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Sehr geehrte Frau Kollegin!

Sehr geehrter Herr Kollege!

Mit dem GÖD-Jahrbuch 2023 halten Sie die Gesetzessammlung für den
Öffentlichen Dienst in Händen. Seit nunmehr 63 Jahren gilt es als Stan-
dardwerk für unsere Kolleginnen und Kollegen.

Diverse Gesetztestexte, darunter das Dienst- und Besoldungsrecht,
befinden sich im Band 1. Im Band 2 sind unter anderem pensionsrecht-
liche Bestimmungen sowie Eltern und Familien betreffende Gesetze ab-
gedruckt. Eine Übersicht der wichtigsten Sozialversicherungsbeiträge,
aktuelle Gehaltstabellen sowie ein Stichwortregister zur besseren Auffind-
barkeit von Gesetzesstellen sind jeweils im hinteren Bereich angeführt.

Die GÖD ist eine große und starke Solidargemeinschaft. Mit deutlich
mehr als einer Viertelmillion Mitglieder treten wir entschlossen und über-
parteilich, einer faktenbasierten Argumentation folgend, erfolgreich für die
Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen ein.

Viel Freude mit dem GÖD-Jahrbuch 2023 wünscht

Dr. Norbert Schnedl
Vorsitzender
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Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Bereits zum dritten Mal erscheint das Jahrbuch der GÖD in einer zweibändigen
Ausgabe. Es hat sich in der Praxis bewährt, die für den öffentlichen Dienst
relevanten Bestimmungen jährlich in dieser kompakten Form neu zu veröffent-
lichen. Auf die Veröffentlichung von mit COVID-19 im unmittelbaren Zusammen-
hang stehenden Rechtsnormen wurde bewusst verzichtet, da diese in außer-
gewöhnlich kurzen Abständen novelliert werden.
Im Jahrbuch 2023 wurden das BDG sowie das GehG um ein Inhaltsverzeichnis
ergänzt, was die Suche erleichtern soll. Neu hinzugekommen ist das Behinder-
teneinstellungsgesetz (BEinstG). Wie gewohnt soll es für alle Kolleginnen und
Kollegen als Informationsgrundlage im Umgang mit ihrem Berufsrecht dienen
und ist rechtlich unverbindlich. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit
wird keine Haftung übernommen. Die abgedruckten Rechtsnormen beinhalten
die zum Zeitpunkt der Drucklegung jeweils gültige Fassung, die seit dem Er-
scheinen des GÖD-Jahrbuches des Vorjahres kundgemachten Novellierungen
werden in den Inhalt des Jahrbuches eingearbeitet.
Seitens der GÖD werden die Rechtsnormen im Interesse unserer Mitglieder
regelmäßig einer kritischen Betrachtung unterzogen und alle Anstrengungen
unternommen, um die Rechtslage weiter zu verbessern. Die Rechtsexpertinnen
und Rechtsexperten der GÖD stehen unseren Mitgliedern mit Rat und Tat zur
Verfügung.

Für die Redaktion

Dr. Martin Holzinger
Leitender Zentralsekretär
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Mag.phil Ingrid Reischl Leitende Sekretärin

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 Tel. 050301-301

E-Mail: service@gpa.at
Internet: www.gpa.at

Barbara Teiber, MA Vorsitzende
Karl Dürtscher Bundesgeschäftsführer
MMag. Agnes Streissler-Führer Bundesgeschäftsführer-Stv.
Mag. Markus Hiesberger, MBA Bundesgeschäftsführer-Stv.
Dr. Mag. David Mum Mitglied der Bundesgeschäftsführung

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54

E-Mail: goed@goed.at
Internet: www.goed.at

Dr. Norbert Schnedl Vorsitzender
Hannes Gruber Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Dr. Eckehard Quin Vorsitzender-Stellvertreter
Monika Gabriel Vorsitzender-Stellvertreterin
Stefan Seebauer, MA Vorsitzender-Stellvertreter
Abg. z. NR Mag. Romana

Deckenbacher, BEd Vorsitzender-Stellvertreterin
Mag. Johann Zöhling Vorsitzender-Stellvertreter
Daniela Eysn, MA Vorsitzender-Stellvertreterin
Dr. Martin Holzinger Leitender Zentralsekretär
Mag. Ernst Bassler Zentralsekretär
Erich Rudolph Zentralsekretär

Younion
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11 Tel. 01/313 16-8300

E-Mail: info@younion.at
Internet: www.younion.at

Ing. Christian Meidlinger Vorsitzender
Petra Berger-Ratley, Franz Fischer,

Christa Hörmann, Christian Jedinger, Stellvertreterinnen und
Angela Lueger, Manfred Obermüller Stellvertreter
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Michael Kerschbaumer, Erich Kniezanrek,
Michael Novak Leitende Referenten

Gewerkschaft Bau – Holz
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 Tel. 01/534 44-59

E-Mail: service@gbh.at
Internet: www.bau-holz.at

Abg. z. NR Josef Muchitsch Bundesvorsitzender
Albert Brunner, Othmar Danninger,

Yvonne Gili, Helmut Kendlbacher, Stellvertretende
Christian Supper Bundesvorsitzende

Mag. Herbert Aufner Bundesgeschäftsführer

Gewerkschaft vida
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 Tel. 01/534 44 79-0

E-Mail: info@vida.at
Internet: www.vida.at

Roman Hebenstreit Vorsitzender
Mag. Olivia Janisch, Berend Tusch,

Gerald Mjka, Christian Gruber Stellvertretende Vorsitzende
Mag. Anne Daimler, BA Generalsekretärin

Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 Tel. 01/534 44-494 40

E-Mail: gpf@gpf.at
Internet: www.gpf.at

Richard Köhler gf. Bundesvorsitzender
Christian Decker Bundesgeschäftsführer
Werner Luksch, Markus Sammer,

Manfred Wiedner Bundesvorsitzende-Stellvertreter

PRO-GE
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 Tel. 01/534 44-69

E-Mail: proge@proge.at
Internet: www.proge.at

Rainer Wimmer Bundesvorsitzender
Alfred Artmäuer, Regina Assigal,

Klaudia Frieben, Günther Goach,
Roman Gössinger, Karl Kapplmüller, Stellvertretende
Andreas Martiner, Hans Karl Schaller Bundesvorsitzende

Reinhold Binder, Manfred Felix,
Peter Schissler, Peter Schleinbach Bundessekretäre

Alois Stöger Leitender Sekretär
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Internationaler Gewerkschaftsbund (IGB)
1210 Brüssel, Boulevard du Roi Albert II, Tel. +32 (0)2 224 0211
5, Bte 1, Belgien Fax: +32 (0)2 201 5815

E-Mail: info@ituc-csi.org

Der Internationale Gewerkschaftsbund – IGB ist die Nachfolgeorganisation des
Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften – IBFG und des Weltverbandes
der Arbeitnehmer – WVA, die sich am 1. 11. 2006 beim Gründungskongress des
IGB in Wien zusammengeschlossen haben.

Internationale Berufssekretariate

Europäische Organisation des Internationalen Bundes der
Gewerkschaften Öffentliche Dienste (EUROFEDOP)

Montoyerstraat 39 bus 20 Tel. +32 (0)2 230 3865
Rue Montoyer 39 boite 20 E-Mail: eurofedop@eurofedop.org
1000 Brussels, Belgium infedop@infedop.org

Internet: www.eurofedop.org

Internationaler Bund der Gewerkschaften Öffentliche Dienste (INFEDOP)
Montoyerstraat 39 bus 20 Tel. +32 (0)2 230 3865
Rue Montoyer 39 boite 20 E-Mail:
1000 Brussels, Belgium info@infedop-eurofedop.com

Internet: www.eurofedop.org

Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD)
45 Avenue Voltaire, 01210 Ferney – Voltaire, Frankreich

European Public Service Union (EPSU)
1000 Brussels, Rue Joseph II, 40, Box 5 Tel. +32 2250 1080
Belgium Fax: +32 2250 1099

E-Mail: epsu@epsu.org
Internet: www.epsu.org

Bildungsinternationale (BI) – Education International (EI)
1210 Brussels 5, Boulevard du Tel. 32 2224 0611
Roi Albert II, Belgium Fax: 32 2224 0606

E-Mail: headoffice@ei-ie.org

Europäisches Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft
(EGBW – ETUCE – CSEE)

1210 Brussels 5, Boulevard du Tel. 32 2224 0691/92
Roi Albert II, Belgium Fax: 32 2224 0694

E-Mail:
secretariat@csee-etuce.org
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ÖGB-Büro in Brüssel
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU Tel. 0 032 –(0)2-230 74 63
Avenue de Cortenbergh 30 Fax: 0 032 –(0)2-231 17 10
B-1040 Brüssel E-Mail: europabuero@oegb-eu.at

Präsidium und Vorstand
Dr. Norbert Schnedl Vorsitzender
Hannes Gruber Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Dr. Eckehard Quin Vorsitzender-Stellvertreter,

Bereichsleiter Dienstrecht
Monika Gabriel Vorsitzender-Stellvertreterin,

Bereichsleiterin Frauen
Stefan Seebauer, MA Vorsitzender-Stellvertreter
Abg. z. NR Mag. Romana Vorsitzender-Stellvertreterin,

Deckenbacher, BEd Bereichsleiterin Soziale
Betreuung

Dipl.Päd. Daniela Eysn, MA Vorsitzender-Stellvertreterin
Bereichsleiterin Besoldung

Mag. Johann Zöhling Vorsitzender-Stellvertreter
Bereichsleiter Kollektivverträge

Otto Aiglsperger Bereichsleiter Organisation und
Wirtschaft

Mag. Josef Gary Fuchsbauer Bereichsleiter Gewerkschaftliche
Bildungsförderung

Mag. Ursula Hafner Bereichsleiterin Familie
Markus Larndorfer Bereichsleiter Junge GÖD, Sport,

Grundlagenarbeit
Alexandra Loser Vorstandsmitglied
Peter Maschat Bereichsleiter Gesundheit

und Umwelt
Hermine Müller Bereichsleiterin Finanzen
Hannes Taborsky Bereichsleiter Schulung, Freizeit,

Mitgliederwerbung und
-betreuung

Susanne Schubert Bereichsleiterin-Stv. Frauen
Johann Prenninger Vorstandsmitglied
Viktor Magdits Vorstandsmitglied
Stephan Maresch, BEd Vorstandsmitglied
Günter Tafeit Vorstandsmitglied
Claudia Wolf-Schöffmann, BEd Vorstandsmitglied
Gerhard Zauner Vorstandsmitglied

Kontrollkommission
Margit Markl Vorsitzende
Gabriele Seidl-Prokesch Vorsitzende-Stellvertreterin
Wilfried Mayr Schriftführer
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Susanne Fazekas, BA Schriftführer-Stellvertreterin
Wolfgang Kastner Mitglied
Stefan Kroyer Mitglied
Walter Riegler Mitglied
Wolfgang Schmidt Mitglied

Sekretäre
Dr. Martin Holzinger Leitender Zentralsekretär (Leiter

der Personalabteilung)
Mag. Ernst Bassler Zentralsekretär (Leiter der

Rechtsabteilung)
Erich Rudolph Zentralsekretär
Mag. Christine Altersberger Rechtsschutzsekretär
Mag. Otto Aschauer Rechtsschutzsekretär
Doris Bayer Frauensekretär
Mag. Jasmin Benesch Rechtsschutzsekretär (stv. Leiterin

der Kollektivvertragsabteilung)
Franz Dampf Sekretär (Leiter der Mitglieder-

verwaltung)
Mag. Eva Daxbacher Rechtsschutzsekretär
Dr. Andrea Eisler Rechtsschutzsekretär (stv. Leiterin

der Rechtsabteilung)
Desislava Fatahi, BA Sekretär für internationale

Angelegenheiten
Mag. Harald Felzmann Rechtsschutzsekretär (stv. Leiter

der Rechtsabteilung)
Mag. David Fischer-Nakajima, Bakk. Dienstrechtssekretär
Mag. Daniel Fröhlich Rechtsschutzsekretär
Mag. Kerem Marc Gürkan Dienstrechtssekretär
Mag. Caterina Jeschko Besoldungssekretär
Mag. Stefan Jöchtl Rechtsschutzsekretär (Leiter der

Kollektivvertragsabteilung)
Alexander Maier, BSc Sekretär (stv. Leiter IKT)
Debora Mula Sekretär
Mag. Gerald Nimführ Rechtsschutzsekretär (Leiter

der Abteilung Behinderung,
Gesundheit und Recht)

Mag. Angelika Noschiel, LL.M. Rechtsschutzsekretär
Mag. Reinhard Petzer, LL.M. Rechtsschutzsekretär (Leiter der

Abteilung Datenschutzrecht)
Anja-Therese Salomon, BA MSc (WU) Sekretär (Leiterin der Abteilung

Multimedia, Presse und PR)
Mag. Alexander Schabas Rechtsschutzsekretär
Ramona Schwarzbauer Bildungssekretär
Mag. Sandra Stitz, BSc Besoldungssekretär
Verena Strobl, MA Jugendsekretär
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Mag. Eva Viktoria Swoboda, MA Dienstrechtssekretär (stv. Leiterin
der Abteilung Datenschutzrecht)

MMag. Edgar Wojta Rechtsschutzsekretär
Mag. Stephan Zuser Rechtsschutzsekretär

Schiedsgericht
Hermann Feiner Vorsitzender
Dipl.-Ing. Dr. Peter Israiloff Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Roman Koller Mitglied
Mag. Dr. Josef Pammer, MA. MA Mitglied
Dr. Brigitte Sandara Mitglied

Landesvorstände

Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7 Tel. 02682/770-21000

Fax: 02682/770 15
E-Mail: bgld@goed.at

Manuel Sulyok, BEd, MA Vorsitzender
Andreas Hochegger Vorsitzender-Stellvertreter
Josef Alfred Peterszel Vorsitzender-Stellvertreter
Claudia Nagl Landessekretär
Ing. Georg Altenburger Sekretär

Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/III Tel. 0463/58 70

E-Mail: ktn@goed.at

LAbg. Stefan Sandrieser Vorsitzender
Reinhold Dohr Vorsitzender-Stellvertreter
Mario Rettl Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Florian Scheiber Landessekretär
Mag. Florian Doiber Sekretär

Niederösterreich
3100 St. Pölten, Tel. 02742/35 16 16
Julius Raab-Promenade 27/I/2. Stock Fax: 02742/35 16 16/36

E-Mail: noe@goed.at
Internet: noe.goed.at

Ing. Matthias Deiser, MSc Vorsitzender
Christian Rametsteiner, MEd Vorsitzender-Stellvertreter
Helmut Traper Vorsitzender-Stellvertreter
Harald Sterle Landessekretär
Bruno Mölzer Sekretär
Mario Drapela Sekretär
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Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 34/5 Tel. 0732/65 42 66

Fax: 0732/65 42 66/33
E-Mail: ooe@goed.at
Internet: www.goed-ooe.at

LAbg. Dr. Peter Csar Vorsitzender
Hubert Bogner Vorsitzender-Stellvertreter
Petra Praschesaits Vorsitzender-Stellvertreterin
Hubert Steininger Landessekretär
Marisa Schütz Sekretär
Roland Handlgruber Sekretär

Salzburg
5020 Salzburg, Kaigasse 23 Tel. 0662/84 22 72 25 19

Fax: 0662/84 99 90
E-Mail: sbg@goed.at
Internet: salzburg.goed.at

Abg. z. NR MMMag. Gertraud Salzmann Vorsitzende
Walter Deisenberger Vorsitzende-Stellvertreter
Christian Eisl Vorsitzende-Stellvertreter
Andreas Rager Landessekretär
Irene Brunner Sekretär

Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32, Tel. 0316/70 71/338
3. Stock links, Tür 312–323 Fax: 0316/70 71/315

E-Mail: stmk@goed.at
Internet: www.goed-stmk.at

Josef Pilko Vorsitzender
Mag. Gerhard Rupp Vorsitzender-Stellvertreter
Eduard Tschernko Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Brigitte Szukics Landessekretär
Günther Maierwieser Sekretär
Mag. Sandra Pichler-Koffler Sekretär
Mag. Claudia Gobec Sekretär

Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14–16 Tel. 0512/56 01 10/408-416

Fax: 0512/56 01 10/420
E-Mail: tirol@goed.at
Internet: tirol.goed.at

Gerhard Seier Vorsitzender
Christian Hasser, BEd MSc Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Markus Höfle Vorsitzender-Stellvertreter
Werner Salzburger Landessekretär
Dennis Mimm Sekretär
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Vorarlberg
6900 Bregenz, Reutegasse 11 Tel. 05574/718 42

Fax: 05574/718 42/67
E-Mail:
vlbg@goed.at

Andreas Hammerer Vorsitzender
Sandro Wehinger Vorsitzender-Stellvertreter
Patricia Zangerl Vorsitzender-Stellvertreterin
Petra Rührnschopf Landessekretär

Bundesvertretungen

BV 1 Hoheitsverwaltung
1014 Wien, Herrengasse 7 Tel. 01/531 26/2506

Fax: 01/531 26/2123
E-Mail:
michael.schuh@my.goed.at

Michael Schuh Vorsitzender
Christian Kleppernik Vorsitzender-Stellvertreter

BV 2 Wirtschaftsverwaltung
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/123

Fax: 01/534 54/207
E-Mail:
office.bv2@goed.at

Franz E. Lerch Vorsitzender
Mag. Stefan Rubenz Vorsitzender-Stellvertreter

BV 3 Unterrichtsverwaltung
1080 Wien, Strozzigasse 2 Tel. 01/531 20/3251

E-Mail:
office.bv3@goed.at

Johann Pauxberger Vorsitzender
Claudia Biegler, MA Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 4 Justiz
1016 Wien, Hansenstraße 4 und 6 Tel. 01/521 52/3430

Fax: 01/521 52/3401
E-Mail:
cornelia.obermayer@my.goed.at

Gerhard Scheucher Vorsitzender
Werner Gschwandtner Vorsitzender-Stellvertreter
Walter Mayr Vorsitzender-Stellvertreter
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BV 5 Finanz
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/136

Fax: 01/534 54/207
E-Mail:
finanzgewerkschaft@goed.at

Herbert Bayer Vorsitzender
Manfred Magister Vorsitzender-Stellvertreter
Christine Pernsteiner Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 6 Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/311, 312

Fax: 01/534 54/388
E-Mail:
office.bs6@goed.at

Ing. Josef Treiber Vorsitzender
Harald Brinek Vorsitzender-Stellvertreter

BV 7 Arbeit – Soziales – Gesundheit
1010 Wien, Babenbergerstraße 5 Tel. 01/588 31/2477

Fax: 01/588 31/2476
E-Mail:
georg.flack@my.goed.at

Georg Flack Vorsitzender
DI Ferdinand Loidl Vorsitzender-Stellvertreter

BV 8 Landesverwaltung
4021 Linz, Kärntnerstraße 10–12 Tel. 0732/77 20/11578

Fax: 0732/77 20/11799
E-Mail:
karin.eckersberger@my.goed.at

Peter Oberlehner Vorsitzender
Mag. Georg Pressler Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Werner Wenig Vorsitzender-Stellvertreter

BV 9 Gesundheitsgewerkschaft
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/218

E-Mail:
gesundheitsgewerkschaft@goed.at

Reinhard Waldhör Vorsitzender
Franz Hamedinger Vorsitzender-Stellvertreter
Margit Huber Vorsitzender-Stellvertreterin
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BV 10 Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/435, 436, 431

Fax: 01/534 54/452
E-Mail:
aps-gewerkschaft@goed.at

Paul Kimberger Vorsitzender
MMag. Dr. Thomas Bulant Vorsitzender-Stellvertreter
Thomas Krebs Vorsitzender-Stellvertreter

BV 11 AHS-Gewerkschaft
1090 Wien, Lackierergasse 7 Tel. 01/405 61 48

Fax: 01/403 94/88
E-Mail: office.ahs@goed.at

Mag. Herbert Weiss Vorsitzender
Mag. Georg Stockinger Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Ursula Göltl Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 12 Gewerkschaft Berufsschule
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/451

Fax: 01/534 54/452
E-Mail: office.bv12@goed.at

Ing. Franz Pleil Vorsitzender
Mag. Monika Kubec, BEd. Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 13 Universitätsgewerkschaft – wissenschaftliches und
künstlerisches Personal

1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/125
Fax: 01/534 54/207
E-Mail: office.bv13@goed.at

Dr. Martin Tiefenthaler Vorsitzender
DI Dr.in Evelyn Krall Vorsitzender-Stellvertreterin
Mag. Dr. Karl Reiter Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Stefan Schön Vorsitzender-Stellvertreter

BV 14 BMHS – Gewerkschaft der Lehrerinnen und Lehrer an berufs-
bildenden mittleren und höheren Schulen

1080 Wien, Strozzigasse 2/4 Tel. 01/533 63 35,
Fax: 01/402 35 24
E-Mail: office.bmhs@goed.at

Mag. Roland Gangl Vorsitzender
Mag. Barbara Schweighofer-Maderbacher Vorsitzender-Stellvertreterin
DI Mag. Hannes Grünbichler Vorsitzender-Stellvertreter
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BV 15 Polizeigewerkschaft
1010 Wien, Herrengasse 7, MP 735 Tel. 01/531 26/3625 oder 3479

Fax: 01/531 26/3947 oder 3037
E-Mail:
polizeigewerkschaft@goed.at

Reinhard Zimmermann Vorsitzender
Hermann Greylinger Vorsitzender-Stellvertreter
Alfred Iser Vorsitzender-Stellvertreter

BV 16 Universitätsgewerkschaft – allgemeines Universitätspersonal
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/125

Fax: 01/534 54/207
E-Mail: office.bv16@goed.at

Gabriele Waidringer Vorsitzende
Josefine Puntus Vorsitzende-Stellvertreterin

BV 17 Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
1030 Wien, Radetzkystraße 2 Tel. 01/79 731/4118

Fax: 01/79 731/4120
E-Mail:
stefan.gschwendt@my.goed.at

Stefan Gschwendt Vorsitzender
Ing. Johann Holzinger Vorsitzender-Stellvertreter

BV 18 Zivilbedienstete an Justizanstalten
1016 Wien, Hansenstraße 4–6 E-Mail: andrea.aigner@my.goed.at

Hans-Jörg Morri Vorsitzender
Andrea Aigner Vorsitzende-Stellvertreterin

BV 19 Justizwachegewerkschaft
1080 Wien, Wickenburggasse 17/9 Tel. 01/406 33 94 od. 01/408 20 07

Fax: 01/408 20 07/11
E-Mail:
justizwachegewerkschaft@goed.at

Albin Simma Vorsitzender
Christian Kircher Vorsitzender-Stellvertreter

BV 20 Bundesbetriebe und Anstalten
1239 Wien, Tenschertstraße 7 Tel. 01/206 66/303

Fax: 01/206 66/512
E-Mail: martin.smit@my.goed.at

Martin Smit Vorsitzender
Ing. Matthias Mochal, BSc Vorsitzender-Stellvertreter
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BV 21 Kammern und Körperschaften
1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20–22 Tel. 01/501 65/0

E-Mail: thomas.kallab@goed.at

Mag. Thomas Kallab Vorsitzender
Günter Leutgeb Vorsitzender-Stellvertreter

BV 22 Pensionistinnen und Pensionisten
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/311

Fax: 01/534 54/388
E-Mail: office.bs22@goed.at

Johann Büchinger Vorsitzender
Karlheinz Fiedler, BEd Vorsitzender-Stellvertreter
Antonia Wöhrer Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 23 Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
1016 Wien, Museumstraße 12 Tel. 01/521 52/3644

Fax: 01/521 52/3643
E-Mail: martin.ulrich@my.goed.at

Dr. Martin Ulrich Vorsitzender
Dr. Peter Wolfgang Egger, LL.M. Vorsitzender-Stellvertreter
MMag. Elisabeth Brunner Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 24 Öffentlicher Baudienst
1010 Wien, Schenkenstraße 4/5 Tel. 01/534 54/312

Fax: 01/534 54/388
E-Mail: office.bs24@goed.at

Robert Scherz Vorsitzender
Herbert Graßmugg Vorsitzender-Stellvertreter

BV 25 Bundesheergewerkschaft
1092 Wien, Rossauer Lände 1/06/04/06 Tel. 01/310 02 23

Fax: 01/310 02 23/18
E-Mail:
bundesheergewerkschaft@goed.at

Mag. Walter Hirsch Vorsitzender
Ing. Mag. Harald Schifferl Vorsitzender-Stellvertreter
Peter Schrottwieser, MA MSD Vorsitzender-Stellvertreter

BV 26 Arbeitsmarktservice
1200 Wien, Treustraße 35–43 Tel. 01/331 78/405

Fax: 01/331 78/140
E-Mail: heinz.rammel@my.goed.at

Heinz Rammel Vorsitzender
Peter Schagerl Vorsitzender-Stellvertreter
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BV 27 Gewerkschaft der Landwirtschaftslehrer/innen
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/436

Fax: 01/534 54/452
E-Mail: office.bv27@goed.at

Ing. Regina Pribitzer Vorsitzende
Stefan Frischmann Vorsitzender-Stellvertreter

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter – BVAEB
1080 Wien, Josefstädter Straße 80 Tel. 05 04 05-0

Fax: 05 04 05-229 00
E-Mail: postoffice@bvaeb.at

Pensionsversicherungsanstalt – PV
1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 Tel. 05 03 03

Fax: 05 03 03-288 50
E-Mail: pva@pv.at

Allgemeine Unfallsversicherungsanstalt – AUVA
1100 Wien, Wienerbergstraße 11 Tel. +43 5 93 93 20000

Fax: +43 5 93 93 20606
E-Mail: kontakt@auva.at

Bundespensionskasse AG
1030 Wien, Traungasse 14–16 Tel. (+43 1) 503 07 41 DW 1990

Fax: (+43 1) 503 07 41 DW 1955
E-Mail: servicecenter@
bundespensionskasse.at
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Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG
Bundesgesetz vom 27. Juni 1979, BGBl. Nr. 333,

über das Dienstrecht der Beamten
Unter Berücksichtigung aller Gesetze die zur Abänderung des Be-

amten-Dienstrechtsgesetzes 1979 erlassen wurden. Auf eine Auflis-
tung bis zum Jahr 2000 wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 6/2000 (Art. I),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 95/2000 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 142/2000 (Art. 46),
BGBl. I Nr. 34/2001 (VfGH),
BGBl. I Nr. 86/2001 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 155/2001 (Art. 2)
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 7/2003 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 65/2003 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 71/2003 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 88/2004 (VfGH),
BGBl. I Nr. 142/2004 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 151/2004 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 89/2006 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 90/2006 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 117/2006 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 129/2006 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 2/2008 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 129/2008 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 76/2009 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 77/2009 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 38),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 62/2010 (Art. 8),
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BGBl. I Nr. 82/2010 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 121),
BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 37),
BGBl. I Nr. 50/2012 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 51/2012 (Art. 1, Anlage),
BGBl. I Nr. 55/2012 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 87/2012 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 138/2013,
BGBl. I Nr. 147/2013 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 206/2013 (VfGH),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 1),
BGBl. II Nr. 59/2014,
BGBl. I Nr. 32/2015 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 164/2015 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 39/2016 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 50/2016 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 119/2016 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 120/2016,
BGBl. I Nr. 113/2017,
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 30),
BGBl. I Nr. 167/2017 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 30/2018 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 25/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 32/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 58/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 104/2019 (Art. 20),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 16/2020 (Art. 29),
BGBl. I Nr. 24/2020 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 98/2020 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 136/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 224/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 137/2022,
BGBl. I Nr. 205/2022.
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INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINER TEIL

1. Abschnitt

ANWENDUNGSBEREICH

§ 1.
§ 1a.

2. Abschnitt

DIENSTVERHÄLTNIS

Ernennung

§ 2. Begriff
§ 3. Besetzung von Planstellen
§ 4. Ernennungserfordernisse
(§ 4a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
§ 5. Ernennungsbescheid
§ 6. Begründung des Dienstverhältnisses
§ 7. Angelobung
§ 8. Ernennung im Dienstverhältnis
§ 9. Personalverzeichnis
§ 10. Provisorisches Dienstverhältnis
§ 11. Definitives Dienstverhältnis
§ 12.

Übertritt und Versetzung in den Ruhestand

§ 13. Übertritt in den Ruhestand
§ 14. Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
§ 14a. Konkurrenz von Verfahren nach § 14 und nach §§ 38 oder 40 Abs. 2
(§ 15. und § 15a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003)
§ 15b. Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung bei Vorliegen von

Schwerarbeitszeiten („Schwerarbeitspension“)
§ 15c. Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“)
§ 16. Wiederaufnahme in den Dienststand
§ 17. Dienstfreistellung und Außerdienststellung wegen Ausübung des

Mandates im Nationalrat, im Bundesrat oder in einem Landtag
§ 18.
§ 19.
§ 20. Auflösung des Dienstverhältnisses
§ 21. Austritt
§ 22. Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges
§ 22a. Zeugnis
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3. Abschnitt

DIENSTLICHE AUSBILDUNG ALS MASSNAHME DER
PERSONAL- UND VERWALTUNGSENTWICKLUNG

1. Unterabschnitt

Allgemeines

§ 23. Ziele der dienstlichen Ausbildung
§ 24. Ausbildungsarten und Formen der dienstlichen Ausbildung

2. Unterabschnitt

Grundausbildung

§ 25. Grundsätzliche Bestimmungen
§ 26. Grundausbildungsverordnung
§ 27. Zuweisung zur Grundausbildung
§ 28. Dienstprüfung
§ 29. Prüfungsorgane
§ 30. Anrechnung auf die Grundausbildung
§ 31. Prüfungsverfahren

3. Unterabschnitt

Management-Training und Mitarbeiterqualifizierung

§ 32. Management-Training
§ 33. Sonstige dienstliche Weiterbildung und Mitarbeiterqualifizierung

4. Unterabschnitt

Verwaltungsakademie des Bundes

§ 34. Aufgabenbereich
§ 35. Beirat

4. Abschnitt

VERWENDUNG DES BEAMTEN

§ 36. Arbeitsplatz
§ 36a. Telearbeit
§ 37. Nebentätigkeit
§ 38. Versetzung
§ 38a. Freigabepflicht bei Ressortwechsel
§ 39. Dienstzuteilung
§ 39a.
§ 39b.
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§ 40. Verwendungsänderung
§ 41. Ausnahmen für Beamte bestimmter Dienstbereiche
(§ 41a. bis § 41 f. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)
§ 42. Verwendungsbeschränkungen
§ 42a.

5. Abschnitt

DIENSTPFLICHTEN DES BEAMTEN

1. Unterabschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 43. Allgemeine Dienstpflichten
§ 43a. Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)
§ 44. Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten
§ 45. Dienstpflichten des Vorgesetzten und des Dienststellenleiters
§ 45a. Mitarbeitergespräch
§ 45b. Teamarbeitsbesprechung
§ 46. Amtsverschwiegenheit
§ 47. Befangenheit

2. Unterabschnitt

Dienstzeit

§ 47a. Begriffsbestimmungen
§ 48. Dienstplan
§ 48a. Höchstgrenzen der Dienstzeit
§ 48b. Ruhepausen
§ 48c. Tägliche Ruhezeiten
§ 48d. Wochenruhezeit
§ 48e. Nachtarbeit
§ 48 f. Ausnahmebestimmungen
§ 49. Mehrdienstleistung
§ 50. Bereitschaft und Journaldienst
§ 50a. Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit aus beliebigem

Anlaß
§ 50b. Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit zur Betreuung

eines Kindes
§ 50c. Dienstleistung während der Herabsetzung der regelmäßigen

Wochendienstzeit
§ 50d. Änderung und vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der

regelmäßigen Wochendienstzeit
§ 50e. Pflegeteilzeit
§ 50 f. Wiedereingliederungsteilzeit
§ 51. Abwesenheit vom Dienst
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3. Unterabschnitt

Sonstige Dienstpflichten

§ 52. Ärztliche Untersuchung
§ 53. Meldepflichten
§ 53a. Schutz vor Benachteiligung
§ 54. Dienstweg
§ 55. Wohnsitz und Dienstort
§ 56. Nebenbeschäftigung
§ 57. Gutachten
§ 58. Ausbildung und Fortbildung
§ 59. Verbot der Geschenkannahme
§ 60. Dienstkleidung, Dienstabzeichen, Dienstausweise und sonstige

Sachbehelfe
§ 61. Pflichten des Beamten des Ruhestandes

6. Abschnitt

RECHTE DES BEAMTEN

1. Unterabschnitt

§ 62. Bezüge

2. Unterabschnitt

§ 63. Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

3. Unterabschnitt

Urlaub

§ 64. Anspruch auf Erholungsurlaub
§ 65. Ausmaß des Erholungsurlaubs
§ 66. Änderung des Urlaubsausmaßes
§ 67. Berücksichtigung von Zeiten eines Dienstverhältnisses und des

Erholungsurlaubes aus einem Dienstverhältnis
§ 68. Verbrauch des Erholungsurlaubes
§ 69. Verfall des Erholungsurlaubes
§ 70. Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche
§ 71. Erkrankung während des Erholungsurlaubes
§ 72. Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Menschen mit Behinderung
§ 73. Heimaturlaub
§ 74. Sonderurlaub
§ 75. Karenzurlaub
§ 75a. Berücksichtigung des Karenzurlaubes für zeitabhängige Rechte
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§ 75b. Auswirkungen des Karenzurlaubes und der Karenz auf den
Arbeitsplatz

§ 75c. Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines
pflegebedürftigen Angehörigen

§ 75d. Frühkarenzurlaub
§ 76. Pflegefreistellung
§ 77. Unterbrechung des Erholungsurlaubes und Verhinderung des

Urlaubsantrittes
(§ 78. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)

4. Unterabschnitt

Dienstfreistellung, Außerdienststellung und Dienstbefreiung

§ 78a. Dienstfreistellung für Gemeindemandatare
§ 78b. Außerdienststellung für bestimmte Gemeindemandatare
§ 78c. Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung
§ 78d. Familienhospizfreistellung
§ 78e. Sabbatical
§ 79. Dienstbefreiung für Kuraufenthalt

5. Unterabschnitt

Bedienstetenschutz

§ 79a. Verhalten bei Gefahr
§ 79b. Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheitsfachkräfte

5a. Unterabschnitt

IKT-Nutzung und Kontrollmaßnahmen

§ 79c. Begriffsbestimmungen
§ 79d. Grundsätze der IKT-Nutzung
§ 79e. Grundsätze der Datenverarbeitung, Kontrollmaßnahmen
§ 79f. Kontrolle zur Abwehr von Schäden an der IKT-Infrastruktur und zur

Gewährleistung ihrer korrekten Funktionsfähigkeit
§ 79g. Kontrolle bei begründetem Verdacht einer gröblichen Dienstpflicht-

verletzung
§ 79h. Sonstige zulässige Datenverarbeitungen
§ 79 i. Ausnahmebestimmung

6. Unterabschnitt

§ 80. Sachleistungen
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7. Abschnitt

LEISTUNGSFESTSTELLUNG

1. Unterabschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 81. Begriff und Arten der Leistungsfeststellung
§ 81a. Beurteilungszeitraum
§ 82. Folgewirkungen
§ 83. Zulässigkeit

2. Unterabschnitt

Verfahren

§ 84. Bericht des Vorgesetzten
§ 85. Befassung des Beamten
§ 86. Antrag des Beamten auf Leistungsfeststellung
§ 87. Befassung der Dienstbehörde und der Leistungsfeststellungs-

kommission

3. Unterabschnitt

Leistungsfeststellungskommission

§ 88. Allgemeine Bestimmungen
§ 89. Mitgliedschaft

4. Unterabschnitt

§ 90. Bericht über den provisorischen Beamten

8. Abschnitt

DISZIPLINARRECHT

1. Unterabschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 91. Dienstpflichtverletzungen
§ 92. Disziplinarstrafen
§ 93. Strafbemessung
§ 94. Verjährung
§ 95. Zusammentreffen von strafbaren Handlungen mit Dienstpflicht-

verletzungen
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2. Unterabschnitt

Organisatorische Bestimmungen

§ 96. Disziplinarbehörden
§ 97. Zuständigkeit
§ 98. Bundesdisziplinarbehörde
§ 99. Hauptberufliche Mitgliedschaft zur Bundesdisziplinarbehörde
§ 100. Nebenberufliche Mitgliedschaft zur Bundesdisziplinarbehörde
§ 101. Disziplinarsenate
§ 102. Abstimmung und Stellung der Mitglieder
§ 103. Disziplinaranwältin und Disziplinaranwalt
§ 104. Personal- und Sachaufwand

2a. Unterabschnitt

Sonderbestimmungen hinsichtlich der Beamtinnen
und Beamten der Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes

und der Volksanwaltschaft

§ 104a. Anwendungsbereich
§ 104b. Disziplinarbehörden
§ 104c. Zuständigkeit
§ 104d. Disziplinarkommission
§ 104e. Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission
§ 104f. Disziplinarsenate
§ 104g. Abstimmung und Stellung der Mitglieder
§ 104h. Disziplinaranwältin und Disziplinaranwalt
§ 104 i. Personal- und Sachaufwand

3. Unterabschnitt

Disziplinarverfahren

§ 105. Anwendung des AVG und des Zustellgesetzes
§ 106. Parteien
§ 107. Verteidiger
§ 108. Zustellungen
§ 109. Disziplinaranzeige
§ 110.
§ 111. Selbstanzeige
§ 112. Suspendierung
§ 113. Verbindung des Disziplinarverfahrens gegen mehrere Beschuldigte
§ 114. Strafanzeige und Unterbrechung des Disziplinarverfahrens
§ 115. Absehen von der Strafe
§ 116. Außerordentliche Rechtsmittel
§ 117. Kosten
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§ 118. Einstellung des Disziplinarverfahrens
(§ 119. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)
§ 120. Abgaben- und Gebührenfreiheit
§ 121. Auswirkung von Disziplinarstrafen
§ 122. Aufbewahrung der Akten

4. Unterabschnitt

Verfahren vor der Bundesdisziplinarbehörde

§ 123. Einleitung
§ 124. Mündliche Verhandlung
§ 125. Wiederholung der mündlichen Verhandlung
§ 125a. Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten und Absehen von der

mündlichen Verhandlung
§ 125b. Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen
§ 126. Disziplinarerkenntnis
§ 127. Ratenbewilligung und Verwendung der Geldstrafen und Geldbußen
§ 128. Ausschluss der Mitteilung an die Öffentlichkeit
§ 128a. Veröffentlichung von Entscheidungen der Bundesdisziplinarbehörde
§ 128b. Jahresbericht
§ 129. Beschwerde des Beschuldigten
§ 130. Vollzug des Disziplinarerkenntnisses

5. Unterabschnitt

Abgekürztes Verfahren

§ 131. Disziplinarverfügung
§ 132. Einspruch

6. Unterabschnitt

Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes

§ 133. Verantwortlichkeit
§ 134. Disziplinarstrafen
§ 135. Zuständigkeit

9. Abschnitt

Verwaltungsgerichtsbarkeit

§ 135a. Senatsentscheidungen
§ 135b. Dienstrechtliche Laienrichterinnen und Laienrichter
§ 135c. Entscheidungsfrist
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BESONDERER TEIL

1. Abschnitt

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST

§ 136. Einteilung
§ 136a. Begründung des Dienstverhältnisses
§ 136b.
§ 137. Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen
(§ 137a. tritt mit Ablauf des 31. 12. 1994 außer Kraft)
§ 138. Ausbildungsphase
§ 139. Verwendungszeiten und Grundausbildungen
§ 140. Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
§ 141. Zeitlich begrenzte Funktionen
§ 141a. Verwendungsänderung und Versetzung
§ 141b. Sonderbestimmungen für Beamte des höheren Dienstes in

wissenschaftlicher Verwendung an Universitäten

2. Abschnitt

EXEKUTIVDIENST

§ 142. Einteilung
§ 143. Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen
(§ 143a. aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)
§ 144. Verwendungszeiten und Grundausbildungen
(§ 144a. aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)
§ 145. Dienstzeit
§ 145a. Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
§ 145b. Verwendungsänderung und Versetzung
(§ 145c. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)
§ 145d. Zeitlich begrenzte Funktionen
§ 145e. Nebenbeschäftigung

3. Abschnitt

MILITÄRISCHER DIENST

§ 146. Einteilung
§ 147. Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen
§ 148. Ausbildungsphase
§ 149. Verwendungszeiten und Grundausbildungen
§ 150. Dienstverhältnis der Berufsmilitärpersonen
§ 151. Dienstverhältnis als Militärperson auf Zeit
§ 152. Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen für den Militärischen

Dienst
(§ 152a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 6/1999)
§ 152b. Zeitlich begrenzte Funktionen
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§ 152c. Verwendungsänderung und Versetzung
§ 152d. Disziplinarrecht
(5. Abschnitt samt § 153 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 60/2018
§ 153a. und § 153b. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2007)

6. Abschnitt

UNIVERSITÄTSLEHRER

Unterabschnitt A

BESTIMMUNGEN FÜR ALLE UNIVERSITÄTSLEHRER

§ 154. Gliederung
§ 155. Aufgaben der Universitätslehrer (Rechte und Pflichten)
§ 156.
§ 157.
§ 158.
§ 159.
§ 160. Freistellung
§ 160a. Sonderbestimmungen für akademische Funktionäre
§ 161. Disziplinarrecht

Unterabschnitt B

Universitätsprofessoren

§ 161a. Anwendungsbereich
§ 162. Ernennung
§ 163. Übertritt in den Ruhestand, Emeritierung
§ 164. Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung
§ 165. Besondere Aufgaben
§ 166. Amtstitel
§ 167. Urlaub
(§ 168. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)
§ 169. Ausnahmebestimmungen

Unterabschnitt C

Universitätsdozenten

§ 170. Anwendungsbereich und Überstellung
§ 171. Ernennung
§ 171a. Übertritt in den Ruhestand
§ 171b.
§ 172. Besondere Aufgaben und Dienstzeit
§ 172a. Lehrverpflichtung
§ 172b. Amtstitel
§ 172c. Urlaub
§ 173. Ausnahmebestimmungen



Band1.Buch : 02-BDG.pod    33
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

33

33

BDG

Unterabschnitt D

UNIVERSITÄTSASSISTENTEN

§ 174. Zeitlich begrenztes Dienstverhältnis
§ 175. Dauer des zeitlich begrenzten Dienstverhältnisses
§ 175a.
§ 176. Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit
§ 176a.
§ 177. Provisorisches Dienstverhältnis
§ 178. Definitives Dienstverhältnis
§ 178a. Übertritt in den Ruhestand
§ 178b.
§ 179. Dienstpflichten
(§ 180. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)
§ 180a. Festlegung der Dienstpflichten
§ 180b. Lehrverpflichtung
§ 181. Dienstzeit

Rechte

§ 182. Mitwirkung bei wissenschaftlichen (künstlerischen) Arbeiten
§ 183. Veröffentlichung wissenschaftlicher (künstlerischer) Arbeiten
(§ 183a. tritt mit Ablauf des 30. 9. 1998 außer Kraft)
§ 184. Lehrtätigkeit
(§ 184a. bis § 184d. treten mit Ablauf des 30. 9. 1988 außer Kraft)
§ 185. Amtstitel
§ 186. Sonstige Rechte
§ 187. Ausnahmebestimmungen
(§ 188. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 109/1997)
§ 189. Sonderbestimmungen für Universitätsassistenten in ärztlicher oder

zahnärztlicher Verwendung

Unterabschnitt E

LEHRER AN UNIVERSITÄTEN

§ 190. Anwendungsbereich
§ 191. Übertritt in den Ruhestand
§ 191a.

Pflichten

§ 192. Dienstpflichten
§ 193. Festlegung der Unterrichtstätigkeit
§ 194. Lehrverpflichtung
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Rechte

§ 195. Mitwirkung bei wissenschaftlichen (künstlerischen) Arbeiten und
Veröffentlichung wissenschaftlicher (künstlerischer) Arbeiten

§ 196. Benützung von Universitätseinrichtungen für Zwecke der Forschung
(Entwicklung und Erschließung der Künste)

§ 197. Amtstitel
§ 198. Urlaub und Ferien
§ 198a. Dienstfreistellung für Gemeindemandatare
§ 199. Leistungsfeststellung
§ 200. Ausnahmebestimmungen

6a. Abschnitt

Hochschullehrpersonen

§ 200a. Anwendungsbereich, Begriff, Gliederung
§ 200b. Ernennung
§ 200c. Vorübergehende (zusätzliche) Verwendung
§ 200d. Dienstpflichten
§ 200e. Festlegung der Dienstpflichten, Lehrverpflichtung
§ 200f. Institutsleitung
§ 200g. Freistellung für Forschungs- oder Lehrzwecke
§ 200h. Dienstzeit
§ 200 i. Verwendungsbezeichnung
§ 200 j. Wissenschaftlich-berufsfeldbezogene oder künstlerische Forschung
§ 200k. Disziplinarrecht
§ 200 l. Sonderbestimmungen

7. Abschnitt

LEHRER

1. Unterabschnitt

§ 201. Anwendungsbereich

2. Unterabschnitt

§ 202. Ernennungserfordernisse

3. Unterabschnitt

Ausschreibung und Besetzung freier Lehrer-Planstellen

§ 203. Ausschreibungspflicht
§ 203a. Zuständigkeit und Ausschreibungstermin
§ 203b. Inhalt der Ausschreibung
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§ 203c. Verlautbarung
§ 203d. Bewerbung
§ 203e. Verlängerung der Bewerbungsfrist
§ 203f. Gültigkeit der Bewerbung
(§ 203g. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)
§ 203h. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber
(§ 203 i. und § 203 j. aufgehoben durch Art. 30 Z 15, BGBl. I Nr. 138/2017
§ 203k. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)
§ 203 l. Begünstigende gesetzliche Bestimmungen
(§ 203 l. aufgehoben durch Art. 30 Z 15, BGBl. I Nr. 138/2017)
§ 203m. Sonderbestimmungen für Lehrer im Bereich der Justizanstalten
(§ 203n. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 55/2012)

4. Unterabschnitt

§ 204. Anerkennung von Ausbildungsnachweisen
§ 204a. Partieller Zugang
§ 205. Sprachüberprüfung
§ 206. Verwaltungszusammenarbeit

5. Unterabschnitt

Ausschreibung und Besetzung von Planstellen
für leitende Funktionen

§ 207. Ausschreibungspflicht
§ 207a. Zuständigkeit und Ausschreibungstermin
§ 207b. Inhalt der Ausschreibung
§ 207c. Verlautbarung
§ 207d. Bewerbung
§ 207e. Auswahlkriterien
§ 207f. Begutachtungskommission und Auswahlverfahren
§ 207g. Neuerliche Ausschreibung
§ 207h. Funktionsdauer
§ 207 i. Abberufung von der Leitungsfunktion
(§ 207 j. und § 207k. aufgehoben durch Art. 30 Z 28, BGBl. I Nr. 138/2017
§ 207 l. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 165/2005)
§ 207m. Gemeinsame Bestimmungen für die Ausschreibungs- und

Bewerbungsverfahren nach diesem Abschnitt

Unterabschnitt 5a

§ 207n. Schulcluster
§ 207o. Schulcluster-Leitung
§ 207p. Schulcluster-Administration und Bereichsleitung
§ 207q. Schulcluster mit Bundes- und Pflichtschulen
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6. Unterabschnitt

Verwendung

§ 208. Verwendung an nicht in der Verwaltung des Bundes stehenden
Schulen oder Pädagogischen Hochschulen

§ 209. Vorübergehende Verwendung bei einer Dienststelle der Verwaltung
§ 210. Zusätzliche Verwendung an einer anderen Schule oder einer

Pädagogischen Hochschule

7. Unterabschnitt

Dienstpflichten

§ 211. Lehramtliche Pflichten
§ 212. Lehrverpflichtung
§ 212a. Verwendung von Lehrpersonen in der Sommerschule
§ 213. Herabsetzung der Lehrverpflichtung
§ 213a. Mit der Leitung teilbetraute Lehrperson
§ 213b. Sabbatical
(§ 213c. tritt mit Ablauf des 31. 8. 2007 außer Kraft)
§ 213d. Mitarbeitergespräch und Teamarbeitsbesprechung
§ 213e. Fort- und Weiterbildungsplanungsgespräch
§ 214. Amtsverschwiegenheit
§ 215. Meldepflichten
§ 216. Nebenbeschäftigung

8. Unterabschnitt

Rechte

§ 217. Amtstitel
(§ 218. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 165/2005)
§ 219. Ferien und Urlaub
§ 219a. Dienstfreistellung für Gemeindemandatare

9. Unterabschnitt

§ 220. Leistungsfeststellung

10. Unterabschnitt

§ 221. Disziplinarrecht

11. Unterabschnitt

Lehrpersonen in bestimmten Tätigkeiten an Pädagogischen Hochschulen

§ 222. Lehrpersonen an Pädagogischen Hochschulen eingegliederten
Praxisschulen
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§ 223. Pädagogischen Hochschulen dienstzugeteilte Lehrpersonen
§ 224. An Pädagogischen Hochschulen mitverwendete Lehrpersonen

8. Abschnitt

BEAMTINNEN UND BEAMTE DES SCHULQUALITÄTSMANAGEMENTS

§ 225. Ausschreibung, Besetzung, Verwendung
§ 226. Leitung einer Bildungsregion
§ 227. Ausnahmebestimmungen
§ 227a. Amtstitel

8a. Abschnitt

Sonderbestimmungen für Beamtinnen und Beamte
in der Schulevaluation

§ 227b.

9. Abschnitt

BEAMTE DES POST- UND FERNMELDEWESENS

§ 228. Anwendungsbereich
(§ 228a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 6/2000)
§ 229. Ernennungserfordernis
§ 230. Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
§ 230a. Zeitlich begrenzte Funktionen
§ 230b. Karenzurlaub
§ 231. Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht

10. Abschnitt

BEAMTE DES KRANKENPFLEGEDIENSTES

§ 231a. Anwendungsbereich
§ 231b. Ernennungserfordernisse
§ 231c. Amtstitel

SCHLUSSTEIL

1. Abschnitt

AUSSERKRAFTTRETEN VON RECHTSVORSCHRIFTEN

§ 232.
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2. Abschnitt

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

1. Unterabschnitt

ALLGEMEINE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

§ 233. Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 2004
§ 233a. Übergangsbestimmung zur 2. Dienstrechts-Novelle 2005
§ 233b. Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 2011
§ 234. Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse
§ 235.
§ 236.
§ 236a. Versetzung in den Ruhestand und Wiederaufnahme in den

Dienststand

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 86/2001

§ 236b. Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen Beamtinnen
und Beamten mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit

(§ 236c. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
§ 236d. Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen Beamtinnen

und Beamten mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit
(§ 236e. aufgehoben durch Art. 1 Z 49, BGBl. I Nr. 64/2016)
§ 237.
(§ 238. und § 239. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002
§ 240. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 53/2007)
§ 240a. Zusätzliche Tätigkeiten für Universitäten
(§ 240b. und § 240c. treten mit 31. 12. 1994 außer Kraft)
§ 241. Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit
§ 241a. Karenzurlaub
§ 241b. Außerdienststellung
(§ 241c. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 53/2007)
§ 242. Erholungsurlaub
§ 243. Übergangsbestimmungen zur Änderung des Disziplinarrechts mit der

2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019
(§ 243a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 53/2007)

2. Unterabschnitt

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST

§ 244. Zeitlicher Geltungsbereich
§ 244a. Allgemeiner Verwaltungsdienst in der Fernmeldebehörde
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3. Unterabschnitt

EXEKUTIVDIENST

§ 245. Zeitlicher Geltungsbereich
§ 246. Ernennungserfordernisse
(§ 246a. tritt mit 31. 12. 1998 außer Kraft)

4. Unterabschnitt

MILITÄRISCHER DIENST

§ 247. Zeitlicher Geltungsbereich

5. Unterabschnitt

HOCHSCHULLEHRER

(§ 247a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
§ 247b.
(§ 247c. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
§ 247d. Freistellung
§ 247e. Übergangsbestimmungen zur 2. BDG-Novelle 1997
§ 247f. Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 1999
(§ 247g. und § 247h. treten mit 31. 12. 2011 außer Kraft)

6. Unterabschnitt

LEHRER

§ 248.
§ 248a.
§ 248b. Lehrer an Akademien für Sozialarbeit
§ 248c.
§ 248d. Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 138/2017
§ 248e. Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 153/2020

(tritt mit Ablauf des 31. 12. 2025 außer Kraft)

7. Unterabschnitt

BEAMTE DES POST- UND FERNMELDEWESENS

§ 249.

8. Unterabschnitt

Beamte der Fernmeldebehörde

§ 249a. Anwendungsbereich
§ 249b. Ernennungserfordernisse
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§ 249c. Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
§ 249d. Zeitlich begrenzte Funktionen
§ 249e. Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht

9. Unterabschnitt

BEAMTE DES KRANKENPFLEGEDIENSTES

§ 250. Überleitung
§ 251. Sonderausbildung

10. Unterabschnitt

BEAMTE DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG UND BEAMTE
IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG

§ 252. Einteilung
§ 253. Ernennung und Betrauung mit einer Funktion
§ 253a. Ernennungserfordernisse
§ 254. Überleitung in andere Verwendungsgruppen
§ 255. Amtstitel
§ 256. Verwendungsbezeichnungen
§ 257. Sonderbestimmungen für Beamte des höheren Dienstes in wissen-

schaftlicher Verwendung an Universitäten
§ 258. Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht Leistungsfeststellungs-

und Disziplinarkommissionen im PTA-Bereich und in der
Fernmeldebehörde

§ 259. Besondere Bestimmungen für Beamte, die zur Ausübung einer
Unteroffiziersfunktion herangezogen sind

11. Unterabschnitt

WACHEBEAMTE

§ 260. Einteilung
§ 261. Ernennung und Betrauung mit einer Funktion
(§ 261a. tritt mit 31. 12. 1998 außer Kraft)
§ 262. Überleitung in andere Verwendungsgruppen
§ 263. Dienstzeit
§ 264. Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
§ 265. Leistungsfeststellung

Disziplinarrecht

(§ 266. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
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12. Unterabschnitt

BERUFSOFFIZIERE

§ 267. Einteilung
§ 268. Ernennung und Betrauung mit einer Funktion
§ 269. Überleitung in andere Verwendungsgruppen
§ 270. Dienstverhältnis
§ 271. Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
§ 272. Disziplinarrecht

13. Unterabschnitt

SCHUL- UND FACHINSPEKTOREN

§ 273. Anwendungsbereich und Einteilung
§ 274. Amtstitel
(§ 274a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999
§ 275. bis 277. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 102/2018
§ 277a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 165/2005)

3. Abschnitt

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 278. Begriffsbestimmungen
§ 279. Mitwirkungsbefugnisse
§ 280. Datenverarbeitung
§ 280a. Elektronische Personenkennzeichnung und Datenaufbewahrung
§ 280b. IT-Unterstützung des Personalmanagements des Bundes und Rechte

der betroffenen Personen
§ 280c.
§ 281. Dienstliche Ausbildung
(§ 282. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)
§ 283. Lehrer
§ 284. Inkrafttreten
§ 285. Verweisungen auf andere Bundesgesetze
§ 286. Vollziehung

Anlage 1 Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse
Anlage 2 AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSVORSCHRIFTEN, DIE GEMÄSS

§ 234 ABS. 1 ALS BUNDESGESETZE WEITER ANZUWENDEN SIND
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ALLGEMEINER TEIL

1. Abschnitt

ANWENDUNGSBEREICH

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf alle Bediensteten anzuwenden, die in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen. Sie werden im
folgenden als „Beamte“ bezeichnet.

(2) Auf die im Art. I des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes
(RStDG), BGBl. Nr. 305/1961, angeführten Richteramtsanwärter und Richter ist
dieses Bundesgesetz nicht anzuwenden.

(3) Auf die im Art. IIa RStDG angeführten Staatsanwälte ist dieses Bundes-
gesetz nur anzuwenden, soweit dies ausdrücklich bestimmt wird.

§ 1a. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetra-
gene Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten nach dem Bun-
desgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-
Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 42 Abs. 2,
§ 50b Abs. 1 Z 3, § 75 Abs. 4 Z 1 lit. c und § 76 Abs. 2.

2. Abschnitt

DIENSTVERHÄLTNIS

Ernennung

Begriff

§ 2. (1) Ernennung ist die bescheidmäßige Verleihung einer Planstelle.

(2) Abweichend vom Abs. 1 bedarf es keiner Ernennung, wenn
1. ein Beamter durch Verwendungsänderung oder durch Versetzung von sei-

nem bisherigen Arbeitsplatz abberufen wird,
2. die bisherige und die neue Planstelle des Beamten derselben Verwen-

dungsgruppe angehören und
3. der Bundespräsident das Recht der Ernennung auf die neue Planstelle ge-

mäß Art. 66 B-VG übertragen hat.

(3) Eine Verwendungsänderung im Sinne des Abs. 2 Z 1 liegt auch dann vor,
wenn

1. der Arbeitsplatz des Beamten wegen geänderter Aufgaben durch Ände-
rung der Bewertung einer anderen Funktionsgruppe oder der Grundlauf-
bahn derselben Verwendungsgruppe zugeordnet wird oder

2. der Zeitraum einer befristeten Ernennung des Beamten ohne Weiterbe-
stellung endet.

(4) Die Planstelle ist dem Beamten verliehen
1. mit der Rechtskraft der Verwendungsänderung oder Versetzung, sofern

im Bescheid kein späterer Wirksamkeitstermin festgelegt oder vorbehalten
ist, oder,
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2. wenn die Verwendungsänderung oder im Fall des § 41 die Versetzung mit
Dienstauftrag verfügt wird, mit dem sonst verfügten Wirksamkeitszeit-
punkt.

(5) Soweit sich dieses Bundesgesetz auf die Ernennung bezieht, ist damit
auch die Verleihung einer Planstelle gemäß den Abs. 2 bis 4 erfaßt.

Besetzung von Planstellen

§ 3. (1) Die Besetzung einer Planstelle und die Antragstellung hiefür bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Er hat dabei für eine gleich-
mäßige Behandlung der Beamten zu sorgen.

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport kann aus Gründen der Zweckmäßigkeit, Raschheit und
Einfachheit und, soweit dadurch nicht die von ihm wahrzunehmende Einheitlich-
keit in der Besorgung der Personalangelegenheiten der Beamten gefährdet
wird, durch Verordnung aussprechen, daß für die Besetzung bestimmter Arten
von Planstellen oder für die Antragstellung hiefür die im Abs. 1 vorgesehene
Zustimmung als erteilt gilt. Die Bundesministerin oder der Bundesminister für
öffentlichen Dienst und Sport kann in der Verordnung außerdem

1. diese Zustimmung an Bedingungen knüpfen, die den im ersten Satz ange-
führten Zielen entsprechen, und

2. bestimmen, daß ihm Besetzungen bestimmter Arten von Planstellen, für
die die Zustimmung als erteilt gilt, mitzuteilen sind.

Ernennungserfordernisse

§ 4. (1) Allgemeine Ernennungserfordernisse sind
1. a) bei Verwendungen gemäß § 42a die österreichische Staatsbürger-

schaft,
b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft

oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt,
2. die volle Handlungsfähigkeit,
3. die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die

mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind, und
4. ein Lebensalter von mindestens 18 Jahren beim Eintritt in den Bundes-

dienst.

(1a) Das Erfordernis der fachlichen Eignung gemäß Abs. 1 Z 3 umfaßt auch
die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Bei Verwendun-
gen, für deren Ausübung die Beherrschung der deutschen Sprache in geringe-
rem Umfang genügt, ist ihre Beherrschung in dem für diese Verwendung erfor-
derlichen Ausmaß nachzuweisen.

(1b) Das Erfordernis der vollen Handlungsfähigkeit gemäß Abs. 1 Z 2 kann
im Einzelfall entfallen, wenn die für die vorgesehene Verwendung erforderliche
Handlungsfähigkeit vorliegt.



Band1.Buch : 02-BDG.pod    44
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

44

44

BDG §§ 5, 5a

(2) Die besonderen Ernennungserfordernisse werden im Besonderen Teil
und durch die Anlage 1 geregelt. Die allgemeinen und besonderen Ernennungs-
erfordernisse sind nicht nur für die Ernennung, sondern auch für die Verleihung
einer Planstelle gemäß § 2 Abs. 2 zu erbringen.

(3) Von mehreren Bewerbern, die die Ernennungserfordernisse erfüllen, darf
nur der ernannt werden, von dem auf Grund seiner persönlichen und fachlichen
Eignung anzunehmen ist, daß er die mit der Verwendung auf der Planstelle ver-
bundenen Aufgaben in bestmöglicher Weise erfüllt.

(Anm.: Abs. 4 bis 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

Ernennungsbescheid

§ 5. (1) Im Ernennungsbescheid sind die Planstelle, der Amtstitel des Beam-
ten und der Tag der Wirksamkeit der Ernennung anzuführen.

(2) Der Ernennungsbescheid ist dem Beamten spätestens an dem im Be-
scheid angeführten Tag der Wirksamkeit der Ernennung zuzustellen. Ist dies
aus Gründen, die nicht vom Beamten zu vertreten sind, nicht möglich, so gilt die
Zustellung als rechtzeitig, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall
des Hindernisses nachgeholt wird. Erfolgt die Zustellung nicht rechtzeitig, wird
die Ernennung abweichend vom Abs. 1 mit dem Tag der Zustellung wirksam.

(3) Bewirkt eine Anrechnung nach § 138 Abs. 3 oder § 148 Abs. 4, daß eine
laufende Ausbildungsphase mit einem bereits in der Vergangenheit liegenden
Tag endet, so kann eine auf Grund dieses früheren Endens mögliche Ernennung
des Beamten in eine Funktionsgruppe mit Rückwirkung auf den Tag der dauern-
den Betrauung mit einem Arbeitsplatz der betreffenden Funktionsgruppe, höchs-
tens aber mit Rückwirkung auf den Tag ausgesprochen werden, der dem Ende
der Ausbildungsphase unmittelbar gefolgt ist.

Informationen zum Dienstverhältnis

§ 5a. (1) Die Beamtin oder der Beamte ist bei Begründung und bei Ände-
rungen des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses über die wesentlichen
Aspekte ihres oder seines Dienstverhältnisses zu unterrichten. Dies hat jeden-
falls zu umfassen:

1. Bezeichnung der zuständigen Dienstbehörde sowie Name und Geburts-
datum der Beamtin oder des Beamten,

2. Beginn und bei zeitlich begrenzten Dienstverhältnissen das Ende des
Dienstverhältnisses,

3. Dauer und Bedingungen des provisorischen Dienstverhältnisses sowie
der Probezeit,

4. Dienstort oder örtlicher Verwaltungsbereich,
5. welcher Beschäftigungsart die Beamtin oder der Beamte zugeordnet wird

und welchem Besoldungsschema, welcher Verwendungsgruppe und,
wenn die Verwendungsgruppe in Funktionsgruppen gegliedert ist, wel-
cher Funktionsgruppe – in den Fällen der §§ 141, 145d, 152b, 230a und
249d befristet – sie oder er demgemäß zugeordnet wird,



Band1.Buch : 02-BDG.pod    45
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

45

45

§ 6 BDG

6. Ausmaß der Wochendienstzeit,
7. Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes,
8. das bei einer Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses einzu-

haltende Verfahren einschließlich der formellen Anforderungen und ein-
zuhaltenden Fristen,

9. die Bezüge, gegebenenfalls Angaben zu Nebengebühren und sonstigen
Zulagen, Vergütungen und Abgeltungen sowie die Modalitäten der Aus-
zahlung,

10. ob und welche Grundausbildung nach dem 2. Unterabschnitt des 3. Ab-
schnitts des Allgemeinen Teils bis zum Abschluss der Ausbildungsphase
erfolgreich zu absolvieren ist,

11. Identität des Sozialversicherungsträgers.

(2) Die Informationen nach Abs. 1 Z 3, 7 bis 9 und 11 können durch Hinweis
auf die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, des Gehaltsgesetzes 1956 –
GehG, BGBl. Nr. 54/1956, und die zu deren Durchführung erlassenen Verord-
nungen sowie die entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften
in der jeweils geltenden Fassung erteilt werden; hinsichtlich der Z 9 ist jedenfalls
der aufgrund der Zuordnung nach Z 5 gebührende Mindestmonatsbezug anzu-
geben.

(3) Bei einer länger als vier Wochen andauernden Verwendung im Ausland
sind der Beamtin oder dem Beamten vor ihrer oder seiner Abreise ins Ausland
zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Informationen zumindest folgende Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen:

1. Staat, in dem die Beamtin oder der Beamte verwendet wird, und die
voraussichtliche Dauer der Verwendung,

2. Währung, in der die Bezüge, gegebenenfalls Nebengebühren und sonsti-
gen Zulagen, Vergütungen und Abgeltungen ausgezahlt werden,

3. gegebenenfalls mit der Verwendung im Ausland verbundene zusätzliche
Besoldungsbestandteile,

4. allfällige Bedingungen für die Rückführung nach Österreich.

(4) Die Informationen nach Abs. 1 und 3 sind jedenfalls innerhalb von sieben
Kalendertagen nach Beginn und spätestens mit dem Wirksamkeitsbeginn jeder
Änderung des Dienstverhältnisses schriftlich in Form einer Mitteilung oder in
elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Eine elektronische Zurverfügung-
stellung ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Informationen von der Be-
amtin oder dem Beamten gespeichert und ausgedruckt werden können und der
Dienstgeber einen Übermittlungs- oder Empfangsnachweis erhält.

Begründung des Dienstverhältnisses

§ 6. (1) Durch die Ernennung einer Person, die nicht bereits Bundesbeamter
ist, wird das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis begründet.

(2) Im Fall der Ernennung einer Person, die nicht bereits in einem Dienstver-
hältnis zum Bund steht, beginnt das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis abwei-
chend vom § 5 frühestens mit dem Tag des Dienstantrittes. In diesem Fall tritt
der Ernennungsbescheid und damit die Ernennung rückwirkend außer Kraft,
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wenn der Dienst nicht am Tag des Wirksamkeitsbeginnes der Ernennung (§ 5)
angetreten wird. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn die Säumnis innerhalb
einer Woche gerechtfertigt und der Dienst am Tag nach dem Wegfall des Hinde-
rungsgrundes, spätestens aber einen Monat nach dem Tag des Wirksamkeits-
beginnes angetreten wird.

(3) Im Fall des Abs. 2 gilt der Dienst auch dann an einem Monatsersten als
angetreten, wenn der Dienst zwar nicht an diesem, wohl aber am ersten Arbeits-
tag des Monats angetreten wird.

Angelobung

§ 7. (1) Der Beamte hat binnen vier Wochen nach Beginn des öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses folgende Angelobung zu leisten: „Ich gelobe,
daß ich die Gesetze der Republik Österreich befolgen und alle mit meinem Amte
verbundenen Pflichten treu und gewissenhaft erfüllen werde.“

(2) Die Angelobung ist vor einem von der Dienstbehörde hiezu beauftragten
Beamten zu leisten.

Ernennung im Dienstverhältnis

§ 8. (1) Ernennungen auf Planstellen einer höheren Dienstklasse oder
Dienststufe oder bei Lehrern eines Schulcluster-Leiters, Direktors, Abteilungs-
leiters, Abteilungsvorstandes, Fachvorstandes oder Erziehungsleiters sind mit
Wirksamkeit vom 1. Jänner oder 1. Juli vorzunehmen. Außerhalb dieser Ter-
mine sind Ernennungen dieser Art nur zulässig, wenn wichtige dienstliche
Gründe dies erfordern.

(2) Die Ernennung auf eine Planstelle einer niedrigeren Verwendungsgruppe
als jener, der der Beamte bisher angehört hat, bedarf seiner schriftlichen Zu-
stimmung.

(3) Die Ernennung des Beamten, der (vorläufig) vom Dienst suspendiert oder
gegen den ein Disziplinarverfahren eingeleitet ist, kann unter Offenhalten der
Planstelle durch Bescheid vorbehalten werden. Wird die Suspendierung ohne
Einleitung eines Disziplinarverfahrens aufgehoben oder endet das Verfahren
durch Einstellung, Freispruch, Schuldspruch ohne Strafe oder durch Verhän-
gung der Strafe eines Verweises oder einer Geldbuße, so kann innerhalb von
sechs Monaten ab rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens die vorbehaltene
Ernennung mit Rückwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes vollzogen werden.

Personalverzeichnis

§ 9. (1) Jede Dienstbehörde hat über alle ihr angehörenden Beamtinnen und
Beamten ein aktuelles Personalverzeichnis zu führen, welches mit dem Perso-
nalverzeichnis für Vertragsbedienstete zusammengefasst und den der Dienst-
behörde angehörenden Beamtinnen und Beamten in elektronischer Form zur
Einsicht zur Verfügung zu stellen ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit können
für Teilbereiche getrennte Personalverzeichnisse geführt werden.
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(2) Die Beamten sind im Personalverzeichnis getrennt nach Verwendungs-
gruppen und, soweit dies in Betracht kommt, innerhalb der Verwendungsgrup-
pen nach Funktionsgruppen, Dienstklassen, Gehaltsgruppen, Dienstzulagen-
gruppen und Dienststufen anzuführen.

(3) Im Personalverzeichnis sind folgende Personaldaten anzuführen:
1. Name und Geburtsdatum,
(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)
3. Dienstantrittstag,
4. Tag der Wirksamkeit der Ernennung zum Beamten,
5. Tag der Wirksamkeit der Ernennung in die Besoldungs- oder Verwen-

dungsgruppe (oder, sofern dies in Betracht kommt, die Funktionsgruppe,
Dienstklasse, Gehaltsgruppe, Dienststufe oder Dienstzulagengruppe), der
der Beamte angehört,

6. Gehaltsstufe und Tag der Vorrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe
oder der Erlangung der Dienstalterszulage,

7. Dienststelle des Beamten.
Z 7 ist auch auf jene Dienststellen im Bereich des Bundesministeriums für

Landesverteidigung nicht anzuwenden, durch deren Anführung im Personalver-
zeichnis militärische Geheimnisse verletzt werden könnten.

Provisorisches Dienstverhältnis

§ 10. (1) Das Dienstverhältnis ist zunächst provisorisch.
(2) Das provisorische Dienstverhältnis kann mit Bescheid gekündigt werden.

Die Kündigungsfrist beträgt
während der ersten sechs Monate des Dienstverhältnisses
(Probezeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kalendermonat,
nach Ablauf der Probezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kalendermonate
und nach Vollendung des zweiten Dienstjahres . . . . . . . . . . 3 Kalendermonate.
Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalendermonates zu enden.

(3) Während der Probezeit ist die Kündigung ohne Angabe von Gründen,
später nur mit Angabe des Grundes möglich. Die Bestimmungen über die Pro-
bezeit sind nicht anzuwenden auf

1. den Beamten, der unmittelbar vor Beginn des Dienstverhältnisses min-
destens ein Jahr in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund in
gleichwertiger Verwendung zugebracht hat, und

2. den Beamten, der unmittelbar nach Beendigung einer mindestens ein Jahr
dauernden Dienstleistung als zeitverpflichteter Soldat auf eine Planstelle
einer niedrigeren oder gleichwertigen Verwendungsgruppe ernannt wird.

(4) Kündigungsgründe sind insbesondere:
1. Nichterfüllung von Definitivstellungserfordernissen,
2. Mangel der für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforderlichen ge-

sundheitlichen Eignung,
3. unbefriedigender Arbeitserfolg,
4. pflichtwidriges Verhalten,
5. Bedarfsmangel.
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(5) Die Beamtin oder der Beamte im provisorischen Dienstverhältnis darf
nicht aufgrund der Beantragung, Inanspruchnahme oder Ausübung

1. einer Telearbeit nach § 36a,
2. einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit zur Betreuung

eines Kindes nach § 50b,
3. einer Pflegeteilzeit nach § 50e,
4. einer zulässigen Nebenbeschäftigung nach § 56,
5. eines Frühkarenzurlaubes nach § 75d oder
6. einer Pflegefreistellung nach § 76

gekündigt werden. Gleiches gilt für das Verlangen nach Zurverfügungstellung
von Informationen zum Dienstverhältnis gemäß § 5a.

(6) Wird die Beamtin oder der Beamte während der Probezeit gekündigt und
ist sie oder er der Ansicht, aufgrund eines in Abs. 5 genannten Umstandes ge-
kündigt worden zu sein, kann sie oder er eine schriftliche Begründung der Kün-
digung verlangen.

(7) Ist die Beamtin oder der Beamte der Ansicht, aufgrund eines in Abs. 5 Z 4
bis 6 genannten Umstandes oder des Verlangens nach Zurverfügungstellung
von Informationen zum Dienstverhältnis gemäß § 5a gekündigt worden zu sein,
trägt der Dienstgeber die Beweislast dafür, dass die Kündigung aus anderen
Gründen erfolgt ist.

Definitives Dienstverhältnis

§ 11. (1) Das Dienstverhältnis wird auf Antrag des Beamten definitiv, wenn
er neben den Ernennungserfordernissen

1. die für seine Verwendung vorgesehenen Definitivstellungserfordernisse
erfüllt und

2. eine Dienstzeit von sechs Jahren im provisorischen Dienstverhältnis voll-
endet hat.

Der Eintritt der Definitivstellung ist mit Bescheid festzustellen.

(2) Die Definitivstellung wird durch eine Beeinträchtigung der persönlichen
Eignung des Beamten nicht gehindert, wenn diese Beeinträchtigung auf Grund
eines Dienstunfalles eingetreten ist, den der Beamte nach einer Dauer des pro-
visorischen Dienstverhältnisses von vier Jahren erlitten hat.

(3) In die Zeit des provisorischen Dienstverhältnisses können Zeiten
1. eines Dienstverhältnisses nach § 12 Abs. 2 Z 1 oder 2 des Gehaltsgeset-

zes 1956 – GehG, BGBl. Nr. 54/1956, oder
2. einer einschlägigen Berufstätigkeit oder eines einschlägigen Verwaltungs-

praktikums nach § 12 Abs. 3 GehG
ganz oder zum Teil, im Fall der Z 2 bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren, ein-
gerechnet werden, soweit sie zur Gänze als Vordienstzeiten auf das Besol-
dungsdienstalter angerechnet worden sind. Diese Einrechnung wird auch für die
in Abs. 2 angeführte Frist von vier Jahren wirksam.

(4) Bei der Einrechnung nach Abs. 3 ist auf die bisherige Berufslaufbahn im
Hinblick auf die vorgesehene Verwendung des Beamten Bedacht zu nehmen.
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(5) Die Wirkung des Abs. 1 tritt während eines Disziplinarverfahrens und bis
zu drei Monaten nach dessen rechtskräftigem Abschluß nicht ein. Wird jedoch
das Disziplinarverfahren eingestellt oder der Beamte freigesprochen, tritt die
Wirkung des Abs. 1 rückwirkend ein. Im Falle eines Schuldspruches ohne Strafe
kann mit Bescheid festgestellt werden, daß die Wirkung des Abs. 1 rückwirkend
eintritt, wenn

1. die Schuld des Beamten gering ist,
2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.
(6) Endet das Disziplinarverfahren anders als durch Einstellung, Freispruch

oder Schuldspruch ohne Strafe und sind außerdem die Voraussetzungen des
Abs. 1 erfüllt, kann die Dienstbehörde aus berücksichtigungswürdigen Grün-
den schon während des dreimonatigen Zeitraumes eine Definitivstellung vor-
nehmen.

§ 12. (1) Die Definitivstellungserfordernisse werden durch die Anlage 1
geregelt.

(2) Die besonderen Ernennungs- und die Definitivstellungserfordernisse gel-
ten als erfüllt, wenn der definitive Beamte auf eine andere Planstelle jener Ver-
wendungsgruppe ernannt werden soll, der er bereits angehört, und wenn

1. die Ernennung wegen Änderung des Arbeitsumfanges, der Arbeitsbedin-
gungen oder der Organisation des Dienstes notwendig ist oder

2. die Eignung für die neue Verwendung in einer sechsmonatigen Probever-
wendung nachgewiesen wurde.

(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden:
1. auf die Ernennungserfordernisse nach § 200b Abs. 2 und § 202 Abs. 3,

nach Anlage 1 Z 1.14, 1.15, 1.18, 12.14, 12.15, 12.16 und 21a.2 erster
Satz und auf Ernennungserfordernisse, von denen in anderen Rechtsvor-
schriften eine Nachsicht ausgeschlossen ist,

2. auf Ernennungserfordernisse, die für die Ernennung in bestimmte Funk-
tionsgruppen oder Dienstklassen vorgeschrieben sind,

3. auf Ernennungserfordernisse, die gemäß Anlage 1 aus der Verbindung
einer bestimmten Ausbildung mit einer bestimmten Verwendung be-
stehen,

4. auf einen definitiven Beamten, dem die Dienstbehörde vor Antritt der be-
treffenden Verwendung nachweislich mitgeteilt hat, daß sie für ihn die An-
wendung des Abs. 2 wegen der Anforderungen der vorgesehenen Ver-
wendung ausschließt.

(4) Die Dienstbehörde kann im Fall des Abs. 3 Z 4 erfolgreich absolvierte
Ausbildungen und Prüfungen sowie vom Beamten zurückgelegte Praxiszeiten
ganz oder teilweise auf die für die neue Verwendung geltenden Ernennungs-
und Definitivstellungserfordernisse anrechnen.

(5) Wer im definitiven Dienstverhältnis die Ernennungserfordernisse
1. für die Verwendungsgruppe A 2 oder eine gleichwertige Verwendungs-

gruppe durch die erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung
bzw. Reifeprüfung an einer höheren Schule oder
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2. für die Verwendungsgruppe A 1 oder eine gleichwertige Besoldungs- oder
Verwendungsgruppe durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium

erfüllt, aber auf eine Planstelle einer niedrigeren Verwendungsgruppe ernannt
worden ist, kann auf eine Planstelle einer entsprechend höheren Besoldungs-
oder Verwendungsgruppe unter der Auflage ernannt werden, allfällige sonstige
Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse für die neue Ver-
wendung innerhalb von zwei Jahren zu erbringen. Wird die Auflage innerhalb
dieser Frist nicht erfüllt, ist der Beamte ohne seine Zustimmung auf eine Plan-
stelle seiner früheren Verwendungsgruppe zu ernennen. Aus berücksichti-
gungswürdigen Gründen kann die Frist bis zu zweimal erstreckt werden.

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

Übertritt und Versetzung in den Ruhestand

Übertritt in den Ruhestand

§ 13. (1) Der Beamte tritt mit Ablauf des Monats, in dem er sein 65. Lebens-
jahr vollendet, in den Ruhestand („gesetzliches Pensionsalter“).

(2) Der zuständige Bundesminister kann den Übertritt des Beamten in den
Ruhestand aufschieben, falls an seinem Verbleiben im Dienststand ein wichti-
ges dienstliches Interesse besteht. Der Aufschub darf jeweils höchstens für ein
Jahr und insgesamt für höchstens fünf Jahre ausgesprochen werden.

Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit

§ 14. (1) Die Beamtin oder der Beamte ist von Amts wegen oder auf ihren
oder seinen Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie oder er dauernd
dienstunfähig ist.

(2) Die Beamtin oder der Beamte ist dienstunfähig, wenn sie oder er infolge
ihrer oder seiner gesundheitlichen Verfassung ihre oder seine dienstlichen Auf-
gaben nicht erfüllen und ihr oder ihm im Wirkungsbereich ihrer oder seiner
Dienstbehörde kein mindestens gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden
kann, dessen Aufgaben sie oder er nach ihrer oder seiner gesundheitlichen Ver-
fassung zu erfüllen imstande ist und der ihr oder ihm mit Rücksicht auf ihre oder
seine persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse billigerweise zugemu-
tet werden kann.

(3) Soweit die Beurteilung eines Rechtsbegriffes im Abs. 1 oder 2 von der
Beantwortung von Fragen abhängt, die in das Gebiet ärztlichen oder berufs-
kundlichen Fachwissens fallen, ist von der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter – ausgenommen für die gemäß § 17 Abs. 1a des Poststrukturgeset-
zes (PTSG), BGBl. Nr. 201/1996, den dort angeführten Unternehmen zugewie-
senen Beamtinnen und Beamten – Befund und Gutachten einzuholen. Für die
gemäß § 17 Abs. 1a PTSG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten ist dafür
die Pensionsversicherungsanstalt zuständig.

(4) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf jenes Monats wirksam,
in dem sie rechtskräftig wird.
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(5) Die Ruhestandsversetzung tritt nicht ein, wenn der Beamtin oder dem Be-
amten spätestens mit dem Tag vor ihrer Wirksamkeit mit ihrer oder seiner Zu-
stimmung für die Dauer von längstens zwölf Monaten vorübergehend ein ande-
rer Arbeitsplatz zugewiesen wird, dessen Anforderungen sie oder er zu erfüllen
imstande ist. Mehrere aufeinander folgende Zuweisungen sind zulässig, sofern
sie insgesamt die Dauer von zwölf Monaten nicht überschreiten. Die Versetzung
in den Ruhestand wird in diesem Fall wirksam, wenn

1. die Beamtin oder der Beamte nach einer vorübergehenden Zuweisung
einer weiteren Zuweisung eines neuen Arbeitsplatzes nicht zustimmt oder

2. die vorübergehende Verwendung auf einem neuen Arbeitsplatz ohne wei-
tere Zuweisung oder vorzeitig beendet wird oder

3. die Beamtin oder der Beamte der dauernden Zuweisung eines neuen
Arbeitsplatzes spätestens nach Ablauf des zwölften Monats nach der erst-
maligen Zuweisung nicht zustimmt.

Die Versetzung in den Ruhestand wird in diesen Fällen mit dem Monatsletzten
nach Ablauf der jeweiligen vorübergehenden Verwendung wirksam.

(6) Die Verpflichtung zur Leistung eines Dienstgeberbeitrages gemäß § 22b
des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, entfällt ab der erstmaligen Zu-
weisung eines neuen Arbeitsplatzes gemäß Abs. 5.

(7) Solange über eine zulässige und rechtzeitige Beschwerde gegen eine
Versetzung in den Ruhestand nicht entschieden ist, gilt der Beamte als be-
urlaubt. Die Beurlaubung endet mit dem Antritt einer neuen Verwendung gemäß
Abs. 5.

(8) Die Versetzung in den Ruhestand nach Abs. 4 oder 5 tritt während einer
(vorläufigen) Suspendierung gemäß § 112 oder einer Dienstenthebung gemäß
§ 40 des Heeresdisziplinargesetzes 2014 – HDG 2014, BGBl. I Nr. 2/2014 (WV),
nicht ein.

Konkurrenz von Verfahren nach § 14 und nach §§ 38 oder 40 Abs. 2

§ 14a. Bei Zusammentreffen von Verfahren nach § 14 und von Verfahren
nach den §§ 38 oder 40 Abs. 2 ruht das jeweils später eingeleitete Verfahren bis
zum Abschluss des jeweils früher eingeleiteten Verfahrens.

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung bei Vorliegen
von Schwerarbeitszeiten („Schwerarbeitspension“)

§ 15b. (1) Die Beamtin oder der Beamte kann durch schriftliche Erklärung,
aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre oder seine Versetzung in den
Ruhestand bewirken, wenn sie oder er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Ver-
setzung in den Ruhestand eine nach dem vollendeten 18. Lebensjahr zurück-
gelegte ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit bei Be-
amtinnen und Beamten, auf die § 1 Abs. 14 des Pensionsgesetzes 1965,
BGBl. Nr. 340/1965, anzuwenden ist) von 504 Monaten, davon mindestens
120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 Kalendermonate vor dem
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand, aufweist. Die Ver-
setzung in den Ruhestand kann frühestens mit Ablauf des Monats in Anspruch
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genommen werden, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird. Beamtinnen und
Beamten, die die Anspruchsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Vollendung des
60. Lebensjahres oder danach erfüllen, bleiben diese auch bei einer späteren
Ruhestandsversetzung gewahrt.

(2) Ein Schwerarbeitsmonat ist jeder Kalendermonat, in dem mindestens
15 Tage Schwerarbeit vorliegen. Die Bundesregierung hat mit Verordnung fest-
zulegen, unter welchen psychisch oder physisch besonders belastenden Ar-
beitsbedingungen Schwerarbeit vorliegt.

(3) Beamtinnen und Beamte des Dienststandes, die ihr 50. Lebensjahr voll-
endet haben, können eine bescheidmäßige Feststellung der Anzahl ihrer
Schwerarbeitsmonate zu dem dem Einlangen des Antrags folgenden Monats-
letzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit Rechtskraft der Feststellung
konsumiert.

(4) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monats wirksam,
den die Beamtin oder der Beamte bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des
dritten Monats, der der Abgabe der Erklärung folgt. Hat die Beamtin oder der
Beamte keinen oder einen früheren Zeitpunkt bestimmt, so wird die Verset-
zung in den Ruhestand ebenfalls mit Ablauf des dritten Monats wirksam, der
der Abgabe der Erklärung folgt. Wurde die Anzahl der Schwerarbeitsmonate
noch nicht gemäß Abs. 3 festgestellt, wird die Versetzung in den Ruhestand
erst mit Ablauf des sechsten Monats wirksam, der der Abgabe der Erklärung
folgt.

(5) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 112 oder einer (vor-
läufigen) Dienstenthebung nach § 40 HDG 2014 kann eine Erklärung nach
Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die Erklärung frühestens mit
Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläufige) Suspendierung oder die
(vorläufige) Dienstenthebung geendet hat.

(6) Die Erklärung nach Abs. 1 kann frühestens zwölf Monate vor dem beab-
sichtigten Wirksamkeitstermin der Ruhestandsversetzung abgegeben und bis
spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen werden. Diese
Frist erhöht sich auf drei Monate, wenn die Beamtin oder der Beamte eine Funk-
tion oder einen Arbeitsplatz innehat, die oder der nach den §§ 2 bis 4 des Aus-
schreibungsgesetzes 1989 – AusG, BGBl. Nr. 85/1989, auszuschreiben sind.
Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich
zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) Suspendierung gemäß § 112 oder
einer (vorläufigen) Dienstenthebung nach § 40 HDG 2014 kann jedoch die Be-
amtin oder der Beamte die Erklärung nach Abs. 1 jederzeit widerrufen.

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“)

§ 15c. (1) Die Beamtin oder der Beamte kann durch schriftliche Erklärung,
aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre oder seine Versetzung in den
Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie oder er ihr
oder sein 62. Lebensjahr vollendet hat, wenn sie oder er zum Zeitpunkt der Wirk-
samkeit der Versetzung in den Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamt-
dienstzeit (pensionswirksame Zeit) von 480 Monaten aufweist.
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(2) § 15b Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Die nach Abs. 1 erforderliche ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit verrin-
gert sich um die Zeiten der Kindererziehung gemäß § 25a Abs. 3 und 7 Pen-
sionsgesetz 1965, die nicht ruhegenussfähig sind, jedoch um höchstens sechs
Monate pro Kind. Sich überlagernde Zeiten der Kindererziehung zählen für jedes
Kind gesondert.

Wiederaufnahme in den Dienststand

§ 16. (1) Der Beamte des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen
durch Ernennung wieder in den Dienststand aufgenommen werden, wenn er im
Fall des § 14 Abs. 1 seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des
Beamten ist nicht erforderlich.

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig, wenn der Beamte das 60. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat und es wahrscheinlich ist, daß er noch durch min-
destens fünf Jahre seine dienstlichen Aufgaben versehen kann.

(3) Der Beamte hat den Dienst spätestens zwei Wochen nach Rechtskraft
des Bescheides, mit dem die Wiederaufnahme in den Dienststand verfügt wird,
anzutreten.

Dienstfreistellung und Außerdienststellung wegen Ausübung des
Mandates im Nationalrat, im Bundesrat oder in einem Landtag

§ 17. (1) Soweit im § 19 Abs. 1 Z 1 nicht anderes bestimmt ist, ist dem Be-
amten, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages
ist, die zur Ausübung seines Mandates erforderliche Dienstfreistellung in dem
von ihm beantragten prozentuellen Ausmaß der regelmäßigen Wochendienst-
zeit unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge zu gewähren. Dienstplanerleichte-
rungen (zB Diensttausch, Einarbeitung) sind unter Berücksichtigung dienstlicher
Interessen in größtmöglichem Ausmaß einzuräumen.

(2) Das prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs. 1 ist vom Be-
amten unter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates erforderliche
Zeit beginnend vom Tag der Angelobung bis zum Tag des Ausscheidens aus
der Funktion für jedes Kalenderjahr im vorhinein festzulegen. Bei Lehrern tritt
an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr. Über- oder Unterschreitungen
dieses Prozentsatzes im Durchrechnungszeitraum sind zulässig. Der Beamte,
der Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates ist, hat das Ausmaß der
von ihm festgelegten Dienstfreistellung im Dienstweg der nach Art. 59b B-VG
eingerichteten Kommission mitzuteilen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen einem solchen Beamten und seiner Dienstbehörde über das Ausmaß
von Über- oder Unterschreitungen der Dienstfreistellung hat die Kommission
dazu auf Antrag der Dienstbehörde oder des Beamten eine Stellungnahme ab-
zugeben.

(3) Der Beamte, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines
Landtages ist, ist jedoch abweichend von Abs. 1 für die Dauer der Mandatsaus-
übung unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu stellen, wenn er dies beantragt.
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(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Beamten nach Abs. 1 auf seinem bis-
herigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil die weitere Tätigkeit auf dem bisherigen
Arbeitsplatz

1. a) als Staatsanwalt, Beamter im Exekutivdienst (Wachebeamter) sowie
im übrigen öffentlichen Sicherheitsdienst, im militärischen Dienst, im
Finanz- oder im Bodenschätzungsdienst oder

b) in einer sonstigen Verwendung auf Grund der Feststellung des Un-
vereinbarkeitsausschusses gemäß § 6a Abs. 2 des Unvereinbarkeits-
und Transparenz-Gesetzes – Unv-Transparenz-G, BGBl.Nr. 330/1983,
unzulässig ist oder

2. auf Grund der besonderen Gegebenheiten neben der Ausübung des Man-
dates nur unter erheblicher Beeinträchtigung des Dienstbetriebes möglich
wäre,

so ist dem Beamten im Fall der Z 1 lit. a innerhalb von zwei Monaten beginnend
vom Tag der Anzeige des Bestehens eines Dienstverhältnisses an den Präsi-
denten des Vertretungskörpers gemäß § 6a Abs. 1 des Unv-Transparenz-G, im
Fall der Z 1 lit. b innerhalb von zwei Monaten nach der Entscheidung des Unver-
einbarkeitsausschusses gemäß § 6a Abs. 2 des Unv-Transparenz-G und im
Fall der Z 2 innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Funktion ein seiner
bisherigen Verwendung mindestens gleichwertiger zumutbarer Arbeitsplatz
oder – mit seiner Zustimmung – ein seiner bisherigen Verwendung möglichst
gleichwertiger Arbeitsplatz zuzuweisen, auf den keiner der in den Z 1 und 2 an-
geführten Umstände zutrifft. Bei der Auswahl des Arbeitsplatzes ist danach zu
trachten, dem Beamten eine Teilbeschäftigung möglichst in dem von ihm ge-
wählten Umfang anzubieten. Die §§ 38 bis 40 sind in diesen Fällen nicht anzu-
wenden. Verweigert ein Beamter nach Z 1 seine Zustimmung für die Zuweisung
eines seiner bisherigen Verwendung möglichst gleichwertigen Arbeitsplatzes, so
ist er mit Ablauf der zweimonatigen Frist unter Entfall der Bezüge außer Dienst
zu stellen.

(5) Wird über die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes nach Abs. 4 kein
Einvernehmen mit dem Beamten erzielt, hat die Dienstbehörde hierüber mit Be-
scheid zu entscheiden. Bei Mitgliedern des Nationalrates und des Bundesrates
ist zuvor auf Antrag der Dienstbehörde oder des Beamten eine Stellungnahme
der nach Art. 59b B-VG eingerichteten Kommission zu den bestehenden Mei-
nungsverschiedenheiten einzuholen.

(6) Ist durch Landesverfassungsgesetz eine Einrichtung mit den gleichen
Befugnissen wie die Kommission gemäß Art. 59b B-VG geschaffen worden, so
sind Abs. 2 letzter Satz und Abs. 5 letzter Satz auf Beamte, die Mitglied des be-
treffenden Landtages sind, mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Stellung-
nahme von der gemäß Art. 95 Abs. 5 B-VG geschaffenen Einrichtung einzu-
holen ist.

§ 18. Dem Beamten, der sich um das Amt des Bundespräsidenten oder um
ein Mandat im Nationalrat, im Europäischen Parlament oder in einem Landtag
bewirbt, ist ab der Einbringung des Wahlvorschlages bei der zuständigen Wahl-
behörde bis zur Bekanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses die erforderliche
freie Zeit zu gewähren.
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§ 19. (1) Der Beamte, der
1. Bundespräsident, Mitglied der Bundesregierung, Staatssekretär, Präsi-

dent des Rechnungshofes, Präsident des Nationalrates, Obmann eines
Klubs des Nationalrates, Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied einer
Landesregierung, Landesvolksanwalt, Landesrechnungshofdirektor oder

2. a) Mitglied des Europäischen Parlaments oder
b) der Kommission der Europäischen Gemeinschaften

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer Dienst
gestellt.

(2) Abweichend vom Abs. 1 Z 2 lit. a können Universitätslehrer eine Tätigkeit
in Forschung und Lehre und die Prüfungstätigkeit auch während der Zugehörig-
keit zum Europäischen Parlament fortsetzen. Die Dienstbezüge für diese Tätig-
keiten dürfen jedoch in Summe 25% der Bezüge eines Universitätslehrers nicht
übersteigen.

Auflösung des Dienstverhältnisses

§ 20. (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst durch
1. Austritt,
2. Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses,
3. Entlassung,

3a. rechtskräftige Verurteilung durch ein inländisches Gericht ausschließlich
oder auch wegen eines ab dem 1. Jänner 2013 begangenen Vorsatz-
delikts gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB,

4. Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 des Strafgesetzbuches,1) BGBl. Nr. 60/
1974,

4a. Eintritt der Unzulässigkeit der Zurückziehung eines Antrages auf Leistung
eines besonderen Erstattungsbetrages an das Versorgungssystem der
Europäischen Gemeinschaften nach § 2 Abs. 2 des EU-Beamten-Sozial-
versicherungsgesetzes (EUB-SVG) oder an die zuständige liechtensteini-
sche Vorsorgeeinrichtung nach § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die
Leistung eines besonderen Erstattungsbetrages anlässlich der Aufnahme
in ein Dienstverhältnis zum Fürstentum Liechtenstein als Richter oder
Staatsanwalt, BGBl. I Nr. 71/2003,

1) Amtsverlust und andere Rechtsfolgen der Verurteilung

§ 27. (1) Mit der Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz
begangener strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe ist bei einem Beamten der Verlust des Amtes
verbunden, wenn

1. die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt,
2. die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate übersteigt oder
3. die Verurteilung auch oder ausschließlich wegen des Vergehens des Missbrauchs eines Autori-

tätsverhältnisses (§ 212 StGB) erfolgt ist.

(2) Zieht eine strafgerichtliche Verurteilung nach einem Bundesgesetz eine andere als die im Abs. 1
genannte Rechtsfolge nach sich, so endet die Rechtsfolge, wenn nichts anderes bestimmt ist, soweit sie
nicht im Verlust besonderer auf Wahl, Verleihung oder Ernennung beruhender Rechte besteht, nach fünf
Jahren. Die Frist beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist und vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder
weggefallen sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so beginnt die Frist
mit Rechtskraft des Urteils.
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5. a) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft bei Verwendungen ge-
mäß § 42a,

b) Wegfall der Erfüllung der Ernennungserfordernisse gemäß § 4 Abs. 1
Z 1 lit. b bei sonstigen Verwendungen,

6. Begründung eines Dienstverhältnisses zu einem Land (zur Gemeinde
Wien) als Mitglied eines Landesverwaltungsgerichts,

7. Tod.
(2) Beim Beamten des Ruhestandes wird das Dienstverhältnis außerdem

aufgelöst durch
1. Verhängung der Disziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienstver-

hältnis fließenden Rechte und Ansprüche,
2. Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit

Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe, wenn
a) die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder
b) die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate über-

steigt.
Das Dienstverhältnis wird jedoch nicht aufgelöst, wenn diese Rechtsfolge
bedingt nachgesehen wird, es sei denn, dass die Nachsicht widerrufen
wird.

(3) Durch die Auflösung des Dienstverhältnisses erlöschen, soweit gesetzlich
nicht anderes bestimmt ist, alle aus dem Dienstverhältnis sich ergebenden An-
wartschaften, Rechte und Befugnisse des Beamten und seiner Angehörigen.
Ansprüche des Beamten, die sich auf die Zeit vor der Auflösung des Dienstver-
hältnisses beziehen, bleiben unberührt.

(3a) Der Beamtin oder dem Beamten ist es für die Dauer von sechs Monaten
nach Auflösung des Dienstverhältnisses untersagt, für einen Rechtsträger,

1. der nicht der Kontrolle des Rechnungshofes, eines Landesrechnungs-
hofes oder einer vergleichbaren internationalen oder ausländischen Kon-
trolleinrichtung unterliegt, und

2. auf dessen Rechtsposition ihre oder seine dienstlichen Entscheidungen im
Zeitraum von zwölf Monaten vor der Auflösung des Dienstverhältnisses
maßgeblichen Einfluss hatten,

tätig zu werden, wenn die Ausübung dieser Tätigkeit geeignet ist, das Vertrauen
der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung ihrer oder seiner vormals
dienstlichen Aufgaben zu beeinträchtigen. Für den Fall des Zuwiderhandelns hat
die Beamtin oder der Beamte dem Bund eine Konventionalstrafe in Höhe des
Dreifachen des für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Mo-
natsbezuges zu leisten. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz eines weite-
ren Schadens ist ausgeschlossen.

(3b) Abs. 3a ist nicht anzuwenden, wenn
1. dadurch das Fortkommen der Beamtin oder des Beamten unbillig er-

schwert wird,
2. der für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührende Monatsbe-

zug das Zwanzigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/
1955, nicht übersteigt,
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3. der Dienstgeber oder eine oder einer seiner Vertreterinnen oder Vertreter
durch schuldhaftes Verhalten der Beamtin oder dem Beamten begründe-
ten Anlass zum Austritt gegeben hat oder

4. der Dienstgeber das provisorische Dienstverhältnis kündigt, sofern keiner
der in § 10 Abs. 4 Z 1, 3 oder 4 aufgezählten Gründe vorliegt.

(4) Eine Beamtin oder ein Beamter hat dem Bund im Fall der Auflösung des
Dienstverhältnisses nach Abs. 1 Z 1 bis 5 die Ausbildungskosten zu ersetzen.
Der Ersatz der Ausbildungskosten reduziert sich pro vollendetem Monat des
Dienstverhältnisses nach der Beendigung der Ausbildung um ein Achtund-
vierzigstel, bei Pilotinnen und Piloten um ein Sechsundneunzigstel. Der Ersatz
der Ausbildungskosten entfällt, wenn

1. das Dienstverhältnis aus den im § 10 Abs. 4 Z 2 und 5 angeführten Grün-
den gekündigt worden ist oder

2. die Ausbildungskosten für die betreffende Verwendung das Sechsfache
des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 GehG nicht übersteigen.

(4a) Bei der Ermittlung der Ausbildungskosten gemäß Abs. 4 sind
1. die Kosten einer Grundausbildung,
2. die Kosten, die dem Bund aus Anlass der Vertretung der Beamtin oder des

Beamten während der Ausbildung erwachsen sind, und
3. die der Beamtin oder dem Beamten während der Ausbildung zugeflosse-

nen Bezüge, mit Ausnahme der durch die Teilnahme an der Ausbildung
verursachten Reisegebühren,

nicht zu berücksichtigen.

(4b) Jene Ausbildungskosten, die im Falle der Auflösung des Dienstverhält-
nisses gemäß Abs. 4 zu ersetzen wären, sind am Ende der Ausbildung mit Be-
scheid festzustellen.

(5) Die dem Bund gemäß Abs. 4 tatsächlich zu ersetzenden Ausbildungs-
kosten sind im Zeitpunkt des Ausscheidens der Beamtin oder des Beamten aus
dem Dienstverhältnis von der Dienstbehörde festzustellen, die im Zeitpunkt des
Ausscheidens der Beamtin oder des Beamten zuständig gewesen ist. Der An-
spruch auf Ersatz der Ausbildungskosten verjährt nach drei Jahren ab der Auf-
lösung des Dienstverhältnisses. Die §§ 13a Abs. 2 und 13b Abs. 4 des Gehalts-
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, sind sinngemäß anzuwenden.

(6) Wird ein Vertragsbediensteter zum Beamten ernannt, so gelten die Abs. 4
und 5 mit der Maßgabe, daß die Zeiten als Vertragsbediensteter wie im Beam-
tendienstverhältnis zugebrachte Zeiten zu behandeln sind.

(7) Bei der Reduktion des Ersatzes der Ausbildungskosten nach Abs. 4 zwei-
ter Satz sind Zeiten eines Karenzurlaubes, mit Ausnahme einer Karenz nach
dem Mutterschutzgesetz (MSchG), BGBl. Nr 221/1979, oder Väter-Karenzge-
setz (VKG), BGBl. Nr. 299/1990, nicht zu berücksichtigen.

Austritt

§ 21. (1) Der Beamte kann schriftlich seinen Austritt aus dem Dienstverhält-
nis erklären.
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(2) Die Austrittserklärung wird mit Ablauf des Monates wirksam, den der Be-
amte bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des Monates, in dem sie abgege-
ben wurde. Hat der Beamte keinen oder einen früheren Zeitpunkt der Wirksam-
keit bestimmt, so wird die Austrittserklärung ebenfalls mit Ablauf des Monates
wirksam, in dem sie abgegeben wurde.

(3) Der Beamte kann die Erklärung nach Abs. 1 bis spätestens einen Monat
vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam,
wenn die Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat.

(4) Abweichend von Abs. 2 wird die Austrittserklärung
1. einer Militärperson,
2. eines Berufsoffiziers oder
3. eines Beamten, der gemäß § 61 Abs. 15 des Wehrgesetzes 2001 (WG

2001), BGBl. I Nr. 146, zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion heran-
gezogen wird,

die zu einem Zeitpunkt abgegeben wird, in dem Anspruch auf eine Einsatzzu-
lage nach dem Einsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 423/1992, besteht, erst mit Ab-
lauf jenes Monats wirksam, der der Beendigung der Verwendung im jeweiligen
Einsatz folgt.

Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges

§ 22. Der Beamte, über den zweimal aufeinanderfolgend die Feststellung ge-
troffen worden ist, daß er den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufge-
wiesen hat, ist mit Rechtskraft der zweiten Feststellung entlassen. Der Rechts-
kraft der Feststellung ist die Endgültigkeit des Beurteilungsergebnisses im Sinne
des § 87 Abs. 2 gleichzuhalten.

Zeugnis

§ 22a. Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist der Beamtin oder
dem Beamten ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art ihrer oder sei-
ner Dienstleistung auszustellen.

3. Abschnitt

DIENSTLICHE AUSBILDUNG ALS MASSNAHME DER
PERSONAL- UND VERWALTUNGSENTWICKLUNG

1. Unterabschnitt

Allgemeines

Ziele der dienstlichen Ausbildung

§ 23. (1) Die dienstliche Ausbildung soll dem Beamten die für die Erfüllung
seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten ver-
mitteln, sie erweitern und vertiefen.

(2) Die dienstliche Ausbildung ist ein Instrument der Personal- und Verwal-
tungsentwicklung. Die Ergebnisse des Mitarbeitergespräches sind für die Erstel-
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lung von Ausbildungsplänen nutzbar zu machen. Die Verantwortlichen für Per-
sonalentwicklung und Ausbildung haben den Ausbildungsbedarf der Mitarbeiter
laufend zu erheben, entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten zu sichten und
gemeinsam mit den Dienststellenleitern und Vorgesetzten die durchzuführenden
Ausbildungsmaßnahmen festzulegen.

(3) Die tatsächlich erfolgte Ausbildung ist auf ihre Wirksamkeit hin zu über-
prüfen und die Ergebnisse dieser Beurteilung sind in geeigneter Form zu doku-
mentieren.

Ausbildungsarten und Formen der dienstlichen Ausbildung

§ 24. (1) Arten der dienstlichen Ausbildung sind
1. die Grundausbildung,
2. das Management-Training sowie
3. die sonstige dienstliche Weiterbildung und Mitarbeiterqualifizierung.
(2) Die Ausbildung hat in Form von Seminaren, Lehrgängen, e-learning-Sys-

temen, Traineeprogrammen, Schulungen am Arbeitsplatz, praktischen Verwen-
dungen, Selbststudien oder anderen geeigneten Formen zu erfolgen.

(3) Erfolgsnachweise über absolvierte Ausbildungen dürfen nicht für eine
Leistungsfeststellung nach dem 7. Abschnitt herangezogen werden.

2. Unterabschnitt

Grundausbildung

Grundsätzliche Bestimmungen

§ 25. (1) Die Grundausbildung hat die Grund- und Übersichtskenntnisse
sowie fachliche, soziale und methodische Fähigkeiten, die für den vorgesehe-
nen Aufgabenbereich erforderlich sind, zu vermitteln. Überdies soll die Grund-
ausbildung zur Erfüllung von Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernissen
führen.

(2) Die Grundausbildung ist von der obersten Dienstbehörde bereitzustellen.
Beamte mit ähnlichen Aufgabenbereichen innerhalb des Zuständigkeitsberei-
ches einer obersten Dienstbehörde sind einer einheitlichen Grundausbildung zu
unterziehen. Die Teilnahme an Lehrgängen oder Lehrgangsteilen im Rahmen
der Grundausbildung ist jedenfalls Dienst.

Grundausbildungsverordnung

§ 26. (1) Die obersten Dienstbehörden haben für ihren Zuständigkeitsbe-
reich die Grundausbildung durch Verordnung zu regeln (Grundausbildungsver-
ordnung). Grundausbildungsverordnungen können auch von mehreren obersten
Dienstbehörden einvernehmlich erlassen werden.

(2) Die Grundausbildungsverordnungen haben insbesondere zu enthalten:
1. Grundausbildungsziele im Hinblick auf die zu vermittelnden Kenntnisse

und Fähigkeiten,
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2. Ausbildungsformen,
3. bei Seminaren und Lehrgängen Lehr- und Stundenpläne mit der Fest-

legung des auf die einzelnen Lehrgegenstände entfallenden Stundenaus-
maßes,

4. eine Prüfungsordnung gemäß § 28 Abs. 3 sowie
5. allfällige Prüfungsvoraussetzungen im Sinne des § 31 Abs. 2.

Zuweisung zur Grundausbildung

§ 27. (1) Der Beamte ist von der Dienstbehörde einer Grundausbildung zu-
zuweisen, wenn

1. der erfolgreiche Abschluss der betreffenden Grundausbildung für die Ver-
wendung des Beamten als Definitivstellungserfordernis vorgeschrieben ist
und

2. der Beamte die in der Verordnung für die betreffende Grundausbildung
allenfalls vorgeschriebenen Praxiszeiten absolviert hat.

Die Zeit zur Absolvierung der Grundausbildung ist von der Dienstbehörde nach
den dienstlichen Verhältnissen und nach Sicherstellung eines Ausbildungsplat-
zes festzusetzen. Auf die persönlichen Verhältnisse des Beamten ist dabei an-
gemessen Rücksicht zu nehmen.

(2) Hat der Beamte einen so großen Anteil an der Grundausbildung ver-
säumt, dass das Ausbildungsziel voraussichtlich nicht erreicht werden kann, ist
die Zuweisung zur Grundausbildung zu widerrufen. Ist jedoch der Beamte ohne
sein Verschulden aus einer Grundausbildung ausgeschieden, so kann er neuer-
lich einer Grundausbildung zugewiesen werden.

Dienstprüfung

§ 28. (1) Die Absolvierung der Grundausbildung ist durch die erfolgreiche
Ablegung der Dienstprüfung nachzuweisen. Diese ist Bestandteil der Grundaus-
bildung.

(2) Die Dienstprüfung kann als Gesamtprüfung oder in Teilprüfungen statt-
finden.

(3) Die nähere Ausgestaltung der Dienstprüfung im Hinblick auf Inhalt, Auf-
bau und Ablauf erfolgt durch Verordnung der obersten Dienstbehörde (Prü-
fungsordnung). Die Prüfungsordnung hat insbesondere zu behandeln:

1. die Festlegung der Prüfungsfächer samt deren Anforderungsniveau,
2. die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile zueinander,
3. ob die Dienstprüfung als Gesamt- oder in Teilprüfungen abzulegen ist,
4. ob die Dienstprüfung vor einem Prüfungssenat oder vor Einzelprüfern ab-

zulegen ist,
5. Schriftlichkeit oder Mündlichkeit der einzelnen Prüfungsteile,
6. ob eine Hausarbeit abzufassen ist und ob die Hausarbeit als gemeinsame

Teamarbeit mehrerer Prüfungskandidaten vorgesehen werden kann,
7. ein Prüfungsplan, der den Ablauf allfälliger Teilprüfungen bzw. der Ge-

samtprüfung festlegt, sowie
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8. die Bedingungen für eine Wiederholung bei nicht bestandener Gesamt-
prüfung, Teilprüfung oder Hausarbeit, wobei eine Gesamtprüfung sowie
eine Hausarbeit jedenfalls vor Ablauf von sechs Monaten und eine Teilprü-
fung vor Ablauf von drei Monaten wiederholbar sein müssen.

Prüfungsorgane

§ 29. (1) Für die Durchführung der Dienstprüfungen sind von den obersten
Dienstbehörden für ihren Zuständigkeitsbereich Prüfungskommissionen zu bil-
den. Als Mitglieder einer Prüfungskommission sind geeignete Personen heran-
zuziehen, die über entsprechende fachliche und pädagogische Qualifikationen
verfügen. Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat Erfahrung auf dem Ge-
biet der Personalentwicklung aufzuweisen.

(2) Es können für den Zuständigkeitsbereich mehrerer oberster Dienstbehör-
den gemeinsame Prüfungskommissionen gebildet werden.

(3) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskommission ruht vom Tag der Einlei-
tung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss, wäh-
rend der Zeit der (vorläufigen) Suspendierung vom Dienst, der Außerdienststel-
lung sowie aus sonstigen, durch Verordnung festzulegenden Gründen.

(4) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskommission endet mit dem Ablauf
der Bestellungsdauer, mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinar-
strafe, mit der Versetzung ins Ausland sowie mit dem Ausscheiden aus dem
Dienststand, dem Dienstverhältnis oder dem Personalstand des Ressorts.

(5) Die oberste Dienstbehörde hat ein Mitglied einer Prüfungskommission
abzuberufen, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner Funktion ver-
bundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder dauernd
vernachlässigt hat.

(6) Im Bedarfsfalle ist eine Prüfungskommission durch Neubestellung von
Kommissionsmitgliedern für den Rest der Funktionsdauer zu ergänzen.

(7) Dienstprüfungen, die als Gesamtprüfungen stattfinden, sind vor einem
Prüfungssenat abzulegen. Teilprüfungen einer Dienstprüfung können vor einem
Prüfungssenat oder vor einem Einzelprüfer abgelegt werden.

(8) Für die einzelnen Dienstprüfungen sind Prüfer vom Vorsitzenden der Prü-
fungskommission aus dem Kreis der Mitglieder der Prüfungskommission zu
bestimmen. Sollte eine Gesamtprüfung oder eine Teilprüfung vor einem Prü-
fungssenat abgehalten werden, so sind dessen Mitglieder vom Vorsitzenden der
Prüfungskommission aus dem Kreis der Mitglieder der Prüfungskommission
auszuwählen. Ein Senatsmitglied ist mit der Vorsitzführung zu betrauen.

(9) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind in Ausübung dieses Amtes
selbständig und unabhängig. Die oberste Dienstbehörde hat das Recht, sich
über alle Gegenstände der Geschäftsführung einer in ihrem Ressort eingerich-
teten Prüfungskommission zu unterrichten.
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Anrechnung auf die Grundausbildung

§ 30. Auf die Grundausbildung können anderweitige Ausbildungen oder
sonstige Qualifizierungsmaßnahmen, Berufserfahrungen und selbständige Ar-
beiten angerechnet werden, soweit sie mit entsprechenden Teilen der Grund-
ausbildung gleichwertig sind und dies im Hinblick auf die Ziele der Grundausbil-
dung zweckmäßig ist. Auch die gänzliche Anrechnung der Grundausbildung ist
zulässig. Die Gleichwertigkeits- sowie die Zweckmäßigkeitsprüfung nimmt die
Dienstbehörde vor. Ein Rechtsanspruch auf Anrechnung besteht nicht.

Prüfungsverfahren

§ 31. (1) Prüfungstermine einer Gesamtprüfung oder einer Teilprüfung sind
rechtzeitig bekannt zu geben.

(2) Der Beamte ist zur Dienstprüfung zuzulassen, wenn er, abgesehen von
der Grundausbildung, die Ernennungserfordernisse für die betreffende Verwen-
dung sowie allfällige weitere Erfordernisse erfüllt. Als weitere Erfordernisse für
die Zulassung zur Dienstprüfung können in der betreffenden Grundausbildungs-
verordnung festgesetzt werden:

1. die Verpflichtung zum Besuch von Grundausbildungslehrveranstaltungen
wie Lehrgänge und Seminare,

2. die verpflichtende Teilnahme an sonstigen Lehrvermittlungsprogrammen
wie insbesondere e-learning-Systemen,

3. die Absolvierung allfälliger sonstiger Ausbildungen und Praxiszeiten samt
deren Abfolge.

(3) Bis zum Beginn einer Gesamt- oder Teilprüfung kann der Beamte von der
Prüfung zurücktreten. Als Rücktritt von der Gesamt- oder Teilprüfung zu werten
sind das Nichterscheinen zu einem Prüfungstermin und das schuldlose Außer-
standesein, eine Gesamt- oder Teilprüfung an einem festgesetzten Termin fort-
zusetzen oder zu beenden. Ersatztermine hat der Vorsitzende der Prüfungs-
kommission festzulegen.

(4) Bei der Durchführung von Prüfungen ist auf Behinderungen des Beamten
so weit billige Rücksicht zu nehmen, als dies mit dem Ausbildungszweck verein-
bar ist.

(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn bei einer Prüfung vor einem Prüfungs-
senat die Mehrheit der Senatsmitglieder oder bei einer Prüfung vor einem Ein-
zelprüfer dieser feststellt, dass der Beamte die erforderlichen Kenntnisse bezie-
hungsweise Fertigkeiten besitzt. Stellt die Mehrheit der Senatsmitglieder oder
der Einzelprüfer darüber hinaus fest, dass der Prüfungserfolg in bestimmten Ge-
genständen als ausgezeichnet zu bewerten ist, so sind der Angabe des Prü-
fungserfolges die Worte „mit Auszeichnung aus . . .“ anzufügen. Über die be-
standene Prüfung ist dem Beamten ein Zeugnis auszustellen.

(6) Eine Dienstprüfung, die aus Teilprüfungen besteht, ist bestanden, wenn
alle Teilprüfungen bestanden wurden.

(7) Nicht bestandene Gesamtprüfungen und nicht bestandene Teilprüfungen
können zweimal wiederholt werden. Die zweite Wiederholung hat jedenfalls vor
einem Prüfungssenat stattzufinden.
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§§ 32, 33 BDG

3. Unterabschnitt

Management-Training und Mitarbeiterqualifizierung

Management-Training

§ 32. (1) Durch das Management-Training ist den Beamten, die auf Grund
ihres Arbeitsplatzes befugt sind, maßgebliche Entscheidungen hinsichtlich
der Planung, Organisation, Kontrolle und Durchführung gesetzter Ziele zu
treffen, sowie den Beamten, die auf Grund ihres Arbeitsplatzes solche Ent-
scheidungen wesentlich beeinflussen können, die Möglichkeit zur Erweite-
rung und Vertiefung der für ihre Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten zu bieten.

(2) Spezielle Trainingsprogramme sind für Beamte bereitzustellen, von de-
nen zu erwarten ist, dass sie in Zukunft zum Personenkreis gemäß Abs. 1 zäh-
len (Junior-Management-Training).

(3) Die Management-Trainings-Programme haben nach Maßgabe der kon-
kreten Erfordernisse insbesondere zu enthalten:

1. Analyse der politischen, ökonomischen, sozialen und rechtlichen Einfluss-
faktoren auf die öffentliche Verwaltung unter Berücksichtigung der Bedin-
gungen in der Europäischen Union,

2. Analyse und Steuerung komplexer Organisationen,
3. Verbesserung der Teamfähigkeit, der erfolgsorientierten Verhandlungs-

führung, des richtigen Umganges mit Mitarbeitern sowie anderer sozialer
Kompetenzen,

4. Budgetierung, Finanzierung und Rechnungswesen,
5. Personalmanagement,
6. Beschaffung und Vergabewesen,
7. Perfektionierung im Umgang mit moderner Informations- und Kommunika-

tionstechnologie.

(4) Vor der Teilnahme an einem Management-Trainings-Programm können
Eignungstests, Assessments oder andere Verfahren zur Ermittlung der Überein-
stimmung mit dem Zielgruppenprofil durchgeführt werden.

(5) Beamtinnen und Beamten in Führungsfunktionen sind innerhalb von
drei Jahren nach Übernahme dieser Funktion spezielle Seminare, Lehrgänge,
Trainings oder ähnliche geeignete Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen anzu-
bieten, die sie in der Ausübung dieser Funktion unterstützen, sofern sie solche
noch nicht absolviert haben.

Sonstige dienstliche Weiterbildung und Mitarbeiterqualifizierung

§ 33. (1) Die Dienstbehörde hat für die Fort- und Weiterbildung der Beamten
zu sorgen, die für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforderlich ist.

(2) Weiters sind durch Maßnahmen der dienstlichen Weiterbildung und Mit-
arbeiterqualifizierung die Fähigkeiten der Beamten zu fördern um eine länger-
fristige berufliche Entwicklung abzusichern.
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BDG §§ 34, 35

4. Unterabschnitt

Verwaltungsakademie des Bundes

Aufgabenbereich

§ 34. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport hat die Verwaltungsakademie des Bundes einzu-
richten. Sie hat nach Anhörung der obersten Dienstbehörden für die Bedienste-
ten aller Ressorts Management-Trainings-Programme gemäß § 32 Abs. 1 und 2
sowie sonstige Programme zur dienstlichen Weiterbildung und Mitarbeiterquali-
fizierung, insbesondere zu den Fachgebieten europäische Integration, Fremd-
sprachen, Genderkompetenz, Frauenförderung, Ökonomie, Wirkungsorientie-
rung, E-Government sowie Ressourcenmanagement bereitzustellen.

(2) Sollte in einem Ressort für die Grundausbildung keine geeignete Ausbil-
dungseinrichtung zur Verfügung stehen, hat die Bundesministerin oder der Bun-
desminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport die Grundausbildung
bereitzustellen. In diesem Fall ist die entsprechende Grundausbildungsverord-
nung gemäß § 26 von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport im Einvernehmen mit dem betreffenden
Ressort zu erlassen.

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport kann für geeignete Bundesbedienstete den Zugang zu
Aus- und Weiterbildungsangeboten zum Thema Verwaltungsmanagement im
postgradualen Bildungsbereich sowie im Bereich der Fachhochschulen fördern.

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffent-
lichen Dienst und Sport hat die Erhebung des aktuellen und zukünftigen Ausbil-
dungsbedarfes (§ 23 Abs. 2) im Bundesdienst zu unterstützen und Maßnahmen
vorzuschlagen, die geeignet sind, diesen Ausbildungsbedarf unter Zugrunde-
legung der Anforderungen der Personal- und Verwaltungsentwicklung zu be-
friedigen. Zur Mitarbeit sind geeignete Ausbildungseinrichtungen und sonstige
Einrichtungen, die sich mit Personal- und Verwaltungsentwicklungsfragen be-
schäftigen, einzuladen.

(5) Die im Bereich des Bundes stattfindende dienstliche Ausbildung ist auf
ihre Wirksamkeit hin zu beobachten. Die Bundesministerin oder der Bundes-
minister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport hat auf dieser Grundlage
ein Ausbildungs-Controlling durchzuführen.

Planungskonferenz der Verwaltungsakademie

§ 35. Die Anhörung gemäß § 34 Abs. 1 hat insbesondere auch im Rahmen
einer jährlich durchzuführenden Konferenz zu erfolgen, auf welcher die Bundes-
ministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport den obersten Dienstbehörden die Schwerpunktsetzungen und Innova-
tionen für das nachfolgende Jahr sowie das Aus- und Weiterbildungsangebot,
das sie oder er im nachfolgenden Jahr bereitstellen wird, vorstellt und dieses mit
ihnen erörtert (Planungskonferenz).
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§§ 36, 36a BDG

4. Abschnitt

VERWENDUNG DES BEAMTEN

Arbeitsplatz

§ 36. (1) Jeder Beamte, der nicht vom Dienst befreit oder enthoben ist, ist
mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines in der Geschäftseinteilung seiner
Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes zu betrauen.

(2) In den Geschäftseinteilungen der Dienststellen darf ein Arbeitsplatz nur
für Aufgaben vorgesehen werden, die die volle Normalarbeitskraft eines Men-
schen erfordern. Soweit nicht zwingende dienstliche Rücksichten entgegenste-
hen, dürfen auf einem Arbeitsplatz nur gleichwertige oder annähernd gleichwer-
tige Aufgaben zusammengefaßt werden.

(3) Mit Zustimmung des Beamten und wenn er die Eignung hiefür aufweist,
kann der Beamte zur Besorgung von Aufgaben herangezogen werden, die re-
gelmäßig von Beamten einer höheren Besoldungs- oder Verwendungsgruppe
oder einer höheren Funktionsgruppe, Dienstklasse, Dienstzulagengruppe oder
Dienststufe oder von Beamten mit einer im § 8 Abs. 1 angeführten Leitungsfunk-
tion ausgeübt werden, falls entsprechend eingestufte, für diese Verwendung ge-
eignete Beamte nicht zur Verfügung stehen.

(4) Der Beamte ist verpflichtet, vorübergehend auch Aufgaben zu besorgen,
die nicht zu den Dienstverrichtungen der betreffenden Einstufung und Verwen-
dung gehören, wenn es im Interesse des Dienstes notwendig ist.

Telearbeit

§ 36a. (1) Soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen ent-
gegenstehen, kann einer Beamtin oder einem Beamten mit ihrer oder seiner
Zustimmung als Telearbeit angeordnet werden, regelmäßig bestimmte dienstli-
che Aufgaben in der Wohnung (Homeoffice) oder einer von ihr oder ihm selbst
gewählten, nicht zu ihrer oder seiner Dienststelle gehörigen Örtlichkeit unter
Einsatz der dafür erforderlichen Informations- und Kommunikationstechnik zu
verrichten, wenn

1. sich die Beamtin oder der Beamte hinsichtlich Arbeitserfolg, Einsatzbereit-
schaft und der Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten bewährt hat,

2. die Erreichung des von der Beamtin oder vom Beamten zu erwartenden
Arbeitserfolges durch ergebnisorientierte Kontrollen festgestellt werden
kann und

3. die Beamtin oder der Beamte sich verpflichtet, die für die Wahrung der Da-
tensicherheit, Verschwiegenheitspflichten und anderer Geheimhaltungs-
pflichten erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

(2) In der Anordnung nach Abs. 1 sind insbesondere zu regeln:
1. der Arbeitserfolg (Art, Umfang und Qualität) der in Form von Telearbeit zu

erledigenden dienstlichen Aufgaben,
2. die dienstlichen Abläufe und die Formen der Kommunikation zwischen

Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststelle und
der Beamtin oder dem Beamten, die oder der Telearbeit verrichtet,



Band1.Buch : 02-BDG.pod    66
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

66

66

BDG § 37

3. die Zeiten, in denen die Beamtin oder der Beamte, die oder der Telearbeit
verrichtet, sich dienstlich erreichbar zu halten hat,

4. die Anlassfälle und Zeiten, in denen die Beamtin oder der Beamte, die
oder der Telearbeit verrichtet, verpflichtet ist, an der Dienststelle anwe-
send zu sein und

5. die Zurverfügungstellung und der Umfang der zur Verrichtung von Telear-
beit erforderlichen technischen Ausstattung sowie der dafür notwendigen
Arbeitsmittel.

(3) Telearbeit kann höchstens für die Dauer eines Jahres angeordnet wer-
den. Verlängerungen um jeweils höchstens ein Jahr sind zulässig.

(3a) Wird trotz Anregung und Zustimmung der Beamtin oder des Beamten
keine entsprechende Anordnung nach Abs. 1 getroffen, ist dies schriftlich zu be-
gründen.

(4) Die zur Verrichtung von Telearbeit erforderliche technische Ausstattung
sowie die dafür notwendigen Arbeitsmittel sind der Beamtin oder dem Beam-
ten vom Bund zur Verfügung zu stellen. Davon kann für die Dauer der ange-
ordneten Telearbeit mit Zustimmung der Beamtin oder des Beamten abgewi-
chen werden, soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen ent-
gegenstehen.

(5) Im Falle einer Abweichung gemäß Abs. 4 zweiter Satz gebührt der Beam-
tin oder dem Beamten für die zur Verrichtung von Telearbeit zur Verfügung ge-
stellte erforderliche technische Ausstattung eine Aufwandsentschädigung nach
§ 20 GehG.

(6) Die Anordnung von Telearbeit ist zu widerrufen, wenn
1. das Vorliegen einer der Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr besteht,
2. die Beamtin oder der Beamte einer sich aus Abs. 1 Z 3 oder Abs. 2 Z 2 bis

5 ergebenden Verpflichtung wiederholt nicht nachkommt,
3. die Beamtin oder der Beamte wiederholt den in der regelmäßigen Wo-

chendienstzeit zu erwartenden Arbeitserfolg nicht erbringt,
4. die Beamtin oder der Beamte ihre oder seine Zustimmung zur Telearbeit

zurückzieht oder
5. die Beamtin oder der Beamte ihre oder seine Zustimmung gemäß Abs. 4

zweiter Satz zurückzieht.

(7) Telearbeit kann auch anlassbezogen, für bestimmte dienstliche Aufgaben
und tageweise angeordnet werden, wobei von der in Abs. 1 genannten Voraus-
setzung der Regelmäßigkeit abgewichen werden kann.

Nebentätigkeit

§ 37. (1) Dem Beamten können ohne unmittelbaren Zusammenhang mit
den dienstlichen Aufgaben, die ihm nach diesem Bundesgesetz obliegen, noch
weitere Tätigkeiten für den Bund in einem anderen Wirkungskreis übertragen
werden.

(2) Eine Nebentätigkeit liegt auch vor, wenn der Beamte auf Veranlassung
seiner Dienstbehörde eine Funktion in Organen einer juristischen Person des
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§ 38 BDG

privaten Rechts ausübt, deren Anteile ganz oder teilweise im Eigentum des Bun-
des stehen.

(3) Der Beamte,
1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b, 50e oder

50 f herabgesetzt worden ist oder
2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in

Anspruch nimmt,
(Anm.: Z 3 aufgehoben durch Art. 1 Z 1, BGBl. I Nr. 32/2019)

darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit die oberste Dienstbe-
hörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Ausübung
dieser Nebentätigkeit dem Grund der nach den Z 1 und 2 getroffenen Maß-
nahme widerstreitet.

Versetzung

§ 38. (1) Eine Versetzung liegt vor, wenn der Beamte einer anderen Dienst-
stelle zur dauernden Dienstleistung zugewiesen wird.

(2) Die Versetzung ist von Amts wegen zulässig, wenn ein wichtiges dienstli-
ches Interesse daran besteht. Während des provisorischen Dienstverhältnisses
ist eine Versetzung auch ohne wichtiges dienstliches Interesse zulässig.

(3) Ein wichtiges dienstliches Interesse liegt insbesondere vor
1. bei Änderungen der Verwaltungsorganisation,
2. bei der Auflassung von Arbeitsplätzen,
3. bei Besetzung eines freien Arbeitsplatzes einer anderen Dienststelle, für

den keine geeigneten Bewerberinnen oder Bewerber vorhanden sind,
4. wenn die Beamtin oder der Beamte nach § 81 Abs. 1 Z 3 den zu erwarten-

den Arbeitserfolg nicht aufgewiesen hat oder
5. wenn über die Beamtin oder den Beamten eine Disziplinarstrafe rechts-

kräftig verhängt wurde und wegen der Art und Schwere der von ihr oder
ihm begangenen Dienstpflichtverletzung die Belassung der Beamtin oder
des Beamten in der Dienststelle nicht vertretbar erscheint.

(4) Bei einer Versetzung an einen anderen Dienstort von Amts wegen sind
die persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse des Beamten zu be-
rücksichtigen. Eine solche Versetzung ist – ausgenommen in den Fällen des
Abs. 3 Z 4 und 5 sowie in jenen Fällen, in denen abweichend vom Abs. 3 Z 5
noch keine rechtskräftige Disziplinarstrafe verhängt worden ist – unzulässig,
wenn sie

1. für die Beamtin oder den Beamten einen wesentlichen wirtschaftlichen
Nachteil bedeuten würde und

2. eine andere geeignete Beamtin oder ein anderer geeigneter Beamter der-
selben Dienststelle und derselben Verwendungsgruppe zur Verfügung
steht, bei der oder dem dies nicht der Fall ist.

(5) Eine Versetzung der Beamtin oder des Beamten in ein anderes Ressort
bedarf bei sonstiger Nichtigkeit des Bescheids der Zustimmung der Leiterin oder
des Leiters des anderen Ressorts.
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BDG § 38a

(6) Ist die Versetzung des Beamten von Amts wegen in Aussicht genom-
men, so ist er hievon schriftlich unter Bekanntgabe seiner neuen Dienststelle
und seiner neuen Verwendung mit dem Beifügen zu verständigen, daß es ihm
freisteht, gegen die beabsichtigte Maßnahme binnen zwei Wochen nach Zu-
stellung Einwendungen vorzubringen. Werden innerhalb der angegebenen
Frist solche Einwendungen nicht vorgebracht, so gilt dies als Zustimmung zur
Versetzung.

(7) Die Versetzung ist mit Bescheid zu verfügen; in diesem ist festzustellen,
ob der Beamte die für die Versetzung maßgebenden Gründe gemäß §§ 141a,
145b oder 152c BDG 1979 zu vertreten hat oder nicht. Eine Beschwerde gegen
diesen Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung. Der vom Beamten zuletzt
innegehabte Arbeitsplatz darf bis zur Rechtskraft des Bescheides nicht auf
Dauer besetzt werden.

(8) Im Fall der Versetzung an einen anderen Dienstort ist dem Beamten eine
angemessene Übersiedlungsfrist zu gewähren.

(9) Die Beamtin oder der Beamte kann auf Antrag oder aus wichtigem dienst-
lichen Interesse von Amts wegen in eine andere Besoldungs- oder Verwen-
dungsgruppe überstellt werden. Auf diese Fälle sind Abs. 2 letzter Satz und die
Abs. 3 bis 8 sinngemäß anzuwenden.

(10) Für die Ermittlung, ob eine Überstellung von Amts wegen zulässig ist,
werden die Verwendungsgruppen aller Besoldungsgruppen wie folgt zusam-
mengefasst:

1. Verwendungsgruppe „Höherer Dienst“ und vergleichbare Verwendungen;
2. Verwendungsgruppe „Gehobener Dienst“ und vergleichbare Verwen-

dungen;
3. Verwendungsgruppe „Fachdienst“ und vergleichbare Verwendungen;
4. Verwendungsgruppe „Qualifizierter mittlerer Dienst“ und vergleichbare

Verwendungen;
5. Verwendungsgruppe „Mittlerer Dienst“ und vergleichbare Verwendungen;
6. Verwendungsgruppen „Qualifizierter Hilfsdienst“ und „Hilfsdienst“ und ver-

gleichbare Verwendungen.
Eine Überstellung kann von Amts wegen entweder in eine Verwendungsgruppe,
die der gleichen Ziffer wie die aktuelle Verwendungsgruppe der Beamtin oder
des Beamten zuzuordnen ist, oder in eine Verwendungsgruppe, die einer der
Bezeichnung nach niedrigeren Ziffer als die aktuelle Verwendungsgruppe der
Beamtin oder des Beamten zuzuordnen ist, erfolgen.

Freigabepflicht bei Ressortwechsel

§ 38a. (1) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein anderes Ressort an
und fordert dieses Ressort den Beamten an, hat das Ressort, dem der Beamte
angehört, eine Dienstzuteilung spätestens mit Wirksamkeit von dem Monats-
ersten zu verfügen, der auf den Ablauf von drei Monaten nach Einlangen der An-
forderung folgt. Der vom anfordernden Ressort verlangten Dienstzuteilung des
Beamten ist bis zu einer Dauer von drei Monaten zu entsprechen. Eine länger
dauernde Dienstzuteilung bedarf der Zustimmung des abgebenden Ressorts.
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§ 39 BDG

(2) Verlangt das anfordernde Ressort mit Zustimmung des Beamten beim
abgebenden Ressort dessen Versetzung zum anfordernden Ressort, gilt diese
zum verlangten Wirksamkeitstermin als verfügt, wenn dieser Termin auf einen
Monatsersten fällt und

1. nicht vor dem Ablauf von zwei Monaten einer Dienstzuteilung nach Abs. 1
liegt oder

2. unmittelbar an den Ablauf einer länger dauernden Dienstzuteilung nach
Abs. 1 anschließt.

(3) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein anderes Ressort an und ver-
langt dieses Ressort die Versetzung des Beamten ohne vorangehende Dienst-
zuteilung, gilt die Versetzung mit Wirksamkeit von dem Monatsersten als ver-
fügt, der auf den Ablauf von drei Monaten nach dem Einlangen der Anforde-
rung folgt. Diese Frist kann mit Zustimmung des abgebenden Ressorts verkürzt
werden.

(4) Strebt ein Beamter seine Versetzung in den Rechnungshof an und fordert
ihn dieser an, hat das Ressort, dem der Beamte angehört, eine Dienstzuteilung
spätestens mit Wirksamkeit von dem Monat zu verfügen, der auf den Ablauf von
drei Monaten nach Einlangen der Anforderung folgt. Der vom Rechnungshof
verlangten Dienstzuteilung ist bis zu einer Dauer von einem Jahr zu entspre-
chen. Eine länger dauernde Dienstzuteilung bedarf der Zustimmung des abge-
benden Ressorts.

(5) Verlangt der Rechnungshof mit Zustimmung des Beamten beim abge-
benden Ressort dessen Versetzung zum Rechnungshof, gilt diese zu dem auf
den Ablauf der Dienstzuteilung folgenden Monatsersten als verfügt.

Dienstzuteilung

§ 39. (1) Eine Dienstzuteilung liegt vor, wenn der Beamte vorübergehend
einer anderen Dienststelle zur Dienstleistung zugewiesen und für die Dauer die-
ser Zuweisung mit der Wahrnehmung von Aufgaben eines in der Geschäftsein-
teilung dieser Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes betraut wird.

(2) Eine Dienstzuteilung ist nur aus dienstlichen Gründen zulässig. Sie darf
ohne schriftliche Zustimmung des Beamten höchstens für die Dauer von insge-
samt 90 Tagen in einem Kalenderjahr ausgesprochen werden.

(3) Eine darüber hinausgehende Dienstzuteilung ist ohne Zustimmung des
Beamten nur dann zulässig, wenn

1. der Dienstbetrieb auf andere Weise nicht aufrechterhalten werden kann
oder

2. sie zum Zwecke einer Ausbildung erfolgt.

(4) Bei einer Dienstzuteilung ist auf die bisherige Verwendung des Beamten
und auf sein Dienstalter, bei einer Dienstzuteilung an einen anderen Dienstort
außerdem auf seine persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse Bedacht
zu nehmen.

(5) Die Abs. 2 bis 4 sind auch bei einer Verwendung in einer Außenstelle, die
außerhalb des Dienstortes liegt, anzuwenden.
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BDG §§ 39a, 39b

§ 39a. (1) Die Zentralstelle kann den Beamten mit seiner Zustimmung
1. zu Ausbildungszwecken oder als Nationalen Experten zu einer Einrich-

tung, die im Rahmen der europäischen Integration oder der OECD tätig ist,
oder

2. für eine im Bundesinteresse gelegene Tätigkeit zu einer sonstigen zwi-
schenstaatlichen Einrichtung oder

3. zu Aus- oder Fortbildungszwecken für seine dienstliche Verwendung zu
einer Einrichtung eines anderen inländischen Rechtsträgers im Inland
oder

4. für eine Tätigkeit im Rahmen von Partnerschaftsprojekten auf Grund von
Außenhilfsprogrammen der Europäischen Union (insbesondere so ge-
nannten Twinning-Projekten)

entsenden.
(2) Auf die Entsendung sind die Bestimmungen über die Dienstzuteilung an-

zuwenden. Für die Dauer einer solchen Entsendung gilt die betreffende Einrich-
tung als Dienststelle.

(3) Entsendungen nach Abs. 1 Z 2 und Z 4 dürfen, soweit es sich nicht um
Abordnungen aufgrund der Vereinbarung über die Satzung der Europäischen
Schulen handelt, zusammengenommen eine Gesamtdauer von sechs Jahren im
Bundesdienstverhältnis, eine Entsendung nach Abs. 1 Z 3 darf die dem Anlaß
angemessene Dauer, längstens jedoch sechs Monate, nicht übersteigen.

(4) Erhält der Beamte für die Tätigkeit selbst, zu der er entsandt worden ist,
oder im Zusammenhang mit ihr Zuwendungen von dritter Seite, so hat er diese
Zuwendungen dem Bund abzuführen.

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Beamte auf alle ihm aus Anlaß der
Entsendung nach § 21 des Gehaltsgesetzes 1956 und nach der Reisegebühren-
vorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, gebührenden Leistungen schriftlich verzichtet;
ein teilweiser Verzicht ist unzulässig. Im Fall des Verzichts gelten die von dritter
Seite erhaltenen Zuwendungen, soweit sie nicht Reisekostenersätze sind, als
Zulagen und Zuschüsse gemäß § 21 des Gehaltsgesetzes 1956. Ein Verzicht ist
rechtsunwirksam, wenn ihm eine Bedingung beigefügt ist. Der Verzicht oder ein
allfälliger Widerruf des Verzichts werden ab dem dem Einlangen folgenden Mo-
natsersten wirksam; langen sie an einem Monatsersten ein, dann ab diesem.

(6) Eine Entsendung nach Abs. 1 Z 4 ist nur zulässig, wenn sich die das Pro-
jekt finanzierende Einrichtung verpflichtet, dem Bund Ersatz nach § 78c Abs. 4
zu leisten.

(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)

§ 39b. (1) Das Bundesministerium für Landesverteidigung kann eine Beam-
tin oder einen Beamten im Rahmen ihrer oder seiner dienstlichen Verwendung

1. zur Erlangung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung ihrer oder seiner
medizinischen, medizin-technischen oder pflegerischen Fähigkeiten und

2. in Durchführung eines entsprechenden Kooperationsvertrages
zu einem Kooperationspartner entsenden, sofern eine solche Entsendung in
unmittelbarem und überwiegendem Zusammenhang mit der Erfüllung der Auf-
gaben des Bundesheeres steht.
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(2) Auf die Entsendung sind die Bestimmungen über die Dienstzuteilung
anzuwenden. Für die Dauer einer solchen Entsendung bleibt die Beamtin oder
der Beamte Angehörige oder Angehöriger ihrer oder seiner Stammdienst-
stelle.

(3) Dienstzuteilungen nach § 39 Abs. 2 und Entsendungen nach Abs. 1 dür-
fen ohne schriftliche Zustimmung der Beamtin oder des Beamten zusammen
höchstens für die Dauer von insgesamt 90 Tagen in einem Kalenderjahr ausge-
sprochen werden.

(4) Erhält die Beamtin oder der Beamte für die Tätigkeit selbst, zu der sie
oder er entsandt worden ist, oder im Zusammenhang mit ihr Zuwendungen von
dritter Seite, so sind diese Zuwendungen dem Bund abzuführen.

Verwendungsänderung

§ 40. (1) Wird der Beamte von seiner bisherigen unbefristeten oder befriste-
ten Verwendung abberufen, so ist ihm gleichzeitig, wenn dies jedoch aus Rück-
sichten des Dienstes nicht möglich ist, spätestens zwei Monate nach der Ab-
berufung eine neue Verwendung in seiner Dienststelle zuzuweisen. § 112 wird
hiedurch nicht berührt.

(2) Die Abberufung des Beamten von seiner bisherigen Verwendung ist einer
Versetzung gleichzuhalten, wenn

1. die neue Verwendung der bisherigen Verwendung des Beamten nicht min-
destens gleichwertig ist oder

2. durch die neue Verwendung eine Verschlechterung für die Beförderung
des Beamten in eine höhere Dienstklasse oder Dienststufe zu erwarten ist
oder

3. dem Beamten keine neue Verwendung zugewiesen wird.

(3) Die neue Verwendung ist der bisherigen Verwendung gleichwertig, wenn
sie innerhalb derselben Verwendungsgruppe derselben Funktions- oder Dienst-
zulagengruppe zugeordnet ist.

(4) Abs. 2 gilt nicht
1. für die Zuweisung einer drei Monate nicht übersteigenden vorübergehen-

den Verwendung, wenn dem Beamten daran anschließend eine der bis-
herigen Verwendung zumindest gleichwertige Verwendung zugewiesen
wird,

2. für die Beendigung der vorläufigen Ausübung einer höheren Verwendung
zur Vertretung eines an der Dienstausübung verhinderten oder zur provi-
sorischen Führung der Funktion an Stelle des aus dieser Funktion ausge-
schiedenen Beamten und

3. für das Enden des Zeitraums einer befristeten Ernennung des Beamten,
ohne daß dieser weiterbestellt wird.

Ausnahmen für Beamte bestimmter Dienstbereiche

§ 41. (1) § 38 Abs. 2 bis 4, 6 und 7, § 39 Abs. 2 bis 4 und § 40 Abs. 2 sind auf
Dienstbereiche nicht anzuwenden, bei denen es nach der Natur des Dienstes
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notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu
versetzen.

(2) Die Versetzung eines Beamten von einem in Abs. 1 angeführten Dienst-
bereich in ein anderes Ressort ist mit Bescheid zu verfügen.

(3) Abs. 1 ist auf Organisationseinheiten des Bundesheeres mit hohem Be-
reitschaftsgrad für die Entsendung zu Auslandseinsätzen (§ 101a Abs. 1 GehG)
anzuwenden.

(4) Abs. 1 ist auch auf Beamte der Verwendungsgruppe E 2b anzuwenden,
wenn die Versetzung

1. innerhalb der ersten zwei Jahre ab der Ernennung in diese Verwendungs-
gruppe und

2. im dienstbehördlichen Zuständigkeitsbereich einer Landespolizeidirektion
erfolgt.

Verwendungsbeschränkungen

§ 42. (1) Sind für die Ausübung einer Tätigkeit Erfordernisse vorgeschrie-
ben, so darf der Beamte, der diese Erfordernisse nicht erfüllt, zu dieser Tätigkeit
nur herangezogen werden, wenn von der Nichterfüllung dieser Erfordernisse
nach diesem Bundesgesetz Nachsicht erteilt werden kann und die Ausübung
der Tätigkeit nicht nach anderen Rechtsvorschriften unzulässig ist.

(2) Beamte, die miteinander verheiratet sind, die zueinander in einem Wahl-
kindschaftsverhältnis stehen oder die miteinander in auf- oder absteigender
Linie oder bis einschließlich zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt oder ver-
schwägert sind, dürfen nicht in folgenden Naheverhältnissen verwendet werden:

1. Weisungs- oder Kontrollbefugnis des einen gegenüber dem anderen Be-
amten,

2. Verrechnung oder Geld- oder Materialgebarung.
Diese Verwendungsbeschränkungen gelten auch im Verhältnis zwischen Beam-
tinnen und Beamten zu Vertragsbediensteten, Lehrlingen und Verwaltungsprak-
tikantinnen und Verwaltungspraktikanten.

(3) Die Zentralstelle kann Ausnahmen von den Verwendungsbeschränkun-
gen des Abs. 2 genehmigen, wenn aus besonderen Gründen eine Beeinträchti-
gung dienstlicher Interessen nicht zu befürchten ist.

(4) Die Genehmigung einer Ausnahme gemäß Abs. 3 ist an der Amtstafel der
betroffenen Dienststelle zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat

1. die Namen der betroffenen Bediensteten und ihre Funktionen,
2. das zwischen diesen Bediensteten bestehende Weisungs-, Kontroll- oder

sonstige in Abs. 2 angeführte dienstliche Verhältnis und
3. jene besonderen Gründe, die eine Beeinträchtigung dienstlicher Inter-

essen im konkreten Fall nicht befürchten lassen,
anzuführen.

§ 42a.  Verwendungen, die ein Verhältnis besonderer Verbundenheit zu
Österreich voraussetzen, die nur von Personen mit österreichischer Staatsbür-
gerschaft erwartet werden kann, sind ausschließlich Beamten mit österreichi-
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scher Staatsbürgerschaft zuzuweisen. Solche Verwendungen sind insbeson-
dere jene, die

1. die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme an der Besorgung hoheitlicher
Aufgaben und

2. die Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staates
beinhalten.

5. Abschnitt

DIENSTPFLICHTEN DES BEAMTEN

1. Unterabschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Allgemeine Dienstpflichten

§ 43. (1) Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Be-
achtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unpar-
teiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen.

(2) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu neh-
men, daß das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung sei-
ner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.

(3) Der Beamte hat die Parteien, soweit es mit den Interessen des Dienstes
und dem Gebot der Unparteilichkeit der Amtsführung vereinbar ist, im Rahmen
seiner dienstlichen Aufgaben zu unterstützen und zu informieren.

Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)

§ 43a. Beamtinnen und Beamte haben als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetz-
ten sowie einander mit Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionieren
der dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie haben im Umgang mit ihren
Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Verhaltensweisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlas-
sen, die deren menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst
diskriminierend sind.

Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten

§ 44. (1) Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Wei-
sungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen.
Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der mit der Dienst- oder Fachaufsicht über
den Beamten betraut ist.

(2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Wei-
sung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befol-
gung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.
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(3) Hält der Beamte eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen
Grund für rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug
um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor Befolgung der Weisung seine
Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine solche Wei-
sung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt.

Dienstpflichten des Vorgesetzten und des Dienststellenleiters

§ 45. (1) Der Vorgesetzte hat darauf zu achten, daß seine Mitarbeiter ihre
dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und
sparsamer Weise erfüllen. Er hat seine Mitarbeiter dabei anzuleiten, ihnen er-
forderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufgetretene Fehler und Mißstände
abzustellen und für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. Er hat das dienst-
liche Fortkommen seiner Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu för-
dern und ihre Verwendung so zu lenken, daß sie ihren Fähigkeiten weitgehend
entspricht.

(1a) Die oder der Vorgesetzte hat im Falle eines drohenden Verfalls des Er-
holungsurlaubes gemäß § 69 oder eines absehbaren Ausscheidens einer Mit-
arbeiterin oder eines Mitarbeiters aus dem Dienststand oder aus dem Dienstver-
hältnis rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich darauf hinzuwirken,
dass ihre oder seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Erholungsurlaub in
Anspruch nehmen können und auch in Anspruch nehmen.

(2) Der Leiter einer Dienststelle oder eines Dienststellenteiles hat außerdem
für ein geordnetes Zusammenwirken der einzelnen ihm unterstehenden Orga-
nisationseinheiten zum Zwecke der Sicherstellung einer gesetzmäßigen Voll-
ziehung sowie einer zweckmäßigen, wirtschaftlichen und sparsamen Geschäfts-
gebarung zu sorgen.

(3) Wird dem Leiter einer Dienststelle in Ausübung seines Dienstes der be-
gründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren
Handlung bekannt, die den Wirkungsbereich der von ihm geleiteten Dienststelle
betrifft, so hat er dies, sofern er nicht ohnehin gemäß § 109 Abs. 1 vorzugehen
hat, unverzüglich der zur Anzeige berufenen Stelle zu melden oder, wenn er
selbst hiezu berufen ist, die Anzeige zu erstatten. Die Anzeigepflicht richtet sich
nach § 78 der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631.

(4) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 3 besteht,
1. wenn die Meldung eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren

Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder
2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die

Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch schadensbereinigende
Maßnahmen entfallen.

Mitarbeitergespräch

§ 45a. (1) Der unmittelbar mit der Fachaufsicht betraute Vorgesetzte (Vor-
gesetzter) hat einmal jährlich mit jedem seiner Mitarbeiter ein Mitarbeiterge-
spräch zu führen.
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(2) Das Mitarbeitergespräch umfaßt drei Teile:
1. a) Erörterung des Arbeitszieles der Organisationseinheit sowie ihrer Auf-

gabenstellungen im Folgejahr; darauf aufbauend ist der wesentliche
Beitrag des Mitarbeiters zur Aufgabenerfüllung zu vereinbaren.

b) Sind für das abgelaufene Jahr bereits Vereinbarungen getroffen wor-
den, so sind sie Grundlage für die Erörterung der Aufgabenerfüllung.

2. Vereinbarung von Maßnahmen, die zur Verbesserung oder Erhaltung der
Leistung des Mitarbeiters notwendig und zweckmäßig sind und die dem
Mitarbeiter auch im Rahmen seiner längerfristigen beruflichen Entwicklung
eröffnet werden sollen; Auflistung allfälliger Kenntnisse und Fähigkeiten,
die der Mitarbeiter auf seinem Arbeitsplatz nicht einbringen kann.

3. Erörterung möglicher Ökologisierungs- und Nachhaltigkeitspotentiale im
Zusammenhang mit dienstlich bedingter Mobilität durch Dienstreisen und
Arbeitswege.

(3) Das Mitarbeitergespräch ist ausschließlich zwischen dem Vorgesetzten
und seinem Mitarbeiter zu führen.

(4) Die Ergebnisse des Mitarbeitergespräches sind von einem der Ge-
sprächspartner während des Gespräches kurz schriftlich zusammenzufassen
und von den Gesprächspartnern zu unterschreiben. Ist dies mangels Überein-
stimmung nicht möglich, so ist ein abschließender Gesprächstermin festzule-
gen, dem auf Wunsch jedes der Gesprächspartner eine Person seines Vertrau-
ens beigezogen werden kann, die

1. bei Dienststellen im Inland Gleichbehandlungsbeauftragter oder Personal-
vertreter oder Behindertenvertrauensperson ist,

2. bei Dienststellen im Ausland Angehöriger der betreffenden Dienststelle ist.
(5) Je eine Ausfertigung der Ergebnisse des ersten und dritten Teiles ver-

bleibt beim Mitarbeiter und bei seinem Vorgesetzten. Diese Ausfertigungen dür-
fen nicht weitergegeben werden.

(6) Je eine Ausfertigung des Ergebnisses des zweiten Teiles des Mitarbeiter-
gespräches bleibt beim Mitarbeiter und bei seinem Vorgesetzten. Eine weitere
Ausfertigung ist der personalführenden Stelle zuzuleiten und dem Personalakt
beizufügen.

(7) Der nächsthöhere Vorgesetzte ist nachweislich zu verständigen, daß das
Mitarbeitergespräch stattgefunden hat.

Teamarbeitsbesprechung

§ 45b. (1) Jeweils nach Abschluß der einzelnen Mitarbeitergespräche ist mit
allen Mitgliedern der Organisationseinheit eine Teamarbeitsbesprechung durch-
zuführen.

(2) Gegenstand dieser Besprechung sind notwendige oder zweckmäßige Maß-
nahmen zur Erhaltung oder zur Verbesserung der Leistung der Organisations-
einheit, wie etwa die Qualität des Informationsflusses und der Koordination, oder
Änderungen der internen Geschäftseinteilung oder benötigte Sachbehelfe usw.

(3) Die notwendigen oder zweckmäßigen Maßnahmen sind schriftlich festzu-
halten. Soweit diese Maßnahmen nicht von den Mitgliedern selbst gesetzt wer-
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den können, sind sie schriftlich dem nächsthöheren Vorgesetzten zur weiteren
Veranlassung bekanntzugeben.

Amtsverschwiegenheit

§ 46. (1) Der Beamte ist über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der um-
fassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftli-
chen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung
einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist,
gegenüber jedermann, dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mittei-
lung zu machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsverschwiegenheit).

(2) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des
Dienstverhältnisses.

(3) Hat der Beamte vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde auszusa-
gen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aussage
der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienstbe-
hörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Beamte von der
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse
an der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen, wobei
der Zweck des Verfahrens sowie der dem Beamten allenfalls drohende Schaden
zu berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der Vo-
raussetzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, der
den Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird.

(4) Läßt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, daß der Gegenstand
der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, und stellt sich dies
erst bei der Aussage des Beamten heraus, so hat der Beamte die Beantwortung
weiterer Fragen zu verweigern. Hält die vernehmende Behörde die Aussage für
erforderlich, so hat sie die Entbindung des Beamten von der Pflicht zur Amtsver-
schwiegenheit zu beantragen. Die Dienstbehörde hat gemäß Abs. 3 zweiter bis
vierter Satz vorzugehen.

(5) Im Disziplinarverfahren ist weder der Beschuldigte noch die Disziplinar-
behörde oder der Disziplinaranwalt zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit ver-
pflichtet.

Befangenheit

§ 47. Der Beamte hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten und
seine Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die geeignet
sind, seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu setzen. Bei Gefahr im Verzug
hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Organ nicht sogleich bewirkt wer-
den kann, auch der befangene Beamte die unaufschiebbaren Amtshandlungen
selbst vorzunehmen. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes
1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, und sonstige die Befangenheit regelnde Ver-
fahrensvorschriften bleiben unberührt.
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2. Unterabschnitt

Dienstzeit

Begriffsbestimmungen

§ 47a. Im Sinne dieses Abschnittes ist:
1. Dienstzeit die Zeit

a) der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden (dienstplanmäßige
Dienstzeit),

b) einer Dienststellenbereitschaft,
c) eines Journaldienstes und
d) der Mehrdienstleistung,

2. Mehrdienstleistung
a) die Überstunden,
b) jene Teile des Journaldienstes, während derer der Beamte verpflichtet

ist, seiner dienstlichen Tätigkeit nachzugehen,
c) die über die dienstplanmäßige Dienstzeit hinaus geleisteten dienstli-

chen Tätigkeiten, die gemäß § 49 Abs. 2 im selben Kalendervierteljahr
im Verhältnis 1 :1 durch Freizeit ausgeglichen werden,

d) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2007)
3. Tagesdienstzeit die Dienstzeit innerhalb eines ununterbrochenen Zeitrau-

mes von 24 Stunden und
4. Wochendienstzeit die Dienstzeit innerhalb eines Zeitraumes von Montag

bis einschließlich Sonntag.

Dienstplan

§ 48. (1) Der Beamte hat die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden
einzuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt
vom Dienst abwesend ist. Die tatsächlich erbrachte Dienstzeit ist, sofern nicht
wichtige dienstliche Interessen entgegenstehen, mit Hilfe automatisierter Ver-
fahren zu erfassen.

(2) Die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten beträgt 40 Stunden. Sie
kann in den einzelnen Wochen über- oder unterschritten werden, hat aber im
Kalenderjahr im Durchschnitt 40 Stunden je Woche zu betragen. Das Ausmaß
der zulässigen Über- und Unterschreitung der regelmäßigen Wochendienstzeit in
einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraumes ist im Dienstplan festzulegen.

(2a) Die Wochendienstzeit ist unter Berücksichtigung der dienstlichen Erfor-
dernisse und der berechtigten Interessen der Beamten durch einen Dienstplan
möglichst gleichmäßig und bleibend auf die Tage der Woche aufzuteilen (Nor-
maldienstplan). Soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen ent-
gegenstehen, kann die Wochendienstzeit auch unregelmäßig auf die Tage der
Woche aufgeteilt werden. Soweit nicht zwingende dienstliche oder sonstige öf-
fentliche Interessen entgegenstehen, sind Sonntage, gesetzliche Feiertage und
Samstage dienstfrei zu halten.

(3) Soweit nicht wichtige dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen ent-
gegenstehen, ist die gleitende Dienstzeit einzuführen. Gleitende Dienstzeit ist



Band1.Buch : 02-BDG.pod    78
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

78

78

BDG § 48

jene Form der Dienstzeit, bei der der Beamte den Beginn und das Ende seiner
täglichen Dienstzeit innerhalb festgesetzter Grenzen (Gleitzeitrahmen) selbst
bestimmen kann. Innerhalb des Gleitzeitrahmens kann eine Blockzeit festgelegt
werden, in der die Beamtin oder der Beamte jedenfalls Dienst zu versehen hat.
Der fiktive Normaldienstplan dient als Berechnungsbasis für die Feststellung der
anrechenbaren Dienstzeit bei Abwesenheit vom Dienst. Die Erfüllung der regel-
mäßigen Wochendienstzeit ist im Durchschnitt der Wochen des Kalenderjahres
zu gewährleisten. Der zur Erreichung der durchschnittlichen Wochendienstzeit
erforderliche Verbrauch von Zeitguthaben aus der gleitenden Dienstzeit kann,
soweit nicht dienstliche Interessen entgegenstehen, vom unmittelbaren Dienst-
vorgesetzten auch während der Blockzeit gestattet werden. Im Gleitzeitdienst-
plan sind

1. die zeitliche Lage und Dauer des Gleitzeitrahmens und des fiktiven Nor-
maldienstplans,

2. gegebenenfalls die Blockzeit sowie
3. eine Obergrenze für die jeweils in den Folgezeitraum, der ein Jahr nicht

übersteigen darf, übertragbaren Zeitguthaben bzw. Zeitschulden
festzulegen.

(3a) Für Beamtinnen und Beamte, deren Mehrleistungen in zeitlicher und
mengenmäßiger Hinsicht durch eine Zulage oder ein Fixgehalt besoldungsrecht-
lich als abgegolten gelten, ist die Übertragung von Zeitguthaben aus der gleiten-
den Dienstzeit des betreffenden Kalendermonats in den Folgemonat nur in dem
Ausmaß zulässig, als das im betreffenden Kalendermonat aufgebaute Guthaben
aus der gleitenden Dienstzeit bei Bezug

1. einer Zulage 11 Stunden,
2. eines Fixgehalts 18 Stunden

übersteigt.

(3b) Das gemäß Abs. 3a Z 1 und 2 angeführte Stundenausmaß ändert sich
im Falle einer

1. Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gemäß §§ 50a, 50b,
50e oder 50 f,

2. Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder VKG oder
3. Dienstfreistellung gemäß § 17 Abs. 1, § 78a oder § 78c Abs. 3

dem Ausmaß der Herabsetzung, Teilzeitbeschäftigung oder Dienstfreistellung
entsprechend.

(4) Bei Schicht- oder Wechseldienst ist ein Schicht- oder Wechseldienstplan
zu erstellen. Dabei darf die regelmäßige Wochendienstzeit im Durchschnitt der
Wochen des Kalenderjahres nicht über- oder unterschritten werden. Schicht-
dienst ist jene Form der Dienstzeit, bei der aus organisatorischen Gründen an
einer Arbeitsstätte der Dienstbetrieb über die Zeit des Normaldienstplanes hi-
naus aufrechterhalten werden muss und ein Beamter den anderen ohne wesent-
liche zeitmäßige Überschneidung an der Arbeitsstätte ablöst. Bei wesentlichen
zeitmäßigen Überschneidungen liegt Wechseldienst vor.

(5) Ist im Rahmen eines Dienstplanes regelmäßig an Sonn- oder Feiertagen
Dienst zu leisten und wird der Beamte zu solchen Sonn- und Feiertagsdiensten
eingeteilt, so ist eine entsprechende Ersatzruhezeit festzusetzen. Der Dienst an
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Sonn- und Feiertagen gilt als Werktagsdienst. Wird der Beamte während der Er-
satzruhezeit zur Dienstleistung herangezogen, so gilt dieser Dienst als Sonn-
tagsdienst.

(6) Für Beamte, in deren Dienstzeit auf Grund der Eigenart des Dienstes re-
gelmäßig oder in erheblichem Umfang Dienstbereitschaft beziehungsweise
Wartezeiten fallen und diese durch organisatorische Maßnahmen nicht ver-
mieden werden können, kann die Bundesregierung durch Verordnung bestim-
men, daß der Dienstplan eine längere als die in den Abs. 2 und 4 vorgesehene
Wochendienstzeit umfaßt (verlängerter Dienstplan). Soweit die Wochendienst-
zeit nach dem verlängerten Dienstplan die in den Abs. 2 oder 4 vorgesehene
Wochendienstzeit übersteigt, gilt diese Zeit nicht als Dienstzeit im Sinne dieses
Abschnittes.

Höchstgrenzen der Dienstzeit

§ 48a. (1) Die Tagesdienstzeit darf 13 Stunden nicht überschreiten.

(2) Von der Höchstgrenze gemäß Abs. 1 kann bei Tätigkeiten abgewichen
werden,

1. die an außerhalb des Dienstortes gelegenen Orten zu verrichten sind oder
2. die notwendig sind, um die Kontinuität des Dienstes oder der Produktion

zu gewährleisten, insbesondere
a) zur Betreuung oder Beaufsichtigung von Personen in Heimen oder Jus-

tizanstalten,
b) bei Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten,
c) bei land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten,
d) bei Tätigkeiten der Post und Telekommunikation im Bereich der je-

weiligen in § 17 Abs. 1a des Poststrukturgesetzes (PTSG), BGBl.
Nr. 201/1996, angeführten Unternehmungen (der diese Unternehmun-
gen umfassende Bereich wird in diesem Bundesgesetz als „PTA-Be-
reich“ bezeichnet), sowie

e) zur Freihaltung der Schiffahrtsrinne bei der Österreichischen Donau-
Betriebs-Aktiengesellschaft oder

3. im Falle eines vorhersehbaren übermäßigen Arbeitsanfalles in land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben des Bundes,

wenn dem betroffenen Beamten innerhalb der nächsten 14 Kalendertage eine
Ruhezeit verlängert wird. Die Ruhezeit ist um das Ausmaß zu verlängern, um
das der verlängerte Dienst 13 Stunden überstiegen hat.

(3) Die Wochendienstzeit darf innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes
von 17 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschreiten. Bei der Er-
mittlung der zulässigen Wochendienstzeit bleiben Zeiten, in denen der Beamte
vom Dienst befreit, enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist,
außer Betracht.

(4) Über die Höchstgrenze gemäß Abs. 3 hinaus sind längere Dienstzeiten
nur mit Zustimmung des Beamten zulässig. Dem Beamten, der nicht bereit ist,
längere Dienste zu leisten, dürfen daraus keine Nachteile entstehen. Der Leiter
einer Dienststelle ist verpflichtet, aktuelle Listen über Beamte zu führen, die sich
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zur Erbringung längerer Dienste bereit erklärt haben. Die aktualisierten Listen
sind jeweils der Dienstbehörde vorzulegen.

(5) Bei Eintritt außergewöhnlicher Ereignisse oder nicht vorhersehbarer Um-
stände sind von Abs. 1 abweichende Anordnungen soweit zulässig, als dies im
Interesse des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Menschen, der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit oder zur Abwehr
eines unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schadens geboten erscheint, um
die Gefährdung abzuwenden oder zu beseitigen.

Ruhepausen

§ 48b. Beträgt die Gesamtdauer der Tagesdienstzeit mehr als sechs Stun-
den, so ist eine Ruhepause von einer halben Stunde einzuräumen. Wenn es im
Interesse der Bediensteten der Dienststelle gelegen oder dienstlich notwendig
ist, können anstelle einer halbstündigen Ruhepause zwei Ruhepausen von je
einer Viertelstunde oder drei Ruhepausen von je zehn Minuten eingeräumt
werden.

Tägliche Ruhezeiten

§ 48c. Nach Beendigung der Tagesdienstzeit ist dem Beamten eine ununter-
brochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren.

Wochenruhezeit

§ 48d. (1) Dem Beamten ist eine ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit
(Wochenruhezeit) von mindestens 35 Stunden einschließlich der täglichen Ru-
hezeit zu gewähren. Diese Wochenruhezeit schließt grundsätzlich den Sonntag
ein, ist dies aus wichtigen dienstlichen Gründen aber nicht möglich, einen ande-
ren Tag der Woche.

(2) Wird die Wochenruhezeit während einer Kalenderwoche unterschritten,
ist sie in der nächstfolgenden Kalenderwoche um jenes Ausmaß zu verlängern,
um das sie unterschritten wurde.

Nachtarbeit

§ 48e. (1) Die Dienstzeit des Beamten, der regelmäßig in der Zeit zwischen
22 Uhr und 6 Uhr mindestens drei Stunden seiner dienstlichen Tätigkeit nachzu-
gehen hat (Nachtarbeit), darf je 24-Stunden-Zeitraum im Durchschnitt von
14 Kalendertagen acht Stunden nicht überschreiten.

(2) Die Dienstzeit von Nachtarbeitern, deren Dienst mit besonderen Gefah-
ren oder einer erheblichen körperlichen oder geistigen Anspannung verbunden
ist (Nachtschwerarbeit), darf in einem 24-Stunden-Zeitraum, während dessen
sie Nachtarbeit verrichten, acht Stunden nicht überschreiten. Die Bundesregie-
rung hat durch Verordnung zu bestimmen, welche Tätigkeiten mit besonderen
Gefahren oder einer erheblichen körperlichen oder geistigen Anspannung ver-
bunden sind.
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(3) Der Gesundheitszustand von Nachtarbeitern ist auf deren eigenen
Wunsch vor Übernahme der Tätigkeit und danach in regelmäßigen Zeitabstän-
den von nicht mehr als drei Jahren ärztlich zu untersuchen. Die Kosten dafür
trägt der Bund.

(4) Nachtarbeitern mit gesundheitlichen Schwierigkeiten, die nachweislich
mit der Leistung der Nachtarbeit verbunden sind, ist im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten ein zumutbarer Arbeitsplatz ohne Nachtarbeit zuzuweisen, wenn
sie für diesen geeignet sind. Die §§ 38 bis 40 sind in diesem Fall nicht anzu-
wenden.

Ausnahmebestimmungen

§ 48f. (1) Die §§ 48a bis 48d und § 48e Abs. 1 und 2 sind auf Beamte mit
Vorgesetztenfunktion, deren Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger
Hinsicht durch ein Fixgehalt oder eine Zulage als abgegolten gelten, nicht anzu-
wenden.

(2) Die §§ 48a bis 48e sind auf Beamte mit spezifischen staatlichen Tätigkei-
ten, die im Interesse der Allgemeinheit keinen Aufschub dulden, insbesondere

1. bei der Erfüllung parlamentarischer Aufgaben,
2. im Rahmen des Kabinetts einer Bundesministerin oder eines Bundes-

ministers, einer sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 des Bundesmi-
nisteriengesetzes 1986 – BMG, BGBl. Nr. 76/1986, die der Bundeskanz-
lerin oder dem Bundeskanzler oder der Vizekanzlerin oder dem Vizekanz-
ler zur Beratung und Unterstützung auf dem Gebiet der allgemeinen Re-
gierungspolitik insbesondere im Bereich Strategie, Analyse und Planung
direkt unterstellt ist, des Büros einer Staatssekretärin oder eines Staats-
sekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezügege-
setzes, BGBl. 273/1972, angeführten obersten Organs des Bundes oder
des Büros der Sprecherin der Bundesregierung oder des Sprechers der
Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2
BMG,

3. im öffentlichen Sicherheitsdienst,
4. in den Katastrophenschutzdiensten,
5. im Grenzkontrolldienst,
6. im Bundesheer oder
7. im Justizwachdienst

insoweit nicht anzuwenden, als die Besonderheiten dieser Tätigkeiten einer An-
wendung dieser Bestimmungen zwingend entgegenstehen.

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 ist dafür Sorge zu tragen, daß unter Be-
rücksichtigung des mit den nicht anzuwendenden Bestimmungen verbundenen
Schutzzweckes ein größtmöglicher Schutz der Gesundheit und eine größtmögli-
che Sicherheit der Bediensteten gewährleistet ist.

(4) Anstelle der §§ 47a und 48a bis 48e Abs. 1 und 2 sind auf
1. Universitätslehrer gemäß § 155 Abs. 5, ausgenommen die Universitäts-

professoren, sowie die in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung ste-
henden Beamten des höheren Dienstes in wissenschaftlicher Verwen-
dung im Klinischen Bereich einer Medizinischen Universität und
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2. Beamte, die als Angehörige von Gesundheitsberufen an Heeresspitälern
und Heeressanitätsanstalten, in Anstalten für die Unterbringung geistig
abnormer oder entwöhnungsbedürftiger Rechtsbrecher/innen sowie in
Krankenabteilungen in Justizanstalten tätig sind,

die Bestimmungen des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes (KA-AZG), BGBl. I
Nr. 8/1997, anzuwenden. Auf Beamte, deren Tätigkeit in diesen Bereichen sonst
zur Aufrechterhaltung des Betriebes ununterbrochen erforderlich ist, ist dieses
Bundesgesetz anzuwenden.

Mehrdienstleistung

§ 49. (1) Der Beamte hat auf Anordnung über die im Dienstplan vorgeschrie-
benen Dienststunden hinaus Dienst zu versehen (Mehrdienstleistung). Den auf
Anordnung erbrachten Mehrdienstleistungen sind Mehrdienstleistungen gleich-
zuhalten, wenn

1. der Beamte einen zur Anordnung der Mehrdienstleistung Befugten nicht
erreichen konnte,

2. die Mehrdienstleistung zur Abwehr eines Schadens unverzüglich notwen-
dig war,

3. die Notwendigkeit der Mehrdienstleistung nicht auf Umstände zurückgeht,
die von dem Beamten, der die Mehrdienstleistung erbracht hat, hätten ver-
mieden werden können, und

4. der Beamte diese Mehrdienstleistung spätestens innerhalb einer Woche
nach der Erbringung schriftlich meldet; ist der Beamte durch ein unvor-
hergesehenes oder unabwendbares Ereignis ohne sein Verschulden ver-
hindert, diese Frist einzuhalten, so verlängert sie sich um die Dauer der
Verhinderung.

(2) An Werktagen erbrachte Mehrdienstleistungen (ausgenommen jene nach
§ 47a Z 2 lit. b) sind nach Möglichkeit im selben Kalendervierteljahr im Verhält-
nis 1 :1 in Freizeit auszugleichen. Mehrdienstleistungen außerhalb der Nachtzeit
sind vor Mehrdienstleistungen in der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) auszuglei-
chen. Mehrdienstleistungen an Sonn- und Feiertagen sind nicht durch Freizeit
auszugleichen.

(3) Mehrdienstleistungen an Werktagen, die im betreffenden Kalenderviertel-
jahr nicht durch Freizeit ausgeglichen sind, gelten mit Ablauf des Kalender-
vierteljahres als Überstunden. Mehrdienstleistungen an Sonn- und Feiertagen
gelten in jedem Fall als Überstunden und sind nach besoldungsrechtlichen Vor-
schriften abzugelten.

(4) Werktagsüberstunden sind je nach Anordnung
1. im Verhältnis 1 :1,5 in Freizeit auszugleichen oder
2. nach besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten oder
3. im Verhältnis 1 :1 in Freizeit auszugleichen und zusätzlich nach besol-

dungsrechtlichen Vorschriften abzugelten.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch Art. 1 Z 13, BGBl. I Nr. 205/2022)
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(6) Dem Beamten ist bis zum Ende des auf das Kalendervierteljahr folgen-
den Kalendermonats mitzuteilen, auf welche Werktagsüberstunden welche Ab-
geltungsart des Abs. 4 angewendet wird.

(7) Werktagsüberstunden außerhalb der Nachtzeit sind vor Werktagsüber-
stunden in der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) auszugleichen.

(8) Ein Freizeitausgleich für Werktagsüberstunden ist bis zum Ende des
sechsten auf das Kalendervierteljahr der Leistung folgenden Monats zulässig.

(9) Folgende Zeiten gelten jedenfalls nicht als Überstunden:
1. Zeiten einer vom Beamten angestrebten Einarbeitung von Dienstzeit (zB

im Fall eines Diensttausches oder einer sonstigen angestrebten Verle-
gung der Zeit der Dienstleistung) und

2. Zeitguthaben aus der gleitenden Dienstzeit, soweit sie die im Gleitzeit-
dienstplan festgelegte Obergrenze für jeweils in den Folgezeitraum über-
tragbare Zeitguthaben nicht übersteigen.

Diese Zeiten sind, soweit dies nicht bereits erfolgt ist, ausschließlich im Verhält-
nis 1 :1 in Freizeit abzugelten.

Bereitschaft und Journaldienst

§ 50. (1) Der Beamte kann aus dienstlichen Gründen verpflichtet werden,
sich außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden in einer
Dienststelle oder an einem bestimmten anderen Ort aufzuhalten und bei Bedarf
oder auf Anordnung seine dienstliche Tätigkeit aufzunehmen (Dienststellenbe-
reitschaft, Journaldienst).

(2) Der Beamte kann aus dienstlichen Gründen weiters verpflichtet werden,
sich außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden in seiner
Wohnung erreichbar zu halten und von sich aus bei Eintritt von ihm zu beobach-
tender Umstände seine dienstliche Tätigkeit aufzunehmen (Wohnungsbereit-
schaft).

(3) Soweit es dienstliche Rücksichten zwingend erfordern, kann der Beamte
fallweise verpflichtet werden, in seiner dienstfreien Zeit seinen Aufenthalt so zu
wählen, daß er jederzeit erreichbar und binnen kürzester Zeit zum Antritt seines
Dienstes bereit ist (Rufbereitschaft). Rufbereitschaft gilt nicht als Dienstzeit.

Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit aus beliebigem Anlaß

§ 50a. (1) Die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten kann auf seinen
Antrag bis auf die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausma-
ßes herabgesetzt werden, wenn der Verwendung im verlangten Ausmaß keine
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(2) Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, daß die verbleibende
regelmäßige Wochendienstzeit ein ganzzahliges Stundenausmaß umfaßt. Das
Ausmaß darf nicht weniger als 20 und nicht mehr als 39 Stunden betragen.

(3) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder eines Vielfachen
eines Jahres wirksam. Übersteigen die gesamten Zeiträume einer solchen He-
rabsetzung für einen Beamten insgesamt zehn Jahre, bleibt das zuletzt ge-



Band1.Buch : 02-BDG.pod    84
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

84

84

BDG § 50b

währte Ausmaß der Herabsetzung ab diesem Zeitpunkt bis zu seiner allfälligen
Änderung gemäß § 50d Abs. 1 dauernd wirksam. Auf diese Obergrenze von
zehn Jahren zählen auch Zeiten in früheren Dienstverhältnissen, in denen die
Wochendienstzeit nach § 50a herabgesetzt war.

(4) Die regelmäßige Wochendienstzeit darf nicht herabgesetzt werden:
1. während einer Verwendung auf einem Arbeitsplatz an einer im Ausland

gelegenen Dienststelle des Bundes;
2. während einer Entsendung nach § 1 des Bundesverfassungsgesetzes

über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und
Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, oder der
unmittelbaren Vorbereitung einer solchen Entsendung;

3. in den übrigen Fällen, wenn der Beamte infolge der Herabsetzung der re-
gelmäßigen Wochendienstzeit aus wichtigen dienstlichen Gründen weder
im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen
seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden Arbeitsplatz
verwendet werden könnte.

Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit
zur Betreuung eines Kindes

§ 50b. (1) Die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten ist auf seinen
Antrag zur Betreuung

1. eines eigenen Kindes,
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder
3. eines sonstigen Kindes, für dessen Unterhalt der Beamte und (oder) sein

Ehegatte überwiegend aufkommen,
bis auf die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes he-
rabzusetzen. § 50a Abs. 2 und 4 ist anzuwenden.

(2) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder eines Vielfachen
eines Jahres oder bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes wirk-
sam. Sie endet spätestens mit der Vollendung des achten Lebensjahres des
Kindes.

(3) Eine solche Herabsetzung ist nur zulässig, wenn
1. das Kind dem Haushalt des Beamten angehört und
2. der Beamte das Kind überwiegend selbst betreuen will.
(4) Der Beamte hat den Antrag auf Herabsetzung der regelmäßigen Wo-

chendienstzeit spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn
zu stellen.

(5) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist dem Beamten für die vom ihm bean-
tragte Dauer, während der er Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat, eine He-
rabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit auch unter die Hälfte des für
eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes zu gewähren.

(6) Abweichend von Abs. 2 und 3 ist eine Herabsetzung der regelmäßigen
Wochendienstzeit zur Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt
lebenden behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8
Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen
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wird, auch nach der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes oder über
die Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes hinaus zu gewähren. Der
gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält.

Dienstleistung während der Herabsetzung
der regelmäßigen Wochendienstzeit

§ 50c. (1) Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen der
Beamte Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse des Beam-
ten, insbesondere auf die Gründe, die zur Herabsetzung der regelmäßigen Wo-
chendienstzeit geführt haben, soweit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige
dienstliche Interessen entgegenstehen.

(2) Lassen im Falle einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit
die besonderen Umstände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganz-
zahligen Stundenausmaßes nicht zu, so ist es soweit zu überschreiten, als dies
nötig ist, um seine Unterschreitung zu vermeiden.

(3) Abgesehen vom Fall des Abs. 2 kann ein Beamter, dessen regelmäßige
Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b oder 50e herabgesetzt worden ist,
über die für ihn maßgebende Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur
herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Scha-
dens unverzüglich notwendig ist und ein Bediensteter, dessen regelmäßige Wo-
chendienstzeit nicht herabgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht.

Änderung und vorzeitige Beendigung der Herabsetzung
der regelmäßigen Wochendienstzeit

§ 50d. (1) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten eine Änderung
des Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der regel-
mäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b verfügen, wenn keine
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(2) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der
regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b oder 50e zu verfügen,
wenn der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem
VKG in Anspruch nimmt.

(3) Zeiten, um die sich dadurch ein ursprünglich vorgesehener Zeitraum der
Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach § 50a verkürzt, bleiben
für eine neuerliche Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gewahrt.
Bruchteile eines Jahres können bei einer neuerlichen Herabsetzung der regel-
mäßigen Wochendienstzeit nach § 50a nur ungeteilt in Anspruch genommen
werden.

Pflegeteilzeit

§ 50e. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 75c Abs. 1 Z 2 oder 3
kann die regelmäßige Wochendienstzeit der Beamtin oder des Beamten auf
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ihren oder seinen Antrag für mindestens einen Monat und höchstens drei Mo-
nate bis auf ein Viertel des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes
herabgesetzt werden (Pflegeteilzeit), wenn keine wichtigen dienstlichen Inter-
essen entgegenstehen. Wird Pflegeteilzeit nicht gewährt, ist dies schriftlich zu
begründen. § 50c ist anzuwenden.

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jede zu betreuende Angehörige oder jeden zu
betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhö-
hung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 Bundes-
pflegegeldgesetz – BPGG, BGBl. Nr. 110/1993) ist jedoch einmalig eine neuer-
liche Gewährung einer Pflegeteilzeit auf Antrag zulässig.

(3) Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Beamtin oder des Beamten die
vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen regelmäßigen Wochendienstzeit verfü-
gen bei

1. Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und ähn-
lichen Einrichtungen,

2. nicht nur vorübergehender Übernahme der Pflege oder Betreuung durch
eine andere Betreuungsperson sowie

3. Tod
der oder des nahen Angehörigen.

Wiedereingliederungsteilzeit

§ 50f. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten kann nach einer mindes-
tens sechswöchigen ununterbrochenen Dienstverhinderung wegen Unfall oder
Krankheit auf Antrag eine Herabsetzung ihrer oder seiner regelmäßigen Wo-
chendienstzeit auf die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Aus-
maßes (Wiedereingliederungsteilzeit) für die Dauer von mindestens einem Mo-
nat bis zu sechs Monaten gewährt werden, wenn keine wichtigen dienstlichen
Interessen entgegenstehen. Die Wiedereingliederungsteilzeit muss spätestens
einen Monat nach dem Ende der Dienstverhinderung im Sinne des ersten Sat-
zes angetreten werden.

(2) Vor Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit nach Abs. 1 hat eine ärztli-
che Untersuchung gemäß § 52 Abs. 2 erster und zweiter Satz zur Dienstfähig-
keit der Beamtin oder des Beamten und zur medizinischen Zweckmäßigkeit der
Wiedereingliederungsteilzeit zu erfolgen.

(3) Die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gemäß Abs. 1
kann nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung gemäß § 52 Abs. 2 erster und
zweiter Satz einmalig für die Dauer von mindestens einem bis zu drei Monaten
verlängert werden.

(4) Während einer Wiedereingliederungsteilzeit ist die Anordnung von Mehr-
dienstleistungen unzulässig.

(5) Der Beamtin oder dem Beamten kann eine vorzeitige Rückkehr zur ur-
sprünglichen regelmäßigen Wochendienstzeit gewährt werden, wenn die Zweck-
mäßigkeit der Wiedereingliederungsteilzeit nicht mehr gegeben ist.



Band1.Buch : 02-BDG.pod    87
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

87

87

§§ 51–53 BDG

Abwesenheit vom Dienst

§ 51. (1) Der Beamte, der vom Dienst abwesend ist, ohne vom Dienst befreit
oder enthoben zu sein, hat den Grund seiner Abwesenheit unverzüglich seinem
Vorgesetzten zu melden und seine Abwesenheit zu rechtfertigen.

(2) Ist der Beamte durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen an der Ausübung
seines Dienstes verhindert, so hat er seinem Vorgesetzten eine ärztliche Be-
scheinigung über den Beginn der Krankheit und nach Möglichkeit über die
voraussichtliche Dauer der Dienstverhinderung vorzulegen, wenn er dem Dienst
länger als drei Arbeitstage fernbleibt oder der Vorgesetzte oder der Leiter der
Dienststelle es verlangt. Kommt der Beamte dieser Verpflichtung nicht nach,
entzieht er sich einer zumutbaren Krankenbehandlung oder verweigert er die zu-
mutbare Mitwirkung an einer ärztlichen Untersuchung, so gilt die Abwesenheit
vom Dienst nicht als gerechtfertigt.

3. Unterabschnitt

Sonstige Dienstpflichten

Ärztliche Untersuchung

§ 52. (1) Bestehen berechtigte Zweifel an der für die Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben erforderlichen gesundheitlichen Eignung des Beamten, so hat
sich dieser auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärztlichen Untersuchung zu
unterziehen.

(2) Der infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens vom Dienst abwesende
Beamte hat sich auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärztlichen Untersu-
chung zur Prüfung seines Gesundheitszustandes zu unterziehen. Wenn es zur
zuverlässigen Beurteilung erforderlich ist, sind Fachärzte heranzuziehen. Eine
Anordnung im Sinne des ersten Satzes ist spätestens drei Monate nach Beginn
der Abwesenheit vom Dienst und sodann in Abständen von längstens drei Mo-
naten zu erteilen.

Meldepflichten

§ 53. (1) Wird dem Beamten in Ausübung seines Dienstes der begründete
Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Hand-
lung bekannt, die den Wirkungsbereich der Dienststelle betrifft, der er angehört,
so hat er dies unverzüglich dem Leiter der Dienststelle zu melden.

(1a) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 1 besteht, wenn die Meldung eine
amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen
Vertrauensverhältnisses bedarf.

(1b) Der Leiter der Dienststelle kann aus
1. in der Person, auf die sich die amtliche Tätigkeit bezieht, oder
2. in der amtlichen Tätigkeit selbst

gelegenen Gründen abweichend von Abs. 1a eine Meldepflicht verfügen.
(1c) Ist eine Dienstverhinderung des Beamten ganz oder teilweise auf das

Einwirken Dritter zurückzuführen, hat der Beamte dies unverzüglich seiner
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Dienstbehörde zu melden. Auf Verlangen der Dienstbehörde hat er sämtliche für
die Geltendmachung von Ersatzansprüchen erforderlichen Daten und Beweis-
mittel bekanntzugeben.

(2) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften weitere Meldepflichten festge-
legt sind, hat der Beamte seiner Dienstbehörde zu melden:

1. Namensänderung,
2. Standesveränderung,
3. jede Veränderung seiner Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit(en)

und jede Veränderung hinsichtlich seines unbeschränkten Zugangs zum
österreichischen Arbeitsmarkt,

4. Änderung des Wohnsitzes,
5. Verlust einer für die Ausübung des Dienstes erforderlichen behördlichen

Berechtigung oder Befähigung, der Dienstkleidung, des Dienstabzei-
chens, des Dienstausweises und sonstiger Sachbehelfe,

6. Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970.

Schutz vor Benachteiligung

§ 53a. Die Beamtin oder der Beamte, die oder der gemäß § 53 Abs. 1 im gu-
ten Glauben den begründeten Verdacht einer in § 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes
über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionspräven-
tion und Korruptionsbekämpfung, BGBl. I Nr. 72/2009, genannten strafbaren
Handlung meldet, darf durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers
als Reaktion auf eine solche Meldung nicht benachteiligt werden. Dasselbe gilt,
wenn die Beamtin oder der Beamte von ihrem oder seinem Melderecht gemäß
§ 5 des Bundesgesetzes über die Einrichtung und Organisation des Bundes-
amts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung Gebrauch macht.

Dienstweg

§ 54. (1) Der Beamte hat Anbringen, die sich auf sein Dienstverhältnis oder
auf seine dienstlichen Aufgaben beziehen, bei seinem unmittelbaren Dienstvor-
gesetzten einzubringen. Dieser hat das Anbringen unverzüglich an die zustän-
dige Stelle weiterzuleiten.

(2) Von der Einbringung im Dienstweg darf bei Gefahr im Verzug sowie dann
abgesehen werden, wenn die Einhaltung des Dienstweges dem Beamten billi-
gerweise nicht zumutbar ist.

(3) In Dienstrechtsangelegenheiten und in Disziplinarangelegenheiten kön-
nen ohne Einhaltung des Dienstweges eingebracht werden:

1. Rechtsmittel,
2. Säumnisbeschwerden und Fristsetzungsanträge,
3. Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens und auf Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand und
4. Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof und Revisionen an den Ver-

waltungsgerichtshof.
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Wohnsitz und Dienstort

§ 55. (1) Der Beamte hat seinen Wohnsitz so zu wählen, daß er bei der Er-
füllung seiner dienstlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Aus der Lage sei-
ner Wohnung kann der Beamte, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist,
keinen Anspruch auf dienstliche Begünstigungen ableiten.

(2) Wenn es die dienstlichen Aufgaben des Beamten erfordern, hat er eine
ihm von seiner Dienstbehörde zugewiesene und ihm zumutbare Wohnung
(Dienstwohnung) zu beziehen.

(3) Wenn besondere dienstliche Verhältnisse es erfordern, darf der Beamte
auf Anordnung der Dienstbehörde seinen Dienstort oder sein Amtsgebiet nicht
verlassen.

Nebenbeschäftigung

§ 56. (1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Beamte außer-
halb seines Dienstverhältnisses und einer allfälligen Nebentätigkeit ausübt.

(2) Der Beamte darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der Er-
füllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung seiner Befangen-
heit hervorruft oder sonstige wesentliche dienstliche Interessen gefährdet.

(3) Der Beamte hat seiner Dienstbehörde jede erwerbsmäßige Nebenbe-
schäftigung und jede Änderung einer solchen unverzüglich zu melden. Eine Ne-
benbeschäftigung ist erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung von nennenswer-
ten Einkünften in Geld- oder Güterform bezweckt.

(4) Der Beamte,
1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b, 50e oder

50 f herabgesetzt worden ist oder
2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in

Anspruch nimmt oder
3. der sich in einem Karenzurlaub nach § 75c befindet,

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und inso-
weit die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen
des Abs. 2 sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbe-
schäftigung dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme wider-
streitet.

(5) Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem
sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten
Rechts hat der Beamte jedenfalls zu melden.

(6) Die Ausübung einer aus den Gründen des Abs. 2 unzulässigen Neben-
beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des Abs. 5 ist von der Dienstbehörde un-
verzüglich mit schriftlicher Weisung zu untersagen.

(7) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister
kann mit Verordnung regeln, welche Nebenbeschäftigungen jedenfalls aus den
Gründen des Abs. 2 unzulässig sind.
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Gutachten

§ 57. Der Beamte bedarf für die außergerichtliche Abgabe eines Sachver-
ständigengutachtens über Angelegenheiten, die mit seinen dienstlichen Aufga-
ben im Zusammenhang stehen, der Genehmigung seiner Dienstbehörde. Die
Genehmigung ist zu verweigern, wenn nach Gegenstand und Zweck des Gut-
achtens dienstliche Interessen gefährdet werden.

Ausbildung und Fortbildung

§ 58. Der Beamte hat, wenn es die dienstlichen Interessen erfordern, an
Lehrveranstaltungen teilzunehmen, in denen die für die Wahrnehmung seiner
dienstlichen Aufgaben erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, er-
gänzt und erweitert werden beziehungsweise in denen er die für seine Tätigkeit
notwendige praktische Unterweisung erhält.

Verbot der Geschenkannahme

§ 59. (1) Der Beamtin oder dem Beamten ist es verboten, im Hinblick auf
ihre oder seine amtliche Stellung oder Amtsführung für sich oder eine Dritte oder
einen Dritten ein Geschenk oder einen sonstigen Vorteil zu fordern oder anzu-
nehmen. Ebenso ist es der Beamtin oder dem Beamten verboten, im Hinblick
auf ihre oder seine amtliche Stellung oder Amtsführung sich oder einer oder
einem Dritten ein Geschenk oder einen sonstigen Vorteil zu verschaffen oder
versprechen zu lassen.

(2) Eine orts- oder landesübliche Aufmerksamkeit von geringem Wert gilt
nicht als Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1, soweit die Beam-
tin oder der Beamte nicht die Absicht verfolgt, sich oder einer oder einem Dritten
durch die wiederkehrende Begehung im Sinne des Abs. 1 eine fortlaufende Ein-
nahme zu verschaffen.

(3) Ehrengeschenke sind Gegenstände, die der Beamtin oder dem Beamten
von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Traditionsinstitutionen
für Verdienste oder aus Courtoisie übergeben werden.

(4) Die Beamtin oder der Beamte darf Ehrengeschenke entgegennehmen.
Sie oder er hat die Dienstbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
Diese hat das Ehrengeschenk als Bundesvermögen zu erfassen. Die einge-
gangenen Ehrengeschenke sind unter Beachtung der Grundsätze der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu veräußern oder sonst zu
verwerten. Ihr Erlös ist zu vereinnahmen und für Wohlfahrtszwecke zugunsten
der Bediensteten oder sonstiger karitativer Zwecke zu verwenden. Die näheren
Bestimmungen darüber sind innerhalb jedes Ressorts durch Verordnung zu
erlassen.

(5) Ehrengeschenke von geringfügigem oder lediglich symbolischem Wert
können der Beamtin oder dem Beamten zur persönlichen Nutzung überlassen
werden.

(6) Ein Vorteil, der einer Beamtin oder einem Beamten im Rahmen einer Ver-
anstaltung gewährt wird, an deren Teilnahme ein dienstlich oder sonst sachlich
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gerechtfertigtes Interesse besteht, darf von ihr oder ihm angenommen werden,
wenn dieser Vorteil

1. grundsätzlich allen Teilnehmenden im Rahmen dieser Veranstaltung ge-
währt wird,

2. dem üblichen Standard vergleichbarer Veranstaltungen entspricht,
3. einen inhaltlichen Bezug zu dieser Veranstaltung hat und
4. abgesehen von Z 3 in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft

steht.
(7) Ein Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor,

wenn
1. die Beamtin durch ihr oder der Beamte durch sein Verhalten im Sinne des

Abs. 1 eine durch Gesetz, Verordnung oder sonstige generelle Anordnung
vorgesehene Zuständigkeit oder einen von zuständiger Stelle ergangenen
ausdrücklichen Dienstauftrag erfüllt,

2. diese Zuwendung ausschließlich dem Bund oder dem Rechtsträger zu-
kommt, für den die Beamtin als solche oder der Beamte als solcher tätig
ist,

3. diese Zuwendung darüber hinaus in keinem Konnex zu einem konkreten
Amtsgeschäft steht,

4. bereits der Anschein einer möglichen Beeinflussung oder Abhängigkeit
der Amtsführung ausgeschlossen werden kann,

5. der gesamte Vorgang ordnungsgemäß aktenmäßig dokumentiert wird und
6. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Dienstkleidung, Dienstabzeichen, Dienstausweise
und sonstige Sachbehelfe

§ 60. (1) Wenn es dienstliche Gründe erfordern, ist der Beamte im Dienst
verpflichtet,

1. eine Dienstkleidung zu tragen oder
2. sich mit einem Dienstabzeichen oder einem Dienstausweis auszuweisen.
(2) Dienstausweise können folgende personenbezogene Daten oder, falls

unbedingt erforderlich, besondere Kategorien personenbezogener Daten der
Beamtin oder des Beamten enthalten, soweit diese zur Ausweisleistung dienst-
lich erforderlich sind oder die Beamtin oder der Beamte diese wünscht:

1. ein fälschungssicheres Lichtbild,
2. die Bezeichnung der Dienststelle oder des Standeskörpers,
3. die Dienstnummer,
4. die Kurzbezeichnung für die ausgeübte Verwendung (Funktion),
5. den Vor- und Familiennamen,
6. einen allfälligen akademischen Grad,
7. den Amtstitel,
8. das Geburtsdatum,
9. die Unterschrift.
(2a) Dienstausweise müssen dafür geeignet sein, sie auch mit der Funktion

einer Bürgerkarte gemäß § 2 Z 10 des E-Government-Gesetzes – E-GovG,
BGBl. I Nr. 10/2004, ausstatten zu können.
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(2b) Die Beamtin oder der Beamte hat, soweit dienstliche Erfordernisse vor-
liegen, einen Vertrag zur Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats gemäß
Art. 3 Z 15 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung
und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und
zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 vom 28. 08. 2014
S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 257 vom 29. 01. 2015 S. 19,
mit einem vom Dienstgeber namhaft gemachten Vertrauensdiensteanbieter ab-
zuschließen. Der Dienstgeber hat alle mit diesem Vertrag verbundenen Kosten
zu tragen.

(3) Durch Verordnung des zuständigen Bundesministers ist zu regeln,
1. in welchen Verwendungen und unter welchen näheren Voraussetzungen

die Pflicht besteht,
a) die Dienstkleidung zu tragen oder
b) sich mit einem Dienstabzeichen oder dem Dienstausweis auszuweisen,

2. bei welchen Anlässen die Dienstkleidung außerhalb des Dienstes und im
Ruhestand getragen werden darf,

3. welche anderen als die in Abs. 2 genannten Datenarten der Dienstaus-
weis aus dienstlichen Gründen zu enthalten hat.

(4) Verordnungen nach Abs. 3 sind durch Auflage bei geeigneten Stellen zur
Einsicht während der Amtsstunden kundzumachen.

(5) Der Beamte hat ihm zur Verfügung gestellte Dienstkleidung, Dienstabzei-
chen, Dienstausweise und sonstige Sachbehelfe sorgsam zu behandeln.

Pflichten des Beamten des Ruhestandes

§ 61. (1) Die in den §§ 46 und 53 Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten Pflichten oblie-
gen auch dem Beamten des Ruhestandes.

(2) Hat der Beamte des Ruhestandes sein 60. Lebensjahr noch nicht voll-
endet, so obliegen ihm außerdem die in den §§ 56 Abs. 3 und 5 und 57 genann-
ten Pflichten.

(3) Der Beamtin oder dem Beamten des Ruhestandes ist es für die Dauer
von sechs Monaten nach Übertritt oder Versetzung in den Ruhestand untersagt,
für einen Rechtsträger,

1. der nicht der Kontrolle des Rechnungshofes, eines Landesrechnungs-
hofes oder einer vergleichbaren internationalen oder ausländischen Kon-
trolleinrichtung unterliegt, und

2. auf dessen Rechtsposition ihre oder seine dienstlichen Entscheidungen im
Zeitraum von zwölf Monaten vor dem Übertritt oder der Versetzung in den
Ruhestand maßgeblichen Einfluss hatten,

tätig zu werden, wenn die Ausübung dieser Tätigkeit geeignet ist, das Vertrauen
der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung ihrer oder seiner vormals
dienstlichen Aufgaben zu beeinträchtigen.

(4) Abs. 3 ist nur anzuwenden, wenn der für den letzten Monat des aktiven
Dienstverhältnisses gebührende Monatsbezug das Zwanzigfache der täglichen
Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG überschritten hat.
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6. Abschnitt

RECHTE DES BEAMTEN

1. Unterabschnitt

Bezüge

§ 62. Der Beamte hat nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Vorschriften
Anspruch auf Bezüge oder Ruhebezüge.

2. Unterabschnitt

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 63. (1) Der Beamte ist berechtigt, einen im Besonderen Teil für ihn vorge-
sehenen Amtstitel zu führen.

(2) Die Amtstitel und die Verwendungsbezeichnungen der Beamten wer-
den im Besonderen Teil geregelt. Beamtinnen führen die Amtstitel und die
Verwendungsbezeichnungen, soweit dies sprachlich möglich ist, in der weib-
lichen Form. Ist der Amtstitel oder die Verwendungsbezeichnung in weibli-
cher Form vorgesehen, führen männliche Beamte den Amtstitel oder die Ver-
wendungsbezeichnung, soweit dies sprachlich möglich ist, in der männlichen
Form.

(3) Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen können mit einem Zusatz ge-
führt werden, der auf die Verwendung in einer bestimmten Dienststelle hinweist.
Dieser Zusatz ist nicht Bestandteil des Amtstitels oder der Verwendungsbe-
zeichnung.

(4) Ist für den Beamten eine Verwendungsbezeichnung vorgesehen, so kann
er sie an Stelle seines Amtstitels führen.

(5) Anläßlich des Übertrittes in den Ruhestand kann dem Beamten an Stelle
seines Amtstitels oder seiner Verwendungsbezeichnung der für seine Be-
soldungs- beziehungsweise Verwendungsgruppe vorgesehene nächsthöhere
Amtstitel beziehungsweise die nächsthöhere Verwendungsbezeichnung verlie-
hen werden.

(6) Der Beamte des Ruhestandes ist berechtigt, den Amtstitel oder die Ver-
wendungsbezeichnung zu führen, zu dessen oder deren Führung er im Zeit-
punkt der Versetzung oder des Übertrittes in den Ruhestand berechtigt war. Er
hat dabei dem Amtstitel (der Verwendungsbezeichnung) den Zusatz „im Ruhe-
stand“ („i.R.“) hinzuzufügen.

3. Unterabschnitt

Urlaub

Anspruch auf Erholungsurlaub

§ 64. Der Beamte hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub.
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Ausmaß des Erholungsurlaubs

§ 65. (1) In jedem Kalenderjahr gebührt ein Erholungsurlaub im Ausmaß von
200 Stunden. Das Urlaubsausmaß erhöht sich ab dem Kalenderjahr, in dem der
43. Geburtstag vor dem 1. Juli liegt, auf 240 Stunden. Liegt der 43. Geburtstag in
diesem Kalenderjahr nach dem 30. Juni, erhöht sich das Urlaubsausmaß ab
dem darauf folgenden Kalenderjahr.

(2) In dem Kalenderjahr, in dem das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis be-
gründet wurde, beträgt das Urlaubsausmaß für jeden begonnenen Monat des
Dienstverhältnisses ein Zwölftel des jährlichen Ausmaßes. Hat das Dienstver-
hältnis in diesem Kalenderjahr ununterbrochen sechs Monate gedauert, so ge-
bührt der volle Erholungsurlaub. Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubs-
anspruchs Teile von Stunden, so sind sie auf ganze Stunden aufzurunden.

(3) Ist dem Dienstverhältnis ein Ausbildungs- oder Lehrverhältnis zum Bund
unmittelbar vorangegangen, ist bei der Anwendung des Abs. 2 so vorzugehen,
als ob das Dienstverhältnis mit dem ersten Tag des Ausbildungs- oder Lehrver-
hältnisses begonnen hätte. Der im vorangegangenen Ausbildungs- oder Lehr-
verhältnis zum Bund verbrauchte Erholungsurlaub oder vergleichbare Freistel-
lungsanspruch ist vom gesamten Urlaubsanspruch abzuziehen.

(4) Das in den Abs. 1 und 2 und § 72 ausgedrückte Urlaubsausmaß erhöht
sich entsprechend, wenn die Beamtin oder der Beamte einem verlängerten
Dienstplan unterliegt.

(5) Der Verbrauch der Urlaubsstunden ist nur tageweise zulässig. Der Beam-
tin oder dem Beamten sind für die Zeit des Erholungsurlaubs so viele Urlaubs-
stunden als verbraucht anzurechnen, als sie oder er in diesem Zeitraum nach
dem Dienstplan Dienst zu leisten hätte. Ergibt sich bei der Ermittlung des Ur-
laubsausmaßes gemäß Abs. 2 oder gemäß § 66 ein Rest an Urlaubsstunden,
der nicht tageweise verbraucht werden kann, kann dieser auch stundenweise
verbraucht werden.

Änderung des Urlaubsausmaßes

§ 66. (1) Das in den §§ 65 und 72 ausgedrückte Urlaubsausmaß ändert sich
entsprechend, wenn

1. die regelmäßige Wochendienstzeit der Beamtin oder des Beamten herab-
gesetzt ist oder

2. eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG vorliegt
oder

3. die Beamtin oder der Beamte eine Dienstfreistellung gemäß § 17 Abs. 1,
§ 78a oder § 78c Abs. 3 in Anspruch nimmt.

(2) Anlässlich jeder Verfügung einer Änderung des Beschäftigungsaus-
maßes im Sinne des Abs. 1 und des § 65 Abs. 4 ist das gemäß §§ 65 und 72
ausgedrückte Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalenderjahr entsprechend
dem über das gesamte Kalenderjahr gemessenen durchschnittlichen Beschäfti-
gungsausmaß neu zu berechnen. Nicht verfallene Ansprüche auf Erholungs-
urlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren bleiben davon unberührt.
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(3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten
1. eines Karenzurlaubs, einer Außerdienststellung gemäß § 17 Abs. 3 und 4,

§ 19 oder § 78b, einer Dienstfreistellung gemäß § 78c Abs. 1 oder 2,
§ 78d oder § 78e,

2. einer Karenz nach dem MSchG oder nach dem VKG oder
3. einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst,

so gebührt ein Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in
dem Ausmaß, das dem um die Dauer dieser Zeiten verkürzten Kalenderjahr ent-
spricht. In den Fällen der Z 1 tritt die Aliquotierung bereits ab dem Zeitpunkt der
jeweiligen Verfügung und im Fall der Z 2 ab Antritt ein.

(4) Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubsausmaßes gemäß Abs. 1 bis
3 Teile von Stunden, so sind sie auf ganze Stunden aufzurunden.

Berücksichtigung von Zeiten eines Dienstverhältnisses und
des Erholungsurlaubes aus einem Dienstverhältnis

§ 67. (1) Für die Feststellung des erstmaligen Anspruches auf Erholungsur-
laub und für die Berechnung des Urlaubsausmaßes im ersten Kalenderjahr des
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ist die Zeit eines unmittelbar voran-
gegangenen Dienstverhältnisses zum Bund dem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis voranzusetzen. Ein Urlaub, der in einem solchen Dienstverhältnis für
dasselbe Kalenderjahr bereits verbraucht wurde, ist auf das dem Beamten ge-
mäß §§ 65 und 72 gebührende Urlaubsausmaß anzurechnen.

(2) Hat der Beamte aus dem im Abs. 1 genannten Dienstverhältnis ein Ur-
laubsguthaben aus früheren Kalenderjahren, so darf er den Erholungsurlaub im
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis verbrauchen. Dieser Erholungsurlaub ver-
fällt, wenn er auch bei Fortbestand des Dienstverhältnisses verfallen wäre.

Verbrauch des Erholungsurlaubes

§ 68. (1) Die kalendermäßige Festlegung des Erholungsurlaubes ist unter
Berücksichtigung der dienstlichen Interessen vorzunehmen, wobei auf die per-
sönlichen Verhältnisse des Beamten angemessen Rücksicht zu nehmen ist. So-
weit nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, hat der Beamte An-
spruch, die Hälfte des Erholungsurlaubes ungeteilt zu verbrauchen.

(1a) Abweichend von Abs. 1 kann zur Verfolgung öffentlicher Interessen für
den nicht verfallenen Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren im
Umfang von maximal zwei Wochen der Verbrauch durch kalendermäßige Fest-
setzung angeordnet werden, sofern die Beamtin oder der Beamte dienstfähig
ist und der Dienstbetrieb für einen mindestens sechs Werktage andauernden
Zeitraum erheblich eingeschränkt ist. Für Beamtinnen und Beamte, die in einem
Kalenderjahr aufgrund von angeordneten Urlaubssperren oder aus anderen
gerechtfertigten Gründen der Verbrauch des Erholungsurlaubes eingeschränkt
oder nicht möglich war, ist diese dienstgeberseitige Anordnungsmöglichkeit un-
zulässig.

(2) In den ersten sechs Monaten des öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisses darf der Verbrauch des Erholungsurlaubes ein Zwölftel des jährlichen
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Ausmaßes für jeden begonnenen Monat des Dienstverhältnisses nicht über-
steigen.

(3) Abweichend von Abs. 1 kann die Beamtin oder der Beamte an einem Tag
pro Kalenderjahr Erholungsurlaub einseitig in Anspruch nehmen („persönlicher
Feiertag“). Die Beamtin oder der Beamte hat das Datum der Inanspruchnahme
spätestens drei Monate im Vorhinein bekannt zu geben.

(4) Die Dienstbehörde kann die Beamtin oder den Beamten an dem von ihr
oder ihm gemäß Abs. 3 bekannt gegebenen „persönlichen Feiertag“ in den An-
gelegenheiten der Dienstbereiche gemäß § 48f Abs. 2 Z 3 bis 7 und Abs. 4 Z 2
sowie in Fällen, in denen ein besonderes öffentliches Interesse besteht, zum
Dienst heranziehen, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zwin-
gend geboten ist. Im Fall einer derartigen Heranziehung ändert sich das der Be-
amtin oder dem Beamten zustehende Urlaubsausmaß nicht. Das Recht auf ein-
seitige Festlegung gemäß Abs. 3 bleibt jedoch konsumiert.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch Art. 1 Z 19, BGBl. I Nr. 205/2022)

Verfall des Erholungsurlaubes

§ 69. (1) Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn die Beamtin oder
der Beamte den Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubs-
jahr folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis zu diesem
Zeitpunkt aus dienstlichen Gründen, einem der Gründe des § 51 Abs. 2 erster
Satz oder aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG nicht mög-
lich, so tritt der Verfall erst mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres ein.

(2) Wurde eine Karenz nach dem MSchG oder VKG in Anspruch genommen,
so wird der Verfallstermin um den Zeitraum der Karenz hinausgeschoben.

(3) Der Verfall tritt nicht ein, wenn es die oder der Vorgesetzte unterlassen
hat, entsprechend dem § 45 Abs. 1a rechtzeitig, unmissverständlich und nach-
weislich auf die Inanspruchnahme des Erholungsurlaubes durch die jeweilige
Beamtin oder den jeweiligen Beamten hinzuwirken.

Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche

§ 70. Dem Beamten kann bei Vorliegen besonders berücksichtigungswür-
diger Umstände auf seinen Antrag der Verbrauch des ganzen oder eines Tei-
les des im nächsten Kalenderjahr gebührenden Erholungsurlaubes gestattet
werden.

Erkrankung während des Erholungsurlaubes

§ 71. (1) Erkrankt ein Beamter während des Erholungsurlaubes, ohne dies
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, so sind, wenn die Er-
krankung länger als drei Kalendertage gedauert hat, so viele Stunden auf das
Urlaubsausmaß nicht anzurechnen, wie der Beamte während der Tage seiner
Erkrankung nach dem Dienstplan Dienst zu leisten hätte.
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(2) Der Beamte hat der Dienststelle, die den Erholungsurlaub festlegt, nach
dreitägiger Krankheitsdauer die Erkrankung unverzüglich mitzuteilen. Ist dies
aus Gründen, die nicht vom Beamten zu vertreten sind, nicht möglich, so gilt die
Mitteilung als rechtzeitig, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinderungs-
grundes nachgeholt wird. Beim Wiederantritt des Dienstes hat der Beamte ohne
schuldhafte Verzögerung ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung des zu-
ständigen Krankenversicherungsträgers über Beginn und Dauer der Dienstun-
fähigkeit vorzulegen. Erkrankt der Beamte während eines Erholungsurlaubes im
Ausland, so ist dem ärztlichen Zeugnis eine behördliche Bestätigung darüber
beizufügen, daß es von einem zur Ausübung des Arztberufes zugelassenen Arzt
ausgestellt wurde. Eine solche behördliche Bestätigung ist nicht erforderlich,
wenn die ärztliche Behandlung (stationär oder ambulant) in einer Krankenanstalt
erfolgte und hiefür eine Bestätigung dieser Anstalt vorgelegt wird. Kommt der
Beamte diesen Verpflichtungen nicht nach, so ist Abs. 1 nicht anzuwenden.

(3) Für den Beamten, der bei einer Dienststelle des Bundes im Ausland ver-
wendet wird und dort wohnt, gilt der Staat, in dem diese Dienststelle liegt oder für
den sie zuständig ist, als Inland.

(4) Erkrankt der Beamte, der während eines Erholungsurlaubes eine dem Er-
holungszweck des Urlaubes widersprechende Erwerbstätigkeit ausübt, so ist
Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn die Erkrankung mit dieser Erwerbstätigkeit in ur-
sächlichem Zusammenhang steht.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten auch für den Beamten, der infolge eines Unfalles
dienstunfähig war.

(6) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die notwendige Pflege eines Angehörigen
gemäß § 76 Abs. 1 Z 1 und Abs. 4 während des Erholungsurlaubes mit der Maß-
gabe, dass die in Abs. 2 geregelte Nachweiserbringung im Hinblick auf den Pfle-
gebedarf des Angehörigen zu erfolgen hat.

Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Menschen mit Behinderung

§ 72.  (1) Der Beamte hat Anspruch auf Erhöhung des ihm gemäß § 65 ge-
bührenden Urlaubsausmaßes um 16 Stunden, wenn am 1. Juli des jeweiligen
Kalenderjahres eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

1. Minderung der Erwerbsfähigkeit, die zum Bezug einer Rente auf Grund
des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, des Opferfür-
sorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, oder des Heeresentschädigungsge-
setzes – HEG, BGBl. I Nr. 162/2015, berechtigt,

2. Bezug einer Rente als Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrank-
heit im Dienste einer Gebietskörperschaft,

3. Besitz eines Bescheides gemäß § 14 Abs. 1 oder 2 des Behindertenein-
stellungsgesetzes,

4. Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung gemäß § 13 Abs. 2 des Invali-
deneinstellungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 21, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 55/1958 oder gemäß § 13 Abs. 2 des Invalideneinstel-
lungsgesetzes 1969, in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 329/1973.
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(2) Das im Abs. 1 genannte Ausmaß von 16 Stunden erhöht sich bei einer
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens
40 vH auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Stunden,
50 vH auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Stunden.

(3) Der blinde Beamte hat jedenfalls Anspruch auf Erhöhung des Urlaubs-
ausmaßes um 40 Stunden.

Heimaturlaub

§ 73. (1) Der Beamte, der an einer Dienststelle des Bundes außerhalb Euro-
pas oder als Vertreter (Beobachter) Österreichs bei einer zwischenstaatlichen
Einrichtung außerhalb Europas verwendet wird, hat Anspruch auf Heimaturlaub
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 8.

(2) Heimaturlaub gebührt an Stelle des Erholungsurlaubes nach einer unun-
terbrochenen Verwendungsdauer

1. von jeweils zwölf Monaten in Abu Dhabi, Abuja, Addis Abeba, Astana,
Bagdad, Bangkok, Brasilia, Chengdu, Dakar, Damaskus, Doha, Guate-
mala City, Hanoi, Havanna, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kuala
Lumpur, Kuwait, Manila, Maskat, Mexiko, New Delhi, Peking, Riyadh, Sao
Paulo, Shanghai, Singapur, Teheran oder Tripolis,

2. von jeweils 18 Monaten in Algier, Amman, Ankara, Beirut, Bogota, Buenos
Aires, Caracas, Kairo, Lima, Nairobi, Rabat, Santiago de Chile, Seoul oder
Tokio oder

3. von jeweils 24 Monaten an einem sonstigen Dienstort außerhalb Europas.
Die Verwendungsdauer wird durch einen Urlaub unter Entfall der Bezüge
(Karenzurlaub) unterbrochen.

(3) Wird ein außerhalb Europas verwendeter Beamter unmittelbar an einen
anderen außerhalb Europas gelegenen Dienstort versetzt, ist eine seit dem
Dienstantritt oder seit dem letzten Heimaturlaub verbliebene restliche Verwen-
dungsdauer am früheren Dienstort der Verwendungsdauer am neuen Dienstort
im Verhältnis der nach Abs. 2 Z 1 bis 3 jeweils in Betracht kommenden Monate
hinzuzuzählen.

(4) Das Ausmaß des Heimaturlaubes beträgt 240 Stunden, jedoch im Fall
einer Verwendung in Abuja, Astana, Jakarta, Maskat und Riyadh 320 Stunden.

(5) Wird ein Beamter vor Ablauf der jeweils erforderlichen Verwendungs-
dauer gemäß Abs. 2 von einem außerhalb Europas gelegenen Dienstort an
einen Dienstort innerhalb Europas versetzt, so gebührt ihm, sofern seit dem letz-
ten Entstehen des Anspruches auf Heimaturlaub seine ununterbrochene Ver-
wendung an Dienstorten gemäß Abs. 2 Z 1 mindestens acht Monate und an
Dienstorten gemäß Abs. 2 Z 2 oder 3 mindestens ein Jahr gedauert hat, ein Hei-
maturlaub im entsprechenden aliquoten Ausmaß.

(6) Entsteht der Anspruch auf Heimaturlaub in einem Kalenderjahr, für das
der Erholungsurlaub bereits ganz oder teilweise verbraucht wurde, so verringert
sich das Ausmaß des Heimaturlaubes um die bereits als Erholungsurlaub ver-
brauchte Zeit.
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(7) § 65 Abs. 4 und 5, § 66, § 67, § 68 Abs. 1, die §§ 69 bis 72 und § 77 gel-
ten auch für den Heimaturlaub.

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind nicht auf den Beamten anzuwenden, der gemäß § 1
des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Ent-
sendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I
Nr. 38/1997, in das Ausland entsendet ist.

Sonderurlaub

§ 74. (1) Dem Beamten kann auf sein Ansuchen aus wichtigen persönlichen
oder familiären Gründen oder aus einem sonstigen besonderen Anlaß ein Son-
derurlaub gewährt werden.

(2) Für die Zeit des Sonderurlaubes behält der Beamte den Anspruch auf die
vollen Bezüge.

(3) Der Sonderurlaub darf nur gewährt werden, wenn keine zwingenden
dienstlichen Erfordernisse entgegenstehen, und darf die dem Anlaß angemes-
sene Dauer nicht übersteigen.

(4) Die Gesamtdauer der für ein Kalenderjahr gewährten Sonderurlaube darf
das Ausmaß der auf zwölf Wochen entfallenden regelmäßigen Dienstzeit des
Beamten nicht übersteigen.

Karenzurlaub

§ 75. (1) Dem Beamten kann auf Antrag ein Urlaub unter Entfall der Bezüge
(Karenzurlaub) gewährt werden, sofern nicht zwingende dienstliche Gründe ent-
gegenstehen.

(2) Eine Beamtin oder ein Beamter,
1. die oder der befristet zum Mitglied eines Organs einer zwischenstaatlichen

Einrichtung über Vorschlag der oder im Einvernehmen mit der Republik
Österreich bestellt wird oder

2. wenn die Ernennungserfordernisse gemäß Z 1.12 oder Z 1.12a der An-
lage 1 zum BDG 1979 nicht erfüllt werden: die oder der im Rahmen eines
vertraglichen Dienstverhältnisses zum Bund zur Bildungsdirektorin oder
zum Bildungsdirektor gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die Einrich-
tung von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrich-
tungsgesetz – BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017, bestellt wird sowie die oder
der gemäß Art. 151 Abs. 61 Z 1 B-VG oder gemäß § 14 BD-EG mit der
Funktion der Bildungsdirektorin oder des Bildungsdirektors betraut wird
oder

2b. wenn die Ernennungserfordernisse gemäß Z 1.12 oder Z 1.12a der An-
lage 1 zum BDG 1979 nicht erfüllt werden: die oder der im Rahmen eines
vertraglichen Dienstverhältnisses zum Bund zur Leiterin oder zum Leiter
des Bereichs Pädagogischer Dienst gemäß § 19 BD-EG bestellt wird oder

3. die oder der durch Dienstvertrag mit der Funktion einer Generalsekretärin
oder eines Generalsekretärs gemäß § 7 Abs. 11 des Bundesministerien-
gesetzes 1986 (BMG), BGBl. Nr. 76, betraut wird oder
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4. die oder der zur Rektorin oder zum Rektor gemäß § 23 des Universitäts-
gesetzes 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120, oder zur hauptamtlichen Vizerekto-
rin oder zum hauptamtlichen Vizerektor gemäß § 24 UG einer Universität
gewählt wird oder

5. die oder der zur Rektorin oder zum Rektor oder zur Vizerektorin oder zum
Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule gemäß § 1 Abs. 1 oder § 4
Abs. 1 Z 1 des Hochschulgesetzes 2005 (HG), BGBl. I Nr. 30/2006, be-
stellt wird oder

6. die oder der zur Generaldirektorin oder zum Generaldirektor des Militär-
stabs der Europäischen Union bestellt wird,

ist für die Dauer der Mitgliedschaft oder Funktion gegen Entfall der Bezüge be-
urlaubt.

(3) Ein Karenzurlaub endet spätestens mit Ablauf des Kalendermonates, in
dem er gemeinsam mit früheren Karenzurlauben oder Freistellungen nach § 160
Abs. 2 eine Gesamtdauer von zehn Jahren erreicht. Auf die Gesamtdauer von
zehn Jahren sind frühere, nach dienstrechtlichen Vorschriften des Bundes ge-
währte Karenzurlaube anzurechnen, ausgenommen Zeiten von Karenzen nach
dem MSchG oder dem VKG.

(4) Abs. 3 gilt nicht für Karenzurlaube,
1. die zur Betreuung

a) eines eigenen Kindes,
b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder
c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten angehört und

für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) sein Ehegatte auf-
kommen,

längstens bis zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes ge-
währt worden sind,

2. auf die ein Rechtsanspruch besteht oder
3. die kraft Gesetzes eintreten.

Berücksichtigung des Karenzurlaubes für zeitabhängige Rechte

§ 75a. (1) Die Zeit eines Karenzurlaubs ist, soweit bundesgesetzlich nicht
anderes bestimmt wird, für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses
abhängen, nicht zu berücksichtigen.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Zeit eines Karenzurlaubs in den nachste-
hend angeführten Fällen bis zum jeweils angeführten zeitlichen Höchstausmaß
für die Vorrückung zu berücksichtigen:

1. wenn der Karenzurlaub kraft Gesetzes eintritt: für die Dauer des Anlasses
des Karenzurlaubs;

2. wenn der Karenzurlaub
a) zur Ausbildung der Beamtin oder des Beamten für ihre oder seine

dienstliche Verwendung gewährt worden ist: höchstens drei Jahre;
b) zur

aa) Begründung eines Dienstverhältnisses gemäß den §§ 3 oder 4 des
Entwicklungshelfergesetzes, BGBl. Nr. 574/1983, oder
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bb) Teilnahme an Partnerschaftsprojekten im Rahmen von Außenhilfs-
programmen der Europäischen Union (insbesondere so genann-
ten Twinning-Projekten) oder

cc) Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer anderen inländi-
schen Gebietskörperschaft, zu einem inländischen Gemeindever-
band oder zu einer vergleichbaren Einrichtung eines Staates, der
oder dessen Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der Europäischen Union ist,

gewährt worden ist: insgesamt höchstens fünf Jahre;
c) zur Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer Einrichtung der

Europäischen Union oder zu einer sonstigen zwischenstaatlichen Ein-
richtung, der Österreich angehört, gewährt worden ist: höchstens zehn
Jahre.

(3) Die Zeit eines Karenzurlaubs gemäß Abs. 2 ist bis zum dort angeführten
Höchstausmaß auf Antrag für die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit zu be-
rücksichtigen.

(4) Zeiten eines früheren Karenzurlaubs, die für Rechte, die von der Dauer
des Dienstverhältnisses abhängen, berücksichtigt worden sind, sind auf die
Höchstdauer nach Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 anzurechnen. Dies gilt nicht für berück-
sichtigte Zeiten eines Karenzurlaubs, der kraft Gesetzes eingetreten ist oder auf
dessen Gewährung ein Rechtsanspruch bestanden hat.

Auswirkungen des Karenzurlaubes und
der Karenz auf den Arbeitsplatz

§ 75b. (1) Wenn bundesgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, bewirkt der
Antritt eines mehr als sechs Monate dauernden Karenzurlaubes oder einer mehr
als sechs Monate dauernden Karenz die Abberufung des Beamten von seinem
Arbeitsplatz. In den letzten zwölf Monaten vor Antritt des Karenzurlaubes oder
der Karenz zurückgelegte Karenzurlaubs- und Karenzzeiten sind für die Berech-
nung der Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen.

(2) Hat der Beamte Karenz nach dem MSchG oder dem VKG in Anspruch
genommen, so darf der von ihm vor Antritt der Karenz innegehabte Arbeitsplatz
nicht auf Dauer nachbesetzt werden. Er hat darauf Anspruch, nach Wiederantritt
des Dienstes

1. wieder mit jenem Arbeitsplatz, auf dem er vor Antritt der Karenz verwendet
wurde, oder

2. wenn dieser Arbeitsplatz nicht mehr existiert, mit einem anderen gleich-
wertigen Arbeitsplatz seiner Dienststelle oder

3. wenn ein solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, mit einem gleich-
wertigen Arbeitsplatz einer anderen Dienststelle oder

4. wenn auch ein solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, mit einem
nicht gleichwertigen Arbeitsplatz
a) seiner Dienststelle oder, sofern ein solcher nicht zur Verfügung steht,
b) einer anderen Dienststelle

betraut zu werden.
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(3) Im Falle des Abs. 2 Z 3 und 4 ist bei der Zuweisung eines Arbeitsplatzes
einer anderen Dienststelle nach Möglichkeit auf Wünsche des Beamten Bedacht
zu nehmen, die sich auf die örtliche Lage des Arbeitsplatzes beziehen.

(4) Im Fall des Abs. 2 Z 4 ist der Beamte dienst- und besoldungsrechtlich wie
ein Beamter zu behandeln, der die Gründe für seine Versetzung oder Verwen-
dungsänderung nicht selbst zu vertreten hat.

(5) Kann dem Beamten nach Wiederantritt des Dienstes nach einem gemäß
§ 75a Abs. 2 berücksichtigten Karenzurlaub kein Arbeitsplatz zugewiesen wer-
den, der dem vor Antritt des Karenzurlaubes zuletzt innegehabten zumindest
gleichwertig ist, so ist er dienst- und besoldungsrechtlich wie ein Beamter zu be-
handeln, der die Gründe für seine Versetzung oder Verwendungsänderung nicht
selbst zu vertreten hat.

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes
oder eines pflegebedürftigen Angehörigen

§ 75c. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten ist auf ihr oder sein Ansuchen
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder
er sich der Pflege

1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für
das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlasten-
ausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, und ihre oder
seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2),
längstens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes,
oder

2. einer in § 78d Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld zu-
mindest der Stufe 3 nach § 5 BPGG unter gänzlicher Beanspruchung ihrer
oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet oder

3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 78d Abs. 1 genann-
ten Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach § 5 BPGG
widmet.

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält.

(1a) Ein Karenzurlaub gemäß Abs. 1 Z 3 hat mindestens einen Monat und
höchstens drei Monate zu dauern und ist für jede zu betreuende Angehörige
oder jeden zu betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei
einer Erhöhung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9
Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung einer Pflegeka-
renz auf Antrag zulässig.

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z 1
liegt vor, solange das behinderte Kind

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des Schul-
pflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) noch nicht erreicht hat und ständiger
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,
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2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch
der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder ständiger
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,

3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des
40. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher Hilfe
und Pflege bedarf.

(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs gemäß Abs. 1 Z 1
oder 2 mehr als drei Monate, ist der Antrag auf Gewährung des Karenz-
urlaubs spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu
stellen.

(4) Der Beamte hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die Karenzie-
rung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden.

(5) Die Zeit eines Karenzurlaubes nach Abs. 1 gilt als ruhegenußfähige Bun-
desdienstzeit, ist aber für sonstige Rechte, die von der Dauer des Dienstverhält-
nisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, soweit in den Besoldungsvorschrif-
ten nicht anderes bestimmt ist.

(6) Die Berücksichtigung als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit endet mit
dem Ende des Kalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen gemäß
Abs. 1 und 2 weggefallen ist.

(7) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten die vorzeitige Beendi-
gung des Karenzurlaubes verfügen, wenn

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen ist,
2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer des Karenzurlaubes

für den Beamten eine Härte bedeuten würde und
3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Frühkarenzurlaub

§ 75d. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten ist auf ihr oder sein Ansuchen
für den Zeitraum von der Geburt eines Kindes oder, im Fall von Mehrlingsgebur-
ten, mehrerer Kinder bis längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der
Mutter gemäß § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartiger österreichischer Rechts-
vorschriften oder gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall
der Bezüge (Frühkarenzurlaub) im Ausmaß von bis zu 31 Tagen zu gewähren,
wenn sie oder er mit der Mutter in einer Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder
Lebensgemeinschaft und der Mutter und dem Kind (den Kindern) im gemein-
samen Haushalt lebt. Wenn keine der genannten Bestimmungen auf die Mutter
anzuwenden sind, gelten die im § 5 Abs. 1 und 2 MSchG festgelegten Fristen
sinngemäß.

(2) Einem Beamten, der mit seinem Partner in einer Ehe, eingetragenen
Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft lebt, ist auf sein Ansuchen für den
Zeitraum von der Geburt seines Kindes (seiner Kinder) oder des Kindes (der
Kinder) des Partners bis zur Vollendung des dritten Lebensmonats des Kindes
(der Kinder) ein Frühkarenzurlaub im Ausmaß von bis zu 31 Tagen zu gewäh-
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ren, wenn er mit dem Partner und dem Kind (den Kindern) im gemeinsamen
Haushalt lebt.

(3) Einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der ein Kind, welches das
zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat, adoptiert oder in der Absicht, ein
Kind an Kindes Statt anzunehmen, dieses in unentgeltliche Pflege genommen
hat und mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, ist auf ihr oder sein Ansu-
chen ein Frühkarenzurlaub im Ausmaß von bis zu 31 Tagen zu gewähren. Der
Frühkarenzurlaub beginnt mit dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der
Übernahme in unentgeltliche Pflege.

(4) Die Beamtin oder der Beamte hat Beginn und Dauer des Frühkarenz-
urlaubs spätestens eine Woche vor dem beabsichtigten Antritt bzw. spätestens
am Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche
Pflege zu melden und die anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeen-
denden Umstände unverzüglich darzulegen.

(5) Der Frühkarenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt
mit dem Kind und der Mutter bzw. Partner, im Fall des Abs. 3 der gemeinsame
Haushalt mit dem Kind, aufgehoben wird.

(6) Die Zeit des Frühkarenzurlaubs ist in dienst-, besoldungs- und pensions-
rechtlicher Hinsicht wie eine Karenz nach dem VKG zu behandeln.

(7) Die Inanspruchnahme eines Frühkarenzurlaubs durch eine Person für
dasselbe Kind (dieselben Kinder) ist nur einmal zulässig.

Pflegefreistellung

§ 76. (1) Der Beamte hat – unbeschadet des § 74 – Anspruch auf Pflegefrei-
stellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der Dienst-
leistung verhindert ist:

1. wegen der notwendigen Pflege einer oder eines erkrankten oder verun-
glückten nahen Angehörigen oder einer im gemeinsamen Haushalt leben-
den erkrankten oder verunglückten Person oder

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder Pflegekin-
des, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der Beamte in Le-
bensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat,
aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege aus-
fällt oder

3. wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes,
Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der er in Lebensgemeinschaft
lebt, bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, so-
fern das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(2) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit
dem Beamten in gerader Linie verwandt sind, ferner Geschwister, Stief-, Wahl-
und Pflegekinder sowie die Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft
lebt.

(3) Die Pflegefreistellung nach Abs. 1 darf im Kalenderjahr das Ausmaß der
regelmäßigen Wochendienstzeit des Beamten nach § 48 Abs. 2 oder 6 oder
nach den §§ 50a bis 50c, 50e und 50f nicht übersteigen.
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(4) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 74 – Anspruch auf Pflege-
freistellung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im Abs. 3 ange-
führten Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Beamte

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 1 verbraucht hat und
2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt leben-

den erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder Stiefkindes oder
Kindes der Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt), das
das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat oder für das erhöhte
Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsge-
setzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967, gewährt wird, an der Dienstleistung neu-
erlich oder weiterhin verhindert ist.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch Art. 1 Z 16, BGBl. I Nr. 102/2018)

(6) Ändert sich das Ausmaß der dienstplanmäßigen Wochendienstzeit des
Beamten während des Kalenderjahres, so ist die in diesem Kalenderjahr be-
reits verbrauchte Zeit der Pflegefreistellung in dem Ausmaß umzurechnen,
das der Änderung des Ausmaßes der dienstplanmäßigen Wochendienstzeit
entspricht.

(7) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten einer Pflegefreistellung in einem dem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis unmittelbar vorangegangenen vertraglichen
Dienstverhältnis zum Bund, so ist die im vertraglichen Dienstverhältnis zum
Bund bereits verbrauchte Zeit der Pflegefreistellung auf den im öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis bestehenden Anspruch auf Pflegefreistellung anzurech-
nen. Hat sich das Ausmaß der auf eine Woche entfallenden dienstplanmäßigen
Dienstzeit geändert, ist dabei auch Abs. 6 anzuwenden.

(8) Ist der Anspruch auf Pflegefreistellung erschöpft, kann zu einem in Abs. 4
genannten Zweck noch nicht verbrauchter Erholungsurlaub ohne vorherige ka-
lendermäßige Festlegung nach § 68 angetreten werden.

(9) Die Dauer einer Urlaubsunterbrechung gemäß § 71 Abs. 6 ist auf das
nach den Abs. 3 und 4 jeweils in Betracht kommende Ausmaß anzurechnen.

(10) Im Fall der notwendigen Pflege ihres oder seines erkrankten Kindes
(Wahl- oder Pflegekindes) hat auch jene Beamtin oder jener Beamte Anspruch
auf Pflegefreistellung nach Abs. 4 und 8, die oder der nicht mit ihrem oder sei-
nem erkrankten Kind (Wahl- oder Pflegekind) im gemeinsamen Haushalt lebt.

Unterbrechung des Erholungsurlaubes und
Verhinderung des Urlaubsantrittes

§ 77. (1) Die kalendermäßige Festlegung des Erholungsurlaubes schließt
eine aus besonderen dienstlichen Rücksichten gebotene abändernde Verfü-
gung nicht aus. Der Antritt oder die Fortsetzung des Erholungsurlaubes ist, so-
bald es der Dienst zuläßt, zu ermöglichen.

(2) Konnte ein Beamter wegen einer solchen abändernden Verfügung den
Erholungsurlaub nicht zum festgesetzten Tag antreten oder ist der Beamte aus
dem Urlaub zurückberufen worden, sind ihm die hiedurch entstandenen unver-
meidlichen Mehrauslagen zu ersetzen, soweit sie nicht gemäß § 15 der Reise-
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gebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, zu ersetzen sind. Die Ersatzpflicht um-
faßt auch die entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen für die mit ihm im
gemeinsamen Haushalt lebenden nahen Angehörigen im Sinne des § 76 Abs. 2,
wenn ihnen ein Urlaubsantritt oder eine Fortsetzung des Urlaubes ohne den Be-
amten nicht zumutbar ist.

4. Unterabschnitt

Dienstfreistellung, Außerdienststellung und Dienstbefreiung

Dienstfreistellung für Gemeindemandatare

§ 78a. (1) Dem Beamten, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Bezirksvorsteher-Stellvertreter oder
4. Mitglied eines Gemeindevorstandes oder eines Stadtsenates oder eines

Gemeinderates oder einer Bezirksvertretung
ist, ist auf sein Ansuchen die zur Ausübung des Mandates erforderliche Dienst-
freistellung zu gewähren, wenn dem Bund von der Gebietskörperschaft, für die
der Beamte tätig wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird oder der Beamte diese
Dienstfreistellung unter anteiliger Kürzung der Bezüge beantragt hat.

(2) Die Dienstfreistellung ist nur dann zu gewähren, wenn
1. mit Dienstplanerleichterungen (zB Einarbeitung, Diensttausch) oder
2. durch Gewährung der erforderlichen freien Zeit bis zum Höchstausmaß

von 90 Stunden je Kalenderjahr, bei Bürgermeistern bis zum Höchstaus-
maß von 180 Stunden je Kalenderjahr,

nicht das Auslangen gefunden werden kann. Eine Maßnahme nach Z 2 ist nur
zulässig, wenn Maßnahmen nach Z 1 nicht möglich sind oder nicht ausreichen.

(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn
1. die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten herabgesetzt ist oder
2. der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem

VKG in Anspruch nimmt.

(4) Die Dienstfreistellung kann bis zum Ausmaß der Hälfte der regelmäßigen
Wochendienstzeit der Beamtin oder des Beamten gewährt werden. Dieses Aus-
maß der Dienstfreistellung verkürzt sich um jene Stunden freier Zeit, die der
Beamtin oder dem Beamten gemäß Abs. 2 Z 2 gewährt werden. Die Dienstfrei-
stellung darf nur in vollen Stunden gewährt werden.

(5) Dienstfreistellung, Dienstplanerleichterungen und Gewährung der erfor-
derlichen freien Zeit dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des
Dienstbetriebes führen und sind unter Berücksichtigung der dienstlichen Inter-
essen und unter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates erforderli-
chen Zeiträume möglichst gleichmäßig und bleibend im vorhinein datums- und
uhrzeitmäßig festzulegen.

(5a) Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Kalenderhalbjahres acht Stunden, bei Bürgermeistern 16 Stunden nicht
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überschreiten. Die Dienstfreistellung soll im Monatsdurchschnitt eines Kalender-
halbjahres 78 Stunden nicht überschreiten. In einer Kalenderwoche darf höchs-
tens die Hälfte der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in An-
spruch genommen werden.

(6) Der Ersatz für die Dienstfreistellung hat zu umfassen:
1. den der Zeit der Dienstfreistellung entsprechenden Aktivitätsaufwand für

den Beamten und
2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der der Zeit der Dienstfreistellung

entsprechenden Bezüge, von denen der Beamte einen Pensionsbeitrag
gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 oder gemäß § 60 des Pensionsge-
setzes 1965, BGBl. Nr. 340, zu leisten hat.

Außerdienststellung für bestimmte Gemeindemandatare

§ 78b. Der Beamte, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Mitglied eines Stadtsenates oder eines Gemeindevorstandes (Stadtrates)

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu
stellen, wenn er dies beantragt; in diesem Fall ist § 78a nicht anzuwenden. Die
Zeit dieser Außerdienststellung gilt als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit. Im
übrigen ist auf diese Zeit § 75a Abs. 1 anzuwenden.

Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung

§ 78c. (1) Dem Beamten kann auf Antrag eine im öffentlichen Interesse lie-
gende volle Dienstfreistellung unter Fortzahlung der laufenden Bezüge gewährt
werden, wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. dem Bund von der Einrichtung, für die der Beamte tätig werden soll, Ersatz

nach Abs. 4 geleistet wird.
Eine teilweise Dienstfreistellung ist unzulässig.

(1a) Ein öffentliches Interesse im Sinne des Abs. 1 liegt insbesondere auch
dann vor, wenn die Dienstfreistellung dem Wissenstransfer oder der Förderung
der beruflichen Mobilität zwischen dem Bundesdienst und der Privatwirtschaft
oder zwischen den Gebietskörperschaften dient.

(2) Für die Dauer der Ausübung einer Funktion in einer auf freiwilliger Mit-
gliedschaft beruhenden kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung öffentlich
Bediensteter ist auf Antrag eine Dienstfreistellung unter Fortzahlung der vollen
Bezüge zu gewähren, wenn dem Bund Ersatz nach Abs. 4 geleistet wird.

(3) Eine teilweise Dienstfreistellung aus dem im Abs. 2 angeführten Anlass
ist auf Antrag gegen anteiligen Ersatz zu gewähren, wenn der Verwendung im
beantragten Ausmaß keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen. Auf
die teilweise Freistellung sind die §§ 50c und 50d Abs. 1 und 2 anzuwenden.
Die gleichzeitige oder aufeinander folgende Gewährung einer Freistellung und
von Sonderurlaub aus diesem Anlass ist unzulässig.
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(4) Der Ersatz hat zu umfassen:
1. den dem Ausmaß der Dienstfreistellung entsprechenden laufenden Aktivi-

tätsaufwand samt Nebenkosten für den Beamten sowie
2. einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes (Deckungsbeitrag) im

Ausmaß von 31,8% des Aufwandes an Aktivbezügen, wobei die vom Be-
amten einbehaltenen Pensionsbeiträge anzurechnen sind.

Als Aktivbezüge gelten alle Geldleistungen, von denen ein Pensionsbeitrag zu
entrichten ist. Im Falle einer künftigen Änderung der Höhe des Pensionsbeitra-
ges der Beamten gemäß § 22 GehG ändert sich der Prozentsatz des Deckungs-
beitrages im gleichen Ausmaß.

Familienhospizfreistellung

§ 78d. (1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen die zum Zwecke der Sterbe-
begleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 76 Abs. 2 für einen be-
stimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum erforderliche

1. Dienstplanerleichterung (zB Diensttausch, Einarbeitung),
2. Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit in dem von ihm be-

antragten prozentuellen Ausmaß unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge
oder

3. gänzliche Dienstfreistellung gegen Entfall der Bezüge
zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebegleitung von
Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeeltern sowie von Kin-
dern der Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt zu gewähren.
Dienstplanerleichterungen dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des
Dienstbetriebes führen. Auf die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienst-
zeit sind die §§ 50c und 50d Abs. 1 und 2 anzuwenden. Dem Beamten ist auf
sein Ansuchen eine Verlängerung der Maßnahme zu gewähren, wobei die Ge-
samtdauer der Maßnahmen pro Anlassfall sechs Monate nicht überschreiten darf.

(2) Der Beamte hat sowohl den Grund für die Maßnahme und deren Verlän-
gerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen. Auf Ver-
langen der Dienstbehörde ist eine schriftliche Bescheinigung über das Angehö-
rigenverhältnis vorzulegen.

(3) Die Dienstbehörde hat über die vom Beamten beantragte Maßnahme
innerhalb von fünf Arbeitstagen, über die Verlängerung innerhalb von zehn Ar-
beitstagen ab Einlangen des Ansuchens zu entscheiden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auch bei der Betreuung von im gemeinsamen Haus-
halt lebenden schwersterkrankten Kindern (einschließlich Wahl-, Pflege- oder
Stiefkindern oder leiblichen Kindern der Person, mit der der Beamte in Lebens-
gemeinschaft lebt) des Beamten anzuwenden. Abweichend von Abs. 1 kann die
Maßnahme zunächst für einen bestimmten, fünf Monate nicht übersteigenden
Zeitraum gewährt werden; bei einer Verlängerung darf die Gesamtdauer der
Maßnahme neun Monate nicht überschreiten. Wurde die Maßnahme bereits voll
ausgeschöpft, kann diese höchstens zweimal in der Dauer von jeweils höchs-
tens neun Monaten verlangt werden, wenn die Maßnahme anlässlich einer wei-
teren medizinisch notwendigen Therapie für das schwersterkrankte Kind er-
folgen soll.
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(5) Die Beamtin oder der Beamte hat den Wegfall des Grundes für eine Maß-
nahme nach Abs. 1 oder 4 innerhalb von zwei Wochen zu melden. Auf Antrag
der Beamtin oder des Beamten kann die Dienstbehörde die vorzeitige Beendi-
gung der Dienstplanerleichterung oder der gänzlichen Dienstfreistellung verfü-
gen, wenn keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 284 Abs. 67.

Sabbatical

§ 78e. (1) Der Beamte kann auf Antrag für einen Zeitraum von mindestens
sechs und höchstens zwölf Monaten gegen anteilige Bezugskürzung innerhalb
einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Jahren vom Dienst freigestellt werden,
wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. der Beamte seit mindestens fünf Jahren im Bundesdienst steht.
(2) Der Antrag hat den Beginn und die Dauer der Rahmenzeit zu enthalten.

Beginn und Ende der Freistellung sind schriftlich zwischen Antragsteller und
Dienstbehörde zu vereinbaren. Die Dienstbehörde darf eine derartige Vereinba-
rung nicht eingehen, wenn eine für die Dauer der Freistellung erforderliche Ver-
tretung voraussichtlich weder durch einen geeigneten vorhandenen Bundesbe-
diensteten noch durch einen ausschließlich zum Zweck dieser Vertretung in ein
befristetes vertragliches Dienstverhältnis aufzunehmenden geeigneten Bundes-
bediensteten wahrgenommen werden können wird. Kommt eine Vereinbarung
aus diesem Grund nicht zustande, ist der Antrag abzuweisen.

(3) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit
erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder fünfjähri-
gen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen Dienstleistungszeit
angetreten werden. Sie ist ungeteilt zu verbrauchen. Der Beamte darf während
der Freistellung nicht zur Dienstleistung herangezogen werden.

(4) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der Beamte
entsprechend demjenigen Beschäftigungsausmaß, das für ihn ohne Sabbatical
gelten würde, Dienst zu leisten.

(5) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten das Sabbatical widerru-
fen oder beenden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(6) Das Sabbatical endet bei
1. Karenzurlaub oder Karenz (mit Ausnahme des Frühkarenzurlaubs gemäß

§ 75d),
2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung,
3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst,
4. Suspendierung,
5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder
6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG,

sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats über-
schreitet.
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Dienstbefreiung für Kuraufenthalt

§ 79. (1) Dem Beamten ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn

1. ein Sozialversicherungsträger oder ein Bundesamt für Soziales und Be-
hindertenwesen die Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leis-
tet und

2. die Kur in der Benützung einer Mineralquelle oder eines Moorbades oder
im Aufenthalt in einem vorgeschriebenen Klima oder in der therapeuti-
schen Anwendung von kaltem Wasser (sogenannte „Kneipp-Kuren“) be-
steht und ärztlich überwacht wird.

(2) Bei der zeitlichen Einteilung der Dienstbefreiung ist auf zwingende dienst-
liche Gründe Rücksicht zu nehmen.

(3) Dem Beamten ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in
einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der Beamte zur
völligen Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger oder
einem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach einem chirurgi-
schen Eingriff oder nach einer schweren Erkrankung in ein Genesungsheim ein-
gewiesen wird und die Kosten des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Bun-
desamt für Soziales und Behindertenwesen oder vom Sozialversicherungsträ-
ger getragen werden.

(4) Für den Beamten, der im Ausland bei einer österreichischen Dienststelle
oder als Vertreter (Beobachter) Österreichs bei einer zwischenstaatlichen Orga-
nisation seinen Dienst versieht, gelten die Voraussetzungen der Abs. 1 und 3
auch dann als erfüllt, wenn nach dem Gutachten eines Sozialversicherungsträ-
gers die medizinischen Voraussetzungen für die Gewährung eines Kuraufent-
haltes oder für die Einweisung in ein Genesungsheim vorliegen.

(5) Eine Dienstbefreiung nach Abs. 1 und 3 gilt als eine durch Krankheit ver-
ursachte Abwesenheit vom Dienst.

5. Unterabschnitt

Schutz vor Benachteiligung

Verhalten bei Gefahr, Sicherheitsvertrauenspersonen
und Sicherheitsfachkräfte

§ 79a. (1) Der Beamte, den keine mit Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 des Bun-
des-Bedienstetenschutzgesetzes – B-BSG, BGBl. I Nr. 70/1999, verbundene
besondere Dienstpflichten insbesondere zur Hilfeleistung oder Gefahrenabwehr
treffen und der bei ernster und unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit
den Gefahrenbereich verläßt, darf deshalb im Zusammenhang mit seinem
Dienstverhältnis weder benachteiligt, insbesondere nicht bei der Leistungsfest-
stellung, der dienstlichen Verwendung und dem beruflichen Aufstieg, noch aus
diesem Grunde disziplinär zur Verantwortung gezogen oder gekündigt werden.
Das gleiche gilt, wenn ein Beamter unter Berücksichtigung seiner Kenntnisse
und der zur Verfügung stehenden technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Ab-
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wehr der Gefahr trifft, weil er die sonst zuständigen Personen nicht erreicht, es
sei denn, seine Handlungsweise war grob fahrlässig.

(2) Sicherheitsvertrauenspersonen und Beamtinnen und Beamte, die als Si-
cherheitsfachkräfte, Arbeitsmedizinerinnen oder Arbeitsmediziner oder als deren
Fach- oder Hilfspersonal oder als arbeitsmedizinischer Fachdienst beschäftigt
sind, dürfen wegen der Ausübung dieser Tätigkeit im Zusammenhang mit ihrem
Dienstverhältnis weder benachteiligt, insbesondere nicht bei der Leistungsfest-
stellung, der dienstlichen Verwendung und dem beruflichen Aufstieg, noch aus
diesem Grunde disziplinär zur Verantwortung gezogen oder gekündigt werden.

Sonstige Rechte

§ 79b. (1) Die Beamtin oder der Beamte, die oder der eine zulässige Neben-
beschäftigung gemäß § 56 ausübt oder eine Telearbeit nach § 36a, eine Herab-
setzung der regelmäßigen Wochendienstzeit zur Betreuung eines Kindes nach
§ 50b, eine Pflegeteilzeit nach § 50e, einen Frühkarenzurlaub nach § 75d oder
eine Pflegefreistellung nach § 76 beantragt oder in Anspruch nimmt, darf des-
wegen durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers nicht benach-
teiligt werden.

(2) Die Beamtin oder der Beamte darf als Reaktion auf eine angestrebte
Durchsetzung eines der in Abs. 1 aufgezählten Rechte nicht benachteiligt wer-
den. Dasselbe gilt für das Recht auf Zurverfügungstellung von Informationen
zum Dienstverhältnis gemäß § 5a.

5a. Unterabschnitt

IKT-Nutzung und Kontrollmaßnahmen

Begriffsbestimmungen

§ 79c. Im Sinne der §§ 79d bis 79h bedeuten die folgenden Begriffe:
1. „IKT“ (Informations- und Kommunikationstechnologie oder -technik): alle

Einrichtungen zur elektronischen oder nachrichtentechnischen Übermitt-
lung, Speicherung und Verarbeitung von Sprache, Text, Stand- und Be-
wegbildern sowie Daten,

2. „IT-Stelle“: die für die technische Ermöglichung oder die Sicherheit der
IKT-Nutzung zuständige Organisationseinheit,

3. „IKT-Infrastruktur“: alle Geräte („Hardware“), die vom Dienstgeber zur
Verfügung gestellt werden oder im Einvernehmen mit dem Dienstgeber für
dienstliche Zwecke benutzt werden und der Informationsverarbeitung für
Zwecke des Dienstgebers dienen, sowie die darauf befindlichen Pro-
gramme und Daten („Software“),

4. „IKT-Nutzung“: Nutzung der IKT-Infrastruktur,
5. „korrekte Funktionsfähigkeit“: Wahrung der Vertraulichkeit, der Integrität

und Verfügbarkeit der IKT-Infrastruktur,
6. „Nachricht“: jede Information, die zwischen einer endlichen Zahl von Betei-

ligten über einen öffentlichen Kommunikationsdienst ausgetauscht oder
weitergeleitet wird.
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Grundsätze der IKT-Nutzung

§ 79d. Die IKT-Infrastruktur darf von den Beamten grundsätzlich nur für
dienstliche Zwecke genutzt werden. In einem eingeschränkten Ausmaß ist
auch die private Nutzung der für den Dienstbetrieb zur Verfügung stehenden
IKT-Infrastruktur erlaubt, sofern sie nicht missbräuchlich erfolgt, dem Ansehen
des öffentlichen Dienstes nicht schadet, der Aufrechterhaltung eines geordneten
Dienstbetriebes nicht entgegensteht und sie die Sicherheit und die Leistungs-
fähigkeit der IKT-Infrastruktur nicht gefährdet. Die Beamten haben keinen
Rechtsanspruch auf eine private IKT-Nutzung. Die Beamten sind verpflichtet,
sich an die durch Verordnung der Bundesregierung festzulegenden Nutzungs-
grundsätze sowie allfällige weitere ressort- oder arbeitsplatzspezifische Nut-
zungsregelungen für eine private IKT-Nutzung zu halten. Mit diesen Nutzungs-
grundsätzen werden inhaltliche Vorgaben für die Zulässigkeit einer privaten
IKT-Nutzung festgelegt, wobei insbesondere der zeitliche Rahmen, der Umfang
und die Art einer zulässigen privaten IKT-Nutzung geregelt werden.

Grundsätze der Datenverarbeitung, Kontrollmaßnahmen

§ 79e. (1) Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und
technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist unzulässig.

(2) Personenbezogene Daten der IKT-Nutzung dürfen nach Maßgabe der
§§ 79f und 79g zu Kontrollzwecken nur verarbeitet werden, wenn dies

1. zur Abwehr von Schäden an der IKT-Infrastruktur oder zur Gewährleistung
ihrer korrekten Funktionsfähigkeit oder

2. bei einem begründeten Verdacht einer gröblichen Dienstpflichtverletzung
über Auftrag der Leiterin oder des Leiters der Dienststelle
a) zum Zweck der Verhinderung weiterer Dienstpflichtverletzungen, wenn

zeitliche, inhaltliche oder quantitative Beschränkungen der bereitge-
stellten IKT-Nutzung dafür nicht ausreichen, oder

b) zum Zweck der Klarstellung des Sachverhaltes
erforderlich ist.

(2a) Abs. 2 ist auf besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß
Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (im Fol-
genden: DSGVO), ABl. Nr. L 119 vom 04. 05. 2016 S. 1, in der Fassung der Be-
richtigung ABl. Nr. L 74 vom 04. 03. 2021 S. 35, der IKT-Nutzung anzuwenden.
Solche besonderen Kategorien personenbezogener Daten dürfen ausschließ-
lich zu Kontrollzwecken verarbeitet werden, sofern dies unbedingt erforderlich ist
und sind unverzüglich dokumentiert zu löschen, sobald eine weitere Verarbei-
tung zu Kontrollzwecken nicht mehr unbedingt erforderlich ist. Betroffene Perso-
nen sind umgehend von der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle darüber zu
informieren, dass besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet
werden. Die IT-Stelle hat über eine solche Verarbeitung Protokoll zu führen und
ihre Gründe sowie die erfolgte Information schriftlich zu dokumentieren. Solche
die Beamtin oder den Beamten betreffenden Daten des Protokolls sind ihr oder
ihm auf ihr oder sein Verlangen direkt zur Verfügung zu stellen und sie oder er
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hat das Recht, gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle eine zu
dokumentierende Stellungnahme abzugeben.

(3) Inhalte übertragener oder zu übertragender Nachrichten dürfen für die
Zwecke des Abs. 2 Z 1 nur dann kontrolliert werden, wenn dies für deren Errei-
chung unbedingt erforderlich ist. Sie dürfen nicht Gegenstand von Kontrollmaß-
nahmen im Sinne des Abs. 2 Z 2 sein. Nicht erfasst von Kontrollmaßnahmen ist
die Telefonie.

(4) Kontrollmaßnahmen dürfen sich nur auf Organisationseinheiten mit min-
destens fünf Bediensteten beziehen. Bei Organisationseinheiten mit weniger als
fünf Bediensteten ist für die Durchführung einer Kontrollmaßnahme die jeweils
übergeordnete Organisationseinheit miteinzubeziehen. Wenn bestimmte Pro-
gramme und Anwendungen auch unter Einbeziehung der übergeordneten Orga-
nisationseinheiten weniger als fünf Bediensteten zur Verfügung stehen, dürfen
Kontrollmaßnahmen auch auf diesen kleineren Bedienstetenkreis bezogen
durchgeführt werden.

(5) In anderen Bundesgesetzen enthaltene Regelungen über die Zulässig-
keit der Überprüfung der ordnungsgemäßen Verarbeitung von Daten bleiben un-
berührt.

Kontrolle zur Abwehr von Schäden an der IKT-Infrastruktur und
zur Gewährleistung ihrer korrekten Funktionsfähigkeit

§ 79f. (1) Geht von einer IKT-Nutzung die Gefahr eines Schadens für die
IKT-Infrastruktur oder eine Gefahr für die Gewährleistung ihrer korrekten Funk-
tionsfähigkeit aus, hat die IT-Stelle, wenn sie die Gefahr nicht selbst abwenden
kann, die Leiterin oder den Leiter der Dienststelle in anonymisierter Form über
Art und Dauer dieser IKT-Nutzung zu informieren. Auf Inhalte übertragener oder
zu übertragender Nachrichten oder auf besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten darf dabei nicht Bezug genommen werden.

(2) Der Leiter der Dienststelle hat die von einer Kontrollmaßnahme betroffe-
nen Beamten über die Information gemäß Abs. 1 umgehend in Kenntnis zu set-
zen und

1. auf die Beseitigung der Gefahr gemäß Abs. 1 hinzuwirken,
2. die betroffenen Beamten über die Möglichkeit einer namentlichen Ausfor-

schung innerhalb eines vier Wochen nicht übersteigenden Beobachtungs-
zeitraumes, wenn innerhalb dieses Zeitraumes die Gefahr fortbesteht oder
eine gleichgelagerte Gefahr auftritt, nachweislich zu informieren und

3. die IT-Stelle vom Zeitpunkt der Information gemäß Z 2 zu unterrichten.

(3) Ein längerer als der in Abs. 2 Z 2 vorgesehene Beobachtungszeitraum
darf nur in begründeten, schriftlich zu dokumentierenden Ausnahmefällen fest-
gesetzt werden.

(4) Besteht die Gefahr nach erfolgter Information gemäß Abs. 2 weiter, hat
die IT-Stelle der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle die betreffenden
IKT-Nutzungen namentlich und in schriftlicher Form zur Kenntnis zu bringen.
Auf Inhalte übertragener oder zu übertragender Nachrichten oder auf beson-
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dere Kategorien personenbezogener Daten darf dabei nicht Bezug genommen
werden.

(5) Besteht aufgrund einer IKT-Nutzung eine konkrete unmittelbare Ge-
fährdung für die IKT-Infrastruktur oder ihre korrekte Funktionsfähigkeit, darf die
IT-Stelle abweichend von Abs. 1 bis 4 die personenbezogenen Daten oder be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten der IKT-Nutzung verarbeiten,
soweit dies zur Behebung dieser Gefährdung unbedingt erforderlich ist. Diese
Daten dürfen nicht für andere Zwecke verarbeitet werden. Die Beamtin oder der
Beamte ist über die Verarbeitung der Daten umgehend direkt zu informieren. Die
IT-Stelle hat über die Gefährdung, die verarbeiteten Daten und die erfolgte Infor-
mation der Beamtin oder des Beamten Protokoll zu führen. Solche die Beamtin
oder den Beamten betreffenden Daten des Protokolls sind ihr oder ihm auf ihr
oder sein Verlangen direkt zur Verfügung zu stellen. Sie oder er hat das Recht,
gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle eine zu dokumentie-
rende Stellungnahme abzugeben.

Kontrolle bei begründetem Verdacht einer
gröblichen Dienstpflichtverletzung

§ 79g. (1) Besteht der begründete, aber nicht gegen eine bestimmte Beamtin
oder einen bestimmten Beamten gerichtete Verdacht einer gröblichen Dienst-
pflichtverletzung, kann die IT-Stelle im Auftrag der Leiterin oder des Leiters der
Dienststelle auf diesen Verdachtsfall Bezug habende personenbezogene Daten
oder besondere Kategorien personenbezogener Daten der IKT-Nutzung ver-
arbeiten, wenn die Verarbeitung zum Zwecke der Aufdeckung der gröblichen
Dienstpflichtverletzung erforderlich ist. Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle
hat den begründeten Verdacht schriftlich zu dokumentieren. Der Ermittlungsauf-
trag hat schriftlich zu ergehen und den Verdachtsfall genau zu umschreiben.

(2) Die IT-Stelle hat dem Leiter der Dienststelle über die IKT-Nutzungen im
Umfang des Ermittlungsauftrags in anonymisierter Weise zu berichten.

(3) Der Leiter der Dienststelle hat die von einer Kontrollmaßnahme betroffe-
nen Beamten über den Ermittlungsauftrag gemäß Abs. 1 und die Information ge-
mäß Abs. 2 umgehend in Kenntnis zu setzen und

1. auf die Einhaltung der Dienstpflichten hinzuwirken,
2. die betroffenen Beamten über die Möglichkeit einer namentlichen Ausfor-

schung innerhalb eines vier Wochen nicht übersteigenden Beobachtungs-
zeitraumes, wenn innerhalb dieses Zeitraumes der im Ermittlungsauftrag
gemäß Abs. 1 genannte Verdachtsfall fortbesteht oder ein gleichgelager-
ter Verdachtsfall auftritt, nachweislich zu informieren und

3. die IT-Stelle vom Zeitpunkt der Information gemäß Z 2 zu unterrichten.

(4) Ein längerer als der in Abs. 3 Z 2 vorgesehene Beobachtungszeitraum
darf nur in begründeten, schriftlich zu dokumentierenden Ausnahmefällen fest-
gesetzt werden.

(5) Der Leiter der Dienststelle kann innerhalb des Beobachtungszeitraumes
von der IT-Stelle Auskunft über Daten verlangen, die sich auf einen Verdachts-
fall im Sinne des Abs. 3 Z 2 beziehen.
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(6) Die IT-Stelle hat der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle über die
IKT-Nutzungen im Umfang des Verlangens nach Abs. 5 namentlich und in
schriftlicher Form zu berichten. Die betroffene Beamtin oder der betroffene Be-
amte ist von der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle umgehend direkt zu in-
formieren. Die Beamtin oder der Beamte hat das Recht, gegenüber der Leiterin
oder dem Leiter der Dienststelle eine zu dokumentierende Stellungnahme ab-
zugeben.

(7) Besteht der begründete Verdacht einer gröblichen Dienstpflichtverletzung
gegen eine bestimmte Beamtin oder einen bestimmten Beamten, kann die
IT-Stelle im Auftrag der Leiterin oder des Leiters der Dienststelle abweichend
von Abs. 1 bis 6 und § 79e Abs. 4 auf diesen Verdachtsfall Bezug habende per-
sonenbezogene Daten oder besondere Kategorien personenbezogener Daten
der IKT-Nutzung der Beamtin oder des Beamten verarbeiten. Die Leiterin oder
der Leiter der Dienststelle hat den begründeten Verdacht schriftlich zu dokumen-
tieren. Der Ermittlungsauftrag hat schriftlich zu ergehen und den Verdachtsfall
unter Nennung der Beamtin oder des Beamten genau zu umschreiben. Die
IT-Stelle hat der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle über die IKT-Nutzun-
gen im Umfang des Ermittlungsauftrags in schriftlicher Form zu berichten. Die
Beamtin oder der Beamte ist von der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle
umgehend direkt über den Bericht der IT-Stelle und den diesem vorausgegange-
nen Ermittlungsauftrag zu informieren. Die Beamtin oder der Beamte hat das
Recht, gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle eine zu doku-
mentierende Stellungnahme abzugeben.

Sonstige zulässige Datenverarbeitungen

§ 79h. Unbeschadet des § 79e darf die IT-Stelle Daten über die IKT-Nut-
zung einer Beamtin oder eines Beamten verarbeiten, soweit dies mit ihrer oder
seiner Einwilligung gemäß Art. 4 Z 11 DSGVO zum Zwecke der Erbringung von
Serviceleistungen im Zusammenhang mit der IKT-Nutzung dieser Beamtin oder
dieses Beamten erfolgt.

Ausnahmebestimmung

§ 79i. Die §§ 79e Abs. 2 bis 5, 79f und 79g sind auf Beamte der Parlaments-
direktion nicht anzuwenden.

6. Unterabschnitt

Sachleistungen

§ 80. (1) Die Dienstbehörde hat dem Beamten Dienstkleidung, Dienstabzei-
chen, Dienstausweise und sonstige Sachbehelfe zur Verfügung zu stellen, wenn
daran ein dienstlicher Bedarf besteht.

(2) Dem Beamten kann im Rahmen des Dienstverhältnisses eine Dienst-
oder Naturalwohnung zugewiesen werden. Dienstwohnung ist eine Wohnung,
die der Beamte zur Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben beziehen muß, Natu-
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ralwohnung ist jede andere Wohnung. Die Zuweisung oder der Entzug einer
Dienst- oder Naturalwohnung hat durch Bescheid zu erfolgen.

(3) Durch die Zuweisung einer Dienst- oder Naturalwohnung an den Beam-
ten wird kein Bestandverhältnis begründet.

(4) Jede bauliche Veränderung der Dienst- oder Naturalwohnung, die sich
nicht aus dem gewöhnlichen Gebrauch ergibt, bedarf der Zustimmung der
Dienstbehörde des Beamten.

(4a) Die Dienstbehörde hat die Dienst- oder Naturalwohnung zu entziehen,
wenn das Dienstverhältnis aus einem anderen Grund als dem des Todes des
Beamten aufgelöst wird.

(5) Die Dienstbehörde kann die Dienst- oder Naturalwohnung entziehen,
wenn

1. der Beamte an einen anderen Dienstort versetzt wird oder aus dem
Dienststand ausscheidet, ohne daß das Dienstverhältnis aufgelöst wird,

2. ein Verhalten gesetzt wird, das einen Kündigungsgrund nach § 30 Abs. 2
Z 3 des Mietrechtsgesetzes 1981, BGBl. Nr. 520, darstellen würde,

3. die Wohnung auf eine Art verwendet werden soll, die in höherem Maße
den Interessen der Verwaltung dient als die gegenwärtige Verwendung,

4. der Beamte die Dienst- oder Naturalwohnung oder Teile derselben dritten
Personen überlassen hat.

Von einer Entziehung einer Naturalwohnung nach Z 1 wegen Versetzung an
einen anderen Dienstort kann abgesehen werden, wenn der neue Dienstort
nicht weiter als 50 Kilometer vom bisherigen Dienstort entfernt ist.

(6) Die Dienstwohnung kann außerdem entzogen werden, wenn ihre Be-
nützung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben des Beamten nicht mehr er-
forderlich ist.

(7) Ist eine Dienst- oder Naturalwohnung entzogen worden, so hat sie der
Beamte innerhalb der ortsüblichen Frist zu räumen. Die Räumungsfrist kann,
wenn es das dienstliche Interesse erfordert, bis auf einen Monat herabgesetzt
werden. Eine Verlängerung der Räumungsfrist bis auf insgesamt ein Jahr ist zu-
lässig, wenn der Beamte glaubhaft macht, daß es ihm nicht gelungen ist, inner-
halb der Räumungsfrist eine andere Wohnmöglichkeit zu erhalten.

(7a) Wird die Dienst- oder Naturalwohnung innerhalb der Räumungsfrist
nicht geräumt, so ist der Vollziehungsbescheid nach dem Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53, zu vollstrecken.

(8) Die Abs. 2 bis 7a gelten sinngemäß auch für Grundstücke, Hausgärten,
Garagen und Abstellplätze, es sei denn, daß für die Benützung eine privatrecht-
liche Vereinbarung maßgebend ist.

(9) Die Dienstbehörde kann dem Beamten, der an einen anderen Dienstort
versetzt wurde, dem Beamten des Ruhestandes oder den Hinterbliebenen des
Beamten, die mit diesem bis zu dessen Tod im gemeinsamen Haushalt gelebt
haben, so lange die tatsächliche Benützung der Naturalwohnung gestatten, als
diese nicht für einen Beamten des Dienststandes dringend benötigt wird. Die
Abs. 3 bis 8 gelten sinngemäß.
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7. Abschnitt

LEISTUNGSFESTSTELLUNG

1. Unterabschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Begriff und Arten der Leistungsfeststellung

§ 81. (1) Leistungsfeststellung ist die rechtsverbindliche Feststellung, daß
der Beamte im Beurteilungszeitraum den zu erwartenden Arbeitserfolg

1. durch besondere Leistungen erheblich überschritten,
2. aufgewiesen oder
3. trotz zweimaliger nachweislicher Ermahnung, wobei die zweite Ermah-

nung frühestens drei Monate und spätestens fünf Monate nach der ersten
zu erfolgen hat, nicht aufgewiesen

hat. Für das Ergebnis dieser Feststellung sind der Umfang und die Wertigkeit
der Leistungen des Beamten maßgebend.

(2) Jeder Bundesminister kann durch Verordnung für alle oder für Gruppen
von Beamten seines Wirkungsbereiches die näheren Merkmale für die Beurtei-
lung der Leistung festlegen, die bei der Erstattung von Berichten zu verwenden
sind. Dabei ist auf die Verwendung und den Aufgabenkreis der einzelnen Grup-
pen von Beamten Bedacht zu nehmen.

(3) Solange keine anderslautende Leistungsfeststellung getroffen worden ist,
ist davon auszugehen, daß der Beamte den zu erwartenden Arbeitserfolg aufge-
wiesen hat.

Beurteilungszeitraum

§ 81a. (1) Für eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 ist der
Beurteilungszeitraum das vorangegangene Kalenderjahr.

(2) Für eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 3 gilt als Beurteilungs-
zeitraum der Zeitraum vom Tag der ersten nachweislichen Ermahnung bis zu
dem Tag, der drei Monate nach der zweiten nachweislichen Ermahnung liegt.

Folgewirkungen

§ 82. (1) Eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 ist bis zu
einer neuerlichen Leistungsfeststellung wirksam.

(2) Gilt für den Beamten eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 3,
so ist für den an den Beurteilungszeitraum nach § 81a Abs. 2 anschließenden
Zeitraum von sechs Monaten eine neuerliche Leistungsfeststellung durchzu-
führen.

(3) Wurde über den Beamten eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 3
getroffen und wird aus diesem Grund seine Versetzung nach § 38 Abs. 3 Z 4
oder eine Verwendungsänderung nach § 40 Abs. 2 Z 1 oder 2 verfügt, so gilt für
ihn ab dieser Versetzung oder Verwendungsänderung eine Leistungsfeststel-
lung nach § 81 Abs. 1 Z 2.



Band1.Buch : 02-BDG.pod    118
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

118

118

BDG §§ 83, 84

Zulässigkeit

§ 83. (1) Eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 ist nur zu-
lässig,

1. wenn sie auf dem Arbeitsplatz des Beamten Einfluß auf die Bezüge oder
die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung haben kann,

2. aus Anlaß einer Ernennung in die Dienstklasse IV in den Verwendungs-
gruppen B, C, W 1, W 2 und H 2 oder

3. im Falle des § 82 Abs. 2.
4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 147/2008)

(2) Eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 1 darf nur in jenem Kalenderjahr
getroffen werden, das dem Kalenderjahr vorangeht, in dem der Einfluß der Leis-
tungsfeststellung auf die Bezüge oder die dienst- und besoldungsrechtliche Stel-
lung zum Tragen kommt. Kann eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 1 noch
Auswirkungen auf die betreffende Maßnahme haben, darf sie auch in jenem Ka-
lenderjahr getroffen werden, in dem ihr Einfluß auf die dienst- und besoldungs-
rechtliche Stellung zum Tragen kommt.

(3) Eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 2 darf nur in jenem Kalenderjahr
getroffen werden, das dem Kalenderjahr folgt, in dem diese Ernennung wirksam
geworden ist. Ist sie jedoch zu dieser Zeit gemäß Abs. 4 unzulässig, darf sie mit
gleicher Wirkung in jenem späteren Jahr getroffen werden, in dem eine Leis-
tungsfeststellung erstmals wieder nach Abs. 4 zulässig ist, wenn sie noch Aus-
wirkungen auf die Beförderung in die Dienstklasse V haben kann.

(4) Eine Leistungsfeststellung ist unzulässig, wenn der Beamte im Beurtei-
lungszeitraum

1. nach § 81a Abs. 1 nicht mindestens während 13 Wochen,
2. nach § 81a Abs. 2 nicht mindestens während sieben Wochen

Dienst versehen hat. Eine Leistungsfeststellung nach § 82 Abs. 2 ist ohne Vor-
liegen eines Mindestzeiterfordernisses einer Dienstleistung zulässig.

2. Unterabschnitt

Verfahren

Bericht des Vorgesetzten

§ 84. (1) Der Vorgesetzte hat über die Leistung des Beamten zu berichten,
wenn

1. er der Meinung ist, daß die nach § 81 Abs. 3 oder nach § 82 Abs. 1 zuletzt
maßgebende Leistungsfeststellung für das vorangegangene Kalenderjahr
nicht mehr zutrifft, oder

2. die Voraussetzung des § 82 Abs. 2 vorliegt.
Im Fall der Z 2 hat der Vorgesetzte den Bericht innerhalb des ersten Monats
nach Ablauf des Beurteilungszeitraumes zu erstatten.

(2) Ein Bericht nach Abs. 1 Z 1 ist nicht zu erstatten, wenn der Beamte ohne
sein Verschulden eine vorübergehende Leistungsminderung aufweist.
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(3) Vorgesetzter im Sinne dieses Abschnittes ist jeder Organwalter, der mit
der Dienstaufsicht über den Beamten im Beurteilungzeitraum betraut war oder
im Hinblick auf die besonderen Kenntnisse der Leistungen des Beamten von der
Dienstbehörde dazu bestimmt ist.

Befassung des Beamten

§ 85. (1) Die Absicht, einen Bericht zu erstatten, hat der Vorgesetzte dem
Beamten mitzuteilen und mit diesem die Gründe seines Vorhabens zu bespre-
chen. Hält der Vorgesetzte an seiner Absicht fest, einen Bericht zu erstatten, so
hat er vor Weiterleitung dem Beamten Gelegenheit zu geben, binnen zwei Wo-
chen zum Bericht Stellung zu nehmen.

(2) Der Bericht ist unter Anschluß der Stellungnahme des Beamten im
Dienstweg der Dienstbehörde zu übermitteln. Die im Dienstweg befaßten Vor-
gesetzten haben sich im Falle einer abweichenden Meinung zum Bericht zu
äußern. Dem Beamten ist von der Dienstbehörde Gelegenheit zu geben, zu den
Äußerungen binnen zwei Wochen Stellung zu nehmen.

Antrag des Beamten auf Leistungsfeststellung

§ 86. (1) Ist ein Beamter der Meinung, daß er im vorangegangenen Kalen-
derjahr den zu erwartenden Arbeitserfolg durch besondere Leistungen erheblich
überschritten hat, und ist für ihn nach § 83 eine Leistungsfeststellung nicht aus-
geschlossen, so kann er eine solche Leistungsfeststellung jeweils im Jänner
eines Kalenderjahres über das vorangegangene Kalenderjahr beantragen.

(2) Der Vorgesetzte hat zu dem Antrag unverzüglich Stellung zu nehmen
und dem Beamten Gelegenheit zu geben, sich binnen zwei Wochen hiezu zu
äußern.

(3) Der Antrag ist unter Anschluß der Stellungnahme unverzüglich im Dienst-
weg der Dienstbehörde zu übermitteln. § 85 Abs. 2 zweiter und dritter Satz ist
sinngemäß anzuwenden.

Befassung der Dienstbehörde und der
Leistungsfeststellungskommission

§ 87. (1) Die Dienstbehörde hat auf Grund des Berichtes oder des Antrages
und der allfälligen Stellungnahmen sowie sonstiger Erhebungen und eigener
Wahrnehmungen dem Beamten binnen vier Wochen schriftlich mitzuteilen, wel-
ches Beurteilungsergebnis sie für gerechtfertigt hält. Der Lauf dieser Frist be-
ginnt mit dem Tag des Einlangens des Berichtes des Vorgesetzten oder des An-
trages des Beamten bei der Dienstbehörde.

(2) Die Mitteilung der Dienstbehörde gemäß Abs. 1 ist kein Bescheid. Das
mitgeteilte Beurteilungsergebnis wird endgültig und gilt als Leistungsfest-
stellung,

1. wenn die Dienstbehörde dem vom Beamten beantragten Beurteilungs-
ergebnis Rechnung trägt,



Band1.Buch : 02-BDG.pod    120
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

120

120

BDG § 88

2. in den übrigen Fällen, wenn
a) der Beamte schriftlich zustimmt oder
b) weder der Beamte noch die Dienstbehörde innerhalb der vorgesehe-

nen Frist die Leistungsfeststellungskommission anrufen.

(3) Ist der Beamte mit dem von der Dienstbehörde mitgeteilten Beurteilungs-
ergebnis nicht einverstanden, so steht sowohl dem Beamten als auch der
Dienstbehörde das Recht zu, binnen zwei Wochen nach Zustellung dieser Mit-
teilung an den Beamten bei der Leistungsfeststellungskommission die Leis-
tungsfeststellung zu beantragen.

(4) Hält die Dienstbehörde die im Abs. 1 genannte Frist nicht ein, so hat der
Beamte das Recht, binnen zwei Wochen nach Ablauf der Frist bei der Leistungs-
feststellungskommission die Leistungsfeststellung zu beantragen.

(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat über Anträge auf Leistungs-
feststellung binnen sechs Wochen mit Bescheid zu erkennen. Der Lauf der Frist
beginnt mit dem Tag des Einlangens des Antrages des Beamten beziehungs-
weise der Dienstbehörde. Im Falle der Verletzung der Entscheidungspflicht
durch die Leistungsfeststellungskommission ist § 73 Abs. 2 und 3 des AVG nicht
anzuwenden.

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(7) Die Aufhebung und Abänderung von Bescheiden der Leistungsfeststel-
lungskommission

1. gemäß § 13 Abs. 1 DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und
2. gemäß § 68 Abs. 2 AVG

obliegt abweichend vom § 13 Abs. 2 DVG der Leistungsfeststellungskommis-
sion, die den Bescheid erlassen hat.

3. Unterabschnitt

Leistungsfeststellungskommission

Allgemeine Bestimmungen

§ 88. (1) Bei jeder obersten Dienstbehörde ist eine Leistungsfeststellungs-
kommission einzurichten.

(2) Die Leistungsfeststellungskommission besteht aus der oder dem Vorsit-
zenden, den erforderlichen Stellvertreterinnen oder Stellvertretern und weiteren
Mitgliedern. Die oder der Vorsitzende, ihre oder seine Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter und die Hälfte der weiteren Mitglieder der Leistungsfeststellungs-
kommission sind von der Leiterin oder vom Leiter der obersten Dienstbehörde
mit Wirkung vom 1. Jänner auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Die
zweite Hälfte der weiteren Mitglieder ist vom zuständigen Zentralausschuss (von
den zuständigen Zentralausschüssen) zu bestellen.

(3) Bestellt der Zentralausschuss innerhalb eines Monates nach Aufforde-
rung durch die Leiterin oder den Leiter der obersten Dienstbehörde keine oder
zu wenige Mitglieder für die Leistungsfeststellungskommission, so hat die Leite-
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rin oder der Leiter der obersten Dienstbehörde die erforderlichen Mitglieder
selbst zu bestellen.

(4) Die Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission sind in Ausübung
dieses Amtes selbständig und unabhängig.

(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat in Senaten zu entscheiden.
Die Senate haben aus dem Vorsitzenden der Kommission oder einem seiner
Stellvertreter als Senatsvorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern zu beste-
hen. Jedes Mitglied der Leistungsfeststellungskommission darf mehreren Sena-
ten angehören.

(6) Ein Mitglied des Senates soll besondere Kenntnisse zur fachlichen Be-
urteilung der Leistungen des Beamten besitzen. Ein weiteres Mitglied des Sena-
tes muß vom Zentralausschuß oder gemäß Abs. 3 bestellt worden sein.

(7) Der Vorsitzende der Leistungsfeststellungskommission hat unter Beach-
tung des Abs. 6 die Senate zu bilden und zu bestimmen, welche Kommissions-
mitglieder bei der Verhinderung eines Senatsmitgliedes als Ersatzmitglieder in
die Senate einzutreten haben. Die Zusammensetzung der Senate darf nur im
Falle unbedingten Bedarfes abgeändert werden.

(8) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. Eine Stimmenthal-
tung ist unzulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben.

(9) Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission haben sich der Aus-
übung ihres Amtes zu enthalten, wenn sie als Vorgesetzte bei der Berichterstat-
tung über die Leistung des Beamten mitgewirkt haben.

(10) Für die Sacherfordernisse der Leistungsfeststellungskommission, für die
Besorgung ihrer Kanzleigeschäfte und für die Beistellung der Schriftführerinnen
oder Schriftführer hat die oberste Dienstbehörde aufzukommen.

Mitgliedschaft

§ 89. (1) Zu Mitgliedern der Leistungsfeststellungskommission dürfen nur
Beamte des Dienststandes bestellt werden, gegen die kein Disziplinarverfahren
anhängig ist.

(2) Der Beamte hat der Bestellung zum Mitglied einer Leistungsfeststellungs-
kommission Folge zu leisten.

(3) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission ruht vom Zeit-
punkt der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem
Abschluss, während der Zeit der (vorläufigen) Suspendierung, der Außerdienst-
stellung, des Antritts eines Urlaubes oder einer Karenz von mehr als drei Mona-
ten, bei einer Dienstzuteilung zu einer Dienststelle eines anderen Ressorts und
der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes.

(4) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission endet mit dem
Ablauf der Bestellungsdauer, mit der rechtskräftigen Verhängung einer Diszipli-
narstrafe, mit der Versetzung ins Ausland sowie mit dem Ausscheiden aus dem
Dienststand, dem Dienstverhältnis oder dem Personalstand des Ressorts.
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(5) Die oberste Dienstbehörde hat ein Mitglied der Leistungsfeststellungs-
kommission abzuberufen, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner Funktion ver-
bundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder dauernd
vernachlässigt hat.

(6) Im Bedarfsfalle ist die Leistungsfeststellungskommission durch Neubestel-
lung von Kommissionsmitgliedern für den Rest der Funktionsdauer zu ergänzen.

4. Unterabschnitt

Bericht über den provisorischen Beamten

§ 90. Der Vorgesetzte hat über den provisorischen Beamten vor der Definitiv-
stellung zu berichten, ob der Beamte den Arbeitserfolg aufweist, der im Hinblick
auf seine dienstliche Stellung zu erwarten ist.

8. Abschnitt

DISZIPLINARRECHT1)

1. Unterabschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Dienstpflichtverletzungen

§ 91. (1) Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach
diesem Abschnitt zur Verantwortung zu ziehen.

(2) In Disziplinarverfahren betreffend Soldatinnen und Soldaten, die dem
Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses angehören, und Berufssolda-
tinnen und Berufssoldaten des Ruhestandes hat die Bundesdisziplinarbehörde
die Bestimmungen des Heeresdisziplinargesetzes 2014 – HDG 2014, BGBl. I
Nr. 2/2014, anzuwenden.

1) § 46 Wehrgesetz:

Geltung bestimmter Vorschriften

§ 46. (1) Für Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses angehören, gelten
die wehrrechtlichen Vorschriften nur insoweit, als in den dienstrechtlichen Vorschriften nicht anderes be-
stimmt ist.

(2) Hinsichtlich der Ahndung von Pflichtverletzungen der ihnen unterstellten Beamten, die nicht Sol-
daten sind, haben

1. Personen, die mit der Funktion eines Disziplinarvorgesetzten nach dem Heeresdisziplinargesetz
2014 betraut sind, die Stellung der Dienstbehörde nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979
(BDG 1979), BGBl. Nr. 333, und

2. Personen, die mit der Funktion eines Einheitskommandanten nach dem Heeresdisziplinar-
gesetz 2014 betraut sind, das Recht der Dienstbehörde zur Erlassung von Disziplinarverfü-
gungen.

Das Recht der Dienstbehörde zur Erlassung von Disziplinarverfügungen steht den Organen nach Z1 nur
insoweit zu, als das Organ nach Z 2 an dieser Erlassung verhindert ist. Im Übrigen bleiben die Bestim-
mungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 über das Disziplinarrecht unberührt.
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Disziplinarstrafen

§ 92. (1) Disziplinarstrafen sind
1. der Verweis,
2. die Geldbuße bis zur Höhe eines Monatsbezugs,
3. die Geldstrafe in der Höhe von mehr als einem Monatsbezug bis zu fünf

Monatsbezügen,
4. die Entlassung.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 ist von dem Monatsbezug auszuge-
hen, der dem Beamten auf Grund seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeit-
punkt der Fällung des Disziplinarerkenntnisses der Bundesdisziplinarbehörde
beziehungsweise im Zeitpunkt der Verhängung der Disziplinarverfügung ge-
bührt. Gebührt der Beamtin oder dem Beamten zum maßgebenden Zeitpunkt
kein Monatsbezug, so ist vom letzten der Beamtin oder dem Beamten gebühren-
den Monatsbezug auszugehen. Allfällige Kürzungen des Monatsbezuges sind
bei der Strafbemessung nicht zu berücksichtigen.

Strafbemessung

§ 93. (1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der Dienstpflicht-
verletzung. Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte
Strafe erforderlich ist, um den Beamten von der Begehung weiterer Dienst-
pflichtverletzungen abzuhalten oder der Begehung von Dienstpflichtverletzun-
gen durch andere Beamte entgegenzuwirken. Die nach dem Strafgesetzbuch für
die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu berücksich-
tigen; weiters ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen.

(2) Hat der Beamte durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten
mehrere Dienstpflichtverletzungen begangen und wird über diese Dienstpflicht-
verletzungen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach
der schwersten Dienstpflichtverletzung zu bemessen ist, wobei die weiteren
Dienstpflichtverletzungen als Erschwerungsgrund zu werten sind.

Verjährung

§ 94. (1) Die Beamtin oder der Beamte darf wegen einer Dienstpflichtverlet-
zung nicht mehr bestraft werden, wenn gegen sie oder ihn nicht

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem der
Disziplinarbehörde die Dienstpflichtverletzung zur Kenntnis gelangt ist,
eine Disziplinarverfügung erlassen oder eine Anzeige an die Bundes-
disziplinarbehörde erstattet wurde;

2. innerhalb von einem Jahr, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem der Dis-
ziplinarbehörde die Dienstpflichtverletzung zur Kenntnis gelangt ist, vor
der Bundesdisziplinarbehörde ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde;

3. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt der Beendigung
der Dienstpflichtverletzung, eine Disziplinarverfügung erlassen oder ein
Disziplinarverfahren vor der Bundesdisziplinarbehörde eingeleitet wurde.
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(1a) Drei Jahre nach der an den beschuldigten Beamten erfolgten Zustellung
der Entscheidung, gegen ihn ein Disziplinarverfahren durchzuführen, darf eine
Disziplinarstrafe nicht mehr verhängt werden.

(2) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird – sofern der der
Dienstpflichtverletzung zugrundeliegende Sachverhalt Gegenstand der Anzeige
oder eines der folgenden Verfahren ist – gehemmt

1. für die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof, dem Ver-
waltungsgerichtshof oder einem Verwaltungsgericht,

2. für die Dauer eines Verfahrens vor einem Verwaltungsgericht über Be-
schwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelba-
rer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt oder auf andere
Weise in ihren Rechten verletzt worden zu sein,

3. für die Dauer eines Strafverfahrens nach der StPO oder eines bei einem
Verwaltungsgericht oder einer Verwaltungsbehörde anhängigen Strafver-
fahrens,

4. für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Beendigung oder, wenn
auch nur vorläufigen, Einstellung eines Strafverfahrens und dem Einlan-
gen einer diesbezüglichen Mitteilung bei der Dienstbehörde und

5. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige und dem Einlangen
der Mitteilung
a) über die Beendigung des verwaltungsbehördlichen oder des gerichtli-

chen Verfahrens bzw. des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht,
b) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder
c) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines

Verwaltungsstrafverfahrens
bei der Dienstbehörde.

(2a) Der Lauf der in Abs. 1 genannten Fristen wird für die Dauer des nicht vor
der Dienstbehörde geführten Teils eines dienstrechtlichen Feststellungsverfah-
rens, das der Klärung einer Vorfrage für die disziplinarrechtliche Verfolgung des
der Dienstpflichtverletzung zugrundeliegenden Sachverhalts dient, bis zu seiner
rechtskräftigen Beendigung gehemmt.

(3) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird weiters gehemmt in
den Fällen des § 28 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes (PVG), BGBl.
Nr. 133/1967,

1. für den Zeitraum ab Antragstellung der Disziplinarbehörde auf Erteilung
der Zustimmung bis zur Entscheidung durch das zuständige Organ der
Personalvertretung,

2. für die Dauer eines Verfahrens vor der Personalvertretungsaufsichtsbe-
hörde.

Im Verfahren vor der Bundesdisziplinarbehörde im PTA-Bereich und in der Fern-
meldebehörde ist Z 1 anzuwenden.

(4) Hat der Sachverhalt, der einer Dienstpflichtverletzung zugrunde liegt, zu
einer strafgerichtlichen Verurteilung geführt und ist die strafrechtliche Verjäh-
rungsfrist länger als die im Abs. 1 Z 3 genannte Frist, so tritt an die Stelle dieser
Frist die strafrechtliche Verjährungsfrist.
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Zusammentreffen von strafbaren Handlungen mit Dienstpflichtverletzungen

§ 95. (1) Wurde der Beamte wegen einer gerichtlich oder verwaltungsbe-
hördlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und erschöpft sich die
Dienstpflichtverletzung in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes, ist
von der disziplinären Verfolgung des Beamten abzusehen. Erschöpft sich die
Dienstpflichtverletzung nicht in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes
(disziplinärer Überhang), ist nach § 93 vorzugehen.

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils
zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung eines Strafgerichtes (Straferkenntnis
eines Verwaltungsgerichts) gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als er-
wiesen annehmen, die das Gericht (das Verwaltungsgericht) als nicht erweisbar
angenommen hat.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 147/2008)

2. Unterabschnitt

Organisatorische Bestimmungen

Disziplinarbehörden

§ 96. Disziplinarbehörden sind
1. die Dienstbehörden und
2. die Bundesdisziplinarbehörde.

Zuständigkeit

§ 97. Zuständig sind
1. die Dienstbehörde zur vorläufigen Suspendierung und zur Erlassung von

Disziplinarverfügungen hinsichtlich der Beamtinnen und Beamten ihres
Zuständigkeitsbereiches und

2. die Bundesdisziplinarbehörde zur Erlassung von Disziplinarerkenntnissen
und zur Entscheidung über Suspendierungen hinsichtlich aller Beamtin-
nen und Beamten des Bundes.

Bundesdisziplinarbehörde

§ 98. (1) Die Bundesdisziplinarbehörde ist beim Bundesministerium für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eingerichtet. Die Errichtung von Au-
ßenstellen außerhalb von Wien ist zulässig.

(2) Sie besteht aus der Leiterin oder dem Leiter und weiteren hauptberufli-
chen Mitgliedern sowie nebenberuflichen Mitgliedern als Vertreterinnen oder
Vertreter des Dienstgebers und Vertreterinnen oder Vertreter der Dienstnehme-
rinnen und Dienstnehmer.

Hauptberufliche Mitgliedschaft zur Bundesdisziplinarbehörde

§ 99. (1) Zur Leiterin oder zum Leiter und zu weiteren hauptberuflichen Mit-
gliedern der Bundesdisziplinarbehörde dürfen nur Beamtinnen oder Beamte des
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Dienststandes bestellt werden. Gegen diese darf kein Disziplinarverfahren an-
hängig oder eine Disziplinarstrafe rechtskräftig verhängt worden sein.

(2) Die hauptberuflichen Mitglieder sind von der Bundespräsidentin oder
vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung zu bestellen. Sie
müssen rechtskundig sein und über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet des
Disziplinarrechts verfügen. Vor der Bestellung der Leiterin oder des Leiters der
Bundesdisziplinarbehörde oder eines weiteren hauptberuflichen Mitglieds hat
ein Ausschreibungsverfahren nach den Abschnitten I bis VI des AusG stattzu-
finden.

(3) Die hauptberufliche Mitgliedschaft zur Bundesdisziplinarbehörde ruht
vom Zeitpunkt der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechts-
kräftigem Abschluss, während der Zeit der Außerdienststellung, des Antritts
eines Urlaubes oder einer Karenz in der Dauer von jeweils mehr als drei Mona-
ten, bei einer Dienstzuteilung zu einer Dienststelle eines anderen Ressorts oder
der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes.

(4) Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident hat auf Vorschlag der
Bundesregierung ein hauptberufliches Mitglied der Bundesdisziplinarbehörde
seiner Funktion zu entheben, wenn

1. über es eine rechtskräftige Disziplinarstrafe verhängt wird oder
2. es die ihm aufgrund dieses Bundesgesetzes obliegenden Amtspflichten

grob verletzt oder dauernd vernachlässigt hat.

Nebenberufliche Mitgliedschaft zur Bundesdisziplinarbehörde

§ 100. (1) Die nebenberuflichen Mitglieder sind von der Bundesministerin
oder vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die
Dauer von fünf Jahren zu bestellen, wobei Weiterbestellungen zulässig sind.

(2) Die nebenberuflichen Mitglieder sind von den Leiterinnen oder Leitern der
jeweiligen Zentralstellen und von den jeweils zuständigen Zentralausschüssen
namhaft zu machen, um eine Besetzung gemäß § 101 Abs. 2 und 3 zu gewähr-
leisten. Macht ein Zentralausschuss nicht innerhalb von vier Wochen nach Auf-
forderung durch die Leiterin oder den Leiter der zuständigen Zentralstelle die
Mitglieder namhaft, obliegt die Namhaftmachung der zuständigen Leiterin oder
dem zuständigen Leiter der Zentralstelle. Auf die §§ 101 Abs. 6, 161, 200k und
221 ist Bedacht zu nehmen.

(3) Die nebenberuflichen Mitglieder der Bundesdisziplinarbehörde haben Be-
amtinnen oder Beamte des Dienststandes zu sein. Stehen zu wenige geeignete
Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung, können auch Bedienstete mit fundier-
ten Kenntnissen im öffentlich-rechtlichen Dienstrecht namhaft gemacht und be-
stellt werden. Die nebenberuflichen Mitglieder haben ihrer Bestellung zum Mit-
glied Folge zu leisten.

(4) Der Einwand der rechtswidrigen Zusammensetzung des Senats, in dem
eine Bedienstete oder ein Bediensteter, die oder der nicht Beamtin oder Beam-
ter ist, vorgesehen ist, obwohl ausreichend geeignete Beamtinnen oder Beamte
zur Verfügung gestanden wären, kann nur bis zum Beginn der mündlichen Ver-
handlung geltend gemacht werden.
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(5) Die nebenberuflichen Mitglieder der Bundesdisziplinarbehörde haben An-
spruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die
von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport festzusetzen ist.

(6) Die nebenberufliche Mitgliedschaft zur Bundesdisziplinarbehörde ruht
vom Zeitpunkt der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechts-
kräftigem Abschluss, während der Zeit einer (vorläufigen) Suspendierung, einer
Außerdienststellung, eines Antritts eines Urlaubes oder einer Karenz in der
Dauer von jeweils mehr als drei Monaten, der Dienstzuteilung zu einer Dienst-
stelle eines anderen Ressorts oder der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs-
oder Zivildienstes.

(7) Die nebenberufliche Mitgliedschaft zur Bundesdisziplinarbehörde endet
mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, mit der Versetzung
ins Ausland, mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand, dem Dienstverhältnis
oder dem Personalstand des Ressorts oder mit dem Ablauf der Bestellungs-
dauer.

(8) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport hat ein nebenberufliches Mitglied der Bundesdisziplinar-
behörde seiner Funktion zu entheben, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit der Funktion verbun-
denen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen kann oder

2. die mit der Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder dauernd ver-
nachlässigt hat.

(9) Im Bedarfsfall ist die Bundesdisziplinarbehörde durch Neubestellung von
nebenberuflichen Mitgliedern für den Rest der Bestellungsdauer zu ergänzen.

Disziplinarsenate

§ 101. (1) Die Bundesdisziplinarbehörde hat in Senaten zu entscheiden. Die
Senate haben aus einem rechtskundigen hauptberuflichen Mitglied der Bundes-
disziplinarbehörde als Senatsvorsitzender oder Senatsvorsitzendem und zwei
nebenberuflichen Mitgliedern zu bestehen. Jedes Mitglied der Bundesdiszipli-
narbehörde darf mehreren Senaten angehören, wobei auf nebenberufliche Mit-
glieder Abs. 2 und 3 anzuwenden sind.

(2) Ein nebenberufliches Mitglied des Senats muss von der Leiterin oder vom
Leiter der zuständigen Zentralstelle der beschuldigten Beamtin oder des be-
schuldigten Beamten namhaft gemacht worden sein.

(3) Ein nebenberufliches Mitglied des Senats muss vom für die beschuldigte
Beamtin oder vom für den beschuldigten Beamten zuständigen Zentralaus-
schuss oder gemäß § 100 Abs. 2 zweiter Satz namhaft gemacht worden sein.

(4) Die Leiterin oder der Leiter der Bundesdisziplinarbehörde hat jeweils bis
Ende November für das folgende Jahr die Senate zu bilden und die Geschäfte
unter diesen zu verteilen. Gleichzeitig ist die Reihenfolge zu bestimmen, in der
die weiteren Mitglieder der Bundesdisziplinarbehörde bei der Verhinderung eines
Senatsmitgliedes als Ersatzmitglieder in die Senate eintreten. Die Zusammenset-
zung der Senate darf nur im Falle unbedingten Bedarfes abgeändert werden.
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(5) Die Geschäftseinteilung gemäß Abs. 4 ist mit dem Hinweis, dass sie
von der Leiterin oder vom Leiter der Bundesdisziplinarbehörde erlassen wurde,
öffentlich, jedenfalls an der Amtstafel am Sitz der Bundesdisziplinarbehörde,
kundzumachen. Zusätzlich ist eine Veröffentlichung auf der Website des Bun-
desministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport im Internet zu-
lässig.

(6) In Angelegenheiten, in denen das HDG 2014 zur Anwendung kommt, dür-
fen nur rechtskundige Offizierinnen und Offiziere in einem unbefristeten öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zur oder zum Senatsvorsitzenden bestellt wer-
den. Diese müssen über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im militäri-
schen Disziplinarwesen verfügen. Als weitere Mitglieder des Senats dürfen in
Disziplinarverfahren gegen Offizierinnen und Offiziere nur Offizierinnen und
Offiziere, in allen anderen Verfahren nur Unteroffizierinnen und Unteroffiziere
tätig werden. Die Besetzung eines Senates wird von einer während des Diszi-
plinarverfahrens eintretenden Änderung der Dienstgrade dieser Mitglieder nicht
berührt.

Abstimmung und Stellung der Mitglieder

§ 102. (1) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. Die Diszipli-
narstrafe der Entlassung darf im Verfahren vor der Bundesdisziplinarbehörde
nur einstimmig verhängt werden. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Die oder
der Senatsvorsitzende hat ihre oder seine Stimme zuletzt abzugeben.

(2) Im Verfahren vor der Bundesdisziplinarbehörde kann die oder der Se-
natsvorsitzende die Beratung und Beschlussfassung über Anträge nach § 112
Abs. 4, über Kosten nach § 117, über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens
nach § 123 und über Ratengesuche nach § 127 Abs. 2 durch Einholung der Zu-
stimmung der anderen Senatsmitglieder im Umlaufweg ersetzen. Für Entschei-
dungen im Umlaufweg ist Stimmeneinhelligkeit sowie das Vorliegen eines be-
gründeten Beschlussantrages der oder des Senatsvorsitzenden erforderlich. Die
Zustimmung kann mündlich, telefonisch oder in jeder anderen technisch mögli-
chen Weise erteilt werden. Eine nicht schriftlich erteilte Zustimmung ist in einem
Aktenvermerk festzuhalten (§ 16 AVG).

(3) Die Mitglieder der Bundesdisziplinarbehörde sind in Ausübung dieses
Amtes selbständig und unabhängig. Die Bundesministerin oder der Bundes-
minister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport hat das Recht, sich über
alle Gegenstände der Geschäftsführung der bei ihr oder ihm eingerichteten
Bundesdisziplinarbehörde zu unterrichten. Das jeweilige oberste Organ hat das
Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der Disziplinarsenate,
die Verfahren seiner Beamtinnen oder Beamten behandeln, zu unterrichten.

Disziplinaranwältin und Disziplinaranwalt

§ 103. (1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im Disziplinarverfahren
sind von den Leiterinnen und Leitern der Zentralstellen geeignete Bedienstete
zu Disziplinaranwältinnen und Disziplinaranwälten sowie die erforderliche An-
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zahl von Stellvertreterinnen und Stellvertretern auf die Dauer von fünf Jahren zu
bestellen. Sie haben ihrer Bestellung Folge zu leisten.

(2) Auf die Disziplinaranwältin oder den Disziplinaranwalt ist § 100 Abs. 5 bis
9 sinngemäß anzuwenden, wobei die Enthebung durch die jeweiligen Leiterin-
nen und Leiter der Zentralstellen zu erfolgen hat.

(3) Die Disziplinaranwältin oder der Disziplinaranwalt hat rechtskundig zu sein.

(4) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt wird das Recht ein-
geräumt,

1. gegen Bescheide der Bundesdisziplinarbehörde gemäß Art. 132 Abs. 4
B-VG Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und

2. gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gemäß Art. 133
Abs. 8 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof

zu erheben.

(5) Stehen der Leiterin oder dem Leiter der Zentralstelle zu wenige geeignete
Bedienstete ihres oder seines Ressorts für die Bestellung zur Disziplinaranwältin
oder zum Disziplinaranwalt zur Verfügung, können geeignete Bedienstete eines
anderen Ressorts bestellt werden, die in dieser Eigenschaft an ihre oder seine
Weisungen gebunden sind. Vor der Bestellung von Bediensteten anderer Res-
sorts ist das Einvernehmen mit den Leiterinnen oder Leitern der betreffenden
Ressorts schriftlich herzustellen.

Personal- und Sachaufwand

§ 104. (1) Für die Sacherfordernisse der Bundesdisziplinarbehörde und für
die Besorgung ihrer Kanzleigeschäfte hat das Bundesministerium für Kunst, Kul-
tur, öffentlichen Dienst und Sport aufzukommen.

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport hat für die Verhandlungen vor der Bundesdisziplinarbe-
hörde geeignete Schriftführerinnen und Schriftführer beizustellen.

2a. Unterabschnitt

Sonderbestimmungen hinsichtlich der Beamtinnen und Beamten der
Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes und der Volksanwaltschaft

Anwendungsbereich

§ 104a. (1) Dieser Unterabschnitt gilt für die Beamtinnen und Beamten der
Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes und der Volksanwaltschaft.

(2) Die nachstehenden Bestimmungen des 8. Abschnitts des Allgemeinen
Teils sind auf die Beamtinnen und Beamten der Parlamentsdirektion, des Rech-
nungshofes und der Volksanwaltschaft nicht anzuwenden:

1. §§ 96 bis 104 (Organisatorische Bestimmungen);
2. § 128b (Tätigkeitsbericht).

(3) Die nachstehenden Bestimmungen des 8. Abschnitts des Allgemeinen
Teils sind auf die Beamtinnen und Beamten der Parlamentsdirektion, des
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Rechnungshofes und der Volksanwaltschaft mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden:

1. § 92 Abs. 2, § 94 Abs. 1, § 112 Abs. 2 bis 4 und 6, § 113, § 117 Abs. 2,
§ 123 Abs. 2 und 3, § 124 Abs. 1, § 125b Abs. 3, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 2,
§ 132 und § 135 mit der Maßgabe, dass an Stelle der Bundesdisziplinar-
behörde die Disziplinarkommission gemäß Art. 30b B-VG zuständig ist;

2. § 110 Abs. 1 Z 2, § 111 Abs. 2, § 128a und § 130 Abs. 1 mit der Maßgabe,
dass an die Stelle der Leiterin oder des Leiters der Bundesdisziplinarbe-
hörde die oder der Vorsitzende der Disziplinarkommission gemäß Art. 30b
B-VG tritt.

Disziplinarbehörden

§ 104b. Disziplinarbehörden sind
1. die Dienstbehörden und
2. die Disziplinarkommission gemäß Art. 30b B-VG.

Zuständigkeit

§ 104c. Zuständig sind
1. die Dienstbehörde zur vorläufigen Suspendierung und zur Erlassung von

Disziplinarverfügungen hinsichtlich der Beamtinnen und Beamten ihres
Zuständigkeitsbereiches und

2. die Disziplinarkommission gemäß Art. 30b B-VG zur Erlassung von Dis-
ziplinarerkenntnissen und zur Entscheidung über Suspendierungen hin-
sichtlich der Beamtinnen und Beamten der Parlamentsdirektion, des
Rechnungshofes und der Volksanwaltschaft.

Disziplinarkommission

§ 104d. (1) Die Disziplinarkommission ist bei der Parlamentsdirektion ein-
gerichtet.

(2) Die Disziplinarkommission besteht aus der oder dem Vorsitzenden, den
erforderlichen Stellvertreterinnen oder Stellvertretern sowie weiteren Mitgliedern
als Vertreterinnen oder Vertreter des Dienstgebers und Vertreterinnen oder Ver-
treter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Die oder der Vorsitzende und
die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der oder des Vorsitzenden müssen
rechtskundig sein.

(3) Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind mit Wirkung vom 1. Jänner
auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen, wobei

1. die oder der Vorsitzende von der Präsidentin oder dem Präsidenten des
Nationalrates,

2. die erforderlichen Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der oder des Vor-
sitzenden von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Nationalrates,
von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Rechnungshofes und von
der oder dem Vorsitzenden der Volksanwaltschaft, soweit das oberste Or-
gan dies für erforderlich erachtet,
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3. die Hälfte der weiteren Mitglieder zu gleichen Teilen von der Präsidentin
oder dem Präsidenten des Nationalrates, von der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Rechnungshofes und von der oder dem Vorsitzenden der
Volksanwaltschaft und

4. die Hälfte der weiteren Mitglieder zu gleichen Teilen von den zuständigen
Zentralausschüssen

zu bestellen sind.

(4) Bestellt ein Zentralausschuss nicht innerhalb von vier Wochen nach je-
weiliger Aufforderung durch die Präsidentin oder den Präsidenten des National-
rates, durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Rechnungshofes oder
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Volksanwaltschaft die erfor-
derlichen Mitglieder für die Disziplinarkommission, obliegt die Bestellung der
Präsidentin oder dem Präsidenten des Nationalrates, der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Rechnungshofes oder der oder dem Vorsitzenden der Volks-
anwaltschaft.

Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission

§ 104e. (1) Zu Mitgliedern der Disziplinarkommission dürfen nur Beamtin-
nen oder Beamte des Dienststandes bestellt werden. Gegen die Mitglieder der
Disziplinarkommission darf kein Disziplinarverfahren anhängig oder eine Diszi-
plinarstrafe rechtskräftig verhängt worden sein. Stehen zu wenige geeignete Be-
amtinnen und Beamte zur Verfügung, können auch Bedienstete mit fundierten
Kenntnissen im öffentlich-rechtlichen Dienstrecht bestellt werden.

(2) Die Beamtin oder der Beamte hat der Bestellung zum Mitglied der Diszi-
plinarkommission Folge zu leisten.

(3) Die Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission ruht vom Zeitpunkt der Ein-
leitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss,
während der Zeit einer (vorläufigen) Suspendierung, einer Außerdienststellung,
eines Antritts eines Urlaubes oder einer Karenz in der Dauer von jeweils mehr
als drei Monaten, der Dienstzuteilung zu einer Dienststelle eines anderen Res-
sorts oder der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes.

(4) Die Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission endet mit der rechtskräfti-
gen Verhängung einer Disziplinarstrafe, mit der Versetzung ins Ausland, mit
dem Ausscheiden aus dem Dienststand, dem Dienstverhältnis oder dem Perso-
nalstand der Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes oder der Volksanwalt-
schaft oder mit dem Ablauf der Bestellungsdauer.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident des Nationalrates, die Präsidentin
oder der Präsident des Rechnungshofes und die oder der Vorsitzende der
Volksanwaltschaft haben ein von ihr oder ihm oder vom jeweiligen Zentralaus-
schuss bestelltes Mitglied der Disziplinarkommission seiner Funktion zu ent-
heben, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit der Funktion verbun-
denen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen kann oder

2. die mit der Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder dauernd ver-
nachlässigt hat.
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(6) Im Bedarfsfall ist die Disziplinarkommission durch Neubestellung von Mit-
gliedern für den Rest der Bestellungsdauer zu ergänzen.

Disziplinarsenate

§ 104f. (1) Die Disziplinarkommission hat in Senaten zu entscheiden. Die
Senate haben aus der oder dem Vorsitzenden der Kommission oder einer Stell-
vertreterin oder einem Stellvertreter als Senatsvorsitzender oder Senatsvorsit-
zendem und zwei weiteren Mitgliedern zu bestehen. Jedes Kommissionsmit-
glied darf mehreren Senaten angehören.

(2) Ein Mitglied des Senats muss entsprechend der Zugehörigkeit der be-
schuldigten Beamtin oder des beschuldigten Beamten von der Präsidentin oder
dem Präsidenten des Nationalrates, von der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Rechnungshofes oder von der oder dem Vorsitzenden der Volksanwalt-
schaft bestellt worden sein.

(3) Ein Mitglied des Senats muss vom für die beschuldigte Beamtin oder vom
für den beschuldigten Beamten zuständigen Zentralausschuss oder gemäß
§ 104d Abs. 4 bestellt worden sein.

(4) Die oder der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat jeweils bis Ende
November für das folgende Jahr die Senate zu bilden und die Geschäfte unter
diesen zu verteilen. Gleichzeitig ist die Reihenfolge zu bestimmen, in der die
weiteren Kommissionsmitglieder bei der Verhinderung eines Senatsmitgliedes
als Ersatzmitglieder in die Senate eintreten. Die Zusammensetzung der Senate
darf nur im Falle unbedingten Bedarfes abgeändert werden.

(5) Die Geschäftseinteilung gemäß Abs. 4 ist mit dem Hinweis, dass sie von
der oder dem Vorsitzenden der Disziplinarkommission erlassen wurde, öffent-
lich, jedenfalls an der Amtstafel der Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes
und der Volksanwaltschaft, kundzumachen. Zusätzlich ist eine Veröffentlichung
auf der Website des Parlaments, des Rechnungshofes und der Volksanwalt-
schaft im Internet zulässig.

(6) Der Einwand der rechtswidrigen Zusammensetzung des Senats, in dem
eine Bedienstete oder ein Bediensteter, die oder der nicht Beamtin oder Beam-
ter ist, vorgesehen ist, obwohl ausreichend geeignete Beamtinnen oder Beamte
zur Verfügung gestanden wären, kann nur bis zum Beginn der mündlichen Ver-
handlung geltend gemacht werden.

Abstimmung und Stellung der Mitglieder

§ 104g. (1) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. Die Diszi-
plinarstrafe der Entlassung darf im Verfahren vor der Disziplinarkommission nur
einstimmig verhängt werden. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Die oder der
Senatsvorsitzende hat ihre oder seine Stimme zuletzt abzugeben.

(2) Im Verfahren vor der Disziplinarkommission kann die oder der Senatsvor-
sitzende die Beratung und Beschlussfassung über Anträge nach § 112 Abs. 4,
über Kosten nach § 117, über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens nach
§ 123 und über Ratengesuche nach § 127 Abs. 2 durch Einholung der Zustim-
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mung der anderen Senatsmitglieder im Umlaufweg ersetzen. Für Entscheidun-
gen im Umlaufweg ist Stimmeneinhelligkeit sowie das Vorliegen eines begrün-
deten Beschlussantrages der oder des Senatsvorsitzenden erforderlich. Die Zu-
stimmung kann mündlich, telefonisch oder in jeder anderen technisch möglichen
Weise erteilt werden. Eine nicht schriftlich erteilte Zustimmung ist in einem Ak-
tenvermerk festzuhalten (§ 16 AVG).

(3) Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind in Ausübung dieses Amtes
selbständig und unabhängig. Die Präsidentin oder der Präsident des National-
rates hat das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der
Disziplinarkommission zu unterrichten. Die Präsidentin oder der Präsident des
Nationalrates, die Präsidentin oder der Präsident des Rechnungshofes und die
oder der Vorsitzende der Volksanwaltschaft haben jeweils das Recht, sich über
alle Gegenstände der Geschäftsführung der Disziplinarsenate, die Verfahren
ihrer oder seiner Beamtinnen oder Beamten behandeln, zu unterrichten.

Disziplinaranwältin und Disziplinaranwalt

§ 104h. (1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im Disziplinarverfah-
ren sind von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Nationalrates, von der
Präsidentin oder dem Präsidenten des Rechnungshofes und von der oder dem
Vorsitzenden der Volksanwaltschaft geeignete Bedienstete zu Disziplinaranwäl-
tinnen und Disziplinaranwälten sowie die erforderliche Anzahl von Stellvertrete-
rinnen und Stellvertretern auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Sie haben
ihrer Bestellung Folge zu leisten.

(2) Auf die Disziplinaranwältin oder den Disziplinaranwalt ist § 104e Abs. 1
und 3 bis 6 sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Disziplinaranwältin oder der Disziplinaranwalt hat rechtskundig zu sein.
(4) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt wird das Recht ein-

geräumt,
1. gegen Bescheide der Disziplinarkommission gemäß Art. 132 Abs. 4 B-VG

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und
2. gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gemäß Art. 133

Abs. 8 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof
zu erheben.

(5) Stehen der Präsidentin oder dem Präsidenten des Nationalrates, der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des Rechnungshofes oder der oder dem Vorsit-
zenden der Volksanwaltschaft zu wenige geeignete Bedienstete für die Bestel-
lung zur Disziplinaranwältin oder zum Disziplinaranwalt zur Verfügung, können
geeignete Bedienstete, die in den Zuständigkeitsbereich eines der beiden ande-
ren obersten Organe fallen, bestellt werden, die in dieser Eigenschaft an ihre
oder seine Weisung gebunden sind. Vor der Bestellung von Bediensteten ist das
Einvernehmen mit dem jeweiligen obersten Organ schriftlich herzustellen.

Personal- und Sachaufwand

§ 104i. (1) Für die Sacherfordernisse der Disziplinarkommission und für die
Besorgung ihrer Kanzleigeschäfte hat die Parlamentsdirektion aufzukommen.
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(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Nationalrates hat für die Verhand-
lungen vor der Disziplinarkommission geeignete Schriftführerinnen und Schrift-
führer beizustellen.

3. Unterabschnitt

Disziplinarverfahren

Anwendung des AVG und des Zustellgesetzes

§ 105. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf das
Disziplinarverfahren

1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 39 Abs. 2a, §§ 41, 42, 44a bis
44g, 51, 57, 58a, 62 Abs. 3, §§ 63 bis 67, 68 Abs. 2 und 3, § 73 Abs. 2 und
3, §§ 75 bis 79 sowie

2. das Zustellgesetz – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982,
anzuwenden.

Parteien

§ 106. Parteien im Disziplinarverfahren sind der Beschuldigte und der Diszi-
plinaranwalt. Die Stellung als Partei kommt ihnen mit dem Zeitpunkt der Zustel-
lung der Disziplinaranzeige zu.

Verteidiger

§ 107. (1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch einen
Rechtsanwalt, einen Verteidiger in Strafsachen oder eine Bedienstete oder
einen Bediensteten verteidigen lassen.

(2) Auf Verlangen der oder des Beschuldigten ist von der Dienstbehörde
eine Beamtin oder ein Beamter des Dienststandes oder eine Vertragsbediens-
tete oder ein Vertragsbediensteter als Verteidigerin oder als Verteidiger zu be-
stellen.

(3) Abgesehen von dem im Abs. 2 genannten Fall ist der Bedienstete zur
Übernahme einer Verteidigung nicht verpflichtet. Er darf in keinem Fall eine Be-
lohnung annehmen und hat gegenüber dem Beschuldigten nur Anspruch auf
Vergütung des im Interesse der Verteidigung notwendigen und zweckmäßigen
Aufwandes.

(4) Die Bestellung eines Verteidigers schließt nicht aus, daß der Beschul-
digte im eigenen Namen Erklärungen abgibt.

(5) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser Eigenschaft zukommenden Mit-
teilungen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Zustellungen

§ 108. (1) Zustellungen an die Beschuldigte oder den Beschuldigten haben
zu eigenen Handen zu erfolgen.
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(2) Hat die Beschuldigte oder der Beschuldigte eine Verteidigerin oder einen
Verteidiger, sind sämtliche Schriftstücke auch der Verteidigerin oder dem Verteidi-
ger zuzustellen. Ist die Verteidigerin oder der Verteidiger zustellungsbevollmäch-
tigt, sind sämtliche Schriftstücke ausschließlich der Verteidigerin oder dem Vertei-
diger zuzustellen. Die Rechtswirkungen der Zustellung für die Beschuldigte oder
den Beschuldigten treten mit dem Zeitpunkt der Zustellung an die zustellungsbe-
vollmächtigte Verteidigerin oder den zustellungsbevollmächtigten Verteidiger ein.

Disziplinaranzeige

§ 109. (1) Der unmittelbar oder mittelbar zur Führung der Dienstaufsicht
berufene Vorgesetzte (Dienstvorgesetzte) hat bei jedem begründeten Verdacht
einer Dienstpflichtverletzung die zur vorläufigen Klarstellung des Sachverhaltes
erforderlichen Erhebungen zu pflegen und sodann unverzüglich im Dienstwege
der Dienstbehörde Disziplinaranzeige zu erstatten. Erweckt der Verdacht einer
Dienstpflichtverletzung auch den Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgen-
den gerichtlich strafbaren Handlung, so hat sich der Dienstvorgesetzte in dieser
Eigenschaft jeder Erhebung zu enthalten und sofort der Dienstbehörde zu be-
richten. Diese hat gemäß § 78 StPO vorzugehen.

(2) Von einer Disziplinaranzeige an die Dienstbehörde ist abzusehen, wenn
nach Ansicht der oder des Dienstvorgesetzten eine Belehrung oder Ermahnung
ausreicht. Diese ist der Beamtin oder dem Beamten nachweislich mitzuteilen.
Nach Ablauf von drei Jahren ab Mitteilung an die Beamtin oder den Beamten
darf eine Belehrung oder Ermahnung zu keinen dienstlichen Nachteilen führen
und sind die Aufzeichnungen über die Belehrung oder Ermahnung zu vernich-
ten, wenn die Beamtin oder der Beamte in diesem Zeitraum keine weitere
Dienstpflichtverletzung begangen hat.

(3) Die Dienstbehörde hat, sofern es sich nicht um eine Selbstanzeige han-
delt, eine Abschrift der Disziplinaranzeige unverzüglich dem Beschuldigten zu-
zustellen.

§ 110. (1) Auf Grund der Disziplinaranzeige oder des Berichtes der oder des
Dienstvorgesetzten hat die Dienstbehörde

1. eine Disziplinarverfügung zu erlassen oder
2. die Disziplinaranzeige an die Leiterin oder den Leiter der Bundesdiszi-

plinarbehörde und an die Disziplinaranwältin oder den Disziplinaranwalt
weiterzuleiten.

(2) Die Dienstbehörde kann von der Erlassung einer Disziplinarverfügung
oder der Weiterleitung der Disziplinaranzeige absehen, wenn das Verschulden
geringfügig ist und die Folgen der Dienstpflichtverletzung unbedeutend sind. Die
Beamtin oder der Beamte ist hiervon formlos zu verständigen.

Selbstanzeige

§ 111. (1) Jede Beamtin oder jeder Beamte hat das Recht, bei ihrer oder sei-
ner Dienstbehörde schriftlich die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen
sich selbst zu beantragen.
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(2) Hat die Beamtin oder der Beamte die Einleitung eines Disziplinarverfah-
rens gegen sich selbst beantragt, so ist nach § 110 vorzugehen. Auf Verlangen
der Beamtin oder des Beamten ist dieser Antrag unverzüglich der Leiterin oder
dem Leiter der Bundesdisziplinarbehörde und der Disziplinaranwältin oder dem
Disziplinaranwalt zu übermitteln.

Suspendierung

§ 112. (1) Die Dienstbehörde hat die vorläufige Suspendierung einer Beam-
tin oder eines Beamten zu verfügen,

1. wenn über sie oder ihn die Untersuchungshaft verhängt wird oder
2. wenn gegen sie oder ihn eine rechtswirksame Anklage wegen eines in

§ 20 Abs. 1 Z 3a angeführten Delikts vorliegt und sich die Anklage auf die
Tatbegehung ab dem 1. Jänner 2013 bezieht oder

3. wenn durch ihre oder seine Belassung im Dienst wegen der Art der ihr
oder ihm zur Last gelegten Dienstpflichtverletzungen das Ansehen des
Amtes oder wesentliche Interessen des Dienstes gefährdet würden.

Im Falle eines Strafverfahrens gegen eine Beamtin oder einen Beamten hat das
Strafgericht die zuständige Dienstbehörde zum frühestmöglichen Zeitpunkt über
die Verhängung der Untersuchungshaft oder vom Vorliegen einer rechtskräfti-
gen Anklage zu verständigen.

(2) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der Bundesdisziplinarbe-
hörde mitzuteilen, die über die Suspendierung innerhalb eines Monats zu ent-
scheiden hat. Die vorläufige Suspendierung endet spätestens mit rechtskräftiger
Entscheidung der Bundesdisziplinarbehörde oder des Bundesverwaltungsge-
richts über die Suspendierung. Ab dem Einlangen der Disziplinaranzeige bei der
Bundesdisziplinarbehörde hat diese bei Vorliegen der in Abs. 1 genannten Vo-
raussetzungen die Suspendierung zu verfügen.

(3) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt steht gegen die Ent-
scheidung der Bundesdisziplinarbehörde, gemäß Abs. 2 keine Suspendierung zu
verfügen, und gegen die Aufhebung einer Suspendierung durch die Bundesdiszi-
plinarbehörde das Recht der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu.

(4) Jede Suspendierung, auch eine vorläufige, hat die Kürzung des Monats-
bezuges der Beamtin oder des Beamten auf zwei Drittel für die Dauer der Sus-
pendierung zur Folge. Für die Dauer der vorläufigen Suspendierung erfolgt eine
Auszahlung ohne Kürzung. Nach Verfügung der Suspendierung durch die Bun-
desdisziplinarbehörde nach Abs. 2 oder durch das Bundesverwaltungsgericht
nach Abs. 3 ist der über die gekürzten Bezüge hinausgehend ausbezahlte Be-
trag unter sinngemäßer Anwendung des § 13a Abs. 2 bis 4 GehG hereinzubrin-
gen. Die Dienstbehörde, ab Einlangen der Disziplinaranzeige bei der Bundesdis-
ziplinarbehörde diese, hat auf Antrag der Beamtin oder des Beamten oder von
Amts wegen die Kürzung zu vermindern oder aufzuheben, wenn und soweit das
monatliche Gesamteinkommen der Beamtin oder des Beamten und ihrer oder
seiner Familienangehörigen, für die sie oder er sorgepflichtig ist, die Höhe des
Mindestsatzes im Sinne des § 26 Abs. 5 PG 1965 nicht erreicht.

(5) Nimmt die Beamtin oder der Beamte während der Suspendierung eine
erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung auf oder weitet eine solche aus oder übt
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sie oder er während der Suspendierung eine unzulässige Nebenbeschäftigung
aus, erhöht sich die Kürzung des Monatsbezugs gemäß Abs. 4 um jenen Teil,
um den ihre oder seine Einkünfte aus dieser Nebenbeschäftigung ein Drittel
ihres oder seines Monatsbezugs übersteigen. Zu diesem Zweck hat die Beamtin
oder der Beamte unverzüglich ihre oder seine Einkünfte aus dieser Nebenbe-
schäftigung bekannt zu geben. Kommt sie oder er dieser Pflicht nicht nach, so
gilt der ihrer oder seiner besoldungsrechtlichen Stellung entsprechende Monats-
bezug als monatliches Einkommen aus der Nebenbeschäftigung.

(6) Die Suspendierung endet spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluß
des Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die Suspendierung der
Beamtin oder des Beamten maßgebend gewesen sind, vorher weg, so ist die
Suspendierung von der Bundesdisziplinarbehörde unverzüglich aufzuheben.

(7) Die Beschwerde gegen eine (vorläufige) Suspendierung oder gegen eine
Entscheidung über die Verminderung (Aufhebung) der Bezugskürzung hat keine
aufschiebende Wirkung.

(8) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Beamten vermindert oder aufge-
hoben, so wird diese Verfügung mit dem Tage der Antragstellung wirksam.

Verbindung des Disziplinarverfahrens gegen mehrere Beschuldigte

§ 113. Sind an einer Dienstpflichtverletzung mehrere Beamte beteiligt, so ist
das Disziplinarverfahren vor der Bundesdisziplinarbehörde für alle Beteiligten
gemeinsam durchzuführen, soweit diese demselben Ressort angehören.

Strafanzeige und Unterbrechung des Disziplinarverfahrens

§ 114. (1) Kommt die Disziplinarbehörde während des Disziplinarverfahrens
zur Ansicht, daß eine von Amts wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare
Handlung vorliegt, so hat sie gemäß § 78 StPO vorzugehen.

(2) Hat die Disziplinarbehörde Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die Sicher-
heitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis
von einem anhängigen Strafverfahren nach der StPO oder verwaltungsbehördli-
chen Strafverfahren, so wird dadurch das Disziplinarverfahren unterbrochen.
Die Parteien sind vom Eintritt der Unterbrechung zu verständigen. Ungeachtet
der Unterbrechung des Disziplinarverfahrens ist ein Beschluß, ein Disziplinar-
verfahren durchzuführen (§ 123), zulässig.

(3) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen und in erster Instanz binnen
sechs Monaten abzuschließen, nachdem

1. die Mitteilung
a) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder

über den (vorläufigen) Rücktritt von der Verfolgung oder
b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines

Verwaltungsstrafverfahrens
bei der Disziplinarbehörde eingelangt ist oder

2. das Strafverfahren nach der StPO oder das verwaltungsbehördliche Straf-
verfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn auch nur vorläufig, ein-
gestellt worden ist.
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Absehen von der Strafe

§ 115. Im Falle eines Schuldspruches kann von der Verhängung einer Strafe
abgesehen werden, wenn dies ohne Verletzung dienstlicher Interessen möglich
ist und nach den Umständen des Falles und nach der Persönlichkeit des Beam-
ten angenommen werden kann, daß ein Schuldspruch allein genügen wird, den
Beamten von weiteren Verfehlungen abzuhalten.

Außerordentliche Rechtsmittel

§ 116. (1) Vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Verfahrens
oder über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind die Parteien zu
hören.

(2) § 69 Abs. 2 und 3 des AVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die mit
drei Jahren festgesetzten Fristen im Disziplinarverfahren zehn Jahre betragen.

(3) Die Wiederaufnahme eines Verfahrens zum Nachteil des Beschuldigten
ist nur innerhalb der im § 94 festgelegten Fristen zulässig. Im Falle der Wieder-
aufnahme des Verfahrens auf Antrag des Beschuldigten und im Falle der Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand darf über den Beschuldigten keine strengere
als die bereits verhängte Strafe ausgesprochen werden.

(4) Nach dem Tod des Beamten können auch Personen die Wiederauf-
nahme des Verfahrens und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantra-
gen, die nach dem bestraften Beamten einen Versorgungsanspruch nach dem
PG 1965 besitzen. Hat das Erkenntnis auf Entlassung gelautet, so steht dieses
Recht den Personen zu, die bei Nichtvorliegen dieser Strafe einen Versorgungs-
anspruch besäßen.

(5) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme des Verfahrens und die Bewil-
ligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird der frühere Bescheid
nicht aufgehoben.

Kosten

§ 117. (1) Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Reisegebühren und
der Gebühren für Zeugen, Sachverständige und Dolmetscher sind vom Bund zu
tragen, wenn

1. das Verfahren eingestellt,
2. der Beamte freigesprochen oder
3. gegen den Beamten eine Disziplinarverfügung erlassen

wird.

(2) Wird über die Beamtin oder den Beamten von der Bundesdisziplinarbe-
hörde oder im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen ein Erkennt-
nis der Bundesdisziplinarbehörde eine Disziplinarstrafe verhängt, hat die Be-
amtin oder der Beamte dem Bund einen Kostenbeitrag zu leisten. Dieser beträgt
im Fall

1. eines Verweises 10% des Monatsbezugs gemäß § 92 Abs. 2, höchstens
jedoch 500 E,
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2. einer Geldbuße oder Geldstrafe 10% der festgesetzten Strafe, höchstens
jedoch 500 E,

3. einer Entlassung 500 E.
Die aus der Beiziehung eines Verteidigers erwachsenden Kosten hat in allen
Fällen die Beamtin oder der Beamte zu tragen.

(3) Hinsichtlich der Gebühren der Zeugen, Sachverständigen und Dolmet-
scher ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, sinngemäß anzu-
wenden.

Einstellung des Disziplinarverfahrens

§ 118. (1) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen, wenn
1. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienstpflichtverletzung nicht be-

gangen hat oder Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen,
2. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann

oder keine Dienstpflichtverletzung darstellt,
3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen, oder
4. die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat keine oder nur unbedeu-

tende Folgen nach sich gezogen hat und überdies eine Bestrafung nicht
geboten ist, um den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflichten
abzuhalten oder der Verletzung von Dienstpflichten durch andere Beamte
entgegenzuwirken.

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis des Beschuldigten endet.

(3) Die Dienstbehörde ist von der Einstellung des Disziplinarverfahrens un-
verzüglich zu verständigen.

Abgaben- und Gebührenfreiheit

§ 120. Schriften und Amtshandlungen auf Grund dieses Abschnittes sind von
der Entrichtung bundesgesetzlich geregelter Abgaben und Gebühren befreit.

Auswirkung von Disziplinarstrafen

§ 121. (1) Eine Dienstpflichtverletzung darf über eine Disziplinarstrafe hi-
naus zu keinen dienstrechtlichen Nachteilen führen.

(2) Hat der Beamte innerhalb von drei Jahren nach Rechtskraft der Diszipli-
narverfügung oder des Disziplinarerkenntnisses keine Dienstpflichtverletzung
begangen, so darf die erfolgte Bestrafung in einem weiteren Disziplinarverfahren
nicht berücksichtigt werden.

Aufbewahrung der Akten

§ 122. Nach endgültigem Abschluß des Disziplinarverfahrens sind die Akten
unter Verschluß aufzubewahren.
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4. Unterabschnitt

Verfahren vor der Bundesdisziplinarbehörde

Einleitung

§ 123. (1) Der Senatsvorsitzende hat nach Einlangen der Disziplinaranzeige
den Disziplinarsenat zur Entscheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinar-
verfahren durchzuführen ist. Notwendige Ermittlungen sind von der Dienstbe-
hörde im Auftrag des Senatsvorsitzenden durchzuführen.

(2) Hat die Bundesdisziplinarbehörde die Durchführung eines Disziplinar-
verfahrens beschlossen, so ist dieser Einleitungsbeschluss der oder dem Be-
schuldigten, der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt und der Dienst-
behörde zuzustellen. Im Einleitungsbeschluss sind die Anschuldigungspunkte
bestimmt anzuführen und die Zusammensetzung des Senates einschließlich der
Ersatzmitglieder bekanntzugeben.

(3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die Einleitung des Disziplinarver-
fahrens Rechtsfolgen geknüpft, so treten diese nur im Falle des Beschlusses der
Bundesdisziplinarbehörde, ein Disziplinarverfahren durchzuführen, und im Falle
der (vorläufigen) Suspendierung ein.

Mündliche Verhandlung

§ 124. (1) Die Bundesdisziplinarbehörde hat eine mündliche Verhandlung an-
zuberaumen und die Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeuginnen oder
Zeugen und Sachverständigen zur mündlichen Verhandlung zu laden. Die Ladung
ist den Parteien spätestens zwei Wochen vor dem Verhandlungstermin zuzu-
stellen. Die Dienstbehörde ist von der mündlichen Verhandlung zu verständigen.

(2) Auf Verlangen der oder des Beschuldigten dürfen bei der mündlichen
Verhandlung bis zu drei Bedienstete als Vertrauenspersonen anwesend sein.

(3) Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, außer der Senat beschließt auf
Antrag einer Partei oder von Amts wegen den Ausschluss der Öffentlichkeit. Die-
ser Ausschluss ist zulässig:

1. wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicher-
heit,

2. vor Erörterung des persönlichen Lebens- oder Geheimnisbereiches einer
oder eines Beschuldigten, Opfers, Zeugin oder Zeugen oder Dritten und

3. zum Schutz der Identität einer Zeugin oder eines Zeugen oder einer oder
eines Dritten.

Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Fotoauf-
nahmen von mündlichen Verhandlungen sind unzulässig.

(4) Die Beratungen und Abstimmungen des Senates sind vertraulich.
(5) Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung des Einleitungsbe-

schlusses zu beginnen. Sodann ist der Beschuldigte zu vernehmen.
(6) Nach der Vernehmung des Beschuldigten sind die Beweise in der vom

Vorsitzenden bestimmten Reihenfolge aufzunehmen. Die Parteien haben das
Recht, Beweisanträge zu stellen. Über die Berücksichtigung dieser Anträge hat
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der Vorsitzende zu entscheiden; die übrigen Mitglieder des Senates haben je-
doch das Recht, eine Beschlußfassung des Senates über die Berücksichtigung
der Beweisanträge zu verlangen. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden
und die des Senates ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig.

(7) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an ihn gestellten Fragen
nicht gezwungen werden.

(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme eine Unterbrechung der mündli-
chen Verhandlung, so hat hierüber der Senat nach Beratung zu beschließen.

(9) Nach Abschluß des Beweisverfahrens ist dem Disziplinaranwalt das Wort
zu erteilen. Der Disziplinaranwalt hat hierauf die Ergebnisse der Beweisführung
zusammenzufassen sowie seine Anträge zu stellen und zu begründen.

(10) Nach dem Disziplinaranwalt ist dem Beschuldigten das Wort zu erteilen.
Findet der Disziplinaranwalt hierauf etwas zu erwidern, so hat der Beschuldigte
jedenfalls das Schlußwort.

(11) Nach Schluß der mündlichen Verhandlung hat sich der Senat zur Bera-
tung zurückzuziehen.

(12) Unmittelbar nach dem Beschluß des Senates ist das Erkenntnis samt
den wesentlichen Gründen mündlich zu verkünden.

(13) Über die mündliche Verhandlung ist eine vom Vorsitzenden und vom
Schriftführer zu unterfertigende Verhandlungsschrift aufzunehmen. Sie ist vor der
Beratung des Senates zu verlesen, wenn die Parteien nicht darauf verzichtet haben.
Vor der Beratung des Senates ist die in Kurzschrift aufgenommene Verhandlungs-
schrift zu verlesen oder es ist die Aufnahme des Schallträgers wiederzugeben,
wenn die Parteien nicht darauf verzichtet haben. Aufnahmen in Kurzschrift oder auf
Schallträger sind spätestens binnen einer Woche in Vollschrift zu übertragen. Der
Schallträger ist mindestens drei Monate ab der Übertragung aufzubewahren.

(14) Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit
der Verhandlungsschrift sind bis spätestens unmittelbar nach der Verlesung
(Wiedergabe) zu erheben. Wenn den Einwendungen nicht Rechnung getragen
wird, sind diese in die Verhandlungsschrift als Nachtrag aufzunehmen. Die Ver-
kündung des Erkenntnisses gemäß Abs. 12 ist am Ende der Verhandlungs-
schrift zu protokollieren. Auf die Verhandlungsschrift ist § 14 Abs. 3, 4 letzter
Satz und 5 AVG nicht anzuwenden.

(15) Über die Beratungen des Senates ist ein Beratungsprotokoll aufzuneh-
men, das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen ist.

Wiederholung der mündlichen Verhandlung

§ 125. Der Vorsitzende ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer Gründe die
mündliche Verhandlung zu unterbrechen oder zu vertagen. Wurde die Verhand-
lung vertagt, so hat der Vorsitzende bei der Wiederaufnahme der Verhandlung
die wesentlichen Vorgänge der vertagten Verhandlung nach dem Protokoll und
den sonst zu berücksichtigenden Akten mündlich vorzutragen. Die Verhandlung
ist jedoch zu wiederholen, wenn sich die Zusammensetzung des Senates geän-
dert hat oder seit der Vertagung mehr als sechs Monate verstrichen sind.
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Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten und
Absehen von der mündlichen Verhandlung

§ 125a. (1) Die mündliche Verhandlung vor dem Disziplinarsenat kann un-
geachtet eines Parteienantrages in Abwesenheit des Beschuldigten durchge-
führt werden, wenn der Beschuldigte trotz ordnungsgemäß zugestellter Ladung
nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen ist, sofern er nachweislich auf
diese Säumnisfolge hingewiesen worden ist.

(2) Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Diszipli-
narsenat kann ungeachtet eines Parteienantrages Abstand genommen werden,
wenn der Sachverhalt infolge Bindung an die dem Spruch eines rechtskräftigen
Urteils eines Strafgerichtes oder eines Straferkenntnisses eines Verwaltungs-
gerichts zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung hinreichend geklärt ist.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(4) In den Fällen des Abs. 1 ist vor schriftlicher Erlassung des Disziplinar-
erkenntnisses dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben, von dem Ergebnis der
Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen.

Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen

§ 125b. (1) Auf Verlangen eines Zeugen ist einer Person seines Vertrauens
die Anwesenheit bei der Vernehmung zu gestatten. Der Vernehmung eines noch
nicht Vierzehnjährigen ist, soweit es in dessen Interesse zweckmäßig ist, jeden-
falls eine Person seines Vertrauens beizuziehen. Auf diese Rechte ist in der Vor-
ladung hinzuweisen. Als Vertrauensperson kann ausgeschlossen werden, wer
der Mitwirkung an der Pflichtverletzung verdächtig oder am Verfahren beteiligt
ist oder wessen Anwesenheit den Zeugen bei der Ablegung einer freien und voll-
ständigen Aussage beeinflussen könnte.

(2) Der Vorsitzende kann im Interesse eines Zeugen die Gelegenheit zur
Beteiligung an der Vernehmung des Zeugen derart beschränken, dass die Par-
teien und ihre Vertreter die Vernehmung des Zeugen erforderlichenfalls unter
Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung mitver-
folgen und ihr Fragerecht ausüben können, ohne bei der Befragung anwesend
zu sein.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 1 Z 39, BGBl. I Nr. 205/2022)

Disziplinarerkenntnis

§ 126. (1) Wenn eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde, hat die
Bundesdisziplinarbehörde bei der Beschlußfassung über das Disziplinar-
erkenntnis nur auf das, was in der mündlichen Verhandlung vorgekommen ist,
sowie auf eine allfällige Stellungnahme des Beschuldigten gemäß § 125a Abs. 4
Rücksicht zu nehmen.

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder Freispruch zu lauten
und im Falle eines Schuldspruches, sofern nicht nach § 115 von einem Strafaus-
spruch abgesehen wird, die Strafe festzusetzen.
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(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Par-
teien längstens innerhalb von zwei Wochen zuzustellen und der Dienstbehörde
unverzüglich zu übermitteln.

(4) Wurde gegen das Disziplinarerkenntnis Beschwerde eingebracht, sind
die andere Partei und die Dienstbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu set-
zen. Eine Beschwerdevorentscheidung ist der Dienstbehörde zu übermitteln.

(5) Die Parteien und die Dienstbehörde sind vom Eintritt der Rechtskraft des
Disziplinarerkenntnisses unverzüglich zu verständigen.

Ratenbewilligung und Verwendung der Geldstrafen und Geldbußen

§ 127. (1) Bei der Hereinbringung einer Geldstrafe oder einer Geldbuße ist
auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Beamten Bedacht zu nehmen.

(2) Die Bundesdisziplinarbehörde darf die Abstattung einer Geldstrafe oder
einer Geldbuße in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die Geldstrafen und
Geldbußen sind erforderlichenfalls durch jenes Ressort, dem die beschuldigte
Beamtin oder der beschuldigte Beamte angehört, hereinzubringen:

1. bei Beamtinnen oder Beamten des Dienststandes durch Abzug vom
Monatsbezug und

2. bei Beamtinnen oder Beamten des Ruhestandes durch Abzug vom Ruhe-
bezug.

Ist die Hereinbringung durch Abzug nicht möglich, hat das Ressort die Beamtin
oder den Beamten zur Leistung der Geldbuße oder Geldstrafe zu verhalten und
nötigenfalls nach dem VVG vorzugehen.

(3) Die eingegangenen Geldstrafen und Geldbußen sind durch das Ressort,
dem die beschuldigte Beamtin oder der beschuldigte Beamte angehört, für
Wohlfahrtszwecke zugunsten der Beamten zu verwenden. Die näheren Bestim-
mungen darüber sind innerhalb jedes Ressorts durch Verordnung zu erlassen.

Ausschluss der Mitteilung an die Öffentlichkeit

§ 128. Soweit die Öffentlichkeit gemäß § 124 Abs. 3 von der mündlichen Ver-
handlung ausgeschlossen wurde, sind Mitteilungen an diese untersagt.

Veröffentlichung von Entscheidungen der Bundesdisziplinarbehörde

§ 128a. Rechtskräftige Disziplinarerkenntnisse und rechtskräftige Einstel-
lungsbeschlüsse sind von der Leiterin oder dem Leiter der Bundesdisziplinar-
behörde unverzüglich in anonymisierter Form im Rechtsinformationssystem des
Bundes (RIS) zu veröffentlichen.

Jahresbericht

§ 128b. Die Leiterin oder der Leiter der Bundesdisziplinarbehörde hat spä-
testens bis 31. März eines jeden Jahres der Bundesministerin oder dem Bun-
desminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport einen Jahresbericht
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der Bundesdisziplinarbehörde über das vorangegangene Jahr zu übermitteln.
Der Bericht hat zu enthalten

1. die Anzahl der im Berichtsjahr anhängig gemachten Fälle,
2. die Anzahl und die Art der im Berichtsjahr erfolgten verfahrensbeenden-

den Erledigungen,
3. die mit Erkenntnis festgestellten Dienstpflichtverletzungen,
4. die mit Erkenntnis verhängten Strafen und
5. die Anzahl der Freisprüche.

In den Bericht ist zudem eine Analyse der im Berichtszeitraum ergangenen Ju-
dikatur des Bundesverwaltungsgerichtes, Verwaltungsgerichtshofes und Verfas-
sungsgerichtshofes in Disziplinarrechtsangelegenheiten aufzunehmen. Sofern
dies unbedingt erforderlich ist, können personenbezogene Daten und beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten in pseudonymisierter Form in den
Bericht aufgenommen werden. Der Bericht ist von der Bundesministerin oder
vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport der Bundes-
regierung zur Kenntnis zu bringen.

Beschwerde des Beschuldigten

§ 129. Auf Grund einer vom Beschuldigten erhobenen Beschwerde darf das
Disziplinarerkenntnis nicht zu seinen Ungunsten abgeändert werden.

Vollzug des Disziplinarerkenntnisses

§ 130. (1) Die Leiterin oder der Leiter der Bundesdisziplinarbehörde hat
nach Eintritt der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses den Vollzug der Diszi-
plinarstrafe durch die zuständige Dienstbehörde zu veranlassen.

(2) Im Falle des Todes des Beamten oder des Austrittes aus dem Dienstver-
hältnis erlischt die Vollziehbarkeit der Disziplinarstrafe.

5. Unterabschnitt

Abgekürztes Verfahren

Disziplinarverfügung

§ 131. Die Dienstbehörde kann ohne weiteres Verfahren schriftlich eine Dis-
ziplinarverfügung erlassen, wenn

1. die Beamtin oder der Beamte vor der oder dem Dienstvorgesetzten, der
Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle oder vor der Dienstbehörde eine
Dienstpflichtverletzung gestanden hat,

2. eine Dienstpflichtverletzung aufgrund eindeutiger Aktenlage als erwiesen
anzunehmen ist oder

3. die Beamtin oder der Beamte wegen des der Dienstpflichtverletzung zu-
grundeliegenden Sachverhaltes rechtskräftig durch ein Strafgericht oder
durch ein Verwaltungsgericht bestraft wurde,

und dies unter Bedachtnahme auf die für die Strafbemessung maßgebenden
Gründe zur Ahndung der Dienstpflichtverletzung ausreichend erscheint. Die Dis-
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ziplinarverfügung ist auch der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt zu-
zustellen. In der Disziplinarverfügung darf nur der Verweis ausgesprochen oder
eine Geldbuße bis zur Höhe eines Monatsbezuges, auf den die Beamtin oder
der Beamte im Zeitpunkt der Erlassung der Disziplinarverfügung Anspruch hat,
verhängt werden.

Einspruch

§ 132. Der Beschuldigte und der Disziplinaranwalt können gegen die Diszi-
plinarverfügung innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch erhe-
ben. Der rechtzeitige Einspruch setzt die Disziplinarverfügung außer Kraft; die
Bundesdisziplinarbehörde hat zu entscheiden, ob ein Verfahren einzuleiten ist.

6. Unterabschnitt

Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes

Verantwortlichkeit

§ 133. Beamte des Ruhestandes sind nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes wegen einer im Dienststand begangenen Dienstpflichtverletzung
oder wegen gröblicher Verletzung der ihnen im Ruhestand obliegenden Ver-
pflichtungen zur Verantwortung zu ziehen.

Disziplinarstrafen

§ 134. Disziplinarstrafen sind
1. der Verweis,
2. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhebezügen,
3. der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis fließenden Rechte und An-

sprüche.

Zuständigkeit

§ 135. Zur Durchführung des Disziplinarverfahrens ist die Bundesdisziplinar-
behörde zuständig. Für Beamtinnen oder Beamte des Ruhestandes ist jener
Senat zuständig, der zuständig wäre, wenn sich die Beamtin oder der Beamte
noch im Dienststand befinden würde.

9. Abschnitt

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Senatsentscheidungen

§ 135a. (1) In Angelegenheiten des § 20 Abs. 1 Z 2 und 3, des § 38, des
§ 40 und des § 41 Abs. 2 hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
durch einen Senat zu erfolgen.
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(2) In Angelegenheiten des § 14 hat die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts durch einen Senat zu erfolgen, wenn die Versetzung in den Ruhe-
stand von Amts wegen erfolgt ist.

(3) Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hat weiters durch
einen Senat zu erfolgen, wenn

1. gegen ein Erkenntnis, mit dem der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis
fließenden Rechte und Ansprüche verhängt wurde, Beschwerde erhoben
wurde oder

2. die Disziplinaranwältin oder der Disziplinaranwalt gegen ein Erkenntnis
der Bundesdisziplinarbehörde Beschwerde erhoben hat,
a) in dem eine strengere Strafe als eine Geldbuße ausgesprochen wurde

oder
b) in dem eine Geldbuße ausgesprochen wurde und der Einzelrichter

nach Prüfung der Angelegenheit zu der Auffassung gelangt, dass die
Disziplinarstrafe der Entlassung verhängt werden könnte.

Dienstrechtliche Laienrichterinnen und Laienrichter

§ 135b. (1) Bei Senatsentscheidungen gemäß § 135a haben je eine Vertre-
terin oder ein Vertreter des Dienstgebers und je eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer als fachkundige Laienrichterinnen
oder Laienrichter mitzuwirken.

(2) Die Vertreterinnen oder Vertreter des Dienstgebers werden von der
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport nominiert.

(3) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmer werden von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst nominiert. Erfolgt eine
Nominierung durch die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst nicht rechtzeitig, so ob-
liegt die Nominierung der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

(4) Bei Senatsentscheidungen betreffend Beamtinnen und Beamte aus dem
PTA-Bereich haben als Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer im Sinne des Abs. 1 von der Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten zu nominierende Vertreterinnen und Vertreter mitzu-
wirken.

(5) Als dienstrechtliche Laienrichterinnen und Laienrichter dürfen lediglich
rechtskundige Bundesbedienstete mit einer mindestens fünfjährigen Berufs-
erfahrung im Bundesdienst nominiert werden. Gegen sie darf kein Disziplinar-
verfahren oder Verfahren gemäß § 30 Abs. 1 Z 5 oder 9 des Vertragsbedienste-
tengesetzes 1948 (VBG), BGBl. Nr. 86, anhängig sein. Beamtinnen und Beamte
des Ruhestandes dürfen nicht als dienstrechtliche Laienrichterinnen oder Laien-
richter nominiert werden.

(6) Das Amt ruht vom Zeitpunkt der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis
zu dessen rechtskräftigem Abschluss, während der Zeit der (vorläufigen) Sus-
pendierung, der Außerdienststellung und der Erteilung eines Urlaubs von mehr
als einem Jahr. Das Amt endet mit der rechtskräftigen Verhängung einer Diszi-
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plinarstrafe, mit der Versetzung ins Ausland, mit dem Ausscheiden aus dem
Bundesdienst und mit der Versetzung oder dem Übertritt in den Ruhestand.

Entscheidungsfrist

§ 135c. Das Bundesverwaltungsgericht hat
1. in den Angelegenheiten des § 135a binnen drei Monaten und
2. in den Angelegenheiten der §§ 112, 118 Abs. 1 und 123 Abs. 2 binnen

sechs Wochen
nach Vorlage der Beschwerde zu entscheiden.

BESONDERER TEIL

1. Abschnitt

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST

Einteilung

§ 136. (1) Der Allgemeine Verwaltungsdienst umfaßt die Verwendungsgrup-
pen A 1 bis A 7.

(2) In den Verwendungsgruppen A 1 bis A 5 sind neben der Grundlaufbahn
folgende Funktionsgruppen für hervorgehobene Verwendungen vorgesehen:

Begründung des Dienstverhältnisses

§ 136a. (1) Die Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis auf ei-
ner Planstelle des Allgemeinen Verwaltungsdienstes ist bei sonstiger Unwirk-
samkeit der Verleihung der Planstelle nur bis zum Ablauf einer tatsächlichen
Bundesdienstzeit von fünf Jahren nach dem erstmaligen Eintritt einer Person in
ein Dienstverhältnis zum Bund zulässig.

(2) Die Fünfjahresfrist nach Abs. 1 verlängert sich um
1. höchstens drei Jahre

a) um Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG
und einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG,

b) beim Zusammentreffen von Zeiten nach lit. a mit Zeiten nach Z 2, wo-
bei Zeiten nach Z 2 bis zu zwei Jahren berücksichtigt werden dürfen;

2. höchstens zwei Jahre
a) um Zeiten der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivil-

dienstes,

in der Verwendungsgruppe die Funktionsgruppen

A 1 1 bis 9
A 2 1 bis 8
A 3 1 bis 8
A 4 1 und 2
A 5 1 und 2
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b) um Zeiten eines Karenzurlaubes nach § 29c des Vertragsbedienste-
tengesetzes 1948, der zur Ausbildung des Vertragsbediensteten für
seine dienstliche Verwendung gewährt worden ist;

3. um Zeiten in einem Dienstverhältnis als Militärperson auf Zeit.

(3) Eine Nachsicht von den Erfordernissen des Abs. 1 ist ausgeschlossen.

(4) Abs. 1 ist nicht anzuwenden
1. auf Vertragsbedienstete des Bundes der Entlohnungsschemata I und II,
2. auf sonstige Vertragsbedienstete des Bundes, die die Grundausbildung für

die ihrer Entlohnungsgruppe entsprechende Verwendungsgruppe oder für
eine höhere Verwendungsgruppe des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
vor dem Ablauf des 31. Dezember 1998 erfolgreich abgeschlossen haben.

(5) Ist der Antrag auf Zulassung zu einer Grundausbildung im Sinne des
Abs. 4 Z 2 vor dem 1. Juli 1998 (Datum des Poststempels) bei der für die Durch-
führung der Ausbildung zuständigen Stelle eingelangt, gelten bei Vertrags-
bediensteten des Bundes die Voraussetzungen des Abs. 4 Z 2 auch dann als er-
füllt, wenn sie

1. diese Grundausbildung vor dem Ablauf des 31. Dezember 1999 erfolg-
reich abschließen oder

2. nicht so rechtzeitig der Ausbildung zugewiesen werden, daß sie die
Grundausbildung vor dem Ablauf des 31. Dezember 1999 erfolgreich ab-
schließen können.

(6) Hat sich der Vertragsbedienstete am 30. Juni 1998 in einer Verwendung
befunden, für die er – wenn § 67 Abs. 2 auf ihn anwendbar gewesen wäre –
keine Grundausbildung zu absolvieren gehabt hätte, gelten für ihn die Voraus-
setzungen des Abs. 4 Z 2 auch dann als erfüllt, wenn er einen Antrag auf Über-
nahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis gestellt hat und dieser Antrag
vor dem 1. Juli 1998 beim Dienstgeber eingelangt ist.

§ 136b. (1) Der Bundespräsident, der Präsident des Nationalrates, der Vor-
sitzende der Volksanwaltschaft und der Präsident des Rechnungshofes können
im Rahmen ihrer Diensthoheit Funktionen festlegen, denen eine besonders
wichtige Aufgabenstellung zukommt. Vertragsbedienstete, die mit einer solchen
Funktion betraut sind, sind auf ihren Antrag in das öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnis aufzunehmen.

(2) Vertragsbedienstete, die mit der Funktion eines Rechtspflegers betraut
sind, sind auf ihren Antrag in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis aufzu-
nehmen.

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 sowie in den Fällen des § 9 Abs. 2 und 3
des Bundesministeriengesetzes ist eine Ernennung in das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis auch dann zulässig, wenn die betreffende Person die Vorausset-
zungen des § 136a Abs. 1 (allenfalls in Verbindung mit § 136a Abs. 2) nicht erfüllt
und auf sie auch nicht die Ausnahmebestimmungen des § 136a Abs. 4 zutreffen.

(4) In den Fällen des Abs. 3 sind auf das öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nis anstelle der für die Bundesbeamten geltenden besoldungs- und pensions-
rechtlichen Vorschriften die für tätigkeitsmäßig vergleichbare Vertragsbediens-
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tete des Bundes maßgebenden besoldungs- und sozialversicherungsrecht-
lichen Vorschriften anzuwenden. Sie sind jedoch nicht in der gesetzlichen Pen-
sionsversicherung versichert. Anstelle der Bestimmung des § 50 f ist § 20c VBG
mit der Maßgabe anzuwenden, dass Wiedereingliederungsteilzeit gewährt wer-
den kann, wenn eine Vereinbarung zwischen Antragstellerin oder Antragsteller
und der Dienstbehörde über Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbe-
schäftigung nach den Voraussetzungen des § 20c VBG abgeschlossen wird.

(4a) In den Fällen des Abs. 3 ist das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbstän-
digenvorsorgegesetz – BMSVG, BGBl. I Nr. 100/2002, mit folgenden Maßgaben
anzuwenden:

1. § 35 Abs. 1 VBG ist anzuwenden.
2. Ein Übertritt oder eine Versetzung in den Ruhestand entspricht einer Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses.

(4b) In den Fällen des Abs. 3 ist, sofern das unmittelbar vorangehende ver-
tragliche Bundesdienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2003 begonnen hat, § 84
VBG mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Die Zeit des unmittelbar vorangehenden vertraglichen Dienstverhältnis-
ses ist der Dauer des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses hinzuzu-
rechnen.

2. Ein Übertritt oder eine Versetzung in den Ruhestand entspricht einer Be-
endigung des Dienstverhältnisses.

3. Ein Austritt entspricht einer Kündigung der Dienstnehmerin oder des
Dienstnehmers.

(5) Ist eine Antragstellerin oder ein Antragsteller mit mehreren Funktionen
betraut, hat die Ernennung auf eine Planstelle zu erfolgen, die der Zuordnung
der höchsten Funktion entspricht. Ein Antrag gemäß Abs. 1 oder 2 oder gemäß
§ 9 Abs. 2 oder 3 des Bundesministeriengesetzes 1986 gilt gleichzeitig als An-
trag gemäß § 11 Abs. 1. Ernennungen in befristete Funktionen haben jeweils für
den Rest der Funktionsperiode zu erfolgen.

Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen

§ 137. (1) Die Arbeitsplätze der Beamten des Allgemeinen Verwaltungs-
dienstes sind auf Antrag des zuständigen Bundesministers von der Bundes-
ministerin oder vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport zu bewerten und unter Bedachtnahme auf die in der Anlage 1 genannten
Richtverwendungen einer Verwendungsgruppe und innerhalb dieser der Grund-
laufbahn oder einer Funktionsgruppe zuzuordnen. Bei der Zuordnung zu einer
Verwendungsgruppe ist auch auf die in der Anlage 1 für diese Verwendungs-
gruppe vorgeschriebenen Ausbildungserfordernisse Bedacht zu nehmen.

(2) Richtverwendungen sind gesetzlich zugeordnete Arbeitsplätze, die den
Wert wiedergeben, der ihnen auf Grund ihres Inhaltes und ihrer organisatori-
schen Stellung am Tag des Inkrafttretens der betreffenden Gesetzesbestim-
mung zukommt.

(3) Bei der Arbeitsplatzbewertung sind die mit dem Arbeitsplatz verbundenen
Anforderungen an das Wissen, die für die Umsetzung des Wissens erforderliche
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Denkleistung und die Verantwortung zu berücksichtigen. Im einzelnen sind zu
bewerten:

1. das Wissen nach den Anforderungen
a) an die durch Ausbildung oder Erfahrung erworbenen Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Fertigkeiten,
b) an die Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, zu überwachen, zu integrieren

oder zu koordinieren, und
c) an die Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie an Führungsquali-

tät und Verhandlungsgeschick,
2. die Denkleistung nach dem Umfang des Rahmens, in dem Handeln mehr

oder weniger exakt vorgegeben ist, sowie nach der Anforderung, Wissen
bei der Erfüllung von wiederkehrenden bis neuartigen Aufgaben umzu-
setzen,

3. die Verantwortung nach dem Grad der Bindung an Gesetze, Verordnun-
gen und Dienstanweisungen sowie nach dem Umfang einer meßbaren
Richtgröße (wie zB Budgetmittel) und dem Einfluß darauf.

(4) Ist durch eine geplante Organisationsmaßnahme oder Änderung der Ge-
schäftseinteilung die Identität eines Arbeitsplatzes nicht mehr gegeben, sind

1. der betreffende Arbeitsplatz und
2. alle anderen von dieser Organisationsmaßnahme betroffenen Arbeitsplätze

vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin
oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport einem
neuerlichen Bewertungsverfahren zu unterziehen.

(5) Die Arbeitsplätze der Beamten der Parlamentsdirektion sind vom Präsi-
denten des Nationalrates zu bewerten und entsprechend den Grundsätzen des
Abs. 1 einer Verwendungsgruppe und innerhalb dieser der Grundlaufbahn
oder einer Funktionsgruppe zuzuordnen. Der Präsident des Nationalrates kann
hiebei eine gutächtliche Äußerung des Bundesministeriums für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport einholen. Gleiches gilt für neuerliche Bewertun-
gen nach Abs. 4.

(6) Abs. 5 ist auf die Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen
1. der Beamten des Rechnungshofes durch den Präsidenten des Rech-

nungshofes,
2. der Beamten der Volksanwaltschaft durch den Vorsitzenden der Volks-

anwaltschaft,
3. der Beamten der Präsidentschaftskanzlei durch den Bundespräsidenten,
4. der Beamten des Verfassungsgerichtshofes durch den Präsidenten des

Verfassungsgerichtshofes und
5. der Beamten des Verwaltungsgerichtshofes durch den Präsidenten des

Verwaltungsgerichtshofes
anzuwenden.

(7) Die Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer Verwendungsgruppe und inner-
halb dieser zur Grundlaufbahn oder zu einer Funktionsgruppe findet im Perso-
nalplan ihren Niederschlag.

(8) Der Beamte darf nur auf einem Arbeitsplatz verwendet werden, der gemäß
den Abs. 1 bis 3 bewertet, zugeordnet und im Personalplan ausgewiesen ist.
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(9) Wurde auf Grund eines durch Bescheid abgeschlossenen Verfahrens, in
dem ein ordentliches Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr zu-
lässig ist, die Wertigkeit eines Arbeitsplatzes festgestellt, ist ein neuerliches An-
bringen wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.

(10) Abweichend von Abs. 1 sind Arbeitsplätze der einer ausgegliederten
Einrichtung zugewiesenen Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes je-
weils von dem für deren Personalangelegenheiten zuständigen Mitglied der Ge-
schäftsführung (des Vorstandes) dieser Einrichtung im Einvernehmen mit dem
für die dienstbehördlichen Angelegenheiten der zugewiesenen Beamten zustän-
digen Bundesminister zu bewerten und unter Bedachtnahme auf die im Abs. 1
genannten Richtverwendungen einer Verwendungsgruppe und innerhalb dieser
der Grundlaufbahn oder einer Funktionsgruppe zuzuordnen. Dabei ist jeweils
mit der im Planstellenverzeichnis 1b zum Personalplan ausgewiesenen Anzahl
und Qualität der Planstellen der dieser Einrichtung zugewiesenen Beamten das
Auslangen zu finden. Der zugewiesene Beamte darf für die Dauer seiner Zuwei-
sung zur ausgegliederten Einrichtung nur auf einem Arbeitsplatz einer Qualität
verwendet werden, für die eine freie Planstelle entsprechender Qualität zur Ver-
fügung steht. Abs. 1 letzter Satz ist nicht anzuwenden.

Ausbildungsphase

§ 138. (1) Unabhängig von der Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer Funk-
tionsgruppe oder zur Grundlaufbahn sind die Beamten des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes am Beginn des Dienstverhältnisses bis zum Abschluß der Ausbil-
dungsphase in die Grundlaufbahn einzustufen.

(2) Als Ausbildungsphase gelten
1. in den Verwendungsgruppen A 1 und A 2 die ersten vier Jahre,
2. in der Verwendungsgruppe A 3 die ersten beiden Jahre und
3. in den Verwendungsgruppen A 4 und A 5 das erste Jahr

des Dienstverhältnisses.

(3) Auf die Zeit der Ausbildungsphase können die gemäß § 12 GehG für das
Besoldungsdienstalter anrechenbaren Vordienstzeiten angerechnet werden, so-
weit sie für die Verwendung der Beamtin oder des Beamten von besonderer Be-
deutung und dazu geeignet sind, die erforderliche Ausbildungszeit ganz oder
teilweise zu ersetzen.

(4) In der Ausbildungsphase sind Beamte nicht zu Vertretungstätigkeiten he-
ranzuziehen, solange nicht zwingende Gründe eine Ausnahme erfordern. Pro-
beweise Verwendungen auf wechselnden Arbeitsplätzen gelten nicht als eine
Vertretungstätigkeit.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind nicht anzuwenden auf
1. Beamte, die im Wege eines Ausschreibungsverfahrens mit einer Leitungs-

funktion betraut sind, und
2. Beamte während ihrer Verwendung im Kabinett einer Bundesministerin

oder eines Bundesministers, in einer sonstigen Einrichtung gemäß § 7
Abs. 3 BMG, die der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler oder der
Vizekanzlerin oder dem Vizekanzler zur Beratung und Unterstützung auf
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dem Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik insbesondere im Bereich
Strategie, Analyse und Planung direkt unterstellt ist, im Büro einer Staats-
sekretärin oder eines Staatssekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6
oder 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes angeführten obersten Organs des
Bundes oder im Büro der Sprecherin der Bundesregierung oder des Spre-
chers der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der An-
lage zu § 2 BMG.

Verwendungszeiten und Grundausbildungen

§ 139. (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer Verwendung in
einer bestimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann als erbracht, wenn sie der
Beamte nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt hat:

1. in einer höheren Verwendungsgruppe des Allgemeinen Verwaltungs-
dienstes,

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und Tätig-
keit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder

3. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und Tätig-
keit) in einem Entlohnungsschema nach dem Vertragsbedienstetengesetz
1948.

(2) Dabei entsprechen
1. die Verwendungsgruppe A und die Entlohnungsgruppe a der Ver-

wendungsgruppe A 1,
2. die Verwendungsgruppe B und die Entlohnungsgruppe b der Ver-

wendungsgruppe A 2,
3. die Verwendungsgruppe C und die Entlohnungsgruppe c der Ver-

wendungsgruppe A 3,
4. die Verwendungsgruppe D und die Entlohnungsgruppe d der Ver-

wendungsgruppe A 4 oder A 5,
5. die Verwendungsgruppe E und die Entlohnungsgruppe e der Ver-

wendungsgruppe A 7,
6. die Verwendungsgruppe P 1 und die Entlohnungsgruppe p 1 der Ver-

wendungsgruppe A 3,
7. die Verwendungsgruppe P 2 und die Entlohnungsgruppe p 2 der Ver-

wendungsgruppe A 4,
8. die Verwendungsgruppe P 3 und die Entlohnungsgruppe p 3 der Ver-

wendungsgruppe A 4 oder A 5,
9. die Verwendungsgruppe P 4 und die Entlohnungsgruppe p 4 der Ver-

wendungsgruppe A 6,
10. die Verwendungsgruppe P 5 und die Entlohnungsgruppe p 5 der Ver-

wendungsgruppe A 7.
(3) Die Abs. 1 und 2 sind auch auf die Zeiten anzuwenden, in denen der Be-

amte zwar nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber ständig mit
den Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die dieser Einstufung entsprechen.

(4) Grundausbildungen für die Verwendungsgruppen A, B, C, D oder P 3 sind
einer Grundausbildung für die gemäß Abs. 2 vergleichbare Verwendungsgruppe
des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gleichzuhalten.
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Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 140. (1) Für den Allgemeinen Verwaltungsdienst sind folgende Amtstitel
vorgesehen:

in der
Verwendungsgruppe

in der
Funktionsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Amtstitel

A 1, wenn das
Ernennungs-

erfordernis der
Hochschul-

bildung
nach Z 1.12
der Anlage 1
erfüllt wird

GL, 1 bis 6 keines Kommissärin oder
Kommissär

GL, 1 bis 6 10 Jahre Rätin oder Rat

GL, 1 bis 6 13 Jahre und
sechs Monate

Oberrätin oder Oberrat

2 bis 4 19 Jahre und
sechs Monate

Hofrätin oder Hofrat

5 und 6 17 Jahre und
sechs Monate

Hofrätin oder Hofrat

7 bis 9 keines Hofrätin oder Hofrat

A 1, wenn das
Ernennungs-

erfordernis der
Hochschul-
bildung nur

nach Z 1.12a
der Anlage 1
erfüllt wird

GL, 1 bis 6 keines Kommissärin oder
Kommissär

GL, 1 bis 6 12 Jahre Rätin oder Rat

GL, 1 bis 6 15 Jahre und
sechs Monate

Oberrätin oder Oberrat

2 bis 4 21 Jahre und
sechs Monate

Hofrätin oder Hofrat

5 und 6 19 Jahre und
sechs Monate

Hofrätin oder Hofrat

7 bis 9 keines Hofrätin oder Hofrat

A 2

– keines Revidentin oder
Revident

– 10 Jahre Oberrevidentin oder
Oberrevident

GL, 1 und 2 16 Jahre und
sechs Monate

Amtsrätin oder Amtsrat

3 bis 8 16 Jahre und
sechs Monate

Amtsdirektorin oder
Amtsdirektor
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An die Stelle der Amtstitel „Hofrätin“ oder „Hofrat“ treten in der Parlamentsdirek-
tion die Amtstitel „Parlamentsrätin“ oder „Parlamentsrat“ sowie an den übrigen
Zentralstellen „Ministerialrätin“ oder „Ministerialrat“.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

A 3

– keines Kontrollorin oder
Kontrollor

– 10 Jahre Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

GL, 1 und 2 17 Jahre Fachinspektorin oder
Fachinspektor

3 bis 8 17 Jahre Fachoberinspektorin oder
Fachoberinspektor

A 4

– keines Amtsassistentin oder
Amtsassistent

– 10 Jahre Oberamtsassistentin oder
Oberamtsassistent

GL 17 Jahre Kontrollorin oder
Kontrollor

1 und 2 17 Jahre Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

A 5

– keines Amtsassistentin oder
Amtsassistent

– 17 Jahre Oberamtsassistentin oder
Oberamtsassistent

A 6

– keines Amtswartin oder
Amtswart

– 17 Jahre Oberamtswartin oder
Oberamtswart

A 7

– keines Amtswartin oder
Amtswart

– 17 Jahre Oberamtswartin oder
Oberamtswart

in der
Verwendungsgruppe

in der
Funktionsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Amtstitel
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(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 sind für Beamte des Allgemeinen Ver-
waltungsdienstes folgende Verwendungsbezeichnungen vorgesehen:
für den Leiter der Präsidentschaftskanzlei Kabinettsdirektor
für den Sonderberater des Bundespräsi-
denten in internationalen Angelegenhei-
ten, den Leiter des Internationalen Diens-
tes der Parlamentsdirektion, den außen-
politischen Berater des Bundeskanzlers
und den außenpolitischen Berater des
Vizekanzlers (abweichend vom allenfalls
anwendbaren Abs. 4)

Botschafter

für den Stellvertreter des Kabinettsdirektors Kabinettsvizedirektor
für den Leiter der Parlamentsdirektion Parlamentsdirektor
für die Stellvertreter des Leiters der Par-
lamentsdirektion

Parlamentsvizedirektor

für den Leiter eines Dienstes in der Par-
lamentsdirektion

Dienstleiter

für die Generalsekretärin oder den Gene-
ralsekretär gemäß § 7 Abs. 11 BMG oder
die leitende Beamtin oder den leitenden
Beamten des Generalsekretariats des
Verfassungsgerichtshofes

Generalsekretärin oder General-
sekretär

für die Sprecherin der Bundesregierung
oder den Sprecher der Bundesregierung
gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der
Anlage zu § 2 BMG

Regierungssprecherin oder Regie-
rungssprecher

für den leitenden Beamten des Präsidi-
ums des Verfassungsgerichtshofes

Präsidialdirektor

für den Leiter einer Sektion in einer Zen-
tralstelle, wenn für ihn in diesem Absatz
keine andere Verwendungsbezeichnung
vorgesehen ist

Sektionschef

für den Leiter einer Gruppe in einer Zen-
tralstelle, wenn für ihn in diesem Absatz
keine andere Verwendungsbezeichnung
vorgesehen ist

Gruppenleiter

für den Leiter einer Abteilung in einer
Zentralstelle

Abteilungsleiter

für den Leiter eines Referats in einer
Zentralstelle

Referatsleiter

für den Leiter des Bundesamtes für Eich-
und Vermessungswesen, des Bundes-
denkmalamtes, der Finanzprokuratur,
oder des Patentamtes

Präsident d. (unter Hinzufügung
der Bezeichnung der Behörde)
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für den Stellvertreter des Leiters des Bun-
desamtes für Eich- und Vermessungs-
wesen, der Finanzprokuratur oder des
Patentamtes

Vizepräsident d. (unter Hinzufü-
gung der Bezeichnung der Be-
hörde)

für den Leiter des Österreichischen
Staatsarchivs

Generaldirektor des Österreichi-
schen Staatsarchivs

für den Leiter der Generaldirektion für die
öffentliche Sicherheit

Generaldirektor für die öffentliche
Sicherheit

für den Leiter der Landespolizeidirektion
Wien

Landespolizeipräsident

für den Stellvertreter des Leiters der Lan-
despolizeidirektion Wien

Landespolizeivizepräsident

für den Leiter einer Landespolizeidirek-
tion außerhalb Wiens

Landespolizeidirektor

für den Leiter des Bundeskriminalamtes Direktor des Bundeskriminalamtes

für den Leiter eines Polizeikommissariates Stadthauptmann

für den Beamten des Höheren Dienstes
bei einer Landespolizeidirektion bei
Dienstleistung in Uniform

bis zu einem Besoldungsdienstalter von
fünf Jahren und sechs Monaten

Kommissär

ab einem Besoldungsdienstalter von fünf
Jahren und sechs Monaten bis zu einem
Besoldungsdienstalter von 13 Jahren und
sechs Monaten

Rat

für den Leiter des inneren Dienstes des
Amtes des Landesschulrates (Stadt-
schulrates für Wien) (Anm. 1)

Leiterin oder Leiter des Präsidial-
bereiches der Bildungsdirektion
sowie Leiterin oder Leiter des Pä-
dagogischen Bereiches der Bil-
dungsdirektion

für den Leiter der Burghauptmannschaft
Österreich

Burghauptmann

für den Leiter einer Bibliothek (ausgenom-
men einer Universitätsbibliothek), eines
Archivs, einer Anstalt, eines Museums,
eines Kulturinstitutes oder einer größeren
oder selbstständigen Sammlung

Direktor d. (unter Hinzufügung der
Bezeichnung der geleiteten Orga-
nisationseinheit)

für den Leiter des ärztlichen Dienstes bei
Dienststellen des Bundes oder bei der
Bundespolizei

Chefarzt d. (unter Hinzufügung
der Bezeichnung der Dienststelle
oder des Wortes „Bundespolizei“)

für den Leiter des gesamten Kanzlei-
dienstes in der Parlamentsdirektion

Parlamentskanzleidirektor
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(Anm. 1: Art. 30 Z 4 lautet: „In § 140 Abs. 3 und § 256 Abs. 1 wird jeweils die
Wendung ‚für den Leiter des inneren Dienstes des Landesschulrates (Stadt-
schulrates für Wien)‘ durch die Wendung ‚für die Leiterin oder den Leiter des
Präsidialbereiches der Bildungsdirektion sowie für die Leiterin oder den Leiter
des Bereiches Pädagogischer Dienst der Bildungsdirektion‘ und die Verwen-
dungsbezeichnung ‚Landesschulratsdirektor (Stadtschulratsdirektor)‘ durch die
Verwendungsbezeichnungen ‚Leiterin oder Leiter des Präsidialbereiches der
Bildungsdirektion sowie Leiterin oder Leiter des Pädagogischen Bereiches
der Bildungsdirektion‘ ersetzt.“. Die erste Ersetzung konnte nicht durchgeführt
werden.)

(4) Beamte, die bei den österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland
oder im höheren auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen, haben für die
Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende Verwendungs-
bezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbezeichnungen sind von der Bun-
desministerin oder vom Bundesminister für europäische und internationale An-
gelegenheiten unter Bedachtnahme auf die internationale Übung und die dienst-
rechtliche Stellung des Beamten durch Verordnung zu bestimmen.

(5) Die Wirkung der mit der Erreichung eines höheren Besoldungsdienst-
alters oder einer höheren Funktionsgruppe verbundenen Änderung des Amts-
titels gemäß Abs. 1 oder der Verwendungsbezeichnung gemäß Abs. 3 tritt wäh-
rend eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss nicht
ein. Wird jedoch das Disziplinarverfahren eingestellt oder der Beamte freige-
sprochen, tritt die Wirkung des Abs. 1 oder 3 rückwirkend ein. Im Falle eines
Schuldspruches ohne Strafe kann mit Bescheid festgestellt werden, dass die
Wirkung des Abs. 1 oder 3 rückwirkend eintritt, wenn

1. die Schuld des Beamten gering ist,
2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Zeitlich begrenzte Funktionen

§ 141. (1) Die Arbeitsplätze der Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungs-
gruppe A 1 sind durch befristete Ernennung für einen Zeitraum von jeweils fünf
Jahren zu besetzen. Fällt die Besetzung des Arbeitsplatzes nicht mit dem Tag
der Ernennung zusammen, wird die Ernennung rückwirkend mit dem Tag der
Besetzung des Arbeitsplatzes wirksam.

(1a) Abweichend vom Abs. 1 erfolgt die Ernennung
1. im Falle der Funktion einer Generalsekretärin oder eines Generalsekretärs

gemäß § 7 Abs. 11 BMG befristet auf die Dauer der Funktionsausübung
der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen Bundesministers,

für den Leiter des gesamten Kanzlei-
dienstes in einer anderen Zentralstelle

Ministerialkanzleidirektor

für die Leiterin oder den Leiter der Gene-
raldirektion für den Strafvollzug und den
Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen

Generaldirektorin oder General-
direktor für den Strafvollzug
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2. im Falle der Funktion einer Sprecherin der Bundesregierung oder eines
Sprechers der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der
Anlage zu § 2 BMG auf die Dauer der Funktionsausübung der jeweiligen
Bundeskanzlerin oder des jeweiligen Bundeskanzlers.

(2) Abweichend vom Abs. 1 und 1a sind Arbeitsplätze der Funktionsgruppen
7 bis 9 der Verwendungsgruppe A 1

1. im Kabinett einer Bundesministerin oder eines Bundesministers, in einer
sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 BMG, die der Bundeskanzlerin
oder dem Bundeskanzler oder der Vizekanzlerin oder dem Vizekanzler zur
Beratung und Unterstützung auf dem Gebiet der allgemeinen Regierungs-
politik insbesondere im Bereich Strategie, Analyse und Planung direkt un-
terstellt ist, im Büro einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs oder
eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes angeführ-
ten obersten Organs des Bundes auf die Dauer der Verwendung,

1a. bei Verwendung als Generalsekretärin oder Generalsekretär gemäß § 7
Abs. 11 BMG, wenn die Beamtin oder der Beamte weiterhin dem Per-
sonalstand einer anderen Dienststelle angehört oder die Verwendung zu-
sätzlich zur bisher ausgeübten Funktion erfolgt, auf die Dauer der Funk-
tionsausübung der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen Bun-
desministers,

1b. bei Verwendung als Sprecherin der Bundesregierung oder Sprecher der
Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2
BMG, wenn die Beamtin oder der Beamte weiterhin dem Personalstand
einer anderen Dienststelle angehört oder die Verwendung zusätzlich zur
bisher ausgeübten Funktion erfolgt, auf die Dauer der Funktionsausübung
der jeweiligen Bundeskanzlerin oder des jeweiligen Bundeskanzlers,

2. in sonstigen Fällen, wenn der Beamte weiterhin dem Personalstand einer
anderen Dienststelle angehört, für einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren

ohne Ernennung durch Betrauung zu besetzen.

(3) Im Fall des Abs. 2 verbleibt der Beamte in seiner bisherigen Einstufung.
Verbleibt der Beamte im Fall des Abs. 2 weiterhin im Personalstand einer ande-
ren Dienststelle, gilt er mit der Betrauung als an die Dienststelle dienstzugeteilt,
in der sich der neue Arbeitsplatz befindet.

(4) Der Beamte kann von einem Arbeitsplatz, auf den er gemäß Abs. 1a er-
nannt oder mit dem er gemäß Abs. 2 Z 1, 1a oder 1b betraut worden ist, jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden. Die §§ 38 und 40 sind nicht
anzuwenden.

(5) Nach einer befristeten Ernennung oder einer befristeten Betrauung ge-
mäß Abs. 2 Z 2 sind neuerliche befristete Ernennungen oder Betrauungen (Wei-
terbestellungen) zulässig.

(6) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung oder einer befristeten Be-
trauung gemäß Abs. 2 Z 2 ohne Weiterbestellung oder erfolgt eine Abberufung
von einer Funktion gemäß Abs. 1a und verbleibt der Beamte im Dienststand, ist
ihm ein anderer Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine Einstufung in die Funktions-
gruppe 4 der Verwendungsgruppe A 1 darf dabei nur mit schriftlicher Zustim-
mung des Beamten unterschritten werden. Unterbleibt eine solche Zuweisung
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des Arbeitsplatzes, ist der Beamte kraft Gesetzes auf eine Planstelle der Funk-
tionsgruppe 4 der Verwendungsgruppe A 1 übergeleitet.

(7) Wird ein Beamter von einer Verwendung abberufen, mit der er gemäß Abs. 2
Z 1 betraut worden ist, und verbleibt er im Dienststand, ist ihm, sofern ihm nicht be-
reits ein anderer Arbeitsplatz dauernd oder gemäß Abs. 1 zugewiesen ist, ein sol-
cher zuzuweisen. § 141a Abs. 1 und 5 ist in diesem Fall nicht anzuwenden. Eine
Einstufung in jene der im § 30 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Funktions-
gruppen, der der Beamte zuletzt vor der Betrauung mit einer zeitlich begrenzten
Funktion angehört hat, darf dabei nur mit seiner schriftlichen Zustimmung unter-
schritten werden. Ist oder wird dem Beamten kein anderer Arbeitsplatz zugewie-
sen, ist der Beamte kraft Gesetzes auf eine Planstelle jener Einstufung übergeleitet,
der er zuletzt vor der Betrauung mit einer zeitlich begrenzten Funktion angehört hat.

(8) Weist jedoch der Beamte am Tag der Wirksamkeit der Abberufung nach
Abs. 7 Verwendungszeiten im Gesamtausmaß von mindestens drei Jahren auf
Arbeitsplätzen der Funktionsgruppen 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe A 1
oder auf zumindest gleichwertigen Arbeitsplätzen im Dienst einer inländischen
Gebietskörperschaft auf und ist ihm nicht bereits ein anderer Arbeitsplatz dau-
ernd oder gemäß Abs. 1 zugewiesen, ist auf die Einstufung Abs. 6 zweiter und
dritter Satz anzuwenden.

(9) Ein Beamter, der die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe A 1 nicht erfüllt, kann mit einem in den Abs. 1 oder 2 angeführten Arbeits-
platz nur betraut werden. Die Dauer der Betrauung und die Möglichkeit und
Dauer einer Weiterbetrauung richten sich nach den Abs. 1, 2 und 5.

(Anm.: Abs. 10 aufgehoben durch Art. 1 Z 25, BGBl. I Nr. 102/2018)

(11) In Dienstbereichen, bei denen es gemäß § 41 nach der Natur des Diens-
tes notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle
zu versetzen, sind

1. die Abs. 1 bis 4 und 6 bis 8 ausschließlich auf Beamte der Verwendungs-
gruppe A 1 und mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle einer
auf fünf Jahre befristeten Ernennung oder Betrauung eine befristete Be-
trauung tritt, und

2. die Abs. 5 und 9 nicht anzuwenden.

Verwendungsänderung und Versetzung

§ 141a. (1) Wird ein Beamter von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen
oder ändert sich die Bewertung des Arbeitsplatzes gemäß § 2 Abs. 3 und hat der
Beamte in diesen Fällen die Gründe für die Versetzung oder Verwendungsände-
rung nicht zu vertreten, darf die nachstehend angeführte Einstufung nur mit
seiner schriftlichen Zustimmung unterschritten werden, wenn er zuvor dieser
Funktionsgruppe oder einer höheren Funktionsgruppe derselben Verwendungs-
gruppe angehört hat:

1. in der Verwendungsgruppe A 1 die Funktionsgruppe 2,
2. in der Verwendungsgruppe A 2 die Funktionsgruppe 3,
3. in der Verwendungsgruppe A 3 die Funktionsgruppe 3,
4. in der Verwendungsgruppe A 4 die Funktionsgruppe 2.
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(2) Wird dem Beamten, der die Gründe für eine solche Versetzung oder Ver-
wendungsänderung nicht zu vertreten hat, kein neuer Arbeitsplatz zugewiesen,
gebührt ihm

1. die im Abs. 1 Z 1 bis 4 vorgesehene Einstufung, wenn er zuvor dieser
Funktionsgruppe oder einer höheren Funktionsgruppe derselben Verwen-
dungsgruppe angehört hat,

2. in den übrigen Fällen die Grundlaufbahn der betreffenden Verwendungs-
gruppe.

(3) Hat der Beamte die Gründe für die Versetzung oder die Verwendungs-
änderung zu vertreten, gelten die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, daß an die
Stelle der im Abs. 1 Z 1 bis 4 angeführten Funktionsgruppen die Grundlaufbahn
der jeweiligen Verwendungsgruppe tritt.

(4) Gründe, die von der Beamtin oder dem Beamten nicht zu vertreten sind,
sind insbesondere

1. Organisationsänderungen,
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie die Beamtin oder der Beamte nicht

vorsätzlich herbeigeführt hat oder
3. eine neuerliche Verwendungsänderung oder eine Versetzung, wenn diese

auf Grund einer Bewerbung im Zuge einer Ausschreibung oder einer In-
teressentensuche gemäß § 7 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes –
B GlBG, BGBl. Nr. 100/1993, oder gemäß § 20 des Ausschreibungsgeset-
zes – AusG, BGBl. Nr. 85/1989, oder einer Ausschreibung gemäß den
§§ 2 bis 4 AusG erfolgt und der neu zugewiesene Arbeitsplatz einer höhe-
ren Funktionsgruppe zugeordnet ist als der zuletzt innegehabte Arbeits-
platz.

(5) Ist der Beamte von einer zeitlich begrenzten Funktion im Sinne des § 141
abberufen worden, so gelten für ihn anstelle des Abs. 1 Z 1 die Wahrungsbe-
stimmungen des § 141 Abs. 6 bis 8.

(6) Die Einstufung in eine niedrigere Funktionsgruppe derselben Verwen-
dungsgruppe ist – ausgenommen in den Fällen des § 41 und des Abs. 12 – ohne
schriftliche Zustimmung des Beamten nur nach § 141 oder auf Grund eines Ver-
fahrens nach den §§ 38 oder 40 zulässig. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 1
und 2 über die Versetzung in den Ruhestand bei Dienstunfähigkeit bleiben
unberührt.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch Art. 1 Z 25, BGBl. I Nr. 102/2018)

(8) Solange der Beamte der betreffenden Verwendungsgruppe angehört und
er nicht schriftlich einer niedrigeren Einstufung zustimmt, bleibt eine auf Grund
der Wahrungsbestimmungen der Abs. 1 bis 5 oder des § 141 Abs. 6, 7 oder 8 er-
reichte Einstufung auch bei neuerlichen Verwendungsänderungen oder Verset-
zungen gewahrt, wenn diese aus Gründen erfolgen, die vom Beamten nicht zu
vertreten sind.

(9) Ein Beamter bleibt in seiner bisherigen Einstufung, wenn er
1. mit einem Arbeitsplatz in einem Kabinett einer Bundesministerin oder

eines Bundesministers, in einer sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3
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BMG, die der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler oder der Vize-
kanzlerin oder dem Vizekanzler zur Beratung und Unterstützung auf dem
Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik insbesondere im Bereich Strate-
gie, Analyse und Planung direkt unterstellt ist, im Büro einer Staatssekre-
tärin oder eines Staatssekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8
Abs. 1 des Bezügegesetzes angeführten obersten Organs des Bundes
oder im Büro der Sprecherin der Bundesregierung oder des Sprechers der
Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2
BMG oder mit dem Arbeitsplatz der Leiterin oder des Leiters des Büros
einer Generalsekretärin oder eines Generalsekretärs gemäß § 7 Abs. 11
BMG betraut wird und

2. während dieser Zeit mit keinem anderen Arbeitsplatz dauernd oder gemäß
§ 141 Abs. 1 betraut ist.

Verbleibt der Beamte im Fall einer Betrauung nach Z 1 weiterhin im Personal-
stand einer anderen Dienststelle, gilt er mit der Betrauung als an die Zentral-
stelle dienstzugeteilt, in der sich der neue Arbeitsplatz befindet.

(10) Eine Betrauung gemäß Abs. 9 Z 1 gilt während der ersten drei Jahre
solcher Verwendungen nicht als dauernde Betrauung im Sinne der dienst- und
besoldungsrechtlichen Bestimmungen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine dau-
ernde Betrauung mit dem Arbeitsplatz zulässig, wenn der Beamte nicht mit ei-
nem anderen Arbeitsplatz dauernd oder gemäß § 141 Abs. 1 betraut ist.

(11) Der Beamte kann von einem Arbeitsplatz, mit dem er gemäß Abs. 9 Z 1
betraut worden ist, jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden. Die
§§ 38 und 40 sind nicht anzuwenden.

(12) Wird ein von Abs. 9 Z 1 und 2 erfasster Beamter von einem Arbeitsplatz,
mit dem er gemäß Abs. 9 Z 1 betraut worden ist, abberufen, bevor er damit im
Sinne des Abs. 10 zweiter Satz dauernd betraut worden ist, ist ihm ein anderer
Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine Einstufung in eine niedrigere der im § 30 des Ge-
haltsgesetzes 1956 angeführten Funktionsgruppen, der der Beamte zuletzt vor
der Betrauung mit einem im Abs. 9 Z 1 angeführten Arbeitsplatz angehört hat,
darf dabei nur mit seiner schriftlichen Zustimmung unterschritten werden. Ist
oder wird dem Beamten kein anderer Arbeitsplatz zugewiesen, ist der Beamte
kraft Gesetzes auf eine Planstelle jener im § 30 des Gehaltsgesetzes 1956 vor-
gesehenen Einstufung übergeleitet, der er zuletzt vor der Betrauung mit einem
im Abs. 9 Z 1 angeführten Arbeitsplatz angehört hat.

Sonderbestimmungen für Beamte des höheren Dienstes
in wissenschaftlicher Verwendung an Universitäten

§ 141b. Auf Beamte des höheren Dienstes in wissenschaftlicher Verwen-
dung an Universitäten sind die §§ 155 bis 160, 160a, 182 und 183 insoweit
anzuwenden, als dies der Art ihrer Verwendung im Sinne der Organisations-
vorschriften entspricht. Bei der Festlegung des Dienstplanes ist in sinngemäßer
Anwendung des § 181 Abs. 2 auf die Aufgaben der Einrichtung und die Notwen-
digkeiten des Lehr- und Forschungsbetriebes Bedacht zunehmen.
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2. Abschnitt

EXEKUTIVDIENST

Einteilung

§ 142. (1) Der Exekutivdienst umfaßt die Verwendungsgruppen E 1, E 2a,
E 2b und E 2c.

(2) Neben der Grundlaufbahn sind
1. in der Verwendungsgruppe E 1 die Funktionsgruppen 1 bis 12 und
2. in der Verwendungsgruppe E 2a die Funktionsgruppen 1 bis 7 für hervor-

gehobene Verwendungen vorgesehen.

Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen

§ 143. (1) Die Arbeitsplätze der Beamten des Exekutivdienstes sind auf An-
trag des zuständigen Bundesministers von der Bundesministerin oder vom Bun-
desminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zu bewerten und un-
ter Bedachtnahme auf die in der Anlage 1 genannten Richtverwendungen einer
Verwendungsgruppe und innerhalb dieser der Grundlaufbahn oder einer Funkti-
onsgruppe zuzuordnen. Bei der Zuordnung zu einer Verwendungsgruppe ist
auch auf die in der Anlage 1 für diese Verwendungsgruppe vorgeschriebenen
Ausbildungserfordernisse Bedacht zu nehmen.

(2) Richtverwendungen sind gesetzlich zugeordnete Arbeitsplätze, die den
Wert wiedergeben, der ihnen auf Grund ihres Inhaltes und ihrer organisatori-
schen Stellung am Tag des Inkrafttretens der betreffenden Gesetzesbestim-
mung zukommt.

(3) Bei der Arbeitsplatzbewertung sind die mit dem Arbeitsplatz verbundenen
Anforderungen an das Wissen, die für die Umsetzung des Wissens erforderliche
Denkleistung und die Verantwortung zu berücksichtigen. Im einzelnen sind zu
bewerten:

1. das Wissen nach den Anforderungen
a) an die durch Ausbildung oder Erfahrung erworbenen Kenntnisse,

Fähigkeiten und Fertigkeiten,
b) an die Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, zu überwachen, zu integrieren

oder zu koordinieren, und
c) an die Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie an Führungsquali-

tät und Verhandlungsgeschick,
2. die Denkleistung nach dem Umfang des Rahmens, in dem Handeln mehr

oder weniger exakt vorgegeben ist, sowie nach der Anforderung, Wissen
bei der Erfüllung von wiederkehrenden bis neuartigen Aufgaben umzu-
setzen,

3. die Verantwortung nach dem Grad der Bindung an Gesetze, Verordnun-
gen und Dienstanweisungen sowie nach dem Umfang einer meßbaren
Richtgröße (wie zB Budgetmittel) und dem Einfluß darauf.

(4) Ist durch eine geplante Organisationsmaßnahme oder Änderung der Ge-
schäftseinteilung die Identität eines Arbeitsplatzes nicht mehr gegeben, sind

1. der betreffende Arbeitsplatz und
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2. alle anderen von dieser Organisationsmaßnahme betroffenen Arbeits-
plätze

vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin
oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport einem
neuerlichen Bewertungsverfahren zu unterziehen.

(5) Die Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer Verwendungsgruppe und inner-
halb dieser zur Grundlaufbahn oder zu einer Funktionsgruppe findet im Perso-
nalplan ihren Niederschlag.

(6) Der Beamte des Exekutivdienstes darf nur auf einem Arbeitsplatz ver-
wendet werden, der gemäß den Abs. 1 bis 3 bewertet, zugeordnet und im Per-
sonalplan ausgewiesen ist.

(7) Wurde auf Grund eines durch Bescheid abgeschlossenen Verfahrens, in
dem ein ordentliches Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr
zulässig ist, die Wertigkeit eines Arbeitsplatzes festgestellt, ist ein neuerliches
Anbringen wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.

Verwendungszeiten und Grundausbildungen

§ 144. (1) Schreibt die Anlage 1 eine Verwendung in einer bestimmten Ver-
wendungsgruppe vor, so entsprechen

1. die Verwendungsgruppe W 1 der Verwendungsgruppe E 1,
2. die Verwendungsgruppe W 2 (Dienststufen 1, 2 oder 3) der Verwendungs-

gruppe E 2a,
3. die Verwendungsgruppe W 2 (Grundstufe) und die Verwendungsgruppe

W 3 (nach Absolvierung der Grundausbildung für Wachebeamte) der Ver-
wendungsgruppe E 2b,

4. die Verwendungsgruppe W 3 (bis zur Absolvierung der Grundausbildung
für Wachebeamte) der Verwendungsgruppe E 2c.

(2) Die Grundausbildungen für die Verwendungsgruppen E 1 und E 2a sind
nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes an solchen Beamten abzuhalten. Die
Zulassung zu diesen Grundausbildungen ist so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3
Rechnung getragen wird.

(3) Verliert ein Beamter während des Grundausbildungslehrganges die für
die Zulassung maßgebend gewesene persönliche Eignung und scheidet er des-
halb aus dem Lehrgang aus, so kann er, wenn er diese Eignung wiedererlangt
hat, auf Antrag ein zweites Mal zu einem Grundausbildungslehrgang derselben
Art oder zu einem Teil eines solchen zugewiesen (zugelassen) werden.

(4) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere Planstelle einer Verwendungs-
gruppe des Exekutivdienstes vom Nachweis des erfolgreichen Abschlusses
einer weiteren Ausbildung abhängig ist, bestimmt auf Grund der dienstlichen
Erfordernisse der zuständige Bundesminister.

(5) Für Wachebeamte vorgesehene Grundausbildungen sind einer Grund-
ausbildung für die gemäß Abs. 2 vergleichbare Verwendungsgruppe des Exeku-
tivdienstes gleichzuhalten.
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Dienstzeit

§ 145. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes auf Grund einer in Aus-
übung des Exekutivdienstes getroffenen Wahrnehmung zu einer Einvernahme
als Zeuge vor Gericht oder vor eine Verwaltungsbehörde geladen, so gilt die Zeit
der notwendigen Anwesenheit bei der betreffenden Behörde als Dienstzeit.
Diese Zeit beginnt 60 Minuten vor dem festgesetzten Ladungstermin und endet
60 Minuten nach Beendigung der Zeugeneinvernahme.

(2) Abs. 1 ist auch anzuwenden, wenn ein Beamter des Exekutivdienstes auf
Grund eines in Ausübung des Dienstes gesetzten Verhaltens als Beschuldigter
vor Gericht oder vor eine Verwaltungsbehörde geladen wird, wenn das Verfah-
ren mit seinem Freispruch oder durch Einstellung endet. Eine solche Dienstzeit
ist, soweit sie über die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden hinaus-
geht, ausschließlich im Verhältnis 1:1 durch Freizeit auszugleichen.

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 145a. (1) Für den Exekutivdienst ist der Amtstitel „Exekutivbediensteter“
vorgesehen.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist für Beamte der Besoldungsgruppe Exekutiv-
dienst folgender Dienstgrad als Verwendungsbezeichnung vorgesehen:

1. In der Verwendungsgruppe E 1: Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann,
Major, Oberstleutnant, Oberst, Brigadier, Generalmajor, Generalleutnant,
General;

2. in der Verwendungsgruppe E 2a Gruppeninspektor, Bezirksinspektor,
Abteilungsinspektor, Kontrollinspektor, Oberinspektor, Chefinspektor;

3. in der Verwendungsgruppe E 2b Inspektor, Revierinspektor, Gruppen-
inspektor;

4. in der Verwendungsgruppe E 2c Aspirant.

(3) Die näheren Bestimmungen über das Führen der Dienstgrade sind unter
Bedachtnahme auf die vorgesehene Verwendung des Exekutivbediensteten von
der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Inneres und Bundesminis-
terin oder dem Bundesminister für Justiz jeweils durch Verordnung festzulegen.

(4) Exekutivbedienstete, die gemäß § 1 KSE-BVG entsendet sind und in
einer Funktion verwendet werden, die im Rahmen dieses Auslandseinsatzes
nach der internationalen Übung die Führung einer höheren Verwendungsbe-
zeichnung erfordert, können für die Dauer dieser Verwendung diese höhere Ver-
wendungsbezeichnung führen. Diese Verwendungsbezeichnungen sind von der
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Inneres und von der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Justiz jeweils durch Verordnung festzu-
legen.

(5) Soweit in dienst- oder besoldungsrechtlichen Vorschriften Rechtsfolgen
an die Innehabung bestimmter Amtstitel geknüpft werden, ist bei den im Abs. 4
angeführten Beamten des Exekutivdienstes von jener Verwendungsbezeich-
nung auszugehen, die ihnen auf Grund ihrer dienstrechtlichen Stellung im Inland
gebührt hätte.
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(6) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist für die Leiterin oder den Leiter der
Gruppe II/BPD/Bundespolizeidirektion in der Zentralstelle des Bundesministe-
riums für Inneres die Verwendungsbezeichnung „Bundespolizeidirektorin“ oder
„Bundespolizeidirektor“ vorgesehen.

Verwendungsänderung und Versetzung

§ 145b. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes von seinem bisherigen
Arbeitsplatz abberufen oder ändert sich die Bewertung des Arbeitsplatzes
gemäß § 2 Abs. 3 und hat der Beamte in diesen Fällen die Gründe für die Ver-
setzung oder Verwendungsänderung nicht zu vertreten, darf die nachstehend
angeführte Einstufung nur mit seiner schriftlichen Zustimmung unterschritten
werden, wenn er zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer höheren Funktions-
gruppe derselben Verwendungsgruppe angehört hat:

1. in der Verwendungsgruppe E 1 die Funktionsgruppe 3,
2. in der Verwendungsgruppe E 2a die Funktionsgruppe 5.

(2) Wird dem Beamten des Exekutivdienstes, der die Gründe für eine solche
Versetzung oder Verwendungsänderung nicht zu vertreten hat, kein neuer Ar-
beitsplatz zugewiesen, gebührt ihm

1. die im Abs. 1 Z 1 oder 2 vorgesehene Einstufung, wenn er zuvor dieser
Funktionsgruppe oder einer höheren Funktionsgruppe derselben Verwen-
dungsgruppe angehört hat,

2. in den übrigen Fällen die Grundlaufbahn der betreffenden Verwendungs-
gruppe.

(3) Hat der Beamte des Exekutivdienstes die Gründe für die Versetzung oder
die Verwendungsänderung zu vertreten, gelten die Abs. 1 und 2 mit der Maß-
gabe, daß an die Stelle der im Abs. 1 Z 1 und 2 angeführten Funktionsgruppen
die Grundlaufbahn der jeweiligen Verwendungsgruppe tritt.

(4) Gründe, die von der Beamtin oder dem Beamten des Exekutivdienstes
nicht zu vertreten sind, sind insbesondere

1. Organisationsänderungen,
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie die Beamtin oder der Beamte nicht

vorsätzlich herbeigeführt hat oder
3. eine neuerliche Verwendungsänderung oder eine Versetzung, wenn diese

auf Grund einer Bewerbung im Zuge einer Interessentensuche gemäß § 7
B GlBG oder gemäß § 20 AusG oder im Zuge einer Ausschreibung gemäß
den §§ 2 bis 4 AusG erfolgt und der neu zugewiesene Arbeitsplatz einer
höheren Funktionsgruppe zugeordnet ist als der zuletzt innegehabte Ar-
beitsplatz.

(4a) Ist ein Beamter des Exekutivdienstes von einer zeitlich begrenzten
Funktion im Sinne des § 145d abberufen worden, so gelten für ihn anstelle des
Abs. 1 Z 1 die Wahrungsbestimmungen des § 145d Abs. 3.

(5) Die Einstufung in eine niedrigere Funktionsgruppe derselben Verwen-
dungsgruppe ist – ausgenommen in den Fällen des § 41 und des Abs. 11 – ohne
schriftliche Zustimmung des Beamten des Exekutivdienstes nur auf Grund eines
Verfahrens nach den §§ 38 oder 40 zulässig. Die Bestimmungen des § 14
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Abs. 1 und 2 über die Versetzung in den Ruhestand bei Dienstunfähigkeit blei-
ben unberührt.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 1 Z 25, BGBl. I Nr. 102/2018)
(7) Solange der Beamte des Exekutivdienstes der betreffenden Verwen-

dungsgruppe angehört und er nicht schriftlich einer niedrigeren Einstufung zu-
stimmt, bleibt eine auf Grund der Wahrungsbestimmungen der Abs. 1 bis 4
erreichte Einstufung auch bei neuerlichen Verwendungsänderungen oder Ver-
setzungen gewahrt, wenn diese aus Gründen erfolgen, die vom Beamten nicht
zu vertreten sind.

(8) Ein Beamter des Exekutivdienstes bleibt in seiner bisherigen Einstufung,
wenn er

1. mit einem Arbeitsplatz in einem Kabinett einer Bundesministerin oder
eines Bundesministers, in einer sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3
BMG, die der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler oder der Vize-
kanzlerin oder dem Vizekanzler zur Beratung und Unterstützung auf dem
Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik insbesondere im Bereich Strate-
gie, Analyse und Planung direkt unterstellt ist, im Büro einer Staatssekre-
tärin oder eines Staatssekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8
Abs. 1 des Bezügegesetzes angeführten obersten Organs des Bundes
oder im Büro der Sprecherin der Bundesregierung oder des Sprechers der
Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2
BMG oder mit dem Arbeitsplatz der Leiterin oder des Leiters des Büros
einer Generalsekretärin oder eines Generalsekretärs gemäß § 7 Abs. 11
BMG betraut wird und

2. während dieser Zeit mit keinem anderen Arbeitsplatz dauernd betraut
ist.

Verbleibt der Beamte im Fall einer Betrauung nach Z 1 weiterhin im Personal-
stand einer anderen Dienststelle, gilt er mit der Betrauung als an die Zentral-
stelle dienstzugeteilt, in der sich der neue Arbeitsplatz befindet.

(9) Eine Betrauung gemäß Abs. 8 Z 1 gilt während der ersten drei Jahre sol-
cher Verwendungen nicht als dauernde Betrauung im Sinne der dienst- und be-
soldungsrechtlichen Bestimmungen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine dauernde
Betrauung mit dem Arbeitsplatz zulässig, wenn der Beamte des Exekutivdiens-
tes nicht mit einem anderen Arbeitsplatz dauernd betraut ist.

(10) Der Beamte des Exekutivdienstes kann von einem Arbeitsplatz, mit dem
er gemäß Abs. 8 Z 1 betraut worden ist, jederzeit ohne Angabe von Gründen ab-
berufen werden. Die §§ 38 und 40 sind nicht anzuwenden.

(11) Wird ein von Abs. 8 Z 1 und 2 erfasster Beamter des Exekutivdienstes
von einem Arbeitsplatz, mit dem er gemäß Abs. 8 Z 1 betraut worden ist, abbe-
rufen, bevor er damit im Sinne des Abs. 9 zweiter Satz dauernd betraut worden
ist, ist ihm ein anderer Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine Einstufung in eine niedri-
gere der im § 74 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Funktionsgruppen, der
der Beamte des Exekutivdienstes zuletzt vor der Betrauung mit einem im Abs. 8
Z 1 angeführten Arbeitsplatz angehört hat, darf dabei nur mit seiner schriftlichen
Zustimmung unterschritten werden. Ist oder wird dem Beamten des Exekutiv-
dienstes kein anderer Arbeitsplatz zugewiesen, ist er kraft Gesetzes auf eine
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§§ 145d–146 BDG

Planstelle jener im § 74 des Gehaltsgesetzes 1956 vorgesehenen Einstufung
übergeleitet, der er zuletzt vor der Betrauung mit einem im Abs. 8 Z 1 angeführ-
ten Arbeitsplatz angehört hat.

Zeitlich begrenzte Funktionen

§ 145d. (1) Die Arbeitsplätze der Funktionsgruppe 12 der Verwendungs-
gruppe E 1 sind durch befristete Ernennung für einen Zeitraum von jeweils
fünf Jahren zu besetzen. Fällt die Besetzung des Arbeitsplatzes nicht mit dem
Tag der Ernennung zusammen, wird die Ernennung rückwirkend mit dem Tag
der Besetzung des Arbeitsplatzes wirksam.

(2) Nach einer befristeten Ernennung sind neuerliche befristete Ernennun-
gen zulässig.

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne Weiterbestellung und
verbleibt der Beamte des Exekutivdienstes im Dienststand, ist ihm ein anderer
Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine Einstufung in die Funktionsgruppe 7 der Verwen-
dungsgruppe E 1 darf dabei nur mit schriftlicher Zustimmung des Beamten des
Exekutivdienstes unterschritten werden. Unterbleibt eine solche Zuweisung des
Arbeitsplatzes, ist der Beamte des Exekutivdienstes kraft Gesetzes auf eine
Planstelle der Funktionsgruppe 7 der Verwendungsgruppe E 1 übergeleitet.

Nebenbeschäftigung

§ 145e. § 50c Abs. 3 ist auf Beamtinnen und Beamte des Exekutivdienstes,
die während einer Herabsetzung der Wochendienstzeit nach § 50a eine er-
werbsmäßige Nebenbeschäftigung ausüben, nicht anzuwenden.

3. Abschnitt

MILITÄRISCHER DIENST

Einteilung

§ 146. (1) Der Militärische Dienst umfaßt als Militärpersonen
1. die Berufsmilitärpersonen in den Verwendungsgruppen M BO 1,

M BO 2 und M BUO sowie
2. die Militärpersonen auf Zeit in den Verwendungsgruppen M ZO 1,

M ZO 2, M ZO 3, M ZUO und M ZCh.
(2) In den Verwendungsgruppen M BO 1 bis M BUO und M ZO 1 bis M ZUO

sind neben der Grundlaufbahn folgende Funktionsgruppen für hervorgehobene
Verwendungen vorgesehen:

In der Verwendungsgruppe die Funktionsgruppen

M BO 1 1 bis 9
M ZO 1 1 bis 7
M BO 2, M ZO 2 und M ZO 3 1 bis 9
M BUO und M ZUO 1 bis 7
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BDG § 147

Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen

§ 147. (1) Die Arbeitsplätze der Militärpersonen sind auf Antrag des zustän-
digen Bundesministers von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zu bewerten und unter Bedacht-
nahme auf die in der Anlage 1 genannten Richtverwendungen einer Verwen-
dungsgruppe und innerhalb dieser der Grundlaufbahn oder einer Funktions-
gruppe zuzuordnen. Bei der Zuordnung zu einer Verwendungsgruppe ist auch
auf die in der Anlage 1 für diese Verwendungsgruppe vorgeschriebenen Ausbil-
dungserfordernisse Bedacht zu nehmen.

(2) Richtverwendungen sind gesetzlich zugeordnete Arbeitsplätze, die den
Wert wiedergeben, der ihnen auf Grund ihres Inhaltes und ihrer organisatori-
schen Stellung am Tag des Inkrafttretens der betreffenden Gesetzesbestim-
mung zukommt.

(3) Bei der Arbeitsplatzbewertung sind die mit dem Arbeitsplatz verbundenen
Anforderungen an das Wissen, die für die Umsetzung des Wissens erforderliche
Denkleistung und die Verantwortung zu berücksichtigen. Im einzelnen sind zu
bewerten:

1. die besondere Führungsverantwortung im Hinblick auf Ausbildung, Bil-
dung und Führung von Menschen im Frieden und im Einsatz,

2. das Wissen nach den Anforderungen
a) an die durch Ausbildung oder Erfahrung erworbenen Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Fertigkeiten,
b) an die Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, zu überwachen, zu integrieren

oder zu koordinieren, und
c) an die Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie an Führungsquali-

tät und Verhandlungsgeschick,
3. die Denkleistung nach dem Umfang des Rahmens, in dem Handeln mehr

oder weniger exakt vorgegeben ist, sowie nach der Anforderung, Wissen
bei der Erfüllung von wiederkehrenden bis neuartigen Aufgaben umzu-
setzen,

4. die Verantwortung nach dem Grad der Bindung an Gesetze, Verordnun-
gen und Dienstanweisungen sowie nach dem Umfang einer meßbaren
Richtgröße (wie zB Budgetmittel) und dem Einfluß darauf.

(4) Ist durch eine geplante Organisationsmaßnahme oder Änderung der Ge-
schäftseinteilung die Identität eines Arbeitsplatzes nicht mehr gegeben, sind

1. der betreffende Arbeitsplatz und
2. alle anderen von dieser Organisationsmaßnahme betroffenen Arbeits-

plätze
vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin
oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport einem
neuerlichen Bewertungsverfahren zu unterziehen.

(5) Die Zuordnung der Arbeitsplätze zu einer Verwendungsgruppe und inner-
halb dieser zur Grundlaufbahn oder zu einer Funktionsgruppe findet im Perso-
nalplan ihren Niederschlag.



Band1.Buch : 02-BDG.pod    169
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

169

169

§ 148 BDG

(6) Die Militärperson darf nur auf einem Arbeitsplatz verwendet werden, der
gemäß den Abs. 1 bis 3 bewertet, zugeordnet und im Personalplan ausgewie-
sen ist.

(7) Wurde auf Grund eines durch Bescheid abgeschlossenen Verfahrens, in
dem ein ordentliches Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr
zulässig ist, die Wertigkeit eines Arbeitsplatzes festgestellt, ist ein neuerliches
Anbringen wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.

Ausbildungsphase

§ 148. (1) Unabhängig von der Zuordnung des Arbeitsplatzes zu einer Funk-
tionsgruppe oder zur Grundlaufbahn sind die Militärpersonen am Beginn des
Dienstverhältnisses bis zum Abschluß der Ausbildungsphase in die Grundlauf-
bahn einzustufen.

(2) Als Ausbildungsphase gelten
1. in den Verwendungsgruppen M BO 1, M ZO 1, M BO 2, M ZO 2 und

M ZO 3 die ersten vier Jahre,
2. in den Verwendungsgruppen M BUO und M ZUO die ersten beiden Jahre
(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

des Dienstverhältnisses.
(3) Diese Zeiten verkürzen sich um Zeiträume vorangegangener, über den

sechsmonatigen Grundwehr- oder Ausbildungsdienst hinausgehender, militäri-
scher Dienstleistungen.

(4) Auf die Zeit der Ausbildungsphase können die gemäß § 12 GehG für das
Besoldungsdienstalter anrechenbaren Vordienstzeiten angerechnet werden,
soweit sie für die Verwendung der Militärperson von besonderer Bedeutung und
dazu geeignet sind, die erforderliche Ausbildungszeit ganz oder teilweise zu
ersetzen.

(5) In der Ausbildungsphase sind Militärpersonen nicht zu Vertretungstätig-
keiten heranzuziehen, solange nicht zwingende Gründe eine Ausnahme erfor-
dern. Probeweise Verwendungen auf wechselnden Arbeitsplätzen gelten nicht
als eine Vertretungstätigkeit.

(6) Die Abs. 1 bis 5 sind nicht anzuwenden auf
1. Militärpersonen, die im Wege eines Ausschreibungsverfahrens mit einer

Leitungsfunktion betraut sind, und
2. Militärpersonen während ihrer Verwendung im Kabinett einer Bundesmi-

nisterin oder eines Bundesministers, in einer sonstigen Einrichtung gemäß
§ 7 Abs. 3 BMG, die der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler oder
der Vizekanzlerin oder dem Vizekanzler zur Beratung und Unterstützung
auf dem Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik insbesondere im Be-
reich Strategie, Analyse und Planung direkt unterstellt ist, im Büro einer
Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs oder eines anderen in den
§§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes angeführten obersten Organs
des Bundes oder im Büro der Sprecherin der Bundesregierung oder des
Sprechers der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der
Anlage zu § 2 BMG.
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BDG §§ 149–151

Verwendungszeiten und Grundausbildungen

§ 149. (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer Verwendung in
einer bestimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann als erbracht, wenn sie die
Militärperson nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt hat:

1. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und Tätig-
keit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und Tätig-
keit) in einem Entlohnungsschema nach dem Vertragsbedienstetengesetz
1948.

(2) Dabei entsprechen
1. die Verwendungsgruppe H 1 der Verwendungsgruppe M BO 1,
2. die Verwendungsgruppe H 2 der Verwendungsgruppe M BO 2,
3. die Verwendungsgruppe C und die Entlohnungsgruppe c der Verwen-

dungsgruppe M BUO,
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
5. die Verwendungsgruppe P 1 und die Entlohnungsgruppe p 1 der Verwen-

dungsgruppe M BUO.
(Anm.: Z 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auch auf die Zeiten anzuwenden, in denen die Mili-
tärperson zwar nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber stän-
dig mit den Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die dieser Einstufung
entsprechen.

(Anm.: Abs. 4 bis 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

Dienstverhältnis der Berufsmilitärpersonen

§ 150. Die §§ 10 bis 12 sind auf Berufsmilitärpersonen mit der Maßgabe an-
zuwenden, daß

1. die Zeit des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes sowie Zeiten in einem
Dienstverhältnis als Militärperson auf Zeit in die provisorische Dienstzeit
einzurechnen sind und

2. im § 12 Abs. 5 an die Stelle von zwei Jahren drei Jahre treten.

Dienstverhältnis als Militärperson auf Zeit

§ 151. (1) Militärpersonen auf Zeit stehen in einem zeitlich begrenzten öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis in der Dauer von zumindest sechs Monaten.
Die §§ 13 und 15b bis 16 sind nicht anzuwenden.

(2) Das Dienstverhältnis endet durch Ablauf der Bestellungsdauer, sofern die
Militärperson auf Zeit nicht wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt
ist. Der Ablauf der Bestelldauer wird durch ein Beschäftigungsverbot gemäß
MSchG gehemmt. Eine mehrmalige Weiterbestellung ist nach Vereinbarung in
der Dauer von jeweils einem Jahr oder einem Jahr und sechs Monaten oder
einem Vielfachen dieser Zeiträume bis zu einer Gesamtdauer des Dienstverhält-
nisses von fünfzehn Jahren zulässig.
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(3) Das Dienstverhältnis endet jedoch jedenfalls
1. spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem die Militärperson auf Zeit das

40. Lebensjahr vollendet, sofern sie sich nicht wegen Dienstunfähigkeit im
Ruhestand befindet, oder

2. durch die Übernahme in ein vertragliches Dienstverhältnis zum Bund oder
zu einer anderen Gebietskörperschaft oder

3. aus den im § 20 Abs. 1 Z 1, 3 bis 5 und 7 angeführten Gründen.
(3a) Bis zum Abschluss einer bereits begonnenen Kaderanwärterausbildung

kann ein Dienstverhältnis als Militärperson auf Zeit auch nach dem Ablauf des
Jahres, in dem das 40. Lebensjahr vollendet wurde, fortgesetzt werden.

(4) Das Dienstverhältnis der Militärperson auf Zeit kann von der Dienstbe-
hörde mit Bescheid gekündigt werden. Kündigungsgründe sind:

1. auf Grund militärärztlichen Gutachtens festgestellter Mangel der für die
ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforderlichen ge-
sundheitlichen Eignung,

2. unbefriedigender Arbeitserfolg,
3. pflichtwidriges Verhalten,
4. Bedarfsmangel,
5. nicht bestandene zweite Wiederholung einer Dienstprüfung (Gesamt- oder

Teilprüfung).
(5) Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalendermonates zu enden und

beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von weniger als zwei Jahren
einen Monat, von zwei Jahren zwei Monate und von vier Jahren drei Monate.
Der Dauer des Dienstverhältnisses ist die Dauer des Präsenz- oder Ausbil-
dungsdienstes zuzurechnen. Die §§ 10 bis 12 sind auf Militärpersonen auf Zeit
nicht anzuwenden.

(6) Wird eine Militärperson auf Zeit unmittelbar auf eine Planstelle einer Ver-
wendungsgruppe ernannt, die nicht für Militärpersonen auf Zeit vorgesehen ist,
so tritt dadurch keine Beendigung, sondern eine Änderung ihres Dienstverhält-
nisses als Beamter ein.

(7) Militärpersonen auf Zeit, die nach Ablauf der zulässigen Gesamtdauer
des Dienstverhältnisses oder auf Grund einer Kündigung nach Abs. 4 Z 1 aus
dem Dienstverhältnis ausscheiden, sind in den ersten vier Jahren nach Beendi-
gung des Dienstverhältnisses im Falle der Bewerbung um eine Planstelle einer
Verwendungsgruppe, die nicht für Militärpersonen auf Zeit vorgesehen ist, vor-
zugsweise zu berücksichtigen, wenn sie für die angestrebte Planstelle gleich ge-
eignet sind wie die übrigen Bewerber.

(8) Durch Verordnung der Bundesregierung kann bestimmt werden, daß auf
bestimmte Planstellen der Bundesverwaltung nur Personen ernannt werden dür-
fen, auf die Abs. 7 zutrifft.

(9) Abweichend vom Abs. 1 stehen Militärpersonen auf Zeit, die als Militärpi-
loten verwendet werden, in einem zeitlich begrenzten öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis in der Dauer von neun Jahren. Eine Weiterbestellung ist unzu-
lässig.

(Anm.: Abs. 10 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)
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BDG § 152

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen für den Militärischen Dienst

§ 152. (1) Für den Militärischen Dienst ist der Amtstitel „Militärperson“ vor-
gesehen.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist für Beamte der Besoldungsgruppe Militäri-
scher Dienst folgender militärischer Dienstgrad als Verwendungsbezeichnung
vorgesehen:

1. In der Verwendungsgruppe M BO 1: Oberleutnant, Hauptmann, Major,
Oberstleutnant, Oberst, Brigadier, Generalmajor, Generalleutnant, General;

2. in der Verwendungsgruppe M BO 2: Leutnant, Oberleutnant, Haupt-
mann, Major, Oberstleutnant, Oberst, Brigadier, Generalmajor, General-
leutnant;

3. in der Verwendungsgruppe M BUO: Wachtmeister, Oberwachtmeister,
Stabswachtmeister, Oberstabswachtmeister, Offiziersstellvertreter, Vize-
leutnant;

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
5. in der Verwendungsgruppe M ZO 1: Oberleutnant, Hauptmann, Major,

Oberstleutnant, Oberst;
6. in der Verwendungsgruppe M ZO 2: Leutnant, Oberleutnant, Haupt-

mann, Major;
6a. in der Verwendungsgruppe M ZO 3: Leutnant, Oberleutnant, Haupt-

mann, Major;
7. in der Verwendungsgruppe M ZUO: Wachtmeister, Oberwachtmeister,

Stabswachtmeister, Oberstabswachtmeister, Offiziersstellvertreter;
(Anm.: Z 8 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
9. in der Verwendungsgruppe M ZCh: Gefreiter, Korporal, Zugsführer;

10. während der Truppenoffiziersausbildung an der Theresianischen Militär-
akademie: Fähnrich.

(3) Den im Abs. 2 für die Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 vorgese-
henen Dienstgraden (außer Brigadier, Generalmajor, Generalleutnant und Ge-
neral) ist je nach Verwendung die Bezeichnung „des Generalstabsdienstes“,
„des Intendanzdienstes“, „des höheren militärtechnischen Dienstes“, „des höhe-
ren militärfachlichen Dienstes“ oder der Zusatz „. . .arzt“, „. . .apotheker“ oder
„. . . veterinär“ hinzuzufügen.

(4) Für Militärärzte in Krankenanstalten können abweichend von den Absät-
zen 2 und 3 die Verwendungsbezeichnungen „Oberarzt“, „Primararzt d.“ (unter
Hinzufügung der Bezeichnung der Krankenanstalt) oder „Ärztlicher Leiter d.“
(unter Hinzufügung der Bezeichnung der Krankenanstalt) vorgesehen werden.

(5) Für die als Militärseelsorger verwendeten Beamten der Besoldungs-
gruppe Militärischer Dienst sind unter Bedachtnahme auf die vorgesehene Ver-
wendung vom Abs. 2 abweichende Verwendungsbezeichnungen durch Verord-
nung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Landesverteidigung
festzulegen.

(6) Die näheren Bestimmungen über das Führen der Dienstgrade sind unter
Bedachtnahme auf die internationale Übung und die vorgesehene Verwendung
der Militärperson von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Lan-
desverteidigung durch Verordnung festzulegen.
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(7) Militärpersonen, die gemäß § 1 Z 1 KSE-BVG in das Ausland entsendet
sind, haben für die Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entspre-
chende Verwendungsbezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbezeichnun-
gen sind von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Landesverteidi-
gung unter Bedachtnahme auf die internationale Übung und die vorgesehene
Verwendung der Militärperson durch Verordnung zu bestimmen.

(8) Soweit in dienst- oder besoldungsrechtlichen Vorschriften Rechtsfolgen
an die Innehabung bestimmter Amtstitel oder Verwendungsbezeichnungen ge-
knüpft werden, ist bei den in Abs. 7 angeführten Militärpersonen von jenem
Amtstitel oder jener Verwendungsbezeichnung auszugehen, der ihnen auf
Grund ihrer dienstrechtlichen Stellung im Inland gebührt hätte.

(9) Abs. 7 erster Satz und Abs. 8 gelten auch für Militärpersonen der Verwen-
dungsgruppen M BO 1 und M BO 2, die im Ausland im militärdiplomatischen
Dienst verwendet werden oder nach § 39a Abs. 1 in das Ausland entsandt wer-
den. Verwendungsbezeichnungen für diese Militärpersonen sind in jedem Ein-
zelfall zu bestimmen.

Zeitlich begrenzte Funktionen

§ 152b. (1) Die Arbeitsplätze der Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungs-
gruppe M BO 1 und der Funktionsgruppe 7 der Verwendungsgruppe M ZO 1 sind
durch befristete Ernennung für einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren zu be-
setzen. Fällt die Besetzung des Arbeitsplatzes nicht mit dem Tag der Ernennung
zusammen, wird die Ernennung rückwirkend mit dem Tag der Besetzung des
Arbeitsplatzes wirksam.

(2) Abweichend vom Abs. 1 sind Arbeitsplätze der Funktionsgruppen 7 bis 9
der Verwendungsgruppe M BO 1

1. im Kabinett einer Bundesministerin oder eines Bundesministers, in einer
sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 BMG, die der Bundeskanzlerin
oder dem Bundeskanzler oder der Vizekanzlerin oder dem Vizekanzler zur
Beratung und Unterstützung auf dem Gebiet der allgemeinen Regierungs-
politik insbesondere im Bereich Strategie, Analyse und Planung direkt un-
terstellt ist, im Büro einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs oder
eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes angeführ-
ten obersten Organs des Bundes auf die Dauer der Verwendung,

2. in sonstigen Fällen, wenn die Militärperson weiterhin dem Personalstand
einer anderen Dienststelle angehört, für einen Zeitraum von jeweils fünf
Jahren

ohne Ernennung durch Betrauung zu besetzen.

(3) Im Fall des Abs. 2 verbleibt die Militärperson in ihrer bisherigen Einstu-
fung. Verbleibt die Militärperson im Fall des Abs. 2 weiterhin im Personalstand
einer anderen Dienststelle, gilt sie mit der Betrauung als an die Dienststelle
dienstzugeteilt, in der sich der neue Arbeitsplatz befindet.

(4) Die Militärperson kann von einem Arbeitsplatz, mit dem sie gemäß Abs. 2
Z 1 betraut worden ist, jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden.
Die §§ 38 und 40 sind nicht anzuwenden.
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BDG § 152c

(5) Nach einer befristeten Ernennung oder einer befristeten Betrauung ge-
mäß Abs. 2 Z 2 sind neuerliche befristete Ernennungen oder Betrauungen (Wei-
terbestellungen) zulässig.

(6) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung oder einer befristeten Be-
trauung gemäß Abs. 2 Z 2 ohne Weiterbestellung und verbleibt die Militärperson
im Dienststand, ist ihr ein anderer Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine Einstufung in
die Funktionsgruppe 4 der Verwendungsgruppe M BO 1 oder M ZO 1 darf da-
bei nur mit schriftlicher Zustimmung der Militärperson unterschritten werden.
Unterbleibt eine solche Zuweisung des Arbeitsplatzes, ist die Militärperson
kraft Gesetzes auf eine Planstelle der Funktionsgruppe 4 der Verwendungs-
gruppe M BO 1 oder M ZO 1 übergeleitet.

(7) Wird eine Militärperson von einer Verwendung abberufen, mit der sie
gemäß Abs. 2 Z 1 betraut worden ist, und verbleibt sie im Dienststand, ist ihr,
sofern ihr nicht bereits ein anderer Arbeitsplatz dauernd oder gemäß Abs. 1 zu-
gewiesen ist, ein solcher zuzuweisen. § 152c Abs. 1 und 5 ist in diesem Fall
nicht anzuwenden. Eine Einstufung in jene der im § 91 des Gehaltsgesetzes
1956 angeführten Funktionsgruppen, der die Militärperson zuletzt vor der Be-
trauung mit einer zeitlich begrenzten Funktion angehört hat, darf dabei nur mit
ihrer schriftlichen Zustimmung unterschritten werden. Ist oder wird der Militär-
person kein anderer Arbeitsplatz zugewiesen, ist sie kraft Gesetzes auf eine
Planstelle jener Einstufung übergeleitet, der sie zuletzt vor der Betrauung mit
einer zeitlich begrenzten Funktion angehört hat.

(8) Weist jedoch die Militärperson am Tag der Wirksamkeit der Abberufung
nach Abs. 7 Verwendungszeiten im Gesamtausmaß von mindestens drei Jah-
ren auf Arbeitsplätzen der Funktionsgruppen 7, 8 oder 9 der Verwendungs-
gruppe M BO 1 oder auf zumindest gleichwertigen Arbeitsplätzen im Dienst
einer inländischen Gebietskörperschaft auf und ist ihr nicht bereits ein anderer
Arbeitsplatz dauernd oder gemäß Abs. 1 zugewiesen, ist auf die Einstufung
Abs. 6 zweiter und dritter Satz anzuwenden.

(9) Eine Militärperson, die die Ernennungserfordernisse für die Verwen-
dungsgruppe M BO 1 oder M ZO 1 nicht erfüllt, kann mit einem in den Abs. 1
oder 2 angeführten Arbeitsplatz nur betraut werden. Die Dauer der Betrauung
und die Möglichkeit und Dauer einer Weiterbetrauung richten sich nach den
Abs. 1, 2 und 5.

(Anm.: Abs. 10 aufgehoben durch Art. 1 Z 25, BGBl. I Nr. 102/2018)

Verwendungsänderung und Versetzung

§ 152c. (1) Wird eine Militärperson von ihrem bisherigen Arbeitsplatz ab-
berufen oder ändert sich die Bewertung des Arbeitsplatzes gemäß § 2 Abs. 3
und hat die Militärperson in diesen Fällen die Gründe für die Versetzung oder
Verwendungsänderung nicht zu vertreten, darf die nachstehend angeführte Ein-
stufung nur mit schriftlicher Zustimmung der Militärperson unterschritten wer-
den, wenn sie zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer höheren Funktions-
gruppe derselben Verwendungsgruppe angehört hat:

1. in den Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 die Funktionsgruppe 2,
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2. in den Verwendungsgruppen M BO 2, M ZO 2 und M ZO 3 die Funktions-
gruppe 3,

3. in den Verwendungsgruppen M BUO und M ZUO die Funktionsgruppe 3.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

(2) Wird der Militärperson, die die Gründe für eine solche Versetzung oder
Verwendungsänderung nicht zu vertreten hat, kein neuer Arbeitsplatz zugewie-
sen, gebührt ihr

1. die im Abs. 1 vorgesehene Einstufung, wenn die Militärperson zuvor die-
ser Funktionsgruppe oder einer höheren Funktionsgruppe derselben Ver-
wendungsgruppe angehört hat,

2. in den übrigen Fällen die Grundlaufbahn der betreffenden Verwendungs-
gruppe.

(3) Hat die Militärperson die Gründe für die Versetzung oder die Verwen-
dungsänderung zu vertreten, gelten die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, daß an
die Stelle der im Abs. 1 Z 1 bis 3 angeführten Funktionsgruppen die Grundlauf-
bahn der jeweiligen Verwendungsgruppe tritt.

(4) Gründe, die von der Militärperson nicht zu vertreten sind, sind insbe-
sondere

1. Organisationsänderungen,
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie die Militärperson nicht vorsätzlich

herbeigeführt hat oder
3. eine neuerliche Verwendungsänderung oder eine Versetzung, wenn diese

auf Grund einer Bewerbung im Zuge einer Interessentensuche gemäß § 7
B GlBG oder gemäß § 20 AusG oder im Zuge einer Ausschreibung gemäß
den §§ 2 bis 4 AusG erfolgt und der neu zugewiesene Arbeitsplatz einer
höheren Funktionsgruppe zugeordnet ist als der zuletzt innegehabte Ar-
beitsplatz.

(5) Ist die Militärperson von einer zeitlich begrenzten Funktion im Sinne des
§ 152b abberufen worden, so gelten für sie anstelle des Abs. 1 Z 1 die Wah-
rungsbestimmungen des § 152b Abs. 6 bis 8.

(6) Die Einstufung in eine niedrigere Funktionsgruppe derselben Verwen-
dungsgruppe ist – ausgenommen in den Fällen des § 41 und des Abs. 14 –
ohne schriftliche Zustimmung der Militärperson nur nach § 152b oder auf Grund
eines Verfahrens nach den §§ 38 oder 40 zulässig. Die Bestimmungen des § 14
Abs. 1 und 2 über die Versetzung in den Ruhestand bei Dienstunfähigkeit blei-
ben unberührt.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch Art. 1 Z 25, BGBl. I Nr. 102/2018)

(8) Einer Militärperson, die aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, aus
ihrer Verwendung als Zugskommandant abberufen worden ist und diese Ver-
wendung mindestens acht Jahre hindurch ausgeübt hat, gebührt, solange sie
ständig mit einem Arbeitsplatz betraut ist, der der Funktionsgruppe 1 der Ver-
wendungsgruppe M BUO oder M ZUO zugeordnet ist, die Einstufung in die
Funktionsgruppe 2 dieser Verwendungsgruppe. Dies gilt auch dann, wenn die
Abberufung vor der Überleitung in den Militärischen Dienst erfolgt ist.
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(9) Einer Militärperson, die aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, aus
ihrer Verwendung als Kompaniekommandant, Bataillonskommandant oder Re-
gimentskommandant abberufen wird und die diese Verwendung mindestens
fünf Jahre hindurch ausgeübt hat, gebührt, solange sie ständig mit einem Ar-
beitsplatz betraut ist, der lediglich eine Funktionsgruppe niedriger bewertet ist
als der Arbeitsplatz, von dem sie abberufen wird, die Einstufung in der Funk-
tionsgruppe jenes Arbeitsplatzes, von dem sie abberufen wird.

(10) Solange die Militärperson der betreffenden Verwendungsgruppe ange-
hört und sie nicht schriftlich einer niedrigeren Einstufung zustimmt, bleibt eine
auf Grund der Wahrungsbestimmungen der Abs. 1 bis 5 oder des § 152b Abs. 6,
7 oder 8 erreichte Einstufung auch bei neuerlichen Verwendungsänderungen
oder Versetzungen gewahrt, wenn diese aus Gründen erfolgen, die von der Mi-
litärperson nicht zu vertreten sind.

(11) Eine Militärperson bleibt in ihrer bisherigen Einstufung, wenn sie
1. mit einem Arbeitsplatz in einem Kabinett einer Bundesministerin oder

eines Bundesministers, in einer sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3
BMG, die der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler oder der Vize-
kanzlerin oder dem Vizekanzler zur Beratung und Unterstützung auf dem
Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik insbesondere im Bereich Strate-
gie, Analyse und Planung direkt unterstellt ist, im Büro einer Staatssekre-
tärin oder eines Staatssekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8
Abs. 1 des Bezügegesetzes angeführten obersten Organs des Bundes
oder im Büro der Sprecherin der Bundesregierung oder des Sprechers der
Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2
BMG oder mit dem Arbeitsplatz der Leiterin oder des Leiters des Büros
einer Generalsekretärin oder eines Generalsekretärs gemäß § 7 Abs. 11
BMG betraut wird und

2. während dieser Zeit mit keinem anderen Arbeitsplatz dauernd oder gemäß
§ 152b Abs. 1 betraut ist.

Verbleibt die Militärperson im Fall einer Betrauung nach Z 1 weiterhin im Perso-
nalstand einer anderen Dienststelle, gilt sie mit der Betrauung als an die Zentral-
stelle dienstzugeteilt, in der sich der neue Arbeitsplatz befindet.

(12) Eine Betrauung gemäß Abs. 11 Z 1 gilt während der ersten drei Jahre
solcher Verwendungen nicht als dauernde Betrauung im Sinne der dienst- und
besoldungsrechtlichen Bestimmungen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine dau-
ernde Betrauung mit dem Arbeitsplatz zulässig, wenn die Militärperson nicht mit
einem anderen Arbeitsplatz dauernd oder gemäß § 152b Abs. 1 betraut ist.

(13) Die Militärperson kann von einem Arbeitsplatz, mit dem sie gemäß
Abs. 11 Z 1 betraut worden ist, jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen
werden. Die §§ 38 und 40 sind nicht anzuwenden.

(14) Wird eine von Abs. 11 Z 1 und 2 erfasste Militärperson von einem Ar-
beitsplatz, mit dem sie gemäß Abs. 11 Z 1 betraut worden ist, abberufen, bevor
sie damit im Sinne des Abs. 12 zweiter Satz dauernd betraut worden ist, ist ihr
ein anderer Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine Einstufung in eine niedrigere der im
§ 91 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Funktionsgruppen, der die Militär-
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person zuletzt vor der Betrauung mit einem im Abs. 9 Z 1 angeführten Arbeits-
platz angehört hat, darf dabei nur mit ihrer schriftlichen Zustimmung unterschrit-
ten werden. Ist oder wird der Militärperson kein anderer Arbeitsplatz zugewie-
sen, ist sie kraft Gesetzes auf eine Planstelle jener im § 91 des Gehaltsgesetzes
1956 vorgesehenen Einstufung übergeleitet, der sie zuletzt vor der Betrauung
mit einem im Abs. 11 Z 1 angeführten Arbeitsplatz angehört hat.

Disziplinarrecht

§ 152d. Die §§ 91 Abs. 1, 92 bis 97, 103 und 105 bis 135 sind auf die dem
Anwendungsbereich des HDG 2014 unterliegenden Militärpersonen nicht an-
zuwenden.

6. Abschnitt

UNIVERSITÄTSLEHRER

Unterabschnitt A

BESTIMMUNGEN FÜR ALLE UNIVERSITÄTSLEHRER

Gliederung

§ 154. Universitätslehrer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind:
a) Universitätsprofessoren,
b) Universitätsdozenten,
c) Universitätsassistenten und
d) Bundeslehrer.

Aufgaben der Universitätslehrer (Rechte und Pflichten)

§ 155. (1) Die Aufgaben der Universitätslehrer umfassen Forschung (Ent-
wicklung und Erschließung der Künste), Lehre und Prüfungstätigkeit, Betreuung
der Studierenden, Heranbildung des wissenschaftlichen (künstlerischen) Nach-
wuchses sowie zusätzlich Organisations- und Verwaltungstätigkeit, Manage-
ment und Mitwirkung bei Evaluierungsmaßnahmen. Die Erfüllung der Aufgaben
ist in regelmäßigen Abständen, zumindest jedoch alle fünf Jahre, zu evaluieren.

(2) Die Universitätslehrer haben ihre Aufgaben in Forschung (Entwicklung
und Erschließung der Künste) und Lehre in Verbindung mit den fachlich in Be-
tracht kommenden Bereichen in und außerhalb der Universität zu erfüllen.

(3) Die Universitätslehrer sind zur fachlichen, pädagogischen und didakti-
schen Weiterbildung verpflichtet. Soweit sie Organisations- und Verwaltungs-
tätigkeiten sowie Managementaufgaben auszuüben und an Evaluierungsmaß-
nahmen mitzuwirken haben, sind sie auch zu einer entsprechenden und zeitge-
rechten Aus- und Weiterbildung verpflichtet.

(4) Tätigkeiten gemäß § 27 und § 56 des Universitätsgesetzes 2002 zählen
nicht zu den Dienstpflichten, sondern gelten als Nebentätigkeiten.
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(5) Universitätslehrer, die an der Medizinischen Universität in ärztlicher (§§ 2
und 3 des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169) oder zahnärztlicher (§§ 16 und
17 des Ärztegesetzes 1998) Verwendung stehen, haben außerdem an der Erfül-
lung der Aufgaben mitzuwirken, die den Universitätseinrichtungen im Rahmen
des öffentlichen Gesundheitswesens und der Untersuchung und Behandlung
von Menschen obliegen (§ 29 Abs. 4 Z 1 des Universitätsgesetzes 2002).

(5a) Universitätslehrer, die an der Medizinischen Universität in ärztlicher
oder zahnärztlicher Verwendung stehen und deren regelmäßige Wochendienst-
zeit herabgesetzt ist, dürfen – abgesehen vom Fall des § 50c Abs. 3 – mit ihrer
Zustimmung über die für sie maßgebende Wochendienstzeit hinaus zu ärztli-
chen oder zahnärztlichen Journaldiensten herangezogen werden.

(6) Universitätslehrer mit einem abgeschlossenen Studium der Studienrich-
tung Veterinärmedizin, die an der Universität als Tierärzte verwendet werden,
haben außerdem an der Erfüllung der Aufgaben mitzuwirken, die den Univer-
sitätseinrichtungen im Rahmen der Untersuchung und Behandlung von Tieren
obliegen.

(7) Bei der Auslegung der folgenden Bestimmungen über die Rechte und
Pflichten hat die in den Abs. 1 bis 3, 5 und 6 umschriebene Aufgabenstellung im
Vordergrund zu stehen. Der Schwerpunkt der Aufgabenstellung des Univer-
sitätslehrers ergibt sich aus seiner organisatorischen Eingliederung in den uni-
versitären Bereich, aus der erreichten dienstrechtlichen Stellung und aus seiner
fachlichen Qualifikation.

(8) Die zuständigen Universitätsorgane haben unter Berücksichtigung des
sich aus den Studienvorschriften ergebenden Bedarfs und der budgetären Be-
deckbarkeit dafür zu sorgen, daß das Lehrangebot entsprechend der fachlichen
Qualifikation der im jeweiligen Fach vorhandenen Universitätslehrer möglichst
ausgewogen verteilt wird und insbesondere möglichst alle Universitätslehrer im
Lehrbetrieb eingesetzt werden.

(9) Auf Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer ist § 20 Abs. 4 bis 7
nicht anzuwenden.

(10) Die Lehrverpflichtung der Universitätslehrer ist in Semesterstunden
festgesetzt. Eine Semesterstunde entspricht so vielen Unterrichtseinheiten,
wie das Semester Unterrichtswochen umfasst. Eine Unterrichtseinheit dauert
45 Minuten.

§ 156. In den Fällen der §§ 17 bis 19 bleiben alle Rechte unberührt, die sich
aus der Lehrbefugnis als Universitätsprofessor oder als Universitätsdozent er-
geben.

§ 157. (1) Universitätslehrer, die Vorgesetzte von Universitätsassistenten
sind, haben die im § 186 Abs. 1 angeführten Vorgesetztenpflichten und die Ver-
pflichtung, der Dienstbehörde das Vorliegen eines Kündigungsgrundes im Sinne
des § 175 Abs. 8 unverzüglich zu melden.

(2) Die Universitätslehrer haben die für die jeweiligen Universitätseinrichtun-
gen geltenden Ordnungsvorschriften einzuhalten.
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§ 158. (1) Bei der Beurteilung, ob die Ausübung einer Nebenbeschäftigung
den Universitätslehrer an der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert,
die Vermutung seiner Befangenheit hervorruft oder sonst wesentliche dienstli-
che Interessen gefährdet (§ 56 Abs. 2), ist die Verbindung mit den fachlich in Be-
tracht kommenden Bereichen in und außerhalb der Universität angemessen zu
berücksichtigen.

(2) Das Erteilen entgeltlichen Privatunterrichtes an ordentliche Studierende,
die an der betreffenden Universität eine Studienrichtung gewählt haben, in der
der Universitätslehrer an der Feststellung des Studienerfolges mitzuwirken hat,
ist eine Nebenbeschäftigung, die die Vermutung seiner Befangenheit hervorruft.
Dies gilt für die Erteilung entgeltlichen Privatunterrichts an außerordentliche Stu-
dierende sinngemäß.

§ 159. Die Universitätslehrer haben jährlich im nachhinein dem Amt der Uni-
versität die Zahl der von ihnen in ihrem Fachgebiet erstatteten außergerichtli-
chen wissenschaftlichen (künstlerischen) Gutachten zu melden, zu deren Erstel-
lung Personal bzw. Sachmittel der Universitätseinrichtung erforderlich waren.
Die Meldung hat auch den Arbeitsaufwand sowie Angaben über das Ausmaß
der Inanspruchnahme des Personals und der Sachmittel zu enthalten.

Freistellung

§ 160. (1) Den Universitätslehrern kann für Forschungs- bzw. Lehrzwecke
(für Zwecke der Entwicklung und Erschließung der Künste), die in ihren wissen-
schaftlichen (künstlerischen) Aufgaben begründet sind, eine Freistellung von je-
nen Dienstpflichten gewährt werden, die ihre Anwesenheit an der Universitäts-
einrichtung erfordern.

(2) Eine solche Freistellung kann unter Beibehaltung der Bezüge oder unter
Entfall der Bezüge gewährt werden. Freistellungen unter Entfall der Bezüge sind
für die Vorrückung und für den Ruhegenuss zu berücksichtigen, soweit sie eine
Gesamtdauer von fünf Jahren nicht übersteigen. Dieser Zeitraum erhöht sich um
die Zeit, in der ein Universitätslehrer in einem Arbeitsverhältnis als Universitäts-
professor gemäß § 97 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 zu einer Universität
steht, längstens jedoch auf 15 Jahre.

(3) Bei der Anwendung des Abs. 2 ist auf vermögenswerte Leistungen, die
der Universitätslehrer auf Grund einer während der Freistellung ausgeübten Tä-
tigkeit oder im Zusammenhang mit der Freistellung erhält, und notwendige
Mehraufwendungen aus Anlaß der Freistellung Bedacht zu nehmen.

(4) Einer Universitätslehrerin oder einem Universitätslehrer, die oder der
Richterin oder Richter am Verwaltungsgerichtshof, am Obersten Gerichtshof
oder Mitglied des Verfassungsgerichtshofes ist, kann eine zur Ausübung ihres
oder seines Amtes erforderliche Freistellung in dem von ihr oder ihm beantrag-
ten prozentuellen Ausmaß unter anteiliger Kürzung der Bezüge gewährt werden.
§ 116d Abs. 3 erster Satz GehG ist sinngemäß anzuwenden.
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Sonderbestimmungen für akademische Funktionäre

§ 160a. (1) Ein in einem Bundesdienstverhältnis stehender Universitätsleh-
rer, der zum Rektor oder zum hauptamtlichen Vizerektor einer Universität ge-
wählt wird, ist für die Dauer der Ausübung dieses Amtes gegen Entfall der Be-
züge beurlaubt. Die Zeit dieses Karenzurlaubes ist für Rechte, die von der Dauer
des Dienstverhältnisses abhängen, zu berücksichtigen. Abweichend von § 75b
Abs. 1 führt dieser Karenzurlaub nicht zur Abberufung des Universitätslehrers
von seinem Arbeitsplatz. Während dieses Karenzurlaubes behält der hauptamt-
liche Rektor oder Vizerektor das sich aus den Organisationsvorschriften erge-
bende Recht zur Ausübung der Lehrbefugnis sowie zur Benützung der Universi-
tätseinrichtungen für Zwecke der Forschung oder der Entwicklung und Erschlie-
ßung der Künste.

(2) Wird ein Universitätslehrer Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates,
eines Landtages, des Europäischen Parlaments, des Verfassungsgerichtshofes,
des Europäischen Gerichtshofes oder des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte, ruht seine Funktion als nicht hauptamtlicher Vizerektor (§ 24 des
Universitätsgesetzes 2002), als Vorsitzender des Senats (§ 25 des Universitäts-
gesetzes 2002) oder als das für studienrechtliche Angelegenheiten zuständige
Organ (§ 19 Abs. 2 Z 2 des Universitätsgesetzes 2002).

(3) Universitätslehrer haben nach der Ausübung einer der folgenden akade-
mischen Funktionen während einer vollen Funktionsperiode Anspruch auf Frei-
stellung für Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste (For-
schungssemester) unter Beibehaltung des Monatsbezuges sowie der Auf-
wandsentschädigung in folgendem Ausmaß:

1. ein Semester für den:
a) Rektor oder Dekan einer Universität (Fakultät) unter der Vorausset-

zung auch der Ausübung der jeweiligen Stellvertreterfunktionen (§§ 16
und 18 Abs. 1 bis 3 UOG),

b) Rektor der Akademie der bildenden Künste in Wien (AOG),
c) Rektor-Stellvertreter einer Universität der Künste (KH-OG),
d) Abteilungsleiter einer Universität der Künste (KH-OG),
e) Studiendekan oder Vizestudiendekan (§ 43 UOG 1993, § 42 KUOG),
f) Vorsitzender des Senats (§ 51 Abs. 3 UOG 1993, § 59 Abs. 3 KUOG),

des Universitätskollegiums (§ 58 Abs. 3 UOG 1993, § 50 Abs. 5
KUOG) oder eines Fakultätskollegiums (§ 48 Abs. 4 UOG 1993, § 57
Abs. 4 KUOG),

g) das für studienrechtliche Angelegenheiten zuständige Organ gemäß
§ 19 Abs. 2 Z 2 des Universitätsgesetzes 2002,

h) Vorsitzenden des Senats (§ 25 des Universitätsgesetzes 2002);
2. zwei Semester für den:

a) Rektor einer Universität der Künste (KH-OG),
b) Rektor (§ 53 UOG 1993, § 51 KUOG) oder Vizerektor (§ 54 UOG 1993,

§ 53 KUOG) einer Universität oder Universität der Künste,
c) Dekan (§ 49 UOG 1993, § 58 KUOG) oder Vizedekan (§ 61a UOG

1993) einer Fakultät,
d) Rektor (§ 23 des Universitätsgesetzes 2002) oder Vizerektor (§ 24 des

Universitätsgesetzes 2002) an einer Universität.
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(4) Im Falle der Ausübung einer der im Abs. 3 genannten akademischen
Funktionen während einer weiteren Funktionsperiode oder mehrerer weiterer
Funktionsperioden besteht Anspruch auf Freistellung für insgesamt ein weiteres
Semester.

(5) Während des Forschungssemesters ist der Universitätslehrer von den
dienstlichen Aufgaben mit Ausnahme der Verpflichtung zur Forschung oder zur
Entwicklung und Erschließung der Künste freigestellt.

(6) Der Anspruch auf diese Freistellung ist bis zum dritten auf die Beendi-
gung der Ausübung der akademischen Funktion folgenden Studienjahr geltend
zu machen und möglichst ein Jahr vor dem beabsichtigten Antritt anzumelden.

Disziplinarrecht

§ 161. (1) Im Bereich der Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer ha-
ben die nebenberuflichen Mitglieder des zuständigen Disziplinarsenates gemäß
§ 101 Abs. 2 und 3 bei einem Verfahren

1. gegen eine Universitätsprofessorin oder einen Universitätsprofessor (§ 154
lit. a) zwei Universitätsprofessorinnen oder zwei Universitätsprofessoren,

2. gegen eine sonstige Universitätslehrerin oder einen sonstigen Universi-
tätslehrer (§ 154 lit. b bis d) zwei sonstige Universitätslehrerinnen oder
Universitätslehrer

zu sein.
(2) Zu Disziplinaranwältinnen und Disziplinaranwälten sind rechtskundige

Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer zu bestellen. Die Disziplinar-
anwältinnen und Disziplinaranwälte sind in dieser Eigenschaft der Bundesminis-
terin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung un-
mittelbar unterstellt.

Unterabschnitt B

Universitätsprofessoren

Anwendungsbereich

§ 161a. Dieser Unterabschnitt gilt, soweit im folgenden nicht anderes be-
stimmt wird, für alle im § 154 lit. a genannten Universitätslehrer.

Ernennung

§ 162. (1) Im Ernennungsbescheid sind auch die Fachbezeichnung und die
Universität anzuführen. Das Dienstverhältnis ist definitiv.

(2) Ernennungen zum Universitätsprofessor in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis sind mit Wirksamkeit nach dem 30. September 2001 nur zuläs-
sig, wenn die Planstelle für ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis ausge-
schrieben worden ist.

(3) Ab dem 1. September 2001 sind Planstellen für Universitätsprofessoren
ausschließlich für ein privatrechtliches Dienstverhältnis auszuschreiben.
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Übertritt in den Ruhestand, Emeritierung

§ 163. (1) Der Universitätsprofessor gemäß § 161a tritt mit Ablauf des Studi-
enjahres, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand.

(2) Das Amt der Universität kann mit Zustimmung des Universitätsprofessors
verfügen, daß an die Stelle des Übertritts in den Ruhestand die Emeritierung ge-
mäß Abs. 5 tritt. Voraussetzung dafür ist, daß wegen des Bedarfs in Forschung
(Entwicklung und Erschließung der Künste) und Lehre und wegen der besonde-
ren Leistungen des Professors in Forschung (Entwicklung und Erschließung der
Künste) und Lehre ein besonderes Interesse der Universität an einer Weiterver-
wendung des Professors besteht.

(3) Eine Verfügung gemäß Abs. 2 darf spätestens in dem Studienjahr ge-
troffen werden, in dem der Universitätsprofessor das 64. Lebensjahr voll-
endet.

(4) Eine Verfügung gemäß Abs. 2 ist nur zulässig, wenn der Senat den Be-
darf der Universität und auf Grund der Leistungen des Professors in Forschung
(Entwicklung und Erschließung der Künste) und Lehre das besondere Interesse
an einer Weiterverwendung des Professors bestätigt.

(5) Im Falle einer Verfügung gemäß Abs. 2 ist der Professor von der Er-
füllung der Dienstpflichten, insbesondere der Lehrverpflichtung, auf Dauer zu
entbinden (Emeritierung). Die Emeritierung hat der Zustimmungserklärung des
Professors entsprechend mit Ablauf des Studienjahres zu erfolgen, in dem der
Professor

1. das 66. oder 67. Lebensjahr oder
2. das 68. Lebensjahr

vollendet.

(6) Der emeritierte Universitätsprofessor gilt nicht als Beamter des Dienst-
standes. Auf ihn sind anzuwenden:

1. § 20 Abs. 2 (Auflösung des Dienstverhältnisses),
2. § 46 (Amtsverschwiegenheit),
3. § 53 Abs. 2 Z 1 bis 4 (Meldepflichten),
4. § 80 Abs. 9 (Weiterbenützung der Naturalwohnung),
5. die §§ 133 bis 135 (Disziplinarbestimmungen für Beamte des Ruhe-

standes).

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung

§ 164. Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren können durch
schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Ver-
setzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in
dem sie ihr 65. Lebensjahr vollenden. § 15 b Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß an-
zuwenden. Eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung wird für Uni-
versitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren nur wirksam, wenn sie
eine tatsächliche Verwendung im Bundesdienst von mindestens 18 Jahren
aufweisen.
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Besondere Aufgaben

§ 165. (1) Ein Universitätsprofessor gemäß § 161a hat nach Maßgabe der
Organisations- und Studienvorschriften

1. sein wissenschaftliches (künstlerisches) Fach in Forschung (Entwicklung
und Erschließung der Künste) und Lehre zu vertreten und zu fördern sowie
sich an der Erfüllung der Forschungsaufgaben (Aufgaben zur Entwicklung
und Erschließung der Künste) der Organisationseinheit, der der Professor
zugeordnet ist, zu beteiligen,

2. Lehrveranstaltungen, insbesondere Pflichtlehrveranstaltungen, nach Maß-
gabe des sich aus dem Studienrecht ergebenden Bedarfs (§ 155 Abs. 8)
durchzuführen und Prüfungen abzuhalten,

3. Studierende, insbesondere Diplomanden und Dissertanten, und den wis-
senschaftlichen (künstlerischen) Nachwuchs zu betreuen,

4. an Organisations- und Verwaltungsaufgaben sowie an Evaluierungsmaß-
nahmen mitzuwirken und

5. allfällige weitere Pflichten gemäß § 155 Abs. 5 oder 6 zu erfüllen.

(2) Der Universitätsprofessor hat diese Dienstpflichten an der Universität
nach den Erfordernissen des Universitätsbetriebes in örtlicher und zeitlicher Bin-
dung persönlich zu erfüllen. Lediglich bei der Wahrnehmung der Aufgaben der
Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) ist er zeitlich und örtlich
nur insoweit gebunden, als dies die Zusammenarbeit mit anderen, der Universi-
tätseinrichtung zugeordneten Bediensteten bzw. die Verwendung der Sachmittel
der Universitätseinrichtung erfordern. Soweit eine örtliche Bindung an die Uni-
versität nicht besteht, hat der Universitätsprofessor dafür zu sorgen, dass er für
eine dienstliche Inanspruchnahme erreichbar ist.

(3) Durch die persönliche Erfüllung der Dienstpflichten gemäß Abs. 2 gilt die
regelmäßige Wochendienstzeit als erbracht.

(4) Das Rektorat hat den Universitätsprofessor auf Vorschlag oder nach An-
hörung des Leiters der Organisationseinheit, der der Universitätsprofessor zuge-
ordnet ist, und des Universitätsprofessors selbst nach Maßgabe des sich aus
den Studienvorschriften ergebenden Bedarfs und der finanziellen Bedeckbarkeit
mit der selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß von min-
destens sechs Semesterstunden (§ 155 Abs. 10) in wissenschaftlichen oder
mindestens zwölf Semesterstunden in künstlerischen Fächern zu betrauen. In
besonders begründeten Fällen, insbesondere wenn dem Universitätsprofessor
die Leitung oder Koordination eines multinationalen EU-Forschungsprojektes
obliegt, ist vorübergehend eine Betrauung in einem geringeren Ausmaß zuläs-
sig. Das Ausmaß der Betrauung darf den im § 51 oder § 51a des Gehaltsgeset-
zes 1956 angeführten Semesterstundenrahmen nicht überschreiten.

Amtstitel

§ 166. (1) Als Amtstitel ist vorgesehen: „Universitätsprofessor“

(2) Das Recht zur weiteren Führung des Amtstitels „ordentlicher Universitäts-
professor“ bleibt unberührt.
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(3) Emeritierte Universitäts(Hochschul)professoren sind berechtigt, ihren Amts-
titel gemäß Abs. 1 oder 2 unter Voranstellung des Wortes „Emeritierter“ zu führen.

Urlaub

§ 167. (1) Das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt für den Universitäts-
professor gemäß § 161a in jedem Kalenderjahr 240 Stunden. Der Verbrauch
der Urlaubsstunden ist nur tageweise zulässig. Einem Urlaubstag entsprechen
dabei 8 Stunden.

(2) Der Verbrauch des Erholungsurlaubes ist nicht auf die lehrveranstal-
tungsfreie Zeit beschränkt, er ist aber unter Berücksichtigung der dienstlichen In-
teressen kalendermäßig festzulegen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse
des Universitätsprofessors angemessen Rücksicht zu nehmen ist.

Ausnahmebestimmungen

§ 169. (1) Die folgenden Bestimmungen sind auf den Universitätsprofessor
gemäß § 161a nicht anzuwenden:

1. § 4 Abs. 1 Z 1 (Ernennungserfordernisse),
2. die §§ 10 bis 13 (provisorisches und definitives Dienstverhältnis, Übertritt

in den Ruhestand),
3. § 22 (Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges),
4. die §§ 25 bis 31 (Grundausbildung),
5. die §§ 40 und 41 (Verwendung),
6. § 47a, § 48 Abs. 1, Abs. 2 dritter Satz, Abs. 2a erster und zweiter Satz

und Abs. 4 und 5 und die §§ 48a bis 48e (Dienstzeit),
7. § 57 (Gutachten),
8. § 58 (Ausbildung und Fortbildung),
9. § 65 Abs. 1, 2 letzter Satz, Abs. 3 und 4, § 66 Abs. 1 und 2 und § 67

(Urlaub),
10. die §§ 81 bis 90 (Leistungsfeststellung).
(2) Die §§ 25 bis 31 sind jedoch anzuwenden, wenn der Universitätsprofes-

sor eine Verwendung anstrebt, für die die Grundausbildung als Ernennungs-
oder Definitivstellungserfordernis vorgesehen ist.

(3) Eine Versetzung (§ 38) oder eine Dienstzuteilung (§ 39) ist nur mit Zu-
stimmung des Universitätsprofessors zulässig. Keiner solchen Zustimmung be-
darf es in den Fällen des § 38 Abs. 3 Z 5 sowie bei Auflassung des betreffenden
Faches an der Universität im Rahmen studienrechtlicher Änderungen.

(4) Die in den §§ 81 bis 90 angeführten Pflichten des Vorgesetzten werden
durch Abs. 1 Z 10 nicht berührt.

(5) Das vom zuständigen Bundesminister festgesetzte Ausmaß der Lehrver-
pflichtung des Außerordentlichen Universitätsprofessors wird durch

1. die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a,
50b oder 50e oder

2. eine Teilzeitbeschäftigung gemäß dem MSchG oder dem VKG
nicht geändert. § 31 Abs. 3 bis 7 UOG bleibt unberührt.
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Unterabschnitt C

Universitätsdozenten

Anwendungsbereich und Überstellung

§ 170. (1) Dieser Unterabschnitt gilt für die im § 154 lit. b genannten Univer-
sitätslehrer.

(2) Der Universitätsassistent (Unterabschnitt D) ist auf Ansuchen und unter
Bindung der bisher innegehabten Planstelle mit Beginn des auf die Verleihung
der Lehrbefugnis als Universitätsdozent folgenden Semesters in die Verwen-
dungsgruppe der Universitätsdozenten zu überstellen, wenn die Lehrbefugnis
für seine Verwendung als Universitätsassistent in Betracht kommt. Eine Ände-
rung der organisationsrechtlichen Gruppenzugehörigkeit tritt hiedurch nicht
ein.

(3) Abs. 2 ist auf einen Bundeslehrer an Universitäten und auf einen Beam-
ten des höheren Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung (§§ 141b und
257) mit einer für ihre Verwendung in Betracht kommenden Lehrbefugnis als
Universitätsdozent anzuwenden, wenn sie organisationsrechtlich zum wissen-
schaftlichen und künstlerischen Universitätspersonal (§ 94 Abs. 1 Z 4 des Uni-
versitätsgesetzes 2002) gehören oder wie ein Universitätsassistent verwendet
werden.

(3a) Wird eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der nach § 169c Abs. 1
GehG übergeleitet wurde, nach Erreichen der Zielstufe gemäß Abs. 2 überstellt,
so verbessert sich ihr oder sein Besoldungsdienstalter mit dem Tag der Wirk-
samkeit der Überstellung um zwei Jahre (eine Gehaltsstufe).

(4) Art. VI Abs. 12 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988 ist an einer Uni-
versität der Künste ab dem Zeitpunkt des vollständigen Wirksamwerdens der
Bestimmungen des KUOG nicht mehr anzuwenden.

Ernennung

§ 171. Im Ernennungsbescheid sind auch die Fachbezeichnung und die Uni-
versität anzuführen. Das Dienstverhältnis ist definitiv.

Übertritt in den Ruhestand

§ 171a. Der Universitätsdozent tritt mit Ablauf des Studienjahres, in dem er
das 65. Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand. § 13 Abs. 2 ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß an die Stelle des Jahres das Studienjahr tritt.

§ 171 b. Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten können durch
schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Ver-
setzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in
dem sie ihr 65. Lebensjahr vollenden. § 15 b Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß an-
zuwenden.
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Besondere Aufgaben und Dienstzeit

§ 172. (1) Ein Universitätsdozent hat nach Maßgabe der Organisations- und
Studienvorschriften

1. sein wissenschaftliches (künstlerisches) Fach in Forschung (Entwicklung
und Erschließung der Künste) und Lehre zu vertreten und zu fördern sowie
sich an der Erfüllung der Forschungsaufgaben (Aufgaben zur Entwicklung
und Erschließung der Künste) der Organisationseinheit, der der Universi-
tätsdozent zugeordnet ist, zu beteiligen,

2. Lehrveranstaltungen, insbesondere Pflichtlehrveranstaltungen, nach Maß-
gabe des sich aus dem Studienrecht ergebenden Bedarfs (§ 155 Abs. 8)
durchzuführen und Prüfungen abzuhalten,

3. Studierende, insbesondere Diplomanden und Dissertanten, und den wis-
senschaftlichen (künstlerischen) Nachwuchs zu betreuen,

4. an Organisations- und Verwaltungsaufgaben sowie an Evaluierungsmaß-
nahmen mitzuwirken und

5. allfällige weitere Pflichten gemäß § 155 Abs. 5 oder 6 zu erfüllen.

(2) Der Universitätsdozent hat die Dienstpflichten gemäß Abs. 1 an der Uni-
versität persönlich zu erfüllen und seine Anwesenheit an der Universität im Ein-
vernehmen mit dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten im Voraus entsprechend
einzuteilen. Er hat dabei die Erfordernisse des Dienstbetriebes zu beachten. So-
weit es diese Erfordernisse zulassen, kann er die gleitende Dienstzeit nach § 48
Abs. 3 in Anspruch nehmen.

(3) Der Universitätsdozent ist zur Einhaltung der festgelegten Dienstzeit ver-
pflichtet, wenn er nicht vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt vom
Dienst abwesend ist. Lediglich bei der Wahrnehmung der Aufgaben der For-
schung (Entwicklung und Erschließung der Künste) ist er örtlich nur insoweit ge-
bunden, als dies die Zusammenarbeit mit anderen, der Universitätseinrichtung
zugeordneten Bediensteten bzw. die Verwendung der Sachmittel der Universi-
tätseinrichtung erfordern. Soweit eine örtliche Bindung an die Universität nicht
besteht, hat der Universitätsdozent dafür zu sorgen, dass er für eine dienstliche
Inanspruchnahme erreichbar ist.

(4) Wird ein Universitätsdozent zum Ersatzmitglied des Verfassungsgerichts-
hofes bestellt, so ist er durch den Rektor in dem der Ausübung der Ersatzmit-
gliedschaft angemessenen Ausmaß von den Dienstpflichten, jedenfalls jedoch
von allen weisungsgebundenen Tätigkeiten, zu befreien.

Lehrverpflichtung

§ 172a. (1) Das Rektorat hat auf Vorschlag oder nach Anhörung des Leiters
der Organisationseinheit, der der Universitätsdozent zugeordnet ist, und nach
Anhörung des Universitätsdozenten diesen nach Maßgabe des sich aus den
Studienvorschriften ergebenden Bedarfs und der finanziellen Bedeckbarkeit mit
der selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen zu betrauen.

(2) In einem wissenschaftlichen Fach ist ein Universitätsdozent mit der Ab-
haltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens vier und höchs-
tens acht Semesterstunden zu betrauen. In besonders begründeten Fällen, ins-
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besondere wenn dem Universitätsdozenten die Leitung oder Koordination eines
multinationalen EU-Forschungsprojektes obliegt, ist vorübergehend eine Be-
trauung in einem geringeren Ausmaß zulässig.

(3) Ein in einem künstlerischen oder Zentralen Künstlerischen Fach tätiger
Universitätsdozent ist mit der Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß
von mindestens zwölf und höchstens 22 Semesterstunden zu betrauen. Bei der
Festsetzung dieser Stundenanzahl der Lehrveranstaltungen ist auf die Entwick-
lung und Erschließung der Künste Bedacht zu nehmen und zu berücksichtigen,
in welchem Ausmaß der Universitätsdozent auch in die Betreuung von Studie-
renden bei der Umsetzung künstlerischer Studienprojekte an der Universität ein-
gebunden ist.

Amtstitel

§ 172b. Als Amtstitel ist „Außerordentlicher Universitätsprofessor“ vorge-
sehen.

Urlaub

§ 172c. (1) Das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt für den Universi-
tätsdozenten in jedem Kalenderjahr 240 Stunden. Der Verbrauch der Urlaubs-
stunden ist nur tageweise zulässig. Einem Urlaubstag entsprechen dabei acht
Stunden.

(2) Der Verbrauch des Erholungsurlaubes ist nicht auf die lehrveranstal-
tungsfreie Zeit beschränkt, er ist aber unter Berücksichtigung der dienstlichen In-
teressen kalendermäßig festzulegen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse
des Universitätsdozenten angemessen Rücksicht zu nehmen ist.

Ausnahmebestimmungen

§ 173. (1) Die folgenden Bestimmungen sind auf den Universitätsdozenten
nicht anzuwenden:

1. § 12 Abs. 2 (Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse),
2. § 22 (Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges),
3. die §§ 25 bis 31 (Grundausbildung),
4. die §§ 40 und 41 (Verwendung),
5. § 47a, § 48 Abs. 1, Abs. 2 dritter Satz, Abs. 2a erster und zweiter Satz und

Abs. 4 und 5 und die §§ 48a bis 48e (Dienstzeit),
6. § 57 (Gutachten),
7. § 58 (Ausbildung und Fortbildung),
8. § 65 Abs. 1, 2 letzter Satz, Abs. 3 und 4, § 66 Abs. 1 und 2 und § 67

(Urlaub),
9. die §§ 81 bis 90 (Leistungsfeststellung).

(2) Die §§ 25 bis 31 sind jedoch anzuwenden, wenn der Universitätsdozent
eine Verwendung anstrebt, für die die Grundausbildung als Ernennungs- oder
Definitivstellungserfordernis vorgesehen ist.
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(3) Eine Versetzung (§ 38) oder eine Dienstzuteilung (§ 39) ist nur mit Zu-
stimmung des Universitätsdozenten zulässig. Keiner solchen Zustimmung be-
darf es in den Fällen des § 38 Abs. 3 Z 5 und bei wesentlichen Bedarfsänderun-
gen an der Universität, die eine dauernde volle Auslastung des Universitäts-
dozenten an der Universität nicht mehr gewährleisten.

Unterabschnitt D

UNIVERSITÄTSASSISTENTEN

Zeitlich begrenztes Dienstverhältnis

§ 174. (1) Der Universitätsassistent steht vorerst in einem zeitlich begrenz-
ten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis.

(2) Das Dienstverhältnis dient zunächst der Erprobung der Befähigung als
Universitätslehrer sowie der Vertiefung und Erweiterung der fachlichen Bildung.

(3) Ein Dienstverhältnis als Universitätsassistent in einem zeitlich begrenzten
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis darf mit Wirksamkeit nach dem 30. Sep-
tember 2001 nicht mehr begründet werden.

Dauer des zeitlich begrenzten Dienstverhältnisses

§ 175. (1) Das zeitlich begrenzte Dienstverhältnis des Universitätsassisten-
ten endet nach Ablauf von vier Jahren.

(2) Das Dienstverhältnis nach Abs. 1 verlängert sich
1. auf bis zu sieben Jahre

a) um Zeiten eines Beschäftigungsverbotes
nach den §§ 3 bis 5 MSchG und einer Karenz nach dem MSchG oder
dem VKG,

b) beim Zusammentreffen von Zeiten nach lit. a mit Zeiten nach Z 2 oder
Abs. 3, wobei Zeiten nach Z 2 oder Abs. 3 bis zu zwei Jahren berück-
sichtigt werden dürfen;

2. auf bis zu sechs Jahre
a) um Zeiten der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivil-

dienstes,
b) um Zeiten eines Karenzurlaubes, bei dem anläßlich der Gewährung

verfügt worden ist, daß sich das Dienstverhältnis um die Dauer des Ka-
renzurlaubes verlängert.

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft
und Forschung kann aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen auf
Antrag des Universitätsassistenten eine Verlängerung des Dienstverhältnisses
verfügen. Ein solcher Antrag ist spätestens vier Monate vor dem Ende des
Dienstverhältnisses zu stellen und im Dienstwege unverzüglich der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung
zu übermitteln.

(4) In die Zeiten nach Abs. 1 bis 3 sind Zeiten eines früheren Dienstverhält-
nisses als Universitätsassistent im Sinne der Abs. 1 bis 3 einzurechnen, wenn
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für beide Dienstverhältnisse das Ernennungserfordernis des abgeschlossenen
Hochschulstudiums derselben Studienrichtung gilt.

(5) Das Dienstverhältnis verlängert sich um Zeiten, in denen der Universitäts-
assistent nach den §§ 17 bis 19 freizustellen oder außer Dienst zu stellen war
oder Anspruch auf Gewährung der erforderlichen freien Zeit hatte.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2001)

(7) Hat das zeitlich begrenzte Dienstverhältnis des Universitätsassistenten
noch nicht sechs Monate gedauert, so kann es von der Dienstbehörde ohne An-
gabe von Gründen mit Bescheid gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt
einen Kalendermonat.

(8) Hat das zeitlich begrenzte Dienstverhältnis des Universitätsassistenten
bereits mehr als sechs Monate gedauert, so kann es von der Dienstbehörde aus
folgenden Gründen mit Bescheid gekündigt werden:

1. Mangel der für die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Aufgaben
erforderlichen gesundheitlichen Eignung,

2. unbefriedigender Arbeitserfolg,
3. pflichtwidriges Verhalten.

Die Kündigungsfrist beträgt drei Kalendermonate und hat mit dem Ablauf eines
Kalendermonates zu enden.

(9) In den Fällen der Abs. 2, 3 und 5 endet das Dienstverhältnis mit Ablauf
des Monats, in dem der Verlängerungszeitraum oder die Summe der Verlänge-
rungszeiträume – berechnet jeweils vom Zeitpunkt gemäß Abs. 1 an – endet.

(10) Abs. 2 Z 2 lit. b und Abs. 5 sind nicht anzuwenden, soweit die in diesen
Bestimmungen genannten Zeiträume nach dem 30. September 2001 liegen.
Verfügungen gemäß Abs. 3 dürfen sich nicht auf Zeiträume beziehen, die nach
dem 30. September 2001 liegen.

(11) Universitätsassistenten, deren zeitlich begrenztes Dienstverhältnis sich
über den 1. September 2001 hinaus gemäß Abs. 2 Z 1 lit. a und Z 2 kraft Geset-
zes verlängert, sind – abweichend vom § 176 Abs. 6 – berechtigt, mit Wirkung
des Tages des Ablaufs der Verlängerungsfrist einen Antrag auf Überleitung ge-
mäß § 176 zu stellen.

(12) Würde das zeitlich begrenzte Dienstverhältnis eines Universitätsassis-
tenten in der Zeit zwischen 30. September 2001 und 28. Februar 2002 durch Ab-
lauf der Bestellungsdauer enden, verlängert es sich bis 31. März 2002, sofern
der Universitätsassistent dem Rektor nicht bis zum erwähnten Ablauf der Bestel-
lungsdauer schriftlich mitteilt, dass er eine solche Verlängerung nicht wünscht.

§ 175a. (1) Ein Universitätsassistent, dessen zeitlich begrenztes Dienstver-
hältnis spätestens am 31. August 2005 endet, kann auf seinen Antrag in ein auf
vier Jahre befristetes vertragliches Dienstverhältnis als Assistent gemäß § 49 l
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 übernommen werden, wenn

1. der Universitätsassistent das für seine Verwendung in Betracht kom-
mende Doktoratsstudium abgeschlossen hat oder eine für die Verwen-
dung in Betracht kommende und dem Doktorat gleichzuwertende künstle-
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rische, künstlerisch-wissenschaftliche oder wissenschaftliche Befähigung
besitzt und

2. die Übernahme mit Rücksicht auf den bisherigen Verwendungserfolg des
Universitätsassistenten in der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben
gerechtfertigt ist.

(2) Für Ärzte (einschließlich der Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde) tritt an die Stelle der Voraussetzung gemäß Abs. 1 Z 1 der Erwerb des
Doktorats der gesamten Heilkunde und der Abschluss der Ausbildung zum
Facharzt eines für die Verwendung in Betracht kommenden oder der Verwen-
dung nahe stehenden Sonderfaches.

(3) Der Rektor hat vor seiner Entscheidung Stellungnahmen des (der)
Dienstvorgesetzten und zwei voneinander unabhängige Gutachten fachzustän-
diger Universitätsprofessoren oder von Universitätsprofessoren eines verwand-
ten Faches über die fachliche Qualifikation des Antragstellers einzuholen. Der
Antragsteller hat das Recht, von sich aus Gutachten vorzulegen.

(4) Auf Übernahmen gemäß Abs. 1 mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2004 findet
§ 126 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, sinngemäß Anwendung.

Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit

§ 176. (1) Auf Antrag des Universitätsassistenten kann sein zeitlich begrenz-
tes Dienstverhältnis mit Bescheid der Bundesministerin oder des Bundes-
ministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung in ein Dienstverhältnis auf
unbestimmte Zeit umgewandelt werden. Dieser Bescheid ist in allen Fällen zu
begründen.

(2) Eine Umwandlung nach Abs. 1 ist nur zulässig, wenn
1. der Antrag spätestens sechs Monate vor dem Ende des zeitlich begrenz-

ten Dienstverhältnisses gestellt worden ist,
2. der Universitätsassistent die Erfordernisse für den Universitätsassistenten

im Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit erfüllt und
3. die Umwandlung mit Rücksicht auf den bisherigen Verwendungserfolg des

Universitätsassistenten in der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben
sowie im Hinblick auf die in den Studien- und Organisationsvorschriften
für die betreffende Universitätseinrichtung festgelegten Aufgaben in For-
schung (Entwicklung und Erschließung der Künste), Lehre und Verwal-
tung sachlich gerechtfertigt ist. Allfällige für den Erwerb dieser Qualifika-
tion zusätzlich erbrachte Leistungen, insbesondere im Rahmen einer fach-
einschlägigen außeruniversitären Praxis oder einer Einbindung in die in-
ternationale Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) sind
bei der Beurteilung zu berücksichtigen. Weiters ist eine allfällige Tätigkeit
als Mitglied eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen zu berück-
sichtigen.

(3) Ein Antrag gemäß Abs. 1 ist unverzüglich unter Anschluß einer Stellung-
nahme des (der) Dienstvorgesetzten an das nach den Organisationsvorschriften
für Personalangelegenheiten des Universitätsassistenten zuständige Kollegial-
organ weiterzuleiten. Der Vorsitzende des Kollegialorgans hat zwei voneinander
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unabhängige Gutachten fachzuständiger Universitätsprofessoren oder von Uni-
versitätsprofessoren eines verwandten Faches (oder von Wissenschaftern mit
einer entsprechenden Lehrbefugnis) über die fachliche Qualifikation des Antrag-
stellers einzuholen, unbeschadet des Rechtes des Antragstellers, von sich aus
solche Gutachten vorzulegen. Das Kollegialorgan hat unter Bedachtnahme auf
diese Gutachten und nach Anhörung des Antragstellers hiezu eine ausführlich
begründete Stellungnahme auszuarbeiten. Die Stellungnahme hat Aussagen
über

1. die Erfüllung der dem Universitätsassistenten gemäß § 180a übertrage-
nen Aufgaben unter besonderer Berücksichtigung seiner Qualifikation in
Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) und Lehre,

2. allenfalls für den Erwerb dieser Qualifikation zusätzlich erbrachte Leistun-
gen sowie

3. die Erfüllung der Voraussetzungen des Abs. 2 Z 2 und 3
zu enthalten. Der Antrag sowie alle Gutachten und Stellungnahmen sind bis spä-
testens drei Monate vor dem Ende des Dienstverhältnisses der Bundesministe-
rin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung vorzu-
legen. Liegen die angeführten Unterlagen der Bundesministerin oder dem Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung bis dahin nicht oder nicht
vollständig vor, so hat er über den Antrag zu entscheiden, ohne die fehlenden
Unterlagen abzuwarten.

(4) Wird eine Entscheidung über einen Antrag gemäß Abs. 1 nicht vor dem
Zeitpunkt des Endes des Dienstverhältnisses getroffen, so gilt das Dienstver-
hältnis bis zur Entscheidung, längstens aber auf die Dauer von drei Monaten als
verlängert. Wenn innerhalb dieser drei Monate eine bescheidmäßige Umwand-
lung des Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit er-
folgt, tritt sie mit dem auf die Zustellung des Bescheides folgenden Monatsersten
in Kraft.

(5) Wird ein Bescheid, mit dem die Umwandlung des Dienstverhältnisses in
ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit abgelehnt worden ist, vom Verfas-
sungsgerichtshof oder vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben und in der
Folge durch einen Bescheid ersetzt, der die Umwandlung in ein Dienstverhältnis
auf unbestimmte Zeit bewirkt, so gilt das Dienstverhältnis mit dem auf die
Rechtskraft dieses neuen Bescheides folgenden Monatsersten als Dienstver-
hältnis auf unbestimmte Zeit neu begründet. Die im abgelaufenen Dienstverhält-
nis zurückgelegten Zeiten sind auf die in § 177 angeführten Fristen anzurech-
nen. Die Zeit, die zwischen dem Ende des abgelaufenen und dem Beginn des
neu begründeten Dienstverhältnisses liegt, ist

1. zur Gänze beim Besoldungsdienstalter nach § 12 GehG zu berücksichti-
gen und

2. wie eine im § 53 Abs. 2 lit. a des Pensionsgesetzes 1965 angeführte Zeit –
jedoch ohne Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages – als Ruhe-
genußvordienstzeit anzurechnen.

(6) Abs. 1 bis 5 ist auf Universitätsassistenten, deren zeitlich begrenztes
Dienstverhältnis nach dem 1. September 2001 endet, nicht mehr anzuwenden.
Allfällige Anträge gemäß Abs. 1, die von solchen Universitätsassistenten gestellt
werden, können bereits vor dem 30. September 2001 abgewiesen werden.
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§ 176a. Ein Universitätsassistent, der schon vor seiner Bestellung gemäß
§ 174 das Erfordernis gemäß Anlage 1 Z 21.2 lit. a oder b erfüllt hat, gilt ab
30. September 2001 als Universitätsassistent im Dienstverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit. Für einen Assistenzarzt gilt dies nur, wenn er schon vor seiner Be-
stellung gemäß § 174 das Erfordernis gemäß Anlage 1 Z 21.3 lit. b erfüllt hat.
Die im § 177 Abs. 3 angeführte Frist von sechs Jahren ist ab dem Zeitpunkt der
Bestellung gemäß § 174 zu berechnen.

Provisorisches Dienstverhältnis

§ 177. (1) Das Dienstverhältnis des Universitätsassistenten auf unbestimmte
Zeit ist zunächst provisorisch.

(2) § 10 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß
1. eine Probezeit nicht vorgesehen ist und
2. die Kündigungsgründe des Abs. 4 Z 1 und 5 nicht gelten.

(3) Bei Nichterfüllung der Definitivstellungserfordernisse endet das Dienst-
verhältnis des provisorischen Universitätsassistenten mit dem Ablauf von sechs
Jahren ab der Umwandlung gemäß § 176 von Gesetzes wegen.

(4) Die im Abs. 3 angeführte Zeit von sechs Jahren verlängert sich um:
1. Zeiten, in denen der Universitätsassistent nach den §§ 17 bis 19 freizu-

stellen oder außer Dienst zu stellen war oder Anspruch auf Gewährung
der erforderlichen freien Zeit hatte,

2. Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG, einer
Karenz nach dem MSchG oder dem VKG im provisorischen Dienstverhält-
nis bis zu einem Höchstausmaß von drei Jahren.

3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(5) Verlängerungen des zeitlich begrenzten Dienstverhältnisses und des pro-
visorischen Dienstverhältnisses, die aus Anlaß eines Beschäftigungsverbotes
nach den §§ 3 bis 5 MSchG, einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG ein-
treten, dürfen insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen.

(6) In den Fällen des Abs. 4 endet das Dienstverhältnis mit Ablauf des Mo-
nats, in dem der Verlängerungszeitraum oder die Summe der Verlängerungs-
zeiträume – berechnet jeweils vom Zeitpunkt gemäß Abs. 3 an – endet.

(7) Abs. 4 Z 1 ist nicht anzuwenden, soweit die in diesen Bestimmungen ge-
nannten Zeiträume nach dem 30. September 2001 liegen.

Definitives Dienstverhältnis

§ 178. (1) Das Dienstverhältnis wird auf Antrag definitiv, wenn der Universi-
tätsassistent folgende Voraussetzungen erfüllt:

1. die Erfordernisse gemäß Anlage 1 Z 21.4 (bei ärztlicher, zahnärztlicher
und tierärztlicher Verwendung auch der Z 21.5) und

2. a) eine vierjährige Dienstzeit als Universitätsassistent nach Erbringung
der in Anlage 1 Z 21.2 lit. a oder b bzw. Z 21.3 lit. b angeführten Erfor-
dernisse und
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b) eine sechsjährige Gesamtdienstzeit aus Zeiten als Universitätsassis-
tent oder Vertragsassistent oder in einer Tätigkeit an einer Universität,
die nach ihrem Inhalt der eines Vertragsassistenten entspricht.

Der Eintritt der Definitivstellung ist mit Bescheid festzustellen.

(2) Ein Bescheid nach Anlage 1 Z 21.4 bedarf eines Antrages des Universi-
tätsassistenten auf Definitivstellung. Der Antrag ist spätestens ein Jahr vor dem
Ende des Dienstverhältnisses nach § 177 Abs. 3 zu stellen und unter Anschluss
einer Stellungnahme des (der) Dienstvorgesetzten an den Senat der betreffen-
den Universität weiterzuleiten. Der Rektor hat zwei voneinander unabhängige
Gutachten fachzuständiger Universitätsprofessoren oder von Universitätspro-
fessoren eines verwandten Faches (oder von Wissenschaftern mit einer ent-
sprechenden Lehrbefugnis) über die fachliche Qualifikation des Antragstellers
einzuholen. Diese Gutachter sind aus Listen mit Vorschlägen zu entnehmen, die
der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Prä-
sident des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung erstellen.
Diese Listen haben Gutachterinnen in angemessener Anzahl zu enthalten. Sind
in diesen Listen keine Gutachter für das betreffende Fach oder für ein nahe ver-
wandtes Fach enthalten, steht es dem Rektor frei, andere geeignete Personen
zu Gutachtern zu bestellen. Der Antragsteller hat das Recht, von sich aus Gut-
achten vorzulegen.

(2a) Das in Abs. 2 genannte Kollegialorgan hat unter Bedachtnahme auf die
ihm vorliegenden Gutachten und die Stellungnahme(n) des (der) Dienstvorge-
setzten und nach Anhörung des Antragstellers hiezu eine ausführlich begrün-
dete Stellungnahme zur Erfüllung der Definitivstellungserfordernisse auszu-
arbeiten. Diese Stellungnahme hat jedenfalls Aussagen über

1. die Erfüllung der dem Universitätsassistenten gemäß § 180a übertrage-
nen Aufgaben unter besonderer Berücksichtig (Anm.: richtig: Berücksich-
tigung) seiner Qualifikation in Forschung (Entwicklung und Erschließung
der Künste) und Lehre und

2. allenfalls für den Erwerb dieser Qualifikation zusätzlich erbrachte Leistun-
gen sowie allfällige Einbindung des Universitätsassistenten in die interna-
tionale Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste)

zu enthalten. Liegen die Gutachten und Stellungnahmen bis spätestens sechs
Monate nach der Antragstellung nicht oder nicht vollständig vor, kann über den
Antrag entschieden werden, ohne die fehlenden Unterlagen abzuwarten. Der
Bescheid ist in allen Fällen zu begründen.

(2b) In den zum Zeitpunkt der Kundmachung des Bundesgesetzes
BGBl. I. Nr. 87/2001 anhängigen Verfahren sind unabhängig von der Einholung
von Gutachten durch den Vorsitzenden des zuständigen Kollegialorganes vom
Rektor Gutachter gemäß Abs. 2 in der ab 30. September 2001 geltenden Fas-
sung zu bestellen, wenn die sich aus § 177 Abs. 3 ergebende Frist nach dem
28. Februar 2002 endet.

(2c) Die zum Zeitpunkt der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 130/2003 anhängigen oder zu diesem Zeitpunkt auf Grund einer Entschei-
dung des Verwaltungsgerichtshofes fortzusetzenden Verfahren gemäß § 178
sind durch Bescheid der Bundesministerin oder des Bundesministers für Bil-
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dung, Wissenschaft und Forschung zu entscheiden und nach den bisherigen
Bestimmungen durchzuführen.

(3) Wird eine Entscheidung über einen Antrag gemäß Abs. 2 nicht vor dem in
§ 177 Abs. 3 genannten Zeitpunkt getroffen, so gilt das Dienstverhältnis bis zur
Entscheidung, längstens aber auf die Dauer von drei Monaten als verlängert.

(4) Wird ein Bescheid, mit dem das Nichtvorliegen der Definitivstellungs-
voraussetzungen festgestellt worden ist, vom Verfassungsgerichtshof oder vom
Verwaltungsgerichtshof aufgehoben und in der Folge durch einen Bescheid er-
setzt, der eine Definitivstellung bewirkt, so gilt das Dienstverhältnis mit dem auf
die Rechtskraft dieses neuen Bescheides folgenden Monatsersten als definiti-
ves Dienstverhältnis neu begründet. Die Zeit, die zwischen dem Ende des ab-
gelaufenen und dem Beginn des neu begründeten Dienstverhältnisses liegt, ist

1. zur Gänze beim Besoldungsdienstalter nach § 12 GehG zu berücksichti-
gen und

2. wie eine im § 53 Abs. 2 lit. a des Pensionsgesetzes 1965 angeführte Zeit –
jedoch ohne Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages – als Ruhe-
genußvordienstzeit anzurechnen.

Übertritt in den Ruhestand

§ 178a. Die Universitätsassistentin oder der Universitätsassistent tritt mit Ab-
lauf des Studienjahres, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, in den Ruhe-
stand. § 13 Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Jah-
res das Studienjahr tritt.

§ 178b. Universitätsassistentinnen und Universitätsassistenten können durch
schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Ver-
setzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie
ihr 65. Lebensjahr vollenden. § 15b Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden.

Dienstpflichten

§ 179. (1) Der Universitätsassistent hat im Rahmen einer Universitätsein-
richtung in Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste), Lehre und
Verwaltung mitzuarbeiten und damit zur Erfüllung der den Universitäten übertra-
genen Aufgaben beizutragen.

(2) Nach Maßgabe seiner wissenschaftlichen (künstlerischen) Qualifikation
und der Beauftragung hat er

1. Aufgaben in der Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) zu
erfüllen,

2. Lehrveranstaltungen (§ 155 Abs. 8) und Prüfungen abzuhalten bzw. daran
mitzuwirken,

3. Studierende, insbesondere bei wissenschaftlichen (künstlerischen) Arbei-
ten, und den wissenschaftlichen (künstlerischen) Nachwuchs zu betreuen,

4. an Organisations- und Verwaltungsaufgaben und an Evaluierungsmaß-
nahmen mitzuwirken.
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(3) Der Universitätsassistent hat seine dienstlichen Aufgaben persönlich und,
soweit der Gegenstand nicht anderes erfordert, an der Universität zu erfüllen.

Festlegung der Dienstpflichten

§ 180a. (1) Unverzüglich nach dem Dienstantritt des Universitätsassistenten
hat der Leiter der Organisationseinheit, der der Universitätsassistent zugeordnet
ist, dessen dienstliche Aufgaben in der Forschung oder in der Entwicklung und
Erschließung der Künste, in der Lehre und in der Betreuung von Studierenden
sowie zusätzlich im Organisations- und Verwaltungsbereich unter Berücksichti-
gung der Aufgaben der Organisationseinheit und der Qualifikation des Universi-
tätsassistenten möglichst ausgewogen schriftlich festzulegen.

(2) Abweichend vom Abs. 1 kann der Leiter der Organisationseinheit, der der
Universitätsassistent zugeordnet ist, bei Bedarf von Amts wegen oder auf Antrag
des Universitätsassistenten für einen Zeitraum von jeweils höchstens einem Se-
mester die überwiegende Verwendung in der Lehre oder in der Forschung fest-
legen. Für einen längeren Zeitraum ist eine überwiegende Verwendung in der
Lehre oder in der Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) nur zu-
lässig, wenn sich der Universitätsassistent bereits im Dienstverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit (§ 176) befindet.

(3) Bei der Festlegung der Dienstpflichten ist auf
1. die Einräumung angemessener Zeit zur Erbringung wissenschaftlicher

oder künstlerischer Leistungen (§ 181 Abs. 1 Z 1),
2. die Lehrtätigkeit (§ 180b) und
3. die mit einer allfälligen Funktion oder Mitgliedschaft des Universitätsassis-

tenten in Universitätsorganen verbundene Belastung
Bedacht zu nehmen. Allfällige einschlägige generelle Richtlinien sind zu be-
achten.

(4) Die Dienstpflichten des Universitätsassistenten sind bei Bedarf vom Lei-
ter der Organisationseinheit, der der Universitätsassistent zugeordnet ist, von
Amts wegen oder auf Antrag des Universitätsassistenten neu festzulegen.

(5) Der Universitätsassistent und sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter sind
vor der Festlegung der Dienstpflichten anzuhören.

(6) Die Aufsicht über die Festlegung der Dienstpflichten obliegt dem Rektor.

Lehrverpflichtung

§ 180b. (1) Die Lehrverpflichtung des Universitätsassistenten ist nach Maß-
gabe des sich aus den Studienvorschriften ergebenden Bedarfs (§ 155 Abs. 8)
und der finanziellen Bedeckbarkeit sowie unter Berücksichtigung der auf Grund
der Dienstpflichtenfestlegung (§ 180a) obliegenden Aufgaben innerhalb der sich
aus den folgenden Bestimmungen ergebenden Grenzen festzulegen.

(2) Der Universitätsassistent ist bis zum Ablauf von zwei vollen Semestern
nach seiner erstmaligen Bestellung ausschließlich zur Mitwirkung an Lehrveran-
staltungen eines Universitätsprofessors oder eines Universitätsdozenten im
Ausmaß von bis zu sechs, in besonders begründeten Fällen im Ausmaß von bis
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zu acht Semesterstunden heranzuziehen. Als Mitwirkung gilt eine Unterrichts-
tätigkeit unter der Anleitung und Aufsicht des Lehrveranstaltungsleiters. Über die
Heranziehung entscheidet der Leiter der Organisationseinheit, der der Universi-
tätsassistent zugeordnet ist; einem allfälligen anderen unmittelbaren Dienstvor-
gesetzten kommt diesbezüglich ein Vorschlagsrecht zu.

(3) Ab dem darauffolgenden Semester ist ein Universitätsassistent mit der
selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß von zwei oder
drei, in begründeten Fällen im Ausmaß von vier Semesterstunden zu beauftra-
gen. Eine Beauftragung mit weiteren zwei Semesterstunden ist mit Zustimmung
des Universitätsassistenten zulässig, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Lehr-
betriebs notwendig ist. Eine aus studienrechtlichen Gründen notwendige Über-
oder Unterschreitung in einem Semester ist im anderen Semester des betreffen-
den Studienjahres auszugleichen.

(4) Abweichend vom Abs. 2 richtet sich die Lehrverpflichtung eines Universi-
tätsassistenten, der bereits zum Zeitpunkt der erstmaligen Bestellung eine aus-
reichende facheinschlägige Lehrerfahrung nachweisen kann, nach Abs. 3.

(5) Ein Universitätsassistent mit Doktorat (in künstlerischen Fächern mit
einer dem Doktorat gleichzuwertenden künstlerischen Eignung) sowie ein Assis-
tenzarzt mit abgeschlossener Facharztausbildung ist mit der selbständigen Ab-
haltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß von zwei bis vier Semesterstunden
zu beauftragen. Eine Beauftragung mit weiteren zwei Semesterstunden ist mit
Zustimmung des Universitätsassistenten zulässig, wenn dies zur Aufrechterhal-
tung des Lehrbetriebs notwendig ist. Eine aus studienrechtlichen Gründen not-
wendige Über- oder Unterschreitung in einem Semester ist im anderen Semes-
ter des betreffenden Studienjahres auszugleichen.

(6) Im Klinischen Bereich einer Medizinischen Universität sind Assistenz-
ärzte (§ 189) abweichend vom § 155 Abs. 8 letzter Halbsatz nur insoweit in der
Lehre einzusetzen, als der Studienbetrieb dies erfordert. Abs. 3 ist auf einen sol-
chen Assistenzarzt erst anzuwenden, wenn er auf Grund des Fortschrittes der
Ausbildung zum Facharzt im Hauptfach über die erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten zur selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen verfügt.

(7) Ein Universitätsassistent im definitiven Dienstverhältnis kann mit seiner
Zustimmung über das im Abs. 5 festgesetzte Ausmaß hinaus mit der Abhaltung
von höchstens vier weiteren Semesterstunden betraut werden.

(8) Auf die Erbringung der in den Abs. 3, 5 und 7 genannten Semesterstun-
den sind

1. Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen Fach mit 100%,
2. Lehrveranstaltungen aus einem künstlerischen, Zentralen Künstlerischen

oder praktischen Fach mit 75%,
3. Lehrveranstaltungen in einem Zentralen Künstlerischen Fach oder im

gleichzuhaltenden künstlerischen Fach der Lehramtsstudien, jeweils im
Rahmen des künstlerischen Gesamtkonzepts eines Universitätslehrers mit
der Lehrbefugnis für das gesamte Fach („künstlerische Assistenz“) mit 65%,

4. Lehrveranstaltungen, bei denen der Lehrveranstaltungsleiter eine über-
wiegend anleitende oder kontrollierende Tätigkeit ausübt, mit 50%

der Semesterstunde anzurechnen.
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(9) Das Rektorat hat auf Vorschlag oder nach Anhörung des Leiters der Or-
ganisationseinheit, der der Universitätsassistent zugeordnet ist, nach Anhörung
auch des Kollegialorgans gemäß § 25 Abs. 8 Z 3 des Universitätsgesetzes 2002
nach Maßgabe der Qualifikation des Universitätsassistenten die von diesem ab-
zuhaltenden Lehrveranstaltungen festzulegen.

(10) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999)

(11) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999)

Dienstzeit

§ 181. (1) Zur regelmäßigen Wochendienstzeit nach § 48 Abs. 2 erster Satz
zählt insbesondere der Zeitaufwand für

1. die selbständige wissenschaftliche (künstlerische) Tätigkeit, wie etwa
a) der Erwerb des Doktorates oder der Lehrbefugnis als Universitäts-

dozent oder
b) die anderen Arbeiten,
soweit der Zeitaufwand in angemessenem Ausmaß eingeräumt worden ist
(§ 180a Abs. 3 Z 1)

2. die Lehr- und Prüfungstätigkeit und
3. die Mitwirkung in Universitätsorganen.

(2) Der Leiter der Universitätseinrichtung hat im Auftrag der Dienstbehörde
die Wochendienstzeit nach Abs. 1 nach Anhörung des Universitätsassistenten
im voraus einzuteilen und für ihre Einhaltung zu sorgen. Auf die Aufgaben der
Einrichtung und die Notwendigkeiten des Lehr- und Forschungsbetriebes (Ent-
wicklung und Erschließung der Künste) sowie die berechtigten Interessen des
Universitätsassistenten ist dabei Bedacht zu nehmen. Soweit es die dienstlichen
Erfordernisse zulassen, kann die gleitende Dienstzeit nach § 48 Abs. 3 in An-
spruch genommen werden.

(3) Der Universitätsassistent hat die nach Abs. 2 festgelegte Dienstzeit ein-
zuhalten, wenn er nicht vom Dienst befreit, enthoben oder gerechtfertigt vom
Dienst abwesend ist.

Rechte

Mitwirkung bei wissenschaftlichen (künstlerischen) Arbeiten

§ 182. Wirkt der Universitätsassistent bei wissenschaftlichen (künstleri-
schen) Arbeiten mit, sind Art und Umfang seiner Mitarbeit jedenfalls in der Ver-
öffentlichung zu bezeichnen.

Veröffentlichung wissenschaftlicher (künstlerischer) Arbeiten

§ 183. Der Universitätsassistent hat das Recht, eigene wissenschaftliche
(künstlerische) Arbeiten selbständig zu veröffentlichen. Soweit jedoch die Ver-
öffentlichung unter Berufung auf seine Zugehörigkeit zu einer Universitätsein-
richtung erfolgen soll, ist hiefür die Zustimmung des Leiters der Universitäts-
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einrichtung erforderlich. Die bloße Angabe der Dienstadresse gilt nicht als Beru-
fung auf die Zugehörigkeit zu einer Universitätseinrichtung.

Lehrtätigkeit

§ 184. Wird ein Universitätsassistent zur Mitwirkung an Lehrveranstaltungen
eines Universitätsprofessors oder eines Universitätsdozenten herangezogen, ist
er im Vorlesungsverzeichnis namentlich anzuführen.

Amtstitel

§ 185. (1) Für Universitätsassistenten sind folgende Amtstitel vorgesehen:
1. im zeitlich begrenzten und im provisorischen Dienstverhältnis „Universi-

tätsassistent“,
2. im definitiven Dienstverhältnis „Assistenzprofessor“.
(2) Für Universitätsassistenten in ärztlicher, zahnärztlicher oder tierärztlicher

Verwendung tritt an die Stelle des Amtstitels nach Abs. 1 Z 1 der Amtstitel
„Assistenzarzt“.

Sonstige Rechte

§ 186. (1) Der Vorgesetzte im Sinne des § 84 Abs. 3 hat
1. die Verwendung des Universitätsassistenten so zu lenken, daß diesem bei

und durch die Erfüllung seiner Dienstpflichten die Erbringung wissen-
schaftlicher (künstlerischer) Leistungen ermöglicht wird, und

2. mit dem Universitätsassistenten im zeitlich begrenzten oder provisori-
schen Dienstverhältnis nachweislich mindestens alle zwei Jahre ein Ge-
spräch über dessen berufliche Qualifikation und die Möglichkeiten einer
weiteren Verwendung an der Universität zu führen.

(2) Bei der Bewerbung um eine nicht für Universitätslehrer vorgesehene
Planstelle sind

1. der Universitätsassistent und
2. der ehemalige Universitätsassistent in den ersten vier Jahren nach Been-

digung des Dienstverhältnisses
vorzugsweise zu berücksichtigen, wenn sie für die angestrebte Planstelle min-
destens gleich geeignet sind wie die übrigen Bewerber.

(3) Wird ein Universitätsassistent im zeitlich befristeten Dienstverhältnis oder
ein Universitätsassistent im provisorischen Dienstverhältnis in eine andere Be-
soldungsgruppe überstellt, so ist er bei Erfüllung der Voraussetzungen für die
Definitivstellung in der neuen Verwendungsgruppe zum definitiven Beamten,
sonst zum provisorischen Beamten zu ernennen.

(4) Die vom Universitätsassistenten erbrachten wissenschaftlichen (künstle-
rischen) Leistungen sind nach Maßgabe besonderer Rechtsvorschriften im Rah-
men einer späteren Grundausbildung für eine andere Verwendung (§§ 25 bis
31) im Sinne des Abs. 2 angemessen zu berücksichtigen. Hiebei ist auf Antrag
des Universitätsassistenten die Stellungnahme eines von ihm namhaft gemach-
ten Fachmannes einzuholen.
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Ausnahmebestimmungen

§ 187. (1) Die folgenden Bestimmungen sind auf den Universitätsassisten-
ten im zeitlich begrenzten
Dienstverhältnis nicht anzuwenden:

1. die §§ 10 bis 12 (provisorisches und definitives Dienstverhältnis),
2. § 22 (Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges),
3. die §§ 25 bis 31 (Grundausbildung),
4. § 47a, § 48 Abs. 1, Abs. 2 dritter Satz, Abs. 2a erster und zweiter Satz und

Abs. 4 und 5 und die §§ 48a bis 48e (Dienstzeit),
5. § 57 (Gutachten),
6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)
7. die §§ 81 bis 90 (Leistungsfeststellung).

(2) Die folgenden Bestimmungen sind auf den Universitätsassistenten im
Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit nicht anzuwenden:

1. § 11 Abs. 1 und 3 bis 6 (Definitivstellung),
2. § 12 Abs. 2 (Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse),
3. die §§ 25 bis 31 (Grundausbildung),
4. § 47a, § 48 Abs. 1, Abs. 2 dritter Satz, Abs. 2a erster und zweiter Satz und

Abs. 4 und 5 und die §§ 48a bis 48e (Dienstzeit),
5. § 57 (Gutachten),
6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)
7. die §§ 81 bis 90 (Leistungsfeststellung), solange sich der Universitäts-

assistent nicht im definitiven Dienstverhältnis befindet.

(3) Die §§ 25 bis 31 sind jedoch abweichend von Abs. 1 und 2 anzuwenden,
wenn der Universitätsassistent eine Verwendung anstrebt, für die die Grundaus-
bildung als Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernis vorgesehen ist.

Sonderbestimmungen für Universitätsassistenten
in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung

§ 189. (1) Für Universitätsassistenten, die seit Beginn ihres Dienstverhält-
nisses als Ärzte in Ausbildung zum Facharzt (§ 8 des Ärztegesetzes 1998) an
Universitätseinrichtungen verwendet werden, gelten folgende Sonderbestim-
mungen:

1. Die §§ 174 und 175 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß sich das zeit-
lich begrenzte Dienstverhältnis bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Ab-
schluß der Ausbildung zum Facharzt verlängert.

2. Die Dauer des zeitlich begrenzten Dienstverhältnisses darf jedoch abwei-
chend vom § 175 Abs. 1 sieben Jahre und abweichend vom § 175 Abs. 2
folgende Zeiträume nicht übersteigen:
a) zehn Jahre in den Fällen des § 175 Abs. 2 Z 1,
b) neun Jahre in den Fällen des § 175 Abs. 2 Z 2.

(2) Werden Universitätsassistenten mit einem abgeschlossenen Studium der
Medizin erst seit einem späteren Zeitpunkt als Ärzte in Ausbildung zum Facharzt
(§ 8 des Ärztegesetzes 1998) an Universitätseinrichtungen verwendet, befinden
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sie sich aber spätestens seit Beginn des dritten Jahres ihres Dienstverhältnisses
in Facharztausbildung, so gilt für sie Abs. 1 mit der Maßgabe, daß

1. Zeiten, die im bestehenden Dienstverhältnis nicht in Facharztausbildung
zurückgelegt worden sind, einen Verlängerungsgrund im Sinne des § 175
Abs. 2 im Höchstausmaß von zwei Jahren bilden und

2. auch bei Anwendung der Z 1 die Gesamtverwendungsdauer des Abs. 1
Z 2 von
a) insgesamt zehn Jahren in den Fällen des § 175 Abs. 2 Z 1,
b) insgesamt neun Jahren in den Fällen des § 175 Abs. 2 Z 2

nicht überschritten werden darf.
(3) Wechselt ein Universitätsassistent in Ausbildung zum Facharzt (§ 8 des

Ärztegesetzes 1998) das Sonderfach, so verlängert sich sein zeitlich begrenztes
Dienstverhältnis bis zum Abschluß der Facharztausbildung im neuen Sonder-
fach, wobei jedoch die Gesamtverwendungsdauer des Abs. 1 Z 2 von insgesamt

a) zehn Jahren,
b) dreizehn Jahren in den Fällen des § 175 Abs. 2 Z 1,
c) zwölf Jahren in den Fällen des § 175 Abs. 2 Z 2

nicht überschritten werden darf.
(4) Für Universitätsassistenten, die an Universitätseinrichtungen in ärztlicher

(§§ 2 und 3 des Ärztegesetzes 1998) oder zahnärztlicher (§§ 16 und 17 des Ärz-
tegesetzes 1998) Verwendung stehen, sind bei der Festlegung der Dienst-
pflichten nach § 180a und der Aufteilung und Erbringung der Wochendienstzeit
nach § 181 auch die im § 155 Abs. 5 genannten Aufgaben zu berücksichtigen.
Hiebei ist auf die Ausbildung zum Facharzt in angemessener Weise Rücksicht
zu nehmen.

(5) Eine Entsendung gemäß § 39a Abs. 1 Z 3 im Rahmen der Ausbildung
zum Facharzt darf abweichend von § 39a Abs. 3 zwölf Monate nicht übersteigen.

Unterabschnitt E

LEHRER AN UNIVERSITÄTEN

Anwendungsbereich

§ 190. Dieser Unterabschnitt ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe L1 an-
zuwenden, die ausschließlich an Universitäten verwendet werden.

Übertritt in den Ruhestand

§ 191. Der Lehrer tritt mit Ablauf des Studienjahres, in dem er das 65. Le-
bensjahr vollendet, in den Ruhestand. § 13 Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß an die Stelle des Jahres das Studienjahr tritt.

§ 191a. Lehrpersonen können durch schriftliche Erklärung, aus dem Dienst-
stand ausscheiden zu wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens mit
Ablauf des Monats bewirken, in dem sie ihr 65. Lebensjahr vollenden. § 15b
Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden.
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Pflichten

Dienstpflichten

§ 192. (1) Der Lehrer ist im Rahmen einer Universitätseinrichtung zur Ertei-
lung regelmäßigen Unterrichts einschließlich der Mitwirkung an der Betreuung
wissenschaftlicher (künstlerischer) Arbeiten der Studierenden verpflichtet. Er hat
Prüfungen abzuhalten, den Erfolg der Teilnahme an Lehrveranstaltungen zu be-
urteilen und bei Prüfungen mitzuwirken.

(2) Soweit ihm dies übertragen worden ist, hat der Lehrer in der Universitäts-
verwaltung mitzuarbeiten.

Festlegung der Unterrichtstätigkeit

§ 193. (1) Das Rektorat hat Themen und Art der Lehrveranstaltungen des
Lehrers unter Bedachtnahme auf den sich aus den Studienvorschriften ergeben-
den Bedarf, auf die Lehrverpflichtung und auf die Funktionen des Lehrers fest-
zulegen.

(2) Die Festlegung nach Abs. 1 ist im Einvernehmen mit dem Leiter der be-
treffenden Universitätseinrichtung zu treffen. Der Lehrer ist anzuhören.

(3) Bei Bedarf kann zu einem späteren Zeitpunkt auf Antrag des Leiters der
Universitätseinrichtung oder des Lehrers die Unterrichtstätigkeit des Lehrers
neu festgelegt werden. Die Abs. 1 und 2 sind anzuwenden.

Lehrverpflichtung

§ 194. (1) Ist ein Lehrer an einer Universität ausschließlich für die im § 192
Abs. 1 angeführten Tätigkeiten bestellt, so ist er in den einzelnen Gruppen von
Fächern zur Abhaltung von Unterricht in der nachstehend angeführten Anzahl
von Semesterstunden (§ 155 Abs. 10) verpflichtet:

Semester-
stunden

1. an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15 des Universitätsgeset-
zes 2002
a) Unterricht aus wissenschaftlichen Fächern . . . . . . . . . . . . . . . . 13
b) Unterricht aus künstlerischen Fächern und in Sprachfächern,

die nicht Diplomprüfungsfächer sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
c) Unterricht aus praktischen Fächern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2. an den Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 des Universitätsge-
setzes 2002
a) Unterricht aus wissenschaftlichen Fächern . . . . . . . . . . . . . . . . 13
b) Unterricht aus künstlerischen Fächern oder aus einem Zentra-

len Künstlerischen Fach (ausgenommen lit. f) und Unterricht
aus Fremdsprachen17

c) Unterricht aus praktischen Fächern und als Solokorrepetitor . . 19
d) Korrepetition in Klassen künstlerischer Ausbildung . . . . . . . . . . 21
e) Künstlerisch-technische Unterweisung als Leiter einer Zentral-

werkstätte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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f) Unterricht in einem Zentralen Künstlerischen Fach oder im
gleichzuhaltenden künstlerischen Fach der Lehramtsstudien,
jeweils im Rahmen des künstlerischen Gesamtkonzepts eines
Universitätslehrers mit der Lehrbefugnis für das gesamte Fach
(„künstlerische Assistenz“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

(2) Das Ausmaß dieser Lehrverpflichtung ist unter Verwendung von Wert-
einheiten auf eine Lehrverpflichtung von 20 Semesterstunden umzurechnen.
Hiebei entspricht

1. 1 Semesterstunde der Lehrverpflichtung von
13 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,538 Werteinheiten

2. 1 Semesterstunde der Lehrverpflichtung von
17 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,176 Werteinheiten

3. 1 Semesterstunde der Lehrverpflichtung von
19 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,053 Werteinheiten

4. 1 Semesterstunde der Lehrverpflichtung von
21 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,952 Werteinheiten

5. 1 Semesterstunde der Lehrverpflichtung von
26 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,769 Werteinheiten.

(3) Ergeben sich bei der Ermittlung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung zu-
letzt nicht volle Werteinheiten, so sind Bruchteile ab der vierten Dezimalstelle zu
vernachlässigen.

(4) Hat der Lehrer außerhalb der im § 192 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten re-
gelmäßig weitere dienstliche Aufgaben zu erfüllen (§ 192 Abs. 2), so ist diese
Tätigkeit unter Bedachtnahme auf die daraus erwachsende zeitliche Belastung
des Lehrers von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder
dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport durch Ver-
ordnung oder im Einzelfall in entsprechendem Ausmaß in die Lehrverpflichtung
einzurechnen. Hiebei ist vom zeitlichen Ausmaß dieser weiteren dienstlichen
Aufgaben und ihrem Anteil an der für Verwaltungstätigkeiten maßgebenden Wo-
chendienstzeit auszugehen.

(5) § 213 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Schuljahres
das Studienjahr tritt.

Rechte

Mitwirkung bei wissenschaftlichen (künstlerischen) Arbeiten und
Veröffentlichung wissenschaftlicher (künstlerischer) Arbeiten

§ 195. Die §§ 182 und 183 gelten sinngemäß.

Benützung von Universitätseinrichtungen für Zwecke der Forschung
(Entwicklung und Erschließung der Künste)

§ 196. Dem Lehrer ist nach Maßgabe der organisationsrechtlichen Vorschrif-
ten die Benützung von Universitätseinrichtungen für Zwecke der Forschung
(Entwicklung und Erschließung der Künste) zu gestatten.
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Amtstitel

§ 197. Für den Lehrer ist der Amtstitel „Professor“, für den (geschäftsfüh-
renden) Leiter eines Universitäts-Sportinstituts der Amtstitel „Direktor“ vorge-
sehen.

Urlaub und Ferien

§ 198. (1) Der Lehrer hat seinen Erholungsurlaub ausschließlich in der lehr-
veranstaltungsfreien Zeit zu verbrauchen.

(2) Außerhalb der Zeit des Erholungsurlaubes sind Lehrer während der lehr-
veranstaltungsfreien Zeit nur insoweit zur Anwesenheit an der Universität ver-
pflichtet, als dies zur Erfüllung von Dienstpflichten (insbesondere Prüfungen,
Mitwirkung in Kollegialorganen, sonstigen Verwaltungsaufgaben, Werkstätten-
betrieb) erforderlich ist. Der Lehrer hat dafür zu sorgen, daß er von einer dienst-
lichen Inanspruchnahme verständigt werden kann.

(3) Die Pflegefreistellung ist in vollen Stunden zu verbrauchen. Durch den
Verbrauch

1. der Pflegefreistellung nach § 76 Abs. 1 dürfen je Studienjahr nicht mehr
als 20 Wochenstunden,

2. der Pflegefreistellung nach § 76 Abs. 4 dürfen je Studienjahr nicht mehr
als 20 weitere Wochenstunden

im Sinne des § 194 Abs. 2 und 4 an Dienstleistung entfallen.

(4) Die Zahl der im Abs. 3 angeführten Wochenstunden vermindert sich ent-
sprechend, wenn

1. die Wochendienstzeit des Lehrers herabgesetzt oder
2. Art. VII Abs. 2 erster Satz des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988 anzu-

wenden
ist. Die Zahl der im Abs. 3 angeführten Wochenstunden erhöht sich entspre-
chend, wenn das Ausmaß der Wochendienstzeit aus den im § 61 Abs. 1 des Ge-
haltsgesetzes 1956 angeführten Gründen überschritten wird. § 76 Abs. 6 und
Abs. 7 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Kalender-
jahres das Studienjahr tritt; ergeben sich bei der Ermittlung des Ausmaßes des
Anspruchs auf Pflegefreistellung Bruchteile von Stunden, sind diese auf volle
Stunden aufzurunden.

Dienstfreistellung für Gemeindemandatare

§ 198a. § 78a ist auf Lehrer an Universitäten mit folgenden Abweichungen
anzuwenden:

1. Durch die Gewährung der erforderlichen freien Zeit gemäß § 78a Abs. 2
Z 2 dürfen nicht mehr als 32 und bei Bürgermeistern nicht mehr als 64 Un-
terrichtsstunden je Studienjahr entfallen.

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Semesters vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern acht Unter-
richtsstunden nicht überschreiten.
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3. Die Dienstfreistellung darf das Ausmaß von 80 Unterrichtsstunden je Se-
mester nicht übersteigen und ist in vollen Unterrichtsstunden zu gewäh-
ren. Sie soll im Monatsdurchschnitt innerhalb eines Semesters 20 Stun-
den nicht überschreiten. In einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte
der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in Anspruch ge-
nommen werden.

4. Für die Tätigkeit als Gemeindemandatar darf eine über die Maßnahmen
nach Z 1 bis 3 hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht gewährt
werden.

Leistungsfeststellung

§ 199. Die Bestimmungen über die Leistungsfeststellung sind auf Lehrer an
Universitäten mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des Kalender-
jahres das Studienjahr und an die Stelle des Monates Jänner der Monat Novem-
ber treten.

Ausnahmebestimmungen

§ 200. (1) Die folgenden Bestimmungen sind auf die Lehrer nicht anzu-
wenden:

1. die §§ 25 bis 31 (Grundausbildung),
2. die §§ 47a bis 50 (Dienstzeit),
3. § 57 (Gutachten).
4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)

(2) Die §§ 25 bis 31 sind jedoch abweichend vom Abs. 1 anzuwenden, wenn
der Lehrer eine Verwendung anstrebt, für die die Grundausbildung als Ernen-
nungs- oder Definitivstellungserfordernis vorgesehen ist.

(3) Wird ein Lehrer ausschließlich zur Erfüllung der Aufgaben eines Uni-
versitätsassistenten oder nur zu Verwaltungstätigkeiten herangezogen, so un-
terliegt er für die Dauer einer solchen Verwendung den Bestimmungen über
die dienstliche Tätigkeit, die Pflichten, die Feiertagsruhe und den Urlaub, die
für jene Beamten gelten, für die dieser Arbeitsplatz grundsätzlich vorgesehen
ist. Eine solche Verwendung ist nur vorübergehend in besonders begründeten
Anlaßfällen zulässig. Eine solche Verwendung bedarf der Zustimmung des
Lehrers.

6a. Abschnitt

Hochschullehrpersonen

Anwendungsbereich, Begriff, Gliederung

§ 200a. (1) Auf Lehrpersonen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis zum Bund, die ausschließlich Pädagogischen Hochschulen im Sinne des § 1
Abs. 1 Hochschulgesetz 2005 oder ausschließlich privaten Pädagogischen
Hochschulen, Studiengängen, Hochschullehrgängen oder Lehrgängen gemäß
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§ 4 Hochschulgesetz 2005 zur dauernden Dienstleistung zugewiesen sind
(Stammlehrpersonal), sind an Stelle des 7. Abschnittes die Bestimmungen die-
ses Abschnittes anzuwenden.

(2) Auf Lehrpersonen, die einer der (privaten) Pädagogischen Hochschule
eingegliederten Praxisschule zur Dienstleistung zugewiesen sind, ist dieser Ab-
schnitt nicht anzuwenden.

(3) Lehrpersonen, auf die dieser Abschnitt anzuwenden ist, werden im Fol-
genden als Hochschullehrpersonen bezeichnet. Die Gruppe der Hochschullehr-
personen umfasst die Verwendungsgruppen PH 1, PH 2 und PH 3.

Ernennung

§ 200b. (1) Eine Berufspraxis, die im Zusammenhang mit einer abgeschlos-
senen Ausbildung vorgeschrieben ist, ist nach Abschluss der vorgeschriebenen
Ausbildung zurückzulegen.

(2) Voraussetzung für die Verwendung in Religionspädagogik ist die kirchlich
(religionsgesellschaftlich) erklärte Befähigung und Ermächtigung nach den hie-
für geltenden kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Vorschriften.

(3) Einer Überstellung in die Verwendungsgruppe PH 1 hat ein Ausschrei-
bungs- und Bewerbungsverfahren (§ 20 Hochschulgesetz 2005) voranzugehen.

(4) § 207m Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.

Vorübergehende (zusätzliche) Verwendung

§ 200c. (1) Die Hochschullehrperson kann bei Bedarf mit ihrer Zustimmung
unter Freistellung von den Pflichten als Hochschullehrperson einer Dienststelle
der Bundesverwaltung vorübergehend zur Dienstleistung zugewiesen werden.
Sie unterliegt für die Dauer einer solchen Verwendung den für die Beamtinnen
und Beamten der Verwaltungsdienststelle geltenden Bestimmungen über die
dienstliche Tätigkeit, die Pflichten, die Feiertagsruhe und den Urlaub.

(2) Die Hochschullehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen mit
ihrer Zustimmung einer Schule (Praxisschule) vorübergehend zur Dienstleistung
zugewiesen werden. Sie unterliegt für die Dauer einer solchen Verwendung den
Bestimmungen des 7. Abschnittes.

(3) Die Hochschullehrperson kann aus dienstlichen Gründen mit ihrer Zu-
stimmung im Auftrag der Dienstbehörde vorübergehend auch an einer anderen
(privaten) Pädagogischen Hochschule, einem Studiengang, Hochschullehrgang
oder Lehrgang (§§ 1 und 4 Hochschulgesetz 2005) verwendet werden.

Dienstpflichten

§ 200d. (1) Die Hochschullehrperson hat zur Erfüllung aller der den Pädago-
gischen Hochschulen gemäß § 8 Abs. 1 bis 3 Hochschulgesetz 2005 übertrage-
nen Aufgaben beizutragen und die sich daraus ergebenden Obliegenheiten
wahrzunehmen.
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(2) Nach Maßgabe ihrer Qualifikation und der Beauftragung hat sie insbe-
sondere

1. Lehrveranstaltungen (einschließlich solcher unter Einbeziehung von For-
men des Fernstudiums und elektronischen Lernumgebungen) sowie Prü-
fungen abzuhalten,

2. Aufgaben in der wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Forschung zu er-
füllen,

3. Studierende zu beraten und, insbesondere bei der Abfassung von Ba-
chelor- und Masterarbeiten, zu betreuen,

4. an Organisations- und Verwaltungsaufgaben, einschließlich der Evaluie-
rung und Qualitätssicherung, mitzuwirken,

5. Bildungsangebote zu entwickeln und zu betreuen und
6. Schulentwicklungsprozesse zu begleiten.

Festlegung der Dienstpflichten, Lehrverpflichtung

§ 200e. (1) Die Rektorin oder der Rektor hat die dienstlichen Aufgaben der
Hochschullehrperson (§ 200d) unter Berücksichtigung des Bedarfs der Pädago-
gischen Hochschule und der Qualifikation der Hochschullehrperson jeweils für
den Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres schriftlich
festzulegen.

(2) Die Aufgaben in der Lehre haben sich auf die Abhaltung von Lehrveran-
staltungen im Rahmen von Studiengängen, Hochschullehrgängen oder Lehr-
gängen im Bereich der Aus-, Fort- oder Weiterbildung zu beziehen. Für den in
Abs. 1 genannten Zeitraum ist

1. in der Verwendungsgruppe PH 1 eine Beauftragung mit 160 bis 480 Lehr-
veranstaltungsstunden,

2. in den Verwendungsgruppen PH 2 und PH 3 eine Beauftragung mit 320
bis 480 Lehrveranstaltungsstunden

vorzunehmen. Die Beauftragung darf im Bedarfsfall bis zu 320 weitere Lehrver-
anstaltungsstunden umfassen, wobei in der Verwendungsgruppe PH 1 die Be-
auftragung mit mehr als 64 weiteren Lehrveranstaltungsstunden, in den übrigen
Verwendungsgruppen die Beauftragung mit mehr als 160 weiteren Lehrveran-
staltungsstunden der Zustimmung der Hochschullehrperson bedarf. Bei Hoch-
schullehrpersonen der Verwendungsgruppe PH 2, die mit mehr als der Hälfte
des Beschäftigungsausmaßes Aufgaben gemäß Abs. 3 wahrzunehmen haben,
darf die in Z 2 festgelegte Zahl von 320 Lehrveranstaltungsstunden um bis zu
160 Lehrveranstaltungsstunden unterschritten werden.

(3) Die Festlegung von Aufgaben in der wissenschaftlich-berufsfeldbezoge-
nen Forschung hat im Rahmen des genehmigten Ziel- und Leistungsplans der
Pädagogischen Hochschule oder einer Kooperation gemäß § 10 Hochschul-
gesetz 2005 zu erfolgen.

(4) Auf Antrag einer Universität und mit Zustimmung der Hochschullehrper-
son darf die Beauftragung, wenn dies im Hinblick auf Kooperationen gemäß § 10
Hochschulgesetz 2005 und die Aufgaben der Pädagogischen Hochschule in de-
ren Interesse gelegen ist, gegen Kostenersatz auch Lehrveranstaltungen an der
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Universität oder unmittelbar mit dem Lehr- und Studienbetrieb zusammenhän-
gende Aufgaben an der Universität umfassen.

(5) Auf Hochschullehrpersonen mit herabgesetzter Wochendienstzeit oder in
Teilzeitbeschäftigung nach MSchG oder VKG tritt an die Stelle der in Abs. 2 ge-
nannten Zahlen von Lehrveranstaltungsstunden die ihrem Beschäftigungsaus-
maß entsprechende Zahl von Lehrveranstaltungsstunden.

(6) Die Hochschullehrperson hat die gemäß Abs. 1 bis 5 festgelegten Dienst-
pflichten persönlich an der Pädagogischen Hochschule nach den Erfordernissen
des Hochschulbetriebes in zeitlicher und örtlicher Bindung zu erfüllen. Im Rah-
men der Festlegung der Dienstpflichten gemäß Abs. 1 kann, soweit dadurch die
Erfüllung der dienstlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird und die Erreichbar-
keit der Hochschullehrperson für eine dienstliche Inanspruchnahme sicherge-
stellt ist, bestimmt werden, dass einzelne Aufgaben ohne örtliche Bindung an die
Pädagogische Hochschule wahrgenommen werden dürfen.

(7) Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz (BLVG), BGBl. Nr. 244/
1965, ist auf Hochschullehrpersonen nicht anzuwenden.

(8) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister
kann die Aufgaben der Hochschullehrpersonen, die unter Berücksichtigung der
wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Lehre und Forschung an der Schulent-
wicklung mitwirken und gemäß § 200d Abs. 2 Z 6 im Rahmen der Begleitung
von Schulentwicklungsprozessen tätig sind sowie zur Qualitätsentwicklung von
Schulen beitragen, durch Verordnung festlegen. Weiters kann die zuständige
Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister für die an der Schulent-
wicklung mitwirkenden Hochschullehrpersonen spezifische Qualifikationsanfor-
derungen durch Verordnung festlegen.

Institutsleitung

§ 200f. (1) Für die Hochschullehrperson, die mit der Leitung eines Institutes
einer Pädagogischen Hochschule betraut ist, ist eine Festlegung gemäß § 200e
Abs. 1 bis 5 nicht vorzunehmen. Diese Hochschullehrperson hat neben der Lei-
tung des Instituts im gemäß Organisationsplan festgelegten Wirkungsbereich
des Instituts nach Festlegungen des Rektorates Aufgaben im Sinne des § 200d
Abs. 2 Z 3 bis 6 wahrzunehmen.

(2) Einer Hochschullehrperson gemäß Abs. 1 dürfen mit ihrer Zustimmung
bis zu 192 Lehrveranstaltungsstunden, allenfalls unter Anwendung des § 200e
Abs. 4, übertragen werden.

Freistellung für Forschungs- oder Lehrzwecke

§ 200g. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister, die oder der
für die Personalangelegenheiten der Pädagogischen Hochschule zuständig ist,
kann Hochschullehrpersonen der Verwendungsgruppe PH 1 nach jeweils sie-
ben Jahren ununterbrochener Beschäftigung an der Pädagogischen Hoch-
schule für Forschungs- oder Lehrzwecke, die in ihren wissenschaftlich-berufs-
feldbezogenen Forschungsaufgaben begründet sind, eine bis zu sechsmonatige
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Freistellung von den Dienstpflichten gewähren, die ihre Anwesenheit an der
Pädagogischen Hochschule erfordern. Die Gewährung der Freistellung bis zum
Höchstausmaß von einem Monat obliegt namens der Bundesministerin oder des
Bundesministers der Rektorin oder dem Rektor der Pädagogischen Hochschule.

(2) Eine solche Freistellung kann
1. unter Beibehaltung der Bezüge oder
2. unter Entfall der Bezüge

gewährt werden. Die Zeit der Freistellung nach Z 2 ist für Rechte, die von der
Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, zu berücksichtigen, soweit sie eine
Gesamtdauer von fünf Jahren nicht übersteigen.

(3) Bei der Anwendung des Abs. 2 ist auf vermögenswerte Leistungen, die
die Hochschullehrperson auf Grund einer während der Freistellung ausgeübten
Tätigkeit oder im Zusammenhang mit der Freistellung erhält, sowie auf notwen-
dige Mehraufwendungen aus Anlass der Freistellung Bedacht zu nehmen.

Dienstzeit

§ 200h. (1) Die Institutsleiterin oder der Institutsleiter hat im Auftrag der Rek-
torin oder des Rektors die Wochendienstzeit für die regelmäßig zu erfüllenden
Aufgaben im Voraus einzuteilen und für ihre Einhaltung zu sorgen. Auf die Auf-
gaben des Institutes, die Notwendigkeiten der Beratung und Betreuung von Stu-
dierenden und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten der
Pädagogischen Hochschule sowie die berechtigten Interessen der Hochschul-
lehrperson ist dabei Bedacht zu nehmen.

(2) Die Hochschullehrperson hat die in der Einteilung nach Abs. 1 festgelegte
Dienstzeit einzuhalten, wenn sie nicht vom Dienst befreit, enthoben oder ge-
rechtfertigt vom Dienst abwesend ist.

(3) Soweit die Hochschullehrperson keinem Institut zugeordnet ist, obliegen
die Einteilung der Wochendienstzeit und die Sorge für ihre Einhaltung gemäß
Abs. 1 der Rektorin oder dem Rektor.

Verwendungsbezeichnung

§ 200i. (1) Für Hochschullehrpersonen sind folgende Verwendungsbezeich-
nungen vorgesehen:

1. in der Verwendungsgruppe PH 1 „Hochschulprofessorin“ oder „Hoch-
schulprofessor“,

2. in den Verwendungsgruppen PH 2 und PH 3 „Professorin“ oder „Professor“.
(2) Für die Hochschullehrperson, die mit der Leitung eines Institutes einer

Pädagogischen Hochschule betraut ist, ist abweichend von Abs. 1 die Verwen-
dungsbezeichnung „Institutsleiterin“ oder „Institutsleiter“ vorgesehen.

Wissenschaftlich-berufsfeldbezogene oder künstlerische Forschung

§ 200j. (1) Wirkt die Hochschullehrperson bei wissenschaftlich-berufsfeld-
bezogener oder künstlerischer Forschung mit, sind Art und Umfang ihrer Mitar-
beit in der Veröffentlichung zu bezeichnen.
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(2) Jede Hochschullehrperson hat das Recht, eigene wissenschaftlich-be-
rufsfeldbezogene oder künstlerische Arbeiten selbstständig zu veröffentlichen.
Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse der Forschung sind Hochschullehrper-
sonen, die einen eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Beitrag zu die-
ser Arbeit geleistet haben, als Mitautorinnen oder Mitautoren zu nennen.

Disziplinarrecht

§ 200k. (1) Bei einem Verfahren gegen eine Hochschullehrperson müssen
beide nebenberuflichen Mitglieder des zuständigen Disziplinarsenates der Be-
soldungsgruppe der Hochschullehrpersonen angehören.

(2) Bei einem Verfahren gegen eine Religionspädagogin oder einen Religi-
onspädagogen hat das nebenberufliche Mitglied Religionspädagogin oder Re-
ligionspädagoge desselben Bekenntnisses zu sein; für die Bestellung dieser
Religionspädagogin oder dieses Religionspädagogen ist ein Vorschlag der
entsprechenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft ein-
zuholen.

Sonderbestimmungen

§ 200l. (1) Die folgenden Bestimmungen sind auf die Hochschullehrperson
nicht anzuwenden:

1. die §§ 25 bis 31 (Grundausbildung),
2. die §§ 40 und 41 (Verwendung),
3. § 47a, § 48 Abs. 1, Abs. 2 dritter Satz, Abs. 2a erster und zweiter Satz und

Abs. 3 bis 6 und die §§ 48a bis 48e (Dienstzeit),
4. § 49 (Überstunden) und § 50 (Bereitschaft und Journaldienst),
5. § 65 Abs. 4 (Urlaub).

(2) Auf die Hochschullehrperson sind die nachstehenden Bestimmungen des
Allgemeinen Teiles mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. die §§ 36, 38, 39 und 42 (Arbeitsplatz, Versetzung, Dienstzuteilung und
Verwendungsbeschränkungen) mit der Maßgabe, dass als Dienststelle
auch private Pädagogische Hochschulen, Studiengänge, Hochschullehr-
gänge oder Lehrgänge gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 in Betracht
kommen;

2. die §§ 45a und 45b (Mitarbeitergespräch, Teamarbeitsbesprechung) mit
der Maßgabe, dass als Vorgesetzte oder Vorgesetzter je nach organisato-
rischer Zuordnung neben der Institutsleiterin oder dem Institutsleiter auch
die Vizerektorin, der Vizerektor, die Rektorin oder der Rektor in Betracht
kommt;

3. § 46 (Amtsverschwiegenheit) mit der Maßgabe, dass auch über Tatsa-
chen, deren Geheimhaltung im Interesse des privaten Trägers geboten ist,
Stillschweigen zu bewahren ist;

4. § 68 Abs. 1 (Erholungsurlaub) mit der Maßgabe, dass die kalendermäßige
Festlegung nicht der Terminisierung der Lehrveranstaltungsstunden
(§ 200e Abs. 2) widersprechen darf, im Übrigen aber nicht an die lehrver-
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anstaltungsfreie Zeit gebunden ist; einem Urlaubstag entsprechen dabei
acht Stunden;

5. § 78e (Sabbatical) mit den Maßgaben und dem zeitlichen Anwendungsbe-
reich, die für Lehrpersonen im Sinne des 7. Abschnittes des Besonderen
Teiles vorgesehen sind;

6. die §§ 81 bis 90 (Leistungsfeststellung) mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Kalenderjahres das Studienjahr und an die Stelle des Monates
Jänner der Monat November treten.

(3) Auf die Hochschullehrperson sind anzuwenden:
1. § 208 Abs. 2 (Auslandsverwendung),
2. § 219 Abs. 5c (Lehrervermittlungs- und Austauschprogramm).
(4) Bei der Festlegung der Aufgaben in der Lehre der Hochschullehrpersonen,

die überwiegend in der Fortbildung eingesetzt sind, darf die Zahl von 320 Lehrver-
anstaltungsstunden (§ 200e Abs. 2 zweiter Satz) um bis zu 160 Lehrveranstal-
tungsstunden unterschritten werden, wenn dies aus Gründen, die in der fachli-
chen Spezialisierung in Verbindung mit dem Bedarf gelegen sind, erforderlich ist.

(5) Bei der Festlegung der Aufgaben in der Lehre der Hochschullehrper-
sonen der Verwendungsgruppen PH 2 und PH 3 darf die Zahl von 320 Lehr-
veranstaltungsstunden (§ 200 e Abs. 2 zweiter Satz) um bis zu 160 Lehrver-
anstaltungsstunden unterschritten werden, wenn die Hochschullehrperson
überwiegend für die Beratung im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen
verwendet wird.

(5a) Bei der Festlegung der Aufgaben in der Lehre der Hochschullehrperso-
nen der Verwendungsgruppen PH 2 und PH 3 darf die Zahl von 320 Lehrveran-
staltungsstunden (§ 200e Abs. 2 zweiter Satz) um bis zu 80 Lehrveranstaltungs-
stunden unterschritten werden, wenn die Hochschullehrperson überwiegend für
Aufgaben der Evaluierung und Qualitätssicherung gemäß § 200d Abs. 2 Z 4 und
§ 33 HG verwendet wird.

(6)1) Für Zeiträume, die vor dem 1. September 2021 liegen, darf bei der Fest-
legung der Aufgaben in der Lehre der Hochschullehrpersonen, die vor dem
1. September 2012 in ein (nunmehr) der Pädagogischen Hochschule zugeord-
netes Dienstverhältnis aufgenommen worden sind und seit diesem Zeitpunkt un-
unterbrochen in einem solchen Dienstverhältnis stehen, die Zahl von 320 Lehr-
veranstaltungsstunden (§ 200e Abs. 2 zweiter Satz) aus besonderen fachlichen
oder organisatorischen Gründen unterschritten werden.

(7) Das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt für Hochschullehrpersonen,
die vor dem 1. September 2013 in ein (nunmehr) der Pädagogischen Hoch-
schule zugeordnetes Dienstverhältnis aufgenommen worden sind und seit die-
sem Zeitpunkt ununterbrochen in einem solchen Dienstverhältnis stehen, in je-
dem Kalenderjahr 240 Stunden.

(8) Insoweit in einem Bundesgesetz, einer Verordnung, einem Erlass, einem
Bescheid oder einem Vertrag des Bundes die Verwendungsgruppe L PH genannt
wird, sind die Bestimmungen für die Verwendungsgruppe PH 1 heranzuziehen.

1) § 200 l Abs. 6 tritt mit Ablauf des 31. August 2021 außer Kraft (BGBl. I Nr. 138/2017).
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7. Abschnitt

LEHRER

1. Unterabschnitt

Anwendungsbereich

§ 201. (1) Dieser Abschnitt ist auf Lehrer anzuwenden, soweit sie nicht vom
6. Abschnitt erfaßt sind.

(2) Soll eine Lehrperson der Verwendungsgruppe L 1 an Schulen bzw. Schü-
lerheimen auch an Universitäten verwendet werden, so hat die Dienstbehörde in
Hundertsätzen des für eine Vollbeschäftigung vorgeschriebenen Ausmaßes der
Lehrverpflichtung festzulegen, zu welchen Anteilen diese Lehrperson

1. weiterhin an der Schule bzw. am Schülerheim verwendet und
2. für die Tätigkeit an der Universität abgestellt wird.

Eine solche Verwendung bedarf der Zustimmung der Lehrperson.

(3) Soweit die im Abs. 2 angeführten Lehrpersonen an Universitäten tätig
sind, gelten für sie die auf Lehrpersonen an Universitäten anzuwendenden Be-
stimmungen des 6. Abschnittes mit Ausnahme der §§ 160, 161, 191, 197 und
199. Dasselbe gilt für Lehrpersonen an Schulen bzw. Schülerheimen für die
Dauer einer Dienstzuteilung an eine Universität.

(4) Erbringt ein im Abs. 2 angeführter Lehrer Mehrdienstleistungen, so sind
sie nach den Rechtsvorschriften abzugelten, die für jenen Tätigkeitsbereich gel-
ten, in dem diese Mehrdienstleistungen erbracht werden. Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß mit einer solchen Mehrdienstleistung das Beschäftigungsausmaß
überschritten wird, das sich aus der Summe der im Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten
Tätigkeiten ergibt.

2. Unterabschnitt

Ernennungserfordernisse

§ 202. (1) Eine Berufspraxis, die im Zusammenhang mit einer abgeschlos-
senen schulmäßigen Ausbildung oder einer sonstigen Berufsausbildung für Leh-
rer vorgeschrieben ist, ist – soweit die Anlage 1 nicht anderes bestimmt – nach
Abschluß der vorgeschriebenen Ausbildung zurückzulegen.

(2) Lehrer an zweisprachigen Schulen oder Klassen sowie an Schulen oder
Klassen mit einer anderen als der deutschen Sprache als Unterrichtssprache
haben die der Schulart entsprechende Befähigung zur Erteilung des Unterrich-
tes auch in der betreffenden Unterrichtssprache nachzuweisen, sofern sie in die-
ser Unterrichtssprache tatsächlich Unterricht zu erteilen haben.

(3) Religionslehrer und Lehrer für Religionspädagogik haben die kirchlich (re-
ligionsgesellschaftlich) erklärte Befähigung und Ermächtigung für die Erteilung
des entsprechenden Unterrichtes an der betreffenden Schulart nach den hiefür
geltenden kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Vorschriften nachzuweisen.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)
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3. Unterabschnitt

Ausschreibung und Besetzung freier Lehrer-Planstellen

Ausschreibungspflicht

§ 203. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle eines Lehrers hat ein Aus-
schreibungs- und Bewerbungsverfahren voranzugehen.

(2) Ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren ist jedoch nicht einzulei-
ten, wenn

1. die Planstelle mit
a) einem Bundeslehrer oder
b) einem sonstigen Bundesbeamten
besetzt werden soll, der die Ernennungserfordernisse erfüllt,

2. die Planstelle mit einem Vertragslehrer des Bundes besetzt werden soll,
der
a) die Ernennungserfordernisse erfüllt und
b) die bisherige Verwendung auf Grund eines gleichartigen Ausschrei-

bungs- und Bewerbungsverfahrens erlangt hat,
3. die Planstelle mit einem sonstigen vertraglich Bediensteten des Bundes

besetzt werden soll, der
a) die Ernennungserfordernisse erfüllt und
b) die bisherige Verwendung auf Grund eines Ausschreibungs- und Be-

werbungsverfahrens nach dem Ausschreibungsgesetz 1989 oder auf
Grund eines gleichartigen Ausschreibungs- und Bewerbungsverfah-
rens erlangt hat,

4. der Besetzung der Planstelle ein Ausschreibungs- und Bewerbungsver-
fahren nach den §§ 207 bis 207 i voranzugehen hat.

(3) Die Schulleitung ist von einer in Aussicht genommenen Versetzung oder
Dienstzuteilung einer Lehrperson an die Schule in Kenntnis zu setzen. Sie hat
das Recht, sich begründet gegen die in Aussicht genommene Zuweisung auszu-
sprechen. Nimmt die Dienstbehörde die Versetzung oder Dienstzuteilung den-
noch vor, so ist diese gegenüber der Schulleitung zu begründen.

Zuständigkeit und Ausschreibungstermin

§ 203a. (1) Der zuständige Bundesminister hat spätestens drei Monate vor
Beginn jedes Schuljahres die für das betreffende Schuljahr zu besetzenden
Planstellen auszuschreiben.

(2) Sonstige, von dieser Ausschreibung nicht erfaßte und nach dieser frei
werdende Planstellen, die während des Schuljahres besetzt werden sollen, sind,

1. wenn die Bildungsdirektion Schulbehörde ist, von dieser,
2. in allen übrigen Fällen vom zuständigen Bundesminister

unverzüglich auszuschreiben.

(3) Planstellen, die durch den Übertritt oder die Versetzung ihres Inhabers in
den Ruhestand frei werden, sollen so rechtzeitig ausgeschrieben werden, daß
sie im Zeitpunkt des Freiwerdens besetzt werden können.
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Inhalt der Ausschreibung

§ 203b. (1) Die Ausschreibung hat
1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben (insbesondere den Unter-

richtsgegenstand oder die Unterrichtsgegenstände),
2. die Ernennungserfordernisse,
3. den Dienstort,
4. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster),
5. die Bewerbungsfrist und
6. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche

zu enthalten.
(2) Wenn es für die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsplatzes zweckmäßig

ist, sind in der Ausschreibung auch zusätzliche fachspezifische Kenntnisse und
Fähigkeiten (zB auf Grund von Auslandserfahrungen) anzuführen, die geeig-
net sind, den Anforderungen des Lehrplanes in besonderer Weise gerecht zu
werden.

(3) Die ausschreibende Stelle kann vorsehen, dass Bewerbungen aus-
schließlich online auf einer Bewerbungsplattform einzubringen sind.

Verlautbarung

§ 203c. Jede Ausschreibung ist auf der beim Bundesministerium für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eingerichteten Website „Karriere Öffentli-
cher Dienst“ und zusätzlich im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu verlautbaren.
Zusätzlich kann sie auch auf andere geeignete Weise verlautbart werden.

Bewerbung

§ 203d. (1) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb der Bewerbungsfrist bei
der in der Ausschreibung bezeichneten Stelle einzureichen.

(2) Die Bewerbungsgesuche haben sich auf eine oder auf mehrere in der
Ausschreibung angeführte Planstellen zu beziehen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 30 Z 13, BGBl. I Nr. 138/2017)
(4) Nicht innerhalb der Bewerbungsfrist oder der gemäß § 203e verlängerten

Bewerbungsfrist eingereichte Bewerbungsgesuche gelten als nicht eingebracht.
(5) Von der Bewerbung sind für drei Jahre ab der Beendigung eines früheren

Dienstverhältnisses als Lehrer Personen ausgeschlossen, wenn dieses frühere
Dienstverhältnis

1. gemäß § 32 Abs. 2 Z 1, 3 oder 6 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
oder aus vergleichbaren Gründen gekündigt oder

2. gemäß § 34 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 vorzeitig auf-
gelöst oder

3. gemäß § 10 Abs. 4 Z 3 oder 4 oder aus vergleichbaren Gründen gekündigt
oder

4. gemäß § 20 Abs. 1 Z 3, 3a, 3b oder 4 aufgelöst wurde.
Endet ein Dienstverhältnis auf eine der vorstehenden Arten, wird eine Bewer-
bung mit der Beendigung dieses Dienstverhältnisses unwirksam.
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Verlängerung der Bewerbungsfrist

§ 203e. Langen innerhalb der Bewerbungsfrist nicht mindestens so viele Be-
werbungen ein, als Planstellen zu besetzen sind, so verlängert sich die Bewer-
bungsfrist um einen Monat. In die verlängerte Bewerbungsfrist ist die Zeit der
Hauptferien nicht einzurechnen. Eine Verlängerung der Bewerbungsfrist ist in
derselben Weise zu verlautbaren wie die Ausschreibung.

Gültigkeit der Bewerbung

§ 203f. (1) Die Bewerbung ist gültig, wenn der Bewerber die Ernennungser-
fordernisse für die ausgeschriebene Verwendung erfüllt und kein Ausschluß-
grund nach § 203d Abs. 5 vorliegt.

(2) Befindet sich ein Bewerber im Unterrichtspraktikum, ist seine Bewerbung
gültig, wenn er die sonstigen Ernennungserfordernisse erfüllt und das Zeugnis
über das Unterrichtspraktikum der für die Aufnahme zuständigen Dienststelle
spätestens bis zu dem der Bewerbung folgenden 30. September vorgelegt wird.

(3) Bewerber, die die Voraussetzungen des Abs. 1 oder 2 nicht erfüllen, sind
hievon formlos zu verständigen.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber

§ 203h. (1) Für die Aufnahme als Lehrpersonen sind ausschließlich Bewer-
berinnen oder Bewerber mit gültiger Bewerbung heranzuziehen.

(2) Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die vorgesehene Ver-
wendung richtet sich nach der entsprechenden Ausbildung und allenfalls in der
Ausschreibung angeführten zusätzlichen Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 203b
Abs. 2) sowie sonstigen aufgewiesenen einschlägigen Kenntnissen, Fähigkeiten
und Erfahrungen.

(3) Die Schulleitung hat bezüglich der an der Schule zu besetzenden Plan-
stellen innerhalb der von der Dienstbehörde gesetzten Frist eine begründete
Auswahl aus den Bewerbungen zu treffen. Bei einer Vielzahl von für eine ausge-
schriebene Planstelle abgegebenen Bewerbungen darf die zuständige Dienst-
behörde nach Abstimmung mit der Schulleitung eine Vorauswahl unter den an
die Schulleitung weiter zu leitenden Bewerbungen treffen. Die von der Schullei-
tung ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber sind im Hinblick auf ihre Eig-
nung zu reihen. Bei konkurrierenden Anforderungen hat die Dienstbehörde eine
Entscheidung zu treffen.

(4) Bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses kann die Dienstbe-
hörde eine nicht der Auswahlentscheidung der Schulleitung entsprechende Zu-
weisung vornehmen. Beabsichtigt die Dienstbehörde, der Auswahlentscheidung
der Schulleitung nicht zu entsprechen, so hat diese das Recht, sich begründet
gegen die in Aussicht genommene Zuweisung einer Lehrperson auszuspre-
chen. Nimmt die Dienstbehörde die Zuweisung dennoch vor, so ist diese gegen-
über der Schulleitung zu begründen.
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(5) Vor der Zuweisung von Lehrpersonen für den Unterrichtsgegenstand Re-
ligion ist – ungeachtet der Zuständigkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten für die Zuweisung der Religionslehrpersonen – bei erstmals am Schulstand-
ort tätigen Lehrpersonen (ausgenommen nur vorübergehende Zuweisungen)
der Schulleitung Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.

Sonderbestimmungen für Lehrer im Bereich der Justizanstalten

§ 203m. Die §§ 203 bis 203h sind auf Lehrer im Bereich der Justizanstalten
nicht anzuwenden.

4. Unterabschnitt

Anerkennung von Ausbildungsnachweisen

§ 204. (1) Für Lehrpersonen gelten hinsichtlich der besonderen Ernen-
nungserfordernisse ergänzend die Abs. 2 bis 6.

(2) Lehrpersonen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren
Zugang zu einem Lehrberuf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berech-
tigt, erfüllen die entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für eine
Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn

1. diese Entsprechung gemäß Abs. 4 festgestellt worden ist und
2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 4 ohne Festlegung von Ausgleichs-

maßnahmen ausgesprochen worden ist oder
b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 4 festgelegten Ausgleichsmaß-

nahmen erbracht worden sind.
(3) Ausbildungsnachweise nach Abs. 2 sind:
1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß

Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der Richtlinie 2005/36/
EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom
30. 09. 2005 S. 22, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 305 vom 24. 10. 2014
S. 115, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU, ABl. Nr. L 354
vom 28. 12. 2013 S. 132 oder

2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG
gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder

3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise ge-
mäß Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Union und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
andererseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114/2002 S. 6 (BGBl. III
Nr. 133/2002).

(4) Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle hat auf einen Antrag im Ein-
zelfall zu entscheiden,

1. ob ein im Abs. 2 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunfts-
landes der angestrebten Verwendung im Wesentlichen entspricht und

2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf
die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung Aus-
gleichsmaßnahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG festzule-
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gen. Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang gemäß Art. 3
Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG
oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe h in Verbin-
dung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG.

(5) Bei der Entscheidung nach Abs. 4 Z 2 ist auf den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die von der
oder dem Antragstellenden im Rahmen ihrer oder seiner Berufspraxis oder
durch lebensbegleitendes Lernen in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat
erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die hierfür von einer
einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt wurden, die wesentlichen Un-
terschiede, auf Grund deren die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig wäre, ganz oder teilweise ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme
verlangt, hat die oder der Antragstellende, ausgenommen in den Fällen des
Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die Wahl zwischen dem Anpassungs-
lehrgang und der Eignungsprüfung.

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 4 und 5 ist das AVG anzuwenden. Der
oder dem Antragstellenden ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen
zu bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der
Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach Vor-
liegen der vollständigen Unterlagen der oder des Antragstellenden zu erlassen.

(7) Die Dienstbehörde hat vor dem Beginn des Dienstverhältnisses unver-
züglich Strafregisterauskünfte gemäß den §§ 9 und 9a des Strafregistergeset-
zes 1968, BGBl. Nr. 277/1968, einzuholen und schriftlich dokumentiert zu verar-
beiten sowie umgehend eine Abfrage und schriftlich dokumentierte Verarbeitung
von Vorwarnungen nach Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG im Binnenmarkt-
Informationssystem (IMI) vorzunehmen.

(8) Strafregisterauskünfte nach Abs. 7 sind nach ihrer Überprüfung von der
Dienstbehörde unverzüglich zu löschen.

Partieller Zugang

§ 204a. (1) Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle hat auf Antrag eine
erfolgreich absolvierte Ausbildung für einen partiellen Zugang zu einem nach
diesem Bundesgesetz geregelten Beruf anzuerkennen, wenn

1. die oder der Antragstellende in einem anderen Mitgliedstaat der EU, in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft sämtli-
che fachliche Voraussetzungen zur Ausübung der Lehrtätigkeit erfüllt,

2. die Unterschiede zwischen der betreffenden Lehrtätigkeit im Herkunfts-
land und dem nach diesem Bundesgesetz geregelten Lehrberuf so groß
sind, dass die Anerkennung der Ausbildung einen Anpassungslehrgang
bzw. eine Ergänzungsprüfung in einem Umfang erfordern würde, der der
nach diesem Gesetz vorgesehenen Ausbildung vollständig entspräche
und

3. sich die betreffende Lehrtätigkeit im Herkunftsland nach objektiven Krite-
rien von dem nach diesem Bundesgesetz geregelten Lehrberuf trennen
lässt.
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(2) Die Anerkennung einer Ausbildung ist ungeachtet des Vorliegens der Vo-
raussetzungen nach Abs. 1 zu verweigern, wenn dies durch zwingende Gründe
des Allgemeininteresses gerechtfertigt und zur Zielerreichung geeignet sowie
verhältnismäßig ist.

(3) Für Anträge nach Abs. 1 gilt § 204 sinngemäß mit der Maßgabe, dass die
betreffende Lehrtätigkeit sowie die hierfür erforderlichen fachlichen Vorausset-
zungen im Antrag genau zu bezeichnen sind.

Sprachüberprüfung

§ 205. Wenn sich Zweifel an der Sprachkompetenz der oder des Antragstel-
lenden ergeben, im Übrigen jedoch die Anerkennungsvoraussetzungen gemäß
§ 204 Abs. 2 erfüllt sind, ist eine Überprüfung der Sprachkenntnisse anzuord-
nen. Über das Ergebnis der Sprachüberprüfung ist im Bescheid nach § 204
Abs. 4 gesondert abzusprechen.

Verwaltungszusammenarbeit

§ 206. (1) Die Dienstbehörde hat zum Zwecke der Erleichterung der Anwen-
dung der Richtlinie 2005/36/EG im Rahmen der ihr nach diesem Gesetz zukom-
menden Zuständigkeiten mit den zuständigen Behörden der anderen Mitglied-
staaten der EU, der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu-
sammenzuarbeiten und diesen Behörden Amtshilfe zu leisten.

(2) Die Verwaltungszusammenarbeit nach Abs. 1 umfasst insbesondere den
gegenseitigen Austausch von Informationen nach Art. 56 Abs. 2 der Richtlinie
2005/36/EG. Die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen ist sicherzu-
stellen.

(3) Die Dienstbehörde hat im Rahmen des Informationsaustausches nach
Abs. 2 das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) zu nutzen, die von den Behör-
den anderer Mitgliedstaaten der EU, anderer Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft übermittelten Informationen zu prüfen und diese über die auf Grund der
übermittelten Informationen allenfalls gezogenen Konsequenzen zu unterrichten.

5. Unterabschnitt

Ausschreibung und Besetzung von Planstellen für leitende Funktionen

Ausschreibungspflicht

§ 207. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle für eine leitende Funktion
hat ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren voranzugehen.

(2) Leitende Funktionen im Sinne des Abs. 1 sind die
1. einer Schulcluster-Leitung,
2. einer Leiterin oder eines Leiters an Schulen, die mindestens zehn Vollbe-

schäftigungsäquivalente aufweisen (§ 40a Abs. 17 VBG),
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3. einer Abteilungsvorstehung, einer Fachvorstehung und einer Erziehungs-
leitung.

Zuständigkeit und Ausschreibungstermin

§ 207a. (1) Die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor hat freigewor-
dene Planstellen für leitende Funktionen ehestens, längstens jedoch innerhalb
von drei Monaten nach dem Freiwerden, auszuschreiben.

(2) Die Ausschreibung der Planstelle einer Leiterin oder eines Leiters kann
für einen Zeitraum von insgesamt zwei Jahren aufgeschoben werden, wenn die
Einbeziehung der Schule in einen Schulcluster oder eine andere wesentliche or-
ganisatorische Maßnahme in Aussicht genommen ist.

(3) Eine Ausschreibung hat nicht zu erfolgen, wenn aus besonderen Grün-
den eine Leiterin oder ein Leiter mit ihrer oder seiner Zustimmung zusätzlich mit
der Leitung einer oder zwei weiterer Schulen betraut wird.

Inhalt der Ausschreibung

§ 207b. (1) Die Ausschreibung hat
1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben,
2. die Ernennungserfordernisse,
3. den Hinweis auf das Erfordernis des § 207e Abs. 2 Z 2,
4. den Hinweis, dass in der Bewerbung die persönliche, fachliche und päda-

gogische Eignung, die Führungs- und Managementkompetenzen sowie die
Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion un-
ter Einbeziehung von Gender- und Diversity-Aspekten darzustellen sind,

5. den Dienstort,
6. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster),
7. die Bewerbungsfrist und
8. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche

zu enthalten.

(2) Wenn es sich für die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsplatzes als erfor-
derlich erweist, sind in der Ausschreibung zusätzliche fachspezifische Kennt-
nisse und Fähigkeiten anzuführen.

Verlautbarung

§ 207c. Die Ausschreibung ist auf der beim Bundesministerium für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eingerichteten Website „Karriere Öffentli-
cher Dienst“ und zusätzlich im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu verlautbaren.
Zusätzlich kann sie auch auf andere geeignete Weise verlautbart werden.

Bewerbung

§ 207d. Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb eines Monates nach dem
Tag der Ausschreibung bei der Einreichungsstelle einzureichen. Die Zeit der
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Hauptferien ist in diese Frist nicht einzurechnen. Nicht rechtzeitig eingereichte
Bewerbungsgesuche gelten als nicht eingebracht.

Auswahlkriterien

§ 207e. (1) Die Bewerberinnen oder Bewerber haben in der Bewerbung
1. ihre persönliche, fachliche und pädagogische Eignung,
2. ihre Führungs- und Managementkompetenzen sowie
3. ihre Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion

unter Einbeziehung von Gender- und Diversity-Aspekten
darzustellen. Die Bewerberinnen oder Bewerber haben sich einem Auswahlver-
fahren durch eine Begutachtungskommission zu unterziehen.

(2) Für die Auswahl kommen nur Bewerberinnen oder Bewerber in Betracht,
die

1. die Ernennungserfordernisse erfüllen,
2. eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehrpraxis an einer Schule oder

mehreren Schulen, deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG,
BGBl. Nr. 242/1962, im Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974,
oder im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/
1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Türkischen
Republik oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen,

3. in der Bewerbung ihre Eignung, Kompetenzen und Vorstellungen im Sinne
des Abs. 1 dargelegt haben und

4. über die erforderliche persönliche, fachliche und pädagogische Eignung so-
wie die erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen verfügen.

(3) Erfüllen mehrere Bewerberinnen und Bewerber die in Abs. 2 angeführten
Erfordernisse, so ist für die Besetzung der Planstelle jene Bewerberin oder jener
Bewerber heranzuziehen, welche oder welcher den Auswahlkriterien im höchs-
tem Ausmaß entspricht.

Begutachtungskommission und Auswahlverfahren

§ 207f. (1) Die Begutachtungskommission ist bei der Bildungsdirektion ein-
zurichten.

(2) Der Begutachtungskommission gehören als stimmberechtigte Mitglieder
an:

1. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor oder eine von ihr oder ihm
zu bestellende fachlich geeignete Vertretung,

2. ein von der Bildungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor zu bestellendes
Schulaufsichtsorgan,

3. ein vom zuständigen Fachausschuss zu entsendendes Mitglied und
4. ein von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu entsendendes Mitglied.
(3) Der Begutachtungskommission gehören als Mitglieder mit beratender

Stimme an:
1. eine Expertin oder ein Experte jener Einrichtung, die das Assessment ge-

mäß Abs. 10 durchführt (Personalberaterin oder Personalberater),
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2. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern und der Schülerinnen oder
Schüler aus dem Schulgemeinschaftsausschuss der betroffenen Schule
und

3. die zuständige Gleichbehandlungsbeauftragte oder der zuständige Gleich-
behandlungsbeauftragte.

(4) Bei der Besetzung der Funktionen Abteilungsvorstehung, Fachvorste-
hung und Erziehungsleitung tritt, wenn eine Person kraft Ernennung oder Bestel-
lung die Schulleitung innehat, diese Person an die Stelle des Mitgliedes gemäß
Abs. 2 Z 2.

(5) Bei der Besetzung der Funktion Schulcluster-Leitung obliegt die Entsen-
dung des Mitgliedes gemäß Abs. 2 Z 3 jenem Fachausschuss, der am Tag der
Ausschreibung der letzten Wahl an den Schulen im Schulcluster die größte Zahl
der wahlberechtigten Bediensteten aufgewiesen hat, und obliegt die Entsen-
dung der Mitglieder gemäß Abs. 3 Z 2 dem Schulclusterbeirat. Bei der Beset-
zung der Funktion Schulleitung an einer dem Minderheitenschulwesen unterlie-
genden Schule gehört ein von der Bildungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor
zu bestimmendes Schulaufsichtsorgan für das Minderheitenschulwesen der Be-
gutachtungskommission als beratendes Mitglied an.

(6) Die Mitglieder der Begutachtungskommission sind in Ausübung ihres
Amtes selbstständig und unabhängig. Sie sind über alle ihnen aus ihrer Tätigkeit
im Rahmen der Begutachtungskommission bekannt gewordenen Tatsachen zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Bedienstete, die außer Dienst gestellt worden
sind, und Bedienstete, gegen die ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist,
dürfen in der Begutachtungskommission nicht tätig sein.

(7) Den Vorsitz in der Begutachtungskommission führt das Mitglied gemäß
Abs. 2 Z 1, bei der Anwendung des Abs. 4 jedoch die Schulleitung. Die Sitzun-
gen der Begutachtungskommission sind von der Bildungsdirektion vorzuberei-
ten und vom Vorsitz einzuberufen.

(8) Zur Beschlussfähigkeit der Begutachtungskommission ist die Anwesen-
heit aller stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Sind zu einer ordnungsge-
mäß einberufenen Sitzung nicht alle stimmberechtigten Mitglieder erschienen,
so hat der Vorsitz eine neuerliche Sitzung einzuberufen. Auf dieser und auf den
folgenden Sitzungen ist die Begutachtungskommission auch dann beschluss-
fähig, wenn außer dem Vorsitz lediglich ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied
anwesend ist. Die Begutachtungskommission hat ihre Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit zu fassen; bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitz.

(8a) Die oder der Vorsitzende kann die Beschlussfassung gemäß Abs. 8
durch Einholung der Zustimmung der anderen Kommissionsmitglieder im Um-
laufweg ersetzen. Um Entscheidungen im Umlaufweg treffen zu können, ist ein
begründeter Beschlussantrag der oder des Vorsitzenden erforderlich. Für im
Umlaufweg beschlossene Entscheidungen ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich.
Die Zustimmung kann mündlich, telefonisch oder in jeder anderen technisch
möglichen Weise erteilt werden. Eine nicht schriftlich erteilte Zustimmung ist in
einem Aktenvermerk gemäß § 16 AVG festzuhalten.

(9) Die Begutachtungskommission hat die eingelangten Bewerbungen zu
prüfen und Bewerberinnen und Bewerber, die nicht alle festgelegten Erforder-
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nisse erfüllen, als „nicht geeignet“ aus dem weiteren Verfahren auszuscheiden.
Abweichend vom ersten Satz kann die Begutachtungskommission die Dienstbe-
hörde mit der Prüfung der Erfüllung der Erfordernisse des § 207e Abs. 2 Z 1 und
Z 2 beauftragen. Die Begutachtungskommission hat

1. dem schulpartnerschaftlichen Gremium (Schulclusterbeirat, Schulgemein-
schaftsausschuss oder Schulforum) und

2. dem Dienststellenausschuss (den Dienststellenausschüssen)
der Schule, für die die Bewerbungen abgegeben wurden, die Bewerbungen der
alle festgelegten Erfordernisse erfüllenden Bewerber zu übermitteln. Diese Or-
gane haben das Recht, nach allfälliger Anhörung der Bewerberinnen und Be-
werber binnen drei Wochen ab Erhalt der Bewerbungen eine begründete schrift-
liche Stellungnahme abzugeben.

(10) Die alle Erfordernisse erfüllenden Bewerberinnen und Bewerber sind
einer qualifizierten Einrichtung im Rahmen eines Assessments zur Beurteilung
ihrer Führungs- und Managementkompetenzen zuzuweisen, anschließend zu
einer Anhörung vor die Begutachtungskommission zu laden und auf ihre Eig-
nung zu überprüfen. Die Begutachtungskommission kann, wenn dies zur Über-
prüfung der Eignung ausreichend ist, ein vereinfachtes Verfahren vorsehen; dies
gilt für Bewerberinnen und Bewerber um eine Schulleitung oder Schulcluster-
Leitung, die nach einem Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren eine dieser
Funktionen durch Ernennung oder Bestellung erlangt haben, und im Ausschrei-
bungs- und Bewerbungsverfahren um eine leitende Funktion gemäß § 207
Abs. 2 Z 3 für Bewerberinnen und Bewerber, die eine solche Funktion durch Er-
nennung oder Bestellung erlangt haben; wird im Rahmen eines solchen verein-
fachten Verfahrens von der Durchführung eines Assessments Abstand genom-
men, so ist dem Auswahlverfahren keine Expertin oder kein Experte gemäß
Abs. 3 Z 1 beizuziehen.

(11) Hinsichtlich der als geeignet beurteilten Bewerberinnen und Bewerber
hat die Begutachtungskommission jeweils festzulegen, ob die betreffende Be-
werberin oder der betreffende Bewerber die Auswahlerfordernisse in „höchstem
Ausmaß“, in „hohem Ausmaß“ oder in „geringerem Ausmaß“ erfüllt. Vom Vorsitz
ist innerhalb von drei Monaten ein begründetes Gutachten bezüglich der Eig-
nung der dem Anhörungsverfahren unterzogenen Bewerberinnen und Bewerber
zu erstatten. Vor Weiterleitung des Gutachtens hat der Vorsitz einem vom schul-
partnerschaftlichen Gremium (Schulclusterbeirat, Schulgemeinschaftsaus-
schuss oder Schulforum) ermächtigten Mitglied des jeweiligen Organs auf Ver-
langen Einsicht in das Gutachten zu gewähren; für die Einsichtnahme ist eine
Frist von zwei Wochen einzuräumen.

(12) Die Auswahl bezüglich der Leitungsfunktionen an Bundesschulen (Bun-
des-Schulclustern) obliegt der Bundesministerin oder dem Bundesminister für
Bildung, Wissenschaft und Forschung. Diese oder dieser ist bei ihrer oder seiner
Auswahlentscheidung nicht an das Gutachten der Begutachtungskommission
gebunden.

(13) Die Bewerberin oder der Bewerber hat keinen Anspruch auf Verleihung
der ausgeschriebenen Planstelle und es kommt ihr oder ihm im Auswahl- und
Besetzungsverfahren keine Parteistellung zu.
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(14) Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber auf die ausgeschriebene Lei-
tungsfunktion ernannt, die oder der nach dem Gutachten der Begutachtungskom-
mission eine geringere Eignung aufweist als wenigstens eine andere Mitbewerbe-
rin oder ein anderer Mitbewerber, so sind dem zuständigen Zentralausschuss auf
dessen Verlangen die für die Ernennung maßgebenden Gründe mitzuteilen.

(15) Bei der Besetzung von Funktionen an unmittelbar der Verwaltung durch
die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und
Forschung unterstehenden Schulen ist die Begutachtungskommission bei der
Zentralstelle einzurichten und treten an die Stelle der Mitglieder gemäß Abs. 2
Z 1 und 2 zwei durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung zu bestellende Expertinnen oder Experten. Abs. 4
und 7 sind bezüglich des Vorsitzes der Schulleitung sinngemäß anzuwenden.

(16) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung der Begutach-
tungskommission sind von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für
Bildung, Wissenschaft und Forschung durch Verordnung (Geschäftsordnung) zu
erlassen.

Neuerliche Ausschreibung

§ 207g. (1) Bei weniger als drei geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern
kann die Planstelle neuerlich ausgeschrieben werden.

(2) Wird die ausgeschriebene Planstelle für eine leitende Funktion nicht ver-
liehen, so ist sie bis zur ordnungsgemäßen Besetzung im Bewerbungsverfahren
weiterhin auszuschreiben.

Funktionsdauer

§ 207h. (1) Ernennungen auf Planstellen für leitende Funktionen sind zu-
nächst für einen Zeitraum von fünf Jahren wirksam. In diesen Zeitraum sind auf
Antrag Zeiten bis zu einem Höchstausmaß von zwei Jahren einzurechnen, die
bereits auf einer Planstelle für eine leitende Funktion (§ 207 Abs. 2) oder auf
Grund einer Betrauung mit einer solchen leitenden Funktion zurückgelegt wor-
den sind. Ein solcher Antrag kann bis spätestens zwei Jahre nach Wirksamkeit
der Ernennung gestellt werden.

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion ist verpflichtet, bin-
nen vier Jahren und sechs Monaten den Schulmanagementkurs – Berufsbeglei-
tender Weiterbildungslehrgang erfolgreich zu absolvieren. Der für die erfolgrei-
che Ablegung des Hochschullehrganges vorgesehene Zeitraum von vier Jahren
und sechs Monaten verkürzt sich im Umfang der Einrechnung gemäß Abs. 1
zweiter Satz.

(3) Eine neuerliche Ernennung ist zulässig, wenn die Verpflichtung gemäß
Abs. 2 erfüllt ist. Die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor hat der Inhabe-
rin oder dem Inhaber der Leitungsfunktion frühestens sechs und spätestens drei
Monate vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 schriftlich mitzuteilen, ob sie oder er
neuerlich ernannt werden soll. Eine neuerliche Ernennung bedarf keines Aus-
schreibungs- und Besetzungsverfahrens; sie ist auf unbestimmte Zeit wirksam.
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(4) Wird von einer neuerlichen Ernennung abgesehen und verbleibt die Inha-
berin oder der Inhaber der Leitungsfunktion im Dienststand, wird sie oder er auf
eine Planstelle einer Lehrperson jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie
oder er als Inhaberin oder als Inhaber der Leitungsfunktion angehört hat. Hatte
die Inhaberin oder der Inhaber der leitenden Funktion im betreffenden Dienstver-
hältnis zuvor keine andere Planstelle inne, wird sie oder er auf eine Planstelle
einer Lehrperson ohne Leitungsfunktion in jener Verwendungsgruppe übergelei-
tet, der sie oder er als Inhaberin oder als Inhaber der Leitungsfunktion angehört
hat. In beiden Fällen richtet sich ihre oder seine Lehrverpflichtung nach ihrer
oder seiner tatsächlichen Verwendung.

(5) Bei unmittelbar der Verwaltung durch die Bundesministerin oder den Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstehenden Schulen
obliegen die der Bildungsdirektion zukommenden Aufgaben der Bundesministe-
rin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Abberufung von der Leitungsfunktion

§ 207i. (1) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion, die oder der
sich auf seinem Arbeitsplatz nicht bewährt hat, kann nach Befassung des zu-
ständigen Personalvertretungsorganes gemäß § 9 Abs. 3 lit. a PVG von der Lei-
tungsfunktion jederzeit abberufen werden. Die Abberufung obliegt:

1. bei Schulen, die einer Bildungsdirektion unterstehen, dieser,
2. im Übrigen der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung,

Wissenschaft und Forschung.

(2) Endet die Funktion der Inhaberin oder des Inhabers der leitenden Funk-
tion gemäß Abs. 1 und verbleibt diese oder dieser im Dienststand, wird sie oder
er kraft Gesetzes auf jene Planstelle einer Lehrperson übergeleitet, die sie oder
er zuletzt vor der Ernennung auf ihre oder seine bisherige Planstelle innehatte.
In diesem Fall richtet sich die Lehrverpflichtung nach der tatsächlichen Ver-
wendung.

(3) Hatte die Inhaberin oder der Inhaber der leitenden Funktion im betreffen-
den Dienstverhältnis zuvor keine andere Planstelle inne, so ist sie oder er mit
dem Ende der Funktion kraft Gesetzes auf eine Planstelle einer Lehrperson
ohne Leitungsfunktion in jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie oder er
als Inhaberin oder als Inhaber der Leitungsfunktion angehört hat.

Leitende Funktionen an land- und forstwirtschaftlichen
Bundeslehranstalten

§ 207j. Für Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren betreffend die Be-
setzung von Planstellen für leitende Funktionen an land- und forstwirtschaft-
lichen Bundeslehranstalten sind die §§ 207 bis 207 i und § 207m mit den Maß-
gaben anzuwenden, dass

1. an die Stelle der Bildungsdirektorin oder des Bildungsdirektors die Bun-
desministerin oder der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Re-
gionen und Wasserwirtschaft tritt,
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2. statt § 207f die Abschnitte II bis V des Ausschreibungsgesetzes 1989 zur
Anwendung kommen und

3. die Abberufung im Sinne des § 207 i Abs. 1 der Bundesministerin oder
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasser-
wirtschaft obliegt.

Gemeinsame Bestimmungen für die Ausschreibungs-
und Bewerbungsverfahren nach diesem Abschnitt

§ 207m. (1) Von den die Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren nach
diesem Abschnitt betreffenden Bestimmungen bleiben unberührt:

1. § 20 und § 21 Abs. 3 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962,
2. § 6 des Land- und forstwirtschaftlichen Privatschulgesetzes, BGBl.

Nr. 318/1975 und
3. § 4 des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949.
(2) Der Bewerber hat keinen Rechtsanspruch auf Verleihung der ausge-

schriebenen Planstelle. Er hat in den Ausschreibungs- und Bewerbungsverfah-
ren nach den Bestimmungen des 3. und 5. Unterabschnittes keine Parteistellung.

Unterabschnitt 5a

Schulcluster

§ 207n. (1) Die zur Vernetzung der Bildungsangebote, zur Verbesserung
der Leitungsstrukturen und zur Erzielung von Synergien zu einem Schulcluster
zusammengefassten Schulen bleiben Schulen im schulrechtlichen Sinn. Dienst-
stelle im Sinne des § 278 Abs. 1 ist jedoch der Schulcluster.

(2) Im Zuge der Errichtung eines Schulclusters ist festzulegen:
1. welche Schulen zu einem Schulcluster zusammengefasst werden,
2. welche Bezeichnung der Schulcluster trägt,
3. an welcher Schule die Schulcluster-Leitung eingerichtet wird und
4. zu welchem Zeitpunkt die Errichtung des Schulclusters wirksam wird.
(3) Die Bildungsdirektion hat dem Schulcluster für die Wahrnehmung der

Verwaltungsaufgaben der Schulcluster-Leitung und der Bereichsleitung Wert-
einheiten (§ 2 BLVG) in einem Ausmaß zur Verfügung zu stellen, das auf fol-
gende Weise zu ermitteln ist:

1. Für jede Schule im Schulcluster ist die Verminderung der Lehrverpflich-
tung zu ermitteln, die sich gemäß § 3 BLVG ergäbe, wenn eine Schul-
leitung bestellt wäre.

2. Bei der Ermittlung der Dienstzulagengruppen sind ausschließlich § 2
Abs. 1 Z 5, § 3 Abs. 1 Z 5, § 3 Abs. 3 und § 4 der Schulleiter-Zulagenver-
ordnung, BGBl. Nr. 192/1966, anzuwenden, wobei an die Stelle der Zahl
der Klassen die Zahl der Gruppen von jeweils 25 Schülerinnen und Schü-
lern der jeweiligen Schule tritt; bei der Berechnung der Zahl der Gruppen
ist das Ergebnis der Division auf die nächste ganze Zahl aufzurunden.

3. Die für jede Schule gemäß Z 1 ermittelten Werteinheiten sind zu sum-
mieren.
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Die Ermittlung gemäß Z 2 erfolgt für das jeweilige Schuljahr gemäß den Daten
zum Stichtag der österreichischen Schulstatistik des vorangegangenen Schul-
jahres.

(4) Aus den gemäß Abs. 3 zur Verfügung stehenden Werteinheiten sind von
der Schulcluster-Leitung unter Bedachtnahme auf die der Bereichsleitung oder
den Bereichsleitungen übertragenen Aufgaben Werteinheiten der Minderung
der Unterrichtsverpflichtung der Bereichsleitung oder den Bereichsleitungen im
Rahmen der Bandbreiten gemäß § 9 Abs. 1b BLVG nach Maßgabe des Organi-
sationsplans zuzuweisen. Für die Schule, an welcher die Schulcluster-Leitung
eingerichtet ist, ist keine Bereichsleitung vorzusehen.

(5) Die nach Zuweisung gemäß Abs. 4 verbleibenden Werteinheiten dürfen
von der Schulcluster-Leitung unter Bedachtnahme auf die wahrzunehmenden
Aufgaben und nach Maßgabe des Organisationsplans

1. der Minderung der Unterrichtsverpflichtung der Schulcluster-Leitung (§ 2a
BLVG),

2. der Bereitstellung von Sekretariatspersonal ab dem zweiten Jahr nach der
Errichtung des Schulclusters,

3. der Wahrnehmung von Agenden im Sinne des § 9 Abs. 1d BLVG und
4. der Wahrnehmung von Aufgaben der Schulcluster-Administration

zugewiesen werden.
(6) Bei einer Zuweisung gemäß Abs. 5 Z 2 entspricht jeder Werteinheit 8%

einer Verwaltungsplanstelle.
(7) Für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben der Schuladministration

(§ 56 Abs. 7 Schulunterrichtsgesetz – SchUG, BGBl. Nr. 476/1986) dürfen von
der Schulcluster-Leitung an den Schulen unter den Voraussetzungen des § 9
Abs. 2 BLVG Administratorinnen und Administratoren mit der Maßgabe betraut
werden, dass an die Stelle der Zahl der Klassen die Zahl der Gruppen von je-
weils 25 Schülerinnen und Schülern der jeweiligen Schule tritt; bei der Berech-
nung der Zahl der Gruppen ist das Ergebnis der Division auf die nächste ganze
Zahl aufzurunden. Die Tätigkeit ist je Gruppe von 25 Schülerinnen und Schülern
der jeweiligen Schule mit einer halben Wochenstunde der Lehrverpflichtungs-
gruppe III (0,525 Werteinheiten) in die Lehrverpflichtung einzurechnen. Abs. 3
letzter Satz ist für die Ermittlung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler anzu-
wenden.

(8) Werteinheiten aus Einrechnungen in die Lehrverpflichtung, die sich für
Verwaltungsaufgaben der Schuladministration gemäß Abs. 7 ergeben, können
von der Schulcluster-Leitung

1. ab dem Schuljahr 2020/21 der Bereitstellung von Sekretariatspersonal
(Abs. 6) und

2. Lehrpersonen für Aufgaben der Schulcluster-Administration (§ 207p
Abs. 1) zugewiesen werden.

(9) Lehrpersonen, die eine schulfeste Stelle an einer Schule im Schulcluster
innehaben, dürfen nur mit ihrer Zustimmung an einer Schule außerhalb des
Schulclusters verwendet werden.

(10) Im reisegebührenrechtlichen Sinn gilt jene Schule als Dienststelle, an
der die Lehrperson überwiegend verwendet wird. Bei gleicher Verwendung an



Band1.Buch : 02-BDG.pod    226
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

226

226

BDG § 207o

zwei oder mehreren Standorten entscheidet die Schulcluster-Leitung. Für das
aktive und passive Wahlrecht zum zuständigen Fachausschuss sowie zum zu-
ständigen Zentralausschuss gelten die Schulen als Dienststellen, an welchen
die Lehrperson verwendet wird.

(11) Mit dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters endet an den Schu-
len im Schulcluster die Funktion der Leiterin oder des Leiters; diese Funktion ist
nicht nachzubesetzen; § 207 i Abs. 2 und 3 ist anzuwenden; weiters enden Be-
trauungen mit dieser Funktion. Für das erste Schuljahr ab dem Zeitpunkt der Er-
richtung des Schulclusters ist jeweils die bisherige Leiterin oder der bisherige
Leiter mit der Funktion Bereichsleitung betraut. Für die Schule, an welcher die
Schulcluster-Leitung eingerichtet ist, ist keine Bereichsleitung vorzusehen.

Schulcluster-Leitung

§ 207o. (1) Die Schulcluster-Leitung ist eine Leitungsfunktion im Sinne des
§ 207 Abs. 2.

(2) Sofern in diesem Unterabschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf die
Schulcluster-Leitung die Bestimmungen über die Schulleitung anzuwenden. Die
Ernennungserfordernisse gelten durch die Erfüllung der Erfordernisse für eine
Verwendung an einer der Schulen im Schulcluster als erfüllt.

(3) Für die Auswahl für die Funktion Schulcluster-Leitung kommen nur Be-
werberinnen und Bewerber in Betracht, die entweder am Schulmanagement-
kurs – Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang erfolgreich teilgenommen ha-
ben oder den Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ erfolgreich ab-
solviert haben.

(4) Sofern einem Schulcluster überwiegend Schulen gemäß dem Minderhei-
ten-Schulgesetz für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, oder dem Minderheiten-Schul-
gesetz für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, angehören, kommen nur Bewer-
berinnen und Bewerber in Betracht, die die Befähigung zur Erteilung des Unter-
richts in der entsprechenden Minderheitensprache aufweisen. In den übrigen Fäl-
len müssen Bewerberinnen und Bewerber Kenntnisse in der Minderheitensprache
nach zumindest dem Referenzniveau B 1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen entsprechend der Empfehlung des Ministerkomitees
des Europarates an die Mitgliedsstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1998 zum Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – GER nachweisen.

(5) Der Schulcluster-Leitung obliegen die Leitung des Schulclusters in pädago-
gischer, in rechtlich-organisatorisch-administrativer, in personeller und in wirt-
schaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der im Schulcluster zusammengefassten
Schulen nach außen. Die Schulcluster-Leitung hat alle ihr aus dem Schul- und
Dienstrecht zukommenden Aufgaben und die sonstigen sich aus der Leitungsfunk-
tion ergebenden Aufgaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen. Sie hat die
Besetzung der Schulcluster-Administration und der Bereichsleitungen in geeigne-
ter Weise schulclusterintern bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung hat ins-
besondere die vorgesehenen Aufgaben sowie die Bewerbungsfrist zu enthalten.

(6) Die Schulcluster-Leitung hat im Rahmen der Lehrfächerverteilung die Zu-
weisungen gemäß § 207n Abs. 4, 5 und 8 vorzunehmen.



Band1.Buch : 02-BDG.pod    227
23-02-15 13:46:27  -weinberger- weinberger

227

227

§§ 207p, 207q BDG

Schulcluster-Administration und Bereichsleitung

§ 207p. (1) Die Schulcluster-Administration beinhaltet die verwaltungsmä-
ßige Unterstützung der Schulcluster-Leitung (entsprechend § 56 Abs. 7 SchUG).

(2) Die Bereichsleitung beinhaltet die im § 55d SchUG und im § 52a des
Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge –
SchUG-BKV, BGBl. I Nr. 33/1997, umschriebenen Aufgaben; bei den Aufgaben
gemäß § 55d Z 3 SchUG und § 52a Z 3 SchUG-BKV kommt ihr Vorgesetzten-
funktion gegenüber den Lehrpersonen an der Schule zu.

(3) Lehrpersonen im Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1c BLVG haben die
Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten Aufgabenbereich zu unterstützen, so-
weit die Einrechnung gemäß § 9 Abs. 1c BLVG das Ausmaß der Einrechnung
aus anderen Funktionen übersteigt.

Schulcluster mit Bundes- und Pflichtschulen

§ 207q. (1) (Verfassungsbestimmung) Der aus Bundes- und Pflichtschu-
len bestehende Schulcluster bildet bezüglich der Anwendung des Dienstrechts
der Bundesbediensteten eine Dienststelle im Sinne des § 278 Abs. 1.

(2) Für Schulcluster gemäß Abs. 1 finden die für Bundes-Schulcluster anzu-
wendenden Bestimmungen mit den Maßgaben Anwendung, dass

1. bei der Besetzung der an einer Bundesschule errichteten Schulcluster-Lei-
tung der Begutachtungskommission folgende stimmberechtigte Mitglieder
angehören:
a. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor oder eine von ihr oder

ihm zu bestellende fachlich geeignete Vertretung,
b. ein von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung zu

entsendendes Mitglied,
c. ein vom landesgesetzlich zuständigen Organ zu entsendendes Mit-

glied,
d. ein Mitglied, das von den für Bundeslehrpersonen eingerichteten Zen-

tralausschüssen, deren Wirkungsbereich betroffen ist, einvernehmlich
zu entsenden ist,

e. ein Mitglied, das von den für Landeslehrpersonen eingerichteten Zen-
tralausschüssen, deren Wirkungsbereich betroffen ist, einvernehmlich
zu entsenden ist, und

f. ein von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu entsendendes Mit-
glied,

2. bei der Besetzung der Funktion Schulcluster-Leitung der Begutachtungs-
kommission zusätzlich eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulerhal-
ters (Schulerhalterverbandes) der Pflichtschulen gemäß § 26a Abs. 3 Z 3
LDG 1984,

3. (Verfassungsbestimmung) die Auswahl bezüglich der Schulcluster-Lei-
tung durch die Bildungsdirektorin oder den Bildungsdirektor nach der Her-
stellung des Einvernehmens mit der Bundesministerin oder dem Bundes-
minister für Bildung sowie dem landesgesetzlich zuständigen Organ er-
folgt,
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4. die von der Bildungsdirektion dem Schulcluster zur Verfügung zu stellen-
den Ressourcen sich nach § 207n Abs. 3 sowie nach § 26c Abs. 3 bis 5
LDG 1984 bestimmen,

5. im Fall der Leitung des Schulclusters durch eine Landeslehrperson einer
Bereichsleiterin oder einem Bereichsleiter an einer der Bundesschulen zu-
sätzliche schulartenspezifische Aufgaben übertragen werden können und

6. für die gemäß Z 5 zusätzliche schulartenspezifische Aufgaben wahrneh-
mende Bereichsleitung die obere Bandbreite gemäß § 9 Abs. 1b BLVG
nicht gilt und sich deren Dienstzulage gemäß § 59c Abs. 4 GehG um
20 vH erhöht.

6. Unterabschnitt

Verwendung

Verwendung an nicht in der Verwaltung des Bundes stehenden
Schulen oder Pädagogischen Hochschulen

§ 208. (1) Die §§ 36 bis 39a und 40 bis 42 sind auf Lehrer mit der Maßgabe
anzuwenden, dass als Dienststelle auch

1. Schulen, die nicht in der Verwaltung des Bundes stehen, oder
2. private Pädagogische Hochschulen, Studiengänge, Hochschullehrgänge

oder Lehrgänge gemäß § 4 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/
2006,

in Betracht kommen.
(2) Auf Lehrer in Auslandsverwendung ist § 41 Abs. 1 anzuwenden.

Vorübergehende Verwendung bei einer Dienststelle der Verwaltung

§ 209. (1) Der Lehrer kann bei Bedarf mit seiner Zustimmung unter Freistel-
lung von der Unterrichtserteilung einer Dienststelle der Bundesverwaltung vorü-
bergehend zur Dienstleistung zugewiesen werden.

(2) Der Zustimmung des Lehrers bedarf es nicht, wenn die vorübergehende
Verwendung bei einer Dienststelle der Schulverwaltung und für einen Zeitraum
erfolgt, in dem der Lehrer auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses wegen sei-
nes gesundheitlichen oder die Gesundheit der Schüler gefährdenden Zustandes
zwar für den Schuldienst, nicht aber für den Verwaltungsdienst ungeeignet ist.

(3) Der Lehrer unterliegt für die Dauer einer solchen Verwendung, soweit sie
nicht in der Ausübung des Lehramtes besteht, den für die Beamten dieser
Dienststelle geltenden Bestimmungen über die dienstliche Tätigkeit, die Pflich-
ten, die Feiertagsruhe und den Urlaub.

Zusätzliche Verwendung an einer anderen Schule
oder einer Pädagogischen Hochschule

§ 210. Der Lehrer kann aus wichtigen dienstlichen Gründen im Auftrag der
Dienstbehörde vorübergehend auch an einer anderen Schule oder an einer Pä-
dagogischen Hochschule verwendet werden.
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7. Unterabschnitt

Dienstpflichten

Lehramtliche Pflichten

§ 211. Der Lehrer ist zur Erteilung regelmäßigen Unterrichtes (Lehrverpflich-
tung) sowie zur genauen Erfüllung der sonstigen aus seiner lehramtlichen Stel-
lung sich ergebenden Obliegenheiten verpflichtet und hat die vorgeschriebene
Unterrichtszeit einzuhalten.

Lehrverpflichtung

§ 212. (1) Das Ausmaß der dem Lehrer obliegenden Lehrverpflichtung rich-
tet sich nach dem Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz (BLVG), BGBl.
Nr. 244/1965.

(2) Aus wichtigen dienstlichen Gründen kann der Lehrer vorübergehend
auch zur Erteilung des Unterrichtes in Unterrichtsgegenständen verhalten wer-
den, für die er nicht lehrbefähigt ist.

(3) Die §§ 47a bis 50 (Dienstzeit) sind auf Lehrer nicht anzuwenden.

Verwendung von Lehrpersonen in der Sommerschule

§ 212a. (1) Die Verwendung einer Lehrperson in der Sommerschule setzt
eine freiwillige, unter Angabe der für die Unterrichtserteilung vorgesehenen
Schulen bei der zuständigen Dienstbehörde abzugebende, verbindliche Anmel-
dung voraus. Sofern eine Lehrperson anstelle der Vergütung gemäß § 63d
GehG eine Verminderung der Unterrichtsverpflichtung im nächstfolgenden Un-
terrichtsjahr um die in der Sommerschule geleisteten Stunden in Anspruch neh-
men will, hat sie das bereits in der verbindlichen Anmeldung anzugeben. Für
diese Einrechnung in die Unterrichtsverpflichtung entsprechen 36 geleistete Un-
terrichtsstunden einer Werteinheit der Unterrichtsverpflichtung.

(2) Die Lehrperson unterliegt für die Dauer der Verwendung in der Sommer-
schule und nach Maßgabe der für die Sommerschule festgelegten Aufgaben
den für die Unterrichtserteilung geltenden Pflichten und den sonstigen sich aus
der lehramtlichen Stellung ergebenden Obliegenheiten.

(3) Im Rahmen der Verwendung an der Sommerschule gilt der Standort der
Sommerschule als Dienstort.

(4) Die Schulleitung der Schule, an welcher der Sommerschulunterricht statt-
findet, ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der an der Sommerschule eingesetzten
Lehrpersonen. Sie hat in Bezug auf die der Sommerschule zugrundeliegende
Zielsetzung bezüglich der an der Sommerschule verwendeten Lehrpersonen
und des sonstigen an der Sommerschule verwendeten Personals die der Schul-
leitung obliegenden Pflichten wahrzunehmen. Ihr obliegt weiters die Aufsicht
über die an der Sommerschule im Rahmen ihrer schulpraktischen Ausbildung
verwendeten Studierenden.

(5) Die Schulleitung darf die Leitung der Sommerschule an eine sich zur
Übernahme der Leitung der Sommerschule bereit erklärende für diese Tätigkeit
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geeignete Lehrperson übertragen. Die Schulleitung hat diese Übertragung spä-
testens sechs Wochen vor Beginn der Sommerschule der zuständigen Schulbe-
hörde anzuzeigen.

(6) Die gemäß Abs. 5 die Leitung der Sommerschule übernehmende Lehr-
person hat die der Schulleitung im Rahmen der Sommerschule obliegenden Auf-
gaben wahrzunehmen. Eine zusätzliche Unterrichtserteilung ist insoweit zuläs-
sig als dadurch die Wahrnehmung der Aufgaben der Schulleitung nicht beein-
trächtigt wird.

Herabsetzung der Lehrverpflichtung

§ 213. (1) Die §§ 50a bis 50 f sind auf Lehrer mit den Abweichungen anzu-
wenden, die sich aus den Abs. 2 bis 10 ergeben.

(2) Abweichend vom § 50a Abs. 2 ist das Ausmaß der Herabsetzung der
Lehrverpflichtung so festzulegen, daß die verbleibende Unterrichtstätigkeit
ganze Unterrichtsstunden umfaßt. Die verbleibende Lehrverpflichtung darf nicht
unter 10 und muß unter 20 Werteinheiten liegen.

(2a) Abweichend von § 50a Abs. 3 zweiter Satz kann die Dienstbehörde das
Ausmaß der Herabsetzung mit Wirksamkeit für ein Schuljahr von Amts wegen
aus dienstlichen Gründen insoweit absenken, als es erforderlich ist, um eine Un-
terschreitung des Ausmaßes der Dienstleistung im Verhältnis zum zuletzt wirk-
samen Beschäftigungsausmaß zu vermeiden. Die Absenkung darf vom zuletzt
antragsgemäß gewährten Ausmaß um nicht mehr als 2,5 Werteinheiten ab-
weichen.

(2b) Abweichend von § 50a Abs. 1 hat die Dienstbehörde dem Antrag des
Lehrers auf Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit für die Dauer
eines Schuljahres stattzugeben, wenn dessen regelmäßige wöchentliche Lehr-
verpflichtung mit allfälligen Einrechnungen nach den §§ 9, 10 und 12 BLVG um
höchstens eine Werteinheit unter 20 Werteinheiten liegt und eine Vollbeschäfti-
gung nur durch die zusätzliche Anordnung von Mehrdienstleistungen erreicht
werden kann. Abs. 7 zweiter Satz kommt in diesem Fall nicht zur Anwendung.
§ 50a Abs. 3 ist auf solche Zeiten nicht anzuwenden.

(3) Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung endet unbeschadet
des § 50 d mit Ablauf des Schuljahres, in dem oder mit dessen Beginn die im
§ 50 a Abs. 3 oder im § 50 b Abs. 2 festgelegte Frist abläuft. Dies gilt jedoch
nicht für solche Zeiträume, an die ohne Unterbrechung ein weiterer Zeitraum
der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den §§ 50 a, 50 b oder 50e an-
schließt.

(4) Zeiträume nach § 50a Abs. 3, um die infolge der Anwendung des Abs. 3
Jahresfristen überschritten werden, sind auf den im § 50a Abs. 3 angeführten
Gesamtzeitraum anzurechnen.

(5) Die Verpflichtung des Lehrers zur Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen wird durch § 50c nicht berührt.

(6) § 50c Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle von
ganzen Stunden ganze Unterrichtsstunden treten.
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(7) § 50c Abs. 3 ist auf Lehrer nicht anzuwenden. Lehrer mit einem geringe-
ren Beschäftigungsausmaß sollen jedoch – wenn sie nicht selbst eine häufigere
Heranziehung wünschen – nach Möglichkeit nur in einem geringeren Ausmaß
zu Dienstleistungen über die für sie maßgebende Lehrverpflichtung hinaus he-
rangezogen werden als Lehrer mit einem höheren Beschäftigungsausmaß.

(8) Eine Anwendung des § 50d Abs. 1 ist in den letzten vier Monaten des
Schuljahres ausgeschlossen.

(9) Auf Lehrer, die eine im § 8 Abs. 1 angeführte Leitungsfunktion ausüben
oder mit einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, ist § 50a nicht anzuwenden.

(10) § 50 f ist mit den Maßgaben anzuwenden, dass
1. an die Stelle der Herabsetzung auf die Hälfte der regelmäßigen Wochen-

dienstzeit die Herabsetzung auf mindestens 45 vH und höchstens 55 vH
der Lehrverpflichtung tritt und

2. der Heranziehung einer Lehrperson zu einer wöchentlichen Supplierstunde
und der anteiligen Supplierverpflichtung (gemäß § 61 Abs. 8 GehG) § 50f
Abs. 4 nicht entgegensteht.

Mit der Leitung teilbetraute Lehrperson

§ 213a. (1) Wird für eine Leiterin oder einen Leiter, eine Abteilungsvorstän-
din oder einen Abteilungsvorstand, eine Fachvorständin oder einen Fachvor-
stand oder eine Erziehungsleiterin oder einen Erziehungsleiter die Lehrverpflich-
tung herabgesetzt, ist eine geeignete Lehrperson mit der (dem Ausmaß der
Herabsetzung entsprechenden) Vertretung der Inhaberin oder des Inhabers der
Leitungsfunktion zu betrauen. Die mit der Leitung teilbetraute Lehrperson hat
während der Abwesenheit der Inhaberin oder des Inhabers der Leitungsfunk-
tion – gegebenenfalls entsprechend den von dieser oder diesem erteilten Wei-
sungen – die anfallenden Leitungsaufgaben wahrzunehmen.

(2) Sofern durch die Maßnahme gemäß Abs. 1 die mit der Leitung teilbe-
traute Lehrperson in Verbindung mit einer anderen ihr oder ihm als Leiterin oder
Leiter bereits zukommenden Einrechnung mehr als 20 Werteinheiten aufweisen
würde, kann im Umfang der aus Anlass der Vertretung bei der mit der Leitung
teilbetrauten Lehrperson anfallenden das Ausmaß von 20 Werteinheiten über-
schreitenden Einrechnung eine weitere Lehrperson mit der zusätzlichen Vertre-
tung der Leiterin oder des Leiters betraut werden.

(3) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion hat für ihre oder
seine Vertretung eine Diensteinteilung dahingehend zu treffen, dass während
ihrer oder seiner Abwesenheit eine dauernde Vertretung sicher gestellt ist.

Sabbatical

§ 213b. § 78e ist auf Lehrer mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Rah-
menzeit und die Freistellung volle Schuljahre zu umfassen haben. Als Schuljahr
gilt dabei jeweils der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August. Bei Über-
tritt in den Ruhestand während des letzten Schuljahres der Rahmenzeit tritt an
die Stelle des vollen Schuljahres der Zeitraum vom 1. September bis zum Über-
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tritt in den Ruhestand. Die Rahmenzeit (samt der Zeit der Freistellung) kann in
diesem Fall bis zum 31. Dezember des Übertrittjahres erstreckt werden.

Mitarbeitergespräch und Teamarbeitsbesprechung

§ 213d. Die §§ 45a und 45b sind auf Lehrer nicht anzuwenden.

Fort- und Weiterbildungsplanungsgespräch

§ 213e. (1) Die Schulleitung (Schulcluster-Leitung) hat mit jeder Lehrperson
regelmäßig einzeln oder in Kleingruppen Gespräche zur Planung der individuel-
len Fort- und Weiterbildung für die kommenden drei Schuljahre zu führen. Die
Ergebnisse dieser Gespräche sind schriftlich zusammenzufassen und von der
Schulleitung (Schulcluster-Leitung) sowie der Lehrperson zu unterfertigen. Eine
Ausfertigung dieser Zusammenfassung verbleibt bei der Lehrperson.

(2) Die Führung der Fort- und Weiterbildungsplanungsgespräche darf einer
Abteilungsvorstehung oder einer Fachvorstehung bezüglich der diesen unterste-
henden Lehrpersonen ganz oder zum Teil übertragen werden. Eine Ausferti-
gung der Zusammenfassungen ist der Schulleitung (Schulcluster-Leitung) zu
übermitteln.

(3) Im Zuge der Planung der individuellen Fort- und Weiterbildungen hat die
Schulleitung (Schulcluster-Leitung) bzw. die Abteilungs- oder Fachvorstehung
bei Lehrpersonen eine Beurteilung der digitalen Kompetenzen vorzunehmen
und gegebenenfalls die Absolvierung entsprechender einschlägiger Fortbildun-
gen anzuordnen.

Amtsverschwiegenheit

§ 214. Auf Lehrer, die Privatschulen zur Dienstleistung zugewiesen sind, ist
§ 46 mit der Maßgabe anzuwenden, daß sie auch über Tatsachen, deren Ge-
heimhaltung im Interesse der Privatschule geboten ist, Stillschweigen zu bewah-
ren haben.

Meldepflichten

§ 215. § 53 ist auf Lehrer mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Aufenthalt-
nahme außerhalb des Wohnsitzes, wenn der Lehrer gerechtfertigt vom Dienst ab-
wesend ist, und die Adresse, unter der dem beurlaubten Lehrer im kürzesten
Wege amtliche Verständigungen zukommen können, der unmittelbar vorgesetzten
Dienststelle zu melden sind. Der während der Schulferien beurlaubte Lehrer hat
die Adresse, unter der ihm im kürzesten Wege amtliche Verständigungen zukom-
men können, nur für die Zeit der Hauptferien zu melden. Leiter haben diese Mel-
dung auch für die Zeit der Weihnachts-, Semester- und Osterferien zu erstatten.

Nebenbeschäftigung

§ 216. § 56 ist auf Lehrer mit der Maßgabe anzuwenden, daß der Betrieb
einer Privatschule oder einer Privatlehr- und Erziehungsanstalt sowie die Ertei-
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lung des Privatunterrichtes an Schüler der eigenen Schule und die Aufnahme
solcher Schüler in Kost und Quartier der vorhergehenden Genehmigung der
Dienstbehörde bedarf.

8. Unterabschnitt

Rechte

Amtstitel

§ 217. (1) Für Lehrpersonen sind folgende Amtstitel vorgesehen:

Verwendungs-
gruppe(n) Amtstitel

L 1 Professorin oder Professor

L 2

je nach Verwendung

ab Erreichen eines
Besoldungsdienstalters von
15 Jahren und 6 Monaten
für L 2a und 16 Jahren und
6 Monaten für L 2b 1

Berufsschullehrerin oder
Berufsschullehrer

Berufsschuloberlehrerin oder
Berufsschuloberlehrer

Erzieherin oder Erzieher Obererzieherin oder
Obererzieher

Fachlehrerin oder Fachlehrer Fachoberlehrerin oder
Fachoberlehrer

Kindergärtnerin oder
Kindergärtner an Übungs-
kindergärten

Oberkindergärtnerin oder
Oberkindergärtner an
Übungskindergärten

Sonderkindergärtnerin oder
Sonderkindergärtner

Obersonderkindergärtnerin
oder Obersonderkindergärtner

Sonderkindergärtnerin oder
Sonderkindergärtner an
Übungskindergärten

Obersonderkindergärtnerin
oder Obersonderkindergärtner
an Übungskindergärten

Sonderschullehrerin oder
Sonderschullehrer

Sonderschuloberlehrerin oder
Sonderschuloberlehrer

Praxisschullehrerin oder
Praxisschullehrer

Praxisschuloberlehrerin oder
Praxisschuloberlehrer
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(2) Für Lehrpersonen sind abweichend vom Abs. 1 folgende Amtstitel vor-
gesehen:

(3) Die Wirkung der mit dem Erreichen eines höheren Besoldungsdienst-
alters verbundenen Änderung des Amtstitels tritt während eines Disziplinar-
verfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss nicht ein. Wird jedoch das
Disziplinarverfahren eingestellt oder die Lehrperson freigesprochen, tritt diese
Wirkung rückwirkend ein. Im Falle eines Schuldspruches ohne Strafe kann mit
Bescheid festgestellt werden, dass diese Wirkung rückwirkend eintritt, wenn

1. die Schuld der Lehrperson gering ist,

L 3

je nach Verwendung

ab Erreichen eines
Besoldungsdienstalters
von 17 Jahren

Kindergärtnerin oder
Kindergärtner an
Übungskindergärten

Oberkindergärtnerin oder
Oberkindergärtner an
Übungskindergärten

Lehrerin oder Lehrer für
(unter Hinzufügung des
Unterrichtsgegenstandes)

Oberlehrerin oder Oberlehrer
für (unter Hinzufügung des
Unterrichtsgegenstandes)

Sonderkindergärtnerin oder
Sonderkindergärtner

Obersonderkindergärtnerin
oder Obersonderkindergärtner

für Amtstitel

Leiterin oder Leiter eines Schulclusters Schulcluster-Leiterin oder
Schulcluster-Leiter

die Leiterin oder den Leiter einer Schule, eines
Bundeskonvikts, die zur Direktorin ernannte
Leiterin oder den zum Direktor ernannten
Leiter eines Universitäts-Sportinstituts

Direktorin oder Direktor

die Vorständin oder den Vorstand einer
Abteilung einer Lehranstalt im Sinne schul-
rechtlicher Vorschriften

Abteilungsvorständin oder
Abteilungsvorstand

die Fachvorständin oder den Fachvorstand im
Sinne schulrechtlicher Vorschriften

Fachvorständin oder
Fachvorstand

die Erziehungsleiterin oder den Erziehungs-
leiter an einer Internatsschule des Bundes

Erziehungsleiterin oder
Erziehungsleiter

Verwendungs-
gruppe(n) Amtstitel
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2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Ferien und Urlaub

§ 219. (1) Lehrer, die einer Anstaltsleitung unmittelbar unterstehen, dürfen
sich, soweit nicht besondere Verpflichtungen (Vertretung des Direktors, Abhal-
tung von Prüfungen u. dgl.) entgegenstehen, während der Hauptferien von dem
Ort ihrer Lehrtätigkeit entfernen.

(2) Während der sonstigen Ferien haben die Lehrer gegen Meldung bei der
Anstaltsleitung die Befugnis zur Entfernung vom Dienstort, wenn nicht beson-
dere dienstliche Verhältnisse ihre Anwesenheit an der Schule erfordern.

(3) Direktoren (Leiter) von Anstalten haben, wenn für die klaglose Erledigung
dringender Amtsgeschäfte vorgesorgt ist und nicht besondere dienstliche Rück-
sichten die persönliche Anwesenheit des Direktors (Leiters) in seinem Dienstort
erfordern, Anspruch auf einen Urlaub während der Hauptferien, der erst nach
Abwicklung der Schlußgeschäfte beginnt und fünf Tage vor Anfang des folgen-
den Schuljahres endet.

(4) Der Lehrer kann aus wichtigen dienstlichen Gründen während eines Feri-
enurlaubes zur Dienstleistung zurückberufen werden. In diesem Falle ist ihm, so-
bald es der Dienst gestattet, die Fortsetzung des Ferienurlaubes zu ermöglichen.

(5) Die §§ 64 bis 72, und § 77 Abs. 1 und 2 (soweit er die Verhinderung des Ur-
laubsantrittes betrifft) sind auf Lehrer nicht anzuwenden. Soweit § 77 Abs. 2 die Un-
terbrechung des Erholungsurlaubes betrifft, ist er auf Lehrer mit der Abweichung an-
zuwenden, daß an die Stelle des Erholungsurlaubes die Schulferien treten.

(5a) Bei der Anwendung des § 75 tritt an die Stelle des § 75b Abs. 3 und 4
ein Rückkehrrecht des Lehrers an seine bisherige Schule.

(Anm.: Abs. 5b tritt mit Ablauf des 31. August 2007 außer Kraft.)
(5c) Verwendungen als Lehrer in Vollbeschäftigung im Ausland im Rahmen

eines Lehrervermittlungs- und -austauschprogrammes auf Grund einer zwischen-
staatlichen Vereinbarung sind Fällen des § 75a Abs. 2 Z 2 lit. a gleichzuhalten.

(6) § 76 ist auf Lehrer mit folgenden Abweichungen anzuwenden:
1. Die Pflegefreistellung ist in vollen Unterrichtsstunden zu verbrauchen.
2. Durch den Verbrauch

a) der Pflegefreistellung nach § 76 Abs. 1 dürfen je Schuljahr nicht mehr
als 20 Wochenstunden,

b) der Pflegefreistellung nach § 76 Abs. 4 dürfen je Schuljahr nicht mehr
als 20 weitere Wochenstunden

im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 BLVG an Dienstleistung entfallen.
3. Diese Zahl vermindert sich entsprechend, wenn die Wochendienstzeit des

Lehrers herabgesetzt oder ermäßigt ist. Die Zahl erhöht sich entspre-
chend, wenn das Ausmaß der Lehrverpflichtung aus den im § 61 Abs. 1
des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Gründen überschritten wird.

4. Entfallen durch die Pflegefreistellung Zeiten einer Verwaltungstätigkeit, die
in die Lehrverpflichtung einzurechnen ist, so ist jede Stunde als halbe Wo-
chenstunde auf die Höchstdauer nach den Z 2 und 3 anzurechnen.
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5. Bei der Anwendung des § 76 Abs. 6 und Abs. 7 tritt an die Stelle des Ka-
lenderjahres das Schuljahr.

6. § 76 Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden.

Dienstfreistellung für Gemeindemandatare

§ 219a. (1) § 78a ist auf Lehrer mit folgenden Abweichungen anzuwenden:
1. Durch die Gewährung der erforderlichen freien Zeit gemäß § 78a Abs. 2

Z 2 dürfen nicht mehr als 36 und bei Bürgermeistern nicht mehr als 72 Un-
terrichtsstunden je Schuljahr entfallen.

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Semesters vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern acht Unter-
richtsstunden nicht überschreiten.

3. Die Dienstfreistellung darf das Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je Se-
mester nicht übersteigen und ist in vollen Unterrichtsstunden zu gewäh-
ren. Sie soll im Monatsdurchschnitt innerhalb eines Semesters 20 Stun-
den nicht überschreiten. In einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte
der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in Anspruch ge-
nommen werden.

4. Für die Tätigkeit als Gemeindemandatar darf eine über die Maßnahmen
nach Z 1 bis 3 hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht gewährt werden.

5. Die datums- und uhrzeitmäßige Festlegung nach § 78a Abs. 5 ist nicht er-
forderlich, wenn die Zeit der Dienstfreistellung auf Grund der Lehrfächer-
verteilung im Stundenplan bereits berücksichtigt ist.

(2) § 78a ist auf Lehrer, die eine im § 8 Abs. 1 angeführte Leitungsfunktion
ausüben oder mit einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, und auf Klassenleh-
rer nicht anzuwenden.

9. Unterabschnitt

Leistungsfeststellung

§ 220. (1) Die Bestimmungen über die Leistungsfeststellung sind auf Lehrer
mit der Abweichung anzuwenden, daß

1. an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr und an die Stelle des Mo-
nates Jänner der Monat Oktober treten,

2. eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 abweichend vom
§ 83 Abs. 1 auch dann zulässig ist, wenn sie – unter Berücksichtigung der
geübten Verleihungspraxis – Einfluß auf eine bevorstehende mögliche
Verleihung einer leitenden Funktion haben kann; wobei § 83 Abs. 2 und 3
anzuwenden ist und

3. abweichend von § 88 Abs. 1 für Lehrpersonen in Leitungsfunktion und
sonstige Lehrpersonen sowie für Erzieherinnen und Erzieher, die an einer
der Bildungsdirektion unterstehenden Schule (Schülerheim) verwendet
werden, Leistungsfeststellungskommissionen bei jeder Bildungsdirektion
einzurichten sind.

(2) Im Verfahren über die Leistungsfeststellung für einen Religionslehrer hat
dem Senat der Leistungsfeststellungskommission ein Religionslehrer desselben
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Bekenntnisses anzugehören; für die Bestellung dieses Religionslehrers ist ein
Vorschlag der entsprechenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsge-
sellschaft einzuholen.

10. Unterabschnitt

Disziplinarrecht

§ 221. (1) Bei einem Verfahren gegen eine Lehrperson muss das nebenbe-
rufliche Mitglied des zuständigen Disziplinarsenates gemäß § 101 Abs. 2 dem
Verwaltungsdienst im Bereich Bildung angehören und hat das nebenberufliche
Mitglied des Disziplinarsenates gemäß § 101 Abs. 3 Lehrperson zu sein.

(2) Bei einem Verfahren gegen eine Religionslehrerin oder einen Religions-
lehrer hat ein nebenberufliches Mitglied Religionslehrerin oder Religionslehrer
desselben Bekenntnisses zu sein. Für die Bestellung dieser Religionslehrerin
oder dieses Religionslehrers ist ein Vorschlag der entsprechenden gesetzlich
anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft einzuholen.

(3) Im Falle eines Schuldspruches hat das Erkenntnis den Verlust der aus
der Innehabung einer schulfesten Stelle fließenden Rechte auszusprechen, so-
fern dies aus dienstlichen Interessen geboten erscheint.

11. Unterabschnitt

Lehrpersonen in bestimmten Tätigkeiten an Pädagogischen Hochschulen

Lehrpersonen an Pädagogischen Hochschulen
eingegliederten Praxisschulen

§ 222. Der Besetzung einer freien Stelle einer Lehrperson an einer der Päda-
gogischen Hochschule eingegliederten Praxisschule hat ein Ausschreibungs-
und Bewerbungsverfahren voranzugehen. Auf dieses Verfahren sind die §§ 203
bis 203h und § 207m mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. an die Stelle der Schulleitung das Rektorat tritt und die Schulleitung vom
Rektorat einzubeziehen ist,

2. ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren ergänzend zu § 203
Abs. 2 nicht einzuleiten ist, wenn die Stelle mit einer Landeslehrperson be-
setzt werden soll, die
a) die Ernennungserfordernisse erfüllt und
b) die bisherige Verwendung auf Grund eines gleichartigen Ausschrei-

bungs- und Bewerbungsverfahrens erlangt hat,
3. die Ausschreibung gemäß § 203a Abs. 1 und 2 dem Rektorat obliegt,
4. an die Stelle der ausschreibenden Stelle in § 203b Abs. 3 die Dienstbe-

hörde tritt,
5. die Ausschreibung anstelle von § 203c auf der beim Bundesministerium

für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eingerichteten Website
„Karriere Öffentlicher Dienst“ sowie auf der Website der Bildungsdirektion
des Bundeslandes in dessen örtlichen Wirkungsbereich die Pädagogische
Hochschule ihren Sitz hat, zu verlautbaren ist und zusätzlich auch auf an-
dere geeignete Weise verlautbart werden kann,
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6. vor der Übermittlung der Auswahl an die Dienstbehörde gemäß § 203h
Abs. 3 der Schulleitung das Recht einzuräumen ist, einen Auswahlvor-
schlag zu erstellen und dem Rektorat vorzulegen und

7. soweit die Besetzung einer Planstelle mit einer Landeslehrperson erfolgen
soll, die vor dem 1. Jänner 2005 in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis zu einem Land aufgenommen worden ist und von diesem Zeitpunkt an
ununterbrochen in einem solchen Dienstverhältnis steht, diese Landes-
lehrperson mit ihrer Zustimmung auf eine Planstelle einer Lehrperson er-
nannt werden kann.

(2) Eine Verwendung an der Pädagogischen Hochschule außerhalb der Pra-
xisschule ist, soweit sie nicht im Rahmen eines Lehrbeauftragtenverhältnisses
erbracht wird, nach den Bestimmungen des § 224 zu behandeln, wobei die Zu-
weisung der Rektorin oder dem Rektor obliegt.

(3) Der Besetzung einer freien Planstelle für die Leitung einer Pädagogi-
schen Hochschule eingegliederten Praxisschule hat ein Ausschreibungs- und
Bewerbungsverfahren voranzugehen. Auf dieses Verfahren sind die §§ 207a bis
207 i und § 207m mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. an die Stelle der Bildungsdirektorin oder des Bildungsdirektors das Rekto-
rat tritt,

2. an die Stelle der Bildungsdirektion die Pädagogische Hochschule tritt,
3. der Aufschub einer Ausschreibung gemäß § 207a Abs. 2 durch die Bun-

desministerin oder den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und For-
schung zu veranlassen ist,

4. die Betrauung gemäß § 207a Abs. 3 der Bundesministerin oder dem Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung obliegt,

5. die Ausschreibung zusätzlich zu § 207c auch auf der Website der Bil-
dungsdirektion des Bundeslandes, in dessen örtlichen Wirkungsbereich
die Pädagogische Hochschule ihren Sitz hat, zu verlautbaren ist,

6. der Begutachtungskommission anstelle der Mitglieder gemäß § 207f
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 7
a) die Rektorin oder der Rektor oder eine von ihr oder ihm zu entsendende

fachlich geeignete Vertretung als Vorsitzende oder Vorsitzender,
b) eine oder ein durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für

Bildung, Wissenschaft und Forschung zu entsendende Expertin oder
zu entsendender Experte,

c) ein vom zuständigen Zentralausschuss zu entsendendes Mitglied sowie
d) ein von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu entsendendes Mitglied
als stimmberechtigte Mitglieder angehören,

7. der Begutachtungskommission anstelle der Mitglieder gemäß § 207f Abs. 3
a) eine Expertin oder ein Experte jener Einrichtung, die das Assessment

gemäß § 207f Abs. 10 durchführt (Personalberaterin oder Personalbe-
rater),

b) eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten aus dem Schulforum der betroffenen Schule sowie

c) die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen
oder eine von ihr oder ihm zu entsendende fachlich geeignete Vertretung

als beratende Mitglieder angehören,
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8. bei einer Lehrperson, die ein aufrechtes (karenziertes) Dienstverhältnis als
Landeslehrperson innehat, § 207h Abs. 4 und § 207 i Abs. 3 nicht anzu-
wenden sind und

9. soweit die Besetzung einer Planstelle mit einer Landeslehrperson erfolgen
soll, die vor dem 1. Jänner 2005 in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis zu einem Land aufgenommen worden ist und von diesem Zeitpunkt an
ununterbrochen in einem solchen Dienstverhältnis steht, diese Landes-
lehrperson mit ihrer Zustimmung auf eine Planstelle einer Lehrperson er-
nannt werden kann.

Pädagogischen Hochschulen dienstzugeteilte Lehrpersonen

§ 223. (1) Auf Lehrpersonen, die einer Pädagogischen Hochschule außer-
halb der Praxisschule oder einer privaten Pädagogischen Hochschule außer-
halb der Praxisschule, einem Studiengang, Hochschullehrgang oder Lehrgang
gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 zur vorübergehenden Dienstleistung zuge-
wiesen sind (§ 39), sind die §§ 200d, 200e, 200g, 200h, § 200 i, 200 j und § 200 l
Abs. 2 Z 2, 3, 4 und 6 und Abs. 4 bis 6 sowie gegebenenfalls § 200f anzuwen-
den. Weiters sind die urlaubsrechtlichen Bestimmungen mit den sich aus § 200 l
Abs. 2 Z 4 ergebenden Maßgaben anzuwenden; das Ausmaß des Erholungs-
urlaubes beträgt für Lehrpersonen, deren Dienstzuteilung gemäß Satz 1 vor
dem 1. September 2013 begonnen hat und seit diesem Zeitpunkt ununterbro-
chen andauert, in jedem Kalenderjahr 240 Stunden.

(2) Das BLVG ist auf gemäß Abs. 1 verwendete Lehrpersonen nicht anzu-
wenden.

An Pädagogischen Hochschulen mitverwendete Lehrpersonen

§ 224. Die Zuweisung zur Mitverwendung an einer Pädagogischen Hoch-
schule gemäß § 210 ist auf Antrag des Rektorats jeweils für die Periode vom
1. September bis zum 31. August des Folgejahres zulässig, in begründeten Fäl-
len auch für einen Teil dieser Periode. Die Zuweisung darf höchstens im Aus-
maß von zehn Werteinheiten (§ 2 Abs. 1 BLVG) erfolgen.

8. Abschnitt

BEAMTINNEN UND BEAMTE DES SCHULQUALITÄTSMANAGEMENTS

Ausschreibung, Besetzung, Verwendung

§ 225. (1) Dieser Abschnitt ist auf Beamtinnen und Beamte des Schulquali-
tätsmanagements anzuwenden.

(2) Für Beamtinnen und Beamte gemäß Abs. 1 ist die Verwendungsgruppe
„SQM“ vorgesehen.

(3) Der Besetzung einer Planstelle des Schulqualitätsmanagements und der
Besetzung der Funktion Leitung einer Bildungsregion (§ 226) hat eine Aus-
schreibung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung voranzugehen. Spezifische Erfordernisse an die
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Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund der verschie-
denen Schularten des differenzierten österreichischen Schulsystems ergeben,
sind in der Ausschreibung angemessen zu berücksichtigen. Auf das Ausschrei-
bungs- und Besetzungsverfahren ist das Ausschreibungsgesetz 1989 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass der Begutachtungskommission anstelle der beiden
Mitglieder, die gemäß § 7 Abs. 2 zweiter Satz Ausschreibungsgesetz 1989
durch die Leiterin oder den Leiter der Zentralstelle zu bestellen sind, folgende
Personen angehören:

1. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor oder eine von der Bil-
dungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor bestellte Vertretung als Vorsit-
zende oder als Vorsitzender,

2. die Leiterin oder der Leiter des Bereichs Pädagogischer Dienst oder eine
von der Leiterin oder vom Leiter des Bereichs Pädagogischer Dienst be-
stellte Vertretung als weiteres Mitglied.

Die Begutachtungskommission kann die zuständige Dienstbehörde mit der Prü-
fung der Erfüllung der Erfordernisse gemäß Z 28 der Anlage 1 beauftragen. In
Bezug auf Landeslehrpersonen bedarf die Einholung der Information der vorher-
gehenden Zustimmung der Landeslehrperson. Die Entscheidung über die Aus-
wahl obliegt der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung.

(4) Dienststelle einer Beamtin oder eines Beamten des Schulqualitätsma-
nagements ist die Bildungsdirektion oder eine für eine Bildungsregion zustän-
dige Außenstelle der Bildungsdirektion.

(5) Beamtinnen und Beamten des Schulqualitätsmanagements obliegt neben
der Aufsicht über die Erfüllung der Aufgaben der österreichischen Schulen ins-
besondere die Sicherstellung der Implementierung von Reformen und Entwick-
lungsvorgaben in der Region, die Mitwirkung am Qualitätsmanagement (evidenz-
basierte Steuerung der regionalen Bildungsplanung) und an der schularten- und
standortbezogenen Schulentwicklung, das laufende Qualitäts-Controlling, die
strategische Personalführung auf Ebene der Schulleitungen und Schulcluster-Lei-
tungen, die Bereitstellung pädagogischer Expertise an Schnittstellen und das Kri-
sen- und Beschwerdemanagement im Eskalationsfall. Darüber hinaus obliegt den
Beamtinnen und Beamten des Schulqualitätsmanagements die Behandlung von
allenfalls durch die Bildungsdirektorin oder den Bildungsdirektor den Bildungsre-
gionen (Außenstellen der Bildungsdirektion) zugewiesenen Aufgaben im Rahmen
ihres Zuständigkeitsbereiches. Die Bundesministerin oder der Bundesminister für
Bildung, Wissenschaft und Forschung hat die Aufgaben der Beamtinnen und Be-
amten des Schulqualitätsmanagements unter Berücksichtigung der Erfordernisse
des Qualitätsmanagements im Rahmen der verschiedenen Schularten des diffe-
renzierten österreichischen Schulsystems näher durch Verordnung festzulegen.

(6) Einer Beamtin oder einem Beamten des Schulqualitätsmanagements für
den Bereich des Minderheitenschulwesens für Kärnten oder das Burgenland ob-
liegt die Wahrnehmung der im jeweiligen Minderheiten-Schulgesetz vorgesehe-
nen Aufgaben.

(7) Beamtinnen und Beamte des Schulqualitätsmanagements sind verpflich-
tet, Veranstaltungen zur Weiterbildung zu absolvieren. Die Bundesministerin
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oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat unter Be-
dachtnahme auf die Aufgaben des Schulqualitätsmanagements den Umfang
und die Inhalte der Weiterbildung durch Verordnung festzulegen.

(8) Kann eine Beamtin oder ein Beamter des Schulqualitätsmanagements ihre
oder seine Funktion für die Dauer von mindestens drei Monaten vorübergehend
nicht wahrnehmen, darf ohne Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens eine
Lehrperson vorläufig mit der Funktion Schulqualitätsmanagement betraut werden.
Betrauungen für einen Gesamtzeitraum von bis zu einem Jahr obliegen der Bil-
dungsdirektorin oder dem Bildungsdirektor; sie enden spätestens mit Ablauf die-
ses Zeitraumes; darüber hinausgehende Betrauungen obliegen der Bundesminis-
terin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Leitung einer Bildungsregion

§ 226. (1) Einer Leiterin oder einem Leiter einer Bildungsregion obliegen die
Entwicklung und Implementierung von regionalen Konzepten und Maßnahmen
zur Verbesserung der Bildungsqualität und Erhöhung der Chancen- und Ge-
schlechtergerechtigkeit, die Steuerung der Bildungsangebote in der Bildungs-
region, die Abstimmung der Bildungsangebote aufeinander sowie deren Weiter-
entwicklung, die strategische Personalführung und -entwicklung der regionalen
Teams, die Förderung der Zusammenarbeit aller Schulen (Schulcluster) sowie
deren Zusammenarbeit mit den außerschulischen Einrichtungen einer Bildungs-
region, die Steuerung des Qualitätsmanagements und der Agenden der Inklu-
sion und Diversität, die Steuerung der Umsetzung regionaler Bildungskonzepte
(z.B. Bildungsregionen, Cluster/Campus) und zentraler Reformen und Entwick-
lungsvorgaben, die Unterstützung der Leitung des Pädagogischen Bereiches
in Planungs- und Steuerungsangelegenheiten der Bildungsdirektion sowie die
Kommunikation und Zusammenarbeit mit Stakeholdern und externen Partnerin-
nen und Partnern in der Region.

(2) Die Besetzung der Funktion Leitung einer Bildungsregion ist zunächst auf
einen Zeitraum von fünf Jahren wirksam. § 207h Abs. 3 ist mit der Maßgabe,
dass sich die Verpflichtung auf die Absolvierung der Weiterbildung auf § 225
Abs. 7 bezieht, sinngemäß anzuwenden.

(3) Kann die Leitung einer Bildungsregion ihre Funktion für die Dauer von
mindestens einem Monat vorübergehend nicht wahrnehmen, darf ohne Durch-
führung eines Ausschreibungsverfahrens eine Person, die der Verwendungs-
gruppe SQM, SI 1 oder SI 2 angehört oder mit der Funktion Fachinspektion be-
traut ist, vorläufig mit der Funktion Leitung einer Bildungsregion betraut werden.
Betrauungen für einen Gesamtzeitraum von bis zu einem Jahr obliegen der Bil-
dungsdirektorin oder dem Bildungsdirektor; sie enden spätestens mit Ablauf die-
ses Zeitraumes; darüber hinausgehende Betrauungen obliegen der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

(4) Für die erstmalige Besetzung der Funktionen gemäß Abs. 1 kommen le-
diglich Schulinspektorinnen oder Schulinspektoren der Verwendungsgruppen
SI 1 oder SI 2 oder mit der Funktion Schulinspektion betraute Lehrpersonen in
Betracht. Auf diese Beschränkung des Kreises der Bewerberinnen und Bewer-
ber ist in der Ausschreibung hinzuweisen.
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Ausnahmebestimmungen

§ 227. (1) Die §§ 10 bis 12 sind auf das Dienstverhältnis der Beamtinnen
und Beamten des Schulqualitätsmanagements nicht anzuwenden.

(2) Die §§ 50a und 78a sind auf die Dienstzeit der Beamtinnen und Beamten
des Schulqualitätsmanagements nicht anzuwenden.

(3) Soweit die Besetzung einer Planstelle des Schulqualitätsmanagements
mit einer Landeslehrperson erfolgen soll, die vor dem 1. Jänner 2005 in ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einem Land aufgenommen worden ist
und von diesem Zeitpunkt an ununterbrochen in einem solchen Dienstverhältnis
steht, ist diese Landeslehrperson mit ihrer Zustimmung auf eine Planstelle der
Verwendungsgruppe SQM zu ernennen.

(4) Bei der Besetzung von Planstellen im Sinne des § 3 ist neben den Bestim-
mungen der Verwendungsgruppen SI 1 und SI 2 gegebenenfalls auch auf die Be-
stimmungen der Verwendungsgruppe SQM sowie auf die Sonderbestimmungen
der Beamtinnen und Beamten der Schulevaluation Bedacht zu nehmen.

Amtstitel

§ 227a. (1) Die Beamtin oder der Beamte des Schulqualitätsmanagements
führt den Amtstitel „Schulqualitätsmanagerin“ oder „Schulqualitätsmanager“, im
Fall der Innehabung der Funktion Leitung einer Bildungsregion den Amtstitel
„Leiterin der Bildungsregion“ oder „Leiter der Bildungsregion“ mit einem entspre-
chenden die Region kennzeichnenden Zusatz.

(2) Eine oder ein gemäß § 32 Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, BGBl.
Nr. 101/1959, oder gemäß den §§ 15 und 16 Minderheiten-Schulgesetz für das
Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, bestellte Schulinspektorin oder Schulinspektor
führt den Amtstitel „Schulinspektorin“ oder „Schulinspektor“. Die oder der gemäß
§ 32 Abs. 3 Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten zur Landesschulinspektorin
oder zum Landesschulinspektor bestellte Beamtin oder Beamte führt den Amts-
titel „Landesschulinspektorin“ oder „Landesschulinspektor“.

8a. Abschnitt

Sonderbestimmungen für Beamtinnen und Beamte in der Schulevaluation

§ 227b. (1) Dieser Abschnitt ist auf Beamtinnen und Beamte in der Schul-
evaluation anzuwenden.

(2) Der Besetzung einer Planstelle in der Schulevaluation hat unter Abstellen
auf die für die Funktion erforderlichen fachspezifischen Kenntnisse und Fähig-
keiten eine öffentliche Ausschreibung durch die zuständige Bundesministerin
oder durch den zuständigen Bundesminister voranzugehen. Auf das Ausschrei-
bungs- und Besetzungsverfahren ist das AusG mit der Maßgabe anzuwenden,
dass eine Begutachtungskommission im Einzelfall einzurichten ist.

(3) Die Besetzung einer Planstelle in der Schulevaluation erfolgt vorerst
durch eine sechsmonatige Dienstzuteilung. In diesem Zeitraum ist eine theoreti-
sche und praktische Ausbildung zu absolvieren.
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(4) Dienststelle einer Beamtin oder eines Beamten in der Schulevaluation ist
die Zentralstelle. Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundes-
minister kann aus den Gründen einer einfacheren und kostensparenden Vollzie-
hung für die Aufgaben der Schulevaluation eine Außenstelle außerhalb von
Wien einrichten.

(5) Beamtinnen und Beamte in der Schulevaluation sind im Hinblick auf die
Vergabe der Qualitätsbeurteilung im Rahmen der Berichterstellung selbststän-
dig und unabhängig. Werden die gemäß § 5 Abs. 2 BD-EG mittels Verordnung
festzulegenden Mindestqualitätsstandards unterschritten, ist von der Schul-
evaluation umgehend die zuständige Schulaufsicht in Kenntnis zu setzen, wel-
che einen mittels Verordnung gemäß § 5 Abs. 2 BD-EG festzulegenden Folge-
prozess zur Qualitätsverbesserung einzuleiten hat.

(6) Beamtinnen und Beamte in der Schulevaluation sind verpflichtet, Veran-
staltungen zur Weiterbildung zu absolvieren. Die zuständige Bundesministerin
oder der zuständige Bundesminister kann unter Bedachtnahme auf die Aufga-
ben in der Schulevaluation den Umfang und die Inhalte der Weiterbildung durch
Verordnung festlegen.

(7) § 50a und § 78a sind auf die Dienstzeit der Beamtinnen und Beamten in
der Schulevaluation nicht anzuwenden. Die §§ 10 bis 12 sind auf das Dienstver-
hältnis der Beamtinnen und Beamten in der Schulevaluation nicht anzuwenden.

(8) Soweit die Besetzung einer Planstelle in der Schulevaluation mit einer
Landeslehrperson erfolgen soll, die vor dem 1. Jänner 2005 in ein öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis zu einem Land aufgenommen worden ist und von
diesem Zeitpunkt an ununterbrochen in einem solchen Dienstverhältnis steht, ist
diese Landeslehrperson mit ihrer Zustimmung auf eine Planstelle in der Schul-
evaluation zu ernennen.

(9) Die Beamtin oder der Beamte in der Schulevaluation führt den Amtstitel
„Schulevaluatorin“ oder „Schulevaluator“.

(10) Die Ernennungserfordernisse für die Verwendung in der Schulevalua-
tion richten sich nach Anlage 1 Z 28 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der
mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehr- und/oder Schulleitungspraxis eine
mindestens zehnjährige entsprechende Praxis tritt und auch Zeiten in den Ver-
wendungsgruppen SQM, SI 1 und SI 2 anzurechnen sind. Zeiten der Aufsichts-
führung über die dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und For-
schung direkt unterstehenden Schulen (Zentrallehranstalten) sind Zeiten in den
Verwendungsgruppen SQM, SI 1 und SI 2 gleichgestellt.

9. Abschnitt

BEAMTE DES POST- UND FERNMELDEWESENS

Anwendungsbereich

§ 228. (1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten im PTA-Bereich anzuwenden.

(2) Der in den Vorschriften über diese Besoldungsgruppe verwendete Begriff
„Verwaltungsdienst“ umfaßt alle Verwendungen in der Generaldirektion der
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PTA, in den Direktionen der PTA, im PTA-Informationsservice und in der Tele-
kom-Rechnungsstelle Wien.

(3) Auf Planstellen der Besoldungsgruppe „Beamte des Post- und Fernmel-
dewesens“ dürfen nur Beamte ernannt werden, die dieser Besoldungsgruppe
bereits angehören.

Ernennungserfordernis

§ 229. (1) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer Verwendung in
einer bestimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann als erbracht, wenn sie der
Beamte nach Vollendung des 18. Lebensjahres innerhalb des PTA-Bereiches

1. in einer höheren Verwendungsgruppe der Besoldungsgruppe der Beam-
ten des Post- und Fernmeldewesens,

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und Tätig-
keit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder

3. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und Tätig-
keit) in einem Entlohnungsschema nach dem Vertragsbedienstetengesetz
1948, BGBl. Nr. 86,

zurückgelegt hat. Dabei entsprechen
die Verwendungsgruppe A für Beamte und die Entlohnungsgruppe a für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 1 oder PT 2,
die Verwendungsgruppe B für Beamte und die Entlohnungsgruppe b für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 2, PT 3, oder PT 4,
die Verwendungsgruppe C für Beamte und die Entlohnungsgruppe c für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 5 oder PT 6,
die Verwendungsgruppe D für Beamte und die Entlohnungsgruppe d für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 7 oder PT 8,
die Verwendungsgruppe E für Beamte und die Entlohnungsgruppe e für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 9,
die Verwendungsgruppe P 1 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 1 für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 6,
die Verwendungsgruppe P 2 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 2 für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 7,
die Verwendungsgruppe P 3 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 3 für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 7 oder PT 8,
die Verwendungsgruppe P 4 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 4 für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 8,
die Verwendungsgruppe P 5 für Beamte und die Entlohnungsgruppe p 5 für

Vertragsbedienstete der Verwendungsgruppe PT 9.
(2) Abs. 1 ist auch auf die Zeiten anzuwenden, in denen der Beamte zwar

nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber ständig mit den Auf-
gaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die dieser Einstufung entsprechen.

(3) Für die Beamten im PTA-Bereich ist durch Verordnung zu bestimmen, wel-
che Organisationseinheiten und welche weiteren gleichwertigen Verwendungen
den in der Anlage 1 Z 30 bis 38 angeführten Kategorien zuzuordnen sind. Bei der
Zuordnung der Organisationseinheiten ist auf ihre Größe, ihre sachliche und perso-
nelle Ausstattung, auf die mit ihrer Leitung verbundene Verantwortung und auf die
Stellung dieser Organisationseinheit im Betrieb Bedacht zu nehmen. Bei der Zuord-
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nung der Verwendungen sind insbesondere Art und Schwierigkeit der Tätigkeit, der
Umfang des Aufgabenbereiches, die dem Arbeitsplatzinhaber in seinem Aufgaben-
bereich eingeräumte Selbständigkeit, die Verfügungsberechtigung, die Eigenver-
antwortlichkeit der Tätigkeit, die organisatorische Stellung des Arbeitsplatzes und
die für die betreffende Verwendung erforderliche Ausbildung zu berücksichtigen.

(3a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 161/1999)
(3b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/1997)
(4) Beamte mit Hochschulbildung im Sinne der Anlage 1 Z 1.12 sind während

ihres provisorischen Dienstverhältnisses auch dann in die Verwendungs-
gruppe PT 2 einzureihen, wenn sie sich im Stadium der innerbetrieblichen Aus-
bildung befinden und noch nicht dauernd mit einer gemäß Abs. 3 vorgesehenen
Verwendung betraut wurden.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/1997)

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 230. (1) Für die Beamtinnen und Beamten des Post- und Fernmelde-
wesens sind folgende Amtstitel vorgesehen:

in der
Verwendungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Amtstitel

PT 1

keines Kommissärin oder Kommissär

13 Jahre und sechs Monate Rätin oder Rat

21 Jahre und sechs Monate Oberrätin oder Oberrat;
Hofrätin oder Hofrat (auf
einer Planstelle der Dienst-
zulagengruppe S, 1 oder 2)

PT 2
(mit Hoch-

schulbildung)

keines Kommissärin oder Kommissär

18 Jahre und sechs Monate Rätin oder Rat

26 Jahre und sechs Monate Oberrätin oder Oberrat

PT 2
(ohne Hoch-
schulbildung)

keines Revidentin oder Revident

18 Jahre und sechs Monate Inspektorin oder Inspektor

26 Jahre und sechs Monate Zentralinspektorin oder
Zentralinspektor

PT 3

keines Revidentin oder Revident

18 Jahre und sechs Monate Inspektorin oder Inspektor

26 Jahre und sechs Monate Oberinspektorin oder
Oberinspektor
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(2) Abweichend von Abs. 1 sind folgende Amtstitel vorgesehen:

PT 4

keines Revidentin oder Revident

18 Jahre und sechs Monate Oberrevidentin oder
Oberrevident

26 Jahre und sechs Monate Inspektorin oder Inspektor

PT 5

keines Kontrollorin oder Kontrollor

19 Jahre Fachinspektorin oder
Fachinspektor

27 Jahre Fachoberinspektorin oder
Fachoberinspektor

PT 6

keines Kontrollorin oder Kontrollor

19 Jahre Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

27 Jahre Fachinspektorin oder
Fachinspektor

PT 7

keines Monteurin oder Monteur

19 Jahre Obermonteurin oder
Obermonteur

PT 8
keines Offizialin oder Offizial

19 Jahre Oberoffizialin oder Oberoffizial

PT 9

keines Amtswartin oder Amtswart

19 Jahre Oberamtswartin oder
Oberamtswart

für Amtstitel

Leiterin oder Leiter einer Direktion der PTA Präsidentin oder Präsident d.
(Bezeichnung der Direktion)

Beamtin oder Beamter der Verwendungs-
gruppe PT 1 in der Generaldirektion der PTA ab
einem Besoldungsdienstalter von 21 Jahren
und sechs Monaten

Ministerialrätin oder
Ministerialrat

in der
Verwendungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Amtstitel
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(3) Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens haben in den
nachstehenden Verwendungen anstelle des Amtstitels folgende Verwendungs-
bezeichnungen zu führen:

Beamtin oder Beamter in der Generaldirektion
oder einer Direktion der PTA, im PTA-Informa-
tionsservice oder in der Telekom-Rechnungs-
stelle Wien

in der Verwendungsgruppe PT 2
(ohne Hochschulbildung)

ab einem Besoldungsdienstalter von
18 Jahren und sechs Monaten

Amtssekretärin oder
Amtssekretär

ab einem Besoldungsdienstalter von
26 Jahren und sechs Monaten

Amtsdirektorin oder
Amtsdirektor

in der Verwendungsgruppe PT 3

ab einem Besoldungsdienstalter von
18 Jahren und sechs Monaten

Amtssekretärin oder
Amtssekretär

ab einem Besoldungsdienstalter von
26 Jahren und sechs Monaten

Amtsrätin oder Amtsrat

in der Verwendungsgruppe PT 4

ab einem Besoldungsdienstalter von
26 Jahren und sechs Monaten

Amtssekretärin oder
Amtssekretär

bei Verwendung als Verwendungsbezeichnung

Leiterin oder Leiter eines Amtes in den
Verwendungsgruppen PT 2 (ohne Hochschul-
bildung) und PT 3

bis zu einem Besoldungsdienstalter von
18 Jahren und sechs Monaten

Amtsverwalterin oder
Amtsverwalter

ab einem Besoldungsdienstalter von
18 Jahren und sechs Monaten

Amtsoberverwalterin oder
Amtsoberverwalter

ab einem Besoldungsdienstalter von
26 Jahren und sechs Monaten

Amtsdirektorin oder
Amtsdirektor

Leiterin oder Leiter des gesamten Kanzlei-
dienstes in der Generaldirektion der PTA

Ministerialkanzleidirektorin
oder
Ministerialkanzleidirektor

für Amtstitel
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Zeitlich begrenzte Funktionen

§ 230a. (1) Im PTA-Bereich sind in den Verwendungsgruppen PT 1 und
PT 2 Planstellen mit Leitungsfunktion durch befristete Ernennung für einen je-
weils fünf Jahre nicht übersteigenden Zeitraum zu besetzen, wenn die Betrau-
ung mit der Leitungsfunktion befristet erfolgt.

(2) Neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestellungen) sind zulässig.
(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne Weiterbestellung und

verbleibt der Beamte im Dienststand, so ist er auf eine andere Planstelle zu er-
nennen. Eine Ernennung auf die Planstelle einer niedrigeren Dienstzulagen-
gruppe als jener, in die der Beamte vor der Betrauung mit der zeitlich begrenzten
Funktion ernannt war, bedarf der Zustimmung des Beamten.

(4) Unterbleibt diese Ernennung und ist der Beamte unmittelbar vor der Be-
trauung mit der zeitlich begrenzten Funktion

1. in dieselbe Verwendungsgruppe ernannt gewesen, so ist er kraft Gesetzes
auf eine Planstelle jener Dienstzulagengruppe übergeleitet, in die er vor
der Betrauung mit der zeitlich begrenzten Funktion ernannt war,

2. nicht in dieselbe Verwendungsgruppe ernannt gewesen, so ist er kraft Ge-
setzes in die niedrigste Dienstzulagengruppe jener Verwendungsgruppe
übergeleitet, der die Funktion angehört, aus der er durch Nichtweiterbe-
stellung ausgeschieden ist.

(5) Hat der Beamte zeitlich befristete Funktionen derselben Dienstzulagen-
gruppe durch zehn Jahre ausgeübt, wird diese Ernennung von Gesetzes wegen
unbefristet. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Beamte zu diesem Zeitpunkt aus
seiner Funktion ausscheidet, ohne gleichzeitig mit einer zeitlich befristeten
Funktion derselben Dienstzulagengruppe betraut zu werden.

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 161/1999)

Beamtin oder Beamter des fernmelde-
technischen, des posttechnischen oder des
Garage- und Werkmeisterdienstes

in der Verwendungsgruppe PT 5

bis zu einem Besoldungsdienstalter von
19 Jahren

Werkmeisterin oder
Werkmeister

in der Verwendungsgruppe PT 6

bis zu einem Besoldungsdienstalter von
19 Jahren

Werkmeisterin oder
Werkmeister

ab einem Besoldungsdienstalter von
19 Jahren bis zu einem Besoldungsdienst-
alter von 27 Jahren

Oberwerkmeisterin oder
Oberwerkmeister

bei Verwendung als Verwendungsbezeichnung
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Karenzurlaub

§ 230b. (1) Die Zeit eines mindestens einjährigen Karenzurlaubes nach
§ 75 ist auf Antrag für zeitabhängige Rechte zu berücksichtigen, wenn dieser

1. zur Begründung eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses zu einem Un-
ternehmen gemäß § 17 Abs. 1a PTSG oder zu einem Unternehmen, an
dem ein Unternehmen gemäß § 17 Abs. 1a PTSG direkt oder indirekt be-
teiligt ist, oder

2. überwiegend aus betrieblichen Gründen im Sinne des § 17a Abs. 9 PTSG
gewährt wird. Ein Antrag auf Berücksichtigung des Karenzurlaubes für zeitab-
hängige Rechte nach Z 1 oder 2 kann rechtswirksam nur gleichzeitig mit dem
Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubes gestellt werden.

(2) Für nach Abs. 1 für zeitabhängige Rechte berücksichtigte Karenzurlaube
gilt die Höchstdauer nach § 75 Abs. 3 nicht.

(3) Nach Ablauf eines für zeitabhängige Rechte zu berücksichtigenden Ka-
renzurlaubes ist vom zuständigen Personalamt beim zuständigen Pensionsver-
sicherungsträger die Leistung eines Überweisungsbetrages gemäß § 308 Abs. 4
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zu
beantragen.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind sinngemäß auch auf die gemäß § 7 Abs. 1 des Post-
sparkassengesetzes 1969, BGBl. Nr. 458, der Österreichischen Postsparkasse
Aktiengesellschaft oder ihrem Rechtsnachfolger zur Dienstleistung zugewiese-
nen Beamten anzuwenden.

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht

§ 231. (1) Bei der Bestellung der Mitglieder der Leistungsfeststellungskom-
missionen im PTA-Bereich kommt das dem Zentralausschuss zustehende Be-
stellungsrecht der im jeweiligen Bereich eingerichteten zentralen Vertretung der
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer zu.

(2) Bei der Bestellung von nebenberuflichen Mitgliedern der Bundesdiszipli-
narbehörde in Angelegenheiten von Beamtinnen und Beamten des Post- und
Fernmeldewesens kommt das dem Zentralausschuss zukommende Nominie-
rungsrecht der im jeweiligen Bereich eingerichteten zentralen Vertretung der
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer zu.

10. Abschnitt

BEAMTE DES KRANKENPFLEGEDIENSTES

Anwendungsbereich

§ 231a. (1) Der Besoldungsgruppe der Beamten des Krankenpflegediens-
tes kann nur angehören, wer

1. die Voraussetzungen
a) des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG), BGBl. I

Nr. 108/1997, oder
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b) des Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen medizinisch-
technischen Dienste (MTD-Gesetz), BGBl. Nr. 460/1992, oder

c) des Bundesgesetzes über die Regelung des medizinisch-technischen
Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste (MTF-SHD-G), BGBl.
Nr. 102/1961, oder

d) des Hebammengesetzes, BGBl. Nr. 310/1994,
für die Ausübung einer in diesen Bundesgesetzen geregelten Tätigkeit
erfüllt,

2. die betreffende Tätigkeit tatsächlich ausübt und
3. weder eine für Militärpersonen vorgesehene Tätigkeit ausübt noch nach

§ 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange-
zogen ist.

(2) Werden medizinisch-technische Tätigkeiten außerhalb einer Kranken-
anstalt, einer Justizanstalt, einer Stellungskommission oder einer Feldambu-
lanz ausgeübt, bedarf ihre Zuordnung zum Abs. 1 des Einvernehmens mit
der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport.

(3) Den im MTD-Gesetz geregelten Tätigkeiten der medizinisch-technischen
Dienste sind bei der Anwendung des Abs. 1 ferner folgende Tätigkeiten gleich-
zuhalten:

1. Tätigkeiten der veterinärmedizinisch-technischen Dienste und
2. medizinisch-technische Tätigkeiten an bakteriologischserologischen Bun-

desanstalten.
In diesen Fällen gilt das Erfordernis des Abs. 1 Z 1 nur dann als erfüllt, wenn
der Beamte die vom MTD-Gesetz verlangte Voraussetzung für die Ausübung
eines der medizinisch-technischen Dienste erbringt, die seiner Tätigkeit ent-
spricht.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 123/1998)

Ernennungserfordernisse

§ 231b. Für die in der Anlage 1 vorgesehene Anwendung des GuKG, des
MTD-Gesetzes, des MTF-SHD-G und des Hebammengesetzes gelten noch fol-
gende Besonderheiten:

1. Ein Zeugnis über eine Sonderausbildung nach § 57b des Krankenpflege-
gesetzes, BGBl. Nr. 102/1961, in der bis zur Novelle BGBl. I Nr. 108/1997
geltenden Fassung, ist einem Zeugnis über eine entsprechende Weiterbil-
dung nach § 64 GuKG oder einem Diplom über eine entsprechende Son-
derausbildung nach § 65 GuKG gleichzuhalten.

2. Ein Diplom
a) über den erfolgreichen Abschluß eines Universitätslehrganges für

Krankenhausmanagement oder
b) eines Universitätslehrganges für Leitendes Pflegepersonal nach § 56

des Universitätsgesetzes 2002, § 23 UniStG oder eines solchen
Hochschullehrganges nach § 18 des Allgemeinen Hochschul-Studien-
gesetzes
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ist bei Lehrhebammen, Leitenden medizinisch-technischen Oberassis-
tentinnen (Leitenden medizinisch-technischen Oberassistenten), Medizi-
nisch-technischen Oberassistentinnen (Medizinisch-technischen Ober-
assistenten), Medizinisch-technischen Stationsassistentinnen (Medizi-
nisch-technischen Stationsassistenten), Oberinnen (Pflegevorstehern),
Oberschwestern (Oberpflegern) und Stationsschwestern (Stationspfle-
gern) einem Zeugnis über eine entsprechende Sonderausbildung nach
§ 38 des Hebammengesetzes, § 32 des MTD-Gesetzes oder § 57b des
Krankenpflegegesetzes in der bis zur Novelle BGBl. I Nr. 108/1997 gelten-
den Fassung, einem Zeugnis über eine Weiterbildung nach § 64 GuKG
oder einem Diplom über eine entsprechende Sonderausbildung nach § 65
GuKG gleichzuhalten.

3. Auf Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kranken-
pflege, die Führungsaufgaben im Sinn des GuKG ausüben, ist die Z 2 nur
anzuwenden, wenn und solange sie nach dem GuKG zur Ausübung von
Führungsaufgaben berechtigt sind.

4. Ein Zeugnis über eine Sonderausbildung nach § 57b des Krankenpflege-
gesetzes in der bis zur Novelle BGBl. I Nr. 108/1997 geltenden Fassung
von Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste ist
einem Zeugnis über eine entsprechende Sonderausbildung nach § 32 des
MTD-Gesetzes gleichzuhalten.

5. Ein Zeugnis über eine Weiterbildung nach § 64 GuKG ist einem Zeugnis
über eine entsprechende Sonderausbildung nach § 38 des Hebammen-
gesetzes gleichzuhalten.

Amtstitel

§ 231c. (1) Für die Beamtinnen und Beamten des Krankenpflegedienstes
sind folgende Amtstitel vorgesehen:

in der
Verwendungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Amtstitel

K 1, K 2

bis zu einem Besoldungs-
dienstalter von neun Jahren
und sechs Monaten

Revidentin oder Revident

ab einem Besoldungs-
dienstalter von neun Jahren
und sechs Monaten

Oberrevidentin oder
Oberrevident

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 15 Jahren
und sechs Monaten

Amtssekretärin oder
Amtssekretär

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 19 Jahren
und sechs Monaten

Amtsrätin oder Amtsrat
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(2) Bei der Verwendung als Direktorin oder Direktor einer Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege nach dem GuKG ist die Verwendungsbezeichnung
„Direktorin“ oder „Direktor“ vorgesehen.

SCHLUSSTEIL

1. Abschnitt

AUSSERKRAFTTRETEN VON RECHTSVORSCHRIFTEN

§ 232. (1) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht
mehr geltend festgestellt)

K 3, K 4

bis zu einem Besoldungs-
dienstalter von 16 Jahren
und sechs Monaten

Kontrollorin oder Kontrollor

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 16 Jahren
und sechs Monaten

Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 22 Jahren
und sechs Monaten

Fachinspektorin oder
Fachinspektor

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 28 Jahren
und sechs Monaten

Fachoberinspektorin oder
Fachoberinspektor

K 5

bis zu einem Besoldungs-
dienstalter von 17 Jahren

Kontrollorin oder Kontrollor

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 17 Jahren

Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 23 Jahren

Fachinspektorin oder
Fachinspektor

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 29 Jahren

Fachoberinspektorin oder
Fachoberinspektor

K 6

bis zu einem Besoldungs-
dienstalter von 17 Jahren

Offizialin oder Offizial

ab einem Besoldungs-
dienstalter von 17 Jahren

Oberoffizialin oder
Oberoffizial

in der
Verwendungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Amtstitel
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(2) Ferner treten außer Kraft:
1. die Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/1914,
2. die Lehrerdienstpragmatik, RGBl. Nr. 319/1917,
3. das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1947,
4. das BDG, BGBl. Nr. 329/1977, und
5. Artikel VII Abs. 3 bis 8 der 31. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 662/1977.

2. Abschnitt

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

1. Unterabschnitt

ALLGEMEINE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 2004

§ 233. § 75a Abs. 2 Z 2 lit. e gilt nur für am 1. Jänner 2005 noch nicht been-
dete und nach dem 31. Dezember 2004 neu angetretene Karenzurlaube.

Übergangsbestimmung zur 2. Dienstrechts-Novelle 2005

§ 233a. (1) Dienstausweise, die die Anforderungen des § 60 Abs. 2a nicht
erfüllen, können noch bis 31. Dezember 2006 ausgestellt werden. Dienstaus-
weise, die die Anforderungen des § 60 Abs. 2a nicht erfüllen, und die bis zum
31. Dezember 2004 ausgestellten Dienstkarten verlieren mit Ablauf des 31. De-
zember 2008 ihre Gültigkeit. Der zuständige Bundesminister kann im Einver-
nehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport durch Verordnung für Dienstausweise und Dienst-
karten hinsichtlich Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer abweichende Rege-
lungen treffen.

(2) Beamte, die sich am 1. Jänner 2006 in einem Karenzurlaub nach § 75 be-
finden, können die Berücksichtigung der Zeit dieses Karenzurlaubes für zeitab-
hängige Rechte gemäß § 75a bis 31. Dezember 2006 beantragen.

Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 2011

§ 233b. (1) Für die Entscheidung über eine vor dem 1. Jänner 2012 bei
einer Leistungsfeststellungskommission beantragte Leistungsfeststellung bleibt
die am 31. Dezember 2011 bestehende Leistungsfeststellungskommission auch
nach diesem Datum weiter zuständig.

(2) In vor dem 1. Jänner 2012 eingeleiteten Disziplinarverfahren sowie auf
vor dem 1. Jänner 2012 ausgesprochene (vorläufige) Suspendierungen sind die
am 31. Dezember 2011 diesbezüglich geltenden Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes weiter anzuwenden.

(3) In vor dem 1. Jänner 2012 eingeleiteten Ruhestandsversetzungsverfah-
ren gemäß § 14 ist § 14 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung weiter
anzuwenden.
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Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse

§ 234. (1) Die in der Anlage 2 angeführten Ausbildungs- und Prüfungsvor-
schriften gelten so lange als Bundesgesetze weiter, bis eine entsprechende
Grundausbildungsverordnung gemäß § 26 Abs. 1 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 erlassen wird. Auf die in der Anlage 2 angeführ-
ten Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften sind § 24 Abs. 7, § 25 Abs. 1 bis 3
und die §§ 28 bis 35 und 281 dieses Bundesgesetzes – alle in der bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2002 geltenden Fassung – anzuwenden.

(2) Bei der Anwendung des § 33 Abs. 8 sind die bisherige und die entspre-
chende neue Dienstprüfung als selbe Dienstprüfung anzusehen.

(3) Bis zum Inkrafttreten der für die betreffenden Verwendungen vorgesehe-
nen neuen Verordnungen nach § 24 Abs. 5 gelten noch folgende Erfordernisse:

(Anm.: Z 1 bis 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2009)
6. im gehobenen Dienst bei Gericht Ersatz der Gerichtskanzleiprüfung

durch die erfolgreich abgelegte Prüfung für den Kanzleidienst oder die
erfolgreich abgelegte Prüfung für den mittleren Dienst in der Finanzver-
waltung,

7. im gehobenen sozialen Betreuungsdienst Ersatz der Dienstprüfung durch
die Absolvierung einer Akademie für Sozialarbeit, einer früheren Lehr-
anstalt für gehobene Sozialberufe,

8. im Fachdienst der Bewährungshilfe und Fürsorgefachdienst Ersatz
a) der Grundausbildung und
b) der nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer inländi-

schen Gebietskörperschaft zurückgelegten Verwendung, die zumin-
dest dem Mittleren Dienst entspricht,

durch die erfolgreiche Absolvierung einer Fachschule für Sozialarbeit (Für-
sorgeschule),

9. im Zollfachdienst Ersatz der Dienstprüfung durch die Fachprüfung für Zoll-
wachebeamte oder die frühere Erste Fachprüfung für die Zollwache.

(4) Eine gemäß § 4 Abs. 4 oder 5 in der bis zum 31. August 2002 geltenden
Fassung erteilte Nachsicht von einem bestimmten Ernennungserfordernis und
eine gemäß § 12 Abs. 6 in der bis zum 31. August 2002 geltenden Fassung er-
teilte Nachsicht von Definitivstellungserfordernissen oder Teilen derselben gel-
ten auch für spätere Ernennungen oder eine später eintretende Definitivstellung
des Beamten.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)

(6) Die Verordnungen der Bundesregierung
1. über die Grundausbildung der Verwendungsgruppe A, BGBl. Nr. 468/

1980, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. Nr. 814/1994,
2. über die Grundausbildung der Verwendungsgruppe B, BGBl. Nr. 9/1979,

zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. Nr. 403/1993,
3. über die Grundausbildung der Verwendungsgruppe C, BGBl. Nr. 518/

1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 550/1994, und
4. über die Grundausbildung der Verwendungsgruppe D, BGBl. Nr. 519/

1979, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. Nr. 630/1989,
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stehen für die jeweiligen Dienstbereiche noch so lange als Bundesgesetze in
Geltung, bis eine entsprechende Grundausbildungsverordnung gemäß § 26
BDG 1979 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 erlassen
wird. Absolvierte Grundausbildungen auf Grundlage der Grundausbildungsvor-
schriften gemäß der Z 1 bis 4 gelten als Definitivstellungserfordernisse für die je-
weilige Verwendungsgruppe.

§ 235. (1) Der Nachweis der abgeschlossenen Hochschulbildung im Sinne
der Anlage 1 ist bei Beamten, auf deren Studium das Universitätsgesetz 2002,
BGBl. Nr. 120/2002, nicht anzuwenden ist, durch den Erwerb des entspre-
chenden Diplomgrades gemäß § 66 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 Univer-
sitäts-Studiengesetz (UniStG), BGBl. I Nr. 48/1997, oder durch den Erwerb
des entsprechenden Diplomgrades gemäß § 35 des Allgemeinen Hochschul-
Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, und wenn auch dieses und die nach
ihm erlassenen besonderen Studiengesetze nicht anzuwenden sind, wie folgt
zu erbringen:

1. bei den rechts- und staatswissenschaftlichen Studien und bei den Stu-
dien an einer Hochschule technischer Richtung (Technische Hoch-
schule, Montanistische Hochschule, Hochschule für Bodenkultur) durch
die erfolgreiche Ablegung der in den Studien- und Prüfungsordnungen
hiefür vorgesehenen Staatsprüfungen,

2. bei den staatswissenschaftlichen Studien durch die Erwerbung des Dok-
torates der Staatswissenschaften,

3. bei den theologischen Studien durch die erfolgreiche Vollendung der in
den Studien- und Prüfungsvorschriften hiefür vorgesehenen Studien an
einer theologischen Fakultät oder an einer gleichgehaltenen geistlichen
Lehranstalt,

4. bei den medizinischen Studien durch die Erwerbung des Doktorates der
Medizin,

5. bei den philosophischen Studien durch die Erwerbung des Doktorates
der Philosophie oder durch die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprü-
fung für höhere Schulen (oder der früheren Lehramtsprüfung für Mittel-
schulen) einschließlich des vorgeschriebenen Probejahres,

6. bei den pharmazeutischen Studien durch die Erwerbung des akademi-
schen Grades eines Magisters der Pharmazie; bei Lehrern durch eine zu-
sätzliche einjährige Fachausbildung oder durch den akademischen Grad
eines Magisters der Pharmazie und die Erwerbung des Doktorates der
Philosophie, wenn die strenge Prüfung aus Chemie oder Botanik oder
Pharmakognosie mit einem zweiten naturwissenschaftlich-mathemati-
schen Fach abgelegt wurde,

7. bei den Studien der Architektur an der Akademie der bildenden Künste
und an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien durch die Erwer-
bung des Diploms,

8. bei den Studien der Konservierung und Technologie (Restaurierung und
Konservierung) durch die Erwerbung des Diploms der Akademie der bil-
denden Künste oder einer Kunsthochschule,
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9. bei den Studien für das Lehramt an höheren Schulen aus den Fächern
Musikerziehung, Instrumentalmusikerziehung, Bildnerische Erziehung,
Handarbeit und Werkerziehung sowie Handarbeit und Werkerziehung
(Textiles Gestalten) durch die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprü-
fung für höhere Schulen (oder der früheren Lehramtsprüfung für Mittel-
schulen) einschließlich des vorgeschriebenen Probejahres,

10. bei den tierärztlichen Studien durch die Erwerbung des tierärztlichen
Diploms,

11. bei den Studien an der Hochschule für Welthandel durch die Erwerbung
des Doktorates der Handelswissenschaften oder durch die erfolgreiche
Ablegung der Lehramtsprüfung für mittlere kaufmännische Lehranstalten
(frühere Lehrbefähigungsprüfung für Diplomhandelslehrer).

(2) Die Erwerbung des Doktorates der Wirtschaftswissenschaften auf Grund
eines im Gebiet der Republik Österreich erworbenen Diploms für Diplom-Volks-
wirte, Diplom-Kaufleute oder Diplomhandelslehrer ist der Erwerbung des Dok-
torates der Handelswissenschaften an der Hochschule für Welthandel gleich-
zuhalten. Gleiches gilt für die Erwerbung des Diploms für Diplom-Volkswirte, so-
fern das betreffende Studium nach dem 30. September 1965 abgeschlossen
wurde.

(3) Das Studium an der Hochschule für Welthandel ist bei Beamten der Ver-
wendungsgruppen A 1, A, M BO 1, M ZO 1 und H 1 auch durch die Erwerbung
des akademischen Grades eines Diplomkaufmannes als vollendet anzusehen,
wenn der Beamte diesen akademischen Grad vor dem 1. Jänner 1960 erworben
und überdies das zweisemestrige Aufbaustudium an einer Hochschule für Welt-
handel absolviert hat.

§ 236. (1) Anstellungs- oder Definitivstellungserfordernisse oder Teile von
solchen Erfordernissen, die nach den vor dem Inkrafttreten der Anlage 1 gelten-
den Bestimmungen erfüllt wurden, gelten auch als nach den neuen Rechtsvor-
schriften erfüllt.

(2) Beamte, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset-
zes im provisorischen Dienstverhältnis befinden, können die für ihre Verwen-
dung vorgesehenen Definitivstellungserfordernisse bis zum 31. Dezember 1980
entweder nach den bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Bestimmungen des
Gehaltsüberleitungsgesetzes oder nach den neuen Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes erfüllen. Ab 1. Jänner 1981 können unbeschadet der §§ 234 und
235 die Definitivstellungserfordernisse nur mehr nach diesem Bundesgesetz
erfüllt werden.

(3) Das Diplom der ehemaligen Kunstgewerbeschule, der ehemaligen Aka-
demie für angewandte Kunst in Wien, der ehemaligen Reichshochschule für an-
gewandte Kunst in Wien sowie der ehemaligen Hochschule für angewandte
Kunst in Wien ist – wenn es bis zum 31. Juli 1970 erlangt wurde – dem Diplom
einer Kunsthochschule gleichzuhalten.

(4) Bei der Ablegung der Dienstprüfung für die Verwendungsgruppe C wird
der Gegenstand „Gebäudeverwaltung“ durch die erfolgreiche Ablegung der Prü-
fung nach der Verordnung BGBl. Nr. 595/1974 ersetzt.
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Versetzung in den Ruhestand und Wiederaufnahme in den Dienststand

§ 236a. (1) Vor Ablauf des 31. Dezember 1995 eingeleitete Verfahren zur
Versetzung in den Ruhestand nach § 14 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des
31. Dezember 1995 geltenden Fassung sind nach den bis zum Ablauf des
31. Dezember 1995 geltenden Bestimmungen zu Ende zu führen.

(2) Der Beamte des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen durch Er-
nennung wieder in den Dienststand aufgenommen werden, wenn er

1. im Fall des § 14 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995
geltenden Fassung oder

2. im Fall des § 207 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 geltenden
Fassung

seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des Beamten ist nicht er-
forderlich. § 16 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 86/2001

Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen Beamtinnen
und Beamten mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit

§ 236 b.1) (1) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Beamtinnen und Beamte
können durch schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu
wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats
bewirken, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, wenn sie zum Zeitpunkt
der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Ge-
samtdienstzeit von 40 Jahren aufweisen. § 15 b Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Versetzung in den Ruhestand be-
reits mit Ablauf des Monats, der der Abgabe der Erklärung folgt, wirksam
wird.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit gemäß § 6 Abs. 2 des Pensions-

gesetzes 1965, wobei Teilbeschäftigungszeiten immer voll zu zählen
sind,

2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 des Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder
nach § 164 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl.
Nr. 559/1978, in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach § 308
Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war
oder ist oder für die die Beamtin oder der Beamte einen besonderen Pen-
sionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat,

2a. bei Beamtinnen und Beamten, auf die § 1 Abs. 14 PG 1965 anzuwenden
ist: Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 ASVG, nach § 172
GSVG oder nach § 164 BSVG in Höhe von 7% der Berechnungsgrund-

1) Landeslehrer siehe auch LDG § 115d.
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lage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6
BSVG zu leisten war oder ist, oder für die die Beamtin oder der Beamte
einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat,

3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes,
4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a

ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 sowie 5 und
6 decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder ent-
sprechenden Bestimmungen,

5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG),
6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie
7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.

Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.

(3) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Beamtinnen und Beamte des Dienst-
standes können durch nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensions-
beitrages bewirken, dass

1. beitragsfrei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2
lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 sowie

2. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1
BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,

als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.

(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der
1. nach Abs. 3 Z 1 nachgekauften Zeiten 22,8% der am Tag des Antrags auf

nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und

2. nach Abs. 3 Z 2 nachgekauften Zeiten 22,8% der dreißigfachen Mindest-
beitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG

und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel davon. Diese Beträge erhöhen sich
für Beamtinnen und Beamte, die den Antrag auf Nachkauf nach dem vollendeten
55. bis zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% und nach dem vollendeten 60. Le-
bensjahr um 134% (Risikozuschlag).

(5) Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten des Dienststandes ist für
nach den jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmun-
gen erstattete Zeiten, die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhege-
nussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965
decken, der seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensi-
onsbeitrag an den Bund zu leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf
einen Monat entfallenden Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungs-
betrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen,
um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten
der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage
bzw. der Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 GehG seit dem Monat der Auszah-
lung des Erstattungsbetrages an den Beamten bis zum Datum des Antrages
auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstat-
tungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Mo-
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nate ist vom Beamten zu erbringen und der Monat der Auszahlung des Erstat-
tungsbetrages von ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden dabei
jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit anzu-
rechnen gewesen wären.

(6) Beamtinnen und Beamte des Dienststandes können eine bescheidmä-
ßige Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlan-
gen des Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird
mit Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 236b Abs. 3 bis
5a in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind
der Beamtin oder dem Beamten auf Antrag im beantragten Ausmaß rückzu-
erstatten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit
dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwertungs-
faktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.

(8) Bei vor dem 1. Jänner 1954 geborenen Beamtinnen und Beamten ist in
einem Bescheid nach § 14 auf das Ausmaß der zum Zeitpunkt der Wirksam-
keit der Versetzung in den Ruhestand vorliegenden beitragsgedeckten Gesamt-
dienstzeit hinzuweisen.

Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen Beamtinnen
und Beamten mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit

§ 236d.1) (1) Nach dem 31. Dezember 1953 geborene Beamtinnen und Be-
amte können durch schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu
wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats
bewirken, in dem sie das 62. Lebensjahr vollenden, wenn sie zum Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamt-
dienstzeit von 42 Jahren aufweisen. § 15b Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß anzu-
wenden.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
1. die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit gemäß § 6 Abs. 2 des Pensions-

gesetzes 1965, wobei Teilbeschäftigungszeiten immer voll zu zählen
sind,

2. bedingt oder unbedingt als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Zei-
ten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955,
nach § 172 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG),
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-Sozialversicherungs-
gesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von mindestens 7% der
Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG
oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für die die Beamtin
oder der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch
zu leisten hat,

1) Landeslehrer siehe auch LDG §§ 115f und 115g.
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2a. bei Beamtinnen und Beamten, auf die § 1 Abs. 14 PG 1965 anzuwenden
ist: Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach
§ 308 ASVG, nach § 172 GSVG oder nach § 164 BSVG in Höhe von min-
destens 7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist, oder für die
die Beamtin oder der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet
oder noch zu leisten hat,

3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes,
4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a

ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 und 5
decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder ent-
sprechenden Bestimmungen,

5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG) sowie
6. nach Abs. 3 oder nach § 104 Abs. 1 in der am 30. Dezember 2010 gelten-

den Fassung des Pensionsgesetzes 1965 nachgekaufte Zeiten (ausge-
nommen Schul- und Studienzeiten sowie Zeiten vor der Vollendung des
18. Lebensjahres).

Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.

(3) Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten des Dienststandes ist für
nach den jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmun-
gen erstattete Zeiten, die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhe-
genussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes
1965 decken, der seinerzeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer
Pensionsbeitrag an den Bund zu leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des
auf einen Monat entfallenden Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstat-
tungsbetrag ist mit jenem auf drei Kommastellen gerundeten Faktor zu verviel-
fachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines
Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich einer allfälligen Teue-
rungszulage bzw. der Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 GehG seit dem Monat
der Auszahlung des Erstattungsbetrages an die Beamtin oder den Beamten
bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung eines besonderen
Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Nachweis über
die Anzahl der entfertigten Monate ist von der Beamtin oder vom Beamten zu
erbringen und der Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihr oder
ihm glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden dabei jene entfertigten
Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit anzurechnen gewesen
wären.

(4) Beamtinnen und Beamte des Dienststandes können eine bescheid-
mäßige Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Ein-
langen des Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht
wird mit Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(5) Von Beamtinnen oder Beamten des Geburtsjahrganges 1954 für den
Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 236b Abs. 3 bis 5 in der vor
der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, gel-
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tenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der Beamtin oder
dem Beamten rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbei-
träge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung entspre-
chenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzu-
werten.

§ 237. Arbeitsplätze einer Fachexpertin oder eines Fachexperten nach An-
lage 1 Z 1.6.17 in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung gelten ab
1. Jänner 2019 bis zu einer Nachbesetzung als Arbeitsplätze nach Anlage 1
Z 1.6.17 lit. a. Sind in einem Generalsekretariat oder einer Sektion mindestens
zwei solcher Arbeitsplätze eingerichtet, kann kein zusätzlicher Arbeitsplatz nach
Anlage 1 Z 1.6.17 lit. a eingerichtet werden. Die Einrichtung von Arbeitsplätzen
nach Anlage 1 Z 1.5.21 oder Z 1.6.17 lit. b in einem Generalsekretariat oder ei-
ner Sektion ist nur zulässig, wenn eine Anzahl von insgesamt vier Fachexpertin-
nen oder Fachexperten nach Z 1.5.21 und Z 1.6.17 im Generalsekretariat oder
in der betreffenden Sektion sowie die in Z 1.6.17 letzter Satz festgesetzte Ge-
samtzahl noch nicht erreicht sind.

Zusätzliche Tätigkeiten für Universitäten

§ 240a. Tätigkeiten für eine Universität ohne unmittelbaren Zusammenhang
mit den dienstlichen Aufgaben gelten als Nebentätigkeiten (§ 37).

Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit

§ 241. (1) Zeiten einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit,
die nach § 50a in einer vor dem 1. Juli 1997 geltenden Fassung gewährt worden
sind, sind auf die Obergrenze nach § 50a Abs. 3 anzurechnen. Nicht anzurech-
nen sind jedoch Zeiten einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienst-
zeit, die vor dem Ablauf des 30. Juni 1991 nach § 50a zur Betreuung eines eige-
nen Kindes, eines Wahl- oder Pflegekindes oder eines sonstigen Kindes, das
dem Haushalt des Beamten angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er
und (oder) sein Ehegatte aufkommen, gewährt worden sind.

(2) Auf Zeiten, für die eine Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienst-
zeit nach den §§ 50a oder 50b in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung
gewährt worden ist, sind ansonsten die §§ 50a bis 50d und die darauf Bezug
nehmenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und des Gehaltsgesetzes
1956 – alle in der bis zum Ablauf des 30. Juni 1997 geltenden Fassung – weiter-
hin anzuwenden. Dies gilt auch dann, wenn solche Zeiten nach Ablauf des
30. Juni 1997 enden.

Karenzurlaub

§ 241a. (1) Auf Karenzurlaube, die gemäß § 75 in der bis zum Ablauf des
30. Juni 1997 geltenden Fassung gewährt worden sind, ist § 75 in dieser Fas-
sung weiterhin anzuwenden.
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(2) § 75a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/
2001 ist nicht auf Karenzurlaube anzuwenden, die am Tag des In-Kraft-Tretens
des § 75a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001
bereits beendet waren.

(3) Für Karenzurlaube nach § 75a Abs. 2 Z 2, die am Tag des In-Kraft-Tre-
tens des § 75a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001
bereits beendet waren, läuft die Frist für eine Antragstellung nach § 75a Abs. 3
bis 30. Juni 2002.

(4) Auf vor dem 1. Jänner 2013 gewährte Karenzurlaube sind § 75a sowie
§ 22 Abs. 9 und 9a GehG jeweils in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden. § 22b Abs. 5 GehG ist auf vor dem 1. Jänner 2013 ge-
währte oder eingetretene Karenzurlaube (Dienstfreistellungen, Außerdienststel-
lungen) nicht anzuwenden.

Außerdienststellung

§ 241b. Einem Beamten, der für die Ausübung einer Funktion gemäß § 78b
einen Karenzurlaub gemäß § 75 in der ab 1. Juli 1997 geltenden Fassung in An-
spruch genommen hat, ist dieser Karenzurlaub für die Zeit ab 1. Juli 1997 oder
ab einem von ihm gewählten späteren Monatsersten in eine Außerdienststellung
gemäß § 78b umzuwandeln, wenn er

1. dies beantragt und
2. für diese Zeit nachträglich einen Pensionsbeitrag nach § 22 des Gehalts-

gesetzes 1956 leistet.

Erholungsurlaub

§ 242. (1) Die §§ 65 Abs. 7 und 67 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 53/2007 sind auf Dienstverhältnisse anzuwenden, die nach In-Kraft-
Treten dieser Bestimmungen begründet werden.

(2) Beamtinnen und Beamten, die
1. bis zum 31. Dezember 2009 Urlaubsansprüche nach § 65 Abs. 1 Z 2 lit. b

in der bis zum 31. Dezember 2009 geltenden Fassung oder
2. bis zum 31. Dezember 2010 Urlaubsansprüche nach § 65 Abs. 1 Z 2 in der

am 31. Dezember 2010 geltenden Fassung
erworben haben, bleibt das erhöhte Urlaubsausmaß von 240 Stunden auch
nach dem Inkrafttreten des § 65 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes,
BGBl. I Nr. 82/2010 gewahrt. Auf die gemäß § 65 Abs. 6 in der bis zum 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung für die Berechnung des Dienstalters maßge-
bende Vorrückung ist die mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte Neure-
gelung der Vorrückung nicht anzuwenden.

(3) Beamtinnen und Beamten, die in den Jahren 2011 bis 2013 einen Ur-
laubsanspruch von 240 Stunden nach § 65 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des
31. Dezember 2010 geltenden Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/
2009 erworben hätten, bleibt dieser erhöhte Urlaubsanspruch gewahrt. Auf die
gemäß § 65 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung für die
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Berechnung des Dienstalters maßgebende Vorrückung ist die mit Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte Neuregelung der Vorrückung nicht anzuwenden.

Übergangsbestimmungen zur Änderung des Disziplinarrechts
mit der 2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019

§ 243. (1) Die bei den Disziplinarkommissionen bis 30. September 2020 an-
hängig gemachten Disziplinarverfahren sind nach den bisherigen Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 32/2019 fortzuführen.
Ab 1. Oktober 2020 geht die Zuständigkeit zur Durchführung von Disziplinarver-
fahren auf die Bundesdisziplinarbehörde in der Fassung der 2. Dienstrechts-No-
velle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019, oder auf die Disziplinarkommission gemäß
Art. 30b B-VG in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/
2019, über. § 125 ist anzuwenden.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Bundesdisziplinarbehörde gemäß § 98
und die oder der Vorsitzende der Disziplinarkommission gemäß § 104d haben
für das Jahr 2020 bis Ende August 2020 die Senate zu bilden und die Geschäfte
unter diesen zu verteilen. Gleichzeitig ist die Reihenfolge zu bestimmen, in der
die weiteren Kommissionsmitglieder bei der Verhinderung eines Senatsmitglie-
des als Ersatzmitglieder in die Senate eintreten. Die Zusammensetzung der Se-
nate darf nur im Falle unbedingten Bedarfes abgeändert werden.

(3) Die Disziplinaranwältin oder der Disziplinaranwalt, die oder der von der
Bundesministerin oder vom Bundesminister für Inneres zu bestellen ist, muss
nicht rechtskundig sein.

(4) Wer die Funktion des Senatsvorsitzes einer Disziplinarkommission haupt-
beruflich ausübt, kann bis zum Ablauf des 30. Juni 2020 unter der Vorausset-
zung von § 99 Abs. 1 einen Antrag auf Ernennung zum hauptberuflichen Mitglied
der Bundesdisziplinarbehörde stellen. Über die Ernennung solcher Bewerberin-
nen oder Bewerber entscheidet bis zum Ablauf des 31. August 2020 die Bun-
desregierung.

(5) Die Bundesregierung hat mit Bescheid auszusprechen, dass solche Be-
werberinnen oder Bewerber nicht zum Mitglied der Bundesdisziplinarbehörde
ernannt werden, wenn sie unter Berücksichtigung ihres bisherigen Verwen-
dungserfolges als Mitglied einer Disziplinarkommission die persönliche und
fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Ver-
wendung als Mitglied der Bundesdisziplinarbehörde verbunden sind, nicht er-
warten lassen.

(6) In Angelegenheiten von Bediensteten des Bundesministeriums für Inne-
res oder des Bundesministeriums für Finanzen dürfen jeweils nur solche rechts-
kundigen Personen zur oder zum Senatsvorsitzenden bestellt werden, die über
vertiefte Kenntnisse aus dem Bereich des Bundesministeriums für Inneres oder
des Bundesministeriums für Finanzen verfügen.

(7) Die Aufzeichnungen über Belehrungen oder Ermahnungen, die vor dem
1. Juli 2015 erteilt wurden, sind nur auf Antrag der Beamtin oder des Beamten zu
vernichten oder zu löschen. Auch sämtliche Schriftstücke hinsichtlich des An-
trags sind zu vernichten oder zu löschen.
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(8) Die für den Zeitraum von 1. Oktober 2020 bis 30. September 2025 er-
nannten nebenberuflichen Mitglieder der Bundesdisziplinarbehörde gelten als
bis zum 31. Dezember 2025 ernannt.

2. Unterabschnitt

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST

Zeitlicher Geltungsbereich

§ 244. (1) Ernennungen und Überleitungen sind zulässig:
1. in die Verwendungsgruppen A 3 bis A 7 frühestens mit Wirkung vom

1. Jänner 1995,
2. in die Grundlaufbahn und die Funktionsgruppen 1 bis 6 der Verwendungs-

gruppe A 1 und in die Verwendungsgruppe A 2 frühestens mit Wirkung
vom 1. Jänner 1996,

3. in die Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe A 1 frühestens
mit Wirkung vom 1. Jänner 1998.

(2) § 137 Abs. 2 ist auf die in der Anlage 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 550/1994 angeführten Richtverwendungen des Allgemeinen Ver-
waltungsdienstes mit der Abweichung anzuwenden, daß für den Wert eines als
Richtverwendung dienenden Arbeitsplatzes der 1. Jänner 1994 maßgebend ist.

(3) Beamte, die nach § 254 in den Allgemeinen Verwaltungsdienst übergelei-
tet worden sind, können ihren bisherigen Amtstitel weiterhin führen, wenn für sie
in der neuen Einstufung zwar ein niedrigerer Amtstitel vorgesehen ist, aber ihr
bisheriger Amtstitel in der betreffenden Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn
durch Vorrückung erreicht werden kann.

Allgemeiner Verwaltungsdienst in der Fernmeldebehörde

§ 244a. Auf die Grundausbildung der Beamten des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes in der Fernmeldebehörde sind bis zum Inkrafttreten von entspre-
chenden Grundausbildungsvorschriften auf Grund der für den Allgemeinen Ver-
waltungsdienst geltenden Bestimmungen abweichend von der Anlage 1 Z 1 bis
5 jene Bestimmungen anzuwenden, die für die Beamten der Besoldungsgruppe
„Beamte der Fernmeldebehörde“ in den entsprechenden Einstufungen und Ver-
wendungen gelten.

3. Unterabschnitt

EXEKUTIVDIENST

Zeitlicher Geltungsbereich

§ 245. (1) Ernennungen und Überleitungen sind zulässig:
1. in die Verwendungsgruppen E 2c, E 2b und E 2a frühestens mit Wirkung

vom 1. Jänner 1995
2. in die Verwendungsgruppe E 1 frühestens mit Wirkung vom 1. Jänner

1996.
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(2) § 143 Abs. 2 ist auf die in der Anlage 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 550/1994 angeführten Richtverwendungen des Exekutivdienstes
mit der Abweichung anzuwenden, daß für den Wert eines als Richtverwendung
dienenden Arbeitsplatzes der 1. Jänner 1994 maßgebend ist.

(3) Beamte des Exekutivdienstes, die nach § 262 in den Exekutivdienst über-
geleitet worden sind, können ihren bisherigen Amtstitel weiterhin führen, wenn
für sie in der neuen Einstufung zwar ein niedrigerer Amtstitel vorgesehen ist,
aber ihr bisheriger Amtstitel in der betreffenden Funktionsgruppe oder Grund-
laufbahn durch Vorrückung erreicht werden kann.

(4) Bis zum Inkrafttreten der jeweiligen Verordnungen der Bundesministerin
oder des Bundesministers für Inneres und der Bundesministerin oder des Bun-
desministers für Justiz gemäß den §§ 145a Abs. 3 und 4 und 264 sind für das je-
weilige Ressort die §§ 145a und 264 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember
2003 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Beamte des Exekutivdienstes
und Wachebeamte können ihren bisherigen Amtstitel als Verwendungsbezeich-
nung weiterhin an Stelle des jeweils durch Verordnung der Bundesministerin
oder des Bundesministers für Inneres und der Bundesministerin oder des Bun-
desministers für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz vorgesehe-
nen Dienstgrades führen.

Ernennungserfordernisse

§ 246. Für Beamte des Exekutivdienstes, die am 1. Jänner 1978 der Dienst-
stufe 1 der Verwendungsgruppe W 2 angehörten, gilt das Erfordernis des erfolg-
reichen Abschlusses der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe E 2a
nur als erfüllt, wenn sie nach den bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Ausbil-
dungsvorschriften eine mindestens sechsmonatige Fachausbildung oder im
Falle einer kürzeren Fachausbildung eine zu deren Besuch vorgeschriebene
Sonderausbildung (Verwendung) erfolgreich abgeschlossen haben.

4. Unterabschnitt

MILITÄRISCHER DIENST

Zeitlicher Geltungsbereich

§ 247. (1) Ernennungen und Überleitungen sind zulässig:
1. in die Verwendungsgruppen M BUO 2 und M BUO 1 frühestens mit Wir-

kung vom 1. Jänner 1995,
2. in die Grundlaufbahn und die Funktionsgruppen 1 bis 6 der Verwendungs-

gruppe M BO 1 und in die Verwendungsgruppe M BO 2 frühestens mit
Wirkung vom 1. Jänner 1996,

3. in die Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe M BO 1 frühes-
tens mit Wirkung vom 1. Jänner 1998.

(2) Ernennungen sind zulässig:
1. in die Verwendungsgruppen M ZCh, M ZUO 2 und M ZUO 1 frühestens mit

Wirkung vom 1. Jänner 1995,
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2. in die Grundlaufbahn und die Funktionsgruppen 1 bis 6 der Verwendungs-
gruppe M ZO 1 und in die Verwendungsgruppe M ZO 2 frühestens mit Wir-
kung vom 1. Jänner 1996,

3. in die Funktionsgruppe 7 der Verwendungsgruppe M ZO 1 mit 1. Jänner
1998.

(2a) Mit 1. Jänner 2017 werden
1. Militärpersonen der Verwendungsgruppe M BUO 1 in die Verwendungs-

gruppe M BUO, entsprechend ihrer besoldungsrechtlichen Stellung und
2. Militärpersonen der Verwendungsgruppe M ZUO 1 in die Verwendungs-

gruppe M ZUO, entsprechend ihrer besoldungsrechtlichen Stellung
übergeleitet.

(2b) Mit 1. Jänner 2017 werden
1. Militärpersonen der Verwendungsgruppe M BUO 2, die mit 31. Dezember

2016 dauernd mit einem Arbeitsplatz dieser Verwendungsgruppe betraut
sind, in die Verwendungsgruppe M BUO, Grundlaufbahn,

2. Militärpersonen der Verwendungsgruppe M ZUO 2, die mit 31. Dezember
2016 dauernd mit einem Arbeitsplatz dieser Verwendungsgruppe betraut
sind, in die Verwendungsgruppe M ZUO, Grundlaufbahn

übergeleitet.

(3) Militärpersonen, die nach § 269 in den Militärischen Dienst übergeleitet
worden sind, können ihren bisherigen Amtstitel oder ihre bisherige Verwen-
dungsbezeichnung weiterhin führen, wenn für sie in der neuen Einstufung zwar
ein niedrigerer Amtstitel oder eine niedrigere Verwendungsbezeichnung vor-
gesehen ist, aber ihr bisheriger Amtstitel oder ihre bisherige Verwendungsbe-
zeichnung in der betreffenden Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn durch Vor-
rückung erreicht werden kann.

(4) Militärpersonen, die nach § 254 in den Militärischen Dienst übergeleitet
worden sind, können ihre bisherige Verwendungsbezeichnung weiterhin an-
stelle des Amtstitels führen.

(5) Vertragsbedienstete, die gemäß dem Wehrgesetz 2001 zur Ausübung
von Unteroffiziersfunktionen herangezogen werden, sowie Zeitsoldaten und
Personen im Ausbildungsdienst, die unmittelbar in Dienstverhältnisse als Mi-
litärpersonen aufgenommen werden, können ihre bisherigen Dienstgrade ge-
mäß § 6 WG 2001 als Verwendungsbezeichnungen an Stelle der Amtstitel
führen.

(6) Auf Kompaniekommandanten, die bis zum 31. Dezember 1998 abberu-
fen worden sind, ist § 152c Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 123/1998 weiter anzuwenden.

(7) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung der Bundesministerin oder des
Bundesministers für Landesverteidigung gemäß §§ 152 Abs. 6, 256 Abs. 4 und
271 sind die §§ 152, 152a, 256 und 271 in der bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 1998 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Berufsmilitärpersonen
und Berufsoffiziere können ihren bisherigen Amtstitel und Beamte, die nach
§ 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezo-
gen werden, ihre bisherige Verwendungsbezeichnung als Verwendungsbe-
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zeichnung weiterhin an Stelle des durch die Verordnung der Bundesministerin
oder des Bundesministers für Landesverteidigung vorgesehenen Dienstgrades
führen.

(8) Abweichend von § 63 Abs. 6 führen Militärpersonen und Berufsoffiziere
des Ruhestandes, die vor dem 30. November 2002 in den Ruhestand versetzt
worden oder übergetreten sind, an Stelle des Amtstitels oder der Verwendungs-
bezeichnung

1. Divisionär die Verwendungsbezeichnung „Generalmajor“ oder
2. Korpskommandant die Verwendungsbezeichnung „Generalleutnant“.

Sie haben dabei der Verwendungsbezeichnung den Zusatz „im Ruhestand“ hin-
zuzufügen.

5. Unterabschnitt

HOCHSCHULLEHRER

§ 247b. (1) Auf Ordentliche Universitäts(Hochschul)professoren, die gemäß
§ 163 Abs. 3 und 4 in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung
emeritiert worden sind, ist § 163 Abs. 6 in Verbindung mit § 163 Abs. 3 und 4, je-
weils in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden.

(2) § 161 Abs. 2, § 175 Abs. 3 und § 176 Abs. 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 522/1995 sind nur auf Verfahren anzuwenden, die nach Ab-
lauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 ein-
geleitet worden sind.

(3) Auf Universitäts(Hochschul)assistenten, deren zeitlich begrenztes Dienst-
verhältnis oder Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit vor dem 1. Jänner 1995 be-
gonnen hat, sind die Bestimmungen über die Definitivstellung in der bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 1994 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Freistellung

§ 247d. § 160 Abs. 2 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 61/1997 ist auf Freistellungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni
1997 gewährt werden.

Übergangsbestimmungen zur 2. BDG-Novelle 1997

§ 247e. (1) Auf Personen, deren Ernennung zum Ordentlichen Universitäts-
(Hochschul)professor vor dem 1. März 1998 wirksam geworden ist, sind § 163
Abs. 1 bis 3, 5 und 6 in der bis zum Ablauf des 28. Februar 1998 geltenden Fas-
sung und § 166 Abs. 2 in der bis zum Ablauf des 30. September 1997 geltenden
Fassung anzuwenden.

(2) Für Außerordentliche Universitätsprofessoren, die vor dem 1. Oktober
1997 das 64. Lebensjahr bereits vollendet haben, darf eine Verfügung gemäß
§ 163 Abs. 2 bis zum Ablauf des 30. Juni 1998 getroffen werden.



Band1.Buch : 02-BDG.pod    268
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

268

268

BDG §§ 247f, 248

(3) Ordentliche und Außerordentliche Universitätsprofessoren gelten kraft
Gesetzes als in die Gruppe der Universitätsprofessoren (§ 21 UOG 1993) über-
geleitet:

1. an den Universitäten gemäß UOG 1993 mit 1. März 1998,
2. an den anderen Universitäten mit dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwer-

dens des UOG 1993, frühestens jedoch mit 1. März 1998.
Bezüglich der dienstrechtlichen Stellung ist zu diesem Zeitpunkt ein Feststel-
lungsbescheid zu erlassen.

(4) Die am 1. Oktober 1997 dem Dienststand angehörenden Universitäts-
(Hochschul)assistenten mit einer für ihre Verwendung als Universitäts(Hoch-
schul)assistent in Betracht kommenden Lehrbefugnis als Universitäts(Hoch-
schul)dozent gelten ab diesem Tag als Universitäts(Hochschul)dozenten gemäß
§ 170. Diese Universitäts(Hochschul)dozenten sind vom Rektor der betreffen-
den Universität (Hochschule) vom Wirksamwerden der Überleitung schriftlich zu
verständigen. Eine solche Überleitung unterbleibt, wenn der Universitäts(Hoch-
schul)assistent dem Rektor bis spätestens 30. September 1997 schriftlich mit-
teilt, daß er sie nicht wünscht.

Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 1999

§ 247f. (1) Ordentliche Hochschulprofessoren gelten kraft Gesetzes mit
dem Zeitpunkt des vollständigen Wirksamwerdens des KUOG an der betreffen-
den Universität der Künste als in die Verwendungsgruppe der Universitätspro-
fessoren (§ 21 UOG, § 22 KUOG) übergeleitet.

(2) Wird eine bisher in einem künstlerischen oder Zentralen Künstlerischen
Fach verwendete Planstelle eines Universitätsassistenten frei, hat das oberste
Kollegialorgan der Universität der Künste nach Anhörung des Institutsvorstan-
des und der Institutskonferenz (des Leiters der betreffenden Hochschuleinrich-
tung) sowie des Studiendekans zu prüfen, ob diese Planstelle mit Rücksicht auf
die Aufgaben des Instituts (der Hochschuleinrichtung) und auf den sich aus den
Studienvorschriften ergebenden Bedarf künftig wieder als Universitätsassisten-
ten-Planstelle besetzt oder durch eine Planstelle eines Bundes- oder Vertrags-
lehrers ersetzt werden soll. Über einen diesbezüglichen Vorschlag des Kollegi-
alorgans entscheidet der Rektor.

6. Unterabschnitt

LEHRER

§ 248. (1) Die Verwendungsgruppen L 2b 2 und L 2b 3 werden aufgelassen.
Lehrer, die am 31. August 2002 einer dieser Verwendungsgruppen angehören und
nicht mit Ablauf dieses Tages aus dem Dienststand ausscheiden, sind mit Wirk-
samkeit vom 1. September 2002 Lehrer der Verwendungsgruppe L 2a 1. Auf diese
Überleitung sind die Überstellungsbestimmungen des § 12a GehG anzuwenden.

(2) § 236 Abs. 1 ist auf Lehrer mit der Maßgabe anzuwenden, daß sie die Er-
nennungserfordernisse auch dann erfüllen, wenn die betreffende Verwendung in
der Anlage 1 nicht mehr vorgesehen ist.
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(3) Fremdsprachlehrer der Verwendungsgruppe L 3, die sich am 1. Jänner
1991 im Dienststand befunden haben, erfüllen die Ernennungserfordernisse für
die Verwendungsgruppe L 2b 1, wenn sie eine Zusatzprüfung für Fremdsprach-
lehrer ablegen.

(4) Lehrer für einzelne Unterrichtsgegenstände an land- und forstwirtschaftli-
chen Berufs- und Fachschulen erfüllen die Ernennungserfordernisse für die Ver-
wendungsgruppe L 2a 1, wenn sie die Befähigungsprüfung für den land- und
forstwirtschaftlichen Lehr- und Förderungsdienst gemäß § 25 des Land- und
forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. Nr. 175/1966, in der bis
31. August 1989 geltenden Fassung, allenfalls in Verbindung mit Art. II Abs. 3
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 328/1988, abgelegt haben.

(5) Endet die vereinbarte Rahmenzeit einer Herabsetzung der Lehrverpflich-
tung mit geblockter Dienstzeit nach § 213b in der bis zum 31. August 2007 gel-
tenden Fassung zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Versetzung in den Ruhestand
durch Erklärung oder ein Übertritt in den Ruhestand nach § 13 Abs. 1 in der ab
31. Dezember 2016 geltenden Fassung noch nicht bewirkt werden kann, so hat
der Lehrer wahlweise Anspruch auf

1. vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Lehrverpflichtung mit ge-
blockter Dienstzeit oder

2. Verlängerung der Rahmenzeit um so viele Schuljahre, sodass eine Ver-
setzung in den Ruhestand durch Erklärung oder ein Übertritt in den Ruhe-
stand nach § 13 Abs. 1 in der ab 31. Dezember 2016 geltenden Fassung
mit Ablauf der Freistellung möglich wird.

Der Anspruch nach Z 2 ist bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens vor Ab-
lauf des letzten Unterrichtsjahres der Dienstleistungszeit geltend zu machen, es
sei denn, der Lehrer befindet sich am Tag der Kundmachung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 87/2002 bereits in der Freistellungsphase. Im Fall der Verlänge-
rung kann die Dienstleistungszeit auch weniger als die Hälfte der Rahmenzeit
betragen. § 12g GehG ist sinngemäß anzuwenden.

(6) § 213b Abs. 2 in der bis zum Tag der Kundmachung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 87/2002 geltenden Fassung ist auf vor dem Schuljahr 2002/2003
begonnene Zeiten der Herabsetzungen der Lehrverpflichtung mit geblockter
Dienstzeit weiterhin anzuwenden.

(7) Die §§ 204 bis 206 in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung geltenden
Fassung sind auf Verfahren zur Besetzung von schulfesten Stellen, die vor dem
1. September 2008 ausgeschrieben wurden, weiterhin anzuwenden.

(8) § 204 Abs. 3 bis 5, soweit sich diese Bestimmungen auf die Aufhebung
der Schulfestigkeit beziehen, sowie § 205, jeweils in der am 31. August 2008
geltenden Fassung, sind auf Lehrer, die zum 31. August 2008 eine schulfeste
Stelle inne hatten oder denen eine solche nach Abs. 7 verliehen wurde, weiter-
hin anzuwenden.

§ 248a. (1) Für Verwendungen gemäß Anlage 1 Z 23 bis 29 gelten Anstel-
lungserfordernisse oder Teile von solchen Erfordernissen, die nach den Bestim-
mungen der Anlage 1 Z 23 bis 29 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fas-
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sung erfüllt werden, auch nach den ab 1. Jänner 2005 geltenden Erfordernissen
als erfüllt.

(2) In Z 22b Abs. 2 lit. a der Anlage 1 wird bis zum Ablauf des 30. Septem-
ber 2017 das Erfordernis eines akademischen Grades Bachelor of Education
gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 auch durch ein einschlägiges
Diplom gemäß Akademien-Studiengesetz 1999 (AStG), BGBl. I Nr. 94, erfüllt.
In Z 22b Abs. 2 lit. b der Anlage 1 wird bis zum Ablauf des 30. September 2017
das Erfordernis eines Universitäts- oder Hochschullehrganges im Bereich
Hochschuldidaktik auch durch ein weiteres einschlägiges Diplom gemäß AStG
erfüllt.

(3) Für die Zeit vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013 gelten für
Lehrpersonen an Pädagogischen Hochschulen als besondere Ernennungserfor-
dernisse

1. in der Verwendungsgruppe L PH die Erfordernisse für die Verwendungs-
gruppe PH 1 gemäß Anlage 1 Z 22a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 55/2012,

2. in der Verwendungsgruppe L 1 die Erfordernisse für die Verwendungs-
gruppe PH 2 gemäß Anlage 1 Z 22b in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 55/2012.

Lehrer an Akademien für Sozialarbeit

§ 248b. (1) Die Zentralstelle kann einen Lehrer der Verwendungsgruppen
L 2, L 1 oder L PA an Akademien für Sozialarbeit einem fachlich in Betracht kom-
menden Fachhochschul-Studiengang zuweisen, wenn dies aus organisatori-
schen Gründen notwendig ist und der Lehrer in kein Beschäftigungsverhältnis
zum Rechtsträger des Fachhochschul-Studienganges eintritt. Diese Zuweisung
bedarf der Zustimmung des Lehrers und des Rechtsträgers des Fachhochschul-
Studienganges.

(2) Eine Zuweisung gemäß Abs. 1 gilt im Falle der ausschließlichen Beschäf-
tigung am Fachhochschul-Studiengang als Dienstzuteilung, ansonsten als Mit-
verwendung. Der Lehrer unterliegt für die Dauer der Dienstzuteilung zu einer
Fachhochschule den für die Bediensteten dieser Einrichtung geltenden Bestim-
mungen über die dienstliche Tätigkeit, die Pflichten, die Feiertagsruhe und den
Urlaub.

(3) Im Falle der Mitverwendung von Lehrern der Verwendungsgruppe L PA
entspricht eine Unterrichtseinheit am Fachhochschul-Studiengang einer Wo-
chenstunde gemäß § 2 Abs. 2 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes
und von Lehrern der Verwendungsgruppen L 2 und L 1 entspricht eine Unter-
richtseinheit am Fachhochschul-Studiengang einer Wochenstunde der Lehrver-
pflichtungsgruppe II des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes. Werden im
Fall der Mitverwendung Mehrdienstleistungen erbracht, ist deren Abgeltung dem
Rechtsträger zuzurechnen, für den sie erbracht werden. Mehrdienstleistungen
sind nach den Rechtsvorschriften abzugelten, die für den Tätigkeitsbereich gel-
ten, für den sie erbracht werden.
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(4) Der Rechtsträger des Fachhochschul-Studienganges hat dem Bund den
dem Ausmaß der Verwendung des Lehrers am Fachhochschul-Studiengang
entsprechenden Aktivitätsaufwand samt Nebenkosten zu ersetzen und einen
Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes zu leisten. Dieser Beitrag beträgt
31,8 vH des zu ersetzenden Aufwandes an Aktivbezügen, wobei die von diesem
einbehaltenen Pensionsbeiträge anzurechnen sind. Als Aktivbezüge gelten alle
Geldleistungen, von denen ein Pensionsbeitrag zu entrichten ist. Im Falle einer
künftigen Änderung der Höhe des Pensionsbeitrages gemäß § 22 GehG ändert
sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages im gleichen Ausmaß.

§ 248 c. Bundeslehrpersonen, die sowohl am 30. September 2013 als
auch am 1. Oktober 2013 einer Pädagogischen Hochschule außerhalb der
Praxisschule oder einer privaten Pädagogischen Hochschule außerhalb der
Praxisschule, einem Studiengang, Hochschullehrgang oder Lehrgang gemäß
§ 4 Hochschulgesetz 2005 zur dauernden Dienstleistung zugewiesen sind
(Stammlehrpersonal), gelten mit 1. Oktober 2013 als Hochschullehrpersonen
im Sinne des 6a. Abschnittes des Besonderen Teiles. Dabei werden Bundes-
lehrer

1. der Verwendungsgruppe L PH der Verwendungsgruppe PH 1,
2. der Verwendungsgruppe L 1 der Verwendungsgruppe PH 2 und
3. der Verwendungsgruppen L 2 und L 3 der Verwendungsgruppe PH 3

zugeordnet.

Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 138/2017

§ 248d. (Anm.: Abs. 1 aufgehoben durch Art. 1 Z 53, BGBl. I Nr. 205/2022)

(2) Auf Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf eine ausgeschriebene
Leitungsposition mit Ende Bewerbungsfrist bis spätestens 31. Dezember 2023
beworben haben, ist § 207e Abs. 2 Z 2 und § 207h Abs. 2 in der bis zum
31. Dezember 2023 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Auf Leiterinnen und Leiter, deren Ernennung vor dem 1. Jänner 2023
wirksam geworden ist, ist § 207h Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2022 gel-
tenden Fassung anzuwenden.

(4) Bei der Besetzung von Planstellen für leitende Funktionen (5. Unter-
abschnitt des 7. Abschnittes des Besonderen Teiles) und für die Schul- und
Fachinspektion (8. Abschnitt des Besonderen Teiles), für die die Kollegien der
Landesschulräte oder des Stadtschulrates für Wien bis spätestens 31. Dezem-
ber 2018 Besetzungsvorschläge beschlossen haben, sind die §§ 207f, 207g
und 225 jeweils in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden. § 207g ist auf Verfahren gemäß § 225 anzuwenden.

(5) Die Frist gemäß § 207h Abs. 2 in der Fassung ab 1. Jänner 2019 verlän-
gert sich auf Antrag längstens um jene Zeiträume, die gemäß § 207h Abs. 2 in
der bis 31. Dezember 2018 geltenden Fassung einzurechnen waren.

(6) Kann die Verpflichtung zur Absolvierung des Schulmanagementkurses –
Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang gemäß § 207h Abs. 2 aufgrund von
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Maßnahmen zu COVID-19 nicht rechtzeitig erfüllt werden, hat die Zentralstelle
auf Antrag der Inhaberin oder des Inhabers der Leitungsfunktion die für die Ab-
solvierung vorgesehene Frist um ein Jahr zu erstrecken. Diese Erstreckung be-
wirkt eine Verlängerung der Funktionsdauer im Sinne des § 207h Abs. 1 um ein
Jahr.

Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 153/2020

§ 248e. Betrauungen von Lehrpersonen mit der Leitung einer einer Pädago-
gischen Hochschule eingegliederten Praxisschule gemäß § 222 Abs. 3 in der bis
zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung bleiben bis zum Ablauf der festge-
legten Funktionsdauer aufrecht.

7. Unterabschnitt

BEAMTE DES POST- UND FERNMELDEWESENS

§ 249. (1) Der Beamte des Dienststandes, der der Generaldirektion der
PTA, einer Direktion der PTA oder der Telekom-Rechnungsstelle Wien ange-
hört, kann durch schriftliche Erklärung seine Überleitung in die Besoldungs-
gruppe der Beamten des Post- und Fernmeldewesens bewirken. Gibt ein Beam-
ter, der bereits unbefristet mit einer der im § 230a Abs. 1 angeführten Funktio-
nen betraut ist, eine solche Erklärung ab, so gilt er mit dem Tag der Wirksamkeit
der Überleitung – wenn er jedoch tatsächlich erst später mit dieser Funktion be-
traut worden ist, mit diesem Tag – für einen Zeitraum von fünf Jahren als mit die-
ser Funktion befristet betraut.

(2) Die Überleitung wird mit 1. Jänner 1990 wirksam, wenn der Beamte die
Erklärung nicht später als zwölf Monate nach diesem Tag abgibt. Wird diese Er-
klärung später abgegeben, so wird die Überleitung mit dem auf die Abgabe der
Erklärung folgenden Monatsersten wirksam.

(3) Erfüllt der Beamte die Ernennungserfordernisse und – wenn sein Dienst-
verhältnis bereits definitiv geworden ist – die Definitivstellungserfordernisse erst
nach dem 1. Jänner 1990, so wird die Überleitung abweichend vom Abs. 2 frü-
hestens mit dem auf die Erfüllung dieser Ernennungs- und Definitivstellungs-
erfordernisse folgenden Monatsersten wirksam.

(4) Der Beamte wird nach den Abs. 1 bis 3 auf eine Planstelle jener Verwen-
dungsgruppe der Besoldungsgruppe der Beamten des Post- und Fernmelde-
wesens übergeleitet, die seiner Verwendung entspricht, mit der er am Tag der
Wirksamkeit der Überleitung dauernd betraut ist, wenn er hiefür auch die sonsti-
gen Ernennungs- bzw. Definitivstellungserfordernisse erfüllt.

(5) Erfüllt er die sonstigen Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernisse
nur für eine niedrigere Verwendungsgruppe der Besoldungsgruppe der Beam-
ten des Post- und Fernmeldewesens, so wird er nach den Abs. 1 bis 3 in diese
Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen hiefür mehr als eine Verwendungs-
gruppe in Betracht, so erfolgt die Überleitung in die höchste dieser Verwen-
dungsgruppen.
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(6) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten Verwendungsgruppe Er-
nennungs- oder Definitivstellungserfordernis oder Teil eines solchen Erforder-
nisses, so ist § 229 anzuwenden.

(7) Ist der erfolgreiche Abschluß einer Grundausbildung, der Abschluß einer
bestimmten Schulausbildung oder die Erlernung eines einschlägigen Lehrberu-
fes Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernis oder Teil eines solchen Erfor-
dernisses, so gelten diese Erfordernisse oder ihre betreffenden Teile nach den
neuen Rechtsvorschriften für die Verwendung, mit der der Beamte am Tag der
Überleitung dauernd betraut war, als erfüllt, wenn der Beamte die Ernennungs-
bzw. Definitivstellungserfordernisse oder ihre betreffenden Teile nach den vor
dem 1. Jänner 1990 geltenden Bestimmungen für die bisherige Verwendungs-
gruppe der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher Ver-
wendung erfüllt hat, die seiner Verwendung, mit der er am Tag der Überleitung
dauernd betraut war, entsprochen haben. Gleiches gilt für Beamte der Verwen-
dungsgruppe B, die am 1. Jänner 1990 nach § 9 des Bundesministeriengeset-
zes 1986, BGBl. Nr. 76, mit der Leitung einer Abteilung oder eines Referates be-
traut sind.

(8) Die Abs. 1 und 4 bis 7 sind auf die übrigen Beamten des Dienststandes im
PTA-Bereich, die noch nicht der Besoldungsgruppe der Beamten des Post- und
Fernmeldewesens angehören, anzuwenden. Ihre Überleitung wird in allen Fäl-
len mit dem auf die Abgabe der Erklärung folgenden Monatsersten wirksam.

8. Unterabschnitt

Beamte der Fernmeldebehörde

Anwendungsbereich

§ 249a. (1) Die Besoldungsgruppe „Beamte der Fernmeldebehörde“ um-
fasst die Verwendungsgruppen PF 1, PF 2, PF 3, PF 4, PF 5 und PF 6. Der Be-
griff „Fernmeldebehörde“ umfasst alle Verwendungen bei der Fernmeldebe-
hörde in der Zentralstelle und im nachgeordneten Fernmeldebüro. Wird in einem
Bundesgesetz, einer Verordnung, einem Erlass oder einer sonstigen Vorschrift
des Bundes die Besoldungsgruppe „Beamte der Post- und Fernmeldehoheits-
verwaltung“ genannt, gilt dies als Bezugnahme auf die Besoldungsgruppe „Be-
amte der Fernmeldebehörde“.

(2) Auf Planstellen der Besoldungsgruppe „Beamte der Fernmeldebehörde“
dürfen nur Beamte ernannt werden, die dieser Besoldungsgruppe oder der Be-
soldungsgruppe der Beamten des Post- und Fernmeldewesens bereits angehö-
ren. Durch eine solche Ernennung ändern sich die Gehaltsstufe und der nächste
Vorrückungstermin nicht.

(3) Beamte der Fernmeldebehörde können unter den Voraussetzungen des
§ 254 auf eine Planstelle der Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
optieren. Für die Optanten gelten die ausbildungsmäßigen Ernennungs- oder
Definitivstellungserfordernisse oder Teile derselben für eine bestimmte Verwen-
dungsgruppe auch dann als erfüllt, wenn sie die Ernennungs- oder Definitivstel-
lungserfordernisse oder die vergleichbaren Teile derselben für die entspre-



Band1.Buch : 02-BDG.pod    274
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

274

274

BDG § 249b

chende Einstufung und Verwendung in der Besoldungsgruppe der Beamten der
Fernmeldebehörde erfüllen.

Ernennungserfordernisse

§ 249b. (1) Die besonderen Ernennungserfordernisse für die Beamten der
Fernmeldebehörde sind gemeinsam mit den besonderen Ernennungserforder-
nissen für die Beamten des Post- und Fernmeldewesens in der Anlage 1 Z 30
bis 35 geregelt. Soweit in diesen Bestimmungen Richtverwendungen ange-
führt sind, gelten für die Beamten der Fernmeldebehörde ausschließlich jene,
denen die Worte „in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung“ vorangestellt
sind.

(2) Die in der Anlage 1 vorgeschriebene Zeit einer Verwendung in einer be-
stimmten Verwendungsgruppe gilt auch dann als erbracht, wenn sie der Beamte
nach Vollendung des 18. Lebensjahres innerhalb des PTA-Bereichs oder der
Fernmeldebehörde

1. in einer höheren Verwendungsgruppe der Besoldungsgruppe der Beam-
ten der Fernmeldebehörde oder der Besoldungsgruppe der Beamten des
Post- und Fernmeldewesens,

2. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und Tätig-
keit) in einer anderen Besoldungsgruppe oder

3. in einer gleichwertigen oder höheren Verwendung (Einstufung und Tätig-
keit) in einem Entlohnungsschema nach dem Vertragsbedienstetengesetz
1948, BGBl. Nr. 86,

zurückgelegt hat. § 229 Abs. 1 zweiter Satz ist dabei mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die in der Anlage 1 jeweils gemeinsam geregelten Verwendungsgrup-
pen der Beamten des Post- und Fernmeldewesens und der Beamten der Fern-
meldebehörde als einander gleichwertig gelten.

(3) Abs. 2 ist auch auf die Zeiten anzuwenden, in denen der Beamte
zwar nicht die verlangte Einstufung aufgewiesen hat, wohl aber ständig mit den
Aufgaben eines Arbeitsplatzes betraut war, die dieser Einstufung entsprechen.

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Landwirtschaft, Regio-
nen und Tourismus hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport für die Beamten
der Fernmeldebehörde durch Verordnung zu bestimmen, welche Organisations-
einheiten und welche weiteren gleichwertigen Verwendungen den in der An-
lage 1 Z 30 bis 35 angeführten Kategorien zuzuordnen sind. Bei der Zuordnung
der Organisationseinheiten ist auf ihre Größe, ihre sachliche und personelle
Ausstattung, auf die mit ihrer Leitung verbundene Verantwortung und auf die
Stellung dieser Organisationseinheit im Betrieb Bedacht zu nehmen. Bei der Zu-
ordnung der Verwendungen sind insbesondere Art und Schwierigkeit der Tätig-
keit, der Umfang des Aufgabenbereiches, die dem Arbeitsplatzinhaber in seinem
Aufgabenbereich eingeräumte Selbständigkeit, die Verfügungsberechtigung, die
Eigenverantwortlichkeit der Tätigkeit, die organisatorische Stellung des Arbeits-
platzes und die für die betreffende Verwendung erforderliche Ausbildung zu be-
rücksichtigen.
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Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 249c. (1) Für die Beamtinnen und Beamten der Fernmeldebehörde sind
folgende Amtstitel vorgesehen:

in der
Verwendungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Amtstitel

PF 1

keines Kommissärin oder
Kommissär

13 Jahre und sechs Monate Rätin oder Rat

21 Jahre und sechs Monate Oberrätin oder Oberrat;
Hofrätin oder Hofrat (auf
einer Planstelle der Dienst-
zulagengruppe S, 1 oder 2)

PF 2
(mit Hoch-

schulbildung)

keines Kommissärin oder
Kommissär

18 Jahre und sechs Monate Rätin oder Rat

26 Jahre und sechs Monate Oberrätin oder Oberrat

PF 2
(ohne Hoch-
schulbildung)

keines Revidentin oder Revident

18 Jahre und sechs Monate Inspektorin oder Inspektor

26 Jahre und sechs Monate Zentralinspektorin oder
Zentralinspektor

PF 3

keines Revidentin oder Revident

18 Jahre und sechs Monate Inspektorin oder Inspektor

26 Jahre und sechs Monate Oberinspektorin oder
Oberinspektor

PF 4

keines Revidentin oder Revident

18 Jahre und sechs Monate Oberrevidentin oder
Oberrevident

26 Jahre und sechs Monate Inspektorin oder Inspektor

PF 5

keines Kontrollorin oder Kontrollor

19 Jahre Fachinspektorin oder
Fachinspektor

27 Jahre Fachoberinspektorin oder
Fachoberinspektor
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(2) Abweichend von Abs. 1 sind folgende Amtstitel vorgesehen:

(3) aufgehoben

Zeitlich begrenzte Funktionen

§ 249d. (1) Planstellen der Funktionsgruppe S der Verwendungsgruppe PF 1
sind durch befristete Ernennung für einen jeweils fünf Jahre nicht übersteigenden
Zeitraum zu besetzen, wenn die Betrauung mit der Leitungsfunktion befristet
erfolgt. Durch die Überleitung nach § 249a ändert sich dieser Fristenlauf für den
betreffenden Arbeitsplatz nicht.

PF 6

keines Kontrollorin oder Kontrollor

19 Jahre Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

27 Jahre Fachinspektorin oder
Fachinspektor

für Amtstitel

Beamtin oder Beamter der Verwendungs-
gruppe PF 1 bei der Fernmeldebehörde mit
Ausnahme des Fernmeldebüros ab einem
Besoldungsdienstalter von 21 Jahren und
sechs Monaten

Ministerialrätin oder
Ministerialrat

Beamtin oder Beamter bei der Fernmelde-
behörde in der Zentralstelle oder im Fernmelde-
büro in der Abteilung Recht

in der Verwendungsgruppe PF 2
(ohne Hochschulbildung)

ab einem Besoldungsdienstalter von
18 Jahren und sechs Monaten

Amtssekretärin oder
Amtssekretär

ab einem Besoldungsdienstalter von
26 Jahren und sechs Monaten

Amtsdirektorin oder
Amtsdirektor

in der Verwendungsgruppe PF 3

ab einem Besoldungsdienstalter von
18 Jahren und sechs Monaten

Amtssekretärin oder
Amtssekretär

ab einem Besoldungsdienstalter von
26 Jahren und sechs Monaten

Amtsrätin oder Amtsrat

in der
Verwendungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Amtstitel
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(2) Neuerliche befristete Ernennungen (Weiterbestellungen) sind zulässig.

(3) Endet der Zeitraum der befristeten Ernennung ohne Weiterbestellung und
verbleibt der Beamte im Dienststand, so ist er auf eine andere Planstelle zu er-
nennen. Eine Ernennung auf die Planstelle einer niedrigeren Funktionsgruppe
als jener, in die der Beamte vor der Betrauung mit der zeitlich begrenzten Funk-
tion ernannt war, bedarf der Zustimmung des Beamten.

(4) Unterbleibt diese Ernennung und ist der Beamte unmittelbar vor der Be-
trauung mit der zeitlich begrenzten Funktion

1. in dieselbe Verwendungsgruppe ernannt gewesen, so ist er kraft Gesetzes
auf eine Planstelle jener Funktionsgruppe übergeleitet, in die er vor der
Betrauung mit der zeitlich begrenzten Funktion ernannt war,

2. nicht in dieselbe Verwendungsgruppe ernannt gewesen, so ist er kraft Ge-
setzes in die niedrigste Funktionsgruppe jener Verwendungsgruppe über-
geleitet, der die Funktion angehört, aus der er durch Nichtweiterbestellung
ausgeschieden ist.

(5) Hat der Beamte zeitlich befristete Funktionen derselben Funktionsgruppe
durch zehn Jahre ausgeübt, wird diese Ernennung von Gesetzes wegen unbe-
fristet. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Beamte zu diesem Zeitpunkt aus sei-
ner Funktion ausscheidet, ohne gleichzeitig mit einer zeitlich befristeten Funk-
tion derselben Funktionsgruppe betraut zu werden.

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht

§ 249e. (1) Bei der Bestellung der Mitglieder der Leistungsfeststellungskom-
missionen in der Fernmeldebehörde kommt das dem Zentralausschuss zuste-
hende Bestellungsrecht der im jeweiligen Bereich eingerichteten zentralen Ver-
tretung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer zu.

(2) Zur Durchführung von Disziplinarverfahren vor der Bundesdisziplinar-
behörde in Angelegenheiten von Beamtinnen und Beamten der Fernmeldebe-
hörde kommt das dem Zentralausschuss zukommende Nominierungsrecht ei-
nes nebenberuflichen Mitgliedes der im jeweiligen Bereich eingerichteten zen-
tralen Vertretung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer zu.

9. Unterabschnitt

BEAMTE DES KRANKENPFLEGEDIENSTES

Überleitung

§ 250. Ein Beamter des Dienststandes, der die Erfordernisse des § 231a –
allenfalls in Verbindung mit § 231b – erfüllt, kann durch schriftliche Erklä-
rung seine Überleitung in die Besoldungsgruppe der Beamten des Kranken-
pflegedienstes bewirken. Er ist dabei in jene Verwendungsgruppe einzureihen,
für die er die Ernennungserfordernisse nach der Anlage 1 erfüllt. Die Über-
leitung wird mit dem auf die Abgabe der Erklärung folgenden Monatsersten
wirksam.
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Sonderausbildung

§ 251. (1) Ein Beamter, der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1991 in die Besol-
dungsgruppe der Beamten des Krankenpflegedienstes ernannt wird, ist bei Er-
füllung aller sonstigen Ernennungserfordernisse auch dann in die Verwendungs-
gruppe K 1 oder K 3 einzureihen, wenn er für die betreffende Verwendung das Er-
fordernis einer Sonderausbildung nach § 57b des Krankenpflegegesetzes in der
bis zur Novelle BGBl. I Nr. 108/1997 geltenden Fassung nicht erfüllt. Der Beamte
ist danach so zu behandeln, als ob er diese Sonderausbildung absolviert hätte.

(2) Vom Erfordernis einer Sonderausbildung nach § 57b des Krankenpflege-
gesetzes in der bis zur Novelle BGBl. I Nr. 108/1997 geltenden Fassung ist ab-
zusehen, wenn

1. ein Beamter bis 31. Dezember 1995 auf Dauer mit einer der folgenden
Verwendungen betraut wird: Oberassistentin (Oberassistent), Oberin
(Pflegevorsteher), Oberschwester (Oberpfleger), Stationsassistentin (Sta-
tionsassistent) oder Stationsschwester (Stationspfleger) und

2. berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen (insbesondere langjährige
Erfahrung im Krankenpflegefachdienst oder im gehobenen medizinisch-
technischen Dienst, hohes Dienstalter).

(3) Wird in diesem Fall das Erfordernis des Abs. 2 Z 2 nicht erfüllt, sind eine
Betrauung mit der betreffenden Verwendung und eine Überstellung in die ent-
sprechende Verwendungsgruppe unter der Auflage möglich, daß der Beamte
diese Sonderausbildung innerhalb von drei Jahren nach erfolgter Betrauung
(Überstellung) erfolgreich beendet.

(4) Bei erfolglosem Ablauf dieser Frist ist der Beamte wieder jener Verwen-
dung zuzuweisen, die er vor der Betrauung innehatte. Ist er im Zusammenhang
mit der Betrauung in eine höhere Verwendungsgruppe überstellt worden, so ist er
bei erfolglosem Ablauf der Frist in jene Verwendungsgruppe zu überstellen, der er
vor der seinerzeitigen Überstellung angehört hat. Die angeführten Maßnahmen
bedürfen nicht der Zustimmung des Beamten. Der Beamte ist danach so zu be-
handeln, als wäre die seinerzeitige Betrauung (Überstellung) unterblieben.

10. Unterabschnitt

BEAMTE DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG UND BEAMTE
IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG

Einteilung

§ 252. Für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung sind die Verwendungs-
gruppen A bis E, für die Beamten in handwerklicher Verwendung die Verwen-
dungsgruppen P 1 bis P 5 vorgesehen.

Ernennung und Betrauung mit einer Funktion

§ 253. (1) Ernennungen auf eine Planstelle
1. der Verwendungsgruppen E, D, C oder P 1 bis P 5 mit Wirkung von einem

nach dem 31. Dezember 1994 gelegenen Tag,
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2. der Verwendungsgruppen A oder B mit Wirkung von einem nach dem
31. Dezember 1997 gelegenen Tag

sind nur mehr für Beamte zulässig, die einer in Z 1 oder 2 angeführten Verwen-
dungsgruppe angehören.

(2) Die ständige Betrauung mit einer zeitlich begrenzten Funktion ist nach
dem Ablauf des 31. Dezember 1997 innerhalb der Besoldungsgruppe der Be-
amten der Allgemeinen Verwaltung und der Beamten in handwerklicher Verwen-
dung nicht mehr zulässig. Auf einen Beamten, der mit dieser Funktion bereits zu-
vor unbefristet betraut worden ist, sind für die Dauer seiner Ausübung dieser
Funktion die Bestimmungen über die Befristung nicht anzuwenden, solange er
weiterhin der Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und
der Beamten in handwerklicher Verwendung angehört.

(3) Abs. 2 Satz 1 ist in Dienstbereichen, bei denen es gemäß § 41 nach der
Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer ande-
ren Dienststelle zu versetzen, nur auf Arbeitsplätze der Funktionsgruppen 8 und
9 der Verwendungsgruppe A 1 im Inland anzuwenden, auch wenn in diesen
Dienstbereichen grundsätzlich jede Betrauung mit einer Funktion unbeschadet
des § 141 befristet erfolgt.

Ernennungserfordernisse

§ 253a. Ausbildungs- und Verwendungszeiten in der früheren Post- und
Telegraphenverwaltung sind den Ausbildungs- und Verwendungszeiten im
PTA-Bereich und in der Fernmeldebehörde gleichgestellt.

Überleitung in andere Verwendungsgruppen

§ 254. (1) Ein Beamter des Dienststandes, der einer der Verwendungsgrup-
pen A bis E oder P 1 bis P 5 angehört, kann durch schriftliche Erklärung seine
Überleitung in den Allgemeinen Verwaltungsdienst und damit in eine der Ver-
wendungsgruppen A 1 bis A 7 bewirken. Eine solche schriftliche Erklärung ist
rechtsunwirksam, wenn ihr der Beamte eine Bedingung beigefügt hat.

(2) Ist ein solcher Beamter nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer
Unteroffiziersfunktion herangezogen und ist seine Tätigkeit einem militärischen
Arbeitsplatz zuzuordnen, so ist Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß er
durch die schriftliche Erklärung seine Überleitung nicht in den Allgemeinen Ver-
waltungsdienst, sondern in den Militärischen Dienst und damit in die Verwen-
dungsgruppe M BUO bewirkt.

(3) Die Abs. 1, 2 und 4 bis 16 sind nicht anzuwenden auf:
1. Beamte im PTA-Bereich,
2. Beamte, die die Voraussetzungen des § 231a für eine Ernennung zum

Beamten des Krankenpflegedienstes erfüllen, und
3. Beamte, die im Wege eines Sondervertrages mit einer im § 7 Abs. 11 des

Bundesministeriengesetzes 1986 angeführten Funktion betraut sind.

(4) Gibt ein Beamter, der im Falle der Überleitung in eine der Funktionsgrup-
pen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe A 1 einzustufen wäre, eine Erklärung nach



Band1.Buch : 02-BDG.pod    280
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

280

280

BDG § 254

Abs. 1 ab, so gilt er mit dem Tag der Wirksamkeit der Überleitung für einen Zeit-
raum von fünf Jahren als mit der betreffenden Funktion befristet betraut. Dies gilt
nicht für Beamte, die einem Dienstbereich angehören, in denen es gemäß § 41
nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit zu
einer anderen Dienststelle zu versetzen.

(5) Wäre ein Beamter im Falle seiner Überleitung in eine der Funktionsgrup-
pen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe A 1 einzustufen, ist auf seinen Antrag vor
der Abgabe einer Erklärung nach Abs. 1 festzustellen, welche der bisher innege-
habten Funktionen

1. der Funktionsgruppe 7 oder
2. der Funktionsgruppe 8 oder
3. der Funktionsgruppe 9

der Verwendungsgruppe A 1 entsprechen.

(6) Wäre ein Beamter im Falle seiner Überleitung in die Funktionsgruppe 5
oder 6 der Verwendungsgruppe A 1 oder in die Funktionsgruppe 8 der Verwen-
dungsgruppe A 2 einzustufen und würde ihm das Gehalt der Gehaltsstufe 19

1. mit Dienstalterszulage oder
2. mit Anfall der Dienstalterszulage in spätestens zwei Jahren

gebühren, ist auf seinen Antrag vor der Abgabe einer Erklärung nach Abs. 1
festzustellen, welcher vor der Option liegende Zeitraum gemäß § 30 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 für das Erreichen der Funktionsstufe 4 einzurechnen
wäre.

(7) Die Überleitung wird mit dem Monatsersten wirksam, der der Abgabe der
Erklärung folgt.

(8) Der Beamte wird
1. nach den Abs. 1 und 3 bis 7 auf eine Planstelle jener Verwendungsgruppe

des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
2. nach den Abs. 2 bis 7 auf eine Planstelle jener Verwendungsgruppe des

Militärischen Dienstes
übergeleitet, die seiner Verwendung entspricht, wenn er hiefür auch die sonsti-
gen Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse erfüllt. Für die Überleitung
ist jene Verwendung maßgebend, mit der der Beamte am Tag der Wirksamkeit
dieser Überleitung dauernd betraut ist.

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

(10) Erfüllt der Beamte die sonstigen Ernennungs- oder Definitivstellungs-
erfordernisse nur für eine niedrigere Verwendungsgruppe der neuen Besol-
dungsgruppe, so wird er nach den für ihn geltenden Bestimmungen der Abs. 1
bis 9 in diese Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen hiefür mehr als eine
Verwendungsgruppe in Betracht, so erfolgt die Überleitung in die höchste dieser
Verwendungsgruppen.

(11) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten Verwendungsgruppe Er-
nennungs- oder Definitivstellungserfordernis oder Teil eines solchen Erforder-
nisses, so sind anzuwenden:

1. im Allgemeinen Verwaltungsdienst § 139,
2. im Militärischen Dienst § 149.
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(12) Der erfolgreiche Abschluß einer Grundausbildung, der Abschluß einer
bestimmten Schulausbildung und die Erlernung eines einschlägigen Lehrberu-
fes gelten nach den neuen Rechtsvorschriften für die Verwendung als erfüllt, mit
der der Beamte am Tag der Überleitung dauernd betraut war, wenn der Beamte
diese Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernisse nach den vor der Über-
leitung geltenden Bestimmungen für die bisherige Verwendungsgruppe erfüllt
hat, der diese Verwendung zuzuordnen war.

(13) Bei Beamten, die ein sondervertragliches Dienstverhältnis zum Bund
eingegangen sind und sich deswegen auf Karenzurlaub befinden, werden mit
der Überleitung sowohl das sondervertragliche Dienstverhältnis als auch der Ka-
renzurlaub beendet. Bei der Einstufung in der neuen Besoldungsgruppe ist von
dem Arbeitsplatz auszugehen, den der Beamte zuletzt in seinem sondervertrag-
lichen Dienstverhältnis ausgeübt hat. Mit der Überleitung gehört der Beamte je-
denfalls dem Personalstand an, dem er auf Grund seines sondervertraglichen
Dienstverhältnisses angehört hat.

(14) Ist ein Beamter im Zeitpunkt der Überleitung dauernd mit einem Arbeits-
platz einer höheren Verwendungsgruppe betraut, so ist für ihn vorgesehen:

(15) Die schriftliche Erklärung nach den Abs. 1und 2 tritt rückwirkend außer
Kraft, wenn

1. die Dienstbehörde den Beamten bei gleichgebliebenem Arbeitsplatz in
eine andere Einstufung des neuen Schemas überleitet, als dem Beamten

bei einer Zuordnung des Arbeitsplatzes zur bei Einstufung des
Beamten in die

Verwendungsgruppe
die Funktionsgruppe

Verwendungsgruppe Funktionsgruppe

A 1

5 bis 9
4
3
2
1
–

A 2

8
7
6
5
4
3

A 3 8

A 2

3 bis 8
1, 2
–

A 3
8
6
5

A 4 2

A 3

1 bis 8
– A 4 2

1

A 5 2

A 4 1, 2
– A 5 2

1
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vor Abgabe der schriftlichen Erklärung von der Dienstbehörde mitgeteilt
worden ist, und

2. der Beamte innerhalb dreier Monate ab der Bekanntgabe seiner tatsäch-
lichen Einstufung im neuen Schema die schriftliche Erklärung widerruft.

(16) Beamte, die im Rechnungshof dauernd mit einem Arbeitsplatz der
Funktionsgruppe 4, 5 oder 6 der Verwendungsgruppe A 1 oder der Funktions-
gruppe 7 oder 8 der Verwendungsgruppe A 2 betraut sind und die Ernen-
nungserfordernisse für die Verwendungsgruppe A 1 oder A 2 erfüllen sowie
entsprechende Beamte der Parlamentsdirektion, können frühestens mit Wir-
kung vom 1. Jänner 1998 auf eine Planstelle der Verwendungsgruppen A 1
oder A 2 ernannt werden. Ein Beamter, der am 1. Jänner 1998 alle Vorausset-
zungen des ersten Satzes erfüllt, ist abweichend von den Abs. 1 und 15 mit
1. Jänner 1998 in den Allgemeinen Verwaltungsdienst übergeleitet. Erfüllt ein
Beamter erst zu einem späteren Zeitpunkt alle Voraussetzungen des ersten
Satzes, so ist dieser Beamte mit dem Monatsersten in den Allgemeinen Ver-
waltungsdienst übergeleitet, der dem Tag der Erfüllung aller dieser Erforder-
nisse folgt. Ist dieser Tag ein Monatserster, so wird die Überleitung mit diesem
Tag wirksam.

Amtstitel

§ 255. (1) Für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung sind folgende Amts-
titel vorgesehen.

in der Verwen-
dungsgruppe

in der
Dienstklasse Gehaltsstufe Amtstitel

A

III, IV
V
VI
VII
VIII

IX

Kommissär
Oberkommissär
Rat
Oberrat
Hofrat; Ministerialrat (auf einer
Planstelle der Präsidentschafts-
kanzlei, des Rechnungshofes,
der Volksanwaltschaft oder eines
Bundesministeriums)
Sektionschef

B

III
IV
V
VI
VII

Revident
Oberrevident
Amtssekretär
Amtsrat
Amtsdirektor

C

III
III
IV
V

1 bis 9
ab 10

Kontrollor
Oberkontrollor
Fachinspektor
Fachoberinspektor
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(2) Abweichend vom Abs. 1 sind für Beamte der Allgemeinen Verwaltung fol-
gende Amtstitel vorgesehen:

(3) Für die Beamten in handwerklicher Verwendung sind folgende Amtstitel
vorgesehen:

D
III
III
IV

1 bis 9
ab 10

Offizial
Oberoffizial
Oberoffizial

E III
III

1 bis 9
ab 10

Amtswart
Oberamtswart

für Amtstitel

den Leiter der Präsidentschaftskanzlei Kabinettsdirektor

den Leiter der Parlamentsdirektion Parlamentsdirektor

den Leiter der Österreichischen National-
bibliothek, des Österreichischen Staats-
archivs oder der Österreichischen Staats-
druckerei

Generaldirektor d. (unter Hinzu-
fügung der Bezeichnung der
Dienststelle)

den Leiter des Bundesamtes für Eich- und
Vermessungswesen, des Bundesdenkmal-
amtes, der Finanzprokuratur, des Patentam-
tes, einer Direktion der PTA oder des Öster-
reichischen Statistischen Zentralamtes

Präsident d. (unter Hinzufügung
der Bezeichnung der Behörde)

den Beamten der Dienstklasse VIII in der
Parlamentsdirektion, wenn er nicht im
Bibliotheks- oder Stenographendienst
verwendet wird

Parlamentsrat

in der Verwen-
dungsgruppe

in der
Dienstklasse Gehaltsstufe Amtstitel

P 1, P 2
III
III
IV

1 bis 9
ab 10

Offizial
Oberoffizial
Oberoffizial

P 3 III
III

1 bis 9
ab 10

Offizial
Oberoffizial

P 4, P 5 III
III

1 bis 9
ab 10

Amtswart
Oberamtswart

in der Verwen-
dungsgruppe

in der
Dienstklasse Gehaltsstufe Amtstitel
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Verwendungsbezeichnungen

§ 256. (1) Für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung sind folgende Ver-
wendungsbezeichnungen vorgesehen:

bei Verwendung als Verwendungsbezeichnung

Stellvertreter des Leiters der Präsident-
schaftskanzlei

Kabinettsvizedirektor

Stellvertreter des Leiters der Parlaments-
direktion

Parlamentsvizedirektor

Leiter der Generaldirektion für die
öffentliche Sicherheit

Generaldirektor für die öffentliche
Sicherheit

Sonderberater des Bundespräsidenten in
internationalen Angelegenheiten

Botschafter

Stellvertreter des Leiters der Österreichi-
schen Nationalbibliothek

Generaldirektor-Stellvertreter
der Österreichischen National-
bibliothek

Stellvertreter des Leiters des Bundes-
amtes für Eich- und Vermessungswesen,
der Finanzprokuratur, des Patentamtes
oder des Österreichischen Statistischen
Zentralamtes

Vizepräsident d. (unter Hinzu-
fügung der Bezeichnung der
Behörde)

Leiter einer Landespolizeidirektion Landespolizeidirektor

Leiter eines Polizeikommissariates Stadthauptmann

Leiter des inneren Dienstes des Amtes des
Landesschulrates (Stadtschulrates für
Wien) (Anm. 1)

Leiterin oder Leiter des Präsidial-
bereiches der Bildungsdirektion
sowie Leiterin oder Leiter des
Pädagogischen Bereiches der
Bildungsdirektion

Leiter der Burghauptmannschaft Österreich Burghauptmann

Leiter einer Bibliothek (ausgenommen
einer Universitätsbibliothek), eines
Archivs, einer Anstalt, eines Museums,
eines Kulturinstitutes oder einer größeren
oder selbständigen Sammlung

Direktor d. (unter Hinzufügung
der Bezeichnung der Bibliothek,
des Archivs, der Anstalt, des
Museums, des Kulturinstitutes
oder der Sammlung)

Leiter des ärztlichen Dienstes bei Dienst-
stellen des Bundes oder bei der Bundes-
polizei

Chefarzt d. (unter Hinzufügung
der Bezeichnung der Dienststelle
oder des Wortes „Bundespolizei“)
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(Anm. 1: Art. 30 Z 4 lautet: „In § 140 Abs. 3 und § 256 Abs. 1 wird jeweils die
Wendung ‚für den Leiter des inneren Dienstes des Landesschulrates (Stadt-
schulrates für Wien)‘ durch die Wendung ‚für die Leiterin oder den Leiter des
Präsidialbereiches der Bildungsdirektion sowie für die Leiterin oder den Leiter
des Bereiches Pädagogischer Dienst der Bildungsdirektion‘ und die Verwen-
dungsbezeichnung ‚Landesschulratsdirektor (Stadtschulratsdirektor)‘ durch die
Verwendungsbezeichnungen ‚Leiterin oder Leiter des Präsidialbereiches der

Ärztlicher Leiter einer Krankenanstalt Ärztlicher Leiter d. (unter Hinzu-
fügung der Bezeichnung der
Krankenanstalt)

Leiter einer Krankenabteilung einer Kran-
kenanstalt im Sinne des § 43 Abs. 6 des
Ärztegesetzes 1998

Primararzt d. (unter Hinzufügung
der Bezeichnung der Kranken-
anstalt)

Arzt an Krankenanstalten ab der Dienst-
klasse V

Oberarzt

Arzt an Krankenanstalten in den Dienst-
klassen III und IV

Assistent

Beamter im PTA-Bereich (soweit er nicht
an einer Dienststelle des Verwaltungs-
dienstes verwendet wird) in der Verwen-
dungsgruppe B, Dienstklasse
V
VI
VII

Inspektor
Oberinspektor
Zentralinspektor

Leiter eines Amtes, wenn er der Dienst-
klasse VI oder VII der Verwendungs-
gruppe B angehört, abweichend von den
vorgenannten Verwendungsbezeichnun-
gen

Amtsdirektor

Leiter des gesamten Kanzleidienstes in
einer Zentralstelle

Ministerialkanzleidirektor (in der
Parlamentsdirektion: Parlaments-
kanzleidirektor)

Beamter des fernmeldetechnischen,
des posttechnischen oder des Garage-
und Werkmeisterdienstes im PTA-Bereich
in der Verwendungsgruppe C, Dienst-
klasse III, Gehaltsstufe
1 bis 9
10 bis 12

Werkmeister
Oberwerkmeister

bei Verwendung als Verwendungsbezeichnung
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Bildungsdirektion sowie Leiterin oder Leiter des Pädagogischen Bereiches der
Bildungsdirektion‘ ersetzt.“ Die erste Ersetzung konnte nicht durchgeführt
werden.)

(2) § 63 Abs. 4 ist auf Beamte im PTA-Bereich mit der Abweichung anzu-
wenden, daß die Verwendungsbezeichnung an Stelle des Amtstitels zu führen
ist.

(3) Beamte, die bei den österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland
oder im höheren auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen, haben für die
Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende Verwendungs-
bezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbezeichnungen sind von der Bun-
desministerin oder vom Bundesminister für europäische und internationale An-
gelegenheiten unter Bedachtnahme auf die internationale Übung und die dienst-
rechtliche Stellung des Beamten durch Verordnung zu bestimmen.

(4) Beamte, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer Unteroffi-
ziersfunktion herangezogen werden, haben folgende, nach § 6 WG 2001 zu-
kommende militärische Dienstgrade als Verwendungsbezeichnungen zu führen:

1. in den Verwendungsgruppen E, D und P 1 bis P 5: Korporal, Zugsführer,
Wachtmeister, Oberwachtmeister, Stabswachtmeister, Oberstabswacht-
meister,

2. in den Verwendungsgruppen D und P 1 bis P 3 überdies: Offiziersstellver-
treter,

3. in der Verwendungsgruppe C: Offiziersstellvertreter, Vizeleutnant,
4. während der Truppenoffiziersausbildung an der Theresianischen Militär-

akademie: Fähnrich.
Die näheren Bestimmungen über das Führen der Dienstgrade sind unter Be-
dachtnahme auf die internationale Übung und die vorgesehene Verwendung der
Militärperson von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Landes-
verteidigung durch Verordnung festzulegen.

Sonderbestimmungen für Beamte des höheren Dienstes
in wissenschaftlicher Verwendung an Universitäten

§ 257. Auf Beamte des höheren Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung
an Universitäten sind die §§ 155 bis 160, 160a, 182 und 183 insoweit sinnge-
mäß anzuwenden, als dies der Art ihrer Verwendung im Sinne der Organisa-
tionsvorschriften entspricht. Bei der Festlegung des Dienstplanes ist in sinnge-
mäßer Anwendung des § 181 Abs. 2 auf die Aufgaben der Einrichtung und die
Notwendigkeiten des Lehr- und Forschungsbetriebes Bedacht zu nehmen.

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht
Leistungsfeststellungs- und Disziplinarkommissionen

im PTA-Bereich und in der Fernmeldebehörde

§ 258. (1) Bei der Bestellung der Mitglieder der Leistungsfeststellungs-
kommissionen im PTA-Bereich und in der Fernmeldebehörde kommt das dem
Zentralausschuss zustehende Bestellungsrecht der im jeweiligen Bereich ein-
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gerichteten zentralen Vertretung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer
zu.

(2) Zur Durchführung von Disziplinarverfahren vor der Bundesdisziplinar-
behörde in Angelegenheiten von Beamtinnen und Beamten im PTA-Bereich und
in der Fernmeldebehörde kommt das dem Zentralausschuss zukommende No-
minierungsrecht eines nebenberuflichen Mitgliedes der im jeweiligen Bereich
eingerichteten zentralen Vertretung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer
zu.

Besondere Bestimmungen für Beamte, die zur Ausübung
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind

§ 259. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des HDG
2014, unterliegenden Beamten, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen sind, nicht anzuwenden.

11. Unterabschnitt

WACHEBEAMTE

Einteilung

§ 260. Für die Wachebeamten sind die Verwendungsgruppen W 1 und W 2
vorgesehen.

Ernennung und Betrauung mit einer Funktion

§ 261. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

(2) Für Wachebeamte, die am 1. Jänner 1978 der Dienststufe 1 der Verwen-
dungsgruppe W 2 angehörten, gilt das Erfordernis der Anlage 1 Z 56.2 nur als
erfüllt, wenn sie nach den bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Ausbildungs-
vorschriften eine mindestens sechsmonatige Fachausbildung oder im Falle
einer kürzeren Fachausbildung eine zu deren Besuch vorgeschriebene Sonder-
ausbildung (Verwendung) erfolgreich abgeschlossen haben.

(3) Ernennungen auf eine Planstelle der Wachebeamten sind nur mehr für
Beamte zulässig, die der Verwendungsgruppe W 1 oder W 2 angehören.

(4) § 144 Abs. 2 bis 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß der Verwen-
dungsgruppe E 1 die Verwendungsgruppe W 1 und der Verwendungs-
gruppe E 2a die Verwendungsgruppe W 2 (Dienststufen 1, 2 oder 3) entspricht.

Überleitung in andere Verwendungsgruppen

§ 262. (1) Ein Wachbeamter des Dienststandes kann durch schriftliche Er-
klärung seine Überleitung in den Exekutivdienst und damit in eine der Verwen-
dungsgruppen E 1, E 2a, E 2b oder E 2c bewirken. Eine solche schriftliche Er-
klärung ist rechtsunwirksam, wenn ihr der Wachebeamte eine Bedingung beige-
fügt hat.
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(2) Wäre ein Wachebeamter im Falle seiner Überleitung in die Funktions-
gruppe 8, 9, 10 oder 11 der Verwendungsgruppe E 1 einzustufen und würde ihm
das Gehalt der Gehaltsstufe 19 gebühren, ist auf seinen Antrag vor der Abgabe
einer Erklärung nach Abs. 1 festzustellen, welcher vor der Option liegende Zeit-
raum gemäß § 74 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 für das Erreichen der Funk-
tionsstufe 4 einzurechnen wäre.

(3) Die Überleitung wird mit dem Monatsersten wirksam, der der Abgabe der
Erklärung folgt.

(4) Der Wachebeamte wird nach den Abs. 1 bis 3 auf eine Planstelle jener
Verwendungsgruppe des Exekutivdienstes übergeleitet, die seiner Verwendung
entspricht, wenn er hiefür auch die sonstigen Ernennungserfordernisse erfüllt.
Für die Überleitung ist jene Verwendung maßgebend, mit der der Wachebeamte
am Tag der Wirksamkeit dieser Überleitung dauernd betraut ist.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

(6) Erfüllt der Wachebeamte die sonstigen Ernennungserfordernisse nur für
eine niedrigere Verwendungsgruppe des Exekutivdienstes, so wird er nach den
Abs. 1 bis 3 in diese Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen hiefür mehr als
eine Verwendungsgruppe in Betracht, so erfolgt die Überleitung in die höchste
dieser Verwendungsgruppen.

(7) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten Verwendungsgruppe Er-
nennungserfordernis oder Teil eines solchen Erfordernisses, so ist § 144 anzu-
wenden.

(8) Der erfolgreiche Abschluß einer Grundausbildung und der Abschluß einer
bestimmten Schulausbildung gelten nach den neuen Rechtsvorschriften für die
Verwendung als erfüllt, mit der der Wachebeamte am Tag der Überleitung dau-
ernd betraut war, wenn der Wachebeamte diese Ernennungs- oder Definitivstel-
lungserfordernisse nach den vor der Überleitung geltenden Bestimmungen für
die bisherige Verwendungsgruppe erfüllt hat, der diese Verwendung zuzuord-
nen war.

(9) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 522/1995)

(10) Ist ein Beamter des Exekutivdienstes im Zeitpunkt der Überleitung dau-
ernd mit einem Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe betraut, so ist
für ihn vorgesehen:

(11) Die schriftliche Erklärung nach Abs. 1 tritt rückwirkend außer Kraft, wenn
1. die Dienstbehörde den Wachebeamten bei gleichgebliebenem Arbeits-

platz in eine andere Einstufung des neuen Schemas überleitet, als dem

bei einer Zuordnung des Arbeitsplatzes zur bei Einstufung des
Beamten des Exeku-

tivdienstes in die
Verwendungsgruppe

die Funktionsgruppe
Verwendungsgruppe Funktionsgruppe

E 1
3 bis 11

1, 2
–

E 2a
7
6
5
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Wachebeamten vor Abgabe der schriftlichen Erklärung von der Dienstbe-
hörde mitgeteilt worden ist, und

2. der Beamte innerhalb dreier Monate ab der Bekanntgabe seiner tatsächli-
chen Einstufung im neuen Schema die schriftliche Erklärung widerruft.

Dienstzeit

§ 263. § 145 ist auf Wachebeamte anzuwenden.

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 264. (1) Für Wachebeamte ist der Amtstitel „Exekutivbediensteter“ vorge-
sehen.

(2) § 145a ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für Wachbeamte der Ver-
wendungsgruppe W 1 die Bestimmungen für Exekutivbedienstete der Verwen-
dungsgruppe E 1 und für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2 die Be-
stimmungen für Exekutivbedienstete der Verwendungsgruppen E 2a und E 2b
gelten.

Leistungsfeststellung

§ 265. Abweichend vom § 83 Abs. 1 ist eine Leistungsfeststellung nach § 81
Abs. 1 Z 1 oder 2 für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2

1. der Dienststufe 1, wenn sie dem im § 140 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes
1956 angeführten Personenkreis angehören,

2. der Dienststufe 2 und
3. der Dienststufe 3, wenn sie nicht der Dienstklasse V angehören, in jedem

Kalenderjahr zulässig.

12. Unterabschnitt

BERUFSOFFIZIERE

Einteilung

§ 267. Für die Berufsoffiziere sind die Verwendungsgruppen H 1 und H 2 vor-
gesehen.

Ernennung und Betrauung mit einer Funktion

§ 268. (1) Ernennungen auf eine Planstelle der Verwendungsgruppen H 2
oder H 1 mit Wirkung von einem nach dem 31. Dezember 1997 gelegenen Tag
sind nur mehr für Beamte zulässig, die der Verwendungsgruppe H 2 oder H 1
angehören.

(2) Die ständige Betrauung mit einer zeitlich begrenzten Funktion ist nach
dem Ablauf des 31. Dezember 1997 für Berufsoffiziere nicht mehr zulässig. Auf
einen Berufsoffizier, der mit dieser Funktion bereits zuvor unbefristet betraut
worden ist, sind für die Dauer seiner Ausübung dieser Funktion die Bestimmun-
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gen über die Befristung nicht anzuwenden, solange er weiterhin Berufsoffizier
ist.

(3) Die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe H 1 und die General-
stabsausbildung sind nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes an solchen Be-
rufsoffizieren abzuhalten. Die Zulassung zur Generalstabsausbildung sowie zur
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe H 2 ist so zu gestalten, daß dem
§ 4 Abs. 3 Rechnung getragen wird.

(4) Inwieweit die Ernennung auf eine höhere Planstelle einer Verwendungs-
gruppe der Berufsoffiziere vom Nachweis des erfolgreichen Abschlusses einer
weiteren Ausbildung abhängig ist, bestimmt auf Grund der dienstlichen Erforder-
nisse der zuständige Bundesminister.

Überleitung in andere Verwendungsgruppen

§ 269. (1) Ein Berufsoffizier des Dienststandes, der der Verwendungs-
gruppe H 1 oder H 2 angehört, kann durch schriftliche Erklärung seine Überlei-
tung in den Dienst als Berufsmilitärperson und damit in die Verwendungs-
gruppe M BO 1 oder M BO 2 bewirken. Eine solche schriftliche Erklärung ist
rechtsunwirksam, wenn ihr der Berufsoffizier eine Bedingung beigefügt hat.

(2) Gibt ein Berufsoffizier, der im Falle der Überleitung in eine der Funktions-
gruppen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe M BO 1 einzustufen wäre, eine Erklä-
rung nach Abs. 1 ab, so gilt er mit dem Tag der Wirksamkeit der Überleitung für
einen Zeitraum von fünf Jahren als mit dieser Funktion befristet betraut.

(3) Wäre ein Berufsoffizier im Falle seiner Überleitung in eine der Funktions-
gruppen 7 bis 9 der Verwendungsgruppe M BO 1 einzustufen, ist auf seinen An-
trag vor der Abgabe einer Erklärung nach Abs. 1 festzustellen, welche der bisher
innegehabten Funktionen

1. der Funktionsgruppe 7 oder
2. der Funktionsgruppe 8 oder
3. der Funktionsgruppe 9

der Verwendungsgruppe M BO 1 entsprechen.

(4) Wäre ein Berufsoffizier im Falle seiner Überleitung in die Funktions-
gruppe 5 oder 6 der Verwendungsgruppe M BO 1 oder in die Funktionsgruppe 8
oder 9 der Verwendungsgruppe M BO 2 einzustufen und würde ihm das Gehalt
der Gehaltsstufe 19

1. mit Dienstalterszulage oder
2. mit Anfall der Dienstalterszulage in spätestens zwei Jahren

gebühren, ist auf seinen Antrag vor der Abgabe einer Erklärung nach Abs. 1
festzustellen, welcher vor der Option liegende Zeitraum gemäß § 91 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 für das Erreichen der Funktionsstufe 4 einzurechnen
wäre.

(5) Die Überleitung wird mit dem Monatsersten wirksam, der der Abgabe der
Erklärung folgt.

(6) Der Berufsoffizier wird nach den Abs. 1 bis 5 auf eine Planstelle jener Ver-
wendungsgruppe der Besoldungsgruppe „Militärischer Dienst“ übergeleitet, die
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seiner Verwendung entspricht, wenn er hiefür auch die sonstigen Ernennungs-
und Definitivstellungserfordernisse erfüllt. Für die Überleitung ist jene Verwen-
dung maßgebend, mit der der Berufsoffizier am Tag der Wirksamkeit dieser
Überleitung dauernd betraut ist.

(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

(8) Erfüllt die Militärperson die sonstigen Ernennungs- oder Definitivstel-
lungserfordernisse nur für eine niedrigere Verwendungsgruppe der neuen Be-
soldungsgruppe, so wird sie nach den für sie geltenden Bestimmungen der
Abs. 1 bis 7 in diese Verwendungsgruppe übergeleitet. Kommen hiefür mehr als
eine Verwendungsgruppe in Betracht, so erfolgt die Überleitung in die höchste
dieser Verwendungsgruppen.

(9) Ist eine Verwendungszeit in einer bestimmten Verwendungsgruppe Er-
nennungs- oder Definitivstellungserfordernis oder Teil eines solchen Erforder-
nisses, so ist § 149 anzuwenden.

(10) Der erfolgreiche Abschluß einer Grundausbildung und der Abschluß
einer bestimmten Schulausbildung gelten nach den neuen Rechtsvorschriften
für die Verwendung als erfüllt, mit der der Berufsoffizier am Tag der Überleitung
dauernd betraut war, wenn der Berufsoffizier diese Ernennungs- oder Definitiv-
stellungserfordernisse nach den vor der Überleitung geltenden Bestimmungen
für die bisherige Verwendungsgruppe erfüllt hat, der diese Verwendung zuzu-
ordnen war.

(11) Ist eine Militärperson im Zeitpunkt der Überleitung dauernd mit einem
Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe betraut, so ist für sie vorge-
sehen:

bei einer Zuordnung des Arbeitsplatzes zur bei Einstufung der
Militärperson in die

Verwendungsgruppe
die Funktionsgruppe

Verwendungsgruppe Funktionsgruppe

M BO 1

5 bis 9
4
3
2
1
–

M BO 2

9
7
6
5
4
3

M BUO 1 7

M BO 2

3 bis 9
1, 2
–

M BUO 1
7
6
5

M BUO 2 2

M BUO 1 1 bis 7
– M BUO 2 2

1
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(12) Die schriftliche Erklärung nach Abs. 1 tritt rückwirkend außer Kraft, wenn
1. die Dienstbehörde dem Berufsoffizier bei gleichgebliebenem Arbeitsplatz

in eine andere Einstufung des neuen Schemas überleitet, als dem Berufs-
offizier vor Abgabe der schriftlichen Erklärung von der Dienstbehörde mit-
geteilt worden ist, und

2. die Militärperson innerhalb dreier Monate ab der Bekanntgabe ihrer tat-
sächlichen Einstufung im neuen Schema die schriftliche Erklärung wider-
ruft.

(13) Bei Berufsoffizieren, die ein sondervertragliches Dienstverhältnis zum
Bund eingegangen sind und sich deswegen auf Karenzurlaub befinden, werden
mit der Überleitung sowohl das sondervertragliche Dienstverhältnis als auch der
Karenzurlaub beendet. Bei der Einstufung in der neuen Besoldungsgruppe ist
von dem Arbeitsplatz auszugehen, den der Beamte zuletzt in seinem sonderver-
traglichen Dienstverhältnis ausgeübt hat. Mit der Überleitung gehört der Beamte
jedenfalls dem Personalstand an, dem er auf Grund seines sondervertraglichen
Dienstverhältnisses angehört hat.

Dienstverhältnis

§ 270. Die §§ 10 bis 12 sind auf Berufsoffiziere mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß

1. die Zeit des Präsenzdienstes in die provisorische Dienstzeit einzurechnen
ist und

2. im § 12 Abs. 5 an die Stelle von zwei Jahren drei Jahre treten.

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen

§ 271. (1) Für Berufsoffiziere ist der Amtstitel „Berufsoffizier“ vorgesehen.
(2) § 152 Abs. 2 bis 9 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß für die Berufs-

offiziere der Verwendungsgruppe H 1 die Bestimmungen für Militärpersonen der
Verwendungsgruppe M BO 1 und für Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2
die Bestimmungen für Militärpersonen der Verwendungsgruppe M BO 2 gelten.

Disziplinarrecht

§ 272. Die §§ 91 bis 135 sind auf die dem Anwendungsbereich des HDG
2014 unterliegenden Berufsoffiziere nicht anzuwenden.

13. Unterabschnitt

SCHUL- UND FACHINSPEKTOREN

Anwendungsbereich und Einteilung

§ 273. (1) Die Besoldungsgruppe „Schul- und Fachinspektoren“ umfasst die
Verwendungsgruppen SI 1 und SI 2 für die Schulinspektorinnen und Schul-
inspektoren sowie die Verwendungsgruppen FI 1 und FI 2 für die Fachinspekto-
rinnen und Fachinspektoren.
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(2) Nach dem 31. Dezember 2018 dürfen Ernennungen auf Planstellen der
Verwendungsgruppen SI 1 und SI 2 sowie FI 1 und FI 2 nur mehr dann vorge-
nommen werden, wenn die Kollegien der Landesschulräte (des Stadtschulrates
für Wien) nach Durchführung eines Ausschreibungs- und Bewerbungsverfah-
rens bis spätestens 31. Dezember 2018 Besetzungsvorschläge erstattet haben.
Für solche Ernennungen sind die Ernennungserfordernisse gemäß Anlage 1
Z 28 und Z 29 in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden.

(3) Für die in § 32 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten und für die in
§ 16 des Minderheiten-Schulgesetzes für das Burgenland vorgesehenen Schul-
aufsichtsfunktionen gilt die in Abs. 2 getroffene zeitliche Begrenzung nicht. Das
Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren für Ernennungen zur Schulinspekto-
rin oder zum Schulinspektor sowie zur Fachinspektorin oder zum Fachinspektor
im Bereich des Minderheitenschulwesens für Kärnten oder das Burgenland rich-
tet sich nach § 225 Abs. 3.

(4) Die Betrauung einer Lehrperson mit der Funktion Fachinspektion ist nur in
den Fällen des § 32 Abs. 2 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten und des
§ 16 Abs. 1 und 2 des Minderheiten-Schulgesetzes für das Burgenland zulässig.
Der Betrauung mit der Funktion Fachinspektion hat ein Ausschreibungs- und
Besetzungsverfahren gemäß § 225 Abs. 3 voranzugehen.

(5) Schulinspektorinnen und Schulinspektoren der Verwendungsgruppen
SI 1 und SI 2 haben Aufgaben wahrzunehmen, die den Beamtinnen und Beam-
ten des Schulqualitätsmanagements gemäß § 225 obliegen. Hierzu sind sie bei
Bedarf an die Bildungsdirektion oder an eine für eine Bildungsregion zuständige
Außenstelle der Bildungsdirektion zu versetzen.

(6) Wird eine Schulinspektorin oder ein Schulinspektor zur Leiterin oder zum
Leiter einer Bildungsregion gemäß § 226 Abs. 2 bestellt oder wird eine Schul-
inspektorin oder ein Schulinspektor vorübergehend mit der Leitung einer Bil-
dungsregion betraut (Abs. 10 und § 226 Abs. 3), so sind die §§ 226 und 227a
Abs. 1 für die Dauer dieser Verwendung in der Funktion Leitung einer Bildungs-
region anzuwenden. Zeiten einer vorübergehenden Betrauung mit der Leitung
einer Bildungsregion sind für den Zeitraum gemäß § 226 Abs. 2 nicht zu berück-
sichtigen.

(7) Ernannten Fachinspektorinnen und Fachinspektoren sowie Bundes- und
Landeslehrpersonen, die nach den bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Be-
stimmungen mit der Funktion Fachinspektion betraut worden sind, obliegt es, die
Fachaufsicht über die Lehrpersonen des jeweiligen Faches wahrzunehmen und
sie zu beraten, ihre Fachexpertise in das Schulqualitätsmanagement einzubrin-
gen sowie das Krisen- und Beschwerdemanagement im Eskalationsfall wahrzu-
nehmen. Weiters obliegt ihnen die Wahrnehmung der fachbezogenen Aufgaben,
die ihnen von der Bildungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor zusätzlich übertra-
gen werden. Fachinspektorinnen und Fachinspektoren des Minderheitenschul-
wesens obliegt die Wahrnehmung der im Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten
sowie im Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland vorgesehenen Aufgaben.

(8) Die Fachaufsicht über gemäß § 7c Religionsunterrichtsgesetz, BGBl.
Nr. 190/1949, von den Kirchen und Religionsgesellschaften bestellten Fach-



Band1.Buch : 02-BDG.pod    294
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

294

294

BDG §§ 274–276

inspektorinnen und Fachinspektoren richtet sich nach § 7c Religionsunterrichts-
gesetz. Die Aufsicht in organisatorischer und schuldisziplinärer Hinsicht, sowie
in dienstrechtlichen Angelegenheiten obliegt der Bildungsdirektion. Die Fach-
inspektorinnen und Fachinspektoren sind für die Beaufsichtigung des Religions-
unterrichtes im Sinne des § 2 Abs. 1 des Religionsunterrichtsgesetzes zuständig
und haben ihre Fachexpertise in das Schulqualitätsmanagement einzubringen.
Abs. 4 zweiter Satz findet für diese Fachinspektorinnen und Fachinspektoren
keine Anwendung.

(9) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft
und Forschung hat die Aufgaben der Fachinspektorinnen und Fachinspektoren
näher durch Verordnung festzulegen.

(10) Bis zur erstmaligen Besetzung der Funktion Leitung einer Bildungs-
region hat die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor eine Schulinspektorin
oder einen Schulinspektor der Verwendungsgruppen SI 1 oder SI 2 oder eine
mit der Funktion Schulinspektion betraute Lehrperson vorübergehend mit der
Leitung der Bildungsregion zu betrauen.

Amtstitel

§ 274. Für Schul- und Fachinspektorinnen und Schul- und Fachinspektoren
sind folgende Amtstitel vorgesehen:

1. in den Verwendungsgruppen SI 1 und SI 2 „Schulqualitätsmanagerin“
oder „Schulqualitätsmanager“ sowie

2. in den Verwendungsgruppen FI 1 und FI 2 „Fachinspektorin“ oder „Fach-
inspektor“.

2a. Abschnitt

Elektronische Zustellung

Anwendungsbereich

§ 275. Dieser Abschnitt regelt die elektronische Zustellung im Wege der
standardisierten IKT Lösungen und IT Verfahren für das Personalmanagement
des Bundes durch einen beauftragten Zustelldienst gemäß § 29 ZustG und gilt
abweichend von § 1 für Dienstbehörden und Personalstellen des Bundes sowie
Personen, die in einem Dienstverhältnis oder einem sonstigen Rechtsverhältnis
gemäß § 280 Abs. 1 Z 1 bis 6 stehen. Diese haben nach Maßgabe der tech-
nischen Voraussetzungen an der ressortinternen elektronischen Zustellung teil-
zunehmen.

Anmeldung zum Teilnehmerverzeichnis

§ 276. (1) Hinsichtlich Personen im Sinne des § 275 sind folgende Anmelde-
daten automationsunterstützt durch die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanz-
ler an das Teilnehmerverzeichnis des § 28a ZustG zu übermitteln:

1. der Vor- und Nachname,
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2. das Geburtsdatum,
3. die dienstlich hinterlegte elektronische Adresse und
4. das bereichsspezifische Personenkennzeichen gemäß § 280a Abs. 1.

(2) Jene Personen, die nicht gemäß § 28b Abs. 1 ZustG zum Teilnehmerver-
zeichnis angemeldet sind, werden im Teilnehmerverzeichnis neu angelegt und
gelten als angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sinne des § 28b
Abs. 1 ZustG. Für diese ist im Sinne des § 28b Abs. 1 Z 6 ZustG die Angabe zu
hinterlegen, dass nur in dienstlichen Angelegenheiten elektronisch zugestellt
werden kann. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nur den standardi-
sierten IKT Lösungen und IT Verfahren für das Personalmanagement des Bun-
des sowie beauftragten Zustelldiensten für dienstliche Zustellungen angezeigt
werden.

(3) Hinsichtlich gemäß § 28b Abs. 1 ZustG angemeldeter Personen ist im
Teilnehmerverzeichnis der Hinweis zu hinterlegen, dass diese an der elektroni-
schen Zustellung im Sinne dieses Abschnittes teilnehmen.

(4) Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hat Änderungen und Ab-
meldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern dem Teilnehmerverzeichnis
unverzüglich zu übermitteln.

Zustellungen

§ 277. (1) Zustellungen haben vorrangig elektronisch zu erfolgen.

(2) In Fällen, in denen eine elektronische Zustellung voraussichtlich gemäß
§ 277a nicht bewirkt werden kann oder am Tag der Zustellung aus technischen
Gründen nicht möglich ist, ist eine andere geeignete Zustellart zu wählen.

Zustellung mit Zustellnachweis

§ 277a. Die elektronische Zustellung mit Zustellnachweis gilt über § 35
Abs. 7 ZustG hinaus als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass die Empfängerin
oder der Empfänger von den elektronischen Verständigungen zwar Kenntnis
hatte, aber

1. während der Abholfrist vom Dienst abwesend war, doch wird die Zustel-
lung an dem der Rückkehr in den Dienst folgenden Tag innerhalb der Ab-
holfrist wirksam, an dem das Dokument abgeholt werden könnte;

2. während der Abholfrist die Abholung aus technischen Gründen nicht mög-
lich ist, doch wird die Zustellung mit dem Zeitpunkt, an dem die Abholung
wieder technisch möglich ist, wirksam, sofern dieser innerhalb der Abhol-
frist liegt.

Anzeigemodul

§ 277b. Das Anzeigemodul gemäß § 37b ZustG wird auf den Serviceplatt-
formen für Einzelpersonen, die mittels IKT Lösungen und IT Verfahren für das
Personalmanagement des Bundes betreut werden, angebunden.
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Elektronische Verständigung

§ 277c. Die elektronische Verständigung hat zusätzlich zu den in § 35 Abs. 1
ZustG enthaltenen Angaben die Angaben über die Abholmöglichkeit der Zustel-
lung über die Serviceplattform für Einzelpersonen, die mittels IKT Lösungen für
das Personalmanagement des Bundes betreut werden, zu enthalten.

3. Abschnitt

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Begriffsbestimmungen

§ 278. (1) Dienststellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Behör-
den, Ämter und anderen Verwaltungsstellen sowie die Anstalten und Betriebe
des Bundes, die nach ihrem organisatorischen Aufbau eine verwaltungs- oder
betriebstechnische Einheit darstellen.

(2) Zentralstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind das Bundeskanzler-
amt, die übrigen Bundesministerien und jene Dienststellen, die keinem Bundes-
ministerium nachgeordnet sind.

(3) Ressorts im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Zentralstellen mit den
ihnen nachgeordneten Dienststellen.

Beachte für folgende Bestimmung
Tritt hinsichtlich des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes mit 25. April
2000 und hinsichtlich des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes mit Ablauf
des Tages in Kraft, mit dem § 13 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85/1953, außer Kraft tritt (vgl. § 284 Abs. 41 idF BGBl. I Nr. 102/2000).

Mitwirkungsbefugnisse

§ 279. Soweit dieses Bundesgesetz Mitwirkungsbefugnisse der Bundes-
regierung oder der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kul-
tur, öffentlichen Dienst und Sport bei Rechtsakten anderer Behörden vorsieht,
beziehen sich diese nicht auf Rechtsakte des Bundespräsidenten, des Präsiden-
ten des Nationalrates, des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, des Prä-
sidenten des Verwaltungsgerichtshofes, des Präsidenten des Rechnungshofes
und des Vorsitzenden der Volksanwaltschaft.

Datenverarbeitung

§ 280. (1) Die Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen sind als jeweils Verant-
wortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO für den Wirkungsbereich des jeweiligen Res-
sorts ermächtigt, die dienstrechtlichen, arbeits- und sozialrechtlichen, haushalts-
rechtlichen, besoldungsrechtlichen, pensionsrechtlichen, organisationsbezoge-
nen, ausbildungsbezogenen und sonstigen mit dem Rechtsverhältnis in unmittel-
barem Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten von Personen, die

1. in einem Dienstverhältnis zum Bund,
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2. in einem Dienstverhältnis zu einem in § 1 Abs. 2 VBG genannten Rechts-
träger,

3. in einem Dienstverhältnis zu einer oder einem Dritten, bei dem der Bund
den wirtschaftlichen Aufwand zur Gänze oder zum Teil trägt und die zuge-
hörigen administrativen Tätigkeiten selbst durchführt,

4. in einem Ausbildungsverhältnis oder freien Dienstverhältnis zu einem der
in Z 1 bis Z 3 genannten Rechtsträger,

5. in einem Dienstverhältnis zu einer oder einem Dritten, wobei die Dienst-
nehmerin oder der Dienstnehmer dem Bund oder einem in § 1 Abs. 2 VBG
genannten Rechtsträger zur Dienstleistung überlassen wird,

6. in einem Lehrauftragsverhältnis gemäß dem Lehrbeauftragtengesetz,
BGBl. Nr. 656/1987,

7. als Landeslehrperson gemäß dem Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz –
LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984, oder als Landesvertragslehrperson ge-
mäß dem Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/
1966, in einem Dienstverhältnis zu einem Land, oder

8. als land- und forstwirtschaftliche Landeslehrperson gemäß dem Land- und
forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz – LLDG 1985,
BGBl. Nr. 296/1985, oder als land- und forstwirtschaftliche Landesver-
tragslehrperson gemäß dem Land- und forstwirtschaftlichen Landesver-
tragslehrpersonengesetz – LLVG, BGBl. Nr. 244/1969, in einem Dienst-
verhältnis zu einem Land

stehen, gestanden sind oder die Aufnahme in ein solches Rechtsverhältnis an-
streben, im Sinne des Art. 4 Z 2 DSGVO zu verarbeiten, einander zu übermitteln
(Übermittlung) und zu einem anderen in Abs. 2 genannten Zweck, als zu demje-
nigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, zu verarbeiten
(Weiterverarbeitung). Diese Ermächtigung bezieht sich, soweit zumindest einer
der in Art. 9 Abs. 2 DSGVO angeführten Fälle vorliegt, auch auf besondere Ka-
tegorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Werden per-
sonenbezogene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten
durch einen der genannten Verantwortlichen an Dritte übermittelt, die nicht Ver-
antwortliche im Sinne dieses Gesetzes sind (Übermittlung an Dritte), so ist diese
Übermittlung an Dritte anhand ihrer jeweiligen Rechtsgrundlage zu beurteilen
und zu dokumentieren.

(2) Eine Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung gemäß Abs. 1
muss

1. zum Zwecke der Aufrechterhaltung oder des Funktionierens der Adminis-
tration des öffentlichen Dienstes,

2. zum Zwecke der Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen oder der Gel-
tendmachung der Rechte, die sich aus den dienstrechtlichen, arbeits- und
sozialrechtlichen, haushaltsrechtlichen, besoldungsrechtlichen, pensions-
rechtlichen, organisationsbezogenen, ausbildungsbezogenen oder sonsti-
gen mit dem Rechtsverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang stehen-
den Vorschriften ergeben, oder

3. zum Zwecke der Ausübung der in den Vorschriften gemäß Z 2 übertrage-
nen öffentlichen Gewalt

erforderlich sein.
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(3) Die Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen sind jeweils ermächtigt, per-
sonenbezogene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten
gemäß Abs. 1 auf Ersuchen einer zuständigen Behörde gemäß § 36 Abs. 2 Z 7
des Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten, wenn

1. schriftlich zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht
begründen, dass die betroffene Person im Zusammenhang mit dem
Rechtsverhältnis eine Straftat begangen hat,

2. dieses Ersuchen zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung
oder Verfolgung von Straftaten, der Strafvollstreckung oder des Schutzes
vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit ergeht und

3. die Verarbeitung zu einem der in Z 2 genannten Zwecke erforderlich ist.
Sobald das Informieren der betroffenen Person gemäß Art. 12 bis 14 DSGVO
dem Zweck des Ersuchens nicht mehr zuwiderläuft oder zuwiderlaufen kann, hat
die ersuchende zuständige Behörde dies der Leiterin oder dem Leiter der jewei-
ligen Zentralstelle mitzuteilen. Die betroffene Person ist sodann direkt und
schriftlich über das Ersuchen zu informieren. Sie hat das Recht, gegenüber der
Leiterin oder dem Leiter der Zentralstelle eine zu dokumentierende Stellung-
nahme abzugeben. Art. 12 bis 22 DSGVO sind vom Zeitpunkt des Einlangens
eines Ersuchens bis zum Zeitpunkt ihrer Information insoweit beschränkt, als
diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der Zwecke des Ersuchens un-
möglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Beschränkung für die
Erfüllung der Zwecke des Ersuchens notwendig und verhältnismäßig ist.

(4) Die Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen haben jeweils für den Wir-
kungsbereich des jeweiligen Ressorts eine Datenschutzbeauftragte oder einen
Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 bis 39 DSGVO zu benennen und die
Kontaktdaten der oder des weisungsfreien und unabhängigen Datenschutz-
beauftragten den betroffenen Personen gemäß Abs. 1 und der Datenschutzbe-
hörde mitzuteilen. Nötigenfalls können für den Wirkungsbereich eines Ressorts
unter Aufteilung der Zuständigkeit mehrere Datenschutzbeauftragte benannt
und ihre Kontaktdaten unter Hinweis auf die jeweilige Zuständigkeit entspre-
chend mitgeteilt werden.

(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport ist als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO er-
mächtigt, soweit dies zum Zwecke der Wahrnehmung der ihr oder ihm in Vollzie-
hung dieses Bundesgesetzes oder anderer in Abs. 2 Z 2 genannter Vorschriften
übertragenen Mitwirkungsbefugnisse erforderlich ist, in die von Abs. 1 erfassten
Datenverarbeitungssysteme direkt Einsicht zu nehmen, personenbezogene Da-
ten und besondere Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten, zu
übermitteln und weiterzuverarbeiten sowie im Einzelfall erforderlichenfalls nicht
inhaltsändernde Verarbeitungen, Übermittlungen und Weiterverarbeitungen
zum Zwecke der Sicherung der Datenqualität vorzunehmen.

(6) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport ist als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO er-
mächtigt, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken in die von Abs. 1 erfassten Datenverarbeitungssysteme
direkt Einsicht zu nehmen und personenbezogene Daten und besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten zu verarbeiten, zu übermitteln und weiterzu-



Band1.Buch : 02-BDG.pod    299
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

299

299

§ 280a BDG

verarbeiten, soweit dies zur Wahrnehmung der ihr oder ihm in gesetzlichen Vor-
schriften gemäß Abs. 2 Z 2 übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Soweit be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten hierbei verarbeitet, übermittelt
oder weiterverarbeitet werden, muss ein schriftlich zu dokumentierendes wichti-
ges öffentliches Interesse an der Untersuchung vorliegen. Die Rechte der betrof-
fenen Personen auf Information, Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der
Verarbeitung und Widerspruch sind insoweit beschränkt, als diese Rechte vo-
raussichtlich die Verwirklichung der Forschungszwecke oder der statistischen
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Beschrän-
kung für die Erfüllung der Forschungszwecke oder der statistischen Zwecke ver-
hältnismäßig und notwendig ist. Der Personenbezug ist unverzüglich durch ge-
eignete technische Mittel aufzulösen, wenn in einzelnen Phasen der Verarbei-
tung auch ohne Personenbezug das Auslangen gefunden werden kann. Soweit
gesetzlich nicht ausdrücklich anderes vorgesehen ist, ist der Personenbezug der
Daten gänzlich zu beseitigen, sobald er nicht mehr notwendig ist. Erforderlichen-
falls ist die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport ermächtigt, im Einzelfall nicht inhaltsändernde Verarbei-
tungen, Übermittlungen und Weiterverarbeitungen zum Zwecke der Sicherung
der Datenqualität vorzunehmen.

(7) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport ist als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO er-
mächtigt, in die von Abs. 1 erfassten Datenverarbeitungssysteme zum Zwecke
der Erhebung von Adressdaten direkt Einsicht zu nehmen und nach Vorabinfor-
mation der übrigen Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen Adressdaten für Be-
nachrichtigungen oder Befragungen erforderlichenfalls zu verarbeiten, zu über-
mitteln und weiterzuverarbeiten, wenn angesichts der Auswahlkriterien für den
Kreis der betroffenen Personen und des Gegenstandes der Benachrichtigung
oder Befragung eine Beeinträchtigung der Geheimhaltungsinteressen der be-
troffenen Personen nicht zu erwarten ist.

(8) Dieser Paragraph gilt abweichend von § 1 für alle betroffenen Personen
gemäß Abs. 1.

Elektronische Personenkennzeichnung und Datenaufbewahrung

§ 280a. (1) Zum Zwecke der eindeutigen Identifikation im Beschäftigungs-
kontext kann eine aus der ZMR-Zahl (§ 16 Abs. 4 des Meldegesetzes 1991,
BGBl. Nr. 9/1992) durch bereichsspezifische Verschlüsselung abgeleitete Per-
sonenkennzeichnung und ein bereichsspezifisches Personenkennzeichen
(bPK) gemäß § 9 des E-GovG, der im § 280 Abs. 1 genannten betroffenen Per-
sonen verarbeitet, übermittelt und weiterverarbeitet werden.

(2) Organisationsbezogene, ausbildungsbezogene und sonstige mit dem
Rechtsverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang stehende personenbezo-
gene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffener
Personen sind von einem Verantwortlichen ab der letztmaligen Verarbeitung,
Übermittlung oder Weiterverarbeitung fünfzehn Jahre aufzubewahren. Werden
die personenbezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener
Daten darüber hinaus für eine Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbei-
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tung gemäß § 280 benötigt, so sind sie mindestens fünfzehn Jahre nach dem
Wegfall dieser Notwendigkeit aufzubewahren. Soweit nach der letztmaligen Ver-
arbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung ein mit den jeweiligen Daten im
Zusammenhang stehendes Verfahren eingeleitet wird oder wurde, sind diese
personenbezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener
Daten mindestens fünfzehn Jahre nach Rechtskraft der das Verfahren abschlie-
ßend beendenden Entscheidung aufzubewahren.

(3) Dienstrechtliche, arbeits- und sozialrechtliche, besoldungsrechtliche,
pensionsrechtliche und haushaltsrechtliche personenbezogene Daten und be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten betroffener Personen sind von
einem Verantwortlichen über den Zeitpunkt der Eintragung des Todes der be-
troffenen Person hinaus fünfzehn Jahre aufzubewahren. Werden die personen-
bezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten darü-
ber hinaus für eine Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung gemäß
§ 280 benötigt, so sind sie mindestens fünfzehn Jahre nach dem Wegfall dieser
Notwendigkeit aufzubewahren. Soweit nach der Eintragung des Todes der be-
troffenen Person ein mit den jeweiligen Daten im Zusammenhang stehendes
Verfahren eingeleitet wird oder wurde, sind diese personenbezogenen Daten
und besonderen Kategorien personenbezogener Daten mindestens fünfzehn
Jahre nach Rechtskraft der das Verfahren abschließend beendenden Entschei-
dung aufzubewahren.

(4) Protokolldaten über lesende Zugriffe sind Protokolldaten, die das Ausle-
sen oder Abfragen von personenbezogenen Daten und besonderen Kategorien
personenbezogener Daten gemäß Abs. 2 und 3 protokollieren. Protokolldaten
über lesende Zugriffe sind von einem Verantwortlichen ab ihrer letztmaligen Ver-
arbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung drei Jahre aufzubewahren. Ist
es darüber hinaus in Bezug auf § 280 notwendig, lesende Protokolldaten aufzu-
bewahren, so sind sie mindestens drei Jahre nach dem Wegfall dieser Notwen-
digkeit aufzubewahren. Soweit nach der letztmaligen Verarbeitung, Übermitt-
lung oder Weiterverarbeitung ein mit den jeweiligen personenbezogenen Daten,
besonderen Kategorien personenbezogener Daten oder Protokolldaten im Zu-
sammenhang stehendes Verfahren eingeleitet wird oder wurde, sind diese Pro-
tokolldaten über lesende Zugriffe mindestens drei Jahre nach Rechtskraft der
das Verfahren abschließend beendenden Entscheidung aufzubewahren.

(5) Protokolldaten über inhaltsändernde Zugriffe sind alle Protokolldaten zu
personenbezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener
Daten gemäß Abs. 2 und 3, die nicht unter Abs. 4 fallen. Protokolldaten über in-
haltsändernde Zugriffe sind von einem Verantwortlichen ab ihrer letztmaligen
Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung sieben Jahre aufzubewah-
ren. Ist es darüber hinaus in Bezug auf § 280 notwendig, Protokolldaten über in-
haltsändernde Zugriffe aufzubewahren, so sind sie mindestens sieben Jahre
nach dem Wegfall dieser Notwendigkeit aufzubewahren. Soweit nach der letzt-
maligen Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung oder nach der Ein-
tragung des Todes der betroffenen Person ein mit den jeweiligen personenbezo-
genen Daten, besonderen Kategorien personenbezogener Daten oder Proto-
kolldaten im Zusammenhang stehendes Verfahren eingeleitet wird oder wurde,
sind diese Protokolldaten über inhaltsändernde Zugriffe mindestens sieben
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Jahre nach Rechtskraft der das Verfahren abschließend beendenden Entschei-
dung aufzubewahren.

(6) Eine durch Gesetz oder Verordnung vorgesehene längere Aufbewah-
rungspflicht oder Archivierung geht Abs. 2 bis 5 vor. Die gesetzlich vorgesehene
Löschpflicht von Strafregisterauskünften gemäß den §§ 9 und 9a des Strafregis-
tergesetzes 1968 und die Löschpflichten gemäß §§ 79e Abs. 2a und 109 Abs. 2
gehen der Aufbewahrungspflicht gemäß Abs. 3 vor. Die Verantwortlichen ge-
mäß § 280 Abs. 1 und die gemeinsam Verantwortlichen gemäß § 280b Abs. 2
werden jeweils ermächtigt, im Zentralen Personenstandsregister Abfragen der
eingetragenen Todesfälle und Todeserklärungen durchzuführen. Diese Abfra-
gen sind von sämtlichen Gebühren und Verwaltungsabgaben befreit.

(7) Die Verantwortlichen gemäß § 280 Abs. 1 und die gemeinsam Verant-
wortlichen gemäß § 280b Abs. 2 haben jeweils gemäß Art. 32 bis 34 DSGVO für
die Sicherheit der personenbezogenen Daten, der besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten sowie der Protokolldaten zu sorgen. Insbesondere ist
sicherzustellen, dass bestehende Protokolldaten nicht verändert werden kön-
nen. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler ist als Verantwortlicher ge-
mäß Art. 4 Z 7 DSGVO ermächtigt, zum Zwecke der rechtskonformen Verfah-
rensgestaltung, der Fehlerbehebung sowie der Datensicherheit in den von ihr
oder ihm bereitgestellten oder betriebenen IKT-Lösungen und IT-Verfahren für
das Personalmanagement des Bundes erforderliche nicht inhaltsändernde Ver-
arbeitungen, Übermittlungen und Weiterverarbeitungen von personenbezoge-
nen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten durchzufüh-
ren. Verantwortliche gemäß § 280 Abs. 1 können für den Wirkungsbereich ihres
jeweiligen Ressorts mittels Verordnung abweichend von Abs. 2 bis 5 kürzere
oder längere Fristen für Aufbewahrungspflichten vorsehen, wobei die Fristen für
Protokolldaten über lesende Zugriffe mindestens ein Jahr und für Protokolldaten
über inhaltsändernde Zugriffe mindestens drei Jahre betragen müssen. Gemein-
sam Verantwortliche gemäß § 280b Abs. 2 haben vor Erlassung einer solchen
Verordnung das Einvernehmen herzustellen.

(8) Dieser Paragraph gilt abweichend von § 1 für alle betroffenen Personen
gemäß § 280 Abs. 1 und ausschließlich für personenbezogene Daten und be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 280 und Abs. 1.

IT-Unterstützung des Personalmanagements des Bundes
und Rechte der betroffenen Personen

§ 280b. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport hat im Rahmen ihrer oder seiner Koordinations-
kompetenz für allgemeine Personalangelegenheiten öffentlich Bediensteter im
Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler

1. die fachlich-inhaltlichen Grundlagen für die Nutzung von standardisierten
IKT-Lösungen und IT-Verfahren für das Personalmanagement des Bun-
des festzulegen und

2. Richtlinien für die grundsätzliche Nutzung der das Personalmanagement
unterstützenden IKT-Lösungen und IT-Verfahren zu erlassen.
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(2) Soweit standardisierte IKT-Lösungen und IT-Verfahren für das Personal-
management des Bundes zur Anwendung gelangen, sind die Leiterinnen und
Leiter der Zentralstellen jeweils für den Wirkungsbereich ihres Ressorts zusam-
men mit der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler gemeinsam Verantwort-
liche gemäß Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 DSGVO. Die Erfüllung von Infor-
mations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und sonstigen Pflichten nach
den Bestimmungen der DSGVO gegenüber einer betroffenen Person obliegt je-
dem Verantwortlichen hinsichtlich jener personenbezogenen Daten und beson-
deren Kategorien personenbezogener Daten, die im Zusammenhang mit den
von ihr oder ihm geführten Verfahren oder den von ihr oder ihm gesetzten Maß-
nahmen verarbeitet, übermittelt oder weiterverarbeitet werden. Für Bereiche, in
denen die Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen jeweils mit der Bundeskanz-
lerin oder dem Bundeskanzler gemeinsam Verantwortliche sind, erfolgt die Auf-
teilung dieser Pflichten durch Verordnung der Bundesregierung.

(3) Auftragsverarbeiter haben insbesondere jeweils die Datenschutzpflichten
gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen.

(4) Übt eine betroffene Person ihre Rechte nach der DSGVO gegenüber
einem unzuständigen Verantwortlichen aus, so hat dieser sie an den zuständi-
gen Verantwortlichen zu verweisen. Die Übermittlung von Informationen an die
betroffene Person hat unentgeltlich innerhalb eines Monats nach Ausübung
eines der genannten Rechte nach der DSGVO direkt schriftlich, gegebenenfalls
elektronisch oder in einer anderen, schriftlich dokumentierten Form zu erfolgen.
Die Frist kann vor Ablauf nach begründeter Verständigung der betroffenen Per-
son um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichti-
gung der Komplexität und der Anzahl von Geltendmachungen erforderlich ist.
Macht eine betroffene Person ein gemäß Abs. 5 bis 8 beschränktes Recht gel-
tend, so ist sie darauf hinzuweisen und die zuständige Datenschutzbeauftragte
oder der zuständige Datenschutzbeauftragte ist darüber in Kenntnis zu setzen.

(5) Der Grundsatz der Richtigkeit gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO und das
Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO werden bezüglich unrichtiger
oder unvollständiger personenbezogener Daten oder besonderer Kategorien
personenbezogener Daten insoweit beschränkt, als einer Berichtigung die
Rechtskraft oder die Verjährung entgegenstehen, oder wenn für die betroffene
Person die Möglichkeit einer Klärung der Richtigkeit und Vollständigkeit auf
einem zumutbaren Rechtsweg besteht oder bestand. Macht die betroffene Per-
son glaubhaft, dass diese personenbezogenen Daten oder besonderen Katego-
rien personenbezogener Daten sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigen,
so kann sie dazu eine nicht inhaltsändernde, zu dokumentierende Stellung-
nahme abgeben.

(6) Das Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO wird insoweit be-
schränkt, als durch Gesetz oder Verordnung eine Aufbewahrungspflicht oder
Archivierung vorgesehen ist. Auf Antrag einer betroffenen Person sind ihre per-
sonenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Da-
ten für die verbleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht ohne Aufbereitung zu
speichern, wenn die betroffene Person glaubhaft macht, dass die Aufbewahrung
ihrer personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezoge-
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ner Daten sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigt und keine weitere Ver-
arbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung für die verbleibende Dauer der
Aufbewahrungspflicht vorgesehen ist.

(7) Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO
wird in Bezug auf integrierte Datenverarbeitungssysteme für die Dauer einer
Überprüfung der von der betroffenen Person bestrittenen Richtigkeit ihrer perso-
nenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten
sowie für den Zeitraum, in dem die betroffene Person ihr Recht auf Widerspruch
geltend gemacht hat und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen, be-
schränkt.

(8) Das Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO wird hinsichtlich der
Verarbeitung, Übermittlung und Weiterverarbeitung personenbezogener Daten
und besonderer Kategorien personenbezogener Daten für Zeiten einer durch
Gesetz oder Verordnung vorgesehenen Aufbewahrungspflicht oder Archivie-
rung beschränkt, sofern die betroffene Person nicht Gründe nachweisen kann,
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben und welche die Ziele der Be-
schränkung des Rechtes auf Widerspruch überwiegen. Die zuständige Daten-
schutzbeauftragte oder der zuständige Datenschutzbeauftragte ist über die Vor-
nahme und das Ergebnis einer solchen Abwägung in Kenntnis zu setzen.

(9) Dieser Paragraph gilt abweichend von § 1 für alle betroffenen Personen
gemäß § 280 Abs. 1 und ausschließlich für personenbezogene Daten und beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 280 und § 280a Abs. 1.

§ 280c. (1) Die Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen sind als jeweils Ver-
antwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO für den Wirkungsbereich des jeweiligen
Ressorts ermächtigt, die personenbezogenen Daten, einschließlich solcher über
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende
Sicherungsmaßregeln, oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten
von Personen, deren Daten im Rahmen eines dienstrechtlichen oder personal-
vertretungsrechtlichen Verfahrens benötigt werden, zu verarbeiten, einander zu
übermitteln und weiterzuverarbeiten, sofern die jeweiligen Daten zur Erfüllung
der nach dem Dienstrecht oder dem Personalvertretungsrecht jeweils übertrage-
nen Aufgaben erforderlich sind. Die Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterver-
arbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9
Abs. 1 DSGVO sowie von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Ver-
urteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaß-
regeln gemäß Art. 10 DSGVO darf nur verhältnismäßig und im Fall unbedingter
Erforderlichkeit erfolgen. Personenbezogene Daten gemäß Art. 10 DSGVO dür-
fen nur schriftlich dokumentiert verarbeitet, übermittelt oder weiterverarbeitet
werden und sind nach Rechtskraft der das jeweilige oder ein damit unmittelbar in
Zusammenhang stehendes dienst- oder personalvertretungsrechtliches Verfah-
ren abschließend beendenden Entscheidung nur im unbedingt erforderlichen
Ausmaß verfügbar zu halten und möglichst ohne Aufbereitung zu speichern.

(2) Verantwortliche, die Daten verarbeiten, die für ein dienst- oder personal-
vertretungsrechtliches Verfahren erforderlich sind, haben unter Einhaltung der
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weiteren Übermittlungsvoraussetzungen die gemäß Abs. 1 erforderlichen Daten
zu übermitteln oder einer Aufforderung zur Übermittlung solcher Daten nachzu-
kommen, sofern die Erforderlichkeit der Daten für das jeweilige Verfahren offen-
kundig ist oder dargelegt wird. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaften und Ge-
richte haben Daten, die gemäß StPO ermittelt wurden, unbeschadet des § 76
Abs. 4 StPO zu übermitteln.

(3) In dienstrechtlichen oder personalvertretungsrechtlichen Verfahren rich-
ten sich die aus Art. 5, 12 bis 22 und 34 DSGVO sowie die sich aus dem Recht
auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung gemäß § 1 DSG ergebenden
Rechte und Pflichten sowie deren Durchsetzung nach den jeweiligen verfah-
rensrechtlichen Vorschriften oder den Vorschriften gemäß § 280 Abs. 2 Z 2.

(4) Eine Information oder Auskunft zu einem Disziplinarverfahren kann so-
weit und solange aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden, wie
dies im Einzelfall zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung, Aufklärung oder Ver-
folgung von Dienstpflichtverletzungen oder Straftaten unbedingt erforderlich und
verhältnismäßig ist.

(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport hat für die im Wirkungsbereich ihres oder seines Ressorts
eingerichteten Behörden eine eigene, weisungsfreie und unabhängige Daten-
schutzbeauftragte oder einen eigenen, weisungsfreien und unabhängigen Da-
tenschutzbeauftragten zu benennen. Die Kontaktdaten der oder des Daten-
schutzbeauftragten sind den Personen gemäß Abs. 1 und 2 sowie der Daten-
schutzbehörde mitzuteilen.

(6) Dieser Paragraph gilt abweichend von § 1 für alle Personen gemäß
Abs. 1 und 2.

Dienstliche Ausbildung

§ 281. (1) Die Bestimmungen über die dienstliche Ausbildung sind auch auf
Bundesbedienstete anzuwenden, die nicht Beamte sind, die aber die Planstelle
eines Bundesbeamten anstreben.

(2) Dies gilt auch für Zeitsoldaten und Personen im Ausbildungsdienst, so-
weit sie eine der folgenden Ausbildungen anstreben:

1. die dienstliche Ausbildung für
(Anm.: lit. a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
b) den Dienst in Unteroffiziersfunktion in den Verwendungsgruppen C

oder D oder
c) die Verwendungsgruppen M BO 2, M ZO 2, M ZO 3 oder H 2 in der

Verwendung als Musikoffizier oder
2. eine sonstige dienstliche Ausbildung im Rahmen der beruflichen Bildung

nach § 63 WG 2001.

(3) Landes- und Gemeindebedienstete sind zu Dienstprüfungen zuzulassen,
wenn

1. sie nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften die Zulassungsvoraus-
setzungen für die betreffende Dienstprüfung erfüllen,
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2. die Ablegung der Prüfung für ihre derzeitige oder angestrebte Verwen-
dung vorgeschrieben ist und

3. die Prüfung nicht nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften zwingend
vor einer anderen Prüfungskommission abzulegen ist.

(4) Durch Verordnung kann bestimmt werden,
1. daß Personen, die keine Bundesbediensteten sind und auch nicht von den

Abs. 2 oder 3 erfaßt werden, zu bestimmten Grundausbildungslehrgängen
zugelassen werden können und

2. welcher angemessene Kostenersatz für eine solche Teilnahme zu leisten
ist.

Lehrer

§ 283. (1) Auf die an der Heereslogistikschule verwendeten Lehrer sind die
für Lehrer geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und das Bundes-
gesetz über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer anzuwenden.

(2) Als mittlere Lehranstalten im Sinne der Ernennungserfordernisse der
Lehrer gelten auch die forstlichen Ausbildungsstätten des Bundes.

Inkrafttreten

§ 284. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1980 in Kraft.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner Novellen
können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der be-
treffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen treten frühestens mit
dem Tag in Kraft, mit dem die betreffende Verordnungsermächtigung in Kraft
tritt.

(4) Es treten in Kraft:
1. § 39a Abs. 1, § 49 Abs. 2 bis 8, § 50b Abs. 7, § 50d, § 63 Abs. 2, § 76

samt Überschrift, § 77 Abs. 2, § 78a samt Überschrift, § 198 Abs. 3 und 4,
§ 198a samt Überschrift, § 213 Abs. 1, 4 und 5, § 219 Abs. 5 und 6,
§ 219a samt Überschrift, § 226 samt Überschrift, § 228 samt Überschrift,
§ 236a und Anlage 1 Z 3.4 bis 3.8, 21a.3 lit. b, 23.1 Abs. 7, 30.2 lit. a und
b, 32.2 lit. d, 33.2 lit. b, 35.2 lit. d und 36.4 bis 36.6 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992 mit 1. Jänner 1993,

2. Anlage 1 Z 25.4, 25.5, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7 und 27 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992 mit 1. Februar 1993.

(5) § 60 Abs. 2, § 160 Abs. 2 und § 194 Abs. 4 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 256/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(6) § 163 Abs. 5 Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334/1993
tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(7) § 83 Abs. 1 Z 4 und Anlage 1 Z 1.3 lit. d, Z 2.1, Z 2.1a, Z 3.1a und Z 33.3
lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 tritt mit 1. Juli
1993 in Kraft.
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(8) Es treten in Kraft:
1. § 231a Abs. 1 und 3 und Anlage 1 Z 2.3 lit. g, Z 39 und 40 in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994 mit 1. September 1992,
2. § 45 Abs. 3 und 4, § 53 Abs. 1 bis 1b, § 64, § 68, § 94 Abs. 1 bis 3, § 95

Abs. 2, § 105 Z 1, § 114 samt Überschrift, § 137 Abs. 1, § 238 Abs. 3 und
4, § 240 Abs. 4 und Anlage 1 Z 23.9, Z 24.3, Z 25.1 lit. f sublit. dd und lit. i,
Z 26.1 Abs. 2 lit. c sublit. bb und lit. d und Z 26.7 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 16/1994 mit 1. Jänner 1994.

(9) Die §§ 139, 142 und 151, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 523/1994, treten mit 1. Oktober 1994 in Kraft.

(10) § 4 Abs. 1 Z 1 und Abs. 1a, § 4a, § 20 Abs. 1 Z 5, § 42a, § 53 Abs. 2
Z 3, der Einleitungssatz der Anlage 1 und die Anlage 1 Z 20 lit. b und Z 21.6 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 389/1994 treten mit 1. Jänner 1994
in Kraft.

(Anm.: Abs. 11 wurde durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 13, BGBl. I Nr. 2/2008, als
nicht mehr geltend festgestellt)

(12) Es treten in Kraft:
1. a) § 3 Abs. 2 bis 7, § 4 Abs. 2, § 9 Abs. 2 und 3 Z 5, § 11 Abs. 1 bis 4, § 12

Abs. 3 bis 6, § 14 Abs. 3, § 22 samt Überschrift, § 29 Abs. 1, § 36
Abs. 3, die §§ 38 und 38a samt Überschriften, die §§ 40 bis 41f samt
Überschriften (mit Ausnahme des § 41a Abs. 6), § 63 Abs. 1 und 3,
§ 81 Abs. 1, § 81a samt Überschrift, § 82 Abs. 2 und 3, § 83 Abs. 1 Z 4
und Abs. 4, § 84 Abs. 1, § 86 Abs. 2, § 87 Abs. 1, 3, 4 und 5, die §§ 136
bis 153 samt Überschriften, § 169 Abs. 1 Z 6, § 187 Abs. 2 Z 1, § 213a
samt Überschrift, § 229 Abs. 4, § 230a Abs. 2, die §§ 233 bis 277 samt
Überschriften und die §§ 279 und 280 samt Überschriften,

b) Anlage 1 Z 1 bis 17c samt Überschriften, Z 21.1 lit. a, Z 26.1 Abs. 2
lit. g, Z 30.3, der Entfall der Z 30.5, Z 31.1, Z 33.3 lit. a und b, Z 34.4,
Z 35.4, Z 36.3 und die Z 45 bis 59 samt Überschriften und Anlage 2
samt Überschrift

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 mit 1. Jänner
1995,

2. § 153a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 mit
1. Jänner 1996,

3. die §§ 45a und 45b samt Überschriften in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 550/1994 mit 1. Jänner 1998.

(13) Optionserklärungen nach den §§ 254, 262 und 269 können rechtswirk-
sam abgegeben werden:

1. für die Verwendungsgruppen A 3 bis A 7, E 2a, E 2b, E 2c, M BUO 1 und
M BUO 2 ab 1. Jänner 1995,

2. für die Grundlaufbahn und die Funktionsgruppen 1 bis 6 der Verwen-
dungsgruppen A 1 und M BO 1 und für die Verwendungsgruppen A 2, E 1
und M BO 2 ab 1. Jänner 1996,

3. für die Funktionsgruppen 7 bis 9 der Verwendungsgruppen A 1 und
M BO 1 ab 1. Jänner 1998.
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(14) Es treten in Kraft:
1. § 34 Abs. 2 Z 2, § 39a, § 83 Abs. 2 bis 4, § 94 Abs. 2 Z 3, § 137 Abs. 4,

§ 220 Abs. 1 Z 2, § 228 Abs. 1, § 231a Abs. 1 Z 1 lit. c, § 238 Abs. 5,
Anlage 1 Z 30.2 lit. c und d, Z 31.2 lit. d, Z 31.5 lit. e, Z 32.2 lit. c, d und e,
Z 33.2 lit. e, Z 34.2 lit. e, Z 35.2 lit. e, Z 36.2 lit. e, Z 37.2 lit. e, Z 38.2 lit. e
und Z 41.2 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994
mit 1. Juli 1994,

2. § 217 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit
1. September 1994,

3. § 78a Abs. 1, 2, 4, 5 und 5a, § 198a samt Überschrift und § 219a Abs. 1
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. Oktober
1994,

4. § 75 Abs. 7 bis 9, § 254 Abs. 15, § 262 Abs. 11 und § 269 Abs. 12 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. Jänner 1995.

(15) Es treten in Kraft:
1. § 240a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 mit

1. Dezember 1994,
2. § 4a Abs. 1 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995

mit 1. Jänner 1994,
3. § 14 Abs. 2 und Abs. 7 Z 2, § 18, § 19, § 21 Abs. 3, § 38 Abs. 2, § 41a

Abs. 4, § 41c Abs. 2, § 41e Abs. 2, § 140 Abs. 3, § 145a Überschrift und
Abs. 1 bis 2a, § 151 Abs. 1 bis 3, 7 und 9, § 152 Abs. 1, § 152a Abs. 1,
§ 233a samt Überschrift, § 253 Abs. 3, § 256 Abs. 1, § 261 Abs. 1, § 262
Abs. 1, § 264 Überschrift und Abs. 1, 2a und 4 bis 5a, Anlage 1 Z 1.8.7
lit. f bis i, Z 2.3.5 lit. e und f, Z 3.3.2, Z 3.4.1 lit. d bis f und o, Z 3.5.2, Z 3.7.1
lit. k bis p, Z 3.7.2 lit. h und j, Z 3.7.3 lit. b bis e, Z 3.8.1 lit. h bis j, Z 3.8.2
lit. d bis f, Z 3.21 samt Überschrift, Z 3.23, Z 4.2 lit. e bis g, Z 4.16, Z 5.3
lit. e und f, Z 5.7, Z 8.10 lit. e, Z 9.4 lit. a, Z 9.6 lit. a, Z 9.7 lit. a, Z 9.8 lit. a,
Z 14.10 lit. c, Z 15.5 lit. c, Z 17a, Z 33.3a, Z 51.3 und Z 59.4 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 sowie der Entfall der An-
lage 1 Z 4.11 mit 1. Jänner 1995.

(16) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 treten in Kraft:
1. § 19 Z 2 mit 1. Jänner 1995,
2. § 73 Abs. 4, § 92 Abs. 1 Z 2 und 3, § 112 Abs. 4, § 131, § 134 Z 2, § 163

Abs. 3 bis 6, § 247a samt Überschriften und die Bezeichnungen der Un-
terabschnitte im 2. Abschnitt des Schlußteiles mit 1. Mai 1995.

(17) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 treten in Kraft:
1. § 141a Abs. 8, § 145a Abs. 2a, § 145b Abs. 7, § 152c Abs. 10, § 159,

§ 160 Abs. 1, § 161 Abs. 1 und 3, § 173 Abs. 4, § 176 Abs. 1, § 178 Abs. 1
und 2, § 187 Abs. 2 Z 1, § 194 Abs. 4, § 247 Abs. 5, § 247a und Anlage 1
Z 2.6.4 lit. e, Z 4.4 lit. c, Z 5.4, Z 8.14 lit. b sublit. bb (in der Fassung des Art. I
Z 33k), Z 9.3 lit. b und e, Z 9.4 lit. e, Z 9.5 lit. b und e, Z 9.7 lit. e, Z 9.8 lit. b,
Z 13.13, Z 13.14, Z 14.10 lit. c, Z 15.5 lit. c und die Z 51.3 und 52.3 samt
Überschriften sowie die Aufhebung des § 262 Abs. 9 mit 1. Jänner 1995,

2. Anlage 1 Z 8.2, Z 8.3 lit. b, Z 8.7 lit. a, Z 8.8 lit. a, Z 8.9 lit. a, Z 8.10 lit. a,
Z 8.11 lit. a und b, Z 8.12 lit. a und b, Z 8.13 lit. a, Z 9.3 lit. a, Z 9.4 lit. a,
Z 9.5 lit. a, Z 9.6 lit. a, b und e und Z 9.7 lit. a und b mit 1. Jänner 1996,
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3. § 39a Abs. 5, § 141b, § 160 Abs. 4, § 160a samt Überschrift, § 161
Abs. 2, § 175 Abs. 3, 5 und 6, § 175a samt Überschrift, § 176 Abs. 3,
§ 177 Abs. 4 und 5, § 189 Abs. 3 und 4, § 229 Abs. 1, § 231 samt Über-
schrift, § 246a, § 257, § 261a, § 274a samt Überschrift und Anlage 1
Z 2.23a samt Überschrift, die Z 8.14 und 8.15 samt Überschriften (in der
Fassung des Art. I Z 33 j), Z 9.11, Z 9.12, Z 10 samt Überschrift, Z 11.1
lit. d, Z 21.2 lit. b, Z 46.1, Z 55 samt Überschrift, Z 56.3, Z 56.4, Z 57.1 lit. d
und Z 57.3 mit Überschrift sowie die Aufhebung der Überschrift „Allge-
meine Bestimmungen“ vor Anlage 1 Z 8.1 und der Anlage 1 Z 11.3 und
Z 57.4 mit dem auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/
1995 folgenden Tag,

4. die Aufhebung der §§ 246a und 261a mit Ablauf des 31. Dezember 1998.

(18) Es treten in Kraft:
1. § 5 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 820/1995 mit

1. Jänner 1995,
2. § 14 Abs. 1, § 16 Abs. 1, § 52, § 153a Abs. 4, § 236a samt Überschrift,

§ 244 Abs. 1, § 247 Abs. 1 und 2, § 247a samt Überschriften, § 247b, die
Bezeichnungen der Unterabschnitte im 2. Abschnitt des Schlußteiles,
§ 253 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, § 254 Abs. 7, 9 Z 2 und Abs. 16, § 261 Abs. 3
Z 2, § 262 Abs. 3 und 5 Z 2, § 268 Abs. 1 und 2 und § 269 Abs. 5 und 7 Z 2
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 820/1995 und die Auf-
hebung des § 14 Abs. 4 durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 820/1995 mit
1. Jänner 1996.

(19) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten in Kraft:
1. Anlage 1 Z 1.4 Einleitung, Z 1.5 Einleitung, Z 1.6 Einleitung und Z 12.3 mit

1. Jänner 1996,
2. § 14 Abs. 5 mit 1. Mai 1996,
3. § 163 Abs. 3 Z 7 mit 1. Juni 1996,
4. § 236a Abs. 2 und die Aufhebung des § 207 samt Überschrift mit 1. Sep-

tember 1996.

(20) § 41 f Abs. 1 Z 1 und § 105 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 375/1996 gelten für Bescheide, die nach dem 31. Juli 1996 erlassen
werden. Es treten in Kraft:

1. § 231a Abs. 1 Z 3 und Anlage 1 Z 47.1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 375/1996 und Anlage 1 Z 50 in der Fassung des Art. I Z 18
lit. a des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Jänner 1995,

2. a) Anlage 1 Z 8.5 lit. a, Z 8.9 lit. c, Z 8.10 lit. c, Z 8.11 lit. b, Z 8.13 lit. b,
Z 9.3 lit. a, Z 9.4 lit. a, Z 9.5 lit. a, Z 9.6 lit. a, Z 9.8 lit. a, Z 9.9 lit. a,
Z 33.2 lit. a und Z 37.2 lit. a in der Fassung,

b) Anlage 1 Z 31.5 lit. a in der Fassung des Art. I Z 16 f und
c) Anlage 1 Z 32.2 lit. a in der Fassung des Art. I Z 16g
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Jänner 1996,

3. a) § 41a Abs. 4 Z 1, § 94 Abs. 3, die Überschrift zum 9. Abschnitt des Be-
sonderen Teiles, § 228, § 229 Abs. 1, 3, 3a, 3b und 5, § 230, § 230a,
§ 230b samt Überschrift, § 231 samt Überschrift, die Überschrift zum
8. Unterabschnitt des 2. Abschnittes des Schlußteiles, § 249 Abs. 1, 5



Band1.Buch : 02-BDG.pod    309
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

309

309

§ 284 BDG

und 8, § 253a samt Überschrift, § 254 Abs. 3 Z 1, § 255 Abs. 2, § 256
Abs. 1 und 2, § 258 samt Überschrift und Anlage 1 Z 30.2 lit. a, Z 30.4,
Z 31.2 lit. a, Z 31.3, Z 31.5 lit. a, Z 31.7, Z 31.8, Z 32.2 lit. a, Z 32.4,
Z 34.2 lit. d, Z 36.6, Z 46.3 samt Überschrift, Z 46.4 samt Überschrift,
Z 46.5, Z 47.2 samt Überschrift, Z 47.3 samt Überschrift, Z 47.6 samt
Überschrift, Z 48.5 samt Überschrift, Z 48.6 samt Überschrift und
Z 48.7 samt Überschrift in der Fassung,

b) Anlage 1 Z 31.5 lit. a in der Fassung des Art. I Z 5c, 5e und 5 i,
c) Anlage 1 Z 32.2 lit. a in der Fassung des Art. I Z 5e und 5 i des Bundes-

gesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Mai 1996,
4. § 247c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit

1. Juni 1996,
5. a) § 4a Abs. 3, § 53 Abs. 1c, § 83 Abs. 4 und Anlage 1 Z 1.3.3 lit. l,

Z 3.26, Z 3.28 und Z 4.14 in der Fassung,
b) Anlage 1 Z 50 in der Fassung des Art. I Z 18 lit. b des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 375/1996 und die Aufhebung der Anlage 1 Z 1.2.5 lit. k durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 375/1996 mit dem auf die Kundmachung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 folgenden Tag.

(Anm.: Abs. 21 wurde durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 13, BGBl. I Nr. 2/2008, als
nicht mehr geltend festgestellt)

(22) § 16 Abs. 1, § 17 samt Überschrift, § 19, § 160a, § 168, § 175 Abs. 5 Z 1
und § 177 Abs. 4 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 392/1996
sowie die Aufhebung des § 14 Abs. 2 durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 392/
1996 treten mit 1. August 1996 in Kraft.

(23) § 17 Abs. 2 bis 6 und § 19 (ausgenommen hinsichtlich des Amtsführen-
den Präsidenten des Landesschulrates oder des Stadtschulrates für Wien) in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 treten mit 1. August 1997
in Kraft. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das einzelne Mitglied des Nationalrates,
des Bundesrates oder eines Landtages nach dem 31. Juli 1997 angelobt wird,
ist auf dieses Mitglied anstelle des § 17 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 § 17 Abs. 3 und 4 in der bis zum Ablauf des
31. Juli 1997 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Hinsichtlich des Amts-
führenden Präsidenten des Landesschulrates (des Stadtschulrates für Wien) tritt
§ 19 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 mit dem Zeitpunkt
in Kraft, in dem für das betreffende Land des Amtsführenden Präsidenten eines
Landesschulrates (des Stadtschulrates für Wien) § 32 des Übergangsgesetzes
vom 1. Oktober 1920, in der Fassung BGBl. Nr. 368/1925, außer Kraft tritt.

(Anm.: Abs. 24 wurde durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 13, BGBl. I Nr. 2/2008, als
nicht mehr geltend festgestellt)

(25) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 261a mit 9. August 1995,
2. § 269 Abs. 13 mit 1. Jänner 1996,
3. § 228 Abs. 1 mit 1. Mai 1996,
4. die Überschrift vor § 14 mit 1. August 1996,
5. § 152 Abs. 1, 1a, 4 und 5, § 152a, § 247 Abs. 5, § 256 Abs. 4 Z 4, § 271

Abs. 4a und Anlage 1 Z 59.4 Abs. 2 mit 1. Jänner 1997,
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6. die Überschrift des § 3, § 3 Abs. 6 und 7, § 4 Abs. 4 und 5, § 11 Abs. 3,
§ 12 Abs. 6, § 13 Abs. 3, § 24 Abs. 5 Z 2, § 74 Abs. 4, § 81 Abs. 2, § 137
Abs. 1, 4 und 5, § 138 Abs. 3, § 143 Abs. 1 und 4, § 147 Abs. 1 und 4,
§ 148 Abs. 4, § 152 Abs. 12, § 229 Abs. 3a, § 231a Abs. 2, § 254 Abs. 5
und 6, § 262 Abs. 2, § 269 Abs. 3 und 4, § 271 Abs. 8, § 274a Abs. 2 und
3 und Anlage 1 Z 3.28 Abs. 3, Z 4.8 Abs. 2, Z 4.15 Abs. 3, Z 8.15 Abs. 3,
Z 23.1 Abs. 7 und Z 55.2 Abs. 3 sowie die Aufhebung des § 229 Abs. 3b
und 5 und des § 230b samt Überschrift mit 15. Februar 1997,

7. § 37 Abs. 3 Z 1 und 3, § 41 f Abs. 1, die Überschrift vor § 43, § 47a samt
Überschriften, die Überschrift vor § 48, § 48 Abs. 6, die §§ 48a bis 48 f
samt Überschriften, § 49 Abs. 5, § 50 Abs. 1 und 3, die §§ 50a bis 50d
samt Überschriften, die Überschrift vor § 52, § 56 Abs. 4 Z 1 und 3, die
§§ 75 bis 75c samt Überschriften (ausgenommen § 75 Abs. 2 Z 3), § 76
Abs. 3, § 78 Abs. 2 Z 2 lit. a, § 78a Abs. 3 Z 1, § 83 Abs. 1 Z 4, § 94
Abs. 1a, 2 und 3, § 96 Z 4, § 97 Z 2 bis 4, § 105 Z 1, § 106, § 109 Abs. 2,
§ 114 Abs. 3, § 123 Abs. 1 und 2, § 124 Abs. 2 und 3, § 125a, § 126
Abs. 1, 3 und 4, § 128, § 137 Abs. 4, § 143 Abs. 4, § 147 Abs. 4, § 160
Abs. 2, § 160a Abs. 1, § 169 Abs. 1 Z 7, § 173 Abs. 1 Z 5 und Abs. 4 Z 1,
§ 175 Abs. 5 Z 2, § 177 Abs. 4 Z 3, § 187 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 Z 4, § 200
Abs. 1 Z 2, § 212 Abs. 3, § 213 samt Überschrift, § 219 Abs. 5a, § 226,
die §§ 241 und 241a samt Überschriften, § 243 Abs. 6, § 247d samt
Überschrift und Anlage 1 Z 2.11, Z 30.3 lit. a und b, Z 31.6, Z 31.10,
Z 32.3, Z 32.6 samt Überschrift, Z 33.3 lit. c und Z 35.3 lit. b sowie die
Aufhebung des § 50e mit 1. Juli 1997,

8. die Überschriften vor den §§ 201 und 202, die §§ 203 bis 203m samt
Überschriften, die Überschrift vor § 204, § 205 Z 4 bis 6, § 206 Abs. 4, die
§§ 207 bis 207m samt Überschriften (ausgenommen § 207 j Abs. 7), die
Überschriften vor den §§ 208, 211, 217, 220 und 221 und § 248a samt
Überschrift mit 1. September 1997,

9. Anlage 1 Z 1.2.5 lit. c und i, Z 1.3.3 lit. a, c und j und Z 1.4.4 mit 1. Jänner
1998,

10. § 75 Abs. 2 Z 3 mit dem Zeitpunkt, in dem für das betreffende Land des
Vizepräsidenten eines Landesschulrates (des Stadtschulrates für Wien)
§ 32 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, in der Fassung
BGBl. Nr. 368/1925, außer Kraft tritt.

(26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/1997 treten in
Kraft:

1. § 48 f Abs. 4, § 154 Z 1 und 2, § 155, § 160 Abs. 1, § 160a Abs. 2 und 4 bis
7, § 161 Abs. 2, die Überschrift des Unterabschnittes B des 6. Abschnittes,
§ 161a samt Überschrift, die §§ 164 bis 169 samt Überschriften, der Un-
terabschnitt C des 6. Abschnittes (§§ 170, 171, 171a, 172, 172a, 172b,
172c und 173 samt Überschriften), § 176 Abs. 2 und 3, § 178 Abs. 2,
§ 179 samt Überschrift, § 180 Abs. 1 und 3, § 180a, § 180b samt Über-
schrift, § 181 Abs. 1, § 184, § 189 Abs. 4, die §§ 190 und 191, § 194 Abs. 1
und 2, § 247c, § 247e samt Überschrift, Anlage 1 Z 19, Z 20, Z 21.4,
Z 21.5 und Z 21.6 sowie die Aufhebung des § 174 Abs. 3 und des § 188
samt Überschriften mit 1. Oktober 1997,
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2. § 163 samt Überschrift, soweit er sich auf Außerordentliche Universi-
tätsprofessoren bezieht, mit 1. Oktober 1997, in den übrigen Fällen mit
1. März 1998.

(27) § 29 Abs. 2, § 41b Abs. 2, § 89 Abs. 3, § 100 Abs. 3, § 148 Abs. 3, § 150
Z 1, § 151 Abs. 5, § 175 Abs. 2 Z 2 lit. a, § 275 Abs. 2 sowie Anlage 1 Z 9.11,
Z 12.12 lit. b, Z 14.10, Z 15.5, Z 17b.2 lit. a und Z 17c in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(28) § 230a samt Überschrift und Anlage 1 Z 30.1, 30.2, 30.4, 31, 32.1, 32.2,
32.4, 33.1, 33.2, 34.1, 34.2, 35.1, 35.2, 35.5, 36.1, 36.2, 37.1, 37.2, 38.1 und
38.2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 110/1997 treten mit 1. Juli
1997 in Kraft.

(29) § 207n samt Überschriften, die §§ 213a bis 213d samt Überschrift,
§ 219 Abs. 5b und die Anlage 1 Z 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.6,
1.5.7, 1.6.6 und 1.6.7 sowie der Entfall der Anlage 1 Z 1.4.6 lit. c in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. Die
§§ 213a bis 213c samt Überschrift und § 219 Abs. 5b treten mit Ablauf des
31. August 2007 außer Kraft. Die §§ 213a bis 213c in der bis zum 31. August
2007 geltenden Fassung sind jedoch auf Rahmenzeiten, die zu diesem Zeit-
punkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu deren Ablauf weiterhin anzuwenden.
§ 207n samt Überschriften ist ausschließlich auf Lehrer anzuwenden, die vor
dem 1. Jänner 1954 geboren worden sind, und tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2013 außer Kraft.

(30) § 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/1997 tritt
mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(31) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 treten in
Kraft:

1. § 152c Abs. 8 und 9 mit 1. Jänner 1995,
2. § 249 Abs. 4 mit 1. Mai 1996,
3. § 159, § 161 Abs. 1 und 3, § 175 Abs. 3, § 176 Abs. 1 und 3, § 178

Abs. 2, § 194 Abs. 4, § 221 Abs. 1, § 224 und Anlage 1 Z 3.27 und Z 21.4
mit 15. Februar 1997,

4. § 38 Abs. 7, § 48 f Abs. 4, § 75 Abs. 3, § 78b samt Überschrift, § 97 Z 2,
§ 114 Abs. 2, § 123 Abs. 2, § 125a samt Überschrift, § 126 Abs. 1 und 4
und § 128 Abs. 2 mit 1. Juli 1997,

5. § 17 Abs. 1, 3 und 4 und § 19 Abs. 1 Z 1 mit 1. August 1997,
6. § 207b Abs. 1 Z 3 und 8 lit. b, § 231a Abs. 1 Z 1, § 231b samt Über-

schrift, § 231c, § 250 samt Überschrift, § 251 Abs. 1 und 2 und Anlage 1
Z 39.2, Z 40.2, Z 41 bis 44, Z 46.2 samt Überschrift, Z 47.4 samt Über-
schrift und Z 48.8 samt Überschrift sowie die Aufhebung des § 231a
Abs. 4 mit 1. September 1997,

7. § 169 Abs. 1 Z 2 mit 1. Oktober 1997,
8. § 41a Abs. 4 Z 1 lit. b, § 50a Abs. 4 Z 2, § 94 Abs. 3, § 140 Abs. 3,

§ 145a Abs. 4 und 6, § 152 Abs. 10, § 213c Abs. 3 Z 2, § 228, § 229
Abs. 1 und 3a, § 230 Abs. 2, § 230a Abs. 6, § 231, § 249 Abs. 1 und 8,
§ 253a, § 254 Abs. 3, § 255 Abs. 2, § 256 Abs. 1 und 2, § 258 samt Über-
schrift, § 264 Abs. 6 und § 271 Abs. 7 sowie Anlage 1 Z 1.2.5 lit. k und
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Z 1.3.3 lit. m, Z 30.2.1 lit. b und d, Z 30.2.3 lit. b, Z 30.2.4 lit. e, Z 30.2.5
lit. e, Z 31.2.1 lit. a, c und e, Z 31.3, Z 31.5.3 lit. c, Z 31.5.4 lit. e, Z 31.5.5
lit. b und d, Z 31.5.6 lit. f, Z 31.5.7 lit. b, Z 31.7, Z 31.8 lit. c, Z 32.2.1 lit. f,
Z 32.2.3 lit. f, Z 33.2.2 lit. f, Z 34.2.2 lit. f, Z 34.2.4 lit. f, Z 35.2 lit. f, Z 36.2
lit. f, Z 37.2 lit. f, Z 38.2 lit. f, Z 46.3 samt Überschrift, Z 46.4 samt Über-
schrift, Z 47.2 samt Überschrift und Z 47.6 samt Überschrift mit 1. Jänner
1998,

9. § 39a Abs. 1, 3, 6 und 7, § 49 Abs. 3 bis 7, § 79 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3,
§ 80 Abs. 4a, 5, 7a und 8, § 83 Abs. 1 Z 4, § 138 Abs. 3 Z 2, § 152 Abs. 6
Z 1 und Abs. 13, § 152a Abs. 2, § 175 Abs. 9, § 177 Abs. 6, § 194 Abs. 1
Z 1 lit. b, § 241b samt Überschrift und Anlage 1 Z 1.4.4, Z 3.22 und Z 5.7
mit 1. Juli 1998,

10. § 14 Abs. 4 mit 1. September 1998,
11. § 65 Abs. 3, § 66 Abs. 2, § 78 Abs. 2 und Anlage 1 Z 12.3 mit 1. Jänner

1999.
(32) § 20 Abs. 1 Z 4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/

1999 tritt am ersten Tag des zweiten Kalendermonats nach Ablauf des Kalen-
dermonats in Kraft, in dem die Kundmachung des EUB-SVG erfolgt ist.

(33) § 44 Abs. 3, § 50a Abs. 3, § 136a samt Überschrift, § 136b, § 138
Abs. 3 Z 1, § 148 Abs. 4 Z 1, § 203d Abs. 5 Z 1 und § 228a samt Überschrift in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/1999 treten mit 1. Jänner 1999
in Kraft.

(34) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 treten in
Kraft:

1. § 38a Abs. 4 und 5, § 136a Abs. 2 Z 2 lit. b und Abs. 6, § 138 Abs. 3,
§ 145a Abs. 7, § 148 Abs. 4 Z 2, § 228a Abs. 2 Z 2 lit. b, § 231c, § 247
Abs. 6 und Anlage 1 Z 2.2.1 bis 2.2.4 mit 1. Jänner 1999,

1a. § 254 Abs. 16 mit 1. Jänner 1998,
2. § 172 Abs. 4 mit 1. Juli 1999,
3. § 11 Abs. 3, § 12 Abs. 6, § 34 Abs. 2 und 3, § 35 Abs. 1 und 2, § 137

Abs. 1 und 9, § 143 Abs. 1 und 7, § 147 Abs. 1 und 7, § 152 Abs. 9, § 235
Abs. 1, § 254 Abs. 5 und 6, § 262 Abs. 2, § 269 Abs. 3 und 4 und § 279,
der für die Zeit ab 1. September 1999 die Bezeichnung „§ 285“ erhält, so-
wie Anlage 1 Z 1.12, Z 5.12, Z 8.15 Abs. 3, Z 21a.1, Z 21a.2, Z 21a.3
lit. a, Z 21a.4 lit. a, Z 22.1 lit. a, Z 22.5 lit. a, Z 22.7 lit. c, Z 23.1 Abs. 1, 3
und 4 lit. a, Z 23.5 lit. a, Z 23.8 lit. a, Z 23.9 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. a,
Z 23.10 Abs. 1, Z 24.2 lit. b, Z 24.3 Abs. 1, Z 24.8 Abs. 1, Z 25.1 lit. f,
Z 51.4 Abs. 1, Z 52.3 und Z 55.2 Abs. 3 mit 1. August 1999,

4. § 4 Abs. 2, § 153a Abs. 1, der 8. Abschnitt des Besonderen Teiles, § 234
Abs. 1, der 13. Unterabschnitt des 2. Abschnittes des Schlußteiles, die
Bezeichnungsänderungen der bisherigen §§ 273 bis 280 und Anlage 1
Z 24.1 Abs. 4, Z 28 Überschrift, Z 28.4 und Z 29 Überschrift und lit. c und d
mit 1. September 1999,

5. § 154, § 155 Abs. 4, § 158 Abs. 2, § 160a samt Überschrift, § 166, § 170
Abs. 4 und 5, § 172a, § 172b, § 173 Abs. 3, Besonderer Teil 6. Abschnitt
Überschrift zu Unterabschnitt D, § 175 Abs. 6, § 180 Abs. 1, § 180a
Abs. 1, 2, 3, 5 und 6, § 180b Abs. 2, 3, 5, 8 und 9, die Aufhebung des
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§ 180b Abs. 10 und 11, § 185 Abs. 1, § 190, § 193 Abs. 1, § 194 Abs. 1,
§ 217 Abs. 2, § 247f samt Überschrift, Anlage 1 Z 19.1, 19.3, 20, 21.2,
21.4 und 21.6 mit 1. Oktober 1999.

Mit Ablauf des 31. Juli 1999 tritt Anlage 1 Z 3.28 Abs. 4, Z 4.8 Abs. 2 und Z 4.15
Abs. 3 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft. Mit Ablauf
des 30. September 1999 tritt § 180b Abs. 10 und 11 in der bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung außer Kraft.

(35) § 53 Abs. 2 Z 5, § 60 samt Überschrift, § 80 Abs. 1, § 152 samt Über-
schrift, § 152c Abs. 9, § 247 Abs. 6 und 7, § 256 Abs. 4 und § 271 sowie An-
lage 1 Z 1.2.5 lit. c, Z 1.3.3 lit. c, Z 13.13 samt Überschrift, Z 13.14 lit. b und
Z 25.1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/1999 treten mit 1. Jän-
ner 1999 in Kraft. Zugleich tritt § 152a samt Überschrift in der bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung außer Kraft.

(36) § 1 Abs. 2 und § 153a Abs. 1 Z 1 bis 5 und Abs. 2 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/1999 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(37) Die §§ 79a bis 79c samt Überschriften in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999 treten mit 1. Juni 1999 in Kraft.

(38) § 83 Abs. 1 Z 4, § 228 samt Überschrift, § 229 Abs. 1, § 230 Abs. 2,
§ 231, § 244a samt Überschrift, § 249 Abs. 8, der 8a. Unterabschnitt des 2. Ab-
schnittes des Schlußteiles, § 254 Abs. 3 Z 1 und Anlage 1 Z 30 bis 38 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/1999 treten mit 1. September 1999 in
Kraft. Gleichzeitig treten § 229 Abs. 3a und § 230a Abs. 6 in der bis dahin gel-
tenden Fassung außer Kraft. § 249e samt Überschrift tritt ab dem Zeitpunkt au-
ßer Kraft, ab dem für die Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung Personalvertre-
tungsorgane nach dem PVG errichtet sind. Die zu diesem Zeitpunkt aufrechten
Bestellungen von Mitgliedern der Leistungsfeststellungs- und der Disziplinar-
kommission werden dadurch in ihrer Wirksamkeit nicht berührt.

(39) § 176 Abs. 2 Z 3 und Anlage 1 Z 21.4 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 132/1999 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(40) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2000 treten in Kraft:
1. § 153a Abs. 2 mit 1. September 1999,
2. § 37 Abs. 3 Z 2, § 50d Abs. 2, § 56 Abs. 4 Z 2, § 69, § 75 Abs. 3, § 75b

Abs. 2, § 76 Abs. 1 Z 2, § 78 Abs. 2 Z 2 lit. c, § 78a Abs. 3 Z 2, § 136a
Abs. 2 Z 1 lit. a, § 169 Abs. 5 Z 2, § 175 Abs. 2 Z 1 lit. a, § 177 Abs. 4 Z 2,
§ 177 Abs. 5 und § 280 Abs. 1 mit 1. Jänner 2000.

(41) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 treten in Kraft:
1. § 219 Abs. 5c mit 1. September 1998,
2. § 3 Überschrift und Abs. 6 und 7, § 4 Abs. 4 und 5, § 13 Abs. 3, § 24 Abs. 5

Z 2, § 28 Abs. 1 und 3 (Anm.: § 28 Abs. 1 ist von der Novelle nicht betrof-
fen), § 41a Abs. 1 und 4, § 41e Abs. 1, 2 und 3, § 74 Abs. 4, § 75 Abs. 2,
§ 81 Abs. 2, § 99 Abs. 1, § 137 Abs. 1, 4 und 5, § 138 Abs. 3, § 143 Abs. 1
und 4, § 147 Abs. 1 und 4, § 148 Abs. 4, § 152 Abs. 6, § 159, § 160 Abs. 2,
§ 161 Abs. 1 und 3, § 175 Abs. 3, § 176 Abs. 1 und 3, § 178 Abs. 3, § 194
Abs. 4, § 221 Abs. 1, § 224, § 229 Abs. 3, § 231a Abs. 2, § 247f Abs. 2,
§ 249b Abs. 4, § 254 Abs. 3, § 256 Abs. 4, § 279, § 280 Abs. 2 und 3 und
Anlage 1 Z 21.4 und Z 23.1 Abs. 7 mit 1. April 2000,
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3. § 207 l, § 217 Abs. 2, § 269 Abs. 11, Anlage 1 Z 3.7.2, Z 3.10, Z 3.23 samt
Überschrift, Z 3.28 samt Überschrift, Z 3.35, Z 4.1, Z 4.2, Z 4.3, Z 4.9,
Z 4.10 samt Überschrift, Z 4.11, Z 4.15, Z 4.16, Z 5.11 samt Überschrift,
Z 13.10, Z 28.3, Z 47.1, Z 47.8, Z 50, Z 51.1, Z 51.3 und Z 52.3 und die
Aufhebung der Anlage 1 Z 3.25, 3.27 und 13.11 mit 1. September 2000.

Abweichend von Z 2 tritt § 279 hinsichtlich des Präsidenten des Verwaltungsge-
richtshofes mit 25. April 2000 und hinsichtlich des Präsidenten des Verfassungs-
gerichtshofes mit Ablauf des Tages in Kraft, mit dem § 13 des Verfassungsge-
richtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, außer Kraft tritt. In der Anlage 1 Z 1.2.4
lit. h treten die Worte „der Präsidialsektion U“ mit Ablauf des 31. Oktober 2000
außer Kraft.

(42) § 15, § 15a samt Überschrift, § 151 Abs. 1, § 155 Abs. 9, § 207n Abs. 1
und 4, § 213b Abs. 1, § 213c Abs. 5 und die §§ 236b und 236c samt Überschrift
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 treten mit 1. Oktober
2000 in Kraft.

(43) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten in Kraft:
1. § 61 Abs. 2, § 213c Abs. 5 und § 236b Abs. 1, Abs. 2 Z 3 und 4, Abs. 3,

Abs. 6 und Abs. 7 und die Aufhebung des § 207n Abs. 2 durch das ange-
führte Bundesgesetz mit 1. Oktober 2000,

2. § 165 Abs. 4 mit Beginn des Sommersemesters 2001,
3. § 47a, § 48 Abs. 1 bis 5, § 49 samt Überschrift, § 65 Abs. 1 Z 2 lit. b, § 76

Abs. 3, § 169 Abs. 1 Z 6, § 173 Abs. 1 Z 5, § 187 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 Z 4
und § 236b Abs. 4 sowie die Aufhebung des § 240 samt Überschrift durch
das in der Einleitung angeführte Bundesgesetz mit 1. Jänner 2002.

(Anm.: Abs. 44 wurde nicht vergeben)
(45) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 treten in Kraft:
1. § 48 f Abs. 4 Z 1, § 155 Abs. 5 und 5a, § 178 Abs. 1 Z 1, § 185 Abs. 2, die

Überschrift zu § 189, § 189 Abs. 1 bis 4, Anlage 1 Z 21.3 und Z 21.5 mit
1. Jänner 1999,

2. § 236b Abs. 4 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung mit
1. Jänner 2001,

3. § 207n Abs. 1 und 4 mit 1. Juni 2001,
4. § 15a Abs. 1 und Anlage 1 Z 23.1 Abs. 7 mit 1. September 2001,
5. § 138 Abs. 3 Z 2, § 148 Abs. 4 Z 2, § 155 Abs. 1, § 160 Abs. 2, § 165,

§ 172 Abs. 1 bis 3, § 172a, § 174 Abs. 3, § 175 Abs. 10 bis 12, § 175a,
§ 176a, § 177 Abs. 7, § 178 Abs. 2 bis 2b und § 189 Abs. 5 mit 30. Sep-
tember 2001,

6. § 236b Abs. 4 in der ab 1. Jänner 2002 geltenden Fassung mit diesem
Tag.

Die Aufhebung des § 160 Abs. 4, des § 175 Abs. 6 und der Überschrift zu
§ 175a durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2001 tritt mit 1. Oktober 2001 in
Kraft.

(46) § 213c Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2001
tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(47) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten in Kraft:
1. § 275 Abs. 6a bis 6c und 7 mit 1. September 1999,
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2. § 37 Abs. 3 Z 2, § 49 Abs. 5, § 50d Abs. 2, § 56 Abs. 4 Z 2, § 65 Abs. 3,
§ 69, § 75 Abs. 3, § 75b Überschrift und Abs. 1 und 2, § 78 Abs. 2 Z 2 lit. c,
§ 78a Abs. 3 Z 2, § 136a Abs. 2 Z 1 lit. a, § 169 Abs. 5 Z 2, § 175 Abs. 2
Z 1 lit. a, § 177 Abs. 4 Z 2 und Abs. 5, § 213c Abs. 3 Z 1 und § 236b
Abs. 2 Z 4 mit 1. Jänner 2002,

3. § 74 Abs. 4, § 78c, § 78d samt Überschrift, § 160 Abs. 2, § 213b Abs. 2,
§ 248b samt Überschrift, § 285, Anlage 1 Z 24.1 Abs. 2 und Z 25.1 lit. c mit
1. September 2002,

4. § 65 Abs. 1 Z 2 lit. b mit 1. Jänner 2003.

(48) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 treten in
Kraft:

1. § 11 Abs. 3 Z 2, § 12 Abs. 3 Z 1, § 78d Abs. 1, § 138 Abs. 3, § 148 Abs. 4,
§ 153, § 194 Abs. 4 erster Satz, § 202 Abs. 3 und 4, § 203 f Abs. 2 und 4,
§ 203g Abs. 2, § 203k Abs. 1, § 234 Abs. 4, § 248 Abs. 1, Anlage 1
Z 21a.2, Z 22, Z 23.1 (Verwendung), Z 23.2, Z 23.3, Z 23.8 sowie die Auf-
hebung des § 4 Abs. 4 bis 6, des § 12 Abs. 6, der Anlage 1 Z 1.19 und
12.19 samt Überschriften, Z 23.4, Z 23.1 Abs. 7 und Z 23.7 mit 1. Septem-
ber 2002,

2. die Abschnitts- und Unterabschnittsüberschriften im 4. Abschnitt (Anm.:
richtig: 3. Abschnitt) des Allgemeinen Teiles, die §§ 23 bis 28 samt
Überschriften, die Überschrift zu § 29, § 29 Abs. 1 bis 5, die §§ 30 bis 35
samt Überschriften, § 73, § 78 a Abs. 6, § 144, § 169 Abs. 1 Z 4 und
Abs. 2, § 173 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2, § 186 Abs. 4, § 187 Abs. 1 Z 3,
Abs. 2 Z 3 und Abs. 3, § 200 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, § 242 samt Über-
schrift sowie die Anlage 1 Z 1.13, Z 12.13 und Z 13.13 Abs. 1 lit. e mit
1. Jänner 2003,

3. § 152 Abs. 5 mit 1. Juli 2003,
4. § 152 Abs. 2 Z 1 und 2, Abs. 3 und die Anlage 1 Z 12.3 lit. g bis j sowie die

Aufhebung der bisherigen Anlage 1 Z 12.3 lit. g mit 1. Dezember 2002.
§ 194 Abs. 4 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/
2002 tritt mit Ablauf des 31. August 2004 außer Kraft. Mit 1. September 2004 tritt
§ 194 Abs. 4 erster Satz in der bis zum Ablauf des 31. August 2002 geltenden
Fassung wieder in Kraft.

(49) § 142 Abs. 2 Z 1, § 145b Abs. 4a, § 145d samt Überschrift, Anlage 1
Z 1.2.4.lit. c bis lit. e, Z 1.2.4 lit. j, Z 1.2.4 lit. k, Z 1.3.6 lit. c, Entfall der Z 1.3.6
lit. d, Z 1.3.6 lit. e, Z 1.3.6 lit. h, Z 1.3.6 lit. i, Z 1.3.6 lit. j, Z 1.3.7 lit. e, Z 1.4.5 lit. k,
Entfall der Z 1.4.5 lit. m, Z 1.4.6 lit. g, Z 8.2, Z 8.3, die Bezeichnungsänderungen
der bisherigen Z 8.4 bis Z 8.16 und Z 8.17 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 7/2003 treten in Kraft mit 1. Jänner 2003.

(50) § 75a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/
2003 tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

(51) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten in Kraft:
1. Anlage 1 Z 8.1 mit 1. Jänner 2003,
2. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. a, Z 1.2.4 lit. e bis lit. l, Z 1.3.6 lit. a, Z 1.3.6 lit. d,

Z 1.3.6 lit. e, Z 1.3.6 lit. h, Z 1.4.5 lit. e und der Entfall der Z 1.3.6 lit. i und
lit. j und der Z 12.3 lit. j mit 1. Mai 2003,
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3. § 50a Abs. 3, § 207n Abs. 1, § 213 Abs. 2a und 4, § 213a Abs. 1, § 213b,
§ 219 Abs. 5b und § 248 Abs. 5 mit 1. September 2003,

4. § 20 Abs. 1 Z 4a, § 236b Abs. 1, 2, 7 und 8 und § 236c Abs. 1 und 2 mit
1. Jänner 2004,

5. § 13 mit 31. Dezember 2016.
6. §§ 15 und 15a samt Überschriften treten mit Ablauf des 1. September

2017 außer Kraft.
Mit Ablauf des 30. April 2003 tritt Anlage 1 Z 1.3.6 lit. i in der bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung außer Kraft.

(52) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 treten in
Kraft:

1. § 4a Abs. 3 und Abs. 4 Z 2 mit 1. Juni 2002,
2. § 234 Abs. 1 und die Anlage 1 Z 1.4.8, Z 1.6.7 und Z 8.1 (Anm.: von No-

velle nicht betroffen) mit 1. Jänner 2003,
3. § 3 Abs. 1 und 2, § 34 Abs. 1 bis 6 samt Überschrift, § 35 Abs. 1 und 2,

§ 41a Abs. 1 und 4, § 41e Abs. 1 bis 3, § 83 Abs. 1 Z 4, § 99 Abs. 1, die
§§ 137 Abs. 1, 4 und 5, 143 Abs. 1 und 4, 147 Abs. 1 und 4 und 194
Abs. 4, jeweils in der Fassung der Z 1, § 231a Abs. 2, § 249b Abs. 4,
§ 279 und § 280 Abs. 2 bis 4 mit 1. Mai 2003,

4. §§ 41 Abs. 3, 152 Abs. 2 Z 9, sowie die Anlage 1 Z 12.19, Z 13.15 samt
Überschrift, Z 14.10, Z 14.11 samt Überschrift, Z 15.5, Z 15.6 samt Über-
schrift, Z 17b.2 und Z 17c mit 1. Dezember 2003,

5. § 20 Abs. 2 Z 2 und Abs. 7, § 39a Abs. 1 Z 4 und Abs. 6, § 48 f Abs. 4 Z 1,
§ 49 Abs. 6 und 8, § 50b Abs. 5, § 65 Abs. 1, 4 und 7 bis 10, § 66 samt
Überschrift, § 71 Abs. 1, § 72 Abs. 1 bis 3, § 73 Abs. 4 und 7, § 75 Abs. 2,
§ 75a Abs. 2 Z 2, § 114 Abs. 3 Z 1 lit. a, § 137 Abs. 1 und 4 in der Fassung
der Z 31 und 32, § 138 Abs. 3 Z 1 und 3 bis 5, § 141b, § 143 Abs. 1 und 4
in der Fassung der Z 39 und 40, § 145a, § 147 Abs. 1 und 4 in der Fas-
sung der Z 42 und 43, § 148 Abs. 4 Z 1, § 154, § 155 Abs. 4, 5 und 10,
§ 158 Abs. 1 und 2, § 159, § 160 Abs. 1, § 160a Abs. 1 bis 3, § 161 Abs. 2,
§ 161a, § 162 Abs. 1, § 163 Abs. 2 und 4, § 165 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 4,
§ 166 Abs. 1 und 2, § 167 Abs. 1, § 169 Abs. 1 Z 9 und Abs. 3, § 170
Abs. 1, 3 und 4, § 171, § 172 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 3, § 172a Abs. 1,
§ 172c Abs. 1, § 173 Abs. 1 Z 8 und Abs. 3, § 175a, § 178 Abs. 1 Z 2 lit. b,
Abs. 2 und 2a, § 179 Abs. 1 und 3, § 180a Abs. 1, 2 bis 6, § 180b Abs. 2,
6 und 9, § 181 Abs. 2, § 183, § 186 Abs. 1 Z 2, Überschrift zu Unterab-
schnitt E des 6. Abschnittes, § 190, § 192 Abs. 1, § 193 Abs. 1 bis 3, § 194
Abs. 1, § 196 samt Überschrift, § 198 Abs. 2, § 198a, § 199, § 207n
Abs. 1, § 219 Abs. 5, § 236b Abs. 9, § 236c Abs. 1 und 3, § 240a, § 245
Abs. 4, § 247 Abs. 8, § 247e Abs. 1, § 257 samt Überschrift, § 264, § 284
Abs. 29 (Anm.: von Novelle nicht betroffen), Anlage 1 Z 1.2.4. lit. e, Z 10.2,
Z 13.13, Z 13.14 lit. b, Z 16, Z 19.1, Z 19.3, Z 20, Z 21.4, Z 21a und Z 58
sowie die Aufhebung des § 39a Abs. 7, des § 78 samt Überschrift, des
§ 168, des § 170 Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fas-
sung, des § 180, des § 187 Abs. 1 Z 6 und Abs. 2 Z 6 und des § 200 Abs. 1
Z 4 und der Verordnung der Bundesregierung, mit der für eine Entsendung
von Beamten gemäß § 39a Abs. 1 Z 4 BDG 1979 in Betracht kommenden
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Projekte festgelegt werden (Entsendungsverordnung), BGBl. II Nr. 438/
1998, mit 1. Jänner 2004,

6. § 48 f Abs. 2 Z 5 sowie der Entfall der lit. e in der Anlage 1 Z 8.5. bis Z 8.14
und Z 9.2 bis Z 9.9 sowie der Entfall von Anlage 2 Z 15 mit 1. Mai 2004.

§ 50b Abs. 5 ist auf Beamte anzuwenden, deren Kinder nach dem 31. Dezem-
ber 2001 geboren sind. Auf Personen, die mit Ablauf des 30. November 2003
bereits in einem Dienstverhältnis als Berufsmilitärperson standen, ist die An-
lage 1 Z 12.19, Z 13.15, Z 14.11, Z 15.6 nicht anzuwenden.

(53) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten in Kraft:
1. § 15c samt Überschrift, § 75c, § 164 und § 236b Abs. 1 und 7 mit 1. Jän-

ner 2005,
2. § 207n Abs. 2 mit 1. September 2005,
3. § 15b samt Überschrift mit 1. Jänner 2007.
(54) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2004 treten § 140

Abs. 3, § 256 Abs. 1 und Anlage 1 Z 8.1 und Z 8.18 mit 1. Juli 2005 in Kraft.
(55) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten in

Kraft:
1. § 154, § 155 Abs. 2, 4 und 5a, § 157 Abs. 2, § 158 Abs. 2, § 160a Abs. 2

und Abs. 3 Z 1, § 165 Abs. 4, § 172a Abs. 3, § 176 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3
Z 1, § 180a Abs. 4, § 180b Abs. 1, § 181 Abs. 1 Z 1 lit. b, § 197, § 231b
Z 2 lit. b, § 235 Abs. 1, § 245 Abs. 4 sowie die Anlage 1 Z 13.13 Abs. 1
lit. d und Z 21.4 mit 1. Jänner 2004,

2. § 73 Abs. 2 Z 1 und 2 und § 256 Abs. 1 mit 1. Juli 2004,
3. § 36a samt Überschrift, § 53 Abs. 2 Z 5, die Überschrift zu § 60, § 60

Abs. 1 Z 2, Abs. 2, Abs. 3 Z 1 lit. b, Z 3 und Abs. 5, § 61 Abs. 2, § 75a
Abs. 2, § 78d Abs. 1, § 80 Abs. 1, § 140 Abs. 3 mit Ausnahme der den
Leiter des ärztlichen Dienstes bei Dienststellen des Bundes oder bei der
Bundespolizei betreffenden Tabellenzeile, § 149 Abs. 5 2. Satz, § 161a,
§ 247g samt Überschrift, § 248a sowie die Anlage 1 Z 1.3.8, Z 1.12,
Z 2.11 Abs. 1 samt Überschrift, Z 2.12 lit. b, Z 11.2 samt Überschrift,
Z 11.3 und Z 22 bis 29 samt Überschriften mit 1. Jänner 2005,

4. die den Leiter des ärztlichen Dienstes bei Dienststellen des Bundes oder
bei der Bundespolizei betreffende Tabellenzeile im § 140 Abs. 3 und im
§ 256 Abs. 1 mit 1. Juli 2005.

(56) § 194 Abs. 4 erster Satz mit 1. September 2004; § 194 Abs. 4 erster
Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 tritt mit Ablauf
des 31. August 2008 außer Kraft. Mit 1. September 2008 tritt § 194 Abs. 4 erster
Satz in der bis zum Ablauf des 31. August 2002 geltenden Fassung wieder in
Kraft.

(57) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten außer
Kraft:

1. Anlage 1 Z 1.4.3 mit Ablauf des 31. Dezember 2004,
2. die den Leiter des ärztlichen Dienstes bei Dienststellen des Bundes oder

bei der Bundesgendarmerie betreffende Tabellenzeile im § 140 Abs. 3 mit
Ablauf des 30. Juni 2005,

3. Anlage 1 Z 23.1 Abs. 8 mit Ablauf des 31. August 2006.
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(58) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 treten in Kraft:
1. § 73 Abs. 7 mit 1. Jänner 2004,
2. § 236b Abs. 5 und 7 und § 248a mit 1. Jänner 2005,
3. § 37 Abs. 3 Z 2, § 50d Abs. 2, § 56 Abs. 4 Z 2, § 65 Abs. 9, § 66 Abs. 1 Z 2

lit. c, § 78a Abs. 3 Z 2, § 125b, § 169 Abs. 5 Z 2, § 266, Anlage 1 Z 1.1,
Z 1.3.9, Z 1.4 bis 1.11.3, Z 2.1 bis 2.10.2, Z 2.15, Z 3.1 bis 3.10.3 (Anm.:
richtig: 3.10.2), Z 4.1 bis 4.4.3, Z 5.1 bis 5.4.6, Z 6.2, Z 7.1 bis Z 7.2.2,
Z 8.2 bis 8.16, Z 9.1 bis 9.9, Z 9.11, Z 12 bis 17c, Z 55.2 sowie Z 56.3 mit
1. Juli 2005,

4. Anlage 1 Z 1.3.1 mit 1. Jänner 2007.
(59) § 145c samt Überschriften und Anlage 1 Z 3.15, Z 3.17, Z 4.11, Z 4.13,

Z 5.10, Z 5.13, Z 5.16, Z 9.12, Z 56.4 und Z 57.3 samt Überschriften treten mit
Ablauf des 30. Juni 2005 außer Kraft.

(60) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in Kraft:
1. § 207h Abs. 5 mit 1. Jänner 2005,
2. § 151 Abs. 10 mit 1. Juli 2005,
3. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. d mit 1. September 2005,
4. § 75a Abs. 3, § 75b Abs. 5, § 78d Abs. 1 und 4, § 203h Abs. 1a sowie

Anlage 1 Z 1.2.4 lit. k, Z 3.7.8, Z 10.1, Z 11.1 lit. a und Z 12.3 lit. J (Anm.:
von Novelle nicht betroffen) mit 1. Jänner 2006,

5. § 66 Abs. 2 mit 1. Jänner 2007,
6. § 202 Abs. 4, § 203n samt Überschrift, § 207 Abs. 2, § 207e Abs. 3,

§ 207 i Abs. 2 und 3, § 208 samt Überschrift, § 210 samt Überschrift, § 217
Abs. 1 und 2, § 248b Abs. 3 und Anlage 1 Z 22 bis 25 sowie der Entfall
der §§ 203 Abs. 3, 207 l samt Überschrift und 218 samt Überschrift mit
1. Oktober 2007.

§ 78d Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 gilt für
eine Betreuung von schwersterkrankten Kindern, die nach dem 31. Dezember
2005 gewährt wird. Beamtinnen und Beamten ist auf ihr Ansuchen bei einer Be-
treuung von schwersterkrankten Kindern, die vor dem 1. Jänner 2006 gewährt
wurde, eine Verlängerung der Maßnahme auf insgesamt höchstens neun Mo-
nate zu gewähren.

(61) § 14 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 89/2006 tritt
mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

(62) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2006 treten in Kraft:
1. § 73 Abs. 2 und 4 mit 1. November 2005,
2. § 78d Abs. 1 und 4 und § 102 Abs. 1a mit 1. Juli 2006,
3. § 140 Abs. 3 mit 1. Jänner 2007.
(63) Die Verordnung der Bundesregierung über die Beistellung von Dienst-

kleidern und Dienstabzeichen an das aktive reitende Personal der Spanischen
Reitschule, BGBl. Nr. 635/1976, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer
Kraft.

(64) Art. VI des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 612/1983 wird aufgehoben.
(65) § 15b Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/

2006 tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft.
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(66) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in Kraft:
1. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. k und Z 1.3.6 lit. i, soweit sich diese auf die Sektion IV

(Schiene, Wasser und Verkehrs-Arbeitsinspektorat) bezieht, mit 6. Fe-
bruar 2006,

2. § 75 Abs. 2 mit 1. September 2006,
3. § 140 Abs. 4, § 161 Abs. 1 und 3, § 175 Abs. 3, § 176 Abs. 1 und 3, § 178

Abs. 2c, § 194 Abs. 4, § 221 Abs. 1, § 224 und § 256 Abs. 3 sowie die
Anlage 1 Z 1.2.4 lit. b, c, e, j, m, Z 1.2.5, Z 1.3.6 lit. a bis d, h und j und
Z 1.3.7 lit. a bis c mit 1. März 2007,

4. § 56 Abs. 3 und 6, § 76 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2, § 98 Abs. 5, § 103
Abs. 5 sowie die Aufhebung des § 241c samt Überschrift und des § 243a
samt Überschrift, Anlage 1 Z 1.12, Z 2.11, Z 12.12 lit. a, Z 14.10 lit. c und
Z 15.5 lit. c mit 1. Juli 2007,

5. § 4a samt Überschrift, § 75c Abs. 2 Z 2, § 78e samt Überschrift, § 153
Abs. 3, § 153b, der Entfall des § 204 Abs. 1, § 204 Abs. 2 in der Fassung
des Art. 1 Z 32, § 206 Abs. 1 in der Fassung des Art. 1 Z 33, § 207h Abs. 1
und 5, § 213a samt Überschrift sowie § 248 Abs. 7 und 8 in der Fassung
des Art. 1 Z 48 mit 1. September 2007,

6. § 203n Abs. 1 bis 3, § 208 Z 2, § 217 Abs. 1, Anlage 1 Z 22.1 Abs. 2,
Z 23.2, Z 23.3, Z 25.1 Abs. 2, Z 26.5 und Z 27 Abs. 1 mit 1. Oktober 2007,

7. § 38a Abs. 1 und 3 mit 1. Jänner 2008 und
8. § 203 Abs. 2 Z 4, der Entfall des 4. Unterabschnitts des 7. Abschnitts des

Besonderen Teiles mit den §§ 204 bis 206 samt Überschrift und § 248
Abs. 7 und 8 in der Fassung des Art. 1 Z 49 mit 1. September 2008.

(Anm.: Abs. 67 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 210/2013)
(68) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2007 treten in Kraft:
1. Anlage 1 Z 51.3 und 52.3 mit 1. Juli 2005,
2. § 1 Abs. 2 und 3, § 47a Z 1, § 48 Abs. 3, § 49 Abs. 5, § 102 Abs. 1a und

1b, § 105 Z 1, § 141 Abs. 3, § 141a Abs. 9, § 145b Abs. 8, § 152b Abs. 3,
§ 152c Abs. 11, § 153, § 230b samt Überschrift, § 281 Abs. 2 und alle
sonstigen Änderungen der Anlage 1 sowie der Entfall des § 47a Z 2 lit. d,
§ 153a und § 153b mit 1. Jänner 2008,

3. Anlage 1 Z 12.3 sowie der Entfall der Z 1.3.6 lit. f mit 1. Juni 2008,
4. § 213 Abs. 2b mit 1. September 2008.

§ 49 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2007 ist auf ab
1. Jänner 2008 erbrachte zusätzliche Dienstleistungen nach § 23 Abs. 10
MSchG, nach § 10 Abs. 12 VKG und nach § 50c Abs. 3 dieses Bundesgesetzes
anzuwenden. Die Stellung von Anträgen sowie die Erlassung von Bescheiden
gemäß § 213 Abs. 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2007
ist bereits vor dem 1. September 2008 zulässig, die Bescheide werden aber frü-
hestens mit 1. September 2008 wirksam. § 230b gilt nur für Karenzurlaube, die
nach dem 31. Dezember 2007 angetreten werden.

(69) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2008 treten in
Kraft:

1. § 73 Abs. 2 Z 1 und Abs. 4 mit 1. Jänner 2008,
2. § 41 Abs. 4, § 71 Abs. 6, § 73 Abs. 7, § 75a Abs. 2 Z 2, § 76 Abs. 9, § 83

Abs. 1, § 93 Abs. 1, § 95 Abs. 1 samt Überschrift, § 169 Abs. 1 Z 9, § 173
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Abs. 1 Z 8, § 203 Abs. 2 Z 4, § 207m Abs. 2, § 219 Abs. 6 Z 6, § 247
Abs. 5, Anlage 1 Z 1.12, Z 2.22, Z 8.16 Abs. 1 lit. a, Z 12.12, Z 12.17,
Z 13.13, Z 17.2 lit. a, Z 22.1 Abs. 1 lit. b, Z 23.1 Abs. 6, Z 55.2 Abs. 1 lit. a,
Z 31.6, Z 32.3, Z 33.3, Z 33.3a und Z 59.1 lit. a sowie der Entfall des § 65
Abs. 10, des § 95 Abs. 3 und der Anlage 1 Z 2.13 und Z 2.16 mit 1. Jänner
2009 und

3. der Entfall der Anlage 1 Z 8.16 Abs. 2 und 3 mit Ablauf des 31. Dezember
2011.

(70) § 75a Abs. 2 Z 2 lit. c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 147/2008 ist auf Karenzurlaube anzuwenden, die am 1. Jänner 2009 beste-
hen oder danach angetreten werden. Die gemäß § 75a Abs. 2 lit. b in der bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2008 geltenden Fassung verfügte Berücksichti-
gung der Zeit eines Karenzurlaubes für zeitabhängige Rechte gilt bei diesen Ka-
renzurlauben auch für die nach der jeweiligen Verfügung nicht mehr für zeitab-
hängige Rechte zu berücksichtigende Zeit des Karenzurlaubes.

(71) Auf Beamte, die vor dem 1. April 2009 ein staatsgültiges Zeugnis über
mindestens ein Fach gemäß Anlage 1 Z 2.13 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2008 gültigen Fassung erworben haben, ist Anlage 1 Z 2.13, Z 8.16 Abs. 1
lit. a und Z 13.13 Abs. 1 lit. a sublit. bb in der bis zum 31. Dezember 2008 gülti-
gen Fassung bis zum 31. Dezember 2013 weiterhin anzuwenden. Die mit der
Beamten-Aufstiegsprüfung, gemäß Anlage 1 Z 2.13 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2008 gültigen Fassung, verbundenen Rechte bleiben unberührt.

(72) Für Aufnahmewerber, die die Truppenoffiziersausbildung vor dem
1. Jänner 2008 begonnen haben, sind die Ernennungserfordernisse der An-
lage 1 Z 13.13 Abs. 1 lit. c und d mit der Maßgabe anzuwenden, dass an Stelle
des Ernennungserfordernisses der Absolvierung des Fachhochschul-Bachelor-
studienganges „Militärische Führung“ jeweils die erfolgreiche Absolvierung des
Fachhochschul-Diplomstudienganges „Militärische Führung“ zu verstehen ist.
Für diese Personen ist für die Erfüllung der Ernennungserfordernisse für die Ver-
wendungsgruppe M BO 1 Anlage 1 Z 1.12 in der bis zum 31. Dezember 2008
geltenden Fassung anzuwenden.

(73) § 1a, § 76 Abs. 10 und § 78d Abs. 5 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(74) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten in Kraft:
1. § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b, § 4a Abs. 1, § 20 Abs. 1 Z 4a, § 39b, § 43a samt

Überschrift, § 56 Abs. 7, § 65 Abs. 1 Z 2, § 69, § 108, § 109 Abs. 1, § 145e
samt Überschrift, § 242, Anlage 1 Z 1.3.6, Anlage 1 Z 1.10.8, Anlage 1
Z 2.5.17, Anlage 1 Z 2.7.11, Anlage 1 Z 9.1, Anlage 1 Z 25.1, Anlage 1
Z 45.1 und Anlage 1 Z 47.6 sowie der Entfall des § 234 Abs. 3 Z 1 bis 5
und der Anlage 1 Z 9.9 mit 1. Jänner 2010,

2. Anlage 1 Z 8.16 mit 1. Jänner 2012,
3. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. c und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. c mit 1. Juni 2009,
4. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. e, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. h, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. j, An-

lage 1 Z 1.2.4 lit. l, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. d, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. h und An-
lage 1 Z 1.3.7 lit. g mit 1. Februar 2009,

5. § 248 Abs. 8 mit 1. September 2008.
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(75) § 136b Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2010
tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(76) § 65 Abs. 1, 7 und 8, § 72 Abs. 1 und § 242 Abs. 2 sowie der Entfall des
§ 65 Abs. 5 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 tre-
ten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

(77) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010,
treten in Kraft:

1. § 39b Abs. 4, § 50b Abs. 6, § 60 Abs. 2b, § 66 Abs. 2, § 69 und § 75d
samt Überschrift, § 203 j Abs. 3, § 207 f Abs. 2 Z 1, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. e,
Anlage 1 Z 1.12, Anlage 1 Z 1.17., Anlage 1 Z 2.2, Anlage 1 Z 8.1, An-
lage 1 Z 23.1 Abs. 5 lit. b sowie der Entfall von § 203f Abs. 4, § 203g samt
Überschrift, § 203k samt Überschrift, § 203h Abs. 1 Z 5 und der Anlage 1
Z 1.3.6 lit. d mit 1. Jänner 2011,

2. Anlage 1 Z 1.3.6 lit. e mit 1. September 2010,
3. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. m und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. j mit 1. August 2010,
4. Anlage 1 Z 1.3.6 lit. c mit 5. Juli 2010,
5. Anlage 1 Z 1.3.11 mit 5. März 2010.
(78) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten in

Kraft:
1. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. k und der Entfall der Anlage 1 Z 1.3.6 lit. i mit 1. Juni

2011,
2. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. c und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. c mit 18. Juli 2011,
3. § 4 Abs. 1 Z 4, § 14, § 14a, § 20 Abs. 3a und 3b, § 41a Abs. 7, § 41c

Abs. 4, § 41 f Abs. 1, § 53a, § 59 Abs. 3 bis 5, § 61 Abs. 3 und 4, § 63
Abs. 5, § 88 Abs. 1 bis 4 und 10, § 92 Abs. 1, § 97 Z 3, § 97 Z 4, § 98
Abs. 3, § 101 Abs. 5, § 103 Abs. 5, § 107 Abs. 1, § 112 Abs. 3, 3a und 4,
§ 112 Abs. 6, § 123 Abs. 2, die Überschrift zu § 124, § 124 Abs. 1 bis 3, 5
und 13, § 128 samt Überschrift, § 128a samt Überschrift, § 131, § 134 Z 2,
§ 136a Abs. 1, § 136a Abs. 2, § 136b Abs. 5, § 141a Abs. 6, § 145b
Abs. 5, § 151 Abs. 2, § 152c Abs. 6, § 169 Abs. 1 Z 1, § 202 Abs. 4, § 226
Abs. 1, § 233, § 233a, § 233b samt Überschrift, § 253 Abs. 2, § 268
Abs. 2, § 283 Abs. 1, Anlage 1 Z 1.5.19, Anlage 1 Z 1.5.20, Anlage 1
Z 1.6.12, Anlage 1 Z 1.6.17, Anlage 1 Z 1.6.18, Anlage 1 Z 1.7.9, Anlage 1
Z 1.8.10 bis 1.8.12, Anlage 1 Z 1.8.18, Anlage 1 Z 1.8.19, Anlage 1
Z 1.9.8, Anlage 1 Z 1.10.5, Anlage 1 Z 1.10.8, Anlage 1 Z 1.10.9, Anlage 1
Z 1.11.3 und 1.11.4, Anlage 1 Z 1.12a, Anlage 1 Z 1.16, Anlage 1 Z 2.2,
Anlage 1 Z 2.3.5, Anlage 1 Z 2.4.6, Anlage 1 Z 2.4.8, Anlage 1 Z 2.4.9, An-
lage 1 Z 2.5.10, Anlage 1 Z 2.5.12, Anlage 1 Z 2.5.13, Anlage 1 Z 2.5.17
bis 2.5.19, Anlage 1 Z 2.6.9, Anlage 1 Z 2.6.10, Anlage 1 Z 2.6.11, An-
lage 1 Z 2.6.15 bis 2. 6. 17, Anlage 1 Z 2.7.7 bis Z 2.7.9, Anlage 1
Z 2.7.15, Anlage 1 Z 2.7.16 bis 2.7.20, Anlage 1 Z 2.8.8, Anlage 1 Z 2.8.9,
Anlage 1 Z 2.8.11 bis 2.8.15, Anlage 1 Z 2.9.4 bis 2.9.7, Anlage 1 Z 2.10.2,
Anlage 1 Z 2.10.3, Anlage 1 Z 3.2, Anlage 1 Z 3.4.2, Anlage 1 Z 3.4.3,
Anlage 1 Z 3.5.3 bis 3.5.7, Anlage 1 Z 3.6.5 bis 3. 6. 12, Anlage 1 Z 3.7.6
bis 3.7.9, Anlage 1 Z 3.7.12 bis 3.7.14, Anlage 1 Z 3.8.5, Anlage 1 Z 3.8.6,
Anlage 1 Z 3.8.10, Anlage 1 Z 3.8.11 bis 3.8.15, Anlage 1 Z 3.9.2 bis 3.9.5,
Anlage 1 Z 3.10.1 bis 3.10.4, Anlage 1 Z 3.11, Anlage 1 Z 4.2.2, Anlage 1
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Z 4.2.3, Anlage 1 Z 4.3.5, Anlage 1 Z 4.3.6, Anlage 1 Z 4.4.2 bis 4.4.4,
Anlage 1 Z 5.2, Anlage 1 Z 5.3.3, Anlage 1 Z 5.4.3 bis 5.4.5, Anlage 1 Z 11
samt Überschrift, Anlage 1 Z 12.5 bis 12.11, Anlage 1 Z 13.2 bis 13.11,
Anlage 1 Z 14.2 bis 14.10, Anlage 1 Z 15.2, Anlage 1 Z 15.3, Anlage 1
Z 15.4, Anlage 1 Z 15.5, Anlage 1 Z 23.1 Abs. 2 lit. b, Anlage 1 Z 24.1 und
Anlage 1 Z 26.1 sowie der Entfall von Anlage 1 Z 8.16 Abs. 1 lit. b,
Anlage 1 Z 10.1 letzter Satz und Anlage 1 Z 12.3 lit. a mit 1. Jänner 2012,

4. § 42 Abs. 2 und 4 mit 1. Juli 2012,
5. § 103 Abs. 3, § 128b samt Überschrift und § 243 Abs. 7 mit 1. Jänner

2013.
(79) In der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012,

treten in Kraft:
1. § 38 Abs. 3 bis 5, 9 und 10, § 41a Abs. 7, § 82 Abs. 3, § 169 Abs. 1 Z 6,

§ 169 Abs. 3, § 173 Abs. 1 Z 5, § 173 Abs. 3, § 187 Abs. 1 Z 4, § 187
Abs. 2 Z 4, § 236b Abs. 7 und § 280b samt Überschrift mit 1. Juli 2012,

2. § 20 Abs. 7 mit dem der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes
folgenden Tag,

3. § 15c Abs. 1 und § 237 samt Überschrift mit 1. Jänner 2013.
(80) § 41 Abs. 4 Z 2, § 140 Abs. 3, § 255 Abs. 2 und § 256 Abs. 1 in der

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 1. September 2012
in Kraft.

(80a) § 12 Abs. 3, die §§ 200a bis 200 l samt Überschriften (6a. Abschnitt),
§ 221, die §§ 222 bis 224 (11. Unterabschnitt) mit Ausnahme des § 224 zweiter
Satz, § 248a Abs. 1 und 2, § 248c und die Anlage 1 Z 22a bis 22c, 23.3, 24.1,
24.2, 24.3, 24.5 und 25.1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/
2012 treten mit 1. Oktober 2013 in Kraft; gleichzeitig tritt § 203n samt Überschrift
außer Kraft. § 224 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 55/2012 tritt mit 1. September 2015 in Kraft. § 200 l Abs. 4 und 5 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012 tritt mit Ablauf des 31. August
2017 außer Kraft. § 200 l Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 55/2012 tritt mit Ablauf des 31. August 2015 außer Kraft.

(81) Festlegungen der dienstlichen Aufgaben der Hochschullehrpersonen
gemäß § 200e BDG 1979 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/
2012, dürfen bereits ab Kundmachung des genannten Bundesgesetzes vorge-
nommen werden; sie werden mit 1. September 2013 wirksam.

(82) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in
Kraft:

1. Anlage 1 Z 2.9.8 mit 1. September 2012,
2. § 20 Abs. 1 Z 3a, §§ 65 und 66 samt Überschriften, § 73 Abs. 2 Z 1, § 73

Abs. 7, § 75a, § 75d Abs. 1 und 2, § 112 Abs. 1, § 112 Abs. 4a, § 141
Abs. 1, § 145d Abs. 1, § 152b Abs. 1, § 169 Abs. 1 Z 9, § 173 Abs. 1 Z 8,
§ 241a Abs. 4, Anlage 1 Z 24.1 und Anlage 1 Z 26.1 mit 1. Jänner 2013,

3. § 203c und § 207c mit 1. April 2013,
3a. § 200 l Abs. 3 und Anlage 1 Z 22b und 22c mit 1. Oktober 2013,

4. § 213 Abs. 9, § 213a samt Überschrift, § 213b, § 226 Abs. 2 und § 284
Abs. 67 mit 1. September 2013,



Band1.Buch : 02-BDG.pod    323
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

323

323

§ 284 BDG

5. § 200 l Abs. 1 mit 1. Oktober 2013,
6. § 38 Abs. 7, § 48a Abs. 2 Z 2 lit. d, § 75 Abs. 2 in der Fassung des Art. 1

Z 11, § 94 Abs. 2, § 95 Abs. 2, § 96, § 97, die Überschrift zu § 100, § 100
Abs. 1 bis 5, § 101 Abs. 1, 3 und 5, § 102 Abs. 1b und 2, § 103 Abs. 4,
§ 104 Abs. 3, § 112 Abs. 3, 3a 4, 5 und 6, § 116 Abs. 4, § 123 Abs. 2,
§ 125a Abs. 3, § 126 Abs. 1 und 4, § 128a samt Überschrift in der Fas-
sung des Art. 1 Z 53, § 128b, die Überschrift zu § 129, § 129, § 131 Z 3,
der 9. Abschnitt samt Überschriften, § 175 Abs. 5, § 177 Abs. 4 sowie der
Entfall des § 20 Abs. 1 Z 6, der §§ 41a bis 41 f samt Überschriften, des
§ 87 Abs. 6, des § 99 samt Überschrift, des § 119 samt Überschrift und
des § 282 samt Überschrift mit 1. Jänner 2014,

7. § 75 Abs. 2 in der Fassung des Art. 1 Z 10, § 128a samt Überschrift in
der Fassung des Art. 1 Z 52, § 151 Abs. 2, Anlage 1 Z 1.3.7 lit. d, Anlage 1
Z 1.9.6, Anlage 1 Z 1.11.2, Anlage 1 Z 1.19 samt Überschrift, Anlage 1
Z 2.6.7, Anlage 1 Z 2.7.5, Anlage 1 Z 2.7.6, Anlage 1 Z 2.8.6, Anlage 1
Z 2.8.7, Anlage 1 Z 3.26, Anlage 1 Z 3.28, Anlage 1 Z 3.6.4, Anlage 1
Z 3.7.3, Anlage 1 Z 4.14 samt Überschrift, Anlage 1 Z 8.3, Anlage 1 Z 8.4,
Anlage 1 Z 8.6 lit. b, Anlage 1 Z 8.7 lit. a, Anlage 1 Z 9.3 lit. b, Anlage 1
Z 9.6 lit. a und Anlage 1 Z 9.8 lit. a mit dem der Kundmachung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 folgenden Tag.

(83) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 treten in
Kraft:

1. § 236c Abs. 1 mit 2. August 2004,
2. § 20 Abs. 1 Z 3a und § 112 Abs. 1 Z 2 mit 1. Jänner 2013,
3. § 178a samt Überschrift mit 31. Dezember 2013,
4. § 14 Abs. 7, § 20 Abs. 1 Z 6, § 22a samt Überschrift, § 37 Abs. 3 Z 1,

§ 39b Abs. 1 Z 1, § 50c Abs. 3, § 50d Abs. 2, § 50e samt Überschrift, § 54
Abs. 3 Z 4, § 56 Abs. 4 Z 1, § 75c Abs. 1, 1a, 2 und 3, § 76 Abs. 3, § 94
Abs. 3 Z 2, § 95 Abs. 2, § 103 Abs. 4 Z 2, § 105 Z 1, § 112 Abs. 6, § 125a
Abs. 2, die Überschrift zu § 125b, § 125b Abs. 3, § 131 Z 3, § 135c Z 2,
§ 137 Abs. 10, § 169 Abs. 5 Z 1, § 213 Abs. 1 und 3, § 243 Abs. 7, § 276,
Anlage 1 Z 1.1, Anlage 1 Z 2.1, Anlage 1 Z 3.1, Anlage 1 Z 4.1, Anlage 1
Z 4.12, Anlage 1 Z 12.19 lit. a, Anlage 1 Z 14.1 und Anlage 1 Z 14.10 mit
1. Jänner 2014.
§ 112 Abs. 2 sowie Anlage 1 Z 4.4.3 und Z 13.7 treten mit 1. Jänner 2014
außer Kraft.

(84) Die § 11 Abs. 3, § 20 Abs. 4 Z 2, § 138 Abs. 3, § 148 Abs. 3, § 176
Abs. 5 Z 1, § 178 Abs. 4 Z 1, § 236b Abs. 5 und § 236d Abs. 3 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 treten mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag in Kraft.

(85) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. § 203a Abs. 2 Z 1, § 207 i Abs. 2, Anlage 1 Z 2.7.2 und 2.7.3 und An-

lage 1 Z 3.5.9, 3. 5. 10 und 3. 5. 11 sowie der Entfall von Anlage 1 Z 2.7.4
mit 1. Jänner 2014,

2. § 140 Abs. 4, § 256 Abs. 3, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. b und c, Anlage 1 Z 1.2.4
lit. l in der Fassung des Art. 1 Z 38, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. m, Anlage 1
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Z 1.2.5, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. a in der Fassung des Art. 1 Z 40 lit. a (Anm.:
richtig: Z 41a lit. a), Anlage 1 Z 1.3.6 lit. b und c, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. j in
der Fassung des Art. 1 Z 45 (Anm.: richtig: Z 47) und Anlage 1 Z 1.3.7
lit. a, b und g mit 1. März 2014,

3. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. i und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. d mit 23. Juni 2014,
4. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. l in der Fassung des Art. 1 Z 38a (Anm.: richtig: Z 39)

und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. j in der Fassung des Art. 1 Z 45a (Anm.: richtig:
Z 48) mit 1. August 2014,

5. § 219 Abs. 5c mit 1. September 2014,
6. Anlage 1 Z 2.6.1, Anlage 1 Z 3.17 samt Überschrift, Anlage 1 Z 4.11 samt

Überschrift und Anlage 1 Z 50 und 51.3 sowie der Entfall von § 234
Abs. 5, Anlage 1 Z 1.13 samt Überschrift und Anlage 1 Z 12.17. lit. b letz-
ter Satz mit 1. Jänner 2015,

7. § 11 Abs. 3, § 146 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, § 148 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 und
4, § 151 Abs. 1, 2 und 4, § 152 Abs. 2 Z 6a, § 152c Abs 1 Z 2, § 281
Abs. 2 Z 1 lit. c, Anlage 1 Z 12.12 lit. b, Anlage 1 Z 14.10 lit. a, Anlage 1
Z 15.5 lit a, Anlage 1 Z 16a samt Überschrift, die Überschrift zu Anlage 1
Z 17, Anlage 1 Z 17.2 lit. b, Anlage 1 Z 17b.2 lit. a und Anlage 1 Z 17c.1
erster Satz sowie der Entfall des § 9 Abs. 3 Z 2 und § 151 Abs. 10 mit
12. Februar 2015,

8. § 213b mit 1. März 2015,
9. Anlage 1 Z 1.3.6 lit. a in der Fassung des Art. 1 Z 40 lit. b (Anm.: richtig:

Z 41 lit. b) mit 1. Mai 2015,
10. § 140 Abs. 3, die Einfügung der Wortfolge in Anlage 1 Z 1.3.6 lit e,

Anlage 1 Z 8.7. lit. c und d mit 1. Juli 2015,
11. der Entfall der Wortfolge in Anlage 1 Z 1.3.6 lit e mit Ablauf des 30. Juni

2016,
12. § 14 Abs. 8, § 15 Abs. 3 und 4, § 15a Abs. 3, § 49 Abs. 9 Z 1, § 54 Abs. 3

Z 2, die Überschrift zu § 72, § 75d samt Überschrift, § 78c Abs. 1, § 109
Abs. 2, § 152d, § 161 Abs. 1 und 3, § 200k Abs. 1, § 221 Abs. 1 und 5,
§ 227 Z 2, § 243 Abs. 8, § 259, § 272, § 277, § 284 Abs. 80a, Anlage 1
Z 1.6.19, Anlage 1 Z 1.7.14, Anlage 1 Z 1.7.15 und Anlage 1 Z 37.2 mit
dem der Kundmachung folgenden Tag.

Auf Personen, die den Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie des Bundes
erfolgreich absolviert haben, ist Anlage 1 Z 1.13 in der bis zum 31. Dezember
2014 gültigen Fassung weiterhin anwendbar.

(86) Auf Militärpersonen der Verwendungsgruppe M ZO 3 sind hinsichtlich
der Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen die für Militärpersonen der Ver-
wendungsgruppe M ZO 2 ab dem 12. Februar 2015 geltenden Bestimmungen
anzuwenden, wobei für das allfällige Erfordernis des Erreichens einer bestimm-
ten Gehaltsstufe § 169e Abs. 3 GehG sinngemäß gilt.

(87) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 treten in
Kraft:

1. § 140 Abs. 2 und 3 mit 12. Februar 2015,
2. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. b und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. b mit 1. September 2015,
3. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. l sublit. bb und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. j mit 1. Oktober

2015,
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4. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. c und g Anlage 1 Z 1.3.6 lit. c mit 1. Dezember 2015,
5. § 170 Abs. 3a mit 1. Jänner 2016,
6. § 75d Abs. 1 erster Satz, § 236b Abs. 2 Z 2a und § 236d Abs. 2 Z 2a mit

dem der Kundmachung folgenden Tag.
(88) Anlage 1 Z 1.17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 39/

2016, tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Auf Personen, die bis spätestens 31. De-
zember 2016 einen Antrag auf Zulassung zur Gerichtspraxis gestellt und zum
Zeitpunkt der Antragstellung alle Zulassungsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 1
und § 2 des Rechtspraktikantengesetzes, BGBl. Nr. 644/1987, erfüllt haben, ist
Anlage 1 Z 1.17 – auch im Falle späterer Unterbrechungen der Gerichtspraxis –
in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(89) § 60 Abs. 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2016
tritt mit 1. Juli 2016 in Kraft.

(90) § 249c tritt
1. in der Fassung des Art. 1 Z 46 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016

mit 12. Februar 2015 und
2. in der Fassung des Art. 1 Z 47 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016

mit 27. November 2015
in Kraft.

(91) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 217, § 230 und § 231c mit 12. Februar 2015,
2. Anlage 1 Z 31.3 und Anlage 1 Z 31.8 lit. c mit 27. November 2015,
3. der 4. Unterabschnitt samt Überschriften und der Entfall des § 4a mit

18. Jänner 2016,
4. der Entfall der § 148 Abs. 2 Z 3, § 149 Abs. 2 Z 4 und 6, § 149 Abs. 4 bis 6,

§ 152 Abs. 2 Z 4 und 8, § 152c Abs. 1 Z 4, § 281 Abs. 2 Z 1 lit. a, Anlage 1
Z 15 samt Überschrift und Anlage 1 Z 17b samt Überschrift mit Ablauf des
31. Dezember 2016,

5. § 146 Abs. 1 Z 1 und 2, § 146 Abs. 2, § 148 Abs. 2 Z 2, § 149 Abs. 2 Z 5,
§ 152 Abs. 2 Z 3 und 7, § 152c Abs. 1 Z 3, § 152c Abs. 3, § 254 Abs. 2,
Anlage 1 Z 12.13a samt Überschrift, Anlage 1 Z 12.21, Anlage 1 Z 14.9
lit. e bis o und Anlage 1 Z 17a mit 1. Jänner 2017,

6. § 13 Abs. 1, §§ 15b und 15c samt Überschriften, § 135a Abs. 1, § 151
Abs. 1, § 155 Abs. 9, § 164, § 171b, § 178b, § 191a, § 236b Abs. 1 und
§ 236d Abs. 1 sowie der Entfall der § 236c, § 236e und § 237 samt Über-
schriften mit 2. September 2017,

7. der Entfall der Anlage 1 Z 12.13 samt Überschrift mit Ablauf des 31. De-
zember 2019,

8. § 4 Abs. 1b, § 20 Abs. 3b Z 2 und Abs. 4 zweiter Satz, § 61 Abs. 4, § 78d
Abs. 5, § 105 Z 1, § 118 Abs. 3, § 124 Abs. 1, die Überschrift zu § 125b,
§ 125b Abs. 1 und 2, § 126 Abs. 4 und 5, § 135c Z 2, § 140 Abs. 1, § 236b
Abs. 2 Z 1, § 236d Abs. 2 Z 1, der Einleitungssatz der Anlage 1, Anlage 1
Z 1.2.4 lit. e, Anlage 1, Z 1.2.5, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. b, Anlage 1 Z 1.3.6
lit. h, Anlage 1 Z 1.6.16, Anlage 1 Z 1.6.19, Anlage 1 Z 1.6.20, Anlage 1
Z 1.6.21, Anlage 1 Z 1.7.2, Anlage 1 Z 1.7.15, Anlage 1 Z 1.7.16, Anlage 1
Z 1.7.17, Anlage 1 Z 1.8.19, Anlage 1 Z 1.8.20, Anlage 1 Z 1.16, Anlage 1
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Z 2.5.19, Anlage 1 Z 2.5.20, Anlage 1 Z 2.7.20, Anlage 1 Z 2.7.21, An-
lage 1 Z 2.7.22, Anlage 1 Z 13.7 lit. d und Anlage 1 Z 59.3 sowie der Ent-
fall der § 140 Abs. 2, § 266 samt Überschrift, der Anlage 1 Z 1.3.7 lit. c, der
Anlage 1 Z 8.5 lit. c, der Anlage 1 Z 56.1 samt Überschrift und der An-
lage 1 Z 59.1 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(92) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2016 treten in
Kraft:

1. § 200 l Abs. 8 mit 1. Oktober 2013,
2. der Entfall der Anlage 1 Z 1.3.11 mit 1. Jänner 2014,
3. § 204 Abs. 1 mit 18. Jänner 2016,
4. § 200k Abs. 1, § 221 Abs. 1 und 5, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. c, Anlage 1 Z 1.2.4

lit. e, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. c und g mit 1. Juli 2016,
5. der Entfall der Anlage 1 Z 13.4. lit. b mit Ablauf des 31. Dezember 2016,
6. § 146 Abs. 1 und 2, § 148 Abs. 2 Z 2, § 149 Abs. 2 Z 3 und 5, § 152 Abs. 2

Z 3 und 7, § 152c Abs. 1 Z 3, § 247 Abs. 2a und 2b, § 254 Abs. 2, An-
lage 1 Z 2.2, Anlage 1 Z 14, Anlage 1 Z 14.10 lit. b und c, Anlage 1 Z 17a
mit 1. Jänner 2017,

7. § 125b Abs. 2, § 141a Abs. 7 und § 152c Abs. 7 mit dem der Kundma-
chung folgenden Tag.

(93) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 113/2017 treten in
Kraft:

1. der Entfall der Anlage 1 Z 12.3 lit. b mit 30. Juni 2018,
2. § 236b Abs. 2 Z 3, § 236d Abs. 2 Z 3, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. h, Anlage 1

Z 1.3.6 lit. f, Anlage 1 Z 9.4 lit. a, Anlage 1 Z 9.4 lit.c, Anlage 1 Z 12.3 lit. c,
Anlage 1 Z 12.3 lit. g und Anlage 1 Z 12.4 lit. a mit dem der Kundmachung
folgenden Tag.

(94) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten in
Kraft:

1. § 200 l Abs. 4 bis 6 mit 1. September 2017,
2. § 8 Abs. 1, § 203 Abs. 3, § 203b Abs. 1 und 3, § 203d Abs. 2, § 203h samt

Überschrift, § 203m, § 207 Abs. 2, § 207a Abs. 1 und 2 und § 207m
Abs. 2 mit 1. Jänner 2018,

3. § 207a Abs. 3, die §§ 207n bis 207q, § 213e samt Überschrift und § 217
Abs. 2 mit 1. September 2018,

4. § 19 Abs. 1 Z 1, § 140 Abs. 3, § 203 Abs. 2 Z 4, § 203a Abs. 2 Z 1, § 207b
samt Überschrift, § 207d, § 207e samt Überschrift, § 207f samt Über-
schrift, § 207g Abs. 1, § 207h samt Überschrift, § 207 i samt Überschrift,
§ 220 Abs. 1 Z 3, § 221 Abs. 3, § 225 Abs. 3, die Überschrift zu § 248d
und § 248d und § 256 Abs. 1 mit 1. Jänner 2019 und

5. § 207e Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Artikels 30 Z 22 und § 207h Abs. 2
in der Fassung des Artikels 30 Z 26 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/
2017 mit 1. Jänner 2024.

§§ 203d Abs. 3, 203 i, 203 j und 203 l samt Überschriften treten mit Ablauf des
31. Dezember 2017 außer Kraft, § 75 Abs. 2 Z 2 tritt mit Ablauf des 30. Juni
2018 außer Kraft, § 200 l Abs. 6 tritt mit Ablauf des 31. August 2021 außer Kraft,
§§ 207 j und 207k treten mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft und
§ 248d Abs. 1 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.
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(95) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 treten in
Kraft:

1. § 75 Abs. 2 in der Fassung des Art. 1 Z 1, Anlage 1 Z 1.2.5, Anlage 1
Z 1.2.6 und Anlage 1 Z 1.3.11 mit 1. Jänner 2018,

2. § 75 Abs. 2 in der Fassung des Art. 1 Z 2 mit 1. Juli 2018,
3. § 248d Abs. 4 mit 1. Jänner 2019.

(96) § 140 Abs. 3, § 141 Abs. 1a, 2, 4 und 6, § 141a Abs. 9 Z 1, Anlage 1
Z 1.2.2a, Z 1.2.2b und Z 1.2.4 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 30/2018 treten mit 8. Jänner 2018 in Kraft.

(97) § 48 Abs. 1, die Überschrift zu § 79e, § 79e Abs. 2, 2a, 3 und 5, § 79 f
Abs. 1 und 3 bis 5, § 79g Abs. 1, 4, 6 und 7, § 79h samt Überschrift, § 204
Abs. 7 sowie die §§ 280, 280a und 280b samt Überschriften in der Fassung des
Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten
mit 25. Mai 2018 in Kraft.

(98) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-
ten in Kraft:

1. Anlage 1 Z 26.1 lit. d in der Fassung des Art. 1 Z 80 mit 1. September
2007,

2. § 140 Abs. 5 mit 31. Juli 2016,
3. Anlage 1 Z 23.4, Anlage 1 Z 23.5, Anlage 1 Z 24.3, Anlage 1 Z 25.1

Abs. 4 lit. d und Abs. 6, Anlage 1 Z 25.4, Anlage 1 Z 26.1 lit. c sublit. bb,
Anlage 1 Z 26.1 lit. d in der Fassung des Art. 1 Z 81, Anlage 1 Z 26.1
lit. e, Anlage 1 Z 26.3 lit. b, Anlage 1 Z 26.6 und Anlage 1 Z 27 Abs. 2
lit. a und b mit 1. September 2016,

4. § 60 Abs. 2 Z 5 mit 1. April 2017,
5. § 164, § 171b, § 178b und § 191a mit 2. September 2017,
6. § 75 Abs. 2 Z 2a und 2b und § 151 Abs. 3a sowie der Entfall des § 153

samt Überschriften mit 1. Jänner 2018,
7. § 3 Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 3, § 34, § 35 Abs. 1 und 2, § 39 b Abs. 1,

§ 128 b, § 135 b Abs. 2 und 3, § 137 Abs. 1, 4 und 5, § 140 Abs. 4, § 143
Abs. 1 und 4, § 145 a Abs. 3 und 4, § 147 Abs. 1 und 4, § 152 Abs. 5 bis
7, § 161 Abs. 1 und 3, § 175 Abs. 3, § 176 Abs. 1 und 3, § 178 Abs. 2 c,
§ 194 Abs. 4, § 200 k Abs. 1, § 203 c, § 207 c, § 221 Abs. 1 und 5,
§ 231 a Abs. 2, § 245 Abs. 4, § 247 Abs. 7, § 249 b Abs. 4, § 256 Abs. 3
und 4, § 279, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. a, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. c in der Fas-
sung des Art. 1 Z 36, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. d, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. e, An-
lage 1 Z 1.2.4 lit. g, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. h, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. i in der
Fassung des Art. 1 Z 43, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. j in der Fassung des Art. 1
Z 45, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. l, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. a in der Fassung des
Art. 1 Z 49, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. c in der Fassung des Art. 1 Z 52, An-
lage 1 Z 1.3.6 lit. d in der Fassung des Art. 1 Z 55, Anlage 1 Z 1.3.6
lit. e, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. f in der Fassung des Art. 1 Z 58, Anlage 1
Z 1.3.6 lit. h, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. j, Anlage 1 Z 1.3.7 lit. a in der Fassung
des Art. 1 Z 63, Anlage 1 Z 1.3.7 lit. e und Anlage 1 Z 1.3.7 lit. g sowie
der Entfall der Anlage 1 Z 1.2.4 lit. m und der Anlage 1 Z 1.3.6 lit. g mit
8. Jänner 2018,
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8. Anlage 1 Z 1.3.6 lit. a in der Fassung des Art. 1 Z 50 mit 1. März 2018,
9. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. b und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. b mit 20. März 2018,

10. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. c in der Fassung des Art. 1 Z 37 und Anlage 1 Z 1.3.6
lit. c in der Fassung des Art. 1 Z 53 mit 5. April 2018,

11. § 60 Abs. 2 Einleitungsteil, § 79 f Abs. 5, § 79g Abs. 6 und § 280 Abs. 3
mit 25. Mai 2018,

12. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. i in der Fassung des Art. 1 Z 44, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. j
in der Fassung des Art. 1 Z 46, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. d in der Fassung des
Art. 1 Z 56 und Anlage 1 Z 1.3.6 lit. f in der Fassung des Art. 1 Z 59 mit
1. Juli 2018,

13. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. c in der Fassung des Art. 1 Z 38 und Anlage 1 Z 1.3.6
lit. c in der Fassung des Art. 1 Z 54 mit 1. August 2018,

14. § 236b Abs. 8 und § 248 Abs. 5 mit 1. September 2018,
15. § 207f Abs. 12, 15 und 16, § 207h Abs. 5, § 207 i Abs. 1 Z 2 und § 225

Abs. 3 mit 1. Jänner 2019,
16. § 14 Abs. 4, § 17 Abs. 4 Z 1 lit. b, § 20 Abs. 4b und 5, § 59 samt Über-

schrift, § 73 Abs. 2 Z 1 und 2, § 76 Abs. 5, § 78d Abs. 4, § 100 Abs. 4,
§ 145b Abs. 6, § 200 l Abs. 6, § 236b Abs. 2 Z 3, § 236d Abs. 2 Z 3,
Anlage 1 Z 1.3.7 lit. a in der Fassung des Art. 1 Z 64, Anlage 1 Z 1.5.3,
Anlage 1 Z 1.7.17, Anlage 1 Z 1.7.18, Anlage 1 Z 1.7.19, Anlage 1
Z 1.9.10, Anlage 1 Z 1.9.11, Anlage 1 Z 1.10.9, Anlage 1 Z 1.10.10, An-
lage 1 Z 3.17, Anlage 1 Z 4.11, Anlage 1 Z 8.5 lit. b, Anlage 1 Z 9.9, An-
lage 1 Z 12.13a und Anlage 1 Z 17a.2 lit. b sowie der Entfall der
Anlage 1 Z 3.20 samt Überschrift mit dem der Kundmachung folgenden
Tag.

(99) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018,
treten in Kraft:

1. § 136b Abs. 4b mit 1. Jänner 1999,
2. § 136b Abs. 4a mit 1. Jänner 2003,
3. § 203h Abs. 5 mit 1. September 2018,
4. § 36a Abs. 6, § 37 Abs. 3 Z 1, § 48 Abs. 3a und 3b, § 56 Abs. 4 Z 1, § 76

Abs. 3, § 136b Abs. 4, § 213 Abs. 1, der 8. Abschnitt des Besonderen
Teils samt Überschriften, § 237, § 248d Abs. 4 und 5, der 13. Unter-
abschnitt des 2. Abschnitts des Schlussteils samt Überschriften, Anlage 1
Z 1.2.4 lit. f, Anlage 1 Z 1.2.4 lit. l, Anlage 1 Z 1.3.6 lit. j, Anlage 1 Z 1.5.20,
Anlage 1 Z 1.5.21, Anlage 1 Z 1.6.17, Anlage 1 Z 8.16, Anlage 1 Z 28 samt
Überschriften, Anlage 1 Z 29 samt Überschriften sowie der Entfall der An-
lage 1 Z 1.5.19 und Z 1.6.16 mit 1. Jänner 2019,

5. § 15b Abs. 6, § 15c Abs. 3, § 48 Abs. 3 Z 2, § 48 f Abs. 2 Z 2, § 49 Abs. 9
Z 2, § 59 Abs. 1, 2 und Abs. 6 Z 4, § 72 Abs. 1 Z 1, § 75 Abs. 3, § 76 Abs. 5
und 6, § 78c Abs. 1a, § 80 Abs. 5, § 138 Abs. 5 Z 2, § 140 Abs. 5 Z 3,
§ 141 Abs. 2 Z 1 und Abs. 11 Z 2, § 141a Abs. 9 Z 1, § 145b Abs. 8 Z 1,
§ 148 Abs. 6 Z 2, § 152b Abs. 2 Z 1, § 152c Abs. 8 und Abs. 11 Z 1, § 198
Abs. 4, § 219 Abs. 6 Z 5 und 6 sowie der Entfall von § 141 Abs. 10, § 141a
Abs. 7, § 145b Abs. 6, § 152b Abs. 10, § 152c Abs. 7 mit dem der Kund-
machung folgenden Tag.
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(100) § 50 f samt Überschrift und § 213 Abs. 10 in der Fassung der 2. Dienst-
rechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018, treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

(101) Abschnitt 2a in der Fassung des Brexit-Begleitgesetzes 2019, BGBl. I
Nr. 25/2019, tritt mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Ver-
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen
Union unter der Bedingung in Kraft, dass der Austritt ohne Austrittsabkommen
gemäß Art. 50 Abs. 2 EUV erfolgt.

(102) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 32/2019,
treten in Kraft:

1. § 37 Abs. 3 mit 1. Jänner 2019,
2. § 68 Abs. 3 bis 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag und ab diesem

Tag ist § 1 Abs. 2 Feiertagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153/1957, idF. des
BGBl. I Nr. 32/2019, nicht anzuwenden. Ein Erholungsurlaubstag, der vor
Inkrafttreten des § 68 Abs. 3 bis 5 unter Anwendung des § 1 Abs. 2 Feier-
tagsruhegesetz 1957 in Verbindung mit § 33a Abs. 29 Arbeitsruhegesetz,
BGBl. Nr. 144/1983, einseitig bestimmt wurde, gilt als einseitig bestimmter
Erholungsurlaubstag gemäß § 68 Abs. 3.

(103) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019,
treten § 91 Abs. 1 und 2, § 92 Abs. 1 Z 2 und 3, § 92 Abs. 2, § 94 Abs. 1 und 3,
§ 94 Abs. 2 Z 2, § 95 Abs. 2, der 2. Unterabschnitt des 8. Abschnitts des Allge-
meinen Teils samt Überschriften, der 2a. Unterabschnitt des 8. Abschnitts des
Allgemeinen Teils samt Überschriften, § 110, § 111, § 112, § 113, § 117 Abs. 2,
die Überschrift des 4. Unterabschnitts des 8. Abschnitts des Allgemeinen Teils,
§ 123 Abs. 2 und 3, § 124 Abs. 1, § 125a Abs. 2, § 125b Abs. 3, § 126 Abs. 1,
§ 127 Abs. 2 und 3, § 128a samt Überschrift, § 128b samt Überschrift, § 130
Abs. 1, § 131, § 132, § 135, § 135a Abs. 1 und 3, § 152d, § 161, § 200k Abs. 1
und 2, § 221, § 231, § 243 samt Überschrift, § 249e, § 258, § 280a Abs. 6,
§ 280c sowie Anlage 1 Z 1.3.7, Z 1.3.11 und Z 1.3.12 mit dem der Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft.

(104) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,
treten in Kraft:

1. § 236d Abs. 2 Z 2 und 2a mit 1. Februar 2016,
2. der Entfall der Anlage 1 Z 1.3.7 lit. h und Z 1.4.7 mit 30. Oktober 2019,
3. § 17 Abs. 4 und 6, § 45 Abs. 1 und 1a, § 69 samt Überschrift, § 200e

Abs. 8, § 227 Abs. 4, der 8a. Abschnitt, § 284 Abs. 100 und Anlage 1
Z 22b Abs. 1 lit. a mit dem der Kundmachung folgenden Tag,

4. § 15b Abs. 4, § 15c Abs. 2, § 164, § 171b, § 178b, § 191a und § 236d
Abs. 1 mit dem vierten auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes fol-
genden Monatsersten.

(105) § 68 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. 16/2020 tritt mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft und mit 31. 12. 2020 außer Kraft.

(106) § 248d Abs. 6 in der Fassung des 3. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I
Nr. 24/2020, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ab-
lauf des 30. Juni 2021 außer Kraft.
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(107) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2020, BGBl. I Nr. 98/2020,
treten Anlage 1 Z 1.2.4 lit. a, b, d, e, g, i, j, k und m, Z 1.2.5 lit. a, Z 1.3.6 lit. a, b,
d, e, f, g, h und i sowie Z 1.3.7 lit. a, b, e und f mit 29. Jänner 2020 in Kraft.

(108) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. § 75d Abs. 2 in der Fassung des Art. 1 Z 8 mit 1. Jänner 2019,
2. Anlage 1 Z 2.4.11 mit 1. Dezember 2019,
3. § 94 Abs. 3, § 244a samt Überschrift, die Überschrift zum 8. Unterab-

schnitt des 2. Abschnitts des Schlussteils, § 249a Abs. 1 bis 3, § 249b
Abs. 1, 2 und 4, § 249c Abs. 1 und 2, § 249e, § 253a, § 256 Abs. 2, § 258
samt Überschrift, § 280c Abs. 1 bis 6, Anlage 1 Z 30.2.1 lit. d, Z 30.2.3,
Z 30.2.4 lit. e, Z 30.2.5 lit. e, Z 31.2.1 lit. e, Z 31.3, Z 31.5.3 lit. c, Z 31.5.4
lit. e, Z 31.5.5 lit. d, Z 31.5.6 lit. f, Z 31.5.7 lit. b, Z 31.7, Z 31.8 lit. c,
Z 32.2.1 lit. e, Z 32.2.3 lit. e, Z 33.2.2 lit. e, Z 34.2.2 lit. f, Z 34.2.4 lit. f,
Z 35.2 lit. e, Z 46.3 samt Überschrift, Z 47.2 samt Überschrift und Z 47.6
samt Überschrift sowie der Entfall des § 249c Abs. 3, der Anlage 1
Z 32.2.1 lit. f, Z 32.2.3 lit. f, Z 33.2.2 lit. f und Z 35.2 lit. f mit 1. Jänner 2020,

4. § 3 Abs. 1 und 2, § 34, § 35, § 98 Abs. 1, § 100 Abs. 1, 5 und 8, § 101
Abs. 5, § 102 Abs. 3, § 104 Abs. 1 und 2, § 128b, § 135b Abs. 2 und 3,
§ 137 Abs. 1, 4 und 5, § 140 Abs. 4, § 143 Abs. 1 und 4, § 145a Abs. 3 und
4, § 147 Abs. 1 und 4, § 194 Abs. 4, § 203c, § 207c, § 231a Abs. 2,
§ 233a Abs. 1, § 245 Abs. 4, § 249b Abs. 4, § 256 Abs. 3, § 279, § 280
Abs. 5 bis 7, § 280b Abs. 1 und § 280c Abs. 4 mit 29. Jänner 2020,

5. Anlage 1 Z 1.4.12 bis Z 1.4.14, Z 1.5.6, Z 1.6.6, Z 1.6.23, Z 1.8.28 bis
Z 1.8.30, Z 1.9.22, Z 1.9.23, Z 1.10.13, Z 1.10.14, Z 2.4.3, Z 2.5.20,
Z 2.5.21, Z 3.7.2 und Z 3.8.3 sowie der Entfall der Z 2.3.2 und Z 2.9.3 mit
1. Juli 2020,

6. § 227b Abs. 10 mit 1. Oktober 2020,
7. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. j und Z 1.3.6 lit. h mit 12. Oktober 2020,
8. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. k und der Entfall der Anlage 1 Z 1.3.6 lit. g mit 9. No-

vember 2020,
9. § 15b Abs. 3, § 75d Abs. 1, Abs. 2 in der Fassung des Art. 1 Z 7 und

Abs. 3, § 76 Abs. 4 Z 2, § 78e Abs. 6 Z 1, § 222 Abs. 1 und 3, Anlage 1
Z 1.3.3, Z 1.3.6 lit. e sowie Z 23.3 Abs. 2 lit. a mit 1. Jänner 2021,

10. Anlage 1 Z 22a, Z 22b samt Überschrift und Z 22c mit 1. April 2021,
11. § 200 l Abs. 2 Z 4 und § 207n Abs. 5 Z 2 bis 4 mit 1. September 2021,
12. § 9 Abs. 1, § 29 Abs. 4, § 36a Abs. 6, § 60 Abs. 2a, § 79e Abs. 2a, § 89

Abs. 3 und 4, § 112 Abs. 3 und 4, § 161 Abs. 1, § 200d Abs. 2 Z 3, die
Überschrift zu § 200 j, § 200 j Abs.1 und 2, § 200k Abs. 1, § 207f Abs. 8a,
9 und 10, § 207n Abs. 7, § 221 Abs. 1, § 243 Abs. 8, § 248d Abs. 1,
§ 280a Abs. 1 und Anlage 1 Z 1.4.5, Z 1.6.7, Z 1.6.21, Z 1.6.22, Z 1.7.3,
Z 1.7.5, Z 1.7.19 bis Z 1.7.24, Z 1.8.7, Z 1.8.20 bis Z 1.8.27, Z 1.9.3,
Z 1.9.11 bis Z 1.9.21, Z 1.10.3, Z 1.10.10 bis Z 1.10.12, Z 2.4.9, Z 2.4.10,
Z 2.5.6, Z 2.5.22, Z 2.6.2, Z 2.6.3, Z 2.6.17 bis Z 2.6.20, Z 2.7.1, Z 2.7.22,
Z 2.7.23, Z 3.5.11, Z 3.5.12, Z 3.7.14, Z 3.7.15. Z 3.8.2, Z 9.11, Z 17c.1
und Z 47.1 sowie der Entfall der Anlage 1 Z 1.11.1, Z 2.8.4 und Z 4.3.1 mit
dem der Kundmachung folgenden Tag.
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(109) § 248e samt Überschrift in der Fassung der Dienstrechts-Novelle
2020, BGBl. I Nr. 153/2020, tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2025 außer Kraft.

(110) § 36a Abs. 1, 2 und 4 bis 7 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle
2021, BGBl. I Nr. 136/2021, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.

(111) § 39b Abs. 2 und Anlage 1 Z 12.2 in der Fassung der 2. Dienstrechts-
Novelle 2021, BGBl. I Nr. 224/2021, treten mit dem der Kundmachung folgenden
Tag in Kraft.

(112) § 79e Abs. 2a, § 212a samt Überschrift sowie Anlage 1 Z 1.12 lit. b,
Z 1.12a, Z 12.17 lit. b, Z 22b Abs. 1 lit. a und lit. b, Z 22c Abs. 1, Z 23.1 Abs. 2
lit. b und Z 24.1 Abs. 2 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I
Nr. 137/2022, treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(113) Im Rahmen der Sommerschule 2022 hat die Schulleitung die Übertra-
gung der Leitung der Sommerschule an eine Lehrperson gemäß § 212a Abs. 5
spätestens zwei Wochen vor Beginn der Sommerschule der zuständigen Schul-
behörde anzuzeigen.

(114) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,
treten in Kraft:

1. der Entfall des § 248d Abs. 1 mit 1. Jänner 2022;
2. Anlage 1 Z 1.2.4 lit a, b, d, i und l, Z 1.3.6 lit. a, b, d und i und Z 1.3.7 lit. e

und g sowie der Entfall der Anlage 1 Z 1.2.4 lit. m und Z 1.3.6 lit. j mit
18. Juli 2022;

3. der Entfall des § 68 Abs. 5 mit 1. August 2022. Ein bereits vor Inkrafttreten
der Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022, von der Beamtin
oder dem Beamten einseitig bestimmter persönlicher Feiertag gemäß § 68
Abs. 5 gilt bei einer Inanspruchnahme ab dem 1. August 2022 als per-
sönlicher Feiertag im Sinne des § 71 Abs. 4 RStDG in der Fassung der
2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022;

4. Anlage 1 Z 23.5 Abs. 1 lit. a mit 1. August 2022;
5. § 19 Abs. 1, § 39a Abs. 3, § 48 Abs. 3, § 59 Abs. 7, § 73 Abs. 2 Z 1 und 2,

§ 75b Abs. 5, § 78a Abs. 4, § 105 Z 2, § 135a Abs. 1, § 141a Abs. 4,
§ 145a Abs. 6, § 145b Abs. 4, § 152c Abs. 4, § 200d Abs. 1, § 200 l
Abs. 5, § 207 i Abs. 1, § 207 j samt Überschrift, § 213e Abs. 3, § 225
Abs. 3, § 248d Abs. 2, die Überschrift zum 2a. Abschnitt des Schlussteils,
§ 275 samt Überschrift, § 276 samt Überschrift und Anlage 1 Z 1.2.4 lit c,
h und j, Z 1.3.6 lit. c, Z 1.5.19, Z 1.6.19, Z 1.7.14, Z 1.7.22, Z 1.8.17,
Z 1.8.21, Z 1.8.26, Z 1.9.10, Z 1.9.23, Z 1.9.24, Z 1.9.25, Z 1.10.14,
Z 1.10.15, Z 1.11.3, Z 1.12, Z 1.12a, Z 2.3.6, Z 2.3.7, Z 2.4.11, Z 2.4.12,
Z 2.5.22, Z 2.5.23, Z 2.6.8, Z 2.7.23, Z 2.7.24, Z 2.8.4, Z 2.9.3, Z 3.5.7,
Z 3.5.12, Z 3.5.13, Z 3.6.1, Z 3.7.5, Z 3.8.16, Z 3.8.17, Z 3.9.5, Z 3.9.6,
Z 4.3.6, Z 4.3.7, Z 5.4.6, Z 5.4.7, Z 9.4, Z 9.5, Z 9.6, Z 9.7, Z 9.8, Z 12.2
lit. a, Z 12.5.1, Z 12.6.1, Z 14.6 lit. c, d und f, Z 23.3 Abs. 1 lit. a und c,
Z 23.6 Abs. 2 lit. a und Z 24.4 sowie der Entfall des § 49 Abs. 5 und des
§ 125b Abs. 3 sowie der Anlage 1 Z 1.3.6 lit. h, Z 1.6.8, Z 1.7.15, Z 1.7.16,
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Z 1.8.20, Z 2.2.1 Z 2.3.3, Z 2.5.9, Z 2.5.12, Z 2.5.17, Z 2.7.15, Z 2.8.9,
Z 2.9.4, Z 2.9.5, Z 3.4.3, Z 3.5.4, Z 3.6.10, Z 3.7.13, Z 8.6 lit. c, Z 8.7 lit. c,
Z 12.3 lit. c, d und e, Z 13.2 lit. b, Z 13.3 lit. b, Z 13.4 lit. d, Z 13.11 lit. b,
Z 14.6 lit. g und Z 14.9 lit. h mit dem der Kundmachung folgenden Tag;

6. § 10 Abs. 5 bis 7, § 20 Abs. 1 Z 4a, § 35 samt Überschrift, § 36a Abs. 3a,
§ 45a Abs. 2, 4 und 5, § 50b Abs. 2, 3 und 6, § 50e Abs. 1, § 76 Abs. 1 Z 1
und Abs. 10, die Überschrift des 5. Unterabschnitts des 6. Abschnitts des
Allgemeinen Teils, die Überschrift zu § 79a, § 79a Abs. 1 und 2, § 79b
samt Überschrift, § 92 Abs. 2, § 94 Abs. 1, 2a und 4, § 100 Abs. 2, § 110
Abs. 2, § 117 Abs. 2, § 127 Abs. 2 und § 284 Abs. 94 Z 5 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 mit 1. Jänner 2023;

7. § 5a samt Überschrift mit 1. April 2023;
8. §§ 277 bis 277c samt Überschriften mit 1. Juli 2023;
9. § 200 l Abs. 5a mit 1. September 2023.

(115) Auf Dienstpflichtverletzungen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember
2022 begangen werden, ist weiterhin § 92 Abs. 2 in der bis dahin geltenden Fas-
sung anzuwenden. Auf Dienstpflichtverletzungen, die der Disziplinarbehörde
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 zur Kenntnis gelangen, ist weiterhin § 94
in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. Auf Disziplinarverfahren, die
von der Disziplinarbehörde bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 eingeleitet
werden, ist weiterhin § 117 Abs. 2 in der bis dahin geltenden Fassung anzu-
wenden.

(116) Für eine Bedienstete oder einen Bediensteten, die oder der vor Inkraft-
treten der Anlage 1 Z 1.12 lit. c und Z 1.12a in der Fassung der 2. Dienstrechts-
Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022, mit einem abgeschlossenen Hochschul-
studium gemäß § 65 Abs. 1 HG angestellt wurde, ist auf Antrag der Vorbildungs-
ausgleich neu zu bemessen. Die Neubemessung des Vorbildungsausgleichs
hat bei einer Antragstellung bis 31. Jänner 2023 rückwirkend mit 1. August 2022
zu erfolgen. Bei einer Antragstellung ab 1. Februar 2023 wird die Neubemes-
sung des Vorbildungsausgleichs ab dem der Antragstellung folgenden Monats-
ersten wirksam. Anträge können bis längstens 31. Dezember 2023 eingebracht
werden.

Verweisungen auf andere Bundesgesetze

§ 285. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwie-
sen wird und nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind diese Bundesgesetze
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Soweit jedoch das UniStG in der
Anlage 1 zitiert wird, ist es in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/
1998 anzuwenden. Soweit auf das AStG verwiesen wird, ist es in der Stammfas-
sung anzuwenden.

Vollziehung

§ 286. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung,
in Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers
betreffen, dieser Bundesminister betraut.
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Anlage 1

Ernennungserfordernisse und Definitivstellungserfordernisse

Die Beamten haben neben den allgemeinen Ernennungserfordernissen (§ 4
Abs. 1 bis 1b) folgende besondere Ernennungserfordernisse und folgende Defi-
nitivstellungserfordernisse zu erfüllen:

1. VERWENDUNGSGRUPPE A 1

(Höherer Dienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

1.1. Eine in den Z 1.2 bis 1.11.4 angeführte oder gemäß § 137 der betreffen-
den Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Er-
füllung der in den Z 1.12 bis 1.19 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

1.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 9 sind:
1.2.1. der Kabinettsdirektor der Präsidentschaftskanzlei,
1.2.2. der Parlamentsdirektor,
1.2.2a. die Generalsekretärin oder der Generalsekretär gemäß § 7 Abs. 11

BMG,
1.2.2b. die Sprecherin der Bundesregierung oder der Sprecher der Bundes-

regierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 BMG,
1.2.3. der Leiter einer Sektion im Rechnungshof,
1.2.4. der Leiter einer besonders bedeutenden Sektion in einer sonstigen

Zentralstelle
a) im Bundeskanzleramt

der Sektion I (Präsidium),
der Sektion IV (EU, Internationales und Grundsatzfragen),
der Sektion V (Verfassungsdienst),
der Sektion VI (Familie und Jugend),

b) im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
der Sektion I (Völkerrechtsbüro und Amtssitz),
der Sektion II (Politische Angelegenheiten),
der Sektion III (Europa & Wirtschaft),
der Sektion VI (Management),

c) im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
der Präsidialsektion (Präsidialagenden; Digitalisierung; Gleichstellung und
Diversitätsmanagement),
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der Sektion I (Allgemeinbildung und Berufsbildung),
der Sektion II (Personalentwicklung, Pädagogische Hochschulen, Schul-
erhaltung und Legistik),
der Sektion III (Bildungsentwicklung und Bildungsmonitoring),
der Sektion IV (Universitäten und Fachhochschulen),

d) im Bundesministerium für Finanzen
der Präsidialsektion (Steuerung und Services),
der Sektion I (Finanzverwaltung),
der Sektion II (Budget),
der Sektion III (Wirtschaftspolitik, Finanzmärkte und Zoll),
der Sektion IV (Steuerpolitik und Steuerrecht),
der Sektion V (Digitalisierung und E Government),
der Sektion VI (Telekommunikation, Post und Bergbau),

e) im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
der Sektion III (Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation),

f) im Bundesministerium für Inneres
der Sektion I (Ressourcen),
der Sektion II (Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit),
der Sektion III (Recht),
der Sektion IV (Service und Kontrolle),
der Sektion V (Fremdenwesen),

g) im Bundesministerium für Justiz
der Sektion III – Präsidialsektion,

h) im Bundesministerium für Landesverteidigung
der Sektion I (Generaldirektion Verteidigungspolitik),
der Sektion II (Generaldirektion Präsidium),

i) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Was-
serwirtschaft
der Sektion Steuerung und Services,
der Sektion I (Wasserwirtschaft),
der Sektion II (Landwirtschaft und ländliche Entwicklung),
der Sektion III (Forstwirtschaft und Nachhaltigkeit),

j) im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumen-
tenschutz
der Sektion I (Präsidialangelegenheiten, Supportfunktionen, IT),
der Sektion II (Sozialversicherung),
der Sektion III (Konsumentenpolitik und Verbrauchergesundheit),
der Sektion IV (Pflegevorsorge, Behinderten- und Versorgungsangelegen-
heiten),
der Sektion V (Europäische, internationale und sozialpolitische Grund-
satzfragen),
der Sektion VI (Humanmedizinrecht und Gesundheitstelematik),
der Sektion VII (Öffentliche Gesundheit und Gesundheitssystem),

k) im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Inno-
vation und Technologie
der Sektion I (Präsidium und internationale Angelegenheiten),
der Sektion II (Mobilität),
der Sektion III (Innovation und Technologie),
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der Sektion IV (Verkehr),
der Sektion V (Umwelt und Kreislaufwirtschaft),
der Sektion VI (Klima und Energie),

l) im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
der Präsidialsektion (Steuerung und Services),
der Sektion II (Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat),
der Sektion III (Arbeitsmarkt),
der Sektion IV (Wirtschaftsstandort, Innovation und Internationalisierung),
der Sektion V (EU und internationale Marktstrategien),
der Sektion VI (nationale Marktstrategien),

(Anm.: lit. m aufgehoben durch Art. 1 Z 66, BGBl. I Nr. 205/2022)
1.2.5. die Leiterin oder der Leiter einer nachgeordneten Verwaltungsbe-

hörde, eines Amtes oder einer Einrichtung des Bundes, in der Folge „nachgeord-
nete Dienststelle“ genannt,

a) des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegen-
heiten, der Ständigen Vertretung bei der Europäischen Union in Brüssel,

b) des Bundesministeriums für Finanzen, der Finanzprokuratur,
1.2.6. die Leiterin oder der Leiter
a) der Bildungsdirektion für Niederösterreich,
b) der Bildungsdirektion für Oberösterreich,
c) der Bildungsdirektion für Steiermark,
d) der Bildungsdirektion für Wien.
1.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind:
1.3.1. der Kabinettsvizedirektor der Präsidentschaftskanzlei,
1.3.2. die Parlamentsvizedirektoren und Beamte in vergleichbarer Funktion,

die nach Art. 30 Abs. 5 B-VG den parlamentarischen Klubs zugewiesen sind,
1.3.3. die Bereichs- und der Präsidialleiter der Volksanwaltschaft,
1.3.4. der Leiter des Kabinetts des Bundeskanzlers,
1.3.5. der Leiter des Kabinetts des Vizekanzlers,
1.3.6. der Leiter einer bedeutenden Sektion in einer sonstigen Zentralstelle

(Richtfunktion Sektionsleiter)
a) im Bundeskanzleramt

der Sektion II (Integration, Kultusamt und Volksgruppen),
der Sektion III (Frauenangelegenheiten und Gleichstellung),

b) im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
der Sektion IV (Konsularische Angelegenheiten),
der Sektion V (Internationale Kulturangelegenheiten),
der Sektion VII (Entwicklung),

c) im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
der Sektion V (Wissenschaftliche Forschung; Internationale Angelegen-
heiten),

d) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Was-
serwirtschaft
des Zentralen Rechtsdienstes (ZRD),
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e) im Bundesministerium für Justiz
der Sektion I (Zivilrecht),
der Sektion II (Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug frei-
heitsentziehender Maßnahmen),
der Sektion IV (Strafrecht),
der Sektion V (Einzelstrafsachen),

f) im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
der Sektion I (Präsidialangelegenheiten),
der Sektion II (Sport),
der Sektion IV (Kunst und Kultur),

(Anm.: lit. g aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2020)
(Anm.: lit. h aufgehoben durch Art. 1 Z 71, BGBl. I Nr. 205/2022)
i) im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

der Sektion I (Präsidium),
der Sektion VII (Kulturelles Erbe),
der Sektion VIII (Tourismus),

(Anm.: lit. j aufgehoben durch Art. 1 Z 73, BGBl. I Nr. 205/2022)
1.3.7. der Leiter einer nachgeordneten Dienststelle
a) des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegen-

heiten der Ständigen Vertretung beim Büro der Vereinten Nationen und
den Spezialorganisationen in Genf,
der Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York,
der Ständigen Vertretung bei der OECD in Paris,
der Österreichischen Botschaft in Ankara,
der Österreichischen Botschaft in Berlin,
der Österreichischen Botschaft in Brüssel,
der Österreichischen Botschaft in London,
der Österreichischen Botschaft in Moskau,
der Österreichischen Botschaft in Paris,
der Österreichischen Botschaft in Peking,
der Österreichischen Botschaft in Rom,
der Österreichischen Botschaft in Tokio,
der Österreichischen Botschaft in Washington,

b) des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
der Österreichischen Nationalbibliothek,

c) des Bundesministeriums für Finanzen
des Finanzamtes Österreich,

d) des Bundesministeriums für Inneres,
der Landespolizeidirektion Wien,

e) des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und
Wasserwirtschaft
des Standortes Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien
der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
GmbH,

f) des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-
novation und Technologie
des Patentamtes,
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g) des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft des Bundesamtes für
Eich- und Vermessungswesen,

h) des Bundesministeriums für Finanzen des Finanzamtes Österreich

1.3.8. der Generalsekretär und der Präsidialdirektor im Verfassungsgerichts-
hof,

1.3.9. der Leiter des Büros des Bundespräsidenten,

1.3.10. der Berater des Bundespräsidenten für europäische und internatio-
nale Angelegenheiten,

1.3.11. die Leiterin oder der Leiter
a) der Bildungsdirektion für Burgenland,
b) der Bildungsdirektion für Kärnten,
c) der Bildungsdirektion für Salzburg,
d) der Bildungsdirektion für Tirol,
e) der Bildungsdirektion für Vorarlberg,

1.3.12. die Leiterin oder der Leiter der Bundesdisziplinarbehörde.

1.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind zB:

1.4.1. der Leiter einer Sektion in einer Zentralstelle, wenn dieser Arbeitsplatz
wegen der Größe und Bedeutung der Sektion nicht der Funktionsgruppe 8 oder
9 zugeordnet werden kann,

1.4.2. der stellvertretende Leiter einer Sektion, deren Leitung der Funktions-
gruppe 8 oder 9 der Verwendungsgruppe A 1 zugeordnet ist und die keine Grup-
pengliederung aufweist, wenn

a) mit der Stellvertretung für zumindest einen bedeutenden Bereich einer
Sektion die dauernde Wahrnehmung von Anordnungs- und Koordinations-
befugnissen verbunden ist und nicht mehr als zwei Stellvertretungen im
Sinne dieser Bestimmung eingerichtet sind, oder

b) mit der Stellvertretung gleichzeitig die Leitung einer der Funktionsgruppe 5
oder 6 der Verwendungsgruppe A 1 zugeordneten Organisationseinheit
verbunden ist, wenn in der betreffenden Sektion nicht mehr als eine Stell-
vertretung nach lit. a eingerichtet ist,

1.4.3. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter der
Gruppe I.A (Völkerrechtsbüro),

1.4.4. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter der
Botschaft in Bern,

1.4.5. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Präsidialbereichs und des Bereichs Pädagogischer
Dienst in den Bildungsdirektionen,

1.4.6. im Bundesministerium für Finanzen der Leiter der Gruppe „Materielles
Steuerrecht“ in der Zentralstelle,

1.4.7 (aufgehoben durch BGBl. I Nr. 112/2019)

1.4.8. im Bundesministerium für Inneres der stellvertretende Leiter der Sektion I
und Leiter der Bereiche Personal, Organisation und Budget in der Zentralstelle,
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1.4.9. im Bundesministerium für Inneres der stellvertretende Leiter der
Sektion IV und Leiter der Abteilung IV/4 in der Zentralstelle,

1.4.10. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Leiter des Bundesamtes für Wasserwirtschaft,

1.4.11. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Leiter der Gruppe I/B (Wirtschaftsangelegenheiten, Infra-
struktur und Sicherheit, Haushaltsangelegenheiten, Informationstechnologie und
-management, Förderkoordination, Förderkontrolle, Rentengebarung, Fonds und
Stiftungen, Organisation, Ministerialkanzleidirektion, Ministerialbibliothek),

1.4.12. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Leiter des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwe-
sen (Sozialministeriumservice),

1.4.13. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter am Institut des Bundes für Qualitätssicherung im öster-
reichischen Schulwesen (IQS),

1.4.14. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Gruppe I/B (Berufsbildende Schulen und Erwachse-
nenbildung) in der Zentralstelle.

1.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB:
1.5.1. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter der

Abteilung II.1 (Sicherheitspolitische Angelegenheiten; GASP; Grundsatzfragen),
1.5.2. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter der

Botschaft in Buenos Aires,
1.5.3. im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres die Leiterin

oder der Leiter des Kulturforums in New York,
1.5.4. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter

der Abteilung II/2 (Pädagogische und berufsfachliche Angelegenheiten der tech-
nischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Lehranstalten) in der Zentral-
stelle,

1.5.5. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
der Abteilung III/5 (Personalangelegenheiten, BMHS, der Schulaufsicht, der
Zentrallehranstalten und Akademien) in der Zentralstelle,

1.5.6. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung II/3 (Schulrechtslegistik) in der Zentral-
stelle,

1.5.7. im Bundesministerium für Finanzen der Leiter der Abteilung II/1
(Budget: Grundsatz, Koordination und Recht) in der Zentralstelle,

1.5.8. im Bundesministerium für Finanzen der Leiter der Abteilung IV/9
(Umsatzsteuer) in der Zentralstelle,

1.5.9. im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen der Leiter der Ab-
teilung I/A/1 (Personal, Budget und Organisation) in der Zentralstelle,

1.5.10. im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen der Leiter der Ab-
teilung IV/6 (Gesundheitstelematik) in der Zentralstelle,
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1.5.11. im Bundesministerium für Inneres der Leiter der Abteilung I/1 (Perso-
nalabteilung) in der Zentralstelle,

1.5.12. im Bundesministerium für Inneres der Leiter der Abteilung I/6
(Beschaffung) in der Zentralstelle,

1.5.13. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Leiter der Abteilung „EU-Finanzkontrolle und Interne Revi-
sion“ in der Zentralstelle,

1.5.14. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Leiter der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für
Wein- und Obstbau Klosterneuburg,

1.5.15. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Leiter der Abteilung II/A/4 (Internationale Angelegenheiten
der Sozialversicherung) in der Zentralstelle,

1.5.16. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Leiter der Organisationseinheit „Support“ beim Bundesamt
für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice),

1.5.17. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der
Leiter der Abteilung L 3 (Flughäfen, Flugbetrieb und Technik) in der Zentral-
stelle,

1.5.18. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der
Leiter der Gruppe „Verkehrs-Arbeitsinspektorat – VAI“, zugleich Leiter der Abtei-
lung V 1 (Schienenbahnen, Seilbahnen) in der Zentralstelle,

1.5.19. im Bundesministerium für Justiz die Leiterin oder der Leiter der Jus-
tizanstalt Wien-Josefstadt,

1.5.20. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter der Personalabteilung B der Sektion I in der Zentralstelle,

1.5.21. die Fachexpertin oder der Fachexperte in einer Zentralstelle, die oder
der unmittelbar einer Generalsekretärin oder einem Generalsekretär, einer Sek-
tionsleitung, einer Gruppenleitung oder einer stellvertretenden Leitung nach
Z 1.4.2 lit. a zugeordnet ist und gemäß § 10 Abs. 4 BMG die Ermächtigung zur
selbstständigen Behandlung besonders bedeutender und umfangreicher Ange-
legenheiten hat, wenn sie oder er eine langjährige Verwendung in einer der
Funktionsgruppe 6 oder einer höheren Funktionsgruppe der Verwendungs-
gruppe A 1 zugeordneten Leitungsfunktion sowie eine außergewöhnliche fachli-
che Qualifikation aufweist und ihr oder ihm Zusatzfunktionen wie organisations-
spezifische Koordinationstätigkeiten, Vortrags- oder Publikationstätigkeiten oder
Wissensmanagement übertragen sind. Je Generalsekretariat oder Sektion in
einer Zentralstelle können insgesamt höchstens zwei Fachexpertinnen oder
Fachexperten gemäß dieser Ziffer und Z 1.6.17 lit. b eingerichtet werden, sofern
die in Z 1.6.17 letzter Satz festgesetzte Gesamtzahl nicht überschritten wird.

1.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind zB:
1.6.1. der Leiter einer Gruppe in einer Zentralstelle, wenn dieser Arbeitsplatz

wegen der Größe und Bedeutung der Gruppe keiner höheren Funktionsgruppe
zugeordnet werden kann,



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    340
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

340

340

BDG Anlage 1

1.6.2. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter der
Abteilung IV.3 (Auslandsösterreicher, Schutzmachtangelegenheiten, Vermö-
gensangelegenheiten, Sozial- und gesundheitspolitische Angelegenheiten),

1.6.3. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter der
Botschaft in Kuala Lumpur,

1.6.4. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Erstzuge-
teilte an der Botschaft in Paris,

1.6.5. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
der Abteilung Z/8 (Schulmanagement – Schulerhaltung für Bgld., Stmk., Vbg.,
Wien) in der Zentralstelle,

1.6.6. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung I/4 (Elementarpädagogik, Sozialpädagogik
und vorschulische Integration) in der Zentralstelle,

1.6.7. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Lei-
terin oder der Leiter der Abteilung Präs/4 (Personal Bundes- und Pflichtschulen)

a) in der Bildungsdirektion für Niederösterreich,
b) in der Bildungsdirektion für Wien,
(Anm.: Z 1.6.8 aufgehoben durch Art. 1 Z 77, BGBl. I Nr. 205/2022)
1.6.9. im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen der Leiter der Abtei-

lung II/3 (Gleichbehandlung in der Privatwirtschaft und im Bundesdienst) in der
Zentralstelle,

1.6.10. im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen der Leiter der Ab-
teilung I/A/3 (Innerstaatliche und EU-Koordination, Gesundheitspolitik) in der
Zentralstelle,

1.6.11. im Bundesministerium für Inneres der Leiter der Abteilung III/6 (Wahl-
angelegenheiten) in der Zentralstelle,

1.6.12. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter des Büros der Parlamentarischen Bundesheerkommission in der
Sektion I der Zentralstelle,

1.6.13. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der stellvertretende Leiter des Bundesamtes für Wasserwirt-
schaft, zugleich Leiter des Institutes für Kulturtechnik und Bodenwasserhaus-
halt,

1.6.14. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Leiter der Landesstelle Wien des Bundesamtes für Sozia-
les und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice),

1.6.15. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der
Leiter der Abteilung FC II (Finanzen und Controlling) in der Sektion II (Infrastruk-
tur) in der Zentralstelle,

(Anm.: Z 1.6.16 aufgehoben durch Art. 1 Z 45c, BGBl. I Nr. 102/2018)
1.6.17. die Fachexpertin oder der Fachexperte in einer Zentralstelle, die oder

der unmittelbar einer Generalsekretärin oder einem Generalsekretär, einer Sek-
tionsleitung, einer Gruppenleitung oder einer stellvertretenden Leitung nach
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Z 1.4.2 lit. a zugeordnet ist und gemäß § 10 Abs. 4 BMG die Ermächtigung zur
selbstständigen Behandlung besonders bedeutender und umfangreicher Ange-
legenheiten hat, wenn

a) sie oder er eine langjährige Fachkompetenz und Fachverantwortung
sowie eine außergewöhnliche Qualifikation und fachspezifische Zusatz-
ausbildung aufweist und ihr oder ihm Zusatzfunktionen wie organisations-
spezifische Koordinationstätigkeiten oder Vortrags- oder Publikationstätig-
keiten übertragen sind oder

b) sie oder er eine langjährige Verwendung in einer zumindest der Funktions-
gruppe 5 der Verwendungsgruppe A 1 zugeordneten Leitungsfunktion so-
wie eine außergewöhnliche fachliche Qualifikation aufweist und ihr oder
ihm Zusatzfunktionen wie organisationsspezifische Koordinationstätig-
keiten, Vortrags- oder Publikationstätigkeiten oder Wissensmanagement
übertragen sind, soweit sie oder er nicht die Voraussetzungen der Z 1.5.21
erfüllt.

Je Generalsekretariat oder Sektion in einer Zentralstelle können höchstens zwei
Fachexpertinnen oder Fachexperten gemäß lit. a und insgesamt höchstens zwei
Fachexpertinnen oder Fachexperten gemäß lit. b und Z 1.5.21 eingerichtet wer-
den. Insgesamt darf aber die Anzahl von Fachexpertinnen und Fachexperten
nach dieser Ziffer und Z 1.5.21 in einer Zentralstelle eine Gesamtzahl nicht über-
schreiten, die sich aus dem Vierfachen der Sektionsanzahl in der Zentralstelle
errechnet.

1.6.18. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter Führungsabteilung & stellvertretende Leiterin oder stellvertreten-
der Leiter Militärisches Immobilienmanagementzentrum beim Militärischen Im-
mobilienmanagementzentrum,

1.6.19. im Bundesministerium für Justiz
a) Leiterin oder Leiter der Justizanstalt Innsbruck,
b) Leiterin oder Leiter der Justizanstalt Graz-Karlau,

1.6.20. im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres die Leite-
rin oder der Leiter des Kulturforums an der Botschaft in London,

1.6.21. im Bundesministerium für Inneres die Leiterin oder der Leiter des Po-
lizeikommissariates Wien-Innere Stadt,

1.6.22. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Präsidialleiterin oder des Präsidial-
leiters in den Bildungsdirektionen,

1.6.23. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Stellvertretung der Leiterin oder des Leiters am Institut des Bundes für Qualitäts-
sicherung im österreichischen Schulwesen (IQS).

1.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB:

1.7.1. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Erstzuge-
teilte an der Botschaft in Bern,

1.7.2. im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres die Leiterin
oder der Leiter des Kulturforums an der Botschaft in Berlin,
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1.7.3. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/1 (Zentralverwaltung und IKT)

a) in der Bildungsdirektion für Niederösterreich,
b) in der Bildungsdirektion für Oberösterreich,
c) in der Bildungsdirektion für Steiermark,
d) in der Bildungsdirektion für Wien,
1.7.4. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter

des Landeskonservatorates für Niederösterreich im Bundesdenkmalamt,
1.7.5. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die

Leiterin oder der Leiter der Abteilung Schulpsychologie und schulärztlicher Dienst
a) in der Bildungsdirektion für Niederösterreich (Abteilung Präs/5),
b) in der Bildungsdirektion für Oberösterreich (Abteilung Präs/6),
c) in der Bildungsdirektion für Steiermark (Abteilung Präs/6),
d) in der Bildungsdirektion für Wien (Abteilung Präs/5),
1.7.6. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter

der Stabsstelle „Budget Einrichtungsangelegenheiten“ in der Steuerungsgruppe
„Schulerhaltung/Facility Management“ in der Zentralstelle,

1.7.7. im Bundesministerium für Inneres der Leiter des Referates b der Ab-
teilung I/1 in der Zentralstelle,

1.7.8. im Bundesministerium für Inneres der Leiter des Referates a (Control-
ling, Kosten- und Leistungsrechnung) der Abteilung I/3 in der Zentralstelle,

1.7.9. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter & Chefanalytikerin oder Chefanalytiker Technische Querschnitts-
aufgaben bei der Informations- und Kommunikationstechnologie Technik beim
Führungsunterstützungszentrum,

1.7.10. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Leiter der Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft,

1.7.11. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der stellvertretende Leiter einer Sektion des Forstlichen Diens-
tes der Wildbach- und Lawinenverbauung, sofern damit die Funktion eines Ge-
bietsbauleiters verbunden ist,

1.7.12. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der stellvertretende Leiter der Landesstelle Steiermark, zu-
gleich Leiter der Abteilung St 4 im Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen (Sozialministeriumservice),

1.7.13. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der
Stellvertreter des Vorstandes der Technischen Abteilung 2 A (Maschinenbau) im
Österreichischen Patentamt,

1.7.14. im Bundesministerium für Justiz
a) Leiterin oder Leiter der Justizanstalt Wien-Favoriten,
b) Leiterin oder Leiter der Justizanstalt Krems,
c) Leiterin oder Leiter der Justizanstalt Leoben,
d) Leiterin oder Leiter der Justizanstalt Gerasdorf,
e) Leiterin oder Leiter der Strafvollzugsakademie,
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(Anm.: Z 1.7.15 und Z 1.7.16 aufgehoben durch Art. 1 Z 80 und 81, BGBl. I
Nr. 205/2022)

1.7.17. im Bundesministerium für Inneres die Leiterin oder der Leiter des Po-
lizeikommissariates Wien-Meidling,

1.7.18. im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus die stellver-
tretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Abteilung III/5 der Zentral-
stelle,

1.7.19. im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus die Stellver-
treterin oder der Stellvertreter der Leiterin oder des Leiters der Höheren Bundes-
lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sowie Lebensmit-
tel- und Biotechnologie in Tirol, sofern damit die Funktion der Leiterin oder des Lei-
ters des Bereiches Forschung und Services am Standort Rotholz verbunden ist,

1.7.20. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/2 (Budget und Wirtschaft)

a) in der Bildungsdirektion für Niederösterreich,
b) in der Bildungsdirektion für Wien,
1.7.21. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die

Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/2 (Budget, Wirtschaft und Recht) in
der Bildungsdirektion für Steiermark,

1.7.22. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/3 (Personal Bundes- und Pflichtschu-
len) in der Bildungsdirektion für Kärnten,

1.7.23. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Personal Pflichtschulen

a) in der Bildungsdirektion für Oberösterreich (Abteilung Präs/4),
b) in der Bildungsdirektion für Steiermark (Abteilung Präs/3),
1.7.24. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die

Leiterin oder der Leiter der Abteilung Personal Bundesschulen
a) in der Bildungsdirektion für Oberösterreich (Abteilung Präs/5),
b) in der Bildungsdirektion für Steiermark (Abteilung Präs/4).
1.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind zB:
1.8.1. der Leiter einer Abteilung in einer Zentralstelle, wenn dieser Arbeits-

platz wegen der Größe und Bedeutung der Abteilung keiner höheren Funktions-
gruppe zugeordnet werden kann,

1.8.2. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Erstzuge-
teilte an der Botschaft in Buenos Aires,

1.8.3. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Zweitzuge-
teilte an der Botschaft in Paris,

1.8.4. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter des
Kulturforums an der Botschaft in Agram,

1.8.5. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
des Referates I/2b (Naturwissenschaftliche Unterrichtsgegenstände; Mathema-
tik; Informatik; Schulversuche; Sonderformen; Reifeprüfung; Lehrer/innenausbil-
dung) in der Zentralstelle,
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1.8.6. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
der Regionalstelle für Salzburg und Oberösterreich in der Zentralanstalt für Me-
teorologie und Geodynamik,

1.8.7. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Schulpsychologie und schulärztlicher
Dienst

a) in der Bildungsdirektion für Burgenland (Abteilung Präs/4),
b) in der Bildungsdirektion für Kärnten (Abteilung Präs/4),
c) in der Bildungsdirektion für Salzburg (Abteilung Präs/4),
d) in der Bildungsdirektion für Tirol (Abteilung Präs/6),
e) in der Bildungsdirektion für Vorarlberg (Abteilung Präs/4),
1.8.8. im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen der Referent der

Abteilung I/B/6 (Gesundheitsberufe und allgemeine Rechtsangelegenheiten) mit
umfassenden Approbationsbefugnissen für den Vollzug einschlägiger Gesetze
betreffend Berufsausübung in nichtärztlichen Gesundheitsberufen in der Zen-
tralstelle,

1.8.9. im Bundesministerium für Inneres der Leiter der Grundsatz- und
Dublinabteilung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl,

1.8.10. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter der Fliegerwerft 2 beim Kommando Luftraumüberwachung,

1.8.11. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent & stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter der
Abteilung Revision B in der Zentralstelle,

1.8.12. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Refe-
ratsleiterin oder der Referatsleiter Fachkoordination der Luftzeugabteilung beim
Amt für Rüstung und Beschaffung.

1.8.13. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Leiter der Gebietsbauleitung Bregenz in der Sektion Vor-
arlberg im Forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung,

1.8.14. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der stellvertretende Leiter der Abteilung V/6 (Männerpolitische
Grundsatzabteilung) in der Zentralstelle,

1.8.15. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Leiter des ärztlichen Dienstes der Landesstelle Wien im
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice),

1.8.16. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der stellvertretende Leiter der Landesstelle Kärnten, zugleich
Leiter der Abteilung K 2 im Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (So-
zialministeriumservice),

1.8.17. im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu-
mentenschutz die Referentin oder der Referent für Budget und Förderabwick-
lung in der Abteilung I/B/7 mit umfassenden Approbationsbefugnissen,

1.8.18. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
der Referent mit umfassenden Approbationsbefugnissen (EsB) in der Abtei-
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lung Sch 2 (Vollzug) in der Gruppe „Schiene“ der Sektion II (Infrastruktur) in der
Zentralstelle,

1.8.19. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter des Referates Luftfahrtrecht der Rechtsabteilung der Sektion I
in der Zentralstelle,

(Anm.: Z 1.8.20 aufgehoben durch Art. 1 Z 84, BGBl. I Nr. 205/2022)

1.8.21. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/1 (Zentralverwaltung und IKT)

a) in der Bildungsdirektion für Burgenland,
b) in der Bildungsdirektion für Kärnten,
c) in der Bildungsdirektion für Tirol,
d) in der Bildungsdirektion für Vorarlberg,

1.8.22. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/2 (Budget und Wirtschaft) in der Bil-
dungsdirektion für Oberösterreich,

1.8.23. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/2 (Budget, Wirtschaft und Recht)

a) in der Bildungsdirektion für Burgenland,
b) in der Bildungsdirektion für Kärnten,
c) in der Bildungsdirektion für Vorarlberg,

1.8.24. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/3 (Recht)

a) in der Bildungsdirektion für Niederösterreich,
b) in der Bildungsdirektion für Tirol,
c) in der Bildungsdirektion für Wien,

1.8.25. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Präs/3 (Personal Bundes- und Pflichtschu-
len) in der Bildungsdirektion für Burgenland,

1.8.26. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Abteilung Personal Bundesschulen

a) in der Bildungsdirektion für Salzburg (Abteilung Präs/3),
b) in der Bildungsdirektion für Tirol (Abteilung Präs/5),

1.8.27. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Abteilung Präs/4
(Personal Bundes- und Pflichtschulen) in der Bildungsdirektion für Wien,

1.8.28. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter einer Abteilung am Institut des Bundes für Qualitätssi-
cherung im österreichischen Schulwesen (IQS),

1.8.29. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates II/7a (Rechtliche Kontrolle der Umsetzung
des Studienrechtes; Formalprüfung der Curricula im Rahmen der Aufsicht; Stu-
dienrechtliche Auskünfte zum Hochschulgesetz 2005; Prüfungs- und Studienan-
gelegenheiten; Studierendenangelegenheiten; Mitwirkung bei der Studierenden-
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anwaltschaft; Rechtliche Angelegenheiten des Verbundes für Bildung und Kul-
tur) in der Abteilung II/7 (Pädagog/innenausbildung) in der Zentralstelle,

1.8.30. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Referentin oder der Referent mit umfassender Approbationsbefugnis in der Ab-
teilung III/1 (EU-Koordination und multilaterale Angelegenheiten) in der Zentral-
stelle.

1.9. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:

1.9.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
der Fachabteilung „Rohstoffgeologie“ in der Geologischen Bundesanstalt,

1.9.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
der Fachabteilung „Geomagnetischer und Gravimetrischer Dienst“, zugleich
stellvertretender Leiter der Hauptabteilung „Geophysik“, in der Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik,

1.9.3. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter einer Beratungsstelle in den Bildungsdirektionen mit min-
destens drei unterstellten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen,

1.9.4. im Bundesministerium für Finanzen der Fachexperte mit EsB im Fach-
bereich in einem Finanzamt,

1.9.5. im Bundesministerium für Finanzen der Referent mit Rechtsanwalts-
prüfung in der Finanzprokuratur,

1.9.6. im Bundesministerium für Inneres die stellvertretende Leiterin oder der
stellvertretende Leiter des Polizeikommissariats Wiener Neustadt der Landes-
polizeidirektion Niederösterreich,

1.9.7. im Bundesministerium für Inneres der juristische Referent in der Abtei-
lung II/1 (Rechtliche Angelegenheiten) in der Zentralstelle,

1.9.8. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter des Referates 3 beim Büro der Parlamentarischen Bundesheer-
kommission der Sektion I in der Zentralstelle,

1.9.9. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der Leiter der Abteilung „Fließgewässerökologie im europäischen
Kontext“ am Institut für Wassergüte im Bundesamt für Wasserwirtschaft,

1.9.10. im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-
novation und Technologie die Referentin oder der Referent für Strategieentwick-
lung für digitale Technologien im Bereich Klimaschutz und Digital Divide sowie
nationale und internationale Forschungsprogrammkoordination und -evaluation
in der Abteilung III/5,

1.9.11. im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die
Leiterin oder der Leiter des Vermessungsamtes Leibnitz mit Aufsicht über das
Vermessungsamt Feldbach,

1.9.12. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Abteilung Präs/2
(Budget, Wirtschaft und Recht) in der Bildungsdirektion für Vorarlberg,
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1.9.13. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/2b (Infrastruktur) und die stellvertre-
tende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Abteilung Präs/2 (Budget und
Wirtschaft) in der Bildungsdirektion für Wien,

1.9.14. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/2b (Schulrecht und sonstige Rechts-
angelegenheiten Bund) und die stellvertretende Leiterin oder der stellvertre-
tende Leiter der Abteilung Präs/2 (Budget, Wirtschaft und Recht)

a) in der Bildungsdirektion für Kärnten,
b) in der Bildungsdirektion für Steiermark,

1.9.15. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/2c (Schulrecht und Schülerbeihilfe)
in der Abteilung Präs/2 (Budget, Wirtschaft und Recht) in der Bildungsdirektion
für Salzburg,

1.9.16. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/3a (Schulrecht und sonstige Rechts-
leistungen Land und Bund) und die stellvertretende Leiterin oder der stellver-
tretende Leiter der Abteilung Präs/3 (Recht) in der Bildungsdirektion für Nieder-
österreich,

1.9.17. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/3a (Schulrecht Bund) und die stell-
vertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Abteilung Präs/3 (Recht)
in der Bildungsdirektion für Oberösterreich,

1.9.18. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/3a (Schulrecht und sonstige Rechts-
leistungen Bund, Schülerbeihilfen Bundesschulen) und die stellvertretende Lei-
terin oder der stellvertretende Leiter der Abteilung Präs/3 (Recht) in der Bil-
dungsdirektion für Tirol,

1.9.19. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter eines Referates in der Abteilung Präs/3 (Recht) in der Bil-
dungsdirektion für Wien,

1.9.20. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter eines Referates in der Abteilung Präs/4 (Personal Bun-
des- und Pflichtschulen) in der Bildungsdirektion für Wien,

1.9.21. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
stellvertretende Leiterin oder der stellvertretende Leiter der Abteilung Schulpsy-
chologie und schulärztlicher Dienst in den Bildungsdirektionen,

1.9.22. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter eines Referates am Institut des Bundes für Qualitäts-
sicherung im österreichischen Schulwesen (IQS),

1.9.23. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
juristische Referentin oder der juristische Referent in der Abteilung II/4 (Schul-
rechtsvollzug) in der Zentralstelle,



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    348
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

348

348

BDG Anlage 1

1.9.24. im Bundesministerium für Justiz
a) juristische Mitarbeiterin oder juristischer Mitarbeiter in einer Kammer des

Bundesverwaltungsgerichts,
b) juristische Mitarbeiterin oder juristischer Mitarbeiter im Geschäftsbereich

Recht des Präsidialbüros des Bundesverwaltungsgerichts,
c) Leiterin oder Leiter der Präsidialabteilung der Oberstaatsanwaltschaft

Wien,
1.9.25. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und

Wasserwirtschaft die technische Fachexpertin oder der technische Fachexperte
in der Wildbach- und Lawinenverbauung mit Aufgaben in den Kernleistungs-
feldern gemäß § 102 Abs. 5 des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440/1975, sowie
übergeordneten Aufgaben für mehrere Dienststellen im Rahmen einer Sektion.
Je eingegliederter Gebietsbauleitung oder Fachzentrum in einer Sektion kann
eine technische Fachexpertin oder ein technischer Fachexperte eingerichtet
werden. Bei Bedarf im Sinne des § 102 Abs. 3 Forstgesetz 1975 können in
einzelnen Sektionen zusätzliche technische Fachexpertinnen oder technische
Fachexperten eingerichtet werden, wenn die Gesamtanzahl von 25 Fachexper-
tinnen oder Fachexperten nicht überschritten wird. Jeder Sektion muss je ein-
gegliederter Gebietsbauleitung mindestens eine Technikerin oder ein Techniker
in der Funktionsgruppe 1 der Verwendungsgruppe A 1 angehören.

1.10. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
1.10.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Re-

ferent in der Sektion V, zuständig für die Koordination des Einsatzes von Per-
sonalinformationssystemen (pm-sap) für das Gesamtressort sowie Mitwirkung
an Projekten der Sektionsleitung, Projektleitung und Umsetzung, in der Zentral-
stelle,

1.10.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Be-
amte in wissenschaftlicher Verwendung in der Fachabteilung „Hydrogeologie“
der Geologischen Bundesanstalt,

1.10.3. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
schulpsychologische Referentin oder der schulpsychologische Referent einer
Beratungsstelle mit einschlägiger universitärer Ausbildung in den Bildungsdi-
rektionen,

1.10.4. im Bundesministerium für Inneres der Juristische Referent der
Grundsatz- und Dublinabteilung beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,

1.10.5. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent im Referat Webauftritt des BMLVS bei der Abteilung Kom-
munikation in der Zentralstelle,

1.10.6. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Referent des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und
Lawinenverbauung in der Gebietsbauleitung Mittleres Inntal,

1.10.7. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der stellvertretende Leiter der Abteilung N 5 der Landesstelle
Niederösterreich im Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozial-
ministeriumservice),
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1.10.8. im Bundesministerium für Finanzen die Fachexpertin Prüferin bzw.
der Fachexperte Prüfer in der Großbetriebsprüfung, der bzw. dem insbesondere
die eigenverantwortliche Prüfung und die Beauskunftung der in die Prüfzustän-
digkeit der Großbetriebsprüfung fallenden Unternehmen (Großbetriebe, Kon-
zerne, Unternehmen mit Auslandsbeziehungen, Banken, Sparkassen, Kreditge-
nossenschaften, Versicherungen, Bausparkassen) sowie die eigenverantwortli-
che Gewinnung von Informationen, die Erarbeitung von Spezialkenntnissen auf
dem Gebiet des internationalen Steuerrechts einschließlich dem Erkennen kom-
plexer unternehmens- und steuerrechtlicher Konstruktionen obliegt,

1.10.9. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Refe-
ratsleiterin oder der Referatsleiter Flugzeugsysteme in der Abteilung System-
management beim Materialstab Luft,

1.10.10. im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus die Leiterin
oder der Leiter des Referates 2a „Isotopenanalytik“ und wissenschaftliche Mit-
arbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung „Biogene Roh-
stoffe“ an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Franscisco-Josephi-
num in Wieselburg,

1.10.11. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Stabstelle Bildungscontrolling, Kommunikation und
Schulpartnerschaft sowie die Leiterin oder der Leiter der Stabstelle Bildungscon-
trolling in den Bildungsdirektionen,

1.10.12. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
juristische Referentin oder der juristische Referent in einem Referat oder in einer
Abteilung in den Bildungsdirektionen,

1.10.13. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Referentin oder der Referent in wissenschaftlicher Verwendung am Institut des
Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS),

1.10.14. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder der wissenschaftliche Mitarbeiter der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften,

1.10.15. im Bundesministerium für Justiz Leiterin oder Leiter des Rechts-
büros in der Justizanstalt Asten, Feldkirch, Klagenfurt oder Sonnberg.

1.11. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB:

(Anm.: Z 1.11.1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2020)

1.11.2. im Bundesministerium für Inneres die zweite rechtskundige Referen-
tin oder der zweite rechtskundige Referent im Sicherheitsreferat bei einem Poli-
zeikommissariat der Landespolizeidirektion Wien,

1.11.3. im Bundesministerium für Justiz
a) Psychologin oder Psychologe in der Justizanstalt Josefstadt,
b) Referentin oder Referent im Rechtsbüro in der Justizanstalt Wien-Josef-

stadt, Stein, Graz-Karlau, Graz-Jakomini, Wien-Simmering, Innsbruck,
Hirtenberg und Garsten,
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1.11.4. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Arbeits-
medizinerin oder der Arbeitsmediziner im Arbeitsmedizinischen Zentrum beim
Militärmedizinischen Zentrum des Kommandos Einsatzunterstützung.

Hochschulbildung

1.12. Eine der Verwendung auf dem Arbeitsplatz entsprechende abgeschlos-
sene Hochschulbildung. Diese ist nachzuweisen durch:

a) den Erwerb eines Diplom-, Master- oder Doktorgrades gemäß § 87 Abs. 1
des Universitätsgesetzes 2002,

b) den Erwerb eines akademischen Grades gemäß § 6 Abs. 2 des Fach-
hochschulgesetzes aufgrund des Abschlusses eines Fachhochschul-
Masterstudienganges oder eines Fachhochschul-Diplomstudienganges
oder

c) den Erwerb eines Mastergrades gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgeset-
zes 2005.

1.12a. Das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung gemäß Z 1.12 wird
in jenen Verwendungen, für die nicht ausdrücklich der Erwerb eines akademi-
schen Grades gemäß Z 1.12 lit. a, b oder c vorgesehen ist, auch durch den Er-
werb eines einschlägigen Bachelorgrades gemäß § 87 Abs. 1 des Universitäts-
gesetzes 2002 oder gemäß § 6 des Fachhochschulgesetzes oder gemäß § 65
Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 erfüllt.

(Anm.: Z 1.13. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Apotheker

1.14. Für Apotheker zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 die erfolgreiche
Ablegung der Prüfung für den Apothekerberuf. Für Leiter von Apotheken außer-
dem die Berechtigung zur Leitung einer öffentlichen Apotheke.

Ärzte

1.15. Für Ärzte zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 die Berechtigung zur
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes.

Auswärtiger Dienst

1.16. Im auswärtigen Dienst
a) das Erfordernis der Z 1.12 oder
b) zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12a

aa) das Diplom der Diplomatischen Akademie Wien oder
bb) das Abschlusszeugnis einer vergleichbaren ausländischen postuni-

versitären Lehranstalt.
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Dienst bei der Finanzprokuratur

1.17. Bei der Finanzprokuratur zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 eine
siebenmonatige rechtsberufliche Tätigkeit bei einem inländischen Gericht oder
einer Staatsanwaltschaft und für die Ernennung in die Funktionsgruppe 2 oder in
eine höhere Funktionsgruppe der Verwendungsgruppe A 1 die erfolgreiche Ab-
legung der Rechtsanwaltsprüfung.

Seelsorger

1.18. Für Seelsorger zusätzlich zum Erfordernis der Z 1.12 die Ermächtigung
zur Ausübung der öffentlichen Seelsorge.

Rechtskundiger Dienst

1.19. (1) Das zur Aufnahme in den rechtskundigen Dienst erforderliche Stu-
dium des österreichischen Rechts ist an einer Universität zurückzulegen und mit
einem rechtswissenschaftlichen akademischen Grad abzuschließen, wobei die-
sem auch mehrere Studien (§§ 54ff UG) zu Grunde liegen können. Die Studien-
dauer hat mindestens vier Jahre mit einem Arbeitsaufwand von zumindest 240
ECTS-Anrechnungspunkten (§ 51 Abs. 2 Z 26 UG) zu betragen.

(2) Im Rahmen des Studiums nach Abs. 1 sind nachweislich angemessene
Kenntnisse über folgende Wissensgebiete zu erwerben:

1. österreichisches bürgerliches Recht und österreichisches Zivilverfahrens-
recht,

2. österreichisches Straf- und Strafprozessrecht,
3. österreichisches Verfassungsrecht einschließlich der Grund- und Men-

schenrechte und österreichisches Verwaltungsrecht einschließlich des
Verwaltungsverfahrensrechts,

4. österreichisches Unternehmensrecht, österreichisches Arbeits- und Sozi-
alrecht und österreichisches Steuerrecht,

5. Europarecht; allgemeines Völkerrecht,
6. erforderlichenfalls sonstige rechtswissenschaftliche Wissensgebiete und
7. Grundlagen des Rechts; wirtschaftswissenschaftliche Wissensgebiete;

sonstige Wissensgebiete mit Bezug zum Recht.
Diese Wissensgebiete sind in einem zur Sicherstellung der für die Ausübung des
Berufs einer Beamtin oder eines Beamten im rechtskundigen Dienst erforderli-
chen rechtswissenschaftlichen Ausbildung angemessenen Umfang vorzusehen.
Der Arbeitsaufwand für diese Wissensgebiete hat insgesamt zumindest 200
ECTS-Anrechnungspunkte zu betragen, wobei auf rechtswissenschaftliche Wis-
sensgebiete zumindest 150 ECTS-Anrechnungspunkte zu entfallen haben. Der
Nachweis der Kenntnisse ist durch positiv abgelegte Prüfungen und/oder positiv
beurteilte schriftliche Arbeiten einschließlich der Arbeit nach Abs. 3 zu erbrin-
gen, wobei der Gegenstand der Prüfung oder Arbeit jeweils auch mehreren Wis-
sensgebieten entnommen sein kann.

(3) Im Rahmen des Studiums ist auch eine schriftliche, positiv beurteilte Ar-
beit zu erstellen, deren inhaltlicher Schwerpunkt auf einem oder mehreren der in
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Abs. 2 genannten rechtswissenschaftlichen Wissensgebiete gelegen sein muss
und die dem Nachweis der Fähigkeit zum selbständigen rechtswissenschaftli-
chen Arbeiten dient.

(4) Das Ernennungserfordernis des Abschlusses des Studiums des österrei-
chischen Rechts gemäß Abs. 1 wird auch erfüllt durch

1. die Zurücklegung des rechtswissenschaftlichen Diplomstudiums nach
dem Bundesgesetz über die Studien an den Universitäten, BGBl. Nr. 48/
1997, oder nach dem Bundesgesetz über das Studium der Rechtswissen-
schaften, BGBl. Nr. 140/1978, und den auf Grund dieses Studiums erlang-
ten akademischen Grad eines Magisters der Rechtswissenschaften oder

2. die Zurücklegung der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien nach
der juristischen Studien- und Staatsprüfungsordnung, StGBl. Nr. 164/1945.

Definitivstellungserfordernisse:

1.20. Für alle Verwendungen (ausgenommen Ärzte an Kranken- und Justiz-
anstalten, Seelsorger an Justizanstalten und Apotheker) der erfolgreiche Ab-
schluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 1.

2. VERWENDUNGSGRUPPE A 2

(Gehobener Dienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

2.1. Eine in den Z 2.2 bis 2.10.3 angeführte oder gemäß § 137 der betreffen-
den Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Er-
füllung der in den Z 2.11 bis 2.24 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

2.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind zB:
(Anm.: Z 2.2.1 aufgehoben durch Art. 1 Z 94, BGBl. I Nr. 205/2022)
2.2.2. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin

oder der Leiter des Militärservicezentrums 1 (Wien) des Militärischen Immobi-
lienmanagementzentrums,

2.2.3. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter der Heeresbekleidungsanstalt.

2.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind zB:
2.3.1. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter des

Referates VI.2.a (Auslandsbesoldung und Nebengebühren für die Bediensteten
im Ausland),

(Anm.: Z 2.3.2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2020)



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    353
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

353

353

Anlage 1 BDG

(Anm.: Z 2.3.3 aufgehoben durch Art. 1 Z 95, BGBl. I Nr. 205/2022)

2.3.4. im Bundesministerium für Inneres der Leiter des Referates a der Abtei-
lung I/2 in der Zentralstelle,

2.3.5. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter des Militärservicezentrums 8 (Hörsching) des Militärischen Im-
mobilienmanagementzentrums.

2.3.6. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der Leiter der Bundeskellereiinspektion,

2.3.7. im Bundesministerium für Justiz Leiterin oder Leiter des Referates Per-
sonal des Oberlandesgerichts Graz.

2.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB:

2.4.1. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Leiter der
Konsularabteilung an der Botschaft in Moskau,

2.4.2. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Kanzler an
der Botschaft in Paris,

2.4.3. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/3a (Budgetvollzug) in der Abteilung
Präs/3 (Budget Wissenschaft und Forschung – UG 31) in der Zentralstelle,

2.4.4. im Bundesministerium für Inneres der stellvertretende Leiter der Erst-
aufnahmestelle OST und Leiter des Steuerungsbüros beim Bundesamt für
Fremdenwesen und Asyl,

2.4.5. im Bundesministerium für Inneres der Referent im Referat e (konkrete
PersMaßnahmen) mit EsB der Abteilung I/1 in der Zentralstelle,

2.4.6. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Leiter des
Referates Einkauf der Abteilung Disposition beim Kommando Einsatzunter-
stützung,

2.4.7. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der stellvertretende Leiter der Bundesgärten zugleich Leiter der
Gartenverwaltung Schönbrunn,

2.4.8. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Referent mit umfassenden Approbationsbefugnissen (EsB)
in der Abteilung IV/4 (Pflegevorsorge) in der Zentralstelle,

2.4.9. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referats-
leiterin oder der Referatsleiter des Referates Personal (Dienstrecht) in der Ge-
neralstabsabteilung 1 beim Kommando Einsatzunterstützung,

2.4.10. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter der Stabstelle Kommunikation und Schulpartnerschaft in
den Bildungsdirektionen,

2.4.11. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter in der Zentrale für Sportgeräte-
verleih und Sportplatzwartung (ZSSW),
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2.4.12. im Bundesministerium für Justiz Leiterin oder Leiter des Referates
Beschaffung, Bestandsverwaltung, Verwahrungsabteilung, Bundes-Kosten- und
Leistungsrechnung des Oberlandesgerichts Wien.

2.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind zB:

2.5.1. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Kanzler an
der Botschaft in Bern,

2.5.2. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Kanzler an
der Botschaft in Buenos Aires,

2.5.3. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
des Referates VII/5a (Bibliotheksstatistik, Koordination der Leistungsmessung
und Konsortium der wissenschaftlichen Bibliotheken, Bibliotheksverbund, Dritt-
mittelgebarung und Kreditevidenz der Abteilung) in der Zentralstelle,

2.5.4. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Refe-
rent ohne Referatszuteilung mit den Aufgaben Lehrpläne, Bildungsstatistik und
Qualitätssicherung in der Abteilung II/2 (Technische, gewerbliche und kunstge-
werbliche Schulen) in der Zentralstelle,

2.5.5. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
der Verwaltung an der Geologischen Bundesanstalt,

2.5.6. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter eines Referates für Informations- und Kommunikations-
technologie in der Abteilung Präs/1 (Zentralverwaltung und IKT) in den Bildungs-
direktionen,

2.5.7. im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen der Referent der
Abteilung IV/B/10 (Lebensmittelangelegenheiten) mit Approbationsbefugnissen
für konkrete lebensmittelrechtliche Melde-, Zulassungs- und Untersagungsver-
fahren und mit Zuständigkeit für weitere grundsatzweisende und richtlinenge-
bende Agenden im Abteilungsbereich in der Zentralstelle,

2.5.8. im Bundesministerium für Inneres der Leiter des Referates a (Bürger-
dienst) der Abteilung I/5 in der Zentralstelle,

(Anm.: Z 2.5.9 aufgehoben durch Art. 1 Z 98, BGBl. I Nr. 205/2022)

2.5.10. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Refe-
ratsleiter Vertragsbedienstete und Lehrlinge, Personal A, beim Joint 1 des Teil-
stabes Unterstützung beim Streitkräfteführungskommando,

2.5.11. im Bundesministerium für Landesverteidigung der Leiter des Refe-
rates B der Ergänzungsabteilung des Militärkommandos Niederösterreich,

(Anm.: Z 2.5.12 aufgehoben durch Art. 1 Z 99, BGBl. I Nr. 205/2022)

2.5.13. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent im Referat konkrete Personalangelegenheiten M BO 2 und
A 2 in der Personalabteilung B der Sektion I in der Zentralstelle,

2.5.14. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der stellvertretende Leiter der Bundeskellereiinspektion,
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2.5.15. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der
Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der Abteilung CS 2 (Kommunikation) in der
Zentralstelle,

2.5.16. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der
Referent für Angelegenheiten der Revision in der Zentralstelle,

(Anm.: Z 2.5.17 aufgehoben durch Art. 1 Z 100, BGBl. I Nr. 205/2022)
2.5.18. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin

oder der Leiter des Referates Prüfungs- und Verrechnungsdienst beim Heeres-
personalamt,

2.5.19. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Refe-
ratsleiterin oder der Referatsleiter Bau & stellvertretende Leiterin oder stellver-
tretender Leiter eines Militärservicezentrums beim Militärischen Immobilien-
managementzentrum,

2.5.20. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Refe-
ratsleiterin oder der Referatsleiter Besoldung im Bereich Personal A beim Joint 1
im Teilstab Unterstützung des Streitkräfteführungskommandos,

2.5.21. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Referentin oder der Referent der Abteilung IV/2 (Medizinische Universitäten und
BIDOK-Daten der Universitäten) in der Zentralstelle,

2.5.22. im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
die Technische Koordinatorin oder der Technische Koordinator im Forsttechni-
schen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung mit gebietsbauleitungsüber-
schreitenden Aufgaben. Je Sektion kann höchstens eine Technische Koordina-
torin oder ein Technischer Koordinator eingerichtet werden, in den Sektionen
Salzburg und Tirol können jedoch je zwei Technische Koordinatorinnen oder Ko-
ordinatoren vorgesehen werden,

2.5.23. im Bundesministerium für Justiz
a) Vorsteherin oder Vorsteher der Geschäftsstelle der Oberstaatsanwalt-

schaft Wien,
b) Vorsteherin oder Vorsteher der Geschäftsstelle eines Gerichts, die oder

der zugleich auch als Rechtspflegerin oder Rechtspfleger tätig ist,
c) Referentin oder Referent in einer Kammer des Bundesverwaltungsge-

richts.
2.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB:
2.6.1. im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres die zuge-

teilte Konsularreferentin oder der zugeteilte Konsularreferent an der Botschaft in
Moskau,

2.6.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/2a (Budget-, Kosten- und Leistungs-
management) und die Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/2b (Infrastruk-
tur und Fördermittelverwaltung) in der Abteilung Präs/2 (Budget und Wirtschaft)
in der Bildungsdirektion für Niederösterreich,

2.6.3. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/5b (Personalverrechnung und Per-
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sonaladministration) in der Abteilung Präs/5 (Personal Bundesschulen) in der
Bildungsdirektion für Tirol,

2.6.4. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der
Dienststellenleiter im Bundesschullandheim Saalbach,

2.6.5. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Leiter
der Fachabteilung „Operationeller technischer Dienst“ in der Hauptabteilung
„Synoptische Meteorologie“ in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik,

2.6.6. im Bundesministerium für Inneres der Referent für Bildungscontrolling
der Abteilung 5 (SIAK) in der Zentralstelle,

2.6.7. im Bundesministerium für Inneres die der Verwendungsgruppe A2 zu-
geordnete Referentin (Pressesprecherin) oder der der Verwendungsgruppe A2
zugeordnete Referent (Pressesprecher) im Referat Pressestelle des Büros für
Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeidirektion Wien,

2.6.8. im Bundesministerium für Justiz
a) Rechtspflegerin oder Rechtspfleger, die oder der ausschließlich als solche

oder solcher tätig ist,
b) Vorsteherin oder Vorsteher der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft

Innsbruck,
2.6.9. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Leiter

Verwaltung des Heereslogistikzentrums Wien,
2.6.10. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Leiter

der Abteilung Produktentwicklung und Technische Grundlagen bei der Heeres-
bekleidungsanstalt,

2.6.11. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die oder der
S 4 & Leiterin oder Leiter der Materialverwaltung beim Heereslogistikzentrum Wien,

2.6.12. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Referent in der Abteilung III/2 (Produktsicherheit) in der
Zentralstelle,

2.6.13. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Referent mit abgeschlossener Ausbildung zum Sozialarbei-
ter der Abteilung W 3 der Landesstelle Wien im Bundesamt für Soziales und Be-
hindertenwesen (Sozialministeriumservice),

2.6.14. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der
Referent der Rechtsabteilung B mit guten Fremdsprachenkenntnissen in Eng-
lisch und Französisch und Ermächtigung zur Prüfung und Genehmigung von
Anträgen auf Umschreibung von Marken gemäß der Patentamtsverordnung im
Österreichischen Patentamt,

2.6.15. im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit der Arbeitsinspektor
für Kinderarbeit und Jugendlichenschutz in einem Arbeitsinspektorat,

2.6.16. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent im Referat Lager- und Systemeinrichtungen in der Abtei-
lung Fahrzeug, Gerät und persönliche Ausrüstung beim Amt für Rüstung und
Beschaffung,
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2.6.17. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent Personal im Referat Exekutionsordnung und Besoldung in
der Generalstabsabteilung 1 beim Kommando Einsatzunterstützung,

2.6.18. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/4a (Personaladministration Bundes-
lehrpersonal an AHS) in der Abteilung Präs/4 (Personal Bundes- und Pflicht-
schulen) in der Bildungsdirektion für Niederösterreich,

2.6.19. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/4b (Personaladministration Bundes-
lehrpersonal an BMHS sowie Erzieher/innen) in der Abteilung Präs/4 (Personal
Bundes- und Pflichtschulen) in der Bildungsdirektion für Niederösterreich,

2.6.20. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Präs/4h (Personaladministration Landes-
lehrpersonal an Berufsschulen und landwirtschaftlichen Fachschulen, Stellen-
plan Berufsschulen und landwirtschaftliche Fachschulen) in der Abteilung Präs/4
(Personal Bundes- und Pflichtschulen) in der Bildungsdirektion für Niederöster-
reich.

2.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind zB:

2.7.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Referentin oder der Referent für Personalangelegenheiten (Dienst-, Besol-
dungs-, Pensions- und Sozialversicherungsrecht, Controlling, Personalplanung,
Reisemanagement, SAP-Angelegenheiten etc.) in einem Referat bzw. in einer
Abteilung Personal Bundes- und Pflichtschulen in den Bildungsdirektionen,

2.7.2. im Bundesministerium für Finanzen die Teamexpertin Prüferin oder
der Teamexperte Prüfer im Team Betriebliche Veranlagung in einem Finanzamt,

2.7.3. im Bundesministerium für Finanzen die Teamexpertin Prüferin oder
der Teamexperte Prüfer im Team Betriebsprüfung in einem Zollamt,

(Anm.: Z 2.7.4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)

2.7.5. im Bundesministerium für Inneres die Leiterin oder der Leiter Strafvoll-
zug beim Polizeikommissariat Innere Stadt der Landespolizeidirektion Wien,

2.7.6. im Bundesministerium für Inneres die der Verwendungsgruppe A2 zu-
geordnete Referentin oder der der Verwendungsgruppe A2 zugeordnete Refe-
rent des Referats Wirtschaftspolizeiliche Angelegenheiten und Vermögens-
sicherung im Landeskriminalamt der Landespolizeidirektion Wien,

2.7.7. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit im Referat Be-
triebs- und Systemmanagement des Heereslogistikzentrums Klagenfurt,

2.7.8. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent Projekt- und Systembearbeitung im Referat Betriebs- und
Systemmanagement des Heereslogistikzentrums Wels,

2.7.9. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Leiter
Digital- und Prüftechnik beim Technisch- Logistischen Zentrum/Luftraumüber-
wachung,
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2.7.10. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Laborleiter/Versuchstechniker in der Abteilung „Chemie
und Datenmanagement“ am Institut für Wassergüte im Bundesamt für Wasser-
wirtschaft,

2.7.11. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Verwaltungsleiter in der Höheren Bundeslehr- und For-
schungsanstalt für Gartenbau,

2.7.12. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Bautechniker mit anspruchsvollen Aufgaben im Rahmen
der Planung und Durchführung von Bauprojekten der Sektion Salzburg der Ge-
bietsbauleitung Pongau im Forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinen-
verbauung,

2.7.13. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Förster mit erheblichen Agenden der Bauaufsicht der Sek-
tion Wien, Niederösterreich und Burgenland der Gebietsbauleitung südwestli-
ches Niederösterreich im Forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinen-
verbauung,

2.7.14. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
der Referent der Rechtsabteilung B mit Ermächtigung zur Formalprüfung von
Markenanmeldungen gemäß der Patentamtsverordnung im Österreichischen
Patentamt,

(Anm.: Z 2.7.15 aufgehoben durch Art. 1 Z 103, BGBl. I Nr. 205/2022)
2.7.16. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-

tin oder der Referent Bau im Referat Bauwesen beim Militärservicezentrum 9
(Zeltweg) des Militärischen Immobilienmanagementzentrums,

2.7.17. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Lehr-
offizierin oder der Lehroffizier Panzerwaffen in der Lehrgruppe Panzer- und
Artilleriewaffen der Lehrabteilung Waffentechnik im Institut technischer Dienst
an der Heereslogistikschule,

2.7.18. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter Verwaltung beim Heereslogistikzentrum Salzburg,

2.7.19. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die oder der
S 4 & Leiterin oder Leiter der Materialverwaltung beim Heereslogistikzentrum
Wels,

2.7.20. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter Verwaltung der Heeresmunitionsanstalt Großmittel,

2.7.21. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Kom-
mandantin oder der Kommandant der Abteilung Fliegertechnik & Technischer
Offizier & Lehroffizier Fliegertechnik am Institut Flieger bei der Flieger- und Flie-
gerabwehrtruppenschule,

2.7.22. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Kom-
mandantin oder der Kommandant Verwaltung & stellvertretende Kommandantin
oder stellvertretender Kommandant Heereslogistikzentrum beim Heereslogistik-
zentrum St. Johann in Tirol,
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2.7.23. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Referentin oder der Referent für pädagogisch-administrative und organisatori-
sche Angelegenheiten zur Unterstützung der Leitungen im Bereich Pädagogi-
scher Dienst/in einer Bildungsregion in den Bildungsdirektionen,

2.7.24. im Bundesministerium für Justiz
a) Vertreterin oder Vertreter der Vorsteherin oder des Vorstehers der Ge-

schäftsstelle und Referentin oder Referent der Präsidialabteilung mit er-
weitertem selbständigen Aufgabenbereich bei der Oberstaatsanwaltschaft
Wien,

b) Vorsteherin oder Vorsteher der Geschäftsstelle der Wirtschafts- und Kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft,

c) Vorsteherin oder Vorsteher der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaften
Klagenfurt und Linz,

d) Bezirksanwältin oder Bezirksanwalt mit der umfassenden Ermächtigung
zur selbständigen Behandlung bestimmter Geschäfte nach § 41 Abs. 2 DV
StAG.

2.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:

2.8.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Refe-
rent für die Vergabe kultureller Förderungen (Mitwirkung an Kultur- und Mu-
seumsförderungen durch Evaluierung von Subventionsansuchen, Durchführung
von Begutachtungsverfahren, nachprüfende Kontrolle) in der Abteilung IV/4 in
der Zentralstelle,

2.8.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Ver-
waltungsführer mit den zusätzlichen Aufgaben der Rechnungsführung (ohne zu-
geteilten Rechnungsführer) an einer HTBLA/HTBLVA mit 21 bis 30 Klassen wie
zB der Verwaltungsführer der HTBLA Zeltweg,

2.8.3. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Refe-
rent in den Abteilungen V/9 und Z/1 mit Aufgaben der Katalogisierung, Sach-
erschließung und Inventarisierung von Druckwerken sowie der Adaptierung
von Altdaten im ALEPH 500 und Organisation der Schulbuchsammlung in der
Zentralstelle,

2.8.4. im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft die Energieberaterin
oder der Energieberater des Bundes, verbunden mit der Aufgabe als Referentin
oder Referent für eichamtsspezifische Arbeitsprozesse in einem Eichamt im
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen,

2.8.5. im Bundesministerium für Finanzen der Teamexperte im Kundenteam
Betriebliche Veranlagung in einem Finanzamt,

2.8.6. im Bundesministerium für Inneres die der Verwendungsgruppe A2 zu-
geordnete Referentin oder der der Verwendungsgruppe A2 zugeordnete Refe-
rent im Strafreferat beim Polizeikommissariat Landstraße der Landespolizei-
direktion Wien,

2.8.7. im Bundesministerium für Inneres die der Verwendungsgruppe A2 zu-
geordnete Referentin oder der der Verwendungsgruppe A2 zugeordnete Refe-
rent im Büro Budget des Geschäftsbereichs B der Landespolizeidirektion Wien,



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    360
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

360

360

BDG Anlage 1

2.8.8. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent für Ergänzungswesen im Referat 1 bei der Ergänzungs-
abteilung des Militärkommandos Niederösterreich,

(Anm.: Z 2.8.9 aufgehoben durch Art. 1 Z 106, BGBl. I Nr. 205/2022)
2.8.10. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft der Versuchstechniker in der Abteilung „Chemie und Daten-
management“ am Institut für Wassergüte im Bundesamt für Wasserwirtschaft,

2.8.11. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Referent für zentrale Lohnverrechnung der Sektion Kärn-
ten im Forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung,

2.8.12. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Referen-
tin oder der Referent Prüf- & Messtechnik im Referat Prüf- und Messtechnik der
Abteilung Elektrotechnik beim Amt für Rüstung und Wehrtechnik,

2.8.13. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Techni-
sche Offizierin oder der Technische Offizier & Kraftfahroffizierin oder Kraftfahr-
offizier bei der S 4 Gruppe der ABC-Abwehrschule,

2.8.14. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter Verwaltung im Kommando des Betriebsstabes beim Kommando
und Betriebsstab Luftraumüberwachung,

2.8.15. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Techni-
sche Offizierin oder der Technische Offizier & Systemfachingenieurin oder Sys-
temfachingenieur & Lehroffizierin oder Lehroffizier in der Wartungstechnik und
Wartungssteuerung der Technik (PC 7) bei der Fliegerwerft 2.

2.9. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
2.9.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Rech-

nungsführer an einer HTBLA/HTBLVA mit 51 bis 100 Klassen, wie zB der Rech-
nungsführer an der HTL Wien V, Spengergasse,

2.9.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Refe-
rent für budgetäre Durchführung und Umsetzung der Förderungsvorhaben im
Sinne der Bestimmungen über die Erhaltung der österreichischen Volksgruppen
und Südtirols der Abteilung Z/5 in der Zentralstelle,

2.9.3. im Bundesministerium für Justiz Bezirksanwältin oder Bezirksanwalt
ohne Ermächtigung zur selbständigen Behandlung bestimmter Geschäfte nach
§ 41 Abs. 2 DV StAG,

(Anm.: Z 2.9.4 und Z 2.9.5 aufgehoben durch Art. 1 Z 108 und 109, BGBl. I
Nr. 205/2022)

2.9.6. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der Versuchstechniker der Abteilung „Fließgewässerökologie im
europäischen Kontext“ am Institut für Wassergüte im Bundesamt für Wasser-
wirtschaft,

2.9.7. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Tech-
nische Offizierin oder der Technische Offizier & Systemfachingenieurin oder
Systemfachingenieur in der Wartungssteuerung der Technik (Eurofighter) der
Fliegerwerft 2,
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2.9.8. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die mit umfas-
senden Fremdsprachenkenntnissen oder sonstigen Zusatzqualifikationen aus-
gestattete Verwaltungskraft an einer allgemein bildenden höheren Schule, Han-
delsakademie, Handelsschule oder Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik
mit mehr als 50 Klassen und besonderen Unterrichtsmodulen zu einer erweiter-
ten Sprachförderung oder Fachausbildung sowie mit Zuständigkeit für die Bera-
tung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern und Eltern mit nicht deut-
scher Muttersprache aus unterschiedlichen Kulturkreisen, wie die Schulsekreta-
riatskraft des Europagymnasiums Auhof, Aubrunnerweg 4, 4040 Linz.

2.10. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB:

2.10.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Refe-
rent der Abteilung VII/6 für die technische Unterstützung bei der legistischen
Aufbereitung von Verordnungen mit Zeichnungsrecht für Nichtigerklärung von
Doppelstudien in der Zentralstelle,

2.10.2. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Elektro-
niktechniker und Systemelektroniker und Systembetreuer der Systemwerkstätte
FLS in der IKT-Abteilung des Heereslogistikzentrums Wien,

2.10.3. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die System-
fachingenieurin oder der Systemfachingenieur bei der Wartungstechnik der
Technik (105) der Fliegerwerft 2.

Reife- und Diplomprüfung, Reifeprüfung bzw. Berufsreifeprüfung

2.11. (1) Die erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung, Reifeprü-
fung bzw. Berufsreifeprüfung. Als Reife- und Diplomprüfung, Reifeprüfung bzw.
Berufsreifeprüfung gilt auch das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit. Die
erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung, Reifeprüfung bzw. Berufs-
reifeprüfung wird durch ein abgeschlossenes ordentliches Universitätsstudium
gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 ersetzt.

(2) Das Erfordernis des Abs. 1 wird durch den Abschluß der für einen Fach-
hochschul-Studiengang vorgeschriebenen Studien und Prüfungen im Sinne des
§ 6 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge, BGBl. Nr. 340/
1993, ersetzt.

Lehrabschluß, Fachakademie und Studienberechtigungsprüfung

2.12. Das Erfordernis der Z 2.11 wird durch die gemeinsame Erfüllung aller
folgenden Voraussetzungen ersetzt:

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969,
b) erfolgreicher Abschluß einer mindestens zweijährigen Ausbildung an einer

Fachakademie, die bei einer Einrichtung einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts geführt wird, und

c) erfolgreiche Ablegung der Studienberechtigungsprüfung nach dem Studi-
enberechtigungsgesetz, BGBl. Nr. 92/1985.

(Anm.: Z 2.13 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 147/2008)
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Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung

2.14. Im Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung wird das Erfordernis der
Z 2.11 durch eine sechsjährige Tätigkeit im Fachdienst der Arbeitsmarktverwal-
tung ersetzt. Drei Jahre dieser Verwendung müssen probeweise im Gehobenen
Dienst der Arbeitsmarktverwaltung zurückgelegt worden sein.

Arbeitsinspektionsdienst

2.15. (1) Im Arbeitsinspektionsdienst zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.11
eine zweijährige Praxis in einem Betrieb, in dem einschlägige Kenntnisse erwor-
ben werden können, sofern nicht eine höhere technische Lehranstalt absolviert
wurde.

(2) Sämtliche Erfordernisse werden ersetzt durch eine Zeit von acht Jahren
qualifizierter Praxis in einem Betrieb, in dem einschlägige Kenntnisse erworben
werden können, oder im Arbeitsinspektionsdienst in einer Tätigkeit des Fach-
dienstes, in all diesen Fällen aber nur, wenn die für die Definitivstellung im Ar-
beitsinspektionsdienst vorgesehene Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe A 2 erfolgreich abgeschlossen wurde.

(Anm.: Z 2.16 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 147/2008)

Graveure

2.17. Graveure haben an Stelle des Erfordernisses der Z 2.11 die erforderli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Graveurkunst und eine Dienstzeit von
acht Jahren beim Hauptmünzamt zu erbringen.

Kellereiinspektoren

2.18. Kellereiinspektoren haben zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.11 eine
fünfjährige einschlägige Praxis nachzuweisen.

Landwirtschaftlicher Dienst

2.19. Im landwirtschaftlichen Dienst (ausgenommen Kellereiinspektoren) ist
zusätzlich zum Erfordernis der Z 2.11 eine zweijährige einschlägige Praxis
nachzuweisen.

Rechnungsdienst

2.20. Arbeitsplätze mit Aufgaben, die über überwiegend gleichartige und pe-
riodisch wiederkehrende Aufgaben des Rechnungsdienstes hinausgehen, sind
der Verwendungsgruppe A 2 zugeordnet und erfordern breite Kenntnisse der
haushaltsrechtlichen, buchhalterischen und buchhaltungsrelevanten Rechtsvor-
schriften.
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Reitendes Personal der Spanischen Reitschule

2.21. Im gehobenen Dienst des reitenden Personals der Spanischen Reit-
schule an Stelle des Erfordernisses der Z 2.11 die erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten in der Ausbildung von Pferden in der „Hohen Schule“ und eine nach
Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte Dienstzeit von acht Jahren
beim reitenden Personal der Spanischen Reitschule.

Sozialer Betreuungsdienst

2.22. Im sozialen Betreuungsdienst wird das Erfordernis der Z 2.11 durch die
Absolvierung einer früheren Lehranstalt für gehobene Sozialberufe ersetzt.

Technischer Dienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei

2.23. Im technischen Dienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei wird
das Erfordernis der Z 2.11 ersetzt durch

a) eine nach Absolvierung der Fachschule für Reproduktions- und Druck-
technik zurückgelegte einschlägige Verwendung von vier Jahren im tech-
nischen Fachdienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei oder eine
gleichzuwertende Praxis in einem einschlägigen Betrieb oder

b) eine sechsjährige Verwendung im technischen Fachdienst bei der Öster-
reichischen Staatsdruckerei.

Verkehrs-Arbeitsinspektionsdienst

2.23a. (1) Im Verkehrs-Arbeitsinspektionsdienst zusätzlich zum Erfordernis
der Z 2.11 eine zweijährige Praxis in einem Betrieb des Nachrichten- oder Ver-
kehrswesens, in dem einschlägige Kenntnisse erworben werden können, oder
eine zweijährige einschlägige betriebliche Praxis nach Absolvierung einer höhe-
ren technischen Lehranstalt.

(2) Sämtliche Erfordernisse werden ersetzt durch eine Zeit von acht Jahren
qualifizierter Praxis in einem Betrieb des Nachrichten- oder Verkehrswesens, in
dem einschlägige Kenntnisse erworben werden können, oder durch eine min-
destens achtjährige praktische Verwendung im Verkehrs-Arbeitsinspektions-
dienst, in allen diesen Fällen aber nur, wenn die für die Definitivstellung im Ver-
kehrs-Arbeitsinspektionsdienst vorgesehene Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe A 2 erfolgreich abgeschlossen wurde.

Veterinärmedizinisch-technischer Dienst

2.24. Im veterinärmedizinisch-technischen Dienst zusätzlich zum Erfordernis
der Z 2.11 die Absolvierung eines Lehrganges an einer veterinärmedizinischen
Universität oder an einer veterinärmedizinischen Bundesanstalt (ausgenommen
die Ausbildung für einen der medizinisch-technischen Dienste, die seiner Tätig-
keit entspricht).
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Definitivstellungserfordernisse:

2.25. Für alle Verwendungen (ausgenommen Graveure, gehobener Dienst
des reitenden Personals der Spanischen Reitschule und veterinärmedizinisch-
technischer Dienst) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Ver-
wendungsgruppe A2.

3. VERWENDUNGSGRUPPE A 3

(Fachdienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

3.1. Eine in den Z 3.2 bis 3.10.4 angeführte oder gemäß § 137 der betreffen-
den Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Er-
füllung der in den Z 3.11 bis 3.34 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

3.2. Eine Verwendung der Funktionsgruppe 8 ist zB:

im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Ministerialkanz-
leidirektor der Zentralstelle.

3.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind zB:

3.3.1. im Bundeskanzleramt der Teamassistent mit ressortweiter Zuständig-
keit in der Zentralstelle,

3.3.2. im Bundesministerium für Inneres der Leiter der Standesführung und
Personalbearbeiter in der Abteilung I/1 in der Zentralstelle,

3.3.3. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die Schul-
sekretariatskraft an einer allgemein bildenden höheren Schule, Handelsaka-
demie oder Handelsschule mit mehr als 40 Klassen, wie die Schulsekretariats-
kraft am Bundesgymnasium in 3400 Klosterneuburg, Buchberggasse 31, oder
an der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule in 1100 Wien, Per-
nerstorfergasse 77,

3.3.4. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die Schul-
sekretariatskraft an Bundesanstalten für Kindergartenpädagogik mit mehr als
20 Klassen, wie die Schulsekretariatskraft an der Bundesbildungsanstalt für Kin-
dergartenpädagogik in 1080 Wien, Lange Gasse 47.

3.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB:

3.4.1. im Bundesministerium für Inneres der Entschärfer im Büro 6.3 der Ab-
teilung 6 beim Bundeskriminalamt,

3.4.2. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter Wartungsbereich & Prüf- & Werkmeisterin oder Prüf- & Werk-
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meister bei der Luftfahrzeugwartung der Technik (Eurofighter) der Flieger-
werft 2,

(Anm.: Z 3.4.3 aufgehoben durch Art. 1 Z 110, BGBl. I Nr. 205/2022)
3.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind zB:
3.5.1. im Bundeskanzleramt der Teamassistent mit sektionsweiter Zustän-

digkeit in der Zentralstelle,
3.5.2. im Bundesministerium für Inneres der Leiter Hausaufsicht im Referat b

bei der Abteilung IV/4 in der Zentralstelle,
3.5.3. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Werk-

stättenleiter der Motor- und Getriebewerkstätte der Systemwerkstättenabteilung
beim Heereslogistikzentrum Wels,

(Anm.: Z 3.5.4 aufgehoben durch Art. 1 Z 111, BGBl. I Nr. 205/2022)
3.5.5. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft der Sachbearbeiter der Abteilung Präs. 5 (Öffentlichkeitsarbeit) mit
Tätigkeiten zur Unterstützung und Entlastung des Pressesprechers des Bundes-
ministers in der Zentralstelle,

3.5.6. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter der Gebäudeaufsicht Siezenheim beim Militärservicezentrum 12
(Siezenheim) des Militärischen Immobilienmanagementzentrums,

3.5.7. im Bundesministerium für Landesverteidigung die Werkmeisterin oder
der Werkmeister Informations- und Kommunikationstechnik Service bei der In-
formations- und Kommunikationstechnologieabteilung des Heereslogistikzen-
trums Salzburg,

3.5.8. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die Schul-
sekretariatskraft an einer allgemein bildenden höheren Schule, Handelsaka-
demie oder Handelsschule mit bis zu 40 Klassen, wie die Schulsekretariatskraft
am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in 2380 Perchtoldsdorf,
Roseggergasse 2–4, oder an der Bundeshandelsakademie und Bundeshan-
delsschule in 4840 Vöcklabruck, Englweg 2,

3.5.9. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die Schul-
sekretariatskraft an Bundesanstalten für Kindergartenpädagogik mit bis zu
20 Klassen, wie die Schulsekretariatskraft an der Bundesbildungsanstalt für Kin-
dergartenpädagogik in 8052 Graz, Grottenhofstraße 150,

3.5.10. im Bundesministerium für Finanzen die Teamreferentin oder der
Teamreferent im Team Betriebliche Veranlagung in einem Finanzamt,

3.5.11. im Bundesministerium für Finanzen die Teamreferentin oder der
Teamreferent im Kundenteam in einem Zollamt,

3.5.12. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Leiterin oder der Leiter des Referates Kanzlei

a) in der Bildungsdirektion für Niederösterreich (Referat Präs/1a),
b) in der Bildungsdirektion für Wien (Referat Präs/1c).
3.5.13. im Bundesministerium für Justiz Leiterin oder Leiter des Zentralen

Telefoncenters (ZTc) beim Oberlandesgericht Linz.
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3.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB:
3.6.1. im Bundesministerium für Justiz
a) Leiterin oder Leiter der Teamassistenz bei einem Gericht oder einer

Staatsanwaltschaft,
b) Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Zentralen Telefoncenters (ZTc) beim

Oberlandesgericht Linz,
3.6.2. im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen der Sachbearbeiter

der Abteilung III/B/9 (Drogen- und Suchtmittel) mit Aufgaben der Erfassung,
Auswertung und Weitergabe von Daten aus der Suchtmitteldatenbank mit Auf-
sicht über das mit Datenerfassung betraute Personal in der Zentralstelle,

3.6.3. im Bundesministerium für Inneres der Sachbearbeiter für metallur-
gisch/physikalische Fragestellungen im Büro VI.2.2 im Bundeskriminalamt,

3.6.4. im Bundesministerium für Inneres die Sachbearbeiterin Strafvollzug
und stellvertretende Leiterin Strafvollzug oder der Sachbearbeiter Strafvollzug
und stellvertretende Leiter Strafvollzug beim Polizeikommissariat Landstraße
der Landespolizeidirektion Wien,

3.6.5. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sach-
bearbeiterin oder der Sachbearbeiter in einem Referat konkrete Personal-
angelegenheiten M BO 2 und A 2 der Personalabteilung B in der Sektion I der
Zentralstelle,

3.6.6. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Prüf-
meister und Leiter Technische Prüfgruppe beim Kommando des Heereslogistik-
zentrums Wels,

3.6.7. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter Umlaufteile- und Kraftfahrzeugwerkstatt der Systemwerkstattab-
teilung beim Heereslogistikzentrum Klagenfurt,

3.6.8. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter Räder- und Kraftfahrzeugwerkstatt der Systemwerkstattabteilung
Kfz & Allgemein beim Heereslogistikzentrum Wien.

3.6.9. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Leiter der Kanzleistelle in der Sektion I in der Zentralstelle,

(Anm.: Z 3.6.10 aufgehoben durch Art. 1 Z 115, BGBl. I Nr. 205/2022)
3.6.11. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin

oder der Leiter der Gebäudeaufsicht Ebelsberg beim Militärservicezentrum 7
(Wels) des Militärischen Immobilienmanagementzentrums,

3.6.12. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Perso-
nalbearbeiterin oder der Personalbearbeiter bei der Personalverwaltung in der
Generalstabsabteilung 1 des Kommandos Einsatzunterstützung.

3.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind zB:
3.7.1. im Bundeskanzleramt der Stellvertreter des Teamassistenten mit sek-

tionsweiter Zuständigkeit in der Zentralstelle,
3.7.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die

Leiterin oder der Leiter eines Sekretariates in der Ministerialkanzleidirektion in
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der Zentralstelle, wie z.B. die Leiterin oder der Leiter des Sekretariates Con-
cordiaplatz 1,

3.7.3. im Bundesministerium für Inneres die Sachbearbeiterin Strafvollzug
und stellvertretende Leiterin Strafvollzug oder der Sachbearbeiter Strafvollzug
und stellvertretende Leiter Strafvollzug beim Polizeikommissariat Innere Stadt
der Landespolizeidirektion Wien,

3.7.4. im Bundesministerium für Inneres der Sachbearbeiter und Sekretär
des Sektionsleiters der Sektion I in der Zentralstelle,

3.7.5. im Bundesministerium für Justiz
a) Leiterin oder Leiter des Sekretariats der Präsidentin oder des Präsidenten

des Oberlandesgerichts Wien,
b) Kammerassistentin oder Kammerassistent beim Bundesverwaltungsge-

richt,
c) stellvertretende Leiterin oder stellvertretende Leiter der Zentralbibliothek

des Oberlandesgerichts Graz,

3.7.6. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Zollbe-
arbeiterin (Truppe) oder der Zollbearbeiter (Truppe) in der Materialverwaltung
bei der Verwaltung des Heereslogistikzentrums Wien,

3.7.7. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sachbe-
arbeiterin oder der Sachbearbeiter in einem Referat Bedienstete Ausland bei der
Personalabteilung B der Sektion I in der Zentralstelle,

3.7.8. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sachbe-
arbeiterin oder der Sachbearbeiter im Referat Luftunterstützungsluftfahrzeug-
systeme der Abteilung Luftzeug beim Amt für Rüstung und Beschaffung,

3.7.9. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Prüfmeis-
ter in der Technischen Prüfgruppe beim Heereslogistikzentrum Wien,

3.7.10. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der Sachbearbeiter/Versuchstechniker in der Abteilung „Ge-
fährliche Stoffe in Fließgewässern“ am Institut für Wassergüte im Bundesamt für
Wasserwirtschaft,

3.7.11. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft der selbstständige Lohnverrechner einer Sektion des Forst-
technischen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung,

3.7.12. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Sachbearbeiter im Büro des ärztlichen Dienstes mit Appro-
bationsbefugnissen für Reisekostenersätze der Landesstelle Wien im Bundes-
amt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice),

(Anm.: Z 3.7.13 aufgehoben durch Art. 1 Z 117, BGBl. I Nr. 205/2022)

3.7.14. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sach-
bearbeiterin oder der Sachbearbeiter Waffentechnik im Referat Flugkörper- und
Panzerabwehrrohrtechnik der Abteilung Waffen- und Flugkörpertechnik beim
Amt für Rüstung und Wehrtechnik,
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3.7.15. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die
Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter für Personalvollziehungsaufgaben in
einem Referat oder in einer Abteilung in den Bildungsdirektionen.

3.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:
3.8.1. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Sachbe-

arbeiter an einem Generalkonsulat,
3.8.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die

Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter mit zusätzlichen Sekretariatstätigkei-
ten in einer Bildungsregion

a) der Bildungsdirektion Niederösterreich,
b) der Bildungsdirektion Oberösterreich,
3.8.3. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die

Teamassistentin oder der Teamassistent in der Ministerialkanzleidirektion in der
Zentralstelle, die oder der einer Abteilung oder mehreren Abteilungen zugeord-
net ist, wie z.B. die Teamassistentin oder der Teamassistent in der Abteilung I/6
(Allgemeinbildende höhere Schulen).

3.8.4. im Bundesministerium für Inneres der Sachbearbeiter für den Bereich
psychologischer Dienst in der Abteilung II/5 (SIAK) in der Zentralstelle,

3.8.5. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Prüfmeis-
ter in der Abteilung Qualitätssicherung bei der Heeresbekleidungsanstalt,

3.8.6. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Sachbe-
arbeiter Inventur beim Kommando des Heereslogistikzentrums Salzburg,

3.8.7. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der Rechnungsführer an der HBLFA für Gartenbau,

3.8.8. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der Laborant in qualifizierter Verwendung nach abgeschlossenem
Lehrberuf an der Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft,

3.8.9. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der Techniker mit ständiger Verwendung im Außendienst in der
Gebietsbauleitung Pongau der Sektion Salzburg im Forsttechnischen Dienst der
Wildbach- und Lawinenverbauung,

3.8.10. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie der
Sachbearbeiter der Bibliothek (Stellvertreter des Leiters des Lesesaals) im
Österreichischen Patentamt,

3.8.11. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sachbe-
arbeiterin oder der Sachbearbeiter im Referat Bundesheerplanung der Abteilung
Transformation in der Sektion II der Zentralstelle,

3.8.12. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Restau-
ratorin oder der Restaurator im Atelier Metall des Referates Waffen und Technik
der Abteilung Sammlung und Ausstellung beim Heeresgeschichtlichen Museum,

3.8.13. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sachbe-
arbeiterin oder der Sachbearbeiter & Waffenmeisterin oder Waffenmeister im
Referat Waffentechnikversuch schwere Waffen der Abteilung Waffen- und Flug-
körpertechnik beim Amt für Rüstung und Wehrtechnik,
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3.8.14. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin
oder der Leiter Zentralwerkstätte beim Militärservicezentrum 12 (Siezenheim)
des Militärischen Immobilienmanagementzentrums,

3.8.15. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Psycho-
logisch-Technische Fachkraft beim Referat Stellung der Ergänzungsabteilung
beim Militärkommando Steiermark,

3.8.16. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die Fachkraft
zur Unterstützung der Schulsekretariatskraft an einer allgemein bildenden höhe-
ren Schule mit mehr als 24 Klassen, an einer Handelsakademie oder Handels-
schule mit mehr als 20 Klassen oder an einer Bundesanstalt für Kindergarten-
pädagogik mit mehr als 14 Klassen, wie am Bundesgymnasium und Bundesre-
algymnasium in 7210 Mattersburg, Hochstraße 1, oder an der Bundeshandels-
akademie und Bundeshandelsschule in 9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 21, oder
an der Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik in 7400 Oberwart, Dornburg-
gasse 93,

3.8.17. im Bundesministerium für Justiz
a) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter in der Präsidialabteilung der Ober-

staatsanwaltschaft Wien,
b) Leiterin oder Leiter einer Geschäftsabteilung bei einem Gericht oder einer

Staatsanwaltschaft,
c) Teamassistentin oder Teamassistent bei einem Gericht oder einer Staats-

anwaltschaft.
3.9. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
3.9.1. im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Sachbe-

arbeiter am Kulturforum einer Botschaft,
3.9.2. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Techni-

sche Unteroffizier (TUO) in der Motor- u. Getriebewerkstätte der Systemwerk-
stättenabteilung beim Heereslogistikzentrum Wels,

3.9.3. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der Techniker ohne ständige Verwendung im Außendienst in der
Gebietsbauleitung Flach- und Tennengau der Sektion Salzburg im Forsttechni-
schen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung,

3.9.4. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sachbe-
arbeiterin oder der Sachbearbeiter Kursverwaltung der Stabsabteilung an der
Heereslogistikschule,

3.9.5. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Kanzlei-
leiterin oder der Kanzleileiter an der ABC-Abwehrschule,

3.9.6. im Bundesministerium für Justiz Sachbearbeiterin oder Sachbearbei-
ter im Unterhaltsvorschussreferat beim Oberlandesgericht Graz.

3.10. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB:
3.10.1. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sachbe-

arbeiterin oder der Sachbearbeiter Systemwerkstattabteilung bei der Komman-
dantin oder beim Kommandanten der Systemwerkstattabteilung beim Heeres-
logistikzentrum Graz,
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3.10.2. im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kon-
sumentenschutz der Materienindexführer in der Zentralstelle,

3.10.3. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sachbe-
arbeiterin oder der Sachbearbeiter Versuch beim Referat Infrastruktur der Abtei-
lung Waffen- und Flugkörpertechnik beim Amt für Rüstung und Wehrtechnik,

3.10.4. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Kom-
mandantin oder der Kommandant Luftfahrzeugrettung der 3. Luftfahrzeugret-
tungsgruppe beim Luftfahrzeugrettungs- und ABC-Abwehrzug der Flugbetriebs-
kompanie/Luftunterstützung.

Vorverwendung und Grundausbildung

3.11.
a) Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer inländischen

Gebietskörperschaft zurückgelegte Verwendung von vier Jahren, die zu-
mindest dem Mittleren Dienst oder einer vergleichbaren Verwendungs-
gruppe einer anderen Besoldungsgruppe entspricht, und

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe A 3.

Lehrabschluß, Meisterprüfung und Grundausbildung

3.12. Die Ernennungserfordernisse der Z 3.11 werden durch die gemein-
same Erfüllung aller folgenden Voraussetzungen ersetzt:

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz,
b) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung oder der Werkmeisterprüfung

oder, sofern diese Gewerbe Tätigkeiten handwerklicher Natur zum Ge-
genstand haben, der Prüfung für gebundene Gewerbe oder für seinerzei-
tige konzessionierte Gewerbe und

c) erfolgreicher Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe A 3.

Erlernung eines Lehrberufes

3.13. Ist die Erlernung eines Lehrberufes gefordert, so ist diese nachzu-
weisen

a) nach den Bestimmungen oder den Übergangsbestimmungen des Berufs-
ausbildungsgesetzes,

b) in der Land- und Forstwirtschaft durch die Erwerbung der Berufsbezeich-
nung eines Facharbeiters oder, wenn in dem betreffenden Zweig der
Landwirtschaft eine solche Berufsbezeichnung nicht erworben werden
kann, durch die Erwerbung der Berufsbezeichnung eines Gehilfen oder

c) durch den erfolgreichen Abschluß einer Grundausbildung, die als Ersatz
für die Erlernung eines Lehrberufes vorgeschrieben ist (Facharbeiter-Auf-
stiegsausbildung).
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Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung

3.14. Im Dienst in der Arbeitsmarktverwaltung wird das Erfordernis der
Z 3.11 lit. a durch eine vierjährige Verwendung ersetzt, die nach der Vollendung
des 18. Lebensjahres und nach der Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes
liegt. Mindestens zwei Jahre dieser Verwendung müssen im Bundesdienst zu-
rückgelegt worden sein.

(Anm.: Z 3.15 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)

Leiter eines Badebetriebes

3.16. Für Leiter eines Badebetriebes an Stelle des Erfordernisses der Z 3.11
lit. b oder der Z 3.12 lit. c der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung zum Sport-
lehrer.

Militär-Luftfahrttechnischer Dienst

3.17. im Bundesministerium für Landesverteidigung für Bedienstete im mili-
tär-luftfahrttechnischen Dienst an Stelle der Erfordernisse der Z 3.23 der Nach-
weis der Befähigung als Militär-Luftfahrtwartin oder Militär-Luftfahrtwart, Militär-
Luftfahrtwartin I. Klasse oder Militär-Luftfahrtwart I. Klasse bzw. als Militär-Luft-
fahrtmeisterin oder Militär-Luftfahrtmeister gemäß den einschlägigen Bestim-
mungen der Militärluftfahrt-Personalverordnung 2012 – MLPV 2012, BGBl. II
Nr. 401/2012.

Ehemalige Beamte des Exekutivdienstes und ehemalige Wachebeamte

3.18. Die Erfordernisse der Z 3.11 werden bei Beamten, die ausschließlich
auf Grund gesundheitlicher Mängel wegen Nichterfüllung der Ernennungserfor-
dernisse für die Verwendungsgruppe E 2b aus dem Exekutivdienst oder der De-
finitivstellungserfordernisse für die Verwendungsgruppe W 3 aus dem Wach-
dienst ausgeschieden sind, durch folgende Erfordernisse ersetzt:

a) eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienst einer inländischen
Gebietskörperschaft zurückgelegte Verwendung von sechs Jahren, die
zumindest dem Mittleren Dienst entspricht, gemeinsam mit

b) dem erfolgreichen Abschluß der Grundausbildung für Wachebeamte und
c) einer tatsächlichen Verwendung auf einem Arbeitsplatz des Fachdienstes.

Leiter einer Gebäudeaufsicht

3.19. Für Leiter einer Gebäudeaufsicht zusätzlich zu den Erfordernissen der
Z 3.11 die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes.

(Anm.: Z 3.20 aufgehoben durch Art. 1 Z 72, BGBl. I Nr. 60/2018)
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Kraftwagenlenker für Organe nach dem Bezügegesetz

3.21. (1) Für Kraftwagenlenker der Präsidentschaftskanzlei, die zusätzlich mit
der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben betraut sind, die erforderliche Lenker-
berechtigung, Erfüllung der Erfordernisse für Kuriere der Präsidentschaftskanzlei,
überwiegende Verwendung als Kraftwagenlenker der Präsidentschaftskanzlei und
die für die Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben erforderliche Eignung.

(2) Für Kraftwagenlenker einer im § 6 und § 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes
angeführten Person, die zusätzlich mit der Wahrnehmung von Sicherheitsaufga-
ben betraut sind, die erforderliche Lenkerberechtigung, Verwendung als Kraft-
wagenlenker für die angeführten Personen im überwiegenden Ausmaß und der
Nachweis der Ausbildung in der Wahrnehmung der für die Ausübung des Diens-
tes erforderlichen Sicherheitsaufgaben.

Verwendung im Bundesministerium für Landesverteidigung

3.22. Im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung sind bei
der Anwendung der Z 3.11 lit. a Zeiten einer Verwendung

a) als Militärperson auf Zeit oder als zeitverpflichteter Soldat oder
b) im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst nach § 32 des Wehrgesetzes

1978 in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 150/1978 oder
c) als Zeitsoldat nach § 23 WG 2001

den Zeiten einer Verwendung im mittleren Dienst gleichzuhalten.

Meister

3.23. Anstelle der Erfordernisse der Z 3.11 die Ablegung der Meister- oder
Werkmeisterprüfung im erlernten Lehrberuf und

a) die Ausübung einer Leitungsfunktion oder
b) die Verwendung in einer besonders qualifizierten Funktion

auf einem der Verwendungsgruppe A 3 zugeordneten Arbeitsplatz im erlernten
Lehrberuf.

Rechnungsdienst

3.24. Arbeitsplätze mit überwiegend gleichartigen und periodisch wiederkeh-
renden Aufgaben des Rechnungsdienstes sind der Verwendungsgruppe A 3 zu-
geordnet und erfordern haushaltsrechtliche, buchhalterische und buchhaltungs-
relevante Grundkenntnisse.

(Anm.: Z 3.25 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

Schifffahrtsaufsichtsorgane

3.26. Für Schifffahrtsaufsichtsorgane zusätzlich zu den Erfordernissen der
Z 3.11 folgende Erfordernisse:

a) Verwendung als Schifffahrtsaufsichtsorgan im Sinne des 2. Teiles des
Schifffahrtsgesetzes (SchFG), BGBl. I Nr. 62/1997,
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b) der Besitz zumindest eines Schiffsführerpatentes – 20 m gemäß § 123
Abs. 1 Z 3 SchFG und

c) der Besitz zumindest eines eingeschränkten UKW-Sprechfunkzeugnisses
für den Binnenschiffsfunkdienst gemäß § 4 Z 2 lit. a des Funker-Zeugnis-
gesetzes 1998, BGBl. I Nr. 26/1999.

(Anm.: lit. d aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(Anm.: Z 3.27 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

Spezialarbeiter in besonderer Verwendung

3.28. (1) Für Spezialarbeiter in besonderer Verwendung an Stelle der Erfor-
dernisse der Z 3.11 die Erlernung eines Lehrberufs und Verwendung auf einem
der Verwendungsgruppe A 3 zugeordneten Arbeitsplatz im erlernten Lehrberuf,
wenn für diesen Lehrberuf keine Meister- oder Werkmeisterprüfung vorgesehen
ist.

(2) Für Spezialarbeiter in besonderer Verwendung bei der Schifffahrtsauf-
sicht anstelle der Erfordernisse der Z 3.11, der Z 3.23 und des Abs. 1 die Er-
lernung eines Lehrberufs und Verwendung im erlernten Lehrberuf auf einem der
Verwendungsgruppe A 3 zugeordneten Arbeitsplatz sowie die Summe der fol-
genden Erfordernisse:

a) der Besitz eines Schiffsführerpatentes A und
b) der Besitz eines eingeschränkten Funktelefonisten-Zeugnisses für den

Binnenschiffsfunkdienst.
(Anm.: lit. c aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

Straßenmeister

3.29. (1) Für Straßenmeister zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 3.11 die
erfolgreiche Absolvierung einer Fachschule bau- oder maschinentechnischer
Richtung und die Berechtigung zur Führung von Kraftwagen.

(2) Das Erfordernis der Absolvierung einer Fachschule wird ersetzt durch
a) die Erlernung eines Lehrberufes, in dem Arbeiten ausgeführt werden, die

für den Straßenbau- und Straßenerhaltungsdienst von besonderer Bedeu-
tung sind, und

b) eine zusätzliche vierjährige Verwendung im Straßenbau- und Straßen-
erhaltungsdienst einer Gebietskörperschaft in einer Verwendung, die zu-
mindest dem Mittleren Dienst entspricht.

Technischer Dienst

3.30. Im technischen Dienst wird der in Z 3.11 lit. a angeführte vierjährige
Zeitraum bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren durch die Zeit des erfolg-
reichen Besuches einer einschlägigen mittleren berufsbildenden Lehranstalt
ersetzt.
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Verhandlungsschriftführer in Strafsachen

3.31. Für Verhandlungsschriftführer in Strafsachen zusätzlich zu den Erfor-
dernissen der Z 3.11 eine vierjährige tatsächliche Verwendung als Verhand-
lungsschriftführer in Strafsachen mit mindestens sieben Verhandlungsstunden
in der Woche innerhalb einer ununterbrochenen Dienstzeit von acht Jahren.
Überdies die erfolgreiche Ablegung der schriftlichen Hauptprüfung aus der
Stenotypieprüfung.

Wasserbaudienst

3.32. (1) Für Gerätekommandanten im Wasserbaudienst tritt an die Stelle
des Erfordernisses der Z 3.11 lit. a eines der beiden folgenden Erfordernisse:

a) die Absolvierung einer technischen Fachschule mechanischer oder elek-
trotechnischer Richtung oder

b) eine achtjährige einschlägige Verwendung im Wasserbaudienst des Bun-
des und die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter.
Erfordernis ist in allen Fällen überdies die Verwendung als Gerätekom-
mandant im Wasserbaudienst.

(2) Für Kapitäne im Wasserbaudienst tritt an die Stelle des Erfordernisses
der Z 3.11 lit. a die Summe der folgenden Erfordernisse:

a) die Berechtigung zur selbständigen Führung aller Motorschiffe der Bun-
deswasserbauverwaltung auf dem gesamten Einsatzgebiet der Bundes-
wasserbauverwaltung und

b) die Verwendung als Kapitän auf Motorschiffen der Bundeswasserbauver-
waltung mit mindestens 294 Kilowatt Antriebsleistung auf dem gesamten
Einsatzgebiet der Bundeswasserbauverwaltung.

Leitende Facharbeiter in der Wasserbauverwaltung

3.33. Für leitende Facharbeiter in der Wasserbauverwaltung tritt an die Stelle
der Erfordernisse der Z 3.11

a) die Erlernung eines Lehrberufes, Verwendung
aa) als Alleinmaschinist auf Motorschiffen mit mehr als 200 PS Maschi-

nenleistung auf dem gesamten Einsatzgebiet der Wasserbauverwal-
tung (österreichische Strecke der Donau und der March) oder auf
Schwimmbaggern und die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für
Schiffsmotorenwärter oder

bb) als Schiffsführer von Motorschiffen, die erfolgreiche Ablegung der
Schiffsführerprüfung für Motorschiffe mit einer Länge bis zu 30 m über
alles, der Besitz eines gültigen Schiffsführerpatentes für die österrei-
chischen Wasserstraßen gemäß dem Schiffahrtsgesetz 1990, BGBl.
Nr. 87/1989, sowie für die Thaya von Bernhardsthal bis zur Mündung
in die March und eine Verwendung, die nicht ausschließlich innerhalb
einer Bereichsleitung der Wasserstraßendirektion erfolgt oder,

cc) als leitender Schiffsmaschinist auf Motorschiffen oder Schwimm-
baggern, die Beaufsichtigung des zugeteilten Maschinenpersonals und
die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter oder
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dd) als Tauchermeister, die erfolgreiche Ablegung der Schiffsführer- und
der Sprengberechtigungsprüfung, der Besitz eines gültigen Schiffsfüh-
rerpatentes, die Fähigkeit zur Durchführung von Unterwasserspreng-
und -schneidearbeiten und die Überwachung von Taucharbeiten oder

ee) als Baggermeister, das Schiffsführerpatent für die Führung eines Ar-
beitsbootes mit Außenbordmotor, Absolvierung der Facharbeiter-Auf-
stiegsausbildung für Matrosen und eines Erste-Hilfe-Kurses sowie
langjährige nautische Praxis als Matrose und Bootsmann und lang-
jährige Erfahrung im Betrieb mit Baggern zur Erzielung hoher Bagger-
leistungen.

b) Verwendung als Leiter eines Steinbruches in der Wasserbauverwaltung,
die Erlernung eines Lehrberufes und die erfolgreiche Ablegung der
Sprengberechtigungsprüfung. Die Erlernung eines Lehrberufes wird durch
eine gleichwertige Erfahrung im Steinbruchbetrieb ersetzt.

Wirtschaftsdienst

3.34. Im Wirtschaftsdienst wird der in Z 3.11 lit. a angeführte vierjährige Zeit-
raum bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren durch die Zeit des erfolgreichen
Besuches einer einschlägigen mittleren berufsbildenden Lehranstalt ersetzt.

Definitivstellungserfordernisse:

3.35. Für die in Z 3.16 angeführte Verwendung der erfolgreiche Abschluss
der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 3.

4. VERWENDUNGSGRUPPE A 4

(Qualifizierter mittlerer Dienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

4.1. Eine in den Z 4.2 bis 4.4.4 angeführte oder gemäß § 137 der betreffen-
den Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Er-
füllung der in den Z 4.5 bis Z 4.15 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

4.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:
4.2.1. im Bundesministerium für Inneres die Schreibkraft mit Einvernahmen

von Asylwerbern und mit Fremdsprachenkenntnissen bei der Erstaufnahme-
stelle OST beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,

4.2.2. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport der Fach-
arbeiter in besonders qualifizierter Verwendung in der GKGF-Werkstätte –
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Turm der Systemwerkstättenabteilung GKGF beim Heereslogistikzentrum
Wien,

4.2.3. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Ausbilde-
rin und Militärhundeführerin oder der Ausbilder und Militärhundeführer in einer
Lehrgruppe beim Militärhundezentrum.

4.2.4. die Leitungsfunktion als Vorarbeiter, dem mehr als vier angelernte Ar-
beiter oder mehr als zwei Facharbeiter zugeteilt sind.

4.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
(Anm.: Z 4.3.1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2020)
4.3.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der lei-

tende Schulwart, dem auf Grund der Betreuung der Schulliegenschaften und
des Umfangs der Reinigungsleistung zumindest drei vollbeschäftigte Bediens-
tete oder eine entsprechende Zahl an teilbeschäftigten Bediensteten des Schul-
warthilfspersonals unterstellt sind,

4.3.3. im Bundesministerium für Inneres der Sachbearbeiter mit besonderen
Aufgaben im Referat e der Abteilung I/1 in der Zentralstelle,

4.3.4. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft der Laborant in der Abteilung „Analytik“ im Bundesamt für Weinbau,

4.3.5. die Leitungsfunktion als Vorarbeiter, dem höchstens vier angelernte
Arbeiter oder höchstens zwei Facharbeiter zugeteilt sind,

4.3.6. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Sport-
stättenverwalterin oder der Sportstättenverwalter der Betriebsgruppe Wartung
bei der Betriebsstaffel Schwarzenbergkaserne der Stabskompanie und Dienst-
betrieb Militärkommando Salzburg,

4.3.7. im Bundesministerium für Justiz der besondere Schreibdienst im Evi-
denzbüro des Obersten Gerichtshofes.

4.4. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB:
4.4.1. der Facharbeiter mit einschlägiger oder verwandter Lehrausbildung,

der auf einem Arbeitsplatz eingesetzt ist, für den ein Lehrabschluss nach dem
Berufsausbildungsgesetz erforderlich ist,

4.4.2. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Tankanla-
genverwalterin und Kraftfahrerin oder der Tankanlagenverwalter und Kraftfahrer
in der Kasernenbetriebsgruppe der Betriebsstaffel Schwarzenbergkaserne der
Stabskompanie und Dienstbetrieb Militärkommando Salzburg,

(Anm.: Z 4.4.3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 210/2013)
4.4.4. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Kraftfah-

rerin oder der Kraftfahrer mit der Lenkerberechtigung der Gruppe D und/oder die
Berufskraftfahrerin oder der Berufskraftfahrer im Sinne der Z 4.8.

Fachliche Eignung

4.5. Die für den Dienst in dieser Verwendungsgruppe erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten.
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Erlernung eines Lehrberufes

4.6. Auf den für einzelne Verwendungen geforderten Nachweis der Erler-
nung eines Lehrberufes ist, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird,
Z 3.13 anzuwenden.

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst

4.7. Im Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst die Erlernung eines einschlägigen
Lehrberufes.

Berufskraftfahrer

4.8. (1) Für Berufskraftfahrer
a) der Erwerb des Führerscheins der Gruppe C,
b) die Erlernung des Lehrberufes „Berufskraftfahrer“ durch die Ablegung der

Lehrabschlußprüfung für Berufskraftfahrer oder durch die Zusatzprüfung
gemäß Art. III § 10 der Verordnung über den Ausbildungsversuch für den
Lehrberuf Berufskraftfahrer, BGBl. Nr. 396/1987, und

c) Verwendung als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von mehr als 7500 kg oder für Spezialfahrzeuge (Schau-
fellader, Bagger, Arbeitsraupe, motorisierter Schneepflug, Schneefräse,
Straßenwalze usw.) samt der hiefür erforderlichen Berechtigung.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999)
(3) Bei Berufskraftfahrern, die vor dem 1. Jänner 1993 das 50. Lebensjahr

vollendet haben, werden die Erfordernisse des Abs. 1 lit. b durch eine bei einer
inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte fünfzehnjährige Verwendung
als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht
von mehr als 7500 kg ersetzt, wenn diese Verwendung nach wie vor gegeben
ist. Die geforderte Dauer der Verwendung verkürzt sich auf zwölf Jahre, wenn
der Beamte den Lehrberuf „Kraftfahrzeugmechaniker“ oder den Lehrberuf
„Landmaschinenmechaniker“ erlernt hat.

Facharbeiter

4.9. Für Facharbeiter die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3.13 und
Verwendung im erlernten Lehrberuf.

Leitender oder besonders qualifizierter Facharbeiter

4.10. Die Verwendung im erlernten Lehrberuf als Facharbeiter und
a) Ausübung einer leitenden Funktion oder
b) Ausübung einer besonders qualifizierten Funktion

auf einem der Verwendungsgruppe A 4 zugeordneten Arbeitsplatz im erlernten
Lehrberuf.
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Militär-Luftfahrttechnischer Dienst

4.11. im Bundesministerium für Landesverteidigung für Bedienstete im militär-
luftfahrttechnischen Dienst an Stelle der Ziffern 4.5, 4.6 und 4.10 der Nachweis der
Befähigung als Militär-Luftfahrttechnische Assistentin in Ausbildung zur Militär-
Luftfahrtwartin oder als Militär-Luftfahrttechnischer Assistent in Ausbildung zum
Militär-Luftfahrtwart gemäß den einschlägigen Bestimmungen der MLPV 2012.

Munitionsfacharbeiter

4.12. Für Munitionsfacharbeiter, deren Tätigkeit vom Berufsausbildungs-
gesetz, BGBl. Nr. 142/1969, nicht erfaßt ist, die Absolvierung eines mindestens
siebenmonatigen Ausbildungslehrganges im Bereich des Bundesministeriums
für Landesverteidigung und Sport gemeinsam mit der Erfüllung der in Z 3.13 lit. c
angeführten Erfordernisse sowie Verwendung als Munitionsfacharbeiter.

(Anm.: Z 4.13 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)

Facharbeiter bei der Schifffahrtsaufsicht

4.14. Bei den Facharbeitern der Schifffahrtsaufsicht
a) der Besitz eines Schiffsführerpatentes A und
b) der Besitz eines eingeschränkten Funktelephonisten-Zeugnisses für den

Binnenschiffsfunkdienst.
(Anm.: lit. c aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

Spezialarbeiter in der Wasserbauverwaltung

4.15. Für Spezialarbeiter in der Wasserbauverwaltung tritt an die Stelle der
Erfordernisse der Z 4.5

a) die Erlernung eines Lehrberufes und Verwendung als
aa) Alleinmaschinist auf Motorschiffen von 60 bis 200 PS Maschinen-

leistung auf dem gesamten Einsatzgebiet der Wasserbauverwaltung
(österreichische Strecke der Donau und der March) und die erfolgrei-
che Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter,

bb) Baggerführer, Kranführer oder Förderbandführer auf schwimmenden
Großgeräten,

cc) zweiter Maschinist auf schwimmenden Großgeräten und die erfolg-
reiche Ablegung der Prüfung für Schiffsmotorenwärter,

b) eine Verwendung als
aa) Schiffsführer von Motorschiffen, die erfolgreiche Ablegung der Schiffs-

führerprüfung für Motorschiffe mit einer Länge bis zu 30 m über alles
und der Besitz eines gültigen Schiffsführerpatentes für die Strecke der
betreffenden Bereichsleitung der Wasserstraßendirektion,

bb) Schiffssteuermann auf Motorschiffen und der erfolgreiche Abschluß der
Grundausbildung, die die Erlernung des Matrosenberufes nachweist,

cc) ständiger Stellvertreter des Leiters eines Steinbruches (Steinbruchmeis-
ter) und die erfolgreiche Ablegung der Sprengberechtigungsprüfung,
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dd) Volltaucher mit regelmäßiger Verwendung als Taucher, die erfolg-
reiche Ablegung der Sprengberechtigungsprüfung und die Fähigkeit
zur Ausführung von Unterwasserspreng- und -schneidearbeiten aller
Art.

Definitivstellungserfordernisse:

4.16. Für alle Verwendungen (ausgenommen die unter Z 4.8 bis 4.15 ange-
führten Verwendungen) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die
Verwendungsgruppe A 4.

5. VERWENDUNGSGRUPPE A 5

(Mittlerer Dienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

5.1. Eine in den Z 5.2 bis 5.4.6 angeführte oder gemäß § 137 der betreffen-
den Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Er-
füllung der in Z 5.5 bis 5.15 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

5.2. Eine Verwendung der Funktionsgruppe 2 ist zB:
im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Staplerfahrerin

und Lagerarbeiterin oder der Staplerfahrer und Lagerarbeiter in der Annahme,
Versand, Lager und Transport der Fachabteilung Materialbereitstellung bei der
Fliegerwerft 2.

5.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
5.3.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur die techni-

sche Hilfskraft am TGM,
5.3.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der

Schwimmhallenwart am Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien,
5.3.3. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Komman-

dantin oder der Kommandant Wachtrupp und Militärhundeführerin oder Militär-
hundeführer der Sicherungs- und Wachgruppe der Munitionslagerabteilung bei
der Heeresmunitionsanstalt Großmittel.

5.4. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB:
5.4.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Kraft-

fahrzeuglenker in der Zentralstelle,
5.4.2. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Hilfs-

koch an der Höheren gewerblichen Bundeslehranstalt – Fachrichtung Touris-
mus in Krems (HLF Krems),
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5.4.3. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Kanzlei-
kraft und die Postbearbeiterin und Kraftfahrerin oder die Kanzleikraft und der
Postbearbeiter und die Kraftfahrerin oder der Kraftfahrer in der Kasernenbe-
triebsgruppe der Betriebsstaffel Wallensteinkaserne im Dienstbetrieb 2 des Mili-
tärkommandos Niederösterreich,

5.4.4. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, Wachper-
sonal und Militärhundeführer der Si- und WchGrp bei einer Heeresmunitions-
anstalt,

5.4.5. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Kraftfah-
rerin oder der Kraftfahrer mit der Lenkerberechtigung der Gruppe C oder B.

5.4.6. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft die Laborhilfskraft in der Abteilung „Gewässerökologie“ am Institut
für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde im Bundesamt für
Wasserwirtschaft,

5.4.7. im Bundesministerium für Justiz der Portier im Justizpalast.

Fachliche Eignung

5.5. Die für den Dienst in dieser Verwendungsgruppe erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten.

Erlernung eines Lehrberufes

5.6. Auf den für einzelne Verwendungen geforderten Nachweis der Erler-
nung eines Lehrberufes ist Z 3.13 anzuwenden.

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Facharbeiter

5.7. Für Facharbeiter die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3.13.

Fachlicher Hilfsdienst höherer Art

5.8. Im fachlichen Hilfsdienst höherer Art eine nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres zurückgelegte vierjährige Dienstleistung bei einer inländischen Ge-
bietskörperschaft in einer entsprechenden fachlichen Verwendung des Hilfs-
dienstes und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe A 5.

Kraftwagenlenker

5.9. Für Kraftwagenlenker die Verwendung als Kraftwagenlenker im überwie-
genden Ausmaß, wenn hiefür zumindest die Berechtigung zur Führung eines
Personenkraftwagens erforderlich ist.

5.10. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)
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Militärhundeführer sowie sonstiges Sicherheits- und
Wachpersonal in Heeres-Munitionsanstalten

5.11. Für Militärhundeführer sowie sonstiges Sicherheits- und Wachpersonal
in Heeres-Munitionsanstalten die erfolgreiche Ablegung der Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe A 5 und die entsprechende Verwendung.

Führer von Spezialfahrzeugen

5.12 Für Führer von Spezialfahrzeugen im Sinne der Z 4.8 Abs. 1 lit. c die er-
forderliche Berechtigung.

5.13. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)

Straßenwärter

5.14. Für Straßenwärter mit Beaufsichtigung und Leitung einer Arbeits-
gruppe im Straßenbau- und Straßenerhaltungsdienst

a) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe A 5 und

b) die entsprechende Verwendung.

Taucher in der Wasserbauverwaltung

5.15. Für Taucher in der Wasserbauverwaltung mit regelmäßiger Verrichtung
einfacherer Taucherarbeiten die erfolgreiche Ablegung der Sprengberechti-
gungsprüfung, die Fähigkeit zur Ausführung von Unterwasserspreng- und
-schneidearbeiten und die entsprechende Verwendung.

5.16. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)

Definitivstellungserfordernisse:

5.17. Für alle Verwendungen (ausgenommen die unter Z 5.7 bis 5.15 ange-
führten Verwendungen und die Verwendung als Kurier in der Präsidentschafts-
kanzlei) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe A 5.

6. VERWENDUNGSGRUPPE A 6

(Qualifizierter Hilfsdienst)

Ernennungserfordernisse:

Gemeinsame Erfordernisse

6.1.
a) Fähigkeit zur Ausübung von Tätigkeiten, für die eine über die bloße Ein-

weisung am Arbeitsplatz hinausgehende Anlernzeit erforderlich ist, und
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b) dauernde Ausübung einer in Z 6.2 angeführten oder gemäß § 137 der Ver-
wendungsgruppe A 6 zugeordneten Verwendung.

Richtverwendungen

6.2. Eine Verwendung der Verwendungsgruppe A 6 ist zB:
der Hausarbeiter.

7. VERWENDUNGSGRUPPE A 7

(Hilfsdienst)

Ernennungserfordernisse:

Gemeinsame Erfordernisse

7.1. Eine in den Z 7.2 bis 7.2.2 angeführte oder gemäß § 137 der Verwen-
dungsgruppe A 7 zugeordnete Verwendung und die für diese Verwendung erfor-
derliche Eignung.

Richtverwendungen,

7.2. Verwendungen der Verwendungsgruppe A 7 sind zB:

7.2.1. die Reinigungskraft,

7.2.2. der Amtsgehilfe.

8. VERWENDUNGSGRUPPE E 1

(Leitende Beamte)

Ernennungserfordernisse:

Gemeinsame Erfordernisse

8.1. Eine in den Z 8.2 bis 8.12 angeführte oder gemäß § 143 der betreffen-
den Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Er-
füllung der in den Z 8.15 bis 8.18 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

8.2. Eine Verwendung der Funktionsgruppe 12 ist zB:
Der stellvertretende Leiter der Sektion II und Leiter der Bereiche Organisation,

Dienstbetrieb und Einsatzangelegenheiten im Bundesministerium für Inneres.

8.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 11 sind zB:
a) Stellvertretende Landespolizeidirektorin und Leiterin oder stellvertretender

Landespolizeidirektor und Leiter des Geschäftsbereichs A (Strategie und
Einsatz) der Landespolizeidirektion Niederösterreich,



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    383
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

383

383

Anlage 1 BDG

b) Stellvertretende Landespolizeidirektorin und Leiterin oder stellvertretender
Landespolizeidirektor und Leiter des Geschäftsbereichs A (Strategie und
Einsatz) der Landespolizeidirektion Tirol.

8.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 10 sind zB:
a) Stellvertretende Landespolizeidirektorin und Leiterin oder stellvertretender

Landespolizeidirektor und Leiter des Geschäftsbereichs A (Strategie und
Einsatz) der Landespolizeidirektion Burgenland,

b) Stellvertretende Landespolizeidirektorin und Leiterin oder stellvertretender
Landespolizeidirektor und Leiter des Geschäftsbereichs A (Strategie und
Einsatz) der Landespolizeidirektion Vorarlberg.

8.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 9 sind zB:
a) Stadtpolizeikommandant für Graz,
b) Stadtpolizeikommandant für Linz.
(Anm.: lit. c aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

8.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind zB:
a) Stadtpolizeikommandant für Brigittenau/Leopoldstadt,
b) Leiterin oder Leiter der Verkehrsabteilung bei der Landespolizeidirektion

Salzburg,
(Anm.: lit.c aufgehoben durch Art. 1 Z 122, BGBl. I Nr. 205/2022)

8.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind zB:
a) Leiterin oder Leiter der Verkehrsabteilung bei der Landespolizeidirektion

Burgenland,
b) Stadtpolizeikommandant für Klagenfurt,
(Anm.: lit.c aufgehoben durch Art. 1 Z 123, BGBl. I Nr. 205/2022)
d) stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter der Einsatzabteilung

bei der Landespolizeidirektion Wien.

8.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB:
a) Bezirkspolizeikommandant für Mödling,
b) Stadtpolizeikommandant für Villach.

8.9. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind zB:
a) Bezirkspolizeikommandant für Feldkirch,
b) Bezirkspolizeikommandant für Melk.

8.10. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB:
a) Bezirkspolizeikommandant für Tulln,
b) Bezirkspolizeikommandant für Hallein,
c) Leiter des Kriminalreferates beim Stadtpolizeikommando für Klagenfurt

(ohne Zusatzfunktion als stellvertretender Stadtpolizeikommandant für
Klagenfurt).

8.11. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind zB:
a) Bezirkspolizeikommandant für Lilienfeld,
b) Leiter des Kriminalreferates beim Stadtpolizeikommando für Villach (ohne

Zusatzfunktion als stellvertretender Stadtpolizeikommandant für Villach),
c) Bezirkspolizeikommandant für Tamsweg.
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8.12. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:
a) E 1 Referent in der Organisations- und Einsatzabteilung (OEA) beim Lan-

despolizeikommando für Wien,
b) Leiter des Einsatzreferates beim Stadtpolizeikommando für Simmering

(ohne Zusatzfunktion als stellvertretender Stadtpolizeikommandant für
Simmering).

(Anm.: Z 8.13 und 8.14 wurden nicht mehr vergeben)

Ausbildung

8.15. Der erfolgreiche Abschluss
a) der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe E 2a und
b) der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe E 1.

Zulassungserfordernisse zur Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe E 1

8.16.
a) Die Erfüllung der Erfordernisse der Z 2.11,
b) eine praktische Verwendung als Beamter der Verwendungsgruppe E 2a

im Ausmaß von zumindest einem Jahr.

(Anm.: Abs. 2 und 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 147/2008)

Sonderbestimmung für die Funktionsgruppe 12

8.17. Voraussetzung für die Ernennung in die Funktionsgruppe 12 der Ver-
wendungsgruppe E 1 ist neben der Erfüllung der Voraussetzungen nach Z 8.16
die Absolvierung des Führungskräftetrainings im Bundesministerium für Inneres
oder eine diesem Lehrgang vergleichbare Ausbildung.

Besondere Bestimmung für Angehörige der Besoldungsgruppe

Allgemeiner Verwaltungsdienst

8.18. Die Erfordernisse der Z 8.15 und 8.16 können durch
a) die Erfüllung der Erfordernisse der Z 1.12 oder 1.13,
b) den erfolgreichen Abschluss der Grundausbildung für die Verwendungs-

gruppe A 1 und
c) den erfolgreichen Abschluss der Grundausbildung für den Exekutivdienst

sowie eine mindestens zweijährige Praxis im exekutiven Außendienst
oder eine mindestens achtjährige praktische Erfahrung in der Führung
operativer Einheiten einschließlich der Planung und unmittelbaren Füh-
rung polizeilicher Einsätze

ersetzt werden.



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    385
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

385

385

Anlage 1 BDG

9. VERWENDUNGSGRUPPE E 2a

(Dienstführende Beamte)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

9.1. Eine in den Z 9.2 bis 9.8 angeführte oder gemäß § 143 der betreffenden
Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Erfül-
lung der in den 9.10 und 9.11 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

9.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind zB:
a) Kommandant der Polizeiinspektion Spielfeld,
b) Leiter des Verkehrsreferates beim Bezirkspolizeikommando für Liezen,
c) Kommandant der Polizeiinspektion Wien Goethegasse,
d) Kommandant der Polizeiinspektion Leonding,
e) im Justizwachdienst: Justizwachkommandant der Justizanstalt Wien-

Josefstadt.
9.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB:
a) Kommandant der Polizeiinspektion Lienz,
b) Leiterin oder Leiter des Ermittlungsbereiches Diebstahl im Landeskrimi-

nalamt der Landespolizeidirektion Tirol,
c) Kommandant der Polizeiinspektion Bad Ischl.
9.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind zB:
a) Kommandant einer Polizeiinspektion oder Fachinspektion sofern dieser

nicht einer höherwertigen Funktionsgruppe zugeordnet ist,
b) Leiter des Einsatzreferates beim Bezirkspolizeikommando für Baden,
c) im Justizwachdienst: Justizwachkommandantin oder Justizwachkomman-

dant der Justizanstalt Wels,
d) im Justizwachdienst: Kapellmeisterin oder Kapellmeister der Justizwach-

musik,
e) im Justizwachdienst: Bundeswaffenmeisterin oder Bundeswaffenmeister.
9.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB:
a) Stellvertretender Leiter einer Erhebungsgruppe für Vermögensdelikte

beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos für Graz,
b) im Justizwachdienst: Traktkommandantin oder Traktkommandant der Jus-

tizanstalt Sonnberg,
c) im Justizwachdienst: Wachzimmerkommandantin oder Wachzimmerkom-

mandant der Justizanstalt Asten.
9.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind zB:
a) Kriminalsachbearbeiterin oder Kriminalsachbearbeiter im Mitarbeiterpool

des Landeskriminalamts der Landespolizeidirektion Niederösterreich,
b) Qualifizierter Kriminalsachbearbeiter im Mitarbeiterpool des Kriminalrefe-

rates beim Stadtpolizeikommando für Linz,
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c) Qualifizierter Sachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Dornbirn,
d) im Justizwachdienst: Traktkommandantin oder Traktkommandant Trakt

2 Justizanstalt Graz-Jakomini.
9.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:
a) Kriminalsachbearbeiter im Mitarbeiterpool des Kriminalreferates beim

Stadtpolizeikommando für Salzburg,
b) Sachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Seefeld,
c) im Justizwachdienst: Stellvertreterin oder Stellvertreter der Wachzimmerkom-

mandantin oder des Wachzimmerkommandanten der Justizanstalt Asten,
d) im Justizwachdienst: Kommandantin oder Kommandant der Vorführ- und

Besucherzone der Justizanstalt Wels,
e) im Justizwachdienst: Abteilungskommandantin oder Abteilungskomman-

dant der Abteilung A4 der Justizanstalt Wien-Josefstadt,
f) im Justizwachdienst: Abteilungskommandantin oder Abteilungskomman-

dant der Abteilung 01DFM der Justizanstalt Sonnberg,
g) im Justizwachdienst: Abteilungskommandantin oder Abteilungskomman-

dant des Freigängerhauses Pochestraße der Justizanstalt Linz,
h) im Justizwachdienst: Betriebsleiterin oder Betriebsleiter im Betrieb Haus-

werkstätte der Justizanstalt Eisenstadt,
i) im Justizwachdienst: Betriebsleiterin oder Betriebsleiter im Betrieb Schlos-

serei 1 der Justizanstalt Suben.
9.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
a) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter für Einsatztraining in der Abteilung

für Sondereinheiten der Landespolizeidirektion Wien,
b) im Justizwachdienst: Stellvertreterin oder Stellvertreter der Abteilungs-

kommandantin oder des Abteilungskommandanten der Abteilung 01UHM
der Justizanstalt Salzburg,

c) im Justizwachdienst: Stellvertreterin oder Stellvertreter der Abteilungs-
kommandantin oder des Abteilungskommandanten der Abteilung 08FGM
der Justizanstalt Suben,

d) im Justizwachdienst: Stellvertreterin oder Stellvertreter der Abteilungs-
kommandantin oder des Abteilungskommandanten der Abteilung 06KAO
der Justizanstalt Graz-Jakomini,

e) im Justizwachdienst: Stellvertreterin oder Stellvertreter der Abteilungs-
kommandantin oder des Abteilungskommandanten des Freigängerhauses
Pochestraße der Justizanstalt Linz,

f) im Justizwachdienst: Stellvertreterin oder Stellvertreter der Betriebsleiterin
oder des Betriebsleiters Hauswerkstätte der Justizanstalt Eisenstadt.

9.9. Eine Verwendung der Funktionsgruppe GL ist zB: die Dienstführende
oder der Dienstführende in Einsatzfunktion im Wachzimmer der Justizanstalt
Wien-Josefstadt.

Ausbildung

9.10. Der erfolgreiche Abschluß
a) der Grundausbildung für den Exekutivdienst und
b) der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe E 2a.



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    387
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

387

387

Anlage 1 BDG

Zulassungserfordernis zur Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe E 2a

9.11. Erfordernis für die Zulassung zur Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe E 2a ist

a) die Zurücklegung einer mindestens dreijährigen praktischen Verwendung
im Exekutivdienst nach Ernennung in die Verwendungsgruppe E 2b,

b) für jene Exekutivbeamten der Verwendungsgruppe E 2b, die mit Sonder-
vertrag für den grenz- und fremdenpolizeilichen Bereich aufgenommen
wurden, die Zurücklegung einer mindestens fünfjährigen Gesamtdienst-
zeit einschließlich einer mindestens 45 Monate dauernden praktischen
Verwendung im Exekutivdienst.

9.12. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)

10. VERWENDUNGSGRUPPE E 2b

(Eingeteilte Beamte)

Ernennungserfordernisse:

10.1. Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe E 2c und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für den Exe-
kutivdienst.

Definitivstellungserfordernisse:

10.2. Eine mindestens einjährige praktische Verwendung in der Verwendungs-
gruppe E 2b. Dieses Erfordernis kann durch eine mindestens dreijährige prakti-
sche Verwendung als Vertragsbediensteter im Exekutivdienst ersetzt werden.

11. VERWENDUNGSGRUPPE E 2c

(Beamtinnen und Beamte in der Grundausbildung für den Exekutivdienst)

Ernennungserfordernisse:

a) Erfolgreiche Ablegung der Aufnahmeprüfung und
b) auf Verlangen der Dienstbehörde die Selbstverpflichtung zur Kasernie-

rung im Rahmen der jeweils geltenden Dienstvorschriften.

12. VERWENDUNGSGRUPPE M BO 1

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

12.1. Eine der in Z 12.2 bis 12.11 angeführte oder gemäß § 147 der betref-
fenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die
Erfüllung der in den Z 12.12 bis 12.18 vorgeschriebenen Erfordernisse.
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Richtverwendungen

12.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 9 sind:
a) Chefin oder Chef des Generalstabes,
b) Vorsitzender des EU-Militärausschusses/Chairman of the EU-Military

Committee (CEUMC).
12.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind:
(Anm.: lit. a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)
(Anm.: lit. b aufgehoben durch Z 9, BGBl. I Nr. 113/2017)
(Anm.: lit. c, d und e aufgehoben durch Art. 1 Z 130, BGBl. I Nr. 205/2022)
f) Kommandant der Landesverteidigungsakademie,
g) Kommandantin oder Kommandant des Kommandos Landstreitkräfte.
12.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind zB:
a) Kommandantin oder Kommandant des Kommandos Logistik,
b) Leiter der Militärvertretung Brüssel,
c) Leiter des Heeresnachrichtenamtes und Leiter NDA in der Zentralstelle.
12.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB:
a) Leiterin oder Leiter der Abteilung Transformation in der Zentralstelle,
b) Leiter der Abteilung Militärstrategie in der Zentralstelle.
12.5.1. die Fachexpertin oder der Fachexperte in einer Zentralstelle, die oder

der unmittelbar einer Generalsekretärin oder einem Generalsekretär, einer Sek-
tionsleitung oder einer Gruppenleitung zugeordnet ist und gemäß § 10 Abs. 4
BMG die Ermächtigung zur selbstständigen Behandlung besonders bedeuten-
der und umfangreicher Angelegenheiten hat, wenn sie oder er eine langjährige
Verwendung in einer der Funktionsgruppe 6 oder einer höheren Funktions-
gruppe der Verwendungsgruppe M BO 1 zugeordneten Leitungsfunktion sowie
eine außergewöhnliche fachliche Qualifikation aufweist und ihr oder ihm Zu-
satzfunktionen wie organisationsspezifische Koordinationstätigkeiten, Vortrags-
oder Publikationstätigkeiten oder Wissensmanagement übertragen sind. Je Ge-
neralsekretariat oder Sektion in einer Zentralstelle können insgesamt höchstens
zwei Fachexpertinnen oder Fachexperten gemäß dieser Ziffer und Z 12.6.1 lit. b
eingerichtet werden, sofern die in Z 1.6.17 letzter Satz unter Einrechnung der
Anzahl von Fachexpertinnen und Fachexperten nach dieser Ziffer sowie nach
Z 12.6.1, Z 1.6.17 und Z 1.5.21 festgesetzte Gesamtzahl nicht überschritten
wird.

12.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind zB:
a) Leiter der Abteilung Revision B in der Zentralstelle,
b) Leiterin oder Leiter des Materialstabes Luft,
c) Leiterin oder Leiter der Abteilung Einsatzführung in der Zentralstelle.
12.6.1. die Fachexpertin oder der Fachexperte in einer Zentralstelle, die oder

der unmittelbar einer Generalsekretärin oder einem Generalsekretär, einer Sek-
tionsleitung oder einer Gruppenleitung zugeordnet ist und gemäß § 10 Abs. 4
BMG die Ermächtigung zur selbstständigen Behandlung besonders bedeuten-
der und umfangreicher Angelegenheiten hat, wenn

a) sie oder er eine langjährige Fachkompetenz und Fachverantwortung
sowie eine außergewöhnliche Qualifikation und fachspezifische Zusatz-



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    389
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

389

389

Anlage 1 BDG

ausbildung aufweist und ihr oder ihm Zusatzfunktionen wie organisations-
spezifische Koordinationstätigkeiten oder Vortrags- oder Publikationstätig-
keiten übertragen sind oder

b) sie oder er eine langjährige Verwendung in einer zumindest der Funktions-
gruppe 5 der Verwendungsgruppe M BO 1 zugeordneten Leitungsfunktion
sowie eine außergewöhnliche fachliche Qualifikation aufweist und ihr oder
ihm Zusatzfunktionen wie organisationsspezifische Koordinationstätig-
keiten, Vortrags- oder Publikationstätigkeiten oder Wissensmanagement
übertragen sind, soweit sie oder er nicht die Voraussetzungen der Z 12.5.1
erfüllt.

Je Generalsekretariat oder Sektion in einer Zentralstelle können höchstens
zwei Fachexpertinnen oder Fachexperten gemäß lit. a und insgesamt höchstens
zwei Fachexpertinnen oder Fachexperten gemäß lit. b und Z 12.5.1 eingerichtet
werden. Insgesamt darf aber die Anzahl von Fachexpertinnen und Fachexperten
nach dieser Ziffer sowie nach Z 12.5.1, Z 1.6.17 und Z 1.5.21 in einer Zentral-
stelle eine Gesamtzahl nicht überschreiten, die sich aus der in Z 1.6.17 letzter
Satz festgesetzten Gesamtzahl errechnet.

12.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB:
a) Kommandant einer Brigade,
b) Leitender Ingenieur und stellvertretender Leiter der Abteilung Betriebs-

management und Technik mit EsB für den Fachbereich beim Kommando
Einsatzunterstützung,

c) Kommandantin oder Kommandant der Heereslogistikschule,
d) Leiterin oder Leiter der Abteilung Lagezentrum in der Zentralstelle.

12.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind zB:
a) Leiter Budget und Finanzmanagement beim Kommando Einsatzunter-

stützung,
b) Referatsleiter und Forscher und Hauptlehroffizier Bedrohungs- und Kon-

fliktbilder am Institut für Friedenssicherheit und Konfliktmanagement der
Landesverteidigungsakademie,

c) Referatsleiterin oder Referatsleiter Einsatzauswertung in der Abteilung
Einsatzplanung in der Zentralstelle,

d) Leiterin oder Leiter Spezialeinsätze beim Streitkräfteführungskommando.

12.9. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:
a) Referatsleiterin oder Referatsleiter & stellvertretende Abteilungsleiterin

oder stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Lagezentrum in der
Zentralstelle,

b) Referentin oder Referent im Referat NATO & PfP der Abteilung Militär-
politik in der Zentralstelle,

c) Chefin oder Chef des Stabes einer Brigade.

12.10. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
a) Referatsleiterin oder Referatsleiter Planung beim Joint 2 im Teilstab Ope-

ration des Streitkräfteführungskommandos,
b) Brigadeärztin oder Brigadearzt beim Kommando einer Brigade.
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12.11. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB:
a) G 5 beim Kommando und Betriebsstab Luftraumüberwachung,
b) Psychologin oder Psychologe einer Brigade.

Ausbildung und Verwendung

12.12.
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12 und
b) die Leistung eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes.

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

(Anm.: Z 12.13 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

Höhere Militärische Führung

12.13a. Für die Verwendung in einer Funktion der Höheren Militärischen
Führung an Stelle des Erfordernisses der Z 12.12 lit. a den erfolgreichen Ab-
schluss des Fachhochschul-Masterstudienganges „Militärische Führung“ sowie
eine mindestens achtjährige Dienstleistung als Berufsmilitärperson der Verwen-
dungsgruppe M BO 2.

Ärzte

12.14. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 12.12 die Berechtigung zur
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes.

Apotheker

12.15. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 12.12 die erfolgreiche Ab-
legung der Prüfung für den Apothekerberuf.

Militärseelsorger

12.16. An Stelle des Erfordernisses der Z 12.12 lit. b die Ermächtigung zur
Ausübung der öffentlichen Seelsorge.

Intendanzdienst

12.17. An Stelle der Ernennungserfordernisse der Z 12.12 lit. a
a) eine zweijährige Dienstleistung als Berufsmilitärperson der Verwendungs-

gruppe M BO 2 und
b) der Abschluss eines Hochschulstudiums der Rechtswissenschaften oder

der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder der Abschluss eines die-
sen Hochschulstudien entsprechenden Fachhochschul-Masterstudien-
ganges oder Fachhochschul-Diplomstudienganges gemäß dem Fach-
hochschulgesetz.
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Höherer militärfachlicher Dienst

12.18. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 12.12 eine zweijährige Dienst-
leistung als Berufsmilitärperson der Verwendungsgruppe M BO 2.

Definitivstellungserfordernisse:

12.19.
a) Die Teilnahme an Auslandseinsätzen nach § 1 Z 1 lit. a bis c KSE-BVG in

der Dauer von mindestens sechs Monaten, wobei sich dieser Zeitraum auf
drei Monate verkürzt, wenn für die Dauer ein Einsatzzuschlag gemäß § 7
Abs. 1 Z 1 und 2 AZHG bezogen wurde oder der Einsatz unter vergleich-
baren Umständen stattfindet, oder

b) die Teilnahme an Übungen und Ausbildungsmaßnahmen nach § 1 Z 1
lit. d oder Z 2 KSE-BVG in der Gesamtdauer von mindestens 60 Tagen
oder

c) die Teilnahme an sonstigen militärischen Auslandsverwendungen in der
Gesamtdauer von mindestens sechs Monaten oder

d) ein mindestens dreijähriges Verbleiben in der Auslandseinsatzbereitschaft
nach § 25 AZHG.

Die Zeiten nach lit. a, b oder c sind für die Erreichung der 6-monatigen Frist nach
lit. a oder c zusammenzurechnen. Sind die Gründe für das Fehlen der Voraus-
setzungen nach lit. a bis d nicht vom Bediensteten zu vertreten, so steht dieses
Fehlen einer Definitivstellung nicht entgegen.

12.20. Für Militärseelsorger eine zweijährige Verwendung in diesem Dienst.

12.21. Für die übrigen Verwendungen (ausgenommen die Verwendung in
einer Funktion der Höheren Militärischen Führung) der erfolgreiche Abschluss
der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe M BO 1.

13. VERWENDUNGSGRUPPE M BO 2

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

13.1. Eine der in Z 13.2 bis 13.11 angeführte oder gemäß § 147 der betref-
fenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die
Erfüllung der in den Z 13.13 oder 13.14 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

13.2. Verwendungen der Funktionsgruppe 9 sind zB:
a) Kommandantin oder Kommandant Heeresunteroffiziersakademie,
(Anm.: lit. b aufgehoben durch Art. 1 Z 133, BGBl. I Nr. 205/2022)
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13.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 8 sind zB:
a) Kommandantin oder Kommandant Auslandseinsatzbasis,
(Anm.: lit. b aufgehoben durch Art. 1 Z 134, BGBl. I Nr. 205/2022)

13.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 7 sind zB:
a) Stellvertretende Kommandantin oder stellvertretender Kommandant einer

Brigade,
(Anm.: lit. b. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2016)
c) Kommandantin oder Kommandant Überwachungsgeschwader,
(Anm.: lit. d aufgehoben durch Art. 1 Z 135, BGBl. I Nr. 205/2022)

13.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB:
a) Referatsleiterin oder Referatsleiter Militärstrategisches Lagebild in der

Abteilung Lagezentrum in der Zentralstelle,
b) Kommandantin oder Kommandant eines Bataillons,
c) Kommandantin oder Kommandant Milstrf und MP.

13.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind zB:
a) S 3 eines Brigadekommandos,
b) S 4 eines Brigadekommandos,
c) Kommandantin oder Kommandant einer Task Group beim Jagdkom-

mando,
d) S 1 beim Militärkommando Wien.

13.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB:
a) S 1 einer Brigade,
b) Kommandantin oder Kommandant Lehrgruppe und Hauptlehroffizierin

oder Hauptlehroffizier Taktik und Gefechtstechnik bei der Lehrabteilung
(Spezialeinsätze) des Jagdkommandos,

c) Referentin oder Referent operatives Lagebild (Ausland) beim Teilstab
Operation des Streitkräfteführungskommandos,

d) Kommandantin oder Kommandant der Lehrgruppe & Hauptlehroffizier der
Lehrgruppe Luftraumüberwachung am Institut Fliegerbodendienst der
Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule.

13.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind zB:
a) Kommandantin oder Kommandant der Lufttransportstaffel (C 130),
b) S 3 eines Bataillons,
c) S 4 eines Bataillons,
d) Kommandantin oder Kommandant der Stabskompanie oder der Stabsbat-

terie eines Bataillons.

13.9. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:
a) Kommandantin oder Kommandant Kampfelement der Task Group beim

Jagdkommando,
b) Aufklärungsoffizierin oder Aufklärungsoffizier in der S 3 Gruppe beim

Kommando eines Aufklärungs- und Artilleriebataillons,
c) Kommandantin oder Kommandant Panzerhaubitzenbatterie eines Aufklä-

rungs- und Artilleriebataillons.
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13.10. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
a) Kommandantin oder Kommandant Transportflugzeug & stellvertretende

Kommandantin oder stellvertretender Kommandant der Lufttransport-
staffel (C 130),

b) Radarleitoffizierin oder Radarleitoffizier des Radarleitdienstes (Schicht)
der Luftraumüberwachungszentrale des Betriebsstabes beim Kommando
und Betriebsstab Luftraumüberwachung.

13.11. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB:
a) Identifikationsoffizierin oder Identifikationsoffizier und Linkoperatorin oder

Linkoperator beim Luftraumbeobachtungsdienst (Schicht) der Luftraum-
überwachungszentrale des Betriebsstabes beim Kommando und Be-
triebsstab Luftraumüberwachung,

(Anm.: lit. b aufgehoben durch Art. 1 Z 136, BGBl. I Nr. 205/2022)

Ausbildung und Verwendung

13.13. (1)
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse

aa) der Z 2.11 oder
bb) die erfolgreiche Ablegung der Studienberechtigungsprüfung nach

dem Studienberechtigungsgesetz für die Studienrichtung Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften oder Pädagogik oder Psychologie oder
Soziologie oder Politik- und Kommunikationswissenschaften oder
Elektrotechnik oder Maschinenbau und Vermessungswesen, oder

cc) das erfolgreiche Ablegen der Zusatzprüfung gemäß § 4 Abs. 7 des
Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge für den Fach-
hochschul-Bachelorstudiengang „Militärische Führung“, sofern die in
sublit. bb geforderte Ausbildung zum Unteroffizier, einschließlich der
geforderten einschlägigen Berufserfahrung vorliegt,

b) die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Unteroffizier in Verbin-
dung mit dem Nachweis der Eignung und der erfolgten Auswahl zur Trup-
penoffiziersausbildung,

c) die erfolgreiche Absolvierung des Fachhochschul-Bachelorstudienganges
„Militärische Führung“, einschließlich der Berufspraktika in der Mindest-
dauer von 12 Wochen und

d) die erfolgreiche Absolvierung des Truppenoffizierslehrganges an der
Theresianischen Militärakademie während des Fachhochschul-Bachelor-
studienganges. Auf den Truppenoffizierslehrgang sind die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes über die Grundausbildung anzuwenden.

(2) Anstelle der Ernennungserfordernisse gemäß Abs. 1 lit. c tritt für Auf-
nahmewerber, die die Truppenoffiziersausbildung vor dem 1. Jänner 2003 be-
gonnen haben, die erfolgreiche Absolvierung der Truppenoffiziersausbildung
gemäß der Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung über die
Auswahl und die Ausbildung der Truppenoffiziere, VBl. I Nr. 119/1999 (BGBl. II
Nr. 138/1997).
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Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen

Musikoffiziere

13.14. Für die Verwendung als Musikoffizier
a) anstelle des Ernennungserfordernisses der Z 13.13 Abs. 1 lit. a der erfolg-

reiche Abschluss
aa) einer Studienrichtung der Instrumentalstudien oder der Studienrich-

tung Musikleitung bzw. Dirigieren an einer Hochschule für Musik und
darstellende Kunst oder an einem Konservatorium mit Öffentlichkeits-
recht oder

bb) der Studienrichtung Instrumental(Gesangs)pädagogik an einer Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst.

Die Erfordernisse der lit. aa oder bb können durch eine abgeschlossene
Hochschulbildung (Lehramt) in den Studienrichtungen Musikerziehung
und Instrumentalmusikerziehung ersetzt werden.

b) anstelle der Ernennungserfordernisse der Z 13.13 Abs. 1 lit. b bis d der er-
folgreiche Abschluss der Grundausbildung für Musikoffiziere.

Definitivstellungserfordernisse:

13.15. Z 12.19 ist anzuwenden.

14. VERWENDUNGSGRUPPE M BUO

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

14.1. Eine der in Z 14.2 bis 14.9 angeführte oder gemäß § 147 der betreffen-
den Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die Er-
füllung der in Z 14.10 und 14.11 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Richtverwendungen

14.2. Eine Verwendung der Funktionsgruppe 7 ist zB:

Kommandantin oder Kommandant verlegbare Führungs- und Kontrollzentra-
len Luft & Einsatzunteroffizierin oder Einsatzunteroffizier Radar der Radarstation
(mobil) beim Radarbataillon.

14.3. Verwendungen der Funktionsgruppe 6 sind zB:
a) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter & Qualifizierte Prüfungsunteroffi-

zierin oder Qualifizierter Prüfungsunteroffizier & Prüfungssteuererin oder
Prüfungssteuerer beim Heerespersonalamt,

b) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Fahrzeugzulassung bei der Abtei-
lung Fahrzeug, Gerät und persönliche Ausrüstung beim Amt für Rüstung
und Beschaffung,
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c) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Munitionsbeschaffung bei der Ab-
teilung Waffensysteme und Munition beim Amt für Rüstung und Be-
schaffung.

14.4. Verwendungen der Funktionsgruppe 5 sind zB:
a) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im Referat Einsatzführung der Ab-

teilung Einsatzführung in der Zentralstelle,
b) Kommandantin oder Kommandant eines Umschlagpunktes beim Luft-

transportumschlag,
c) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter J 1 beim Joint 1 beim Teilstab Un-

terstützung des Streitkräfteführungskommandos,
d) Hauptlehrunteroffizierin oder Hauptlehrunteroffizier qualifizierte Alpinaus-

bildung und Bergrettungswesen beim Gebirgskampfzentrum an der Hee-
restruppenschule.

14.5. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB:
a) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Zoll bei Lufttransportumschlag,
b) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im Referat Logistische Konzep-

tion und Bevorratungsziele der Abteilung Militärstrategie in der Zentral-
stelle,

c) Personalbearbeiterin oder Personalbearbeiter eines Bataillons,
d) Einsatzleitunteroffizierin oder Einsatzleitunteroffizier & Kommandantin

oder Kommandant Kampfunterstützungselement in einer Task Group des
Jagdkommandos,

e) Kommandantin oder Kommandant Versorgungsgruppe und Dienstfüh-
rende Unteroffizierin oder Dienstführender Unteroffizier einer Stabskom-
panie eines Bataillons.

14.6. Verwendungen der Funktionsgruppe 3 sind zB:
a) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Operative Führung in der Opera-

tion 1 im operativen Lagezentrum beim Joint 3 des Teilstabes Operation
beim Streitkräfteführungskommando,

b) Kommandantin oder Kommandant Instandsetzungszug & Werkstattleiterin
oder Werkstattleiter des Instandsetzungszuges der Werkstattkompanie
des Versorgungsregimentes 1,

c) Kommandantin oder Kommandant der Versorgungsgruppe und Dienst-
führende Unteroffizierin oder Dienstführender Unteroffizier einer Jäger-
kompanie,

d) Kommandantin oder Kommandant eines Panzergrenadierzuges einer
Panzergrenadierkompanie,

e) S 3-Unteroffizierin oder S 3-Unteroffizier & Mobilmachungsunteroffizierin
oder Mobilmachungsunteroffizier in der Stabsabteilung 3 eines Brigade-
kommandos,

f) Planungsunteroffizierin oder Planungsunteroffizier (Hubschrauber) & Pla-
nungsoffizierin oder Planungsoffizier (elektronische Kampfführung) in der
Planungszelle Flugbetrieb bei der Stabsabteilung 3/5 (Luft) beim Luft-
unterstützungskommando,

(Anm.: lit. g aufgehoben durch Art. 1 Z 139, BGBl. I Nr. 205/2022)
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14.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 2 sind zB:
a) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im Referat militärische Aufklärung

in der Abteilung Einsatzführung in der Zentralstelle,
b) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Administration bei der Stabsabtei-

lung 1 eines Brigadekommandos,
c) Kommandantin oder Kommandant 2. Einsatzteam (Elektronischer Kampf)

beim technischen Element bei der Einsatzbasis (Jagdkommando),
d) Sanitätsunteroffizierin oder Sanitätsunteroffizier Operation in der Chirurgi-

schen Ambulanz beim Sanitätszentrum Süd,
e) Kanzleileiterin oder Kanzleileiter & Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter

Personal der S 6 Gruppe beim Sanitätszentrum West.
14.8. Verwendungen der Funktionsgruppe 1 sind zB:
a) Geschützführerin oder Geschützführer Panzerhaubitze & stellvertretende

Kommandantin oder stellvertretender Kommandant Geschützzug einer
Artilleriebatterie (gepanzert) eines Aufklärungs- und Artilleriebataillons,

b) Waffenelektronikunteroffizier der Panzerwerkstätte (Turm) des Instandset-
zungszuges der Stabskompanie eines Panzerbataillons,

c) Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Informationszentrale bei der Stabs-
abteilung 6 eines Brigadekommandos,

d) Kanzleileiter und Gefechtsschreiberunteroffizier des Stabsbataillons einer
Brigade,

e) Kommandantin oder Kommandant Einsatzteam (Spezialwaffen) des
1. Spezialwaffenteams beim Kampfunterstützungselement der Einsatzba-
sis (Jagdkommando),

f) Sanitätsunteroffizierin oder Sanitätsunteroffizier bei der Ambulanzgruppe
des Bataillonskommandos & Stabskompanie eines Bataillons,

g) Kommandantin oder Kommandant Pionier- und Kampfmittelaufklärungs-
gruppe und stellvertretender Kommandantin oder stellvertretender Kom-
mandant des Pionieraufklärungszuges der Stabskompanie beim Pionier-
bataillon 1.

14.9. Verwendungen der Grundlaufbahn sind zB:
a) Einsatzunteroffizierin oder Einsatzunteroffizier (Optronische Spezialauf-

klärung) beim Einsatzteam (Optronische Spezialaufklärung) beim techni-
schen Element der Einsatzbasis (Jagdkommando),

b) Kommandantin oder Kommandant Aufklärungsgruppe & Kdt Aufklärungs-
trupp der 2. Aufklärungsgruppe des II. Aufklärungszuges bei der 2. Aufklä-
rungskompanie beim Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3,

c) Kommandantin oder Kommandant leichter Fliegerabwehrlenkwaffentrupp
einer Fliegerabwehrbatterie eines Fliegerabwehrbataillons,

d) Personenschützerin oder Personenschützer beim Personenschutz beim
Kommando Milstrf und MP.

e) Kommandantin oder Kommandant Kampfpanzer der Panzerkompanie
(mKPz) eines Panzerbataillons,

f) Kommandantin oder Kommandant einer Jägergruppe der Jägerkompanie
bei einem Jägerbataillon,

g) Kommandantin oder Kommandant Datenfunktrupp im Funkzug in einer
Führungsunterstützungskompanie,
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(Anm.: lit. h aufgehoben durch Art. 1 Z 140, BGBl. I Nr. 205/2022)
i) MilStrf- & MP-Unteroffizierin & Personenschützerin oder MilStrf- & MP-Un-

teroffizier & Personenschützer bei der 1. MilStrf- und MP-Gruppe einer
MilStrf- und MP-Kompanie beim Kommando MilStrf und MP,

j) Kommandantin oder Kommandant einer PAL-Gruppe in einem Jäger-
bataillon,

k) Einsatzunteroffizierin oder Einsatzunteroffizier (Panzerabwehrlenkwaffe/
Fliegerabwehrlenkwaffe) beim 2. Spezialwaffenteam beim Kampfunter-
stützungselement der Einsatzbasis des Jagdkommandos,

l) Kommandantin oder Kommandant der 2. Pionier- und Kampfmittelauf-
klärungsgruppe bei der Pionierunterstützungskompanie beim Pionier-
bataillon 3,

m) Kommandantin oder Kommandant Vermittlungstrupp (OOA) bei der
Führungsunterstützungskompanie bei einem Führungsunterstützungs-
bataillon,

n) Kommandantin oder Kommandant DFuTrp (KW/HL) bei der Führungs-
unterstützungskompanie bei einem Führungsunterstützungsbataillon,

o) Kommandantin oder Kommandant Pioniertauchtrupp & Pioniertauchunter-
offizierin oder Pioniertauchunteroffizier eines Pioniertauchtrupps bei der
Pioniertauchgruppe der technischen Kompanie eines Pionierbataillons.

Ausbildung und Verwendung

14.10.
a) Die Leistung eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes,
b) der erfolgreiche Abschluss der Grundausbildung für die Verwendungs-

gruppe M BUO und
c) eine mindestens achtzehnmonatige Dienstleistung als Person im Ausbil-

dungsdienst, soweit die Dauer dieser Wehrdienstleistung das Gesamter-
fordernis der lit. a übersteigt, Person im Auslandseinsatzpräsenzdienst,
Vertragsbedienstete oder Vertragsbediensteter gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 lit. d
WG 2001, Militärperson auf Zeit, Zeitsoldatin oder Zeitsoldat, Militärpilotin
oder Militärpilot auf Zeit, zeitverpflichtete Soldatin oder zeitverpflichteter
Soldat, freiwillig verlängerten Grundwehrdienst Leistende oder Leistender
oder als Beamtin oder Beamter oder Vertragsbedienstete oder Vertrags-
bediensteter, die oder der nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer
Unteroffiziersfunktion herangezogen wird.

Das Erfordernis der lit. a wird durch eine mindestens dreijährige Dienstleistung
in einer Organisationseinheit des Bundesheeres mit hohem Bereitschaftsgrad
für die Entsendung zu Auslandseinsätzen (§ 101a GehG) ersetzt.

Sonderbestimmung für Sanitätsunteroffiziere

Z 14.11. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 14.10 der Nachweis der Be-
rufsberechtigung für den gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Kranken-
pflege nach dem GUKG und die Verwendung auf einem dieser Verwendungs-
gruppe zugeordneten Arbeitsplatz im Gesundheits- und Krankenpflegedienst.
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Definitivstellungserfordernisse:

14.12. Die Z 12.19 ist anzuwenden.

16. VERWENDUNGSGRUPPE M ZO 1

Ernennungserfordernisse:

Die Z 12.1 bis 12.18 sind anzuwenden.

16a. VERWENDUNGSGRUPPE M ZO 2

Ernennungserfordernisse:

Die Z 13.1 bis 13.14 sind anzuwenden.

17. VERWENDUNGSGRUPPE M ZO 3

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

17.1. Eine der in Z 13.2 bis 13.11 angeführte oder gemäß § 147 der betref-
fenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die
Erfüllung der in den Z 17.2 oder 17.3 vorgeschriebenen Erfordernisse.

17.2.
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 und
b) der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung zum Offizier des Milizstandes

und die Beförderung zum Leutnant nach § 6 WG 2001.

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen

Musikoffiziere

17.3. Für die Verwendung als Musikoffizier an Stelle des Ernennungserfor-
dernisses der Z 17.2 lit. a der erfolgreiche Abschluss

a) einer Studienrichtung der Instrumentalstudien oder der Studienrichtung
Musikleitung bzw. Dirigieren an einer Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst oder an einem Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht
oder

b) der Studienrichtung Instrumental(Gesangs)pädagogik an einer Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst.
Die Erfordernisse der lit. a oder b können durch eine abgeschlossene
Hochschulbildung (Lehramt) in den Studienrichtungen Musikerziehung
und Instrumentalmusikerziehung ersetzt werden.
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17a. VERWENDUNGSGRUPPE M ZUO

Ernennungserfordernisse:

17a.1. Eine der in Z 14.2 bis 14.9 angeführte oder gemäß § 147 der betref-
fenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und die
Erfüllung der in Z 17a.2 vorgeschriebenen Erfordernisse.

17a.2.
a) Die Leistung eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes und
b) der erfolgreiche Abschluss der Grundausbildung für die Verwendungs-

gruppe M BUO oder der erfolgreiche Abschluss der Unteroffiziersausbil-
dung im Rahmen der Milizoffiziersausbildung.

Das Erfordernis der lit. a wird durch eine mindestens dreijährige Dienstleistung
in einer Organisationseinheit des Bundesheeres mit hohem Bereitschaftsgrad
für die Entsendung zu Auslandseinsätzen (§ 101a GehG) ersetzt.

(Anm.: Z 17b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

17c. VERWENDUNGSGRUPPE M ZCh

Ernennungserfordernis:

17c.1. Die Leistung eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes. Dieses Erfor-
dernis wird durch eine mindestens dreijährige Dienstleistung in einer Organisati-
onseinheit des Bundesheeres mit hohem Bereitschaftsgrad für die Entsendung zu
Auslandseinsätzen (§ 101a GehG) ersetzt. Dieses Erfordernis wird ersetzt durch

a) eine mindestens dreijährige Dienstleistung in einer Organisationseinheit
des Bundesheeres mit hohem Bereitschaftsgrad für die Entsendung zu
Auslandseinsätzen (§ 101a GehG) oder

b) eine Verwendung als Leistungssportlerin oder Leistungssportler mit Be-
hinderungen.

Richtverwendungen

17c.2. Verwendungen als M ZCh sind zB:
a) Stellvertretender Kommandant der 4. Panzergrenadiergruppe der Panzer-

grenadierkompanie bei einem Panzergrenadierbataillon,
b) Richtschütze des PALTrupps beim PALZug der Panzergrenadierkompa-

nie bei einem Panzergrenadierbataillon,
c) Rettungssanitäter der Jägerkompanie bei einem Jägerbataillon.

19. Universitätsprofessoren

Ernennungserfordernisse:

19.1 Für Universitätsprofessoren an Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15 des
Universitätsgesetzes 2002 (§ 154 lit. a):

a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder
gleichwertige ausländische Hochschulbildung,
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b) eine an einer österreichischen Universität erworbene oder gleichwertige
ausländische Lehrbefugnis (venia docendi) oder eine der Lehrbefugnis als
Universitätsdozent gleichzuwertende wissenschaftliche Befähigung für
das Fach, das der zu besetzenden Planstelle entspricht,

c) die pädagogische und didaktische Eignung,
d) die Eignung zur Führung einer Universitätseinrichtung,
e) der Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung,
f) der Nachweis einer facheinschlägigen außeruniversitären Praxis, soweit

diese in dem zu besetzenden Fach möglich und sinnvoll ist.

19.2. Für künstlerische Fächer an Stelle der in Z 19.1 genannten Erforder-
nisse die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 19.3 bzw. 19.4.

19.3 Für Universitätsprofessoren an Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 des
Universitätsgesetzes 2002 (§ 154 lit. a):

a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder
gleichwertige ausländische Hochschulbildung,

b) der Nachweis künstlerischer, künstlerisch-wissenschaftlicher oder wissen-
schaftlicher Leistungen,

c) die pädagogische und didaktische Eignung,
d) die Eignung zur Führung einer Universitätseinrichtung,
e) der Nachweis der Einbindung in die internationale Entwicklung und Er-

schließung der Künste (Forschung),
f) der Nachweis einer facheinschlägigen außeruniversitären Praxis, soweit

diese in dem zu besetzenden Fach möglich und sinnvoll ist.

19.4. Für künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Fächer kann eine
Hochschulbildung im Sinne der Z 19.3 lit. a auch durch eine gleichzuwertende
künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Eignung ersetzt werden.

20. Universitätsdozenten

Ernennungserfordernisse:

Für Universitätsdozenten (§ 154 lit. b):
a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder

gleichwertige ausländische Hochschulbildung,
b) eine an einer österreichischen Universität oder Universität der Künste er-

worbene oder gleichwertige ausländische Lehrbefugnis (venia docendi).

21. UNIVERSITÄTSASSISTENTEN

Ernennungserfordernisse:

21.1. Für Universitätsassistenten im zeitlich begrenzten Dienstverhältnis
a) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12,
b) für künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Fächer, für die eine

Ausbildung nach lit. a nicht vorgesehen ist, der Nachweis einer gleichwer-
tigen Eignung.
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Erfordernisse für die Umwandlung des Dienstverhältnisses eines Universi-
tätsassistenten in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit:

21.2.
a) Das Doktorat einer der Verwendung entsprechenden Fachrichtung.
b) Für künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Fächer, für die ein

Erwerb des Doktorates nach lit. a nicht vorgesehen ist oder auf Grund der
Verwendung des Universitätsassistenten nicht in Betracht kommt, die
Feststellung durch das zuständige Universitätsorgan, daß der Universi-
tätsassistent eine dem Doktorat gleichzuwertende künstlerische oder
künstlerisch-wissenschaftliche Eignung besitzt.

c) Zusätzlich zu lit. a oder b eine vierjährige Dienstzeit als Universitätsassis-
tent im zeitlich begrenzten Dienstverhältnis.

d) In diese vierjährige Dienstzeit können folgende Zeiten eingerechnet wer-
den, die nach der Erfüllung des Erfordernisses der lit. a liegen:
aa) Zeiten als vollbeschäftigter Vertragsassistent,
bb) Zeiten, die der Universitätsassistent an einer Universität (Universi-

tät der Künste) in einer Tätigkeit zurückgelegt hat, die nach Inhalt
und Umfang der eines vollbeschäftigten Vertragsassistenten ent-
spricht,

cc) im halben Ausmaß Zeiten nach den sublit. aa oder bb, die zwar nicht
in Vollbeschäftigung, aber mindestens im halben Beschäftigungsaus-
maß zurückgelegt wurden,

dd) bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren Zeiten außeruniversitärer
Tätigkeiten, die für die Verwendung des Universitätsassistenten von
Bedeutung sind.

21.3. Für Fachärzte (einschließlich der Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde) treten an die Stelle der Erfordernisse der Z 21.2 gemeinsam fol-
gende Erfordernisse:

a) Das Doktorat der gesamten Heilkunde,
b) der Abschluß der Ausbildung zum Facharzt eines für die Verwendung in

Betracht kommenden oder der Verwendung nahestehenden Sonder-
faches und

c) eine vierjährige Dienstzeit als Universitätsassistent im zeitlich begrenzten
Dienstverhältnis.

d) In diese vierjährige Dienstzeit können folgende Zeiten eingerechnet wer-
den, die nach Erfüllung des Erfordernisses nach lit. b liegen:
aa) Zeiten als vollbeschäftigter Vertragsassistent,
bb) Zeiten, die der Universitätsassistent an einer Universität in einer Tä-

tigkeit zurückgelegt hat, die nach Inhalt und Umfang der eines vollbe-
schäftigten Vertragsassistenten entspricht,

cc) im halben Ausmaß Zeiten nach den sublit. aa oder bb, die zwar nicht
in Vollbeschäftigung, aber mindestens im halben Beschäftigungsaus-
maß zurückgelegt wurden,
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dd) bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren Zeiten außeruniversitärer
Tätigkeiten, die für die Verwendung des Universitätsassistenten von
Bedeutung sind.

Definitivstellungserfordernisse:

21.4. Die bescheidmäßige Feststellung, daß der Universitätsassistent die für
eine dauernde Verwendung in der betreffenden Universitätseinrichtung erforder-
liche

a) Leistung in der wissenschaftlichen, künstlerischen oder künstlerisch-wis-
senschaftlichen Tätigkeit (Forschung beziehungsweise Entwicklung und
Erschließung der Künste),

b) Bewährung im Lehrbetrieb unter Bedachtnahme auf die pädagogische
und didaktische Befähigung sowie

c) Bewährung in der mit der Erfüllung der wissenschaftlichen, künstlerischen
oder künstlerisch-wissenschaftlichen Aufgaben der betreffenden Universi-
tät verbundenen Organisations- und Verwaltungstätigkeit
aufweist. Allfällige für den Erwerb dieser Qualifikation zusätzlich erbrachte
Leistungen, insbesondere im Rahmen einer facheinschlägigen außeruni-
versitären Praxis oder einer Einbindung in die internationale Forschung
(Entwicklung und Erschließung der Künste) sind bei der Beurteilung zu be-
rücksichtigen. Weiters ist eine allfällige Tätigkeit als Mitglied eines Arbeits-
kreises für Gleichbehandlungsfragen zu berücksichtigen.

21.5. Bei in ärztlicher, zahnärztlicher oder tierärztlicher Verwendung ste-
henden Universitätsassistenten ist bei der Feststellung nach Z 21.4 auch auf
die Bewährung in den Tätigkeiten gemäß § 155 Abs. 5 bzw. 6 Bedacht zu
nehmen.

21.6 Die in Z 21.4 lit. a und b angeführten Erfordernisse gelten durch den Er-
werb einer Lehrbefugnis oder Qualifikation gemäß Z 20 lit. b für das betreffende
Fachgebiet als erfüllt.

21a. LEHRER AN UNIVERSITÄTEN

Ernennungserfordernisse:

21a.1. Eine den Fachgebieten entsprechende abgeschlossene Hochschul-
bildung (Lehramt) durch den Erwerb eines auf Grund eines Diplomstudiums
erlangten Diplomgrades gemäß § 66 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 Z 3
UniStG. Bei Lehrern künstlerischer oder künstlerisch-wissenschaftlicher Fächer
wird dieses Erfordernis durch den Nachweis künstlerischer (künstlerisch-wis-
senschaftlicher) und kunstpädagogischer Leistungen, die den Anforderungen
des Arbeitsplatzes entsprechen, ersetzt.

21a.2. Lehrer für Religionspädagogik haben überdies die kirchlich (religions-
gesellschaftlich) erklärte Befähigung und Ermächtigung für die Erteilung des ent-
sprechenden Unterrichtes an einer Universität nach den hiefür geltenden kirchli-
chen (religionsgesellschaftlichen) Vorschriften nachzuweisen. Bei Lehrern für
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Religionspädagogik wird das Erfordernis der dem Fachgebiet entsprechenden
abgeschlossenen Hochschulbildung (Lehramt) durch den Erwerb eines auf
Grund eines Diplomstudiums erlangten Diplomgrades gemäß § 66 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Anlage 1 UniStG in einer anderen dem Fachgebiet entsprechenden
Studienrichtung ersetzt.

21a.3. Bei Lehrern für lebende Fremdsprachen wird das Erfordernis des
Lehramtsstudiums durch die Erfüllung sämtlicher nachstehender Erfordernisse
ersetzt:

a) eine den Unterrichtsgegenständen entsprechende abgeschlossene Hoch-
schulbildung durch den Erwerb eines auf Grund eines Diplomstudiums
erlangten Diplomgrades gemäß § 66 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1
UniStG,

b) eine danach zurückgelegte vierjährige facheinschlägige Praxis, bei Ver-
wendung im Rahmen der Dolmetscher- und Übersetzerausbildung sowie
der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien eine danach zurück-
gelegte vierjährige facheinschlägige Berufspraxis und

c) der Nachweis der pädagogischen Eignung.

21a.4. Soweit keine den Unterrichtsgegenständen entsprechende hoch-
schulmäßige Lehramtsprüfung vorgesehen ist, werden die Erfordernisse der
Z 21a.1 ersetzt durch

a) den Erwerb eines auf Grund eines Diplomstudiums erlangten Diplom-
grades gemäß § 66 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 UniStG in einer den
Unterrichtsgegenständen entsprechenden Studienrichtung mit

b) einer danach zurückgelegten vierjährigen einschlägigen Lehrpraxis.

22a. VERWENDUNGSGRUPPE PH 1

Ernennungserfordernisse:

Eine Verwendung als Hochschullehrperson und die Erfüllung der vorge-
schriebenen Erfordernisse gemäß Abs. 1 oder 2.

(1) Eine abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Hoch-
schulbildung und eine an einer österreichischen Universität erworbene oder
gleichwertige ausländische Lehrbefugnis (venia docendi).

(2) Die Erfüllung sämtlicher nachstehender Erfordernisse:
a) Erwerb eines Doktorgrades gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes

2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG oder einer gleichwertigen ausländischen
Hochschulbildung,

b) eine mindestens vierjährige Verwendung als Hochschullehrperson und
Bewährung bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 200d, wobei auf
diese Verwendung eine Verwendung als Universitätslehrer anzurechnen
ist,

c) wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit; diese ist durch Publikatio-
nen in national oder international anerkannten wissenschaftlichen Fach-
medien, deren Vorliegen mittels vorhergehender Qualitätsprüfung durch
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das Rektorat mit datierter Bestätigung festzustellen ist, oder durch gemäß
einem Gutachten von Expertinnen und Experten gleichzuhaltende Publi-
kationen nachzuweisen.

22b. VERWENDUNGSGRUPPE PH 2

Ernennungserfordernisse:

Eine Verwendung als Hochschullehrperson und die Erfüllung sämtlicher
nachstehender Erfordernisse:

(1) Eine abgeschlossene Universitäts-, Hochschul- oder Fachhochschulaus-
bildung durch den Erwerb

a) eines Diplom-, Master- oder Doktorgrades gemäß § 87 Abs. 1 Universi-
tätsgesetz 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG oder eines Mastergrades gemäß
§ 65 Abs. 1 Hochschulgesetz 2005 oder eines Diplom- oder Mastergrades
gemäß § 6 Abs. 2 Fachhochschulgesetz aufgrund des Abschlusses ei-
nes Fachhochschul-Masterstudienganges oder Fachhochschul-Diplom-
studienganges oder einer gleichwertigen ausländischen Hochschulbildung
oder

b) eines Bakkalaureatsgrades gemäß § 87 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002,
eines akademischen Grades Bachelor of Education gemäß § 65 Abs. 1
Hochschulgesetz 2005, eines Bakkalaureatsgrades gemäß § 6 Abs. 2
Fachhochschulgesetz oder einer gleichwertigen ausländischen Hoch-
schulbildung und der erfolgreiche Abschluss eines postgradualen Univer-
sitäts-, Hochschul- oder Fachhochschullehrganges im Bereich Hochschul-
didaktik im Ausmaß von mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkten,

(2) eine entsprechend der Ausschreibung vorgesehene Lehr- oder Berufs-
praxis und

(3) eine durch Publikationen in Fachmedien nachzuweisende wissenschaftli-
che bzw. didaktische, praktische oder künstlerische Tätigkeit.

22c. VERWENDUNGSGRUPPE PH 3

Ernennungserfordernisse:

Eine Verwendung als Hochschullehrperson und die Erfüllung der vorge-
schriebenen Erfordernisse gemäß Abs. 1 oder 2.

(1) Eine abgeschlossene Universitäts-, Hochschul- oder Fachhochschulaus-
bildung durch den Erwerb eines Bakkalaureatsgrades gemäß § 87 Abs. 1 Uni-
versitätsgesetz 2002, eines akademischen Grades Bachelor of Education ge-
mäß § 65 Abs. 1 Hochschulgesetz 2005 oder eines Bakkalaureatsgrades ge-
mäß § 6 Abs. 2 Fachhochschulgesetz oder eine gleichwertige ausländische
Hochschulbildung.

(2) Ein Diplom gemäß AStG an einer Pädagogischen, Religionspädagogi-
schen oder Berufspädagogischen Akademie oder eine gleichwertige ausländi-
sche Hochschulbildung.
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23. VERWENDUNGSGRUPPE L 1

(soweit sie nicht von Z 21a erfasst ist)

Ernennungserfordernisse:

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für
die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse.

Verwendung Erfordernis

23.1. Lehrer an mittleren und hö-
heren Schulen, soweit sie nicht in
den folgenden Verwendungen er-
fasst werden

(1) Eine den Unterrichtsgegenstän-
den entsprechende abgeschlossene
Universitätsausbildung (Lehramt) durch
den Erwerb eines Diplomgrades in zwei
Unterrichtsfächern gemäß § 87 Abs. 1
des Universitätsgesetzes 2002 bzw.
§ 66 Abs. 1 UniStG.

(2) Bei Lehrern der fachlich-theore-
tischen Unterrichtsgegenstände an den
berufsbildenden mittleren und höheren
Schulen (ausgenommen Haushaltsöko-
nomie und Ernährung) eine

a) nach Erwerb eines Diplom-
oder Mastergrades gemäß § 87
Abs. 1 des Universitätsgesetzes
2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG
des Studiums der Wirtschafts-
pädagogik oder

b) vor Erwerb eines Diplom-
oder Mastergrades gemäß § 87
Abs. 1 des Universitätsgesetzes
2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG
des Studiums der Wirtschafts-
pädagogik, jedoch nach Erwerb
eines Diplom- oder Mastergra-
des gemäß § 87 Abs. 1 des
Universitätsgesetzes 2002 bzw.
§ 66 Abs. 1 UniStG oder eines
akademischen Grades gemäß
§ 6 Abs. 2 des Fachhochschul-
gesetzes aufgrund des Ab-
schlusses eines Fachhochschul-
Masterstudienganges oder ei-
nes Fachhochschul-Diplomstu-
dienganges der sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Stu-
dien zurückgelegte zweijährige
facheinschlägige Berufspraxis.
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(3) Bei Lehrern der fachlich-theoreti-
schen Unterrichtsgegenstände im Be-
reich Haushaltsökonomie und Ernäh-
rung an den berufsbildenden mittleren
und höheren Schulen das Erfordernis
des Abs. 1 und überdies eine einjährige
facheinschlägige Berufspraxis.

(4) Bei Religionslehrern wird das Er-
fordernis des Abs. 1 durch den Erwerb
eines Diplom- oder Mastergrades ge-
mäß § 87 Abs. 1 des Universitätsge-
setzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG in
einem anderen dem Fachgebiet ent-
sprechenden Studium ersetzt.

(5) Soweit keine den Unterrichts-
gegenständen entsprechende univer-
sitäre Lehramtsausbildung vorgesehen
ist oder für die Unterrichtsgegenstände
im Bereich Mathematik, Physik, Che-
mie, Informatik oder Wirtschaft an tech-
nischen und gewerblichen Lehranstal-
ten, werden die Erfordernisse des
Abs. 1 auch erfüllt durch

a) eine den Unterrichtsgegenständen
entsprechende abgeschlossene
Hochschulbildung gemäß Z 1.12
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG mit

b) einer vierjährigen einschlägigen
Berufspraxis oder einer vierjährigen
facheinschlägigen Lehrpraxis im
Umfang einer Vollbeschäftigung.

(6) Abs. 5 ist auf Lehrer an land- und
forstwirtschaftlichen Schulen mit der
Maßgabe anzuwenden, dass Absolven-
ten nach Erwerb eines facheinschlägi-
gen Diplom- oder Mastergrades gemäß
§ 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes
2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG der Uni-
versität für Bodenkultur Wien an Stelle
des Erfordernisses nach Abs. 5 lit. b
den Erwerb des akademischen Grades
Bachelor of Education (BEd) gemäß
§ 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes
2005 an der Hochschule für Agrar- und
Umweltpädagogik Wien bzw. die Di-

Verwendung Erfordernis
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plomprüfung für das Lehramt und die
Befähigungsprüfung für den land- und
forstwirtschaftlichen Beratungs- und
Förderungsdienst aufzuweisen haben.

(7) Für Lehrer der allgemein bilden-
den Unterrichtsgegenstände an mittle-
ren und höheren Schulen zusätzlich
zu Abs. 1 die erfolgreiche Absolvierung
des Unterrichtspraktikums nach den Be-
stimmungen des Unterrichtspraktikums-
gesetzes, BGBl. Nr. 145/1988.

(8) (Anm.: Tritt mit Ablauf des 31. 8.
2006 außer Kraft)

23.2. Religionslehrer an Praxis-
schulen der Pädagogischen Hoch-
schulen

a) Erwerb des akademischen Grades
Bachelor of Education (BEd) ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschul-
gesetzes 2005 für das Lehramt für
Religion bzw. Diplom gemäß AStG
für das Lehramt für Religion an
aa) Volksschulen und
bb) an Neuen Mittelschulen, an

Hauptschulen, an Polytechni-
schen Schulen oder an Son-
derschulen oder an Stelle die-
ses weiteren Erfordernisses
Doktorat bzw. Mastergrad der
Pädagogik, Psychologie, So-
ziologie oder Theologie

b) sechsjährige Lehrpraxis mit her-
vorragenden pädagogischen Leis-
tungen an einer Pflichtschule und

c) einschlägige Publikationen.

23.3. Lehrer (ausgenommen Reli-
gionslehrer) an Praxisschulen der
Pädagogischen Hochschulen

(1) a) Eine der Verwendung entspre-
chende abgeschlossene Universi-
tätsausbildung durch den Erwerb
eines Diplom- oder Mastergrades
gemäß § 87 Abs. 1 des Universi-
tätsgesetzes 2002 bzw. § 66
Abs. 1 UniStG bzw. § 65 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005,

b) Erwerb eines der Verwendung
entsprechenden akademischen
Grades Bachelor of Education
(BEd) gemäß § 65 Abs. 1 des

Verwendung Erfordernis
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Hochschulgesetzes 2005 für eine
allgemein bildende oder berufs-
bildende Pflichtschule bzw. der
Verwendung entsprechende(s) Di-
plom gemäß AStG für eine allge-
mein bildende oder berufsbildende
Pflichtschule oder eine universi-
täre Lehramtsausbildung für eine
allgemein bildende oder berufsbil-
dende höhere Schule bzw. Erwerb
des akademischen Grades Ba-
chelor of Education (BEd) gemäß
§ 65 Abs. 1 des Hochschulgeset-
zes 2005 für eine berufsbildende
mittlere oder höhere Schule bzw.
Diplom gemäß AStG für eine be-
rufsbildende mittlere oder höhere
Schule oder der Erwerb eines Ba-
chelorgrades gemäß § 87 Abs. 1
des Universitätsgesetzes 2002 in
den Studien Instrumental(Ge-
sangs)-pädagogik oder Musik und
Bewegungserziehung bzw. eine
Lehrbefähigung (in den beiden
letztgenannten Fällen für Rhyth-
mik/Bewegungserziehung und
rhythmisch-musikalische Erzie-
hung, dem entsprechenden Instru-
mentalfach oder Gesang),

c) eine mindestens einjährige Lehr-
praxis mit hervorragenden päda-
gogischen Leistungen und

d) durch Publikationen nachzuwei-
sende einschlägige fachwissen-
schaftliche bzw. fachdidaktische,
praktische oder künstlerische Tä-
tigkeit.

(2) Das Erfordernis gemäß Abs. 1
lit. a wird ersetzt durch

a) ein berufsbegleitendes Didakti-
kum, den erfolgreichen Abschluss
eines postgradualen Universitäts-,
Hochschul- oder Fachhochschul-
lehrganges im Bereich Hochschul-
didaktik im Ausmaß von mindes-

Verwendung Erfordernis
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tens 60 ECTS-Anrechnungspunk-
ten oder Erwerb eines weiteren
akademischen Grades Bachelor of
Education (BEd) gemäß § 65 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005 bzw.
ein weiteres Diplom gemäß AStG,
jeweils gemeinsam mit einer min-
destens sechsjährigen fachein-
schlägigen Lehrpraxis mit hervorra-
genden pädagogischen Leistungen
an einer der Ausbildung entspre-
chenden Schule, oder durch

b) den Erwerb eines facheinschlä-
gigen Doktorgrades gemäß § 87
Abs. 1 des Universitätsgesetzes
2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG oder
eine abgeschlossene Universitäts-
ausbildung durch den Erwerb eines
Diplom- oder Mastergrades gemäß
§ 87 Abs. 1 des Universitätsgeset-
zes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG,
jeweils aus Pädagogik, Psycholo-
gie oder Soziologie.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I
Nr. 55/2012)

23.4. Lehrer für Kindergarten-,
Sonderkindergarten-, Hort- oder
Heimpraxis sowie für Unterrichtsge-
genstände der Didaktik an Bildungs-
anstalten für Elementarpädagogik
und an Bildungsanstalten für Sozial-
pädagogik

a) Abgeschlossenes Universitätsstu-
dium durch den Erwerb eines
Diplom- oder Mastergrades ge-
mäß § 87 Abs. 1 des Universitäts-
gesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1
UniStG in den Studien Pädagogik
oder Psychologie,

b) die der Verwendung entspre-
chende
aa) Reife- und Diplomprüfung

für Kindergärten (und Horte)
oder für Erzieher bzw. Di-
plomprüfung (Kolleg) oder

bb) Diplomprüfung für Sonderkin-
dergärtnerinnen bzw. für Son-
derkindergärten und Frühför-
derung oder für Erzieher,

c) Erwerb des akademischen Gra-
des Bachelor of Education (BEd)

Verwendung Erfordernis
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gemäß § 65 Abs. 1 des Hoch-
schulgesetzes 2005 bzw. ein
Diplom gemäß AStG oder die
erfolgreiche Ablegung der Zusatz-
prüfung aus Didaktik und

d) eine zweijährige einschlägige Be-
rufs- oder Lehrpraxis nach Ab-
legung der Reife- und Diplomprü-
fung bzw. Diplomprüfung gemäß
lit. b.

23.5. Lehrer für Pädagogik und
verwandte Unterrichtsgegenstände
an Bildungsanstalten für Elementar-
pädagogik und an Bildungsanstalten
für Sozialpädagogik

(1) a) Lehramt gemäß Z 23.1 Abs. 1
oder entsprechendes Lehramt im
Sinne des § 38 Abs. 2 Z 1 und 2
VBG,

b) Reife- und Diplomprüfung für Kin-
dergärten (und Horte) oder für Er-
zieher bzw. Diplomprüfung (Kol-
leg) oder Erwerb des akademi-
schen Grades Bachelor of Edu-
cation (BEd) gemäß § 65 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005 für
eine allgemein bildende Pflicht-
schule oder ein Diplom gemäß
AStG für eine allgemein bildende
Pflichtschule und

c) eine zweijährige Praxis in einem
einschlägigen Lehrer- oder Erzie-
herdienst.

(2) Das Erfordernis des Abs. 1 lit. a
wird ersetzt durch die Erfüllung sämtli-
cher nachstehender Erfordernisse:

a) Abgeschlossenes Universitätsstu-
dium durch den Erwerb eines
Diplom- oder Mastergrades ge-
mäß § 87 Abs. 1 des Universitäts-
gesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1
UniStG im Studium Pädagogik mit
einer einschlägigen Vertiefung in
Psychologie bzw. die positive Ab-
solvierung von Lehrveranstaltun-
gen im Bereich Psychologie und
Entwicklungspsychologie, jeweils
im Mindestausmaß von 30 Se-
mesterstunden und

Verwendung Erfordernis
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b) Erwerb des akademischen Gra-
des Bachelor of Education (BEd)
gemäß § 65 Abs. 1 des Hoch-
schulgesetzes 2005 bzw. ein Di-
plom gemäß AStG oder die erfolg-
reiche Ablegung der Zusatzprü-
fung aus Didaktik (dies ist jedoch
nicht erforderlich, wenn bereits
der Erwerb eines solchen akade-
mischen Grades Bachelor of Edu-
cation (BEd) gemäß § 65 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005
bzw. ein solches Diplom gemäß
AStG gemäß Abs. 1 lit. b vorliegt).

23.6. Lehrer am Bundes-Blinden-
erziehungsinstitut in Wien oder am
Bundesinstitut für Gehörlosenbildung
in Wien

(1) Das Erfordernis der Z 23.1
Abs. 1 und die Absolvierung eines für
die entsprechende Sonderschulart ein-
schlägigen Lehrganges oder Hoch-
schullehrganges gemäß § 39 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005 bzw. Aka-
demielehrganges.

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1
werden durch die Erfüllung sämtlicher
nachstehender Erfordernisse ersetzt:

a) Erwerb des akademischen Grades
Bachelor of Education (BEd) ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschul-
gesetzes 2005 für das Lehramt an
Neuen Mittelschulen, Hauptschu-
len, Sonderschulen oder Poly-
technischen Schulen bzw. Diplom
gemäß AStG für das Lehramt
an Hauptschulen, Sonderschulen
oder Polytechnischen Schulen;

b) die Absolvierung eines für die
entsprechende Sonderschulart
einschlägigen Lehrganges oder
Hochschullehrganges gemäß § 39
Abs. 1 des Hochschulgesetzes
2005 bzw. Akademielehrganges;

c) eine sechsjährige einschlägige
Lehrpraxis mit hervorragenden
pädagogischen Leistungen.

(3) Z 23.1 Abs. 4 ist anzuwenden.

Verwendung Erfordernis
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24. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 2

Ernennungserfordernisse:

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für
die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse.

Verwendung Erfordernis

24.1. Lehrer an Sonderschulen,
land- und Forstwirtschaftlichen Schu-
len, Lehrer an der Bundes-Berufs-
schule für Uhrmacher in Karlstein
in Niederösterreich, Lehrgang für
Haushaltsökonomie und Ernährung
und gewerblichen Fachunterricht an
mittleren und höheren Schulen. Leh-
rer für Informations- und Textverar-
beitung, Lehrer an Fachschulen für
Sozialberufe, an der Heereslogistik-
schule, soweit sie nicht in Z 24.2 er-
fasst werden

(1) Erwerb eines der Verwendung
entsprechenden akademischen Grades
Bachelor of Education (BEd) gemäß § 65
Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005
bzw. das der Verwendung entspre-
chende Diplom gemäß AStG an einer
Pädagogischen, Berufspädagogischen
Akademie oder Lehramt und die Befähi-
gungsprüfung für den land- und forstwirt-
schaftlichen Beratungs- und Förderungs-
dienst an einer land- und forstwirtschaft-
lichen berufspädagogischen Akademie.

(2) Das Erfordernis gemäß Abs. 1
kann für Lehrpersonen für sozialfach-
liche Unterrichtsgegenstände an Schu-
len für Sozialberufe ersetzt werden
durch den Erwerb eines der Verwen-
dung entsprechenden Bachelorgrades
gemäß § 87 Abs. 1 UG oder gemäß
§ 5 des Fachhochschulgesetzes ge-
meinsam mit einer vierjährigen einschlä-
gigen Berufspraxis vor oder nach der
Absolvierung des Bachelorgrades. Zei-
ten einer Lehrpraxis in einer den Ver-
wendungsgruppen L 2 entsprechenden
Verwendung sind auf die Zeiten der Be-
rufspraxis anzurechnen.

(3) Für Lehrer für Haushaltsöko-
nomie und Ernährung zusätzlich zu
Abs. 1 eine einjährige facheinschlägige
Berufspraxis. Dieses Erfordernis ent-
fällt, wenn im Rahmen des Studiums ein
Berufspraktikum im Umfang von min-
destens 30 Wochen Vollbeschäftigung
absolviert worden ist.

24.2. Lehrer für Religion an den in
Z 24.1 angeführten Schulen

a) Die Reife- und Diplomprüfung
bzw. Reifeprüfung an einer höhe-
ren Schule und die der Verwen-
dung entsprechende Lehrbefä-
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higung auf Grund einer Ausbil-
dung, die der Ausbildung an einer
Pädagogischen Hochschule bzw.
Religionspädagogischen Akade-
mie hinsichtlich Bildungshöhe und
Dauer vergleichbar ist oder

b) der Erwerb eines Diplom-
oder Mastergrades gemäß § 87
Abs. 1 des Universitätsgesetzes
2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG der
theologischen Studien.

24.3. Lehrer für Musikerziehung,
Instrumentalmusik, Instrumentalmu-
sikerziehung oder rhythmisch-musi-
kalische Erziehung an mittleren und
höheren Schulen sowie für sonstige
Unterrichtsgegenstände der musika-
lischen Erziehung an Bildungsan-
stalten für Elementarpädagogik und
an Bildungsanstalten für Sozialpäda-
gogik

(1) Die erfolgreiche Ablegung der
Reife- und Diplomprüfung bzw. Reife-
prüfung an einer höheren Schule und

a) die Lehrbefähigung aus zwei im
Unterricht an diesen Schulen zu-
gelassenen einschlägigen Unter-
richtsgegenständen oder

b) der Erwerb eines Bachelorgrades
gemäß § 87 Abs. 1 des Universi-
tätsgesetzes 2002 in den Studien
Instrumental(Gesangs)pädagogik
oder Musik- und Bewegungserzie-
hung bzw. eine Lehrbefähigung (in
beiden Fällen aus einem im Unter-
richt an diesen Schulen zugelas-
senen einschlägigen Unterrichts-
gegenstand, wenn im Rahmen des
Studiums ein Schwerpunktstudium
in einem zweiten Instrument oder
Gesang absolviert wurde), oder

c) der Erwerb eines Mastergrades
gemäß § 87 Abs. 1 des Universi-
tätsgesetzes 2002 bzw. der Er-
werb eines Diplomgrades gemäß
§ 66 Abs. 1 UniStG in den Stu-
dien Instrumental(Gesangs)päda-
gogik oder Musik- und Bewe-
gungserziehung.

(2) Die Lehrbefähigung aus einem
der in Abs. 1 lit. a angeführten Unter-
richtsgegenstände wird bei Lehrern
an Hochschulen durch den Erwerb
des akademischen Grades Bachelor of
Education (BEd) gemäß § 65 Abs. 1 des

Verwendung Erfordernis
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25. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 1

Ernennungserfordernisse:

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für
die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse.

Hochschulgesetzes 2005 für das
Lehramt an Volksschulen bzw. durch
das Diplom gemäß AStG für das Lehr-
amt für Volksschulen ersetzt.

24.4. Lehrer bzw. Religionslehrer
an Praxisschulen der Pädagogi-
schen Hochschulen

a) Erwerb eines der Verwendung
entsprechenden akademischen
Grades Bachelor of Education
(BEd) gemäß § 65 Abs. 1 des
Hochschulgesetzes 2005 bzw.
das der Verwendung entspre-
chende Diplom gemäß AStG und

b) sechsjährige Lehrpraxis.

24.5. Lehrer für Bildnerische Er-
ziehung sowie für Technisches Wer-
ken und Textiles Werken und ver-
wandte Unterrichtsgegenstände an
mittleren und höheren Schulen

a) Die erfolgreiche Ablegung der
Reife- und Diplomprüfung bzw.
Reifeprüfung an einer höheren
Schule und

b) der Erwerb eines Diplom-
oder Mastergrades gemäß § 87
Abs. 1 des Universitätsgesetzes
2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG
bzw. eines einschlägigen Studi-
ums an einer Universität der
Künste oder der Akademie der bil-
denden Künste.

Verwendung Erfordernis

25.1. Lehrer an mittleren und hö-
heren Schulen, soweit sie nicht die
Erfordernisse für die Verwendungs-
gruppe L 2a 2 oder für eine höhere
Verwendungsgruppe erfüllen

(1) Für Lehrer für Sozialfachliche
Unterrichtsgegenstände an Schulen für
Sozialberufe oder für Sozialarbeit ein
Diplom einer Akademie für Sozialarbeit
gemeinsam mit einer zweijährigen ein-
schlägigen Berufspraxis vor oder nach
der Absolvierung der Akademie für So-
zialarbeit; Zeiten einer Lehrpraxis in ei-
ner den Verwendungsgruppen L 2 ent-
sprechenden Verwendung sind auf die
Zeit der Berufspraxis anzurechnen.

Verwendung Erfordernis
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(2) Das Erfordernis gemäß Abs. 1
kann für Lehrerinnen und Lehrer
für sozialfachliche Unterrichtsgegen-
stände an Schulen für Sozialberufe er-
setzt werden durch

a) die erfolgreiche Absolvierung ei-
ner Sonderausbildung für Lehr-
aufgaben für Angehörige des ge-
hobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege gemäß
§ 65 GuKG oder den erfolgrei-
chen Abschluss einer nach § 65a
GuKG von der zuständigen Bun-
desministerin oder vom zuständi-
gen Bundesminister durch Ver-
ordnung einer Sonderausbildung
für Lehraufgaben gemäß § 65
GuKG gleichgehaltenen Ausbil-
dung und

b) jeweils eine zweijährige einschlä-
gige Berufspraxis vor oder nach
Absolvierung der Ausbildung. Zei-
ten einer Lehrpraxis in einer den
Verwendungsgruppen L 2 ent-
sprechenden Verwendung sind
auf die Zeiten der Berufspraxis
anzurechnen.

(3) Für Lehrer für Bildnerische Erzie-
hung, für Technisches Werken und Tex-
tiles Werken und verwandte Unterrichts-
gegenstände an mittleren und höheren
Schulen durch Erwerb eines Diplom-
oder Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1
des Universitätsgesetzes 2002 bzw.
§ 66 Abs. 1 UniStG bzw. eines einschlä-
gigen Studiums an einer Universität der
Künste oder der Akademie der bilden-
den Künste.

(4) Für Lehrer für musikalische Un-
terrichtsgegenstände an mittleren und
höheren Schulen

a) die erfolgreiche Ablegung der
Reife- und Diplomprüfung bzw.
Reifeprüfung an einer höheren
Schule gemeinsam mit dem Er-

Verwendung Erfordernis
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werb eines Bachelorgrades ge-
mäß § 87 Abs. 1 des Universi-
tätsgesetzes 2002 in den Stu-
dien Instrumental(Gesangs)päda-
gogik oder Musik- und Bewe-
gungserziehung bzw. einer Lehr-
befähigung (in beiden Fällen aus
Gesang oder einem zugelasse-
nen Instrumentalfach oder für
rhythmisch-musikalische Erzie-
hung) oder

b) Erwerb eines Bachelorgrades ge-
mäß § 87 Abs. 1 des Universi-
tätsgesetzes 2002 in den Stu-
dien Instrumental(Gesangs)päda-
gogik oder Musik- und Bewe-
gungserziehung bzw. einer Lehr-
befähigung (in beiden Fällen aus
zwei der vorstehend angeführten
Unterrichtsgegenstände),

c) der Erwerb eines Mastergrades
gemäß § 87 Abs. 1 des Univer-
sitätsgesetzes 2002 bzw. der Er-
werb eines Diplomgrades gemäß
§ 66 Abs. 1 UniStG in den Stu-
dien Instrumental(Gesangs)päda-
gogik oder Musik- und Bewe-
gungserziehung oder

d) (nur an Bildungsanstalten für Ele-
mentarpädagogik und an Bil-
dungsanstalten für Sozialpädago-
gik) die Reife- und Diplomprüfung
bzw. Diplomprüfung (Kolleg) für
Kindergärten oder für Erzieher so-
wie in allen Fällen zusätzlich der
Erwerb eines Bachelorgrades ge-
mäß § 87 Abs. 1 des Universi-
tätsgesetzes 2002 in den Studien
Instrumental(Gesangs)pädagogik
und Musik- und Bewegungserzie-
hung bzw. die Lehrbefähigung (in
beiden Fällen für rhythmisch-mu-
sikalische Erziehung oder für
einen Unterrichtsgegenstand der
musikalischen Erziehung).

Verwendung Erfordernis
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(5) Für Lehrer für Kindergarten- und
Hortpraxis sowie für Unterrichtsgegen-
stände der Didaktik

a) die Reife- und Diplomprüfung für
Kindergärten (und Horte) bzw. Di-
plomprüfung (Kolleg) für Kinder-
gärten und

b) in beiden Fällen die Zusatzprü-
fung aus Didaktik und eine vier-
jährige einschlägige Berufs- oder
Lehrpraxis;

(6) Für Lehrer für Hort- und Heim-
praxis und für Unterrichtsgegenstände
der Didaktik an Bildungsanstalten für
Sozialpädagogik sowie an Bildungsan-
stalten für Elementarpädagogik für die
zusätzliche Ausbildung zum Erzieher an
Horten

a) die Reife- und Diplomprüfung
bzw. Diplomprüfung (Kolleg) für
Erzieher und

b) in beiden Fällen die Zusatzprü-
fung aus Didaktik und eine vier-
jährige einschlägige Berufs- oder
Lehrpraxis.

25.2. Erzieher an Übungsheimen
oder Übungshorten, Übungskinder-
gärtnerinnen und Übungshorterzie-
herinnen Diplomprüfung (Kolleg)

a) je nach Verwendung die Reife-
und Diplomprüfung für Erzieher
bzw. für Erzieher bzw. die Reife-
und Diplomprüfung für Kinder-
gärten (und Horte) bzw. Diplom-
prüfung (Kolleg) für Kindergärten
und

b) in beiden Fällen die Zusatzprü-
fung aus Didaktik und eine vier-
jährige einschlägige Berufs- oder
Lehrpraxis.

25.3. Sondererzieher a) die Reife- und Diplomprüfung für
Erzieher gemeinsam mit der Di-
plomprüfung für Sondererzieher
und

b) in beiden Fällen eine vierjährige
einschlägige Berufspraxis, davon
eine zweijährige Praxis an Son-
derhorten oder Sonderheimen.

Verwendung Erfordernis
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26. VERWENDUNGSGRUPPE L 2b 1

Ernennungserfordernisse:

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für
die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse.

25.4. Sonderkindergärtnerinnen,
die eine qualifizierte Betreuung be-
hinderter Kinder an Übungskinder-
gärten, am Bundes-Blindenerzie-
hungsinstitut in Wien oder am Bun-
desinstitut für Gehörlosenbildung in
Wien ausüben, sowie Lehrer im
Lehrgang für Inklusive Elementar-
pädagogik

a) Reife- und Diplomprüfung für Kin-
dergärten (und Horte) bzw. Di-
plomprüfung (Kolleg) und

b) Diplomprüfung für Sonderkinder-
gärten und Frühförderung und

c) erfolgreiche Ablegung einer Zu-
satzprüfung aus Didaktik und

d) vierjährige einschlägige Berufs-
praxis, davon eine zweijährige
Praxis an Sonderkindergärten.

25.5. Lehrer im Lehrgang für die
Ausbildung von Erziehern zu Son-
dererziehern

a) Reife- und Diplomprüfung bzw.
Diplomprüfung (Kolleg) für Erzie-
her und

b) Diplomprüfung für Sondererzieher
und

c) erfolgreiche Ablegung einer Zu-
satzprüfung aus Didaktik und

d) vierjährige einschlägige Berufs-
praxis, davon eine zweijährige
Praxis an Sonderhorten oder
Sonderheimen.

Verwendung Erfordernis

26.1. Lehrer an mittleren und hö-
heren Schulen und an der Heeres-
logistikschule, soweit sie nicht die
Erfordernisse für eine der Verwen-
dungsgruppen L 2a oder eine höhere
Verwendungsgruppe erfüllen und
auch nicht in Z 26.2 erfasst werden

a) Bei Lehrern für musikalische Un-
terrichtsgegenstände durch den
Erwerb eines Mastergrades ge-
mäß § 87 Abs. 1 des Universitäts-
gesetzes 2002 bzw. den Erwerb
eines Diplomgrades gemäß § 66
Abs. 1 UniStG eines einschlägi-
gen Studiums an einer Universität
der Künste oder einer gleichwerti-
gen Studienrichtung an einer an-
deren Musiklehranstalt oder durch
den Erwerb eines Bachelorgrades
gemäß § 87 Abs. 1 des Universi-
tätsgesetzes 2002 in den Studien

Verwendung Erfordernis
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Instrumental(Gesangs)pädagogik
oder Musik- und Bewegungser-
ziehung bzw. durch die Lehrbe-
fähigung (in den beiden letztge-
nannten Fällen aus Gesang oder
einem zugelassenen Instrumen-
talfach oder für rhythmisch-musi-
kalische Erziehung);

b) bei Lehrern für sozialfachliche Un-
terrichtsgegenstände durch den
erfolgreichen Abschluss einer
Ausbildung in der in Betracht kom-
menden Fachrichtung (insbeson-
dere gemäß Gesundheits- und
Krankenpflegegesetz – GuKG,
BGBl. I Nr. 108/1997) gemeinsam
mit einer nach Vollendung des
18. Lebensjahres zurückgelegten
sechsjährigen facheinschlägigen
Berufspraxis;

c) bei Lehrern für Bildnerische Er-
ziehung, für Werkerziehung und
für verwandte Unterrichtsgegen-
stände durch
aa) eine nach Vollendung des

18. Lebensjahres zurückge-
legte sechsjährige Berufspra-
xis mit besonderen Leistun-
gen facheinschlägiger Rich-
tung oder

bb) (nur an Bildungsanstalten für
Elementarpädagogik und an
Bildungsanstalten für Sozial-
pädagogik) eine Reife- und
Diplomprüfung für Erzieher
oder Kindergärten gemein-
sam mit einer einschlägi-
gen fachlichen Ausbildung
und einer zweijährigen ein-
schlägigen Berufs- oder Lehr-
praxis;

d) bei Lehrern an Bildungsanstalten
für Elementarpädagogik und Bil-
dungsanstalten für Sozialpädago-
gik und an Praxisschulen und bei

Verwendung Erfordernis
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Lehrern für Kinderbeschäftigung
durch eine für Lehrer der Verwen-
dungsgruppe L 3 vorgeschrie-
bene Befähigung gemeinsam mit
einer sechsjährigen einschlägigen
Berufs- der Lehrpraxis;

e) bei Lehrern für Kindergarten-,
Sonderkindergarten- und Hortpra-
xis sowie für Unterrichtsgegen-
stände der Didaktik an Bildungs-
anstalten für Elementarpädagogik
durch eine Reife- und Diplomprü-
fung für Kindergärten (und Horte)
bzw. Diplomprüfung für Kinder-
gärten oder eine Diplomprüfung
für Sonderkindergärtnerinnen ge-
meinsam mit der Zusatzprüfung
aus Didaktik und einer vierjähri-
gen einschlägigen Berufs- oder
Lehrpraxis;

f) bei Lehrpersonen für fachprakti-
sche Unterrichtsgegenstände an
berufsbildenden mittleren und hö-
heren Schulen die Ablegung der
Reifeprüfung bzw. Reife- und Di-
plomprüfung an einer höheren
Schule sowie eine sechsjährige
facheinschlägige Berufspraxis.

g) bei Lehrern für den Fachunterricht
an den land- und forstwirtschaftli-
chen Schulen durch die Erlernung
eines einschlägigen Lehrberufes
gemäß Z 3.13 lit. a und b gemein-
sam mit einer nach Vollendung
des 18. Lebensjahres zurückge-
legten sechsjährigen Berufspraxis
mit besonderen Leistungen auf
dem in Betracht kommenden
Fachgebiet.

26.2. Lehrer für Religion an den
in Z 26.1 angeführten Schulen, so-
weit sie nicht die Erfordernisse
der Verwendungsgruppen L 2a oder
einer höheren Verwendungsgruppe
erfüllen

Die erfolgreiche Ablegung der Reife-
und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung
an einer höheren Schule.

Verwendung Erfordernis



Band1.Buch : 03-BDG-Anlage.pod    421
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

421

421

Anlage 1 BDG

27. VERWENDUNGSGRUPPE L 3

Ernennungserfordernisse:

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für
die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse.

26.3. Lehrer für Bewegung und
Sport

Die erfolgreiche Ablegung der
a) Befähigungsprüfung für Leibes-

erzieher an Schulen oder
b) Abschlussprüfung der staatlichen

Sportlehrerausbildung mit dem
Spezialfach Leibeserziehung an
Schulen an einer Bundessport-
akademie.

26.4. Erzieher (Sondererzieher)
an Bundeskonvikten, am Bundes-
Blindenerziehungsinstitut in Wien
oder am Bundesinstitut für Gehör-
losenbildung in Wien oder in gleich-
artigen Anstalten sowie an Schü-
lerheimen, Sonderschülerheimen,
Übungsschülerheimen, Übungshor-
ten und ganztägigen Schulformen

Reife- und Diplomprüfung bzw. Di-
plomprüfung (Kolleg) für Erzieher bzw.
Diplomprüfung für Sondererzieher.

26.5. (Aufgehoben durch BGBl. I
Nr. 96/2007)

26.6. Lehrer für Hort- und Heim-
praxis sowie für Unterrichtsgegen-
stände der Didaktik an Bildungs-
anstalten für Sozialpädagogik und
an Bildungsanstalten für Elementar-
pädagogik

a) Reife- und Diplomprüfung bzw.
Diplomprüfung für Erzieher,

b) die erfolgreiche Ablegung der Zu-
satzprüfung aus Didaktik und

c) eine zweijährige einschlägige Be-
rufs- oder Lehrpraxis.

Verwendung Erfordernis

Lehrer an mittleren und höheren
Schulen, soweit sie nicht die Erfor-
dernisse für eine der Verwendungs-
gruppen L 2 oder eine höhere Ver-
wendungsgruppe erfüllen

(1) Die für die Verwendung einschlä-
gige Lehrbefähigung oder sonstige ein-
schlägige Befähigung.

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1
werden ersetzt

a) bei Lehrern für Werkerziehung,
Instrumentenbau und rhythmisch-
musikalische Erziehung an Bil-
dungsanstalten für Elementar-

Verwendung Erfordernis
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28. VERWENDUNGSGRUPPE SQM

Ernennungserfordernisse:

Eine Verwendung im Schulqualitätsmanagement und die Erfüllung nachste-
hender Erfordernisse:

a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse
aa) gemäß Z 23 oder 24 der Anlage 1 oder
bb) gemäß Artikel II Z 1 oder 2 der Anlage zum LDG 1984 und

b) eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehr- oder Schulleitungspraxis
an einer Schule, deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG,
BGBl. Nr. 242/1962, im Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/
1974, oder im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz,
BGBl. Nr. 175/1966, geregelt ist, oder an einer vergleichbaren Schule
in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der Türkischen Republik oder der Schweizerischen Eid-
genossenschaft;

c) im Bereich des Minderheitenschulwesens überdies die im Minderheiten-
Schulgesetz für Kärnten bzw. im Minderheiten-Schulgesetz für das Bur-
genland festgelegten weiteren besonderen Erfordernisse.

pädagogik und Bildungsanstalten
für Sozialpädagogik durch eine
einschlägige Ausbildung gemein-
sam mit einer vierjährigen Lehr-
oder Berufspraxis;

b) bei Lehrern für den praktischen
Fachunterricht an Bundessport-
akademien durch eine dreisemes-
trige Ausbildung an Bundessport-
akademien gemeinsam mit einer
vierjährigen facheinschlägigen
Berufspraxis;

c) bei Lehrern für den praktischen
Fachunterricht an land- und forst-
wirtschaftlichen Schulen durch die
erfolgreiche Absolvierung einer
mittleren Schule gemeinsam mit
einer nach dem 18. Lebensjahr
zurückgelegten dreijährigen Be-
rufspraxis.

(3) Bei Lehrern für Religion an Stelle
der Erfordernisse des Abs. 1 die Erfül-
lung der Erfordernisse des § 202 Abs. 3.

Verwendung Erfordernis
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29. VERWENDUNGSGRUPPEN FI 1 und FI 2

Ernennungserfordernisse:

Eine Verwendung in der Fachinspektion und die Erfüllung nachstehender Er-
fordernisse:

29.1. Verwendungsgruppe FI 1:

a) eine der Verwendung entsprechende facheinschlägige abgeschlossene
Hochschulbildung gemäß Z 1.12 der Anlage 1 bzw. § 235 BDG 1979 oder
ein Mastergrad gemäß § 65 Abs. 1 HG und

b) eine mehrjährige erfolgreiche Unterrichtstätigkeit;
c) im Bereich des Minderheitenschulwesens überdies die im Minderheiten-

Schulgesetz für Kärnten, bzw. im Minderheiten-Schulgesetz für das Bur-
genland festgelegten besonderen Erfordernisse.

29.2. Verwendungsgruppe FI 2:

a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse für die Verwendung als Lehr-
person;

b) im Bereich des Minderheitenschulwesens überdies die im Minderheiten-
Schulgesetz für Kärnten bzw. im Minderheiten-Schulgesetz für das Bur-
genland festgelegten besonderen Erfordernisse.

30. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 1 UND PF 1

Ernennungserfordernisse:

30.1. Eine in Z 30.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
oder § 249b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in Z 30.3
vorgeschriebenen Erfordernisse.

30.2. Den Verwendungsgruppen PT 1 oder PF 1 gehören neben den im
§ 103 Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Verwendungen mit Fixge-
halt insbesondere folgende Verwendungen an:

30.2.1. in der Dienstzulagengruppe S:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter einer Abteilung in der Generaldirektion der PTA,
b) im Telekomdienst:

Leiter des Fernmeldetechnischen Zentrums Wien Arsenal,
c) im Dienst bei der Mobilkom:

Technischer Leiter,
d) in der Fernmeldebehörde:

Leiterin oder Leiter einer Abteilung bei der Fernmeldebehörde in der Zen-
tralstelle und Leiterin oder Leiter des Fernmeldebüros,

30.2.2. in der Dienstzulagengruppe 1:
a) im Postautodienst:

Leiter der Postautoleitung Wien,
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b) im Telekomdienst:
Regionalleiter/Telekom-Dienste Linz,

c) im Dienst bei der Mobilkom:
Leiter eines Geschäftsbereiches,

30.2.3. in der Dienstzulagengruppe 1b:
im Verwaltungsdienst:
Leiter eines Referates in der Generaldirektion der PTA,

30.2.4. in der Dienstzulagengruppe 2:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter einer Abteilung in einer Direktion der PTA,
b) im Postdienst:

Regionalleiter/Post (ausgenommen Vertrieb und Querschnittsfunktionen),
c) im Postautodienst:

Leiter einer Postautoleitung (ausgenommen Wien),
d) im Telekomdienst:

Regionalleiter/Telekom-Dienste Innsbruck,
e) in der Fernmeldebehörde:

Leiterin oder Leiter der Abteilung Recht im Fernmeldebüro und Leiterin
oder Leiter der Abteilung Technik im Fernmeldebüro,

30.2.5. in der Dienstzulagengruppe 3:
a) im Verwaltungsdienst:

Referent A in der Generaldirektion der PTA,
b) im Postautodienst:

Postautodienst-Controller A,
c) im Telekomdienst:

Leiter Technikkoordination (ausgenommen Wien),
d) im Dienst bei der Mobilkom:

Referent A in der Geschäftsleitung,
e) in der Fernmeldebehörde:

Referentin oder Referent A bei der Fernmeldebehörde in der Zentralstelle,

30.2.6. in der Dienstzulagengruppe 3b:
im Verwaltungsdienst:
Leiter eines Referates in einer Abteilung einer Direktion der PTA.

30.3.
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12 und der erfolgreiche

Abschluß der Grundausbildung I,
b) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.13 und der erfolgreiche

Abschluß der Grundausbildung I oder
c) eine achtjährige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 2 oder PT 3

und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung I; in diesem Fall ist die
Zulassung so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung getragen wird.

30.4. Die in Z 30.2.5 lit. a, d und e angeführten Verwendungen eines Refe-
renten A beinhalten besonders verantwortungsvolle, bandbreite und schwierige
Aufgaben, die eigenverantwortlich und in der Regel für das gesamte Bundesge-
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biet ausgeübt werden und in rechtlicher, personeller, finanzieller oder techni-
scher Hinsicht regelmäßig leitende, koordinierende, planende und kontrollie-
rende Tätigkeiten erfordern. Solche Verwendungen setzen regelmäßig den Ge-
samtüberblick über eine den Gegenstand eines Universitätsstudiums bildende
Wissenschaft voraus. Solche Verwendungen sind zB Referent für Postrecht in
der Generaldirektion der PTA, Referent für Text- und Datentechnik in der Gene-
raldirektion der PTA.

30.5. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)

31. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 2 UND PF 2

Ernennungserfordernisse:

31.1. Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12 oder der Z 1.13
und eine in Z 31.2 angeführte Verwendung.

31.2. Verwendung

31.2.1. in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Verwaltungsdienst als

Referent A in einer Direktion der PTA,
b) im Postautodienst als

Leiter einer Abteilung in einer Postautoleitung,
c) im Telekomdienst als

Referent in höherer technischer Verwendung im Fernmeldetechnischen
Zentrum Wien Arsenal,

d) im Dienst bei der Mobilkom als
Referent in höherer technischer Verwendung in der Mobilkom,

e) in der Fernmeldebehörde als
Referentin oder Referent A im Fernmeldebüro,

31.2.2. außerhalb einer Dienstzulagengruppe in innerbetrieblicher Ausbil-
dung gemäß § 229 Abs. 4.

31.3. Die in Z 31.2.1 lit. a und e angeführten Verwendungen eines Referen-
ten A in einer Direktion der PTA oder in einem Fernmeldebüro beinhalten ver-
antwortungsvolle, bandbreite und schwierige Aufgaben, die eigenverantwort-
lich und in der Regel für den Direktionsbereich oder den Bereich des Fern-
meldebüros ausgeübt werden und in rechtlicher, personeller, finanzieller oder
technischer Hinsicht regelmäßig leitende, koordinierende, planende und kon-
trollierende Tätigkeiten im instanziellen Bereich erfordern. Solche Verwendun-
gen setzen regelmäßig den Gesamtüberblick über eine den Gegenstand eines
Universitätsstudiums bildende Wissenschaft voraus. Solche Verwendungen
sind zB

Referent für Postrecht in der PTA Direktion Wien, Referent für Funk-, Telegra-
phen- und Übertragungstechnik in der PTA Direktion Wien,

31.4. Eine in Z 31.5 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
oder § 249b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in Z 31.6
vorgeschriebenen Erfordernisse.
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31.5. Zu den Verwendungen für die in Z 31.4 angeführten Beamten zählen
insbesondere:

31.5.1. in der Dienstzulagengruppe S
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter der Buchhaltung der Direktion Wien der PTA,
b) im Postdienst:

Regionalleiter/Post – Vertrieb und Querschnittsfunktionen,
c) im Telekomdienst:

Leiter Customer Care,
31.5.2. in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter der Buchhaltung einer Direktion der PTA (ausgenommen Wien),
b) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes I. Klasse, 1. Stufe,
c) im Postautodienst:

Leiter in einer in Z 31.2 angeführten Verwendung,
d) im Telekomdienst:

Leiter Privatkundenvertrieb,
Referent in einer in Z 31.2 angeführten Verwendung,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Referent in einer in Z 31.2 angeführten Verwendung,

31.5.3. in der Dienstzulagengruppe 1b
a) im Verwaltungsdienst:

Referent B in der Generaldirektion der PTA,
Referent B 1 in einer Direktion der PTA,

b) im Dienst bei der Mobilkom:
Referent B 1 in der Geschäftsleitung,

c) in der Fernmeldebehörde:
Qualifizierte Referentin oder qualifizierter Referent B bei der Fernmelde-
behörde in der Zentralstelle,

31.5.4. in der Dienstzulagengruppe 2:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter einer Gruppe in der Buchhaltung einer Direktion der PTA,
b) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes I. Klasse, 2. Stufe,
c) im Postautodienst:

Leiter einer Postautostelle I,
d) im Telekomdienst:

Leiter einer Betriebs-Leitstelle ohne vorgesetzten
Abteilungsleiter (ausgenommen Wien),

e) in der Fernmeldebehörde:
Leiterin oder Leiter eines Bereiches in der Abteilung Technik im Fernmel-
debüro,

31.5.5. in der Dienstzulagengruppe 2b:
a) im Verwaltungsdienst:

Referent B 2 in einer Direktion der PTA,
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b) im Telekomdienst:
Referent in gehobener technischer Verwendung im Fernmeldetechni-
schen Zentrum Wien Arsenal,

c) im Dienst bei der Mobilkom:
Referent B 2 in der Geschäftsleitung,

d) in der Fernmeldebehörde:
Referentin oder Referent B in der Abteilung Technik im Fernmeldebüro,

31.5.6. in der Dienstzulagengruppe 3:
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter der Buchführungsabteilung (keine Nebenverrechnungskreise) in der
Buchhaltung einer Direktion der PTA,

b) im Postdienst:
Leiter eines Postamtes I. Klasse, 3. Stufe,

c) im Postautodienst:
Leiter einer Postautostelle II,

d) im Telekomdienst:
Leiter eines Baubüros,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Leiter eines Bereiches in einer Regionalstelle,

f) in der Fernmeldebehörde:
stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter des Bereiches Süd in
der Abteilung Technik im Fernmeldebüro,

31.5.7. in der Dienstzulagengruppe 3b:
a) im Verwaltungsdienst:

Referent B 3 in einer Direktion der PTA,
b) in der Fernmeldebehörde:

Referentin oder Referent B in der Abteilung Recht im Fernmeldebüro,

31.6.
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 oder 2.12 oder
b) eine achtjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen PT 3, PF 3,

PT 4 oder PF 4 und der erfolgreiche Abschluss der Grundausbildung II.

31.7. Die in Z 31.5.3 lit. a und c angeführten Verwendungen eines Refe-
renten B in der Generaldirektion der PTA oder bei der Fernmeldebehörde in
der Zentralstelle beinhalten verantwortungsvolle und schwierige Aufgaben, die
eigenverantwortlich ausgeübt werden und in rechtlicher, personeller, finanzieller
oder technischer Hinsicht regelmäßig koordinierende, planende und kontrol-
lierende Tätigkeiten in einem fachlich eingeschränkten Umfang erfordern. Sol-
che Verwendungen setzen regelmäßig die Absolvierung einer Allgemeinbilden-
den oder Berufsbildenden Höheren Schule voraus. Solche Verwendungen sind
zB Referent für Kassenwesen in der Generaldirektion der PTA, Referent für
Postinspektion und Beförderungsdienst in der Generaldirektion der PTA, Refe-
rent für Ausbildungs- und Prüfungswesen in der Generaldirektion der PTA.

31.8. Die in
a) Z 31.5.3 lit. a und b angeführten Verwendungen eines Referenten B 1 in

einer Direktion der PTA oder in der Geschäftsleitung der Mobilkom bein-
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halten verantwortungsvolle und schwierige Aufgaben, die eigenverant-
wortlich ausgeübt werden und ausschließlich Tätigkeiten der inneren Kon-
trolle im Direktionsbereich oder in der Geschäftsleitung erfordern. Es sind
dies zB
Postinspektionsbeamter,
Fernmeldeinspektionsbeamter,

b) Z 31.5.5 lit. a und c angeführten Verwendungen eines Referenten B 2 in
einer Direktion der PTA oder in der Geschäftsleitung der Mobilkom bein-
halten verantwortungsvolle und schwierige Aufgaben, die eigenverant-
wortlich ausgeübt werden, regelmäßig koordinierende, planende und kon-
trollierende Tätigkeiten in einem fachlich eingeschränkten Umfang im in-
stanziellen Bereich erfordern. Solche Verwendungen sind zB Referent für
Postbetriebsorganisation in der Direktion der PTA
für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
Referent B-Prüfdienst in der Direktion der PTA für Wien,
Niederösterreich und Burgenland,

c) Z 31.5.7 angeführten Verwendungen eines Referenten B 3 in einer Di-
rektion der PTA oder eines Referenten B in der Abteilung Recht im
Fernmeldebüro beinhalten verantwortungsvolle und schwierige Aufga-
ben, die eigenverantwortlich ausgeübt werden, regelmäßig koordinie-
rende, planende und kontrollierende Tätigkeiten in einem auf Routine-
fälle eingeschränkten Umfang erfordern. Solche Verwendungen sind
zB
Referent für das Dienst- und Besoldungsrecht in der Direktion
der PTA für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
Hochbauprüfdienst in der Direktion der PTA für Wien,
Niederösterreich und Burgenland.

Die in lit. a bis c angeführten Verwendungen setzen regelmäßig die Absolvie-
rung einer Allgemeinbildenden oder Berufsbildenden Höheren Schule und eine
mehrjährige Betriebserfahrung voraus.

Definitivstellungserfordernisse:

31.9. Für die
a) in Z 31.1 angeführten Beamten der erfolgreiche Abschluß der Grundaus-

bildung I,
b) in Z 31.4 angeführten Beamten der erfolgreiche Abschluß der Grundaus-

bildung II.

32. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 3 UND PF 3

Ernennungserfordernisse:

32.1. Eine in Z 32.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
oder § 249b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in Z 32.3
vorgeschriebenen Erfordernisse.
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32.2. Den Verwendungsgruppen PT 3 oder PF 3 gehören insbesondere fol-
gende Verwendungen an:

32.2.1. in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Verwaltungsdienst:

ADV-Betriebsmanager,
b) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes II. Klasse, 1. Stufe,
c) im Postautodienst:

Leiter einer Postautostelle III,
d) im Telekomdienst:

Erster Systemspezialist,
e) im Dienst bei der Mobilkom:

Erster Systemspezialist.

32.2.2. in der Dienstzulagengruppe 1b
im Verwaltungsdienst
Referent B 4 in einer Direktion der PTA,

32.2.3. in der Dienstzulagengruppe 2:
a) im Verwaltungsdienst:

ADV-System- und Benutzerbetreuer,
b) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes II. Klasse, 2. Stufe,
Mitarbeiter bei einem Postamt I. Klasse,

c) im Postautodienst:
Leiter einer Postautostelle IV,
Mitarbeiter in einer Postautoleitung,

d) im Telekomdienst:
Systemspezialist,
Mitarbeiter,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Systemspezialist.

32.2.4. in der Dienstzulagengruppe 3:
a) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes II. Klasse, 3. Stufe,
b) im Postautodienst:

Leiter einer Postautostelle V,
c) im Telekomdienst:

Systemtechniker/OES im Turnusdienst mit regelmäßigem
Nachtdienst.

32.3.
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 oder 2.12 oder
b) eine fünfjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen PT 4 oder PF 4

und der erfolgreiche Abschluss der Grundausbildung II.

32.4. Die in Z 32.2.2 angeführte Verwendung eines Referenten B 4 in einer
Direktion der PTA beinhaltet verantwortungsvolle und schwierige Aufgaben, die
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eigenverantwortlich ausgeübt werden und regelmäßig durchführende und kon-
trollierende Tätigkeiten im instanziellen Bereich erfordern. Eine solche Verwen-
dung setzt regelmäßig die Absolvierung einer Allgemeinbildenden oder Berufs-
bildenden Höheren Schule und eine Betriebserfahrung voraus. Solche Verwen-
dungen sind zB

Leiter der Hausverwaltung der Direktion der PTA für Wien, Niederösterreich
und Burgenland,

Referent für Fortbildungswesen in der Direktion der PTA für Wien, Niederös-
terreich und Burgenland,

Referent für Kurswesen in der Direktion der PTA für Wien, Niederösterreich
und Burgenland,

Referent für Fernsprechentstördienst in der Direktion der PTA für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland.

32.5. Durch die in Z 32.2 angeführten Verwendungen eines Mitarbeiters
werden nur besonders qualifizierte und verantwortungsvolle Tätigkeiten erfaßt,
deren Ausübung mehr Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert als die Ausübung
einer in Z 33.2 angeführten Verwendung eines Sachbearbeiters.

Definitivstellungserfordernisse:

32.6. Für die in Z 32.3 lit. a angeführten Beamten der erfolgreiche Abschluß
der Grundausbildung II.

33. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 4 UND PF 4

Ernennungserfordernisse:

33.1. Eine in Z 33.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
oder § 249b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in Z 33.3
vorgeschriebenen Erfordernisse.

33.2. Den Verwendungsgruppen PT 4 oder PF 4 gehören insbesondere fol-
gende Verwendungen an:

33.2.1. in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes II. Klasse, Stufe 4b,
b) im Telekomdienst:

Heimaufsicht in einem Lehrlingswohnheim,
33.2.2. außerhalb einer Dienstzulagengruppe:
a) im Verwaltungsdienst:

Sachbearbeiter,
b) im Postdienst:

Geldschalterdienst,
c) im Postautodienst:

Betriebsaufsicht in einer Postautostelle oder einer Postgarage,
d) im Telekomdienst:

Sachbearbeiter,
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e) im Dienst bei der Mobilkom:
Sachbearbeiter.

33.3.
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 2.11 oder 2.12 oder
b) eine sechsjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen PT 5, PF 5,

PT 6 oder PF 6 und der erfolgreiche Abschluss der Grundausbildung II.

33.3a. In der Verordnung über die Grundausbildung II kann der in Z 33.3
lit. b angeführte Zeitraum für die Zulassung zur Dienstprüfung bis auf die Hälfte
verkürzt werden, wenn der Beamte im Jahr vor der Zulassung zur Dienstprü-
fung mindestens ein halbes Jahr ununterbrochen erfolgreich auf Arbeitsplätzen
der Verwendungsgruppe PT 3 oder PT 4 im Postautodienst verwendet worden
ist.

33.4. Durch die in Z 33.2 angeführten Verwendungen eines Sachbearbeiters
werden nur qualifizierte und verantwortungsvolle Tätigkeiten erfaßt, deren Aus-
übung mehr Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert, als die Ausübung einer in
Z 35.2 angeführten Verwendung einer Mithilfe.

Definitivstellungserfordernisse:

33.5. Für die in Z 33.3 lit. a angeführten Beamten der erfolgreiche Abschluß
der Grundausbildung II.

34. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 5 UND PF 5

Ernennungserfordernisse:

34.1. Eine in Z 34.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
oder § 249b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in den
Z 34.3 beziehungsweise 34.4 vorgeschriebenen Erfordernisse.

34.2. Den Verwendungsgruppen PT 5 oder PF 5 gehören insbesondere fol-
gende Verwendungen an:

34.2.1. in der Dienstzulagengruppe 1
a) im Postdienst:

Leiter eines Postamtes III. Klasse,

34.2.2. in der Dienstzulagengruppe A
a) im Verwaltungsdienst:

Leiter des gesamten Kanzleidienstes in der Generaldirektion der PTA,
b) im Postdienst:

Meister für die Wartung und Instandhaltung von Maschinen des Postbe-
triebsdienstes mit mindestens drei nachgeordneten Facharbeitern,

c) im Postautodienst:
Fahrdienstmeister in einer Postautostelle oder einer Postgarage,

d) im Telekomdienst:
Bautruppführer mit mindestens drei nachgeordneten
Facharbeitern,
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e) im Dienst bei der Mobilkom:
Meßmechaniker,

f) in der Fernmeldebehörde:
Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter in der Abteilung Technik im Fern-
meldebüro,

34.2.3. in der Dienstzulagengruppe B
a) im Postautodienst:

Lehrmeister für KFZ-Mechanikerlehrlinge,
b) im Telekomdienst:

Lehrmeister in einer Lehrwerkstätte,

34.2.4. außerhalb einer Dienstzulagengruppe:
a) im Verwaltungsdienst:

Systemoperator,
b) im Postdienst:

Gesamtschalterdienst (ohne überwiegenden Geldschalterdienst),
c) im Postautodienst:

Systemoperator für dezentrale ADV-Systeme,
d) im Telekomdienst:

ABV-Platz/OES-Leistungsmerkmale,
e) im Dienst bei der Mobilkom:

Hilfsreferent in der Geschäftsleitung,
f) in der Fernmeldebehörde:

Assistenz/Mithilfe im Fernmeldebüro,

34.3.
a) Hauptschulabschluß oder die erfolgreiche Ablegung der Eignungsprüfung

oder
b) eine sechsjährige Verwendung in den Verwendungsgruppen PT 6 bis

PT 9 oder PF 6 bis PF 9 und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil-
dung III.

34.4. In Verwendungen, die die Erlernung eines Lehrberufes erfordern, über-
dies der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen Berufsausbildung gemäß
Z 3.13 lit. a oder c.

Definitivstellungserfordernisse:

34.5. Für die in Z 34.3 lit. a angeführten Beamten der erfolgreiche Abschluß
der Grundausbildung III.

35. VERWENDUNGSGRUPPEN PT 6 UND PF 6

Ernennungserfordernisse:

35.1. Eine in Z 35.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
oder § 249b Abs. 3 gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in den
Z 35.3 beziehungsweise 35.4 vorgeschriebenen Erfordernisse.
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35.2. Den Verwendungsgruppen PT 6 oder PF 6 gehören insbesondere fol-
gende Verwendungen an:

a) im Verwaltungsdienst:
Mithilfe,

b) im Postdienst:
Mithilfe,

c) im Postautodienst:
Facharbeiter als Partieführer mit Beaufsichtigung und Leitung einer Ar-
beitsgruppe, der Facharbeiter angehören,

d) im Telekomdienst:
Mithilfe,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Mithilfe.

35.3.
a) Hauptschulabschluß oder die erfolgreiche Ablegung der Eignungsprüfung

oder
b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung III.

35.4. In Verwendungen, die die Erlernung eines Lehrberufes erfordern, über-
dies der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen Berufsausbildung gemäß
Z 3.13 lit. a oder c.

35.5. Durch die in Z 35.2 angeführten Verwendungen einer Mithilfe werden
fachbezogene Tätigkeiten technischer oder administrativer Art erfaßt, die unter
unmittelbarer Aufsicht auszuführen sind und deren Ausübung mehr Kenntnisse
und Fähigkeiten erfordert, als die Ausübung der in Z 37.2 angeführten Verwen-
dung einer Schreibkraft.

Definitivstellungserfordernisse:

35.6. Für die in Z 35.3 lit. a angeführten Beamten der erfolgreiche Abschluß
der Grundausbildung III.

36. VERWENDUNGSGRUPPE PT 7

Ernennungserfordernisse:

36.1. Eine in Z 36.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in Z 36.3 vorgeschriebenen Er-
fordernisse.

36.2. Der Verwendungsgruppe PT 7 gehören neben den in § 105 Abs. 4 des
Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Verwendungen der Dienstzulagengruppen
A oder B insbesondere folgende Verwendungen an:
außerhalb einer Dienstzulagengruppe:

a) im Verwaltungsdienst:
Facharbeiter im erlernten Lehrberuf,
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b) im Postdienst:
Facharbeiter im erlernten Lehrberuf,

c) im Postautodienst:
Berufskraftfahrer für Fahrzeuge (ausgenommen Omnibusse) mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7500 kg,

d) im Telekomdienst:
Facharbeiter im erlernten Lehrberuf,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Facharbeiter im erlernten Lehrberuf.

f) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

36.3. Die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3.13 lit. a oder c und die Ver-
wendung als Facharbeiter im einschlägigen Lehrberuf. Die Erlernung eines
Lehrberufes wird bei Verwendung im Fernmeldebaudienst oder im Postauto-
werkstättendienst durch eine mindestens fünfzehnjährige einschlägige und auf-
gabenuniverselle Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 8 gemeinsam mit
einer mündlichen Prüfung über das Arbeitsgebiet des Beamten (Fernmeldebau-
oder Postautowerkstättenbefähigungsnachweis) ersetzt. Diese Prüfung ist in
Form eines Fachgespräches vor einem Einzelprüfer abzulegen. Zu dieser Prü-
fung sind auf Antrag Beamte zuzulassen,

a) die mindestens sechs Monate alleinverantwortlich oder in einer Arbeits-
gruppe auf einem Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe PT 7 verwendet
worden sind und

b) denen die Dienstbehörde bestätigt, daß die in lit. a angeführte Verwen-
dung erfolgreich gewesen ist und das Anforderungsprofil eines Beamten
der Verwendungsgruppe PT 7 im wesentlichen Teil des Berufsbildes er-
füllt hat.

Auf die Durchführung der Prüfung sind die Bestimmungen über den Abschluß
der Grundausbildung IV anzuwenden.

Definitivstellungserfordernisse:

36.4. Bei Kraftfahrern, die vor dem 1. Jänner 1993 das 40. Lebensjahr voll-
endet haben, wird das Erfordernis der Erlernung des Lehrberufes „Berufskraft-
fahrer“ durch eine bei einer inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte
fünfzehnjährige Verwendung als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7500 kg ersetzt, wenn diese Verwen-
dung nach wie vor gegeben ist und der Beamte die erfolgreiche Ablegung einer
mündlichen Prüfung über sein Arbeitsgebiet nachweist. Auf die mündliche Prü-
fung ist Z 36.3 Satz 3 bis 5 anzuwenden.

36.5. Bei Kraftfahrern, die spätestens am 1. September 1992 die Lehre zum
Lehrberuf „Kraftfahrzeugmechaniker“ oder zum Lehrberuf „Landmaschinenme-
chaniker“ begonnen haben und diese Lehre bis spätestens am 1. September
1997 erfolgreich abschließen, wird das Erfordernis der Erlernung des Lehrberu-
fes „Berufskraftfahrer“ durch eine bei einer inländischen Gebietskörperschaft zu-
rückgelegte fünfjährige Verwendung als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7500 kg ersetzt.
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36.6. Der Nachweis der Erlernung eines Lehrberufes im PTA-Bereich oder
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung IV. In der Verordnung über
diese Grundausbildung kann vorgesehen werden, daß

a) die Grundausbildung nicht mit einer Dienstprüfung, sondern mit einer
praktischen und mündlichen Erprobung des Kenntnisstandes des Beam-
ten in Verbindung mit seiner Arbeitsleistung am Arbeitsplatz abzuschlie-
ßen ist und

b) dem Beamten an Stelle eines Prüfungszeugnisses eine Abschrift der Mit-
teilung an die Dienststelle, deren Stand der Beamte angehört, über die er-
folgreich abgeschlossene Grundausbildung auszufolgen ist.

37. VERWENDUNGSGRUPPE PT 8

Ernennungserfordernisse:

37.1. Eine in Z 37.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
gleichwertige Verwendung und die Erfüllung der in Z 37.3 vorgeschriebenen Er-
fordernisse.

37.2. Der Verwendungsgruppe PT 8 gehören neben den in § 105 Abs. 4 des
Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Verwendungen der Dienstzulagengruppen
A, B oder C insbesondere folgende Verwendungen an:
außerhalb einer Dienstzulagengruppe:

a) im Verwaltungsdienst:
Schreibkraft,

b) im Postdienst:
Zustelldienst (ausgenommen Landzustelldienst),

c) im Postautodienst:
Lenkerdienst C mit Kraftfahrzeugen (einschließlich Omnibussen) mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht bis 7500 kg,

d) im Telekomdienst:
Lagerarbeiter,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Schreibkraft.

(Anm.: lit. f aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

37.3.
a) Der erfolgreiche Abschluß der Pflichtschulausbildung oder die erfolgreiche

Ablegung der Aufnahmsprüfung,
b) eine zweijährige Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 9 und der er-

folgreiche Abschluß der Grundausbildung IV oder
c) eine sonstige Berufspraxis, die für die Verwendung von Bedeutung ist.

Definitivstellungserfordernisse:

37.4. Für die in Z 37.3 lit. a und c angeführten Beamten der erfolgreiche Ab-
schluß der Grundausbildung IV.
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38. VERWENDUNGSGRUPPE PT 9

Ernennungserfordernisse:

38.1. Eine in Z 38.2 angeführte oder gemäß Verordnung nach § 229 Abs. 3
gleichwertige Verwendung und die hiefür erforderliche Eignung.

38.2. Der Verwendungsgruppe PT 9 gehören insbesondere folgende Ver-
wendungen an:

a) im Verwaltungsdienst:
Botendienst,

b) im Postdienst:
Amtsdienst,

c) im Postautodienst:
ungelernter Arbeiter,

d) im Telekomdienst:
Hilfsdienst,

e) im Dienst bei der Mobilkom:
Hilfsdienst.

f) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

39. VERWENDUNGSGRUPPE K 1

Ernennungserfordernisse:

39.1. Verwendung als
Leitende medizinisch-technische Oberassistentin (Leitender medizinisch-

technischer Oberassistent) oder
Medizinisch-technische Oberassistentin (medizinisch-technischer Oberassis-

tent) oder
Medizinisch-technische Stationsassistentin (medizinisch-technischer Stati-

onsassistent).

39.2. Überdies
a) die Berufsberechtigung zur Ausübung eines gehobenen medizinisch-tech-

nischen Dienstes und
b) ein Zeugnis über eine entsprechende Sonderausbildung

nach dem MTD-Gesetz.

40. VERWENDUNGSGRUPPE K 2

Ernennungserfordernisse:

40.1. Verwendung als Beamter des gehobenen medizinisch-technischen
Dienstes.

40.2. Überdies die Berufsberechtigung zur Ausübung eines gehobenen me-
dizinisch-technischen Dienstes nach dem MTD-Gesetz.
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41. VERWENDUNGSGRUPPE K 3

Ernennungserfordernisse:

41.1. Verwendung als
a) Oberin (Pflegevorsteher), Oberschwester (Oberpfleger) oder Stations-

schwester (Stationspfleger) oder
b) Ständige Stationsschwesternvertreterin (Ständiger Stationspflegervertre-

ter) oder
c) Lehrhebamme.

41.2. In den Verwendungen nach Z 41.1 lit. a
a) die Berufsberechtigung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Ge-

sundheits- und Krankenpflege und
b) ein Zeugnis oder Diplom über eine entsprechende Weiterbildung oder

Sonderausbildung
nach dem GuKG.

41.3. In der Verwendung nach Z 41.1 lit. b die Berufsberechtigung zur Aus-
übung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege nach dem
GuKG.

41.4. In der Verwendung nach Z 41.1 lit. c die Berufsberechtigung zur Aus-
übung des Hebammenberufes nach dem Hebammengesetz.

42. VERWENDUNGSGRUPPE K 4

Ernennungserfordernisse:

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die hiefür erforderli-
che Berufsberechtigung:

a) Verwendung als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester (diplo-
mierter Gesundheits- und Krankenpfleger) und die Berufsberechtigung zur
Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege
nach dem GuKG,

b) Verwendung als diplomierte Kinderkrankenschwester (diplomierter Kin-
derkrankenpfleger) und die Berufsberechtigung in der Kinder- und Ju-
gendlichenpflege nach dem GuKG,

c) Verwendung als diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Kranken-
schwester (diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfle-
ger) und die Berufsberechtigung in der psychiatrischen Gesundheits- und
Krankenpflege nach dem GuKG.

43. VERWENDUNGSGRUPPE K 5

Ernennungserfordernisse:

Verwendung als medizinisch-technische Fachkraft und die Berufsberechti-
gung zur Ausübung des medizinisch-technischen Fachdienstes nach dem MTF-
SHD-G.
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44. VERWENDUNGSGRUPPE K 6

Ernennungserfordernisse:

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die hiefür erforderli-
che Berufsberechtigung:

a) Verwendung in einer im § 44 MTF-SHD-G vorgesehenen Tätigkeit des Sa-
nitätshilfsdienstes und die Berufsberechtigung zur Ausübung des betref-
fenden Sanitätshilfsdienstes gemäß dem MTF-SHD-G,

b) Verwendung als Pflegehelferin (Pflegehelfer) und die Berufsberechtigung
zur Ausübung der Pflegehilfe nach dem GuKG.

45. VERWENDUNGSGRUPPE A

(Höherer Dienst)

Ernennungserfordernisse:

45.1. Die Z 1.12 bis 1.18 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß in der
Z 1.17 (Dienst bei der Finanzprokuratur) an die Stelle der Ernennung in die
Funktionsgruppe 2 oder in eine höhere Funktionsgruppe der Verwendungs-
gruppe A 1 die Ernennung auf eine Planstelle der Dienstklassen V bis IX tritt.

Definitivstellungserfordernisse:

45.2. Für alle Verwendungen (ausgenommen Ärzte an Kranken- und Justiz-
anstalten, Seelsorger an Justizanstalten und Apotheker) der erfolgreiche Ab-
schluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A.

46. VERWENDUNGSGRUPPE B

(Gehobener Dienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

46.1. Die Z 2.11 bis 2.19 und 2.21 bis 2.23a sind mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß in der Z 2.15 Abs. 2 (Arbeitsinspektionsdienst) und in der Z 2.23a
Abs. 2 (Verkehrs-Arbeitsinspektionsdienst) an die Stelle der Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe A 2 die Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe B tritt.

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Medizinisch-technischer Dienst

46.2. Im medizinisch-technischen Dienst die Berufsberechtigung zur Aus-
übung eines gehobenen medizinisch-technischen Dienstes nach dem MTD-
Gesetz.
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Fernmeldetechnischer, kraftfahrzeugtechnischer
und posttechnischer Dienst im PTA-Bereich

46.3. Im fernmeldetechnischen, kraftfahrzeugtechnischen und posttechni-
schen Dienst im PTA-Bereich wird das Erfordernis der Z 2.11 durch eine Bun-
desdienstzeit von acht Jahren ersetzt, wenn sechs Jahre im PTA-Bereich und
zwei Jahre als definitiver Beamter der Verwendungsgruppe C im fernmeldetech-
nischen oder posttechnischen Dienst oder im Garage- und Werkmeisterdienst
im PTA-Bereich zurückgelegt wurden.

Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich und
in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung

46.4. (1) Im Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich und in der Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung wird das Erfordernis der Z 2.11 durch eine Bun-
desdienstzeit von acht Jahren ersetzt, wenn sechs Jahre im PTA-Bereich oder in
der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung und zwei Jahre als definitiver Beam-
ter der Verwendungsgruppe C im Post- und Fernmeldedienst oder im Garage-
und Werkmeisterdienst im PTA-Bereich oder in der Post- und Fernmelde-
hoheitsverwaltung zurückgelegt wurden.

(2) Für die Beamten-Aufstiegsprüfung gilt der Nachweis der Kenntnisse aus
dem Wahlfach „Fremdsprache“ als erbracht, wenn der Beamte bei erfolgreichem
Abschluß der für seine Verwendung vorgesehenen Grundausbildung für die Ver-
wendungsgruppe B die Kenntnisse aus dem Fachgebiet „Französische Spra-
che“ nachweist.

Ausbildung für Verkehrsleiter

46.5. Für alle Verwendungen im PTA-Bereich (ausgenommen der fernmel-
detechnische, posttechnische, hochbautechnische und der Rechnungsdienst
sowie der Verwaltungsdienst, wenn er einer der vorgenannten Verwendungen
entspricht), für die Ernennung auf eine Planstelle der Dienstklassen VI oder VII
überdies der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung für Verkehrsleiter. Die Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes über die Grundausbildung sind auf diese
Ausbildung anzuwenden.

Veterinärmedizinisch-technischer Dienst

46.6. Im veterinärmedizinisch-technischen Dienst zusätzlich zum Erfordernis
der Z 2.11 die Absolvierung eines Lehrganges an der veterinärmedizinischen
Universität oder an einer veterinärmedizinischen Bundesanstalt oder die Erfül-
lung der Erfordernisse der Z 46.2.

Definitivstellungserfordernisse:

46.7. Für alle Verwendungen (ausgenommen Graveure, gehobener Dienst
des reitenden Personals der Spanischen Reitschule, medizinisch-technischer
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Dienst und veterinärmedizinisch-technischer Dienst) der erfolgreiche Abschluß
der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe B.

47. VERWENDUNGSGRUPPE C

(Fachdienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

47.1. Die Z 3.11 bis 3.19, 3.22, 3.26, 3.29 bis 3.32 und 3.34 sind mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß in der Z 3.11 lit. b an die Stelle der Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe A 3 die Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe C tritt.

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Fernmeldetechnischer und posttechnischer Dienst im PTA-Bereich

47.2. (1) Im fernmeldetechnischen und im posttechnischen Dienst im PTA-
Bereich an Stelle der Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung eines einschlägigen
Lehrberufes.

(2) Für Verwendungen, für die die Erlernung eines einschlägigen Lehrberu-
fes nicht von wesentlicher Bedeutung ist, wird die Erlernung eines Lehrberufes
ersetzt durch

a) eine vierjährige Verwendung im technischen Dienst, davon eine einjährige
einschlägige probeweise Verwendung im Fachdienst im PTA-Bereich,
oder

b) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des Mittleren Dienstes im PTA-
Bereich in einschlägiger Verwendung, davon eine einjährige probeweise
Verwendung im Fachdienst im PTA-Bereich oder in der Post- und Fern-
meldehoheitsverwaltung.

Garage- und Werkmeisterdienst im PTA-Bereich

47.3. (1) Im Garage- und Werkmeisterdienst im PTA-Bereich an Stelle der
Erfordernisse der Z 3.11 die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes und die
erfolgreiche Ablegung der für die Verwendung erforderlichen Kraftwagenlenker-
prüfung sowie

a) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des Mittleren Dienstes im PTA-
Bereich oder

b) eine vierjährige Dienstzeit als Beamter der Verwendungsgruppen P 1, P 2
oder P 3 im PTA-Bereich.

(2) Das Erfordernis der vierjährigen Dienstzeit verkürzt sich auf zwei Jahre,
wenn der Beamte die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe D für eine
Verwendung im PTA-Bereich erfolgreich abgeschlossen hat.
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Gesundheits- und Krankenpflegedienst und
medizinisch-technischer Dienst

47.4. Im Gesundheits- und Krankenpflegedienst und im medizinisch-techni-
schen Dienst tritt an die Stelle des Erfordernisses der Z 3.11 lit. a die Berufsbe-
rechtigung zur Ausübung der betreffenden Tätigkeit nach dem GuKG oder dem
MTF-SHD-G.

Lehrhebammen

47.5. Für Lehrhebammen tritt an die Stelle des Erfordernisses der Z 3.11 lit. a
die Berechtigung zur Ausübung des Berufes einer Hebamme in Verbindung mit
einer vierjährigen Praxis.

Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich

47.6. Im Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich tritt anstelle der Erfor-
dernisse der Z 3.11

a) eine vierjährige Dienstzeit im PTA-Bereich, davon eine zweijährige
einschlägige probeweise Verwendung im Fachdienst im PTA-Bereich,
oder

b) eine zweijährige Dienstzeit als Beamter des Mittleren Dienstes im PTA-
Bereich, davon eine einjährige einschlägige probeweise Verwendung im
Fachdienst im PTA-Bereich.

Dienst in Unteroffiziersfunktion

47.7. (1) Im Dienst in Unteroffiziersfunktion wird das Erfordernis der Z 3.11
lit. a ersetzt durch eine vierjährige Verwendung

a) als zeitverpflichteter Soldat oder
b) im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst nach § 32 des Wehrgesetzes

1978 in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 150/1978 oder
c) als Zeitsoldat nach § 23 WG 2001.

(2) In einer technischen Verwendung des Dienstes in Unteroffiziersfunktion
wird das Erfordernis der Z 3.11 lit. a bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren
durch die erfolgreiche Absolvierung einer einschlägigen mittleren Lehranstalt er-
setzt, soweit diese Ausbildung nach der Vollendung des 18. Lebensjahres zu-
rückgelegt worden ist.

Definitivstellungserfordernisse:

47.8. Für die in den Z 3.16 und 47.2, 47.3 und 47.6 angeführten Verwen-
dungen der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe C.
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48. VERWENDUNGSGRUPPE D

(Mittlerer Dienst)

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Fachliche Eignung

48.1. Die für den Dienst in dieser Verwendungsgruppe erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten.

Erlernung eines Lehrberufes

48.2. Auf den für einzelne Verwendungen geforderten Nachweis der Erler-
nung eines Lehrberufes ist Z 3.13 anzuwenden.

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst

48.3. Im Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst die Erlernung eines einschlägi-
gen Lehrberufes.

Fachlicher Hilfsdienst höherer Art

48.4. Im fachlichen Hilfsdienst höherer Art eine nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres zurückgelegte vierjährige Dienstleistung bei einer inländischen Ge-
bietskörperschaft in einer entsprechenden fachlichen Verwendung des Hilfs-
dienstes und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe D.

Kraftwagenlenker im Betriebsdienst im PTA-Bereich

48.5. Für Kraftwagenlenker im Betriebsdienst im PTA-Bereich
a) die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes oder eine einjährige pro-

beweise Verwendung als Kraftwagenlenker im Post- und Fernmelde-
dienst,

b) die erfolgreiche Ablegung der erforderlichen Kraftwagenlenkerprüfung
und

c) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe D.

Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich

48.6. Im Post- und Fernmeldedienst im PTA-Bereich, soweit nicht die Z 48.5
oder 48.7 in Betracht kommen,
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a) eine vierjährige Dienstzeit im PTA-Bereich (davon eine einjährige probe-
weise Verwendung im Post- und Fernmeldedienst der Verwendungs-
gruppe D) und

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe D.

Technische Dienste im PTA-Bereich

48.7. In den technischen Diensten im PTA-Bereich
a) die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes (oder eine vierjährige

Dienstzeit im PTA-Bereich, davon eine einjährige probeweise Verwen-
dung in technischen Diensten der Verwendungsgruppe D) und

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe D.

Sanitätshilfsdienst

48.8. Im Sanitätshilfsdienst und im Dienst als Pflegehelferin (Pflegehelfer)
die Berufsberechtigung zur Ausübung der betreffenden Tätigkeit nach dem
MTF-SHD-G oder dem GuKG.

Dienst bei der Schiffahrtspolizei

48.9. Bei der Schiffahrtspolizei
a) eine dreijährige Verwendung in der Schiffahrtspolizei, im gleichwertigen

Schiffahrtsdienst oder beim Wasserbau an öffentlichen Gewässern,
b) die Berechtigung zur Führung von Motorschiffen mit einer Länge bis zu

20 m über alles auf der österreichischen Strecke der Donau,
c) die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zum Nachweis der Befähigung zur

selbständigen Wartung von Schiffsmotoren bis 200 PS und
d) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-

gruppe D.

Dienst in Unteroffiziersfunktion

48.10. Im Dienst in Unteroffiziersfunktion eine vierjährige Verwendung als
Angehöriger des Bundesheeres und der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil-
dung für die Verwendungsgruppe D oder H 3. Die Zulassung zu dieser Grund-
ausbildung ist so zu gestalten, daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung getragen wird.

Zollagerdienst

48.11. Im Zollagerdienst
a) eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegte zwölfjährige

Tätigkeit in einem Magazin oder eine gleichwertige Tätigkeit, davon zwei
Jahre im Zollagerdienst der Verwendungsgruppe E und
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b) Verwendung als (stellvertretender) Leiter eines Zollagers (einschließlich
Post- und Wertpaketlagers) der Zollverwaltung oder als Übernahms- und
Ausgabebeamter in einem Zollager (einschließlich Postpaketlager) oder
als (stellvertretender) Leiter des Zollagerdienstes der Verwendungs-
gruppe E bei einem Zollamt oder einer Zollabfertigungsstelle oder als Lei-
ter einer Wertkabine bei einem Zollamt.

Definitivstellungserfordernisse:

48.12. Für alle Verwendungen (ausgenommen die unter den Z 48.4 bis 48.11
angeführten Verwendungen und die Verwendung als Kurier in der Präsident-
schaftskanzlei) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwen-
dungsgruppe D.

49. VERWENDUNGSGRUPPE E

(Hilfsdienst)

Ernennungserfordernisse:

Eignung für die vorgesehene Verwendung.

50. VERWENDUNGSGRUPPE P 1

Ernennungserfordernisse:

Die Z 3.13, 3.17, 3.21, 3.23, 3.28 und 3.33 sind anzuwenden.

51. VERWENDUNGSGRUPPE P 2

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

51.1. Erlernung eines Lehrberufes und zehnjährige Verwendung im erlern-
ten Lehrberuf in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft.

Erlernung eines Lehrberufes

51.2. Auf den geforderten Nachweis der Erlernung eines Lehrberufes ist, so-
weit nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, Z 3.13 anzuwenden.
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Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Anwendung von Bestimmungen der Z 4

51.3. Die Z 4.10, 4.11, 4.12 und 4.15 sind anzuwenden. Z 51.1 gilt nicht für
diese Verwendungen.

Berufskraftfahrer

51.4. (1) Berufskraftfahrer im Sinne der Z 4.8 Abs. 1 erfüllen die Vorausset-
zungen der Z 51.1 lit. b auch dann, wenn die bei einer inländischen Gebiets-
körperschaft zurückgelegte zehnjährige Verwendung als Berufskraftfahrer für in
Z 4.8 Abs. 1 angeführte Kraftfahrzeuge zur Gänze oder teilweise vor der Erfül-
lung der in Z 4.8 Abs. 1 lit. b angeführten Erfordernisse liegt.

(2) Bei Berufskraftfahrern, die vor dem 1. Jänner 1993 das 50. Lebensjahr
vollendet haben, werden die Erfordernisse der Z 51.1 lit. b und der Z 4.8 Abs. 1
lit. b durch eine bei einer inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte fünf-
zehnjährige Verwendung als Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von mehr als 7500 kg ersetzt, wenn diese Verwendung
nach wie vor gegeben ist. Die Verwendung verkürzt sich auf zwölf Jahre, wenn
der Beamte den Lehrberuf „Kraftfahrzeugmechaniker“ oder den Lehrberuf
„Landmaschinenmechaniker“ erlernt hat.

52. VERWENDUNGSGRUPPE P 3

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

Gemeinsame Erfordernisse

52.1. Erlernung eines Lehrberufes und Verwendung als Facharbeiter im
erlernten Lehrberuf.

Erlernung eines Lehrberufes

52.2. Auf den geforderten Nachweis der Erlernung eines Lehrberufes ist
Z 3.13 anzuwenden.

Besondere Bestimmungen für einzelne Verwendungen

Anwendung von Bestimmungen der Z 4 und 5

52.3. Z 4.8 Abs. 1 (mit Ausnahme der lit. c) und die Z 5.9 bis 5.15 sind mit der
Maßgabe anzuwenden, daß in der Z 5.11 (Militärhundeführer) an die Stelle der
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 5 die Grundausbildung für die
Verwendungsgruppe P 3 tritt.
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53. VERWENDUNGSGRUPPE P 4

Ernennungserfordernisse:

Fähigkeit zur Ausübung von handwerklichen Tätigkeiten, für die eine über die
bloße Einweisung am Arbeitsplatz hinausgehende Anlernzeit erforderlich ist,
und dauernde Verwendung auf diesem Gebiet.

54. VERWENDUNGSGRUPPE P 5

Ernennungserfordernisse:

Eignung für die vorgesehene Verwendung als Reinigungskraft oder als un-
gelernter Arbeiter.

55. VERWENDUNGSGRUPPE W 1

Ernennungserfordernisse:

Ausbildung

55.1. Der erfolgreiche Abschluß
a) der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe W 2 und
b) der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe W 1.

Zulassungserfordernisse zur Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe W 1

55.2. (1)
a) Die Erfüllung der Erfordernisse der Z 2.11,
b) zu Beginn der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe W 1 ein

Lebensalter von höchstens 42 Jahren und
c) eine praktische Verwendung als Beamter der Verwendungsgruppe W 2,

Dienststufe 1 oder 2, im Ausmaß von zumindest einem Jahr.
(2) Die in Abs. 1 lit. a angeführten Erfordernisse entfallen, wenn die Zeit der

gemäß Abs. 1 lit. c erforderlichen praktischen Verwendung
a) bei Kriminalbeamten mindestens vier Jahre und
b) bei den übrigen Wachebeamten mindestens drei Jahre beträgt.
(3) Die Art der praktischen Verwendung gemäß Abs. 1 lit. c und Abs. 2 ist unter

Bedachtnahme auf die Erfordernisse der künftigen Verwendung in der Verwen-
dungsgruppe W 1 durch Verordnung des zuständigen Bundesministers zu regeln.

56. VERWENDUNGSGRUPPE W 2

Ernennungserfordernisse:

Allgemeine Bestimmungen

(Anm.: Z 56.1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
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Ausbildung für dienstführende Wachebeamte

56.2. Für die Ernennung auf eine Planstelle einer über der Grundstufe liegen-
den Dienststufe der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für dienstfüh-
rende Wachebeamte oder für Kriminalbeamte.

Zulassungserfordernis zur Grundausbildung
für dienstführende Wachebeamte

56.3. Erfordernis für die Zulassung zur Grundausbildung für dienstführende
Wachebeamte ist die Zurücklegung einer mindestens dreijährigen praktischen
Verwendung im Exekutivdienst nach Abschluss der Grundausbildung.

56.4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)

58. VERWENDUNGSGRUPPE H 1

Ernennungserfordernisse:

58.1. Die Z 12.12 bis 12.18 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß an
die Stelle einer Dienstleistung als Berufsmilitärperson der Verwendungs-
gruppe M BO 2 eine um drei Jahre längere Dienstleistung als Berufsoffizier der
Verwendungsgruppe H 2 tritt.

Definitivstellungserfordernisse:

58.2. Die Z 12.20 und 12.21 sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die
Stelle der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe M BO 1 die Grundaus-
bildung für die Verwendungsgruppe H 1 tritt.

59. VERWENDUNGSGRUPPE H 2

Ernennungserfordernisse:

(Anm.: Z 59.1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

59.2. Für die Ernennung auf eine Planstelle der Dienstklassen VI bis VIII der
erfolgreiche Abschluß der Ausbildung zum Stabsoffizier; auf diese Ausbildung
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Grundausbildung an-
zuwenden.

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen

59.3. Für die Verwendung als Musikoffizier der erfolgreiche Abschluß
a) einer Studienrichtung der Instrumentalstudien oder der Studienrichtung

Musikleitung bzw. Dirigieren an einer Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst oder an einem Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht
oder
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b) der Studienrichtung Instrumental(Gesangs)pädagogik an einer Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst.
Die Erfordernisse der lit. a oder b können durch eine abgeschlossene
Hochschulbildung (Lehramt) in den Studienrichtungen Musikerziehung
und Instrumentalmusikerziehung ersetzt werden.

59.4. (1) Für die Ernennung von Musikoffizieren auf eine Planstelle der
Dienstklassen VI und VII an Stelle der Ernennungserfordernisse der Z 59.2 der
erfolgreiche Abschluß der militärischen Ausbildung zum Stabsoffizier des Miliz-
standes.

(2) Abs. 1 und Z 59.2 sind auf Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2,
die vor dem 1. Juli 1988 als Musikoffiziere verwendet worden sind, nicht anzu-
wenden.

Definitivstellungserfordernisse:

59.5. Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe H 2.
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AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSVORSCHRIFTEN, DIE GEMÄSS
§ 234 ABS. 1 ALS BUNDESGESETZE WEITER ANZUWENDEN SIND

1. Physikatsprüfung, RGBl. Nr. 37/1873 in der Fassung RGBl. Nr. 139/1873,
8/1875 und 126/1875 sowie BGBl. Nr. 60/1923, 100/1947 und 294/1986,

2. Zweite Kanzleiprüfung für Fachbeamte der Gerichtskanzlei, Grund-
buchsführerprüfung und Erste Kanzleiprüfung in der Kanzleipersonal-
Verordnung, RGBl. Nr. 170/1897, in der Fassung RGBl. Nr. 12/1909 und
42/1915, StGBl. Nr. 47/1945 und BGBl. Nr. 182/1987 und 183/1987, aus-
genommen die Ausbildung und Prüfung für die Verwendungsgruppen C
und D in den Geschäftsstellen (Kanzleien) der Gerichte und Staatsan-
waltschaften,

3. Gerichtsvollzieherprüfung, JABl. Nr. 1/1924,
4. Tierärztliche Physikatsprüfung, BGBl. Nr. 215/1949 in der Fassung

BGBl. Nr. 56/1952,
5. Prüfung für den Dienstzweig „Justizwache und Dienst der Jugenderzie-

her an Justizanstalten (Leitende Beamte)“, JABl. Nr. 20/1956
6. Prüfung für den Dienstzweig „Justizwache und Dienst der Jugenderzie-

her an Justizanstalten (Eingeteilte Beamte)“, JABl. Nr. 21/1956,
7. Prüfung für den Dienstzweig „Justizwache und Dienst der Jugenderzie-

her an Justizanstalten (Dienstführende Beamte)“, JABl. Nr. 22/1956,
8. Prüfung für den gehobenen sozialen Betreuungsdienst, BGBl. Nr. 9/1971,
9. Prüfungen für den Rechtskundigen und höheren technischen Dienst im

Patentamt und für Registerführer im Patentamt, BGBl. Nr. 345/1971,
10. Prüfung für den Höheren technischen Dienst im Eich- und Vermessungs-

wesen, BGBl. Nr. 98/1972,
11. Prüfung für den Gehobenen Dienst im Eich und Vermessungswesen,

BGBl. Nr. 256/1972,
12. Prüfung für den Fachlichen Vermessungsdienst, BGBl. Nr. 257/1972,
13. Prüfung für den höheren auswärtigen Dienst, BGBl. Nr. 398/1972,
14. Prüfung für den höheren schulpsychologischen Dienst, BGBl. Nr. 161/

1973,
15. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)
16. Ausbildung und Prüfung für den Zollfachdienst, BGBl. Nr. 286/1973,
17. Prüfung für den fachlichen Eichdienst, BGBl. Nr. 338/1973,
18. Gerichtsvollzieherfachprüfung, BGBl. Nr. 507/1973, in der Fassung

BGBl. Nr. 381/1975,
19. Ausbildung und Prüfung für den Steuereintreibungsdienst, BGBl.

Nr. 304/1974,
20. Ausbildung und Prüfung für den Mittleren Verwaltungsdienst in der Fi-

nanzverwaltung, BGBl. Nr. 584/1974,
21. Ausbildung und Prüfung für den Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst,

BGBl. Nr. 595/1974,
22. Prüfung für den Finanzprokuratursdienst, BGBl. Nr. 38/1975,
23. Prüfung für den Höheren technischen Finanzdienst, BGBl. Nr. 131/1975,
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24. Prüfung für den Höheren Bodenschätzungsdienst, BGBl. Nr. 434/1975,
25. Prüfung für den Gehobenen Bodenschätzungsdienst, BGBl. Nr. 548/1975,
26. Prüfung für den Höheren Auslandskulturdienst, BGBl. Nr. 13/1977.

Artikel 16

Austrittszeitpunkt

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 25/2019, zu § 284, BGBl. Nr. 333/1979)

Erfolgt der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland aus der Europäischen Union ohne Austrittsabkommen gemäß Art. 50
Abs. 2 EUV, so hat der Bundeskanzler den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Austritts im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

Artikel XV

(Verfassungsbestimmung)

Bemessung von Versorgungsbezügen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 334/1993, zu den §§ 163 und 278, BGBl. Nr. 333/1979)

Bei der Bemessung von Versorgungsbezügen des überlebenden Ehegatten
ist dessen sonstiges Einkommen zu berücksichtigen. Soweit es sich bei dieser
Bemessung nicht um eine Erhöhung von Versorgungsbezügen auf eine Min-
destversorgungsleistung handelt, ist dieses Einkommen nur in dem Ausmaß zu
berücksichtigen, als es für Ansprüche oder Anwartschaften aus der Altersversor-
gung zugrunde zu legen ist.

Artikel 25

Notifikationshinweis

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 50/2016, zu § 60, BGBl. Nr. 333/1979)

Dieses Gesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU)
2015/1535 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (kodi-
fizierter Text), ABl. Nr. L 241 vom 17. 09. 2015 S. 1, notifiziert (Notifikationsnum-
mer: 2016/142/A).

Artikel IV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 137/1983, zu § 65, BGBl. Nr. 333/1979)

(1) . . . Beamten, die vor dem 1. Oktober 1982 eine für die Vorrückung in
höhere Bezüge maßgebende Dienstzeit von acht Jahren aufweisen, gebührt –
wenn es für sie günstiger ist – jenes Urlaubsausmaß, das sich für sie aus . . .
§ 65 Abs. 1 Z 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 in der bis zum 31. De-
zember 1981 geltenden Fassung ergibt.
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(2) Abs. 1 ist auch auf jene . . . Beamten anzuwenden, deren Dienstverhält-
nis nach dem 30. September 1982, aber vor dem 1. Jänner 1983 begonnen hat,
wenn sich für sie – bezogen auf den Tag des Beginnes des Dienstverhältnis-
ses – unter Berücksichtigung der für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages
maßgebenden Bestimmungen eine Dienstzeit von mindestens acht Jahren er-
gibt.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 43/1995)
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 43/1995)
(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 43/1995)
(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 43/1995)

Artikel V

(Anm.: aus BGBl. Nr. 287/1988, zu Anlage 1 Z 23.1 Abs. 6 und Z 24.1 Abs. 4,
BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Das in Z 23.1 Abs. 6 der Anlage 1 zum BDG 1979 angeführte Erfordernis
der erfolgreichen Absolvierung des Unterrichtspraktikums wird ersetzt

1. durch die Einführung in das praktische Lehramt im Sinne der Prüfungsvor-
schrift für das Lehramt an Mittelschulen, BGBl. Nr. 271/1937, oder

2. durch eine nach schulrechtlichen Vorschriften gleichgehaltene Einführung,
die vor dem 1. September 1988 zurückgelegt worden ist.

(2) Anlage 1 Z 24.1 Abs. 4 BDG 1979 gilt nicht für Personen, die vor dem
1. September 1988 eine Ausbildung zum Erwerb einer Lehrbefähigung im Sinne
der Anlage 1 Z 24.1 Abs. 1 BDG 1979 für den hauswirtschaftlichen Fachunter-
richt an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen begonnen und danach
ununterbrochen fortgesetzt und abgeschlossen haben.

Artikel V

Überleitung der Universitäts(Hochschul)professoren

(Anm.: aus BGBl. Nr. 148/1988, zu §§ 154, 163 und 164 des BDG,
BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Mit 1. Oktober 1988 sind dem Dienststand angehörende Ordentliche Uni-
versitätsprofessoren, Ordentliche Hochschulprofessoren und Außerordentliche
Universitätsprofessoren Angehörige der gleichnamigen Gruppe von Hochschul-
lehrern gemäß § 154 BDG 1979.

(2) In der Rechtsstellung und den Ansprüchen der Ordentlichen Univer-
sitäts(Hochschul)professoren und der Außerordentlichen Universitäts(Hoch-
schul)professoren, die vor dem 1. Oktober 1988 emeritiert worden, in den Ruhe-
stand versetzt worden oder in den Ruhestand getreten sind, sowie in den An-
sprüchen der Personen, die von solchen Hochschullehrern einen Anspruch auf
Versorgungsgenuß ableiten, tritt durch Art. I keine Änderung ein.

(3) Der Ordentliche Universitäts(Hochschul)professor, der in dem Studien-
jahr (§ 19 Abs. 1 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/
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1966, bzw. § 22 Abs. 1 des Kunsthochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 187/
1983), in dem Art. I in Kraft tritt, das 63. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet,
kann seine Emeritierung gemäß § 163 BDG 1979 beantragen; ein Ordentlicher
Universitäts(Hochschul)professor, der in diesem Studienjahr das 69. Lebensjahr
vollendet, kann seine Emeritierung mit Ablauf dieses Studienjahres beantragen.
Wird kein Antrag gestellt, so sind auf solche Ordentliche Universitäts(Hoch-
schul)professoren die Abschnitte II bis V des Bundesgesetzes vom 18. Novem-
ber 1955, BGBl. Nr. 236, womit Bestimmungen über die Pensionsbehandlung
von Hochschulprofessoren und über deren Emeritierung getroffen werden, wei-
ter anzuwenden.

Artikel VI

Überleitung der Universitäts(Hochschul)assistenten

(Anm.: aus BGBl. Nr. 148/1988, zu §§ 174, 175, 176, 177, 178, 188 und 189,
BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Ein Universitäts(Hochschul)assistent, der sich am 1. Oktober 1988 im
dauernden Dienstverhältnis nach § 10 Abs. 1 des Hochschulassistentengeset-
zes 1962, BGBl. Nr. 216, befindet, ist mit diesem Tage Universitäts(Hochschul)-
assistent im definitiven Dienstverhältnis (§ 178 BDG 1979).

(2) Ein Universitäts(Hochschul)assistent, der eine seiner Verwendung ent-
sprechende Lehrbefugnis als Universitäts(Hochschul)dozent oder eine gleichzu-
haltende künstlerische oder praktische Eignung nach § 6 Abs. 6 lit. a des Hoch-
schulassistentengesetzes 1962 besitzt, ist in das Dienstverhältnis als definitiver
Universitäts(Hochschul)assistent (§ 178 BDG 1979) überzuleiten, wenn er dies
spätestens drei Monate vor Ablauf seines am 1. Oktober 1988 bestehenden zeit-
lich befristeten Dienstverhältnisses beantragt.

(3) Ein Universitäts(Hochschul)assistent, der am 1. Oktober 1988 oder da-
nach am Tage des Ablaufes seines zeitlich befristeten Dienstverhältnisses eine
tatsächliche Dienstzeit von mindestens zehn Jahren aufweist, ist

1. in das definitive Dienstverhältnis (§ 178 BDG 1979) überzuleiten, wenn er
spätestens mit Ablauf seines zeitlich befristeten Dienstverhältnisses die in
Z 21.2 und 21.4 der Anlage 1 zum BDG 1979 angeführten Erfordernisse
erfüllt, oder

2. in das provisorische Dienstverhältnis (§ 177 BDG 1979) überzuleiten,
wenn er spätestens mit Ablauf seines zeitlich befristeten Dienstverhältnis-
ses die in Z 21.2 der Anlage 1 zum BDG 1979 angeführten Erfordernisse
erfüllt,

und diese Überleitung spätestens sechs Monate vor dem Ablauf seines zeitlich
befristeten Dienstverhältnisses beantragt.

(4) Bei einer Überleitung nach Abs. 3 Z 2 darf die Gesamtdauer des zeitlich
befristeten Dienstverhältnisses und des provisorischen Dienstverhältnisses
nach § 177 BDG 1979 vierzehn Jahre nicht überschreiten. Hat der Universi-
täts(Hochschul)assistent bis zu diesem Tage die Erfordernisse für die Überlei-
tung in das definitive Dienstverhältnis nach Abs. 3 Z 1 nicht erbracht, so endet
sein Dienstverhältnis von Gesetzes wegen. Weist der Universitäts(Hochschul)-
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assistent jedoch eine für die Vorrückung anrechenbare Dienstzeit von mindes-
tens zwanzig Jahren auf, ist auf ihn § 10 Abs. 1 zweiter Satz des Hochschul-
assistentengesetzes 1962 weiter anzuwenden.

(5) Ein Universitäts(Hochschul)assistent, der am 1. Oktober 1988 oder da-
nach am Tage des Ablaufes seines zeitlich befristeten Dienstverhältnisses eine
tatsächliche Dienstzeit von vier, aber weniger als zehn Jahren aufweist, ist auf
seinen Antrag in das provisorische Dienstverhältnis (§ 177 BDG 1979) überzu-
leiten, wenn er die in Z 21.2 der Anlage 1 zum BDG 1979 angeführten Erforder-
nisse erfüllt und die Überleitung in das provisorische Dienstverhältnis (§ 177
BDG 1979) mit Rücksicht auf den bisherigen Verwendungserfolg des Universi-
täts(Hochschul)assistenten bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben
sachlich gerechtfertigt ist. Der Antrag auf Überleitung ist spätestens sechs Mo-
nate vor Ablauf des zeitlich befristeten Dienstverhältnisses zu stellen.

(6) Ein Universitäts(Hochschul)assistent, der die zeitlichen Voraussetzungen
des Abs. 5 erbringt, dessen zeitlich befristetes Dienstverhältnis aber mangels
Erfüllung der Voraussetzungen der Z 21.2 der Anlage 1 zum BDG 1979 nicht in
ein provisorisches Dienstverhältnis (§ 177 BDG 1979) überleitbar ist, kann spä-
testens sechs Monate vor Ablauf seines zeitlich befristeten Dienstverhältnisses
die Feststellung beantragen, daß seine Überleitung in das provisorische Dienst-
verhältnis (§ 177 BDG 1979) mit Rücksicht auf den bisherigen Verwendungser-
folg bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben sachlich gerechtfertigt ist.
Wird diesem Antrag entsprochen, so kann das Dienstverhältnis dieses Universi-
täts(Hochschul)assistenten von dem nach den bisher geltenden Vorschriften zu-
ständigen Organ in sinngemäßer Anwendung des § 6 des Hochschulassisten-
tengesetzes 1962 um höchstens zwei Jahre, jedoch insgesamt höchstens auf
zehn Jahre, verlängert werden. Wird innerhalb dieser Verlängerung das feh-
lende Erfordernis nachgeholt, so gilt der Universitäts(Hochschul)assistent mit
Ablauf dieser Frist als in das provisorische Dienstverhältnis (§ 177 BDG 1979)
übergeleitet. Wird innerhalb der Verlängerung das fehlende Erfordernis nicht er-
bracht, so endet das Dienstverhältnis durch Zeitablauf.

(7) Das zeitlich befristete Dienstverhältnis eines Universitäts(Hochschul)as-
sistenten, das mangels der Voraussetzungen des Abs. 5 nicht in das provisori-
sche Dienstverhältnis (§ 177 BDG 1979) übergeleitet wird, verlängert sich um
ein Jahr und endet mit Ablauf dieser Frist von Gesetzes wegen.

(8) Ein Universitäts(Hochschul)assistent, der die zeitlichen Voraussetzungen
des Abs. 5 erfüllt, aber die Überleitung in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte
Zeit nicht anstrebt, kann spätestens sechs Monate vor Ablauf seines befristeten
Dienstverhältnisses beantragen, daß dieses Dienstverhältnis einmal um höchs-
tens zwei Jahre – längstens jedoch bis zu einer Gesamtverwendungsdauer von
zehn Jahren – verlängert wird. Ein solches Dienstverhältnis endet mit Ablauf die-
ser Verlängerung von Gesetzes wegen.

(9) Ein Universitäts(Hochschul)assistent, der am 1. Oktober 1988 oder da-
nach am Tage des Ablaufes seines zeitlich befristeten Dienstverhältnisses eine
tatsächliche Dienstzeit von mehr als zwei, jedoch weniger als vier Jahren auf-
weist, ist auf seinen Antrag von dem nach den bisherigen Vorschriften zuständi-
gen Organ bis zu einem Gesamtausmaß von vier Jahren weiterzubestellen. Mit
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Ablauf dieser Gesamtdienstzeit sind die Abs. 5 bis 7 auf den Universitäts(Hoch-
schul)assistenten anzuwenden.

(10) Ein Universitäts(Hochschul)assistent, der am 1. Oktober 1988 oder da-
nach am Tage des Ablaufes seines zeitlich befristeten Dienstverhältnisses eine
tatsächliche Dienstzeit von höchstens zwei Jahren aufweist, kann auf seinen An-
trag von dem nach den bisherigen Vorschriften zuständigen Organ bis zu einer
Gesamtdienstzeit von vier Jahren weiterbestellt werden. Auf solche Universi-
täts(Hochschul)assistenten ist ab dem Tage der Weiterbestellung der 6. Ab-
schnitt Unterabschnitt D des Besonderen Teiles des BDG 1979 voll anzu-
wenden.

(11) Soweit die Abs. 2 bis 10 nicht anderes bestimmen, obliegt dem Bundes-
minister für Wissenschaft und Forschung die Entscheidung. Vor der Entschei-
dung auf Überleitung

1. in das definitive Dienstverhältnis ist das im § 178 Abs. 2 BDG 1979
2. in das provisorische Dienstverhältnis ist das im § 176 BDG 1979

vorgesehene Verfahren sinngemäß anzuwenden.

(12) Solange eine gesetzliche Regelung über den Erwerb der Lehrbefugnis
als Hochschuldozent an Kunsthochschulen nicht besteht, kann für Hochschul-
assistenten an Kunsthochschulen vom zuständigen Kollegialorgan mit Geneh-
migung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung festgestellt wer-
den, daß der Hochschulassistent eine einer Lehrbefugnis als Hochschuldo-
zent gleichzuwertende künstlerische (künstlerisch-wissenschaftliche) Befähi-
gung aufweist. Auf solche Hochschulassistenten und auf Hochschulassistenten
an Kunsthochschulen, bei denen eine der Lehrbefugnis als Hochschuldozent
gleichzuhaltende Eignung gemäß § 6 Abs. 6 lit. a des Hochschulassistentenge-
setzes 1962 festgestellt wurde, ist § 188 BDG 1979 anzuwenden.

(13) Universitätsassistenten der medizinischen Fakultät einer Universität, die
am 30. September 1988 auf Grund des an diesem Tage geltenden § 157 Abs. 2
BDG 1979 den Amtstitel „Oberarzt“ zu führen hatten, sind berechtigt, diesen
Amtstitel weiterzuführen.

(14) Auf einen Universitätsassistenten, der als Arzt (§ 1 Abs. 2 des Ärzte-
gesetzes 1984) an einer Universitätseinrichtung verwendet wird, sind die Abs. 7
und 8 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Verlängerung des Dienstverhält-
nisses bis zum Abschluß der Ausbildung zum Facharzt, längstens aber bis zu
zehn Jahren erfolgen kann.

Artikel VII

Überleitung der Lehrer und der Beamten
des wissenschaftlichen Dienstes

(Anm.: aus BGBl. Nr. 148/1988, zu §§ 137a, 190 und 194, BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Mit 1. Oktober 1988 sind dem Dienststand angehörende Bundeslehrer
der Verwendungsgruppe L 1, die an diesem Tage ausschließlich an einer Uni-
versität (Hochschule) in einer Verwendung stehen, Lehrer im Sinne des 6. Ab-
schnittes Unterabschnitt E des Besonderen Teiles des BDG 1979.
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(2) Bei Lehrern im Sinne des Abs. 1 richtet sich das Ausmaß der für eine Voll-
beschäftigung maßgebenden Lehrverpflichtung weiterhin nach den unmittelbar
vor dem 1. Oktober 1988 für sie geltenden Festsetzungen, wenn diese für sie
günstiger sind als die Neuregelung.
§ 194 BDG 1979 und § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 sind auf diese Lehrer nicht
anzuwenden; remunerierte Lehraufträge (§ 43 UOG) dürfen ihnen nur insoweit
erteilt werden, als sie sich auf Lehrveranstaltungen beziehen, mit denen das Ge-
samtausmaß der Lehrtätigkeit die im § 194 Abs. 1 BDG 1979 festgesetzte Lehr-
verpflichtung überschreiten würde. Ein solcher Lehrer kann jedoch durch schrift-
liche Erklärung bewirken, daß anstelle dieser bisherigen Regelungen § 194
BDG 1979 und § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 auf ihn anzuwenden sind. Diese
Umstellung wird mit 1. Oktober 1988 wirksam, wenn der Lehrer die Erklärung bis
spätestens zum 30. März 1989 abgibt. Wird die Erklärung später abgegeben, so
wird die Umstellung mit dem Monatsersten wirksam, der auf die Abgabe der Er-
klärung folgt.

(3) Mit 1. Oktober 1988 sind dem Dienststand angehörende Beamte des hö-
heren Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung, die an diesem Tage an einer
Universität (Hochschule) in Verwendung stehen, Beamte des wissenschaftli-
chen Dienstes an Universitäten (Hochschulen) im Sinne des 1. Abschnittes des
Besonderen Teiles des BDG 1979.

(4) Ein Beamter des höheren Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung
und ein Bundeslehrer der Verwendungsgruppe L 1, der am 1. Oktober 1988 an
einer Universität (Hochschule) in einer Verwendung steht, die inhaltlich zur
Gänze oder überwiegend der Verwendung eines Universitäts(Hochschul)assis-
tenten entspricht und der die Erfordernisse der Z 21.2 bis 21.6 der Anlage 1 zum
BDG 1979 erfüllt, kann auf seinen Antrag zum Universitäts(Hochschul)assisten-
ten im definitiven Dienstverhältnis ernannt werden.

(5) Zeiten, die
1. ein Beamter des höheren Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung

oder
2. ein Bundeslehrer der Verwendungsgruppe L 1

in einer im Abs. 4 angeführten Verwendung zurückgelegt hat, sind ab dem Tag
der Ernennung nach Abs. 4 Zeiten einer tatsächlichen Verwendung als Universi-
täts(Hochschul)assistent gleichzuhalten.

Artikel VIII

Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 an Universitäten und Hochschulen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 148/1988, zu §§ 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199 und 200, BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Mit 1. Oktober 1988 sind auf dem Dienststand angehörende Bundes-
lehrer der Verwendungsgruppen L 2, die an diesem Tage an einer Universität in
einer Verwendung stehen, die für Lehrer an Universitäten und Hochschulen gel-
tenden Bestimmungen des BDG 1979 soweit anzuwenden, als dieser Artikel
nicht anderes anordnet.
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(2) Es gelten
1. selbständige gruppenweise Unterweisungen von Studenten, Diplomanden

und Dissertanten als Unterrichtserteilung und
2. technische Vorbereitungen in Werkstätten als weitere Dienstpflichten

im Sinne des § 192 Abs. 1 BDG 1979.
(3) Die Lehrverpflichtung richtet sich abweichend von der im § 194 Abs. 1

BDG 1979 festgesetzten Wochenstundenzahl nach dem im BLVG, BGBl.
Nr. 244/1965, für Lehrer der Lehrverpflichtungsgruppe VI geltenden Ausmaß.

(4) Für Lehrer der Verwendungsgruppen L 2 an Universitäten ist in den Ge-
haltsstufen 1 bis 9 der Amtstitel „Fachlehrer“, ab der Gehaltsstufe 10 der Amts-
titel „Fachoberlehrer“ vorgesehen.

(5) Die folgenden Bestimmungen des BDG 1979 sind auf die Lehrer der Ver-
wendungsgruppen L 2 an Universitäten nicht anzuwenden:

1. die §§ 24 bis 35 (Grundausbildung),
2. die §§ 48 bis 50 (Dienstzeit),
3. § 78 (Urlaub),
4. die §§ 158 Abs. 1, 159, 160 und 196 (Rechte und Pflichten).
(6) Abweichend von den Abs. 2 bis 4 sind anzuwenden:
1. auf Übungs- und Sonderkindergärtnerinnen anstelle der §§ 192 bis 195

und 197 und der Anlage 1 Z 21a zum BDG 1979 die für Übungs- und Son-
derkindergärtnerinnen im Sinne des 7. Abschnittes des Besonderen Teiles
des BDG 1979 maßgebenden Bestimmungen über Ernennungserforder-
nisse, Rechte und Pflichten (einschließlich der Lehrverpflichtung),

2. auf Lehrer am Institut für Haushalts- und Ernährungswissenschaften der
Universität Wien § 194 BDG 1979, soweit er den Unterricht in praktischen
Fächern betrifft,

3. auf Sonderschullehrer an der Universitäts-Kinderklinik in Wien anstelle der
§§ 191 bis 195 und 197 BDG 1979 die für Sonderschullehrer im Sinne des
LDG 1984 maßgebenden Bestimmungen über den Übertritt in den Ruhe-
stand und die Rechte und Pflichten (einschließlich der Lehrverpflichtung).

(7) Ernennungen zum Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 an Univer-
sitäten (Hochschulen) und Dienstzuteilungen von Lehrern der Verwendungs-
gruppen L 2 an eine Universität oder Hochschule sind nicht mehr zulässig.

(8) Abs. 7 gilt nicht für die Verwendung von Übungs- oder Sonderkindergärt-
nerinnen an Universitäten. Die für Übungs- und Sonderkindergärtnerinnen maß-
gebenden Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 dieses Artikels sind auch auf Übungs-
oder Sonderkindergärtnerinnen einer der Verwendungsgruppen L 2 anzuwen-
den, deren Verwendung an einer Universität nach Ablauf des 30. September
1988 begonnen hat.

Artikel IX

(Anm.: aus BGBl. Nr. 350/1982, zu Anlage 1 Z 26.8 BDG 1979,
BGBl. Nr. 333/1979)

Auf die Abhaltung der nach Anlage 1 Z 26.8 zum BDG 1979 vorgeschriebe-
nen Zusatzprüfung ist das Bundesgesetz über die Abgeltung von Prüfungstätig-
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keiten im Bereich des Schulwesens mit Ausnahme des Hochschulwesens und
über die Entschädigung der Mitglieder von Gutachterkommissionen gemäß § 15
des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 314/1976, mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß diese Prüfung den in der Anlage I unter Z V lit. e sublit. bb angeführten
Pflichtkolloquien und verpflichtenden Seminarprüfungen gleichzuhalten ist.

Artikel XXIV

Inkrafttreten und Vollziehung

(Anm.: aus BGBl. Nr. 408/1990, zu §§ 69, 175, 177, BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Die Art. I bis VIII und die Art. XI bis XXII treten mit 1. Juli 1990 in Kraft, so-
weit Abs. 3 nichts anderes bestimmt.

(2) (Anm.: betrifft das Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287/1984)
(3) Ansprüche nach diesem Bundesgesetz haben nur Eltern, Adoptiv- oder

Pflegeeltern, wenn das Kind nach dem 30. Juni 1990 geboren wurde. Die Mel-
defristen für die Inanspruchnahme von Karenzurlauben oder von zu vereinba-
renden Teilzeitbeschäftigungen verlängern sich nach Geburten, die zwischen
dem 1. Juli 1990 und der Kundmachung dieses Bundesgesetzes erfolgen, um
vier Wochen nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes. Ansprüche von
Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, deren Kind vor dem 1. Juli 1990 geboren
wurde, richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die unmittelbar vor
ihrer Änderung durch dieses Bundesgesetz gegolten haben.

(4) (Anm.: Inkrafttretensbestimmung)
(5) (Anm.: betrifft das Gehaltsgesetz 1956 sowie die Bundesforste-Dienst-

ordnung 1986)
(6) (Anm.: betrifft das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/1948,

sowie die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298/1986)
(7) (Anm.: betrifft das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/

1955)
(8) (Anm.: betrifft das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982)
(9) (Anm.: Inkrafttretensbestimmung)
(10) (Anm.: Vollziehungsklausel)
(11) (Anm.: Vollziehungsklausel)

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 1a, 76 und 78d, BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3 (Än-
derung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes),
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Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Strafgesetzbuches),
Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28 (Änderung des
Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes
1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955), Art. 31 (Änderung des
Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bundesabgabenordnung),
Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61 (Änderung des Ärztegeset-
zes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassengesetzes 2002), Art. 63 (Ände-
rung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung des Studienförderungsgeset-
zes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelfergesetzes), Art. 77 (Änderung des
Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisation des auswärtigen Dienstes –
Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die Einräumung von Privilegien und Immu-
nitäten an internationale Organisationen) treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.

Artikel V

(Anm.: aus BGBl. Nr. 602/1988, zu §§ 163 und 164, BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Art. I ist bei der Berechnung des Emeritierungsbezuges von Ordentlichen
Universitäts(Hochschul)professoren sowie bei der Berechnung der Ruhege-
nüsse von Hochschullehrern und der Versorgungsgenüsse nach Hochschulleh-
rern zu berücksichtigen, die nach dem 31. August 1988 aus dem Dienststand
ausscheiden.

(2) Bei den unter Abs. 1 fallenden Ordentlichen Universitäts(Hochschul)pro-
fessoren ist die Emeritierungszulage nach Art. III der 45. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 387/1986, für den Emeritierungsbezug nicht zu berücksichtigen.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 602/1988, zu §§ 163 und 164, BGBl. Nr. 333/1979)

(1) Einem Ordentlichen Universitäts(Hochschul)professor, bei dem bei der
Bemessung des Emeritierungsbezuges eine Dienstzulage gemäß § 49a des
Gehaltsgesetzes 1956 zugrundegelegt wurde, gebührt keine Zulage gemäß § 4
Abs. 3 letzter Satz in der zuletzt geltenden Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 236/1955, womit Bestimmungen über die Pensionsbehandlung von Hoch-
schulprofessoren und deren Emeritierung getroffen werden.

(2) Abs. 1 ist auch auf die Fälle des Art. V Abs. 3 letzter Satz des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 148/1988, mit dem das Dienstrecht der Hochschullehrer, der
Bediensteten des wissenschaftlichen Dienstes und der Mitarbeiter im Lehrbe-
trieb an Universitäten und Hochschulen im Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979,
im Gehaltsgesetz 1956, im Vertragsbedienstetengesetz 1948 und im Bundes-
Personalvertretungsgesetz geregelt wird, anzuwenden.
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Gehaltsgesetz 1956 – GehG
Bundesgesetz vom 29. Februar 1956, BGBl. Nr. 54,

über die Bezüge der Bundesbeamten
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des

Gehaltsgesetzes erlassen wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahr
2000 wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 6/2000 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 95/2000 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 142/2000 (Art. 47),
BGBl. I Nr. 34/2001 (VfGH),
BGBl. I Nr. 86/2001 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 155/2001 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 7/2003 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 71/2003 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 142/2004 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 151/2004 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 23/2005 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 117/2006 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 129/2006 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 166/2006 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 96/2008 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 52/2009 (Art. 68),
BGBl. I Nr. 73/2009 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 76/2009 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 108/2009 (VfGH),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 6/2010 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 82/2010 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 122),
BGBl. II Nr. 109/2011,
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BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 38),
BGBl. I Nr. 50/2012 (Art. 36),
BGBl. I Nr. 55/2012 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 87/2012 (Art. 9),
BGBl. II Nr. 404/2012,
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 147/2013 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 211/2013 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 8/2014 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 8/2015 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 32/2015 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 164/2015 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 104/2016 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 119/2016 (Art. 2),
BGBl. II Nr. 28/2017,
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 31),
BGBl. I Nr. 167/2017 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 30/2018 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 32/2019 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 58/2019 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 24/2020 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 31/2020 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 115/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 224/2021 (Art 2),
BGBl. I Nr. 34/2022 (VfGH-Entscheidung),
BGBl. I Nr. 81/2022 (Art 5),
BGBl. I Nr. 97/2022,
BGBl. I Nr. 137/2022 (Art 2),
BGBl. I Nr. 205/2022 (Art 2),
BGBl. I Nr. 206/2022 (Art 8).
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INHALTSVERZEICHNIS

ABSCHNITT I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Anwendungsbereich
§ 2. Besoldungsrechtliche Einteilung der Beamten
§ 3. Bezüge
§ 4. Kinderzuschuss
§ 5. Eingetragene Partnerschaften
§ 6. Anfall und Einstellung des Monatsbezuges
§ 7. Auszahlung
(§ 7a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
§ 8. Einstufung und Vorrückung
(§ 9. aufgehoben durch BGBl. Nr. 662/1977)
§ 10. Hemmung der Vorrückung
(§ 11. aufgehoben durch BGBl. Nr. 662/1977)
§ 12. Besoldungsdienstalter
§ 12a. Überstellung und Vorbildungsausgleich
§ 12b. Ergänzungszulage aus Anlass einer Überstellung
§ 12c. Entfall der Bezüge
§ 12d. Bezüge bei Dienstfreistellung nach § 17 Abs. 1 BDG 1979
§ 12e. Bezüge bei Teilbeschäftigung und teilweiser Dienstfreistellung
§ 12f. Vertretungsabgeltung
§ 12g. Bezüge während des Sabbaticals
§ 12h. Ergänzungszulage aus Anlass einer Maßnahme gemäß § 14

Abs. 5 BDG 1979
§ 12 i. Bezüge während einer Betrauung gemäß § 141 Abs. 2 Z 1 bis Z 1b

oder gemäß § 141a Abs. 9 BDG 1979
§ 12 j. Bezüge während einer Wiedereingliederungsteilzeit
§ 12k. Dienstfreistellung wegen Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe
§ 13. Bezüge bei Suspendierung
§ 13a. Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen
§ 13b. Verjährung
§ 13c. Ansprüche bei Dienstverhinderung
§ 13d. Ansprüche während des Beschäftigungsverbots nach §§ 3 und 5

MSchG
§ 13e. Ansprüche bei Ausscheiden aus dem Dienst (Urlaubsersatzleistung)
§ 14. Wiederaufnahme in den Dienststand
§ 15. Nebengebühren
§ 15a.
§ 16. Überstundenvergütung
§ 16a. Pauschalvergütung für verlängerten Dienstplan
§ 17. Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und Feiertagszulage)
§ 17a. Journaldienstzulage
§ 17b. Bereitschaftsentschädigung
§ 18. Mehrleistungszulagen
§ 19. Belohnung
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§ 19a. Erschwerniszulage
§ 19b. Gefahrenzulage
§ 20. Aufwandsentschädigung
§ 20a. Fehlgeldentschädigung
§ 20b. Fahrtkostenzuschuss
§ 20c. Jubiläumszuwendung
§ 20d. Vergütung nach § 23 des Volksgruppengesetzes
§ 21. Im Ausland verwendete Beamte
§ 21a. Auslandsverwendungszulage
§ 21b. Kaufkraftausgleichszulage
§ 21c. Wohnkostenzuschuss
§ 21d. Zuschüsse für Familienangehörige
§ 21e. Ausstattungszuschuss
§ 21f. Folgekostenzuschuss
§ 21g. Gemeinsame Bestimmungen zu den §§ 21a bis 21 f
§ 21h. Besondere Auszahlungsbestimmungen
§ 22. Pensionsbeitrag
§ 22a. Pensionskassenvorsorge
§ 22b. Pensionsbeitrag (Dienstgeber)
§ 23. Vorschuss und Geldaushilfe
§ 23a. Besondere Hilfeleistungen
§ 23b. Vorschuss zur besonderen Hilfeleistung
§ 23c. Besondere Hilfeleistungen an Hinterbliebene
§ 23d. Übernahme der Bestattungskosten Dritter durch den Bund
§ 23e. Rückerstattung zu Unrecht empfangener Leistungen
§ 23f. Steuerliche Behandlung
§ 24. Sachleistungen
§ 24a. Vergütung für Dienst- und Naturalwohnungen
§ 24b.
§ 24c.
§ 25. Vergütung für Nebentätigkeit
§ 26. Abfertigung
§ 27. Bemessung der Abfertigung

ABSCHNITT II

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST

§ 28. Gehalt
§ 29. Dienstalterszulage
§ 30. Funktionszulage
(§§ 30a. bis 30c. aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)
§ 31. Fixgehalt
(§§ 32. und 33. mit Ablauf des 31. 12. 2002 außer Kraft getreten)
§ 34. Verwendungszulage
§ 35. Verwendungsänderung und Versetzung
§ 36. Ergänzungszulage
§ 36a.
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§ 36b. Ergänzungszulage für bestimmte vorübergehende Verwendungen
§ 37. Funktionsabgeltung
§ 38. Verwendungsabgeltung
(§ 38a. aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)
§ 39. Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktions-

abgeltung, Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung
§ 40. Besonderer Vorbildungsausgleich in der Verwendungsgruppe A 1
§ 40a. Exekutivdienstliche Tätigkeiten
§ 40b. Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst
§ 40c. Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen

Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt

ABSCHNITT III

Richteramtsanwärter, Richter und Staatsanwälte

UNTERABSCHNITT A

§ 41. Richteramtsanwärter und Richter

UNTERABSCHNITT B

§ 42. Staatsanwälte
(§§ 43. bis 47. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2007)

Abschnitt IV

Universitätslehrer

§ 48. Gehalt der Universitätsprofessoren
§ 48a. Gehalt der Universitätsdozenten
§ 49. Gehalt der Universitätsassistenten
§ 49a. Dienstzulage (Forschungszulage)
§ 49b. Aufwandsentschädigung
§ 50. Dienstalterszulage
§ 50a. Besondere Dienstalterszulage
§ 51. Kollegiengeldabgeltung an Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15

des Universitätsgesetzes 2002
§ 51a. Kollegiengeldabgeltung an Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21

des Universitätsgesetzes 2002
(§§ 51b. und 51c. mit Ablauf des 30. 9. 1997 außer Kraft getreten)
§ 52. Abgeltung der Lehrtätigkeit der Universitätsassistenten
(§ 52a. mit Ablauf des 28. 2. 1998 außer Kraft getreten
§ 53. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2002
§ 53a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)
§ 53b. Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen

Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt
§ 54. Abfertigung
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Abschnitt IVa

Hochschullehrpersonen

§ 54a. Gehalt
§ 54b. Dienstalterszulage
§ 54c. Dienstzulagen
§ 54d. Lehrvergütung
§ 54e. Leistungsprämien

ABSCHNITT V

Lehrer

§ 55. Gehalt
§ 55a. Überstellung
§ 56. Dienstalterszulage
§ 57. Dienstzulagen
§ 58.
§ 59.
§ 59a.
§ 59b.
§ 59c.
§ 59d.
§ 59e. Differenzzulagen
§ 60.
§ 60a. Erzieherzulage
§ 60b. Vertretungsabgeltung für Lehrpersonen
§ 61. Vergütung für Mehrdienstleistung
§ 61a. Vergütung für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte
§ 61b. Vergütung für Kustodiate und Nebenleistungen
§ 61c. Vergütung für die Klassenführung bei den Landeslehrern
§ 61d. Vergütung für die Verwaltung von Kustodiaten bei Lehrpersonen

an Berufsschulen
§ 61e. Vergütungen für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte,

Kustodiate und Nebenleistungen an land- und forstwirtschaftlichen
Berufs- und Fachschulen

§ 62. Vergütung für die schulpraktische Ausbildung
(§ 62a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 165/2005)
§ 63. Vergütung für Unterrichtspraktika (bis 31. 8. 2019)
§ 63. Vergütung für Mentorinnen und Mentoren (ab 1. 9. 2019)
§ 63a. Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen
§ 63b. Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen
§ 63c. Abgeltung für die individuelle Lernbegleitung
§ 63d. Abgeltung für Lehrpersonen in der Sommerschule
§ 64. Überstellung
§ 64a. Einstufung in die Verwendungsgruppe L2a2 in bestimmten Fällen
§ 64b. An Pädagogische Hochschulen dienstzugeteilte Lehrpersonen
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ABSCHNITT VI

Schul- und Fachinspektoren

§ 65. Beamtinnen und Beamte des Schulqualitätsmanagements
Gehalt

§ 66. Dienstzulage
§ 67. Vergütung Schulqualitätsmanagement
§ 68. Betrauung mit Aufgaben des Schulqualitätsmanagements

Abschnitt VIa

Beamtinnen und Beamte in der Schulevaluation

§ 69.
(§ 70. aufgehoben durch BGBl. Nr. 318/1977
§ 71. und 71a. aufgehoben durch Art. 2 Z 23, BGBl. I Nr. 102/2018)

ABSCHNITT VII

EXEKUTIVDIENST

§ 72. Gehalt
§ 73. Dienstalterszulage
(§§ 73a. und 73b. aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)
§ 74. Funktionszulage
§ 74a. Fixbezug
(§ 74b. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 60/2018)
§ 75. Verwendungszulage
§ 76. Verwendungsänderung und Versetzung
(§ 76a. aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)
§ 77. Ergänzungszulage
§ 77a. Ergänzungszulage für bestimmte vorübergehende Verwendungen
§ 78. Funktionsabgeltung
§ 79. Verwendungsabgeltung
(§§ 79a. und 79b. aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)
§ 80. Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktions-

abgeltung, Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung
§ 81. Wachdienstzulage
§ 82. Vergütung für besondere Gefährdung
§ 82a. Vergütung für Erschwernisse und Aufwendungen des

Exekutivdienstes im Nachtdienst
§ 82b. Ausgleichsmaßnahmen für besondere Erschwernisse des

Exekutivdienstes im Nachtdienst
(§§ 82c. bis 82e. mit Ablauf des 31. 12. 1994 außer Kraft getreten)
§ 83. Vergütung für Beamte des Exekutivdienstes
§ 83a. Besondere Bestimmungen für Beamte des Exekutivdienstes mit

langer Exekutivdienstzeit
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(§ 83b. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010
§ 83c. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 60/2018
§ 84. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015
§§ 84a. bis 84c. mit Ablauf des 31. 12. 1994 außer Kraft getreten)

ABSCHNITT VIII

MILITÄRISCHER DIENST

UNTERABSCHNITT A

Berufsmilitärpersonen

§ 85. Gehalt
(§ 85a. aufgehoben durch BGBl. Nr. 518/1993
§ 85b. mit Ablauf des 31. 12. 1994 außer Kraft getreten
§§ 85c. bis 85 f. aufgehoben durch BGBl. Nr. 550/1994)
§ 86. Dienstalterszulage
§ 87. Fixgehalt
(§ 88. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 138/1997)

UNTERABSCHNITT B

Militärpersonen auf Zeit

§ 89. Gehalt
§ 90. Abfertigung

UNTERABSCHNITT C

Gemeinsame Bestimmungen

§ 90a. Fixgehalt
§ 91. Funktionszulage
§ 92. Verwendungszulage
(§ 92a. mit Ablauf des 31. 12. 1994 außer Kraft getreten)
§ 93. Verwendungsänderung und Versetzung
§ 94. Ergänzungszulage
§ 94a. Ergänzungszulage für bestimmte vorübergehende Verwendungen
§ 95. Funktionsabgeltung
§ 96. Verwendungsabgeltung
§ 97. Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktions-

abgeltung, Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung
§ 98. Truppendienstzulage
§ 99. Pflegedienstzulage und Pflegedienst-Chargenzulage für Militär-

personen
§ 100. Militärpersonen in einer Verwendung des Krankenpflegedienstes
§ 101. Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst
§ 101a. Vergütung für Kräfte für internationale Operationen
(§ 102. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
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ABSCHNITT IX

Beamte des Post- und Fernmeldewesens

§ 103. Anwendungsbereich und Gehalt
§ 104. Außerordentliche Vorrückung und Dienstalterszulage
§ 105. Dienstzulage
§ 105a. Dienstabgeltung
§ 106. Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung und

Ergänzungszulage
(§ 107. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015
§ 107a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/1997)

ABSCHNITT X

Beamte des Krankenpflegedienstes

§ 108. Anwendungsbereich
§ 109. Gehalt
§ 110. Dienstalterszulage
§ 111. Pflegedienst-Chargenzulage
§ 112. Vergütung für Beamte des Krankenpflegedienstes

ABSCHNITT XI

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

UNTERABSCHNITT A

Allgemeine Übergangsbestimmungen

§ 112a. Haushaltszulage, Kinderzulage und Kinderzuschuss
§ 112b. Besoldungsrechtliche Auswirkungen von Karenzurlauben
§ 112c. Vergütung für Dienst- und Naturalwohnungen
§ 112d.
§ 112e.
§ 112f.
(§ 112g. mit Ablauf des 31. 3. 2005 außer Kraft getreten)
§ 112h.
§ 112 i. Vorschuss
§ 112 j. Leistungsprämie im Rahmen der Flexibilisierungsklausel
(§§ 112k. bis 113a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
§ 113b. Nebengebühren
§ 113c.
§ 113d. Außerdienststellung
§ 113e. Übergangsmaßnahmen zur Erleichterung organisatorischer

Vereinfachungen
§ 113f. Abfertigung
§ 113g. Maßnahmen im Bereich der Zollwache
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§ 113h. Maßnahmen betreffend die Behördenreform im Bereich des
Bundesministeriums für Inneres

§ 113 i. Fahrtkostenzuschuss
§ 113 j. Maßnahmen betreffend die Einrichtung von Bildungsdirektionen
(§ 114. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015
§ 114a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 53/2007)

UNTERABSCHNITT B

Lehrpersonen

§ 115. Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 6
(§ 115a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 55/2012)
§ 116. Ergänzungszulage für bestimmte Volksschullehrer
§ 116a. Führung der Klassenvorstandsgeschäfte, Nebenleistungen
(§ 116b. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 55/2012)
§ 116c. Lehrer an Akademien für Sozialarbeit
§ 116d. Übergangsbestimmungen zum Budgetbegleitgesetz 2009
§ 116e. Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 138/2017
§ 116f.

UNTERABSCHNITT C

§ 117. Beamte des Post- und Fernmeldewesens

Unterabschnitt D

Beamte der Fernmeldebehörde

§ 117a. Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117b. Außerordentliche Vorrückung und Dienstalterszulage
§ 117c. Funktionszulage
§ 117d. Funktionsabgeltung
§ 117e. Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung und Ergänzungszulage

UNTERABSCHNITT E

Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte
in handwerklicher Verwendung

§ 118. Gehalt
§ 119. Dienstalterszulage
§ 120. Verwaltungsdienstzulage
§ 121. Verwendungszulage
§ 122. Verwendungsabgeltung
§ 123. Pflegedienstzulage
§ 124. Pflegedienst-Chargenzulage
§ 125. Erreichen eines höheren Gehaltes
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(§ 126. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)
§ 127. Beförderung
(§ 128. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
§ 129. Exekutivdienstliche Tätigkeit
§ 130. Omnibuslenkerzulage
§ 131. Beamte in Unteroffiziersfunktion
§ 132. Beamte in Unteroffiziersfunktion in einer Verwendung des

Krankenpflegedienstes
§ 132a.
§ 133. Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst
§ 133a. Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen

Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt
§ 133b. Vergütung für Kräfte für internationale Operationen
§ 134. Überleitung in den Allgemeinen Verwaltungsdienst
§ 135. Überleitung in den Militärischen Dienst
§ 136. Sonderfälle der Überleitung
§ 137. Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf andere

Ernennungsfälle

UNTERABSCHNITT F

Wachebeamte

§ 138. Gehalt
§ 139. Dienstalterszulage, Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung
§ 140. Dienstzulagen
§ 141. Besondere Dienstzulage
§ 142. Dienstzulage
§ 143. Wachdienstzulage
§ 144. Vergütung für besondere Gefährdung
§ 144a. Vergütung für Erschwernisse und Aufwendungen des

Exekutivdienstes im Nachtdienst
§ 144b. Ausgleichsmaßnahmen für besondere Erschwernisse des

Exekutivdienstes im Nachtdienst
§ 145. Vergütung für Wachebeamte
§ 145a. Besondere Bestimmungen für Wachebeamte mit langer

Exekutivdienstzeit
§ 146. Überleitung in den Exekutivdienst
§ 147. Sonderfälle der Überleitung
§ 148. Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf andere

Ernennungsfälle

UNTERABSCHNITT G

Berufsoffiziere

§ 149. Gehalt, Dienstalterszulage, Verwendungszulage und
Verwendungsabgeltung
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§ 150. Dienstzulage
§ 151. Heeresdienstzulage
§ 152. Truppendienstzulage
§ 153. Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst
§ 153a. Vergütung für Kräfte für internationale Operationen
§ 154. Überleitung in den Militärischen Dienst
§ 155. Sonderfälle der Überleitung
§ 156. Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf andere

Ernennungsfälle
(§§ 156a. bis 156g. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999
Unterabschnitt H samt §§ 157. bis 163. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2007)

Unterabschnitt I

Schul- und Fachinspektoren

§ 164. Gehalt
§ 165. Vergütung für die Schul- und Fachinspektion
§ 166. Überstellung
§ 167. Leitung einer Bildungsregion
§ 168. Betrauung mit Aufgaben der Fachinspektion
§ 168a.
§ 169.

Unterabschnitt J

Universitätslehrer

§ 169a. Besondere Dienstalterszulage

Unterabschnitt K

Hochschullehrpersonen

§ 169b. Lehrvergütung

Unterabschnitt L

Bundesbesoldungsreform 2015

§ 169c. Überleitung bestehender Dienstverhältnisse
§ 169d. Gruppenüberleitung
§ 169e. Anwendung dienst- und besoldungsrechtlicher Bestimmungen
§ 169f. Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG
§ 169g. Vergleichsstichtag
§ 169h. Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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ABSCHNITT XII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 170. Teuerungszulagen
§ 170a. Anpassung der Wahrungszulagen für das Jahr 2022
(§ 171. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2018)
§ 171a. Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz
§ 172. Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zu Fonds, Stiftungen

oder Anstalten
§ 173. Verweisungen auf andere Bundesgesetze
§ 174. Verordnungen
§ 174a. Mitwirkungsbefugnisse
§ 175. Inkrafttreten
§ 176. Vollziehung

(Anlage 1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015
Anlagen 2 bis 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 138/2017)]

ABSCHNITT I

Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz findet auf alle Bundesbeamten des Dienst-
standes Anwendung.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz von Beamten gesprochen wird, sind da-
runter die Bundesbeamten des Dienststandes zu verstehen.

(3) Der Abschnitt I dieses Bundesgesetzes findet auf alle Beamten Anwen-
dung, soweit nicht in den folgenden Abschnitten etwas anderes bestimmt ist.

Besoldungsrechtliche Einteilung der Beamten

§ 2. Die Bezüge der Beamten richten sich nach der Zugehörigkeit zu einer
der folgenden Besoldungsgruppen:

1. a) Allgemeiner Verwaltungsdienst,
b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in handwerklicher

Verwendung,
2. Richteramtsanwärter, Richter und Staatsanwälte,
3. Universitätslehrer,

3a. Hochschullehrpersonen,
4. Lehrer,
5. a) Beamtinnen und Beamte des Schulqualitätsmanagements und

b) Schul- und Fachinspektoren gemäß § 273 Abs. 1 BDG 1979
6. a) Exekutivdienst,

b) Wachebeamte,
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7. a) Militärischer Dienst,
b) Berufsoffiziere,

8. Beamte des Post- und Fernmeldewesens,
9. Beamte des Krankenpflegedienstes,

10. Beamte der Fernmeldebehörde.

Bezüge

§ 3. (1) Dem Beamten gebühren Monatsbezüge.
(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt und allfälligen Zulagen

(Dienstalterszulagen, Dienstzulagen, Funktionszulagen, Verwaltungsdienst-
zulage, Verwendungszulage, Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzu-
lage, Ergänzungszulagen, Exekutivdienstzulage, Heeresdienstzulage, Omni-
buslenkerzulage, Erzieherzulage, Wachdienstzulage, Truppendienstzulage,
Teuerungszulagen).

(3) Außer den Monatsbezügen gebührt dem Beamten für jedes Kalender-
vierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 vH des Monatsbezuges, der
ihm für den Monat der Auszahlung zusteht. Steht ein Beamter während des
Kalendervierteljahres, für das die Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbro-
chen im Genuß des vollen Monatsbezuges, so gebührt ihm als Sonderzahlung
nur der entsprechende Teil. Als Monat der Auszahlung gilt bei Ausscheiden
aus dem Dienststand jedenfalls der Monat des Ausscheidens aus dem Dienst-
stand.

(4) Der besoldungsrechtliche Referenzbetrag1) ist mit 105,06% des vollen
Gehalts einer Beamtin oder eines Beamten der Verwendungsgruppe A 2 in der
Gehaltsstufe 8 festgesetzt und kaufmännisch auf ganze Cent gerundet.

Kinderzuschuss

§ 4. (1) Ein Kinderzuschuss von 15,6 E monatlich gebührt, soweit im Abs. 3
nicht anderes bestimmt ist, für jedes Kind für das Familienbeihilfe nach dem
Familienlastenausgleichsgesetz, BGBl. Nr. 376/1967, bezogen wird oder für das
nur deshalb keine Familienbeihilfe bezogen wird, weil für dieses Kind eine
gleichartige ausländische Beihilfe bezogen wird. Als Kinder gelten:

1. eigene Kinder,
2. legitimierte Kinder,
3. Wahlkinder,
4. sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt der Beamtin oder des Beamten

angehören und diese oder dieser überwiegend für die Kosten des Unter-
haltes aufkommt.

(2) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf den Kinder-
zuschuss nach Abs. 1 wegfällt, infolge Krankheit oder Behinderung erwerbs-

1) gemäß BGBl. II Nr. 417/2019 für 2020: 2693,21 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 3/2021 für 2021: 2732,30 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 39/2022 für 2022: 2816,87 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 5/2023 für 2023: 3018,27 Euro
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unfähig ist, gebührt der Kinderzuschuss, wenn weder das Kind noch dessen
Ehegattin oder Ehegatte oder eingetragene Partnerin oder eingetragener Part-
ner über eigene Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes
1988, BGBl. Nr. 400, verfügt, die den Betrag nach § 5 Abs. 2 erster Satz des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, monatlich
übersteigen.

(3) Für ein und dasselbe Kind gebührt der Kinderzuschuss nur einmal. Hät-
ten mehrere Personen für ein und dasselbe Kind Anspruch auf diesen Zuschuss
oder eine ähnliche Leistung aus einem Dienstverhältnis zu einer inländischen
Gebietskörperschaft, gebührt der Kinderzuschuss nur der Person, deren Haus-
halt das Kind angehört. Hiebei geht der früher entstandene Anspruch dem spä-
ter entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht der An-
spruch der älteren Person vor.

(4) Dem Haushalt der Beamtin oder des Beamten gehört ein Kind an, wenn
es bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter der Leitung der Beamtin oder des
Beamten die Wohnung teilt oder aus Gründen der Erziehung, der Ausbildung,
einer Krankheit oder einer Behinderung woanders untergebracht ist. Durch die
Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes wird die Haushalts-
zugehörigkeit nicht berührt.

(5) Die Beamtin oder der Beamte ist verpflichtet, alle Tatsachen, die für den
Anfall, die Änderung oder die Einstellung des Kinderzuschusses von Bedeutung
sind, binnen einem Monat nach dem Eintritt der Tatsache, wenn sie oder er aber
nachweist, dass erst später von dieser Tatsache Kenntnis erlangt wurde, binnen
einem Monat nach Kenntnis, der Dienstbehörde zu melden.

(6) Bei rechtzeitiger Meldung nach Abs. 5 gebührt der Kinderzuschuss ab
dem Monat, in dem die Voraussetzungen für den Anspruch entstehen. Bei ver-
späteter Meldung gebührt der Anspruch erst mit dem der Meldung nächstfolgen-
den Monatsersten oder, wenn die Meldung an einem Monatsersten erstattet
wurde, mit diesem Tag.

(7) Auf die Dauer des gänzlichen Entfalls des Monatsbezuges entfällt auch
der Kinderzuschuss.

(8) Abweichend von Abs. 1 gebührt Beamtinnen und Beamten, die nach § 21
im Ausland verwendet werden oder innerhalb der letzten vier Jahre im Ausland
verwendet wurden, für jedes Kind ein Kinderzuschuss, wenn für dieses Kind le-
diglich aufgrund des Aufenthaltsortes des Kindes, der Beamtin oder des Beam-
ten oder der Ehegattin oder des Ehegatten oder der eingetragenen Partnerin
oder des eingetragenen Partners keine Familienbeihilfe bezogen wird.

Eingetragene Partnerschaften

§ 5. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene
Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten nach dem Bundesge-
setz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz –
EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 10 Abs. 4 Z 1 lit. c,
§ 21a Z 7, § 21d Z 3, § 21g Abs. 11, § 26 Abs. 3 und § 112e Abs. 3.
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Anfall und Einstellung des Monatsbezuges

§ 6. (1) Der Anspruch auf den Monatsbezug beginnt mit dem auf den Tag
des Dienstantrittes nächstfolgenden Monatsersten oder, wenn der Dienst an
einem Monatsersten angetreten wird, mit diesem Tage. Der Anspruch auf Mo-
natsbezug beginnt auch dann mit einem Monatsersten, wenn der Dienst zwar
nicht am Ersten des Monats, wohl aber am ersten Arbeitstag des betreffenden
Monats angetreten wird.

(2) Der Anspruch auf den Monatsbezug endet mit Ablauf des Monates, in
dem der Beamte aus dem Dienststand ausscheidet.

(3) Änderungen des Monatsbezuges werden mit dem auf den maßgebenden
Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende Tag der Monatserste
ist, mit diesem Tag wirksam. Maßgebend ist, wenn die Änderungen keiner be-
scheidmäßigen Verfügung bedürfen, der Tag des die Änderung bewirkenden Er-
eignisses, wenn sie durch Bescheid verfügt werden, der im Bescheid festge-
setzte Tag oder, wenn ein solcher nicht festgesetzt ist, der Tag des Eintrittes der
Rechtskraft des Bescheides.

(Anm.: Abs. 4 und 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)

(6) Wird eine Kündigung oder eine Entlassung aufgehoben, gebühren dem
Beamten die Monatsbezüge und Sonderzahlungen für die Dauer des aufgelös-
ten Dienstverhältnisses unter Einrechnung dessen, was er durch anderweitige
Verwendung erworben hat. Für die ersten drei Monate dieses Zeitraumes hat die
Anrechnung zu unterbleiben.

Auszahlung

§ 7. (1) Der Monatsbezug ist am Ersten jedes Monats oder, wenn der Mo-
natserste kein Arbeitstag ist, am vorhergehenden Arbeitstag im vorhinein aus-
zuzahlen.

(2) Die für das erste Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung ist am
1. März, die für das zweite Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung
am 1. Juni, die für das dritte Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung am
1. September und die für das vierte Kalendervierteljahr gebührende Sonder-
zahlung am 1. Dezember auszuzahlen. Sind diese Tage keine Arbeitstage, so
ist die Sonderzahlung am vorhergehenden Arbeitstag auszuzahlen. Gebühren
der Beamtin oder dem Beamten nicht für alle Monate des Kalendervierteljahres
Bezüge nach § 3 Abs. 1, ist die Sonderzahlung gemeinsam mit dem letzten ge-
bührenden Monatsbezug des Kalendervierteljahres auszuzahlen.

(3) Auszahlungsbeträge oder einzelne Bestandteile der Bezüge sind nötigen-
falls auf ganze Cent kaufmännisch zu runden.

(4) Der Beamte ist verpflichtet, für die Möglichkeit vorzusorgen, daß die ihm
gebührenden Geldleistungen unbar auf ein Konto überwiesen werden können.
Die Überweisung hat so zu erfolgen, daß der Monatsbezug und die Sonderzah-
lungen spätestens an den in den Abs. 1 und 2 angeführten Auszahlungstagen
zur Verfügung stehen.
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Einstufung und Vorrückung

§ 8. (1) Das Gehalt beginnt in der Gehaltsstufe 1. Wenn für die Gehaltsstufe
der Beamtin oder des Beamten kein Betrag angeführt ist, gebührt ihr oder ihm
das Gehalt der niedrigsten Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe, für die
ein Betrag angeführt ist. Die Einstufung der Beamtin oder des Beamten und ihre
oder seine weitere Vorrückung bleiben davon unberührt. Für die Einstufung und
die weitere Vorrückung ist das Besoldungsdienstalter maßgebend.

(2) Die Vorrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe erfolgt mit dem ersten
Tag jenes Monats, der auf den Tag folgt, an dem die Beamtin oder der Beamte
weitere zwei Jahre ihres oder seines Besoldungsdienstalters vollendet (Vor-
rückungstermin). Ebenso werden Maßnahmen und Ansprüche, die sich aus der
Vollendung eines bestimmten Besoldungsdienstalters ergeben, mit dem ersten
Tag des auf die Vollendung folgenden Monats wirksam. Jede Änderung des Be-
soldungsdienstalters, ob durch tatsächlichen Zeitablauf oder durch rechtliche
Anordnung, wird unmittelbar für die Einstufung und für die Verweildauer in der
sich aus dem Besoldungsdienstalter ergebenden Gehaltsstufe wirksam.

(3) Die Beamtin oder der Beamte, deren oder dessen Übertritt in den Ruhe-
stand aufgeschoben worden ist, kann nach dem Ablauf des Monats, in dem sie
oder er das 65. Lebensjahr vollendet hat, keine höhere Einstufung mehr errei-
chen, wenn sie oder er die Anwartschaft auf den vollen Ruhegenuss bereits er-
langt hat.

Hemmung der Vorrückung

§ 10. (1) Die Vorrückung wird gehemmt
1. durch eine bescheidmäßige Feststellung, daß der Beamte den von ihm zu

erwartenden Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht aufgewiesen hat, vom
Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Bescheides an; die Dauer der Hemmung
richtet sich nach der Länge des Beurteilungszeitraumes, für den diese
bescheidmäßige Feststellung gilt, und endet jedenfalls mit einer Ver-
setzung nach § 38 Abs. 3 Z 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979
(BDG 1979), BGBl. Nr. 333, oder einer Verwendungsänderung nach § 82
Abs. 3 BDG 1979; der Rechtskraft der Feststellung ist die Endgültigkeit
des Beurteilungsergebnisses im Sinne des § 87 Abs. 2 BDG 1979 gleich-
zuhalten;

2. durch Nichtablegung einer für die dienstrechtliche Stellung des Beamten
maßgebenden Prüfung innerhalb der hiefür festgesetzten Frist vom Zeit-
punkt des fruchtlosen Ablaufes der Frist bis zum Nachholen der Prüfung;
wird jedoch der Beamte wegen Nichtablegens der Prüfung in eine niedri-
gere Verwendungsgruppe überstellt, so gilt für diese Verwendungsgruppe
die Hemmung als nicht eingetreten;

3. durch Antritt eines Karenzurlaubes, soweit nicht gemäß § 75a des Beam-
ten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, oder gemäß § 75a des
Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes (RStDG), BGBl. Nr. 305/
1961, etwas anderes verfügt wurde; eine Hemmung tritt jedoch während
einer Karenz nach dem Mutterschutzgesetz – MSchG 1979, BGBl.
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Nr. 221, oder nach dem Väter-Karenzgesetz – VKG, BGBl. Nr. 651/1989,
nicht ein;

4. durch eigenmächtiges Fernbleiben vom Dienst ohne Nachweis eines aus-
reichenden Entschuldigungsgrundes;

5. für die Dauer der Verbüßung einer wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz
begangener strafbarer Handlungen verhängten Freiheitsstrafe oder der
zugleich mit einer solchen Freiheitsstrafe angeordneten, mit Freiheitsent-
ziehung verbundenen Maßnahme;

6. für die Dauer des Bestehens eines Tätigkeitsverbots gemäß § 220b des
Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974.

(2) Die Zeit der Hemmung ist für das Anwachsen des Besoldungsdienstalters
nicht zu berücksichtigen.

(3) Hat sich der Beamte in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 nach dem Ablauf
des Hemmungszeitraumes durch drei aufeinanderfolgende Jahre tadellos ver-
halten und ist in diesem Zeitraum keine Hemmung im Sinne des Abs. 1 Z 1 ein-
getreten, so ist ihm auf Antrag der Hemmungszeitraum für die Vorrückung anzu-
rechnen. Diese Anrechnung wird mit dem auf die Antragstellung folgenden Mo-
natsersten wirksam.

(4) Der im Abs. 1 Z 3 angeführte Hemmungszeitraum wird für folgende Ka-
renzurlaube mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die
Vorrückung wirksam:

1. Karenzurlaub, der zur Betreuung
a) eines eigenen Kindes oder
b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder
c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten angehört und

für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) der Ehegatte des Be-
amten aufkommt,

bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes ge-
währt worden ist,

2. Karenzurlaub gemäß
a) § 75c BDG 1979,
b) § 75b RStDG,
c) § 58c des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302,

und
d) § 65c des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechts-

gesetzes 1985, BGBl. Nr. 296.

(5) Die Hemmung nach Abs. 1 Z 5 tritt nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe
durch Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest nach dem Fünften Ab-
schnitt des Strafvollzugsgesetzes (STVG), BGBl. Nr. 144/1969, vollzogen wird.

Besoldungsdienstalter

§ 12. (1) Das Besoldungsdienstalter umfasst die Dauer der im Dienstverhält-
nis verbrachten für die Vorrückung wirksamen Zeiten zuzüglich der Dauer der
anrechenbaren Vordienstzeiten, soweit die Dauer all dieser Zeiten das Ausmaß
eines allfälligen Vorbildungsausgleichs übersteigt.
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(2) Als Vordienstzeiten auf das Besoldungsdienstalter anzurechnen sind die
zurückgelegten Zeiten

1. in einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft oder zu einem Ge-
meindeverband eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums,
der Türkischen Republik oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft;

1a. einer gleichwertigen Berufstätigkeit oder eines gleichwertigen Verwal-
tungspraktikums; eine Berufstätigkeit oder ein Verwaltungspraktikum ist
gleichwertig, wenn
a) bei Verwendung auf einem Arbeitsplatz, für dessen Ausübung außer-

halb eines öffentlichen Dienstverhältnisses eine im Inland gesetzlich
geschützte Berufsbezeichnung vorgesehen ist, die rechtmäßige Aus-
übung der Berufstätigkeit unter dieser Berufsbezeichnung erfolgt ist
oder erfolgt wäre,

b) bei Verwendung als Lehrperson die Beamtin oder der Beamte als Lehr-
kraft an einer öffentlichen Schule oder an einer Privatschule mit Öffent-
lichkeitsrecht tätig war oder

c) die mit der Berufstätigkeit oder dem Verwaltungspraktikum verbunde-
nen Aufgaben
aa) zu mindestens 75% den Aufgaben entsprechen, mit denen die Be-

amtin oder der Beamte betraut ist, und
bb) für die Besorgung dieser entsprechenden Aufgaben eine Ausbil-

dung auf gleicher fachlicher Ebene erforderlich ist;
für den Vergleich ist der Arbeitsplatz maßgebend, mit dem die Beamtin
oder der Beamte in den ersten sechs Monaten des öffentlich-rechtlichen
Bundesdienstverhältnisses überwiegend betraut ist;

2. in einem Dienstverhältnis zu einer Einrichtung der Europäischen Union
oder zu einer zwischenstaatlichen Einrichtung, der Österreich angehört;

3. in denen die Beamtin oder der Beamte aufgrund des bis 30. Juni 2016 in
Geltung gestandenen Heeresversorgungsgesetzes, BGBl. Nr. 27/1964,
oder des Heeresentschädigungsgesetzes – HEG, BGBl. I Nr. 162/2015,
Anspruch auf eine Beschädigten- oder Versehrtenrente entsprechend
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 90% hatte, sowie

4. der Leistung
a) des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 2001 –

WG 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, des Zivildienstes nach dem Zivil-
dienstgesetz 1986 – ZDG, BGBl. Nr. 679/1986, eines Dienstes, auf-
grund dessen der Beamte nach § 12c Abs. 2 ZDG nicht mehr zur Ab-
leistung des Zivildienstes heranzuziehen ist, sowie die Zeit der Tätig-
keit als Fachkraft der Entwicklungshilfe im Sinne des Entwicklungshel-
fergesetzes, BGBl. Nr. 574/1983, oder

b) eines den in lit. a angeführten Diensten vergleichbaren militärischen
Dienstes oder zivilen Ersatzpflichtdienstes in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums, in der Türkischen Republik oder in der
Schweizerischen Eidgenossenschaft.

(3) Über die in Abs. 2 angeführten Zeiten hinaus sind Zeiten der Ausübung
einer nützlichen Berufstätigkeit oder eines nützlichen Verwaltungspraktikums
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bis zum Ausmaß von insgesamt höchstens zehn Jahren als Vordienstzeiten an-
rechenbar. Eine Berufstätigkeit oder ein Verwaltungspraktikum ist nützlich, inso-
weit eine fachliche Erfahrung vermittelt wird, durch die

1. eine fachliche Einarbeitung auf dem neuen Arbeitsplatz überwiegend un-
terbleiben kann oder

2. ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu er-
warten ist.

Für den Vergleich ist der Arbeitsplatz maßgebend, mit dem die Beamtin oder der
Beamte in den ersten sechs Monaten des öffentlich-rechtlichen Bundesdienst-
verhältnisses überwiegend betraut ist.

(4) Ausgeschlossen von einer Anrechnung sind die Zeiten
1. die nach Abs. 2 Z 1 und 2 zu berücksichtigen wären, wenn die Beamtin

oder der Beamte aufgrund einer solchen Beschäftigung einen Anspruch
auf laufende Pensionsleistungen erworben und diese nicht dem Bund ab-
getreten hat,

2. in einem Dienstverhältnis nach Abs. 2 Z 1 und 2, soweit sie nach den Vor-
schriften, die für dieses Dienstverhältnis gegolten haben, für die Vor-
rückung in höhere Bezüge nicht wirksam gewesen sind, oder

3. welche im Zustand der Ämterunfähigkeit zurückgelegt wurden.
Die Einschränkung der Z 2 gilt nicht für Zeiten, die nur deshalb nicht voll für die
Vorrückung in höhere Bezüge wirksam waren, weil sie in einem Beschäftigungs-
ausmaß zurückgelegt wurden, das unter der Hälfte des für eine Vollbeschäfti-
gung vorgeschriebenen Beschäftigungsausmaßes lag. Waren solche Zeiten aus
anderen Gründen für die Vorrückung nicht oder nicht voll wirksam (zB wegen
eines Karenzurlaubes), ist die Z 2 hingegen anzuwenden.

(5) Die Beamtin oder der Beamte ist bei Dienstantritt von der Dienstbehörde
nachweislich über die Bestimmungen zur Anrechnung von Vordienstzeiten zu
belehren. Sie oder er hat sodann alle vor Beginn des Dienstverhältnisses zu-
rückgelegten Vordienstzeiten nach Abs. 2 oder 3 mitzuteilen. Die Dienstbehörde
hat aufgrund dieser Mitteilung und bei Vorliegen entsprechender Nachweise die
Dauer der anrechenbaren Vordienstzeiten festzustellen, um welche die für die
Vorrückung wirksame Dienstzeit bei der Ermittlung der Einstufung zu verlängern
ist.

(6) Teilt die Beamtin oder der Beamte eine Vordienstzeit nicht innerhalb von
drei Monaten nach der gemäß Abs. 5 erfolgten Belehrung mit, ist ein späterer
Antrag auf Anrechnung dieser Vordienstzeit unzulässig. Der Nachweis über eine
Vordienstzeit ist spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Tag der Be-
lehrung zu erbringen. Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, ist die Vor-
dienstzeit nicht anrechenbar.

(7) Vordienstzeiten sind jedenfalls anzurechnen, wenn sie bereits im unmit-
telbar vorangegangenen Bundesdienstverhältnis angerechnet worden sind.
Wurde beim unmittelbar vorangegangenen Bundesdienstverhältnis das Besol-
dungsdienstalter infolge einer Überleitung nach den Bestimmungen des § 169c
pauschal bemessen, so unterbleibt eine Ermittlung und die Einstufung hat auf
Grundlage des bisherigen pauschal bemessenen Besoldungsdienstalters zu
erfolgen.
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(8) Die mehrfache Anrechnung ein und desselben Zeitraumes ist nicht zu-
lässig.

Überstellung und Vorbildungsausgleich

§ 12a. (1) Die vor Beginn des Dienstverhältnisses zurückgelegten Studien-
und Ausbildungszeiten sind mit dem jeweils für die erste Gehaltsstufe vorgese-
henen Betrag pauschal abgegolten. Hat eine Beamtin oder ein Beamter diese
Studienzeiten nicht oder nicht vollständig absolviert, so ist als Ausgleich für
diese fehlenden Zeiten einer Vorbildung ein entsprechender Zeitraum beim Be-
soldungsdienstalter in Abzug zu bringen (fester Vorbildungsausgleich). Soweit
die bereits pauschal abgegoltenen Studienzeiten der Beamtin oder des Beam-
ten hinsichtlich ihrer zeitlichen Lage mit den für das Besoldungsdienstalter be-
rücksichtigten Zeiten zusammenfallen, sind diese beim Besoldungsdienstalter in
Abzug zu bringen, um eine doppelte Abgeltung ein und desselben Zeitraums zu
vermeiden (individueller Vorbildungsausgleich). Der feste und der individuelle
Vorbildungsausgleich bilden gemeinsam den Vorbildungsausgleich. Ein Vorbil-
dungsausgleich ist anlässlich

1. der Begründung des Dienstverhältnisses,
2. der Überstellung in eine akademische Besoldungs- oder Verwendungs-

gruppe sowie
3. des Abschlusses eines Studiums, mit dem das Erfordernis der Hochschul-

bildung gemäß Z 1.12 („Master-Studium“) oder Z 1.12a („Bachelor-Stu-
dium“) der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt wird, wenn die Beamtin oder
der Beamte in diesem Zeitpunkt bereits einer akademischen Besoldungs-
oder Verwendungsgruppe angehört,

nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 zu bemessen. Überstellung ist die Ernennung
zur Beamtin oder zum Beamten einer anderen Besoldungs- oder Verwendungs-
gruppe.

(2) Ein Vorbildungsausgleich ist nur dann zu bemessen, wenn die Beamtin
oder der Beamte einer akademischen Besoldungs- oder Verwendungsgruppe
angehört. Ein bereits bemessener Vorbildungsausgleich entfällt mit der Über-
stellung in eine nicht akademische Besoldungs- oder Verwendungsgruppe. Aka-
demische Besoldungs- bzw. Verwendungsgruppen sind

1. im Master-Bereich
a) im allgemeinen Verwaltungsdienst die Verwendungsgruppe A 1, wenn

das Erfordernis der Hochschulbildung nicht ausschließlich durch ein
Bachelor-Studium erfüllt wird, sowie die Prokuraturanwältinnen und
Prokuraturanwälte,

b) im militärischen Dienst die Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1,
c) bei den Lehrpersonen die Verwendungsgruppen L PH und L 1,
d) bei den Hochschullehrpersonen die Verwendungsgruppen PH 1 und

PH 2,
e) Universitätsassistentinnen und Universitätsassistenten sowie Universi-

tätsdozentinnen und Universitätsdozenten,
f) Richteramtsanwärterinnen und Richteramtsanwärter, Richterinnen und

Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,
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g) im Post- und Fernmeldewesen die Verwendungsgruppe PT 1,
h) in der Fernmeldebehörde die Gehaltsgruppe PF 1 und
i) bei Bundesbediensteten der Dienstklassen die Verwendungsgruppen

A und H 1, und
2. im Bachelor-Bereich

a) im allgemeinen Verwaltungsdienst die Verwendungsgruppe A 1, wenn
das Erfordernis der Hochschulbildung lediglich durch ein Bachelor-Stu-
dium erfüllt wird,

b) bei den Lehrpersonen die Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2a 2,
c) im militärischen Dienst die Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2,
d) bei den Hochschullehrpersonen die Verwendungsgruppe PH 3 und
e) im Krankenpflegedienst die Verwendungsgruppen K 1 und K 2.

(3) Der Vorbildungsausgleich ist anlässlich eines Ereignisses nach Abs. 1
Z 1 bis 3 jedes Mal vollständig neu zu bemessen. Die Bemessung erfolgt durch
Ermittlung des individuellen Vorbildungsausgleichs nach Abs. 4 und des festen
Vorbildungsausgleichs nach Abs. 5, wobei deren Gesamtausmaß den Vor-
bildungsausgleich bildet. Der Vorbildungsausgleich ist im Master-Bereich mit
insgesamt höchstens fünf Jahren und im Bachelor-Bereich mit insgesamt
höchstens drei Jahren begrenzt. In der Verwendungsgruppe A 1 ist zusätzlich
zum allgemeinen Vorbildungsausgleich nach Abs. 4 und Abs. 5 ein allfälliger
besonderer Vorbildungsausgleich gemäß § 40 zu berücksichtigen, das Höchst-
ausmaß des Vorbildungsausgleichs erhöht sich in diesem Fall von fünf auf sie-
ben Jahre.

(4) Vom individuellen Vorbildungsausgleich umfasst sind alle angerechneten
Vordienstzeiten sowie alle für die Vorrückung wirksamen Dienstzeiten der Be-
amtin oder des Beamten, die zwischen dem im Jahr der Studienzulassung
liegenden 1. Oktober bei Studienbeginn in einem Wintersemester oder dem
1. März bei Studienbeginn in einem Sommersemester und dem Tag des Ablaufs
der Regelstudiendauer gemäß Abs. 4a liegen. Die Ermittlung erfolgt für das ab-
geschlossene Bachelor-Studium und für das abgeschlossene Master-Studium
(Abs. 1 Z 3) jeweils gesondert. Studien, die im Hinblick auf das Erfordernis der
Hochschulbildung gemäß Z 1.12 und Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 für
die Verwendung der Beamtin oder des Beamten nicht von Bedeutung sind, so-
wie weitere nach dem erstmaligen Abschluss des Bachelor-Studiums oder des
Master-Studiums abgeschlossene vergleichbare Studien nach Abs. 1 Z 3 blei-
ben dabei außer Betracht. Das Gesamtausmaß der für jedes Studium ermittel-
ten in Abzug zu bringenden Zeiten bildet insgesamt den individuellen Vorbil-
dungsausgleich. Vergleichbare Studien an unterschiedlichen Hochschulen sind
als einheitliche Studienzeit zu behandeln, sie beginnen mit der ersten Zulassung
zum ersten Studium und enden mit dem ersten Abschluss. Zeiten einer Unter-
brechung des Studiums ohne aufrechte Zulassung bleiben außer Betracht. Der
individuelle Vorbildungsausgleich ist begrenzt

1. für das Bachelor-Studium im Bachelor-Bereich mit drei Jahren,
2. für das Bachelor-Studium im Master-Bereich mit

a) vier Jahren, wenn das abgeschlossene Bachelor-Studium zumindest
240 ECTS-Anrechnungspunkte umfasst,
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b) drei Jahren, wenn das abgeschlossene Bachelor-Studium weniger als
240 ECTS-Anrechnungspunkte umfasst,

3. für das Master-Studium im Master-Bereich mit
a) fünf Jahren, wenn ein Diplomstudium oder ein vergleichbares aner-

kanntes ausländisches Studium abgeschlossen wurde,
b) zwei Jahren, wenn ein Master-Studium und zuvor ein Bachelor-Stu-

dium mit weniger als 240 ECTS-Anrechnungspunkten abgeschlossen
wurden,

c) einem Jahr, wenn ein Master-Studium und zuvor ein Bachelor-Stu-
dium mit zumindest 240 ECTS-Anrechnungspunkten abgeschlossen
wurden.

(4a) Die Regelstudiendauer gemäß Abs. 4 beträgt bei Studien, denen nach
den jeweils geltenden studienrechtlichen Vorschriften ECTS-Anrechnungs-
punkte zugeordnet sind, je sechs Monate (ein Semester) für 30 ECTS-Anrech-
nungspunkte an zu erbringender Studienleistung, mindestens jedoch

1. vier Jahre (240 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Diplomstudien,
2. drei Jahre (180 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Bachelor-Studien,
3. eineinhalb Jahre (90 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Master-Studien für

das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung),
4. ein Jahr (60 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Master-Studien für das

Lehramt Primarstufe und für das Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung)
und

5. zwei Jahre (120 ECTS-Anrechnungspunkte) bei sonstigen Master-Studien.
Bei sonstigen Studien bestimmt sich die Regelstudiendauer nach den jeweils
geltenden studienrechtlichen Vorschriften. Wurde das Studium vor Ablauf der
Regelstudiendauer durch positive Beurteilung der letzten zu erbringenden Studi-
enleistung abgeschlossen und wurden dabei von der Hochschule keine vor Stu-
dienbeginn erbrachten Leistungen als Ersatz für Studienleistungen anerkannt,
so ist statt dem Ablauf der Regelstudiendauer der Tag der Beurteilung der letz-
ten Prüfung, Lehrveranstaltung oder wissenschaftlichen Arbeit des Studiums
maßgebend.

(5) Ein fester Vorbildungsausgleich ist bei einer Beamtin oder einem Be-
amten einer akademischen Verwendungs- oder Besoldungsgruppe in Abzug zu
bringen, wenn sie oder er kein Studium gemäß Z 1.12 oder Z 1.12a der Anlage 1
zum BDG 1979 oder im Master-Bereich ausschließlich das Bachelor-Studium
gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 abgeschlossen hat. Dieser feste
Vorbildungsausgleich beträgt

1. im Master-Bereich, wenn die Beamtin oder der Beamte kein Master-Stu-
dium abgeschlossen hat,
a) ein Jahr, wenn sie oder er zumindest ein Bachelor-Studium mit zumin-

dest 240 ECTS-Anrechnungspunkten abgeschlossen hat,
b) zwei Jahre, wenn sie oder er zumindest ein Bachelor-Studium mit we-

niger als 240 ECTS-Anrechnungspunkten abgeschlossen hat, und
c) fünf Jahre, wenn sie oder er auch kein Bachelor-Studium abgeschlos-

sen hat,
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2. im Bachelor-Bereich drei Jahre, wenn die Beamtin oder der Beamte kein
Bachelor-Studium abgeschlossen hat.

(6) Die Bemessung des Vorbildungsausgleichs kann gemeinsam mit der
Feststellung der Dauer der anrechenbaren Vordienstzeiten erfolgen, diesfalls ist
das Ausmaß des Vorbildungsausgleichs bescheidmäßig gesondert auszuwei-
sen. Wurde das Ausmaß des Vorbildungsausgleichs nicht gesondert ausgewie-
sen oder ist dieser nachträglich nach Abs. 1 Z 2 oder 3 neu zu bemessen, hat die
Bemessung durch gesonderten Bescheid zu erfolgen.

Ergänzungszulage aus Anlaß einer Überstellung

§ 12b. (1) Ist nach einer Überstellung das jeweilige Gehalt in der neuen Ver-
wendungsgruppe niedriger als das Gehalt, das dem Beamten jeweils in seiner
bisherigen Verwendungsgruppe zukommen würde, so gebührt dem Beamten
eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage auf dieses Gehalt.

(2) Abweichend vom Abs. 1 ist diese Ergänzungszulage nach Maßgabe des
Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehen, wenn der Beamte

1. in eine andere Besoldungsgruppe oder
2. in eine niedrigere Verwendungsgruppe überstellt wird.
(3) Bei der Ermittlung der Ergänzungszulage sind ruhegenußfähige Zulagen

dem Gehalt zuzurechnen. Nicht zuzurechnen sind jedoch
1. die Verwendungszulage,
2. die Funktionszulage,
3. die Dienstzulagen nach den §§ 49a, 105 und 160 und
4. die Dienstzulagen nach den §§ 68 und 169 RStDG.
(4) Ist jedoch in der neuen Verwendungsgruppe die Summe aus Gehalt und

ruhegenußfähigen Zulagen unter Einschluß der Ergänzungszulage nach Abs. 3
und der im Abs. 3 Z 1 bis 4 genannten Zulagen höher als der sich aus den Abs. 1
und 2 ergebende Vergleichsbezug unter Einschluß allfälliger im Abs. 3 Z 1 bis 4
genannten Zulagen, so vermindert sich die Ergänzungszulage um den Diffe-
renzbetrag zwischen diesen beiden Vergleichsbezügen.

(5) Nach einer Überstellung von Amts wegen ist die Beamtin oder der Be-
amte zumindest so zu stellen, als wäre eine von ihr oder ihm nicht selbst zu ver-
tretende Verwendungsänderung innerhalb ihrer oder seiner Verwendungs-
gruppe erfolgt.

Entfall der Bezüge

§ 12c. (1) Die Bezüge entfallen
1. für die Dauer eines Karenzurlaubes oder einer Karenz;
2. wenn der Beamte eigenmächtig länger als drei Tage dem Dienst fern-

bleibt, ohne einen ausreichenden Entschuldigungsgrund nachzuweisen,
für die Gesamtdauer der ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst;

3. auf die Dauer des Vollzuges einer wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz
begangener strafbarer Handlungen verhängten Freiheitsstrafe oder der
zugleich mit einer solchen Freiheitsstrafe angeordneten, mit Freiheitsent-
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ziehung verbundenen Maßnahme. Der Entfall tritt nicht ein, wenn die Frei-
heitsstrafe durch Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest nach
dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/1969,
vollzogen wird;

4. auf die Dauer eines Tätigkeitsverbotes gemäß § 220b des Strafgesetzbu-
ches, BGBl. Nr. 60/1974.

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist für jeden Kalendertag vom ersten Tag der
ungerechtfertigten Abwesenheit bzw. des Karenzurlaubes bis zum Tag des Wie-
derantrittes des Dienstes der verhältnismäßige Teil des Monatsbezuges ab-
zuziehen. Umfaßt ein solcher Fall einen ganzen Kalendermonat, entfällt für den
betreffenden Monat der Anspruch auf Monatsbezug. Bereits ausbezahlte, nicht
gebührende Bezüge sind hereinzubringen.

(3) Ist jedoch im Fall des Abs. 1 Z 1 der Beamte nach Beendigung des Ka-
renzurlaubs am Dienstantritt wegen Krankheit, Unfall oder anderer wichtiger
seine Person betreffende Gründe, an denen ihn kein Verschulden trifft, verhin-
dert, tritt an die Stelle des Tages des Wiederantritts des Dienstes der auf das
Ende des Karenzurlaubs folgende Arbeitstag.

(4) Die Dienstbezüge eines Beamten, der gemäß § 17 Abs. 3 oder 4 letzter
Satz, § 19 oder § 78b BDG 1979 außer Dienst oder gemäß § 78d Abs. 1 Z 3
BDG 1979 gänzlich dienstfrei gestellt wurde, entfallen für die Dauer der Außer-
dienststellung oder Dienstfreistellung. Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an die Stelle des Karenzurlaubes die Außerdienststellung oder Dienstfrei-
stellung und an die Stelle des Monatsbezuges die Dienstbezüge im Sinne des
§ 12d Abs. 4 (einschließlich der Geldleistungen für zeit- oder mengenmäßige
Mehrleistungen) treten.

(5) Unbeschadet des Abs. 4 kann ein Universitätsprofessor oder ein Univer-
sitätsdozent, der Mitglied des Europäischen Parlaments oder der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften ist, für eine Tätigkeit in Forschung und Lehre
und die Prüfungstätigkeit Ansprüche auf Dienstbezüge erwerben. Die Dienstbe-
züge für diese Tätigkeit gebühren entsprechend den tatsächlich erbrachten Leis-
tungen, höchstens jedoch im Ausmaß von 25% jener Dienstbezüge, auf die der
Beamte Anspruch hätte, wenn er nicht außer Dienst gestellt wäre.

(6) Für die Dauer des Entfalls der Bezüge nach Abs. 1 Z 3 gebühren den An-
gehörigen im Sinne des § 1 Abs. 7 des Pensionsgesetzes 1965 – PG 1965,
BGBl. Nr. 340/1965, monatliche Geldleistungen in Höhe der Richtsätze gemäß
§ 293 Abs. 1 lit. b und c ASVG, wenn sie im Fall des Todes der Beamtin oder des
Beamten Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung hätten. Die Summe dieser
Geldleistungen darf die Bezüge der inhaftierten Beamtin bzw. des inhaftierten
Beamten nicht übersteigen; erforderlichenfalls sind die Geldleistungen gleich-
mäßig zu kürzen. Diese Geldleistung ruht während der Dauer einer Strafhaft der
oder des Angehörigen.

Bezüge bei Dienstfreistellung nach § 17 Abs. 1 BDG 1979

§ 12d. (1) Eine dem Beamten unter anteiliger Kürzung der Bezüge ge-
währte Dienstfreistellung gemäß § 17 Abs. 1 BDG 1979 bewirkt eine Kürzung
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der Dienstbezüge, die dem prozentuellen Ausmaß der Dienststunden ent-
spricht, die im betreffenden Kalenderjahr durch die Dienstfreistellung entfallen
sollen, mindestens jedoch im Ausmaß von 25% dieser Dienstbezüge. Ausge-
nommen sind die Ansprüche nach der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl.
Nr. 133. Abweichend vom § 6 wird diese Kürzung für den Zeitraum wirksam,
für den dem Beamten die Dienstfreistellung gewährt wurde. Die Dienstbezüge
eines Beamten, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines
Landtages ist und der weder dienstfrei noch außer Dienst gestellt ist, sind um
25% zu kürzen.

(2) Überschreitet der Beamte im Durchrechnungszeitraum das festgelegte
prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs. 1, erhöht sich das Aus-
maß der Bezugskürzung für den Durchrechnungszeitraum entsprechend. Der
Beamte hat die dadurch entstandenen Übergenüsse abweichend vom § 13a
Abs. 1 in jedem Fall dem Bund zu ersetzen.

(3) Unterschreitet der Beamte im Durchrechnungszeitraum das festgelegte
prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs. 1, vermindert sich das
Ausmaß der Bezugskürzung für den Durchrechnungszeitraum entsprechend,
darf aber 25% der Dienstbezüge nicht unterschreiten. Die Differenz ist dem Be-
amten nachzuzahlen.

(4) Dienstbezüge im Sinne des Abs. 1 sind alle auf Grund des Dienstver-
hältnisses nach dienst- und besoldungsrechtlichen Vorschriften gebührenden
Geldleistungen mit Ausnahme jener Geldleistungen, mit denen zeit- oder
mengenmäßige Mehrleistungen abgegolten werden. Geldleistungen für zeit-
oder mengenmäßige Mehrleistungen gebühren im Durchrechnungszeitraum
nur, wenn der Beamte die volle Wochendienstleistung oder im Fall des Abs. 5
die durchschnittliche Auslastung durch die hauptberufliche Funktion über-
schreitet.

(5) Bei der Bemessung der Bezüge gemäß Abs. 1 erster Satz ist für jene Be-
amte, für die gesetzlich keine Wochenarbeitszeit festgelegt ist, von der Erfüllung
der Dienstpflichten im Ausmaß der durchschnittlichen Auslastung durch die
hauptberufliche Funktion auszugehen. Ist durch die Ausübung des Mandates
die vollständige Erfüllung der Dienstpflichten nicht möglich, so verringern sich
die Bezüge im selben Ausmaß, um das die durchschnittliche Auslastung unter-
schritten wird.

Bezüge bei Teilbeschäftigung und teilweiser Dienstfreistellung

§ 12e. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten,
1. deren oder dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b

oder 50e BDG 1979 herabgesetzt worden ist, oder
2. der oder dem unter anteiliger Kürzung der Bezüge eine Dienstfreistellung

gemäß § 78a Abs. 1 oder § 78d Abs. 1 Z 2 BDG 1979 gewährt wurde,
oder

3. die oder der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem
VKG in Anspruch nimmt,
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gebührt der Monatsbezug in dem Ausmaß, das dem Anteil der herabgesetzten
Wochendienstzeit an der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Dienstzeit
entspricht. Wird das Ausmaß der Dienstfreistellung nicht einheitlich für alle Wo-
chen eines Kalendervierteljahres festgelegt, ist für das Ausmaß der Kürzung der
Monatsdurchschnitt des jeweiligen Kalendervierteljahres heranzuziehen.

(2) Der Monatsbezug einer Lehrperson, deren Lehrverpflichtung nach
1. § 8 Abs. 2 Z 1 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl.

Nr. 244/1965, oder
2. § 44 Abs. 1 Z 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl.

Nr. 302, oder
3. § 44 Abs. 1 Z 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst-

rechtsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 296,
aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person der Lehrperson liegen, herab-
gesetzt ist, gebührt im Ausmaß von 75%. Ist die Lehrverpflichtung auf ein Aus-
maß von mehr als 75% herabgesetzt, gebührt jedoch der Monatsbezug in dem
Ausmaß, das dem Anteil der herabgesetzten Lehrverpflichtung an der vollen
Lehrverpflichtung entspricht.

(3) Abweichend von § 6 wird die Verminderung der Bezüge für den Zeitraum
wirksam, für den die Maßnahmen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 erfolgen.

(4) Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7, § 59a Abs. 5 oder 5a, § 59b, § 59c
oder § 60 Abs. 6 bis 8 anzuwenden sind, und die Erzieherzulage sowie – bei Er-
füllung der dort genannten Anspruchsvoraussetzungen – auch die Dienstzulage
(Lehrzulage) gemäß § 52 Abs. 1 bleiben von den Abs. 1 bis 3 unberührt.

Vertretungsabgeltung

§ 12f. (1) Haben Beamte und Beamtinnen mit Vorgesetztenfunktion, die ge-
mäß § 12e Abs. 1 teilbeschäftigt oder teilfreigestellt sind und deren Mehrleistun-
gen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht durch ein Fixgehalt, eine Zulage
oder eine Vergütung als abgegolten gelten, eine ständige Stellvertretung, so ge-
bührt der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter eine Vertretungsabgeltung. Die
Vertretungsabgeltung gebührt nicht, wenn die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter Besoldungsbestandteile bezieht, mit denen alle Mehrleistungen in zeitli-
cher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten gelten.

(2) Bemessungsbasis der Vertretungsabgeltung sind diejenigen Besoldungs-
bestandteile, mit denen alle Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger
Hinsicht als abgegolten gelten, die der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter
gebührten, hätte sie oder er die Vorgesetztenfunktion inne. Sie gebührt in jenem
Prozentausmaß der Bemessungsbasis, um den diese Besoldungsbestandteile
bei der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten gemäß § 12e Abs. 1 zu kürzen
sind.

(3) Mehreren Stellvertreterinnen oder Stellvertretern gebührt die Vertretungs-
abgeltung anteilig. § 15 Abs. 5 ist auf die Vertretungsabgeltung sinngemäß an-
zuwenden. Die Vertretungsabgeltung ruht weiters während eines Zeitraumes, in
dem der Monatsbezug der Beamtin oder des Beamten entfällt. Sie ist mit dem je-
weiligen Monatsbezug auszuzahlen.
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Bezüge während des Sabbaticals

§ 12g. (1) Für die Dauer der Rahmenzeit nach § 78e BDG 1979 gebührt
dem Beamten der Monatsbezug in dem Ausmaß, das

1. seiner besoldungsrechtlichen Stellung und
2. dem Anteil der Dienstleistungszeit an der gesamten Rahmenzeit

entspricht.

(2) Der Anspruch auf allfällige Nebengebühren, Vergütungen, Funktionsab-
geltungen und Verwendungsabgeltungen besteht während der Dienstleistungs-
zeit in demjenigen Ausmaß, in dem sie gebühren würden, wenn kein Sabbatical
nach § 78e BDG 1979 gewährt worden wäre. Während der Freistellung be-
steht – abgesehen von einem Kinderzuschuss und einer allfälligen Jubiläumszu-
wendung – kein Anspruch auf Nebengebühren, Vergütungen, Funktionsabgel-
tungen und Verwendungsabgeltungen.

(3) Besteht während der Dienstleistungszeit ein unterschiedliches Ausmaß
der Wochendienstzeit oder ändert sich dieses während der Dienstleistungszeit,
ist Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Monatsbezug während der
(restlichen) Dienstleistungszeit bei möglichst gleichmäßiger Aufteilung über die
(restliche) Rahmenzeit höchstens in dem Ausmaß gebührt, das der jeweiligen
tatsächlichen Wochendienstzeit entspricht. Wird die Freistellung vorzeitig been-
det, so sind die Bezüge entsprechend der Dauer der abgelaufenen Rahmenzeit
abzurechnen. Gegen eine sich daraus allenfalls ergebende Bundesforderung
kann Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet werden.

(4) Wird das Sabbatical vorzeitig beendet, sind die während des abgelaufe-
nen Teiles der Rahmenzeit gebührenden Bezüge unter Berücksichtigung der bis
zur Beendigung tatsächlich erbrachten Dienstleistung neu zu berechnen. Eine
sich daraus allenfalls ergebende Bundesforderung ist, sofern möglich, unter An-
wendung des § 13a bzw. § 39 des Pensionsgesetzes 1965 durch Abzug von
den Bezügen bzw. Ruhebezügen des Beamten hereinzubringen. Gegen eine
solche Bundesforderung kann Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet
werden. Ist eine Hereinbringung durch Abzug von den Bezügen oder Ruhebezü-
gen nicht möglich, so ist die Ersatzpflicht durch Bescheid festzusetzen. Solche
Bescheide sind nach dem VVG, BGBl. Nr. 53/1991, zu vollstrecken. Besteht we-
gen Karenz kein Anspruch auf Bezüge, ist die Bundesforderung auf Antrag bis
zum Wiederantritt des Dienstes zu stunden.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind auf Lehrer mit folgenden Abweichungen anzu-
wenden:

1. An die Stelle der Wochendienstzeit tritt die Lehrverpflichtung.
2. Auf die nach Abschnitt V dieses Bundesgesetzes gebührenden Dienstzu-

lagen und Ergänzungszulagen und auf die Erzieherzulage ist die Aliquotie-
rungsbestimmung des Abs. 1 nicht anzuwenden.

3. Während der Freistellung gebühren die in Z 2 angeführten Zulagen
nicht.

(6) Abs. 5 Z 2 und 3 ist auch auf die Dienstzulage nach § 52 Abs. 1 anzu-
wenden.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2007)
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Ergänzungszulage aus Anlass einer Maßnahme
gemäß § 14 Abs. 5 BDG 1979

§ 12h. (1) Wird der Beamtin oder dem Beamten gemäß § 14 Abs. 5 BDG
1979 dauernd ein neuer Arbeitsplatz zugewiesen, so gebührt ihr oder ihm, wenn
der Monatsbezug in der bisherigen Verwendung höher ist als in der neuen Ver-
wendung, eine ruhegenussfähige Ergänzungszulage.

(2) Die Höhe der Ergänzungszulage entspricht dem Unterschied zwischen
1. dem Monatsbezug, der der Beamtin oder dem Beamten zukommen

würde, wäre sie oder er nicht versetzt worden, und
2. dem nach der Versetzung gebührenden Monatsbezug.

Spätere Vorrückungen sind sowohl beim Monatsbezug gemäß Z 1 als auch bei
demjenigen gemäß Z 2 zu berücksichtigen.

Bezüge während einer Betrauung gemäß § 141 Abs. 2 Z 1 bis Z 1b
oder gemäß § 141a Abs. 9 BDG 1979

§ 12i. (1) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt für die Dauer einer Be-
trauung gemäß § 141 Abs. 2 Z 1 bis Z 1b oder gemäß § 141a Abs. 9 BDG 1979
an Stelle des für ihre oder seine Besoldungs- und Verwendungsgruppe vorgese-
henen Monatsbezugs jener Monatsbezug, der ihr oder ihm bei Ernennung und
dauernder Betrauung mit einem entsprechenden Arbeitsplatz des Allgemeinen
Verwaltungsdienstes gebührt hätte.

(2) Wenn die Beamtin oder der Beamte die für die Verwendungsgruppe des
entsprechenden Arbeitsplatzes des Allgemeinen Verwaltungsdienstes vorge-
schriebenen Ernennungserfordernisse nicht nachweist, gebühren ihr oder ihm
an Stelle des Gehalts nach Abs. 1 das Gehalt der höchsten Verwendungs-
gruppe des Allgemeinen Verwaltungsdienstes, deren Ernennungserfordernisse
sie oder er erfüllt, und eine Verwendungszulage. Das Ernennungserfordernis
der erfolgreichen Absolvierung der Grundausbildung für die Verwendungs-
gruppe A 3 bleibt dabei außer Betracht.

(3) Die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung der Beamtin oder des Be-
amten nach Enden der Betrauung gemäß § 141 Abs. 2 Z 1 bis Z 1b oder gemäß
§ 141a Abs. 9 BDG 1979 bleibt von den Abs. 1 und 2 unberührt.

Bezüge während einer Wiedereingliederungsteilzeit

§ 12 j. Einer Beamtin oder einem Beamten, der oder dem eine Herabsetzung
der regelmäßigen Wochendienstzeit nach § 50 f BDG 1979 (Wiedereingliede-
rungsteilzeit) gewährt wurde, gebührt der Monatsbezug in jenem Ausmaß, das
der Beamtin oder dem Beamten bei Anwendung des § 13c gebühren würde,
mindestens jedoch im tatsächlichen Beschäftigungsausmaß.

Dienstfreistellung wegen Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe

§ 12k. (1) Auf die Beamtin oder den Beamten ist § 258 Abs. 1 bis 3 des
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes – B-KUVG, BGBl. Nr. 200/
1967, sinngemäß anzuwenden.
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(2) Soweit ein Dritter, dem die Beamtin oder der Beamte zur Dienstleistung
zugewiesen ist, gegenüber dem Dienstgeber zum Ersatz oder zur Übernahme
des Personalaufwands verpflichtet ist, ruht diese Verpflichtung für die Dauer
einer Dienstfreistellung nach Abs. 1.

(3) Die Verpflichtung zur Bemessung, Berechnung und Zahlbarstellung der
Bezüge und von sonstigen Geldleistungen bleibt von Abs. 2 unberührt.

(4) Abweichend von § 1 ist Abs. 1 auch auf andere Personen in einem
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zum Bund anzu-
wenden.

(5) Ab dem 1. Jänner 2022 kann der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffent-
lichen Dienst und Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung Zeiträume bis
längstens 30. Juni 2023 festlegen, in denen eine Freistellung nach § 258 Abs. 3
B-KUVG möglich ist, wenn dies aufgrund der epidemiologischen Gesamtsitua-
tion erforderlich ist. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur mehr Personen nach § 258
Abs. 2 Z 1 und 2 B-KUVG freigestellt werden.

(6) Auf Verlangen des Dienstgebers hat die betroffene Beamtin oder der
betroffene Beamte das durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden
Arzt ausgestellte COVID-19-Risiko-Attest durch ein amtsärztliches Zeugnis
oder den chef- und kontrollärztlichen Dienst der Versicherungsanstalt bestä-
tigen zu lassen. Wird diesem Verlangen nicht innerhalb von zwei Wochen
nachgekommen, so endet der Anspruch auf Freistellung nach § 258 Abs. 3
B-KUVG. Die Frist von zwei Wochen verlängert sich um die Dauer des Vor-
liegens eines von der Beamtin oder dem Beamten nicht verschuldeten Hinde-
rungsgrundes.

(7) COVID-19-Risikoatteste, die vor dem 3. Dezember 2021 ausgestellt wur-
den, verlieren mit Ablauf des 31. Dezember 2021 ihre Gültigkeit. Wird eine Ver-
ordnung nach Abs. 5 erlassen, so besteht in den darin festgelegten Zeiträumen
Anspruch auf Freistellung von der Dienstleistung und Fortzahlung des Bezuges,
sofern die betroffene Beamtin oder der betroffene Beamte ihrem oder seinem
Dienstgeber ein nach dem 2. Dezember 2021 ausgestelltes COVID-19-Attest
vorlegt und die Maßnahmen nach § 258 Abs. 3 Z 1 und 2 B-KUVG nicht möglich
sind.

Bezüge bei Suspendierung

§ 13. Ist der Beamte suspendiert und sein Monatsbezug aus diesem Anlaß
gekürzt worden, so wird die Kürzung endgültig, wenn

1. der Beamte strafgerichtlich verurteilt wird,
2. über ihn im Disziplinarverfahren eine Geldstrafe oder die Entlassung ver-

hängt wird oder
3. er während des strafgerichtlichen oder des Disziplinarverfahrens aus dem

Dienstverhältnis austritt.
Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, so sind die infolge der Kürzung einbe-
haltenen Beträge dem Beamten nachzuzahlen.
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Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen1)

§ 13a. (1) Zu Unrecht empfangene Leistungen (Übergenüsse) sind, soweit
sie nicht im guten Glauben empfangen worden sind, dem Bund zu ersetzen.

(2) Die rückforderbaren Leistungen sind durch Abzug von den aus dem
Bundesdienstverhältnis gebührenden Leistungen hereinzubringen; hiebei
können Raten festgesetzt werden. Bei der Festsetzung der Raten ist auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen Rücksicht zu nehmen. Ist
die Hereinbringung durch Abzug nicht möglich, so ist der Ersatzpflichtige
zum Ersatz zu verhalten. Leistet der Ersatzpflichtige nicht Ersatz, so sind die
rückforderbaren Leistungen nach dem VVG, BGBl. Nr. 53/1991, hereinzu-
bringen.

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz ist auf Verlangen mit Bescheid festzu-
stellen.

(4) Soweit die Ersatzforderung des Bundes durch Abzug hereinzubringen ist,
geht sie den Forderungen anderer Personen vor.

(5) Übergenüsse, die ausschließlich auf Grund der Rückwirkung des Wi-
derrufs einer schriftlichen Erklärung des Beamten nach § 254 Abs. 15 BDG
1979 oder nach § 262 Abs. 11 BDG 1979 oder nach § 269 Abs. 12 BDG 1979
entstanden sind, sind dem Bund abweichend vom Abs. 1 in jedem Fall zu er-
setzen.

Verjährung

§ 13b. (1) Der Anspruch auf Leistungen verjährt, wenn er nicht innerhalb
von drei Jahren geltend gemacht wird, nachdem die anspruchsbegründende
Leistung erbracht worden oder der anspruchsbegründende Aufwand entstanden
ist.

(2) Das Recht auf Rückforderung zu Unrecht entrichteter Leistungen (§ 13a)
verjährt nach drei Jahren ab ihrer Entrichtung.

(3) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, kann nicht zurückgefordert
werden.

(4) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die Hemmung und
Unterbrechung der Verjährung sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Gel-
tendmachung eines Anspruches im Verwaltungsverfahren einer Klage gleichzu-
halten ist.

1) § 60 Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/86 in der Fassung BGBl. Nr. 130/1997 (Art. 3):

Rückforderung nicht geschuldeter Leistungen des Bundes

§ 60. Eine Leistung des Bundes, die irrtümlich erbracht worden ist (§ 1431 ABGB), hat das zustän-
dige Organ, sobald es hievon Kenntnis erlangt, zurückzufordern oder hiefür, sofern eine Rückerstattung
nicht mehr möglich ist, eine dem gemeinen Wert (§ 305 ABGB) entsprechende Ersatzleistung vom Emp-
fänger zu verlangen. Von der Geltendmachung solcher Ansprüche, soweit sie sich nicht auf Dauer-
schuldverhältnisse beziehen, ist Abstand zu nehmen, wenn der Forderungs- oder Ersatzbetrag 4 vH der
nach den jeweils geltenden einkommensteuerrechtlichen Bestimmungen für geringwertige Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens festgesetzten Betragsgrenze nicht übersteigt.
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Ansprüche bei Dienstverhinderung

§ 13c. (1) Ist der Beamte durch Unfall (ausgenommen Dienstunfall) oder
durch Krankheit an der Dienstleistung verhindert, gebührt dem Beamten ab
einer Dauer der Dienstverhinderung von 182 Kalendertagen der Monatsbezug in
der Höhe von 80% des Ausmaßes, das dem Beamten ohne diese Dienstverhin-
derung gebührt hätte.

(2) Tritt innerhalb von sechs Monaten nach Wiederantritt des Dienstes aber-
mals eine Dienstverhinderung durch Krankheit oder infolge desselben Unfalls
ein, gilt sie als Fortsetzung der früheren Dienstverhinderung.

(2a) Zeiten einer Wiedereingliederungsteilzeit (ausgenommen Zeiten einer
Wiedereingliederungsteilzeit, die in Folge eines Dienstunfalls vereinbart wurde)
gelten für die Berechnung der in Abs. 1 genannten Dauer von 182 Kalen-
dertagen als Dienstverhinderung und der Antritt des Dienstes bei Wiederein-
gliederungsteilzeit gilt nicht als Wiederantritt des Dienstes im Sinne der Abs. 2
und 5.

(3) Die Kürzung gemäß Abs. 1 vermindert sich um 80% der Bemessungs-
basis gemäß Abs. 4, höchstens jedoch um das Gesamtausmaß der Kürzung
gemäß Abs. 1.

(4) Bemessungsbasis im Sinne des Abs. 3 ist die Summe der Zulagen (ohne
Sonderzahlung), Vergütungen, Abgeltungen und Nebengebühren (ausgenom-
men jene gemäß §§ 12f Abs. 2, 19, 20b oder 20c), die der Beamte ohne Dienst-
verhinderung beziehen würde und die ihm zufolge der Abwesenheit vom Dienst
nicht mehr gebühren. Bei nicht pauschalierten Nebengebühren im Sinne des
ersten Satzes ist von einem Zwölftel der Summe dieser Nebengebühren auszu-
gehen, die der Beamte für die letzten 12 Monate vor Beginn des ersten Kranken-
standes der gemäß Abs. 2 zusammenzuzählenden Krankenstände bezogen
hat.

(5) Die Verringerung des Monatsbezuges wird mit dem Tag des Beginns der
jeweiligen Dienstverhinderung, frühestens aber mit dem auf den Ablauf der im
Abs. 1 angeführten Frist von 182 Kalendertagen folgenden Tag, bis einschließ-
lich zu dem Tag wirksam, der dem Tag des Wiederantritts des Dienstes unmit-
telbar vorangeht. Ergeben sich daraus innerhalb desselben Kalendermonats
Tage mit unterschiedlichen Bezugsansprüchen, ist für jeden Tag der Kürzung
der verhältnismäßige Teil des Kürzungsbetrages nach den Abs. 1 bis 4 für die
Bemessung des Monatsbezuges zu berücksichtigen.

(6) Sinkt der Monatsbezug durch die Maßnahmen nach den Abs. 1 bis 5 un-
ter die nach der jeweiligen Ergänzungszulagenverordnung zum Pensionsgesetz
1965 geltenden Mindestsätze ab, gebührt dem Beamten die dort vorgesehene
Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen seinem ge-
kürzten Monatsbezug und den in Betracht kommenden Mindestsätzen. Die für
die Ergänzungszulage geltenden Bestimmungen des Pensionsgesetzes 1965
sind anzuwenden. Die Ergänzungszulage darf das Ausmaß der Kürzung des
Monatsbezuges nicht übersteigen und ist der Bemessung der Sonderzahlung
zugrunde zu legen.
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(7) Allfällige Übergenüsse, die sich aus der Anwendung der Abs. 1 bis 6 er-
geben, sind dem Bund abweichend vom § 13a in jedem Fall zu ersetzen.

(8) Während eines Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG (sowohl vor
als auch nach der Entbindung) sind die Abs. 1 bis 6 nicht anzuwenden. Ein sol-
ches Beschäftigungsverbot beendet alle in den Abs. 1 bis 6 angeführten Fristen-
läufe.

(9) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der infolge einer Beschwerde
gegen eine amtswegige Ruhestandsversetzung gemäß § 14 Abs. 7 BDG 1979
als beurlaubt gilt, gilt in besoldungsrechtlicher Hinsicht als infolge Krankheit län-
ger als 182 Tage an der Dienstleistung verhindert, wenn ihre oder seine Bezüge
am Tag der Erlassung des angefochtenen Bescheids bereits gemäß Abs. 1 ge-
kürzt waren.

Ansprüche während des Beschäftigungsverbots
nach §§ 3 und 5 MSchG

§ 13d. (1) Der Beamtin, die am 31. Dezember 2010 kein Dienstverhältnis
zum Bund hatte, gebührt für die Zeit, während der sie nach § 3 Abs. 1 bis 3 und
§ 5 Abs. 1 MSchG nicht beschäftigt werden darf (Beschäftigungsverbot), monat-
lich der durchschnittliche Betrag der nach Abs. 2 zu berücksichtigenden Zahlun-
gen für den zwölften, elften und zehnten Kalendermonat vor dem errechneten
Geburtstermin. Gilt das Beschäftigungsverbot nicht für den gesamten Kalender-
monat, so gebühren der durchschnittliche Betrag und die Bezüge (§ 3) jeweils
anteilig.

(2) Die für die Ermittlung des durchschnittlichen Betrags nach Abs. 1 zu be-
rücksichtigenden Zahlungen sind:

1. die Monatsbezüge (§ 3 Abs. 2),
2. der Kinderzuschuss (§ 4),
3. die Vertretungsabgeltung (§ 12 f),
4. die Nebengebühren gemäß § 15 Abs. 1 Z 1 bis 6, 8, 9, 11 und 14,
5. die nach den besonderen Bestimmungen über die Besoldungsgruppe der

Beamtin gebührenden Vergütungen, soweit diese an die Stelle der Neben-
gebühren nach Z 4 treten,

6. die nach den besonderen Bestimmungen über die Besoldungsgruppe der
Beamtin gebührenden Vergütungen und Abgeltungen, mit denen be-
stimmte Dienstleistungen im jeweiligen Kalendermonat gesondert abzu-
gelten sind.

(3) Befand sich die Beamtin im zwölften, elften oder zehnten Kalendermonat
gemäß Abs. 1 in einem Beschäftigungsverbot, in einer Karenz gemäß MSchG
oder durfte sie in diesem Kalendermonat als werdende oder stillende Mutter ge-
mäß §§ 6 bis 8 MSchG nur eingeschränkt beschäftigt werden, so ist an Stelle
dieses Kalendermonats der entsprechende zwölfte, elfte oder zehnte Kalender-
monat heranzuziehen, der während der vorangegangenen Schwangerschaft
maßgebend war.

(4) Unterschreitet der sich nach den Abs. 1 bis 3 ergebende durchschnittliche
Betrag den durchschnittlichen Betrag der Monatsbezüge für die letzten drei Ka-
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lendermonate vor Eintritt des Beschäftigungsverbots, in denen jeweils durch-
gehend ein Anspruch auf einen Monatsbezug bestand, so gebührt der höhere
Betrag.

(5) Für die Dauer des Beschäftigungsverbots gilt bei der Bemessung der
Sonderzahlungen (§ 3 Abs. 3) der durchschnittliche Betrag der Monatsbezüge
nach Abs. 2 Z 1 bzw. Abs. 4 als Monatsbezug.

Ansprüche bei Ausscheiden aus dem Dienst
(Urlaubsersatzleistung)

§ 13e. (1) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt anlässlich des Ausschei-
dens aus dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis eine Ersatzleistung
für den noch nicht verbrauchten Erholungsurlaub, wenn sie oder er nicht unmit-
telbar in ein anderes Dienstverhältnis zum Bund übernommen wird (Urlaubs-
ersatzleistung).

(2) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jene Teile des Erholungsurlaubes
nicht, die die Beamtin oder der Beamte trotz rechtzeitigem, unmissverständli-
chem und nachweislichem Hinwirken entsprechend dem § 45 Abs. 1a BDG
1979 durch ihre oder seine Vorgesetzte bzw. ihren oder seinen Vorgesetzten
nicht verbraucht hat, es sei denn der Verbrauch war wegen einer Dienstverhin-
derung durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen unmöglich.

(3) Die Urlaubsersatzleistung ist für jedes Kalenderjahr, aus dem ein noch
nicht verbrauchter und nicht verfallener Anspruch auf Erholungsurlaub vorhan-
den ist, gesondert zu bemessen. Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß be-
trägt jenen Teil des Vierfachen der Wochendienstzeit, die dem durchschnittli-
chen Beschäftigungsausmaß im jeweiligen Kalenderjahr entspricht. Für das lau-
fende Kalenderjahr reduziert sich das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß
entsprechend dem Verhältnis der Dauer der Dienstzeit in diesem Kalenderjahr
zum gesamten Kalenderjahr. Für Richterinnen und Richter ist die Wochen-
dienstzeit bei Vollauslastung mit 40 Stunden anzusetzen, bei Teilauslastung mit
dem entsprechenden Teil davon.

(4) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jenen Teil des ersatzleistungsfähi-
gen Urlaubsausmaßes, der nach Abzug des tatsächlich verbrauchten Erho-
lungsurlaubs aus diesem Kalenderjahr verbleibt. Ebenfalls abzuziehen ist die
Zeit einer Beurlaubung gemäß § 14 Abs. 7 BDG 1979, es sei denn,

1. die Beamtin oder der Beamte wäre wegen Krankheit, Unfall oder Gebre-
chen am Dienst verhindert gewesen oder

2. es stellt sich mit der Entscheidung über das Beschwerdeverfahren heraus,
dass während des Beurlaubungszeitraumes eine Dienstunfähigkeit vorlag.

(5) Die Bemessungsgrundlage für die Urlaubsersatzleistung für das laufende
Kalenderjahr wird anhand der Bezüge und Vergütungen für den Monat des Aus-
scheidens aus dem Dienst ermittelt. Für die vergangenen Kalenderjahre sind die
Bezüge und Vergütungen für den Dezember des jeweiligen Kalenderjahres
maßgebend. In die Bemessungsgrundlage sind einzurechnen:

1. der volle Monatsbezug,
2. die aliquoten Sonderzahlungen (ein Sechstel des Betrags nach Z 1),
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3. ein allfälliger Kinderzuschuss und
4. die pauschalierten Nebengebühren und Vergütungen, die auch während

eines Erholungsurlaubes gebührt hätten.
(6) Die Ersatzleistung für eine Urlaubsstunde ist durch die Teilung des die

Bemessungsgrundlage bildenden Betrages durch die 4,33fache Anzahl der Wo-
chenstundenzahl gemäß § 48 Abs. 2 BDG 1979 zu ermitteln.

(7) Für Lehrpersonen gelten die Abs. 3 bis 6 mit folgenden Maßgaben:
1. An die Stelle des Kalenderjahres tritt das Schuljahr.
2. Bei der Berechnung des ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaßes tritt das

durchschnittliche Ausmaß der Lehrverpflichtung in einem Schuljahr an die
Stelle des durchschnittlichen Beschäftigungsausmaßes in einem Kalen-
derjahr. Die volle Lehrverpflichtung entspricht einer Wochendienstzeit von
40 Stunden, die herabgesetzte dem entsprechenden Teil davon.

3. Vom ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaß sind diejenigen Wochentage
der Hauptferien und diejenigen schulfreien Tage gemäß § 2 Abs. 4 des
Schulzeitgesetzes, BGBl. Nr. 77/1985, abzuziehen, die auf einen Werktag
fallen. Nicht abzuziehen sind diese Tage, wenn
a) an ihnen Dienst an der Schule oder Aus- und Fortbildungsdienst zu

leisten war oder
b) die Lehrperson durch Krankheit, Unfall oder Behinderung an der Aus-

übung ihres Dienstes verhindert war.
Samstage sind nur dann abzuziehen, wenn in der Schule oder den Schulen, an
der oder an denen die betreffende Lehrperson überwiegend tätig war, Samstag-
unterricht vorgesehen war.

(8) Die Urlaubsersatzleistung gebührt den Erbinnen und Erben, wenn das
Dienstverhältnis durch Tod der Beamtin oder des Beamten endet.

(9) Eine vor der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 be-
messene Urlaubsersatzleistung, bei der die Beträge nach Abs. 5 Z 2 bis 4 nicht
in die Bemessungsgrundlage eingerechnet wurden, ist nur auf Antrag neu zu
bemessen.

(10) Auf Antrag einer Beamtin oder eines Beamten ist ihre oder seine Ur-
laubsersatzleistung neuerlich zu bemessen, wenn

1. über die Urlaubsersatzleistung vor 1. Jänner 2017 rechtskräftig entschie-
den wurde,

2. aus einem der in Abs. 2 Z 1 bis 3 in der Fassung der 2. Dienstrechts-No-
velle 2016, BGBl. I Nr. 119/2016, genannten Gründe keine Urlaubsersatz-
leistung zuerkannt wurde, und

3. die Beamtin oder der Beamte in den zwölf Wochen vor dem Zeitpunkt des
Ausscheidens aus dem Dienst zur Gänze oder teilweise durch Krankheit,
Unfall oder Gebrechen an der Ausübung des Dienstes verhindert war.

Wiederaufnahme in den Dienststand

§ 14. Wird ein Beamter des Ruhestandes wieder in den Dienststand aufge-
nommen und ist damit keine Beförderung verbunden, so gebührt ihm die besol-
dungsrechtliche Stellung, die er im Zeitpunkt seiner Versetzung in den Ruhe-
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stand innegehabt hat. In diesem Fall ist dem Beamten in der Gehaltsstufe, die er
anläßlich der Wiederaufnahme in den Dienststand erhält, die Zeit, die er vor sei-
ner Versetzung in den Ruhestand in dieser Gehaltsstufe verbracht hat, soweit
für die Vorrückung anzurechnen, als sie nach den damals geltenden Vorschrif-
ten für die Vorrückung wirksam gewesen ist.

Nebengebühren

§ 15. (1) Nebengebühren sind
1. die Überstundenvergütung (§ 16),
2. die Pauschalvergütung für verlängerten Dienstplan (§ 16a),
3. die Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und Feiertagszulage) (§ 17),
4. die Journaldienstzulage (§ 17a),
5. die Bereitschaftsentschädigung (§ 17b),
6. die Mehrleistungszulage (§ 18),
7. die Belohnung (§ 19),
8. die Erschwerniszulage (§ 19a),
9. die Gefahrenzulage (§ 19b),

10. die Aufwandsentschädigung (§ 20),
11. die Fehlgeldentschädigung (§ 20a),
(Anm.: Z 12 und 13 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2007)
14. die Vergütung nach § 23 des Volksgruppengesetzes, BGBl. Nr. 396/1976

(§ 20d).
Anspruch auf eine Nebengebühr kann immer nur für Zeiträume bestehen, für die
auch ein Anspruch auf Gehalt besteht.

(2) Die unter Abs. 1 Z 1, 4 bis 6 und 8 bis 11 angeführten Nebengebühren so-
wie die im Abs. 1 Z 3 angeführte Sonn- und Feiertagsvergütung können pau-
schaliert werden, wenn die Dienstleistungen, die einen Anspruch auf eine solche
Nebengebühr begründen, dauernd oder so regelmäßig erbracht werden, dass
die Ermittlung monatlicher Durchschnittswerte möglich ist (Einzelpauschale).
Die Pauschalierung bedarf in den Fällen des Abs. 1 Z 1, 3 bis 6 und 10 der
Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport. Die Festsetzung einheitlicher Pauschale für im
Wesentlichen gleichartige Dienste ist zulässig (Gruppenpauschale). Bei pau-
schalierten Nebengebühren für zeitliche Mehrleistungen ist zu bestimmen, wel-
cher Teil der Vergütung den Überstundenzuschlag darstellt.

(2 a) Bei der Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis bedarf
die Pauschalierung abweichend vom Abs. 2 nicht der Zustimmung der Bun-
desministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport, wenn

1. der Beamte am Ende des unmittelbar vorangegangenen Dienstverhältnis-
ses als Vertragsbediensteter des Bundes das betreffende Pauschale be-
reits gemäß § 22 Abs. 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in Ver-
bindung mit § 15 Abs. 2 bezogen hat und

2. die Anspruchsvoraussetzungen für die Nebengebühr sowie Art und Aus-
maß der Dienstleistungen nach wie vor unverändert gegeben sind.
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(3) Das Pauschale hat den ermittelten Durchschnittswerten unter Bedacht-
nahme auf Abs. 5 angemessen zu sein und ist

1. bei Einzelpauschalierung der Überstundenvergütung und der Sonn- und
Feiertagsvergütung in einem Hundertsatz des Gehaltes zuzüglich einer
allfälligen Dienstalterszulage, Dienstzulage, Funktionszulage, Verwal-
tungsdienstzulage, Verwendungszulage, Pflegedienstzulage, Pflege-
dienst-Chargenzulage, Ergänzungszulage, Exekutivdienstzulage, Heeres-
dienstzulage, Omnibuslenkerzulage, Truppendienstzulage, Wachdienst-
zulage und Teuerungszulage,

2. bei Gruppenpauschalierung der Überstundenvergütung und der Sonn-
und Feiertagsvergütung in einem Hundertsatz des Referenzbetrages ge-
mäß § 3 Abs. 4,

3. bei Pauschalierung von Nebengebühren gemäß Abs. 1 Z 2, 4 bis 6, 8 und
9 in einem Hundertsatz des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 und

4. bei den übrigen Nebengebühren in einem Eurobetrag
festzusetzen.

(4) Pauschalierte Nebengebühren sind mit dem jeweiligen Monatsbezug im
voraus auszuzahlen.

(5) Ist die Beamtin oder der Beamte länger als einen Monat vom Dienst ab-
wesend, ruht die pauschalierte Nebengebühr vom Beginn des letzten Tages die-
ser Frist an bis zum Ablauf des letzten Tages der Abwesenheit vom Dienst. Zeit-
räume

1. eines Urlaubs, während dessen die Beamtin oder der Beamte den An-
spruch auf Monatsbezüge behält, oder

2. einer Dienstverhinderung auf Grund eines Dienstunfalls oder
3. einer Dienstverhinderung auf Grund einer akuten psychischen Belas-

tungsreaktion im Zusammenhang mit einem außergewöhnlichen Ereignis
im Zuge der Dienstausübung

einschließlich unmittelbar daran anschließender dienstfreier Tage bleiben außer
Betracht. Fallen Zeiträume nach Z 1, 2 oder 3 in eine Abwesenheit im Sinne des
ersten Satzes, verlängert sich die Monatsfrist oder verkürzt sich der Ruhenszeit-
raum im entsprechenden Ausmaß.

(5a) Eine Dienstverhinderung auf Grund einer akuten psychischen Belas-
tungsreaktion gemäß Abs. 5 Z 3 wird durch ein außergewöhnliches Ereignis
ausgelöst, dem die Beamtin oder der Beamte im Zuge der Dienstausübung aus-
gesetzt war und das nicht typischerweise mit der Dienstausübung verbunden ist.
§ 52 BDG 1979 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Anordnung der
Dienstbehörde, sich einer ärztlichen Untersuchung zur Prüfung des Gesund-
heitszustandes zu unterziehen, innerhalb von drei Arbeitstagen nach Beginn der
Abwesenheit vom Dienst und sodann in Abständen von längstens einer Woche
zu erfolgen hat.

(6) Die pauschalierte Nebengebühr ist neu zu bemessen, wenn sich der
ihrer Bemessung zugrunde liegende Sachverhalt wesentlich geändert hat.
Die Neubemessung wird im Falle der Erhöhung der pauschalierten Nebenge-
bühr mit dem auf die Änderung folgenden Monatsersten, in allen anderen
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Fällen mit dem auf die Zustellung des Bescheides folgenden Monatsersten
wirksam.

(7) Tritt ein Beamter mit Anspruch auf eine durch Verordnung pauschalierte
Nebengebühr unmittelbar

1. nach Ablauf eines Karenzurlaubes oder einer Karenz oder
2. im Anschluss an einen Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienst

erst nach dem ersten Arbeitstag eines Kalendermonats den Dienst wieder an, so
gebührt ihm diese Nebengebühr für den betreffenden Kalendermonat in dem
Ausmaß, das sich aus § 12c Abs. 1 ergibt.

(8) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport hat, soweit ihm eine Mitwirkung bei der Zuerkennung
oder Bemessung von Nebengebühren zukommt, dafür zu sorgen, daß eine
gleichmäßige Behandlung der Bundesbeamten im Bereich sämtlicher Bundes-
dienststellen gewährleistet ist.

§ 15a. (1) Für Zeiträume, in denen
1. die regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b, 50e oder 50f

BDG 1979 herabgesetzt ist oder
2. der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem

VKG in Anspruch nimmt,
gebühren dem Beamten abweichend vom § 15 Abs. 2 bis 5 keine pauschalierten
Nebengebühren der im § 15 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 angeführten Art. Laufende
pauschalierte Nebengebühren dieser Art erlöschen abweichend vom § 15
Abs. 6 mit dem Wirksamwerden einer Maßnahme nach den Z 1 oder 2.

(2) Sonstige pauschalierte Nebengebühren gebühren in dem Ausmaß, das
sich bei Anwendung des § 15 Abs. 2 bis 5 durch die auf Grund der Herabsetzung
der Wochendienstzeit oder der Teilzeitbeschäftigung geänderten Verhältnisse
ergibt. Die sich daraus ergebende Verringerung solcher pauschalierter Neben-
gebühren wird abweichend vom § 15 Abs. 6 für den Zeitraum wirksam, für den
die Maßnahme nach Abs. 1 Z 1 oder 2 gilt. Dies gilt nicht während einer Wie-
dereingliederungsteilzeit nach § 50 f BDG 1979, die in Folge eines Dienstunfal-
les oder einer akuten psychischen Belastungsreaktion im Zusammenhang mit
einem außergewöhnlichen Ereignis im Zuge der Dienstausübung gewährt
wurde. In diesen Fällen gebühren die sonstigen pauschalierten Nebengebühren
in ungekürzter Höhe.

(3) Abs. 1 erster Satz gilt nicht für die Leistung von Journaldiensten gemäß
§ 155 Abs. 5a BDG 1979. Auf die Bemessung der hiefür gebührenden Journal-
dienstzulage sind die Grundsätze des § 16 anzuwenden.

Überstundenvergütung

§ 16. (1) Dem Beamten gebührt für Überstunden,
1. die nicht in Freizeit oder
2. die gemäß § 49 Abs. 4 Z 3 BDG 1979 im Verhältnis 1:1 in Freizeit

ausgeglichen werden, eine Überstundenvergütung.



Band1.Buch : 04-GehG.pod    497
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

497

497

§ 16a GehG

(2) Die Überstundenvergütung umfasst
1. im Fall des § 49 Abs. 4 Z 2 BDG 1979 die Grundvergütung und den Über-

stundenzuschlag,
2. im Fall des § 49 Abs. 4 Z 3 BDG 1979 den Überstundenzuschlag.
(3) Die Grundvergütung für die Überstunde ist durch die Teilung des die

Bemessungsgrundlage bildenden Betrages durch die 4,33fache Anzahl der für
den Beamten gemäß § 48 Abs. 2 BDG 1979 geltenden Wochenstundenzahl zu
ermitteln. Die Bemessungsgrundlage besteht aus dem Gehalt zuzüglich einer
allfälligen im § 15 Abs. 3 angeführten Zulage des Beamten.

(4) Der Überstundenzuschlag beträgt
1. außerhalb der Nachtzeit 50%,
2. während der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) 100%

der Grundvergütung.1)
(5) Die Überstundenvergütung gebührt bereits vor Ablauf der im § 49 Abs. 8

BDG 1979 angeführten Frist, wenn feststeht, daß ein Freizeitausgleich bis zum
Ablauf dieser Frist nicht möglich sein wird.

(6) Abrechnungszeitraum für die Überstundenvergütung ist das Kalender-
vierteljahr. Die im Kalendervierteljahr geleisteten Überstunden sind zusammen-
zuzählen. Für Bruchteile von Überstunden gemäß § 49 Abs. 4 Z 2 und 3 BDG
1979, die sich dabei ergeben, gebührt dem Beamten der verhältnismäßige Teil
der Überstundenvergütung.

(7) Die Teilnahme an Empfängen und gesellschaftlichen Veranstaltungen
begründet, auch wenn sie dienstlich notwendig ist, weder einen Anspruch auf
Freizeitausgleich noch einen Anspruch auf Überstundenvergütung.

(Anm.: Abs. 8 und 9 aufgehoben durch Art. 2 Z 3, BGBl. I Nr. 205/2022)

Pauschalvergütung für verlängerten Dienstplan

§ 16a. (1) Beamten, für die ein Dienstplan gemäß § 48 Abs. 6 des Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979 gilt, gebührt für die über die im § 48 Abs. 2 des Beam-
ten-Dienstrechtsgesetzes 1979 angeführte Wochendienstzeit hinausgehende,
in den Dienstplan fallende Zeit, eine monatliche Pauschalvergütung. Dies gilt
nicht für Beamtinnen und Beamte, deren Mehrleistungen in zeitlicher und
mengenmäßiger Hinsicht durch ein Fixgehalt oder eine Zulage als abgegolten
gelten.

(2) Bei der Festsetzung der Pauschalvergütung ist auf das Ausmaß und die
Intensität der Inanspruchnahme Bedacht zu nehmen. Eine einheitliche Festset-
zung der Höhe der Pauschalvergütung für Beamte gleicher Verwendungsgrup-
pen ist zulässig.

(3) Die Festsetzung der Pauschalvergütung bedarf der Zustimmung der Bun-
desministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport.

1) Die Bestimmung, wonach bei Teilzeitbeschäftigung der Zuschlag 25% beträgt, wurde mit Erkennt-
nis des VfGH vom 17. Juni 2022, G 379/2021-9 aufgehoben (siehe BGBl. I Nr. 97/2022).
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(4) Auf die Pauschalvergütung ist § 15 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 bis 6
anzuwenden.

(5) Erfüllt ein Beamter im Bereich des Bundesministeriums für Landesvertei-
digung innerhalb desselben Monats die Voraussetzung für die Pauschalvergü-
tung einer bestimmten Höhe nicht für den gesamten Kalendermonat, so entfällt
auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Pauschal-
vergütung. In diesem Fall gilt § 15 Abs. 6 zweiter Satz nicht.

Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und Feiertagszulage)

§ 17. (1) Soweit im Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist, gebührt dem Beam-
ten für jede Stunde der Dienstleistung an einem Sonntag oder gesetzlichen Fei-
ertag an Stelle der Überstundenvergütung nach § 16 eine Sonn- und Feiertags-
vergütung. Die Sonn- und Feiertagsvergütung gebührt auch, wenn die Beamtin
oder der Beamte gemäß § 68 Abs. 4 BDG 1979 zum Dienst herangezogen wird.

(2) Die Sonn- und Feiertagsvergütung besteht aus der Grundvergütung nach
§ 16 Abs. 3 und einem Zuschlag. Der Zuschlag beträgt für Dienstleistungen bis
einschließlich der achten Stunde 100 vH und ab der neunten Stunde 200 vH der
Grundvergütung.

(Anm.: Abs. 2a aufgehoben durch Art. 2 Z 4, BGBl. I Nr. 205/2022)
(3) Ist bei Schicht- oder Wechseldienst regelmäßig an Sonn- und Feiertagen

Dienst zu leisten und wird der Beamte turnusweise zu solchen Sonn- und Feier-
tagsdiensten unter Gewährung einer entsprechenden Ersatzruhezeit eingeteilt,
so gilt der Dienst an dem Sonn- und Feiertag als Werktagsdienst; wird der Be-
amte während der Ersatzruhezeit zur Dienstleistung herangezogen, so gilt die-
ser Dienst als Sonntagsdienst.

(4) Dem unter Abs. 3 fallenden Beamten, der an einem Sonntag oder gesetz-
lichen Feiertag Dienst leistet, gebührt für jede Stunde einer solchen Dienstleis-
tung eine Sonn- oder Feiertagszulage im Ausmaß von 1,5 vT des Referenzbe-
trages gemäß § 3 Abs. 4.

(5) Abrechnungszeitraum für die Sonn- und Feiertagsvergütung ist der Ka-
lendermonat. Die im Kalendermonat an Sonn- oder Feiertagen geleisteten Über-
stunden und die gemäß § 68 Abs. 4 BDG 1979 geleisteten Stunden sind zusam-
menzuzählen. Für Bruchteile von Überstunden, die sich dabei ergeben, gebührt
dem Beamten der verhältnismäßige Teil der Sonn- und Feiertagsvergütung.

(6) § 16 Abs. 7 bis 9 ist anzuwenden.

Journaldienstzulage

§ 17a. (1) Dem Beamten, der außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebe-
nen Dienststunden zu einem Journaldienst herangezogen wird, gebührt für die
im Journaldienst enthaltene Bereitschaftszeit und Dienstleistung an Stelle der
Vergütungen nach den §§ 16 und 17 eine Journaldienstzulage.

(2) Die Höhe der Journaldienstzulage ist unter Bedachtnahme auf die Dauer
des Dienstes und die durchschnittliche Inanspruchnahme während dieses
Dienstes festzusetzen; ihre Bemessung bedarf der Zustimmung der Bundes-
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ministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport.

Bereitschaftsentschädigung

§ 17b. (1) Dem Beamten, der sich außerhalb der im Dienstplan vorgeschrie-
benen Dienststunden auf Anordnung in einer Dienststelle oder an einem be-
stimmten anderen Ort aufzuhalten hat, um bei Bedarf auf der Stelle seine dienst-
liche Tätigkeit aufnehmen zu können, gebührt hiefür an Stelle der in den §§ 16
bis 17a bestimmten Nebengebühren eine Bereitschaftsentschädigung, bei de-
ren Bemessung auf die Dauer der Bereitschaft Bedacht zu nehmen ist.

(2) Dem Beamten, der sich außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen
Dienststunden sowohl in seiner Wohnung erreichbar zu halten, als auch von sich
aus bei Eintritt von ihm zu beobachtender Umstände seine dienstliche Tätigkeit
aufzunehmen hat, gebührt hiefür an Stelle der in den §§ 16 bis 17a bestimmten
Nebengebühren eine Bereitschaftsentschädigung, bei deren Bemessung auf die
Dauer der Bereitschaft und die Häufigkeit allenfalls vorgeschriebener Beobach-
tungen Bedacht zu nehmen ist.

(3) Dem Beamten, der sich außerhalb der im Dienstplan vorgeschriebenen
Dienststunden erreichbar zu halten hat (Rufbereitschaft), gebührt hiefür an
Stelle der in den §§ 16 bis 17a bestimmten Nebengebühren eine Bereitschafts-
entschädigung, deren Höhe nach der Dauer der Bereitschaft zu bemessen ist.

(4) Die Bemessung der Bereitschaftsentschädigungen nach den Abs. 1 bis 3
bedarf der Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

Mehrleistungszulagen

§ 18. (1) Dem Beamten, der eine in fachlicher Hinsicht zumindest gute Leis-
tung erbringt, die – bezogen auf eine Zeiteinheit – in mengenmäßiger Hinsicht
erheblich über der Normalleistung liegt, gebührt eine Mehrleistungszulage.

(2) Bei der Bemessung der Mehrleistungszulage ist auf das Verhältnis der
Mehrleistung zur Normalleistung Bedacht zu nehmen. Die Bemessung der
Mehrleistungszulage bedarf der Zustimmung der Bundesministerin oder des
Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

Belohnung

§ 19. Nach Maßgabe der vorhandenen Mittel können dem Beamten für be-
sondere Leistungen, die nicht nach anderen Vorschriften abzugelten sind, Be-
lohnungen gewährt werden.

Erschwerniszulage

§ 19a. (1) Dem Beamten, der seinen Dienst unter besonderen körperlichen
Anstrengungen oder sonstigen besonders erschwerten Umständen verrichten
muß, gebührt eine Erschwerniszulage.
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(2) Bei der Bemessung der Erschwerniszulage ist auf die Art und das Aus-
maß der Erschwernis angemessen Rücksicht zu nehmen. Die Bemessung der
Erschwerniszulage und ihre Pauschalierung bedürfen der Zustimmung der Bun-
desministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport.

Gefahrenzulage

§ 19b. (1) Dem Beamten, der Dienste verrichtet, die mit besonderen Gefah-
ren für Gesundheit und Leben verbunden sind, gebührt eine Gefahrenzulage.

(2) Bei der Bemessung der Gefahrenzulage ist auf die Art und das Ausmaß
der Gefahr angemessen Rücksicht zu nehmen. Die Bemessung der Gefahren-
zulage und ihre Pauschalierung bedürfen der Zustimmung der Bundesministerin
oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

Aufwandsentschädigung

§ 20. (1) Der Beamte hat Anspruch auf Ersatz des Mehraufwandes, der ihm
in Ausübung des Dienstes oder aus Anlaß der Ausübung des Dienstes notwen-
digerweise entstanden ist.

(2) Der Ersatz des Mehraufwandes, der einem Beamten durch eine auswär-
tige Dienstverrichtung oder eine Versetzung entsteht, wird, soweit es sich nicht
um den Ersatz eines Schadens1) handelt, durch ein besonderes Bundesgesetz
geregelt.

Fehlgeldentschädigung

§ 20a. (1) Dem Beamten, der in erheblichem Ausmaß mit der Annahme
oder Auszahlung von Bargeld, mit dem Verschleiß von Wertzeichen oder mit der
Einlösung von Wertpapieren und Zinsscheinen beschäftigt ist, gebührt zum
Ausgleich von Verlusten, die ihm durch entschuldbare Fehlleistungen im Ver-
kehr mit Parteien und im inneren Amtsverkehr entstehen können, eine Fehlgeld-
entschädigung.

(2) Die Fehlgeldentschädigung ist unter Zugrundelegung von Erfahrungswer-
ten nach Billigkeit zu bemessen. Die Bemessung der Fehlgeldentschädigung
und ihre Pauschalierung bedürfen der Zustimmung der Bundesministerin oder
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

Fahrtkostenzuschuss

§ 20b. (1) Dem Beamten, der durch Erklärung beim Arbeitgeber einen
Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e EStG 1988 in Anspruch
nimmt, gebührt ab dem Tag der Abgabe dieser Erklärung bei seiner Dienstbe-
hörde, frühestens ab 1. Jänner 2008, ein Fahrtkostenzuschuss.

1) Siehe Richtlinien für die Behandlung von Schadensfällen gem. § 20 GG 1956.
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(2) Der Fahrtkostenzuschuss beträgt für jeden vollen Kalendermonat in den
Fällen des

1. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c EStG 1988 bei einer Entfernung zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte von mindestens
20 km bis 40 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 24,181) (E 23,01),
mehr als 40 km bis 60 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 47,821) (E 45,50),
mehr als 60 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 71,471) (E 68,01),

2. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. d EStG 1988 bei einer Entfernung zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte von
mindestens 2 km bis 20 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 13,161) (E 12,52),
mehr als 20 km bis 40 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 52,201) (E 49,67),
mehr als 40 km bis 60 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 90,871) (E 86,47),
mehr als 60 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 129,771) (E 123,48),

3. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. e EStG 1988 bei Fahrten von der Wohnung zur Arbeits-
stätte an
mindestens 8, aber nicht mehr als 10 Tagen im Kalender-
monat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwei Drittel,
mindestens 4, aber nicht mehr als 7 Tagen im Kalender-
monat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ein Drittel
des jeweiligen Monatsbetrags nach Z 1 oder 2.

Diese Monatsbeträge vermindern oder erhöhen sich in dem Maß, das sich aus
der Veränderung des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten
Verbraucherpreisindex 2005 oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber
der für September 2012 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen so
lange nicht zu berücksichtigen sind, als sie 5% dieser Indexzahl und in der Folge
5% der zuletzt für die Valorisierung maßgebenden Indexzahl nicht übersteigen.
Die neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung der Indexveränderung durch
die Bundesanstalt Statistik Österreich folgenden übernächsten Monatsersten. Die
Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport hat die durch die Valorisierung geänderten Beträge und den Zeitpunkt,
in dem deren Änderung wirksam wird, im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

(3) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss endet mit Ablauf des Tages, an
dem die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e EStG 1988 wegfallen.

(4) Auf das Ruhen des Fahrtkostenzuschusses ist § 15 Abs. 5 anzuwenden.
Der Fahrtkostenzuschuss ruht weiters während eines Zeitraumes, für den der
Beamte Anspruch auf Leistungen nach den §§ 22 oder 34 der Reisegebühren-
vorschrift 1955 hat oder in dem die Bezüge des Beamten entfallen.

(5) Der Fahrtkostenzuschuss ist mit dem jeweiligen Monatsbezug im Voraus
auszuzahlen. Bereits ausgezahlte, nicht gebührende Beträge sind hereinzubringen.

(6) Der Fahrtkostenzuschuss gilt als Aufwandsentschädigung.

Jubiläumszuwendung

§ 20c. (1) Der Beamtin oder dem Beamten kann aus Anlass der Vollendung
einer Dienstzeit von 25 Jahren sowie von 40 Jahren für treue Dienste eine Jubi-

1) Ab 1. 2. 2023.
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läumszuwendung gewährt werden. Die Jubiläumszuwendung beträgt bei einer
Dienstzeit von 25 Jahren 200% und bei einer Dienstzeit von 40 Jahren 400%
des Monatsbezuges, welcher der besoldungsrechtlichen Stellung der Beamtin
oder des Beamten entspricht, die sie oder er mit Vollendung dieser Dienstzeit er-
reicht.

(2) Dienstzeiten im Sinne des Abs. 1 sind
1. bei Beamtinnen und Beamten, deren Besoldungsdienstalter nach § 12

Abs. 5 in einer ab dem 12. Februar 2015 geltenden Fassung festgestellt
wurde, das Besoldungsdienstalter und die von einem allfälligen Vorbil-
dungsausgleich betroffenen Zeiten,

2. bei Beamtinnen und Beamten, deren Vorrückungsstichtag nach § 12 in
einer bis zum Ablauf des 11. Februar 2015 geltenden Fassung festgestellt
wurde und deren besoldungsrechtliche Stellung nicht nach § 169f Abs. 1,
2 oder 3 neu festzusetzen ist,
a) die im bestehenden Dienstverhältnis zurückgelegte Zeit, soweit sie für

die Vorrückung wirksam ist, einschließlich der als Richteramtsanwärte-
rin oder Richteramtsanwärter zurückgelegten Zeit,

b) die im § 12 Abs. 2 und 2 f in der bis zum Ablauf des 11. Februar 2015
geltenden Fassung angeführten Zeiten sowie Zeiten gemäß § 12
Abs. 2 Z 1a (einschließlich solcher Zeiten gemäß § 12 Abs. 2 Z 1a, die
nach § 12 Abs. 3 vorangestellt wurden), soweit sie für die Ermittlung
des Vorrückungsstichtags berücksichtigt wurden,

c) die im Ausbildungs- oder Dienstverhältnis zu einer inländischen Ge-
bietskörperschaft, einem inländischen Gemeindeverband oder einer
gemäß § 12 Abs. 2 f in der bis zum Ablauf des 11. Februar 2015 gelten-
den Fassung diesen Einrichtungen gleichzuhaltenden Einrichtung zu-
rückgelegten Zeiten, die für die Vorrückung bloß deshalb nicht wirk-
sam sind, weil sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres liegen oder
durch die Anwendung der Überstellungsbestimmungen für die Vor-
rückung unwirksam geworden sind,

d) Dienstzeiten als Universitäts- oder Hochschulassistentin oder als Uni-
versitäts- oder Hochschulassistent, die gemäß § 49 in der bis zum Ab-
lauf des 30. September 1988 geltenden Fassung für die Vorrückung
nicht wirksam sind,

e) die in einem Unternehmen zurückgelegte Zeit, wenn das Unternehmen
vom Bund übernommen worden und der Bund gegenüber den Dienst-
nehmerinnen und Dienstnehmern in die Rechte des Dienstgebers ein-
getreten ist,

3. bei Beamtinnen und Beamten, deren besoldungsrechtliche Stellung nach
§ 169f Abs. 1, 2 oder 3 neu festzusetzen ist, die in Z 2 angeführten Zeiten
mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vorrückungsstichtags der Ver-
gleichsstichtag tritt.

Die in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder in
den Fällen der Z 2 und 3 bei einer den angeführten Einrichtungen vergleich-
baren Einrichtung nach § 12 Abs. 2 f in der bis zum Ablauf des 11. Februar 2015
geltenden Fassung zurückgelegten Zeiten zählen jedoch nicht zur Dienstzeit,
wenn sie bei dieser Gebietskörperschaft oder Einrichtung einen Anspruch auf
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eine vergleichbare Jubiläumszuwendung bewirkt haben oder für einen künftigen
derartigen Anspruch zählen.

(3) Die Jubiläumszuwendung im Ausmaß von 400% des Monatsbezugs kann
bereits ab Vollendung einer Dienstzeit von 35 Jahren gewährt werden, wenn die
Beamtin oder der Beamte

1. durch Tod aus dem Dienststand ausscheidet oder
2. mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er ihr bzw. sein 65. Lebensjahr

vollendet, oder später durch Erklärung in den Ruhestand übertritt oder ver-
setzt wird.

In diesen Fällen ist der Jubiläumszuwendung der Monatsbezug, welcher der vol-
len besoldungsrechtlichen Stellung im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem
Dienststand entspricht, zugrunde zu legen.

(4) Hat die Beamtin oder der Beamte die Voraussetzung für die Gewährung
einer Jubiläumszuwendung erfüllt und ist sie oder er gestorben, ehe die Jubilä-
umszuwendung ausgezahlt worden ist, so kann die Jubiläumszuwendung ihren
oder seinen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen zur ungeteilten Hand aus-
gezahlt werden.

(5) Die Jubiläumszuwendung ist im Monat Jänner oder Juli auszuzahlen, der
dem Monat

1. der Vollendung des betreffenden Dienstjubiläums (der nach Vollendung
der Dienstzeit folgende Tag) oder

2. des Ausscheidens gemäß Abs. 3
als nächster folgt. Scheidet jedoch die Beamtin oder der Beamte aus dem
Dienstverhältnis aus, wird ein allfälliger Anspruch auf Jubiläumszuwendung spä-
testens mit dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis fällig.

(6) Wird das Dienstverhältnis der Beamtin oder des Beamten durch den Tod
gelöst, so gebührt den Hinterbliebenen eine Zuwendung im Ausmaß von 1,5 Re-
ferenzbeträgen gemäß § 3 Abs. 4. Mehreren Hinterbliebenen gebührt die Zu-
wendung zur ungeteilten Hand.

Vergütung nach § 23 des Volksgruppengesetzes

§ 20d. (1) Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der bei einer in der An-
lage 2 zum Volksgruppengesetz – VoGrG, BGBl. Nr. 396/1976, bezeichneten
Behörde oder Dienststelle beschäftigt ist, die dort zugelassene Sprache einer
Volksgruppe im Sinne des § 1 Abs. 2 VoGrG beherrscht und diese Sprache in
Vollziehung des VoGrG tatsächlich verwendet, gebührt auf Antrag eine monatli-
che Vergütung.

(2) Die Vergütung gilt als Erschwerniszulage. Sie ist nach Art und Umfang
der tatsächlichen Anwendung der Sprache gemäß Abs. 1 in Prozentsätzen der
im § 59a Abs. 2 angeführten Dienstzulage zu bemessen. Die Bemessung bedarf
der Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kul-
tur, öffentlichen Dienst und Sport.

(3) Auf den Anspruch und das Ruhen der Vergütung ist § 15 Abs. 5 und 6
sinngemäß anzuwenden.
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(4) Sind – bezogen auf den Zeitraum eines Kalenderjahres – erhebliche Än-
derungen in den Bemessungsvoraussetzungen des Abs. 2 eingetreten, so ist
die Vergütung mit Beginn des Folgejahres neu festzusetzen.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind auf Beamte, die eine Dienstzulage gemäß § 59a
Abs. 2 beziehen, und auf Beamte, die die Sprache einer Volksgruppe im Sinne
des Abs. 1 ausschließlich in ihrer Eigenschaft als hiefür bestellter Dolmetscher
oder Übersetzer verwenden, nicht anzuwenden.

Ökologische und nachhaltige Mobilitätsförderung
für kurze Wegstrecken

§ 20e. (1) Auf Antrag kann die Dienstbehörde der Beamtin oder dem Beam-
ten, die oder der aus dienstlicher Veranlassung wiederkehrend verhältnismäßig
kurze Wegstrecken zurückzulegen hat, ein Fahrrad oder ein Kraftrad mit einem
CO2-Emissionswert von 0 Gramm zur dienstlichen und persönlichen Nutzung
zur Verfügung stellen (Jobrad). Der Weg von der Wohnung zur Dienststelle gilt
als nicht dienstlich veranlasst.

(2) Die Zurverfügungstellung eines Jobrads gemäß Abs. 1 kann erfolgen,
1. wenn keine dienstlichen Interessen entgegenstehen,
2. nach Maßgabe der vorhandenen budgetären Mittel,
3. unter Berücksichtigung der örtlichen Verfügbarkeit geeigneter Einrichtun-

gen zur sachgemäßen Verwahrung, Instandhaltung und Instandsetzung,
4. in Abwägung des voraussichtlichen Ausmaßes der dienstlich veranlassten

Nutzung in jenem Zeitraum, für den die Zurverfügungstellung beantragt
wird, und

5. unter Berücksichtigung der körperlichen und sonstigen persönlichen Eig-
nung der Beamtin oder des Beamten zur dienstlichen Nutzung eines Fahr-
rads oder Kraftrads.

Die Zurverfügungstellung eines Jobrads, dessen Ausstattung und Anschaf-
fungskosten deutlich über das zur dauernden und sicheren Teilnahme am Stra-
ßenverkehr Erforderliche hinausgehen, ist nicht zulässig.

(3) Der Antrag gemäß Abs. 1 hat auf eine bestimmte Dauer der Zurverfü-
gungstellung zu lauten, die vier Jahre nicht unterschreiten und acht Jahre nicht
überschreiten darf. Mit Ablauf der Dauer der Zurverfügungstellung ist das Jobrad
der Dienstbehörde zurückzustellen. Die Zurverfügungstellung ist von der Dienst-
behörde vorzeitig zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 dafür
nicht mehr gegeben sind.

(4) Die Beamtin oder der Beamte hat einen Aufwandsbeitrag für die persön-
liche Nutzung zu entrichten, der die Hälfte des Aufwands für die Anschaffung
des Jobrads und die Hälfte des voraussichtlichen Aufwands für dessen Instand-
haltung umfasst. Die Dienstbehörde hat den Aufwandsbeitrag gleichmäßig auf
die Monate der ausgesprochenen Dauer der Zurverfügungstellung zu verteilen
und den monatlichen Aufwandsbeitrag durch Verminderung der Bruttomonats-
bezüge für die Dauer der tatsächlichen Zurverfügungstellung hereinzubringen
(Gehaltsumwandlung). Die Verminderung gilt als Umwandlung überkollektivver-
traglich gewährter Bruttobezüge.
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(5) Die Beamtin oder der Beamte hat das Jobrad auch außerhalb der dienst-
lichen Nutzung sachgemäß und rechtstreu handzuhaben sowie angemessen
vor dem Zugriff Unberechtigter zu schützen. Sie oder er haftet widrigenfalls nach
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts für die dem Dienstgeber erwachsen-
den Schäden.

Im Ausland verwendete Beamte

§ 21. Der Beamte hat, solange er einer im Ausland gelegenen Dienststelle
zur dauernden Dienstleistung zugewiesen ist und dort wohnen muss, nach Maß-
gabe der §§ 21a bis 21h Anspruch auf den Ersatz der besonderen Kosten, die
ihm durch die Verwendung im Ausland notwendigerweise entstehen oder ent-
standen sind.

Auslandsverwendungszulage

§ 21a. Dem Beamten gebührt eine Auslandsverwendungszulage, bestehend
aus

1. einem Grundbetrag,
2. einem Funktionszuschlag nach Maßgabe seiner dauernden dienstlichen

Verwendung,
3. einem Zonenzuschlag nach Maßgabe der kürzesten geographischen Entfer-

nung seines ausländischen Dienst- und Wohnortes von Wien, sofern diese
Entfernung mehr als 200 Kilometer beträgt und der Dienstort nicht als Grenz-
ort im Sinne des § 25 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, gilt,

4. einem Klimazuschlag, wenn die klimatischen Verhältnisse am ausländi-
schen Dienst- und Wohnort wesentlich von denen in Wien abweichen,

5. einem Härtezuschlag, wenn am ausländischen Dienst- und Wohnort im
Vergleich zu Wien dauernd besonders schwierige Lebensverhältnisse in
Form von politischer oder kultureller Isolation, Umweltbelastung, Sicher-
heits-, Versorgungs- oder Infrastrukturmängeln vorliegen,

6. einem Krisenzuschlag auf die begrenzte Dauer außerordentlicher Ereig-
nisse am ausländischen Dienst- und Wohnort wie Krieg, Bürgerkrieg, Auf-
ruhr und Terror sowie Katastrophen, wenn diese Ereignisse dem Beamten
zusätzliche besondere Kosten verursachen,

7. einem Ehegattenzuschlag, solange sich der Ehegatte bei gemeinsamer
Haushaltsführung mit dem Beamten ständig am ausländischen Dienst-
und Wohnort aufhält, und

8. einem Kinderzuschlag für jedes Kind, Wahl-, Pflege- oder Stiefkind des Be-
amten, für das er gemäß § 4 Anspruch auf Kinderzuschuss hat, solange es
sich ständig am ausländischen Dienst- und Wohnort des Beamten aufhält.

Kaufkraftausgleichszulage

§ 21b. (1) Dem Beamten gebührt, solange für seinen ausländischen Dienst-
ort ein Hundertsatz nach Abs. 2 festgesetzt ist, eine Kaufkraftausgleichszulage
im Ausmaß dieses Hundertsatzes seines Monatsbezuges, seiner Sonderzah-
lung und seiner Auslandsverwendungszulage.
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(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für europäische und inter-
nationale Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder
dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport für Dienst-
orte im Ausland, an denen die Kaufkraft des Euro geringer ist als in Wien, durch
Verordnung monatliche Hundertsätze für die Bemessung von Kaufkraftaus-
gleichszulagen festzusetzen. Der kundgemachte Hundertsatz gilt jeweils für den
in der Verordnung festgesetzten Monat.

(3) Zum Zwecke der Festsetzung der monatlichen Hundertsätze nach Abs. 2
sind die Ergebnisse von wirtschaftswissenschaftlichen Kaufkrafterhebungs- und
Kaufkraftberechnungsverfahren heranzuziehen, die auf möglichst zeitnahen
Wirtschaftsdaten beruhen. Können für einzelne Dienstorte Kaufkrafterhebungen
und Kaufkraftberechnungen auf Grund außerordentlicher Ereignisse im Aufent-
haltsland nicht oder nur unter Aufbietung unverhältnismäßig hoher Mittel durch-
geführt werden, sind für diese Dienstorte mit Bedacht auf die Gegebenheiten
des jeweiligen Landes Hundertsätze näherungsweise festzusetzen.

Wohnkostenzuschuss

§ 21c. (1) Dem Beamten, dem am ausländischen Dienstort keine Dienst-
oder Naturalwohnung zugewiesen oder sonst überlassen worden ist, gebührt ein
Wohnkostenzuschuss zu den Kosten für die Anmietung einer eigenen, nach Art,
Lage, Größe und Ausstattung angemessenen Wohnung. Bei der Beurteilung der
Angemessenheit sind zu berücksichtigen:

1. Familienangehörige, für die der Beamte Anspruch auf einen Zuschlag ge-
mäß § 21a Z 7 oder 8 hat,

2. besondere ortsübliche, von den Verhältnissen im Inland wesentlich abwei-
chende Lebens- und Wohnverhältnisse am ausländischen Dienstort,

3. ein allfälliger Raumbedarf zur Entfaltung einer dem Beamten vom Dienst-
geber aufgetragenen aktiven Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege und

4. das Mietpreisniveau am ausländischen Dienst- und Wohnort.

(2) Dem Beamten, der aus zwingenden Gründen am ausländischen Dienst-
ort eine vorübergehende Unterkunft benützen muss, gebührt auf die hierfür un-
bedingt notwendige Dauer ein Wohnkostenzuschuss zu den entstandenen Kos-
ten für die angemessene Unterbringung des Beamten und seiner Familienange-
hörigen, für die er Anspruch auf einen Zuschlag gemäß § 21a Z 7 oder 8 hat.

Zuschüsse für Familienangehörige

§ 21d. Dem Beamten gebührt
1. ein Ausbildungskostenzuschuss für jedes Kind, für das er Anspruch auf

Kinderzuschlag gemäß § 21a Z 8 hat, zu den Kosten für
a) die frühe Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen,

die mit Bedacht auf die besonderen Lebensverhältnisse am ausländi-
schen Dienst- und Wohnort so weit wie möglich den Zielsetzungen der
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 99/2009, gerecht wird,
in jenem Schuljahr, das dem Beginn der Schulpflicht nach österreichi-
schem Schulrecht vorangeht, und
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b) die Schul- oder Berufsausbildung am ausländischen Dienst- und
Wohnort bis zur Volljährigkeit des Kindes oder, wenn die Reife- und Di-
plomprüfung bzw. Reifeprüfung oder ein gleichwertiges Diplom erst da-
nach erlangt wird, bis zu diesem Zeitpunkt,

2. ein Kinderzuschuss für jedes im § 21a Z 8 angeführte Kind des Beamten,
für das er gemäß § 4 Anspruch auf Kinderzuschuss hat, wenn es bisher
ständig im Haushalt des Beamten gelebt hat, jedoch nach der Versetzung
des Beamten aus Gründen der Erziehung, der Schul- oder Berufsausbil-
dung oder anderen gleich bedeutenden Gründen (ausgenommen der
Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes) im Inland
bleibt oder vom ausländischen Dienst- und Wohnort des Beamten ins In-
land zurückkehrt,

3. ein Ehegattenzuschuss, wenn der Beamte mit seinem Ehegatten bisher
ständig einen gemeinsamen Haushalt geführt hat, der Ehegatte jedoch im
Interesse eines Kindes aus den in Z 2 genannten Gründen nach der Ver-
setzung des Beamten im Inland bleibt oder vom ausländischen Dienst-
und Wohnort des Beamten ins Inland zurückkehrt, und

4. ein Zuschuss zur Vorbeugung vor Tropenkrankheiten für Familienangehö-
rige, für die der Beamte Anspruch auf einen Zuschlag gemäß § 21a Z 7
oder 8 hat, wenn am ausländischen Dienst- und Wohnort die besondere
Gefahr einer parasitären oder tropischen Erkrankung besteht.

Der Anspruch für einen Familienangehörigen auf einen Zuschuss nach Z 2 und
3 ist ausgeschlossen, solange der Beamte für diesen Familienangehörigen An-
spruch auf einen Zuschlag gemäß § 21a Z 7 oder 8 hat.

Ausstattungszuschuss

§ 21e. Dem Beamten, der nach der Natur des Dienstes im Verlauf seiner ge-
samten Bundesdienstzeit immer wieder in das Ausland zu versetzen sein wird,
gebührt anlässlich einer Versetzung vom Inland ins Ausland, insgesamt jedoch
anlässlich höchstens zweier solcher Versetzungen jeweils ein Ausstattungszu-
schuss zur Bestreitung der Kosten für notwendige Erstanschaffungen nach
Maßgabe seiner Verwendungsgruppe, besonderer tropischer oder arktischer
Klimaverhältnisse am ausländischen Dienst- und Wohnort und der Familienan-
gehörigen, für die er zum Zeitpunkt der Versetzung vom Inland ins Ausland An-
spruch auf einen Zuschlag gemäß § 21a Z 7 oder 8 hat.

Folgekostenzuschuss

§ 21f. Dem Beamten gebührt ein Folgekostenzuschuss, wenn ihm nach der
Verwendung im Ausland

1. dort noch besondere Kosten im Sinne des § 21c Abs. 1 oder des § 21d
Z 1 oder

2. im Inland besondere Kosten
a) durch die Eingliederung der im § 21a Z 8 angeführten Kinder in das

österreichische Schulsystem oder,
b) wenn diese Eingliederung nicht zumutbar ist, durch die Fortsetzung der

fremdsprachigen Schulausbildung dieser Kinder
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entstanden sind, deren Ursache zwingend in der früheren Verwendung im Aus-
land liegt und die der Beamte nicht selbst zu vertreten hat.

Gemeinsame Bestimmungen zu den §§ 21a bis 21f

§ 21g. (1) Der Anspruch auf Zulagen und Zuschüsse gemäß den §§ 21a bis
21e kann immer nur für Zeiträume bestehen, für die auch ein Anspruch auf Ge-
halt besteht.

(2) Die Zuschläge gemäß § 21a Z 7 und 8 sowie die Zuschüsse gemäß den
§§ 21c bis 21 f gebühren nur auf Antrag des Beamten.

(3) Die Zulagen und Zuschüsse gemäß den §§ 21a bis 21 f gelten als Auf-
wandsentschädigung. Die Bundesregierung kann die anspruchsbegründenden
Umstände und die Bemessung der Zulagen und Zuschüsse gemäß den §§ 21a
und 21c bis 21 f durch Verordnung näher regeln. Die Bemessung im Einzel-
fall obliegt dem zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport.

(4) Festzusetzen sind
1. die Auslandsverwendungszulage und die Zuschüsse gemäß § 21d Z 2 bis

4 und § 21e in Pauschalbeträgen und
2. die Zuschüsse gemäß § 21c, § 21d Z 1 und § 21 f im jeweils zu bemes-

senden Betrag.
Die Pauschalbeträge nach Z 1 ändern sich jährlich zum 1. Jänner in dem Maß, in
dem sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten
Verbraucherpreisindex 2005 oder dem an seine Stelle tretenden Index der
Durchschnitt der Indexzahlen für die Monate Oktober des vorvergangenen Jah-
res bis September des vergangenen Jahres gegenüber dem Durchschnitt der In-
dexzahlen für den jeweils davor liegenden zwölfmonatigen Vergleichszeitraum
ändert. Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport hat die neuen Beträge und den Zeitpunkt, in dem diese
wirksam werden, im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

(5) Die Auslandsverwendungszulage und die Kaufkraftausgleichszulage sind
mit dem jeweiligen Monatsbezug im Voraus auszuzahlen. Abrechnungszeitraum
für die Zuschüsse gemäß den §§ 21c, 21d und 21f ist der Kalendermonat, in
dem die besonderen Kosten entstanden sind.

(6) Auf den Funktionszuschlag gemäß § 21a Z 2 ist § 15 Abs. 5 anzuwen-
den. Innerhalb des Ruhenszeitraumes ruhen weiters die Auslandsverwendungs-
zulage und die Kaufkraftausgleichszulage jeweils für Zeiträume, in denen sich
der Beamte nicht am ausländischen Dienst- und Wohnort aufhält.

(7) Ist der Familienangehörige innerhalb eines Kalenderjahres mehr als
91 Kalendertage vom Dienst- und Wohnort des Beamten abwesend, ruht wäh-
rend des verbleibenden Kalenderjahres der jeweilige Zuschlag gemäß § 21a Z 7
oder 8 an jedem weiteren Tag der Abwesenheit. Zeiträume, in denen der Fami-
lienangehörige auf Grund

1. außerordentlicher Ereignisse im Aufenthaltsland den Dienst- und Wohnort
des Beamten verlassen muss, oder
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2. mangelnder medizinischer Versorgung im Aufenthaltsland in stationärer
Behandlung im Inland steht,

bleiben außer Betracht. Liegen die Voraussetzungen der Z 1 für einen länger als
sechs Monate dauernden Zeitraum vor, endet der Anspruch auf den jeweiligen
Zuschlag gemäß § 21a Z 7 oder 8 mit Ablauf des sechsten Monats nach dem
Eintreten dieser Voraussetzungen.

(8) Die Auslandsverwendungszulage ist mit dem Tag einer wesentlichen
Änderung des ihrer Bemessung zugrunde liegenden Sachverhaltes neu zu be-
messen.

(9) Die Auslandsverwendungszulage und die in monatlichen Pauschalbeträ-
gen festgesetzten Zuschüsse gebühren dem Beamten jeweils in jenem Ausmaß,
das seinem Beschäftigungsausmaß entspricht.

(10) Sind die Voraussetzungen für den Anspruch auf die Auslandsverwen-
dungszulage, die Kaufkraftausgleichszulage und die in monatlichen Pauschal-
beträgen festgesetzten Zuschüsse nicht für den Zeitraum eines vollen Kalender-
monates gegeben, ist für jeden Kalendertag, an dem kein Anspruch besteht, der
verhältnismäßige Teil des jeweiligen Monatsbetrages abzuziehen. Ändert sich
im Laufe des Monates die Höhe dieser Zulagen und Zuschüsse, entfällt auf
jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil des jeweils entsprechenden Mo-
natsbetrages. Bereits ausgezahlte, nicht gebührende Beträge sind hereinzu-
bringen.

(11) Fließen dem Ehegatten des Beamten selbst Zuwendungen gemäß § 21
oder gleichartige Zuwendungen von dritter Seite zu, sind diese nach ihrem in-
haltlichen Zweck auf die jeweils entsprechenden Zuschläge gemäß § 21a Z 7
und 8 sowie Zuschüsse gemäß den §§ 21c bis 21 f anzurechnen. Auf den Kin-
derzuschuss gemäß § 21d Z 2 für ein Stiefkind sind Unterhaltsansprüche des
Stiefkindes gegen Dritte anzurechnen.

(12) Der Beamte hat seiner Dienstbehörde alle Tatsachen zu melden, die für
die Änderung, das Ruhen oder die Einstellung der Zuschläge gemäß § 21a Z 7
und 8 sowie der Zuschüsse gemäß den §§ 21c bis 21 f von Bedeutung sind. Die
Meldung ist zu erstatten:

1. binnen einem Monat nach dem Eintritt der Tatsache oder
2. wenn der Beamte nachweist, dass er von dieser Tatsache erst später

Kenntnis erlangt hat, binnen einem Monat nach Kenntnis.

Besondere Auszahlungsbestimmungen

§ 21h. (1) Wenn es die Verhältnisse erfordern oder wenn es zweckmäßig
ist, können mit Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sämtliche Bezüge ganz oder teil-
weise in einer ausländischen Währung ausgezahlt werden.

(2) Wenn besondere Verhältnisse es erfordern, kann dem Beamten auf sei-
nen Antrag ein Vorschuss bis zur Höhe des Dreifachen seiner Auslandsverwen-
dungszulage und Kaufkraftausgleichszulage gezahlt werden. Dieser Vorschuss
ist längstens binnen einem Jahr durch Abzug von den Bezügen des Beamten
hereinzubringen.
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(3) Ist im Zuge der Anmietung einer Wohnung im Sinne des § 21c Abs. 1
eine Kaution zu hinterlegen, kann dem Beamten auf seinen Antrag ein Vor-
schuss bis zur Höhe der ortsüblichen Kaution gezahlt werden. Diesen Vor-
schuss hat der Beamte in allen Fällen längstens binnen 30 Tagen nach Enden
der Verwendung am ausländischen Dienstort oder, wenn das Mietverhältnis
früher endet, binnen 30 Tagen nach Enden des Mietverhältnisses zur Gänze
zurück zu zahlen. Die Rückzahlung des ausgezahlten Vorschusses zuzüglich
allenfalls erzielter Zinserträge hat entweder in jener Währung zu erfolgen, in der
die Kaution entrichtet wurde, oder, wenn dies unzweckmäßig ist, in Euro zum
Gegenwert dieser Währung zum Zeitpunkt der Rückzahlung oder deren Fällig-
keit. Kommt der Beamte der Rückzahlungspflicht innerhalb der jeweiligen Frist
nicht oder nur teilweise nach, ist der aushaftende Betrag binnen kürzestmögli-
cher Zeit durch Abzug von den Bezügen des Beamten hereinzubringen.

Pensionsbeitrag

§ 22. (1) Der Beamte, der Anwartschaft auf Pensionsversorgung hat und auf
den Abschnitt XIV des Pensionsgesetzes 1965 nicht anzuwenden ist, hat, so-
weit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, für jeden Kalendermonat seiner ruhe-
genussfähigen Bundesdienstzeit im voraus einen monatlichen Pensionsbeitrag
zu entrichten.

(1a) Der Pensionsbeitrag beträgt für Beamte der in der folgenden Tabelle
angeführten Geburtsjahrgänge den sich aus der folgenden Tabelle ergebenden
Prozentsatz der Bemessungsgrundlage:

anstelle des für sie im Jahr 2004
für den Monatsbezug maßgeblichen

Beitragssatzes von 12,55%

anstelle des für sie im Jahr 2004
für den Monatsbezug maßgeblichen

Beitragssatzes von 11,05%

Der Beitragssatz
beträgt für

Beamte der
Geburtsjahr-

gänge

für Bezugsteile
bis zur monatli-
chen Höchstbei-
tragsgrundlage

nach § 45 ASVG

für Bezugsteile
über der monatli-
chen Höchstbei-
tragsgrundlage

nach § 45 ASVG

für Bezugsteile
bis zur monatli-
chen Höchstbei-
tragsgrundlage

nach § 45 ASVG

für Bezugsteile
über der monatli-
chen Höchstbei-
tragsgrundlage

nach § 45 ASVG

1975 – – 10,68% 5,90%
1974 – – 10,69% 6,12%
1973 – – 10,71% 6,35%
1972 – – 10,73% 6,57%
1971 – – 10,74% 6,79%
1970 – – 10,76% 7,01%
1969 – – 10,77% 7,23%
1968 – – 10,79% 7,45%
1967 – – 10,81% 7,67%
1966 – – 10,82% 7,89%
1965 – – 10,84% 8,11%
1964 – – 10,85% 8,33%
1963 – – 10,87% 8,56%
1962 – – 10,89% 8,78%
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Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG gilt jeweils das Drei-
ßigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 ASVG.

(2) Die Bemessungsgrundlage besteht aus
1. a) dem Gehalt und

b) den als ruhegenussfähig erklärten Zulagen,
die der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten entsprechen, sowie
aus

2. den dem Beamten gebührenden anspruchsbegründenden Nebengebüh-
ren im Sinne des § 59 Abs. 1 des Pensionsgesetzes 1965.

(2a) Den Pensionsbeitrag in der im Abs. 1a angeführten Höhe hat der Be-
amte auch von den Teilen der Sonderzahlung zu entrichten, die den unter Abs. 2
Z 1 genannten Geldleistungen entsprechen. Beträgt die Sonderzahlung höchs-
tens die Hälfte der jeweiligen monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45
ASVG, so gilt für die gesamte Sonderzahlung der für Bezugsteile bis zur monat-
lichen Höchstbeitragsgrundlage vorgesehene Beitragssatz. Ist die Sonderzah-
lung höher als die halbe monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG,
so gilt für den Teil der Sonderzahlung bis zur Hälfte der monatlichen Höchstbei-
tragsgrundlage der für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitragsgrund-
lage vorgesehene Beitragssatz, für den Rest der Sonderzahlung der für Bezugs-
teile über der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage vorgesehene Beitragssatz.

(3) Für Zeiträume, in denen
1. die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a, 50b oder 50e BDG

1979 herabgesetzt ist oder
2. der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem

VKG in Anspruch nimmt,
umfaßt die Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten Geldleis-
tungen in der Höhe, wie sie sich aus § 12e Abs. 1 und 4 ergibt.

(3a) Für Zeiträume, in denen der Beamte eine Herabsetzung der regelmäßi-
gen Wochendienstzeit nach § 78d Abs. 1 Z 2 BDG 1979 in Anspruch nimmt, um-

1961 – – 10,90% 9,00%
1960 – – 10,92% 9,22%
1959 12,21% 10,72% 10,93% 9,44%
1958 12,26% 10,79% 10,95% 9,66%
1957 12,31% 11,22% 10,97% 9,88%
1956 12,35% 11,47% 10,98% 10,10%
1955 12,40% 11,73% 11,00% 10,32%

anstelle des für sie im Jahr 2004
für den Monatsbezug maßgeblichen

Beitragssatzes von 12,55%

anstelle des für sie im Jahr 2004
für den Monatsbezug maßgeblichen

Beitragssatzes von 11,05%

Der Beitragssatz
beträgt für

Beamte der
Geburtsjahr-

gänge

für Bezugsteile
bis zur monatli-
chen Höchstbei-
tragsgrundlage

nach § 45 ASVG

für Bezugsteile
über der monatli-
chen Höchstbei-
tragsgrundlage

nach § 45 ASVG

für Bezugsteile
bis zur monatli-
chen Höchstbei-
tragsgrundlage

nach § 45 ASVG

für Bezugsteile
über der monatli-
chen Höchstbei-
tragsgrundlage

nach § 45 ASVG
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fasst die Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 angeführten Geldleistungen in der
Höhe, wie sie sich aus § 12e Abs. 2 ergibt.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 165/2005)

(5) Für die Zeiträume, in denen die Lehrverpflichtung eines Lehrers gemäß
§ 8 Abs. 2 Z 1 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, gemäß § 44
Abs. 1 Z 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 oder gemäß § 44
Abs. 1 Z 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgeset-
zes 1985 ermäßigt ist, umfaßt die Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 Z 1 und 2
angeführten Geldleistungen in der Höhe, wie sie sich aus § 12e Abs. 2 ergibt.

(6) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit, in de-
nen der Beamte eine Dienstfreistellung für Gemeindemandatare nach § 78a
BDG 1979 unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge nach § 12e Abs. 1 in An-
spruch genommen hat, hat der Beamte einen Pensionsbeitrag auch von den
entfallenden Bezügen zu leisten. Dieser Pensionsbeitrag ist auf der Grundlage
der Dienstbezüge im Sinne des § 12d Abs. 4 zu bemessen, die dem Ausmaß
der Dienstfreistellung entsprechen und von denen der Beamte einen Pensions-
beitrag nach Abs. 2 zu leisten hätte.

(6a) Der Beamte, der die Außerdienststellung nach § 78b BDG 1979 in An-
spruch genommen hat, hat Pensionsbeiträge auch von den durch die Außer-
dienststellung entfallenden Bezügen zu entrichten.

(7) Der nach § 17 Abs. 1 BDG 1979 freigestellte oder nach § 17 Abs. 3 oder 4
letzter Satz oder § 19 BDG 1979 außer Dienst gestellte Beamte hat Pensions-
beiträge auch von den durch die Freistellung oder Außerdienststellung entfallen-
den Bezügen zu entrichten. Von Geldleistungen für zeit- und mengenmäßige
Mehrleistungen ist ein Pensionsbeitrag nur zu entrichten, soweit sie während der
Zeit einer Dienstfreistellung tatsächlich gebührten.

(8) Der Beamte, dessen Bezüge nach § 12d Abs. 1 letzter Satz gekürzt sind,
hat Pensionsbeiträge auch von den durch die Kürzung entfallenden Bezügen zu
leisten.

(8a) Der Beamte, dessen Bezüge nach Art. I § 4 Abs. 1 des Bezügebegren-
zungsgesetzes, BGBl. I Nr. 64/1997, stillgelegt worden sind, hat Pensionsbei-
träge auch von den stillgelegten Bezügen zu entrichten.

(9) Der Pensionsbeitrag ist von den Bezügen der Beamtin oder des Beamten
einzubehalten. Für die Monate der ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit, in de-
nen ihr oder ihm keine Bezüge gebühren, sind die Pensionsbeiträge mit Be-
scheid vorzuschreiben. Solche Bescheide, mit denen Pensionsbeiträge vorge-
schrieben werden, sind nach dem VVG, BGBl. Nr. 53/1991, zu vollstrecken. Aus
berücksichtigungswürdigen Gründen können bei der Vorschreibung auf Antrag
Zahlungserleichterungen (Stundung, Ratenzahlung) gewährt werden. Von Ge-
setzes wegen eintretende Änderungen der Bemessungsgrundlage für den Pen-
sionsbeitrag bedürfen keines gesonderten Bescheides; die geänderte Höhe des
Pensionsbeitrags ist diesfalls der Beamtin oder dem Beamten mitzuteilen.

(9a) Während der Zeit einer für die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit an-
rechenbaren Dienstfreistellung (Karenzurlaub, Außerdienststellung) unter Ent-
fall der Bezüge – ausgenommen bei Karenzurlauben zur Pflege eines behinder-
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ten Kindes oder einer bzw. eines pflegebedürftigen Angehörigen – bildet die Be-
messungsgrundlage für den zu leistenden Pensionsbeitrag und den nach § 22b
Abs. 5 erster Satz zu leistenden Dienstgeberbeitrag derjenige Monatsbezug, der
der Beamtin oder dem Beamten gebühren würde, wenn sie oder er nicht karen-
ziert worden wäre.

(10) Für jene Kalendermonate der ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit, in
denen der Beamte wegen

1. Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder Karenzurlaub nach § 75c
BDG 1979 oder

2. gänzlicher Dienstfreistellung nach § 78d Abs. 1 Z 3 BDG 1979 oder
3. Präsenz- oder Ausbildungsdienst nach dem Wehrgesetz 2001 oder Zivil-

dienst nach dem Zivildienstgesetz 1986
keinen Anspruch auf Bezüge hat, entfällt die Verpflichtung zur Leistung des Pen-
sionsbeitrages. Für die Zeit eines Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten
Kindes nach § 75c Abs. 1 Z 1 BDG 1979 ist der Pensionsbeitrag vom Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen und an die Bundesministerin oder
den Bundesminister für Finanzen zu überweisen.

(11) Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge kann der Beamte nicht zu-
rückfordern. Hat der Beamte für die Zeit eines Karenzurlaubes Pensionsbeiträge
entrichtet und erhält der Bund für diese Zeit oder einen Teil dieser Zeit einen
Überweisungsbetrag nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen,
so ist der Überweisungsbetrag auf die in Betracht kommenden Monate gleich-
mäßig aufzuteilen. Die entrichteten Pensionsbeiträge sind dem Beamten inso-
weit zu erstatten, als sie durch die Teile des Überweisungsbetrages gedeckt
sind.

(12) Während der Rahmenzeit nach § 213a oder § 213b BDG 1979 in der
bis zum 31. August 2007 geltenden Fassung bzw. § 78e BDG 1979 umfaßt die
Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten Geldleistungen in
derjenigen Höhe, wie sie sich aus § 12g Abs. 1 und 2 ergibt.

(13) Die Zeit der Außerdienststellung gemäß Art. 147 Abs. 2 vierter Satz
B-VG ist für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, nur
dann zu berücksichtigen, wenn der Beamte dies innerhalb des ersten Jahres der
Außerdienststellung beantragt. In diesem Fall hat er Pensionsbeiträge von den
durch die Außerdienststellung entfallenden Monatsbezügen und Sonderzahlun-
gen zu entrichten.

(13a) Auf Antrag einer Beamtin oder eines Beamten, die oder der Mitglied
des Verfassungsgerichtshofes ist, umfasst die Bemessungsgrundlage für den
Pensionsbeitrag auch die durch eine Herabsetzung der regelmäßigen Wochen-
dienstzeit oder Auslastung entfallenen Bezüge und Sonderzahlungen. Ein sol-
cher Antrag kann sich ganz oder teilweise auch auf die Zeit seit der Ernennung
zum Mitglied beziehen.

(14) Sofern bundesgesetzlich nicht anderes angeordnet ist, ist von ausge-
gliederten Einrichtungen während einer für zeitabhängige Rechte anrechenba-
ren Dienstfreistellung (Karenzurlaub, Außerdienststellung) ein bundesgesetzlich
vorgesehener Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes in der jeweils vor-
gesehenen Höhe weiterhin an den Bund zu leisten.



Band1.Buch : 04-GehG.pod    514
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

514

514

GehG § 22a

(15) Auf vor dem 1. Jänner 1955 geborene Beamte sind
1. § 22 dieses Bundesgesetzes in der am 31. Dezember 2004 geltenden

Fassung und
2. die §§ 60 und 91 Abs. 11 und 12 des Pensionsgesetzes 1965 (PG 1965),

BGBl. Nr. 340, jeweils in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung,
weiter anzuwenden. Dies gilt auch für Verweise auf die in Z 1 und 2 angeführten
Bestimmungen.

Pensionskassenvorsorge

§ 22a. (1) Der Bund hat allen nach dem 31. Dezember 1954 geborenen Be-
amten eine betriebliche Pensionskassenzusage im Sinne des § 2 Z 1 des Be-
triebspensionsgesetzes (BPG), BGBl. Nr. 282/1990, und des § 3 Abs. 1 des
Pensionskassengesetzes (PKG), BGBl. Nr. 281/1990, zu erteilen. Zu diesem
Zweck kann der Bund einen Kollektivvertrag nach Abs. 2 in Verbindung mit § 3
BPG mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund – Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst sowie einen Pensionskassenvertrag nach § 15 PKG abschließen. Das
BPG ist unbeschadet dessen § 1 Abs. 1 auf die im ersten Satz angeführten Be-
amten anzuwenden.

(2) Soweit dies zur Regelung der Pensionskassenvorsorge der Beamten er-
forderlich ist, ist abweichend von § 1 Abs. 2 Z 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes
(ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974, und von § 3 Abs. 1a Z 1 BPG ein Kollektivvertrag
abzuschließen. Der Kollektivvertrag hat insbesondere Regelungen über das Bei-
trags- und Leistungsrecht entsprechend dem BPG und PKG zu enthalten. Im
Übrigen finden auf diesen Kollektivvertrag die Bestimmungen des 1. Haupt-
stückes des I. Teiles des ArbVG Anwendung. Der Bund hat den Kollektivvertrag
und dessen Änderungen auf geeignete Art kundzumachen.

(3) Der Bund wird beim Abschluss des Kollektivvertrages und des Pensions-
kassenvertrages durch die Bundesministerin oder den Bundesministers für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport vertreten.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Landeslehrer nach dem LDG 1984 und dem
LLDG 1985 mit den Maßgaben anzuwenden, dass

1. vom jeweiligen Land auch eine überbetriebliche Pensionskassenzusage
erteilt werden kann,

2. an die Stelle der in Abs. 3 angeführten Bundesministerin oder des Bun-
desministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport das jeweils in
Betracht kommende Organ des Landes tritt,

3. die Regelungen des Kollektivvertrages des Bundes über die Einbeziehung
von Beamten in die Pensionskasse, über das Beitragsrecht und über das
Leistungsrecht auch für das Rechtsverhältnis zwischen Land und Landes-
lehrern unmittelbar anwendbar sind, und

4. das ArbVG und das BPG für die Rechtsverhältnisse der Landeslehrer gelten,
soweit dies für die Regelung der Pensionskassenvorsorge erforderlich ist.

(4a) Das jeweilige Land kann seine Verpflichtung nach Abs. 4 auch auf fol-
gende Weise erfüllen:

1. Der Kollektivvertrag des Bundes hat Anpassungsbestimmungen für die
Landeslehrer vorzusehen. Der Pensionskassenvertrag des Bundes hat
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ein Angebot der Bundespensionskasse an die Länder zum Abschluss
eines Pensionskassenvertrages für die Landeslehrer auf Grundlage des
genannten Kollektivvertrages und seines im Verhältnis zum Bund gelten-
den Vertragsinhaltes vorzusehen, sowie dabei Anpassungsbestimmungen
für die Landeslehrer vorzusehen.

2. Ein Land kann durch Verordnung den Kollektivvertrag des Bundes auch
bezüglich der noch nicht geltenden Bestimmungen auf die jeweiligen Lan-
deslehrer für anwendbar erklären. In diesem Fall hat das Land das in Z 1
angeführte Angebot eines Pensionskassenvertrages mit der Bundespen-
sionskasse anzunehmen. Das Land hat die Erlassung der Verordnung
sowie eine allfällige Aufhebung der Bundesministerin oder dem Bundes-
minister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport schriftlich mitzutei-
len. Die Verordnung kann im Jahr 2009 rückwirkend erlassen werden, frü-
hestens jedoch ab 1. Jänner 2009.

3. Hat ein Land eine Verordnung gemäß Z 2 erlassen, so gilt der Kollektivver-
trag des Bundes mit seinem gesamten Inhalt für das betreffende Land und
dessen Landeslehrer in seiner jeweils geltenden Fassung. Änderungen im
Pensionskassenvertrag des Bundes sind, soweit sie auch Länder betref-
fen, die eine Verordnung nach Z 2 erlassen haben, für den Pensionskas-
senvertrag zwischen dem jeweiligen Land und der Bundespensionskasse
wirksam.

4. Eine Kündigung des Pensionskassenvertrages des jeweiligen Landes mit
der Bundespensionskasse durch das Land wird erst wirksam, wenn die
gemäß Z 2 erlassene jeweilige Verordnung außer Kraft getreten ist.

5. Ein Land kann eine gemäß Z 2 erlassene Verordnung aufheben,
a) wenn der Kollektivvertrag des Bundes geändert wird, es sei denn der

neue Regelungsinhalt wäre für das Land – aufgrund des Abs. 4 oder
eines anderen Bundesgesetzes – auch dann verbindlich, wenn es die
Verordnung gemäß Z 2 nicht erlassen hätte oder

b) bei Änderungen des Pensionskassenvertrages des Bundes, die nach
Z 3 den Pensionskassenvertrag des Landes ändern oder

c) wenn ihm die Fortführung des Pensionskassenvertrages wegen Ver-
tragsverletzung der Bundespensionskasse aus wichtigen Gründen un-
zumutbar ist.

Die Aufhebung der Verordnung kann in den Fällen der lit. a und lit. b nur
erfolgen, wenn das jeweilige Land die Absicht dazu innerhalb von drei Mo-
naten ab Wirksamwerden der Änderung der zuständigen Gewerkschaft
und der Bundespensionskasse schriftlich mitgeteilt hat.

6. Hat ein Land eine gemäß Z 2 erlassene Verordnung aufgehoben, so gilt,
falls nicht Abs. 4 b anzuwenden ist, folgendes: Der Kollektivvertrag des
Bundes wirkt, soweit er nicht bereits nach Abs. 4 unmittelbar anwend-
bar ist, im Sinne des § 13 ArbVG nach, bis das Land einen Kollektiv-
vertrag abschließt, um die Verpflichtung nach Abs. 4 zu erfüllen, oder
Einzelvereinbarungen mit den betroffenen Landeslehrern trifft. Der vom
Land geschlossene Kollektivvertrag tritt an die Stelle des bis dahin an-
wendbaren Kollektivvertrages; § 3 Abs. 1 b und 1c BPG sind nicht anzu-
wenden.
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(4b) Fällt die bundesgesetzliche Verpflichtung der Länder zur Pensions-
kassenvorsorge für die Landeslehrer weg, so hat das jeweilige Land den für
diese Vorsorge geschlossenen Kollektivvertrag zu kündigen oder die nach
Abs. 4a Z 2 erlassene Verordnung aufzuheben sowie den Pensionskassenver-
trag zu kündigen. Die Rechte der anwartschafts- oder leistungsberechtigten
Landeslehrer richten sich in diesen Fällen nach § 6 Abs. 2 und 3 BPG.

(5) Die Abs. 1 bis 3 sind auf nach § 17 Abs. 1a des Poststrukturgesetzes
(PTSG), BGBl. Nr. 201/1996, zur Dienstleistung zugewiesene Beamte mit den
Maßgaben anzuwenden, dass

1. vom jeweiligen Unternehmen auch eine überbetriebliche Pensionskassen-
zusage erteilt werden kann,

2. an die Stelle der in Abs. 3 angeführten Bundesministerin oder des Bun-
desministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport der Vor-
standsvorsitzende des jeweiligen Unternehmens tritt und der Kollektivver-
trag nach den Abs. 1 und 2 mit dem Österreichischen Gewerkschafts-
bund – Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten abzuschlie-
ßen ist, und

3. die Regelungen des Kollektivvertrages des Bundes über die Einbeziehung
von Beamten in die Pensionskasse, über das Beitragsrecht und über das
Leistungsrecht auch für die nach § 17 Abs. 1a PTSG zur Dienstleistung
zugewiesenen Beamten gelten.

Pensionsbeitrag (Dienstgeber)

§ 22b. (1) Die zuständige Dienstbehörde hat für jede Beamtin und jeden Be-
amten einen monatlichen Pensionsbeitrag (Dienstgeberbeitrag) in Höhe von
12,55% der Bemessungsgrundlage an die Bundesministerin oder den Bundes-
minister für Finanzen zu entrichten. Der Dienstgeberbeitrag ist auch von der
Sonderzahlung nach § 3 Abs. 3 zu entrichten.

(2) Für Landeslehrpersonen nach dem LDG 1984 und nach dem LLDG 1985
gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 nur insoweit, als der Bund die Aktivitätsbezüge
gemäß § 4 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007,
zur Gänze trägt.

(3) Die Bemessungsgrundlage des Dienstgeberbeitrages entspricht der Be-
messungsgrundlage des von der Beamtin oder dem Beamten zu entrichtenden
Pensionsbeitrages.

(4) Die Dienstgeberbeiträge sind auf Beiträge zur Deckung des Pensionsauf-
wandes anzurechnen.

(5) Der Dienstgeberbeitrag ist während einer auf Antrag gewährten und für
die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit anrechenbaren Dienstfreistellung (Ka-
renzurlaub, Außerdienststellung) von der Beamtin oder dem Beamten zu tragen,
sofern sie oder er während der Dienstfreistellung (des Karenzurlaubs, der Au-
ßerdienststellung) einen Pensionsbeitrag zu leisten hat. Bei kraft Gesetzes ein-
tretenden Karenzurlauben und bei Dienstfreistellungen und Außerdienststellun-
gen gemäß §§ 17, 19, 78b oder 160 BDG 1979 hat den Dienstgeberbeitrag wei-
terhin der Dienstgeber zu entrichten.
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Vorschuß und Geldaushilfe

§ 23. (1) Dem Beamten kann auf Antrag ein Vorschuss bis zur Höhe von
höchstens 7300 E gewährt werden, wenn er

1. unverschuldet in Notlage geraten ist oder
2. sonst berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.

Die Gewährung eines Vorschusses kann von Sicherstellungen abhängig ge-
macht werden.

(2) Der Vorschuss ist durch Abzug von den gebührenden Bezügen längstens
binnen 120 Monaten hereinzubringen. Scheidet der Beamte vor Tilgung des
Vorschusses aus dem Dienststand aus, so sind zur Rückzahlung die ihm zuste-
henden Geldleistungen heranzuziehen.

(3) Ist der Beamte unverschuldet in Notlage geraten oder liegen sonst be-
rücksichtigungswürdige Gründe vor, so kann ihm auch eine Geldaushilfe ge-
währt werden.

(4) Dem Beamten, gegen den Anzeige wegen des Verdachtes einer in Aus-
übung des Dienstes begangenen gerichtlich strafbaren Handlung erstattet wor-
den ist, ist für die ihm nachweislich zu seiner zweckentsprechenden Rechts-
verteidigung entstandenen notwendigen Kosten auf seinen Antrag eine Geld-
aushilfe bis zur Höhe des dreifachen Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 zu
gewähren, wenn

(Anm.: Z 1 aufgehoben durch Art. 2 Z 9, BGBl. I Nr. 60/2018)
2. das Strafverfahren eingestellt oder
3. der Beamte freigesprochen

worden ist.

Besondere Hilfeleistungen

§ 23a. Der Bund hat als besondere Hilfeleistung die vorläufige Übernahme
von Ansprüchen zu erbringen, wenn

1. eine Beamtin oder ein Beamter
a) einen Dienstunfall gemäß § 90 Abs. 1 des Beamten-Kranken-und Un-

fallversicherungsgesetzes – B-KUVG, BGBl. Nr. 200/1967, oder
b) einen Arbeitsunfall gemäß § 175 Abs. 1 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955,
in unmittelbarer Ausübung ihrer oder seiner dienstlichen Pflichten erleidet,
und

2. dieser Dienst- oder Arbeitsunfall eine Körperverletzung oder eine Gesund-
heitsschädigung zur Folge hatte und

3. der Beamtin oder dem Beamten dadurch Heilungskosten erwachsen oder
ihre oder seine Erwerbsfähigkeit voraussichtlich durch mindestens zehn
Kalendertage gemindert ist.

Vorschuss zur besonderen Hilfeleistung

§ 23b. (1) Der Bund leistet als besondere Hilfeleistung einen Vorschuss
(vorläufige Übernahme von Ansprüchen), wenn

1. sich die Beamtin oder der Beamte im Zusammenhang mit einem Dienst-
oder Arbeitsunfall im Sinne des § 23a Z 1 an einem Strafverfahren betei-
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ligt, das nach Prüfung des Bestandes der Ansprüche mit einer rechtskräf-
tigen Entscheidung über Ersatzansprüche der Beamtin oder des Beamten
oder der Hinterbliebenen gegen den Täter abgeschlossen wird, oder

2. solche Ersatzansprüche der Beamtin oder des Beamten im Zivilrechtsweg
nach Prüfung des Bestandes der Ansprüche rechtskräftig zugesprochen
werden.

(2) Ein Vorschuss nach Abs. 1 Z 1 und Z 2 ist höchstens bis zum 27-fachen
Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 für Heilungskosten, Schmerzengeld sowie für
jenes Einkommen, das der Beamtin oder dem Beamten wegen der erlittenen
Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung entgangen ist oder künftig ent-
geht, zu leisten.

(3) Das Schmerzengeld und das Einkommen gemäß Abs. 2 umfassen auch
die jeweils bis zur rechtskräftigen Entscheidung über Ersatzansprüche anfallen-
den Zinsen.

(4) Ist eine gerichtliche Entscheidung über die Ansprüche gemäß Abs. 2 un-
zulässig, kann diese nicht erfolgen oder ist diese ohne Prüfung des Bestandes
der Ansprüche erfolgt, hat die Dienstbehörde nach Prüfung des Bestandes der
Ansprüche die Heilungskosten sowie jenes Einkommen, das der Beamtin oder
dem Beamten wegen der erlittenen Körperverletzung oder Gesundheitsschädi-
gung entgangen ist oder künftig entgeht, zu ersetzen. Die Zahlung von Schmer-
zengeld ist nach Prüfung des Bestandes der Ansprüche höchstens bis zum fünf-
fachen Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 möglich. Die Gesamtkosten dürfen je-
doch jene gemäß Abs. 2 nicht überschreiten.

(5) Die vorläufige Leistungspflicht des Bundes besteht nur insoweit, als die
Ansprüche der Beamtin oder des Beamten nicht durch die gesetzliche Unfallver-
sicherung oder nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistun-
gen an Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 288/1972, gedeckt sind.

(6) Die Ansprüche der Beamtin oder des Beamten gegen die Täterin oder
den Täter gehen, soweit sie vom Bund bezahlt werden, durch Legalzession auf
den Bund über.

Besondere Hilfeleistungen an Hinterbliebene

§ 23c. (1) Der Bund hat eine besondere Hilfeleistung auch an Hinterblie-
bene zu erbringen, wenn

1. eine Beamtin oder ein Beamter einen Dienst- oder Arbeitsunfall im Sinne
des § 23a Z 1 erleidet und

2. dieser Dienst- oder Arbeitsunfall den Tod der Beamtin oder des Beamten
zur Folge hatte.

(2) Hinterbliebene im Sinne der §§ 23a bis 23 f sind die Ehegattin, der Ehe-
gatte, die eingetragene Partnerin, der eingetragene Partner und Kinder, für die
die Beamtin oder der Beamte zu sorgen hatte, wenn ihnen durch den Tod der
Beamtin oder des Beamten der Unterhalt entgangen ist.

(3) Kommen mehrere Hinterbliebene der Beamtin oder des Beamten in Be-
tracht, ist die einmalige Geldleistung zur ungeteilten Hand zu zahlen.
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(4) Der Bund erbringt eine einmalige Geldleistung an die Hinterbliebenen in
der Höhe des 45-fachen Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4. Bevorschusste
Bestattungskosten sind von der Höhe der einmaligen Geldleistung in Abzug zu
bringen.

(5) Der Bund hat die besondere Hilfeleistung an Beamtinnen und Beamte
oder Hinterbliebene auch zu erbringen, wenn die Beamtin oder der Beamte
einen Dienst- oder Arbeitsunfall im Zuge einer Ausbildung erleidet, der sie oder
er sich im Hinblick auf die Notwendigkeit unterzieht, im Rahmen seines Dienstes
Gefahr aufzusuchen oder im Gefahrenbereich zu verbleiben.

Übernahme der Bestattungskosten Dritter durch den Bund

§ 23d. (1) Als besondere Hilfeleistung im Sinne des § 23a ist die Übernahme
von Bestattungskosten durch den Bund vorgesehen, die von dritten Personen für
die Errichtung eines einfachen und würdigen Grabmals getragen wurden.

(2) Dritte Personen im Sinne des Abs. 1 sind Personen, die für die Aufwen-
dungen im Zuge einer Bestattung aufkommen und die keine Hinterbliebenen ge-
mäß § 23c Abs. 2 sind.

(3) Der Bund hat die Bestattungskosten gegen Vorlage einer saldierten
Rechnung bis zur Höhe des zweifachen Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 zu
erstatten.

(4) Kommen mehrere dritte Personen in Betracht, ist die einmalige Geldleis-
tung zur ungeteilten Hand zu zahlen.

Rückerstattung zu Unrecht empfangener Leistungen

§ 23e. § 13a ist sinngemäß auf Hinterbliebene gemäß § 23c Abs. 2 und
dritte Personen gemäß § 23d Abs. 2 anzuwenden.

Steuerliche Behandlung

§ 23f. Die auf Grund der §§ 23a bis 23e erbrachten Geldleistungen unterlie-
gen nicht der Einkommensteuer.

Sachleistungen

§ 24. (1) Werden einem Beamten neben seinem Monatsbezug Sachleistun-
gen gewährt, so hat er hiefür eine angemessene Vergütung zu leisten, die im
Wege der Aufrechnung hereingebracht werden kann. Bei der Festsetzung der
Höhe der Vergütung ist auf die örtlichen Verhältnisse sowie auf die dem Bund er-
wachsenden Gestehungskosten Bedacht zu nehmen. Die Höhe der Vergütung
wird allgemein von der Bundesregierung durch Verordnung oder im Einzelfall
vom zuständigen Bundesministerium im Einvernehmen mit der Bundesministe-
rin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
festgesetzt.

(2) Abweichend vom Abs. 1 letzter Satz ist die Höhe der Vergütung für
Dienstkleider vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit der Bun-
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desministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport festzusetzen. Die Vergütung für Dienstkleider kann ermäßigt oder
auch erlassen werden, wenn es das Interesse des Bundes geboten erscheinen
läßt. Eine unentgeltliche Überlassung von Dienstkleidern in das Eigentum des
Beamten ist jedoch nur zulässig, wenn die Tragdauer abgelaufen ist.

(Anm.: Abs. 3 und 4 aufgehoben durch BGBl. Nr. 387/1986 Art. I Z 3)

Vergütung für Dienst- und Naturalwohnungen

§ 24a. (1) Der Beamte hat für eine Wohnung oder eine sonstige Räumlich-
keit, die ihm nach § 80 BDG 1979 oder nach vergleichbaren gesetzlichen Be-
stimmungen überlassen oder zugewiesen worden ist, eine monatliche Vergü-
tung zu leisten. Die Vergütung besteht aus der Grundvergütung und den auf die
Wohnung oder die sonstige Räumlichkeit entfallenden Anteilen an den Betriebs-
kosten und den öffentlichen Abgaben sowie an den Nebenkosten.

(2) Bemessungsgrundlage für die Grundvergütung ist bei
1. vom Bund gemieteten

a) Wohnungen und
b) sonstigen Räumlichkeiten
der Hauptmietzins, den der Bund zu leisten hat,

2. im Eigentum des Bundes stehenden Baulichkeiten oder bei Baulichkeiten,
für die der Bund die Kosten der notwendigen Erhaltung trägt, obgleich sie
nicht im Eigentum des Bundes stehen, sowie bei sonstigen Baulichkeiten
jeweils jener Hauptmietzins, den der Bund bei Neuvermietung der Baulich-
keit üblicherweise erhalten würde.

(3) Für Beamte des Dienststandes beträgt die Grundvergütung für
1. Naturalwohnungen 75 vH,
2. Dienstwohnungen 50 vH

der Bemessungsgrundlage. Aus wichtigen dienstlichen Gründen kann mit Zu-
stimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport die Grundvergütung mit einem niedrigeren Hun-
dertsatz bemessen werden.

(4) Wird die tatsächliche Benützung der Naturalwohnung nach § 80 Abs. 9
BDG 1979 oder nach vergleichbaren gesetzlichen Bestimmungen Beamten des
Ruhestandes oder Hinterbliebenen des Beamten, die mit diesem bis zu dessen
Tod im gemeinsamen Haushalt gelebt haben, gestattet, so beträgt die Grund-
vergütung 100 vH der Bemessungsgrundlage. Für Beamte des Ruhestandes ist
die Grundvergütung mit Wirksamkeit von dem auf das Ausscheiden aus dem
Dienststand folgenden Monatsersten neu zu bemessen. Für die Hinterbliebenen
des Beamten ist die Grundvergütung mit Wirksamkeit von dem auf den Tod des
Beamten folgenden Monatsersten neu zu bemessen.

(5) Die Grundvergütungen
1. für die im Abs. 2 genannten Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten, die

ab dem 1. April 1997 festgesetzt worden sind, und
2. für die in Abs. 2 Z 1 genannten Wohnungen und sonstigen Baulichkeiten,

die vor dem 1. April 1997 festgesetzt worden sind,
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vermindern oder erhöhen sich jeweils im Ausmaß der Änderung des Hauptmiet-
zinses mit Wirksamkeit dieser Änderung.

(6) Die Grundvergütungen für die im Abs. 2 Z 2 genannten Wohnungen und
sonstigen Baulichkeiten, die vor dem 1. April 1997 festgesetzt worden sind, ver-
mindern oder erhöhen sich in dem Maße, das sich aus der Veränderung die
Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986
oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber der für Juli 1993 verlautbar-
ten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen so lange nicht zu berücksichtigen sind,
als sie 10 vH der für Juli 1993 verlautbarten Indexzahl und in der Folge 5 vH der
sodann maßgebenden Indexzahl, die jedoch jeweils ohne Bedachtnahme auf
Rundungsvorschriften zu ermitteln ist, nicht übersteigen. Bei der Berechnung
der jeweiligen neuen Beträge sind Restbeträge von weniger als 5 Cent zu ver-
nachlässigen und Restbeträge von 5 Cent und mehr auf volle 10 Cent aufzu-
runden („kaufmännische Rundung“). Die jeweiligen neuen Beträge gelten ab
dem der Verlautbarung der Indexveränderung durch die Bundesanstalt „Statistik
Österreich“ folgenden übernächsten Monatsersten.

(7) Soweit über das Benützungsentgelt für Grundstücke, Garagen oder
PKW-Abstellplätze nicht eine privatrechtliche Vereinbarung getroffen ist, sind
die Abs. 1, 2, 5 und 6 mit den nachstehenden Abweichungen anzuwenden. Das
Benützungsentgelt ist

1. für eine Garage in der Höhe des Zwanzigfachen,
2. für einen PKW-Abstellplatz in der Höhe des Zehnfachen

jenes Betrages festzusetzen, der von der Bundesministerin oder dem Bundes-
minister für Justiz im Bundesgesetzblatt jeweils als Kategoriebetrag für einen
Quadratmeter Nutzfläche einer Wohnung erster Qualität verlautbart wird. Ist die
Garage nicht beheizt oder der Abstellplatz nicht überdacht, ist ein Benützungs-
entgelt nur in der Höhe von 80 vH dieser Größe vorzuschreiben.

§ 24b. (1) Die auf die Wohnung oder die sonstige Räumlichkeit entfallenden
Anteile an den Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben sowie an den Ne-
benkosten hat der Beamte in voller Höhe zu tragen.

(2) Die auf die Wohnung oder die sonstige Räumlichkeit entfallenden Anteile
an den Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben richten sich nach dem Ver-
hältnis der Nutzfläche der Wohnung oder sonstigen Räumlichkeit zur Gesamt-
nutzfläche der Baulichkeit.

(3) Der Anteil an den Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben für eine
überlassene oder zugewiesene Eigentumswohnung ist nach den für diese Woh-
nung geltenden Regelungen des Wohnungseigentumsgesetzes, BGBl. Nr. 149/
1948, oder des Wohnungseigentumsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 417, zu ent-
richten.

(4) Für die Aufteilung der verbrauchsabhängigen Heiz- und Warmwasserkos-
ten gilt der II. Abschnitt des Heizkostenabrechnungsgesetzes, BGBl. Nr. 827/
1992, wobei

1. die Trennung der Anteile von Heiz- und Warmwasserkosten in einem Ver-
hältnis von 70% für Heizkosten zu 30% für Warmwasserkosten und
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2. die Aufteilung der Energiekosten zu 65% nach den Verbrauchsanteilen
und zu 35% nach der beheizbaren Fläche

zu erfolgen hat.

(5) Bei gemischtgenutzten Gebäuden können für die Betriebskosten und die
öffentlichen Abgaben sowie für die Heiz- und Warmwasserkosten abweichend
von den Abs. 1 bis 4 angemessene monatliche Pauschalbeträge festgesetzt
werden.

(6) Für eine Dienstwohnung auf einer Liegenschaft, die einem Schulwart
oder einem in ähnlicher Verwendung stehenden Beamten wegen seiner dienst-
lichen Aufsichts- oder Betreuungspflicht für diese Liegenschaft überlassen wor-
den ist, hat der Beamte weder die Grundvergütung noch den Anteil an den Be-
triebskosten und den öffentlichen Abgaben zu entrichten.

(7) Der zuständige Bundesminister hat im Einvernehmen mit der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport festzusetzen, welche Verwendungen in seinem Ressort als ,ähnliche Ver-
wendungen‘ im Sinne des Abs. 6 anzusehen sind.

§ 24c. (1) Der Beamte hat auf die Vergütung eine angemessene monatliche
Vorleistung zu entrichten. Diese Vorleistung ist so zu bemessen, daß die
Summe der monatlichen Teilbeträge den voraussichtlichen Jahresaufwand
deckt. Die Vorleistung auf die Vergütung kann durch Aufrechnung hereinge-
bracht werden.

(2) Die im Laufe des Kalenderjahres fällig gewordenen Betriebskosten und
öffentlichen Abgaben sowie Heiz- und Warmwasserkosten sind bis spätestens
30. Juni des folgenden Kalenderjahres abzurechnen. Ergibt sich aus der Ab-
rechnung ein Überschuß zugunsten des Beamten, so ist der Überschußbetrag in
dem der Abrechnung folgenden Kalendermonat zu erstatten. Ergibt sich aus der
Abrechnung ein Fehlbetrag zu Lasten des Beamten, so hat dieser den Fehlbe-
trag in dem der Abrechnung folgenden Kalendermonat zu entrichten; aus Billig-
keitsgründen kann diese Frist erstreckt werden.

Vergütung für Nebentätigkeit

§ 25. (1) Soweit die Nebentätigkeit eines Beamten nicht nach anderen bun-
desgesetzlichen Vorschriften oder den Bestimmungen eines privatrechtlichen
Vertrages zu entlohnen ist, gebührt dem Beamten eine angemessene Neben-
tätigkeitsvergütung. Ihre Bemessung bedarf der Zustimmung der Bundesminis-
terin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

(1a) Dem Beamten gebührt keine Vergütung für eine Nebentätigkeit nach
Abs. 1, nach anderen bundesgesetzlichen Vorschriften oder nach den Be-
stimmungen eines privatrechtlichen Vertrages, wenn die Nebentätigkeit an-
stelle der ihm obliegenden dienstlichen Aufgaben ausgeübt wird. Die Gewäh-
rung anderer Gegenleistungen für eine Nebentätigkeit in Geld oder geldwerten
Vorteilen ist unzulässig. Nicht als Vergütung im Sinne des Abs. 1 gilt der Ersatz
der Reise (Fahrt-)Auslagen nach Maßgabe der Reisegebührenvorschrift des
Bundes.
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(2) Die Vergütungen, die eine juristische Person des privaten Rechts nach
den für sie maßgebenden Bestimmungen einem Beamten für seine Nebentätig-
keit in einem ihrer Organe zu leisten hätte, sind – mit Ausnahme der Sitzungs-
gelder und des Reisekostenersatzes – dem Bund (Bundesministerium für Finan-
zen) abzuführen. Die Bemessung der Vergütung, die dem Beamten für eine sol-
che Nebentätigkeit aus Bundesmitteln gebührt, bedarf abweichend vom Abs. 1
der Zustimmung des Bundesministers für Finanzen.

Abfertigung

§ 26. (1) Dem Beamten der ohne Anspruch auf einen laufenden Ruhegenuß
aus dem Dienststand ausscheidet, gebührt eine Abfertigung.

(2) Eine Abfertigung gebührt nicht,
a) wenn das Dienstverhältnis des Beamten während der Probezeit gelöst

wird;
b) wenn der Beamte freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt, sofern

nicht die Bestimmungen des Abs. 3 anzuwenden sind;
c) wenn der Beamte durch ein Disziplinarerkenntnis entlassen wird;
d) wenn der Beamte kraft Gesetzes oder durch Tod aus dem Dienstver-

hältnis ausscheidet.
(3) Eine Abfertigung gebührt außerdem
1. einem verheirateten Beamten, wenn er innerhalb von sechs Monaten nach

seiner Eheschließung,
2. einem Beamten, wenn er innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt

a) eines eigenen Kindes,
b) eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegatten an Kindes

Statt angenommenen Kindes oder
c) eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen Kindes (§ 15c

Abs. 1 Z 2 MSchG oder § 5 Abs. 1 Z 2 VKG),
das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt,

3. einem Beamten, der vor Ablauf einer Karenz nach dem MSchG oder dem
VKG,

4. einem Beamten, der während einer Teilzeitbeschäftigung nach dem
MSchG oder nach dem VKG oder einer Herabsetzung gemäß § 50b
Abs. 1 bis 5 BDG 1979,

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt. Aus dem Anlaß seiner Eheschließung
kann nur einer der beiden Ehegatten – und auch das nur einmal – die Abfertigung
in Anspruch nehmen. Die Abfertigung nach der Z 2 kann für ein und dasselbe Kind
nur einmal in Anspruch genommen werden. Stehen beide Ehepartner bzw. beide
Elternteile (Adoptivelternteile, Pflegeelternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer
inländischen Gebietskörperschaft und hatten beide Anspruch auf Abfertigung aus
Anlaß derselben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, so geht der früher
entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entste-
hen der Ansprüche geht im Falle der Z 1 der Anspruch des älteren Ehegatten, in
den Fällen der Z 2 der Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor.
Eine Abfertigung nach Z 1 und 2 gebührt nicht, wenn im Zeitpunkt des Austritts ein
weiteres Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft besteht.
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Bemessung der Abfertigung

§ 27. (1) Die Abfertigung beträgt, abgesehen von den Fällen des § 26
Abs. 3,

1. im Falle des Ausscheidens eines provisorischen Beamten nach Ablauf der
Probezeit
a) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Dienst-

zeit bis zu drei Jahren das Einfache des Monatsbezuges,
b) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Dienst-

zeit von mehr als drei Jahren das Doppelte des Monatsbezuges;
2. im Falle des Ausscheidens eines definitiven Beamten

a) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Dienst-
zeit bis zu fünf Jahren das Neunfache des Monatsbezuges,

b) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren
Dienstzeit von mehr als fünf Jahren das Achtzehnfache des Monats-
bezuges.

(2) Die Abfertigung beträgt in den Fällen des § 26 Abs. 3 nach einer Dauer
der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von

3 Jahren das Zweifache,
5 Jahren das Dreifache,

10 Jahren das Vierfache,
15 Jahren das Sechsfache,
20 Jahren das Neunfache,
25 Jahren das Zwölffache

des Monatsbezuges.
(2a) Für Beamte nach § 1 Abs. 14 PG 1965 ist Abs. 2 mit der Maßgabe an-

zuwenden, dass anstelle der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit das Besol-
dungsdienstalter heranzuziehen ist. Dienstzeiten, die nicht im laufenden Dienst-
verhältnis zurückgelegt wurden, sind nicht heranzuziehen,

1. soweit die Dienstzeit im anderen Dienstverhältnis für die Bemessung
des Ruhegenusses angerechnet wurde, wenn aus diesem Dienstver-
hältnis eine Anwartschaft oder ein Anspruch auf einen Ruhegenuss be-
steht,

2. wenn das andere Dienstverhältnis noch andauert oder in einer Weise be-
endet wurde, durch die ein Abfertigungsanspruch erloschen ist, oder im
anderen Dienstverhältnis ein Beitrag zur betrieblichen Mitarbeiter- und
Selbständigenvorsorge geleistet wurde,

3. wenn der Beamte bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine Abferti-
gung erhalten hat, soweit diese Abfertigung nicht rückerstattet wurde; bei
teilweiser Rückerstattung ist die Dienstzeit in einem entsprechenden Teil-
ausmaß heranzuziehen. Eine Rückerstattung gemäß Abs. 4 ist einer voll-
ständigen Rückerstattung der Abfertigung gleichzuhalten.

(3) Tritt ein Beamter, der sich im Ruhestand befunden hat, nach Wiederauf-
nahme in den Dienststand gemäß § 26 Abs. 3 aus dem Dienstverhältnis aus, so
ist die Summe der während der Dauer des Ruhestandes empfangenen Ruhege-
nüsse und der auf die Zeit des Ruhestandes entfallenden Sonderzahlungen in
die Abfertigung gemäß Abs. 2 einzurechnen.
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(4) Wird ein Beamter, der gemäß § 26 Abs. 3 aus dem Dienstverhältnis aus-
getreten ist, innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienstver-
hältnisses in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einer inländischen Ge-
bietskörperschaft aufgenommen, so hat er dem Bund die anlässlich der Beendi-
gung des bisherigen Dienstverhältnisses gemäß § 26 Abs. 3 erhaltene Abferti-
gung zurückzuerstatten.

(5) Die gemäß Abs. 4 zurückzuerstattende Abfertigung ist von jener Dienst-
behörde mit Bescheid festzustellen, die im Zeitpunkt des Ausscheidens des Be-
amten aus dem Dienstverhältnis zuständig gewesen ist. Der Anspruch auf Rück-
erstattung der Abfertigung verjährt nach drei Jahren ab der Aufnahme in ein
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft. Die §§ 13a Abs. 2
und 13b Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden.

ABSCHNITT II

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST

Gehalt

§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes
wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt
und beträgt

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro

1 2918,3 2287,2 2076,6 2039,5 2005,8 1971,0 1936,4
2 3022,8 2340,0 2120,2 2071,9 2034,0 1994,6 1953,1
3 3180,1 2392,7 2162,8 2104,5 2064,0 2017,1 1971,0
4 3404,8 2445,3 2205,4 2137,0 2092,2 2040,6 1987,9
5 3630,7 2498,1 2249,2 2169,6 2122,4 2064,0 2006,9
6 3857,9 2552,2 2290,7 2201,8 2151,5 2086,5 2025,0
7 4084,0 2698,5 2341,2 2233,4 2184,0 2110,2 2041,7
8 4311,2 2872,9 2397,1 2267,0 2214,4 2133,6 2059,7
9 4539,7 3044,9 2454,3 2299,5 2244,6 2157,1 2077,6

10 4768,3 3219,3 2511,4 2335,4 2277,2 2180,8 2095,6
11 4995,5 3390,0 2569,3 2369,2 2307,5 2205,4 2113,5
12 5222,8 3578,1 2638,4 2405,0 2340,0 2230,0 2133,6
13 5451,3 3767,4 2714,4 2439,7 2373,6 2254,9 2151,5
14 5678,6 3904,7 2796,8 2475,7 2411,7 2278,2 2170,7
15 5930,4 4025,1 2889,0 2532,7 2472,2 2302,9 2190,8
16 6166,2 4146,7 2982,4 2617,5 2558,4 2329,8 2208,7
17 – 4268,3 3079,4 2703,5 2653,0 2354,5 2227,7
18 – 4495,6 3173,8 2763,6 2716,7 2381,3 2247,0
19 – 4562,0 3269,6 2799,2 2751,3 2407,2 2265,9
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GehG §§ 29, 30

(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen
und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der
Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979
erfüllen, folgende Beträge:

Dienstalterszulage

§ 29. (1) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt nach zwei Jahren, die sie
oder er in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine ruhegenuss-
fähige Dienstalterszulage („kleine Daz“). Die Dienstalterszulage erhöht sich nach
vier in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren („große Daz“).

(2) Die Dienstalterszulage beträgt:

(3) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von vier und zwei Jahren anzu-
wenden.

Funktionszulage

§ 30. (1) Dem Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt eine
ruhegenußfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeitsplatz be-

in der Gehaltsstufe Euro

1 2658,1
2 2740,4
3 2827,4
4 2950,3
5 3151,7
6 3407,3
7 3542,5
8 3751,1
9 3958,9

10 4168,9
11 4383,8
12 4592,7
13 4783,0
14 4974,7
15 5163,8
16 5381,3
17 5604,9

in der Verwendungsgruppe

A 1 (§ 28
Abs. 1)

A 1 (§ 28
Abs. 3) A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro

kleine Daz 120,2 112,8 302,1 120,2 44,6 44,6 36,0 27,2
große Daz 479,1 451,8 401,1 193,1 69,2 73,1 58,3 41,9
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traut ist, der nach § 137 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten Funk-
tionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt für Beamte

(2) Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 4 in der Verwendungsgruppe

a) A 1 nach 35 Jahren und sechs Monaten,
b) A 2 nach 40 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 41 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

2. die Funktionsstufe 3 in der Verwendungsgruppe
a) A 1 nach 23 Jahren und sechs Monaten,
b) A 2 nach 28 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 29 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

3. die Funktionsstufe 2 in der Verwendungsgruppe
a) A 1 nach elf Jahren und sechs Monaten,

in der
Verwendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

A 1

1 68,0 201,7 376,4 429,7
2 335,5 537,2 1207,0 2010,4
3 362,7 663,6 1453,3 2405,4
4 386,2 845,5 1582,0 2536,5
5 887,5 1558,6 2782,7 3791,6
6 1069,4 1802,3 3050,1 4033,2

A 2

1 40,8 68,0 94,1 121,3
2 68,0 107,6 134,9 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 671,0 1207,0
5 362,7 469,2 804,6 1407,6
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 671,0 1073,2 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9

A 3

1 40,8 54,6 68,0 80,5
2 68,0 87,9 107,6 134,9
3 107,6 161,0 268,7 469,2
4 147,2 201,7 335,5 537,2
5 201,7 268,7 402,3 604,0
6 268,7 335,5 469,2 671,0
7 335,5 402,3 563,3 737,6
8 402,3 537,2 671,0 804,6

A 4 1 33,5 40,8 48,2 54,6
2 68,0 107,6 161,0 268,7

A 5 1 33,5 40,8 48,2 54,6
2 48,2 60,5 74,3 87,9
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b) A 2 nach 16 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 17 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen.

Es gebührt die jeweils höchste Funktionsstufe, zumindest aber die Funktions-
stufe 1. Bei einer Beamtin oder einem Beamten der Verwendungsgruppe A 1 er-
höht sich das erforderliche Besoldungsdienstalter um zwei Jahre, solange sie
oder er das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß
Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt.

(3) In den Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe A 1 und in der
Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2 ist für das Erreichen der Funk-
tionsstufe 4 überdies eine vierjährige Dienstzeit auf einem Arbeitsplatz oder auf
Arbeitsplätzen der betreffenden Funktionsgruppe erforderlich. In den vierjähri-
gen Zeitraum sind auch Zeiten einzurechnen, in denen der Beamte

1. einer höheren Funktionsgruppe angehört hat oder
2. außerhalb des Allgemeinen Verwaltungsdienstes bei einer inländischen

Gebietskörperschaft eine Funktion ausgeübt hat, die einer der angeführ-
ten Funktionsgruppen zugeordnet oder diesen Funktionen gleichwertig ist.

(3a) Erfüllt ein Beamter mit Anspruch auf eine Funktionszulage der Funk-
tionsstufe 3 der Funktionsgruppe 6 der Verwendungsgruppe A 1 außerdem alle
zeitlichen Voraussetzungen für den Anfall der Funktionszulage der Funktions-
stufe 4 der Funktionsgruppe 5 der Verwendungsgruppe A 1, so gebührt ihm an-
stelle seiner Funktionszulage die betraglich höhere Funktionszulage der Funk-
tionsstufe 4 der Funktionsgruppe 5.

(4) Durch die für die Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe A 1
und die Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2 vorgesehene Funk-
tionszulage gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und mengen-
mäßiger Hinsicht als abgegolten. 30,89% dieser Funktionszulage gelten als Ab-
geltung für zeitliche Mehrleistungen.

(4a) Beamtinnen und Beamte der Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungs-
gruppe A 1 und der Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppe A 2 können durch
schriftliche Erklärung die Anwendbarkeit des Abs. 4 für die Dauer von zwölf Mo-
naten ausschließen. Eine solche schriftliche Erklärung ist rechtsunwirksam, wenn
ihr eine Bedingung beigefügt wird. Die Erklärung wird frühestens mit dem Monats-
ersten des Abgabemonats wirksam. Wird ein späterer Zeitpunkt bestimmt, wird die
Erklärung mit dem Monatsersten des genannten Monats wirksam. Durch die Abbe-
rufung vom Arbeitsplatz bzw. durch die Beendigung der Betrauung wird der Aus-
schluss des Abs. 4 jedenfalls mit Ablauf des jeweiligen Kalendermonats beendet.

(4b) Hat die Beamtin oder der Beamte eine solche schriftliche Erklärung
gemäß Abs. 4a abgegeben, so reduziert sich die Funktionszulage um 30,89%.
In diesem Fall ist die Anordnung von Mehrdienstleistungen und allenfalls
die Pauschalierung von Überstunden im Ausmaß von bis zu 40 Stunden pro Mo-
nat zulässig. Zeiten darüber hinausgehender Diensterbringung sind keine Über-
stunden und sind ausschließlich im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen.

(5) Ist ein Beamter einer niedrigeren Verwendungsgruppe dauernd mit der
Ausübung einer Funktion einer höheren Verwendungsgruppe betraut, gebührt
ihm die für diese Funktion in der höheren Verwendungsgruppe vorgesehene
Funktionszulage anstelle der in seiner Verwendungsgruppe vorgesehenen
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Funktionszulage. Ist jedoch letztere höher, so gebührt sie anstelle der in der
höheren Verwendungsgruppe vorgesehenen Funktionszulage. Die gebührende
Funktionsstufe bemisst sich dabei stets anhand der Verwendungsgruppe, in
welche die Beamtin oder der Beamte ernannt ist.

(6) In Dienstbereichen, bei denen es nach der Natur des Dienstes notwendig
ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen,
tritt bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 an die Stelle der dauernden Betrauung
mit einer Funktion die Übertragung einer Funktion für einen Zeitraum, der nach
Bestätigung der Dienstbehörde ein Jahr übersteigen soll.

Fixgehalt

§ 31. (1) Dem Beamten der Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungs-
gruppe A 1 gebührt anstelle des Gehaltes nach § 28, einer allfälligen Dienstalters-
zulage nach § 29 und einer Funktionszulage ein Gehalt (Fixgehalt) nach Abs. 2.

(2) Das Fixgehalt beträgt für Beamtinnen und Beamte
1. in der Funktionsgruppe 7

a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10336,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10950,7 E,

2. in der Funktionsgruppe 8
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11065,0 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,

3. in der Funktionsgruppe 9
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12535,5 E.
Abweichend von lit. a und b gebührt der Beamtin oder dem Beamten der
Funktionsgruppe 9 bei Verwendung als Generalsekretärin oder General-
sekretär gemäß § 7 Abs. 11 des Bundesministeriengesetzes 1986 – BMG,
BGBl. Nr. 76/1986, oder als Sprecherin der Bundesregierung oder Spre-
cher der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage
zu § 2 BMG ein Fixgehalt nach lit. b.

(3) Für die Vorrückung in das höhere Fixgehalt der betreffenden Funktions-
gruppe sind

1. § 10 anzuwenden und
2. Zeiten einzurechnen, die

a) in einer Verwendung derselben oder einer höheren Funktionsgruppe
zurückgelegt worden sind oder,

b) im Bundesdienst außerhalb dieser Besoldungsgruppe in einer Verwen-
dung zurückgelegt worden sind, die der Funktionsgruppe des Beamten
oder einer höheren Funktionsgruppe zuzuordnen wäre.

(4) Durch das Fixgehalt gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher
und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 13,65% des Fixgehaltes gelten als
Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(5) Wird ein Beamter der Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungs-
gruppe A 1 auf eine andere Planstelle ernannt oder übergeleitet, so kommt für
ihn eine allfällige Ergänzungszulage nach § 12b nicht in Betracht.
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Verwendungszulage

§ 34. (1) Der Beamtin oder dem Beamten des Allgemeinen Verwaltungs-
dienstes gebührt eine ruhegenussfähige Verwendungszulage, wenn sie oder er
dauernd auf einem Arbeitsplatz der nächsthöheren Verwendungsgruppe ver-
wendet wird, ohne in diese Verwendungsgruppe ernannt zu sein. Die Verwen-
dungszulage bemisst sich nach der Verwendungsgruppe, in welche die Beamtin
oder der Beamte ernannt ist, sowie ihrer oder seiner Gehaltsstufe und beträgt

(1a) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Verwendungszulage bei einer Be-
amtin oder einem Beamten, die oder der nach § 169c Abs. 1 übergeleitet wurde,
bis zum Erreichen der Zielstufe

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro

1 272,5 110,2 21,0 19,9 19,9 19,9
2 243,9 115,0 27,2 21,0 23,4 23,4
3 250,1 120,2 33,5 23,4 26,0 26,0
4 267,5 126,1 38,3 24,9 29,7 29,7
5 300,8 131,3 44,6 27,2 32,1 32,1
6 373,8 137,5 49,5 28,5 36,0 34,7
7 414,8 169,7 59,3 28,5 40,8 38,3
8 440,7 225,4 73,1 29,7 45,8 40,8
9 466,7 281,0 85,3 30,8 49,5 44,6

10 494,0 336,8 97,9 32,1 53,2 48,2
11 522,5 392,6 110,2 34,7 56,8 50,8
12 543,4 449,3 124,9 37,1 60,5 54,6
13 562,2 507,6 143,7 37,1 66,9 56,8
14 607,9 544,6 165,8 36,0 74,3 60,5
15 661,0 558,4 180,6 33,5 94,1 63,2
16 715,5 571,9 184,5 29,7 126,1 66,9
17 770,0 584,4 189,3 27,2 159,7 70,6
18 803,3 633,7 206,7 24,9 178,3 74,3
19 809,6 675,9 222,8 24,9 179,5 76,7

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro

1 264,9 112,8 23,4 19,9 21,0 21,0
2 236,4 117,7 29,7 22,1 24,9 24,9
3 255,0 122,7 36,0 24,9 27,2 27,2
4 272,5 128,9 40,8 26,0 30,8 30,8
5 310,7 133,6 47,0 28,5 34,7 33,5
6 393,6 141,0 53,2 28,5 38,3 37,1
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(2) Übersteigt die Funktionszulage der Beamtin oder des Beamten jene
Funktionszulage, die ihr oder ihm gebühren würde, wenn sie oder er in die Ver-
wendungsgruppe des höherwertigen Arbeitsplatzes ernannt worden wäre, so
vermindert sich die Verwendungszulage um die Hälfte dieser Differenz. Bei der
Ermittlung der Funktionszulage für die Verwendungsgruppe des höherwertigen
Arbeitsplatzes ist dieselbe Funktionsstufe zugrunde zu legen wie bei der Funk-
tionszulage für die Verwendungsgruppe der Beamtin oder des Beamten.

(3) Wird die Beamtin oder der Beamte auf einem Arbeitsplatz verwendet, der
einer noch höheren Verwendungsgruppe als der nächsthöheren Verwendungs-
gruppe zugeordnet ist, so gebühren ihr oder ihm als Verwendungszulage zu-
sätzlich zum Betrag nach Abs. 1 oder Abs. 1a die in derselben Gehaltsstufe an-
geführten Beträge jener Verwendungsgruppen, die höher als die Verwendungs-
gruppe der Beamtin oder des Beamten und zugleich niedriger als die Verwen-
dungsgruppe des Arbeitsplatzes sind.

(4) Ist der Arbeitsplatz, auf dem der Beamte gemäß Abs. 1 verwendet wird,
der Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe A 1 zugeordnet, so
gebührt dem Beamten abweichend vom Abs. 1 eine ruhegenußfähige Verwen-
dungszulage in der Höhe von 50% des Unterschiedsbetrages von seinem Ge-
halt (zuzüglich einer allfälligen Funktionszulage und der nach § 12b Abs. 3 zu
berücksichtigenden Zulagen) und dem für diesen Arbeitsplatz vorgesehenen hö-
heren Fixgehalt.

(5) Durch eine Verwendungszulage nach Abs. 4 gelten alle Mehrleistungen
des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 30,89%
dieser Verwendungszulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(6) In Dienstbereichen, bei denen es nach der Natur des Dienstes notwendig
ist, die Beamten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen,
tritt bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 an die Stelle der dauernden Verwen-

7 420,8 198,1 65,6 29,7 43,5 39,6
8 447,0 253,8 79,1 29,7 47,0 41,9
9 472,9 309,5 91,7 32,1 51,9 45,8

10 501,4 365,2 103,9 33,5 55,7 49,5
11 529,7 419,6 116,2 36,0 59,3 53,2
12 547,2 479,1 134,9 37,1 63,2 55,7
13 565,5 537,2 152,3 36,0 70,6 59,3
14 621,4 550,8 179,5 34,7 77,9 62,0
15 674,6 565,5 181,9 32,1 110,2 65,6
16 729,2 578,2 187,0 28,5 143,7 69,2
17 783,4 590,4 191,8 24,9 175,8 71,9
18 809,6 675,9 222,8 24,9 179,5 76,7
19 809,6 675,9 222,8 24,9 179,5 76,7

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro
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dung auf einem Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe die Ver-
wendung auf einem Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe für einen
Zeitraum, der nach Bestätigung der Dienstbehörde ein Jahr übersteigen soll.

(7) Abweichend von den Abs. 1 bis 6 gebührt die Verwendungszulage auch,
wenn

1. der Beamte
a) für einen sechs Monate übersteigenden Zeitraum eine befristete Ver-

wendung gemäß § 36b ausübt oder
b) im Kabinett einer Bundesministerin oder eines Bundesministers, in

einer sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 BMG, die der Bundes-
kanzlerin oder dem Bundeskanzler oder der Vizekanzlerin oder dem
Vizekanzler zur Beratung und Unterstützung auf dem Gebiet der allge-
meinen Regierungspolitik insbesondere im Bereich Strategie, Analyse
und Planung direkt unterstellt ist, im Büro einer Staatssekretärin oder
eines Staatssekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1
des Bezügegesetzes, BGBl. 273/1972, angeführten obersten Organs
des Bundes oder im Büro der Sprecherin der Bundesregierung oder
des Sprechers der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Tei-
les 2 der Anlage zu § 2 BMG verwendet wird und

2. diese Verwendung einer höheren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als
jener, der der Beamte angehört.

Verwendungsänderung und Versetzung

§ 35. (1) Wird ein Beamter durch Verwendungsänderung oder durch Verset-
zung von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert sich die Ver-
wendung des Beamten durch Änderung der Bewertung des Arbeitsplatzes ge-
mäß § 2 Abs. 3 BDG 1979 und ist in diesen Fällen für die neue Verwendung

1. eine niedrigere Funktionszulage vorgesehen, so gebührt ihm für die Zeit
nach dem Ablauf des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, anstelle
der bisherigen Funktionszulage die für die neue Funktion vorgesehene
Funktionszulage,

2. keine Funktionszulage vorgesehen, so entfällt für die Zeit nach dem Ablauf
des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, die bisherige Funktionszu-
lage ersatzlos.

(2) Wird der Beamte von einem Arbeitsplatz aus Gründen abberufen, die
vom Beamten nicht zu vertreten sind, und war in diesen Fällen der bisherige Ar-
beitsplatz des Beamten

1. in der Verwendungsgruppe A 1 der Funktionsgruppe 2,
2. in der Verwendungsgruppe A 2 der Funktionsgruppe 3,
3. in der Verwendungsgruppe A 3 der Funktionsgruppe 3,
4. in der Verwendungsgruppe A 4 der Funktionsgruppe 2,

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffenden Verwendungsgruppe zu-
geordnet, so gebührt dem Beamten auf dem nach Abs. 1 zugewiesenen Arbeits-
platz zumindest die gemäß Z 1 bis 4 für seine Verwendungsgruppe vorgese-
hene Funktionszulage, es sei denn, der Beamte hat einer niedrigeren Einstufung
schriftlich zugestimmt.
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(3) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung aus Gründen, die
vom Beamten nicht zu vertreten sind, und wird dem Beamten kein neuer Arbeits-
platz zugewiesen, gebührt ihm

1. die Funktionszulage der im Abs. 2 vorgesehenen Funktionsgruppe, wenn
er zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer höheren Funktionsgruppe der-
selben Verwendungsgruppe angehört hat,

2. keine Funktionszulage, wenn er zuvor einer niedrigeren als der im Abs. 2
angeführten Funktionsgruppe oder der Grundlaufbahn angehört hat.

(4) Hat der Beamte die Gründe für die Versetzung oder die Verwendungs-
änderung zu vertreten, gelten die Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, daß bei der Be-
messung des Monatsbezuges die Grundlaufbahn der betreffenden Verwen-
dungsgruppe an die Stelle der im Abs. 2 Z 1 bis 4 angeführten Funktionsgruppen
tritt.

(5) Gründe, die von der Beamtin oder vom Beamten nicht zu vertreten sind,
sind insbesondere

1. Organisationsänderungen,
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie die Beamtin oder der Beamte nicht

vorsätzlich herbeigeführt hat oder
3. eine neuerliche Verwendungsänderung oder eine Versetzung, wenn diese

auf Grund einer Bewerbung im Zuge einer Ausschreibung oder einer Inter-
essentensuche gemäß § 7 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes –
B-GlBG, BGBl. Nr. 100/1993, oder gemäß § 20 des Ausschreibungsgeset-
zes – AusG, BGBl. Nr. 85/1989, oder einer Ausschreibung gemäß den
§§ 2 bis 4 AusG erfolgt und der neu zugewiesene Arbeitsplatz einer höhe-
ren Funktionsgruppe zugeordnet ist als der zuletzt innegehabte Arbeits-
platz.

(6) Endet der Zeitraum einer befristeten Ernennung oder einer befristeten
Betrauung nach § 141 Abs. 2 Z 2 BDG 1979 ohne Weiterbestellung oder wird
der Beamte von einem Arbeitsplatz der Funktionsgruppen 7, 8 oder 9 der Ver-
wendungsgruppe A 1 oder von einem Arbeitsplatz, mit dem er gemäß § 141a
Abs. 9 und 10 BDG 1979 – nicht dauernd – betraut worden ist, abberufen, ge-
bührt ihm ab dem nächstfolgenden Monatsersten das für die neue Einstufung
vorgesehene Fixgehalt oder das für die neue Einstufung vorgesehene Gehalt
einschließlich einer allfälligen Funktionszulage. Die Abs. 2 und 3 sind in diesen
Fällen nicht anzuwenden.

(6a) Solange der Beamte der betreffenden Verwendungsgruppe angehört und
er nicht schriftlich einer niedrigeren Einstufung zustimmt, bleibt eine auf Grund
der Wahrungsbestimmungen der Abs. 2 oder 3 Z 1 oder auf Grund des Abs. 6 für
die Bemessung der Funktionszulage heranzuziehende Funktionsgruppe auch bei
neuerlichen Verwendungsänderungen oder Versetzungen gewahrt, wenn diese
aus Gründen erfolgen, die vom Beamten nicht zu vertreten sind.

(7) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung mit einem Mo-
natsersten, so werden die besoldungsrechtlichen Folgen abweichend von den
Abs. 1 und 6 mit dem betreffenden Monatsersten wirksam.

(8) Wird der Bescheid, mit dem die Versetzung oder Verwendungsänderung
nach Abs. 1 oder 6 verfügt worden ist, im Zuge des betreffenden Verfahrens auf-
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gehoben, so gebührt dem Beamten für die Zeit, in der er wegen dieser Ver-
setzung oder Verwendungsänderung wegen Anwendung der Abs. 1 bis 7 einen
geringeren Monatsbezug erhalten hat, anstelle dieses Monatsbezuges jener
Monatsbezug, der ihm gebührt hätte, wenn er auf dem bisherigen Arbeitsplatz
verblieben wäre.

Ergänzungszulage

§ 36. (1) Sind für die Abberufung von einem Arbeitsplatz Gründe maßge-
bend, die vom Beamten nicht zu vertreten sind, gebührt ihm bei Anwendung des
§ 35 Abs. 1 bis 7 zusätzlich eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage. Diese
beträgt

1. im ersten Jahr nach der Zuweisung: 90%,
2. im zweiten Jahr nach der Zuweisung: 75%,
3. im dritten Jahr nach der Zuweisung: 50%

des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jeweiligen neuen Funktionszulage
und der für die bisherige Funktion vorgesehenen Funktionszulage. Ist für die
neue Verwendung keine Funktionszulage vorgesehen, ist der Prozentsatz von
der Höhe der bisherigen Funktionszulage zu bemessen.

(2) In den Fällen des § 35 Abs. 6 gilt Abs. 1 mit der Abweichung, daß die
Ergänzungszulage nach den Prozentsätzen des Unterschiedsbetrages zwi-
schen

1. dem jeweiligen Monatsbezug mit Ausnahme der Teuerungszulage oder
2. dem jeweiligen Fixgehalt

und dem für die bisherige Funktion vorgesehenen, insgesamt höheren Fixgehalt
zu bemessen ist.

(Anm.: Abs. 3 und 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 138/1997)

(5) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach den Abs. 1 oder 2 erlischt spä-
testens drei Jahre nach der Abberufung. Er erlischt schon vorher, wenn

1. der Beamte in dieselbe Funktionsgruppe eingestuft wird wie jene, der die
Funktion zugeordnet war, aus der er gemäß § 35 abberufen worden ist,
oder in eine höhere Funktionsgruppe eingestuft wird oder

2. der Beamte der Aufforderung der Dienstbehörde, sich um eine bestimmte
ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht nachkommt.

Im Falle einer Abberufung von einem Arbeitsplatz gemäß § 141 Abs. 1a BDG
1979 ist Z 1 nur anzuwenden, wenn eine weitere Betrauung als Generalsekre-
tärin oder Generalsekretär gemäß § 7 Abs. 11 BMG oder als Sprecherin der
Bundesregierung oder Sprecher der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2
des Teiles 2 der Anlage zu § 2 BMG erfolgt, und Z 2 nicht anzuwenden.

(6) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 5 Z 2 ist, daß
1. die ausgeschriebene Funktion derselben Verwendungs- und Funktions-

gruppe zugeordnet ist wie die Funktion, von der der Beamte gemäß § 35
abberufen worden ist,

2. der Beamte die Ernennungserfordernisse und sonstigen ausbildungsbe-
zogenen Ausschreibungsbedingungen für den ausgeschriebenen Arbeits-
platz erfüllt, und
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3. wenn sich der ausgeschriebene Arbeitsplatz an einem anderen Dienstort
befindet, die Bewerbung dem Beamten unter Berücksichtigung seiner per-
sönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse zumutbar ist.

(7) Waren durch die bisherige Funktionszulage alle Mehrleistungen des Be-
amten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten und

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage nicht der Fall oder
2. besteht für die neue Verwendung kein Anspruch auf Funktionszulage,

so sind 69,11% der bisherigen Funktionszulage der Bemessung der Ergän-
zungszulage nach Abs. 1 zugrunde zu legen.

(8) Bestand auf dem bisherigen Arbeitsplatz Anspruch auf ein Fixgehalt
und

1. sind durch die neue Funktionszulage die Mehrleistungen des Beamten in
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht nicht abgegolten oder

2. besteht für die neue Verwendung weder Anspruch auf ein Fixgehalt noch
auf Funktionszulage,

so sind 86,35% des bisherigen Fixgehaltes der Bemessung der Ergänzungszu-
lage nach Abs. 2 zugrunde zu legen.

(9) Die Ergänzungszulagen nach den Abs. 7 und 8 sind der Bemessung von
Nebengebühren für zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen abweichend von
den §§ 15 bis 19 nicht zugrunde zu legen.

(10) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 9 gebührt nicht,
1. wenn der Beamte in eine andere Besoldungs- oder Verwendungsgruppe

überstellt wird oder
2. wenn der neue Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe zugeord-

net ist als die bisherige Funktion oder
2a. aus Anlass einer Tätigkeit nach § 141 Abs. 1a BDG 1979, wenn die Be-

amtin oder der Beamte am Tag der Wirksamkeit des Endens der Funktion
nicht Verwendungszeiten im Gesamtausmaß von mindestens drei Jahren
auf Arbeitsplätzen der Funktionsgruppen 7, 8 oder 9 der Verwendungs-
gruppe A 1 oder auf zumindest gleichwertigen Arbeitsplätzen im Dienst
einer inländischen Gebietskörperschaft aufweist, oder

3. aus Anlass einer früheren Tätigkeit auf einem höher bewerteten Arbeits-
platz, wenn der Beamte während der gesamten Dauer dieser Tätigkeit an
Stelle des für diese Funktionsgruppe vorgesehenen Fixgehaltes oder der
für diese Funktionsgruppe vorgesehenen Funktionszulage eine Ergän-
zungszulage nach § 36b erhalten hat oder § 12 i anwendbar war.

Die Ausschlussbestimmung der Z 3 ist in den Fällen des § 141 Abs. 2 Z 2 und
Abs. 8 BDG 1979 nicht anzuwenden.

§ 36a. (1) Einem Beamten, der dauernd mit einem im § 254 Abs. 16 BDG
1979 angeführten Arbeitsplatz betraut ist, gebührt für jene Zeiträume, in denen
der neue Bezug niedriger ist als der alte Bezug, eine ruhegenußfähige Ergän-
zungszulage in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen diesen beiden
Bezügen. Durch diese Ergänzungszulage gelten alle Mehrleistungen des Beam-
ten in zeit- und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 30,89% dieser Ergän-
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zungszulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. Für die Anwen-
dung dieses Abs. bedeuten

1. alter Bezug: Gehalt, Verwaltungsdienstzulage, Verwendungszulage, Ne-
bengebühren für zeitliche Mehrleistungen auf Grund der Besonderheiten
des jeweiligen Dienstes und allfällige Dienstalterszulage und Teuerungs-
zulage, die dem Beamten auf seinem Arbeitsplatz als Beamten der Allge-
meinen Verwaltung bei Anwendung der vor Inkrafttreten des § 254 BDG
geltenden – hinsichtlich der erforderlichen Gesamtdienstzeit gegenüber
diesem Zeitpunkt um zwei Jahre verbesserten – Beförderungspraxis ge-
bührt hätten,

2. neuer Bezug: Gehalt, Funktionszulage und allfällige Verwendungszulage,
Dienstalterszulage und Teuerungszulage des Beamten in seiner neuen
Einstufung.

(2) Abs. 1 gilt auch für Beamte von Dienststellen gemäß § 254 Abs. 16 BDG,
auf die § 31 Abs. 4 anzuwenden ist, sowie diesen Dienststellen dienstzugeteilte
Beamte.

Ergänzungszulage für bestimmte vorübergehende Verwendungen

§ 36b. (1) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt eine ruhegenussfähige
Ergänzungszulage, wenn sie oder er für einen sechs Monate überschreitenden
Zeitraum mit einer Tätigkeit auf einem Arbeitsplatz betraut ist, ohne damit dau-
ernd oder gemäß § 141 Abs. 1, 1a oder Abs. 2 Z 1 oder § 141a Abs. 9 BDG
1979 betraut zu sein, und ihr oder ihm für den Fall einer dauernden Betrauung
oder einer Betrauung gemäß § 141 Abs. 1 oder 1a BDG 1979 mit dieser Ver-
wendung ein Monatsbezug gebühren würde, der den Monatsbezug der Beamtin
oder des Beamten übersteigt.

(1a) Voraussetzung für eine Ergänzungszulage nach Abs. 1 ist, dass der In-
halt des Arbeitsplatzes, mit dem der Beamte gemäß Abs. 1 betraut ist, gleich ge-
blieben ist. Ist die Identität dieses Arbeitsplatzes auf Grund von inhaltlichen Än-
derungen nicht mehr gegeben oder ist der Beamte mit einem neu eingerichteten
Arbeitsplatz gemäß Abs. 1 betraut, gebührt eine Ergänzungszulage nach Abs. 1
nur unter der Bedingung, dass der zuständige Bundesminister im Einvernehmen
mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport ein Bewertungsverfahren nach den Kriterien des § 137
BDG 1979 durchgeführt hat. Dies gilt insbesondere für Projektarbeitsplätze, die
zusätzlich folgende Kriterien erfüllen müssen:

1. die Projektdauer beträgt mindestens sechs Monate und maximal zwei
Jahre; in begründeten Ausnahmefällen ist das Überschreiten der Höchst-
dauer um bis zu sechs Monate möglich, und

2. mit den Qualitäten des Personalplans kann das Auslangen gefunden
werden.

(2) Die Ergänzungszulage gebührt,
1. wenn dem Beamten im Fall einer Betrauung gemäß § 141 Abs. 1 oder 1a

BDG 1979 ein Fixgehalt gebührte, in der Höhe des Unterschiedes zwischen
a) seinem Monatsbezug und
b) dem jeweiligen Fixgehalt,
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2. wenn dem Beamten, dem eine Funktionszulage gebührt, im Fall einer dau-
ernden Betrauung eine höhere Funktionszulage gebühren würde, in der
Höhe des Unterschiedes zwischen
a) seiner Funktionszulage und
b) der jeweiligen höheren Funktionszulage,
abzüglich einer allfälligen Ergänzungszulage nach § 36,

3. wenn dem Beamten, der sich nicht in der Ausbildungsphase befindet und
dem weder ein Fixgehalt noch eine Funktionszulage gebührt, im Fall einer
dauernden Betrauung eine Funktionszulage gebühren würde, in der Höhe
dieser Funktionszulage abzüglich einer allfälligen Ergänzungszulage nach
§ 36.

(3) Ist eine im Abs. 1 angeführte Verwendung einer der Funktionsgruppen 5
bis 9 der Verwendungsgruppe A 1 oder der Funktionsgruppe 8 der Verwen-
dungsgruppe A 2 zugeordnet, gelten durch die Ergänzungszulage alle Mehrleis-
tungen des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten.
Dabei gilt jener Teil der Ergänzungszulage als Abgeltung für zeitliche Mehr-
leistungen, der dem Betrag entspricht, der sich gemäß § 30 Abs. 4 letzter Satz
oder gemäß § 31 Abs. 4 letzter Satz im Fall einer Ernennung auf den betreffen-
den Arbeitsplatz ergäbe.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(5) Der Bezug einer Verwendungszulage nach § 34 Abs. 4 in Verbindung mit
§ 34 Abs. 7 schließt eine Ergänzungszulage nach Abs. 2 Z 1 aus.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

Funktionsabgeltung

§ 37. (1) Einem Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes, der vo-
rübergehend, aber an mindestens 29 aufeinanderfolgenden Kalendertagen
auf einem gegenüber seiner Funktionsgruppe um mindestens zwei Funk-
tionsgruppen höher zugeordneten Arbeitsplatz verwendet wird, gebührt eine
nicht ruhegenußfähige Funktionsabgeltung. Als eine vorübergehende Ver-
wendung gelten insbesondere Tätigkeiten, die vertretungsweise oder im
Zuge einer provisorischen Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt
werden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Es gebühren bei einem Unterschied von
1. zwei Funktionsgruppen ein halber Vorrückungsbetrag und
2. je einer weiteren Funktionsgruppe je ein weiterer halber Vorrückungs-

betrag.

(4) Ist der Arbeitsplatz der vorübergehenden Verwendung einer höheren Ver-
wendungsgruppe zugeordnet als jener, in die der Beamte eingestuft ist, ist die
Anzahl der Vorrückungsbeträge der Funktionsabgeltung nach Abs. 3 so zu er-
mitteln, als ob der Beamte jener Funktionsgruppe oder jener Grundlaufbahn der
betreffenden höheren Verwendungsgruppe angehörte, die in der nachstehen-
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den Tabelle in derselben Zeile wie die Funktionsgruppe oder die Grundlaufbahn
seiner Einstufung angeführt ist:

(5) Bei einem Beamten der Funktionsgruppe 7 der Verwendungsgruppe A 1
ist die Funktionsabgeltung so zu ermitteln, als ob er gemäß § 28 Anspruch auf
ein Gehalt der Verwendungsgruppe A 1 hätte.

(6) Wird der Beamte ständig auf einem gegenüber seiner Einstufung höher
eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der Funktionsabgel-
tung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch höher eingestuften
Arbeitsplatz nicht von der Einstufung des Beamten, sondern von der Einstufung
des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes auszugehen.

(6a) Ein Anspruch auf Ergänzungszulage nach § 36b schließt für die Ver-
wendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz einen Anspruch auf Funktionsab-
geltung aus. Wird der Beamte während der Zeit, in der er Anspruch auf Ergän-
zungszulage nach § 36b oder auf eine Verwendungszulage nach § 34 Abs. 7
hat, gemäß Abs. 1 auf einem anderen Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermitt-
lung der Funktionsabgeltung für eine vorübergehende Verwendung auf einem
anderen Arbeitsplatz abweichend von den Abs. 1 bis 6 nicht von der Einstufung
des Beamten, sondern von der Einstufung des Arbeitsplatzes auszugehen, für
den diese Verwendungszulage oder Ergänzungszulage gebührt. Gebührt je-
doch dem Beamten eine Verwendungszulage nach § 34 Abs. 2, ist dabei nicht
von der der Einstufung des Arbeitsplatzes entsprechenden Funktionszulage
auszugehen, sondern von der Funktionszulage, die dem Beamten tatsächlich
gebührt.

(7) Würde die Funktionsabgeltung gemeinsam mit
1. einer allfälligen Funktionszulage für den ständigen Arbeitsplatz des Beam-

ten und
2. einer allfälligen Ergänzungszulage nach § 36

die Funktionszulage für den vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatz be-
traglich übersteigen, ist sie um diesen Unterschiedsbetrag zu kürzen. Bei den im
§ 36a angeführten Beamten sind die Summen der zu vergleichenden Bezugs-
bestandteile jeweils um die Ergänzungszulage nach § 36a zu erhöhen, die dem
Beamten gebührt oder – im Falle des Vergleichsbezuges – gebühren würde.

Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn (GL) in der Verwendungsgruppe

A 7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1

GL GL GL GL GL GL GL
1,2 1 1 1 GL

2 2 2 1
3–6 3 2

7 4 2
8 5 2

6 2
7 3
8 5
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(7a) Ist der Arbeitsplatz, für den dem Beamten eine Funktionsabgeltung ge-
bührt, einer niedrigeren Funktionsgruppe zugeordnet als der frühere Arbeits-
platz, für den dem Beamten eine Ergänzungszulage nach § 36 gebührt, so ist
zum Vergleich nach Abs. 7 Z 2 an Stelle der tatsächlich gebührenden Ergän-
zungszulage jene Ergänzungszulage nach § 36 heranzuziehen, die dem Beam-
ten gebührte, wenn sein früherer Arbeitsplatz dieser niedrigeren Funktions-
gruppe zugeordnet wäre.

(7b) Gebührt die Funktionsabgeltung für einen Arbeitsplatz der Funktions-
gruppen 5 oder 6 der Verwendungsgruppe A 1 oder der Funktionsgruppe 8 der
Verwendungsgruppe A 2 und bezieht der Beamte keine Funktionszulage nach
§ 30 Abs. 4, ist die für die Funktionsgruppe des vorübergehend zu besorgen-
den Arbeitsplatzes vorgesehene Funktionszulage beim Vergleich nach Abs. 7
ohne den Anteil zu berücksichtigen, der auf die Abgeltung für Mehrleistungen
entfällt.

(8) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Funktionsabgeltung, so entfällt
auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Funktions-
abgeltung.

(9) Für Beamte, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge vertretungsweise auf
wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die Abs. 1 bis 8 mit der
Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine durchgehende
Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Funktionsabgeltung ist je nach
Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der Beamte verwendet wird, anteils-
mäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der unmittelbar zuvor ausge-
übten Tätigkeit zuzurechnen.

(10) Die Abs. 1 bis 9 sind nicht anzuwenden
1. auf Zeiten, in denen die vom Beamten ausgeübte Verwendung einer nied-

rigeren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als jener, der der Beamte
angehört,

2. auf Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, bei denen diese Stellvertretung
im Zuge der Bewertung und Zuordnung des Arbeitsplatzes gemäß § 137
BDG 1979 berücksichtigt worden ist,

3. auf probeweisen Verwendungen auf wechseln den Arbeitsplätzen der Ver-
wendungsgruppe, der der Beamte angehört, solange er sich in der Ausbil-
dungsphase befindet.

Verwendungsabgeltung

§ 38. (1) Wird ein Beamter des Allgemeinen Verwaltungsdienstes vorüber-
gehend, aber durch mindestens 29 aufeinanderfolgende Kalendertage auf
einem Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe verwendet, ohne in
die betreffende Verwendungsgruppe ernannt zu sein, so gebührt ihm hiefür
eine nicht ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung. Als eine vorübergehende
Verwendung gelten insbesondere Tätigkeiten, die vertretungsweise oder im
Zuge einer provisorischen Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt
werden.



Band1.Buch : 04-GehG.pod    540
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

540

540

GehG § 38

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Die Verwendungsabgeltung ist in ganzen oder halben Vorrückungs-
beträgen des Gehaltes des Beamten zu bemessen. Sie beträgt für den Unter-
schied

1. von den Verwendungsgruppen A 2 und A 3 auf die jeweils nächsthöhere
Verwendungsgruppe einen Vorrückungsbetrag,

2. von den Verwendungsgruppen A 4 bis A 7 auf die jeweils nächsthöhere
Verwendungsgruppe einen halben Vorrückungsbetrag.

(4) Beträgt der Unterschied zwischen der Einstufung des Beamten und der
Zuordnung des Arbeitsplatzes, auf dem der Beamte vorübergehend verwendet
wird, mehr als eine Verwendungsgruppe, so sind die sich aus Abs. 3 ergeben-
den ganzen oder halben Vorrückungsbeträge dem Unterschied der Verwen-
dungsgruppen entsprechend zusammenzuzählen.

(5) Wird der Beamte ständig auf einem gegenüber seiner Einstufung höher
eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der Verwendungs-
abgeltung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch höher einge-
stuften Arbeitsplatz nicht von der Verwendungsgruppe des Beamten, sondern
von der Verwendungsgruppe des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes aus-
zugehen.

(5a) Ein Anspruch auf Verwendungszulage nach § 34 Abs. 7 schließt für die
Verwendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz einen Anspruch auf Verwen-
dungsabgeltung aus. Hat der Beamte Anspruch auf eine Verwendungszulage
nach § 34 Abs. 7 und wird er gemäß Abs. 1 auf einem anderen Arbeitsplatz ver-
wendet, ist für die Ermittlung der Verwendungsabgeltung für die vorüberge-
hende Verwendung auf dem anderen Arbeitsplatz abweichend von den Abs. 1
bis 5 nicht von der Einstufung des Beamten, sondern von der Einstufung des Ar-
beitsplatzes auszugehen, für den diese Verwendungszulage gebührt.

(6) Die Verwendungsabgeltung darf die Höhe einer Verwendungszulage
nach § 34 nicht übersteigen, die dem Beamten im Fall einer dauernden Verwen-
dung auf dem betreffenden Arbeitsplatz gebührte.

(7) Für Beamte, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge vertretungsweise auf
wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die Abs. 1 bis 6 mit der
Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine durchgehende
Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Verwendungsabgeltung ist je
nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der Beamte verwendet wird,
anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der unmittelbar zuvor
ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen.

(8) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Verwendungsabgeltung, so ent-
fällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Ver-
wendungsabgeltung.

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Stellvertreterinnen oder Stellvertreter anzu-
wenden, bei denen diese Stellvertretung im Zuge der Bewertung und Zuordnung
des Arbeitsplatzes gemäß § 137 BDG 1979 berücksichtigt worden ist.
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Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktionsabgeltung,
Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung

§ 39. (1) Wird ein Beamter des Allgemeinen Verwaltungsdienstes vorüber-
gehend auf einem höherwertigen Arbeitsplatz des Exekutivdienstes oder des
Militärischen Dienstes verwendet, sind eine allfällige Funktionsabgeltung und
eine allfällige Verwendungsabgeltung in einer den Bemessungskriterien der
§§ 37 und 38 entsprechenden Höhe zu ermitteln.

(2) In der Ausbildungsphase kann nur dann eine Funktionszulage oder eine
Funktionsabgeltung oder eine Verwendungszulage nach § 34 oder eine Ver-
wendungsabgeltung nach § 38 oder eine Ergänzungszulage nach § 36b gebüh-
ren, wenn auf den Beamten die Ausnahmebestimmungen des § 138 Abs. 5 Z 1
oder 2 BDG 1979 zutreffen.

(3) Für denselben Zeitraum kann dem Beamten nur eine einzige nach den
§§ 37 und 38 anspruchsbegründende Verwendung nach diesen Bestimmungen
abgegolten werden. Übt er zur selben Zeit mehrere solche Verwendungen aus,
ist jene abzugelten, für die diese Bestimmungen den insgesamt höchsten Abgel-
tungsanspruch vorsehen.

(4) Für eine Verwendung auf einem bestimmten Arbeitsplatz kann für densel-
ben Zeitraum nicht mehr als einem Beamten eine Funktionszulage oder eine
Verwendungszulage nach § 34 oder eine Ergänzungszulage nach § 36b oder
eine Funktionsabgeltung oder Verwendungsabgeltung gebühren. Wird eine Ver-
tretung gleichzeitig von mehreren Bediensteten wahrgenommen, gebührt die
Verwendungszulage nach § 34 Abs. 7 oder die Ergänzungszulage nach § 36b
oder die Funktionsabgeltung oder die Verwendungsabgeltung ausschließlich
dem Beamten, der diese Vertretung nach Art und Umfang der Tätigkeit überwie-
gend wahrnimmt.

(5) Maßgebend für den Anspruch auf Funktionsabgeltung und auf Verwen-
dungsabgeltung ist, daß der betreffende Arbeitsplatz dem Allgemeinen Verwal-
tungsdienst zugeordnet ist. Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob auch
der Vertretene dem Allgemeinen Verwaltungsdienst angehört.

(Anm.: Abs. 6 und 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

Besonderer Vorbildungsausgleich in der Verwendungsgruppe A 1

§ 40. (1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter in die Verwendungsgruppe A 1
überstellt oder erstmalig ernannt, vermindert sich ihr oder sein Besoldungsdienst-
alter zusätzlich zu einem allfälligen Vorbildungsausgleich nach § 12a um zwei
Jahre, solange sie oder er keine abgeschlossene Hochschulbildung gemäß
Anlage 1 Z 1.12 oder Z 1.12a BDG 1979 aufweist (besonderer Vorbildungsaus-
gleich).

(2) Schließt eine Beamtin oder ein Beamter nach Abs. 1 später eine Hoch-
schulbildung gemäß Anlage 1 Z 1.12 oder Z 1.12a BDG 1979 ab oder wird sie
oder er in eine andere Verwendungsgruppe überstellt, ist ihr oder sein Besol-
dungsdienstalter um zwei Jahre zu verbessern.
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Exekutivdienstliche Tätigkeiten

§ 40a. (1) Eine ruhegenußfähige Exekutivdienstzulage von 127,7 E gebührt
dem Beamten

1. des Höheren Dienstes bei den Landespolizeidirektionen und an Justiz-
anstalten,

2. des rechtskundigen Dienstes beim Bundesministerium für Inneres, wel-
cher gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBl.
Nr. 566/1991, zur Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt er-
mächtigt ist,

3. des rechtskundigen Dienstes beim Bundesamt für Fremdenwesen und
Asyl, der gemäß § 2 Abs. 5 BFA-Einrichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2012,
von der Direktorin oder vom Direktor des Bundesamtes zur Ausübung von
gemäß § 38 Abs. 1 Z 3 bis 5 und Abs. 2, § 39 Abs. 1 und § 44 BFA-Verfah-
rensgesetz (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012, vorgesehener Befehls- und
Zwangsgewalt ermächtigt ist,

solange er im Exekutivdienst oder im wissenschaftlichen oder amtsärztlichen
Dienst verwendet wird oder mit Aufgaben der Wirtschaftspolizei betraut ist. Die
Exekutivdienstzulage gebührt ebenso, wenn ein solcher Beamter infolge eines
in seinem Dienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem Dienst verwen-
det werden kann.

(2) Von der Exekutivdienstzulage und dem der Exekutivdienstzulage ent-
sprechenden Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten.

(3) Für die mit der dienstplanmäßigen Tätigkeit verbundene besondere Ge-
fährdung gebührt

1. dem Beamten des Höheren Dienstes, der ständig im Bereich einer Justiz-
anstalt (mit Ausnahme der Justizwachschule) leitenden Vollzugsdienst
versieht,

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
3. dem Beamten des rechtskundigen Dienstes bei den Landespolizeidirek-

tionen,
4. dem Beamten des amtsärztlichen Dienstes bei den Landespolizeidirek-

tionen,
(Anm.: Z 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

an Stelle der im § 19b vorgesehenen Nebengebühr eine monatliche Vergütung.

(4) Die Vergütung beträgt
1. für die unter Abs. 3 Z 1 angeführten Beamten 10,95%
2. für die unter Abs. 3 Z 3 angeführten Beamten 7,48%,
3. für die unter Abs. 3 Z 4 angeführten Beamten 7,30%

des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4.

(5) Auf die Vergütung nach den Abs. 3 und 4 sind die für Beamte des Exeku-
tivdienstes geltenden Bestimmungen des § 82 Abs. 2 und 4 bis 8 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass für die im Abs. 3 Z 3 und 4 angeführten Beamten die
Bestimmungen für die Beamten der Bundespolizei gelten.
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Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst

§ 40b. (1) Den Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt
eine monatliche Vergütung, wenn sie

1. zur Ausübung von Tätigkeiten im militärluftfahrttechnischen Dienst gemäß
der Militärluftfahrt-Personalverordnung 2012, BGBl. II Nr. 401/2012, be-
rechtigt sind und

2. diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des militärluftfahrttechnischen
Dienstes auch tatsächlich ausüben.

(2) Diese Vergütung beträgt
1. im luftfahrttechnischen Assistenzdienst

a) ohne einschlägige Berufsausbildung 13,6 E,
b) mit einschlägiger Berufsausbildung in praktischer und theoretischer

Ausbildung zum Wart 26,0 E

2. als Wart mit Grundbefähigung 220,3 E,
3. als Wart I. Klasse mit Grundbefähigung 373,8 E,
4. als Prüf- und Werkmeister mit Grundbefähigung 516,3 E,
5. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst (Verwendungsgruppe A 2)

483,9 E, und
6. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst (Verwendungsgruppe A 1)

407,4 E.

(3) Auf die Vergütung nach Abs. 1 ist § 15 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 5 an-
zuwenden.

(4) Anfall, Änderung und Einustellung dieser Vergütung werden mit dem auf
den maßgebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende
Tag der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die Vergütung fällt auch dann
mit dem Monatsersten an, wenn der maßgebende Tag zwar nach dem Monats-
ersten, nicht aber nach dem ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt.
Maßgebend ist der Tag des Ereignisses, das den Anfall, die Änderung oder die
Einstellung bewirkt. Die Bestimmungen der §§ 12c bis 13 über die Kürzung und
den Entfall der Bezüge bleiben unberührt.

(5) Die Vergütung gebührt dem Beamten
1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a,

50b, 50e oder 50f BDG 1979 oder
2. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG

in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verringerung der Vergü-
tung wird abweichend vom Abs. 4 für den Zeitraum wirksam, für den die Maß-
nahme nach Z 1 oder 2 gilt.

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen Aufgaben
im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt

§ 40c. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwen-
dung stehenden Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes gebührt für
ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die
Vergütung beträgt 477,9 E. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der Wirk-
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samkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 Krankenanstalten-Ar-
beitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997, die die nach diesen Bestimmun-
gen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 652,4 E.

(2) Auf die Vergütung nach Abs. 1 sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz und
2. § 15 Abs. 5 mit der Maßgabe, dass

a) an die Stelle der Abwesenheit vom Dienst das Unterbleiben der Mitwir-
kung an den in Abs. 1 genannten Aufgaben tritt und

b) Zeiträume einer Freistellung gemäß § 160 BDG 1979 unter Beibehal-
tung der Bezüge wie die in § 15 Abs. 5 genannten Zeiträume zu be-
handeln sind.

(3) Anfall und Einstellung der Vergütung nach Abs. 1 werden mit dem auf den
maßgebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende Tag
der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die Vergütung fällt auch dann mit
dem Monatsersten an, wenn der maßgebende Tag zwar nach dem Monatsers-
ten, nicht aber nach dem ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt. Maß-
gebend ist der Tag des Ereignisses, das den Anfall oder die Einstellung bewirkt.
Die Bestimmungen der §§ 12c bis 13 über die Kürzung und den Entfall der Be-
züge bleiben unberührt.

(4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten
1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a,

50b oder 50e BDG 1979 oder
2. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder
3. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem VKG

in dem Ausmaß, das der Wochendienstzeit entspricht. Diese Verringerung der
Vergütung wird abweichend vom Abs. 3 für den Zeitraum wirksam, für den die
Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(6) Personen, die am 1. Jänner 2000 nicht mehr dem Dienststand angehört
haben, gebührt für Zeiträume im Kalenderjahr 1999, während derer sie die
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt haben, die Vergütung nach Abs. 1 nur auf
Antrag.

ABSCHNITT III

Richteramtsanwärter, Richter und Staatsanwälte

UNTERABSCHNITT A

Richteramtsanwärter und Richter

§ 41. Die besoldungsrechtlichen Sonderbestimmungen für Richteramts-
anwärter und Richter sind im RStDG geregelt.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 207 Abs. 55 RStDG, BGBl. Nr. 305/1961.
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UNTERABSCHNITT B

Staatsanwälte

§ 42. Die besoldungsrechtlichen Sonderbestimmungen für Staatsanwälte
sind im RStDG geregelt.

Abschnitt IV

Universitätslehrer

Gehalt der Universitätsprofessoren

§ 48. (1) Das Gehalt der Universitätsprofessoren (§ 154 lit. a BDG 1979)
beträgt:

(2) Das Gehalt des Universitätsprofessors beginnt, soweit im folgenden nicht
anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.

(3) Soweit es zur Gewinnung eines Wissenschafters oder Künstlers aus dem
In- oder Ausland notwendig ist, kann der Bundespräsident bei der Ernennung
zum Universitätsprofessor (§ 21 des Bundesgesetzes über die Organisation der
Universitäten, BGBl. Nr. 805/1993 – UOG 1993, § 22 des Bundesgesetzes über
die Organisation der Universitäten der Künste, BGBl. I Nr. 130/1998 – KUOG)
oder zum Ordentlichen Universitätsprofessor ein höheres als das nach § 48
Abs. 2 gebührende Gehalt gewähren.

(4) In der Verwendungsgruppe der Universitätsprofessoren (§ 21 UOG 1993,
§ 22 KUOG) ist Abs. 3 bezüglich der zweiten besoldungsrechtlichen Kategorie

in der
Gehaltsstufe

für Universitäts-
professoren

(§ 21 UOG 1993,
§ 22 KUOG)

für
Außerordentliche

Universitäts-
professoren

für
Ordentliche
Universitäts-
professoren

Euro

1 4555,7 4056,9 5278,0
2 4778,1 4182,4 5528,6
3 5027,5 4306,6 5779,2
4 5278,0 4430,7 6029,8
5 5528,6 4555,7 6362,8
6 5779,2 4778,1 6698,1
7 6029,8 5027,5 7134,2
8 6362,8 5278,0 7571,4
9 6698,1 5528,6 8007,5

10 7134,2 5779,2 8444,8
11 7571,4 6029,8 –
12 8007,5 6362,8 –
13 8444,8 6698,1 –
14 – 7134,2 –
15 – 7571,4 –
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(§ 21 Abs. 4 und § 22 Abs. 1 Z 3 UOG 1993, § 22 Abs. 7 und § 23 Abs. 1 Z 3
KUOG) mit der Maßgabe anzuwenden, daß anläßlich der Ernennung eine Ein-
stufung nur in die Gehaltsstufen 1 bis 5 zulässig ist.

(5) Die Begünstigungen nach Abs. 3 kann der Bundespräsident auch ge-
währen, um die Berufung eines Universitätsprofessors (§ 21 UOG 1993, § 22
KUOG) oder eines Ordentlichen Universitätsprofessors in das Ausland oder die
Annahme einer Stellung außerhalb des Hochschulwesens im In- oder Ausland
abzuwehren.

(6) Die Begünstigung nach Abs. 3 und 5 darf nur gewährt werden, wenn der
Wissenschafter oder Künstler sich vor seiner Ernennung oder vor einer Maß-
nahme nach Abs. 5 schriftlich verpflichtet, innerhalb von drei Jahren nach sei-
nem Dienstantritt oder einer Maßnahme nach Abs. 5 seinen Arbeitsplatz nicht
aufzugeben.

(7) § 12 ist auf Universitätsprofessoren (§ 21 UOG 1993, § 22 KUOG) und
auf Ordentliche Universitätsprofessoren nicht anzuwenden.

(8) Wird ein Universitätsassistent zum Außerordentlichen Universitätsprofes-
sor ernannt, so gebühren ihm die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, die
sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für das Erreichen seiner bisherigen
Gehaltsstufe notwendig war, in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß als Au-
ßerordentlicher Universitätsprofessor zurückgelegt hätte.

(9) Bei einer Ernennung zum Außerordentlichen Universitätsprofessor ge-
bühren dem Beamten, der vorher nicht Universitätsassistent war, die Gehalts-
stufe und der Vorrückungstermin, die sich ergeben würden, wenn er zum Univer-
sitätsassistenten ernannt und zum Außerordentlichen Universitätsprofessor
überstellt worden wäre.

(10) Wird ein Außerordentlicher Universitätsprofessor zum Ordentlichen Uni-
versitätsprofessor ernannt, so gebühren ihm die Gehaltsstufe und der Vor-
rückungstermin, die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für das Erreichen
seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig war, in dem zwölf Jahre übersteigen-
den Ausmaß als Ordentlicher Universitätsprofessor zurückgelegt hätte. Die in
der höchsten Gehaltsstufe der Außerordentlichen Universitätsprofessoren ver-
brachte Zeit ist bis zum Ausmaß von vier Jahren anzurechnen. Die §§ 8 und 10
sind auf diese Zeiten anzuwenden.

(11) Auf den Ordentlichen und Außerordentlichen Universitätsprofessor ist
mit dem Zeitpunkt des vollständigen Wirksamwerdens der Bestimmungen des
UOG 1993 an der betreffenden Universität, frühestens jedoch mit 1. März 1998,
das Gehalt der Verwendungsgruppe „Universitätsprofessoren (§ 21 UOG 1993,
§ 22 KUOG)“ anzuwenden. Dem Ordentlichen oder Außerordentlichen Universi-
tätsprofessor gebührt ab diesem Zeitpunkt die Gehaltsstufe, die betragsmäßig
der zu diesem Zeitpunkt gebührenden Gehaltsstufe der bisherigen Verwen-
dungsgruppe entspricht. Der Vorrückungstermin bleibt unverändert. Zeiten, die
ein Außerordentlicher Universitätsprofessor in der Gehaltsstufe 15 oder im Be-
zug der Dienstalterszulage zurückgelegt hat, sind auf das Erreichen der Ge-
haltsstufen 12 und 13 sowie der Dienstalterszulage in der neuen Verwendungs-
gruppe anzurechnen. Bezüglich der besoldungsrechtlichen Stellung ist ein Fest-
stellungsbescheid zu erlassen.



Band1.Buch : 04-GehG.pod    547
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

547

547

§ 48a GehG

(12) Dem (Ordentlichen) Universitätsprofessor an einer Universität der
Künste gebührt ab dem Zeitpunkt des vollständigen Wirksamwerdens der Be-
stimmungen des KUOG an der betreffenden Universität der Künste das Gehalt
der Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe „Universitätsprofessoren (§ 21 UOG
1993, § 22 KUOG)“, die betragsmäßig der zu diesem Zeitpunkt gebührenden
Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe der Ordentlichen Universitätsprofessoren
entspricht. Der Vorrückungstermin bleibt unverändert.

Gehalt der Universitätsdozenten

§ 48a. (1) Das Gehalt des Universitätsdozenten (§ 154 lit. b BDG 1979)
beträgt:

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)

(3) Bei der Überstellung eines Universitätsassistenten mit der Lehrbefugnis
als Universitätsdozent zum Universitätsdozenten gebühren ihm die Gehaltsstufe
und der Vorrückungstermin, die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für
das Erreichen seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig war, als Universitäts-
dozent zurückgelegt hätte.

(4) Wird ein Bundeslehrer oder ein Beamter des höheren Dienstes in wis-
senschaftlicher Verwendung mit der Lehrbefugnis als Universitätsdozent zum
Universitätsdozenten überstellt, gebühren ihm die Gehaltsstufe und der Vor-
rückungstermin, die sich ergeben würden, wenn er vor seiner Überstellung zum
Universitätsdozenten zunächst zum Universitätsassistenten ernannt worden
wäre.

(5) Bei der Überstellung von Universitätsassistenten an einer Universität der
Künste gemäß § 170 Abs. 4 BDG 1979 ist Abs. 3 anzuwenden.

in der Gehaltsstufe Euro

1 3069,5
2 3161,7
3 3406,0
4 3986,8
5 4214,4
6 4441,6
7 4670,0
8 4897,4
9 5125,6

10 5352,9
11 5581,6
12 5808,7
13 6048,3
14 6332,0
15 6647,6
16 6964,5
17 7201,8
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Gehalt der Universitätsassistenten

§ 49. (1) Auf das Gehalt des Universitätsassistenten sind die Bestimmungen
über das Gehalt der Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 anzuwenden.

(2) Der Universitätsassistentin oder dem Universitätsassistenten, die oder
der eine tatsächliche Verwendungsdauer von mehr als sechs Jahren als Univer-
sitätsassistentin oder Universitätsassistent aufweist, gebührt eine ruhegenuss-
fähige Dienstzulage. In diese Frist sind Zeiten als Vertragsassistentin oder Ver-
tragsassistent bei Vollbeschäftigung zur Gänze und bei Teilbeschäftigung zu
75 v.H. einzurechnen. Ab Erlangung der Lehrbefugnis als Universitätsdozent
oder in jenen Fächern, in denen eine Habilitation nicht möglich ist, ab der Erlan-
gung einer gleichzuwertenden Befähigung, gebührt eine erhöhte Dienstzulage.
Die Dienstzulage beträgt

(2a) Abweichend von Abs. 2 beträgt die Dienstzulage bei einer Universitäts-
assistentin oder einem Universitätsassistenten, die oder der nach § 169c Abs. 1
übergeleitet wurde, bis zum Erreichen der Zielstufe

in der Gehaltsstufe
ohne Lehrbefugnis mit Lehrbefugnis oder gleich-

zuwertender Befähigung

Euro

1 105,3 377,6
2 159,7 500,2
3 227,7 569,5
4 229,0 570,7
5 227,7 570,7
6 229,0 573,2
7 230,1 574,3
8 230,1 574,3
9 230,1 574,3

10 230,1 574,3
11 230,1 574,3
12 230,1 586,7
13 230,1 642,3
14 252,7 731,7
15 319,5 797,3
16 319,5 797,3

in der Gehaltsstufe
ohne Lehrbefugnis mit Lehrbefugnis oder gleich-

zuwertender Befähigung

Euro

1 136,1 477,9
2 227,7 569,5
3 229,0 570,7
4 227,7 570,7
5 227,7 573,2
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Dienstzulage (Forschungszulage)

§ 49a. (1) Dem Universitätslehrer gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzu-
lage (Forschungszulage). Durch die Dienstzulage (Forschungszulage) gelten
alle zeitlichen und mengenmäßigen Mehrleistungen als abgegolten; ausgenom-
men hievon sind ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Journaldienste und
ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Bereitschaftsdienste sowie Dienstleis-
tungen in deren Rahmen. 71,35% der Dienstzulage (Forschungszulage) gelten
als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(2) Die Ansprüche nach § 49 Abs. 2 werden durch Abs. 1 nicht berührt.
(3) Die Dienstzulage (Forschungszulage) beträgt in Prozentsätzen des Refe-

renzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 für
1. Universitätsprofessoren gemäß § 154 lit. a BDG 1979 sowie

Universitätsdozenten gemäß § 154 lit. B BDG 1979 . . . . . . . . . . 17,45%,
2. Universitätsassistenten gemäß § 154 lit. c BDG 1979 . . . . . . . . . 10,91%.

Aufwandsentschädigung

§ 49b. Dem Universitätslehrer gebührt eine Aufwandsentschädigung. Sie
beträgt in Hundertsätzen des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 für

1. Universitätsprofessoren gemäß § 154 lit. a BDG 1979 sowie
Universitätsdozenten gemäß § 154 lit. B BDG 1979 . . . . . . . . . . 4,00 vH,

2. Universitätsassistenten gemäß § 154 lit.c BDG 1979 . . . . . . . . . 3,50 vH

Dienstalterszulage

§ 50. (1) Der Universitätsassistentin oder dem Universitätsassistenten ge-
bührt eine Dienstalterszulage im Ausmaß des in der Tabelle gemäß § 56 für die
Verwendungsgruppe L 1 angeführten Betrages.

(2) Der Universitätsprofessorin oder dem Universitätsprofessor (§ 154 lit. a
BDG 1979), die oder der in ihrer oder seiner Verwendungsgruppe im Dienst-

6 230,1 574,3
7 230,1 574,3
8 230,1 574,3
9 230,1 574,3

10 230,1 574,3
11 230,1 575,4
12 230,1 620,1
13 231,5 709,2
14 319,5 797,3
15 319,5 797,3
16 319,5 797,3

in der Gehaltsstufe
ohne Lehrbefugnis mit Lehrbefugnis oder gleich-

zuwertender Befähigung

Euro
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stand vier Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine ruhe-
genussfähige Dienstalterszulage. Die §§ 8 und 10 sind auf diese Zeiten anzu-
wenden.

(3) Der Universitätsdozentin oder dem Universitätsdozenten gebührt nach
zwei Jahren, die sie oder er in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbracht hat,
eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage („kleine Daz“). Die Dienstalterszulage
erhöht sich nach vier in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren
(„große Daz“). Die §§ 8 und 10 sind auf diese Zeiten anzuwenden. Die Dienst-
alterszulage beträgt:

(4) Die Dienstalterszulage des Universitätsprofessors beträgt 910,0 E.

Besondere Dienstalterszulage

§ 50a. (1) Einem Universitätsprofessor, der eine fünfzehnjährige Dienstzeit
in dieser Verwendungsgruppe im Dienststand an österreichischen Universitäten
aufweist und vier Jahre im Dienststand im Bezug der Dienstalterszulage gemäß
§ 50 Abs. 4 gestanden ist, gebührt ab dem Zusammentreffen beider Vorausset-
zungen eine ruhegenußfähige besondere Dienstalterszulage in der Höhe der
Dienstalterszulage gemäß § 50 Abs. 4.

(2) § 48 Abs. 3 und 5 ist auf die besondere Dienstalterszulage nicht anzu-
wenden.

(3) Mit dem Anfall dieser besonderen Dienstalterszulage vermindert sich eine
gemäß § 52 Abs. 1 Z 2 in der bis 28. Februar 1998 geltenden Fassung zuer-
kannte Kollegiengeldabgeltung um den siebenfachen Betrag der besonderen
Dienstalterszulage, höchstens jedoch auf die gemäß den §§ 51 und 51a gebüh-
rende Kollegiengeldabgeltung.

(4) Bei der Berechnung der fünfzehnjährigen Dienstzeit gemäß Abs. 1 sind
auch Zeiten heranzuziehen, die

1. in einer vergleichbaren Verwendung an einer Universität eines Staates,
der oder dessen Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes ist oder

2. nach dem 31. Dezember 1979 in einer vergleichbaren Verwendung an
einer Universität des Staates, mit dem das Assoziierungsabkommen vom
29. Dezember 1964, 1229/1964, geschlossen worden ist oder

3. in einer vergleichbaren Verwendung an einer Universität der Schweiz (Ab-
kommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft anderer-
seits über die Freizügigkeit, BGBl. III Nr. 133/2002)

zurückgelegt worden sind.

Euro

kleine Daz 120,2
große Daz 477,9
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Kollegiengeldabgeltung an Universitäten gemäß
§ 6 Z 1 bis 15 des Universitätsgesetzes 2002

§ 51. (1) Universitätsprofessoren (§ 154 lit. a BDG 1979) und Universitäts-
dozenten (§ 154 lit. b BDG 1979) gebührt für jedes Semester, in dem sie Lehr-
veranstaltungen abgehalten haben, eine Kollegiengeldabgeltung nach den fol-
genden Bestimmungen.

(2) Der Grundbetrag von 3973,2 Euro gebührt für eine tatsächliche Lehrtätig-
keit von acht Semesterstunden (§ 155 Abs. 10 BDG 1979). Dieser Betrag erhöht
sich mit 1. Oktober 2002 und jeweils mit 1. Oktober der folgenden Jahre um den
Prozentsatz, um den das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines
Beamten der Allgemeinen Verwaltung bzw. der Referenzbetrag nach § 3 Abs. 4,
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage, in dem dem jeweiligen 1. Okto-
ber vorangegangenen Jahr angestiegen ist.

(3) Für eine über acht Semesterstunden hinausgehende Lehrtätigkeit ge-
bührt ein Zuschlag von 10% des Grundbetrages je Semesterstunde. Die ge-
samte Kollegiengeldabgeltung darf für Universitätsprofessoren 140% und für
Universitätsdozenten 120% des Grundbetrages nicht übersteigen.

(4) Der Grundbetrag vermindert sich um je 12,5% für jede auf acht fehlende
Semesterstunde. Für eine Lehrtätigkeit von weniger als drei Semesterstunden
gebührt keine Kollegiengeldabgeltung.

(5) Lehrveranstaltungen, die gemeinsam mit einem anderen Universitäts-
angehörige gemäß § 94 Abs. 1 Z 4, 6, 7 und 8 des Universitätsgesetzes 2002
abgehalten werden, sind auf die der Berechnung der Kollegiengeldabgeltung zu-
grundeliegende Anzahl von Semesterstunden anteilig anzurechnen.

(6) Erfüllt der Universitätsprofessor oder der Universitätsdozent die von ihm
übernommene bzw. die ihm übertragene Lehrtätigkeit nicht zur Gänze, so ist die
Kollegiengeldabgeltung anteilig zu kürzen.

(7) Bei ungleicher Verteilung der Lehrveranstaltungen auf die beiden Se-
mester eines Studienjahres ist für die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung
vom Durchschnitt der anrechenbaren Semesterstunden im Studienjahr auszu-
gehen.

(8) Die gemäß § 165 Abs. 4 BDG 1979 festgesetzten Lehrveranstaltungen
eines Universitätsprofessors an der eigenen Universität sind bei der Berechnung
der Kollegiengeldabgeltung zu berücksichtigen, andere Lehrveranstaltungen an
der eigenen Universität nur im Höchstausmaß von zwei Semesterstunden. Lehr-
veranstaltungen an einer anderen Universität sind in die Berechnung der Kolle-
giengeldabgeltung nur einzubeziehen, wenn für diese Lehrveranstaltungen Be-
darf auf Grund der Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom zuständi-
gen Organ dieser Universität bestätigt worden ist.

(9) Alle gemäß § 172a BDG 1979 festgelegten Lehrveranstaltungen eines
Universitätsdozenten an der eigenen Universität sind bei der Berechnung der
Kollegiengeldabgeltung zu berücksichtigen, andere Lehrveranstaltungen an der
eigenen Universität nur im Höchstausmaß von zwei Semesterstunden. Lehrver-
anstaltungen an einer anderen Universität sind in die Berechnung der Kollegien-
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geldabgeltung nur einzubeziehen, wenn für diese Lehrveranstaltungen Bedarf
auf Grund der Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom zuständigen
Organ dieser Universität bestätigt worden ist.

(10) Werden einem Universitätsprofessor oder Universitätsdozenten von
einer anderen Fakultät, Universität oder Universität der Künste Lehraufträge
erteilt, gebührt ihm eine Lehrveranstaltungs-Abgeltung gemäß § 1 oder eine
Remuneration gemäß § 2 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr-
und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl. Nr. 463/1974, nur dann, wenn
diese Lehraufträge zur Vertretung einer vorübergehend unbesetzten Planstelle
eines Universitätsprofessors bestimmt sind und überdies die gesamte Lehr-
tätigkeit des Universitätsprofessors über zwölf Semesterstunden bzw. die
gesamte Lehrtätigkeit des Universitätsdozenten über zehn Semesterstunden
hinausgeht.

(10a) Abs. 10 ist bis zum Enden von bis zum 31. Dezember 2003 erteilten
Lehraufträgen anzuwenden, wobei bei der Bemessung das Bundesgesetz über
die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl.
Nr. 463/1974, in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung heranzu-
ziehen ist.

(11) Eine gemäß § 52 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 28. Februar 1998
geltenden Fassung in Form eines Zuschlages zur gemäß § 51 gebührenden
Kollegiengeldabgeltung gewährte höhere Kollegiengeldabgeltung darf zusam-
men mit der Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs. 1 bis 8 und 10 den Betrag von
8047,9 Euro je Semester nicht übersteigen.

Kollegiengeldabgeltung an Universitäten gemäß
§ 6 Z 16 bis 21 des Universitätsgesetzes 2002

§ 51a. (1) Universitätsprofessoren (§ 154 lit. a BDG 1979) und Universitäts-
dozenten (§ 154 lit. b BDG 1979) gebührt für jedes Semester, in dem sie Lehr-
veranstaltungen in einem Zentralen Künstlerischen Fach oder in einem anderen
künstlerischen Fach persönlich abgehalten haben, eine Kollegiengeldabgeltung
nach den folgenden Bestimmungen.

(2) Für die nachstehend angeführte tatsächlich geleistete Lehrtätigkeit ge-
bührt folgende Kollegiengeldabgeltung:

1. für 12 bis 13 Semesterstunden (§ 155 Abs. 10 BDG 1979) 1390,7 Euro,
2. für 14 bis 15 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2781,1 Euro,
3. für 16 bis 17 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3337,4 Euro,
4. für 18 bis 19 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3893,7 Euro,
5. für 20 bis 21 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4449,9 Euro,
6. für 22 bis 23 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5006,1 Euro,
7. ab 24 Semesterstunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5562,5 Euro.

Diese Beträge erhöhen sich mit 1. Oktober 2002 und jeweils mit 1. Oktober der
folgenden Jahre um den Prozentsatz, um den das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung bzw. der Referenz-
betrag nach § 3 Abs. 4, einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage, in dem
dem jeweiligen 1. Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen ist.



Band1.Buch : 04-GehG.pod    553
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

553

553

§ 51a GehG

(3) Für eine Lehrtätigkeit von weniger als zwölf Semesterstunden gebührt
keine Kollegiengeldabgeltung. Abs. 2 Z 7 ist auf Universitätsdozenten nicht an-
zuwenden.

(4) Lehrveranstaltungen, die gemeinsam mit einem anderen Universitätsan-
gehörige gemäß § 94 Abs. 1 Z 4, 6, 7 und 8 des Universitätsgesetzes 2002 mit
der Lehrbefugnis für das gesamte Fach abgehalten werden, sind auf die der Be-
rechnung der Kollegiengeldabgeltung zugrundeliegende Anzahl von Semester-
stunden anteilig anzurechnen.

(5) Lehrveranstaltungen, die ein Universitätsprofessor oder ein Universitäts-
dozent nach seinem künstlerischen Gesamtkonzept gemeinsam mit einem Bun-
des- oder Vertragslehrer, Universitätsassistenten oder Lehrbeauftragten abhält,
sind bei der Berechnung der Kollegiengeldabgeltung für diesen Universitäts-
professor oder Universitätsdozenten nur im halben Stundenausmaß zu berück-
sichtigen.

(6) Erfüllt der Universitätsprofessor oder der Universitätsdozent die von ihm
übernommene bzw. die ihm übertragene Lehrtätigkeit nicht zur Gänze, so ist die
Kollegiengeldabgeltung anteilig zu kürzen.

(7) Bei ungleicher Verteilung der Lehrveranstaltungen auf die beiden Semes-
ter eines Studienjahres ist für die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung vom
Durchschnitt der anrechenbaren Semesterstunden im Studienjahr auszugehen.

(8) Die gemäß § 165 Abs. 4 BDG 1979 festgesetzten Lehrveranstaltungen
eines Universitätsprofessors an der eigenen Universität sind bei der Berechnung
der Kollegiengeldabgeltung zu berücksichtigen, andere Lehrveranstaltungen an
der eigenen Universität nur im Höchstausmaß von zwei Semesterstunden. Lehr-
veranstaltungen an einer anderen Universität sind in die Berechnung der Kolle-
giengeldabgeltung nur einzubeziehen, wenn für diese Lehrveranstaltungen Be-
darf auf Grund der Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom zuständi-
gen Organ dieser Universität bestätigt worden ist.

(9) Alle gemäß § 172a BDG 1979 festgelegten Lehrveranstaltungen eines
Universitätsdozenten an der eigenen Universität sind bei der Berechnung der
Kollegiengeldabgeltung zu berücksichtigen, andere Lehrveranstaltungen an der
eigenen Universität nur im Höchstausmaß von zwei Semesterstunden. Lehrver-
anstaltungen an einer anderen Universität sind in die Berechnung der Kollegien-
geldabgeltung nur einzubeziehen, wenn für diese Lehrveranstaltungen Bedarf
auf Grund der Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom zuständigen
Organ dieser Universität bestätigt worden ist.

(10) Werden einem Universitätsprofessor oder Universitätsdozenten von
einer anderen Universität Lehraufträge erteilt, gebührt ihm eine Lehrveranstal-
tungs-Abgeltung gemäß § 1 oder eine Remuneration gemäß § 2 des Bundesge-
setzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen,
BGBl. Nr. 463/1974, nur dann, wenn diese Lehraufträge zur Vertretung einer
vorübergehend unbesetzten Planstelle eines Universitätsprofessors bestimmt
sind und überdies die gesamte Lehrtätigkeit des Universitätsprofessors über
25 Semesterstunden bzw. die gesamte Lehrtätigkeit des Universitätsdozenten
über 23 Semesterstunden hinausgeht.
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(10a) Abs. 10 ist bis zum Enden von bis zum 31. Dezember 2003 erteilten
Lehraufträgen anzuwenden.

(11) Eine gemäß § 52 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 28. Februar 1998
geltenden Fassung in Form eines Zuschlages zur gemäß § 51a gebührenden
Kollegiengeldabgeltung gewährte höhere Kollegiengeldabgeltung darf zusam-
men mit der Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs. 1 bis 8 und 10 den Betrag von
8047,9 Euro je Semester nicht übersteigen.

(12) Auf die Abgeltung der Lehrtätigkeit von Universitätsprofessoren und Uni-
versitätsdozenten für Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen
(künstlerisch-wissenschaftlichen) Fach ist § 51 anzuwenden.

(13) Hält ein Universitätsprofessor oder ein Universitätsdozent im Rahmen
seiner Lehrbefugnis Lehrveranstaltungen sowohl aus einem Zentralen Künst-
lerischen Fach oder in einem anderen künstlerischen Fach als auch aus einem
wissenschaftlichen (künstlerisch-wissenschaftlichen) Fach ab, sind diese Lehr-
veranstaltungen je nach ihrer fachlichen Zugehörigkeit in die Berechnung der
Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs. 1 und gemäß § 51 einzubeziehen.

(14) Lehrveranstaltungen, mit deren Abhaltung ein für ein (Zentrales) künst-
lerisches Fach ernannter Universitätsprofessor oder Universitätsdozent außer-
halb seines Nominalfaches beauftragt wurde, sind je nach der fachlichen Zuord-
nung dieser Lehrveranstaltungen in die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung
gemäß Abs. 1 oder gemäß § 51 einzubeziehen.

(15) In den Fällen der Abs. 13 und 14 gebührt eine Kollegiengeldabgeltung
gemäß Abs. 1 jedoch nur, wenn der Anteil der Lehrveranstaltungen aus dem
(Zentralen) künstlerischen Fach mindestens zwölf Semesterstunden beträgt. In
diesem Fall ist bezüglich der Abgeltung der Lehrveranstaltungen aus dem wis-
senschaftlichen (künstlerisch-wissenschaftlichen) Fach § 51 Abs. 4 zweiter Satz
nicht anzuwenden.

(16) Die Kollegiengeldabgeltungen gemäß Abs. 1 bis 10 und gemäß § 51
dürfen zusammen den Betrag von 5562,5 Euro je Semester nicht übersteigen.
Auf diesen Betrag ist Abs. 2 letzter Satz anzuwenden.

Abgeltung der Lehrtätigkeit der Universitätsassistenten

§ 52. (1) Dem Universitätsassistenten, der auf Grund einer Beauftragung
gemäß § 180b Abs. 3, 5 und 7 BDG 1979 Lehrveranstaltungen im Ausmaß von
mindestens zwei Semesterstunden abhält, gebührt für die Dauer dieses Semes-
ters eine ruhegenußfähige Dienstzulage (Lehrzulage) von monatlich 490,1 E.
Für den Anspruch auf diese Dienstzulage gelten sechs Monate als ein Semes-
ter. Die Ansprüche nach § 49 Abs. 2 werden hiedurch nicht berührt.

(2) Mit dieser Dienstzulage sind die ersten beiden Semesterstunden der
Lehrtätigkeit gemäß § 180b Abs. 3 und 5 BDG 1979 abgegolten.

(3) Für jede weitere auf Grund einer Beauftragung gemäß § 180b Abs. 3, 5,
7 und 11 BDG 1979 abgehaltenen Semesterstunde gebührt eine Kollegiengeld-
abgeltung von 671,1 Euro je Semester.
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(3a) Hat ein Universitätsassistent die ihm übertragenen Lehrveranstaltun-
gen – allenfalls in Blockform – zur Gänze abgehalten, jedoch nicht während des
gesamten diesem Semester zugeordneten Auszahlungszeitraums (Abs. 1) An-
spruch auf Monatsbezüge, sind ausfallende Teile der Lehrzulage durch eine ent-
sprechend höhere Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs. 3 auszugleichen.

(4) Für jede Semesterstunde einer Mitwirkung gemäß § 180b Abs. 2 BDG
1979 gebührt anstelle der Abgeltung gemäß Abs. 1 bis 3 eine Kollegiengeld-
abgeltung von 335,5 Euro je Semester.

(5) Wird die Lehrtätigkeit gemäß § 180b BDG 1979 nicht zur Gänze persön-
lich ausgeübt, ist die Abgeltung gemäß Abs. 1 bis 4 anteilig zu kürzen.

(6) Bei ungleicher Verteilung der Lehrtätigkeit auf die beiden Semester
eines Studienjahres ist für die Berechnung der Abgeltungen gemäß Abs. 1 bis
4 vom Durchschnitt der anrechenbaren Semesterstunden im Studienjahr aus-
zugehen.

(7) Werden einem Universitätsassistenten von einer anderen Universität
Lehraufträge erteilt, sind diese Lehrauftragsstunden in die Berechnung der Ab-
geltung der Lehrtätigkeit des Universitätsassistenten gemäß Abs. 3, 5 und 6 ein-
zubeziehen. In die Berechnung der Abgeltung gemäß Abs. 1 sind solche Lehr-
auftragstunden nur im Falle einer Lehrtätigkeit an einer Universität des Dienst-
ortes zu berücksichtigen.

(8) Die in den Abs. 3 und 4 angeführten Beträge erhöhen sich mit 1. Oktober
2002 und jeweils mit 1. Oktober der folgenden Jahre um den Prozentsatz, um
den das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der All-
gemeinen Verwaltung bzw. der Referenzbetrag nach § 3 Abs. 4, einschließlich
einer allfälligen Teuerungszulage, in dem dem jeweiligen 1. Oktober vorange-
gangenen Jahr angestiegen ist.

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen Aufgaben
im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt

§ 53b. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwen-
dung stehenden Universitätsassistenten und Universitätsdozenten gebührt für
ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung.
Die Vergütung beträgt 477,9 E. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der
Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die
nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf
652,4 E.

(2) Auf die Vergütung nach Abs. 1 sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz und
2. § 15 Abs. 5 mit der Maßgabe, dass

a) an die Stelle der Abwesenheit vom Dienst das Unterbleiben der Mitwir-
kung an den in Abs. 1 genannten Aufgaben tritt und

b) Zeiträume einer Freistellung gemäß § 160 BDG 1979 unter Beibehal-
tung der Bezüge wie die in § 15 Abs. 5 genannten Zeiträume zu behan-
deln sind.



Band1.Buch : 04-GehG.pod    556
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

556

556

GehG § 54

(3) Anfall und Einstellung der Vergütung nach Abs. 1 werden mit dem auf den
maßgebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende Tag
der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die Vergütung fällt auch dann mit
dem Monatsersten an, wenn der maßgebende Tag zwar nach dem Monats-
ersten, nicht aber nach dem ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt.
Maßgebend ist der Tag des Ereignisses, das den Anfall oder die Einstellung be-
wirkt. Die Bestimmungen der §§ 12c bis 13 über die Kürzung und den Entfall der
Bezüge bleiben unberührt.

(4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten
1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a,

50b oder 50e BDG 1979 oder
2. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder
3. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem VKG

in dem Ausmaß, das der Wochendienstzeit entspricht. Diese Verringerung der
Vergütung wird abweichend vom Abs. 3 für den Zeitraum wirksam, für den die
Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(6) Personen, die am 1. Jänner 2000 nicht mehr dem Dienststand angehört

haben, gebührt für Zeiträume im Kalenderjahr 1999, während derer sie die
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt haben, die Vergütung nach Abs. 1 nur auf
Antrag.

Abfertigung

§ 54. (1) Dem Universitätsassistenten, dessen Dienstverhältnis durch Ablauf
der Bestellungsdauer gemäß § 175 BDG 1979 oder mit Zeitablauf von Gesetzes
wegen gemäß § 177 Abs. 3 BDG 1979 endet, gebührt eine Abfertigung.

(2) Die Abfertigung beträgt im Falle des
1. § 175 BDG 1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Monatsbezüge,
2. § 175 im Zusammenhang mit § 189 BDG 1979

a) bei einer tatsächlichen Verwendungsdauer bis zu
sechs Jahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Monatsbezüge,

b) bei einer tatsächlichen Verwendungsdauer von
mehr als sechs Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Monatsbezüge

ohne die Dienst-
zulage gemäß
§ 49 Abs. 2,

3. § 177 BDG 1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Monatsbezüge.
(3) Wird ein ehemaliger Universitätsassistent, der eine Abfertigung erhalten

hat, innerhalb von vier Jahren wieder in den Bundesdienst oder in ein Arbeitsver-
hältnis zu einer Universität aufgenommen, so ist er verpflichtet, die Abfertigung
nach Abs. 2 soweit zu erstatten, als die ihrer Berechnung zugrunde gelegte Zahl
der Monatsbezüge höher ist als die Zahl der Monatsentgelte, die einem Ver-
tragsbediensteten des Bundes mit gleicher für die Bemessung der Abfertigung
anrechenbarer Dienstzeit zusteht. Der Erstattungsbetrag ist unter sinngemäßer
Anwendung des § 13a Abs. 2 bis 4 hereinzubringen.
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Abschnitt IVa

Hochschullehrpersonen

Gehalt

§ 54a. (1) Auf das Gehalt der Hochschullehrperson sind anzuwenden:
1. in der Verwendungsgruppe PH 1 die Bestimmungen über das Gehalt der

Verwendungsgruppe L PH,
2. in der Verwendungsgruppe PH 2 die Bestimmungen über das Gehalt der

Verwendungsgruppe L 1,
3. in der Verwendungsgruppe PH 3 die Bestimmungen über das Gehalt der

Verwendungsgruppe L 2a 2.
(2) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass

an die Stelle des Kalenderjahres das Studienjahr tritt.
(3) Bei der erstmaligen Ernennung in die Verwendungsgruppen PH 2 und

PH 3 gelten Hochschullehrpersonen, die
1. einen Bachelor of Education im Ausmaß von 180 ECTS-Anrechnungs-

punkten gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I
Nr. 30/2006, erworben haben, oder

2. ein Diplom einer öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatte-
ten Pädagogischen, Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaftlichen
berufspädagogischen oder Religionspädagogischen Akademie gemäß Aka-
demien-Studiengesetz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erworben haben,

bei der Anwendung des § 12a Abs. 4 und 5 als Hochschullehrpersonen, die eine
Hochschulbildung gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 aufweisen.

Dienstalterszulage

§ 54b. Der Hochschullehrperson gebührt eine Dienstalterszulage gemäß § 56.

Dienstzulagen

§ 54c. (1) Der Hochschullehrperson gebührt eine ruhegenussfähige Dienst-
zulage. Sie beträgt

1. in der Verwendungsgruppe PH 1: 579,4 E,
2. in den übrigen Verwendungsgruppen: 321,9 E.

71,35% der Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.
(2) Durch das Gehalt und die Dienstzulage gemäß Abs. 1 sind alle Mehrleis-

tungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten. Auf Hochschul-
lehrpersonen sind die §§ 16 bis 18 nicht anzuwenden.

(3) Der Hochschullehrperson, die mit der Leitung eines Instituts einer Päda-
gogischen Hochschule betraut ist, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage
in der Höhe von 718,0 E.

(4) Hochschullehrpersonen der Verwendungsgruppen PH 3, die die Ernen-
nungserfordernisse für die Verwendungsgruppe PH 2 gemäß Anlage 1 Z 22b
BDG 1979 erfüllen, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage im Ausmaß
des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt und dem Gehalt der Verwen-
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dungsgruppe PH 2 in der Gehaltsstufe, die sich im Falle einer Überstellung in
diese Verwendungsgruppe ergeben würde. § 59e ist für die Bemessung der Dif-
ferenzzulagen sinngemäß anzuwenden.

(5) Während der Dauer einer Dienstzuteilung gemäß § 200c Abs. 2 BDG 1979
ruht der Anspruch auf Dienstzulage gemäß Abs. 1 und sind die für Lehrpersonen
geltenden besoldungsrechtlichen Bestimmungen (Abschnitt V) anzuwenden.

Lehrvergütung

§ 54d. (1) Der Hochschullehrperson, die im Rahmen der Festlegung der
Dienstpflichten mit der Abhaltung von mehr als 320 Lehrveranstaltungsstunden
(§ 200e Abs. 2 BDG 1979) betraut ist, gebührt eine monatliche Vergütung.

(2) Die Vergütung beträgt für jeweils 32 Lehrveranstaltungsstunden, die den
Grenzwert gemäß Abs. 1 oder 4 übersteigen,

1. in der Verwendungsgruppe PH 1: 103,9 E,
2. in den übrigen Verwendungsgruppen: 51,9 E.

Für Lehrveranstaltungsstunden, mit denen kein ganzzahliges Vielfaches von 32
erreicht wird, gebührt der aliquote Betrag.

(3) Auf die Vergütung gemäß Abs. 1 ist § 15 Abs. 5 anzuwenden.
(4) Bei einer Hochschullehrperson, die mit der Leitung eines Institutes einer

Pädagogischen Hochschule betraut ist (§ 200f BDG 1979), tritt an die Stelle von
320 Lehrveranstaltungsstunden (Abs. 1) die Zahl von 64 Lehrveranstaltungs-
stunden.

(5) Bei Hochschullehrpersonen der Verwendungsgruppen PH 1 und PH 2, die
mit mehr als der Hälfte des Beschäftigungsausmaßes Aufgaben gemäß § 200e
Abs. 3 BDG 1979 wahrzunehmen haben sowie bei Hochschullehrpersonen, die
überwiegend in der Fortbildung gemäß § 200l Abs. 4 BDG 1979 eingesetzt sind
oder die überwiegend für die Begleitung von Schulentwicklungsprozessen ver-
wendet werden, tritt an die Stelle von 320 Lehrveranstaltungsstunden (Abs. 1) die
Zahl von 160 Lehrveranstaltungsstunden.

(5a) Tritt eine Hochschullehrperson während eines Studienjahres gemäß
§ 13 BDG 1979 in den Ruhestand, reduzieren sich die in Abs. 1, 4 und 5 ge-
nannten Zahlen von Lehrveranstaltungsstunden um 8,33 vH je gesamtes Monat,
in dem sich die Hochschullehrperson nicht mehr im Aktivstand bzw. im Dienst-
stand befindet.

(6) Bei einer Hochschullehrperson mit herabgesetzter Wochendienstzeit
oder in Teilzeitbeschäftigung nach MSchG oder VKG tritt an die Stelle von
320 Lehrveranstaltungsstunden (Abs. 1) die ihrem Beschäftigungsausmaß ent-
sprechende Zahl von Lehrveranstaltungsstunden.

(7) Lehrveranstaltungsstunden an der Praxisschule (§ 200 l Abs. 6 BDG
1979) sind für den Anspruch auf die Lehrvergütung nicht zu berücksichtigen.

Leistungsprämien

§ 54e. (1) Der Hochschullehrperson können jederzeit widerrufbare Leis-
tungsprämien gezahlt werden.
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(2) Die Rektorin oder der Rektor kann der Hochschullehrperson in engem
zeitlichem Zusammenhang mit der Erbringung einer besonderen Leistung durch
die Hochschullehrperson und unter Bedachtnahme auf deren Leistungsbereit-
schaft im Rahmen der ihr oder ihm für Leistungsprämien zur Verfügung stehen-
den finanziellen Mittel eine Leistungsprämie geben.

(3) Für die Leistungsprämie sind alljährlich 2,14% der Bezugssumme (Monats-
bezüge und Sonderzahlungen) der Hochschullehrpersonen bereitzustellen. Diese
finanziellen Mittel sind auf die einzelnen Pädagogischen Hochschulen entspre-
chend ihren Personalständen an Hochschullehrpersonen aufzuteilen und den Rek-
torinnen und Rektoren zur Vergabe von Leistungsprämien zur Verfügung zu stellen.

(4) § 19 ist auf Hochschullehrpersonen nicht anzuwenden.

ABSCHNITT V

Lehrer

Gehalt

§ 55. (1) Das Gehalt des Lehrers wird durch die Verwendungsgruppe und
durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) § 10 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 3 sind auf Lehrer mit der Abweichung anzu-

wenden, daß an die Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt. Als Schuljahr
gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

Euro

1 2040,6 2232,4 2451,0 2603,9 2918,3 3033,8
2 2068,6 2265,9 2512,6 2677,5 3022,8 3096,5
3 2095,6 2300,8 2578,0 2751,3 3180,1 3343,4
4 2123,6 2336,6 2664,1 2842,3 3404,8 3591,6
5 2157,1 2419,7 2802,8 2998,2 3630,7 3839,5
6 2212,2 2519,3 2946,6 3175,1 3857,9 4089,0
7 2279,3 2625,8 3094,0 3359,3 4084,0 4339,7
8 2350,1 2737,6 3257,5 3564,3 4311,2 4590,1
9 2425,2 2846,9 3421,9 3768,5 4539,7 4840,7

10 2502,6 2958,8 3584,1 3973,6 4768,3 5090,3
11 2584,1 3100,2 3747,6 4178,6 4995,5 5342,0
12 2668,9 3251,3 3910,9 4385,1 5222,8 5591,3
13 2753,6 3402,3 4075,6 4592,7 5451,3 5841,8
14 2856,8 3553,4 4235,1 4792,9 5678,6 6113,3
15 2973,6 3693,5 4382,6 4979,7 5930,4 6445,1
16 3091,5 3831,0 4496,9 5123,4 6166,2 6779,1
17 3150,6 3866,6 – – – 7029,8
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Überstellung

§ 55a. (1) Bei der Überstellung einer Lehrperson der Verwendungs-
gruppe L 2a 2 oder L 2a 1 in die Verwendungsgruppe L 1 ist abweichend von
den Bestimmungen über den Vorbildungsausgleich nach § 12a zusätzlich zu
einem allenfalls bereits in Abzug gebrachten Vorbildungsausgleich folgender
Vorbildungsausgleich in Abzug zu bringen:

1. vier Jahre, wenn das Ernennungserfordernis lediglich nach Z 23.3 Abs. 2
lit. a oder Z 23.6 Abs. 2 der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt wird, oder
wenn das Ernennungserfordernis der Z 23.2 der Anlage 1 zum BDG 1979
lediglich durch Erwerb zweier Bachelorgrade erfüllt wird, oder

2. zwei Jahre in allen anderen Fällen.
(2) Bei der erstmaligen Ernennung in die Verwendungsgruppe L 2a 2 oder an-

lässlich einer Überstellung in diese Verwendungsgruppe gelten Lehrpersonen, die
1. einen Bachelor of Education im Ausmaß von 180 ECTS-Anrechnungs-

punkten gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I
Nr. 30/2006, erworben haben, oder

2. ein Diplom einer öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten
Pädagogischen, Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaftlichen be-
rufspädagogischen oder Religionspädagogischen Akademie gemäß Akade-
mien-Studiengesetz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erworben haben, oder

3. die in Z 24 der Anlage 1 zum BDG 1979 normierten Erfordernisse erfüllen,
bei der Anwendung des § 12a als Beamtinnen und Beamte, die eine Hochschul-
bildung gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 aufweisen.

(3) Bei der erstmaligen Ernennung in die Verwendungsgruppe L 2a 1 oder an-
lässlich einer Überstellung in diese Verwendungsgruppe ist abweichend von den
Bestimmungen über den Vorbildungsausgleich nach § 12a Abs. 4 und 5 kein Vor-
bildungsausgleich in Abzug zu bringen, wenn das Ernennungserfordernis gemäß
Z 25.1. Abs. 3 oder 4 der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt wird. In allen anderen
Fällen ist ein Vorbildungsausgleich von drei Jahren in Abzug zu bringen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. 2 Z 15, BGBl. I Nr. 60/2018)

Dienstalterszulage

§ 56. Der Lehrperson gebührt nach zwei Jahren, die sie in der jeweils höchsten
Gehaltsstufe verbracht hat, eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage („kleine
Daz“). Die Dienstalterszulage erhöht sich nach vier in der jeweils höchsten Ge-
haltsstufe verbrachten Jahren („große Daz“). Die Dienstalterszulage beträgt

Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden.

in der Verwendungsgruppe

L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

Euro

kleine Daz 89,1 159,7 56,8 73,1 120,2 126,1
große Daz 178,3 211,6 230,1 290,9 479,1 505,0
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Dienstzulagen

§ 57. (1) Den Leitern von Unterrichtsanstalten gebührt eine Dienstzulage,
die durch die Verwendungsgruppe, die Dienstzulagengruppe und die Dienst-
zulagenstufe bestimmt wird. Die Dienstzulagengruppe richtet sich nach Be-
deutung und Umfang der Anstalt. Die Einreihung der Anstalten in die Dienstzu-
lagengruppen ist vom zuständigen Bundesminister durch Verordnung festzu-
setzen.

(2) Die Dienstzulage beträgt für Leiterinnen und Leiter

in der
Dienstzulagengruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro

a) in der Verwendungsgruppe L PH

I 1082,0 1156,2 1228,1
II 973,1 1041,2 1105,6
III 865,3 924,7 981,7
IV 756,3 809,6 860,2
V 649,8 693,3 736,4

b) in der Verwendungsgruppe L 1

I 965,6 1031,1 1094,1
II 867,8 929,7 985,3
III 771,3 825,7 876,4
IV 674,6 721,7 767,6
V 579,4 619,0 657,3

c) in der Verwendungsgruppe L 2a 2

I 441,8 477,9 513,6
II 362,7 391,3 420,8
III 290,9 313,1 335,5
IV 243,9 261,1 279,7
V 203,0 217,9 232,7

d) in den Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2b 1

I 344,2 375,0 404,8
II 289,7 314,4 335,5
III 242,7 261,1 279,7
IV 201,7 218,9 232,7
V 146,1 157,3 167,2
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(2a) Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Dienstzulagenstufe 3 in den Verwendungsgruppen

a) L PH, L 1 und L 2a nach 21 Jahren und sechs Monaten,
b) L 2b 1 nach 22 Jahren und sechs Monaten, sowie
c) L 3 nach 29 Jahren;

2. die Dienstzulagenstufe 2 in den Verwendungsgruppen
a) L PH, L 1 sowie L 2a nach 13 Jahren und sechs Monaten,
b) L 2b 1 nach 14 Jahren und sechs Monaten, sowie
c) L 3 nach 19 Jahren.

Es gebührt die jeweils höchste Dienstzulagenstufe, zumindest aber die Dienst-
zulagenstufe 1.

(3) Die Dienstzulage der Leiter der Verwendungsgruppe L 1 erhöht sich nach
sechsjähriger Ausübung der Funktion um 15 vH, nach zehnjähriger Ausübung
der Funktion um 25 vH und nach vierzehnjähriger Ausübung der Funktion um
40 vH. In die Zeit der Ausübung der Funktion sind Zeiträume einer Betrauung mit
der Leitung von Unterrichtsanstalten oder der pädagogischen Leitung einer Ex-
positur oder der Ausübung einer Inspektionsfunktion im vollen Beschäftigungs-
ausmaß zur Gänze und Zeiträume der Ausübung einer Funktion, für die eine
Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1 oder gemäß § 71 Abs. 4 oder gemäß § 169
Abs. 2 gebührt, zu zwei Dritteln einzurechnen.

(4) Die Dienstzulage der Leiter der Verwendungsgruppe L 2 erhöht sich nach
achtjähriger Ausübung der Funktion um 15 vH, nach zwölfjähriger Ausübung der
Funktion um 25 vH und nach sechzehnjähriger Ausübung der Funktion um
40 vH. Zeiträume der Ausübung der Leiterfunktion, für die eine Dienstzulage ge-
mäß Abs. 2 lit. d gebührt, und Zeiträume der Ausübung einer Funktion, für die
eine Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1 gebührt, sind in die Zeiträume der Aus-
übung einer Leiterfunktion, für die die Dienstzulage gemäß Abs. 2 lit. c gebührt,
zu zwei Dritteln einzurechnen. Zeiträume einer Betrauung mit der Leitung von
Unterrichtsanstalten oder mit der pädagogischen Leitung einer Expositur (§ 59
Abs. 1) oder der Ausübung einer Inspektionsfunktion sind der Zeit der Inne-
habung der Funktion gleichzuhalten.

e) in der Verwendungsgruppe L 3

I 272,5 278,6 295,7
II 201,7 209,2 224,1
III 189,3 194,5 205,6
IV 136,1 139,9 148,6
V 95,2 97,9 102,8
VI 66,9 69,2 75,7

in der
Dienstzulagengruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro
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(5) Leitern der Verwendungsgruppe L 2a 2 an höheren Lehranstalten ge-
bührt die Dienstzulage, die ihnen gemäß Abs. 2 lit. b gebühren würde, wenn sie
in die Verwendungsgruppe L 1 überstellt worden wären.

(6) Wenn in den Dienstzulagengruppen I erhebliche Unterschiede an Bedeu-
tung und Umfang der darin eingereihten größten Anstalten auftreten, kann der
zuständige Bundesminister durch Verordnung bestimmen, daß die Dienstzulage
der Leiter der größten Anstalten, die nach ihrer Bedeutung und nach ihrem Um-
fang gegenüber den anderen dieser Dienstzulagengruppe zugehörigen Anstal-
ten erheblich hervorragen, um höchstens 15 vH der Dienstzulage erhöht wird.
Bei Leitern von Anstalten mit mehr als 40 Klassen tritt an die Stelle der Erhöhung
um 15 vH

1. bei 41 bis 50 Klassen eine Erhöhung um 20 vH,
2. bei 51 bis 60 Klassen eine Erhöhung um 22,5 vH und
3. bei mehr als 60 Klassen eine Erhöhung um 25 vH.

Die im zweiten Satz angeführten Klassenzahlen erhöhen sich bei der Anwen-
dung auf Leiter von Berufsschulen um jeweils 20. Soweit diese Erhöhung das
Ausmaß von 15 vH übersteigt, ist sie bei der Bemessung von Dienstzulagen-
ansprüchen für Inhaber der im § 58 Abs. 1 bis 3 (gegebenenfalls in Verbindung
mit § 59 Abs. 1) und im § 59c angeführten Funktionen nicht zu berücksichtigen.

(7) In ganztägigen Schulformen ist der Bemessung von Dienstzulagenan-
sprüchen für Inhaber der im § 58 Abs. 1 bis 3 (gegebenenfalls in Verbindung mit
§ 59 Abs. 1) angeführten Funktionen jene Dienstzulagengruppe zugrunde zu
legen, die sich ohne Einrechnung der Gruppen des Betreuungsteiles ergeben
hätte.

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind auf die zu Direktoren ernannten fachlichen Leiter von
Universitätsinstituten und auf die zu Direktoren ernannten Leiter von Bundes-
konvikten sinngemäß anzuwenden.

(9) Der Schulcluster-Leitung gemäß § 207o BDG 1979 gebührt eine Dienst-
zulage in der Höhe, wie sie gemäß Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Abs. 2a in
der Dienstzulagengruppe I in der jeweiligen Dienstzulagenstufe vorgesehen
ist. Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. Abs. 6 erster Satz ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass bezüglich der Erhöhung der Dienstzulage um bis zu 15 vH alle
Merkmale heranzuziehen sind, die bei der Ermittlung der Dienstzulagen der
Schulleitungen zu berücksichtigen wären. Abs. 6 ist mit folgender Maßgabe
anzuwenden: An die Stelle der für die Erhöhung der Dienstzulage erforderli-
chen Zahl von Klassen tritt die Zahl der Gruppen von jeweils 25 Schülerinnen
und Schülern der jeweiligen Schule; bei der Berechnung der Zahl der Gruppen
ist das Ergebnis der Division auf die nächste ganze Zahl aufzurunden; diese
für jede Schule ermittelten Zahlen sind zu summieren; § 207n Abs. 3 letzter
Satz BDG 1979 ist für die Ermittlung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler
anzuwenden.

(9a) Der Schulcluster-Leitung gemäß § 26d LDG 1984 gebührt eine Dienst-
zulage in der Höhe, wie sie gemäß § 106 Abs. 2 Z 9 LDG 1984 in Verbindung mit
Abs. 2a vorgesehen ist, wobei Schulcluster mit mehr als 200 Schülerinnen und
Schülern der Dienstzulagengruppe I sowie Schulcluster mit bis zu 200 Schü-
lerinnen und Schülern der Dienstzulagengruppe IV zugeordnet werden. Abs. 3
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und 4 ist anzuwenden. Abs. 6 zweiter Satz ist mit folgender Maßgabe anzu-
wenden:

1. An die Stelle der für die Erhöhung der Dienstzulage erforderlichen Zahl
von Klassen tritt die Zahl der Gruppen von jeweils 6,5 Schülerinnen und
Schülern der Sonderschule und von je 20 Schülerinnen und Schülern der
übrigen allgemein bildenden Pflichtschulen.

2. Bei der Berechnung der Zahl der Gruppen ist das Ergebnis der Division
auf die nächste ganze Zahl aufzurunden; diese für jede Schule ermittelten
Zahlen sind zu summieren.

3. § 207n Abs. 3 letzter Satz BDG 1979 gilt für die Ermittlung der Anzahl der
Schülerinnen und Schüler.

(10) Die Dienstzulage des Leiters einer aufgelassenen Unterrichtsanstalt
gebührt im Ausmaß von 50 vH des niedrigsten für die jeweilige Verwendungs-
gruppe und Gehaltsstufe im Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 oder 4 vorgesehe-
nen Betrages. Eine weitere Erhöhung gemäß Abs. 3 oder 4 findet nicht statt. Der
Anspruch auf Dienstzulage erlischt

1. mit Ablauf des zwölften auf die Auflassung der Unterrichtsanstalt folgen-
den Kalendermonates, wenn sich der Leiter während dieser zwölf Monate
nicht um eine Leiter- oder Lehrerplanstelle beworben hat,

2. ansonsten mit Ablauf des zwölften auf die letzte Bewerbung des Leiters
um eine Leiter- oder Lehrerplanstelle folgenden Kalendermonates.

(11) Die Dienstzulage einer Leiterin oder eines Leiters, deren oder dessen
Funktion

1. gemäß § 207k BDG 1979 oder § 26a LDG 1984 jeweils in der bis 31. De-
zember 2018 geltenden Fassung,

2. gemäß § 26a LLDG 1985 oder
3. gemäß § 207 i BDG 1979 oder § 26b Abs. 5 LDG 1984

endet, gebührt im Ausmaß von 50 vH des niedrigsten für die jeweilige Verwen-
dungsgruppe und Gehaltsstufe im Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 oder 4 vorge-
sehenen Betrages. Eine weitere Erhöhung gemäß Abs. 3 oder 4 findet nicht
statt. Der Anspruch auf Dienstzulage erlischt mit Ablauf des zwölften auf das
Enden der Funktion folgenden Kalendermonates.

(12) Lehrpersonen, die auf eine leitende Funktion ernannt worden sind und
deren leitende Funktion gemäß § 207n Abs. 11 BDG 1979 oder § 26c Abs. 12
LDG 1984 geendet hat, gebührt für die ersten sechs Jahre nach Beendigung
dieser Funktion die Dienstzulage, die am Tag vor der Errichtung des Schul-
clusters gebührt hat, mit nachfolgenden Maßgaben:

1. Eine weitere Erhöhung gemäß Abs. 3 oder 4 findet nicht statt.
2. Die Dienstzulage reduziert sich

a) im vierten Jahr auf 90%,
b) im fünften Jahr auf 75% und
c) im sechsten Jahr auf 50%.

3. Der Anspruch endet vorzeitig zu dem Zeitpunkt, mit dem eine der folgen-
den Maßnahmen wirksam wird:
a) Ernennung auf eine Planstelle für leitende Funktionen im Schulwesen

(§ 207 Abs. 2 BDG 1979, §§ 26 und 26a LDG 1984) oder Betrauung
mit einer solchen Funktion,
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b) Ernennung auf eine Planstelle eines Schul- oder Fachinspektors (§ 225
BDG 1979) oder Betrauung mit einer solchen Funktion,

c) Betrauung der Lehrperson mit der Leitung einer Praxisschule gemäß
§ 22 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005,

d) Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe.
(13) Wird eine Leiterin oder ein Leiter mit der zusätzlichen Leitung einer wei-

teren Schule oder mehrerer weiterer Schulen betraut, so gebührt eine Dienst-
zulage. Diese Dienstzulage ist in der Weise zu bemessen, wie die Dienstzulage
einer Schulleitung zu bemessen wäre, wenn die geleiteten Schulen eine ein-
zelne Schule wären.

§ 58. (1) Eine Dienstzulage gebührt
1. den Direktorstellvertretern an Höheren Internatsschulen des Bundes,
2. den Direktorstellvertretern an Berufsschulen,
3. den Erziehungsleitern an Höheren Internatsschulen des Bundes,
4. den Erziehungsleitern am Bundes-Blindenerziehungsinstitut und am

Bundesinstitut für Gehörlosenbildung,
5. dem Erziehungsleiter am Schülerheim der Höheren technischen Bundes-

lehranstalt, Bundes-Handelsakademie und Bundes-Handelsschule Wien
III für Körperbehinderte (Sonderlehranstalt),

6. den Abteilungsvorständen an technischen, gewerblichen und kunstge-
werblichen Lehranstalten,

7. den Abteilungsvorständen an höheren land- und forstwirtschaftlichen
Lehranstalten,

8. den Abteilungsvorständen an Bundessportakademien,
9. den Abteilungsvorständen für Übungskindergärten und Übungshorte, die

Bildungsanstalten für Elementarpädagogik eingegliedert sind,
10. den Abteilungsvorständen für Übungsschülerheime und Übungshorte,

die Bildungsanstalten für Sozialpädagogik eingegliedert sind,
11. den Fachvorständen an mittleren und höheren Lehranstalten für wirt-

schaftliche Berufe, an höheren Lehranstalten für Mode und Bekleidungs-
technik und an höheren Lehranstalten für Tourismus (höheren Lehran-
stalten für Fremdenverkehrsberufe),

12. den Fachvorständen an selbständig geführten Fachschulen für Mode
und Bekleidungstechnik und an Fachschulen für Mode und Bekleidungs-
technik, die einer anderen Lehranstalt als einer höheren Lehranstalt für
Mode und Bekleidungstechnik eingegliedert sind,

13. den Fachvorständen an selbständig geführten Hotelfachschulen und an
Hotelfachschulen, die einer anderen Lehranstalt als einer höheren Lehr-
anstalt für Tourismus (höheren Lehranstalt für Fremdenverkehrsberufe)
eingegliedert sind.

(2) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 beträgt zwei Drittel der Dienstzulage, die
dem Inhaber der Funktion in seiner Verwendungsgruppe und in der Dienstzula-
gengruppe, in der die Schule (das Universitätsinstitut) eingereiht ist, nach § 57
Abs. 1 und 8 zustehen würde, wenn er Leiter wäre.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 165/2005)
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(4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an  Mittelschulen Fremdspra-
chen unterrichten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 97,9 E. Lehrern der
Verwendungsgruppe L 2b 1, die an Polytechnischen Schulen Fremdsprachen
unterrichten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 178,3 E.

(5) Den nachstehend angeführten Lehrern der Verwendungsgruppe L 3 ge-
bührt eine Dienstzulage:

1. Fremdsprachlehrern an Mittelschulen und Polytechnischen Schulen,
2. Musiklehrern an mittleren und höheren Schulen sowie an den den Akade-

mien verwandten Lehranstalten mit der Lehrbefähigungsprüfung (Staats-
prüfung) aus Gesang,

3. Lehrern für Werkerziehung an Mittelschulen, Sonderschulen oder Poly-
technischen Schulen mit der Befähigung zum Unterricht in Werkerziehung
(für Mädchen) und Hauswirtschaft an Mittelschulen,

4. Lehrerinnen für Werkerziehung (für Mädchen) oder für Hauswirtschaft an
mittleren und höheren Schulen (einschließlich der Praxisschulen) mit der
Befähigung zum Unterricht in Werkerziehung (für Mädchen) und Hauswirt-
schaft an Mittelschulen.

Lehrern, die auf den in Z 3 und 4 angeführten Arbeitsplätzen verwendet werden
und die auch die dort angeführte Befähigung aufweisen, gebührt eine Dienstzu-
lage auch dann, wenn sie der Verwendungsgruppe L 2b 1 angehören.

(6) Die im Abs. 5 angeführte Dienstzulage beträgt

Die Zulagenstufe 2 gebührt in der Verwendungsgruppe L 2b 1 ab der Gehalts-
stufe 5 (7. Monat), die Zulagenstufe 3 ab der Gehaltsstufe 11 (7. Monat). In der
Verwendungsgruppe L 3 erhöht sich die erforderliche Verweildauer in der jewei-
ligen Gehaltsstufe um sechs Monate. In der Verwendungsgruppe L 3 erhöht sich
diese Dienstzulage bei den im Abs. 5 Z 1 genannten Fremdsprachenlehrperso-
nen an Polytechnischen Schulen und bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrper-
sonen für Werkerziehung an Polytechnischen Schulen um 54,6 E. In der Ver-
wendungsgruppe L 2b 1 erhöht sich die im ersten Satz angeführte Dienstzulage
bei den im Abs. 5 Z 3 genannten Lehrpersonen für Werkerziehung an Polytech-
nischen Schulen um 16,1 E.

(7) Wird ein Lehrer, auf den die Bestimmungen der Abs. 4 bis 6 anzuwenden
sind, nur zum Teil in einer den Anspruch auf die Dienstzulage begründenden
Verwendung oder in Verwendungen beschäftigt, die den Anspruch auf verschie-
dene Dienstzulagen begründen, so gebührt die jeweilige Dienstzulage nur im
Verhältnis des Beschäftigungsausmaßes in der den Anspruch begründenden
Verwendung zur vollen Lehrverpflichtung in dieser Verwendung.

in der
Verwendungsgruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro

L 3 107,6 152,3 215,4
L 2b 1 33,5 45,8 65,6
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(8) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 an Praxisschulen an Pädagogi-
schen Hochschulen und Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 1 an Pra-
xisschulen an Pädagogischen Hochschulen gebührt eine Ergänzungszulage im
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Bezug als Lehrer der Ver-
wendungsgruppe L 1 und dem Bezug, der ihnen gebühren würde, wenn sie in
der vor der Ernennung zu Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 innegehabten
Verwendungsgruppe geblieben wären und als Lehrer an Praxisschulen an Pä-
dagogischen Hochschulen oder als Religionslehrer an Praxisschulen an Päda-
gogischen Hochschulen verwendet würden (§ 59a Abs. 4 Z 3 lit. b).

(9) Der Koordinatorin oder dem Koordinator im Fachbereich Inklusiv- und
Sonderpädagogik an einer Bildungsdirektion gebührt eine Dienstzulage in der
Höhe von 1066,9 E.

§ 59. (1) Lehrern, die mit der Leitung von Unterrichtsanstalten, mit der päda-
gogischen Leitung eines Schulclusters oder einer Expositur oder mit den im § 58
Abs. 1 angeführten Funktionen betraut sind, gebührt für die Dauer dieser Ver-
wendung eine Dienstzulage, deren Höhe sich nach den Bestimmungen der
§§ 57 bzw. 58 richtet; bei Anwendung des § 57 Abs. 1 sind hiebei die Klassen
einer Expositur wie die Klassen einer selbständigen Schule zu zählen.

(2) Lehrern, die mit der Leitung einer Praxisschule, die einer Pädagogischen
Hochschule eingegliedert ist, betraut sind, gebührt eine Dienstzulage in der
Höhe von 718,0 E.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 55/2012)

(4) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2, die an Pädagogischen Hoch-
schulen, privaten Pädagogischen Hochschulen, Studiengängen, Hochschullehr-
gängen oder Lehrgängen mitverwendet werden und die Ernennungserforder-
nisse für die Verwendungsgruppe PH 2 gemäß Anlage 1 Z 22b BDG 1979 erfül-
len, gebührt für die Dauer einer solchen Mitverwendung eine Dienstzulage. Die
Dienstzulage ist ausgehend von § 59 Abs. 4a zu bemessen und gebührt in dem
dem Anteil dieser Mitverwendung entsprechenden Ausmaß.

(4a) Die Dienstzulage gemäß Abs. 4 gebührt
1. Lehrern, auf die § 64a anzuwenden ist, im Ausmaß des Unterschiedsbe-

trages zwischen dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters-
zulage) des Lehrers und dem Gehalt, das dem Lehrer gebühren würde,
wenn er ausgehend von der sich aus § 64a ergebenden besoldungsrecht-
lichen Stellung zum Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 ernannt worden
wäre,

2. in den übrigen Fällen im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen
dem Gehalt des Lehrers und dem Gehalt, das ihm im Falle seiner Über-
stellung in die Verwendungsgruppe L 1 gebühren würde.

§ 58 Abs. 7 ist anzuwenden.

(5) Lehrern
1. der Verwendungsgruppe L 2 a 1, die die Ernennungserfordernisse für

die Verwendungsgruppe L 2 a 2 erfüllen und auf einem für Lehrer die-
ser Verwendungsgruppe vorgesehenen Arbeitsplatz oder an einer einer
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Pädagogischen Hochschule eingegliederten Praxisschule verwendet
werden,

2. der Verwendungsgruppe L 2b 1, die als Lehrer für Werkerziehung die wei-
terführende Ausbildung zum Hauptschullehrer erfolgreich abgeschlossen
haben, die Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2
erfüllen und als Lehrperson an der Mittelschule in beiden ihrer Ausbildung
entsprechenden Gegenständen verwendet werden,

gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß des
Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen
Dienstalterszulage) und dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters-
zulage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2a 2 jener Gehaltsstufe, der
sie im Falle einer Überstellung in diese Verwendungsgruppe angehören würden;
§ 58 Abs. 7 gilt sinngemäß.

(6) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die die bis zum 31. Dezember
1977 geltenden Erfordernisse für die Anstellung in der VerwendungsgruppeL 2b 2
oder L 2b 3 erfüllen und auf einem für Lehrer einer der beiden Verwendungs-
gruppen vorgesehenen Arbeitsplatz verwendet werden, gebührt für die Dauer
dieser Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) und
dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage), das sie im Fall
einer Überstellung in die Verwendungsgruppe L 2a 1 erhalten würden.

(7) Lehrern der Verwendungsgruppen L 3 und L 2b 1, die
1. die im § 58 Abs. 5 Z 3 und 4 angeführte Befähigung aufweisen und
2. auf einem der in diesen Bestimmungen angeführten Arbeitsplätze verwen-

det werden, ohne auf eine entsprechende Planstelle ernannt zu sein,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß der im
§ 58 Abs. 6 für die betreffende Verwendungsgruppe vorgesehenen Dienstzu-
lage. Die im § 58 Abs. 6 Satz 2 und 3 vorgesehene Erhöhung kommt dabei nur
bei einer Verwendung an Polytechnischen Schulen in Betracht. Die Aliquotie-
rungsbestimmungen des § 58 Abs. 7 sind anzuwenden.

(8) Kindergärtnerinnen und Horterzieherinnen der Verwendungsgruppe L 2b 1
sowie Erziehern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die

1. eine Befähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen (und Horterzieherinnen)
oder eine Befähigungsprüfung für Erzieher aufweisen und

2. als
a) Lehrer für Unterrichtsgegenstände der Didaktik und Praxis an Bil-

dungsanstalten für Elementarpädagogik und an Bildungsanstalten für
Sozialpädagogik oder

b) Übungskindergärtnerinnen oder Übungshorterzieherinnen an Übungs-
kindergärten oder Übungshorten oder Erzieher an Übungs(schüler)hei-
men oder Übungshorten

verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage,
wenn sie die Zusatzprüfung aus Didaktik abgelegt und eine vierjährige ein-
schlägige Berufs- oder Lehrpraxis zurückgelegt haben. Die Dienstzulage be-
trägt 350% der im § 58 Abs. 6 für die Verwendungsgruppe L 2 b 1 vorgesehe-
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nen Dienstzulage. Die Aliquotierungsbestimmungen des § 58 Abs. 7 sind an-
zuwenden.

(9) Erziehern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die
1. a) eine Befähigungsprüfung für Sozialpädagogik oder

b) eine Befähigungsprüfung für Erzieher gemeinsam mit einer Reife- und
Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung an einer höheren Schule oder eine
Reife- und Befähigungsprüfung für Erzieher

aufweisen und
2. als

a) Lehrer für Unterrichtsgegenstände der Didaktik und Praxis an Bil-
dungsanstalten für Elementarpädagogik und an Bildungsanstalten für
Sozialpädagogik oder

b) Erzieher an Übungs(schüler)heimen oder Übungshorten
verwendet werden,

gebührt, sofern nicht Abs. 8 anzuwenden ist, für die Dauer dieser Verwendung
eine monatliche Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt im Fall der Z 1 lit. a
200%, im Fall der Z 1 lit. b 400% der im § 58 Abs. 6 für die Verwendungs-
gruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage. Die Aliquotierungsbestimmungen
des § 58 Abs. 7 sind anzuwenden.

(10) Erziehern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die
1. eine Befähigungsprüfung für Erzieher aufweisen und
2. als Sondererzieher mit Befähigungsprüfung für Sondererzieher in der Be-

treuung behinderter Kinder und Jugendlicher verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage im Aus-
maß von 400% der im § 58 Abs. 6 für die Verwendungsgruppe L 2b 1 vorgese-
henen Dienstzulage. Die Aliquotierungsbestimmungen des § 58 Abs. 7 sind an-
zuwenden.

(11) Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern der Verwendungsgruppe L 2a 1,
die

1. a) eine Befähigungsprüfung für Kindergärten (und Horterziehung) ge-
meinsam mit einer Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung an
einer höheren Schule oder

b) eine Reife- und Befähigungsprüfung für Kindergärten (und Horte)
aufweisen,

2. a) eine Befähigungsprüfung für Sonderkindergärten oder
b) eine Befähigungsprüfung für Sonderkindergärten und Frühförderung
abgelegt haben,

3. a) als Sonderkindergärtnerinnen und Sonderkindergärtner in der qualifi-
zierten Betreuung behinderter Kinder an Übungskindergärten, Blinden-
instituten oder Instituten für Gehörlosenbildung (mit ausbildender Tätig-
keit jeweils im Mindestausmaß von zwölf Wochenstunden) oder

b) als Lehrpersonen im Lehrgang für Inklusive Elementarpädagogik
verwendet werden,

4. die Zusatzprüfung aus Didaktik abgelegt haben und
5. eine vierjährige einschlägige Berufspraxis, davon eine zweijährige Praxis

an Sonderkindergärten, zurückgelegt haben,



Band1.Buch : 04-GehG.pod    570
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

570

570

GehG § 59a

gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage. Die
Dienstzulage beträgt 400% der im § 58 Abs. 6 für die Verwendungsgruppe L 2b 1
vorgesehenen Dienstzulage mit der Maßgabe, dass für die Zulagenstufe 2 das
Erreichen der Gehaltsstufe 3 (2. Jahr 7. Monat), für die Zulagenstufe 3 das Errei-
chen der Gehaltsstufe 9 (2. Jahr 7. Monat) erforderlich sind. Die Aliquotierungs-
bestimmungen des § 58 Abs. 7 sind anzuwenden.

(12) Erzieherinnen und Erziehern der Verwendungsgruppe L 2a 1, die
1. a) eine Befähigungsprüfung für Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam

mit einer Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung an einer höhe-
ren Schule oder

b) eine Reife- und Befähigungsprüfung für Erzieherinnen und Erzieher
aufweisen,

2. eine Befähigungsprüfung für Sondererzieherinnen und Sondererzieher
abgelegt haben,

3. a) als Sondererzieherinnen und Sondererzieher in der Betreuung behin-
derter Kinder und Jugendlicher oder

b) als Lehrpersonen im Lehrgang für die Ausbildung von Erzieherinnen
und Erziehern zu Sondererzieherinnen und Sondererziehern

verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage, wenn
sie eine vierjährige einschlägige Berufspraxis, davon eine zweijährige Praxis an
Sonderhorten oder Sonderheimen, zurückgelegt haben. Die Dienstzulage be-
trägt 50% der in § 58 Abs. 6 für die Verwendungsgruppe L 2b 1 vorgesehenen
Dienstzulage mit der Maßgabe, dass für die Zulagenstufe 2 das Erreichen der
Gehaltsstufe 3 (2. Jahr 7. Monat), für die Zulagenstufe 3 das Erreichen der Ge-
haltsstufe 9 (2. Jahr 7. Monat) erforderlich sind. Die Aliquotierungsbestimmun-
gen des § 58 Abs. 7 sind anzuwenden.

(Anm.: Abs. 13 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 138/1997)

§ 59a. (1) Klassenlehrern an Volksschulen (Sonderschulklassen) mit meh-
reren Schulstufen gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage.
Die Dienstzulage beträgt für Klassenlehrer

1. an Volksschulklassen (Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen in
mehrklassigen Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht Z 2 anzuwen-
den ist, 107,6 E,

2. an ungeteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) und an geteil-
ten Klassen zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 163,3 E.

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2009)
Diese Dienstzulage gebührt nicht aus Anlaß des Unterrichtes eines oder
mehrerer Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der betreffenden
Klasse.

(2) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen mit der Befähigung zur Unter-
richtserteilung in beiden Sprachen gebührt, wenn sie den Unterricht tatsächlich
in beiden Sprachen zu erteilen haben, für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage von 107,6 E.
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(2a) Lehrern im Sinne des § 16a Z 3 des Minderheiten-Schulgesetzes für
Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, mit Zusatzausbildung in Slowenisch gebührt,
wenn Abs. 2 auf sie nicht anzuwenden ist, eine Dienstzulage von 23,4 E.

(3) Lehrern an der Höheren technischen Bundeslehranstalt, Bundes-Han-
delsakademie und Bundes-Handelsschule Wien III, an Blindeninstituten und an
Instituten für Gehörlosenbildung, die in Klassen zu unterrichten haben oder als
Erzieher oder Sonderkindergärtnerinnen Gruppen zu betreuen haben, in denen
sich Schüler mit verschiedenen Arten von Behinderungen befinden, gebührt für
die Dauer einer solchen Verwendung eine Dienstzulage von 163,3 E; § 58
Abs. 7 gilt sinngemäß.

(4) Eine Dienstzulage gebührt
1. Klassenlehrern der Verwendungsgruppe L 2 a 1 oder L 2 a 2 an Volks-

schulen, die mit der Führung einer ganzjährig praxisschulmäßig ein-
gerichteten Praxisschulklasse betraut sind, Lehrern für Sonderschulen
der Verwendungsgruppe L 2 a 2, die als für Kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf an der Volksschule zusätzlich eingesetzte Leh-
rer mit der Erteilung praxisschulmäßigen Unterrichts für die Ausbil-
dung von Studierenden für den Schwerpunkt Inklusion/Sonderpädago-
gik ganzjährig mit der Erteilung praxisschulmäßigen Unterrichts an
Volksschulen betraut sind, sowie Religionslehrern der Verwendungs-
gruppe L 2 a 1 oder L 2 a 2, die als Praxisschullehrer an Volksschulen
ganzjährig mit der Erteilung praxisschulmäßigen Religionsunterrichts
betraut sind,

2. Klassenlehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1 an Volksschulen, die mit
der Führung einer ganzjährig praxisschulmäßig eingerichteten Praxisschul-
klasse betraut sind, sowie Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1,
die als Praxisschullehrer an Volksschulen ganzjährig mit der Erteilung pra-
xisschulmäßigen Religionsunterrichts betraut sind,

3. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2, die
a) an Mittelschulen, Sonderschulen oder Polytechnischen Schulen ganz-

jährig mit der Erteilung praxisschulmäßigen Unterrichts im Umfang des
Unterrichts an Praxisschulen betraut sind,

b) an Praxisschulen der Pädagogischen Hochschulen als Praxisschul-
lehrperson oder als Religionslehrperson an Praxisschulen der Pädago-
gischen Hochschulen im praxisschulmäßigen Unterricht oder im praxis-
schulmäßigen Religionsunterricht verwendet werden,

c) an Berufsschulen mit der Führung einer lehrgangsmäßig oder ganzjäh-
rig praxisschulmäßig eingerichteten Berufsschulklasse sowie an be-
rufsbildenden mittleren und höheren Schulen mit der Führung einer
ganzjährig praxisschulmäßig eingerichteten Praxisschulklasse betraut
sind,

4. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an Mittelschulen, an Poly-
technischen Schulen oder an Sonderschulen ganzjährig mit der Erteilung
praxisschulmäßigen Unterrichts in den im Rahmen der Ausbildung der
Lehrpersonen an Mittelschulen oder Sonderschulen vorgesehenen Ge-
genständen „Textiles Werken“ und „Ernährung und Haushalt“ oder an
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Volksschulen ganzjährig mit der Erteilung praxisschulmäßigen Unterrichts
in dem im Rahmen der Volksschullehrer-Ausbildung vorgesehenen Ge-
genstand „Textiles Werken“ jeweils im Umfang des Unterrichts an Praxis-
schulen betraut sind,

5. Lehrern der Verwendungsgruppen
a) L 3,
b) L 2b 1 und
c) L 2a 1,
die an Volksschulen oder Mittelschulen ganzjährig mit der Erteilung praxis-
schulmäßigen Unterrichts in einer Fremdsprache im Umfang des Unter-
richts an Praxisschulen betraut sind oder

6. Lehrern der Verwendungsgruppen
a) L 3 und
b) L 2b 1,
die an allgemein bildenden Pflichtschulen ganzjährig mit der Erteilung pra-
xisschulmäßigen Unterrichts als Religionslehrer (für Studierende der Pä-
dagogischen Hochschulen) betraut sind.

(5) Wird der Unterricht im Umfang des Unterrichts an den Pädagogischen
Hochschulen eingegliederten Praxisschulen entweder wöchentlich oder in
Form geblockter Tagespraktika erteilt, beträgt die Dienstzulage gemäß Abs. 4
den Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen
Dienstalterszulage) des Lehrers und dem Gehalt (einschließlich einer allfälli-
gen Dienstalterszulage), das dem Lehrer gebühren würde, wenn er in jene Ver-
wendungsgruppe ernannt worden wäre, die sich aus der nachstehenden Ta-
belle ergibt:

Bei der Verwendung mehrerer Lehrer in derselben Klasse gebührt die Dienstzu-
lage je betreutem Studierenden nur einem Lehrer.

(5a) Abweichend vom Abs. 5 gilt folgendes:
1. Ist auf einen Lehrer der Verwendungsgruppe L 2a 2 § 64a anzuwenden,

so bemißt sich der Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage) des Lehrers und dem Gehalt, das
dem Lehrer gebühren würde, wenn er ausgehend von der sich aus § 64a
ergebenden besoldungsrechtlichen Stellung zum Lehrer der Verwen-
dungsgruppe L 1 ernannt worden wäre.

im Falle des Abs. 4 aus der Verwendungsgruppe in die Verwendungsgruppe

Z 1
L 2a 1 L 2a 2
L 2a 2 L 1

Z 2 L 2b 1 L 2a 1

Z 3 bis 6

L 3 L 2b 1
L 2b 1 L 2a 1
L 2a 1 L 2a 2
L 2a 2 L 1
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2. Im Falle des Abs. 4 Z 3 beträgt die Dienstzulage mindestens 130,0 E.
3. Wird der Unterricht im halben Umfang des Unterrichts an einer einer

Pädagogischen Hochschule eingegliederten Praxisschule erteilt, so ge-
bührt die Hälfte des sich aus Abs. 5 und den Z 1 und 2 ergebenden Be-
trages.

(6) Eine praxisschulmäßig eingerichtete Praxisschulklasse ist eine Klasse,
an der an mindestens zwei Halbtagen je Woche die Betreuung der (nicht im
Dienstverhältnis als Lehrperson stehenden) Lehramtsstudierenden stattfindet.
Eine Betrauung mit der Erteilung praxisschulmäßigen Unterrichts (Religions-
unterrichts) bzw. eine Verwendung in einem solchen Unterricht liegt vor, wenn
die Lehrperson für die Betreuung der (nicht im Dienstverhältnis als Lehrperson
stehenden) Lehramtsstudierenden im Rahmen der Schulpraxis der Pädagogi-
schen Hochschulen oder Universitäten im Umfang von zwei Halbtagen je Woche
herangezogen wird. Der Umfang des Unterrichts an den den Pädagogischen
Hochschulen eingegliederten Praxisschulen beträgt mindestens zwei Halbtage
je Woche.

§ 59b. (1) An Polytechnischen Schulen gebührt den Lehrern für die Dauer
einer der nachstehenden Verwendungen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage
beträgt für

1. Lehrer in den Unterrichtsgegenständen Deutsch und Kommunikation, An-
gewandte Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache
a) 76,7 E, wenn sie in einer Schülergruppe oder Klasse leistungsdifferen-

zierten Unterricht erteilen,
b) 96,5 E, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen im

selben Unterrichtsgegenstand leistungsdifferenzierten Unterricht er-
teilen,

c) 115,0 E, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen in
verschiedenen Unterrichtsgegenständen leistungsdifferenzierten Un-
terricht erteilen,

2. Fachkoordinatoren für die Unterrichtsgegenstände Deutsch und Kommu-
nikation, Angewandte Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache
a) 76,7 E, wenn sie an der betreffenden Schule in weniger als vier Schul-

stufen die Unterrichtstätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis elf,
b) 96,5 E wenn sie an der betreffenden Schule in vier Schulstufen die Un-

terrichtstätigkeit der Lehrer für insgesamt fünf bis elf,
c) 96,5 E, wenn sie an der betreffenden Schule in weniger als vier Schul-

stufen die Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt für mindestens
zwölf,

d) 115,0 E, wenn sie an der betreffenden Schule in vier Schulstufen die
Unterrichtstätigkeit der Lehrer insgesamt für mindestens zwölf

Schülergruppen zu koordinieren haben,
3. Leiter einer als selbständige Schule geführten Polytechnischen Schule so-

wie Lehrer, die mit der Leitung einer solchen Schule betraut sind,
a) 76,7 E, wenn an der betreffenden Schule in weniger als 60 Schüler-

gruppen,
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b) 96,5 E, wenn an der betreffenden Schule in mindestens 60 Schüler-
gruppen

leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt wird,
4. Leiter einer sonstigen allgemeinbildenden Pflichtschule mit angeschlosse-

ner Polytechnischer Schule und Lehrer, die mit der Leitung einer solchen
Schule betraut sind, 39,6 E.

Der Anspruch nach den Z 1 bis 4 besteht auch während des Beobachtungszeit-
raumes, der am Beginn des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen Leis-
tungsniveaus vorangeht. Für die an Polytechnischen Schulen für Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf zusätzlich eingesetzten Lehrpersonen gilt Z 1
mit folgender Maßgabe: Die Zulage gemäß lit. a gebührt auch dann, wenn sie in
den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache
insgesamt mindestens drei Wochenstunden unterrichten; die Zulage gemäß
lit. b gebührt auch dann, wenn sie in den genannten Gegenständen mindestens
insgesamt sechs Wochenstunden unterrichten.

(1a) An Mittelschulen gebührt den Lehrpersonen der Verwendungsgruppen
L 2a für die Dauer einer der nachstehenden Verwendungen eine Dienstzulage.
Die Dienstzulage beträgt für

1. Lehrpersonen in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik bzw. Le-
bende Fremdsprache
a) 76,7 E, wenn sie einen dieser Gegenstände in einer Klasse im vollen

oder überwiegenden Ausmaß der dafür in der Stundentafel des von der
Bundesministerin oder vom Bundesminister verordneten Lehrplans
vorgesehenen Anzahl an Wochenstunden unterrichten,

b) 96,5 E, wenn sie denselben Gegenstand in mehreren Klassen oder
mehrere dieser Gegenstände in einer Klasse oder in mehreren Klassen
jeweils im vollen oder überwiegenden Ausmaß der dafür in der Stun-
dentafel des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister ver-
ordneten Lehrplans vorgesehenen Anzahl an Wochenstunden unter-
richten,

2. Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren
a) 96,5 E, wenn die Mittelschule bis zu zwölf Klassen aufweist,
b) 115,0 E, wenn die Mittelschule mehr als zwölf Klassen aufweist,

3. Leiterinnen und Leitern
a) 76,7 E, wenn die Mittelschule bis zu acht Klassen aufweist,
b) 96,5 E, wenn die Mittelschule mehr als acht Klassen aufweist.

Es dürfen bis zu drei Koordinatorinnen oder Koordinatoren gemäß Z 2 pro
Schule bestellt werden; einer Lehrperson gebührt höchstens eine Dienstzulage
gemäß Z 2. Für die an Mittelschulen für Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf zusätzlich eingesetzten Lehrpersonen gilt Z 1 mit folgender Maßgabe:
die Zulage gemäß lit. a gebührt auch dann, wenn sie in den Pflichtgegenständen
Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache insgesamt mindestens drei
Wochenstunden unterrichten; die Zulage gemäß lit. b gebührt auch dann, wenn
sie in den genannten Gegenständen mindestens insgesamt sechs Wochen-
stunden unterrichten. Z 1 findet ferner auf Lehrpersonen der Verwendungs-
gruppe L 2a an nach dem Lehrplan der Mittelschule geführten Sonderschulen
Anwendung, soweit diese nach dem Lehrplan der Mittelschule unterrichten.
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(2) An Berufsschulen gebührt den Lehrern für die Dauer einer der nachste-
henden Verwendungen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für

1. Lehrer für die leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts
a) 76,7 E, wenn sie in einer oder zwei,
b) 96,5 E, wenn sie in drei oder vier,
c) 106,5 E wenn sie in fünf oder mehr
Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen,

2. Fachkoordinatoren an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen für
die leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des betriebs-
wirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts
a) 76,7 E, wenn sie im Schuljahr an der betreffenden Schule die Unter-

richtstätigkeit der Lehrer für fünf bis elf,
b) 96,5 E, wenn sie im Schuljahr an der betreffenden Schule die Unter-

richtstätigkeit der Lehrer für mindestens zwölf
Schülergruppen zu koordinieren haben,

3. Fachkoordinatoren an lehrgangsmäßigen Berufsschulen für die leistungs-
differenzierten Pflichtgegenstände im Bereich des betriebswirtschaftlichen
und fachtheoretischen Unterrichts
a) 76,7 E, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit

der Lehrer während eines Lehrganges für mindestens fünf, aber – be-
zogen auf das ganze Schuljahr – für weniger als zwölf,

b) 96,5 E, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit
der Lehrer – bezogen auf das ganze Schuljahr – für zwölf bis 16,

c) 106,5 E, wenn sie an der betreffenden Schule die Unterrichtstätigkeit
der Lehrer – bezogen auf das ganze Schuljahr – für mehr als 16

Schülergruppen zu koordinieren haben,
4. Leiter einer Berufsschule, an der leistungsdifferenzierter Unterricht erteilt

wird, 75,7 E,
5. Direktorstellvertreter einer Berufsschule, an der leistungsdifferenzierter

Unterricht erteilt wird, 38,3 E.
Der Anspruch nach den Z 1 bis 5 besteht auch während des Beobachtungszeit-
raumes, der am Beginn des Schuljahres der Einstufung in die einzelnen Leis-
tungsniveaus vorangeht. Abweichend vom ersten Satz gebührt die Dienstzu-
lage an lehrgangsmäßigen Berufsschulen für die Dauer des betreffenden Schul-
jahres.

(3) An Schulen mit besonderer Berücksichtigung der musischen oder sportli-
chen Ausbildung gebührt den nach § 2 der Verordnung BGBl. Nr. 135/1985 be-
stellten Fachkoordinatoren für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage.
Die Dienstzulage beträgt für Fachkoordinatoren, die den Unterricht an der be-
treffenden Schule in den den Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 4 bis
8 Klassen zu koordinieren haben,

1. 115,0 E in einer der Verwendungsgruppen L 2 oder L 3,
2. 134,9 E in der Verwendungsgruppe L 1.

Die Dienstzulage erhöht sich in der jeweiligen Verwendungsgruppe um 40 vH,
wenn der Fachkoordinator den Unterricht an der betreffenden Schule in den
den Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 9 bis 12 Klassen zu koordinie-
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ren hat. Sie erhöht sich in der jeweiligen Verwendungsgruppe um 80 vH, wenn
der Fachkoordinator den Unterricht an der betreffenden Schule in den den
Schwerpunkt betreffenden Gegenständen in 13 oder mehr Klassen zu koordi-
nieren hat.

(4) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer Mittelschule verwendet wird,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage
beträgt an Mittelschulen mit

bis zu 4 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
5 bis 7 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%

8 oder 9 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90%
10 bis 12 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
13 bis 15 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110%
16 bis 18 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120%

mehr als 18 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130%
von 151,0 E. Die Dienstzulage gebührt je Mittelschule nur einem Lehrer. Je Mit-
telschule darf nur ein Lehrer als Schülerberater verwendet werden.

(5) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer Sonderschule mit mindes-
tens zwei Klassen der fünften bis neunten Schulstufe verwendet wird, gebührt
für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt
an Sonderschulen mit

2 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
3 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
4 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
5 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115%
6 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130%
7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145%

mehr als 7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160%
von 49,5 E. Die Dienstzulage gebührt je Sonderschule nur einem Lehrer. Je
Sonderschule darf nur ein Lehrer als Schülerberater verwendet werden.

(6) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer selbständigen Polytech-
nischen Schule verwendet wird, gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine
ruhegenußfähige Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt an Polytechnischen
Schulen mit

1 bis 2 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
3 bis 4 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
5 bis 6 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
7 bis 8 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

9 bis 10 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120%
11 bis 12 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140%
13 bis 14 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160%
15 bis 16 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180%
17 bis 18 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200%
19 bis 20 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220%

mehr als 20 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240%
von 151,0 E. Die Dienstzulage gebührt je Polytechnischer Schule nur einem
Lehrer. An einer Polytechnischen Schule darf nur ein Lehrer als Schülerberater
verwendet werden.
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§ 59c. (1) Einem Lehrer, der nach § 9 Abs. 1 BLVG zur Unterstützung des
Schulleiters bestellt ist, gebührt an Schulen mit mindestens zwölf Klassen eine
Dienstzulage. Sie beträgt, wenn an einer solchen Schule

1. auch ein Fachvorstand vorgesehen ist, 33 vH,
2. kein Fachvorstand vorgesehen ist, 50 vH

der Dienstzulage, die dem Lehrer gemäß § 57 gebühren würde, wenn er Leiter
seiner Schule wäre.

(2) Einer Lehrperson, die nach § 207n Abs. 7 BDG 1979 oder nach § 207n
Abs. 8 BDG 1979 in Verbindung mit § 207p Abs. 1 BDG 1979 mit der Adminis-
tration betraut ist, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe, die sich aus Abs. 1 er-
gibt, wenn die Einrechnung für diese Tätigkeit mindestens 6,3 Werteinheiten be-
trägt und die Zuordnung zu einer Schule mit mindestens zwölf Klassen erfolgt.

(3) Ist in den Fällen des Abs. 2 eine Lehrperson durch die Schulcluster-Lei-
tung laut Organisationsplan mit der Administration mehrerer Schulen betraut, so
sind für die Gebührlichkeit und die Höhe der Dienstzulage die Klassen der Schu-
len zusammenzuzählen. Bei der Betrauung mehrerer Lehrpersonen mit der Ad-
ministration gebührt die Dienstzulage in dem Ausmaß, das dem Anteil an der
Verwendung in der Administration entspricht.

(4) Der Bereichsleitung gemäß § 207p Abs. 2 BDG 1979 gebührt eine Dienst-
zulage in der Höhe, wie sie gemäß § 57 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Abs. 2a für
die Dienstzulagengruppe V in der jeweiligen Dienstzulagenstufe vorgesehen ist.
§ 57 Abs. 3 und 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Zeit der Ausübung
der Funktion Bereichsleitung Zeiten der Ausübung der dort genannten Funktionen
gleichzuhalten sind. In den Fällen des § 207n Abs. 11 letzter Satz BDG 1979 ge-
bührt keine Dienstzulage für die Bereichsleitung. Dienstzulagen für leitende Funk-
tionen und für Funktionen im Schulcluster gebühren nur in dem Ausmaß, in dem sie
die gemäß § 57 Abs. 12 gebührende Dienstzulage übersteigen. Die vorstehenden
Sätze finden auf die Bereichsleitung gemäß § 26e LDG 1984 mit der Maßgabe An-
wendung, dass an die Stelle der in § 57 Abs. 2 lit. b für die Dienstzulagengruppe V
vorgesehenen Dienstzulagen die in § 106 Abs. 2 Z 9 LDG 1984 für die Dienstzu-
lagengruppe VI vorgesehenen Dienstzulagen treten. Bereichsleitungen in Schul-
clustern mit bis zu 200 Schülerinnen und Schülern gebührt keine Dienstzulage.

§ 59d. Die Dienstzulagen nach den §§ 57 bis 59c, 71 und 71a und die Er-
gänzungszulagen nach § 58 Abs. 8 sind ruhegenussfähig.

Differenzzulagen

§ 59e. Bei der Ermittlung der Höhe von Dienstzulagen, für deren Bemessung
die Differenz zwischen dem Gehalt der Verwendungsgruppe L 2a 2 zum Gehalt
maßgebend ist, das im Falle der Überstellung in die Verwendungsgruppe L 1 ge-
bühren würde, beträgt der beim Besoldungsdienstalter in Abzug zu bringende
Vorbildungsausgleich abweichend von § 12a

1. zwei Jahre, wenn die Beamtin oder der Beamte das Erfordernis der abge-
schlossenen Hochschulbildung gemäß Z 1.12 der Anlage 1 zum BDG
1979 erfüllt, und

2. vier Jahre in allen anderen Fällen.



Band1.Buch : 04-GehG.pod    578
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

578

578

GehG § 60

§ 60. (1) Lehrern
1. der Verwendungsgruppe L 2 a 1, die, ohne die Voraussetzungen für

eine Anstellung in der Verwendungsgruppe L 2 a 2 zu erfüllen, auf einem
für
a) Lehrpersonen an der Mittelschule, Sonder- oder Berufsschullehrperso-

nen oder Lehrpersonen an Polytechnischen Schulen,
b) Religionslehrpersonen an Mittelschulen, Sonder- oder Berufsschulen

oder an Polytechnischen Schulen oder
c) Lehrpersonen für Fremdsprachen an Mittelschulen, Sonderschulen

oder an Polytechnischen Schulen
der Verwendungsgruppe L 2a 2 vorgesehenen Arbeitsplatz verwendet
werden,

2. der Verwendungsgruppe L 2b 1, die, ohne die bis zum 31. Dezember 1977
geltenden Voraussetzungen für eine Anstellung in der Verwendungs-
gruppe L 2b 2 zu erfüllen, auf einem für
a) Lehrpersonen an der Mittelschule oder Sonderschullehrpersonen,
b) Religionslehrpersonen an Mittelschulen oder Sonderschulen oder
c) Lehrpersonen für Fremdsprachen an Mittelschulen, Sonderschulen

oder an Polytechnischen Schulen
vorgesehenen Arbeitsplatz verwendet werden,

3. der Verwendungsgruppe L 2b 1, die, ohne die bis zum 31. Dezember
1977 geltenden Voraussetzungen für eine Anstellung in der Verwen-
dungsgruppe L 2b 3 zu erfüllen, auf einem für
a) Berufsschullehrer oder Lehrer an Polytechnischen Schulen oder
b) Religionslehrer an Berufsschulen oder an Polytechnischen Schulen

vorgesehenen Arbeitsplatz verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage.

(1a) Die Dienstzulage nach Abs. 1 beträgt
1. bei einer Verwendung nach Abs. 1 Z 1 97,9 E und sie erhöht sich ab

einem Besoldungsdienstalter von 17 Jahren und sechs Monaten auf
112,8 E,

2. bei einer Verwendung nach Abs. 1 Z 2 97,9 E und sie erhöht sich ab
einem Besoldungsdienstalter von 18 Jahren und sechs Monaten auf
112,8 E,

3. bei einer Verwendung nach Abs. 1 Z 3 178,3 E.

(2) Die Dienstzulage nach Abs. 1 beträgt jedoch höchstens den Unterschied
zwischen dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) des
Lehrers und

1. im Fall des Abs. 1 Z 1 dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienst-
alterszulage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2a 2 in der glei-
chen Gehaltsstufe,

2. im Fall des Abs. 1 Z 2 oder 3 jenem Gehalt (einschließlich einer allfälli-
gen Dienstalterszulage) der Verwendungsgruppe L 2 a 1, das der Leh-
rer im Fall einer Überstellung in diese Verwendungsgruppe erhalten
würde.

Die Aliquotierungsbestimmungen des § 58 Abs. 7 sind anzuwenden.
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(3) Für die Dauer der betreffenden Verwendung gebührt
1. Lehrern der Verwendungsgruppe L 3, die – ohne die im § 58 Abs. 5 Z 3

oder 4 angeführten Befähigungen aufzuweisen – in einer der in diesen Be-
stimmungen angeführten Verwendungen beschäftigt werden und

2. Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 3, die an Mittelschulen, Son-
derschulen oder Polytechnischen Schulen verwendet werden,

eine Dienstzulage von 64,3 E. Sie erhöht sich bei den an Polytechnischen Schu-
len verwendeten Lehrern um 54,6 E. Die Aliquotierungsbestimmungen des § 58
Abs. 7 sind anzuwenden.

(4) Abs. 3 ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe L 2b 1, die das Ernen-
nungserfordernis für diese Verwendungsgruppe ausschließlich nach Z 26.2 lit. b
oder Z 26.8 der Anlage 1 zum BDG 1979 in der gemäß § 248a Abs. 1 BDG 1979
anzuwendenden Fassung erfüllen, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden,
daß die Dienstzulage 19,9 E und die für die Verwendung an Polytechnischen
Schulen vorgesehene Erhöhung der Dienstzulage 16,1 E beträgt; Abs. 1 ist auf
diese Lehrer nicht anzuwenden.

(5) Erziehern der Verwendungsgruppe L 2b 1 mit der Befähigung und Ver-
wendung als Sondererzieher, die nicht die Voraussetzungen des § 59a Abs. 3
erfüllen, gebührt eine Dienstzulage in halber Höhe der Dienstzulage nach § 59a
Abs. 3.

(6) Lehrern, auf die § 59a Abs. 4 nur deswegen nicht anzuwenden ist, weil
sie mit der Erteilung des in dieser Bestimmung angeführten Unterrichtes nicht
ganzjährig, sondern nur während eines Semesters betraut sind, gebührt für die
Dauer der Erteilung dieses Unterrichtes eine Dienstzulage nach der entspre-
chenden Bestimmung des § 59a Abs. 5 und Abs. 5a Z 1 und 2.

(7) Die Dienstzulage nach Abs. 6 gebührt,
1. wenn der praxisschulmäßige Unterricht während des gesamten Winter-

semesters erteilt wurde, für die Monate September bis einschließlich
Feber,

2. wenn der praxisschulmäßige Unterricht während des gesamten Sommer-
semesters erteilt wurde, für die Monate Feber bis einschließlich Juli,

3. wenn der praxisschulmäßige Unterricht nur während eines Teiles eines
Semesters erteilt wurde, für jeden Monat, in dem der Lehrer durch mehr
als 14 Tage in diesem Unterricht verwendet wurde.

(8) Wenn in den Fällen des Abs. 6 der Unterricht nur im halben Umfang des
Unterrichtes an einer Praxisschule erteilt wird, gebührt die nach Abs. 7 zuste-
hende Dienstzulage im halben Ausmaß.

Erzieherzulage

§ 60a. (1) Lehrern (Erziehern), die
1. im vollen Ausmaß der Lehrverpflichtung eines Lehrers oder
2. neben ihrer unterrichtlichen Verwendung im Ausmaß von mindestens drei

Viertel ihrer Lehrverpflichtung
als Erzieher an Internatsschulen oder Schülerheimen des Bundes oder an
gleichartigen Anstalten verwendet werden, gebührt – sofern nicht § 10 Abs. 9
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BLVG anzuwenden ist – für die Dauer der Verwendung eine ruhegenußfähige
Erzieherzulage.

(2) Die Erzieherzulage beträgt:

(3) Durch die Erzieherzulage werden abgegolten:
1. 1,5 neunstündige Nachtdienste je Woche und
2. alle sonstigen Dienstleistungen, die auf Grund der Tätigkeit als Erzieher zu

erbringen und gemäß § 10 BLVG nicht auf die Lehrverpflichtung anzu-
rechnen sind.

(4) Bei Verwendung am Bundes-Blindenerziehungsinstitut, am Bundesinsti-
tut für Gehörlosenbildung oder an der Höheren technischen Bundeslehranstalt,
Bundes-Handelsakademie und Bundes-Handelsschule Wien III werden abwei-
chend vom Abs. 3 durch die Erzieherzulage abgegolten:

1. ein neunstündiger Nachtdienst je Woche und
2. alle sonstigen Dienstleistungen, die auf Grund der Tätigkeit als Erzieher zu

erbringen und gemäß § 10 BLVG nicht auf die Lehrverpflichtung anzu-
rechnen sind.

(5) Lehrern, die neben ihrer unterrichtlichen Verwendung zwar nicht in dem
im Abs. 1 Z 2 angeführten Ausmaß, aber mindestens im Ausmaß von drei Ach-
tel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher an Internatsschulen oder Schülerhei-
men des Bundes oder an gleichartigen Anstalten verwendet werden, gebührt –
sofern nicht § 10 Abs. 9 BLVG anzuwenden ist – für die Dauer der Verwen-
dung eine Erzieherzulage im halben Ausmaß der im Abs. 2 angeführten An-
sätze.

(6) Durch die im halben Ausmaß gebührende Erzieherzulage werden abge-
golten:

1. 0,75 neunstündige Nachtdienste je Woche und
2. alle sonstigen Dienstleistungen, die auf Grund der Tätigkeit als Erzieher zu

erbringen und gemäß § 10 BLVG nicht auf die Lehrverpflichtung anzu-
rechnen sind.

(7) Bei Verwendung am Bundes-Blindenerziehungsinstitut, am Bundesinsti-
tut für Gehörlosenbildung oder an der Höheren technischen Bundeslehranstalt,
Bundes-Handelsakademie und Bundes-Handelsschule Wien III werden durch
die im halben Ausmaß gebührende Erzieherzulage abweichend vom Abs. 6 ab-
gegolten:

1. 0,5 neunstündige Nachtdienste je Woche und

in der
Verwendungs-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3 4 5

Euro

L 1 568,2 624,0 719,3 813,3 907,3
L 2a 507,6 548,4 621,4 709,2 798,5
L 2b 412,3 471,7 535,8 554,6 588,2
L 3 362,7 379,9 414,8 451,8 490,1



Band1.Buch : 04-GehG.pod    581
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

581

581

§§ 60b, 61 GehG

2. alle sonstigen Dienstleistungen, die auf Grund der Tätigkeit als Erzieher zu
erbringen und gemäß § 10 BLVG nicht auf die Lehrverpflichtung anzu-
rechnen sind.

(8) Das in den Abs. 3, 4, 6 und 7 jeweils unter Z 1 angeführte Erfordernis
gilt auch dann als erfüllt, wenn diese Nachtdienste zwar nicht tatsächlich je
Woche, wohl aber in einem längeren, für die Diensteinteilung maßgebenden
Zeitraum (mehrwöchiger Durchschnitt) in der Anzahl zu erbringen sind, daß
sich ein den betreffenden Bestimmungen entsprechender Durchschnittswert
ergibt.

(9) Nachtdienste, die zur Gänze oder zum Teil auf Sonn- oder Feiertage fal-
len, werden durch die Erzieherzulage in den Abs. 3, 4, 6 und 7 nicht abge-
golten.

(10) Lehrern, die mit weniger als dem Ausmaß von drei Achtel ihrer Lehrver-
pflichtung als Erzieher verwendet werden, gebührt keine Erzieherzulage.

(11) Auf die Vorrückung in die höheren Zulagenstufen sind die §§ 8 und 10
mit der Abweichung sinngemäß anzuwenden, daß die Frist für die Vorrückung
vier Jahre beträgt. Hiebei sind Zeiten, die in einer Verwendung zurückgelegt
wurden, die den Anspruch auf die volle Erzieherzulage gewährt hat oder ge-
währt hätte, voll, wenn die Verwendung aber nur Anspruch auf die halbe Erzie-
herzulage gewährt hat oder gewährt hätte, zur Hälfte für die Vorrückung in die
höhere Zulagenstufe anzurechnen.

(12) Von der Erzieherzulage und dem der Erzieherzulage entsprechenden
Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten.

Vertretungsabgeltung für Lehrpersonen

§ 60b. (1) § 12 f ist auf Lehrpersonen nicht anzuwenden.

(2) Der mit Leitungsaufgaben teilbetrauten Lehrperson (§ 213a Abs. 1 oder 2
BDG 1979) gebührt für die Dauer dieser Teilbetrauung eine Vergütung. Diese ist
nach den Bestimmungen über die Dienstzulage nach § 57 und dem Ausmaß der
Teilbetrauung zu bemessen.

Vergütung für Mehrdienstleistung

§ 61. (1) Überschreitet der Lehrer durch
1. dauernde Unterrichtserteilung,
2. Einrechnung von Nebenleistungen nach § 9 BLVG,
3. Einrechnung von Erziehertätigkeiten und Aufsichtsführung nach § 10

BLVG und
4. Einrechnung von Tätigkeiten in ganztägigen Schulformen nach § 12 BLVG

das Ausmaß der wöchentlichen Lehrverpflichtung, so gebührt ihm hiefür an
Stelle der in den §§ 16 bis 18 angeführten Nebengebühren eine besondere Ver-
gütung. Im Vertretungsfall ist die Lehrfächerverteilung entsprechend abzuän-
dern, sobald feststeht, dass die Vertretungsdauer zwei Wochen übersteigen
wird.
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(2) Die Vergütung beträgt für jede Unterrichtsstunde einer zwanzigstündigen
Lehrverpflichtung, mit der das Ausmaß der wöchentlichen Lehrverpflichtung in
der betreffenden Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) überschritten wird,
1,30% des Gehaltes des Lehrers.

(3) Für die Berechnung dieser Vergütung sind die Ergänzungszulagen,
Teuerungszulagen, Dienstalterszulagen und die Dienstzulagen nach § 58 Abs. 4
bis 8, § 59 Abs. 3 bis 12, § 59a Abs. 1 bis 5a, § 60 und § 115 dem Gehalt zuzu-
rechnen. Fällt die betreffende Kalenderwoche in zwei Kalendermonate und ste-
hen für diese Monate das Gehalt oder gemäß dem ersten Satz zuzurechnende
Zulagen in unterschiedlicher Höhe zu, sind die unterschiedlichen Bemessungs-
grundlagen in dem Ausmaß anteilig heranzuziehen, der den Anteilen der auf die
beiden Monate entfallenden Teile der Kalenderwoche entspricht.

(4) Bei Lehrern, für die weder das BLVG noch § 194 des BDG 1979 gilt, ist
jede nach Abs. 1 und 2 abzugeltende Unterrichtsstunde mit jener Zahl von Un-
terrichtsstunden einer zwanzigstündigen Lehrverpflichtung anzusetzen, die sich
aus der Teilung der Zahl 21 durch die um eins erhöhte Wochenstundenzahl des
Höchstausmaßes der betreffenden Lehrverpflichtung ergibt.

(5) Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen nach Abs. 1 und 2 ist
für die Tage einzustellen, an denen die Unterrichtserteilung oder die Tätigkeit
gemäß Abs. 1 Z 3 oder 4 an anderen Tagen als

1. den im § 2 Abs. 4 des Schulzeitgesetzes 1985, BGBl. Nr. 77, als schulfrei
genannten Tagen oder

2. den zur Verwirklichung der Fünftagewoche schulfrei erklärten Samstagen
oder

3. an einem einzelnen aus Anlässen des schulischen oder sonstigen öffentli-
chen Lebens schulfrei erklärten Tag gemäß § 2 Abs. 5 des Schulzeitgeset-
zes oder

4. an einem nach der Diensteinteilung für den Lehrer regelmäßig unterrichts-
freien Wochentag oder

5. an Tagen, an denen der Lehrer an einer eintägigen Schulveranstaltung
oder an einer eintägigen schulbezogenen Veranstaltung teilnimmt oder

6. an bis zu drei Tagen in jedem Schuljahr, an denen der Lehrer Veranstal-
tungen der institutionellen Fort- oder Weiterbildung besucht oder

7. an Tagen, an denen der Lehrer wegen eines Dienstauftrages zur Erfüllung
einer Tätigkeit, die
a) im gesamtschulischen Interesse liegt,
b) weder zu den lehramtlichen Pflichten zählt noch der einer fünf Tage pro

Schuljahr überschreitenden Fort- oder Weiterbildung oder einer sonsti-
gen Ausbildung dient und

c) nicht zu einem anderen Zeitpunkt möglich ist,
abwesend ist,

zur Gänze unterbleibt.

(6) Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen nach Abs. 1 und 2
ist abweichend von Abs. 5 Z 1 am Allerseelentag, am jeweiligen Festtag des
Landespatrons und in Ferialzeiten einzustellen, die mindestens eine Woche
dauern.
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(7) In Fällen der Abs. 5 und 6 sind einzustellen pro Tag
1. bei einem Lehrer, der auf Grund der Diensteinteilung an bis zu fünf Tagen

der Woche Unterricht zu erteilen hat, ein Fünftel,
2. bei einem Lehrer, der auf Grund der Diensteinteilung an sechs Tagen der

Woche Unterricht zu erteilen hat, ein Sechstel
der Vergütung gemäß Abs. 1 und 2. Unterbleibt der Unterricht während einer ge-
samten Woche, ist die Vergütung gemäß Abs. 1 und 2 (mit Ausnahme des
Abs. 5 Z 6) zur Gänze einzustellen.

(8) Einem Lehrer, der außerhalb seiner laut Diensteinteilung zu haltenden
Unterrichtsstunden zur Vertretung eines vorübergehend an der Erfüllung seiner
lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrers herangezogen wird, gebührt für
jede Vertretungsstunde, die in der jeweiligen Woche über eine Vertretungs-
stunde und im jeweiligen Unterrichtsjahr über zehn Vertretungsstunden hinaus-
geht, eine Vergütung. Diese Vergütung beträgt

1. 43,5 E für Lehrer der Verwendungsgruppen L 1 und L PH,
2. 37,1 E für Lehrer anderer Verwendungsgruppen.

Für die Lehrer, auf die Abs. 4 anzuwenden ist, beträgt diese Vergütung für die
Verwendungsgruppe L 1 38,3 E, für andere Verwendungsgruppen 33,5 E. Auf
Lehrpersonen, auf die Abs. 12 anzuwenden ist, tritt an die Stelle von zehn Ver-
tretungsstunden die ihrem Beschäftigungsausmaß entsprechende anteilige Zahl
von Vertretungsstunden.

(8a) Für die Vertretung eines Lehrers, der an der Erfüllung seiner Erzieher-
tätigkeit oder Aufsichtsführung gemäß den §§ 10 und 12 Abs. 3 BLVG gehindert
ist, gebühren die in Abs. 8 Z 1 und 2 genannten Beträge im Ausmaß von

1. 50% für eine Beschäftigungsstunde an Werktagen,
2. 25% für eine Nachtdienststunde an Werktagen oder je Stunde einer Tätig-

keit nach § 10 Abs. 6 BLVG,
3. 75% für eine Beschäftigungsstunde an Sonn- und Feiertagen,
4. 37,5% für eine Nachtdienststunde an Sonn- und Feiertagen.

Wird die Nachtdienststunde an einer im § 10 Abs. 5 BLVG angeführten Lehran-
stalt geleistet, erhöht sich der gemäß Z 2 oder 4 vorgesehene Prozentsatz auf
das 1,5fache Ausmaß.

(8b) Abweichend von Abs. 8 gebührt in Fällen, in denen pro Tag mehr als
drei Vertretungsstunden in Form eines Blockunterrichts (einschließlich der dafür
notwendigen Vor- und Nachbereitung) durch einen für den betreffenden Unter-
richtsgegenstand unterrichtsberechtigten Lehrer gehalten werden, nicht die Ver-
gütung gemäß Abs. 8, sondern die Vergütung gemäß Abs. 1 bis 4.

(9) Ist der Lehrer nach den dienstrechtlichen Bestimmungen zu nicht geson-
dert zu vergütenden Supplierungen verpflichtet (Supplierverpflichtung), sind die
in einer Woche geleisteten Vertretungsstunden der Reihe nach wie folgt zu be-
rücksichtigen:

1. Zunächst ist die gemäß Abs. 8 von einer Vergütung ausgenommene Ver-
tretungsstunde der betreffenden Kalenderwoche zu erfüllen.

2. Darüber hinaus geleistete Vertretungsstunden zählen auf die sich aus Lei-
tungsfunktionen ergebende Supplierverpflichtung so lange, bis diese hin-
sichtlich der betreffenden Woche erfüllt ist.
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3. Darüber hinaus geleistete Vertretungsstunden zählen auf die zehn im je-
weiligen Unterrichtsjahr unvergütet zu leistenden Vertretungsstunden.

4. Darüber hinaus geleistete Vertretungsstunden sind nach Abs. 8 zu ver-
güten.

(10) Die Supplierverpflichtung gilt hinsichtlich des betreffenden Schuljahres
als erfüllt, sobald sie weniger als eine Stunde einer zwanzigstündigen Lehrver-
pflichtung beträgt.

(11) Stunden einer Aufsichtsführung während der Klausurprüfung im Rah-
men einer Reifeprüfung, einer Reife- und Diplomprüfung, einer Diplomprüfung
gemäß dem Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, und einer Ab-
schlussprüfung gelten unter den Voraussetzungen des Abs. 8 erster Satz als
Vertretungsstunden im Sinne der Abs. 8 bis 10.

(12) Auf eine Lehrperson, deren Lehrverpflichtung nach den §§ 50a, 50b
oder 50e BDG 1979 oder nach § 8 BLVG herabgesetzt worden ist oder die eine
Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in Anspruch
nimmt, sind die Abs. 1 bis 11 mit der Abweichung anzuwenden, dass die herab-
gesetzte Lehrverpflichtung der Lehrperson als wöchentliche Lehrverpflichtung
im Sinne des Abs. 1 gilt.

(13) Der Lehrer kann durch Erklärung bewirken, dass Mehrdienstleistungen,
die mit einer Vergütung gemäß Abs. 2 (gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 4)
abzugelten wären, zur Gänze oder zu einem bestimmten Hundertsatz nicht zu
vergüten sind, sondern mit der Zahl von Unterrichtsstunden im Sinne des Abs. 2
(Wochen-Werteinheiten) seinem Zeitkonto gutgeschrieben werden (Teilgut-
schrift).

(14) Die Erklärung gemäß Abs. 13 bezieht sich auf ein Unterrichtsjahr. Sie ist
bis 30. September des betreffenden Unterrichtsjahres abzugeben und ist un-
widerruflich.

(15) Die von Erklärungen gemäß Abs. 13 und 14 erfassten Unterrichtsjahre
bilden die Ansparphase. Die Summe der während der Ansparphase je Unter-
richtsjahr erworbenen Teilgutschriften bildet die Gesamtgutschrift. Die jeweiligen
Teilgutschriften und die Gesamtgutschrift sind dem Lehrer auf Verlangen einmal
jährlich mitzuteilen.

(16) Der Verbrauch von gutgeschriebenen Wochen-Werteinheiten ist unter
folgenden Voraussetzungen zulässig:

1. Der Lehrer muss zum Zeitpunkt des Beginns des Verbrauchs das 50. Le-
bensjahr bereits vollendet haben.

2. Die durch den Verbrauch frei werdenden Wochenstunden sind von einer
neu aufzunehmenden Lehrkraft zu übernehmen, sofern eine Nachbeset-
zung aus Kapazitätsgründen erforderlich ist.

3. Der Verbrauch ist auf Antrag zu bewilligen, wenn dem Verbrauch keine
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen oder der Verbrauch an-
sonsten während der verbleibenden aktiven Dienstzeit nicht möglich wäre.
Der Antrag kann nur bis 1. März des vorangehenden Unterrichtsjahres ge-
stellt werden.
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4. Der Verbrauch hat in Form einer Freistellung von der regelmäßigen Lehr-
verpflichtung für ein ganzes Schuljahr im Ausmaß von 50 bis 100 vH der
regelmäßigen Lehrverpflichtung zu erfolgen. Im Schuljahr, in dem der Leh-
rer in den Ruhestand versetzt wird oder übertritt, ist ein Verbrauch auch für
einen Teil des Schuljahres zulässig.

5. Für eine Freistellung im Ausmaß 100 vH der regelmäßigen Lehrverpflich-
tung sind 720 Wochen-Werteinheiten von der Gesamtgutschrift abzubu-
chen. Für eine anteilige Freistellung ist der entsprechende Anteil abzu-
buchen. Im Fall der Z 4 letzter Satz sind für einen Monat 60 Wochen-Wert-
einheiten und für einen Tag zwei Wochen-Werteinheiten abzubuchen.

6. Während einer gänzlichen Freistellung ruht der Anspruch auf eine Dienst-
zulage nach den §§ 57 bis 59 oder auf eine Dienstzulage und eine Vergü-
tung nach § 71.

(16a) Vom Erfordernis der Nachbesetzung gemäß Abs. 16 Z 2 kann abgese-
hen werden, wenn aufgrund eines Rückgangs von Wochenstunden in einem
Fach eine Nachbesetzung personalwirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

(17) Während einer gänzlichen Freistellung darf der Lehrer nicht zur Dienst-
leistung herangezogen werden. Während einer teilweisen Freistellung ist § 213
Abs. 7 zweiter Satz BDG 1979 sinngemäß anzuwenden.

(18) Nicht durch Freistellung verbrauchte Wochen-Werteinheiten sind
1. auf Antrag, wobei sich dieser nur auf die Gesamtgutschrift beziehen kann,
2. im Fall des Ausscheidens aus dem Dienststand oder Dienstverhältnis oder
3. im Fall der Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe

gemäß Abs. 2 unter Zugrundelegung der besoldungsrechtlichen Stellung im
Zeitpunkt der Antragstellung, des Ausscheidens oder der Überstellung zu ver-
güten.

(19) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport der Bundes-
regierung jährlich, erstmals im Jahr 2010, einen schriftlichen Bericht über die In-
anspruchnahme des Zeitkontomodells und über die aufgrund von Freistellungen
erforderlichen Neuaufnahmen vorzulegen.

Vergütung für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte

§ 61a. (1) Einem Lehrer, der mit der Führung der Klassenvorstandsge-
schäfte für ein Schuljahr betraut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni
des betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von

1. 235,1 E in der Verwendungsgruppe L 1,
2. 206,7 E in den übrigen Verwendungsgruppen.
(2) Auf Klassenlehrpersonen an Praxisvolksschulen, die einer Pädagogi-

schen Hochschule eingegliedert sind, ist § 61c Abs. 1 Z 1 anzuwenden.
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(4) Wird während eines Monates ein anderer Lehrer mit der Führung der

Klassenvorstandsgeschäfte betraut, ist die Vergütung für diesen Monat unter
den betreffenden Lehrern entsprechend der Dauer der Betrauung aufzuteilen.
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Für Kalendermonate, in denen diese Tätigkeit nicht ausgeübt wird, entfällt die
Vergütung zur Gänze.

(5) Bei Schularten mit einem gemäß Schulzeitgesetz abweichendem Ablauf
des Unterrichtsjahres gebührt die Vergütung nach Abs. 1 beginnend mit dem
ersten Monat des betreffenden Unterrichtsjahres, höchstens aber zehnmal pro
Schuljahr.

Vergütung für Kustodiate und Nebenleistungen

§ 61b. (1) Einer Lehrperson, der von der Schulleitung im Rahmen der der
Schule zugewiesenen Ressourcen die Verwaltung eines Kustodiates oder die
Erbringung einer Nebenleistung übertragen wird, gebührt in den Monaten Sep-
tember bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung im
nachstehenden Ausmaß:

1. wenn das Kustodiat oder die Nebenleistung von der Schulleitung mit einer
Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe II bewertet ist,
a) in der Höhe von 188,1 E für Lehrpersonen der Verwendungsgruppen

L 1 und L PA,
b) in der Höhe von 159,7 E für Lehrpersonen der übrigen Verwendungs-

gruppen;
2. wenn das Kustodiat oder die Nebenleistung von der Schulleitung mit einer

halben Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe II bewertet ist,
a) in der Höhe von 94,1 E für Lehrpersonen der Verwendungsgruppen L 1

und L PA,
b) in der Höhe von 79,8 E für Lehrpersonen der übrigen Verwendungs-

gruppen.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch Art. 31 Z 120, BGBl. I Nr. 138/2017)

(3) Der zuständige Bundesminister hat im Einvernehmen mit der Bundesmi-
nisterin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport entweder allgemein durch Verordnung oder im Einzelfall zu bestimmen, in-
wieweit für die nachstehend angeführten Nebenleistungen, die durch Abs. 1
nicht erfasst sind und vom Lehrer außerhalb der mit dem Unterricht verbunde-
nen Pflichten erbracht werden, monatliche Vergütungen im Sinne des Abs. 1
vorgesehen werden:

1. Nebenleistungen, die in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit den nach
dem Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz durch Einrechnungen in die
Lehrverpflichtung abzugeltenden Nebenleistungen stehen,

2. Nebenleistungen, die in der Verwaltung einer Schüler-, Lehrer- oder Fach-
bücherei bestehen,

3. sonstige Nebenleistungen, die in einem Ausmaß bemessen sind, das
höchstens einer Einrechnung von zwei Wochenstunden der Lehrverpflich-
tungsgruppe II in die Lehrverpflichtung entspricht, und die Nebenleistun-
gen, die im § 3 Abs. 1 Z 2 und 3 und im § 4 der Verordnung über die Ein-
rechnung von Nebenleistungen in die Lehrverpflichtung der Bundeslehrer,
BGBl. Nr. 346/1973, in der am 1. Oktober 2000 geltenden Fassung gere-
gelt sind.
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Maßgebend für die Bestimmung ist die aus der Nebenleistung erwachsende
zusätzliche Belastung des Lehrers im Vergleich zu den in Abs. 1 angeführten
Leistungen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(5) Wird während eines Monates ein anderer Lehrer mit Tätigkeiten im Sinne
der Absätze 1 und 3 betraut, ist die Vergütung für diesen Monat unter den betref-
fenden Lehrern entsprechend der Dauer der Betrauung aufzuteilen. Für Kalen-
dermonate, in denen diese Tätigkeit nicht ausgeübt wird, entfällt die Vergütung
zur Gänze.

(6) Bei Schularten mit einem gemäß Schulzeitgesetz abweichendem Ablauf
des Unterrichtsjahres gebührt die Vergütung nach Abs. 1 oder auf Grund einer
Verordnung gemäß Abs. 3 beginnend mit dem ersten Monat des betreffenden
Unterrichtsjahres, höchstens aber zehnmal pro Schuljahr.

Vergütung für die Klassenführung bei den Landeslehrern

§ 61c. (1) Einem Lehrer
1. an Volksschulen, der mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte be-

traut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden
Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von 106,5 E,

2. an Mittelschulen, Polytechnischen Schulen oder an Sonderschulen, der
mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte betraut ist, gebührt in den
Monaten September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatli-
che Vergütung in der Höhe von 106,5 E,

3. an Berufsschulen, der mit der Führung der Klassenvorstandsgeschäfte
betraut ist, gebührt in den Monaten September bis Juni des betreffenden
Schuljahres eine monatliche Vergütung in der Höhe von 177,0 E, bei Füh-
rung der Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in der dop-
pelten Höhe.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(3) Wird während eines Monats ein anderer Lehrer mit der Führung der Klas-
senvorstandsgeschäfte betraut, ist die Vergütung für diesen Monat unter den
betreffenden Lehrern entsprechend der Dauer der Betrauung aufzuteilen. Für
Kalendermonate, in denen diese Tätigkeit nicht ausgeübt wird, entfällt die Ver-
gütung zur Gänze.

(4) Auf Lehrer an Berufsschulen, die aus Gründen der Schulorganisation die
Klassenvorstandsgeschäfte während des Unterrichtsjahres in unterschiedli-
chem Ausmaß zu führen haben, sind Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Gesamthöhe der Vergütung in einem Schuljahr jener eines Leh-
rers entspricht, der die Führung von Klassenvorstandsgeschäften gleichmäßig
während des gesamten Unterrichtsjahres zu führen hat.

(5) Bei Schulen mit einem gemäß Schulzeitgesetz abweichenden Ablauf des
Unterrichtsjahres gebührt die Vergütung nach Abs. 1 beginnend mit dem ersten
Monat des betreffenden Unterrichtsjahres, höchstens aber zehnmal pro Schul-
jahr.
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Vergütung für die Verwaltung von Kustodiaten
bei Lehrpersonen an Berufsschulen

§ 61d. (1) Einer Lehrperson an Berufsschulen, der von der Schulleitung im
Rahmen der der Schule zugewiesenen Ressourcen die Verwaltung einer
Sammlung, einer Lehrwerkstätte oder einer Laboratoriumseinrichtung (Kus-
todiat) übertragen wird, gebührt in den Monaten September bis Juni eine monat-
liche Vergütung in Höhe

1. von 131,3 E, wenn es sich um eine Lehrwerkstätte oder in Lehrberufen
ohne Lehrwerkstätte um eine Laboratoriumseinrichtung handelt,

2. von 65,6 E in den übrigen Fällen.
Kustodiate im Sinne der Z 1 sind mit einer Wochenstunde einer Lehrverpflich-
tung von 23 Wochenstunden, Kustodiate im Sinne der Z 2 mit einer halben Wo-
chenstunde einer Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden bewertet. Einer
Lehrperson dürfen auch mehrere Kustodiate übertragen werden.

(2) Wird während eines Monats eine andere Lehrperson mit Tätigkeiten im
Sinne des Abs. 1 betraut, ist die Vergütung für diesen Monat unter den betreffen-
den Lehrpersonen entsprechend der Dauer der Betrauung aufzuteilen. Für Ka-
lendermonate, in denen diese Tätigkeit nicht ausgeübt wird, entfällt die Vergü-
tung zur Gänze.

(3) Bei Schulen mit einem gemäß Schulzeitgesetz abweichenden Ablauf des
Unterrichtsjahres gebührt die Vergütung nach Abs. 1 beginnend mit dem ersten
Monat des betreffenden Unterrichtsjahres, höchstens aber zehnmal pro Schul-
jahr.

(4) Die Leiterin oder der Leiter einer Berufsschule darf ab dem Schuljahr
2018/19 im Rahmen der von der landesgesetzlich zuständigen Behörde zuge-
teilten Ressourcen und höchstens bis zur Gesamtzahl der in Anlage 5 Ziffer 6 in
der bis 31. August 2018 geltenden Fassung an Berufsschulen vorgesehenen
und eingerichteten Kustodiate einzelnen Lehrpersonen Kustodiate übertragen
(Abs. 1).

Vergütungen für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte,
Kustodiate und Nebenleistungen an land-

und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen

§ 61e. (1) Für folgende von einem Lehrer an einer land- und forstwirtschaft-
lichen Berufsschule auftragsgemäß erbrachte Nebenleistungen gebührt in den
Monaten September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatliche Ver-
gütung im nachstehenden Ausmaß:

1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte an land- und forstwirt-
schaftlichen Berufsschulen in der Höhe von 177,0 E, bei Führung der
Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in der doppelten
Höhe,

2. für die Verwaltung
a) der Schüler- und Lehrerbüchereien,
b) der audiovisuellen Unterrichtsbehelfe (Bild- und Tonträger),
c) der Schreib- und Büromaschinen,
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d) der Laboratoriumseinrichtungen,
e) der Einrichtungen für Bewegung und Sport einschließlich der Sport-

geräte,
f) der Lehrmittelsammlung für den allgemeinbildenden Unterricht,
g) der Lehrmittelsammlung fur den fachtheoretischen Unterricht,
sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen
sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Bediensteten be-
sorgt werden, im Ausmaß einer halben Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe 5 in der Höhe von 65,6 E,

3. für die Verwaltung einer organisationsmäßig vorgesehenen und tatsäch-
lich bestehenden Lehrwerkstätte im Ausmaß einer Wochenstunde der
Lehrverpflichtungsgruppe 5 in der Höhe von 130,0 E.

(2) Für folgende von einem Lehrer an einer land- und forstwirtschaftlichen
Fachschule auftragsgemäß erbrachte Nebenleistungen gebührt in den Monaten
September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung im
nachstehenden Ausmaß:

1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte an land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschulen
a) für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 224,1 E,
b) für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 200,5 E,
bei Führung der Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in
der jeweils doppelten Höhe,

2. für die Verwaltung
a) der Schüler- und Lehrerbüchereien,
b) der Schülerbücherei und
c) der Lehrerbücherei, soweit sie von der Schülerbücherei getrennt ver-

waltet wird und mindestens 1000 Bände umfasst,
d) der audiovisuellen Unterrichtsbehelfe (Bild- und Tonträger),
e) der Laboratoriumseinrichtungen,
f) der Lehrmittelsammlung für den fachtheoretischen Unterricht,
sofern die Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen
sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Bediensteten be-
sorgt werden, im Ausmaß einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungs-
gruppe 2 für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 177,0 E,
für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 153,6 E,

3. für die Verwaltung
a) der Einrichtungen für Bewegung und Sport einschließlich der Sport-

geräte,
b) der Schreib- und Büromaschinen,
c) der Lehrmittelsammlung für den allgemeinbildenden Unterricht,
sofern die Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen
sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Bediensteten be-
sorgt werden, im Ausmaß einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungs-
gruppe 5 für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 in der Höhe von 147,2 E,
für Lehrer der übrigen Verwendungsgruppen in der Höhe von 130,0 E,

4. für die Verwaltung einer organisationsmäßig vorgesehenen und tatsäch-
lich bestehenden Lehrwerkstätte im Ausmaß einer Wochenstunde der



Band1.Buch : 04-GehG.pod    590
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

590

590

GehG § 62

Lehrverpflichtungsgruppe 5 in der Höhe von 147,2 E für Lehrer der Ver-
wendungsgruppe L 1 und in der Höhe von 130,0 E für Lehrer einer der
Verwendungsgruppen L 2 oder L 3.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(4) Wird während eines Monats ein anderer Lehrer mit Tätigkeiten im Sinne

des Abs. 1 betraut, ist die Vergütung für diesen Monat unter den betreffenden Leh-
rern entsprechend der Dauer der Betrauung aufzuteilen. Für Kalendermonate, in
denen diese Tätigkeit nicht ausgeübt wird, entfällt die Vergütung zur Gänze.

(5) Auf Lehrer, die aus Gründen der Schulorganisation die in den Abs. 1 Z 1
und Abs. 2 Z 1 umschriebenen Tätigkeiten während des Unterrichtsjahres in un-
terschiedlichem Ausmaß zu erbringen haben, sind die Abs. 1, 2 und 4 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass die Gesamthöhe der Vergütung in einem Schuljahr
jener eines Lehrers entspricht, der diese Tätigkeiten gleichmäßig während des
gesamten Unterrichtsjahres zu erbringen hat.

(6) Das landesgesetzlich zuständige Organ kann einen Lehrer unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Belastung mit der Verwaltung von maximal drei
der im Abs. 1 Z 1 bis 3 sowie der im Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten Sammlungen
(Kustodiate) betrauen.

(7) Bei Schulen mit einem gemäß Schulzeitgesetz abweichenden Ablauf des
Unterrichtsjahres gebühren die Vergütungen nach Abs. 1 und 2 beginnend mit
dem ersten Monat des betreffenden Unterrichtsjahres, höchstens aber zehnmal
pro Schuljahr.

Vergütung für die schulpraktische Ausbildung

§ 62. (1) Dem Lehrer der Verwendungsgruppe L 1, der mit der Betreuung
von Studierenden im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung des Lehramts-
studiums betraut ist, gebührt für diese Tätigkeit eine Vergütung nach Maßgabe
der folgenden Absätze. Die genannten Vergütungen gebühren grundsätzlich
für eine maximale Höchstgesamtdauer der schulpraktischen Ausbildung von
150 Stunden. Für die Betreuung von Studierenden der Wirtschaftspädagogi-
schen Studienrichtung im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung gebührt
dem Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 für diese Tätigkeit die Vergütung
grundsätzlich für eine Höchstgesamtdauer der schulpraktischen Ausbildung von
180 Stunden.

(2) Für die schulpraktische Ausbildung gebühren für die Betreuung
1. eines Studierenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6 E,
2. von zwei Studierenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,9 E,
3. von drei Studierenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0 E,
4. ab vier Studierenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,7 E

pro Stunde. Auf die für die Höhe dieser Vergütung maßgebende Zahl der Studie-
renden sind alle Studierenden der Gruppe anzurechnen, die zumindest während
des gesamten ersten Viertels der jeweiligen Phase der schulpraktischen Ausbil-
dung tatsächlich teilnehmen.

(3) Sofern in einzelnen Studienplänen bzw. Curricula vorgesehen ist, dass
die schulpraktische Ausbildung auch eine begleitende Orientierungs- und Refle-
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xionseinheit jeweils unter kooperativer Leitung mit Universitätslehrern umfasst,
sind diese auf die jeweilige Höchstgesamtdauer gemäß Abs. 1 anzurechnen.

(4) Die Vergütungen für die schulpraktische Ausbildung sind semesterweise
im Nachhinein abzurechnen.

(5) Sofern ein Teil der schulpraktischen Ausbildung durch die Universität ab-
gegolten wird, entfällt für diesen Teil die Vergütung gemäß Abs. 2. Gleiches gilt
für begleitende universitäre Veranstaltungen zur schulpraktischen Ausbildung.

(6) Mit den Vergütungen gemäß Abs. 2 sind sämtliche im Zusammenhang
mit der Betreuung von Studierenden in der schulpraktischen Ausbildung stehen-
den Tätigkeiten abgegolten.

Vergütung für Mentorinnen und Mentoren

§ 63. (1) Der Lehrperson, die mit der Wahrnehmung der Funktion Mentorin
oder Mentor (§ 39a VBG bzw. § 6 des Landesvertragslehrpersonengesetzes
1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/1966) betraut ist, gebührt eine monatliche Vergütung.

(2) Die Vergütung beträgt für die Betreuung
1. von einer Vertragslehrperson in der Induktionsphase 134,9 E,
2. von zwei Vertragslehrpersonen in der Induktionsphase 180,6 E und
3. von drei Vertragslehrpersonen in der Induktionsphase 225,4 E.

Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen

§ 63a. Dem Lehrer gebührt für die Teilnahme an mindestens zweitägigen
Schulveranstaltungen mit Nächtigung, sofern er die pädagogisch-inhaltliche Be-
treuung einer Schülergruppe innehat, eine Abgeltung. Sie beträgt für jeden Tag
in den Verwendungsgruppen L PH und L 1 . . . . . . . . . . . . . . . 12,1 Promille
in den Verwendungsgruppen L 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 Promille und
in der Verwendungsgruppe L 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 Promille
des Gehalts der Gehaltsstufe 8 der Verwendungsgruppe L 1.

Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen

§ 63b. (1) Der Lehrperson gebührt für die kontinuierliche Betreuung einer
abschließenden Arbeit im Verlauf der letzten Schulstufe (§ 37 Abs. 4 Schul-
unterrichtsgesetz – SchUG, BGBl. Nr. 472/1986, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 52/2010 und § 37 Abs. 4 in Verbindung mit § 69 Abs. 9 Z 2
Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge –
SchUG-BKV, BGBl. I Nr. 33/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 97/2015) eine Abgeltung. Die Abgeltung beträgt im Fall einer

1. Abschlussarbeit 7,73 von Hundert,
2. vorwissenschaftlichen Arbeit und einer Diplomarbeit 9,82 von Hundert

des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 je betreuter Arbeit. Dabei ist der Ge-
haltsansatz für September des Jahres zugrunde zu legen, in dem das Schuljahr
beginnt, in dessen Verlauf die Betreuung stattfindet. Wird eine abschließende
Arbeit durch mehrere Lehrpersonen betreut, ist die Abgeltung durch die Anzahl
der beteiligten Lehrpersonen zu teilen.
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(2) Die Abgeltung für die Betreuung der abschließenden Arbeiten gemäß
Abs. 1 gebührt im Fall des Betreuungswechsels der zunächst betreuenden und
der die Betreuung fortsetzenden Lehrperson in Abhängigkeit vom jeweiligen Zeit-
raum ihrer aufrechten Bestellung zur Betreuerin bzw. zum Betreuer (Bestellungs-
zeitraum) in der Betreuungsphase. Als Betreuungsphase gelten die Kalender-
monate September bis April des Schuljahres, in dessen Verlauf die Betreuung
stattzufinden hat. Für jeden vom Bestellungszeitraum erfassten Kalendermonat in
der Betreuungsphase gebührt je ein Achtel der Abgeltung gemäß Abs. 1. Beträgt
der Betreuungszeitraum des letzten Schuljahres aufgrund der schulrechtlichen
Vorschriften weniger als acht Monate, gebührt der die abschließende Arbeit (zu-
letzt) betreuenden Lehrperson die Abgeltung gemäß Abs. 1 auch für die restli-
chen Monate. Im Falle des Wechsels während eines Monats gebührt der auf die-
sen Monat entfallende Betrag den beiden Lehrpersonen anteilig entsprechend
der jeweiligen Betreuungsdauer. Einer Lehrperson, welche die Betreuung der ab-
schließenden Arbeit deshalb nicht weiterführen kann, weil eine Schülerin oder ein
Schüler diese abbricht, gebührt die anteilige Abgeltung für die Kalendermonate
bis zum Abbruch der Arbeit; erfolgt der Abbruch während eines Kalendermonats
gebührt der auf diesen Monat entfallende Betrag aliquot.

(3) Der Lehrperson, die gemäß den geltenden Prüfungsordnungen mit der
Abhaltung von Unterrichtseinheiten im Rahmen von Arbeitsgruppen zur Vor-
bereitung auf die mündliche Prüfung im Rahmen der Abschlussprüfung, der
Diplomprüfung, der teilzentralen Reifeprüfung oder der teilzentralen Reife- und
Diplomprüfung betraut ist, gebührt für jede gehaltene Unterrichtseinheit eine Ab-
geltung in Höhe von 2,5 von Hundert des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4.
Arbeitsgruppen dürfen pro Prüfungsgebiet der mündlichen Abschlussprüfung,
Diplomprüfung, Reifeprüfung oder Reife- und Diplomprüfung zum jeweiligen
Haupttermin in der Anzahl gebildet werden, die dem Ergebnis der Teilung der
Gesamtzahl der im Prüfungsgebiet zu betreuenden Prüfungskandidatinnen und
Prüfungskandidaten durch 20, gegebenenfalls aufgerundet auf die nächste
ganze Zahl, entspricht. Die Arbeitsgruppen dürfen im Umfang von bis zu vier Un-
terrichtseinheiten geführt werden.

(4) Für die Vorbereitung von Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandida-
ten auf die mündliche Prüfung nach der Klausurprüfung im Rahmen einer Reife-
prüfung (Reife- und Diplomprüfung) an Schulen für Berufstätige (Prüfungs-
ordnung AHS-B, BGBl. II Nr. 400/1999, sowie Prüfungsordnung Kollegs und
Sonderformen für Berufstätige an BMHS, BGBl. II Nr. 70/2000, in der Fassung
der Verordnung BGBl. II Nr. 160/2015), einer Diplomprüfung an der Bildungs-
anstalt für Elementarpädagogik – Kolleg oder einer Diplomprüfung an der Bil-
dungsanstalt für Sozialpädagogik – Kolleg (Prüfungsordnung Kollegs und Son-
derformen für Berufstätige an Bildungsanstalten, BGBl. II Nr. 58/2000, in der
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 160/2015) gebührt

1. Lehrpersonen der Verwendungsgruppen L PH oder L 1 eine Abgeltung
von 258,7 E und

2. Lehrpersonen der übrigen Verwendungsgruppen eine Abgeltung von
225,4 E

für jede Monatswochenstunde je Klasse im Höchstausmaß der vor der Klausur-
prüfung für sie an dieser Klasse vorgesehenen einschlägigen Unterrichtsstun-
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den. Im Fall einer Unterschreitung des Ausmaßes einer Monatswochenstunde
gebührt die Abgeltung im aliquoten Ausmaß entsprechend dem Anteil der tat-
sächlichen zeitlichen Betreuung.

(5) War in der für die Zulassung zur Prüfung maßgebenden Klasse der be-
treffende Unterrichtsgegenstand nicht stundenplanmäßig zu unterrichten, ist bei
der Anwendung des Abs. 4 von der Zahl der Monatswochenstunden auszuge-
hen, die für diesen Gegenstand stundenplanmäßig in jener Klasse vorgesehen
waren, in dem dieser Gegenstand zuletzt unterrichtet worden ist.

(6) Sind für die gemäß Abs. 4 für eine Klasse vorgesehene Prüfung mehrere
Prüfungstermine vorgesehen, gebührt die Abgeltung nach Abs. 4 ausschließlich
für einen Prüfungstermin.

(7) Hatte die Lehrperson in einem bestimmten Unterrichtsgegenstand eine
Gruppe von Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassen stundenplanmä-
ßig gemeinsam zu unterrichten, zählt diese Gruppe für die Lehrperson bei der
Anwendung der Abs. 4 bis 6 als eine einzelne Klasse.

(8) Die Abgeltung nach Abs. 4 erhöht sich
1. für Lehrpersonen der Verwendungsgruppen L PH und L 1 um 33,5 E

und
2. für Lehrpersonen der übrigen Verwendungsgruppen um 29,7 E

für jede vorzubereitende Kandidatin oder jeden vorzubereitenden Kandidaten.
Abs. 4 letzter Satz ist anzuwenden.

Abgeltung für die individuelle Lernbegleitung

§ 63c. Für die auf Anordnung der Schulleitung geleistete individuelle Lernbe-
gleitung gemäß § 55c und § 78c des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/
1986, gebührt der Lehrperson eine Vergütung. Sie beträgt je abgehaltener Be-
treuungsstunde 1,5 von Hundert des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4.

Abgeltung für Lehrpersonen in der Sommerschule

§ 63d. (1) Der Lehrperson gebührt für jede gehaltene Unterrichtsstunde
eine Vergütung in der Höhe von 53,7 E. Mit dieser Vergütung sind alle mit der
unterrichtlichen Verwendung an der Sommerschule verbundenen Aufgaben ab-
gegolten und es gebührt hierfür keine Sonderzahlung gemäß § 3 Abs. 3.

(2) Der Schulleitung gebührt für die Leitung der Sommerschule eine Vergü-
tung in der Höhe von

1. 643,9 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten bis zu
vier Gruppen an Schülerinnen und Schülern,

2. 858,6 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten fünf
bis elf Gruppen an Schülerinnen und Schülern und

3. 1.073,2 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten
mehr als elf Gruppen an Schülerinnen und Schülern.

(3) Der anstelle der Schulleitung die Sommerschule leitenden Lehrperson
gebührt anstelle der Schulleitung die für die Leitung der Sommerschule gemäß
Abs. 2 vorgesehene Vergütung.
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(4) Die Vergütung gemäß Abs. 2 gebührt in voller Höhe bei zehntägiger Aus-
übung der Leitung der Sommerschule. Wird die Leitung der Sommerschule an
weniger als zehn Tagen ausgeübt, so ist die Vergütung entsprechend der Ta-
gesanzahl zu aliquotieren.

Überstellung

§ 64. (1) Wird ein Beamter der Besoldungsgruppen „Schul- und Fachinspek-
toren“ oder „Beamte des Schulqualitätsmanagements“ zum Lehrer ernannt, ist
er bei der Überstellung so zu behandeln, als ob er bei der Ernennung in eine die-
ser Besoldungsgruppen zum Lehrer jener Verwendungsgruppe ernannt worden
wäre, in die er nun ernannt wird.

(2) Wird ein Beamter der Besoldungsgruppen „Schul- und Fachinspektoren“
oder „Beamte des Schulqualitätsmanagements“ in die Verwendungsgruppe der
Lehrer überstellt, in der er sich vor seiner Ernennung in eine der angeführten Be-
soldungsgruppen befunden hat, gebührt ihm jedenfalls die Gehaltsstufe und all-
fällige Dienstalterszulage, die er erreicht hätte, wenn er in seiner Verwendungs-
gruppe als Lehrer geblieben wäre.

Einstufung in die Verwendungsgruppe L 2a 2 in bestimmten Fällen

§ 64a. (1) Erfüllt ein Lehrer an Volksschulen die für Lehrer an Volksschulen
der Verwendungsgruppe L 2a 2 vorgesehenen Ernennungserfordernisse nicht
gemäß der Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 2 LDG 1984, sondern lediglich gemäß
der Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 3 Abs. 2 (allenfalls in Verbindung mit Z 3
Abs. 3) LDG 1984 in der gemäß Anlage Artikel 1 Abs. 2 LDG 1984 anzuwenden-
den Fassung, so gebühren ihm die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, die
sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für die Vorrückung in der Verwen-
dungsgruppe L 2a 1 maßgebend war oder wäre, in dem Ausmaß in der neuen
Verwendungsgruppe L 2a 2 zurückgelegt hätte, um das diese Zeit einen Zeit-
raum von zwei Jahren übersteigt.

(2) Erfüllt ein Religionslehrer an Volksschulen die für Religionslehrer an
Volksschulen der Verwendungsgruppe L 2a 2 vorgesehenen Ernennungserfor-
dernisse nicht gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984, sondern ledig-
lich gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 4 Abs. 2 (allenfalls in Verbindung mit
Z 4 Abs. 3) LDG 1984 in der gemäß Anlage Artikel 1 Abs. 2 LDG 1984 anzuwen-
denden Fassung, so gebühren ihm die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin,
die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für die Vorrückung in der Verwen-
dungsgruppe L 2a 1 maßgebend war oder wäre, in dem Ausmaß in der neuen
Verwendungsgruppe L 2a 2 zurückgelegt hätte, um das diese Zeit einen Zeit-
raum von zwei Jahren übersteigt.

(3) Erfüllt ein Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschu-
len die für Lehrer für einzelne Unterrichtsgegenstände an land- und forstwirt-
schaftlichen Berufs- und Fachschulen vorgesehenen Ernennungserfordernisse
nicht gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 2.3 des Land- und Forstwirtschaft-
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes (LLDG 1985), BGBl. Nr. 296/1985,
sondern lediglich gemäß § 125b LLDG 1985, so gebühren ihm die Gehaltsstufe
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und der Vorrückungstermin, die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, die für
die Vorrückung in der Verwendungsgruppe L 2a 1 maßgebend war, oder wäre,
in dem Ausmaß in der neuen Verwendungsgruppe L 2a 2 zurückgelegt hätte,
um das diese Zeit einen Zeitraum von zwei Jahren übersteigt.

An Pädagogische Hochschulen dienstzugeteilte Lehrpersonen

§ 64b. Auf gemäß § 223 BDG 1979 dienstzugeteilte Lehrpersonen und auf
gemäß den §§ 22 und 23 LDG 1984 oder LLDG 1985 einer Pädagogischen
Hochschule außerhalb der Praxisschule oder einer privaten Pädagogischen
Hochschule außerhalb der Praxisschule, einem Studiengang, Hochschullehr-
gang oder Lehrgang gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 dienstzugeteilte Lehr-
personen sind die §§ 54c bis 54e anzuwenden. Nicht anzuwenden sind auf
diese Lehrpersonen § 61 und § 50 LDG 1984 sowie § 69 LLDG 1985.

ABSCHNITT VI

Schul- und Fachinspektoren

Beamtinnen und Beamte des Schulqualitätsmanagements

Gehalt

§ 65. (1) Der Beamtin oder dem Beamten des Schulqualitätsmanagements
gebührt ein Fixgehalt. Das Fixgehalt wird durch die Fixgehaltsstufe bestimmt
und beträgt

(2) Das Fixgehalt der Beamtin oder des Beamten des Schulqualitätsmanage-
ments beginnt mit der Fixgehaltsstufe 1.

(3) Die Beamtin oder der Beamte des Schulqualitätsmanagements rückt
nach jeweils fünf Jahren in die nächsthöhere für sie oder ihn vorgesehene Fix-
gehaltsstufe vor. Zeiten, in denen die Beamtin oder der Beamte mit der Funk-
tion Schulqualitätsmanagement betraut war, sind für die Vorrückung anzurech-
nen. § 8 Abs. 3 und § 10 sind auf die Vorrückung mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass sich § 10 Abs. 2 auf die im ersten Satz genannte Vorrückungsfrist
bezieht.

(4) Zeiten als Leiterin oder Leiter einer Schule (eines Schulclusters) oder als
Abteilungsvorständin oder Abteilungsvorstand an berufsbildenden höheren
Schulen (ausgenommen an Bildungsanstalten) oder als Beamtin oder Beamter
in der Schulevaluation sowie Zeiten, in denen die Beamtin oder der Beamte mit
einer dieser Funktionen betraut war, sind bis zum Höchstausmaß von fünf Jah-
ren für die Vorrückung in die Fixgehaltsstufe 2 anzurechnen.

in der Fixgehaltsstufe Euro

1 6233,9
2 7017,5
3 7682,0
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(5) Bei einer Anrechnung gemäß Abs. 4 erhöht sich die Verweildauer in der
Fixgehaltsstufe 2 um die angerechneten Zeiten. Dies gilt nicht für Zeiten, in de-
nen die Beamtin oder der Beamte als Leiterin oder Leiter einer Schule (eines
Schulclusters) in der Verwendungsgruppe L 1 verwendet worden ist.

(6) Durch das Fixgehalt sind alle Mehrleistungen der Beamtin oder des Be-
amten des Schulqualitätsmanagements in zeitlicher und mengenmäßiger Hin-
sicht abgegolten. 13,65% des Fixgehaltes gelten als Abgeltung für zeitliche
Mehrleistungen.

(7)1) Der Beamtin oder dem Beamten des Schulqualitätsmanagements, die
oder der unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Ernennung (oder
einer Betrauung gemäß § 225 Abs. 8 BDG 1979) eine Schule (einen Schul-
cluster) mit mindestens 25 Klassen geleitet hat und die oder der mindestens
fünf Jahre die Leitung einer Schule (eines Schulclusters) inne hatte, gebührt
eine Dienstzulage in der Höhe von 12,5% des Referenzbetrages gemäß § 3
Abs. 4.

Dienstzulage

§ 66. (1) Der Beamtin oder dem Beamten des Schulqualitätsmanagements
in der Funktion Leitung einer Bildungsregion (§ 226 Abs. 2 BDG 1979) gebührt
eine Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt

(2) Wird eine Beamtin oder ein Beamter des Schulqualitätsmanagements mit
der Leitung einer Bildungsregion betraut (§ 226 Abs. 3 und § 273 Abs. 10 BDG
1979), gebührt ihr oder ihm eine Dienstzulage, wie sie gemäß Abs. 1 für eine
Funktionsdauer von bis zu fünf Jahren vorgesehen ist.

(3) Ist ein Organ der Schulaufsicht für das Minderheitenschulwesen in Kärn-
ten oder im Burgenland mit der Leitung der in der Bildungsdirektion eingerichte-
ten Abteilung für das Minderheitenschulwesen betraut oder übt es die Funktion
einer Landesschulinspektorin oder eines Landesschulinspektors gemäß § 32
Abs. 3 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, aus,
gebührt ihm eine Dienstzulage gemäß Abs. 1.

(4)2) § 65 Abs. 7 ist auf eine Beamtin oder einen Beamten des Schulqualitäts-
managements in der Funktion Leitung einer Bildungsregion nicht anzuwenden.

1) § 65 Abs. 7 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. Auf eine Beamtin oder einen Be-
amten des Schulqualitätsmanagements, die oder der vor dem 1. Jänner 2024 einen Anspruch auf die
Dienstzulage gemäß § 65 Abs. 7 begründet hat, sind § 65 Abs. 7 und § 66 Abs. 4 in der bis zum 31. De-
zember 2023 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. BGBl. I Nr. 102/2019.

2) § 66 Abs. 4 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. Auf eine Beamtin oder einen Be-
amten des Schulqualitätsmanagements, die oder der vor dem 1. Jänner 2024 einen Anspruch auf die
Dienstzulage gemäß § 65 Abs. 7 begründet hat, sind § 65 Abs. 7 und § 66 Abs. 4 in der bis zum 31. De-
zember 2023 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. BGBl. I Nr. 102/2019.

Funktionsdauer Euro

bis zu 5 Jahre 1147,3
mehr als 5 Jahre 1364,0
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Vergütung Schulqualitätsmanagement

§ 67. (1) Der Beamtin oder dem Beamten des Schulqualitätsmanagements
gebührt eine nicht ruhegenussfähige monatliche Vergütung in der Höhe von
3,5% ihres oder seines Gehaltes.

(2) Auf die nach Abs. 1 gebührende Vergütung sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz,
2. § 15 Abs. 4 und 5,
3. § 15a Abs. 2.

(3) Anfall, Änderung und Einstellung dieser Vergütung werden mit dem auf
den maßgebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende
Tag der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die Vergütung fällt auch dann
mit dem Monatsersten an, wenn der maßgebende Tag zwar nach dem Monats-
ersten, nicht aber nach dem ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt.
Maßgebend ist der Tag des Ereignisses, das den Anfall, die Änderung oder die
Einstellung bewirkt. Die Bestimmungen der §§ 12c bis 13 über die Kürzung und
den Entfall der Bezüge bleiben unberührt.

Betrauung mit Aufgaben des Schulqualitätsmanagements

§ 68. (1) Wird eine Lehrperson mit der Funktion Schulqualitätsmanagement
betraut, gebührt ihr für die Dauer dieser Verwendung zu ihrem Monatsbezug als
Lehrperson eine ruhegenussfähige Dienstzulage und eine nicht ruhegenuss-
fähige monatliche Vergütung.

(2) Die Höhe der Dienstzulage ist gleich dem Unterschiedsbetrag zwischen
dem Gehalt der Lehrperson (einschließlich der für die Bemessung des Ruhe-
genusses anrechenbaren Zulagen) und dem Fixgehalt, auf das sie Anspruch
hätte, wenn sie zur Beamtin oder zum Beamten des Schulqualitätsmanage-
ments ernannt worden wäre.

(3) Die Höhe der Vergütung beträgt 3,5% des Fixgehalts, auf das die Lehr-
person Anspruch hätte, wenn sie zur Beamtin oder zum Beamten des Schulqua-
litätsmanagements ernannt worden wäre. Auf diese Vergütung ist § 67 Abs. 2
und 3 anzuwenden.

(4) Durch die Dienstzulage und die Vergütung sind alle Mehrleistungen in
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht, die auf Grund der Betrauung mit der
Funktion Schulqualitätsmanagement geleistet werden, abgegolten. 30,89% der
Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

Abschnitt VIa

Beamtinnen und Beamte in der Schulevaluation

§ 69. Für Beamtinnen und Beamte in der Schulevaluation sind die §§ 65 und
67 anzuwenden.
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ABSCHNITT VII

EXEKUTIVDIENST

Gehalt

§ 72. Das Gehalt der Beamtin oder des Beamten des Exekutivdienstes wird
durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt

Dienstalterszulage

§ 73. (1) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt nach zwei Jahren, die sie
oder er in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine ruhegenuss-
fähige Dienstalterszulage („kleine Daz“). Die Dienstalterszulage erhöht sich nach
vier in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren („große Daz“).

(2) Die Dienstalterszulage beträgt:

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

E 1 E 2a E 2b E 2c

Euro

1 – – 2194,2 2103,4
2 – – 2194,2 2103,4
3 – 2332,2 2194,2 2103,4
4 2681,2 2379,1 2253,5 2103,4
5 2789,4 2461,0 2291,8 2103,4
6 2897,6 2540,7 2332,2 2133,6
7 3005,5 2587,9 2370,2 2165,0
8 3111,2 2633,4 2410,6 2180,8
9 3280,8 2681,2 2452,1 –

10 3510,3 2729,2 2521,7 –
11 3683,7 2783,1 2625,8 –
12 3826,1 2897,6 2729,2 –
13 3996,7 3026,3 2800,3 –
14 4140,6 3118,5 2877,5 –
15 4257,2 3214,2 2985,8 –
16 4376,4 3312,6 3094,0 –
17 4495,6 3409,6 3200,9 –
18 4693,4 3489,6 3285,6 –
19 4829,6 3551,2 3346,0 –

in der Verwendungsgruppe

E 1 E 2a E 2b

Euro

kleine Daz 208,0 76,7 76,7
große Daz 415,9 122,7 121,3
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(3) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von vier und zwei Jahren anzu-
wenden.

Funktionszulage

§ 74. (1) Dem Beamten der Verwendungsgruppe E 1 oder E 2a gebührt eine
ruhegenußfähige Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeitsplatz be-
traut ist, der nach § 143 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten Funk-
tionsgruppen zugeordnet ist. Die Funktionszulage beträgt:

(2) Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 4 nach 39 Jahren,
2. die Funktionsstufe 3 nach 29 Jahren, sowie
3. die Funktionsstufe 2 nach 17 Jahren.

Es gebührt die jeweils höchste Funktionsstufe, zumindest aber die Funktions-
stufe 1.

(3) In den Funktionsgruppen 8,9, 10 und 11 der Verwendungsgruppe E 1 ist
für das Erreichen der Funktionsstufe 4 überdies eine vierjährige Dienstzeit auf
einem Arbeitsplatz oder auf Arbeitsplätzen der betreffenden Funktionsgruppe
erforderlich. In den vierjährigen Zeitraum sind auch Zeiten einzurechnen, in de-
nen der Beamte

1. einer höheren Funktionsgruppe angehört hat oder

in der Ver-
wendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

E 1

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 643,7 1273,9
5 323,1 429,7 696,9 1367,9
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 604,0 1005,3 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9
9 1008,8 1387,8 2080,9 3151,8

10 1198,2 1512,8 2269,0 3908,2
11 1512,8 1765,2 2521,6 4285,6

E 2a

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 174,6
3 134,9 201,7 268,7 469,2
4 201,7 268,7 335,5 537,2
5 268,7 335,5 537,2 818,3
6 335,5 402,3 671,0 871,7
7 402,3 537,2 804,6 1073,2



Band1.Buch : 04-GehG.pod    600
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

600

600

GehG § 74a

2. außerhalb des Exekutivdienstes bei einer inländischen Gebietskörper-
schaft eine Funktion ausgeübt hat, die einer der angeführten Funktions-
gruppen zugeordnet oder diesen Funktionen gleichwertig ist.

(3a) Erfüllt ein Beamter des Exekutivdienstes mit Anspruch auf eine Funktions-
zulage der Funktionsstufe 3 der Funktionsgruppe 9, 10 oder 11 der Verwendungs-
gruppe E 1 außerdem alle zeitlichen Voraussetzungen für den Anfall der Funktions-
zulage der Funktionsstufe 4 einer niedrigeren im Abs. 3 angeführten Funktions-
gruppe, so gebührt ihm anstelle seiner Funktionszulage die betraglich höhere Funk-
tionszulage der Funktionsstufe 4 dieser niedrigeren Funktionsgruppe. Erfüllt der
Beamte die zeitlichen Voraussetzungen für die Funktionsstufe 4 von mehreren die-
ser niedrigeren Funktionsgruppen, so gebührt ihm anstelle seiner Funktionszulage
die Funktionszulage der Funktionsstufe 4 der höchsten dieser Funktionsgruppen.

(4) Durch die für die Funktionsgruppen 8, 9, 10 und 11 der Verwendungs-
gruppe E 1 vorgesehene Funktionszulage gelten alle Mehrleistungen des Beam-
ten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 30,89% dieser
Funktionszulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(4a) Beamtinnen und Beamte der Funktionsgruppen 8, 9, 10 und 11 der Ver-
wendungsgruppe E 1 können durch schriftliche Erklärung die Anwendbarkeit
des Abs. 4 für die Dauer von zwölf Monaten ausschließen. Eine solche schriftli-
che Erklärung ist rechtsunwirksam, wenn ihr eine Bedingung beigefügt wird. Die
Erklärung wird frühestens mit dem Monatsersten des Abgabemonats wirksam.
Wird ein späterer Zeitpunkt bestimmt, wird die Erklärung mit dem Monatsersten
des genannten Monats wirksam. Durch die Abberufung vom Arbeitsplatz bzw.
durch die Beendigung der Betrauung wird der Ausschluss des Abs. 4 jedenfalls
mit Ablauf des jeweiligen Kalendermonats beendet.

(4b) Hat die Beamtin oder der Beamte eine solche schriftliche Erklärung ge-
mäß Abs. 4a abgegeben, so reduziert sich die Funktionszulage um 30,89%. In
diesem Fall ist die Anordnung von Mehrdienstleistungen und allenfalls die Pau-
schalierung von Überstunden im Ausmaß von bis zu 40 Stunden pro Monat zu-
lässig. Zeiten darüber hinausgehender Diensterbringung sind keine Überstun-
den und sind ausschließlich im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen.

(5) Ist ein Beamter des Exekutivdienstes einer niedrigeren Verwendungs-
gruppe dauernd mit der Ausübung einer Funktion einer höheren Verwendungs-
gruppe betraut, gebührt ihm die für diese Funktion in der höheren Verwendungs-
gruppe vorgesehene Funktionszulage anstelle der in seiner Verwendungs-
gruppe vorgesehenen Funktionszulage. Ist jedoch letztere höher, so gebührt sie
anstelle der in der höheren Verwendungsgruppe vorgesehenen Funktionszu-
lage. Die gebührende Funktionsstufe bemisst sich dabei stets anhand der Ver-
wendungsgruppe, in welche die Beamtin oder der Beamte ernannt ist.

Fixbezug

§ 74a. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes der Funktionsgruppe 12 der
Verwendungsgruppe E 1 gebührt anstelle des Gehaltes nach § 72, einer allfälligen
Dienstalterszulage nach § 73 und einer Funktionszulage ein Fixgehalt. Dieses be-
trägt für die ersten fünf Jahre 10336,5 E und ab dem sechsten Jahr 10950,7 E.
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(2) Die Bestimmungen der §§ 81 bis 83 sind auf die Beamten des Exekutiv-
dienstes der Funktionsgruppe 12 der Verwendungsgruppe E 1 nicht anzuwenden.

(3) Für die Vorrückung in das höhere Fixgehalt der betreffenden Funktions-
gruppe sind

1. § 10 anzuwenden und
2. Zeiten einzurechnen, die

a) in einer Verwendung derselben Funktionsgruppe zurückgelegt worden
sind oder,

b) im Bundesdienst außerhalb dieser Besoldungsgruppe in einer Verwen-
dung zurückgelegt worden sind, die der Funktionsgruppe des Beamten
oder einer höheren Funktionsgruppe zuzuordnen wäre.

(4) Durch das Fixgehalt gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher
und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 13,65% des Fixgehaltes gelten als
Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(5) Wird ein Beamter der Funktionsgruppe 12 der Verwendungsgruppe E 1
auf eine andere Planstelle ernannt oder übergeleitet, so kommt für ihn eine all-
fällige Ergänzungszulage nach § 12b nicht in Betracht.

Verwendungszulage

§ 75. (1) Der Beamtin oder dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt eine
ruhegenussfähige Verwendungszulage, wenn sie oder er dauernd auf einem Ar-
beitsplatz der nächsthöheren Verwendungsgruppe des Exekutivdienstes ver-
wendet wird, ohne in diese Verwendungsgruppe ernannt zu sein.1) Die Verwen-
dungszulage bemisst sich nach der Verwendungsgruppe, in welche die Beamtin
oder der Beamte ernannt ist, sowie ihrer oder seiner Gehaltsstufe und beträgt

1) Die Wortfolge „des Exekutivdienstes“ nach der Wortfolge „nächsthöheren Verwendungsgruppe“ in
§ 75 Abs. 1 wurde vom VfGH mit Erkenntnis vom 3. März 2022, G 324/2021-10, als verfassungswidrig
aufgehoben.

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

E 2a E 2b E 2c

Euro

1 127,7 49,5 62,0
2 123,8 64,3 66,9
3 132,5 76,7 84,2
4 161,0 70,6 101,6
5 170,7 94,1 106,5
6 180,6 116,2 110,2
7 211,6 117,7 115,0
8 241,5 120,2 115,0
9 302,1 121,3 –

10 393,6 106,5 –
11 454,3 80,5 –
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(1a) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Verwendungszulage bei einer Be-
amtin oder einem Beamten des Exekutivdienstes, die oder der nach § 169c
Abs. 1 übergeleitet wurde, bis zum Erreichen der Zielstufe

(2) Übersteigt die Funktionszulage der Beamtin oder des Beamten jene
Funktionszulage, die ihr oder ihm gebühren würde, wenn sie oder er in die Ver-
wendungsgruppe des höherwertigen Arbeitsplatzes ernannt worden wäre, so
vermindert sich die Verwendungszulage um die Hälfte dieser Differenz. Bei der
Ermittlung der Funktionszulage für die Verwendungsgruppe des höherwertigen

12 469,2 85,3 –
13 488,8 115,0 –
14 515,0 122,7 –
15 527,3 115,0 –
16 537,2 110,2 –
17 547,2 105,3 –
18 606,7 103,9 –
19 659,6 103,9 –

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

E 2a E 2b E 2c

Euro

1 127,7 43,5 62,0
2 118,8 85,3 70,6
3 147,2 68,0 97,9
4 175,8 73,1 103,9
5 165,8 115,0 109,0
6 195,6 117,7 112,8
7 226,4 118,8 116,2
8 256,2 120,2 116,2
9 347,8 122,7 –

10 439,5 91,7 –
11 468,0 68,0 –
12 469,2 102,8 –
13 508,7 126,1 –
14 522,5 117,7 –
15 532,5 112,8 –
16 542,3 107,6 –
17 552,2 103,9 –
18 659,6 103,9 –
19 659,6 103,9 –

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

E 2a E 2b E 2c

Euro
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Arbeitsplatzes ist dieselbe Funktionsstufe zugrunde zu legen wie bei der Funk-
tionszulage für die Verwendungsgruppe der Beamtin oder des Beamten.

(3) Wird die Beamtin oder der Beamte auf einem Arbeitsplatz verwendet, der
einer noch höheren Verwendungsgruppe als der nächsthöheren Verwendungs-
gruppe zugeordnet ist, so gebühren ihr oder ihm als Verwendungszulage zu-
sätzlich zum Betrag nach Abs. 1 oder Abs. 1a die in derselben Gehaltsstufe an-
geführten Beträge jener Verwendungsgruppen, die höher als die Verwendungs-
gruppe der Beamtin oder des Beamten und zugleich niedriger als die Verwen-
dungsgruppe des Arbeitsplatzes sind.

(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 gebührt die Verwendungszulage auch,
wenn

1. der Beamte des Exekutivdienstes
a) für einen sechs Monate übersteigenden Zeitraum eine befristete Ver-

wendung gemäß § 77a ausübt oder
b) im Kabinett eines Bundesministers oder im Büro eines Staatssekretärs

oder im Büro eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezüge-
gesetzes angeführten obersten Organs des Bundes verwendet wird und

2. diese Verwendung einer höheren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als
jener, der der Beamte angehört.

(5) Ist der Arbeitsplatz, auf dem der Beamte des Exekutivdienstes gemäß
Abs. 1 verwendet wird, der Funktionsgruppe 12 der Verwendungsgruppe E 1 zu-
geordnet, so gebührt dem Beamten abweichend vom Abs. 1 eine ruhegenuss-
fähige Verwendungszulage in der Höhe von 50% des Unterschiedsbetrages von
seinem Gehalt (zuzüglich einer allfälligen Funktionszulage und der nach § 12b
Abs. 3 zu berücksichtigenden Zulagen) und dem für diesen Arbeitsplatz vorgese-
henen höheren Fixgehalt.

(6) Durch eine Verwendungszulage nach Abs. 5 gelten alle Mehrleistungen
des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 30,89%
dieser Verwendungszulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

Verwendungsänderung und Versetzung

§ 76. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes durch Verwendungsänderung
oder durch Versetzung von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert
sich die Verwendung des Beamten durch Änderung der Bewertung des Arbeitsplat-
zes gemäß § 2 Abs. 3 BDG 1979 und ist in diesen Fällen für die neue Verwendung

1. eine niedrigere Funktionszulage vorgesehen, so gebührt ihm für die Zeit
nach dem Ablauf des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, anstelle
der bisherigen Funktionszulage die für die neue Funktion vorgesehene
Funktionszulage,

2. keine Funktionszulage vorgesehen, so entfällt für die Zeit nach dem Ablauf
des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, die bisherige Funktionszu-
lage ersatzlos.

(2) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung mit einem Mo-
natsersten, so werden die besoldungsrechtlichen Folgen mit dem betreffenden
Monatsersten wirksam.
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(3) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung aus Gründen, die
vom Beamten des Exekutivdienstes nicht zu vertreten sind, und war der bishe-
rige Arbeitsplatz des Beamten

1. in der Verwendungsgruppe E 1 der Funktionsgruppe 3,
2. in der Verwendungsgruppe E 2a der Funktionsgruppe 5

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffenden Verwendungsgruppe zu-
geordnet, so gebührt dem Beamten auf dem nach Abs. 1 zugewiesenen Arbeits-
platz zumindest die gemäß Z 1 oder 2 für seine Verwendungsgruppe vorgese-
hene Funktionszulage, es sei denn, der Beamte hat einer niedrigeren Einstufung
schriftlich zugestimmt.

(4) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung aus Gründen, die
vom Beamten des Exekutivdienstes nicht zu vertreten sind, und wird dem Beam-
ten kein neuer Arbeitsplatz zugewiesen, gebührt ihm

1. die Funktionszulage der im Abs. 3 vorgesehenen Funktionsgruppe, wenn
er zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer höheren Funktionsgruppe der-
selben Verwendungsgruppe angehört hat,

2. keine Funktionszulage, wenn er zuvor einer niedrigeren als der im Abs. 3
angeführten Funktionsgruppe oder der Grundlaufbahn angehört hat.

(5) Hat der Beamte des Exekutivdienstes die Gründe für die Versetzung oder
die Verwendungsänderung zu vertreten, gelten die Abs. 3 und 4 mit der Maß-
gabe, daß bei der Bemessung des Monatsbezuges die Grundlaufbahn der be-
treffenden Verwendungsgruppe an die Stelle der im Abs. 3 Z 1 oder 2 angeführ-
ten Funktionsgruppen tritt.

(6) Gründe, die von der Beamtin oder dem Beamten des Exekutivdienstes
nicht zu vertreten sind, sind insbesondere

1. Organisationsänderungen,
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie die Beamtin oder der Beamte nicht

vorsätzlich herbeigeführt hat oder
3. eine neuerliche Verwendungsänderung oder eine Versetzung, wenn diese

auf Grund einer Bewerbung im Zuge einer Interessentensuche gemäß § 7
des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 100/1993, oder ge-
mäß § 20 AusG oder im Zuge einer Ausschreibung gemäß den §§ 2 bis 4
AusG erfolgt und der neu zugewiesene Arbeitsplatz einer höheren Funk-
tionsgruppe zugeordnet ist als der zuletzt innegehabte Arbeitsplatz.

(7) Wird der Beamte des Exekutivdienstes von einem Arbeitsplatz, mit dem
er gemäß § 145b Abs. 9 und 10 BDG 1979 – nicht dauernd – betraut worden ist,
abberufen, gebührt ihm ab dem nächstfolgenden Monatsersten das für die neue
Einstufung vorgesehene Gehalt einschließlich einer allfälligen Funktionszulage.
Die Abs. 3 und 4 sind in diesem Fall nicht anzuwenden.

(8) Solange der Beamte des Exekutivdienstes der betreffenden Verwen-
dungsgruppe angehört und er nicht schriftlich einer niedrigeren Einstufung zu-
stimmt, bleibt eine auf Grund der Wahrungsbestimmungen der Abs. 3 oder 4 Z 1
oder auf Grund des Abs. 7 für die Bemessung der Funktionszulage heranzuzie-
hende Funktionsgruppe auch bei neuerlichen Verwendungsänderungen oder
Versetzungen gewahrt, wenn diese aus Gründen erfolgen, die vom Beamten
nicht zu vertreten sind.
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(9) Wird der Bescheid, mit dem die Versetzung oder Verwendungsänderung
nach Abs. 1 verfügt worden ist, im Zuge des betreffenden Verfahrens aufgeho-
ben, so gebührt dem Beamten des Exekutivdienstes für die Zeit, in der er wegen
dieser Versetzung oder Verwendungsänderung wegen Anwendung der Abs. 1
bis 6 einen geringeren Monatsbezug erhalten hat, anstelle dieses Monatsbezu-
ges jener Monatsbezug, der ihm gebührt hätte, wenn er auf dem bisherigen Ar-
beitsplatz verblieben wäre.

(10) Endet der Zeitraum einer befristeten Ernennung nach § 145d Abs. 1
BDG 1979 ohne Weiterbestellung oder wird der Beamte von einem Arbeitsplatz
der Funktionsgruppe 12 der Verwendungsgruppe E 1 abberufen, gebührt ihm ab
dem nächstfolgenden Monatsersten das für die neue Einstufung vorgesehene
Gehalt einschließlich einer allfälligen Funktionszulage. Die Abs. 3 und 4 sind in
diesem Fall nicht anzuwenden.

Ergänzungszulage

§ 77. (1) Sind für die Abberufung von einem Arbeitsplatz Gründe maßge-
bend, die der Beamte des Exekutivdienstes nicht zu vertreten hat, gebührt ihm
bei Anwendung des § 76 Abs. 1 bis 4 zusätzlich eine ruhegenußfähige Ergän-
zungszulage. Diese beträgt

1. im ersten Jahr nach der Zuweisung: 90%,
2. im zweiten Jahr nach der Zuweisung: 75
3. im dritten Jahr nach der Zuweisung: 50%

des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jeweiligen neuen Funktionszulage
und der für die bisherige Funktion vorgesehenen Funktionszulage. Ist für die
neue Verwendung keine Funktionszulage vorgesehen, ist der Prozentsatz von
der Höhe der bisherigen Funktionszulage zu bemessen.

(2) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach Abs. 1 erlischt spätestens drei
Jahre nach der Abberufung. Er erlischt schon vorher, wenn

1. der Beamte des Exekutivdienstes in dieselbe Funktionsgruppe eingestuft
wird wie jene, der die Funktion zugeordnet war, aus der er gemäß § 76 ab-
berufen worden ist, oder in eine höhere Funktionsgruppe eingestuft wird
oder

2. der Beamte des Exekutivdienstes der Aufforderung der Dienstbehörde,
sich um eine bestimmte ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht
nachkommt.

(3) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 2 Z 2 ist, daß
1. die ausgeschriebene Funktion derselben Verwendungs- und Funktions-

gruppe zugeordnet ist wie die Funktion, von der der Beamte des Exekutiv-
dienstes gemäß § 76 abberufen worden ist,

2. der Beamte die Ernennungserfordernisse und sonstigen ausbildungsbe-
zogenen Ausschreibungsbedingungen für den ausgeschriebenen Arbeits-
platz erfüllt und

3. wenn sich der ausgeschriebene Arbeitsplatz an einem anderen Dienstort
befindet, die Bewerbung dem Beamten unter Berücksichtigung seiner per-
sönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse zumutbar ist.
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(4) Waren durch die bisherige Funktionszulage alle Mehrleistungen des Be-
amten des Exekutivdienstes in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegol-
ten und

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage nicht der Fall oder
2. besteht für die neue Verwendung kein Anspruch auf eine Funktionszulage,

so sind 69,11% der bisherigen Funktionszulage der Bemessung der Ergän-
zungszulage nach Abs. 1 zugrunde zu legen.

(5) Die Ergänzungszulage nach Abs. 4 ist der Bemessung von Nebengebüh-
ren für zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen abweichend von den §§ 15 bis
19 nicht zugrunde zu legen.

(6) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 5 gebührt nicht,
1. wenn der Beamte des Exekutivdienstes in eine andere Besoldungs- oder

Verwendungsgruppe überstellt wird oder
2. wenn der neue Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe zugeord-

net ist als die bisherige Funktion oder
3. aus Anlass einer früheren Tätigkeit auf einem höher bewerteten Arbeits-

platz, wenn der Beamte des Exekutivdienstes während der gesamten
Dauer dieser Tätigkeit an Stelle des für diese Funktionsgruppe vorgesehe-
nen Fixgehaltes oder der für diese Funktionsgruppe vorgesehenen Funk-
tionszulage eine Ergänzungszulage nach § 77a erhalten hat.

(7) In den Fällen des § 76 Abs. 10 gilt Abs. 1 mit der Abweichung, dass die
Ergänzungszulage nach den Prozentsätzen des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem jeweiligen Monatsbezug mit Ausnahme der Teuerungszulage und
dem für die bisherige Funktion vorgesehenen, insgesamt höheren Fixgehalt zu
bemessen ist.

(8) § 32 ist auf die Ergänzungszulage nach Abs. 7 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass diese Ergänzungszulage, wenn sie der Beamte des Exekutiv-
dienstes im letzten Monat des Aktivstandes bezogen hat, bei einer Anspruchs-
dauer von

1. vier Jahren im Ausmaß von 50%,
2. fünf Jahren im Ausmaß von 60%,
3. sechs Jahren im Ausmaß von 70%,
4. sieben Jahren im Ausmaß von 80%,
5. acht Jahren im Ausmaß von 90%,
6. neun Jahren im vollen Ausmaß,

ruhegenussfähig ist. Zeiten, in denen der Beamte des Exekutivdienstes An-
spruch auf ein Fixgehalt gehabt hat, und Zeiten gemäß § 32 Abs. 4 sind in diese
für das Ausmaß des Ruhegenusses maßgebende Zeit einzurechnen.

(9) Bestand auf dem bisherigen Arbeitsplatz Anspruch auf ein Fixgehalt und
1. sind durch die neue Funktionszulage die Mehrleistungen des Beamten in

zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht nicht abgegolten oder
2. besteht für die neue Verwendung weder Anspruch auf ein Fixgehalt noch

auf Funktionszulage,
so sind 86,35% des bisherigen Fixgehaltes der Bemessung der Ergänzungszu-
lage nach Abs. 2 zugrunde zu legen.
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Ergänzungszulage für bestimmte vorübergehende Verwendungen

§ 77a. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt eine ruhegenuss-
fähige Ergänzungszulage, wenn

1. er
a) gemäß § 145b Abs. 8 BDG 1979 in Verbindung mit § 145b Abs. 9 ers-

ter Satz BDG 1979 mit einer in diesen Bestimmungen angeführten
Funktion betraut ist oder

b) für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einer Tätigkeit
auf einem Arbeitsplatz betraut ist, ohne damit dauernd oder gemäß
§ 145d Abs. 1 oder § 145b Abs. 8 BDG 1979 betraut zu sein, und

2. ihm für den Fall einer dauernden Betrauung oder einer Betrauung gemäß
§ 145d Abs. 1 BDG 1979 mit dieser Verwendung ein Monatsbezug gebüh-
ren würde, der den Monatsbezug des Beamten übersteigt.

(1a) Voraussetzung für eine Ergänzungszulage nach Abs. 1 ist, dass der In-
halt des Arbeitsplatzes, mit dem der Beamte gemäß Abs. 1 betraut ist, gleich ge-
blieben ist. Ist die Identität dieses Arbeitsplatzes auf Grund von inhaltlichen Än-
derungen nicht mehr gegeben oder ist der Beamte mit einem neu eingerichteten
Arbeitsplatz gemäß Abs. 1 betraut, gebührt eine Ergänzungszulage nach Abs. 1
nur unter der Bedingung, dass der zuständige Bundesminister im Einvernehmen
mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport ein Bewertungsverfahren nach den Kriterien des § 143
BDG 1979 durchgeführt hat. Dies gilt insbesondere für Projektarbeitsplätze, die
zusätzlich folgende Kriterien erfüllen müssen:

1. die Projektdauer beträgt mindestens sechs Monate und maximal zwei
Jahre; in begründeten Ausnahmefällen ist das Überschreiten der Höchst-
dauer um bis zu sechs Monate möglich, und

2. mit den Qualitäten des Personalplans kann das Auslangen gefunden werden.
(2) Die Ergänzungszulage gebührt,
1. wenn dem Beamten des Exekutivdienstes im Fall einer Betrauung gemäß

§ 145d Abs. 1 BDG 1979 ein Fixgehalt gebührte, in der Höhe des Unter-
schiedes zwischen
a) seinem Monatsbezug sowie der Vergütungen nach § 82 bis § 83 und
b) dem jeweiligen Fixgehalt,

2. wenn dem Beamten des Exekutivdienstes, dem eine Funktionszulage ge-
bührt, im Fall einer dauernden Betrauung eine höhere Funktionszulage
gebühren würde, in der Höhe des Unterschiedes zwischen
a) seiner Funktionszulage und
b) der jeweiligen höheren Funktionszulage,
abzüglich einer allfälligen Ergänzungszulage nach § 77,

3. wenn dem Beamten des Exekutivdienstes, der sich nicht in der Ausbil-
dungsphase befindet und dem weder ein Fixgehalt noch eine Funktionszu-
lage gebührt, im Fall einer dauernden Betrauung eine Funktionszulage ge-
bühren würde, in der Höhe dieser Funktionszulage abzüglich einer allfälli-
gen Ergänzungszulage nach § 77.

(3) Ist eine im Abs. 1 angeführte Verwendung einer der Funktionsgruppen 8
bis 12 der Verwendungsgruppe E 1 zugeordnet, gelten durch die Ergänzungszu-
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lage alle Mehrleistungen des Beamten des Exekutivdienstes in zeitlicher und
mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. Dabei gilt jener Teil der Ergänzungs-
zulage als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen, der dem Betrag entspricht,
der sich gemäß § 74 Abs. 4 letzter Satz oder gemäß § 74a Abs. 4 letzter Satz im
Fall einer Ernennung auf den betreffenden Arbeitsplatz ergäbe.

Funktionsabgeltung

§ 78. (1) Einem Beamten des Exekutivdienstes, der vorübergehend, aber an
mindestens 29 aufeinanderfolgenden Kalendertagen auf einem gegenüber sei-
ner Funktionsgruppe um mindestens zwei Funktionsgruppen höher zugeordne-
ten Arbeitsplatz verwendet wird, gebührt eine nicht ruhegenußfähige Funktions-
abgeltung. Als eine vorübergehende Verwendung gelten insbesondere Tätig-
keiten, die vertretungsweise oder im Zuge einer provisorischen Betrauung oder
einer Dienstzuteilung ausgeübt werden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Es gebühren bei einem Unterschied von
1. zwei Funktionsgruppen ein halber Vorrückungsbetrag und
2. je einer weiteren Funktionsgruppe je ein weiterer halber Vorrückungsbetrag.

(4) Ist der Arbeitsplatz der vorübergehenden Verwendung einer höheren Ver-
wendungsgruppe zugeordnet als jener, in die der Beamte des Exekutivdienstes
eingestuft ist, ist die Anzahl der Vorrückungsbeträge der Funktionsabgeltung
nach Abs. 3 so zu ermitteln, als ob der Beamte jener Funktionsgruppe oder jener
Grundlaufbahn der betreffenden höheren Verwendungsgruppe angehörte, die in
der nachstehenden Tabelle in derselben Zeile wie die Funktionsgruppe oder der
Grundlaufbahn seiner Einstufung angeführt ist:

(4a) Bei einem Beamten der Funktionsgruppe 12 der Verwendungs-
gruppe E 1 ist die Funktionsabgeltung so zu ermitteln, als ob er gemäß § 72 An-
spruch auf ein Gehalt der Verwendungsgruppe E 1 hätte.

(5) Wird der Beamte des Exekutivdienstes ständig auf einem gegenüber sei-
ner Einstufung höher eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung
der Funktionsabgeltung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch
höher eingestuften Arbeitsplatz nicht von der Einstufung des Beamten, sondern
von der Einstufung des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes auszugehen.

Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn (GL) in der Verwendungsgruppe

E 2b E 2a E 1

GL GL GL
1 1
2 2

3–5 3
6 4
7 5
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(5a) Ein Anspruch auf Ergänzungszulage nach § 77a schließt für die Verwen-
dung auf dem betreffenden Arbeitsplatz einen Anspruch auf Funktionsabgeltung
aus. Wird der Beamte des Exekutivdienstes während der Zeit, in der er Anspruch
auf Ergänzungszulage nach § 77a oder auf eine Verwendungszulage nach § 75
Abs. 4 hat, gemäß Abs. 1 auf einem anderen Arbeitsplatz verwendet, ist für die Er-
mittlung der Funktionsabgeltung für eine vorübergehende Verwendung auf einem
anderen Arbeitsplatz abweichend von den Abs. 1 bis 5 nicht von der Einstufung
des Beamten, sondern von der Einstufung des Arbeitsplatzes auszugehen, für
den diese Verwendungszulage oder Ergänzungszulage gebührt. Gebührt jedoch
dem Beamten eine Verwendungszulage nach § 75 Abs. 2, ist dabei nicht von der
der Einstufung des Arbeitsplatzes entsprechenden Funktionszulage auszugehen,
sondern von der Funktionszulage, die dem Beamten tatsächlich gebührt.

(6) Würde die Funktionsabgeltung gemeinsam mit
1. einer allfälligen Funktionszulage für den ständigen Arbeitsplatz des Beam-

ten des Exekutivdienstes und
2. einer allfälligen Ergänzungszulage nach § 77

die Funktionszulage für den vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatz be-
traglich übersteigen, ist sie um diesen Unterschiedsbetrag zu kürzen.

(6a) Ist der Arbeitsplatz, für den dem Beamten des Exekutivdienstes eine
Funktionsabgeltung gebührt, einer niedrigeren Funktionsgruppe zugeordnet als
der frühere Arbeitsplatz, für den dem Beamten eine Ergänzungszulage nach
§ 77 gebührt, so ist zum Vergleich nach Abs. 6 Z 2 an Stelle der tatsächlich ge-
bührenden Ergänzungszulage jene Ergänzungszulage nach § 77 heranzuzie-
hen, die dem Beamten gebührte, wenn sein früherer Arbeitsplatz dieser niedri-
geren Funktionsgruppe zugeordnet wäre.

(6b) Gebührt die Funktionsabgeltung für einen Arbeitsplatz der Funktions-
gruppen 8 bis 11 der Verwendungsgruppe E 1 und bezieht der Beamte des Exe-
kutivdienstes keine Funktionszulage nach § 74 Abs. 4, ist die für die Funktions-
gruppe des vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatzes vorgesehene Funk-
tionszulage beim Vergleich nach Abs. 6 ohne den Anteil zu berücksichtigen, der
auf die Abgeltung für Mehrleistungen entfällt.

(7) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Funktionsabgeltung, so entfällt
auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Funktions-
abgeltung.

(8) Für Beamte des Exekutivdienstes, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge
vertretungsweise auf wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die
Abs. 1 bis 7 mit der Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie
eine durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Funktions-
abgeltung ist je nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der Beamte
verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der un-
mittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen.

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht anzuwenden
1. auf Zeiten, in denen die vom Beamten des Exekutivdienstes ausgeübte

Verwendung einer niedrigeren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als je-
ner, der der Beamte angehört,
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2. auf Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, bei denen diese Stellvertretung
im Zuge der Bewertung und Zuordnung des Arbeitsplatzes gemäß § 143
BDG 1979 berücksichtigt worden ist,

Verwendungsabgeltung

§ 79. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes vorübergehend, aber durch
mindestens 29 aufeinanderfolgende Kalendertage auf einem Arbeitsplatz einer
höheren Verwendungsgruppe verwendet, ohne in die betreffende Verwen-
dungsgruppe ernannt zu sein, so gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige
Verwendungsabgeltung. Als eine vorübergehende Verwendung gelten insbe-
sondere Tätigkeiten, die vertretungsweise oder im Zuge einer provisorischen
Betrauung oder einer Dienstzuteilung ausgeübt werden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Die Verwendungsabgeltung ist in ganzen oder halben Vorrückungsbeträ-
gen des Gehaltes des Beamten des Exekutivdienstes zu bemessen. Sie beträgt
für den Unterschied

1. von der Verwendungsgruppe E 2a auf die Verwendungsgruppe E 1 einen
Vorrückungsbetrag,

2. von der Verwendungsgruppe E 2b auf die Verwendungsgruppe E 2a
einen halben Vorrückungsbetrag.

(4) Beträgt der Unterschied zwischen der Einstufung des Beamten des
Exekutivdienstes und der Zuordnung des Arbeitsplatzes, auf dem der Beamte
vorübergehend verwendet wird, mehr als eine Verwendungsgruppe, so sind die
sich aus Abs. 3 ergebenden ganzen oder halben Vorrückungsbeträge dem Un-
terschied der Verwendungsgruppen entsprechend zusammenzuzählen.

(5) Wird der Beamte des Exekutivdienstes ständig auf einem gegenüber sei-
ner Einstufung höher eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung
der Verwendungsabgeltung für die vorübergehende Verwendung auf einem
noch höher eingestuften Arbeitsplatz nicht von der Verwendungsgruppe des Be-
amten, sondern von der Verwendungsgruppe des ständig zu besorgenden Ar-
beitsplatzes auszugehen.

(5a) Ein Anspruch auf Verwendungszulage nach § 75 Abs. 4 schließt für die
Verwendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz einen Anspruch auf Verwen-
dungsabgeltung aus. Hat der Beamte des Exekutivdienstes Anspruch auf eine
Verwendungszulage nach § 75 Abs. 4 und wird er gemäß Abs. 1 auf einem ande-
ren Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der Verwendungsabgeltung für
die vorübergehende Verwendung auf dem anderen Arbeitsplatz abweichend von
den Abs. 1 bis 5 nicht von der Einstufung des Beamten, sondern von der Einstu-
fung des Arbeitsplatzes auszugehen, für den diese Verwendungszulage gebührt.

(6) Die Verwendungsabgeltung darf die Höhe einer Verwendungszulage
nach § 75 nicht übersteigen, die dem Beamten des Exekutivdienstes im Fall
einer dauernden Verwendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz gebührte.

(7) Für Beamte des Exekutivdienstes, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge
vertretungsweise auf wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die
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Abs. 1 bis 6 mit der Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie
eine durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Verwen-
dungsabgeltung ist je nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen der Be-
amte verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei
der unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen.

(8) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Verwendungsabgeltung, so ent-
fällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Ver-
wendungsabgeltung.

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Stellvertreterinnen oder Stellvertreter anzu-
wenden, bei denen diese Stellvertretung im Zuge der Bewertung und Zuordnung
des Arbeitsplatzes gemäß § 143 BDG 1979 berücksichtigt worden ist.

Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktionsabgeltung,
Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung

§ 80. (1) Wird ein Beamter des Exekutivdienstes vorübergehend auf einem
höherwertigen Arbeitsplatz des Allgemeinen Verwaltungsdienstes oder des Mili-
tärischen Dienstes verwendet, sind eine allfällige Funktionsabgeltung und eine
allfällige Verwendungsabgeltung in einer den Bemessungskriterien der §§ 78
und 79 entsprechenden Höhe zu ermitteln.

(2) Für denselben Zeitraum kann dem Beamten des Exekutivdienstes nur
eine einzige nach den §§ 78 und 79 anspruchbegründende Verwendung nach
diesen Bestimmungen abgegolten werden. Übt er zur selben Zeit mehrere sol-
che Verwendungen aus, ist jene abzugelten, für die diese Bestimmungen den
insgesamt höchsten Abgeltungsanspruch vorsehen.

(3) Für eine Verwendung auf einem bestimmten Arbeitsplatz kann für denselben
Zeitraum nicht mehr als einem Beamten eine Funktionszulage oder eine Verwen-
dungszulage nach § 75 oder eine Ergänzungszulage nach § 77a oder eine Funkti-
onsabgeltung oder Verwendungsabgeltung gebühren. Wird eine Vertretung gleich-
zeitig von mehreren Bediensteten wahrgenommen, gebührt die Verwendungs-
zulage nach § 75 Abs. 4 oder die Ergänzungszulage nach § 77a oder die Funk-
tionsabgeltung oder die Verwendungsabgeltung ausschließlich dem Beamten, der
diese Vertretung nach Art und Umfang der Tätigkeit überwiegend wahrnimmt.

(4) Maßgebend für den Anspruch auf die Funktionsabgeltung und auf die
Verwendungsabgeltung ist, daß der betreffende Arbeitsplatz dem Exekutiv-
dienst zugeordnet ist. Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob auch der
Vertretene dem Exekutivdienst angehört.

(Anm.: Abs. 5 und 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

Wachdienstzulage

§ 81. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt,
1. solange er im Exekutivdienst verwendet wird,
2. wenn er infolge eines im Exekutivdienst erlittenen Dienstunfalles nicht

mehr in diesem Dienst verwendet werden kann,
eine ruhegenußfähige Wachdienstzulage.
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(2) Die Wachdienstzulage beträgt

(3) Für den Beamten des Exekutivdienstes, der auf Grund seiner Ausbildung
zur Verwendung als Pilot befähigt ist und als solcher im Rahmen des Exekutiv-
dienstes regelmäßig zu Einsatzflügen herangezogen wird, erhöht sich die Wach-
dienstzulage um das 6,3fache des im § 142 Abs. 1 genannten Betrages.

(4) Von der Wachdienstzulage und dem der Wachdienstzulage entsprechen-
den Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten.

Vergütung für besondere Gefährdung

§ 82. (1) Dem exekutivdienstfähigen Beamten des Exekutivdienstes gebührt
für die mit seiner dienstplanmäßigen Tätigkeit verbundene besondere Gefähr-
dung an Stelle der im § 19b vorgesehenen Nebengebühr eine monatliche Ver-
gütung von 7,30% des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4, soweit nicht für
seine Verwendung gemäß Abs. 3 ein höheres Ausmaß festgesetzt ist.

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 erhöht sich für jede der Bemessung zugrunde
zu legende Stunde einer außerhalb des Dienstplanes erbrachten Dienstleistung
um 0,1% des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4.

(3) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung
1. jene Verwendungen zu bestimmen, mit deren Ausübung ein höherer Grad

an Gefährdung verbunden ist, und hiefür unter Berücksichtigung des zeitli-
chen Ausmaßes dieser Gefährdung an Stelle des in Abs. 1 genannten Be-
trages einen entsprechend höheren Vergütungsbetrag festzusetzen und

2. den nach Abs. 2 der Bemessung zugrunde zu legenden Zeitanteil einer
außerhalb des Dienstplanes erbrachten Dienstleistung zu bestimmen.

Die Verordnung bedarf der Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundes-
ministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

(4) Abweichend vom Abs. 2 beträgt die Erhöhung der Vergütung für die Be-
amten der Bundespolizei für jede zu berücksichtigende Stunde, die durch Frei-
zeit ausgeglichen wird, 0,1% des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 abzüglich
1/173,2 der sich aus Abs. 1 oder Abs. 3 Z 1 ergebenden Vergütung.

(5) Ergeben sich bei Berechnung der nach den Abs. 2 und 4 der Bemessung
zugrunde zu legenden Stunden Bruchteile von Stunden, so gebührt der verhält-
nismäßige Teil der Vergütung.

(6) Auf die nach Abs. 1 und Abs. 3 Z 1 gebührende Vergütung sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz,
2. § 15 Abs. 4 und 5,
3. § 15a Abs. 2.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

in der Verwendungsgruppe Euro

E 2c 95,2
E 2b 111,4
E 2a 111,4
E 1 127,7



Band1.Buch : 04-GehG.pod    613
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

613

613

§§ 82a, 82b GehG

(6a) Erfolgt eine dienstliche Verwendung bei gleichzeitiger vorübergehender
Einschränkung der Exekutivdienstfähigkeit auf Grund eines Dienstunfalls, ge-
bührt für die während der Dauer dieser vorübergehenden Einschränkung aus-
geübte Verwendung die Vergütung nach Abs. 1 und Abs. 3 Z 1 jedenfalls in der
Höhe, die dem Beamten oder der Beamtin für die Verwendung vor dem Dienst-
unfall gebührt hat.

(7) Anfall, Änderung und Einstellung dieser Vergütung werden mit dem auf
den maßgebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende
Tag der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die Vergütung fällt auch dann
mit dem Monatsersten an, wenn der maßgebende Tag zwar nach dem Monats-
ersten, nicht aber nach dem ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt.
Maßgebend ist der Tag des Ereignisses, das den Anfall, die Änderung oder die
Einstellung bewirkt. Die Bestimmungen der §§ 12c bis 13 über die Kürzung und
den Entfall der Bezüge bleiben unberührt.

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind auf die Teilnehmer an der kursmäßigen Grundaus-
bildung an der Justizwachschule nicht anzuwenden.

Vergütung für Erschwernisse und Aufwendungen
des Exekutivdienstes im Nachtdienst

§ 82a. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt für die mit seiner
dienstlichen Tätigkeit im Nachtdienst verbundenen Erschwernisse und als Er-
satz der in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen anstelle der in
den §§ 19a und 20 vorgesehenen Nebengebühren für jede Stunde tatsächlich
geleisteter dienstlicher Tätigkeit während der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)
eine Vergütung von 1,025 Promille des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4. Für
Bruchteile einer Stunde gebührt der verhältnismäßige Teil dieser Vergütung.

(2) Auf diese Vergütung sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz,
2. § 15 Abs. 5,
3. § 15a Abs. 2.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

Ausgleichsmaßnahmen für besondere Erschwernisse
des Exekutivdienstes im Nachtdienst

§ 82b. (1) Einem Beamten des Exekutivdienstes, der in einem Kalender-
jahr mindestens 15 Nachtdienste geleistet hat, gebührt für jeden geleisteten
Nachtdienst ein Zeitguthaben im Ausmaß von eineinhalb Stunden. Der An-
spruch entsteht mit dem der Leistung der Nachtdienste jeweils folgenden Mo-
natsersten.

(2) Nachtdienst gemäß Abs. 1 leistet,
1. wer in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr mindestens vier Stunden seine

dienstlichen Tätigkeiten verrichtet und
2. in dem betreffenden Monat Anspruch auf eine Vergütung für besondere

Gefährdung nach § 82 hat.
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(3) Der Beamte hat Anspruch, das Zeitguthaben längstens bis zum Ablauf
von neun Monaten nach dem Entstehen des Anspruches zu verbrauchen. Die-
ser Zeitausgleich ist zu gewähren, soweit nicht zwingende dienstliche Gründe
entgegenstehen.

(4) Der Beamte hat anstelle des entsprechenden Zeitguthabens Anspruch
auf Abgeltung der mit der lang andauernden Exekutivdienstleistung während der
Nachtzeit verbundenen besonderen Erschwernisse durch eine Anhebung der
Vergütung nach § 82a um 7,377 Promille des Referenzbetrages gemäß § 3
Abs. 4 je Nachtdienst im Sinne des Abs. 1, wenn

1. das aus diesem Nachtdienst gebührende Zeitguthaben nicht bis zum Ab-
lauf von neun Monaten nach dem Entstehen des Anspruches verbraucht
wird oder

2. der Beamte für diesen Nachtdienst anstelle des Zeitguthabens eine Abgel-
tung beantragt.

Vergütung für Beamte des Exekutivdienstes

§ 83. (1) Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt für wachespezifische
Belastungen eine monatliche Vergütung. Diese Vergütung beträgt 133,6 E.

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten des Exekutivdienstes
1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a,

50b, 50e oder 50f BDG 1979 oder
2. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG

in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verminderung wird für den
Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme nach den Z 1 und 2 gilt.

(3) Auf die Vergütung nach Abs. 1 sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz,
2. § 15 Abs. 4 und 5,
3. § 15a Abs. 2 und
4. § 82 Abs. 7.

Besondere Bestimmungen für Beamte des Exekutivdienstes
mit langer Exekutivdienstzeit

§ 83a. (1) Für Beamte des Exekutivdienstes, die wegen dauernder Dienst-
unfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, beträgt das Ausmaß der
Kürzung der Ruhegenussbemessungsgrundlage und der Bemessungsgrund-
lage der Vergleichsruhegenusszulage nach § 93 Abs. 12 des Pensionsgesetzes
1965 für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Verset-
zung in den Ruhestand und dem Ablauf des Monats liegt, in dem die Beamtin
oder der Beamte das 65. Lebensjahr vollendet, höchstens jedoch für 36 Monate,
abweichend von § 5 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1965 0,196 Prozentpunkte,
wenn der Beamte eine tatsächlich im Exekutivdienst zurückgelegte Dienstzeit
von mindestens 180 Monaten aufweist. Dieser Wert verringert sich für jeweils
weitere zwölf Monate tatsächlich im Exekutivdienst zurückgelegter Dienstzeit
um 0,0042 Prozentpunkte, darf jedoch 0,112 nicht unterschreiten.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)
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(3) Zur tatsächlich im Exekutivdienst zurückgelegten Dienstzeit im Sinne des
Abs. 1 zählt jeder Monat, für den dem Beamten eine Vergütung für besondere
Gefährdung nach § 82 oder nach einer gleichartigen Bestimmung dieses Bun-
desgesetzes oder eine gleichartige Vergütung im vertraglichen Dienstverhältnis
gebührte, deren Höhe ohne Berücksichtigung der Erhöhung der Vergütung für
außerhalb des Dienstplanes erbrachte Dienstleistungen mindestens 7,31% des
jeweiligen Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V oder des Referenz-
betrages gemäß § 3 Abs. 4 betragen hat. Hat das öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnis des Beamten vor dem 1. Dezember 1972 begonnen und hat der Beamte
in mindestens 31 Monaten im Zeitraum vom 1. Dezember 1972 bis zum 30. No-
vember 1977 eine derartige Vergütung bezogen, so gilt die Zeit vom Beginn des
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses als Wachebeamter bis zum 30. No-
vember 1972, ausgenommen die Zeit der Grundausbildung, als tatsächlich im
Exekutivdienst zurückgelegte Dienstzeit im Sinne des Abs. 1. Andernfalls wird
unwiderlegbar das Gegenteil vermutet.

(4) Die für Feststellungen und Verfügungen in Angelegenheiten der Geld-
bezüge jeweils zuständige Dienstbehörde erster Instanz hat anläßlich jeder
Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit von Beamten des
Exekutivdienstes die tatsächlich im Exekutivdienst zurückgelegte Dienstzeit im
Sinne der Abs. 1 bis 3 mit Bescheid festzustellen.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003)

ABSCHNITT VIII

MILITÄRISCHER DIENST

UNTERABSCHNITT A

Berufsmilitärpersonen

Gehalt

§ 85. (1) Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die Verwen-
dungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M BO 1 M BO 2 M BUO

Euro

1 2918,3 2523,7 2241,3
2 3022,8 2536,2 2259,2
3 3180,1 2587,9 2277,2
4 3404,8 2658,1 2294,9
5 3630,7 2777,0 2332,2
6 3857,9 2897,6 2369,2
7 4084,0 3035,0 2416,2
8 4311,2 3224,1 2473,2
9 4539,7 3386,3 2530,6
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(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)

(3) § 13 ist auf Berufsmilitärpersonen mit der Abweichung anzuwenden, daß
im Anwendungsbereich der §§ 79 bis 82 des Heeresdisziplinargesetzes 2014 –
HDG 2014, BGBl. I Nr. 2/2014 (WV), an die Stelle der in der Z 2 genannten Dis-
ziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der Degradie-
rung treten.

Dienstalterszulage

§ 86. (1) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt nach zwei Jahren, die sie
oder er in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine ruhegenuss-
fähige Dienstalterszulage („kleine Daz“). Die Dienstalterszulage erhöht sich
nach vier in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren („große
Daz“).

(2) Die Dienstalterszulage beträgt:

(3) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von vier und zwei Jahren anzu-
wenden.

Fixgehalt

§ 87. (1) Der Berufsmilitärperson der Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Ver-
wendungsgruppe M BO 1 gebührt anstelle des Gehaltes nach § 85, einer all-

10 4768,3 3482,2 2592,8
11 4995,5 3620,9 2655,5
12 5222,8 3774,6 2724,3
13 5451,3 3877,8 2799,2
14 5678,6 3990,7 2881,5
15 5930,4 4109,8 2973,6
16 6166,2 4272,0 3068,3
17 – 4487,1 3162,7
18 – – 3258,6
19 – – 3355,6

in der Verwendungsgruppe

M BO 1 M BO 2 M BUO

Euro

kleine Daz 120,2 109,0 121,3
große Daz 479,1 434,5 193,1

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M BO 1 M BO 2 M BUO

Euro
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fälligen Dienstalterszulage nach § 86 und einer Funktionszulage ein Gehalt (Fix-
gehalt) nach Abs. 2.

(2) Das Fixgehalt beträgt für Berufsmilitärpersonen
1. in der Funktionsgruppe 7

a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10336,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10950,7 E,

2. in der Funktionsgruppe 8
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11065,0 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,

3. in der Funktionsgruppe 9
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12535,5 E.

(3) Für die Vorrückung in das höhere Fixgehalt der betreffenden Funktions-
gruppe sind

1. § 10 anzuwenden und
2. Zeiten einzurechnen, die

a) in einer Verwendung derselben oder einer höheren Funktionsgruppe
zurückgelegt worden sind oder

b) im Bundesdienst außerhalb dieser Besoldungsgruppe in einer Verwen-
dung zurückgelegt worden sind, die der Funktionsgruppe der Berufs-
militärperson oder einer höheren Funktionsgruppe zuzuordnen wäre.

(4) Durch das Fixgehalt gelten alle Mehrleistungen der Berufsmilitärperson in
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 13,65% des Fixgehaltes
gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(5) Wird eine Berufsmilitärperson der Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Ver-
wendungsgruppe M BO 1 auf eine andere Planstelle ernannt oder übergeleitet,
so kommt für sie eine allfällige Ergänzungszulage nach § 12b nicht in Betracht.

UNTERABSCHNITT B

Militärpersonen auf Zeit

Gehalt

§ 89. (1) Das Gehalt der Militärpersonen auf Zeit wird durch die Verwen-
dungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M ZO 1 M ZO 2 M ZO 3 M ZUO M ZCh

Euro

1 2918,3 2523,7 2476,7 2241,3 2103,4
2 3022,8 2536,2 2512,6 2259,2 2103,4
3 3180,1 2587,9 2523,7 2277,2 2103,4
4 3404,8 2658,1 2560,8 2294,9 2103,4
5 3630,7 2777,0 2613,7 2332,2 2103,4
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(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) § 13 ist auf Militärpersonen auf Zeit mit der Abweichung anzuwenden,

daß im Anwendungsbereich der §§ 79 bis 82 HDG 2014 an die Stelle der in der
Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes
und der Degradierung treten.

Abfertigung

§ 90. (1) Der Militärperson auf Zeit, die wegen Ablaufes der Bestellungs-
dauer oder wegen einer Kündigung durch den Bund gemäß § 151 Abs. 4 Z 1
oder 4 BDG 1979 aus dem Dienstverhältnis ausscheidet, gebührt eine Abferti-
gung. Eine Abfertigung gebührt nicht, wenn sich die Militärperson im Zeitpunkt
des Ablaufs des befristeten Dienstverhältnisses in einem weiteren Dienstverhält-
nis zu einer inländischen Gebietskörperschaft befindet.

(2) Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von
drei Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . das Zweifache
sechs Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . das Dreifache
neun Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . das Vierfache
des für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Monatsbezuges.

(3) Die Abfertigung nach Abs. 2 gebührt einmalig in doppelter Höhe, wenn in-
nerhalb von 36 Monaten

1. nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis die im Militärberufs-
förderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 130/2003, vorgesehenen Maßnahmen
zur Berufsförderung nicht in Anspruch genommen werden und

2. kein aufrechtes Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft besteht.

(4) Wird eine Militärperson auf Zeit innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf
des befristeten Dienstverhältnisses in ein öffentlichrechtliches Dienstverhältnis
zu einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat sie dem Bund
die anlässlich der Beendigung des bisherigen befristeten Dienstverhältnisses er-
haltene Abfertigung zurückzuerstatten.

(5) Die gemäß Abs. 4 zurückzuerstattende Abfertigung ist von jener Dienst-
behörde mit Bescheid festzustellen, die im Zeitpunkt des Ablaufs des befristeten

6 3857,9 2897,6 2718,2 2369,2 2106,7
7 4084,0 3035,0 2837,2 2416,2 2124,8
8 4311,2 3224,1 2957,7 2473,2 2145,1
9 4539,7 3386,3 3128,2 2530,6 2162,9

10 4768,3 3482,2 3317,6 2592,8 2180,9
11 4995,5 3620,9 3430,5 2655,5 2199,9
12 5222,8 3774,6 3546,0 2724,3 2210,0

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M ZO 1 M ZO 2 M ZO 3 M ZUO M ZCh

Euro
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Dienstverhältnisses der Militärperson auf Zeit zuständig gewesen ist. Der An-
spruch auf Rückerstattung der Abfertigung verjährt nach drei Jahren ab der Auf-
nahme in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft. Die
§§ 13a Abs. 2 und 13b Abs. 4 sind anzuwenden.

UNTERABSCHNITT C

Gemeinsame Bestimmungen

Fixgehalt

§ 90a. (1) Militärpersonen während der Truppenoffiziersausbildung oder der
Unteroffiziersausbildung gebührt anstelle des Gehaltes nach den §§ 85 oder 89
ein Gehalt (Fixgehalt) nach Abs. 2.

(2) Das Fixgehalt beträgt für Militärpersonen
1. in der Truppenoffiziersausbildung 118,97% des vollen Gehaltes einer Mili-

tärperson der Verwendungsgruppe M ZUO der Gehaltsstufe 1,
2. in der Unteroffiziersausbildung 127,28% des vollen Gehaltes einer Militär-

person der Verwendungsgruppe M ZCh der Gehaltsstufe 1.

(3) Durch das Fixgehalt gelten alle Mehrleistungen der Militärperson in zeitli-
cher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 21,38% des Fixgehaltes gel-
ten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(4) Auf Militärpersonen auf Zeit, die ein Fixgehalt erhalten, ist § 4 Abs. 2 der
Regelungen für die Planstellenbewirtschaftung gem. § 44 BHG 2013 des Perso-
nalplanes anzuwenden.

(5) Auf Militärpersonen nach Abs. 1 sind § 48 Abs. 3a und Abs. 3b BDG
1979 nicht anzuwenden.

Funktionszulage

§ 91. (1) Militärpersonen gebührt eine ruhegenußfähige Funktionszulage,
wenn sie dauernd mit einem Arbeitsplatz betraut sind, der nach § 147 BDG 1979
einer der nachstehend angeführten Funktionsgruppen zugeordnet ist. Die Funk-
tionszulage beträgt

in der Ver-
wendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

M BO 1
und

M ZO 1

1 68,0 201,7 376,4 429,7
2 335,5 537,2 1207,0 2010,4
3 362,7 663,6 1453,3 2405,4
4 386,2 845,5 1582,0 2536,5
5 887,5 1558,6 2782,7 3791,6
6 1069,4 1802,3 3050,1 4033,2
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(2) Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 4 in den Verwendungsgruppen

a) M BO 1 und M ZO 1 nach 35 Jahren und sechs Monaten,
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 37 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 40 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 41 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

2. die Funktionsstufe 3 in den Verwendungsgruppen
a) M BO 1 und M ZO 1 nach 23 Jahren und sechs Monaten
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 25 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 28 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 29 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

3. die Funktionsstufe 2 in den Verwendungsgruppen
a) M BO 1 und M ZO 1 nach elf Jahren und sechs Monaten,
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 13 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 16 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 17 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen.

Es gebührt die jeweils höchste Funktionsstufe, zumindest aber die Funktions-
stufe 1.

(3) In den Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppe M BO 1 und in
den Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwendungsgruppe M BO 2 ist für das Errei-
chen der Funktionsstufe 4 überdies eine vierjährige Dienstzeit auf einem Arbeits-
platz oder auf Arbeitsplätzen der betreffenden Funktionsgruppe erforderlich. In den
vierjährigen Zeitraum sind auch Zeiten einzurechnen, in denen die Militärperson

1. einer höheren Funktionsgruppe angehört hat oder

M BO 2,
M ZO 2

und
M ZO 3

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 643,7 1273,9
5 323,1 429,7 696,9 1367,9
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 604,0 1005,3 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9
9 1008,8 1387,8 2080,9 3151,8

M BUO
und

M ZUO

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 174,6
3 134,9 201,7 268,7 469,2
4 201,7 268,7 335,5 537,2
5 268,7 335,5 537,2 818,3
6 335,5 402,3 671,0 871,7
7 402,3 537,2 804,6 1073,2

in der Ver-
wendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro



Band1.Buch : 04-GehG.pod    621
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

621

621

§ 92 GehG

2. außerhalb des Militärischen Dienstes bei einer inländischen Gebietskör-
perschaft eine Funktion ausgeübt hat, die einer der angeführten Funk-
tionsgruppen zugeordnet oder diesen Funktionen gleichwertig ist.

(3a) Erfüllt eine Militärperson mit Anspruch auf eine Funktionszulage der
Funktionsstufe 3

1. der Funktionsgruppe 6 der Verwendungsgruppe M BO 1 oder
2. der Funktionsgruppe 9 der Verwendungsgruppe M BO 2

außerdem alle zeitlichen Voraussetzungen für den Anfall der Funktionszulage der
Funktionsstufe 4 der nächstniedrigeren Funktionsgruppe der betreffenden Ver-
wendungsgruppe, so gebührt ihr anstelle ihrer Funktionszulage die betraglich hö-
here Funktionszulage der Funktionsstufe 4 dieser niedrigeren Funktionsgruppe.

(4) Durch die für die Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwendungsgruppen
M BO 1 oder M ZO 1 und die Funktionsgruppen 8 und 9 der Verwendungs-
gruppen M BO 2 oder M ZO 2 vorgesehene Funktionszulage gelten alle Mehr-
leistungen der Militärperson in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als ab-
gegolten. 30,89% dieser Funktionszulage gelten als Abgeltung für zeitliche
Mehrleistungen.

(4a) Beamtinnen und Beamte der Funktionsgruppen 5 und 6 der Verwen-
dungsgruppen M BO 1 oder M ZO 1 und der Funktionsgruppen 8 und 9 der Ver-
wendungsgruppen M BO 2, M ZO 2 oder M ZO 3 können durch schriftliche Erklä-
rung die Anwendbarkeit des Abs. 4 für die Dauer von zwölf Monaten ausschlie-
ßen. Eine solche schriftliche Erklärung ist rechtsunwirksam, wenn ihr eine Bedin-
gung beigefügt wird. Die Erklärung wird frühestens mit dem Monatsersten des
Abgabemonats wirksam. Wird ein späterer Zeitpunkt bestimmt, wird die Erklärung
mit dem Monatsersten des genannten Monats wirksam. Durch die Abberufung
vom Arbeitsplatz bzw. durch die Beendigung der Betrauung wird der Ausschluss
des Abs. 4 jedenfalls mit Ablauf des jeweiligen Kalendermonats beendet.

(4b) Hat die Beamtin oder der Beamte eine solche schriftliche Erklärung ge-
mäß Abs. 4a abgegeben, so reduziert sich die Funktionszulage um 30,89%. In
diesem Fall ist die Anordnung von Mehrdienstleistungen und allenfalls die Pau-
schalierung von Überstunden im Ausmaß von bis zu 40 Stunden pro Monat zu-
lässig. Zeiten darüber hinausgehender Diensterbringung sind keine Überstun-
den und sind ausschließlich im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen.

(5) Ist eine Militärperson einer niedrigeren Verwendungsgruppe dauernd mit
der Ausübung einer Funktion einer höheren Verwendungsgruppe betraut, ge-
bührt ihr die für diese Funktion in der höheren Verwendungsgruppe vorgese-
hene Funktionszulage anstelle der in ihrer Verwendungsgruppe vorgesehenen
Funktionszulage. Ist jedoch letztere höher, so gebührt sie anstelle der in der hö-
heren Verwendungsgruppe vorgesehenen Funktionszulage. Die gebührende
Funktionsstufe bemisst sich dabei stets anhand der Verwendungsgruppe, in
welche die Beamtin oder der Beamte ernannt ist.

Verwendungszulage

§ 92. (1) Der Militärperson gebührt eine ruhegenussfähige Verwendungs-
zulage, wenn sie dauernd auf einem Arbeitsplatz der nächsthöheren Verwen-
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dungsgruppe verwendet wird, ohne in diese Verwendungsgruppe ernannt zu
sein. Die Verwendungszulage bemisst sich nach der Verwendungsgruppe, in
welche die Militärperson ernannt ist, sowie ihrer Gehaltsstufe und beträgt

In der Verwendungsgruppe M ZO 3 gilt ausschließlich die Verwendungs-
gruppe M ZO 1 als höhere Verwendungsgruppe. Bei den Verwendungsgruppen
M BUO und M ZUO gelten die Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 als
nächsthöhere Verwendungsgruppen.

(1a) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Verwendungszulage bei einer Mili-
tärperson, die nach § 169c Abs. 1 übergeleitet wurde, bis zum Erreichen der
Zielstufe

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M BO 2 und
M ZO 2 M ZO 3 M BUO und

M ZUO M ZCh

Euro

1 153,6 168,5 141,0 81,8
2 194,5 148,6 133,6 87,9
3 220,3 177,0 137,5 92,9
4 263,8 204,1 139,9 99,1
5 316,9 240,1 146,1 103,9
6 370,0 290,9 169,7 110,2
7 414,8 344,2 204,1 117,7
8 434,5 397,4 234,1 124,9
9 466,7 424,6 279,7 131,3

10 533,6 444,4 342,8 138,8
11 578,2 502,6 379,9 146,1
12 615,3 558,4 398,6 –
13 678,4 – 436,9 –
14 736,4 – 463,0 –
15 791,1 – 470,4 –
16 836,9 – 480,1 –
17 848,0 – 492,7 –
18 – – 547,2 –
19 – – 595,4 –

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M BO 2 M ZO 3 M BUO und
M ZUO M ZCh

Euro

1 189,3 168,5 131,3 84,2
2 209,2 141,0 137,5 90,4
3 251,2 189,3 137,5 95,2
4 303,3 209,2 143,7 101,6
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(2) Übersteigt die Funktionszulage der Militärperson jene Funktionszulage,
die ihr gebühren würde, wenn sie in die Verwendungsgruppe des höherwertigen
Arbeitsplatzes ernannt worden wäre, so vermindert sich die Verwendungszulage
um die Hälfte dieser Differenz. Bei der Ermittlung der Funktionszulage für die
Verwendungsgruppe des höherwertigen Arbeitsplatzes ist dieselbe Funktions-
stufe zugrunde zu legen wie bei der Funktionszulage für die Verwendungs-
gruppe der Militärperson.

(3) Wird die Militärperson auf einem Arbeitsplatz verwendet, der einer noch
höheren Verwendungsgruppe als der nächsthöheren Verwendungsgruppe zu-
geordnet ist, so gebühren ihr als Verwendungszulage zusätzlich zum Betrag
nach Abs. 1 oder Abs. 1a die in derselben Gehaltsstufe angeführten Beträge
jener Verwendungsgruppen, die höher als die Verwendungsgruppe der Militär-
person und zugleich niedriger als die Verwendungsgruppe des Arbeitsplatzes
sind.

(4) Ist der Arbeitsplatz, auf dem die Militärperson gemäß Abs. 1 verwendet
wird, der Funktionsgruppe 7, 8 oder 9 der Verwendungsgruppe M BO 1 zuge-
ordnet, so gebührt der Militärperson eine ruhegenußfähige Verwendungszu-
lage in der Höhe von 50% des Unterschiedsbetrages von ihrem Gehalt (zuzüg-
lich einer allfälligen Funktionszulage und der nach § 12b Abs. 3 zu berücksich-
tigenden Zulagen) und dem für diesen Arbeitsplatz vorgesehenen höheren Fix-
gehalt.

(5) Durch eine Verwendungszulage nach Abs. 4 gelten alle Mehrleistungen
der Militärperson in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten.
30,89% dieser Verwendungszulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehr-
leistungen.

5 357,8 251,2 149,8 107,6
6 409,7 303,3 189,3 114,0
7 429,7 357,8 218,9 121,3
8 449,3 409,7 247,6 128,9
9 519,9 429,7 310,7 134,9

10 571,9 449,3 373,8 142,3
11 600,5 519,9 386,2 149,8
12 663,6 571,9 412,3 149,8
13 722,9 – 460,5 –
14 777,5 – 465,4 –
15 833,1 – 475,3 –
16 848,0 – 486,6 –
17 848,0 – 498,7 –
18 – – 595,4 –
19 – – 595,4 –

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M BO 2 M ZO 3 M BUO und
M ZUO M ZCh

Euro
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(6) Abweichend von den Abs. 1 bis 5 gebührt die Verwendungszulage auch,
wenn

1. die Militärperson
a) für einen sechs Monate übersteigenden Zeitraum eine befristete Ver-

wendung gemäß § 94a ausübt oder
b) im Kabinett eines Bundesministers oder im Büro eines Staatssekretärs

oder im Büro eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezüge-
gesetzes angeführten obersten Organs des Bundes verwendet wird
und

2. diese Verwendung einer höheren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als
jener, der die Militärperson angehört.

Verwendungsänderung und Versetzung

§ 93. (1) Wird eine Militärperson durch Verwendungsänderung oder durch
Versetzung von ihrem bisherigen Arbeitsplatz abberufen oder ändert sich die Ver-
wendung der Militärperson durch Änderung der Bewertung des Arbeitsplatzes ge-
mäß § 2 Abs. 3 BDG 1979 und ist in diesen Fällen für die neue Verwendung

1. eine niedrigere Funktionszulage vorgesehen, so gebührt der Militärperson
für die Zeit nach dem Ablauf des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist,
anstelle der bisherigen Funktionszulage die für die neue Funktion vorge-
sehene Funktionszulage,

2. keine Funktionszulage vorgesehen, so entfällt für die Zeit nach dem Ablauf
des Monats, in dem die Zuweisung erfolgt ist, die bisherige Funktionszu-
lage ersatzlos.

(2) Wird die Militärperson von einem Arbeitsplatz aus Gründen abberufen,
die von ihr nicht zu vertreten sind, und war in diesen Fällen der bisherige Arbeits-
platz der Militärperson

1. in den Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 der Funktionsgruppe 2,
2. in den Verwendungsgruppen M BO 2, M ZO 2 und M ZO 3 der Funktions-

gruppe 3,
3. in den Verwendungsgruppen M BUO und M ZUO der Funktionsgruppe 3.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffenden Verwendungsgruppe
zugeordnet, so gebührt der Militärperson auf dem nach Abs. 1 zugewiesenen
Arbeitsplatz zumindest die gemäß Z 1 bis 4 für ihre Verwendungsgruppe vorge-
sehene Funktionszulage, es sei denn, die Militärperson hat einer niedrigeren
Einstufung schriftlich zugestimmt.

(3) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung aus Gründen die
von der Militärperson nicht zu vertreten sind, und wird der Militärperson kein
neuer Arbeitsplatz zugewiesen gebührt ihr

1. die Funktionszulage der im Abs. 2 vorgesehenen Funktionsgruppe, wenn
die Militärperson zuvor dieser Funktionsgruppe oder einer höheren Funk-
tionsgruppe derselben Verwendungsgruppe angehört hat,

2. keine Funktionszulage, wenn die Militärperson zuvor einer niedrigeren als
der im Abs. 2 angeführten Funktionsgruppe oder der Grundlaufbahn an-
gehört hat.
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(4) Hat die Militärperson die Gründe für die Versetzung oder die Verwen-
dungsänderung zu vertreten, gelten die Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, daß bei
der Bemessung des Monatsbezuges die Grundlaufbahn der betreffenden Ver-
wendungsgruppe an die Stelle der im Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Funktions-
gruppen tritt.

(5) Gründe, die von der Militärperson nicht zu vertreten sind, sind insbe-
sondere

1. Organisationsänderungen,
2. Krankheit oder Gebrechen, wenn sie die Militärperson nicht vorsätzlich

herbeigeführt hat oder
3. eine neuerliche Verwendungsänderung oder eine Versetzung, wenn diese

auf Grund einer Bewerbung im Zuge einer Interessentensuche gemäß § 7
des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 100/1993, oder ge-
mäß § 20 AusG oder im Zuge einer Ausschreibung gemäß den §§ 2 bis 4
AusG erfolgt und der neu zugewiesene Arbeitsplatz einer höheren Funk-
tionsgruppe zugeordnet ist als der zuletzt innegehabte Arbeitsplatz.

(6) Endet der Zeitraum einer befristeten Ernennung oder einer befristeten
Betrauung nach § 152b Abs. 2 Z 2 BDG 1979 ohne Weiterbestellung oder wird
die Militärperson von einem Arbeitsplatz der Funktionsgruppen 7, 8 oder 9 der
Verwendungsgruppe M BO 1 oder von einem Arbeitsplatz, mit dem sie gemäß
§ 152c Abs. 11 und 12 BDG 1979 – nicht dauernd – betraut worden ist, abbe-
rufen, gebührt ihr ab dem nächstfolgenden Monatsersten das für die neue Ein-
stufung vorgesehene Fixgehalt oder das für die neue Einstufung vorgesehene
Gehalt einschließlich einer allfälligen Funktionszulage. Die Abs. 2 und 3 sind in
diesen Fällen nicht anzuwenden.

(6a) Solange die Militärperson der betreffenden Verwendungsgruppe ange-
hört und sie nicht schriftlich einer niedrigeren Einstufung zustimmt, bleibt eine
auf Grund der Wahrungsbestimmungen der Abs. 2 oder 3 Z 1 oder auf Grund
des Abs. 6 für die Bemessung der Funktionszulage heranzuziehende Funktions-
gruppe auch bei neuerlichen Verwendungsänderungen oder Versetzungen ge-
wahrt, wenn diese aus Gründen erfolgen, die von der Militärperson nicht zu ver-
treten sind.

(7) Erfolgt die Verwendungsänderung oder die Versetzung mit einem Mo-
natsersten, so werden die besoldungsrechtlichen Folgen abweichend von den
Abs. 1 und 6 mit dem betreffenden Monatsersten wirksam.

(8) Wird der Bescheid, mit dem die Versetzung oder Verwendungsänderung
nach Abs. 1 oder 6 verfügt worden ist, im Zuge des betreffenden Verfahrens auf-
gehoben, so gebührt der Militärperson für die Zeit, in der sie wegen dieser Ver-
setzung oder Verwendungsänderung wegen der Anwendung der Abs. 1 bis 7
einen geringeren Monatsbezug erhalten hat, anstelle dieses Monatsbezuges
jener Monatsbezug, der ihr gebührt hätte, wenn sie auf dem bisherigen Arbeits-
platz verblieben wäre.

(9) Einer Militärperson, die aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, aus
ihrer Verwendung als Zugskommandant abberufen worden ist und diese Ver-
wendung mindestens acht Jahre hindurch ausgeübt hat, gebührt, solange sie
ständig mit einem Arbeitsplatz betraut ist, der der Funktionsgruppe 1 der Ver-
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wendungsgruppe M BUO 1 oder M ZUO 1 zugeordnet ist, die für die Funktions-
gruppe 2 dieser Verwendungsgruppe vorgesehene Funktionszulage. Dies gilt
auch dann, wenn die Abberufung vor der Überleitung in den Militärischen Dienst
erfolgt ist.

(10) Einer Militärperson, die aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, aus
ihrer Verwendung als Kompaniekommandant, Bataillonskommandant oder Re-
gimentskommandant abberufen wird und die diese Verwendung mindestens
fünf Jahre hindurch ausgeübt hat, gebührt, solange sie ständig mit einem Ar-
beitsplatz betraut ist, der lediglich eine Funktionsgruppe niedriger bewertet ist
als der Arbeitsplatz, von dem sie abberufen wird, die für die Funktionsgruppe je-
nes Arbeitsplatzes vorgesehene Funktionszulage, von dem sie abberufen wird.

(11) Auf Kompaniekommandanten, die bis zum 31. Dezember 1998 abberu-
fen worden sind, ist § 93 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 123/1998 weiter anzuwenden.

Ergänzungszulage

§ 94. (1) Sind für die Abberufung von einem Arbeitsplatz Gründe maßge-
bend, die von der Militärperson nicht zu vertreten sind, gebührt ihr bei Anwen-
dung des § 93 Abs. 1 bis 7 zusätzlich eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage.
Diese beträgt

1. im ersten Jahr nach der Zuweisung: 90%,
2. im zweiten Jahr nach der Zuweisung: 75%,
3. im dritten Jahr nach der Zuweisung: 50%

des Unterschiedsbetrages zwischen ihrer jeweiligen neuen Funktionszulage und
der für die bisherige Funktion vorgesehenen Funktionszulage. Ist für die neue
Verwendung keine Funktionszulage vorgesehen, ist der Prozentsatz von der
Höhe der bisherigen Funktionszulage zu bemessen.

(2) In den Fällen des § 93 Abs. 6 gilt Abs. 1 mit der Abweichung, daß die Er-
gänzungszulage nach den Prozentsätzen des Unterschiedsbetrages zwischen

1. dem jeweiligen Monatsbezug mit Ausnahme der Teuerungszulage oder
2. dem jeweiligen Fixgehalt

und dem für die bisherige Funktion vorgesehenen, insgesamt höheren Fixgehalt
zu bemessen ist.

(Anm.: Abs. 3 und 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 138/1997)
(5) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach den Abs. 1 oder 2 erlischt spä-

testens drei Jahre nach der Abberufung. Er erlischt schon vorher, wenn
1. die Militärperson in dieselbe Funktionsgruppe eingestuft wird wie jene, der

die Funktion zugeordnet war, aus der sie gemäß § 93 abberufen worden
ist, oder in eine höhere Funktionsgruppe eingestuft wird oder

2. die Militärperson der Aufforderung der Dienstbehörde, sich um eine be-
stimmte ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht nachkommt.

(6) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 5 Z 2 ist, daß
1. die ausgeschriebene Funktion derselben Verwendungs- und Funktions-

gruppe zugeordnet ist wie die Funktion, von der die Militärperson gemäß
§ 93 abberufen worden ist,
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2. die Militärperson die Ernennungserfordernisse und sonstigen ausbil-
dungsbezogenen Ausschreibungsbedingungen für den ausgeschriebenen
Arbeitsplatz erfüllt und,

3. wenn sich der ausgeschriebene Arbeitsplatz an einem anderen Dienstort
befindet, die Bewerbung der Militärperson unter Berücksichtigung ihrer
persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse zumutbar ist.

(7) Waren durch die bisherige Funktionszulage alle Mehrleistungen der Mili-
tärperson in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten und

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage nicht der Fall oder
2. besteht für die neue Verwendung kein Anspruch auf Funktionszulage,

so sind 69,11% der bisherigen Funktionszulage der Bemessung der Ergän-
zungszulage nach Abs. 1 zugrunde zu legen.

(8) Bestand auf dem bisherigen Arbeitsplatz Anspruch auf ein Fixgehalt und
1. sind durch die neue Funktionszulage die Mehrleistungen der Militärperson

in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht nicht abgegolten oder
2. besteht für die neue Verwendung weder Anspruch auf ein Fixgehalt noch

auf eine Funktionszulage,
so sind 86,35% des bisherigen Fixgehaltes der Bemessung der Ergänzungszu-
lage nach Abs. 2 zugrunde zu legen.

(9) Die Ergänzungszulagen nach den Abs. 7 und 8 sind der Bemessung von
Nebengebühren für zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen abweichend von
den §§ 15 bis 19 nicht zugrunde zu legen.

(10) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 9 gebührt nicht,
1. wenn die Militärperson in eine andere Besoldungs- oder Verwendungs-

gruppe überstellt wird oder
2. wenn der neue Arbeitsplatz einer höheren Verwendungsgruppe zugeord-

net ist als die bisherige Funktion oder
3. aus Anlass einer früheren Tätigkeit auf einem höher bewerteten Arbeits-

platz, wenn die Militärperson während der gesamten Dauer dieser Tätig-
keit an Stelle des für diese Funktionsgruppe vorgesehenen Fixgehaltes
oder der für diese Funktionsgruppe vorgesehenen Funktionszulage eine
Ergänzungszulage nach § 94a erhalten hat.

Die Ausschlussbestimmung der Z 3 ist in den Fällen des § 152b Abs. 2 Z 2 und
Abs. 8 nicht anzuwenden.

(11) Mit Überleitung von Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BUO 2
und M ZUO 2 in die Verwendungsgruppen M BUO und M ZUO erlischt der An-
spruch auf Ergänzungszulage gemäß Abs. 1.

Ergänzungszulage für bestimmte vorübergehende Verwendungen

§ 94a. (1) Der Militärperson gebührt eine ruhegenussfähige Ergänzungszu-
lage, wenn

1. sie
a) gemäß § 152b Abs. 2 BDG 1979 oder gemäß § 152c Abs. 11 in Ver-

bindung mit § 152c Abs. 12 erster Satz BDG 1979 mit einer in diesen
Bestimmungen angeführten Funktion betraut ist oder
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b) für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einer Tätigkeit
auf einem Arbeitsplatz betraut ist, ohne damit dauernd oder gemäß
§ 152b Abs. 1 oder 2 oder § 152c Abs. 11 BDG 1979 betraut zu sein,
und

2. ihr für den Fall einer dauernden Betrauung oder einer Betrauung gemäß
§ 152b Abs. 1 BDG 1979 mit dieser Verwendung ein Monatsbezug gebüh-
ren würde, der den Monatsbezug der Militärperson übersteigt.

(1a) Voraussetzung für eine Ergänzungszulage nach Abs. 1 ist, dass der In-
halt des Arbeitsplatzes, mit dem der Beamte gemäß Abs. 1 betraut ist, gleich ge-
blieben ist. Ist die Identität dieses Arbeitsplatzes auf Grund von inhaltlichen Än-
derungen nicht mehr gegeben oder ist der Beamte mit einem neu eingerichteten
Arbeitsplatz gemäß Abs. 1 betraut, gebührt eine Ergänzungszulage nach Abs. 1
nur unter der Bedingung, dass der zuständige Bundesminister im Einvernehmen
mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport ein Bewertungsverfahren nach den Kriterien des § 147
BDG 1979 durchgeführt hat. Dies gilt insbesondere für Projektarbeitsplätze, die
zusätzlich folgende Kriterien erfüllen müssen:

1. die Projektdauer beträgt mindestens sechs Monate und maximal zwei
Jahre; in begründeten Ausnahmefällen ist das Überschreiten der Höchst-
dauer um bis zu sechs Monate möglich, und

2. mit den Qualitäten des Personalplans kann das Auslangen gefunden
werden.

(2) Die Ergänzungszulage gebührt,
1. wenn der Militärperson im Fall einer Betrauung gemäß § 152b Abs. 1

BDG 1979 ein Fixgehalt gebührte, in der Höhe des Unterschiedes zwi-
schen
a) ihrem Monatsbezug mit Ausnahme der Truppendienstzulage und
b) dem jeweiligen Fixgehalt,

2. wenn der Militärperson, der eine Funktionszulage gebührt, im Fall einer
dauernden Betrauung eine höhere Funktionszulage gebühren würde, in
der Höhe des Unterschiedes zwischen
a) ihrer Funktionszulage und
b) der jeweiligen höheren Funktionszulage,
abzüglich einer allfälligen Ergänzungszulage nach § 94,

3. wenn der Militärperson, die sich nicht in der Ausbildungsphase befindet
und der weder ein Fixgehalt noch eine Funktionszulage gebührt, im Fall ei-
ner dauernden Betrauung eine Funktionszulage gebühren würde, in der
Höhe dieser Funktionszulage abzüglich einer allfälligen Ergänzungszu-
lage nach § 94.

(3) Ist eine im Abs. 1 angeführte Verwendung einer der Funktionsgruppen 5
bis 9 der Verwendungsgruppe M BO 1 oder der Funktionsgruppen 5 bis 7 der
Verwendungsgruppe M ZO 1 oder der Funktionsgruppe 8 oder 9 der Verwen-
dungsgruppen M BO 2 oder M ZO 2 oder M ZO 3 zugeordnet, gelten durch die
Ergänzungszulage alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und mengen-
mäßiger Hinsicht als abgegolten. Dabei gilt jener Teil der Ergänzungszulage als
Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen, der dem Betrag entspricht, der sich ge-
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mäß § 87 Abs. 4 letzter Satz oder gemäß § 91 Abs. 4 letzter Satz im Fall einer
Ernennung auf den betreffenden Arbeitsplatz ergäbe.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 147/2008)
(5) Der Bezug einer Verwendungszulage nach § 92 Abs. 4 in Verbindung mit

§ 92 Abs. 6 schließt eine Ergänzungszulage nach Abs. 2 Z 1 aus.

Funktionsabgeltung

§ 95. (1) Einer Militärperson, die vorübergehend, aber an mindestens 29
aufeinanderfolgenden Kalendertagen auf einem gegenüber ihrer Funktions-
gruppe um mindestens zwei Funktionsgruppen höher zugeordneten Arbeitsplatz
verwendet wird gebührt eine nicht ruhegenußfähige Funktionsabgeltung. Als
eine vorübergehende Verwendung gelten insbesondere Tätigkeiten, die vertre-
tungsweise oder im Zuge einer provisorischen Betrauung oder einer Dienstzutei-
lung ausgeübt werden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Es gebühren bei einem Unterschied von
1. zwei Funktionsgruppen ein halber Vorrückungsbetrag und
2. je einer weiteren Funktionsgruppe je ein weiterer halber Vorrückungs-

betrag.
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)
(5) Ist der Arbeitsplatz der vorübergehenden Verwendung einer höheren Ver-

wendungsgruppe zugeordnet als jener, in die die Militärperson eingestuft ist, ist
die Anzahl der Vorrückungsbeträge der Funktionsabgeltung nach Abs. 3 so zu
ermitteln, als ob die Militärperson jener Funktionsgruppe oder jener Grundlauf-
bahn der betreffenden höheren Verwendungsgruppe angehörte, die in der nach-
stehenden Tabelle in derselben Zeile wie die Funktionsgruppe oder die Grund-
laufbahn ihrer Einstufung angeführt ist:

(6) Bei einer Militärperson der Funktionsgruppe 7 der Verwendungs-
gruppe M BO 1 ist die Funktionszulage so zu ermitteln, als ob sie gemäß § 85
Anspruch auf ein Gehalt der Verwendungsgruppe M BO 1 hätte.

Funktionsgruppe oder Grundlaufbahn (GL) in der Verwendungsgruppe

M Z Ch M BUO und M ZUO M BO 2, M ZO 2 und
M ZO 3 M BO 1 und M ZO 1

GL GL
1
2

3–6
7

GL
1
2
3
4

5, 6
7

8, 9

GL
GL
1
2
2
2
3
5
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(7) Wird die Militärperson ständig auf einem gegenüber ihrer Einstufung hö-
her eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der Funktionsab-
geltung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch höher eingestuften
Arbeitsplatz nicht von der Einstufung der Militärperson, sondern von der Einstu-
fung des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes auszugehen.

(7a) Ein Anspruch auf Ergänzungszulage nach § 94a schließt für die Ver-
wendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz einen Anspruch auf Funktionsab-
geltung aus. Wird die Militärperson während der Zeit, in der sie Anspruch auf Er-
gänzungszulage nach § 94a oder auf eine Verwendungszulage nach § 92
Abs. 6 hat, gemäß Abs. 1 auf einem anderen Arbeitsplatz verwendet, ist für die
Ermittlung der Funktionsabgeltung für eine vorübergehende Verwendung auf
einem anderen Arbeitsplatz abweichend von den Abs. 1 bis 7 nicht von der Ein-
stufung der Militärperson, sondern von der Einstufung des Arbeitsplatzes auszu-
gehen, für den diese Verwendungszulage oder Ergänzungszulage gebührt. Ge-
bührt jedoch der Militärperson eine Verwendungszulage nach § 92 Abs. 2, ist
dabei nicht von der der Einstufung des Arbeitsplatzes entsprechenden Funk-
tionszulage auszugehen, sondern von der Funktionszulage, die der Militärper-
son tatsächlich gebührt.

(8) Würde die Funktionsabgeltung gemeinsam mit
1. einer allfälligen Funktionszulage für den ständigen Arbeitsplatz der Militär-

person und
2. einer allfälligen Ergänzungszulage nach § 94

die Funktionszulage für den vorübergehend zu besorgenden Arbeitsplatz be-
traglich übersteigen, ist sie um diesen Unterschiedsbetrag zu kürzen.

(8a) Ist der Arbeitsplatz, für den der Militärperson eine Funktionsabgeltung
gebührt, einer niedrigeren Funktionsgruppe zugeordnet als der frühere Arbeits-
platz, für den der Militärperson eine Ergänzungszulage nach § 94 gebührt, so ist
zum Vergleich nach Abs. 8 Z 2 an Stelle der tatsächlich gebührenden Ergän-
zungszulage jene Ergänzungszulage nach § 94 heranzuziehen, die der Militär-
person gebührte, wenn ihr früherer Arbeitsplatz dieser niedrigeren Funktions-
gruppe zugeordnet wäre.

(8 b) Gebührt die Funktionsabgeltung für einen Arbeitsplatz der Funktions-
gruppen 5 oder 6 der Verwendungsgruppen M BO 1 oder M ZO 1 oder der
Funktionsgruppen 8 oder 9 der Verwendungsgruppen M BO 2 oder M ZO 2
oder M ZO 3 und bezieht die Militärperson keine Funktionszulage nach § 91
Abs. 4, ist die für die Funktionsgruppe des vorübergehend zu besorgenden
Arbeitsplatzes vorgesehene Funktionszulage beim Vergleich nach Abs. 8
ohne den Anteil zu berücksichtigen, der auf die Abgeltung für Mehrleistungen
entfällt.

(9) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Funktionsabgeltung, so entfällt
auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Funktions-
abgeltung.

(10) Für Militärpersonen, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge vertretungs-
weise auf wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die Abs. 1 bis
9 mit der Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine
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durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Funktionsab-
geltung ist je nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen die Militärperson
verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der un-
mittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen.

(11) Die Abs. 1 bis 10 sind nicht anzuwenden
1. auf Zeiten, in denen die von der Militärperson ausgeübte Verwendung

einer niedrigeren Verwendungsgruppe zugeordnet ist als jener, der die Mi-
litärperson angehört,

2. auf Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, bei denen diese Stellvertretung
im Zuge der Bewertung und Zuordnung des Arbeitsplatzes gemäß § 147
BDG 1979 berücksichtigt worden ist,

3. auf probeweisen Verwendungen auf wechseln den Arbeitsplätzen der Ver-
wendungsgruppe, der die Militärperson angehört, solange sie sich in der
Ausbildungsphase befindet.

Verwendungsabgeltung

§ 96. (1) Wird eine Militärperson vorübergehend, aber durch mindestens 29
aufeinanderfolgende Kalendertage auf einem Arbeitsplatz einer höheren Ver-
wendungsgruppe verwendet, ohne in die betreffende Verwendungsgruppe
ernannt zu sein, so gebührt ihr hiefür eine nicht ruhegenußfähige Verwendungs-
abgeltung. Als eine vorübergehende Verwendung gelten insbesondere Tätig-
keiten, die vertretungsweise oder im Zuge einer provisorischen Betrauung oder
einer Dienstzuteilung ausgeübt werden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Die Verwendungsabgeltung ist in ganzen oder halben Vorrückungsbe-
trägen des Gehaltes der Militärperson zu bemessen. Sie beträgt für den Unter-
schied

1. von den Verwendungsgruppen M BO 2, M ZO 2, M BUO und M ZUO auf
die jeweils nächsthöhere Verwendungsgruppe einen Vorrückungsbetrag,

1a. von der Verwendungsgruppe M ZO 3 auf die Verwendungsgruppen
M BO 1 oder M ZO 1 einen Vorrückungsbetrag,

2. von der Verwendungsgruppe M ZCh auf die jeweils nächsthöhere Ver-
wendungsgruppe einen halben Vorrückungsbetrag.

(4) Beträgt der Unterschied zwischen der Einstufung der Militärperson und
der Zuordnung des Arbeitsplatzes, auf dem die Militärperson vorübergehend
verwendet wird, mehr als eine Verwendungsgruppe, so sind die sich aus Abs. 3
ergebenden ganzen oder halben Vorrückungsbeträge dem Unterschied der Ver-
wendungsgruppen entsprechend zusammenzuzählen.

(5) Wird die Militärperson ständig auf einem gegenüber ihrer Einstufung hö-
her eingestuften Arbeitsplatz verwendet, ist für die Ermittlung der Verwendungs-
abgeltung für die vorübergehende Verwendung auf einem noch höher eingestuf-
ten Arbeitsplatz nicht von der Verwendungsgruppe der Militärperson, sondern
von der Verwendungsgruppe des ständig zu besorgenden Arbeitsplatzes aus-
zugehen.
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(5a) Ein Anspruch auf Verwendungszulage nach § 92 Abs. 6 schließt für die
Verwendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz einen Anspruch auf Verwen-
dungsabgeltung aus. Hat die Militärperson Anspruch auf eine Verwendungszu-
lage nach § 92 Abs. 2 und wird sie gemäß Abs. 1 auf einem anderen Arbeits-
platz verwendet, ist für die Ermittlung der Verwendungsabgeltung für die vo-
rübergehende Verwendung auf dem anderen Arbeitsplatz abweichend von den
Abs. 1 bis 5 nicht von der Einstufung der Militärperson, sondern von der Ein-
stufung des Arbeitsplatzes auszugehen, für den diese Verwendungszulage ge-
bührt.

(6) Die Verwendungsabgeltung darf die Höhe einer Verwendungszulage
nach § 92, nicht übersteigen, die der Militärperson im Fall einer dauernden Ver-
wendung auf dem betreffenden Arbeitsplatz gebührte.

(7) Für Militärpersonen, die in unmittelbarer Aufeinanderfolge vertretungs-
weise auf wechselnden Arbeitsplätzen verwendet werden, gelten die Abs. 1 bis
6 mit der Maßgabe, daß die verschiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine
durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Verwendungs-
abgeltung ist je nach der Zuordnung der Arbeitsplätze, auf denen die Militärper-
son verwendet wird, anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind hiebei der
unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen.

(8) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Verwendungsabgeltung, so ent-
fällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Ver-
wendungsabgeltung.

(9) Die Abs. 1 bis 8 sind nicht auf Stellvertreterinnen oder Stellvertreter anzu-
wenden, bei denen diese Stellvertretung im Zuge der Bewertung und Zuordnung
des Arbeitsplatzes gemäß § 147 BDG 1979 berücksichtigt worden ist.

Gemeinsame Bestimmungen für Funktionszulage, Funktionsabgeltung,
Verwendungszulage und Verwendungsabgeltung

§ 97. (1) Wird eine Militärperson vorübergehend auf einem höherwertigen
Arbeitsplatz des Allgemeinen Verwaltungsdienstes oder des Exekutivdienstes
verwendet, sind eine allfällige Funktionsabgeltung und eine allfällige Verwen-
dungsabgeltung in einer den Bemessungskriterien der §§ 95 und 96 entspre-
chenden Höhe zu ermitteln.

(2) In der Ausbildungsphase kann nur dann eine Funktionszulage oder eine
Funktionsabgeltung oder eine Verwendungszulage nach § 92 oder eine Ver-
wendungsabgeltung nach § 96 oder eine Ergänzungszulage nach § 94a gebüh-
ren, wenn auf die Militärperson die Ausnahmebestimmungen des § 148 Abs. 6
Z 1 oder 2 BDG 1979 zutreffen.

(3) Für denselben Zeitraum kann der Militärperson nur eine einzige nach den
§§ 95 und 96 anspruchsbegründende Verwendung nach diesen Bestimmungen
abgegolten werden. Übt sie zur selben Zeit mehrere solche Verwendungen aus,
ist jene abzugelten, für die diese Bestimmungen den insgesamt höchsten Abgel-
tungsanspruch vorsehen.
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(4) Für eine Verwendung auf einem bestimmten Arbeitsplatz kann für densel-
ben Zeitraum nicht mehr als einer Militärperson eine Funktionszulage oder eine
Verwendungszulage nach § 92 oder eine Ergänzungszulage nach § 94a oder
eine Funktionsabgeltung oder eine Verwendungsabgeltung gebühren. Wird die
Vertretung gleichzeitig von mehreren Bediensteten wahrgenommen, gebührt
eine Verwendungszulage nach § 92 oder eine Ergänzungszulage nach § 94a
oder die Funktionsabgeltung oder die Verwendungsabgeltung ausschließlich
der Militärperson, die diese Vertretung nach Art und Umfang der Tätigkeit über-
wiegend wahrnimmt.

(5) Maßgebend für den Anspruch auf Funktionsabgeltung und auf Verwen-
dungsabgeltung ist, daß der betreffende Arbeitsplatz dem Militärischen Dienst
zugeordnet ist. Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob auch der Vertre-
tene dem Militärischen Dienst angehört.

(Anm.: Abs. 6 und 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

Truppendienstzulage

§ 98. (1) Militärpersonen gebührt,
1. solange sie im Truppendienst verwendet werden,
2. wenn sie infolge eines im Truppendienst erlittenen Dienstunfalles nicht

mehr in diesem Dienst verwendet werden können,
eine ruhegenußfähige Truppendienstzulage.

(2) Die Truppendienstzulage beträgt
1. 127,7 E in den Verwendungsgruppen M BO 1, M BO 2, M ZO 1, M ZO 2

und M ZO 3,
2. 65,6 E in den Verwendungsgruppen M BUO, M ZUO, und M ZCh.
(3) Für die Militärpersonen, die auf Grund ihrer Ausbildung zur Verwendung

als Militärpilot für einen Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a WG
2001 befähigt sind und als Militärpilot verwendet werden, erhöht sich die Trup-
pendienstzulage um das Fünffache des im Abs. 2 Z 1 genannten Betrages.

(4) Von der Truppendienstzulage und dem der Truppendienstzulage entspre-
chenden Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten.

Pflegedienstzulage und Pflegedienst-Chargenzulage
für Militärpersonen

§ 99. Die §§ 123 und 124 sind auf Militärpersonen in den Verwendungsgrup-
pen M BUO, M ZUO und M ZCh mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. Sanitätsunteroffiziere mit
a) einer Berufsberechtigung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für

Gesundheits- und Krankenpflege nach dem Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz (GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, oder

b) der erfolgreich abgelegten Prüfung für Unteroffiziere des Truppen-
dienstes mit der Fachrichtung „Sanitätsdienst“

und einschlägiger Verwendung Beamten des Krankenpflegefachdienstes
und
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2. Sanitätschargen mit
a) einer im Bundesgesetz über die Regelung des medizinisch-tech-

nischen Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste (MTF-SHD-G),
BGBl. Nr. 102/1961, vorgesehenen Berufsberechtigung zur Aus-
übung des betreffenden Sanitätshilfsdienstes gemäß dem MTF-SHD-G
oder

b) der erfolgreich abgeschlossenen Sanitätsgrundausbildung oder einer
weiteren erfolgreich abgeschlossenen Sanitätsausbildung im Bundes-
heer

und einschlägiger Verwendung Beamten des Sanitätshilfsdienstes
entsprechen. Die Worte „der Dienstklasse III“ im § 123 Abs. 2 Z 3 lit. a und b sind
nicht anzuwenden.

Militärpersonen in einer Verwendung
des Krankenpflegedienstes

§ 100. (1) Militärpersonen der Verwendungsgruppen M BUO, M ZUO und
M ZCh, die die Erfordernisse des § 231a Abs. 1 Z 1 und 2 BDG 1979 erfüllen,
gebühren für die Dauer einer im Abs. 3 umschriebenen Verwendung eine ruhe-
genußfähige Ergänzungszulage nach den Abs. 4 und 5 und eine Vergütung
nach den Abs. 6 und 7.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)

(3) Anspruchsbegründende Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind:
1. Tätigkeiten des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes und des

medizinisch-technischen Fachdienstes,
2. Tätigkeiten im Heeresspital, in einem Militärspital, in einer Sanitätsanstalt,

in einer Feldambulanz, in der Sanitätsschule, im Sanitätszug der Stabs-
kompanie eines Bataillons und bei einer Stellungskommission

(4) Ist das jeweilige Gehalt (zuzüglich der im Abs. 5 Z 1 angeführten Zulagen)
einer im Abs. 1 angeführten Militärperson niedriger als das Gehalt (zuzüglich der
im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen), das einem Beamten mit gleich langer, für
die Vorrückung maßgebender Gesamtdienstzeit in der vergleichbaren Verwen-
dungsgruppe der Beamten des Krankenpflegedienstes zukommen würde, so
gebührt der Militärperson eine Ergänzungszulage auf dieses Gehalt (zuzüglich
der im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen).

(5) Für die Ermittlung der Ergänzungszulage sind zu berücksichtigen:
1. beim jeweiligen Gehalt der im Abs. 1 angeführten Militärperson: Dienst-

alterszulage, Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzulage, Verwen-
dungszulage, Funktionszulage, Truppendienstzulage und allfällige Teue-
rungszulagen,

2. beim Gehalt eines Beamten der Besoldungsgruppe der Beamten des
Krankenpflegedienstes: Dienstalterszulage, Pflegedienst-Chargenzulage
und allfällige Teuerungszulagen.

(6) Der im Abs. 1 angeführten Militärperson gebührt ferner die Vergütung
nach § 112.
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(7) Ist das jeweilige Gehalt (zuzüglich der im Abs. 5 Z 1 angeführten Zulagen)
der im Abs. 1 angeführten Militärperson höher als das Gehalt (zuzüglich der im
Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen), das einem Beamten mit gleich langer, für die
Vorrückung maßgebender Gesamtdienstzeit in der vergleichbaren Verwen-
dungsgruppe der Beamten des Krankenpflegedienstes zukommen würde, so
vermindert sich die im Abs. 6 angeführte Vergütung um 116,7% des überstei-
genden Betrages.

(8) § 12a ist sinngemäß anzuwenden.

Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst

§ 101.  (1) Militärpersonen gebührt eine monatliche Vergütung wenn sie
1. zur Ausübung von Tätigkeiten im militärluftfahrttechnischen Dienst gemäß

der Militärluftfahrt-Personalverordnung 2012, BGBl. II Nr. 401/2012, be-
rechtigt sind und

2. diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des militärluftfahrttechnischen
Dienstes auch tatsächlich ausüben.

(2) Diese Vergütung beträgt für die Verwendung
1. im luftfahrttechnischen Assistenzdienst das im § 40b Abs. 2 Z 1 vorgese-

hene Ausmaß,
2. als Wart mit Grundbefähigung 90,4 E,
3. als Wart I. Klasse mit Grundbefähigung 245,1 E,
4. als Prüf- und Werkmeister mit Grundbefähigung 387,5 E,
5. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst der Verwendungsgruppen

M BO 2 oder M ZO 2 oder M ZO 3 297,2 E und
6. im leitenden militärluftfahrttechnischen Dienst der Verwendungsgruppen

M BO 1 oder M ZO 1 220,3 E.
(3) § 40b Abs. 3 bis 5 ist auf die im Abs. 1 angeführten Militärpersonen anzu-

wenden.

Vergütung für Kräfte für internationale Operationen

§ 101a. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Landesvertei-
digung hat Organisationseinheiten des Bundesheeres mit hohem Bereitschafts-
grad für die Entsendung zu Auslandseinsätzen festzulegen.

(2) Militärpersonen, die
1. durch eine freiwillige schriftliche Meldung ihre Bereitschaft erklären, inner-

halb eines Zeitraumes von drei Jahren an Auslandseinsätzen in der Dauer
von insgesamt mindestens sechs Monaten teilzunehmen (Auslandsein-
satzbereitschaft) und

2. in Organisationseinheiten gemäß Abs. 1 verwendet werden,
gebührt eine monatliche Vergütung.

(3) Die freiwillige Meldung darf nicht an Bedingungen und Vorbehalte gebun-
den werden. Sie bedarf der Annahme. Dabei sind auch die Eignung der Mili-
tärperson zur Teilnahme an Auslandseinsätzen und der militärische Bedarf zu
prüfen.
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(4) Die Auslandseinsatzbereitschaft kann durch freiwillige schriftliche Mel-
dung auf ein weiteres Jahr oder das Vielfache eines Jahres verlängert werden.
Abs. 3 ist anzuwenden. Die Meldung der Weiterverpflichtung gilt als angenom-
men, wenn sie nicht binnen vier Wochen abgelehnt wird.

(5) Die Vergütung beträgt in den Verwendungsgruppen
1. M BO 1, M BO 2, M BUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,3 E,
2. M ZO 1, M ZO 2, M ZO 3, M ZUO und M ZCh . . . . . . . . . . . . . . . 314,4 E.

(6) Die Vergütung ist am Ende der jeweiligen Auslandseinsatzbereitschaft
auszuzahlen. Tritt während der Auslandseinsatzbereitschaft eine Änderung in
der Höhe der Vergütung ein, so wird diese mit dem folgenden Monatsersten
wirksam. Besteht der Anspruch auf die Vergütung nicht für einen vollen Kalen-
dermonat, so ist der verhältnismäßige Teil abzuziehen.

(7) Die Vergütung ist einzustellen für die Dauer
1. des Bezuges der Auslandszulage gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 des Auslands-

zulagen- und -hilfeleistungsgesetzes (AZHG), BGBl. I Nr. 66/1999,
oder

2. einer mehr als einmonatigen krankheitsbedingten Abwesenheit, sofern
diese nicht auf einen Dienstunfall zurück zu führen ist, oder

3. des Entfalls der Bezüge.

(8) Die Auslandseinsatzbereitschaft endet vorzeitig, wenn
1. die Teilnahme an einem Auslandseinsatz von der zu entsendenden Mili-

tärperson abgelehnt wird oder
2. die mangelnde Eignung der Militärperson zur Teilnahme an Auslandsein-

sätzen festgestellt wird oder
3. kein militärischer Bedarf an der Aufrechterhaltung der Auslandseinsatzbe-

reitschaft vorliegt.

(9) Das vorzeitige Enden der Auslandseinsatzbereitschaft ist mit Bescheid
festzustellen.

(10) Kein militärischer Bedarf gemäß Abs. 8 Z 3 liegt vor, wenn
1. Organisationseinheiten oder Teile dieser nicht mehr Organisationseinhei-

ten gemäß Abs. 1 sind, oder
2. innerhalb der Organisationseinheit an bestimmten Funktionen oder Ver-

wendungen kein Bedarf mehr besteht.

(11) Militärpersonen, deren Auslandseinsatzbereitschaft aus Gründen des
Abs. 8 Z 1 und 2 vorzeitig endet, gebührt, sofern während ihrer Auslandseinsatz-
bereitschaft

1. kein Auslandseinsatz geleistet wurde, oder
2. keine Auslandseinsätze in der Dauer von insgesamt mindestens sechs

Monaten geleistet wurden, ab dem Ende des letzten Auslandseinsatzes
keine Vergütung.

(11a) Abs. 11 ist nicht anzuwenden, wenn die mangelnde Eignung gemäß
Abs. 8 Z 2 auf Grund eines Dienstunfalls festgestellt wurde.

(12) Für die Vollziehung ist § 30 AZHG anzuwenden.
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ABSCHNITT IX

Beamte des Post- und Fernmeldewesens

Anwendungsbereich und Gehalt

§ 103. (1) Dieser Abschnitt ist auf Beamtinnen und Beamte des Post- und
Fernmeldewesens anzuwenden, die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz –
PTSG, BGBl. Nr. 201/1996, der Österreichischen Post Aktiengesellschaft, der
Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft oder der Telekom Austria Aktien-
gesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind. Einer Beamtin oder einem
Beamten des Post- und Fernmeldewesens, die oder der nach § 17 Abs. 8 Z 2
PTSG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2015 mit 1. Jänner
2017 dem Amt für Bundespensionen zur Dienstleistung zugewiesen wurde,
gebühren weiterhin jene Bezüge, Vergütungen und Zuschüsse, die ihr oder
ihm bei Belassung im bisherigen Unternehmen gebührt hätten, solange sie
oder er weiterhin überwiegend mit der Wahrnehmung von Aufgaben im Be-
reich der Bemessung, Berechnung und Zahlbarstellung der Pensionen betraut
ist.

(2) Das Gehalt der Beamtin oder des Beamten des Post- und Fernmelde-
wesens wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe
bestimmt und beträgt

1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
Poststrukturgesetz – PTSG, BGBl. Nr. 201/1996, der Österreichischen
Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1

Euro

1 1616 1670 1684 1726 1726 1925 1925 1925 2389
2 1627 1684 1702 1743 1779 1965 1965 1965 2511
3 1638 1700 1723 1766 1827 2012 2013 2013 2640
4 1651 1719 1746 1794 1837 2066 2069 2103 2776
5 1663 1740 1772 1828 1856 2128 2135 2181 2919
6 1677 1764 1800 1867 1885 2196 2209 2259 3069
7 1691 1791 1831 1912 1925 2271 2293 2350 3225
8 1705 1820 1865 1964 1975 2356 2388 2454 3388
9 1721 1852 1902 2021 2035 2449 2494 2570 3558

10 1737 1887 1942 2084 2105 2550 2609 2698 3735
11 1754 1926 1985 2154 2187 2657 2732 2836 3919
12 1772 1968 2030 2230 2280 2771 2865 2986 4109
13 1790 2012 2079 2313 2388 2892 3005 3147 4307
14 1810 2058 2130 2404 2508 3020 3155 3319 4459
15 1830 2108 2185 2503 2640 3155 3314 3503 –
16 1851 2162 2243 2608 2782 3296 3481 3698 –
17 1861 2189 2272 2662 2856 3332 3524 3747 –
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2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung
zugewiesen ist

3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zuge-
wiesen ist

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1

Euro

1 1628 1684 1699 1743 1743 1943 1943 1943 2394
2 1639 1699 1718 1761 1797 1983 1983 1983 2511
3 1651 1716 1740 1784 1846 2029 2030 2030 2634
4 1664 1736 1763 1813 1856 2083 2086 2119 2763
5 1677 1758 1790 1846 1875 2143 2150 2195 2899
6 1691 1782 1818 1885 1904 2209 2222 2270 3042
7 1706 1810 1850 1931 1943 2282 2302 2356 3191
8 1721 1839 1883 1982 1992 2362 2393 2456 3347
9 1737 1871 1920 2038 2051 2451 2494 2567 3509

10 1754 1906 1960 2100 2121 2547 2603 2688 3678
11 1772 1944 2002 2168 2200 2650 2721 2820 3853
12 1790 1985 2047 2242 2290 2758 2848 2963 4035
13 1809 2029 2095 2321 2393 2874 2982 3117 4223
14 1828 2075 2145 2408 2507 2996 3125 3281 4368
15 1849 2124 2198 2503 2633 3124 3276 3457 –
16 1870 2176 2254 2603 2768 3259 3436 3642 –
17 1880 2202 2283 2654 2839 3293 3476 3689 –

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1

Euro

1 1798 1877 1893 1958 1958 2186 2186 2178 2514
2 1810 1893 1913 1977 2015 2228 2228 2220 2630
3 1822 1911 1936 2002 2067 2277 2278 2269 2753
4 1836 1932 1961 2032 2077 2333 2336 2361 2883
5 1850 1955 1988 2067 2097 2395 2403 2440 3019
6 1865 1981 2018 2108 2127 2465 2479 2519 3162
7 1880 2009 2051 2155 2169 2542 2563 2608 3312
8 1896 2040 2087 2209 2220 2625 2656 2708 3471
9 1913 2074 2126 2268 2282 2715 2757 2819 3639

10 1931 2110 2167 2333 2355 2811 2867 2941 3816
11 1949 2151 2212 2404 2438 2913 2985 3073 4000
12 1969 2194 2259 2481 2532 3023 3112 3216 4190



Band1.Buch : 04-GehG.pod    639
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

639

639

§ 104 GehG

(3) Den im § 229 Abs. 4 BDG 1979 angeführten Beamten gebührt während
der Zeit ihrer innerbetrieblichen Ausbildung zu dem gemäß Abs. 2 in Betracht
kommenden Gehalt eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage von 216,6 Euro.
Diese Ergänzungszulage erhöht sich nach zweijähriger Verwendung auf
236,1 Euro.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)

(5) An Stelle des im Abs. 2 für die Verwendungsgruppe PT 1 vorgesehenen
Gehaltes gebührt

1. den Leitern einer Gruppe der Generaldirektion der Post und Telekom Aus-
tria Aktiengesellschaft (PTA) und dem Leiter der PTA Direktion Wien ein
Gehalt im Ausmaß von 7194,0 Euro und

2. den Leitern der übrigen Direktionen der PTA ein Gehalt im Ausmaß von
6833,1 Euro.

(6) Für die im Abs. 5 Z 1 oder 2 angeführten Beamten gelten durch das
Gehalt alle Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als ab-
gegolten. Für diese Beamten gelten 20% des Gehaltes als Abgeltung für zeit-
liche Mehrleistungen. Die §§ 104 bis 106 sind auf diese Beamten nicht anzu-
wenden.

(7) Wird ein im Abs. 5 Z 1 oder 2 angeführter Beamter auf eine andere Plan-
stelle ernannt oder übergeleitet, so kommt für ihn eine allfällige Ergänzungszu-
lage nach § 12b nicht in Betracht.

Außerordentliche Vorrückung und Dienstalterszulage

§ 104. (1) Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der zwei Jahre in der
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine außerordentliche Vorrückung
(„kleine AVO“). Das Ausmaß der außerordentlichen Vorrückung erhöht sich
nach weiteren zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große AVO“). Der Be-
amtin oder dem Beamten, die oder der vier Jahre Anspruch auf die außerordent-
liche Vorrückung gehabt hat, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage
(„kleine Daz“). Das Ausmaß der Dienstalterszulage erhöht sich nach weiteren
zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große Daz“). Die Dienstalterszulage
gebührt jedenfalls ab dem neunten Jahr nach Erreichen der letzten Gehalts-
stufe.

13 1988 2239 2309 2565 2637 3139 3248 3372 4388
14 2009 2288 2361 2653 2753 3262 3394 3540 4539
15 2030 2339 2417 2748 2879 3393 3549 3721 –
16 2052 2393 2475 2848 3015 3532 3714 3915 –
17 2063 2421 2505 2900 3086 3567 3756 3964 –

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1

Euro
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(2) Das Ausmaß der außerordentlichen Vorrückung und die Dienstalterszu-
lage betragen:

1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zu-
gewiesen ist

2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung
zugewiesen ist

3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewie-
sen ist

(3) Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden.

Dienstzulage

§ 105. (1) Der Beamtin oder dem Beamten des Post- und Fernmeldewesens
gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage, wenn sie oder er dauernd mit einer
Verwendung betraut ist, die nach der Anlage 1 zum BDG 1979 oder durch Ver-

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1

Euro

kleine AVO 11 27 29 54 73 108 127 149 50
große AVO 21 55 59 108 147 144 169 198 202
kleine Daz 16 41 44 81 111 161 191 222 76
große Daz 32 82 88 161 222 214 255 296 304

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1

Euro

kleine AVO 11 27 28 51 70 103 121 142 48
große AVO 22 53 56 103 141 137 162 189 193
kleine Daz 16 40 43 77 105 154 182 212 72
große Daz 32 80 86 154 211 205 242 282 251,5

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2 PT 1

Euro

kleine AVO 12 28 30 52 70 104 126 148 51
große AVO 23 55 60 103 141 139 169 198 203
kleine Daz 17 42 45 78 106 158 189 222 75
große Daz 33 84 90 155 212 210 252 296 303
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ordnung nach § 229 Abs. 3 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten
Dienstzulagengruppen zugeordnet ist. Die Dienstzulage beträgt:

1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zu-
gewiesen ist

2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung
zugewiesen ist

in der
Verwendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro

PT 1

S 1414,65 2700,98 4321,56
1 1245,9 1557,28 2803,26

1b 934,42 1557,28 2803,26
2 934,42 1245,9 2491,58
3 856,49 1168,03 1557,28

3b 778,43 1090,19 1557,28

PT 2

S 1282,14 1820,2 2262,37
1 778,43 1090,19 1323,84

1b 155,9 700,66 1323,84
2 311,57 700,66 934,42

2b 108,98 311,57 934,42
3 155,9 311,57 622,93

3b 108,98 311,57 622,93

PT 3

1 155,9 311,57 467,34
1b 108,98 311,57 467,34
2 108,98 217,9 327
3 77,74 124,61 171,11

PT 4 1 69,65 101,2 147,77

PT 5 1 31,08 46,7 62,53

in der
Verwendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro

PT 1

S 1349,24 2537,61 4083,22
1 1188,27 1446,76 2635,11

1b 891,20 1446,76 2635,11
2 891,20 1188,27 2337,87
3 816,87 1114,03 1446,76

3b 742,45 1039,79 1446,76
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Der Beamtin oder dem Beamten gebührt als besondere Zulagen-
stufe in der Verwendungsgruppe PT 1 nach acht Jahren in der höchs-
ten Gehaltsstufe die um 38,5 E erhöhte Dienstzulage („Daz Zulagen-
stufe“).

3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewie-
sen ist

PT 2

S 1222,83 1736,01 2119,25
1 742,45 1039,79 1224,13

1b 148,67 668,28 1224,13
2 297,16 668,28 891,20

2b 103,96 297,16 891,20
3 148,67 297,16 594,14

3b 103,96 297,16 594,14

PT 3

1 148,67 297,16 445,75
1b 103,96 297,16 445,75
2 103,96 207,83 311,89
3 74,16 118,87 163,21

PT 4 1 66,42 96,52 140,95

PT 5 1 29,63 44,52 59,61

in der
Verwendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro

PT 1

S 1414,23 2700,07 4216,38
1 1245,71 1556,82 2754,20

1b 934,22 1556,82 2754,20
2 934,22 1245,71 2453,92
3 856,24 1167,73 1553,93

3b 778,15 1089,89 1553,93

PT 2

S 1146,29 1684,24 2121,58
1 778,15 1089,89 1320,81

1b 155,66 700,57 1320,81
2 311,49 700,57 932,25

2b 108,98 311,49 932,25
3 155,66 311,49 621,54

3b 108,98 311,49 621,54

in der
Verwendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro
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(2) Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Zulagenstufe 3 in den Verwendungsgruppen

a) PT 1 nach 21 Jahren und sechs Monaten,
b) PT 2, PT 3, PT 4 nach 26 Jahren und sechs Monaten, sowie in
c) PT 5 nach 27 Jahren;

2. die Zulagenstufe 2 in den Verwendungsgruppen
a) PT 1 nach 13 Jahren und sechs Monaten,
b) PT 2, PT 3, PT 4 nach 18 Jahren und sechs Monaten, sowie in
c) PT 5 nach 19 Jahren.

Es gebührt die jeweils höchste Funktionsstufe, zumindest aber die Funktions-
stufe 1.

(3) Durch die für die Verwendungsgruppe PT 1 und für die Dienstzulagen-
gruppe S der Verwendungsgruppe PT 2 vorgesehene Dienstzulage gelten alle
Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als ab-
gegolten. 35% dieser Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehr-
leistungen.

(4) Dem Beamten des Post- und Fernmeldewesens, der dauernd mit der
Ausübung einer der nachstehend angeführten Verwendungen betraut ist, ge-
bührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie beträgt:

PT 3

1 156,37 312,88 468,35
1b 109,46 312,88 468,35
2 109,46 218,80 327,61
3 78,05 125,09 171,48

PT 4 1 70,04 101,58 148,09

PT 5 1 31,12 46,90 62,67

auf Arbeitsplätzen
der Verwendungs-

gruppe

in der Dienst-
zulagengruppe für die Verwendung als (im) Euro

PT 5
A 66,8

B 148,5

PT 7
A

Dienst des Facharbeiters als Vor-
arbeiter, der im einschlägigen Lehr-
beruf verwendet wird und mit der
Überwachung der Tätigkeit anderer
Arbeiter beauftragt ist

33,4

B Omnibuslenkerdienst 162,7

in der
Verwendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro



Band1.Buch : 04-GehG.pod    644
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

644

644

GehG § 105a

Die für den Omnibuslenkerdienst vorgesehene Dienstzulage gebührt auch dann,
wenn der Beamte infolge eines im Omnibuslenkerdienst erlittenen Dienstunfal-
les nicht mehr in diesem Dienst verwendet werden kann.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind nicht auf Zeiten anzuwenden, in denen die vom Be-
amten ausgeübte Verwendung einer niedrigeren Verwendungsgruppe zugeord-
net ist als jener, in die der Beamte ernannt ist.

Dienstabgeltung

§ 105a. (1) Übt ein Beamter des Post- und Fernmeldewesens eine nach
§ 229 Abs. 3 BDG 1979 einer Dienstzulagengruppe zugeordnete Verwendung
mindestens durch 29 aufeinanderfolgende Kalendertage aus, ohne in die be-
treffende Dienstzulagengruppe ernannt zu sein, so gebührt ihm hiefür eine
nicht ruhegenußfähige Dienstabgeltung im Ausmaß der Dienstzulage, die sich
nach den entsprechenden Bestimmungen des § 105 ergibt. Hat der Beamte
bereits Anspruch auf eine Dienstzulage, so gebührt die Dienstabgeltung nur
in dem diese Dienstzulage übersteigenden Ausmaß. § 105 Abs. 3 ist anzu-
wenden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Auf Beamte, die mit der vertretungsweisen Wahrnehmung wechselnder
Arbeitsplätze betraut sind, sind die Abs. 1 und 2 und gegebenenfalls § 106
Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die verschiedenen Vertretungstätig-
keiten wie eine durchgehende Vertretungstätigkeit zu werten sind. Die Höhe der
Dienstabgeltung und einer allfälligen Verwendungsabgeltung nach § 106 Abs. 2
ist je nach ausgeübter Tätigkeit anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind
dabei der unmittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind nicht auf Zeiten anzuwenden, in denen die vom Be-
amten ausgeübte Verwendung einer niedrigeren Verwendungsgruppe zugeord-
net ist als jener, in die der Beamte ernannt ist.

(5) Übt ein Beamter des Post- und Fernmeldewesens eine im § 103 Abs. 5
angeführte Funktion nicht dauernd, aber mindestens durch 29 aufeinanderfol-

PT 8

A Omnibuslenkerdienst 162,7

B

Landzustelldienst, Codierer bei auto-
matischen Verteilanlagen, Bediener
elektronischer Abfertigungsstraßen
im PTA-Informationsservice

33,4

C Zustelldienst mit Teamführungs-
funktion 20

auf Arbeitsplätzen
der Verwendungs-

gruppe

in der Dienst-
zulagengruppe für die Verwendung als (im) Euro
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gende Kalendertage aus, so gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige
Dienstabgeltung in der Höhe von 50% des Unterschiedsbetrages von

1. seinem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstzulage und der nach
§ 12b zu berücksichtigenden Zulagen) oder

2. seinem Fixgehalt
und dem für die vertretungsweise ausgeübte Funktion vorgesehenen, insgesamt
höheren Fixgehalt.

(6) Gebührt die Dienstabgeltung nur für einen Teil des Monats oder ändert
sich im Laufe des Monats die Höhe der Dienstabgeltung, so entfällt auf jeden
Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Dienstabgeltung.

Beachte für folgende Bestimmung
Die Geldbeträge in Abs. 1 und 2 sind vom jeweils zuständigen Vorsitzenden des
Vorstands für die seitdem vergangenen Zeiten nach § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG an-
zupassen (vgl. § 175 Abs. 82 Z 3).

Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung
und Ergänzungszulage

§ 106. (1) Der Beamtin oder dem Beamten des Post- und Fernmeldewesens
gebührt eine ruhegenussfähige Verwendungszulage, wenn sie oder er dauernd
auf einem Arbeitsplatz der nächsthöheren Verwendungsgruppe verwendet wird,
ohne in diese Verwendungsgruppe ernannt zu sein. Die Verwendungszulage
bemisst sich nach der Verwendungsgruppe, in welche die Beamtin oder der Be-
amte ernannt ist, sowie ihrer oder seiner Gehaltsstufe und beträgt

1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zu-
gewiesen ist

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2

Euro

1 26,8 7,2 20,8 0,0 95,1 0,0 0,0 162,2
2 28,4 9,2 20,5 17,9 87,7 0,0 0,0 142,1
3 30,9 11,3 21,8 30,6 86,3 0,4 0,0 159,3
4 34,2 13,4 24,3 21,2 107,6 1,6 17,0 173,1
5 38,5 15,6 28,1 14,1 127,9 3,6 23,2 196,9
6 43,8 17,8 33,3 9,3 146,6 6,7 24,7 224,4
7 50,2 19,8 40,7 6,4 163,5 10,8 28,4 248,6
8 57,6 22,0 49,7 5,4 179,6 16,2 32,9 269,5
9 65,8 24,8 59,6 6,8 195,4 22,2 38,3 287,8

10 75,2 27,4 71,0 10,5 209,6 29,4 44,5 304,1
11 86,1 29,4 84,5 16,6 221,4 37,6 51,9 318,1
12 97,9 31,4 99,7 25,3 230,9 46,8 60,6 329,9
13 110,6 33,6 117,0 37,4 236,9 56,7 70,8 339,6
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2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung
zugewiesen ist

3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zuge-
wiesen ist

14 124,1 36,1 137,0 51,9 239,7 67,7 82,1 346,9
15 139,1 38,5 159,1 68,2 240,6 79,6 94,6 351,9
16 155,4 40,5 182,7 87,0 239,4 92,5 108,3 355,0
17 163,8 41,5 195,0 96,9 238,3 95,8 111,8 355,6

17 (3. Jahr) 172,2 42,5 207,2 106,8 237,2 105,7 122,3 357,5
17 (5. Jahr) 180,6 43,5 219,5 116,8 236,2 108,9 125,8 358,1
17 (7. Jahr) 193,3 44,9 237,9 131,7 234,6 123,7 141,5 361,0
17 (9. Jahr) 205,9 46,4 256,3 146,6 233,0 128,6 146,7 361,9

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2

Euro

1 28,2 7,6 21,9 0,0 95,7 0,0 0,0 158,7
2 30,0 9,7 21,4 18,1 87,6 0,0 0,0 138,8
3 32,6 11,8 22,4 30,8 85,6 0,4 0,0 154,4
4 36,0 13,9 24,7 21,4 106,6 1,6 16,5 166,4
5 40,4 15,9 28,3 14,2 126,2 3,5 22,5 188,3
6 45,6 18,0 33,5 9,3 144,0 6,5 23,9 213,9
7 51,8 20,0 40,5 6,3 159,9 10,3 27,0 237,1
8 58,9 22,1 49,2 5,4 174,6 15,5 31,3 257,0
9 66,8 24,7 58,9 6,7 188,5 21,2 36,5 274,5

10 75,8 27,1 70,0 10,3 201,1 28,0 42,5 290,1
11 86,2 29,1 82,8 16,1 211,6 35,8 49,5 303,4
12 97,6 31,0 97,2 24,3 220,3 44,6 57,8 314,7
13 110,0 33,1 113,2 35,7 225,9 54,1 67,5 323,9
14 123,2 35,2 131,6 49,5 228,6 64,5 78,3 330,9
15 137,5 37,3 152,2 65,0 229,4 76,0 90,2 335,7
16 152,9 39,3 174,3 82,9 228,3 88,2 103,3 338,6
17 160,9 40,2 185,8 92,4 227,3 91,4 106,6 339,2

17 (3. Jahr) 168,9 41,2 197,2 101,9 226,3 100,8 116,6 341,0
17 (5. Jahr) 176,8 42,1 208,7 111,4 225,2 103,9 119,9 341,6
17 (7. Jahr) 188,8 43,6 225,9 125,6 223,7 118,0 134,9 344,4
17 (9. Jahr) 200,7 45,0 243,1 139,8 222,2 122,7 139,9 345,3

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2

Euro
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(1a) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Verwendungszulage bei einer Be-
amtin oder einem Beamten, die oder der nach § 169c Abs. 1 übergeleitet wurde,
bis zum Erreichen der Zielstufe

1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zu-
gewiesen ist

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2

Euro

1 39,6 8,0 32,5 0,0 109,6 0,0 0,0 99,1
2 41,5 10,2 32,0 19,0 101,1 0,0 0,0 78,3
3 44,2 12,4 33,1 32,4 99,0 0,4 0,0 94,2
4 47,8 14,6 35,5 22,5 121,0 1,6 12,5 104,9
5 52,4 16,7 39,3 15,0 141,3 3,7 18,9 125,1
6 58,0 18,9 44,7 9,8 159,9 6,9 20,2 149,0
7 64,4 21,1 52,1 6,6 176,7 10,8 22,6 170,8
8 71,9 23,3 61,2 5,6 191,6 15,7 26,2 190,5
9 80,2 25,9 71,4 7,0 204,6 21,3 31,0 208,3

10 89,7 28,5 82,9 10,7 215,9 28,1 36,8 225,1
11 100,6 30,6 96,2 16,8 224,8 36,0 43,6 240,8
12 112,6 32,6 111,2 25,5 231,3 44,8 51,9 255,5
13 125,5 34,7 127,9 36,4 235,9 54,8 62,0 267,8
14 139,4 36,7 146,1 49,7 238,9 65,9 72,9 277,4
15 154,3 39,0 165,7 65,3 240,7 77,7 85,9 283,8
16 170,3 41,3 186,5 83,3 240,8 91,3 100,3 287,0
17 178,6 42,3 197,4 92,8 240,4 94,9 104,0 287,6

17 (3. Jahr) 187,0 43,3 208,2 102,3 240,1 105,5 114,9 289,4
17 (5. Jahr) 195,3 44,4 219,0 111,8 239,7 109,1 118,6 290,0
17 (7. Jahr) 207,9 45,9 235,3 126,0 239,2 125,1 135,0 292,6
17 (9. Jahr) 220,4 47,5 251,6 140,3 238,7 130,4 140,5 293,5

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2

Euro

1 27,4 8,2 20,3 0,0 100,1 0,0 0,0 157,8
2 29,5 10,2 20,7 35,8 75,3 0,0 0,0 136,8
3 32,3 12,3 22,8 25,3 97,3 0,5 0,0 166,7
4 36,1 14,4 25,9 17,2 117,9 1,9 22,7 175,3
5 40,9 16,8 30,2 11,1 137,8 4,2 23,4 204,1
6 46,8 18,9 36,5 7,5 155,4 7,5 25,1 231,2
7 53,7 20,8 45,0 5,3 171,5 11,9 29,6 254,5
8 61,5 23,3 54,4 5,6 187,6 17,7 34,1 274,4
9 70,0 26,3 64,8 8,0 203,2 23,8 39,7 292,2
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2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung
zugewiesen ist

10 80,4 28,5 77,2 13,1 216,0 31,3 46,1 308,1
11 91,8 30,4 91,8 20,2 226,8 39,7 53,8 321,5
12 104,0 32,4 107,7 30,4 235,1 49,1 62,9 332,7
13 117,1 34,7 126,4 44,4 238,8 59,2 73,4 342,0
14 131,2 37,4 147,7 59,4 240,7 70,5 85,0 348,6
15 147,0 39,5 170,4 77,0 240,5 82,7 97,8 353,1
16 163,8 41,5 195,0 96,9 238,3 95,8 111,8 355,6
17 163,8 41,5 195,0 96,9 238,3 95,8 111,8 355,6

17 (3. Jahr) 180,6 43,5 219,5 116,8 236,2 108,9 125,8 358,1
17 (5. Jahr) 180,6 43,5 219,5 116,8 236,2 108,9 125,8 358,1
17 (7. Jahr) 205,9 46,4 256,3 146,6 233,0 128,6 146,7 361,9
17 (9. Jahr) 205,9 46,4 256,3 146,6 233,0 128,6 146,7 361,9

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2

Euro

1 28,8 8,7 21,3 0,0 100,5 0,0 0,0 154,4
2 31,1 10,7 21,6 36,2 74,7 0,0 0,0 133,6
3 34,1 12,9 23,3 25,5 96,5 0,5 0,0 161,3
4 37,9 14,9 26,1 17,3 116,7 1,9 22,0 168,1
5 42,9 16,9 30,5 11,1 135,6 4,0 22,7 195,0
6 48,4 19,1 36,5 7,5 152,4 7,3 24,3 220,2
7 55,1 21,0 44,6 5,2 167,5 11,3 27,9 242,7
8 62,7 23,3 53,8 5,5 181,7 16,9 32,5 261,8
9 70,9 26,0 64,0 7,9 195,4 22,6 37,9 278,7

10 80,8 28,1 76,0 12,6 206,8 29,8 44,0 293,9
11 91,7 30,1 89,7 19,6 216,4 37,8 51,3 306,6
12 103,6 32,0 104,7 29,0 224,1 46,8 60,0 317,3
13 116,4 34,1 121,7 42,3 227,8 56,5 70,0 326,1
14 130,0 36,3 141,6 56,6 229,5 67,2 81,1 332,5
15 145,0 38,3 162,8 73,5 229,3 78,9 93,3 336,7
16 160,9 40,2 185,8 92,4 227,3 91,4 106,6 339,2
17 160,9 40,2 185,8 92,4 227,3 91,4 106,6 339,2

17 (3. Jahr) 176,8 42,1 208,7 111,4 225,2 103,9 119,9 341,6
17 (5. Jahr) 176,8 42,1 208,7 111,4 225,2 103,9 119,9 341,6
17 (7. Jahr) 200,7 45,0 243,1 139,8 222,2 122,7 139,9 345,3
17 (9. Jahr) 200,7 45,0 243,1 139,8 222,2 122,7 139,9 345,3

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2

Euro
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3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a
PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewie-
sen ist

(1b) Übersteigt bei einer dauernden Verwendung in der Verwendungs-
gruppe PT 2 die Dienstzulage der Beamtin oder des Beamten jene Dienstzu-
lage, die ihr oder ihm gebühren würde, wenn sie oder er in die Verwendungs-
gruppe des höherwertigen Arbeitsplatzes ernannt worden wäre, so vermindert
sich die Verwendungszulage um die Hälfte dieser Differenz.

(2) Wird die Beamtin oder der Beamte auf einem Arbeitsplatz verwendet, der
einer noch höheren Verwendungsgruppe als der nächsthöheren Verwendungs-
gruppe zugeordnet ist, so gebühren ihr oder ihm als Verwendungszulage zu-
sätzlich zum Betrag nach Abs. 1 oder Abs. 1a die in derselben Gehaltsstufe an-
geführten Beträge jener Verwendungsgruppen, die höher als die Verwendungs-
gruppe der Beamtin oder des Beamten und zugleich niedriger als die Verwen-
dungsgruppe des Arbeitsplatzes sind.

(3) Abs. 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten oder eine im § 103 Abs. 5 an-
geführte Tätigkeit mindestens durch 29 aufeinanderfolgende Kalendertage aus-
üben, ohne in die betreffende Dienstzulagengruppe ernannt zu sein, mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß hiefür anstelle der Verwendungszulage eine nicht ruhe-

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PT 9 PT 8 PT 7 PT 6 PT 5 PT 4 PT 3 PT 2

Euro

1 40,3 9,2 31,9 0,0 114,6 0,0 0,0 94,6
2 42,6 11,2 32,2 38,0 87,5 0,0 0,0 72,9
3 45,8 13,6 34,0 26,8 110,4 0,6 0,0 101,3
4 49,9 15,6 36,9 18,2 131,6 2,0 18,1 106,1
5 55,0 17,7 41,6 11,7 151,1 4,3 19,1 131,4
6 61,0 20,1 47,8 7,8 168,7 7,8 20,6 154,8
7 67,9 22,1 56,4 5,5 184,6 11,8 23,3 176,1
8 75,9 24,4 66,0 5,8 198,5 17,0 27,1 195,3
9 84,5 27,4 76,8 8,3 210,8 22,8 32,3 212,7

10 94,9 29,6 89,0 13,1 221,0 29,9 38,3 229,2
11 106,4 31,6 103,3 20,6 228,6 38,0 45,4 244,7
12 118,9 33,7 119,1 30,4 234,0 47,1 54,1 259,1
13 132,2 35,7 136,6 42,5 237,7 57,3 64,6 270,7
14 146,7 37,7 155,6 56,8 240,2 68,8 75,6 279,7
15 161,9 40,2 175,7 73,8 241,2 80,6 89,4 285,2
16 178,6 42,3 197,4 92,8 240,4 94,9 104,0 287,6
17 178,6 42,3 197,4 92,8 240,4 94,9 104,0 287,6

17 (3. Jahr) 195,3 44,4 219,0 111,8 239,7 109,1 118,6 290,0
17 (5. Jahr) 195,3 44,4 219,0 111,8 239,7 109,1 118,6 290,0
17 (7. Jahr) 220,4 47,5 251,6 140,3 238,7 130,4 140,5 293,5
17 (9. Jahr) 220,4 47,5 251,6 140,3 238,7 130,4 140,5 293,5
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genußfähige Verwendungsabgeltung in derselben Höhe gebührt. Die Verwen-
dungsabgeltung vermindert sich um die Hälfte der Dienstzulage und einer allfällig
gebührenden Verwendungszulage, die der Beamtin oder dem Beamten gebührt.

(3a) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsäch-
lichen Funktionsausübung nach Abs. 3 zu laufen.

(3b) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monats oder
ändert sich im Laufe des Monats die Höhe der Verwendungsabgeltung, so ent-
fällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Ver-
wendungsabgeltung.

(4) Wird ein Beamter, der vorübergehend auf einem Arbeitsplatz einer höhe-
ren Verwendungsgruppe seiner Besoldungsgruppe verwendet wurde, unmittel-
bar daran anschließend auf diesem Arbeitsplatz dauernd verwendet und würde
der für die dauernde Verwendung vorgesehene Monatsbezug den für die bishe-
rige vorübergehende Verwendung vorgesehenen Monatsbezug (zuzüglich Ver-
wendungsabgeltung) unterschreiten, so gebührt dem Beamten eine nach Maß-
gabe des Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehende, für die Bemes-
sung des Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage im Ausmaß des Un-
terschiedsbetrages.

ABSCHNITT X

Beamte des Krankenpflegedienstes

Anwendungsbereich

§ 108. Dieser Abschnitt ist auf die Besoldungsgruppe der Beamten des Kran-
kenpflegedienstes anzuwenden.

Gehalt

§ 109. Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6

Euro

1 2856,8 2579,2 2705,8 2362,4 2296,2 2137,0
2 2930,6 2644,4 2773,4 2413,9 2344,4 2167,3
3 3021,5 2726,5 2839,7 2465,5 2393,7 2198,6
4 3171,4 2861,8 2907,3 2517,1 2444,2 2230,0
5 3320,0 2994,5 2973,6 2570,7 2493,6 2261,4
6 3468,6 3128,2 3041,2 2627,3 2544,0 2292,8
7 3617,4 3261,0 3121,0 2695,9 2606,3 2329,8
8 3765,9 3394,8 3205,8 2769,6 2677,5 2371,3
9 3915,8 3527,7 3292,9 2842,3 2748,9 2412,8

10 4065,7 3660,2 3377,7 2915,9 2820,1 2455,6
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Dienstalterszulage

§ 110. Der Beamtin oder dem Beamten gebührt nach zwei Jahren, die sie
oder er in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine ruhegenuss-
fähige Dienstalterszulage („kleine Daz“). Die Dienstalterszulage erhöht sich
nach vier in der jeweils höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren („große
Daz“). Die Dienstalterszulage beträgt:

Pflegedienst-Chargenzulage

§ 111. (1) Beamten des Krankenpflegedienstes gebührt für die Dauer der
Ausübung einer der im Abs. 2 angeführten Funktionen eine ruhegenußfähige
Pflegedienst-Chargenzulage.

(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich
1. für Stationsschwestern (Stationspfleger) und Stationsassistenten 268,7 E,
2. für Oberschwestern (Oberpfleger), Lehrerinnen (Lehrer) für Ge-

sundheits- und Krankenpflege, Lehrhebammen und Medizi-
nisch-technische Oberassistentinnen (Medizinisch-technische
Oberassistenten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,5 E,

3. für Oberinnen (Pflegevorsteher), Direktorinnen (Direktoren) ei-
ner Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, und Leitende
medizinisch-technische Oberassistentinnen (Leitende medizi-
nisch-technische Oberassistenten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422,3 E.

11 4215,5 3794,1 3462,4 2989,5 2890,2 2496,9
12 4365,4 3926,8 3547,3 3061,9 2961,2 2540,7
13 4516,5 4060,8 3649,2 3149,1 3041,2 2586,7
14 4666,4 4193,4 3756,0 3240,1 3128,2 2632,0
15 4816,3 4328,5 3863,0 3329,7 3217,9 2680,0
16 4965,9 4462,4 3968,7 3421,9 3305,4 2726,5
17 5117,1 4596,3 4076,7 3511,7 3392,6 2773,4
18 5267,0 4730,4 4183,6 3602,6 3481,0 2820,1
19 – – 4290,5 3692,3 3569,4 2867,9
20 – – 4397,1 3784,3 3656,6 2913,3

in der Verwendungsgruppe

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6

Euro

kleine Daz 170,7 153,6 149,8 126,1 111,4 59,3
große Daz 340,4 305,9 189,3 161,0 178,3 95,2

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6

Euro
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GehG §§ 112, 112a

Vergütung für Beamte des Krankenpflegedienstes

§ 112. (1) Den Beamten des Krankenpflegedienstes gebührt für die mit ihrer
Dienstleistung verbundenen besonderen Belastungen eine monatliche Vergü-
tung. Diese Vergütung beträgt:

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(3) Auf die Vergütung nach Abs. 1 ist § 15 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 5 an-

zuwenden.
(3a) Anfall, Änderung und Einstellung dieser Vergütung werden mit dem auf

den maßgebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende
Tag der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die Vergütung fällt auch dann
mit dem Monatsersten an, wenn der maßgebende Tag zwar nach dem Monats-
ersten, nicht aber nach dem ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt.
Maßgebend ist der Tag des Ereignisses, das den Anfall, die Änderung oder die
Einstellung bewirkt. Die Bestimmungen der §§ 12c bis 13 über die Kürzung und
den Entfall der Bezüge bleiben unberührt.

(4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten
1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a,

50b, 50e oder 50f BDG 1979 oder
2. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder
3. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem VKG

in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verringerung der Vergü-
tung wird abweichend von Abs. 3a für den Zeitraum wirksam, für den die Maß-
nahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt.

ABSCHNITT XI

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

UNTERABSCHNITT A

Allgemeine Übergangsbestimmungen

Haushaltszulage, Kinderzulage und Kinderzuschuss

§ 112a. (1) Ansprüche auf den Grundbetrag der Haushaltszulage enden
spätestens mit Ablauf des 30. April 1995.

(2) Wenn die Voraussetzungen nach wie vor gegeben sind, gelten Ansprü-
che auf einen Steigerungsbetrag der Haushaltszulage ab 1. Mai 1995 als An-

Euro

198,1 225,4

in den Verwendungsgruppen in den Gehaltsstufen ab der Gehaltsstufe

K 1 und K 2 1 bis 4 (2. Jahr 6. Monat) 4 (2. Jahr 7. Monat)
K 3 und K 4 1 bis 6 (6. Monat) 6 (7. Monat)
K 5 und K 6 1 bis 6 (1. Jahr) 6 (2. Jahr)
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sprüche auf Kinderzulage und ab 1. Jänner 2012 als Ansprüche auf Kinder-
zuschuss.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)

Besoldungsrechtliche Auswirkungen von Karenzurlauben

§ 112b. (1) Auf Karenzurlaube, die vor dem 1. Mai 1995 angetreten worden
sind, ist § 10 in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung weiter-
hin anzuwenden.

(2) § 22 Abs. 9a ist auf alle am 1. September 2001 nicht rechtskräftig erledig-
ten Verfahren betreffend Bemessung des während der Zeit eines für zeitabhän-
gige Rechte anrechenbaren Karenzurlaubes zu leistenden Pensionsbeitrages
anzuwenden.

Vergütung für Dienst- und Naturalwohnungen

§ 112c. (1) Grundvergütungen, die vor dem 1. Jänner 1987 für Dienst- oder
Naturalwohnungen mit rechtskräftigem Bescheid festgelegt worden sind, blei-
ben für Beamte des Dienststandes unverändert.

(2) Ist für eine Dienst- oder Naturalwohnung, die dem Beamten vor dem
1. Jänner 1987 überlassen oder zugewiesen worden ist, die Grundvergütung bis
zum 1. Jänner 1987 noch nicht mit rechtskräftigem Bescheid festgesetzt wor-
den, so ist die Grundvergütung nach den Bemessungsgrundlagen festzusetzen,
die am Tage der Überlassung oder Zuweisung der Dienst- oder Naturalwohnung
maßgebend gewesen sind.

(3) Die Höhe der nach Abs. 1 oder 2 ermittelten oder festgesetzten Grund-
vergütung bildet zum Stichtag 1. Jänner 1987 für die Zeit

1. vom 1. Jänner 1987 bis zum 31. März 1998 die Basis für die im § 24a
Abs. 4 und

2. vom 1. April 1998 bis zum 30. Juni 1998 die Basis für die im § 24a Abs. 4
und 4a und

3. ab dem 1. Juli 1998 die Basis für die im § 24a Abs. 5 und 6
vorgesehene Wertsicherung.

(4) Waren auf einen Beamten die Abs. 1 oder 2 anzuwenden und wird die-
sem Beamten nach seinem Ausscheiden aus dem Dienststand oder seinen Hin-
terbliebenen, die mit diesem bis zu dessen Tod im gemeinsamen Haushalt ge-
lebt haben, die tatsächliche Benützung der Naturalwohnung nach § 80 Abs. 9
BDG 1979 oder nach vergleichbaren gesetzlichen Bestimmungen gestattet, so
ist die Grundvergütung mit Wirksamkeit von dem auf das Ausscheiden aus dem
Dienststand oder auf den Tod folgenden Monatsersten nach § 24a neu zu be-
messen bzw. zu bemessen.

§ 112d. Solange es militärische Rücksichten erfordern, ist bei vom Bund ge-
mieteten Wohnungen abweichend vom § 24a Abs. 2 Z 1 und Abs. 5 als Bemes-
sungsgrundlage für die Grundvergütung der gemittelte Wert jener Hauptmiet-
zinse heranzuziehen, die der Bund jeweils bei Neuvermietung von im Eigentum
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des Bundes stehenden Wohnungen erster und zweiter Qualität üblicherweise
erhalten würde.

§ 112e. (1) Ist dem Beamten während seiner Verwendung im Sinne des
§ 21 eine im Ausland gelegene Dienst- oder Naturalwohnung gemäß § 80 Abs. 2
BDG 1979 zugewiesen oder sonst überlassen worden, so sind die Grundvergü-
tung sowie die Anteile an den Betriebskosten, den öffentlichen Abgaben und den
Nebenkosten nach Maßgabe der folgenden Absätze festzusetzen.

(2) Die Bemessungsgrundlage für die Grundvergütung ist abweichend vom
§ 24a Abs. 2 jener Betrag, der sich aus dem Wert ergibt, den der Bund jeweils
bei Neuvermietung einer Wohnung erster Qualität mit einer bestimmten Wohn-
nutzfläche im Inland üblicherweise erhalten würde.

(3) Die Wohnnutzfläche gemäß Abs. 2 wird für den Beamten mit 60 m2 be-
stimmt und erhöht sich für den in der Wohnung mitwohnenden Ehegatten des
Beamten um 21 m2 sowie für jedes in der Wohnung mitwohnende Kind des Be-
amten um 12 m2.

(4) Die auf die Wohnnutzfläche gemäß Abs. 3 entfallenden Anteile an den
Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben sind gemäß § 24b Abs. 5 in mo-
natlichen Pauschalbeträgen festzusetzen.

(5) Die Anteile an den Nebenkosten, das sind insbesondere sämtliche Ener-
giekosten für Heizung, Klimatisierung, Warmwasseraufbereitung, Beleuchtung
und ähnliche Einrichtungen, hat der Beamte auf der Grundlage der vom Bund
zu leistenden tatsächlichen Kosten im Verhältnis der Wohnnutzfläche gemäß
Abs. 3 zur Gesamtnutzfläche der Wohnung zu entrichten. Die Bestimmungen
des § 24c über Vorleistung und Abrechnung sind anzuwenden.

(6) Die gemäß Abs. 2 und 3 sowie § 24a Abs. 3 bemessene Grundvergütung
und die gemäß Abs. 4 festgesetzten Pauschalbeträge sind unmittelbar auf die
dem Beamten gemäß § 21 gebührenden Leistungen anzurechnen.

(7) Ist dem Beamten im Rahmen seiner Auslandsverwendung keine Dienst-
oder Naturalwohnung zugewiesen oder sonst überlassen worden und trägt der
Bund durch Leistungen gemäß § 21c Abs. 1 die Kosten für eine nach Art,
Größe, Lage und Ausstattung angemessene Wohnung des Beamten in seinem
ausländischen Dienstort, so ist gleichermaßen ein dem Abs. 6 entsprechender
Gegenwert unmittelbar auf die dem Beamten gemäß § 21 gebührenden Leistun-
gen anzurechnen.

(8) Ist dem Beamten zur Reinigung und Pflege seiner Dienstwohnung im
Ausland oder für die Ausübung seiner Funktion die Aufnahme von Hausange-
stellten aufgetragen worden, so gebührt ihm der Ersatz der hiefür notwendigen
Kosten unter Aufrechnung eines vom Beamten zu tragenden Eigenanteiles. Die-
ser Eigenanteil ist mit 40% des Entgeltes für einen Hausangestellten in Öster-
reich und unter Anwendung des § 21b zu bemessen.

§ 112f. (1) Wurde die tatsächliche Benützung der Naturalwohnung nach
§ 80 Abs. 9 BDG 1979 oder nach vergleichbaren gesetzlichen Bestimmungen
vor dem 1. Juli 1998 Beamten des Ruhestandes oder Hinterbliebenen des Be-
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amten, die mit diesem bis zu dessen Tod im gemeinsamen Haushalt gelebt ha-
ben, gestattet, so ist die Grundvergütung nach § 24a Abs. 4 mit Wirksamkeit
vom 1. Juli 1998 neu zu bemessen.

(2) Übersteigt bei einer Neubemessung nach Abs. 1 die Höhe der Grundver-
gütung 25 vH des Haushaltseinkommens des Naturalwohnungsbenützers und
der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, so kann mit Zustim-
mung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport die Grundvergütung mit einem niedrigeren Hundertsatz
bemessen werden.

§ 112h. Für die Zeit vom 1. Juli 1998 bis 31. März 2005 ist § 24a auf Beamte
des Ruhestandes oder Hinterbliebene des Beamten, die mit diesem bis zu des-
sen Tod im gemeinsamen Haushalt gelebt haben, mit folgender Abweichung an-
zuwenden: Übersteigt die Grundvergütung für eine Naturalwohnung, deren tat-
sächliche Benützung nach § 80 Abs. 9 BDG 1979 oder nach vergleichbaren ge-
setzlichen Bestimmungen Beamten des Ruhestandes oder Hinterbliebenen des
Beamten, die mit diesem bis zu dessen Tod im gemeinsamen Haushalt gelebt
haben, ab dem 1. Juli 1998, aber noch vor dem 1. April 2005, gestattet worden
ist, 25 vH des Haushaltseinkommens des Naturalwohnungsbenützers und der
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen, kann mit Zustimmung
der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen
Dienst und Sport die Grundvergütung bis längstens 31. März 2005 mit einem
niedrigeren Hundertsatz bemessen werden.

Vorschuss

§ 112i. § 23 Abs. 1 bis 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 119/2002 ist auf Vorschüsse anzuwenden, die ab dem 1. Jänner 2003 bean-
tragt werden. Auf Vorschüsse, die vor diesem Zeitpunkt beantragt wurden, ist
§ 23 Abs. 1 bis 3 in der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung weiter-
hin anzuwenden.

Leistungsprämie im Rahmen der Flexibilisierungsklausel

§ 112 j. (1) Unter den Voraussetzungen der §§ 17a und 17b des Bundes-
haushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, insbesondere des § 17a Abs. 5 letzter
Satz und des § 17b Abs. 2 letzter Satz, können vom Leiter der in diesen Be-
stimmungen umschriebenen Organisationseinheit einem Beamten für die Leis-
tungen und seine Leistungsbereitschaft, mit denen er zum Erreichen des haus-
haltsrechtlichen Erfolges in einem bestimmten Kalenderjahr beigetragen hat,
eine Leistungsprämie nach Abs. 2 oder Belohnungen nach Abs. 3 gewährt
werden.

(2) Die jederzeit widerrufbare Leistungsprämie umfasst einen Geldbetrag,
der – bezogen auf ein Kalenderjahr – einen halben Monatsbezug des betreffen-
den Beamten nicht unterschreiten darf. Eine Unterschreitung ist jedoch insoweit
zulässig, als der Beamte nicht während des gesamten abgelaufenen Kalender-
jahres der betreffenden Organisationseinheit angehört hat.
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(3) An Stelle oder neben der im Abs. 2 angeführten Leistungsprämie können
auch Belohnungen in Form von nichtmonetären, aber geldwerten Leistungen
gewährt werden. Solche Leistungen können insbesondere darin bestehen, dem
Beamten eine von ihm angestrebte, nicht im Rahmen des allgemeinen Fortbil-
dungsplanes vorgesehene berufliche Fortbildung zu ermöglichen, oder Freizeit
einzuräumen. Der Gegenwert solcher Belohnungen ist auf die im Abs. 2 ange-
führte Untergrenze anzurechnen.

Nebengebühren

§ 113b. (1) Die Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz über die Pauschalierung der
Überstunden- und der Sonn- und Feiertagsvergütung für die in der Bewährungs-
hilfe tätigen Bediensteten der Dienstzweige „Höherer Dienst in Justizanstalten
und in der Bewährungshilfe“ und „Gehobener sozialer Betreuungsdienst“, BGBl.
Nr. 49/1976, gilt als Bundesgesetz weiter, bis eine auf Grund des § 15 Abs. 2 er-
lassene, ihren Gegenstand regelnde Pauschalierungsverordnung in Kraft tritt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(3) § 2 der gemäß Abs. 1 auf Gesetzesstufe gehobenen Verordnung lautet

für die Zeit ab dem 1. Jänner 1997:
„§ 2. Die pauschalierten Überstunden- und Sonn- und Feiertagsvergütungen

werden in Hundertsätzen des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszula-
gen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen Ver-
waltung für die nachgenannten Gruppen wie folgt festgesetzt:

A. für die Verwendungsgruppe B (Entlohnungsgruppe b):
1. nach Absolvierung der Lehranstalt für gehobene Sozialberufe oder mit

Dienstprüfung
a) Überstundenentschädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,60%
b) Sonn- und Feiertagsentschädigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,53%

2. nach einer vierjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter
a) Überstundenentschädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,57%
b) Sonn- und Feiertagsentschädigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88%

3. nach einer achtjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter
a) Überstundenentschädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,54%
b) Sonn- und Feiertagsentschädigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,22%

B. für die Verwendungsgruppe A (Entlohnungsgruppe a):
1. a) Überstundenentschädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,41%

b) Sonn- und Feiertagsentschädigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,99%
2. nach einer vierjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter

a) Überstundenentschädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,52%
b) Sonn- und Feiertagsentschädigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,45%

3. nach einer achtjährigen praktischen Tätigkeit als Sozialarbeiter
a) Überstundenentschädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,62%
b) Sonn- und Feiertagsentschädigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,91%.“

(4) Verordnungen über Nebengebühren, die auf Grund dieses Bundesgeset-
zes für Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Beamte in handwerklicher Verwen-
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dung, Wachebeamte oder Berufsoffiziere erlassen worden sind, gelten bei Erfül-
lung aller übrigen Voraussetzungen auch für die Beamten jener Besoldungs-
gruppen, in die die von der jeweiligen Verordnung erfaßten Beamten gemäß den
§§ 254, 262 oder 269 BDG 1979 auf Antrag überzuleiten wären. Soweit dabei
Ansprüche von der Zugehörigkeit zu bestimmten Verwendungsgruppen abhän-
gen, gebühren sie auch für die gemäß § 139 Abs. 2, § 144 Abs. 1 oder § 149
Abs. 2 BDG 1979 entsprechenden Verwendungsgruppen. Nebengebühren für
zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen gebühren jedoch nicht, wenn der Be-
amte ein Fixgehalt oder eine Zulage bezieht, die den Anspruch auf Abgeltung
zeit- und mengenmäßiger Mehrleistungen durch Nebengebühren ausschließt.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

§ 113c. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes, die oder der am 31. März 2017 auf einem Arbeitsplatz mit ADV-Auf-
gaben (Leiterin oder Leiter einer IT/ADV-Anlage, Cheforganisatorin oder Chefor-
ganisator, Organisatorin oder Organisator, Organisationsassistentin oder Organi-
sationsassistent, Datenerfasserin oder Datenerfasser) verwendet wurde und dafür
eine Erschwerniszulage erhielt, gebührt für die Dauer der weiteren Verwendung
auf einem dieser Arbeitsplätze ab 1. April 2017 für die mit der dienstlichen Tätigkeit
auf diesem Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen und Belastungen anstelle
der in § 19a vorgesehenen Nebengebühr eine monatliche Vergütung.

(2) Bei der Bemessung der Vergütung ist auf die Anforderungen und Belas-
tungen angemessen Rücksicht zu nehmen. Die Bemessung der Vergütung be-
darf der Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

(3) Auf die Vergütung nach Abs. 1 sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz,
2. § 15 Abs. 4 und 5,
3. § 15a Abs. 2.
(4) Wird die anspruchsbegründende Verwendung auf einem Arbeitsplatz ge-

mäß Abs. 1 beendet, entfällt die Vergütung mit dem auf den Wegfall der Ver-
wendung folgenden Monatsersten oder, wenn der Wegfall der Verwendung an
einem Monatsersten eintritt, mit diesem Tag.

(5) Eine für die Verwendung auf einem Arbeitsplatz gemäß Abs. 1 nach dem
31. März 2017 ausbezahlte Erschwerniszulage gilt ab 1. April 2017 als Vergü-
tung gemäß Abs. 1.

Außerdienststellung

§ 113d. (1) Auf Zeiträume, die vor dem 1. August 1996 liegen und in denen
ein Beamter wegen Ausübung eines Mandates im Nationalrat, im Bundesrat
oder in einem Landtag gemäß § 17 Abs. 3 und 5 BDG 1979 in der bis zum Ablauf
des 31. Juli 1996 geltenden Fassung außer Dienst gestellt war, sind die §§ 59
und 60 des Pensionsgesetzes 1965, so anzuwenden, als würde dieser Beamte
für jeden Monat der Außerdienststellung anspruchsbegründende Nebengebüh-
ren in der Höhe beziehen, die jeweils einem Zwölftel der Nebengebührenwerte
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entspricht, welche für ihn für das letzte Jahr vor der Außerdienststellung festge-
halten worden sind.

(2) Beamte, die am 1. September 2000 Mitglieder des Verfassungsgerichts-
hofes sind, können einen Antrag nach § 22 Abs. 13 nur bis 30. September 2001
stellen. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, ist die Zeit ab der Außerdienst-
stellung nach Art. 147 Abs. 2 vierter Satz B-VG nicht für zeitabhängige Rechte
zu berücksichtigen.

Übergangsmaßnahmen zur Erleichterung
organisatorischer Vereinfachungen

§ 113e. (1) Werden Organisationsänderungen durchgeführt, die eine Straf-
fung der Organisation zum Ziel haben und durch die

1. mindestens eine Dienststelle aufgelöst wird oder
2. in einer Dienststelle oder in einem mehrere Dienststellen umfassenden

Bereich eines Ressorts die Zahl der Organisationseinheiten verringert
wird, wenn davon mindestens
a) 20% der Gesamtzahl der Arbeitsplätze oder
b) 50 Bedienstete
dieser Dienststelle(n) betroffen sind,

gebührt dem Beamten, der ausschließlich aus diesem Grund mit einem niedriger
bewerteten Arbeitsplatz als bisher betraut wird, die Funktionszulage (das Fixge-
halt) in dem Ausmaß weiter, in dem es gebühren würde, wenn der Beamte nach
wie vor mit dem bisherigen Arbeitsplatz betraut wäre.

(2) Der Anspruch auf den Fortbezug nach Abs. 1 endet spätestens nach drei
Jahren. Er endet vorzeitig, wenn

1. der Beamte in dieselbe Funktionsgruppe eingestuft wird wie jene, der die
Funktion zugeordnet war, aus der er gemäß Abs. 1 abberufen worden ist,
oder in eine höhere Funktionsgruppe eingestuft wird oder

2. der Beamte aus Gründen, die von ihm zu vertreten sind, von seinem nun-
mehrigen Arbeitsplatz abberufen wird, wenn er nicht mit einem Arbeitsplatz
dauernd betraut wird, der dem Arbeitsplatz, den er nach der Organisations-
änderung gemäß Abs. 1 inne hatte, zumindest gleichwertig ist, oder

3. der Beamte der Aufforderung der Dienstbehörde, sich um eine bestimmte
ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht nachkommt oder eine von
der Dienstbehörde angebotene Funktion nicht annimmt, oder

4. der fünfjährige Zeitraum der befristeten Ernennung des Beamten gemäß
§ 141 oder § 145d oder § 152b BDG 1979 bei Beibehalten des Arbeits-
platzes enden würde.

(3) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 2 Z 3 ist, daß
1. die ausgeschriebene oder angebotene Funktion einer höheren Funktions-

gruppe zugeordnet ist als jener, der der nunmehrige Arbeitsplatz des Beam-
ten zugeordnet ist, höchstens aber jener Funktionsgruppe, der die Funktion
zugeordnet ist, aus der der Beamte gemäß Abs. 1 abberufen worden ist,

2. der Beamte die Ernennungserfordernisse und sonstigen ausbildungsbe-
zogenen Ausschreibungsbedingungen für den ausgeschriebenen Arbeits-
platz erfüllt, und
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3. der Dienstort, in dem sich der ausgeschriebene Arbeitsplatz befindet, vom
bisherigen Dienstort nicht weiter als 50 km entfernt ist.

(4) Eine Ergänzungszulage nach den §§ 36, 77 oder 94 gebührt erst ab dem
Enden des Anspruchs auf Fortzahlung nach den Abs. 1 bis 3. In diesem Fall sind
die §§ 36, 77 oder 94 mit folgenden Abweichungen anzuwenden:

1. An die Stelle des Tages der Zuweisung gemäß § 36 Abs. 1, § 77 Abs. 1
und § 94 Abs. 1 tritt der Tag des Endens des Anspruchs auf Fortzahlung
nach den Abs. 1 bis 3.

2. Für die Bemessung der Ergänzungszulage ist jene Funktion als „bisherige
Funktion“ heranzuziehen, aus der der Beamte gemäß Abs. 1 abberufen
worden ist.

3. Die Ergänzungszulage gebührt nicht, wenn
a) der Anspruch auf Fortzahlung gemäß Abs. 2 Z 1 geendet hat oder
b) der Anspruch auf Fortzahlung gemäß Abs. 2 Z 3 in einer Weise geen-

det hat, die im Fall des Bezuges einer Ergänzungszulage nach der Ab-
berufung gemäß Abs. 1 zum vorzeitigen Erlöschen der Ergänzungszu-
lage geführt hätte.

Abfertigung

§ 113f. Bei Austritt aus Anlass einer zwischen dem 30. Jänner 2000 und dem
1. Jänner 2002 erfolgten Eheschließung oder einer zwischen dem 30. Jänner 1996
und dem 1. Jänner 2002 erfolgten Geburt im Sinne des § 26 Abs. 3 Z 2 ist § 26
Abs. 3 in der am 31. Dezember 2001 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Maßnahmen im Bereich der Zollwache

§ 113g. (1) Dem Beamten, der auf Grund einer Organisationsänderung im
Bereich der Zollwache von der Besoldungsgruppe des Exekutivdienstes oder
der Besoldungsgruppe der Wachebeamten in die Besoldungsgruppe des Allge-
meinen Verwaltungsdienstes überstellt worden ist, gebühren an Stelle der Er-
gänzungszulage nach § 12b eine ruhegenussfähige Ergänzungszulage und ein
Differenzausgleich.

(2) Die Höhe der Ergänzungszulage nach Abs. 1 ergibt sich aus dem Unter-
schied zwischen

1. dem Monatsbezug, der der vom Beamten im letzten Monat vor der Über-
stellung im Exekutivdienst oder als Wachebeamter erreichten besoldungs-
rechtlichen Stellung entspricht, und

2. dem Monatsbezug, der dem Beamten nach der Überstellung in die Besol-
dungsgruppe Allgemeiner Verwaltungsdienst gebührt,

solange der in Z 1 angeführte Bezug den in Z 2 angeführten Bezug übersteigt.
(3) Die Höhe des Differenzausgleiches nach Abs. 1 ergibt sich aus dem Un-

terschied zwischen
1. der Summe der Vergütungen gemäß den §§ 82, 82a und 83, auf die der

Beamte vor der Überstellung unmittelbar Anspruch gehabt hat, und
2. der Summe der Nebengebühren gemäß den §§ 18, 19a, 19b und Art. XII

der 47. GehG-Novelle, Vergütungen und Abgeltungen, die dem Beamten
nach der Überstellung auf dem neuen Arbeitsplatz gebühren,
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solange die in Z 1 angeführte Summe die in Z 2 angeführte Summe übersteigt.
Bei monatlich unterschiedlich gebührenden Nebengebühren (stunden- oder ta-
geweise Bemessung) ist bei Ermittlung des Betrages nach Z 1 der Durchschnitt
der letzten sechs Monate vor Überstellung heranzuziehen.

(4) Auf den nach Abs. 3 gebührenden Differenzausgleich sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 4 und 5 und
2. § 15a Abs. 2.

(5) Übersteigt der sich aus Abs. 3 Z 2 ergebende Betrag den sich aus Abs. 3
Z 1 ergebenden Betrag, vermindert sich eine allfällige Ergänzungszulage nach
Abs. 2 um 6/7 der Differenz zwischen den Beträgen, die sich aus Abs. 3 Z 1 und
2 ergeben. Übersteigt der sich aus Abs. 2 Z 2 ergebende Betrag den sich aus
Abs. 2 Z 1 ergebenden Betrag, vermindert sich ein allfälliger Differenzausgleich
nach Abs. 3 um 7/6 der Differenz zwischen den Beträgen, die sich aus Abs. 2
Z 1 und 2 ergeben.

(6) Der Anspruch auf Ergänzungszulage und Differenzausgleich nach Abs. 1
erlischt, wenn die Höhe des jeweiligen Monatsbezuges samt Nebengebühren
gemäß den §§ 18, 19a, 19b und Art. XII der 47. GehG-Novelle, Vergütungen
und Abgeltungen, die dem Beamten in der neuen Verwendung gebühren, die
Höhe des Betrages erreicht, der dem Monatsbezug samt Vergütungen und Ne-
bengebühren gemäß Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 Z 1, auf die der Beamte vor seiner
Überstellung Anspruch gehabt hat, entspricht.

(7) § 83a ist auf Beamte, die gemäß Abs. 1 von der Besoldungsgruppe des
Exekutivdienstes oder der Besoldungsgruppe der Wachebeamten in die Besol-
dungsgruppe des Allgemeinen Verwaltungsdienstes überstellt worden sind, im
Falle ihrer Versetzung in den Ruhestand wegen dauernder Dienstunfähigkeit mit
der Maßgabe weiter anzuwenden, dass die tatsächlich im Exekutivdienst zu-
rückgelegte Dienstzeit spätestens mit dem Tag vor der Wirksamkeit der Über-
stellung endet.

Maßnahmen betreffend die Behördenreform im Bereich
des Bundesministeriums für Inneres

§ 113h. (1) Wird in Folge der Behördenreform – Zusammenführung der
Sicherheitsdirektionen, der Landespolizeikommanden und der Bundespolizei-
direktionen in die Landespolizeidirektionen – im Bereich des Bundesministeriums
für Inneres eine Beamtin oder ein Beamter des Exekutivdienstes oder eine Beam-
tin oder ein Beamter des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Sicherheitsver-
waltung gemäß § 38 BDG 1979 versetzt oder gemäß § 40 Abs. 2 BDG 1979 einer
Verwendungsänderung unterzogen oder ihr oder sein Arbeitsplatz einer niedrige-
ren Funktionsgruppe derselben Verwendungsgruppe zugeordnet, so gebührt ihr
oder ihm ein Differenzausgleich und nach Ablauf der Frist des § 113e Abs. 2 an
Stelle der Zulagen nach § 36 und § 77 eine ruhegenussfähige Ergänzungszulage.

(2) Die Höhe der Ergänzungszulage nach Abs. 1 ergibt sich aus dem Unter-
schied zwischen der jeweiligen neuen Funktionszulage der Beamtin oder des Be-
amten und der für ihre oder seine bisherige Funktion vorgesehenen Funktions-
zulage. Die Ergänzungszulage endet spätestens nach Ablauf von drei Jahren.
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(3) Die Höhe des Differenzausgleiches nach Abs. 1 ergibt sich aus dem Un-
terschied zwischen

1. der Summe der Nebengebühren gemäß den §§ 18, 19a, 19b, 40a, 82,
82a und 83, auf die die Beamtin oder der Beamte vor der Versetzung oder
Verwendungsänderung unmittelbar Anspruch gehabt hat, und

2. der Summe der Nebengebühren gemäß den §§ 18, 19a, 19b, 40a, 82,
82a und 83, die der Beamtin oder dem Beamten nach der Versetzung
oder Verwendungsänderung auf dem neuen Arbeitsplatz gebühren,

solange die in Z 1 angeführte Summe die in Z 2 angeführte Summe übersteigt.
Der Differenzausgleich endet spätestens nach Ablauf von sechs Jahren.

(4) Auf den nach Abs. 3 gebührenden Differenzausgleich sind § 15 Abs. 4
und 5 und § 15a Abs. 2 anzuwenden.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind nur auf jene Beamtinnen und Beamte anzuwenden,
deren Versetzung oder Verwendungsänderung bis zum 30. Juni 2013 erfolgt ist.

Fahrtkostenzuschuss

§ 113i. (1) Dem Beamten, der im Dezember 2007 Anspruch auf Fahrtkos-
tenzuschuss gemäß § 20b in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fas-
sung gehabt hat und die Voraussetzungen hiefür auch am 1. Jänner 2008 unver-
ändert erfüllt hätte, gebührt anstelle des Fahrtkostenzuschusses nach § 20b in
der ab 1. Jänner 2008 geltenden Fassung ein Fahrtkostenzuschuss nach Maß-
gabe der Abs. 2 bis 4.

(2) Der Fahrtkostenzuschuss ist in einem fixen Monatsbetrag in jener Höhe
festzusetzen, die sich bei Zugrundelegung der Fahrtauslagen im Dezember
2007 unter Anwendung eines Eigenanteiles von 49,50 Euro ergeben hätte.

(3) Allfällige Fahrpreisänderungen der Verkehrsunternehmen nach dem
31. Dezember 2007 bleiben auf die Höhe des Fahrtkostenzuschusses nach
Abs. 2 ohne Auswirkung. Treten sonst Tatsachen ein, die für die Änderung der
Höhe oder den Wegfall des Fahrtkostenzuschusses gemäß § 20b in der bis zum
31. Dezember 2007 geltenden Fassung von Bedeutung gewesen wären, endet
der Anspruch auf diesen Fahrtkostenzuschuss mit Ablauf des Tages, an dem
diese Tatsachen eingetreten sind. Der Beamte hat solche Tatsachen binnen
einem Monat nach deren Eintreten seiner Dienstbehörde zu melden.

(4) § 20b Abs. 4 bis 6 ist anzuwenden.
(5) Erfüllt der Beamte die Anspruchsvoraussetzungen sowohl des Abs. 1 als

auch des § 20b und ist sein nach Abs. 2 festgesetzter Fahrtkostenzuschuss ge-
ringer als der sich nach § 20b Abs. 2 ergebende, ist auf ihn abweichend von
Abs. 1, jedoch frühestens ab 1. Jänner 2009, § 20b anzuwenden. Ein späteres
Wiederaufleben des Anspruchs auf Fahrtkostenzuschuss nach den Abs. 1 bis 4
ist ausgeschlossen.

(6) Abweichend von § 20b Abs. 1 gebührt der Fahrtkostenzuschuss in jenen
Fällen, in denen eine Aufrollung gemäß § 124b Z 242 letzter Satz EStG 1988 in
Verbindung mit § 77 Abs. 3 EStG 1988 erfolgt ist, ab dem Tag, an dem das
Pendlerpauschale vom Dienstgeber auf Grund einer Erklärung der Beamtin oder
des Beamten berücksichtigt worden ist, frühestens ab dem 1. Jänner 2013.
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(7) Abweichend von § 20b Abs. 1 gebührt der Fahrtkostenzuschuss ab dem
Zeitpunkt der Erfüllung der Voraussetzungen nach § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e
EStG 1988, frühestens ab dem 1. Jänner 2013, sofern die Erklärung der Beam-
tin oder des Beamten oder der Einkommensteuerbescheid der Beamtin oder des
Beamten bis spätestens 31. Dezember des auf das Folgejahr nachfolgenden
Jahres beim Arbeitgeber eingelangt ist.

Maßnahmen betreffend die Einrichtung von Bildungsdirektionen

§ 113j. (1) Wurde eine Beamtin oder ein Beamter eines bisherigen Landes-
schulrates oder des Stadtschulrates für Wien im Zuge der Einrichtung der Bil-
dungsdirektionen gemäß dem Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG,
BGBl. I Nr. 138/2017, mit einem niedriger bewerteten Arbeitsplatz betraut oder
wurde ihr oder sein Arbeitsplatz einer niedrigeren Funktionsgruppe derselben
Verwendungsgruppe zugeordnet, ist § 113e mit den Maßgaben anzuwenden,
dass

1. abweichend von § 113e Abs. 2 der Zeitraum des möglichen Fortbezugs
der bisherigen Funktionszulage spätestens nach fünf Jahren endet und

2. für die Bemessung der Ergänzungszulage nach § 113e Abs. 4 an die
Stelle der in § 36 Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Prozentsätze der Prozentsatz
100 tritt.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 enden spätestens mit Ablauf des 31. Dezember
2026.

UNTERABSCHNITT B

Lehrpersonen

Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 6

§ 115. (1) Die Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 6 erhöht sich für Fremdsprach-
lehrer der Verwendungsgruppe L 3 mit der Lehrbefähigung für den Fremdspra-
chenunterricht an Volksschulen, Neuen Mittelschulen und Hauptschulen um
60,5 E.

(2) Übungskindergärtnerinnen der Verwendungsgruppe L 3 gebührt eine für
die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Dienstzulage im Ausmaß der
Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 6.

Ergänzungszulage für bestimmte Volksschullehrer

§ 116. (1) Wird ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 2a 2, auf den § 64a
anzuwenden ist, außerhalb einer Volksschule auf einem für Lehrer der Verwen-
dungsgruppe L 2a 2 vorgesehenen Arbeitsplatz verwendet, und hätte er im Falle
einer Einstufung in die Verwendungsgruppe L 2a 1 Anspruch auf eine Dienstzu-
lage

1. gemäß § 59 Abs. 5 Z 1 oder
2. gemäß § 60 Abs. 1 Z 1,
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so gebührt ihm unter den Voraussetzungen der Abs. 2 oder 3 eine Ergänzungs-
zulage.

(2) Im Fall des Abs. 1 Z 1 gebührt die Ergänzungszulage im Ausmaß des Un-
terschiedsbetrages zwischen dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienst-
alterszulage), das dem Lehrer in der Verwendungsgruppe L 2a 2 gebührt, und
dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage), das ihm im Fall
einer Überstellung in die Verwendungsgruppe L 2a 2 ohne Anwendung des
§ 64a gebührt hätte.

(3) Im Fall des Abs. 1 Z 2 gebührt die Ergänzungszulage im Ausmaß des Un-
terschiedsbetrages zwischen dem Gehalt, das dem Lehrer in der Verwendungs-
gruppe L 2a 2 gebührt, und dem Betrag, der sich zusammensetzt aus

1. dem Gehalt, das ihm gebühren würde, wenn er in der Verwendungs-
gruppe L 2a 1 geblieben wäre, und

2. der Dienstzulage, die ihm in diesem Fall gemäß § 60 Abs. 1 Z 1 gebührt
hätte.

(4) Im übrigen teilt die Ergänzungszulage das rechtliche Schicksal der
Dienstzulage, die im Fall des Verbleibens in der Verwendungsgruppe L 2a 1 ge-
mäß § 59 Abs. 5 Z 1 oder gemäß § 60 Abs. 1 Z 1 gebührt hätte.

Führung der Klassenvorstandsgeschäfte, Nebenleistungen

§ 116a. (1) Durch die Vergütung für die Führung der Klassenvorstandsge-
schäfte gemäß § 61a gilt diese Tätigkeit als abgegolten. Die bisher dafür ge-
währte Belohnung entfällt mit Ende des Schuljahres 2000/01.

(2) Mit Ablauf des 31. August 2001 treten außer Kraft:
1. § 3 Abs. 1 Z 2 bis 6, § 4 und § 11 der Verordnung über die Einrechnung

von Nebenleistungen in die Lehrverpflichtung der Bundeslehrer, BGBl.
Nr. 346/1973,

2. § 1 Z 1 bis 3 und 5 bis 11 der Verordnung über das Ausmaß der Lehrver-
pflichtung der Bundeslehrer an Pädagogischen Akademien, Berufspäda-
gogischen Akademien und Pädagogischen Instituten, BGBl. Nr. 688/
1990,

3. § 2 Z 1, 5 und 6 der Verordnung über das Ausmaß der Lehrverpflichtung
der Bundeslehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufspädagogischen
Akademien, BGBl. Nr. 581/1990.

Bezüglich dieser Nebenleistungen sind mit Wirksamkeit vom 1. September 2001
entsprechende Verordnungen gemäß § 61b Abs. 3 zu erlassen. Bei der Fest-
legung der Höhe der Vergütungen ist auf das bisherige Stundenausmaß der Ein-
rechnung Bedacht zu nehmen.

(3) Die Abs. 1 und 2 sowie die §§ 61a und 61b sind auf:
1. Landeslehrer abweichend von § 106 LDG 1984,
2. Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer abweichend von § 114 LLDG

1985,
3. Landesvertragslehrer abweichend von § 2 des Landesvertragslehrerge-

setzes 1966, BGBl. Nr. 172,
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4. Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrer abweichend von § 1
des Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrergesetzes, BGBl.
Nr. 244/1969,

nicht anzuwenden.
(4) Durch die Vergütung für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte ge-

mäß den §§ 61c und 61e Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1 gilt diese Tätigkeit als abge-
golten. Die bisher dafür gewährte Belohnung entfällt mit Ende des Schuljahres
2000/01.

Lehrer an Akademien für Sozialarbeit

§ 116c. Auf Lehrer der Verwendungsgruppe L PA sind die für Lehrer der
Verwendungsgruppe L PH geltenden Gehaltsansätze anzuwenden.

Übergangsbestimmungen zum Budgetbegleitgesetz 2009

§ 116d. (1) Die für die Besorgung von zusätzlichen Tätigkeiten im Rahmen
der Schulpartnerschaft an Schulen gemäß § 19 GehG (in Verbindung mit § 22
VBG) zuerkannte Belohnung entfällt mit Ablauf des 31. August 2009.

(2) Die unter der Bezeichnung Bildungszulage gemäß § 20 Abs. 1 GehG (in
Verbindung mit § 22 VBG) zuerkannte Aufwandsentschädigung entfällt mit Ab-
lauf des 31. August 2009.

(3) Auf Antrag des Lehrers umfasst die Bemessungsgrundlage für den Pen-
sionsbeitrag auch die durch die Herabsetzung entfallenen Bezüge und Sonder-
zahlungen. Die Maßnahme darf – ausgenommen in den Fällen von § 213b drit-
ter und vierter Satz BDG 1979, § 58d Abs. 7 LDG 1984 und § 65d Abs. 7 LLDG
1985 – nur für ein ganzes Schuljahr wirksam werden. Der diesbezügliche Antrag
ist bei sonstiger Unwirksamkeit vor dem Wirksamwerden der Maßnahme zu
stellen.

Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 138/2017

§ 116e. Ein Antrag auf Verbrauch von gutgeschriebenen Wochen-Wertein-
heiten für das Schuljahr 2017/2018 gemäß § 61 Abs. 16 in Verbindung mit
Abs. 16a kann abweichend von § 61 Abs. 16 Z 3 bis 31. August 2017 gestellt
werden.

§ 116f. Die in dienst- und besoldungsrechtlichen Bundesgesetzen für Neue
Mittelschulen vorgesehenen Bestimmungen gelten für Lehrpersonen an Mittel-
schulen.

UNTERABSCHNITT C

Beamte des Post- und Fernmeldewesens

§ 117. Wird ein Beamter gemäß § 249 BDG 1979 in die Besoldungsgruppe
der Beamten des Post- und Fernmeldewesens übergeleitet, so gebührt ihm die
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besoldungsrechtliche Stellung, die sich aus der Anwendung des § 107 ergibt.
§ 12b Abs. 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß auch eine allfällige Verwen-
dungszulage und eine allfällige Dienstzulage nach § 105 bei der Ermittlung der
Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen sind.

Unterabschnitt D

Beamte der Fernmeldebehörde

Anwendungsbereich und Gehalt

§ 117a. (1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamtinnen und Beamten in der
Fernmeldebehörde anzuwenden. Der Begriff „Fernmeldebehörde“ umfasst alle
Verwendungen bei der Fernmeldebehörde in der Zentralstelle und im nachge-
ordneten Fernmeldebüro.

(2) Das Gehalt des Beamten der Fernmeldebehörde wird durch die Verwen-
dungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)

Außerordentliche Vorrückung und Dienstalterszulage

§ 117b. (1) Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der zwei Jahre in der
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine außerordentliche Vorrückung
(„kleine AVO“). Das Ausmaß der außerordentlichen Vorrückung erhöht sich

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

Euro

1 2096,6 2096,6 2324,3 2324,3 2324,3 2870,5
2 2116,9 2158,2 2369,2 2369,2 2369,2 3010,6
3 2143,8 2214,4 2422,8 2424,0 2424,0 3157,8
4 2176,2 2224,5 2484,7 2488,0 2526,1 3313,8
5 2214,4 2245,9 2553,5 2563,3 2619,8 3476,2
6 2259,2 2279,3 2638,4 2655,5 2716,7 3648,0
7 2309,6 2324,3 2731,6 2757,3 2823,7 3826,1
8 2368,0 2381,3 2831,0 2869,2 2945,4 4014,2
9 2433,1 2448,7 2940,4 2989,5 3079,4 4209,4

10 2504,8 2528,3 3054,6 3121,0 3224,1 4413,2
11 2586,7 2627,3 3177,5 3263,5 3382,7 4624,5
12 2680,0 2741,4 3307,7 3414,5 3553,4 4844,4
13 2779,6 2867,9 3445,3 3575,4 3737,7 5071,8
14 2887,6 3007,9 3591,6 3746,1 3934,2 5246,0
15 3002,0 3157,8 3746,1 3928,2 4145,5 –
16 3121,0 3320,0 3907,2 4119,8 4370,2 –
17 3183,6 3403,6 3948,9 4168,9 4428,0 –
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nach weiteren zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große AVO“). Der Be-
amtin oder dem Beamten, die oder der vier Jahre Anspruch auf die außerordent-
liche Vorrückung gehabt hat, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage
(„kleine Daz“). Das Ausmaß der Dienstalterszulage erhöht sich nach weiteren
zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große Daz“). Die Dienstalterszulage
gebührt jedenfalls ab dem neunten Jahr nach Erreichen der letzten Gehalts-
stufe.

(2) Das Ausmaß der außerordentlichen Vorrückung und die Dienstalterszu-
lage betragen:

(3) Die §§ 8 und 10 sind anzuwenden.

Funktionszulage

§ 117c. (1) Der Beamtin oder dem Beamten der Fernmeldebehörde gebührt
eine ruhegenussfähige Funktionszulage, wenn sie oder er dauernd mit einer
Verwendung betraut ist, die nach der Anlage 1 zum BDG 1979 oder durch Ver-
ordnung nach § 249b Abs. 3 BDG 1979 einer der nachstehend angeführten
Funktionsgruppen zugeordnet ist. Sie beträgt:

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

Euro

kleine AVO 62,0 86,5 123,8 148,6 171,9 58,3
große AVO 123,8 170,7 165,8 196,7 230,1 236,4

kleine Daz 94,1 127,7 185,7 222,8 258,7 89,1
große Daz 187,0 256,2 247,6 297,2 344,2 353,0

auf Arbeits-
plätzen der

Verwendungs-
gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro

PF 1
S 1563,3 2983,3 4774,6
2 1032,3 1376,6 2753,2
3 947,0 1291,1 1720,7

PF 2

1 914,7 1281,3 1556,0
1b 183,2 823,1 1556,0
2 366,3 823,1 1098,0

2b 128,9 366,3 1098,0
3 183,2 366,3 733,0

3b 128,9 366,3 733,0

PF 3 2 128,9 256,2 384,8
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Für den Anfall der Zulagenstufen gelten die Bestimmungen des § 105 Abs. 2
sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Verwendungsgruppen der Fernmeldebe-
hörde den Verwendungsgruppen des Post- und Fernmeldewesens gleicher Zahl
entsprechen.

(2) Durch die für die Verwendungsgruppe PF 1 und für die Funktionsgrup-
pe S der Verwendungsgruppe PF 2 vorgesehene Funktionszulage gelten alle
Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als ab-
gegolten. 30,89% dieser Funktionszulage gelten als Abgeltung für zeitliche
Mehrleistungen.

(3) Der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter in der Abteilung Technik
im Fernmeldebüro, die oder der dauernd mit der Ausübung dieser Verwendung
betraut ist, gebührt eine ruhegenußfähige Funktionszulage in der Höhe von
110,2 E.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind nicht auf Zeiten anzuwenden, in denen die vom Be-
amten ausgeübte Verwendung einer niedrigeren Verwendungsgruppe zugeord-
net ist als jener, in die der Beamte ernannt ist.

Funktionsabgeltung

§ 117d. (1) Übt ein Beamter der Fernmeldebehörde eine nach § 249b
Abs. 3 BDG 1979 einer Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung mindes-
tens durch 29 aufeinanderfolgende Kalendertage aus, ohne in die betreffende
Funktionsgruppe ernannt zu sein, gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenuß-
fähige Funktionsabgeltung im Ausmaß der Funktionszulage, die sich nach den
entsprechenden Bestimmungen des § 117c ergibt. Hat der Beamte bereits An-
spruch auf eine Funktionszulage, so gebührt die Funktionsabgeltung nur in
dem diese Funktionszulage übersteigenden Ausmaß. § 117c Abs. 2 ist anzu-
wenden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht auf Zeiten anzuwenden, in denen die vom Be-
amten ausgeübte Verwendung einer niedrigeren Verwendungsgruppe zugeord-
net ist als jener, in die der Beamte ernannt ist.

(4) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen Teil des Monats oder
ändert sich im Laufe des Monats die Höhe der Funktionsabgeltung, entfällt auf
jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Funktionsab-
geltung.

Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung
und Ergänzungszulage

§ 117e. (1) Der Beamtin oder dem Beamten der Fernmeldebehörde gebührt
eine ruhegenussfähige Verwendungszulage, wenn sie oder er dauernd auf ei-
nem Arbeitsplatz der nächsthöheren Verwendungsgruppe verwendet wird, ohne
in diese Verwendungsgruppe ernannt zu sein. Die Verwendungszulage bemisst
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sich nach der Verwendungsgruppe, in welche die Beamtin oder der Beamte er-
nannt ist, sowie ihrer oder seiner Gehaltsstufe und beträgt

(1a) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Verwendungszulage bei einer Be-
amtin oder einem Beamten, die oder der nach § 169c Abs. 1 übergeleitet wurde,
bis zum Erreichen der Zielstufe

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2

Euro

1 0,0 120,2 0,0 0,0 203,0
2 23,4 110,2 0,0 0,0 178,3
3 39,6 109,0 1,1 0,0 196,7
4 27,2 134,9 2,4 21,0 210,3
5 18,6 161,0 5,0 29,7 234,1
6 12,2 183,2 8,7 30,8 262,5
7 8,7 204,1 13,6 34,7 288,5
8 7,4 222,8 19,9 38,3 310,7
9 8,7 238,9 26,0 44,6 331,8

10 13,6 252,7 34,7 51,9 350,3
11 21,0 262,5 44,6 60,5 367,8
12 32,1 269,8 54,6 70,6 381,2
13 44,6 273,6 65,6 81,8 393,6
14 60,5 276,0 77,9 95,2 403,5
15 79,1 277,3 92,9 110,2 409,7
16 100,2 276,0 107,6 126,1 412,3
17 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2

Euro

1 0,0 126,1 0,0 0,0 198,1
2 45,8 94,1 0,0 0,0 170,7
3 32,1 122,7 1,1 0,0 205,6
4 22,1 148,6 3,6 28,5 211,6
5 15,0 173,2 6,2 29,7 241,5
6 9,9 194,5 9,9 32,1 268,7
7 7,4 214,1 15,0 34,7 294,6
8 7,4 231,5 21,0 39,6 316,9
9 11,1 246,4 28,5 47,0 336,8

10 17,3 257,5 37,1 54,6 355,2
11 26,0 265,9 45,8 62,0 371,4
12 37,1 272,5 56,8 73,1 384,8
13 51,9 276,0 69,2 85,3 396,2
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(1b) Übersteigt bei einer dauernden Verwendung in der Verwendungs-
gruppe PF 2 die Funktionszulage der Beamtin oder des Beamten jene Funk-
tionszulage, die ihr oder ihm gebühren würde, wenn sie oder er in die Verwen-
dungsgruppe des höherwertigen Arbeitsplatzes ernannt worden wäre, so ver-
mindert sich die Verwendungszulage um die Hälfte dieser Differenz.

(2) Wird die Beamtin oder der Beamte auf einem Arbeitsplatz verwendet, der
einer noch höheren Verwendungsgruppe als der nächsthöheren Verwendungs-
gruppe zugeordnet ist, so gebühren ihr oder ihm als Verwendungszulage zu-
sätzlich zum Betrag nach Abs. 1 oder Abs. 1a die in derselben Gehaltsstufe an-
geführten Beträge jener Verwendungsgruppen, die höher als die Verwendungs-
gruppe der Beamtin oder des Beamten und zugleich niedriger als die Verwen-
dungsgruppe des Arbeitsplatzes sind.

(3) Abs. 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten mindestens durch 29 auf-
einanderfolgende Kalendertage ausüben, ohne in die betreffende Funktions-
gruppe ernannt zu sein, mit der Maßgabe anzuwenden, daß hiefür anstelle der
Verwendungszulage eine nicht ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung in der-
selben Höhe gebührt. Die Verwendungsabgeltung vermindert sich um die Hälfte
der Funktionszulage und einer allfällig gebührenden Verwendungszulage, die
der Beamtin oder dem Beamten gebührt.

(4) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 3 zu laufen.

(5) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monats oder
ändert sich im Laufe des Monats die Höhe der Verwendungsabgeltung, entfällt
auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Verwen-
dungsabgeltung.

(6) Wird ein Beamter, der vorübergehend auf einem Arbeitsplatz einer höhe-
ren Verwendungsgruppe seiner Besoldungsgruppe verwendet wurde, unmittel-
bar daran anschließend auf diesem Arbeitsplatz dauernd verwendet und würde
der für die dauernde Verwendung vorgesehene Monatsbezug den für die bishe-
rige vorübergehende Verwendung vorgesehenen Monatsbezug (zuzüglich Ver-
wendungsabgeltung) unterschreiten, gebührt dem Beamten eine nach Maßgabe
des Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehende, für die Bemessung des
Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschieds-
betrages.

14 69,2 277,3 81,8 99,1 404,8
15 89,1 277,3 95,2 114,0 410,9
16 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4
17 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2

Euro
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UNTERABSCHNITT E

Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte
in handwerklicher Verwendung

Gehalt

§ 118. (1) Das Gehalt des Beamten der Allgemeinen Verwaltung und des
Beamten in handwerklicher Verwendung wird durch die Dienstklasse und in ihr
durch die Gehaltsstufe, in der Dienstklasse III überdies durch die Verwendungs-
gruppe bestimmt.

(2) Es kommen in Betracht
1. für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung

a) der Verwendungsgruppe A die Dienstklassen III bis IX,
b) der Verwendungsgruppe B die Dienstklassen III bis VII,
c) der Verwendungsgruppe C die Dienstklassen III bis V,
d) der Verwendungsgruppe D die Dienstklassen III und IV,
e) der Verwendungsgruppe E die Dienstklasse III,

2. für die Beamten in handwerklicher Verwendung
a) der Verwendungsgruppen P 1 und P 2 die Dienstklassen III und IV,
b) der Verwendungsgruppen P 3 bis P 5 die Dienstklasse III.

(3) Das Gehalt beträgt für Beamtinnen und Beamte der Allgemeinen Verwal-
tung in der Vorrückungsklasse

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

A B C D E

Euro

1 2634,6 2111,2 1902,7 1833,2 1763,8
2 2736,5 2160,7 1940,8 1862,3 1781,6
3 2838,4 2208,7 1979,1 1891,3 1799,6
4 2940,4 2257,0 2018,1 1919,5 1817,4
5 3041,2 2307,5 2057,4 1948,6 1834,2
6 3143,1 2360,1 2095,6 1977,7 1851,2
7 3242,7 2476,7 2133,6 2006,9 1870,1
8 3342,2 2584,1 2171,8 2035,0 1886,9
9 3444,1 2686,0 2211,0 2065,1 1904,9

10 3544,7 2788,2 2250,3 2093,2 1922,9
11 3645,6 2890,2 2289,6 2123,6 1940,8
12 3752,5 2990,7 2364,5 2151,5 1957,7
13 3885,0 3091,5 2465,5 2179,6 1975,6
14 4016,4 3192,3 2558,4 2209,8 1993,6
15 4148,0 3292,9 2660,2 2237,9 2011,4
16 4280,6 3393,8 2762,2 2292,8 2028,1
17 4413,2 3494,5 2864,3 2372,4 2046,1
18 4511,6 3595,0 2966,2 2474,5 2064,0
19 4562,0 3694,6 3068,3 2533,9 2086,5
20 4710,4 3720,6 3193,4 – 2099,0
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(4) Das Gehalt beträgt für Beamtinnen und Beamte in handwerklicher Ver-
wendung in der Vorrückungsklasse

(4a) Insoweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, gelten die Beamtinnen
und Beamten, denen das Gehalt der Vorrückungsklasse gebührt, als Beamtin-
nen und Beamte der Dienstklasse III. Davon abweichend gelten die Beamtinnen
und Beamten der Vorrückungsklasse als Beamtinnen und Beamte

1. der Dienstklasse VI in der Verwendungsgruppe A ab der Gehaltsstufe 12,
2. der Dienstklasse V

a) in der Verwendungsgruppe A ab der Gehaltsstufe 5,
b) in der Verwendungsgruppe B ab der Gehaltsstufe 13,

21 – 3832,1 3269,6 – –
22 – 3870,4 – – –

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

Euro

1 1902,7 1867,9 1833,2 1798,3 1763,8
2 1940,8 1899,2 1862,3 1820,9 1781,6
3 1979,1 1931,8 1891,3 1843,3 1799,6
4 2018,1 1963,2 1919,5 1865,7 1817,4
5 2057,4 1995,8 1948,6 1888,2 1834,2
6 2095,6 2027,1 1977,7 1910,6 1851,2
7 2133,6 2060,7 2006,9 1932,9 1870,1
8 2171,8 2092,2 2035,0 1955,3 1886,9
9 2211,0 2124,6 2065,1 1977,7 1904,9

10 2250,3 2156,1 2093,2 2001,4 1922,9
11 2289,6 2188,7 2123,6 2022,7 1940,8
12 2330,9 2221,2 2151,5 2045,1 1957,7
13 2373,6 2253,5 2179,6 2068,6 1975,6
14 2408,3 2286,1 2209,8 2089,9 1993,6
15 2465,5 2320,8 2237,9 2112,3 2011,4
16 2558,4 2372,4 2292,8 2135,9 2028,1
17 2660,2 2442,1 2372,4 2158,2 2046,1
18 2762,2 2528,3 2474,5 2179,6 2064,0
19 2864,3 2583,0 2533,9 2208,7 2086,5
20 2966,2 – – 2224,5 2099,0
21 3068,3 – – – –
22 3193,4 – – – –
23 3269,6 – – – –

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

A B C D E

Euro
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3. der Dienstklasse IV
a) in der Verwendungsgruppe A ab der ersten Gehaltsstufe,
b) in der Verwendungsgruppe B ab der Gehaltsstufe 7,
c) in der Verwendungsgruppe C ab der Gehaltsstufe 12,
d) in der Verwendungsgruppe P 1 ab der Gehaltsstufe 14.

(5) Das Gehalt beträgt für Beamtinnen und Beamte der Allgemeinen Verwal-
tung in den Dienstklassen IV bis IX und für Beamtinnen und Beamte in hand-
werklicher Verwendung in der Dienstklasse IV

(6) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. Abweichend hievon beginnt
das Gehalt

1. in der Dienstklasse IV
a) in den Verwendungsgruppen D, C, P 2 und P 1 mit der Gehaltsstufe 3,
b) in der Verwendungsgruppe B mit der Gehaltsstufe 4,
c) in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 5,

2. in der Dienstklasse V
a) in den Verwendungsgruppen C und B mit der Gehaltsstufe 2,
b) in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 3,

3. in der Dienstklasse VI in der Verwendungsgruppe A mit der Gehalts-
stufe 2.

(7) Dem Beamten der Verwendungsgruppe D gebührt in der Gehaltsstufe 4
der Dienstklasse IV anstelle des dort vorgesehenen Gehaltes ein Gehalt in der
Höhe des in der Gehaltsstufe 17 der Dienstklasse III der Verwendungsgruppe D
(zuzüglich einer Dienstalterszulage von zweieinhalb Vorrückungsbeträgen) vor-
gesehenen Gehaltes.

(8) Dem Beamten der Verwendungsgruppe P 2 gebührt
1. in der Gehaltsstufe 3 der Dienstklasse IV anstelle des dort vorgesehenen

Gehaltes ein Gehalt in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 der Dienst-
klasse III der Verwendungsgruppe P 2 (zuzüglich einer Dienstalterszulage
von einem Vorrückungsbetrag) vorgesehenen Gehaltes,

2. in der Gehaltsstufe 4 der Dienstklasse IV anstelle des dort vorgesehenen
Gehaltes ein Gehalt in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 der Dienst-

in der
Gehalts-

stufe

in der Dienstklasse

IV V VI VII VIII IX

Euro

1 – – 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4
2 – 3016,4 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1
3 2420,7 3117,2 3720,6 4511,6 6258,3 8896,9
4 2511,4 3216,8 3851,9 4802,7 6698,1 9336,7
5 2610,0 3317,6 3983,4 5093,9 7137,9 9776,5
6 2710,7 3418,2 4114,8 5386,2 7577,5 10215,0
7 2812,7 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4 –
8 2914,6 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1 –
9 3016,4 3720,6 4511,6 6258,3 – –



Band1.Buch : 04-GehG.pod    673
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

673

673

§§ 119–121 GehG

klasse III der Verwendungsgruppe P 2 (zuzüglich einer Dienstalterszulage
von zweieinhalb Vorrückungsbeträgen) vorgesehenen Gehaltes.

(Anm.: Abs. 9 bis 11 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 123/1998)

Dienstalterszulage

§ 119. (1) Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der die höchste Ge-
haltsstufe einer Dienstklasse erreicht hat, aus der eine Zeitvorrückung nicht
mehr vorgesehen ist, gebührt, sofern sie oder er keinen Anspruch auf ein Gehalt
der Vorrückungsklasse hat:

1. in den Verwendungsgruppen A und B nach vier Jahren, die sie oder er in
der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine ruhegenussfähige Dienst-
alterszulage im Ausmaß von eineinhalb Vorrückungsbeträgen ihrer oder
seiner Dienstklasse,

2. in den Verwendungsgruppen C, D, E und P 1 bis P 5 nach zwei Jahren, die
sie oder er in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine ruhegenuss-
fähige Dienstalterszulage im Ausmaß eines Vorrückungsbetrages ihrer
oder seiner Dienstklasse; die Dienstalterszulage erhöht sich nach vier in
der höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren auf das Ausmaß von zwei-
einhalb Vorrückungsbeträgen ihrer oder seiner Dienstklasse.

(2) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von vier und zwei Jahren anzu-
wenden.

Verwaltungsdienstzulage

§ 120. (1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung und dem Beamten in
handwerklicher Verwendung gebührt neben dem Gehalt eine ruhegenußfähige
Verwaltungsdienstzulage. Sie beträgt bei Beamten

(2) Die Verwaltungsdienstzulage gebührt nicht für Zeiträume, für die der Be-
amte gemäß § 131 Anspruch auf die Heeresdienstzulage hat.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 175 Abs. 41.

Verwendungszulage

§ 121. (1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung und dem Beamten in
handwerklicher Verwendung gebührt eine ruhegenußfähige Verwendungszu-
lage, wenn er dauernd

1. in erheblichem Ausmaß Dienste verrichtet, die einer höheren Verwen-
dungsgruppe zuzuordnen sind,

in den Dienstklassen Euro

III bis V 199,3 E

VI bis IX 253,8 E
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2. einen Dienst verrichtet, der regelmäßig nur von Beamten einer höheren
Dienstklasse erwartet werden kann, oder

3. ein besonderes Maß an Verantwortung für die Führung der Geschäfte der
Allgemeinen Verwaltung zu tragen hat und diese Verantwortung über dem
Ausmaß an Verantwortung liegt, das Beamte in gleicher dienst- und besol-
dungsrechtlicher Stellung tragen.

(2) Die Verwendungszulage ist mit Vorrückungsbeträgen oder halben Vor-
rückungsbeträgen der Dienstklasse und Verwendungsgruppe zu bemessen, der
der Beamte angehört. Sie darf

1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 je drei Vorrückungsbeträge und
2. im Falle des Abs. 1 Z 3 vier Vorrückungsbeträge

nicht übersteigen. In der Dienstklasse III der Verwendungsgruppe A sind für die
Ermittlung der Vorrückungsbeträge auch die für die Verwendungsgruppe A im
Wege der Zeitvorrückung erreichbaren Gehaltsstufen der Dienstklasse IV zu be-
rücksichtigen.

(3) Die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 kann auch in Hundertsätzen des
Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 bemessen werden, wenn dies im Hinblick
auf den Grad der höheren Verantwortung erforderlich ist. Sie darf in diesem
Fall 50% dieses Gehaltes nicht übersteigen.

(4) Innerhalb dieser Grenzen ist
1. die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 1 und 2 nach der Höherwertigkeit

der Leistung und
2. die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 nach dem Grad der höheren Ver-

antwortung und unter entsprechender Bedachtnahme auf die vom Beam-
ten in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht zu erbringenden Mehrleis-
tungen

zu bemessen.
(4a) Die Zahl der angeordneten Überstunden und die Menge allfälliger sons-

tiger Mehrdienstleistungen, die der Bemessung des unter Bedachtnahme auf die
vom Beamten in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht zu erbringenden Mehr-
leistungen bemessenen Teiles (Mehrleistungsanteiles) der Verwendungszulage
nach Abs. 1 Z 3 zugrunde liegen, sind im Laufe des Dezember 1996 für die Zeit
ab 1. Jänner 1997 im Verhältnis 85,5:83 zu verringern.

(4b) Der Mehrleistungsanteil dieser Verwendungszulage ist ab dem Tag,
mit dem die Verringerung nach Abs. 4a wirksam wird, im Ausmaß von 83% der
sich aus den Abs. 2 oder 3 ergebenden Höhe durch Bescheid festzusetzen. Ist
die Verwendungszulage in Vorrückungsbeträgen festgesetzt, gelten die der
Gehaltsstufe des Beamten näher liegenden Vorrückungsbeträge als Mehrleis-
tungsanteil, die ferner liegenden Vorrückungsbeträge als Funktionsanteil der
Verwendungszulage. Ist das Ausmaß des Mehrleistungsanteiles nicht festge-
setzt, so ist die gesamte Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 im Ausmaß von
91,5% durch Bescheid festzusetzen. Wird eine Verwendungszulage nach
Abs. 1 Z 3 mit Wirkung vom 1. Jänner 1997 oder mit Wirkung von einem spä-
teren Tag

1. erstmalig bemessen oder
2. aus einem anderen als dem in Abs. 4a angeführten Grund neu bemessen,
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so sind die Bemessungsvorschriften des ersten und zweiten Satzes ab dem Tag
der Wirksamkeit dieser Bemessung oder Neubemessung auf den Mehrleis-
tungsanteil dieser Verwendungszulage anzuwenden; der Mehrleistungsanteil
der Verwendungszulage ist jedenfalls gesondert auszuweisen.

(5) Durch die Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 gelten alle Mehrleistun-
gen des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten.

(6) Die Verwendungszulage ist neu zu bemessen, wenn der Beamte beför-
dert, überstellt oder auf einen anderen Arbeitsplatz versetzt wird.

(7) Hat ein Beamter in einem Dienstbereich, bei dem es gemäß § 41 BDG
1979 nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger
Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen, während der letzten zwölf
Jahre vor seinem Übertritt oder seiner Versetzung in den Ruhestand während
insgesamt 96 Monaten hindurch Anspruch auf eine Verwendungszulage nach
Abs. 1 Z 3 gehabt und ist dieser Anspruch vor seinem Übertritt oder seiner
Versetzung in den Ruhestand weggefallen, so ist diese Zulage nach den der
letzten Bemessung zugrundeliegenden Kriterien (Anzahl der Vorrückungs-
beträge oder Hundertsätze des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4) ruhege-
nußfähig.

(Anm.: Abs. 8 tritt mit Ablauf des 31. 3. 2005 außer Kraft) 1)

Verwendungsabgeltung

§ 122. (1) Leistet der Beamte die im § 121 Abs. 1 erwähnten Dienste nicht
dauernd, aber mindestens durch 29 aufeinanderfolgende Kalendertage, so ge-
bührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige Verwendungsabgeltung.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der tatsächli-
chen Funktionsausübung nach Abs. 1 zu laufen.

(3) Auf die Bemessung der Verwendungsabgeltung ist § 121 Abs. 2 bis 4b,
auf die Abgeltung zeit- und mengenmäßiger Mehrleistungen durch die Verwen-
dungsabgeltung ist § 121 Abs. 5 anzuwenden.

(4) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Monates oder
ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Verwendungsabgeltung, so ent-
fällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Ver-
wendungsabgeltung.

Pflegedienstzulage

§ 123. (1) Beamten, die zur Ausübung von Tätigkeiten im Sinne des GuKG,
des Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen medizinisch-techni-
schen Dienste (MTD-Gesetz), BGBl. Nr. 460/1992, des MTF-SHD-G oder des
Hebammengesetzes, BGBl. Nr. 310/1994, berechtigt sind, gebührt für die Dauer
der einschlägigen Verwendung eine ruhegenußfähige Pflegedienstzulage.

1) Gem. § 175 Abs. 41 Z 8 gültig bis 31. März 2005. Auf die Fortgebühr der Verwendungszulage ist
§ 121 Abs. 8 auch über den Ablauf des 31. März 2005 hinaus anzuwenden, wenn ihr eine Organisations-
änderung im Sinne des § 113e Abs. 1 zugrunde liegt, die vor dem Ablauf des 31. März 2005 erfolgt ist.
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(2) Die Pflegedienstzulage beträgt monatlich
1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,2 E,
2. für Beamte der medizinisch-technischen Dienste . . . . . . . . . . . . 180,6 E,
3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes und für Hebammen

a) bis zur Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III . . . . . . . . . . . . . . . 180,6 E,
b) ab der Gehaltsstufe 10 der Dienstklasse III . . . . . . . . . . . . . . 216,7 E.

Pflegedienst-Chargenzulage

§ 124. (1) Beamten, die zur Ausübung von Tätigkeiten im Sinne des § 1 Z 1
GuKG berechtigt sind, gebührt für die Dauer der Ausübung einer der im Abs. 2
angeführten Funktionen zusätzlich zur Pflegedienstzulage eine ruhegenuß-
fähige Pflegedienst-Chargenzulage.

(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich
1. für Stationspfleger und Stationsschwestern . . . . . . . . . . . . . . . . 268,7 E,
2. für Oberpfleger und Oberschwestern sowie für Lehrer und Leh-

rerinnen für Gesundheits- und Krankenpflege . . . . . . . . . . . . . . 346,5 E,
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen sowie Direktoren und Direk-

torinnen einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege . . . 422,3 E.

Erreichen eines höheren Gehaltes

§ 125. Der Beamte der Allgemeinen Verwaltung und der Beamte in hand-
werklicher Verwendung erreichen ein höheres Gehalt durch

1. Vorrückung (§§ 8 und 10), wobei bei einer Beamtin oder einem Beamten
der Dienstklassen IV bis IX statt des Besoldungsdienstalters die bisher in
der Gehaltsstufe zurückgelegte für die Vorrückung wirksame Zeit maß-
gebend ist,

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)
3. Beförderung (§ 127),
4. Überstellung in eine höhere Verwendungsgruppe (§ 12a Abs. 1 bis 4 und

§ 128) und
5. Neufestsetzung der besoldungsrechtlichen Stellung (§ 12a Abs. 5).

Beförderung

§ 127. (1) Beförderung ist die Ernennung eines Beamten der Allgemeinen
Verwaltung oder eines Beamten in handwerklicher Verwendung zum Beamten
der nächsthöheren Dienstklasse seiner Verwendungsgruppe.

(2) Für Beamte der Verwendungsgruppen D, C, B, A, P 2 und P 1 kann eine
Beförderung in die Dienstklasse IV frühestens mit einer für die Vorrückung
maßgebenden Dienstzeit erfolgen, die nach zwei in der höchsten Gehaltsstufe
ihrer Verwendungsgruppe in der Dienstklasse III verbrachten Jahren erreicht
wird.

(3) Ist das Gehalt der niedrigsten in der neuen Dienstklasse für die Verwen-
dungsgruppe eines Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe niedriger als das bis-
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herige Gehalt, so erhält der Beamte die dem bisherigen Gehalt entsprechende
Gehaltsstufe, wenn aber ein solches Gehalt nicht vorgesehen ist, die Gehalts-
stufe mit dem nächsthöheren Gehalt.

(4) Nach einer Beförderung rückt der Beamte in dem Zeitpunkt vor, in dem er
nach Abs. 3 in der bisherigen Dienstklasse die Voraussetzung für das Erreichen
der nächsthöheren Gehaltsstufe der neuen Dienstklasse erfüllt hätte, spätestens
aber nach zwei Jahren. Bis zum Ausmaß von vier Jahren ist die Zeit anzurech-
nen, die in der höchsten Gehaltsstufe einer Dienstklasse verbracht wurde, aus
der heraus in der betreffenden Verwendungsgruppe eine Zeitvorrückung nicht
vorgesehen ist.

(5) Abweichend hievon wird in jenen Fällen, in denen für die Beförderung in
eine höhere Dienstklasse zwingend die Zurücklegung von zwei Jahren in der
höchsten Gehaltsstufe der niedrigsten Dienstklasse vorgeschrieben ist, die in
der höchsten Gehaltsstufe dieser Dienstklasse verbrachte Zeit bis zum Ausmaß
von vier Jahren angerechnet, soweit sie die zwingend in dieser Gehaltsstufe zu-
rückzulegende Zeit übersteigt.

(6) Hat der Beamte das Gehalt der Dienstklasse, in die er ernannt wird, im
Wege der Zeitvorrückung bereits erreicht, so ändern sich mit der Beförderung
die Gehaltsstufe und der nächste Vorrückungstermin nicht.

(7) Wird ein Beamter der Verwendungsgruppe C in die Dienstklasse V beför-
dert, so wird abweichend vom Abs. 4 auch die in der Gehaltsstufe 8 der Dienst-
klasse IV zurückgelegte Dienstzeit angerechnet.

(8) Die §§ 8 und 10 sind auf die in den Abs. 2, 4, 5 und 7 angeführten Zeiten
anzuwenden.

Exekutivdienstliche Tätigkeit

§ 129. § 40a ist anzuwenden.

Omnibuslenkerzulage

§ 130. Dem Beamten des Mittleren Post- und Fernmeldedienstes gebührt,
1. solange er ständig als Omnibuslenker verwendet wird,
2. wenn er infolge eines im Omnibuslenkerdienst erlittenen Dienstunfalles

nicht mehr in diesem Dienst verwendet werden kann,
eine ruhegenußfähige Omnibuslenkerzulage von 95,2 E.

Beamte in Unteroffiziersfunktion

§ 131. (1) Beamten, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer
Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, gebührt für die Dauer dieser Ver-
wendung eine für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Heeres-
dienstzulage in der Höhe von 288,5 E.

(2) § 98 ist auf die im Abs. 1 angeführten Beamten mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß

1. die Höhe der Truppendienstzulage 65,6 E beträgt und
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2. sich die Truppendienstzulage für Beamte, die auf Grund ihrer Ausbildung
zur Verwendung als Militärpilot für einen Einsatz des Bundesheeres ge-
mäß § 2 Abs. 1 lit. a WG 2001 befähigt sind und als Militärpilot verwendet
werden, um das Fünffache des im § 98 Abs. 2 Z 1 genannten Betrages
erhöht.

(3) Die §§ 123 und 124 sind auf die im Abs. 1 angeführten Beamten mit der
Maßgabe anzuwenden, daß

1. Sanitätsunteroffiziere mit
a) einer Berufsberechtigung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für

Gesundheits- und Krankenpflege nach dem GuKG oder
b) der erfolgreich abgelegten Prüfung für Unteroffiziere des Truppen-

dienstes mit der Fachrichtung „Sanitätsdienst“ und einschlägiger Ver-
wendung Beamten des Krankenpflegefachdienstes und

2. Sanitätschargen mit
a) einer im MTF-SHD-G vorgesehenen Berufsberechtigung zur Ausübung

des betreffenden Sanitätshilfsdienstes gemäß dem MTF-SHD-G oder
b) der erfolgreich abgeschlossenen Sanitätsgrundausbildung oder einer

weiteren erfolgreich abgeschlossenen Sanitätsausbildung im Bundes-
heer

und einschlägiger Verwendung Beamten des Sanitätshilfsdienstes
entsprechen.

(4) § 13 ist auf die im Abs. 1 angeführten Beamten mit der Abweichung anzu-
wenden, daß im Anwendungsbereich der §§ 79 bis 82 HDG 2014 an die Stelle
der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinar-
arrestes und der Degradierung treten.

Beamte in Unteroffiziersfunktion in einer Verwendung
des Krankenpflegedienstes

§ 132. § 100 ist auf Beamte in Unteroffiziersfunktion mit der Abweichung an-
zuwenden, daß

1. an die Stelle der Bezugnahmen auf Militärpersonen Bezugnahmen auf Be-
amte in Unteroffizierungsfunktion treten,

2. im Abs. 5 Z 1 an die Stelle der Funktionszulage die Heeresdienstzulage
tritt und

3. bei der Anwendung des Abs. 6 die Vergütung nach § 112 dem Beamten in
Unteroffiziersfunktion
a) in den Gehaltsstufen 1 bis 7 der Dienstklasse III in der im § 112 Abs. 1

Z 1 angeführten Höhe und
b) in einer höheren Einstufung in der im § 112 Abs. 1 Z 2 angeführten

Höhe
gebührt.

§ 132a. Abweichend von § 100 Abs. 3 sind anspruchsbegründende Tätigkei-
ten im Sinne des § 100 Abs. 1 auch Tätigkeiten des gehobenen medizinisch-
technischen Dienstes, des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kranken-
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pflege, des medizinisch-technischen Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste,
sofern diese im Rahmen einer einschlägigen Verwendung nach dem

1. Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizinisch-techni-
schen Dienste (MTD-Gesetz), BGBl. Nr. 460/1992,

2. GuKG,
3. Bundesgesetz über Ausbildung, Tätigkeiten und Beruf der Sanitäter (Sani-

tätergesetz – SanG), BGBl. I Nr. 30/2002, oder
4. MTF-SHD-G

ausgeübt werden und die Militärperson oder der Beamte in Unteroffiziersfunk-
tion die zur Ausübung erforderliche Berufsberechtigung bis zum Ablauf des
31. Dezember 2007 nachweist.

Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst

§ 133. Es sind anzuwenden:
1. § 101 auf Beamte in Unteroffiziersfunktion,
2. § 40b auf Beamte der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher Ver-

wendung, die nicht Beamte in Unteroffiziersfunktion sind.

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen Aufgaben
im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt

§ 133a. § 40c ist auf an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher Ver-
wendung stehende Beamte der Allgemeinen Verwaltung anzuwenden.

Vergütung für Kräfte für internationale Operationen

§ 133b. § 101a ist auf Beamte in Unteroffiziersfunktion mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass für die Vergütung § 101a Abs. 5 Z 1 zur Anwendung kommt.

Überleitung in den Allgemeinen Verwaltungsdienst

§ 134. (1) Wird ein Beamter gemäß § 254 Abs. 1 BDG 1979 in die Besol-
dungsgruppe Allgemeiner Verwaltungsdienst übergeleitet, so gebührt ihm die
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung, die sich aus den nachstehenden Z 1
bis 8 ergibt:
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1. aus der Verwendungsgruppe A:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

A

III 1

A 1 (mit Aus-
nahme der

Funktionsgrup-
pen 7 bis 9)

3

IV

5 4
6 5
7 6

8 (erstes Jahr) 7 (erstes Jahr)
8 (zweites Jahr)

und 9
7 (nächste Vorrückung

in einem Jahr)

V

3 (erstes Jahr) 7 (zweites Jahr)
3 (zweites Jahr) 8 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 8 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr)
und 5 bis 7

9 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

8 9
9 10

VI

2 9
3 10

4 bis 6 11 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

7 11
8 12
9 13

VII

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18

9 (erstes bis viertes Jahr) 19 (erstes bis viertes Jahr)
9 (mit DAZ) 19 (mit DAZ)

VIII

1 (erstes Jahr) 13 (zweites Jahr)
1 (zweites Jahr) 14 (erstes Jahr)
2 (erstes Jahr) 14 (zweites Jahr)

2 (zweites Jahr) 15 (erstes Jahr)
3 (erstes Jahr) 15 (zweites Jahr)

3 (zweites Jahr) 16 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 16 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr) 17 (erstes Jahr)
5 (erstes Jahr) 17 (zweites Jahr)

5 (zweites Jahr) 18 (erstes Jahr)
6 (erstes Jahr) 18 (zweites Jahr)

6 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr)
7 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr)

7 (zweites Jahr) 19 (drittes Jahr)
8 (erstes Jahr) 19 (viertes Jahr)

8 (ab zweitem Jahr) 19 (mit DAZ)

A 1 (in den
Funktionsgrup-

pen 7 bis 9)
Fixgehalt
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2. aus der Verwendungsgruppe B:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

B

III

1

A 2

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

IV

4 8
5 9

6 (erstes Jahr) 10 (erstes Jahr)
6 (zweites Jahr)

und 7 und 8
10 (nächste Vorrückung

in einem Jahr)
9 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr)

9 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr)

V

2 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr)
2 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr)
3 (erstes Jahr) 11 (zweites Jahr)

3 (zweites Jahr) 12 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 12 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr)
und 5 bis 6

13 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

7 13
8 14

9 (erstes und zweites Jahr) 15
9 (drittes und viertes Jahr) 16

9 (mit DAZ) 17 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

VI

1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19 (erstes und zweites Jahr)
8 19 (drittes und viertes Jahr)
9 19 (mit DAZ)

VII

1 16
2 17
3 18
4 19 (erstes und zweites Jahr)
5 19 (drittes und viertes Jahr)

6 bis 9 19 (mit DAZ)
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3. aus der Verwendungsgruppe C:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

C

III

1

A 3

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12

IV

3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18

9 (erstes und zweites Jahr) 19 (erstes und zweites Jahr)
9 (mit kleiner DAZ) 19 (mit kleiner DAZ)
9 (mit großer DAZ) 19 (mit großer DAZ)

V

2 (erstes Jahr) 15 (zweites Jahr)
2 (zweites Jahr) 16 (erstes Jahr)
3 (erstes Jahr) 16 (zweites Jahr)

3 (zweites Jahr) 17 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 17 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr) 18 (erstes Jahr)
5 (erstes Jahr) 18 (zweites Jahr)

5 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr)
6 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr)

6 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr der
kleinen DAZ)

7 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr
der kleinen DAZ)

7 (zweites Jahr) 19 (mit großer DAZ)
8 und 9
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4. aus der Verwendungsgruppe P 1:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

P 1

III

1

A 3

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14

IV

3 15
4 16
5 17
6 18
7 19 (erstes und zweites Jahr)
8 19 (mit kleiner DAZ)
9 19 (mit großer DAZ)
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5. aus der Verwendungsgruppe P 2:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

P 2

III

1

A 4

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16

17 (erstes und zweites Jahr) 17
17 (mit kleiner DAZ) 18

17 (erstes und zweites
Jahr der großen DAZ)

19 (erstes und zweites Jahr)

17 (drittes und viertes
Jahr der großen DAZ)

19 (mit kleiner DAZ)

17 (ab fünftem Jahr
der großen DAZ)

19 (mit großer DAZ)

IV

3 18
4 19 (erstes und zweites Jahr)
5 19 (mit kleiner DAZ)

6 bis 9 19 (mit großer DAZ)
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6. aus den Verwendungsgruppen D und P 3:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

D
oder
P 3

III

1

A 5 oder A 4

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16

17 (erstes und zweites Jahr) 17
17 (mit kleiner DAZ) 18

17 (erstes und zweites
Jahr der großen DAZ)

19 (erstes und zweites Jahr)

17 (drittes und viertes
Jahr der großen DAZ)

19 (mit kleiner DAZ)

17 (ab fünftem Jahr
der großen DAZ)

19 (mit großer DAZ)

D IV

3 18
4 19 (erstes und zweites Jahr)
5 19 (mit kleiner DAZ)

6 bis 9 19 (mit großer DAZ)
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7. aus der Verwendungsgruppe P 4:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

P 4 III

1

A 6

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17

18 (erstes und zweites Jahr) 18
18 (mit kleiner DAZ) 19 (erstes und zweites Jahr)

18 (erstes und zweites Jahr
der großen DAZ)

19 (mit kleiner DAZ)

18 (ab drittem Jahr
der großen DAZ)

19 (mit großer DAZ)
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8. aus den Verwendungsgruppen E und P 5:

(2) Die Einstufung in der neuen Besoldungsgruppe hängt von der besol-
dungsrechtlichen Stellung ab, die der Beamte am Tag der Wirksamkeit der
Überleitung in der bisherigen Verwendungsgruppe gehabt hätte, wenn er in die-
ser Verwendungsgruppe verblieben wäre.

(2a) In den Fällen des § 254 Abs. 8 und 10 BDG 1979 tritt im Abs. 1 in der je-
weils vierten Spalte der Tabellen an die Stelle der dort angeführten Verwen-
dungsgruppen die Verwendungsgruppe, die sich aus der Anwendung des § 254
Abs. 8 und 10 BDG 1979 ergibt.

(3) Stehen in den Tabellen des Abs. 1 zwei Gehaltsstufen einander gegen-
über und ist bei keiner der beiden eine Anmerkung wie zB „(erstes Jahr)“ enthal-
ten, bedeutet dies, daß sich bei der Überleitung in die neue besoldungsrechtli-
che Stellung der nächste Vorrückungstermin nicht ändert.

(4) In den Tabellen des Abs. 1 bewirken Anmerkungen bei den Gehaltsstufen
eine Änderung des Vorrückungstermins. Steht zB bei der bisherigen Gehalts-
stufe die Anmerkung „(erstes Jahr)“ und bei der neuen Gehaltsstufe die Anmer-
kung „(zweites Jahr)“, bedeutet dies, daß der nächste Vorrückungstermin im
neuen System ein Jahr vor dem nächsten Vorrückungstermin im alten System

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

E
oder
P 5

III

1

A 7

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17

18 (erstes und zweites Jahr) 18
18 (mit kleiner DAZ) 19 (erstes und zweites Jahr)

18 (erstes und zweites Jahr
der großen DAZ)

19 (mit kleiner DAZ)

18 (ab drittem Jahr
der großen DAZ)

19 (mit großer DAZ)
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liegt. Steht zB bei der bisherigen Gehaltsstufe die Anmerkung „(zweites Jahr)“
und bei der neuen Gehaltsstufe die Anmerkung „(erstes Jahr)“, bedeutet dies,
daß der nächste Vorrückungstermin im neuen System um ein Jahr nach dem
nächsten Vorrückungstermin im alten System liegt.

(5) Der Hinweis „(nächste Vorrückung in einem Jahr)“ oder „(nächste Vorrü-
ckung in zwei Jahren)“ bedeutet in den Tabellen des Abs. 1, daß der nächste
Vorrückungstermin unabhängig vom bisherigen Vorrückungstermin festgelegt
wird. Die Fristen beginnen mit dem Tag zu laufen, mit dem die Überleitung wirk-
sam wird.

(6) Im Falle einer Überstellung aus der Dienstklasse IX in die Verwendungs-
gruppe A 1 (außerhalb der Funktionsgruppen 7 bis 9) ist die Tabelle des Abs. 1
Z 1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß von der besoldungsrechtlichen Stellung
auszugehen ist, die dem Beamten zukäme, wenn er in der Dienstklasse VIII ge-
blieben wäre.

(7) Im Falle einer Überleitung nach den Abs. 1 bis 6 bleibt § 8 unberührt und
ist § 12b nicht anzuwenden.

Überleitung in den Militärischen Dienst

§ 135. Wird ein Beamter gemäß § 254 BDG 1979 in die Besoldungsgruppe
Militärischer Dienst übergeleitet, so gilt hiefür § 134 mit folgenden Abweichungen:

1. § 134 Abs. 1 Z 1, 2, 7 und 8 und Abs. 6 sind nicht anzuwenden.
2. Bei der Überleitung entsprechen die Verwendungsgruppen A 3 bis A 5 der

Verwendungsgruppe M BUO.

Sonderfälle der Überleitung

§ 136. (1) Hat ein Beamter am Tag seiner Ernennung in die Dienst-
klasse VII der Verwendungsgruppe A einen Arbeitsplatz dieser Verwendungs-
gruppe innegehabt, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförde-
rungspraxis die in der Dienstklasse VI zurückzulegende Wartezeit vier Jahre
übersteigt, so ist die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung bei
der Überleitung nach § 134 um das Ausmaß zu verbessern, um das die Warte-
zeit in die Dienstklasse VII der Verwendungsgruppe A länger war als bei den
bestbewerteten Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe, höchstens jedoch
um ein halbes Jahr.

(2) Hat ein Beamter am Tag seiner Ernennung in die Dienstklasse VI der Ver-
wendungsgruppe B einen Arbeitsplatz dieser Verwendungsgruppe innegehabt,
bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungspraxis die in der
Dienstklasse V zurückzulegende Wartezeit fünf Jahre übersteigt, so ist die sich
aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung bei der Überleitung nach
§ 134 um das Ausmaß zu verbessern, um das die Wartezeit in die Dienst-
klasse VI der Verwendungsgruppe B länger war als bei den bestbewerteten
Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe, höchstens jedoch um ein Jahr.

(3) Hat ein Beamter am Tag seiner Überleitung nach § 134 in der Dienst-
klasse VIII der Verwendungsgruppe A einen Arbeitsplatz der betreffenden Ver-
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wendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beför-
derungspraxis die in der Dienstklasse VII zurückzulegende Wartezeit für die
Beförderung in die Dienstklasse VIII der Verwendungsgruppe A ausschließlich
auf Grund der Arbeitsplatzbewertung fünf Jahre übersteigt, so ist bei der Über-
leitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung um dieses
fünf Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um vier Jahre zu ver-
bessern.

(4) Hat ein Beamter am Tag seiner Überleitung nach § 134 in der Dienst-
klasse VII der Verwendungsgruppe B einen Arbeitsplatz der betreffenden Ver-
wendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförde-
rungspraxis die in der Dienstklasse VI zurückzulegende Wartezeit für die Beför-
derung in die Dienstklasse VII der Verwendungsgruppe B ausschließlich auf
Grund der Arbeitsplatzbewertung sechs Jahre übersteigt, so ist bei der Überlei-
tung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung um dieses
sechs Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um drei Jahre zu ver-
bessern.

(5) Hat ein Beamter am Tag seiner Überleitung nach § 134 oder § 135 in
der Dienstklasse V der Verwendungsgruppe C einen Arbeitsplatz der betref-
fenden Verwendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geüb-
ten Beförderungspraxis die in der Dienstklasse IV zurückzulegende Wartezeit
für die Beförderung in die Dienstklasse V der Verwendungsgruppe C aus-
schließlich auf Grund der Arbeitsplatzbewertung fünf Jahre übersteigt, so ist
bei der Überleitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung
um dieses fünf Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um dreiein-
halb Jahre zu verbessern.

(6) War der Beamte nach seiner Beförderung in eine in den Abs. 3 bis 5 an-
geführte Dienstklasse einer dort angeführten entsprechenden Verwendungs-
gruppe, spätestens aber am Tage seiner Überleitung nach § 134 oder nach
§ 135 dauernd mit einem Arbeitsplatz betraut, der höher bewertet oder höher
zu bewerten war als der am Tag der Beförderung in die betreffende Dienst-
klasse innegehabte Arbeitsplatz, ist bei der Anwendung der Abs. 3 bis 5 von
diesem höher bewerteten (höher zu bewertenden) Arbeitsplatz auszugehen.
War der Beamte innerhalb dieses Zeitraums mit verschiedenen höher bewer-
teten oder höher zu bewertenden Arbeitsplätzen dauernd betraut, ist dabei
vom höchstbewerteten (am höchsten zu bewertenden) Arbeitsplatz auszu-
gehen.

(7) Ist ein als Facharzt verwendeter Beamter der Verwendungsgruppe A 1
vor seiner Überleitung im Vergleich zu anderen Beamten der Verwendungs-
gruppe A verspätet in die Dienstklasse V befördert worden, so ist bei der Über-
leitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung insoweit zu
verbessern, als sich die Beförderung in die Dienstklasse V ausschließlich wegen
der vorgeschriebenen Dauer der medizinischen Ausbildung (einschließlich der
Facharztausbildung und der hiefür nötigen Wartezeit) verzögert hat. Dieser Zeit-
raum verringert sich um allfällige Zeiträume, um die der Beamte in der Folge
rascher befördert worden ist als Beamte auf einem gleichwertigen Arbeitsplatz,
bei denen eine solche Verzögerung nicht gegeben war.
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(8) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 7 ist nicht zu prüfen, wie lange der Be-
amte den Arbeitsplatz vor der Beförderung in die betreffende Dienstklasse inne-
gehabt hat. Laufbahnverzögerungen, die sich auf Grund einer Leistungsfeststel-
lung oder anderer, von den Abs. 1 bis 7 nicht erfaßter Umstände ergeben haben,
bewirken keine Verbesserung der sich aus der Überleitungstabelle ergebenden
Einstufung.

(9) Maßnahmen nach Abs. 1, nach Abs. 2, nach den jeweils in Betracht kom-
menden Bestimmungen der Abs. 3 bis 6 und nach Abs. 7 sind bei Zutreffen der
entsprechenden Voraussetzungen auch nebeneinander möglich.

Anwendung der Überleitungsbestimmungen
auf andere Ernennungsfälle

§ 137. (1) Wird eine Person, die nicht der Besoldungsgruppe des Allgemei-
nen Verwaltungsdienstes angehört, zum Beamten des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes ernannt und hat sie vor weniger als drei Jahren als Bundes-
beamter

1. der Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in
handwerklicher Verwendung oder

2. der Besoldungsgruppe der Wachebeamten oder
3. einer Verwendungsgruppe der Berufsoffiziere

angehört, so ist auf sie § 134 (allenfalls in Verbindung mit § 136) auch dann an-
zuwenden, wenn sie sich zum Zeitpunkt der Ernennung nicht mehr in einer die-
ser Einstufungen befindet.

(2) Wird eine Person, die nicht der Besoldungsgruppe des Militärischen
Dienstes angehört, zum Beamten des Militärischen Dienstes der Verwen-
dungsgruppe M BUO 1 oder M ZUO 1 ernannt und hat sie vor weniger als drei
Jahren als Bundesbeamter der Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemei-
nen Verwaltung und in handwerklicher Verwendung angehört, so ist auf sie
§ 135 (allenfalls in Verbindung mit § 136) auch dann anzuwenden, wenn sie
sich zum Zeitpunkt der Überstellung nicht mehr in dieser Besoldungsgruppe
befindet.

(3) Wird ein Beamter des Allgemeinen Verwaltungsdienstes oder des Exeku-
tivdienstes oder des Militärischen Dienstes in eine höhere Verwendungsgruppe
einer dieser Besoldungsgruppen überstellt und hat er vor weniger als drei Jah-
ren vor seiner erstmaligen Ernennung zum Beamten des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes oder zum Beamten des Exekutivdienstes oder zur Militärperson in
einer der in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Einstufungen einer höheren Verwen-
dungsgruppe angehört als der, in die er unmittelbar vor dieser Überstellung ein-
gestuft ist, ist auf diese Überstellung, wenn sie in

1. eine Verwendungsgruppe des Allgemeinen Verwaltungsdienstes erfolgt,
§ 134 (allenfalls in Verbindung mit § 136),

2. die Verwendungsgruppe M BUO 1 oder M ZUO 1 erfolgt, § 135 (allenfalls
in Verbindung mit § 136),

3. eine Verwendungsgruppe des Exekutivdienstes erfolgt, § 146 (allenfalls in
Verbindung mit § 147),
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4. die Verwendungsgruppe M BO 1 oder M ZO 1 oder M BO 2 oder M ZO 2
erfolgt,§ 154 (allenfalls in Verbindung mit § 155)

mit der Maßgabe anzuwenden, daß hiebei von der Einstufung in dieser höheren
Besoldungs- oder Verwendungsgruppe auszugehen ist, der die Person inner-
halb des dreijährigen Zeitraumes angehört hat, wenn die betreffende Verwen-
dungs- oder Besoldungsgruppe der Verwendungsgruppe gleichwertig ist, in die
der Beamte nun überstellt wird.

(4) Im Falle der Abs. 1 bis 3 ist bei der Anwendung der angeführten Überstel-
lungsbestimmungen von jener besoldungsrechtlichen Stellung auszugehen, in
der sich die betreffende Person zum Zeitpunkt der nunmehrigen Ernennung be-
funden hätte, wenn sie in dieser früheren, für die Anwendung der Abs. 1 bis 3
maßgebenden Besoldungs- und Verwendungsgruppe verblieben wäre. Bei der
Ermittlung dieser besoldungsrechtlichen Stellung sind die dazwischenliegenden
Zeiten in dem Ausmaß zu berücksichtigen, in dem sie

1. als Bundesdienstzeiten gemäß den §§ 8 und 10 für die Vorrückung
oder

2. als außerhalb des Bundesdienstes zurückgelegte Zeiten gemäß § 12 für
die Ermittlung des Vorrückungsstichtages

wirksam sind.

UNTERABSCHNITT F

Wachebeamte

Gehalt

§ 138. Für das Gehalt der Wachebeamten gilt der Unterabschnitt E mit der
Abweichung, dass

1. die Verwendungsgruppe W 2 der Verwendungsgruppe C und die Verwen-
dungsgruppe W 1 der Verwendungsgruppe B entspricht und

2. für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 die Dienstklassen III bis
VIII in Betracht kommen und

3. das Gehalt der Beamtin oder des Beamten der Vorrückungsklasse in der
Verwendungsgruppe W 2
a) in der Gehaltsstufe 20 statt dem in der Tabelle angeführten Betrag

3092,6 E sowie
b) in der Gehaltsstufe 21 statt dem in der Tabelle angeführten Betrag

3167,6 E beträgt.

Dienstalterszulage, Verwendungszulage
und Verwendungsabgeltung

§ 139. Es sind anzuwenden:
1. § 119 Abs. 1 Einleitung und Z 1 auf die Wachebeamtinnen und Wache-

beamten der Verwendungsgruppen W 1 und W 2,
2. § 121 und § 122 auf Wachebeamtinnen und Wachebeamte aller Verwen-

dungsgruppen.
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Dienstzulagen

§ 140. (1) Dem Wachebeamten gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzu-
lage. Sie beträgt während der Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses
42,8 E und im definitiven Dienstverhältnis

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2000)

(3) Wachebeamten der Grundstufe der Verwendungsgruppe W 2 gebührt
nach einer im Exekutivdienst tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit von 30 Jah-
ren anstelle der in der Dienstzulagenstufe 2 vorgesehenen Dienstzulage eine
Dienstzulage in Höhe von 170,7 E.

(4) Eine Dienstzulage der Dienststufe 1 nach den unter lit. b angeführten An-
sätzen gebührt den Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 2, die

1. die Grundausbildung für dienstführende Wachebeamte oder für die Bun-
despolizei der Verwendungsgruppe W 2 (Anlage 1 Z 56.3 BDG 1979) ge-
mäß den §§ 25 bis 31 BDG 1979 erfolgreich abgeschlossen haben oder
die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe W 2 gemäß
§ 261 Abs. 2 BDG 1979 erfüllt haben oder

2. die bis zum 31. Dezember 1972 zu Wachebeamten der Verwendungs-
gruppe W 2 ernannt oder bis zu diesem Zeitpunkt in die Verwendungs-
gruppe W 2 übernommen wurden,

wenn ihnen nicht eine Dienstzulage einer höheren Dienststufe gebührt.

(5) In der Verwendungsgruppe W 2 gebührt die Dienstzulagenstufe 1 ab der
Ernennung in die betreffende Grundstufe oder Dienststufe. Die Vorrückungsfrist

in der Verwendungsgruppe W 2

in der

in der Dienstzulagenstufe

1 2

Euro

Grundstufe 80,5 143,7
Dienst- a) 170,7 243,9
stufe 1 b) 215,4 308,3
Dienststufe 2 308,3 381,2
Dienststufe 3 454,3 543,4

in der Verwendungsgruppe W 1

in den Dienstklassen bei Führung eines Amtstitels, der einem der nach-
stehend angeführten Amtstitel vergleichbar ist

Dienstzulage

Euro

III
und
IV

Leutnant 181,9
Oberleutnant 214,1
Hauptmann 278,6

ab V 304,5
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in die Dienstzulagenstufe 2 beträgt in der Grundstufe 14 und in den anderen
Dienststufen vier Jahre. Im Falle der Ernennung auf eine Planstelle der

1. Dienststufe 1 ist die in der Dienstzulagenstufe 2 der Grundstufe,
2. Dienststufe 2 ist die in der Dienstzulagenstufe 2 der Dienststufe 1

zurückgelegte Zeit bis zum Höchstausmaß von vier Jahren für die Vorrückung in
die Dienstzulagenstufe 2 anzurechnen.

(6) Die §§ 8 und 10 sind auf die im Abs. 5 angeführten Zeiten anzuwenden.

(7) Die im Abs. 1 für Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 vorgesehe-
nen Dienstzulagen gebühren Erziehern an Justizanstalten in der Verwendungs-
gruppe W 1 in jener Höhe, die ihnen gebühren würde, wenn auf sie die Be-
stimmungen über die Amtstitel der übrigen Wachebeamten der Verwendungs-
gruppe W 1 anzuwenden wären.

(8) Beamte, die in die Verwendungsgruppe W 1 überstellt wurden und die am
Überstellungstag nach Abs. 1 in der Verwendungsgruppe W 2 Anspruch auf
eine höhere als die für sie in den Dienstklassen III und IV der Verwendungs-
gruppe W 1 vorgesehene Dienstzulage hätten, gebührt ab dem 1. Juli 1979
anstelle der für sie in der Verwendungsgruppe W 1 vorgesehenen Dienstzulage
die Dienstzulage nach der Verwendungsgruppe W 2 bis zur Ernennung in die
Dienstklasse V.

(9) Wird ein Beamter der Verwendungsgruppe W 1 in die Dienstklasse V er-
nannt und ist sein Gehalt (zuzüglich einer allfälligen Dienstzulage nach Abs. 1)
niedriger als das Gehalt (zuzüglich einer allfälligen Dienstzulage nach Abs. 8),
auf das er Anspruch hätte, wenn er in der Dienstklasse IV geblieben wäre, so ge-
bührt ihm eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Gehaltes einzuzie-
hende, für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage
auf das bisherige Gehalt (zuzüglich einer allfälligen Dienstzulage nach Abs. 8).

Besondere Dienstzulage

§ 141. Den Wachebeamten gebührt eine ruhegenußfähige besondere Dienst-
zulage. Sie beträgt in der Verwendungsgruppe W 2 137,5 E und in der Verwen-
dungsgruppe W 1 162,1 E.

Dienstzulage

§ 142. (1) Eine ruhegenußfähige Dienstzulage von 76,7 E gebührt
1. dem exekutivdiensttauglichen Wachebeamten der VerwendungsgruppeW 2,

der eine in der Anlage 1 Z 56.3 zum BDG 1979 angeführte Grundausbildung
erfolgreich absolviert hat und dauernd mit der Wahrnehmung der Aufgaben
eines Arbeitsplatzes der Funktionsgruppe 2 der Verwendungsgruppe E 2a
oder eines höher bewerteten Arbeitsplatzes betraut ist, für die Dauer einer
solchen Verwendung und

2. dem exekutivdiensttauglichen Wachebeamten der VerwendungsgruppeW 1.

(Anm.: Abs. 2 und 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999)

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 138/1997)
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Wachdienstzulage

§ 143. (1) Dem Wachebeamten gebührt,
1. solange er im Wacheexekutivdienst verwendet wird,
2. wenn er infolge eines im Wacheexekutivdienst erlittenen Dienstunfalles

nicht mehr in diesem Dienst verwendet werden kann,
eine ruhegenußfähige Wachdienstzulage. Sie beträgt

(2) Für den Wachebeamten, der auf Grund seiner Ausbildung zur Verwen-
dung als Pilot befähigt ist und als solcher im Rahmen des Exekutivdienstes
regelmäßig zu Einsatzflügen herangezogen wird, erhöht sich die Wachdienstzu-
lage um das 6,3fache des im § 142 Abs. 1 genannten Betrages.

(3) Von der Wachdienstzulage und dem der Wachdienstzulage entsprechen-
den Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten.

Vergütung für besondere Gefährdung

§ 144. § 82 ist auf Wachebeamte anzuwenden.

Vergütung für Erschwernisse und Aufwendungen
des Exekutivdienstes im Nachtdienst

§ 144a. § 82a ist auch auf Wachebeamte anzuwenden.

Ausgleichsmaßnahmen für besondere Erschwernisse
des Exekutivdienstes im Nachtdienst

§ 144b. § 82b ist auch auf Wachebeamte anzuwenden.

Vergütung für Wachebeamte

§ 145. § 83 ist auf die Vergütung für Wachebeamte anzuwenden.

Besondere Bestimmungen für Wachebeamte
mit langer Exekutivdienstzeit

§ 145a. § 83a ist auch auf Wachebeamte anzuwenden.

Überleitung in den Exekutivdienst

§ 146. (1) Wird ein Beamter gemäß § 262 BDG 1979 in die Besoldungs-
gruppe Exekutivdienst übergeleitet, so gebührt ihm die besoldungsrechtliche
Stellung, die sich aus den nachstehenden Z 1 bis 3 ergibt:

in der Verwendungsgruppe Euro

W 3 95,2
W 2 111,4
W 1 127,7
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1. aus der Verwendungsgruppe W 1:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

W 1

III

1

E 1

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

IV

4 8
5 9

6 (erstes Jahr) 10 (erstes Jahr)
6 (zweites Jahr)

und 7 und 8
10 (nächste Vorrückung

in einem Jahr)
9 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr)

9 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr)

V

2 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr)
2 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr)
3 (erstes Jahr) 11 (zweites Jahr)

3 (zweites Jahr) 12 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 12 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr)
und 5 und 6

13 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

7 13
8 14

9 (erstes und zweites Jahr) 15
9 (drittes und viertes Jahr) 16

9 (mit DAZ) 17 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

VI

1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19 (erstes und zweites Jahr)
8 19 (drittes und viertes Jahr)
9 19 (mit DAZ)

VII

1 16
2 17
3 18
4 19 (erstes und zweites Jahr)
5 19 (drittes und viertes Jahr)

6 bis 9 19 (mit DAZ)

VIII

1 (erstes Halbjahr) 18 (viertes Halbjahr)
1 (zweites Halbjahr) 19 (erstes Halbjahr)
1 (drittes Halbjahr) 19 (zweites Halbjahr)
1 (viertes Halbjahr) 19 (drittes Halbjahr)
2 (erstes Halbjahr) 19 (viertes Halbjahr)

2 (zweites Halbjahr) 19 (fünftes Halbjahr)
2 (drittes Halbjahr) 19 (sechstes Halbjahr)
2 (viertes Halbjahr) 19 (siebentes Halbjahr)
3 (erstes Halbjahr) 19 (achtes Halbjahr)

3 (zweites bis viertes Halbjahr) 19 (mit DAZ)
4 bis 8
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2. aus den Dienststufen 1, 2 oder 3 der Verwendungsgruppe W 2:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

W 2 –
Dienst-
stufe 1,
2 oder 3

III

1

E 2a

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12

IV

3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18

9 (erstes und zweites Jahr) 19 (erstes und zweites Jahr)
9 (drittes und viertes Jahr) 19 (mit kleiner DAZ)

9 (mit DAZ) 19 (mit großer DAZ)

V

2 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr)
2 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr)
3 (erstes Jahr) 11 (zweites Jahr)

3 (zweites Jahr) 12 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 12 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr)
5 (erstes Jahr)

13 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

5 (zweites Jahr) 13
14

6 (erstes Jahr) 15
16

6 (zweites Jahr)
und 7 bis 9

17 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)
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3. aus der Grundstufe der Verwendungsgruppe W 2 und aus der Verwen-
dungsgruppe W 3:

(2) Die Einstufung in der neuen Besoldungsgruppe hängt von der besol-
dungsrechtlichen Stellung ab, die der Wachebeamte am Tag der Wirksamkeit
der Überleitung in der bisherigen Verwendungsgruppe gehabt hätte, wenn er in
dieser Verwendungsgruppe verblieben wäre.

(2a) In den Fällen des § 262 Abs. 4 und 6 BDG 1979 tritt im Abs. 1 in der je-
weils vierten Spalte der Tabellen an die Stelle der dort angeführten Verwen-
dungsgruppen die Verwendungsgruppe, die sich aus der Anwendung des § 262
Abs. 4 und 6 BDG 1979 ergibt.

(3) Stehen in den Tabellen des Abs. 1 zwei Gehaltsstufen einander gegen-
über und ist bei keiner der beiden eine Anmerkung wie zB „(erstes Jahr)“ enthal-
ten, bedeutet dies, daß sich bei der Überleitung in die neue besoldungsrechtli-
che Stellung der nächste Vorrückungstermin nicht ändert.

(4) In den Tabellen des Abs. 1 bewirken Anmerkungen bei den Gehaltsstufen
eine Änderung des Vorrückungstermins. Steht zB bei der bisherigen Gehalts-
stufe die Anmerkung „(erstes Jahr)“ und bei der neuen Gehaltsstufe die Anmer-
kung „(zweites Jahr)“, bedeutet dies, daß der nächste Vorrückungstermin im
neuen System ein Jahr vor dem nächsten Vorrückungstermin im alten System
liegt. Steht zB bei der bisherigen Gehaltsstufe die Anmerkung „(zweites Jahr)“
und bei der neuen Gehaltsstufe die Anmerkung „(erstes Jahr)“, bedeutet dies,

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungs-gruppe die Gehaltsstufe

W 2 –
Grund-
stufe,
W 3

III

1

E 2b, E 2c

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9

E 2b

9
10 10
11 11
12 12

IV

3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18

9 (erstes und zweites Jahr) 19 (erstes und zweites Jahr)
9 (drittes und viertes Jahr) 19 (mit kleiner DAZ)

9 (mit DAZ) 19 (mit großer DAZ)
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daß der nächste Vorrückungstermin im neuen System um ein Jahr nach dem
nächsten Vorrückungstermin im alten System liegt.

(5) Der Hinweis „(nächste Vorrückung in einem Jahr)“ oder „(nächste Vor-
rückung in zwei Jahren)“ bedeutet in den Tabellen des Abs. 1, daß der nächste
Vorrückungstermin unabhängig vom bisherigen Vorrückungstermin festgelegt
wird. Die Fristen beginnen mit dem Tag zu laufen, mit dem die Überleitung wirk-
sam wird.

(6) Im Falle einer Überleitung nach den Abs. 1 bis 5 bleibt § 8 unberührt und
ist § 12b nicht anzuwenden.

Sonderfälle der Überleitung

§ 147. (1) Hat ein Wachebeamter am Tag seiner Ernennung in die Dienst-
klasse VI der Verwendungsgruppe 1 einen Arbeitsplatz dieser Verwendungs-
gruppe innegehabt, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförde-
rungspraxis die in der Dienstklasse V zurückzulegende Wartezeit fünf Jahre
übersteigt, so ist die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung bei
der Überleitung nach § 146 um das Ausmaß zu verbessern, um das die Warte-
zeit in die Dienstklasse VI der Verwendungsgruppe W 1 länger war als bei den
bestbewerteten Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe, höchstens jedoch
um eineinhalb Jahre.

(2) Hat ein Wachebeamter am Tag seiner Überleitung nach § 146 in der
Dienstklasse VII der Verwendungsgruppe W 1 einen Arbeitsplatz der betreffen-
den Verwendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten
Beförderungspraxis die in der Dienstklasse VI zurückzulegende Wartezeit für die
Beförderung in die Dienstklasse VII der Verwendungsgruppe W 1 ausschließlich
auf Grund der Arbeitsplatzbewertung sechs Jahre übersteigt, so ist bei der Über-
leitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung um dieses
sechs Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um drei Jahre zu ver-
bessern.

(3) Hat ein Wachebeamter am Tag seiner Überleitung nach § 146 in der
Dienstklasse VIII der Verwendungsgruppe W 1 einen Arbeitsplatz der betreffen-
den Verwendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten
Beförderungspraxis die in der Dienstklasse VII zurückzulegende Wartezeit für
die Beförderung in die Dienstklasse VIII der Verwendungsgruppe W 1 aus-
schließlich auf Grund der Arbeitsplatzbewertung fünfeinhalb Jahre übersteigt, so
ist bei der Überleitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstu-
fung um dieses fünfeinhalb Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um
drei Jahre zu verbessern.

(4) Hat ein Wachebeamter am Tag seiner Überleitung nach § 146 in der
Dienstklasse V der Verwendungsgruppe W 2 einen Arbeitsplatz der betreffen-
den Verwendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten
Beförderungspraxis die in der Dienstklasse IV zurückzulegende Wartezeit für die
Beförderung in die Dienstklasse V der Verwendungsgruppe W 2 ausschließlich
auf Grund der Arbeitsplatzbewertung sieben Jahre übersteigt, so ist bei der
Überleitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung um die-



Band1.Buch : 04-GehG.pod    699
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

699

699

§§ 148, 149 GehG

ses sieben Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um ein Jahr zu ver-
bessern.

(5) War der Wachebeamte nach seiner Beförderung in eine in den Abs. 2 bis
4 angeführte Dienstklasse einer dort angeführten entsprechenden Verwen-
dungsgruppe, spätestens aber am Tage seiner Überleitung nach § 146 dauernd
mit einem Arbeitsplatz betraut, der höher bewertet oder höher zu bewerten war
als der am Tag der Beförderung in die betreffende Dienstklasse innegehabte Ar-
beitsplatz, ist bei der Anwendung der Abs. 2 bis 4 von diesem höher bewerteten
(höher zu bewertenden) Arbeitsplatz auszugehen. War der Wachebeamte inner-
halb dieses Zeitraums mit verschiedenen höher bewerteten oder höher zu be-
wertenden Arbeitsplätzen dauernd betraut, ist dabei vom höchstbewerteten (am
höchsten zu bewertenden) Arbeitsplatz auszugehen.

(Anm.: Abs. 5a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(6) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 ist nicht zu prüfen, wie lange der Wa-

chebeamte den Arbeitsplatz vor der Beförderung in die betreffende Dienstklasse
innegehabt hat. Laufbahnverzögerungen, die sich auf Grund einer Leistungs-
feststellung oder anderer, von den Abs. 1 bis 5 nicht erfaßter Umstände ergeben
haben, bewirken keine Verbesserung der sich aus der Überleitungstabelle erge-
benden Einstufung.

(7) Maßnahmen nach Abs. 1 und nach den jeweils in Betracht kommenden
Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 sind bei Zutreffen der entsprechenden Voraus-
setzungen auch nebeneinander möglich.

Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf andere Ernennungsfälle

§ 148. (1) Wird eine Person, die nicht der Besoldungsgruppe des Exekutiv-
dienstes angehört, zum Beamten des Exekutivdienstes ernannt und hat sie vor
weniger als drei Jahren als Bundesbeamter

1. der Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in
handwerklicher Verwendung oder

2. der Besoldungsgruppe der Wachebeamten oder
3. einer Verwendungsgruppe der Berufsoffiziere

angehört, so ist auf sie § 146 (allenfalls in Verbindung mit § 147) auch dann an-
zuwenden, wenn sie sich zum Zeitpunkt der Ernennung nicht mehr in einer die-
ser Einstufungen befindet.

(2) § 137 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden.

UNTERABSCHNITT G

Berufsoffiziere

Gehalt, Dienstalterszulage, Verwendungszulage
und Verwendungsabgeltung

§ 149. (1) Für das Gehalt und die Dienstalterszulage der Berufsoffiziere gilt
Unterabschnitt E mit der Maßgabe, daß die Verwendungsgruppe H 1 der Ver-
wendungsgruppe A und die Verwendungsgruppe H 2 der Verwendungsgruppe
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B entspricht und daß für Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2 die Dienst-
klassen III bis VIII in Betracht kommen.

(2) § 121 und § 122 sind auf die Berufsoffiziere mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß an die Stelle der Verwendungsgruppen A 1 und A 2 die Verwendungs-
gruppen H 1 und H 2 treten.

(3) Bei der Anwendung der Überstellungsbestimmungen gilt die für Berufs-
offiziere der Verwendungsgruppe H 1 anstelle einer Hochschulbildung vorge-
schriebene besondere Ausbildung als abgeschlossenes Hochschulstudium.

(4) § 13 ist auf Berufsoffiziere mit der Abweichung anzuwenden, daß im An-
wendungsbereich der §§ 79 bis 82 HDG 2014 an die Stelle der in der Z 2 ge-
nannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der
Degradierung treten.

Dienstzulage

§ 150. Den Berufsoffizieren gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Die
Dienstzulage beträgt

Heeresdienstzulage

§ 151. (1) Dem Berufsoffizier gebührt eine für die Bemessung des Ruhe-
genusses anrechenbare Heeresdienstzulage. Die Heeresdienstzulage richtet
sich nach der besoldungsrechtlichen Stellung und beträgt

1. in den Gehaltsstufen 1 bis 4 der Dienstklasse III der Verwen-
dungsgruppe H 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,6 E,

2. in den Gehaltsstufen 5 bis 7 der Dienstklasse III der Verwen-
dungsgruppe H 2, in der Dienstklasse III der Verwendungs-
gruppe H 1 und in der Dienstklasse IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,2 E,

3. in der Dienstklasse V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,9 E.
(2) Für die Anwendung des § 127 Abs. 3 gilt die Heeresdienstzulage als Ge-

haltsbestandteil.

Truppendienstzulage

§ 152. (1) Dem Berufsoffizier gebührt,
1. solange er im Truppendienst verwendet wird,

in den Dienstklassen

bei Führung eines Amtstitels oder einer
Verwendungsbezeichnung, der oder

die einer der nachstehend angeführten
Verwendungsbezeichnungen vergleichbar ist

Dienstzulage

Euro

III
und
IV

Fähnrich 107,6
Leutnant 134,9

Oberleutnant 162,1
Hauptmann 189,3

ab V 210,3
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2. wenn er infolge eines im Truppendienst erlittenen Dienstunfalles nicht
mehr in diesem Dienst verwendet werden kann,

eine ruhegenußfähige Truppendienstzulage von 127,7 E.
(2) Für den Berufsoffizier, der auf Grund seiner Ausbildung zur Verwendung

als Militärpilot für einen Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a WG
2001 befähigt ist und als Militärpilot verwendet wird, erhöht sich die Truppen-
dienstzulage um das Fünffache des im Abs. 1 genannten Betrages.

(3) Von der Truppendienstzulage und dem der Truppendienstzulage entspre-
chenden Teil der Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten.

Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst

§ 153. (1) Berufsoffizieren gebührt eine monatliche Vergütung, wenn sie
1. zur Ausübung von Tätigkeiten im militärluftfahrttechnischen Dienst gemäß

der Militärluftfahrt-Personalverordnung 2012, BGBl. II Nr. 401/2012, be-
rechtigt sind und

2. diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des militärluftfahrttechnischen
Dienstes auch tatsächlich ausüben.

(2) Diese Vergütung beträgt für Berufsoffiziere
1. der Verwendungsgruppe H 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297,2 E,
2. der Verwendungsgruppe H 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,3 E.
(3) § 40b Abs. 3 bis 5 ist auf die im Abs. 1 angeführten Berufsoffiziere anzu-

wenden.

Vergütung für Kräfte für internationale Operationen

§ 153a. § 101a ist auf Berufsoffiziere mit der Maßgabe anzuwenden, dass
für die Vergütung § 101a Abs. 5 Z 1 zur Anwendung kommt.

Überleitung in den Militärischen Dienst

§ 154. (1) Wird ein Beamter gemäß § 269 BDG 1979 in die Besoldungs-
gruppe Militärischer Dienst übergeleitet, so gebührt ihm die besoldungsrechtli-
che Stellung, die sich aus den nachstehenden Z 1 und 2 ergibt:
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1. aus der Verwendungsgruppe H 1:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

H 1

III 1

M BO 1 (mit
Ausnahme der
Funktionsgrup-

pen 7 bis 9)

3

IV

5 4
6 5
7 6

8 (erstes Jahr) 7 (erstes Jahr)
8 (zweites Jahr)

und 9
7 (nächste Vorrückung

in einem Jahr)

V

3 (erstes Jahr) 7 (zweites Jahr)
3 (zweites Jahr) 8 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 8 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr)
und 5 bis 7

9 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

8 9
9 10

VI

2 9
3 10

4 bis 6 11 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

7 11
8 12
9 13

VII

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18

9 (erstes bis viertes Jahr) 19 (erstes bis viertes Jahr)
9 (mit DAZ) 19 (mit DAZ)

VIII

1 (erstes Jahr) 13 (zweites Jahr)
1 (zweites Jahr) 14 (erstes Jahr)
2 (erstes Jahr) 14 (zweites Jahr)

2 (zweites Jahr) 15 (erstes Jahr)
3 (erstes Jahr) 15 (zweites Jahr)

3 (zweites Jahr) 16 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 16 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr) 17 (erstes Jahr)
5 (erstes Jahr) 17 (zweites Jahr)

5 (zweites Jahr) 18 (erstes Jahr)
6 (erstes Jahr) 18 (zweites Jahr)

6 (zweites Jahr) 19 (erstes Jahr)
7 (erstes Jahr) 19 (zweites Jahr)

7 (zweites Jahr) 19 (drittes Jahr)
8 (erstes Jahr) 19 (viertes Jahr)

8 (ab zweitem Jahr) 19 (mit DAZ)

M BO 1 (in den
Funktionsgrup-

pen 7 bis9)
Fixgehalt
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2. aus der Verwendungsgruppe H 2:

besoldungsrechtliche Stellung, die

bei Verbleib in der bisherigen Verwendungs-
gruppe gebührt hätte auf Grund der Überleitung gebührt

Verwen-
dungs-
gruppe

Dienst-
klasse Gehaltsstufe in der Verwen-

dungsgruppe die Gehaltsstufe

H 2

III

1

M BO 2

1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

IV

4 8
5 9

6 (erstes Jahr) 10 (erstes Jahr)
6 (zweites Jahr)

und 7 und 8
10 (nächste Vorrückung

in einem Jahr)
9 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr)

9 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr)

V

2 (erstes Jahr) 10 (zweites Jahr)
2 (zweites Jahr) 11 (erstes Jahr)
3 (erstes Jahr) 11 (zweites Jahr)

3 (zweites Jahr) 12 (erstes Jahr)
4 (erstes Jahr) 12 (zweites Jahr)

4 (zweites Jahr)
und 5 und 6

13 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

7 13
8 14

9 (erstes und zweites Jahr) 15
9 (drittes und viertes Jahr) 16

9 (mit DAZ) 17 (nächste Vorrückung
in zwei Jahren)

VI

1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19 (erstes und zweites Jahr)
8 19 (drittes und viertes Jahr)
9 19 (mit DAZ)

VII

1 16
2 17
3 18
4 19 (erstes und zweites Jahr)
5 19 (drittes und viertes Jahr)

6 bis 9 19 (mit DAZ)

VIII

1 (erstes Halbjahr) 19 (zweites Halbjahr)
1 (zweites Halbjahr) 19 (drittes Halbjahr)
1 (drittes Halbjahr) 19 (viertes Halbjahr)
1 (viertes Halbjahr) 19 (fünftes Halbjahr)
2 (erstes Halbjahr) 19 (sechstes Halbjahr)

2 (zweites Halbjahr) 19 (siebentes Halbjahr)
2 (drittes Halbjahr) 19 (achtes Halbjahr)
2 (viertes Halbjahr) 19 (mit DAZ)

3 bis 8 19 (mit DAZ)
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(2) Die Einstufung in der neuen Besoldungsgruppe hängt von der besol-
dungsrechtlichen Stellung ab, die der Beamte am Tag der Wirksamkeit der
Überleitung in der bisherigen Verwendungsgruppe gehabt hätte, wenn er in die-
ser Verwendungsgruppe verblieben wäre.

(2a) In den Fällen des § 269 Abs. 6 und 8 BDG 1979 tritt im Abs. 1 in der
jeweils vierten Spalte der Tabellen an die Stelle der dort angeführten Verwen-
dungsgruppen die Verwendungsgruppe, die sich aus der Anwendung des § 269
Abs. 6 und 8 BDG 1979 ergibt.

(3) Stehen in den Tabellen des Abs. 1 zwei Gehaltsstufen einander gegen-
über und ist bei keiner der beiden eine Anmerkung wie zB „(erstes Jahr)“ enthal-
ten, bedeutet dies, daß sich bei der Überleitung in die neue besoldungsrechtli-
che Stellung der nächste Vorrückungstermin nicht ändert.

(4) In den Tabellen des Abs. 1 bewirken Anmerkungen bei den Gehaltsstufen
eine Änderung des Vorrückungstermins. Steht zB bei der bisherigen Gehalts-
stufe die Anmerkung „(erstes Jahr)“ und bei der neuen Gehaltsstufe die Anmer-
kung „(zweites Jahr)“, bedeutet dies, daß der nächste Vorrückungstermin im
neuen System ein Jahr vor dem nächsten Vorrückungstermin im alten System
liegt. Steht zB bei der bisherigen Gehaltsstufe die Anmerkung „(zweites Jahr)“
und bei der neuen Gehaltsstufe die Anmerkung „(erstes Jahr)“, bedeutet dies,
daß der nächste Vorrückungstermin im neuen System um ein Jahr nach dem
nächsten Vorrückungstermin im alten System liegt.

(5) Der Hinweis „(nächste Vorrückung in einem Jahr)“ oder „(nächste Vorrü-
ckung in zwei Jahren)“ bedeutet in den Tabellen des Abs. 1, daß der nächste Vor-
rückungstermin unabhängig vom bisherigen Vorrückungstermin festgelegt wird.
Die Fristen beginnen mit dem Tag zu laufen, mit dem die Überleitung wirksam wird.

(6) Im Falle einer Überstellung aus der Dienstklasse IX in die Verwendungs-
gruppe M BO 1 (außerhalb der Funktionsgruppen 7 bis 9) ist die Tabelle des
Abs. 1 Z 1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß von der besoldungsrechtlichen
Stellung auszugehen ist, die dem Beamten zukäme, wenn er in der Dienst-
klasse VIII geblieben wäre.

(7) Im Falle einer Überleitung nach den Abs. 1 bis 6 bleibt § 8 unberührt und
ist § 12b nicht anzuwenden.

Sonderfälle der Überleitung

§ 155. (1) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner Ernennung in die Dienst-
klasse VII der Verwendungsgruppe H 1 einen Arbeitsplatz dieser Verwendungs-
gruppe innegehabt, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförde-
rungspraxis die in der Dienstklasse VI zurückzulegende Wartezeit vier Jahre
übersteigt, so ist die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung bei
der Überleitung nach § 154 um das Ausmaß zu verbessern, um das die Warte-
zeit in die Dienstklasse VII der Verwendungsgruppe H 1 länger war als bei den
bestbewerteten Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe, höchstens jedoch
um ein halbes Jahr.

(2) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner Ernennung in die Dienstklasse VI der
Verwendungsgruppe H 2 einen Arbeitsplatz dieser Verwendungsgruppe inne-
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gehabt, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförderungspraxis die in
der Dienstklasse V zurückzulegende Wartezeit fünf Jahre übersteigt, so ist die
sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung bei der Überleitung nach
§ 154 um das Ausmaß zu verbessern, um das die Wartezeit in die Dienst-
klasse VI der Verwendungsgruppe H 2 länger war als bei den bestbewerteten
Arbeitsplätzen dieser Verwendungsgruppe, höchstens jedoch um zwei Jahre.

(3) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner Überleitung nach § 154 in der Dienst-
klasse VIII der Verwendungsgruppe H 1 einen Arbeitsplatz der betreffenden Ver-
wendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförde-
rungspraxis die in der Dienstklasse VII zurückzulegende Wartezeit für die Beför-
derung in die Dienstklasse VIII der Verwendungsgruppe H 1 ausschließlich auf
Grund der Arbeitsplatzbewertung fünf Jahre übersteigt, so ist bei der Überleitung
die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung um dieses fünf Jahre
übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um vier Jahre zu verbessern.

(4) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner Überleitung nach § 154 in der Dienst-
klasse VII der Verwendungsgruppe H 2 einen Arbeitsplatz der betreffenden Ver-
wendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beförde-
rungspraxis die in der Dienstklasse VI zurückzulegende Wartezeit für die Be-
förderung in die Dienstklasse VII der Verwendungsgruppe H 2 ausschließlich
auf Grund der Arbeitsplatzbewertung sechs Jahre übersteigt so ist bei der Über-
leitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung um dieses
sechs Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um drei Jahre zu ver-
bessern.

(5) Hat ein Berufsoffizier am Tag seiner Überleitung nach § 154 in der Dienst-
klasse VIII der Verwendungsgruppe H 2 einen Arbeitsplatz der betreffenden
Verwendungsgruppe inne, bei dem nach der am 1. Jänner 1994 geübten Beför-
derungspraxis die in der Dienstklasse VII zurückzulegende Wartezeit für die
Beförderung in die Dienstklasse VIII der Verwendungsgruppe H 2 ausschließlich
auf Grund der Arbeitsplatzbewertung sechseinhalb Jahre übersteigt, so ist bei
der Überleitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung um
dieses sechseinhalb Jahre übersteigende Ausmaß, höchstens jedoch um zwei-
einhalb Jahre zu verbessern.

(6) War der Berufsoffizier nach seiner Beförderung in eine in den Abs. 3 bis 5
angeführte Dienstklasse einer dort angeführten entsprechenden Verwendungs-
gruppe, spätestens aber am Tage seiner Überleitung nach § 154 dauernd mit
einem Arbeitsplatz betraut, der höher bewertet oder höher zu bewerten war als
der am Tag der Beförderung in die betreffende Dienstklasse innegehabte Ar-
beitsplatz, ist bei der Anwendung der Abs. 3 bis 5 von diesem höher bewerteten
(höher zu bewertenden) Arbeitsplatz auszugehen. War der Berufsoffizier inner-
halb dieses Zeitraums mit verschiedenen höher bewerteten oder höher zu be-
wertenden Arbeitsplätzen dauernd betraut, ist dabei vom höchstbewerteten (am
höchsten zu bewertenden) Arbeitsplatz auszugehen.

(7) Ist eine als Facharzt verwendete Militärperson der Verwendungs-
gruppe M BO 1 vor ihrer Überleitung im Vergleich zu anderen Beamten der Ver-
wendungsgruppe H 1 verspätet in die Dienstklasse V befördert worden, so ist bei
der Überleitung die sich aus der Überleitungstabelle ergebende Einstufung inso-
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weit zu verbessern, als sich die Beförderung in die Dienstklasse V ausschließlich
wegen der vorgeschriebenen Dauer der medizinischen Ausbildung (einschließ-
lich der Facharztausbildung und der hiefür nötigen Wartezeit) verzögert hat. Die-
ser Zeitraum verringert sich um allfällige Zeiträume, um die die Militärperson in
der Folge rascher befördert worden ist als Militärpersonen auf einem gleichwerti-
gen Arbeitsplatz, bei denen eine solche Verzögerung nicht gegeben war.

(8) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 7 ist nicht zu prüfen, wie lange der Be-
rufsoffizier den Arbeitsplatz vor der Beförderung in die betreffende Dienstklasse
innegehabt hat. Laufbahnverzögerungen, die sich auf Grund einer Leistungs-
feststellung oder anderer, von den Abs. 1 bis 7 nicht erfaßter Umstände ergeben
haben, bewirken keine Verbesserung der sich aus der Überleitungstabelle erge-
benden Einstufung.

(9) Maßnahmen nach Abs. 1, nach Abs. 2, nach den jeweils in Betracht kom-
menden Bestimmungen der Abs. 3 bis 6 und nach Abs. 7 sind bei Zutreffen der
entsprechenden Voraussetzungen auch nebeneinander möglich.

Anwendung der Überleitungsbestimmungen auf andere Ernennungsfälle

§ 156. (1) Wird eine Person, die nicht der Besoldungsgruppe des Militäri-
schen Dienstes angehört, zum Beamten des Militärischen Dienstes ernannt und
hat sie vor weniger als drei Jahren als Bundesbeamter

1. der Besoldungsgruppe der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in
handwerklicher Verwendung oder

2. der Besoldungsgruppe der Wachebeamten oder
3. einer Verwendungsgruppe der Berufsoffiziere

angehört, so ist auf sie § 154 (allenfalls in Verbindung mit § 155) auch dann an-
zuwenden, wenn sie sich zum Zeitpunkt der Ernennung nicht mehr in einer die-
ser Einstufungen befindet

(2) § 137 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden.

Unterabschnitt I

Schul- und Fachinspektoren

Gehalt

§ 164. (1) Der Beamtin oder dem Beamten der Besoldungsgruppe „Schul-
und Fachinspektoren“ gebührt ein Fixgehalt. Das Fixgehalt wird durch die Ver-
wendungsgruppe und durch die Fixgehaltsstufe bestimmt und beträgt:

in der
Fixgehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

SI 1 SI 2 FI 1 FI 2

Euro

1 7430,2 6233,9 5961,2 5020,0
2 8120,5 7017,5 6523,6 5634,3
3 8996,3 7682,0 7223,6 6169,8
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(2) Das Fixgehalt der Beamtinnen und Beamten der Schul- und Fachinspek-
tion beginnt mit der Fixgehaltsstufe 1. Zeiten, in denen die Beamtin oder der Be-
amte mit der Funktion Schul- oder Fachinspektion betraut war, sind entspre-
chend dem § 67 Abs. 2 bis 5 in der bis 31. Dezember 2018 geltenden Fassung
für die Vorrückung anzurechnen.

(3) Die Beamtin oder der Beamte der Schul- und Fachinspektion rückt nach
jeweils fünf Jahren in die nächsthöhere für sie oder ihn vorgesehene Fixgehalts-
stufe vor. § 8 Abs. 3 und § 10 sind auf die Vorrückung mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass sich § 10 Abs. 2 auf die im ersten Satz genannte Vorrückungsfrist
bezieht.

(4) Zeiten als Direktorin oder Direktor einer Schule oder als Abteilungsvor-
ständin oder Abteilungsvorstand an berufsbildenden höheren Schulen (aus-
genommen Bildungsanstalten) sowie Zeiten, in denen die Beamtin oder der
Beamte mit einer dieser Funktionen betraut war, sind bis zum Höchstausmaß
von fünf Jahren entsprechend dem § 67 Abs. 2 bis 5 in der bis 31. Dezember
2018 geltenden Fassung für die Vorrückung in die Fixgehaltsstufe 2 anzu-
rechnen.

(5) Bei einer Anrechnung gemäß Abs. 4 erhöht sich die Verweildauer in der
Fixgehaltsstufe 2 um die angerechneten Zeiten.

(6) Durch das Fixgehalt und die nach § 165 gebührende Vergütung sind alle
Mehrleistungen der Schul- oder Fachinspektorin bzw. des Schul- oder Fach-
inspektors in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten. 13,65% des
Fixgehaltes gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

Vergütung für die Schul- und Fachinspektion

§ 165. (1) Der Beamtin oder dem Beamten der Besoldungsgruppe „Schul-
und Fachinspektoren“ gebührt eine nicht ruhegenussfähige monatliche Vergü-
tung in der Höhe von 3,5% seines Gehaltes.

(2) Auf die nach Abs. 1 gebührende Vergütung sind anzuwenden:
1. § 15 Abs. 1 letzter Satz,
2. § 15 Abs. 4 und 5,
3. § 15a Abs. 2.
(3) Anfall, Änderung und Einstellung dieser Vergütung werden mit dem auf

den maßgebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende
Tag der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die Vergütung fällt auch dann
mit dem Monatsersten an, wenn der maßgebende Tag zwar nach dem Monats-
ersten, nicht aber nach dem ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt.
Maßgebend ist der Tag des Ereignisses, das den Anfall, die Änderung oder die
Einstellung bewirkt. Die Bestimmungen der §§ 12c bis 13 über die Kürzung und
den Entfall der Bezüge bleiben unberührt.

Überstellung

§ 166. Für eine gemäß § 273 Abs. 2 BDG 1979 nach dem 1. Jänner 2019 zur
Beamtin oder zum Beamten der Verwendungsgruppe SI 1 oder SI 2 ernannte
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Lehrperson oder für eine gemäß § 273 Abs. 2 BDG 1979 nach dem 1. Jänner
2019 in eine andere Verwendungsgruppe überstellte Beamtin oder Beamten der
Verwendungsgruppe Schul- und Fachinspektion ist § 67 in der bis 31. Dezember
2018 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Leitung einer Bildungsregion

§ 167. Wird eine Schul- oder Fachinspektorin oder ein Schul- oder Fachin-
spektor zur Leiterin oder zum Leiter einer Bildungsregion gemäß § 226 Abs. 2
BDG 1979 bestellt, so gebührt ihr oder ihm eine Dienstzulage, die nach § 66 zu
bemessen ist. Diese Dienstzulage gebührt nur soweit, als das einer Beamtin
oder einem Beamten des Schulqualitätsmanagements gemäß § 65 gebührende
Gehalt (einschließlich der gemäß § 67 gebührenden Vergütung) und die der Be-
amtin oder dem Beamten des Schulqualitätsmanagements für die Leitung einer
Bildungsregion gebührende Dienstzulage gemäß § 66 ihr oder sein gemäß
§ 164 gebührendes Gehalt (einschließlich der gemäß § 165 gebührenden Ver-
gütung) übersteigt.

Betrauung mit Aufgaben der Fachinspektion

§ 168. (1) Wird eine Lehrperson mit der Funktion einer Fachinspektorin oder
eines Fachinspektors betraut, gebührt ihr für die Dauer dieser Verwendung zu
ihrem Monatsbezug als Lehrperson eine ruhegenussfähige Dienstzulage und
eine nicht ruhegenussfähige monatliche Vergütung.

(2) Die Höhe der Dienstzulage ist gleich dem Unterschiedsbetrag zwischen
dem Gehalt der Lehrperson (einschließlich der für die Bemessung des Ruhege-
nusses anrechenbaren Zulagen) und dem Fixgehalt, auf das sie Anspruch hätte,
wenn sie zur Fachinspektorin oder er zum Fachinspektor der Verwendungs-
gruppe FI 1 oder FI 2 ernannt worden wäre. Dabei ist auf die Erfüllung der Er-
fordernisse gemäß Anlage 1 Z 29 BDG 1979 und die vorhandenen Planstellen
abzustellen.

(3) Die Höhe der Vergütung beträgt 3,5% des Fixgehalts, auf das die Lehr-
person Anspruch hätte, wenn sie zur Fachinspektorin oder zum Fachinspektor
der der Verwendung entsprechenden Verwendungsgruppe ernannt worden
wäre. Auf diese Vergütung ist § 165 Abs. 2 und 3 anzuwenden.

(4) Wird eine Lehrperson für einen Teil ihres Beschäftigungsausmaßes mit
einer Inspektionsfunktion im Sinne des Abs. 1 betraut, gebühren ihr für die
Dauer dieser Verwendung zu ihrem Monatsbezug als Lehrperson eine nach
Abs. 2 ermittelte Dienstzulage und eine nach Abs. 3 ermittelte Vergütung jeweils
in der Höhe, die dem Anteil des für die Inspektion vorgesehenen Beschäfti-
gungsausmaßes an einer Vollbeschäftigung entspricht.

(5) Durch die Dienstzulage und die Vergütung sind alle Mehrleistungen in
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht, die auf Grund der Betrauung mit der
Funktion einer Fachinspektorin oder eines Fachinspektors geleistet werden, ab-
gegolten. 30,89% der Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleis-
tungen.
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§ 168a. (1) Wurde eine Lehrperson vor dem 1. Jänner 2019 mit der Funktion
einer Fachinspektorin oder eines Fachinspektors betraut, ist für die Dauer der
Betrauung § 168 Abs. 1 bis 5 anzuwenden.

(2) Wurde eine Lehrperson vor dem 1. Jänner 2019 mit der Funktion einer
Schulinspektorin oder eines Schulinspektors betraut, ist für die Dauer der Be-
trauung § 168 Abs. 1 bis 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Dienst-
zulage und die Vergütung nach dem Fixgehalt der für die entsprechende Funk-
tion vorgesehenen Verwendungsgruppen SI 1 oder SI 2 bemisst.

(3) § 168 Abs. 1 bis 5 ist auch anzuwenden, wenn eine Schulinspektorin oder
ein Schulinspektor oder eine Fachinspektorin oder ein Fachinspektor vor dem
1. Jänner 2019 mit der Funktion einer Schulinspektorin oder eines Schulinspek-
tors oder einer Fachinspektorin oder eines Fachinspektors einer höheren Ver-
wendungsgruppe betraut worden ist.

§ 169. (1) Wird eine Lehrperson als Landesjugendreferentin bzw. Landes-
jugendreferent oder als Volksbildungsreferentin bzw. Volksbildungsreferent be-
stellt, so gebührt ihr oder ihm für die Dauer dieser Verwendung zu ihrem oder
seinem Monatsbezug als Lehrperson eine ruhegenussfähige Dienstzulage, die
von der zuständigen Bundesministerin oder vom zuständigen Bundesminister
nach Maßgabe ihres oder seines Aufgabenkreises festgesetzt wird. Die Dienst-
zulage darf den Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt (einschließlich der für
die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Zulagen) und dem Gehalt
(einschließlich der für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Zula-
gen), das der Lehrperson gebühren würde, wenn sie zur Beamtin oder zum Be-
amten des Schulaufsichtsdienstes der entsprechenden Verwendungsgruppe er-
nannt worden wäre, nicht übersteigen.

(2) Lehrpersonen, die im schulpsychologischen Dienst bei den Schulbehör-
den des Bundes in leitender Funktion tätig sind, gebührt eine Dienstzulage, auf
die Abs. 1 anzuwenden ist.

Unterabschnitt J

Universitätslehrer

Besondere Dienstalterszulage

§ 169a. (1) Weist ein Universitätsprofessor des Dienststandes, des Ruhe-
standes oder ein emeritierter Universitätsprofessor Dienstzeiten gemäß § 50a
Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 auf, die nun
auf Grund des angeführten Bundesgesetzes zu berücksichtigen sind, ist auf sei-
nen Antrag die besondere Dienstalterszulage gemäß § 50a entsprechend anzu-
passen. Antragsberechtigt sind weiters bei Zutreffen der Voraussetzungen auch
ehemalige Universitätsprofessoren; zuständig ist in diesem Fall das Amt jener
Universität, der der Universitätsprofessor zuletzt angehört hat. Antragsberech-
tigt sind auch Personen, denen als Angehörige oder Hinterbliebene ein Versor-
gungsanspruch nach einem vom ersten oder zweiten Satz erfassten Universi-
tätsprofessor oder ehemaligen Universitätsprofessor zusteht.
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(2) Die Anpassung der besonderen Dienstalterszulage nach Abs. 1 wird
rückwirkend, frühestens jedoch mit 1. Jänner 1994 wirksam.

(3) Rechtswirksam sind Anträge gemäß Abs. 1, wenn sie vor Ablauf des
30. Juni 2004 gestellt werden.

(4) Für besoldungs- und pensionsrechtliche Ansprüche, die aus der Anwen-
dung des Abs. 1 für Zeiten entstehen, die vor dem 1. Juli 2004 liegen, ist der
Zeitraum vom 30. September 2003 bis zum 30. Juni 2004 nicht auf die dreijäh-
rige Verjährungsfrist des § 13b dieses Bundesgesetzes und des § 40 des Pen-
sionsgesetzes 1965 anzuwenden.

Unterabschnitt K

Hochschullehrpersonen

Lehrvergütung

§ 169b. (1) Auf Hochschullehrpersonen der Verwendungsgruppe PH 2 und
auf im Sinne des § 64b dienstzugeteilte Lehrpersonen der Verwendungs-
gruppe L 1 ist der Vergütungssatz des § 54d Abs. 2 Z 1 anzuwenden, wenn sie
nach dem 30. September 2007 für mindestens ein Semester in einer Verwen-
dung gestanden sind, die einen Anspruch auf eine Dienstzulage gemäß § 59
Abs. 3 (allenfalls in Verbindung mit § 115a) in der bis zum 30. September 2013
geltenden Fassung begründet hat.

(2) Bei Hochschullehrpersonen, deren besoldungsrechtliche Stellung am
1. Oktober 2012

1. in der Verwendungsgruppe L 1 ein Gehalt der Gehaltsstufe 16 oder einer
höheren Gehaltsstufe,

2. in den übrigen Verwendungsgruppen ein Gehalt der Gehaltsstufe 15 oder
einer höheren Gehaltsstufe

ergibt, erhöht sich der Vergütungssatz des § 54d Abs. 2 ab der 481. Lehrveran-
staltungsstunde um 25%.

Unterabschnitt L

Bundesbesoldungsreform 2015

Überleitung bestehender Dienstverhältnisse

§ 169c. (1) Alle Beamtinnen und Beamten der in § 169d angeführten Ver-
wendungs- und Gehaltsgruppen, welche sich am 11. Februar 2015 im Dienst-
stand befinden, werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen alleine auf
Grundlage ihrer bisherigen Gehälter in das durch dieses Bundesgesetz neu ge-
schaffene Besoldungssystem übergeleitet. Die Beamtinnen und Beamten wer-
den zunächst aufgrund ihres bisherigen Gehalts in eine Gehaltstufe des neuen
Besoldungssystems eingereiht, in welcher das bisherige Gehalt gewahrt wird.
Nach spätestens zwei Jahren bzw. bei bestimmten Verwendungsgruppen vier
Jahren rücken sie in die nächsthöhere Gehaltsstufe des neuen Besoldungs-
systems vor (Überleitungsstufe), in der zur Wahrung ihrer bisherigen Erwerbs-
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aussichten der Zeitpunkt der nächsten Vorrückung einmalig vorgezogen wird.
Ab dieser einmalig vorgezogenen Vorrückung befinden sich die übergeleiteten
Beamtinnen und Beamten in der Zielstufe des neuen Besoldungssystems, ab
der sie regulär vorrücken. Ausgehend von der Zielstufe rücken die übergeleite-
ten Beamtinnen und Beamten ebenso wie alle neu eintretenden Beamtinnen
und Beamten ausschließlich aufgrund ihrer wachsenden Erfahrung oder durch
Beförderung in höhere Gehaltsstufen vor.

(2) Die Überleitung der Beamtin oder des Beamten in das neue Besoldungs-
system erfolgt durch eine pauschale Festsetzung ihres oder seines Besoldungs-
dienstalters. Für die pauschale Festsetzung ist der Überleitungsbetrag maßge-
bend. Der Überleitungsbetrag ist das volle Gehalt ohne allfällige außerordentli-
che Vorrückungen, welches bei der Bemessung des Monatsbezugs der Beamtin
oder des Beamten für den Februar 2015 (Überleitungsmonat) zugrunde gelegt
wurde. Hat die Beamtin oder der Beamte für den Februar 2015 kein Gehalt er-
halten oder wurde sie oder er während des Monats in eine andere Verwen-
dungsgruppe überstellt, ist als Überleitungsmonat jener vor Februar 2015 gele-
gene Monat heranzuziehen, in welchem die Beamtin oder der Beamte zuletzt ein
Gehalt einer einzigen Verwendungsgruppe erhalten hat. Der Überleitungsbetrag
erhöht sich dabei entsprechend dem Ausmaß der erfolgten Anpassungen der für
die Beamtin oder den Beamten maßgebenden Gehaltsansätze durch Bundes-
gesetz oder Verordnung zwischen dem Überleitungsmonat und Februar 2015.

(Anm.: Abs. 2a bis 2c aufgehoben durch Art. 2 Z 5, BGBl. I Nr. 58/2019)

(3) Das Besoldungsdienstalter der übergeleiteten Beamtin oder des überge-
leiteten Beamten wird mit jenem Zeitraum festgesetzt, der für die Vorrückung
von der ersten Gehaltsstufe (Beginn des 1. Tages) in jene Gehaltsstufe der-
selben Verwendungsgruppe erforderlich ist, für die in der am 12. Februar 2015
geltenden Fassung das betraglich zum Überleitungsbetrag nächstniedrigere Ge-
halt angeführt ist. Gleicht der Überleitungsbetrag dem niedrigsten für eine Ge-
haltsstufe in derselben Verwendungsgruppe angeführten Betrag, so ist diese
Gehaltsstufe maßgebend. Alle Vergleichsbeträge sind kaufmännisch auf ganze
Euro zu runden.

(4) Das nach Abs. 3 festgesetzte Besoldungsdienstalter wird um den Zeit-
raum verlängert, der zwischen dem Zeitpunkt der letzten Vorrückung in ein hö-
heres Gehalt und dem Ablauf des Überleitungsmonats vergangen ist, sofern er
für die Vorrückung wirksam ist.

(5) Wurde der Bemessung des Monatsbezugs der Beamtin oder des Beam-
ten im Überleitungsmonat das Gehalt einer anderen Gehaltsstufe zugrunde ge-
legt, weil für ihre oder seine Gehaltsstufe kein Betrag festgesetzt war oder die
Zugrundelegung einer höheren Gehaltsstufe gesetzlich angeordnet war, so ver-
mindert sich das Besoldungsdienstalter nach Abs. 3 um jenen Zeitraum, der
nach den Bestimmungen über die Vorrückung für die Vorrückung von der Ge-
haltsstufe der Beamtin oder des Beamten im Überleitungsmonat in jene Gehalts-
stufe erforderlich ist, die der Bemessung des Gehalts im Überleitungsmonat zu-
grunde gelegt wurde.

(6) Das nach den Abs. 3 bis 5 festgesetzte Besoldungsdienstalter gilt als das
Besoldungsdienstalter der Beamtin oder des Beamten zum Zeitpunkt des Ab-
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laufs des Überleitungsmonats. Die sich aus diesem Besoldungsdienstalter erge-
bende besoldungsrechtliche Stellung ist der Bemessung der Bezüge ab 1. März
2015 zugrunde zu legen, wobei ein allfälliger Vorbildungsausgleich als bereits in
Abzug gebracht gilt. Sonstige besoldungsrechtliche Maßnahmen, die mit Beginn
des Monats wirksam werden, bleiben davon unberührt. Wenn als Überleitungs-
monat ein vor dem Februar 2015 liegender Monat herangezogen wurde, sind die
Zeiten vom Ablauf des Überleitungsmonats bis zum Ablauf des Februar 2015
nach Maßgabe des § 10 für das Anwachsen des Besoldungsdienstalters zu be-
rücksichtigen. Wenn das neue Gehalt der Beamtin oder des Beamten geringer
ist als der Überleitungsbetrag, erhält sie oder er bis zur Vorrückung in eine
den Überleitungsbetrag übersteigende Gehaltsstufe eine ruhegenussfähige
Wahrungszulage im Ausmaß des Fehlbetrags als Ergänzungszulage nach § 3
Abs. 2. Die Gegenüberstellung erfolgt einschließlich allfälliger Dienstalterszula-
gen oder außerordentlicher Vorrückungen.

(6a) Das nach den Abs. 3 bis 6 festgesetzte Besoldungsdienstalter ist auch
der Bemessung der Bezüge für Zeiten vor dem 1. März 2015 zugrunde zu legen.
Eine Neubemessung der gebührenden Bezüge und Nebengebühren durch die
Dienstbehörde hat gemäß Abs. 6 für Zeiten vor dem 1. März 2015 ausschließlich
auf Antrag der Beamtin oder des Beamten zu erfolgen. Alle vor dem Inkrafttreten
der Bundesbesoldungsreform 2015 (12. Februar 2015) geltenden Bestimmun-
gen über die Beträge für Bezüge und Vergütungen und die weiteren besoldungs-
rechtlichen Bestimmungen sind dabei in der jeweils geltenden Fassung unver-
ändert anzuwenden, soweit ihre Anwendung nicht durch die Bundesgesetze
BGBl. I Nr. 32/2015 und BGBl. I Nr. 65/2015 ausgeschlossen wurde. § 8 ist da-
her ausschließlich in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. I Nr. 32/2015 und
BGBl. I Nr. 65/2015 anzuwenden, für die Einstufung und Vorrückung ist somit
auch für Zeiten vor dem 1. März 2015 ausschließlich das nach den Abs. 3 bis 6
festgesetzte Besoldungsdienstalter maßgebend.

(6b) Bei der Neubemessung von Bezügen und Nebengebühren für Zeiten
vor dem 1. März 2015 ist das nach den Abs. 3 bis 6 festgesetzte Besoldungs-
dienstalter jeweils entsprechend um die Dauer der vor dem 1. März 2015 liegen-
den für die Vorrückung wirksam gewordenen Zeiten zu vermindern. Zusätzlich
ist zur Wahrung der bereits empfangenen Bezüge und Nebengebühren von
einem nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verbesserten Besoldungs-
dienstalter auszugehen:

1. um acht Jahre verbessert: in den Verwendungsgruppen
a) A 1 (§ 28 Abs. 1),
b) M BO 1 und M ZO 1,
c) PT 1 und PF 1,

2. um sechs Jahre verbessert: in den Verwendungsgruppen
a) A 1 (§ 28 Abs. 3),
b) M BO 2 und M ZO 2,
c) Universitätsassistentinnen und Universitätsassistenten, L 1 und PH 2,
d) K 1 und K 2,

3. um vier Jahre verbessert: in den Verwendungsgruppen
a) Prokuraturanwältinnen und -anwälte im öffentlich-rechtlichen Dienst-

verhältnis mit Ausnahme jener der Dienstklassen,
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b) Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten, L PH, PH 1, L 2a
und PH 3

c) A der Vorrückungsklasse,
4. um zwei Jahre verbessert: in den Verwendungsgruppen

a) A 2 bis A 7,
b) E 1, E 2a, E 2b, E 2c,
c) M BUO, M ZUO, M ZO 3,
d) PT 2 bis PT 9 sowie PF 2 bis PF 6,
e) L 2b und L 3,
f) der Vorrückungsklasse mit Ausnahme der Verwendungsgruppe A

Diese Verbesserung des Besoldungsdienstalters ist ausschließlich für die besol-
dungsrechtliche Stellung vor dem 1. März 2015 maßgebend und hat keine Aus-
wirkungen auf die bereits erfolgte Überleitung und die ab dem 1. März 2015 ge-
bührenden Bezüge.

(7) Zur Wahrung der Erwerbsaussichten der übergeleiteten Beamtin oder
des übergeleiteten Beamten erhöht sich ihr Besoldungsdienstalter mit der Vor-
rückung in die nächste Gehaltsstufe (Überleitungsstufe)

1. in einer akademischen Verwendungsgruppe (§ 12a Abs. 2) um ein Jahr
und sechs Monate,

2. in den Verwendungsgruppen
a) des Allgemeinen Verwaltungsdienstes A 2,
b) des militärischen Dienstes M ZO 3,
c) der Lehrerinnen und Lehrer L 2b 1,
d) des Krankenpflegedienstes K 3 und K 4,
e) der Fernmeldebehörde PF 2, PF 3 und PF 4,
f) des Post- und Fernmeldewesens PT 2, PT 3 und PT 4,
g) Beamte der Allgemeinen Verwaltung B,
um sechs Monate und

3. in allen anderen Fällen um ein Jahr.
(8) Der erstmalige Anfall einer kleinen AVO, einer großen AVO, einer kleinen

Daz, einer großen Daz oder einer sonstigen Dienstalterszulage anlässlich einer
Vollendung von weiteren zwei Jahren des Besoldungsdienstalters ist einer Vor-
rückung in die Überleitungsstufe gleichzuhalten. Befindet sich die Beamtin oder
der Beamte nach Überleitung nach Abs. 6 bereits in der höchsten Gehaltsstufe
und ist auch der Anfall einer höheren außerordentlichen Vorrückung oder
Dienstalterszulage nicht mehr möglich, wird ihr oder sein Besoldungsdienstalter
bereits mit dem Ablauf des Überleitungsmonats gemäß Abs. 7 verbessert.

(9) Zur Wahrung der erwarteten nächsten Vorrückung, außerordentlichen
Vorrückung oder Dienstalterszulage im alten Besoldungssytem gebührt der Be-
amtin oder dem Beamten ab der Vorrückung in die Überleitungsstufe bzw. ab
dem erstmaligen Anfall einer Zulage nach Abs. 8 eine ruhegenussfähige Wah-
rungszulage als Ergänzungszulage nach § 3 Abs. 2 im Ausmaß von monatlich

1. in den Verwendungsgruppen nach Abs. 7 Z 1 dem Dreifachen
2. in den Verwendungsgruppen nach Abs. 7 Z 2 einem Drittel sowie
3. in den Verwendungsgruppen nach Abs. 7 Z 3 dem Einfachen

des Fehlbetrags vom Überleitungsbetrag auf das Gehalt der Überleitungsstufe
bis zur Vorrückung in die Zielstufe bzw. bis zum erstmaligen Anfall einer kleinen
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AVO, einer großen AVO, einer kleinen Daz, einer großen Daz oder einer sonsti-
gen Dienstalterszulage. Die Gegenüberstellung erfolgt in allen Fällen einschließ-
lich allfälliger Dienstalterszulagen oder außerordentlicher Vorrückungen. Bei
einer Prokuraturanwältin oder einem Prokuraturanwalt, der oder dem ein Gehalt
nach § 16 Abs. 2 des Finanzprokuraturgesetzes (ProkG), BGBl. I Nr. 110/2008,
gebührt, wird die Wahrungszulage abweichend von Z 1 mit 60% des Fehlbe-
trags bemessen.

(10) Ab Anfall der großen Dienstalterszulage oder des Gehalts der höchsten
Gehaltsstufe, wenn für die jeweilige Verwendungsgruppe keine Dienstalters-
zulage vorgesehen ist, gilt die Zielstufe jedenfalls als erreicht. Mit Erreichen der
Zielstufe entfallen alle allfälligen Wahrungszulagen.

Gruppenüberleitung

§ 169d. (1) Für die Überleitung der Beamtin oder des Beamten ist ihre oder
seine Verwendungsgruppe bzw. Gehaltsgruppe und ihre oder seine Dienst-
klasse im Überleitungsmonat maßgebend. Es werden übergeleitet:

1. jene Beamtinnen und Beamten der Dienstklassen, die ihre Dienstklasse
nicht durch Beförderung erreicht haben, in die Vorrückungsklasse,

2. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Allgemeiner Ver-
waltungsdienst,

3. die Prokuraturanwältinnen und – anwälte der Finanzprokuratur im öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis, außer Prokuraturanwältinnen und Pro-
kuraturanwälte der Dienstklassen,

4. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Exekutivdienst,
5. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Militärischer Dienst,

wobei Militärpersonen der Verwendungsgruppe M ZO 2 in die Verwen-
dungsgruppe M ZO 3 übergeleitet werden,

6. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Lehrer,
7. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Hochschullehrper-

sonen,
8. die Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie die Univer-

sitätsassistentinnen und Universitätsassistenten,
9. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe Krankenpflege-

dienst,
10. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe der Fernmelde-

behörde,
11. die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe des Post- und Fern-

meldewesen und
12. die Richterinnen und Richter sowie die Staatsanwältinnen und Staats-

anwälte.
Ist der Überleitungsbetrag jedoch geringer als der für die erste Gehaltsstufe der
Verwendungsgruppe der Beamtin oder des Beamten angeführte Betrag, so wird
sie oder er nicht nach § 169c in das neue Besoldungssystem übergeleitet, son-
dern ihr oder sein Besoldungsdienstalter wird nach § 12 wie bei erstmaliger
Begründung eines Bundesdienstverhältnisses bemessen. Die sich aus dem so
bemessenen Besoldungsdienstalter ergebende besoldungsrechtliche Stellung
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wird nur für die Bemessung jener Bezüge wirksam, die ab dem 1. März 2015 ge-
bühren.

(1a) Bei einer Beamtin oder einem Beamten, deren oder dessen Überlei-
tungsbetrag nach Abs. 1 geringer ist als der für die erste Gehaltsstufe ange-
führte Betrag, wird bei Vorliegen der angeführten Voraussetzungen die Dauer
der anrechenbaren Vordienstzeiten nach § 12 um jenes Ausmaß ergänzt, das
zur Wahrung des angeführten Termins für die Vorrückung in die Gehaltsstufe 2
erforderlich ist:

(1b) Der Beamtin oder dem Beamten, deren oder dessen Vorrückungstermin
in die Gehaltsstufe 2 nach Abs. 1a gewahrt wird, gebührt mit dieser Vorrückung
eine einmalige Wahrungsabgeltung im Ausmaß des Vierundzwanzigfachen des
Abgeltungsbetrags. Der Abgeltungsbetrag ist jener Betrag, um den das Gehalt
der Gehaltsstufe 1 in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. I Nr. 32/2015 und
BGBl. I Nr. 65/2015 den Überleitungsbetrag im Überleitungsmonat übersteigt.
Die Wahrungsabgeltung vermindert sich für jeden vollen Monat, der zwischen
dem Ablauf des Überleitungsmonats und der Vorrückung in die Gehaltsstufe 2
vergangen ist, um einen Abgeltungsbetrag. Bei einer Teilbeschäftigung gebührt
die Wahrungsabgeltung entsprechend dem Beschäftigungsausmaß anteilig.

Verwendungsgruppe Voraussetzung für Wahrung
Zu wahrender

Vorrückungstermin in
die Gehaltsstufe 2

A 1 nach § 28 Abs. 1
M BO 1 und M ZO 1

Überleitungsbetrag entspricht
zumindest Gehaltsstufe 4

in der bis 11. Februar 2015
geltenden Fassung

spätestens
sechs Monate nach

dem bisherigen
Vorrückungstermin

A 1 nach § 28 Abs. 3
M BO 2 und M ZO 2

L 1 und PH 2
K 1 und K 2

Überleitungsbetrag entspricht
zumindest Gehaltsstufe 3

in der bis 11. Februar 2015
geltenden Fassung

spätestens
sechs Monate nach

dem bisherigen
Vorrückungstermin

L 2a und PH 3

Überleitungsbetrag entspricht
zumindest Gehaltsstufe 2

in der bis 11. Februar 2015
geltenden Fassung

spätestens
sechs Monate nach

dem bisherigen
Vorrückungstermin

A 2
M ZO 3
L 2b 1

K 3 und K 4

keine

spätestens
achtzehn Monate

nach dem bisherigen
Vorrückungstermin

A 3 bis A 7
Exekutivdienst

M BUO
M ZUO bis M Z Ch

K 5 und K 6

keine

spätestens
zwölf Monate nach

dem bisherigen
Vorrückungstermin
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(2) Die Zuordnung zu einer Verwendungsgruppe bleibt bei den Beamtinnen
und Beamten der Dienstklassen, die nach Abs. 1 Z 1 in die Vorrückungsklasse
übergeleitet werden, von der Überleitung unberührt. Ebenso bleibt die Möglich-
keit einer Beförderung dieser Beamtinnen und Beamten in die Dienstklassen IV
bis IX von der Überleitung unberührt.

(3) Bei einer Beamtin oder einem Beamten nach Abs. 1 mit Anspruch auf ein
Fixgehalt ist der Überleitungsbetrag das volle Gehalt, welches der Bemessung
ihres oder seines Monatsbezugs im Überleitungsmonat zugrunde gelegt worden
wäre, wenn die befristete Ernennung oder Betrauung im Vormonat geendet und
zu einer Überleitung auf eine Planstelle kraft Gesetzes geführt hätte. Das ent-
sprechend ermittelte Besoldungsdienstalter wird unter Berücksichtigung der seit
dem Ablauf des Überleitungsmonats vergangenen für die Vorrückung wirksa-
men Zeiten einer späteren Einstufung infolge eines Endens einer befristeten Er-
nennung oder Betrauung zugrunde gelegt. Die Überleitung im Überleitungsmo-
nat erfolgt jedoch in jene Verwendungsgruppe und Funktionsgruppe, die dem
vollen Fixgehalt entspricht, das der Bemessung des Fixgehalts im Überleitungs-
monat zugrunde gelegt wurde.

(4) Für die besoldungsrechtliche Stellung
1. einer Beamtin oder eines Beamten einer Dienstklasse,
2. einer Beamtin oder eines Beamten des Schulaufsichtsdiensts (Verwen-

dungsgruppen S 1 und S 2), oder
3. einer Bundeslehrerin oder eines Bundeslehrers bei ausschließlicher Ver-

wendung als Fachinspektorin oder Fachinspektor (Verwendungsgruppen
L 1 und L 2)

ist im Fall einer späteren Überleitung in eine neuere Verwendungsgruppe
(§§ 254, 262, 269, 275 BDG 1979) ab dem Tag der Wirksamkeit dieser Über-
leitung jenes Besoldungsdienstalter maßgebend, das sich nach § 169c ergeben
hätte, wenn die Überleitung in die neuere Verwendungsgruppe bereits mit Be-
ginn des Überleitungsmonats bewirkt worden wäre. Die Zeiten vom Ablauf des
Überleitungsmonats bis zum Wirksamwerden der Überleitung in die neuere Ver-
wendungsgruppe sind nach Maßgabe des § 10 für das Anwachsen des Besol-
dungsdienstalters zu berücksichtigen.

(5) Bei einer Beamtin oder einem Beamten, für die bis zum Ablauf des
11. Februar 2015

1. der Vorrückungsstichtag nicht festgesetzt wurde oder
2. wegen noch erforderlicher wesentlicher Ermittlungen bloß eine vorläufige

Einstufung erfolgt ist,
unterbleibt eine pauschale Überleitung nach § 169c. Ihr oder sein Besoldungs-
dienstalter zum Beginn des Dienstverhältnisses wird mit der Dauer der anre-
chenbaren Vordienstzeiten nach den Bestimmungen des § 12 wie bei erstmali-
ger Begründung eines Bundesdienstverhältnisses festgesetzt. Die seit Beginn
des Dienstverhältnisses vergangenen für die Vorrückung wirksamen Zeiten sind
nach § 10 für das Anwachsen des Besoldungsdienstalters zu berücksichtigen.
Sofern für das Gehalt dieser Beamtin oder dieses Beamten im Überleitungs-
monat der Vorrückungsstichtag maßgebend war, sind ihre oder seine Bezüge
abweichend von § 175 Abs. 79 bereits ab dem Tag des Beginns des Dienstver-
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hältnisses nach den am 12. Februar 2015 geltenden Bestimmungen zu bemes-
sen. Für vor dem März 2014 gebührende Monatsbezüge sind dabei die Beträge
entsprechend den bis dahin erfolgten Gehaltsanpassungen zu vermindern. Sich
allenfalls ergebende Übergenüsse beim Gehalt sind nicht zurückzufordern.

(6) Bei einer Beamtin oder einem Beamten einer Verwendungsgruppe, in
welcher der Vorrückungsstichtag für das Gehalt nicht maßgebend war, ist, so-
fern nicht die Abs. 3 bis 5 anzuwenden sind, jener Monat als Überleitungsmonat
heranzuziehen, in dem zuletzt ein Gehalt einer Verwendungsgruppe bezogen
wurde, für welches der Vorrückungsstichtag der Beamtin oder des Beamten
maßgebend war. Das so ermittelte Besoldungsdienstalter wird unter Berücksich-
tigung der seit dem Ablauf des Überleitungsmonats vergangenen für die Vor-
rückung wirksamen Zeiten einer späteren Einstufung zugrunde gelegt, sofern
diese infolge einer Überstellung in eine andere Verwendungsgruppe erforderlich
wird. Hat die Beamtin oder der Beamte noch nie ein Gehalt bezogen, für das ihr
oder sein Vorrückungsstichtag maßgebend war, unterbleibt eine pauschale
Überleitung nach § 169c und ihr oder sein Besoldungsdienstalter zum Beginn
des Dienstverhältnisses wird mit der Dauer der anrechenbaren Vordienstzeiten
nach den Bestimmungen des § 12 wie bei erstmaliger Begründung eines Bun-
desdienstverhältnisses festgesetzt. Die seit Beginn des Dienstverhältnisses ver-
gangenen für die Vorrückung wirksamen Zeiten sind nach § 10 für das Anwach-
sen des Besoldungsdienstalters zu berücksichtigen.

(7) Hat die Beamtin oder der Beamte im Überleitungsmonat das Erfordernis
des Erreichens einer Gehaltsstufe nach den bis zum Ablauf des 11. Februar
2015 geltenden Bestimmungen für

1. das Führen eines Amtstitels oder einer Verwendungsbezeichnung,
2. den Anspruch auf einen Aufwandersatz, einschließlich allfälliger Reisege-

bühren, in bestimmter Höhe oder
3. den Anspruch auf eine Funktionsstufe, Zulagenstufe, besonderen Zula-

genstufe nach § 105 Abs. 1 Z 2 oder eine sonstige Zulage, deren Höhe
vom Erreichen einer Gehaltsstufe abhängt, mit Ausnahme einer Dienst-
alterszulage oder außerordentlichen Vorrückung,

bereits erfüllt, so sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen in der ab
12. Februar 2015 geltenden Fassung ab dem Ablauf des Überleitungsmonats
auf die Beamtin oder den Beamten mit der Maßgabe anzuwenden, dass sie oder
er das Erfordernis des Erreichens dieser Gehaltsstufe, einschließlich einer allfäl-
lig erforderlichen Verweildauer in der Gehaltsstufe, oder eines entsprechenden
Besoldungsdienstalters jedenfalls weiterhin erfüllt. Die sonstigen Erfordernisse
für den Anspruch auf den jeweiligen Amtstitel, die jeweilige Verwendungsbe-
zeichnung, den jeweiligen Aufwandersatz oder die jeweilige Zulage bleiben da-
von unberührt.

(8) Die sich aufgrund der Bundesgesetze BGBl. I Nr. 32/2015 und BGBl. I
Nr. 65/2015 ergebenden Bezüge gelten als neue Bezüge im Sinne des § 36a
Abs. 1, allenfalls in Verbindung mit § 75 Abs. 11 VBG.

(9) Wird die Beamtin oder der Beamte vor der Vorrückung in die Zielstufe in
eine andere Verwendungsgruppe überstellt oder eine Vertragsbedienstete oder
ein Vertragsbediensteter vor der Vorrückung in die Zielstufe ins öffentlich-recht-
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liche Dienstverhältnis ernannt, ist ihr oder sein Besoldungsdienstalter und ihre
oder seine Wahrungszulage ab dem Tag der Wirksamkeit der Überstellung oder
Ernennung so zu bemessen, als wäre die Überstellung oder Ernennung bereits
zum ersten Tag des Überleitungsmonats wirksam geworden. Als Zeitpunkt der
Vorrückung in die Zielstufe ist jener Zeitpunkt heranzuziehen, der sich für die
neue Verwendungsgruppe unter Anwendung der Bestimmungen über die Über-
leitung als Termin für die Vorrückung in die Zielstufe ergibt.

Anwendung dienst- und besoldungsrechtlicher Bestimmungen

§ 169e. (Anm.: Abs. 1 aufgehoben durch Art. 2 Z 23, BGBl. I Nr. 205/2022)

(2) Wenn eine Bestimmung in einem Bundesgesetz, in einer Verordnung,
einem Erlass, einem Bescheid oder einem Vertrag des Bundes in einer vor dem
12. Februar 2015 bestehenden Fassung für die Bemessung eines Betrages auf
das Gehalt einer bestimmten Gehaltsstufe einer nach § 169d Abs. 1 überzulei-
tenden Verwendungsgruppe verweist, tritt an die Stelle des Verweises auf das
Gehalt dieser Gehaltsstufe mit 12. Februar 2015 unmittelbar der für dieses Ge-
halt angeführte Betrag in der am 11. Februar 2015 geltenden (alten) Fassung.
Dieser Betrag ändert sich im selben Ausmaß wie jene Gehaltsstufe derselben
Verwendungsgruppe, für die in der am 12. Februar 2015 geltenden (neuen) Fas-
sung der nächstniedrigere Betrag angeführt ist, in Ermangelung einer solchen
jedoch im selben Ausmaß wie die betraglich niedrigste Gehaltsstufe derselben
Verwendungsgruppe. Die zu vergleichenden Beträge sind dabei kaufmännisch
auf ganze Euro zu runden.

(3) Wenn eine Bestimmung in einem Bundesgesetz, in einer Verordnung,
einem Erlass, einem Bescheid oder einem Vertrag des Bundes in einer vor dem
12. Februar 2015 bestehenden Fassung auf eine bestimmte Gehaltsstufe einer
nach § 169d Abs. 1 überzuleitenden Verwendungsgruppe verweist, ohne die
Bemessung eines Betrages vom Gehalt dieser Gehaltsstufe abhängig zu ma-
chen, tritt an die Stelle des Verweises auf diese Gehaltsstufe (alte Fassung) ein
Verweis auf jene Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe, für die in der am
12. Februar 2015 geltenden Fassung der nächstniedrigere Betrag angeführt ist
(neue Fassung). Die zu vergleichenden Beträge sind dabei kaufmännisch auf
ganze Euro zu runden. Sofern die Bestimmung auf das Erreichen der Gehalts-
stufe alter Fassung abstellt, gilt dieses Erfordernis ab dem 12. Februar 2015 erst
ab einer Verweildauer

1. von mehr als einem Jahr und sechs Monaten bei den Verwendungsgrup-
pen nach § 169c Abs. 7 Z 1,

2. von mehr als sechs Monaten bei den Verwendungsgruppen nach § 169c
Abs. 7 Z 2,

3. von mehr als einem Jahr bei den Verwendungsgruppen nach § 169c
Abs. 7 Z 3

in der Gehaltsstufe neuer Fassung als erfüllt. Für die übergeleiteten Beamtinnen
und Beamten entfällt dieses zusätzliche Erfordernis der Verweildauer nach den
Z 1 bis 3 bis zur Verbesserung ihres Besoldungsdienstalters nach § 169c Abs. 7
oder 8. Wenn eine Bestimmung nicht bloß auf das Erreichen einer Gehaltsstufe
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alter Fassung abstellt, sondern zusätzlich auf das Erreichen einer bestimmten
Verweildauer in dieser Gehaltsstufe, so bleibt dieses zusätzliche Erfordernis
unberührt bzw. erhöht es sich in den Fällen der Z 1 bis 3 im entsprechenden
Ausmaß.

(4) Die für die Beamtin oder den Beamten festgesetzte Dauer der Ausbil-
dungsphase bleibt von § 169c bis § 169e unberührt.

(5) Insoweit in einem Bundesgesetz, einer Verordnung, einem Erlass,
einem Bescheid oder einem Vertrag des Bundes in einer vor dem 12. Februar
2015 bestehenden Fassung die Bemessung eines Betrages nach Maßgabe
des Gehalts, allenfalls einschließlich allfälliger Teuerungszulagen, der Gehalts-
stufe 2 der Dienstklasse V der Beamtin oder des Beamten der Allgemeinen
Verwaltung erfolgt, tritt an die Stelle dieser Maßgabe mit 12. Februar 2015 der
Betrag von 2389 Euro und ab dem 1. März 2015 der Referenzbetrag gemäß
§ 3 Abs. 4.

(6) Bei einer übergeleiteten Beamtin oder einem übergeleiteten Beamten
wird die Höhe einer allfälligen Dienst- oder Ergänzungszulage, für deren Bemes-
sung die Differenz zwischen dem eigenen Gehalt und einem Gehalt einer ande-
ren Verwendungsgruppe maßgebend ist, bis zur Vorrückung in die Überleitungs-
stufe mit der Maßgabe ermittelt, dass

1. die Wahrungszulage als Bestandteil des eigenen Gehalts behandelt
wird,

2. jene Gehaltsstufe der anderen Verwendungsgruppe maßgebend ist, die
der Beamtin oder dem Beamten unmittelbar nach der Überleitung gebührt
hätte, wenn ihre oder seine Überstellung in die andere Vewendungs-
gruppe mit Beginn des Überleitungsmonats bewirkt worden wäre,

3. das Gehalt der anderen Verwendungsgruppe, welches für die nach Z 2
maßgebende Gehaltsstufe angeführt ist, um jenen Betrag erhöht wird, der
bei einer Überleitung nach Z 2 als Wahrungszulage nach § 169c Abs. 6
gebührt hätte,

4. bei der Gegenüberstellung, sofern sie unter Berücksichtigung allfälliger
Funktionszulagen oder Dienstzulagen nach § 105 erfolgt, für die Ermitt-
lung der Bezüge in der anderen Verwendungsgruppe dieselbe Funktions-
stufe oder Zulagenstufe maßgebend ist wie für die Ermittlung der Bezüge
in der eigenen Verwendungsgruppe.

Ab der Vorrückung in die Überleitungsstufe wird eine solche Zulage für die
Dauer des Verbleibs in der Überleitungsstufe ebenfalls nach Maßgabe der Z 1
bis 4 ermittelt, wobei für die Bemessung des Gehalts der anderen Verwendungs-
gruppe die nächste Gehaltsstufe und die Wahrungszulage nach § 169c Abs. 9
maßgebend sind. Wenn die jeweilige Bestimmung über die Bemessung der Zu-
lage die Berücksichtigung einer allfälligen Dienstalterszulage nicht ausdrücklich
anordnet, ist eine Wahrungszulage nur insoweit dem Gehalt hinzuzurechnen,
als dadurch das Gehalt der höchsten Gehaltsstufe der jeweiligen Verwendungs-
gruppe nicht überschritten wird.

(6a) Wenn die übergeleitete Beamtin oder der übergeleitete Beamte in der
eigenen Verwendungsgruppe die Zielstufe bereits erreicht hat, findet die Über-
gangsbestimmung nach Abs. 6 bis zu jenem Zeitpunkt weiterhin Anwendung, in
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dem sie oder er nach einer Überstellung mit Beginn des Überleitungsmonats die
Zielstufe auch in der anderen Verwendungsgruppe erreicht hätte. Abs. 6 ist nicht
auf Ergänzungszulagen anzuwenden, die nach Maßgabe des Erreichens eines
höheren Gehalts einzuziehen sind.

(7) Bei einer übergeleiteten Beamtin oder einem übergeleiteten Beamten
wird die Höhe einer allfälligen Zulage oder Abgeltung, für deren Bemessung der
Vorrückungsbetrag maßgebend ist, mit der Maßgabe ermittelt, dass

1. bis zur Vorrückung in die Überleitungsstufe der für die Beamtin oder den
Beamten mit Beginn des Überleitungsmonats maßgebende Vorrückungs-
betrag weiterhin maßgebend ist,

2. der Vorrückungsbetrag nach Z 1 sich im selben Ausmaß ändert wie der
Referenzbetrag seit Beginn des Überleitungsmonats und

3. für die Dauer des Verbleibs in der Überleitungsstufe der Vorrückungsbe-
trag jener Betrag ist, um den das Gehalt (einschließlich Wahrungszulage)
den Überleitungsbetrag übersteigt.

Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG

§ 169f. (1) Bei Beamtinnen und Beamten,
1. die sich am Tag der Kundmachung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019,

BGBl. I Nr. 58/2019, im Dienststand befinden und
2. die nach § 169c Abs. 1 (allenfalls in Verbindung mit § 169d Abs. 3, 4 oder

6) übergeleitet wurden und
3. deren erstmalige Festsetzung des Vorrückungsstichtags für das laufende

Dienstverhältnis unter Ausschluss der vor Vollendung des 18. Lebensjah-
res zurückgelegten Zeiten erfolgt ist,

ist die besoldungsrechtliche Stellung von Amts wegen bescheidmäßig neu fest-
zusetzen.

(2) Bei Beamtinnen und Beamten nach Abs. 1 Z 2 und 3, auf welche nur
Abs. 1 Z 1 nicht zutrifft, erfolgt eine Neufestsetzung auf Antrag. Zuständig ist
jene Dienstbehörde, die im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand
oder aus dem Dienstverhältnis zuständig war. Wurde die Dienstbehörde nach
dem Ausscheiden aufgelassen, so ist jene Dienstbehörde zuständig, auf welche
die Zuständigkeit für die Beamtin oder den Beamten bei Verbleib im Dienststand
übergegangen wäre. Antragsberechtigt sind auch Empfängerinnen und Empfän-
ger von wiederkehrenden Leistungen nach dem Pensionsgesetz 1965, wenn all-
fällige Ansprüche auf Bezüge für Zeiten des Dienststands noch nicht verjährt
sind. Für die Dauer des Verfahrens ist die Verjährungsfrist nach § 40 Abs. 1
Pensionsgesetz 1965 gehemmt.

(3) Bei den am Tag der Kundmachung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019,
BGBl. I Nr. 58/2019, anhängigen Verfahren, welche die Frage der Anrechnung
zusätzlicher Vordienstzeiten, der Neufestsetzung des Vorrückungsstichtags,
insbesondere nach § 113 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 82/2010, der Neufestsetzung des Besoldungsdienstalters oder der Festset-
zung der besoldungsrechtlichen Stellung für eine Beamtin oder einen Beamten
nach Abs. 1 Z 3 als Hauptfrage zum Gegenstand haben, erfolgt eine Neufest-
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setzung im Rahmen dieser Verfahren. Bei den am Tag der Kundmachung der
2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019, anhängigen Verfahren, in de-
nen eine solche Frage als Vorfrage zu beurteilen ist, erfolgt die Beurteilung un-
beschadet des § 38 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 –
AVG, BGBl. Nr. 51/1991, nach Maßgabe des Abs. 6.

(4) Die Neufestsetzung nach den Abs. 1 bis 3 erfolgt nach Ermittlung des
Vergleichsstichtags (§ 169g) durch Feststellung des Besoldungsdienstalters
zum Ablauf des 28. Februar 2015. Das Besoldungsdienstalter nach § 169c
erhöht sich um den zwischen dem Vergleichsstichtag und dem Vorrückungs-
stichtag liegenden Zeitraum, wenn der Vergleichsstichtag vor dem Vorrü-
ckungsstichtag liegt, andernfalls vermindert es sich um diesen Zeitraum. Für
den Vergleich ist der letzte Vorrückungsstichtag maßgebend, der unter Aus-
schluss der vor Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegten Zeiten fest-
gesetzt wurde.

(5) Die Neufestsetzung in bereits anhängigen Verfahren nach Abs. 3 erfolgt
bei Beamtinnen und Beamten, die nicht nach § 169c Abs. 1 (allenfalls in Verbin-
dung mit § 169d Abs. 3, 4 oder 6) übergeleitet wurden, abweichend von Abs. 4
durch Feststellung

1. der Einstufung zum Tag der Antragseinbringung oder, wenn die Beamtin
oder der Beamte vor diesem Tag aus dem Dienststand oder dem Dienst-
verhältnis ausgeschieden ist, zum Ablauf des letzten Tages des Dienst-
stands oder Dienstverhältnisses und

2. des Vorrückungstermins, mit dem die Einstufung nach Z 1 erreicht wurde.
Die Einstufung und der Vorrückungstermin nach Z 1 und 2 sind zunächst auf
Grundlage des letzten Vorrückungsstichtags, der unter Ausschluss der vor Voll-
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegten Zeiten festgesetzt wurde, zu be-
messen. Anschließend sind sie um die Anzahl an ganzen Monaten, die zwi-
schen dem Vergleichsstichtag und dem Vorrückungsstichtag liegen, zu verbes-
sern, wenn der Vergleichsstichtag vor dem Vorrückungsstichtag liegt, andern-
falls um diese zu vermindern.

(6) Die Bemessung der Bezüge erfolgt rückwirkend unter Berücksichtigung
der für die Vorrückung wirksamen Dienstzeit

1. im Fall des Abs. 4 (für Zeiten vor dem 1. März 2015 unter Anwendung von
§ 169c Abs. 6b in der geltenden Fassung und § 8 in der Fassung der
Dienstrechts-Novelle 2015, BGBl. I Nr. 65/2015) nach Maßgabe des neu
festgesetzten Besoldungsdienstalters und

2. im Fall des Abs. 5 nach Maßgabe der neu festgesetzten besoldungsrecht-
lichen Stellung, wobei Vorrückungen mit dem Monatsersten nach Ablauf
des für die Vorrückung in die jeweilige Gehaltsstufe erforderlichen Zeit-
raums erfolgen, der sich aus den bis zum Ablauf des 31. Dezember 2003
für die Verwendungsgruppe der Beamtin oder des Beamten geltenden Be-
stimmungen ergibt, oder, wenn das Ende dieser Frist auf einen Monats-
ersten fällt, mit diesem Monatsersten.

Abweichend von § 13b hat für Beamtinnen und Beamte nach Abs. 1, auf die
Abs. 3 erster Satz nicht zutrifft, eine allfällige Nachzahlung für Zeiten ab dem
1. Mai 2016 von Amts wegen zu erfolgen.
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(6 a) Wenn sich nach Abs. 6 für den Überleitungsmonat nach § 169 c
Abs. 2 rückwirkend eine höhere Einstufung ergibt, sind die Wahrungszulagen
nach § 169 c Abs. 6 und 9 entsprechend anzupassen. Die bereits erfolgte
Festsetzung des Besoldungsdienstalters nach § 169 c Abs. 3 bleibt davon un-
berührt.

(6b) Gemeinsam mit der Feststellung nach Abs. 4 oder 5 ist auch das Datum
bescheidmäßig festzustellen, ab dem ein allfälliger Anspruch auf Nachzahlung
von Bezügen, der sich aus der rückwirkenden Anwendung von Abs. 6 ergibt,
nicht verjährt ist.

(7) Vor der Neufestsetzung nach Abs. 1 und 2 ist der Beamtin oder dem Be-
amten das vorläufige Ergebnis der Ermittlungen aufgrund der Aktenlage mit der
Aufforderung schriftlich mitzuteilen, binnen sechs Monaten allfällige weitere Zei-
ten geltend zu machen und die erforderlichen Nachweise zu erbringen, widrigen-
falls diese nicht zu berücksichtigen sind. Diese Frist kann mit Zustimmung der
Beamtin oder des Beamten verkürzt werden.

(8) Bei der Beamtin oder dem Beamten,
1. deren oder dessen besoldungsrechtliche Stellung nach den Abs. 1, 2 oder

3 rechtskräftig neu festgesetzt wurde, und
2. die oder der Zeiten nach § 169g Abs. 3 Z 3 zurückgelegt hat, die bei der

Neufestsetzung nach Z 1 nicht zur Gänze bei der Ermittlung des Ver-
gleichsstichtags berücksichtigt wurden,

hat die Dienstbehörde auf spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021
einzubringenden Antrag die Neufestsetzung unter Berücksichtigung der in Z 2
angeführten Zeiten bescheidmäßig abzuändern, wobei Abs. 7 nicht zur Anwen-
dung gelangt. Wenn die Beamtin oder der Beamte Zeiten nach § 169g Abs. 3
Z 3 noch vor der Neufestsetzung nach Z 1 geltend macht, sind diese von der
Dienstbehörde ungeachtet eines allfälligen Ablaufs der Frist nach Abs. 7 bei der
Neufestsetzung zu berücksichtigen.

Vergleichsstichtag

§ 169g. (1) Der Vergleichsstichtag wird dadurch ermittelt, dass die nach Er-
reichen des Mindestalters für eine Beschäftigung im Rahmen eines Systems der
dualen Ausbildung nach Art. 4 Abs. 2 lit. b der Richtlinie 94/33/EG des Rates
vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz, in der Fassung ABl. Nr. L 216
vom 20. 08. 1994 S. 12, zurückgelegten Zeiten, die bei der Ermittlung des Vor-
rückungsstichtags voranzustellen waren oder bei Außerachtlassung der Alters-
grenze von 18 Jahren voranzustellen gewesen wären, nach Maßgabe der
Abs. 2 bis 6 dem Tag der Anstellung vorangestellt werden.

(2) Für die Ermittlung des Vergleichsstichtags sind folgende Bestimmungen
über den Vorrückungsstichtag nach Maßgabe der Abs. 3 bis 6 anzuwenden:

1. § 12 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2007, BGBl. I Nr. 96/2007,
2. § 12a in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2011, BGBl. I Nr. 140/2011,
3. § 113 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2004, BGBl. I Nr. 176/2004,
4. § 113a in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2007, BGBl. I Nr. 53/2007

und
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5. die Anlage 1 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2004, BGBl. I
Nr. 176/2004.

Maßgebend sind die Bestimmungen für jene Verwendungsgruppe, welcher die
Beamtin oder der Beamte im Zeitpunkt der Festsetzung des Vorrückungsstich-
tags nach § 169f Abs. 4 letzter Satz angehört hat.

(3) Abweichend von den Bestimmungen nach Abs. 2 Z 1 bis 5
1. treten an Stelle der vor Vollendung des 18. Lebensjahres liegenden Zeiten

die vor Erreichen des Mindestalters für eine Beschäftigung im Rahmen
eines Systems der dualen Ausbildung nach Art. 4 Abs. 2 lit. b der Richt-
linie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeits-
schutz, in der Fassung ABl. Nr. L 216 vom 20. 08. 1994 S. 12, liegenden
Zeiten;

2. sind bei Beamtinnen und Beamten, für deren Verwendungsgruppen die
Bestimmungen über den Vorrückungsstichtag eine Voranstellung von Zei-
ten des erfolgreichen Studiums an einer höheren Schule vorsehen, aus-
schließlich jene Zeiten als Zeiten des erfolgreichen Studiums an einer hö-
heren Schule voranzustellen, die
a) zwischen dem Ablauf des 31. August jenes Kalenderjahres, in dem die

Beamtin oder der Beamte die Aufnahme in die zwölfte Schulstufe er-
reicht hat, und

b) dem Ablauf des 30. Juni des nachfolgenden Kalenderjahres
zurückgelegt wurden. Wenn die für die Beamtin oder den Beamten gelten-
den schulrechtlichen Vorschriften eine Regelstudiendauer von mehr als
zwölf Schulstufen vorsehen, so verlängert sich der voranzustellende Zeit-
raum für jede weitere Schulstufe um ein Jahr;

3. sind mit Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Zeiten einer gleichwerti-
gen Berufstätigkeit nach § 12 Abs. 2 Z 1 a zur Gänze zu berücksichtigen,
die
a) vor Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wurden oder
b) nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wurden, wenn für

die Voranstellung von sonstigen Zeiten im öffentlichen Interesse nach
§ 12 Abs. 3 in der damals geltenden Fassung eine Höchstgrenze ge-
setzlich vorgesehen war.

Bei der Bemessung eines allfälligen Überstellungsverlusts gelten diese
Zeiten als Zeiten in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebiets-
körperschaft;

4. sind sonstige Zeiten, die bis zum Höchstausmaß von drei Jahren zur
Hälfte zu berücksichtigen sind, bis zum Höchstausmaß von sieben Jahren
zur Hälfte zu berücksichtigen;

5. sind Zeiten in einem Ausbildungsverhältnis zu einer inländischen Ge-
bietskörperschaft als Lehrling nur dann voranzustellen, wenn die Beamtin
oder der Beamte nach dem 31. März 2000 ins Dienstverhältnis eingetre-
ten ist;

6. sind Zeiten einer Tätigkeit als Wissenschaftlicher (Künstlerischer) Mit-
arbeiter (in Ausbildung) gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Abgel-
tung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universi-
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täten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974, nur dann voran-
zustellen, wenn die Beamtin oder der Beamte nach dem 30. September
2001 ins Dienstverhältnis eingetreten ist.

(4) Die zur Hälfte zu berücksichtigenden sonstigen Zeiten sind bei der Ermitt-
lung des Vergleichsstichtags nur insoweit voranzustellen, als sie das Ausmaß
von vier zur Hälfte zu berücksichtigenden Jahren übersteigen.

(5) Wenn für die Voranstellung von Zeiten nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres ein Höchstausmaß oder ein Verlust wie im Fall einer Überstellung gesetz-
lich vorgesehen war, sind diese Bestimmungen gleichermaßen auf alle zu be-
rücksichtigenden Zeiten anzuwenden.

(6) Soweit die Abs. 3 bis 5 keine abweichenden Regelungen vorsehen, ist bei
der Voranstellung von Zeiten von entschiedener Sache hinsichtlich der nach
Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegten Zeiten auszugehen, wenn
diese bereits bei der Festsetzung des Vorrückungsstichtags (§ 169f Abs. 4 letz-
ter Satz) nach den Bestimmungen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 oder nach früher gel-
tenden Fassungen dieser Bestimmungen zur Gänze vorangestellt oder nicht vo-
rangestellt wurden.

Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

§ 169h. (1) Bei Beamtinnen und Beamten,
1. deren erstmalige Festsetzung des Vorrückungsstichtags unter Berück-

sichtigung der Zeiten nach dem 30. Juni des Jahres, in dem nach der Auf-
nahme in die erste Schulstufe neun Schuljahre absolviert worden sind
oder worden wären, erfolgt ist, oder

2. deren auf das Besoldungsdienstalter anrechenbare Vordienstzeiten nach
§ 12 Abs. 5 in einer ab dem 12. Februar 2015 geltenden Fassung festge-
stellt wurden,

ist mit Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf Antrag das Besoldungsdienstalter in je-
nem Ausmaß um die Zeiten einer gleichwertigen Berufstätigkeit nach § 12
Abs. 2 Z 1a bescheidmäßig zu erhöhen, in dem diese Zeiten bei der Festset-
zung nach Z 1 oder der Feststellung nach Z 2 nicht zur Gänze berücksichtigt
wurden.

(2) aufgehoben

(3) aufgehoben

(4) Die Erhöhung des Besoldungsdienstalters um Zeiten nach Abs. 1 ist nicht
zulässig, soweit diese Zeiten nach den Bestimmungen über den Vorrückungs-
stichtag von einem Verlust wie im Fall einer Überstellung oder nach den Bestim-
mungen über das Besoldungsdienstalter von einem Vorbildungsausgleich be-
troffen gewesen wären. Bei der Bemessung eines allfälligen Überstellungsver-
lusts gelten diese Zeiten als Zeiten in einem Dienstverhältnis zu einer inländi-
schen Gebietskörperschaft.

(5) Bei allfälligen Nachzahlungen wird der Zeitraum vom 8. Mai 2019 bis
zum Ablauf des Tages der Kundmachung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019,
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BGBl. I Nr. 58/2019, nicht in die Verjährungsfrist nach § 13 b Abs. 1 einge-
rechnet.

ABSCHNITT XII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Teuerungszulagen

§ 170. (1) Sofern es zur Anpassung der Monatsbezüge an geänderte Le-
benshaltungskosten notwendig ist, können durch Verordnung der Bundesregie-
rung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates Teuerungs-
zulagen gewährt werden. Diese Teuerungszulagen sind in Hundertsätzen fest-
zusetzen. Sie können für die einzelnen Teile des Monatsbezuges (§ 3 Abs. 2)
auch verschieden hoch festgesetzt werden.

(2) Die Teuerungszulagen teilen das rechtliche Schicksal des Teiles des Mo-
natsbezuges, zu dem sie gewährt werden.

Anpassung der Wahrungszulagen für das Jahr 2023

§ 170a. (1) Die Überleitungsbeträge als Bemessungsgrundlage für die Wah-
rungszulage nach § 169c Abs. 7 oder Abs. 9 erhöhen sich bei übergeleiteten

1. Beamtinnen und Beamten des Bundes mit Ausnahme jener des Post- und
Fernmeldewesens,

2. Vertragsbediensteten des Bundes,
3. Landeslehrpersonen und
4. Landesvertragslehrpersonen

mit 1. Jänner 2023 um 7,15 v.H., mindestens jedoch um 170,0 E und werden
sodann kaufmännisch auf ganze Cent gerundet. Die bereits erfolgte Überleitung
bleibt davon unberührt.

(2) Die Überleitungsbeträge als Bemessungsgrundlage für die Wahrungszu-
lage nach § 169c Abs. 7 oder 9 sind bei Beamtinnen und Beamten des Post- und
Fernmeldewesens gemeinsam mit der Gehaltsanpassung vom jeweils zuständi-
gen Vorsitzenden des Vorstands nach § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG anzupassen.

Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz

§ 171a. Die dem Dienstgeber Republik Österreich zentral zu verrechnende
Ausgleichstaxe nach § 9 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/
1970, ist von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport nach dem Verursacherprinzip je Kalenderjahr im
Nachhinein den einzelnen Bundesministerien weiterzuverrechnen.

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zu Fonds,
Stiftungen oder Anstalten

§ 172. Auf Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu
Fonds, Stiftungen oder Anstalten stehen, die von Organen des Bundes oder von
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Personen (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen
des Bundes bestellt sind, sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes dem
Sinne nach so weit anzuwenden, als nicht etwas anderes bestimmt ist.

Verweisungen auf andere Bundesgesetze

§ 173. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwie-
sen wird, sind diese – sofern nicht ausdrücklich anderes angeordnet wird – in der
jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Verordnungen

§ 174. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner Novellen
können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der be-
treffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen treten frühestens mit
dem Tag in Kraft, mit dem die betreffende Verordnungsermächtigung in Kraft
tritt.

Mitwirkungsbefugnisse

§ 174a. Soweit dieses Bundesgesetz Mitwirkungsbefugnisse der Bundes-
regierung oder der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kul-
tur, öffentlichen Dienst und Sport bei Rechtsakten anderer Behörden vorsieht,
beziehen sich diese nicht auf Rechtsakte der Bundespräsidentin oder des Bun-
despräsidenten, der Präsidentin oder des Präsidenten des Nationalrates, der
Präsidentin oder des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, der Präsiden-
tin oder des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, der Präsidentin oder
des Präsidenten des Rechnungshofes und der oder des Vorsitzenden der Volks-
anwaltschaft.

Inkrafttreten

§ 175. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Feber 1956 in Kraft.
(2) Es treten in Kraft:
1. § 58 Abs. 5 Z 4 und 5, § 59 Abs. 7 bis 13, § 59c Abs. 3 Z 1, § 61 Abs. 4

und § 94a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992 mit
1. September 1992,

2. § 60 Abs. 3 in der Fassung des Art. 1 Z 35 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 873/1992 mit 1. September 1992,

3. § 4 Abs. 7a, § 16 samt Überschrift, § 17 Abs. 5, § 28 Abs. 3, § 30 Abs. 1,
§ 30b Abs. 2, § 30c Abs. 2, § 38 Abs. 1, § 38a Abs. 1, § 39 Abs. 3, § 42
Abs. 1, § 43 Abs. 1, § 48 Abs. 3, § 50 Abs. 3, § 55 Abs. 1, § 56 Abs. 2, § 57
Abs. 2, § 58 Abs. 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1, 2, 2a, 3 und 5a,
§ 59b, § 60 Abs. 1 und 4, § 60a Abs. 2, § 62a Abs. 2, 3 und 5, § 65 Abs. 1,
3 und 4, § 72 Abs. 1, § 73 Abs. 1, § 73a, § 73b Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74b
Abs. 1, § 76 Abs. 1, § 76a Abs. 1, § 77 Abs. 1, § 78 Abs. 1, § 79a, § 79b,
§ 82a Abs. 2, 3 und 5, § 82c Abs. 1, 2 und 5, § 84 Abs. 1, § 84b Abs. 2,
§ 84c Abs. 1, § 85b Abs. 1, § 85d Abs. 1 und 2, § 85 f samt Überschrift,
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§ 86 Abs. 2 und 3 und § 93 Abs. 1, 4 und 5 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 873/1992 mit 1. Jänner 1993,

4. § 60 Abs. 3 in der Fassung des Art. 1 Z 36 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 873/1992 mit 1. Jänner 1993.

(3) § 4 Abs. 9, § 12 Abs. 3, § 15 Abs. 2 und 2a, § 19, § 19a Abs. 2, § 19b
Abs. 2, § 20a Abs. 2, § 20d Abs. 2, § 24 Abs. 2, § 55 Abs. 2, § 65 Abs. 2, § 71
Abs. 2, § 71a Abs. 1 und § 73b Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 256/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(4) § 22 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334/1993 tritt
mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(5) Es treten in Kraft:
1. § 42 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 7 des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 518/1993, § 44 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Art. II Z 9 des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 518/1993, § 44 Abs. 5 in der Fassung des Art. II Z 12
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 mit 1. Jänner 1993,

2. § 12 Abs. 2 und 6, § 13 Abs. 10, § 30a Abs. 6, § 44 Abs. 3 und § 45 samt
Überschrift, § 82c Abs. 1, 2, 4 und 10, § 91 Abs. 2 und § 92 samt Über-
schrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 mit 1. Juli
1993,

3. § 42 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 8 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 518/1993, § 44 Abs. 2 in der Fassung des Art. II Z 10 des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 518/1993 und § 44 Abs. 5 in der Fassung des Art. II Z 13
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 mit 1. Juli 1993.

(6) Die Aufhebung der §§ 85, 85a und 87, der Überschrift vor § 92a und des
§ 94a durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 518/1993 wird mit Ablauf des 30. Juni
1993 wirksam.

(7) § 59a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 519/1993
tritt mit 1. September 1993 in Kraft. § 93 tritt (mit Ausnahme der verbleibenden
Überschrift) mit Ablauf des 31. August 1993 außer Kraft.

(8) Es treten in Kraft:
1. § 30b Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994 mit

1. September 1992,
2. § 12 Abs. 2 Z 8, § 12 Abs. 2a bis 2e, 7 und 8, § 24b Abs. 2 und 4, § 28

Abs. 3, § 30 Abs. 1, § 30b Abs. 2, § 30c Abs. 2, § 38 Abs. 1 und 3 bis 5,
§ 38a Abs. 1, § 39 Abs. 3, § 42 Abs. 1, § 43 Abs. 1, § 48 Abs. 3, § 50
Abs. 3, § 55 Abs. 1, § 56 Abs. 2, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 1, 4 und 6, § 59
Abs. 2, 8 und 9, § 59a Abs. 1, 2, 2a, 3 und 5a, § 59b, § 60 Abs. 1, 3 und 4,
§ 60a Abs. 2, § 62a Abs. 2, 3 und 5, § 65 Abs. 1, 3 und 4, § 72 Abs. 1, § 73
Abs. 1, § 73a, § 73b Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 74b Abs. 1, § 76
Abs. 1, § 76a Abs. 1, § 77 Abs. 1, § 78 Abs. 1, § 79a, § 79b, § 82a Abs. 2,
3 und 5, § 82c Abs. 1 und 5, § 84 Abs. 1, § 84b Abs. 2, § 84c Abs. 1,
§ 85b Abs. 1, § 85d Abs. 1 und 2, § 85 f Abs. 2, § 86 Abs. 2 und 3 und die
Anlage zu § 12 Abs. 2a Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 16/1994 mit 1. Jänner 1994,

3. § 57 Abs. 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994, so-
weit er sich nicht auf ganztägige Schulformen bezieht, mit 1. Jänner 1994,
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4. § 57 Abs. 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994, so-
weit er sich auf ganztägige Schulformen bezieht, und § 61 Abs. 1 und 6a
bis 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994 jeweils
a) hinsichtlich der ersten und fünften Schulstufe sowie des Polytechni-

schen Lehrganges mit 1. September 1994,
b) hinsichtlich der zweiten und sechsten Schulstufe mit 1. September

1995,
c) hinsichtlich der dritten und siebenten Schulstufe mit 1. September 1996

und
d) hinsichtlich der vierten und achten Schulstufe mit 1. September 1997.

(9) § 75 Abs. 4, § 78 Abs. 5 und § 85d Abs. 3, jeweils in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 523/1994, treten mit 1. Oktober 1994 in Kraft.

(10) § 2 Z 1, 6 und 7, § 3 Abs. 2, § 10 Abs. 1 Z 1, § 12 Abs. 2 Z 5, 6 und 8 und
Abs. 8 und 10, § 12a Abs. 2 Z 1, § 12b Abs. 3 und 4, § 15 Abs. 3 Z 1, die §§ 28
bis 40b samt Überschriften, § 61 Abs. 4, die §§ 72 bis 160 samt Überschriften
und § 162 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/
1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

(11) Es treten, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 507/
1994 in Kraft:

1. § 44 Abs. 5 Z 1 mit 1. Juli 1994,
2. § 42 Abs. 2 Z 1 mit 1. Jänner 1995.
(12) Es treten in Kraft:
1. § 15a Abs. 2 und § 38 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 665/1994 mit 1. Jänner 1994,
2. § 12 Abs. 2 Z 7, § 15 Abs. 7 und 8, § 20c Abs. 2a, § 30b Abs. 1, § 82a

Abs. 1 und § 82c Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. Juli 1994,

3. § 58 Abs. 1 Z 14 bis 17 und § 59b Abs. 5 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. September 1994,

4. § 13 Abs. 2, 7 und 11 und § 22 Abs. 2b in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. Oktober 1994,

5. § 13a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit
1. Jänner 1995.

(13) Es treten in Kraft:
1. § 12 Abs. 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 mit

1. Jänner 1994,
2. § 12 Abs. 2 Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995

mit 1. Juli 1994,
3. § 12 Abs. 2 Z 5 lit. a und Z 6, § 13 Abs. 9a und 9b, § 13a Abs. 6, § 28

Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 34 Abs. 6, § 36 Abs. 5 Z 1, § 39 Abs. 6,
§ 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, 4a und 5, § 42 Abs. 1, § 43 Abs. 1, § 48
Abs. 3, § 50 Abs. 3, § 55 Abs. 1, § 56 Abs. 2, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4 und
6, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1, 2, 2a, 3 und 5a, § 59b, § 60 Abs. 1, 3 und 4,
§ 60a Abs. 2, § 62a Abs. 2, 3 und 5, § 65 Abs. 1, 3 und 4, § 72 Abs. 1, § 74
Abs. 1, § 75 Abs. 1a, § 77 Abs. 2 Z 1, § 80 Abs. 5, § 81 Abs. 2, § 82
Abs. 6a, § 83 Abs. 1 und 3, § 85 Abs. 1 und 3, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1 und
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3, § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1a, § 94 Abs. 5 Z 1, § 97 Abs. 6, § 98 Abs. 2,
§ 101 Abs. 2, § 103 Abs. 2, 3 und 5 Z 1, § 105 Abs. 1, 5 und 11, § 106
Abs. 3b, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, 3a und 4, § 114 Abs. 2
und 3, § 115 Abs. 1, § 118 Abs. 3, 4, 5 und 9 bis 11, § 119 samt Über-
schrift, § 120 Abs. 1, § 122 Abs. 4, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 128
Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1, 2 und 4, § 134 Abs. 2a, § 136 Abs. 6 und 8,
§ 138 Abs. 1, § 139 Z 1, § 140 Abs. 1, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1,
§ 146 Abs. 2a, § 147 Abs. 5 bis 6, § 149 Abs. 1, 2 und 4, § 150, § 151
Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2 und 3, § 154 Abs. 2a und § 155 Abs. 6
und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 mit 1. Jän-
ner 1995.

(14) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 treten in Kraft:
1. § 13 Abs. 9a und § 139 Z 1 mit 1. Jänner 1995,
2. § 3 Abs. 2, § 4 samt Überschrift, § 5 Abs. 6, § 6 Abs. 4 und 5, § 10 Abs. 4,

§ 12 Abs. 1 bis 4, 6 und 7, § 13 Abs. 10, § 20b Abs. 1 Z 3 und Abs. 3 und
3a, § 20c Abs. 5, § 22 Abs. 2, § 36 Abs. 2 Z 1, § 54 Abs. 3, § 94 Abs. 2
Z 1, § 104 Abs. 1, die §§ 112a und 112b samt Überschriften und § 113
Abs. 5 bis 7 mit 1. Mai 1995,

3. § 22 Abs. 2a letzter Satz und § 61 Abs. 5 bis 13 mit 1. September 1995.
(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 treten in Kraft:
1. § 21 Abs. 3 Z 1, § 35 Abs. 6a, § 39 Abs. 6, § 76 Abs. 6a, § 80 Abs. 5, § 93

Abs. 6a, 9 und 10, § 97 Abs. 6, § 105 Abs. 10 und § 131 Abs. 3 mit 1. Jän-
ner 1995,

2. § 20b Abs. 3 und § 113 Abs. 8 mit 1. Mai 1995,
3. § 13 Abs. 10 mit 1. Jänner 1996,
4. § 157a samt Überschrift mit dem auf die Kundmachung des Bundesgeset-

zes BGBl. Nr. 522/1995 folgenden Tag.
(16) Es treten in Kraft:
1. § 28 Abs. 1, § 36 Abs. 11 Z 2, § 39 Abs. 6 und 7, § 72 Abs. 1, § 80 Abs. 5

und 6, § 85 Abs. 1, § 89 Abs. 1 und § 97 Abs. 6 und 7 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 820/1995 mit 1. Jänner 1996,

2. a) § 30 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 2,
b) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 7,
c) § 91 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 12
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 820/1995 mit 1. Jänner 1996,

3. a) § 30 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 3,
b) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 8,
c) § 91 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 13
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 820/1995 mit 1. Jänner 1997.

(17) Es treten in Kraft:
1. a) § 20c Abs. 3 in der Fassung,

b) § 121 Abs. 4a in der Fassung des Art. 2 Z 52,
c) § 122 Abs. 3 in der Fassung des Art. 2 Z 56
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. Mai 1996,

2. a) § 30 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 10,
b) § 30 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 13 lit. a,
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c) § 36 Abs. 7 in der Fassung des Art. 2 Z 16a lit. a,
d) § 44 samt Überschrift in der Fassung des Art. 2 Z 17,
e) § 49a samt Überschrift in der Fassung des Art. 2 Z 19,
f) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 33,
g) § 74 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 36 lit. a,
h) § 77 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 36a lit. a,
i) § 91 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 39,
j) § 91 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 42 lit. a,
k) § 94 Abs. 7 in der Fassung des Art. 2 Z 43a lit. a,
l) § 103 Abs. 5 in der Fassung des Art. 2 Z 44,
m) § 103 Abs. 6 in der Fassung des Art. 2 Z 46 lit. a,
n) § 105 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 47,
o) § 105 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 49,
p) die Überschrift zu § 113a, § 113a Abs. 1 und 2 und § 113b samt Über-

schrift in der Fassung,
q) § 121 Abs. 4b in der Fassung des Art. 2 Z 53,
r) § 122 Abs. 3 in der Fassung des Art. 2 Z 57
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. Juni 1996,

3. § 4 Abs. 5 Z 7 und (soweit sie Z 7 betrifft) Z 8, § 13 Abs. 10a und 11, § 22
Abs. 3 bis 9 und § 61 Abs. 4, 5 und 13 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. September 1996,

4. § 4 Abs. 3, 4 und 5 Z 1, 2, 6, 8 (soweit sie nicht Z 7 betrifft) und 9, § 4
Abs. 7, § 51 Abs. 3 und 9 (soweit er nicht die Absatzbezeichnung betrifft)
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. Oktober
1996,

5. § 121 Abs. 4a in der Fassung des Art. 2 Z 54 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 201/1996 mit 1. Dezember 1996,

6. a) § 30 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 11,
b) § 30 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 13 lit. b,
c) § 36 Abs. 7 in der Fassung des Art. 2 Z 16a lit. b,
d) § 44 samt Überschrift in der Fassung des Art. 2 Z 18,
e) § 49a samt Überschrift in der Fassung des Art. 2 Z 20,
f) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 34,
g) § 74 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 36 lit. b,
h) § 77 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 36a lit. b,
i) § 91 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 40,
j) § 91 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 42 lit. b,
k) § 94 Abs. 7 in der Fassung des Art. 2 Z 43a lit. b,
l) § 103 Abs. 5 in der Fassung des Art. 2 Z 45,
m) § 103 Abs. 6 in der Fassung des Art. 2 Z 46 lit. b,
n) § 105 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 48,
o) § 105 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 50,
p) § 113a Abs. 3 in der Fassung,
q) § 121 Abs. 4b in der Fassung des Art. 2 Z 55
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. Jänner 1997,

7. a) § 30 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 12,
b) § 31 Abs. 2 und 4, § 34 Abs. 5 und § 36 Abs. 8 und 11 in der Fassung,
c) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 35,
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d) § 87 Abs. 2 und 4 in der Fassung,
e) § 91 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 41,
f) § 92 Abs. 5 und § 94 Abs. 8 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. Jänner 1998,

8. § 51 Abs. 1, 4 und 8, § 51a Abs. 2, § 53 samt Überschrift und § 53a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. Oktober 1997.

(18) Es treten in Kraft:
1. § 51b Abs. 1 und 5 sowie § 51c in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Oktober 1994,
2. § 113a Überschrift und Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 375/1996 mit 1. Jänner 1995,
3. § 12 Abs. 10, § 105 Abs. 2 Z 2.4.1, 2.6.1, 3.1.1 und 3.3.1 in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Jänner 1996,
4. a) § 2 Abs. 1 Z 8, die Überschrift zu Abschnitt IX, § 103 Abs. 1, 2, 4 und 5,

die Tabelle im § 105 Abs. 1, § 105 Abs. 2 Z 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1,
1.6.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.5.1, 2.7.1 und 3.2.1, § 105 Abs. 3, 5, 6, 6a, 6b, 7
und 10, § 106 Abs. 1, § 107, § 107a samt Überschrift, § 114 Abs. 2 Z 6
und § 117 samt Überschrift in der Fassung,

b) § 105 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Art. II Z 2h des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Mai 1996,

5. a) § 103 Abs. 6 und § 113b Abs. 1 Z 2 und 4 in der Fassung,
b) § 105 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Art. II Z 2 i,
c) § 105 Abs. 1a in der Fassung des Art. II Z 2k,
d) § 105 Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z 2 t,
e) § 121 Abs. 4b in der Fassung des Art. II Z 7
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Juni 1996,

6. § 4 samt Überschrift, § 6 Abs. 4 und 5, § 61 Abs. 5 und 12 und § 112a
Überschrift und Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/
1996 und die Aufhebung des § 5 durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 375/
1996 mit 1. September 1996,

7. a) § 105 Abs. 1a in der Fassung des Art. II Z 2 l,
b) § 105 Abs. 4 Z 2 in der Fassung des Art. II Z 2 u,
c) § 121 Abs. 4b in der Fassung des Art. II Z 8
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Jänner 1997,

8. § 53a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Ok-
tober 1997.

(19) § 57 Abs. 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1996
tritt mit 1. Juni 1996 in Kraft.

(20) § 57 Abs. 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 376/1996
tritt mit 1. September 1996 in Kraft.

(21) § 13 Abs. 2a und 5 bis 9b, § 22 und § 113c samt Überschrift in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 392/1996 treten mit 1. August 1996 in
Kraft.

(22) § 13 Abs. 8a und § 22 Abs. 7 und 8 sowie der Entfall des letzten Satzes
des § 13 Abs. 9a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 tre-
ten am 1. August 1997 in Kraft.
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(23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 12 Abs. 2 Z 6 und § 103 Abs. 1 mit 1. Mai 1996,
2. § 105 Abs. 1a mit 1. Juni 1996,
3. § 13 Abs. 9a mit 1. August 1996,
4. § 12 Abs. 3 und 5, § 15 Abs. 2, 2a und 8, § 16a Abs. 3, § 17a Abs. 2,

§ 17b Abs. 4, § 18 Abs. 2, § 19a Abs. 2, § 19b Abs. 2, § 20d Abs. 2, § 24
Abs. 1, § 24a Abs. 3, § 24b Abs. 7, § 39 Abs. 1, § 51c Abs. 4, § 57 Abs. 1,
6 und 9, § 67, § 80 Abs. 1, § 82 Abs. 3, § 97 Abs. 1, § 105 Abs. 6a, § 121
Abs. 4, § 128 Abs. 3, § 142 Abs. 1 und § 157a sowie die Aufhebung des
§ 105 Abs. 6b und des § 107a samt Überschrift mit 15. Februar 1997,

5. § 10 Abs. 4 Z 2, § 13 Abs. 10, § 15a Abs. 1 Z 1, § 16 Abs. 9, § 21 Abs. 6,
§ 22 Abs. 10 Z 1, § 36a, § 37 Abs. 7 bis 7b, § 40b Abs. 5 Z 1, § 61
Abs. 13, § 78 Abs. 6 bis 6b, § 83 Abs. 2 Z 1, § 89 Abs. 1, § 95 Abs. 8 bis
8b, § 99, § 112 Abs. 4 Z 1 und § 113a Abs. 5 mit 1. Juli 1997,

6. § 57 Abs. 12 mit 1. September 1997.
(24) Es treten in Kraft:
1. § 48a samt Überschrift, § 49a Abs. 2 und 3, § 49b Z 1 und 2, § 50 (soweit

er sich auf Universitäts(Hochschul)dozenten bezieht) samt Überschrift,
§ 51 samt Überschrift, § 51a, § 52 samt Überschrift, die §§ 53 und 53a
und § 54 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/1997
mit 1. Oktober 1997,

2. die §§ 48 und 49 samt Überschriften, § 50 (soweit er sich nicht auf Univer-
sitäts(Hochschul)dozenten bezieht) und § 50a samt Überschrift in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/1997 mit 1. März 1998,

3. die Aufhebung der §§ 53 und 53a in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 201/1996 und 375/1996 durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 109/
1997 mit 1. Oktober 1997.

(25) § 52a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/1997 tritt mit
1. Oktober 1997 in Kraft und mit Ablauf des 28. Februar 1998 außer Kraft.

(26) § 4 Abs. 6, § 12 Abs. 2 Z 2, § 15 Abs. 7 Z 2 und § 22 Abs. 10 Z 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 treten mit 1. Jänner 1998 in
Kraft.

(27) Die §§ 105 und 105a samt Überschriften und § 113b Abs. 1 Z 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 110/1997 treten mit 1. Juli 1997 in
Kraft.

(28) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in
Kraft:

1. § 20c Abs. 3 mit 1. Mai 1996,
2. § 28 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 42 Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 55

Abs. 1, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 83a samt Überschrift, § 85 Abs. 1, § 87
Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 103 Abs. 2 und 5, § 109 Abs. 1, § 114 Abs. 2, § 118
Abs. 3 bis 5, § 138 Abs. 1 und § 145a samt Überschrift mit 1. Jänner 1998,

3. § 13 Abs. 12 bis 15, § 22 Abs. 12 und die §§ 61 und 63a samt Überschrif-
ten mit 1. September 1998,

4. § 22 Abs. 2 bis 5, § 40a Abs. 1, § 57 Abs. 7, 9 und 11, die §§ 59c bis 59e,
§ 60a Abs. 1, § 81 Abs. 1, § 98 Abs. 1, § 113c samt Überschrift, § 113d,
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§ 130, § 143 Abs. 1 und § 152 Abs. 1 sowie die Aufhebung der §§ 32 und
33 samt Überschriften, des § 36 Abs. 3 und 4, der bisherigen Abs. 7 und
11 des § 57, des § 58 Abs. 9, des § 59 Abs. 13, des § 59a Abs. 6, des § 88
samt Überschrift, des § 94 Abs. 3 und 4 und des § 142 Abs. 4 mit 1. Jän-
ner 2003.

(29) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 treten in
Kraft:

1. § 93 Abs. 9 und 10 mit 1. Jänner 1995,
2. § 67 und § 128 Abs. 3 mit 15. Februar 1997,
3. § 13 Abs. 9a und § 22 Abs. 6a mit 1. Juli 1997,

3a. § 13 Abs. 9b und § 22 Abs. 7, 8a und 9 mit 1. August 1997,
4. § 99 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a, § 100 Abs. 3 Z 2, § 123 Abs. 1, § 124 Abs. 1

und § 131 Abs. 3 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a mit 1. September 1997,
5. § 12a Abs. 2 Z 3, § 51a Abs. 1 und § 52 Abs. 3a mit 1. Oktober 1997,
6. § 30 Abs. 3a, § 31 Abs. 3 Z 1, § 64b samt Überschrift, § 74 Abs. 3a,

§ 83a Abs. 1a und Abs. 4, § 87 Abs. 3 Z 1, § 91 Abs. 3a, § 103 Abs. 1
und 5, § 105 Abs. 2, Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 und § 113b Abs. 1 Z 4 sowie
die Aufhebung des § 118 Abs. 9 bis 11 und des § 138 Abs. 3 bis 5 mit
1. Jänner 1998,

7. § 24a Abs. 4, 4a und 5 in der Fassung des Art. II Z 15, die §§ 112c bis
112e in der Fassung des Art. II Z 46, 47, 49, 51 lit. a, 52 lit. a und 53 und
§ 112g mit 1. April 1998,

8. a) § 13 Abs. 10 und 11, § 16 Abs. 5 bis 8, § 16a Abs. 5, § 17 Abs. 5, § 21
Abs. 6, § 40a Abs. 1, § 112f und § 113 Überschrift und Abs. 1 und 2
und

b) § 24a Abs. 3 bis 7 in der Fassung des Art. II Z 16, § 112c Abs. 1 in der
Fassung des Art. II Z 48, § 112c Abs. 4 in der Fassung des Art. II
Z 50, § 112d in der Fassung des Art. II Z 51 lit. b, § 112e Abs. 2 in der
Fassung des Art. II Z 52 lit. b und § 112e Abs. 5 in der Fassung des
Art. II Z 54 mit 1. Juli 1998,

9. § 13 Abs. 12, § 59b Abs. 6 in der Fassung des Art. II Z 25a und § 61
Abs. 6 mit 1. September 1998,

10. § 59b Abs. 6 in der Fassung des Art. II Z 25b, § 59e, § 71a Abs. 2,
§ 113c und die Aufhebung des § 64b samt Überschrift, des § 71 Abs. 3
und des § 71a Abs. 3 mit 1. Jänner 2003.

§ 112g tritt mit Ablauf des 31. März 2005 außer Kraft.
(30) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/1999 treten in Kraft:
1. der zweite und dritte Satz des § 24a Abs. 7, der in der Zeit vor dem 1. Juli

1998 die Absatzbezeichnung „(5)“ führte, mit 1. April 1997,
2. § 63a samt Überschrift mit 1. September 1998,
3. § 40a Abs. 1, § 61 Abs. 5, die §§ 82a und 82b samt Überschriften, § 93

Abs. 10 und 11, die §§ 144a und 144b samt Überschriften und § 150 mit
1. Jänner 1999,

4. § 63b samt Überschrift mit 1. April 1999.
Die Aufhebung des § 48 Abs. 5 letzter Satz tritt mit 1. März 1998 in Kraft.

(31) § 12b Abs. 3, § 20c Abs. 2 Z 1, § 32 Abs. 5, § 33 Abs. 1 Z 2 lit. b und
Abs. 3 Z 2 lit. b, § 36 Abs. 4, § 42 bis § 47, § 88 Abs. 5, § 94 Abs. 4, § 113b
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Abs. 1 Z 4 und 5, § 114 Abs. 3, der Abschnitt XI Unterabschnitt G und die Aufhe-
bung des § 114 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/1999
treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(32) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 treten in
Kraft:

1. § 12 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und 4 lit. d bis f und Abs. 3, 4, 6 und 7 sowie § 113
Abs. 9 mit 17. Juni 1998,

2. § 24a Abs. 4, § 112c Abs. 4, § 112 f Abs. 1 und 2 und § 112h mit 1. Juli
1998,

3. § 53a Abs. 1 und 4 mit 1. Oktober 1998,
4. § 36a Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, § 82a Abs. 2 Z 2, § 82b Abs. 4 Z 1, § 111

Abs. 2 Z 2 und 3, § 113a Abs. 6 bis 8, § 113b Abs. 1 Z 4 in der Fassung
des Art. II Z 51 des in der Einleitung angeführten Bundesgesetzes,
§ 113b Abs. 1 Z 5, § 113e samt Überschrift, § 124 Abs. 2 Z 2 und 3 und
§ 156d Abs. 1, der für die Zeit ab 1. September 1999 die Bezeichnung
„§ 160 Abs. 1“ erhält, mit 1. Jänner 1999,

5. § 4, § 6 Abs. 4 und 5, § 7 Abs. 1, § 12 Abs. 2a bis 2c und 5, die Anlage zu
§ 12 Abs. 2a Z 2, § 39 Abs. 1, § 80 Abs. 1, § 83 Abs. 2, § 97 Abs. 1,
§ 112a Abs. 3, § 128 und § 142 Abs. 1 mit 1. August 1999,

6. § 2 Z 5, § 12b Abs. 3 Z 3, § 64, die Überschrift zu Abschnitt VI, die §§ 65
bis 67 samt Überschriften, § 71 samt Überschrift, § 113b Abs. 1 Z 4 in
der Fassung des Art. II Z 17 des in der Einleitung angeführten Bundesge-
setzes, die Bezeichnungsänderungen der bisherigen §§ 156a bis 162,
§ 163, Unterabschnitt H des Abschnittes XI und § 171 Abs. 1 und 2 mit
1. September 1999,

7. § 48 Abs. 1, 3, 4, 5, 7, 11 und 12, § 48a Abs. 5, § 49 Abs. 2, § 50 Abs. 2
und 4, § 50a Abs. 1, § 51a samt Überschrift, § 53 Abs. 1 und 6, § 58
Abs. 1 und § 59 Abs. 2 mit 1. Oktober 1999,

8. § 112e mit 1. Jänner 2000,
9. § 7 Abs. 3, § 20b Abs. 4, § 24a Abs. 6 und § 59b Abs. 3 mit 1. Jänner

2002,
10. § 113c Abs. 1 Z 1 mit 1. Jänner 2003.

Mit Ablauf des 31. Juli 1999 tritt § 142 Abs. 2 und 3 in der bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung außer Kraft. Mit Ablauf des 31. August 1999 tritt § 68
samt Überschrift in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft.
Mit Ablauf des 30. Juni 2001 tritt § 160 Abs. 1 letzter Satz in der bis zu diesem
Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft. § 113a Abs. 6 bis 8 tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2003 außer Kraft. § 113a Abs. 6 bis 8 ist jedoch auch noch im
Jahr 2004 anzuwenden, wenn damit Leistungen abgegolten werden, die vor
dem Ablauf des 31. Dezember 2003 gemäß § 113a Abs. 6 erbracht worden
sind.

(33) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/1999 treten in Kraft:
1. § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2 Z 1 bis 6,

§ 42 Abs. 1, § 44, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1, § 55
Abs. 1, § 56 Abs. 2, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a
Abs. 1, 2, 2a, 3 und 5a Z 2, § 59b Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, § 60 Abs. 1, 3
und 4, § 60a Abs. 2, § 62a Abs. 2, 3 und 5, § 65 Abs. 1, 3 und 4, § 72
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Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 82a Abs. 1, § 82b Abs. 4, § 83 Abs. 1,
§ 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101
Abs. 2 Z 2 bis 6, § 103 Abs. 2, 3 und 5, § 105 Abs. 1, 2 und 4, § 109 Abs. 1,
§ 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 114 Abs. 2 Z 1 bis 6 und Abs. 3, § 115
Abs. 1, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2,
§ 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 138 Abs. 1, § 140 Abs. 1, § 141, § 142 Abs. 1,
§ 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 156b
Abs. 2, § 156c und § 156e Abs. 1 mit 1. Jänner 1999,

2. § 63b Abs. 1 und 5 mit 1. April 1999.
(34) § 2, § 12a Abs. 2 Z 1, § 103 Abs. 1, § 104 Abs. 1 und 2, § 105 Abs. 1

und 3, der Unterabschnitt D des XI. Abschnittes und die Änderung der Bezeich-
nungen der Unterabschnitte D bis H des XI. Abschnittes in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/1999 treten mit 1. September 1999 in Kraft.
Gleichzeitig tritt § 105 Abs. 2 in der bis dahin geltenden Fassung außer Kraft.

(35) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2000 treten in Kraft:
1. § 113b Abs. 1 Z 4 mit 1. September 1999,
2. § 10 Abs. 1 Z 3, § 13 Abs. 10 Z 2, § 15a Abs. 1 Z 2, § 22 Abs. 3 Z 2 und

Abs. 10 Z 1, § 26 Abs. 3 Z 2 lit. c, § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2,
§ 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2 Z 1 bis 6 und Abs. 5 Z 2, § 42 Abs. 1, § 44, § 48
Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 56 Abs. 2,
§ 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1, 2, 2a, 3 und 5a
Z 2, § 59b Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61
Abs. 7, § 62a Abs. 2, 3 und 5, § 63b Abs. 1 und 5, § 65 Abs. 1, § 72
Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1 und 2 Z 2, § 85 Abs. 1, § 87
Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2 Z 2 bis 6, § 109
Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1 und 4 Z 2 und 3, § 114 Abs. 2 und 3,
§ 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3, § 118 Abs. 3, 4 und 5,
§ 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2 Z 1,
§ 138 Abs. 1, § 140 Abs. 1, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151
Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 158 Abs. 2, § 159, § 161 Abs. 1 und
§ 165 Abs. 1, 3 und 4 mit 1. Jänner 2000.

(36) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 treten in Kraft:
1. § 113 Abs. 5 mit 1. Mai 1995,
2. § 4 Abs. 2 mit 1. Jänner 1998,
3. § 40c samt Überschrift, § 53b samt Überschrift, § 113e Abs. 2 Z 2 und

§ 133a samt Überschrift mit 1. Jänner 1999,
4. die Anlage zu § 12 Abs. 2a Z 3 und § 15a Abs. 3 mit 1. August 1999,
5. § 71 Abs. 8 mit 1. September 1999,
6. § 24a Abs. 6, § 72 Abs. 1, § 111 Abs. 2 Z 2 und 3 und § 124 Abs. 2 Z 2

und 3 mit 1. Jänner 2000,
7. § 12 Abs. 2 Z 4 lit. d und Abs. 3 und 5, § 13a Abs. 5, § 15 Abs. 2, 2a, 3 und

8, § 16a Abs. 3, § 17a Abs. 2, § 17b Abs. 4, § 18 Abs. 2, § 19, § 19a
Abs. 2, § 19b Abs. 2, § 20a Abs. 2, § 20d Abs. 2, § 21 Abs. 10 und 12,
§ 23 Abs. 3, § 24 Abs. 1 und 2, § 24a Abs. 3, § 24b Abs. 7, § 25 Abs. 1
und 2, § 53 Abs. 4, § 53a Abs. 4, § 57 Abs. 1, 6 und 9, § 71a Abs. 1, § 82
Abs. 3, § 112f Abs. 2, § 112h, § 121 Abs. 4, § 167, § 169 Abs. 2, § 171
Abs. 1 und 2 mit 1. April 2000,
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8. § 4 Abs. 1, § 12 Abs. 11, § 13 Abs. 4a, § 22 Abs. 13, § 91 Abs. 1, § 95
Abs. 5 und § 113c sowie der Entfall des § 95 Abs. 4 mit 1. September 2000,

9. § 67 Abs. 6 sowie der Entfall des § 39 Abs. 6 und 7, des § 80 Abs. 5 und 6
und des § 97 Abs. 6 und 7 mit 1. Jänner 2001.

(37) § 13c samt Überschrift, § 20c Abs. 3 und 6, § 22 Abs. 2 und § 83a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 treten mit 1. Oktober 2000 in
Kraft. Dienstverhinderungen, die vor dem 1. Oktober 2000 begonnen haben,
sind für die Anwendung des § 13c nur hinsichtlich jener Zeiten zu berücksichti-
gen, die nach dem 30. September 2000 liegen. § 61b Abs. 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 tritt mit 1. September 2001 in Kraft.

(38) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten in Kraft:
1. § 20c Abs. 3 Z 3 mit 1. Oktober 2000,
2. a) § 20b Abs. 3 und § 171a samt Überschrift sowie

b) § 28 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 42 Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 55
Abs. 1, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1,
§ 109 Abs. 1, § 114 Abs. 2 Z 1 bis 5, § 117a Abs. 2, § 118 Abs. 3, 4 und
5, § 158 Abs. 2 und § 165 Abs. 1 in der Fassung des Art. 47 Ab-
schnitt 47.1 des in der Einleitung angeführten Bundesgesetzes

mit 1. Jänner 2001,
3. § 51 Abs. 8 und § 51a Abs. 8 mit Beginn des Sommersemesters 2001,
4. a) § 12 Abs. 2a Z 3, § 59c Abs. 1, § 116a samt Überschrift und die An-

lagen 1 bis 5 sowie
b) die §§ 61 bis 61e samt Überschriften in der Fassung des Art. 47 Ab-

schnitt 47.1 des in der Einleitung angeführten Bundesgesetzes
mit 1. September 2001,

5. a) § 4 Abs. 1, § 15 Abs. 3 Z 4, § 16 Abs. 1, 2, 5 und 6, § 17 Abs. 5 und 6,
§ 21 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2 Z 1
bis 6, § 40c Abs. 1, § 44, § 45, § 50 Abs. 4, § 51 Abs. 2 und 11, § 51a
Abs. 2, 11 und 16, § 52 Abs. 1, 3, 4 und 8, § 53b Abs. 1, § 56 Abs. 2,
§ 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1, 2, 2a, 3 und
5a Z 2, § 59b Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a
Abs. 2 und 8, § 62a Abs. 2, 3 und 5, § 63b Abs. 1 und 5, § 74 Abs. 1,
§ 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2 Z 2 bis
6, § 103 Abs. 2, 3 und 5, § 105 Abs. 1 und 4, § 111 Abs. 2, § 112
Abs. 1, § 114 Abs. 3, § 115 Abs. 1, § 117c Abs. 1 und 3, § 120 Abs. 1,
§ 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2 Z 1, § 140 Abs. 1
und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152
Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 159, § 161 Abs. 1 und § 165 Abs. 3 und 4 sowie

b) § 28 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 42 Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 55
Abs. 1, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d
Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87
Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 109 Abs. 1, § 114 Abs. 2 Z 1 bis 6, § 117a
Abs. 2, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 158 Abs. 2 und § 165 Abs. 1 in der Fas-
sung des Art. 47 Abschnitt 47.2 des in der Einleitung angeführten Bun-
desgesetzes

mit 1. Jänner 2002,
6. § 22 Abs. 2 mit 1. Jänner 2003.
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(39) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 treten in Kraft:
1. a) § 12 Abs. 2 f, § 20c Abs. 2 Z 2 und, soweit die folgenden Bestimmun-

gen nicht Zeiten eines Dienstverhältnisses zu einem inländischen Ge-
meindeverband oder einer nach § 12 Abs. 2 f vergleichbaren Einrich-
tung betreffen, § 113 Abs. 10 bis 15 sowie

b) § 12 Abs. 4 Z 1 in der Fassung des Art. 2 Z 4 des in der Einleitung an-
geführten Bundesgesetzes

mit 1. Jänner 1994,
2. § 20c Abs. 2a mit 1. Juli 1994,
3. § 12 Abs. 2 Z 1 lit. a und, soweit die folgenden Bestimmungen Zeiten eines

Dienstverhältnisses zu einem inländischen Gemeindeverband oder einer
nach § 12 Abs. 2 f vergleichbaren Einrichtung betreffen, die Überschriften
zu den §§ 40c, 53b und 133a sowie § 40c Abs. 1, § 49a Abs. 1, § 53b
Abs. 1, § 113 Abs. 10 bis 15 und § 133a mit 1. Jänner 1999,

4. § 34 Abs. 7 Z 1 lit. a, § 36b, § 75 Abs. 4 Z 1 lit. a, § 77a, § 92 Abs. 6 Z 1
lit. a und § 94a mit 13. August 2000,

5. § 63b Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 5 Z 1 und 2, § 67 Abs. 1, § 113e Abs. 1
Z 2 und § 171a mit 1. Jänner 2001,

6. a) § 22 Abs. 9a, § 61 Abs. 5, 8, 8a, 8b, § 61e Abs. 2 Z 2 und § 112b samt
Überschrift,

b) § 61e Abs. 2 Z 1 lit. a und b und Abs. 2 Z 4 in der Fassung des Art. 2
Z 20 und 22 des in der Einleitung angeführten Bundesgesetzes

mit 1. September 2001,
7. a) § 12 Abs. 2 Z 4 und Abs. 6 sowie

b) § 12 Abs. 4 Z 1 in der Fassung des Art. 2 Z 5 des in der Einleitung an-
geführten Bundesgesetzes

mit 1. Oktober 2001,
8. die Aufhebung des § 21 Abs. 13 mit Ablauf des 31. Dezember 2001,
9. a) § 45 und

b) § 61e Abs. 2 Z 1 lit. a und b und Abs. 2 Z 4 in der Fassung des Art. 2
Z 23 des in der Einleitung angeführten Bundesgesetzes

mit 1. Jänner 2002.
(40) § 26 Abs. 3 und § 113f samt Überschrift in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 155/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
(41) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten in Kraft:
1. § 113 Abs. 9, 9a, 11 und 13 bis 15 mit 1. Jänner 1994,
2. § 83a Abs. 3 mit 1. Jänner 1998,
3. § 67 Abs. 4a, § 138 und § 149 Abs. 1 mit 1. September 1999,
4. § 12 Abs. 7 und § 160 Abs. 1 letzter Satz mit 1. Juli 2001,
5. § 10 Abs. 1 Z 3, § 15 Abs. 7, § 15a Abs. 1 Z 2, § 16 Abs. 8, § 22 Abs. 3 Z 2

und Abs. 10 Z 1, § 26 Abs. 3 Z 2 lit. c, § 40b Abs. 5 Z 2, § 40c Abs. 4 Z 2
und 3, § 53b Abs. 4 Z 2 und 3, § 55 Abs. 1, § 59b Abs. 2 Z 4, § 60 Abs. 3,
§ 61 Abs. 12, § 83 Abs. 2 Z 2, § 112 Abs. 4 Z 2 und 3, § 121 Abs. 8 und
§ 143 Abs. 1 mit 1. Jänner 2002,

6. § 23 Abs. 5 und die §§ 83b und 83c jeweils samt Überschrift mit 1. Mai
2002,

7. § 40c Abs. 1 und § 53b Abs. 1 mit 1. Juli 2002,
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8. § 12c Abs. 4 und § 12e Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 8a und 8b des
eingangs genannten Bundesgesetzes und § 22 Abs. 3a und 10 mit
1. September 2002.

Die Aufhebung des § 53 tritt mit 1. März 2002 in Kraft. § 121 Abs. 8 tritt mit Ab-
lauf des 31. März 2005 außer Kraft. Auf die Fortgebühr der Verwendungszulage
ist § 121 Abs. 8 auch über den Ablauf des 31. März 2005 hinaus anzuwenden,
wenn ihr eine Organisationsänderung im Sinne des § 113e Abs. 1 zugrunde
liegt, die vor dem Ablauf des 31. März 2005 erfolgt ist. § 83a Abs. 3 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 ist auf ab dem 1. Juli 2002 neu
anfallende Ruhegenüsse von Amts wegen, auf ab dem 1. Jänner 1998 angefal-
lene Ruhegenüsse dagegen nur auf Antrag anzuwenden. § 23 Abs. 5 ist auf An-
zeigen, die ab dem 1. Mai 2002 beim Staatsanwalt oder Gericht einlangen, an-
zuwenden. § 83c ist auf Dienst- und Arbeitsunfälle, die sich ab dem 1. Septem-
ber 2001 ereignet haben, anzuwenden.

(42) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 treten in
Kraft:

1. § 12 Abs. 1 Z 2, § 12 Abs. 3, 3a, 7 und 10, § 25 Abs. 1 und 1a, § 55
Abs. 1, § 56, § 57 Abs. 1, 6 und 9, § 57 Abs. 2 lit. c und Abs. 5, § 59 Abs. 6,
§ 59a Abs. 5, § 60 Abs. 1 und 2, § 61b Abs. 3 erster Satz, § 71a Abs. 1 in
der Fassung des Art. 2 Z 33 (Anm.: richtig: Z 37), § 113 Abs. 16, § 114
Abs. 2 Z 4, § 167 und § 169 Abs. 2 sowie die Aufhebung des § 12 Abs. 5
mit 1. September 2002,

2. die Aufhebung des § 40c Abs. 5, des § 53b Abs. 5, des § 61a Abs. 3, des
§ 61b Abs. 4, des § 61c Abs. 2, des § 61d Abs. 2, des § 61e Abs. 3, des
§ 71 Abs. 5 und 7 und des § 112 Abs. 2 mit Ablauf des 31. Dezember
2002,

3. § 58 Abs. 1 bis 3, § 59 Abs. 4 Z 1 und 2 und die §§ 114a und 115a samt
Überschriften mit 1. September 2002,

4. § 23 Abs. 1 bis 3, § 40b, § 66 Abs. 2, § 71 Abs. 1 und 8, § 71a Abs. 1 in
der Fassung des Art. 2 Z 34 (Anm.: richtig: Z 38), § 71a Abs. 2, § 82
Abs. 6 und 7, § 82a Abs. 2, § 83 Abs. 3, § 112 i, § 113c Abs. 1 und § 113d
mit 1. Jänner 2003.

§ 61b Abs. 3 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/
2002 tritt mit Ablauf des 31. August 2004 außer Kraft. Mit 1. September 2004 tritt
§ 61b Abs. 3 erster Satz in der bis zum Ablauf des 31. August 2002 geltenden
Fassung wieder in Kraft.

(43) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2003 treten in
Kraft:

1. § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c
Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52
Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 2, 4 und 6, § 59
Abs. 2, § 59a Abs. 1, § 59a Abs. 2, 2a, 3 und 5a, § 59b Abs. 1, § 59b
Abs. 2, § 59b Abs. 3 bis 6, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8,
§ 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1,
§ 61e Abs. 2, § 62a Abs. 2, 3 und 5, § 63b Abs. 1, § 63b Abs. 5, § 65
Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a samt Überschrift, § 75 Abs. 5 und
6, § 76 Abs. 10, § 77 Abs. 7 und 9, § 78 Abs. 4a, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1,
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§ 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101
Abs. 2, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 114 Abs. 2, § 114
Abs. 3, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3, § 118 Abs. 3 bis
5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2,
§ 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1,
§ 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 158 Abs. 2, § 159, § 161 Abs. 1 und § 165
Abs. 1, 3 und 4 mit 1. Jänner 2003 und

2. § 74b samt Überschrift und § 77 Abs. 8 mit 31. Dezember 2002.

(44) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten in Kraft:
1. § 28 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 42 Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 55

Abs. 1, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2,
§ 89 Abs. 1, § 109 Abs. 1, § 114 Abs. 2, § 117a Abs. 2, § 118 Abs. 3 bis 5,
§ 158 Abs. 2, § 165 Abs. 1 und § 170a mit 1. Juli 2003,

2. § 83a Abs. 1 mit 1. Jänner 2004; zugleich tritt § 83a Abs. 1a und 5 außer
Kraft.

(45) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 treten in
Kraft:

1. § 15 Abs. 2, 2a und 8, § 16a Abs. 3, § 17a Abs. 2, § 17b Abs. 4, § 18
Abs. 2, § 19a Abs. 2, § 19b Abs. 2, § 20a Abs. 2, § 20d Abs. 2, § 21
Abs. 10 und 12, § 24 Abs. 1 und 2, § 24a Abs. 3, § 24b Abs. 7, § 25
Abs. 1, § 53a Abs. 4, § 82 Abs. 3, § 83b, § 112f Abs. 2, § 112h, § 171
Abs. 1 und 2 und § 171a mit 1. Mai 2003,

2. §§ 101a, 133b und 153a jeweils samt Überschrift mit 1. Dezember 2003,
3. § 12 Abs. 2 Z 4 lit. d und Abs. 2 f, § 20b Abs. 3, § 22 Abs. 14, § 28 Abs. 1,

§ 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 36b Abs. 6 (Anm.: von Novelle nicht betroffen),
§ 40a Abs. 1, § 40b, § 40c Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44, § 48 Abs. 1, § 48a
Abs. 1, § 49a Abs. 3 Z 1 und 2, § 49b Z 1 und 2, § 50 Abs. 2 bis 4, § 50a
Abs. 1 und Abs. 4, Überschrift zu § 51, § 51 Abs. 1, 2, 5, 8, 9 und 10a,
Überschrift zu § 51a, § 51a Abs. 1, Abs. 2 Z 1, Abs. 4 bis 6, Abs. 8 bis 10a
und Abs. 12 bis 14, § 52 Abs. 1 und Abs. 7, § 53b Abs. 1, § 54 Abs. 3, § 55
Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58, § 59 Abs. 2, § 59a, § 59b, § 60 Abs. 3 und
Abs. 4, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d
Abs. 1, § 61e Abs. 1 und Abs. 2, § 62a, § 63b Abs. 1 und Abs. 5, § 65
Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 77a Abs. 4 (Anm.: von
Novelle nicht betroffen), § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2,
§ 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 94a Abs. 6 (Anm.: von Novelle nicht betroffen),
§ 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 113
Abs. 6 Z 2, Abs. 12a, 13 und 15, § 114 Abs. 2 und Abs. 3, § 115 Abs. 1,
§ 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1 und Abs. 3, § 118 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5,
§ 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131, § 132a, § 140,
§ 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153
Abs. 2, § 158 Abs. 2, § 159, § 161 Abs. 1, § 165 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4,
§ 231a (Anm.: von Novelle nicht betroffen), sowie die Aufhebung des
§ 53a und des § 100 Abs. 2 mit 1. Jänner 2004,

3a. die Aufhebung des § 82 Abs. 5 letzter Satz mit 1. Mai 2004,
4. § 61b Abs. 3 mit 1. September 2004,
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5. § 7 Abs. 2 und 3, § 12c Abs. 2, § 13c Abs. 5, § 16a Abs. 5, § 21 Abs. 8,
§ 37 Abs. 8, § 38 Abs. 8, § 78 Abs. 7, § 79 Abs. 8, § 95 Abs. 9, § 96 Abs. 8,
§ 105a Abs. 6, § 106 Abs. 3b, § 117d Abs. 4, § 117e Abs. 5 und § 122
Abs. 4 mit 1. Jänner 2005.

(46) § 20c Abs. 3, § 22 Abs. 1a bis 2a und Abs. 15 sowie die Aufhebung des
§ 20c Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten
mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(47) § 61c Abs. 1 Z 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 23/2005 tritt mit 1. September 2006 in Kraft.

(48) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten in Kraft:
1. § 12 Abs. 2a, Abs. 2b, Abs. 2c und Abs. 2d, § 51 Abs. 5 und 10a, § 51a

Abs. 4, § 61c Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Art. 2 Z 20a lit. a des in der
Einleitung angeführten Bundesgesetzes und § 112 j samt Überschrift mit
1. Jänner 2004,

2. § 12 Abs. 2 f Z 1, § 113, § 113a samt Überschrift und § 113b samt Über-
schrift mit 1. Mai 2004,

3. § 57 Abs. 3, § 57 Abs. 4 dritter Satz, § 60 Abs. 4, § 61b Abs. 3 erster Satz,
§ 64a Abs. 1 bis 3, § 115a samt Überschrift und § 175 Abs. 42 (Anm.: von
Novelle nicht betroffen) mit 1. September 2004; § 61b Abs. 3 erster Satz in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 tritt mit Ablauf des
31. August 2008 außer Kraft. Mit 1. September 2008 tritt § 61b Abs. 3 ers-
ter Satz in der bis zum Ablauf des 31. August 2002 geltenden Fassung
wieder in Kraft;

4. § 13c Abs. 4, die §§ 21 bis 21h samt Überschriften, § 28 Abs. 1, § 30
Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 36b Abs. 1a und 3, § 40a Abs. 1, § 40b, § 40c
Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52
Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58, § 59 Abs. 2, § 59a,
§ 59b, § 60 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a
Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1 Z 1 und Z 2, § 61c Abs. 1 Z 3 in der
Fassung des Art. 2 Z 20a lit. b des in der Einleitung angeführten Bundes-
gesetzes, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und Abs. 2, § 62a, § 63b Abs. 1 und
Abs. 5, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 77a Abs. 1a
und 3, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 90
Abs. 3, § 91 Abs. 1, § 94a Abs. 1a und 3, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2,
§ 101a, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 112e Abs. 1, 7 und 8,
§ 114 Abs. 2 und Abs. 3, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1 und
Abs. 3, § 118 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124
Abs. 2, § 130, § 131, § 140, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150,
§ 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 158 Abs. 2, § 159, § 161 Abs. 1
und § 165 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 mit 1. Jänner 2005.

(49) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 treten in Kraft:
1. § 21g Abs. 11 und § 22 Abs. 1 mit 1. Jänner 2005,
2. § 8 Abs. 3, § 12 f Abs. 1 Z 2, § 15a Abs. 1 Z 2, § 20c Abs. 6, § 22 Abs. 3

Z 2, § 26 Abs. 3 Z 4, § 40b Abs. 5 Z 2, § 40c Abs. 4 Z 2 und 3, § 53b
Abs. 4 Z 2 und 3, § 61 Abs. 12, § 83 Abs. 2 Z 2, § 112 Abs. 4 Z 2 und 3 und
§ 113h samt Überschrift mit 1. Juli 2005,
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3. § 22a samt Überschrift mit 1. Jänner 2006. Der Wirksamkeitsbeginn der
Einbeziehung der Beamten in die Pensionskassenvorsorge ist im Kollek-
tivvertrag nach § 22a zu vereinbaren;

4. § 20b Abs. 10 mit 1. Jänner 2007.
(50) § 113h samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2012 außer Kraft

und ist auf bis zu diesem Zeitpunkt getroffene diesbezügliche Maßnahmen wei-
terhin anzuwenden.

(51) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in
Kraft:

1. § 113h Abs. 1 und 5 mit 1. Juli 2005,
2. § 62 samt Überschrift in der Fassung des Artikels 2 Z 13 sowie der Entfall

des § 62a mit 1. Oktober 2005,
3. § 132a mit 1. Dezember 2005,
4. § 22 Abs. 9a, § 22a Abs. 5, § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a

Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44, § 48 Abs. 1, § 48a
Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2,
§ 58 Abs. 2, 4 und 6, § 59 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 2 Z 8c,
§ 59a, § 59b, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a
Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62
Abs. 2 in der Fassung des Artikels 2 Z 13a, § 63b Abs. 1 und 5, § 65
Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1,
§ 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101
Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 114
Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3, § 118
Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131
Abs. 1 und 2, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150,
§ 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 158 Abs. 2, § 159, § 161 Abs. 1
und § 165 Abs. 1, 3 und 4 mit 1. Jänner 2006,

5. § 59a Abs. 4 Z 4 mit 1. September 2006,
6. § 12 Abs. 2 Z 8, § 12a Abs. 2 Z 3, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 59 Abs. 2, 3

und 4 in der Fassung des Artikels 2 Z 9 und Z 10, § 59d, § 61 Abs. 8,
§ 61a Abs. 2, § 61b Abs. 1 Z 1 bis 3, § 62 Abs. 1 und 2 in der Fassung des
Artikels 2 Z 3, § 63 Abs. 1, § 63a, § 63b Abs. 1 und 5, § 114 Abs. 2 Z 4,
§ 116b samt Überschrift und § 116c samt Überschrift sowie der Entfall der
§§ 58 Abs. 3 und 59e mit 1. Oktober 2007.

(52) § 30 Abs. 4a, § 74 Abs. 4a und § 91 Abs. 4a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft und mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft. Erklärungen für das Kalenderjahr 2008
können bis zum 31. März 2008 abgegeben werden.

(53) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2006 treten in
Kraft:

1. § 40b Abs. 2 Z 6 mit 1. Jänner 2006,
2. § 113h samt Überschrift mit 1. Juli 2006,
3. § 61c Abs. 1 Z 1 und 2 mit 1. September 2006.
(54) § 51a Abs. 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/

2006 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft.
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(55) § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c
Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1,
§ 53b Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 2, 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a
Abs. 1 bis 3 und 5a, § 59b, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8,
§ 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2,
§ 62 Abs. 2, § 63b Abs. 1 und 5, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a
Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91
Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2,
§ 112 Abs. 1, § 114 Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1
und 3, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130,
§ 131 Abs. 1 und 2, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150,
§ 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 158 Abs. 2, § 159, § 161 Abs. 1 und
§ 165 Abs. 1, 3 und 4 sowie die Aufhebung des § 20b Abs. 10 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 166/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

(56) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in Kraft:
1. § 21b in der Fassung des Art. 2 Z 7 mit 1. Jänner 2005,
2. § 167 mit 1. März 2007,
3. § 12 Abs. 2, § 12 Abs. 2 f Z 4, § 21c Abs. 2, § 21e, § 21g Abs. 6, § 21h,

§ 27 Abs. 4, § 90 Abs. 4, § 101a Abs. 11a und § 113a Abs. 1 Z 4 mit
1. Juli 2007,

4. § 21b in der Fassung des Art. 2 Z 8 und § 21g Abs. 3, 4 und 8 mit
1. August 2007,

5. § 12g samt Überschrift und § 22 Abs. 12 mit 1. September 2007,
6. § 50a Abs. 4 Z 1, § 58 Abs. 8, § 59 Abs. 2 und Abs. 5 Z 1, § 59a Abs. 4, 5

und 5a Z 3, § 60 Abs. 7 und 8, § 61a Abs. 2, § 61b Abs. 1 Z 3, § 116b
Abs. 1 sowie Anlage 2 lit. A Z 4 mit 1. Oktober 2007,

7. die Aufhebung des § 114a mit Ablauf des 30. September 2010.
(Anm.: Abs. 57 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 210/2013)
(58) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2007 treten in Kraft:
1. § 77a, § 112 Abs. 4 mit 1. Jänner 2007,
2. § 12a Abs. 4, § 12a Abs. 5, § 40 Abs. 3, § 102 Abs. 3, § 102 Abs. 4,

§ 112k samt Überschrift mit 1. Juli 2007,
3. § 12g Abs. 1 und die Aufhebung des § 12g Abs. 7 mit 1. September 2007,
4. § 116b Abs. 4 und Anlage 4 lit. A mit 1. Oktober 2007,
5. der Entfall der §§ 43 bis 47 sowie des Unterabschnitts H in Abschnitt XI

samt Überschriften mit den §§ 157 bis 163 mit Ablauf des 31. Dezember
2007,

6. § 6 Abs. 6, § 10 Abs. 1 Z 3, § 10 Abs. 4 Z 2 lit. b, § 42, § 12 Abs. 10 und 11,
§ 12b Abs. 3 Z 4, § 15 Abs. 5, § 15a Abs. 3, § 16, § 17 Abs. 2a und 6,
§ 20c Abs. 3 Z 2, § 20c Abs. 5, § 20b samt Überschrift, § 28 Abs. 1, § 30
Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 36b Abs. 6, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2 und 3, § 40c
Abs. 1 und 2, § 41, § 42, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52
Abs. 1, § 53b Abs. 1 und 2, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 2, 4 und 6,
§ 59 Abs. 2, § 59a, § 59b, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8
und 12, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e
Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2, § 63b Abs. 1 und 5, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1,
§ 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87
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Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 100 Abs. 3 Z 2, § 101
Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1 und 3,
§ 113h Abs. 6, § 113 i samt Überschrift, § 114 Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1,
§ 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1,
§ 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 140 Abs. 1 und 3,
§ 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153
Abs. 2, § 165 Abs. 1, 3 und 4 und § 170a und die Aufhebung des § 15
Abs. 1 Z 12 und 13 mit 1. Jänner 2008,

7. § 61 Abs. 9 sowie der Entfall des § 61 Abs. 10 erster Satz mit 1. Septem-
ber 2008.

§ 16, § 17 Abs. 2a und § 61 Abs. 12 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 96/2007 sind nur auf ab 1. Jänner 2008 erbrachte zusätzliche Dienst-
leistungen nach § 23 Abs. 10 MSchG, nach § 10 Abs. 12 VKG und nach § 50c
Abs. 3 dieses Bundesgesetzes anzuwenden.

(59) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2008 treten in
Kraft:

1. § 83c mit 1. Juni 2008,
2. § 20b Abs. 4, § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b

Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 42 Abs. 1 (Anm.: von Novelle nicht betroffen), § 44
(Anm.: von Novelle nicht betroffen), § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4,
§ 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 2, 4 und 6,
§ 59 Abs. 2, § 59a, § 59a Abs. 4 Z 1 und Abs. 5, § 59b, § 60 Abs. 1, 3 und
4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1,
§ 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2, § 63b Abs. 1 und 5, § 65
Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1,
§ 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101
Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 113 i
Abs. 4 und 5, § 114 Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c
Abs. 1 und 3, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124
Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1,
§ 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 165
Abs. 1, 3 und 4 mit 1. Jänner 2009.

(60) § 22a Abs. 2 und Abs. 4 bis 4b in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 73/2009 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft.

(61) § 22 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2009
tritt mit 1. August 2009 in Kraft.

(61a) §§ 4 und 5 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(62) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2009 treten in Kraft:
1. § 61 Abs. 2, 5, 6, 8 und 9 und § 116d samt Überschrift mit 1. September

2009,
2. § 63b Abs. 1 und 5 mit 1. Jänner 2010.

(63) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten in
Kraft:

1. § 27 Abs. 2a mit 1. Jänner 2005,
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2. § 37 Abs. 10 Z 2, § 38 Abs. 9, § 78 Abs. 9 Z 2, § 79 Abs. 9, § 95 Abs. 11
Z 2 und § 96 Abs. 9 mit 1. Juli 2005,

3. § 116b Abs. 1 und 2 mit 1. Oktober 2007,
4. § 22a Abs. 4a Z 2 mit 1. Jänner 2009,
5. § 21d Z 1 mit 1. September 2009,
6. § 12 Abs. 2 Z 1 lit. b sublit. cc, § 12 Abs. 2 Z 8, § 12 Abs. 2a, § 12 Abs. 2e,

§ 12 Abs. 11, § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b
Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1,
§ 53b Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 2, 4 und 6, § 59 Abs. 2,
§ 59a, § 59b, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a
Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62
Abs. 2, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 81 Abs. 2,
§ 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2,
§ 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5 und 7, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112
Abs. 1, § 114 Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1
und 3, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2,
§ 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143
Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 165 Abs. 1, 3
und 4 und der Entfall des § 12 Abs. 2 Z 9 mit 1. Jänner 2010 und

7. § 59a Abs. 1 mit 1. September 2010.

(64) § 30 Abs. 4a und 4b, § 74 Abs. 4a und 4b und § 91 Abs. 4a und 4b in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten mit 1. Jänner
2010 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft. Erklärungen
für das Kalenderjahr 2010 können abweichend von § 30 Abs. 4a, § 74 Abs. 4a
und § 91 Abs. 4a bis zum 31. März 2010 abgegeben werden.

(65) § 22b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 6/2010 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

(66) § 8, § 12 Abs. 1 und 1a, § 42 Abs. 3, § 113 Abs. 10 und 12 bis 14 sowie
§ 158 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 treten mit
1. Jänner 2004 in Kraft.

(67) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010,
treten in Kraft:

1. § 113 Abs. 11a letzter Satz mit 1. Jänner 2004,
2. § 10 Abs. 4 Z 2 mit 19. August 2009,
3. § 12 Abs. 2 Z 1 lit. b, § 12 Abs. 2 Z 7 lit. d, § 13d samt Überschrift, § 21g

Abs. 7, § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2,
§ 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1, § 53b
Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 2, 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a,
§ 59b, § 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1,
§ 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2,
§ 63b Abs. 1 und 5, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1,
§ 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1,
§ 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2,
§ 112 Abs. 1, § 114 Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1, § 116d Abs. 3, § 117a
Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123
Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 140 Abs. 1 und 3, § 141,
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§ 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2
und § 165 Abs. 1, 3 und 4 mit 1. Jänner 2011,

4. § 61 Abs. 8 in der Fassung des Art. 122 Z 39 des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 111/2010 mit 1. September 2011,

5. § 22b mit 1. Jänner 2013,
6. sowie der Entfall des § 83b samt Überschrift mit Ablauf des 31. Dezember

2011.

(68) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten in
Kraft:

1. § 3 Abs. 2, § 4 samt Überschrift, § 12a Abs. 4 und 5, § 12c Abs. 1 und 6,
§ 12e, § 12 f, § 12g Abs. 2, § 12h samt Überschrift, § 13c Abs. 1 und 4,
§ 20c Abs. 3, § 21a Z 8, § 21d Z 2, 21g Abs. 4, § 22 Abs. 9a, § 28 Abs. 3,
§ 36 Abs. 2 Z 1 und 2, § 36b Abs. 2, § 40 Abs. 3, § 54 Abs. 3, § 77 Abs. 7,
§ 82 Abs. 6a, § 83a Abs. 3, § 94a Abs. 2 und § 113g Abs. 2 und 6, sowie
die Aufhebung des § 6 Abs. 4 und 5 und § 83a Abs. 2 mit 1. Jänner 2012,

2. § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c
Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1,
§ 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 2, 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a, § 59b,
§ 60 Abs. 1, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b
Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2, § 63b
Abs. 1 und 5, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 81
Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98
Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112
Abs. 1, § 114 Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1
und 3, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2,
§ 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143
Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2 und § 165 Abs. 1, 3
und 4 mit 1. Februar 2012.

(69) § 30 Abs. 4a und 4b, § 74 Abs. 4a und 4b und § 91 Abs. 4a und 4b in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten mit 1. Jänner
2012 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.

(70) Auf Beamtinnen und Beamte, deren Versetzung oder Übertritt in den
Ruhestand spätestens mit 31. Dezember 2011 wirksam wird oder deren Erklä-
rung nach § 15 BDG 1979 vor dem 1. Dezember 2011 unwiderruflich wurde, ist
§ 20c Abs. 3 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung weiter anzuwen-
den. Nicht dem § 20c Abs. 3 in der ab 1. Jänner 2012 geltenden Fassung ent-
sprechende Bescheide, mit denen Jubiläumszuwendungen aus Anlass einer
Versetzung oder eines Übertritts in den Ruhestand gewährt wurden, werden mit
1. Jänner 2012 wirkungslos.

(71) In der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, tre-
ten in Kraft:

1. § 10 Abs. 1 Z 1, § 12a Abs. 1 und 1a, § 12b Abs. 3 Z 3, § 12b Abs. 5 und
§ 16a mit 1. Juli 2012,

2. § 22 Abs. 1a mit 1. Jänner 2014,
3. § 20c Abs. 2a mit dem der Kundmachung des genannten Bundesgeset-

zes folgenden Tag.
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(72) § 40a Abs. 1 Z 1, 2 und 3 sowie Abs. 3 Z 3 und 4, Abs. 5 und § 82 Abs. 4
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 1. Septem-
ber 2012 in Kraft.

(73) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012 treten in Kraft:
1. § 58 Abs. 1 und 2 mit Ablauf des 30. September 2010,
2. § 59b Abs. 1a mit 1. September 2012,
3. § 63c (Anm.: richtig: samt Überschrift) mit 1. September 2013,
4. § 2, die §§ 54a bis 54e samt Überschriften (Abschnitt IVa), § 59 Abs. 2

und 4, § 60 Abs. 4, § 64b (Anm.: richtig: samt Überschrift) und die §§ 169b
und 169c (Unterabschnitt K) mit 1. Oktober 2013.

§ 116b tritt mit Ablauf des 30. September 2010 außer Kraft; § 59 Abs. 3 und
§ 115a treten mit 1. Oktober 2013 außer Kraft.

(73a) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in
Kraft:

1. § 59b Abs. 1a und § 113h samt Überschrift mit 1. September 2012,
2. § 22a Abs. 2 mit 1. Dezember 2012,
3. § 22 Abs. 3 und 5 mit 1. Jänner 2012,
4. § 10 Abs. 1 und 5, § 13c Abs. 9, § 22 Abs. 9 und 9a, § 22b Abs. 5 mit

1. Jänner 2013,
5. § 60b samt Überschrift, § 63b samt Überschrift und § 116e samt Über-

schrift mit 1. September 2013,
5a. § 169b Abs. 2 Z 1 mit 1. Oktober 2013,

6. § 6 Abs. 3, § 7a samt Überschrift, § 12 Abs. 2 Z 6 und 7, § 36b, § 40
Abs. 4, § 91 Abs. 3a, § 175 Abs. 61a und Abs. 73 sowie die Überschriften
zu Unterabschnitt B mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 120/2012 folgenden Tag.

(74) § 30 Abs. 4a und 4b, § 74 Abs. 4a und 4b und § 91 Abs. 4a und 4b in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten mit 1. Jänner
2013 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.

(75) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 treten in
Kraft:

1. § 13e mit 2. August 2004,
2. § 22 Abs. 13a mit 1. Jänner 2011,
3. § 20b Abs. 1, 2 und 3, § 22b Abs. 4 und § 22b Abs. 5 zweiter Satz mit

1. Jänner 2013,
4. § 5 mit 1. August 2013,
5. § 116e Abs. 2 mit 1. September 2013,
6. § 12e Abs. 1 Z 1, § 15a Abs. 1 Z 1, § 22 Abs. 3 Z 1, § 22 Abs. 6 zweiter

Satz, § 40a Abs. 1 Z 3, § 40b Abs. 5 Z 1, § 40c Abs. 4 Z 1, § 50a Abs. 4
Z 3, § 53b Abs. 4 Z 1, § 61 Abs. 12, § 83 Abs. 2 Z 1, § 112 Abs. 4 Z 1,
§ 113 i und § 175 Abs. 50 mit 1. Jänner 2014.

(76) § 63 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 211/2013 tritt mit 1. September 2019 in Kraft.

(77) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2014 treten in Kraft:
1. § 28 Abs. 1 und 3, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2,

§ 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 4, § 52 Abs. 1, § 53b
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Abs. 1, § 54c Abs. 1 und 3, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 1, § 57 Abs. 2, § 58
Abs. 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1 bis 3 und 5a, § 59b, § 60 Abs. 1, 3
und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c
Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2, § 63b Abs. 4 und 8,
§ 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 83
Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2,
§ 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109 Abs. 1, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1,
§ 114 Abs. 2 und 3, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3,
§ 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130,
§ 131 Abs. 1 und 2, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1,
§ 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2 und § 165 Abs. 1, 3 und 4
mit 1. März 2014,

2. § 170a samt Überschrift mit 1. März 2015,
3. § 63 Abs. 2 mit 1. September 2019.

(78) § 113 Abs. 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2015
tritt mit 11. November 2014 in Kraft.

(79) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 treten in Kraft:
1. § 170a samt Überschrift mit 1. März 2015,
2. der Entfall der § 7a, § 113 und § 113a samt Überschriften mit dem der

Kundmachung folgenden Tag; diese Bestimmungen sind in laufenden und
künftigen Verfahren nicht mehr anzuwenden,

3. die §§ 8 und 12 samt Überschriften mit 12. Februar 2015,
4. § 3 Abs. 4, § 12a samt Überschrift, § 15 Abs. 3 Z 2 und 3, § 17 Abs. 4,

§ 20c samt Überschrift, § 23 Abs. 4, § 27 Abs. 2a, § 28 Abs. 1 und 3, § 29
Abs. 1 und 2, § 30 Abs. 2, § 40a Abs. 4, § 48a Abs. 1, § 49a Abs. 3,
§ 49b, § 50 Abs. 1 bis 3, § 51 Abs. 2, § 51a Abs. 2, § 52 Abs. 8, § 55
Abs. 1, § 56, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 6, § 59 Abs. 11 und 12, § 60 Abs. 1,
§ 63b Abs. 1 und 3, § 63c, § 72, § 73 Abs. 1 und 2, § 74 Abs. 2, § 75
Abs. 1, § 75 Abs. 1a, § 82 Abs. 1, 2 und 4, § 82a Abs. 1, § 82b Abs. 4,
§ 83a Abs. 3, § 83c, § 85 Abs. 1, § 86 Abs. 1 und 2, § 89 Abs. 1, § 91
Abs. 2, § 92 Abs. 1 und 1a, § 100 Abs. 8, § 103 Abs. 2, § 104 Abs. 1 und
2, § 105 Abs. 1 und 2, § 109 Abs. 1, § 110 samt Überschrift, § 112 Abs. 1,
§ 117a Abs. 2, § 117b Abs. 1 und 2, § 117c Abs. 1, § 118 Abs. 3 bis 5,
§ 119 samt Überschrift, § 121 Abs. 3 und 7, § 139 und der Unterab-
schnitt J samt Überschriften sowie der Entfall der § 28 Abs. 2, § 40 samt
Überschrift, § 48a Abs. 2, § 55 Abs. 2, § 72 Abs. 2, § 84, § 85 Abs. 2, § 89
Abs. 2, § 102 samt Überschrift, § 103 Abs. 4, § 107 samt Überschrift,
§ 109 Abs. 2, § 112k samt Überschrift, § 114 samt Überschrift, § 117a
Abs. 3, § 128 samt Überschrift mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
Die im Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2015 und im Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 65/2015 angeführten Gehälter sowie die in Eurobeträgen angeführten
Zulagen und Vergütungen sind auf die übergeleiteten Beamtinnen und Be-
amten sowie auf die am 11. Februar 2015 im Dienststand befindlichen Be-
amtinnen und Beamten, deren Besoldungsdienstalter nach § 12 bemes-
sen wird, erst ab 1. März 2015 anzuwenden.

(Anm.: Abs. 79a und 79b aufgehoben durch Art. 2 Z 8, BGBl. I Nr. 58/2019)
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(80) § 30 Abs. 4a und 4b, § 74 Abs. 4a und 4b und § 91 Abs. 4a und 4b in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 treten mit 1. Jänner 2015
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.

(81) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. § 13e Abs. 7 Z 2 mit 2. August 2004,
2. § 22 Abs. 9a, § 22b Abs. 5 und § 113 i Abs. 7 mit 1. Jänner 2013,
3. der Entfall des § 28 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 140/2011 mit Ablauf des 28. Februar 2014,
4. § 3 Abs. 4, § 8 Abs. 2, § 10 Abs. 2, § 12 Abs. 2 Z 4 und Abs. 3, § 12a

Abs. 2 Z 2 lit. b bis d, § 12a Abs. 4 bis 6, § 30 Abs. 2, § 34 Abs. 1, § 56,
§ 57 Abs. 1, 2 und 2a, § 60 Abs. 1 und 1a, § 63 Abs. 1 und 2, § 63a, § 74
Abs. 2, § 85 Abs. 1, § 89 Abs. 1, § 90a samt Überschrift, § 91 Abs. 1, 2, 3a
und 4a, § 92 Abs. 1, § 93 Abs. 2 Z 2, § 94a Abs. 3 erster Satz, § 95 Abs. 5
und 8b, § 96 Abs. 3 Z 1a, § 98 Abs. 2 Z 1, § 101 Abs. 2 Z 5, § 101a Abs. 5
Z 2, § 104 Abs. 2 Z 2, § 105 Abs. 1 und 2, § 106 Abs. 1, § 117e Abs. 1,
§ 118 Abs. 3 bis 5, § 119, § 125 Z 1,§ 138 Z 2 und 3, § 139, der Unter-
abschnitt L samt Überschriften und § 175 Abs. 79 Z 4 sowie der Entfall des
§ 12a Abs. 8, § 75 Abs. 1 letzter Satz, § 125 Z 2, § 126, der Anlage 1, des
Artikels IV der 19. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 198/1969, und des
Artikels III der 20. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 245/1970, mit 12. Fe-
bruar 2015,

5. § 116d Abs. 3 und § 170a Abs. 3 und 4 mit 1. März 2015,
6. § 4 Abs. 2 und 4, § 5, § 85 Abs. 3, § 89 Abs. 3, § 105 Abs. 4, § 131 Abs. 4,

§ 149 Abs. 4 und § 175 Abs. 73a sowie der Entfall des Klammerausdrucks
in § 57 Abs. 1 und der Entfall des § 57 Abs. 9 mit dem der Kundmachung
folgenden Tag.

(82) Es treten in Kraft:
1. § 13e Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015

mit 2. August 2004,
2. § 12a Abs. 4, § 40 samt Überschrift, § 54c Abs. 4, § 55a samt Überschrift,

§ 59e samt Überschrift, § 169c Abs. 6a und 6b, § 169d Abs. 7 und
§ 169e Abs. 6 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 164/2015 mit 12. Februar 2015,

3. § 106 Abs. 1 bis 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/
2015 mit 12. Februar 2015, wobei die Geldbeträge vom jeweils zuständi-
gen Vorsitzenden des Vorstands für die seitdem vergangenen Zeiten nach
§ 17a Abs. 3 Z 2 PTSG anzupassen sind,

4. § 34 Abs. 1 bis 3 in der Fassung des Art. 2 Z 3 lit. a des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 164/2015, § 49 Abs. 2 und 2a in der Fassung des Art. 2 Z 4ee
lit. a des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015, § 75 Abs. 1 bis 3 in der
Fassung des Art. 2 Z 13 lit. a des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015,
§ 92 Abs. 1 bis 3 in der Fassung des Art. 2 Z 16 lit. a des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 164/2015 und § 117e Abs. 1 bis 2 in der Fassung des Art. 2
Z 19 lit. a des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 mit 12. Februar 2015,

5. § 63b Abs. 1 bis 3 sowie der Entfall des § 116e samt Überschrift jeweils in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 mit 1. September
2015,
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6. § 63b Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 11 lit. a des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 164/2015 mit 1. September 2015, wobei § 5 Prüfungstaxen-
gesetz und § 170a Abs. 1 in den bis zum Ablauf des 31. Dezember 2015
geltenden Fassungen auf die in dieser Bestimmung angeführten Beträge
keine Anwendung finden,

7. § 34 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 3 lit. b des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 164/2015, § 34 Abs. 1a in der Fassung des Art. 2 Z 3 lit. c des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015, § 49 Abs. 2 in der Fassung des
Art. 2 Z 4ee lit. b des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015, § 49 Abs. 2a
in der Fassung des Art. 2 Z 4ee lit. c des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/
2015, § 63b Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 11 lit. b des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 164/2015, § 75 Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 13 lit. b
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015, § 75 Abs. 1a in der Fassung
des Art. 2 Z 13 lit. c des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015, § 92
Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 16 lit. b des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 164/2015, § 92 Abs. 1a in der Fassung des Art. 2 Z 16 lit. c des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015, § 117e Abs. 1 in der Fassung des
Art. 2 Z 19 lit. b des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 und § 117e
Abs. 1a in der Fassung des Art. 2 Z 19 lit. c des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 164/2015 mit 1. Jänner 2016,

8. § 28 Abs. 1 und 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 40a Abs. 1,
§ 40b Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 50 Abs. 3 und 4,
§ 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 54c Abs. 1 und 3, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 1,
§ 56, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1, 2, 2a, 3
und 5a, § 59b Abs. 1, 1a und 2 bis 6, § 60 Abs. 1a, 3 und 4, § 60a Abs. 2,
§ 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e
Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2, § 63b Abs. 8, § 65 Abs. 1, § 72, § 73 Abs. 2,
§ 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 83c, § 85 Abs. 1,
§ 86 Abs. 2, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 98 Abs. 2, § 101
Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109, § 110, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 115
Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117b Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3, § 118 Abs. 3
bis 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2,
§ 138 Z 3, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150,
§ 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 165 Abs. 1, 3 und 4 und § 170a
samt Überschrift jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 164/2015 mit 1. Jänner 2016,

9. § 63 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 mit
1. September 2019.

(83) § 30 Abs. 4a und 4b, § 74 Abs. 4a und 4b und § 91 Abs. 4a und 4b in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 treten mit 1. Jänner
2016 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft.

(84) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 13e Abs. 5 mit 2. August 2004,
2. § 20d Abs. 1 mit 27. Juli 2011,
3. § 12 Abs. 2 Z 4, § 12a Abs. 4a, § 30 Abs. 5, § 59e, § 74 Abs. 5, § 91

Abs. 5, § 106 Abs. 1 bis 1b und 3, § 117e Abs. 1b und 3, § 169d Abs. 1a
und 1b und § 169e Abs. 6a mit 12. Februar 2015,
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4. § 12 i samt Überschrift und § 36b Abs. 1 sowie der Entfall des § 36b
Abs. 6 mit 1. März 2015,

5. § 117a Abs. 1 mit 27. November 2015,
6. § 57 Abs. 2 lit. c, § 87 Abs. 2 Z 3 und § 91 Abs. 1 in der Fassung des

Art. 2 Z 34 mit 1. Jänner 2016,
7. § 12a Abs. 4 und § 86 Abs. 2 in der Fassung des Art. 2 Z 29 mit 1. Juli

2016,
8. der Entfall des § 93 Abs. 2 Z 4 mit Ablauf des 31. Dezember 2016,
9. § 34 Abs. 2, § 75 Abs. 2, § 85 Abs. 1, § 86 Abs. 2 in der Fassung des

Art. 2 Z 28, § 89 Abs. 1, § 90a Abs. 2 Z 1, § 91 Abs. 1 in der Fassung des
Art. 2 Z 33, § 92 Abs. 1 bis 2, § 93 Abs. 4, § 95 Abs. 5, § 96 Abs. 3 Z 2,
§ 98 Abs. 2 Z 2, § 99, § 100 Abs. 1, § 101a Abs. 5, § 103 Abs. 1, § 135
Z 2 und § 169c Abs. 10 mit 1. Jänner 2017,

10. § 20c Abs. 3 Z 1 und 2 sowie § 83a Abs. 1 mit 2. September 2017,
11. § 13e Abs. 9, § 15 Abs. 5 und 5a, § 40a Abs. 4 Z 1 und 3, § 40c Abs. 2

Z 2b, § 53b Abs. 2 Z 2b, § 61e Abs. 2 Z 2 und § 170a Abs. 2 sowie der
Entfall des § 40a Abs. 3 Z 2 und 5 mit dem der Kundmachung folgenden
Tag.

(85) § 30 Abs. 4a und 4b, § 74 Abs. 4a und 4b und § 91 Abs. 4a und 4b in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten mit 1. Jänner 2017
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft.

(86) § 169c Abs. 2a bis 2c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 104/2016 treten mit 12. Februar 2015 in Kraft.

(87) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2016 treten in
Kraft:

1. § 59e samt Überschrift mit 12. Februar 2015,
2. § 61 Abs. 19 und § 167 mit 1. Juli 2016,
3. § 13e Abs. 2 und 10, § 28 Abs. 1 und 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 31

Abs. 2, § 34 Abs. 1 und 1a, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48
Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 49 Abs. 2 und 2a, § 50 Abs. 3 und 4, § 52 Abs. 1,
§ 53b Abs. 1, § 54c Abs. 1 und 3, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 1, § 56, § 57
Abs. 2, § 58 Abs. 4 und 6, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1 bis 3, § 59a Abs. 5a,
§ 59b Abs. 1 bis 6, § 60 Abs. 1a, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a
Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62
Abs. 2, § 63b Abs. 3, 4 und 8, § 65 Abs. 1, § 72, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 1,
§ 74a Abs. 1, § 75 Abs. 1 und 1a, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1,
§ 86 Abs. 2, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 90a Abs. 2 Z 1, § 91 Abs. 1, § 92
Abs. 1 und 1a, § 93 Abs. 2 Z 3, § 94 Abs. 11, § 95 Abs. 5, § 96 Abs. 3 Z 1,
§ 98 Abs. 2, § 99, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109, § 110,
§ 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117b Abs. 2,
§ 117c Abs. 1 und 3, § 117e Abs. 1 und 1a, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120
Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 135 Z 2,
§ 138 Z 3, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150,
§ 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 165 Abs. 1, 3 und 4, § 169c
Abs. 6b Z 4 lit. c, § 169d Abs. 1a und § 170a Abs. 1 mit 1. Jänner 2017,

4. § 59b Abs. 1a mit 1. September 2017,
5. § 63 Abs. 2 mit 1. September 2019.
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(88) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten in
Kraft:

1. § 61 Abs. 16 Z 2 und Abs. 16a und § 116e samt Überschrift mit 1. Juli
2017 und

2. § 57 Abs. 9, 9a, 11, 12 und 13, § 58 Abs. 9, § 59 Abs. 1, § 59c, § 61b
Abs. 1, 3, 5 und 6 und § 61d samt Überschrift mit 1. September 2018. § 57
Abs. 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 ist auf
Lehrpersonen anzuwenden, deren Betrauung mit der Leitung einer weite-
ren Schule nach dem 31. August 2018 wirksam wird.

§ 61b Abs. 2 und die Anlagen 2 bis 5 treten mit Ablauf des 31. August 2018
außer Kraft.

(89) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 treten in
Kraft:

1. § 28 Abs. 1 und 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 34 Abs. 1 und
1a, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1,
§ 49 Abs. 2 und 2a, § 50 Abs. 3 und 4, § 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 54c
Abs. 1 und 3, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 1, § 56, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4 und
6, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1, 2, 2a, 3 und 5a, § 59b, § 60 Abs. 1a, 3 und
4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1 Z 1 lit. a in der
Fassung des Art. 2 Z 51 lit. a sublit. aa, § 61b Abs. 1 Z 1 lit. b in der Fas-
sung des Art. 2 Z 51 lit. b sublit. aa, § 61b Abs. 1 Z 2 lit. a in der Fassung
des Art. 2 Z 51 lit. c sublit. aa, § 61b Abs. 1 Z 2 lit. b in der Fassung des
Art. 2 Z 51 lit. d sublit. aa, § 61b Abs. 1 Z 3 und 4, § 61c Abs. 1, § 61d
Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 53 lit. a, § 61e Abs. 1 und 2, § 62
Abs. 2, § 63b Abs. 4 und 8, § 65 Abs. 1, § 72 Abs. 1, § 73 Abs. 2, § 74
Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 75 Abs. 1 und 1a, § 81 Abs. 2, § 82b Abs. 1, 3 und
4, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 86 Abs. 2, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91
Abs. 1, § 92 Abs. 1 und 1a, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5,
§ 109, § 110, § 111 Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2,
§ 117b Abs. 2, § 117c Abs. 1 und 3, § 117e Abs. 1 und 1a, § 118 Abs. 3,
4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und
2, § 138 Z 3, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150,
§ 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2 und § 170a samt Überschrift mit
1. Jänner 2018,

2. § 58 Abs. 9, § 61b Abs. 1 Z 1 lit. a in der Fassung des Art. 2 Z 51 lit. a sub-
lit. bb, § 61b Abs. 1 Z 1 lit. b in der Fassung des Art. 2 Z 51 lit. b sublit. bb,
§ 61b Abs. 1 Z 2 lit. a in der Fassung des Art. 2 Z 51 lit. c sublit. bb, § 61b
Abs. 1 Z 2 lit. b in der Fassung des Art. 2 Z 51 lit. d sublit bb, § 61d Abs. 1
in der Fassung des Art. 2 Z 53 lit. b und c mit 1. September 2018,

3. § 63 Abs. 2 mit 1. September 2019,
4. § 113c mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(90) § 30 Abs. 4a und 4b, § 74 Abs. 4a und 4b und § 91 Abs. 4a und 4b in

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 treten mit 1. Jänner
2018 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft.

(91) § 31 Abs. 2 Z 3, § 36 Abs. 5 und 10 Z 2a und 3 sowie § 36b Abs. 1 und 2
Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018 treten mit 8. Jänner
2018 in Kraft.
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(92) § 171 samt Überschrift in der Fassung vor dem Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetz 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, tritt mit Ablauf des 24. Mai 2018
außer Kraft.

(93) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-
ten in Kraft:

1. § 20c Abs. 1, § 54a Abs. 3, § 169c Abs. 2b und § 169e Abs. 4 mit
12. Februar 2015,

2. § 58 Abs. 1 Z 8 und 9, § 59 Abs. 8 Z 2 lit. a, Abs. 9 Z 2 lit. a und Abs. 11 Z 3
lit. b, § 60 Abs. 3 Z 2 und § 63b Abs. 4 mit 1. September 2016,

3. § 23 Abs. 4 und § 74 Abs. 1 mit 1. Jänner 2018,
4. die Überschrift zu § 12 i, § 12 i Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2, 2a und 8, § 16a

Abs. 3 und 5, § 17a Abs. 2, § 17b Abs. 4, § 18 Abs. 2, § 19a Abs. 2, § 19b
Abs. 2, § 20a Abs. 2, § 20b Abs. 2, § 20d Abs. 2, § 21b Abs. 2, § 21g
Abs. 3 und 4, § 21h Abs. 1, § 22a Abs. 3, Abs. 4 Z 2, Abs. 4a Z 2 und
Abs. 5 Z 2, § 24 Abs. 1 und 2, § 24a Abs. 3 und 7, § 24b Abs. 7, § 25
Abs. 1, § 36b Abs. 1a, § 61 Abs. 19, § 61b Abs. 3, § 77a Abs. 1a, § 82
Abs. 3, § 94a Abs. 1a, § 101a Abs. 1, § 112f Abs. 2, § 112h, § 113b
Abs. 1, § 113c Abs. 2, § 167 und § 171a mit 8. Jänner 2018,

5. § 23a bis 23 f samt Überschriften, § 34 Abs. 1, § 75 Abs. 1, § 92 Abs. 1
und § 169d Abs. 9 sowie der Entfall des § 83c samt Überschrift mit 1. Juli
2018,

6. § 58 Abs. 9 in der Fassung des Art. 2 Z 18 mit 1. September 2018,
7. § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 3 und § 58 Abs. 9 in der Fassung des Art. 2 Z 19 mit

1. Jänner 2019,
8. § 12 Abs. 1 und 2 Z 3, § 12a, § 55a und § 59e mit dem der Kundmachung

folgenden Tag. Auf Antrag einer Beamtin oder eines Beamten ist der Vor-
bildungsausgleich neu zu bemessen, wenn bereits vor der Kundmachung
der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, ein Vorbildungsaus-
gleich bemessen wurde. Der neu bemessene Vorbildungsausgleich wird
mit jenem Datum wirksam, zu dem anlässlich eines Ereignisses gemäß
§ 12a Abs. 1 Z 1 bis 3 zuletzt eine Bemessung des Vorbildungsausglei-
ches wirksam wurde oder geworden wäre.

9. § 139 Z 1 sowie der Entfall des § 74b samt Überschrift mit dem der Kund-
machung folgenden Tag.

(94) § 30 Abs. 4b, § 74 Abs. 4b und § 91 Abs. 4b in der Fassung der Dienst-
rechts-Novelle 2017, BGBl. I Nr. 167/2017, treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

(95) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018,
treten in Kraft:

1. § 2 Z 5, § 4 Abs. 8, § 15a Abs. 1 Z 1, § 28 Abs. 1 und 3, § 29 Abs. 2, § 30
Abs. 1 und 4a, § 31 Abs. 2, § 34 Abs. 1 und 1a, § 40a Abs. 1, § 40b
Abs. 2 Z 1 bis Z 6 und Abs. 5 Z 1, § 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1,
§ 49 Abs. 2 und 2a, § 50 Abs. 3 und 4, § 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 54c
Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 3, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 1, § 56, § 57
Abs. 2, § 58 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 10a sowie Abs. 6 und 9,
§ 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1 bis 3 und 5a Z 2, § 59b Abs. 1 in der Fassung
des Art. 2 Z 15a, Abs. 1a in der Fassung des Art. 2 Z 15b, Abs. 2 und 3,
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Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 17a sowie die Abs. 5 und 6, § 60
Abs. 1a Z 1 bis 3, Abs. 3 in der Fassung des Art. 2 Z 20a und Abs. 4,
§ 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1 Z 1 und 2, § 61b Abs. 1 Z 1 und 2,
§ 61c Abs. 1 Z 1, Z 2 in der Fassung des Art. 2 Z 20g lit. b und Z 3, § 61d
Abs. 1 Z 1 und 2, § 61e Abs. 1 Z 1 bis 3 und Abs. 2 Z 1 bis 4, § 62 Abs. 2
Z 1 bis 4, § 63b Abs. 4 Z 1 und 2 sowie Abs. 8 Z 1 und 2, § 64 Abs. 1 und
2, §§ 65 bis 68 samt Überschriften, § 72 Abs. 1, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 1
und 4a, § 74a Abs. 1, § 75 Abs. 1 und 1a, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1 und
Abs. 2 Z 1, § 85 Abs. 1, § 86 Abs. 2, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 90a
Abs. 5, § 91 Abs. 1 und 4a, § 92 Abs. 1 und 1a, § 98 Abs. 2 Z 1 und 2,
§ 101 Abs. 2 Z 2 bis 6, § 101a Abs. 5, § 109, § 110, § 111 Abs. 2 Z 1 bis 3,
§ 112 Abs. 1 und Abs. 4 Z 1, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117b Abs. 2,
§ 117c Abs. 1 und 3, § 117e Abs. 1 und 1a, § 118 Abs. 3 bis 5, § 120
Abs. 1, § 123 Abs. 2 Z 1 bis 3, § 124 Abs. 2 Z 1 bis 3, § 130, § 131 Abs. 1
und Abs. 2 Z 1, § 138 Z 3, § 140 Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143
Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1 Z 1 bis 3, § 152 Abs. 1, § 153 Abs. 2 Z 1 und 2,
der Unterabschnitt I des Abschnitts XI samt Überschriften und § 170a
samt Überschrift mit 1. Jänner 2019. Die §§ 71 und § 71a treten mit Ablauf
des 31. Dezember 2018 außer Kraft.

2. § 58 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 10 sowie Abs. 5 Z 1, 3 und 4, § 59
Abs. 5 Z 2, § 59a Abs. 4 Z 3 bis 5, § 59b Abs. 1 in der Fassung des Art. 2
Z 15, Abs. 1a in der Fassung des Art. 2 Z 16 und Abs. 4 in der Fassung
des Art. 2 Z 17, § 60 Abs. 1 Z 1 lit. a bis c und Z 2 lit. a bis c, § 60 Abs. 3
Z 2 in der Fassung des Art. 2 Z 20, § 61c Abs. 1 Z 2 in der Fassung des
Art. 2 Z 20 und § 63 Abs. 2 Z 1 bis 3 mit 1. September 2019,

3. § 65 Abs. 7 und § 66 Abs. 4 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2023
außer Kraft. Auf eine Beamtin oder einen Beamten des Schulqualitätsma-
nagements, die oder der vor dem 1. Jänner 2024 einen Anspruch auf die
Dienstzulage gemäß § 65 Abs. 7 begründet hat, sind § 65 Abs. 7 und § 66
Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden.

4. § 23b Abs. 4 und § 34 Abs. 7 Z 1 lit. b mit dem der Kundmachung folgen-
den Tag.

(96) § 12 j samt Überschrift und § 13c Abs. 2a treten mit 1. Jänner 2019 in
Kraft.

(97) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 32/2019, tre-
ten in Kraft:

1. § 31 Abs. 2 Z 3 Schlusssatz mit 1. Jänner 2019,
2. § 4 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(98) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019,
treten in Kraft:

1. die §§ 169f bis 169h samt Überschriften mit 1. Jänner 2004;
2. § 12 Abs. 2 Z 4 und der Entfall von § 169c Abs. 2a bis 2c mit 12. Februar

2015; bei Beamtinnen und Beamten, deren anrechenbare Vordienstzeiten
nach § 12 Abs. 5 in einer ab dem 12. Februar 2015 geltenden Fassung
festgestellt wurden, sind zusätzliche Zeiten nach § 12 Abs. 2 Z 4 auf An-
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trag anrechenbar, wobei bei Antragstellung bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2023 auf allfällige Ansprüche auf Nachzahlungen § 13b Abs. 1
nicht anzuwenden ist;

3. § 175 Abs. 79 und der Entfall der Abs. 79a und 79b mit dem Ablauf des
Tages der Kundmachung des Besoldungsrechtsanpassungsgesetzes,
BGBl. I Nr. 104/2016;

4. § 63 Abs. 1 mit 1. September 2019;
5. § 12 Abs. 3 und 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(99) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,
treten in Kraft:

1. § 169f Abs. 7 mit 1. Jänner 2004,
2. § 169e Abs. 1 und § 169f Abs. 6a mit 12. Februar 2015,
3. § 116f mit 1. September 2019,
4. § 28 Abs. 1 und 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 34 Abs. 1 und

1a, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1,
§ 49 Abs. 2 und 2a, § 50 Abs. 3 und 4, § 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 54c
Abs. 1 und 3, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 1, § 56, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4, 6
und 9, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1 bis 3 und Abs. 5a Z 2, § 59b, § 60
Abs. 1a, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1,
§ 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2, § 63 Abs. 2,
§ 63b Abs. 4 und 8, § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 1, § 72, § 73 Abs. 2, § 74
Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 75 Abs. 1 und 1a, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85
Abs. 1, § 86 Abs. 2, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 und
1a, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109, § 110, § 111 Abs. 2,
§ 112 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117b Abs. 2, § 117c Abs. 1
und 3, § 117e Abs. 1 und 1a, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123
Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 138 Z 3, § 140 Abs. 1
und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152
Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 164 Abs. 1, § 170a samt Überschrift und § 174a
samt Überschrift mit 1. Jänner 2020,

5. § 12 c Abs. 6, § 13 e Abs. 1, 2, 4 und 8, § 61 Abs. 6, § 65 Abs. 4, Ab-
schnitt VI a und § 175 Abs. 96 mit dem der Kundmachung folgenden
Tag,

6. § 169f Abs. 2 mit dem der Kundmachung folgenden Tag; über bereits ein-
gebrachte Anträge hat die nach dem Inkrafttreten zuständige Dienstbe-
hörde zu entscheiden, wobei die Frist nach § 73 Abs. 1 AVG mit dem In-
krafttreten unterbrochen wird.

(100) § 61 Abs. 6 in der Fassung des 3. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 24/
2020, tritt hinsichtlich der Wortfolge „am Dienstag nach Pfingsten sowie“ mit
28. Dezember 2019 in Kraft und mit Ablauf des 31. August 2020 außer Kraft.

(101) § 12k samt Überschrift tritt mit dem der Kundmachung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 31/2020 folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des 31. März
2020 außer Kraft. Dauert die COVID-19 Krisensituation über den 31. März 2021
hinaus an, so hat die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kul-
tur, öffentlichen Dienst und Sport durch Verordnung den Endtermin 31. März
2021 zu verlängern, nicht jedoch über den 30. Juni 2021 hinaus.
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(102) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. § 2 Z 10, § 12a Abs. 2 Z 1 lit. h, die Überschrift zum Unterabschnitt D des
Abschnitts XI, § 117a Abs. 1 und Abs. 2 in der Fassung des Art. 2 Z 1,
§ 117c Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 1 und Z 28 und Abs. 3 in der Fas-
sung des Art. 2 Z 29, § 117d Abs. 1, § 117e Abs. 1 in der Fassung des Art. 2
Z 1, § 169c Abs. 7 Z 2 lit. e und § 169d Abs. 1 Z 10 mit 1. Jänner 2020,

2. § 15 Abs. 2, 2a und 8, § 16a Abs. 3, § 17a Abs. 2, § 17b Abs. 4, § 18
Abs. 2, § 19a Abs. 2, § 19b Abs. 2, § 20a Abs. 2, § 20b Abs. 2, § 20d
Abs. 2, § 21b Abs. 2, § 21g Abs. 3 und 4, § 21h Abs. 1, § 22a Abs. 3,
Abs. 4 Z 2, Abs. 4a Z 2 und Abs. 5 Z 2, § 24 Abs. 1 und 2, § 24a Abs. 3
und 7, § 24b Abs. 7, § 25 Abs. 1, § 36b Abs. 1a, § 61 Abs. 19, § 61b
Abs. 3, § 77a Abs. 1a, § 82 Abs. 3, § 94a Abs. 1a, § 112f Abs. 2, § 112h,
§ 113b Abs. 1, § 113c Abs. 2, § 171a und § 174a mit 29. Jänner 2020,

3. § 58 Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 16 und Abs. 5 Z 1, Z 3 und Z 4,
§ 59 Abs. 5 Z 2, § 59a Abs. 4 Z 3 lit. a, Z 4 und Z 5, § 59b Abs. 1 in der
Fassung des Art. 2 Z 18, Abs. 1a in der Fassung des Art. 2 Z 19, Abs. 2 in
der Fassung des Art. 2 Z 18 und Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 20,
§ 60 Abs. 1 Z 1 lit. a, b und c, Z 2 lit. a, b und c sowie Abs. 3 Z 2 in der Fas-
sung des Art 2 Z 16, § 61c Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Art 2 Z 16 und
§ 63b Abs. 2 mit 1. September 2020,

4. § 28 Abs. 1 und 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 34 Abs. 1 und
1a, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1,
§ 49 Abs. 2 und 2a, § 50 Abs. 3 und 4, § 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 54c
Abs. 1 und 3, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 1, § 56, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4 in
der Fassung des Art. 2 Z 15a, Abs. 6 und 9, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1 bis
3 und Abs. 5a Z 2, § 59b Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 16 j, Abs. 1a
in der Fassung des Art. 2 Z 19a, Abs. 2 in der Fassung des Art. 2 Z 19b,
Abs. 3, Abs. 4 in der Fassung des Art. 2 Z 20a, Abs. 5 und 6, § 60 Abs. 1a,
Abs. 3 in der Fassung des Art. 2 Z 24b und Abs. 4, § 60a Abs. 2, § 61
Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1 in der Fassung des Art. 2
Z 24h, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2, § 63 Abs. 2, § 63b
Abs. 4 und 8, § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 1, § 72, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 1,
§ 74a Abs. 1, § 75 Abs. 1 und 1a, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85 Abs. 1,
§ 86 Abs. 2, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 und 1a, § 98
Abs. 2, § 101 Abs. 2 Z 2 bis Z 6, § 101a Abs. 5, § 109, § 110, § 111 Abs. 2,
§ 112 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2 in der Fassung des Art. 2 Z 27a,
§ 117b Abs. 2, § 117c Abs. 1 in der Fassung des Art. 2 Z 28a und Abs. 3
in der Fassung des Art. 2 Z 29a, § 117e Abs. 1 in der Fassung des Art. 2
Z 29b und Abs. 1a, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123 Abs. 2,
§ 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1, § 138 Z 3, § 140 Abs. 1
und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152
Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 164 Abs. 1 und § 170a samt Überschrift mit 1. Jän-
ner 2021,

5. § 12 Abs. 3 und der Entfall des § 12 Abs. 5 letzter Satz mit 1. Jänner 2021;
§ 12 Abs. 3 und 5 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I
Nr. 153/2020, ist auf Beamtinnen und Beamte anzuwenden, deren an-
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rechenbare Vordienstzeiten erstmalig oder erneut festzustellen sind und
die nicht nach § 169c Abs. 1 übergeleitet wurden,

6. § 13d samt Überschrift mit 1. Jänner 2021; § 13d in der Fassung der
Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020, ist auf Beamtinnen an-
zuwenden, deren erstes Beschäftigungsverbot anlässlich der jeweiligen
Schwangerschaft nach dem 31. Dezember 2020 eintritt,

7. § 54d Abs. 5 und 5a sowie § 59c Abs. 4 mit 1. September 2021,
8. § 12 Abs. 2 Z 1a, § 13e Abs. 10 Z 2, § 23b Abs. 1 Z 1, § 23c Abs. 1 Z 1

und Abs. 2, § 57 Abs. 9, § 59b Abs. 1 Z 1 und Z 2 jeweils in der Fassung
des Art. 2 Z 17, § 113 j samt Überschrift, § 169f Abs. 8, § 169g Abs. 3 Z 3
und § 169h Abs. 1 und 4 sowie der Entfall von § 169h Abs. 2 und 3 mit
dem der Kundmachung folgenden Tag.

(103) § 12k samt Überschrift tritt mit dem der Kundmachung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 115/2021 folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des 31. De-
zember 2021 außer Kraft.

(104) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2021, BGBl. I Nr. 224/2021,
treten in Kraft:

1. § 54d Abs. 5 mit 1. Oktober 2021,
2. § 12k samt Überschrift, § 28 Abs. 1 und 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 31

Abs. 2, § 34 Abs. 1 und 1a, § 40a Abs. 1, § 40b Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48
Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 49 Abs. 2 und 2a, § 50 Abs. 3 und 4, § 52 Abs. 1,
§ 53b Abs. 1, § 54c Abs. 1 und 3, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 1, § 56, § 57
Abs. 2, § 58 Abs. 4, 6 und 9, § 59 Abs. 2, § 59a Abs. 1 bis 3 und Abs. 5a
Z 2, § 59b, § 60 Abs. 1a, 3 und 4, § 60a Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1,
§ 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2,
§ 63 Abs. 2, § 63b Abs. 4 und 8, § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 1, § 72, § 73 Abs. 2,
§ 74 Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 75 Abs. 1 und 1a, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85
Abs. 1, § 86 Abs. 2, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 und
1a, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 101a Abs. 5, § 109, § 110, § 111 Abs. 2,
§ 112 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117b Abs. 2, § 117c Abs. 1
und 3, § 117e Abs. 1 und 1a, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1, § 123
Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 138 Z 3, § 140 Abs. 1 und
3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152 Abs. 1,
§ 153 Abs. 2, § 164 Abs. 1, § 170a samt Überschrift mit 1. Jänner 2022.

(105) § 12k Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2022
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(106) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 137/2022,
treten in Kraft:

1. § 169f Abs. 1 Z 3 und der Entfall der Z 4 sowie Abs. 2 mit 1. Jänner 2004;
Beamtinnen und Beamte, die nur deshalb nicht nach § 169f Abs. 1 neu
einzustufen waren, weil die entfallene Z 4 auf sie zutraf, sind mit der Maß-
gabe neu einzustufen, dass als ihr Besoldungsdienstalter gemäß § 169c
jenes Besoldungsdienstalter gilt, das sich bei einer Überleitung unter Zu-
grundelegung des letzten Vorrückungsstichtags, der unter Ausschluss der
vor Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegten Zeiten festgesetzt
wurde, ergibt;
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2. § 169f Abs. 6b mit 1. Jänner 2004;
3. § 34 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 mit 5. April 2022;
4. § 12 a Abs. 4 und 4 a mit 1. Juli 2022; auf die Beamtin oder den Beamten,

deren oder dessen Vorbildungsausgleich anlässlich einer bis zum Ablauf
des 30. Juni 2022 erfolgten Ernennung oder eines bis dahin erlangten
Studienabschlusses zu bemessen ist, ist § 12 a weiterhin in der bis dahin
geltenden Fassung anzuwenden, sofern sie oder er nicht die Anwen-
dung der geltenden Fassung beantragt; die beantragte Bemessung nach
der geltenden Fassung wird mit dem Monatsersten der Antragstellung
wirksam;

5. § 12e Abs. 4 und § 59b Abs. 1 mit 1. September 2022;
6. § 13e Abs. 2 und 10 Z 2, § 15a Abs. 2, § 59a Abs. 4 Z 4 und § 63d samt

Überschrift mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(107) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,
treten in Kraft:

1. § 16 Abs. 4 mit 7. Juli 2022;
2. § 16 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, § 26 Abs. 3 Z 4, § 35 Abs. 5, § 58 Abs. 5 Z 4,

§ 59a Abs. 4 Z 1 und 3 lit. b, § 59a Abs. 6, § 61 Abs. 12, § 61a Abs. 2,
§ 76 Abs. 6, § 93 Abs. 5, die Änderung der Absatzbezeichnung des § 175
Abs. 105 sowie der Entfall des § 16 Abs. 8 und 9 und § 17 Abs. 2a mit dem
der Kundmachung folgenden Tag;

3. § 20c Abs. 1 bis 3 und 5 Z 1, § 20e samt Überschrift, § 28 Abs. 1 und 3,
§ 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 34 Abs. 1 und 1a, § 40a Abs. 1,
§ 40b Abs. 2, § 40c Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 48a Abs. 1, § 49 Abs. 2 und 2a,
§ 50 Abs. 3 und 4, § 52 Abs. 1, § 53b Abs. 1, § 54c Abs. 1 und 3, § 54d
Abs. 2, § 55 Abs. 1, § 56, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 4, 6 und 9, § 59 Abs. 2,
§ 59a Abs. 1 bis 3 und Abs. 5a Z 2, § 59b, § 60 Abs. 1a, 3 und 4, § 60a
Abs. 2, § 61 Abs. 8, § 61a Abs. 1, § 61b Abs. 1, § 61c Abs. 1, § 61d
Abs. 1, § 61e Abs. 1 und 2, § 62 Abs. 2, § 63 Abs. 2, § 63b Abs. 4 und 8,
§ 63d Abs. 1 und 2, § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 1, § 72, § 73 Abs. 2, § 74
Abs. 1, § 74a Abs. 1, § 75 Abs. 1 und 1a, § 81 Abs. 2, § 83 Abs. 1, § 85
Abs. 1, § 86 Abs. 2, § 87 Abs. 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 und
1a, § 98 Abs. 2, § 101 Abs. 2 Z 2 bis 6, § 101a Abs. 5, § 109, § 110, § 111
Abs. 2, § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 117a Abs. 2, § 117b Abs. 2, § 117c
Abs. 1 und 3, § 117e Abs. 1 und 1a, § 118 Abs. 3, 4 und 5, § 120 Abs. 1,
§ 123 Abs. 2, § 124 Abs. 2, § 130, § 131 Abs. 1 und 2, § 138 Z 3, § 140
Abs. 1 und 3, § 141, § 142 Abs. 1, § 143 Abs. 1, § 150, § 151 Abs. 1, § 152
Abs. 1, § 153 Abs. 2, § 164 Abs. 1, § 170a samt Überschrift sowie der Ent-
fall des § 169e Abs. 1 mit 1. Jänner 2023.

(106) § 12k Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 206/2022
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Vollziehung

§ 176. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung,
in Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers
betreffen, dieser Bundesminister betraut.
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Artikel XV

(Verfassungsbestimmung)

Bemessung von Versorgungsbezügen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 334/1993, zu den §§ 22 und 161, BGBl. Nr. 54/1956)

Bei der Bemessung von Versorgungsbezügen des überlebenden Ehegatten
ist dessen sonstiges Einkommen zu berücksichtigen. Soweit es sich bei dieser
Bemessung nicht um eine Erhöhung von Versorgungsbezügen auf eine Min-
destversorgungsleistung handelt, ist dieses Einkommen nur in dem Ausmaß zu
berücksichtigen, als es für Ansprüche oder Anwartschaften aus der Altersversor-
gung zugrunde zu legen ist.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 396/1975, zu den §§ 55 und 58, BGBl. Nr. 54)

(1) Lehrern für Volksschuldidaktik und für Schul- und Erziehungspraxis
an Pädagogischen Akademien und Lehrern an Übungsschulen an Pädagogi-
schen Akademien (Dienstzweig 12 der Lehrer-Dienstzweigeordnung, Anlage
zu Abschnitt III a des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 296/1968) ist, wenn sich anläßlich
ihrer Ernennung zu Bundeslehrern ein Bezugsabfall ergeben würde, zum
Ausgleich dieser Härte eine nach Maßgabe des Erreichens der Gehalts-
stufe 16 der Verwendungsgruppe L 1 einzuziehende, ruhegenußfähige Er-
gänzungszulage zu gewähren, die bis zum Erreichen der Gehaltsstufe 10
der Verwendungsgruppe L 1 58,1 Euro und ab diesem Zeitpunkt 72,7 Euro
beträgt.

(2) Die Ergänzungszulage nach Abs. 1 ist auch den im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Artikels bereits ernannten Lehrern des Dienstzweiges 12 der Leh-
rer-Dienstzweigeordnung mit Wirkung ab 1. Jänner 1975 zu gewähren.

(3) Die Ergänzungszulage gilt bei Anwendung des § 58 Abs. 6 des Gehalts-
gesetzes 1956 als Teil des Bezuges als Lehrer der Verwendungsgruppe L 1.

(Anm.: Abs. 4 Zu § 41 Abs. 2 PG 1965, BGBl. Nr. 340)

Artikel III

(Anm.: aus BGBl. Nr. 677/1978, zu den §§ 50 und 50a, BGBl. Nr. 54/1956)

Für das Erreichen der Dienstalterszulage gemäß § 50 des Gehaltsgesetzes
1956 und für die Berechnung des vierjährigen Zeitraumes gemäß § 50a Abs. 1
des Gehaltsgesetzes 1956 sind Personalzulagen, die Universitäts(Hochschul)-
professoren auf Grund des Gesetzes StGBl. Nr. 94/1920 im Ausmaß von Vor-
rückungsbeträgen zuerkannt wurden, mit zwei Jahren je Vorrückungsbetrag an-
zurechnen.
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Artikel III

(Anm.: zu Art. III, BGBl. Nr. 396/1975)

Artikel III der 28. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 396/1975, wird bezüglich
des Art. II der 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle mit 31. August 1993, bezüg-
lich der Schulversuche „Ganztagsschule“ und „Tagesheimschule“ hinsichtlich
der Vorschulstufe, der 1., 5. und 9. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1994,
hinsichtlich der 2., 6. und 10. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1995, hin-
sichtlich der 3., 7. und 11. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1996 und
hinsichtlich der 4., 8. und 12. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1997 aufge-
hoben.

Beachte für folgende Bestimmung
Gestaffeltes Außerkrafttreten, vgl. Art. III, BGBl. Nr. 519/1993

Artikel III

(Anm.: aus BGBl. Nr. 396/1975, zu § 55, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Dieser Artikel gilt für die auf Grund des Art. II der 4. Schulorganisations-
gesetz-Novelle, BGBl. Nr. 234/1971, durchgeführten Schulversuche und für die
Schulversuche „Ganztagsschule“ und „Tagesheimschule“ gemäß § 7 des Schul-
organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962.

(2) Den Bediensteten, die durch den Einsatz in Schulversuchen gegenüber
Bediensteten gleicher besoldungsrechtlicher Stellung zusätzlich belastet wer-
den, gebührt hiefür eine besondere Vergütung.

(3) Die Höhe der besonderen Vergütung ist unter Bedachtnahme auf die
Mehrleistung oder Mehrbelastung durch den Bundesminister für Unterricht und
Kunst im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für
Finanzen festzusetzen.

(4) Die besondere Vergütung kann festgesetzt werden:
1. in einem Hundertsatz des Gehaltes (einschließlich einer allfälligen Teue-

rungszulage),
2. dadurch, daß im Rahmen des Schulversuches gehaltene Unterrichtsstun-

den mit einem besonderen Ansatz im Rahmen der Lehrverpflichtung be-
rücksichtigt werden,

3. durch Wertung bestimmter Tätigkeiten als Unterrichtsstunden oder
4. in einem Eurobetrag.

(5) Welche der im Abs. 4 genannten Vergütungsformen gewählt werden, ist
unter Bedachtnahme auf die Art der Tätigkeit im Schulversuch und die besol-
dungsrechtliche Stellung des Bediensteten zu bestimmen.

(6) Auf die besondere Vergütung von Lehrern, deren Lehrverpflichtung nach
den §§ 50a oder 50b BDG 1979 herabgesetzt gewesen ist, ist, soweit nicht nach
§ 61 des Gehaltsgesetzes 1956 vorzugehen ist, § 15a Abs. 2 des Gehaltsgeset-
zes 1956 sinngemäß anzuwenden.
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(7) Entschädigungen nach den Abs. 1 bis 6 dürfen jeweils nur für die Dauer
der Durchführung des Schulversuches gewährt werden.

Artikel IV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 214/1972, zu den §§ 16 und 17, BGBl. Nr. 54/1956)

Soweit für einzelne Gruppen von Beamten im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Bundesgesetzes eine günstigere Regelung für die Abgeltung von Überstun-
den besteht, als in den §§ 16 und 17 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung
des Art. I Z 3 vorgesehen ist, bleiben diese Regelungen in Geltung.

Artikel IV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 602/1988, zu §§ 49a und 49b, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Bei Hochschullehrern, Vertragsassistenten und Mitarbeitern im Lehrbe-
trieb sind Nebengebühren nach den Verordnungen BGBl. Nr. 267/1973 und
BGBl. Nr. 268/1973, letztere in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 192/
1975, die für Zeiträume nach dem 31. August 1988 ausbezahlt worden sind, auf
die nach den §§ 49a und 49b des Gehaltsgesetzes 1956, nach den §§ 54a
und 54b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und nach Art. III gebühren-
den Dienstzulagen (Forschungszulagen) und Aufwandsentschädigungen anzu-
rechnen.

(2) Gutschriften von Nebengebührenwerten nach dem Nebengebührenzu-
lagengesetz, BGBl. Nr. 485/1971, die für Zeiträume vor dem 1. September 1988
erworben worden sind, bleiben unberührt.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 29 tritt mit 28. 12. 2019 in Kraft.

Artikel IV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 662/1977, zu § 48 Abs. 1, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten, der sich vor dem 1. Jänner
1978 im Dienststand befunden hat, gebührt zu seinem Gehalt gemäß § 48
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 eine ruhegnußfähige Ergänzungszulage auf
den jeweiligen Gehalt der entsprechenden Gehaltsstufe des Gehaltes gemäß
Abs. 3.

(2) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten, der vor dem 1. Jänner 1978
im Bezug einer Verwendungszulage gemäß § 30a Abs. 1 Z 2 des Gehaltsgeset-
zes 1956 im Zusammenhang mit § 48 Abs. 8 des Gehaltsgesetzes 1956 in der
bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Fassung stand, gebührt ab 1. Jänner
1978 zu seinem Gehalt und einer allfälligen ruhegenußfähigen Ergänzungszu-
lage gemäß Abs. 1 eine weitere ruhegenußfähige Ergänzungszulage im Aus-
maß des Unterschiedsbetrages zwischen der jeweiligen Dienstzulage gemäß
§ 48 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 und der ihm vor dem 1. Jänner 1978 zu-
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erkannten Verwendungszulage. Bei der Ermittlung der vor dem 1. Jänner 1978
zuerkannten Verwendungszulage ist der auf volle Schillingbeträge gerundete
durchschnittliche Vorrückungsbetrag zwischen den Gehaltsstufen 8 und 13 aus
dem Gehalt gemäß Abs. 3 heranzuziehen.

(3) Der Berechnung der Ergänzungszulage ist folgender Gehalt zugrunde zu
legen:

(4) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992 tritt mit
1. Jänner 1993 in Kraft.

(5) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994 tritt mit
1. Jänner 1994 in Kraft.

(6) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 tritt mit
1. Jänner 1995 in Kraft.

(7) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 tritt mit
1. Jänner 1998 in Kraft.

(8) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 tritt mit
1. Jänner 1999 in Kraft.

(9) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2000 tritt mit
1. Jänner 2000 in Kraft.

(10) Abs. 3 in der Fassung des Art. 47 Abschnitt 47.1 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 142/2000 tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft.

(11) Abs. 3 in der Fassung des Art. 47 Abschnitt 47.2 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 142/2000 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(12) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2003 tritt mit
1. Jänner 2003 in Kraft.

Gehaltsstufe
Gehalt

Euro

2 2789,4
3 3015,3
4 3331,1
5 3511,7
6 3691,1
7 3871,5
8 4052,1
9 4233,8

10 4416,8
11 4597,5
12 4753,6
13 4834,5
14 4913,4

15 (1. und 2. Jahr) 4991,8
15 (ab 3. Jahr) 5050,6
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(13) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 tritt mit
1. Juli 2003 in Kraft.

(14) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 tritt mit
1. Jänner 2004 in Kraft.

(15) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 tritt mit
1. Jänner 2005 in Kraft.

(16) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 tritt mit
1. Jänner 2006 in Kraft.

(17) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 166/2006 tritt mit
1. Jänner 2007 in Kraft.

(18) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2007 tritt mit
1. Jänner 2008 in Kraft.

(19) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2008 tritt mit
1. Jänner 2009 in Kraft.

(20) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 tritt mit
1. Jänner 2010 in Kraft.

(21) Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/
2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

(22) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 tritt mit
1. Februar 2012 in Kraft.

(23) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2014 tritt mit
1. März 2014 in Kraft.

(24) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 tritt mit
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(25) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 tritt mit
1. Jänner 2016 in Kraft.

(26) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2016 tritt mit
1. Jänner 2017 in Kraft.

(27) Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 tritt mit
1. Jänner 2018 in Kraft.

(28) Abs. 3 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/
2018 tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

(29) Abs. 3 in der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/
2019, tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

(30) Abs. 3 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/
2020, tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.

(31) Abs. 3 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2021, BGBl. I Nr. 224/
2021, tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft.

(32) Abs. 3 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/
2022, tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft.
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Artikel VI

(Anm.: aus BGBl. Nr. 662/1977, zu den §§ 57 bis 59, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Die §§ 57 bis 59 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I sind
auf das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang sinngemäß mit der
Maßgabe anzuwenden, daß dieses Bundesinstitut der Dienstzulagengruppe III
zuzuzählen ist.

(2) Leitern von Schulen der Dienstzulagengruppe I, denen auf Grund einer
Verordnung gemäß § 57 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Leitung ihrer
Schule eine um 15 vH erhöhte Dienstzulage zusteht und die zusätzlich eine
Abendschule leiten, gebührt an Stelle der Erhöhung der Dienstzulage um 15 vH
eine Erhöhung der Dienstzulage um 25 vH.

(3) Nebengebühren, die bisher für die Ausübung der im Abs. 1 und 2 ange-
führten Funktionen gebührten, sind mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 einzustel-
len. Solche Nebengebühren sind – soweit sie für Zeiträume nach dem 31. De-
zember 1977 ausbezahlt wurden – auf die nach den Abs. 1 und 2 gebührenden
Dienstzulagen anzurechnen.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 565/1981, zu den §§ 28, 30a, 39, 40, 72 und 75,
BGBl. Nr. 54/1956)

Ist das Gehalt einschließlich einer allfälligen Verwendungszulage, die der Be-
amte auf Grund der Überleitung nach der 37. Gehaltsgesetz-Novelle erhält,
niedriger als das Gehalt einschließlich der entsprechenden Verwendungszu-
lage, das ihm bis zum 30. Juni 1981 gebührt hat, so gebührt dem Beamten eine
nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehende, für die
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage von dem ihm
gebührenden Gehalt (einschließlich einer allfälligen Verwendungszulage) auf
das bis zum 30. Juni 1981 gebührende Gehalt einschließlich der entsprechen-
den Verwendungszulage. Haben sich die Bemessungskriterien des § 30a des
Gehaltsgesetzes 1956 für die Verwendungszulage nach dem 30. Juni 1981 ge-
ändert, so ist diese Änderung der Verwendungszulage in beiden Vergleichspo-
sitionen zugrunde zu legen.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 387/1986, zu § 62a Abs. 2, 3 und 5,
BGBl. Nr. 54/1956)

Auf die Vergütung nach § 62a Abs. 2, 3 und 5 des Gehaltsgesetzes 1956 sind
die für die nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der Mehrdienstleis-
tungsvergütung gemäß § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 maßgebenden Bestim-
mungen des Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/1971, sinngemäß
anzuwenden.



Band1.Buch : 04-GehG.pod    764
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

764

GehG

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 230/1988, zu §§ 42, 44 und 45, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Umfaßt bei einem Richter oder bei einem Staatsanwalt, der in der Zeit
vom 1. Juli 1979 bis einschließlich 31. Dezember 1987 aus dem Dienststand
ausgeschieden ist, der der Ermittlung seines Ruhegenusses bzw. des Versor-
gungsgenusses seiner Hinterbliebenen zugrunde liegende ruhegenußfähige
Monatsbezug eine Dienstzulage, so tritt an die Stelle der Dienstzulage die Er-
gänzungszulage nach § 66 Abs. 14 des Richterdienstgesetzes bzw. nach § 42
Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956, jeweils in der Fassung dieses Bundes-
gesetzes.

(2) Umfaßt bei einem Richter oder bei einem Staatsanwalt, der vor dem
1. Jänner 1988 aus dem Dienststand ausgeschieden ist, der der Ermittlung sei-
nes Ruhegenusses bzw. des Versorgungsgenusses seiner Hinterbliebenen zu-
grunde liegende ruhegenußfähige Monatsbezug eine Verwendungszulage nach
§ 68a des Richterdienstgesetzes oder nach § 45 des Gehaltsgesetzes 1956,
jeweils in der Fassung vor diesem Bundesgesetz bzw. nach Art. II Abs. 6 der
7. Pensionsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 558/1980, so ist diese Verwendungszu-
lage auch ab dem 1. Jänner 1988 der Ermittlung des Ruhegenusses bzw. Ver-
sorgungsgenusses zugrunde zu legen.

(3) Die Verwendungszulage nach Abs. 2 erhöht sich jeweils um den Hundert-
satz, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 1 der Gehaltsgruppe I der Richter
erhöht.

(4) Nebengebühren, die auf Grund der im Art. VIII Abs. 2 dieses Bundes-
gesetzes angeführten Verordnungen (Anm.: Das sind die Verordnung, BGBl.
Nr. 240/1979, über die Pauschalierung der Überstundenvergütungen für Rich-
teramtsanwärter und Richter sowie die Verordnung, BGBl. Nr. 241/1979, über
die Pauschalierung der Überstundenvergütungen für Staatsanwälte) für Zeit-
räume nach dem 31. Dezember 1987 ausbezahlt worden sind, sind auf die nach
§ 68a des Richterdienstgesetzes bzw. nach § 44 des Gehaltsgesetzes 1956, je-
weils in der Fassung dieses Bundesgesetzes, gebührenden Dienstzulagen an-
zurechnen.

(5) Gutschriften von Nebengebührenwerten nach dem Nebengebührenzula-
gengesetz in der Fassung vor diesem Bundesgesetz, die für Zeiträume vor dem
1. Jänner 1988 erworben worden sind, bleiben unberührt.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu § 55 Abs. 1, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Lehrern an Volksschulen der Verwendungsgruppe L 2a 1, die die Ernen-
nungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II
Abschnitt 2 Z 3 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG 1979 erfül-
len, gebührt eine Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwi-
schen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstzulage gemäß Art. XII
der 41. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 656/1983) und dem Gehalt eines Leh-
rers der Verwendungsgruppe L 2a 2 in derselben Gehaltsstufe.
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(2) Religionslehrern an Volksschulen der Verwendungsgruppe L 2a 1, die
die Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 gemäß Anlage
Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 Z 24.8 Abs. 1 BDG
1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbe-
trages zwischen ihrem Gehalt und dem Gehalt eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 2a 2 in derselben Gehaltsstufe.

Artikel VIII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 561/1979, zu § 12a Abs. 9, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Auf Beamte, die vor dem 1. Juli 1979 aus der Besoldungsgruppe der
Richteramtsanwärter, Richter und Staatsanwälte in eine andere Besoldungs-
gruppe überstellt worden sind und die im Juni 1979 auf Grund dieser Überstel-
lung Anspruch auf eine Ergänzungszulage gemäß § 12a Abs. 9 zweiter Satz
des Gehaltsgesetzes 1956 gehabt haben, ist ab 1. Juli 1979 bei der Anwendung
des § 12a Abs. 9 zweiter und dritter Satz des Gehaltsgesetzes 1956 weiterhin
von den im Juni 1979 zugrunde gelegten bisherigen Gehalt (zuzüglich der für die
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Zulagen – ausgenommen die
Verwendungszulage) auszugehen.

(2) Der bisherige Gehalt und die gemäß Abs. 1 zu berücksichtigenden Zu-
lagen sind um jenen Hundertsatz zu erhöhen, um den sich der ab 1. Jänner
1979 geltende Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V erhöht. Ist die sich
auf diese Weise ergebende Summe von Gehalt und Zulagen nicht durch volle
Schillingbeträge teilbar, so sind Restbeträge von weniger als 50g zu vernach-
lässigen und Restbeträge von 50g und mehr auf den vollen Schillingbetrag
aufzurunden.

Artikel VIII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 565/1981, zu § 12a, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Bei Beamten, die
1. vor dem 1. Juli 1981 in eine andere Besoldungsgruppe oder in eine niedri-

gere Verwendungsgruppe überstellt worden sind,
2. unmittelbar vor dieser Überstellung Anspruch auf ein Gehalt der Dienst-

klassen I, II oder III oder der Gehaltsstufe 1 oder 2 (bei Beamten der Ver-
wendungsgruppe W 3 auch einer höheren Gehaltsstufe) der Dienst-
klasse IV hatten und

3. im Juni 1981 auf Grund dieser Überstellung Anspruch auf eine Ergän-
zungszulage nach § 12a Abs. 9 zweiter und dritter Satz des Gehaltsgeset-
zes 1956 hatten,

ist ab 1. Juli 1981 bei der Anwendung des § 12a Abs. 9 zweiter und dritter Satz
des Gehaltsgesetzes 1956 weiterhin von dem im Juni 1981 zugrunde gelegten
bisherigen Gehalt (zuzüglich der für die Bemessung des Ruhegenusses anre-
chenbaren Zulagen – ausgenommen die Verwendungszulage) auszugehen.

(2) Das bisherige Gehalt und die gemäß Abs. 1 zu berücksichtigenden Zu-
lagen sind um jenen Hundertsatz zu erhöhen, um den sich das ab 1. Jänner
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1981 geltende Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V erhöht. Ist die sich
auf diese Weise ergebende Summe von Gehalt und Zulagen nicht durch volle
Schillingbeträge teilbar, so sind Restbeträge von weniger als 50g zu vernach-
lässigen und Restbeträge von 50g und mehr auf volle Schillingbeträge aufzu-
runden.

Artikel VIII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 572/1985, zu § 59b Abs. 1, BGBl. Nr. 54/1956)

(Anm.: Abs. 1 bis 4 aufgehoben durch BGBl. Nr. 43/1995)
(5) § 59b des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf jene Fachkoordinatoren, die für

ihre Fachkoordinatorentätigkeit eine Abgeltung nach den Verordnungen BGBl.
Nr. 104/1976 oder BGBl. Nr. 484/1977 erhalten, nicht anzuwenden.

Artikel IX

Abfertigung der Universitäts(Hochschul)assistenten
und Anrechnung von Hemmungszeiträumen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 148/1988, zu § 54, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten, der sowohl am 30. Septem-
ber 1988 als auch am 1. Oktober 1988 dem Dienststand angehört und dessen
Dienstverhältnis entweder kraft Gesetzes oder wegen Ablehnung des Antrages
auf Überleitung in ein Dienstverhältnis gemäß Art. VI endet, gebührt eine Abfer-
tigung in der Höhe, wie sie im § 54 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum Ab-
lauf des 30. September 1988 geltenden Fassung vorgesehen ist.

(2) § 54 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auch auf Abfertigungen anzu-
wenden, die der Universitäts(Hochschul)assistent nach § 54 Abs. 2 bis 4 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der vor dem 1. Oktober 1988 geltenden Fassung er-
halten hat.

(3) Einem Universitäts(Hochschul)assistenten, dessen Vorrückung nach
§ 49 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum Ablauf des 30. September 1988
geltenden Fassung gehemmt war und der nach Art. VI Abs. 3 Z 1 oder nach
Art. VI Abs. 3 Z 2 in Verbindung mit Art. VI Abs. 4 in das definitive Dienstverhält-
nis übergeleitet wird, ist die Zeit der Hemmung mit Wirkung von dem dem Tage
der Definitivstellung folgenden Monatsersten anzurechnen.

Artikel IX

(Anm.: aus BGBl. Nr. 288/1988, zu § 26 Abs. 3 und § 27 Abs. 4,
BGBl. Nr. 54/1956)

Hat ein Beamter eine Abfertigung gemäß § 26 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes
1956 in der vor dem 1. Juni 1988 geltenden Fassung in Anspruch genommen,
so ist § 27 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 mit der Maßgabe anzuwenden,
daß der Beamte die Abfertigung insoweit zurückzuerstatten hat, als diese den
Überweisungsbetrag übersteigt.
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Artikel IX

(Anm.: aus BGBl. Nr. 342/1988, zu § 85d, BGBl. Nr. 54/1956)

Auf die ab 1. Juli 1988 gemäß Art. IV Z 2 gebührenden Bezugsansprüche
sind die für die gleiche Zeit ausgezahlten Beträge der Heeresdienstzulage sowie
eine allenfalls als Truppenverwendungs-Sonderzulage gewährte Nebengebühr
anzurechnen.

Artikel X

(Anm.: aus BGBl. Nr. 288/1988, zu § 59a Abs. 4 und 6, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Wenn es für den Lehrer günstiger ist, ist § 59a Abs. 6 des Gehaltsgeset-
zes 1956 auf die Ruhegenußfähigkeit der im § 59a Abs. 4 Z 5 des Gehaltsge-
setzes 1956 in der bis zum 31. August 1988 geltenden Fassung angeführten Zu-
lagen für Lehrer für Werkerziehung mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die
Stelle der Worte „vor seiner Versetzung oder seinem Übertritt in den Ruhestand“
die Worte „vor der durch das Auslaufen der Bildungsanstalten für Arbeitsleh-
rerinnen bedingten Beendigung der betreffenden Tätigkeit als Besuchsschul-
lehrer“ (Anm.: richtig: Berufsschullehrer) tritt.

(2) Ist für den Lehrer auch eine andere Zulage nach § 59a Abs. 6 des Ge-
haltsgesetzes 1956 ruhegenußfähig geworden, so ist Abs. 1 nur auf jenen Teil
der im § 59a Abs. 4 Z 5 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 31. August
1988 geltenden Fassung angeführten Zulage anzuwenden, der diese andere
Zulage betraglich übersteigt.

Artikel X

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu § 55 Abs. 1, BGBl. Nr. 54/1956)

Ergänzungszulagen gemäß Artikel VII, VIII und IX treten an die Stelle all-
fälliger Dienstzulagen, die in einem Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt
(Monatsentgelt) der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe L 2a 1 (l 2a 1) und dem
Gehalt (Monatsentgelt) der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe L 2a 2 (l 2a 2)
bemessen sind.

Artikel XII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 548/1984, zu § 60, BGBl. Nr. 54/1956)

Lehrer für Werkerziehung der Verwendungsgruppe L 2 b 1, die an Bil-
dungsanstalten für Arbeitslehrerinnen mit schulpraktischer Ausbildung betraut
sind, gebührt eine Dienstzulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) des
Lehrers und dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage),
das dem Lehrer gebühren würde, wenn er zum Lehrer der Verwendungs-
gruppe L 2 a 1 ernannt worden wäre. Auf diese Dienstzulage sind die für die
nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der Mehrdienstleistungsvergü-
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tung gemäß § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 maßgebenden Bestimmungen
des Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/1971, sinngemäß anzu-
wenden.

Artikel XIII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 548/1984, zu § 50a, BGBl. Nr. 54/1956)

(Anm.: Abs. 1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(2) Zeiten, die der ordentliche Hochschulprofessor des Dienststandes als
außerordentlicher Hochschulprofessor zurückgelegt hat, sind für das Erreichen
der besonderen Dienstalterszulage gemäß § 50a des Gehaltsgesetzes 1956
einer Dienstzeit als ordentlicher Hochschulprofessor gleichzuhalten.

Artikel XIV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 548/1988, zu den §§ 48 und 50, BGBl. Nr. 54/1956)

(Anm.: Abs. 1 bis 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(4) Zeiten, die der außerordentliche Universitätsprofessor des Dienststandes
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in der Gehaltsstufe 14 zugebracht
hat, sind

1. bis zum Ausmaß von zwei Jahren für das Erreichen der Gehaltsstufe 15
und

2. in dem zwei Jahre übersteigenden Ausmaß für das Erreichen der Dienst-
alterszulage nach § 50 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956

anzurechnen.

Artikel XV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 656/1983, zu den §§ 82a bis 82e, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Durch den Monatsbezug, der für die Besoldungsgruppe der Beamten des
Post- und Fernmeldewesens vorgesehen ist, gelten alle Leistungen und Er-
schwernisse als abgegolten, für die die Beamten der Allgemeinen Verwaltung
und in handwerklicher Verwendung, soweit sie der Post und Telekom Austria
Aktiengesellschaft (PTA) oder einem Unternehmen, an dem die PTA zumindest
mehrheitlich beteiligt ist, zur Dienstleistung zugewiesen sind oder sich im Perso-
nalstand der Fernmeldehoheitsverwaltung befinden, Anspruch auf eine oder
mehrere der folgenden Nebengebühren haben:

1. Überstundenvergütung, soweit sie allgemein für Amtsvorstände des aus-
übenden Post- und Fernmeldedienstes vorgesehen ist (Amtsvorstands-
pauschale),

2. Erschwerniszulage für Omnibuslenker.

(Anm.: Abs. 2 zu § 12 PG 1965, BGBl. Nr. 340/1965)

(3) Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 tritt mit
1. Mai 1996 in Kraft.
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Artikel XXIV

Inkrafttreten und Vollziehung

(Anm.: aus BGBl. Nr. 408/1990, zu §§ 10, 12, 22, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Die Art. I bis VIII und die Art. XI bis XXII treten mit 1. Juli 1990 in Kraft, so-
weit Abs. 3 nichts anderes bestimmt.

(Anm.: Abs. 2 betrifft das Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287/1984)
(3) Ansprüche nach diesem Bundesgesetz haben nur Eltern, Adoptiv- oder

Pflegeeltern, wenn das Kind nach dem 30. Juni 1990 geboren wurde. Die Mel-
defristen für die Inanspruchnahme von Karenzurlauben oder von zu vereinba-
renden Teilzeitbeschäftigungen verlängern sich nach Geburten, die zwischen
dem 1. Juli 1990 und der Kundmachung dieses Bundesgesetzes erfolgen, um
vier Wochen nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes. Ansprüche von
Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, deren Kind vor dem 1. Juli 1990 geboren
wurde, richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die unmittelbar vor
ihrer Änderung durch dieses Bundesgesetz gegolten haben.

(Anm.: Abs. 4 Inkrafttretensbestimmung)
(5) Abs. 3 gilt nicht für die Anwendung
1. des § 22 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 auf Karenzurlaube nach § 75a

BDG 1979 und
2. der §§ 76 und 81 der Bundesforste-Dienstordnung 1986 auf Karenz-

urlaube nach § 56a der Bundesforste-Dienstordnung 1986.
(Anm.: Abs. 6 betrifft das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/

1948, sowie die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298/1986)
(Anm.: Abs. 7 betrifft das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl.

Nr. 189/1955)
(Anm.: Abs. 8 betrifft das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982)
(Anm.: Abs. 9 Inkrafttretensbestimmung)
(Anm.: Abs. 10 und 11 Vollziehungsklausel)

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 4 und 5, BGBl. Nr. 54/1956)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3
(Änderung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizin-
gesetzes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Straf-
gesetzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bundes-
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abgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61 (Än-
derung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassengeset-
zes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung des
Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelfergeset-
zes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisation
des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die Einräu-
mung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen) treten
mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.
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Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG
Bundesgesetz vom 17. März 1948, BGBl. Nr. 86, über das Dienst-

und Besoldungsrecht der Vertragsbediensteten des Bundes
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Ver-

tragsbedienstetengesetzes erlassen wurden. Auf eine Auflistung bis
zum Jahr 2000 wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 6/2000 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 142/2000 (Art. 48),
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 100/2002 (Art. 23),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 7/2003 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 65/2003 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 71/2003 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 142/2004 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 90/2006 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 117/2006 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 166/2006 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 73/2009 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 76/2009 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 77/2009 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 6/2010 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 82/2010 (Art. 3).
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 123),
BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 39),
BGBl. I Nr. 55/2012 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 147/2013 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 3),
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BGBl. I Nr. 211/2013 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 8/2014 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 32/2015 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 164/2015 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 104/2016 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 119/2016 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 32),
BGBl. I Nr. 167/2017 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 30/2018 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 25/2019 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 32/2019 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 58/2019 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 16/2020 (Art. 30),
BGBl. I Nr. 24/2020 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 31/2020 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 115/2021,
BGBl. I Nr. 136/2021,
BGBl. I Nr. 224/2021 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 81/2022,
BGBl. I Nr. 137/2022,
BGBl. I Nr. 205/2022,
BGBl. I Nr. 206/2022.
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INHALTSVERZEICHNIS

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Anwendungsbereich
§ 1a. sprachliche Gleichbehandlung
§ 1b. eingetragene Partnerschaft
§ 2. Kollektivverträge
§ 2a. Besetzung von Planstellen
§ 2e. Wahrnehmung der Dienstgeberzuständigkeit
§ 3. Aufnahme
§ 3a. Übernahme aus einem anderen Bundesdienstverhältnis
§ 3b. Übernahme durch ein anderes Ressort
§ 4. Dienstvertrag
§ 4a. Befristung von Dienstverhältnissen in besonderen Fällen
§ 4b. Personalverzeichnis
§ 5. Allgemeine Dienstpflichten und Pflichtenangelobung
§ 5a. Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten
§ 5b. Dienstpflichten des Vorgesetzten und des Dienststellenleiters
§ 5c. Telearbeit
§ 6. Versetzung an einen anderen Dienstort
§ 6a. Dienstzuteilung
§ 6b.
§ 6c. Verwendungsbeschränkungen
§ 7. Dienstverhinderung
§ 7a. Verwendungsbezeichnungen
§ 8a. Bezüge
§ 10. Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas I
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
§ 12.
§ 13. Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas II
§ 14. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas II
§ 15. Überstellung und Vorbildungsausgleich
§ 15a. Ergänzungszulage aus Anlaß einer Überstellung
§ 16. Kinderzuschuss
§ 17. Anfall und Einstellung des Entgeltes
§ 18. Auszahlung
§ 18a. Verjährung
(Anm.: § 18b. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
§ 19. Einstufung und Vorrückung
§ 20. Dienstzeit
§ 20a. Sabbatical
§ 20b. Bezüge während des Sabbaticals
§ 20c. Wiedereingliederungsteilzeit
§ 21. Entlohnung bei Teilbeschäftigung
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§ 22. Nebengebühren, Zulagen und Vergütungen
§ 22a. Im Ausland verwendete Vertragsbedienstete
§ 22b. Leistungsprämie im Rahmen der Flexibilisierungsklausel
§ 23. Sachleistungen
§ 24. Ansprüche bei Dienstverhinderung
§ 24a.
§ 24b. Ansprüche während des Beschäftigungsverbotes nach §§ 3

und 5 MSchG
§ 25. Vorschuß und Geldaushilfe
§ 25a. Besondere Hilfeleistungen an Vertragsbedienstete und deren

Hinterbliebene
§ 26. Besoldungsdienstalter
§ 27. Anspruch auf Erholungsurlaub
§ 27a. Ausmaß des Erholungsurlaubs
§ 27b. Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Menschen mit Behinderung
§ 27c. Änderung des Urlaubsausmaßes
§ 27e. Verbrauch des Erholungsurlaubes
§ 27f. Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche
§ 27g. Erkrankung während des Erholungsurlaubes
§ 27h. Verfall des Erholungsurlaubes
§ 28. Unterbrechung des Erholungsurlaubes und Verhinderung des

Urlaubsantrittes
§ 28b. Ansprüche bei Beendigung des Dienstverhältnisses
§ 29. Heimaturlaub
§ 29a. Sonderurlaub
§ 29b. Karenzurlaub
§ 29c. Berücksichtigung des Karenzurlaubes und der Karenz für zeit-

abhängige Rechte
§ 29d. Auswirkungen des Karenzurlaubes und der Karenz auf den

Arbeitsplatz
§ 29e. Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines

pflegebedürftigen Angehörigen
§ 29f. Pflegefreistellung
§ 29g. Dienstfreistellung für Gemeindemandatare
§ 29h. Außerdienststellung für bestimmte Gemeindemandatare
§ 29 i. Dienstfreistellung wegen Ausübung eines Mandates im Nationalrat,

im Bundesrat oder in einem Landtag und Außerdienststellung
§ 29 j. Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung
§ 29k. Familienhospizfreistellung
§ 29 l. Verhalten bei Gefahr, Sicherheitsvertrauenspersonen und

Sicherheitsfachkräfte
§ 29m. Sonstige Rechte
§ 29n. IKT-Nutzung und Kontrollmaßnahmen
§ 29o. Frühkarenzurlaub
§ 29p. Dienstfreistellung wegen Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe
§ 30. Enden des Dienstverhältnisses
§ 30a. Folgebeschäftigungen
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§ 31. Zeugnis
§ 32. Kündigung
§ 33. Kündigungsfristen
§ 33a. Sonderurlaub während der Kündigungsfrist
§ 34. Vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses
§ 35. Anwendung des BMSVG
§ 35a. Begleitmaßnahmen zu COVID-19
§ 36. Sonderverträge

Abschnitt Ia

Verwaltungspraktikum

§ 36a. Allgemeines
§ 36b. Rechte des Verwaltungspraktikanten
§ 36c. Beendigung des Verwaltungspraktikums
§ 36d. Soziale Absicherung
§ 36 e. Verbot unentgeltlicher Ausbildungs- und Beschäftigungsver-

hältnisse

Abschnitt II

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete
im Pädagogischen Dienst

§ 37. Anwendungsbereich
§ 37a. Ausschreibung freier Planstellen für Vertragsbedienstete im

Pädagogischen Dienst
§ 38. Zuordnung
§ 38a. Dienstvertrag
§ 39. Induktionsphase
§ 39a. Mentorinnen und Mentoren
§ 40. Ausbildungsphase
§ 40a. Dienstpflichten
§ 41. Verwendung, Dienstzuteilung und Mitverwendung
§ 41a. Amtsverschwiegenheit, Meldepflichten, Nebenbeschäftigung
§ 42. Sabbatical
§ 42a. Ferien und Urlaub, Pflegefreistellung, Karenzurlaub
§ 43. Verwendungsbezeichnung
§ 43a. Leitende Funktionen
§ 43b. Schulcluster und Schulcluster-Leitung
§ 44. Schulleitung
§ 44a. Pflichten und Rechte der Schulleitung
§ 45. Abteilungsvorstehung und Fachvorstehung
§ 45a. Pflichten und Rechte der Abteilungs- und Fachvorstehung
§ 45b. Mit der Leitung teilbetraute Vertragslehrperson
§ 46. Entgelt
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§ 46a. Dienstzulagen für bestimmte Funktionen
§ 46b. Dienstzulage für Schulcluster-Leitung und Schulleitung
§ 46c. Dienstzulage für Abteilungs- und Fachvorstehung
§ 46d. Vertretungsabgeltung für Vertragslehrpersonen
§ 46e. Fächervergütung
(Anm.: § 46 f. Dienstzulage für die Koordination im Fachbereich Inklusiv- und

Sonderpädagogik an der Bildungsdirektion)
§ 47. Vergütung für Mehrdienstleistung
§ 47a. Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen
§ 47b. Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen
§ 47c. Verwendung von Lehrpersonen in der Sommerschule
§ 47d. Lehramtliche Verwendung von Studierenden oder Absolventinnen

und Absolventen eines Lehramtsstudiums in der Sommerschule
§ 48. Kündigung
§ 48a. Lehrpersonen an Pädagogischen Hochschulen eingegliederten

Praxisschulen
§ 48b. An Pädagogische Hochschulen dienstzugeteilte Lehrpersonen
§ 48c. An Pädagogischen Hochschulen mitverwendete Lehrpersonen
§ 48d. Sonderbestimmungen für Vertragslehrpersonen an Pädagogischen

Hochschulen

Abschnitt IIa

Sonderbestimmungen für Vertragshochschullehrpersonen

§ 48e. Anwendungsbereich
§ 48f. Vorübergehende (zusätzliche) Verwendung
§ 48g. Dienstpflichten
§ 48h. Festlegung der Dienstpflichten, Lehrverpflichtung
§ 48 i. Institutsleitung
§ 48 j. Freistellung für Forschungs- oder Lehrzwecke
§ 48k. Dienstzeit
§ 48 l. Verwendungsbezeichnungen
§ 48m. Wissenschaftlich-berufsfeldbezogene Forschung
§ 48n. Sonderbestimmungen
§ 48o. Monatsentgelt und Dienstzulagen
§ 48p. Lehrvergütung
§ 48q. Leistungsprämien

Abschnitt IIb

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete
des Schulqualitätsmanagements

§ 48r. Ausschreibung, Besetzung, Verwendung
§ 48s. Leitung einer Bildungsregion
§ 48t. Ausnahmebestimmungen
§ 48u. Verwendungsbezeichnung
§ 48v. Entgelt
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§ 48w. Dienstzulage für die Leitung einer Bildungsregion
§ 48x. Vergütung Schulqualitätsmanagement
§ 48y. Vorübergehende Betrauung mit Aufgaben des Schulqualitäts-

managements

Abschnitt IIc

Sonderbestimmungen für das wissenschaftliche
und künstlerische Personal an Universitäten

1. Unterabschnitt

Bestimmungen für alle Universitätslehrer

§ 49a. Anwendungsbereich
§ 49b. Aufgaben der Universitätslehrer (Rechte und Pflichten)
§ 49c. Vorgesetztenfunktion, Nebenbeschäftigung, Gutachten
§ 49d. Freistellung
§ 49e. Sonderbestimmungen für akademische Funktionäre

2. Unterabschnitt

Professoren

§ 49f. Dienstverhältnis
§ 49g. Verlängerung des Dienstverhältnisses
§ 49h. Besondere Aufgaben
§ 49 i. Rechte
§ 49 j. Entgelt
§ 49k. Abfertigung

3. Unterabschnitt

Assistenten

§ 49 l. Aufnahme
§ 49m. Verwendungsdauer
§ 49n. Besondere Aufgaben
§ 49o. Dienstzeit
§ 49p. Rechte
§ 49q. Entgelt
§ 49r. Abfertigung

4. Unterabschnitt

Staff Scientists

§ 49s. Allgemeines
§ 49t. Sonderbestimmungen für die Überstellung von Assistenten
§ 49u. Besondere Aufgaben
§ 49v. Entgelt
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Abschnitt III

Sonderbestimmungen für Vertragslehrer und
Vertragsassistenten an Universitäten

§ 50. Vertragslehrer
§ 51. Vertragsassistenten
§ 52. Verwendungsdauer
§ 52a.
§ 52b. Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit
§ 53. Anwendung von Bestimmungen des BDG 1979
§ 54. Monatsentgelt
§ 54a. Dienstzulage (Forschungszulage)
§ 54b. Aufwandsentschädigung
§ 54c. Abgeltung der Lehrtätigkeit
(Anm.: § 54d. aufgehoben)
§ 54e. Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen

Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt
§ 54 f. Abfertigung des Vertragsassistenten

Abschnitt IV

Sonderbestimmungen für Vertragsprofessoren an Universitäten
und Vertragsdozenten an Universitäten

§ 55. Vertragsdozenten
§ 55a. Dienstvertrag und Funktionsbezeichnung
§ 56. Monatsentgelt
§ 56a. Dienstzulage (Forschungszulage)
§ 56b. Aufwandsentschädigung
§ 56c. Abgeltung der Lehrtätigkeit
(Anm.: § 56d. aufgehoben)
§ 56e. Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen

Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt

Vertragsprofessoren

§ 57. Aufnahme
§ 57a. Dienstvertrag und Funktionsbezeichnung
§ 58. Entgelt
§ 58a. Abgeltung der Lehrtätigkeit
(Anm.: § 58b. aufgehoben)
§ 58c. Abfertigung

Abschnitt IVa

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete in der Schulevaluation

§ 58d.
§ 58e. Entgelt
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Abschnitt V

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete
des Krankenpflegedienstes

§ 59. Anwendungsbereich
§ 60. Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas K
§ 60a. Verwendungsbezeichnungen
§ 61. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K
§ 62. Pflegedienst-Chargenzulage
§ 63. Vergütung für Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes

Abschnitt VI

Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und
Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 64. Anwendungsbereich
§ 65. Einteilung
§ 66. Verwendungsbeschränkungen während der Grundausbildung
§ 67. Dienstliche Ausbildung
§ 67a. Verwendungsbezeichnungen
§ 68. Zeitlich begrenzte Funktionen
§ 69. Einstufungsänderung als Folge einer Verwendungsänderung
§ 70. Kündigung
§ 71. Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h
(Anm.: § 72. aufgehoben durch Art. 3 Z 3, BGBl. I Nr. 205/2022)
§ 73. Funktionszulage
§ 74. Fixes Monatsentgelt
§ 75. Ergänzungszulage aus Anlaß einer Einstufungsänderung
§ 76. Leistungsprämie
§ 77. Besonderer Vorbildungsausgleich in der Entlohnungsgruppe v1
§ 78. Exekutivdienstzulage und Vergütungen
§ 78a. Pensionskassenvorsorge

Abschnitt VII

Verschwiegenheitspflicht sonstiger Organe

§ 79.

Abschnitt VIII

Übergangsbestimmungen

1. Unterabschnitt

Allgemeine Übergangsbestimmungen

§ 79a. Wahrnehmung der Dienstgeberzuständigkeit
§ 80. Befristung von Dienstverhältnissen in besonderen Fällen
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(Anm.: § 80a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
§ 81. Verjährung
§ 81a. Vorschuss
(Anm.: § 82. und § 82a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
§ 82b. Erholungsurlaub
(Anm.: § 82c. aufgehoben)
§ 83. Karenzurlaub
(Anm.: § 83a. aufgehoben)
§ 83b. Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2004
§ 84. Abfertigung
§ 84a.
§ 84b. Verwaltungspraktikum
§ 84c. Funktionszulage und Entfall der Ausbildungsphase

2. Unterabschnitt

Vertragsbedienstete der Entlohnungsschemata I und II

§ 85. Vertragsbedienstete in Unteroffiziersfunktion
§ 86. Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst
§ 87. Vertragsbedienstete in Unteroffiziersfunktion in einer Verwendung

des Krankenpflegedienstes
§ 87a. Vergütung für Kräfte für internationale Operationen
§ 88. Einstufung in die Entlohnungsschemata I und II
§ 89. Überleitung
§ 89a. Verwendungsbezeichnungen

3. Unterabschnitt

Vertragsbedienstete im Lehramt

§ 90. Anwendungsbereich
§ 90a. Ausschreibung und Besetzung freier Planstellen für Vertragslehrer
§ 90b. Dienstvertrag
§ 90c. Einreihung in das Entlohnungsschema I L
§ 90d. Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas I L
§ 90e. Monatsentgelt, Dienstzulagen, Erzieherzulage und Vergütungen für

Schul- und Unterrichtspraktika im Entlohnungsschema I L
§ 90f. Überstellung
§ 90g. Einreihung in die Entlohnungsgruppe l 2a 2 in bestimmten Fällen
§ 90h. Einreihung in das Entlohnungsschema II L
§ 90 i. Vertretung
§ 90 j. Dauer des Dienstverhältnisses im Entlohnungsschema II L
§ 90k. Gesamtverwendungsdauer im Entlohnungsschema II L für Lehrer

in nicht gesicherter Verwendung
§ 90 l. Einrechnung in die Gesamtverwendungsdauer
§ 90m. Einreihung von Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L in das

Entlohnungsschema I L
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§ 90n. Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas II L
§ 90o. Jahresentlohnung des Entlohnungsschemas II L
§ 90p. Dienstzulagen und Erzieherzulage der Vertragslehrer des

Entlohnungsschemas II L
§ 90q.
§ 90r.
§ 90s. Auszahlung der Jahresentlohnung und der Zulagen
§ 90t. Vergütungen und Abgeltungen
§ 91. Vergütung für Mehrdienstleistung
§ 91a. Ansprüche bei Dienstverhinderung
§ 91b. Verwendungsbezeichnung
§ 91c. Ferien und Urlaub
§ 91d. Sabbatical
§ 91e. Dienstfreistellung für Gemeindemandatare
§ 91f. Kündigung der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L
§ 91g. Kündigung der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L
§ 91h.
§ 91 i.
§ 91 j.
§ 91k. Lehrer an Akademien für Sozialarbeit
§ 91 l. Abfertigung der Vertragslehrer
§ 92.
§ 92a. Lehrer an Akademien für Sozialarbeit
§ 92b. Entlohnungsgruppen l 2b 2 und l 2b 3
§ 92c. Abfertigung der Vertragslehrer

3a. Unterabschnitt

Vertragshochschullehrpersonen

§ 92d. Lehrvergütung
§ 92e. Zeitkonto

4. Unterabschnitt

Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas K

§ 93. Überleitung
§ 94. Sonderausbildung

5. Unterabschnitt

Bundesbesoldungsreform 2015

§ 94a. Überleitung bestehender Dienstverhältnisse, Gruppenüberleitung
§ 94b. Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG
§ 94c. Vergleichsstichtag
§ 94d. Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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6. Unterabschnitt

Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und
Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 94e.

Abschnitt IX

Schlußbestimmungen

§ 95. Sonderverträge und Teuerungszulage
§ 95a. Einmalige Abfindung
(Anm.: § 96. und § 96a. aufgehoben durch Art. 17 Z 3, BGBl. I Nr. 32/2018)
§ 96b. Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz
§ 97. Verweisungen auf andere Bundesgesetze
§ 97a. Mitwirkungsbefugnisse
§ 98. Vollziehung
§ 99. Inkrafttreten
§ 100. Inkrafttreten von Änderungen dieses Bundesgesetzes

ABSCHNITT I

Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist, soweit nicht die Abs. 3 und 5 oder die Ab-
schnitte Ia und VII anderes bestimmen, auf Personen anzuwenden, die in einem
privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen.

(2) Auf Personen, die in einem Dienstverhältnis zu Fonds, Stiftungen oder
Anstalten stehen, die von Organen des Bundes oder von Personen (Personen-
gemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen des Bundes bestellt
sind, sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes dem Sinne nach soweit
anzuwenden, als nicht anderes bestimmt ist.

(3) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden
1. auf Personen, deren Dienstverhältnis durch das Gehaltskassengesetz

2002, BGBl. I Nr. 154/2001, oder das Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/
1970, geregelt ist;

2. auf Personen, die bei der Wiener Hofmusikkapelle beschäftigt sind;
3. auf Land- und Forstarbeiter mit Ausnahme der bei der Verwaltung der

Bundesgärten und der Truppenübungsplätze ständig verwendeten Ar-
beiter;

4. auf Bauarbeiter im Sinne des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
gesetzes (BUAG), BGBl. Nr. 363/1989;

5. auf die in Berufsausbildung stehenden Ärzte (§§ 7 und 8 des Ärztegeset-
zes 1998, BGBl. I Nr. 169);

6. auf Schulärzte und Theaterärzte;
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7. auf das Küchenpersonal an den Bundeserziehungsanstalten, Bundes-
konvikten und Bundesschullandheimen, wenn für dieses Personal der
Kollektivvertrag für das Hotel- und Gastgewerbe in Betracht kommt;

(Anm.: Z 8 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 210/2013)
9. auf Partieführer in der Wildbach- und Lawinenverbauung;

10. auf Lehrlinge;
11. auf Personen, die ausschließlich für eine Tätigkeit im Ausland aufgenom-

men werden und den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen im Ausland ha-
ben; mit diesen Personen sind Dienstverträge nach dem für den Dienst-
ort maßgebenden ausländischen Recht abzuschließen;

12. auf Personen, die in einem Dienstverhältnis zur Stiftung Theresianische
Akademie stehen,

13. auf Personen, die in einem Dienstverhältnis zum Österreichischen Inte-
grationsfonds stehen.

(4) Partieführer in der Wildbach- und Lawinenverbauung nach Abs. 3 Z 9
sind Angestellte, die die Aufträge des Gebietsbauleiters oder des örtlichen Bau-
leiters dadurch ausführen, dass sie vor allem

1. auf den Baustellen nach den ihnen zur Verfügung gestellten Plänen oder
den erteilten Aufgaben und Weisungen die Arbeiten der ihnen unterstell-
ten Arbeiter einteilen und diese bei ihrer Tätigkeit anleiten und überwa-
chen oder

2. auf den Bauhöfen für das ordnungsgemäße Lagern und Verwahren der
Baustoffe, der Maschinen und Geräte und für die Versorgung der Baustel-
len verantwortlich sind.

Die Partieführer sind durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus schriftlich zu bestellen. Die Anstel-
lungserfordernisse, die Dienstpflichten und die arbeits- und lohnrechtlichen Be-
lange sind kollektivvertraglich zu regeln.

(5) Durch Verordnung der Bundesregierung können weitere Gruppen von
Vertragsbediensteten des Bundes von der Anwendung dieses Bundesgesetzes
ausgenommen und von der Anwendung ausgenommene Gruppen der Anwen-
dung dieses Bundesgesetzes unterstellt werden.1)

1) Nachstehende Gruppen wurden durch folgende Verordnungen von der Anwendung des VBG.
1948 ausgenommen oder seiner Anwendung unterstellt:

1. Verordnung der Bundesregierung vom 2. Juni 1948 BGBl. Nr. 106
§ 1. Die folgenden Gruppen von Vertragsbediensteten des Bundes werden von der Anwendung des

VBG. 1948 ausgenommen:
a) die Arbeiter der Österreichischen Staatsdruckerei, sofern für sie der Kollektivvertrag des graphi-

schen Gewerbes in Betracht kommt;
b) das Küchenpersonal an den Bundeserziehungsanstalten, Bundeskonvikten, Bundesschulland-

heimen, Bundessportheimen und Bundesschiheimen, sofern für dieses Personal der Kollektiv-
vertrag für das Hotel- und Gastgewerbe in Betracht kommt;

c) die Vertragsbediensteten bei den Bundestheatern, sofern für sie der Kollektivvertrag für das techni-
sche Personal der Bundestheaterverwaltung in Betracht kommt und sie nicht schon nach §1 Abs. 3
lit. a des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 von der Anwendung des Gesetzes ausgenommen sind;

d) das bühnentechnische Personal und die Organe des Publikumsdienstes bei der Akademie für
Musik und darstellende Kunst, sofern für sie der Kollektivvertrag der Bühnenarbeiter der Bundes-
theaterverwaltung in Betracht kommt;
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Sprachliche Gleichbehandlung

§ 1a. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen, wie zB „Vertragsbediensteter“, „Vertragslehrer“, umfassen Frauen
und Männer gleichermaßen, soweit nicht ausdrücklich anderes angeordnet
ist.

e) die beim Bundesbaudienst Wien beschäftigten Gas-, Wasserleitungs- und zentralheizungsinstal-
lateure, sofern für sie der Kollektivvertrag für die Gas-, Wasserleitungs- und Zentralheizungs-
installateure in Betracht kommt;

f) die beim Bundesbaudienst Wien beschäftigten Elektrofacharbeiter, sofern für sie der Kollektivver-
trag für Elektrofacharbeiter in Betracht kommt;

g) die beim Bundesbaudienst Wien beschäftigten Kraftwagenlenker, sofern für sie die Lohnsätze der
Fachgruppe „Lastfuhrwerkgewerbe“ in Betracht kommen;

h) die Arbeiter der staatlichen Prothesenwerkstätten, sofern für sie der Kollektivvertrag der Banda-
gisten und Orthopädiemechaniker in Betracht kommt;

i) die Vertragsbediensteten des Bundes, die, ohne sich bei einer Behörde in Diensteinteilung zu
befinden, mit der unmittelbaren Verwahrung, Verwaltung oder Bewirtschaftung einzelner Vermö-
genschaften oder Vermögensstücken im Wirtschaftsbetriebe solcher Vermögenschaften beschäf-
tigt werden, deren Erfassung, Sicherung, Verwaltung oder Verwendung gemäß § 2 des Bundes-
gesetzes über die Errichtung eines Bundesministeriums für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung, BGBl. Nr. 56/1946, in oberster Bundesverwaltung zum Wirkungsbereiche dieses
Bundesministeriums gehört.

§ 2. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem VBG. 1948 in Kraft.

2. Verordnung der Bundesregierung vom 1. März 1955, BGBl. Nr. 48
§ 1. Auf die im Bereiche des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft bei der Verwaltung

der Bundesgärten ständig verwendeten Arbeiter finden die Bestimmungen des Vertragsbedienstetenge-
setzes 1948, BGBl. Nr. 86/1958, Anwendung.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1955 in Kraft.

3. Verordnung der Bundesregierung vom 20. März 1962, BGBl. Nr. 95
Die Angestellten der betriebsähnlichen Verwaltung der Heeres-, Land- und Forstwirtschaftsverwal-

tung Allentsteig werden von der Anwendung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ausgenommen.

4. Verordnung der Bundesregierung vom 5. Dezember 1967, BGBl. Nr. 389
Die beim Bundesamt für Zivilluftfahrt beschäftigten Bediensteten werden von der Anwendung des

Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ausgenommen.

5. Verordnung der Bundesregierung vom 22. Dezember 1970, BGBl. Nr. 15/1971
Die Bediensteten des Mühlenfonds (§§ 6 ff. des Mühlengesetzes 1965, BGBl. Nr. 24) werden von der

Anwendung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ausgenommen.

6. Verordnung der Bundesregierung vom 29. Jänner 1985, BGBl. Nr. 60

§ 1. (1) Die Partieführer der Wildbach- und Lawinenverbauung werden von der Anwendung des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ausgenommen.

(2) Partieführer sind Angestellte, die die Aufträge des Gebietsbauleiters oder des örtlichen Baulei-
ters dadurch ausführen, daß sie vor allem

1. auf den Baustellen gemäß den ihnen zur Verfügung gestellten Plänen oder den erteilten Angaben
und Weisungen die Arbeiten der ihnen unterstellten Arbeiter einteilen und diese bei ihrer Tätigkeit
anleiten und überwachen oder

2. auf den Bauhöfen für die ordnungsgemäße Lagerung und Verwahrung der Baustoffe, der Maschi-
nen und Geräte und für die Versorgung der Baustellen hiemit verantwortlich sind.

(3) Die Bestellung zum Partieführer erfolgt schriftlich durch den Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft.

Die Anstellungserfordernisse, die Dienstobliegenheiten und die arbeits- und lohnrechtlichen Belange
werden kollektivvertraglich geregelt.
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Eingetragene Partnerschaft

§ 1b. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetra-
gene Partnerinnen und Partner von Vertragsbediensteten nach dem Bundesge-
setz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz –
EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 29b Abs. 4 Z 1 lit. c,
§ 29 f Abs. 2, § 84 Abs. 3 und § 84 Abs. 3a.

Kollektivverträge

§ 2. (1) Werden Gruppen von Vertragsbediensteten nach § 1 Abs. 5 durch
Verordnung der Bundesregierung von der Anwendung dieses Bundesgesetzes
ausgenommen, so bleibt dieses Bundesgesetz bis zu dem Tage rechtsverbind-
lich, an dem für diese Gruppen ein Kollektivvertrag oder eine Satzung im Sinne
des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, rechtswirksam wird.

(2) Werden Gruppen von Vertragsbediensteten nach § 1 Abs. 4 durch Ver-
ordnung der Bundesregierung der Anwendung dieses Bundesgesetzes unter-
stellt, so erlöschen die Rechtswirkungen eines für sie geltenden oder nach § 13
des Arbeitsverfassungsgesetzes weiterwirkenden Kollektivvertrages, einer für
sie geltenden Satzung (§ 18 des Arbeitsverfassungsgesetzes) oder der sonst für
sie geltenden Bestimmungen in dem Zeitpunkt, in dem für sie die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes wirksam werden.

Besetzung von Planstellen

§ 2a. (1) Die für die Bundesbeamten geltenden gesetzlichen Bestimmungen
über die Mitwirkung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport an der Besetzung einer Planstelle und die
Antragstellung hiefür sind auch auf Vertragsbedienstete anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist abweichend von den Bestimmungen des § 1 auf alle Bundesbe-
diensteten anzuwenden, die nicht Beamte sind.

(3) Durch die Abs. 1 und 2 werden die wechselseitigen Rechtsbeziehungen
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer nicht berührt.

Wahrnehmung der Dienstgeberzuständigkeit

§ 2e. (1) Die obersten Verwaltungsorgane des Bundes sind innerhalb ihres
Wirkungsbereiches als oberste Personalstellen zuständig.

(1a) Jede Bundesministerin oder jeder Bundesminister kann im Einverneh-
men mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öf-
fentlichen Dienst und Sport durch Verordnung innerhalb ihres oder seines Res-
sorts nachgeordnete Personalstellen errichten, denen, soweit in den Abs. 2 bis 5
nicht anderes bestimmt ist, für ihre Vertragsbediensteten jeweils die Zuständig-
keit in Dienstrechtsangelegenheiten zukommt.

(1b) Abweichend von Abs. 1 und 1a können einzelne Dienstrechtsangele-
genheiten einer Personalstelle gemäß Abs. 1 oder 1a im Einvernehmen mit der
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Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport durch Verordnung für alle dem Ressort angehörenden Vertragsbe-
diensteten übertragen werden, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit,
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist und die Personalstelle
nach ihrer Organisation und personellen Besetzung zur Durchführung der zu
übertragenden Aufgaben geeignet ist.

(2) In Dienstrechtsangelegenheiten einer oder eines Vertragsbediensteten,
die oder der eine nachgeordnete Personalstelle leitet, sowie einer oder eines
Vertragsbediensteten einer nachgeordneten Dienststelle, die oder der der Zen-
tralstelle ohne Unterbrechung mehr als zwei Monate zur Dienstleistung zugeteilt
ist, ist die oberste Personalstelle zuständig.

(3) Dienstrechtsangelegenheiten, die ihrer Natur nach einer sofortigen Erle-
digung bedürfen oder von untergeordneter Bedeutung sind, obliegen dem Leiter
der Dienststelle; welche Angelegenheiten dies sind, wird durch Verordnung der
Bundesregierung festgestellt. Die Zuständigkeit des Leiters der Dienststelle
erstreckt sich in diesem Falle auf alle bei der Dienststelle in Verwendung stehen-
den Vertragsbediensteten, unabhängig davon, ob diese der Dienststelle ange-
hören oder nur zur Dienstleistung zugewiesen sind; diese Bestimmung ist inso-
weit nicht anzuwenden, als verfassungsrechtliche Vorschriften über die Aus-
übung der Diensthoheit entgegenstehen.

(4) Welche Dienststelle als Personalstelle im einzelnen Fall zuständig ist,
richtet sich bei Vertragsbediensteten nach der Dienststelle, der der Bedienstete
angehört, und bei der Begründung eines Dienstverhältnisses nach der Dienst-
stelle, bei der die Anstellung angestrebt wird. Ist die Dienststelle, der der Ver-
tragsbedienstete angehört, nicht gleichzeitig Personalstelle, ist für sie jene Per-
sonalstelle zuständig, zu der sie auf Grund der Organisationsvorschriften gehört.

(5) Die Zuständigkeit der Universitäten und der Universitäten für Künste zur
weisungsfreien (autonomen) Besorgung der Dienstrechtsangelegenheiten ihrer
Vertragsbediensteten bleibt durch die Abs. 1 bis 4 unberührt.

Aufnahme

§ 3. (1) Als Vertragsbedienstete dürfen nur Personen aufgenommen wer-
den, bei denen nachstehende Voraussetzungen zutreffen:

1. a) bei Verwendungen gemäß § 6c Abs. 1 die österreichische Staatsbür-
gerschaft,

b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft
oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt,

2. die volle Handlungsfähigkeit,
3. die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die

mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind, sowie die Erfüllung
der in besonderen Vorschriften festgesetzten Bedingungen, und

4. ein Lebensalter von mindestens 15 Jahren.

(1a) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung gemäß Abs. 1 Z 3 umfaßt
auch die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Bei Verwen-
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dungen, für deren Ausübung die Beherrschung der deutschen Sprache in gerin-
gerem Umfang genügt, ist ihre Beherrschung in dem für diese Verwendung er-
forderlichen Ausmaß nachzuweisen.

(1b) Das Erfordernis der vollen Handlungsfähigkeit gemäß Abs. 1 Z 2 kann
im Einzelfall entfallen, wenn die für die vorgesehene Verwendung erforderliche
Handlungsfähigkeit vorliegt.

(2) Wenn geeignete Bewerber, die das betreffende Erfordernis erfüllen, nicht
zur Verfügung stehen, kann der Dienstgeber vom Erfordernis der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft in begründeten Ausnahmefällen absehen.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)

(4) Die Personalstelle hat vor jeder Neuaufnahme unverzüglich eine Straf-
registerauskunft gemäß § 9 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl. Nr. 277, ein-
zuholen und schriftlich dokumentiert zu verarbeiten. Soll die Verwendung an
einer Einrichtung zur Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und
Jugendlichen erfolgen, hat die Personalstelle zusätzlich eine Auskunft gemäß
§ 9a Strafregistergesetz 1968 einzuholen und schriftlich dokumentiert zu verar-
beiten sowie umgehend eine Abfrage und schriftlich dokumentierte Verarbeitung
von Vorwarnungen nach Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, zuletzt
berichtigt durch ABl. Nr. L 305 vom 24. 10. 2014 S. 115, zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2013/55/EU, ABl. Nr. L 354 vom 28. 12. 2013 S. 132, im Binnen-
markt-Informationssystem (IMI) vorzunehmen.

(5) Strafregisterauskünfte gemäß Abs. 4 sind nach ihrer Überprüfung von der
Personalstelle unverzüglich zu löschen.

(6) Die Abs. 4 und 5 gelten abweichend von § 1 für alle Neuaufnahmen in
den Bundesdienst.

Übernahme aus einem anderen Bundesdienstverhältnis

§ 3a. Wird ein Bediensteter aus einem Bundesdienstverhältnis, auf das die
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht anzuwenden waren, in ein Dienst-
verhältnis übernommen, das in den Anwendungsbereich dieses Bundesgeset-
zes fällt, so ist er vom Zeitpunkt der Übernahme an so zu behandeln, als ob er
schon während der Zeit des früheren Dienstverhältnisses Vertragsbediensteter
nach diesem Bundesgesetz gewesen wäre.

Übernahme durch ein anderes Ressort

§ 3b. (1) Strebt ein Vertragsbediensteter seine Übernahme durch ein ande-
res Ressort an und fordert ihn dieses an, hat das Ressort, dem der Vertragsbe-
dienstete angehört, eine Dienstzuteilung spätestens mit Wirkung von dem Mo-
nat zu verfügen, der auf den Ablauf von drei Monaten nach Einlangen der Auf-
forderung folgt. Der vom anfordernden Ressort verlangten Dienstzuteilung ist bis
zu einer Dauer von drei Monaten zu entsprechen. Eine länger dauernde Dienst-
zuteilung bedarf der Zustimmung des abgebenden Ressorts.
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(2) Strebt ein Vertragsbediensteter seine Übernahme durch ein anderes
Ressort an und fordert ihn dieses an, ist das anfordernde Ressort nach Ablauf
von drei Monaten nach dem Einlangen der Anforderung berechtigt, mit Wirksam-
keit ab dem nächstfolgenden Monatsersten in das zu diesem Zeitpunkt auf-
rechte Dienstverhältnis mit dem Vertragsbediensteten anstelle des abgebenden
Ressorts einzutreten.

(3) Strebt ein Vertragsbediensteter seine Übernahme durch den Rechnungs-
hof an und fordert ihn dieser an, hat das Ressort, dem der Vertragsbedienstete
angehört, eine Dienstzuteilung spätestens mit Wirksamkeit von dem Monat zu
verfügen, der auf den Ablauf von drei Monaten nach Einlangen der Anforderung
folgt. Der vom Rechnungshof verlangten Dienstzuteilung ist bis zu einer Dauer
von einem Jahr zu entsprechen. Eine länger dauernde Dienstzuteilung bedarf
der Zustimmung des abgebenden Ressorts.

(4) Verlangt der Rechnungshof mit Zustimmung des Vertragsbediensteten
seine Übernahme zum Rechnungshof, ist der Rechnungshof zu dem auf den
Ablauf der Dienstzuteilung folgenden Monatsersten berechtigt, in das zu diesem
Zeitpunkt aufrechte Dienstverhältnis mit dem Vertragsbediensteten anstelle des
abgebenden Ressorts einzutreten.

(5) Abs. 1 bis 4 sind abweichend vom § 1 auf alle Bundesbediensteten anzu-
wenden, die nicht Beamte sind.

Dienstvertrag

§ 4. (1) Der oder dem Vertragsbediensteten ist unverzüglich nach dem Be-
ginn des Dienstverhältnisses und spätestens einen Monat nach dem Wirksam-
keitsbeginn jeder Änderung des Dienstvertrages eine schriftliche Ausfertigung
des Dienstvertrages und allfälliger Nachträge zum Dienstvertrag auszufolgen.
Die Ausfertigung hat die Informationen gemäß Abs. 2 zu enthalten und ist von
beiden Vertragsteilen zu unterschreiben.

(2) Der Dienstgeber hat die Vertragsbedienstete oder den Vertragsbediens-
teten jedenfalls über folgende Informationen zu unterrichten:

1. Bezeichnung der Personalstelle, die für den Bund den Vertrag ab-
schließt, sowie Name und Geburtsdatum der oder des Vertragsbediens-
teten,

2. Beginn des Dienstverhältnisses,
3. ob das Dienstverhältnis auf Probe, auf bestimmte Zeit oder auf unbe-

stimmte Zeit eingegangen wird und bei Dienstverhältnissen auf Probe die
Dauer sowie bei Dienstverhältnissen auf bestimmte Zeit das Ende des
Dienstverhältnisses,

4. bei Dienstverhältnissen auf Probe die Bedingungen der Probezeit,
5. Dienstort oder örtlicher Verwaltungsbereich,
6. ob und für welche Person die oder der Vertragsbedienstete zur Vertre-

tung aufgenommen wird,
7. für welche Beschäftigungsart die oder der Vertragsbedienstete aufge-

nommen wird und welchem Entlohnungsschema, welcher Entlohnungs-
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gruppe und, wenn die Entlohnungsgruppe in Bewertungsgruppen geglie-
dert ist, welcher Bewertungsgruppe – in den Fällen des § 68 befristet –
sie oder er demgemäß zugeordnet wird,

8. Ausmaß der Wochendienstzeit (Vollbeschäftigung oder Teilbeschäfti-
gung),

9. Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes,
10. das bei einer Kündigung des Dienstverhältnisses einzuhaltende Ver-

fahren einschließlich der formellen Anforderungen und einzuhaltenden
Fristen,

11. die Bezüge, gegebenenfalls Angaben zu Nebengebühren und sonstigen
Zulagen, Vergütungen und Abgeltungen sowie die Modalitäten der Aus-
zahlung,

12. ob und welche Grundausbildung nach § 67 bis zum Ablauf der Frist ge-
mäß § 32 Abs. 2 Z 4 lit. a erfolgreich zu absolvieren ist,

13. Identität des Sozialversicherungsträgers.

(2a) Die Informationen nach Abs. 2 Z 4, 9 bis 11 und 13 können durch Hin-
weis auf die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und die zu deren Durch-
führung erlassenen Verordnungen sowie die entsprechenden sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung erteilt werden;
hinsichtlich der Z 11 ist jedenfalls das aufgrund der Zuordnung nach Z 7 gebüh-
rende Mindestmonatsentgelt anzugeben.

(3) Das Dienstverhältnis gilt nur dann als auf bestimmte Zeit eingegangen,
wenn es von vornherein auf die Besorgung einer bestimmten, zeitlich begrenz-
ten Arbeit oder auf eine kalendermäßig bestimmte Zeit abgestellt ist. Ein Dienst-
verhältnis auf Probe kann nur für die Höchstdauer eines Monates eingegangen
werden. Im Falle der Verlängerung des Dienstverhältnisses für dieselbe Ver-
wendung ist die Vereinbarung einer weiteren Probezeit unzulässig.

(4) Ein Dienstverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen worden ist,
kann auf bestimmte Zeit einmal verlängert werden; diese Verlängerung darf drei
Monate nicht überschreiten. Wird das Dienstverhältnis darüber hinaus fortge-
setzt, so wird es von da ab so angesehen, wie wenn es von Anfang an auf un-
bestimmte Zeit eingegangen worden wäre.

(5) Zeiten eines Verwaltungspraktikums gemäß Abschnitt Ia sind bei der An-
wendung des Abs. 4 nicht zu berücksichtigen.

(6) Vertragsbedienstete mit einem auf bestimmte Zeit eingegangenen Dienst-
verhältnis dürfen gegenüber Vertragsbediensteten mit einem auf unbestimmte
Zeit eingegangenen Dienstverhältnis nicht benachteiligt werden, es sei denn,
sachliche Gründe rechtfertigen eine unterschiedliche Behandlung.

(7) Der Dienstgeber hat Vertragsbedienstete mit einem auf bestimmte Zeit
eingegangenen Dienstverhältnis über im Bereich der Dienststelle frei werdende
Dienstverhältnisse auf unbestimmte Zeit zu informieren. Die Information kann
durch allgemeine Bekanntgabe an einer geeigneten, für den Vertragsbedienste-
ten leicht zugänglichen Stelle im Bereich der Dienststelle erfolgen.

(8) Bei einer länger als vier Wochen andauernden Verwendung im Ausland,
sind der oder dem Vertragsbediensteten vor ihrer oder seiner Abreise ins Aus-
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land zusätzlich zu den in Abs. 2 genannten Informationen zumindest folgende
Informationen zur Verfügung zu stellen:

1. Staat, in dem die oder der Vertragsbedienstete verwendet wird, und die
voraussichtliche Dauer der Verwendung,

2. Währung, in der die Bezüge, Nebengebühren und sonstigen Zulagen, Ver-
gütungen und Abgeltungen ausgezahlt werden,

3. gegebenenfalls mit der Verwendung im Ausland verbundene zusätzliche
Besoldungsbestandteile,

4. allfällige Bedingungen für die Rückführung nach Österreich.
(9) Die Informationen nach Abs. 2 und 8 sind jedenfalls innerhalb von sieben

Kalendertagen nach dem Beginn und spätestens mit dem Wirksamkeitsbeginn
jeder Änderung des Dienstverhältnisses in Form des Dienstvertrages bzw. eines
Nachtrags zum Dienstvertrag oder in elektronischer Form zur Verfügung zu stel-
len. Eine elektronische Zurverfügungstellung ist zulässig, wenn sichergestellt ist,
dass die Informationen von der oder dem Vertragsbediensteten gespeichert und
ausgedruckt werden können und der Dienstgeber einen Übermittlungs- oder
Empfangsnachweis erhält.

Befristung von Dienstverhältnissen in besonderen Fällen

§ 4a. (1) Im Falle eines befristeten Dienstverhältnisses, das im Zusammen-
hang mit

1. Tätigkeiten im Rahmen des Kabinetts einer Bundesministerin oder eines
Bundesministers, einer sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 des Bun-
desministeriengesetzes 1986 – BMG, BGBl. Nr. 76/1986, die der Bun-
deskanzlerin oder dem Bundeskanzler oder der Vizekanzlerin oder dem
Vizekanzler zur Beratung und Unterstützung auf dem Gebiet der allge-
meinen Regierungspolitik insbesondere im Bereich Strategie, Analyse und
Planung direkt unterstellt ist, des Büros einer Staatssekretärin oder eines
Staatssekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Be-
zügegesetzes, BGBl. 273/1972, angeführten obersten Organs des Bun-
des oder des Büros der Sprecherin der Bundesregierung oder des Spre-
chers der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der An-
lage zu § 2 BMG oder

2. einer Zuweisung gemäß Art. 30 Abs. 5 B-VG nach dem 1. Mai 1995 oder
3. einer Betrauung mit der Funktion eines Generalsekretärs gemäß § 7

Abs. 11 BMG durch Dienstvertrag oder
4. einer Betrauung mit der Funktion der Sprecherin der Bundesregierung

oder des Sprechers der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Tei-
les 2 der Anlage zu § 2 BMG

eingegangen wurde, gilt eine befristete Fortsetzung des Dienstverhältnisses
nicht als eine Verlängerung der Dienstverhältnisse nach § 4 Abs. 4 oder gleich-
artiger Rechtsvorschriften.

(2) § 4 Abs. 4 gilt ferner nicht, wenn
1. der Vertragsbedienstete nur zur Vertretung aufgenommen wurde oder
2. das Dienstverhältnis des Vertragsbediensteten im Anschluß an ein

Dienstverhältnis, das zum Zweck der im Berufsausbildungsgesetz – BAG,
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BGBl. Nr. 142/1969, vorgesehenen Weiterverwendung von ausgelernten
Lehrlingen abgeschlossen wurde, zur Vertretung verlängert wird oder

3. das Dienstverhältnis nach § 62 Abs. 2, § 70 Abs. 2 oder § 76 Abs. 2 des
Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85, befristet verlängert wird, oder

4. eine in einem befristeten Bundesdienstverhältnis befindliche Person nach
§ 86 des Ausschreibungsgesetzes 1989 neuerlich in ein befristetes
Dienstverhältnis übernommen wird.

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 sind, soweit § 24 Abs. 10 nicht anderes be-
stimmt, Zeiten früherer befristeter und allfälliger unbefristeter Dienstverhältnisse
zu einer inländischen Gebietskörperschaft, einer Eignungsausbildung nach den
§§ 2b bis 2d VBG in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2003 geltenden Fas-
sung sowie eines Verwaltungspraktikums gemäß Abschnitt Ia für Ansprüche zu
berücksichtigen, die sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses richten, wenn

1. zwischen der Beendigung eines solchen Dienst- oder Ausbildungsverhält-
nisses und der Aufnahme jeweils nicht mehr als zehn Wochen verstrichen
sind und

2. das jeweilige Dienst- oder Ausbildungsverhältnis durch Zeitablauf oder
durch Kündigung seitens des Dienstgebers geendet hat.

(4) Übersteigt die gesamte Dienstzeit eines oder mehrerer mit einem Ver-
tragsbediensteten zu Vertretungszwecken eingegangenen befristeten Dienst-
verhältnisse fünf Jahre, gilt das zuletzt eingegangene Dienstverhältnis ab die-
sem Zeitpunkt als unbefristetes Dienstverhältnis.

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind abweichend vom § 1 auf alle vertraglich Bedienste-
ten des Bundes anzuwenden.

Personalverzeichnis

§ 4b. (1) Jede Personalstelle hat über alle ihr angehörenden Vertragsbe-
diensteten ein aktuelles Personalverzeichnis zu führen, welches mit dem Perso-
nalverzeichnis für Beamtinnen und Beamte zusammengefasst und den der Per-
sonalstelle angehörenden Vertragsbediensteten in elektronischer Form zur Ein-
sicht zur Verfügung zu stellen ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit können für
Teilbereiche getrennte Personalverzeichnisse geführt werden.

(2) Die Vertragsbediensteten sind im Personalverzeichnis getrennt nach Ent-
lohnungsgruppen und, soweit dies in Betracht kommt, innerhalb der Entloh-
nungsgruppen nach Bewertungsgruppen, anzuführen.

(3) Im Personalverzeichnis sind folgende Personaldaten anzuführen:
1. Name und Geburtsdatum,
(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)
3. Dienstantrittstag,
4. Tag der Wirksamkeit der Aufnahme in die Entlohnungsgruppe (oder, so-

fern dies in Betracht kommt, die Bewertungsgruppe), der die oder der Ver-
tragsbedienstete angehört,

5. Entlohnungsstufe und Tag der Vorrückung in die nächsthöhere Entloh-
nungsstufe,

6. Dienststelle der oder des Vertragsbediensteten.
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Z 6 ist auf jene Dienststellen im Bereich des Bundesministeriums für Landes-
verteidigung nicht anzuwenden, durch deren Anführung im Personalverzeichnis
militärische Geheimnisse verletzt werden könnten.

Allgemeine Dienstpflichten und Pflichtenangelobung

§ 5. (1) § 43, § 43a, § 45a, § 45b, § 46 Abs. 1 bis 4, § 47, § 53, § 53a, § 54
Abs. 1 und 2 und die §§ 55 bis 59 BDG 1979, BGBl. Nr. 333, sind anzuwenden.
Bei der Anwendung des § 56 Abs. 4 BDG 1979 tritt in Z 1 an die Stelle einer He-
rabsetzung nach § 50 f BDG 1979 eine Wiedereingliederungsteilzeit nach § 20c
und in Z 3 an die Stelle eines Karenzurlaubes nach § 75c BDG 1979 ein Karenz-
urlaub nach § 29e.

(2) Die für bestimmte Verwaltungszweige erlassenen Sondervorschriften bin-
den auch die dort verwendeten Vertragsbediensteten.

(3) Der Vertragsbedienstete hat beim Dienstantritt durch Handschlag zu ge-
loben, die Gesetze der Republik Österreich zu befolgen und alle mit seinem
Dienst verbundenen Pflichten treu und gewissenhaft zu erfüllen.

Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten

§ 5a. (1) Der Vertragsbedienstete hat seine Vorgesetzten zu unterstützen
und ihre Weisungen, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist,
zu befolgen. Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der mit der Dienst- oder Fach-
aufsicht über den Vertragsbediensteten betraut ist.

(2) Der Vertragsbedienstete kann die Befolgung einer Weisung ablehnen,
wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist
oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.

(3) Hält der Vertragsbedienstete eine Weisung eines Vorgesetzten aus
einem anderen Grund für rechtswidrig, hat er, wenn es sich nicht wegen Ge-
fahr im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor Befolgung
der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte
hat eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückge-
zogen gilt.

Dienstpflichten des Vorgesetzten und des Dienststellenleiters

§ 5b. (1) Der Vorgesetzte hat darauf zu achten, daß seine Mitarbeiter ihre
dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und
sparsamer Weise erfüllen. Er hat seine Mitarbeiter dabei anzuleiten, ihnen er-
forderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufgetretene Fehler und Mißstände
abzustellen und für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. Er hat das dienst-
liche Fortkommen seiner Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu för-
dern und ihre Verwendung so zu lenken, daß sie ihren Fähigkeiten weitgehend
entspricht.

(1a) Die oder der Vorgesetzte hat im Falle eines drohenden Verfalls des Er-
holungsurlaubes gemäß § 27h oder einer absehbaren Beendigung des Dienst-
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verhältnisses einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters rechtzeitig, unmissver-
ständlich und nachweislich darauf hinzuwirken, dass ihre oder seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter den Erholungsurlaub in Anspruch nehmen können und
auch in Anspruch nehmen.

(2) Der Leiter einer Dienststelle oder eines Dienststellenteiles hat außerdem
für ein geordnetes Zusammenwirken der einzelnen ihm unterstehenden Orga-
nisationseinheiten zum Zwecke der Sicherstellung einer gesetzmäßigen Voll-
ziehung sowie einer zweckmäßigen, wirtschaftlichen und sparsamen Geschäfts-
gebarung zu sorgen.

(3) Wird dem Leiter einer Dienststelle in Ausübung seines Dienstes der be-
gründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren
Handlung bekannt, die den Wirkungsbereich der von ihm geleiteten Dienststelle
betrifft, hat er dies unverzüglich der zur Anzeige berufenen Stelle zu melden
oder, wenn er selbst hiezu berufen ist, die Anzeige zu erstatten. Die Anzeige-
pflicht richtet sich nach § 78 der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl.
Nr. 631.

(4) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 3 besteht,
1. wenn die Meldung eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren

Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder
2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die

Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch schadenbereinigende
Maßnahmen entfallen.

Telearbeit

§ 5c. (1) Soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen ent-
gegenstehen, kann mit einer oder einem Vertragsbediensteten als Telearbeit
vereinbart werden, dass sie oder er regelmäßig bestimmte dienstliche Aufga-
ben in der Wohnung (Homeoffice) oder einer von ihr oder ihm selbst gewähl-
ten, nicht zu ihrer oder seiner Dienststelle gehörigen Örtlichkeit unter Einsatz
der dafür erforderlichen Informations- und Kommunikationstechnik verrichtet,
wenn

1. sich die oder der Vertragsbedienstete hinsichtlich Arbeitserfolg, Einsatz-
bereitschaft und der Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten bewährt hat,

2. die Erreichung des von der oder dem Vertragsbediensteten zu erwarten-
den Arbeitserfolges durch ergebnisorientierte Kontrollen festgestellt wer-
den kann und

3. die oder der Vertragsbedienstete sich verpflichtet, die für die Wahrung der
Datensicherheit, Verschwiegenheitspflichten und anderer Geheimhal-
tungspflichten erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

(2) In der Vereinbarung nach Abs. 1 sind insbesondere zu regeln:
1. der Arbeitserfolg (Art, Umfang und Qualität) der in Form von Telearbeit zu

erledigenden dienstlichen Aufgaben,
2. die dienstlichen Abläufe und die Formen der Kommunikation zwischen

Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststelle und
der oder dem Telearbeit verrichtenden Vertragsbediensteten,
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3. die Zeiten, in denen die oder der Telearbeit verrichtende Vertragsbediens-
tete sich dienstlich erreichbar zu halten hat,

4. die Anlassfälle und Zeiten, in denen die oder der Telearbeit verrichtende
Vertragsbedienstete verpflichtet ist, an der Dienststelle anwesend zu sein
und

5. die Zurverfügungstellung und der Umfang der zur Verrichtung von Tele-
arbeit erforderlichen technischen Ausstattung sowie der dafür notwendi-
gen Arbeitsmittel.

(3) Telearbeit kann höchstens für die Dauer eines Jahres vereinbart werden.
Verlängerungen um jeweils höchstens ein Jahr sind zulässig.

(3a) Wird trotz Anregung der oder des Vertragsbediensteten keine entspre-
chende Vereinbarung nach Abs. 1 abgeschlossen, ist dies schriftlich zu be-
gründen.

(4) Die zur Verrichtung von Telearbeit erforderliche technische Ausstattung
sowie die dafür notwendigen Arbeitsmittel sind der oder dem Vertragsbedienste-
ten vom Bund zur Verfügung zu stellen. Davon kann für die Dauer der verein-
barten Telearbeit durch Vereinbarung mit der oder dem Vertragsbediensteten
abgewichen werden, soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Inter-
essen entgegenstehen.

(5) Im Falle einer Abweichung gemäß Abs. 4 zweiter Satz gebührt der oder
dem Vertragsbediensteten für die zur Verrichtung von Telearbeit zur Verfügung
gestellte erforderliche technische Ausstattung eine Aufwandsentschädigung
nach § 22 Abs. 1 in Verbindung mit § 20 GehG.

(6) Die Vereinbarung von Telearbeit endet
1. durch Erklärung des Dienstgebers, wenn

a) das Vorliegen einer der Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr be-
steht,

b) die oder der Vertragsbedienstete einer sich aus Abs. 1 Z 3 oder Abs. 2
Z 2 bis 5 ergebenden Verpflichtung wiederholt nicht nachkommt,

c) die oder der Vertragsbedienstete wiederholt den in der regelmäßigen
Wochendienstzeit zu erwartenden Arbeitserfolg nicht erbringt oder

d) die oder der Vertragsbedienstete durch Erklärung von der Vereinba-
rung gemäß Abs. 4 zweiter Satz zurücktritt oder

2. durch Erklärung der oder des Vertragsbediensteten.

(7) Telearbeit kann auch anlassbezogen, für bestimmte dienstliche Aufgaben
und tageweise vereinbart werden, wobei von der in Abs. 1 genannten Voraus-
setzung der Regelmäßigkeit abgewichen werden kann.

Versetzung an einen anderen Dienstort

§ 6. (1) Eine Versetzung an einen anderen Dienstort ist ohne Zustimmung
des Vertragsbediensteten zulässig, wenn

1. an dieser Versetzung ein dienstliches Interesse besteht und
2. diese Versetzung innerhalb des Versetzungsbereiches der für ihn zustän-

digen Personalstelle erfolgt.
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Bei der Versetzung an einen anderen Dienstort sind die persönlichen, familiären
und sozialen Verhältnisse des Vertragsbediensteten zu berücksichtigen und
eine angemessene Übersiedlungsfrist zu gewähren.

(2) Der Versetzungsbereich der beim obersten Organ eingerichteten Perso-
nalstelle umfaßt diese Dienststelle sowie alle ihr nachgeordneten Dienststellen,
soweit sie nicht gleichzeitig Personalstelle oder einer solchen Personalstelle
nachgeordnete Dienststellen sind. Der Versetzungsbereich einer nachgeordne-
ten Personalstelle umfaßt diese nachgeordnete Personalstelle sowie alle ihr
nachgeordneten Dienststellen.

(3) In Dienstbereichen, in denen es nach der Natur des Dienstes notwendig
ist, die Vertragsbediensteten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu
versetzen, ist eine Versetzung ohne die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 zu-
lässig.

(4) Die Versetzung eines Vertragsbediensteten, der nicht mehr nach § 32
Abs. 4 gekündigt werden darf, ist bei einer Änderung der Verwaltungsorganisa-
tion einschließlich der Auflassung des Arbeitsplatzes auch an einen außerhalb
des Versetzungsbereiches der für ihn zuständigen Personalstelle gelegenen
Dienstort zulässig, wenn eine Weiterbeschäftigung in einer seiner Entlohnungs-
gruppe entsprechenden Verwendung im Versetzungsbereich seiner Personal-
stelle unmöglich ist.

Dienstzuteilung

§ 6a. (1) Eine Dienstzuteilung liegt vor, wenn der Vertragsbedienstete vo-
rübergehend einer anderen Dienststelle zur Dienstleistung zugewiesen und für
die Dauer dieser Zuweisung mit der Wahrnehmung von Aufgaben eines in der
Geschäftseinteilung dieser Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes betraut
wird.

(2) Eine Dienstzuteilung ist nur aus dienstlichen Gründen zulässig. Sie darf
ohne schriftliche Zustimmung des Vertragsbediensteten höchstens für die Dauer
von insgesamt 90 Tagen in einem Kalenderjahr ausgesprochen werden.

(3) Eine darüber hinausgehende Dienstzuteilung oder Verkürzung des Zeit-
raumes, in dem nach Abs. 2 eine neuerliche Dienstzuteilung zulässig ist, ist
ohne Zustimmung des Vertragsbediensteten nur dann zulässig, wenn

1. der Dienstbetrieb auf andere Weise nicht aufrechterhalten werden kann oder
2. sie zum Zweck einer Ausbildung erfolgt.

(4) Bei einer Dienstzuteilung ist auf die bisherige Verwendung des Vertrags-
bediensteten und auf sein Dienstalter, bei einer Dienstzuteilung an einen ande-
ren Dienstort außerdem auf seine persönlichen, familiären und sozialen Verhält-
nisse Bedacht zu nehmen.

(5) Die Abs. 2 bis 4 sind auch bei einer Verwendung in einem Dienststellen-
teil anzuwenden, der außerhalb des Dienstortes liegt.

(6) In Dienstbereichen, in denen es nach der Natur des Dienstes notwendig
ist, die Vertragsbediensteten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu
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versetzen, ist eine Dienstzuteilung ohne die Einschränkungen der Abs. 2 bis 5
zulässig.

§ 6b. (1) § 39a und § 39b BDG 1979 ist auf Vertragsbedienstete anzu-
wenden.

(2) Abs. 1 ist abweichend vom § 1 auf alle Bundesbediensteten anzuwenden,
die nicht Beamte sind.

Verwendungsbeschränkungen

§ 6c. (1) Verwendungen, die ein Verhältnis besonderer Verbundenheit zu
Österreich voraussetzen, die nur von Personen mit österreichischer Staatsbür-
gerschaft erwartet werden kann, sind ausschließlich Vertragsbediensteten mit
österreichischer Staatsbürgerschaft zuzuweisen. Solche Verwendungen sind
insbesondere jene, die

1. die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme an der Besorgung hoheitlicher
Aufgaben und

2. die Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staates
beinhalten.

(2) Vertragsbedienstete, die miteinander verheiratet sind, die in eingetrage-
ner Partnerschaft leben, die zueinander in einem Wahlkindschaftsverhältnis ste-
hen oder die miteinander in auf- oder absteigender Linie oder bis einschließlich
zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, dürfen nicht
in folgenden Naheverhältnissen verwendet werden:

1. Weisungs- oder Kontrollbefugnis der oder des einen gegenüber der oder
dem anderen Vertragsbediensteten,

2. Verrechnung oder Geld- oder Materialgebarung.
Diese Verwendungsbeschränkungen gelten auch im Verhältnis zwischen Ver-
tragsbediensteten und Beamtinnen und Beamten, Lehrlingen oder Verwaltungs-
praktikantinnen und Verwaltungspraktikanten.

(3) Die Zentralstelle kann Ausnahmen von den Verwendungsbeschränkun-
gen des Abs. 2 genehmigen, wenn aus besonderen Gründen eine Beeinträchti-
gung dienstlicher Interessen nicht zu befürchten ist.

(4) Die Genehmigung einer Ausnahme gemäß Abs. 3 ist an der Amtstafel der
betroffenen Dienststelle zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat

1. die Namen der betroffenen Bediensteten und ihre Funktionen,
2. das zwischen diesen Bediensteten bestehende Weisungs-, Kontroll- oder

sonstige in Abs. 2 angeführte dienstliche Verhältnisse und
3. jene besonderen Gründe, die eine Beeinträchtigung dienstlicher Inter-

essen im konkreten Fall nicht befürchten lassen,
anzuführen.

Dienstverhinderung

§ 7. (1) Ist ein Vertragsbediensteter durch Krankheit oder aus anderen wich-
tigen Gründen verhindert, seinen Dienst zu versehen, so hat er dies ohne Ver-
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zug seinem Vorgesetzten anzuzeigen und auf dessen Verlangen den Grund der
Verhinderung zu bescheinigen. Der Grund ist jedenfalls zu bescheinigen, wenn
die Dienstverhinderung länger als drei Arbeitstage dauert.

(2) Ein wegen Krankheit vom Dienst abwesender Vertragsbediensteter ist
verpflichtet, sich auf Anordnung seines Vorgesetzten der ärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen.

(3) Kommt der Vertragsbedienstete diesen Verpflichtungen nicht nach, so
verliert er für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf seine Bezüge, es sei
denn, er macht glaubhaft, daß der Erfüllung dieser Verpflichtung unabwendbare
Hindernisse entgegengestanden sind.

Verwendungsbezeichnungen

§ 7a. (1) Vertragsbedienstete sind berechtigt, die in den Sonderbestimmun-
gen jeweils vorgesehenen Verwendungsbezeichnungen oder Funktionsbezeich-
nungen zu führen.

(2) Verwendungsbezeichnungen können mit einem Zusatz geführt werden,
der auf die Verwendung in einer bestimmten Dienststelle hinweist. Dieser Zusatz
ist nicht Bestandteil der Verwendungsbezeichnung.

Bezüge

§ 8a. (1) Dem Vertragsbediensteten gebühren das Monatsentgelt und all-
fällige Zulagen (Dienstzulagen, Funktionszulage, Exekutivdienstzulage, Verwal-
tungsdienstzulage, Erzieherzulage, Ergänzungszulagen, Pflegedienstzulage,
Pflegedienst-Chargenzulage, Heeresdienstzulage, Teuerungszulagen). Soweit
in diesem Bundesgesetz Ansprüche nach dem Monatsentgelt zu bemessen
sind, sind Dienstzulagen, die Funktionszulage, die Exekutivdienstzulage, die
Verwaltungsdienstzulage, die Erzieherzulage, die Pflegedienstzulage, die Pfle-
gedienst-Chargenzulage, die Heeresdienstzulage und Ergänzungszulagen dem
Monatsentgelt zuzuzählen.

(2) Außer dem Monatsentgelt gebührt dem Vertragsbediensteten für jedes
Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 vH des Monatsent-
geltes das ihm für den Monat der Auszahlung zusteht. Steht ein Vertragsbediens-
teter während des Kalendervierteljahres, für das die Sonderzahlung gebührt,
nicht ununterbrochen im Genuß des vollen Monatsentgeltes, so gebührt ihm als
Sonderzahlung nur der entsprechende Teil. Als Monat der Auszahlung gilt beim
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis jedenfalls der Monat des Ausscheidens.

Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas I

§ 10. Das Entlohnungsschema I umfaßt die folgenden Entlohnungsgruppen:
Entlohnungsgruppe a = höherer Dienst,
Entlohnungsgruppe b = gehobener Dienst,
Entlohnungsgruppe c = Fachdienst,
Entlohnungsgruppe d = mittlerer Dienst,
Entlohnungsgruppe e = Hilfsdienst.
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Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I

§ 11. (1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des
Entlohnungsschemas I beträgt:

(2) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß
Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum
mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Ent-
lohnungsschemas I zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung
das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach
Maßgabe des § 15 zu ermitteln.

§ 12. Die Tätigkeit eines Verhandlungsschriftführers in Strafsachen ist der
Entlohnungsgruppe c zuzuordnen, wenn diese Tätigkeit tatsächlich und nicht
bloß fallweise mit mindestens sieben Verhandlungsstunden in der Woche er-
bracht wird. Andernfalls ist die Tätigkeit eines Verhandlungsschriftführers in
Strafsachen der Entlohnungsgruppe d zuzuordnen.

Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas II

§ 13. Die in der Anlage 1 zum Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl.
Nr. 333, geregelten Ernennungserfordernisse für die Beamten in handwerklicher

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

a b c d e

Euro

1 2699,6 2165,0 1944,3 1872,4 1799,6
2 2762,2 2209,8 1981,1 1901,6 1816,3
3 2825,1 2254,9 2019,3 1931,8 1833,2
4 2887,6 2300,8 2058,7 1961,1 1848,8
5 2961,2 2348,9 2095,6 1991,3 1866,8
6 3065,8 2399,4 2133,6 2020,4 1882,4
7 3172,7 2451,0 2171,8 2049,5 1899,2
8 3279,3 2518,2 2209,8 2079,8 1916,2
9 3383,9 2596,6 2247,0 2109,1 1932,9

10 3489,6 2694,8 2287,2 2139,3 1949,7
11 3595,0 2802,8 2328,7 2167,3 1966,6
12 3699,5 2908,5 2370,2 2197,6 1982,3
13 3806,5 3015,3 2415,0 2226,7 2000,1
14 3920,6 3119,9 2458,7 2258,0 2017,1
15 4058,1 3226,7 2502,6 2287,2 2032,7
16 4198,2 3332,4 2547,4 2319,8 2049,5
17 4335,9 3437,8 2597,7 2351,2 2067,6
18 4474,5 3543,7 2646,9 2385,9 2083,1
19 4580,4 3649,2 2694,8 2419,7 2100,0
20 – 3675,1 2745,1 2454,3 2115,5
21 – – 2769,6 2471,2 2125,8
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Verwendung gelten als Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Einrei-
hung in die Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas II.

Hiebei entsprechen
der Verwendungsgruppe P 1 die Entlohnungsgruppe p 1,
der Verwendungsgruppe P 2 die Entlohnungsgruppe p 2,
der Verwendungsgruppe P 3 die Entlohnungsgruppe p 3,
der Verwendungsgruppe P 4 die Entlohnungsgruppe p 4,
der Verwendungsgruppe P 5 die Entlohnungsgruppe p 5.

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas II

§ 14. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des
Entlohnungsschemas II beträgt:

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
(4) Ergibt sich die Notwendigkeit, einen Vertragsbediensteten des Entloh-

nungsschemas II vorübergehend zu Arbeiten heranzuziehen, die von Vertrags-
bediensteten einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas II
versehen werden, so gebührt ihm für die Dauer dieser Verwendung eine Er-
gänzungszulage auf das Monatsentgelt, auf das er in der höheren Entlohnungs-

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

p 1 p 2 p 3 p 4 p 5

Euro

1 1952,0 1915,1 1880,3 1843,3 1807,4
2 1991,3 1948,6 1909,4 1867,9 1824,3
3 2028,1 1981,1 1940,8 1890,3 1841,0
4 2067,6 2014,7 1970,0 1912,7 1856,8
5 2105,6 2047,3 2000,1 1937,4 1874,8
6 2143,8 2081,0 2029,4 1959,8 1891,3
7 2181,9 2112,3 2059,7 1982,3 1908,3
8 2221,2 2146,1 2088,7 2006,9 1924,0
9 2260,3 2178,6 2118,1 2029,4 1941,8

10 2299,5 2212,2 2148,1 2053,0 1958,8
11 2341,2 2244,6 2177,4 2076,6 1975,6
12 2384,8 2279,3 2207,6 2099,0 1993,6
13 2428,6 2315,4 2236,7 2123,6 2009,2
14 2473,2 2350,1 2267,0 2146,1 2026,1
15 2518,2 2387,1 2298,5 2169,6 2042,8
16 2564,4 2425,2 2330,9 2193,0 2059,7
17 2614,8 2464,3 2363,4 2216,6 2076,6
18 2664,1 2501,4 2398,2 2239,1 2093,2
19 2714,4 2540,7 2431,8 2263,8 2110,2
20 2763,6 2583,0 2466,6 2287,2 2128,1
21 2788,2 2603,9 2483,5 2299,5 2135,9
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gruppe Anspruch hätte, jedoch nur dann, wenn die vorübergehende Verwen-
dung ununterbrochen länger als einen Monat dauert. Die Dauer dieser Verwen-
dung darf sechs Monate nicht überschreiten.

Überstellung und Vorbildungsausgleich

§ 15. (1) Die vor Beginn des Dienstverhältnisses zurückgelegten Studien-
und Ausbildungszeiten sind mit dem jeweils für die erste Entlohnungsstufe vor-
gesehenen Betrag pauschal abgegolten. Hat eine Vertragsbedienstete oder ein
Vertragsbediensteter diese Studienzeiten nicht oder nicht vollständig absolviert,
so ist als Ausgleich für diese fehlenden Zeiten einer Vorbildung ein entsprechen-
der Zeitraum beim Besoldungsdienstalter in Abzug zu bringen (fester Vorbil-
dungsausgleich). Soweit die bereits pauschal abgegoltenen Studienzeiten der
oder des Vertragsbediensteten hinsichtlich ihrer zeitlichen Lage mit den für das
Besoldungsdienstalter berücksichtigten Zeiten zusammenfallen, sind diese beim
Besoldungsdienstalter in Abzug zu bringen, um eine doppelte Abgeltung ein und
desselben Zeitraums zu vermeiden (individueller Vorbildungsausgleich). Der
feste und der individuelle Vorbildungsausgleich bilden gemeinsam den Vorbil-
dungsausgleich. Ein Vorbildungsausgleich ist anlässlich

1. der Begründung des Dienstverhältnisses,
2. der Überstellung in eine akademische Entlohnungsgruppe sowie
3. des Abschlusses eines Studiums, mit dem das Erfordernis der Hochschul-

bildung gemäß Z 1.12 („Master-Studium“) oder Z 1.12a („Bachelor-Stu-
dium“) der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt wird, wenn die oder der Ver-
tragsbedienstete in diesem Zeitpunkt bereits einer akademischen Entloh-
nungsgruppe angehört,

nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 zu bemessen. Überstellung ist die Einreihung
einer oder eines Vertragsbediensteten in eine andere Entlohnungsgruppe.

(2) Ein Vorbildungsausgleich ist nur dann zu bemessen, wenn die oder der
Vertragsbedienstete einer akademischen Entlohnungsgruppe angehört. Ein be-
reits bemessener Vorbildungsausgleich entfällt mit der Überstellung in eine nicht
akademische Entlohnungsgruppe. Akademische Entlohnungsgruppen sind

1. im Master-Bereich
a) im Verwaltungsdienst die Entlohnungsgruppe v1 und die Prokuratur-

anwältinnen und Prokuraturanwälte im vertraglichen Dienstverhältnis,
b) im Entlohnungsschema I die Entlohnungsgruppe a,
c) bei den Vertragsbediensteten im Lehramt die Entlohnungsgruppen l ph

und l 1,
d) bei den Vertragshochschullehrpersonen die Entlohnungsgruppen ph 1

und ph 2,
e) bei den Vertragsbediensteten im pädagogischen Dienst die Entloh-

nungsgruppe pd,
f) Vertragsassistentinnen und Vertragsassistenten,
g) Vertragsdozentinnen und Vertragsdozenten,

2. im Bachelor-Bereich
a) bei den Vertragsbediensteten im Lehramt die Entlohnungsgruppen

l 2a 1 und l 2a 2,
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b) im Krankenpflegedienst die Entlohnungsgruppen k 1 und k 2,
c) bei den Vertragshochschullehrpersonen die Entlohnungsgruppe ph 3.

(3) Der Vorbildungsausgleich ist anlässlich eines Ereignisses nach Abs. 1
Z 1 bis 3 jedes Mal vollständig neu zu bemessen. Die Bemessung erfolgt durch
Ermittlung des individuellen Vorbildungsausgleichs nach Abs. 4 und des festen
Vorbildungsausgleichs nach Abs. 5, wobei deren Gesamtausmaß den Vorbil-
dungsausgleich bildet. Der Vorbildungsausgleich ist im Master-Bereich mit ins-
gesamt höchstens fünf Jahren und im Bachelor-Bereich mit insgesamt höchs-
tens drei Jahren begrenzt. In der Entlohnungsgruppe v1 ist zusätzlich zum allge-
meinen Vorbildungsausgleich nach Abs. 4 und Abs. 5 ein allfälliger besonderer
Vorbildungsausgleich gemäß § 77 zu berücksichtigen, das Höchstausmaß des
Vorbildungsausgleichs erhöht sich in diesem Fall von fünf auf sieben Jahre.

(4) Vom individuellen Vorbildungsausgleich umfasst sind alle angerechneten
Vordienstzeiten sowie alle für die Vorrückung wirksamen Dienstzeiten der oder
des Vertragsbediensteten, die zwischen dem im Jahr der Studienzulassung
liegenden 1. Oktober bei Studienbeginn in einem Wintersemester oder dem
1. März bei Studienbeginn in einem Sommersemester und dem Tag des Ablaufs
der Regelstudiendauer gemäß Abs. 4a liegen. Die Ermittlung erfolgt für das ab-
geschlossene Bachelor-Studium und für das abgeschlossene Master-Studium
(Abs. 1 Z 3) jeweils gesondert. Studien, die im Hinblick auf das Erfordernis der
Hochschulbildung gemäß Z 1.12 und Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 für
die Verwendung der Beamtin oder des Beamten nicht von Bedeutung sind, so-
wie weitere nach dem erstmaligen Abschluss des Bachelor-Studiums oder des
Master-Studiums abgeschlossene vergleichbare Studien nach Abs. 1 Z 3 blei-
ben dabei außer Betracht. Das Gesamtausmaß der für jedes Studium ermittel-
ten in Abzug zu bringenden Zeiten bildet insgesamt den individuellen Vorbil-
dungsausgleich. Vergleichbare Studien an unterschiedlichen Hochschulen sind
als einheitliche Studienzeit zu behandeln, sie beginnen mit der ersten Zulassung
zum ersten Studium und enden mit dem ersten Abschluss. Zeiten einer Unter-
brechung des Studiums ohne aufrechte Zulassung bleiben außer Betracht. Der
individuelle Vorbildungsausgleich ist begrenzt

1. für das Bachelor-Studium im Bachelor-Bereich mit drei Jahren,
2. für das Bachelor-Studium im Master-Bereich mit

a) vier Jahren, wenn das abgeschlossene Bachelor-Studium zumindest
240 ECTS-Anrechnungspunkte umfasst,

b) drei Jahren, wenn das abgeschlossene Bachelor-Studium weniger als
240 ECTS-Anrechnungspunkte umfasst,

3. für das Master-Studium im Master-Bereich mit
a) fünf Jahren, wenn ein Diplomstudium oder ein vergleichbares an-

erkanntes ausländisches Studium abgeschlossen wurde,
b) zwei Jahren, wenn ein Master-Studium und zuvor ein Bachelor-Studium

mit weniger als 240 ECTS-Anrechnungspunkten abgeschlossen wurden,
c) einem Jahr, wenn ein Master-Studium und zuvor ein Bachelor-Studium

mit zumindest 240 ECTS-Anrechnungspunkten abgeschlossen wurden.

(4a) Die Regelstudiendauer gemäß Abs. 4 beträgt bei Studien, denen nach
den jeweils geltenden studienrechtlichen Vorschriften ECTS-Anrechnungs-
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punkte zugeordnet sind, je sechs Monate (ein Semester) für 30 ECTS-Anrech-
nungspunkte an zu erbringender Studienleistung, mindestens jedoch

1. vier Jahre (240 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Diplomstudien,
2. drei Jahre (180 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Bachelor-Studien,
3. eineinhalb Jahre (90 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Master-Studien für

das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung),
4. ein Jahr (60 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Master-Studien für das Lehr-

amt Primarstufe und für das Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung) und
5. zwei Jahre (120 ECTS-Anrechnungspunkte) bei sonstigen Master-Studien.

Bei sonstigen Studien bestimmt sich die Regelstudiendauer nach den jeweils
geltenden studienrechtlichen Vorschriften. Wurde das Studium vor Ablauf der
Regelstudiendauer durch positive Beurteilung der letzten zu erbringenden Stu-
dienleistung abgeschlossen und wurden dabei von der Hochschule keine vor
Studienbeginn erbrachten Leistungen als Ersatz für Studienleistungen aner-
kannt, so ist statt dem Ablauf der Regelstudiendauer der Tag der Beurteilung der
letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder wissenschaftlichen Arbeit des Studiums
maßgebend.

(5) Ein fester Vorbildungsausgleich ist bei einer oder einem Vertragsbediens-
teten einer akademischen Entlohnungsgruppe in Abzug zu bringen, wenn sie
oder er kein Studium gemäß Z 1.12 oder Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979
oder im Master-Bereich ausschließlich das Bachelor-Studium gemäß Z 1.12a
der Anlage 1 zum BDG 1979 abgeschlossen hat. Dieser feste Vorbildungsaus-
gleich beträgt

1. im Master-Bereich, wenn die oder der Vertragsbedienstete kein Master-
Studium abgeschlossen hat,
a) ein Jahr, wenn sie oder er zumindest ein Bachelor-Studium mit zumin-

dest 240 ECTS-Anrechnungspunkten abgeschlossen hat,
b) zwei Jahre, wenn sie oder er zumindest ein Bachelor-Studium mit we-

niger als 240 ECTS-Anrechnungspunkten abgeschlossen hat, und
c) fünf Jahre, wenn sie oder er auch kein Bachelor-Studium abgeschlos-

sen hat,
2. im Bachelor-Bereich drei Jahre, wenn die oder der Vertragsbedienstete

kein Bachelor-Studium abgeschlossen hat.
(6) Die Bemessung des Vorbildungsausgleichs kann gemeinsam mit der

Feststellung der Dauer der anrechenbaren Vordienstzeiten erfolgen, diesfalls ist
das Ausmaß des Vorbildungsausgleichs gesondert mitzuteilen. Bei einem Ereig-
nis nach Abs. 1 Z 2 oder 3 sowie anlässlich der Begründung eines unmittelbar
anschließenden Bundesdienstverhältnisses ist das Ausmaß des Vorbildungs-
ausgleichs mitzuteilen, wobei die Dauer der anrechenbaren Vordienstzeiten
nicht neuerlich festzustellen ist.

Ergänzungszulage aus Anlaß einer Überstellung

§ 15a. (1) Ist nach einer Überstellung das jeweilige Monatsentgelt in der neuen
Entlohnungsgruppe niedriger als das Monatsentgelt, das dem Vertragsbedienste-
ten jeweils in seiner bisherigen Entlohnungsgruppe zukommen würde, gebührt
dem Vertragsbediensteten eine Ergänzungszulage auf dieses Monatsentgelt.
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(2) Abweichend vom Abs. 1 ist diese Ergänzungszulage nach Maßgabe des
Erreichens eines höheren Monatsentgelts einzuziehen, wenn der Vertragsbe-
dienstete

1. in ein anderes Entlohnungsschema oder
2. in eine niedrigere Entlohnungsgruppe

überstellt wird.

(3) Bei der Ermittlung der Ergänzungszulage sind die im § 8a Abs. 1 angeführ-
ten Zulagen dem Monatsentgelt zuzurechnen. Nicht zuzurechnen sind jedoch

1. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)
2. die Funktionszulage,
3. Dienstzulagen, soweit sie nur für die Dauer einer bestimmten Verwendung

gebühren.

(4) Ist jedoch in der neuen Entlohnungsgruppe die Summe aus Monats-
entgelt und Zulagen unter Einschluß der Ergänzungszulage nach Abs. 3 und der
im Abs. 3 Z 2 und 3 genannten Zulagen höher als der sich aus den Abs. 1 und 2
ergebende Vergleichsbezug unter Einschluß allfälliger im Abs. 3 Z 2 und 3 ge-
nannten Zulagen, vermindert sich die Ergänzungszulage um den Differenzbe-
trag zwischen diesen beiden Vergleichsbezügen.

Kinderzuschuss

§ 16. Vertragsbedienstete haben Anspruch auf Kinderzuschuss, soweit ih-
nen nicht auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses gleichartige
Zuschüsse gebühren. § 4 GehG ist sinngemäß anzuwenden.

Anfall und Einstellung des Entgeltes

§ 17. (1) Der Anspruch auf das Monatsentgelt beginnt mit dem Tag des
Dienstantrittes.

(2) Bei Änderungen des Monatsentgeltes ist, wenn nicht etwas anderes fest-
gelegt wird oder sich aus den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ergibt, der
Tag des Wirksamwerdens der bezüglichen Maßnahme bestimmend.

(3) Der Anspruch auf das Monatsentgelt endet mit der Beendigung des
Dienstverhältnisses. Wenn jedoch den Dienstgeber ein Verschulden an dem
vorzeitigen Austritt des Vertragsbediensteten trifft, so behält dieser seine ver-
tragsmäßigen Ansprüche auf das Monatsentgelt für den Zeitraum, der bis zur
Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit
oder durch ordnungsmäßige Kündigung durch den Dienstgeber hätte verstrei-
chen müssen, unter Einrechnung dessen, was er durch anderweitige Verwen-
dung erworben hat. Für die ersten drei Monate dieses Zeitraumes hat die Ein-
rechnung zu unterbleiben.

(4) Gebührt das Monatsentgelt nur für einen Teil des Monates oder ändert
sich im Laufe des Monates die Höhe des Monatsentgeltes, so entfällt auf je-
den Kalendertag der verhältnismäßige Teil des entsprechenden Monatsent-
geltes.
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(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sind auf den Kinderzuschuss sinn-
gemäß anzuwenden.

Auszahlung

§ 18. (1) Das Monatsentgelt und der Kinderzuschuss sind für den Kalender-
monat zu berechnen und am 15. jedes Monats oder, wenn dieser Tag kein Ar-
beitstag ist, am vorhergehenden Arbeitstag für den laufenden Kalendermonat,
spätestens aber am Ende des Dienstverhältnisses auszuzahlen.

(2) Die für das erste Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung ist am
15. März, die für das zweite Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung am
15. Juni, die für das dritte Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung am
15. September und die für das vierte Kalendervierteljahr gebührende Sonder-
zahlung am 15. November auszuzahlen. Sind diese Tage keine Arbeitstage, so
ist die Sonderzahlung am vorhergehenden Arbeitstag auszuzahlen. Gebühren
der oder dem Vertragsbediensteten nicht für alle Monate des Kalendervierteljah-
res Bezüge nach § 8a Abs. 1, ist die Sonderzahlung gemeinsam mit dem letzten
gebührenden Monatsentgelt des Kalendervierteljahres auszuzahlen.

(3) Auszahlungsbeträge oder einzelne Bestandteile der Bezüge sind nötigen-
falls auf ganze Cent kaufmännisch zu runden.

(4) Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, für die Möglichkeit vorzusorgen,
daß die ihm gebührenden Geldleistungen unbar auf ein Konto überwiesen wer-
den können. Die Überweisung hat so zu erfolgen, daß das Monatsentgelt, der
Kinderzuschuss und die Sonderzahlung spätestens an den in den Abs. 1 und 2
angeführten Auszahlungstagen zur Verfügung stehen. Die im ersten Satz ange-
führte Verpflichtung gilt nicht für Vertragsbedienstete, die für den vorübergehen-
den Bedarf aufgenommen werden.

Verjährung

§ 18a. (1) Der Anspruch auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz ver-
jährt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren geltend gemacht wird, nachdem
die anspruchsbegründende Leistung erbracht worden oder der anspruchsbe-
gründende Aufwand entstanden ist.

(2) Das Recht auf Rückforderung1) zu Unrecht entrichteter Leistungen (Über-
genüsse) verjährt nach drei Jahren ab ihrer Entrichtung.

1) Siehe § 60 Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986 in der Fassung BGBl. Nr. 130/ 1997:

Rückforderung nicht geschuldeter Leistungen des Bundes

§ 60. Eine Leistung des Bundes, die irrümlich erbracht worden ist (§ 1431 ABGB), hat das zustän-
dige Organ, sobald es hievon Kenntnis erlangt, zurückzufordern oder hiefür, sofern eine Rückerstattung
nicht mehr möglich ist, eine dem gemeinen Wert (§ 305 ABGB) entsprechende Ersatzleistung vom Emp-
fänger zu verlangen. Von der Geltendmachung solcher Ansprüche, soweit sie sich nicht auf Dauer-
schuldverhältnisse beziehen, ist Abstand zu nehmen, wenn der Forderungs- oder Ersatzbetrag 4 vH der
nach den jeweils geltenden einkommensteuerrechtlichen Bestimmungen für geringwertige Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens festgesetzten Betragsgrenze nicht übersteigt.



Band1.Buch : 05-VBG.pod    805
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

805

805

§§ 19, 20 VBG

(3) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, kann nicht zurückgefordert
werden.

(4) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über die Hemmung und Un-
terbrechung der Verjährung sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die schrift-
liche Geltendmachung eines noch nicht verjährten Anspruches durch den Ver-
tragsbediensteten gegenüber dem Dienstgeber oder gegenüber der Finanzpro-
kuratur die Verjährung unterbricht.

(5) Bringt der Vertragsbedienstete innerhalb von drei Monaten
1. nach Erhalt einer endgültigen abschlägigen Entscheidung oder
2. – falls der Dienstgeber binnen zwölf Monaten keine endgültige Entschei-

dung trifft – nach Ablauf dieser Frist
keine Klage ein, so gilt die Unterbrechung als nicht eingetreten.

Einstufung und Vorrückung

§ 19. (1) Das Monatsentgelt beginnt in der Entlohnungsstufe 1. Wenn für die
Entlohnungsstufe der oder des Vertragsbediensteten kein Betrag angeführt ist,
gebührt ihr oder ihm das Monatsentgelt der niedrigsten Entlohnungsstufe dersel-
ben Entlohnungsgruppe, für die ein Betrag angeführt ist. Die Einstufung der oder
des Vertragsbediensteten und ihre oder seine weitere Vorrückung bleiben davon
unberührt. Für die Einstufung und die weitere Vorrückung ist das Besoldungs-
dienstalter maßgebend.

(2) Die Vorrückung in die nächsthöhere Entlohnungsstufe erfolgt mit dem
ersten Tag jenes Monats, der auf den Tag folgt, an dem die oder der Vertrags-
bedienstete weitere zwei Jahre ihres oder seines Besoldungsdienstalters voll-
endet (Vorrückungstermin). Ebenso werden Maßnahmen und Ansprüche, die
sich aus der Vollendung eines bestimmten Besoldungsdienstalters ergeben, mit
dem ersten Tag des auf die Vollendung folgenden Monats wirksam. Jede Ände-
rung des Besoldungsdienstalters, ob durch tatsächlichen Zeitablauf oder durch
rechtliche Anordnung, wird unmittelbar für die Einstufung und für die Verweil-
dauer in der sich aus dem Besoldungsdienstalter ergebenden Entlohnungsstufe
wirksam.

Dienstzeit

§ 20. (1) Auf die Dienstzeit des Vertragsbediensteten sind die §§ 47a bis
50e BDG 1979 mit der Maßgabe anzuwenden, daß

1. die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a,
50b oder 50e BDG 1979 einschließlich deren Beginn, Dauer, Lage und
Ausmaß mit dem Vertragsbediensteten bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen zu vereinbaren ist und

2. die Dauer einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach
§ 50a BDG 1979 insgesamt fünf Jahre nicht überschreiten darf.

Auf die in Z 2 angeführte Obergrenze von fünf Jahren zählen auch Zeiten in frü-
heren Dienstverhältnissen, in denen die Wochendienstzeit nach § 50a BDG
1979 herabgesetzt war.
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(2) Durch die Anwendung des § 50a BDG 1979 darf 50% des für die Vollbe-
schäftigung vorgesehenen Beschäftigungsausmaßes nicht unterschritten wer-
den. Beansprucht der Vertragsbedienstete die Anwendung der §§ 50a, 50b
oder 50e BDG 1979, tritt diese für die Dauer der Herabsetzung der regel-
mäßigen Wochendienstzeit nach der betreffenden Gesetzesbestimmung an die
Stelle einer allenfalls bestehenden Teilbeschäftigung anderer Art. Die §§ 50a,
50b und 50e BDG 1979 sind auf nicht vollbeschäftigte Vertragsbedienstete nur
anzuwenden, wenn dadurch ein bestehendes oder für die Zukunft vereinbartes
Beschäftigungsausmaß nicht erhöht wird.

(3) Durch die Abs. 1 und 2 wird die Möglichkeit nicht beschränkt, außerhalb
des Anwendungsbereiches der §§ 50a, 50b und 50e BDG 1979 dienstvertrag-
lich befristete oder unbefristete Teilbeschäftigung zu vereinbaren.

(4) § 48 Abs. 3a und 3b BDG 1979 ist auf Vertragsbedienstete, deren Mehr-
leistungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht durch eine Zulage oder ein
fixes Monatsentgelt besoldungsrechtlich als abgegolten gelten, mit den Maß-
gaben anzuwenden, dass

1. § 48 Abs. 3b BDG 1979 auf alle Fälle von Teilbeschäftigungen anzuwen-
den ist und

2. an die Stelle der Dienstfreistellung nach § 17 Abs. 1 BDG 1979, § 78a
BDG 1979 oder § 78c Abs. 3 BDG 1979 eine Dienstfreistellung nach
§ 29g, § 29 i Abs. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 BDG 1979 oder § 29 j
Abs. 3 VBG tritt.

Sabbatical

§ 20a.1) (1) Mit einem Vertragsbediensteten kann eine Dienstfreistellung in
der Dauer von mindestens sechs und höchstens zwölf Monaten gegen anteilige
Kürzung der Bezüge innerhalb einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Jahren
vereinbart werden, wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. der Vertragsbedienstete seit mindestens fünf Jahren im Bundesdienst

steht.

(2) Beginn und Dauer der Rahmenzeit sowie Beginn und Ende der Freistel-
lung sind schriftlich zwischen Vertragsbediensteten und Personalstelle zu ver-
einbaren. Die Personalstelle darf eine derartige Vereinbarung nicht eingehen,
wenn für die Dauer der Freistellung voraussichtlich eine Vertretung erforderlich
sein wird und nicht gewährleistet ist, dass die erforderliche Vertretung entweder
durch einen geeigneten vorhandenen Bundesbediensteten oder durch einen
ausschließlich zum Zweck dieser Vertretung in ein befristetes vertragliches
Dienstverhältnis aufzunehmenden geeigneten Bundesbediensteten wahrge-
nommen werden können wird.

(3) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit
erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder fünfjähri-
gen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen Dienstleistungszeit

1) Siehe auch § 100 Abs. 47
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angetreten werden. Sie ist ungeteilt zu verbrauchen. Der Vertragsbedienstete
darf während der Freistellung nicht zur Dienstleistung herangezogen werden.

(4) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der Vertrags-
bedienstete entsprechend demjenigen Beschäftigungsausmaß, das für ihn ohne
Sabbatical gelten würde, Dienst zu leisten.

(5) Auf Ansuchen des Vertragsbediensteten kann das Sabbatical beendet
werden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(6) Das Sabbatical endet bei
1. Karenzurlaub oder Karenz (mit Ausnahme des Frühkarenzurlaubs gemäß

§ 29o),
2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung,
3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst,
4. Suspendierung,
5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder
6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG,

sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats über-
schreitet.

Bezüge während des Sabbaticals

§ 20b. (1) Für die Dauer der Rahmenzeit nach § 20a gebührt dem Vertrags-
bediensteten das Monatsentgelt in dem Ausmaß, das

1. seiner besoldungsrechtlichen Stellung und
2. dem Anteil der Dienstleistungszeit an der gesamten Rahmenzeit ent-

spricht.
(2) Der Anspruch auf allfällige Nebengebühren, Vergütungen und Abgeltun-

gen besteht während der Dienstleistungszeit in demjenigen Ausmaß, in dem sie
gebühren würden, wenn kein Sabbatical nach § 20a gewährt worden wäre.
Während der Freistellung besteht kein Anspruch auf Nebengebühren, Vergütun-
gen und Abgeltungen abgesehen von einem Kinderzuschuss und einer allfälli-
gen Jubiläumszuwendung.

(3) Besteht während der Dienstleistungszeit ein unterschiedliches Beschäf-
tigungsausmaß oder ändert sich dieses während der Dienstleistungszeit, ist
Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Monatsentgelt während der
(restlichen) Dienstleistungszeit bei möglichst gleichmäßiger Aufteilung über die
(restliche) Rahmenzeit höchstens in dem Ausmaß gebührt, das dem jeweiligen
Beschäftigungsausmaß entspricht. Wird die Freistellung vorzeitig beendet, so
sind die Bezüge entsprechend der Dauer der abgelaufenen Rahmenzeit abzu-
rechnen. Gegen eine sich daraus allenfalls ergebende Bundesforderung kann
Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet werden.

(4) Wird das Sabbatical vorzeitig beendet, sind die während des abgelaufe-
nen Teiles der Rahmenzeit gebührenden Bezüge unter Berücksichtigung der bis
zur Beendigung tatsächlich erbrachten Dienstleistung neu zu berechnen. Eine
sich daraus allenfalls ergebende Bundesforderung ist, sofern möglich, durch Ab-
zug von den Bezügen des Vertragsbediensteten hereinzubringen. Gegen eine
solche Bundesforderung kann Verbrauch in gutem Glauben nicht eingewendet
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werden. Besteht wegen Karenz kein Anspruch auf Bezüge, ist die Bundesforde-
rung auf Antrag bis zum Wiederantritt des Dienstes zu stunden.

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Vertragsbedienstete unmittelbar
nach Beendigung des vertraglichen Dienstverhältnisses in ein öffentlich-rechtli-
ches Dienstverhältnis aufgenommen wird. In diesem Fall ist das Sabbatical nach
den für Beamte geltenden Bestimmungen weiterzuführen.

Wiedereingliederungsteilzeit1)

§ 20c. (1) Eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter kann
nach einer mindestens sechswöchigen ununterbrochenen Dienstverhinderung
wegen Unfall oder Krankheit (Anlassfall) mit dem Dienstgeber schriftlich eine
Herabsetzung ihrer oder seiner regelmäßigen Wochendienstzeit um mindestens
ein Viertel und höchstens die Hälfte (Wiedereingliederungsteilzeit) für die Dauer
von mindestens einem Monat bis zu sechs Monaten vereinbaren, wenn das
Dienstverhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat. Die Wiedereinglie-
derungsteilzeit muss spätestens einen Monat nach dem Ende der Dienstverhin-
derung im Sinne des ersten Satzes angetreten werden. Sofern weiterhin die ar-
beitsmedizinische Zweckmäßigkeit der Wiedereingliederungsteilzeit gegeben
ist, kann einmalig eine Verlängerung der Wiedereingliederungsteilzeit für die
Dauer von mindestens einem Monat bis zu drei Monaten schriftlich vereinbart
werden. Während der Wiedereingliederungsteilzeit darf die vereinbarte regel-
mäßige Wochendienstzeit zwölf Stunden nicht unterschreiten und das der oder
dem Vertragsbediensteten im Kalendermonat gebührende Monatsentgelt muss
über dem im § 5 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes – ASVG,
BGBl. Nr. 189/1955, genannten Betrag liegen. Für den Abschluss einer Verein-
barung nach dem ersten Satz müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. eine Bestätigung über die Dienstfähigkeit der oder des Vertragsbedienste-
ten für die Zeit ab Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit;

2. Beratung der oder des Vertragsbediensteten und des Dienstgebers über
die Gestaltung der Wiedereingliederungsteilzeit im Rahmen des Case
Managements nach dem Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz – AGG, BGBl. I
Nr. 111/2010; die Beratung erstreckt sich auch auf den zwischen der oder
dem Vertragsbediensteten und dem Dienstgeber zu vereinbarenden Wie-
dereingliederungsplan (§ 1 Abs. 2 AGG). Die Beratung kann entfallen,
wenn die oder der Vertragsbedienstete, der Dienstgeber und die Arbeits-
medizinerin oder der Arbeitsmediziner oder das arbeitsmedizinische
Zentrum nachweislich der Wiedereingliederungsvereinbarung und dem
Wiedereingliederungsplan zustimmen.

Der Wiedereingliederungsplan muss bei der Gestaltung der Wiedereingliede-
rungsteilzeit berücksichtigt werden. Der Erstellung des Wiedereingliederungs-
plans soll die Arbeitsmedizinerin oder der Arbeitsmediziner, die oder der mit der
arbeitsmedizinischen Betreuung nach § 76 Abs. 1 des Bundes-Bediensteten-
schutzgesetzes – B-BSG, BGBl. I Nr. 70/1999, betraut wurde oder das arbeits-
medizinische Zentrum beigezogen werden. Die Wiedereingliederungsteilzeit

1) Siehe auch § 100 Abs. 84.
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wird frühestens mit dem auf die Zustellung der Mitteilung über die Bewilligung
des Wiedereingliederungsgeldes nach § 143d ASVG folgenden Tag wirksam.
Die oder der Vertragsbedienstete kann eine vorzeitige Rückkehr zur ursprüngli-
chen regelmäßigen Wochendienstzeit schriftlich verlangen, wenn die arbeits-
medizinische Zweckmäßigkeit der Wiedereingliederungsteilzeit nicht mehr ge-
geben ist. Die Rückkehr darf frühestens drei Wochen nach der schriftlichen Be-
kanntgabe des Beendigungswunsches der Wiedereingliederungsteilzeit an den
Dienstgeber erfolgen.

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der
Teilzeitbeschäftigung zu enthalten, wobei die dienstlichen Interessen und die
Interessen der oder des Vertragsbediensteten zu berücksichtigen sind. In der
Vereinbarung nach Abs. 1 kann die regelmäßige Wochendienstzeit für be-
stimmte Monate auch abweichend von der in Abs. 1 geregelten Bandbreite der
Herabsetzung festgelegt werden. Bei der Festlegung dieser abweichenden Ver-
teilung der Dienstzeit darf das Stundenausmaß 30 vH der ursprünglichen regel-
mäßigen Wochendienstzeit nicht unterschreiten. Eine ungleichmäßige Vertei-
lung der vereinbarten Dienstzeit innerhalb des Kalendermonats ist nur dann zu-
lässig, wenn das vereinbarte Beschäftigungsausmaß im Durchschnitt eingehal-
ten und in den einzelnen Wochen jeweils nicht um mehr als zehn vH unter- oder
überschritten wird. Die Vereinbarung der Wiedereingliederungsteilzeit darf – ab-
gesehen von der befristeten Änderung der Dienstzeit – keine Auswirkungen auf
die Aufgaben des Arbeitsplatzes der oder des Vertragsbediensteten haben.

(3) Während einer Wiedereingliederungsteilzeit darf der Dienstgeber weder
eine Dienstleistung über das vereinbarte herabgesetzte Beschäftigungsausmaß
(Mehrdienstleistung) noch eine Änderung der vereinbarten Lage der Dienstzeit
anordnen.

(4) Nach Antritt der Wiedereingliederungsteilzeit darf im Einvernehmen zwi-
schen der oder dem Vertragsbediensteten und dem Dienstgeber höchstens
zweimal eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung (Verlängerung, Änderung des
Beschäftigungsausmaßes) erfolgen.

(5) Entfällt der Anspruch auf Auszahlung des Wiedereingliederungsgeldes,
endet die Wiedereingliederungsteilzeit mit dem der Entziehung des Wiederein-
gliederungsgeldes folgenden Tag.

(6) § 21 Abs. 1 ist anzuwenden. Wird eine Vereinbarung im Sinne des Abs. 2
zweiter Satz getroffen, ist das Monatsentgelt entsprechend dem, bezogen auf
die Gesamtdauer der Wiedereingliederungsteilzeit, durchschnittlich vereinbar-
ten Beschäftigungsausmaß zu leisten. Allfällige Übergenüsse, die sich aus einer
vorzeitigen Beendigung der Wiedereingliederungsteilzeit ergeben, sind nicht zu-
rückzufordern.

(7) Wird das Dienstverhältnis während der Wiedereingliederungsteilzeit be-
endet, so ist bei der Berechnung des Ersatzanspruchs im Sinne des § 17
Abs. 3 und § 30 Abs. 4 das volle Monatsentgelt zugrunde zu legen, das zum
Beendigungszeitpunkt ohne eine Vereinbarung im Sinne des Abs. 1 zugestan-
den wäre.

(8) Für die Dauer eines in eine Wiedereingliederungsteilzeit fallenden Be-
schäftigungsverbotes nach den §§ 3 oder 5 MSchG, einer Karenz nach dem
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MSchG oder dem Väter-Karenzgesetz – VKG, BGBl. Nr. 651/1989, eines Prä-
senzdienstes nach § 19 des Wehrgesetzes 2001 – WG 2001, BGBl. I Nr. 146/
2001, eines Ausbildungsdienstes nach § 37 Abs. 1 WG 2001 oder eines Zivil-
dienstes nach § 6a des Zivildienstgesetzes 1986 – ZDG, BGBl. Nr. 679/1986, ist
die Vereinbarung über die Wiedereingliederungsteilzeit unwirksam.

Entlohnung bei Teilzeitbeschäftigung

§ 21. (1) Nicht vollbeschäftigte Vertragsbedienstete erhalten den ihrer Ar-
beitszeit entsprechenden Teil des Monatsentgelts.

(2) § 12 f GehG ist sinngemäß anzuwenden.

Nebengebühren, Zulagen und Vergütungen

§ 22. (1) Für die Nebengebühren, den Fahrtkostenzuschuss, die ökologi-
sche und nachhaltige Mobilitätsförderung für kurze Wegstrecken und die Jubi-
läumszuwendung gelten die einschlägigen Bestimmungen für die Bundesbeam-
ten sinngemäß. Die Jubiläumszuwendung für den teilbeschäftigten Vertragsbe-
diensteten ist jedoch nach jenem Teil des seiner Einstufung entsprechenden
Monatsentgeltes zu bemessen, der seinem durchschnittlichen Beschäftigungs-
ausmaß in seinem bisherigen Dienstverhältnis entspricht. Dem Übertritt oder der
Versetzung in den Ruhestand im Sinne des § 20c GehG ist das Enden des
Dienstverhältnisses gleichzuhalten, wenn zum Zeitpunkt des Endens die An-
spruchsvoraussetzungen auf eine Pensionsleistung nach § 253 oder § 253b in
der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung in Verbindung mit § 607 Abs. 10
ASVG erfüllt sind. Die §§ 15a, 16 und 17 GehG sind auf alle Fälle von Teilbe-
schäftigungen anzuwenden. § 20c Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf Ver-
tragsbedienstete nicht anzuwenden.

(2) Den Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I und des Entloh-
nungsschemas II gebührt eine Verwaltungsdienstzulage. Sie beträgt

(3) Ein Anspruch auf Verwaltungsdienstzulage besteht nicht für Zeiträume,
für die ein Anspruch auf die Heeresdienstzulage nach § 85 besteht.

(4) Für den Anspruch auf Omnibuslenkerzulage, Pflegedienstzulage und
Pflegedienst-Chargenzulage gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-
gen für die Bundesbeamten sinngemäß mit der Maßgabe, daß Vertragsbediens-
teten des Krankenpflegefachdienstes und Hebammen bis zur Entlohnungs-
stufe 10 die niedrigere und ab der Entlohnungsstufe 11 die höhere Pflegedienst-
zulage gebührt.

in der Entlohnungsgruppe Entlohnungsstufe Euro

p 1 bis p 5, e, d, c, b
199,3

a 1 bis 7 (2. Jahr 6. Monat)

a ab 7 (2. Jahr 7. Monat) 253,8
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(Anm.: Abs. 5 mit Ablauf des 31. 12. 2003 außer Kraft getreten)

(6) § 40c Abs. 1 bis 4 und 6 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf entsprechend
verwendete Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe a des Entlohnungs-
schemas I mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. an die Stelle der im § 40c Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten
Arten von Teilbeschäftigungen eine Teilbeschäftigung oder Teilzeitbe-
schäftigung des Vertragsbediensteten,

2. an die Stelle der im § 40c Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten
Zugehörigkeit zum Dienststand das Bestehen des Dienstverhältnisses des
Vertragsbediensteten

tritt.

Im Ausland verwendete Vertragsbedienstete

§ 22a. Auf den an einen im Ausland gelegenen Dienstort versetzten Ver-
tragsbediensteten sind die §§ 21 bis 21h GehG sowie die zu ihrer Durchführung
erlassenen Verordnungen anzuwenden. Dabei entspricht dem Anspruch auf
Gehalt (§ 21g Abs. 1 GehG) der Anspruch auf Monatsentgelt oder laufende Bar-
leistungen des Sozialversicherungsträgers für die Zeit des Beschäftigungsver-
botes nach § 3 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 MSchG.

Leistungsprämie im Rahmen der Flexibilisierungsklausel

§ 22b. § 112 j Abs. 1 bis 3 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf Vertragsbe-
dienstete mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Monatsbezuges
des Beamten das Monatsentgelt des Vertragsbediensteten tritt. Der Bezug einer
Leistungsprämie nach dem ersten Satz in Verbindung mit § 112 j Abs. 2 des Ge-
haltsgesetzes 1956 schließt für das betreffende Kalenderjahr den Bezug einer
Leistungsprämie nach § 76 aus.

Sachleistungen

§ 23. Auf die Vertragsbediensteten sind die §§ 60 und 80 BDG 1979 und die
§§ 24 bis 24c des Gehaltsgesetzes 1956 samt den dazu ergangenen Über-
gangsbestimmungen mit der Maßgabe anzuwenden, daß dem Ausscheiden des
Beamten aus dem Dienststand ohne gleichzeitige Auflösung des Dienstverhält-
nisses (§ 80 Abs. 5 Z 1 BDG 1979) das Enden des Dienstverhältnisses des Ver-
tragsbediensteten gleichzuhalten ist, wenn aus diesem Anlaß eine Pensionsleis-
tung nach dem ASVG gebührt.

Ansprüche bei Dienstverhinderung

§ 24. (1) Ist der Vertragsbedienstete nach Antritt des Dienstes durch Unfall
oder Krankheit an der Dienstleistung verhindert, ohne daß er die Verhinderung
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er den
Anspruch auf das Monatsentgelt bis zur Dauer von 42 Kalendertagen, wenn
aber das Dienstverhältnis fünf Jahre gedauert hat, bis zur Dauer von 91 Kalen-
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dertagen, und wenn es 10 Jahre gedauert hat, bis zur Dauer von 182 Kalender-
tagen.

(2) Wenn die Dienstverhinderung die Folge einer Gesundheitsschädigung
ist, für die der Vertragsbedienstete eine Rente nach dem Kriegsopferver-
sorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, oder dem Opferfürsorgegesetz, BGBl.
Nr. 183/1947, bezieht, verlängern sich die Zeiträume, während derer der An-
spruch auf das Monatsentgelt fortbesteht, wenn die Minderung der Erwerbs-
fähigkeit mindestens 50 vH beträgt, derart, daß das Ausmaß der auf solche
Schädigungen zurückzuführenden Dienstverhinderungen nur zu zwei Dritteln
auf die im Abs. 1 angeführten Zeiträume angerechnet wird, wenn jedoch die
Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 70 vH beträgt, derart, daß das Aus-
maß der auf solche Schädigungen zurückzuführenden Dienstverhinderungen
nur zur Hälfte auf die im Abs. 1 angeführten Zeiträume angerechnet wird.

(3) Dauert die Dienstverhinderung über die in den Abs. 1 und 2 bestimmten
Zeiträume hinaus an, so gebührt den Vertragsbediensteten für die gleichen Zeit-
räume die Hälfte des Monatsentgeltes.

(4) Die in den Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Ansprüche enden, wenn nicht nach
Abs. 6 etwas anderes bestimmt wird, jedenfalls mit dem Ende des Dienstverhält-
nisses.

(5) Tritt innerhalb von sechs Monaten nach Wiederantritt des Dienstes aber-
mals eine Dienstverhinderung durch Krankheit oder infolge desselben Unfalles
ein, so gilt sie als Fortsetzung der früheren Dienstverhinderung.

(6) Bei einer Dienstverhinderung infolge eines Dienstunfalls, die der Ver-
tragsbedienstete nicht selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
können die Leistungen des Dienstgebers gemäß Abs. 1 und 3 über die in den
Abs. 1 bis 3 angegebenen Zeiträume, selbst über das Ende des Dienstverhält-
nisses hinaus, ganz oder zum Teil gewährt werden.

(7) Wird der Vertragsbedienstete nach Antritt des Dienstes durch andere
wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden an der
Dienstleistung verhindert, so gebühren ihm das Monatsentgelt für die ersten
15 Kalendertage in voller Höhe, für weitere 15 Kalendertage in halber Höhe.

(8) Weiblichen Vertragsbediensteten gebühren für die Zeit, während der sie
nach § 3 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG),
BGBl. Nr. 221, nicht beschäftigt werden dürfen, keine Bezüge, wenn die laufen-
den Barleistungen des Sozialversicherungsträgers für diese Zeit die Höhe der
vollen Bezüge erreichen; ist dies nicht der Fall, so gebührt ihnen eine Ergänzung
auf die vollen Bezüge. Die Zeit, für die nach den angeführten Bestimmungen ein
Beschäftigungsverbot besteht, gilt nicht als Dienstverhinderung im Sinne des
Abs. 1.

(9) Haben Dienstverhinderungen wegen Unfall oder Krankheit oder aus den
Gründen des Abs. 7 ein Jahr gedauert, so endet das Dienstverhältnis mit Ablauf
dieser Frist, es sei denn, daß vorher seine Fortsetzung vereinbart wurde. Bei der
Berechnung der einjährigen Frist gilt eine Dienstverhinderung, die innerhalb von
sechs Monaten nach Wiederantritt des Dienstes eintritt, als Fortsetzung der frü-
heren Dienstverhinderung. Der Dienstgeber hat den Vertragsbediensteten spä-



Band1.Buch : 05-VBG.pod    813
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

813

813

§ 24a VBG

testens drei Monate vor Ablauf der Frist nachweislich vom bevorstehenden Ende
des Dienstverhältnisses gemäß Satz 1 zu verständigen. Erfolgt die nachweis-
liche Verständigung später, so endet das Dienstverhältnis drei Monate nach die-
ser Verständigung, sofern der Vertragsbedienstete bis dahin den Dienst nicht
wieder angetreten hat und vor Ablauf dieser Frist auch keine Verlängerung des
Dienstverhältnisses vereinbart worden ist. Die Verständigung gilt auch dann als
nachweislich erfolgt, wenn sie auf eine Weise zugestellt oder hinterlegt wurde,
die den Vorschriften des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, über die Zustel-
lung zu eigenen Handen oder über eine nachfolgende Hinterlegung entspricht.
Abgabestelle ist jedenfalls auch eine vom Vertragsbediensteten dem Dienstge-
ber bekanntgegebene Wohnadresse.

(10) Dienstzeiten in Dienstverhältnissen zu einer Gebietskörperschaft sind,
wenn zwischen Beendigung eines solchen Dienstverhältnisses und der Auf-
nahme jeweils nicht mehr als sechs Wochen verstrichen sind und das jeweilige
Dienstverhältnis durch Kündigung seitens des Dienstgebers oder durch Zeitab-
lauf aufgelöst wurde, der Dauer des Dienstverhältnisses im Sinne der Abs. 1 und
7 zuzurechnen.

§ 24a. (1) Dem Vertragsbediensteten ist, sofern nicht zwingende dienstliche
Gründe entgegenstehen, auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes Dienst-
befreiung zu gewähren, wenn

a) ein Sozialversicherungsträger oder ein Bundesamt für Soziales und Be-
hindertenwesen die Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leis-
tet und

b) die Kur in der Benützung einer Mineralquelle oder eines Moorbades oder
im Aufenthalt in einem vorgeschriebenen Klima oder in der therapeuti-
schen Anwendung von kaltem Wasser (sogenannte „Kneipp-Kur“) besteht
und ärztlich überwacht wird.

(2) Dem Vertragsbediensteten ist, sofern nicht zwingende dienstliche Gründe
entgegenstehen, auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in einem Ge-
nesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der Vertragsbedienstete zur
völligen Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger oder
einem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach einem chirurgi-
schen Eingriff oder nach einer schweren Erkrankung in ein Genesungsheim ein-
gewiesen wird und die Kosten des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Bun-
desamt für Soziales und Behindertenwesen oder vom Sozialversicherungsträ-
ger satzungsgemäß getragen werden.

(3) Bei einem Vertragsbediensteten, der im Ausland bei einer österreichi-
schen Dienststelle oder als Vertreter (Beobachter) Österreichs bei einer zwi-
schenstaatlichen Organisation seinen Dienst versieht, gelten die Voraussetzun-
gen der Abs. 1 und 2 auch dann als erfüllt, wenn nach einem Gutachten eines
Sozialversicherungsträgers die ärztlichen Voraussetzungen für die Gewährung
eines Kuraufenthaltes oder für die Einweisung in ein Genesungsheim vorliegen.

(4) Eine Dienstfreistellung nach Abs. 1 und 2 gilt als eine durch Krankheit
verursachte Abwesenheit vom Dienst.
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Ansprüche während des Beschäftigungsverbots
nach den §§ 3 und 5 MSchG

§ 24b. (1) Für Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis zum Bund nach
dem 31. Dezember 2010 begründet wird, gelten anstelle des § 24 Abs. 8 die fol-
genden Abs. 2 und 3.

(2) Der Vertragsbediensteten gebühren für die Zeit, während der sie nach § 3
Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 MSchG (Beschäftigungsverbot) nicht beschäftigt
werden darf, keine Bezüge. Wenn die laufenden Barleistungen des Sozialver-
sicherungsträgers in einem Kalendermonat die Höhe des um 17% erhöhten
Nettoauszahlungsbetrags nicht erreichen, der sich unter Außerachtlassung der
Sonderzahlungen bei sinngemäßer Anwendung von § 13d Abs. 1 bis 4 GehG
für die Zeit des Beschäftigungsverbots in diesem Kalendermonat ergeben
würde, gebührt der Vertragsbediensteten eine Ergänzung darauf. Die Auszah-
lung erfolgt an den Terminen nach § 18 Abs. 1.

(3) Die Zeit, für die nach den angeführten Bestimmungen ein Beschäfti-
gungsverbot besteht, gilt nicht als Dienstverhinderung im Sinne des § 24 Abs. 1.

Vorschuß und Geldaushilfe

§ 25. (1) Dem Vertragsbediensteten kann auf Ansuchen ein Vorschuss bis
zur Höhe von höchstens 7300 E gewährt werden, wenn er

1. unverschuldet in Notlage geraten ist oder
2. sonst berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.

Die Gewährung eines Vorschusses kann von Sicherstellungen abhängig ge-
macht werden.

(2) Der Vorschuss ist durch Abzug vom gebührenden Monatsentgelt längs-
tens binnen 120 Monaten hereinzubringen. Scheidet der Vertragsbedienstete
vor Tilgung des Vorschusses aus dem Dienstverhältnis aus, so sind zur Rück-
zahlung die dem ausscheidenden Vertragsbediensteten zustehenden Geldleis-
tungen heranzuziehen.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf Vertragsbedienstete, mit denen ein Dienstver-
hältnis auf bestimmte Zeit eingegangen wurde, nicht anzuwenden.

(4) Ist der Vertragsbedienstete unverschuldet in Notlage geraten oder liegen
sonst berücksichtigungswürdige Gründe vor, so kann ihm auch eine Geldaus-
hilfe gewährt werden.

(5) Dem Vertragsbediensteten, gegen den Anzeige wegen des Verdachtes
einer in Ausübung des Dienstes begangenen gerichtlich strafbaren Handlung er-
stattet worden ist, ist für die ihm nachweislich zu seiner zweckentsprechenden
Rechtsverteidigung entstandenen notwendigen Kosten auf seinen Antrag eine
Geldaushilfe bis zur Höhe des dreifachen Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4
GehG zu gewähren, wenn

1. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2007)
2. das Strafverfahren eingestellt oder
3. der Vertragsbedienstete freigesprochen

worden ist.
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Besondere Hilfeleistungen an Vertragsbedienstete
und deren Hinterbliebene

§ 25a. Erleidet eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter ei-
nen Dienstunfall gemäß § 90 Abs. 1 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetzes – B-KUVG, BGBl. Nr. 200/1967, oder einen Arbeitsunfall gemäß
§ 175 Abs. 1 ASVG in unmittelbarer Ausübung ihrer oder seiner dienstlichen
Pflichten, bestehen Ansprüche auf besondere Hilfeleistungen nach Maßgabe
der Bestimmungen der §§ 23a bis 23 f GehG.

Besoldungsdienstalter

§ 26. (1) Das Besoldungsdienstalter umfasst die Dauer der im Dienstverhält-
nis verbrachten für die Vorrückung wirksamen Zeiten zuzüglich der Dauer der
anrechenbaren Vordienstzeiten, soweit die Dauer all dieser Zeiten das Ausmaß
eines allfälligen Vorbildungsausgleichs übersteigt.

(2) Als Vordienstzeiten auf das Besoldungsdienstalter anzurechnen sind die
zurückgelegten Zeiten

1. in einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft oder zu einem
Gemeindeverband eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschafts-
raums, der Türkischen Republik oder der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft;

1a. einer gleichwertigen Berufstätigkeit oder eines gleichwertigen Verwal-
tungspraktikums; eine Berufstätigkeit oder ein Verwaltungspraktikum ist
gleichwertig, wenn
a) bei Verwendung auf einem Arbeitsplatz, für dessen Ausübung außer-

halb eines öffentlichen Dienstverhältnisses eine im Inland gesetzlich
geschützte Berufsbezeichnung vorgesehen ist, die rechtmäßige Aus-
übung der Berufstätigkeit unter dieser Berufsbezeichnung erfolgt ist
oder erfolgt wäre,

b) bei Verwendung als Vertragslehrperson die oder der Vertragsbediens-
tete als Lehrkraft an einer öffentlichen Schule oder an einer Privat-
schule mit Öffentlichkeitsrecht tätig war oder

c) die mit der Berufstätigkeit oder dem Verwaltungspraktikum verbunde-
nen Aufgaben
aa) zu mindestens 75% den Aufgaben entsprechen, mit denen die

oder der Vertragsbedienstete betraut ist, und
bb) für die Besorgung dieser entsprechenden Aufgaben eine Ausbil-

dung auf gleicher fachlicher Ebene erforderlich ist;
für den Vergleich ist der Arbeitsplatz maßgebend, mit dem die oder der
Vertragsbedienstete in den ersten sechs Monaten des vertraglichen Bun-
desdienstverhältnisses überwiegend betraut ist;

2. in einem Dienstverhältnis zu einer Einrichtung der Europäischen Union
oder zu einer zwischenstaatlichen Einrichtung, der Österreich angehört;

3. in denen die oder der Vertragsbedienstete aufgrund des bis 30. Juni 2016
in Geltung gestandenen Heeresversorgungsgesetzes, BGBl. Nr. 27/
1964, oder des Heeresentschädigungsgesetzes – HEG, BGBl. I Nr. 162/
2015, Anspruch auf eine Beschädigten- oder Versehrtenrente entspre-
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chend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 90% hatte,
sowie

4. der Leistung
a) des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 2001 –

WG 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, des Zivildienstes nach dem Zivildienst-
gesetz 1986 – ZDG, BGBl. Nr. 679/1986, eines Dienstes, aufgrund des-
sen der Vertragsbedienstete nach § 12c Abs. 2 ZDG nicht mehr zur Ab-
leistung des Zivildienstes heranzuziehen ist, sowie die Zeit der Tätigkeit
als Fachkraft der Entwicklungshilfe im Sinne des Entwicklungshelferge-
setzes, BGBl. Nr. 574/1983, oder

b) eines den in lit. a angeführten Diensten vergleichbaren militärischen
Dienstes oder zivilen Ersatzpflichtdienstes in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums, in der Türkischen Republik oder in der
Schweizerischen Eidgenossenschaft.

(3) Über die in Abs. 2 angeführten Zeiten hinaus sind Zeiten der Ausübung
einer nützlichen Berufstätigkeit oder eines nützlichen Verwaltungspraktikums bis
zum Ausmaß von insgesamt höchstens zehn Jahren als Vordienstzeiten an-
rechenbar. Eine Berufstätigkeit oder ein Verwaltungspraktikum ist nützlich, inso-
weit eine fachliche Erfahrung vermittelt wird, durch die

1. eine fachliche Einarbeitung auf dem neuen Arbeitsplatz überwiegend un-
terbleiben kann oder

2. ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu er-
warten ist.

Für den Vergleich ist der Arbeitsplatz maßgebend, mit dem die oder der Ver-
tragsbedienstete in den ersten sechs Monaten des vertraglichen Bundesdienst-
verhältnisses überwiegend betraut ist.

(4) Ausgeschlossen von einer Anrechnung sind die Zeiten
1. die nach Abs. 2 Z 1 und 2 zu berücksichtigen wären, wenn die oder der

Vertragsbedienstete aufgrund einer solchen Beschäftigung einen Ruhe-
genuss bezieht, es sei denn, dass der Ruhegenuss nach den hiefür gel-
tenden Bestimmungen wegen des bestehenden vertraglichen Dienstver-
hältnisses zum Bund zur Gänze ruht oder infolge der Berücksichtigung der
Dienstzeit für die Ermittlung des Besoldungsdienstalters ruhen würde,

2. in einem Dienstverhältnis nach Abs. 2 Z 1 und 2, soweit sie nach den
Vorschriften, die für dieses Dienstverhältnis gegolten haben, für die Vor-
rückung in höhere Bezüge nicht wirksam gewesen sind, oder

3. welche im Zustand der Ämterunfähigkeit zurückgelegt wurden.
Die Einschränkung der Z 2 gilt nicht für Zeiten, die nur deshalb nicht voll für die
Vorrückung in höhere Bezüge wirksam waren, weil sie in einem Beschäftigungs-
ausmaß zurückgelegt wurden, das unter der Hälfte des für eine Vollbeschäfti-
gung vorgeschriebenen Beschäftigungsausmaßes lag. Waren solche Zeiten aus
anderen Gründen für die Vorrückung nicht oder nicht voll wirksam (zB wegen
eines Karenzurlaubes), ist die Z 2 hingegen anzuwenden.

(5) Die oder der Vertragsbedienstete ist bei Dienstantritt von der Personalstelle
nachweislich über die Bestimmungen zur Anrechnung von Vordienstzeiten zu be-
lehren. Sie oder er hat sodann alle vor Beginn des Dienstverhältnisses zurück-
gelegten Vordienstzeiten nach Abs. 2 oder 3 mitzuteilen. Die Personalstelle hat
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aufgrund dieser Mitteilung und bei Vorliegen entsprechender Nachweise die Dauer
der anrechenbaren Vordienstzeiten festzustellen, um welche die für die Aufstufung
wirksame Dienstzeit bei der Ermittlung der Einstufung zu verlängern ist.

(6) Teilt die oder der Vertragsbedienstete eine Vordienstzeit nicht innerhalb
von drei Monaten nach dem Tag der in Abs. 5 genannten Belehrung mit, ist ein
späterer Antrag auf Anrechnung dieser Vordienstzeit unzulässig. Der Nachweis
über eine Vordienstzeit ist spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach dem
Tag der Belehrung zu erbringen. Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht,
ist die Vordienstzeit nicht anrechenbar.

(6a) Die Feststellung nach Abs. 5 ist der oder dem Vertragsbediensteten
unter Anschluss eines Hinweises auf nachfolgende Fristen nachweislich und
schriftlich mitzuteilen. Nach erfolgter Hinweisung ist eine unrichtige Nichtanrech-
nung von Vordienstzeiten von der oder dem Vertragsbediensteten

1. bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag der Mitteilung über die
Feststellung der anrechenbaren Vordienstzeiten beim Dienstgeber schrift-
lich geltend zu machen und

2. bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag der Geltendmachung
nach Z 1 gerichtlich geltend zu machen,

widrigenfalls diese Vordienstzeiten nicht zu berücksichtigen sind. Die Berichti-
gung einer unrichtigen Anrechnung durch den Dienstgeber ist nur bis zum Ab-
lauf der Frist nach Z 1 zulässig und hat durch erneute Mitteilung und Hinweisung
zu erfolgen. Offenkundige Schreib- und Rechenfehler sind stets berichtigbar.

(7) Vordienstzeiten sind jedenfalls anzurechnen, wenn sie bereits im unmit-
telbar vorangegangenen Bundesdienstverhältnis angerechnet worden sind.
Wurde beim unmittelbar vorangegangenen Bundesdienstverhältnis das Besol-
dungsdienstalter infolge einer Überleitung nach den Bestimmungen des § 94a
pauschal bemessen, so unterbleibt eine Ermittlung und die Einstufung hat auf
Grundlage des bisherigen pauschal bemessenen Besoldungsdienstalters zu
erfolgen.

(8) Die mehrfache Anrechnung ein und desselben Zeitraumes ist nicht
zulässig.

Anspruch auf Erholungsurlaub

§ 27. Der Vertragsbedienstete hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Er-
holungsurlaub.

Ausmaß des Erholungsurlaubs

§ 27a. (1) In jedem Kalenderjahr gebührt ein Erholungsurlaub im Ausmaß
von 200 Stunden. Das Urlaubsausmaß erhöht sich ab dem Kalenderjahr, in dem
der 43. Geburtstag vor dem 1. Juli liegt, auf 240 Stunden. Liegt der 43. Geburts-
tag in diesem Kalenderjahr nach dem 30. Juni, erhöht sich das Urlaubsausmaß
ab dem darauf folgenden Kalenderjahr.

(2) In dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis als Vertragsbedienstete
oder Vertragsbediensteter begründet wurde, beträgt das Urlaubsausmaß für je-
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den begonnenen Monat des Dienstverhältnisses ein Zwölftel des jährlichen Aus-
maßes. Hat das Dienstverhältnis in diesem Kalenderjahr ununterbrochen sechs
Monate gedauert, so gebührt der volle Erholungsurlaub. Ergeben sich bei der
Ermittlung des Urlaubsanspruchs Teile von Stunden, so sind sie auf ganze Stun-
den aufzurunden.

(3) Ist dem Dienstverhältnis ein Dienst-, Ausbildungs- oder Lehrverhältnis
zum Bund unmittelbar vorangegangen, ist bei der Anwendung des Abs. 2 so vor-
zugehen, als ob das Dienstverhältnis mit dem ersten Tag des früheren Dienst-,
Ausbildungs- oder Lehrverhältnisses begonnen hätte. Der im vorangegangenen
Dienst-, Ausbildungs- oder Lehrverhältnis zum Bund verbrauchte Erholungs-
urlaub oder vergleichbare Freistellungsanspruch ist vom gesamten Urlaubs-
anspruch abzuziehen.

(4) Das in den Abs. 1 und 2 und § 27b ausgedrückte Urlaubsausmaß erhöht
sich entsprechend, wenn die oder der Vertragsbedienstete einem verlängerten
Dienstplan im Sinne des § 48 Abs. 6 BDG 1979 unterliegt.

(5) Der Verbrauch der Urlaubsstunden ist nur tageweise zulässig. Der oder
dem Vertragsbediensteten sind für die Zeit des Erholungsurlaubs so viele Ur-
laubsstunden als verbraucht anzurechnen, als sie oder er in diesem Zeitraum
nach dem Dienstplan Dienst zu leisten hätte. Ergibt sich bei der Ermittlung des
Urlaubsausmaßes gemäß Abs. 2 oder gemäß § 27c ein Rest an Urlaubsstun-
den, der nicht tageweise verbraucht werden kann, kann dieser auch stunden-
weise verbraucht werden.

Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Menschen mit Behinderung

§ 27b. (1) Der Vertragsbedienstete hat Anspruch auf Erhöhung des ihm ge-
mäß § 27a gebührenden Urlaubsausmaßes um 16 Stunden, wenn am 1. Juli des
jeweiligen Kalenderjahres eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

1. Bezug einer Rente auf Grund des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957,
BGBl. Nr. 152, des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, oder des
HEG wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit;

2. Bezug einer Rente als Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrank-
heit im Dienste einer Gebietskörperschaft;

3. Besitz eines Bescheides gemäß § 14 Abs. 1 oder 2 des Behindertenein-
stellungsgesetzes;

4. Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung gemäß § 13 Abs. 2 des Invali-
deneinstellungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 21, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 55/1958 oder gemäß § 13 Abs. 2 des Invalideneinstel-
lungsgesetzes 1969 in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 329/1973.

(2) Das im Abs. 1 genannte Ausmaß von 16 Stunden erhöht sich bei einer
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens
40 vH auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Stunden,
50 vH auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Stunden.

(3) Der blinde Vertragsbedienstete hat jedenfalls Anspruch auf Erhöhung des
Urlaubsausmaßes um 40 Stunden.
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Änderung des Urlaubsausmaßes

§ 27c. (1) Das in den §§ 27a und 27b ausgedrückte Urlaubsausmaß ändert
sich entsprechend, wenn die oder der Vertragsbedienstete

1. nicht vollbeschäftigt ist oder
2. eine Dienstfreistellung gemäß § 29g, § 29 i in Verbindung mit § 17 Abs. 1

BDG 1979 oder § 29 j Abs. 3 in Anspruch nimmt.
(2) Anlässlich jeder Verfügung einer Änderung des Beschäftigungsaus-

maßes im Sinne des Abs. 1 und des § 27a Abs. 4 ist das gemäß §§ 27a und
27b ausgedrückte Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalenderjahr entsprechend
dem über das gesamte Kalenderjahr gemessenen durchschnittlichen Beschäfti-
gungsausmaß neu zu berechnen. Nicht verfallene Ansprüche auf Erholungs-
urlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren bleiben davon unberührt.

(3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten
1. eines Karenzurlaubs, einer Außerdienststellung gemäß § 29h, § 29 i in

Verbindung mit § 17 Abs. 3 und 4 BDG 1979 oder § 29 i in Verbindung mit
§ 19 BDG 1979, einer Dienstfreistellung gemäß § 20a, § 29 j Abs. 1 oder 2
oder § 29k,

2. einer Karenz nach dem MSchG oder nach dem VKG oder
3. einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst,

so gebührt ein Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in
dem Ausmaß, das dem um die Dauer dieser Zeiten verkürzten Kalenderjahr ent-
spricht. In den Fällen der Z 1 tritt die Aliquotierung bereits ab dem Zeitpunkt der
jeweiligen Verfügung und im Fall der Z 2 ab Antritt ein.

(4) Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubsausmaßes gemäß Abs. 1 bis
3 Teile von Stunden, so sind sie auf ganze Stunden aufzurunden.

Verbrauch des Erholungsurlaubes

§ 27e. (1) Über den Verbrauch des Erholungsurlaubes ist rechtzeitig vor je-
dem Urlaubsantritt unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen eine Ver-
einbarung zu treffen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse des Vertragsbe-
diensteten angemessen Rücksicht zu nehmen ist. Der Vertragsbedienstete hat
Anspruch, soweit nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, die
Hälfte des Erholungsurlaubes ungeteilt zu verbrauchen.

(1a) Abweichend von Abs. 1 kann zur Verfolgung öffentlicher Interessen für
den nicht verfallenen Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren im
Umfang von maximal zwei Wochen der Verbrauch durch kalendermäßige Fest-
setzung angeordnet werden, sofern die oder der Vertragsbedienstete dienst-
fähig ist und der Dienstbetrieb für einen mindestens sechs Werktage andauern-
den Zeitraum erheblich eingeschränkt ist. Für Vertragsbedienstete, denen in
einem Kalenderjahr aufgrund von angeordneten Urlaubssperren oder aus ande-
ren gerechtfertigten Gründen der Verbrauch des Erholungsurlaubes nicht mög-
lich war, ist diese dienstgeberseitige Anordnungsmöglichkeit unzulässig.

(2) In den ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses darf der Verbrauch
des Erholungsurlaubes ein Zwölftel des jährlichen Ausmaßes für jeden begon-
nenen Monat des Dienstverhältnisses nicht übersteigen.
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(3) Abweichend von Abs. 1 kann die oder der Vertragsbedienstete an einem
Tag pro Kalenderjahr Erholungsurlaub einseitig in Anspruch nehmen („persönli-
cher Feiertag“). Die oder der Vertragsbedienstete hat das Datum der Inan-
spruchnahme spätestens drei Monate im Vorhinein bekannt zu geben.

(4) Die Personalstelle kann die Vertragsbedienstete oder den Vertragsbe-
diensteten an dem von ihr oder ihm gemäß Abs. 3 bekannt gegebenen „persön-
lichen Feiertag“ in den Angelegenheiten der Dienstbereiche gemäß § 48f Abs. 2
Z 3 bis 7 und Abs. 4 Z 2 BDG 1979 sowie in Fällen, in denen ein besonderes
öffentliches Interesse besteht, zum Dienst heranziehen, wenn dies zur Aufrecht-
erhaltung des Dienstbetriebes zwingend geboten ist. Im Fall einer derartigen
Heranziehung ändert sich das der Vertragsbediensteten oder dem Vertrags-
bediensteten zustehende Urlaubsausmaß nicht. Das Recht auf einseitige Fest-
legung gemäß Abs. 3 bleibt jedoch konsumiert.

Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche

§ 27f. Dem Vertragsbediensteten kann bei Vorliegen besonders berücksich-
tigungswürdiger Umstände auf seinen Antrag der Verbrauch des ganzen oder
eines Teiles des im nächsten Kalenderjahr gebührenden Erholungsurlaubes ge-
währt werden.

Erkrankung während des Erholungsurlaubes

§ 27g. (1) Erkrankt ein Vertragsbediensteter während des Erholungsurlau-
bes, ohne dies vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, so sind,
wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage gedauert hat, so viele Stunden
auf das Urlaubsausmaß nicht anzurechnen, wie der Vertragsbedienstete wäh-
rend der Tage seiner Erkrankung nach dem Dienstplan Dienst zu leisten hätte.

(2) Der Vertragsbedienstete hat der Dienststelle, mit der die Vereinbarung
über den Erholungsurlaub getroffen wurde, nach dreitägiger Krankheitsdauer
die Erkrankung unverzüglich mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, die nicht vom
Vertragsbediensteten zu vertreten sind, nicht möglich, so gilt die Mitteilung als
rechtzeitig, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinderungsgrundes nach-
geholt wird. Beim Wiederantritt des Dienstes hat der Vertragsbedienstete ohne
schuldhafte Verzögerung ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung des zu-
ständigen Krankenversicherungsträgers über Beginn und Dauer der Dienst-
unfähigkeit vorzulegen. Erkrankt der Vertragsbedienstete während eines Erho-
lungsurlaubes im Ausland, so ist dem ärztlichen Zeugnis eine behördliche Be-
stätigung darüber beizufügen, daß es von einem zur Ausübung des Arztberufes
zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. Eine solche behördliche Bestätigung ist
nicht erforderlich, wenn die ärztliche Behandlung (stationär oder ambulant) in
einer Krankenanstalt erfolgt und hiefür eine Bestätigung dieser Anstalt vorgelegt
wird. Kommt der Vertragsbedienstete diesen Verpflichtungen nicht nach, so ist
Abs. 1 nicht anzuwenden.

(3) Für Vertragsbedienstete, die bei einer Dienststelle des Bundes im Aus-
land verwendet werden und dort wohnen, gilt der Staat, in dem diese Dienst-
stelle liegt oder für den sie zuständig ist, als Inland.
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(4) Erkrankt ein Vertragsbediensteter, der während eines Erholungsurlaubes
eine dem Erholungszweck des Urlaubes widersprechende Erwerbstätigkeit aus-
übt, so ist Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn die Erkrankung mit dieser Erwerbs-
tätigkeit in ursächlichem Zusammenhang steht.

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten auch für den Vertragsbediens-
teten, der infolge eines Unfalles dienstunfähig war.

(6) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die notwendige Pflege eines Angehörigen
gemäß § 29f Abs. 1 Z 1 und Abs. 4 während des Erholungsurlaubes mit der
Maßgabe, dass die in Abs. 2 geregelte Nachweiserbringung im Hinblick auf den
Pflegebedarf des Angehörigen zu erfolgen hat.

Verfall des Erholungsurlaubes

§ 27h. (1) Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn die oder der
Vertragsbedienstete den Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des dem
Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis zu
diesem Zeitpunkt aus dienstlichen Gründen, aufgrund einer Dienstverhinderung
durch Krankheit oder Unfall oder aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nach
dem MSchG nicht möglich, so tritt der Verfall erst mit Ablauf des folgenden Ka-
lenderjahres ein.

(2) Wurde eine Karenz nach dem MSchG oder VKG in Anspruch genommen,
so wird der Verfallstermin um den Zeitraum der Karenz hinausgeschoben.

(3) Der Verfall tritt nicht ein, wenn die oder der Vorgesetzte nicht entspre-
chend dem § 5b Abs. 1a rechtzeitig, unmissverständlich und nachweislich auf
die Inanspruchnahme des Erholungsurlaubes durch die jeweilige Vertragsbe-
dienstete oder den jeweiligen Vertragsbediensteten hingewirkt hat.

Unterbrechung des Erholungsurlaubes und
Verhinderung des Urlaubsantrittes

§ 28. (1) Die Vereinbarung über den Verbrauch des Erholungsurlaubes
schließt eine aus besonderen dienstlichen Rücksichten gebotene abändernde
Anordnung nicht aus. Der Antritt oder die Fortsetzung des Erholungsurlaubes
ist, sobald es der Dienst zuläßt, zu ermöglichen.

(2) Konnte ein Vertragsbediensteter wegen einer solchen abändernden Ver-
fügung den Erholungsurlaub nicht zum festgesetzten Tag antreten oder ist der
Vertragsbedienstete aus dem Urlaub zurückberufen worden, sind ihm die hie-
durch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu ersetzen, soweit sie
nicht gemäß § 15 der Reisegebührenvorschriften 1955 zu ersetzen sind. Die Er-
satzpflicht umfaßt auch die entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen für die
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden nahen Angehörigen im Sinne des
§ 29f Abs. 2, wenn ihnen ein Urlaubsantritt oder eine Fortsetzung des Urlaubes
ohne den Vertragsbediensteten nicht zumutbar ist.

(2a) Im Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses durch unberechtigten
vorzeitigen Austritt sind die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
für die Ermittlung der Ersatzleistung anstelle des für das Kalenderjahr gebühren-
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den gesamten Erholungsurlaubs das Vierfache der Wochendienstzeit, die dem
durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß im betreffenden Kalenderjahr ent-
spricht, zugrunde zu legen ist.

Ansprüche bei Beendigung des Dienstverhältnisses

§ 28b. (1) Dem Vertragsbediensteten gebührt für das Kalenderjahr, in dem
das Dienstverhältnis endet, zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses eine Ersatzleistung als Abgeltung für den der Dauer der Dienstzeit in diesem
Kalenderjahr im Verhältnis zum gesamten Kalenderjahr entsprechenden Erho-
lungsurlaub. Bereits verbrauchter Erholungsurlaub dieses Kalenderjahres ist auf
das aliquote Urlaubsausmaß anzurechnen.

(2) Die Bemessungsbasis der Ersatzleistung wird anhand der Bezüge und
Vergütungen, die für den Zeitraum des gesamten Erholungsurlaubes dieses
Kalenderjahres gebühren würden, ermittelt, wobei von der am Ende des Dienst-
verhältnisses erreichten besoldungsrechtlichen Stellung der oder des Vertrags-
bediensteten auszugehen ist. In die Bemessungsbasis sind einzurechnen:

1. das Monatsentgelt und allfällige Zulagen gemäß § 8a Abs. 1,
2. die aliquoten Sonderzahlungen (ein Sechstel des Betrags nach Z 1),
3. ein allfälliger Kinderzuschuss und
4. die pauschalierten Nebengebühren und Vergütungen, die auch während

eines Erholungsurlaubes gebührt hätten.
Die Ersatzleistung gebührt in dem Ausmaß der Bemessungsbasis, das dem Ver-
hältnis des aliquoten Urlaubsausmaßes unter Anrechnung bereits verbrauchten
Erholungsurlaubs gemäß Abs. 1 zum vollen Urlaubsausmaß entspricht.

(3) Eine Ersatzleistung gebührt nicht, wenn der Vertragsbedienstete in ein öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum Bund übernommen wird.

(4) Bei einem bereits erfolgten Verbrauch des Erholungsurlaubes über das
aliquote Ausmaß hinaus sind die zuviel empfangenen Leistungen von der oder
dem Vertragsbediensteten nicht rückzuerstatten, außer bei Beendigung des
Dienstverhältnisses durch

1. unberechtigten vorzeitigen Austritt oder
2. verschuldete Entlassung.
(5) Für nicht verbrauchten Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalen-

derjahren gebührt eine Ersatzleistung in der Höhe der Bezüge und Vergütungen
gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4, das dem Vertragsbediensteten während des Erholungs-
urlaubes zugekommen wäre, wenn er diesen in dem Kalenderjahr verbraucht
hätte, in dem der Urlaubsanspruch entstanden ist. Dabei ist von der am Ende
des jeweiligen Kalenderjahres erreichten besoldungsrechtlichen Stellung auszu-
gehen. Für bereits verfallenen Erholungsurlaub gebührt keine Ersatzleistung.

(6) Endet das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß
MSchG oder VKG oder § 50e BDG 1979 durch

1. Entlassung ohne Verschulden des Vertragsbediensteten,
2. begründeten vorzeitigen Austritt des Vertragsbediensteten,
3. Kündigung durch den Dienstgeber oder
4. einvernehmliche Auflösung,
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ist der Berechnung der Ersatzleistung im Sinne des Abs. 2 jenes Beschäfti-
gungsausmaß zugrunde zu legen, das in dem Kalenderjahr, in dem der Urlaubs-
anspruch entstanden ist, für den Vertragsbediensteten überwiegend maßge-
bend war.

(7) Die Ersatzleistung nach den Abs. 1, 2, 2a, 5 und 6 gebührt den Erben,
wenn das Dienstverhältnis durch Tod des Vertragsbediensteten endet.

(8) Eine vor der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016
bemessene Urlaubsersatzleistung, bei der die Beträge nach Abs. 2 Z 2 bis 4
nicht in die Bemessungsbasis eingerechnet wurden, ist nur auf Antrag neu zu
bemessen.

Heimaturlaub

§ 29. (1) Der Vertragsbedienstete, der an einer Dienststelle des Bundes au-
ßerhalb Europas oder als Vertreter (Beobachter) Österreichs bei einer zwi-
schenstaatlichen Einrichtung außerhalb Europas verwendet wird, hat Anspruch
auf Heimaturlaub nach Maßgabe der Abs. 2 bis 8.

(2) Heimaturlaub gebührt an Stelle des Erholungsurlaubes nach einer unun-
terbrochenen Verwendungsdauer

1. von jeweils zwölf Monaten in Abu Dhabi, Abuja, Addis Abeba, Astana,
Bagdad, Bangkok, Brasilia, Chengdu, Dakar, Damaskus, Doha, Guate-
mala City, Hanoi, Havanna, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kuala Lum-
pur, Kuwait, Manila, Maskat, Mexiko, New Delhi, Peking, Riyadh, Sao
Paulo, Shanghai, Singapur, Teheran oder Tripolis,

2. von jeweils 18 Monaten in Algier, Amman, Ankara, Beirut, Bogota, Buenos
Aires, Caracas, Kairo, Lima, Nairobi, Rabat, Santiago de Chile, Seoul oder
Tokio oder

3. von jeweils 24 Monaten an einem sonstigen Dienstort außerhalb Europas.
Die Verwendungsdauer wird durch einen Urlaub unter Entfall der Bezüge (Ka-
renzurlaub) unterbrochen.

(3) Wird ein außerhalb Europas verwendeter Vertragsbediensteter unmittel-
bar an einen anderen außerhalb Europas gelegenen Dienstort versetzt, ist eine
seit dem Dienstantritt oder seit dem letzten Heimaturlaub verbliebene restliche
Verwendungsdauer am früheren Dienstort der Verwendungsdauer am neuen
Dienstort im Verhältnis der nach Abs. 2 Z 1 bis 3 jeweils in Betracht kommenden
Monate hinzuzuzählen.

(4) Das Ausmaß des Heimaturlaubes beträgt 240 Stunden, jedoch im Fall
einer Verwendung in Abuja, Astana, Jakarta, Maskat und Riyadh 320 Stunden.

(5) Wird ein Vertragsbediensteter vor Ablauf der jeweils erforderlichen Ver-
wendungsdauer gemäß Abs. 2 von einem außerhalb Europas gelegenen
Dienstort an einen Dienstort innerhalb Europas versetzt, so gebührt ihm, sofern
seit dem letzten Entstehen des Anspruches auf Heimaturlaub seine ununterbro-
chene Verwendung an Dienstorten gemäß Abs. 2 Z 1 mindestens acht Monate
und an Dienstorten gemäß Abs. 2 Z 2 oder 3 mindestens ein Jahr gedauert hat,
ein Heimaturlaub im entsprechenden aliquoten Ausmaß.
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(6) Entsteht der Anspruch auf Heimaturlaub in einem Kalenderjahr, für das
der Erholungsurlaub bereits ganz oder teilweise verbraucht wurde, so verringert
sich das Ausmaß des Heimaturlaubes um die bereits als Erholungsurlaub ver-
brauchte Zeit.

(7) § 27a Abs. 4 und 5, die §§ 27b und 27c, § 27e Abs. 1 und die §§ 27f bis
28 gelten auch für den Heimaturlaub.

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind nicht auf den Vertragsbediensteten anzuwenden,
der gemäß § 1 des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidari-
tät bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-
BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, in das Ausland entsendet ist.

Sonderurlaub

§ 29a. (1) Dem Vertragsbediensteten kann auf sein Ansuchen aus wichtigen
persönlichen oder familiären Gründen oder aus einem sonstigen besonderen
Anlaß ein Sonderurlaub gewährt werden.

(2) Für die Zeit des Sonderurlaubes behält der Vertragsbedienstete den An-
spruch auf die vollen Bezüge.

(3) Der Sonderurlaub darf nur gewährt werden, wenn keine zwingenden
dienstlichen Erfordernisse entgegenstehen, und darf die dem Anlaß angemes-
sene Dauer nicht übersteigen.

(4) Die Gesamtdauer der für ein Kalenderjahr gewährten Sonderurlaube darf
das Ausmaß der auf zwölf Wochen entfallenden regelmäßigen Dienstzeit des
Vertragsbediensteten nicht übersteigen.

Karenzurlaub

§ 29b. (1) Dem Vertragsbediensteten kann auf Antrag ein Urlaub unter Ent-
fall der Bezüge (Karenzurlaub) gewährt werden, sofern nicht zwingende dienst-
liche Gründe entgegenstehen.

(2) Eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter,
1. die oder der befristet zum Mitglied eines Organs einer zwischenstaatlichen

Einrichtung über Vorschlag der oder im Einvernehmen mit der Republik
Österreich bestellt wird oder

2. die oder der gemäß § 14 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von
Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsge-
setz – BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017, mit der Funktion der Bildungsdirek-
torin oder des Bildungsdirektors betraut wird oder

3. die oder der durch Dienstvertrag mit der Funktion einer Generalsekretä-
rin oder eines Generalsekretärs gemäß § 7 Abs. 11 BMG betraut wird
oder

4. die oder der zur Rektorin oder zum Rektor gemäß § 23 des Universitäts-
gesetzes 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120, oder zur hauptamtlichen Vizerekto-
rin oder zum hauptamtlichen Vizerektor gemäß § 24 UG einer Universität
gewählt wird oder
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5. die oder der zur Rektorin oder zum Rektor oder zur Vizerektorin oder zum
Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule gemäß § 1 Abs. 1 oder § 4
Abs. 1 Z 1 des Hochschulgesetzes 2005 (HG), BGBl. I Nr. 30/2006, be-
stellt wird,

ist für die Dauer der Mitgliedschaft oder Funktion gegen Entfall des Monatsent-
gelts beurlaubt.

(3) Ein Karenzurlaub endet spätestens mit Ablauf des Kalendermonates, in
dem er gemeinsam mit früheren Karenzurlauben oder Freistellungen nach § 160
Abs. 2 BDG 1979 eine Gesamtdauer von zehn Jahren erreicht. Auf die Gesamt-
dauer von zehn Jahren sind frühere, nach dienstrechtlichen Vorschriften des
Bundes gewährte Karenzurlaube anzurechnen, ausgenommen Zeiten von Ka-
renzen nach dem MSchG oder dem VKG.

(4) Abs. 3 gilt nicht für Karenzurlaube,
1. die zur Betreuung

a) eines eigenen Kindes,
b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder
c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Vertragsbediensteten

angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) sein
Ehegatte aufkommen,

längstens bis zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes ge-
währt worden sind,

2. auf die ein Rechtsanspruch besteht oder
3. die kraft Gesetzes eintreten.
(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

Berücksichtigung des Karenzurlaubes und
der Karenz für zeitabhängige Rechte

§ 29c. (1) Die Zeit eines Karenzurlaubes ist, soweit im folgenden nicht ande-
res bestimmt wird, für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhän-
gen, nicht zu berücksichtigen.

(2) Die Zeit einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG bleibt für Rechte,
die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, wirksam.

(3) Die Zeit des Karenzurlaubes nach § 29b Abs. 4 Z 1 wird mit dem Tag des
Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam.

(4) Die Zeit eines Karenzurlaubes ist für Rechte, die von der Dauer des
Dienstverhältnisses abhängen, in den nachstehend angeführten Fällen bis zum
jeweils angeführten zeitlichen Höchstausmaß zu berücksichtigen,

1. wenn der Karenzurlaub kraft Gesetzes eintritt: für die Dauer des Anlasses
des Karenzurlaubes;

2. wenn der Karenzurlaub
a) zur Ausbildung des Vertragsbediensteten für seine dienstliche Verwen-

dung gewährt worden ist: höchstens drei Jahre;
b) zur

aa) Begründung eines Dienstverhältnisses gemäß den §§ 3 oder 4 des
Entwicklungshelfergesetzes, BGBl. Nr. 574/1983, oder
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bb) Teilnahme an Partnerschaftsprojekten im Rahmen von Außenhilfs-
programmen der Europäischen Union (insbesondere so genann-
ten Twinning-Projekten) oder

cc) Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer anderen inlän-
dischen Gebietskörperschaft, zu einem inländischen Gemeinde-
verband oder zu einer vergleichbaren Einrichtung eines Staates,
der oder dessen Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes oder der Europäischen Union ist,

gewährt worden ist: insgesamt höchstens fünf Jahre;
c) zur Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer Einrichtung der Euro-

päischen Union oder zu einer sonstigen zwischenstaatlichen Einrichtung,
der Österreich angehört, gewährt worden ist: höchstens zehn Jahre.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)
(6) Zeiten eines früheren Karenzurlaubes, die für Rechte, die von der Dauer

des Dienstverhältnisses abhängen, berücksichtigt worden sind, sind auf die
Höchstdauer nach Abs. 4 Z 2 anzurechnen. Dies gilt nicht für berücksichtigte
Zeiten eines Karenzurlaubes, der kraft Gesetzes eingetreten ist oder auf dessen
Gewährung ein Rechtsanspruch bestanden hat.

Auswirkungen des Karenzurlaubes und der Karenz auf den Arbeitsplatz

§ 29d. (1) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten übersteigen-
den Karenzurlaubes oder einer die Dauer von sechs Monaten übersteigenden
Karenz ist, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die Abberufung der
oder des Vertragsbediensteten von ihrem oder seinem Arbeitsplatz verbunden.
In den letzten zwölf Monaten vor Antritt des Karenzurlaubes oder der Karenz
zurückgelegte Karenzurlaubs- und Karenzzeiten sind für die Berechnung der
Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen.

(2) Hat der Vertragsbedienstete Karenz nach dem MSchG oder dem VKG in
Anspruch genommen, so hat er darauf Anspruch, nach Wiederantritt des Dienstes

1. wieder mit jenem Arbeitsplatz, auf dem er vor Antritt der Karenz verwendet
wurde, oder

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch Art. 32 Z 3, BGBl. I Nr. 138/2017)
3. wenn ein solcher Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht, mit einem gleich-

wertigen Arbeitsplatz einer anderen Dienststelle
betraut zu werden. Bei der Zuweisung eines Arbeitsplatzes einer anderen
Dienststelle ist nach Möglichkeit auf Wünsche des Vertragsbediensteten Be-
dacht zu nehmen, die sich auf die örtliche Lage des Arbeitsplatzes beziehen.

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes
oder eines pflegebedürftigen Angehörigen

§ 29e. (1) Einer oder einem Vertragsbediensteten ist auf ihr oder sein Ansu-
chen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie
oder er sich der Pflege

1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für
das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlasten-
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ausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, und ihre oder
seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2),
längstens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes,
oder

2. einer in § 29k Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld zu-
mindest der Stufe 3 nach § 5 Bundespflegegeldgesetz – BPGG, BGBl.
Nr. 110/1993, unter gänzlicher Beanspruchung ihrer oder seiner Arbeits-
kraft in häuslicher Umgebung widmet oder

3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 29k Abs. 1 genann-
ten Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach § 5 BPGG
widmet.

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft
aufhält.

(1a) Ein Karenzurlaub gemäß Abs. 1 Z 3 hat mindestens einen Monat und
höchstens drei Monate zu dauern und ist für jede zu betreuende Angehörige
oder jeden zu betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei
einer Erhöhung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9
Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung einer Pflegeka-
renz auf Antrag zulässig.

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z 1
liegt vor, solange das behinderte Kind

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des Schul-
pflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) noch nicht erreicht hat und ständiger
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,

2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch
der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder ständiger
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,

3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des
40. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher Hilfe
und Pflege bedarf.

(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs gemäß Abs. 1 Z 1
oder 2 mehr als drei Monate, ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs
spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen.

(4) Der Vertragsbedienstete hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für
die Karenzierung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden.

(5) Die Zeit des Karenzurlaubes ist für Rechte, die von der Dauer des Dienst-
verhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen. Sie wird aber mit dem Tag
des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam.

(6) Auf Antrag des Vertragsbediensteten kann der Karenzurlaub vorzeitig be-
endet werden, wenn

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen ist,
2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer des Karenzurlaubes

für den Vertragsbediensteten eine Härte bedeuten würde und
3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.
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Pflegefreistellung

§ 29f. (1) Der Vertragsbedienstete hat – unbeschadet des § 29a – Anspruch
auf Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an
der Dienstleistung verhindert ist:

1. wegen der notwendigen Pflege einer oder eines erkrankten oder verun-
glückten nahen Angehörigen oder einer im gemeinsamen Haushalt leben-
den erkrankten oder verunglückten Person oder

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder Pflege-
kindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der Vertrags-
bedienstete in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die das Kind
ständig betreut hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG
für diese Pflege ausfällt oder

3. wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes,
Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der er in Lebensgemeinschaft
lebt, bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, so-
fern das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(2) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit
dem Vertragsbediensteten in gerader Linie verwandt sind, ferner Geschwister,
Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der der Vertragsbediens-
tete in Lebensgemeinschaft lebt.

(3) Die Pflegefreistellung nach Abs. 1 darf im Kalenderjahr das Ausmaß der
regelmäßigen Wochendienstzeit des Vertragsbediensteten nach § 48 Abs. 2
oder 6 BDG 1979 nicht übersteigen. Sie vermindert sich entsprechend, wenn der
Bedienstete teilbeschäftigt ist.

(4) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 29a – Anspruch auf Pflege-
freistellung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im Abs. 3 ange-
führten Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Vertragsbedienstete

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 1 verbraucht hat und
2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt leben-

den erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder Stiefkindes oder
Kindes der Person, mit der der Vertragsbedienstete in Lebensgemein-
schaft lebt), das das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat oder
für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967, gewährt wird, an der
Dienstleistung neuerlich oder weiterhin verhindert ist.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch Art. 3 Z 8, BGBl. I Nr. 102/2018)
(6) Ändert sich das Beschäftigungsausmaß des Vertragsbediensteten wäh-

rend des Kalenderjahres, so ist die in diesem Kalenderjahr bereits verbrauchte
Zeit der Pflegefreistellung in dem Ausmaß umzurechnen, das der Änderung des
Beschäftigungsausmaßes entspricht.

(7) Ist der Anspruch auf Pflegefreistellung erschöpft, kann zu einem in Abs. 4
genannten Zweck noch nicht verbrauchter Erholungsurlaub ohne vorherige Ver-
einbarung mit dem Dienstgeber angetreten werden.

(8) Die Dauer einer Urlaubsunterbrechung gemäß § 27g Abs. 6 ist auf das
Ausmaß nach den Abs. 3 und 4 anzurechnen.
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(9) Im Fall der notwendigen Pflege ihres oder seines erkrankten Kindes
(Wahl- oder Pflegekindes) hat auch jene Vertragsbedienstete oder jener Ver-
tragsbediensteter Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 4 und 7, die oder
der nicht mit ihrem oder seinem erkrankten Kind (Wahl- oder Pflegekind) im ge-
meinsamen Haushalt lebt.

Dienstfreistellung für Gemeindemandatare

§ 29g. (1) Dem vollbeschäftigten Vertragsbediensteten, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Bezirksvorsteher-Stellvertreter oder
4. Mitglied eines Gemeindevorstandes oder eines Stadtsenates oder eines

Gemeinderates oder einer Bezirksvertretung
ist, ist auf sein Ansuchen die zur Ausübung des Mandates erforderliche Dienst-
freistellung zu gewähren, wenn dem Bund von der Gebietskörperschaft, für die
der Vertragsbedienstete tätig wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird, oder der
Vertragsbedienstete diese Dienstfreistellung unter anteiliger Kürzung der Be-
züge beantragt hat.

(2) Die Dienstfreistellung ist nur dann zu gewähren, wenn
1. mit Dienstplanerleichterungen (zB Einarbeitung, Diensttausch) oder
2. durch Gewährung der erforderlichen freien Zeit bis zum Höchstausmaß

von 90 Stunden je Kalenderjahr, bei Bürgermeistern bis zum Höchstaus-
maß von 180 Stunden je Kalenderjahr,

nicht das Auslangen gefunden werden kann. Eine Maßnahme nach Z 2 ist nur
zulässig, wenn Maßnahmen nach Z 1 nicht möglich sind oder nicht ausreichen.

(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn der Vertragsbe-
dienstete eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in
Anspruch nimmt.

(4) Die Dienstfreistellung kann bis zum Ausmaß der Hälfte der regelmäßigen
Wochendienstzeit der oder des Vertragsbediensteten gewährt werden. Dieses
Ausmaß der Dienstfreistellung verkürzt sich um jene Stunden freier Zeit, die der
oder dem Vertragsbediensteten gemäß Abs. 2 Z 2 gewährt werden. Die Dienst-
freistellung darf nur in vollen Stunden gewährt werden.

(5) Dienstfreistellung, Dienstplanerleichterungen und Gewährung der erfor-
derlichen freien Zeit dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des
Dienstbetriebes führen und sind unter Berücksichtigung der dienstlichen Inter-
essen und unter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates erforder-
lichen Zeiträume möglichst gleichmäßig und bleibend im vorhinein datums- und
uhrzeitmäßig festzulegen.

(5a) Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Kalenderhalbjahres acht Stunden, bei Bürgermeistern 16 Stunden nicht
überschreiten. Die Dienstfreistellung soll im Monatsdurchschnitt eines Kalender-
halbjahres 78 Stunden nicht überschreiten. In einer Kalenderwoche darf höchs-
tens die Hälfte der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in An-
spruch genommen werden.
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(6) Der Ersatz für die Dienstfreistellung hat zu umfassen:
1. den der Zeit der Dienstfreistellung entsprechenden Aktivitätsaufwand für

den Vertragsbediensteten und
2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der der Zeit der Dienstfreistellung

entsprechenden
a) Bezüge nach § 8a und
b) sonstigen Entlohnungsbestandteile, die bei einem Beamten pensions-

beitragspflichtig wären.
(7) Auf die dem Vertragsbediensteten auf Ansuchen unter anteiliger Kürzung

der Bezüge gewährte Dienstfreistellung sind § 12e Abs. 1, 3 und 4 GehG anzu-
wenden.

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind abweichend vom § 1 auf alle vertraglich Bedienste-
ten des Bundes anzuwenden.

Außerdienststellung für bestimmte Gemeindemandatare

§ 29h. (1) Der Vertragsbedienstete, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Mitglied eines Stadtsenates oder eines Gemeindevorstandes (Stadtrates)

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu
stellen, wenn er dies beantragt; in diesem Fall ist § 29g nicht anzuwenden.

(2) Auf die Zeit der Außerdienststellung nach Abs. 1 sind § 12c Abs. 4 erster
Satz GehG und § 29c Abs. 1 anzuwenden.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind abweichend vom § 1 auf alle vertraglich Bedienste-
ten des Bundes anzuwenden.

Dienstfreistellung wegen Ausübung eines Mandates im Nationalrat,
im Bundesrat oder in einem Landtag und Außerdienststellung

§ 29i. (1) Die §§ 17 bis 19 BDG 1979 sowie § 12c Abs. 4 und 5 und § 12d
GehG sind auf Vertragsbedienstete anzuwenden.

(2) Abweichend vom § 1 gilt Abs. 1 auch für alle übrigen Bundesbedienste-
ten, die nicht Beamte sind, für Landesvertragslehrer nach § 1 des Landesver-
tragslehrergesetzes 1966, BGBl. Nr. 172, und für land- und forstwirtschaftliche
Landesvertragslehrer nach § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landesver-
tragslehrergesetzes, BGBl. Nr. 244/1969.

Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung

§ 29j. (1) Dem Vertragsbediensteten kann auf Antrag eine im öffentlichen
Interesse liegende volle Dienstfreistellung unter Fortzahlung der laufenden Be-
züge gewährt werden, wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. dem Bund von der Einrichtung, für die der Vertragsbedienstete tätig wer-

den soll, Ersatz nach Abs. 4 geleistet wird.
Eine teilweise Dienstfreistellung ist unzulässig.
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(1a) Ein öffentliches Interesse im Sinne des Abs. 1 liegt insbesondere auch
dann vor, wenn die Dienstfreistellung dem Wissenstransfer oder der Förderung
der beruflichen Mobilität zwischen dem Bundesdienst und der Privatwirtschaft
oder zwischen den Gebietskörperschaften dient.

(2) Für die Dauer der Ausübung einer Funktion in einer auf freiwilliger Mit-
gliedschaft beruhenden kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung öffentlich
Bediensteter ist auf Antrag eine Dienstfreistellung unter Fortzahlung der vollen
Bezüge zu gewähren, wenn dem Bund Ersatz nach Abs. 4 geleistet wird.

(3) Eine teilweise Dienstfreistellung aus dem im Abs. 2 angeführten Anlass
ist auf Antrag gegen anteiligen Ersatz zu gewähren, wenn der Verwendung im
beantragten Ausmaß keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen. Auf
die teilweise Freistellung sind die §§ 50c und 50d Abs. 1 und 2 BDG 1979 an-
zuwenden. Die gleichzeitige oder aufeinander folgende Gewährung einer Frei-
stellung und von Sonderurlaub aus diesem Anlass ist unzulässig.

(4) Der Ersatz hat den dem Ausmaß der Dienstfreistellung entsprechenden
laufenden Aktivitätsaufwand samt Nebenkosten für den Vertragsbediensteten
zu umfassen.

Familienhospizfreistellung

§ 29k. (1) Dem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen die zum Zwecke
der Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 29 f Abs. 2 für
einen bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum erforderliche

1. Dienstplanerleichterung (zB Diensttausch, Einarbeitung),
2. Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit in dem von ihm be-

antragten prozentuellen Ausmaß unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge
oder

3. gänzliche Dienstfreistellung gegen Entfall der Bezüge
zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebegleitung von
Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeeltern sowie von Kin-
dern der Person, mit der der Vertragsbedienstete in Lebensgemeinschaft lebt zu
gewähren. Dienstplanerleichterungen dürfen nicht zu einer erheblichen Beein-
trächtigung des Dienstbetriebes führen. Auf die Herabsetzung der regelmäßigen
Wochendienstzeit sind die §§ 50c und 50d Abs. 1 und 2 BDG 1979 anzuwen-
den. Dem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen eine Verlängerung der
Maßnahme zu gewähren, wobei die Gesamtdauer der Maßnahmen pro Anlass-
fall sechs Monate nicht überschreiten darf.

(2) Der Vertragsbedienstete hat sowohl den Grund für die Maßnahme und
deren Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen.
Auf Verlangen der Personalstelle ist eine schriftliche Bescheinigung über das
Angehörigenverhältnis vorzulegen.

(3) Die Personalstelle hat über die vom Vertragsbediensteten beantragte
Maßnahme innerhalb von fünf Arbeitstagen, über die Verlängerung innerhalb
von zehn Arbeitstagen ab Einlangen des Ansuchens zu entscheiden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auch bei der Betreuung von im gemeinsamen Haus-
halt lebenden schwersterkrankten Kindern (einschließlich Wahl-, Pflege- oder
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Stiefkindern oder leiblichen Kindern der Person, mit der der Vertragsbedienstete
in Lebensgemeinschaft lebt) des Vertragsbediensteten anzuwenden. Abwei-
chend von Abs. 1 kann die Maßnahme zunächst für einen bestimmten, fünf Mo-
nate nicht übersteigenden Zeitraum gewährt werden; bei einer Verlängerung
darf die Gesamtdauer der Maßnahme neun Monate nicht überschreiten. Wurde
die Maßnahme bereits voll ausgeschöpft, kann diese höchstens zweimal in der
Dauer von jeweils höchstens neun Monaten verlangt werden, wenn die Maß-
nahme anlässlich einer weiteren medizinisch notwendigen Therapie für das
schwersterkrankte Kind erfolgen soll.

(5) Auf die Zeit der Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach
Abs. 1 Z 2 ist § 12e Abs. 1 GehG und auf die Zeit der gänzlichen Dienstfrei-
stellung nach Abs. 1 Z 3 sind § 12c Abs. 4 GehG und § 29c Abs. 2 anzu-
wenden.

(6) Die Abs. 1 bis 5 sind abweichend von § 1 auf alle vertraglichen Bediens-
teten des Bundes anzuwenden.

(7) Die oder der Vertragsbedienstete hat den Wegfall des Grundes für eine
Maßnahme nach Abs. 1, 4 oder 6 innerhalb von zwei Wochen zu melden. Auf
Antrag der oder des Vertragsbediensteten kann die Personalstelle die vorzeitige
Beendigung der Dienstplanerleichterung oder der gänzlichen Dienstfreistellung
verfügen, wenn keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Verhalten bei Gefahr, Sicherheitsvertrauenspersonen
und Sicherheitsfachkräfte

§ 29l. (1) Der Vertragsbedienstete, den keine mit Tätigkeiten nach § 1
Abs. 2 B-BSG verbundene besondere Dienstpflichten insbesondere zur Hilfe-
leistung oder Gefahrenabwehr treffen und der bei ernster und unmittelbarer Ge-
fahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verläßt, darf deshalb im Zu-
sammenhang mit seinem Dienstverhältnis weder benachteiligt, insbesondere
nicht bei der dienstlichen Verwendung und dem beruflichen Aufstieg, noch aus
diesem Grunde gekündigt oder entlassen werden. Das gleiche gilt, wenn ein
Vertragsbediensteter unter Berücksichtigung seiner Kenntnisse und der zur Ver-
fügung stehenden technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr
trifft, weil er die sonst zuständigen Personen nicht erreicht, es sei denn, seine
Handlungsweise war grob fahrlässig.

(2) Sicherheitsvertrauenspersonen und Vertragsbedienstete, die als Sicher-
heitsfachkräfte, Arbeitsmedizinerinnen oder Arbeitsmediziner oder als deren
Fach- oder Hilfspersonal oder als arbeitsmedizinischer Fachdienst beschäftigt
sind, dürfen wegen der Ausübung dieser Tätigkeit im Zusammenhang mit ihrem
Dienstverhältnis weder benachteiligt, insbesondere nicht bei der dienstlichen
Verwendung und dem beruflichen Aufstieg, noch aus diesem Grunde gekündigt
oder entlassen werden.

Sonstige Rechte

§ 29m. (1) Die oder der Vertragsbedienstete, die oder der eine zulässige
Nebenbeschäftigung gemäß § 56 BDG 1979 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 aus-
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übt oder eine Telearbeit nach § 5c, eine Herabsetzung der regelmäßigen Wo-
chendienstzeit zur Betreuung eines Kindes nach § 50b BDG 1979 in Verbindung
mit § 20, eine Pflegeteilzeit nach § 50e BDG 1979 in Verbindung mit § 20, einen
Frühkarenzurlaub nach § 29o oder eine Pflegefreistellung nach § 29 f beantragt
oder in Anspruch nimmt, darf deswegen durch die Vertreterin oder den Vertreter
des Dienstgebers nicht benachteiligt werden.

(2) Die oder der Vertragsbedienstete, die oder der eines der in Abs. 1 aufge-
zählten Rechte geltend macht, darf als Reaktion darauf nicht benachteiligt wer-
den. Dasselbe gilt für das Recht auf Zurverfügungstellung von Informationen
zum Dienstverhältnis nach § 4 Abs. 2 oder 8.

IKT-Nutzung und Kontrollmaßnahmen

§ 29n. Die §§ 79c bis 79 i BDG 1979 sind anzuwenden.

Frühkarenzurlaub

§ 29o. (1) Einer Vertragsbediensteten oder einem Vertragsbediensteten ist
auf ihr oder sein Ansuchen für den Zeitraum von der Geburt eines Kindes oder,
im Fall von Mehrlingsgeburten, mehrerer Kinder bis längstens zum Ende des
Beschäftigungsverbotes der Mutter gemäß § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleicharti-
ger österreichischer Rechtsvorschriften oder gleichartiger Rechtsvorschriften
der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Frühkarenzurlaub) im Ausmaß von bis zu
31 Tagen zu gewähren, wenn sie oder er mit der Mutter in einer Ehe, ein-
getragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft und der Mutter und dem
Kind (den Kindern) im gemeinsamen Haushalt lebt. Wenn keine der genannten
Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden sind, gelten die im § 5 Abs. 1 und 2
MSchG festgelegten Fristen sinngemäß.

(2) Einem Vertragsbediensteten, der mit seinem Partner in einer Ehe, einge-
tragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft lebt, ist auf sein Ansuchen für
den Zeitraum von der Geburt seines Kindes (seiner Kinder) oder des Kindes (der
Kinder) des Partners bis zur Vollendung des dritten Lebensmonats des Kindes
(der Kinder) ein Frühkarenzurlaub im Ausmaß von bis zu 31 Tagen zu gewäh-
ren, wenn er mit dem Partner und dem Kind (den Kindern) im gemeinsamen
Haushalt lebt.

(3) Einer Vertragsbediensteten oder einem Vertragsbediensteten, die oder
der ein Kind, welches das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet hat, adoptiert
oder in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt anzunehmen, dieses in unentgeltli-
che Pflege genommen hat und mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, ist
auf ihr oder sein Ansuchen ein Frühkarenzurlaub im Ausmaß von bis zu 31 Ta-
gen zu gewähren. Der Frühkarenzurlaub beginnt mit dem Tag der Annahme an
Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege.

(4) Die Vertragsbedienstete oder der Vertragsbedienstete hat Beginn und
Dauer des Frühkarenzurlaubs spätestens eine Woche vor dem beabsichtigten
Antritt bzw. spätestens am Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Über-
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nahme in unentgeltliche Pflege zu melden und die anspruchsbegründenden so-
wie die anspruchsbeendenden Umstände unverzüglich darzulegen.

(5) Der Frühkarenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt
mit dem Kind und der Mutter bzw. Partner, im Fall des Abs. 3 der gemeinsame
Haushalt mit dem Kind, aufgehoben wird.

(6) Die Zeit des Frühkarenzurlaubs ist in dienst- und besoldungsrechtlicher
Hinsicht wie eine Karenz nach dem VKG zu behandeln.

(7) Die Inanspruchnahme eines Frühkarenzurlaubs durch eine Person für
dasselbe Kind (dieselben Kinder) ist nur einmal zulässig.

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind abweichend von § 1 auf alle vertraglich Bediensteten
des Bundes anzuwenden.

Dienstfreistellung wegen Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe

§ 29p. (1) Auf die Vertragsbedienstete oder den Vertragsbediensteten ist
§ 258 Abs. 1 bis 3 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes –
B-KUVG, BGBl. Nr. 200/1967, sinngemäß anzuwenden.

(2) Soweit ein Dritter, dem die oder der Vertragsbedienstete zur Dienstleis-
tung zugewiesen ist, gegenüber dem Dienstgeber zum Ersatz oder zur Über-
nahme des Personalaufwands verpflichtet ist, ruht diese Verpflichtung für die
Dauer einer Dienstfreistellung nach Abs. 1.

(3) Die Verpflichtung zur Bemessung, Berechnung und Zahlbarstellung der
Bezüge und von sonstigen Geldleistungen bleibt von Abs. 2 unberührt.

(4) Abweichend von § 1 ist Abs. 1 auch auf andere Personen in einem ver-
traglichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zum Bund anzuwenden.

(5) Ab dem 1. Jänner 2022 kann der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffent-
lichen Dienst und Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung Zeiträume bis
längstens 30. Juni 2023 festlegen, in denen eine Freistellung nach § 258 Abs. 3
B-KUVG möglich ist, wenn dies aufgrund der epidemiologischen Gesamtsitua-
tion erforderlich ist. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur mehr Personen nach § 258
Abs. 2 Z 1 und 2 B-KUVG freigestellt werden.

(6) Auf Verlangen des Dienstgebers hat die oder der betroffene Vertragsbe-
dienstete das durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt ausge-
stellte COVID-19-Risiko-Attest durch ein amtsärztliches Zeugnis oder den chef-
und kontrollärztlichen Dienst der Versicherungsanstalt bestätigen zu lassen.
Wird diesem Verlangen nicht innerhalb von zwei Wochen nachgekommen, so
endet der Anspruch auf Freistellung nach § 258 Abs. 3 B-KUVG. Die Frist von
zwei Wochen verlängert sich um die Dauer des Vorliegens eines von der oder
dem Vertragsbediensteten nicht verschuldeten Hinderungsgrundes.

(7) COVID-19-Risikoatteste, die vor dem 3. Dezember 2021 ausgestellt
wurden, verlieren mit Ablauf des 31. Dezember 2021 ihre Gültigkeit. Wird eine
Verordnung nach Abs. 5 erlassen, so besteht in den darin festgelegten Zeiträu-
men Anspruch auf Freistellung von der Dienstleistung und Fortzahlung des Be-
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zuges, sofern die oder der betroffene Vertragsbedienstete ihrem oder seinem
Dienstgeber ein nach dem 2. Dezember 2021 ausgestelltes COVID-19-Attest
vorlegt und die Maßnahmen nach § 258 Abs. 3 Z 1 und 2 B-KUVG nicht mög-
lich sind.

Enden des Dienstverhältnisses

§ 30. (1) Das Dienstverhältnis des Vertragsbediensteten endet
1. durch Tod oder
2. durch einverständliche Lösung oder
3. durch Übernahme des Vertragsbediensteten in ein öffentlichrechtliches

Dienstverhältnis zum Bund oder
4. durch Übernahme des Vertragsbediensteten in ein anderes Dienstverhält-

nis zum Bund, aus dem dem Vertragsbediensteten eine Anwartschaft auf
einen Ruhe(Versorgungs)genuß erwächst, oder

5. durch vorzeitige Auflösung oder
6. durch Zeitablauf nach § 24 Abs. 9 oder nach § 91a Abs. 6 oder
7. durch Begründung eines Dienstverhältnisses zu einem Land (zur Ge-

meinde Wien) als Mitglied eines Landesverwaltungsgerichts oder
8. – wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit eingegangen worden ist –

mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen wurde, oder mit dem Ab-
schluß der Arbeit, auf die es abgestellt war, oder

9. – wenn das Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen worden
ist – durch Kündigung mit Ablauf der Kündigungsfrist.

(2) Ein Dienstverhältnis auf Probe kann von jedem Vertragsteil jederzeit ge-
löst werden.

(3) Eine entgegen den Vorschriften des § 32 ausgesprochene Kündigung ist
rechtsunwirksam. Eine entgegen den Vorschriften des § 34 ausgesprochene
Entlassung gilt als Kündigung, wenn der angeführte Auflösungsgrund einen
Kündigungsgrund im Sinne des § 32 Abs. 2 oder 4 darstellt; liegt auch kein Kün-
digungsgrund vor, so ist die ausgesprochene Entlassung rechtsunwirksam.

(4) In den Fällen des Abs. 3 ist § 17 Abs. 3 zweiter und dritter Satz sinnge-
mäß anzuwenden.

(5) Eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter hat dem Bund im
Fall des Endens des Dienstverhältnisses durch einverständliche Lösung (Abs. 1
Z 2), durch vorzeitige Auflösung (§ 34) oder durch Kündigung (§ 32) die Ausbil-
dungskosten zu ersetzen. Der Ersatz der Ausbildungskosten reduziert sich pro
vollendetem Monat des Dienstverhältnisses nach der Beendigung der Ausbil-
dung um ein Achtundvierzigstel, bei Pilotinnen und Piloten um ein Sechsund-
neunzigstel. Der Ersatz der Ausbildungskosten entfällt, wenn

1. das Dienstverhältnis vom Dienstgeber aus den im § 32 Abs. 2 Z 2 und 5
und Abs. 4 angeführten Gründen gekündigt worden ist,

2. die oder der Vertragsbedienstete aus den im § 34 Abs. 5 angeführten
wichtigen Gründen aus dem Dienstverhältnis ausgetreten ist oder

3. die Ausbildungskosten für die betreffende Verwendung das Sechsfache
des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 GehG nicht übersteigen.
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(6) Bei der Ermittlung der Ausbildungskosten sind
1. die Kosten einer Grundausbildung,
2. die Kosten, die dem Bund aus Anlaß der Vertretung des Vertragsbediens-

teten während der Ausbildung erwachsen sind, und
3. die dem Vertragsbediensteten während der Ausbildung zugeflossenen

Bezüge, mit Ausnahme der durch die Teilnahme an der Ausbildung ver-
ursachten Reisegebühren,

nicht zu berücksichtigen.
(6a) Jene Ausbildungskosten, die im Fall des Endens des Dienstverhältnis-

ses gemäß Abs. 5 zu ersetzen wären, sind am Ende der Ausbildung festzustel-
len und der oder dem Vertragsbediensteten bekannt zu geben.

(7) Bei der Reduktion des Ersatzes der Ausbildungskosten nach Abs. 5 zwei-
ter Satz sind Zeiten eines Karenzurlaubs, mit Ausnahme einer Karenz nach dem
MSchG oder VKG, nicht zu berücksichtigen.

(8) Beabsichtigt die oder der Vertragsbedienstete im Zusammenhang mit
dem Enden des Dienstverhältnisses zeitnah die Inanspruchnahme einer Pensi-
onsleistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung aus den Versicherungs-
fällen des Alters oder der geminderten Arbeitsfähigkeit oder bezieht die oder der
Vertragsbedienstete bereits eine solche Pensionsleistung, hat sie oder er dem
Dienstgeber anlässlich des Endens des Dienstverhältnisses die beabsichtigte
Inanspruchnahme oder den Bezug und die Art der Pensionsleistung bekannt zu
geben.

Folgebeschäftigungen

§ 30a. (1) Der oder dem Vertragsbediensteten ist es nach Beendigung des
Dienstverhältnisses für die Dauer von sechs Monaten untersagt, für einen
Rechtsträger,

1. der nicht der Kontrolle des Rechnungshofes, eines Landesrechnungsho-
fes oder einer vergleichbaren internationalen oder ausländischen Kontroll-
einrichtung unterliegt, und

2. auf dessen Rechtsposition ihre oder seine dienstlichen Entscheidungen im
Zeitraum von zwölf Monaten vor der Beendigung des Dienstverhältnisses
maßgeblichen Einfluss hatten,

tätig zu werden, wenn die Ausübung dieser Tätigkeit geeignet ist, das Vertrauen
der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung ihrer oder seiner vormals
dienstlichen Aufgaben zu beeinträchtigen. Für den Fall des Zuwiderhandelns hat
die oder der Vertragsbedienstete dem Bund eine Konventionalstrafe in Höhe
des Dreifachen des für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden
Monatsentgelts zu leisten. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz eines wei-
teren Schadens ist ausgeschlossen.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn
1. dadurch das Fortkommen der oder des Vertragsbediensteten unbillig er-

schwert wird,
2. das für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührende Entgelt das

Zwanzigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG
nicht übersteigt,
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3. der Dienstgeber oder einer seiner Vertreterinnen oder Vertreter durch
schuldhaftes Verhalten der oder dem Vertragsbediensteten begründeten
Anlass zur vorzeitigen Auflösung oder zur Kündigung des Dienstverhält-
nisses gegeben hat,

4. der Dienstgeber das Dienstverhältnis löst, sofern keiner der in § 32 Abs. 2
Z 1, 3 und 4, sowie 6 bis 8 oder § 34 Abs. 2 aufgezählten Gründe vorliegt,
oder

5. das Dienstverhältnis gemäß § 30 Abs. 1 Z 8 endet.

Zeugnis

§ 31. Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist dem Vertragsbediens-
teten ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art seiner Dienstleistung
auszustellen.

Kündigung

§ 32. (1) Der Dienstgeber kann ein Dienstverhältnis, das ununterbrochen ein
Jahr gedauert hat, nur schriftlich und mit Angabe des Grundes kündigen.

(2) Ein Grund, der den Dienstgeber nach Ablauf der im Abs. 1 genannten Frist
zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Vertragsbedienstete

1. seine Dienstpflicht gröblich verletzt, sofern nicht die Entlassung in Frage
kommt,

2. sich für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben als gesundheitlich unge-
eignet erweist,

3. den im allgemeinen erzielbaren angemessenen Arbeitserfolg trotz Ermah-
nungen nicht erreicht, sofern nicht die Entlassung in Frage kommt,

4. aus Gründen, die er zu vertreten hat oder die in seiner Person gelegen sind,
a) eine Grundausbildung nach § 67 in den Entlohnungsgruppen

aa) v1 und v2 in den ersten vier Jahren,
bb) v3 und h1 in den ersten beiden Jahren und
cc) v4, h2 und h3 im ersten Jahr
des Dienstverhältnisses nicht absolviert oder

b) eine im Dienstvertrag vereinbarte Fachprüfung nicht rechtzeitig und mit
Erfolg ablegt oder

c) eine sonstige durch Ausbildungsvorschriften vorgesehene dienstliche
Ausbildung nicht innerhalb einer gesetzten Frist absolviert,

5. handlungsunfähig wird,
6. ein Verhalten setzt oder gesetzt hat, das nicht geeignet ist, das Vertrauen

der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Auf-
gaben aufrechtzuerhalten, sofern nicht die Entlassung in Frage kommt,

7. vor dem Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses das für Leis-
tungen aus dem Versicherungsfall des Alters in der gesetzlichen Pensi-
onsversicherung für männliche Versicherte vorgeschriebene Anfallsalter
erreicht hat,

8. das 65. Lebensjahr vollendet hat, und einen Anspruch auf einen Ruhege-
nuß aus einem öffentlichen Dienstverhältnis hat oder mit Erfolg geltend
machen kann.
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(3) Die Frist zur Absolvierung der Grundausbildung nach Abs. 2 Z 4 lit. a ver-
längert sich um

1. höchstens drei Jahre
a) um Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG

und einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG,
b) beim Zusammentreffen von Zeiten nach lit. a mit Zeiten nach Z 2, wo-

bei Zeiten nach Z 2 bis zu zwei Jahren berücksichtigt werden dürfen;
2. höchstens zwei Jahre

a) um Zeiten der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivil-
dienstes,

b) um Zeiten eines Karenzurlaubes nach § 29c, der zur Ausbildung des
Vertragsbediensteten für seine dienstliche Verwendung gewährt wor-
den ist.

(4) Der Dienstgeber kann das Dienstverhältnis des Vertragsbediensteten
auch wegen einer Änderung des Arbeitsumfanges, der Organisation des Diens-
tes oder der Arbeitsbedingungen kündigen, wenn eine Weiterbeschäftigung in
einer seiner Einstufung entsprechenden Verwendung im Versetzungsbereich
seiner Personalstelle nicht möglich ist, es sei denn, die Kündigungsfrist würde in
einem Zeitpunkt enden, in dem er das 50. Lebensjahr vollendet und bereits zehn
Jahre in diesem Dienstverhältnis zugebracht hat.

(5) Ein Vertragsbediensteter darf nicht wegen Bedarfsmangels (Abs. 4) ge-
kündigt werden, wenn er im Rahmen seines Dienstverhältnisses

1. mit einer zeitlich begrenzten Funktion oder
2. dauernd mit einer der Bewertungsgruppe 4 der Funktionsgruppe v1 zuge-

ordneten Funktion
betraut ist oder betraut war.

(6) Hinsichtlich der Kündigungsbeschränkungen bei weiblichen Vertragsbe-
diensteten vor und nach ihrer Niederkunft gelten die allgemeinen gesetzlichen
Vorschriften.

(7) Eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter darf nicht auf-
grund der Beantragung, Inanspruchnahme oder Ausübung

1. einer Telearbeit nach § 5c,
2. einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit zur Betreuung

eines Kindes nach § 50b BDG 1979 iVm § 20,
3. einer Pflegeteilzeit nach § 50e BDG 1979 in Verbindung mit § 20,
4. einer zulässigen Nebenbeschäftigung nach § 56 BDG 1979 in Verbindung

mit § 5 Abs. 1,
5. eines Frühkarenzurlaubes nach § 29o oder
6. einer Pflegefreistellung nach § 29 f

gekündigt werden. Gleiches gilt für das Verlangen nach Zurverfügungstellung
von Informationen zum Dienstverhältnis nach § 4 Abs. 2 oder 8.

(8) Wird die oder der Vertragsbedienstete im ersten Jahr des Dienstverhält-
nisses gekündigt und ist sie oder er der Ansicht, aufgrund eines in Abs. 7 ge-
nannten Umstandes gekündigt worden zu sein, kann sie oder er eine schriftliche
Begründung der Kündigung verlangen.
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(9) Ist die oder der Vertragsbedienstete der Ansicht, aufgrund eines in Abs. 7
Z 4 bis 6 genannten Umstandes oder des Verlangens nach Zurverfügungstel-
lung von Informationen zum Dienstverhältnis nach § 4 Abs. 2 oder 8 gekündigt
worden zu sein, trägt der Dienstgeber die Beweislast dafür, dass die Kündigung
aus anderen Gründen erfolgt ist.

Kündigungsfristen

§ 33. Die Kündigungsfrist beträgt für beide Teile nach einer Dauer des
Dienstverhältnisses von
weniger als 6 Monaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Woche,
6 Monaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Wochen,
1 Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Monat,
2 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Monate,
5 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Monate,

10 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Monate,
15 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Monate.
Sie hat, wenn sie nach Wochen bemessen ist, mit dem Ablauf einer Woche,
wenn sie nach Monaten bemessen ist, mit dem Ablauf eines Kalendermonates
zu enden. Bei der Berechnung der Kündigungsfrist ist § 24 Abs. 10 sinngemäß
anzuwenden.

Sonderurlaub während der Kündigungsfrist

§ 33a. (1) Bei Kündigung durch den Dienstgeber ist dem Vertragsbedienste-
ten auf sein Ansuchen während der Kündigungsfrist ein Sonderurlaub im Aus-
maß von wöchentlich mindestens einem Fünftel der regelmäßigen Wochen-
dienstzeit zu gewähren.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht, wenn
1. der Vertragsbedienstete einen Anspruch auf eine Pension aus der gesetz-

lichen Pensionsversicherung hat und
2. eine Bescheinigung über die vorläufige Krankenversicherung vom Pen-

sionsversicherungsträger ausgestellt wurde.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

Vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses

§ 34. (1) Das Dienstverhältnis kann, wenn es für bestimmte Zeit eingegan-
gen wurde (§ 4 Abs. 3), vor Ablauf dieser Zeit, sonst aber ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist von jedem Teil aus wichtigen Gründen gelöst werden.

(2) Ein wichtiger Grund, der den Dienstgeber zur vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses (Entlassung) berechtigt, liegt insbesondere vor,

a) wenn sich nachträglich herausstellt, daß der Vertragsbedienstete die Auf-
nahme in das Dienstverhältnis durch unwahre Angaben, ungültige Urkun-
den oder durch Verschweigen von Umständen erschlichen hat, die seine
Aufnahme nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder anderer Vor-
schriften ausgeschlossen hätten;
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b) wenn der Vertragsbedienstete sich einer besonders schweren Verletzung
der Dienstpflichten oder einer Handlung oder einer Unterlassung schuldig
macht, die ihn des Vertrauens des Dienstgebers unwürdig erscheinen
läßt, insbesondere wenn er sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverlet-
zungen gegen Vorgesetzte oder Mitbedienstete zuschulden kommen läßt
oder wenn er sich in seiner dienstlichen Tätigkeit oder im Zusammenhang
damit von dritten Personen Vorteile zuwenden läßt;

c) wenn der Vertragsbedienstete seinen Dienst in wesentlichen Belangen
erheblich vernachlässigt oder ohne einen wichtigen Hinderungsgrund
während einer den Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung
unterläßt;

d) wenn der Vertragsbedienstete sich weigert, seine Dienstverrichtungen
ordnungsgemäß zu versehen oder sich dienstlichen Anordnungen seiner
Vorgesetzten zu fügen;

e) wenn der Vertragsbedienstete eine Nebenbeschäftigung betreibt, die dem
Anstand widerstreitet oder die ihn an der vollständigen oder genauen Er-
füllung seiner Dienstpflichten hindert und er diese Beschäftigung trotz Auf-
forderung nicht aufgibt;

f) wenn der Vertragsbedienstete sich eine im § 27g Abs. 2 angeführte Be-
scheinigung arglistig beschafft oder mißbräuchlich verwendet.

(2a) Eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter darf nicht auf-
grund der in § 32 Abs. 7 aufgezählten Gründe entlassen werden. Ist die oder der
Vertragsbedienstete der Ansicht, dass sie oder er aus einem dieser Gründe
entlassen wurde, kann sie oder er eine schriftliche Begründung der Entlassung
verlangen. Die Beweislastregel des § 32 Abs. 9 ist auch auf die Entlassung an-
wendbar.

(3) Ist ein strafgerichtliches Urteil gegen eine Vertragsbedienstete oder
einen Vertragsbediensteten ergangen, das bei einer Beamtin oder einem Be-
amten

1. den Amtsverlust gemäß § 27 StGB zur Folge hätte oder
2. gemäß § 20 Abs. 1 Z 3a BDG 1979 zur Auflösung des Beamtendienstver-

hältnisses führen würde,
so gilt das Dienstverhältnis mit dem Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft des
strafgerichtlichen Urteils als aufgelöst, sofern es nicht bereits nach Abs. 2 vor-
zeitig aufgelöst wurde. Dies ist für aus der Auflösung des Dienstverhältnisses re-
sultierende Ansprüche einer Entlassung gemäß Abs. 2 gleichzuhalten.

(4) Das gleiche gilt
1. bei Vertragsbediensteten in einer gemäß § 6c Abs. 1 Inländern vorbehal-

tenen Verwendung für den Fall des Verlustes der österreichischen Staats-
bürgerschaft;

2. bei anderen Vertragsbediensteten für den Fall des Wegfalls der Erfüllung
der Aufnahmeerfordernisse gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b, wenn nicht die
Nachsicht nach § 3 Abs. 2 vor dem Wegfall erteilt worden ist.

(5) Ein wichtiger Grund, der den Dienstnehmer zur vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses (Austritt) berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Ver-
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tragsbedienstete zur Dienstleistung unfähig wird oder die Dienstleistung ohne
Schaden für seine Gesundheit nicht mehr fortsetzen kann.

Anwendung des BMSVG

§ 35. (1) Das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz
(BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002, ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Abweichend von § 9 Abs. 1 BMSVG hat die Auswahl der Betrieblichen
Vorsorgekasse für Bedienstete des Bundes durch die Bundesministerin
oder den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
nach Anhörung der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu erfolgen.

2. Abweichend von Z 1 erfolgt die Auswahl der Betrieblichen Vorsorgekasse
für Bedienstete der Parlamentsdirektion durch den Präsidenten des Natio-
nalrates, für Bedienstete des Rechnungshofes durch den Präsidenten des
Rechnungshofes und für Bedienstete der Volksanwaltschaft durch den
Vorsitzenden der Volksanwaltschaft nach Anhörung der Gewerkschaft Öf-
fentlicher Dienst.

3. § 10 und § 47 BMSVG sind nicht anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist abweichend von den Bestimmungen des § 1 auf alle vertraglich
Bediensteten des Bundes anzuwenden.

Begleitmaßnahmen zu COVID-19

§ 35a. § 18b Abs. 2 erster Satz des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsge-
setzes – AVRAG, BGBl. Nr. 459/1993, in der Fassung des 2. COVID-19-Geset-
zes, BGBl. I Nr. 16/2020, ist auf Dienstverhältnisse nach diesem Bundesgesetz
anwendbar.

Sonderverträge

§ 36. (1) In Ausnahmefällen können im Dienstvertrag Regelungen getroffen
werden, die von diesem Bundesgesetz abweichen. Solche Dienstverträge sind
als Sonderverträge zu bezeichnen und bedürfen der Genehmigung der Bundes-
ministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport.

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffent-
lichen Dienst und Sport kann bei Bedarf verbindliche Richtlinien für die einheit-
liche Gestaltung bestimmter Arten von Sonderverträgen festlegen. Für den Ab-
schluß solcher Sonderverträge kann von der Bundesministerin oder vom Bun-
desminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eine generelle Ge-
nehmigung erteilt werden.

(3) Bei Bedarf kann in den Richtlinien nach Abs. 2 auch bestimmt werden,
daß der Abschluß solcher Sonderverträge nur mit Inhabern bestimmter, in den
Richtlinien angeführter Arten von Arbeitsplätzen zulässig ist.

(4) Auf Sonderverträge, die anläßlich der Betrauung mit einer Leitungsfunk-
tion befristet abgeschlossen werden, ist § 4 Abs. 4 nicht anzuwenden.
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Abschnitt Ia

Verwaltungspraktikum

Allgemeines

§ 36a. (1) Ein Ausbildungsverhältnis als Verwaltungspraktikantin oder als
Verwaltungspraktikant (Verwaltungspraktikum) kann begründet werden, um Per-
sonen die Möglichkeit einzuräumen

1. ihre Berufsvorbildung oder Schulbildung durch eine kurze praktische Tä-
tigkeit in der Bundesverwaltung zu ergänzen und zu vertiefen und auf
diese Weise die Verwendungen im Bundesdienst kennenzulernen (Kurz-
praktikum) oder

2. im Rahmen einer mindestens sechs Monate dauernden praktischen Tätig-
keit eine bessere persönliche Eignung und Befähigung für eine dauerhafte
Verwendung als Vertragsbedienstete oder als Vertragsbediensteter zu er-
langen (Vorbereitungsausbildung).

Durch das Eingehen dieses Ausbildungsverhältnisses wird kein Dienstverhältnis
begründet.

(1a) Der Zugang zum Verwaltungspraktikum gemäß Abs. 1 ist mit nachste-
hender Vorbildung möglich:

1. Abschluss eines Studiums, welches das Erfordernis gemäß Z 1.12 oder
Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt,

2. Abschluss einer höheren Schule (Reife- und Diplomprüfung bzw. Reife-
prüfung),

3. Abschluss einer mittleren Schule oder Lehrabschluss nach dem BAG oder
4. beendete Schulpflicht.

(2) Das Verwaltungspraktikum umfasst eine Einführung in die einschlägige
Verwaltungstätigkeit, nach Möglichkeit eine ergänzende kursmäßige Ausbildung
sowie die praktische Erprobung auf mindestens einem Arbeitsplatz während ei-
nes Kurzpraktikums und nach Möglichkeit auf mindestens zwei Arbeitsplätzen
während einer Vorbereitungsausbildung. Während einer Vorbereitungsausbil-
dung kann die Verwaltungspraktikantin oder der Verwaltungspraktikant der
Grundausbildung gemäß § 67 zugewiesen werden. Ein Kurzpraktikum endet
spätestens nach einer durchgehenden Zeitspanne von höchstens drei Monaten
und kann nach einer Wartefrist von mindestens neun Monaten erneut begründet
werden. Eine Vorbereitungsausbildung endet hingegen nach einer Gesamt-
dauer von höchstens zwölf Monaten, wobei früher zurückgelegte Zeiten einer
Vorbereitungsausbildung auf die Gesamtdauer anzurechnen sind.

(3) Auf Verwaltungspraktikanten ist, soweit in diesem Abschnitt nicht anderes
bestimmt ist, der Abschnitt I mit Ausnahme von § 4 Abs. 4, §§ 6 bis 6b, § 7a,
§§ 8a bis 15a, § 17, § 19, § 20, soweit er sich auf die §§ 49 bis 50e BDG 1979
bezieht, §§ 20a bis 20c, § 21 Abs. 2, §§ 22 bis 23, § 24 Abs. 2, 3 und 9, § 24a,
§§ 25 bis 27, § 27a Abs. 1 bis 4, § 27b, § 27c, § 27e Abs. 2 und 4, § 27 f, § 28b
Abs. 1 bis 3 und 5 bis 8, §§ 29 bis 29k, § 29o, § 30, §§ 32 bis 33a und § 36 an-
zuwenden. §§ 18 und 21 Abs. 1 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die
Stelle des Monatsentgelts der Ausbildungsbeitrag tritt. § 5c Abs. 6 sowie § 20
sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Wochendienstzeit
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das Wochenstundenausmaß tritt; in Abschnitt I tritt an die Stelle von Teil(zeit)be-
schäftigung das herabgesetzte Wochenstundenausmaß.

(4) Mit einer Verwaltungspraktikantin oder einem Verwaltungspraktikanten
kann ein herabgesetztes Wochenstundenausmaß vereinbart werden, das min-
destens 20 Stunden zu betragen hat. Das Ausmaß und die Lage der Stunden-
anzahl sind zu Beginn des Verwaltungspraktikums zu vereinbaren. Durch ein
herabgesetztes Wochenstundenausmaß wird die höchstzulässige Gesamtdauer
eines Verwaltungspraktikums gemäß Abs. 2 nicht verlängert.

Rechte des Verwaltungspraktikanten

§ 36b. (1) Der Verwaltungspraktikantin oder dem Verwaltungspraktikanten
gebührt für die Dauer der ordnungsgemäßen Teilnahme am Verwaltungsprakti-
kum ein monatlicher Ausbildungsbeitrag. Dieser beträgt für ein Kurzpraktikum
50% und für eine Vorbereitungsausbildung 100% des Monatsentgelts einer Ver-
tragsbediensteten oder eines Vertragsbediensteten in der Entlohnungsstufe 1
gemäß § 71 Abs. 1. Die Zuordnung ist bei entsprechender Verwendung folgen-
dermaßen vorzunehmen:

1. Absolventinnen und Absolventen gemäß § 36a Abs. 1a Z 1 zur Entloh-
nungsgruppe v1,

2. Absolventinnen und Absolventen gemäß § 36a Abs. 1a Z 2 zur Entloh-
nungsgruppe v2,

3. Absolventinnen und Absolventen bzw. Fachkräfte nach § 36a Abs. 1a Z 3
zur Entlohnungsgruppe v3 und

4. Absolventinnen und Absolventen nach § 36a Abs. 1a Z 4 zur Entloh-
nungsgruppe v4.

(2) Außer dem monatlichen Ausbildungsbeitrag gebührt dem Verwaltungs-
praktikanten für jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von
50% des Ausbildungsbeitrages, der ihm für den Monat der Auszahlung zusteht.
Steht der Verwaltungspraktikant während des Kalendervierteljahres, für das
die Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuss des vollen Ausbil-
dungsbeitrages, so gebührt ihm als Sonderzahlung nur der entsprechende Teil.
Als Monat der Auszahlung gilt bei Beendigung des Verwaltungspraktikums je-
denfalls der Monat des Ausscheidens.

(3) Gebührt der Ausbildungsbeitrag nur für einen Teil des Monats oder
ändert sich im Lauf des Monats die Höhe des Ausbildungsbeitrags, so entfällt
auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil des monatlichen Ausbildungs-
beitrages.

(4) Hinsichtlich der Ansprüche bei Verhinderung an der Teilnahme durch Un-
fall oder Krankheit ist § 24 Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein An-
spruch auf den Ausbildungsbeitrag nach Abs. 1 bis zur Dauer von höchstens
28 Kalendertagen besteht.

(4a) Dem Verwaltungspraktikanten gebührt ein Fahrtkostenzuschuss nach
Maßgabe des § 20b GehG. Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss kann immer
nur für Zeiträume bestehen, für die ein Ausbildungsbeitrag gebührt.
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(5) Für Verwaltungspraktikanten gilt die Reisegebührenvorschrift 1955 nach
Maßgabe der für Vertragsbedienstete der Gebührenstufe 1 geltenden Bestim-
mungen.

(6) Die Verwaltungspraktikantin oder der Verwaltungspraktikant hat für ein
Verwaltungspraktikum in der Dauer von zwölf Monaten Anspruch auf Freistel-
lung im Ausmaß von 200 Stunden. Dieses Ausmaß reduziert sich entsprechend,
wenn ein herabgesetztes Wochenstundenausmaß vereinbart wurde. Wird das
Verwaltungspraktikum für einen kürzeren Zeitraum eingegangen, reduziert sich
das Ausmaß entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten Dauer zur Höchst-
dauer des Verwaltungspraktikums von zwölf Monaten. In den ersten sechs Mo-
naten des Verwaltungspraktikums beträgt das Freistellungsausmaß für jeden
begonnenen Monat des Verwaltungspraktikums ein Zwölftel des für ein Ver-
waltungspraktikum von zwölf Monaten gemäß dem ersten und zweiten Satz vor-
gesehenen Ausmaßes. Hat das Verwaltungspraktikum sechs Monate gedau-
ert, gebührt die volle nach dem ersten bis dritten Satz zustehende Freistellung.
Ergeben sich bei der Ermittlung des Freistellungsanspruchs Teile von Stunden,
sind sie auf ganze Stunden aufzurunden. § 27a Abs. 5 ist sinngemäß anzu-
wenden.

(6a) In den ersten sechs Monaten des Verwaltungspraktikums darf der Ver-
brauch des Freistellungsanspruches ein Zwölftel von 200 Stunden für jeden be-
gonnenen Monat nicht übersteigen. § 27e Abs. 1 und 3 und §§ 27g bis 28 sind
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Erholungsurlaubes der
Freistellungsanspruch tritt.

(7) Der Verwaltungspraktikantin oder dem Verwaltungspraktikanten gebührt
zum Zeitpunkt der Beendigung des Verwaltungspraktikums eine Ersatzleistung
als Abgeltung für den der Dauer des Verwaltungspraktikums im Verhältnis zur
Höchstdauer des Verwaltungspraktikums von zwölf Monaten entsprechenden
Freistellungsanspruch. Bereits verbrauchte Freistellungen sind auf das aliquote
Freistellungsausmaß anzurechnen.

(8) Die Bemessungsbasis der Ersatzleistung wird anhand des Ausbildungs-
beitrages und allfälliger Vergütungen, die für den Zeitraum des Freistellungs-
anspruchs für zwölf Monate gebühren würden, ermittelt, wobei von der am Ende
des Verwaltungspraktikums erreichten Höhe des monatlichen Ausbildungsbei-
trages gemäß Abs. 1 auszugehen ist. In die Bemessungsbasis sind einzu-
rechnen:

1. der monatliche Ausbildungsbeitrag,
2. die aliquoten Sonderzahlungen (ein Sechstel des Betrags nach Z 1),
3. ein allfälliger Kinderzuschuss und
4. die Vergütungen, die auch während einer Freistellung gebührt hätten.

Die Ersatzleistung gebührt in dem Ausmaß der Bemessungsbasis, das dem
Verhältnis des aliquoten Freistellungsausmaßes unter Anrechnung bereits ver-
brauchter Freistellungen gemäß Abs. 7 zum Freistellungsanspruch für zwölf Mo-
nate entspricht.

(8a) Im Falle der Beendigung des Verwaltungspraktikums durch unberech-
tigten vorzeitigen Austritt sind die Abs. 7 und 8 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass für die Ermittlung der Ersatzleistung anstelle der für zwölf Monate gebüh-
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renden gesamten Freistellung das Vierfache des Wochenstundenausmaßes zu-
grunde zu legen ist.

(9) Eine Ersatzleistung gebührt nicht, wenn die Verwaltungspraktikantin oder
der Verwaltungspraktikant in ein Dienstverhältnis zum Bund übernommen wird.
§ 28b Abs. 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Erho-
lungsurlaubes der Freistellungsanspruch tritt.

(10) Die Ersatzleistung nach den Abs. 7 und 8 gebührt den Erbinnen und Er-
ben, wenn das Verwaltungspraktikum durch Tod der Verwaltungspraktikantin
oder des Verwaltungspraktikanten endet.

(11) Aus wichtigen persönlichen Gründen kann dem Verwaltungspraktikan-
ten über das im Abs. 6 angeführte Ausmaß hinaus eine dem Anlass angemes-
sene Freistellung bis zu drei Arbeitstagen gewährt werden.

Beendigung des Verwaltungspraktikums

§ 36c. (1) Das Verwaltungspraktikum endet
1. durch Tod,
2. durch einverständliche Lösung,
3. durch vorzeitige Auflösung,
4. durch Zeitablauf,
5. durch schriftliche Erklärung des Verwaltungspraktikanten,
6. durch schriftliche Erklärung des Leiters der Dienststelle aus den in § 32

Abs. 2 Z 1, 2, 3, 5 oder 6 genannten Gründen oder
7. während der Probezeit (§ 4 Abs. 2 Z 4) jederzeit durch Erklärung des Lei-

ters der Dienststelle oder des Verwaltungspraktikanten.
(2) Eine schriftliche Erklärung gemäß Abs. 1 Z 5 oder 6 beendet das Verwal-

tungspraktikum vorzeitig. Die Erklärung ist spätestens zehn Arbeitstage vor der
beabsichtigten Beendigung des Verwaltungspraktikums bekannt zu geben.

Soziale Absicherung

§ 36d. (1) Verwaltungspraktikanten sind in der Kranken-, Unfall- und Pensi-
onsversicherung nach Maßgabe des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
pflichtversichert sowie in der Arbeitslosenversicherung auf Grund des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, versichert, und sie sind in
Angelegenheiten der Arbeitslosenversicherung Dienstnehmern gleichgestellt
(§ 1 Abs. 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977). Die nach diesen Vor-
schriften dem Dienstgeber obliegenden Aufgaben hat der Bund wahrzunehmen.

(2) Die §§ 3 bis 9 des Mutterschutzgesetzes 1979 gelten für Verwaltungs-
praktikantinnen sinngemäß.

(3) Verwaltungspraktikantinnen gebührt für die Zeit, während der sie in sinn-
gemäßer Anwendung des § 3 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 des Mutterschutz-
gesetzes 1979 am Verwaltungspraktikum nicht teilnehmen können, kein Ausbil-
dungsbeitrag, wenn die laufenden Barleistungen des Sozialversicherungsträgers
für diese Zeit die Höhe des vollen Ausbildungsbeitrages erreichen; ist dies nicht
der Fall, so gebührt ihnen eine Ergänzung auf den vollen Ausbildungsbeitrag.
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Verbot unentgeltlicher Ausbildungs-
und Beschäftigungsverhältnisse

§ 36e. Die Begründung eines unentgeltlichen Ausbildungs- oder Beschäfti-
gungsverhältnisses zum Bund ist unzulässig.

ABSCHNITT II

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete
im Pädagogischen Dienst

Anwendungsbereich

§ 37. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten, soweit sich aus Abs. 2
und 3 nicht Abweichendes ergibt, für Vertragslehrpersonen des Bundes, deren
Dienstverhältnis mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 oder danach beginnt.

(2) Personen, die während der Schuljahre 2014/2015, 2015/2016, 2016/
2017, 2017/2018 oder 2018/2019 erstmals in ein Dienstverhältnis als Vertrags-
lehrperson des Bundes aufgenommen werden, haben bei der ersten in den
Schuljahren 2015/2016 bis 2018/2019 (Übergangszeitraum) erfolgenden Anstel-
lung das Recht festzulegen, ob auf ihr Dienstverhältnis

1. die Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst
oder

2. die Bestimmungen über Vertragsbedienstete im Lehramt gemäß Ab-
schnitt VIII 3. Unterabschnitt

Anwendung finden. Diese Festlegung kann wirksam nur schriftlich vorgenom-
men werden, sie ist Voraussetzung für das Zustandekommen des Dienstvertra-
ges und nicht widerruflich. Die Festlegung wirkt auch für alle später begründeten
Dienstverhältnisse als Vertragslehrperson. Eine gemäß § 2 Abs. 2 des Landes-
vertragslehrpersonengesetzes 1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/1966, für ein Dienst-
verhältnis als Landesvertragslehrperson getroffene Festlegung wirkt auch für ein
später begründetes Bundesdienstverhältnis als Vertragslehrperson.

(2a) Bei einer Vertragslehrperson, die nach § 94a übergeleitet wurde und die
danach eine wirksame Festlegung gemäß § 37 Abs. 2 Z 1 vorgenommen hat,
findet die allgemeine Übergangsbestimmung nach § 169d Abs. 9 GehG keine
Anwendung. Ihr Besoldungsdienstalter wird bei der Überstellung in die Entloh-
nungsgruppe pd

1. unverändert beibehalten, wenn die Überstellung aus der Entlohnungs-
gruppe l 1 erfolgt, oder

2. um zwei Jahre vermindert, wenn die Überstellung aus der Entlohnungs-
gruppe l 2a 2 erfolgt.

Wenn die Vertragslehrperson bis zum Tag der Wirksamkeit der Überstellung die
Überleitungsstufe gemäß § 169c Abs. 7 GehG noch nicht erreicht hat, wird ihr
Besoldungsdienstalter mit diesem Tag um eineinhalb Jahre verbessert. Ab der
Wirksamkeit der Überstellung gilt die Zielstufe nach § 169c Abs. 1 GehG als er-
reicht, es findet keine weitere Verbesserung des Besoldungsdienstalters nach
§ 169c Abs. 7 GehG statt und es gebühren keine Wahrungszulagen mehr.
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(3) Personen, die vor dem Beginn des Schuljahres 2014/2015 schon einmal
in einem öffentlich-rechtlichen oder in einem vertraglichen Dienstverhältnis zum
Bund oder zu einem Land als Lehrperson gestanden sind, unterliegen den Be-
stimmungen über Vertragsbedienstete im Lehramt gemäß Abschnitt VIII 3. Un-
terabschnitt.

(4) Vertragslehrpersonen sind Vertragsbedienstete, die im Lehramt an mittle-
ren und höheren Schulen, an Pädagogischen Hochschulen eingegliederten Pra-
xisschulen, am Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien, am Bundesinstitut für
Gehörlosenbildung und an der Uhrmacherfachschule in Karlstein verwendet
werden.

(5) Auf Vertragslehrpersonen ist der Abschnitt I anzuwenden, soweit dieser
Abschnitt nicht anderes bestimmt. Nicht anzuwenden sind jedoch jene Bestim-
mungen des Abschnittes I, die sich ausschließlich auf Vertragsbedienstete an-
derer Entlohnungsschemata beziehen.

(6) Die §§ 47a bis 50 BDG 1979 sind auf Vertragslehrpersonen nicht anzu-
wenden.

(7) Soweit die Bestimmungen der §§ 50a bis 50e BDG 1979 über die He-
rabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gemäß § 20 für Vertrags-
bedienstete gelten, sind sie auf Vertragslehrpersonen mit den Abweichungen
anzuwenden, die sich aus § 213 BDG 1979 ergeben, wobei eine Werteinheit
1,2 Wochenstunden entspricht.

(8) Auf Vertragslehrpersonen ist das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsge-
setz – BLVG, BGBl. Nr. 244/1965, nicht anzuwenden.

(9) Das Prüfungstaxengesetz – Schulen/Pädagogische Hochschulen, BGBl.
Nr. 314/1976, ist auf Vertragslehrpersonen insoweit anzuwenden, als es sich auf
Prüfungen an mittleren und höheren Schulen ab der neunten Schulstufe und auf
Vergütungen für Externistenprüfungen bezieht.

(10) § 39a ist auch auf Bundeslehrer gemäß dem 7. Abschnitt des Besonde-
ren Teiles des BDG 1979 und auf Vertragsbedienstete im Lehramt im Sinne des
Abschnittes VIII 3. Unterabschnitt anzuwenden, wenn sie der Bestellung zur
Mentorin oder zum Mentor zustimmen.

(11) §§ 48a bis 48d sind auch auf Lehrpersonen im Sinne des Abschnit-
tes VIII 3. Unterabschnitt anzuwenden.

(12) § 20c ist auf Vertragslehrpersonen mit der Maßgabe anzuwenden, dass
während der Wiedereingliederungsteilzeit die regelmäßige Wochendienstzeit
30 vH der Lehrverpflichtung nicht unterschreiten darf, wobei eine Werteinheit
1,2 Wochenstunden entspricht. Im Anwendungsbereich des § 40a Abs. 8 steht
hinsichtlich der Heranziehung einer Lehrperson zur anteiligen Supplierverpflich-
tung (gemäß § 47 Abs. 4) § 20c Abs. 3 nicht entgegen.

Ausschreibung freier Planstellen für Vertragsbedienstete
im Pädagogischen Dienst

§ 37a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle eines Vertragsbediensteten
im Pädagogischen Dienst hat ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren
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voranzugehen. Auf dieses Verfahren sind die §§ 203 bis 203h und § 207m BDG
1979 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Dienstbehörde die
Personalstelle tritt.

(2) Ist eine Planstelle unvorhergesehen frei geworden und ist sie so rasch zu
besetzen, dass zuvor ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren nicht
mehr durchführbar ist, kann sie bis zum Ende des laufenden Unterrichtsjahres
auch ohne Durchführung eines solchen Verfahrens besetzt werden. Solche Ver-
tragslehrpersonen dürfen jedoch über das Ende des laufenden Unterrichtsjahres
hinaus nur aufgrund des Ergebnisses eines Ausschreibungs- und Bewerbungs-
verfahrens gemäß Abs. 1 verwendet werden.

Zuordnung

§ 38. (1) Für Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst (Vertragslehr-
personen) ist die Entlohnungsgruppe pd vorgesehen.

(2) Voraussetzung für die Zuordnung zur Entlohnungsgruppe pd in Gegen-
ständen der Allgemeinbildung ist eine der Verwendung (den Unterrichtsgegen-
ständen/dem Unterrichtsgegenstand) entsprechende Lehrbefähigung. Diese ist
nachzuweisen

1. durch den Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines Lehramts-
studiums im Ausmaß von mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten
gemäß § 65 Abs. 1 HG oder § 87 Abs. 1 UG und

2. durch den Erwerb eines auf diesen Bachelorgrad aufbauenden Master-
grades nach Abschluss eines Lehramts-Masterstudiums im Ausmaß von
mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65 Abs. 1 HG oder
§ 87 Abs. 1 UG sowie

3. bei einer Verwendung als Praxislehrperson an einer Pädagogischen
Hochschule eine mindestens einjährige Lehrpraxis.

(2a) Bei einer Verwendung im Unterrichtsgegenstand Religion kann die dem
Unterrichtsgegenstand entsprechende Lehrbefähigung gemäß Abs. 2 Z 1 und 2
auch durch den Erwerb eines Bachelor- und Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1
UG nach Abschluss eines polyvalenten Masterstudiums, das für pädagogische
und außerpädagogische theologische Berufsfelder qualifiziert, im Ausmaß von
mindestens 300 ECTS-Anrechnungspunkten nachgewiesen werden.

(2b) Bei einer Verwendung in Unterrichtsgegenständen der Berufsbildung ist
die den Unterrichtsgegenständen entsprechende Lehrbefähigung nachzuwei-
sen durch

1. a) den Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines Lehramtsstu-
diums im Ausmaß von mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten
gemäß § 65 Abs. 1 HG oder

b) den Erwerb eines Bachelorgrades gemäß lit. a sowie eines darauf
aufbauenden Mastergrades nach Abschluss eines Lehramts-Master-
studiums im Ausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65
Abs. 1 HG und

2. eine nach dem Erwerb des Bachelorgrades zurückzulegende fachlich ge-
eignete Berufspraxis im Ausmaß von drei Jahren.
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(2c) Bei einer Verwendung in Unterrichtsgegenständen der Fachtheorie im
Fachbereich der Wirtschaftspädagogik ist die Lehrbefähigung nachzuweisen
durch

1. den Erwerb eines Master- oder Diplomgrades gemäß § 87 Abs. 1 UG nach
Abschluss eines polyvalenten Bachelor- und Masterstudiums oder eines
polyvalenten Diplomstudiums, das für pädagogische und außerpädagogi-
sche Berufsfelder qualifiziert, im Ausmaß von mindestens 270 ECTS-An-
rechnungspunkten und

2. die nach dem Erwerb eines facheinschlägigen Mastergrades (Diplom-
grades) zurückzulegende zweijährige fachlich geeignete Berufspraxis.

(3) Die Zuordnungsvoraussetzungen zur Entlohnungsgruppe pd werden
auch erfüllt durch

1. eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung
gemäß Z 1.12 der Anlage 1 bzw. § 235 BDG 1979,

2. eine nach dem Erwerb des Mastergrades bzw. Diplomgrades zurückzu-
legende dreijährige fachlich geeignete Berufspraxis sowie

3. die Absolvierung einer ergänzenden pädagogisch-didaktischen Ausbil-
dung im Ausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten.

Bei einer Verwendung in der Berufsbildung ist die ergänzende pädagogisch-
didaktische Ausbildung gemäß Z 3 durch ein facheinschlägiges Studium ergän-
zendes Bachelorstudium für das Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung) gemäß
§ 38 Abs. 1a Z 4 HG zu erbringen.

(3a) Im Zuge der Ergänzung des Lehrpersonals werden, solange nicht
ausreichend Personen zur Verfügung stehen, die die gemäß Abs. 2 bis 3 für die
Verwendung vorgesehenen Zuordnungserfordernisse erfüllen, die Zuordnungs-
voraussetzungen zur Entlohnungsgruppe pd weiters erfüllt durch

1. eine für die vorgesehene unterrichtliche Verwendung fachlich geeignete
abgeschlossene Hochschulbildung gemäß Z 1.12 oder Z 1.12a der An-
lage 1 bzw. § 235 BDG 1979,

2. eine nach dem Erwerb des Bachelor- oder Diplomgrades der abgeschlos-
senen Hochschulbildung zurückzulegende dreijährige fachlich geeignete
Berufspraxis sowie

3. die Absolvierung einer ergänzenden pädagogisch-didaktischen Ausbildung
im Ausmaß von
a) 60 ECTS-Anrechnungspunkten bei Abschluss eines Hochschulstu-

diums gemäß Z 1.12 bzw. § 235 BDG 1979 oder
b) 90 ECTS-Anrechnungspunkten bei Abschluss eines Hochschulstu-

diums gemäß Z 1.12a BDG 1979.

(4) Die Nichterfüllung des Bachelorstudiums gemäß Abs. 2b Z 1 lit. a, des
Masterstudiums gemäß Abs. 2b Z 1 lit. b oder der ergänzenden pädagogisch-
didaktischen Ausbildung gemäß Abs. 3 Z 3, Abs. 3a Z 3 und Abs. 7 steht einer
Einreihung in die Entlohnungsgruppe pd nicht entgegen, wenn die Vertrags-
lehrperson sich verpflichtet, diese ergänzende Lehramtsausbildung bzw. diese
pädagogisch-didaktische Ausbildung innerhalb von acht Jahren berufsbeglei-
tend zu absolvieren.



Band1.Buch : 05-VBG.pod    850
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

850

850

VBG § 38

(5) Vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist ge-
meinsam mit den Bildungsdirektionen eine Zertifizierungskommission zur Über-
prüfung der pädagogischen Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern gemäß
Abs. 3 und 3a einzurichten. Der Zertifizierungskommission, die in Senate unter-
gliedert werden kann, haben vier Mitglieder anzugehören. Bei Bedarf kann die
Mitgliederanzahl auf sechs Mitglieder erhöht werden. In beiden Fällen haben der
Kommission jeweils 50% weibliche Mitglieder anzugehören. Bei einer ange-
strebten Verwendung in einem allgemeinbildenden Unterrichtsgegenstand hat
die sich um eine Anstellung gemäß Abs. 3 oder 3a bewerbende Vertragslehr-
person als zusätzliches Anstellungserfordernis spätestens bis zum Auswahlver-
fahren den von der Zertifizierungskommission ausgestellten Nachweis über die
pädagogische Eignung für den Lehrberuf vorzulegen. Hat die Bewerberin oder
der Bewerber diesen Nachweis noch nicht erhalten, dann nimmt sie oder er am
Auswahlverfahren vorläufig weiter teil.

(6) Das Erfordernis der Berufspraxis gemäß Abs. 2b Z 2, Abs. 2c Z 2, Abs. 3
Z 2 und Abs. 3a Z 2 wird durch eine berufliche Tätigkeit erfüllt, für die die abge-
schlossene Hochschulbildung eine geeignete Qualifikation dargestellt hat. Kann
das Hochschulstudium berufsbegleitend absolviert werden, wird das Erfordernis
der Berufspraxis durch eine berufliche Tätigkeit erfüllt, für die die Berufsaus-
bildung eine geeignete Qualifikation dargestellt hat. Bei Verwendungen in der
Allgemeinbildung können bis zu zwei Jahre der geforderten Berufspraxis auch
durch eine lehramtliche Verwendung erfüllt werden.

(7) Vertragslehrpersonen, die nach Abschluss eines Lehramtsstudiums auf-
grund der am 31. August 2015 in Geltung stehenden Bestimmungen die für ihre
Verwendung vorgesehenen Einreihungsvoraussetzungen in die Entlohnungs-
gruppe l 1 oder in die Entlohnungsgruppe l 2a 2 (§ 90d Abs. 2) erfüllen, erfüllen
auch die Zuordnungserfordernisse zur Entlohnungsgruppe pd. Vertragslehrper-
sonen, die ohne Absolvierung eines Lehramtsstudiums aufgrund der am 31. Au-
gust 2015 in Geltung stehenden Bestimmungen die für ihre Verwendung vorge-
sehenen Einreihungsvoraussetzungen in die Entlohnungsgruppe l 2a 2 (§ 90d
Abs. 2) erfüllen, und sich zur Absolvierung einer ergänzenden pädagogisch-
didaktischen Ausbildung im Ausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten ge-
mäß Abs. 4 verpflichten, erfüllen ebenfalls die Zuordnungserfordernisse zur Ent-
lohnungsgruppe pd.

(8) Zuordnungsvoraussetzung für Vertragslehrpersonen für Religion ist er-
gänzend zu Abs. 2, 2a, 3 oder 3a die kirchlich oder religionsgesellschaftlich er-
klärte Befähigung und Ermächtigung für die Erteilung des entsprechenden Un-
terrichtes an der betreffenden Schulart nach den hiefür geltenden kirchlichen
oder religionsgesellschaftlichen Vorschriften.

(9) Vertragslehrpersonen an zweisprachigen Schulen oder Klassen sowie an
Schulen oder Klassen mit einer anderen als der deutschen Sprache als Unter-
richtssprache haben die der Schulart entsprechende Befähigung zur Erteilung
des Unterrichtes auch in der betreffenden Unterrichtssprache nachzuweisen,
sofern sie in dieser Unterrichtssprache tatsächlich Unterricht zu erteilen haben.

(10) Die in den §§ 204 bis 206 BDG 1979 enthaltenen Bestimmungen gelten
als Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Zuordnung.
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(10a) Die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Anlage 1 Z 23.1 Abs. 1
oder Abs. 4 BDG 1979 gilt als Nachweis der Lehrbefähigung im Sinne des
Abs. 2 Z 1 und 2.

(11) Solange geeignete Personen, die die für ihre Verwendung gemäß
Abs. 2 vorgeschriebenen Zuordnungsvoraussetzungen erfüllen, trotz Ausschrei-
bung der Planstelle nicht gefunden werden, dürfen auch Personen aufgenom-
men werden, die den Nachweis der Zuordnungsvoraussetzungen nicht zur
Gänze erbringen, wenn zu erwarten ist, dass sie die Zuordnungsvoraussetzun-
gen erfüllen werden.

(11a) Solange trotz Ausschreibung der Planstelle geeignete Personen, die
die für ihre Verwendung vorgeschriebenen Zuordnungsvoraussetzungen erfüllen,
nicht gefunden werden, dürfen Personen mittels Sondervertrag gemäß § 36 auf-
genommen werden, wobei das sondervertraglich festgelegte Monatsentgelt das
bei einer Einstufung in die Entlohnungsgruppe pd vorgesehene Entgelt um bis zu
30% unterschreiten kann.

(12) Zusätzlich zu den Erfordernissen gemäß Abs. 2 bis 3a, Abs. 7 sowie
Abs. 10 bis 11a hat eine Bewerberin oder ein Bewerber, deren oder dessen
Dienstverhältnis mit dem Schuljahr beginnen soll, als Voraussetzung für das
Wirksamwerden des Dienstvertrages den Besuch der Lehrveranstaltungen der
Pädagogischen Hochschulen zur Einführung in die Strukturen und Rechtsgrund-
lagen des Schulwesens und die Methoden zur Durchführung und Auswertung
von Unterricht nachzuweisen. Diese Verpflichtung umfasst für

1. Bewerberinnen und Bewerber mit einem abgeschlossenen Lehramts-
studium oder einem abgeschlossenen polyvalenten Studium mindestens
mit Bachelor-Niveau den Besuch einer fünftägigen Lehrveranstaltung,

2. für alle übrigen Bewerberinnen und Bewerber den Besuch einer zehntägi-
gen Lehrveranstaltung.

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber diese Lehrveranstaltungen noch nicht
besucht, und werden diese unmittelbar vor dem Beginn des Unterrichtsjahres
absolviert, beginnt das Dienstverhältnis anstatt mit Beginn des Schuljahres be-
reits mit dem ersten Tag der zu besuchenden Lehrveranstaltung. Beginnt das
Dienstverhältnis einer Vertragslehrperson im laufenden Unterrichtsjahr, so sind
die Lehrveranstaltungen nach Zuweisung durch den Dienstgeber ehestmöglich
nachzuholen. Gleiches gilt, wenn die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen
aus durch die Vertragslehrperson unverschuldeten Gründen nicht möglich war.
Für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen besteht kein Anspruch auf Leis-
tungen nach der Reisegebührenvorschrift 1955.

(13) Die Verpflichtung gemäß Abs. 12 gilt nicht für Bewerberinnen und Be-
werber, die eine mindestens einjährige Lehrpraxis im Ausmaß einer Vollbe-
schäftigung oder einer Teilbeschäftigung von mindestens 25% an einer Schule
oder mehreren Schulen, deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG,
BGBl. Nr. 242/1962, im Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974,
oder im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/
1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Türkischen Republik
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen.
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(14) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister
kann durch Verordnung

1. bezüglich der zu erbringenden Berufspraxis im Hinblick auf die Anforde-
rungen des Lehrplans sowie die abzuschließende Lehramtsausbildung
(Berufsbildung) vorsehen, dass diese vor oder während des Lehramts-
studiums absolviert werden oder teilweise nachgesehen werden kann,

2. festlegen, dass für Verwendungen in einzelnen Fachbereichen der Be-
rufsbildung das Erfordernis der abzulegenden Lehramtsausbildung ledig-
lich gemäß Abs. 2b Z 1 lit. a zu erbringen ist und in einzelnen Bereichen
der Berufsbildung betreffend fachpraktische Unterrichtsgegenstände die
Nichterfüllung der Lehramtsausbildung einer Einreihung in die Entloh-
nungsgruppe pd nicht entgegensteht, wenn die Vertragslehrperson sich
verpflichtet, diese ergänzende Lehramtsausbildung innerhalb von acht
Jahren berufsbegleitend zu absolvieren,

3. für den Bereich der Erfüllung der Zuordnungsvoraussetzungen gemäß
Abs. 3 und 3a zu einzelnen Unterrichtsgegenständen für die Erfüllung der
Zuordnungsvoraussetzungen gemäß Abs. 3 Z 1 und Abs. 3a Z 1 geeig-
nete abgeschlossene Hochschulbildungen festlegen sowie für alle oder
einzelne lehramtliche Verwendungen ergänzende Regelungen über die
gemäß Abs. 3 Z 3 und Abs. 3a Z 3 zu erbringende pädagogisch-didakti-
sche Ausbildung treffen sowie

4. für die Zuordnung zum Entlohnungsschema pd von nicht über eine Lehr-
befähigung verfügenden Personen gemäß Abs. 3 oder 3a zur Prüfung der
pädagogischen Eignung dieser Interessentinnen und Interessenten für
den Lehrberuf ein vor einer Zertifizierungskommission abzuhaltendes An-
hörungsverfahren näher ausführen.

(15) Das zur Aufnahme in die Entlohnungsgruppe pd erforderliche Lehramts-
studium hat die in Anlage 2 festgelegten Wissensgebiete zu enthalten.

Dienstvertrag

§ 38a. (1) Das Dienstverhältnis gilt auch dann auf bestimmte Zeit eingegan-
gen (§ 4 Abs. 3), wenn es von vornherein auf Unterrichtsperioden (zB Schuljahr,
Semester) abgestellt ist.

(2) Das Dienstverhältnis ist jedenfalls auf das Schuljahr bzw. die Schuljahre,
in dem bzw. in denen die Induktionsphase (§ 39) absolviert wird, und im Fall des
§ 38 Abs. 11 auf die Zeit der Ausbildungsphase (§ 40) befristet.

(3) § 4 Abs. 4 ist nicht anzuwenden. Übersteigt die Dauer eines oder meh-
rerer mit einer Vertragslehrperson eingegangenen befristeten Dienstverhält-
nisse fünf Jahre, gilt das zuletzt eingegangene Dienstverhältnis ab diesem Zeit-
punkt als unbefristetes Dienstverhältnis.

Induktionsphase

§ 39. (1) Die Induktionsphase dient der berufsbegleitenden Einführung in
das Lehramt. Die Vertragslehrperson in der Induktionsphase ist durch eine Men-
torin oder einen Mentor zu begleiten.
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(2) Die Induktionsphase beginnt mit dem Dienstantritt und endet spätestens
nach zwölf Monaten. Bei Dienstantritt bis spätestens dem ersten Unterrichtstag
nach den Herbstferien endet die Induktionsphase mit dem Ende des betreffen-
den Schuljahres.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat der Personalstelle bis spätes-
tens zwei Monate vor Ablauf der Induktionsphase aufgrund eigener Wahrneh-
mungen bzw. nach Rücksprache mit der Mentorin oder dem Mentor über den
Verwendungserfolg der Vertragslehrperson in der Induktionsphase schriftlich zu
berichten. Endet das Dienstverhältnis vor dem Ablauf der Induktionsphase, so
hat die Schulleiterin oder der Schulleiter der Personalstelle über den Verwen-
dungserfolg der Vertragslehrperson in der Induktionsphase spätestens zum
Ende des Dienstverhältnisses zu berichten. Der Vertragslehrperson in der In-
duktionsphase ist Gelegenheit zu geben, zum Bericht der Schulleitung Stellung
zu nehmen.

(4) Wird durch die Schulleiterin oder den Schulleiter der Personalstelle über
den erbrachten Verwendungserfolg der Vertragslehrperson in der Induktions-
phase nach einer mindestens sechsmonatigen unterrichtlichen Verwendung
schriftlich berichtet, hat die Personalstelle die Induktionsphase vorzeitig zu be-
enden. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden. Die betroffene Vertragslehrperson
sowie die zuständige Schulleitung sind über die vorzeitige Beendigung der In-
duktionsphase unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die betroffene Vertragslehr-
person hat bis zum Zeitpunkt des Endens der für sie ursprünglich vorgesehenen
Induktionsphase weiterhin an den Vernetzungs- und Beratungsveranstaltungen
gemäß § 39a Abs. 4 teilzunehmen.

(5) Durch Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG wird der
Ablauf der Induktionsphase gehemmt. Wurde aufgrund des Beschäftigungs-
verbotes die für die Induktionsphase vorgesehene Dauer nicht erreicht oder
hat das Dienstverhältnis vor der Erreichung der für die Induktionsphase vorge-
sehenen Dauer vorzeitig geendet, ist die Induktionsphase im Dienstverhältnis
zum selben Dienstgeber bis zum vorgesehenen Zeitraum von zwölf Monaten
fortzusetzen.

(6) Die erfolgreiche Zurücklegung der Induktionsphase ist von der Personal-
stelle zu bestätigen.

(7) Die Schulleitung hat für jede Vertragslehrperson in der Induktionsphase
für die Dauer des Schuljahres, längstens jedoch bis zum Ende der Induktions-
phase, eine Mentorin oder einen Mentor einzuteilen. An Schulen im Schulcluster
erstreckt sich nach Maßgabe der Einteilung durch die Schulcluster-Leitung die
Zuständigkeit der eingeteilten Mentorinnen und Mentoren auf alle zu begleiten-
den Vertragslehrpersonen der im Schulcluster zusammengefassten Schulen.

(8) Im Einvernehmen mit den betroffenen Schulleitungen können entspre-
chend der für die Einteilung von Mentorinnen und Mentoren in Abs. 7 getroffe-
nen Festlegung übergreifend für mehrere Schulen eine oder mehrere Mentorin-
nen oder Mentoren eingeteilt werden. Die Einteilung der Mentorinnen und Men-
toren für mehrere nicht in einem Schulcluster zusammengefasste Schulen hat
jeweils durch die für die betreffende Mentorin oder den betreffenden Mentor zu-
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ständige Schulleitung zu erfolgen und eine über den Dienstort der betroffenen
Mentorin oder des betroffenen Mentors hinausreichende Einteilung bedarf über-
dies der Zustimmung der betroffenen Mentorin oder des betroffenen Mentors.

(9) Ist die Mentorin oder der Mentor mehr als einen Monat vom Dienst ab-
wesend, kann an ihrer oder seiner Stelle für die Dauer dieser Abwesenheit eine
andere Lehrperson als Mentorin oder als Mentor eingeteilt werden.

(10) Die Vertragslehrperson in der Induktionsphase hat mit der Mentorin oder
dem Mentor (den Mentorinnen oder den Mentoren) zusammenzuarbeiten und
ihre Tätigkeit den Vorgaben entsprechend auszurichten. Sie hat den Unterricht
anderer Lehrpersonen nach Möglichkeit zu beobachten. Ferner hat die Vertrags-
lehrperson in der Induktionsphase an den Vernetzungs- und Beratungsver-
anstaltungen gemäß § 39a Abs. 4 und gegebenenfalls an einem durch die
Pädagogischen Hochschulen angebotenen Coaching teilzunehmen. Der Ver-
tragslehrperson in der Induktionsphase ist für die Erfüllung dieser Aufgaben eine
Wochenstunde der weiteren zwei zu erbringenden Wochenstunden (§ 40a
Abs. 3 dritter Satz) anzurechnen.

(11) Vertragslehrpersonen in der Induktionsphase, die über eine Lehramts-
ausbildung verfügen, sind im Rahmen ihrer Lehrbefähigung zu verwenden. Wei-
ters sind sie nicht für die Wahrnehmung der Funktion einer Klassenvorständin
oder eines Klassenvorstandes sowie zu dauernden Mehrdienstleistungen he-
ranzuziehen. Die Heranziehung zur Klassenlehrerin oder zum Klassenlehrer an
einer Volksschule ist jedoch zulässig.

(12) Auf Vertragslehrpersonen, die als Landesvertragslehrpersonen die In-
duktionsphase erfolgreich abgeschlossen haben oder die die Voraussetzungen
für die Zuordnung in die Entlohnungsgruppe pd gemäß § 38 Abs. 7 in Verbin-
dung mit Anlage 1 Z 23.1 Abs. 1 und Abs. 7 BDG 1979 erfüllen oder die eine
mindestens einjährige Lehrpraxis im Ausmaß einer Vollbeschäftigung oder einer
Teilbeschäftigung von mindestens 25% an einer Schule oder mehreren Schulen,
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG, BGBl. Nr. 242/1962, im
Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974, oder im Land- und forst-
wirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, geregelt ist, oder einer
vergleichbaren Schule in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, der Türkischen Republik oder der Schweizerischen
Eidgenossenschaft aufweisen, sind die Bestimmungen über die Induktions-
phase nicht anzuwenden.

Mentorinnen und Mentoren

§ 39a. (1) Voraussetzung für die Einteilung zur Mentorin oder zum Mentor
ist eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Lehrperson an einer Schule,
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, im Land- und
forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, im Bundesgesetz
betreffend die Grundsätze für land- und forstwirtschaftliche Berufsschulen,
BGBl. Nr. 319/1975, oder im Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für land-
und forstwirtschaftliche Fachschulen, BGBl. Nr. 320/1975, geregelt ist, und die
Absolvierung des Hochschullehrganges „Mentoring, Berufseinstieg professionell
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begleiten“ oder eines vergleichbaren Hochschullehrganges im Umfang von min-
destens 30 ECTS-Anrechnungspunkten.

(2) Die zu Mentorinnen oder Mentoren eingeteilten Lehrpersonen haben bei
Einteilung durch die Schulleitung Vertragslehrpersonen in der Induktionsphase
zu begleiten. Einer Mentorin oder einem Mentor dürfen gleichzeitig bis zu drei
Vertragslehrpersonen in der Induktionsphase zugewiesen werden.

(3) Die Mentorin oder der Mentor hat die Vertragslehrperson in der Induk-
tionsphase bei der Planung und Gestaltung des Unterrichts zu beraten, mit ihr
deren Tätigkeit in Unterricht und Erziehung zu analysieren und zu reflektieren,
sie im erforderlichen Ausmaß anzuleiten und sie in ihrer beruflichen Entwicklung
und bei der Bewältigung der beruflichen Anforderungen zu unterstützen. Die
Mentorin oder der Mentor hat den Unterricht der Vertragslehrperson in der In-
duktionsphase im erforderlichen Ausmaß zu hospitieren. Weiters hat die Mento-
rin oder der Mentor die Vertragslehrperson in der Induktionsphase in die Spe-
zifika des Schulstandorts einzuführen und aktuelle Schwerpunkte der Schul-
entwicklung zu vermitteln.

(4) Der Schulleitung obliegt die Koordination des Mentorings an der Schule
und sie hat sich regelmäßig bei den Mentorinnen und den Mentoren über den
aktuellen Stand der Induktionsphase zu informieren. Ferner hat sie drei- bis vier-
mal je Semester die Mentorinnen und Mentoren sowie die in der Induktions-
phase befindlichen Vertragslehrpersonen zu gemeinsamen Vernetzungs- und
Beratungsveranstaltungen an der Schule einzuberufen und an diesen Bespre-
chungen nach Möglichkeit selbst teilzunehmen. Bei der Erstreckung der Induk-
tion auf mehrere Schulen sind die gemeinsamen Vernetzungs- und Beratungs-
veranstaltungen an einem der Schulstandorte durch eine der zuständigen Schul-
leitungen zu organisieren.

(5) Die Schulleitung hat zur Erstellung des Berichtes über den Verwendungs-
erfolg der der Induktionsphase unterliegenden Vertragslehrpersonen deren Un-
terricht in einem für eine zuverlässige Beurteilung erforderlichen Ausmaß zu
hospitieren und sich über deren sonstigen Verwendungserfolg zu informieren.
Weiters hat die Schulleitung soweit erforderlich die der Induktionsphase unterlie-
genden Vertragslehrpersonen zu beraten und zu unterstützen.

(6) Bis zum Schuljahr 2029/2030 dürfen auch Lehrpersonen als Mentorinnen
oder als Mentoren eingesetzt werden, die für diese Tätigkeit auf Grund ihrer bis-
herigen Verwendung insbesondere in den Bereichen Team- und Personalent-
wicklung sowie auf Grund ihrer Kommunikationsfähigkeit besonders geeignet
sind.

Ausbildungsphase

§ 40. (1) Vertragslehrpersonen, die die Voraussetzungen für die Zuordnung
in die Entlohnungsgruppe pd gemäß § 38 Abs. 2b Z 1 und Abs. 3 (allenfalls in
Verbindung mit § 38 Abs. 4) oder gemäß § 38 Abs. 3a (allenfalls in Verbindung
mit § 38 Abs. 4) oder gemäß § 38 Abs. 11 erfüllen, beginnen ihr Dienstverhält-
nis, neben einer gegebenenfalls zeitgleich gemäß § 39 zu absolvierenden In-
duktionsphase, mit der Ausbildungsphase.
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(2) Die Vertragslehrperson in der Ausbildungsphase hat berufsbegleitend
1. in den Fällen des § 38 Abs. 2b Z 1 lit. a das erforderliche Bachelor-Lehr-

amtsstudium,
2. in den Fällen des § 38 Abs. 2b Z 1 lit. b das erforderliche Master-Lehr-

amtsstudium,
3. in den Fällen des § 38 Abs. 3 die erforderliche ergänzende pädagogisch-

didaktische Ausbildung gemäß § 38 Abs. 3 Z 3,
4. in den Fällen des § 38 Abs. 3a die erforderliche ergänzende pädagogisch-

didaktische Ausbildung gemäß § 38 Abs. 3a Z 3,
5. in den Fällen des § 38 Abs. 7 die erforderliche ergänzende pädagogisch-

didaktische Ausbildung, sofern die Vertragslehrperson kein Lehramtsstu-
dium abgeschlossen hat, und

6. in den Fällen des § 38 Abs. 11 das Bachelor-Lehramtsstudium gemäß
§ 38 Abs. 2 Z 1

zu absolvieren.
(3) Die Ausbildungsphase endet bei Nachweis des erfolgreichen Abschlus-

ses des Studiums rückwirkend mit Ablauf des Monates, in dem die Beurteilung
der letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder wissenschaftlichen Arbeit dieses
Studiums erfolgt ist.

(4) Anschließend an die Ausbildungsphase ist in den Fällen des Abs. 2 Z 6
das auf das berufsbegleitend abzuschließende Lehramtsstudium aufbauende
Masterstudium gemäß § 38 Abs. 2 Z 2 zu absolvieren.

(5) Vertragslehrpersonen an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen
kann für ihr berufsbegleitend zu absolvierendes Bachelorstudium zur Erlangung
eines Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe Berufsbildung, mit Ausnahme
des berufsbegleitenden Bachelorstudiums der Sekundarstufe Berufsbildung
„Facheinschlägige Studien ergänzende Studien“, für den Besuch von Lehrver-
anstaltungen an der Pädagogischen Hochschule eine Freistellung von der Un-
terrichtsverpflichtung im Gesamtausmaß von bis zu 22 Wochen oder höchstens
110 Tagen, soweit dies für die Präsenz an der Pädagogischen Hochschule er-
forderlich ist, unter Beibehaltung des Entgeltes gewährt werden.

(6) Die Zeit der Freistellungen ist für Rechte, die von der Dauer des Dienst-
verhältnisses abhängen, zu berücksichtigen.

Dienstpflichten

§ 40a. (1) Die Vertragslehrperson ist zur gewissenhaften und engagierten
Wahrnehmung der pädagogischen Kernaufgaben und zur sorgfältigen Erfüllung
der sonstigen sich aus der lehramtlichen Stellung ergebenden Aufgaben ver-
pflichtet.

(2) Die pädagogischen Kernaufgaben (im Sinne der Durchführung und Be-
gleitung von Lern- und Lehrprozessen) sind:

1. unterrichtliche Aufgaben (Unterrichtsverpflichtung), bestehend aus
a) der Unterrichtserteilung und
b) der qualifizierten Betreuung von Lernzeiten im Rahmen der Tagesbe-

treuung und
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2. Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und der Lernzeiten, Korrektur
schriftlicher Arbeiten, Evaluierung der Lernergebnisse, Reflexion und Eva-
luierung der eigenen Lehrleistung.

(3) Die Unterrichtsverpflichtung einer vollbeschäftigten Vertragslehrperson
beträgt 24 Wochenstunden. Von dieser Unterrichtsverpflichtung sind 22 Wo-
chenstunden im Sinne des Abs. 2 Z 1 zu erbringen; dabei sind auf der Sekundar-
stufe 2 Wochenstunden in Unterrichtsgegenständen, die gemäß BLVG in die
Lehrverpflichtungsgruppe I oder II eingereiht sind, mit je 1,1 Wochenstunden auf
die Erfüllung der Unterrichtsverpflichtung anzurechnen. Im Gesamtumfang von
weiteren zwei Wochenstunden sind von der vollbeschäftigten Vertragslehrper-
son je nach Beauftragung Aufgaben, die jeweils einer Wochenstunde entspre-
chen, aus folgenden Tätigkeitsbereichen zu erbringen:

1. Aufgaben eines Klassen- oder Jahrgangsvorstandes (§ 54 Schulunter-
richtsgesetz – SchUG, BGBl. Nr. 472/1986),

2. Funktion einer Mentorin oder eines Mentors (§ 39a),
3. Aufgaben des Praxisschulunterrichts (§ 23 HG),
4. Aufgaben im Sinne der Anlage 3,
5. qualifizierte Beratungstätigkeit im Sinne des Abs. 4.

Eine Aufgabe im Sinne der Anlage 3 darf nicht übertragen werden, wenn an der
Schule eine andere Bedienstete oder ein anderer Bediensteter mit derselben
Aufgabe betraut ist, ausgenommen die Aufgabe gemäß Anlage 3 Z 2.

(4) Wenn keine Beauftragung aus den Tätigkeitsbereichen des Abs. 3 Z 1 bis
4 vorliegt, sind im Rahmen der qualifizierten Beratungstätigkeit 72 Stunden pro
Schuljahr zu erbringen. Wenn eine Beauftragung aus den Tätigkeitsbereichen
des Abs. 3 Z 1 bis 4 im Umfang von einer Wochenstunde vorliegt, sind im Rah-
men der qualifizierten Beratungstätigkeit 36 Stunden pro Schuljahr zu erbringen.
Die Beratungsstunden sind in der Lehrfächerverteilung auszuweisen und die
entsprechenden Angebote in geeigneter Weise bekannt zu machen. Sie dienen
insbesondere der Beratung von Schülerinnen und Schülern (etwa im Hinblick
auf Lernprobleme und die Entwicklung von Begabungen), der Lernbegleitung
(etwa im Sinne der § 55c und § 78c SchUG), der vertiefenden Beratung der El-
tern (außerhalb der regelmäßigen Sprechstunden und der Sprechtage) oder der
Koordination der Beratung zwischen Lehrkräften und Erziehungsberechtigten
gemäß § 62 SchUG. Die Beratungsstunden sind je nach Anordnung in regelmä-
ßiger oder geblockter Form zu erbringen.

(5) Soweit es Blockungen und andere autonome Gestaltungsmöglichkeiten
erfordern, darf bei Wahrung des Durchschnittswertes das Wochenstundenmaß
gemäß Abs. 3 zweiter Satz in einzelnen Wochen unabhängig vom Beschäfti-
gungsausmaß um bis zu vier Wochenstunden über- oder unterschritten werden.

(6) Auf Vertragslehrpersonen
1. an nicht ganzjährig geführten Schulen und Klassen,
2. an lehrgangs-, kurs- oder seminarmäßig geführten Schulen und Klassen

und
3. mit aufgrund der Lehrfächerverteilung, von Blockungen und anderen auto-

nomen Gestaltungsmöglichkeiten unregelmäßiger oder nicht ganzjähriger
Unterrichtserteilung
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mit wöchentlich unterschiedlichem Beschäftigungsausmaß ist Abs. 3 zweiter Satz
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gesamtzahl der Jahresstunden jener
einer vergleichbaren Vertragslehrperson in den von Z 1 bis 3 nicht erfassten Fäl-
len entspricht. Als nicht ganzjährig geführte Schulen und Klassen gelten insbeson-
dere Schulen und Klassen, deren Unterrichtsjahr aufgrund schulzeitrechtlicher
Vorschriften verkürzt wird, sowie Klassen, bei denen wegen einer abschließenden
Prüfung für Schülerinnen und Schüler das Unterrichtsjahr gemäß § 2 Abs. 2 Z 1
lit. c des Schulzeitgesetzes 1985, BGBl. Nr. 77, mit dem Tag vor dem Beginn der
Klausurprüfung endet. Bei einer nicht im vollen Beschäftigungsausmaß verwen-
deten Vertragslehrperson ist in den Fällen der Z 1 bis 3 eine unterschiedliche Ver-
wendung in der Höhe des sich ergebenden Mittelwertes abzugelten.

(7) Aus wichtigen Gründen kann die Vertragslehrperson verhalten werden,
über das Ausmaß von 22 Wochenstunden hinaus regelmäßigen Unterricht im Aus-
maß von bis zu drei weiteren Wochenstunden (Mehrdienstleistungen) zu erteilen.

(8) Die Vertragslehrperson hat vorübergehend an der Erfüllung ihrer lehr-
amtlichen Pflichten gehinderte Lehrkräfte zu vertreten. Vertragslehrpersonen mit
einem geringeren Beschäftigungsausmaß sollen – wenn sie nicht selbst eine
häufigere Heranziehung wünschen – nach Möglichkeit in einem geringeren Aus-
maß zu Dienstleistungen über die für sie maßgebende Unterrichtsverpflichtung
hinaus herangezogen werden als Vertragslehrpersonen mit einem höheren Be-
schäftigungsausmaß.

(9) Sonstige sich aus der lehramtlichen Stellung ergebende Aufgaben glie-
dern sich in standortbezogene Tätigkeiten, die in örtlicher und zeitlicher Abstim-
mung mit der Schulleitung (Abteilungsvorstehung, Fachvorstehung) zu erbrin-
gen sind, und in individuell organisierte Tätigkeiten.

(10) Standortbezogene Tätigkeiten sind insbesondere die Mitarbeit im Rah-
men der Unterrichts-, Schul- und Qualitätsentwicklung, die Leitung von und die
Mitwirkung an Schul- und Unterrichtsprojekten, die Teilnahme an Konferenzen,
Teambesprechungen und schulinterner Fortbildung und die Zusammenarbeit
mit den Erziehungsberechtigten. Die Schulleitung (Abteilungsvorstehung, Fach-
vorstehung) hat die standortbezogenen Tätigkeiten unter Bedachtnahme auf die
besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten der Vertragslehrpersonen und deren
Beschäftigungsausmaß ausgewogen festzulegen.

(11) Individuell organisierte Tätigkeiten sind insbesondere die Vor- und
Nachbereitung des Unterrichts und der Lernzeiten, die Korrektur schriftlicher Ar-
beiten, die Evaluierung der Lernergebnisse und die Reflexion und Evaluierung
der eigenen Lehrleistung.

(12) Die Vertragslehrperson ist zum Einsatz und zur berufsbegleitenden Wei-
terentwicklung ihrer professionsorientierten Kompetenzen verpflichtet und hat
auf Anordnung Fortbildungsveranstaltungen bis zum Ausmaß von 15 Stunden pro
Schuljahr in der unterrichtsfreien Zeit zu besuchen. Fortbildung darf nur bei Vorlie-
gen eines wichtigen dienstlichen Interesses mit Unterrichtsentfall verbunden sein.

(13) Die Vertragslehrperson hat ihre Vorbildfunktion im Sinne der Aufgaben
der Schule auszuüben, dabei hat sie insbesondere einen achtungsvollen Um-
gang mit den ihr anvertrauten jungen Menschen zu pflegen und das Schaffen
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von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche Würde verlet-
zen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind.

(14) Die Vertragslehrperson hat auf Anordnung Aufgaben im Rahmen von
Spezialfunktionen zu erfüllen, wenn sie die dafür vorgesehene Aus- oder Fortbil-
dung absolviert hat.

(15) Inwieweit die Wahrnehmung von Nebenleistungen, die nicht von der
Anlage 3 oder den Bestimmungen über die Gleichhaltung mit der Unterrichts-
erteilung oder die Minderung der Unterrichtsverpflichtung erfasst sind, der Un-
terrichtserteilung gleichzuhalten sind, hat die zuständige Bundesministerin oder
der zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder
dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport entweder
allgemein durch Verordnung oder im Einzelfall zu bestimmen. Maßgebend hiefür
ist die aus der Nebenleistung erwachsende Belastung der Vertragslehrperson
im Vergleich zu den in diesem Bundesgesetz geregelten Pflichten.

(15a) Die Tätigkeit der Vertragslehrperson, die im Schulcluster mit pädago-
gisch-didaktischen Projekten und Projekten der Unterrichtsorganisation und
Schulentwicklung betraut ist, ist – soweit dafür nicht eine andere Form der Ab-
geltung oder Berücksichtigung im Rahmen der dienstlichen Pflichten vorgese-
hen ist – der Unterrichtserteilung in dem Ausmaß gleichzuhalten, die sich aus
der Zuweisung gemäß § 207n Abs. 5 Z 3 BDG 1979 ergibt, wobei jeder Wertein-
heit 1,1 Wochenstunden entsprechen.

(16) Bei der teilbeschäftigten Vertragslehrperson entspricht eine Wochen-
stunde der Unterrichtsverpflichtung 4,545% bzw. für die um den Faktor 1,1 auf-
gewerteten Wochenstunden 5% der Vollbeschäftigung. An die Stelle der weite-
ren zwei zu erbringenden Wochenstunden (Abs. 3 dritter Satz) tritt die dem An-
teil des Beschäftigungsausmaßes an der Vollbeschäftigung entsprechende Zahl
von Wochenstunden. Beauftragungen mit Aufgaben gemäß Abs. 3 Z 1 bis 4
dürfen nur bei einem Beschäftigungsausmaß von mindestens 50% erfolgen. Je
Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung sind im Verlauf des Unterrichts-
jahres 3,273 Stunden bzw. für die um den Faktor 1,1 aufgewerteten Wochen-
stunden 3,6 Stunden an Beratungstätigkeit zu erbringen.

(17) Bei einer Vertragslehrperson, die gemäß § 43a Abs. 2 zweiter Satz mit
der Leitung einer Schule oder mehrerer Schulen betraut ist, ist die Ausübung der
Leitungsfunktion der Unterrichtserteilung in folgendem Ausmaß gleichzuhalten:

1. sechs Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zuge-
wiesenen Lehrkräfte bis 4,999 Vollbeschäftigungsäquivalente beträgt,

2. zwölf Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zu-
gewiesenen Lehrkräfte 5,000 oder mehr Vollbeschäftigungsäquivalente
beträgt.

Eine volle Lehrverpflichtung (Abs. 3; § 2 Abs. 1 BLVG) entspricht einem Voll-
beschäftigungsäquivalent; allfällige dauernde Mehrdienstleistungen und Mitver-
wendungen sind nicht zu berücksichtigen. Stichtag für die Ermittlung der Vollbe-
schäftigungsäquivalente ist jeweils der 30. September des vorangegangenen
Schuljahres.

(18) Die Tätigkeit der Vertragslehrperson, die mit der verwaltungsmäßigen
Unterstützung und Vertretung der Schulleitung betraut ist, ist in Abhängigkeit
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von der Zahl der Vollbeschäftigungsäquivalente (Abs. 17 letzter Satz) der Unter-
richtserteilung in folgendem Ausmaß gleichzuhalten:

1. zwölf Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zu-
gewiesenen Lehrkräfte von 10,000 bis 39,999 Vollbeschäftigungsäquiva-
lente beträgt,

2. achtzehn Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen)
zugewiesenen Lehrkräfte 40,000 bis 59,999 Vollbeschäftigungsäquiva-
lente beträgt,

3. zweiundzwanzig Wochenstunden (sowie zwei Wochenstunden im Sinne
des Abs. 3 dritter Satz), wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zuge-
wiesenen Lehrkräfte mindestens 60,000 Vollbeschäftigungsäquivalente
beträgt.

Eine Bestellung zur verwaltungsmäßigen Unterstützung und Vertretung der
Schulleitung ist nur an einer höheren oder selbständig geführten mittleren
Schule zulässig, die mindestens acht Klassen aufweist und an der kein Abtei-
lungsvorstand bestellt ist; eine Bestellung ist auch zulässig zur Unterstützung
und Vertretung einer Schulleitung, wenn diese mehrere solcher Schulen umfasst
und diese insgesamt mindestens acht Klassen aufweisen. Eine Bestellung ist
weiters zulässig an Bildungsanstalten für Elementarpädagogik und für Sozial-
pädagogik, wenn diese Anstalten mindestens acht Klassen aufweisen. Die Be-
stellung mehrerer Personen an einer Schule (zur Unterstützung und Vertretung
einer Leitungsfunktion) ist unzulässig. Gruppen im Rahmen des Betreuungstei-
les ganztägiger Schulformen und vergleichbarer Betreuungsteile sind bei der Er-
mittlung der Zahl der Klassen nicht zu berücksichtigen.

(18a) Bei Ausübung der Funktion Administration im Schulcluster (§ 207n
Abs. 7 und 8 BDG 1979) vermindert sich die Verpflichtung gemäß Abs. 3 zweiter
Satz in dem Ausmaß, das sich aus § 9 Abs. 1 BLVG und der Zuweisung gemäß
§ 207n Abs. 8 Z 2 BDG 1979 ergibt, wobei jeder Werteinheit 1,1 Wochenstun-
den im Sinne des Abs. 3 zweiter Satz und 0,1 Wochenstunden im Sinne des
Abs. 3 dritter Satz entsprechen.

(18b) Bei Ausübung der Funktion Bereichsleitung (§ 207n Abs. 4 BDG 1979)
vermindert sich die Verpflichtung gemäß Abs. 3 zweiter Satz in dem Ausmaß,
das sich aus der Zuweisung gemäß § 207n Abs. 4 BDG 1979 ergibt, wobei jeder
Werteinheit 1,1 Wochenstunden im Sinne des Abs. 3 zweiter Satz und 0,1 Wo-
chenstunden im Sinne des Abs. 3 dritter Satz entsprechen.

(18c) Die Verminderung der Unterrichtungsverpflichtung der Vertragslehr-
person, die nach Beendigung der leitenden Funktion gemäß § 43b Abs. 1 die
Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten Aufgabenbereich unterstützt, beträgt im
ersten Jahr nach der Beendigung 100%, im zweiten Jahr nach der Beendigung
70% und im dritten Jahr nach der Beendigung 50% des Ausmaßes, das der Min-
derung der Unterrichtsverpflichtung unmittelbar vor der Beendigung der leiten-
den Funktion entspricht.

(19) Soweit dies aus zwingenden organisatorischen Gründen erforderlich ist,
dürfen Vertragslehrpersonen bis zum halben Ausmaß ihrer Unterrichtsverpflich-
tung (Abs. 3 erster Satz) zu Erziehertätigkeiten an Internatsschulen oder Schü-
lerheimen des Bundes oder an gleichartigen Einrichtungen herangezogen wer-
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den; die Heranziehung zu einem Nachtdienst darf nur ausnahmsweise erfolgen,
sofern keine für diese Tätigkeit in Betracht kommende Erzieherin oder kein Er-
zieher zur Verfügung steht. Diese Erziehertätigkeiten sind wie folgt auf die Un-
terrichtsverpflichtung anzurechnen:

1. Die Erziehertätigkeit ist, soweit in den folgenden Ziffern nicht anderes
bestimmt wird, je Beschäftigungsstunde in der Woche mit 0,6 Wochen-
stunden (an Sonn- und Feiertagen mit 0,9 Wochenstunden) auf die Unter-
richtsverpflichtung anzurechnen.

2. Der neunstündige Zeitraum eines dem dienstplanmäßigen Wecken der
von der Vertragslehrperson zu betreuenden Jugendlichen vorangehenden
Nachtdienstes ist mit 2,7 Wochenstunden auf die Unterrichtsverpflichtung
anzurechnen.

3. Abweichend von Z 2 ist ein Nachtdienst, der
a) an einem Sonn- oder Feiertag beginnt und an einem Werktag endet,

mit 3,15 Wochenstunden,
b) an einem Werktag beginnt und an einem Sonn- oder Feiertag endet,

mit 3,60 Wochenstunden,
c) zur Gänze auf einen Sonn- beziehungsweise Feiertag fällt, mit 4,05 Wo-

chenstunden
auf die Unterrichtsverpflichtung anzurechnen.

4. Die Aufsichtsführung an Tagesschulheimen, offenen Studiersälen und
ähnlichen Einrichtungen ist für je zwei tatsächlich gehaltene Stunden als
1,26 Wochenstunden auf die Unterrichtsverpflichtung anzurechnen.

Verwendung, Dienstzuteilung und Mitverwendung

§ 41. (1) Voraussetzung für den Einsatz in allgemein bildenden Unterrichts-
gegenständen in der Sekundarstufe 2 ist der Abschluss des Masterstudiums ge-
mäß § 38 Abs. 2 Z 2 oder § 38 Abs. 3 Z 1 lit. b oder § 38 Abs. 3a Z 3.

(2) Die Vertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen vorü-
bergehend auch zur Erteilung des Unterrichtes in Unterrichtsgegenständen ver-
halten werden, für die sie nicht lehrbefähigt ist, wobei dies bei einem ein Semes-
ter übersteigenden Zeitraum der Zustimmung der Vertragslehrperson bedarf.

(3) Als andere Dienststelle im Sinne des § 6a Abs. 1 kommt auch eine Privat-
schule oder eine öffentliche oder private Pädagogische Hochschule, eine in der
Verwaltung eines anderen gesetzlichen Schulerhalters stehende Schule oder
eine Dienststelle der Bundes- oder Landesverwaltung in Betracht.

(4) Die Vertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen im Auftrag
der Personalstelle auch an einer anderen Schule oder an einer Pädagogischen
Hochschule verwendet werden (Mitverwendung), wobei dies bei einem ein Schul-
jahr übersteigenden Zeitraum der Zustimmung der Vertragslehrperson bedarf.

(4a) Vertragslehrpersonen können mit ihrer Zustimmung zur Koordination des
Fachbereiches Inklusiv- und Sonderpädagogik an die Bildungsdirektion versetzt
werden. Der Versetzung zum Fachbereich Inklusiv- und Sonderpädagogik hat eine
Ausschreibung voranzugehen. Mit dem Wirksamwerden einer solchen Versetzung
endet eine allfällige Schulleitungsfunktion. Auf die zur Koordination des Fachberei-
ches Inklusiv- und Sonderpädagogik an die Bildungsdirektion versetzte Vertrags-
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lehrperson ist Abs. 5 nicht anzuwenden. Eine Heranziehung zu einer bis zu drei-
wöchigen Vorbereitungszeit außerhalb des Unterrichtsjahres ist jedoch zulässig.

(4b) Vertragslehrpersonen können vorläufig mit der Funktion Schulqualitäts-
management gemäß § 48r Abs. 9 betraut werden.

(4c) Vertragslehrpersonen können nach Maßgabe der hiefür eingerichteten
Planstellen nach Durchführung eines Ausschreibungs- und Besetzungsverfah-
rens gemäß § 48r Abs. 3 mit dem Aufgabenbereich der Fachinspektion gemäß
§ 32 Abs. 2 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959,
und gemäß § 16 Abs. 1 und 2 des Minderheiten-Schulgesetzes für das Burgen-
land, BGBl. Nr. 641/1994, betraut werden.

(4d) Vertragslehrpersonen können nach Maßgabe der hiefür eingerichteten
Planstellen als gemäß § 7c Religionsunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 190/1949, von
den Kirchen und Religionsgesellschaften zu bestellende Fachinspektorinnen
und Fachinspektoren betraut werden.

(5) Die Vertragslehrperson unterliegt für die Dauer einer Verwendung gemäß
Abs. 3, soweit sie nicht in der Ausübung des Lehramtes besteht, den für die
Bediensteten dieser Dienststelle geltenden Bestimmungen über die dienstliche
Tätigkeit, die Pflichten, die Feiertagsruhe und den Urlaub.

Amtsverschwiegenheit, Meldepflichten, Nebenbeschäftigung

§ 41a. (1) Auf Lehrpersonen, die Privatschulen zur Dienstleistung zugewie-
sen sind, ist § 46 BDG 1979 mit der Maßgabe anzuwenden, dass sie auch über
Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der Privatschule geboten ist,
Stillschweigen zu bewahren haben.

(2) Die während der Hauptferien beurlaubte Vertragslehrperson hat für ihre
Erreichbarkeit angemessene Vorsorge zu treffen. Eine Vertragslehrperson in
der Funktion Schulleitung hat diese Vorsorge auch für die Zeit der Weihnachts-,
Semester- und Osterferien zu treffen. Die gerechtfertigt vom Dienst abwesende
Vertragslehrperson hat die Aufenthaltnahme außerhalb des Wohnsitzes der un-
mittelbar vorgesetzten Dienststelle zu melden.

(3) § 56 BDG 1979 ist auf Vertragslehrpersonen mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass der Betrieb einer Privatschule oder einer Privatlehr- und Erziehungs-
anstalt sowie die Erteilung des Privatunterrichtes an Schülerinnen oder Schüler
der eigenen Schule und die Aufnahme solcher Schüler in Kost und Quartier der
vorhergehenden Genehmigung der Personalstelle bedarf.

Sabbatical

§ 42. Die §§ 20a und 20b sind auf Vertragslehrpersonen mit folgenden Ab-
weichungen anzuwenden:

1. Die Rahmenzeit und die Freistellung haben grundsätzlich volle Schuljahre
zu umfassen. Als Schuljahr gilt dabei jeweils der Zeitraum vom 1. Septem-
ber bis zum 31. August.

1a. Bei Enden des Dienstverhältnisses während des letzten Schuljahres der Rah-
menzeit tritt, wenn zum Zeitpunkt des Endens die Anspruchsvoraussetzun-



Band1.Buch : 05-VBG.pod    863
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

863

863

§ 42a VBG

gen für eine Pensionsleistung wegen Erreichens des gesetzlichen Pensions-
alters nach dem ASVG erfüllt sind, an die Stelle des vollen Schuljahres der
Zeitraum vom 1. September bis zum Ende des Dienstverhältnisses. Die Rah-
menzeit (samt der Zeit der Freistellung) kann in diesem Fall bis zum 31. De-
zember des Jahres, in dem das Dienstverhältnis endet, erstreckt werden.

2. Auf die nach den §§ 46a bis 46c gebührenden Dienstzulagen ist die Ali-
quotierungsbestimmung des § 20b Abs. 1 nicht anzuwenden.

3. Während der Freistellung gebühren die in Z 2 angeführten Zulagen nicht.

Ferien und Urlaub, Pflegefreistellung, Karenzurlaub,
Dienstfreistellung mit einem Gemeindemandat

§ 42a. (1) An Stelle der §§ 27 bis 28c sind auf die Ferien und den Urlaub der
Vertragslehrpersonen die folgenden Abs. 2 bis 5 anzuwenden.

(2) Vertragslehrpersonen haben, wenn für die klaglose Erledigung dringen-
der Amtsgeschäfte vorgesorgt ist und nicht besondere dienstliche Rücksichten
(Abhaltung von Prüfungen u. dgl.) die persönliche Anwesenheit am Dienstort er-
fordern, Anspruch auf einen Urlaub während der Hauptferien, der frühestens
nach Abwicklung der sie betreffenden Schlussgeschäfte beginnt und mit dem
Montag vor Beginn des folgenden Schuljahres endet.

(3) Während der sonstigen Ferien haben Vertragslehrpersonen gegen Meldung
bei ihrem Vorgesetzten die Befugnis zur Entfernung vom Dienstort, wenn nicht be-
sondere dienstliche Verhältnisse ihre Anwesenheit an der Schule erfordern.

(4) Eine Vertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen wäh-
rend eines Ferienurlaubes zur Dienstleistung zurückberufen werden. In diesem
Falle ist ihr, sobald es der Dienst gestattet, die Fortsetzung des Ferienurlaubes
zu ermöglichen.

(5) Ist die Vertragslehrperson aus dem Urlaub zurückberufen worden, sind
ihr die hierdurch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu ersetzen, so-
weit sie nicht gemäß § 15 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, zu
ersetzen sind. Die Ersatzpflicht umfasst auch die entstandenen unvermeidlichen
Mehrauslagen für die mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebenden nahen Ange-
hörigen im Sinne des § 29 f Abs. 2, wenn ihnen eine Fortsetzung des Urlaubes
ohne die Vertragslehrperson nicht zumutbar ist.

(6) § 29 f ist auf Vertragslehrpersonen mit folgenden Abweichungen anzu-
wenden:

1. Die Pflegefreistellung ist in vollen Unterrichtsstunden zu verbrauchen.
2. Durch den Verbrauch

a) der Pflegefreistellung nach § 29 f Abs. 1 dürfen je Schuljahr nicht mehr
als 24 Wochenstunden,

b) der Pflegefreistellung nach § 29 f Abs. 4 dürfen je Schuljahr nicht mehr
als 24 weitere Wochenstunden

an Dienstleistung entfallen.
3. Diese Zahl vermindert sich entsprechend, wenn die Vertragslehrperson

nicht vollbeschäftigt ist. Die Zahl erhöht sich entsprechend, wenn das Aus-
maß der Unterrichtsverpflichtung überschritten wird.
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4. Bei der Anwendung des § 29 f Abs. 6 tritt an die Stelle des Kalenderjahres
das Schuljahr.

5. § 29 f Abs. 7 und 8 sind nicht anzuwenden.
(7) Verwendungen als Lehrperson in Vollbeschäftigung im Ausland im Rahmen

eines Lehrervermittlungs- und -austauschprogrammes aufgrund einer zwischen-
staatlichen Vereinbarung sind Fällen des § 29c Abs. 4 Z 2 lit. a gleichzuhalten.

(8) § 13e GehG ist auf Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst mit der
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des gesetzlichen Pen-
sionsalters das Regelpensionsalter nach § 253 ASVG tritt.

(9) § 29g ist auf Vertragslehrpersonen mit folgenden Abweichungen anzu-
wenden:

1. Durch die Gewährung der erforderlichen freien Zeit gemäß § 29g Abs. 2 Z 2
dürfen nicht mehr als 36 Unterrichtsstunden und bei Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern nicht mehr als 72 Unterrichtsstunden je Schuljahr entfallen.

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Semesters vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern acht Unterrichtsstunden nicht überschreiten.

3. Die Dienstfreistellung darf das Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je Semes-
ter nicht übersteigen und ist in vollen Unterrichtsstunden zu gewähren. Sie
soll im Monatsdurchschnitt innerhalb eines Semesters 20 Stunden nicht über-
schreiten. In einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte der als Monats-
durchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in Anspruch genommen werden.

4. Für die Tätigkeit im Rahmen des Gemeindemandats darf eine über die
Maßnahmen nach Z 1 bis 3 hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht
gewährt werden.

5. Die datums- und uhrzeitmäßige Festlegung nach § 29g Abs. 5 ist nicht er-
forderlich, wenn die Zeit der Dienstfreistellung auf Grund der Lehrfächer-
verteilung im Stundenplan bereits berücksichtigt ist.

(10) § 29g ist auf Vertragslehrpersonen, die eine im § 8 Abs. 1 BDG 1979 ange-
führte Leitungsfunktion ausüben, und auf Klassenlehrpersonen nicht anzuwenden.

Verwendungsbezeichnung

§ 43. Vertragslehrpersonen führen die Verwendungsbezeichnung Professo-
rin oder Professor.

Leitende Funktionen

§ 43a. (1) Leitende Funktionen sind die
1. einer Schulcluster-Leitung,
2. einer Schulleitung im Sinne des Abs. 2 erster Satz an Schulen, die nicht zu

einem Schulcluster zusammengefasst sind,
3. einer Abteilungsvorstehung und Fachvorstehung.
(2) Wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zugewiesenen Lehrkräfte

in Vollbeschäftigungsäquivalenten (§ 40a Abs. 17 vorletzter Satz) mindestens
zehn beträgt, ist eine Schulleitung einzurichten. Mit der Ausübung der Schul-
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leitung in den übrigen Fällen hat die Personalstelle eine geeignete Lehrkraft zu
betrauen (§ 40a Abs. 17).

(3) Auf die Ausschreibung, die Besetzung von Planstellen für leitende Funk-
tionen sowie die Abberufung wegen Nichtbewährung sind die §§ 207 bis 207m
BDG 1979 sinngemäß anzuwenden.

(4) Wird eine Vertragslehrperson im Sinne dieses Abschnittes für die Schul-
leitung (Abs. 2 erster Satz) ausgewählt und bestellt, sind auf sie die §§ 44, 44a
und 46b anzuwenden. Wird ein Lehrer im Sinne des § 2 Z 4 GehG für die Schul-
leitung (Abs. 2 erster Satz) ausgewählt und ernannt, sind auf ihn die Bestimmun-
gen über die Besetzung von Planstellen für leitende Funktionen (7. Abschnitt
5. Unterabschnitt des Besonderen Teiles des BDG 1979) sowie § 3 BLVG und
§ 57 GehG anzuwenden. Wird eine Vertragslehrperson im Sinne des § 90 für die
Schulleitung (Abs. 2 erster Satz) ausgewählt und bestellt, sind auf sie § 90a so-
wie § 3 BLVG und § 90e Abs. 2 anzuwenden.

(5) Wird eine Vertragslehrperson im Sinne dieses Abschnittes mit der Schullei-
tung (Abs. 2 zweiter Satz) betraut, sind auf sie § 40a Abs. 17 und gegebenenfalls
§ 46a Abs. 10 anzuwenden. Wird ein Lehrer im Sinne des § 2 Z 4 GehG mit der
Schulleitung (Abs. 2 zweiter Satz) betraut, ist auf ihn § 3 BLVG und § 59 GehG an-
zuwenden. Wird eine Vertragslehrperson im Sinne des § 90 mit der Schulleitung
(Abs. 2 zweiter Satz) betraut, sind auf sie § 3 BLVG und § 90e Abs. 2 anzuwenden.

Schulcluster und Schulcluster-Leitung

§ 43b. (1) Mit dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters endet an den
Schulen im Schulcluster (§ 207n BDG 1979) die Funktion Schulleitung; diese
Funktion ist nicht nachzubesetzen; § 207i Abs. 2 und 3 BDG 1979 ist sinngemäß
anzuwenden; weiters enden Betrauungen mit der Schulleitung und Betrauungen
gemäß § 43a Abs. 2 zweiter Satz. Für das erste Schuljahr ab dem Zeitpunkt der Er-
richtung des Schulclusters ist jeweils die bisherige Vertragslehrperson in der Funk-
tion Schulleitung mit der Funktion Bereichsleitung betraut. Für die Schule, an wel-
cher die Schulcluster-Leitung eingerichtet ist, ist keine Bereichsleitung vorzusehen.

(2) Wird eine Vertragslehrperson zur Schulcluster-Leiterin oder zum Schul-
cluster-Leiter bestellt, sind auf sie, soweit in den nachstehenden Absätzen nicht
anderes bestimmt ist, die Bestimmungen über die Schulleitung anzuwenden.
Die Zuordnungsvoraussetzungen gelten durch die Erfüllung der Voraussetzun-
gen für eine Verwendung an einer der Schulen im Schulcluster als erfüllt.

(3) Für die Auswahl für die Funktion Schulcluster-Leitung kommen nur Bewerbe-
rinnen und Bewerber in Betracht, die entweder am Schulmanagementkurs– Berufs-
begleitender Weiterbildungslehrgang erfolgreich teilgenommen haben oder den
Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ erfolgreich absolviert haben.

(4) Sofern einem Schulcluster überwiegend Schulen gemäß dem Minderhei-
ten-Schulgesetz für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, oder dem Minderheiten-Schul-
gesetz für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, angehören, kommen nur Bewer-
berinnen und Bewerber in Betracht, die die Befähigung zur Erteilung des Unter-
richts in der entsprechenden Minderheitensprache aufweisen. In den übrigen
Fällen müssen Bewerberinnen und Bewerber Kenntnisse in der Minderheitenspra-
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che nach zumindest dem Referenzniveau B 1 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen entsprechend der Empfehlung des Ministerkomi-
tees des Europarates an die Mitgliedsstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1998 zum
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – GER nachweisen.

(5) Der Schulcluster-Leitung obliegt die Leitung des Schulclusters in pädago-
gischer, in rechtlich-organisatorisch-administrativer, in personeller und in wirt-
schaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der im Schulcluster zusammengefass-
ten Schulen nach außen. Die Schulcluster-Leitung hat alle ihr aus dem Schul-
und Dienstrecht zukommenden Aufgaben und die sonstigen sich aus der Lei-
tungsfunktion ergebenden Aufgaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen.
Sie hat die Besetzung der Schulcluster-Administration und der Bereichsleitun-
gen in geeigneter Weise schulclusterintern bekannt zu machen. Die Bekanntma-
chung hat insbesondere die für die zu besetzende Funktion vorgesehenen Auf-
gaben sowie die Bewerbungsfrist zu enthalten.

(6) Die Vertragslehrperson in der Funktion Schulcluster-Leitung führt die Ver-
wendungsbezeichnung „Schulcluster-Leiterin“ oder „Schulcluster-Leiter“.

(7) Die Bereichsleitung beinhaltet die im § 55d des Schulunterrichtsgeset-
zes – SchUG, BGBl. Nr. 476/1986, umschriebenen Aufgaben; bei den Aufgaben
gemäß § 55d Z 3 SchUG kommt ihr Vorgesetztenfunktion gegenüber den Lehr-
personen an der Schule zu. Die Schulcluster-Administration beinhaltet die ver-
waltungsmäßige Unterstützung der Schulcluster-Leitung (entsprechend § 56
Abs. 7 SchUG). Die Schulcluster-Leitung hat im Rahmen der Lehrfächervertei-
lung die Zuweisungen gemäß § 207n Abs. 4, 5 und 8 BDG 1979 vorzunehmen.

(8) Lehrpersonen im Anwendungsbereich des § 40a Abs. 18c haben die
Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten Aufgabenbereich zu unterstützen, so-
weit die Einrechnung gemäß § 40a Abs. 18c das Ausmaß der Einrechnung aus
anderen Funktionen übersteigt.

(9) Die Unterrichtsverpflichtung der Vertragslehrperson in der Funktion
Schulcluster-Leitung vermindert sich nach Maßgabe der Zuweisung gemäß
§ 207n Abs. 5 Z 1 BDG 1979, wobei jeder Werteinheit 1,1 Wochenstunden im
Sinne des § 40a Abs. 3 zweiter Satz und 0,1 Wochenstunden im Sinne des
§ 40a Abs. 3 dritter Satz entsprechen.

(10) Dienststelle ist der Schulcluster. Im reisegebührenrechtlichen Sinn gilt
jedoch jene Schule als Dienststelle, an der die Lehrperson überwiegend ver-
wendet wird. Für das aktive und passive Wahlrecht zum zuständigen Fachaus-
schuss sowie zum zuständigen Zentralausschuss gelten die Schulen als Dienst-
stellen, an welchen die Lehrperson verwendet wird.

(11) Bei einem aus Bundes- und Pflichtschulen bestehenden Schulcluster ist
§ 207q BDG 1979 sinngemäß anzuwenden.

Pflichten und Rechte der Schulleitung

§ 44a. (1) Der Schulleiterin oder dem Schulleiter obliegt die Leitung der
Schule (Schulmanagement) in pädagogischer Hinsicht, in rechtlich-organisato-
risch-administrativer Hinsicht, in personeller und in wirtschaftlicher Hinsicht so-
wie die Vertretung der Schule nach außen. Die Vertragslehrperson in der Funk-
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tion Schulleitung hat alle ihr aus dem Schul- und Dienstrecht zukommenden Auf-
gaben und die sonstigen sich aus der Leitungsfunktion ergebenden Aufgaben
umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen.

(2) Die Vertragslehrperson in der Funktion Schulleitung hat in der Regel wäh-
rend der Unterrichtszeit in der Schule anwesend zu sein. Im Falle einer vorüber-
gehenden Abwesenheit während der Unterrichtszeit hat sie für ihre Vertretung
vorzusorgen. Die Personalstelle kann die Anwesenheitspflicht der Vertragslehr-
person in der Funktion Schulleitung unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse
der Schule und die Belastung, insbesondere an Schulen mit Tages- und Abend-
unterricht, einschränken.

(3) Die Vertragslehrperson in der Funktion Schulleitung ist von der Unter-
richtsverpflichtung befreit.

(4) Die Vertragslehrperson in der Funktion Schulleitung führt die Verwen-
dungsbezeichnung „Direktorin“ oder „Direktor“.

(5) Die Vertragslehrperson in der Funktion Schulleitung hat bezüglich der an
der Schule zu besetzenden Stellen das Recht, zu den Bewerbungen Stellung zu
nehmen und der Personalstelle Vorschläge zu übermitteln.

(6) Die Schulleitung (Schulcluster-Leitung) hat mit jeder Lehrperson regelmä-
ßig einzeln oder in Kleingruppen Gespräche zur Planung der individuellen Fort-
und Weiterbildung für die kommenden drei Schuljahre zu führen. Die Ergebnisse
dieser Gespräche sind schriftlich zusammenzufassen und von der Schulleitung
(Schulcluster-Leitung) sowie der Lehrperson zu unterfertigen. Eine Ausfertigung
dieser Zusammenfassung verbleibt bei der Lehrperson.

(7) Die Führung der Fort- und Weiterbildungsplanungsgespräche darf einer
Abteilungsvorstehung oder einer Fachvorstehung bezüglich der diesen unter-
stehenden Lehrpersonen ganz oder zum Teil übertragen werden. Eine Ausfer-
tigung der Zusammenfassungen ist der Schulleitung (Schulcluster-Leitung) zu
übermitteln.

(8) Im Zuge der Planung der individuellen Fort- und Weiterbildungen hat die
Schulleitung (Schulcluster-Leitung) bzw. die Abteilungs- oder Fachvorstehung
bei Vertragslehrpersonen eine Beurteilung der digitalen Kompetenzen vorzu-
nehmen und gegebenenfalls die Absolvierung entsprechender einschlägiger
Fortbildungen anzuordnen.

Abteilungsvorstehung und Fachvorstehung

§ 45. (1) Wird eine Vertragslehrperson im Sinne dieses Abschnittes für die
Funktion Abteilungsvorstehung oder Fachvorstehung ausgewählt und bestellt,
sind auf sie die Abs. 2 bis 4 und § 46c anzuwenden. Wird ein Lehrer im Sinne
des § 2 Z 4 GehG für die Abteilungsvorstehung oder Fachvorstehung ausge-
wählt und ernannt, sind auf ihn die Bestimmungen über die Besetzung von Plan-
stellen für leitende Funktionen (7. Abschnitt 5. Unterabschnitt des Besonderen
Teiles des BDG 1979) sowie § 3 BLVG und § 58 GehG anzuwenden. Wird eine
Vertragslehrperson im Sinne des § 90 für die Abteilungsvorstehung oder Fach-
vorstehung ausgewählt und bestellt, sind auf sie § 90a sowie § 3 BLVG und
§ 90e Abs. 2 anzuwenden.
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(2) Wird eine Vertragslehrperson in die Funktion Abteilungsvorstehung oder
Fachvorstehung bestellt, sind auf sie anstelle der §§ 207h bis 207k BDG 1979
die Abs. 3 und 4 anzuwenden.

(3) Die Bestellung einer Vertragslehrperson zur Abteilungsvorstehung oder
Fachvorstehung ist für einen Zeitraum von fünf Jahren wirksam. Die Personal-
stelle kann die Vertragslehrperson in der Funktion Abteilungsvorstehung oder
Fachvorstehung bei Nichtbewährung vorzeitig abberufen.

(4) Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Personalstelle hat der zur Abtei-
lungsvorstehung oder Fachvorstehung bestellten Vertragslehrperson frühestens
sechs und spätestens drei Monate vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 3 schriftlich
mitzuteilen, ob sie wiederbestellt wird. Eine Wiederbestellung bedarf keines
Ausschreibungs- und Besetzungsverfahrens; sie ist auf unbestimmte Zeit wirk-
sam. Wird von einer Wiederbestellung abgesehen, wird das Dienstverhältnis in
ein Dienstverhältnis als Vertragslehrperson ohne Abteilungsvorstehungsfunk-
tion oder Fachvorstehungsfunktion umgewandelt und ist die Abteilungsvorste-
hungsfunktion oder Fachvorstehungsfunktion auszuschreiben.

Pflichten und Rechte der Abteilungs- und Fachvorstehung

§ 45a. (1) Vertragslehrpersonen in der Funktion Abteilungsvorstehung und
Fachvorstehung haben die Schulleitung im Qualitätsmanagement zu unterstüt-
zen und nach Maßgabe der Größe und des Organisationsplans der Schule in
Unterordnung unter die Schulleiterin oder den Schulleiter Leitungs- und Koordi-
nationsaufgaben im jeweiligen Team wahrzunehmen. Sie sind Vorgesetzte der
Lehrkräfte des jeweiligen Teams.

(2) Bei Ausübung der Funktion Abteilungsvorstehung an berufsbildenden mittle-
ren und höheren Schulen vermindert sich die Verpflichtung in folgendem Ausmaß:

1. um sechs Wochenstunden bei bis zu sechs unterstellten Klassen,
2. um zwölf Wochenstunden bei sieben bis elf unterstellten Klassen,
3. um achtzehn Wochenstunden bei zwölf oder mehr unterstellten Klassen.
(3) Bei Ausübung der Funktion Abteilungsvorstehung an Bildungsanstalten

für Elementarpädagogik und für Sozialpädagogik vermindert sich die Verpflich-
tung in folgendem Ausmaß:

1. um zwölf Wochenstunden bei bis zu elf Klassen,
2. um achtzehn Wochenstunden bei zwölf und mehr Klassen.
(4) Bei Ausübung der Funktion Abteilungsvorstehung an Bundessportakade-

mien vermindert sich die Verpflichtung in folgendem Ausmaß:
1. um zwölf Wochenstunden bei weniger als 250 in der Abteilung betreuten

Kurstagen,
2. um achtzehn Wochenstunden bei 250 oder mehr in der Abteilung betreu-

ten Kurstagen.
(5) Bei Ausübung der Funktion Fachvorstehung vermindert sich die Ver-

pflichtung:
1. um sechs Wochenstunden bei bis zu sechs Klassen,
2. um zwölf Wochenstunden bei sieben bis zwölf Klassen,
3. um achtzehn Wochenstunden bei dreizehn und mehr Klassen.
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(6) Bei Ausübung der Funktion Abteilungsvorstehung oder Fachvorstehung
sind je Wochenstunde der verbleibenden Unterrichtsverpflichtung im Verlauf des
Unterrichtsjahres 3,273 Beratungsstunden (§ 40a Abs. 4) zu erbringen.

(7) Die Vertragslehrperson führt
1. in der Funktion Abteilungsvorstehung die Verwendungsbezeichnung Ab-

teilungsvorständin oder Abteilungsvorstand,
2. in der Funktion Fachvorstehung die Verwendungsbezeichnung Fachvor-

ständin oder Fachvorstand.

Mit der Leitung teilbetraute Vertragslehrperson

§ 45b. (1) Wird für eine Vertragslehrperson in der Funktion Schulleitung, Ab-
teilungsvorstehung oder Fachvorstehung die Lehrverpflichtung herabgesetzt, ist
eine geeignete Lehrperson mit der (dem Ausmaß der Herabsetzung entspre-
chenden) Vertretung der Inhaberin oder des Inhabers der Leitungsfunktion zu
betrauen. Die mit der Leitung teilbetraute Vertragslehrperson hat während der
Abwesenheit der Inhaberin oder des Inhabers der Leitungsfunktion – gegebe-
nenfalls entsprechend den von dieser oder diesem erteilten Weisungen – die an-
fallenden Leitungsaufgaben wahrzunehmen.

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion hat für ihre oder
seine Vertretung eine Diensteinteilung dahingehend zu treffen, dass während
ihrer oder seiner Abwesenheit eine dauernde Vertretung sicher gestellt ist.

Entgelt

§ 46. (1) Das Monatsentgelt für vollbeschäftigte Vertragsbedienstete im Pä-
dagogischen Dienst beträgt:

(2) Bei der Anwendung des § 15 gelten
1. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die einen Bachelor of

Education im Ausmaß von 180 oder 240 ECTS-Anrechnungspunkten ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 erworben haben, als Ver-
tragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß Z 1.12a der Anlage 1
zum BDG 1979 aufweisen,

2. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die ein Masterstudium ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 abgeschlossen haben, als
Vertragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß Z 1.12 der An-
lage 1 zum BDG 1979 aufweisen,

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3116,1
2 3546,0
3 3977,1
4 4408,2
5 4839,5
6 5270,7
7 5537,1



Band1.Buch : 05-VBG.pod    870
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

870

870

VBG § 46

3. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die ein Diplom einer
öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädago-
gischen, Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaftlichen berufs-
pädagogischen oder Religionspädagogischen Akademie gemäß dem
Akademien-Studiengesetz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erworben
sowie einen Lehrgang zur hochschulischen Nachqualifizierung im Ge-
samtausmaß von 39 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65a HG absol-
viert haben, als Vertragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß
Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 aufweisen.

(2a) Der Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines Lehramtsstu-
diums im Ausmaß von 180 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65 HG und die
Absolvierung eines Erweiterungsstudiums für Absolventinnen und Absolventen
sechssemestriger Lehramtsstudien gemäß § 38d HG oder § 82c HG in der bis
30. September 2019 geltenden Fassung gelten für die Anwendung des § 15 in
Verbindung mit § 38 als Bachelorstudium mit zumindest 240 ECTS-Anrech-
nungspunkten. Die Ermittlung der gemäß § 15 Abs. 4 vom individuellen Vorbil-
dungsausgleich umfassten angerechneten Vordienstzeiten erfolgt für das abge-
schlossene Lehramt und für das abgeschlossene Erweiterungsstudium jeweils
gesondert. Bei der Anwendung des § 15 Abs. 4a gelten mehr als 60 ECTS-An-
rechnungspunkte umfassende Erweiterungsstudien als Erweiterungsstudien,
deren Regelstudiendauer ein Jahr (60 ECTS-Anrechnungspunkte) beträgt. Bei
der Anwendung des § 15 Abs. 5 sind die ersten zwölf Monate (60 ECTS-Anrech-
nungspunkte) des absolvierten Erweiterungsstudiums dem absolvierten Bache-
lorstudium zuzurechnen.

(3) § 26 Abs. 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass mit Wirkung für die
Dauer der Zugehörigkeit zur Entlohnungsgruppe pd nach dieser Bestimmung
Zeiten bis zum Höchstausmaß von zwölf Jahren berücksichtigt werden können.
Durch Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen
Bundesministers können berufliche Tätigkeiten, die wegen ihrer Nützlichkeit die
inhaltlichen Erfordernisse des § 26 Abs. 3 erfüllen, festgelegt werden.

(4) Abweichend von den allgemeinen Bestimmungen über die Vorrückung
betragen die für die Vorrückung in weitere Entlohnungsstufen erforderlichen
Zeiträume in der Entlohnungsgruppe pd

1. in die Entlohnungsstufe 2 drei Jahre und sechs Monate,
2. in die Entlohnungsstufe 3 fünf Jahre,
3. in die Entlohnungsstufe 4 fünf Jahre,
4. in die Entlohnungsstufe 5 sechs Jahre,
5. in die Entlohnungsstufe 6 sechs Jahre,
6. in die Entlohnungsstufe 7 sechs Jahre.
(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(6) Während der Dauer einer Ausbildungsphase gemäß § 40 Abs. 2 Z 6 ge-

bührt das Monatsentgelt im Ausmaß von 85% der Beträge gemäß Abs. 1.
(7) Abweichend von Abs. 1 gebührt Vertragslehrpersonen für die Teilnahme

an den Lehrveranstaltungen gemäß § 38 Abs. 12 dritter Satz ab dem Beginn der
Lehrveranstaltungen für die jeweilige Lehrveranstaltungswoche ein Entgelt in der
Höhe von 6,25% des für die Entlohnungsstufe 1 vorgesehenen Monatsentgelts.
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Dienstzulagen für bestimmte Funktionen

§ 46a. (1) Einer Vertragslehrperson, die nach Absolvierung der einschlägi-
gen Ausbildung mit der Wahrnehmung einer der folgenden Spezialfunktionen
betraut ist, gebührt eine Dienstzulage:

1. Mentoring (§ 39a),
2. Bildungsberatung (Abs. 2),
3. Berufsorientierungskoordination (Abs. 3),
4. Lerndesign Mittelschule (Abs. 4),
5. Sonder- und Heilpädagogik (Abs. 5),
6. Praxisschulunterricht (Abs. 6).
(2) Die mit der Funktion Bildungsberatung beauftragte Vertragslehrperson

hat über Bildungswege und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren und bei
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten zu beraten und Hilfe zu vermitteln.

(3) Die mit der Funktion Berufsorientierungskoordination beauftragte Ver-
tragslehrperson hat die Erstellung eines Maßnahmenkataloges zu Information,
Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf (7. und 8. Schulstufe) und des-
sen standortbezogene Umsetzung, insbesondere hinsichtlich der Realbegeg-
nungen, zu koordinieren.

(4) Die mit der Funktion Lerndesign Mittelschule beauftragte Vertragslehrper-
son hat in Abstimmung mit der Schulleitung die Umsetzung der neuen Lernkultur
in Bezug auf die Differenzierungselemente (§ 31a Abs. 2 Z 1 bis 7 SchUG), die
Individualisierung des Unterrichts zu koordinieren und die Team- und Koopera-
tionskultur zu fördern.

(5) Eine Betrauung mit der Funktion Sonder- und Heilpädagogik liegt vor,
wenn die Vertragslehrperson zu Unterrichtstätigkeiten in Bezug auf Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder von körper- und
sinnesbehinderten Schülerinnen und Schülern herangezogen wird.

(6) Eine Betrauung mit der Funktion Praxisschulunterricht liegt vor, wenn die
Vertragslehrperson für die Betreuung der (nicht im Dienstverhältnis als Lehr-
person stehenden) Lehramtsstudierenden im Rahmen der Schulpraxis der Pä-
dagogischen Hochschulen oder Universitäten im Umfang von mindestens zwei
Halbtagen je Woche herangezogen wird. Sollten zu wenige Lehrpersonen zur
Verfügung stehen, kann diese Dienstzulage auch für einen Halbtag je Woche
gewährt werden, wobei der zustehende Betrag in diesen Fällen zu halbieren ist.

(7) Die Anzahl der Vertragslehrpersonen, die an der Schule mit der Funktion
Bildungsberatung (Abs. 2), Berufsorientierungskoordination (Abs. 3) und Lern-
design Mittelschule (Abs. 4) betraut werden dürfen, ist unter Bedachtnahme auf
die Zahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler und auf mit entsprechen-
den Aufgaben betraute Lehrkräfte, die den Bestimmungen dieses Abschnittes
nicht unterliegen, durch Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder des
zuständigen Bundesministers festzulegen.

(8) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 Z 1 beträgt für die Betreuung
1. einer Vertragslehrperson in der Induktionsphase 116,2 E,
2. von zwei Vertragslehrpersonen in der Induktionsphase 154,6 E und
3. von drei Vertragslehrpersonen in der Induktionsphase 193,1 E.
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(9) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 Z 2 bis 6 beträgt jeweils 193,1 E.
(10) Vertragslehrpersonen, auf die § 40a Abs. 17 Z 2 anzuwenden ist, ge-

bührt eine Dienstzulage in Höhe von 386,2 E, ab einer Funktionsdauer von fünf
Jahren in Höhe von 579,4 E.

(11) Vertragslehrpersonen, die mit der verwaltungsmäßigen Unterstützung
und Vertretung der Schulleitung betraut sind, gebührt eine Dienstzulage in der
Höhe von

1. im Fall des § 40a Abs. 18 Z 1: 515,0 E,
2. im Fall des § 40a Abs. 18 Z 2: 771,3 E,
3. im Fall des § 40a Abs. 18 Z 3: 926,1 E.
(11a) Einer Vertragslehrperson, die nach § 40a Abs. 18a mit der Funktion

Administration im Schulcluster betraut ist, gebührt eine Dienstzulage
1. im Fall einer Zuweisung von zehn bis unter 15 Werteinheiten (12,000 bis

17,999 Wochenstunden) in der Höhe von 412,0 E,
2. im Fall einer Zuweisung von 15 bis unter 20 Werteinheiten (18,000 bis

23,999 Wochenstunden) in der Höhe von 616,9 E und
3. im Fall einer Zuweisung von 20 Werteinheiten (24,000 Wochenstunden) in

der Höhe von 740,8 E.
(11b) Einer Vertragslehrperson, die nach § 40a Abs. 18b mit der Funktion

Bereichsleitung betraut ist, gebührt eine Dienstzulage nach Maßgabe des
Abs. 10. In den Fällen des § 43b Abs. 1 gebührt keine Dienstzulage für die Be-
reichsleitung. Dienstzulagen für leitende Funktionen und für Funktionen im
Schulcluster gebühren nur in dem Ausmaß, in dem sie die gemäß § 46b Abs. 5
gebührende Dienstzulage übersteigen.

(11c) Einer Vertragslehrperson, die nach § 41 Abs. 4c oder 4d mit der Funk-
tion Fachinspektion betraut ist, gebührt nach Maßgabe der eingerichteten Plan-
stelle eine Dienstzulage und eine Vergütung. Für die Bemessung der Höhe der
Dienstzulage und der Vergütung findet § 168 GehG Anwendung.

(12) Bezüglich der Dienstzulagen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 und gemäß
Abs. 10, 11, 11a, 11b und 11c ist § 21 Abs. 1 nicht anzuwenden. Wird die Ver-
tragslehrperson nur mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung in der Spezial-
funktion „Sonder- und Heilpädagogik“ verwendet, so gebührt die Dienstzulage
gemäß Abs. 1 Z 5 entsprechend dem Anteil der Verwendung im Bereich Sonder-
und Heilpädagogik an der Unterrichtsverpflichtung.

Dienstzulage für Schulcluster-Leitung und Schulleitung

§ 46b. (1) Vertragslehrpersonen, die zur Schulcluster-Leiterin oder zum
Schulcluster-Leiter, zur Schulleiterin oder zum Schulleiter bestellt oder mit der
Schulcluster-Leitung oder mit der Schulleitung (§ 43a Abs. 2 erster Satz) provi-
sorisch betraut sind, gebührt eine Dienstzulage.

(2) Die Schulen (Leitungsfunktionen) sind durch Verordnung der zuständigen
Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers den Kategorien A bis
D (Abs. 3 und 4) zuzuweisen; dabei ist auf die Zahl der der Schule (den Schulen)
zugewiesenen Lehrkräfte in Vollbeschäftigungsäquivalenten und die Komplexi-
tät der Struktur der Schule(n) Bedacht zu nehmen.



Band1.Buch : 05-VBG.pod    873
23-02-15 13:46:28  -weinberger- weinberger

873

873

§ 46c VBG

(3) Die Dienstzulage beträgt

(4) Bei Leitung mehrerer Schulen ist die Dienstzulage nach der den Schulen
insgesamt zugewiesenen Lehrkräften in Vollbeschäftigungsäquivalenten und
der Komplexität der Struktur der Schulen zu bemessen.

(5) Vertragslehrpersonen, die gemäß § 37 a zur Schulleiterin oder zum
Schulleiter bestellt worden sind und deren Schulleitungsfunktion gemäß
§ 43 b Abs. 1 geendet hat, gebührt für die ersten sechs Jahre nach Beendi-
gung der Funktion nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Dienst-
zulage in Höhe des für sie im Abs. 3 oder im § 46 a Abs. 10 vorgesehenen
Betrages:

1. Eine Erhöhung aufgrund der Funktionsdauer findet nicht statt.
2. Die Dienstzulage reduziert sich

a) im vierten Jahr auf 90%,
b) im fünften Jahr auf 75% und
c) im sechsten Jahr auf 50%.

3. Der Anspruch endet vorzeitig zu dem Zeitpunkt, mit dem eine der folgen-
den Maßnahmen wirksam wird:
a) Bestellung in eine leitende Funktion im Sinne des § 43a Abs. 1 oder

Betrauung mit einer solchen Funktion,
b) Betrauung mit einer Schulaufsichtsfunktion,
c) Betrauung der Lehrperson mit der Leitung einer Praxisschule gemäß

§ 22 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005,
d) Überstellung in eine andere Entlohnungsgruppe.

Dienstzulage für Abteilungs- und Fachvorstehung

§ 46c. (1) Vertragslehrpersonen, die in die Funktion Abteilungs- oder Fach-
vorstehung bestellt oder mit einer solchen Funktion provisorisch betraut sind,
gebührt eine Dienstzulage.

(2) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 beträgt:
1. für die Abteilungsvorstehung an berufsbildenden mittleren und höheren

Schulen mit Ausnahme der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik
und der Bildungsanstalten für Sozialpädagogik:
a) 900,0 E, wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung bis sechs

Wochenstunden beträgt,
b) 1093,1 E, wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung mehr als

sechs Wochenstunden beträgt;

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8
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2. für die Abteilungsvorstehung an Bildungsanstalten für Elementarpädago-
gik und für Sozialpädagogik:
a) 900,0 E, wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung zwölf Wo-

chenstunden beträgt,
b) 1093,1 E, wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung achtzehn

Wochenstunden beträgt;
3. für die Abteilungsvorstehung an Bundessportakademien:

a) 900,0 E, wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung zwölf Wo-
chenstunden beträgt,

b) 1093,1 E, wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung achtzehn
Wochenstunden beträgt.

4. für die Fachvorstehung:
a) 386,2 E, wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung sechs Wo-

chenstunden beträgt,
b) 579,4 E, wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung zwölf oder

achtzehn Wochenstunden beträgt.

Vertretungsabgeltung für Vertragslehrpersonen

§ 46d. Der mit Leitungsaufgaben teilbetrauten Vertragslehrperson (§ 45b
Abs. 1) gebührt für die Dauer dieser Teilbetrauung eine Vergütung. Diese ist
nach den Bestimmungen über die Dienstzulage nach § 46a Abs. 10 oder § 46b
und dem Ausmaß der Teilbetrauung zu bemessen.

Fächervergütung

§ 46e. (1) Vertragsbediensteten im Pädagogischen Dienst gebührt eine mo-
natliche Vergütung, wenn sie im Rahmen der Lehrfächerverteilung

1. in der Sekundarstufe 1 in Unterrichtsgegenständen verwendet werden, die
gemäß BLVG in die Lehrverpflichtungsgruppe I oder II eingereiht sind
sowie an der Berufsschule für Uhrmacher in Karlstein in den Unterrichts-
gegenständen Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache verwen-
det werden (Fächervergütung C),

2. in der Sekundarstufe 2 in Unterrichtsgegenständen verwendet werden, die
gemäß BLVG in die Lehrverpflichtungsgruppe I oder II eingereiht sind
(Fächervergütung A) oder

3. in der Sekundarstufe 2 in Unterrichtsgegenständen verwendet werden, die
gemäß BLVG in die Lehrverpflichtungsgruppe III eingereiht sind (Fächer-
vergütung B).

(1a) Abweichend von Abs. 1 gebührt Vertragsbediensteten im Pädagogi-
schen Dienst an einer der Pädagogischen Hochschule eingegliederten Praxis-
schule eine monatliche Vergütung, wenn sie im Rahmen der Lehrfächervertei-
lung in der Sekundarstufe 1 in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathe-
matik und Lebende Fremdsprache verwendet werden (Fächervergütung C).

(2) Die Vergütung beträgt je gemäß Lehrfächerverteilung regelmäßig zu er-
bringender Wochenstunde

1. als Fächervergütung C: 30,8 E,
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2. als Fächervergütung A: 39,6 E,
3. als Fächervergütung B: 16,1 E.

(3) Für die Zeit der Hauptferien gebührt die Vergütung in dem Ausmaß, das
dem Durchschnitt der im Unterrichtsjahr zustehenden Vergütung entspricht.

(4) Auf die Vergütung ist § 15 Abs. 5 GehG sinngemäß mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Monatsfrist ein Zeitraum von zwei Wochen tritt.

Dienstzulage für die Koordination im Fachbereich Inklusiv-
und Sonderpädagogik an der Bildungsdirektion

§ 46f. Der Koordinatorin oder dem Koordinator im Fachbereich Inklusiv- und
Sonderpädagogik an der Bildungsdirektion gebührt eine Dienstzulage in der
Höhe von 1066,9 E.

Vergütung für Mehrdienstleistung

§ 47. (1) Überschreitet die Vertragslehrperson durch dauernde Unterrichts-
erteilung oder qualifizierte Betreuung von Lernzeiten gemäß § 40a Abs. 2 Z 1
das Ausmaß von 24 Wochenstunden gemäß § 40a Abs. 3 so gebührt ihr hiefür
an Stelle der in § 22 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 16 bis 18 GehG angeführ-
ten Nebengebühren eine besondere Vergütung. Aus Tätigkeiten gemäß § 40a
Abs. 3 dritter Satz besteht weder Anspruch auf eine besondere Vergütung noch
auf die in § 22 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 16 bis 18 GehG angeführten
Nebengebühren. Im Vertretungsfall ist die Lehrfächerverteilung entsprechend
abzuändern, sobald feststeht, dass die Vertretungsdauer zwei Wochen über-
steigen wird.

(2) Die Vergütung beträgt für jede Unterrichts- oder Betreuungsstunde, mit
der das Ausmaß von 24 Wochenstunden in der betreffenden Kalenderwoche
(Montag bis Sonntag) überschritten wird, 1,3% des Monatsentgelts gemäß § 46;
für die Bemessung sind Dienstzulagen, Vergütungen und Abgeltungen dem Mo-
natsentgelt nicht zuzuzählen. Fällt die betreffende Kalenderwoche in zwei Ka-
lendermonate und steht für diese Monate das Monatsentgelt in unterschiedlicher
Höhe zu, sind die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen in dem Ausmaß
anteilig heranzuziehen, der den Anteilen der auf die beiden Monate entfallenden
Teile der Kalenderwoche entspricht.

(3) Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen ist nach Maßgabe des
§ 61 Abs. 5 bis 7 GehG einzustellen.

(4) Einer Vertragslehrperson, die außerhalb ihrer laut Diensteinteilung zu hal-
tenden Unterrichtsstunden zur Vertretung einer vorübergehend an der Erfüllung
ihrer lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrkraft herangezogen wird, gebührt
für jede Vertretungsstunde, die im jeweiligen Unterrichtsjahr über 24 Vertre-
tungsstunden hinausgeht, eine Vergütung von 43,5 E. Auf Vertragslehrperso-
nen in Teilbeschäftigung tritt an die Stelle von 24 Vertretungsstunden die ihrem
Beschäftigungsausmaß entsprechende anteilige Zahl von Vertretungsstunden.

(5) Stunden einer Aufsichtsführung während der Klausurprüfung einer ab-
schließenden Prüfung gemäß den schulunterrichtsrechtlichen Bestimmungen,
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die die Vertragslehrperson außerhalb ihrer laut Diensteinteilung zu haltenden
Unterrichtsstunden zu leisten hat, gelten als Vertretungsstunden im Sinne des
Abs. 4.

(6) Auf Vertragslehrpersonen, deren Beschäftigungsausmaß herabgesetzt
ist, die in Teilbeschäftigung stehen oder eine Teilzeitbeschäftigung nach dem
MSchG oder nach dem VKG in Anspruch nehmen, sind die Abs. 1 und 2 mit der
Abweichung anzuwenden, dass das dem Beschäftigungsausmaß entspre-
chende Unterrichtsausmaß der Vertragslehrperson als Unterrichtsausmaß im
Sinne des Abs. 1 gilt.

Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen

§ 47a. (1) Der Vertragslehrperson gebührt für die Teilnahme an mindestens
zweitägigen Schulveranstaltungen, sofern sie die pädagogisch-inhaltliche Be-
treuung einer Schülergruppe innehat, eine Abgeltung in Höhe von 47,0 E pro
Tag.

(2) Der Vertragslehrperson gebührt für die Leitung einer mehrtägigen Schul-
veranstaltung mit einer mindestens viertägigen Dauer eine Abgeltung von
231,5 E.

Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen

§ 47b. (1) § 63b Abs. 1 bis 3 GehG ist auf Vertragslehrpersonen anzu-
wenden.

(2) § 63b Abs. 4 bis 8 GehG ist auf Vertragslehrpersonen mit der Maßgabe
anzuwenden, dass

1. gemäß Abs. 4 für jede Monatswochenstunde 241,5 E gebührt und
2. der Zuschlag gemäß Abs. 8 30,8 E beträgt.

Verwendung von Lehrpersonen in der Sommerschule

§ 47c. (1) Die Verwendung einer Vertragslehrperson in der Sommerschule
setzt eine freiwillige, unter Angabe der für die Unterrichtserteilung vorgesehenen
Schulen bei der zuständigen Personalstelle abzugebende, verbindliche Anmel-
dung voraus. Sofern eine Vertragslehrperson anstelle der Vergütung gemäß
Abs. 4 eine Verminderung der Unterrichtsverpflichtung im nächstfolgenden Un-
terrichtsjahr um die in der Sommerschule geleisteten Stunden in Anspruch neh-
men will, hat sie das bereits in der verbindlichen Anmeldung anzugeben. Für
diese Einrechnung in die Unterrichtsverpflichtung entsprechen 36 geleistete Un-
terrichtsstunden einer Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung.

(2) Die Vertragslehrperson unterliegt für die Dauer der Verwendung in der
Sommerschule und nach Maßgabe der für die Sommerschule festgelegten Auf-
gaben den für die Unterrichtserteilung geltenden Pflichten und den sonstigen
sich aus der lehramtlichen Stellung ergebenden Obliegenheiten.

(3) Im Rahmen der Verwendung an der Sommerschule gilt der Standort der
Sommerschule als Dienstort.
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(4) Der Vertragslehrperson gebührt für jede gehaltene Unterrichtsstunde
eine Vergütung in der Höhe von 5,70 E. Mit dieser Vergütung sind alle mit
der unterrichtlichen Verwendung an der Sommerschule verbundenen Aufga-
ben abgegolten und es gebührt hierfür keine Sonderzahlung gemäß § 8 a
Abs. 2.

(5) Die Schulleitung der Schule, an welcher der Sommerschulunterricht statt-
findet, ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der an der Sommerschule eingesetzten
Lehrpersonen. Sie hat in Bezug auf die der Sommerschule zugrundeliegende
Zielsetzung bezüglich der an der Sommerschule verwendeten Lehrpersonen
und des sonstigen an der Sommerschule verwendeten Personals die der Schul-
leitung obliegenden Pflichten wahrzunehmen. Ihr obliegt weiters die Aufsicht
über die an der Sommerschule im Rahmen ihrer schulpraktischen Ausbildung
verwendeten Studierenden.

(6) Der Schulleitung gebührt für die Leitung der Sommerschule eine Vergü-
tung in der Höhe von

1. 643,9 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten bis zu
vier Gruppen an Schülerinnen und Schülern,

2. 858,6 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten fünf
bis elf Gruppen an Schülerinnen und Schülern und

3. 1.073,2 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten
mehr als elf Gruppen an Schülerinnen und Schülern.

Die Vergütung gebührt in voller Höhe bei zehntägiger Ausübung der Leitung der
Sommerschule. Wird die Leitung der Sommerschule an weniger als zehn Tagen
ausgeübt, so ist die Vergütung entsprechend der Tagesanzahl zu aliquotieren.

(7) Die Schulleitung darf die Leitung der Sommerschule an eine sich zur
Übernahme der Leitung der Sommerschule bereit erklärende für diese Tätigkeit
geeignete Lehrperson übertragen. Die Schulleitung hat diese Übertragung spä-
testens sechs Wochen vor Beginn der Sommerschule der zuständigen Schulbe-
hörde anzuzeigen.

(8) Die gemäß Abs. 7 die Leitung der Sommerschule übernehmende Ver-
tragslehrperson hat die der Schulleitung im Rahmen der Sommerschule oblie-
genden Aufgaben wahrzunehmen und es gebührt ihr hierfür anstelle der Schul-
leitung die für die Leitung der Sommerschule gemäß Abs. 6 vorgesehene Vergü-
tung. Eine zusätzliche Unterrichtserteilung ist insoweit zulässig als dadurch die
Wahrnehmung der Aufgaben der Schulleitung nicht beeinträchtigt wird.

(9) Abs. 1 bis 8 finden auf die im Rahmen der Sommerschule verwendeten
Vertragslehrpersonen nach Abschnitt VIII, 3. Unterabschnitt sinngemäß Anwen-
dung.

Lehramtliche Verwendung von Studierenden oder Absolventinnen
und Absolventen eines Lehramtsstudiums in der Sommerschule

§ 47d. (1) Studierende oder Absolventinnen und Absolventen eines Lehr-
amtsstudiums sind im Rahmen eines vertraglichen Lehrpersonendienstverhält-
nisses zu verwenden. Als Beginn des Dienstverhältnisses ist der erste Schultag
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der Unterrichtstätigkeit in der Sommerschule und als Ende der letzte Werktag
der Verwendung in der Sommerschule zu vereinbaren.

(2) § 47c Abs. 2 ist anzuwenden.

(3) Abweichend von § 37a hat die zuständige Personalstelle vor der Zuwei-
sung der Studierenden oder der Absolventinnen und Absolventen zur Unter-
richtserteilung in der Sommerschule die Anzahl an verfügbaren Verwendungen
in geeigneter Weise bekanntzumachen. Für die Auswahl durch die Bildungs-
direktion findet § 203h Abs. 2 BDG 1979 Anwendung.

(4) Den Studierenden oder den Absolventinnen und Absolventen gebührt für
die Verwendung in der Sommerschule je vereinbarte Wochenstunde eine Ver-
gütung in Höhe von 32,2 E. Damit sind alle Ersatzleistungen und Sonderzahlun-
gen abgegolten.

(5) Auf Studierende oder Absolventinnen und Absolventen gemäß Abs. 1 ist,
soweit § 47d nicht anderes bestimmt, Abschnitt I anzuwenden, ausgenommen
§ 4 Abs. 4 und 7, § 5 Abs. 3, § 8a, § 15, § 19, § 22, § 26, § 28b, §§ 29g bis 29 j
sowie § 30a. Nicht anzuwenden sind jene Bestimmungen des Abschnittes I, die
sich ausschließlich auf Vertragsbedienstete anderer Entlohnungsschemata be-
ziehen und §§ 39 bis 40, § 46a und § 46e.

Kündigung

§ 48. (1) Ein Grund, der den Dienstgeber zur Kündigung berechtigt, liegt
auch vor, wenn die Vertragslehrperson aus Gründen, die sie zu vertreten hat
oder die in ihrer Person gelegen sind,

1. das in § 38 Abs. 2 Z 2 vorgeschriebene Masterstudium nicht innerhalb von
acht Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Anstellung erfolgreich ab-
solviert hat,

2. das in § 38 Abs. 2b Z 1 lit. b vorgeschriebene Masterstudium in den Fällen
des § 40 Abs. 2 Z 2 nicht innerhalb von acht Jahren ab der Beendigung
der Ausbildungsphase erfolgreich absolviert hat,

3. das in § 38 Abs. 2b Z 1 lit. a vorgeschriebene Bachelorstudium nicht in-
nerhalb von acht Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Anstellung er-
folgreich absolviert hat oder

4. die in § 38 Abs. 3 Z 3 oder Abs. 3a Z 3 oder Abs. 7 vorgeschriebene er-
gänzende pädagogisch-didaktische Ausbildung nicht innerhalb von acht
Jahren ab Beginn des Dienstverhältnisses erfolgreich absolviert hat.

Auf die Achtjahresfrist ist § 32 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden.

(2) Der Dienstgeber kann ein befristetes Dienstverhältnis im ersten Dienst-
jahr schriftlich kündigen, wenn die Vertragslehrperson den im allgemeinen er-
zielbaren angemessenen Arbeitserfolg trotz Ermahnungen nicht erreicht, sofern
nicht die Entlassung in Frage kommt.

(3) Die Vertragslehrperson kann das befristete Dienstverhältnis ohne An-
gabe von Gründen schriftlich kündigen.

(4) Die Kündigungsfrist beträgt für beide Teile einen Monat und hat mit dem
Ablauf eines Kalendermonates zu enden.
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Lehrpersonen an Pädagogischen Hochschulen
eingegliederten Praxisschulen

§ 48a. (1) Der Besetzung einer freien Stelle einer Lehrperson an einer der
Pädagogischen Hochschule eingegliederten Praxisschule hat ein Ausschrei-
bungs- und Bewerbungsverfahren voranzugehen. Auf dieses Verfahren sind die
§ 37a Abs. 2 sowie §§ 203 bis 203h und § 207m BDG 1979 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass

1. an die Stelle der Dienstbehörde die Personalstelle tritt,
2. an die Stelle der Schulleitung das Rektorat tritt und die Schulleitung vom

Rektorat einzubeziehen ist,
3. ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren ergänzend zu § 203

Abs. 2 BDG 1979 nicht einzuleiten ist, wenn die Stelle mit einer Landes-
lehrperson besetzt werden soll, die
a) die Ernennungserfordernisse erfüllt und
b) die bisherige Verwendung auf Grund eines gleichartigen Ausschrei-

bungs- und Bewerbungsverfahrens erlangt hat,
4. die Ausschreibung gemäß § 203a Abs. 1 und 2 BDG 1979 dem Rektorat

obliegt,
5. an die Stelle der ausschreibenden Stelle in § 203b Abs. 3 BDG 1979 die

Personalstelle tritt,
6. die Ausschreibung anstelle von § 203c BDG 1979 auf der beim Bundes-

ministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eingerichte-
ten Website „Karriere Öffentlicher Dienst“ sowie auf der Website der Bil-
dungsdirektion des Bundeslandes in dessen örtlichen Wirkungsbereich
die Pädagogische Hochschule ihren Sitz hat, zu verlautbaren ist und zu-
sätzlich auch auf andere geeignete Weise verlautbart werden kann und

7. vor der Übermittlung der Auswahl an die Personalstelle gemäß § 203h
Abs. 3 BDG 1979 der Schulleitung das Recht einzuräumen ist, einen Aus-
wahlvorschlag zu erstellen und dem Rektorat vorzulegen.

(2) Eine Verwendung an der Pädagogischen Hochschule außerhalb der Pra-
xisschule ist, soweit sie nicht im Rahmen eines Lehrbeauftragtenverhältnisses
erbracht wird, nach den Bestimmungen des § 48c zu behandeln, wobei die Zu-
weisung der Rektorin oder dem Rektor obliegt.

(3) Der Besetzung einer freien Planstelle für die Leitung einer einer Pädago-
gischen Hochschule eingegliederten Praxisschule hat ein Ausschreibungs- und
Bewerbungsverfahren voranzugehen. Auf dieses Verfahren sind die §§ 207a bis
207 i und § 207m BDG 1979 mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. an die Stelle der Dienstbehörde die Personalstelle tritt,
2. an die Stelle der Bildungsdirektorin oder des Bildungsdirektors das Rekto-

rat tritt,
3. an die Stelle der Bildungsdirektion die Pädagogische Hochschule tritt,
4. der Aufschub einer Ausschreibung gemäß § 207a Abs. 2 BDG 1979 durch

die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft
und Forschung zu veranlassen ist,

5. die Betrauung gemäß § 207a Abs. 3 BDG 1979 der Bundesministerin
oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung ob-
liegt,
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6. die Ausschreibung zusätzlich zu § 207 c BDG 1979 auch auf der Web-
site der Bildungsdirektion des Bundeslandes, in dessen örtlichen Wir-
kungsbereich die Pädagogische Hochschule ihren Sitz hat, zu verlaut-
baren ist,

7. der Begutachtungskommission anstelle der Mitglieder gemäß § 207f
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 7 BDG 1979
a) die Rektorin oder der Rektor oder eine von ihr oder ihm zu entsendende

fachlich geeignete Vertretung als Vorsitzende oder Vorsitzender,
b) eine oder ein durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für

Bildung, Wissenschaft und Forschung zu entsendende Expertin oder
zu entsendender Experte,

c) ein vom zuständigen Zentralausschuss zu entsendendes Mitglied so-
wie

d) ein von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu entsendendes Mitglied
als stimmberechtigte Mitglieder angehören,

8. der Begutachtungskommission anstelle der Mitglieder gemäß § 207f Abs. 3
BDG 1979
a) eine Expertin oder ein Experte jener Einrichtung, die das Assessment

gemäß § 207f Abs. 10 BDG 1979 durchführt (Personalberaterin oder
Personalberater),

b) eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten aus dem Schulforum der betroffenen Schule sowie

c) die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungs-
fragen oder eine von ihr oder ihm zu entsendende fachlich geeignete
Vertretung

als beratende Mitglieder angehören und
9. bei einer Lehrperson, die ein aufrechtes (karenziertes) Dienstverhältnis als

Landeslehrperson innehat, § 207 i Abs. 3 sowie § 207h Abs. 4 BDG 1979
nicht anzuwenden sind.

(4) Betrauungen von Lehrpersonen mit der Leitung einer einer Pädagogi-
schen Hochschule eingegliederten Praxisschule gemäß § 48a Abs. 3 in der bis
zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung bleiben bis zum Ablauf der festge-
legten Funktionsdauer aufrecht.

An Pädagogische Hochschulen dienstzugeteilte Lehrpersonen

§ 48b. (1) Auf Lehrpersonen, die einer Pädagogischen Hochschule außer-
halb der Praxisschule oder einer privaten Pädagogischen Hochschule außer-
halb der Praxisschule, einem Studiengang, Hochschullehrgang oder Lehrgang
gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 zur vorübergehenden Dienstleistung zuge-
wiesen sind (§ 6a), sind die §§ 48g, 48h, 48 j, 48k, 48 l, 48m und § 48n Abs. 2
Z 1 bis 4, Abs. 4 bis 6 sowie gegebenenfalls § 48 i anzuwenden. Weiters sind die
urlaubsrechtlichen Bestimmungen mit den sich aus § 48n Abs. 2 Z 3 ergeben-
den Maßgaben anzuwenden; das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt für
Lehrpersonen, deren Dienstzuteilung gemäß Satz 1 vor dem 1. September 2013
begonnen hat und seit diesem Zeitpunkt ununterbrochen andauert, in jedem Ka-
lenderjahr 240 Stunden.
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(2) § 40a bzw. das BLVG sind auf gemäß Abs. 1 verwendete Lehrpersonen
nicht anzuwenden.

(3) Auf gemäß Abs. 1 dienstzugeteilte Lehrpersonen und auf einer Päda-
gogischen Hochschule oder einer privaten Pädagogischen Hochschule, einem
Studiengang oder Lehrgang gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 außerhalb der
Praxisschule dienstzugeteilte Landesvertragslehrpersonen sind § 48o Abs. 3
bis 6 und die §§ 48p und 48q anzuwenden.

An Pädagogischen Hochschulen mitverwendete Lehrpersonen

§ 48c. Die Zuweisung zur Mitverwendung an einer Pädagogischen Hoch-
schule ist auf Antrag des Rektorats jeweils für die Periode vom 1. September bis
zum 31. August des Folgejahres zulässig, in begründeten Fällen auch für einen
Teil dieser Periode. Die Zuweisung darf höchstens im Ausmaß von 50% des Be-
schäftigungsausmaßes einer vollbeschäftigten Lehrperson erfolgen.

Sonderbestimmungen für Vertragslehrpersonen
an Pädagogischen Hochschulen

§ 48d. (1) Die sowohl am 30. September 2013 als auch am 1. Oktober 2013
in einem einer Pädagogischen Hochschule oder einer privaten Pädagogischen
Hochschule, einem Studiengang, Hochschullehrgang oder Lehrgang gemäß § 4
Hochschulgesetz 2005 zugeordneten vertraglichen Lehrerdienstverhältnis zum
Bund stehenden Personen gelten, wenn sie nicht der der (privaten) Pädagogi-
schen Hochschule eingegliederten Praxisschule zur Dienstleistung zugewiesen
sind, ab 1. Oktober 2013 als Vertragshochschullehrpersonen im Sinne des
IIa. Abschnittes. Dabei werden Bundesvertragslehrer

1. der Entlohnungsgruppe l ph der Entlohnungsgruppe ph 1,
2. der Entlohnungsgruppe l 1 der Entlohnungsgruppe ph 2 und
3. der Entlohnungsgruppen l 2 der Entlohnungsgruppe ph 3

zugeordnet. Hinsichtlich der zeitlichen Befristung des Dienstverhältnisses tritt
dadurch keine Änderung ein.

(2) Liegt eine teilweise Zuweisung zur eingegliederten Praxisschule vor, wird
die Zuordnung gemäß Abs. 1 wirksam, wenn die Verwendung im Schul- bzw.
Studienjahr 2011/2012 (bei Aufnahmen im Schul- bzw. Studienjahr 2012/2013 in
diesem Schul- bzw. Studienjahr) überwiegend im Bereich außerhalb der Praxis-
schule erfolgt ist.

(3) Einer Werteinheit des Beschäftigungsausmaßes entsprechen 5% der
Vollbeschäftigung; Bruchteile von Werteinheiten sind aliquot zu berücksichtigen.

(4) In befristeten Dienstverhältnissen gemäß Abs. 1 zurückgelegte Zeiten
sind auf die Fünfjahresgrenze des § 48e Abs. 6 anzurechnen.

(5) Insoweit in einem Bundesgesetz, einer Verordnung, einem Erlass oder
einem Vertrag des Bundes die Entlohnungsgruppe l ph genannt wird, sind die
Bestimmungen für die Entlohnungsgruppe ph 1 heranzuziehen.

(6) Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas I L, die in allgemeinbil-
denden Unterrichtsgegenständen an Pädagogischen Hochschulen eingeglie-
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derten Praxisschulen verwendet werden, sind abweichend von § 90d Abs. 2 ein-
zureihen

1. in die Entlohnungsgruppe l 2a 2, wenn sie die Voraussetzungen gemäß
§ 38 Abs. 2 Z 1 erfüllen;

2. in die Entlohnungsgruppe l 1, wenn sie die Voraussetzungen gemäß § 38
Abs. 2 Z 1 und 2 erfüllen.

Zusätzlich muss in beiden Fällen die Voraussetzung gemäß § 38 Abs. 2 Z 3 er-
füllt werden.

Abschnitt IIa

Sonderbestimmungen für Vertragshochschullehrpersonen

Anwendungsbereich

§ 48e. (1) Die Gruppe der Vertragshochschullehrpersonen umfasst die Ent-
lohnungsgruppen ph 1, ph 2 und ph 3. Die in den §§ 200b, 204 bis 206, 248a
Abs. 2 BDG 1979 und in der Anlage 1 zum BDG 1979 enthaltenen Bestimmun-
gen über die Ernennungserfordernisse für Hochschullehrpersonen gelten als
Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungs-
gruppen ph 1, ph 2 und ph 3. Hiebei entspricht
der Verwendungsgruppe PH 1 die Entlohnungsgruppe ph 1,
der Verwendungsgruppe PH 2 die Entlohnungsgruppe ph 2,
der Verwendungsgruppe PH 3 die Entlohnungsgruppe ph 3.

(2) Dieser Abschnitt ist auf jene Vertragsbediensteten im Sinne des Abs. 1
anzuwenden, die ausschließlich an Pädagogischen Hochschulen im Sinne des
Hochschulgesetzes 2005 oder an privaten Pädagogischen Hochschulen, Stu-
diengängen oder Lehrgängen gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 verwendet
werden.

(3) Dieser Abschnitt ist auf Vertragslehrpersonen, die einer der Pädagogi-
schen Hochschule eingegliederten Praxisschule zur Dienstleistung zugewiesen
sind, nicht anzuwenden.

(4) Auf Vertragshochschullehrpersonen ist der Abschnitt I anzuwenden, so-
weit Abschnitt IIa nicht anderes bestimmt. Nicht anzuwenden sind jedoch jene
Bestimmungen des Abschnittes I, die sich ausschließlich auf Vertragsbediens-
tete anderer Entlohnungsschemata beziehen. § 27a Abs. 4 ist nicht anzu-
wenden.

(5) Das Dienstverhältnis gilt auch dann auf bestimmte Zeit eingegangen (§ 4
Abs. 3), wenn es von vornherein auf Perioden (Studienjahr, Semester) abge-
stellt ist.

(6) § 4 Abs. 4 ist nicht anzuwenden. Übersteigt die Dauer der mit einer
Vertragshochschullehrperson aufeinanderfolgend eingegangenen befristeten
Dienstverhältnisse fünf Jahre, gilt das zuletzt eingegangene Dienstverhältnis ab
diesem Zeitpunkt als unbefristetes Dienstverhältnis. Die neuerliche Begründung
eines Dienstverhältnisses oder eine Verwendung über diesen Zeitpunkt hinaus
ist nur im Falle der Bewährung bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß § 48g zu-
lässig.
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(7) Planstellen der Entlohnungsgruppe ph 2 können von der zuständigen
Personalstelle mit der Widmung Assistenz versehen werden. Diese Planstellen
dürfen mit Personen besetzt werden, die über eine abgeschlossene Universi-
täts- oder Hochschulausbildung durch den Erwerb eines Diplom- oder Master-
grades gemäß § 87 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG
oder § 65 Abs. 1 HG verfügen und ein Doktoratsstudium in einem für ihre Ver-
wendung einschlägigen Fachbereich betreiben. § 4 Abs. 4 ist nicht anzuwenden.
Das Dienstverhältnis ist zunächst auf zwei Jahre zu befristen, eine Verlängerung
um weitere zwei Jahre ist im Falle der Bewährung bei der Erfüllung der Aufga-
ben gemäß § 48g zulässig.

(8) Das Dienstverhältnis gemäß Abs. 7 verlängert sich um Zeiten eines Be-
schäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG, einer Karenz nach dem
MSchG oder dem VKG, der Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivil-
dienstes, längstens jedoch um zwei Jahre. Solche Verlängerungen treten nicht
ein, wenn die Assistenz als Ersatzkraft für eine unter Entfall der Bezüge beur-
laubte Vertragshochschullehrperson aufgenommen worden ist.

(9) Einer Überstellung in die Entlohnungsgruppe ph 1 hat ein Ausschrei-
bungs- und Bewerbungsverfahren (§ 20 Hochschulgesetz 2005) voranzugehen.
Das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Anlage 1 Z 22a Abs. 1 oder 2 BDG
1979 hat das Rektorat binnen vier Monaten ab Einlangen der vollständigen Be-
werbungsunterlagen festzustellen. Bevor eine Einreihung in die Entlohnungs-
gruppe ph 1 zum in der Ausschreibung bezeichneten Zeitpunkt erfolgt, müssen
diese Voraussetzungen vorliegen und nachgewiesen sein. Ist dem Rektorat
das Einhalten der viermonatigen Frist nicht möglich, so kann die Besetzung der
Planstelle auch rückwirkend bis zum in der Ausschreibung bezeichneten Zeit-
punkt erfolgen.

Vorübergehende (zusätzliche) Verwendung

§ 48f. (1) Die Vertragshochschullehrperson kann bei Bedarf mit ihrer Zu-
stimmung unter Freistellung von den Pflichten als Vertragshochschullehrper-
son einer Dienststelle der Bundesverwaltung vorübergehend zur Dienstleis-
tung zugewiesen werden. Sie unterliegt für die Dauer einer solchen Verwen-
dung den für die Vertragsbediensteten der Verwaltungsdienststelle geltenden
Bestimmungen über die dienstliche Tätigkeit, die Pflichten, die Feiertagsruhe
und den Urlaub.

(2) Die Vertragshochschullehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Grün-
den mit ihrer Zustimmung einer Schule (Praxisschule) vorübergehend zur
Dienstleistung zugewiesen werden. Sie unterliegt für die Dauer einer solchen
Verwendung den Bestimmungen des II. Abschnittes.

(3) Die Vertragshochschullehrperson kann aus dienstlichen Gründen im
Auftrag der Personalstelle mit ihrer Zustimmung vorübergehend auch an einer
anderen (privaten) Pädagogischen Hochschule, einem Studiengang, Hoch-
schullehrgang oder Lehrgang (§§ 1 und 4 Hochschulgesetz 2005) verwendet
werden.
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Dienstpflichten

§ 48g. (1) Die Vertragshochschullehrperson hat zur Erfüllung aller der den
Pädagogischen Hochschulen gemäß § 8 Abs. 1 bis 3 des Hochschulgesetzes
2005 übertragenen Aufgaben beizutragen und die sich daraus ergebenden Ob-
liegenheiten wahrzunehmen.

(2) Nach Maßgabe ihrer Qualifikation und der Beauftragung hat sie insbe-
sondere

1. Lehrveranstaltungen (einschließlich solcher unter Einbeziehung von For-
men des Fernstudiums und elektronischen Lernumgebungen) sowie Prü-
fungen abzuhalten,

2. Aufgaben in der wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Forschung zu er-
füllen,

3. Studierende zu beraten und, insbesondere bei der Abfassung von Bache-
lor- und Masterarbeiten, zu betreuen,

4. an Organisations- und Verwaltungsaufgaben, einschließlich der Evaluie-
rung und Qualitätssicherung, mitzuwirken,

5. Bildungsangebote zu entwickeln und zu betreuen und
6. Schulentwicklungsprozesse zu begleiten.

(3) Vertragshochschullehrpersonen in der Funktion Assistenz (§ 48e Abs. 7)
haben an der Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 mitzuwirken.

Festlegung der Dienstpflichten, Lehrverpflichtung

§ 48h. (1) Der Rektor hat die dienstlichen Aufgaben der Vertragshochschul-
lehrperson (§ 48g) unter Berücksichtigung des Bedarfs der Pädagogischen
Hochschule und der Qualifikation der Vertragshochschullehrperson jeweils für
den Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres schriftlich
festzulegen.

(2) Die Aufgaben in der Lehre haben sich auf die Abhaltung von Lehrveran-
staltungen im Rahmen von Studiengängen, Hochschullehrgängen oder Lehr-
gängen im Bereich der Aus-, Fort- oder Weiterbildung zu beziehen. Für den in
Abs. 1 genannten Zeitraum ist

1. in der Entlohnungsgruppe ph 1 eine Beauftragung mit 160 bis 480 Lehr-
veranstaltungsstunden,

2. in den Entlohnungsgruppen ph 2 und ph 3 eine Beauftragung mit 320 bis
480 Lehrveranstaltungsstunden

vorzunehmen. Die Beauftragung darf im Bedarfsfall bis zu 320 weitere Lehr-
veranstaltungsstunden umfassen, wobei in der Entlohnungsgruppe ph 1 die Be-
auftragung mit mehr als 64 weiteren Lehrveranstaltungsstunden, in den übrigen
Entlohnungsgruppen die Beauftragung mit mehr als 160 weiteren Lehrveran-
staltungsstunden der Zustimmung der Vertragshochschullehrperson bedarf. Bei
Vertragshochschullehrpersonen der Entlohnungsgruppe ph 2, die mit mehr als
der Hälfte des Beschäftigungsausmaßes Aufgaben gemäß Abs. 3 wahrzuneh-
men haben, darf die in Z 2 festgelegte Zahl von 320 Lehrveranstaltungsstunden
um bis zu 160 Lehrveranstaltungsstunden unterschritten werden.
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(3) Die Festlegung von Aufgaben in der wissenschaftlich-berufsfeldbezoge-
nen Forschung hat im Rahmen des genehmigten Ziel- und Leistungsplans der
Pädagogischen Hochschule oder einer Kooperation gemäß § 10 Hochschulge-
setz 2005 zu erfolgen.

(4) Auf Antrag einer Universität und mit Zustimmung der Vertragshochschul-
lehrperson darf die Beauftragung, wenn dies im Hinblick auf Kooperationen ge-
mäß § 10 Hochschulgesetz 2005 und die Aufgaben der Pädagogischen Hoch-
schule in deren Interesse gelegen ist, gegen Kostenersatz auch Lehrveranstal-
tungen an der Universität oder unmittelbar mit dem Lehr- und Studienbetrieb zu-
sammenhängende Aufgaben an der Universität umfassen.

(5) Auf Vertragshochschullehrpersonen mit herabgesetzter Wochendienst-
zeit, in Teilbeschäftigung oder Teilzeitbeschäftigung nach MSchG oder VKG
tritt an die Stelle der in Abs. 2 genannten Zahlen von Lehrveranstaltungsstunden
die ihrem Beschäftigungsausmaß entsprechende Zahl von Lehrveranstaltungs-
stunden.

(6) Die Vertragshochschullehrperson hat die gemäß Abs. 1 bis 5 festgeleg-
ten Dienstpflichten persönlich an der Pädagogischen Hochschule nach den Er-
fordernissen des Hochschulbetriebes in zeitlicher und örtlicher Bindung zu erfül-
len. Im Rahmen der Festlegung der Dienstpflichten gemäß Abs. 1 kann, soweit
dadurch die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird und die
Erreichbarkeit der Vertragshochschullehrperson für eine dienstliche Inanspruch-
nahme sichergestellt ist, bestimmt werden, dass einzelne Aufgaben ohne örtli-
che Bindung an die Pädagogische Hochschule wahrgenommen werden dürfen.

(7) Für Vertragshochschullehrpersonen in der Funktion Assistenz hat sich
die Beauftragung mit Aufgaben in der Lehre zumindest auf die Mitwirkung an der
Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 160 Lehrveranstaltungs-
stunden zu beziehen. Im Rahmen der Festlegung der Dienstpflichten gemäß
Abs. 1 ist auf die für den Erwerb des Doktorats erforderliche Zeit Bedacht zu
nehmen. Im Falle der überwiegenden Mitwirkung bei Aufgaben gemäß § 48g
Abs. 2 Z 2 kann die Beauftragung mit Aufgaben in der Lehre um bis zu 80 Lehr-
veranstaltungsstunden unterschritten werden.

(8) Das BLVG ist auf Vertragshochschullehrpersonen nicht anzuwenden.

(9) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister
kann die Aufgaben der Hochschullehrpersonen, die unter Berücksichtigung der
wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Lehre und Forschung an der Schulent-
wicklung mitwirken und gemäß § 48g Abs. 2 Z 6 im Rahmen der Begleitung von
Schulentwicklungsprozessen tätig sind sowie zur Qualitätsentwicklung von
Schulen beitragen, durch Verordnung festlegen. Weiters kann die zuständige
Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister für die an der Schulent-
wicklung mitwirkenden Hochschullehrpersonen spezifische Qualifikationsanfor-
derungen durch Verordnung festlegen.

Institutsleitung

§ 48i. (1) Für die Vertragshochschullehrperson, die mit der Leitung eines In-
stitutes einer Pädagogischen Hochschule betraut ist, ist eine Festlegung gemäß
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§ 48h Abs. 1 bis 5 nicht vorzunehmen. Diese Vertragshochschullehrperson hat
neben der Leitung des Instituts im gemäß Organisationsplan festgelegten Wir-
kungsbereich des Instituts nach Festlegungen des Rektorates Aufgaben im
Sinne des § 48g Abs. 2 Z 3 bis 6 wahrzunehmen.

(2) Einer Vertragshochschullehrperson gemäß Abs. 1 dürfen mit ihrer Zu-
stimmung bis zu 192 Lehrveranstaltungsstunden, allenfalls unter Anwendung
des § 48h Abs. 4, übertragen werden.

Freistellung für Forschungs- oder Lehrzwecke

§ 48j. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister, die oder der für die
Personalangelegenheiten der Pädagogischen Hochschule zuständig ist, kann
Vertragshochschullehrpersonen der Entlohnungsgruppe ph 1, nach jeweils sie-
ben Jahren ununterbrochener Beschäftigung an der Pädagogischen Hoch-
schule, für Forschungs- oder Lehrzwecke, die in ihren wissenschaftlich-berufs-
feldbezogenen Forschungsaufgaben begründet sind, eine bis zu sechsmonatige
Freistellung von den Dienstpflichten gewähren, die ihre Anwesenheit an der
Pädagogischen Hochschule erfordern. Die Gewährung der Freistellung bis zum
Höchstausmaß von einem Monat obliegt namens der Bundesministerin oder des
Bundesministers der Rektorin oder dem Rektor der Pädagogischen Hochschule.

(2) Eine solche Freistellung kann
1. unter Beibehaltung der Bezüge oder
2. unter Entfall der Bezüge

gewährt werden. Die Zeit der Freistellung nach Z 2 ist für Rechte, die von der
Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, zu berücksichtigen, soweit sie eine
Gesamtdauer von fünf Jahren nicht übersteigen.

(3) Bei der Anwendung des Abs. 2 ist auf vermögenswerte Leistungen, die die
Vertragshochschullehrperson auf Grund einer während der Freistellung ausge-
übten Tätigkeit oder im Zusammenhang mit der Freistellung erhält, sowie auf not-
wendige Mehraufwendungen aus Anlass der Freistellung Bedacht zu nehmen.

Dienstzeit

§ 48k. (1) Die Institutsleiterin oder der Institutsleiter hat im Auftrag der Rek-
torin oder des Rektors die Wochendienstzeit für die regelmäßig zu erfüllenden
Aufgaben im Voraus einzuteilen und für ihre Einhaltung zu sorgen. Auf die Auf-
gaben des Institutes und die Notwendigkeiten der Beratung und Betreuung von
Studierenden und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten der
Pädagogischen Hochschule sowie die berechtigten Interessen der Vertrags-
hochschullehrperson ist dabei Bedacht zu nehmen.

(2) Die Vertragshochschullehrperson hat die in der Einteilung nach Abs. 1
festgelegte Dienstzeit einzuhalten, wenn sie nicht vom Dienst befreit, enthoben
oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist.

(3) Soweit die Vertragshochschullehrperson keinem Institut zugeordnet ist,
obliegen die Einteilung der Wochendienstzeit und die Sorge für ihre Einhaltung
gemäß Abs. 1 der Rektorin oder dem Rektor.
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Verwendungsbezeichnungen

§ 48l. (1) Vertragshochschullehrpersonen führen
1. in der Entlohnungsgruppe ph 1 die Verwendungsbezeichnung „Hoch-

schulprofessorin“ oder „Hochschulprofessor“,
2. in den Entlohnungsgruppen ph 2 und ph 3 die Verwendungsbezeichnung

„Professorin“ oder „Professor“.

(2) Vertragshochschullehrpersonen, die mit der Leitung eines Institutes einer
Pädagogischen Hochschule betraut sind, führen abweichend von Abs. 1 die
Verwendungsbezeichnung „Institutsleiterin“ oder „Institutsleiter“.

(3) Vertragshochschullehrpersonen in der Funktion Assistenz führen abwei-
chend von Abs. 1 Z 2 die Verwendungsbezeichnung „Assistentin“ oder „Assistent“.

Wissenschaftlich-berufsfeldbezogene oder künstlerische Forschung

§ 48m. (1) Wirkt die Vertragshochschullehrperson bei wissenschaftlich-be-
rufsfeldbezogener oder künstlerischer Forschung mit, sind Art und Umfang ihrer
Mitarbeit in der Veröffentlichung zu bezeichnen.

(2) Jede Vertragshochschullehrperson hat das Recht, eigene wissenschaftlich-
berufsfeldbezogene oder künstlerische Arbeiten selbstständig zu veröffentlichen.
Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse der Forschung sind Vertragshochschul-
lehrpersonen, die einen eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Beitrag
zu dieser Arbeit geleistet haben, als Mitautorinnen oder Mitautoren zu nennen.

Sonderbestimmungen

§ 48n. (1) Auf Vertragshochschullehrpersonen ist § 27a Abs. 4 nicht anzu-
wenden.

(2) Auf die Vertragshochschullehrperson sind mit folgenden Maßgaben an-
zuwenden:

1. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 45a und 45b BDG 1979 (Mitarbeiter-
gespräch, Teamarbeitsbesprechung) mit der Maßgabe, dass als Vorge-
setzte oder Vorgesetzter je nach organisatorischer Zuordnung neben der
Institutsleiterin oder dem Institutsleiter auch die Vizerektorin, der Vizerek-
tor, die Rektorin oder der Rektor in Betracht kommt;

2. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 46 Abs. 1 bis 4 BDG 1979 (Amtsverschwie-
genheit) mit der Maßgabe, dass auch über Tatsachen, deren Geheim-
haltung im Interesse des privaten Trägers geboten ist, Stillschweigen zu
bewahren ist;

3. § 27e Abs. 1 (Erholungsurlaub) mit der Maßgabe, dass die Vereinbarung
über den Verbrauch des Erholungsurlaubes nicht der Terminisierung der
Lehrveranstaltungsstunden (§ 48h Abs. 2) widersprechen darf, im Übri-
gen aber nicht an die lehrveranstaltungsfreie Zeit gebunden ist; einem Ur-
laubstag entsprechen dabei acht Stunden;

4. § 20 mit der Maßgabe, dass § 47a, § 48 Abs. 1, Abs. 2 dritter Satz,
Abs. 2a erster und zweiter Satz und Abs. 3 bis 6, die §§ 48a bis 48e und
§ 49 BDG 1979 nicht anzuwenden sind;
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5. § 20a (Sabbatical) mit den Maßgaben und dem zeitlichen Anwendungs-
bereich, die für Vertragslehrpersonen im § 91d vorgesehen sind.

(3) Auf Vertragshochschullehrpersonen ist § 83 Abs. 3 (Lehrervermittlungs-
und Austauschprogramm) anzuwenden.

(4) Bei der Festlegung der Aufgaben in der Lehre der Vertragshochschullehr-
personen, die überwiegend in der Fortbildung eingesetzt sind, darf die Zahl von
320 Lehrveranstaltungsstunden (§ 48h Abs. 2 zweiter Satz) um bis zu 160 Lehr-
veranstaltungsstunden unterschritten werden, wenn dies aus Gründen, die in
der fachlichen Spezialisierung in Verbindung mit dem Bedarf gelegen sind, er-
forderlich ist.

(5) Bei der Festlegung der Aufgaben in der Lehre der Vertragshochschul-
lehrpersonen der Entlohnungsgruppen ph 2 und ph 3 darf die Zahl von 320 Lehr-
veranstaltungsstunden (§ 48h Abs. 2 zweiter Satz) um bis zu 160 Lehrveranstal-
tungsstunden unterschritten werden, wenn die Vertragshochschullehrperson
überwiegend für die Beratung im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen ver-
wendet wird.

(5a) Bei der Festlegung der Aufgaben in der Lehre der Vertragshochschul-
lehrpersonen der Entlohnungsgruppen ph 2 und ph 3 darf die Zahl von 320 Lehr-
veranstaltungsstunden (§ 48h Abs. 2 zweiter Satz) um bis zu 80 Lehrveranstal-
tungsstunden unterschritten werden, wenn die Vertragshochschullehrperson
überwiegend für Aufgaben der Evaluierung und Qualitätssicherung gemäß
§ 48g Abs. 2 Z 4 und § 33 HG verwendet wird.

(6)1) Für Zeiträume, die vor dem 1. September 2021 liegen, darf bei der Fest-
legung der Aufgaben in der Lehre der Vertragshochschullehrpersonen, die vor
dem 1. September 2012 in ein (nunmehr) der Pädagogischen Hochschule zu-
geordnetes Dienstverhältnis aufgenommen worden sind und seit diesem Zeit-
punkt ununterbrochen in einem solchen Dienstverhältnis stehen, die Zahl von
320 Lehrveranstaltungsstunden (§ 48h Abs. 2 zweiter Satz) aus besonderen
fachlichen oder organisatorischen Gründen unterschritten werden.

(7) Das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt für Vertragshochschullehr-
personen, die vor dem 1. September 2013 in ein (nunmehr) der Pädagogischen
Hochschule zugeordnetes Dienstverhältnis aufgenommen worden sind und seit
diesem Zeitpunkt ununterbrochen in einem solchen Dienstverhältnis stehen, in
jedem Kalenderjahr 240 Stunden.

Monatsentgelt und Dienstzulagen

§ 48o. (1) Auf das Monatsentgelt der Vertragshochschullehrperson sind an-
zuwenden:

1. in der Entlohnungsgruppe ph 1 die Bestimmungen des § 90e Abs. 1 über
das Monatsentgelt der Entlohnungsgruppe l ph,

2. in der Entlohnungsgruppe ph 2 die Bestimmungen des § 90e Abs. 1 über
das Monatsentgelt der Entlohnungsgruppe l 1,

1) § 48n Abs. 6 tritt mit 31. August 2021 außer Kraft (BGBl. I Nr. 138/2017).
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3. in der Entlohnungsgruppe ph 3 die Bestimmungen des § 90e Abs. 1 über
das Monatsentgelt der Entlohnungsgruppe l 2a 2.

(2) Vertragshochschullehrpersonen in der Funktion Assistenz gebührt abwei-
chend von Abs. 1 ein Fixentgelt im Ausmaß von 83% des Monatsentgelts der
Entlohnungsgruppe l 1, Entlohnungsstufe 1. Mit dem Fixentgelt sind alle men-
genmäßigen und zeitlichen Mehrleistungen abgegolten. Die § 16 bis 18 GehG
sind nicht anzuwenden.

(3) Der Vertragshochschullehrperson, auf die Abs. 2 nicht anzuwenden ist,
gebührt eine Dienstzulage. Sie beträgt

1. in der Entlohnungsgruppe ph 1: 579,4 E,
2. in den übrigen Entlohnungsgruppen: 321,9 E.

71,35% der Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.
(4) Durch das Monatsentgelt und die Dienstzulage gemäß Abs. 3 sind alle

Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten. Auf Ver-
tragshochschullehrpersonen sind die §§ 16 bis 18 GehG nicht anzuwenden.

(5) Der Vertragshochschullehrperson, die mit der Leitung eines Instituts einer
Pädagogischen Hochschule betraut ist, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe
von 718,0 E.

(6) Vertragshochschullehrpersonen der Entlohnungsgruppe ph 3, die die An-
stellungserfordernisse für die Entlohnungsgruppe ph 2 gemäß Anlage 1 Z 22b
BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Dienstzulage im Ausmaß des Unterschieds-
betrages zwischen ihrem Monatsentgelt und dem Entgelt der Entlohnungs-
gruppe ph 2 in der Entlohnungsstufe, die sich im Falle einer Überstellung in
diese Entlohnungsgruppe ergeben würde. § 59e GehG ist für die Bemessung
der Differenzzulagen sinngemäß anzuwenden.

(7) Während der Dauer einer Dienstzuteilung gemäß § 48f Abs. 2 ruht der
Anspruch auf Dienstzulage gemäß Abs. 3 und sind die für Lehrpersonen gelten-
den besoldungsrechtlichen Bestimmungen (Abschnitt II) anzuwenden.

(8) Bei der erstmaligen Einreihung in die Entlohnungsgruppen ph 2 und ph 3
gelten Vertragshochschullehrpersonen, die

1. einen Bachelor of Education im Ausmaß von 180 ECTS-Anrechnungs-
punkten gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I
Nr. 30/2006, erworben haben, oder

2. ein Diplom einer öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestat-
teten Pädagogischen, Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaft-
lichen berufspädagogischen oder Religionspädagogischen Akademie ge-
mäß Akademien-Studiengesetz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erwor-
ben haben,

bei der Anwendung des § 15 Abs. 4 und 5 als Vertragsbedienstete, die eine
Hochschulbildung gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 aufweisen.

Lehrvergütung

§ 48p. (1) Der Vertragshochschullehrperson, die im Rahmen der Festle-
gung der Dienstpflichten mit der Abhaltung von mehr als 320 Lehrveranstal-
tungsstunden (§ 48h Abs. 2) betraut ist, gebührt eine monatliche Vergütung.
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(2) Die Vergütung beträgt für jeweils 32 Lehrveranstaltungsstunden, die den
Grenzwert gemäß Abs. 1 oder 4 übersteigen,

1. in der Entlohnungsgruppe ph 1: 103,9 E,
2. in den übrigen Entlohnungsgruppen: 51,9 E.

Für Lehrveranstaltungsstunden, mit denen kein ganzzahliges Vielfaches von 32
erreicht wird, gebührt der aliquote Betrag.

(3) Auf die Vergütung gemäß Abs. 1 ist § 15 Abs. 5 GehG anzuwenden.
(4) Auf Vertragshochschullehrpersonen, die mit der Leitung eines Institutes einer

Pädagogischen Hochschule betraut sind (§ 48i), tritt an die Stelle von 320 Lehr-
veranstaltungsstunden (Abs. 1) die Zahl von 64 Lehrveranstaltungsstunden.

(5) Bei Vertragshochschullehrpersonen der Entlohnungsgruppen ph 1 und
ph 2, die mit mehr als der Hälfte des Beschäftigungsausmaßes Aufgaben ge-
mäß § 48h Abs. 3 wahrzunehmen haben sowie bei Vertragshochschullehrper-
sonen, die überwiegend in der Fortbildung gemäß § 48n Abs. 4 eingesetzt sind
oder die überwiegend für die Begleitung von Schulentwicklungsprozessen ver-
wendet werden, tritt an die Stelle von 320 Lehrveranstaltungsstunden (Abs. 1)
die Zahl von 160 Lehrveranstaltungsstunden.

(5a) Endet ein Dienstverhältnis einer Vertragshochschullehrperson während
eines Studienjahres und hat diese Vertragshochschullehrperson danach An-
spruch auf eine Alterspension, reduzieren sich die in Abs. 1, 4 und 5 genannten
Zahlen von Lehrveranstaltungsstunden um 8,33 vH je gesamtes Monat, in dem
sich die Vertragshochschullehrperson nicht mehr im Dienststand befindet.

(6) Auf Vertragshochschullehrpersonen mit herabgesetzter Wochendienst-
zeit, in Teilbeschäftigung oder Teilzeitbeschäftigung nach MSchG oder VKG tritt
an die Stelle von 320 Lehrveranstaltungsstunden (Abs. 1) die ihrem Beschäfti-
gungsausmaß entsprechende Zahl von Lehrveranstaltungsstunden.

(7) Lehrveranstaltungsstunden an der Praxisschule (§ 48n Abs. 6) sind für
den Anspruch auf die Lehrvergütung nicht zu berücksichtigen.

Leistungsprämien

§ 48q. (1) Der Vertragshochschullehrperson können jederzeit widerrufbare
Leistungsprämien gezahlt werden.

(2) Die Rektorin oder der Rektor kann der Vertragshochschullehrpersonen in
engem zeitlichem Zusammenhang mit der Erbringung einer besonderen Leis-
tung durch die Vertragshochschullehrperson und unter Bedachtnahme auf de-
ren Leistungsbereitschaft im Rahmen der ihr oder ihm für Leistungsprämien zur
Verfügung stehenden finanziellen Mittel eine Leistungsprämie geben.

(3) Für die Leistungsprämie sind alljährlich 2,14% der Entgeltsumme (Mo-
natsentgelte, Dienstzulagen und Sonderzahlungen) der Vertragshochschullehr-
personen bereitzustellen. Diese finanziellen Mittel sind auf die einzelnen Päda-
gogischen Hochschulen entsprechend ihren Personalständen an Vertragshoch-
schullehrpersonen aufzuteilen und den Rektorinnen und Rektoren zur Vergabe
von Leistungsprämien zur Verfügung zu stellen.

(4) § 19 GehG ist auf Vertragshochschullehrpersonen nicht anzuwenden.
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Abschnitt IIb

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete
des Schulqualitätsmanagements

Ausschreibung, Besetzung, Verwendung

§ 48r. (1) Dieser Abschnitt ist auf Vertragsbedienstete des Schulqualitäts-
managements anzuwenden.

(2) Für Vertragsbedienstete gemäß Abs. 1 ist die Entlohnungsgruppe „sqm“
vorgesehen.

(3) Der Besetzung einer Planstelle des Schulqualitätsmanagements und der
Besetzung der Funktion Leitung einer Bildungsregion hat eine Ausschreibung
durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft
und Forschung voranzugehen. Spezifische Erfordernisse an die Qualifikation
der Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund der verschiedenen Schul-
arten des differenzierten österreichischen Schulsystems ergeben, sind in der
Ausschreibung angemessen zu berücksichtigen. Die Begutachtungskommis-
sion kann die zuständige Personalstelle mit der Prüfung der Erfüllung der Erfor-
dernisse des Abs. 4 beauftragen. In Bezug auf Landeslehrpersonen bedarf die
Einholung der Information der vorhergehenden Zustimmung der Landeslehrper-
son. Auf das Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren ist das Ausschrei-
bungsgesetz 1989 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Begutachtungskom-
mission anstelle der beiden Mitglieder, die gemäß § 7 Abs. 2 zweiter Satz Aus-
schreibungsgesetz 1989 durch die Leiterin oder den Leiter der Zentralstelle zu
bestellen sind, folgende Personen angehören:

1. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor oder eine von der Bil-
dungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor bestellte Vertretung als Vorsit-
zende oder als Vorsitzender,

2. die Leiterin oder der Leiter des Bereichs Pädagogischer Dienst oder eine
von der Leiterin oder vom Leiter des Bereichs Pädagogischer Dienst be-
stellte Vertretung als weiteres Mitglied.

Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bundesministerin oder dem Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

(4) Voraussetzung für die Zuordnung zur Entlohnungsgruppe „sqm“ ist
1. die Erfüllung der Erfordernisse

a) gemäß § 38 Abs. 2, 2a, 2b, 2c, 3 oder 7 oder
b) gemäß § 3 Abs. 2, 2a, 2b, 3 oder 7 LVG oder
c) gemäß Anlage 1 Z 28 lit. a BDG 1979,

2. eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehr- oder Schulleitungspraxis
an einer Schule, deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG,
BGBl. Nr. 242/1962, im Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/
1974, oder im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz,
BGBl. Nr. 175/1966, geregelt ist, oder an einer vergleichbaren Schule in
einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der Türkischen Republik oder der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft;
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3. im Bereich des Minderheitenschulwesens überdies die im Minderheiten-
Schulgesetz für Kärnten oder im Minderheiten-Schulgesetz für das Bur-
genland festgelegten weiteren besonderen Erfordernisse.

(5) Dienststelle einer oder eines Vertragsbediensteten des Schulqualitäts-
managements ist die Bildungsdirektion oder eine für eine Bildungsregion zustän-
dige Außenstelle der Bildungsdirektion.

(6) Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanagements obliegt neben der
Aufsicht über die Erfüllung der Aufgaben der österreichischen Schulen insbe-
sondere die Sicherstellung der Implementierung von Reformen und Entwick-
lungsvorgaben in der Region, die Mitwirkung am Qualitätsmanagement (evi-
denzbasierte Steuerung der regionalen Bildungsplanung) und an der schularten-
und standortbezogenen Schulentwicklung, das laufende Qualitäts-Controlling,
die strategische Personalführung auf Ebene der Schulleitungen und Schulclus-
ter-Leitungen, die Bereitstellung pädagogischer Expertise an Schnittstellen und
das Krisen- und Beschwerdemanagement im Eskalationsfall. Darüber hinaus
obliegt den Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanagements die Behand-
lung von allenfalls durch die Bildungsdirektorin oder den Bildungsdirektor den
Bildungsregionen (Außenstellen der Bildungsdirektion) zugewiesenen Aufgaben
im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches. Die Bundesministerin oder der Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat die Aufgaben der Ver-
tragsbediensteten des Schulqualitätsmanagements unter Berücksichtigung der
Erfordernisse des Qualitätsmanagements im Rahmen der verschiedenen Schul-
arten des differenzierten österreichischen Schulsystems näher durch Verord-
nung festzulegen.

(7) Vertragsbedienstete des Schulqualitätsmanagements für den Bereich des
Minderheitenschulwesens für Kärnten oder das Burgenland obliegt die Wahrneh-
mung der im jeweiligen Minderheiten-Schulgesetz vorgesehenen Aufgaben.

(8) Vertragsbedienstete des Schulqualitätsmanagements sind verpflichtet,
Veranstaltungen zur Weiterbildung zu absolvieren. Die Bundesministerin oder
der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat unter Bedacht-
nahme auf die Aufgaben des Schulqualitätsmanagements den Umfang und die
Inhalte der Weiterbildung durch Verordnung festzulegen.

(9) Kann eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter des Schul-
qualitätsmanagements ihre oder seine Funktion für die Dauer von mindestens
drei Monaten vorübergehend nicht wahrnehmen, darf ohne Durchführung eines
Ausschreibungsverfahrens eine Lehrperson vorläufig mit der Funktion Schul-
qualitätsmanagement betraut werden. Betrauungen für einen Gesamtzeitraum
von bis zu einem Jahr obliegen der Bildungsdirektorin oder dem Bildungsdirek-
tor; sie enden spätestens mit Ablauf dieses Zeitraumes; darüber hinausgehende
Betrauungen obliegen der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung.

Leitung einer Bildungsregion

§ 48s. (1) Einer Leiterin oder einem Leiter einer Bildungsregion obliegen die
Entwicklung und Implementierung von regionalen Konzepten und Maßnahmen
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zur Verbesserung der Bildungsqualität und Erhöhung der Chancen- und Ge-
schlechtergerechtigkeit, die Steuerung der Bildungsangebote in der Bildungsre-
gion, die Abstimmung der Bildungsangebote aufeinander sowie deren Weiter-
entwicklung, die strategische Personalführung und -entwicklung der regionalen
Teams, die Förderung der Zusammenarbeit aller Schulen (Schulcluster) sowie
deren Zusammenarbeit mit den außerschulischen Einrichtungen einer Bildungs-
region, die Steuerung des Qualitätsmanagements und der Agenden der Inklu-
sion und Diversität, die Steuerung der Umsetzung regionaler Bildungskonzepte
(z.B. Bildungsregionen, Cluster/Campus) und zentraler Reformen und Entwick-
lungsvorgaben, die Unterstützung der Leitung des Pädagogischen Bereiches in
Planungs- und Steuerungsangelegenheiten der Bildungsdirektion sowie die
Kommunikation und Zusammenarbeit mit Stakeholdern und externen Partnerin-
nen und Partnern in der Region.

(2) Die Besetzung der Funktion Leitung einer Bildungsregion ist zunächst auf
einen Zeitraum von fünf Jahren wirksam. § 44 Abs. 4 erster bis dritter Satz ist mit
der Maßgabe, dass sich die Verpflichtung auf die Absolvierung der Weiterbildung
anstelle von § 44 Abs. 3 auf § 48r Abs. 8 bezieht, sinngemäß anzuwenden.

(3) Kann die Leitung einer Bildungsregion ihre Funktion für die Dauer von
mindestens einem Monat vorübergehend nicht wahrnehmen, darf ohne Durch-
führung eines Ausschreibungsverfahrens eine Person, die der Entlohnungs-
gruppe sqm angehört oder mit der Funktion Fachinspektion betraut ist, vorläufig
mit der Funktion Leitung einer Bildungsregion betraut werden. Betrauungen für
einen Gesamtzeitraum von bis zu einem Jahr obliegen der Bildungsdirektorin
oder dem Bildungsdirektor; sie enden spätestens mit Ablauf dieses Zeitraumes;
darüber hinausgehende Betrauungen obliegen der Bundesministerin oder dem
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Ausnahmebestimmungen

§ 48t. (1) Die Bestimmungen betreffend Dienstverhältnisse auf Probe sind
auf Vertragsbedienstete des Schulqualitätsmanagements nicht anzuwenden.

(2) § 20 Abs. 1 Z 1 iVm § 50a BDG 1979 und § 29g sind auf die Dienstzeit
der Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanagements nicht anzuwenden.

(3) Bei der Besetzung von Planstellen im Sinne des § 2a ist auch auf die Be-
stimmungen der Entlohnungsgruppe sqm sowie auf die Sonderbestimmungen
der Vertragsbediensteten in der Schulevaluation Bedacht zu nehmen.

Verwendungsbezeichnung

§ 48u. (1) Die oder der Vertragsbedienstete des Schulqualitätsmanagements
führt die Verwendungsbezeichnung „Schulqualitätsmanagerin“ oder „Schulquali-
tätsmanager“, im Fall der Innehabung der Funktion Leitung einer Bildungsregion
die Verwendungsbezeichnung „Leiterin der Bildungsregion“ oder „Leiter der Bil-
dungsregion“ mit einem entsprechenden die Region kennzeichnenden Zusatz.

(2) Eine oder ein gemäß § 32 Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, BGBl.
Nr. 101/1959, oder gemäß den §§ 15 und 16 Minderheiten-Schulgesetz für das
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Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, bestellte Schulinspektorin oder Schulinspektor
führt die Verwendungsbezeichnung „Schulinspektorin“ oder „Schulinspektor“.
Die oder der gemäß § 32 Abs. 3 Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten zur
Landesschulinspektorin bestellte Vertragsbedienstete oder zum Landesschul-
inspektor bestellter Vertragsbediensteter führt die Verwendungsbezeichnung
„Landesschulinspektorin“ oder „Landesschulinspektor“.

Entgelt

§ 48v. (1) Das Monatsentgelt der oder des Vertragsbediensteten des Schul-
qualitätsmanagements beträgt:

(2) Das Monatsentgelt der oder des Vertragsbediensteten des Schulquali-
tätsmanagements beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

(3) Die oder der Vertragsbedienstete des Schulqualitätsmanagements rückt
nach jeweils fünf Jahren in die nächsthöhere für sie oder ihn vorgesehene Ent-
lohnungsstufe vor. Zeiten, in denen die oder der Vertragsbedienstete mit der
Funktion Schulqualitätsmanagement betraut war, sind für die Vorrückung anzu-
rechnen.

(4) Zeiten als Leiterin oder Leiter einer Schule (eines Schulclusters) oder als
Abteilungsvorständin oder Abteilungsvorstand an berufsbildenden höheren
Schulen (ausgenommen an Bildungsanstalten) oder als Vertragsbedienstete
oder Vertragsbediensteter in der Schulevaluation sowie Zeiten, in denen die
oder der Vertragsbedienstete mit einer dieser Funktionen betraut war, sind bis
zum Höchstausmaß von fünf Jahren für die Vorrückung in die Fixgehaltsstufe 2
anzurechnen.

(5) Bei einer Anrechnung gemäß Abs. 4 erhöht sich die Verweildauer in der
Entlohnungsstufe 2 um die angerechneten Zeiten. Dies gilt nicht für Zeiten, in
denen die oder der Vertragsbedienstete als Leiterin oder Leiter einer Schule
(eines Schulclusters) in der Entlohnungsgruppe l 1 verwendet worden ist.

(6) Durch das Monatsentgelt sind alle Mehrleistungen der oder des Vertrags-
bediensteten des Schulqualitätsmanagements in zeitlicher und mengenmäßiger
Hinsicht abgegolten. 13,65% des Monatsentgeltes gelten als Abgeltung für zeit-
liche Mehrleistungen.

(7)1) Vertragsbedienstete des Schulqualitätsmanagements, die unmittelbar
vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Bestellung (oder einer Betrauung gemäß

1) § 48v Abs. 7 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. Auf eine Vertragsbedienstete
oder einen Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanagements, die oder der vor dem 1. Jänner 2024
einen Anspruch auf die Dienstzulage gemäß § 48v Abs. 7 begründet hat, sind der § 48v Abs. 7 und der
§ 48w Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

in der Entlohnungsstufe Euro

1 6233,9
2 7017,5
3 7682,0
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§ 48r Abs. 9) als Vertragslehrpersonen in den Entlohnungsgruppen l ph, l 1 oder
l 2 eine Schule (einen Schulcluster) mit mindestens 25 Klassen geleitet haben
und die mindestens fünf Jahre die Leitung einer Schule (eines Schulclusters)
inne hatten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 12,5% des Referenz-
betrages gemäß § 3 Abs. 4 GehG.

Dienstzulage für die Leitung einer Bildungsregion

§ 48w. (1) Der oder dem Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanage-
ments in der Funktion Leitung einer Bildungsregion (§ 48s Abs. 2) gebührt eine
Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt

(2) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter des Schul-
qualitätsmanagements mit der Leitung einer Bildungsregion betraut (§ 48s
Abs. 3), gebührt ihr oder ihm eine Dienstzulage, wie sie gemäß Abs. 1 für eine
Funktionsdauer von bis zu fünf Jahren vorgesehen ist.

(3) Ist ein Organ der Schulaufsicht für das Minderheitenschulwesen in Kärn-
ten oder im Burgenland mit der Leitung der in der Bildungsdirektion eingerichte-
ten Abteilung für das Minderheitenschulwesen betraut oder übt es die Funktion
einer Landesschulinspektorin oder eines Landesschulinspektors gemäß § 32
Abs. 3 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, aus,
gebührt ihm eine Dienstzulage gemäß Abs. 1.

(4)1) § 48v Abs. 7 ist auf eine Vertragsbedienstete oder einen Vertragsbe-
diensteten des Schulqualitätsmanagements in der Funktion Leitung einer Bil-
dungsregion nicht anzuwenden.

Vergütung Schulqualitätsmanagement

§ 48x. (1) Der oder dem Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanage-
ments gebührt eine monatliche Vergütung in der Höhe von 3,5% ihres oder sei-
nes Entgeltes.

(2) Auf die nach Abs. 1 gebührende Vergütung sind gemäß § 22 Abs. 1
erster Satz anzuwenden:

1. § 15 Abs. 1 letzter Satz GehG,
2. § 15 Abs. 4 und 5 GehG,
3. § 15a Abs. 2 GehG.

1) § 48w Abs. 4 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. Auf eine Vertragsbedienstete
oder einen Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanagements, die oder der vor dem 1. Jänner 2024
einen Anspruch auf die Dienstzulage gemäß § 48v Abs. 7 begründet hat, sind der § 48v Abs. 7 und der
§ 48w Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden

Funktionsdauer Euro

bis zu 5 Jahre 1147,3
mehr als 5 Jahre 1364,0
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Vorübergehende Betrauung mit Aufgaben
des Schulqualitätsmanagements

§ 48y. (1) Wird eine Lehrperson mit der Funktion Schulqualitätsmanage-
ment vorübergehend betraut, gebührt ihr für die Dauer dieser Verwendung
zu ihrem Monatsentgelt als Lehrperson eine Dienstzulage und eine monatliche
Vergütung.

(2) Die Höhe der Dienstzulage ist gleich dem Unterschiedsbetrag zwischen
dem Entgelt der Lehrperson (einschließlich allfälliger Dienstzulagen) und dem
Monatsentgelt, auf das sie Anspruch hätte, wenn sie zur Vertragsbediensteten
oder zum Vertragsbediensteten des Schulqualitätsmanagements bestellt wor-
den wäre.

(3) Die Höhe der Vergütung beträgt 3,5% des Entgelts, auf das die Lehr-
person Anspruch hätte, wenn sie zur Vertragsbediensteten oder zum Vertrags-
bediensteten des Schulqualitätsmanagements bestellt worden wäre. Auf diese
Vergütung ist § 48x Abs. 2 anzuwenden.

(4) Durch die Dienstzulage und die Vergütung sind alle Mehrleistungen in
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht, die auf Grund der Betrauung mit der
Funktion Schulqualitätsmanagement geleistet werden, abgegolten. 30,89% der
Dienstzulage gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

Abschnitt IIc

Sonderbestimmungen für das wissenschaftliche
und künstlerische Personal an Universitäten

1. Unterabschnitt

Bestimmungen für alle Universitätslehrer

Anwendungsbereich

§ 49a. Dieser Unterabschnitt ist auf Professoren und Assistenten an Univer-
sitäten anzuwenden, deren privatrechtliches Dienstverhältnis nach dem 30. Sep-
tember 2001 begründet wird.

Aufgaben der Universitätslehrer (Rechte und Pflichten)

§ 49b. (1) Die Aufgaben der Universitätslehrer umfassen Forschung (Ent-
wicklung und Erschließung der Künste), Lehre einschließlich Prüfungstätigkeit,
Betreuung der Studierenden, Heranbildung des wissenschaftlichen (künstleri-
schen) Nachwuchses sowie zusätzlich Organisations- und Verwaltungstätigkeit,
Management und Mitwirkung bei Evaluierungsmaßnahmen. Sie erstrecken sich
auch auf Tätigkeiten gemäß § 27 und § 56 des Universitätsgesetzes 2002. Die
Erfüllung der Aufgaben ist in regelmäßigen Abständen, zumindest jedoch alle
fünf Jahre, zu evaluieren.

(2) Die Universitätslehrer haben ihre Aufgaben in Forschung (Entwicklung
und Erschließung der Künste) und Lehre in Verbindung mit den fachlich in Be-
tracht kommenden Bereichen in und außerhalb der Universität zu erfüllen.
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(3) Die Universitätslehrer sind zur fachlichen, pädagogischen und didakti-
schen Weiterbildung verpflichtet. Soweit sie Organisations- und Verwaltungs-
tätigkeiten sowie Managementaufgaben auszuüben und an Evaluierungsmaß-
nahmen mitzuwirken haben, sind sie auch zu einer entsprechenden und zeitge-
rechten Aus- und Weiterbildung verpflichtet.

(4) Universitätslehrer, die an der Universität in ärztlicher (§§ 2 und 3 des Ärz-
tegesetzes 1998) oder zahnärztlicher (§§ 16 und 17 des Ärztegesetzes 1998)
Verwendung stehen, haben außerdem an der Erfüllung der Aufgaben mitzuwir-
ken, die den Universitätseinrichtungen im Rahmen des öffentlichen Gesund-
heitswesens und der Untersuchung und Behandlung von Menschen obliegen
(§ 29 Abs. 4 Z 1 des Universitätsgesetzes 2002).

(5) Das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997,
ist auf Universitätslehrer in ärztlicher und zahnärztlicher Verwendung im Klini-
schen Bereich einer Medizinischen Universität anzuwenden, soweit sie nicht
eine leitende Funktion (§ 1 Abs. 3 KA-AZG) ausüben. Die Heranziehung zu ärzt-
lichen oder zahnärztlichen Journal- und Bereitschaftsdiensten bedarf bei Univer-
sitätslehrern in Teilbeschäftigung der Zustimmung des Universitätslehrers, es
sei denn der Spitalsbetrieb kann anders nicht aufrechterhalten werden.

(6) Universitätslehrer mit einem abgeschlossenen Studium der Studienrich-
tung Veterinärmedizin, die an der Universität als Tierärzte in Verwendung ste-
hen, haben außerdem an der Erfüllung der Aufgaben mitzuwirken, die den Uni-
versitätseinrichtungen im Rahmen der Untersuchung und Behandlung von Tie-
ren obliegen.

(7) Bei der Auslegung der folgenden Bestimmungen über die Rechte und
Pflichten hat die in den Abs. 1 bis 4 und 6 umschriebene Aufgabenstellung im
Vordergrund zu stehen. Der Schwerpunkt der Aufgabenstellung des Universi-
tätslehrers ergibt sich aus seiner organisatorischen Eingliederung in den univer-
sitären Bereich, aus der dienstrechtlichen Stellung und aus seiner fachlichen
Qualifikation.

(8) In den Fällen des § 29 i bleiben alle Rechte unberührt, die sich aus der
Lehrbefugnis (venia docendi) als Universitätsprofessor oder als Universitätsdo-
zent ergeben.

(9) Die Universitätslehrer haben die für die jeweiligen Universitätseinrichtun-
gen geltenden Ordnungsvorschriften einzuhalten.

(10) Die Lehrverpflichtung der Universitätslehrer wird in Semesterstunden
festgesetzt. Eine Semesterstunde entspricht so vielen Unterrichtseinheiten,
wie das Semester Unterrichtswochen umfasst. Eine Unterrichtseinheit dauert
45 Minuten.

Vorgesetztenfunktion, Nebenbeschäftigung, Gutachten

§ 49c. (1) Universitätslehrer, die eine Vorgesetztenfunktion ausüben, haben
die Verwendung der ihrer Organisationseinheit zugeordneten Mitarbeiter so zu
lenken, dass diesen die Erfüllung ihrer jeweiligen Dienstpflichten ermöglicht
wird. Zur Unterstützung dieser Verpflichtung haben diese Universitätslehrer mit
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ihren Mitarbeitern nachweislich mindestens alle zwei Jahre ein Gespräch über
deren berufliche Qualifikation und die Möglichkeiten einer weiteren Verwendung
an der Universität zu führen (Mitarbeitergespräch).

(2) Bei der Beurteilung, ob die Ausübung einer Nebenbeschäftigung den Uni-
versitätslehrer an der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Ver-
mutung seiner Befangenheit hervorruft oder sonst wesentliche dienstliche Inter-
essen gefährdet (§ 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 56 Abs. 2 BDG 1979), ist die
Verbindung mit den fachlich in Betracht kommenden Bereichen in und außer-
halb der Universität angemessen zu berücksichtigen. Die Erteilung entgeltlichen
Privatunterrichtes an Studierende, für die der Universitätslehrer an der Feststel-
lung des Studienerfolges mitzuwirken hat, ist unzulässig.

(3) Die Universitätslehrer haben jährlich im Nachhinein dem Rektor die Zahl
der von ihnen in ihrem Fachgebiet erstatteten außergerichtlichen wissenschaft-
lichen (künstlerischen) Gutachten zu melden, zu deren Erstellung Personal bzw.
Sachmittel der Universitätseinrichtung erforderlich waren. Die Meldung hat auch
den Arbeitsaufwand sowie Angaben über das Ausmaß der Inanspruchnahme
des Personals und der Sachmittel zu enthalten.

(4) Eine gesonderte Abgeltung für die Mitwirkung an der Durchführung der
Aufgaben der Universität im Rahmen des § 27 des Universitätsgesetzes 2002 ist
zulässig, soweit

1. für diese Mitwirkung Mehrleistungen zu erbringen sind, die nicht nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften abgegolten werden, und

2. die Universität über die erforderliche Bedeckung aus Tätigkeiten gemäß
§ 27 des Universitätsgesetzes 2002 verfügt.

Freistellung

§ 49d. (1) Der Rektor kann Universitätslehrern für Forschungs- bzw. Lehr-
zwecke (für Zwecke der Entwicklung und Erschließung der Künste), die in ihren
wissenschaftlichen (künstlerischen) Aufgaben begründet sind, eine Freistellung
von jenen Dienstpflichten gewähren, die ihre Anwesenheit an der Universität
erfordern.

(2) Eine Freistellung nach Abs. 1 kann unter Beibehaltung der Bezüge oder
unter Entfall der Bezüge gewährt werden. Freistellungen unter Entfall der Be-
züge sind für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängig sind,
zu berücksichtigen.

(3) Bei der Anwendung des Abs. 2 ist auf vermögenswerte Leistungen, die
der Universitätslehrer auf Grund einer während der Freistellung ausgeübten Tä-
tigkeit oder im Zusammenhang mit der Freistellung erhält, und notwendige
Mehraufwendungen aus Anlass der Freistellung Bedacht zu nehmen.

Sonderbestimmungen für akademische Funktionäre

§ 49e. (1) Ein Universitätslehrer, der zum Rektor oder hauptamtlichen Vize-
rektor einer Universität gewählt wird, ist für die Dauer der Ausübung dieses
Amtes gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. Die Zeit dieses Karenzurlaubes ist
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für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, zu berück-
sichtigen. Abweichend von § 29d Abs. 1 führt dieser Karenzurlaub nicht zur
Abberufung des Universitätslehrers von seinem Arbeitsplatz. Während dieses
Karenzurlaubes behält der hauptamtliche Rektor oder Vizerektor das sich aus
den Organisationsvorschriften ergebende Recht zur Ausübung der Lehrbefugnis
sowie zur Benützung der Universitätseinrichtungen für Zwecke der Forschung
oder der Entwicklung und Erschließung der Künste.

(2) Wird ein Universitätslehrer Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates,
eines Landtages, des Europäischen Parlaments oder des Verfassungsgerichts-
hofes, ruht seine Funktion als nicht hauptamtlicher Vizerektor (§ 24 des Univer-
sitätsgesetzes 2002), als Vorsitzender des Senats (§ 25 des Universitätsgeset-
zes 2002) oder als das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige
Organ (§ 19 Abs. 2 Z 2 des Universitätsgesetzes 2002).

(3) Universitätslehrer haben nach der Ausübung einer der folgenden akade-
mischen Funktionen gemäß UOG 1993 oder KUOG während einer vollen Funk-
tionsperiode Anspruch auf Freistellung für Forschung oder Entwicklung und Er-
schließung der Künste (Forschungssemester) unter Beibehaltung des Entgelts
in folgendem Ausmaß:

1. ein Semester für den:
a) Studiendekan oder Vizestudiendekan,
b) Vorsitzenden des Senats, des Universitätskollegiums oder eines Fakul-

tätskollegiums;
2. zwei Semester für den:

a) Rektor oder Vizerektor,
b) Dekan oder Vizedekan.

(4) Universitätslehrer haben nach Ausübung einer der folgenden akademi-
schen Funktionen gemäß des Universitätsgesetzes 2002 während einer vollen
Funktionsperiode Anspruch auf Freistellung für Forschung oder Entwicklung und
Erschließung der Künste (Forschungssemester) unter Beibehaltung des Ent-
gelts in folgendem Ausmaß:

1. ein Semester für den Vorsitzenden des Senats (§ 25 des Universitätsge-
setzes 2002) und für das für studienrechtliche Angelegenheiten zustän-
dige Organ (§ 19 Abs. 2 Z 2 des Universitätsgesetzes 2002);

2. zwei Semester für den Rektor oder Vizerektor.

(5) Im Falle der Ausübung einer der im Abs. 3 und Abs. 4 genannten akade-
mischen Funktionen während einer weiteren Funktionsperiode oder mehrerer
weiterer Funktionsperioden besteht Anspruch auf Freistellung für insgesamt ein
weiteres Semester.

(6) Während des Forschungssemesters ist der Universitätslehrer von den
dienstlichen Aufgaben mit Ausnahme der Verpflichtung zur Forschung oder zur
Entwicklung und Erschließung der Künste freigestellt.

(7) Der Anspruch auf diese Freistellung ist bis zum dritten auf die Been-
digung der Ausübung der akademischen Funktion folgenden Studienjahr gel-
tend zu machen und möglichst ein Jahr vor dem beabsichtigten Antritt anzu-
melden.
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2. Unterabschnitt

Professoren

Dienstverhältnis

§ 49f. (1) Professoren üben die Funktion eines Universitätsprofessors (§ 97
des Universitätsgesetzes 2002) aus. Diese Professoren und Vertragsprofesso-
ren gemäß § 57 sind einander in funktioneller Hinsicht gleichgestellt.

(2) Professoren gemäß Abs. 1 stehen in einem zeitlich befristeten oder in
einem unbefristeten Dienstverhältnis. Das zeitlich befristete Dienstverhältnis ist
mit längstens sieben Jahren zu begrenzen.

(3) Anstellungserfordernisse für Professoren der wissenschaftlichen Fächer
sind:

1. eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder
gleichwertige ausländische Hochschulbildung,

2. hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für
das zu besetzende Fach,

3. die pädagogische und didaktische Eignung,
4. Qualifikation zur Führungskraft,
5. facheinschlägige Auslandserfahrung,
6. facheinschlägige außeruniversitäre Praxis, soweit diese in dem zu beset-

zenden Fach möglich und sinnvoll ist,
7. für eine ärztliche (§§ 2 und 3 des Ärztegesetzes 1998) oder zahnärztliche

(§§ 16 und 17 des Ärztegesetzes 1998) Verwendung überdies die Befug-
nis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufs als Facharzt eines
einschlägigen Sonderfaches oder des zahnärztlichen Berufs.

(4) Anstellungserfordernisse für Professoren der künstlerischen Fächer sind:
1. eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder

gleichwertige ausländische Hochschulbildung,
2. hervorragende künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Qualifi-

kation für das zu besetzende Fach,
3. die pädagogische und didaktische Eignung,
4. Qualifikation zur Führungskraft,
5. facheinschlägige Auslandserfahrung,
6. facheinschlägige außeruniversitäre Praxis, soweit diese in dem zu beset-

zenden Fach möglich und sinnvoll ist.
Die Hochschulbildung im Sinne der Z 1 kann auch durch eine gleich zu wertende
künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Eignung ersetzt werden.

(5) Die Universität hat sich bei ihrer Meinungsbildung einer anerkannten
Methode der Personalauswahl zu bedienen.

(6) Im Dienstvertrag sind die Fachbezeichnung und die Universität anzu-
führen.

(7) Auf Professoren ist der Abschnitt I mit Ausnahme der §§ 3 Abs. 2 und 3,
3b, 4 Abs. 4, 4a, 10 bis 15a, 19, 22 Abs. 2 bis 4 und 6, 22a, 22b, 26, 27a Abs. 1
und 4 bis 8, 27c, 28b sowie 30 Abs. 5 und 6 insoweit anzuwenden, als sich aus
den folgenden Bestimmungen nicht anderes ergibt.
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(8) Eine Versetzung (§ 6) oder eine Dienstzuteilung (§ 6a) ist nur mit Zustim-
mung des Professors zulässig. Keiner solchen Zustimmung bedarf es bei Auf-
lassung des betreffenden Faches an der Universität im Rahmen studienrecht-
licher Änderungen. Die Versetzung oder Dienstzuteilung obliegt der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung
und ist an die Zustimmung der beteiligten Universitäten gebunden.

(9) § 32 Abs. 2 Z 4 und Abs. 3 bis 5 ist nicht anzuwenden. Eine Kündigung ist
weiters dann nicht zulässig, wenn sie wegen der vom Universitätsprofessor in
Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) oder Lehre vertretenen
Auffassung oder Methode (Vorliegen eines verpönten Motivs) erfolgt. § 32
Abs. 2 Z 7 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Kündigung erst mit Wirk-
samkeit des Ablaufs des Studienjahres erfolgen darf, in dem der Professor das
65. Lebensjahr vollendet.

Verlängerung des Dienstverhältnisses

§ 49g. (1) Das zeitlich befristete Dienstverhältnis als Vertragsprofessor ver-
längert sich um Zeiten

1. eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG,
2. einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG,

längstens jedoch um drei Jahre. Eine solche Verlängerung tritt nicht ein, wenn
der Vertragsprofessor als Ersatzkraft für einen unter Entfall der Bezüge beur-
laubten oder freigestellten Universitätsprofessor oder Vertragsprofessor aufge-
nommen worden ist.

(2) Das zeitlich befristete Dienstverhältnis als Vertragsprofessor kann vom
Rektor mit Zustimmung des Professors auf unbestimmte Zeit verlängert werden.

(3) Eine Verlängerung gemäß Abs. 2 darf nur erfolgen, wenn
1. der Bedarf nach einer zeitlich unbefristeten Professur für das betreffende

Fach im Entwicklungsplan der Universität (§ 98 Abs. 1 des Universitätsge-
setzes 2002) ausgewiesen ist und

2. eine vom Rektor veranlasste Evaluierung der Leistungen des Vertragspro-
fessors durch vier facheinschlägige oder zumindest fachverwandte Exper-
ten für alle Aufgabenbereiche zu einem positiven Ergebnis kommt.

(4) Zwei der Experten gemäß Abs. 3 Z 2 müssen als Universitätsprofesso-
ren oder Wissenschafter (Künstler) gleich zu wertender Qualifikation im Aus-
land tätig sein, wenigstens ein Experte soll an einer anderen inländischen Uni-
versität als Professor tätig sein. Im Rahmen der Evaluierung der Lehre ist auch
auf die Bewertung der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden Bedacht zu
nehmen.

Besondere Aufgaben

§ 49h. (1) Der Professor hat nach Maßgabe der Organisations- und Stu-
dienvorschriften

1. sein wissenschaftliches (künstlerisches) Fach in Forschung (Entwicklung
und Erschließung der Künste) und Lehre zu vertreten und zu fördern sowie
sich an der Erfüllung der Forschungsaufgaben (Aufgaben zur Entwicklung
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und Erschließung der Künste) der Organisationseinheit, der der Professor
zugeordnet ist, oder einer allfälligen Untereinheit zu beteiligen,

2. Lehrveranstaltungen, insbesondere Pflichtlehrveranstaltungen, nach Maß-
gabe des sich aus dem Studienrecht ergebenden Bedarfs durchzuführen
und Prüfungen abzuhalten,

3. Studierende, insbesondere Diplomanden und Dissertanten, und den wis-
senschaftlichen (künstlerischen) Nachwuchs zu betreuen,

4. an Organisations- und Verwaltungsaufgaben sowie an Evaluierungsmaß-
nahmen mitzuwirken und

5. allfällige weitere Pflichten gemäß § 49b Abs. 4 oder 6 zu erfüllen.

(2) Das Rektorat hat den Professor auf Vorschlag oder nach Anhörung des
Leiters der Organisationseinheit, der der Professor zugeordnet ist, und des Pro-
fessors selbst mit der selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Aus-
maß von mindestens sechs und höchstens zwölf Semesterstunden in wissen-
schaftlichen oder mindestens zwölf und höchstens 24 Semesterstunden in
künstlerischen Fächern zu betrauen. In besonders begründeten Fällen, insbe-
sondere wenn dem Professor die Leitung oder Koordination eines multinationa-
len EU-Forschungsprojektes obliegt, ist vorübergehend eine Betrauung in einem
geringeren Ausmaß zulässig. Bei der Betrauung sind der sich aus den Studien-
vorschriften ergebende Bedarf und die finanzielle Bedeckbarkeit zu berück-
sichtigen.

(3) Der Professor hat die Aufgaben gemäß Abs. 1 und 2 an der Universität
nach den Erfordernissen des Universitätsbetriebes in örtlicher und zeitlicher Bin-
dung persönlich zu erfüllen. Lediglich bei der Wahrnehmung der Aufgaben der
Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) ist er zeitlich und örtlich
nur insoweit gebunden, als dies die Zusammenarbeit mit anderen, der Universi-
tätseinrichtung zugeordneten Bediensteten bzw. die Verwendung der Sachmittel
der Universitätseinrichtung erfordern. Soweit eine örtliche Bindung an die Uni-
versität nicht besteht, hat der Professor dafür zu sorgen, dass er für eine dienst-
liche Inanspruchnahme erreichbar ist.

(4) Durch die persönliche Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 und 2 gilt die
regelmäßige Wochendienstzeit als erbracht.

(5) § 20 gilt mit der Maßgabe, dass § 47a, § 48 Abs. 1, Abs. 2 dritter Satz,
Abs. 2a erster und zweiter Satz und Abs. 3 bis 6 sowie die §§ 48a bis 48 f BDG
1979 nicht anzuwenden sind.

Rechte

§ 49i. (1) Der Professor führt
1. im befristeten Dienstverhältnis die Funktionsbezeichnung „Vertragspro-

fessor“,
2. im unbefristeten Dienstverhältnis die Funktionsbezeichnung „Universitäts-

professor“.

(2) Das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt für den Professor in jedem
Kalenderjahr 240 Stunden. Der Verbrauch der Urlaubsstunden ist nur tageweise
zulässig. Einem Urlaubstag entsprechen dabei acht Stunden.
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(3) Der Verbrauch des Erholungsurlaubes ist nicht auf die lehrveranstal-
tungsfreie Zeit beschränkt, er ist aber unter Berücksichtigung der dienstlichen In-
teressen kalendermäßig festzulegen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse
des Professors angemessen Rücksicht zu nehmen ist.

Entgelt

§ 49 j. (1) Das Entgelt des vollbeschäftigten Professors ist unter Berücksich-
tigung seiner Aufgaben und Funktionen, der Stellung des zu vertretenden Fa-
ches an der betreffenden Universität, des Bedarfs nach den Studienvorschriften
und der budgetären Bedeckbarkeit mit einem Jahresbruttobetrag in einem Rah-
men von 43952,5 E bis 131857,6 E zu vereinbaren.

(2) Bei Teilbeschäftigung gebührt nach § 21 der entsprechende Anteil.

(3) Das Jahresentgelt ist in 14 gleiche Teile zu teilen, zwölf davon sind als
Monatsentgelt, zwei als Sonderzahlungen nach § 8a Abs. 2 auszuzahlen.

(4) Wird der Professor nur während eines Teiles des Jahres verwendet, ge-
bührt das Entgelt nach den Regeln des § 8a anteilig.

(5) Der im Abs. 1 genannte Rahmen sowie der nach Abs. 1 vereinbarte Jah-
resbruttobetrag erhöhen sich jeweils um den Prozentsatz, um den sich das
Gehalt der Gehaltsstufe 5 eines Universitätsprofessors nach § 48 Abs. 1 des
Gehaltsgesetzes 1956 einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage nach
dem 1. Jänner 2002 erhöht.

(6) Mit dem Entgelt sind auch alle mengenmäßigen und zeitlichen Mehrleis-
tungen abgegolten, ausgenommen sind ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche
Journal- und Bereitschaftsdienste sowie Dienstleistungen in deren Rahmen.
Ausgenommen sind weiters Tätigkeiten gemäß § 26 Abs. 1 und § 27 des Uni-
versitätsgesetzes 2002, soweit hiefür eine gesonderte Abgeltung (§ 49c Abs. 4)
erfolgt. Für außergewöhnliche Leistungen können jederzeit widerrufbare Leis-
tungsprämien zuerkannt werden.

Abfertigung

§ 49k. (1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses durch Zeitablauf gebührt
dem Vertragsprofessor abweichend von § 84 Abs. 2 Z 1 eine Abfertigung, sofern
er zu diesem Zeitpunkt wenigstens eine ununterbrochene fünfjährige tatsächli-
che Verwendung in dieser Funktion aufweist. Zeiten, in denen der Professor
nach § 49d freigestellt war, Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3
bis 5 MSchG und einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG sind in die tat-
sächliche Verwendungsdauer einzurechnen.

(2) Die Abfertigung beträgt nach einer ununterbrochenen Verwendung von
fünf Jahren 20%, nach sieben Jahren 25% des dem Vertragsprofessor gebüh-
renden Jahresbruttoentgelts.

(3) Keine Abfertigung gebührt, wenn der Vertragsprofessor gleichzeitig in
einem anderen Dienstverhältnis mit mindestens halbem Beschäftigungsausmaß
zu einer inländischen Gebietskörperschaft steht oder unmittelbar anschließend
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in ein anderes Dienstverhältnis zum Bund oder Arbeitsverhältnis zu einer Uni-
versität übernommen wird.

(4) Soweit nicht Abs. 3 anzuwenden ist, ist bei einer einverständlichen
Lösung des Dienstverhältnisses eine Vereinbarung über die Abfertigung nur
zulässig, wenn das Dienstverhältnis unter den in § 84 Abs. 3 angeführten
Voraussetzungen aufgelöst worden ist und wenigstens drei Jahre gedauert
hat.

(5) Wird ein ehemaliger Vertragsprofessor, der eine Abfertigung gemäß
Abs. 1 erhalten hat, innerhalb von vier Jahren wieder in den Bundesdienst oder
Arbeitsverhältnis zu einer Universität aufgenommen, ist er verpflichtet, diese Ab-
fertigung im Ausmaß von

1. 50% bei einer Wiederaufnahme innerhalb von zwölf Monaten,
2. 40% bei einer Wiederaufnahme innerhalb von 24 Monaten,
3. 30% bei einer Wiederaufnahme innerhalb von 36 Monaten,
4. 20% bei einer Wiederaufnahme innerhalb von 48 Monaten

zurückzuzahlen.

(6) Auf die Abfertigung von Universitätsprofessoren ist § 84 anzuwenden.

3. Unterabschnitt

Assistenten

Aufnahme

§ 49l. (1) Auf Assistenten ist der Abschnitt I mit Ausnahme der §§ 4 Abs. 4,
4a, 10 bis 15a, 19, 22 Abs. 2 bis 4 und 6, 22a, 22b, 26, 27a Abs. 8, 27c sowie
§ 30 Abs. 5 und 6 insoweit anzuwenden, als sich aus den folgenden Bestimmun-
gen nicht anderes ergibt.

(2) Zum Assistenten können Personen bestellt werden, die
1. ein für die Verwendung in Betracht kommendes Doktoratsstudium abge-

schlossen haben oder
2. eine für die Verwendung in Betracht kommende und dem Doktorat gleich

zu wertende künstlerische, künstlerisch-wissenschaftliche oder wissen-
schaftliche Befähigung besitzen.

(3) Ärzte (§§ 2 und 3 des Ärztegesetzes 1998) haben die Befugnis zur selb-
ständigen Ausübung des ärztlichen Berufs als Facharzt eines für die Verwen-
dung in Betracht kommenden Sonderfaches nachzuweisen. Dies gilt auch für
Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (§§ 16 und 17 des Ärztegeset-
zes 1998). Ärzte und Zahnärzte, die das Studium der Humanmedizin (Anlage 1
Z 4.3 des UniStG) oder der Zahnmedizin (Anlage 1 Z 4.4 des UniStG) absolviert
haben, müssen außerdem das Doktorat der Medizinischen Wissenschaft (An-
lage 2 Z 2.4 des UniStG) besitzen.

(4) Eine Beschäftigung als teilbeschäftigter Assistent ist nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen zulässig, in denen es Umstände in Forschung
(Entwicklung und Erschließung der Künste) und Lehre erfordern oder nur
ein Teil einer Planstelle zur Verfügung steht. Das Beschäftigungsausmaß
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darf nicht unter der Hälfte des für Vollbeschäftigte vorgesehenen Ausmaßes
liegen.

(5) Personen, die weder die österreichische Staatsbürgerschaft noch eine
Staatsangehörigkeit eines vom § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b erfassten Landes besitzen,
können abweichend vom § 3 als Assistenten aufgenommen werden, wenn die
Aufnahme im Hinblick auf die vom Assistenten zu erfüllenden Aufgaben notwen-
dig ist und der aufzunehmende Assistent eine Vorbildung aufweist, die der für
Assistenten vorgeschriebenen Ausbildung inhaltlich gleichwertig ist; eine for-
melle Nostrifizierung (§ 90 des Universitätsgesetzes 2002) ist nicht erforderlich.

Verwendungsdauer

§ 49m. (1) Die Dauer des Dienstverhältnisses des Assistenten ist vom Rek-
tor je nach Bedarf mit vier bis sechs Jahren festzusetzen. Eine Befristung auf
einen kürzeren Zeitraum ist vorzunehmen, wenn dies auf Grund anderer gesetz-
licher Bestimmungen erforderlich ist.

(2) Das Dienstverhältnis verlängert sich
1. um Zeiten

a) eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG,
b) einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG,
c) der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes,
längstens jedoch um drei Jahre;

2. um Zeiten einer Freistellung gemäß § 49d für eine facheinschlägige wis-
senschaftliche (künstlerische) Tätigkeit im Ausland, längstens jedoch um
vier Jahre.

Verlängerungszeiträume gemäß Z 1 und 2 dürfen zusammen fünf Jahre nicht
überschreiten. Solche Verlängerungen treten nicht ein, wenn der Assistent als
Ersatzkraft für einen unter Entfall der Bezüge beurlaubten oder freigestellten
Assistenten, Universitäts- oder Vertragsassistenten aufgenommen worden
ist.

Besondere Aufgaben

§ 49n. (1) Der Assistent hat nach Maßgabe der Organisations- und Studien-
vorschriften an der Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit, der der As-
sistent zugeordnet ist, in Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste)
und Lehre mitzuwirken. Dazu zählen

1. die selbständige Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste),
2. die Mitwirkung an Forschungsprojekten (Projekten zur Entwicklung und

Erschließung der Künste) des Instituts,
3. die Abhaltung von Lehrveranstaltungen (einschließlich der Prüfungstätig-

keit) nach Maßgabe der Beauftragung durch das Rektorat,
4. die Betreuung von Studierenden,
5. die Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben und an Eva-

luierungsmaßnahmen,
6. allfällige weitere Pflichten gemäß § 49b Abs. 4 oder 6.
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(2) Die Aufgaben des Assistenten gemäß Abs. 1 sind anlässlich der Auf-
nahme vom Leiter der Organisationseinheit, der der Assistent zugeordnet ist,
schriftlich festzulegen und bei Bedarf anzupassen. Der Assistent und sein unmit-
telbarer Dienstvorgesetzter sind hiezu anzuhören. Bei der Festlegung der Auf-
gaben ist auf die Einräumung angemessener Zeit zur Erbringung selbständiger
wissenschaftlicher oder künstlerischer Leistungen Bedacht zu nehmen.

(3) Das Rektorat hat den Assistenten auf Vorschlag oder nach Anhörung des
Leiters der Organisationseinheit, der der Assistent zugeordnet ist, und des
Assistenten selbst mit der selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen im
Ausmaß von vier Semesterstunden, bei Teilbeschäftigung im Ausmaß von zwei
Semesterstunden, im Durchschnitt eines Studienjahres zu beauftragen. Bei der
Beauftragung sind der sich aus den Studienvorschriften ergebende Bedarf und
die Qualifikation des Assistenten zu berücksichtigen. Eine Unterschreitung die-
ses Stundenausmaßes ist zulässig, wenn es der sich aus den Studienvorschrif-
ten ergebende Bedarf erfordert.

(4) Assistenzärzte im Klinischen Bereich einer Medizinischen Universität sind
abweichend von Abs. 3 nur insoweit in der Lehre einzusetzen, als der Studien-
betrieb dies erfordert.

(5) Auf eine Semesterstunde gemäß Abs. 3 sind
1. Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen Fach mit 100%,
2. Lehrveranstaltungen aus einem künstlerischen, Zentralen Künstlerischen

oder praktischen Fach mit 75%,
3. Lehrveranstaltungen in einem Zentralen Künstlerischen Fach oder im

gleichzuhaltenden künstlerischen Fach der Lehramtsstudien, jeweils im
Rahmen des künstlerischen Gesamtkonzepts eines Universitätslehrers
mit der Lehrbefugnis für das gesamte Fach („Künstlerische Assistenz“) mit
65%,

4. Lehrveranstaltungen, bei denen der Lehrveranstaltungsleiter eine über-
wiegend anleitende oder kontrollierende Tätigkeit ausübt, mit 50%

der Semesterstunde anzurechnen.

(6) Der Assistent hat seine dienstlichen Aufgaben persönlich und, soweit der
Gegenstand nicht anderes erfordert, an der Universität zu erfüllen.

Dienstzeit

§ 49o. (1) Die Dienstzeit ist vom Leiter der Organisationseinheit, der der
Assistent zugeordnet ist, nach Anhörung des Assistenten im Voraus einzutei-
len. Dabei ist auf die Aufgaben der Organisationseinheit, der der Assistent zu-
geordnet ist, sowie die berechtigten Interessen des Assistenten Bedacht zu
nehmen.

(2) Der Assistent hat die nach Abs. 1 festgelegte Dienstzeit einzuhalten,
wenn er nicht vom Dienst befreit, enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwe-
send ist. § 20 gilt mit der Maßgabe, dass § 47a, § 48 Abs. 1, Abs. 2 dritter Satz,
Abs. 2a erster und zweiter Satz und Abs. 4 bis 6 sowie die §§ 48a bis 48 f BDG
1979 nicht anzuwenden sind.



Band1.Buch : 05-VBG.pod    907
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

907

907

§§ 49p, 49q VBG

Rechte

§ 49p. (1) Der Assistent führt die Funktionsbezeichnung „Universitätsassis-
tent“, der Assistent in ärztlicher, zahnärztlicher oder tierärztlicher Verwendung
führt die Funktionsbezeichnung „Assistenzarzt“.

(2) Wirkt der Assistent bei wissenschaftlichen (künstlerischen) Arbeiten mit,
sind Art und Umfang seiner Mitarbeit jedenfalls in der Veröffentlichung zu be-
zeichnen.

(3) Der Assistent hat das Recht, eigene wissenschaftliche (künstlerische) Ar-
beiten selbständig zu veröffentlichen. Soweit jedoch die Veröffentlichung unter
Berufung auf seine Zugehörigkeit zu einer Universitätseinrichtung erfolgen soll,
ist hiefür die Zustimmung des Leiters der Universitätseinrichtung erforderlich.
Die bloße Angabe der Dienstadresse gilt nicht als Berufung auf die Zugehörig-
keit zu einer Universitätseinrichtung.

(4) Bei der Bewerbung um eine nicht für Universitätslehrer vorgesehene
Planstelle sind ein Assistent und ein ehemaliger Assistent in den ersten vier Jah-
ren nach Beendigung des Dienstverhältnisses vorzugsweise zu berücksichtigen,
wenn sie für die angestrebte Planstelle mindestens gleich geeignet sind wie die
übrigen Bewerber.

(5) Die vom Assistenten erbrachten wissenschaftlichen (künstlerischen)
Leistungen sind nach Maßgabe besonderer Rechtsvorschriften im Rahmen
einer späteren Grundausbildung für eine andere Verwendung im Bundesdienst
angemessen zu berücksichtigen. Hiebei ist auf Antrag des Assistenten die Stel-
lungnahme eines von ihm namhaft gemachten Experten einzuholen.

Entgelt

§ 49q. (1) Das jährliche Bruttoentgelt bei Vollbeschäftigung beträgt
1. für Assistenten, die nicht von Z 2 oder 3 erfasst sind,

a) 58961,9 E,
b) 70486,5 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält;
2. für Assistenten in ärztlicher Verwendung im nichtklinischen Bereich

a) 64724,3 E,
b) 76247,7 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält;
3. für Assistenten in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung im Klinischen

Bereich einer Medizinischen Universität
a) 70486,5 E,
b) 82010,0 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält.

(1a) Für die Dauer der Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4
und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeit-
grenzen voll ausschöpft, tritt an die Stelle

1. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. a der Betrag 72544,1 E,
2. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. b der Betrag 84066,6 E.
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(2) Bei Teilbeschäftigung gebührt nach § 21 der entsprechende Anteil.

(3) Das Jahresentgelt ist in 14 gleiche Teile zu teilen, zwölf davon sind als
Monatsentgelt, zwei als Sonderzahlungen nach § 8a Abs. 2 auszuzahlen.

(4) Wird der Assistent nur während eines Teiles des Jahres verwendet, ist
das Entgelt anteilig zu kürzen. Wird der Assistent während eines Kalenderjahres
teils im Klinischen, teils im nichtklinischen Bereich als Arzt verwendet, gebührt
das Entgelt gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 anteilig nach der Dauer der Verwendung im
jeweiligen Bereich.

(5) Hält der Assistent nur in einem Semester, nicht aber im Durchschnitt
eines Studienjahres, Lehrveranstaltungen im Ausmaß von wenigstens vier Se-
mesterstunden ab, gebührt das Bruttoentgelt gemäß lit. b des Abs. 1 Z 1 bis 3
anteilig für dieses Semester.

(6) Mit dem Entgelt sind auch alle mengenmäßigen und zeitlichen Mehrleis-
tungen abgegolten. Ausgenommen sind ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche
Journal- und Bereitschaftsdienste sowie Dienstleistungen in deren Rahmen.
Ausgenommen sind weiters Tätigkeiten gemäß § 27 des Universitätsgesetzes
2002, soweit hiefür eine gesonderte Abgeltung (§ 49c Abs. 4) erfolgt. Für außer-
gewöhnliche Leistungen können jederzeit widerrufbare Leistungsprämien zuer-
kannt werden.

(7) Wird ein Assistent in eine andere Entlohnungsgruppe überstellt, so ist der
für die neue Entlohnungsgruppe geltende Vorrückungsstichtag so zu ermitteln,
als ob der Vertragsbedienstete in diesem Zeitpunkt in die neue Entlohnungs-
gruppe aufgenommen worden wäre. § 15a ist sinngemäß anzuwenden.

Abfertigung

§ 49r. (1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses durch Zeitablauf gebührt
dem Assistenten abweichend von § 84 Abs. 2 Z 1 eine Abfertigung im Ausmaß
von 40% des für ein volles Jahr gebührenden Bruttoentgelts, sofern er zu die-
sem Zeitpunkt wenigstens eine ununterbrochene vierjährige tatsächliche Ver-
wendung in dieser Funktion aufweist. Zeiten, in denen der Assistent nach § 49d
freigestellt war, Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5
MSchG und einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG sind in die tatsäch-
liche Verwendungsdauer einzurechnen.

(2) Keine Abfertigung gebührt, wenn der Assistent gleichzeitig in einem an-
deren Dienstverhältnis mit mindestens halbem Beschäftigungsausmaß zu einer
inländischen Gebietskörperschaft steht oder unmittelbar anschließend in ein
anderes Dienstverhältnis zum Bund oder in ein Arbeitsverhältnis zu einer Uni-
versität übernommen wird.

(3) Soweit nicht Abs. 2 anzuwenden ist, ist bei einer einverständlichen Lö-
sung des Dienstverhältnisses eine Vereinbarung über die Abfertigung nur zu-
lässig, wenn das Dienstverhältnis unter den in § 84 Abs. 3 angeführten Voraus-
setzungen aufgelöst worden ist und wenigstens vier Jahre gedauert hat.

(4) Wird ein ehemaliger Assistent, der eine Abfertigung gemäß Abs. 1 er-
halten hat, innerhalb von vier Jahren wieder in den Bundesdienst oder in ein
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Arbeitsverhältnis zu einer Universität aufgenommen, ist er verpflichtet, diese
Abfertigung im Ausmaß von

1. 50% bei einer Aufnahme innerhalb von zwölf Monaten,
2. 40% bei einer Aufnahme innerhalb von 24 Monaten,
3. 30% bei einer Aufnahme innerhalb von 36 Monaten,
4. 20% bei einer Aufnahme innerhalb von 48 Monaten

zurückzuzahlen.

4. Unterabschnitt

Staff Scientists

Allgemeines

§ 49s. (1) Staff Scientists sind Vertragsbedienstete des Bundes der Ent-
lohnungsgruppe u1 in einem zeitlich unbefristeten Dienstverhältnis. Zum Staff
Scientist können Personen bestellt werden, die

1. ein für die Verwendung in Betracht kommendes Doktoratsstudium abge-
schlossen haben oder

2. eine für die Verwendung in Betracht kommende und dem Doktorat gleich
zu wertende künstlerische, künstlerisch-wissenschaftliche oder wissen-
schaftliche Befähigung besitzen.

(2) Auf Staff Scientists sind anzuwenden:
1. der Abschnitt I mit Ausnahme der §§ 10 bis 14, 22 Abs. 2 bis 4 und 6, 22a,

22b, 27a Abs. 8, 27c sowie 30 Abs. 5 und 6 insoweit, als sich aus den fol-
genden Bestimmungen nicht anderes ergibt;

2. die §§ 49b bis 49e sowie § 49o und § 49p Abs. 2, 3 und 5 insoweit, als
dies der Art ihrer Verwendung im Sinne der Organisationsvorschriften ent-
spricht.

(3) Arbeitsplätze für Staff Scientists dürfen von der Universitätsleitung nur
dann eingerichtet werden, wenn

1. in der betreffenden Organisationseinheit der Universität der Bedarf nach
einem solchen
Arbeitsplatz besteht und

2. die hiefür erforderlichen Personalpunkte als budgetäre Bedeckung vor-
handen sind.

(4) Die Prüfung des Bedarfs erfolgt durch die Universitätsleitung auf Antrag
des Leiters der Organisationseinheit, der der Staff Scientist zugeordnet ist, oder
auf Antrag eines Assistenten. Zu einem Antrag eines Assistenten ist eine Stel-
lungnahme des Institutsvorstandes einzuholen.

(5) Der Besetzung des Arbeitsplatzes eines Staff Scientist hat, sofern die
Besetzung nicht gemäß § 49t erfolgt, eine öffentliche Ausschreibung voranzu-
gehen.

(6) Eine Kündigung ist nicht zulässig, wenn sie wegen der vom Staff Scientist
in Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) oder Lehre vertrete-
nen Auffassung oder Methode (Vorliegen eines verpönten Motivs) erfolgt.
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Sonderbestimmungen für die Überstellung
von Assistenten

§ 49t. (1) Zum Staff Scientist darf ein Assistent (3. Unterabschnitt) nur über-
stellt werden, wenn er alle für diese Verwendung erforderlichen Qualifikationen
und die fachliche Eignung für den zu besetzenden Arbeitsplatz besitzt.

(2) Beabsichtigt der Rektor, einen Arbeitsplatz für einen Staff Scientist ohne
öffentliche Ausschreibung einem Assistenten zu übertragen, hat er die Prüfung
der erforderlichen Qualifikation und der fachlichen Eignung des in Aussicht ge-
nommenen Assistenten einzuleiten. Der Rektor hat eine ausführlich begründete
Stellungnahme des unmittelbaren Dienstvorgesetzten einzuholen. Er hat weiters
zwei voneinander unabhängige Gutachten fachzuständiger Universitätsprofes-
soren oder von Universitätsprofessoren eines verwandten Faches (oder von
Wissenschaftern oder Künstlern mit einer entsprechenden Lehrbefugnis) über
die Erfüllung der Voraussetzungen des Abs. 1 einzuholen. Die Gutachter sind
aus vom Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und
vom Präsidenten des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
zu erstellenden Listen mit Vorschlägen zu entnehmen. Diese Listen haben Gut-
achterinnen in angemessener Anzahl zu enthalten. Sind in diesen Listen keine
Gutachter für das betreffende Fach oder für ein nahe verwandtes Fach ent-
halten, steht es dem Rektor frei, andere geeignete Personen zu Gutachtern zu
bestellen.

Organisationsrechtliche Zuordnung und besondere Aufgaben

§ 49u. (1) Organisationsrechtlich sind Staff Scientists der Gruppe der wis-
senschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und
Lehrbetrieb (§ 100 des Universitätsgesetzes 2002) zugeordnet.

(2) Staff Scientists haben nach Maßgabe der Widmung des Arbeitsplatzes
an der Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit, der der Staff Scientist
zugeordnet ist, in Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) und
Lehre mitzuwirken. Dazu zählen

1. die Unterstützung des Forschungs- oder Kunstbetriebes des Instituts und
die selbständige Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste),

2. die wissenschaftliche (künstlerische) Unterstützung im Lehrbetrieb ein-
schließlich der Betreuung von Studierenden und des wissenschaftlichen
(künstlerischen) Nachwuchses,

3. die Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben sowie an
Evaluierungsmaßnahmen,

4. allfällige weitere Pflichten gemäß § 49b Abs. 4 oder 6.

(3) Die Aufgaben des Staff Scientist sind vom Leiter der Organisationsein-
heit, der der Staff Scientist zugeordnet ist, unter Berücksichtigung der Widmung
des Arbeitsplatzes schriftlich festzulegen und bei Bedarf anzupassen. Der Staff
Scientist und sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter sind hiezu anzuhören. Der
Staff Scientist hat seine dienstlichen Aufgaben persönlich und, soweit der Ge-
genstand nicht anderes erfordert, an der Universität zu erfüllen.
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Entgelt

§ 49v. (1) Das Monatsentgelt in der Entlohnungsgruppe u1 beträgt:

(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1. Die Entlohnungs-
stufe und der Vorrückungstermin bestimmen sich nach der für die Vorrückung in
höhere Entlohnungsstufen maßgebenden Dienstzeit. § 19 ist mit der Maßgabe
anzuwenden, dass Vertragsbedienstete nach einer Dienstzeit von sieben Jah-
ren in die Entlohnungsstufe 2 und sodann nach jeweils vier Jahren in die Entloh-
nungsstufen 3 bis 11 vorrücken.

(3) Mit dem Entgelt sind auch alle mengenmäßigen und zeitlichen Mehrleistun-
gen abgegolten. Ausgenommen sind ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Jour-
nal- und Bereitschaftsdienste sowie Dienstleistungen in deren Rahmen. Ausgenom-
men sind weiters Tätigkeiten gemäß § 27 des Universitätsgesetzes 2002, soweit
hiefür eine gesonderte Abgeltung (§ 49c Abs. 4) erfolgt. Für außergewöhnliche
Leistungen können jederzeit widerrufbare Leistungsprämien zuerkannt werden.

(4) Auf Staff Scientists, die als Oberärzte im Klinischen Bereich einer Medizi-
nischen Universität verwendet werden, ist § 40c des Gehaltsgesetzes 1956 in
Verbindung mit § 78 dieses Bundesgesetzes anzuwenden.

(5) Wird ein Staff Scientist vom Rektorat mit der selbständigen Abhaltung von
Lehrveranstaltungen beauftragt, gebührt ihm für die Abhaltung dieser Lehrver-
anstaltungen eine Abgeltung im Ausmaß von 690,4 E je Semesterstunde. Die-
ser Betrag erhöht sich mit 1. Oktober 2004 und jeweils mit 1. Oktober der fol-
genden Jahre um den Prozentsatz, um den das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung, einschließlich einer
allfälligen Teuerungszulage, in dem dem jeweiligen 1. Oktober vorangegange-
nen Jahr angestiegen ist.

(6) Auf eine Semesterstunde gemäß Abs. 5 sind
1. Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen Fach mit 100%,
2. Lehrveranstaltungen aus einem künstlerischen, Zentralen Künstlerischen

oder praktischen Fach mit 75%,
3. Lehrveranstaltungen in einem Zentralen Künstlerischen Fach oder im

gleichzuhaltenden künstlerischen Fach der Lehramtsstudien, jeweils im

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3064,6
2 3466,3
3 3580,3
4 3877,8
5 4176,3
6 4476,2
7 4741,3
8 5006,6
9 5178,6

10 5351,7
11 5465,9
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Rahmen des künstlerischen Gesamtkonzepts eines Universitätslehrers
mit der Lehrbefugnis für das gesamte Fach („Künstlerische Assistenz“) mit
65%,

4. Lehrveranstaltungen, bei denen der Lehrveranstaltungsleiter eine über-
wiegend anleitende oder kontrollierende Tätigkeit ausübt, mit 50%

der Semesterstunde anzurechnen.
(7) Im Falle der Überstellung in die Entlohnungsgruppe u1 richten sich die

Entlohnungsstufe und der nächste Vorrückungstermin nach dem Besoldungs-
dienstalter und der Zeit, die für die Vorrückung gemäß Abs. 2 dritter Satz maß-
gebend gewesen wäre. Zeiten, in denen die Vorrückung in der früheren Entloh-
nungsgruppe gehemmt gewesen ist, sind nicht zu berücksichtigen. Abweichend
von Abs. 2 beträgt die Verweildauer in der Entlohnungsstufe 1 für neu in die Ent-
lohnungsgruppe u1 überstellte Vertragsbedienstete lediglich ein Jahr.

Abschnitt III

Sonderbestimmungen für Vertragslehrer und
Vertragsassistenten an Universitäten

Vertragslehrer

§ 50. (1) Die §§ 155 bis 160a, der Unterabschnitt E des 6. Abschnittes des
Besonderen Teiles sowie die Anlage 1 Z 21a des BDG 1979 sind auf Vertrags-
lehrer, die ausschließlich an Universitäten verwendet werden, sinngemäß mit
der Maßgabe anzuwenden, daß der Verwendungsgruppe L 1 die Entlohnungs-
gruppe l 1 des Entlohnungsschemas I L entspricht.

(2) Auf die im Abs. 1 angeführten Vertragslehrer sind, soweit in diesem Ab-
schnitt nicht anderes bestimmt ist, folgende Bestimmungen anzuwenden:

1. Abschnitt I – ausgenommen § 1 Abs. 3 Z 2 und § 30 Abs. 5 und 6 –,
2. die für Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe l 1 des Entlohnungssche-

mas I L geltenden Bestimmungen der §§ 90b, 90e, 91 und 91 l.
3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(3) Die §§ 47a bis 50 (Dienstzeit) des BDG 1979 sind auf die im Abs. 1 ange-

führten Vertragslehrer nicht anzuwenden.

Vertragsassistenten

§ 51. (1) Vertragsassistenten sind Vertragsbedienstete des Bundes. Auf sie
ist der Abschnitt I mit Ausnahme des § 4 Abs. 4 und des § 30 Abs. 5 und 6 inso-
weit sinngemäß anzuwenden, als sich aus den folgenden Bestimmungen nicht
anderes ergibt.

(2) Als Vertragsassistenten können nur Personen aufgenommen werden, die
die Erfordernisse für die Ernennung zum Universitätsassistenten erfüllen.

(3) Die Aufnahme ist nur zulässig
1. als teilbeschäftigter Vertragsassistent,
2. für eine vorübergehende Verwendung zu Lasten einer von einem anderen

Bundesbediensteten besetzten Planstelle, die nach den Bestimmungen
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des Stellenplanes für die Dauer eines Karenzurlaubes oder einer anderen
Abwesenheit besetzt werden darf und die für eine Verwendung bestimmt
ist, die zumindest der Verwendung eines Universitätsassistenten oder
eines Beamten des höheren Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung
entspricht, oder

3. als vollbeschäftigter Vertragsassistent, wenn der Bewerber die Vorausset-
zungen für eine Ernennung zum Universitätsassistenten erfüllt.

(4) Eine Beschäftigung als teilbeschäftigter Vertragsassistent ist nur in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen zulässig, in denen es Umstände in For-
schung (Entwicklung und Erschließung der Künste) und Lehre erfordern oder
nur ein Teil einer Planstelle zur Verfügung steht. Das Beschäftigungsausmaß
darf nicht unter der Hälfte und nicht über drei Viertel des für Vollbeschäftigte vor-
gesehenen Ausmaßes liegen.

(5) Außer in den Fällen des Abs. 3 können Personen, die weder die österrei-
chische Staatsbürgerschaft noch eine Staatsangehörigkeit eines vom § 3 Abs. 1
Z 1 lit. b erfaßten Landes besitzen, abweichend vom § 3 als Vertragsassistenten
aufgenommen werden. Dies jedoch nur dann, wenn die Aufnahme im Hinblick
auf die vom Vertragsassistenten zu erfüllenden Aufgaben erforderlich ist und der
aufzunehmende Vertragsassistent eine Vorbildung aufweist, die der für einen
Universitätsassistenten vorgeschriebenen Ausbildung inhaltlich gleichwertig ist;
eine formelle Nostrifizierung (§ 70 des Universitäts-Studiengesetzes, BGBl. I
Nr. 48/1997) ist nicht erforderlich.

(6) Aufnahmen gemäß Abs. 2 bis 5 mit Wirksamkeit nach dem 30. Septem-
ber 2001 sind unzulässig.

Verwendungsdauer

§ 52. (1) Das Dienstverhältnis des Vertragsassistenten ist vorerst mit zwei
Jahren zu befristen. Eine kürzere Dauer des Dienstverhältnisses kann in begrün-
deten Fällen vereinbart werden. Sie ist jedenfalls dann zu vereinbaren, wenn dies
auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist. Eine Weiterbestel-
lung ist nach Maßgabe der wissenschaftlichen oder künstlerischen Eignung des
Vertragsassistenten möglich, soweit nicht § 51 Abs. 3 Z 2 entgegensteht.

(2) Das zeitlich befristete Dienstverhältnis des Vertragsassistenten endet
nach Ablauf einer Gesamtbestellungsdauer von vier Jahren, soweit nicht § 51
Abs. 3 Z 2 entgegensteht. Zeiten, die nicht in Vollbeschäftigung, aber mindes-
tens im halben Beschäftigungsausmaß zurückgelegt worden sind, sind auf An-
trag in diese Gesamtbestellungsdauer nur im halben Ausmaß einzurechnen.
Hiedurch darf jedoch eine Gesamtbestellungsdauer von sechs Jahren nicht
überschritten werden.

(3) Das Dienstverhältnis des Vertragsassistenten verlängert sich, soweit
nicht § 51 Abs. 3 Z 2 entgegensteht, unabhängig vom Beschäftigungsausmaß
um

1. höchstens drei Jahre
a) um Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG

und einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG,
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b) beim Zusammentreffen von Zeiten nach lit. a mit Zeiten nach Z 2, wo-
bei Zeiten nach Z 2 bis zu zwei Jahren berücksichtigt werden dürfen;

2. höchstens zwei Jahre
a) um Zeiten der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivil-

dienstes,
b) um Zeiten eines Karenzurlaubes, bei dem anläßlich der Gewährung

verfügt worden ist, daß sich das Dienstverhältnis um die Dauer des Ka-
renzurlaubes verlängert.

(4) Eine Gesamtbestellungsdauer im zeitlich befristeten Dienstverhältnis ge-
mäß Abs. 2 und 3 von insgesamt sieben Jahren, im Falle der Teilbeschäftigung
von insgesamt neun Jahren, darf nicht überschritten werden.

(5) Die im Abs. 2 angeführte Zeit von vier Jahren verlängert sich ungeachtet
des Abs. 4, soweit nicht § 51 Abs. 3 Z 2 entgegensteht, um Zeiten, in denen der
Vertragsassistent nach Art. VI des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 612/1983 oder
nach § 29 f in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung oder gemäß § 29h
oder § 29 i freizustellen war oder Anspruch auf Gewährung der erforderlichen
freien Zeit hatte.

(6) Das Dienstverhältnis eines Vertragsassistenten, der sich am 30. Septem-
ber 1996 seit mehr als zwei Jahren in dieser Verwendung befindet und der bis
zum spätest möglichen Zeitpunkt der Antragstellung auf Verlängerung seines
Dienstverhältnisses gemäß § 52a Abs. 1 zwar die Voraussetzungen des § 52a
Abs. 2 Z 4, noch nicht aber die des § 52a Abs. 2 Z 2 erfüllt, ist abweichend von
Abs. 2 bis 5 auf Antrag um zwei Jahre zu verlängern. Wird innerhalb dieses Zeit-
raumes das fehlende Erfordernis erbracht, so gilt das Dienstverhältnis mit dem
auf die Erfüllung des Erfordernisses folgenden Monatsersten als gemäß § 52a
Abs. 1 verlängert.

(7) Abs. 3 Z 2 lit. b und Abs. 5 sind nicht anzuwenden, soweit die in diesen
Bestimmungen genannten Zeiträume nach dem 30. September 2001 liegen.

(8) Ein Vertragsassistent im Dienstverhältnis gemäß Abs. 1 und 2, der schon
vor seiner Aufnahme das Erfordernis gemäß § 52a Abs. 2 Z 2 lit. a oder b er-
bracht hat, ist ab 30. September 2001 berechtigt, einen Antrag gemäß § 52b zu
stellen. Für einen Vertragsassistenten in ärztlicher Verwendung gilt dies nur,
wenn er die Ausbildung zum Facharzt eines für die Verwendung in Betracht
kommenden Sonderfaches bereits vor seiner Aufnahme abgeschlossen hat.

(9) Würde das zeitlich begrenzte Dienstverhältnis eines Vertragsassistenten
in der Zeit zwischen 30. September 2001 und 28. Februar 2002 durch Ablauf der
Bestellungsdauer enden, verlängert es sich bis 31. März 2002, sofern der Ver-
tragsassistent dem Rektor nicht bis zum erwähnten Ablauf der Bestellungsdauer
schriftlich mitteilt, dass er eine solche Verlängerung nicht wünscht.

(10) Ein Vertragsassistent, dessen zeitlich begrenztes Dienstverhältnis spä-
testens am 31. August 2005 endet, kann auf seinen Antrag in ein auf vier Jahre
befristetes Dienstverhältnis als Assistent gemäß § 49 l übernommen werden,
wenn

1. der Vertragsassistent das für seine Verwendung in Betracht kommende
Doktoratsstudium abgeschlossen hat oder eine für die Verwendung in Be-
tracht kommende und dem Doktorat gleich zu wertende künstlerische,
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künstlerisch-wissenschaftliche oder wissenschaftliche Befähigung besitzt
und

2. die Übernahme mit Rücksicht auf den bisherigen Verwendungserfolg des
Vertragsassistenten in der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben ge-
rechtfertigt ist.

Für Ärzte (einschließlich der Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde)
tritt an die Stelle der Voraussetzung gemäß Z 1 der Erwerb des Doktorats der
gesamten Heilkunde und der Abschluss der Ausbildung zum Facharzt eines für
die Verwendung in Betracht kommenden oder der Verwendung nahe stehenden
Sonderfaches. Der Rektor hat vor seiner Entscheidung Stellungnahmen des
(der) Dienstvorgesetzten und zwei voneinander unabhängige Gutachten fachzu-
ständiger Universitätsprofessoren oder von Universitätsprofessoren eines ver-
wandten Faches über die fachliche Qualifikation des Antragstellers einzuholen.
Der Antragsteller hat das Recht, von sich aus Gutachten vorzulegen.

§ 52a. (1) Auf Antrag des Vertragsassistenten kann sein zeitlich befristetes
Dienstverhältnis (§ 52) um sechs Jahre verlängert werden, soweit nicht § 51
Abs. 3 Z 2 entgegensteht.

(2) Eine Verlängerung nach Abs. 1 ist nur zulässig, wenn
1. der Antrag spätestens sechs Monate vor dem Ende des zeitlich befristeten

Dienstverhältnisses gestellt worden ist,
2. a) der Vertragsassistent das Doktorat einer der Verwendung entspre-

chenden Fachrichtung besitzt,
b) für künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Fächer, für die

ein Erwerb des Doktorates nach lit. a nicht vorgesehen ist oder auf
Grund der Verwendung des Vertragsassistenten nicht in Betracht
kommt, die Feststellung durch das zuständige Universitätsorgan ge-
troffen ist, daß der Vertragsassistent eine dem Doktorat gleichzuwer-
tende künstlerische oder künstlerisch-wissenschaftliche Eignung be-
sitzt,

3. der Vertragsassistent zusätzlich zu Z 2 lit. a oder b eine mindestens vier-
jährige Dienstzeit gemäß § 52 aufweist und

4. der bisherige Verwendungserfolg des Vertragsassistenten in der Erfüllung
der ihm übertragenen Aufgaben in Forschung (Entwicklung und Erschlie-
ßung der Künste), Lehre und Verwaltung diese Verlängerung sachlich
rechtfertigt.

(3) § 176 Abs. 3 und 4 BDG 1979 ist bezüglich des Nachweises der in Abs. 2
Z 4 genannten Erfordernisse sinngemäß anzuwenden. Weiters ist eine allfällige
Tätigkeit als Mitglied eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen zu be-
rücksichtigen.

(4) Die im Abs. 1 angeführte Zeit von sechs Jahren verlängert sich, soweit
nicht § 51 Abs. 3 Z 2 entgegensteht, um folgende zeitlich nach dem Ablauf des
Dienstverhältnisses gemäß § 52 liegende Zeiträume:

1. Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG, einer
Karenz nach dem MSchG oder dem VKG bis zu einem Höchstausmaß von
drei Jahren,
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2. Zeiten, in denen der Vertragsassistent nach Art. VI des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 612/1983 oder nach § 29 f in der bis zum 30. Juni 1997 gelten-
den Fassung oder gemäß § 29h oder § 29 i freizustellen war oder An-
spruch auf Gewährung der erforderlichen freien Zeit hatte.

3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(5) Abs. 1 bis 3 ist auf einen Vertragsassistenten, dessen zeitlich befristetes
Dienstverhältnis nach dem 29. September 2001 endet, nicht mehr anzuwenden.

(6) Vertragsassistenten, deren zeitlich begrenztes Dienstverhältnis sich über
den 1. September 2001 hinaus gemäß § 52 Abs. 3 Z 1 lit. a und Z 2 kraft Geset-
zes verlängert, sind abweichend von Abs. 5 berechtigt, mit Wirkung des Tages
des Ablaufs der Verlängerungsfrist einen Antrag gemäß Abs. 1 bis 3 zu stellen.

(7) Abs. 4 Z 2 ist nicht anzuwenden, soweit die in dieser Bestimmung ge-
nannten Zeiträume nach dem 30. September 2001 liegen.

Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit

§ 52b. (1) Auf Antrag des Vertragsassistenten ist eine Verlängerung seines
Dienstverhältnisses auf unbestimmte Zeit zulässig. Voraussetzungen dafür sind:

1. die Erfüllung der Bedingungen des § 52a Abs. 2;
2. die Feststellung, daß der Antragsteller die für eine unbefristete Verwen-

dung in der betreffenden Universitätseinrichtung erforderlichen Leistungs-
nachweise in
a) der wissenschaftlichen, künstlerischen oder künstlerisch-wissenschaft-

lichen Tätigkeit (Forschung bzw. Entwicklung und Erschließung der
Künste),

b) im Lehrbetrieb unter Bedachtnahme auf die pädagogische und didakti-
sche Befähigung sowie

c) bei der mit der Erfüllung der wissenschaftlichen, künstlerischen oder
künstlerisch-wissenschaftlichen Aufgaben der betreffenden Universität
verbundenen Verwaltungstätigkeit im erforderlichen Ausmaß erbracht
hat.

(2) § 178 Abs. 2, 2a, 2b und 3 BDG 1979 ist bezüglich des Nachweises der
in Abs. 1 genannten Erfordernisse sinngemäß anzuwenden. Weiters ist eine
allfällige Tätigkeit als Mitglied eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen
zu berücksichtigen.

(3) Eine Verlängerung gemäß Abs. 1 ist frühestens nach einer insgesamt
sechsjährigen Dienstzeit als Vertragsassistent, hievon mindestens vier Jahre
nach Erfüllung der Erfordernisse des § 52a Abs. 2 Z 2 lit. a oder b zulässig.

Anwendung von Bestimmungen des BDG 1979

§ 53. Von den für Universitätsassistenten geltenden Bestimmungen des
6. Abschnittes des Besonderen Teiles des BDG 1979 sind auf Vertragsassisten-
ten sinngemäß anzuwenden:

1. die §§ 155 bis 160a, 179, 182, 183, 186 Abs. 1 und 4, 187 Abs. 1 Z 4 und
189 Abs. 4;
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2. die §§ 180a und 181 mit der Einschränkung, daß § 180a Abs. 3 Z 1 und
§ 181 Abs. 1 Z 1 nur insoweit
anzuwenden sind, als dies in der vom Vertragsassistenten geforderten
Qualifikation begründet ist;

3. § 180b mit der Maßgabe, daß
a) § 180b Abs. 7 nur auf Vertragsassistenten gemäß § 52b anzuwenden ist,
b) bei Teilbeschäftigung die Lehrverpflichtung

aa) im Falle des § 180b Abs. 2 vier Semesterstunden und
bb) im Falle des § 180b Abs. 3 und 5 zwei Semesterstunden
beträgt; eine darüber hinausgehende Beauftragung bis zu insgesamt
acht Semesterstunden im Falle des § 180b Abs. 2 oder bis zu insge-
samt vier Semesterstunden im Falle des § 180b Abs. 3 und 5 bedarf
der Zustimmung des Vertragsassistenten;

4. § 186 Abs. 2 mit der Erweiterung, daß auch Planstellen für Universitäts-
assistenten und für Bundeslehrer an Universitäten in Betracht kommen.

Monatsentgelt

§ 54. Auf das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsassistentin oder
des vollbeschäftigten Vertragsassistenten sind die Bestimmungen über das Mo-
natsentgelt der Vertragslehrpersonen der Entlohnungsgruppe l 1 anzuwenden.

Dienstzulage (Forschungszulage)

§ 54a. (1) Dem vollbeschäftigten Vertragsassistenten gebührt eine Dienst-
zulage (Forschungszulage). Durch die Dienstzulage (Forschungszulage) gelten
alle zeitlichen und mengenmäßigen Mehrleistungen als abgegolten; ausgenom-
men hievon sind ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Journaldienste und
ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Bereitschaftsdienste sowie Dienstleis-
tungen in deren Rahmen. 71,35% der Dienstzulage (Forschungszulage) gelten
als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(2) Die Dienstzulage (Forschungszulage) gemäß Abs. 1 beträgt 10,91% des
Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen
Verwaltung.

(3) Dem halbbeschäftigten Vertragsassistenten gebührt eine Dienstzulage
(Forschungszulage) im Ausmaß von 1,56% des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der
Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung. Bei einem höheren
Teilbeschäftigungsausmaß erhöht sich das Ausmaß der Dienstzulage (For-
schungszulage) entsprechend. Durch die Dienstzulage (Forschungszulage) gel-
ten alle mengenmäßigen Mehrleistungen als abgegolten. Die Ansprüche nach
Abs. 4 werden hiedurch nicht berührt.

(4) Der Vertragsassistentin oder dem Vertragsassistenten, die oder der eine
tatsächliche Verwendungsdauer als Vertragsassistentin oder Vertragsassistent

1. von mehr als sechs Jahren bei Vollbeschäftigung oder
2. von mehr als acht Jahren bei Teilbeschäftigung

aufweist, gebührt eine Dienstzulage, wenn sie oder er das Erfordernis nach § 52
Abs. 2 Z 2 erfüllt. Ab Erlangung der Lehrbefugnis als Universitätsdozentin oder
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Universitätsdozent oder in jenen Fächern, in denen eine Habilitation nicht mög-
lich ist, ab der Erlangung einer gleichzuwertenden Befähigung, gebührt eine er-
höhte Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt

(4a) Abweichend von Abs. 4 beträgt die Dienstzulage bei einer Vertrags-
assistentin oder einem Vertragsassistenten, die oder der nach § 94a Abs. 1
übergeleitet wurde, bis zum Erreichen der Zielstufe

in der Entlohnungsstufe
ohne Lehrbefugnis mit Lehrbefugnis oder gleich-

zuwertender Befähigung

Euro

1 94,1 334,3
2 131,3 466,7
3 221,6 564,4
4 230,1 569,5
5 227,7 568,2
6 225,4 571,9
7 232,7 570,7
8 231,5 560,7
9 215,4 559,6

10 230,1 574,3
11 230,1 574,3
12 230,1 578,2
13 229,0 577,0
14 240,1 512,6
15 217,9 544,6
16 109,0 761,3
17 435,6 1088,1
18 435,6 1088,1
19 435,6 1088,1

in der Entlohnungsstufe
ohne Lehrbefugnis mit Lehrbefugnis oder gleich-

zuwertender Befähigung

Euro

1 101,6 434,5
2 218,9 563,3
3 230,1 570,7
4 230,1 567,1
5 222,8 571,9
6 231,5 573,2
7 237,8 562,2
8 210,3 554,6
9 230,1 574,3

10 230,1 574,3
11 230,1 571,9
12 230,1 597,9
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Aufwandsentschädigung

§ 54b. Dem Vertragsassistenten gebührt eine Aufwandsentschädigung. Sie
beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung für

1. vollbeschäftigte Vertragsassistenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 vH,
2. teilbeschäftigte Vertragsassistenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 vH.

Abgeltung der Lehrtätigkeit

§ 54c. Auf die Abgeltung der Lehrtätigkeit ist § 52 des Gehaltsgesetzes 1956
anzuwenden. § 21 ist auf diese Geldleistungen nicht anzuwenden.

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen Aufgaben
im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt

§ 54e. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwen-
dung stehenden Vertragsassistenten gebührt für ihre Mitwirkung gemäß § 155
Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung beträgt 477,9 E.
Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit einer Vereinbarung
gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmungen zulässi-
gen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 652,4 E.

(2) Unterbleibt die Mitwirkung an den in Abs. 1 genannten Aufgaben länger
als einen Monat, ruht die Vergütung nach Abs. 1 vom Beginn des letzten Tages
dieser Frist an bis zum Ablauf des letzten Tages des Unterbleibens der Mitwir-
kung. Zeiträume

1. eines Urlaubs, während dessen der Vertragsassistent den Anspruch auf
Monatsentgelt behält,

2. einer Freistellung gemäß § 160 BDG 1979 unter Beibehaltung des Mo-
natsentgelts oder

3. einer Dienstverhinderung auf Grund eines Dienstunfalls
einschließlich unmittelbar daran anschließender dienstfreier Tage bleiben außer
Betracht. Fallen Zeiträume nach Z 1 bis 3 in einen Zeitraum im Sinne des ersten
Satzes, verlängert sich die Monatsfrist oder verkürzt sich der Ruhenszeitraum im

13 222,8 513,6
14 290,9 508,7
15 0,0 652,4
16 435,6 1088,1
17 435,6 1088,1
18 435,6 1088,1
19 435,6 1088,1

in der Entlohnungsstufe
ohne Lehrbefugnis mit Lehrbefugnis oder gleich-

zuwertender Befähigung

Euro
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entsprechenden Ausmaß. Anspruch auf die Vergütung kann jedoch immer nur
für Zeiträume bestehen, für die auch ein Anspruch auf Monatsentgelt besteht.

(3) Nicht vollbeschäftigte Vertragsassistenten erhalten den ihrer Arbeitszeit
entsprechenden Teil der Vergütung nach Abs. 1.

(4) Personen, deren Dienstverhältnis am 1. Jänner 2000 nicht mehr bestan-
den hat, gebührt für Zeiträume im Kalenderjahr 1999, während derer sie die An-
spruchsvoraussetzungen erfüllt haben, die Vergütung nach Abs. 1 nur auf Antrag.

Abfertigung des Vertragsassistenten

§ 54f. § 84 Abs. 2 Z 1 ist nicht anzuwenden, wenn die tatsächliche Verwen-
dung als Vertragsassistent ununterbrochen wenigstens vier Jahre gedauert hat.
Wurde die tatsächliche Verwendung als Vertragsassistent jedoch deshalb unter-
brochen, weil eine dieser Verwendung entsprechende Planstelle vorübergehend
nicht zur Verfügung stand, und betragen solche Unterbrechungen nicht mehr als
insgesamt drei Monate, so gilt dies nicht als Unterbrechung im Sinne des ersten
Satzes. Die Unterbrechungszeiträume sind jedoch in die für den Abfertigungsan-
spruch und für die Höhe der Abfertigung maßgebende Dauer des Dienstverhält-
nisses nicht einzurechnen. Bei einer einverständlichen Auflösung des Dienstver-
hältnisses ist eine Vereinbarung über die Abfertigung nur dann zulässig, wenn
das Dienstverhältnis unter den im § 84 Abs. 3 angeführten Voraussetzungen
einverständlich aufgelöst wurde und das Dienstverhältnis wenigstens vier Jahre
gedauert hat.

Abschnitt IV

Sonderbestimmungen für Vertragsprofessoren an Universitäten
und Vertragsdozenten an Universitäten

Vertragsdozenten

§ 55. (1) Ein Vertragsassistent mit der Lehrbefugnis als Universitätsdozent
ist auf Ansuchen und unter Bindung der bisher innegehabten Planstelle mit Be-
ginn des auf die Verleihung der Lehrbefugnis als Universitätsdozent folgenden
Semesters in die Entlohnungsgruppe der Vertragsdozenten zu überstellen,
wenn die Lehrbefugnis für seine Verwendung als Vertragsassistent in Betracht
kommt. Eine Änderung der organisationsrechtlichen Gruppenzugehörigkeit tritt
hiedurch nicht ein.

(1a) Abs. 1 ist auf einen Vertragslehrer an Universitäten (§ 50) und auf einen
Vertragsbediensteten des höheren Dienstes in wissenschaftlicher Verwendung
mit einer für ihre Verwendung in Betracht kommenden Lehrbefugnis als Univer-
sitätsdozent anzuwenden, wenn sie organisationsrechtlich zum wissenschaftli-
chen und künstlerischen Universitätspersonal (§ 94 Abs. 1 Z 4 des Universitäts-
gesetzes 2002) gehören oder wie ein Vertragsassistent verwendet werden.

(2) Ein vor der Überstellung allenfalls noch gemäß den §§ 52 oder 52a zeit-
lich befristetes Dienstverhältnis wird mit dem Zeitpunkt der Überstellung zum
Vertragsdozenten auf unbestimmte Zeit verlängert.
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(3) Auf Vertragsdozenten sind die §§ 155 bis 160a, 172, 172a und 172c so-
wie die Anlage 1 Z 20 des BDG 1979 anzuwenden.

(4) Auf Vertragsdozenten ist der Abschnitt I mit Ausnahme der §§ 3 Abs. 2
und 3, 3b, 4 Abs. 4, 4a, 10 bis 14, 20, 22 Abs. 2 bis 4, 27a Abs. 1 und 4 bis 8,
27c, 30 Abs. 5 und 6 sowie § 36 insoweit anzuwenden, als sich aus den folgen-
den Bestimmungen nicht anderes ergibt.

(5) Personen, die am 1. Oktober 1997 in einem Dienstverhältnis als Vertrags-
assistent stehen und eine für ihre Verwendung in Betracht kommende Lehrbe-
fugnis als Universitäts(Hochschul)dozent besitzen, gelten ab diesem Tag als
Vertragsdozenten gemäß Abs. 1. Diese Vertragsdozenten sind vom Rektor der
betreffenden Universität (Hochschule) vom Wirksamwerden der Überleitung
schriftlich zu verständigen. Eine solche Überleitung unterbleibt, wenn der Ver-
tragsassistent dem Rektor bis spätestens 30. September 1997 schriftlich mitteilt,
daß er sie nicht wünscht.

Dienstvertrag und Funktionsbezeichnung

§ 55a. (1) Im Dienstvertrag sind die Fachbezeichnung und die Universität
anzuführen.

(2) Der Vertragsdozent führt die Funktionsbezeichnung „Außerordentlicher
Universitätsprofessor“.

Monatsentgelt

§ 56. Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsdozenten beträgt:

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3220,6
2 3452,6
3 4003,0
4 4227,7
5 4453,7
6 4683,5
7 4905,8
8 5125,6
9 5354,5

10 5581,6
11 5807,5
12 6040,8
13 6322,2
14 6699,3
15 7130,4
16 7454,7
17 7561,7
18 7885,9
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Dienstzulage (Forschungszulage)

§ 56a. (1) Dem vollbeschäftigten Vertragsdozenten gebührt eine Dienstzu-
lage (Forschungszulage), durch die alle zeitlichen und mengenmäßigen Mehr-
leistungen abgegolten sind; ausgenommen hievon sind ärztliche, zahnärztliche
und tierärztliche Journaldienste und ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche
Bereitschaftsdienste sowie Dienstleistungen in deren Rahmen. 71,35% der
Dienstzulage (Forschungszulage) gelten als Abgeltung für zeitliche Mehr-
leistungen.

(2) Die Dienstzulage (Forschungszulage) gemäß Abs. 1 beträgt 17,45% des
Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 GehG.

(3) Dem halbbeschäftigten Vertragsdozenten gebührt eine Dienstzulage
(Forschungszulage) im Ausmaß von 2,50% des Referenzbetrages gemäß § 3
Abs. 4 GehG. Bei einem höheren Teilbeschäftigungsausmaß erhöht sich das
Ausmaß der Dienstzulage (Forschungszulage) entsprechend. Durch die Dienst-
zulage (Forschungszulage) gelten alle mengenmäßigen Mehrleistungen als ab-
gegolten.

Aufwandsentschädigung

§ 56b. Dem Vertragsdozenten gebührt eine Aufwandsentschädigung. Sie
beträgt in Prozentsätzen des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 GehG für

1. vollbeschäftigte Vertragsdozenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00%,
2. teilbeschäftigte Vertragsdozenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00%.

Abgeltung der Lehrtätigkeit

§ 56c. Dem Vertragsdozenten gebührt für jedes Semester, in dem er Lehr-
veranstaltungen abhält, eine Kollegiengeldabgeltung gemäß § 51 oder § 51a des
Gehaltsgesetzes 1956 in dem für Universitätsdozenten vorgesehenen Ausmaß.

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen Aufgaben
im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt

§ 56e. (1) Den an der Medizinischen Universität in ärztlicher oder zahnärzt-
licher Verwendung stehenden Vertragsdozenten gebührt für ihre Mitwirkung ge-
mäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung beträgt
477,9 E. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit einer Ver-
einbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmun-
gen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 652,4 E.

(2) § 54e Abs. 2 bis 4 ist anzuwenden.

Vertragsprofessoren

Aufnahme

§ 57. (1) Vertragsprofessoren üben die Funktion eines Universitätsprofes-
sors (§ 97 des Universitätsgesetzes 2002) aus. Sie stehen in einem zeitlich be-
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fristeten (Abs. 2) oder in einem unbefristeten (Abs. 3) Dienstverhältnis. Das zeit-
lich befristete Dienstverhältnis ist mit längstens fünf Jahren zu begrenzen, eine
einmalige Verlängerung um höchstens fünf Jahre ist zulässig.

(2) Die Aufnahme in ein zeitlich befristetes Dienstverhältnis darf erfolgen:
1. als Ersatzkraft für einen unter Entfall der Bezüge beurlaubten oder freige-

stellten (§ 160 BDG 1979) Universitätsprofessor oder
2. als teilbeschäftigter Vertragsprofessor oder
3. wenn aus studienrechtlichen Gründen oder wegen der besonderen Bedin-

gungen des zu vertretenden Faches nur eine vorübergehende Verwen-
dung geboten ist oder

4. wenn die Personalkosten für den Vertragsprofessor dem Bund von der
Universität oder der Universität der Künste oder einer ihrer Einrichtungen
aus Mitteln der Teilrechtsfähigkeit (§ 4 Abs. 7 UOG, § 3 Abs. 1a UOG
1993, § 3 Abs. 3 KUOG, § 2 Abs. 5 KH-OG, § 5 Abs. 2 AOG) ersetzt wer-
den oder

5. in den Fällen des § 76 Abs. 2 Z 4 KUOG.

(3) Das Dienstverhältnis ist in den Fällen des § 76 Abs. 2 Z 4 KUOG unbefris-
tet, wenn die Bestellung zum Gastprofessor ohne zeitliche Begrenzung erfolgt
ist.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(5) Personen, die weder die österreichische Staatsbürgerschaft noch die
Staatsangehörigkeit eines vom § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b erfaßten Landes besitzen,
können mit Zustimmung des für die Angelegenheiten der Universitäten zustän-
digen Bundesministers aufgenommen werden.

(6) Auf Vertragsprofessoren sind die §§ 155 bis 160a, 165 und 167 sowie die
Anlage 1 Z 19 BDG 1979 anzuwenden.

(7) Auf Vertragsprofessoren ist der Abschnitt I mit Ausnahme der §§ 3 Abs. 2
und 3, 3b, 4 Abs. 4, 4a, 5a bis 6c, 10 bis 15, 19, 20, 22 Abs. 2 bis 4, 22a, 26,
27a Abs. 1 und 4 bis 8, 27c, 28b, 30 Abs. 5 und 6 sowie § 36 insoweit anzuwen-
den, als sich aus den folgenden Bestimmungen nicht anderes ergibt.

(8) Aufnahmen gemäß Abs. 2 mit Wirksamkeit nach dem 30. September
2001 sind unzulässig.

Dienstvertrag und Funktionsbezeichnung

§ 57a. (1) Im Dienstvertrag sind die Fachbezeichnung und die Universität
anzuführen.

(2) Der Vertragsprofessor führt die Funktionsbezeichnung „Universitätspro-
fessor“.

Entgelt

§ 58. (1) Das Entgelt des vollbeschäftigten Vertragsprofessors ist unter Be-
rücksichtigung seiner Aufgaben und Funktionen, der Stellung des zu vertreten-
den Faches an der betreffenden Universität, des Bedarfs nach den Studien-
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vorschriften und der budgetären Bedeckbarkeit mit einem Jahresbruttobetrag in
einem Rahmen von 43589,1 E bis 87178,2 E zu vereinbaren.

(2) Bei Teilbeschäftigung gebührt gemäß § 21 der entsprechende Anteil.
(3) Wird der Vertragsprofessor nur während eines Teiles des Jahres verwen-

det, ist das Entgelt anteilig zu kürzen.
(4) Das Jahresentgelt ist in 14 gleiche Teile zu teilen, zwölf davon sind als

Monatsentgelt, zwei als Sonderzahlungen gemäß § 8a Abs. 2 auszuzahlen.
(5) Der im Abs. 1 genannte Rahmen sowie der gemäß Abs. 1 vereinbarte

Jahresbruttobetrag erhöhen sich jeweils um den Prozentsatz, um den sich das
Gehalt der Gehaltsstufe 5 eines Universitätsprofessors gemäß § 48 Abs. 1 des
Gehaltsgesetzes 1956 einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage nach
dem 1. Jänner 2002 erhöht.

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

Abgeltung der Lehrtätigkeit

§ 58a. Dem Vertragsprofessor gebührt für jedes Semester, in dem er Lehr-
veranstaltungen abhält, eine Kollegiengeldabgeltung gemäß § 51 oder § 51a
des Gehaltsgesetzes 1956.

Abfertigung

§ 58c. (1) Abweichend von § 84 Abs. 2 Z 1 gebührt dem Vertragsprofessor
eine Abfertigung nach einer ununterbrochenen fünfjährigen tatsächlichen Ver-
wendung in dieser Funktion. Zeiten, in denen der Vertragsprofessor gemäß
§ 160 BDG 1979 freigestellt war, Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den
§§ 3 bis 5 MSchG und einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG sind in die
tatsächliche Verwendungsdauer einzurechnen.

(2) Keine Abfertigung gebührt, wenn der Vertragsprofessor gleichzeitig in
einem anderen Dienstverhältnis mit mindestens halbem Beschäftigungsausmaß
zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder in einem Arbeitsverhältnis mit
mindestens halbem Beschäftigungsausmaß zu einer Universität steht.

(3) Soweit nicht Abs. 2 anzuwenden ist, ist bei einer einverständlichen Lö-
sung des Dienstverhältnisses eine Vereinbarung über die Abfertigung nur dann
zulässig, wenn das Dienstverhältnis unter den in § 84 Abs. 3 angeführten Vo-
raussetzungen aufgelöst worden ist und wenigstens drei Jahre gedauert hat.

Abschnitt IVa

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete
in der Schulevaluation

§ 58d. (1) Dieser Abschnitt ist auf Vertragsbedienstete in der Schulevalua-
tion anzuwenden.

(2) Der Besetzung einer Planstelle in der Schulevaluation hat unter Abstellen
auf die für die Funktion erforderlichen fachspezifischen Kenntnisse und Fähig-
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keiten eine öffentliche Ausschreibung durch die zuständige Bundesministerin
oder durch den zuständigen Bundesminister voranzugehen. Auf das Ausschrei-
bungs- und Besetzungsverfahren ist das Ausschreibungsgesetz 1989 – AusG,
BGBl. Nr. 85/1989, mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Begutachtungs-
kommission im Einzelfall einzurichten ist.

(3) Die Besetzung einer Planstelle in der Schulevaluation erfolgt vorerst
durch eine sechsmonatige Dienstzuteilung. In diesem Zeitraum ist eine theoreti-
sche und praktische Ausbildung zu absolvieren.

(4) Dienststelle einer oder eines Vertragsbediensteten in der Schulevaluation
ist die Zentralstelle. Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bun-
desminister kann aus den Gründen einer einfacheren und kostensparenden
Vollziehung für die Aufgaben der Schulevaluation eine Außenstelle außerhalb
von Wien einrichten.

(5) Vertragsbedienstete in der Schulevaluation sind im Hinblick auf die Ver-
gabe der Qualitätsbeurteilung im Rahmen der Berichterstellung selbstständig
und unabhängig. Werden die gemäß § 5 Abs. 2 BD-EG mittels Verordnung fest-
zulegenden Mindestqualitätsstandards unterschritten, ist von der Schuleva-
luation umgehend die zuständige Schulaufsicht in Kenntnis zu setzen, welche
einen mittels Verordnung gemäß § 5 Abs. 2 BD-EG festzulegenden Folgepro-
zess zur Qualitätsverbesserung einzuleiten hat.

(6) Vertragsbedienstete in der Schulevaluation sind verpflichtet, Veranstal-
tungen zur Weiterbildung zu absolvieren. Die zuständige Bundesministerin oder
der zuständige Bundesminister kann unter Bedachtnahme auf die Aufgaben in
der Schulevaluation den Umfang und die Inhalte der Weiterbildung durch Ver-
ordnung festlegen.

(7) Die Bestimmungen betreffend Dienstverhältnisse auf Probe sind auf Ver-
tragsbedienstete in der Schulevaluation nicht anzuwenden. § 20 Abs. 1 Z 1 iVm
§ 50a BDG 1979 und § 29g sind auf die Dienstzeit der Vertragsbediensteten in
der Schulevaluation nicht anzuwenden.

(8) Die oder der Vertragsbedienstete in der Schulevaluation führt die Ver-
wendungsbezeichnung „Schulevaluatorin“ oder „Schulevaluator“.

(9) Die Voraussetzungen für die Verwendung in der Schulevaluation richten
sich nach § 48r Abs. 4 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der mindestens fünf-
jährigen erfolgreichen Lehr- und/oder Schulleitungspraxis eine mindestens
zehnjährige entsprechende Praxis tritt und auch Zeiten in der Entlohnungs-
gruppe sqm anzurechnen sind. Zeiten der Aufsichtsführung über die dem Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung direkt unterstehenden
Schulen (Zentrallehranstalten) sind Zeiten in der Entlohnungsgruppe sqm
gleichgestellt.

Entgelt

§ 58e. Für Vertragsbedienstete in der Schulevaluation sind die §§ 48v und
48x anzuwenden.
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ABSCHNITT V

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes

Anwendungsbereich

§ 59. (1) Dem Entlohnungsschema der Vertragsbediensteten des Kranken-
pflegedienstes (Entlohnungsschema K) kann nur angehören, wer

1. die Voraussetzungen
a) des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG), BGBl. I

Nr. 108/1997, oder
b) des Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen medizinisch-

technischen Dienste (MTD-Gesetz), BGBl. Nr. 460/1992, oder
c) des Bundesgesetzes über die Regelung des medizinisch-technischen

Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste (MTF-SHD-G), BGBl. Nr. 102/
1961, oder

d) des Hebammengesetzes, BGBl. Nr. 310/1994,
für die Ausübung einer in diesen Bundesgesetzen geregelten Tätigkeit erfüllt,

2. die betreffende Tätigkeit tatsächlich ausübt und
3. nicht nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk-

tion herangezogen ist.
(2) Werden medizinisch-technische Tätigkeiten außerhalb einer Kranken-

anstalt, einer Justizanstalt, einer Stellungskommission oder einer Feldam-
bulanz ausgeübt, bedarf ihre Zuordnung zum Abs. 1 des Einvernehmens mit
der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport.

(3) Den im MTD-Gesetz geregelten Tätigkeiten der medizinisch-technischen
Dienste sind bei der Anwendung des Abs. 1 ferner folgende Tätigkeiten gleich-
zuhalten:

1. Tätigkeiten der veterinärmedizinisch-technischen Dienste und
2. medizinisch-technische Tätigkeiten an bakteriologischserologischen Bun-

desanstalten.
In diesen Fällen gilt das Erfordernis des Abs. 1 Z 1 nur dann als erfüllt, wenn der
Vertragsbedienstete die vom MTD-Gesetz verlangte Voraussetzung für die Aus-
übung eines der medizinisch-technischen Dienste erbringt, die seiner Tätigkeit
entspricht.

(4) Auf das Entlohnungsschema K ist, soweit in diesem Abschnitt nicht ande-
res bestimmt ist, Abschnitt I anzuwenden. Nicht anzuwenden sind jedoch die
Bestimmungen des Abschnittes I, die sich ausdrücklich auf die Entlohnungs-
schemata I oder II beziehen.

Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas K

§ 60. Die im § 231b BDG 1979 und in der Anlage 1 zum BDG 1979 gere-
gelten Ernennungserfordernisse für die Beamten des Krankenpflegedienstes
gelten als Voraussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungsgruppen des
Entlohnungsschemas K. Hiebei entsprechen

der Verwendungsgruppe K 1 die Entlohnungsgruppe k 1,
der Verwendungsgruppe K 2 die Entlohnungsgruppe k 2,
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der Verwendungsgruppe K 3 die Entlohnungsgruppe k 3,
der Verwendungsgruppe K 4 die Entlohnungsgruppe k 4,
der Verwendungsgruppe K 5 die Entlohnungsgruppe k 5,
der Verwendungsgruppe K 6 die Entlohnungsgruppe k 6.

Verwendungsbezeichnungen

§ 60a. (1) Für die Vertragsbediensteten des Krankenpflegedienstes sind die
in § 231c Abs. 1 BDG 1979 festgelegten Amtstitel als Verwendungsbezeichnun-
gen vorgesehen, wobei an die Stelle der Verwendungsgruppen K 1 bis K 6 die
Entlohnungsgruppen k1 bis k6 treten.

(2) Bei der Verwendung als Direktorin oder Direktor einer Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege nach dem GuKG ist die Verwendungsbezeichnung
„Direktorin“ oder „Direktor“ vorgesehen.

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K

§ 61. Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des
Entlohnungsschemas K beträgt:

in der Ent-
lohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6

Euro

1 2919,6 2635,7 2766,1 2409,5 2340,0 2175,1
2 2994,5 2703,5 2834,9 2462,2 2390,5 2206,5
3 3089,1 2788,2 2903,6 2514,8 2442,1 2237,9
4 3242,7 2924,4 2972,4 2569,3 2491,2 2271,6
5 3394,8 3061,9 3041,2 2627,3 2542,9 2302,9
6 3547,3 3198,3 3108,5 2686,0 2600,1 2336,6
7 3699,5 3334,7 3191,0 2757,3 2665,4 2374,6
8 3853,2 3471,1 3279,3 2832,4 2737,6 2417,2
9 4005,5 3607,6 3366,8 2907,3 2810,2 2461,0

10 4159,1 3743,8 3453,8 2982,4 2882,7 2503,6
11 4308,9 3880,2 3539,8 3057,1 2955,2 2547,4
12 4445,3 4016,4 3627,2 3130,9 3027,6 2596,6
13 4575,4 4154,2 3731,5 3220,6 3108,5 2644,4
14 4706,8 4288,0 3840,9 3312,6 3199,6 2691,0
15 4837,1 4413,2 3950,1 3404,8 3290,6 2739,1
16 4971,0 4528,6 4060,8 3499,2 3380,0 2788,2
17 5117,1 4645,6 4170,1 3591,6 3469,9 2834,9
18 5267,0 4763,4 4280,6 3683,7 3559,5 2883,9
19 5436,6 4893,6 4378,8 3776,9 3650,4 2931,7
20 5604,9 5025,1 4474,5 3869,1 3740,1 2979,7
21 – – 4606,2 3998,2 3853,2 3038,8
22 – – 4642,9 4032,4 3920,6 3075,6
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Pflegedienst-Chargenzulage

§ 62. Den Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K gebührt eine
Pflegedienst-Chargenzulage im Ausmaß der um 5% erhöhten Pflegedienst-
Chargenzulage, auf die die vergleichbaren Beamten des Krankenpflegedienstes
nach § 111 des Gehaltsgesetzes 1956 Anspruch haben.

Vergütung für Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes

§ 63. (1) Den Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K gebührt
eine Vergütung. Der Anspruch auf diese Vergütung richtet sich mit der Maßgabe
nach § 112 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, daß an die Stelle der Gehalts-
stufen Entlohnungsstufen treten.

(2) Ist der Vertragsbedienstete länger als einen Monat vom Dienst abwe-
send, ruht die Vergütung nach Abs. 1 vom Beginn des letzten Tages dieser Frist
an bis zum Ablauf des letzten Tages der Abwesenheit vom Dienst. Zeiträume

1. eines Urlaubs, während dessen der Vertragsbedienstete den Anspruch
auf Monatsentgelt behält, oder

2. einer Dienstverhinderung auf Grund eines Dienstunfalls
einschließlich unmittelbar daran anschließender dienstfreier Tage bleiben außer
Betracht. Fallen Zeiträume nach Z 1 oder 2 in eine Abwesenheit im Sinne des ers-
ten Satzes, verlängert sich die Monatsfrist oder verkürzt sich der Ruhenszeitraum
im entsprechenden Ausmaß. Anspruch auf die Vergütung kann jedoch immer nur
für Zeiträume bestehen, für die auch ein Anspruch auf Monatsentgelt besteht.

(3) Nicht vollbeschäftigte Vertragsbedienstete erhalten den ihrer Arbeitszeit
entsprechenden Teil der Vergütung nach Abs. 1.

Abschnitt VI

Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und
Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

Anwendungsbereich

§ 64. (1) Dieser Abschnitt ist auf die Vertragsbediensteten des Verwaltungs-
dienstes (Entlohnungsschema v) und die Vertragsbediensteten des handwerkli-
chen Dienstes (Entlohnungsschema h) anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, gilt Abschnitt I
auch für die Entlohnungsschemata v und h.

Einteilung

§ 65. (1) Das Entlohnungsschema v umfaßt die Entlohnungsgruppen v1 bis
v5, das Entlohnungsschema h umfaßt die Entlohnungsgruppen h1 bis h5.

(2) Die Entlohnungsgruppen v1 bis v4, h1 und h2 werden in folgende Bewer-
tungsgruppen unterteilt:

1. die Entlohnungsgruppe v1 in die Bewertungsgruppen v1/1 bis v1/7,
2. die Entlohnungsgruppe v2 in die Bewertungsgruppen v2/1 bis v2/6,
3. die Entlohnungsgruppe v3 in die Bewertungsgruppen v3/1 bis v3/5,
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4. die Entlohnungsgruppe v4 in die Bewertungsgruppen v4/1 bis v4/3,
5. die Entlohnungsgruppe h1 in die Bewertungsgruppen h1/1 bis h1/4,
6. die Entlohnungsgruppe h2 in die Bewertungsgruppen h2/1 bis h2/3.

(3) Die Einreihung in die Entlohnungsschemata v oder h setzt eine Verwendung
auf einem nach § 137 BDG 1979 bewerteten und entsprechend den Richtverwen-
dungen der Anlage 1 Z 1 bis 7 BDG 1979 einer Verwendungs- bzw. Funktions-
gruppe zugeordneten Arbeitsplatz des Allgemeinen Verwaltungsdienstes voraus.

(4) Die Zuordnungen nach dem BDG 1979 gelten für die Vertragsbedienste-
ten der Entlohnungsschemata v und h mit der Maßgabe, daß

den Verwendungs- und
Funktionsgruppen des BDG 1979

folgende Entlohnungs- und
Bewertungsgruppen entsprechen:

Verwendungsgruppe A 1 Entlohnungsgruppe v1
Grundlaufbahn und Funktionsgruppe 1 Bewertungsgruppe v1/1
Funktionsgruppe 2 Bewertungsgruppe v1/2
Funktionsgruppen 3 und 4 Bewertungsgruppe v1/3
Funktionsgruppen 5 und 6 Bewertungsgruppe v1/4
Funktionsgruppe 7 Bewertungsgruppe v1/5
Funktionsgruppe 8 Bewertungsgruppe v1/6
Funktionsgruppe 9 Bewertungsgruppe v1/7

Verwendungsgruppe A 2 Entlohnungsgruppe v2
Grundlaufbahn und Funktionsgruppe 1 Bewertungsgruppe v2/1
Funktionsgruppe 2 Bewertungsgruppe v2/2
Funktionsgruppen 3 und 4 Bewertungsgruppe v2/3
Funktionsgruppen 5 und 6 Bewertungsgruppe v2/4
Funktionsgruppe 7 Bewertungsgruppe v2/5
Funktionsgruppe 8 Bewertungsgruppe v2/6

Verwendungsgruppe A 3 Entlohnungsgruppen v3 und h1
Grundlaufbahn und Funktionsgruppe 1 Bewertungsgruppen v3/1 und h1/1
Funktionsgruppe 2 Bewertungsgruppen v3/2 und h1/2
Funktionsgruppen 3 und 4 Bewertungsgruppen v3/3 und h1/3
Funktionsgruppen 5 und 6 Bewertungsgruppen v3/4 und h1/4
Funktionsgruppen 7 und 8 Bewertungsgruppe v3/5

Verwendungsgruppe A 4 Entlohnungsgruppen v4 und h2
Grundlaufbahn Bewertungsgruppen v4/2 und h2/1
Funktionsgruppe 1 Bewertungsgruppen v4/2 und h2/2
Funktionsgruppe 2 Bewertungsgruppen v4/3 und h2/3

Verwendungsgruppe A 5 Entlohnungsgruppe v4
Bewertungsgruppe v4/1 und
Entlohnungsgruppe h3

Verwendungsgruppe A 6 Entlohnungsgruppe h4

Verwendungsgruppe A 7 Entlohnungsgruppen v5 und h5
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(5) Die für die Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes geltenden
Bewertungs- und Zuordnungsbestimmungen des BDG 1979 sind auch auf die
Arbeitsplätze in der Fernmeldebehörde anzuwenden.

(6) Die in der Anlage 1 zum BDG 1979 geregelten Ernennungserfordernisse für
die in handwerklicher Verwendung befindlichen Beamten des Allgemeinen Verwal-
tungsdienstes gelten als Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Einrei-
hung in die Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas h. Es entsprechen

der Verwendungsgruppe A 3 die Entlohnungsgruppe h1,
der Verwendungsgruppe A 4 die Entlohnungsgruppe h2,
der Verwendungsgruppe A 5 die Entlohnungsgruppe h3,
der Verwendungsgruppe A 6 die Entlohnungsgruppe h4,
der Verwendungsgruppe A 7 die Entlohnungsgruppe h5.
(7) Ein Vertragsbediensteter des Verwaltungsdienstes, der mit einer Lei-

tungsfunktion gemäß § 9 des Bundesministeriengesetzes betraut wird, hat in der
Regel die für die Ernennung von Beamten auf die betreffende Planstelle im Zu-
sammenhang mit der Vor- und Ausbildung vorgeschriebenen gesetzlichen Er-
nennungserfordernisse zu erfüllen.

Verwendungsbeschränkungen während der Grundausbildung

§ 66. (1) Solange Vertragsbedienstete eine für ihre gegenwärtige Verwendung
vorgeschriebene Grundausbildung noch nicht erfolgreich absolviert haben, sind
sie – ausgenommen Ersatzkräfte – nicht zu Vertretungstätigkeiten heranzuziehen,
soweit nicht zwingende Gründe eine Ausnahme erfordern. Probeweise Verwen-
dungen auf wechselnden Arbeitsplätzen gelten nicht als eine Vertretungstätigkeit.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden auf
1. Vertragsbedienstete, die im Wege eines Ausschreibungsverfahrens mit

einer Leitungsfunktion betraut sind, und
2. Vertragsbedienstete während ihrer Verwendung gemäß § 4a Abs. 1 Z 1.

Dienstliche Ausbildung

§ 67. (1) Der 3. Abschnitt des Allgemeinen Teils des BDG 1979 ist nach Maß-
gabe der Abs. 2 bis 4 auf Vertragsbedienstete anzuwenden. Nicht anzuwenden
sind die Bestimmungen, die für die Zuweisung zur Grundausbildung oder für die
Zulassung zur Dienstprüfung die Absolvierung ausbildungsbezogener Ernen-
nungserfordernisse (zB den Abschluss einer Hochschulbildung oder die Able-
gung der Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung) oder die Zurücklegung
von Zeiten im Dienstverhältnis oder in einer bestimmten Verwendung erfordern.

(2) Die Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h sind ver-
pflichtet, innerhalb der nach § 32 Abs. 2 Z 4 lit. a für ihre Entlohnungsgruppe vor-
gesehenen Frist jene Grundausbildung zu absolvieren, die nach dem BDG 1979
und den auf Grund des BDG 1979 erlassenen Grundausbildungsverordnungen
als Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernis für einen Beamten vorgese-
hen ist, der auf dem betreffenden Arbeitsplatz verwendet wird oder verwendet
werden soll. Aus berücksichtigungswürdigen Gründen kann diese Frist im
Dienstvertrag erstreckt werden.
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(3) Der Dienstgeber hat die oder den Vertragsbediensteten der nach Abs. 2
in Betracht kommenden Grundausbildung zuzuweisen. Er hat dafür zu sorgen,
dass der oder dem Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v oder h die
Grundausbildung so rechtzeitig vermittelt wird, dass sie oder er die Dienst-
prüfung innerhalb der nach § 32 Abs. 2 Z 4 lit. a für ihre oder seine Entlohnungs-
gruppe vorgesehenen Frist ablegen kann.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. 3 Z 60, BGBl. I Nr. 205/2022)

Verwendungsbezeichnungen

§ 67a. (1) Für die Vertragsbediensteten des Verwaltungsdienstes und des
handwerklichen Dienstes sind folgende Verwendungsbezeichnungen vorgesehen:

in der
Entlohnungsgruppe

in der
Bewertungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Verwendungsbezeichnung

v1

v1/1 bis v1/4 keines Kommissärin oder
Kommissär

v1/1 bis v1/4 10 Jahre Rätin oder Rat

v1/1 bis v1/4 13 Jahre und
sechs Monate

Oberrätin oder Oberrat

v1/2 und v1/3 19 Jahre und
sechs Monate

Hofrätin oder Hofrat

v1/4 17 Jahre und
sechs Monate

Hofrätin oder Hofrat

v1/5 bis v1/7 keines Hofrätin oder Hofrat

v2

– keines Revidentin oder Revident

– 10 Jahre Oberrevidentin oder
Oberrevident

v2/1 und v2/2 16 Jahre und
sechs Monate

Amtsrätin oder Amtsrat

v2/3 bis v2/6 16 Jahre und
sechs Monate

Amtsdirektorin oder
Amtsdirektor

v3 und h1

– keines Kontrollorin oder Kontrollor

– 10 Jahre Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

v3/1 und v3/2,
h1/1 und h1/2 17 Jahre Fachinspektorin oder

Fachinspektor

v3/3 bis v3/5,
h1/3 und h1/4 17 Jahre Fachoberinspektorin oder

Fachoberinspektor
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An die Stelle der Verwendungsbezeichnungen „Hofrätin“ oder „Hofrat“ treten in
der Parlamentsdirektion die Verwendungsbezeichnungen „Parlamentsrätin“
oder „Parlamentsrat“ sowie an den übrigen Zentralstellen „Ministerialrätin“ oder
„Ministerialrat“.

(2) Abweichend von Abs. 1 sind für Vertragsbedienstete des Verwaltungs-
dienstes bei entsprechender Verwendung die im § 140 Abs. 3 BDG 1979 festge-
legten Verwendungsbezeichnungen vorgesehen. Weibliche Vertragsbediens-
tete führen die Verwendungsbezeichnungen in der weiblichen Form.

(3) Vertragsbedienstete, die bei den österreichischen Vertretungsbehörden
im Ausland oder im höheren auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen,
haben für die Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende,
gemäß § 140 Abs. 4 BDG 1979 von der Bundesministerin oder vom Bundes-
minister für europäische und internationale Angelegenheiten durch Verordnung
bestimmte Verwendungsbezeichnung zu führen.

Zeitlich begrenzte Funktionen

§ 68. (1) Die Arbeitsplätze der Bewertungsgruppen v1/5 bis v1/7, ausge-
nommen die Fälle des § 4a Abs. 1, sind befristet für einen Zeitraum von jeweils
fünf Jahren zu besetzen. Befristete Weiterbestellungen in der angegebenen
Dauer sind zulässig.

(1a) Arbeitsplätze
1. gemäß § 4a Abs. 1 Z 3 sind befristet auf die Dauer der Funktions-

ausübung der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen Bundes-
ministers

v4 und h2

– keines Amtsassistentin oder
Amtsassistent

– 10 Jahre Oberamtsassistentin oder
Oberamtsassistent

v4/2 und h2/1 17 Jahre Kontrollorin oder Kontrollor

v4/3, h2/2
und h2/3 17 Jahre Oberkontrollorin oder

Oberkontrollor

h3
– keines Amtsassistentin oder

Amtsassistent

– 17 Jahre Oberamtsassistentin oder
Oberamtsassistent

h4, v5 und h5
– keines Amtswartin oder Amtswart

– 17 Jahre Oberamtswartin oder
Oberamtswart

in der
Entlohnungsgruppe

in der
Bewertungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Verwendungsbezeichnung
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2. gemäß § 4a Abs. 1 Z 4 sind befristet auf die Dauer der Funktionsaus-
übung der jeweiligen Bundeskanzlerin oder des jeweiligen Bundeskanz-
lers zu besetzen.

(2) Endet der Zeitraum der befristeten Funktionsausübung ohne Weiterbe-
stellung oder wird der Vertragsbedienstete von seinem Arbeitsplatz der Bewer-
tungsgruppe v1/5, v1/6 oder v1/7 abberufen und verbleibt er im Dienstverhältnis,
ist ihm, sofern ihm nicht bereits ein anderer Arbeitsplatz dauernd oder gemäß
Abs. 1 zugewiesen ist, ein solcher zuzuweisen. Eine Einstufung in die im § 73
angeführte Bewertungsgruppe, der er zuletzt vor der Betrauung mit einer zeitlich
begrenzten Funktion angehört hat, darf dabei nur mit schriftlicher Zustimmung
des Vertragsbediensteten unterschritten werden. Unterbleibt eine solche Zu-
weisung des Arbeitsplatzes, ist der Vertragsbedienstete kraft Gesetzes auf eine
Planstelle jener Einstufung übergeleitet, der er zuletzt vor der Betrauung mit
einer zeitlich begrenzten Funktion angehört hat.

(Anm.. Abs. 3 aufgehoben durch Art. 3 Z 23, BGBl. I Nr. 102/2018)
(4) In Dienstbereichen, bei denen es nach der Natur des Dienstes notwendig

ist, die Vertragsbediensteten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu
versetzen, tritt an die Stelle einer auf fünf Jahre befristeten Betrauung eine be-
fristete Betrauung. Befristete Weiterbestellungen sind in diesen Dienstbereichen
nicht zulässig.

(5) Arbeitsplätze der Bewertungsgruppen v 1/5 bis v 1/7 für Verwendungen
1. nach § 4a Abs. 1 Z 1 sind befristet für die Dauer der Funktionsausübung

des jeweiligen im § 4a Abs. 1 Z 1 angeführten Organs oder
2. nach § 4a Abs. 1 Z 2 sind befristet für die Dauer der jeweiligen Legislatur-

periode
zu besetzen.

(6) Wird ein Vertragsbediensteter mit einem im Abs. 5 angeführten Arbeits-
platz betraut, verbleibt er in seiner bisherigen Einstufung. Verbleibt der Vertrags-
bedienstete im Fall der Betrauung mit einem im Abs. 5 angeführten Arbeitsplatz
weiterhin im Personalstand einer anderen Dienststelle, gilt er mit der Betrauung
als an die Dienststelle dienstzugeteilt, in der sich dieser Arbeitsplatz befindet.

(7) Der Vertragsbedienstete kann von einem im Abs. 1a oder 5 angeführten
Arbeitsplatz jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Einstufungsänderung als Folge einer Verwendungsänderung

§ 69. (1) Ändert sich die Verwendung des Vertragsbediensteten in einem
von § 68 oder von Abs. 9 nicht erfassten Fall und ist die neue Verwendung

1. nicht mehr seiner bisherigen Entlohnungsgruppe oder
2. innerhalb seiner bisherigen Entlohnungsgruppe nicht mehr seiner bisheri-

gen Bewertungsgruppe zugeordnet,
ändert sich die Einstufung des Vertragsbediensteten nach Maßgabe der Abs. 2
bis 5.

(2) Bei einem Vertragsbediensteten, der das 50. Lebensjahr vollendet und
bereits zehn Jahre in diesem Dienstverhältnis zugebracht hat, bedarf die Einstu-
fung in eine niedrigere Bewertungsgruppe seiner Entlohnungsgruppe nicht des
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Einverständnisses des Vertragsbediensteten. Eine Einstufung in eine niedrigere
Entlohnungsgruppe bedarf des Einvernehmens mit dem Vertragsbediensteten.

(3) Bei einem Vertragsbediensteten, der die Voraussetzungen des Abs. 2
nicht erfüllt, bedarf eine Unterschreitung seiner bisherigen Einstufung des Ein-
vernehmens mit dem Vertragsbediensteten über eine entsprechende Änderung
des Dienstvertrages.

(Anm.. Abs. 4 aufgehoben durch Art. 3 Z 23, BGBl. I Nr. 102/2018)
(5) In Dienstbereichen, in denen es nach der Natur des Dienstes notwendig

ist, die Vertragsbediensteten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu
versetzen, bedarf eine Verwendungsänderung, mit der die bisherige Einstufung
in eine andere Bewertungsgruppe derselben Entlohnungsgruppe geändert wird,
nicht des Einverständnisses des Vertragsbediensteten. An die Stelle der bishe-
rigen Einstufung tritt von Gesetzes wegen die Einstufung in jene Bewertungs-
gruppe, der der neue Arbeitsplatz zugeordnet ist. Abs. 3 ist in diesen Fällen nicht
anzuwenden.

(6) Eine Einstufungsänderung nach den Abs. 1 bis 5 oder 9 oder nach § 68
bewirkt unmittelbar eine entsprechende Änderung der Entlohnung. Für die An-
wendung dieser Bestimmungen ist es unmaßgeblich, ob die Verwendungsände-
rung im Zuge einer Versetzung erfolgt oder nicht.

(7) Ein Vertragsbediensteter bleibt in seiner bisherigen Einstufung, wenn er
1. mit einem Arbeitsplatz für eine Verwendung gemäß § 4a Abs. 1 Z 1 oder

mit dem Arbeitsplatz des Leiters des Büros einer Generalsekretärin oder
eines Generalsekretärs gemäß § 7 Abs. 11 BMG betraut wird und der Ar-
beitsplatz nicht einer der Bewertungsgruppen v1/5 bis v1/7 angehört, und

2. während dieser Zeit mit keinem anderen Arbeitsplatz dauernd oder gemäß
§ 68 Abs. 1 betraut ist.

Verbleibt der Vertragsbedienstete im Fall einer Betrauung nach Z 1 weiterhin im
Personalstand einer anderen Dienststelle, gilt er mit der Betrauung als an die
Dienststelle dienstzugeteilt, in der sich der neue Arbeitsplatz befindet.

(8) Eine Betrauung gemäß Abs. 7 Z 1 gilt während der ersten drei Jahre sol-
cher Verwendungen nicht als dauernde Betrauung im Sinne der dienst- und be-
soldungsrechtlichen Bestimmungen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine dauernde
Betrauung mit dem Arbeitsplatz zulässig, wenn der Vertragsbedienstete nicht
mit einem anderen Arbeitsplatz dauernd oder gemäß § 68 Abs. 1 betraut ist.

(9) Der Vertragsbedienstete kann von einem Arbeitsplatz, mit dem er gemäß
Abs. 7 Z 1 betraut worden ist, jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen
werden. Wird ein von Abs. 7 Z 1 und 2 erfasster Vertragsbediensteter von einem
solchen Arbeitsplatz abberufen, bevor er damit im Sinne des Abs. 8 zweiter Satz
dauernd betraut worden ist, ist ihm ein anderer Arbeitsplatz zuzuweisen. Eine
Einstufung in eine niedrigere der im § 73 angeführten Bewertungsgruppe, der
der Vertragsbedienstete zuletzt vor der Betrauung mit einem im Abs. 7 Z 1 ange-
führten Arbeitsplatz angehört hat, darf dabei nur mit seiner schriftlichen Zustim-
mung unterschritten werden. Ist oder wird dem Vertragsbediensteten kein ande-
rer Arbeitsplatz zugewiesen, ist der Vertragsbedienstete kraft Gesetzes auf eine
Planstelle jener im § 73 vorgesehenen Einstufung übergeleitet, der er zuletzt vor
der Betrauung mit einem im Abs. 7 Z 1 angeführten Arbeitsplatz angehört hat.
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Kündigung

§ 70. (1) Dem Vertragsbediensteten, der nach § 32 Abs. 4 gekündigt werden
kann, ist vor der beabsichtigten Kündigung nachweislich ein im Wirkungsbereich
seines Ressorts gelegener freier oder frei werdender Arbeitsplatz, der besetzt
werden soll, anzubieten, wenn

1. der Vertragsbedienstete die für diesen Arbeitsplatz erforderliche Ausbil-
dung und Eignung aufweist und

2. dieser Arbeitsplatz seiner Entlohnungsgruppe entspricht.

(2) Maßgebender Zeitpunkt für die Ermittlung eines Arbeitsplatzes nach
Abs. 1 durch die oberste Personalstelle ist der Monatserste, der der Wirksamkeit
der Auflassung des Arbeitsplatzes wegen Vorliegens von Gründen nach § 32
Abs. 4 vorangeht.

(3) Steht ein Arbeitsplatz nach Abs. 1 nicht zur Verfügung, ist die Kündigung
sofort zulässig. Steht ein Arbeitsplatz nach Abs. 1 zur Verfügung, ist der Ver-
tragsbedienstete von diesem und den mit diesem Arbeitsplatz verbundenen An-
forderungen in der künftigen Dienststelle mit dem Beifügen zu verständigen, daß
bei Nichtannahme dieses Arbeitsplatzes innerhalb einer Frist von zwei Wochen
ab Zustellung dieser Verständigung seine Kündigung in Aussicht genommen ist.
Auf die nachweisliche Zustellung dieser Verständigung ist § 24 Abs. 9 anzu-
wenden. Nimmt der Vertragsbedienstete dieses Angebot nachweislich inner-
halb einer Frist von zwei Wochen nach dessen nachweislicher Zustellung an, ist
seine Kündigung unzulässig. Eine Ausschreibung des vom Vertragsbedienste-
ten innerhalb dieser Frist angenommenen Arbeitsplatzes hat zu unterbleiben.

Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h

§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des
Entlohnungsschemas v wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die
Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

v1 v2 v3 v4 v5

Euro

1 3115,1 2438,6 2194,2 2067,6 1976,6
2 3452,6 2490,2 2231,3 2096,6 1995,8
3 3666,4 2590,5 2276,0 2128,1 2014,7
4 3848,1 2709,6 2314,1 2157,1 2032,7
5 4039,9 2829,8 2350,1 2187,4 2051,8
6 4221,7 2947,8 2388,1 2217,8 2070,9
7 4343,3 3071,9 2425,2 2247,0 2089,9
8 4443,7 3150,6 2463,3 2277,2 2106,6
9 4509,0 3214,2 2500,2 2307,5 2122,4

10 4574,1 3277,1 2539,5 2337,6 2137,0
11 4639,3 3340,8 2580,7 2368,0 2152,8
12 4704,4 3404,8 2622,2 2399,4 2167,3
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(1a) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß
Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum
mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Ent-
lohnungsschemas v zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung
das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach
Maßgabe der §§ 15 und 77 zu ermitteln.

(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Ent-
lohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Ent-
lohnungsstufe bestimmt und beträgt

13 4768,3 3469,9 2665,4 2428,6 2184,0
14 4833,3 3533,7 2705,8 2459,8 2198,6
15 4897,4 3597,9 2748,9 2490,2 2214,4
16 4962,4 3661,3 2790,5 2521,7 2229,0
17 5027,5 3725,3 2832,4 2553,5 2244,6
18 5075,4 3789,3 2875,4 2589,1 2260,3
19 – 3853,2 2915,9 2624,7 2275,0
20 – 3871,5 2958,8 2680,0 2290,7
21 – – 2979,7 2715,6 2298,5

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

h1 h2 h3 h4 h5

Euro

1 2206,5 2121,3 2078,6 2032,7 1986,9
2 2243,4 2151,5 2107,8 2058,7 2006,9
3 2289,6 2180,8 2139,3 2082,1 2025,0
4 2326,5 2212,2 2169,6 2106,6 2044,1
5 2363,4 2241,3 2199,8 2131,4 2064,0
6 2401,7 2272,8 2230,0 2156,1 2082,1
7 2438,6 2301,8 2260,3 2179,6 2101,1
8 2477,8 2333,3 2290,7 2204,4 2118,1
9 2515,9 2363,4 2320,8 2226,7 2133,6

10 2554,7 2394,9 2351,2 2250,3 2149,3
11 2597,7 2425,2 2382,6 2272,8 2163,9
12 2639,4 2456,6 2412,8 2294,9 2179,6
13 2682,4 2489,1 2444,2 2319,8 2196,5
14 2724,3 2526,1 2474,5 2342,2 2211,0
15 2766,1 2564,4 2504,8 2364,5 2225,6
16 2809,0 2607,6 2537,2 2388,1 2241,3
17 2850,7 2650,5 2569,3 2410,6 2258,0

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

v1 v2 v3 v4 v5

Euro
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(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)

Funktionszulage

§ 73. (1) Dem Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h ge-
bührt eine Funktionszulage, wenn er dauernd mit einem Arbeitsplatz betraut ist,
der nach § 65 Abs. 4 oder 5 in Verbindung mit § 137 BDG 1979 einer der nachste-
hend angeführten Bewertungsgruppen zugeordnet ist. Eine solche dauernde Be-
trauung ist auch in befristeten Dienstverhältnissen und bei Ersatzkräften zulässig.
Eine dauernde Betrauung mit einem Arbeitsplatz ist jedoch immer nur dann mög-
lich, wenn keine andere Person mit diesem Arbeitsplatz dauernd betraut ist.

(2) Die Funktionszulage beträgt für Vertragsbedienstete

18 2893,8 2692,3 2606,3 2434,2 2272,8
19 2936,9 2735,3 2642,0 2459,8 2288,3
20 2978,3 2777,0 2697,1 2491,2 2302,9
21 3000,5 2799,2 2734,0 2512,6 2310,8

in der Bewertungsgruppe
in der Einstiegsstufe in der Regelstufe

Euro

v1/1 174,3 348,5
v1/2 174,3 567,1
v1/3 174,3 709,2
v1/4 174,3 1712,1

v2/1 31,0 62,0
v2/2 95,1 190,1
v2/3 159,0 318,0
v2/4 159,0 465,4
v2/5 159,0 611,5
v2/6 159,0 1186,0

v3/1, h1/1 23,0 45,8
v3/2, h1/2 51,4 102,8
v3/3, h1/3 79,8 159,7
v3/4, h1/4 79,8 282,5

v3/5 79,8 415,9

v4/1, h2/1 24,8 49,5
v4/2, h2/2 41,9 83,6
v4/3, h2/3 58,9 117,7

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

h1 h2 h3 h4 h5

Euro
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(2a) Der oder dem Vertragsbediensteten gebührt die Funktionszulage der
Einstiegsstufe. Ihr oder ihm gebührt die Funktionszulage der Regelstufe

1. in der Entlohnungsgruppe v1 ab der Entlohnungsstufe 3,
2. in den Entlohnungsgruppen v2, v3 und h1 ab der Entlohnungsstufe 2 und
3. in den Entlohnungsgruppen v4 und h2 ab dem auf die Vollendung eines

Besoldungsdienstalters von einem Jahr folgenden Monatsersten.

(3) Durch die für die Bewertungsgruppen v1/4 und v2/6 vorgesehene Funk-
tionszulage gelten alle Mehrleistungen des Vertragsbediensteten in zeitlicher
und mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. 30,89% dieser Funktionszulage
gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(3a) Vertragsbedienstete der Bewertungsgruppen v1/4 und v2/6 können
durch schriftliche Erklärung die Anwendbarkeit des Abs. 3 für die Dauer von
zwölf Monaten ausschließen. Eine solche schriftliche Erklärung ist rechtsunwirk-
sam, wenn ihr eine Bedingung beigefügt wird. Die Erklärung wird frühestens mit
dem Monatsersten des Abgabemonats wirksam. Wird ein späterer Zeitpunkt be-
stimmt, wird die Erklärung mit dem Monatsersten des genannten Monats wirk-
sam. Durch die Abberufung vom Arbeitsplatz bzw. durch die Beendigung der
Betrauung wird der Ausschluss des Abs. 3 jedenfalls mit Ablauf des jeweiligen
Kalendermonats beendet.

(3 b) Hat die oder der Vertragsbedienstete eine solche schriftliche Erklä-
rung gemäß Abs. 3 a abgegeben, so reduziert sich die Funktionszulage um
30,89%. In diesem Fall ist die Anordnung von Mehrdienstleistungen und al-
lenfalls die Pauschalierung von Überstunden im Ausmaß von bis zu 40 Stun-
den pro Monat zulässig. Zeiten darüber hinausgehender Diensterbringung
sind keine Überstunden und sind ausschließlich im Verhältnis 1: 1 in Freizeit
auszugleichen.

(4) Ist ein Vertragsbediensteter des Entlohnungsschemas h einer niedrigeren
Entlohnungsgruppe dauernd mit der Ausübung einer Funktion einer höheren
Entlohnungsgruppe betraut, gebührt ihm die für diese Funktion in der höheren
Entlohnungsgruppe vorgesehene Funktionszulage anstelle der in seiner Ent-
lohnungsgruppe vorgesehenen Funktionszulage. Ist jedoch letztere höher, ge-
bührt sie anstelle der in der höheren Entlohnungsgruppe vorgesehenen Funk-
tionszulage.

(5) In Dienstbereichen, bei denen es nach der Natur des Dienstes notwendig
ist, die Vertragsbediensteten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu
versetzen, tritt bei der Anwendung der Abs. 1 bis 4 an die Stelle der dauernden
Betrauung einer Funktion die Übertragung einer Funktion für einen Zeitraum, der
nach Bestätigung der gemäß § 2e zuständigen Personalstelle ein Jahr über-
steigen soll.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 3 Z 65, BGBl. I Nr. 205/2022)

(7) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter des Entloh-
nungsschemas v vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreiten-
den Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Bewertungs-
gruppe des Entlohnungsschemas v zugeordnet ist, gebührt für die Dauer der vo-
rübergehenden Betrauung die für diese Bewertungsgruppe vorgesehene Funk-
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tionszulage. Die für die Bemessung der Funktionszulage maßgebende Entloh-
nungsstufe ist nach Maßgabe der §§ 15 und 77 zu ermitteln.

Fixes Monatsentgelt

§ 74. (1) Dem Vertragsbediensteten der Bewertungsgruppen v1/5, v1/6 und
v1/7 gebührt anstelle des Monatsentgelts nach den §§ 71 oder 72 und einer
Funktionszulage ein fixes Monatsentgelt nach Abs. 2.

(2) Das fixe Monatsentgelt beträgt für Vertragsbedienstete
1. in der Bewertungsgruppe v1/5

a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9778,8 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10321,8 E,

2. in der Bewertungsgruppe v1/6
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10422,6 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10965,4 E,

3. in der Bewertungsgruppe v1/7
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10965,4 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11720,9 E.
Abweichend davon gebührt der oder dem Vertragsbediensteten bei Ver-
wendung als Generalsekretärin oder Generalsekretär gemäß § 7 Abs. 11
BMG oder als Sprecherin der Bundesregierung oder Sprecher der Bun-
desregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 BMG
ein fixes Monatsentgelt in der Höhe des Fixgehalts nach § 31 Abs. 2 Z 3
lit. b GehG.

(3) Auf die Vorrückung in das höhere Fixgehalt der betreffenden Bewertungs-
gruppe sind

1. § 29c, § 29e Abs. 5 und § 29h Abs. 2 anzuwenden und
2. Zeiten einzurechnen, die

a) in einer Verwendung derselben oder einer höheren Bewertungsgruppe
zurückgelegt worden sind oder,

b) im Bundesdienst außerhalb dieses Entlohnungsschemas in einer Ver-
wendung zurückgelegt worden sind, die der Bewertungsgruppe des
Vertragsbediensteten oder höheren Bewertungsgruppe zuzuordnen
wäre.

(4) Durch das fixe Monatsentgelt gelten alle zeitlichen und mengenmäßigen
Mehrleistungen des Vertragsbediensteten als abgegolten. 13,65% des fixen Mo-
natsentgelts gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(5) Wird ein Vertragsbediensteter der Bewertungsgruppe v1/5, v1/6 oder
v1/7 in eine andere Entlohnungsgruppe eingestuft, kommt für ihn eine allfällige
Ergänzungszulage nach § 15a nicht in Betracht.

(6) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter des Entloh-
nungsschemas v vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreiten-
den Zeitraum mit einem höherwertigen Arbeitsplatz betraut, der der Bewertungs-
gruppe v1/5, v1/6 oder v1/7 zugeordnet ist, ohne damit gemäß § 68 Abs. 1 be-
traut zu sein, gebührt für die Dauer der vorübergehenden Betrauung das für den
höherwertigen Arbeitsplatz vorgesehene fixe Monatsentgelt.
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Ergänzungszulage aus Anlaß einer Einstufungsänderung

§ 75. (1) Wird ein Vertragsbediensteter in eine niedrigere Bewertungs-
gruppe seiner Entlohnungsgruppe eingestuft oder von einem Arbeitsplatz ge-
mäß § 68 Abs. 1a abberufen, gebührt ihm eine Ergänzungszulage, wenn das je-
weilige Monatsentgelt in der neuen Verwendung niedriger ist als das Monatsent-
gelt, auf das der Vertragsbedienstete bisher Anspruch gehabt hat.

(2) Die Höhe der Ergänzungszulage ergibt sich aus der Differenz zwischen
1. dem jeweiligen Monatsentgelt, auf das der Vertragsbedienstete nach sei-

ner Abberufung Anspruch hat, und
2. dem Monatsentgelt, das dem Vertragsbediensteten auf seinem bisherigen

Arbeitsplatz zukommen würde.
Spätere Vorrückungen sind nur bei dem in Z 1 angeführten Monatsentgelt zu be-
rücksichtigen.

(3) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach Abs. 1 erlischt, wenn
1. die Höhe des jeweiligen Monatsentgeltes, das dem Vertragsbediensteten

in der neuen Verwendung gebührt, die Höhe des Betrages erreicht, der
dem Monatsentgelt, auf das der Vertragsbedienstete unmittelbar vor der
Abberufung Anspruch gehabt hat, entspricht, oder

2. der Vertragsbedienstete neuerlich in dieselbe oder in eine höhere Bewer-
tungsgruppe eingestuft wird als jene, der er vor der Abberufung, die den
Anspruch auf Ergänzungszulage begründete, angehörte, oder

3. der Vertragsbedienstete der Aufforderung des Dienstgebers, sich um eine
bestimmte ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht nachkommt,
oder

4. der Zeitraum der befristeten Bestellung des Vertragsbediensteten gemäß
§ 68 bei Beibehalten des Arbeitsplatzes enden würde.

Im Falle einer Abberufung von einem Arbeitsplatz gemäß § 68 Abs. 1a ist Z 2
nur anzuwenden, wenn eine weitere Betrauung als Generalsekretärin oder Ge-
neralsekretär gemäß § 7 Abs. 11 BMG oder als Sprecherin der Bundesregierung
oder Sprecher der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der An-
lage zu § 2 BMG erfolgt, und Z 3 nicht anzuwenden.

(4) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs. 3 Z 3 ist, daß
1. die ausgeschriebene Funktion derselben Bewertungsgruppe zugeordnet

ist wie die Funktion, von der der Vertragsbedienstete abberufen worden
ist,

2. der Vertragsbedienstete die Ernennungserfordernisse und sonstigen aus-
bildungsbezogenen Ausschreibungsbedingungen für den ausgeschriebe-
nen Arbeitsplatz erfüllt, und

3. wenn sich der ausgeschriebene Arbeitsplatz an einem anderen Dienstort
befindet, die Bewerbung dem Vertragsbediensteten unter Berücksichti-
gung seiner persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse zumutbar
ist.

Z 3 ist auf Dienstbereiche nicht anzuwenden, in denen es nach der Natur des
Dienstes notwendig ist, die Vertragsbediensteten nach einiger Zeit zu einer an-
deren Dienststelle zu versetzen.
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(5) Waren durch die bisherige Funktionszulage alle Mehrleistungen des Ver-
tragsbediensteten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht abgegolten und

1. ist dies bei der neuen Funktionszulage nicht der Fall oder
2. besteht für die neue Verwendung kein Anspruch auf Funktionszulage,

sind 69,11% der bisherigen Funktionszulage der Bemessung der Ergänzungs-
zulage nach Abs. 1 zugrunde zu legen.

(6) Bestand auf dem bisherigen Arbeitsplatz Anspruch auf ein fixes Monats-
entgelt und

1. sind durch die neue Funktionszulage die Mehrleistungen des Vertragsbe-
diensteten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht nicht abgegolten
oder

2. besteht für die neue Verwendung weder Anspruch auf ein fixes Monats-
entgelt noch auf Funktionszulage,

sind 86,35% des bisherigen fixen Monatsentgelts der Bemessung der Ergän-
zungszulage nach Abs. 2 zugrunde zu legen.

(7) Die Ergänzungszulagen nach den Abs. 5 und 6 sind der Bemessung von
Nebengebühren für zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen abweichend von
den nach § 22 anwendbaren §§ 15 bis 17b des Gehaltsgesetzes 1956 nicht
zugrunde zu legen.

(8) Eine Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 7 gebührt nicht, wenn
1. der Vertragsbedienstete in ein anderes Entlohnungsschema oder in eine

andere Entlohnungsgruppe überstellt wird oder
2. der neue Arbeitsplatz einer höheren Entlohnungsgruppe zugeordnet ist als

die bisherige Funktion oder
3. die nach § 68 Abs. 1, 1a oder 4 vorgesehene Dauer einer zeitlich begrenz-

ten Funktion ohne Weiterbestellung endet oder im Falle einer vorzeitigen
Abberufung aus einer zeitlich begrenzten Funktion die nach § 68 Abs. 1,
1a oder 4 ursprünglich vorgesehene Funktionsdauer abläuft oder

4. die oder der Vertragsbedienstete von
a) einer Funktion gemäß § 68 Abs. 1a oder
b) dem Arbeitsplatz der Leiterin oder des Leiters des Büros einer General-

sekretärin oder eines Generalsekretärs gemäß § 7 Abs. 11 BMG oder
c) einem Arbeitsplatz für eine Verwendung gemäß § 4a Abs. 1 Z 1
abberufen wird, wenn sie oder er nicht am Tag der Wirksamkeit der Ab-
berufung Verwendungszeiten nach Abs. 9 von mindestens drei Jahren
aufweist oder

5. eine oder ein Vertragsbediensteter von einer Funktion gemäß § 68 Abs. 1a
abberufen wird, wenn sie oder er die vor der Betrauung mit dieser Funktion
ausgeübte Funktion während dieser Betrauung weiterhin ausgeübt oder
weiterhin dem Personalstand einer anderen Dienststelle angehört hat.

(9) Verwendungszeiten im Sinne des Abs. 8 Z 4 sind bei Abberufung von
einem

1. im § 68 Abs. 1a oder 5 angeführten Arbeitsplatz alle Verwendungen auf
Arbeitsplätzen der Bewertungsgruppen v1/5, v1/6 oder v1/7 oder auf zu-
mindest gleichwertigen Arbeitsplätzen im Dienst einer inländischen Ge-
bietskörperschaft,
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2. im § 69 Abs. 7 Z 1 mit Ausnahme des Falls des Abs. 8 Z 4 lit. b angeführ-
ten Arbeitsplatz alle Verwendungen auf Arbeitsplätzen im Kabinett einer
Bundesministerin oder eines Bundesministers, einer sonstigen Einrich-
tung gemäß § 7 Abs. 3 BMG, die der Bundeskanzlerin oder dem Bundes-
kanzler oder der Vizekanzlerin oder dem Vizekanzler zur Beratung und
Unterstützung auf dem Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik insbe-
sondere im Bereich Strategie, Analyse und Planung direkt unterstellt ist,
oder im Büro einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs oder eines
anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes angeführten
obersten Organs des Bundes oder im Büro der Sprecherin der Bundes-
regierung oder des Sprechers der Bundesregierung gemäß Abschnitt A
Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 BMG,

3. im Abs. 8 Z 4 lit. b angeführten Arbeitsplatz alle Verwendungen auf Ar-
beitsplätzen als Leiterin oder Leiter des Büros einer Generalsekretärin
oder eines Generalsekretärs nach § 7 Abs. 11 BMG.

(10) Ist ein Anspruch auf Ergänzungszulage nach den Abs. 1 bis 7 in einem
befristeten Dienstverhältnis entstanden, endet dieser Anspruch spätestens mit
der Umwandlung dieses Dienstverhältnisses in ein unbefristetes.

(11) Ist ein Vertragsbediensteter des Entlohnungsschemas v dauernd mit
einem im § 254 Abs. 16 BDG 1979 angeführten Arbeitsplatz betraut, gebührt
ihm eine Ergänzungszulage. Diese Ergänzungszulage ist unter Berücksichti-
gung der ausgeübten Funktion und des Unterschiedes der hiefür gemäß § 36a
des Gehaltsgesetzes 1956 gebührenden Vergleichsbezüge zu bemessen. Sie
darf die durchschnittliche Höhe nicht übersteigen, in der sie einem Beamten
einer der Entlohnungsgruppe des Vertragsbediensteten gleichwertigen Verwen-
dungsgruppe in der betreffenden Verwendung für die Dauer des Zeitraumes ge-
bühren würde, in dem der Bezug dieses Beamten gemäß § 36a des Gehalts-
gesetzes 1956 mit dem alten Bezug im Laufbahndurchschnitt zu vergleichen ist.

Leistungsprämie

§ 76. (1) Den Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v oder h kön-
nen jederzeit widerrufbare Leistungsprämien gezahlt werden.

(2) Der unmittelbar mit der Fachaufsicht betraute Vorgesetzte kann in engem
zeitlichem Zusammenhang mit der Erbringung einer besonderen Leistung durch
den Vertragsbediensteten und unter Bedachtnahme auf dessen Leistungsbereit-
schaft im Rahmen der ihm für Leistungsprämien zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mittel eine Leistungsprämie geben.

(3) Die Summe der in einem Kalenderjahr dem Vertragsbediensteten zuer-
kannten Leistungsprämien darf nicht niedriger als 10% und nicht höher als 50%
des ihm gebührenden Monatsentgeltes einschließlich allfälliger Zulagen sein.

(4) Eine Leistungsprämie für den Vorgesetzten darf nicht aus den ihm für
seine Mitarbeiter zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln gegeben werden.

(5) Für die Leistungsprämie sind alljährlich 0,25% der Entgeltsumme (Mo-
natsentgelte, Zulagen und Sonderzahlungen) der Vertragsbediensteten der Ent-
lohnungsschemata v und h bereitzustellen. Diese finanziellen Mittel sind auf die
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einzelnen Dienststellen oder Teile von Dienststellen entsprechend ihren Perso-
nalständen an Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h aufzu-
teilen und den Fachvorgesetzten anteilig zur Vergabe von Leistungsprämien zur
Verfügung zu stellen.

Besonderer Vorbildungsausgleich in der Entlohnungsgruppe v1

§ 77. (1) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter in die
Entlohnungsgruppe v1 erstmalig eingereiht oder überstellt, vermindert sich ihr
oder sein Besoldungsdienstalter zusätzlich zu einem allfälligen Vorbildungsaus-
gleich nach § 15 um zwei Jahre, solange sie oder er keine abgeschlossene
Hochschulbildung gemäß Anlage 1 Z 1.12 oder Z 1.12a BDG 1979 aufweist (be-
sonderer Vorbildungsausgleich).

(2) Schließt eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter nach
Abs. 1 später eine Hochschulbildung gemäß Anlage 1 Z 1.12 oder Z 1.12a BDG
1979 ab oder wird sie oder er in eine andere Entlohnungsgruppe überstellt, ist ihr
oder sein Besoldungsdienstalter um zwei Jahre zu verbessern.

Exekutivdienstzulage und Vergütungen

§ 78. § 40a Abs. 1 und 3 bis 5, § 40b Abs. 1 bis 5 und § 40c Abs. 1 bis 4 und
6 des Gehaltsgesetzes 1956 sind auf entsprechend verwendete Vertragsbe-
dienstete der Entlohnungsschemata v und h mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an die Stelle der im § 40b Abs. 5 und im § 40c Abs. 4 des Gehaltsgesetzes
1956 angeführten Arten von Teilbeschäftigungen eine Teilbeschäftigung oder
Teilzeitbeschäftigung des Vertragsbediensteten tritt. § 40c Abs. 6 des Gehalts-
gesetzes 1956 ist auf entsprechend verwendete Vertragsbedienstete des Ent-
lohnungsschemas v mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Zuge-
hörigkeit zum Dienststand das Bestehen des Dienstverhältnisses des Vertrags-
bediensteten tritt.

Pensionskassenvorsorge

§ 78a. (1) Der Bund hat allen
1. Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h,
2. Beamten, auf deren öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis gemäß § 136b

Abs. 4 BDG 1979 die für Vertragsbedienstete des Bundes geltenden be-
soldungs- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften anzuwenden
sind,

3. Vertragsbediensteten in einem sondervertraglichen Dienstverhältnis,
4. Professoren gemäß den §§ 49f bis 49k,
5. Assistenten gemäß den §§ 49 l bis 49r,
6. Staff Scientists gemäß den §§ 49s bis 49v und
7. Wissenschaftlichen (Künstlerischen) Mitarbeitern im Sinne des § 6 des

Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstle-
rischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste, BGBl.
Nr. 463/1974,
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8. von Z 1 bis 7 nicht erfassten, nach dem 31. Dezember 1954 geborenen
Vertragsbediensteten

eine Pensionskassenzusage im Sinne des § 2 Z 1 des Betriebspensionsgeset-
zes (BPG), BGBl. Nr. 282/1990, zu erteilen. Zu diesem Zweck hat der Bund
einen Kollektivvertrag nach Abs. 2 in Verbindung mit § 3 BPG mit dem Österrei-
chischen Gewerkschaftsbund – Gewerkschaft Öffentlicher Dienst sowie einen
Pensionskassenvertrag nach § 15 PKG abzuschließen. Das BPG ist auch auf
die in Z 2 angeführten Beamten anzuwenden.

(2) Soweit dies zur Regelung der Pensionskassenvorsorge der in Abs. 1
genannten Bediensteten erforderlich ist, ist abweichend von § 1 Abs. 2 Z 3 des
Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) und § 3 Abs. 1a Z 1 BPG ein Kollektivver-
trag abzuschließen. Der Kollektivvertrag hat insbesondere Regelungen über die
Errichtung der betrieblichen Pensionskasse sowie das Beitrags- und Leistungs-
recht entsprechend dem BPG und PKG zu enthalten. Im übrigen finden auf die-
sen Kollektivvertrag die Bestimmungen des 1. Hauptstückes des I. Teiles des
ArbVG Anwendung. Der Bund hat den Kollektivvertrag und dessen Änderungen
auf geeignete Art kundzumachen.

(3) Der Bund wird hinsichtlich des Abschlusses des Kollektivvertrages durch
die Bundesministerin oder den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen
Dienst und Sport im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundes-
minister für Arbeit, Familie und Jugend, hinsichtlich des Abschlusses des Pensi-
onskassenvertrages durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport vertreten.

(4) Die Pensionskassenzusage für Professoren nach Abs. 1 Z 4 ist in einem
gesonderten Kollektivvertrag zu regeln. Die Zuständigkeit für den Abschluss die-
ses Kollektivvertrages auf Dienstgeberseite wird dem Dachverband nach § 108
Abs. 2 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120, übertragen. Der Dach-
verband hat den Kollektivvertrag sowie einen Pensionskassenvertrag nach § 15
PKG für den Bund auch für den Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis zum 31. De-
zember 2003 abzuschließen. Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis zum
31. Dezember 2003 ist in diesem Kollektivvertrag ein Dienstgeberbeitrag in
Höhe von 10% des Entgelts nach § 49 j vorzusehen. Der Bund trägt den Auf-
wand an Dienstgeberbeiträgen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2001 bis zum
31. Dezember 2003 zusätzlich zum Globalbetrag nach § 141 Abs. 1 des Univer-
sitätsgesetzes 2002.

(5) Die Abs. 1 bis 3 sind auf nach dem 31. Dezember 1954 geborene Lan-
desvertragslehrerinnen und Landesvertragslehrer nach dem LVG 1966 und dem
LLVG mit den Maßgaben anzuwenden, dass

1. vom jeweiligen Land auch eine überbetriebliche Pensionskassenzusage
erteilt werden kann,

2. an die Stelle der in Abs. 3 angeführten Organe des Bundes das jeweils in
Betracht kommende Organ des Landes tritt, und

3. die Regelungen des Kollektivvertrages des Bundes über die Einbeziehung
von Vertragsbediensteten in die Pensionskasse, über das Beitragsrecht
und über das Leistungsrecht auch für das Rechtsverhältnis zwischen Land
und Landesvertragslehrern unmittelbar anwendbar sind,
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4. das ArbVG und das BPG für die Rechtsverhältnisse der Landesvertrags-
lehrer gelten, soweit dies für die Regelung der Pensionskassenvorsorge
erforderlich ist.

(6) Das jeweilige Land kann seine Verpflichtung nach Abs. 5 auch auf fol-
gende Weise erfüllen:

1. Der Kollektivvertrag des Bundes hat Anpassungsbestimmungen für die
Landesvertragslehrer vorzusehen. Der Pensionskassenvertrag des Bun-
des hat ein Angebot der Bundespensionskasse an die Länder zum Ab-
schluss eines Pensionskassenvertrages für die Landesvertragslehrer auf
Grundlage des genannten Kollektivvertrages und seines im Verhältnis
zum Bund geltenden Vertragsinhaltes vorzusehen, sowie dabei Anpas-
sungsbestimmungen für die Landesvertragslehrer vorzusehen.

2. Ein Land kann durch Verordnung den Kollektivvertrag des Bundes auch
bezüglich der noch nicht geltenden Bestimmungen auf die jeweiligen Lan-
desvertragslehrer für anwendbar erklären. In diesem Fall hat das Land das
in Z 1 angeführte Angebot eines Pensionskassenvertrages mit der Bun-
despensionskasse anzunehmen. Das Land hat die Erlassung der Verord-
nung sowie eine allfällige Aufhebung der Bundesministerin oder dem Bun-
desminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport schriftlich mit-
zuteilen. Die Verordnung kann im Jahr 2009 rückwirkend erlassen werden,
frühestens jedoch ab 1. Jänner 2009.

3. Hat ein Land eine Verordnung gemäß Z 2 erlassen, so gilt der Kollektivver-
trag des Bundes mit seinem gesamten Inhalt für das betreffende Land und
dessen Landesvertragslehrer in seiner jeweils geltenden Fassung. Ände-
rungen im Pensionskassenvertrag des Bundes sind, soweit sie auch Län-
der betreffen, die eine Verordnung nach Z 2 erlassen haben, für den Pen-
sionskassenvertrag zwischen dem jeweiligen Land und der Bundespen-
sionskasse wirksam.

4. Eine Kündigung des Pensionskassenvertrages des jeweiligen Landes mit
der Bundespensionskasse durch das Land wird erst wirksam, wenn die
gemäß Z 2 erlassene jeweilige Verordnung außer Kraft getreten ist.

5. Ein Land kann eine gemäß Z 2 erlassene Verordnung aufheben,
a) wenn der Kollektivvertrag des Bundes geändert wird, es sei denn der

neue Regelungsinhalt wäre für das Land – aufgrund des Abs. 5 oder
eines anderen Bundesgesetzes – auch dann verbindlich, wenn es die
Verordnung gemäß Z 2 nicht erlassen hätte oder

b) bei Änderungen des Pensionskassenvertrages des Bundes, die nach
Z 3 den Pensionskassenvertrag des Landes ändern oder

c) wenn ihm die Fortführung des Pensionskassenvertrages wegen Ver-
tragsverletzung der Bundespensionskasse aus wichtigen Gründen un-
zumutbar ist.

Die Aufhebung der Verordnung kann in den Fällen der lit. a und lit. b nur
erfolgen, wenn das jeweilige Land die Absicht dazu innerhalb von drei Mo-
naten ab Wirksamwerden der Änderung der zuständigen Gewerkschaft
und der Bundespensionskasse schriftlich mitgeteilt hat.

6. Hat ein Land eine gemäß Z 2 erlassene Verordnung aufgehoben, so gilt,
falls nicht Abs. 7 anzuwenden ist, folgendes: Der Kollektivvertrag des
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Bundes wirkt, soweit er nicht bereits nach Abs. 5 unmittelbar anwendbar
ist, im Sinne des § 13 ArbVG nach, bis das Land einen Kollektivvertrag
abschließt, um die Verpflichtung nach Abs. 5 zu erfüllen, oder Einzelver-
einbarungen mit den betroffenen Landesvertragslehrern trifft. Der vom
Land geschlossene Kollektivvertrag tritt an die Stelle des bis dahin an-
wendbaren Kollektivvertrages; § 3 Abs. 1b und 1c BPG sind nicht anzu-
wenden.

(7) Fällt die bundesgesetzliche Verpflichtung der Länder zur Pensionskas-
senvorsorge für die Landesvertragslehrer weg, so hat das jeweilige Land den
für diese Vorsorge geschlossenen Kollektivvertrag zu kündigen oder die nach
Abs. 6 Z 2 erlassene Verordnung aufzuheben sowie den Pensionskassenver-
trag zu kündigen. Die Rechte der anwartschafts- oder leistungsberechtigten
Landesvertragslehrer richten sich in diesen Fällen nach § 6 Abs. 2 und 3
BPG.

(8) Pensionskassenregelungen auf Grundlage von § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 des
Bundesgesetzes über die Gründung einer Bundespensionskasse AG, BGBl. I
Nr. 127/1999, können in Kollektivverträgen vereinbart werden, die auf Arbeit-
nehmerseite vom Österreichischen Gewerkschaftsbund – Gewerkschaft Öffent-
licher Dienst abzuschließen sind. Diese Kollektivverträge sind Kollektivverträge
gemäß § 3 Abs. 1a des Betriebspensionsgesetzes (BPG), BGBl. Nr. 282/1990.
Die Bestimmungen des 1. Hauptstücks des I. Teils des Arbeitsverfassungsge-
setzes, BGBl. Nr. 22/1974, finden auf diese Kollektivverträge Anwendung. Der
Bund hat diese Kollektivverträge und ihre Änderungen auf geeignete Art kund-
zumachen.

(9) Ein vom Bund mitgegründeter Verein mit dem Vereinszweck der Rege-
lung der betrieblichen Pensionsvorsorge im Sinne des Abs. 8 ist für die ihm an-
gehörenden Gesellschaften, Stiftungen, Anstalten oder Fonds auf Arbeitgeber-
seite kollektivvertragsfähig im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl.
Nr. 22/1974. Die Kollektivvertragsfähigkeit beschränkt sich auf den Abschluss
von Kollektivverträgen im Sinne des Abs. 8. Bei Auflösung des Vereins erlö-
schen die von ihm abgeschlossenen Kollektivverträge mit dem Tage der Eintra-
gung seiner Auflösung im Vereinsregister gemäß § 27 des Bundesgesetzes
über Vereine (Vereinsgesetz 2002), BGBl. I Nr. 66/2002.

(10) Der Kollektivvertrag des Bundes und Kollektivverträge gemäß Abs. 8
können auch Regelungen entsprechend § 3 Abs. 1a BPG für überlassene
Arbeitskräfte enthalten, die auf Grund von § 10 Abs. 1a des Arbeitskräfteüber-
lassungsgesetzes (AÜG), BGBl. Nr. 196/1988, nach Maßgabe dieser Kollektiv-
verträge in deren Pensionskassenregelungen einzubeziehen sind.

ABSCHNITT VII

Verschwiegenheitspflicht sonstiger Organe

§ 79. Für Organe, die mit Aufgaben der Bundesverwaltung betraut sind und
für die keine dienstrechtliche Regelung über die Amtsverschwiegenheit besteht,
gilt § 46 Abs. 1 bis 4 BDG 1979.



Band1.Buch : 05-VBG.pod    947
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

947

947

§§ 79a–81a VBG

Abschnitt VIII

Übergangsbestimmungen

1. Unterabschnitt

Allgemeine Übergangsbestimmungen

Wahrnehmung der Dienstgeberzuständigkeit

§ 79a. (1) § 2 der Personalstellenverordnung, BGBl. II Nr. 153/1999, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 119/2016, gilt für den Wirkungs-
bereich der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen Bundesministers so
lange als Bundesgesetz weiter, bis eine gemäß § 2e Abs. 1a in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2016 erlassene Verordnung der jeweiligen
Bundesministerin oder des jeweiligen Bundesministers im Einvernehmen mit der
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport in Kraft tritt.

(2) Verordnungen, die gemäß § 2e Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 119/2002 erlassen wurden, gelten weiter. Änderungen dieser
Verordnungen bedürfen jedoch ab Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 6/2010 des Einvernehmens mit der Bundesministerin oder dem Bundes-
minister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

(3) Verordnungen, die gemäß § 2e Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 6/2010 erlassen wurden, gelten weiter.

Befristung von Dienstverhältnissen in besonderen Fällen

§ 80. Für Vertragsbedienstete,
1. deren Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 1999 begonnen hat oder
2. deren Dienstverhältnis erst nach Ablauf des Jahres 1998 begonnen hat,

die aber während eines vor dem Beginn des Jahres 1999 gelegenen Zeit-
raumes in einem Bundesdienstverhältnis gestanden sind,

gilt § 4a Abs. 4 mit der Maßgabe, daß Zeiten, die vor dem Beginn des Jahres
1999 liegen, nur bis zum Höchstausmaß von einem Jahr auf die Fünfjahresfrist
anzurechnen sind.

Verjährung

§ 81. Die Verjährungsbestimmungen des § 18a sind auf alle im § 18a Abs. 1
und 2 umschriebenen Forderungen anzuwenden, über die bis zum 1. Juli 1997
noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. Dies gilt jedoch nicht für solche
Forderungen, die Gegenstand eines am 1. Juli 1997 anhängigen Gerichtsver-
fahrens sind.

Vorschuss

§ 81a. § 25 Abs. 1 bis 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/
2002 ist auf Vorschüsse anzuwenden, um die ab dem 1. Jänner 2003 angesucht
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wird. Auf Vorschüsse, um die vor diesem Zeitpunkt angesucht wurde, ist § 25 in
der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Erholungsurlaub

§ 82b. (1) § 27a Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/
2007 ist auf Dienstverhältnisse anzuwenden, die nach In-Kraft-Treten dieser Be-
stimmung begründet werden.

(2) Vertragsbediensteten, die bis zum 31. Dezember 2010 einen Urlaubs-
anspruch gemäß § 27a Abs. 1 Z 2 im Ausmaß von 240 Stunden erworben ha-
ben, bleibt dieses Urlaubsausmaß auch nach Inkrafttreten des § 27a Abs. 1 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 gewahrt. Auf die ge-
mäß § 27a Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung für
die Berechnung des Dienstalters maßgebende Vorrückung ist die mit Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte Neuregelung der Vorrückung nicht anzu-
wenden.

(3) Vertragsbediensteten, die in den Jahren 2011 bis 2013 einen Urlaubs-
anspruch von 240 Stunden nach § 27a Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des
31. Dezember 2010 geltenden Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/
2008 erworben hätten, bleibt dieser erhöhte Urlaubsanspruch gewahrt. Auf die
gemäß § 27a Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung für
die Berechnung des Dienstalters maßgebende Vorrückung ist die mit Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 82/2010 erfolgte Neuregelung der Vorrückung nicht anzu-
wenden.

Karenzurlaub

§ 83. (1) Auf Karenzurlaube, die vor dem 1. Mai 1995 angetreten worden
sind, ist § 29b Abs. 6 in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fas-
sung weiterhin anzuwenden.

(2) Auf Karenzurlaube, die gemäß § 29b in der bis zum Ablauf des 30. Juni
1997 geltenden Fassung gewährt worden sind, ist § 29b in dieser Fassung wei-
terhin anzuwenden.

(3) § 219 Abs. 5b und 5c BDG 1979 ist auf Vertragslehrer mit der Maßgabe
anzuwenden, dass im Fall des Abs. 5c an die Stelle der Bezugnahme auf
§ 75a Abs. 2 Z 2 lit. a BDG 1979 die Bezugnahme auf § 29c Abs. 4 Z 2 lit. a
tritt.

(4) § 29c Abs. 4 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001
ist nicht auf Karenzurlaube anzuwenden, die am Tag des In-Kraft-Tretens des
§ 29c Abs. 4 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 be-
reits beendet waren.

(5) Für Karenzurlaube nach § 29c Abs. 4 Z 2, die am Tag des In-Kraft-Tre-
tens des § 29c Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001
bereits beendet waren, läuft die Frist für eine Antragstellung nach § 29c Abs. 5
bis 30. Juni 2002.
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Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2004

§ 83b. § 29c Abs. 4 Z 2 lit. e gilt nur für am 1. Jänner 2005 noch nicht been-
dete und nach dem 31. Dezember 2004 neu angetretene Karenzurlaube.

Abfertigung

§ 84. (1) Auf die nachstehend angeführten Vertragsbediensteten sind die
folgenden Abs. 1a bis 8 anzuwenden:

1. auf Vertragsbedienstete der Entlohnungsschemata v, h, I, II, k und der
Entlohnungsgruppe u1, wenn ihr Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2003
begonnen hat,

2. auf Vertragslehrer, soweit sich aus § 91 l nicht anderes ergibt und ihr
Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2003 begonnen hat,

2a. auf Vertragshochschullehrpersonen, wenn ihr Dienstverhältnis vor dem
1. Jänner 2003 begonnen hat,

2b. auf Vertragsbedienstete des Schulqualitätsmanagements, wenn ihr Dienst-
verhältnis vor dem 1. Jänner 2003 begonnen hat,

2c. auf Vertragsbedienstete der Schulevaluation, wenn ihr Dienstverhältnis
vor dem 1. Jänner 2003 begonnen hat,

3. auf Universitätslehrer gemäß Abschnitt II c, 2. und 3. Unterabschnitt, so-
weit sich für bestimmte Universitätslehrer aus den §§ 49k und 49r nicht
anderes ergibt,

4. auf Universitätslehrer gemäß den Abschnitten III und IV, soweit sich aus
den §§ 54f und 58c für bestimmte Universitätslehrer nicht anderes ergibt,

5. auf Vertragsbedienstete, deren Dienstzeiten in einem früheren Dienstver-
hältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft für die Vorrückung an-
gerechnet werden, wenn bei Beendigung des Dienstverhältnisses keine
Abfertigung gebührte oder diese rückerstattet worden ist. Dies gilt nicht,
wenn das frühere Dienstverhältnis in einer Weise beendet worden ist,
durch die ein Abfertigungsanspruch erloschen ist, oder, falls Abs. 2 auf
das Dienstverhältnis anzuwenden gewesen wäre, erloschen wäre.

Die Anwendbarkeit von Bestimmungen der Abs. 1a bis 8 schließt eine Anwen-
dung des § 35 jedenfalls aus.

(1a) Den von Abs. 1 erfassten Vertragsbediensteten gebührt beim Enden des
Dienstverhältnisses nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Abfertigung.

(2) Der Anspruch auf Abfertigung besteht nicht,
1. wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit eingegangen wurde (§ 4

Abs. 3) und durch Zeitablauf geendet hat, es sei denn, daß es sich um ein
Dienstverhältnis zu Vertretungszwecken handelt;

2. wenn das Dienstverhältnis vom Dienstgeber nach § 32 Abs. 2 Z 1, 3 oder
6 gekündigt wurde;

3. wenn das Dienstverhältnis vom Dienstnehmer gekündigt wurde;
4. wenn den Dienstnehmer ein Verschulden an der Entlassung (§ 34 Abs. 2)

trifft;
5. wenn der Dienstnehmer gemäß § 34 Abs. 3 oder 4 entlassen wurde;
6. wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt (§ 34

Abs. 5);
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7. wenn das Dienstverhältnis einverständlich aufgelöst wird und keine Ver-
einbarung über die Abfertigung zustande kommt;

8. wenn das Dienstverhältnis gemäß § 30 Abs. 1 Z 3 oder 4 endet.

(3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt dem Vertragsbediensteten eine Abferti-
gung, wenn er

1. verheiratet ist und das Dienstverhältnis innerhalb von sechs Monaten nach
seiner Eheschließung oder

2. innerhalb von sechs Monaten nach der
a) Geburt eines eigenen Kindes oder
b) Annahme eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegatten

an Kindes Statt angenommenen Kindes, das das zweite Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, oder

c) Übernahme eines Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 15c Abs. 1 Z 2
MSchG oder § 5 Abs. 1 Z 2 VKG), das das zweite Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, wenn das Kind im Zeitpunkt des Ausscheidens
noch lebt, oder

3. spätestens zwei Monate vor Ablauf einer Karenz nach dem MSchG oder
dem VKG oder

4. während einer Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem
VKG oder einer Herabsetzung gemäß § 50b Abs. 1 bis 5 BDG 1979 in
Verbindung mit § 20 Abs. 1 und 2

das Dienstverhältnis kündigt.

(3a) Aus dem Anlaß seiner Eheschließung kann nur einer der beiden Ehe-
gatten – und auch das nur einmal – die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die
Abfertigung nach Abs. 3 Z 2 bis 4 kann für ein und dasselbe Kind nur einmal in
Anspruch genommen werden. Stehen beide Ehepartner oder beide Elternteile
(Adoptivelternteile, Pflegeelternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer inländi-
schen Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf Abfertigung aus An-
laß derselben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, so geht der früher
entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Ent-
stehen der Ansprüche geht im Falle des Abs. 3 Z 1 der Anspruch des älteren
Ehegatten, in den Fällen des Abs. 3 Z 2 bis 4 der Anspruch der Mutter (Adoptiv-
mutter, Pflegemutter) vor. Der Anspruch nach Abs. 3 gebührt nicht, wenn im
Zeitpunkt des Ausscheidens ein weiteres Dienstverhältnis zu einer inländischen
Gebietskörperschaft besteht.

(3b) Abweichend von Abs. 2 gebührt eine Abfertigung einem Vertragsbe-
diensteten auch dann, wenn das Dienstverhältnis

1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat und bei Männern
nach der Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach der Voll-
endung des 60. Lebensjahres oder

2. wegen Inanspruchnahme einer Pension aus einer gesetzlichen Pensions-
versicherung

durch den Vertragsbediensteten gekündigt wird.

(3c) Abweichend vom Abs. 2 gebührt einem Vertragsbediensteten eine Ab-
fertigung auch dann, wenn das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre unun-
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terbrochen gedauert hat und er wegen Inanspruchnahme einer Gleitpension aus
einer gesetzlichen Pensionsversicherung das Dienstverhältnis

1. kündigt oder
2. mit einem im § 253c Abs. 2 ASVG genannten verminderten Arbeitszeit-

ausmaß fortsetzt.
Der Anspruch auf Abfertigung gemäß Z 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Herab-
setzung der Arbeitszeit.

(3d) Hat der Vertragsbedienstete eine Abfertigung gemäß Abs. 3c erhalten,
sind die bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Gleitpension zurückge-
legten Dienstzeiten für einen weiteren Abfertigungsanspruch nicht zu berück-
sichtigen.

(3e) Hat eine Abfertigung gemäß Abs. 3c das nach Abs. 4 mögliche Höchst-
ausmaß erreicht, so entsteht ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Gleit-
pension kein weiterer Abfertigungsanspruch. In allen übrigen Fällen entsteht ein
weiterer Abfertigungsanspruch nur insoweit, als

1. die Anzahl der der Abfertigung zugrundegelegten Monatsentgelte anläß-
lich der Inanspruchnahme der Gleitpension und

2. die Anzahl der der Abfertigung zugrundegelegten Monatsentgelte anläß-
lich der Beendigung der Inanspruchnahme der Gleitpension

zusammen das nach Abs. 4 mögliche Höchstausmaß nicht übersteigen.
(4) Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von
3 Jahren das Zweifache,
5 Jahren das Dreifache,

10 Jahren das Vierfache,
15 Jahren das Sechsfache,
20 Jahren das Neunfache,
25 Jahren das Zwölffache

des dem Vertragsbediensteten für den letzten Monat des Dienstverhältnisses
gebührenden Monatsentgeltes.

(4a) Wird das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung nach dem
MSchG oder VKG, gemäß § 20 in Verbindung mit § 50e BDG 1979 oder gemäß
§ 20c infolge Kündigung durch den Dienstgeber, unverschuldete Entlassung,
begründeten Austritt oder einvernehmlich beendet, so ist bei der Ermittlung des
für die Höhe der Abfertigung maßgebenden Monatsentgelts das vorangegangene
Beschäftigungsausmaß des Vertragsbediensteten zugrunde zu legen.

(4b) In den Fällen des Abs. 3 Z 4 ist bei der Ermittlung des für die Höhe der
Abfertigung maßgebenden Monatsentgelts vom Durchschnitt der in den letzten
fünf Jahren geleisteten Arbeitszeit unter Außerachtlassung der Zeiten einer Ka-
renz nach dem MSchG oder dem VKG auszugehen.

(5) Dienstzeiten in Dienstverhältnissen zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft sind der Dauer des Dienstverhältnisses nach Abs. 4 zuzurechnen. Die
Zurechnung ist ausgeschlossen,

1. soweit die Dienstzeit in einem anderen Dienstverhältnis für die Bemes-
sung des Ruhegenusses angerechnet wurde, wenn aus diesem Dienst-
verhältnis eine Anwartschaft oder ein Anspruch auf einen Ruhegenuß
besteht;
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2. wenn das Dienstverhältnis
a) noch andauert oder
b) in einer Weise beendet wurde, durch die ein Abfertigungsanspruch er-

losch oder, falls Abs. 2 auf das Dienstverhältnis anzuwenden gewesen
wäre, erloschen wäre;

3. wenn der Vertragsbedienstete bei Beendigung des Dienstverhältnisses
eine Abfertigung erhalten hat, soweit diese Abfertigung nicht rückerstattet
wurde; bei teilweiser Rückerstattung ist die Dienstzeit in einem entspre-
chenden Teilausmaß zuzurechnen. Eine Rückerstattung gemäß § 27
Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 ist einer vollständigen Rückerstattung
der Abfertigung gleichzuhalten.

Die in Z 2 lit. b angeführten Ausschlußgründe liegen nicht vor, wenn das
Dienstverhältnis im Einverständnis mit dem Dienstgeber ausschließlich des-
wegen beendet wurde, um ein Dienstverhältnis zum Bund einzugehen, und die-
ses Bundesdienstverhältnis an das beendete Dienstverhältnis unmittelbar an-
schließt.

(6) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des Vertragsbediensteten ge-
löst, so tritt an die Stelle der Abfertigung ein Sterbekostenbeitrag. Dieser beträgt
die Hälfte der Abfertigung. Hat das Dienstverhältnis noch nicht drei Jahre gedau-
ert, so beträgt der Sterbekostenbeitrag das Einfache des dem Vertragsbediens-
teten für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Monatsentgel-
tes. Der Sterbekostenbeitrag gebührt nur den gesetzlichen Erben, zu deren Er-
haltung der Erblasser gesetzlich verpflichtet war. Sind solche gesetzliche Erben
nicht vorhanden, so kann der Sterbekostenbeitrag ganz oder zum Teil den Per-
sonen gewährt werden, die erwiesenermaßen die Begräbniskosten aus eigenen
Mitteln bestritten oder den Verstorbenen in seiner letzten Krankheit vor dem Tod
gepflegt haben.

(7) Wird ein Vertragsbediensteter, der gemäß Abs. 3
1. das Dienstverhältnis gekündigt oder
2. seinen vorzeitigen Austritt aus dem Dienstverhältnis erklärt hat,

innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses in
ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft aufgenommen, so hat er dem Bund oder der Universität die Abfertigung,
die er anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses bzw. Ar-
beitsverhältnisses erhalten hat, zurückzuerstatten.

(8) Auf die Berücksichtigung der im § 3a angeführten Zeit ist für die Be-
messung der Abfertigung im nachfolgenden Dienstverhältnis Abs. 5 Z 3 anzu-
wenden.

§ 84a. Bei Aufnahme in ein Dienstverhältnis zum Bund nach dem 30. Juni
2007, auf das dieses Bundesgesetz anzuwenden ist, ist § 54 Abs. 3 GehG nicht
anzuwenden.

Verwaltungspraktikum

§ 84b. Auf Verwaltungspraktika, die vor dem 1. Jänner 2023 begonnen wur-
den, sind § 36a Abs. 1 und 2 und § 36b Abs. 1 weiterhin in der bis zum Ablauf
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des 31. Dezember 2022 geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden,
dass bei der Bemessung des Ausbildungsbeitrags das Monatsentgelt gemäß
§ 71 Abs. 1 an die Stelle des Monatsentgelts einer oder eines Vertragsbediens-
teten während der Ausbildungsphase tritt.

Funktionszulage und Entfall der Ausbildungsphase

§ 84c. (1) Abweichend von § 73 Abs. 2a gebührt
1. Vertragsbediensteten, die zum Ablauf des 31. Dezember 2022 bereits An-

spruch auf eine Funktionszulage gemäß § 73 in der bis zum Ablauf des
31. Dezember 2022 geltenden Fassung haben, ab 1. Jänner 2023 die
Funktionszulage der Regelstufe, und

2. Vertragsbediensteten, die sich zum Ablauf des 31. Dezember 2022 in der
Ausbildungsphase befinden, die Funktionszulage der Regelstufe spätes-
tens mit jenem Tag, der auf den Tag folgt, mit dem die Ausbildungsphase
nach § 66 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 geltenden Fas-
sung abgelaufen wäre.

(2) Abweichend von § 71 Abs. 1 gebührt Vertragsbediensteten der Entloh-
nungsstufe 1 der Entlohnungsgruppe v1, welche die Ausbildungsphase bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2022 abgeschlossen haben, bis zum Erreichen der
Entlohnungsstufe 2 ein Monatsentgelt von 3268,3 E.

2. Unterabschnitt

Vertragsbedienstete der Entlohnungsschemata I und II

Vertragsbedienstete in Unteroffiziersfunktion

§ 85. Vertragsbediensteten, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, gebührt für die Dauer dieser
Verwendung eine Heeresdienstzulage und eine Truppendienstzulage in der im
§ 131 des Gehaltsgesetzes 1956 in der jeweils geltenden Fassung festgesetz-
ten Höhe. Auf die im ersten Satz angeführten Vertragsbediensteten sind die für
vergleichbare Bundesbeamte (§ 131 des Gehaltsgesetzes 1956) geltenden Be-
stimmungen über die Pflegedienstzulage und die Pflegedienst-Chargenzulage
sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß Vertragsbediensteten, deren
Ausbildung und Tätigkeit der Ausbildung für den Krankenpflegefachdienst und
der Tätigkeit in diesem Dienst entspricht, bis zur Entlohnungsstufe 10 die niedri-
gere und ab der Entlohnungsstufe 11 die höhere Pflegedienstzulage gebührt.

Vergütung im militärluftfahrttechnischen Dienst

§ 86. (1) Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata I und II gebührt
eine monatliche Vergütung, wenn sie

1. zur Ausübung von Tätigkeiten im militärluftfahrttechnischen Dienst gemäß
der Militärluftfahrt-Personalverordnung 2012, BGBl. II Nr. 401/2012, be-
rechtigt sind und
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2. diese Tätigkeiten auf einem Arbeitsplatz des militärluftfahrttechnischen
Dienstes auch tatsächlich ausüben.

(2) Auf die Höhe der Vergütung ist § 40b Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956
mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle

1. des Ausdrucks „(Verwendungsgruppen A 2)“ der Ausdruck „(Entlohnungs-
gruppe b)“ und

2. des Ausdrucks „(Verwendungsgruppen A 1)“ der Ausdruck „(Entlohnungs-
gruppe a)“

treten.
(2a) Abweichend von Abs. 2 ist für Vertragsbedienstete, die gemäß § 61

Abs. 15 WG 2001 zu einer Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, auf die
Höhe der Vergütung § 101 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 anzuwenden.

(3) Ist der Vertragsbedienstete länger als einen Monat vom Dienst abwe-
send, ruht die Vergütung vom Beginn des letzten Tages dieser Frist an bis zum
Ablauf des letzten Tages der Abwesenheit vom Dienst. Zeiträume

1. eines Urlaubs, während dessen der Vertragsbedienstete den Anspruch
auf Monatsentgelt behält, oder

2. einer Dienstverhinderung auf Grund eines Dienstunfalls
einschließlich unmittelbar daran anschließender dienstfreier Tage bleiben außer
Betracht. Fallen Zeiträume nach Z 1 oder 2 in eine Abwesenheit im Sinne des ers-
ten Satzes, verlängert sich die Monatsfrist oder verkürzt sich der Ruhenszeitraum
im entsprechenden Ausmaß. Anspruch auf die Vergütung kann jedoch immer nur
für Zeiträume bestehen, für die auch ein Anspruch auf Monatsentgelt besteht.

(4) Nicht vollbeschäftigte Vertragsbedienstete erhalten den ihrer Arbeitszeit
entsprechenden Teil der Vergütung.

Vertragsbedienstete in Unteroffiziersfunktion in einer
Verwendung des Krankenpflegedienstes

§ 87. (1) Einem Vertragsbediensteten, der
1. nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion he-

rangezogen wird und
2. außerdem die Erfordernisse des § 59 Abs. 1 Z 1 und 2 erfüllt,

gebühren für die Dauer einer im Abs. 3 umschriebenen Verwendung eine Ergän-
zungszulage nach den Abs. 4 und 5 und eine Vergütung nach den Abs. 6 und 7.

(2) Für die Bemessung der Ergänzungszulage gilt das Erfordernis des § 59
Abs. 1 Z 1 auch dann als erfüllt, wenn der Vertragsbedienstete eine Sanitäts-
ausbildung aufweist, die von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz als gleichwertig aner-
kannt wird. Dabei sind jedoch die folgenden Gebiete nicht zu berücksichtigen:
Kinderheilkunde, Gynäkologie und Geburtshilfe, Geriatrische Pflege, Haut- und
Geschlechtskrankheiten, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Augenkrankhei-
ten, Rehabilitation und Psychosomatik.

(3) Anspruchsbegründende Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind:
1. Tätigkeiten des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes und des

medizinisch-technischen Fachdienstes,
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2. Tätigkeiten im Heeresspital, in einem Militärspital, in einer Sanitätsanstalt,
in einer Feldambulanz und bei einer Stellungskommission
a) in einem Gesundheits- und Krankenpflegeberuf nach dem GuKG oder
b) als Sanitäts-, Stations- oder Prosektursgehilfe.

(4) Ist das jeweilige Monatsentgelt (einschließlich der im Abs. 5 Z 1 angeführ-
ten Zulagen) eines im Abs. 1 angeführten Vertragsbediensteten niedriger als
das Monatsentgelt (einschließlich der im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen), das
einem Vertragsbediensteten mit gleich langer, für die Vorrückung maßgebender
Gesamtdienstzeit in der vergleichbaren Entlohnungsgruppe des Entlohnungs-
schemas K zukommen würde, so gebührt dem Vertragsbediensteten eine Er-
gänzungszulage auf dieses Monatsentgelt (einschließlich der im Abs. 5 Z 2 an-
geführten Zulagen).

(5) Für die Ermittlung der Ergänzungszulage sind zu berücksichtigen:
1. beim jeweiligen Monatsentgelt des im Abs. 1 angeführten Vertragsbediens-

teten: Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzulage, Heeresdienstzu-
lage, Truppendienstzulage und allfällige Teuerungszulagen,

2. beim Monatsentgelt eines Vertragsbediensteten des Entlohnungssche-
mas K: Pflegedienst-Chargenzulage und allfällige Teuerungszulagen.

(6) Dem im Abs. 1 angeführten Vertragsbediensteten gebührt ferner die Ver-
gütung nach § 63.

(7) Ist das jeweilige Monatsentgelt (einschließlich der im Abs. 5 Z 1 angeführ-
ten Zulagen) des im Abs. 1 angeführten Vertragsbediensteten höher als das Mo-
natsentgelt (einschließlich der im Abs. 5 Z 2 angeführten Zulagen), das einem
Vertragsbediensteten mit gleich langer, für die Vorrückung maßgebender Ge-
samtdienstzeit in der vergleichbaren Entlohnungsgruppe des Entlohnungssche-
mas K zukommen würde, so vermindert sich die im Abs. 6 angeführte Vergütung
um 116,7% des übersteigenden Betrages.

Vergütung für Kräfte für internationale Operationen

§ 87a. § 101a GehG ist auf Vertragsbedienstete, die gemäß § 61 Abs. 15
WG 2001 zu einer Unteroffiziersfunktion herangezogen werden, mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass für die Vergütung § 101a Abs. 5 Z 1 zur Anwendung
kommt.

Einstufung in die Entlohnungsschemata I und II

§ 88. Einstufungen auf Planstellen der Entlohnungsschemata I und II sind
nach Ablauf des 31. Dezember 1998 nur mehr für Vertragsbedienstete zulässig,
die einem dieser beiden Schemata bereits angehören.

Überleitung

§ 89. (1) Ein Vertragsbediensteter, der einer der Entlohnungsgruppen a bis
e oder p 1 bis p 5 angehört, kann durch schriftliche Erklärung seine Überleitung
in die Entlohnungsschemata v oder h bewirken. Eine solche schriftliche Erklä-
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rung kann rechtswirksam frühestens am 1. Juli 2002 abgegeben werden. Sie ist
rechtsunwirksam, wenn ihr der Vertragsbedienstete eine Bedingung beigefügt
hat.

(2) Die Überleitung in die Entlohnungsschemata v und h auf Grund einer
nach Abs. 1 abgegebenen Erklärung wird mit dem Monatsersten wirksam, der
der Abgabe der Erklärung folgt.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 3 Z 72, BGBl. I Nr. 205/2022)

(4) Der Dienstgeber hat den übergeleiteten Vertragsbediensteten, deren
laufendes Dienstverhältnis schon am 31. Dezember 1998 bestanden hat und
die noch keine nach § 67 in Betracht kommende Ausbildung aufweisen, diese
Ausbildung so rechtzeitig anzubieten, dass sie diese innerhalb von 18 Mona-
ten nach Wirksamwerden der Überleitung abschließen können. § 4 Abs. 2
Z 12 ist auf die im ersten Satz angeführten Vertragsbediensteten nicht anzu-
wenden.

(5) Der Vertragsbedienstete wird in jene Entlohnungsgruppe der Entlohnungs-
schemata v oder h übergeleitet, die seiner Verwendung entspricht. Für die Über-
leitung ist jene Verwendung maßgebend, mit der der Vertragsbedienstete am Tag
der Wirksamkeit dieser Überleitung dauernd betraut ist.

(6) Bewirkt die Überleitung eine Einstufung in das Entlohnungsschema h, gilt
Abs. 5 erster Satz nur, wenn der Vertragsbedienstete auch die nach § 65 Abs. 6
für die betreffende Entlohnungsgruppe maßgebenden Einstufungserfordernisse
erfüllt. Erfüllt ein solcher Vertragsbediensteter diese Erfordernisse nur für eine
niedrigere Entlohnungsgruppe des neuen Entlohnungsschemas, wird er nach
den für ihn geltenden Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 in diese Entlohnungs-
gruppe übergeleitet. Kommt hiefür mehr als eine Entlohnungsgruppe in Be-
tracht, erfolgt die Überleitung in die höchste dieser Entlohnungsgruppen. Ist ein
Vertragsbediensteter am Tag der Wirksamkeit der Überleitung dauernd mit
einem der Entlohnungsgruppe h1 zugeordneten Arbeitsplatz betraut und erfüllt
er lediglich die Ernennungserfordernisse für die Entlohnungsgruppe h2, ist er in
die Bewertungsgruppe 3 der Entlohnungsgruppe h2 überzuleiten.

(7) Die schriftliche Erklärung nach Abs. 1 tritt rückwirkend außer Kraft, wenn
1. a) der Dienstgeber den Vertragsbediensteten bei gleich gebliebenem

Arbeitsplatz in eine andere Entlohnungsgruppe der neuen Schemata
überleitet oder dem Vertragsbediensteten auf dem gleich gebliebenen
Arbeitsplatz in der betreffenden Entlohnungsgruppe eine geringere
Funktionszulage gebührt, als ihm vor Abgabe der schriftlichen Erklä-
rung vom Dienstgeber mitgeteilt worden ist, oder

b) dem Vertragsbediensteten bei gleich gebliebenem Arbeitsplatz entge-
gen einer solchen Mitteilung des Dienstgebers innerhalb der betreffen-
den Entlohnungsgruppe keine Funktionszulage gebührt und

2. der Vertragsbedienstete innerhalb dreier Monate ab der Bekanntgabe der
für ihn nach Z 1 im neuen Schema tatsächlich maßgebenden Umstände
die schriftliche Erklärung widerruft.

(8) Übergenüsse, die ausschließlich auf Grund des Widerrufs einer schriftli-
chen Erklärung des Vertragsbediensteten nach Abs. 7 entstanden sind, sind
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dem Bund in jedem Fall zu ersetzen. Gegen eine solche Bundesforderung kann
guter Glaube nicht eingewendet werden.

(9) Die Abs. 1 bis 8 gelten für Vertragsbedienstete in einem sondervertragli-
chen Dienstverhältnis mit der Maßgabe, dass mit der Wirksamkeit der Überlei-
tung jedenfalls sämtliche Bestimmungen des Dienstvertrages außer Kraft treten,
die von diesem Bundesgesetz abweichen, und dass damit das Dienstverhältnis
kein sondervertragliches mehr ist. Eine allfällige dienstvertragliche Befristung
der Verwendung oder des gesamten Dienstverhältnisses wird jedoch durch die
Überleitung nicht berührt. Ist jedoch mit einem Vertragsbediensteten im Rahmen
eines unbefristeten Dienstverhältnisses ein befristeter Sondervertrag geschlos-
sen worden, wird der Inhalt dieses Sondervertrages durch eine Option nicht
berührt, doch gilt der Vertragsbedienstete mit dem Tag der Wirksamkeit der
Überleitung je nach Verwendung als Vertragsbediensteter des Entlohnungs-
schemas v oder h.

(10) Die Abs. 1 bis 9 sind nicht anzuwenden auf:
1. Vertragsbedienstete, die sich in einer Verwendung befinden, die dem Ent-

lohnungsschema K oder bei Beamten dem E-Schema zuzuordnen ist,
2. Vertragsbedienstete, die nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung einer

Unteroffiziersfunktion herangezogen sind, wenn ihre Tätigkeit einem mili-
tärischen Arbeitsplatz zuzuordnen ist,

3. Bundesbeamte, mit denen ein sondervertragliches Dienstverhältnis be-
steht und die deshalb im Beamtendienstverhältnis karenziert worden sind.

(11) Auf Überleitungserklärungen, die auf Grund des § 89 in der bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2001 geltenden Fassung abgegeben worden sind, ist
§ 89 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2002 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden.

Verwendungsbezeichnungen

§ 89a. (1) Für Vertragsbedienstete der Entlohnungsschemata I und II sind
folgende Verwendungsbezeichnungen vorgesehen:

in der
Entlohnungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Verwendungsbezeichnung

a

keines Kommissärin oder Kommissär

10 Jahre Rätin oder Rat

13 Jahre und sechs Monate Oberrätin oder Oberrat

b

keines Revidentin oder Revident

10 Jahre Oberrevidentin oder
Oberrevident

16 Jahre und sechs Monate Amtsrätin oder Amtsrat
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(2) Vertragsbedienstete, die bei den österreichischen Vertretungsbehörden
im Ausland oder im höheren auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen, ha-

c

keines Kontrollorin oder Kontrollor

10 Jahre Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

17 Jahre Fachinspektorin oder
Fachinspektor

d

keines Amtsassistentin oder
Amtsassistent

10 Jahre Oberamtsassistentin oder
Oberamtsassistent

e

keines Amtswartin oder Amtswart

17 Jahre Oberamtswartin oder
Oberamtswart

p1

keines Kontrollorin oder Kontrollor

10 Jahre Oberkontrollorin oder
Oberkontrollor

17 Jahre Fachinspektorin oder
Fachinspektor

p2

keines Amtsassistentin oder
Amtsassistent

10 Jahre Oberamtsassistentin oder
Oberamtsassistent

17 Jahre Kontrollorin oder Kontrollor

p3

keines Amtsassistentin oder
Amtsassistent

17 Jahre Oberamtsassistentin oder
Oberamtsassistent

p4 und p5

keines Amtswartin oder Amtswart

17 Jahre Oberamtswartin oder
Oberamtswart

in der
Entlohnungsgruppe

erforderliches
Besoldungsdienstalter Verwendungsbezeichnung
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ben für die Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende, ge-
mäß § 140 Abs. 4 BDG 1979 von der Bundesministerin oder vom Bundesminis-
ter für europäische und internationale Angelegenheiten durch Verordnung be-
stimmte Verwendungsbezeichnung zu führen.

3. Unterabschnitt

Vertragsbedienstete im Lehramt

Anwendungsbereich

§ 90. (1) Die Bestimmungen dieses Unterabschnittes gelten für Vertragsleh-
rer des Bundes, die vor dem Beginn des Schuljahres 2019/2020 in ein Dienst-
verhältnis als Vertragslehrperson des Bundes aufgenommen werden, wenn
nicht anlässlich ihrer Anstellung die Anwendung der Sonderbestimmungen für
Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst festgelegt worden ist (§ 37
Abs. 2). Die Bestimmungen dieses Unterabschnittes gelten weiters für Vertrags-
lehrer, die ausschließlich als Erzieher verwendet werden, sofern das Dienstver-
hältnis vor dem Beginn des Schuljahres 2019/2020 begonnen hat. Vertragsleh-
rer im Sinne dieses Abschnittes sind Vertragsbedienstete, die im Lehramt oder
an Bundeserziehungsanstalten, Bundeskonvikten, Blindeninstituten, Taubstum-
meninstituten oder an gleichartigen Anstalten als Erzieher verwendet werden.

(2) Auf Vertragslehrer ist der Abschnitt I anzuwenden, soweit Abschnitt II
nicht anderes bestimmt. Nicht anzuwenden sind jedoch jene Bestimmungen des
Abschnittes I, die sich ausschließlich auf Vertragsbedienstete anderer Entloh-
nungsschemata beziehen. Soweit die Bestimmungen der §§ 50a bis 50e BDG
1979 über die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gemäß § 20
für Vertragsbedienstete gelten, sind sie auf Vertragslehrer mit den Abweichun-
gen anzuwenden, die sich aus § 213 BDG 1979 ergeben.

(3) Soll ein Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe l 1 des Entlohnungssche-
mas I L an Schulen bzw. Schülerheimen auch an Universitäten oder Universitäten
der Künste verwendet werden, so ist § 201 BDG 1979 sinngemäß anzuwenden.

(4) Die §§ 47a bis 50 (Dienstzeit) des BDG 1979 sind auf Vertragslehrer
nicht anzuwenden.

(5) § 40 Abs. 5 und 6 ist auf Vertragslehrpersonen nach diesem Unterab-
schnitt anzuwenden.

(6) § 20c ist auf Vertragslehrpersonen mit der Maßgabe anzuwenden, dass
während der Wiedereingliederungsteilzeit die regelmäßige Wochendienstzeit
30 vH der Lehrverpflichtung nicht unterschreiten darf. Weiters steht im Rahmen
des Anwendungsbereiches des § 213 Abs. 7 BDG 1979 hinsichtlich der Heran-
ziehung der Lehrperson zu einer wöchentlichen Supplierstunde und der anteiligen
Supplierverpflichtung (gemäß § 61 Abs. 8 GehG) § 20c Abs. 3 nicht entgegen.

Ausschreibung und Besetzung freier Planstellen für Vertragslehrer

§ 90a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle (einschließlich Leiterstellen)
eines Vertragslehrers des Entlohnungsschemas I L oder II L hat ein Ausschrei-
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bungs- und Bewerbungsverfahren voranzugehen. Auf dieses Verfahren sind die
§§ 203 bis 203f, 203h und die §§ 207 bis 207q BDG 1979 nach Maßgabe der
folgenden Absätze sinngemäß anzuwenden.

(2) Ist eine Planstelle unvorhergesehen frei geworden und ist sie so rasch zu
besetzen, daß zuvor ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren nicht mehr
durchführbar ist, kann sie bis zum Ende des laufenden Unterrichtsjahres auch
ohne Durchführung eines solchen Verfahrens besetzt werden. Dabei sind Per-
sonen nach sinngemäßer Anwendung der Kriterien der § 203h BDG 1979 he-
ranzuziehen.

(3) Nach Abs. 2 aufgenommene Vertragslehrer dürfen jedoch über das Ende
des laufenden Unterrichtsjahres hinaus nur auf Grund des Ergebnisses eines
Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahrens gemäß Abs. 1 verwendet werden.

(4) Bewerben sich um eine ausgeschriebene Planstelle ausschließlich Per-
sonen, die die vorgeschriebenen Einreihungsvoraussetzungen nicht aufweisen,
dürfen auch solche Personen als Vertragslehrer aufgenommen werden, wenn
sie die Erfordernisse des Art. X des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 350/1982 erfül-
len. Unter mehreren solcher Personen sind zur Aufnahme heranzuziehen:

1. zunächst jene mit einer mindestens zweijährigen erfolgreichen Verwen-
dung als Lehrer,

2. sodann jene, die die höchst- und bestmögliche einschlägige Qualifikation
für die vorgesehene Verwendung besitzen.

(5) Abs. 1 bis 4 ist auf Vertragslehrer im Bereich der Justizanstalten nicht an-
zuwenden.

(6) Die Ernennungserfordernisse im Sinne des § 207e Abs. 2 Z 1 BDG 1979
bzw. § 26 Abs. 6 Z 1 LDG 1984 gelten als erfüllt, wenn eine Vertragslehrperson
die Zuordnungserfordernisse gemäß § 38 Abs. 3 oder 3a oder gemäß § 3 Abs. 3
oder 3a LVG erfüllt, wobei eine zehnjährige erfolgreiche Lehrpraxis im Sinne
von § 207e Abs. 2 Z 2 BDG 1979 bzw. § 26 Abs. 6 Z 2 LDG 1984 die Erforder-
nisse gemäß § 38 Abs. 3 Z 2 und Z 3 bzw. § 38 Abs. 3a Z 2 und Z 3 bzw. gemäß
§ 3 Abs. 3 Z 2 und Z 3 LVG bzw. § 3 Abs. 3a Z 2 und Z 3 LVG ersetzt.

Dienstvertrag

§ 90b. (1) Der Vertragslehrer gilt als vollbeschäftigt (§ 4 Abs. 2 Z 6), wenn
seine Wochenstundenanzahl das Ausmaß der Lehrverpflichtung erreicht, die für
seine Fachgruppe oder für die seiner Entlohnungsgruppe entsprechende Ver-
wendungsgruppe der im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Leh-
rer jeweils festgesetzt ist. Bei Vertragslehrern, die als Erzieher verwendet wer-
den, ist das Ausmaß der ihrer Tätigkeit entsprechenden Wochenstundenanzahl
eines Lehrers im Dienstvertrag festzulegen. Für diese Festlegung ist § 10 BLVG,
BGBl. Nr. 244/1965 anzuwenden.

(2) Das Dienstverhältnis gilt auch dann auf bestimmte Zeit eingegangen (§ 4
Abs. 3), wenn es von vornherein auf Unterrichtsperioden (Schuljahr, Semester,
Trimester und dergleichen) abgestellt ist.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 522/1995)
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Einreihung in das Entlohnungsschema I L

§ 90c. (1) Die Vertragslehrer sind, sofern im § 90h nicht anderes bestimmt
ist, in das Entlohnungsschema I L einzureihen.

(2) Im Dienstvertrag ist die Anzahl der Werteinheiten (Stunden)
1. der gesicherten Verwendung und
2. der nicht gesicherten Verwendung

getrennt festzulegen.
(3) Bei Vertragslehrpersonen mit einer Gesamtverwendung als Lehrperson

an einer inländischen öffentlichen Schule, Universität oder Hochschule, an der
Akademie der bildenden Künste, an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten
inländischen privaten Schule, Universität oder Hochschule oder an einer Päda-
gogischen Hochschule oder der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
Wien im Ausmaß von weniger als fünf Jahren können die Stunden der nicht ge-
sicherten Verwendung vom Dienstgeber ohne Zustimmung der Dienstnehmerin
oder des Dienstnehmers in Wegfall gebracht werden, wobei sich das Monatsent-
gelt entsprechend ändert.

Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas I L

§ 90d. (1) Das Entlohnungsschema I L umfasst die Entlohnungsgruppen
l ph, l 1, l 2a 2, l 2a 1, l 2b 1 und l 3.

(2) Die in den §§ 202 sowie 204 bis 206 BDG 1979 und in der Anlage 1 zum
BDG 1979 sowie in den hiezu ergangenen Übergangsregelungen enthaltenen
Bestimmungen über die Ernennungserfordernisse für Lehrer gelten als Bestim-
mungen über die Voraussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungsgrup-
pen l ph, l 1, l 2 und l 3. Hiebei entsprechen
der Verwendungsgruppe L PH die Entlohnungsgruppe l ph,
der Verwendungsgruppe L 1 die Entlohnungsgruppe l 1,
der Verwendungsgruppe L 2a 2 die Entlohnungsgruppe l 2a 2,
der Verwendungsgruppe L 2a 1 die Entlohnungsgruppe l 2a 1,
der Verwendungsgruppe L 2b 1 die Entlohnungsgruppe l 2b 1 und
der Verwendungsgruppe L 3 die Entlohnungsgruppe l 3.

(3) Wenn es für sie günstiger ist, sind Vertragslehrer des Entlohnungs-
schemas I L abweichend vom Abs. 2 in die Entlohnungsgruppe l 2 b 1 einzu-
reihen:

1. bei Verwendung als Lehrer an Berufsschulen, für den Fachunterricht an
gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen, an hö-
heren technischen und gewerblichen Lehranstalten sowie für Werken
und den praktischen Unterricht an Werkschulheimen: Personen, die die
entsprechende Lehrbefähigung noch nicht erlangt haben, jedoch die
Zulassungsvoraussetzungen nach § 51 des Hochschulgesetzes 2005
erfüllen,

2. bei Verwendung als
a) Lehrer für Unterrichtsgegenstände der Didaktik und Praxis an Bil-

dungsanstalten für Elementarpädagogik und an Bildungsanstalten für
Sozialpädagogik oder
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b) Übungskindergärtnerinnen oder Übungshorterzieherinnen an Übungs-
kindergärten oder Übungshorten oder

c) Sonderkindergärtnerinnen in der qualifizierten Betreuung behinderter
Kinder an Übungskindergärten:

Personen, die je nach Verwendung die Befähigungsprüfung für Kin-
dergärtnerinnen (und Horterzieherinnen) oder die Reife- und Befähi-
gungsprüfung für Kindergärten (und Horte) oder die Befähigungsprü-
fung für Erzieher oder die Reife- und Befähigungsprüfung für Erzieher
aufweisen.

(4) Wenn es für sie günstiger ist, sind Vertragslehrer des Entlohnungssche-
mas I L abweichend vom Abs. 2 in die Entlohnungsgruppe l 2a 1 einzureihen,
wenn sie

1. als Sonderkindergärtnerinnen in der qualifizierten Betreuung behinderter
Kinder an Übungskindergärten verwendet werden und

2. a) eine Befähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen (und Horterzieherin-
nen) gemeinsam mit einer Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung
an einer höheren Schule oder eine Reife- und Befähigungsprüfung für
Kindergärten (und Horte) und

b) eine Befähigungsprüfung für Sonderkindergärtnerinnen oder für Son-
derkindergärten und Frühförderung

aufweisen.

(4a) Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas I L, die an mittleren
und höheren Schulen in allgemein bildenden Unterrichtsgegenständen verwen-
det werden, sind abweichend vom Abs. 2 einzureihen

1. in die Entlohnungsgruppe l 2a 2, wenn sie die Voraussetzungen gemäß
§ 38 Abs. 2 Z 1 erfüllen;

2. in die Entlohnungsgruppe l 1, wenn sie die Voraussetzungen gemäß § 38
Abs. 2 Z 1 und 2 erfüllen.

(4b) Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas I L, die an mittleren
und höheren Schulen in allgemein bildenden Unterrichtsgegenständen verwen-
det werden, sind abweichend vom Abs. 2 in die Entlohnungsgruppe l 1 einzurei-
hen, wenn sie die Voraussetzungen gemäß Anlage 1 Z 23.1 Abs. 1 BDG 1979
erfüllen und eine Verwendung gemäß § 27a Z 1 oder 2 Unterrichtspraktikums-
gesetz, BGBl. Nr. 145/1988, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 56/
2016, aufweisen.

(5) Die Nichterfüllung nachstehender gemäß Abs. 2 vorgeschriebener Vo-
raussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungsgruppen kann aus dienstli-
chen Gründen nachgesehen werden, wenn ein gleich geeigneter Bewerber, der
allen Erfordernissen entspricht, nicht vorhanden ist:

1. Zurücklegung einer Berufspraxis nach Abschluss der vorgeschriebenen
Ausbildung gemäß § 202 Abs. 1 BDG 1979,

2. Berufspraxis gemäß Anlage 1 Z 23.1 Abs. 2 und 3 BDG 1979,
3. Berufspraxis gemäß Anlage 1 Z 23.1 Abs. 5 lit. b BDG 1979,
4. Unterrichtspraktikum gemäß Anlage 1 Z 23.1 Abs. 7 BDG 1979,
5. Berufspraxis gemäß Anlage 1 Z 24.1 Abs. 3 BDG 1979.
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Monatsentgelt, Dienstzulagen, Erzieherzulage und Vergütungen
für Schul- und Unterrichtspraktika im Entlohnungsschema I L

§ 90e. (1) Das Monatsentgelt der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L
beträgt:

(2) Den Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas I L gebühren
Dienstzulagen, die Vertretungsabgeltung und die Erzieherzulage im Ausmaß
der um 5 vH erhöhten Dienstzulagen bzw. Erzieherzulage oder Vertretungsab-
geltung, auf die die vergleichbaren Lehrpersonen, die im öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis stehen, nach den §§ 57 bis 60b GehG, Anspruch haben. Hiebei
ist § 60a Abs. 1 Z 2 und Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956 mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die dort angeführte Erziehertätigkeit nicht neben einer un-
terrichtlichen Verwendung ausgeübt werden muß. § 17 bleibt unberührt. Die
Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7, § 59a Abs. 5 oder 5a, § 59b, § 59c oder
§ 60 Abs. 6 bis 8 des Gehaltsgesetzes 1956 anzuwenden sind, und die Erzieher-
zulage bleiben vom § 21 unberührt.

(3) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L, die an land- und forstwirt-
schaftlichen Lehranstalten zwar für eine dauernde Beschäftigung aufgenommen
werden, aber nur während eines Teiles des Schuljahres zur Unterrichtserteilung
herangezogen werden oder deren Beschäftigungsausmaß sich während des
Schuljahres ändert, gebührt während der Zeit der Unterrichtserteilung das Mo-
natsentgelt nach dem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß. Während der

in der Ent-
lohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

l ph l 1 l 2a 2 l 2a 1 l 2b 1 l 3

Euro

1 3160,4 2978,3 2709,6 2539,5 2300,8 2089,9
2 3224,1 3071,9 2787,0 2608,8 2337,6 2120,2
3 3482,2 3199,6 2861,8 2680,0 2376,0 2149,3
4 3740,1 3418,2 2957,7 2768,5 2416,2 2178,6
5 3999,5 3646,7 3119,9 2913,3 2503,6 2217,8
6 4258,5 3872,8 3304,1 3061,9 2616,2 2277,2
7 4519,9 4095,1 3497,1 3216,8 2733,0 2351,2
8 4781,9 4325,0 3709,4 3385,1 2846,9 2429,6
9 5042,2 4554,5 3923,2 3555,7 2962,4 2511,4

10 5305,1 4768,3 4139,4 3729,2 3079,4 2596,6
11 5569,0 4995,5 4355,6 3899,8 3225,3 2686,0
12 5832,0 5222,8 4571,8 4073,0 3383,9 2774,6
13 6093,6 5451,3 4787,9 4246,1 3542,5 2865,5
14 6382,4 5677,2 4998,0 4414,6 3699,5 2972,4
15 6744,9 5915,5 5193,5 4568,1 3845,8 3095,3
16 7093,7 6131,9 5399,6 4730,4 3989,6 3217,9
17 7441,2 6238,8 5608,4 4897,4 4144,3 3338,5
18 7701,6 6562,7 5758,2 5015,4 4291,7 3461,3
19 – – – – 4326,1 3522,8
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Hauptferien gebührt ein Monatsentgelt in der Höhe von je einem Zehntel der
Summe der während der Unterrichtserteilung im betreffenden Schuljahr bezoge-
nen Monatsentgelte.

(4) Den Vertragslehrern des Entlohnungsschemas I L gebühren bei Vorlie-
gen der gesetzlichen Voraussetzungen

1. die Vergütung für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte nach den
§§ 61a, 61c und 61e Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1,

2. die Vergütung für Kustodiate und Nebenleistungen nach den §§ 61b, 61d
und 61e Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 2 Z 2 bis 4,

3. die Vergütung für die schulpraktische Ausbildung nach § 62 und die Ver-
gütung für Mentorinnen und Mentoren gemäß § 63,

4. die Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen nach § 63a,
5. die Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen nach

§ 63b und
6. die Abgeltung für die individuelle Lernbegleitung nach § 63c

des Gehaltsgesetzes 1956.

(5) Kindergärtnerinnen und Horterzieherinnen der Entlohnungsgruppe l 2b 1
sowie Erzieher der Entlohnungsgruppe l 2b 1, die

1. a) eine Befähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen (und Horterzieherin-
nen) oder eine Befähigungsprüfung für Erzieher oder

b) eine Reife- und Befähigungsprüfung für Kindergärten (und Horte) oder
eine Reife- und Befähigungsprüfung für Erzieher aufweisen und

2. als
a) Lehrer für Unterrichtsgegenstände der Didaktik und Praxis an Bildungs-

anstalten für Elementarpädagogik und an Bildungsanstalten für Sozial-
pädagogik oder

b) Übungskindergärtnerinnen oder Übungshorterzieherinnen an Übungs-
kindergärten oder Übungshorten oder Erzieher an Übungs(schüler)hei-
men oder Übungshorten oder

c) Sonderkindergärtnerinnen mit Befähigungsprüfung für Sonderkinder-
gärtnerinnen oder für Sonderkindergärten und Frühförderung in der
qualifizierten Betreuung behinderter Kinder an Übungskindergärten,
Blindeninstituten oder Instituten für Gehörlosenbildung

verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage nach
den Abs. 6 und 7. Abs. 2 ist nicht anzuwenden.

(6) Die Dienstzulage nach Abs. 5 beträgt bei einer Verwendung gemäß
Abs. 5 Z 2 lit. a oder b

1. im Fall des Abs. 5 Z 1 lit. a
a) 350% der im § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Verwen-

dungsgruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage, wenn die Zusatzprü-
fung aus Didaktik abgelegt und eine vierjährige einschlägige Berufs-
oder Lehrpraxis zurückgelegt wurde,

b) 200% der im § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Verwen-
dungsgruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage, wenn die Erforder-
nisse der lit. a nicht erfüllt werden;
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2. im Fall des Abs. 5 Z 1 lit. b 400% der im § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes
1956 für die Verwendungsgruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage.

(7) Die Dienstzulage nach Abs. 5 beträgt bei einer Verwendung gemäß
Abs. 5 Z 2 lit. c 400% der im § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Ver-
wendungsgruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage.

(8) Erziehern der Entlohnungsgruppe l 2b 1, die
1. eine Befähigungsprüfung für Erzieher aufweisen und
2. als Sondererzieher mit Befähigungsprüfung für Sondererzieher in der Be-

treuung behinderter Kinder und Jugendlicher verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage im Aus-
maß von 400% der im § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Verwen-
dungsgruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage. Die Aliquotierungsbestim-
mungen des § 58 Abs. 7 des Gehaltsgesetzes 1956 sind anzuwenden. Abs. 2 ist
nicht anzuwenden.

(9) Kindergärtnerinnen der Entlohnungsgruppe l 2a 1, die
1. a) eine Befähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen (und Horterzieherin-

nen) gemeinsam mit einer Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung
an einer höheren Schule oder

b) eine Reife- und Befähigungsprüfung für Kindergärten (und Horte) auf-
weisen,

2. eine Befähigungsprüfung für Sonderkindergärtnerinnen oder für Sonder-
kindergärten und Frühförderung abgelegt haben und

3. a) als Sonderkindergärtnerinnen in der qualifizierten Betreuung behinder-
ter Kinder an Übungskindergärten, Blindeninstituten oder Instituten für
Gehörlosenbildung (mit ausbildender Tätigkeit jeweils im Mindestaus-
maß von zwölf Wochenstunden) oder

b) als Lehrer im Lehrgang für Inklusive Elementarpädagogik
verwendet werden,

gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage nach
Abs. 10. Abs. 2 ist nicht anzuwenden.

(10) Die Dienstzulage nach Abs. 9 beträgt
1. 400% der im § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Verwendungs-

gruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage, wenn die Zusatzprüfung aus
Didaktik abgelegt und eine vierjährige einschlägige Berufs- oder Lehrpra-
xis zurückgelegt wurde,

2. 100% der im § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Verwendungs-
gruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage, wenn die Erfordernisse der
Z 1 nicht erfüllt werden,

wobei die Zulagenstufe 2 ab einem Besoldungsdienstalter von 5 Jahren und
6 Monaten und die Zulagenstufe 3 ab einem Besoldungsdienstalter von 17 Jah-
ren und 6 Monaten gebührt.

(11) Erziehern der Entlohnungsgruppe l 2a 1, die
1. a) eine Befähigungsprüfung für Erzieher gemeinsam mit einer Reife- und

Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung an einer höheren Schule oder
b) eine Reife- und Befähigungsprüfung für Erzieher aufweisen,

2. eine Befähigungsprüfung für Sondererzieher abgelegt haben,
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3. a) als Sondererzieher in der Betreuung behinderter Kinder und Jugendli-
cher oder

b) als Lehrer im Lehrgang für die Ausbildung von Erziehern zu Sonder-
erziehern

verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine monatliche Dienstzulage, wenn
sie eine vierjährige einschlägige Berufspraxis, davon eine zweijährige Praxis an
Sonderhorten oder Sonderheimen, zurückgelegt haben. Die Dienstzulage be-
trägt 50% der im § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für die Verwendungs-
gruppe L 2b 1 vorgesehenen Dienstzulage, wobei die Zulagenstufe 2 ab einem
Besoldungsdienstalter von 5 Jahren und 6 Monaten und die Zulagenstufe 3 ab
einem Besoldungsdienstalter von 17 Jahren und 6 Monaten gebührt. Abs. 2 ist
nicht anzuwenden.

(12) Die Aliquotierungsbestimmungen des § 58 Abs. 7 des Gehaltsgesetzes
1956 sind auf die Dienstzulagen nach den Abs. 5 bis 11 anzuwenden.

Überstellung

§ 90f. (1) Wird ein Vertragslehrer aus dem Entlohnungsschema II L in ein
anderes Entlohnungsschema überstellt, so ist das für die neue Entlohnungs-
gruppe geltende Besoldungsdienstalter so zu ermitteln, als ob der Vertragsbe-
dienstete bzw. Vertragslehrer in diesem Zeitpunkt in die neue Entlohnungs-
gruppe aufgenommen worden wäre.

(2) Für die Ermittlung einer allfälligen Ergänzungszulage nach § 15a ist als
Vergleichsbezug der bisherigen Einstufung anstelle des Entgelts, das dem Ver-
tragslehrer im Entlohnungsschema II L gebührt, jenes Monatsentgelt heranzu-
ziehen, das dem Vertragslehrer in seiner Einstufung im Entlohnungsschema II L
gebührt hätte, wenn auf dieses Schema die für das Entlohnungsschema I L
maßgebenden Entlohnungsvorschriften anzuwenden wären.

(3) Wird aus Anlaß der Überstellung das Beschäftigungsausmaß herabge-
setzt oder lag das bisherige Beschäftigungsausmaß über der für Vollbeschäfti-
gung im Entlohnungsschema I L vorgeschriebenen Höchstwochenstundenzahl,
ist für die Ermittlung einer allfälligen Ergänzungszulage das gemäß Abs. 2 für
die bisherige Verwendung heranzuziehende Monatsentgelt unter Zugrunde-
legung des neuen Beschäftigungsausmaßes, höchstens jedoch des für Vollbe-
schäftigung vorgeschriebenen Beschäftigungsausmaßes heranzuziehen.

(4) Bei der Überstellung einer Vertragslehrperson der Entlohnungs-
gruppe l 2a 2 oder l 2a 1 in die Entlohnungsgruppe l 1 ist abweichend von den
Bestimmungen über den Vorbildungsausgleich nach § 15 zusätzlich zu einem
allenfalls bereits in Abzug gebrachten Vorbildungsausgleich folgender Vorbil-
dungsausgleich in Abzug zu bringen:

1. vier Jahre, wenn die Voraussetzung für die Einreihung lediglich nach
Z 23.3 Abs. 2 lit. a oder Z 23.6 Abs. 2 der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt
wird, oder wenn die Voraussetzung für die Einreihung der Z 23.2 der An-
lage 1 zum BDG 1979 lediglich durch Erwerb zweier Bachelorgrade erfüllt
wird, oder

2. zwei Jahre in allen anderen Fällen.
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(5) Bei der erstmaligen Einreihung in die Entlohnungsgruppe l 2a 2 oder
anlässlich einer Überstellung in diese Entlohnungsgruppe gelten Vertragslehr-
personen, die

1. einen Bachelor of Education im Ausmaß von 180 ECTS-Anrechnungs-
punkten gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I
Nr. 30/2006, erworben haben, oder

2. ein Diplom einer öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestat-
teten Pädagogischen, Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaft-
lichen berufspädagogischen oder Religionspädagogischen Akademie ge-
mäß Akademien-Studiengesetz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erwor-
ben haben, oder

3. die in Z 24 der Anlage 1 zum BDG 1979 normierten Voraussetzungen für
die Einreihung erfüllen,

bei der Anwendung des § 15 als Vertragsbedienstete, die eine Hochschulbil-
dung gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 aufweisen.

(6) Bei der erstmaligen Einreihung in die Entlohnungsgruppe l 2a 1 oder an-
lässlich einer Überstellung in diese Entlohnungsgruppe ist abweichend von den
Bestimmungen über den Vorbildungsausgleich nach § 15 Abs. 4 und 5 kein Vor-
bildungsausgleich in Abzug zu bringen, wenn die Voraussetzung für die Ein-
reihung gemäß Z 25.1. Abs. 3 oder 4 der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllt wird. In
allen anderen Fällen ist ein Vorbildungsausgleich von drei Jahren in Abzug zu
bringen.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch Art. 3 Z 38, BGBl. I Nr. 60/2018)

§ 90g. § 64a des Gehaltsgesetzes ist auf Lehrer an Volksschulen und Reli-
gionslehrer an Volksschulen des Entlohnungsschemas I L der Entlohnungs-
gruppe l 2a 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der angeführten
Verwendungsgruppen die gemäß § 90d Abs. 2 entsprechenden Entlohnungs-
gruppen treten.

Einreihung in das Entlohnungsschema II L

§ 90h. (1) Eine Einreihung in das Entlohnungsschema II L ist für Vertrags-
lehrer vorgesehen, die ausschließlich in nicht gesicherter Verwendung stehen.

(2) Als nicht gesicherte Verwendung gelten
1. Verwendung zur Vertretung einer konkret bestellten Person (konkret be-

stellter Personen),
2. Verwendung im Rahmen eines Schulversuches, wenn dessen Änderung

oder Wegfall zu einem Entfall von Werteinheiten oder zum Entfall von
Stunden eines bestimmten Unterrichtsgegenstandes führen kann,

3. Verwendung in Gegenständen, die an einer Schule im Rahmen ihrer
Schulautonomie geschaffen wurden,

4. Verwendung in Freigegenständen und unverbindlichen Übungen,
5. Verwendung in der Nachmittagsbetreuung,
6. Verwendung in der Lehrerreserve,
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7. sonstige Verwendung, die als solche aus wichtigen organisatorischen
Gründen nur für einen von vornherein begrenzten Zeitraum vorgesehen
ist.

(3) In den Fällen des Abs. 1 ist im Dienstvertrag anzugeben, für welche der
im Abs. 2 angeführten Verwendungen das Dienstverhältnis eingegangen wird.

(4) § 4 Abs. 4 ist auf Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L nicht anzu-
wenden.

Vertretung

§ 90i. (1) Eine Vertretung gemäß § 90h Abs. 2 Z 1 liegt vor, wenn die ver-
tretene Person

1. zur Gänze abwesend oder deren Lehrverpflichtung herabgesetzt oder er-
mäßigt ist oder diese Person eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG
oder nach dem VKG ausübt oder

2. einen Teil oder alle der ursprünglich für sie in Betracht gekommenen Stun-
den nicht unterrichtet, weil sie ihrerseits eine Vertretung nach Z 1 oder
eine Vertretung übernommen hat, die durch einen solchen Vertretungsfall
oder mehrere solcher Vertretungsfälle erforderlich geworden ist.

(2) Abs. 1 Z 2 gilt auch für den Fall, daß eine Vertretung über mehrere Zwi-
schenvertreter erfolgt, setzt aber in allen Fällen voraus, daß die Vertretung letzt-
lich auf einen Vertretungsfall nach Abs. 1 Z 1 an derselben Schule zurückzu-
führen ist.

(3) Im Fall des § 90h Abs. 2 Z 1 hat der Dienstvertrag den Namen der vertre-
tenen Person (die Namen der vertretenen Personen) zu enthalten.

Dauer des Dienstverhältnisses im Entlohnungsschema II L

§ 90j. (1) Dienstverträge für Unterrichtstätigkeiten, die vor dem 1. Februar
des betreffenden Unterrichtsjahres beginnen und mit dem Unterrichtsjahr en-
den, haben als Ende des Dienstverhältnisses an Stelle des Endes des Unter-
richtsjahres das Ende des betreffenden Schuljahres vorzusehen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für eine Vertretung gemäß § 90h Abs. 2 Z 1, wenn anzu-
nehmen ist, daß der Anlaß für die Vertretung während der Hauptferien entfällt
und ein Dienstverhältnis für eine andere Verwendung ab dem Beginn des an-
schließenden Unterrichtsjahres nicht vorgesehen ist.

Gesamtverwendungsdauer im Entlohnungsschema II L
für Lehrer in nicht gesicherter Verwendung

§ 90k. Die Zeiträume einer Verwendung als Vertragslehrperson des Entloh-
nungsschemas II L an einer im § 90c Abs. 3 angeführten Einrichtung oder meh-
rerer solcher Verwendungen beim selben Dienstgeber dürfen für eine Vertrags-
lehrperson insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen. Vorangegangene Zeiträume
einer Verwendung als Vertragslehrperson des Entlohnungsschemas I L oder in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis an einer im § 90c Abs. 3 angeführ-
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ten Einrichtung oder mehrerer solcher Verwendungen sind für diesen Zeitraum
anzurechnen.

Einrechnung in die Gesamtverwendungsdauer

§ 90l. (1) In die im § 90c Abs. 3, im § 90k Abs. 1 und im § 91 f angeführte
Gesamtverwendungsdauer sind bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei
Jahren einzurechnen:

1. Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG,
2. Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG und
3. Zeiten eines Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes.
(2) Voraussetzung für die Einrechnung in die Höchstdauer ist, daß der Ver-

tragslehrer im letzten Unterrichtsjahr seiner Einreihung in das Entlohnungs-
schema II L mindestens während eines Semesters tatsächlich Unterricht erteilt
hat.

Einreihung von Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L
in das Entlohnungsschema I L

§ 90m. (1) Nach Ablauf der Gesamtverwendungsdauer nach § 90k Abs. 1
ist der Vertragslehrer in das Entlohnungsschema I L einzureihen wenn er

1. innerhalb des Bereiches der Bildungsdirektion beschäftigt werden kann,
wobei auf eine möglichst geringe Wegstrecke zum künftigen Dienstort
Bedacht zu nehmen ist, und

2. mit dieser Beschäftigung einverstanden ist und sie auch tatsächlich aus-
übt.

(1a) Die Verwendung, mit der eine Einreihung gemäß Abs. 1 erfolgt, gilt in
dem im Zeitpunkt dieser Einreihung gegebenen Ausmaß als gesicherte Verwen-
dung gemäß § 90c Abs. 2 Z 1.

(2) Eine Einreihung in das Entlohnungsschema I L vor Ablauf der Gesamt-
verwendungsdauer nach § 90k Abs. 1 ist zulässig.

(3) Die Einreihung eines Vertragslehrers des Entlohnungsschemas II L in
das Entlohnungsschema I L bedarf keiner Ausschreibung, wenn der Vertrags-
lehrer bereits auf Grund eines Ausschreibungsverfahrens mit einer Tätigkeit im
Entlohnungsschema II L betraut worden ist.

(4) Stehen mehrere Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L gleichzeitig
zur Einreihung in das Entlohnungsschema I L heran und können nicht alle ver-
wendet werden, so sind zunächst jene in das Entlohnungsschema I L einzurei-
hen, die die längere Verwendungsdauer als Lehrer aufweisen.

Entlohnungsgruppen des Entlohnungsschemas II L

§ 90n. (1) Das Entlohnungsschema II L umfasst die Entlohnungsgruppen
l ph, l 1, l 2a 2, l 2a 1, l 2b 1 und l 3.

(2) § 90d Abs. 2 bis 5 ist auf die Einreihung in die Entlohnungsgruppen des
Entlohnungsschemas II L anzuwenden.
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Jahresentlohnung des Entlohnungsschemas II L

§ 90o. (1) Die Jahresentlohnung der Vertragslehrpersonen des Entlohnungs-
schemas II L in der Entlohnungsgruppe l 1 beträgt für jede Jahreswerteinheit
62,59% des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 GehG.

(2) Die Jahresentlohnung der Vertragslehrpersonen des Entlohnungssche-
mas II L in den übrigen Entlohnungsgruppen beträgt:

Dienstzulagen und Erzieherzulage der Vertragslehrer
des Entlohnungsschemas II L

§ 90p. (1) Den nachstehend angeführten Gruppen von Vertragslehrern der
Entlohnungsgruppe l 3 des Entlohnungsschemas II L gebührt für jede Jahres-
wochenstunde eine Dienstzulage:

1. Fremdsprachlehrern an Mittelschulen und Polytechnischen Schulen,
2. Musiklehrern an mittleren und höheren Schulen sowie an den Akademien

mit der Lehrbefähigungsprüfung (Staatsprüfung) aus Gesang,
3. Lehrern für Werkerziehung an Mittelschulen, Sonderschulen oder Poly-

technischen Schulen mit der Befähigung zum Unterricht in Werkerziehung
(für Mädchen) und Hauswirtschaft an Hauptschulen,

4. Lehrerinnen für Werkerziehung (für Mädchen) oder für Hauswirtschaft an
mittleren und höheren Schulen (einschließlich der Praxisschulen) mit der
Befähigung zum Unterricht in Werkerziehung (für Mädchen) und Hauswirt-
schaft an Hauptschulen.

(2) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die auf den in Abs. 1 Z 3
und 4 angeführten Arbeitsplätzen verwendet werden und die auch die dort an-
geführte Befähigung aufweisen, gebührt eine Dienstzulage auch dann, wenn
sie der Entlohnungsgruppe l 2b 1 angehören. Die Dienstzulage beträgt für jede
Jahreswochenstunde
in der Entlohnungsgruppe l 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,7 E,
in der Entlohnungsgruppe l 2b 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,4 E.
In der Entlohnungsgruppe l 3 erhöht sich diese Dienstzulage bei den in Abs. 1
Z 1 genannten Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Schulen und bei den in
Abs. 1 Z 3 genannten Lehrern für Werkerziehung an Polytechnischen Schulen
um 28,5 E jährlich. In der Entlohnungsgruppe l 2b 1 erhöht sich die im zweiten
Satz angeführte Dienstzulage bei den in Abs. 1 Z 3 genannten Lehrern für Werk-
erziehung an Polytechnischen Schulen um 8,7 E jährlich.

(3) Vertragslehrern der Entlohnungsgruppe l 2b 1 des Entlohnungssche-
mas II L, die an Mittelschulen Fremdsprachen unterrichten, gebührt für jede
Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 51,9 E jährlich. Vertragslehrern der

in der Entlohnungsgruppe für jede Jahreswochenstunde Euro

l ph 2871,6
l 2a 2 1459,2
l 2a 1 1366,8
l 2b 1 1213,2

l 3 1122,0
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Entlohnungsgruppe l 2b 1 des Entlohnungsschemas II L, die an Polytechni-
schen Schulen Fremdsprachen unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von 94,1 E jährlich.

(4) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L
1. der Entlohnungsgruppe l 2a 1, die, ohne die Voraussetzungen für die

Einreihung in die Entlohnungsgruppe l 2a 2 zu erfüllen, an Mittelschulen,
Sonderschulen, Polytechnischen Schulen oder an Berufsschulen unter-
richten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von
47,0 E jährlich;

2. der Entlohnungsgruppe l 2b 1, die, ohne die bis zum 31. Dezember 1977
geltenden Voraussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungs-
gruppe l 2b 2 zu erfüllen, an Mittelschulen oder Sonderschulen unterrich-
ten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 51,9 E

jährlich;
3. der Entlohnungsgruppe l 2b 1, die, ohne die bis zum 31. Dezember 1977

geltenden Voraussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungs-
gruppe l 2b 3 zu erfüllen, an Polytechnischen Schulen oder an Berufs-
schulen unterrichten, gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienst-
zulage von 94,1 E jährlich.

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(5) Für jede Jahreswochenstunde gebührt eine Dienstzulage von 34,7 E

jährlich:
1. Vertragslehrern der Entlohnungsgruppe l 3 des Entlohnungsschemas II L,

die, ohne die im Abs. 1 Z 3 oder 4 angeführten Befähigungen aufzuwei-
sen, in einer der in diesen Bestimmungen angeführten Verwendungen be-
schäftigt werden, und

2. Religionslehrern der Entlohnungsgruppe l 3 des Entlohnungsschemas II L,
die an Mittelschulen, Sonderschulen oder Polytechnischen Schulen ver-
wendet werden;

die Dienstzulage erhöht sich bei den an Polytechnischen Schulen verwendeten
Vertragslehrern um 28,5 E. Der erste Satz ist auf Vertragslehrer der Entloh-
nungsgruppe l 2b 1 des Entlohnungsschemas II L, die die gemäß § 90m Abs. 2
auf Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe l 2b 1 anzuwendenden Erfordernisse
der Anlage 1 zum BDG 1979 ausschließlich nach Z 26.2 lit. b oder Z 26.8 in der
gemäß § 248a Abs. 1 BDG 1979 anzuwendenden Fassung dieser Anlage erfül-
len, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstzulage 11,1 E und
die für die Verwendung an Polytechnischen Schulen vorgesehene Erhöhung der
Dienstzulage 8,7 E beträgt; Abs. 4 ist auf diese Lehrer nicht anzuwenden.

(6) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L an zweisprachigen Schul-
klassen mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in beiden Sprachen gebührt,
wenn sie den Unterricht tatsächlich in beiden Sprachen zu erteilen haben, für die
Dauer dieser Verwendung für jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von
58,3 E jährlich.

(7) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L im Sinne des § 16a Z 3
des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, mit Zusatz-
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ausbildung in Slowenisch gebührt, wenn Abs. 6 auf sie nicht anzuwenden ist, für
jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 12,2 E jährlich.

(8) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L gebührt für die Dauer einer
Verwendung als Klassenlehrer an Volksschulen (Sonderschulklassen) mit meh-
reren Schulstufen eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für jede Jahres-
wochenstunde der Verwendung als Klassenlehrer

1. an Volksschulklassen (Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen in
mehrklassigen Volksschulen (Sonderschulen), soweit nicht Z 2 anzuwen-
den ist, 55,7 E und

2. an ungeteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) und an geteil-
ten Klassen zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 85,3 E

jährlich.

(9) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L an der Höheren techni-
schen Bundeslehranstalt, Bundes-Handelsakademie und Bundes-Handels-
schule Wien III, an Blindeninstituten und an Instituten für Gehörlosenbildung, die
in Klassen zu unterrichten oder als Erzieher oder Sonderkindergärtnerinnen
Gruppen zu betreuen haben, in denen sich Schüler mit verschiedenen Arten von
Behinderungen befinden, gebührt für die Dauer einer solchen Verwendung für
jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von 99,1 E jährlich.

§ 90q. (1) An Polytechnischen Schulen gebührt Vertragslehrern des Ent-
lohnungsschemas II L, die in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathema-
tik bzw. Lebende Fremdsprache leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen, für
die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt
jährlich

1. 917,4 E, wenn sie in einer Schülergruppe oder Klasse,
2. 1146,2 E, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen

im selben Unterrichtsgegenstand,
3. 1376,6 E, wenn sie in zwei oder mehr Schülergruppen oder Klassen in

verschiedenen Unterrichtsgegenständen
leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen. Für die an Polytechnischen Schulen
für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich eingesetzten Ver-
tragslehrpersonen gilt Z 1 mit folgender Maßgabe: die Zulage gemäß lit. a ge-
bührt auch dann, wenn sie in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik
bzw. Lebende Fremdsprache insgesamt mindestens drei Wochenstunden unter-
richten; die Zulage gemäß lit. b gebührt auch dann, wenn sie in den genannten
Gegenständen mindestens insgesamt sechs Wochenstunden unterrichten.

(1 a) An Mittelschulen gebührt Vertragslehrpersonen der Entlohnungs-
gruppen l 2 a des Entlohnungsschemas II L, die in den Pflichtgegenständen
Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache Unterricht erteilen, für
die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt
jährlich

1. 917,4 E, wenn sie einen dieser Gegenstände in einer Klasse im vollen
oder überwiegenden Ausmaß der dafür in der Stundentafel des von der
Bundesministerin oder vom Bundesminister verordneten Lehrplans vorge-
sehenen Anzahl an Wochenstunden unterrichten,
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2. 1146,2 E, wenn sie denselben Gegenstand in mehreren Klassen oder
mehrere dieser Gegenstände in einer Klasse oder in mehreren Klassen je-
weils im vollen oder überwiegenden Ausmaß der dafür in der Stundentafel
des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister verordneten
Lehrplans vorgesehenen Anzahl an Wochenstunden unterrichten.

Für die an Mittelschulen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu-
sätzlich eingesetzten Lehrpersonen gelten Z 1 und 2 mit folgender Maßgabe: die
Zulage gemäß Z 1 gebührt auch dann, wenn sie in den Unterrichtsgegenstän-
den Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache insgesamt mindestens
drei Wochenstunden unterrichten; die Zulage gemäß Z 2 gebührt auch dann,
wenn sie in den genannten Gegenständen mindestens insgesamt sechs Wo-
chenstunden unterrichten. Abs. 1a findet ferner auf Vertragslehrpersonen der
Entlohnungsgruppen l 2a an nach dem Lehrplan der Mittelschule geführten Son-
derschulen Anwendung, soweit diese nach dem Lehrplan der Mittelschule unter-
richten.

(2) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die an Berufsschulen in
den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen im Bereich des betriebs-
wirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterrichts unterrichten, gebührt für die
Dauer der Verwendung eine Dienstzulage. Diese Dienstzulage beträgt jährlich

1. 917,4 E, wenn sie in einer oder zwei,
2. 1146,2 E, wenn sie in drei oder vier,
3. 1266,6 E, wenn sie in fünf oder mehr

Schülergruppen je Schuljahr leistungsdifferenzierten Unterricht erteilen. Abwei-
chend vom ersten Satz gebührt die Dienstzulage an lehrgangsmäßigen Berufs-
schulen für die Dauer des betreffenden Schuljahres.

§ 90r. (1) Vertragslehrern (Vertragserziehern) des Entlohnungsschemas II L,
die im Ausmaß von mindestens drei Viertel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher
an Internatsschulen oder Schülerheimen des Bundes oder an gleichartigen An-
stalten verwendet werden, gebührt – sofern nicht § 10 Abs. 9 BLVG anzuwenden
ist – für die Dauer der Verwendung eine Erzieherzulage. Die Erzieherzulage be-
trägt jährlich
in der Entlohnungsgruppe l 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5490,2 E,
in den Entlohnungsgruppen l 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4850,1 E,
in den Entlohnungsgruppen l 2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4031,8 E,
in der Entlohnungsgruppe l 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3028,0 E.
§ 60a Abs. 3, 4, 8 und 9 des Gehaltsgesetzes 1956 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die zwar nicht in dem im
Abs. 1 angeführten Ausmaß, aber mindestens im Ausmaß von drei Achtel ihrer
Lehrverpflichtung als Erzieher an Internatsschulen oder Schülerheimen des
Bundes oder an gleichartigen Anstalten verwendet werden, gebührt – sofern
nicht § 10 Abs. 9 BLVG anzuwenden ist – für die Dauer der Verwendung eine Er-
zieherzulage im halben Ausmaß der im Abs. 1 angeführten Ansätze. § 60a
Abs. 6 bis 9 des Gehaltsgesetzes 1956 ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L, die mit weniger als dem
Ausmaß von drei Achtel ihrer Lehrverpflichtung als Erzieher verwendet werden,
gebührt keine Erzieherzulage.
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Auszahlung der Jahresentlohnung und der Zulagen

§ 90s. (1) Die Jahresentlohnung ist in zwölf gleich hohen Teilbeträgen als
Monatsentgelt auszuzahlen.

(2) Wechselt das vertragliche Beschäftigungsausmaß, so ist dies bei der Be-
messung des Monatsentgelts anteilsmäßig zu berücksichtigen.

(3) Hat das Dienstverhältnis nicht während des gesamten Unterrichtsjahres
angedauert oder hat das vertragliche Beschäftigungsausmaß während des Un-
terrichtsjahres gewechselt, so ist dies bei der Bemessung des Monatsentgeltes
in den Hauptferien entsprechend zu berücksichtigen. Dies gilt nicht, wenn der
Vertragslehrer spätestens ab Oktober des folgenden Schuljahres wieder als
Lehrkraft beim selben Dienstgeber tätig ist.

(4) Endet das Dienstverhältnis vor Ablauf des Unterrichtsjahres, so gebührt
dem Vertragslehrer für die Zeit seiner Verwendung in diesem Unterrichtsjahr
an Stelle des Monatsentgeltes nach Abs. 1 ein Monatsentgelt in der Höhe von
einem Zehntel der Jahresentlohnung.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten auch für die Berechnung der monatlichen Teilbe-
träge der im § 8a Abs. 1 Satz 2 angeführten Zulagen. Soweit Zulagen nach die-
sem Bundesgesetz nicht in Form einer Jahresentlohnung, sondern in monat-
lichen Beträgen ausgedrückt sind, ist vom zwölffachen Monatsbetrag auszu-
gehen.

(6) Dem Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L gebühren auch Son-
derzahlungen nach § 8a Abs. 2.

Vergütungen und Abgeltungen

§ 90t. Den Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L gebühren bei Vor-
liegen der gesetzlichen Voraussetzungen

1. die Vergütung für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte nach den
§§ 61a, 61c und 61e Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1,

2. die Vergütung für Kustodiate und Nebenleistungen nach den §§ 61b, 61d
und 61e Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 2 Z 2 bis 4,

3. die Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen nach § 63a,
4. die Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen nach

§ 63b in Verbindung mit § 116e und
5. die Abgeltung für die individuelle Lernbegleitung nach § 63c

des Gehaltsgesetzes 1956.

Vergütung für Mehrdienstleistung

§ 91. (1) Soweit die folgenden Absätze nicht anderes bestimmen, ist § 61
des Gehaltsgesetzes 1956 auf Vertragslehrer sinngemäß anzuwenden.

(2) Teilbeschäftigte Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L und Ver-
tragslehrer des Entlohnungsschemas II L können, wenn der Unterricht sonst
nicht sichergestellt ist, in einem ihre vertraglich bestimmte Lehrverpflichtung
überschreitenden Ausmaß zur Vertretung eines vorübergehend an der Erfüllung
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seiner lehramtlichen Pflichten oder seiner Erziehertätigkeit gehinderten Lehrers
herangezogen werden.

(3) Einem Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L gebührt für jede
gemäß § 61 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 zu bezahlende Stunde einer
solchen Vertretung 1,92 vH der für eine entsprechende Jahreswochenstunde
gebührenden Jahresentlohnung. Für die Berechnung der Vergütung sind Teue-
rungszulagen und die Dienstzulagen gemäß § 90p der Jahresentlohnung zu-
zurechnen.

Ansprüche bei Dienstverhinderung

§ 91a. (1) Für die Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L treten fol-
gende Bestimmungen an die Stelle des § 24.

(2) Ist der Vertragslehrer nach Antritt des Dienstes durch Unfall oder Krank-
heit an der Dienstleistung verhindert, ohne daß er die Verhinderung vorsätzlich
oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er den Anspruch
auf das Monatsentgelt bis zur Dauer von 42 Kalendertagen. In besonderen Aus-
nahmefällen kann dem Vertragslehrer über den angegebenen Zeitraum hinaus
bis zur Dauer von weiteren 42 Kalendertagen das Monatsentgelt in voller Höhe
zuerkannt werden, wenn seine weitere Verwendung infolge seiner besonderen
Eignung für die ihm übertragenen Pflichten oder mangels eines anderen Bewer-
bers unbedingt nötig ist.

(3) Dauert die Dienstverhinderung über den im Abs. 2 bestimmten Zeitraum
hinaus an, so gebührt dem Vertragslehrer für den gleichen Zeitraum 50 vH des
Monatsentgeltes. Der zweite Satz des Abs. 2 findet mit der Abweichung Anwen-
dung, daß an Stelle des vollen Monatsentgeltes 50 vH des Monatsentgeltes ge-
währt werden können.

(4) Die Leistungen des Dienstgebers nach den Abs. 2 und 3 sind in jedem
Falle mit dem Ende des Dienstverhältnisses einzustellen.

(5) Tritt innerhalb von sechs Monaten nach Wiederantritt des Dienstes aber-
mals eine Dienstverhinderung durch Krankheit oder infolge desselben Unfalles
ein, so gilt sie als Fortsetzung der früheren Dienstverhinderung.

(6) Das Dienstverhältnis endet mit dem Ablauf des Zeitraumes, für welchen
der Vertragslehrer auf Grund der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 entlohnt wird,
es sei denn, daß vorher seine Fortsetzung vereinbart wurde.

(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)
(8) Die Bestimmungen des § 24a sind mit der Abweichung anzuwenden, daß

die Dienstbefreiung als Dienstverhinderung im Sinne des § 91a Abs. 2 bis 6 gilt.

Verwendungsbezeichnung

§ 91b. (1) Für Vertragslehrpersonen sind folgende Verwendungsbezeich-
nungen vorgesehen:

1. in der Entlohnungsgruppe l 1 „Professorin“ oder „Professor“,
2. in den Entlohnungsgruppen l 2 und l 3 je nach Verwendung „Berufsschul-

lehrerin“ oder „Berufsschullehrer“, „Erzieherin“ oder „Erzieher“, „Fachleh-
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rerin“ oder „Fachlehrer“, „Kindergärtnerin“ oder „Kindergärtner“, „Sonder-
kindergärtnerin“ oder „Sonderkindergärtner“, „Sonderschullehrerin“ oder
„Sonderschullehrer“ oder „Praxisschullehrerin“ oder „Praxisschullehrer“.

Abweichend davon sind für Vertragslehrpersonen der Entlohnungsgruppen l 2a
ab Erreichen eines Besoldungsdienstalters von 15 Jahren und sechs Monaten,
für Vertragslehrpersonen der Entlohnungsgruppe l 2b 1 ab Erreichen eines Be-
soldungsdienstalters von 16 Jahren und sechs Monaten und für Vertragslehr-
personen der Entlohnungsgruppe l 3 ab Erreichen eines Besoldungsdienstalters
von 17 Jahren je nach Verwendung die Verwendungsbezeichnungen „Berufs-
schuloberlehrerin“ oder „Berufsschuloberlehrer“, „Obererzieherin“ oder „Ober-
erzieher“, „Fachoberlehrerin“ oder „Fachoberlehrer“, „Oberkindergärtnerin“ oder
„Oberkindergärtner“, „Obersonderkindergärtnerin“ oder „Obersonderkindergärt-
ner“, „Sonderschuloberlehrerin“ oder „Sonderschuloberlehrer“ oder „Praxis-
schuloberlehrerin“ oder „Praxisschuloberlehrer“ vorgesehen.

(2) Abweichend von Abs. 1 sind folgende Verwendungsbezeichnungen vor-
gesehen:

1. für die Leiterin oder den Leiter eines Schulclusters die Verwendungsbe-
zeichnung Schulcluster-Leiterin oder Schulcluster-Leiter,

2. für die Leiterin oder den Leiter einer Schule oder eines Bundeskonvikts
„Direktorin“ oder „Direktor“,

3. für die Vorständin oder den Vorstand einer Abteilung einer Lehranstalt im
Sinne schulrechtlicher Vorschriften „Abteilungsvorständin“ oder „Abtei-
lungsvorstand“,

4. für die Fachvorständin oder den Fachvorstand im Sinne schulrechtlicher
Vorschriften „Fachvorständin“ oder „Fachvorstand“,

5. für die Erziehungsleiterin oder den Erziehungsleiter an einer Internats-
schule des Bundes „Erziehungsleiterin“ oder „Erziehungsleiter“.

Ferien und Urlaub

§ 91c. (1) An Stelle der §§ 27 bis 28c ist auf die Ferien und den Urlaub der
Vertragslehrer § 219 Abs. 1 bis 5 BDG 1979 anzuwenden.

(2) § 29 f ist auf Vertragslehrer mit folgenden Abweichungen anzuwenden:
1. Die Pflegefreistellung ist in vollen Unterrichtsstunden zu verbrauchen.
2. Durch den Verbrauch

a) der Pflegefreistellung nach § 29 f Abs. 1 dürfen je Schuljahr nicht mehr
als 20 Wochenstunden,

b) der Pflegefreistellung nach § 29 f Abs. 4 dürfen je Schuljahr nicht mehr
als 20 weitere Wochenstunden

im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 BLVG an Dienstleistung entfallen.
3. Diese Zahl vermindert sich entsprechend, wenn der Vertragslehrer nicht

vollbeschäftigt ist. Die Zahl erhöht sich entsprechend, wenn das Ausmaß
der Lehrverpflichtung aus den im § 61 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956
angeführten Gründen überschritten wird.

4. Entfallen durch die Pflegefreistellung Zeiten einer Verwaltungstätigkeit, die
in die Lehrverpflichtung einzurechnen ist, so ist jede Stunde als halbe Wo-
chenstunde auf die Höchstdauer nach den Z 2 und 3 anzurechnen.
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5. Bei der Anwendung des § 29 f Abs. 6 tritt an die Stelle des Kalenderjahres
das Schuljahr.

6. § 29 f Abs. 7 und 8 sind nicht anzuwenden.
(3) § 13e GehG ist auf Vertragslehrpersonen mit der Maßgabe sinngemäß

anzuwenden, dass an die Stelle des gesetzlichen Pensionsalters das Regel-
pensionsalter nach § 253 ASVG tritt. Wurde das Monatsentgelt einer Vertrags-
lehrperson nach § 90s Abs. 4 ausbezahlt (Jahreszehntel), ist nach Endigung
ihres Dienstverhältnisses die Zeit der Hauptferien bei der Bemessung ihrer
Urlaubsersatzleistung in jenem Ausmaß zu berücksichtigen, das dem Verhält-
nis der Dauer des Dienstverhältnisses zur Dauer des Unterrichtsjahrs ent-
spricht.

Sabbatical

§ 91d. Die §§ 20a und 20b sind auf Vertragslehrer des Entlohnungssche-
mas I L mit folgenden Abweichungen anzuwenden:

1. Die Rahmenzeit und die Freistellung haben grundsätzlich volle Schuljahre
zu umfassen. Als Schuljahr gilt dabei jeweils der Zeitraum vom 1. Septem-
ber bis zum 31. August.

1a. Bei Enden des Dienstverhältnisses während des letzten Schuljahres der
Rahmenzeit tritt, wenn zum Zeitpunkt des Endens die Anspruchsvoraus-
setzungen für eine Pensionsleistung wegen Erreichens des gesetzlichen
Pensionsalters nach dem ASVG erfüllt sind, an die Stelle des vollen Schul-
jahres der Zeitraum vom 1. September bis zum Ende des Dienstverhält-
nisses. Die Rahmenzeit (samt der Zeit der Freistellung) kann in diesem
Fall bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem das Dienstverhältnis endet,
erstreckt werden.

2. Auf die nach Abschnitt V des Gehaltsgesetzes 1956 gebührenden Dienst-
zulagen und Ergänzungszulagen und auf die Erzieherzulage ist die Aliquo-
tierungsbestimmung des § 20b Abs. 1 nicht anzuwenden.

3. Während der Freistellung gebühren die in Z 2 angeführten Zulagen nicht.

Dienstfreistellung für Gemeindemandatare

§ 91e. (1) § 29g ist auf Vertragslehrer mit folgenden Abweichungen anzu-
wenden:

1. Durch die Gewährung der erforderlichen freien Zeit gemäß § 29g Abs. 2
Z 2 dürfen nicht mehr als 36 und bei Bürgermeistern nicht mehr als 72 Un-
terrichtsstunden je Schuljahr entfallen.

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Semesters vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern acht Unter-
richtsstunden nicht überschreiten.

3. Die Dienstfreistellung darf das Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je Se-
mester nicht übersteigen und ist in vollen Unterrichtsstunden zu gewäh-
ren. Sie soll im Monatsdurchschnitt innerhalb eines Semesters 20 Stun-
den nicht überschreiten. In einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte
der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in Anspruch ge-
nommen werden.
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4. Für die Tätigkeit als Gemeindemandatar darf eine über die Maßnahmen
nach Z 1 bis 3 hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht gewährt
werden.

5. Die datums- und uhrzeitmäßige Festlegung nach § 29g Abs. 5 ist nicht
erforderlich, wenn die Zeit der Dienstfreistellung auf Grund der Lehrfächer-
verteilung im Stundenplan bereits berücksichtigt ist.

(2) § 29g ist auf Vertragslehrer, die eine im § 8 Abs. 1 BDG 1979 angeführte
Leitungsfunktion ausüben, und auf Klassenlehrer nicht anzuwenden.

Kündigung der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L

§ 91f. Bei Vertragslehrern des Entlohnungsschemas I L mit einer Gesamt-
verwendungsdauer als Lehrkraft an einer im § 90c Abs. 3 angeführten Einrich-
tung von weniger als sieben Jahren ist der Kündigungsgrund des § 32 Abs. 4
auch dann erfüllt, wenn der Vertragslehrer nicht mehr innerhalb des Berei-
ches der Bildungsdirektion an einer Schule (oder an mehreren Schulen) zumin-
dest im Ausmaß seiner gesicherten Stunden beschäftigt werden kann. Die im
§ 32 Abs. 4 enthaltene Kündigungsbeschränkung ist auch in diesem Fall anzu-
wenden.

Kündigung der Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L

§ 91g. (1) Die Kündigungsbeschränkung des § 32 Abs. 4 gilt nicht für teilbe-
schäftigte Vertragslehrer.

(2) Die Kündigungsfrist beträgt für beide Teile einen Monat und hat mit dem
Ablauf eines Kalendermonates zu enden. § 33a ist auf die Vertragslehrer des
Entlohnungsschemas II L nicht anzuwenden.

3. Unterabschnitt

Vertragslehrer

§ 91h. (1) Wird ein Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe l 2a 2 des Ent-
lohnungsschemas I, auf den § 90g anzuwenden ist, außerhalb einer Volks-
schule auf einem für Lehrer der Entlohnungsgruppe l 2a 2 vorgesehenen Ar-
beitsplatz verwendet, und hätte er im Falle einer Einstufung in die Entlohnungs-
gruppe l 2a 1 Anspruch auf eine Dienstzulage

1. gemäß § 59 Abs. 5 Z 1 des Gehaltsgesetzes 1956 in Verbindung mit
§ 90e Abs. 2 oder

2. gemäß § 60 Abs. 1 Z 1 des Gehaltsgesetzes 1956 in Verbindung mit
§ 90e Abs. 2,

so gebührt ihm unter den Voraussetzungen der Abs. 2 oder 3 eine Ergänzungs-
zulage.

(2) Im Fall des Abs. 1 Z 1 gebührt die Ergänzungszulage im Ausmaß des
Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt (ohne Zulagen), das dem
Vertragslehrer in der Entlohnungsgruppe l 2a 2 gebührt, und dem Monatsent-



Band1.Buch : 05-VBG.pod    979
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

979

979

§§ 91i–91k VBG

gelt (ohne Zulagen), das ihm im Fall einer Überstellung in die Entlohnungs-
gruppe l 2a 2 ohne Anwendung des § 90g gebührt hätte.

(3) Im Fall des Abs. 1 Z 2 gebührt die Ergänzungszulage im Ausmaß des Un-
terschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt (ohne Zulagen), das dem Ver-
tragslehrer in der Entlohnungsgruppe l 2a 2 gebührt, und dem Betrag, der sich
zusammensetzt aus

1. dem Monatsentgelt (ohne Zulagen), das ihm gebühren würde, wenn er in
der Entlohnungsgruppe l 2a 1 geblieben wäre, und

2. der Dienstzulage, die ihm in diesem Fall gemäß § 60 Abs. 1 Z 1 des Ge-
haltsgesetzes 1956 in Verbindung mit § 90e Abs. 2 gebührt hätte.

(4) Im übrigen teilt die Ergänzungszulage das rechtliche Schicksal der
Dienstzulage, die im Fall des Verbleibens in der Entlohnungsgruppe l 2a 1 ge-
mäß den §§ 59 Abs. 5 Z 1 und 60 Abs. 1 Z 1 des Gehaltsgesetzes 1956 in Ver-
bindung mit § 90e Abs. 2 gebührt hätte.

§ 91i. (1) § 90c Abs. 2 und 3 sowie § 91 f sind auf Vertragslehrer nicht anzu-
wenden, die

1. schon vor dem 1. Jänner 1996 dem Entlohnungsschema I L angehört ha-
ben und

2. seither ununterbrochen in einem Dienstverhältnis (in Dienstverhältnissen)
zu einer inländischen Gebietskörperschaft (zu inländischen Gebietskör-
perschaften) stehen.

(2) Zeiten einer Gesamtverwendungsdauer als Lehrkraft gemäß § 90c Abs. 3,
§ 90k Abs. 1 sowie § 91f können auch vor dem 1. Jänner 1996 zurückgelegt
worden sein.

§ 91j. Eine befristete Fortsetzung des Dienstverhältnisses mit einem Ver-
tragslehrer, dem der Bund die Möglichkeit einräumt, im Rahmen eines Abkom-
mens mit einem ausländischen Rechtsträger

1. an einer zweisprachigen Schule im Ausland zu unterrichten oder
2. in der Betreuung und Unterstützung von Deutschlehrern im Unterricht an

Schulen im Ausland oder in der Aus- und Fortbildung solcher Lehrer oder
in der Betreuung von Bildungsprojekten tätig zu sein,

gilt nicht als Verlängerung des Dienstverhältnisses nach § 4 Abs. 4.

Lehrer an Akademien für Sozialarbeit

§ 91k. (1) § 248b Abs. 1 bis 3 BDG 1979 ist auf Vertragslehrer der Ent-
lohnungsgruppen l 2, l 1 und l pa an Akademien für Sozialarbeit anzuwenden.
Auf Lehrer der Entlohnungsgruppe l pa sind die für Lehrer der Entlohnungs-
gruppe l ph geltenden Entgeltansätze anzuwenden.

(2) Der Rechtsträger des Fachhochschul-Studienganges hat dem Bund
den dem Ausmaß der Verwendung des Vertragslehrers am Fachhochschul-
Studiengang entsprechenden Aktivitätsaufwand samt Nebenkosten zu er-
statten.
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Abfertigung der Vertragslehrer

§ 91l. (1) § 84 Abs. 2 Z 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Dienstverhältnis
auf die Dauer von Unterrichtsperioden (§ 90b Abs. 2) eingegangen und ohne
Unterbrechung erneuert oder verlängert wurde. Schulferien gelten dabei nicht
als Unterbrechung im Sinne dieser Bestimmung.

(2) Für die Bemessung der Abfertigung sind diese Dienstzeiten wie Zeiten
eines einzigen durchgehenden Dienstverhältnisses zu behandeln; eine Abferti-
gung gebührt daher nach Abs. 1 in Verbindung mit § 84 lediglich am Ende dieser
gesamten Periode.

(3) Bei Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas II L ist der Bemes-
sung der Abfertigung an Stelle des für den letzten Monat des Dienstverhältnis-
ses gebührenden Monatsentgelts dasjenige Monatsentgelt zu Grunde zu legen,
das sich – bei Anwendung der für den letzten Monat des Dienstverhältnisses
maßgebenden Entgeltansätze – aus dem Durchschnitt der Wochenstundenzahl
der letzten 24 Kalendermonate ergibt.

(4) Wird ein Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L gemäß § 90 m
in das Entlohnungsschema I L eingereiht, besteht kein Anspruch auf Abfer-
tigung.

(5) Ist ein Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L aus dem Dienstver-
hältnis ausgeschieden und wird er innerhalb von sechs Monaten nach Beendi-
gung dieses Dienstverhältnisses in ein öffentlichrechtliches Dienstverhältnis zu
einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat er dem Bund die
anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses erhaltene Abfer-
tigung zurückzuerstatten.

3a. Unterabschnitt

Vertragshochschullehrpersonen

Lehrvergütung

§ 92d. (1) Auf Vertragshochschullehrpersonen der Entlohnungsgruppe ph 2
und auf im Sinne des § 48b Abs. 1 dienstzugeteilte Lehrpersonen der Entloh-
nungsgruppe l 1 ist der Vergütungssatz des § 48p Abs. 2 Z 1 anzuwenden,
wenn sie nach dem 30. September 2007 für mindestens ein Semester in einer
Verwendung gestanden sind, die einen Anspruch auf eine Dienstzulage gemäß
§ 90e Abs. 2 in Verbindung mit § 59 Abs. 3 GehG in der bis zum 30. September
2013 geltenden Fassung begründet hat.

(2) Bei Vertragshochschullehrpersonen, deren Monatsentgelt am 1. Oktober
2012 nach der Entlohnungsstufe 15 oder einer höheren Entlohnungsstufe zu be-
messen ist, erhöht sich der Vergütungssatz des § 48p Abs. 2 ab der 481. Lehr-
veranstaltungsstunde um 25%.

Zeitkonto

§ 92e. Bis zum Ablauf des 31. August 2013 nicht durch Freistellung ver-
brauchte Wochen-Werteinheiten sind gemäß § 61 Abs. 18 GehG zu vergüten;
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die Zuordnung zu den Verwendungsgruppen ph 1, ph 2 und ph 3 (§ 48d) gilt als
Überstellung im Sinne des § 61 Abs. 18 Z 3 GehG.

4. Unterabschnitt

Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas K

Überleitung

§ 93. Ein Vertragsbediensteter, der die Erfordernisse des § 59 – allenfalls in
Verbindung mit § 231b BDG 1979 – erfüllt, kann durch schriftliche Erklärung
seine Überleitung in das Entlohnungsschema K bewirken. Er ist dabei in jene
Entlohnungsgruppe einzureihen, für die er die Einreihungserfordernisse nach
§ 60 erfüllt. Die Überleitung wird mit dem auf die Abgabe der Erklärung folgen-
den Monatsersten wirksam.

Sonderausbildung

§ 94. (1) Ein Vertragsbediensteter, der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1991
in das Entlohnungsschema K eingereiht wird, ist bei Erfüllung aller sonstigen
Einreihungserfordernisse auch dann in die Entlohnungsgruppe k 1 oder k 3
einzureihen, wenn er für die betreffende Verwendung das Erfordernis einer
Sonderausbildung nach § 57b des Krankenpflegegesetzes in der bis zur No-
velle BGBl. I Nr. 108/1997 geltenden Fassung nicht erfüllt. Der Vertragsbe-
dienstete ist danach so zu behandeln, als ob er diese Sonderausbildung absol-
viert hätte.

(2) Vom Erfordernis einer Sonderausbildung nach § 57b des Krankenpflege-
gesetzes in der bis zur Novelle BGBl. I Nr. 108/1997 geltenden Fassung ist ab-
zusehen, wenn

1. ein Vertragsbediensteter bis 31. Dezember 1995 auf Dauer mit einer der
folgenden Verwendungen betraut wird: Medizinischtechnische Oberassis-
tentin (medizinisch-technischer Oberassistent), Oberin (Pflegevorsteher),
Oberschwester (Oberpfleger), Medizinisch-technische Stationsassistentin
(Medizinisch-technischer Stationsassistent) oder Stationsschwester (Sta-
tionspfleger) und

2. berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen (insbesondere langjährige
Erfahrung im Krankenpflegefachdienst oder im gehobenen medizinisch-
technischen Dienst, hohes Dienstalter).

(3) Wird in diesem Fall das Erfordernis des Abs. 2 Z 2 nicht erfüllt, sind eine
Betrauung mit der betreffenden Verwendung und eine Überstellung in die ent-
sprechende Entlohnungsgruppe unter der Auflage möglich, daß der Vertragsbe-
dienstete diese Sonderausbildung innerhalb von drei Jahren nach erfolgter Be-
trauung (Überstellung) erfolgreich beendet.

(4) Bei erfolglosem Ablauf dieser Frist ist der Vertragsbedienstete wieder je-
ner Verwendung zuzuweisen, die er vor der Betrauung innehatte. Ist er im Zu-
sammenhang mit der Betrauung in eine höhere Entlohnungsgruppe überstellt
worden, so ist er bei erfolglosem Ablauf der Frist in jene Entlohnungsgruppe zu
überstellen, der er vor der seinerzeitigen Überstellung angehört hat. Die ange-
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führten Maßnahmen bedürfen nicht der Zustimmung des Vertragsbediensteten.
Der Vertragsbedienstete ist danach so zu behandeln, als wäre die seinerzeitige
Betrauung (Überstellung) unterblieben.

5. Unterabschnitt

Bundesbesoldungsreform 2015

Überleitung bestehender Dienstverhältnisse, Gruppenüberleitung

§ 94a. (1) Für die Überleitung von Vertragsbediensteten in das durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2015 neu geschaffene Besoldungssystem sind die
§§ 169c, 169d und 169e GehG mit den Maßgaben anzuwenden, dass an die
Stelle

1. der Verwendungs- oder Gehaltsgruppe die Entlohnungsgruppe,
1a. der Funktionsgruppe die Bewertungsgruppe,

2. des Gehalts das Monatsentgelt gemäß § 8a Abs. 1 ohne allfällige Zulagen,
3. des Monatsbezugs das Monatsentgelt gemäß § 8a Abs. 1 zweiter Satz,
4. des Fixgehalts das fixe Monatsentgelt,
5. der Gehaltsstufe die Entlohnungsstufe,
6. der Dienstbehörde die Personalstelle,
7. der akademischen Verwendungsgruppen die akademischen Entlohnungs-

gruppen,
8. der in § 169c Abs. 7 Z 2 GehG genannten Verwendungsgruppen die Ent-

lohnungsgruppen v2, b, l 2b 1, k 3 und k 4,
9. der in § 169d Abs. 1 GehG genannten Beamtinnen und Beamten die

Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v, h, I und II, die Ver-
tragslehrpersonen des Entlohnungsschemas I L, die Vertragshochschul-
lehrpersonen, die Vertragsassistentinnen und Vertragsassistenten, die
Vertragsdozentinnen und Vertragsdozenten, die Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas K und die Prokuraturanwältinnen und Prokura-
turanwälte der Finanzprokuratur im vertraglichen Dienstverhältnis,

10. des Verweises auf § 3 Abs. 2 GehG ein Verweis auf § 8a Abs. 1,
11. des Verweises auf § 10 GehG jeweils ein Verweis auf die vergleichbaren

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes,
12. des Verweises auf § 12 GehG ein Verweis auf § 26,
13. des Verweises auf § 175 Abs. 79 GehG ein Verweis auf § 100 Abs. 70,
14. des Verweises auf § 8 GehG ein Verweis auf § 19,
15. der in den Ziffern des § 169c Abs. 6b GehG genannten Verwendungs-

gruppen
a) in Z 1 die Entlohnungsgruppe v1,
b) in Z 2 die Entlohnungsgruppen k 1 und k 2,
c) in Z 3 die Entlohnungsgruppen

aa) Prokuraturanwältinnen und -anwälte im vertraglichen Dienstver-
hältnis,

bb) a des Entlohnungsschemas I,
cc) Vertragsdozentinnen und Vertragsdozenten, Vertragsassistentin-

nen und Vertragsassistenten,
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dd) l ph, l 1 und l 2a,
ee) ph 1, ph 2 und ph 3,

d) in Z 4 die Entlohnungsgruppen
aa) v2 bis v5, h1 bis h5, b bis e, p 1 bis p 5,
bb) l 2b und l 3,
cc) k 3 und k 6

und
16. der Tabelle in § 169d Abs. 1a die Tabelle

treten.
(2) § 169e Abs. 1 GehG ist mit den Maßgaben anzuwenden, dass an die

Stelle
1. des Verweises auf § 20c GehG ein Verweis auf § 22 Abs. 1 in Verbindung

mit § 20c GehG und
2. des Verweises auf § 169f GehG ein Verweis auf § 94b

treten.
(3) Bei einer oder einem Vertragsbediensteten, die oder der auf Grund eines

Sondervertrags bzw. einer sondervertraglichen Vereinbarung gemäß § 36 in
eine von Abs. 1 Z 9 erfasste Entlohnungs- bzw. Bewertungsgruppe (mit Aus-
nahme jener mit fixem Monatsentgelt) eingestuft ist, ist der Überleitungsbetrag

Entlohnungsgruppe Voraussetzung für Wahrung
Zu wahrender

Vorrückungstermin in die
Entlohnungsstufe 2

v1

Überleitungsbetrag entspricht
zumindest Entlohnungsstufe 4

in der bis 11. Februar 2015
geltenden Fassung

spätestens
sechs Monate nach

dem bisherigen
Vorrückungstermin

k 1 und k 2

Überleitungsbetrag entspricht
zumindest Entlohnungsstufe 3

in der bis 11. Februar 2015
geltenden Fassung

spätestens
sechs Monate nach

dem bisherigen
Vorrückungstermin

l 1 und ph 2,
l 2a und ph 3

Überleitungsbetrag entspricht
zumindest Entlohnungsstufe 2

in der bis 11. Februar 2015
geltenden Fassung

spätestens
sechs Monate nach

dem bisherigen
Vorrückungstermin

v2
l 2b 1

k 3 und k 4
keine

spätestens
achtzehn Monate

nach dem bisherigen
Vorrückungstermin

v3 bis v5
h1 bis h5

l 3
k 5 und k 6

keine

spätestens
zwölf Monate nach

dem bisherigen
Vorrückungstermin
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das volle Monatsentgelt gemäß § 8a Abs. 1 ohne allfällige Zulagen, das der Be-
messung ihres oder seines sondervertraglichen Monatsentgelts im Überlei-
tungsmonat zugrunde gelegt wurde. Die sich daraus nach Abs. 1 in Verbindung
mit § 169c GehG ergebende besoldungsrechtliche Stellung ist der Bemessung
der sondervertraglichen Entlohnung ab 1. März 2015 zugrunde zu legen.

(4) War im Fall des Abs. 3 für das sondervertragliche Monatsentgelt ein von
§ 26 in der bis zum 11. Februar 2015 geltenden Fassung abweichend festge-
setzter Vorrückungsstichtag oder eine abweichend von den gesetzlichen Be-
stimmungen vorgenommene besoldungsrechtliche Einstufung maßgebend und
war vor Beginn der Wirksamkeit des Sondervertrags bzw. der sondervertragli-
chen Vereinbarung noch kein Vorrückungsstichtag nach § 26 in der bis zum
11. Februar 2015 geltenden Fassung festgesetzt und für die Entlohnung maßge-
bend, wird im Falle des Endens des Sondervertrags bzw. der sondervertragli-
chen Vereinbarung und Verbleiben im Dienststand das Besoldungsdienstalter
nach den Bestimmungen des § 26 wie bei erstmaliger Begründung eines Dienst-
verhältnisses festgesetzt.

(5) War im Fall des Abs. 3 für das sondervertragliche Monatsentgelt ein von
§ 26 in der bis zum 11. Februar 2015 geltenden Fassung abweichend festgesetzter
Vorrückungsstichtag oder eine abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen
vorgenommene besoldungsrechtliche Einstufung maßgebend und bestand vor
Beginn der Wirksamkeit des Sondervertrags bzw. der sondervertraglichen Verein-
barung eine Einstufung in eine Entlohnungsgruppe, für die ein gemäß § 26 in der
bis zum 11. Februar 2015 geltenden Fassung festgesetzter Vorrückungsstichtag
maßgebend war, ist für die Ermittlung des für die Einstufung nach Enden des Son-
dervertrags bzw. der sondervertraglichen Vereinbarung maßgebenden Besol-
dungsdienstalters jener Monat als Überleitungsmonat heranzuziehen, in dem zu-
letzt vor Wirksamwerden des Sondervertrags bzw. der sondervertraglichen Verein-
barung ein Monatsentgelt bezogen wurde, für das der Vorrückungsstichtag gemäß
§ 26 in der bis zum 11. Februar 2015 geltenden Fassung maßgebend war. Beim so
ermittelten Besoldungsdienstalter sind die seit dem Ablauf des Überleitungsmo-
nats vergangenen für die Vorrückung wirksamen Zeiten zu berücksichtigen.

(6) Wurde das Monatsentgelt einer übergeleiteten oder eines übergeleiteten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v oder des Entlohnungsschemas
h im Überleitungsmonat nach § 72 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022
geltenden Fassung bemessen, so ist sie oder er ab Abschluss der Ausbildungs-
phase so zu stellen, als wäre bei der Überleitung der entsprechende Entgeltan-
satz in § 71 als Überleitungsbetrag zugrunde gelegt worden. Wurde das Monats-
entgelt jedoch für Teile des Monats nach § 72 und in Folge des Abschlusses der
Ausbildungsphase für spätere Teile des Monats nach § 71 bemessen, ist als
Überleitungsmonat jener Monat heranzuziehen, der nach § 169c Abs. 2 GehG im
Falle einer Überstellung während des Februar 2015 maßgebend wäre.

Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG

§ 94b. (1) Bei Vertragsbediensteten,
1. deren Dienstverhältnis zum Bund am Tag der Kundmachung der 2. Dienst-

rechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019, aufrecht ist und
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2. die nach § 94a Abs. 1 in Verbindung mit § 169c Abs. 1 GehG (allenfalls in
Verbindung mit § 169d Abs. 3, 4 oder 6 GehG oder § 94a Abs. 5) überge-
leitet wurden und

3. deren erstmalige Festsetzung des Vorrückungsstichtags für das laufende
Dienstverhältnis unter Ausschluss der vor Vollendung des 18. Lebensjah-
res zurückgelegten Zeiten erfolgt ist,

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch Art. 3 Z 19, BGBl. I Nr. 137/2022)
ist die besoldungsrechtliche Stellung neu festzusetzen.

(2) Bei Vertragsbediensteten nach Abs. 1 Z 2 und 3, auf welche nur Abs. 1
Z 1 nicht zutrifft, erfolgt eine Neufestsetzung auf Antrag. Zuständig ist jene Per-
sonalstelle, die im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis zu-
ständig war. Wurde die Personalstelle nach dem Ausscheiden aus dem Dienst-
verhältnis aufgelassen, so ist jene Personalstelle zuständig, auf welche die Zu-
ständigkeit für die Vertragsbedienstete oder den Vertragsbediensteten bei Ver-
bleib im Dienstverhältnis übergegangen wäre.

(3) Bei den am Tag der Kundmachung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019,
BGBl. I Nr. 58/2019, anhängigen Verfahren, welche die Frage der Anrechnung
zusätzlicher Vordienstzeiten, der Neufestsetzung des Vorrückungsstichtags,
insbesondere nach § 82 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 82/2010, der Neufestsetzung des Besoldungsdienstalters oder der Fest-
setzung der besoldungsrechtlichen Stellung für eine Vertragsbedienstete oder
einen Vertragsbediensteten nach Abs. 1 Z 3 als Hauptfrage zum Gegenstand
haben, erfolgt eine Neufestsetzung im Rahmen dieser Verfahren. Bei den am
Tag der Kundmachung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019,
anhängigen Verfahren, in denen eine solche Frage als Vorfrage zu beurteilen ist,
erfolgt die Beurteilung nach Maßgabe des Abs. 6.

(4) Die Neufestsetzung nach den Abs. 1 bis 3 erfolgt nach Ermittlung des
Vergleichsstichtags (§ 94c) durch Feststellung des Besoldungsdienstalters zum
Ablauf des 28. Februar 2015. Das Besoldungsdienstalter nach § 94a Abs. 1 in
Verbindung mit § 169c GehG erhöht sich um den zwischen dem Vergleichs-
stichtag und dem Vorrückungsstichtag liegenden Zeitraum, wenn der Ver-
gleichsstichtag vor dem Vorrückungsstichtag liegt, andernfalls vermindert es
sich um diesen Zeitraum. Für den Vergleich ist der letzte Vorrückungsstichtag
maßgebend, der unter Ausschluss der vor Vollendung des 18. Lebensjahres zu-
rückgelegten Zeiten festgesetzt wurde.

(5) Die Neufestsetzung in bereits anhängigen Verfahren nach Abs. 3 erfolgt
bei Vertragsbediensteten, die nicht nach § 94a Abs. 1 in Verbindung mit § 169c
Abs. 1 GehG (allenfalls in Verbindung mit § 169d Abs. 3, 4 oder 6 GehG oder
§ 94a Abs. 5) übergeleitet wurden, abweichend von Abs. 4 durch Feststellung

1. der Einstufung zum Tag der Klagseinbringung oder, wenn die oder der
Vertragsbedienstete vor diesem Tag aus dem Dienstverhältnis ausge-
schieden ist, zum Ablauf des letzten Tages des Dienstverhältnisses und

2. des Vorrückungstermins, mit dem die Einstufung nach Z 1 erreicht wurde.
Die Einstufung und der Vorrückungstermin nach Z 1 und 2 sind zunächst auf
Grundlage des letzten Vorrückungsstichtags, der unter Ausschluss der vor Voll-
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegten Zeiten festgesetzt wurde, zu be-
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messen. Anschließend sind sie um die Anzahl an ganzen Monaten, die zwischen
dem Vergleichsstichtag und dem Vorrückungsstichtag liegen, zu verbessern,
wenn der Vergleichsstichtag vor dem Vorrückungsstichtag liegt, andernfalls um
diese zu vermindern.

(6) Die Bemessung der Bezüge erfolgt rückwirkend unter Berücksichtigung
der für die Vorrückung wirksamen Dienstzeit

1. im Fall des Abs. 4 (für Zeiten vor dem 1. März 2015 unter Anwendung von
§ 94a Abs. 1 Z 15 in Verbindung mit § 169c Abs. 6b GehG, jeweils in der
geltenden Fassung, und § 19 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle
2015, BGBl. I Nr. 65/2015) nach Maßgabe des neu festgesetzten Besol-
dungsdienstalters und

2. im Fall des Abs. 5 nach Maßgabe der neu festgesetzten besoldungsrecht-
lichen Stellung, wobei Vorrückungen mit dem Monatsersten nach Ablauf
des für die Vorrückung in die jeweilige Entlohnungsstufe erforderlichen
Zeitraums erfolgen, der sich aus den bis zum Ablauf des 31. Dezember
2003 für die Entlohnungsgruppe der oder des Vertragsbediensteten gel-
tenden Bestimmungen ergibt, oder, wenn das Ende dieser Frist auf einen
Monatsersten fällt, mit diesem Monatsersten.

Abweichend von § 18a hat für Vertragsbedienstete nach Abs. 1, auf die Abs. 3
erster Satz nicht zutrifft, eine allfällige Nachzahlung für Zeiten ab dem 1. Mai
2016 zu erfolgen.

(6a) Wenn sich nach Abs. 6 für den Überleitungsmonat nach § 94a Abs. 1 in
Verbindung mit § 169c Abs. 2 GehG rückwirkend eine höhere Einstufung ergibt,
sind die Wahrungszulagen nach § 169c Abs. 6 und 9 GehG entsprechend anzu-
passen. Die bereits erfolgte Festsetzung des Besoldungsdienstalters nach
§ 94a Abs. 1 in Verbindung mit § 169c Abs. 3 GehG bleibt davon unberührt.

(7) Vor der Neufestsetzung nach Abs. 1 und 2 ist der oder dem Vertragsbe-
diensteten das vorläufige Ergebnis der Ermittlungen aufgrund der Aktenlage mit
der Aufforderung schriftlich mitzuteilen, binnen sechs Monaten allfällige weitere
Zeiten geltend zu machen und die erforderlichen Nachweise zu erbringen, widri-
genfalls diese nicht zu berücksichtigen sind. § 26 Abs. 5 dritter Satz und Abs. 6a
sind anzuwenden. Diese Frist kann mit Zustimmung der oder des Vertragsbe-
diensteten verkürzt werden.

(8) Bei der oder dem Vertragsbediensteten,
1. bei der oder dem eine Mitteilung über die Neufestsetzung nach Abs. 1

oder 2 ergangen ist oder bei der oder dem über die Neufestsetzung nach
Abs. 3 rechtskräftig entschieden wurde, und

2. die oder der Zeiten nach § 94c Abs. 3 Z 3 zurückgelegt hat, die bei der
Neufestsetzung nach Z 1 nicht zur Gänze bei der Ermittlung des Ver-
gleichsstichtags berücksichtigt wurden,

hat die Personalstelle auf spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021
einzubringenden Antrag die Neufestsetzung unter Berücksichtigung der in Z 2
angeführten Zeiten abzuändern, wobei Abs. 7 nicht zur Anwendung gelangt. Bei
der Abänderung sind § 26 Abs. 5 dritter Satz und § 26 Abs. 6a anzuwenden.
Wenn die oder der Vertragsbedienstete Zeiten nach § 94c Abs. 3 Z 3 noch vor
der Neufestsetzung nach Z 1 geltend macht, sind diese von der Personalstelle
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ungeachtet eines allfälligen Ablaufs der Frist nach Abs. 7 bei der Neufestset-
zung zu berücksichtigen.

Vergleichsstichtag

§ 94c. (1) Der Vergleichsstichtag wird dadurch ermittelt, dass die nach Er-
reichen des Mindestalters für eine Beschäftigung im Rahmen eines Systems der
dualen Ausbildung nach Art. 4 Abs. 2 lit. b der Richtlinie 94/33/EG des Rates
vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz, in der Fassung ABl. Nr. L 216
vom 20. 08. 1994 S. 12, zurückgelegten Zeiten, die bei der Ermittlung des Vor-
rückungsstichtags voranzustellen waren oder bei Außerachtlassung der Alters-
grenze von 18 Jahren voranzustellen gewesen wären, nach Maßgabe der
Abs. 2 bis 6 dem Tag der Anstellung vorangestellt werden.

(2) Für die Ermittlung des Vergleichsstichtags sind folgende Bestimmungen
über den Vorrückungsstichtag nach Maßgabe der Abs. 3 bis 6 anzuwenden:

1. § 26 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2007, BGBl. I Nr. 96/
2007,

2. § 15 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2011, BGBl. I Nr. 140/2011,
3. § 82 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2004, BGBl. I Nr. 176/2004,
4. § 82a in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2007, BGBl. I Nr. 53/2007

und
5. die Anlage 1 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2009, BGBl. I

Nr. 153/2009.
Maßgebend sind die Bestimmungen für jene Entlohnungsgruppe, welcher die
oder der Vertragsbedienstete im Zeitpunkt der Festsetzung des Vorrückungs-
stichtags nach § 94b Abs. 4 letzter Satz angehört hat.

(3) Abweichend von den Bestimmungen nach Abs. 2 Z 1 bis 5
1. treten an Stelle der vor Vollendung des 18. Lebensjahres liegenden Zeiten

die vor Erreichen des Mindestalters für eine Beschäftigung im Rahmen
eines Systems der dualen Ausbildung nach Art. 4 Abs. 2 lit. b der Richtlinie
94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz, in
der Fassung ABl. Nr. L 216 vom 20. 08. 1994 S. 12, liegenden Zeiten;

2. sind bei Vertragsbediensteten, für deren Entlohnungsgruppen die Bestim-
mungen über den Vorrückungsstichtag eine Voranstellung von Zeiten des
erfolgreichen Studiums an einer höheren Schule vorsehen, ausschließlich
jene Zeiten als Zeiten des erfolgreichen Studiums an einer höheren
Schule voranzustellen, die
a) zwischen dem Ablauf des 31. August jenes Kalenderjahres, in dem die

oder der Vertragsbedienstete die Aufnahme in die zwölfte Schulstufe
erreicht hat, und

b) dem Ablauf des 30. Juni des nachfolgenden Kalenderjahres
zurückgelegt wurden. Wenn die für die Vertragsbedienstete oder den Ver-
tragsbediensteten geltenden schulrechtlichen Vorschriften eine Regelstu-
diendauer von mehr als zwölf Schulstufen vorsehen, so verlängert sich der
voranzustellende Zeitraum für jede weitere Schulstufe um ein Jahr;

3. sind mit Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Zeiten einer gleichwerti-
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gen Berufstätigkeit nach § 26 Abs. 2 Z 1 a zur Gänze zu berücksichti-
gen, die
a) vor Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wurden oder
b) nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wurden, wenn für

die Voranstellung von sonstigen Zeiten im öffentlichen Interesse nach
§ 26 Abs. 3 in der damals geltenden Fassung eine Höchstgrenze ge-
setzlich vorgesehen war.

Bei der Bemessung eines allfälligen Überstellungsverlusts gelten diese
Zeiten als Zeiten in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebiets-
körperschaft;

4. sind sonstige Zeiten, die bis zum Höchstausmaß von drei Jahren zur
Hälfte zu berücksichtigen sind, bis zum Höchstausmaß von sieben Jahren
zur Hälfte zu berücksichtigen;

5. sind Zeiten in einem Ausbildungsverhältnis zu einer inländischen Gebietskör-
perschaft als Lehrling nur dann voranzustellen, wenn die oder der Vertrags-
bedienstete nach dem 31. März 2000 ins Dienstverhältnis eingetreten ist;

6. sind Zeiten einer Tätigkeit als Wissenschaftlicher (Künstlerischer) Mit-
arbeiter (in Ausbildung) gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Abgel-
tung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitä-
ten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974, nur dann voranzu-
stellen, wenn die oder der Vertragsbedienstete nach dem 30. September
2001 ins Dienstverhältnis eingetreten ist.

(4) Die zur Hälfte zu berücksichtigenden sonstigen Zeiten sind bei der Ermitt-
lung des Vergleichsstichtags nur insoweit voranzustellen, als sie das Ausmaß
von vier zur Hälfte zu berücksichtigenden Jahren übersteigen.

(5) Wenn für die Voranstellung von Zeiten nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres ein Höchstausmaß oder ein Verlust wie im Fall einer Überstellung gesetz-
lich vorgesehen war, sind diese Bestimmungen gleichermaßen auf alle zu be-
rücksichtigenden Zeiten anzuwenden.

(6) Soweit die Abs. 3 bis 5 keine abweichenden Regelungen vorsehen, ist die
Personalstelle hinsichtlich der nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurückge-
legten Zeiten, wenn diese bereits bei der Festsetzung des Vorrückungsstichtags
(§ 94b Abs. 4 letzter Satz) nach den Bestimmungen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 oder
nach früher geltenden Fassungen dieser Bestimmungen zur Gänze vorange-
stellt oder nicht vorangestellt wurden, an ihre frühere Beurteilung gebunden,
welche der oder dem Vertragsbediensteten bei der Festsetzung des Vorrü-
ckungsstichtags mitgeteilt wurde. Wurde dieser Vorrückungsstichtag nach die-
ser Mitteilung durch ein Gericht festgesetzt, so tritt die Beurteilung durch das Ge-
richt an die Stelle der Beurteilung durch die Personalstelle.

Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

§ 94d. (1) Bei Vertragsbediensteten,
1. deren erstmalige Festsetzung des Vorrückungsstichtags unter Berück-

sichtigung der Zeiten nach dem 30. Juni des Jahres, in dem nach der Auf-
nahme in die erste Schulstufe neun Schuljahre absolviert worden sind
oder worden wären, erfolgt ist, oder
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2. deren auf das Besoldungsdienstalter anrechenbare Vordienstzeiten nach
§ 26 Abs. 5 in einer ab dem 12. Februar 2015 geltenden Fassung festge-
stellt wurden,

ist mit Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf Antrag das Besoldungsdienstalter in je-
nem Ausmaß um die Zeiten einer gleichwertigen Berufstätigkeit nach § 26
Abs. 2 Z 1a zu erhöhen, in dem diese Zeiten bei der Festsetzung nach Z 1 oder
der Feststellung nach Z 2 nicht zur Gänze berücksichtigt wurden.

(2) aufgehoben
(3) aufgehoben
(4) Die Erhöhung des Besoldungsdienstalters um Zeiten nach Abs. 1 ist nicht

zulässig, soweit diese Zeiten nach den Bestimmungen über den Vorrückungs-
stichtag von einem Verlust wie im Fall einer Überstellung oder nach den Bestim-
mungen über das Besoldungsdienstalter von einem Vorbildungsausgleich be-
troffen gewesen wären. Bei der Bemessung eines allfälligen Überstellungsver-
lusts gelten diese Zeiten als Zeiten in einem Dienstverhältnis zu einer inländi-
schen Gebietskörperschaft.

(5) Bei allfälligen Nachzahlungen wird der Zeitraum vom 8. Mai 2019 bis zum
Ablauf des Tages der Kundmachung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I
Nr. 58/2019, nicht in die Verjährungsfrist nach § 18a Abs. 1 eingerechnet.

6. Unterabschnitt

Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und
Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes

§ 94e. Wurde eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter eines
bisherigen Landesschulrates oder des Stadtschulrates für Wien im Zuge der
Einrichtung der Bildungsdirektionen gemäß dem BD-EG mit einem niedriger be-
werteten Arbeitsplatz betraut oder wurde ihr oder sein Arbeitsplatz einer niedri-
geren Bewertungsgruppe derselben Entlohnungsgruppe zugeordnet, ist auf sie
oder ihn § 69 mit der Maßgabe anzuwenden, dass § 69 Abs. 2 erster Satz für die
Dauer von acht Jahren ab dieser Betrauung bzw. Zuordnung, längstens bis
31. Dezember 2026 nicht anzuwenden ist.

Abschnitt IX

Schlussbestimmungen

Sonderverträge und Teuerungszulage

§ 95. (1) Das monatliche Sonderentgelt jener Vertragsbediensteten, mit denen
vor dem 1. Jänner 2023 gemäß § 36 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist,
wird ab 1. Jänner 2023 um 7,15%, mindestens jedoch um 170,0 E, erhöht, sofern

1. sich diese Erhöhung nicht bereits aus dem Sondervertrag ergibt oder
2. im Sondervertrag die Erhöhung des Sonderentgeltes nicht an andere An-

lassfälle als Bezugserhöhungen oder Teuerungsabgeltungen im öffentli-
chen Dienst geknüpft ist.
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(2) Bei teilbeschäftigten Vertragsbediensteten, mit denen vor dem 1. Jänner
2023 gemäß § 36 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist, ist zunächst je-
nes Sonderentgelt zu ermitteln, das ihnen im Falle der Vollbeschäftigung gebüh-
ren würde. Auf dieses Sonderentgelt sind hierauf die im Abs. 1 vorgesehenen
Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von dem auf diese Weise errechneten
Betrag ist schließlich jener Teil zu ermitteln, der sich unter Berücksichtigung des
Beschäftigungsausmaßes ergibt. Dieser Teil gilt ab 1. Jänner 2023 als neues
Sonderentgelt der oder des teilbeschäftigten Vertragsbediensteten.

(3) Sofern es zur Anpassung des Monatsentgeltes und der im § 8a Abs. 1
angeführten Zulagen an geänderte Lebenshaltungskosten notwendig ist, kön-
nen durch Verordnung der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Haupt-
ausschuß des Nationalrates Teuerungszulagen gewährt werden. Diese Teue-
rungszulagen sind in Hundertsätzen festzulegen. Sie können für das Monatsent-
gelt und die einzelnen im § 8a Abs. 1 angeführten Zulagen auch verschieden
hoch festgesetzt werden.

(4) Die Teuerungszulagen teilen das rechtliche Schicksal des Teiles der Be-
züge, zu dem sie gewährt werden.

Einmalzahlung

§ 95a. (1) Im Monat Mai 2008 gebührt eine Einmalzahlung von 175 E

1. dem Vertragsbediensteten, wenn er
a) am 1. Mai 2008 Anspruch auf Monatsentgelt hat und
b) sich der Anspruch auf diese Einmalzahlung nicht bereits aus einem

Sondervertrag ergibt, und
2. dem Verwaltungspraktikanten, wenn er am 1. Mai 2008 Anspruch auf Aus-

bildungsbeitrag hat.

(2) Der im Abs. 1 genannte Betrag entspricht einem vollen Beschäftigungs-
ausmaß und ist entsprechend dem Beschäftigungsausmaß, das der Vertragsbe-
dienstete am 1. Mai 2008 hat, zu aliquotieren. Wenn die Vertragsbedienstete am
1. Mai 2008 nach § 3 Abs. 1 bis 3 oder § 5 Abs. 1 MSchG 1979 nicht beschäftigt
werden darf, ist von jenem Beschäftigungsausmaß auszugehen, das für die Ver-
tragsbedienstete unmittelbar vor Beginn des Beschäftigungsverbotes gegolten
hat.

(3) Kranken- oder Wochengeld ist dem Monatsentgelt oder Ausbildungsbei-
trag gleichzuhalten.

Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz

§ 96b. Die dem Dienstgeber Republik Österreich zentral zu verrechnende
Ausgleichstaxe nach § 9 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/
1970, ist von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport nach dem Verursacherprinzip je Kalenderjahr im
Nachhinein den einzelnen Bundesministerien weiterzuverrechnen. Diese Be-
stimmung ist abweichend von § 1 auf alle vertraglich Bediensteten des Bundes
anzuwenden.
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Verweisungen auf andere Bundesgesetze

§ 97. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese – sofern nicht ausdrücklich anderes angeordnet wird – in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

Mitwirkungsbefugnisse

§ 97a. Soweit dieses Bundesgesetz Mitwirkungsbefugnisse der Bundesre-
gierung oder der Bundesministerin oder des Bundesministers für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport bei Rechtsakten anderer Stellen vorsieht, beziehen
sich diese nicht auf Rechtsakte der Bundespräsidentin oder des Bundespräsi-
denten, der Präsidentin oder des Präsidenten des Nationalrates, der Präsidentin
oder des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, der Präsidentin oder des
Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, der Präsidentin oder des Präsiden-
ten des Rechnungshofes und der oder des Vorsitzenden der Volksanwaltschaft.

Vollziehung

§ 98. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung, in
Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers
betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Inkrafttreten

§ 99. (1) Dieses Bundesgesetz tritt einen Monat nach seiner Kundmachung
in Kraft. Die auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassenden Verordnungen
können schon von dem auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgen-
den Tage an erlassen werden; sie treten jedoch frühestens gleichzeitig mit dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft.

(2) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes an dürfen in
seinem Anwendungsbereich (§ 1) Dienstverträge nach anderen Bestimmungen
nicht mehr abgeschlossen werden.

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner Novellen
können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der be-
treffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen treten frühestens mit
dem Tag in Kraft, mit dem die betreffende Verordnungsermächtigung in Kraft
tritt.

Inkrafttreten von Änderungen dieses Bundesgesetzes

§ 100. (1) Es treten in Kraft:
1. § 41 Abs. 5 bis 12, § 44a Abs. 1 und § 73c in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. Nr. 873/1992 mit 1. September 1992,
2. § 44a Abs. 5 in der Fassung des Art. III Z 19 des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 873/1992 mit 1. September 1992,
3. § 1 Abs. 3 lit. k und l, § 2c Abs. 2, § 6a Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1,

§ 22 Abs. 2, § 28 Abs. 2, die §§ 29d und 29e samt Überschriften, § 41
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Abs. 1, § 44, § 44a Abs. 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 9, § 44b, § 44c Abs. 1, § 47
Abs. 2, § 47a, § 54 Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 68a samt Überschrift, § 70
Abs. 1 bis 3 und § 73b Abs. 1, 5 und 6 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 873/1992 mit 1. Jänner 1993,

4. § 44a Abs. 5 in der Fassung des Art. III Z 20 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 873/1992 mit 1. Jänner 1993,

5. § 40 Abs. 3 bis 5, § 43 Abs. 2, § 50 Abs. 2 und § 71 samt Überschrift in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992 mit 1. Februar 1993.

(2) § 26 Abs. 3, § 36 samt Überschrift und § 51 Abs. 5 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 256/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(3) § 26 Abs. 2 und 6, § 35 Abs. 3b bis 3e, die Überschrift vor § 72a, § 72b
und § 73c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 treten mit
1. Juli 1993 in Kraft.

(4) Es treten in Kraft:
1. § 59 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994

mit 1. September 1992,
2. § 2c Abs. 2 und 10, § 5 Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 26

Abs. 2 Z 8, § 26 Abs. 2a bis 2e, 7 und 8, § 27, § 27e, § 27g Abs. 2, § 28
Abs. 1, § 28a Abs. 5, § 33, § 33a samt Überschrift, § 36 Abs. 4, § 40
Abs. 3 Z 2 lit. a, § 41 Abs. 1 und 5 Z 2 lit. a, § 44, § 44a Abs. 2 bis 9, § 44b,
§ 44c Abs. 1, § 48 Abs. 2, § 54 Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 70 Abs. 1 und die
Anlage zu § 26 Abs. 2a Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 16/1994 mit 1. Jänner 1994.

(5) § 2b Abs. 2 und 2a, § 3 Abs. 1 Z 1 und Abs. 1a, § 6b samt Überschrift,
§ 34 Abs. 4, § 40 Abs. 2 und § 51 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 389/1994 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(6) Es treten in Kraft:
1. § 26 Abs. 2 Z 5, § 62, § 63 Abs. 1, § 68 und § 68a Abs. 2 in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 mit 1. Jänner 1995,
2. § 5 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 mit

1. Jänner 1998.

(7) Es treten in Kraft:
1. § 1 Abs. 3 lit. f und j, § 6a, § 26 Abs. 2 Z 7 und § 59 Abs. 1 Z 1 lit. c in der

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. Juli 1994,
2. § 29e Abs. 1, 2, 4, 5, 5a, 7 und 8 und § 47a Abs. 1 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. Oktober 1994.

(8) Es treten in Kraft:
1. § 26 Abs. 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995

mit 1. Jänner 1994,
2. § 26 Abs. 2 Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995

mit 1. Juli 1994,
3. § 2c Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 26 Abs. 2 Z 5 lit. a,

§ 41 Abs. 1, § 44, § 44a Abs. 2 bis 9, § 44b, § 44c Abs. 1, § 54 Abs. 1,
§ 61 Abs. 1 und § 70 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 43/1995 mit 1. Jänner 1995.
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(9) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 297/1995 treten in Kraft:
1. § 8a Abs. 1 und 2, § 16 samt Überschrift, § 17 Abs. 5, § 18 Abs. 1 und 4,

§ 21, § 22 Abs. 1, § 24 Abs. 1, 2, 3 und 7, § 26 Abs. 1 bis 4, 6 und 7, § 28a
Abs. 2, § 28b Abs. 2, § 29 Abs. 4, § 29b Abs. 6, § 29e Abs. 6 Z 2 lit. a,
§ 35 Abs. 3e Z 1 und 2 und Abs. 4 und 6, § 41 Abs. 3, § 46 Abs. 2 und 3,
§ 49 Abs. 3, § 56 Abs. 2 und 3, § 57 Abs. 1 und die §§ 72a und 72b samt
Überschriften mit 1. Mai 1995,

2. § 45 Abs. 2 mit 1. September 1995.
(10) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 treten in Kraft:
1. § 72b Abs. 4 und 8 mit 1. Mai 1995,
2. die §§ 39, 42b bis 42g und 44d samt Überschriften, § 45 Abs. 3, § 47b

samt Überschrift, § 49 Abs. 4 und 5 und § 73b samt Überschrift sowie die
Aufhebung des § 38 Abs. 3 mit 1. Jänner 1996,

3. § 24 Abs. 9, § 50 Abs. 1, § 53 Z 1 und § 75a samt Überschrift mit dem auf
die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 folgenden
Tag.

(Anm.: Abs. 11 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/1997)
(12) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten in Kraft:
1. a) § 54a Abs. 1 in der Fassung des Art. 3 Z 3 lit. a,

b) § 54a Abs. 2 in der Fassung des Art. 3 Z 4 lit. a
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. Juni 1996,

2. § 45 Abs. 2 letzter Satz mit 1. September 1996,
3. § 54 Abs. 2 mit 1. Oktober 1996,
4. a) § 54a Abs. 1 in der Fassung des Art. 3 Z 3 lit. b,

b) § 54a Abs. 2 in der Fassung des Art. 3 Z 4 lit. b
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 mit 1. Jänner 1997.

(13) Es treten in Kraft:
1. die Aufhebung des § 1 Abs. 3 lit. l durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 375/

1996 mit 1. Mai 1996,
2. § 1 Abs. 3 lit. j, § 4a Abs. 1, § 5 Abs. 3 bis 5, § 22a und § 28a Abs. 4 und 5

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 sowie die Auf-
hebung des § 1 Abs. 3 lit. k durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 375/1996
mit dem auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996
folgenden Tag,

3. a) § 50 Abs. 3, § 51 Abs. 1, Abs. 3 Z 3, Abs. 4 und Abs. 6, § 52 samt Über-
schrift, § 52a, § 52b samt Überschrift, § 54 samt Überschrift, § 54a
Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 und 4, § 54b und § 54d in der Fassung,

b) § 54c samt Überschrift in der Fassung des Art. VI Z 17
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Oktober 1996,

4. § 54c samt Überschrift in der Fassung des Art. VI Z 18 des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Oktober 1997.

(14) § 29e Abs. 7 und § 29 f samt Überschrift in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 392/1996 treten mit 1. August 1996 in Kraft.

(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 68a Abs. 2a mit 1. Jänner 1995,
2. § 26 Abs. 2 Z 6 mit 1. Mai 1996,
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3. § 52 Abs. 5 Z 1 und § 52a Abs. 4 Z 2 mit 1. August 1996,
4. § 52a Abs. 4 Z 1 mit 1. Oktober 1996,
5. § 2a Abs. 3, § 2b Abs. 1, § 3 Abs. 2 Z 1 und Abs. 4, § 26 Abs. 3 und 5,

§ 29a Abs. 4, § 36 Abs. 1 und 2, § 51 Abs. 5, § 59 Abs. 2, § 70 Abs. 1 und
§ 75a Abs. 1 und 2 mit 15. Februar 1997,

6. § 1 Abs. 3 und 4, § 2, die §§ 3b, 18a und 20 samt Überschriften, § 28
Abs. 2, die §§ 29b bis 29e samt Überschriften (mit Ausnahme des § 29b
Abs. 2 Z 3), die §§ 29f bis 29h, § 37 Abs. 2 und 4, § 42 Abs. 2 und 3, § 47
Abs. 2, § 47a Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 2 Z 1 und Abs. 4 und die §§ 71, 72a
und 72c samt Überschriften sowie der Entfall des § 1 Abs. 5 und des § 76
Abs. 11 mit 1. Juli 1997,

7. § 37a samt Überschrift und § 40 Abs. 3 mit 1. September 1997,
8. § 28a Abs. 3 mit dem auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 61/1997 folgenden Tag,
9. § 29b Abs. 2 Z 3 mit dem Zeitpunkt, in dem für das betreffende Land des

Vizepräsidenten eines Landesschulrates (des Stadtschulrates für Wien)
§ 32 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, in der Fassung BGBl.
Nr. 368/1925, außer Kraft tritt.

(16) § 50 Abs. 3, § 53, die §§ 54c bis 54e, der Abschnitt IV (§§ 55, 55a, 56,
56a bis 56d, 57, 57a, 58, 58a bis 58c samt Überschriften) in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/1997 treten mit 1. Oktober 1997 in Kraft.

(17) § 26 Abs. 2 Z 2, § 42 f Abs. 1 Z 3 und § 52 Abs. 3 Z 2 lit. a in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in
Kraft:

1. § 2c Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 42 f Abs. 1, § 44, die
§§ 47a bis 47e samt Überschriften, § 54, § 56 Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 70
Abs. 1 und § 73b Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 1998,

2. § 41 Abs. 4 und § 45 Abs. 2 und 3 mit 1. September 1998.
Die §§ 47a bis 47c samt Überschrift treten mit Ablauf des 31. August 2007
außer Kraft; sie sind jedoch in der bis zum 31. August 2007 geltenden Fassung
auf Rahmenzeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu
deren Ablauf weiterhin anzuwenden.

(19) § 2a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/1997
tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(20) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 treten in
Kraft:

1. § 52 Abs. 7, § 52b Abs. 1 Z 2 und § 69 Abs. 2 mit 15. Februar 1997,
2. § 1 Abs. 1, § 29b Abs. 3, § 29h samt Überschrift, § 29 i, § 47 Abs. 2 Z 5,

§ 52 Abs. 5 Z 1, § 52a Abs. 4 Z 2 und § 72a Überschrift und Abs. 1 und 2
mit 1. Juli 1997,

3. § 59 Abs. 1 Z 1 und Abs. 4, § 60 Abs. 1, § 69 Abs. 3 Z 2, § 74 samt Über-
schrift und § 75 Abs. 1 und 2 mit 1. September 1997,

4. § 15 Abs. 2 Z 3 mit 1. Oktober 1997,
5. § 47a Abs. 2, § 47c Abs. 3 Z 2, Abs. 4a und Abs. 6 und § 72a Abs. 3 mit

1. Jänner 1998,
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6. § 6a Abs. 1 Z 3 und 4, § 23, § 24a Abs. 1 lit. a und Abs. 2, § 58c Abs. 1
und § 72b Abs. 3 und 4 mit 1. Juli 1998,

7. § 27a Abs. 3, § 27c Abs. 2 und § 27d Abs. 2 mit 1. Jänner 1999.
(21) Es treten in Kraft:
1. das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1, § 2b Abs. 2 Z 1 lit. a, § 2e samt Über-

schrift, § 3 Abs. 1 Z 1 lit. a, Abs. 4 und Abs. 6, § 4 Abs. 1 und 2, § 4a, § 5,
die §§ 5a bis 6c samt Überschriften, § 8a Abs. 1, § 15 Abs. 2 Z 1, § 15a
samt Überschrift, die §§ 20 und 21 samt Überschriften, § 22 Abs. 3, § 26
Abs. 2 Z 6 und 8, § 30 Abs. 3 und 5 Z 2, § 32, § 34 Abs. 4 Z 1, § 35 Abs. 2
Z 1 und 2, § 36 Abs. 4, § 37 Abs. 2, § 38 Abs. 1, § 42 Abs. 2, § 47e, § 48
Abs. 1, § 57 Abs. 6 und die §§ 64 bis 75 und 77 bis 98 samt Überschriften
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/1999 mit 1. Jänner
1999,

2. § 76 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/
1999 mit 1. Jänner 2000.

Mit Ablauf des 31. Dezember 1998 treten § 8 samt Überschrift und § 15 Abs. 8 in
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft.

(22) Die §§ 29 j bis 29 l samt Überschriften in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 70 1999 (Anm.: richtig: BGBl. I Nr. 70/1999) treten mit 1. Juni
1999 in Kraft.

(23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/1999 treten in Kraft:
1. § 44e samt Überschrift, soweit sich diese Bestimmung nicht auf § 63b des

Gehaltsgesetzes 1956 bezieht, mit 1. September 1998,
2. § 23 mit 1. Jänner 1999 und
3. § 41 Abs. 4 und – soweit sich diese Bestimmung auf § 63b des Gehalts-

gesetzes 1956 bezieht – § 44e samt Überschrift mit 1. April 1999.
(24) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 treten in

Kraft:
1. § 19, § 26 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und 4 lit. d bis f und Abs. 3, 4, 6 und 7 sowie

§ 82 (in der Zeit vor dem 1. Jänner 1999 § 72b) Abs. 9 mit 17. Juni 1998,
2. § 50 Abs. 3, § 54d und § 56d mit 1. Oktober 1998,
3. § 3b, § 22 Abs. 5, § 65 Abs. 6, § 66 Abs. 3, § 67 Abs. 3a und 5, § 71

Abs. 2, § 72 Abs. 2, § 74 Abs. 3 Z 1, § 75 Abs. 10 und § 89 Abs. 5 mit
1. Jänner 1999,

4. § 29d mit 1. Juni 1999,
5. das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 3 Z 2, § 3, § 18 Abs. 1, § 26 Abs. 2a bis

2c und 5, die Anlage zu § 26 Abs. 2a Z 2, § 34 Abs. 4 Z 2 lit. a und b, § 40
Abs. 5, § 43 Abs. 2 Z 2, § 51 Abs. 5, § 55 Abs. 4, § 57 Abs. 4 und 6 in der
Fassung des Art. III Z 37 und 38 des in der Einleitung zitierten Bundesge-
setzes, § 65 Abs. 7 und § 78a samt Überschrift mit 1. August 1999,

6. § 96 Abs. 1 und 2 mit 1. September 1999,
7. § 52a Abs. 2, § 53 Z 3, § 54a Abs. 4, § 55 Abs. 1, § 55a, § 57 in der Fas-

sung des Art. III Z 35 und 36 des in der Einleitung zitierten Bundesgeset-
zes, § 57a Abs. 1, § 58 Abs. 1, 5 und 6 und § 58a Abs. 1 mit 1. Oktober
1999,

8. § 18 Abs. 3 mit 1. Jänner 2002.
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Mit Ablauf des 31. Dezember 2003 tritt § 22 Abs. 5 in der bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung außer Kraft. Diese Bestimmung ist jedoch auch noch
im Jahr 2004 anzuwenden, wenn damit Leistungen abgegolten werden, die vor
dem Ablauf des 31. Dezember 2003 gemäß § 22 Abs. 5 in Verbindung mit
§ 113a Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 erbracht worden sind.

(25) § 2c Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 41 Abs. 1, § 44,
§ 44a Abs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, § 44b, § 44c Abs. 1, § 54, § 56 Abs. 1, § 61
Abs. 1 und § 70 Abs. 1 bis 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/
1999 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(26) § 52a Abs. 3 und § 52b Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 132/1999 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(27) § 2c Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 27h, § 28a Abs. 3,
§ 29b Abs. 3, § 29c Abs. 2, § 29d Abs. 2, § 29 f Abs. 1 Z 2, § 29g Abs. 3, § 32
Abs. 3 Z 1 lit. a, § 35 Abs. 3 Z 2 lit. c, Z 3 und 4 und Abs. 4a, § 41 Abs. 1, § 42c
Abs. 1 Z 1, § 42 f Abs. 1 Z 2, § 44, § 44a Abs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, § 44b,
§ 44c Abs. 1, § 52 Abs. 3 Z 1 lit. a, § 52a Abs. 4 Z 1, § 54, § 56 Abs. 1, § 58c
Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74
Abs. 2 und § 95 Abs. 1 bis 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/
2000 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(28) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 treten in Kraft:
1. § 83 (der vor dem 1. Jänner 1999 die Bezeichnung „§ 72a“ führte) Abs. 3

mit 1. September 1998,
2. die Überschrift zu § 22, § 22 Abs. 6, die §§ 54e und 56e samt Überschrif-

ten, die Neubezeichnung des bisherigen § 54e als § 54 f und § 78 samt
Überschrift mit 1. Jänner 1999,

3. die Anlage zu § 26 Abs. 2a Z 3 und (Anm.: § 26) Abs. 6 Z 2 mit 1. August
1999,

4. § 89 samt Überschrift mit 1. Jänner 2000,
5. § 2a Abs. 3, § 2b Abs. 1, § 25 Abs. 3, § 26 Abs. 2 Z 4 lit. d und Abs. 3 und

5, § 29a Abs. 4, § 29b Abs. 2, § 36 Abs. 1 und 2, § 52 Abs. 7, § 52b Abs. 1
Z 2, § 57 Abs. 4, § 58 Abs. 6, § 59 Abs. 2, § 66 Abs. 3, § 78a Abs. 3, § 87
Abs. 2 und § 96 Abs. 1 und 2 mit 1. April 2000,

6. § 26 Abs. 11 mit 1. September 2000,
7. § 3 Abs. 3, die §§ 28b und 33a samt Überschriften und § 57 Abs. 7 sowie

die Aufhebung der §§ 28a und 28c samt Überschriften mit 1. Jänner 2001.
(29) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten in Kraft:
1. a) § 96a samt Überschrift (einschließlich seiner Anführung im Inhaltsver-

zeichnis) und
b) § 2c Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 44, § 54, § 56, § 61

Abs. 1, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 74 Abs. 2, § 78a Abs. 1,
§ 80 und § 95 Abs. 1 bis 2 in der Fassung des Art. 48 Abschnitt 48.1
des in der Einleitung angeführten Bundesgesetzes mit 1. Jänner 2001,

2. § 41 Abs. 4, § 44e samt Überschrift (einschließlich seiner Anführung im
Inhaltsverzeichnis) und § 45 Abs. 2 sowie die Aufhebung des § 45 Abs. 3
durch das in der Einleitung angeführte Bundesgesetz mit 1. September
2001,
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3. a) § 22 Abs. 1 und 2, § 29 f Abs. 3, § 44a Abs. 2 bis 9, § 44b Abs. 1 und 2,
§ 44c Abs. 1, § 54e Abs. 1, § 56e Abs. 1, § 58 Abs. 1 und 5 und § 73
Abs. 2 und

b) § 2c Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 44, § 54, § 56, § 61
Abs. 1, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 74 Abs. 2 und § 95
Abs. 1 bis 2 in der Fassung des Art. 48 Abschnitt 48.2 des in der Einlei-
tung angeführten Bundesgesetzes

mit 1. Jänner 2002.
(31) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 treten in Kraft:
1. a) § 26 Abs. 2 f und, soweit die folgenden Bestimmungen nicht Zeiten

eines Dienstverhältnisses zu einem inländischen Gemeindeverband
oder einer nach § 26 Abs. 2 f vergleichbaren Einrichtung betreffen, § 82
Abs. 10 bis 15 sowie

b) § 26 Abs. 4 Z 1 in der Fassung des Art. 3 Z 7 des in der Einleitung an-
geführten Bundesgesetzes

mit 1. Jänner 1994,
2. a) § 26 Abs. 2 Z 1 lit. a, die Überschriften zu den §§ 54e und 56e sowie

§ 54a Abs. 1, § 54e Abs. 1, § 56a Abs. 1, § 56e Abs. 1 und, soweit die
folgenden Bestimmungen Zeiten eines Dienstverhältnisses zu einem
inländischen Gemeindeverband oder einer nach § 26 Abs. 2 f ver-
gleichbaren Einrichtung betreffen, § 82 Abs. 10 bis 15 sowie

b) das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Art. 3 Z 2 des in der Einlei-
tung angeführten Bundesgesetzes

mit 1. Jänner 1999,
3. § 95 Abs. 3 und § 96a mit 1. Jänner 2001,
4. § 45 Abs. 3 mit 1. September 2001,
5. a) § 15 Abs. 2, § 26 Abs. 2 Z 4 und Abs. 6, Abschnitt IIa (§§ 49a bis 49v),

§ 51 Abs. 6, § 52 Abs. 7 bis 10, § 52a Abs. 5 bis 7, § 52b Abs. 2, § 54c
Abs. 2, § 55 Abs. 2, § 56c Abs. 2, § 57 Abs. 8 und § 78a Abs. 1 und 4
sowie

b) das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Art. 3 Z 1 des in der Einlei-
tung angeführten Bundesgesetzes und

c) § 26 Abs. 4 Z 1 in der Fassung des Art. 3 Z 8 des in der Einleitung
angeführten Bundesgesetzes

mit 30. September 2001,
6. § 49h Abs. 5 und § 49o Abs. 2 zweiter Satz in der Fassung des Art. 3 Z 15

und 16 des in der Einleitung angeführten Bundesgesetzes mit 1. Jänner
2002.

(32) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten in Kraft:
1. § 82 Abs. 9, 9a, 11 und 13 bis 15 mit 1. Jänner 1994,
2. § 26 Abs. 7 mit 1. Juli 2001,
3. § 45 Abs. 3 mit 1. September 2001,
4. die Aufhebung des § 78a Abs. 4 zweiter und dritter Satz mit 30. Septem-

ber 2001,
5. das Inhaltsverzeichnis, soweit es die §§ 29c und 29d betrifft, § 27a

Abs. 3, § 27h, § 28b Abs. 6, § 29b Abs. 3, § 29c Überschrift und Abs. 2,
§ 29d Überschrift und Abs. 2, § 29g Abs. 3, § 32 Abs. 3 Z 1 lit. a, § 35
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Abs. 3 Z 2, 3 und 4, Abs. 4a und 4b, § 40 Abs. 3 Z 1, § 41 Abs. 1, § 42c
Abs. 1 Z 1, § 42 f Abs. 1 Z 2, § 47c Abs. 3 Z 1, § 49g Abs. 1 Z 2, § 49k
Abs. 1, § 49m Abs. 2 Z 1 lit. b, § 49r Abs. 1, § 52 Abs. 3 Z 1 lit. a, § 52a
Abs. 4 Z 1, § 58c Abs. 1 und § 73 Abs. 2 mit 1. Jänner 2002,

6. § 25 Abs. 6 mit 1. Mai 2002,
7. § 49q Abs. 1a, § 54e Abs. 1, § 56e Abs. 1 und § 89 mit 1. Juli 2002,
8. das Inhaltsverzeichnis, soweit es den § 92a samt Überschrift betrifft,

§ 29a Abs. 4, § 29 j samt Überschrift, § 29k samt Überschrift, §§ 29 l bis
29n, § 49d Abs. 2 und § 92a samt Überschrift mit 1. September 2002.

§ 25 Abs. 6 ist auf Anzeigen, die ab dem 1. Mai 2002 beim Staatsanwalt oder
Gericht einlangen, anzuwenden.

(33) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 treten in
Kraft:

1. § 3 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2, § 26 Abs. 1 Z 2, Abs. 3, 3a, 7 und 10, § 29k
Abs. 1, § 40 Abs. 1 und 5, § 41 Abs. 1, § 43 samt Überschrift, § 44, § 44a
Abs. 4, § 50 Abs. 2, § 60, § 65 Abs. 7, § 66 Abs. 3, § 82 Abs. 16, § 89
Abs. 6 und § 92b samt Überschrift sowie die Aufhebung des § 3 Abs. 4,
des § 13 letzter Satz und des § 26 Abs. 5 mit 1. September 2002,

2. die die §§ 25 und 79a betreffenden Zeilen des Inhaltsverzeichnisses,
§ 2e Abs. 1 und 2, § 25 Abs. 1 bis 4, § 29, § 29g Abs. 6, § 49 f Abs. 7,
§ 49 l Abs. 1, § 49s Abs. 2 Z 1, § 55 Abs. 4, § 57 Abs. 7, § 67, § 79a samt
Überschrift sowie §§ 81a und 82a jeweils samt Überschrift mit 1. Jänner
2003.

(34) § 3a, § 35 samt Überschrift, § 49 f Abs. 7, § 49k, § 49 l Abs. 1, § 49r,
§ 50 Abs. 2 Z 2, § 54 f, § 55 Abs. 4, § 57 Abs. 7, § 58c, § 84 samt Überschrift und
§ 92c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2002 treten mit
1. Juli 2002 in Kraft.

(35) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2003 treten in Kraft:
1. § 49 j Abs. 1 mit 1. Jänner 2002,
2. § 2c Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 41 Abs. 1, § 44, § 44a

Abs. 2 bis 9, § 44b, § 44c Abs. 1, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54,
§ 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1 und 2, § 72
Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2 und § 95 Abs. 1 bis 3 mit 1. Jänner
2003.

(36) § 29c Abs. 4 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/
2003 tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

(37) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten in Kraft
1. § 2c Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 44, § 49q Abs. 1 und

1a, § 49v Abs. 1, § 54, § 56, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1
und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 95 Abs. 1 und 1a sowie § 95a mit 1. Juli
2003,

2. § 47a Abs. 1, § 47b und § 47c Abs. 11 Z 2 mit 1. September 2003.
(38) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 treten in Kraft:
1. § 78a Abs. 4 mit 1. Oktober 2001,
2. § 2a Abs. 1, § 35 Abs. 1, § 36 Abs. 1 und 2, § 59 Abs. 2, § 78a Abs. 3,

§ 95 Abs. 2, § 96 Abs. 1 bis 3 und § 96b mit 1. Mai 2003,
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3. das Inhaltsverzeichnis, soweit es die Einfügung des § 87a betrifft, und
§ 87a samt Überschrift mit 1. Dezember 2003,

4. das Inhaltsverzeichnis, soweit es nicht die Einfügung der §§ 1a und 87a
betrifft, § 1 Abs. 1 und Abs. 3 Z 12, § 2c Abs. 2, § 4 Abs. 5, § 4a Abs. 3,
§ 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 26 Abs. 2 Z 4 lit. d und Abs. 2 f,
§ 27a Abs. 1, 4 und 7 bis 10, § 27b Abs. 1 bis 3, § 27c samt Überschrift,
§ 27g Abs. 1, § 29 Abs. 4, § 29b Abs. 2, § 29c Abs. 4 Z 2, § 30 Abs. 7,
Abschnitt Ia, § 41 Abs. 1, § 44, § 44a, § 44b, § 44c Abs. 1, § 49b Abs. 1,
2, 4, 5 und 10, Überschrift zu § 49c, § 49c Abs. 1, 2 und 4, § 49e Abs. 1
bis 5, § 49 f Abs. 1, 5, 6, 7 und 8, § 49g Abs. 3 Z 1 und Abs. 4, § 49h
Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 3, § 49 i Abs. 2, § 49 j Abs. 6, § 49k Abs. 3 und 5,
§ 49 l Abs. 1 und 5, § 49n Abs. 1, 2, 3 und 6, § 49o Abs. 1, § 49q Abs. 1,
Abs. 1a und Abs. 6, § 49r Abs. 2 und 4, § 49s Abs. 2 Z 1, Abs. 3 Z 1 und
Abs. 4, § 49 t Abs. 2, § 49 u Abs. 1 bis 3, § 49v Abs. 1, Abs. 3 bis 5, Über-
schrift zu Abschnitt III, § 50 Abs. 1 und 3, § 52b Abs. 1 Z 2, § 53 Z 4,
§ 54, § 54e Abs. 1, § 54c samt Überschrift, § 55 Abs. 1, 1a und 4, § 55a
Abs. 1, § 56, § 56c samt Überschrift, § 56e Abs. 1, § 57 Abs. 1 und 7,
§ 57a Abs. 1, § 58 Abs. 1 und 5, § 58a samt Überschrift, § 58c Abs. 2,
§ 61 Abs. 1, § 66 Abs. 3, § 71 Abs. 1 und Abs. 2, § 72 Abs. 1 und Abs. 2,
§ 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 82 Abs. 6 Z 2, Abs. 12a, Abs. 13 und Abs. 15,
§ 84 Abs. 7, § 95 Abs. 1 und Abs. 1a, sowie die Aufhebung der §§ 2b bis
2d samt Überschriften, des § 27d samt Überschrift, des § 49e Abs. 3
(Anm.: richtig: § 49e Abs. 2) in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden
Fassung, des § 50 Abs. 3 in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden
Fassung, der §§ 54d, 56d und 58b mit 1. Jänner 2004,

5. § 42e Abs. 1 in der Fassung des Art. 3 Z 30 lit. a mit 1. Oktober 2004,
6. § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 3 mit 1. Jänner 2005,
7. § 42e Abs. 1 in der Fassung des Art. 3 Z 30 lit. b mit 1. Oktober 2006.
(39) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten in Kraft:
1. § 22b samt Überschrift, § 26 Abs. 2a, Abs. 2b, Abs. 2c, Abs. 2d, § 49a,

§ 49b Abs. 1, § 49e Abs. 2 und Abs. 4 Z 1, § 49 f Abs. 7, § 49g Abs. 4,
§ 49 j Abs. 1 und 5, § 49 l Abs. 1, § 49n Abs. 4, § 49q Abs. 6, § 49s Abs. 2
Z 1, § 49 t Abs. 2, § 53 Z 2, die Überschrift zu Abschnitt IV, § 55 Abs. 1a,
§ 56e Abs. 1 und § 57 Abs. 5 mit 1. Jänner 2004,

2. § 26 Abs. 2 f Z 1 und § 82 bis § 82c samt Überschriften mit 1. Mai 2004,
3. § 29 Abs. 2 Z 1 und 2 mit 1. Juli 2004,
4. § 40 Abs. 5, § 42e Abs. 1 und § 44a Abs. 5 mit 1. September 2004,
5. § 5c samt Überschrift, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 22a, § 27c

Abs. 2, § 29c Abs. 4 Z 2, § 29 f Abs. 2, § 29k Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 42g
Abs. 1a, § 44, § 44a, § 44b, § 44c Abs. 1, § 49q Abs. 1, Abs. 1a, § 49v
Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1
und Abs. 2, § 72 Abs. 1 und Abs. 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 75 Abs. 3,
§ 83b samt Überschrift und § 95 Abs. 1 und Abs. 1a mit 1. Jänner 2005.

(40) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 treten in Kraft:
1. § 22a mit 1. Jänner 2005,
2. § 27a Abs. 9, § 29g Abs. 3, § 42c Abs. 1 Z 1, § 84 Abs. 3 Z 4 und § 84

Abs. 4a mit 1. Juli 2005,
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3. § 78a Abs. 1 Z 8 und Abs. 5 mit 1. Jänner 2006. Der Wirksamkeitsbeginn
der Einbeziehung der Vertragsbediensteten nach § 78a Abs. 1 Z 8 in die
Pensionskassenvorsorge ist im Kollektivvertrag nach § 78a Abs. 2 zu
vereinbaren.

(41) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in
Kraft:

1. § 84 Abs. 3b mit 1. Jänner 2005,
2. § 22 Abs. 1 mit 1. Juli 2005,
3. § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 29 f Abs. 5, § 29k Abs. 1 und 4,

§ 41 Abs. 1, § 44, § 44a, § 44b, § 44c Abs. 1, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v
Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1
und Abs. 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 95 Abs. 1 und 1a
mit 1. Jänner 2006,

4. § 27c Abs. 2 mit 1. Jänner 2007,
5. § 15 Abs. 2 Z 3, § 37a Abs. 5, § 40 Abs. 1 und 2, § 41 Abs. 1, § 43 Abs. 1,

§ 44 und § 92a Abs. 1 mit 1. Oktober 2007.
§ 29k Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 gilt für
eine Betreuung von schwersterkrankten Kindern, die nach dem 31. Dezember
2005 gewährt wird. Vertragsbediensteten ist auf ihr Ansuchen bei einer Be-
treuung von schwersterkrankten Kindern, die vor dem 1. Jänner 2006 gewährt
wurde, eine Verlängerung der Maßnahme auf insgesamt höchstens neun Mo-
nate zu gewähren.

(42) § 73 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005
tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer
Kraft. Erklärungen für das Kalenderjahr 2008 können bis zum 31. März 2008 ab-
gegeben werden.

(Anm.: Abs. 43 wurde nicht vergeben)
(44) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2006 treten in

Kraft:
1. § 29 Abs. 2 und 4 mit 1. November 2005,
2. § 29k Abs. 1 und 4 und § 36b Abs. 4a mit 1. Juli 2006,
3. § 46a samt Überschrift mit 1. September 2006.
(45) § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 41 Abs. 1, § 44, § 44a Abs. 2 bis

9, § 44b, § 44c Abs. 1, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1,
§ 56, § 56e Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1 und Abs. 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73
Abs. 2, § 74 Abs. 2 und § 95 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 166/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

(46) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in Kraft:
1. § 29b Abs. 2 mit 1. September 2006,
2. § 49 f Abs. 8 mit 1. März 2007,
3. § 26 Abs. 2, § 26 Abs. 2 f Z 4, § 29 f Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2 und

§ 82a Abs. 1 Z 4, § 84 Abs. 7, § 84a und § 92c Abs. 5 mit 1. Juli 2007,
4. die die §§ 20a, 20b und 47a betreffenden Zeilen des Inhaltsverzeichnis-

ses, § 20a samt Überschrift, § 20b samt Überschrift, § 29e Abs. 2 Z 2,
§ 37a Abs. 1 und § 47a samt Überschrift mit 1. September 2007 und

5. § 40 Abs. 3 Z 1 mit 1. Oktober 2007.
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(Anm.: Abs. 47 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 210/2013)

(48) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2007 treten in Kraft:
1. § 2 mit 10. August 2002,
2. § 15 Abs. 4 und 5, § 67 Abs. 1, § 77 Abs. 3, § 80a samt Überschrift und

§ 100 Abs. 46 Z 3 mit 1. Juli 2007,
3. § 3b Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 17 Abs. 3, § 22 Abs. 1 und 2,

§ 26 Abs. 10 und 11, § 41 Abs. 1, § 44, § 44a, § 44b, § 44c Abs. 1, § 49q
Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1 und 2, § 56, § 56e Abs. 1,
§ 61 Abs. 1, § 63 Abs. 2, § 68 Abs. 6, § 69 Abs. 7, § 71 Abs. 1 und Abs. 2,
§ 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 86 Abs. 3, § 95 Abs. 1 und
1a, § 95a mit 1. Jänner 2008.

(49) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2008 treten in
Kraft:

1. § 29 Abs. 2 Z 1 und Abs. 4 mit 1. Jänner 2008 und
2. § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 27g Abs. 6, § 29 Abs. 7, § 29c

Abs. 4 Z 2, § 29 f Abs. 8, § 35 samt Überschrift, § 37a Abs. 1 (Anm.: von
Novelle nicht betroffen), § 41 Abs. 1, § 44, § 44a, § 44b, § 44c Abs. 1,
§ 47 Abs. 2, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1, § 56,
§ 56e Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1 und Abs. 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73
Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 92c Abs. 3, § 95 Abs. 1 sowie der Entfall des § 27a
Abs. 10 mit 1. Jänner 2009.

(50) § 29c Abs. 4 Z 2 lit. c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 147/2008 ist auf Karenzurlaube anzuwenden, die am 1. Jänner 2009 be-
stehen oder danach angetreten werden. Die gemäß § 29c Abs. 2 lit. b in der bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2008 geltenden Fassung verfügte Berücksich-
tigung der Zeit eines Karenzurlaubes für zeitabhängige Rechte gilt bei diesen
Karenzurlauben auch für die nach der jeweiligen Verfügung nicht mehr für zeit-
abhängige Rechte zu berücksichtigende Zeit des Karenzurlaubes.

(51) § 78a Abs. 2 und Abs. 5 bis 7 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 73/2009 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft.

(52) Die den § 1b betreffende Zeile des Inhaltsverzeichnisses sowie § 1b,
§ 29f Abs. 9 und § 29k Abs. 7 samt Überschrift in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(53) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten in
Kraft:

1. § 78a Abs. 5 erster Halbsatz und § 78a Abs. 6 Z 2 mit 1. Jänner 2009,
2. § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 2

Z 1 lit. b sublit. cc, § 26 Abs. 2 Z 8, § 26 Abs. 2a, § 26 Abs. 2e, § 26
Abs. 11, § 27h, § 41 Abs. 1, § 44, § 44a, § 44b, § 44c Abs. 1, § 49q
Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61
Abs. 1, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 95
Abs. 1 und 1a und der Entfall des § 26 Abs. 2 Z 9 mit 1. Jänner 2010,

3. § 39 Abs. 3 mit 1. September 2010.

(54) § 73 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 153/2009 tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
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2011 außer Kraft. Erklärungen für das Kalenderjahr 2010 können abweichend
von § 73 Abs. 3a bis zum 31. März 2010 abgegeben werden.

(55) § 2e Abs. 1 und § 79a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 6/2010 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

(56) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2010 treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 3, § 19, § 26 Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 2 und § 82 Abs. 10 und 12

bis 14 sowie der Entfall der §§ 11 Abs. 3, 14 Abs. 3, 61 Abs. 3 und 71
Abs. 4 mit 1. Jänner 2004,

2. § 27a Abs. 1, 7 und 8 und § 27b Abs. 1 sowie der Entfall des § 27a Abs. 5
und 6 mit 1. Jänner 2011.

(57) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010,
treten in Kraft:

1. § 82 Abs. 11a letzter Satz mit 1. Jänner 2004,
2. Die den § 24b und den § 29o betreffenden Zeilen des Inhaltsverzeichnis-

ses, § 1 Abs. 3 Z 2, § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 24b samt
Überschrift, § 26 Abs. 2 Z 1 lit. b, § 26 Abs. 2 Z 7 lit. d, § 27c Abs. 1 und 2,
§ 27h, § 29o samt Überschrift, § 41 Abs. 1, § 44, § 44a, § 44b, § 44c
Abs. 1, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1, § 56, § 56e
Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74
Abs. 2, § 82b Abs. 3, § 95 Abs. 1 und 1a mit 1. Jänner 2011.

Auf Vertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas II L, deren Dienstverhältnis
vor dem 1. Jänner 2011 begonnen hat, ist § 46 Abs. 7 weiterhin in der Fassung
vom 30. Dezember 2010 anzuwenden.

(58) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten in Kraft:
1. § 100 Abs. 57 letzter Satz mit 31. Dezember 2010,
2. § 37 Abs. 2 mit 1. Jänner 2011,
3. die den § 16, den § 21, den § 30a, sowie den § 36e betreffenden Zeilen

des Inhaltsverzeichnisses, § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 1 und 2, § 8a Abs. 1 und 2,
§ 15 Abs. 4 und 5, § 16 samt Überschrift, § 17 Abs. 5, § 18 Abs. 1 und 4,
§ 20b Abs. 2, § 21 samt Überschrift, § 22 Abs. 1 dritter Satz, § 24 Abs. 1
bis 3 und 7, § 28b Abs. 2, 4 und 5, § 29g Abs. 6 Z 2, § 30a samt Über-
schrift, § 36e samt Überschrift, § 41 Abs. 3, § 44d Abs. 2 und 3, § 46
Abs. 2 und 3, § 51 Abs. 3 Z 3, § 77 Abs. 3, § 84 Abs. 3e, 4 und 6, § 92c
Abs. 3 sowie der Entfall des § 15a Abs. 3 Z 1 mit 1. Jänner 2012,

4. § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 41 Abs. 1, § 44, § 44a, § 44b,
§ 44c Abs. 1, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1, § 56,
§ 56e Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71 Abs. 1 und Abs. 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73
Abs. 2, § 74 Abs. 2 und § 95 Abs. 1 und 1a mit 1. Februar 2012,

5. § 3 Abs. 1 Z 1 lit. a, § 6c und § 34 Abs. 4 Z 1 mit 1. Juli 2012.
(59) § 73 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 140/2011 tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
2012 außer Kraft.

(60) § 20c Abs. 3 GehG in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung ist
auf Vertragsbedienstete weiterhin anzuwenden, die spätestens bis zum 31. De-
zember 2011

1. die Kündigung erklärt haben oder
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2. eine einvernehmliche Lösung vereinbart haben oder
3. gemäß § 32 Abs. 2 Z 7 vom Dienstgeber gekündigt wurden,

wenn die Auflösung des Dienstverhältnisses spätestens bis zum 31. Mai 2012
wirksam wird.

(61) § 30 Abs. 7 und § 73 Abs. 3b in der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes
2012, BGBl. I Nr. 35/2012, treten mit dem der Kundmachung des genannten
Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft.

(62) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012 treten in Kraft:
1. § 44b Abs. 1a mit 1. September 2012,
2. § 41 Abs. 4 und § 44e mit 1. September 2013,
3. das Inhaltsverzeichnis, § 44a Abs. 5, die §§ 48a bis 48d (ausgenommen

§ 48c zweiter Satz), die §§ 48e bis 48q (IIa. Abschnitt), die Neubezeich-
nung des bisherigen IIa. Abschnittes, § 84 Abs. 1 und die §§ 92d und 92e
(3a. Unterabschnitt) mit 1. Oktober 2013,

4. § 48c zweiter Satz mit 1. September 2015.
§ 48n Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012 tritt
mit Ablauf des 31. August 2017 außer Kraft. § 48n Abs. 6 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012 tritt mit Ablauf des 31. August 2015 außer
Kraft.

(63) Festlegungen der dienstlichen Aufgaben der Vertragshochschullehrper-
son gemäß § 48h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012, dür-
fen bereits ab Kundmachung des genannten Bundesgesetzes vorgenommen
werden; sie werden mit 1. September 2013 wirksam.

(64) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in
Kraft:

1. § 44b Abs. 1a mit 1. September 2012,
2. § 78a Abs. 2 mit 1. Dezember 2012,
3. § 3 Abs. 4 bis 6, § 27a samt Überschrift, § 27c samt Überschrift, § 29

Abs. 2 Z 1, § 29 Abs. 7, § 29o Abs. 1 und 2, § 34 Abs. 3, § 78a Abs. 8 und
9 sowie der Entfall des § 29c Abs. 5 mit 1. Jänner 2013,

4. § 41 Abs. 2, § 41 Abs. 4 und § 44e mit 1. September 2013,
5. § 48e Abs. 4 und § 48n Abs. 1 sowie die Bezeichnung des Abschnitts IIb

mit 1. Oktober 2013,
6. § 2e Abs. 1 bis 1b, § 29b Abs. 2 und 5, § 30 Abs. 1, § 52 Abs. 5, § 52a

Abs. 4 und 7 sowie § 84 Abs. 2 mit 1. Jänner 2014,
7. § 18b samt Überschrift, § 24 Abs. 1 und 7, § 26 Abs. 2 Z 6 und 7, § 28b

Abs. 5, § 29g Abs. 7, § 46 Abs. 2 sowie § 77 Abs. 4 mit dem der Kundma-
chung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 folgenden Tag.

(65) § 73 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 120/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
2014 außer Kraft.

(66) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 treten in
Kraft:

1. § 47 Abs. 3 mit 2. August 2004,
2. § 1b mit 1. August 2013,
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3. § 1 Abs. 3 Z 3, § 20 Abs. 1, 2 und 3, § 28b Abs. 6, § 29e Abs. 1, 1a, 2 und
3, § 30 Abs. 1 Z 7, § 32 Abs. 2 Z 7, § 36a Abs. 2, § 36b Abs. 1 und 3, § 37
Abs. 2, § 78a Abs. 10, § 84 Abs. 4a und § 84b samt Überschrift mit
1. Jänner 2014.

(67) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 treten in
Kraft:

1. Die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses, § 15 Abs. 2 Z 1, § 15 Abs. 3,
§ 26 Abs. 2 Z 5a, 6 und 8, Abs. 2a Z 1a und Abschnitt II (ausgenommen
§ 39, § 39a, § 46a Abs. 1 Z 1 und Abs. 8), die Neubezeichnung der bishe-
rigen §§ 37 bis 48, § 48a Abs. 1, § 48b Abs. 2, § 48c zweiter Satz, § 50
Abs. 2 Z 2, § 84 Abs. 1 Z 2, die Überschrift zu § 90, § 90 Abs. 1 erster und
zweiter Satz, § 90c Abs. 1, die Neubezeichnung der bisherigen §§ 90 bis
92a und des bisherigen § 92c, § 90g, § 90 i Abs. 1 und 3, § 90 j Abs. 2,
§ 90k Abs. 2, § 90 l Abs. 1, § 90m Abs. 1, 1a und 2, § 90p Abs. 5, § 91a
Abs. 8 § 91 l Abs. 4, die Bezeichnung „Anlage 1“ zu § 26 Abs. 2a Z 6, die
Anlage 2 zu § 38 und die Anlage 3 zu § 40a mit 1. September 2015,

2. § 39, § 39a, § 46a Abs. 1 Z 1 und Abs. 8 und § 90e Abs. 4 Z 3 mit 1. Sep-
tember 2019.

Der bisherige § 92b tritt mit 1. September 2015 außer Kraft. Personen, die wäh-
rend des Schuljahres 2014/2015 erstmals in ein Dienstverhältnis als Vertrags-
lehrperson des Bundes aufgenommen werden, haben, wenn ihr Dienstverhältnis
auf unbestimmte Zeit eingegangen worden ist, das Recht auf Festlegung im
Sinne des § 37 Abs. 2 erster Satz; diese Festlegung wird mit 1. September 2015
wirksam. Die Nichterfüllung der Voraussetzungen gemäß § 38 Abs. 2 Z 2 steht
bis zum Ablauf des 31. August 2029 einer Einreihung in die Entlohnungs-
gruppe pd nicht entgegen, wenn die Vertragslehrperson sich verpflichtet, das
Masterstudium innerhalb von acht Jahren berufsbegleitend zu absolvieren.
Steht für eine Verwendung an einer der Pädagogischen Hochschule eingeglie-
derten Praxisschule keine Person mit einer für die betreffende Schulart vorgese-
henen Lehrbefähigung zur Verfügung oder erweist sich eine Person durch die
für eine andere Schulart erworbene Lehrbefähigung als besonders geeignet,
werden bis zum Ablauf des Schuljahres 2028/2029 die Zuordnungsvorausset-
zungen auch durch eine für eine andere Schulart erworbene Lehrbefähigung er-
füllt. Eine mittels Sondervertrag gemäß § 36 in Verbindung mit § 38 Abs. 11a in
den Schuldienst aufgenommene Vertragslehrperson, die ein Lehramtsstudium
abgeschlossen hat, ist auf Antrag dem Entlohnungsschema pd zuzuordnen. Die
Zuordnung hat während der ersten sechs Monate des Inkrafttretens dieser Be-
stimmung rückwirkend ab dem 1. September 2022 zu erfolgen.

(68) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2014 treten in Kraft:
1. § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 41 Abs. 1, § 44, § 44a, § 44b,

§ 44c Abs. 1, § 48o Abs. 3 und 5, § 48p Abs. 2, § 49q Abs. 1 und 1a,
§ 49v Abs. 1, § 54, § 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61 Abs. 1, § 71
Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2 und § 95 Abs. 1
und 1a mit 1. März 2014,

2. § 46 Abs. 1, § 46a Abs. 9 bis 11, § 46b Abs. 3, § 46c Abs. 2, § 46e Abs. 2,
§ 47 Abs. 4, § 47a und § 47b mit 1. September 2015,

3. § 46a Abs. 8 mit 1. September 2019.
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(69) § 82 Abs. 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2015 tritt
mit 11. November 2014 in Kraft.

(70) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 treten in Kraft:
1. die § 46 Abs. 4, § 90k und § 91 f sowie der Entfall des § 46 Abs. 2 und 5

und der Anlage 1 zu § 26 Abs. 2a Z 6 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 211/2013 mit 1. September 2015;

2. der Entfall der § 18b, § 82 und § 82a jeweils samt Überschrift mit dem der
Kundmachung folgenden Tag; diese Bestimmungen sind in laufenden und
künftigen Verfahren nicht mehr anzuwenden;

3. die §§ 19 und 26 samt Überschriften mit 12. Februar 2015,
4. das Inhaltsverzeichnis, § 4b Abs. 3 Z 2, § 11, § 14 Abs. 1, § 15 samt

Überschrift, § 22 Abs. 2, § 25 Abs. 5, § 30 Abs. 5 Z 3, § 39 Abs. 3, § 41
Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 42e Abs. 1, § 47e, § 61, § 66 Abs. 3, § 71 Abs. 1
und 2, § 72 Abs. 1 und 2 und § 94a samt Überschriften sowie der Entfall
der § 3 Abs. 3, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013, § 26 Abs. 2 Z 5a, 6 und 8 lit b in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013, § 26 Abs. 2a
Z 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013, § 71
Abs. 3, § 77 samt Überschrift, § 80a samt Überschrift, § 89 Abs. 5 dritter
Satz und der Anlage zu § 26 Abs. 2a Z 6 mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag.

Die im Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2015 und im Bundesgesetz BGBl. I Nr. 65/
2015 angeführten Monatsentgelte sowie die in Eurobeträgen angeführten Zu-
lagen und Vergütungen sind auf die nach § 94a übergeleiteten Vertragsbediens-
teten, auf die am 11. Februar 2015 im Dienstverhältnis befindlichen Vertrags-
bediensteten, deren Besoldungsdienstalter nach § 26 bemessen wird, sowie
auf die am 11. Februar 2015 im Ausbildungsverhältnis befindlichen Verwal-
tungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten erst ab 1. März 2015 anzu-
wenden.

(Anm.: Abs. 70a und 70b aufgehoben durch Art. 3 Z 8, BGBl. I Nr. 58/2019)

(71) § 73 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 32/2015 tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
2015 außer Kraft.

(72) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. § 84 Abs. 1 Z 2a mit 1. Oktober 2013,
2. der den § 77 betreffende Eintrag des Inhaltsverzeichnisses, § 11, § 15

Abs. 2 Z 1, § 15 Abs. 3 bis 7, § 19 Abs. 2, § 26 Abs. 2 Z 4 und Abs. 3, § 41
Abs. 10 und 11, § 49v Abs. 7, § 54, § 56, § 56a Abs. 2 und 3, § 56b, § 77
samt Überschrift, § 94a Abs. 1 bis 6 und § 100 Abs. 70 sowie der Entfall
des § 4b Abs. 3 Z 2 mit 12. Februar 2015,

3. § 44 und § 47a Z 1a mit 1. März 2015,
4. § 39 Abs. 3, § 40a Abs. 4, 16 und 18, § 42a Abs. 7, § 43a, § 46 Abs. 2 und

4, § 46e, § 48n Abs. 2 Z 5, § 48o Abs. 1, die Überschrift zu § 90, § 90k
Abs. 2, § 90m Abs. 1a, § 90n Abs. 2, § 91 Abs. 3, § 91h, § 91 i Abs 1 und
2, § 91 l Abs. 1, § 92d Abs. 1, § 100 Abs. 67 Z 1 und Anlage 3 zu § 40a mit
1. September 2015,
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5. die die §§ 27b und 29o betreffenden Einträge des Inhaltsverzeichnisses,
§ 1 Abs. 3, die Überschrift zu § 27b, § 29 j Abs. 1 und § 29o samt Über-
schrift mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(73) Es treten in Kraft:
1. § 15 Abs. 2 Z 2, § 15 Abs. 4, § 26 Abs. 2 Z 4, § 37 Abs. 2a, § 48o Abs. 6,

§ 90 f Abs. 4 bis 7 und § 94a Abs. 1 Z 12 bis 15 und Abs. 6 jeweils in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 mit 12. Februar 2015,

2. § 22 Abs. 2 in der Fassung des Art. 3 Z 3 lit. a des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 164/2015 und § 54a Abs. 4 und 4a in der Fassung des Art. 3
Z 6cc lit. a des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 mit 12. Februar
2015,

3. § 30 Abs. 1 Z 6 und § 90e Abs. 4 Z 5 jeweils in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 mit 1. September 2015,

4. § 11, § 14 Abs. 1, § 46 Abs. 1, § 46a Abs. 9 bis 11, § 46b Abs. 3, § 46c
Abs. 2, § 46e Abs. 2, § 47 Abs. 4, § 47a Abs. 1 und 2, § 47b Abs. 2, § 48o
Abs. 3 und 5, § 48p Abs. 2, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54e
Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73
Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 90e Abs. 1, § 90o, § 90p Abs. 2 bis 9, § 90q Abs. 1,
1a und 2, § 90r Abs. 1 und § 95 Abs. 1 und 1a jeweils in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 mit 1. Jänner 2016,

5. § 22 Abs. 2 in der Fassung des Art. 3 Z 3 lit. b des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 164/2015, § 54a Abs. 4 in der Fassung des Art. 3 Z 6cc lit. b
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 und § 54a Abs. 4a in der Fas-
sung des Art. 3 Z 6cc lit. c des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 mit
1. Jänner 2016,

6. § 46a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015
mit 1. September 2019.

(74) § 73 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 164/2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
2016 außer Kraft.

(75) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 28b Abs. 2, 4 und 5 mit 2. August 2004,
2. § 3 Abs. 5 mit 1. Jänner 2013,
3. § 26 Abs. 2 Z 4, § 37 Abs. 2a Z 2, § 91c Abs. 3 und § 94a Abs. 1 Z 14 bis

16 mit 12. Februar 2015,
4. § 42 Z 1a und § 42a Abs. 8 mit 1. September 2015,
5. § 95 Abs. 1 mit 1. Jänner 2016,
6. § 3 Abs. 4, § 38 Abs. 10, § 48e Abs. 1 und § 90d Abs. 2 mit 18. Jänner

2016,
7. § 15 Abs. 4 mit 1. Juli 2016,
8. § 40 Abs. 5 und 6 mit 1. September 2016,
9. § 39 Abs. 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013

mit 1. September 2019,
10. die die §§ 7a,60a und 89a betreffenden Einträge des Inhaltsverzeichnis-

ses, § 2e Abs. 1 bis 2, § 3 Abs. 1 Z 2, § 3 Abs. 1b, § 7a samt Überschrift,
§ 28b Abs. 8, § 29k Abs. 7, § 30 Abs. 5 zweiter Satz, § 30a Abs. 2 Z 2,
§ 36a Abs. 3, § 37 Abs. 2a letzter Satz, § 42a Abs. 7, § 60a samt Über-
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schrift, § 67a, § 89a samt Überschrift und § 91b mit dem der Kundma-
chung folgenden Tag.

(76) § 73 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 64/2016 tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
2017 außer Kraft.

(77) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2016 treten in
Kraft:

1. § 48d Abs. 5 mit 1. Oktober 2013,
2. § 79a Abs. 3 mit 1. Jänner 2014,
3. § 2e Abs. 1a und § 79a Abs. 1 mit 31. Juli 2016,
4. § 90d Abs. 4a mit 1. September 2016,
5. § 11, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 46 Abs. 1, § 46a Abs. 9 bis 11, § 46b

Abs. 3, § 46c Abs. 2, § 46e Abs. 2, § 47 Abs. 4, § 47a Abs. 1 und 2, § 47b
Abs. 2, § 48o Abs. 3 und 5, § 48p Abs. 2, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v
Abs. 1, § 54a Abs. 4 und 4a, § 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61, § 71
Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 90e Abs. 1,
§ 90o, § 90p Abs. 2 bis 9, § 90q Abs. 1 bis 2, § 90r Abs. 1 und § 95 samt
Überschriften mit 1. Jänner 2017,

6. § 90 Abs. 5 und § 90q Abs. 1a mit 1. September 2017,
7. § 38 Abs. 10a, § 39 Abs. 13, § 46a Abs. 8 und § 90d Abs. 4b mit 1. Sep-

tember 2019.
(78) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten in

Kraft:
1. § 48n Abs. 4 bis 6 mit 1. September 2017,
2. § 37a Abs. 1, § 90a Abs. 1 in der Fassung des Artikels 32 Z 29 des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 und § 90a Abs. 2 mit 1. Jänner 2018,
3. das Inhaltsverzeichnis, § 38 Abs. 3, 3a, 4, 6 und 8, § 38a Abs. 3, § 40

Abs. 1 und 2, § 40a Abs. 15a und Abs. 18a bis 18c, § 41 Abs. 1 und 4a,
§ 43a Abs. 1, § 43b samt Überschrift, § 44a Abs. 6 und 7, § 46a
Abs. 11a, 11b und 12, die Überschrift zu § 46b, § 46b Abs. 1 und 5, § 46 f
samt Überschrift, § 48, § 90a Abs. 1 in der Fassung des Artikels 32 Z 30
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 und § 91b Abs. 2 mit 1. Sep-
tember 2018 und

4. § 44 Abs. 1, 2, 3 und 5, § 90m Abs. 1 Z 1, § 91 f und die Anlage 3 zu § 40a
mit 1. Jänner 2019.

§ 29b Abs. 2 Z 2 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2018 und § 48n Abs. 6 tritt mit Ab-
lauf des 31. August 2021 außer Kraft.

(79) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 treten in
Kraft:

1. § 11, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 46 Abs. 1, § 46a Abs. 10 und 11, § 46b
Abs. 3, § 46c Abs. 2, § 46e Abs. 2, § 47 Abs. 4, § 47a Abs. 1 und 2, § 47b
Abs. 2, § 48o Abs. 3 und 5, § 48p Abs. 2, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v
Abs. 1, § 54a Abs. 4 und 4a, § 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61, § 71
Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 90e Abs. 1,
§ 90o, § 90p Abs. 2 bis 9, § 90q, § 90r Abs. 1 und § 95 samt Überschrift
mit 1. Jänner 2018,
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2. § 46a Abs. 11a und § 46 f mit 1. September 2018,
3. § 46a Abs. 8 mit 1. September 2019.
(80) § 73 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 167/2017 tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
2018 außer Kraft.

(81) § 4a Abs. 1 Z 3 und 4, § 68 Abs. 1a und 7, § 69 Abs. 7 Z 1, § 74 Abs. 2
Z 3 sowie § 75 Abs. 1, 3, 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 30/2018 treten mit 8. Jänner 2018 in Kraft.

(82) Das Inhaltsverzeichnis sowie § 3 Abs. 4 in der Fassung des Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai
2018 in Kraft; gleichzeitig treten die §§ 96 und 96a samt Überschriften außer
Kraft.

(83) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018,
treten in Kraft:

1. § 8a Abs. 2 und § 36b Abs. 2 mit 1. Jänner 2012,
2. § 48o Abs. 8 mit 12. Februar 2015,
3. § 40a Abs. 18, § 45a Abs. 3 und 4, § 46c Abs. 2 Z 1 bis 3, § 90d Abs. 3

Z 2 lit. a, § 90e Abs. 5 Z 2 lit. a und Abs. 9 Z 3 lit. b mit 1. September
2016,

4. § 29b Abs. 2 Z 2a mit 1. Jänner 2018,
5. § 1 Abs. 4, § 2a Abs. 1, § 2e Abs. 1a und 1b, § 4b Abs. 3, § 35 Abs. 1

Z 1, § 36 Abs. 1 und 2, § 38 Abs. 6, § 40a Abs. 15, § 49 f Abs. 8, § 59
Abs. 2, § 78a Abs. 3 und Abs. 6 Z 2, § 79a Abs. 1 und 2, § 87 Abs. 2 und
§ 96b mit 8. Jänner 2018,

6. der den § 25a betreffende Eintrag des Inhaltsverzeichnisses, § 25a samt
Überschrift und § 29b Abs. 2 Z 2 mit 1. Juli 2018,

7. § 38 Abs. 5, § 40 Abs. 2 Z 2 lit. c, § 46 Abs. 6 und § 90e Abs. 3 mit
1. September 2018,

8. § 4a Abs. 4 und § 18 Abs. 2 mit 1. Jänner 2019,
9. § 15, § 26 Abs. 1 und 2 Z 3, § 46 Abs. 2 und § 90 f mit dem der Kund-

machung folgenden Tag. Auf Antrag einer oder eines Vertragsbedienste-
ten ist der Vorbildungsausgleich neu zu bemessen, wenn bereits vor der
Kundmachung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, ein
Vorbildungsausgleich bemessen wurde. Der neu bemessene Vorbil-
dungsausgleich wird mit jenem Datum wirksam, zu dem anlässlich eines
Ereignisses gemäß § 15 Abs. 1 Z 1 bis 3 zuletzt eine Bemessung des
Vorbildungsausgleiches wirksam wurde oder geworden wäre.

10. § 27b Abs. 1 Z 1, § 29 Abs. 2 Z 1 und 2, § 29 f Abs. 5, § 29k Abs. 4, § 30
Abs. 6a und § 48n Abs. 6 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(84) Der den § 20c betreffende Eintrag des Inhaltsverzeichnisses, § 20c
samt Überschrift, § 22 Abs. 1, § 37 Abs. 12, § 84 Abs. 4a und § 90 Abs. 6, je-
weils in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, treten
mit 1. August 2018 in Kraft

(85) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018,
treten in Kraft:

1. § 35 Abs. 2 mit 1. Jänner 2003,
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2. das Inhaltsverzeichnis, § 5 Abs. 1, § 5c Abs. 6, § 11 Abs. 1 und 2, § 14
Abs. 1, § 20 Abs. 4, § 22 Abs. 2, § 30 Abs. 8, § 41 Abs. 4b bis 4d, § 46
Abs. 1, § 46a Abs. 9, Abs. 10, Abs. 11 Z 1 bis 3, Abs. 11a Z 1 bis 3 und
Abs. 11c, § 46a Abs. 12 in der Fassung des Art. 3 Z 19, § 46b Abs. 3,
§ 46c Abs. 2 Z 1 bis 4, § 46e Abs. 2, § 46 f, § 47 Abs. 4, § 47a Abs. 1 und
2, § 47b Abs. 2 Z 1 und 2, § 48o Abs. 3 Z 1 und 2 sowie Abs. 5, § 48p
Abs. 2 Z 1 und 2, die Überschrift zu Abschnitt IIa, der Abschnitt IIb samt
Überschriften, die Überschrift zu Abschnitt II c, § 49q Abs. 1 Z 1 bis 3 und
Abs. 1a Z 1 und 2, § 49v Abs. 1, § 54a Abs. 4 und 4a, § 54e Abs. 1, § 56,
§ 56e Abs. 1, § 61, § 71 Abs. 1, 1a und 2, § 72 Abs. 1, 1a und 2, § 73
Abs. 2, 3a und 7, § 74 Abs. 2 und 6, § 84 Abs. 1 Z 3, § 90e Abs. 1, § 90o,
§ 90p Abs. 2, Abs. 3 in der Fassung des Art. 3 Z 35a, Abs. 4 in der Fas-
sung des Art. 3 Z 35a und Abs. 5 in der Fassung des Art. 3 Z 35b sowie
Abs. 6 bis 9, § 90q Abs. 1 und 1a jeweils in der Fassung des Art. 3 Z 36a
sowie Abs. 2, § 90r Abs. 1 sowie § 95 Abs. 1 und 1a mit 1. Jänner 2019,

3. § 38 Abs. 10a und 11a, § 46a Abs. 8 Z 1 bis 3, § 46a Abs. 12 in der Fas-
sung des Art. 3 Z 20, § 90h Abs. 1, § 90p Abs. 1 Z 1 und 3, Abs. 3 in der
Fassung des Art. 3 Z 35, Abs. 4 Z 1 und 2 in der Fassung des Art. 3 Z 35
sowie Abs. 5 Z 2 in der Fassung des Art. 3 Z 35 und § 90q Abs. 1 sowie
1a jeweils in der Fassung des Art. 3 Z 36 mit 1. September 2019,

4. § 48v Abs. 7 und § 48w Abs. 4 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2023
außer Kraft. Auf eine Vertragsbedienstete oder einen Vertragsbedienste-
ten des Schulqualitätsmanagements, die oder der vor dem 1. Jänner 2024
einen Anspruch auf die Dienstzulage gemäß § 48v Abs. 7 begründet hat,
sind der § 48v Abs. 7 und der § 48w Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember
2023 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

5. § 4a Abs. 1 Z 1 und 3, § 29 f Abs. 5 und 6, § 29 j Abs. 1a, § 42a Abs. 6 Z 4
und 5, § 66 Abs. 6 Z 2, § 69 Abs. 7 Z 1, § 75 Abs. 8 Z 4 lit. c und Abs. 9 Z 2
sowie § 91c Abs. 2 Z 5 und 6 sowie der Entfall der § 68 Abs. 3 und 4, § 69
Abs. 4 sowie Abs. 7 der Anlage 2 zu § 38 mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag.

(86) § 73 Abs. 3b in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2017, BGBl. I
Nr. 167/2017, treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

(87) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,
treten die den 6. Unterabschnitt betreffenden Einträge des Inhaltsverzeichnisses
und der 6. Unterabschnitt mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europä-
ischen Union unter der Bedingung, dass der Austritt ohne Austrittsabkommen
gemäß Art. 50 Abs. 2 EUV erfolgt, in Kraft.

(88) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 32/2019, tre-
ten in Kraft:

1. § 73 Abs. 3a, § 74 Abs. 2 Z 3 Schlusssatz und § 95 mit 1. Jänner 2019,
2. § 27e Abs. 3 und 4, § 36a Abs. 3 und § 36b Abs. 6 mit dem der Kundma-

chung folgenden Tag und ab diesem Tag ist § 1 Abs. 2 und 3 Feiertags-
ruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153/1957, idF. des BGBl. I Nr. 22/2019, nicht
anzuwenden. Ein Erholungsurlaubstag, der vor Inkrafttreten des § 27e
Abs. 3 und 4 unter Anwendung des § 1 Abs. 2 Feiertagsruhegesetz 1957
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in Verbindung mit § 33a Abs. 29 Arbeitsruhegesetz, BGBl. Nr. 144/1983,
einseitig bestimmt wurde, gilt als einseitig bestimmter Erholungsurlaubs-
tag gemäß § 27e Abs. 3.

(89) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019,
treten in Kraft:

1. das Inhaltsverzeichnis und die §§ 94b bis 94d samt Überschriften mit
1. Jänner 2004;

2. § 26 Abs. 2 Z 4 mit 12. Februar 2015; bei Vertragsbediensteten, deren an-
rechenbare Vordienstzeiten nach § 26 Abs. 5 in einer ab dem 12. Februar
2015 geltenden Fassung festgestellt wurden, sind zusätzliche Zeiten nach
§ 26 Abs. 2 Z 4 auf Antrag anrechenbar, wobei bei Antragstellung bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2023 auf allfällige Ansprüche auf Nachzahlun-
gen § 18a Abs. 1 nicht anzuwenden ist;

3. § 100 Abs. 70 und der Entfall der Abs. 70a und 70b mit dem Ablauf des
Tages der Kundmachung des Besoldungsrechtsanpassungsgesetzes,
BGBl. I Nr. 104/2016;

4. die Änderung der Absatzbezeichnung des § 100 Abs. 88 mit dem Tag
nach der Kundmachung der Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 32/
2019;

5. § 26 Abs. 3, 5 und 6a mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(90) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,

treten in Kraft:
1. § 94b Abs. 7 mit 1. Jänner 2004,
2. § 94a Abs. 2 und § 94b Abs. 6a mit 12. Februar 2015,
3. § 46 Abs. 3 mit 9. Juli 2019,
4. § 38 Abs. 5 und § 39a Abs. 4 mit 1. September 2019,
5. § 100 Abs. 84 mit 31. Dezember 2019,
6. der den § 97a betreffende Eintrag des Inhaltsverzeichnisses, § 11 Abs. 1,

§ 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 46 Abs. 1, § 46a Abs. 8 und Abs. 10 bis 11a,
§ 46b Abs. 3, § 46c Abs. 2, § 46e Abs. 2, § 46 f, § 47 Abs. 4, § 47a, § 47b
Abs. 2, § 48o Abs. 3 und 5, § 48p Abs. 2, § 48v Abs. 1, § 48w Abs. 1,
§ 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54a Abs. 4 und 4a, § 54e Abs. 1,
§ 56, § 56e Abs. 1, § 61, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2,
§ 74 Abs. 2, § 90e Abs. 1, § 90o, § 90p Abs. 2 bis 9, § 90q, § 90r Abs. 1,
§ 95 Abs. 1 und 2 sowie § 97a samt Überschrift mit 1. Jänner 2020,

7. die den Abschnitt IVa betreffenden Einträge des Inhaltsverzeichnisses,
§ 5b Abs. 1 und 1a, § 27h samt Überschrift, § 36a Abs. 3, § 36b Abs. 7
bis 11, § 40 Abs. 4, § 43a Abs. 5, § 48h Abs. 9, § 48 t Abs. 3, § 48v Abs. 4
und Abschnitt IVa mit dem der Kundmachung folgenden Tag,

8. § 94b Abs. 2 mit dem der Kundmachung folgenden Tag; über bereits ein-
gebrachte Anträge hat die nach dem Inkrafttreten zuständige Personal-
stelle zu entscheiden;

9. der Entfall der den 6. Unterabschnitt betreffenden Einträge des Inhaltsver-
zeichnisses und der Entfall des 6. Unterabschnittes in der Fassung des
Brexit-Begleitgesetzes 2019 – BreBeG 2019, BGBl. I Nr. 25/2019, mit dem
Ablauf des Tages der Kundmachung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019,
BGBl. I Nr. 112/2019.
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(91) § 27e Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. 16/2020 tritt mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit 31. 12. 2020 außer Kraft.

(92) In der Fassung des 3. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 24/2020, treten
in Kraft:

1. der den § 35a betreffende Eintrag im Inhaltsverzeichnis und § 35a samt
Überschrift mit dem der Kundmachung folgenden Tag. Sie treten mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. Dauert die COVID-19 Krisensi-
tuation über den 30. April 2020 hinaus an, so hat die Bundesministerin
oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
durch Verordnung den in § 35a festgesetzten Endtermin 30. April 2020 zu
verlängern, nicht jedoch über den 31. Dezember 2020 hinaus.

2. § 90a Abs. 6 mit dem der Kundmachung folgenden Tag. § 90a Abs. 6 tritt
mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft.

(93) Der den § 29p betreffende Eintrag im Inhaltsverzeichnis und § 29p samt
Überschrift treten mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 31/2020 folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des 31. März 2021 außer
Kraft. Dauert die COVID-19 Krisensituation über den 31. März 2021 hinaus an,
so hat die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport durch Verordnung den Endtermin 31. März 2021 zu ver-
längern, nicht jedoch über den 30. Juni 2021 hinaus.

(94) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. § 29o Abs. 2 in der Fassung des Art. 3 Z 14 mit 1. Jänner 2019,
2. § 65 Abs. 5 mit 1. Jänner 2020,
3. § 1 Abs. 4, § 2a Abs. 1, § 2e Abs. 1a und 1b, § 35 Abs. 1 Z 1, § 36

Abs. 1 und 2, § 38 Abs. 6, § 40a Abs. 15, § 59 Abs. 2, § 67a Abs. 3,
§ 78a Abs. 3 und Abs. 6 Z 2, § 79a Abs. 1 und 2, § 87 Abs. 2, § 89a
Abs. 2, § 96b und § 97a mit 29. Jänner 2020,

4. § 46a Abs. 1 Z 4, Abs. 4 und 7, § 90h Abs. 1, § 90p Abs. 1 Z 1 und Z 3,
Abs. 3 in der Fassung des Art. 3 Z 47, Abs. 4 Z 1 und Z 2 jeweils in der
Fassung des Art. 3 Z 47, Abs. 5 Z 2 in der Fassung des Art. 3 Z 47 sowie
§ 90q Abs. 1a in der Fassung des Art. 3 Z 47 mit 1. September 2020,

5. § 58d Abs. 9 mit 1. Oktober 2020,
6. § 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 20a Abs. 6 Z 1, § 22 Abs. 2, § 29 f Abs. 4 Z 2,

§ 29o Abs. 1, Abs. 2 in der Fassung des Art. 3 Z 13 und Abs. 3, § 46
Abs. 1, § 46a Abs. 8 und Abs. 10 bis 11a, § 46b Abs. 3, § 46c Abs. 2,
§ 46e Abs. 2, § 46 f, § 47 Abs. 4, § 47a, § 47b Abs. 2, § 48a Abs. 1 und
3, § 48o Abs. 3 und 5, § 48p Abs. 2, § 48v Abs. 1, § 48w Abs. 1, § 49q
Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54a Abs. 4 und 4a, § 54e Abs. 1, § 56,
§ 56e Abs. 1, § 61, § 71 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2,
§ 74 Abs. 2, § 90a Abs. 5, § 90e Abs. 1, § 90o in der Fassung des Art. 3
Z 47a, § 90p Abs. 2, Abs. 3 bis 5 jeweils in der Fassung des Art. 3 Z 48a
und Abs. 6 bis 9, § 90q Abs. 1, Abs. 1a in der Fassung des Art. 3 Z 48b
und Abs. 2, § 90r Abs. 1 sowie § 95 Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 2021,

7. § 24b Abs. 2 mit 1. Jänner 2021; § 24b Abs. 2 ist auf Vertragsbediens-
tete anzuwenden, deren erstes Beschäftigungsverbot anlässlich der je-
weiligen Schwangerschaft nach dem 31. Dezember 2020 eintritt,
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8. § 26 Abs. 3 und § 46 Abs. 3 sowie der Entfall des § 26 Abs. 5 letzter Satz
mit 1. Jänner 2021; § 26 Abs. 3 und 5 sowie § 46 Abs. 3 in der Fassung
der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020, ist auf Vertragsbe-
dienstete anzuwenden, deren anrechenbare Vordienstzeiten erstmalig
oder erneut festzustellen sind und die nicht nach § 94a Abs. 1 übergelei-
tet wurden,

9. § 48e Abs. 9 mit 1. April 2021,
10. § 46e Abs. 1a, § 48n Abs. 2 Z 3, § 48p Abs. 5 und 5a, § 90o samt Über-

schrift in der Fassung des Art. 3 Z 48 und Anlage 2 zu § 38 Abs. 4a mit
1. September 2021,

11. § 4b Abs. 1, § 5c Abs. 6, § 26 Abs. 2 Z 1a, § 29 l, § 29o Abs. 8, § 37
Abs. 12, § 37a Abs. 2, § 39 Abs. 14, § 39a Abs. 4 Z 3, die Überschrift zu
§ 42a, § 42a Abs. 9 und 10, § 43a Abs. 3 und 5, § 48d Abs. 6, § 48e
Abs. 7, § 48g Abs. 2 Z 3, die Überschrift zu § 48m, § 48m Abs. 1 und 2,
§ 90a Abs. 2, § 94b Abs. 8, § 94c Abs. 3 Z 3, § 94d Abs. 1 und 4, der
den 6. Unterabschnitt samt Überschrift betreffende Eintrag im Inhaltsver-
zeichnis und der 6. Unterabschnitt samt Überschrift (§ 94e) sowie der
Entfall des § 94d Abs. 2 und 3 mit dem der Kundmachung folgenden
Tag.

(95) § 48a Abs. 4 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I
Nr. 153/2020, tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
2025 außer Kraft.

(96) Der den § 29p betreffende Eintrag im Inhaltsverzeichnis und § 29p samt
Überschrift treten mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 115/2021 folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2021 au-
ßer Kraft.

(97) § 5c Abs. 1, 2 und 4 bis 7 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2021,
BGBl. I Nr. 136/2021, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(Anmerkung: das ist der 27. 7. 2021)

(98) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2021, BGBl. I Nr. 224/2021,
treten in Kraft:

1. Die den § 29p und den § 95 betreffenden Einträge im Inhaltsverzeichnis,
§ 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 29p samt Überschrift, § 46 Abs. 1,
§ 46a Abs. 8 bis 11a, § 46b Abs. 3, § 46c Abs. 2, § 46e Abs. 2, § 46 f,
§ 47 Abs. 4, § 47a, § 47b Abs. 2, § 48o Abs. 3 und 5, § 48p Abs. 2, § 48v
Abs. 1, § 48w Abs. 1, § 49q Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54a Abs. 4
und 4a, § 54e Abs. 1, § 56, § 56e Abs. 1, § 61, § 71 Abs. 1 und 2, § 72
Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2, § 74 Abs. 2, § 90e Abs. 1, § 90o Abs. 2, § 90p
Abs. 2 bis 9, § 90q, § 90r Abs. 1 sowie § 95 Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner
2022,

2. § 40 Abs. 5 mit 1. September 2022.

(99) Auf eine Vertragslehrperson, die vor dem 1. September 2022 gemäß
§ 38 Abs. 3 oder Abs. 3a dem Entlohnungsschema pd zugeordnet worden ist, ist
§ 38 Abs. 3 und Abs. 3a in der bis zum 31. August 2022 geltenden Fassung
weiter anzuwenden. Eine mittels Sondervertrag gemäß § 36 in Verbindung mit
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§ 38 Abs. 11a in den Schuldienst aufgenommene Vertragslehrperson ist auf An-
trag bei Erfüllung der Erfordernisse gemäß § 38 Abs. 3a und Abs. 6 dem Entloh-
nungsschema pd zuzuordnen, sofern sie sich verpflichtet die in § 38 Abs. 3a Z 3
vorgesehene pädagogisch-didaktische Ausbildung binnen acht Jahren zu absol-
vieren. Die Zuordnung hat bei Antragstellung während der ersten sechs Monate
nach dem Inkrafttreten des § 38 Abs. 3a in der Fassung BGBl. I Nr. 137/2022
rückwirkend zu dem Monatsersten zu erfolgen, ab dem die Erfordernisse gemäß
§ 38 Abs. 3a und Abs. 6 erfüllt wurden, frühestens ab dem 1. September 2022,
danach ab dem der Antragstellung folgenden Monatsersten. Anträge können bis
längstens 31. August 2023 eingebracht werden.

(100) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 137/2022,
treten in Kraft:

1. § 94b Abs. 1 Z 3 und der Entfall der Z 4 sowie Abs. 2 mit 1. Jänner 2004;
Vertragsbedienstete, die nur deshalb nicht nach § 94b Abs. 1 neu einzu-
stufen waren, weil die entfallene Z 4 auf sie zutraf, sind mit der Maßgabe
neu einzustufen, das als ihr Besoldungsdienstalter gemäß § 94a Abs. 1 in
Verbindung mit § 169c GehG jenes Besoldungsdienstalter gilt, dass sich
bei einer Überleitung unter Zugrundelegung des letzten Vorrückungsstich-
tags, der unter Ausschluss der vor Vollendung des 18. Lebensjahres zu-
rückgelegten Zeiten festgesetzt wurde, ergibt,

2. § 15 Abs. 4 und 4a mit 1. Juli 2022; auf die Vertragsbedienstete oder den
Vertragsbediensteten, deren oder dessen Vorbildungsausgleich anläss-
lich einer bis zum Ablauf des 30. Juni 2022 erfolgten Einreihung oder
eines bis dahin erlangten Studienabschlusses zu bemessen ist, ist § 15
weiterhin in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden, sofern sie oder
er nicht die Anwendung der geltenden Fassung beantragt; die beantragte
Bemessung nach der geltenden Fassung wird mit dem Monatsersten der
Antragstellung wirksam;

3. § 90h Abs. 3 und § 90k samt Überschrift sowie der Entfall des § 90h
Abs. 1 zweiter Satz mit 1. August 2022;

4. § 38 Abs. 2 bis 8 sowie 11 bis 15, § 38a Abs. 2 und 3, § 39, § 39a Abs. 1
bis 6, § 40 Abs. 1 und 2 sowie Abs. 4, § 46 Abs. 6 und 7, § 48 samt Über-
schrift, § 90q Abs. 1 und § 100 Abs. 99 mit 1. September 2022;

5. die die §§ 47c und 47d betreffenden Einträge im Inhaltsverzeichnis, § 28b
Abs. 2a, 3 und 7, § 36b Abs. 1 Z 1, § 40 Abs. 3, § 47c samt Überschrift
und § 47d samt Überschrift mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(101) Die Verpflichtung zur Absolvierung des Auswahlverfahrens vor der Zer-
tifizierungskommission gemäß § 38 Abs. 5 gilt erstmals für Anstellungen für das
Schuljahr 2023/24.

(102) Vertragslehrpersonen, die die Induktionsphase gemäß § 39 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 vor dem Schuljahr 2022/23
bereits angetreten und noch nicht abgeschlossen haben, setzen die Induktions-
phase ab dem 1. September 2022 nach § 39 und § 39a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 137/2022 unter Anrechnung der bereits absolvierten
Induktionszeiten und Berücksichtigung der für diese Zeiten abzugebenden Be-
urteilung fort.
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(103) Gemäß § 38 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 138/2017 aufgenommene Vertragslehrpersonen, die das gemäß § 38 Abs. 3a
Z 3 vorgeschriebene Masterstudium im Ausmaß von 120 ECTS-Anrechnungs-
punkten vor dem 1. September 2022 noch nicht begonnen haben, haben die
vorgesehene pädagogisch-didaktische Ausbildung über 90 ECTS-Anrech-
nungspunkte bis zum Ablauf des 31. August 2027 erfolgreich zu absolvieren.

(104) Vertragslehrpersonen, deren Dienstverhältnis mit Beginn des Schul-
jahres 2022/23 oder zu einem späteren Zeitpunkt des Schuljahres 2022/23 be-
ginnt, haben die einführenden Lehrveranstaltungen gemäß § 38 Abs. 12 im
Laufe des Schuljahres 2022/23 zu absolvieren.

(105) Im Rahmen der Sommerschule 2022 hat die Schulleitung die Übertra-
gung der Leitung der Sommerschule an eine Vertragslehrperson gemäß § 47c
Abs. 7 spätestens zwei Wochen vor Beginn der Sommerschule der zuständigen
Schulbehörde anzuzeigen.

(106) Für Vertragslehrpersonen, die sich im Schuljahr 2022/23 in der Induk-
tionsphase befinden, ist eine Heranziehung für die Wahrnehmung der Funktion
einer Klassenvorständin oder eines Klassenvorstandes auch dann zulässig,
wenn dies aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich ist.

(107) Solange trotz Ausschreibung der Planstelle geeignete Personen für die
Verwendung in der individuellen Lernzeit oder im Freizeitteil im Rahmen der Ta-
gesbetreuung an allgemein bildenden höheren Schulen nicht gefunden werden,
dürfen mit der Zustimmung der Vertragslehrperson bis zum Schuljahr 2024/2025
abweichend von § 40a Abs. 2 Z 1 auch Vertragslehrpersonen im Entlohnungs-
schema pd für höchstens vier zu haltende Wochenstunden in der individuellen
Lernzeit oder dem Freizeitteil eingesetzt werden. Betreffend die Einrechnung in
die Unterrichtsverpflichtung ist § 40a Abs. 19 Z 4 sinngemäß anzuwenden.

(108) § 29p Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 206/
2022 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“

(109) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,
treten in Kraft:

1. § 48p Abs. 5 mit 1. Oktober 2021,
2. § 40 Abs. 3 mit 29. Juli 2022,
3. § 46a Abs. 6, § 90e Abs. 2 und Abs. 4 Z 3, § 100 Abs. 67 in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 in der Fassung des Art. 3 Z 81
und Abs. 8 und 9 der Anlage 2 zu § 38 VBG mit 1. September 2022,

4. § 5c Abs. 3a, § 29 Abs. 2 Z 1 und 2, § 29g Abs. 4, § 38 Abs. 2b Z 2,
Abs. 2c Z 2 und Abs. 3 Z 2, § 39 Abs. 12, § 44a Abs. 8, § 46 Abs. 2 Z 2
und 3 sowie Abs. 2a, § 47 Abs. 6, § 48g Abs. 1, § 48n Abs. 5, § 48r
Abs. 3 und Abs. 4 Z 1 lit. a und b, § 84 Abs. 1 Z 2b und 2c und Abs. 3 Z 4
und § 90p Abs. 1 Z 4 mit dem der Kundmachung folgenden Tag,

5. die die §§ 29 l, 29m, 66 und 84c betreffenden Einträge des Inhaltsver-
zeichnisses, § 4 Abs. 2 Z 7 in der Fassung des Art. 3 Z 6, § 4a Abs. 2 Z 2,
§ 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 22 Abs. 1 und 2, § 29 f Abs. 1 Z 1 und Abs. 9,
die Überschrift zu § 29 l, § 29 l Abs. 1 und 2, § 29m samt Überschrift, § 32
Abs. 2 Z 4 lit. a sowie Abs. 7 bis 9, § 34 Abs. 2a, § 36a Abs. 1 bis 4, § 36b
Abs. 1, 6, 6a, 8a und 9, § 38 Abs. 11a, § 43a Abs. 3, § 46 Abs. 1, § 46a
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Abs. 8 und Abs. 10 bis 11a, § 46b Abs. 3, § 46c Abs. 2, § 46e Abs. 2,
§ 46 f, § 47 Abs. 4, § 47a, § 47b Abs. 2, § 47c Abs. 4 und 6, § 47d Abs. 4,
§ 48o Abs. 2, 3 und 5, § 48p Abs. 2, § 48v Abs. 1, § 48w Abs. 1, § 49q
Abs. 1 und 1a, § 49v Abs. 1, § 54a Abs. 4 und 4a, § 54e Abs. 1, § 56,
§ 56e Abs. 1, § 61, § 66 samt Überschrift, § 67 Abs. 2 und 3, § 71 Abs. 1,
1a und 2, § 73 Abs. 2, 2a und 7, § 74 Abs. 2 und 6, § 84b, § 84c samt
Überschrift, § 89 Abs. 4 und 5, § 90e Abs. 1, § 90o Abs. 2, § 90p Abs. 2
bis 9, § 90q, § 90r Abs. 1, § 94a Abs. 6 und § 95 Abs. 1 und 2 sowie der
Entfall des den § 72 betreffenden Eintrages des Inhaltsverzeichnisses,
des § 44, des § 67 Abs. 4, des § 72 samt Überschrift, des § 73 Abs. 6 und
des § 89 Abs. 3 mit 1. Jänner 2023,

6. § 4 Abs. 1, Abs. 2 in der Fassung des Art. 3 Z 5, Abs. 2a, Abs. 3 sowie
Abs. 8 und 9 mit 1. April 2023,

7. § 38 Abs. 4 und Abs. 14 Z 2, § 48 Abs. 1 bis 4, § 48n Abs. 5a, § 90a
Abs. 6, § 100 Abs. 67 vierter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 211/2013 in der Fassung des Art. 3 Z 80 und § 100 Abs. 99 mit
1. September 2023,

8. § 48h Abs. 7 mit 1. Oktober 2023.
(110) Vertragsbediensteten im Pädagogischen Dienst, die ein Diplom einer

öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädagogischen,
Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen
oder Religionspädagogischen Akademie gemäß dem Akademien-Studienge-
setz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erworben sowie einen Lehrgang zur
hochschulischen Nachqualifizierung im Gesamtausmaß von 39 ECTS-Anrech-
nungspunkten gemäß § 65a HG absolviert haben, ist auf Antrag der Vorbil-
dungsausgleich neu zu bemessen. Die Neubemessung des Vorbildungsaus-
gleichs wird mit dem der Absolvierung des Lehrgangs zur hochschulischen
Nachqualifizierung folgenden Monatsersten wirksam.

(111) Für eine Bedienstete oder einen Bediensteten, die oder der vor Inkraft-
treten der Anlage 1 Z 1.12 lit. c und Z 1.12a BDG 1979 in der Fassung der
2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022, mit einem abgeschlossenen
Hochschulstudium gemäß § 65 Abs. 1 HG angestellt wurde, ist auf Antrag der
Vorbildungsausgleich neu zu bemessen. Die Neubemessung des Vorbildungs-
ausgleichs hat bei einer Antragstellung bis 31. Jänner 2023 rückwirkend mit
1. August 2022 zu erfolgen. Bei einer Antragstellung ab 1. Februar 2023 wird die
Neubemessung des Vorbildungsausgleichs ab dem der Antragstellung folgen-
den Monatsersten wirksam. Anträge können bis längstens 31. Dezember 2023
eingebracht werden.
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(1) Das Lehramtsstudium im Bereich der Allgemeinbildung hat einen Arbeits-
aufwand von zumindest 300 ECTS-Anrechnungspunkte zu umfassen. Davon
abweichend hat das Lehramtsstudium im Bereich der Berufsbildung in den dafür
festgelegten Einsatzbereichen zumindest 240 ECTS-Anrechnungspunkte zu
umfassen.

(2) Im Rahmen des Lehramtsstudiums nach Abs. 1 hat die Entwicklung pro-
fessionsorientierter Kompetenzen wie allgemeine pädagogische Kompetenzen,
fachliche und didaktische Kompetenzen, Diversitäts- und Genderkompetenzen,
soziale Kompetenzen und Professionsverständnis zu erfolgen. Im Rahmen des
Studiums nach Abs. 1 sind nachweislich angemessene Kenntnisse in den in
Abs. 3 bis 5 angeführten Studienbereichen zu erwerben.

(3) Für den Einsatz an Volksschulen ein Bachelor- und Masterstudium zur
Erlangung eines Lehramtes im Bereich der Primarstufe im Gesamtausmaß von
zumindest 300 ECTS-Anrechnungspunkten:

1. allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen im Ausmaß von zumin-
dest 60 ECTS-Anrechnungspunkten,

2. Elementar- und Primarstufenpädagogik und – didaktik mit Schwerpunkt im
jeweiligen Altersbereich (Elementar- oder Primarstufe) im Ausmaß von
120 bis 130 ECTS-Anrechnungspunkten, wobei der Anteil der Fachdidak-
tik zumindest 20% zu umfassen hat,

3. Schwerpunkt (z.B. in einem fachlichen Bildungsbereich oder einem päda-
gogischen Schwerpunkt) im Ausmaß von 60 bis 80 ECTS-Anrechnungs-
punkten sowie

4. die Absolvierung von pädagogisch-praktischen Studienanteilen im Ge-
samtstudium im Ausmaß von zumindest 40 ECTS-Anrechnungspunkten.

(4) Für den Einsatz in allgemeinbildenden Unterrichtsgegenständen an allen
Schulen der Sekundarsstufe ein Bachelor- und Masterstudium zur Erlangung
eines Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im Gesamt-
ausmaß von zumindest 330 ECTS-Anrechnungspunkten:

1. allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen im Ausmaß von zumin-
dest 60 ECTS-Anrechnungspunkten,

2. pro Unterrichtsgegenstand im Ausmaß von 95 bis 115 ECTS-Anrechnungs-
punkten für unterrichtsgegenstandsbezogene Fachwissenschaften und
Fachdidaktik bzw. für mehr als zwei sich gegenseitig inhaltlich überschnei-
dende Unterrichtsgegenstände (kohärentes Fächerbündel) im Ausmaß von
190 bis 230 ECTS-Anrechnungspunkten, wobei der Anteil der Fachdidaktik
vom Gesamtausmaß der unterrichtsgegenstandsbezogenen Fachwissen-
schaften und Fachdidaktik zumindest 20% zu umfassen hat, oder

3. statt des zweiten Unterrichtsgegenstandes eine pädagogische Speziali-
sierung im Umfang von 95 bis 115 ECTS-Anrechnungspunkte sowie

4. die Absolvierung von pädagogisch-praktischen Studienanteilen im Ge-
samtstudium im Ausmaß von zumindest 40 ECTS-Anrechnungspunkten.

(4a) Bei einem Wechsel der Hochschule oder der Universität während eines
Studiums können die in Abs. 3 Z 1 bis 4 oder Abs. 4 Z 1 bis 4 festgelegten
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ECTS-Anrechnungspunkte um bis zu 10 ECTS-Anrechnungspunkte unterschrit-
ten werden. Das Gesamtausmaß der für die Absolvierung des Lehramtsstudi-
ums vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkte ändert sich dadurch nicht.

(5) Im Rahmen der allgemeinen bildungswissenschaftlichen Grundlagen ge-
mäß Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 Z 1 sind nachweislich angemessene Kenntnisse über
jedenfalls folgende Wissensgebiete zu erwerben:

1. Erziehungs- und bildungswissenschaftliche Grundlagen,
2. Bildung in Österreich und ihre Organisation (Schule und andere Bildungs-

organisationen),
3. Diagnostik und Förderung,
4. Individualisierung und Personalisierung des Lernens,
5. Unterrichtsführung und Entwicklung von Lernumgebungen,
6. Gestaltung und Evaluation von Bildungsprozessen, Instrumente der Qua-

litätssicherung an österreichischen Schulen,
7. Pädagogische Qualitätsentwicklung und Professionalitätsentwicklung und
8. Kommunikation und Elternarbeit.

Der Nachweis der Kenntnisse ist durch positiv abgelegte Prüfungen und/oder
positiv beurteilte schriftliche Arbeiten einschließlich der Arbeit nach Abs. 6 zu er-
bringen, wobei der Gegenstand der Prüfung oder Arbeit jeweils auch mehreren
Wissensgebieten entnommen sein kann.

(6) Der Nachweis der Fähigkeit zum selbständigen pädagogischen Arbeiten
ist im Rahmen des Studiums auch durch eine schriftliche positiv beurteilte Arbeit
zu erbringen, deren inhaltlicher Schwerpunkt auf einem oder mehreren der in
Abs. 2 genannten Gebiete gelegen sein muss.

(7) Für die Verwendung an mittleren und höheren Schulen gilt mit einem nach
Abschluss eines Lehramtsstudiums im Ausmaß von mindestens 240 ECTS-An-
rechnungspunkten bis spätestens zum 31. Dezember 2019 erworbenen Bache-
lorgrad in zwei Unterrichtsfächern gemäß § 87 Abs. 1 UG die Einreihungsvoraus-
setzung gemäß § 38 Abs. 2 Z 1 und mit einem auf einen solchen Bachelorgrad
aufbauenden bis spätestens zum 31. Dezember 2019 erworbenen Mastergrad
gemäß § 87 Abs. 1 UG im Ausmaß von mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunk-
ten überdies die Einreihungsvoraussetzung gemäß § 38 Abs. 2 Z 2 als erfüllt.

(8) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister
kann durch Verordnung zur Erfüllung der Zuordnungserfordernisse gemäß
§ 38 pädagogisch-praktische Studienanteile (§ 35 Z 36 und § 42a Abs. 6 HG
bzw. § 51 Z 5e und § 76 Abs. 5 UG) im Ausmaß von 10 bis 20 ECTS-Anrech-
nungspunkten vorsehen und für die Bereiche „Digitales und Medientechnik“
(bis zu 10 ECTS-Anrechnungspunkte) sowie „Schul- und Dienstrecht“ (bis zu
10 ECTS-Anrechnungspunkte) eines Lehramtsstudiums Mindesterfordernisse
für zu absolvierende Unterrichtsveranstaltungen festlegen.

(9) Die Zuordnungsvoraussetzungen für die Verwendung an den den Pädago-
gischen Hochschulen eingegliederten Praxisschulen werden weiters durch den
Erwerb eines auf einem Lehramts-Bachelorgrad aufbauenden und der Ver-
wendung entsprechenden Erweiterungsstudiums im Ausmaß von mindestens
60 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65 HG bzw. § 38d HG oder § 87 Abs. 1
UG bzw. § 54c UG erfüllt.
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1. Verwaltung von Lehrmittelsammlungen im Sinne des § 52 SchUG
2. Wahrnehmung der Aufgaben des Qualitätsmanagements auf Schulebene

(Qualitätsinitiative Berufsbildung- QIBB, Schulqualität Allgemeinbildung –
SQA) im Sinne des § 6 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von
Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsge-
setz – BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017

3. Fachkoordination im Sinne des § 54a Abs. 1 lit. b SchUG
4. Studienkoordination im Sinne des § 52 Schulunterrichtsgesetz für Berufs-

tätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge – SchUG-BVK, BGBl. I Nr. 33/
1997, für jeweils 18 zu betreuende Studierende.

Artikel 16

Austrittszeitpunkt

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 25/2019, zu § 100, BGBl. Nr. 86/1948)

Erfolgt der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland aus der Europäischen Union ohne Austrittsabkommen gemäß Art. 50
Abs. 2 EUV, so hat der Bundeskanzler den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Austritts im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 464/1969, zu § 35, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Hat ein Vertragsbediensteter aus dem Anlaß der Anrechnung von Vor-
dienstzeiten für die Vorrückung dem Bund eine Abfertigung erstattet, die er sei-
nerzeit aus öffentlichen Mitteln erhalten hat, so ist ihm der Erstattungsbetrag auf
Antrag zurückzugeben.

(2) In den Fällen, in denen Zeiträume, die der seinerzeitigen Abfertigung
zugrunde gelegt wurden, nach dem 27. April 1945 zur Berechnung einer nicht
erstatteten Abfertigung herangezogen wurden, ist nur der Unterschiedsbetrag
zwischen dem Betrag zurückzugeben, den der Vertragsbedienstete auf Grund
der Auflösung des seinerzeitigen Dienstverhältnisses als Abfertigung erhalten
hat, und dem Betrag, den der Vertragsbedienstete aus Anlaß der Anrechnung
von Vordienstzeiten dem Bunde tatsächlich erstattet hat.

(3) Dem Vertragsbediensteten sind ferner auf Antrag jene Abfertigungs-
beträge auszuzahlen, auf die er nach dem 27. April 1945 anläßlich der Be-
endigung eines Bundesdienstverhältnisses verzichtet hat, wenn er binnen
drei Monaten nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses ein anderes Bun-
desdienstverhältnis eingegangen ist und die erstgenannte Bundesdienstzeit
nicht der Bemessung einer später ausgezahlten Abfertigung zugrundegelegt
wurde.
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Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 319/1973, zu § 1, BGBl. Nr. 86/1948)

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948 ist in der jeweils geltenden Fassung auf
Dienstverträge, die nach diesem Gesetz vor dem Inkrafttreten des Art. I Z 1 mit
den im § 1 Abs. 3 lit. l des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der Fassung des
Art. I angeführten Personen abgeschlossen wurden, so lange weiteranzuwenden,
als keine Unterstellung unter eine andere Rechtsvorschrift vereinbart wird.

Artikel III

(Anm.: aus BGBl. Nr. 663/1977, zu § 40, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) (Anm.: Gegenstandslos)
(2) Aufnahmen von Vertragslehrern in die Entlohnungsgruppen l 2b 3 und

l 2b 2 sind nicht mehr zulässig.
(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. VII Z 4 des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 307/1981)

Artikel III

(Anm.: aus BGBl. Nr. 602/1988, zu §§ 54a und 54b, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Eine Dienstzulage (Forschungszulage) gebührt in folgenden Hundert-
sätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der All-
gemeinen Verwaltung

1. (Anm.: Aufgehoben durch Art. VIII Abs. 2)
2. (Anm.: Aufgehoben durch Art. VIII Abs. 2)
3. dem vollbeschäftigten Studienassistenten (der wissenschaftli-

chen bzw. künstlerischen Hilfskraft, § 18 Abs. 2 des Hochschul-
assistentengesetzes 1962, BGBl. Nr. 216, und Art. X Abs. 5 und
6 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 vH.

(2) Durch die Dienstzulage (Forschungszulage) nach Abs. 1 gelten alle zeit-
lichen und mengenmäßigen Mehrleistungen als abgegolten; ausgenommen hie-
von sind ärztliche (tierärztliche) Journaldienste und ärztliche (tierärztliche) Be-
reitschaftsdienste sowie Dienstleistungen in deren Rahmen. 75 vH der Dienst-
zulage (Forschungszulage) gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(3) Eine Aufwandsentschädigung gebührt in folgenden Hundertsätzen des
Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen
Verwaltung

1. (Anm.: Aufgehoben durch Art. VIII Abs. 2)
2. (Anm.: Aufgehoben durch Art. VIII Abs. 2)
3. (Anm.: Aufgehoben durch Art. VIII Abs. 2)
4. dem Studienassistenten (der wissenschaftlichen bzw. künstlerischen

Hilfskraft, § 18 Abs. 2 des Hochschulassistentengesetzes 1962, BGBl.
Nr. 216, und Art. X Abs. 5 und 6 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988)
a) bei Vollbeschäftigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 vH,
b) bei Halbbeschäftigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 vH.
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Artikel IV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 602/1988, zu §§ 54a und 54b, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Bei Hochschullehrern, Vertragsassistenten und Mitarbeitern im Lehr-
betrieb sind Nebengebühren nach den Verordnungen BGBl. Nr. 267/1973 und
BGBl. Nr. 268/1973, letztere in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 192/
1975, die für Zeiträume nach dem 31. August 1988 ausbezahlt worden sind,
auf die nach den §§ 49a und 49b des Gehaltsgesetzes 1956, nach den §§ 54a
und 54b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und nach Art. III gebühren-
den Dienstzulagen (Forschungszulagen) und Aufwandsentschädigungen anzu-
rechnen.

(2) Gutschriften von Nebengebührenwerten nach dem Nebengebührenzu-
lagengesetz, BGBl. Nr. 485/1971, die für Zeiträume vor dem 1. September 1988
erworben worden sind, bleiben unberührt.

Artikel V

(Anm.: aus BGBl. Nr. 165/1961, zu § 22, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Die Bestimmungen der auf Grund des § 22 des Vertragsbediensteten-
gesetzes 1948 in der bisher geltenden Fassung erlassenen Reisegebühren-
vorschrift 1955, BGBl. Nr. 113, bleiben als Bundesgesetz in Geltung. Sie treten
in dem Zeitpunkt außer Kraft, in dem entsprechende, auf Grund des § 22 des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der Fassung des Artikels I Z 15 dieses
Bundesgesetzes im Verordnungsweg erlassene Regelungen Geltung erlangen.

(2) (Anm.: Gegenstandslos)

Artikel VI

(Anm.: aus BGBl. Nr. 307/1981, zu den §§ 13 und 40 Abs. 2, BGBl. Nr. 86/1948)

Die §§ 186 bis 188, 193 Abs. 2 und 198 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes
1979, BGBl. Nr. 333, sind auf die entsprechenden Vertragsbediensteten des
Entlohnungsschemas II und auf die entsprechenden Vertragslehrer sinngemäß
anzuwenden.

Artikel VI

(Anm.: aus BGBl. Nr. 573/1985, zu § 41, BGBl. Nr. 86/1948)

Art. VIII der 44. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 572/1985, ist auf Vertrags-
lehrer des Entlohnungsschemas I L sinngemäß anzuwenden.

Artikel VI

(Anm.: aus BGBl. Nr. 657/1983, zu den §§ 15, 44a und 41, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 43/1995)
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 43/1995)
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(3) Auf Überstellungen gemäß Art. VI Abs. 2 der 39. Gehaltsgesetz-Novelle
und auf Überstellungen gemäß Art. V Abs. 2 dieses Bundesgesetzes ist § 15
Abs. 8 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 mit der Maßgabe anzuwenden,
daß sich die Ausschlußbestimmung des letzten Satzes nicht auf die im § 58
Abs. 5 und 6, § 59 Abs. 7 und § 60 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführ-
ten und gemäß § 41 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 auch für
Vertragslehrer vorgesehenen Dienstzulagen bezieht.

(4) Wird ein Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II gemäß Art. VI Abs. 1
der 39. Gehaltsgesetz-Novelle oder gemäß Art. V Abs. 1 dieses Bundesgeset-
zes in die Entlohnungsgruppe l 2b 1 eingestuft und hat er Anspruch auf eine
Dienstzulage nach § 44a Abs. 5 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, so
gebührt ihm, solange die Jahresentlohnung in der Entlohnungsgruppe l 2b 1
(einschließlich der Dienstzulagen gemäß § 44a Abs. 1, 2 und 5 des Vertrags-
bedienstetengesetzes 1948) unter der Jahresentlohnung in der Entlohnungs-
gruppe l 3 (einschließlich der gemäß § 44a Abs. 1, 2 und 5 des Vertragsbe-
dienstetengesetzes 1948 für die betreffende Art der Verwendung vorgesehe-
nen Dienstzulage) liegt, eine Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschieds-
betrages.

(5) Auf die Berechnung einer allfälligen Dienstzulage nach § 59 Abs. 13 des
Gehaltsgesetzes 1956, die gemäß § 41 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengeset-
zes 1948 auch für Vertragslehrer vorgesehen ist, sind die im Art. VI der 39. Ge-
haltsgesetz-Novelle und die im Art. V dieses Bundesgesetzes vorgesehenen
Verminderungen des Monatsentgeltes nicht anzuwenden.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu § 41 Abs. 1, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Lehrern an Volksschulen der Verwendungsgruppe L 2a 1, die die Ernen-
nungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II
Abschnitt 2 Z 3 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG 1979 erfül-
len, gebührt eine Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwi-
schen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstzulage gemäß Art. XII
der 41. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 656/1983) und dem Gehalt eines Leh-
rers der Verwendungsgruppe L 2a 2 in derselben Gehaltsstufe.

(2) Religionslehrern an Volksschulen der Verwendungsgruppe L 2a 1, die
die Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 gemäß Anlage
Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 Z 24.8 Abs. 1 BDG
1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbe-
trages zwischen ihrem Gehalt und dem Gehalt eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 2a 2 in derselben Gehaltsstufe.

Artikel VIII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu § 41 Abs. 1, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Lehrern an Volksschulen des Entlohnungsschemas I L der Entloh-
nungsgruppe l 2 a 1, die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
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gruppe L 2 a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 3 LDG 1984 oder gemäß
Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage
im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Monatsentgelt (ein-
schließlich einer allfälligen Dienstzulage gemäß Art. VII der 34. Vertragsbe-
dienstetengesetz-Novelle, BGBl. Nr. 657/1983) und dem Monatsentgelt eines
Lehrers der Entlohnungsgruppe l 2 a 2 in derselben Entlohnungsstufe.

(2) Religionslehrern an Volksschulen des Entlohnungsschemas I L der Ent-
lohnungsgruppe l 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß
Anlage 1 Z 24.8 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Monatsentgelt und dem
Monatsentgelt eines Lehrers der Entlohnungsgruppe l 2a 2 in derselben Ent-
lohnungsstufe.

Artikel IX

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu § 41 Abs. 1, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Lehrern an Volksschulen des Entlohnungsschemas II L der Entloh-
nungsgruppe l 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 3 LDG 1984 oder gemäß
Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrer Jahresentlohnung und der
Jahresentlohnung in der Entlohnungsgruppe l 2a 2.

(2) Religionslehrern an Volksschulen des Entlohnungsschemas II L der Ent-
lohnungsgruppe l 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß
Anlage 1 Z 24.8 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrer Jahresentlohnung und der
Jahresentlohnung in der Entlohnungsgruppe l 2a 2.

Artikel X

(Anm.: aus BGBl. Nr. 350/1982, zu den §§ 4, 32 und 40, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Solange geeignete Lehrer, die die gemäß § 40 des Vertragsbediensteten-
gesetzes 1948 für ihre Verwendung vorgeschriebenen Einreihungserfordernisse
aufweisen, trotz Ausschreibung der Planstelle nicht gefunden werden, können
auch Vertragslehrer aufgenommen werden, die den Nachweis der vorgeschrie-
benen Einreihungsvoraussetzungen nicht erbringen. Den im ersten Satz ange-
führten Vertragslehrern sind jene Vertragslehrer gleichzuhalten, die nach dem
31. August 1981 unter Anwendung der gemäß Art. III Z 1 aufgehobenen Bestim-
mung des § 38 Abs. 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 aufgenommen
wurden.

(2) Die gemäß Abs. 1 aufgenommenen Vertragslehrer sind in folgende Ent-
lohnungsgruppen einzureihen:

1. wenn die Verwendung nach § 40 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
für die Entlohnungsgruppe l 1 – und nicht auch für eine niedrigere Entloh-
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nungsgruppe – als Einreihungsvoraussetzung vorgeschrieben ist und der
Vertragslehrer außerdem
a) eine abgeschlossene Hochschulbildung im Sinne des § 35 des Allge-

meinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, aufweist, in
die Entlohnungsgruppe l 1,

b) die Lehramtsprüfung für höhere Schulen aus mindestens einem Unter-
richtsgegenstand abgelegt hat, in der wirtschaftspädagogischen Studi-
enrichtung der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien eine
approbierte Diplomarbeit aufweist oder die Einreihungsvoraussetzun-
gen für die Entlohnungsgruppe l 2a 2 an einer anderen Schulart als
jener, an der er verwendet werden soll, erfüllt, in die Entlohnungs-
gruppe l 2a 2,

c) die Einreihungsvoraussetzungen für die Entlohnungsgruppe l 2a 1 an
einer anderen Schulart als jener, an der er verwendet werden soll, er-
füllt, in die Entlohnungsgruppe l 2a 1;

2. wenn die Verwendung nach § 40 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
für die Entlohnungsgruppe l 2a 1 oder eine höhere Entlohnungsgruppe –
nicht jedoch für eine niedrigere Entlohnungsgruppe – als Einreihungs-
voraussetzung vorgeschrieben ist und der Vertragslehrer außerdem die
Reifeprüfung einer höheren Schule erfolgreich abgelegt hat, in die Entloh-
nungsgruppe l 2b 1;

3. in den übrigen Fällen in die Entlohnungsgruppe l 3.

(3) Auf das Dienstverhältnis der gemäß Abs. 1 und 2 aufgenommenen Ver-
tragslehrer findet § 4 Abs. 4 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 keine An-
wendung. Die Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L, auf die Abs. 2 anzu-
wenden ist und die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Art. das 40. Lebens-
jahr vollendet und eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren zurückgelegt ha-
ben, sind in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit überzuleiten; auf diese
Dienstverhältnisse ist § 32 Abs. 2 lit. g des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
nicht anzuwenden.

Artikel X

Übergangsbestimmungen für Bedienstete in einem vertraglichen
Dienstverhältnis an Universitäten (Hochschulen)

(Anm.: aus BGBl. Nr. 148/1988, zu §§ 50, 51 und 56, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Mit 1. Oktober 1988 sind in einem vertraglichen Dienstverhältnis ste-
hende Lehrer der Entlohnungsgruppe l 1 des Entlohnungsschemas I L, die an
diesem Tage an einer Universität (an der Akademie der bildenden Künste) in
Verwendung stehen, Vertragslehrer im Sinne des Abschnittes III des Vertrags-
bedienstetengesetzes 1948.

(2) Den Bediensteten, mit denen am 1. Oktober 1988 ein Sondervertrag nach
§ 36 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 besteht und die als Vertragsleh-
rer an Universitäten (an der Akademie der bildenden Künste) in einer Verwen-
dung stehen, die zumindest der Verwendung eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 1 entspricht, sind spätestens bis zum Ablauf des 30. September 1989
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Dienstverträge nach Abschnitt III des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzu-
bieten. Bei solchen Vertragslehrern, die die Erfordernisse für die Aufnahme nach
der Anlage 1 zum BDG 1979 nicht erfüllen, aber seit mindestens zwei Jahren in
einer Verwendung als Sondervertragslehrer stehen, gelten die Aufnahmeerfor-
dernisse durch diese Verwendung als erfüllt. Der Vertragslehrer hat innerhalb
von zwei Monaten zu erklären, ob er das Angebot annimmt. Nimmt der Vertrags-
lehrer innerhalb dieser Frist den angebotenen Vertrag nicht an, so endet das
Dienstverhältnis mit Ablauf des Studienjahres, in das das Ende der gestellten
Zweimonatsfrist fällt.

(3) Mit 1. Oktober 1988 sind Vertragsassistenten im Sinne des Abschnit-
tes IV des Hochschulassistentengesetzes 1962 Vertragsassistenten im Sinne
des Abschnittes III des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. Vertragsassisten-
ten, auf die bisher nur § 21 Abs. 2 des Hochschulassistentengesetzes 1962 an-
zuwenden war, können die Entlohnungsstufen 6 bis 8 nach Maßgabe des für sie
geltenden Vorrückungsstichtages erreichen, jedoch die Entlohnungsstufe 7 frü-
hestens mit 1. Jänner 1990 und die Entlohnungsstufe 8 frühestens mit 1. Jänner
1992.

(4) Mit 1. Oktober 1988 sind wissenschaftliche Hilfskräfte und Demonstra-
toren im Sinne des Abschnittes III des Hochschulassistentengesetzes 1962 je
nach ihrer Verwendung

1. Studienassistenten (wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskräfte) oder
2. Demonstratoren

im Sinne des Abschnittes IV des Vertragsbedienstetengesetzes 1948.

(5) Durch die Überleitung nach den Abs. 1, 3 und 4 wird die Bestellungsdauer
und das Beschäftigungsausmaß im laufenden Dienstverhältnis nicht verändert.
Die Überleitung bedarf keines Nachtrages zum Dienstvertrag.

(6) Das Beschäftigungsausmaß für die in den Abs. 3 bis 5 angeführten Ver-
tragsassistenten und Mitarbeiter im Lehrbetrieb kann auch im Falle ihrer Weiter-
bestellung in dem vor dem 1. Oktober 1988 geltenden Umfang beibehalten wer-
den. § 52 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ist auf diese Vertrags-
assistenten nicht anzuwenden.

(7) Auf Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe l 1 des Entlohnungssche-
mas I L an Universitäten und Hochschulen ist Art. VII Abs. 2 sinngemäß anzu-
wenden.

(8) Auf Vertragslehrer der Entlohnungsgruppen l 2 und l 3 des Entlohnungs-
schemas I L an Universitäten ist Art. VIII sinngemäß anzuwenden.

(9) Den Vertragslehrern nach der Kunsthochschul-Dienstordnung, BGBl.
Nr. 77/1972, sind spätestens bis zum Ablauf des 30. September 1989 Dienstver-
träge nach Abschnitt III des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzubieten.
Bei solchen Vertragslehrern, die die Erfordernisse für die Aufnahme nach der
Anlage 1 zum BDG 1979 nicht erfüllen, aber seit mindestens zwei Jahren in
einer Verwendung als Vertragslehrer nach der Kunsthochschul-Dienstordnung
stehen, gelten die Ernennungserfordernisse durch diese Verwendung als erfüllt.
Der Vertragslehrer hat innerhalb von zwei Monaten zu erklären, ob er das Ange-
bot annimmt. Nimmt der Vertragslehrer innerhalb dieser Frist den angebotenen
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Vertrag nicht an, so endet das Dienstverhältnis mit Ablauf des Studienjahres, in
das das Ende der gestellten Zweimonatsfrist fällt.

Artikel X

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu § 41 Abs. 1, BGBl. Nr. 86/1948)

Ergänzungszulagen gemäß Artikel VII, VIII und IX treten an die Stelle all-
fälliger Dienstzulagen, die in einem Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt
(Monatsentgelt) der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe L 2a 1 (l 2a 1) und dem
Gehalt (Monatsentgelt) der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe L 2a 2 (l 2a 2)
bemessen sind.

Artikel XI

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu § 40 Abs. 2, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)
(3) Für die in der Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 3 Abs. 2 lit. b und Z 4 Abs. 2

lit. b des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 und in der Anlage 1 Z 24.7
Abs. 2 lit. b und Z 24.8 Abs. 2 lit. b BDG 1979 vorgesehenen Ergänzungsstudien
an einem Pädagogischen Institut, Religionspädagogischen Institut, an einer
Pädagogischen Akademie oder Religionspädagogischen Akademie (einschließ-
lich der Ablegung der Zusatzprüfungen aus diesen Ergänzungsstudien) hat der
Lehrer bei der Anmeldung einen Beitrag von 400 S zu leisten. Für die Teilnahme
an den genannten Studienveranstaltungen stehen dem Lehrer keine Reisege-
bühren zu.

Artikel XXIV

Inkrafttreten und Vollziehung

(Anm.: aus BGBl. Nr. 408/1990, zu §§ 26, 27h, 28a, 29b, 35,
52, 55, 57 und 65a, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) (Anm.: Inkrafttretensbestimmung)
(2) (Anm.: betrifft das Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287/1984)
(3) Ansprüche nach diesem Bundesgesetz haben nur Eltern, Adoptiv- oder

Pflegeeltern, wenn das Kind nach dem 30. Juni 1990 geboren wurde. Die Mel-
defristen für die Inanspruchnahme von Karenzurlauben oder von zu vereinba-
renden Teilzeitbeschäftigungen verlängern sich nach Geburten, die zwischen
dem 1. Juli 1990 und der Kundmachung dieses Bundesgesetzes erfolgen, um
vier Wochen nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes. Ansprüche von
Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, deren Kind vor dem 1. Juli 1990 geboren
wurde, richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die unmittelbar vor
ihrer Änderung durch dieses Bundesgesetz gegolten haben.

(4) (Anm.: Inkrafttretensbestimmung)
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(5) (Anm.: betrifft das Gehaltsgesetz 1956 sowie die Bundesforste-Dienst-
ordnung 1986)

(6) Abs. 3 gilt für die Anwendung
1. der §§ 35, 55 und 65a des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 nur hin-

sichtlich der Anspruchsfälle des § 35 Abs. 3 Z 3 und 4 des Vertragsbe-
dienstetengesetzes 1948 und

2. der §§ 67 und 95c der Bundesforste-Dienstordnung 1986 nur hinsichtlich
der Anspruchsfälle des § 67 Abs. 3 Z 3 und 4 der Bundesforste-Dienstord-
nung 1986.

(7) (Anm.: betrifft das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/
1955)

(8) (Anm.: betrifft das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982)

(9) (Anm.: Inkrafttretensbestimmung)

(10) (Anm.: Vollziehungsklausel)

(11) (Anm.: Vollziehungsklausel)

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 1b, 29 f und 29k, BGBl. Nr. 86/1948)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3
(Änderung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizin-
gesetzes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Straf-
gesetzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bun-
desabgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61
(Änderung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassenge-
setzes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung
des Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelferge-
setzes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisa-
tion des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die Ein-
räumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen) tre-
ten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.
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§ 1 BLVG

Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz – BLVG
Bundesgesetz vom 15. Juli 1965, BGBl. Nr. 244, über das

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Bun-

desgesetzes erlassen wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahr 2000
wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 142/2000,
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 71/2003 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 117/2006 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 10).
BGBl. I Nr. 52/2009 (Art. 69),
BGBl. I Nr. 55/2012 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 211/2013 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 33),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 10).

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz findet auf die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zum Bund stehenden Lehrer (Bundeslehrer) an Schulen und an
Pädagogischen Hochschulen eingegliederten Praxisschulen sowie an Schüler-
heimen Anwendung.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind ferner über die im Abs. 1
genannten Bundeslehrer hinaus auf Personen anzuwenden, die an den unter
Abs. 1 fallenden Schulen im Unterricht verwendet werden, sofern sie nicht dem
Entlohnungsschema Pädagogischer Dienst angehören.

(3) Dieses Bundesgesetz findet überdies auf die in einem öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis zum Bund stehenden Lehrer (Bundeslehrer), die an Schu-
len im Ausland – mit Ausnahme der Universitäten – sowie an Schülerheimen im
Ausland verwendet werden, Anwendung.
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BLVG § 2

Ausmaß der Lehrverpflichtung

§ 2. (1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer (Erzieher) beträgt
20 Wochenstunden. Die Unterrichtsstunden in den einzelnen Unterrichtsgegen-
ständen sind auf die Lehrverpflichtung mit folgenden Werteinheiten je Wochen-
stunde anzurechnen:

1. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe I
(Anlage 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,167

2. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe II
(Anlage 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,105

3. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe III
(Anlage 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,050

4. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe IV
(Anlage 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,913

5. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe IVa
(Anlage 4a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,955

6. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe IVb
(Anlage 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,977

7. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe V
(Anlage 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,875

8. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe Va
(Anlage 5a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,825

9. für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe VI
(Anlage 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75.

(2) Die Unterrichtsstunden der Lehrer der Verwendungsgruppe L PH sind
auf die Lehrverpflichtung mit 1,290 Werteinheiten je Wochenstunde anzu-
rechnen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 55/2012)

(4) Die Unterrichtsstunden der Lehrer an Praxisschulen entsprechen der
Lehrverpflichtungsgruppe III. Die Teilnahme dieser Lehrer an der Praxisbetreu-
ung im Rahmen der Schulpraktischen Studien ist dem Unterricht an diesen Pra-
xisschulen gleichzuhalten.

(5) Für das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an der Bundes-Berufs-
schule für Uhrmacher in Karlstein in Niederösterreich und an den Berufsschulen
des Bundes im Bereich der Justizanstalten gelten die Bestimmungen des LDG
1984, BGBl. Nr. 302, über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Berufsschul-
lehrer.

(6) Die Unterrichtsstunden der Lehrer am Bundes-Blindenerziehungsinstitut
in Wien und am Bundesinstitut für Gehörlosenbildung in Wien sind mit einer
Werteinheit von eins anzurechnen; für Lehrer, die praktischen Unterricht im
Korbflechten und Bürstenmachen erteilen, gelten jedoch die Werteinheiten der
Lehrverpflichtungsgruppe VI.

(7) Die Beschäftigungsstunden der Kindergärtnerinnen, Sonderkindergärtne-
rinnen und Horterzieherinnen an Übungskindergärten, Übungssonderkindergär-
ten und Übungshorten sind je Beschäftigungsstunde mit 0,875 Werteinheiten
auf die Lehrverpflichtung anzurechnen.
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(8) Die Lehrer sind nach Möglichkeit im vollen Ausmaß ihrer Lehrverpflich-
tung zur Unterrichtserteilung heranzuziehen.

(9) Im Rahmen der Supplierreserve einer Praxisschule tätige Lehrer haben
abwesende Lehrer der Praxisschule zu vertreten, soweit nicht der Leiter gemäß
§ 3 Abs. 7 zweiter Satz zur Vertretung verpflichtet ist. Wird der Lehrer nicht in
dem Ausmaß zur Vertretung herangezogen, das dem Prozentsatz seiner Lehr-
verpflichtung entspricht, mit dem er der Supplierreserve zugewiesen ist, hat er in
dem auf diesen Prozentsatz fehlenden Ausmaß seiner Arbeitszeit im Rahmen
der Ausbildungsorganisation, primär an der Organisation der schulpraktischen
Ausbildung, mitzuarbeiten. Diese Mitarbeit ist dabei für je zwei tatsächlich aufge-
wendete Arbeitsstunden mit einer Werteinheit auf die Lehrverpflichtung anzu-
rechnen.

(10) Die Bildung einer Supplierreserve an Praxisschulen im Sinne des
Abs. 9 ist, soweit es die Aufrechterhaltung des praxisschulmäßigen Unterrich-
tes zwingend erfordert, bis zu jener Zahl von Werteinheiten zulässig, die sich
ergibt aus

1. 7% der an der Praxisvolksschule oder 6% der an der Praxismittelschule für
die Unterrichtserteilung vorgesehenen Werteinheiten und

2. – sofern nicht ein eigener Abteilungsleiter für die schulpraktische Ausbil-
dung bestellt ist –
2,00 Werteinheiten bei bis zu 50 Studierenden, 2,75 Werteinheiten bei 51
bis 100 Studierenden, 3,50 Werteinheiten bei 101 bis 150 Studierenden,
4,25 Werteinheiten bei 151 bis 200 Studierenden, 5,00 Werteinheiten bei
201 bis 250 Studierenden, 5,75 Werteinheiten bei 251 bis 300 Studieren-
den und 6,50 Werteinheiten bei über 300 Studierenden des betreffenden
Diplomstudiums, die im jeweiligen Studienjahr schulpraktische Studien ab-
solvieren.

(11) Die Bildung der Supplierreserve an Praxisschulen hat in der Weise zu
erfolgen, daß jeweils ein Prozentsatz der Lehrverpflichtung eines Lehrers oder
mehrerer Lehrer der Supplierreserve zugewiesen wird. Werteinheiten gemäß
Abs. 10 Z 1 sind, sofern nicht § 3 Abs. 7 zweiter Satz anzuwenden ist, vorrangig
für Supplierungen an der Praxisschule zu verwenden.

(12) Im Rahmen der Zuweisung zur Mitverwendung an einer (privaten) Pä-
dagogischen Hochschule außerhalb der Praxisschule, an einem privaten Stu-
diengang, Hochschullehrgang oder Lehrgang ist für 32 Lehrveranstaltungs-
stunden, die an der Pädagogischen Hochschule im Zeitraum 1. September bis
31. August des Folgejahres zu erbringen sind, eine Wochenstunde der Lehrver-
pflichtungsgruppe I für das jeweilige Schuljahr auf die Erfüllung der Lehrver-
pflichtung anzurechnen. Aus Anlass der Abhaltung und des Unterbleibens der
Abhaltung solcher Lehrveranstaltungsstunden ist § 61 Abs. 5 und 8 GehG nicht
anzuwenden.

(13) Soweit im Rahmen der Zuweisung zur Mitverwendung an einer Pädago-
gischen Hochschule aus besonderen Gründen die Wahrnehmung von Aufgaben
gemäß § 200d Abs. 2 Z 2 bis 6 BDG 1979 oder § 48g Abs. 2 Z 2 bis 6 VBG vor-
gesehen ist, sind je Werteinheit 80 Arbeitsstunden für die Diensteinteilung zu
berücksichtigen.
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§ 2a. Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Schulcluster-Leitung vermin-
dert sich nach Maßgabe der Zuweisung gemäß § 207n Abs. 5 Z 1 BDG 1979.

§ 3. (1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Leiter der unter § 1 Abs. 1
fallenden Schulen und der Leiter der Bundeskonvikte vermindert sich je nach der
Zuweisung dieser Schulen und Bundeskonvikte zu den Dienstzulagengruppen
im Sinne des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54. Das Ausmaß der
Verminderung der Lehrverpflichtung des Leiters beträgt bei Zuweisung der
Schule zur

a) Dienstzulagengruppe V 8 Wochenstunden,
b) Dienstzulagengruppe IV 12 Wochenstunden,
c) Dienstzulagengruppe III 14 Wochenstunden,
d) Dienstzulagengruppe II 16 Wochenstunden,
e) Dienstzulagengruppe I 18 Wochenstunden der Lehrverpflichtungs-

gruppe III.

(2) Leiter von allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen
(ausgenommen Bildungsanstalten für Elementarpädagogik) und der Höheren
technischen Bundeslehranstalt, Bundes-Handelsakademie und Bundes-Han-
delsschule Wien III, deren Dienstzulage gemäß § 57 Abs. 6 des Gehaltsgeset-
zes 1956 erhöht ist, sind von der Unterrichtserteilung befreit.

(3) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der Schule erfordern, kann das
zuständige Bundesministerium für Leiter, deren Lehrverpflichtungsausmaß sich
nach Abs. 1 richtet, eine Herabsetzung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung
oder Befreiung von der Lehrverpflichtung verfügen.

(3a) Bei der Ermittlung der Lehrverpflichtung der Leiter ganztägiger Schulfor-
men ist, wenn ein gesonderter Leiter des Betreuungsteiles gemäß § 12 Abs. 4
bestellt ist, von jener Dienstzulagengruppe auszugehen, die sich ohne Berück-
sichtigung der Gruppen im Betreuungsteil ergäbe.

(3 b) Beträgt die Minderung der Lehrverpflichtung der Leiterin oder des Lei-
ters, die oder der gemäß § 207 a Abs. 3 BDG 1979 mit der Leitung einer oder
zwei weiteren Schulen mitbetraut ist, mehr als 20 Werteinheiten, so darf die
Leiterin oder der Leiter die die volle Lehrverpflichtung übersteigende Anzahl
von Werteinheiten einer an der mitgeleiteten Schule tätigen Lehrperson zur
verwaltungsmäßigen Unterstützung der Schulleitung zuweisen. Bei der Be-
trauung mit der Leitung zweier weiterer Schulen darf die Gesamtsumme der
20 Werteinheiten überschreitenden Minderung der Lehrverpflichtung zwi-
schen jeweils einer an den mitgeleiteten Schulen tätigen Lehrperson aufgeteilt
werden.

(4) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Direktor-Stellvertreter und der Er-
ziehungsleiter an Höheren Internatsschulen des Bundes vermindert sich um
14 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III.

(5) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Abteilungsvorstände an
1. höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten,
2. gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen mit Aus-

nahme der Fachschulen für Bekleidungsgewerbe und
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3. der Höheren technischen Bundeslehranstalt, Bundes-Handelsakademie
und Bundeshandelsschule Wien III

vermindert sich um je eine Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe I für
jede ihnen unterstehende Klasse, höchstens jedoch um 14 Wochenstunden der
Lehrverpflichtungsgruppe I.

(6) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Abteilungsvorstände, die nicht un-
ter Abs. 5 fallen, und der Fachvorstände gemäß § 58 Abs. 1 Z 11 bis 13 des Ge-
haltsgesetzes 1956 vermindert sich um zwei Wochenstunden der Lehrverpflich-
tungsgruppe V und zusätzlich um je eine Wochenstunde der Lehrverpflichtungs-
gruppe V für jede ihnen unterstehende Klasse, höchstens jedoch um 18 Wo-
chenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe V.

(7) Leiter von Pädagogischen Hochschulen eingegliederten Praxisschulen
mit mehr als sieben Klassen sind von der Unterrichtserteilung befreit. Sie sind je-
doch verpflichtet, an einer Praxisschule mit acht oder neun Klassen abwesende
Praxisschullehrer bis zum Ausmaß von zwei Unterrichtsstunden sowie an einer
Praxisschule mit zehn bis zwölf Klassen abwesende Praxisschullehrer bis zum
Ausmaß von einer Unterrichtsstunde pro Woche zu vertreten. Hiefür gebührt ih-
nen abweichend von § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 keine Vergütung. Die Un-
terrichtsverpflichtung des Leiters einer Praxisschule mit weniger als acht Klas-
sen vermindert sich beim Leiter einer als Praxisschule eingerichteten Volks-
schule um eine Wochenstunde für die Leitung der Schule sowie um jeweils eine
weitere Wochenstunde für jede an der Schule geführte Klasse sowie beim Leiter
einer als Praxisschule eingerichteten Mittelschule um zwei Wochenstunden für
die Leitung der Schule sowie um jeweils 1,5 weitere Wochenstunden für jede an
der Schule geführte Klasse.

(8) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Abteilungsvorstände an den Bil-
dungsanstalten für Elementarpädagogik, an den Bildungsanstalten für Sozial-
pädagogik und an den Instituten für Sozialpädagogik beträgt die nachstehend
angeführte Anzahl von Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III:

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(10) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Abteilungsvorstände an Bundes-
sportakademien vermindert sich um

1. 8 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III, wenn der Abteilungs-
vorstand Kurse in der Dauer von nicht mehr als 150 Kurstagen zu be-
treuen hat,

2. 9 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III, wenn der Abteilungs-
vorstand Kurse in der Dauer von nicht mehr als 200 Kurstagen zu be-
treuen hat,

Gruppenanzahl des Übungs-
kindergartens(-horts)

Klassenanzahl der Bildungsanstalt

bis 6 Klassen 7 bis 10 Klassen ab 11 Klassen

Gruppen Wochenstunden

bis 3 8 7 6
4 und mehr 7 6 5
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3. 11 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III, wenn der Abtei-
lungsvorstand Kurse in der Dauer von nicht mehr als 250 Kurstagen zu be-
treuen hat,

4. 12 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III, wenn der Abtei-
lungsvorstand Kurse in der Dauer von nicht mehr als 300 Kurstagen zu be-
treuen hat,

5. 14 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III, wenn der Abtei-
lungsvorstand Kurse in der Dauer von mehr als 300 Kurstagen zu be-
treuen hat.

Bei ganzjährigen Unterrichtsveranstaltungen, die nach dem in der Verordnung
BGBl. Nr. 201/1975 geregelten Lehrplan geführt werden, sind die Schultage den
Kurstagen gleichzuhalten. Als Schultag ist ein Kalendertag nur einmal zu zählen.

(11) Für die Leiterin oder den Leiter, die Abteilungsvorständin oder den Ab-
teilungsvorstand, die Fachvorständin oder den Fachvorstand oder die Erzie-
hungsleiterin oder den Erziehungsleiter, deren oder dessen Lehrverpflichtung
herabgesetzt ist, verringert sich auch die Verminderung der Unterrichtsverpflich-
tung im Sinne der Abs. 1 bis 10. Die Lehrverpflichtung der Lehrperson, die ge-
mäß § 213a Abs. 1 BDG 1979 mit der Leitung teilbetraut ist, vermindert sich in
dem Ausmaß, um das sich die Verminderung der Unterrichtsverpflichtung bei
der Inhaberin oder beim Inhaber der Leitungsfunktion reduziert.

§ 4. Die §§ 2 und 3 sind
1. auf Lehrer an nicht ganzjährig geführten Schulen und Klassen,
2. auf Lehrer an lehrgangs-, kurs- oder seminarmäßig geführten Schulen,

Klassen und Studienveranstaltungen und
3. auf Lehrer mit auf Grund der Lehrfächerverteilung, von Blockungen und

anderen autonomen Gestaltungsmöglichkeiten unregelmäßiger oder nicht
ganzjähriger Unterrichtserteilung

mit wöchentlich unterschiedlichem Beschäftigungsausmaß mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Gesamtzahl der Jahresstunden jener eines vergleichbaren Leh-
rers in den von Z 1 bis 3 nicht erfassten Fällen entspricht. Als nicht ganzjährig ge-
führte Schulen und Klassen gelten insbesondere Schulen und Klassen, deren Un-
terrichtsjahr auf Grund schulzeitrechtlicher Vorschriften verkürzt wird, sowie Klas-
sen, bei denen wegen einer abschließenden Prüfung (zB Reifeprüfung, Reife- und
Diplomprüfung oder Abschlussprüfung) für Schüler das Unterrichtsjahr gemäß § 2
Abs. 2 Z 1 lit. c des Schulzeitgesetzes 1985, BGBl. Nr. 77, mit dem Tag vor dem
Beginn der Klausurprüfung endet. Bei einem nicht im Ausmaß seiner vollen Lehr-
verpflichtung verwendeten Lehrer ist in den Fällen der Z 1 bis 3 eine unterschiedli-
che Verwendung in der Höhe des sich ergebenden Mittelwertes abzugelten.

§ 5. Bei Unterrichtserteilung an
1. allgemein bildenden höheren Schulen für Berufstätige,
2. berufsbildenden mittleren und höheren Schulen für Berufstätige und
3. als Schulen für Berufstätige geführten Lehrgängen und Kollegs an Bil-

dungsanstalten
sind Unterrichtsstunden, die stundenplanmäßig um oder nach 18.45 Uhr begin-
nen, mit 4/3 des in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Ausmaßes zu werten.
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§ 6. Soweit für einzelne Unterrichtsgegenstände lehrplanmäßig nicht die Er-
teilung wöchentlicher Unterrichtsstunden Wochenstunden), sondern

1. nur die Abhaltung von Exkursionen oder tageweisen Lehrveranstaltungen
oder

2. Fernunterricht
vorgesehen ist, hat der zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit der
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport unter Bedachtnahme auf die Inanspruchnahme des Lehrers bei die-
sen Lehrveranstaltungen das Ausmaß der Anrechnung auf die Lehrverpflichtung
allgemein durch Verordnung oder im Einzelfall zu bestimmen.

§ 7. (1) Der zuständige Bundesminister hat für Unterrichtsgegenstände, die
1. vom § 2 nicht erfaßt sind oder
2. neu eingeführt werden,

das Ausmaß der Lehrverpflichtung durch Verordnung festzusetzen. Maßgebend
hiefür ist die Belastung des Lehrers im Vergleich zur Belastung mit den im § 2
Abs. 1 genannten Unterrichtsgegenständen.

(2) Bei Verordnungen gemäß Abs. 1 kann von einer Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt abgesehen werden, wenn Unterrichtsgegenstände

1. im Rahmen schulautonomer Lehrplanbestimmungen oder zusätzlicher
Lehrplanbestimmungen der Bildungsdirektionen (§ 6 Abs. 1 des Schul-
organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962) vorgesehen oder

2. im Rahmen von Schulversuchen oder Organisationsstatuten (§ 14 Abs. 2
des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962) nur an einzelnen Schulen
geführt

werden. In diesen Fällen sind solche Verordnungen durch Anschlag in den be-
treffenden Schulen kundzumachen. Sie treten, soweit darin nicht anderes be-
stimmt ist, mit Ablauf des Tages des Anschlages in der Schule in Kraft. Eine Ab-
schrift einer solchen Verordnung ist, sofern die Schule einer Bildungsdirektion
untersteht, überdies in der betreffenden Bildungsdirektion zur Einsicht aufzu-
legen.

(3) Bei Verordnungen gemäß Abs. 1 kann von einer Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt abgesehen werden, wenn es sich um Unterrichtsgegenstände
handelt, die im Rahmen der Studienpläne als nicht verpflichtend zu inskribie-
rende Lehrveranstaltungen an einzelnen Pädagogischen Hochschulen geführt
werden. In diesen Fällen sind solche Verordnungen durch Anschlag in der be-
treffenden Pädagogischen Hochschule kundzumachen. Sie treten, soweit darin
nicht anderes bestimmt ist, mit Ablauf des Tages des Anschlages in der Päda-
gogischen Hochschule in Kraft.

§ 8. (1) Über das Ausmaß der Lehrverpflichtung hinaus kann ein Lehrer nur
aus zwingenden Gründen zu Mehrdienstleistungen bis zu einem Viertel des
Ausmaßes seiner Lehrverpflichtung verhalten werden.

(2) Die Lehrverpflichtung kann auf Ansuchen des Lehrers herabgesetzt wer-
den (Lehrpflichtermäßigung). Eine Lehrpflichtermäßigung ist nur zulässig:

1. aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des Lehrers liegen, oder
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2. im öffentlichen Interesse zur Ausübung von Tätigkeiten auf dem Unter-
richtsgebiet des Lehrers, die pädagogische Praxis voraussetzen und mit
der Gewinnung von Erfahrungen verbunden sind, die eine positive Rück-
wirkung auf die konkrete Unterrichtsarbeit des Lehrers erwarten lassen,
oder

3. zur Ausübung anderer der Aufgabe der österreichischen Schule gemäßen
Tätigkeiten auf kulturellem, sozialem, religiösem, sportlichem oder wissen-
schaftlichem Gebiet, wenn dem Bund, von der Einrichtung, für die der Leh-
rer tätig wird, Ersatz nach Abs. 7 geleistet wird.

(3) Eine Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 2 Z 2 oder 3 darf nur dann einge-
räumt werden, wenn

1. dies unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Unterrichtes möglich
ist und

2. die Tätigkeit, für die die Lehrpflichtermäßigung beantragt ist, nicht neben
den lehramtlichen Pflichten ausgeübt werden kann.

(4) Das Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung beträgt in den Fällen des Abs. 2
Z 1 bis zu 50%. Lehrpflichtermäßigungen gemäß Abs. 2 Z 2 und 3 dürfen nur bis
zu jenem Ausmaß gewährt werden, das sicherstellt, daß mit der verbleibenden
Unterrichtsverpflichtung eine dauernde Unterrichtserteilung in zumindest einem
Unterrichtsgegenstand erfolgt.

(5) Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 2 Z 1 sind nur im Gesamtausmaß
von höchstens zwei Jahren, Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 2 Z 2 sind nur
im Gesamtausmaß von höchstens fünf Jahren, Lehrpflichtermäßigungen nach
Abs. 2 Z 3 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens zehn Jahren zulässig.
Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 2 Z 2 und nach Abs. 2 Z 3 dürfen zusam-
men ein Gesamtausmaß von zehn Jahren nicht übersteigen.

(6) Eine Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 2 Z 2 hat eine anteilige Minderung
der Bezüge zur Folge. Die anteilige Minderung der Bezüge tritt nicht ein, wenn
dem Bund die dem Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung entsprechenden anteili-
gen Bezüge ersetzt werden.

(7) Der Ersatz gemäß Abs. 2 Z 3 hat zu umfassen:
1. den dem Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung entsprechenden Aktivitäts-

aufwand für den Lehrer und
2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der dem Ausmaß der Lehrpflichter-

mäßigung entsprechenden Bezüge, von denen der Lehrer einen Pensi-
onsbeitrag gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 oder gemäß § 60 des
Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, zu leisten hat.

(Anm.: Abs. 8 und 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/1997)

Einrechnung von Nebenleistungen

§ 9. (1) Die Tätigkeit des Lehrers, der mit der verwaltungsmäßigen Unter-
stützung des Direktors betraut ist, wird als eine halbe Wochenstunde der Lehr-
verpflichtungsgruppe III je Klasse der Schule in die Lehrverpflichtung einge-
rechnet.
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(1a) Die Tätigkeit der Lehrperson, die mit der Funktion Schulcluster-Adminis-
tration gemäß § 207p Abs. 1 BDG 1979 betraut ist, wird mit jener Zahl von Wert-
einheiten in die Lehrverpflichtung eingerechnet, die der Zuweisung im Sinne des
§ 207n Abs. 8 Z 2 BDG 1979 entspricht.

(1b) Die Tätigkeit der Lehrperson, die (abgesehen von den Fällen des
§ 207n Abs. 11 letzter Satz BDG 1979) mit der Funktion Bereichsleitung betraut
ist, wird nach Maßgabe der Zuweisung im Sinne des § 207n Abs. 4 BDG 1979
im Ausmaß von zwei bis 14 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III
eingerechnet.

(1c) Die Tätigkeit der Lehrperson, die nach Beendigung der leitenden
Funktion gemäß § 207n Abs. 11 BDG 1979 die Schulcluster-Leitung in ihrem
gesamten Aufgabenbereich unterstützt (§ 207p Abs. 3 BDG 1979), ist im ers-
ten Jahr nach der Beendigung mit 100%, im zweiten Jahr nach der Beendi-
gung mit 70% und im dritten Jahr nach der Beendigung mit 50% der Zahl von
Werteinheiten in die Lehrverpflichtung einzurechnen, die der Minderung der
Unterrichtsverpflichtung gemäß § 3 unmittelbar vor der Beendigung der leiten-
den Funktion entspricht. Eine Zuweisung für die Funktion Bereichsleitung ge-
mäß Abs. 1b ist auf das Ausmaß der Einrechnung gemäß dem ersten Satz an-
zurechnen.

(1d) Die Tätigkeit der Lehrperson, die im Schulcluster mit pädagogisch-
didaktischen Projekten und Projekten der Unterrichtsorganisation und Schulent-
wicklung betraut ist, ist – soweit dafür nicht eine andere Form der Abgeltung
oder Berücksichtigung im Rahmen der dienstlichen Pflichten vorgesehen ist –
mit jener Zahl von Werteinheiten in die Lehrverpflichtung einzurechnen, die der
Zuweisung gemäß § 207n Abs. 5 Z 3 BDG 1979 entspricht.

(2) Eine Bestellung zur Unterstützung des Schulleiters nach Abs. 1 ist nur
an höheren oder selbständig geführten mittleren Schulen zulässig, die mindes-
tens acht Klassen aufweisen und an denen weder Direktor-Stellvertreter noch
Abteilungsvorstände vorgesehen sind. Eine solche Bestellung ist weiters zu-
lässig an Bildungsanstalten für Elementarpädagogik und für Sozialpädagogik,
wenn diese Anstalten mindestens acht Klassen aufweisen. Die Bestellung
mehrerer Lehrer an einer Schule ist unzulässig. Gruppen im Rahmen des Be-
treuungsteiles ganztägiger Schulformen und vergleichbarer Betreuungsteile
sind bei der Ermittlung der Zahl der Klassen gemäß Satz 1 und Abs. 1 nicht zu
berücksichtigen.

(2a) Die Betreuung einer nach dem Modell „Schulbibliothek an höheren
Schulen unter Mitarbeit von Schülern“ eingerichteten Schulbibliothek an allge-
meinbildenden höheren Schulen oder (gemeinsam für mehr als eine Schule) an
Schulzentren, denen eine allgemeinbildende höhere Schule angehört, wird in
nachstehendem Ausmaß in die Lehrverpflichtung eingerechnet:

1. als sechs Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe II die Betreu-
ung einer Schulbibliothek der Größenklasse I (bis 600 Schüler, rund
5000 Bände, wöchentliche Öffnungszeit: neun Stunden),

2. als siebeneinhalb Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe II die Be-
treuung einer Schulbibliothek der Größenklasse II (über 600 Schüler, rund
7500 Bände, wöchentliche Öffnungszeit: elf Stunden),
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3. als neun Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe II die Betreu-
ung einer Schulbibliothek der Größenklasse III (über 1000 Schüler, rund
10000 Bände, wöchentliche Öffnungszeit: 13,5 Stunden).

(2b) Die Betreuung einer nach dem Modell „Schulbibliothek an Bildungsan-
stalten für Elementarpädagogik/Bildungsanstalten für Sozialpädagogik unter
Mitarbeit von Schülern“ eingerichteten Schulbibliothek an Bildungsanstalten für
Elementarpädagogik oder Bildungsanstalten für Sozialpädagogik oder (gemein-
sam für mehr als eine Schule) an Schulzentren, denen eine Bildungsanstalt und
eine berufsbildende mittlere oder höhere Schule angehört, wird, soweit die Be-
treuung nicht von anderen Bediensteten besorgt wird und die Schule (die Schu-
len gemeinsam) mehr als 300 Schüler aufweist (aufweisen), nach Abs. 2a Z 1
bis 3 in die Lehrverpflichtung eingerechnet.

(2c) Die Betreuung einer nach dem Modell „Schulbibliothek an berufsbilden-
den mittleren und höheren Schulen“ eingerichteten Schulbibliothek an einer be-
rufsbildenden mittleren oder höheren Schule oder (gemeinsam für mehr als eine
Schule) an Schulzentren, denen nur berufsbildende mittlere oder höhere Schu-
len angehören, wird, soweit die Betreuung nicht von anderen Bediensteten be-
sorgt wird und die Schule (das Schulzentrum) mehr als 300 Schüler aufweist,
nach Abs. 2a Z 1 bis 3 in die Lehrverpflichtung eingerechnet.

(2d) Das in den Abs. 2a, 2b und 2c für die jeweilige Größenklasse festge-
legte Einrechnungsausmaß erhöht sich für die Betreuung von Bibliotheken, zu
deren Betreuungsbereich neben anderen Schülern zusätzlich Abendschüler
(Schüler an mittleren und höheren Schulen für Berufstätige, § 5 des Schulzeitge-
setzes 1985) gehören, sodaß neben den Öffnungszeiten der Schulbibliothek
tagsüber auch Öffnungszeiten an bestimmten Abenden erforderlich sind, in fol-
gendem Ausmaß:

1. bei bis zu 100 Abendschülern um eine halbe Wochenstunde der Lehrver-
pflichtungsgruppe II (zusätzliche wöchentliche Öffnungszeit: eine Stunde),

2. bei 101 bis 200 Abendschülern um eine Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe II (zusätzliche wöchentliche Öffnungszeit: zwei Stunden),

3. bei 201 bis 300 Abendschülern um eineinhalb Wochenstunden der Lehrver-
pflichtungsgruppe II (zusätzliche wöchentliche Öffnungszeit: drei Stunden),

4. bei 301 und mehr Abendschülern um zwei Wochenstunden der Lehrver-
pflichtungsgruppe II (zusätzliche wöchentliche Öffnungszeit: vier Stunden).

(2e) Die Betreuung einer nach dem Modell „Schulbibliothek an Praxishaupt-
schulen“ eingerichteten Bibliothek an Praxishauptschulen wird, soweit die Be-
treuung nicht von anderen Bediensteten besorgt wird, in nachstehendem Aus-
maß in die Lehrverpflichtung eingerechnet:

1. an Praxishauptschulen bis zu elf Klassen als vier Wochenstunden der
Lehrverpflichtungsgruppe III,

2. an Praxishauptschulen ab zwölf Klassen als fünf Wochenstunden der
Lehrverpflichtungsgruppe III.

(2 f) Gehört die Schule einem Schulzentrum an, für das eine gemeinsame
Schulbibliothek (Bibliothek) eingerichtet ist, ist eine gesonderte Einrechnung für
die Betreuung einer Schulbibliothek (Bibliothek) an dieser Schule unzulässig.

(Anm.: Abs. 2g aufgehoben durch BGBl. I Nr. 142/2000)
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(3) Inwieweit Nebenleistungen, für die keine Vergütungen vorgesehen sind
und die

1. vom Lehrer außerhalb der mit dem Unterricht verbundenen Pflichten er-
bracht werden und

2. durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht erfasst sind,
in die Lehrverpflichtung eingerechnet werden, hat der zuständige Bundesminis-
ter im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport entweder allgemein durch Verord-
nung oder im Einzelfall zu bestimmen. Maßgebend hiefür ist die aus der Neben-
leistung erwachsende zusätzliche Belastung des Lehrers im Vergleich zu den in
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes angeführten Leistungen.

(3a) Der Schulleiter kann unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Be-
lastung der Lehrer durch die Nebenleistungen eine andere Verteilung der Ein-
rechnungen vornehmen, die für die betreffende Schule nach den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes oder einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlasse-
nen Verordnung vorgesehen sind. Er hat hiebei im Einvernehmen mit dem
Dienststellenausschuss vorzugehen.

(3b) Zusätzlich zu den auf Grund einer Verordnung gemäß Abs. 3 an einer
Schule zustehenden Einrechnungen kann der Schulleiter für die pädagogisch-
fachliche Betreuung der für den lehrplanmäßigen Unterricht verwendeten Infor-
mationstechnologie-Arbeitsplätze an mittleren und höheren Schulen

1. mit mindestens 11 Klassen eine Einrechnung von einer Wochenstunde,
2. mit mindestens 20 Klassen eine Einrechnung von zwei Wochenstunden,
3. mit mindestens 30 Klassen eine Einrechnung von drei Wochenstunden,
4. mit mindestens 40 Klassen eine Einrechnung von vier Wochenstunden

der Lehrverpflichtungsgruppe II je Schule in die Lehrverpflichtung eines Lehrers
oder mehrerer Lehrer vornehmen. Der Schulleiter hat hiebei im Einvernehmen
mit dem Dienststellenausschuss vorzugehen. Bei der Inanspruchnahme von im
ersten Satz angeführten Wochenstunden verringert sich der Anspruch auf Ver-
gütung gemäß § 61b des Gehaltsgesetzes 1956 im selben Ausmaß an Wochen-
stunden.

(4) Für Lehrer der Verwendungsgruppe L PH finden die Abs. 1 bis 3 keine
Anwendung.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 142/2000)

§ 9a. Die von einem Unterrichtspraktikanten in einem Unterrichtsgegenstand
zu haltenden Unterrichtsstunden sind in die Lehrverpflichtung des Lehrers ein-
zurechnen, der mit der Betreuung des Unterrichtspraktikanten im betreffenden
Unterrichtsgegenstand betraut ist.

Einrechnung von Erziehertätigkeiten und
Aufsichtsführung in die Lehrverpflichtung

§ 10. (1) Die Erziehertätigkeit der Lehrer (Erzieher) an Internatsschulen oder
Schülerheimen des Bundes oder an gleichartigen Anstalten ist, soweit in den fol-
genden Absätzen nicht anderes bestimmt wird, je Beschäftigungsstunde in der
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Woche mit 0,5 Werteinheiten auf die Lehrverpflichtung anzurechnen bezie-
hungsweise zu vergüten. Beschäftigungsstunde ist eine Stunde, in der der Er-
zieher nach der bestehenden Diensteinteilung mit der Betreuung und Beaufsich-
tigung von Zöglingen außerhalb der Zeit des Nachtdienstes (Abs. 3) und der im
Abs. 6 angeführten Dienstleistung beauftragt ist und die nicht durch die Erzie-
herzulage gemäß § 60a des Gehaltsgesetzes 1956 abgegolten wird.

(2) Die Erziehertätigkeit an Sonn- und Feiertagen ist abweichend vom Abs. 1
je Beschäftigungsstunde in der Woche mit 0,75 Werteinheiten auf die Lehrver-
pflichtung anzurechnen beziehungsweise zu vergüten.

(3) Als Nachtdienst gilt der neunstündige Zeitraum, der dem dienstplan-
mäßigen Wecken der vom Erzieher zu betreuenden Zöglinge vorangeht. Ein wö-
chentlich geleisteter Nachtdienst ist, soweit er nicht durch die Erzieherzulage ge-
mäß § 60a des Gehaltsgesetzes 1956 abgegolten wird, mit 2,25 Werteinheiten
auf die Lehrverpflichtung anzurechnen beziehungsweise zu vergüten.

(4) Abweichend vom Abs. 3 sind Nachtdienste, die
1. an einem Sonn- oder Feiertag beginnen und an einem Werktag enden, mit

2,625 Werteinheiten,
2. an einem Werktag beginnen und an einem Sonn- oder Feiertag enden, mit

3 Werteinheiten,
3. zur Gänze auf Sonn- beziehungsweise Feiertage fallen, mit 3,375 Wert-

einheiten
auf die Lehrverpflichtung anzurechnen beziehungsweise zu vergüten.

(5) Für Erzieher am Bundes-Blindenerziehungsinstitut, am Bundesinstitut für
Gehörlosenbildung und an der Höheren technischen Bundeslehranstalt, Bun-
des-Handelsakademie und Bundes-Handelsschule Wien III sind die Nacht-
dienste mit 150 vH jener Zahl von Werteinheiten auf die Lehrverpflichtung anzu-
rechnen beziehungsweise zu vergüten, die im Abs. 3 oder 4 für die betreffende
Art des Nachtdienstes vorgesehen sind.

(6) Wird ein Erzieher während der Unterrichtszeit der Zöglinge zur Dienst-
leistung, während der er nicht von vornherein mit der Betreuung und Beaufsich-
tigung von Zöglingen beauftragt ist, eingeteilt, so ist diese Zeit je Stunde in der
Woche mit 0,25 Werteinheiten auf die Lehrverpflichtung anzurechnen bezie-
hungsweise zu vergüten.

(7) Für Lehrer ist nach Möglichkeit neben ihrer Erziehertätigkeit eine unter-
richtliche Verwendung vorzusehen, wenn sie hiefür die entsprechenden Ernen-
nungserfordernisse erfüllen.

(8) § 2 Abs. 8 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß für die Berechnung des
vollen Ausmaßes der Lehrverpflichtung neben der Unterrichtserteilung auch
jene Erziehertätigkeit heranzuziehen ist, die nicht durch die Erzieherzulage nach
§ 60a des Gehaltsgesetzes 1956 abgegolten wird.

(9) Die Aufsichtsführung an Tagesschulheimen, offenen Studiersälen und
ähnlichen Einrichtungen ist für je zwei tatsächlich gehaltene Stunden als eine
Unterrichtsstunde der Lehrverpflichtungsgruppe III auf die Lehrverpflichtung an-
zurechnen.
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(10) Inwieweit Nebenleistungen, die vom Erzieher außerhalb
1. der gemäß Abs. 1 bis 7 und 9 genannten Leistungen und
2. der durch die Erzieherzulage gemäß § 60a des Gehaltsgesetzes 1956 ab-

gegoltenen Leistungen
erbracht werden, in die Lehrverpflichtung eingerechnet werden, hat der zustän-
dige Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bun-
desminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport entweder allgemein
durch Verordnung oder im Einzelfall zu bestimmen. Maßgebend hiefür ist die
aus der Nebenleistung erwachsende zusätzliche Belastung des Erziehers im
Vergleich zu den im § 9 angeführten Leistungen.

Mitverwendung an einer Schule im Ausland

§ 11. (1) Wird der Lehrer mit einem Teil seiner Lehrverpflichtung an einer
Schule im Ausland verwendet, sind die Unterrichtsstunden an der Schule im
Ausland auf die Lehrverpflichtung anzurechnen.

(2) Diese Unterrichtsstunden sind dabei mit jener Zahl von Werteinheiten je
Wochenstunde anzurechnen, die sich

1. ausgehend vom entsprechenden österreichischen Unterrichtsgegenstand
(§ 2 Abs. 1) und

2. unter Berücksichtigung einer abweichenden Dauer der Unterrichtsstunde
und der jährlichen Unterrichtszeit ergibt.

(3) Besteht kein entsprechender österreichischer Unterrichtsgegenstand, hat
der zuständige Bundesminister jene Zahl von Werteinheiten im Einzelfall festzu-
legen, die der Anrechnung zugrunde zu legen ist. Maßgebend hiefür ist die zeit-
liche Belastung des Lehrers mit dem ausländischen Unterrichtsgegenstand im
Vergleich zur zeitlichen Belastung mit den im § 2 Abs. 1 genannten Unterrichts-
gegenständen.

(4) Eine Verwendung nach Abs. 1 darf nur unterrichtliche Tätigkeiten umfas-
sen und ist nur an Schulen in grenznahen Orten zulässig. Sie darf nicht so ge-
staltet sein, daß der Lehrer

1. im Ausland wohnen muß oder
2. an der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben an der inländischen Schule

beeinträchtigt wird.
(5) Eine solche Verwendung bedarf
1. eines Auftrages der Bundesministerin oder des Bundesministers für Bil-

dung, Wissenschaft und Forschung und
2. der Zustimmung des ausländischen Schulerhalters und des Lehrers.
(6) Erhält der Lehrer für oder im Zusammenhang mit seiner Verwendung

nach Abs. 1 Zuwendungen von dritter Seite, hat er diese dem Bund abzuführen.

Einrechnung von Tätigkeiten in ganztägigen Schulformen
in die Lehrverpflichtung

§ 12. (1) Die Tätigkeit der Lehrer und Erzieher im Betreuungsteil ganztägiger
Schulformen ist gemäß den Abs. 2 bis 4 abzugelten. § 60a des Gehaltsgesetzes
1956 und § 10 sind nicht anzuwenden.
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(2) Eine Wochenstunde der gegenstandsbezogenen Lernzeit gilt als eine Wo-
chenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe des entsprechenden Gegenstandes.

(3) Die Betreuung der individuellen Lernzeit und der Freizeit ist je Betreu-
ungsstunde in der Woche mit einer halben Wochenstunde der Lehrverpflich-
tungsgruppe III auf die Lehrverpflichtung anzurechnen.

(4) Wird die Leitung des Betreuungsteiles an einer ganztägigen Schulform
1. dem gemäß § 9 mit der verwaltungsmäßigen Unterstützung des Direktors

betrauten Lehrer oder
2. einem anderen Lehrer oder einem Erzieher

übertragen, sind für die mit der Leitung des Betreuungsteiles verbundenen Auf-
gaben 0,5 Werteinheiten je Gruppe in die Lehrverpflichtung einzurechnen. Die
Bestellung mehrerer Leiter des Betreuungsteiles an einer ganztägigen Schul-
form ist unzulässig.

(5) Die Beschäftigung von Lehrern in der Betreuung der individuellen Lern-
zeit und in der Betreuung der Freizeit im Betreuungsteil ganztägiger Schulfor-
men ist – ausgenommen die vertretungsweise Betreuung – nur mit Zustimmung
des Lehrers zulässig.

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 13. (1) An mittleren und höheren Schulen können für Lehrer, die mit der
Implementierung der Software-Komponenten, die für die Vollziehung des
Dienst- und Besoldungsrechtes der Lehrer erforderlich sind, an den Schulen be-
traut sind, in den Unterrichtsjahren 2004/2005 bis 2006/2007 je Schule in die
Lehrverpflichtung eingerechnet werden:

1. bis zu einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe II bei bis zu
zehn Klassen,

2. bis zu zwei Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe II bei elf bis
19 Klassen,

3. bis zu drei Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe II ab 20 Klassen.
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999)
(3) Lehrpflichtermäßigungen im öffentlichen Interesse, die nach § 8 in der bis

31. August 1993 geltenden Fassung gewährt wurden, sind auf das Gesamtaus-
maß von zehn Jahren gemäß § 8 Abs. 5 in der ab 1. September 1993 geltenden
Fassung, höchstens jedoch mit fünf Jahren anzurechnen.

§ 14. Soweit durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für Lehrer,
die sich am 31. August 1964 im Dienststande befanden, eine Erhöhung des
Ausmaßes der Lehrverpflichtung in einzelnen Unterrichtsgegenständen eintritt,
gilt für sie das am 31. August 1964 geltende Ausmaß der Lehrverpflichtung für
diese Unterrichtsgegenstände weiter.

Ermäßigung der Lehrverpflichtung

§ 14a. (1) Auf Zeiten einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach § 8
Abs. 8 in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung sind § 8 Abs. 8 und 9 in
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der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung und § 22 Abs. 4 des Gehalts-
gesetzes 1956 in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung weiterhin an-
zuwenden.

(2) Das Außerkrafttreten des § 8 Abs. 8 mit 30. Juni 1997 bewirkt kein vor-
zeitiges Enden einer nach dieser Bestimmung erfolgten Ermäßigung der Lehr-
verpflichtung.

(3) Zeiten einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach § 8 Abs. 8 in der bis
zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung sind auf die Höchstdauer der Herabset-
zung der Wochendienstzeit nach § 50a Abs. 3 BDG 1979 nicht anzurechnen.

§ 15. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1964 in Kraft.
(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen

wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die bisher geltenden

Bestimmungen über die Lehrverpflichtung der unter dieses Bundesgesetz fallen-
den Lehrer außer Kraft.

(4) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassenden Verordnungen
können mit Wirksamkeit vom Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes
erlassen werden.

(5) Es treten in Kraft:
1. § 9 Abs. 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992 mit

1. Februar 1993,
2. § 8 und § 12 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/

1992 mit 1. September 1993.
(6) § 6, § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 10 in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. Nr. 256/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.
(7) § 3 Abs. 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 tritt

mit 1. September 1993 in Kraft.
(8) Es treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 13, § 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2b, § 13, § 14 und § 16 in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994 mit 1. Jänner 1994,
2. § 3 Abs. 3a und § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/

1994
a) hinsichtlich der ersten und fünften Schulstufe sowie des Polytechni-

schen Lehrganges mit 1. September 1994,
b) hinsichtlich der zweiten und sechsten Schulstufe mit 1. September

1995,
c) hinsichtlich der dritten und siebenten Schulstufe mit 1. September

1996,
d) hinsichtlich der vierten und achten Schulstufe mit 1. September 1997.

(9) Es treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 5 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994

mit 1. September 1994,
2. Anlage 1 Z 44, 178a, 182a, 224a, 232a, 235a und Anlage 2 Z 1 bis 1d,

5a, 5b, 15a bis 15e, 25a bis 25c, 29a, 29b, 30a bis 30c, 32a und An-
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lage 3 Z 23, 52, 74, 110, 131a, 166, 238a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. September 1994,

3. Anlage 4a Z 1 und 4 und Anlage 5 Z 70 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 665/1994
a) hinsichtlich der 1. und 2. Klassen der Fachschulen für wirtschaftliche

Berufe mit 1. September 1994,
b) hinsichtlich der 3. Klassen der Fachschulen für wirtschaftliche Berufe

mit 1. September 1995,
4. die Aufhebung der Anlage 3 Z 26, 83, 84, 173, 177, 214 und 253 mit Ablauf

des 31. August 1994,
5. die Aufhebung der Anlage 5 Z 5

a) hinsichtlich der 1. und 2. Klassen der Fachschulen für wirtschaftliche
Berufe mit Ablauf des 31. August 1994,

b) hinsichtlich der 3. Klassen der Fachschulen für wirtschaftliche Berufe
mit Ablauf des 31. August 1995.

(10) § 8 Abs. 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/
1995 tritt mit 1. September 1995 in Kraft.

(11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten in Kraft:
1. § 5, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 4 und 5 und
2. die Aufhebung des § 7 Abs. 3

mit 1. September 1996.

(12) § 14a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 61/1997 und die Aufhebung des § 8 Abs. 8 und 9 durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 61/1997 treten mit 1. Juli 1997 in Kraft.

(13) § 4 und § 9 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 138/1997 treten mit 1. September 1998 in Kraft. § 4 Abs. 2 und die Absatz-
bezeichnung des § 4 Abs. 1 treten mit Ablauf des 31. August 2008 außer Kraft.

(14) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 treten in
Kraft:

1. § 11 Abs. 5 Z 1 mit 15. Februar 1997,
2. § 8 Abs. 3 Z 2 und § 14a Abs. 3 mit 1. Juli 1998,
3. § 2 Abs. 12, § 7 Abs. 1 und § 9 Abs. 2b bis 2g und 3a mit 1. September

1998,
4. die Aufhebung des § 7 Abs. 3 und des § 15 Abs. 11 letzter Satz mit 1. Sep-

tember 1998.

(15) § 11 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999
tritt mit 1. August 1999 in Kraft. Zugleich treten § 13 Abs. 1 und 2 und § 15 Abs. 2
zweiter Satz in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft.

(16) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 treten in Kraft:
1. § 6, § 8 Abs. 6, § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 10 und § 11 Abs. 5 Z 1 mit 1. April

2000,
2. § 1, § 7 Abs. 3, § 9 Abs. 2b und § 13 Abs. 1 mit 1. September 2000.

(17) § 9 Abs. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2e, 3 und 3a und § 12 Abs. 4 Z 1 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000, die Aufhebung des § 9 Abs. 2g
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und 5 durch das angeführte Bundesgesetz und der Entfall der bisherigen An-
lagen 7 bis 9 auf Grund des Art. 47 des angeführten Bundesgesetzes treten mit
1. September 2001 in Kraft.

(18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 treten in Kraft:
1. § 11 Abs. 5 Z 1 mit 1. April 2000,
2. § 9 Abs. 3b und § 13 Abs. 1 mit 1. September 2001.
(19) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 treten in

Kraft:
1. § 2 Abs. 3, 4, 9 und 10 Z 2, § 3 Abs. 6, 7, 8, 8a, 9, 9a und 10, § 6, § 9

Abs. 3, § 10 Abs. 10 und § 13 Abs. 1 mit 1. September 2002,
2. § 8 Abs. 7 mit 1. Jänner 2003.

§ 6, § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 119/2002 treten mit Ablauf des 31. August 2004 außer Kraft. Mit 1. Septem-
ber 2004 treten § 6, § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 10 in der bis zum Ablauf des
31. August 2002 geltenden Fassung wieder in Kraft.

(20) § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 tritt
mit 1. September 2003 in Kraft.

(21) § 6, § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 10 und § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft. § 6, § 9
Abs. 3 und § 10 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/
2004 treten mit Ablauf des 31. August 2008 außer Kraft. Mit 1. September 2008
treten § 6, § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 10 in der bis zum Ablauf des 31. August
2002 geltenden Fassung wieder in Kraft.

(22) § 9 Abs. 2d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 tritt
mit 1. September 2005 in Kraft.

(23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in
Kraft:

1. § 4 Abs. 1 in der Fassung des Art. 10 Z 8 mit 1. September 2006,
2. § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 2, 3 und 12, § 3, § 4 Abs. 1 in der Fassung des Art. 10

Z 9 und § 7 Abs. 3, § 9 Abs. 4 mit 1. Oktober 2007.
(24) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in Kraft:
1. § 11 Abs. 5 Z 1 mit 1. März 2007 und
2. § 3 Abs. 7a mit 1. Oktober 2007.
(25) § 2 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2007 tritt

mit 1. Oktober 2007 in Kraft.
(26) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2009 tritt mit

1. September 2009 in Kraft.
(27) § 3 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012 tritt

mit 1. Oktober 2010 in Kraft. § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 9, 12 und 13, die Aufhebung
des bisherigen § 3 Abs. 7 und die Neubezeichnung des bisherigen § 3 Abs. 7a
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012 treten mit 1. Septem-
ber 2013 in Kraft; gleichzeitig tritt § 2 Abs. 3 außer Kraft.

(28) § 3 Abs. 8 und 11 sowie der Entfall des § 3 Abs. 9 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten mit 1. September 2013 in Kraft.
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(29) § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 tritt
mit 1. September 2015 in Kraft.

(30) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten in
Kraft:

1. § 2a, § 3 Abs. 3b sowie § 9 Abs. 1a bis 1d mit 1. September 2018 und
2. § 7 Abs. 2 Z 1 und Z 2 mit 1. Jänner 2019.
(31) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-

ten in Kraft:
1. § 3 Abs. 2, 8 und 10 sowie § 9 Abs. 2 und 2b mit 1. September 2016,
2. § 6, § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 10 und § 11 Abs. 5 Z 1 mit 8. Jänner 2018.
(32) § 3 Abs. 2 und 7 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018,

BGBl. I Nr. 102/2018, treten mit 1. September 2019 in Kraft.
(33) § 9 Abs. 1c in der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I

Nr. 112/2019, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(34) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,

treten in Kraft:
1. § 6, § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 10 mit 29. Jänner 2020,
2. § 2 Abs. 10 und § 3 Abs. 7 mit 1. September 2020.

§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit darin nichts an-
deres bestimmt ist, jedes Bundesministerium, und zwar insoweit betraut, als es
oberste Dienstbehörde ist.
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Anlage 1

Lehrverpflichtungsgruppe I

1. Allgemein chemisch-technologisches Praktikum an höheren Lehran-
stalten für Biochemie und Schädlingsbekämpfung.

2. Allgemeine Biologie an höheren Lehranstalten für Biochemie und
Schädlingsbekämpfung, für Technische Chemie und für Gerbereiche-
mie und Ledertechnik.

3. Allgemeine chemische Technologie an höheren Lehranstalten für Bio-
chemie und Schädlingsbekämpfung.

4. Allgemeine Maschinenkunde an Fachschulen für Gerbereichemie und
Ledertechnik.

5. Allgemeine Maschinenkunde mit Konstuktionsübungen an höheren
Lehranstalten für Holztechnik.

6. Analytisch-chemische Übungen an höheren Lehranstalten für Silikat-
technik.

7. Analytische Chemie an höheren Lehranstalten für Technische Chemie,
für Biochemie und Schädlingsbekämpfung, für Gerbereichemie und Le-
dertechnik und für Silikattechnik, sowie an Fachschulen für Gerberei-
chemie und Ledertechnik.

8. Analytisches Laboratorium an höheren Lehranstalten für Technische
Chemie, für Biochemie und Schädlingsbekämpfung und für Gerberei-
chemie und Ledertechnik.

9. Angewandte Mineralogie und Bergbaukunde an höheren Lehranstalten
für Silikattechnik.

10. Angewandte Perspektive an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Mö-
belbau und Innenausbau).

11. Anorganische Chemie an höheren Lehranstalten für Technische Che-
mie, für Biochemie und Schädlingsbekämpfung und für Gerbereichemie
und Ledertechnik, sowie an Fachschulen für Gerbereichemie und Le-
dertechnik.

12. Anorganisches technologisches Laboratorium an höheren Lehranstal-
ten für Technische Chemie und für Gerbereichemie und Ledertechnik.

13. Anorganische Technologie und Untersuchungsmethoden an höheren
Lehranstalten für Technische Chemie und für Gerbereichemie und Le-
dertechnik.

14. Baubetriebslehre an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau,
für Tiefbau, und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige,
Fachrichtung Hochbau, sowie an Fachschulen für Zimmerer und an
Bauhandwerkerschulen für Maurer und für Zimmerer.

15. Bauformenlehre an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau, an
höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung
Hochbau und an Bauhandwerkerschulen für Maurer, für Zimmerer und
für Steinmetzen.

16. Baukunde an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Möbelbau und In-
nenausbau).
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17. Baukunde und Bauzeichnen an höheren Lehranstalten für Holztechnik.
18. Baumaschinen an Fachschulen für Steinmetzerei.
19. Baumaschinenkunde an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Tief-

bau und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fach-
richtung Hochbau, sowie an Fachschulen für Zimmerer und Bauhand-
werkerschulen für Maurer.

20. Baumechanik an Fachschulen für Steinmetzerei und für Zimmerer.
21. Baustillehre an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau und an

höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung
Hochbau.

22. Baustoffkunde an Bauhandwerkerschulen für Maurer, für Zimmerer und
für Steinmetzen.

23. Baustofflehre an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau, für
Tiefbau und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige,
Fachrichtung Hochbau.

24. Bauzeichen und Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten für
Hochbau, für Holzbau und an höheren technischen Lehranstalten für
Berufstätige, Fachrichtung Hochbau.

25. Betriebslaboratorium an höheren Lehranstalten für Maschinenbau, für
Maschinenbau, Motoren- und Kraftfahrzeugbau, für Maschinenbau, Mo-
toren- und Landmaschinenbau, für Maschinenbau und Schweißtechnik,
für Feinwerktechnik, für Werkzeug- und Vorrichtungsbau, für Betriebs-
technik, für Kunststofftechnik und an höheren technischen Lehranstal-
ten für Berufstätige, Fachrichtung Maschinenbau, sowie an der Bundes-
fachschule für Technik.

26. Betriebslehre an höheren Lehranstalten für Weberei und Spinnerei, für
Wirkerei und Strickerei, für Textilchemie, für Reproduktions- und Druck-
technik, an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung, an
einjährigen Abiturientenlehrgängen für Weberei, an Fachschulen für
Damenkleiderkonfektion, für Herrenkleiderkonfektion und an Bauhand-
werkerschulen für Steinmetzen, sowie an der Bundesfachschule für
Technik.

27. Betriebslehre und technische Kalkulation an höheren technischen und
gewerblichen Lehranstalten, an gewerblichen, technischen und kunst-
gewerblichen Fachschulen und an den Sonderformen dieser Schulen,
sowie an der Bundesfachschule für Technik.

28. Biochemie an höheren Lehranstalten für Biochemie und Schädlingsbe-
kämpfung.

29. Biochemische Technologie an höheren Lehranstalten für Biochemie
und Schädlingsbekämpfung.

30. Biochemisches Laboratorium an höheren Lehranstalten für Biochemie
und Schädlingsbekämpfung.

31. Biologisches Praktikum an höheren Lehranstalten für Biochemie und
Schädlingsbekämpfung.

32. Bodenlaboratorium und Baustofflaboratorium an höheren Lehranstalten
für Hochbau, für Tiefbau und für Holzbau.

33. Brückenbau an höheren Lehranstalten für Tiefbau.
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34. Buchhaltung, Bilanz- und Steuerlehre an Handelsakademien und Han-
delsschulen und den Sonderformen dieser Schulen, sowie an der Bun-
desfachschule für Technik (Handelsschule).

35. Buchhaltung, Bilanzlehre und Kostenrechnung an höheren Lehranstal-
ten textilkaufmännischer Richtung.

36. Chemisch-analytische Übungen an höheren Lehranstalten für Silikat-
technik.

37. Chemisches Laboratorium an höheren Lehranstalten für technische
Chemie, für Biochemie und Schädlingsbekämpfung und für Gerberei-
chemie und Ledertechnik, an Fachschulen für Gerbereichemie und
Ledertechnik sowie an Meisterklassen für künstlerische Wandgestal-
tung.

38. Chemisches Praktikum an höheren Lehranstalten für Holztechnik.
39. Chemische Technologie der Kunststoffe an höheren Lehranstalten für

Kunststofftechnik.
40. Chemische Technologie und Materialienkunde an höheren Lehranstal-

ten für Reproduktions- und Drucktechnik.
41. Chemische Textiltechnologie an höheren Lehranstalten für Weberei

und Spinnerei, für Wirkerei und Strickerei, für Textilchemie, an höheren
Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung und an Abiturientenlehr-
gängen für Weberei.

42. Dampferzeuger, Kolbendampfmaschinen und Dampfturbinen an höhe-
ren Lehranstalten für Maschinenbau, Motoren- und Kraftfahrzeugbau
und für Maschinenbau, Motoren- und Landmaschinenbau.

43. Dampferzeuger, Strömungsmaschinen für Dampf und Gas mit Kon-
struktionsübungen an höheren Lehranstalten für Maschinenbau, für Ma-
schinenbau und Schweißtechnik und an höheren technischen Lehran-
stalten für Berufstätige, Fachrichtung Maschinenbau.

44. Darstellende Geometrie an höheren technischen und gewerblichen
Lehranstalten, an gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen
Fachschulen und an den Sonderformen dieser Schulen, an höheren
Lehranstalten für Landtechnik und an höheren Lehranstalten für Forst-
wirtschaft sowie an der Bundesfachschule für Technik.

45. Darstellende Geometrie und Technisches Zeichnen an höheren Lehr-
anstalten für Weberei und Spinnerei, für Wirkerei und Strickerei und für
Textilchemie.

46. Deutsch.
47. Einführung in die zweite Fremdsprache an Handelsschulen für Berufs-

tätige.
48. Eisengießereikunde an höheren Lehranstalten für Gießereitechnik.
49. Eisenhüttenkunde an höheren Lehranstalten für Gießereitechnik.
50. Elektrische Anlagen, Licht- und Hochspannungstechnik an Fachschu-

len für Starkstromtechnik.
51. Elektrische Anlagen, Licht- und Hochspannungstechnik mit Konstruk-

tionsübungen an höheren Lehranstalten für Elektrotechnik und an hö-
heren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung Elektro-
technik.
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52. Elektrische Maschinen und Anlagen an höheren Lehranstalten für elek-
trische Nachrichtentechnik und Elektronik, für Hochfrequenz und Nach-
richtentechnik und an höheren technischen Lehranstalten für Berufs-
tätige, Fachrichtung Nachrichtentechnik, sowie an Fachschulen für
Hochfrequenz- und Rundfunktechnik.

53. Elektrische Maschinen und Geräte an Fachschulen für Starkstrom-
technik.

54. Elektrische Maschinen und Geräte mit Konstruktionsübungen an höhe-
ren Lehranstalten für Elektrotechnik und an höheren technischen Lehr-
anstalten für Berufstätige, Fachrichtung Elektrotechnik.

55. Elektrische Meßkunde mit Übungen an Fachschulen für Starkstrom-
technik und für Hochfrequenz- und Rundfunktechnik.

56. Elektrische Meßtechnik an höheren Lehranstalten für Elektrotechnik, für
Hochfrequenz und Nachrichtentechnik, für elektrische Nachrichtentech-
nik und Elektronik, an höheren technischen Lehranstalten für Berufs-
tätige, Fachrichtung Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik
und an zweijährigen Abiturientenlehrgängen für Radiotechnik.

57. Elektrische Nachrichtentechnik an höheren Lehranstalten für elektri-
sche Nachrichtentechnik und Elektronik und an zweijährigen Abiturien-
tenlehrgängen für Radiotechnik.

58. Elektrische Uhren an Fachschulen für Uhrmacher und an Meisterklas-
sen für Uhrmacher.

59. Elektroakustik an Fachschulen für Hochfrequenz und Rundfunktechnik.
60. Elektroakustik, Verstärker-, Empfänger- und Antennentechnik an zwei-

jährigen Abiturientenlehrgängen für Radiotechnik.
61. Elektrochemie an höheren Lehranstalten für Technische Chemie.
62. Elektrofeinwerktechnik mit Konstruktionsübungen an höheren Lehr-

anstalten für Feinwerktechnik.
63. Elektronik und Radiotechnik an höheren Lehranstalten für elektrische

Nachrichtentechnik und Elektronik.
64. Elektrotechnik an höheren technischen und gewerblichen Lehranstal-

ten, an gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschu-
len, an den Sonderformen dieser Schulen und an höheren land- und
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung Landtechnik.

65. Elektrotechnik im Betrieb an der Bundesfachschule für Technik.
66. Elektrotechnik mit Übungen an höheren Lehranstalten für Feinwerk-

technik, an Fachschulen für Metallbearbeitung und an Werkmeister-
schulen für Elektrotechnik, sowie an der Bundesfachschule für Technik.

67. Elektrotechnik und Laboratoriumsübungen an höheren Lehranstalten
für Silikattechnik.

68. Elektrotechnik und Optik an höheren Lehranstalten für Reproduktions-
und Drucktechnik.

69. Elektrotechnik und Regelungstechnik mit Übungen an höheren Lehr-
anstalten für Kunststofftechnik.

70. Elektrotechnisches Laboratorium an höheren Lehranstalten für Elektro-
technik, an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fach-
richtung Elektrotechnik und an zweijährigen Abiturientenlehrgängen für
Radiotechnik.
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71. Elemente für Feinwerktechnik mit Konstruktionsübungen an höheren
Lehranstalten für Feinwerktechnik.

72. Empfangs- und Sendetechnik an Fachschulen für Hochfrequenz- und
Rundfunktechnik.

73. Entwerfen an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau und an
höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung
Hochbau, sowie an Fachschulen für Zimmerer.

74. Entwurf an Glasfachschulen, an Fachschulen für angewandte Malerei,
für Gebrauchsgraphik, für Musterzeichnen und an Meisterklassen für
Gebrauchsgraphik.

75. Entwurfzeichnen an Bauhandwerkerschulen für Maurer und für Zimmerer.
76. Fabrikationslehre an höheren Lehranstalten für Betriebstechnik und an

der Bundesfachschule für Technik.
77. Fabrikations- und Betriebslehre, Technische Kalkulation an höheren

Lehranstalten für Werkzeug- und Vorrichtungsbau.
78. Fachkunde an höheren Lehranstalten für Reproduktions- und Druck-

technik an Fachschulen für Metallbearbeitung, für Steinmetzerei, für
Zimmerer, für Damenkleiderkonfektion, für Herrenkleiderkonfektion, für
Maschinstickerei, an Meisterklassen für Maschinsticker, an Werkmeis-
terschulen für Maschinenbau, an Bauhandwerkerschulen für Zimmerer,
für Steinmetzen und an Meisterschulen für das Malerhandwerk, sowie
an der Bundesfachschule für Technik.

79. Fachkunde der Farbenphotographie an Fachschulen für Photographie.
80. Fachtechnologie an Fachschulen für Gerbereichemie und Ledertechnik.
81. Fachtechnologie und Untersuchungsmethoden an höheren Lehranstal-

ten für Gerbereichemie und Ledertechnik.
82. Fachzeichen an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Möbelbau und In-

nenausbau) und an Abiturientenlehrgängen für Weberei.
83. Feinwerktechnik mit Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten

für Feinwerktechnik.
84. Fernmeldetechnik an Fachschulen für Starkstromtechnik und für Hoch-

frequenz- und Rundfunktechnik.
85. Fernsehtechnik an Fachschulen für Hochfrequenz- und Rundfunk-

technik.
86. Festigkeitslehre an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Möbelbau und

Innenausbau).
87. Feuerungs- und Gießereikunde an höheren Lehranstalten für Gießerei-

technik.
88. Feuerungs- und Heizungstechnik an Fachschulen für Keramik und

Ofenbau.
89. Feuerungstechnik und Wärmewirtschaft an höheren Lehranstalten für

Gießereitechnik.
90. Gärungstechnik an höheren Lehranstalten für Biochemie und Schäd-

lingsbekämpfung.
91. Gebäudeinstallation an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holz-

bau und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fach-
richtung Hochbau, sowie an Bauhandwerkerschulen für Maurer und für
Zimmerer.
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92. Gebäudelehre an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau und
an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung
Hochbau, sowie an Bauhandwerkerschulen für Maurer und für Zimmerer.

93. Gebäudelehre und Gebäudeinstallation an Fachschulen für Zimmerer.
94. Geometrie und Darstellende Geometrie an Glasfachschulen und Meis-

terschulen für das Malerhandwerk.
95. Gerätekunde an Fachschulen für Hochfrequenz- und Rundfunktechnik.
96. Gerbereichemie an höheren Lehranstalten und an Fachschulen für Ger-

bereichemie und Ledertechnik.
97. Gerbereichemisches Laboratorium an höheren Lehranstalten für Ger-

bereichemie und Ledertechnik.
98. Gerbereimaschinenkunde an Fachschulen für Gerbereichemie und

Ledertechnik.
99. Gerbstofflehre an höheren Lehranstalten für Gerbereichemie und

Ledertechnik.
100. Getriebelehre an höheren Lehranstalten für Weberei und Spinnerei.
101. Gießereimaschinen und -einrichtungen mit Konstruktionsübungen an

höheren Lehranstalten für Gießereitechnik.
102. Gießereitechnische Übungen an höheren Lehranstalten für Gießerei-

technik.
103. Griechisch.
104. Grund- und Wasserbau an höheren Lehranstalten für Tiefbau.
105. Grundlagen der Elektrotechnik an höheren Lehranstalten für Elektro-

technik, für elektrische Nachrichtentechnik und Elektronik, für Hochfre-
quenz- und Nachrichtentechnik, an höheren technischen Lehranstalten
für Berufstätige, Fachrichtung Elektrotechnik und Fachrichtung Nach-
richtentechnik, an zweijährigen Abiturientenlehrgängen für Radiotech-
nik sowie an Fachschulen für Starkstromtechnik und für Hochfrequenz-
und Rundfunktechnik.

106. Grundlagen der Feinwerktechnik an Fachschulen für Uhrmacher.
107. Grundlagen der Hochfrequenztechnik an Fachschulen für Hochfre-

quenz- und Rundfunktechnik.
108. Hebemaschinen mit Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten

für Maschinenbau, für Maschinenbau, Motoren- und Kraftfahrzeugbau,
für Maschinenbau, Motoren- und Landmaschinenbau und für Maschi-
nenbau und Schweißtechnik.

109. Hebemaschinen und Stahlbau mit Konstruktionsübungen an höheren
technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung Maschinenbau.

110. Heizungs- und Feuerungstechnik an Meisterschulen für Keramik und
Ofenbau.

111. Hochbau an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau, für Tief-
bau und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fach-
richtung Hochbau.

112. Hochbau und Fachkunde an Bauhandwerkerschulen für Maurer.
113. Hochfrequenztechnik an höheren Lehranstalten für Hochfrequenz- und

Nachrichtentechnik.
114. Hochfrequenztechnik und Elektronik an höheren technischen Lehr-

anstalten für Berufstätige, Fachrichtung Nachrichtentechnik.
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115. Holzbearbeitungsmaschinen mit Konstruktionsübungen an höheren
Lehranstalten für Holztechnik.

116. Impulstechnik an höheren Lehranstalten für elektrische Nachrichten-
technik und Elektronik.

117. Impuls- und Regeltechnik an Fachschulen für Hochfrequenz- und Rund-
funktechnik.

118. Innenausbau an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Möbelbau und
Innenausbau).

119. Kalkulation im Hochdruck an höheren Lehranstalten für Reproduktions-
und Drucktechnik.

120. Kalkulation in der Reproduktionstechnik an höheren Lehranstalten für
Reproduktions- und Drucktechnik.

121. Kolbenmaschinen mit Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten
für Maschinenbau, für Maschinenbau und Schweißtechnik und an hö-
heren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung Ma-
schinenbau.

122. Konstruktionslehre an höheren Lehranstalten für Holztechnik und für
Möbelbau (Möbelbau und Innenausbau) und an Fachschulen für Tisch-
lerei und Raumgestaltung und für Drechslerei, an Meisterschulen für
Tischlerei und Raumgestaltung, sowie an Meisterklassen für Tischlerei.

123. Konstruktionslehre der Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik mit Kon-
struktionsübungen an höheren Lehranstalten für Hochfrequenz- und
Nachrichtentechnik.

124. Konstruktionslehre der Nachrichtentechnik und Elektronik mit Konstruk-
tionsübungen an höheren Lehranstalten für elektrische Nachrichten-
technik und Elektronik und an höheren technischen Lehranstalten für
Berufstätige, Fachrichtung Nachrichtentechnik.

125. Konstruktionslehre mit Übungen an zweijährigen Abiturientenlehrgän-
gen für Radiotechnik.

126. Konstruktionslehre zur Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik mit Kon-
struktionsübungen an höheren technischen Lehranstalten für Berufs-
tätige, Fachrichtung Nachrichtentechnik.

127. Konstruktiver Holzbau mit Konstruktionsübungen an höheren Lehr-
anstalten für Holzbau.

128. Kraftfahrzeugbau mit Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten
für Maschinenbau, Motoren- und Kraftfahrzeugbau.

129. Laboratorium für elektrische Maschinen an höheren Lehranstalten für
elektrische Nachrichtentechnik und Elektronik.

130. Laboratorium für elektrische Nachrichtentechnik an höheren Lehr-
anstalten für elektrische Nachrichtentechnik und Elektronik.

131. Laboratorium für Elektronik und Radiotechnik an höheren Lehranstalten
für elektrische Nachrichtentechnik und Elektronik.

132. Laboratorium für Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik an höheren
Lehranstalten für Hochfrequenz- und Nachrichtechnik und an höheren
technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung Nachrichten-
technik.

133. Laboratorium für Silikattechnik an höheren Lehranstalten für Silikat-
technik.
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134. Landwirtschafliche Arbeitsmaschinen mit Konstruktionsübungen an hö-
heren Lehranstalten für Maschinenbau, Motoren- und Landmaschinen-
bau.

135. Latein.
136. Lebende Fremdsprachen beziehungsweise lebende Fremdsprachen

(einschließlich kaufmännischer Schriftverkehr), beziehungsweise le-
bende Fremdsprachen (einschließlich Schriftverkehr).

137. Lebensmittelchemie an höheren Lehranstalten für Biochemie und
Schädlingsbekämpfung.

138. Lehrbetrieb an der Bundesfachschule für Technik.
139. Leichtbau an höheren Lehranstalten für Maschinenbau, Motoren- und

Kraftfahrzeugbau.
140. Markscheide- und Baukunde an höheren Lehranstalten für Silikat-

technik.
141. Maschinen- und Formenbau mit Konstruktionsübungen an höheren

Lehranstalten für Kunststofftechnik.
142. Maschinenelemente an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr-

anstalten, Fachrichtung Landtechnik und an Fachschulen für Büchsen-
macher und Schäfter.

143. Maschinenelmente mit (und) Konstruktionsübungen an höheren techni-
schen und gewerblichen Lehranstalten und an deren Sonderformen, so-
wie an der Bundesfachschule für Technik.

144. Maschinenkunde an höheren technischen und gewerblichen Lehr-
anstalten, an gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fach-
schulen und an den Sonderformen dieser Schulen, sowie an der Bun-
desfachschule für Technik.

145. Maschinenkunde mit Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten
für Gießereitechnik und für Silikattechnik.

146. Maschinenkunde und Elektrotechnik an höheren Lehranstalten für We-
berei und Spinnerei, für Wirkerei und Strickerei und für Textilchemie.

147. Maschinenkunde und Maschinenzeichnen an höheren Lehranstalten
textilkaufmännischer Richtung.

148. Maschinenkunde und technisches Zeichnen an höheren Lehranstalten
für Reproduktions- und Drucktechnik.

149. Maschinenkunde und Verfahrenstechnik an höheren Lehranstalten für
technische Chemie, für Biochemie und Schädlingsbekämpfung und für
Gerbereichemie und Ledertechnik.

150. Maschinen- und Motorenkunde an höheren Lehranstalten für Feinwerk-
technik und für Holzbau, sowie an Abiturientenlehrgängen für Weberei.

151. Material- und Schweißnahtprüfung an höheren Lehranstalten für Ma-
schinenbau und Schweißtechnik.

152. Mathematik an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten,
Fachrichtung Landtechnik.

153. Mathematik und angewandte Mathematik an höheren technischen und
gewerblichen Lehranstalten, an gewerblichen, technischen und kunst-
gewerblichen Fachschulen und an den Sonderformen dieser Schulen,
sowie an der Bundesfachschule für Technik.
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154. Mechanik an höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten, an
gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen und an
den Sonderformen dieser Schulen, sowie an der Bundesfachschule für
Technik.

155. Mechanik und Festigkeitslehre an betriebstechnischen Werkmeister-
lehrgängen und an der Bundesfachschule für Technik.

156. Mechanische Technologie an höheren technischen und gewerblichen
Lehranstalten, an gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen
Fachschulen und an den Sonderformen dieser Schulen, sowie an der
Bundesfachschule für Technik.

157. Mechanische Technologie (Metalle und spanlose Formgebung) an
technisch-kaufmännischen Abiturientenlehrgängen.

158. Mechanische Technologie der Kunststoffe an höheren Lehranstalten für
Kunststofftechnik.

159. Mechanische Technologie des Holzes an höheren Lehranstalten für
Holztechnik.

160. Mechanische Technologie einschließlich Werkzeugmaschinen an
Werkmeisterschulen für Maschinenbau und für Elektrotechnik sowie an
der Bundesfachschule für Technik.

161. Mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen an Fachschulen
für Büchsenmacher und Schäfter.

162. Mechanische Uhren an Fachschulen für Uhrmacher und an Meister-
schulen für Uhrmacher.

163. Messen, Anreißen, Vorrichtungen an betriebstechnischen Werkmeister-
lehrgängen.

164. Meßtechnik an höheren Lehranstalten für Feinwerktechnik.
165. Meß- und Prüftechnik an höheren Lehranstalten für Reproduktions- und

Drucktechnik und an Fachschulen für Photographie.
166. Metallhüttenkunde an höheren Lehranstalten für Gießereitechnik.
167. Metallgießereikunde an höheren Lehranstalten für Gießereitechnik.
168. Metallurgie der Metallschweißung an höheren Lehranstalten für Maschi-

nenbau und Schweißtechnik.
169. Metallurgisch-metallographische Übungen an Lehranstalten für Gieße-

reitechnik.
170. Mikrobiologie an höheren Lehranstalten für Technische Chemie und für

Biochemie und Schädlingsbekämpfung.
171. Mikrobiologisches Praktikum an höheren Lehranstalten für Biochemie

und Schädlingsbekämpfung.
172. Mineralogie an höheren Lehranstalten für Technische Chemie, für Bio-

chemie und Schädlingsbekämpfung und für Gerbereichemie und Leder-
technik.

173. Modellbau und Dauerformen mit Konstruktionsübungen an höheren
Lehranstalten für Gießereitechnik.

174. Nachrichtentechnik an höheren Lehranstalten für Hochfrequenz- und
Nachrichtentechnik und an höheren technischen Lehranstalten für Be-
rufstätige, Fachrichtung Nachrichtentechnik.
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175. Nachrichtentechnik und Elektronik an höheren Lehranstalten für Elek-
trotechnik und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige,
Fachrichtung Elektrotechnik.

176. Niederfrequenz-, Hochfrequenz-, Röhren- und Transistorentechnik an
zweijährigen Abiturientenlehrgängen für Radiotechnik.

177. Nieder- und Hochfrequenzmeßtechnik an höheren Lehranstalten für
elektrische Nachrichtentechnik und Elektronik, für Hochfrequenz- und
Nachrichtentechnik und an zweijährigen Abiturientenlehrgängen für
Radiotechnik.

178. Oberflächentechnik und Korrosionsschutz an höheren Lehranstalten für
Kunststofftechnik.

178a. Obstbau an höheren Lehranstalten für Wein- und Obstbau.
179. Organische Chemie an höheren Lehranstalten für Technische Chemie,

für Biochemie und Schädlingsbekämpfung und für Gerbereichemie und
Ledertechnik, sowie an Fachschulen für Gerbereichemie und Leder-
technik.

180. Organische Technologie und Untersuchungsmethoden an höheren
Lehranstalten für Technische Chemie.

181. Organisch-präparatives Praktikum an höheren Lehranstalten für Tech-
nische Chemie, für Biochemie und Schädlingsbekämpfung und für Ger-
bereichemie und Ledertechnik.

182. Organisch-technologisches Laboratorium an höheren Lehranstalten für
Technische Chemie.

182a. Pflanzenbau an höheren Lehranstalten für allgemeine Landwirtschaft,
an höheren Lehranstalten für alpenländische Landwirtschaft und an hö-
heren Lehranstalten für Milchwirtschaft und Lebensmitteltechnologie.

183. Photographische Fachkunde an Fachschulen für Photographie.
184. Photographische Verfahren an höheren Lehranstalten für Reproduk-

tions- und Drucktechnik.
185. Physikalisch-chemisches Praktikum an höheren Lehranstalten für

Technische Chemie und für Biochemie und Schädlingsbekämpfung.
186. Physikalische Chemie an höheren Lehranstalten für Technische Che-

mie, für Biochemie und Schädlingsbekämpfung, für Gerbereichemie
und Ledertechnik und für Silikattechnik.

187. Physiologie an höheren Lehranstalten für Biochemie und Schädlings-
bekämpfung.

188. Pumpen- und Wasserkraftmaschinen mit Konstruktionsübungen an hö-
heren Lehranstalten für Maschinenbau, Motoren- und Kraftfahrzeugbau
und für Maschinenbau, Motoren- und Landmaschinenbau.

189. Qualitative und quantitative Analysen mit Übungen an höheren Lehr-
anstalten für Gießereitechnik.

190. Radiotechnik an Fachschulen für Starkstromtechnik.
191. Radiotechnische Konstruktionslehre an zweijährigen Abiturientenlehr-

gängen für Radiotechnik.
192. Radiotechnische Konstruktionsübungen an zweijährigen Abiturienten-

lehrgängen für Radiotechnik.
193. Radiotechnisches Laboratorium an zweijährigen Abiturientenlehrgän-

gen für Radiotechnik.
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194. Rohstoff- und Werkstoffkunde an höheren Lehranstalten für Gießerei-
technik.

195. Schädlingskunde an höheren Lehranstalten für Biochemie und Schäd-
lingsbekämpfung.

196. Schalung und Rüstung an Bauhandwerkerschulen für Zimmerer.
197. Schweißtechnik und Stahlbau an höheren Lehranstalten für Maschinen-

bau und für Maschinenbau und Schweißtechnik.
198. Sender-, Fernseh-, Höchstfrequenz- und Regelungstechnik, ange-

wandte Elektronik an zweijährigen Abiturientenlehrgängen für Radio-
technik.

199. Silikathüttenkunde an höheren Lehranstalten für Silikattechnik.
200. Silikattechnisches Fachrechnen an höheren Lehranstalten für Silikat-

technik.
201. Slowenisch am Bundesrealgymnasium für Slowenen.
202. Städtischer Tiefbau an höheren Lehranstalten für Tiefbau.
203. Stahlbau und konstruktiver Holzbau an Lehranstalten für Hochbau und

für Tiefbau und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige,
Fachrichtung Hochbau.

204. Stahlbeton an Bauhandwerkerschulen für Maurer.
205. Stahlbetonbau an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau, für

Tiefbau und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige,
Fachrichtung Hochbau.

206. Starkstromtechnik an zweijährigen Abiturientenlehrgängen für Radio-
technik.

207. Statik an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau, für Tiefbau
und an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrich-
tung Hochbau, sowie an Bauhandwerkerschulen für Maurer, für Zimme-
rer und für Steinmetzen.

208. Stöchiometrie an höheren Lehranstalten für Technische Chemie, für
Biochemie und Schädlingsbekämpfung und für Gerbereichemie und
Ledertechnik.

209. Strömungsmaschinen für Flüssigkeiten mit Konstruktionsübungen an
höheren Lehranstalten für Maschinenbau, für Maschinenbau und
Schweißtechnik und an höheren technischen Lehranstalten für Berufs-
tätige, Fachrichtung Maschinenbau.

210. Technische Optik an höheren Lehranstalten für Feinwerktechnik.
211. Technisches Englisch an technisch-kaufmännischen Abiturientenlehr-

gängen.
212. Technisches Zeichnen und Fachzeichnen an höheren Lehranstalten für

Holztechnik.
213. Technisch-kaufmännisches Rechnen an technisch-kaufmännischen

Abiturientenlehrgängen.
214. Technologie der Appretur an höheren Lehranstalten für Weberei und

Spinnerei, für Textilchemie und an Abiturientenlehrgängen für Weberei,
sowie an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung.

215. Technologie der Appretur und Ausrüstung von Wirk- und Strickwaren an
höheren Lehranstalten für Wirkerei und Strickerei.
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216. Technologie der Brennstoffe, Feuerungstechnik an höheren Lehranstal-
ten für Silikattechnik.

217. Technologie der Spinnerei an höheren Lehranstalten für Weberei und
Spinnerei, für Wirkerei und Strickerei und an Abiturientenlehrgängen für
Weberei, sowie an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung.

218. Technologie der Weberei an höheren Lehranstalten für Weberei und
Spinnerei und an Abiturientenlehrgängen für Weberei.

219. Technologie der Wirkerei und Strickerei an höheren Lehranstalten für
Wirkerei und Strickerei und an höheren Lehranstalten textilkaufmänni-
scher Richtung.

220. Technologie des Glases an Glasfachschulen.
221. Technologie und Materialienkunde an zweijährigen Abiturientenlehr-

gängen für Radiotechnik.
222. Technologische Übungen an höheren Lehranstalten für Silikattechnik.
223. Textiltechnologie an Fachschulen für Musterzeichnen.
224. Tiefbaukunde an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau und

an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung
Hochbau.

224a. Tierhaltung und Tierzüchtung an höheren Lehranstalten für allgemeine
Landwirtschaft, an höheren Lehranstalten für alpenländische Landwirt-
schaft und an höheren Lehranstalten für Milchwirtschaft und Lebens-
mitteltechnologie.

225. Unterrichtsgegenstände der Sonderkurse für Elektrotechnik.
226. Verbrennungskraftmaschinen und Verdichter mit Konstruktionsübun-

gen an höheren Lehranstalten für Maschinenbau, Motoren- und Kraft-
fahrzeugbau und für Maschinenbau, Motoren- und Landmaschinenbau.

227. Verfahrenstechnik und Laboratoriumsübungen an höheren Lehranstal-
ten für Silikattechnik.

228. Vekehrswegebau an höheren Lehranstalten für Tiefbau.
229. Vermessungskunde an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holz-

bau, für Tiefbau und an höheren technischen Lehranstalten für Berufs-
tätige, Fachrichtung Hochbau.

230. Vermessungskunde, Wege- und Wasserbau an höheren Lehranstal-
ten für Holztechnik und an Bauhandwerkerschulen für Maurer und für
Zimmerer.

231. Vorrichtungsbau mit Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten
für Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

232. Waffenlehre an Fachschulen für Büchsenmacher und Schäfter.
232a. Waldbau an höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft.

233. Wärmebehandlung und Schweißen an betriebstechnischen Werkmeis-
terlehrgängen.

234. Wärmetechnische Anlagen und Betriebslaboratorium an höheren Lehr-
anstalten für Silikattechnik.

235. Wasserbau mit Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten für
Holzbau.

235a. Weinbau an höheren Lehranstalten für Wein- und Obstbau.
236. Werkstoffprüfung mit Übungen an höheren Lehranstalten für Gießerei-

technik.
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237. Werkzeugbau mit Konstruktionsübungen an höheren Lehranstalten für
Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

238. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen an technisch-kaufmännischen
Abiturientenlehrgängen.

239. Werkzeuglehre an betriebstechnischen Werkmeisterlehrgängen.
240. Werkzeugmaschinen an höheren Lehranstalten für Maschinenbau, für

Maschinenbau, Motoren- und Kraftfahrzeugbau, für Maschinenbau, Mo-
toren- und Landmaschinenbau, für Maschinenbau und Schweißtechnik,
für Feinwerktechnik, für Kunststofftechnik und an höheren technischen
Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung Maschinenbau.

241. Werkzeugmaschinen mit Konstruktionsübungen an höheren Lehran-
stalten für Betriebstechnik und an der Bundesfachschule für Technik.

242. Werkzeugmaschinenbau mit Konstruktionsübungen an höheren Lehr-
anstalten für Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

243. Werkzeug- und Maschinenkunde an höheren Lehranstalten für Möbel-
bau (Möbelbau und Innenausbau).

Anlage 2

Lehrverpflichtungsgruppe II

1. Allgemeine Produktionslehre an höheren Lehranstalten für Gartenbau.
1a. Arbeitstechnik und Arbeitslehre an höheren Lehranstalten für Forstwirt-

schaft.
1 b. Baumschulwesen und Obstbau an höheren Lehranstalten für Garten-

bau.
1c. Bauzeichnen an Bauhandwerkerschulen für Maurer.
1d. Berglandwirtschaft an höheren Lehranstalten für alpenländische Land-

wirtschaft.
2. Betriebswirtschaftslehre an höheren Lehranstalten für Weberei und Spin-

nerei, für Wirkerei und Strickerei, für Textilchemie, für Technische Che-
mie, für Biochemie und Schädlingsbekämpfung und für Gerbereichemie
und Ledertechnik.

3. Betriebswirtschaftslehre und Buchführung an höheren land- und forst-
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung Landwirtschaftliche Frauen-
berufe.

4. Bindungslehre an höheren Lehranstalten für Weberei und Spinnerei, für
Wirkerei und Strickerei und an Abiturientenlehrgängen für Weberei.

5. Bindungslehre und Dekomposition an Fachschulen für Musterzeichnen,
für Textilhandwerk, Fachrichtung Weberei und an Meisterschulen für
Textilhandwerk, Fachrichtung Weberei.

5a. Bodenkunde an höheren Lehranstalten für Wein- und Obstbau.
5b. Bodenkunde und Pflanzenernährung an höheren Lehranstalten für Gar-

tenbau.
6. Buchhaltung, Bilanz- und Steuerlehre an höheren Lehranstalten für wirt-

schaftliche Frauenberufe.
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7. Buchhaltung an der Bundesfachschule für Technik (Sonderform der Han-
delsschule).

8. Chemie und angewandte Chemie an höheren technischen und gewerbli-
chen Lehranstalten, an gewerblichen, technischen und kunstgewerb-
lichen Fachschulen und an den Sonderformen dieser Schulen, sowie
Chemie an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, aus-
genommen die Fachrichtungen Landtechnik und Landwirtschaftliche
Frauenberufe.

9. Chemie und chemische Technologie an höheren Lehranstalten für Holz-
technik und an der Bundesfachschule für Technik.

10. Chemie und Materialkunde an Fachschulen für Keramik und Ofenbau
und für Gebrauchsgraphik.

11. Darstellende Geometrie, soweit dieser Unterrichtsgegenstand nicht in die
Lehrverpflichtunsgruppe I fällt.

12. Dekomposition an höheren Lehranstalten für Wirkerei und Strickerei und
an Abiturientenlehrgängen für Weberei.

13. Dekomposition und Warenkunde an höheren Lehranstalten für Weberei
und Spinnerei.

14. Deutsch und kaufmännischer Schriftverkehr an der Bundesfachschule
für Technik.

15. Forstliche Arbeitslehre II an Bundesförsterschulen.
15a. Forstschutz an höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft.
15b. Forstwirtschaft an höheren Lehranstalten für alpenländische Landwirt-

schaft.
15c. Gartenbau an höheren Lehranstalten für Land- und Ernährungswirt-

schaft.
15d. Gehölzkunde an höheren Lehranstalten für Gartenbau.
15e. Gemüsebau an höheren Lehranstalten für Gartenbau.

16. Grundlagen der Technologie der Weberei an höheren Lehranstalten tex-
tilkaufmännischer Richtung.

17. Kaufmännische Betriebskunde und Schriftverkehr an höheren Lehr-
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe.

18. Kaufmännischer Schriftverkehr an Handelsakademien und Handelsschu-
len, an den Sonderformen dieser Schulen und an den vierjährigen höhe-
ren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe, sowie an der Bundes-
fachschule für Technik (Handelsschule und Sonderformen).

19. Kaufmännischer Schriftverkehr, Geschäfts- und Betriebsbuchhaltung an
den technisch-kaufmännischen Abiturientenlehrgängen.

20. Kaufmännischer Schriftverkehr in einer lebenden Fremdsprache an Abi-
turientenlehrgängen an Handelsakademien und an Abiturientenlehrgän-
gen für Berufstätige an Handelsakademien.

21. Kaufmännischer Schriftverkehr und Vertragstechnik an höheren Lehr-
anstalten textilkaufmännischer Richtung.

22. Kaufmännisches Rechnen an Handelsakademien, Handelsschulen und
an den Sonderformen dieser Schulen, an höheren Lehranstalten textil-
kaufmännischer Richtung und an Abiturientenlehrgängen für Weberei
sowie an der Bundesfachschule für Technik (Handelsschule und Sonder-
form).
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23. Mathematik, beziehungsweise Mathematik (einschließlich Wirtschaftsma-
thematik), beziehungsweise Mathematik und Geometrisches Zeichnen,
beziehungsweise Mathematik, Geometrisches Zeichnen, soweit diese
Unterrichtsgegenstände nicht in die Lehrverpflichtungsgruppe I fallen.

24. Neumustern an höheren Lehranstalten für Weberei und Spinnerei und für
Wirkerei und Strickerei.

25. Neumustern und webtechnische Kalkulation an höheren Lehranstalten
textilkaufmännischer Richtung.

25a. Obstbau an höheren Lehranstalten für allgemeine Landwirtschaft und an
höheren Lehranstalten für Milchwirtschaft und Lebensmitteltechnologie.

25b. Pflanzenbau an höheren Lehranstalten für Wein- und Obstbau, an höhe-
ren Lehranstalten für Landtechnik und an höheren Lehranstalten für
Land- und Ernährungswirtschaft.

25c. Pflanzenschutz an höheren Lehranstalten für Wein- und Obstbau und an
höheren Lehranstalten für Gartenbau.

26. Physik in der siebenten und achten Klasse an naturwissenschaftlichen
Realgymnasien und Oberstufenrealgymnasien mit ergänzendem Unter-
richt in Biologie und Umweltkunde sowie Physik und Chemie, soweit
Schularbeiten lehrplanmäßig vorgesehen sind.

27. Physik und angewandte Physik an höheren technischen und gewerbli-
chen Lehranstalten, an gewerblichen, technischen und kunstgewerb-
lichen Fachschulen und an den Sonderformen dieser Schulen, sowie an
der Bundesfachschule für Technik.

28. Rechnen an Bundesförsterschulen.
29. Rechnen, Kalkulation und Buchführung an vierjährigen höheren Lehr-

anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe.
29a. Standortkunde an höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft.
29b. Stauden und Sommerblumen an höheren Lehranstalten für Gartenbau.

30. Textilwarenkunde an höheren Lehranstalten für Textilchemie.
30a. Tierhaltung an höheren Lehranstalten für Landtechnik.
30b. Tierhaltung und Tierzüchtung an höheren Lehranstalten für Land- und

Ernährungswirtschaft.
30c. Versuchstechnik und Samenbau an höheren Lehranstalten für Garten-

bau (Erwerbsgartenbau).
31. Wirtschaftliches Rechnen an höheren Lehranstalten für wirtschaftliche

Frauenberufe.
32. Wirtschaftsmathematik an Abiturientenlehrgängen an Handelsakade-

mien und Abiturientenlehrgängen für Berufstätige an Handelsakademien.
32a. Zierpflanzenbau unter Glas an höheren Lehranstalten für Gartenbau.
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Lehrverpflichtungsgruppe III

1. Allgemeine Rechtskunde an der Bundesfachschule für Technik.
2. Allgemeine Warenkunde und mechanische Technologie an höheren

Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung.
3. Almwirtschaft an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten,

Fachrichtung Landwirtschaft.
4. Angewandte Typographie an Meisterklassen für Gebrauchsgraphik.
5. Anatomie an Fachschulen für gewerbliche Holz- und Steinbildhauerei,

für künstlerische Wandgestaltung, für angewandte Malerei, für dekora-
tive Gestaltung und für Gebrauchsgraphik und an Meisterschulen für
Bildhauerei und für Malerei.

6. Anstands- und Gesundheitslehre an Hotelfachschulen und Gastgewer-
befachschulen.

7. Arbeitshygiene und Unfallverhütung an höheren technischen und ge-
werblichen Lehranstalten und an gewerblichen technischen und kunst-
gewerblichen Fachschulen, an den Sonderformen dieser Schulen, so-
wie an der Bundesfachschule für Technik.

8. Arbeitskunde an der Bundesfachschule für Technik.
9. Arbeits- und Sozialrecht an der Bundesfachschule für Technik.

10. Arbeitstechnik und Energiewirtschaft an Fachschulen für Gerbereiche-
mie und Ledertechnik.

11. Bauernwaldbetreuung an Bundesförsterschulen.
(Anm.: Z 12 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
13. Baumschulwesen an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr-

anstalten, Fachrichtung Gartenbau.
(Anm.: Z 14 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
15. Berufskunde an Familienhelferinnenschulen.
16. Betrieblicher Schriftverkehr an betriebstechnischen Werkmeisterlehr-

gängen.
17. Betriebsabrechnung an höheren Lehranstalten für Reproduktions- und

Drucktechnik.
18. Betriebskunde an der Bundesfachschule für Technik.
19. Betriebs- und Rechtskunde an höheren technischen und gewerblichen

Lehranstalten, an den Sonderformen dieser Schulen und an der Bun-
desfachschule für Technik.

20. Betriebswirtschafts- und Rechtskunde an gewerblichen, technischen
und kunstgewerblichen Fachschulen und an deren Sonderformen, so-
wie an der Bundesfachschule für Technik.

21. Betriebswirtschaftslehre an den Fachschulen für Photographie, für Ger-
bereichemie und Ledertechnik, für Damenkleiderkonfektion und für Her-
renkleiderkonfektion, sowie an der Bundesfachschule für Technik.

(Anm.: Z 22 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
23. Bienenkunde an höheren Lehranstalten für allgemeine Landwirtschaft,

an höheren Lehranstalten für alpenländische Landwirtschaft, an höhe-
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ren Lehranstalten für Wein- und Obstbau und an höheren Lehranstalten
für Milchwirtschaft und Lebensmitteltechnologie.

24. Biologie an Lehranstalten für gehobene Sozialberufe.
25. Botanik an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten.
(Anm.: Z 26 aufgehoben durch BGBl. Nr. 665/1994)
27. Buchführung an Meisterklassen für Uhrmacher.
28. Buchhaltung an gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen

Fachschulen und an den Sonderformen dieser Schulen, an Fachschu-
len für wirtschaftliche Frauenberufe und an Hauswirtschaftsschulen.

29. Buchhaltung und forstliches Kanzleiwesen an Bundesförsterschulen.
30. Buchhaltung und kaufmännische Kalkulation an der Bundesfachschule

für Technik.
31. Buchhaltung und Korrespondenz an Abiturientenlehrgängen für Weberei.
32. Bürotechnik an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung,

an Handelsakademien und Handelsschulen und an deren Sonderfor-
men, sowie an der Bundesfachschule für Technik.

33. Chemie.
(Anm.: Z 34 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
35. Chemisches Praktikum an höheren technischen und gewerblichen

Lehranstalten.
36. Deutsch (Kinder- und Jugendliteratur) an Bildungsanstalten für Erzie-

her.
37. Düngerlehre an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten,

Fachrichtung Gartenbau.
38. Einführung in die Forstwirtschaft an Bundesförsterschulen.
39. Einführung in medizinische Fachgebiete an Lehranstalten für gehobene

Sozialberufe.
40. Einführung in die Pädagogik an Lehranstalten für gehobene Sozialbe-

rufe.
41. Einführung in die Philosophie und in die angewandte Psychologie an

höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung.
42. Einführung in die Psychiatrie an Lehranstalten für gehobene Sozial-

berufe.
43. Einführung in die Psychologie an Lehranstalten für gehobene Sozial-

berufe.
44. Einführung in rechtskundliche Fachgebiete an Lehranstalten für geho-

bene Sozialberufe.
(Anm.: Z 45 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
46. Einführung in die Sozialphilosophie an Lehranstalten für gehobene So-

zialberufe.
47. Einführung in soziologisch-ökonomische Fachgebiete an Lehranstalten

für gehobene Sozialberufe.
(Anm.: Z 48 und 49 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
50. Englische Konversation und literaturkundliche Übungen an höheren

Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe.
51. Entwurf- und Fachzeichnen an den Fachschulen für Textilhandwerk,

Fachrichtung Weberei und an den Meisterklassen für Textilhandwerk,
Fachrichtungen Weberei und Stickerei.
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52. Ernährungslehre an höheren Lehranstalten für Land- und Ernährungs-
wirtschaft.

53. Erziehungslehre an wirtschaftskundlichen Realgymnasien für Mädchen
und an Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe.

54. Erziehungslehre einschließlich Psychologie an Bildungsanstalten für
Erzieher und an vierjährigen höheren Lehranstalten für wirtschaftliche
Frauenberufe.

55. Erziehungslehre und allgemeine Psychologie an Familienhelferinnen-
schulen.

56. Fachrechnen an Fachschulen für Textilhandwerk, Fachrichtungen We-
berei und Stickerei, sowie an Meisterschulen für Textilhandwerk, Fach-
richtung Weberei.

57. Fach- und Wirtschaftsrechnen an der Bundesfachschule für Technik.
58. Fachzeichnen an den Fachschulen für Metallbearbeitung, für Büchsen-

macher und Schäfter, für Starkstromtechnik, für Hochfrequenz- und
Rundfunktechnik, für Uhrmacher, für Musterzeichnen, für Steinmetzerei
und für Zimmerer, an Glasfachschulen, an Werkmeisterschulen für Ma-
schinenbau und für Elektrotechnik, an Meisterklassen für Tischler und
für Uhrmacher, an Bauhandwerkerschulen für Zimmerer und für Stein-
metzen, sowie an der Bundesfachschule für Technik.

59. Fachzeichnen und Entwurfslehre an der Bundesfachschule für Technik.
60. Farblehre an Fachschulen für künstlerische Wandgestaltung, für an-

gewandte Malerei, für dekorative Gestaltung, für Gebrauchsgraphik, für
Textilhandwerk, Fachrichtungen Weberei und Stickerei, an Meisterklas-
sen für künstlerische Wandgestaltung und an Meisterschulen für das
Malerhandwerk.

61. Farb- und Formenlehre an Meisterschulen für Malerei.
(Anm.: Z 61 bis 64 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
65. Film- und Fernsehseminar an Bildungsanstalten für Erzieher.
66. Fischerei an Bundesförsterschulen.
67. Form und Farbe an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Möbelbau und

Innenausbau).
68. Forstbotanik an Bundesförsterschulen.
69. Forstliche Arbeitslehre I an Bundesförsterschulen.
70. Forstliche Baukunde an Bundesförsterschulen.
71. Forstnutzung I und Forstnutzung II (Sägewerkskunde) an Bundes-

försterschulen.
72. Forstschutz an Bundesförsterschulen.
73. Forstvermessung an Bundesförsterschulen.
74. Forstwirtschaft an höheren Lehranstalten für allgemeine Landwirtschaft

und an höheren Lehranstalten für Milchwirtschaft und Lebensmittel-
technologie.

75. Forstwirtschaftslehre an höheren Lehranstalten für Holztechnik.
76. Fremdenverkehrslehre an Gastgewerbefachschulen und Handelsaka-

demien.
77. Fremdenverkehrslehre und Werbung an Hotelfachschulen.
(Anm.: Z 78 bis 81 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
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82. Gastgewerbliche Betriebslehre an Gastgewerbefachschulen.
(Anm.: Z 83 bis 85 aufgehoben durch BGBl. Nr. 665/1994)
86. Geographie.
87. Geographie (einschließlich Wirtschaftsgeographie) an Handelsschulen

und an der Bundesfachschule für Technik.
88. Geographie und Wirtschaftskunde.
89. Geographie und Wirtschaftskunde (einschließlich Wirtschaftsgeogra-

phie) an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung und an
Handelsakademien.

90. Geometrisches Zeichnen an allgemeinbildenden höheren Schulen, so-
weit es sich lehrplanmäßig um ein Trägerfach der Informatik handelt.

91. Gerbstofflehre an Fachschulen für Gerbereichemie und Ledertechnik.
92. Geschichte.
93. Geschichte der Mode an Klassen für Modellarbeit für Damenkleiderma-

cher und Wäschewarenerzeuger.
(Anm.: Z 95 und 96 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
96. Geschichte und Sozialkunde.
97. Geschichte und Sozialkunde (einschließlich Wirtschaftsgeschichte) an

höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung und an Handels-
akademien.

98. Gesetzeskunde an Bundesförsterschulen.
99. Gesteinskunde an Bundesförsterschulen.

100. Gesundheitslehre an Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen und für
Erzieher, an Haushaltungsschulen, an Familienhelferinnenschulen und
an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten.

101. Gesundheitslehre und Arbeitshygiene an Hauswirtschaftsschulen, an
Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe, an gewerblichen, techni-
schen und kunstgewerblichen Fachschulen und deren Sonderformen.

102. Getränkekunde an Hotelfachschulen und Gastgewerbefachschulen.
103. Grundfragen der Soziologie an höheren Lehranstalten textilkaufmänni-

scher Richtung.
104. Grundlagen der Forsteinrichtungen an Bundesförsterschulen.
(Anm.: Z 105 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
106. Hauswirtschaftliche Betriebskunde an vierjährigen höheren Lehranstal-

ten für wirtschaftliche Frauenberufe.
107. Heilpädagogik an Bildungsanstalten für Erzieher.
108. Holzmeßkunde an Bundesförsterschulen.
109. Hotelbetriebslehre an Hotelfachschulen.
110. Jagd und Fischerei an höheren Lehranstalten für allgemeine Landwirt-

schaft, an höheren Lehranstalten für alpenländische Landwirtschaft und
an höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft.

(Anm.: Z 111 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
112. Kaufmännische Betriebsführung an Klassen für Modellarbeit für Da-

menkleidermacher und Wäschewarenerzeuger.
113. Kaufmännische Betriebskunde an Handelsakademien und Handels-

schulen und an den Sonderformen dieser Schulen sowie an der Bun-
desfachschule für Technik (Handelsschule und Sonderform).
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114. Kaufmännische Betriebskunde (einschließlich Betriebswirtschaftslehre)
an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung.

115. Kaufmännischer Schriftverkehr an Fachschulen für Damenkleiderma-
cher, für Herrenkleidermacher, für Wäschewarenerzeuger, für Modisten
und für Kunststicker, an Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe,
an Hauswirtschaftsschulen und an Meisterklassen für Uhrmacher.

116. Kaufmännischer Schriftverkehr und Buchhaltung an höheren Lehran-
stalten für Reproduktions- und Drucktechnik.

117. Kellerwirtschaft an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstal-
ten, Fachrichtung Wein- und Obstbau.

118. Kinderpflege an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten,
Fachrichtung landwirtschaftliche Frauenberufe.

119. Kinder- und Jugendliteratur an Bildungsanstalten für Erzieher.
120. Kinematographie an Fachschulen für Photographie
(Anm.: Z 121 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
122. Konversation als Ergänzung des Unterrichtes in einer lebenden Fremd-

sprache an Bundeserziehungsanstalten.
123. Kulturgeschichte an Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, an Meis-

terklassen für Uhrmacher und an vierjährigen höheren Lehranstalten für
wirtschaftliche Frauenberufe.

124. Kulturkunde der Familie an Familienhelferinnenschulen.
125. Kunstformenlehre an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Möbelbau

und Innenausbau).
126. Kurzschrift in einer lebenden Fremdsprache.
127. Laboratorium an höheren Lehranstalten für Textilchemie.
(Anm.: Z 128 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
129. Land- und Almwirtschaft an Bundesförsterschulen.
(Anm.: Z 130 und 131 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)

131a. Landwirtschaft an höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft.
132. Landwirtschaftslehre an Lehrerbildungsanstalten.
133. Layout an Fachschulen und Meisterklassen für Gebrauchsgraphik.
(Anm.: Z 134 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
135. Lebenskunde an höheren Lehranstalten und an Fachschulen für wirt-

schaftliche Frauenberufe und an Lehranstalten für gehobene Sozial-
berufe.

136. Lebenskunde einschließlich (und) Erziehungslehre an Haushaltungs-
schulen und Hauswirtschaftsschulen, an Fachschulen für Damenklei-
dermacher, Herrenkleidermacher, Wäschewarenerzeuger, Modisten
und Kunststicker und an deren Meisterklassen.

137. Lernhilfe an Bildungsanstalten für Erzieher.
138. Literaturpflege.
139. Lohnverrechnung an der Bundesfachschule für Technik.
140. Maschinenkunde an Bundesförsterschulen.
141. Maschinenzeichnen an betriebstechnischen Werkmeisterlehrgängen.
142. Materialienkunde an Fachschulen für Maschinstickerei und an Meister-

klassen für Maschinsticker.
143. Materialienkunde und Textilchemie an Fachschulen für Damenkleider-

macher, für Herrenkleidermacher, für Modisten, für Kunststicker und für
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Wäschewarenerzeuger und an Meisterklassen für Damenkleiderma-
cher, für Herrenkleidermacher, für Wäschewarenerzeuger und für Kunst-
sticker.

144. Materialienlehre an Fachschulen für Damenkleiderkonfektion und für
Herrenkleiderkonfektion.

145. Materialkunde an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Möbelbau und
Innenausbau), an Fachschulen für Steinmetzerei, für Holz- und Stein-
bildhauerei, für Zimmerer, für Tischlerei und Raumgestaltung, für
Drechslerei, für künstlerische Wandgestaltung, für angewandte Malerei,
für Musterzeichnen, für gestaltendes Metallhandwerk und für dekorative
Gestaltung, an Meisterschulen für Bildhauerei, für Tischlerei und Raum-
gestaltung, für gestaltendes Metallhandwerk, für Keramik und Ofenbau
und für Mode, an Meisterklassen für dekorative Gestaltung und für
Tischler, an Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, und an der Bun-
desfachschule für Technik.

146. Materialkunde und Maltechniken an Meisterschulen für Malerei.
147. Materialkunde und Technologie an Fachschulen und an Meisterschulen

für Textilhandwerk, Fachrichtungen Weberei und Stickerei.
148. Materiallehre an höheren Lehranstalten für Wirkerei und Strickerei, an

höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung und an Abiturien-
tenlehrgängen für Weberei.

149. Materiallehre und Mikroskopie an höheren Lehranstalten für Weberei
und Spinnerei.

(Anm.: Z 150 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
151. Meliorationen an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten.
152. Menschenführung, Sozialgesetzgebung, Arbeitshygiene und Unfallver-

hütung an betriebstechnischen Werkmeisterlehrgängen.
153. Methodik der Sozialarbeit an Lehranstalten für gehobene Sozialberufe.
(Anm.: Z 154 und 155 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
156. Mikroskopie und Warenkunde an Fachschulen für Gerbereichemie und

Ledertechnik.
157. Milchwirtschaft an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstal-

ten, Fachrichtungen Landwirtschaft und landwirtschaftliche Frauen-
berufe.

(Anm.: Z 158 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
159. Nahrungsmittelkunde an Hotelfachschulen.
160. Nahrungsmittel- und Speisenkunde an Gastgewerbefachschulen.
161. Naturgeschichte.
162. Naturkunde.
163. Naturkundliches Seminar mit praktischen Übungen an Bildungsanstal-

ten für Erzieher.
164. Naturlehre an Bundesförsterschulen und an der Bundesfachschule für

Technik.
(Anm.: Z 165 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
166. Obstbau an höheren Lehranstalten für alpenländische Landwirtschaft.
(Anm.: Z 167 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
168. Obst- und Gemüsebau an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr-

anstalten, Fachrichtung Landwirtschaft.
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169. Obst- und Gemüseverwertung an höheren land- und forstwirtschaft-
lichen Lehranstalten, Fachrichtungen Wein- und Obstbau und Garten-
bau.

170. Organisationslehre der Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe an
höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe.

171. Originalgraphik an Fachschulen und Meisterklassen für Gebrauchs-
graphik.

172. Pädagogik an Lehrerbildungsanstalten, sowie an Bildungsanstalten für
Kindergärtnerinnen und für Arbeitslehrerinnen.

(Anm.: Z 173 aufgehoben durch BGBl. Nr. 665/1994)
(Anm.: Z 174 bis 176 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
(Anm.: Z 177 aufgehoben durch BGBl. Nr. 665/1994)
178. Philosophischer Einführungsunterricht.
179. Photographik an Fachschulen und Meisterklassen für Gebrauchs-

graphik.
180. Physik.
181. Physik und Wetterkunde an höheren land- und forstwirtschaftlichen

Lehranstalten.
182. Physikalisch-chemische Untersuchungsmethoden an Fachschulen für

Gerbereichemie und Ledertechnik.
183. Physikalisches Praktikum an höheren technischen und gewerblichen

Lehranstalten.
(Anm.: Z 184 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
185. Psychologie und Erziehungslehre an Frauenoberschulen und an höhe-

ren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe.
186. Raumgestaltung an Meisterschulen für Tischlerei und Raumgestaltung.
(Anm.: Z 187 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
188. Rechnen an Haushaltungsschulen und an der Bundesfachschule für

Technik.
189. Rechnen, Kalkulation und Buchhaltung einschließlich kaufmännischer

Schriftverkehr an Meisterklassen für Damenkleidermacher, für Herren-
kleidermacher, für Wäschewarenerzeuger, für Kunststicker und für
Maschinsticker.

190. Rechnen und Kalkulation an Hotelfachschulen und an Gastgewerbe-
fachschulen.

191. Rechnen und Wirtschaften an Familienhelferinnenschulen.
(Anm.: Z 192 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
193. Rechtskunde an Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen, an höheren

Lehranstalten für Technische Chemie und für Reproduktions- und
Drucktechnik, an Fachschulen für Gerbereichemie und Ledertechnik,
an Hotelfachschulen und an höheren land- und forstwirtschaftlichen
Lehranstalten, sowie an der Bundesfachschule für Technik.

194. Rechtslehre an höheren Lehranstalten für Weberei und Spinnerei, für
Wirkerei und Strickerei, für Textilchemie, an höheren Lehranstalten tex-
tilkaufmännischer Richtung, an Fachschulen für Photographie und an
Handelsakademien.

195. Religion.
196. Reproduktionstechnik an Fachschulen für Photographie.
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197. Reproduktions- und Drucktechnik an Fachschulen für Gebrauchs-
graphik.

198. Säuglingspflege an Familienhelferinnenschulen.
(Anm.: Z 199 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
200. Schriftverkehr an Hotelfachschulen und an Gastgewerbefachschulen.
201. Schulhygiene an Lehrerbildungsanstalten.
(Anm.: Z 202 und 203 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
204. Seminar für Sozialarbeit an Lehranstalten für gehobene Sozialberufe.
(Anm.: Z 205 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
206. Sozialkunde an Bildungsanstalten für Erzieher.
207. Spezielle Berufskunde an Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen.
208. Spezielle Probleme der Heimerziehung an Bildungsanstalten für Er-

zieher.
209. Staatsbürgerkunde an Haushaltungsschulen, an Hauswirtschaftsschu-

len, an höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten und deren
Sonderformen, an gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen
Fachschulen und deren Sonderformen, an Lehranstalten für gehobene
Sozialberufe, an Familienhelferinnenschulen, an höheren land- und
forstwirtschaftlichen Lehranstalten und an Bundesförsterschulen, sowie
an der Bundesfachschule für Technik.

210. Staatsbürgerkunde einschließlich Rechtslehre an höheren Lehranstal-
ten für wirtschaftliche Frauenberufe und an Handelsschulen, sowie an
der Bundesfachschule für Technik.

211. Staatsbürgerkunde, Rechtslehre an Handelsakademien und an deren
Sonderformen.

212. Staatsbürgerkunde und Rechtskunde an höheren Lehranstalten und an
Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe, an Fachschulen und
Meisterklassen für Damenkleidermacher, für Herrenkleidermacher, für
Wäschewarenerzeuger, für Modisten und für Kunststicker und an Meis-
terklassen für Uhrmacher und für Maschinsticker.

213. Standortkunde an Bundesförsterschulen.
(Anm.: Z 214 aufgehoben durch BGBl. Nr. 665/1994)
215. Steuerkunde an der Bundesfachschule für Technik und an höheren

land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten.
216. Steuerlehre an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung.
(Anm.: Z 217 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
218. Stickereizeichnen an Fachschulen für Maschinsticker.
219. Tariflehre an Fachschulen für Maschinstickerei und an Meisterklassen

für Maschinsticker.
(Anm.: Z 220 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
221. Technisches Zeichnen an höheren technischen und gewerblichen Lehr-

anstalten, an technisch-kaufmännischen Abiturientenlehrgängen, an
Fachschulen für Büchsenmacher und Schäfter, für Uhrmacher und für
Gerbereichemie und Ledertechnik, an höheren land- und forstwirt-
schaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung Landtechnik, und an der Bun-
desfachschule für Technik.

222. Technologie an Meisterklassen für künstlerische Wandgestaltung.
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223. Technologisches Praktikum an höheren Lehranstalten für Gerberei-
chemie und Ledertechnik.

224. Textilchemische Untersuchungen an höheren Lehranstalten für Textil-
chemie.

225. Textile Verkaufskunde an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer
Richtung.

226. Textilmechanische Untersuchungen an höheren Lehranstalten für We-
berei und Spinnerei, für Wirkerei und Strickerei, für Textilchemie, an
höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Richtung und an Abiturien-
tenlehrgängen für Weberei.

227. Tierheilkunde an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten,
Fachrichtung Landwirtschaft.

(Anm.: Z 228 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
229. Tierzucht und Fütterungslehre an höheren land- und forstwirtschaftli-

chen Lehranstalten, Fachrichtung Landwirtschaft.
230. Übungen aus Naturgeschichte, Physik, Chemie oder Psychologie an

allgemeinbildenden höheren Schulen und an Mittelschulen.
231. Übungen im chemischen und Warenkundelaboratorium an Handels-

akademien.
232. Übungen im Warenkundelaboratorium an Abiturientenlehrgängen an

Handelsakademien und an Abiturientenlehrgängen für Beruftstätige an
Handelsakademien.

233. Übungen in Bürotechnik an Handelsakademien.
(Anm.: Z 234 bis 236 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
237. Verlags- und Zeitungskunde an höheren Lehranstalten für Reproduk-

tions- und Drucktechnik.
238. Vermessungskunde an Fachschulen für Zimmerer.

238a. Volkskunde an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten.
239. Volkswirtschaftslehre an Handelsakademien und deren Sonderformen,

an höheren Lehranstalten und Fachschulen für wirtschaftliche Frauen-
berufe, an höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten, an
Meisterklassen für Uhrmacher und an Bauhandwerkerschulen für Mau-
rer, für Zimmerer und für Steinmetzen, sowie an der Bundesfachschule
für Technik.

(Anm.: Z 240 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
241. Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik an höheren Lehr-

anstalten textilkaufmännischer Richtung.
242. Volkswirtschaftslehre, Rechts- und Staatsbürgerkunde an technisch-

kaufmännischen Abiturientenlehrgängen.
243. Volkswirtschafts- und Gesellschaftslehre an allgemeinbildenden höhe-

ren Schulen und an Mittelschulen.
244. Waldbau an Bundesförsterschulen.
245. Warenkunde an höheren Lehranstalten für Technische Chemie, für

Gerbereichemie und Ledertechnik, für Biochemie und Schädlingsbe-
kämpfung, an technisch-kaufmännischen Abiturientenlehrgängen, an
Abiturientenlehrgängen an Handelsakademien, an Abiturientenlehrgän-
gen für Berufstätige an Handelsakademien und an der Bundesfach-
schule für Technik.
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246. Warenkunde der Kettenwirkerei an höheren Lehranstalten für Wirkerei
und Strickerei.

247. Warenkunde der Kulierwirkerei an höheren Lehranstalten für Wirkerei
und Strickerei.

248. Warenkunde der Strickerei an höheren Lehranstalten für Wirkerei und
Strickerei.

249. Warenkunde der Wirkerei und Strickerei an höheren Lehranstalten tex-
tilkaufmännischer Richtung und an Abiturientenlehrgängen für Weberei.

250. Warenkunde und Technologie an Handelsakademien.
251. Waren- und Verkaufskunde an Handelsschulen und an der Bundes-

fachschule für Technik.
252. Webwarenkunde an höheren Lehranstalten textilkaufmännischer Rich-

tung und an Abiturientenlehrgängen für Weberei.
(Anm.: Z 253 aufgehoben durch BGBl. Nr. 665/1994)
(Anm.: Z 254 aufgehoben durch Art. I Z 9, BGBl. Nr. 228/1972)
255. Werbelehre an Fachschulen für dekorative Gestaltung und für Ge-

brauchsgraphik und an Meisterklassen für dekorative Gestaltung.
256. Werkstättenkunde an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr-

anstalten, Fachrichtung Landtechnik.
257. Werkstoffkunde an betriebstechnischen Werkmeisterlehrgängen.
258. Werkzeug- und Maschinenkunde an der Bundesfachschule für Technik.
259. Wildkunde und Jagdbetrieb an Bundesförsterschulen.
260. Wirtschaftliches Rechnen an Fachschulen für Damenkleidermacher, für

Herrenkleidermacher, für Modisten, für Kunststicker und für Wäschewa-
renerzeuger, an Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe und an
Hauswirtschaftsschulen, sowie an der Bundesfachschule für Technik.

261. Wirtschaftsgeographie an Abiturientenlehrgängen an Handelsakademien
und an Abiturientenlehrgängen für Berufstätige an Handelsakademien.

262. Wissenschaftliche Photographie an Fachschulen für Photographie.
263. Wohlfahrtspflege an Familienhelferinnenschulen.
264. Zoologie an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten und

an Bundesförsterschulen.

Anlage 4

Lehrverpflichtungsgruppe IV

1. Akt an Meisterschulen für Bildhauerei und für Malerei.
2. Aktzeichnen an Fachschulen für Musterzeichnen.
(Anm.: Z 3 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 567/1981)
4. Entwerfen und Vergrößern an Meisterklassen für Maschinsticker.
5. Entwurf und Werkzeichnen an Fachschulen für gestaltendes Metallhand-

werk, für gewerbliche Holz- und Steinbildhauerei, für Tischlerei und
Raumgestaltung, für Drechslerei, für Keramik und Ofenbau und für deko-
rative Gestaltung, an Meisterschulen für gestaltendes Metallhandwerk,
für Tischlerei und Raumgestaltung und für Keramik und Ofenbau.
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6. Entwurfzeichnen an Fachschulen für Kunststicker und an Meisterschulen
für das Malerhandwerk.

7. Entwurf- und Fachzeichnen an höheren Lehranstalten für Wirkerei und
Strickerei und an Fachschulen für Maschinstickerei sowie an der Bun-
desfachschule für Technik.

(Anm.: Z 8 aufgehoben durch Art. III Z 5, BGBl. Nr. 362/1991)
9. Entwurf- und Schnittzeichnen an Meisterschulen für Mode.

10. Freihandzeichnen an höheren Lehranstalten für Hochbau, für Holzbau
und für Tiefbau, an höheren technischen Lehranstalten für Berufstätige,
Fachrichtung Hochbau, an Fachschulen für Steinmetzerei und für Zim-
merer und an Bauhandwerkerschulen für Maurer, für Zimmerer und für
Steinmetzen.

11. Freihandzeichnen und Schriftpflege an Lehrerbildungsanstalten.
11a. Geometrisches Zeichnen an allgemeinbildenden höheren Schulen, so-

weit dieser Unterrichtsgegenstand nicht in die Lehrverpflichtungs-
gruppe III fällt.

12. Komposition an Meisterschulen für Malerei.
13. Kopf an Meisterschulen für Malerei.
(Anm.: Z 14 aufgehoben durch Art. I Z 14, BGBl. Nr. 228/1972)
15. Kunstgeschichte an höheren Lehranstalten für Textilchemie und für Re-

produktions- und Drucktechnik und an gewerblichen, technischen und
kunstgewerblichen Fachschulen und deren Sonderformen.

16. Kunstgeschichte (Bauformenlehre) an Fachschulen für Zimmerer.
17. Kunstpflege (Zeichnen) an Mittelschulen.
(Anm.: Z 18 und 19 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 567/1981)
(Anm.: Z 20 aufgehoben durch Art. I Z 14, BGBl. Nr. 228/1972)
21. Musik an Mittelschulen und an vierjährigen höheren Lehranstalten für

wirtschaftliche Frauenberufe.
(Anm.: Z 22 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 567/1981)
23. Musiklehre und Gesang an Lehrerbildungsanstalten.
24. Musische Unterrichtsgegenstände an Lehranstalten für gehobene So-

zialberufe.
25. Naturzeichnen an Meisterschulen für Malerei.
26. Werkerziehung an allgemeinbildenden höheren Schulen und an Bil-

dungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, für Kindergärtnerinnen und für
Erzieher.

Beachte für folgende Bestimmung
Hinsichtlich der Fachschulen für wirtschaftliche Berufe klassenweise gestaffel-
tes Inkrafttreten (§ 15 Abs. 9 idF BGBl. Nr. 665/1994)
1. 9. 1994 (1. und 2. Klasse)
1. 9. 1995 (3. Klasse)
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Anlage 4a

Lehrverpflichtungsgruppe IVa

1. Bildnerische Erziehung an Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, für
Kindergärtnerinnen und für Erzieher, an Fachschulen für wirtschaftliche
Berufe, an höheren Schulen und an Akademien für Sozialarbeit.

1a. Entwurf- und Modezeichnen an höheren Lehranstalten für Mode und Be-
kleidungstechnik und an deren Sonderformen, an Fachschulen für Mode
und Bekleidungstechnik einschließlich der Fachrichtung Herrenbekleidung
und der Sonderform für Gehörlose sowie an Meisterklassen für Damen-
kleidermacher und Herrenkleidermacher.

2. Leibeserziehung.
3. Leibesübungen.
4. Musikerziehung an Akademien für Sozialarbeit, an Bildungsanstalten für

Arbeitslehrerinnen, für Kindergärtnerinnen und für Erzieher, an allgemein-
bildenden höheren Schulen, an höheren Lehranstalten für wirtschaftliche
Berufe und an Fachschulen für wirtschaftliche Berufe.

Anlage 4b

Lehrverpflichtungsgruppe IVb

1. Bildnerische Erziehung in der siebenten und achten Klasse an Gymna-
sien, Realgymnasien und Oberstufenrealgymnasien unter besonderer Be-
rücksichtigung der musischen Ausbildung, soweit lehrplanmäßig Schul-
arbeiten vorgesehen sind.

2. Musikerziehung in der siebenten und achten Klasse an Gymnasien, Real-
gymnasien und Oberstufenrealgymnasien unter besonderer Berücksichti-
gung der musischen Ausbildung, soweit lehrplanmäßig Schularbeiten vor-
gesehen sind.

3. Stenotypie und Textverarbeitung an Handelsschulen, Handelsakademien
und deren Sonderformen, an mittleren und höheren Lehranstalten für
Fremdenverkehrsberufe sowie an Höheren Lehranstalten für wirtschaftli-
che Frauenberufe.

Beachte für folgende Bestimmung
Hinsichtlich der Fachschulen für wirtschaftliche Berufe klassenweise gestaffel-
tes Inkrafttreten (§ 15 Abs. 9 idF BGBl. Nr. 665/1994)
1. 9. 1994 (1. und 2. Klasse)
1. 9. 1995 (3. Klasse)
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Anlage 5

Lehrverpflichtungsgruppe V

1. Anstandslehre an Bundesförsterschulen.
2. Atelier an Meisterschulen für Bildhauerei und für Malerei und an Meis-

terklassen für dekorative Gestaltung.
3. Atelier und Werkstätte in Fachschulen und Meisterklassen für künstleri-

sche Wandgestaltung.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
(Anm.: Z 5 aufgehoben durch BGBl. Nr. 665/1994)
(Anm.: Z 6 bis 9 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)

10. Chorgesang an allgemeinbildenden höheren Schulen, Mittelschulen,
Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, für Kindergärtnerinnen und für
Erzieher und an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten.

11. Chorgesang und Orchesterübungen an höheren technischen und ge-
werblichen Lehranstalten und an gewerblichen, technischen und kunst-
gewerblichen Fachschulen.

(Anm.: Z 12 und 13 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
(Anm.: Z 14 aufgehoben durch Art. III Z 8, BGBl. Nr. 362/1991)
15. Ergänzende Unterrichtsveranstaltungen an Bildungsanstalten für Kin-

dergärtnerinnen.
16. Ernährungslehre, Lebensmittel- und Diätkunde an höheren Lehranstal-

ten und an Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe.
17. Fachausbildung (verschiedene Techniken, Weißnähen einschließlich

Schnittzeichnen und Kleidernähen einschließlich Schnittzeichnen) an
Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen.

(Anm.: Z 18 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
19. Formenschneiden an Glasfachschulen.
20. Forstbotanik – Übungen an Bundesförsterschulen.
21. Forstliche Arbeitslehre II – Übungen an Bundesförsterschulen.
22. Forstliche Baukunde – Übungen an Bundesförsterschulen.
23. Forstliches Zeichnen an Bundesförsterschulen.
24. Forstschutz – Übungen an Bundesförsterschulen.
(Anm.: Z 25 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
(Anm.: Z 26 aufgehoben durch Art. I Z 18, BGBl. Nr. 567/1981)
27. Gesang an höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten und

an Bundesförsterschulen.
(Anm.: Z 28 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
29. Geschäftsschrift an Handelsschulen und an der Bundesfachschule für

Technik.
30. Gips- und Stuckarbeiten an höheren Lehranstalten für Hochbau, für

Tiefbau und für Holzbau.
31. Handarbeit (als Pflichtgegenstand) an Mittelschulen und Lehrerbil-

dungsanstalten.
32. Handarbeit und Werkerziehung an allgemeinbildenden höheren Schulen.
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33. Haushaltsführung an Fachschulen für Damenkleidermacher, für Wä-
schewarenerzeuger, für Modisten und für Kunststicker.

34. Haushaltspflege an höheren Lehranstalten und an Fachschulen für wirt-
schaftliche Frauenberufe sowie an Hauswirtschaftsschulen und an
Haushaltungsschulen.

(Anm.: Z 35 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
36. Hauskrankenpflege und Erste Hilfe an Familienhelferinnenschulen.
37. Hauswirtschaft an Lehrerbildungsanstalten, Bildungsanstalten für Ar-

beitslehrerinnen und für Kindergärtnerinnen sowie an Handelsakade-
mien und Handelsschulen.

38. Hauswirtschaft mit ihren theoretischen Grundlagen an Bildungsanstal-
ten für Arbeitslehrerinnen.

39. Hauswirtschaftliche Betriebskunde an Fachschulen für wirtschaftliche
Frauenberufe.

40. Hauswirtschaftliche Betriebspraxis und Organisationsübungen an hö-
heren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe.

41. Heim- und lebenspraktisches Seminar an Bildungsanstalten für Er-
zieher.

42. Instrumentale Spielgruppe an Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen
und für Erzieher.

43. Instrumentalmusik an allgemeinbildenden höheren Schulen, Lehrerbil-
dungsanstalten, Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, für Kinder-
gärtnerinnen und für Erzieher.

44. Instrumentenbau an Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen und für
Erzieher.

45. Jagdhornblasen an Bundesförsterschulen.
46. Jugendspiele an Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen.
47. Kinderbeschäftigung an Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe.
48. Kinderpflege und Fürsorge an Frauenoberschulen.
49. Kirchenchor an allgemeinbildenden höheren Schulen und Mittelschulen.
50. Kochen an vierjährigen höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Frau-

enberufe.
51. Kochen einschließlich Lebensmittelkunde und Servieren an Haushal-

tungsschulen und Hauswirtschaftsschulen.
52. Kochen und Hauswirtschaftskunde an Frauenoberschulen und an wirt-

schaftskundlichen Realgymnasien für Mädchen.
53. Kochlehre und Vorratswirtschaft an höheren land- und forstwirtschaftli-

chen Lehranstalten, Fachrichtung Landwirtschaftliche Frauenberufe.
54. Küchenpraxis und Küchenführung an höheren Lehranstalten für wirt-

schaftliche Frauenberufe.
55. Küchenpraxis und Servieren an Fachschulen für wirtschaftliche Frauen-

berufe.
56. Kulturpflege (Arbeitsgemeinschaft) an Handelsakademien, an Handels-

schulen und an der Bundesfachschule für Technik.
57. Kurzschrift.
(Anm.: Z 58 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
59. Mädchenhandarbeit an Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen.
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(Anm.: Z 60 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
61. Maschinschreiben.
62. Menschenführung an Fachschulen für Damenkleiderkonfektion, für Her-

renkleiderkonfektion und für Maschinstickerei.
63. Möbel-, Raum- und Fassadengestaltung an Meisterschulen für das Ma-

lerhandwerk.
(Anm.: Z 64 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
65. Modellieren an höheren Lehranstalten für Hochbau, an höheren techni-

schen Lehranstalten für Berufstätige, Fachrichtung Hochbau, an Fach-
schulen für gestaltendes Metallhandwerk, für Steinmetzerei, für ge-
werbliche Holz- und Steinbildhauerei, an Meisterschulen für gestalten-
des Metallhandwerk und an Bauhandwerkerschulen für Steinmetzen.

66. Modellieren und Modellbau an Fachschulen für dekorative Gestaltung.
67. Montierungsarbeiten an Fachschulen und Meisterschulen für Textil-

handwerk, Fachrichtung Stickerei.
68. Musik an Haushaltungsschulen und an Hauswirtschaftsschulen.
69. Musikalisch-rhythmische Erziehung an Bildungsanstalten für Kinder-

gärtnerinnen.
70. Musikerziehung an Fachschulen für Damenkleidermacher, für Wäsche-

warenerzeuger, für Modisten und für Kunststicker.
71. Musterkunde und Kartenlehre an Fachschulen für Maschinstickerei und

Meisterklassen für Maschinsticker.
72. Musterzeichnen und Modellarbeit an der Bundesfachschule für Technik.
(Anm.: Z 73 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
74. Nähen und Schnittzeichnen an Fachschulen für wirtschaftliche Frauen-

berufe.
75. Orchester beziehungsweise Orchester-Instrumentalmusik an Mittel-

schulen und Lehrerbildungsanstalten.
(Anm.: Z 76 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
77. Säuglings- und Kinderpflege an wirtschaftskundlichen Realgymnasien

für Mädchen.
78. Schnittzeichnen an Fachschulen für Meisterklassen für Herrenkleider-

macher.
79. Schnittzeichnen und Modellarbeit an Fachschulen für Damenkleider-

konfektion, für Herrenkleiderkonfektion, für Damenkleidermacher und
für Wäschewarenerzeuger, an Meisterklassen für Damenkleidermacher
und für Wäschewarenerzeuger und an Klassen für Modellarbeit im Da-
menkleidermachen und in der Wäschewarenerzeugung.

80. Schreiben einschließlich Linkshandschreiben an der Bundesfachschule
für Technik.

81. Schrift an Fachschulen für Steinmetzerei, für gewerbliche Holz- und
Steinbildhauerei, für künstlerische Wandgestaltung, für angewandte
Malerei, für dekorative Gestaltung, für Gebrauchsgraphik, für Muster-
zeichnen, an Glasfachschulen, an Meisterschulen für Malerei und für
das Malerhandwerk und an Meisterklassen für künstlerische Wandge-
staltung.

82. Schrift- und Kompositionsübungen an Fachschulen für Photographie.
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83. Seminar für Erste Hilfe an Bildungsanstalten für Erzieher.
84. Seminar für Fest- und Feiergestaltung an Bildungsanstalten für Erzieher.
85. Seminar für Freizeitgestaltung an Bildungsanstalten für Erzieher.
86. Seminar für Lager und Zelten an Bildungsanstalten für Erzieher.
87. Seminar für musikalisch-rhythmische Erziehung an Bildungsanstalten

für Erzieher.
88. Seminar in dem theoretischen Fachgebiet für das Lehramt in Servier-

kunde an berufspädagogischen Lehranstalten.
89. Seminaristische Übungen im berufseinschlägigen Schriftverkehr und in

Bürotechnik an Lehranstalten für gehobene Sozialberufe.
90. Seminar zur Einführung in die Bedienung von Bild- und Tongeräten,

Vervielfältigungsapparaten und anderen Geräten an Bildungsanstalten
für Erzieher.

91. Servierkunde an vierjährigen höheren Lehranstalten für wirtschaftliche
Frauenberufe.

92. Servierkunde und Übungen an Hotelfachschulen und an Gastgewerbe-
fachschulen.

93. Singen an Familienhelferinnenschulen.
94. Spielmusik an allgemeinbildenden höheren Schulen und an Bildungs-

anstalten für Kindergärtnerinnen.
95. Sprecherziehung an allgemeinbildenden höheren Schulen.
96. Stenotypie (Kurzschrift, Maschinschreiben und Übungen).
97. Textiles Dekor an Meisterschulen für Mode.

(Anm.: Z 98 bis 102 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
103. Volkskunde und Volkstumspflege an höheren land- und forstwirtschaft-

lichen Lehranstalten.
(Anm.: Z 104 aufgehoben durch Art. I Z 15, BGBl. Nr. 228/1972)
105. Werkarbeit an Familienhelferinnenschulen und an Lehranstalten für ge-

hobene Sozialberufe.
(Anm.: Z 106 aufgehoben durch Art. I Z 18, BGBl. Nr. 567/1981)
107. Werkstätte einschließlich Fachkunde beziehungsweise einschließlich

Fachkunde und Modetechnik beziehungsweise einschließlich Fach-
kunde und Vorarbeiten an Fachschulen für Modisten, für Damenkleider-
macher, für Wäschewarenerzeuger und für Herrenkleidermacher und
an Meisterklassen für Damenkleidermacher, für Herrenkleidermacher
und für Wäschewarenerzeuger.

108. Werkstätte einschließlich Fach- und Stoffkunde und Modetechnik an
Klassen für Modellarbeit im Damenkleidermachen und in der Wäsche-
warenerzeugung.

109. Werkstätte einschließlich Fachkunde, Vorarbeiten und Schnittzeichnen
an Fachschulen für Kunststicker.

110. Werkstätte einschließlich Vorarbeiten und Fachkunde an Meisterklas-
sen für Kunststicker.

111. Werkstätte für Textilverarbeitung an höheren Lehranstalten für wirt-
schaftliche Frauenberufe.

112. Werkstätte und Betriebslaboratorium an Werkmeisterschulen für Ma-
schinenbau und für Elektrotechnik in den zweiten Klassen.
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113. Werkzeuge und Geräte an Meisterschulen für das Malerhandwerk.
114. Werkzeuge und Maschinen an Fachschulen für Tischlerei und Raum-

gestaltung und für Drechslerei, an Meisterschulen für Tischlerei und
Raumgestaltung und an Meisterklassen für Tischler.

115. Werkzeugkunde an Fachschulen für Zimmerer.
116. Werkzeug- und Maschinenkunde an der Bundesfachschule für Technik.
117. Zeichnen und Malen an gewerblichen, technischen und kunstgewerbli-

chen Fachschulen und an deren Sonderformen.
118. Zeichnen und Modellieren an allgemeinbildenden höheren Schulen und

an Mittelschulen.
119. Zeichnen und Schrift an höheren Lehranstalten für Möbelbau (Möbel-

bau und Innenausbau), an Fachschulen für Tischlerei und Raumgestal-
tung, für Drechslerei und für Keramik und Ofenbau, an Meisterschulen
für gestaltendes Metallhandwerk, für Tischlerei und Raumgestaltung
und für Keramik und Ofenbau, sowie an Meisterklassen für Tischlerei.

120. Zeichnen und Werkarbeit an vierjährigen höheren Lehranstalten für
wirtschaftliche Frauenberufe.

Anlage 5a

Lehrverpflichtungsgruppe Va

1. Arbeitsgemeinschaft für erweiterte Betriebspraxis an gewerblichen, tech-
nischen und kunstgewerblichen Fachschulen.

2. Atelier und Werkstätte an Fachschulen für gestaltendes Metallhandwerk,
für gewerbliche Holz- und Steinbildhauerei, für Tischlerei und Raum-
gestaltung, für Drechslerei, für Keramik und Ofenbau, für angewandte
Malerei, für dekorative Gestaltung, für Textilhandwerk, Fachrichtungen
Weberei und Stickerei, an Meisterschulen für gestaltendes Metallhand-
werk, für Keramik und Ofenbau, für Textilhandwerk, Fachrichtungen We-
berei und Stickerei, für das Malerhandwerk und für Mode.

3. Bautechnisches Praktikum an höheren Lehranstalten für Bautechnik-
Hochbau und -Tiefbau und an den Sonderformen dieser Schulen.

4. Betriebspraktikum an Höheren Lehranstalten für Fremdenverkehrsberufe
und an den Sonderformen dieser Schulen, an Gastgewerbefachschulen
und an Hotelfachschulen.

5. Farbenfotografie an Fachschulen für Fotografie.
6. Mechanische Werkstätte an höheren Lehranstalten für Silikattechnik.
7. Nähen an Fachschulen für Sozialberufe.
8. Nähen und Werken an Haushaltungsschulen.
9. Porträtfotografie an Fachschulen für Fotografie.

10. Praktische Bauarbeiten an Baufachschulen und Bauhandwerkerschulen
für Maurer und für Zimmerer.

11. Retusche an Fachschulen für Fotografie.
12. Schmalfilmpraktikum an Fachschulen für Fotografie.
13. Technische und Werbefotografie an Fachschulen für Fotografie.
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14. Werkstätte an höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten und
an gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen, an
den Sonderformen dieser Schulen sowie an der Bundesfachschule für
Technik.

15. Werkstätte – Praktischer Unterricht an höheren land- und forstwirtschaft-
lichen Lehranstalten, Fachrichtung Landtechnik.

16. Werkstätte und Betriebslaboratorium an Werkmeisterschulen für Maschi-
nenbau und für Elektrotechnik in den ersten Klassen.

Anlage 6

Lehrverpflichtungsgruppe VI

1. Anstrich und Lackierung an Meisterschulen für das Malerhandwerk.
2. Haushaltspflege an Familienhelferinnenschulen.
3. Hauswirtschaft an allgemeinbildenden höheren Schulen.
4. Kochen an Familienhelferinnenschulen.
5. Lasieren an Meisterschulen für das Malerhandwerk.
6. Maschinenkunde – Übungen an Bundesförsterschulen.
7. Modetechnik an Fachschulen für Damenkleiderkonfektion und für Herren-

kleiderkonfektion.
8. Nähen an Familienhelferinnenschulen.
9. Nähen, Materialienkunde und Werken (ausgenommen Materialienkunde)

an Hauswirtschaftsschulen.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 567/1981, zu § 7, BGBl. Nr. 244/1965)

Artikel II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 399/1975 tritt mit Ablauf des 31. Jän-
ner 1982 außer Kraft. Durch dieses Außerkrafttreten werden die auf Grund die-
ser Bestimmungen festgesetzten Einreihungen von Unterrichtsgegenständen in
Lehrverpflichtungsgruppen in ihrer Rechtswirksamkeit nicht berührt.
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Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 – LDG
Bundesgesetz vom 27. Juni 1984, BGBl. Nr. 302,

über das Dienstrecht der Landeslehrer
Unter Berücksichtigung aller Gesetze die zur Abänderung erlassen

wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahr 2000 wurde aus Platz-
gründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 6/2000 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 95/2000 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 96/2000,
BGBl. I Nr. 142/2000 (Art. 59),
BGBl. I Nr. 34/2001 (VfGH),
BGBl. I Nr. 47/2001 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 86/2001 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 7/2003 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 65/2003 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 71/2003 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 69/2004 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 138/2004 (VfGH),
BGBl. I Nr. 142/2004 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 23/2005 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 90/2006 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 117/2006 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 166/2006 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 2/2008,
BGBl. I Nr. 129/2008 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 52/2009 (Art. 64),
BGBl. I Nr. 76/2009 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 44),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 14),
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BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 128),
BGBl. I Nr. 30/2011 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 41),
BGBl. I Nr. 55/2012 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 24/2013 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 140/2013,
BGBl. I Nr. 147/2013 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 151/2013 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 211/2013 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 8/2014 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 48/2014 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 32/2015 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 164/2015 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 119/2016 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 34),
BGBl. I Nr. 167/2017 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 19),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 25/2019 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 51/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 24/2020 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art 5),
BGBl. I Nr. 224/2021 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 137/2022,
BGBl. I Nr. 205/2022.

1. Abschnitt

ANWENDUNGSBEREICH UND DIENSTBEHÖRDEN

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf die im öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis zu den Ländern stehenden Lehrer (Landeslehrer) für Volksschulen,
Mittelschulen und Sonderschulen, für Polytechnische Schulen und für Berufs-
schulen sowie auf die Personen, die einen Anspruch auf Ruhe-(Versorgungs-)
Bezug aus einem solchen Dienstverhältnis haben (Art. 14 Abs. 2 B-VG), anzu-
wenden.



Band1.Buch : 07-LDG.pod    1080
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1080

1080

LDG 1984 §§ 2–4

(2) Die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis im Sinne des
Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn die oder der zu Ernennende dem Entlohnungs-
schema Pädagogischer Dienst angehört oder angehört hat.

§ 2. Dienstbehörden (einschließlich der Leistungsfeststellungs- und Diszi-
plinarbehörden) im Sinne dieses Bundesgesetzes sind jene Behörden, die zur
Ausübung der Diensthoheit über die im § 1 genannten Personen hinsichtlich der
einzelnen dienstbehördlichen Aufgaben durch die gemäß Art. 14 Abs. 4 lit. a
B-VG erlassenen Landesgesetze berufen sind.

§ 2a. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetra-
gene Partnerinnen und Partner von Landeslehrerinnen oder Landeslehrern nach
dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partner-
schaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 28,
§ 46 Abs. 1 Z 3, § 58 Abs. 4 Z 1 lit. c und § 59 Abs. 2.

2. Abschnitt

DIENSTVERHÄLTNIS

Ernennung

Begriff

§ 3. Ernennung ist die bescheidmäßige Verleihung einer Planstelle.

Ernennungserfordernisse

§ 4. (1) Allgemeine Ernennungserfordernisse sind
1. die österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkter Zugang zum

österreichischen Arbeitsmarkt,
2. die volle Handlungsfähigkeit,
3. die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die

mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind, und
4. ein Lebensalter von mindestens 18 Jahren beim Eintritt in den Landes-

dienst.

(2) Das Erfordernis der fachlichen Eignung gemäß Abs. 1 Z 3 umfaßt auch
die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Bei Verwendun-
gen, für deren Ausübung die Beherrschung der deutschen Sprache in geringe-
rem Umfang genügt, ist ihre Beherrschung in dem für diese Verwendung erfor-
derlichen Ausmaß nachzuweisen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)

(4) Die besonderen Ernennungserfordernisse werden durch die Anlage zu
diesem Bundesgesetz geregelt.

(5) Voraussetzung für die Ernennung zum Landeslehrer ist eine Bewerbung.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 34 Z 1, BGBl. I Nr. 138/2017)
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Ausschreibungspflicht

§ 4a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle hat, soweit nicht eine Beset-
zung mit einer im Dienststand stehenden Landeslehrperson in Aussicht genom-
men ist, ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren voranzugehen.

(2) Die Schulleitung ist von einer in Aussicht genommenen Besetzung der
Planstelle mit einer im Dienststand stehenden Landeslehrperson in Kenntnis zu
setzen. Sie hat das Recht, sich begründet gegen die in Aussicht genommene
Maßnahme auszusprechen. Nimmt die Dienstbehörde die Maßnahme dennoch
vor, so ist diese gegenüber der Schulleitung zu begründen.

(3) Die Ausschreibung hat zu enthalten:
1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben (insbesondere den Unter-

richtsgegenstand oder die Unterrichtsgegenstände),
2. die Ernennungserfordernisse,
3. den Dienstort,
4. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster),
5. die Bewerbungsfrist und
6. die Einbringungsstelle für die Bewerbungsgesuche.

(4) Wenn es sich für die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsplatzes als erfor-
derlich erweist, sind in der Ausschreibung zusätzliche fachspezifische Kennt-
nisse und Fähigkeiten anzuführen.

(5) Die ausschreibende Stelle kann vorsehen, dass Bewerbungen aus-
schließlich online auf einer Bewerbungsplattform einzubringen sind.

(6) Die Bewerbungsgesuche haben sich auf eine oder auf mehrere in der
Ausschreibung angeführte Planstellen zu beziehen und sind innerhalb der Be-
werbungsfrist bei der in der Ausschreibung bezeichneten Stelle einzubringen.

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber

§ 4b. (1) Für die Aufnahme als Landeslehrpersonen sind ausschließlich Be-
werberinnen oder Bewerber mit gültiger Bewerbung heranzuziehen.

(2) Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die vorgesehene Ver-
wendung richtet sich nach der entsprechenden Ausbildung und allenfalls in der
Ausschreibung angeführten zusätzlichen Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 4a
Abs. 4) sowie sonstigen aufgewiesenen einschlägigen Kenntnissen, Fähigkeiten
und Erfahrungen.

(3) Die Schulleitung hat bezüglich der an der Schule zu besetzenden Plan-
stellen innerhalb der von der Bildungsdirektion gesetzten Frist eine begründete
Auswahl aus den (auch) für ihre Schule wirksamen Bewerbungen zu treffen. Bei
einer Vielzahl von für eine ausgeschriebene Planstelle abgegebenen Bewerbun-
gen darf die zuständige Dienstbehörde nach Abstimmung mit der Schulleitung
eine Vorauswahl unter den an die Schulleitung weiter zu leitenden Bewerbungen
treffen. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber sind im Hinblick auf ihre
Eignung zu reihen. Bei konkurrierenden Anforderungen hat die Bildungsdirek-
tion eine Entscheidung zu treffen.



Band1.Buch : 07-LDG.pod    1082
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1082

1082

LDG 1984 §§ 5, 5a

(4) Bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses kann die Bil-
dungsdirektion eine nicht der Auswahlentscheidung der Schulleitung entspre-
chende Zuweisung vornehmen. Beabsichtigt die Bildungsdirektion der Aus-
wahlentscheidung der Schulleitung nicht zu entsprechen, so hat diese das
Recht, sich begründet gegen die in Aussicht genommene Zuweisung einer
Bewerberin oder eines Bewerbers auszusprechen. Nimmt die Bildungsdirek-
tion die Zuweisung dennoch vor, so ist diese gegenüber der Schulleitung zu
begründen.

(5) Vor der Zuweisung von Lehrpersonen für den Unterrichtsgegenstand Re-
ligion ist – ungeachtet der Zuständigkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten für die Zuweisung der Religionslehrpersonen – bei erstmals am Schulstand-
ort tätigen Lehrpersonen (ausgenommen nur vorübergehende Zuweisungen)
der Schulleitung Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.

Ernennungsbescheid

§ 5. (1) Im Ernennungsbescheid sind die Planstelle, der Amtstitel des Lan-
deslehrers und der Tag der Wirksamkeit der Ernennung anzuführen. Ferner ist
dem Ernennungsbescheid anläßlich der Begründung des öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses ein Hinweis über die Mitwirkung bei der Ermittlung des Be-
soldungsdienstalters und der Ruhegenußvordienstzeiten beizugeben.

(2) Der Ernennungsbescheid ist dem Landeslehrer spätestens an dem im
Bescheid angeführten Tag der Wirksamkeit der Ernennung zuzustellen. Ist
dies aus Gründen, die nicht vom Landeslehrer zu vertreten sind, nicht möglich,
so gilt die Zustellung als rechtzeitig, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach
Wegfall des Hindernisses nachgeholt wird. Erfolgt die Zustellung nicht recht-
zeitig, wird die Ernennung abweichend vom Abs. 1 mit dem Tag der Zustellung
wirksam.

Informationen zum Dienstverhältnis

§ 5a. (1) Die Landeslehrperson ist bei Begründung und bei Änderungen des
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses über die wesentlichen Aspekte des
Dienstverhältnisses zu unterrichten. Dies hat jedenfalls zu umfassen:

1. Bezeichnung der zuständigen Dienstbehörde sowie Name und Geburts-
datum der Landeslehrperson,

2. Beginn des Dienstverhältnisses,
3. Dauer und Bedingungen des provisorischen Dienstverhältnisses sowie

der Probezeit,
4. Dienstort oder örtlicher Verwaltungsbereich,
5. welcher Verwendungsgruppe die Landeslehrperson zugeordnet wird,
6. Ausmaß der Wochendienstzeit,
7. das Ferien- und Urlaubsausmaß,
8. das bei einer Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses einzu-

haltende Verfahren einschließlich der formellen Anforderungen und ein-
zuhaltenden Fristen,
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9. die Bezüge, gegebenenfalls Angaben zu Nebengebühren und sonstigen
Zulagen, Vergütungen und Abgeltungen sowie die Modalitäten der Aus-
zahlung,

10. Identität des Sozialversicherungsträgers.

(2) Die Informationen nach Abs. 1 Z 3 und 7 bis 10 können durch Hinweis auf
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, des Gehaltsgesetzes 1956 – GehG,
BGBl. Nr. 54/1956, und die zu deren Durchführung erlassenen Verordnungen
sowie die entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften in der je-
weils geltenden Fassung erteilt werden; hinsichtlich der Z 9 ist jedenfalls der auf-
grund der Zuordnung nach Z 5 gebührende Mindestmonatsbezug anzugeben.

(3) Bei einer länger als vier Wochen andauernden Verwendung im Ausland
sind der Landeslehrperson vor der Abreise zusätzlich zu den in Abs. 1 genann-
ten Informationen zumindest folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1. Staat, in dem die Landeslehrperson verwendet wird, und die voraussichtli-
che Dauer der Verwendung,

2. Währung, in der die Bezüge, gegebenenfalls Nebengebühren und sonsti-
gen Zulagen, Vergütungen und Abgeltungen ausgezahlt werden,

3. gegebenenfalls mit der Verwendung im Ausland verbundene zusätzliche
Besoldungsbestandteile,

4. allfällige Bedingungen für die Rückführung nach Österreich.

(4) Die Informationen nach Abs. 1 und 3 sind jedenfalls innerhalb von sieben
Kalendertagen nach Beginn und spätestens mit dem Wirksamkeitsbeginn jeder
Änderung des Dienstverhältnisses schriftlich in Form einer Mitteilung oder in
elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Eine elektronische Zurverfügung-
stellung ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Informationen von der Lan-
deslehrperson gespeichert und ausgedruckt werden können und der Dienst-
geber einen Übermittlungs- oder Empfangsnachweis erhält.

Beginn des Dienstverhältnisses

§ 6. (1) Das Dienstverhältnis beginnt mit dem Tag der Zustellung des Ernen-
nungsbescheides, sofern darin nicht ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist,
frühestens jedoch – soweit nicht Abs. 3 anzuwenden ist – mit dem Tag des
Dienstantrittes.

(2) Wird der Dienst nicht am Tag des Wirksamkeitsbeginnes der Ernennung
angetreten, tritt der Ernennungsbescheid und damit die Ernennung rückwirkend
außer Kraft. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn die Säumnis innerhalb einer
Woche gerechtfertigt und der Dienst am Tag nach dem Wegfall des Hinderungs-
grundes, spätestens aber einen Monat nach dem Tag des Wirksamkeitsbegin-
nes angetreten wird.

(3) Im Falle der Ernennung durch Übernahme aus dem vertraglichen Lan-
deslehrerdienstverhältnis zum gleichen Land oder unmittelbar nach dem Aus-
scheiden aus dem öffentlich-rechtlichen Landeslehrerdienstverhältnis zu einem
anderen Land beginnt das Dienstverhältnis mit dem Tag der Zustellung des Er-
nennungsbescheides, sofern darin nicht ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt
ist.
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(4) Der Dienst gilt auch dann an einem Monatsersten als angetreten, wenn
der Dienst zwar nicht an diesem, wohl aber am ersten Schultag des Monats an-
getreten wird.

(5) Die Dienstbehörde hat vor dem Beginn des Dienstverhältnisses unver-
züglich Strafregisterauskünfte gemäß den §§ 9 und 9a des Strafregistergeset-
zes 1968, BGBl. Nr. 277, einzuholen und schriftlich dokumentiert zu verarbeiten.
Diese sind nach ihrer Überprüfung von der Dienstbehörde unverzüglich zu lö-
schen. Die hierfür zuständige Dienstbehörde hat außerdem umgehend eine
Abfrage und schriftlich dokumentierte Verarbeitung von Vorwarnungen nach
Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, zuletzt berichtigt durch ABl.
Nr. L 305 vom 24. 10. 2014 S. 115, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/
55/EU, ABl. Nr. L 354 vom 28. 12. 2013 S. 132, im Binnenmarkt-Informations-
system (IMI) vorzunehmen.

Angelobung

§ 7. Der Landeslehrer hat binnen vier Wochen nach Beginn des öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses folgende Angelobung zu leisten: „Ich gelobe,
daß ich die Gesetze der Republik Österreich befolgen und alle mit meinem Amte
verbundenen Pflichten treu und gewissenhaft erfüllen werde.“

Ernennung im Dienstverhältnis

§ 8. (1) Die Ernennung auf eine andere Planstelle erfolgt auf Ansuchen; sie
ist nur zulässig, wenn der Landeslehrer die besonderen Ernennungserforder-
nisse hiefür erfüllt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 53/2007)
(3) Die Ernennung des Landeslehrers, der vom Dienst suspendiert oder ge-

gen den ein Disziplinarverfahren eingeleitet ist, kann unter Offenhaltung der
Planstelle durch Bescheid vorbehalten werden. Wird die Suspendierung ohne
Einleitung eines Disziplinarverfahrens aufgehoben oder endet das Verfahren
durch Einstellung, Freispruch, Schuldspruch ohne Strafe oder durch Verhän-
gung der Strafe eines Verweises oder einer Geldbuße, so kann innerhalb von
sechs Monaten ab rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens die vorbehaltene
Ernennung mit Rückwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes vollzogen werden.

Provisorisches Dienstverhältnis

§ 9. (1) Das Dienstverhältnis ist zunächst provisorisch.
(2) Das provisorische Dienstverhältnis kann mit Bescheid gekündigt werden.

Die Kündigungsfrist beträgt während der ersten sechs Monate des Dienstver-
hältnisses
(Probezeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einen Kalendermonat,
nach Ablauf der Probezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwei Kalendermonate
und nach Vollendung des zweiten Dienstjahres . . . . . . . drei Kalendermonate.
Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalendermonates zu enden.
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(3) Während der Probezeit ist die Kündigung ohne Angabe von Gründen,
später nur mit Angabe des Grundes möglich. Auf den Landeslehrer, der unmit-
telbar vor Beginn des Dienstverhältnisses mindestens ein Jahr in einem ver-
traglichen Dienstverhältnis zum Land im Lehrer- beziehungsweise Erzieher-
dienst zugebracht hat, sind die Bestimmungen über die Probezeit nicht anzu-
wenden.

(4) Kündigungsgründe sind insbesondere:
1. Mangel der für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforderlichen ge-

sundheitlichen Eignung,
2. unbefriedigender Arbeitserfolg,
3. pflichtwidriges Verhalten,
4. Bedarfsmangel.

(5) Der Leiter hat über den provisorischen Landeslehrer vor der Definitiv-
stellung zu berichten, ob der Landeslehrer den Arbeitserfolg aufweist, der im
Hinblick auf seine dienstliche Stellung zu erwarten ist. Dieser Bericht ist dem
provisorischen Landeslehrer nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

(6) Die Landesehrperson im provisorischen Dienstverhältnis darf nicht auf-
grund der Beantragung, Inanspruchnahme oder Ausübung

1. einer Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung zur Betreuung
eines Kindes nach § 46,

2. einer Pflegeteilzeit nach § 46a,
3. einer zulässigen Nebenbeschäftigung nach § 40,
4. eines Frühkarenzurlaubes nach § 58e oder
5. einer Pflegefreistellung nach § 59

gekündigt werden. Gleiches gilt für das Verlangen nach Zurverfügungstellung
von Informationen zum Dienstverhältnis gemäß § 5a.

(7) Wird die Landeslehrperson während der Probezeit gekündigt und ist sie
der Ansicht, aufgrund eines in Abs. 6 genannten Umstandes gekündigt worden
zu sein, kann sie eine schriftliche Begründung der Kündigung verlangen.

(8) Ist die Landeslehrperson der Ansicht, aufgrund eines in Abs. 6 Z 3 bis 5
genannten Umstandes oder des Verlangens nach Zurverfügungstellung von In-
formationen zum Dienstverhältnis gemäß § 5a gekündigt worden zu sein, trägt
der Dienstgeber die Beweislast dafür, dass die Kündigung aus anderen Gründen
erfolgt ist.

Definitives Dienstverhältnis

§ 10. (1) Das Dienstverhältnis wird auf Antrag des Landeslehrers definitiv,
wenn er die Ernennungserfordernisse erfüllt und eine Dienstzeit von sechs Jah-
ren im provisorischen Dienstverhältnis vollendet hat. Der Eintritt der Definitiv-
stellung ist mit Bescheid festzustellen.

(2) Die Definitivstellung wird durch eine Beeinträchtigung der persönlichen
Eignung des Landeslehrers nicht gehindert, wenn diese Beeinträchtigung auf
Grund eines Dienstunfalles eingetreten ist, den der Landeslehrer nach einer
Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses von vier Jahren erlitten hat.
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(3) In die Zeit des provisorischen Dienstverhältnisses können Zeiten
1. eines Dienstverhältnis nach § 12 Abs. 2 Z 1 oder 2 des Gehaltsgesetzes

1956 – GehG, BGBl. Nr. 54/1956, oder
2. einer einschlägigen Berufstätigkeit oder eines einschlägigen Verwaltungs-

praktikums nach § 12 Abs. 3 GehG
ganz oder zum Teil, im Fall der Z 2 bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren, ein-
gerechnet werden, soweit sie zur Gänze als Vordienstzeiten auf das Besol-
dungsdienstalter angerechnet worden sind. Diese Einrechnung wird auch für die
in Abs. 2 angeführte Frist von vier Jahren wirksam.

(4) Bei der Einrechnung nach Abs. 3 ist auf die bisherige Berufslaufbahn
im Hinblick auf die vorgesehene Verwendung des Landeslehrers Bedacht zu
nehmen.

(5) Die Wirkung des Abs. 1 tritt während eines Disziplinarverfahrens und bis
zu drei Monate nach dessen rechtskräftigem Abschluß nicht ein. Wird jedoch
das Disziplinarverfahren eingestellt oder der Landeslehrer freigesprochen, tritt
die Wirkung des Abs. 1 rückwirkend ein. Im Falle eines Schuldspruches ohne
Strafe kann mit Bescheid festgestellt werden, daß die Wirkung des Abs. 1 rück-
wirkend eintritt, wenn

1. die Schuld des Landeslehrers gering ist,
2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(6) Endet das Disziplinarverfahren anders als durch Einstellung, Freispruch
oder Schuldspruch ohne Strafe und sind außerdem die Voraussetzungen des
Abs. 1 erfüllt, kann die landesgesetzlich dazu berufene Behörde aus berücksich-
tigungswürdigen Gründen schon während des dreimonatigen Zeitraumes eine
Definitivstellung vornehmen.

(7) Im Falle der Ernennung unmittelbar nach dem Ausscheiden aus dem
öffentlich-rechtlichen Landeslehrerdienstverhältnis zu einem anderen Land
bleibt eine bereits erlangte Definitivstellung gemäß Abs. 1 gewahrt; ebenso ist
die im provisorischen Dienstverhältnis beim abgebenden Land zurückgelegte
Dienstzeit in die provisorische Dienstzeit beim übernehmenden Land im Sinne
des Abs. 3 einzurechnen.

Übertritt und Versetzung in den Ruhestand

Übertritt in den Ruhestand

§ 11. (1) Der Landeslehrer tritt mit Ablauf des Monats, in dem er sein 65. Le-
bensjahr vollendet, in den Ruhestand („gesetzliches Pensionsalter“).

(2) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde kann den Übertritt des Lan-
deslehrers in den Ruhestand aufschieben, falls an seinem Verbleiben im Dienst-
stand ein wichtiges dienstliches Interesse besteht. Der Aufschub darf jeweils
höchstens bis zum Ende des laufenden bzw. des jeweils nächsten Schuljahrs
und insgesamt für höchstens fünf Jahre ausgesprochen werden.
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Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
und bei Außerdienststellung

§ 12. (1) Der Landeslehrer ist von Amts wegen oder auf seinen Antrag in den
Ruhestand zu versetzen, wenn er dauernd dienstunfähig ist.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. Nr. 392/1996)

(3) Der Landeslehrer ist dienstunfähig, wenn er infolge seiner gesundheit-
lichen Verfassung seine dienstlichen Aufgaben nicht erfüllen und ihm kein min-
destens gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden kann, dessen Aufgaben
er nach seiner gesundheitlichen Verfassung zu erfüllen imstande ist und der ihm
mit Rücksicht auf seine persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse billi-
gerweise zugemutet werden kann.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. Nr. 820/1995)

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. Nr. 201/1996)

(6) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf jenes Monats wirksam,
in dem sie rechtskräftig wird.

(7) Solange über eine zulässige und rechtzeitige Beschwerde gegen eine
Versetzung in den Ruhestand nicht entschieden ist, gilt der Landeslehrer als
beurlaubt.

(8) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den Abs. 1 bis 7 ist während
einer (vorläufigen)

1. Suspendierung gemäß § 80 oder
2. Dienstenthebung gemäß § 40 des Heeresdisziplinargesetzes 1985, BGBl.

Nr. 294, nicht zulässig.

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung
(„Korridorpension“)

§ 13c. (1) Die Landeslehrperson kann durch schriftliche Erklärung, aus dem
Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühes-
tens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie ihr 62. Lebensjahr vollendet
hat, wenn sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand
eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit) von 480 Mo-
naten aufweist.

(2) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monats wirksam,
den die Landeslehrperson bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des dritten
Monats, der der Abgabe der Erklärung folgt. Hat die Landeslehrperson keinen
oder einen früheren Zeitpunkt bestimmt, so wird die Versetzung in den Ruhe-
stand ebenfalls mit Ablauf des dritten Monats wirksam, der der Abgabe der Er-
klärung folgt.

(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 80 kann eine Erklä-
rung nach Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die Erklärung frü-
hestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläufige) Suspendierung
geendet hat.
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(4) Die Erklärung nach Abs. 1 kann frühestens zwölf Monate vor dem be-
absichtigten Wirksamkeitstermin der Ruhestandsversetzung abgegeben und bis
spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen werden. Diese
Frist erhöht sich auf drei Monate für Inhaber von Leiterstellen, die gemäß § 26
neu auszuschreiben sind. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die
Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) Sus-
pendierung nach § 80 kann jedoch die Landeslehrperson die Erklärung nach
Abs. 1 jederzeit widerrufen.

(5) Die nach Abs. 1 erforderliche ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit ver-
ringert sich um die Zeiten der Kindererziehung gemäß § 25a Abs. 3 und 7 Pen-
sionsgesetz 1965 – PG 1965, BGBl. Nr. 340/1965, die nicht ruhegenussfähig
sind, jedoch um höchstens sechs Monate pro Kind. Sich überlagernde Zeiten
der Kindererziehung zählen für jedes Kind gesondert.

Wiederaufnahme in den Dienststand

§ 14. (1) Der Landeslehrer des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen
durch Ernennung wieder in den Dienststand aufgenommen werden, wenn er im
Fall des § 12 Abs. 1 seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des
Landeslehrers ist nicht erforderlich.

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig, wenn der Landeslehrer das 60. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat und es wahrscheinlich ist, daß er noch durch
mindestens fünf Jahre seine dienstlichen Aufgaben versehen kann.

(3) Der Landeslehrer hat den Dienst spätestens zwei Wochen nach Rechts-
kraft des Bescheides, mit dem die Wiederaufnahme in den Dienststand verfügt
wird, anzutreten.

Dienstfreistellung und Außerdienststellung

§ 15. (1) Soweit im Abs. 8 Z 1 nicht anderes bestimmt ist, ist dem Landesleh-
rer, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages ist,
die zur Ausübung seines Mandates erforderliche Dienstfreistellung in dem von
ihm beantragten prozentuellen Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit
bzw. Jahresnorm unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge zu gewähren. Bei Lan-
deslehrern an allgemein bildenden Pflichtschulen gelten hinsichtlich des prozen-
tuellen Ausmaßes der Jahresnorm die in § 43 Abs. 1 Z 1 bis 3 vorgesehenen
Jahresstunden in dem Prozentausmaß, auf das die Jahresnorm herabgesetzt
ist. Diese Umrechnung gilt jedoch nicht für die 66 Jahresstunden, die in § 43
Abs. 3 Z 2 für die Erfüllung der Aufgaben eines Klassenvorstandes oder für die
Klassenführung festgelegt sind. Dienstplanerleichterungen (zB Diensttausch,
Einarbeitung) sind unter Berücksichtigung dienstlicher Interessen in größtmögli-
chem Ausmaß einzuräumen.

(2) Das prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs. 1 ist vom Lan-
deslehrer unter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates erforderli-
che Zeit beginnend vom Tag der Angelobung bis zum Tag des Ausscheidens
aus der Funktion für jedes Schuljahr im vorhinein festzulegen. Über- oder Unter-
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schreitungen dieses Prozentsatzes im Durchrechnungszeitraum sind zulässig.
Der Landeslehrer, der Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates ist, hat
das Ausmaß der von ihm festgelegten Dienstfreistellung im Dienstweg der nach
Art. 59b B-VG eingerichteten Kommission mitzuteilen. Bei Meinungsverschie-
denheiten über das Ausmaß von Über- oder Unterschreitungen hat die Kommis-
sion dazu auf Antrag der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde oder des
Landeslehrers eine Stellungnahme abzugeben.

(3) Der Landeslehrer, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder
eines Landtages ist, ist jedoch abweichend von Abs. 1 für die Dauer der Man-
datsausübung unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu stellen, wenn er dies
beantragt.

(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Landeslehrers nach Abs. 1 auf seinem
bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil die weitere Tätigkeit auf dem bisheri-
gen Arbeitsplatz

1. auf Grund der Feststellung der vom Unvereinbarkeitsausschuß gemäß
§ 6a Abs. 2 des Unvereinbarkeitsgesetzes 1983, BGBl. Nr. 330, oder vom
zuständigen Ausschuß eines Landtages getroffenen Feststellung unzu-
lässig ist oder

2. auf Grund der besonderen Gegebenheiten neben der Ausübung des Man-
dates nur unter erheblicher Beeinträchtigung des Dienstbetriebes möglich
wäre,

so ist ihm innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Funktion ein seiner bis-
herigen Verwendung mindestens gleichwertiger zumutbarer Arbeitsplatz oder –
mit seiner Zustimmung – ein seiner bisherigen Verwendung möglichst gleich-
wertiger Arbeitsplatz zuzuweisen, auf den keiner der in den Z 1 und 2 angeführ-
ten Umstände zutrifft. Bei der Auswahl des Arbeitsplatzes ist danach zu trach-
ten, dem Landeslehrer eine Teilbeschäftigung möglichst in dem von ihm gewähl-
ten Umfang anzubieten. § 19 Abs. 2 bis 9 und § 21 sind in diesen Fällen nicht
anzuwenden. Verweigert ein Landeslehrer nach Z 1 seine Zustimmung für die
Zuweisung eines seiner bisherigen Verwendung möglichst gleichwertigen Ar-
beitsplatzes, so ist er mit Ablauf der zweimonatigen Frist unter Entfall der Be-
züge außer Dienst zu stellen.

(5) Wird über die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes nach Abs. 4 kein
Einvernehmen mit dem Landeslehrer erzielt, hat hierüber die landesgesetzlich
hiezu berufene Behörde mit Bescheid zu entscheiden. Bei Mitgliedern des Na-
tionalrates und des Bundesrates ist zuvor auf Antrag dieser Behörde oder des
Landeslehrers eine Stellungnahme der nach Art. 59b B-VG eingerichteten Kom-
mission zu den bestehenden Meinungsverschiedenheiten einzuholen.

(6) Ist durch Landesverfassungsgesetz eine Einrichtung mit den gleichen
Befugnissen wie die Kommission gemäß Art. 59b B-VG geschaffen worden, so
sind Abs. 2 letzter Satz und Abs. 5 letzter Satz auf Landeslehrer, die Mitglied des
betreffenden Landtages sind, mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Stellung-
nahme von der gemäß Art. 95 Abs. 5 B-VG geschaffenen Einrichtung einzu-
holen ist.

(7) Dem Landeslehrer, der sich um das Amt des Bundespräsidenten oder um
ein Mandat im Nationalrat, im Europäischen Parlament oder in einem Landtag
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bewirbt, ist ab der Einbringung des Wahlvorschlages bei der zuständigen Wahl-
behörde bis zur Bekanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses die erforderliche
freie Zeit zu gewähren.

(8) Der Landeslehrer, der
1. Bundespräsident, Mitglied der Bundesregierung, Staatssekretär, Präsi-

dent des Rechnungshofes, Präsident des Nationalrates, Obmann eines
Klubs des Nationalrates, Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied einer
Landesregierung, Landesvolksanwalt oder

2. a) Mitglied des Europäischen Parlaments oder
b) der Kommission der Europäischen Gemeinschaften

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu
stellen.

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 123/1998)
(10) Sind die Voraussetzungen der Außerdienststellung entfallen, so hat sich

der Landeslehrer unverzüglich zum Dienstantritt zu melden.

Auflösung des Dienstverhältnisses

§ 16. (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst durch
1. Austritt,
2. Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses,
3. Entlassung,

3a. rechtskräftige Verurteilung durch ein inländisches Gericht ausschließlich
oder auch wegen eines ab dem 1. Jänner 2013 begangenen Vorsatz-
delikts gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB,

4. Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974,1)
4a. Eintritt der Unzulässigkeit der Zurückziehung eines Antrages auf Leistung

eines besonderen Erstattungsbetrages an das Versorgungssystem der
Europäischen Gemeinschaften nach § 2 Abs. 2 letzter Satz des EU-Beam-
ten-Sozialversicherungsgesetzes (EUB-SVG),

5. Wegfall der Erfüllung der Ernennungserfordernisse gemäß § 4 Abs. 1 Z 1,
6. Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zu einer an-

deren Gebietskörperschaft,
7. Tod.
(2) Beim Landeslehrer des Ruhestandes wird das Dienstverhältnis außer-

dem aufgelöst durch die:
1. Verhängung der Disziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienstver-

hältnis fließenden Rechte und Ansprüche,
2. Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer

mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe,
wenn
a) die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder
b) die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate über-

steigt.

1) Siehe Fußnote zu § 20 BDG.
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Das Dienstverhältnis wird jedoch nicht aufgelöst, wenn diese Rechtsfolge
bedingt nachgesehen wird, es sei denn, dass die Nachsicht widerrufen
wird.

(3) Durch die Auflösung des Dienstverhältnisses erlöschen, soweit gesetzlich
nicht anderes bestimmt ist, alle aus dem Dienstverhältnis sich ergebenden An-
wartschaften, Rechte und Befugnisse des Landeslehrers und seiner Angehöri-
gen. Ansprüche des Landeslehrers, die sich auf die Zeit vor der Auflösung des
Dienstverhältnisses beziehen, bleiben unberührt.

Austritt

§ 17. (1) Der Landeslehrer kann schriftlich seinen Austritt aus dem Dienst-
verhältnis erklären.

(2) Die Austrittserklärung wird mit Ablauf des Monates wirksam, den der Lan-
deslehrer bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des Monates, in dem sie ab-
gegeben wurde. Hat der Landeslehrer keinen oder einen früheren Zeitpunkt der
Wirksamkeit bestimmt, so wird die Austrittserklärung ebenfalls mit Ablauf des
Monates wirksam, in dem sie abgegeben wurde.

(3) Der Landeslehrer kann die Erklärung nach Abs. 1 bis spätestens einen
Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Ein späterer Widerruf wird nur
wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat.

Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges

§ 18. Der Landeslehrer, über den zweimal aufeinanderfolgend die Feststel-
lung getroffen worden ist, daß er den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht
aufgewiesen hat, ist mit Rechtskraft der zweiten Feststellung entlassen.

Zeugnis

§ 18a. Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist der Landeslehrper-
son ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art ihrer Dienstleistung aus-
zustellen.

3. Abschnitt

VERWENDUNG DES LANDESLEHRERS

Zuweisung und Versetzung

§ 19. (1) Der Landeslehrer ist entweder unmittelbar einer Schule zur Dienst-
leistung oder der Lehrerreserve zuzuweisen.

(2) Unter Aufhebung der jeweiligen Zuweisung kann der Landeslehrer von
Amts wegen oder auf Ansuchen jederzeit durch eine anderweitige Zuweisung an
eine andere Schule oder zur Lehrerreserve versetzt werden (Versetzung).

(2a) Landeslehrerinnen und Landeslehrer können mit ihrer Zustimmung zur
Koordination des Fachbereiches Inklusiv- und Sonderpädagogik an die Bil-
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dungsdirektion versetzt werden. Der Versetzung zum Fachbereich Inklusiv- und
Sonderpädagogik hat eine Ausschreibung voranzugehen. Mit dem Wirksamwer-
den einer solchen Versetzung endet eine allfällige Schulleitungsfunktion. Auf die
zur Koordination des Fachbereiches Inklusiv- und Sonderpädagogik an die Bil-
dungsdirektion versetzte Landeslehrperson ist § 22 Abs. 3 nicht anzuwenden.
Eine Heranziehung zu einer bis zu dreiwöchigen Vorbereitungszeit außerhalb
des Unterrichtsjahres ist jedoch zulässig.

(3) Landeslehrer, die an einer Schule (Stammschule) nicht die volle Jahres-
norm im Sinne des § 43 bzw. Lehrverpflichtung im Sinne des § 52 erbringen,
können ohne ihre Zustimmung erforderlichenfalls gleichzeitig mehreren benach-
barten Schulen zugewiesen werden; dies gilt jedoch für Klassenlehrer an Volks-
schulen und Sonderschulen nur dann, wenn die Zurücklegung der Wegstrecke
zwischen den für die gleichzeitige Verwendung vorgesehenen Schulen zumut-
bar ist. Mit seiner Zustimmung kann ein Landeslehrer auch bei Erbringen der
Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung an einer Schule erforderlichenfalls gleichzei-
tig mehreren Schulen zugewiesen werden.

(4) Bei der Versetzung von Amts wegen ist auf die sozialen Verhältnisse und
auf das Dienstalter des Landeslehrers soweit Rücksicht zu nehmen, als dienst-
liche Interessen nicht gefährdet werden. Die Versetzung ist unzulässig, wenn sie
für den Landeslehrer einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil bedeuten
würde und ein anderer geeigneter Landeslehrer, bei dem dies nicht der Fall ist,
zur Verfügung steht.

(5) Ist die Versetzung eines Landeslehrers von Amts wegen in Aussicht ge-
nommen, so ist der Landeslehrer hievon schriftlich unter Bekanntgabe seiner
neuen Verwendung mit dem Beifügen zu verständigen, daß es ihm freisteht, ge-
gen die beabsichtigte Maßnahme binnen zwei Wochen nach Zustellung Einwen-
dungen vorzubringen. Werden innerhalb der angegebenen Frist solche Ein-
wendungen nicht vorgebracht, so gilt dies als Zustimmung zur Versetzung.

(6) Die Versetzung ist mit Bescheid zu verfügen. Eine Beschwerde gegen
diesen Bescheid hat aufschiebende Wirkung; ist die Aufrechterhaltung eines
ordnungsgemäßen Unterrichtes ohne die sofortige Zuweisung des Landes-
lehrers nicht möglich und würde den Schülern hiedurch ein erheblicher Nachteil
erwachsen, so ist die aufschiebende Wirkung der Beschwerde im Bescheid aus-
zuschließen. Bei Ausschluß der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ist
über die Beschwerde binnen vier Wochen nach Einbringung zu entscheiden.

(7) Im Falle der Versetzung an einen anderen Dienstort ist dem Landeslehrer
eine angemessene Übersiedlungsfrist zu gewähren.

(8) Landeslehrer für Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Poly-
technische Schulen können bei Bedarf ohne ihre Zustimmung längstens für vier
Wochen einer anderen Art der allgemeinbildenden Pflichtschulen, als ihrer Er-
nennung entspricht, zugewiesen werden, sofern entsprechend lehrbefähigte
Landeslehrer nicht zur Verfügung stehen.

(9) Die Verwendung in der Lehrerreserve darf ohne Zustimmung des Lan-
deslehrers zwei Jahre nicht überschreiten.
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Diensttausch

§ 20. Landeslehrern kann auf Ansuchen von ihrer Dienstbehörde ein Dienst-
tausch bewilligt werden. Bei Landeslehrern verschiedener Bundesländer kommt
die Bewilligung des Diensttausches einer Ernennung (§ 3) im übernehmenden
Bundesland und einer Auflösung des Dienstverhältnisses zum abgebenden
Bundesland gleich (§ 16 Abs. 1 Z 6).

Vorübergehende Zuweisung

§ 21. (1) Ein der Lehrerreserve zugewiesener Landeslehrer ist einer Stamm-
schule und von dieser nach Bedarf anderen Schulen vorübergehend zur Dienst-
leistung zuzuweisen.

(2) Darüber hinaus, insbesondere wenn die Lehrerreserve erschöpft ist, kann
aus dienstlichen Gründen, vor allem zur Vertretung abwesender Lehrer, ein Lan-
deslehrer innerhalb oder außerhalb seines Dienstortes einer anderen Schule
derselben oder einer anderen Schulart vorübergehend zugewiesen werden.

(3) § 19 Abs. 3, 4, 8 und 9 gilt für die vorübergehende Zuweisung sinngemäß.

(4) Der Inhaber einer schulfesten Stelle kann nur mit seiner Zustimmung län-
ger als drei Monate innerhalb eines Schuljahres vorübergehend einer anderen
Schule zugewiesen werden.

Vorübergehende Verwendung bei einer Dienststelle der Verwaltung,
einer in der Zuständigkeit des Bundes oder eines anderen

Landes stehenden Schule oder einer Pädagogischen Hochschule

§ 22. (1) Der Landeslehrer kann bei Bedarf mit seiner Zustimmung unter
Freistellung von der für ihn bisher geltenden Arbeitszeit vorübergehend einer
Dienststelle der Bundes- oder Landesverwaltung oder einer in der Verwaltung
des Bundes stehenden Schule oder einer in der Verwaltung des Bundes stehen-
den Pädagogischen Hochschule zugewiesen werden. Für

1. die Wahrnehmung von den Pädagogischen Hochschulen gemäß Hoch-
schulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, übertragenen Aufgaben,

2. für die an der Bildungsdirektion wahrzunehmende Koordination sonder-
pädagogischer Maßnahmen für Kinder mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf an allgemein bildenden Schulen, einschließlich der Betreuung von
für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich eingesetz-
ten Lehrpersonen,

3. Unterrichtstätigkeiten im Bereich der Betreuung von Kindern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf an Bundesschulen bis einschließlich der
neunten Schulstufe und der Betreuung von körper- und sinnesbehinderten
Schülerinnen und Schülern an Bundesschulen sowie

4. für sonstige Unterrichtstätigkeiten an Bundesschulen
darf auch eine Mitverwendung erfolgen.

(1a) Berufsschullehrer können mit ihrer Zustimmung vorübergehend an
einer Berufsschule eines anderen Landes mitverwendet werden, wenn dies zur
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Erfüllung der vollen Lehrverpflichtung erforderlich und vom unterrichtlichen
Standpunkt zweckmäßig ist.

(2) Der Zustimmung des Landeslehrers bedarf es nicht, wenn die vorüberge-
hende Verwendung bei einer Dienststelle der Schulverwaltung und für einen
Zeitraum erfolgt, in dem der Landeslehrer auf Grund eines amtsärztlichen Zeug-
nisses wegen seines gesundheitlichen oder die Gesundheit der Schüler gefähr-
denden Zustandes zwar für den Schuldienst, nicht aber für den Verwaltungs-
dienst ungeeignet ist.

(3) Der Landeslehrer unterliegt für die Dauer einer solchen Verwendung,
soweit sie nicht in der Ausübung des Lehramtes besteht, den für die Beamten
dieser Dienststelle geltenden Bestimmungen über die dienstliche Tätigkeit, die
Pflichten, die Feiertagsruhe und den Urlaub.

(4) Der Landeslehrer unterliegt für die Dauer einer solchen Verwendung, so-
weit sie in der Ausübung des Lehramtes an einer in der Verwaltung des Bundes
stehenden Schule oder an einer der Pädagogischen Hochschule eingeglieder-
ten Praxisschule besteht, den Bestimmungen des Bundeslehrer-Lehrverpflich-
tungsgesetzes, BGBl. Nr. 244/1965; ergeben sich hiebei keine vollen Wochen-
stunden, ist das tatsächliche Ausmaß der Verwendung zu berücksichtigen. Hin-
sichtlich der weiterhin an der Pflichtschule bestehenden Verwendung sind die
§§ 47 Abs. 3a und 50 Abs. 5 sinngemäß anzuwenden. Im Rahmen der Verwen-
dung nach Abs. 1 zweiter Satz ist für die Vertretungstätigkeit an der Bundes-
schule § 43 Abs. 3 Z 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle von
20 Jahresstunden die dem Anteil der Mitverwendung an der Vollbeschäftigung
entsprechende Anzahl von Jahresstunden tritt.

(4a) Eine Mitverwendung gemäß Abs. 1 zweiter Satz Z 1 darf höchstens im
Ausmaß von 50% der Vollbeschäftigung erfolgen. Soweit die Mitverwendung für
die Wahrnehmung von Aufgaben der Lehre verfügt wird, entsprechen 32 Lehr-
veranstaltungsstunden, die an der Pädagogischen Hochschule im Zeitraum
1. September bis 31. August des Folgejahres zu erbringen sind, 5% der Vollbe-
schäftigung. Aus Anlass der Abhaltung solcher Lehrveranstaltungsstunden sind
§ 50 Abs. 4 und § 61 Abs. 8 GehG nicht anzuwenden, aus Anlass des Unter-
bleibens der Abhaltung solcher Lehrveranstaltungsstunden sind die Verminde-
rungs- und Einstellungsbestimmungen des § 50 Abs. 9 und § 61 Abs. 5 GehG
nicht anzuwenden. Soweit die Mitverwendung für die Wahrnehmung von ande-
ren Aufgaben der Pädagogischen Hochschule verfügt wird, sind je 5% der Voll-
beschäftigung 80 Arbeitsstunden für die Diensteinteilung an der Pädagogischen
Hochschule zu berücksichtigen. Hinsichtlich der weiterhin an der Pflichtschule
bestehenden Verwendung sind die §§ 47 Abs. 3a und 50 Abs. 5 sinngemäß an-
zuwenden.

(4b) Bei einer Mitverwendung gemäß Abs. 1 zweiter Satz Z 2 sind je 5% der
Vollbeschäftigung 80 Arbeitsstunden für die Diensteinteilung an der Bildungs-
direktion zu berücksichtigen. Eine Heranziehung zu einer bis zu dreiwöchigen
Vorbereitungszeit außerhalb des Unterrichtsjahres ist zulässig.

(5) Ein Landeslehrer kann bei Bedarf mit seiner Zustimmung unter Freistel-
lung von der für ihn bisher geltenden Arbeitszeit für die Dauer der Verwendung
als Leiter einer dienstrechtlichen Krankenfürsorge- und Unfallfürsorgeeinrich-
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tung zugewiesen werden. Ein Beitrag des Bundes zu den Kosten des Aktivitäts-
aufwandes dieses Landeslehrers (Art. IV des Bundes-Verfassungsgesetzes
BGBl. Nr. 215/1962) entfällt.

Verwendung an nicht öffentlichen Schulen
oder Pädagogischen Hochschulen

§ 23. Für die Anwendung der §§ 19 bis 22 kommen als Dienststelle auch
nicht öffentliche Schulen oder private Pädagogische Hochschulen, Studien-
gänge, Hochschullehrgänge oder Lehrgänge gemäß § 4 des Hochschulgeset-
zes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, in Betracht, sofern der Landeslehrer der Verwen-
dung an der nicht öffentlichen Einrichtung zustimmt.

Mitverwendung an einer Schule im Ausland

§ 23a. (1) Wird der Landeslehrer mit einem Teil seiner Jahresnorm bzw.
Lehrverpflichtung an einer Schule im Ausland verwendet, sind die Unterrichts-
stunden an der Schule im Ausland auf die Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung
anzurechnen.

(2) Bei der Anrechnung ist vom entsprechenden österreichischen Unterricht
(Unterrichtsgegenstand bzw. Fachgruppe) auszugehen und eine abweichende
Dauer der Unterrichtsstunde und der jährlichen Unterrichtszeit zu berücksich-
tigen.

(3) Eine Verwendung nach Abs. 1 darf nur unterrichtliche Tätigkeiten umfas-
sen und ist nur an Schulen in grenznahen Orten zulässig. Sie darf nicht so ge-
staltet sein, daß der Landeslehrer

1. im Ausland wohnen muß oder
2. an der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben an der inländischen Schule

beeinträchtigt wird.
(4) Eine solche Verwendung bedarf der Zustimmung des ausländischen

Schulerhalters und des Landeslehrers.
(5) Erhält der Landeslehrer für oder im Zusammenhang mit seiner Verwendung

nach Abs. 1 Zuwendungen von dritter Seite, hat er diese dem Land abzuführen.

§ 23b. (1) Der Landeslehrer kann mit seiner Zustimmung
1. zu Ausbildungszwecken oder als Nationaler Experte zu einer Einrichtung,

die im Rahmen der Europäischen Integration oder der OECD tätig ist, oder
2. für eine im Bundes- oder Landesinteresse gelegene Tätigkeit zu einer

sonstigen zwischenstaatlichen Einrichtung oder
3. zu Aus- oder Fortbildungszwecken für seine dienstliche Verwendung zu

einer Einrichtung eines anderen inländischen Rechtsträgers im Inland
entsendet werden.

(2) Auf die Entsendung sind die Bestimmungen über die vorübergehende
Verwendung bei einer Dienststelle der Verwaltung oder einer in der Verwaltung
des Bundes stehenden Schule (§ 22) anzuwenden. Für die Dauer einer solchen
Entsendung gilt die betreffende Einrichtung als Dienststelle.
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(3) Entsendungen nach Abs. 1 Z 2 dürfen, soweit es sich nicht um Abordnun-
gen aufgrund der Vereinbarung über die Satzung der Europäischen Schulen
handelt, eine Gesamtdauer von sechs Jahren im Dienstverhältnis, eine Entsen-
dung nach Abs. 1 Z 3 darf die dem Anlaß angemessene Dauer, längstens je-
doch sechs Monate nicht übersteigen.

(4) Erhält der Landeslehrer für die Tätigkeit selbst, zu der er entsandt worden
ist, oder im Zusammenhang mit ihr Zuwendungen von dritter Seite, so hat er
diese Zuwendungen dem Land abzuführen.

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Landeslehrer auf alle ihm aus An-
laß der Entsendung nach § 21 des Gehaltsgesetzes 1956 und nach der Reise-
gebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, gebührenden Leistungen schriftlich
verzichtet; ein teilweiser Verzicht ist unzulässig. Im Fall des Verzichts gelten die
von dritter Seite erhaltenen Zuwendungen, soweit sie nicht Reisekostenersätze
sind, als Zulagen und Zuschüsse gemäß § 21 des Gehaltsgesetzes 1956. Ein
Verzicht ist rechtsunwirksam, wenn ihm eine Bedingung beigefügt ist. Der Ver-
zicht oder ein allfälliger Widerruf des Verzichts werden ab dem dem Einlangen
folgenden Monatsersten wirksam; langen sie an einem Monatsersten ein, dann
ab diesem.

Ausschreibung und Besetzung von Leitungsfunktionen

§ 26. (1) Leiterstellen der Volksschulen, der Mittelschulen und der als selbst-
ständige Schulen geführten Sonderschulen und Polytechnischen Schulen sowie
der Berufsschulen sind im Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren zu beset-
zen. Ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren ist jedoch nicht durchzu-
führen, wenn die Schule nicht mindestens zehn Vollbeschäftigtenäquivalente
(§ 8 Abs. 17 Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/
1966) aufweist oder die Stelle im Falle des Diensttausches (§ 20) von Inhaberin-
nen oder Inhabern solcher Stellen besetzt wird.

(2) Die freigewordenen Leiterstellen, ausgenommen die durch Betrauungen
gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz gebundenen, sind ehestens, längstens jedoch
innerhalb von drei Monaten nach Freiwerden, in den zur Veröffentlichung amt-
licher Mitteilungen der ausschreibenden Behörde bestimmten Verlautbarungs-
blättern auszuschreiben. Die Ausschreibung der Planstelle einer Leiterin oder
eines Leiters kann für einen Zeitraum von insgesamt zwei Jahren aufgeschoben
werden, wenn die Einbeziehung der Schule in einen Schulcluster oder eine an-
dere wesentliche organisatorische Maßnahme in Aussicht genommen ist.

(3) Leiterstellen, die durch Übertritt ihres Inhabers in den Ruhestand (§ 11)
oder wegen Versetzung in den Ruhestand (§§ 12 und 13c) frei werden, sind,
außer es soll eine Betrauung gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz erfolgen, so zeitge-
recht auszuschreiben, dass sie nach Möglichkeit im Zeitpunkt des Freiwerdens
besetzt werden können.

(4) Die Ausschreibung hat
1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben,
2. die Ernennungserfordernisse,
3. den Hinweis auf das Erfordernis des Abs. 6 Z 2,
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4. den Hinweis, dass in der Bewerbung die persönliche, fachliche und päda-
gogische Eignung, die Führungs- und Managementkompetenzen sowie
die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion
unter Einbeziehung von Gender- und Diversity-Aspekten darzustellen
sind,

5. den Dienstort,
6. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster),
7. die Bewerbungsfrist und
8. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche

zu enthalten. Wenn es sich für die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsplatzes als
erforderlich erweist, sind in der Ausschreibung zusätzliche fachspezifische
Kenntnisse und Fähigkeiten anzuführen.

(5) Die Bewerberinnen oder Bewerber haben in der Bewerbung
1. ihre persönliche, fachliche und pädagogische Eignung,
2. ihre Führungs- und Managementkompetenzen sowie
3. ihre Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion

unter Einbeziehung von Gender- und Diversity-Aspekten
darzustellen. Die Bewerberinnen oder Bewerber haben sich einem Auswahlver-
fahren durch eine Begutachtungskommission zu unterziehen.

(6) Für die Auswahl kommen nur Bewerberinnen oder Bewerber in Betracht, die
1. die Ernennungserfordernisse erfüllen,
2. eine mindestens fünfjährige erfolgreiche Lehrpraxis an einer Schule oder

mehreren Schulen, deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG,
BGBl. Nr. 242/1962, im Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974,
oder im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/
1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Türkischen
Republik oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen,

3. in der Bewerbung ihre Eignung, Kompetenzen und Vorstellungen im Sinne
des Abs. 5 dargelegt haben und

4. über die erforderliche persönliche, fachliche und pädagogische Eignung so-
wie die erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen verfügen.

Für den Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschulen gelten die Ernennungs-
erfordernisse durch die Erfüllung der Erfordernisse für eine der Schularten der
allgemeinbildenden Pflichtschulen als erbracht.

(7) Erfüllen mehrere Bewerberinnen und Bewerber die in Abs. 6 angeführten
Erfordernisse, so ist für die Besetzung der Planstelle jene Bewerberin oder jener
Bewerber heranzuziehen, welche oder welcher den Auswahlkriterien im höchs-
tem Ausmaß entspricht.

(8) Soweit in diesem Bundesgesetz sowie im LVG zur Professionalisierung
der Schulleitung (Schulcluster-Leitung) die erfolgreiche Absolvierung eines
Hochschullehrganges vorgesehen ist, ersetzt die fünfjährige erfolgreiche Aus-
übung der Funktion Schulleitung 30 ECTS des Hochschullehrganges.

(9) Unterbleibt die Verleihung der ausgeschriebenen Stelle, so ist diese bis zur
ordnungsgemäßen Besetzung im Bewerbungsverfahren weiterhin auszuschreiben.

(10) Das Besetzungsverfahren ist unverzüglich durchzuführen.
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Begutachtungskommission und Auswahlverfahren

§ 26a. (1) Die Begutachtungskommission ist bei der Bildungsdirektion ein-
zurichten.

(2) Der Begutachtungskommission gehören als stimmberechtigte Mitglieder
an:

1. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor oder eine von ihr oder ihm
zu bestellende fachlich geeignete Vertretung,

2. ein von der Bildungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor zu bestellendes
Schulaufsichtsorgan,

3. ein vom zuständigen Zentralausschuss zu entsendendes Mitglied sowie
4. ein von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu entsendendes Mitglied.

(3) Der Begutachtungskommission gehören als Mitglieder mit beratender
Stimme an:

1. eine Expertin oder ein Experte jener Einrichtung, die das Assessment ge-
mäß Abs. 9 durchführt (Personalberaterin oder Personalberater),

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern oder Erziehungsberechtigten
aus dem Schulgemeinschaftsausschuss oder dem Schulforum der betrof-
fenen Schule,

2a. in der Sekundarstufe eine Vertreterin oder ein Vertreter der Schülerinnen
oder Schüler aus dem Schulgemeinschaftsausschuss oder dem Schul-
forum der betroffenen Schule und

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des zuständigen Schulerhalters (Schul-
erhalterverbandes) sowie

4. die zuständige Gleichbehandlungsbeauftragte oder der zuständige Gleich-
behandlungsbeauftragte.

(4) Bei der Besetzung der Funktion Schulcluster-Leitung obliegt die Entsen-
dung der Mitglieder gemäß Abs. 3 Z 2 dem Schulclusterbeirat. Bei der Beset-
zung der Funktion Schulleitung an einer dem Minderheitenschulwesen unterlie-
genden Schule gehört ein von der Bildungsdirektorin oder vom Bildungsdirektor
zu bestimmendes Schulaufsichtsorgan für das Minderheitenschulwesen der Be-
gutachtungskommission als beratendes Mitglied an.

(5) Die Mitglieder der Begutachtungskommission sind in Ausübung ihres Am-
tes selbstständig und unabhängig. Sie sind über alle ihnen aus ihrer Tätigkeit im
Rahmen der Begutachtungskommission bekannt gewordenen Tatsachen zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Bedienstete, die außer Dienst gestellt worden
sind, und Bedienstete, gegen die ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist,
dürfen in der Begutachtungskommission nicht tätig sein.

(6) Den Vorsitz in der Begutachtungskommission führt das Mitglied gemäß
Abs. 2 Z 1.

(7) Zur Beschlussfähigkeit der Begutachtungskommission ist die Anwesen-
heit aller stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Sind zu einer ordnungsge-
mäß einberufenen Sitzung nicht alle stimmberechtigten Mitglieder erschienen,
so hat der Vorsitz eine neuerliche Sitzung einzuberufen. Auf dieser und auf den
folgenden Sitzungen ist die Begutachtungskommission auch dann beschluss-
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fähig, wenn außer dem Vorsitz lediglich ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied
anwesend ist. Die Begutachtungskommission hat ihre Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit zu fassen; bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitz.

(7a) Die oder der Vorsitzende kann die Beschlussfassung gemäß Abs. 7
durch Einholung der Zustimmung der anderen Kommissionsmitglieder im Um-
laufweg ersetzen. Um Entscheidungen im Umlaufweg treffen zu können, ist ein
begründeter Beschlussantrag der oder des Vorsitzenden erforderlich. Für im
Umlaufweg beschlossene Entscheidungen ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich.
Die Zustimmung kann mündlich, telefonisch oder in jeder anderen technisch
möglichen Weise erteilt werden. Eine nicht schriftlich erteilte Zustimmung ist in
einem Aktenvermerk gemäß § 16 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetzes
1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, festzuhalten.

(8) Die Begutachtungskommission hat die eingelangten Bewerbungen zu
prüfen und Bewerberinnen und Bewerber, die nicht alle festgelegten Erforder-
nisse erfüllen, als „nicht geeignet“ aus dem weiteren Verfahren auszuscheiden.
Abweichend vom ersten Satz kann die Begutachtungskommission die Dienstbe-
hörde mit der Prüfung der Erfüllung der Erfordernisse des § 26 Abs. 6 Z 1 und
Z 2 beauftragen. Die Begutachtungskommission hat

1. dem schulpartnerschaftlichen Gremium (Schulclusterbeirat, Schulforum
oder Schulgemeinschaftsausschuss) der Schule, für die die Bewerbungen
abgegeben wurden, und

2. dem Dienststellenausschuss, der für die Schule zuständig ist,
die Bewerbungen der alle festgelegten Erfordernisse erfüllenden Bewerber zu
übermitteln. Diese Organe haben das Recht, nach allfälliger Anhörung der Be-
werberinnen und Bewerber binnen drei Wochen ab Erhalt der Bewerbungen
eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben.

(9) Die alle Erfordernisse erfüllenden Bewerberinnen und Bewerber sind
einer qualifizierten Einrichtung im Rahmen eines Assessments zur Beurteilung
ihrer Führungs- und Managementkompetenzen zuzuweisen, anschließend zu
einer Anhörung vor die Begutachtungskommission zu laden und auf ihre Eig-
nung zu überprüfen. Bezüglich der Bewerberinnen und Bewerber, die nach
einem Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren eine Schulcluster-Leitung
oder Schulleitung durch Ernennung oder Bestellung erlangt haben, kann die Be-
gutachtungskommission ein vereinfachtes Verfahren vorsehen, wenn dies zur
Überprüfung der Eignung ausreichend ist; wird im Rahmen eines solchen ver-
einfachten Verfahrens von der Durchführung eines Assessments Abstand ge-
nommen, so ist dem Auswahlverfahren keine Expertin sowie kein Experte ge-
mäß Abs. 3 Z 1 beizuziehen.

(10) Hinsichtlich der als geeignet beurteilten Bewerberinnen und Bewerber
hat die Begutachtungskommission jeweils festzulegen, ob die betreffende Be-
werberin oder der betreffende Bewerber die Auswahlerfordernisse in „höchstem
Ausmaß“, in „hohem Ausmaß“ oder in „geringerem Ausmaß“ erfüllt. Vom Vorsitz
ist innerhalb von drei Monaten ein begründetes Gutachten bezüglich der Eig-
nung der dem Anhörungsverfahren unterzogenen Bewerberinnen und Bewerber
zu erstatten. Vor Weiterleitung des Gutachtens hat der Vorsitz einem vom Schul-
forum (Schulgemeinschaftsausschuss) ermächtigten Mitglied des jeweiligen
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Organs auf Verlangen Einsicht in das Gutachten zu gewähren; für die Einsicht-
nahme ist eine Frist von zwei Wochen einzuräumen.

(11) Die Auswahl bezüglich der Leitungsfunktionen an Pflichtschulen (Pflicht-
schulcluster) obliegt dem landesgesetzlich zuständigen Organ. Dieses ist bei
seiner Auswahlentscheidung nicht an das Gutachten der Begutachtungskom-
mission gebunden.

(12) Die Bewerberin oder der Bewerber hat keinen Anspruch auf Verleihung
der ausgeschriebenen Planstelle und es kommt ihr oder ihm im Auswahl- und
Besetzungsverfahren keine Parteistellung zu.

(13) Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber auf die ausgeschriebene Lei-
tungsfunktion ernannt, die oder der nach dem Gutachten der Begutachtungs-
kommission eine geringere Eignung aufweist als wenigstens eine andere Mit-
bewerberin oder ein anderer Mitbewerber, so sind dem zuständigen Zentral-
ausschuss auf dessen Verlangen die für die Ernennung maßgebenden Gründe
mitzuteilen.

(14) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung der Begutach-
tungskommission sind von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für
Bildung, Wissenschaft und Forschung durch Verordnung (Geschäftsordnung) zu
erlassen.

Funktionsdauer

§ 26b. (1) Ernennungen auf Planstellen für leitende Funktionen sind zu-
nächst für einen Zeitraum von fünf Jahren wirksam. In diesen Zeitraum sind auf
Antrag Zeiten bis zu einem Höchstausmaß von zwei Jahren einzurechnen, die
bereits auf einer Planstelle für eine leitende Funktion oder auf Grund einer Be-
trauung mit einer solchen leitenden Funktion zurückgelegt worden sind. Ein sol-
cher Antrag kann bis spätestens zwei Jahre nach Wirksamkeit der Ernennung
gestellt werden.

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion ist verpflichtet, den
Schulmanagementkurs – Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang binnen
vier Jahren und sechs Monaten erfolgreich zu absolvieren. Der Zeitraum von
vier Jahren und sechs Monaten verkürzt sich im Umfang der Einrechnung ge-
mäß Abs. 1 zweiter Satz.

(3) Eine neuerliche Ernennung ist zulässig, sofern die Verpflichtung gemäß
Abs. 2 erfüllt ist. Die landesgesetzlich zuständige Behörde hat der zur Schul-
leiterin oder zum Schulleiter bestellten Lehrperson frühestens sechs und spä-
testens drei Monate vor Ablauf der Frist schriftlich mitzuteilen, ob sie neuerlich
ernannt werden soll. Eine neuerliche Ernennung bedarf keines Ausschreibungs-
und Besetzungsverfahrens; sie ist auf unbestimmte Zeit wirksam.

(4) Wird von einer neuerlichen Ernennung abgesehen und verbleibt die
Schulleiterin oder der Schulleiter im Dienststand, wird sie oder er auf eine Plan-
stelle einer Lehrperson jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie oder er
als Schulleiterin oder Schulleiter angehört hat. Hatte die Schulleiterin oder der
Schulleiter im betreffenden Dienstverhältnis zuvor keine andere Planstelle inne,
wird sie oder er auf eine Planstelle einer Lehrperson ohne Leitungsfunktion in
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jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der sie oder er als Schulleiterin oder
Schulleiter angehört hat. In beiden Fällen richtet sich ihre oder seine Lehrver-
pflichtung nach ihrer oder seiner tatsächlichen Verwendung.

(5) Die zuständige Behörde kann die Schulleiterin oder den Schulleiter, die
oder der sich auf ihrem oder seinem Arbeitsplatz nicht bewährt hat, nach vorhe-
riger Befassung des zuständigen Personalvertretungsorganes gemäß § 9 Abs. 3
lit. a Bundes-Personalvertretungsgesetz (PVG), BGBl. Nr. 133/1967, von der
Leitungsfunktion jederzeit abberufen.

(6) Endet die Funktion der Schulleiterin oder des Schulleiters gemäß Abs. 5
und verbleibt diese oder dieser im Dienststand, so ist sie oder er kraft Gesetzes
auf jene Planstelle übergeleitet, die sie oder er zuletzt vor der Ernennung auf
seine bisherige Planstelle ohne zeitliche Begrenzung innehatte. Hatte die Schul-
leiterin oder der Schulleiter im betreffenden Dienstverhältnis zuvor keine andere
Planstelle inne, so ist sie oder er mit dem Ende der Funktion kraft Gesetzes auf
eine Planstelle einer Lehrperson ohne Leitungsfunktion in jener Verwendungs-
gruppe übergeleitet, der sie oder er als Schulleiterin oder Schulleiter angehört
hat. In beiden Fällen richtet sich die Lehrverpflichtung nach der tatsächlichen
Verwendung.

(7) Ferner endet die Innehabung der leitenden Funktion im Falle eines dies-
bezüglichen Disziplinarerkenntnisses, bei Privatschulen auch im Falle der Abbe-
rufung durch den Privatschulerhalter.

Schulcluster

§ 26c. (1) Die zur Vernetzung der Bildungsangebote, zur Verbesserung der
Leitungsstrukturen und zur Erzielung von Synergien zu einem Schulcluster zu-
sammengefassten Schulen bleiben Schulen im schulrechtlichen Sinn. Dienst-
stelle ist jedoch der Schulcluster.

(2) Im Zuge der Errichtung eines Schulclusters ist festzulegen:
1. welche Schulen zu einem Schulcluster zusammengefasst werden,
2. welche Bezeichnung der Schulcluster trägt,
3. an welcher Schule die Schulcluster-Leitung eingerichtet wird und
4. zu welchem Zeitpunkt die Errichtung des Schulclusters wirksam wird.
(3) Die Bildungsdirektion hat dem Schulcluster für die Wahrnehmung der

Verwaltungsaufgaben (Schulcluster-Leitung, Bereichsleitung) Wochenstunden
in folgendem Ausmaß zur Verfügung zu stellen:

1. Schulclustern mit bis zu 200 Schülerinnen und Schülern allgemein bilden-
der Pflichtschulen 12,00 Wochenstunden;

2. Schulclustern mit 201 bis zu 260 Schülerinnen und Schülern allgemein
bildender Pflichtschulen 28,50 Wochenstunden, abzüglich 3,25 Wochen-
stunden je Gruppe von 200 Schülerinnen und Schülern;

3. Schulclustern mit mehr als 260 Schülerinnen und Schülern allgemein bil-
dender Pflichtschulen
a) 8,25 Wochenstunden je Schulcluster und
b) für die ersten 400 Schülerinnen und Schüler je Gruppe von 20 Schüle-

rinnen und Schülern 1,5 Wochenstunden und
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c) für die 400 übersteigende Zahl von Schülerinnen und Schülern je
Gruppe von 20 Schülerinnen und Schülern 0,75 Wochenstunden,

abzüglich 3,25 Wochenstunden je Gruppe von 200 Schülerinnen und
Schülern.

4. Für jede Berufsschule im Schulcluster ist die Verminderung der Lehrver-
pflichtung zu ermitteln, die sich gemäß § 52 Abs. 10 bis 13 ergäbe, wenn
eine Schulleitung bestellt wäre.

5. Die Wochenstunden gemäß Z 1 bis 3 und die Wochenstunden gemäß Z 4
sind zu summieren.

(4) Bei der Anwendung des Abs. 3 Z 2 und 3 ist jede Gruppe von 6,5 Schü-
lerinnen und Schülern der Sonderschule oder angeschlossener Sonderschul-
klassen einer Gruppe von 20 Schülerinnen und Schülern gleich zu halten.

(5) Die Ermittlung der sich gemäß Abs. 3 und 4 nach der Anzahl der Schü-
lerinnen und Schüler bemessenden Wochenstunden erfolgt für das jeweilige
Schuljahr gemäß den Daten zum Stichtag der österreichischen Schulstatistik
des vorangegangenen Schuljahres. Bei der Berechnung der Zahl der Gruppen
ist das Ergebnis der Division auf die nächste ganze Zahl aufzurunden.

(6) Für jede Gruppe von 200 Schülerinnen und Schülern allgemein bildender
Pflichtschulen sind jeweils 3,25 Wochenstunden für die Bereitstellung von Se-
kretariatspersonal an der Schule, an welcher die Schulcluster-Leitung eingerich-
tet ist, zu binden. Die Schulcluster-Leitung kann für eine angefangene Gruppe
von 200 Schülerinnen und Schülern von der Bindung weiterer 3,25 Wochenstun-
den für die Bereitstellung von Sekretariatspersonal absehen. Für Schulcluster
mit bis zu 200 Schülerinnen und Schülern allgemein bildender Pflichtschulen
sind 3,25 Wochenstunden für die Bereitstellung von Sekretariatspersonal zu-
sätzlich zuzuweisen, wenn die Bildung eines mehr als 200 Schülerinnen und
Schüler allgemein bildender Pflichtschulen umfassenden Schulclusters auf-
grund der geografischen Gegebenheiten nicht möglich ist.

(7) Die gemäß Abs. 3 Z 2 und 3 sowie Abs. 4 zur Verfügung gestellten Wo-
chenstunden sind unter Bedachtnahme auf die wahrzunehmenden Aufgaben
und nach Maßgabe des Organisationsplans der Minderung der Unterrichts-
verpflichtung der Bereichsleitung(en) an allgemein bildenden Pflichtschulen im
Rahmen der Bandbreiten

1. bei Schulclustern von 201 bis 700 Schülerinnen und Schülern allgemein
bildender Pflichtschulen mit einer bis vier Wochenstunden,

2. bei Schulclustern von 701 bis 1500 Schülerinnen und Schülern allgemein
bildender Pflichtschulen mit fünf bis acht Wochenstunden und

3. bei Schulclustern von 1501 bis 2500 Schülerinnen und Schülern allge-
mein bildender Pflichtschulen mit neun bis elf Wochenstunden

zuzuweisen. Der Bereichsleitung oder den Bereichsleitungen an berufsbil-
denden Pflichtschulen ist nach Maßgabe des Organisationsplans eine Minde-
rung der Unterrichtsverpflichtung mit einer bis 20 Wochenstunden zuzuweisen.
Bei Schulclustern mit bis zu 200 Schülerinnen und Schülern kann einer Be-
reichsleitung nach Maßgabe des Organisationsplans im Rahmender gemäß
Abs. 3 Z 1 zur Verfügung gestellten Wochenstunden eine Minderung der Unter-
richtsverpflichtung mit einer Wochenstunde zugewiesen werden.
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(8) Die nach Zuweisung gemäß Abs. 7 verbleibenden Wochenstunden dür-
fen von der Schulcluster-Leitung unter Bedachtnahme auf die wahrzunehmen-
den Aufgaben und nach Maßgabe des Organisationsplans

1. der Minderung der Unterrichtsverpflichtung der Schulcluster-Leitung
(§ 26d Abs. 6),

2. ab dem zweiten Jahr nach der Errichtung des Schulclusters der Bereitstel-
lung von Sekretariatspersonal und

3. der Anrechnung auf die Erfüllung der Unterrichtsverpflichtung von Lehr-
personen für die Wahrnehmung von pädagogisch-didaktischen Projekten
und Projekten der Unterrichtsorganisation und Schulentwicklung betrau-
ten Lehrpersonen, soweit dafür nicht eine andere Form der Abgeltung
oder Berücksichtigung im Rahmen der dienstlichen Pflichten vorgesehen
ist,

zugewiesen werden. Einer Wochenstunde gemäß Abs. 3 sowie Abs. 5 bis 8
entsprechen jeweils 66 Jahresstunden der Unterrichtsverpflichtung gemäß § 43
Abs. 1 Z 1 und 2. 3,25 Wochenstunden gemäß Abs. 3 sowie Abs. 5 bis 8 ent-
sprechen 0,25 Planstellen für Sekretariatspersonal. Die gemäß Abs. 7 Z 1 bis 3
vorgesehenen Obergrenzen können in begründeten Anlassfällen überschritten
werden, sofern die ressourcenmäßige Bedeckung gemäß Abs. 3 Z 2 und 3 so-
wie Abs. 4 gegeben ist.

(9) Für die Schulen im Schulcluster mit mehr als 200 Schülerinnen und Schü-
lern, ausgenommen jene, an der die Schulcluster-Leitung eingerichtet ist, ist je
eine Bereichsleitung von der Schulcluster-Leitung zu betrauen. Für eine Schule
im Schulcluster mit bis zu 200 Schülerinnen und Schülern, ausgenommen jene,
an der die Schulcluster-Leitung eingerichtet ist, kann von der Schulcluster-Lei-
tung eine Bereichsleitung betraut werden.

(10) Lehrpersonen, die eine schulfeste Stelle an einer Schule im Schulcluster
innehaben, dürfen nur mit ihrer Zustimmung an einer Schule außerhalb des
Schulclusters verwendet werden.

(11) Im reisegebührenrechtlichen Sinn gilt jene Schule als Dienststelle, an
der die Lehrperson überwiegend verwendet wird. Bei gleicher Verwendung an
zwei oder mehreren Standorten entscheidet die Schulcluster-Leitung.

(12) Mit dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters endet an den Schu-
len im Schulcluster die Funktion der Leiterin oder des Leiters; diese Funktion ist
nicht nachzubesetzen; § 26b Abs. 4 und 6 ist anzuwenden; weiters enden Be-
trauungen mit dieser Funktion. Für das erste Schuljahr ab dem Zeitpunkt der Er-
richtung des Schulclusters ist an Schulclustern mit mehr als 200 Schülerinnen
und Schülern jeweils die bisherige Leiterin oder der bisherige Leiter mit der
Funktion Bereichsleitung betraut. Für die Schule, an welcher die Schulcluster-
Leitung eingerichtet ist, ist keine Bereichsleitung vorzusehen.

Schulcluster-Leitung

§ 26d. (1) Die Schulcluster-Leitung ist eine Leitungsfunktion im Sinne des
§ 26. Sofern nicht anderes bestimmt ist, sind auf die Schulcluster-Leitung die
Bestimmungen über die Schulleitung anzuwenden. Die Ernennungserforder-
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nisse gelten durch die Erfüllung der Erfordernisse für eine Verwendung an einer
der Schulen im Schulcluster als erfüllt.

(2) Für die Auswahl für die Funktion Schulcluster-Leitung kommen nur Be-
werberinnen und Bewerber in Betracht, die entweder am Schulmanagement-
kurs – Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang erfolgreich teilgenommen
haben oder den Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ erfolgreich
absolviert haben.

(3) Sofern einem Schulcluster eine Schule gemäß dem Minderheiten-Schul-
gesetz für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, oder dem Minderheiten-Schulgesetz für
das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, angehört, kommen nur Bewerberinnen
und Bewerber in Betracht, die Kenntnisse in der Minderheitensprache nach zu-
mindest dem Referenzniveau B 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen entsprechend der Empfehlung des Ministerkomitees des
Europarates an die Mitgliedsstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1998 zum Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – GER nachweisen.
Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, zusätzlich das Erfordernis der Befä-
higung zur Erteilung des Unterrichts in der entsprechenden Minderheitenspra-
che oder eine gleichwertige Befähigung festzulegen.

(4) Der Schulcluster-Leitung obliegt die Leitung des Schulclusters in pädago-
gischer, in rechtlich-organisatorisch-administrativer, in personeller und in wirt-
schaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der im Schulcluster zusammengefass-
ten Schulen nach außen. Die Schulcluster-Leitung hat alle ihr aus dem Schul-
und Dienstrecht zukommenden Aufgaben und die sonstigen sich aus der Lei-
tungsfunktion ergebenden Aufgaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen.
Sie hat die Besetzung der Bereichsleitungen in geeigneter Weise schulclusterin-
tern bekannt zu machen. Die Bekanntmachung hat insbesondere die für die zu
besetzende Funktion vorgesehenen Aufgaben sowie die Bewerbungsfrist zu
enthalten.

(5) Die Schulcluster-Leitung hat im Rahmen der Lehrfächerverteilung die Zu-
weisungen gemäß § 26c Abs. 7 und 8 vorzunehmen.

(6) Die Unterrichtsverpflichtung der Schulcluster-Leitung vermindert sich
nach Maßgabe der Zuweisung gemäß § 26c Abs. 8 Z 1. § 51 Abs. 7 ist nicht an-
zuwenden.

Bereichsleitung

§ 26e. (1) Die Bereichsleitung beinhaltet die im § 55d Schulunterrichtsge-
setz – SchUG, BGBl. Nr. 476/1986, umschriebenen Aufgaben; bei den Aufga-
ben gemäß § 55d Z 3 SchUG kommt ihr Vorgesetztenfunktion gegenüber den
Lehrpersonen an der Schule zu.

(2) Lehrpersonen im Anwendungsbereich des § 51 Abs. 10 haben die Schul-
cluster-Leitung in ihrem gesamten Aufgabenbereich zu unterstützen, soweit die
Einrechnung gemäß § 51 Abs. 10 das Ausmaß der Einrechnung aus anderen
Funktionen übersteigt.
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Schulcluster mit Pflicht- und Bundesschulen

§ 26f. (1) (Verfassungsbestimmung) Der aus Pflicht- und Bundesschulen
bestehende Schulcluster bildet bezüglich der Anwendung des Dienstrechts der
Landeslehrpersonen eine Dienststelle.

(2) Für Schulcluster gemäß Abs. 1 finden die für Pflichtschulcluster anzu-
wendenden Bestimmungen mit den Maßgaben Anwendung, dass

1. bei der Besetzung der an einer Pflichtschule errichteten Schulcluster-Lei-
tung der Begutachtungskommission folgende stimmberechtigte Mitglieder
angehören:
a. die Bildungsdirektorin oder der Bildungsdirektor oder eine von ihr oder

ihm zu bestellende fachlich geeignete Vertretung,
b. ein vom landesgesetzlich zuständigen Organ zu entsendendes Mitglied,
c. ein von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung zu

entsendendes Mitglied,
d. ein Mitglied, das von den für Landeslehrpersonen eingerichteten Zen-

tralausschüssen, deren Wirkungsbereich betroffen ist, einvernehmlich
zu entsenden ist,

e. ein Mitglied, das von den für Bundeslehrpersonen eingerichteten Zen-
tralausschüssen, deren Wirkungsbereich betroffen ist, einvernehmlich
zu entsenden ist, und

f. ein von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu entsendendes Mitglied,
2. bei der Besetzung der Funktion Schulcluster-Leitung der Begutachtungs-

kommission zusätzlich eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulerhal-
ters (Schulerhalterverbandes) der Pflichtschulen gemäß § 26a Abs. 3 Z 3
LDG 1984,

3. (Verfassungsbestimmung) die Auswahl bezüglich der Schulcluster-Lei-
tung durch die Bildungsdirektorin oder den Bildungsdirektor nach der Her-
stellung des Einvernehmens mit dem landesgesetzlich zuständigen Organ
sowie mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung erfolgt,

4. die von der Bildungsdirektion dem gemischten Schulcluster zur Verfügung
zu stellenden Ressourcen sich nach § 26c Abs. 3 bis 5 sowie nach § 207n
Abs. 3 BDG 1979 bestimmen,

5. sofern einem Schulcluster überwiegend Schulen gemäß dem Minderheiten-
Schulgesetz für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, oder dem Minderheiten-Schul-
gesetz für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, angehören, nur Bewerberin-
nen und Bewerber in Betracht kommen, die die Befähigung zur Erteilung des
Unterrichts in der entsprechenden Minderheitensprache aufweisen,

6. im Fall der Leitung des Schulclusters durch eine Bundeslehrperson einer
Bereichsleiterin oder einem Bereichsleiter an einer Pflichtschule zusätzli-
che schulartenspezifische Aufgaben übertragen werden können und

7. für die gemäß Z 6 zusätzliche schulartenspezifische Aufgaben wahrneh-
mende Bereichsleitung die obere Bandbreite gemäß § 26c Abs. 7 nicht gilt
und sich deren Dienstzulage gemäß § 59c Abs. 4 GehG um 20 vH erhöht.

(3) Die Unterrichtsverpflichtung der Landeslehrpersonen im Schulcluster ge-
mäß Abs. 1 richtet sich nach den für die Verwendung an Pflichtschulen gelten-
den Bestimmungen.
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Vertretung des Leiters und Betrauung mit der Leitung

§ 27. (1) Im Falle einer Verhinderung des Leiters
1. einer Volksschule ist er von dem der Schule zugewiesenen Lehrer, der der

Verwendungsgruppe L 2a 1 oder L 2a 2 angehört und das höchste Besol-
dungsdienstalter aufweist, zu vertreten;

2. einer Mittelschule, einer Sonderschule oder einer Polytechnischen Schule
ist er von dem der Schule zugewiesenen Lehrer, der die Lehramtsprüfung
für Neue Mittelschulen oder für Hauptschulen bzw. für Sonderschulen bzw.
für Polytechnische Schulen abgelegt hat, der Verwendungsgruppe L 2a 2
oder einer höheren Verwendungsgruppe angehört und das höchste Besol-
dungsdienstalter aufweist, zu vertreten;

3. einer Berufsschule ist er – unbeschadet des Abs. 4 erster Satz – von dem
der Schule zugewiesenen Lehrer mit der längsten Verwendung in der
höchsten Verwendungsgruppe an Berufsschulen zu vertreten.

Bei der Feststellung der jeweils höchsten Verwendungsgruppe gemäß Z 3 hat
bezüglich der Verwendungsgruppen L 2 die Reihenfolge L 2a 2, L 2a 1 zu gel-
ten. In allen Fällen der Z 1 und 2 ist Voraussetzung für die Übernahme der Ver-
tretung des Leiters, dass der vertretende Lehrer an allgemein bildenden Pflicht-
schulen seine Unterrichtsverpflichtung mit mindestens 360 Jahresstunden ge-
mäß § 43 Abs. 1 Z 1 erfüllt. Der vertretende Lehrer an Berufsschulen muss im
Falle der Z 3 seine Lehrverpflichtung mit mindestens zwölf Wochenstunden an
der betreffenden Schule erfüllen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn-
gemäß im Falle der Verhinderung des Vertreters oder des nach Abs. 2 mit der
Leitung betrauten Lehrers.

(1a) Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, die Vertretung des an der
Ausübung seiner Dienstpflichten verhinderten Leiters für einen längstens zwei-
monatigen Zeitraum abweichend von den Bestimmungen des Abs. 1 zu regeln.
Hiebei sind jedenfalls Vorkehrungen zu treffen, dass diese Vertretung auf an-
dere Weise gesichert ist.

(2) Nach zweimonatiger Verhinderung des Leiters einer Schule ist – erforder-
lichenfalls unter gleichzeitiger vorübergehender Zuweisung – ein Landeslehrer,
der bei Vertretung der Leitung einer allgemein bildenden Pflichtschule die be-
sonderen Ernennungserfordernisse für eine allgemein bildende Pflichtschule
und bei Vertretung der Leitung einer Berufsschule die besonderen Ernennungs-
erfordernisse für die Berufsschule erfüllt, mit der Leitung zu betrauen, wenn in
diesem Zeitpunkt das Ende der Verhinderung nicht innerhalb eines weiteren Mo-
nates mit Sicherheit zu erwarten ist. Die Betrauung hat unverzüglich zu erfolgen,
wenn zu erwarten ist, daß die Verhinderung länger als drei Monate dauern wird
oder wenn die Leiterstelle frei geworden ist. Die Leiterin oder der Leiter einer
Schule kann mit ihrer oder seiner Zustimmung aus besonderen Gründen, die mit
der Erhaltung von Schulstandorten oder einer höheren Schulorganisation im Zu-
sammenhang stehen, zusätzlich mit der Leitung einer oder zwei weiterer allge-
mein bildender Pflichtschulen betraut werden.

(3) Aus berücksichtigungswürdigen Gründen kann der zur Stellvertretung
des Leiters verpflichtete Lehrer auf seinen Antrag von der Vertretungspflicht ent-
bunden werden.
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(4) Sofern an Berufsschulen ein ständiger Stellvertreter des Leiters bestellt
ist (§ 52 Abs. 11), vertritt dieser den Leiter in allen Fällen der Verhinderung.
Abs. 1, 1a und 2 gelten auch für die Vertretung des Stellvertreters des Leiters in
seinem Aufgabenbereich.

Verwendungsbeschränkungen

§ 28. (1) Landeslehrpersonen, die miteinander verheiratet sind, die in ein-
getragener Partnerschaft leben, die zueinander in einem Wahlkindschaftsver-
hältnis stehen oder die miteinander in auf- oder absteigender Linie oder bis
einschließlich zum zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert
sind, dürfen an derselben Schule im dienstlichen Verhältnis der Über- und
Unterordnung nicht verwendet werden. Diese Verwendungsbeschränkungen
gelten sinngemäß für alle Personen, die an derselben Schule verwendet
werden.

(2) Die landesgesetzlich hierzu berufene Behörde kann Ausnahmen von
den Verwendungsbeschränkungen des Abs. 1 genehmigen, wenn aus beson-
deren Gründen eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nicht zu befürch-
ten ist.

(3) Die Genehmigung einer Ausnahme gemäß Abs. 2 ist an der Amtstafel der
betroffenen Dienststelle zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat

1. die Namen der betroffenen Bediensteten und ihre Funktionen,
2. das zwischen diesen Bediensteten bestehende Weisungs-, Kontroll- oder

sonstige in Abs. 2 angeführte dienstliche Verhältnis und
3. jene besonderen Gründe, die eine Beeinträchtigung dienstlicher Inter-

essen im konkreten Fall nicht befürchten lassen,
anzuführen.

4. Abschnitt

DIENSTPFLICHTEN DES LANDESLEHRERS

Allgemeine Dienstpflichten

§ 29. (1) Der Landeslehrer ist verpflichtet, die ihm obliegenden Unterrichts-,
Erziehungs- und Verwaltungsaufgaben unter Beachtung der geltenden Rechts-
ordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehen-
den Mitteln aus eigenem zu besorgen.

(2) Der Landeslehrer hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu
nehmen, daß das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung
seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.

(3) Der Landeslehrer hat um seine berufliche Fortbildung bestrebt zu sein.

Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)

§ 29a. Landeslehrpersonen haben als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetzten
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sowie einander mit Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionieren der
dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie haben im Umgang mit ihren Vor-
gesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Verhaltensweisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen,
die deren menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskri-
minierend sind.

Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten

§ 30. (1) Der Landeslehrer hat die Weisungen seiner Vorgesetzten, soweit
verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen.

(2) Der Landeslehrer kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die
Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die
Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.

(3) Hält der Landeslehrer eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem ande-
ren Grund für rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Ver-
zug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor Befolgung der Weisung
seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine solche
Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt.

Lehramtliche Pflichten

§ 31. (1) Der Landeslehrer ist zur Erteilung regelmäßigen Unterrichtes (Un-
terrichtsverpflichtung bzw. Lehrverpflichtung) sowie zur Erfüllung der sonstigen
aus seiner lehramtlichen Stellung sich ergebenden Obliegenheiten verpflichtet
und hat die vorgeschriebene Unterrichtszeit einzuhalten.

(2) Über das Ausmaß der Jahresnorm bzw. der Lehrverpflichtung hinaus
kann ein Landeslehrer nur aus zwingenden Gründen zu Mehrdienstleistungen
bis zum Ausmaß von fünf Wochenstunden verhalten werden.

Dienstpflichten des Leiters

§ 32. (1) Der Leiter hat die ihm auf Grund seiner Funktion obliegenden
Pflichten gewissenhaft zu erfüllen.

(2) Der Leiter hat darauf zu achten, daß alle an der Schule tätigen Lehrer ihre
dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und
sparsamer Weise erfüllen. Er hat sie dabei anzuleiten, ihnen erforderlichenfalls
Weisungen zu erteilen, aufgetretene Fehler und Mißstände abzustellen und für
die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. Er hat ihr dienstliches Fortkommen
nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern.

(3) Wird dem Leiter in Ausübung seines Dienstes der begründete Verdacht
einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung bekannt,
die den Wirkungsbereich der Schule betrifft, so hat er dies, sofern er nicht ohne-
hin gemäß § 78 Abs. 1 vorzugehen hat, unverzüglich der zur Anzeige berufenen
Stelle zu melden. Deren Anzeigepflicht richtet sich nach § 78 der Strafprozess-
ordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631.
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(3a) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 3 besteht,
1. wenn die Meldung eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren

Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder
2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die

Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch schadensbereinigende
Maßnahmen entfallen.

(4) Der Leiter hat in der Regel während der Unterrichtszeit in der Schule an-
wesend zu sein. Im Falle einer vorübergehenden Abwesenheit während der Un-
terrichtszeit hat er für seine Vertretung möglichst unter Bedachtnahme auf § 27
Abs. 1 und 4 vorzusorgen. An Schulen, an denen der Unterricht vor- und nach-
mittags stattfindet, kann die Dienstbehörde die Anwesenheitspflicht des Leiters
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Schule einschränken, wobei für
die Vertretung ebenfalls im Sinne des § 27 Abs. 1 und 4 vorzusorgen ist.

(5) Die Leiterin oder der Leiter hat eine Personalbedarfs- und Personalent-
wicklungsplanung zu erstellen. Sie oder er hat bezüglich der an der Schule mit
Landeslehrpersonen zu besetzenden Stellen das Recht, zu Bewerbungen Stel-
lung zu nehmen und der personalführenden Stelle Vorschläge zu übermitteln.

(6) Die Schulleitung (Schulcluster-Leitung) hat mit jeder Lehrperson regel-
mäßig einzeln oder in Kleingruppen Gespräche zur Planung der individuellen
Fort- und Weiterbildung für die kommenden drei Schuljahre zu führen. Die Er-
gebnisse dieser Gespräche sind schriftlich zusammenzufassen und von der
Schulleitung (Schulcluster-Leitung) sowie der Lehrperson zu unterfertigen. Eine
Ausfertigung dieser Zusammenfassung verbleibt bei der Lehrperson.

(7) Die Führung der Fort- und Weiterbildungsplanungsgespräche darf einer
Berufsschulleitung-Stellvertretung ganz oder zum Teil übertragen werden. Eine
Ausfertigung der Zusammenfassungen ist der Schulleitung (Schulcluster-Lei-
tung) zu übermitteln.

(8) Im Zuge der Planung der individuellen Fort- und Weiterbildungen hat die
Schulleitung (Schulcluster-Leitung) bei Landeslehrpersonen eine Beurteilung
der digitalen Kompetenzen vorzunehmen und gegebenenfalls die Absolvierung
entsprechender einschlägiger Fortbildungen anzuordnen.

Amtsverschwiegenheit

§ 33. (1) Der Landeslehrer ist über alle ihm ausschließlich aus seiner amtli-
chen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Inter-
esse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der
umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaft-
lichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung
einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist,
gegenüber jedermann, dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mittei-
lung zu machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsverschwiegenheit).

(2) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des
Dienstverhältnisses.

(3) Hat der Landeslehrer vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde aus-
zusagen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aus-
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sage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienst-
behörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Landeslehrer
von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das
Interesse an der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzu-
wägen, wobei der Zweck des Verfahrens sowie der dem Landeslehrer allen-
falls drohende Schaden zu berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die
Entbindung unter der Voraussetzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von
dem Teil der Aussage, der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlos-
sen wird.

(4) Läßt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, daß der Gegenstand
der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, und stellt sich dies
erst bei der Aussage des Landeslehrers heraus, so hat der Landeslehrer die Be-
antwortung weiterer Fragen zu verweigern. Hält die vernehmende Behörde die
Aussage für erforderlich, so hat sie die Entbindung des Landeslehrers von der
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu beantragen. Die Dienstbehörde hat gemäß
Abs. 3 zweiter bis fünfter Satz vorzugehen.

(5) Im Disziplinarverfahren sind weder der Beschuldigte noch die Organe der
Disziplinarbehörde oder der Disziplinaranwalt zur Wahrung der Amtsverschwie-
genheit verpflichtet.

(6) Landeslehrer, die Privatschulen zur Dienstleistung zugewiesen sind, ha-
ben auch über Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der Privatschule
geboten ist, Stillschweigen zu bewahren.

Befangenheit

§ 34. Der Landeslehrer hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten
und seine Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die ge-
eignet sind, seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. Wenn die Vertre-
tung durch ein anderes Organ nicht sogleich bewirkt werden kann, hat auch der
befangene Landeslehrer die unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vorzu-
nehmen. § 7 AVG und sonstige die Befangenheit regelnde Verfahrensvorschrif-
ten bleiben unberührt.

Abwesenheit vom Dienst

§ 35. (1) Der Landeslehrer, der vom Dienst abwesend ist, ohne vom Dienst
befreit oder enthoben zu sein, hat den Grund seiner Abwesenheit unverzüglich
zu melden und seine Abwesenheit zu rechtfertigen.

(2) Ist der Landeslehrer durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen an der Aus-
übung seines Dienstes verhindert, so hat er eine ärztliche Bescheinigung über
den Beginn seiner Krankheit und nach Möglichkeit über die voraussichtliche
Dauer der Dienstverhinderung vorzulegen, wenn er dem Dienst länger als drei
Arbeitstage fernbleibt oder die Dienstbehörde es verlangt. Kommt der Landes-
lehrer dieser Verpflichtung nicht nach, entzieht er sich einer zumutbaren Kran-
kenbehandlung oder verweigert er die zumutbare Mitwirkung an einer ärztlichen
Untersuchung, so gilt die Abwesenheit vom Dienst nicht als gerechtfertigt.
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Ärztliche Untersuchung

§ 36. (1) Bestehen berechtigte Zweifel an der für die Erfüllung der dienstli-
chen Aufgaben erforderlichen gesundheitlichen Eignung des Landeslehrers, so
hat sich dieser auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärztlichen Untersuchung
zu unterziehen.

(2) Der infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens vom Dienst abwesende
Lehrer hat sich auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärztlichen Untersuchung
zur Prüfung seines Gesundheitszustandes zu unterziehen. Wenn es zur zuver-
lässigen Beurteilung erforderlich ist, sind Fachärzte heranzuziehen. Eine Anord-
nung im Sinne des ersten Satzes ist spätestens drei Monate nach Beginn der
Abwesenheit vom Dienst und sodann in Abständen von längstens drei Monaten
zu erteilen.

Meldepflichten

§ 37. (1) Wird dem Landeslehrer in Ausübung seines Dienstes der begrün-
dete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren
Handlung bekannt, die den Wirkungsbereich der Schule betrifft, so hat er dies
unverzüglich dem unmittelbaren Vorgesetzten zu melden.

(1a) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 1 besteht, wenn die Meldung eine
amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen
Vertrauensverhältnisses bedarf.

(1b) Der Leiter der Schule kann aus
1. in der Person, auf die sich die amtliche Tätigkeit bezieht, oder
2. in der amtlichen Tätigkeit selbst

gelegenen Gründen abweichend von Abs. 1a eine Meldepflicht verfügen.

(1c) Ist eine Dienstverhinderung des Landeslehrers ganz oder teilweise auf
das Einwirken Dritter zurückzuführen, hat der Landeslehrer dies unverzüglich
seiner Dienstbehörde zu melden. Auf Verlangen der Dienstbehörde hat er sämt-
liche für die Geltendmachung von Ersatzansprüchen erforderlichen Daten und
Beweismittel bekanntzugeben.

(2) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften weitere Meldepflichten festge-
legt sind, hat der Landeslehrer zu melden:

1. Namensänderung,
2. Standesveränderung,
3. Jede Veränderung seiner Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörig-

keit(en) und jede Veränderung hinsichtlich seiner Berechtigung zum unbe-
schränkten Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt,

4. Änderung des Wohnsitzes,
5. Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderteneinstel-

lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970.

(3) Ein gerechtfertigt vom Dienst abwesender Landeslehrer hat die Aufent-
haltnahme außerhalb seines Wohnsitzes sowie die Adresse zu melden, falls er
außerhalb seines ständigen Wohnsitzes Aufenthalt nimmt. Der während der
Schulferien beurlaubte Landeslehrer hat die Adresse, unter der ihm im kür-
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zesten Wege amtliche Verständigungen zukommen können, nur für die Zeit der
Hauptferien zu melden. Schulleiter haben diese Meldung auch für die Zeit der
Weihnachts-, Semester- und Osterferien zu erstatten.

Dienstweg

§ 38. (1) Der Landeslehrer hat Anbringen, die sich auf sein Dienstverhältnis
oder auf seine dienstlichen Aufgaben beziehen, bei seinem unmittelbar Vorge-
setzten einzubringen. Dieser hat das Anbringen unverzüglich an die zuständige
Stelle weiterzuleiten.

(2) Von der Einbringung im Dienstweg darf bei Gefahr in Verzug sowie dann
abgesehen werden, wenn die Einhaltung des Dienstweges dem Landeslehrer
billigerweise nicht zumutbar ist.

(3) In Dienstrechtsangelegenheiten und in Disziplinarangelegenheiten kön-
nen ohne Einhaltung des Dienstweges eingebracht werden:

1. Rechtsmittel
2. Säumnisbeschwerden und Fristsetzungsanträge,
3. Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens und auf Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand und
4. Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof und Revisionen an den Ver-

waltungsgerichtshof.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

Wohnsitz und Dienstort

§ 39. (1) Der Landeslehrer hat seinen Wohnsitz so zu wählen, daß er bei der
Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Aus der Lage
seiner Wohnung kann der Landeslehrer, soweit gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist, keinen Anspruch auf dienstliche Begünstigungen ableiten.

(2) (Grundsatzbestimmung) Ob und inwieweit den Landeslehrern Natural-
wohnungen zur Verfügung zu stellen sind, bestimmt die Landesgesetzgebung.
Diesbezügliche landesgesetzliche Regelungen haben auch Bestimmungen über
den Entzug von Naturalwohnungen zu enthalten. Durch die Zuweisung einer Na-
turalwohnung wird kein Bestandverhältnis begründet.

Nebenbeschäftigung

§ 40. (1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Landeslehrer
außerhalb seines Dienstverhältnisses ausübt.

(2) Der Landeslehrer darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der
Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung seiner Befan-
genheit hervorruft oder sonstige wesentliche dienstliche Interessen gefährdet.

(3) Der Landeslehrer hat jede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung und jede
Änderung einer solchen unverzüglich zu melden. Eine Nebenbeschäftigung ist
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erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung von nennenswerten Einkünften in Geld-
oder Güterform bezweckt.

(4) Der Landeslehrer,
1. dessen Jahresnorm oder Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a

herabgesetzt worden ist oder
2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzgesetz (MSchG),

BGBl. Nr. 221/1979, oder dem Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/
1989 in Anspruch nimmt oder

3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes nach
§ 58c befindet,

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und inso-
weit die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist – abgesehen von
den Fällen des Abs. 2 – zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbe-
schäftigung dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme wider-
streitet.

(5) Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem
sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten
Rechtes hat der Landeslehrer jedenfalls zu melden.

(6) Der Betrieb einer Privatschule oder einer Privatlehr- und Erziehungs-
anstalt sowie die Erteilung des Privatunterrichtes an Schüler der eigenen Schule
und die Aufnahme solcher Schüler in Kost und Quartier bedarf der vorhergehen-
den Genehmigung.

(7) Die Ausübung einer aus den Gründen des Abs. 2 unzulässigen Nebenbe-
schäftigung oder Tätigkeit im Sinne des Abs. 5 ist von der landesgesetzlich
hiezu berufenen Behörde unverzüglich mit schriftlicher Weisung zu untersagen.

Verbot der Geschenkannahme

§ 41. (1) Der Landeslehrperson ist es verboten, im Hinblick auf ihre amtliche
Stellung oder Amtsführung für sich oder eine Dritte oder einen Dritten ein Ge-
schenk oder einen sonstigen Vorteil zu fordern oder anzunehmen. Ebenso ist
es der Landeslehrperson verboten, im Hinblick auf ihre amtliche Stellung oder
Amtsführung sich oder einer oder einem Dritten ein Geschenk oder einen sons-
tigen Vorteil zu verschaffen oder versprechen zu lassen.

(2) Eine orts- oder landesübliche Aufmerksamkeit von geringem Wert gilt
nicht als Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1, soweit die
Landeslehrperson nicht die Absicht verfolgt, sich oder einer oder einem Dritten
durch die wiederkehrende Begehung im Sinne des Abs. 1 eine fortlaufende Ein-
nahme zu verschaffen.

(3) Ehrengeschenke sind Gegenstände, die der Landeslehrperson von Staa-
ten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Traditionsinstitutionen für Ver-
dienste oder aus Courtoisie übergeben werden.

(4) Die Landeslehrperson darf Ehrengeschenke entgegennehmen. Sie hat
die Dienstbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Diese kann das
Ehrengeschenk als Landesvermögen erfassen.
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(5) Ehrengeschenke von geringfügigem oder lediglich symbolischem Wert
können der Landeslehrperson zur persönlichen Nutzung überlassen werden.

(6) Ein Vorteil, der einer Landeslehrperson im Rahmen einer Veranstaltung
gewährt wird, an deren Teilnahme ein dienstlich oder sonst sachlich gerecht-
fertigtes Interesse besteht, darf von ihr angenommen werden, wenn dieser
Vorteil

1. grundsätzlich allen Teilnehmenden im Rahmen dieser Veranstaltung ge-
währt wird,

2. dem üblichen Standard vergleichbarer Veranstaltungen entspricht,
3. einen inhaltlichen Bezug zu dieser Veranstaltung hat und
4. abgesehen von Z 3 in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft

steht.
(7) Ein Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor,

wenn
1. die Landeslehrperson durch ihr Verhalten im Sinne des Abs. 1 eine durch

Gesetz, Verordnung oder sonstige generelle Anordnung vorgesehene Zu-
ständigkeit oder einen von zuständiger Stelle ergangenen ausdrücklichen
Dienstauftrag erfüllt,

2. diese Zuwendung ausschließlich dem Bund oder dem Rechtsträger zu-
kommt, für den die Landeslehrperson als solche tätig ist,

3. diese Zuwendung darüber hinaus in keinem Konnex zu einem konkreten
Amtsgeschäft steht,

4. bereits der Anschein einer möglichen Beeinflussung oder Abhängigkeit
der Amtsführung ausgeschlossen werden kann,

5. der gesamte Vorgang ordnungsgemäß aktenmäßig dokumentiert wird und
6. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Pflichten des Landeslehrers des Ruhestandes

§ 42. (1) Die in den §§ 33 und 37 Abs. 2 genannten Pflichten obliegen auch
dem Landeslehrer des Ruhestandes.

(2) Hat der Landeslehrer des Ruhestandes sein 60. Lebensjahr noch nicht
vollendet, so obliegen ihm außerdem die im § 40 Abs. 3 und 5 genannten Pflich-
ten. Ferner hat er sich auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen, sofern dies zur Feststellung der Dienstfähigkeit im Hin-
blick auf § 14 Abs. 1 erforderlich ist.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 123 Abs. 63.

Lehrverpflichtung

Arbeitszeit der Landeslehrer mit Ausnahme der Berufsschullehrer

§ 43. (1) Die Jahresnorm des Landeslehrers entspricht der in den bundes-
gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen regelmäßigen Dienstzeit (§§ 48, 64 ff
sowie 72 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333)
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eines öffentlich Bediensteten mit gleichem Dienstalter für den dem jeweiligen
Schuljahr entsprechenden Zeitraum, wobei der Entfall von Dienstleistungen an
Feiertagen bereits in der Jahresnorm und der gesetzlich vorgesehenen Auftei-
lung auf die einzelnen Tätigkeiten berücksichtigt ist. Weiters sind der 24. und
31. Dezember sowie der Karfreitag als dienstfreie Tage zu berücksichtigen. Die
Gesamtstundenzahl pro Schuljahr, die den auf Grund der Schülerzahl der
Schule zugewiesenen Planstellen entspricht, ist im Ausmaß

1. von 720 bis 792 Jahresstunden für Lehrer an Volks- und Sonderschulen,
720 bis 756 Jahresstunden für Lehrer an Mittelschulen, Polytechnischen
Schulen und nach dem Lehrplan der Neuen Mittelschule geführten Son-
derschulen und 720 Jahresstunden für Lehrer im zweisprachigen Unter-
richt an Volksschulen mit zweisprachigem Unterricht gemäß dem Minder-
heiten-Schulgesetz für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, sowie dem Minder-
heiten-Schulgesetz für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, für die Unter-
richtsverpflichtung (Tätigkeiten im Kontakt mit Schülerinnen und Schü-
lern), wobei durch diese Zählung auch alle damit im Zusammenhang
stehenden gesetzlich vorgeschriebenen Aufsichtspflichten als berücksich-
tigt gelten,

2. von 600 bis 660 Jahresstunden für die Vor- und Nachbereitung des Unter-
richtes sowie Korrekturarbeiten, wobei mit jeder der in Z 1 vorgesehenen
Unterrichtsstunde fünf Sechstel einer Jahresstunde in Z 2 verbunden sind,
und

3. des Differenzbetrages zwischen der Summe der Jahresstunden gemäß
Z 1 und 2 und der Jahresnorm für sonstige Tätigkeiten gemäß Abs. 3

unter Bedachtnahme auf die Anzahl der in der jeweiligen Schule geführten Klas-
sen sowie auf die für die jeweilige Schulart im Lehrplan vorgesehene Stunden-
tafel pro Lehrer aufzuteilen (Diensteinteilung).
Für eine Landeslehrperson, deren 43. Geburtstag vor dem 1. März des betref-
fenden Schuljahres liegt, gilt eine Jahresnorm von 1736 Jahresstunden, für jün-
gere Landeslehrpersonen gilt eine Jahresnorm von 1776 Jahresstunden. Diese
festgesetzte Jahresnorm und die in Z 1 und 2 genannten Zahlen entsprechen
den Jahresstunden der Dauer eines 52-wöchigen Schuljahres und es bilden
diese 1736 bzw. 1776 Jahresstunden die Ausgangsbasis für die unter Anwen-
dung der §§ 64ff und 72 BDG 1979 sowie für ein 53 Kalenderwochen umfassen-
des Schuljahr abweichend zu bemessende Jahresnorm. Die Aufteilung ist durch
das landesgesetzlich zuständige Organ am Beginn des Schuljahres schriftlich
festzulegen. Sind während des Schuljahres Änderungen der Diensteinteilung er-
forderlich, sind diese ebenfalls schriftlich festzulegen. Wird ein vollbeschäftigter
Landeslehrer nicht während des gesamten Unterrichtsjahres verwendet, sind
die in Z 1 bis 3 genannten Jahresstunden der Verwendungsdauer entsprechend
zu aliquotieren. Bei Lehrern für einzelne Unterrichtsgegenstände gilt abwei-
chend von Z 1 und 2 jeweils ausschließlich das in Z 1 und 2 genannte Höchst-
ausmaß von 792 bzw. 660 Jahresstunden. Bei Lehrern für einzelne Unterrichts-
gegenstände mit einer Verwendung mit mindestens 360 Jahresstunden im zwei-
sprachigen Unterricht an Volksschulen mit zweisprachigem Unterricht gemäß
dem Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten sowie dem Minderheiten-Schul-
gesetz für das Burgenland gilt jedoch eine Unterrichtsverpflichtung von 720 Jah-
resstunden.
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(2) Die in Abs. 1 Z 1 und 2 festgelegten Ober- und Untergrenzen können in
besonders berücksichtigungswürdigen Fällen innerhalb der Jahresnorm über-
oder unterschritten werden. Ein Grund für eine Unterschreitung ist insbesondere
die pädagogisch-fachliche Betreuung der für den lehrplanmäßigen Unterricht
verwendeten Informationstechnologie-Arbeitsplätze sowie die Betreuung einer
eingerichteten Schulbibliothek oder die besondere Eignung eines Lehrers für die
Ausübung bestimmter pädagogisch-administrativer Tätigkeiten. Werden die in
Abs. 1 Z 1 festgelegten Obergrenzen auf Grund der Lehrfächerverteilung bzw.
Diensteinteilung überschritten, darf nur dann eine Überschreitung der Jahres-
norm vorgesehen werden, wenn und soweit dies für die Aufrechterhaltung eines
ordnungsgemäßen Schulbetriebes zwingend notwendig und nicht durch ander-
weitige Maßnahmen vermeidbar ist.

(3) Im Rahmen der Jahresstundensumme gemäß Abs. 1 Z 3 sind
1. für die Erfüllung sonstiger lehramtlicher Pflichten, die grundsätzlich jedem

Landeslehrer obliegen (insbesondere § 31 dieses Bundesgesetzes oder
nach den §§ 17, 51 Abs. 1 und 2 und 57 des Schulunterrichtsgesetzes) –
mit Ausnahme der Aufsichtspflicht – 100 Jahresstunden,

2. für die Erfüllung der Aufgaben eines Klassenvorstandes und für die Klas-
senführung 66 Jahresstunden,

3. für die Vertretung einer an der Erfüllung ihrer Unterrichtsverpflichtung ver-
hinderten Lehrperson zur Betreuung der Schülerinnen und Schüler 20 zu
erbringende Jahresstunden,

4. für die Teilnahme an verpflichtenden Fortbildungsveranstaltungen, die im
Zusammenhang mit der Tätigkeit des Lehrers stehen, 15 Jahresstunden
und

5. für die Erfüllung besonderer Tätigkeiten der Landeslehrer im Bereich ihres
Berufsfeldes (insbesondere die Verwaltung einer organisationsmäßig vor-
gesehenen und tatsächlich bestehenden Sammlung oder eines Kusto-
diates, die Teilnahme an Schul- oder Klassenforen, die Teilnahme an
Schulveranstaltungen) die zur Erreichung der Jahresnorm fehlenden Jah-
resstunden des Landeslehrers vorzusehen. Die mit der Übernahme von
pädagogischen oder organisatorischen Aufgaben oder von Aufsichts-
pflichten verbundene Teilnahme eines Landeslehrers an mehrtägigen
Schulveranstaltungen zählt dabei je Kalendertag, an dem eine solche
Schulveranstaltung stattfindet, bis zum Höchstausmaß von zehn Jahres-
stunden. Die für einen Lehrer innerhalb des 53 Kalenderwochen umfas-
senden Schuljahres für eine weitere Kalenderwoche regelmäßig anfallen-
den Unterrichtsstunden (Unterrichtsverpflichtung, Abs. 1 Z 1) sowie die im
Ausmaß von fünf Sechstel zu berücksichtigenden anteiligen Stunden für
die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtes sowie Korrekturarbeiten
(Abs. 1 Z 2) vermindern die für die Erfüllung besonderer Tätigkeiten der
Landeslehrer im Bereich ihres Berufsfeldes zur Verfügung stehenden
Stunden entsprechend.

(4) Der Landeslehrer hat erforderlichenfalls auch Unterricht in den Unter-
richtsgegenständen zu erteilen, für die er nicht lehrbefähigt ist, ferner Vertre-
tungsstunden zu übernehmen und Freigegenstände, unverbindliche Übungen
und Förderunterricht zu halten.
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(5) In ganztägigen Schulformen gilt eine Stunde der gegenstandsbezogenen
Lernzeit als eine Stunde der Unterrichtsverpflichtung gemäß Abs. 1 Z 1 und eine
Stunde der individuellen Lernzeit als eine halbe Stunde der Unterrichtsverpflich-
tung gemäß Abs. 1 Z 1. Die individuelle Lernzeit darf einem Landeslehrer nur mit
dessen Zustimmung übertragen werden.

(6) Die Beschäftigung von Landeslehrern im Freizeitbereich der Tagesbetreu-
ung ganztägiger Schulformen ist nur mit Zustimmung des Landeslehrers zulässig
und von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde allgemein durch Ver-
ordnung oder im Einzelfall in die Jahresnorm einzurechnen. Gleiches gilt für den
Fall, in dem ein Landeslehrer als Leiter der Tagesbetreuung beschäftigt wird.

(7) An Klassen an allgemein bildenden Pflichtschulen, in denen Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf gemäß § 8a des Schulpflichtgesetzes,
BGBl. Nr. 76/1985, unterrichtet werden, dürfen Landeslehrer, die keine Lehrbe-
fähigung für Sonderschulen oder zusätzliche Ausbildung für den Unterricht in sol-
chen Klassen besitzen, nur mit ihrer Zustimmung auf Grund des § 13 Abs. 1 zwei-
ter Satz und § 20 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962,
zusätzlich eingesetzt werden. Ist für eine Volksschulklasse, in der Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, kein zusätzlicher Lehrer
oder ein Lehrer nur mit einem Teil der ihm obliegenden Unterrichtsverpflichtung
vorgesehen, so bedarf auch die Verwendung als Klassenlehrer der Zustimmung
des Landeslehrers, wenn dieser keine Lehrbefähigung für Sonderschulen oder
zusätzliche Ausbildung für den Unterricht in Volksschulklassen, in denen Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, besitzt.

Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrpflichtermäßigung

§ 44. (1) Die Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung kann auf Ansuchen des
Landeslehrers herabgesetzt werden (Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßi-
gung). Eine Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßigung ist nur zulässig:

1. aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des Landeslehrers lie-
gen, oder

2. im öffentlichen Interesse zur Ausübung von Tätigkeiten auf dem Unter-
richtsgebiet des Landeslehrers, die pädagogische Praxis voraussetzen
und mit der Gewinnung von Erfahrungen verbunden sind, die eine positive
Rückwirkung auf die konkrete Unterrichtsarbeit des Landeslehrers erwar-
ten lassen, oder

3. zur Ausübung anderer der Aufgabe der österreichischen Schule gemäßer
Tätigkeiten auf kulturellem, sozialem, religiösem, sportlichem oder wissen-
schaftlichem Gebiet, wenn von der Einrichtung, für die der Landeslehrer
tätig wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird.

(2) Eine Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2 oder 3
darf nur dann eingeräumt werden, wenn

1. dies unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Unterrichtes möglich
ist und

2. die Ausübung der Tätigkeit, für die die Herabsetzung bzw. Lehrpflicht-
ermäßigung beantragt ist, nicht neben den lehramtlichen Pflichten ausge-
übt werden kann.
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(3) Die Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrpflichtermäßigung darf in
den Fällen des Abs. 1 Z 1 nicht mehr als die Hälfte der Jahresnorm bzw. des
Ausmaßes der Lehrverpflichtung betragen, wobei bei einer herabgesetzten Jah-
resnorm in einem solchen Fall die Unterrichtsverpflichtung mindestens 360 Jah-
resstunden zu betragen hat. Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßigung gemäß
Abs. 1 Z 2 und 3 dürfen nur bis zu jenem Ausmaß gewährt werden, das sicher-
stellt, daß mit der verbleibenden Unterrichtsverpflichtung eine dauernde Unter-
richtserteilung in zumindest einem Unterrichtsgegenstand erfolgt.

(4) Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 1 sind nur im
Gesamtausmaß von höchstens zwei Jahren, Herabsetzung bzw. Lehrpflicht-
ermäßigung nach Abs. 1 Z 2 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens fünf
Jahren, Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 3 sind nur im
Gesamtausmaß von höchstens zehn Jahren zulässig. Herabsetzung bzw. Lehr-
pflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2 und nach Abs. 1 Z 3 dürfen zusammen ein
Gesamtausmaß von zehn Jahren nicht übersteigen. Herabsetzung bzw. Lehr-
pflichtermäßigung wegen einer Tätigkeit als Landes- oder Bezirksbildstellenlei-
ter unterliegen keiner zeitlichen Beschränkung.

(5) Eine Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2 hat eine
anteilige Minderung der Bezüge zur Folge. Davon kann die Dienstbehörde aus
wichtigen öffentlichen Interessen abgehen. Die anteilige Minderung der Bezüge
tritt nicht ein, wenn die dem Ausmaß der Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßi-
gung entsprechenden anteiligen Bezüge ersetzt werden.

(6) Der Ersatz gemäß Abs. 1 Z 3 hat zu umfassen:
1. den dem Ausmaß der Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermäßigung entspre-

chenden Aktivitätsaufwand für den Landeslehrer und
2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der dem Ausmaß der Herabsetzung

bzw. Lehrpflichtermäßigung entsprechenden Bezüge, von denen der
Landeslehrer einen Pensionsbeitrag gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes
1956, BGBl. Nr. 54, oder gemäß § 60 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl.
Nr. 340, zu leisten hat.

(Anm.: Abs. 7 und 8 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/1997)

Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung aus beliebigem Anlaß

§ 45. (1) Die Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung des Landeslehrers kann
auf seinen Antrag bis auf die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgeschrie-
benen Ausmaßes herabgesetzt werden, wenn der Verwendung im verlangten
Ausmaß keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(2) Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, daß die verbleibende
Unterrichtstätigkeit ganze Unterrichtsstunden umfaßt. Die verbleibende Jahres-
norm bzw. Lehrverpflichtung

1. darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen
Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung und

2. muß unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen Jahresnorm bzw.
Lehrverpflichtung

liegen.
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(3) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder eines Vielfachen
eines Jahres wirksam. Übersteigen die gesamten Zeiträume einer solchen He-
rabsetzung für einen Landeslehrer insgesamt zehn Jahre, bleibt das zuletzt ge-
währte Ausmaß der Herabsetzung ab diesem Zeitpunkt bis zu seiner allfälligen
Änderung gemäß § 48 Abs. 2 dauernd wirksam. Abweichend davon kann die
Dienstbehörde das Ausmaß der Herabsetzung der Lehrverpflichtung mit Wirk-
samkeit für ein Schuljahr von Amts wegen aus dienstlichen Gründen insoweit
absenken, als es erforderlich ist, um eine Unterschreitung des Ausmaßes der
Dienstleistung im Verhältnis zum zuletzt wirksamen Beschäftigungsausmaß zu
vermeiden. Die Absenkung darf vom zuletzt antragsgemäß gewährten Ausmaß
um nicht mehr als zwei Wochenstunden abweichen.

(4) Die Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung darf nicht herabgesetzt werden:
1. während einer Verwendung auf einem Arbeitsplatz an einer im Ausland

gelegenen Dienststelle;
2. in den übrigen Fällen, wenn der Landeslehrer infolge der Herabsetzung

der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung aus wichtigen dienstlichen Grün-
den weder im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem
anderen seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden Ar-
beitsplatz verwendet werden könnte.

Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung
zur Betreuung eines Kindes

§ 46. (1) Die Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung des vollbeschäftigten Lan-
deslehrers ist auf seinen Antrag zur Betreuung

1. eines eigenen Kindes,
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder
3. eines sonstigen Kindes, für dessen Unterhalt der Landeslehrer und (oder)

sein Ehegatte überwiegend aufkommen,
bis auf die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes he-
rabzusetzen. § 45 Abs. 2 und 4 ist anzuwenden.

(2) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder des Vielfachen
eines Jahres oder bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes wirk-
sam. Sie endet spätestens mit der Vollendung des achten Lebensjahres des
Kindes.

(3) Eine solche Herabsetzung ist nur zulässig, wenn
1. das Kind dem Haushalt des Landeslehrers angehört und
2. der Landeslehrer das Kind überwiegend selbst betreuen will.
(4) Der Landeslehrer hat den Antrag auf Herabsetzung der Jahresnorm bzw.

Lehrverpflichtung spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbe-
ginn zu stellen.

(5)1) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist dem Landeslehrer für die von ihm be-
antragte Dauer, während der er Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat, eine

1) Abs. 5 ist auf Landeslehrer anzuwenden, deren Kinder nach dem 31. Dezember 2001 geboren
sind.
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Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit auch unter die Hälfte des für
eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes zu gewähren.

(6) Abweichend von Abs. 2 und 3 sowie § 48 Abs. 1 letzter Satz ist eine He-
rabsetzung zur Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt leben-
den behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8
Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen
wird, auch nach der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes oder über
die Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes hinaus zu gewähren. Der
gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält.

Pflegeteilzeit

§ 46a. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 58c Abs. 1 Z 2 oder 3
kann die Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung der Landeslehrerin oder des Lan-
deslehrers auf ihren oder seinen Antrag für mindestens einen Monat und höchs-
tens drei Monate bis auf ein Viertel des für eine Vollbeschäftigung erforderlichen
Ausmaßes herabgesetzt werden (Pflegeteilzeit), wenn keine wichtigen dienstli-
chen Interessen entgegenstehen. § 45 Abs. 2 und 4 ist anzuwenden.

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jede zu betreuende Angehörige oder jeden zu
betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhö-
hung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 Bundes-
pflegegeldgesetz – BPGG, BGBl. Nr. 110/1993) ist jedoch einmalig eine neuer-
liche Gewährung auf Antrag zulässig.

(3) Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Landeslehrerin oder des Landes-
lehrers die vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen Jahresnorm bzw. Lehrver-
pflichtung verfügen bei

1. Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und ähn-
lichen Einrichtungen,

2. nicht nur vorübergehender Übernahme der Pflege oder Betreuung durch
eine andere Betreuungsperson sowie

3. Tod
der oder des nahen Angehörigen.

Beachte für folgende Bestimmung
zum Außerkrafttreten vgl. § 123 Abs. 86

Wiedereingliederungsteilzeit

§ 46b. (1) Einer Landeslehrperson kann nach einer mindestens sechs-
wöchigen ununterbrochenen Dienstverhinderung wegen Unfall oder Krankheit
auf Antrag eine Herabsetzung ihrer regelmäßigen Jahresnorm bzw. Lehrver-
pflichtung auf mindestens 45 vH und höchstens 55 vH (Wiedereingliederungs-
teilzeit) für die Dauer von mindestens einem Monat bis zu sechs Monaten ge-
währt werden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.
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Die Wiedereingliederungsteilzeit muss spätestens einen Monat nach dem Ende
der Dienstverhinderung im Sinne des ersten Satzes angetreten werden.

(2) Vor Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit nach Abs. 1 hat eine ärztli-
che Untersuchung gemäß § 36 Abs. 2 erster und zweiter Satz zur Dienstfähig-
keit der Landeslehrperson und zur medizinischen Zweckmäßigkeit der Wieder-
eingliederungsteilzeit zu erfolgen.

(3) Eine Herabsetzung ihrer regelmäßigen Jahresnorm bzw. Lehrverpflich-
tung auf die Hälfte gemäß Abs. 1 kann nach einer weiteren ärztlichen Untersu-
chung gemäß § 36 Abs. 2 erster und zweiter Satz einmalig für die Dauer von
mindestens einem bis zu drei Monaten verlängert werden.

(4) Während einer Wiedereingliederungsteilzeit ist die Anordnung von Mehr-
dienstleistungen mit Ausnahme einer wöchentlichen Supplierstunde und der an-
teiligen Supplierverpflichtung (gemäß § 61 Abs. 8 GehG) unzulässig. Weiters
bleibt die Verpflichtung zur Erbringung der anteiligen Supplierstunden gemäß
§ 43 Abs. 3 Z 3 unberührt.

(5) Der Landeslehrperson kann eine vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen
regelmäßigen Lehrverpflichtung gewährt werden, wenn die Zweckmäßigkeit der
Wiedereingliederungsteilzeit nicht mehr gegeben ist.

Dienstleistung während der Herabsetzung
der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung

§ 47. (1) Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen der
Landeslehrer Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse des
Landeslehrers, insbesondere auf die Gründe, die zur Herabsetzung der Jahres-
norm bzw. Lehrverpflichtung geführt haben, soweit Rücksicht zu nehmen, als
nicht wichtige dienstliche Interessen entgegenstehen.

(2) Lassen im Falle einer Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflich-
tung die besonderen Umstände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines
ganzzahligen Ausmaßes an Unterrichtsstunden nicht zu, so ist es soweit zu
überschreiten, als es nötig ist, um seine Unterschreitung zu vermeiden.

(3) Für Landeslehrer an Berufsschulen, deren Lehrverpflichtung nach den
§§ 45, 46 oder 46a herabgesetzt worden ist, gelten

1. die im § 52 Abs. 1 angeführten Wochenstundenzahlen der Lehrverpflich-
tung und

2. die im § 52 Abs. 3 angeführten Wochenstunden der Gesamtminderung
der Lehrverpflichtung

in dem Prozentausmaß, auf das die Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 und
46a herabgesetzt ist.

(3a) Für Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen, deren Jahres-
norm nach den §§ 44 bis 46a herabgesetzt worden ist, gelten die in § 43 Abs. 1
Z 1 bis 3 vorgesehenen Jahresstunden in dem Prozentausmaß, auf das die Jah-
resnorm nach den §§ 44 bis 46 herabgesetzt ist. Dies gilt jedoch nicht für die
66 Jahresstunden, die in § 43 Abs. 3 Z 2 für die Erfüllung der Aufgaben eines
Klassenvorstandes oder für die Klassenführung festgelegt sind.
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(4) Landeslehrer mit einem geringeren Beschäftigungsausmaß sollen –
wenn sie nicht selbst eine häufigere Heranziehung wünschen – nach Möglichkeit
in einem geringeren Ausmaß zu Dienstleistungen über die für sie maßgebende
Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung hinaus herangezogen werden als Landes-
lehrer mit einem höheren Beschäftigungsausmaß.

(5) Die Verpflichtung des Landeslehrers zur Teilnahme an Fortbildungsver-
anstaltungen wird durch die Abs. 1 und 4 nicht berührt.

Beendigung der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung

§ 48. (1) Die Zeit der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung
endet mit Ablauf des Schuljahres, in dem die im § 45 Abs. 3 oder im § 46 Abs. 2
festgelegte Frist abläuft. Dies gilt nicht für solche Zeiträume, an die ohne Unter-
brechung ein weiterer Zeitraum der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehr-
verpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a anschließt. Die Zeit der Herabset-
zung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung nach § 46 endet jedoch in allen
Fällen spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes.

(2) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Landeslehrers eine Änderung
des Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Jahres-
norm bzw. Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a verfügen, wenn keine
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(3) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der
Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a zu verfügen,
wenn der Landeslehrer eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach
dem VKG in Anspruch nimmt.

(4) Zeiten, um die sich dadurch ein ursprünglich vorgesehener Zeitraum der
Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung nach § 45 verkürzt, blei-
ben für eine neuerliche Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung
gewahrt. Bruchteile eines Jahres können bei einer neuerlichen Herabsetzung
der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung nach § 45 nur ungeteilt in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Eine Anwendung des Abs. 2 ist in den letzten vier Monaten des Schul-
jahres ausgeschlossen.

Ausnahme von der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung

§ 49. Auf Landeslehrer, die eine im § 55 Abs. 4 oder 5 angeführte Leiterfunk-
tion ausüben oder mit einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, ist § 45 nicht
anzuwenden.

Mit der Leitung teilbetraute Landeslehrperson

§ 49a. (1) Wird für eine Leiterin oder für einen Leiter die Jahresnorm oder
die Lehrverpflichtung herabgesetzt, ist eine geeignete Landeslehrperson mit der
(dem Ausmaß der Herabsetzung entsprechenden) Vertretung der Leiterin oder
des Leiters zu betrauen. Die mit der Leitung teilbetraute Landeslehrperson hat
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während der Abwesenheit der Leiterin oder des Leiters – gegebenenfalls ent-
sprechend von der Leiterin oder von dem Leiter erteilter Weisungen – die an der
Schule anfallenden Leitungsaufgaben wahrzunehmen.

(2) Die der Leiterin oder dem Leiter zukommenden Stunden der Verminde-
rung der Unterrichtsverpflichtung sowie die Stunden der von ihr oder ihm wahr-
zunehmenden Unterrichtsverpflichtung sind auf die Leiterin oder den Leiter und
die teilbetraute Landeslehrperson entsprechend dem Ausmaß der Herabset-
zung der Jahresnorm oder der Lehrverpflichtung anteilig aufzuteilen. Im Rah-
men dieser Aufteilung sind als Abzugsstunden ferner alle sonstigen aus Anlass
der Leitung der Schule vorgesehenen Stunden zu berücksichtigen. Allfällige bei
dieser Aufteilung sich ergebende Bruchteile einer Unterrichtsverpflichtung sind
bei gleichzeitiger Anpassung der Abzugsstunden zulasten der teilbetrauten Lan-
deslehrperson auf ganze Unterrichtsstunden aufzurunden.

(3) Soweit für den Bereich der Berufsschulen eine Stellvertretung für die Lei-
terin oder den Leiter bestellt ist, übt diese oder dieser die teilweise Vertretung
gemäß Abs. 1 aus. Sofern durch die Maßnahme gemäß Abs. 2 die Stellvertrete-
rin oder der Stellvertreter mehr als 23 Abzugsstunden aufweisen würde, ist für
die aus Anlass der Vertretung anfallenden zusätzlichen Abzugsstunden eine
Landeslehrperson mit der zusätzlichen Unterstützung zu betrauen.

(4) Die Leiterin oder der Leiter hat für ihre oder seine Vertretung eine Dienst-
einteilung dahingehend zu treffen, dass während ihrer oder seiner Abwesenheit
von der Schule eine dauernde Vertretung sicher gestellt ist.

(5) Bei der Übernahme der teilweisen Vertretung durch eine Landeslehrper-
son vermindern sich deren Dienstpflichten als Landeslehrperson anteilig ent-
sprechend dem Ausmaß der übernommenen Leitungsaufgaben an einer Voll-
beschäftigung und es ist (vorerst) für diesen Anteil der als Landeslehrperson zu
erbringenden Unterrichtsverpflichtung eine Festsetzung und Aufteilung der Jah-
resnorm nach den Grundsätzen des § 43 und § 47 Abs. 3a vorzunehmen. Darü-
ber hinaus ist die in Vertretung der Leiterin oder des Leiters zu erbringende Un-
terrichtsverpflichtung nach den Grundsätzen des § 43 Abs. 1 Z 1 und 2 für die
Jahresnorm auszuweisen. Die danach für die Erfüllung der Jahresnorm verblei-
benden Stunden sind der Erfüllung der nichtunterrichtlichen Leitungsaufgaben
zuzuordnen. Im Fall der erst im Verlauf eines Unterrichtsjahres erfolgenden teil-
weisen Betrauung mit der Leitungsfunktion ist die Festlegung und Aufteilung der
Jahresnorm an das Ausmaß der Erfüllung der Leitungsaufgaben entsprechend
anzupassen. Für die Dauer der teilweisen Betrauung mit der Leitungsfunktion
ruht die Vertretungsverpflichtung gemäß § 43 Abs. 3 Z 3.

Mehrdienstleistung der Landeslehrer
an allgemein bildenden Pflichtschulen

§ 50. (1) Für jede gehaltene Unterrichtsstunde, mit der auf Grund der am Be-
ginn des Unterrichtsjahres erstellten Lehrfächerverteilung bzw. Diensteinteilung
durch dauernde Unterrichtserteilung das höchste in § 43 Abs. 1 Z 1 vorgese-
hene oder das in § 43 Abs. 2 festgelegte Stundenausmaß überschritten wird, ge-
bührt dem Landeslehrer anstelle der in den §§ 16 bis 18 Gehaltsgesetz 1956,
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BGBl. Nr. 54, angeführten Nebengebühren eine besondere Vergütung gemäß
Abs. 5. Sofern sich aus schulzeitrechtlichen oder kalendermäßigen Gründen
(abweichend von der Dauer eines Schuljahres im Regelfall) eine Überschreitung
des höchsten in § 43 Abs. 1 Z 1 vorgesehenen Stundenausmaßes ergibt, be-
steht jedoch kein Anspruch auf die besondere Vergütung. § 43 Abs. 2 letzter
Satz ist anzuwenden. Diese Bestimmungen gelten auch für den Leiter einer all-
gemein bildenden Pflichtschule, der durch dauernde Unterrichtserteilung seine
Unterrichtsverpflichtung gemäß § 51 sowie für eine Landeslehrperson, welche
unter Berücksichtigung der als teilbetraute Leiterin oder als teilbetrauter Leiter
der Schule wahrzunehmende Aufgaben durch Unterrichtstätigkeit die Jahres-
norm überschreitet.

(2) Für jede gehaltene Unterrichtsstunde, mit der bei einem gemäß § 43
Abs. 1 drittletzter Satz verwendeten Landeslehrer das entsprechend aliquotierte
Höchstausmaß an Unterrichtsstunden gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 überschritten
wird, gebührt die Vergütung gemäß Abs. 5.

(3) Für jede gehaltene Unterrichtsstunde, mit der auf Grund einer unbedingt
erforderlichen Änderung der Lehrfächerverteilung bzw. Diensteinteilung wäh-
rend des Schuljahres (insbesondere wegen der Vertretung eines an der Erfül-
lung seiner lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrers) durch dauernde Unter-
richtserteilung das dem Lehrer zugewiesene Stundenausmaß gemäß § 43
Abs. 1 Z 1 überschritten wird, gebührt dem Landeslehrer anstelle der in den
§§ 16 bis 18 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Nebengebühren eine be-
sondere Vergütung gemäß Abs. 5. § 43 Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden.
Diese Bestimmungen gelten auch für den Leiter einer allgemein bildenden
Pflichtschule, der durch dauernde Unterrichtserteilung seine Unterrichtsver-
pflichtung gemäß § 51 sowie für eine Landeslehrperson, welche unter Berück-
sichtigung der als teilbetraute Leiterin oder als teilbetrauter Leiter der Schule
wahrzunehmende Aufgaben durch Unterrichtstätigkeit die Jahresnorm über-
schreitet.

(4) Für jede gehaltene Unterrichtsstunde, mit der durch Unterrichtserteilung
wegen der Vertretung eines vorübergehend an der Erfüllung seiner lehramtli-
chen Pflichten gehinderten Lehrers das Stundenausmaß gemäß § 43 Abs. 3 Z 3
überschritten wird, gebührt dem Landeslehrer anstelle der in den §§ 16 bis 18
des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Nebengebühren eine besondere Vergü-
tung gemäß Abs. 5. Für die Vertretung sind in erster Linie Lehrer heranzuziehen,
die das in § 43 Abs. 3 Z 3 zu erbringende Stundenausmaß noch nicht erfüllt ha-
ben. Die oben genannte Vergütung gilt in gleicher Weise für den Leiter einer all-
gemein bildenden Pflichtschule, der durch Unterrichtserteilung im Vertretungs-
fall seine in § 51 Abs. 6 normierte Supplierverpflichtung überschreitet.

(5) Die besondere Vergütung gemäß den Abs. 1 bis 4 gebührt jeweils im
Ausmaß von 1,30 vH des Gehaltes des Landeslehrers. Für die Berechnung die-
ser Vergütung sind die Ergänzungszulagen, Teuerungszulagen, Dienstalterszu-
lagen und die Dienstzulagen nach § 58 Abs. 4 bis 7, § 59a Abs. 1 bis 5a, § 60
und § 115 des Gehaltsgesetzes 1956 dem Gehalt zuzurechnen.

(6) Ist die Jahresnorm des Landeslehrers auf Grund der §§ 44, 45, 46 oder
46a herabgesetzt, so tritt an die Stelle des in den Abs. 1 bis 4 genannten jewei-
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ligen Ausmaßes an Unterrichtsstunden das der Herabsetzung der Jahresnorm
entsprechende aliquote Ausmaß an Unterrichtsstunden.

(7) Einem Landeslehrer, der auf Anordnung des Schulleiters in Vertretung
eines verhinderten Landeslehrers an Schulveranstaltungen teilnimmt und da-
durch seine Jahresstundensumme gemäß § 43 Abs. 1 Z 3 überschritten hat, ge-
bührt eine Vergütung gemäß § 16 des Gehaltsgesetzes 1956 für höchstens
zehn Stunden pro Tag. Die Zahl der auf diese Weise abzugeltenden Stunden
vermindert sich um jene Stunden gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 (einschließlich der da-
mit verbundenen Stunden gemäß § 43 Abs. 1 Z 2), die für den Lehrer wegen der
Vertretungstätigkeit ersatzlos entfallen. Die Anordnung einer solchen Vertretung
darf nur erfolgen, wenn dies unaufschiebbar und pädagogisch notwendig ist.
Dies gilt sinngemäß auch für den Fall, dass der Leiter einer allgemein bildenden
Pflichtschule vertretungsweise für einen verhinderten Landeslehrer an einer
Schulveranstaltung teilnimmt.

(8) Eine Überschreitung der in § 43 Abs. 1 Z 1 festgelegten Obergrenze, für
die eine Vergütung gemäß Abs. 1 gebühren würde, darf an Volksschulen grund-
sätzlich nicht angeordnet werden, solange nicht alle an der betreffenden Schule
vollbeschäftigten Lehrer im höchsten Ausmaß der gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 vorge-
sehenen oder gemäß § 43 Abs. 2 festgelegten Unterrichtsverpflichtung und alle
teilbeschäftigten Lehrer mit dem aliquoten Anteil ihrer Unterrichtsverpflichtung
verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen, die wegen der Aufrechterhaltung
eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes zwingend notwendig sind und durch
anderweitige Maßnahmen nicht vermeidbar sind, darf eine solche Anordnung
erfolgen.

(9) Abweichend vom Abs. 1 bis 3 gebührt die Vergütung für dauernde Mehr-
dienstleistungen auch im Falle einer Abwesenheit des Lehrers wegen Erkran-
kung oder Pflegefreistellung, doch vermindert sich die auf die betreffende Wo-
che entfallende Vergütung um ein Fünftel für jeden Tag, an dem der Lehrer in
dieser Woche aus den angeführten Gründen vom Dienst abwesend ist. Bei
einem Lehrer, der an bis zu sechs Tagen in der Woche Unterricht zu erteilen hat,
vermindert sich die Vergütung in einem solchen Fall um ein Sechstel.

(10) § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf Landeslehrpersonen an allge-
mein bildenden Pflichtschulen nicht anzuwenden. Auf Landeslehrpersonen an
allgemein bildenden Pflichtschulen, die gemäß § 22 Abs. 1 erster Satz einer in
der Verwaltung des Bundes stehenden Schule zugewiesen sind, ist § 61 GehG
anzuwenden.

(11) Auf die nach den vorstehenden Absätzen gebührenden Vergütungen
sind die für die nebengebührenzulagenrechtliche Behandlung der Vergütungen
für Mehrdienstleistungen nach § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 maßgebenden
Bestimmungen anzuwenden.

(12) Der Landeslehrer kann durch Erklärung bewirken, dass Mehrdienst-
leistungen, die mit einer Vergütung gemäß Abs. 1 bis 4 abzugelten wären, zur
Gänze oder zu einem bestimmten Hundertsatz nicht zu vergüten sind, sondern
mit der Zahl von Unterrichtsstunden seinem Zeitkonto gutgeschrieben werden
(Teilgutschrift).
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(13) Die Erklärung gemäß Abs. 12 bezieht sich auf ein Unterrichtsjahr. Sie ist
bis 30. September des betreffenden Unterrichtsjahres abzugeben und ist un-
widerruflich.

(14) Die von Erklärungen gemäß Abs. 12 und 13 erfassten Unterrichtsjahre
bilden die Ansparphase. Die Summe der während der Ansparphase je Unter-
richtsjahr erworbenen Teilgutschriften bildet die Gesamtgutschrift. Die jeweiligen
Teilgutschriften und die Gesamtgutschrift sind dem Landeslehrer auf Verlangen
einmal jährlich mitzuteilen.

(15) Der Verbrauch von gutgeschriebenen Unterrichtsstunden ist unter fol-
genden Voraussetzungen zulässig:

1. Der Landeslehrer muss zum Zeitpunkt des Beginns des Verbrauchs das
50. Lebensjahr bereits vollendet haben.

2. Die durch den Verbrauch frei werdenden Wochenstunden sind durch eine
neu aufzunehmende Lehrkraft zu übernehmen, sofern eine Nachbeset-
zung aus Kapazitätsgründen erforderlich ist.

3. Der Verbrauch ist auf Antrag zu bewilligen, wenn dem Verbrauch keine
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen oder der Verbrauch an-
sonsten während der verbleibenden aktiven Dienstzeit nicht möglich wäre.
Der Antrag kann nur bis 1. März des vorangehenden Unterrichtsjahres ge-
stellt werden.

4. Der Verbrauch hat im Rahmen einer Herabsetzung der Jahresnorm für ein
ganzes Schuljahr im Ausmaß von 50 bis 100 vH zu erfolgen. Im Schuljahr,
in dem der Landeslehrer in den Ruhestand versetzt wird oder übertritt, ist
ein Verbrauch auch für einen Teil des Schuljahres zulässig.

5. Für eine Freistellung im vollen Ausmaß der Jahresnorm ist das für die je-
weilige Schulart oder Verwendung (Lehrer für einzelne Gegenstände) vor-
gesehene Höchstausmaß (Ausmaß) von Jahresstunden der Unterrichts-
verpflichtung von der Gesamtgutschrift abzubuchen. Für eine teilweise
Freistellung ist der entsprechende Anteil des gemäß § 43 Abs. 1 festge-
legten Ausmaßes seiner Unterrichtsverpflichtung abzubuchen. Im Fall der
Z 4 letzter Satz sind für einen Monat ein Zwölftel und für einen Tag 1/360
dieses Ausmaßes abzubuchen.

6. Während einer gänzlichen Freistellung ruht der Anspruch auf eine Dienst-
zulage nach den §§ 57 bis 59 GehG (in Verbindung mit § 106 Abs. 2 Z 9)
oder auf eine Dienstzulage und eine Vergütung nach § 71 GehG.

(15a) Vom Erfordernis der Nachbesetzung gemäß Abs. 15 Z 2 kann abgese-
hen werden, wenn aufgrund eines Rückgangs von Wochenstunden in einem
Fach eine Nachbesetzung personalwirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

(16) Während einer gänzlichen Freistellung darf der Landeslehrer nicht zur
Dienstleistung herangezogen werden. Während einer teilweisen Freistellung ist
§ 47 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

(17) Nicht durch Freistellung verbrauchte Unterrichtsstunden sind
1. auf Antrag, wobei sich dieser nur auf die Gesamtgutschrift beziehen kann,
2. im Fall des Ausscheidens aus dem Dienststand oder Dienstverhältnis oder
3. im Fall der Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe
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gemäß Abs. 5 unter Zugrundelegung der besoldungsrechtlichen Stellung im
Zeitpunkt der Antragstellung, des Ausscheidens oder der Überstellung zu ver-
güten.

(18) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport der Bundes-
regierung jährlich, erstmals im Jahr 2010, einen schriftlichen Bericht über die In-
anspruchnahme des Zeitkontomodells und über die aufgrund von Freistellungen
erforderlichen Neuaufnahmen vorzulegen.

Jahresnorm des Leiters einer allgemein bildenden Pflichtschule

§ 51. (1) Auf die Ermittlung der Jahresnorm des Leiters einer allgemein bil-
denden Pflichtschule ist § 43 Abs. 1 erster, zweiter, vierter und fünfter Satz an-
zuwenden. Die Jahresnorm setzt sich zusammen aus:

1. 720 Jahresstunden für lehrplanmäßigen Unterricht und die damit in Zu-
sammenhang stehende gesetzliche Aufsichtspflicht (Unterrichtsverpflich-
tung);

2. Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie Korrekturarbeiten, wobei
§ 43 Abs. 1 Z 2 sinngemäß anzuwenden ist;

3. pädagogisch-administrativen Aufgaben aus der Leitung der Schule.

(2) Die Unterrichtsverpflichtung gemäß Abs. 1 Z 1 vermindert sich beim Lei-
ter einer Volksschule um 36 Jahresstunden für die Leitung der gesamten
Schule und um 36 Jahresstunden je Klasse, bei angeschlossenen Sonder-
schulklassen oder Klassen einer Polytechnischen Schule für jede derartige
Klasse um 54 Jahresstunden. Darüber hinaus vermindert sich die Unterrichts-
verpflichtung des Leiters einer Volksschule um 36 Jahresstunden für fünf bis
zehn in der Volksschule unterrichtete Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf. Liegt die Anzahl dieser Kinder über zehn, so vermindert sich die
Unterrichtsverpflichtung überdies für eine Anzahl von je ein bis fünf weiterer
solcher Kinder um weitere 18 Jahresstunden. Bei der Anwendung dieses Ab-
satzes sind mindestens fünf Schüler je Schule, die gemeinsam mit Schülern
einer anderen oder mehrerer anderer Schulstufen der Grundstufe I nach dem
Lehrplan der Vorschulstufe unterrichtet werden, einer Klasse gleichzuhalten.
Überdies vermindert sich die Unterrichtsverpflichtung beim Leiter einer Volks-
schule mit zweisprachigem Unterricht gemäß dem Minderheiten-Schulgesetz
für Kärnten sowie dem Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland um wei-
tere 72 Jahresstunden.

(3) Beim Leiter einer Mittelschule, einer Polytechnischen Schule sowie
einer Sonderschule vermindert sich die Unterrichtsverpflichtung um 72 Jahres-
stunden für die Leitung der gesamten Schule und um 54 Jahresstunden für
jede Klasse.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. 34 Z 21, BGBl. I Nr. 138/2017)

(5) Darüber hinaus vermindert sich die Unterrichtsverpflichtung beim Leiter
einer Volksschule um 18 Jahresstunden, beim Leiter einer Mittelschule, einer
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Polytechnischen Schule sowie einer Sonderschule um 27 Jahresstunden für
jede Schülergruppe im Betreuungsbereich ganztägiger Schulformen.

(6) Abweichend von den Abs. 1 bis 5 sind Leiter von allgemein bildenden
Pflichtschulen mit mehr als sieben Klassen von der regelmäßigen Unterrichts-
erteilung befreit.

(6a) Übersteigt die Minderung der Lehrverpflichtung der Leiterin oder des
Leiters, die oder der gemäß § 27 Abs. 2 mit der Leitung einer oder zwei weiteren
Schulen mitbetraut ist, die volle Lehrverpflichtung, so darf die Leiterin oder der
Leiter die Gesamtsumme der eine volle Lehrverpflichtung übersteigenden An-
zahl an Wochenstunden einer an der mitgeleiteten Schule tätigen Lehrperson
zur verwaltungsmäßigen Unterstützung der Schulleitung zuweisen. Bei der Be-
trauung mit der Leitung zweier weiterer Schulen darf die Gesamtsumme der
volle Lehrverpflichtung der Schulleitung übersteigenden Anzahl an Wochenstun-
den zwischen jeweils einer an den mitgeleiteten Schulen tätigen Lehrperson auf-
geteilt werden.

(7) Wenn der Leiter durch den Unterricht in seiner Klasse das Ausmaß seiner
Unterrichtsverpflichtung nicht erreicht, ist er verpflichtet, abwesende Lehrer sei-
ner Schule im Bedarfsfall bis zum Ausmaß des sechsunddreißigsten Teiles der
jährlichen Unterrichtsverpflichtung in der jeweiligen Woche ohne Anspruch auf
eine Mehrdienstleistungsvergütung zu vertreten. Bei gemäß Abs. 6 freigestellten
Leitern besteht die Vertretungspflicht bis zum Ausmaß der Unterrichtsverpflich-
tung, die ihm obliegen würde, wenn er nicht freigestellt wäre.

(8) Bei der Anwendung der Abs. 6 und 7 gelten an ganztägigen Schulformen
zwei Gruppen der Tagesbetreuung als eine Klasse; beim Leiter einer Volks-
schule sind mindestens fünf Schüler je Schule, die gemeinsam mit Schülern
einer anderen oder mehrerer anderer Schulstufen der Grundstufe I nach dem
Lehrplan der Vorschulstufe unterrichtet werden, einer Klasse gleichzuhalten.

(9) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der Schule erfordern, kann die
Dienstbehörde die Freistellung von der regelmäßigen Unterrichtserteilung auch
für Leiter von allgemein bildenden Pflichtschulen mit weniger als acht, aber mehr
als vier Klassen anordnen.

(10) Die Verminderung der Unterrichtungsverpflichtung der Landeslehrper-
son, die nach Beendigung der leitenden Funktion gemäß § 26c Abs. 12 die
Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten Aufgabenbereich unterstützt (§ 26e),
beträgt im ersten Jahr nach der Beendigung 100%, im zweiten Jahr nach der Be-
endigung 70% und im dritten Jahr nach der Beendigung 50% des Ausmaßes,
das der Minderung der Unterrichtsverpflichtung unmittelbar vor der Beendigung
der leitenden Funktion entspricht. Eine Zuweisung für die Funktion Bereichs-
leitung ist auf das Ausmaß der Verminderung der Unterrichtsverpflichtung anzu-
rechnen.

Verwendung von Landeslehrpersonen in der Sommerschule

§ 51a. (1) Die Verwendung einer Landeslehrperson in der Sommerschule
setzt eine freiwillige, unter Angabe der für die Unterrichtserteilung vorgesehe-
nen Schulen bei der zuständigen Dienstbehörde abzugebende, verbindliche
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Anmeldung voraus. Sofern eine Landeslehrperson anstelle der Vergütung ge-
mäß § 63d GehG eine Verminderung der Unterrichtsverpflichtung im nächst-
folgenden Unterrichtsjahr um die in der Sommerschule geleisteten Stunden in
Anspruch nehmen will, hat sie das bereits in der verbindlichen Anmeldung
anzugeben. Für diese Einrechnung in die Unterrichtsverpflichtung entsprechen
36 geleistete Unterrichtsstunden einer Wochenstunde der Unterrichtsver-
pflichtung.

(2) Die Landeslehrperson unterliegt für die Dauer der Verwendung in der
Sommerschule und nach Maßgabe der für die Sommerschule festgelegten Auf-
gaben den für die Unterrichtserteilung geltenden Pflichten und den sonstigen
sich aus der lehramtlichen Stellung ergebenden Obliegenheiten.

(3) Im Rahmen der Verwendung an der Sommerschule gilt der Standort der
Sommerschule als Dienstort.

(4) Die Schulleitung der Schule, an welcher der Sommerschulunterricht statt-
findet, ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der an der Sommerschule eingesetzten
Landeslehrpersonen. Sie hat in Bezug auf die der Sommerschule zugrunde-
liegende Zielsetzung bezüglich der an der Sommerschule verwendeten Landes-
lehrpersonen und des sonstigen an der Sommerschule verwendeten Personals
die der Schulleitung obliegenden Pflichten wahrzunehmen. Ihr obliegt weiters
die Aufsicht über die an der Sommerschule im Rahmen ihrer schulpraktischen
Ausbildung verwendeten Studierenden.

(5) Die Schulleitung darf die Leitung der Sommerschule an eine sich zur
Übernahme der Leitung der Sommerschule bereit erklärende für diese Tätigkeit
geeignete Landeslehrperson übertragen. Die Schulleitung hat diese Übertra-
gung spätestens sechs Wochen vor Beginn der Sommerschule der zuständigen
Schulbehörde anzuzeigen.

(6) Die gemäß Abs. 5 die Leitung der Sommerschule übernehmende Lan-
deslehrperson hat die der Schulleitung im Rahmen der Sommerschule obliegen-
den Aufgaben wahrzunehmen. Eine zusätzliche Unterrichtserteilung ist insoweit
zulässig als dadurch die Wahrnehmung der Aufgaben der Schulleitung nicht be-
einträchtigt wird.

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an Berufsschulen

§ 52. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an Berufsschulen – mit Ausnahme
der Religionslehrer (§ 53 Abs. 1) – beträgt

1. für den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe I (allgemeinbildender
und betriebswirtschaftlicher Unterricht) 23 Wochenstunden,

2. für den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe II (fachtheoretischer,
fachzeichnerischer und computergestützter Unterricht einschließlich ent-
sprechender Übungen im Laboratorium bzw. waren-, verkaufskundlicher
und werbetechnischer Unterricht) 23 Wochenstunden,

3. für den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe III (praktischer Unter-
richt) 24,25 Wochenstunden.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 123/1998)
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(3) Die Lehrverpflichtung nach Abs. 1 vermindert sich mit der Maßgabe, daß
die Gesamtminderung nicht mehr als vier Wochenstunden beträgt,

1. für den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe I, in denen lehrplan-
mäßig Schularbeiten vorgeschrieben sind, um eine Wochenstunde; wür-
den sich dabei mehr als vier Anspruchsberechtigungen ergeben, um zwei
Wochenstunden der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden;

2. für den Unterricht in den Gegenständen der Fachgruppe II, in denen lehr-
planmäßig Schularbeiten vorgeschrieben sind, um eine Wochenstunde;
würden sich dabei mehr als vier Anspruchsberechtigungen ergeben, um
zwei Wochenstunden der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden,

Bei Lehrern, bei denen aus Gründen der Schulorganisation ein unterschiedli-
ches Beschäftigungsausmaß während des Unterrichtsjahres erforderlich ist,
sind die Z 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gesamtzahl der Ver-
minderung der Lehrverpflichtung in einem Schuljahr jener eines im Rahmen der
vollen Lehrverpflichtung während des gesamten Unterrichtsjahres beschäftigten
vergleichbaren Lehrers entspricht. Darüber hinaus vermindert sich die Lehrver-
pflichtung der Lehrer an lehrgangsmäßigen Berufsschulen um 0,25 Wochen-
stunden der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden. Das landesgesetzlich
zuständige Organ kann für die Wahrnehmung von Tätigkeiten im Rahmen der
Verbesserung der Eingliederung von benachteiligten Personen mit persönlichen
Vermittlungshindernissen in das Berufsleben (§ 8b Abs. 1 und 2 des Berufsaus-
bildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969) und im Rahmen von Projekten der Qua-
litätssicherung die Lehrverpflichtung um bis zu einem Viertel der Lehrverpflich-
tung vermindern.1)

(3a)2) Landeslehrpersonen an Berufsschulen kann auf Antrag eine Freistel-
lung von der Unterrichtsverpflichtung für die Dauer von höchstens einem halben
Unterrichtsjahr gewährt werden.

(4) Darüber hinaus vermindert sich die Lehrverpflichtung je Schule für die
Verwaltung der Unterrichtsmittel, die Betreuung und die Unterstützung der Leh-
rer und die Führung einer Fachbibliothek für den Unterricht an Berufsschulen,
bei dem lehrplangemäß EDV-Anlagen eingesetzt werden,

1. bis zu 10 jeweils mit einer Zentraleinheit ausge-
statteten EDV-Anlagen einschließlich Periphe-
riegeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . um 2 Wochenstunden

2. von 11 bis 25 solcher Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . um 2,5 Wochenstunden
3. ab 26 solcher Anlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . um 3 Wochenstunden

der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden.
Darüber hinaus vermindert sich die Lehrverpflichtung für Klassen, an denen
lehrplanmäßig der Einsatz von EDV-Anlagen vorgesehen ist und tatsächlich
erfolgt,

1. bis zu 10 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . um 0,5 Wochenstunden
2. von 11 bis 20 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . um 1 Wochenstunde
3. ab 21 Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . um 1,5 Wochenstunden

der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden.

1) § 52 Abs. 3 letzter Satz gilt bis 31. 8. 2024.
2) § 52 Abs. 3a tritt mit 1. September 2020 in Kraft.
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(5) Sind an einer Schule jeweils mehrere Lehrer mit der Verwaltung der
in Abs. 4 genannten Lehrmittelsammlung (Kustodiat) betraut, so ist die darin
bestimmte Gesamteinrechnung auf diese Lehrer in aliquotem Ausmaß aufzu-
teilen.

(6) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn zur Erfüllung dieser Aufgaben ein Ver-
waltungsbediensteter bestellt ist.

(7) Werden jedoch dieselben EDV-Anlagen von mehreren Schulen benutzt,
so darf die Gesamtminderung gemäß Abs. 4 nur einmal erfolgen, wobei die
Klassen der verschiedenen Schulen zusammenzuzählen sind.

(8) Die Lehrer an Berufsschulen sind nach Möglichkeit gleichmäßig während
des gesamten Unterrichtsjahres zu beschäftigen. Ist ein unterschiedliches Be-
schäftigungsausmaß während eines Unterrichtsjahres aus Gründen der Schul-
organisation erforderlich, sind die Abs. 1 bis 7 mit der Maßgabe anzuwenden,
daß die Gesamtzahl der Jahresstunden jener eines im Rahmen der vollen Lehr-
verpflichtung während des gesamten Unterrichtsjahres beschäftigten vergleich-
baren Lehrers entspricht.

(9) Die Teilnahme von Praxisschullehrern an Lehrbesprechungen ist dem
Praxisschulunterricht gleichzuhalten.

(10) Die Lehrverpflichtung der Leiter von Berufsschulen beträgt 23 Wochen-
stunden. Sie vermindert sich für je 28 Schüler, soweit es sich aber um Schüler
mit Werkstättenunterricht oder Laboratoriumsunterricht an Berufsschulen han-
delt, für je 20 Schüler um eine Wochenstunde.

(11) Ergeben sich nach der Berechnung nach Abs. 10 mehr als 29 Abzugs-
stunden, so ist ein Stellvertreter des Leiters zu bestellen, dessen Lehrverpflich-
tung 23 Wochenstunden beträgt. Sie vermindert sich um so viele Wochenstun-
den, als die Anzahl der gemäß Abs. 10 errechneten Abzugsstunden des Leiters
23 übersteigt.

(12) Bei Anwendung der Abs. 10 und 11 ist jeweils von der Schülerzahl an
dem dem Beginn des Schuljahres vorangegangenen 31. Dezember auszu-
gehen. An lehrgangsmäßig oder saisonmäßig geführten Berufsschulen ist von
der Gesamtzahl der Schüler aller Lehrgänge des vorangegangenen Schuljah-
res auszugehen; für verbleibende Lehrverpflichtungsstunden ist Abs. 8 anzu-
wenden.

(13) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der Schule erfordern, kann die
Dienstbehörde anordnen, daß Leiter von Berufsschulen, deren Lehrverpflich-
tung gemäß Abs. 10 weniger als zwölf Wochenstunden beträgt, von der regel-
mäßigen Unterrichtserteilung freigestellt werden; das gleiche gilt für Stellvertre-
ter des Leiters, deren Lehrverpflichtung gemäß Abs. 11 weniger als zwölf Wo-
chenstunden beträgt.

(14) Die Beschäftigung von Berufsschullehrern als Erzieher an Schülerhei-
men, die im Zusammenhang mit einer lehrgangsmäßigen Berufsschule beste-
hen, ist nur mit Zustimmung des Berufsschullehrers zulässig und von der lan-
desgesetzlich hiezu berufenen Behörde allgemein durch Verordnung oder im
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Einzelfall in die Lehrverpflichtung einzurechnen. Gleiches gilt für den Fall, in dem
ein Lehrer als Leiter des Schülerheimes beschäftigt wird.

(15) Die Bestimmungen für die Lehrverpflichtung der Schulleiter gelten nur
für ernannte Leiter und für gemäß § 27 Abs. 2 mit der Leitung betraute Landes-
lehrer. Die Bestimmungen für die Lehrverpflichtung der Direktor-Stellvertreter
gelten nur für bestellte Direktor-Stellvertreter und für gemäß § 27 Abs. 2 und 4
mit der Vertretung des Schulleiters oder des Direktor-Stellvertreters betraute
Landeslehrer. Diese Bestimmungen gelten jeweils ab der Wirksamkeit der Er-
nennung oder der Betrauung.

(Anm.: Abs. 16 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2009)

(17) Die Leitung einer mehrtägigen Schulveranstaltung mit einer mindestens
viertägigen Dauer und Nächtigung ist dem Unterricht von einer Wochenstunde
der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden für den Monat, in dem die jewei-
lige Schulveranstaltung endet, gleichzuhalten.

(18) Unterrichtet ein Berufsschullehrer an mehreren Schulen oder in meh-
reren Unterrichtsgegenständen, für die das Ausmaß der Lehrverpflichtung
verschieden ist, so ist das zur Erfüllung der Lehrverpflichtung erforderliche
Ausmaß seiner Beschäftigung in folgender Weise zu ermitteln: Zu der Zahl
der Wochenstunden, für welche die zeitlich geringere Lehrverpflichtung gilt,
sind die im Verhältnis der geringeren zur höheren Lehrverpflichtung umge-
rechneten Wochenstunden, für welche die zeitlich höhere Lehrverpflichtung
gilt, zuzuzählen, bis das Ausmaß der geringeren Lehrverpflichtung erreicht
ist.

(19) § 43 Abs. 4 ist anzuwenden.

(20) § 61 Abs. 8 des Gehaltsgesetzes 1956 ist auf Berufsschullehrer mit der
Maßgabe anzuwenden, dass die Vergütung bereits ab der ersten Vertretungs-
stunde pro Woche gebührt. Bei der Anwendung der Bestimmungen über das
Zeitkonto (§ 61 Abs. 13 bis 19 GehG) auf Berufsschullehrerinnen und Berufs-
schullehrer entsprechen die gemäß § 61 Abs. 4 GehG umgerechneten Wo-
chenstunden Werteinheiten im Sinne des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungs-
gesetzes.

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer für einzelne
Unterrichtsgegenstände an Berufsschulen

§ 53. (1) Die Lehrverpflichtung der Religionslehrer an Berufsschulen beträgt
22 Wochenstunden.

(2) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer für sonstige einzelne Ge-
genstände an Berufsschulen richtet sich nach § 52. Sofern eine solche Lehr-
verpflichtung mehr als 23 Wochenstunden beträgt, gilt ein Lehrer für einzelne
Gegenstände jedoch als vollbeschäftigt, wenn er mit mindestens 23 Wochen-
stunden in Verwendung steht.

(3) Die Teilnahme von Praxisschullehrern an Lehrbesprechungen ist dem
Praxisschulunterricht gleichzuhalten.
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5. Abschnitt

RECHTE

Bezüge

§ 54. Der Landeslehrer hat nach Maßgabe der §§ 106 bis 108 Anspruch auf
Bezüge oder Ruhebezüge.

Amtstitel

§ 55. (1) Der Landeslehrer ist zur Führung eines Amtstitels berechtigt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(3) Der Landeslehrer des Ruhestandes ist berechtigt, den Amtstitel zu füh-
ren, zu dessen Führung er im Zeitpunkt der Versetzung oder des Übertrittes in
den Ruhestand berechtigt war. Er hat dabei dem Amtstitel den Zusatz „im Ruhe-
stand“ („i.R.“) hinzuzufügen.

(4) Den Landeslehrern kommen folgende Amtstitel zu:

Verwendungsgruppe
und Schulart

ab Gehalts-
stufe (§ 55
Abs. 1 des
Gehaltsge-

setzes 1956)

Planstelle Amtstitel

Leiterin oder Leiter eines Schul-
clusters

Schulcluster-Leiterin oder Schulcluster-
Leiter

L 2a 1, L 2b 1
Volksschulen

–
10

Lehrer Volksschullehrer
Volksschuloberlehrer

– Leiter Volksschuldirektor

L 2a 2
Mittelschulen

–

10

Lehrer Lehrerin bzw. Lehrer an
der Mittelschule
Oberlehrerin bzw.
Oberlehrer an der
Mittelschule

– Leiter Direktorin bzw. Direktor
an der Mittelschule

L 2a 2
Sonderschulen
(einschließlich Blin-
deninstitute und
Institut für Gehör-
losenbildung)

–
10

Lehrer Sonderschullehrer
Sonderschuloberlehrer

– Leiter von als
selbständige
Schulen ge-
führten Son-
derschulen

Sonderschuldirektor
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Landeslehrerinnen führen diese Amtstitel in der weiblichen Form.

L 2a 2
Polytechnische
Schulen

–

10

Lehrer Lehrer der Polytechni-
schen Schule
Oberlehrer der Polytech-
nischen Schule

– Leiter von als
selbständige
Schulen ge-
führten Poly-
technischen
Schulen

Direktor der Polytechni-
schen Schule

L 2a 2, L 2a 1
Berufsschulen

–
10

Lehrer Berufsschullehrer
Berufsschuloberlehrer

– Leiter Berufsschuldirektor

L 2a 2, L 2a 1,
L 2b 1, L 3
Lehrer für einzelne Un-
terrichtsgegenstände
an Volksschulen
Lehrer Neue Mittel-
schulen, Sonder-
schulen (einschließlich
Blindeninstituten und
Institut für Gehörlo-
senbildung), Polytech-
nischen Schulen,
Berufsschulen

–

10

Lehrer für
den betref-
fenden
Unterrichts-
gegenstand

Lehrer mit einem das
Unterrichtsfach bezeich-
nenden Zusatz:
zB Religionslehrer,
Sprachlehrer, Lehrer für
Leibesübungen, Lehrer
für Musikerziehung,
Lehrer für Werkerziehung
Oberlehrer mit dem-
selben Zusatz:
zB Religionsoberlehrer,
Sprachoberlehrer, Ober-
lehrer für Leibesübungen,
Oberlehrer für Musik-
erziehung, Oberlehrer
für Werkerziehung

L 1
Blindeninstitute
und Institute für Ge-
hörlosenbildung in
Graz und in Linz

– Lehrer Professor d. (unter Hinzu-
fügung der Bezeichnung
der Schule)

Leiter Direktor d. (unter Hinzu-
fügung der Bezeichnung
der Schule)

Verwendungsgruppe
und Schulart

ab Gehalts-
stufe (§ 55
Abs. 1 des
Gehaltsge-

setzes 1956)

Planstelle Amtstitel
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(5) Landeslehrern, die gemäß § 52 Abs. 11 zum Stellvertreter des Leiters
einer Berufsschule bestellt werden, kommt für die Dauer dieser Bestellung der
Amtstitel „Berufsschuldirektorstellvertreter“ zu.

(6) Wird ein Landeslehrer in eine andere Verwendungsgruppe überstellt und
steht ihm in der bisherigen Verwendungsgruppe ein Amtstitel zu, auf den er in
der neuen Verwendungsgruppe erst später Anspruch hätte, so behält er den bis-
herigen Amtstitel.

(7) Die Wirkung der mit der Erreichung einer höheren Gehaltsstufe verbun-
denen Änderung des Amtstitels tritt während eines Dizsiplinarverfahrens bis zu
dessen rechtskräftigem Abschluss nicht ein. Wird jedoch das Disziplinarverfah-
ren eingestellt oder der Landeslehrer freigesprochen, tritt diese Wirkung rückwir-
kend ein. Im Falle eines Schuldspruches ohne Strafe kann mit Bescheid festge-
stellt werden, dass diese Wirkung rückwirkend eintritt, wenn

1. die Schuld des Landeslehrers gering ist,
2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Ferien und Urlaub

§ 56. (1) Der Landeslehrer ist während der Schulferien vom Dienst be-
urlaubt, soweit nicht besondere Verpflichtungen (Vertretung des Schulleiters,
Abhaltung von Prüfungen u. dgl.) entgegenstehen.

(2) An den sonstigen schulfreien Tagen besteht keine Verpflichtung zur
Dienstleistung, wenn nicht besondere dienstliche Verhältnisse entgegenstehen.

(3) Der Leiter ist verpflichtet, die ersten und letzten drei Werktage der Haupt-
ferien am Dienstort anwesend zu sein.

(4) Im übrigen hat der Leiter für die Wahrnehmung von unaufschiebbaren
Leitungsgeschäften während der Schulferien zu sorgen, wobei er auch die sei-
ner Schule zugewiesenen Lehrer unter tunlicher Berücksichtigung berechtigter
Wünsche in möglichst gleichem Maße heranziehen kann.

(5) Der Landeslehrer kann aus wichtigen dienstlichen Gründen während der
Schulferien und der sonstigen schulfreien Tage zur Dienstleistung zurückberu-
fen werden. Sobald es der Dienst gestattet, ist die Rückberufung zu beenden.

(6) Ist der Landeslehrer unvorhergesehen gemäß Abs. 5 rückberufen wor-
den, sind ihm die hiedurch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu er-
setzen, soweit sie nicht gemäß § 15 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl.
Nr. 133, zu ersetzen sind. Die Ersatzpflicht umfaßt auch die entstandenen un-
vermeidlichen Mehrauslagen für die mit ihm im gemeinsamen Haushalt leben-
den nahen Angehörigen im Sinne des § 59 Abs. 2, wenn ihnen eine Fortsetzung
des Urlaubes ohne den Landeslehrer nicht zumutbar ist.

Sonderurlaub

§ 57. (1) Dem Landeslehrer kann auf sein Ansuchen aus wichtigen persönli-
chen oder familiären Gründen, zur Fortbildung oder aus einem sonstigen beson-
deren Anlaß ein Sonderurlaub gewährt werden.
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(1a) Ein Sonderurlaub gemäß Abs. 1 kann zum Zwecke des Erwerbens zu-
sätzlicher Kenntnisse im Bereich der Informations- und Kommunikationstechno-
logien im Ausmaß von bis zu drei Monaten gewährt werden.

(2) Für die Zeit des Sonderurlaubes behält der Landeslehrer den Anspruch
auf die vollen Bezüge.

(3) Der Sonderurlaub darf nur gewährt werden, wenn keine zwingenden
dienstlichen Erfordernisse entgegenstehen, und darf die dem Anlaß angemes-
sene Dauer nicht übersteigen.

(4) Die Gesamtdauer der für ein Kalenderjahr gewährten Sonderurlaube darf
das Ausmaß der auf zwölf Wochen entfallenden regelmäßigen Dienstzeit des
Landeslehrers nicht übersteigen.

Karenzurlaub

§ 58. (1) Dem Landeslehrer kann auf Antrag ein Urlaub unter Entfall der Be-
züge (Karenzurlaub) gewährt werden, sofern nicht zwingende dienstliche
Gründe entgegenstehen.

(2) Ein Landeslehrer,
(Anm.: Z 1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)
2. der befristet zum Mitglied eines Organes einer zwischenstaatlichen Ein-

richtung über Vorschlag der oder im Einvernehmen mit der Republik Öster-
reich bestellt wird oder

3. der zum Bildungsdirektor gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die Ein-
richtung von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Ein-
richtungsgesetz – BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017, bestellt wird oder der ge-
mäß Art. 151 Abs. 61 Z 1 B-VG oder gemäß § 14 BD-EG mit der Funktion
des Bildungsdirektors betraut wird oder

4. der zum Rektor oder Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule gemäß
§ 1 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 Z 1 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I
Nr. 30/2006, bestellt wird,

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zu einem Organ einer zwischenstaatlichen
Einrichtung oder der Bestellung zum Bildungsdirektor oder der Ausübung der
Funktion als Rektor oder als Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule gegen
Entfall der Bezüge beurlaubt.

(3) Ein Karenzurlaub endet spätestens mit Ablauf des Kalendermonates, in
dem er gemeinsam mit früheren Karenzurlauben oder Freistellungen nach § 160
Abs. 2 BDG 1979 eine Gesamtdauer von zehn Jahren erreicht.

(4) Abs. 3 gilt nicht für Karenzurlaube,
1. die zur Betreuung

a) eines eigenen Kindes,
b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder
c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Landeslehrers ange-

hört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) sein Ehegatte
aufkommen,

längstens bis zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes ge-
währt worden sind,
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2. auf die ein Rechtsanspruch besteht oder
3. die kraft Gesetzes eintreten.
(Anm.: Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. 8. 2007 außer Kraft.)

Berücksichtigung des Karenzurlaubes für zeitabhängige Rechte

§ 58a. (1) Die Zeit eines Karenzurlaubs ist, soweit bundesgesetzlich nicht
anderes bestimmt wird, für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses
abhängen, nicht zu berücksichtigen.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Zeit eines Karenzurlaubs in den nachste-
hend angeführten Fällen bis zum jeweils angeführten zeitlichen Höchstausmaß
für die Vorrückung zu berücksichtigen:

1. wenn der Karenzurlaub kraft Gesetzes eintritt: für die Dauer des Anlasses
des Karenzurlaubs;

2. wenn der Karenzurlaub
a) zur Ausbildung der Landeslehrperson für ihre dienstliche Verwendung

oder
b) zur Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer Einrichtung der

Europäischen Union oder zu einer sonstigen zwischenstaatlichen Ein-
richtung, der Österreich angehört, oder

c) zur Begründung eines Dienstverhältnisses gemäß §§ 3 oder 4 des Ent-
wicklungshelfergesetzes, BGBl. Nr. 574/1983, oder

d) zur Teilnahme an Partnerschaftsprojekten im Rahmen von Außenhilfs-
programmen der Europäischen Union (insbesondere so genannten
Twinning-Projekten) oder

e) zur Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer anderen inländi-
schen Gebietskörperschaft, zu einem inländischen Gemeindeverband
oder zu einer vergleichbaren Einrichtung eines Staates, der oder des-
sen Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder der Europäischen Union ist,

gewährt worden ist: für alle von Z 2 erfassten Karenzurlaube insgesamt
fünf Jahre, davon für allfällige von lit. a erfasste Karenzurlaube insgesamt
höchstens drei Jahre.

(3) Die Zeit eines Karenzurlaubs gemäß Abs. 2 ist bis zum dort angeführten
Höchstausmaß auf Antrag für die ruhegenussfähige Landesdienstzeit zu be-
rücksichtigen.

(4) Zeiten eines früheren Karenzurlaubs, die für Rechte, die von der Dauer
des Dienstverhältnisses abhängen, berücksichtigt worden sind, sind auf die
Höchstdauer nach Abs. 2 Z 2 anzurechnen. Dies gilt nicht für berücksichtigte
Zeiten eines Karenzurlaubs, der kraft Gesetzes eingetreten ist oder auf dessen
Gewährung ein Rechtsanspruch bestanden hat.

Auswirkungen des Karenzurlaubes und der Karenz auf den Arbeitsplatz

§ 58b. (1) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten übersteigen-
den Karenzurlaubes ist, wenn bundesgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die
Abberufung des Landeslehrers von seinem Arbeitsplatz verbunden. In den letz-
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ten zwölf Monaten vor Antritt des Karenzurlaubes zurückgelegte Karenzurlaubs-
zeiten sind für die Berechnung der Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen.

(2) Hat der Landeslehrer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG in An-
spruch genommen, so darf der von ihm vor Antritt der Karenz innegehabte
Arbeitsplatz nicht auf Dauer nachbesetzt werden. Er hat nach Wiederantritt des
Dienstes ein Rückkehrrecht an seine bisherige Schule.

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes
oder eines pflegebedürftigen Angehörigen

§ 58c. (1) Einer Landeslehrerin oder einem Landeslehrer ist auf ihr oder
sein Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub),
wenn sie oder er sich der Pflege

1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für
das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlasten-
ausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, und ihre oder seine
Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), längs-
tens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes, oder

2. einer in § 59d Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld zu-
mindest der Stufe 3 nach § 5 BPGG unter gänzlicher Beanspruchung ihrer
oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet oder

3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 59d Abs. 1 genann-
ten Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach § 5 BPGG
widmet.

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft
aufhält.

(1a) Ein Karenzurlaub gemäß Abs. 1 Z 3 hat mindestens einen Monat und
höchstens drei Monate zu dauern und ist für jede zu betreuende Angehörige
oder jeden zu betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei
einer Erhöhung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9
Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung einer Pflege-
karenz auf Antrag zulässig.

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z 1
liegt vor, solange das behinderte Kind

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des Schul-
pflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) noch nicht erreicht hat und ständiger
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,

2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch
der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder ständiger
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,

3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des
40. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher Hilfe
und Pflege bedarf.

(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs gemäß Abs. 1 Z 1
oder 2 mehr als drei Monate, ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs
spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen.



Band1.Buch : 07-LDG.pod    1139
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1139

1139

§ 58d LDG 1984

(4) Der Landeslehrer hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die Ka-
renzierung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden.

(5) Die Zeit eines Karenzurlaubes nach Abs. 1 gilt als ruhegenußfähige Lan-
desdienstzeit, ist aber für sonstige Rechte, die von der Dauer des Dienstverhält-
nisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, soweit in den Besoldungsvorschrif-
ten nicht anderes bestimmt ist.

(6) Die Berücksichtigung als ruhegenußfähige Landesdienstzeit endet mit
dem Ende des Kalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen gemäß
Abs. 1 und 2 weggefallen ist.

(7) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Landeslehrers die vorzeitige Be-
endigung des Karenzurlaubes verfügen, wenn

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen ist,
2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer des Karenzurlaubes

für den Landeslehrer eine Härte bedeuten würde und
3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Sabbatical

§ 58d. (1) Der Landeslehrer kann auf Antrag ein Schuljahr gegen anteilige
Bezugskürzung innerhalb einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Schuljahren
vom Dienst freigestellt werden, wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. ein Dienstverhältnis als Landeslehrer bereits zumindest seit fünf Jahren

besteht.
Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.

(2) Der Antrag hat den Beginn und die Dauer der Rahmenzeit zu enthalten.
Beginn und Ende der Freistellung sind schriftlich zwischen dem Antragsteller
und der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde zu vereinbaren. Diese darf
eine derartige Vereinbarung nicht eingehen, wenn eine für die Dauer der Frei-
stellung erforderliche Vertretung voraussichtlich weder durch einen geeigneten
vorhandenen Landeslehrer oder Landesvertragslehrer noch durch einen aus-
schließlich zum Zweck dieser Vertretung in ein befristetes vertragliches Dienst-
verhältnis aufzunehmenden geeigneten Landesvertragslehrer wahrgenommen
werden können wird. Kommt eine Vereinbarung aus diesem Grund nicht zu-
stande, ist der Antrag abzuweisen.

(3) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit
erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder fünfjähri-
gen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen Dienstleistungszeit
angetreten werden. Sie ist ungeteilt zu verbrauchen. Der Landeslehrer darf wäh-
rend der Freistellung nicht zur Dienstleistung herangezogen werden.

(4) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der Landes-
lehrer entsprechend der Jahresnorm bzw. der Lehrverpflichtung, die für ihn ohne
Sabbatical gelten würde, Dienst zu leisten.

(5) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde kann auf Antrag des Lan-
deslehrers das Sabbatical widerrufen oder beenden, wenn keine wichtigen
dienstlichen Interessen entgegenstehen.
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(6) Das Sabbatical endet bei:
1. Karenzurlaub oder Karenz (mit Ausnahme des Frühkarenzurlaubs gemäß

§ 58e),
2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung,
3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst,
4. Suspendierung,
5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder
6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG,

sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats über-
schreitet.

(7) § 213b dritter und vierter Satz BDG 1979 ist sinngemäß anzuwenden.

Frühkarenzurlaub

§ 58e. (1) Einer Landeslehrperson ist auf ihr Ansuchen für den Zeitraum von
der Geburt eines Kindes oder, im Fall von Mehrlingsgeburten, mehrerer Kinder
bis längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter gemäß § 5
Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartiger österreichischer Rechtsvorschriften oder
gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Frühkarenz-
urlaub) im Ausmaß von bis zu 31 Tagen zu gewähren, wenn sie mit der Mutter in
einer Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft und der Mut-
ter und dem Kind (den Kindern) im gemeinsamen Haushalt lebt. Wenn keine der
genannten Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden sind, gelten die im § 5
Abs. 1 und 2 MSchG festgelegten Fristen sinngemäß.

(2) Einer männlichen Landeslehrperson, die mit ihrem Partner in einer Ehe,
eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft lebt, ist auf ihr An-
suchen für den Zeitraum von der Geburt ihres Kindes (ihrer Kinder) oder des
Kindes (der Kinder) des Partners bis zur Vollendung des dritten Lebensmonats
des Kindes (der Kinder) ein Frühkarenzurlaub im Ausmaß von bis zu 31 Tagen
zu gewähren, wenn sie mit dem Partner und dem Kind (den Kindern) im gemein-
samen Haushalt lebt.

(3) Einer Landeslehrperson, die ein Kind, welches das zweite Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, adoptiert oder in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt an-
zunehmen, dieses in unentgeltliche Pflege genommen hat und mit dem Kind im
gemeinsamen Haushalt lebt, ist auf ihr Ansuchen ein Frühkarenzurlaub im Aus-
maß von bis zu 31 Tagen zu gewähren. Der Frühkarenzurlaub beginnt mit dem
Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege.

(4) Die Landeslehrperson hat Beginn und Dauer des Frühkarenzurlaubs spä-
testens eine Woche vor dem beabsichtigten Antritt bzw. spätestens am Tag der
Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege zu mel-
den und die anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden Um-
stände unverzüglich darzulegen.

(5) Der Frühkarenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt
mit dem Kind und der Mutter bzw. Partner, im Fall des Abs. 3 der gemeinsame
Haushalt mit dem Kind, aufgehoben wird.
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(6) Die Zeit des Frühkarenzurlaubs ist in dienst-, besoldungs- und pensions-
rechtlicher Hinsicht wie eine Karenz nach dem VKG zu behandeln.

(7) Die Inanspruchnahme eines Frühkarenzurlaubs durch eine Person für
dasselbe Kind (dieselben Kinder) ist nur einmal zulässig.

Pflegefreistellung

§ 59. (1) Der Landeslehrer hat – unbeschadet des § 57 – Anspruch auf Pfle-
gefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der
Dienstleistung verhindert ist:

1. wegen der notwendigen Pflege einer oder eines erkrankten oder verun-
glückten nahen Angehörigen oder einer im gemeinsamen Haushalt leben-
den erkrankten oder verunglückten Person oder

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder Pflegekin-
des, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der Landeslehrer in
Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die das Kind ständig betreut
hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege
ausfällt oder

3. wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes,
Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der er in Lebensgemeinschaft
lebt, bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, so-
fern das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(2) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit
dem Landeslehrer in gerader Linie verwandt sind, ferner Geschwister, Stief-,
Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der der Landeslehrer in Lebens-
gemeinschaft lebt.

(3) Die Pflegefreistellung eines Landeslehrers darf
1. an allgemein bildenden Pflichtschulen je Schuljahr den sechsunddreißigs-

ten Teil seiner Jahresstunden für die Unterrichtsverpflichtung gemäß § 43
Abs. 1 Z 1 und

2. an Berufsschulen je Schuljahr
a) 23 Wochenstunden in den Fällen des § 52 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie des

§ 53 Abs. 2,
b) 24,25 Wochenstunden in den Fällen des § 52 Abs. 1 Z 3 und
c) 22 Wochenstunden im Fall des § 53 Abs. 1

nicht übersteigen.
(4) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 57 – Anspruch auf Pflege-

freistellung bis zum Höchstausmaß gemäß Abs. 3 im Schuljahr, wenn der Lan-
deslehrer

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 1 verbraucht hat und
2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt leben-

den erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder Stiefkindes oder
Kindes der Person, mit der der Landeslehrer in Lebensgemeinschaft lebt),
das das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat oder für das er-
höhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967, gewährt wird, an der Dienst-
leistung neuerlich oder weiterhin verhindert ist.
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(5) Überschreitet die Unterrichtsverpflichtung eines Landeslehrers an einer
allgemein bildenden Pflichtschule unter Anwendung der §§ 43 Abs. 2 oder 50
den sechsunddreißigsten Teil seiner Jahresstunden für die Unterrichtsverpflich-
tung gemäß § 43 Abs. 1 Z 1, so gebührt die Pflegefreistellung überdies für jede
weitere Unterrichtsstunde.

(6) Ist die Lehrverpflichtung von Landeslehrern an Berufsschulen herabge-
setzt oder wird das Ausmaß ihrer Lehrverpflichtung aus den im § 61 Abs. 1 des
Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Gründen überschritten, so gebührt die Pfle-
gefreistellung jeweils im anteilig verminderten oder erhöhten Ausmaß.

(7) Entfallen durch die Pflegefreistellung Zeiten einer Verwaltungstätigkeit,
durch die sich die Lehrverpflichtung von Landeslehrern an Berufsschulen ver-
mindert, so ist jede Stunde dieser Verwaltungstätigkeit in den Fällen

1. des Abs. 3 Z 2 lit. a mit 0,43 Wochenstunden,
2. des Abs. 3 Z 2 lit. b mit 0,39 Wochenstunden und im Fall
3. des Abs. 3 Z 2 lit. c mit 0,45 Wochenstunden

auf die Höchstdauer nach Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 anzurechnen. Bruchteile von
Unterrichtsstunden sind auf volle Unterrichtsstunden aufzurunden.

(8) Ändert sich das dem Landeslehrer zugewiesene Stundenausmaß bzw.
das Ausmaß der Lehrverpflichtung während des Schuljahres, so ist die in die-
sem Schuljahr bereits verbrauchte Zeit der Pflegefreistellung in dem Ausmaß
umzurechnen, das der Änderung des Stundenausmaßes bzw. der Lehrverpflich-
tung entspricht. Bruchteile von Unterrichtsstunden sind auf volle Unterrichtsstun-
den aufzurunden.

(9) Die Pflegefreistellung ist in vollen Unterrichtsstunden zu verbrauchen.

(10) Die obgenannten Grundsätze finden auf Leiter entsprechend Anwendung.

(11) Im Fall der notwendigen Pflege ihres oder seines erkrankten Kindes
(Wahl- oder Pflegekindes) hat auch jene Landeslehrerin oder jener Landeslehrer
Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 4, die oder der nicht mit ihrem oder
seinem erkrankten Kind (Wahl- oder Pflegekind) im gemeinsamen Haushalt lebt.

Dienstfreistellung für Gemeindemandatare

§ 59a. (1) Dem Landeslehrer, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Bezirksvorsteher-Stellvertreter oder
4. Mitglied eines Gemeindevorstandes oder eines Stadtsenates oder eines

Gemeinderates oder einer Bezirksvertretung
ist, ist auf sein Ansuchen die zur Ausübung des Mandates erforderliche Dienst-
freistellung zu gewähren, wenn dem Dienstgeber von der Gebietskörperschaft,
für die der Landeslehrer tätig wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird oder der
Landeslehrer diese Dienstfreistellung unter anteiliger Kürzung der Bezüge bean-
tragt hat.

(2) Die Dienstfreistellung ist nur dann zu gewähren, wenn
1. mit entsprechender Stundenplangestaltung (zB Stundentausch) oder
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2. durch Gewährung der erforderlichen freien Zeit bis zum Höchstausmaß
von 36 Unterrichtsstunden je Schuljahr, bei Bürgermeistern bis zum
Höchstausmaß von 72 Unterrichtsstunden je Schuljahr

nicht das Auslangen gefunden werden kann. Eine Maßnahme nach Z 2 ist nur
zulässig, wenn Maßnahmen nach Z 1 nicht möglich sind oder nicht ausreichen.

(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn die Jahresnorm
des Landeslehrers an allgemein bildenden Pflichtschulen nach den bzw. die
Lehrverpflichtung des Landeslehrers an Berufsschulen nach §§ 45, 46 oder 46a
herabgesetzt ist oder der Landeslehrer eine Teilzeitbeschäftigung nach dem
MSchG oder nach dem VKG in Anspruch nimmt. Für Landeslehrer, die eine im
§ 55 Abs. 4 oder 5 angeführte Leiterfunktion ausüben oder mit einer Schul-
aufsichtsfunktion betraut sind, darf eine Dienstfreistellung nur insoweit gewährt
werden, als diese eine Unterrichtsverpflichtung gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 erfüllen
bzw. eine Lehrverpflichtung gemäß § 52 besteht.

(4) Die Dienstfreistellung kann bis zum Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je
Semester und nur in vollen Unterrichtsstunden gewährt werden.

(5) Dienstfreistellung, Dienstplanerleichterungen und Gewährung der erforder-
lichen freien Zeit dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schulbe-
triebes führen und sind unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen und un-
ter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates erforderlichen Zeiträume
möglichst gleichmäßig und bleibend im vorhinein datums- und uhrzeitmäßig fest-
zulegen. Diese Festlegung ist nicht erforderlich, wenn die Zeit der Dienstfreistel-
lung auf Grund der Lehrfächerverteilung im Stundenplan bereits berücksichtigt ist.

(5a) Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Semesters vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern acht Unterrichts-
stunden nicht überschreiten. Die Dienstfreistellung soll im Monatsdurchschnitt
innerhalb eines Semesters 20 Stunden nicht überschreiten. In einer Kalender-
woche darf höchstens die Hälfte der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienst-
freistellung in Anspruch genommen werden.

(6) Der Ersatz für die Dienstfreistellung hat zu umfassen:
1. den der Zeit der Dienstfreistellung entsprechenden Aktivitätsaufwand für

den Landeslehrer und
2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der der Zeit der Dienstfreistellung

entsprechenden Bezüge, von denen der Landeslehrer einen Pensionsbei-
trag gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 oder gemäß § 60 des Pensi-
onsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, zu leisten hat.

Außerdienststellung für bestimmte Gemeindemandatare

§ 59b. Der Landeslehrer, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Mitglied eines Stadtsenates oder eines Gemeindevorstandes (Stadtrates)

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu
stellen, wenn er dies beantragt; in diesem Fall ist § 59a nicht anzuwenden. Die
Zeit dieser Außerdienststellung gilt als ruhegenußfähige Dienstzeit. Im übrigen
ist auf diese Zeit § 58a Abs. 1 anzuwenden.
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Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung

§ 59c. (1) Dem Landeslehrer kann auf Antrag eine im öffentlichen Interesse
liegende volle Dienstfreistellung unter Fortzahlung der laufenden Bezüge ge-
währt werden, wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. dem Dienstgeber von der Einrichtung, für die der Landeslehrer tätig wer-

den soll, Ersatz nach Abs. 4 geleistet wird.
Eine teilweise Dienstfreistellung ist unzulässig.

(2) Für die Dauer der Ausübung einer Funktion in einer auf freiwilliger Mit-
gliedschaft beruhenden kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung öffentlich
Bediensteter ist auf Antrag eine Dienstfreistellung unter Fortzahlung der vollen
Bezüge zu gewähren, wenn dem Dienstgeber Ersatz nach Abs. 4 geleistet wird.

(3) Eine teilweise Dienstfreistellung aus dem im Abs. 2 angeführten Anlass
ist auf Antrag gegen anteiligen Ersatz zu gewähren, wenn der Verwendung im
beantragten Ausmaß keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen. Auf
die teilweise Freistellung sind die §§ 47 und 48 Abs. 2, 3 und 5 anzuwenden. Die
gleichzeitige oder aufeinander folgende Gewährung einer Freistellung und von
Sonderurlaub aus diesem Anlass ist unzulässig.

(4) Der Ersatz hat zu umfassen:
1. den dem Ausmaß der Dienstfreistellung entsprechenden laufenden Aktivi-

tätsaufwand samt Nebenkosten für den Landeslehrer sowie
2. einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes (Deckungsbeitrag) im

Ausmaß von 31,8% des Aufwandes an Aktivbezügen, wobei die vom Lan-
deslehrer einbehaltenen Pensionsbeiträge anzurechnen sind.

Als Aktivbezüge gelten alle Geldleistungen, von denen ein Pensionsbeitrag zu
entrichten ist. Im Falle einer künftigen Änderung der Höhe des Pensionsbeitra-
ges gemäß § 22 GehG ändert sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages im
gleichen Ausmaß.

Familienhospizfreistellung

§ 59d. (1) Dem Landeslehrer ist auf sein Ansuchen die zum Zwecke der
Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 59 Abs. 2 für einen
bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum erforderliche

1. Dienstplanerleichterung (zB Stundentausch),
2. Herabsetzung der Lehrverpflichtung in dem von ihm beantragten prozen-

tuellen Ausmaß unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge oder
3. gänzliche Dienstfreistellung gegen Entfall der Bezüge

zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebegleitung von
Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeeltern sowie von Kin-
dern der Person, mit der der Landeslehrer in Lebensgemeinschaft lebt zu ge-
währen. Dienstplanerleichterungen dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung des Schulbetriebes führen. Auf die Herabsetzung der Lehrverpflichtung
sind die §§ 47 und 48 Abs. 2, 3 und 5 anzuwenden. Dem Landeslehrer ist auf
sein Ansuchen eine Verlängerung der Maßnahme zu gewähren, wobei die Ge-
samtdauer der Maßnahme pro Anlassfall sechs Monate nicht überschreiten darf.
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(2) Der Landeslehrer hat sowohl den Grund für die Maßnahme und deren
Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen. Auf
Verlangen der Dienstbehörde ist eine schriftliche Bescheinigung über das Ange-
hörigenverhältnis vorzulegen.

(3) Die Dienstbehörde hat über die vom Landeslehrer beantragte Maßnahme
innerhalb von fünf Arbeitstagen, über die Verlängerung innerhalb von zehn Ar-
beitstagen ab Einlangen des Ansuchens zu entscheiden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auch bei der Betreuung von im gemeinsamen Haus-
halt lebenden schwersterkrankten Kindern (einschließlich Wahl-, Pflege- oder
Stiefkindern oder leiblichen Kindern der Person, mit der der Landeslehrer in
Lebensgemeinschaft lebt) des Landeslehrers anzuwenden. Abweichend von
Abs. 1 kann die Maßnahme zunächst für einen bestimmten, fünf Monate nicht
übersteigenden Zeitraum gewährt werden; bei einer Verlängerung darf die Ge-
samtdauer der Maßnahme neun Monate nicht überschreiten. Wurde die Maß-
nahme bereits voll ausgeschöpft, kann diese höchstens zweimal in der Dauer
von jeweils höchstens neun Monaten verlangt werden, wenn die Maßnahme an-
lässlich einer weiteren medizinisch notwendigen Therapie für das schwerster-
krankte Kind erfolgen soll.

(5) Die Landeslehrperson hat den Wegfall des Grundes für eine Maßnahme
nach Abs. 1 oder 4 innerhalb von zwei Wochen zu melden. Auf Antrag der Lan-
deslehrperson kann die Dienstbehörde die vorzeitige Beendigung der Dienst-
planerleichterung oder der gänzlichen Dienstfreistellung verfügen, wenn keine
dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Dienstbefreiung für Kuraufenthalt

§ 60. (1) Dem Landeslehrer ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthal-
tes Dienstbefreiung zu gewähren, wenn

1. ein Sozialversicherungsträger, eine dienstrechtliche Kranken- oder Unfall-
fürsorgeeinrichtung oder ein Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen die Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet und

2. die Kur in der Benützung einer Mineralquelle oder eines Moorbades oder
im Aufenthalt in einem vorgeschriebenen Klima oder in der therapeuti-
schen Anwendung von kaltem Wasser (sogenannte „Kneipp-Kuren“) be-
steht und ärztlich überwacht wird.

Bei der zeitlichen Einteilung der Dienstbefreiung ist auf zwingende dienstliche
Gründe Bedacht zu nehmen.

(2) Dem Landeslehrer ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung
in einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn er zur völligen
Herstellung der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger, einer dienst-
rechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder einem Bundesamt für
Soziales und Behindertenwesen nach einem chirurgischen Eingriff oder nach
einer schweren Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird und die
Kosten des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Bundesamt für Soziales und
Behindertenwesen oder von der dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorge-
einrichtung oder vom Sozialversicherungsträger getragen werden.
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(3) Bei einem Landeslehrer, der im Ausland verwendet wird und dessen Besol-
dungskosten vom Bund (Artikel IV Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes BGBl.
Nr. 215/1962) getragen werden, gelten die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2
auch dann als erfüllt, wenn nach dem Gutachten eines Sozialversicherungsträgers
oder einer dientsrechtlichen (Anm.: richtig: dienstrechtlichen) Kranken- oder Unfall-
fürsorgeeinrichtung die ärztlichen Voraussetzungen für die Gewährung eines Kur-
aufenthaltes oder für die Einweisung in ein Genesungsheim vorliegen.

(4) Eine Dienstbefreiung nach Abs. 1 und 2 gilt als eine durch Krankheit ver-
ursachte Abwesenheit vom Dienst.

Sonstige Rechte

§ 60a. (1) Die Landeslehrperson, die eine zulässige Nebenbeschäftigung
gemäß § 40 ausübt, eine Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung
zur Betreuung eines Kindes nach § 46, eine Pflegeteilzeit nach § 46a, einen
Frühkarenzurlaubes nach § 58e oder eine Pflegefreistellung nach § 59 anregt
bzw. beantragt oder in Anspruch nimmt, darf deswegen durch die Vertreterin
oder den Vertreter des Dienstgebers nicht benachteiligt werden.

(2) Die Landeslehrperson, die eines der in Abs. 1 aufgezählten Rechte gel-
tend macht, darf als Reaktion darauf nicht benachteiligt werden. Dasselbe gilt für
das Recht auf Zurverfügungstellung von Informationen zum Dienstverhältnis ge-
mäß § 5a.

6. Abschnitt

LEISTUNGSFESTSTELLUNG

Bericht des Leiters

§ 61. Der Leiter hat im Dienstwege der zur Leistungsfeststellung berufenen
Behörde über die dienstlichen Leistungen des Landeslehrers zu berichten.

Beurteilungsmerkmale

§ 62. (1) Für die Leistungsfeststellung sind der Umfang und die Wertigkeit
der Leistungen des Landeslehrers maßgebend.

(2) Für die Beurteilung der Leistungen der Landeslehrer werden folgende
Merkmale für die Erstellung der Berichte zum Zwecke der Leistungsfeststellung
festgelegt:

1. Vermittlung des im Lehrplan vorgeschriebenen Lehrstoffes gemäß dem
Stand der Wissenschaft sowie unter Beachtung der dem Unterrichtsge-
genstand entsprechenden didaktischen und methodischen Grundsätze,

2. erzieherisches Wirken,
3. die für die Unterrichts- und Erziehungstätigkeit erforderliche Zusammen-

arbeit mit den anderen Lehrern sowie mit den Erziehungsberechtigten, bei
den Berufsschulen überdies mit den Lehrberechtigten,

4. Erfüllung übertragener Funktionen (wie Klassenvorstand, Kustos) im
Sinne des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, sowie der ad-
ministrativen Aufgaben.
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(3) Für die Beurteilung der Leistungen der Religionslehrer sind bezüglich des
Abs. 2 Z 1 die von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemein-
schaften Beauftragten, bezüglich des Abs. 2 Z 2 bis 4 die Leiter für die Erstellung
des Berichtes im Sinne des § 61 zuständig.

(4) Für die Beurteilung der Leistungen der Erzieher werden folgende Merk-
male für die Erstellung der Berichte zum Zwecke der Leistungsfeststellung fest-
gelegt:

1. Erzieherisches Wirken,
2. Kenntnis der Schüler und ihrer Individuallage,
3. die für die Erziehertätigkeit erforderliche Zusammenarbeit mit den ande-

ren Erziehern, mit den Lehrern der Schüler sowie mit den Erziehungsbe-
rechtigten,

4. Erfüllung übertragener Erziehungsaufgaben sowie der administrativen
Aufgaben.

(5) Bei der Beurteilung der Leistungen der Leiter ist insbesondere auf die Er-
füllung der ihnen gemäß § 56 Abs. 2 bis 4 des Schulunterrichtsgesetzes ob-
liegenden Aufgaben Bedacht zu nehmen. Soweit der Leiter Unterricht erteilt, ist
auch Abs. 2 zu berücksichtigen.

Bericht aus besonderem Anlaß

§ 63. (1) Der Leiter hat über den Landeslehrer zu berichten, wenn er der
Meinung ist, daß der Landeslehrer im Beurteilungszeitraum den zu erwartenden
Arbeitserfolg

1. durch besondere Leistungen erheblich überschritten oder
2. trotz zweimaliger nachweislicher Ermahnung, wobei die zweite Ermah-

nung frühestens drei Monate und spätestens fünf Monate nach der ersten
zu erfolgen hat, nicht aufgewiesen hat.

Ferner hat der Leiter über den Landeslehrer zu berichten, wenn dies die Dienst-
oder Schulbehörde verlangt; ein solches Verlangen darf nur erfolgen, wenn die
Leistungsfeststellung für eine dienstrechtliche Maßnahme von Bedeutung ist.

(2) Ist für den Landeslehrer auf Grund des § 66 Abs. 3 eine neuerliche Leis-
tungsfeststellung durchzuführen, so hat der Vorgesetzte den Bericht innerhalb
des ersten Monats nach Ablauf des an den Beurteilungszeitraum nach § 63a
Abs. 2 anschließenden Zeitraumes zu erstatten.

(3) Über einen Landeslehrer darf im Sinne des Abs. 1 nur dann berichtet wer-
den, wenn er im Schuljahr vor der Erstattung des Berichtes mindestens während
dreizehn Wochen Dienst versehen hat. Dieser Zeitraum gilt jedoch nicht für Leis-
tungsfeststellungen nach § 66 Abs. 3. Ein Bericht ist nicht zu erstatten, wenn der
Landeslehrer den zu erwartenden Arbeitserfolg ohne sein Verschulden vorüber-
gehend nicht aufweist.

Beurteilungszeitraum

§ 63a. (1) Für eine Leistungsfeststellung nach § 66 Abs. 1 Z 1 ist der Be-
urteilungszeitraum das vorangegangene Schuljahr.



Band1.Buch : 07-LDG.pod    1148
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1148

1148

LDG 1984 §§ 64–66

(2) Für eine Leistungsfeststellung nach § 66 Abs. 1 Z 2 gilt als Beurteilungs-
zeitraum der Zeitraum vom Tag der ersten nachweislichen Ermahnung bis zu
dem Tag, der drei Monate nach der zweiten nachweislichen Ermahnung liegt.

Befassung des Landeslehrers

§ 64. (1) Die Absicht, einen Bericht zu erstatten, hat der Leiter dem Landes-
lehrer mitzuteilen und mit diesem die Gründe seines Vorhabens zu besprechen.
Erstattet der Leiter den Bericht, so hat er vor Weiterleitung dem Landeslehrer
Gelegenheit zu geben, binnen zwei Wochen zum Bericht Stellung zu nehmen.

(2) Der Bericht ist unter Anschluß der Stellungnahme des Landeslehrers im
Dienstweg der zur Leistungsfeststellung berufenen Behörde zu übermitteln. Die
im Dienstweg befaßten Vorgesetzten haben sich im Falle einer abweichen-
den Meinung zum Bericht zu äußern. Dem Landeslehrer ist von der Behörde
Gelegenheit zu geben, zu den Äußerungen binnen zwei Wochen Stellung zu
nehmen.

Antrag des Landeslehrers auf Leistungsfeststellung

§ 65. (1) Der Landeslehrer, der der Meinung ist, daß er im laufenden Schul-
jahr den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg durch besondere Leistungen er-
heblich überschritten hat, kann eine Leistungsfeststellung im Sinne des § 66
Abs. 1 ab Beginn der zweiten Hälfte des Unterrichtsjahres bis spätestens an
dem diesem folgenden 31. Oktober beantragen.

(2) Der Leiter hat zu dem Antrag unverzüglich Stellung zu nehmen und dem
Landeslehrer Gelegenheit zu geben, sich binnen zwei Wochen hiezu zu äußern.

(3) Der Antrag ist unter Anschluß der Stellungnahme unverzüglich im Dienst-
weg der zur Leistungsfeststellung berufenen Behörde zu übermitteln. § 64
Abs. 2 zweiter und dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden.

Leistungsfeststellung durch die Behörde

§ 66. (1) Die zur Leistungsfeststellung berufene Behörde hat auf Grund des
Berichtes oder des Antrags des Landeslehrers und der allfälligen Bemerkungen
und Stellungnahmen sowie sonstiger Erhebungen mit Bescheid festzustellen, ob
der Landeslehrer den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg

1. durch besondere Leistungen erheblich überschritten oder
2. trotz zweimaliger nachweislicher Ermahnung, wobei die zweite Ermah-

nung frühestens drei Monate und spätestens fünf Monate nach der ersten
zu erfolgen hat, nicht aufgewiesen hat.

Im Falle des § 63 Abs. 1 zweiter Satz kann die Feststellung auch lauten, daß der
Landeslehrer den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg aufgewiesen hat.

(2) Wurde über einen Landeslehrer eine Leistungsfeststellung gemäß Abs. 1
Z 1 getroffen und ist der Leiter der Meinung, diese Leistungsfeststellung treffe
nicht mehr zu, so ist über den Landeslehrer neuerlich Bericht zu erstatten. Trifft
die Meinung des Leiters zu, so ist eine dementsprechende Leistungsfeststellung
zu treffen.
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(3) Gilt für den Landeslehrer eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 2, so
ist für den an den Beurteilungszeitraum nach § 63a Abs. 2 anschließenden
Zeitraum von sechs Monaten eine neuerliche Leistungsfeststellung durchzu-
führen.

(4) Wurde über den Landeslehrer eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 2
getroffen und wird aus diesem Grund seine Versetzung oder eine Verwendungs-
änderung verfügt, so gilt für ihn ab dieser Versetzung oder Verwendungsände-
rung die Leistungsfeststellung, daß der Landeslehrer den von ihm zu erwarten-
den Arbeitserfolg aufgewiesen hat.

(5) Die zur Leistungsfeststellung berufene Behörde hat den Bescheid im
Sinne des Abs. 1 binnen sechs Wochen zu erlassen. Der Lauf der Frist beginnt
mit dem Tag des Einlangens des Berichtes bzw. des Antrages des Landesleh-
rers auf Leistungsfeststellung.

(6) Stellt die zur Leistungsfeststellung berufene Behörde das Verfahren ein,
ohne eine Leistungsfeststellung getroffen zu haben, so ist der Landeslehrer von
der Einstellung zu verständigen. Er kann binnen zwei Wochen eine Leistungs-
feststellung beantragen.

(7) Eine Leistungsfeststellung, die lautet, daß der Landeslehrer den von ihm
zu erwartenden Arbeitserfolg aufgewiesen oder erheblich überschritten hat, ist
bis zu einer neuerlichen Leistungsfeststellung wirksam.

Kommissionen zur Leistungsfeststellung

§ 68. Sofern die Landesgesetzgebung zur Durchführung der Leistungsfest-
stellung Kommissionen vorsieht, sind deren Mitglieder in Ausübung dieses Am-
tes selbständig und unabhängig.

7. Abschnitt

DISZIPLINARRECHT

Allgemeine Bestimmungen

Dienstpflichtverletzungen

§ 69. Landeslehrer, die schuldhaft ihre Dienstpflichten verletzen, sind nach
den Bestimmungen dieses Abschnittes zur Verantwortung zu ziehen.

Disziplinarstrafen

§ 70. (1) Disziplinarstrafen sind
1. der Verweis,
2. die Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges,
3. die Geldstrafe in der Höhe von einem Monatsbezug bis zu fünf Monats-

bezügen,
4. die Entlassung.
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(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 ist von dem Monatsbezug auszu-
gehen, der dem Landeslehrer auf Grund seiner besoldungsrechtlichen Stellung
im Zeitpunkt der Fällung des Disziplinarerkenntnisses bzw. im Zeitpunkt der Ver-
hängung der Disziplinarverfügung gebührt. Allfällige Kürzungen des Monatsbe-
zuges sind bei der Strafbemessung nicht zu berücksichtigen.

Strafbemessung

§ 71. (1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der Dienstpflicht-
verletzung. Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte
Strafe erforderlich ist, um den Landeslehrer von der Begehung weiterer Dienst-
pflichtverletzungen abzuhalten oder der Begehung von Dienstpflichtverletzun-
gen durch andere Landeslehrer entgegenzuwirken. Die nach dem Strafgesetz-
buch für die Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu
berücksichtigen; weiters ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des Landeslehrers Bedacht zu nehmen.

(2) Hat der Landeslehrer durch eine Tat oder durch mehrere selbständige
Taten mehrere Dienstpflichtverletzungen begangen und wird über diese Dienst-
pflichtverletzungen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine Strafe zu verhängen, die
nach der schwersten Dienstpflichtverletzung zu bemessen ist, wobei die weite-
ren Dienstpflichtverletzungen als Erschwerungsgrund zu werten sind.

Verjährung

§ 72. (1) Ein Landeslehrer darf wegen einer Dienstpflichtverletzung nicht
mehr bestraft werden, wenn gegen ihn nicht

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem die
Dienstpflichtverletzung der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens
berufenen Behörde zur Kenntnis gelangt ist, oder

2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt der Beendigung
der Dienstpflichtverletzung,

eine Disziplinarverfügung (§ 100) erlassen oder ein Disziplinarverfahren einge-
leitet (§ 92) wurde. Sind von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde vor
Einleitung des Disziplinarverfahrens im Auftrag der Disziplinarkommission not-
wendige Ermittlungen durchzuführen (§ 92 Abs. 1 zweiter Satz), verlängert sich
die unter Z 1 genannte Frist um sechs Monate.

(1a) Drei Jahre nach der an den beschuldigten Landeslehrer erfolgten Zu-
stellung der Entscheidung, gegen ihn ein Disziplinarverfahren durchzuführen,
darf eine Disziplinarstrafe nicht mehr verhängt werden.

(2) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird – sofern der der
Dienstpflichtverletzung zugrundeliegende Sachverhalt Gegenstand der Anzeige
oder eines der folgenden Verfahren ist – gehemmt

1. für die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfassungs- oder Verwaltungs-
gerichtshof,

2. für die Dauer eines Strafverfahrens nach der StPO oder eines bei einem
Verwaltungsgericht oder einer Verwaltungsbehörde anhängigen Strafver-
fahrens,
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3. für die Dauer eines Verfahrens vor einem Verwaltungsgericht über Be-
schwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelba-
rer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt oder auf andere
Weise in ihren Rechten verletzt worden zu sein,

4. für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Beendigung oder, wenn
auch nur vorläufigen, Einstellung eines Strafverfahrens und dem Einlan-
gen einer diesbezüglichen Mitteilung bei der landesgesetzlich zuständigen
Behörde und

5. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige und dem Einlangen
der Mitteilung
a) über die Beendigung des verwaltungsbehördlichen oder des gerichtli-

chen Verfahrens bzw. des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht,
b) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder
c) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines

Verwaltungsstrafverfahrens
bei der landesgesetzlich zuständigen Behörde.

(3) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird weiters gehemmt in
den Fällen des § 28 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes (PVG), BGBl.
Nr. 133/1967,

1. für den Zeitraum ab Antragstellung der Disziplinarbehörde auf Erteilung
der Zustimmung bis zur Entscheidung durch das zuständige Organ der
Personalvertretung sowie

2. für die Dauer eines Verfahrens in Angelegenheiten der Personalvertretung
vor der Landesregierung.

(4) Hat der Sachverhalt, der einer Dienstpflichtverletzung zugrunde liegt, zu
einer strafgerichtlichen Verurteilung geführt und ist die strafrechtliche Verjäh-
rungsfrist länger als die im Abs. 1 Z 2 genannte Frist, so tritt an die Stelle dieser
Frist die strafrechtliche Verjährungsfrist.

Zusammentreffen von strafbaren Handlungen
mit Dienstpflichtverletzungen

§ 73. (1) Wurde der Landeslehrer wegen einer gerichtlich oder verwaltungs-
behördlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und erschöpft sich die
Dienstpflichtverletzung in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes, ist
von der disziplinären Verfolgung des Landeslehrers abzusehen. Erschöpft sich
die Dienstpflichtverletzung nicht in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestan-
des (disziplinärer Überhang), ist nach § 71 vorzugehen.

(2) Die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde ist an
die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfest-
stellung eines Strafgerichtes (Straferkenntnis eines Verwaltungsgerichts oder
eines unabhängigen Verwaltungssenates) gebunden. Sie darf auch nicht eine
Tatsache als erwiesen annehmen, die das Gericht (das Verwaltungsgericht
oder der unabhängige Verwaltungssenat) als nicht erweisbar angenommen
hat.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 147/2008)
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Anwendung des AVG

§ 74. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf das
Disziplinarverfahren

1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 39 Abs. 2a, §§ 41, 42, 44a bis
44g, 51, 57, 58a, 62 Abs. 3, §§ 63 bis 67, 68 Abs. 2 und 3, § 73 Abs. 2 und
3, §§ 75 bis 79 sowie

2. das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982,
anzuwenden.

Parteien

§ 75. (1) Parteien im Disziplinarverfahren sind der Beschuldigte und der Dis-
ziplinaranwalt, sofern ein solcher zur Vertretung der dienstlichen Interessen im
Disziplinarverfahren landesgesetzlich vorgesehen ist. Die Stellung als Partei
kommt ihnen mit dem Zeitpunkt der Zustellung der Disziplinaranzeige zu.

(2) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt wird das Recht ein-
geräumt,

1. gegen Bescheide der Disziplinarkommission gemäß Art. 132 Abs. 5 B-VG
Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht und

2. gegen die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts gemäß Art. 133
Abs. 8 B-VG Revision beim Verwaltungsgerichtshof

zu erheben.

Verteidiger

§ 76. (1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch einen
Rechtsanwalt, einen Verteidiger in Strafsachen oder einen Bediensteten einer
Gebietskörperschaft verteidigen lassen.

(2) Auf Verlangen der oder des Beschuldigten ist eine Landeslehrperson des
Dienststandes oder eine Landesvertragslehrperson als Verteidigerin oder als
Verteidiger zu bestellen.

(3) Abgesehen von dem im Abs. 2 genannten Fall ist die oder der Bediens-
tete zur Übernahme einer Verteidigung nicht verpflichtet. Er darf in keinem Falle
eine Belohnung annehmen und hat gegenüber dem Beschuldigten nur Anspruch
auf Vergütung des im Interesse der Verteidigung notwendigen und zweckmäßi-
gen Aufwandes.

(4) Die Bestellung eines Verteidigers schließt nicht aus, daß der Beschul-
digte im eigenen Namen Erklärungen abgibt.

(5) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser Eigenschaft zukommenden Mit-
teilungen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Zustellungen

§ 77. (1) Zustellungen an die Parteien haben zu eigenen Handen zu er-
folgen.
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(2) Sofern der Beschuldigte einen Verteidiger hat, sind sämtliche Schrift-
stücke auch dem Verteidiger zu eigenen Handen zuzustellen. Ist der Verteidiger
zustellungsbevollmächtigt, so treten die Rechtswirkungen der Zustellung für den
Beschuldigten mit dem Zeitpunkt der Zustellung an den Verteidiger ein.

Disziplinaranzeige

§ 78. (1) Der Vorgesetzte hat jeden begründeten Verdacht einer Dienst-
pflichtverletzung unverzüglich zu melden, wenn nach seiner Ansicht eine Beleh-
rung oder Ermahnung nicht ausreicht.

(2) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde hat die zur vorläufigen Klar-
stellung des Sachverhaltes erforderlichen Erhebungen zu pflegen und bei Ver-
dacht einer Dienstpflichtverletzung Disziplinaranzeige an die zur Durchführung
des Disziplinarverfahrens zuständige Behörde zu erstatten. Dies gilt nicht,

1. wenn mit einer Belehrung oder Ermahnung des Landeslehrers das Aus-
langen gefunden werden kann,

2. wenn eine Disziplinarverfügung (§ 100) erlassen wird,
3. solange nach Abs. 4 vorzugehen ist

oder
4. wenn nach Abs. 5 vorzugehen ist.
(2a) Eine Belehrung oder Ermahnung ist der Landeslehrperson nachweislich

mitzuteilen. Nach Ablauf von drei Jahren ab Mitteilung an die Landeslehrperson
darf eine Belehrung oder Ermahnung zu keinen dienstlichen Nachteilen führen
und sind die Aufzeichnungen über die Belehrung oder Ermahnung zu vernich-
ten, wenn die Landeslehrperson in diesem Zeitraum keine weitere Dienstpflicht-
verletzung begangen hat.

(3) Eine Abschrift der Disziplinaranzeige ist, sofern es sich nicht um eine
Selbstanzeige handelt, dem Beschuldigten unverzüglich zuzustellen. Ferner ist
die Disziplinaranzeige auch dem Disziplinaranwalt zu übermitteln, sofern dieser
landesgesetzlich vorgesehen ist.

(4) Erweckt der Verdacht einer Dienstpflichtverletzung auch den Verdacht einer
von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlichen strafbaren Handlung, haben wei-
tere Erhebungen zu unterbleiben. In diesem Fall ist nach § 78 StPO, vorzugehen.

(5) Von der Erlassung einer Disziplinarverfügung oder der Erstattung bezie-
hungsweise Weiterleitung einer Disziplinaranzeige kann abgesehen werden,
wenn das Verschulden geringfügig ist und die Folgen der Dienstpflichtverletzung
unbedeutend sind. Auf Verlangen des Landeslehrers ist dieser hievon formlos
zu verständigen.

Selbstanzeige

§ 79. (1) Jeder Landeslehrer hat das Recht, bei der zur Einleitung eines Dis-
ziplinarverfahrens landesgesetzlich zuständigen Behörde schriftlich die Ein-
leitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich selbst zu beantragen.

(2) Hat ein Landeslehrer die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen
sich selbst beantragt, so ist nach § 78 Abs. 2 bis 5 vorzugehen. Auf Verlangen
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des Landeslehrers ist dieser Antrag unverzüglich dem Disziplinaranwalt und
dem Vorsitzenden der Disziplinarkommission zu übermitteln, sofern diese lan-
desgesetzlich vorgesehen sind.

Suspendierung

§ 80. (1) Die landesgesetzlich zuständige Behörde hat die vorläufige Sus-
pendierung einer Landeslehrperson zu verfügen,

1. wenn über sie die Untersuchungshaft verhängt wird oder
2. wenn gegen sie eine rechtswirksame Anklage wegen eines in § 16 Abs. 1

Z 3a angeführten Delikts vorliegt und sich die Anklage auf die Tatbege-
hung ab dem 1. Jänner 2013 bezieht oder

3. wenn durch ihre Belassung im Dienst wegen der Art der ihr zur Last geleg-
ten Dienstpflichtverletzungen das Ansehen des Amtes oder wesentliche
Interessen des Dienstes gefährdet würden.

Die Staatsanwaltschaft hat die landesgesetzlich zuständige Behörde umgehend
vom Vorliegen einer rechtswirksamen Anklage gegen eine Landeslehrperson
wegen eines in § 16 Abs. 1 Z 3a angeführten Delikts zu verständigen.

(2) Die Beschwerde gegen eine (vorläufige) Suspendierung hat keine auf-
schiebende Wirkung.

(3) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der zur Durchführung des
Disziplinarverfahrens berufenen Behörde mitzuteilen, die über die Suspendie-
rung zu entscheiden hat. Die vorläufige Suspendierung endet spätestens mit
rechtskräftiger Entscheidung der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens
landesgesetzlich hierfür zuständigen Behörden über die Suspendierung. Ist
jedoch ein Disziplinarverfahren bereits anhängig, so hat die zur Durchführung
dieses Verfahrens berufene Behörde bei Vorliegen der im Abs. 1 genannten Vo-
raussetzungen die Suspendierung zu verfügen.

(3a) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt steht gegen die Ent-
scheidung der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde,
keine Suspendierung zu verfügen, und gegen die Aufhebung einer Suspendie-
rung durch die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde
das Recht der Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht zu.

(4) Jede Suspendierung, auch eine vorläufige, hat die Kürzung des Monats-
bezuges der Landeslehrperson auf zwei Drittel für die Dauer der Suspendierung
zur Folge. Für die Dauer der vorläufigen Suspendierung erfolgt eine Auszahlung
ohne Kürzung. Nach Verfügung der Suspendierung durch die zur Durchführung
des Disziplinarverfahrens berufene Behörde nach Abs. 3 oder durch das Lan-
desverwaltungsgericht nach Abs. 3a ist der über die gekürzten Bezüge hinaus-
gehend ausbezahlte Betrag unter sinngemäßer Anwendung des § 13a Abs. 2
bis 4 GehG hereinzubringen. Nimmt die Landeslehrperson während der Sus-
pendierung eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung auf oder weitet eine sol-
che aus oder übt sie während der Suspendierung eine unzulässige Nebenbe-
schäftigung aus, erhöht sich die Kürzung des Monatsbezugs um jenen Teil, um
den ihre Einkünfte aus dieser Nebenbeschäftigung ein Drittel ihres Monatsbe-
zugs übersteigen. Zu diesem Zweck hat die Landeslehrperson unverzüglich ihre
oder seine Einkünfte aus dieser Nebenbeschäftigung bekannt zu geben. Kommt
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sie dieser Pflicht nicht nach, so gilt der ihrer besoldungsrechtlichen Stellung ent-
sprechende Monatsbezug als monatliches Einkommen aus der Nebenbeschäf-
tigung. Die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde hat
auf Antrag der Landeslehrperson oder von Amts wegen die Kürzung zu vermin-
dern oder aufzuheben, wenn und soweit das monatliche Gesamteinkommen der
Landeslehrperson und ihrer Familienangehörigen, für die sie sorgepflichtig ist,
die Höhe des Mindestsatzes im Sinne des § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes
1965, BGBl. Nr. 340, nicht erreicht.

(5) Die Suspendierung endet spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluß
des Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die Suspendierung des
Landeslehrers maßgebend gewesen sind, vorher weg, so ist die Suspendierung
von der Behörde, bei der das Disziplinarverfahren anhängig ist, unverzüglich
aufzuheben.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr 151/2013)
(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Landeslehrers vermindert oder

aufgehoben, so wird diese Verfügung mit dem Tage der Antragstellung wirksam.

Verbindung des Disziplinarverfahrens gegen mehrere Beschuldigte

§ 81. Sind an einer Dienstpflichtverletzung mehrere Landeslehrer beteiligt,
so ist das Disziplinarverfahren für alle Beteiligten gemeinsam durchzuführen, so-
weit landesgesetzlich dieselbe Zuständigkeit besteht.

Strafanzeige und Unterbrechung des Disziplinarverfahrens

§ 82. (1) Kommt die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene
Behörde während des Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß eine von Amts we-
gen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat sie gemäß
§ 78 StPO vorzugehen.

(2) Hat die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde
Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die Sicherheitsbehörde oder die Verwal-
tungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von einem anhängigen ge-
richtlichen oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so wird dadurch das
Disziplinarverfahren unterbrochen. Die Parteien sind vom Eintritt der Unterbre-
chung zu verständigen. Ungeachtet der Unterbrechung des Disziplinarverfah-
rens ist ein Beschluss, ein Disziplinarverfahren durchzuführen (§ 92), zulässig.

(3) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen und binnen sechs Monaten
abzuschließen, nachdem

1. die Mitteilung
a) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder
b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines

Verwaltungsstrafverfahrens bei der zur Durchführung des Disziplinar-
verfahrens berufenen Behörde eingelangt ist

oder
2. das Strafverfahren nach der StPO oder das verwaltungsbehördliche Straf-

verfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn auch nur vorläufig, ein-
gestellt worden ist.
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Absehen von der Strafe

§ 83. Im Falle eines Schuldspruches kann von der Verhängung einer Strafe
abgesehen werden, wenn dies ohne Verletzung dienstlicher Interessen möglich
ist und nach den Umständen des Falles und nach der Persönlichkeit des Lan-
deslehrers angenommen werden kann, daß ein Schuldspruch allein genügen
wird, den Landeslehrer von weiteren Verfehlungen abzuhalten.

Verlust der schulfesten Stelle

§ 84. Im Falle eines Schuldspruches hat das Erkenntnis den Verlust der aus
der Innehabung einer schulfesten Stelle fließenden Rechte auszusprechen, so-
fern dies aus dienstlichen Interessen geboten erscheint.

Außerordentliche Rechtsmittel

§ 85. (1) Vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Verfahrens
oder über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind die Parteien (§ 75) zu
hören.

(2) § 69 Abs. 2 und 3 des AVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die mit
drei Jahren festgesetzten Fristen im Disziplinarverfahren zehn Jahre betragen.

(3) Die Wiederaufnahme eines Verfahrens zum Nachteil des Beschuldigten
ist nur innerhalb der im § 72 festgelegten Fristen zulässig. Im Falle der Wieder-
aufnahme des Verfahrens auf Antrag des Beschuldigten und im Falle der Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand darf über den Beschuldigten keine strengere
als die bereits verhängte Strafe ausgesprochen werden.

(4) Nach dem Tod des Landeslehrers können auch Personen die Wiederauf-
nahme des Verfahrens und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantra-
gen, die nach dem bestraften Landeslehrer einen Versorgungsanspruch nach
dem Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, besitzen. Hat das Erkenntnis auf Ent-
lassung gelautet, so steht dieses Recht den Personen zu, die bei Nichtvorliegen
dieser Strafe einen Versorgungsanspruch besäßen.

(5) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme des Verfahrens und die Bewil-
ligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird der frühere Bescheid
nicht aufgehoben.

Kosten

§ 86. (1) Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Reisegebühren und
der Gebühren für Zeugen, Sachverständige und Dolmetscher sind von Amts
wegen zu tragen, wenn

1. das Verfahren eingestellt,
2. der Landeslehrer freigesprochen oder
3. gegen den Landeslehrer eine Disziplinarverfügung erlassen wird.
(2) Wird über den Landeslehrer von der landesgesetzlich hiezu berufenen

Behörde eine Disziplinarstrafe verhängt, so ist im Erkenntnis auszusprechen, ob
und inwieweit er mit Rücksicht auf den von ihm verursachten Verfahrensauf-
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wand, seine persönlichen Verhältnisse und seine wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit die Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat; dasselbe gilt, wenn im Schuld-
spruch von der Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen wird. Die aus der
Beiziehung eines Verteidigers erwachsenden Kosten hat in allen Fällen der Lan-
deslehrer zu tragen.

(3) Hinsichtlich der Gebühren der Zeugen, Sachverständigen und Dolmet-
scher ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, sinngemäß anzu-
wenden.

Einstellung des Disziplinarverfahrens

§ 87. (1) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen, wenn
1. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienstpflichtverletzung nicht be-

gangen hat oder Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen,
2. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann

oder keine Dienstpflichtverletzung darstellt,
3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen, oder
4. die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat keine oder unbedeutende

Folgen nach sich gezogen hat und überdies eine Bestrafung nicht geboten
ist, um den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflichten abzuhal-
ten oder der Verletzung von Dienstpflichten durch andere Landeslehrer
entgegenzuwirken.

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis des Beschuldigten endet.

(3) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde ist von der Einstellung des
Disziplinarverfahrens unverzüglich zu verständigen.

Abgaben- und Gebührenfreiheit

§ 89. Schriften und Amtshandlungen auf Grund dieses Abschnittes sind von
der Entrichtung bundesgesetzlich geregelter Abgaben und Gebühren befreit.

Auswirkung von Disziplinarstrafen

§ 90. (1) Eine Dienstpflichtverletzung darf über eine Disziplinarstrafe hinaus
unbeschadet der Bestimmung des § 84 zu keinen dienstrechtlichen Nachteilen
führen.

(2) Hat der Landeslehrer innerhalb von drei Jahren nach Rechtskraft der Dis-
ziplinarverfügung oder des Disziplinarerkenntnisses keine Dienstpflichtverlet-
zung begangen, so darf die erfolgte Bestrafung in einem weiteren Disziplinarver-
fahren nicht berücksichtigt werden.

Verfahren vor der Disziplinarkommission

§ 91. (1) Sofern die Landesgesetzgebung Disziplinarkommissionen vor-
sieht, finden für das Verfahren vor diesen die §§ 92 bis 101 Anwendung; soweit
in den genannten Bestimmungen Regelungen im Hinblick auf den Disziplinar-
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anwalt enthalten sind, gelten diese nur, sofern die Landesgesetzgebung zur Ver-
tretung der dienstlichen Interessen in Disziplinarverfahren einen Disziplinar-
anwalt vorsieht. Entscheidungen in Disziplinarkommissionen haben mit Stim-
menmehrheit zu erfolgen; die Disziplinarstrafe der Entlassung darf im Verfahren
vor der Disziplinarkommission nur einstimmig verhängt werden. Eine Stimment-
haltung ist unzulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben.

(2) Sofern die Landesgesetzgebung Disziplinarkommissionen vorsieht, sind
deren Mitglieder in Ausübung dieses Amtes selbständig und unabhängig.

Einleitung

§ 92. (1) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat nach Einlangen der
Disziplinaranzeige die Disziplinarkommission zur Entscheidung darüber einzu-
berufen, ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. Notwendige Ermittlungen
sind von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde im Auftrag der Diszi-
plinarkommission durchzuführen.

(2) Hat die Disziplinarkommission die Durchführung eines Disziplinarverfah-
rens beschlossen, so ist dieser Einleitungsbeschluss der oder dem Beschuldig-
ten, der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt und der landesgesetzlich
hierfür berufenen Behörde zuzustellen. Im Einleitungsbeschluss sind die An-
schuldigungspunkte bestimmt anzuführen und die Zusammensetzung des Se-
nates einschließlich der Ersatzmitglieder bekanntzugeben.

(3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die Einleitung des Disziplinar-
verfahrens Rechtsfolgen geknüpft, so treten diese nur im Falle des Beschlusses
der Disziplinarkommission, ein Disziplinarverfahren durchzuführen, und im Falle
der Suspendierung ein.

(4) Von der Nichteinleitung eines Disziplinarverfahrens sind der Landeslehrer
und der Disziplinaranwalt schriftlich zu verständigen.

Mündliche Verhandlung

§ 93. (1) Die Disziplinarkommission hat eine mündliche Verhandlung anzu-
beraumen und die Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeuginnen oder
Zeugen und Sachverständigen zur mündlichen Verhandlung zu laden. Die La-
dung ist den Parteien spätestens zwei Wochen vor dem Verhandlungstermin zu-
zustellen. Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde ist von der mündlichen
Verhandlung zu verständigen.

(2) Auf Verlangen der oder des Beschuldigten dürfen bei der mündlichen
Verhandlung bis zu drei Bedienstete als Vertrauenspersonen anwesend sein.

(3) Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, außer der Senat beschließt auf
Antrag einer Partei oder von Amts wegen den Ausschluss der Öffentlichkeit. Die-
ser Ausschluss ist zulässig:

1. wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicher-
heit,

2. vor Erörterung des persönlichen Lebens- oder Geheimnisbereiches einer
oder eines Beschuldigten, Opfers, Zeugin oder Zeugen oder Dritten und
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3. zum Schutz der Identität einer Zeugin oder eines Zeugen oder einer oder
eines Dritten.

Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Fotoauf-
nahmen von mündlichen Verhandlungen sind unzulässig.

(4) Die Beratungen und Abstimmungen des Senates sind vertraulich.

(5) Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung des Einleitungsbe-
schlusses zu beginnen. Sodann ist der Beschuldigte zu vernehmen.

(6) Nach der Vernehmung des Beschuldigten sind die Beweise in der vom
Vorsitzenden bestimmten Reihenfolge aufzunehmen. Die Parteien haben das
Recht, Beweisanträge zu stellen. Über die Berücksichtigung dieser Anträge hat
der Vorsitzende zu entscheiden; die übrigen Mitglieder des Senates haben je-
doch das Recht, eine Beschlußfassung des Senates über die Berücksichtigung
der Beweisanträge zu verlangen. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden
und die des Senates ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig.

(7) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an ihn gestellten Fragen
nicht gezwungen werden.

(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme eine Unterbrechung der mündli-
chen Verhandlung, so hat hierüber der Senat nach Beratung zu beschließen.

(9) Nach Abschluß des Beweisverfahrens ist dem Disziplinaranwalt das Wort
zu erteilen. Der Disziplinaranwalt hat hierauf die Ergebnisse der Beweisführung
zusammenzufassen sowie seine Anträge zu stellen und zu begründen.

(10) Nach dem Disziplinaranwalt ist dem Beschuldigten das Wort zu erteilen.
Findet der Disziplinaranwalt hierauf etwas zu erwidern, so hat der Beschuldigte
jedenfalls das Schlußwort.

(11) Nach Schluß der mündlichen Verhandlung hat sich der Senat zur Bera-
tung zurückzuziehen.

(12) Unmittelbar nach dem Beschluß des Senates ist das Erkenntnis samt
den wesentlichen Gründen mündlich zu verkünden.

(13) Über die mündliche Verhandlung ist eine vom Vorsitzenden zu unter-
fertigende Verhandlungsschrift aufzunehmen. Sie ist vor der Beratung des Se-
nates zu verlesen, wenn die Parteien nicht darauf verzichtet haben. Vor der
Beratung des Senates ist die in Kurzschrift aufgenommene Verhandlungs-
schrift zu verlesen oder es ist die Aufnahme des Schallträgers wiederzugeben,
wenn die Parteien nicht darauf verzichtet haben. Aufnahmen in Kurzschrift
oder auf Schallträger sind spätestens binnen einer Woche in Vollschrift zu
übertragen. Der Schallträger ist mindestens drei Monate ab der Übertragung
aufzubewahren.

(14) Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit
der Verhandlungsschrift sind bis spätestens unmittelbar nach der Verlesung
(Wiedergabe) zu erheben. Wenn den Einwendungen nicht Rechnung getragen
wird, sind diese in die Verhandlungsschrift als Nachtrag aufzunehmen. Die Ver-
kündung des Erkenntnisses gemäß Abs. 12 ist am Ende der Verhandlungs-
schrift zu protokollieren. Auf die Verhandlungsschrift ist § 14 Abs. 3, 4 letzter
Satz und 5 AVG nicht anzuwenden.
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(15) Über die Beratungen des Senates ist ein Beratungsprotokoll aufzuneh-
men, das vom Vorsitzenden zu unterfertigen ist.

Wiederholung der mündlichen Verhandlung

§ 94. Der Vorsitzende ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer Gründe die
mündliche Verhandlung zu unterbrechen oder zu vertagen. Wurde die Verhand-
lung vertagt, so hat der Vorsitzende bei der Wiederaufnahme der Verhandlung
die wesentlichen Vorgänge der vertagten Verhandlung nach dem Protokoll und
den sonst zu berücksichtigenden Akten mündlich vorzutragen. Die Verhandlung
ist jedoch zu wiederholen, wenn sich die Zusammensetzung des Senates geän-
dert hat oder seit der Vertagung mehr als sechs Monate verstrichen sind.

Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten
und Absehen von der mündlichen Verhandlung

§ 94a. (1) Die mündliche Verhandlung kann ungeachtet eines Parteien-
antrages in Abwesenheit des Beschuldigten durchgeführt werden, wenn der
Beschuldigte trotz ordnungsgemäß zugestellter Ladung nicht zur mündlichen
Verhandlung erschienen ist, sofern er nachweislich auf diese Säumnisfolge hin-
gewiesen worden ist.

(2) Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung kann ungeachtet
eines Parteienantrages Abstand genommen werden, wenn der Sachverhalt in-
folge Bindung an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils eines Strafgerich-
tes oder eines Straferkenntnisses eines Verwaltungsgerichts oder eines unab-
hängigen Verwaltungssenates zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung hinrei-
chend geklärt ist.

(3) In den Fällen des Abs. 1 ist vor schriftlicher Erlassung des Disziplinar-
erkenntnisses dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben, von dem Ergebnis der
Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen.

Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen

§ 94b. (1) Auf Verlangen eines Zeugen ist einer Person seines Vertrauens
die Anwesenheit bei der Vernehmung zu gestatten. Der Vernehmung eines noch
nicht Vierzehnjährigen ist, soweit es in dessen Interesse zweckmäßig ist, jeden-
falls eine Person seines Vertrauens beizuziehen. Auf diese Rechte ist in der Vor-
ladung hinzuweisen. Als Vertrauensperson kann ausgeschlossen werden, wer
der Mitwirkung an der Pflichtverletzung verdächtig oder am Verfahren beteiligt
ist oder wessen Anwesenheit den Zeugen bei der Ablegung einer freien und voll-
ständigen Aussage beeinflussen könnte.

(2) Der Vorsitzende kann im Interesse eines Zeugen die Gelegenheit zur Be-
teiligung an der Vernehmung des Zeugen derart beschränken, dass die Parteien
und ihre Vertreter die Vernehmung des Zeugen erforderlichenfalls unter Ver-
wendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung mitverfolgen
und ihr Fragerecht ausüben können, ohne bei der Befragung anwesend zu sein.
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(3) Eine Zeugin oder ein Zeuge, die wegen ihres Aufenthalts oder der wegen
seines Aufenthalts im Ausland nicht in der Lage ist, vor der Disziplinarkommis-
sion zu erscheinen, kann unter Verwendung technischer Einrichtungen zur
Wort- und Bildübertragung an der jeweiligen österreichischen Vertretungsbe-
hörde vernommen werden.

Disziplinarerkenntnis

§ 95. (1) Wenn eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde, hat die
Disziplinarkommission bei der Beschlussfassung über das Disziplinarerkenntnis
nur auf das, was in der mündlichen Verhandlung vorgekommen ist, sowie auf
eine allfällige Stellungnahme des Beschuldigten gemäß § 94a Abs. 4 Rücksicht
zu nehmen.

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder auf Freispruch zu
lauten und im Falle eines Schuldspruches, sofern nicht nach § 73 Abs. 3 oder
§ 83 von einem Strafausspruch abgesehen wird, die Strafe festzusetzen.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Par-
teien längstens innerhalb von zwei Wochen zuzustellen und der landesgesetz-
lich hiezu berufenen Behörde unverzüglich zu übermitteln.

(4) Wurde gegen das Disziplinarerkenntnis Beschwerde eingebracht, sind
die andere Partei und die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde unverzüg-
lich davon in Kenntnis zu setzen. Eine Beschwerdevorentscheidung ist der lan-
desgesetzlich hiezu berufenen Behörde zu übermitteln.

(5) Die Parteien und die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde sind vom
Eintritt der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses unverzüglich zu verstän-
digen.

Ratenbewilligung und Verwendung der Geldstrafen und Geldbußen

§ 96. (1) Bei der Hereinbringung einer Geldstrafe oder einer Geldbuße ist
auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Landeslehrers Bedacht zu nehmen.

(2) Die Disziplinarkommission darf die Abstattung einer Geldstrafe oder einer
Geldbuße in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die Geldstrafen und Geld-
bußen sind erforderlichenfalls hereinzubringen:

1. bei Landeslehrern des Dienststandes durch Abzug vom Monatsbezug und
2. bei Landeslehrern des Ruhestandes durch Abzug vom Ruhebezug.

(3) Die näheren Bestimmungen über die Verwendung der in Disziplinarver-
fahren eingegangenen Geldstrafen und Geldbußen hat durch Verordnung der
landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde zu erfolgen.

Ausschluss der Mitteilung an die Öffentlichkeit

§ 97. Soweit die Öffentlichkeit gemäß § 93 Abs. 3 von der mündlichen Ver-
handlung ausgeschlossen wurde, sind Mitteilungen an diese untersagt.
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Veröffentlichung von Entscheidungen

§ 97a. Rechtskräftige Disziplinarerkenntnisse und rechtskräftige Einstel-
lungsbeschlüsse sind von der oder dem Vorsitzenden der zur Durchführung des
Disziplinarverfahrens zuständigen Behörde unverzüglich in anonymisierter Form
zu veröffentlichen.

Beschwerde des Beschuldigten

§ 98. Auf Grund einer vom Beschuldigten erhobenen Beschwerde darf das
Disziplinarerkenntnis nicht zu seinen Ungunsten abgeändert werden.

Vollzug des Disziplinarerkenntnisses

§ 99. (1) Der Vorsitzende hat nach Eintritt der Rechtskraft des Disziplinar-
erkenntnisses den Vollzug der Disziplinarstrafe durch die landesgesetzlich hiezu
berufene Behörde zu veranlassen.

(2) Im Falle des Todes des Landeslehrers oder seines Austrittes aus dem
Dienstverhältnis erlischt die Vollziehbarkeit der Disziplinarstrafe.

Abgekürztes Verfahren

Disziplinarverfügung

§ 100. Die Dienstbehörde kann ohne weiteres Verfahren schriftlich eine Dis-
ziplinarverfügung erlassen, wenn

1. die Landeslehrperson vor der oder dem Dienstvorgesetzten, der Leiterin
oder dem Leiter der Dienststelle oder vor der Dienstbehörde eine Dienst-
pflichtverletzung gestanden hat,

2. eine Dienstpflichtverletzung aufgrund eindeutiger Aktenlage als erwiesen
anzunehmen ist oder

3. die Landeslehrperson wegen des der Dienstpflichtverletzung zugrunde-
liegenden Sachverhaltes rechtskräftig durch ein Strafgericht durch ein
Verwaltungsgericht oder durch einen unabhängigen Verwaltungssenat be-
straft wurde,

und dies unter Bedachtnahme auf die für die Strafbemessung maßgebenden
Gründe zur Ahndung der Dienstpflichtverletzung ausreichend erscheint. Die Dis-
ziplinarverfügung ist auch der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt zu-
zustellen. In der Disziplinarverfügung darf nur der Verweis ausgesprochen oder
eine Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges, auf den die Landes-
lehrperson im Zeitpunkt der Erlassung der Disziplinarverfügung Anspruch hat,
verhängt werden.

Einspruch

§ 101. Der Beschuldigte und der Disziplinaranwalt können gegen die Diszipli-
narverfügung innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch erheben.
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Der rechtzeitige Einspruch setzt die Disziplinarverfügung außer Kraft; die lan-
desgesetzlich hiezu berufene Behörde hat zu entscheiden, ob ein Verfahren ein-
zuleiten ist.

Sonstige Verfahrensbestimmungen

§ 102. Sofern die Landesgesetzgebung keine Disziplinarkommission vor-
sieht, finden die Bestimmungen der §§ 92 bis 99 sinngemäß Anwendung.

Bestimmungen für Landeslehrer des Ruhestandes

Verantwortlichkeit

§ 103. Landeslehrer des Ruhestandes sind nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes wegen einer im Dienststand begangenen Dienstpflichtverlet-
zung oder wegen gröblicher Verletzung der ihnen im Ruhestand obliegenden
Verpflichtungen zur Verantwortung zu ziehen.

Disziplinarstrafen

§ 104. Disziplinarstrafen sind
1. der Verweis,
2. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhebezügen,
3. der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis fließenden Rechte und An-

sprüche.

Gnadenrecht

§ 105. Die von landesgesetzlich hiezu berufenen Behörden rechtskräftig
verhängten Disziplinarstrafen können im Gnadenweg erlassen oder gemildert
und es können deren Rechtsfolgen ganz oder teilweise nachgesehen werden.
Ferner kann im Gnadenweg angeordnet werden, daß ein Disziplinarverfahren
nicht eingeleitet oder ein eingeleitetes Disziplinarverfahren wieder eingestellt
werde.

8. Abschnitt

BESOLDUNGS- UND PENSIONSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN

Anwendung von für Bundeslehrer geltenden besoldungs-
und pensionsrechtlichen Vorschriften

§ 106. (1) Für das Besoldungs- und Pensionsrecht gelten unter Bedacht-
nahme auf Abs. 2 folgende Vorschriften, soweit nicht in diesem Bundesgesetz
anderes bestimmt wird:

1. Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54,
2. das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340,
3. das Teilpensionsgesetz, BGBl. I Nr. 138/1997,
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4. § 3 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1921, BGBl. Nr. 735, für die vor dem In-
krafttreten des Pensionsgesetzes 1965 aus dem Dienststand ausgeschie-
denen Landeslehrer und ihre Hinterbliebenen,

5. die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133.

(2) Die nach Abs. 1 für Landeslehrer und ihre Hinterbliebenen für anwendbar
erklärten Vorschriften sind in ihrer jeweils geltenden Fassung (einschließlich der
in den Novellen zu diesen Vorschriften sonst enthaltenen Bestimmungen, soweit
sich diese auf die in Abs. 1 genannten Rechtsbereiche beziehen) mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß

1. anstelle des Dienstverhältnisses zum Bund das Dienstverhältnis zu dem
betreffenden Land tritt,

2. sofern in diesen Vorschriften auf ein früheres oder ein gleichzeitiges
Dienstverhältnis zu einem Land Bezug genommen wird, an dessen Stelle
ein früheres oder gleichzeitiges Dienstverhältnis zu einem anderen Land
oder zum Bund zu verstehen ist,

3. bezüglich der Erlassung von Verordnungen (Art. 14 Abs. 2 dritter Satz
B-VG) sich die Zuständigkeiten nach § 124 Abs. 2,

4. bezüglich der Ausübung der Diensthoheit sich die Zuständigkeit nach § 2
richtet,

5. sofern diese Vorschriften auf andere dienstrechtliche Bestimmungen
verweisen, deren Inhalt für Landeslehrer in diesem Bundesgesetz gere-
gelt wird, die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
treten,

6. die Führung des Pensionskontos nach Abschnitt XIII des Pensionsgeset-
zes 1965 durch die Dienstbehörden nach § 2 erfolgt,

7. Landeslehrern,
a) die in ihrer Funktion als Direktor-Stellvertreter an Berufsschulen die

Schulleiter vertreten, ohne mit der Leitung der Schule betraut worden
zu sein (§ 27 Abs. 2), oder

b) die Schulleiter vertreten, ohne Direktor-Stellvertreter zu sein oder mit
der Leitungsfunktion betraut worden zu sein (§ 27 Abs. 2),

für jeden Tag der Vertretung eine Vergütung in Höhe des verhältnismäßi-
gen Teils der sich nach den Bestimmungen des § 57 des Gehaltsgeset-
zes 1956 richtenden Dienstzulage gebührt,

8. Landeslehrern, die an Berufsschulen Direktor-Stellvertreter vertreten,
ohne mit einer solchen Funktion betraut worden zu sein (§ 27 Abs. 2), für
jeden Tag der Vertretung eine Vergütung in Höhe des verhältnismäßigen
Teils der sich nach den Bestimmungen des § 58 des Gehaltsgesetzes
1956 richtenden Dienstzulage gebührt,

9.1) einer Landeslehrperson, der eine Freistellung gemäß § 52 Abs. 3a ge-
währt wird, für das Schuljahr das Gehalt gebührt, das jeweils gemessen
nach der Anzahl der Öffnungstage der Schule dem Durchschnitt der
während der Dienstleistungszeit der Schule zu erbringenden Unter-
richtsverpflichtung und dem Entfall der Dienstleistung während der Frei-

1) § 106 Abs. 2, die Ziffern 9 und 10 treten mit 1. September 2020 in Kraft.
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stellung entspricht, und § 12g Abs. 1 bis 3 GehG sinngemäß anzuwen-
den sind,

10.1) Landeslehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2 die Dienstzulage nach
§ 57 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 anstelle in der im § 57 Abs. 2 lit. c
des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Höhe in der nachstehend ange-
führten Höhe gebührt:

(3) Abs. 2 Z 9 ist auf Landeslehrer, die vor dem 1. September 1998 aus dem
Dienststand ausgeschieden sind, nicht anzuwenden.

(4) Landeslehrer, die vor dem 1. Jänner 2005 in ein öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis zu einem Land aufgenommen worden sind und sich am 31. De-
zember 2004 im Dienststand befunden haben, sind im Falle einer nach dem
31. Dezember 2004 wirksam werdenden Ernennung in ein öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis

1. zum Bund oder
2. zu einem Land als Landeslehrer oder land- und forstwirtschaftlicher Lan-

deslehrer
in pensionsrechtlicher Hinsicht Bundesbeamten gleichgestellt, die sich am
31. Dezember 2004 im Dienststand befunden haben.

(5) Die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegenden Landes-
lehrpersonen werden in das durch Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 32/2015 neu ge-
schaffene Besoldungssystem gemäß den §§ 169c und 169d GehG übergeleitet.

Vertretungsabgeltung für Landeslehrpersonen

§ 106a. Der mit Leitungsaufgaben teilbetrauten Landeslehrperson (§ 49a
Abs. 1 erster Satz) gebührt für die Dauer dieser Teilbetrauung eine Vergütung.
Diese ist nach den Bestimmungen über die Dienstzulage nach § 57 GehG, allen-
falls iVm § 106 Abs. 2 Z 9 und dem Ausmaß der Teilbetrauung zu bemessen.
Bei einer Teilbetrauung nach § 49a Abs. 3 letzter Satz richtet sich die Bemes-
sung der Dienstzulage nach den Bestimmungen über die Dienstzulage nach
§ 58 GehG sowie dem Ausmaß der Teilbetrauung.

1) § 106 Abs. 2, die Ziffern 9 und 10 treten mit 1. September 2020 in Kraft.

in der
Dienstzulagen-

gruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro

I 708,1 756,3 803,3
II 659,6 705,4 749,0
III 543,4 580,6 616,6
IV 483,9 517,4 549,6
V 325,5 346,5 368,9
VI 271,0 289,7 307,0
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Beachte für folgende Bestimmung
Gemäß § 27 Abs. 3 Z 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 3/2001,
in der Zeit vom 1. Jänner 2001 bis 31. Dezember 2004 nicht anzuwenden.
Gemäß § 25 Abs. 3 Z 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 156/
2004, in der Zeit vom 1. Jänner 2005 bis 31. Dezember 2008 nicht anzuwenden.
Gemäß § 24 Abs. 3 Z 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/
2007, in der Zeit vom 1. Jänner 2008 bis 31. Dezember 2016 nicht anzuwenden.
Gemäß § 30 Abs. 3 Z 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/
2016, in der Zeit vom 1. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2021 nicht anzuwenden.

Beitragsverrechnung

§ 107. (1) Der aus Anlaß der Anrechnung von Vordienstzeiten für die Be-
messung des Ruhegenusses zu entrichtende besondere Pensionsbeitrag oder
zu leistende Überweisungsbetrag fließt, soweit im Abs. 2 nicht anderes be-
stimmt ist, dem Bund so lange zu, als dieser den Pensionsaufwand der im § 1
genannten Personen trägt. Das gleiche gilt hinsichtlich der Pensionsbeiträge im
Sinne des § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 und des § 60 des Pensionsgesetzes
1965.

(2) Tritt ein Landeslehrer im unmittelbaren Anschluß an das Ausscheiden
aus einem Dienstverhältnis zu einem Land in ein öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis zu einem anderen Land als Landeslehrer, so ist der Überweisungsbe-
trag gemäß § 311 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes zinsen-
los bis zum Ausscheiden aus dem neuen pensionsversicherungsfreien Dienst-
verhältnis, längstens jedoch solange der Bund die Kosten der Besoldung der im
§ 1 angeführten Personen trägt, gestundet. Der frühere Dienstgeber hat dem
Pensionsversicherungsträger den Übertritt des Landeslehrers anzuzeigen.

(3) Leistungen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die bei der An-
rechnung von Vordienstzeiten für die Bemessung des Ruhegenusses als Bei-
trag gelten, sind von der sie empfangenden Gebietskörperschaft, wenn sie nicht
selbst Trägerin des Pensionsaufwandes ist, an diejenige Gebietskörperschaft zu
überweisen, die im Zeitpunkt der Fälligkeit der einzelnen Leistung den Pensions-
aufwand für den betreffenden Landeslehrer trägt.

(4) Bei teilweiser Tragung der Pensionslast ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3
eine anteilige Überweisung vorzunehmen.

Verrechnung der Beiträge

§ 107a. Die Beiträge im Sinne des § 13a des Pensionsgesetzes 1965 flie-
ßen dem Bund zu.

Gewährung außerordentlicher Zulagen,
Versorgungsgenüsse und Zuwendungen

§ 108. (1) Es können gewährt werden:
1. Landeslehrern im aktiven Dienstverhältnis persönliche für den Ruhegenuß

anrechenbare außerordentliche Zulagen,
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2. Landeslehrern und deren Hinterbliebenen außerordentliche Zulagen zu
den normalmäßigen Ruhe- und Versorgungsgenüssen,

3. Landeslehrern und deren Hinterbliebenen außerordentliche Versorgungs-
genüsse und Zuwendungen.

(2) Auf die Gewährung von außerordentlichen Zulagen, Versorgungsgenüs-
sen und Zuwendungen im Sinne des Abs. 1 besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Außerordentliche Zulagen, Versorgungsgenüsse und Zuwendungen im
Sinne des Abs. 1 dürfen nur insoweit gewährt werden, als dies zur Beseitigung
von Härten angemessen ist; die Gewährung kann, wenn die Umstände, unter
denen sie erfolgte, sich ändern, jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

9. Abschnitt

KRANKEN- UND UNFALLFÜRSORGEEINRICHTUNGEN

Dienstrechtliche Krankenfürsorgeeinrichtungen

§ 109. (1) Für die Landeslehrer können durch Landesgesetz dienstrechtli-
che Krankenfürsorgeeinrichtungen geschaffen werden.

(2) (Grundsatzbestimmung) Die Regelung der dienstrechtlichen Kranken-
fürsorgeeinrichtungen hat vorzusehen, daß der Dienstgeber Leistungen an die
Landeslehrer des Aktiv- und Ruhestandes und an deren Angehörige bezie-
hungsweise Hinterbliebene zu erbringen hat, die derart festzulegen sind, daß sie
jenen, die nach den jeweiligen bundesgesetzlichen Vorschriften über die Kran-
kenversicherung den Bundesbeamten und ihren Angehörigen beziehungsweise
Hinterbliebenen zustehen, in ihrer Gesamtheit mindestens gleichwertig sind; der
Kreis der Angehörigen beziehungsweise Hinterbliebenen hat sich hiebei nach
diesen bundesgesetzlichen Vorschriften zu richten.

(3) (Grundsatzbestimmung) In den nach Abs. 1 ergehenden Landesgeset-
zen können Beiträge der Landeslehrer des Aktiv- und Ruhestandes beziehungs-
weise deren Hinterbliebene für dienstrechtliche Krankenfürsorgeeinrichtungen
vorgesehen werden.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

Dienstrechtliche Unfallfürsorgeeinrichtungen

§ 110. (1) Für die Landeslehrer können durch Landesgesetz dienstrechtli-
che Unfallfürsorgeeinrichtungen geschaffen werden.

(2) (Grundsatzbestimmung) Die Regelung der dienstrechtlichen Unfallfür-
sorgeeinrichtungen hat vorzusehen, daß der Dienstgeber im Falle eines Dienst-
unfalles oder einer Berufskrankheit des Landeslehrers Leistungen zu erbringen
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hat, die in ihrer Gesamtheit den Leistungen nach den jeweiligen bundesgesetz-
lichen Vorschriften über die Unfallversicherung der Bundesbeamten mindestens
gleichwertig sind; der Kreis der Begünstigten hat sich hiebei nach diesen bun-
desgesetzlichen Vorschriften zu richten.

(3) (Grundsatzbestimmung) In den nach Abs. 1 ergehenden Landesgeset-
zen dürfen Beiträge der Landeslehrer für dienstrechtliche Unfallfürsorgeeinrich-
tungen nicht vorgesehen werden.

10. Abschnitt

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ DER LEHRER

§ 111. Die Bestimmungen dieses Abschnittes regeln die Sicherheit sowie
den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Landeslehrer bei der dienst-
lichen Tätigkeit in öffentlichen Pflichtschulen. Hiezu sind alle zum Schutz des
Lebens, der Gesundheit und Sittlichkeit der Lehrer erforderlichen Maßnahmen
einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur In-
formation und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten Orga-
nisation und der erforderlichen Mittel zu treffen.

§ 112. (1) Das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz – B-BSG, BGBl. I Nr. 70/
1999, findet – mit Ausnahme der in § 113 angeführten Bestimmungen – in seiner
jeweils geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass

1. sich der in § 1 Abs. 1 enthaltene Verweis auf Bedienstete in Dienststellen
des Bundes auf in öffentlichen Pflichtschulen verwendete Landeslehrer
bezieht;

2. an die Stelle des Begriffes „Bund“ der Begriff „Land“ im jeweils richtigen
grammatikalischen Zusammenhang tritt;

3. an die Stelle des Begriffes „Dienststellenleiter“ der Begriff „Schulleiter“ im
jeweils richtigen grammatikalischen Zusammenhang tritt;

4. an die Stelle der „Organe der Arbeitsinspektion“ die nach landesgesetzli-
chen Vorschriften zur Überprüfung der Einhaltung der den Dienstgeber
treffenden gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz der Dienstnehmer
jeweils berufenen Organe treten;

5. insoweit nach den Abschnitten 1 bis 6 obersten Bundesorganen Zustän-
digkeiten zukommen, an deren Stelle die landesgesetzlich hiezu beru-
fene Behörde tritt;

6. an die Stelle der Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung von Verord-
nungen die Ermächtigung der landesgesetzlich hiezu berufenen Behör-
den zur Erlassung von Verordnungen tritt,

7. Dienststellen im Sinne dieses Abschnittes alle öffentlichen Pflichtschulen
sind;

8. Zentralstelle im Sinne dieses Abschnittes jeweils jene Behörde ist, die
durch die gemäß Art. 14 Abs. 4 lit. a B-VG erlassenen Landesgesetze
zur Ausübung der Diensthoheit berufen ist;

9. Ressorts im Sinne dieses Abschnittes die Zentralstellen mit den ihnen
nachgeordneten Dienststellen sind;
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10. betreffend den Geltungsbereich und die Dienstbehörden der 1. Abschnitt
dieses Bundesgesetzes

anzuwenden ist.
(2) Die Erlassung von Durchführungsverordnungen zu diesem Abschnitt

steht den Ländern zu.

Beachte für folgende Bestimmung
Grundsatzbestimmung

§ 113. § 1 Abs. 2 und 3, § 2 Abs. 3 und 5, § 3 Abs. 5, § 10, § 11 Abs. 2, § 18
Z 3, § 88 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 3 und 4, § 91 Abs. 4, § 92, § 107 und § 108
B-BSG sowie die Bestimmungen des 7. und des 9. Abschnittes des B-BSG sind
nicht anzuwenden .

Verordnungen zum 1. bis 6. Abschnitt des B-BSG

§ 113a. Bis zur Erlassung von Durchführungsverordnungen der Länder zu
den jeweiligen Regelungsinhalten gelten mit den sich aus § 112 Abs. 1 Z 1 bis
10 ergebenden Maßgaben folgende Verordnungen im Anwendungsbereich die-
ses Bundesgesetzes als Bundesgesetze:

1. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bundesbediens-
teten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln (Bundes-Arbeitsmittelverord-
nung – B-AM-VO), BGBl. II Nr. 392/2002, in der Fassung der Verordnung
BGBl. II Nr. 293/2005,

2. Verordnung der Bundesregierung, mit der Anforderungen an Arbeitsstät-
ten von Dienststellen des Bundes festgelegt werden (Bundes-Arbeits-
stättenverordnung – B-AStV), BGBl. II Nr. 352/2002, in der Fassung der
Verordnungen BGBl. II Nr. 291/2011 sowie BGBl. II Nr. 356/2013,

3. Verordnung der Bundesregierung über Grenzwerte für Arbeitsstoffe so-
wie über krebserzeugende und fortpflanzungsgefährdende (reprodukti-
onstoxische) Arbeitsstoffe (Bundes-Grenzwerteverordnung – B-GKV),
BGBl. II Nr. 393/2002, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 177/
2021,

4. Verordnung der Bundesregierung über die Gesundheitsüberwachung am
Arbeitsplatz (B-VGÜ), BGBl. II Nr. 15/2000, in der Fassung der Verord-
nung BGBl. II Nr. 294/2005,

5. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bundesbediens-
teten bei Bildschirmarbeit (B-BS-V), BGBl. II Nr. 453/1999,

6. Verordnung der Bundesregierung über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente (B-DOK-VO), BGBl. II Nr. 452/1999,

7. Verordnung der Bundesregierung über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung (B-Kenn-V), BGBl. II Nr. 414/1999, in der
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 94/2016,

8. Verordnung über den Schutz der Bundesbediensteten gegen Gefähr-
dung durch biologische Arbeitsstoffe (Bundes-Verordnung biologische
Arbeitsstoffe – B-VbA), BGBl. II Nr. 415/1999, in der Fassung der Verord-
nung BGBl. II Nr. 424/2020,
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9. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
explosionsfähigen Atmosphären (B-VEXAT), BGBl. II Nr. 156/2005, in
der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 94/2016,

10. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (B-VOLV), BGBl. II Nr. 90/
2006,

11. Verordnung der Bundesregierung zum Schutz der Sicherheit und der Ge-
sundheit der Dienstnehmer/innen des Bundes vor Gefahren durch den
elektrischen Strom (Bundes-Elektroschutzverordnung – B-ESV), BGBl. II
Nr. 121/2017,

12. Verordnung der Bundesregierung über den Nachweis der Fachkennt-
nisse (Bundes-Fachkenntnisnachweis-Verordnung – B-FK-V), BGBl. II
Nr. 229/2007,

13. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
der Einwirkung durch optische Strahlung (Verordnung optische Strahlung
Bund – B-VOPST), BGBl. II Nr. 291/2011,

14. Verordnung der Bundesregierung zum Schutz der Bediensteten vor Ver-
letzungen durch scharfe oder spitze medizinische Instrumente (Nadel-
stichverordnung Bund – B-NastV), BGBl. II Nr. 50/2015,

15. Verordnung der Bundesregierung über die Zuordnung von Dienststellen
und Dienststellenteilen zu Gefahrenklassen (Gefahrenklassen-Verord-
nung), BGBl. II Nr. 239/2002, in der Fassung der Verordnung BGBl. II
Nr. 221/2006,

16. Verordnung der Bundesregierung über die Sicherheitsvertrauensperso-
nen (B-SVP-VO), BGBl. II Nr. 14/2000,

17. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
der Einwirkung durch elektromagnetische Felder (Verordnung elektro-
magnetische Felder Bund – B-VEMF), BGBl. II Nr. 384/2016,

18. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten
durch persönliche Schutzausrüstung (Verordnung Persönliche Schutz-
ausrüstung Bund – B-PSA-V), BGBl. II Nr. 120/2017.

Zulässiges Verhalten bei Gefahr

§ 113b. Ein Landeslehrer, der bei ernster und unmittelbarer Gefahr für Le-
ben und Gesundheit den Gefahrenbereich verlässt und

1. den keine mit spezifischen staatlichen Tätigkeiten, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Si-
cherheit, bei drohender Gefahr und in Katastrophenfällen sowie bei Alarm-
und Einsatzübungen, verbundenen besonderen Dienstpflichten insbeson-
dere zur Hilfeleistung oder Gefahrenabwehr treffen und

2. der weiters die ihm nach den schulrechtlichen Vorschriften obliegenden
Aufsichtspflichten erfüllt hat,

darf deshalb weder im Zusammenhang mit seinem Dienstverhältnis – insbeson-
dere bei der Leistungsfeststellung, der dienstlichen Verwendung und dem beruf-
lichen Aufstieg – benachteiligt noch disziplinär zur Verantwortung gezogen oder
gekündigt werden. Das Gleiche gilt, wenn ein Landeslehrer unter Berücksichti-
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gung seiner Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden technischen Mittel
selbst Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr trifft, weil er die sonst zuständigen
Personen nicht erreicht, es sei denn, seine Handlungsweise war grob fahrlässig.

Kontrollmaßnahmen

§ 113c. Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und tech-
nischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist unzulässig.

Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

§ 113d. (1) Der Dienstgeber hat Sicherheitsvertrauenspersonen in ausrei-
chender Anzahl zu bestellen.

(2) Der Dienstgeber hat sicherzustellen, dass den Sicherheitsvertrauens-
personen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit unter Anrechnung
auf ihre Dienstzeit zur Verfügung steht. Den Sicherheitsvertrauenspersonen
sind die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Behelfe und Mittel zur
Verfügung zu stellen. Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind angemessen zu
unterweisen.

(3) Die Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen berührt nicht die Ver-
antwortlichkeit des Dienstgebers für die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Abschnittes. Den Sicherheitsvertrauenspersonen kann diese Verantwortlichkeit
nicht rechtswirksam übertragen werden.
§ 15 B-BSG gilt auch für Sicherheitsvertrauenspersonen.

(4) Landeslehrer, die als Sicherheitsvertrauenspersonen beschäftigt sind,
dürfen deshalb weder im Zusammenhang mit ihrem Dienstverhältnis – insbe-
sondere bei der Leistungsfeststellung, der dienstlichen Verwendung und dem
beruflichen Aufstieg – benachteiligt noch disziplinär zur Verantwortung gezogen
oder gekündigt werden.

(5) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind bei der Ausübung ihrer in die-
sem Abschnitt geregelten Aufgaben an keine Weisungen gebunden.

(6) Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, hinsichtlich
1. der Anzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen,
2. der Mitwirkung der Personalvertretung bei deren Bestellung,
3. deren Bestellung für einzelne zur Dienststelle gehörende Arbeitsstätten

bzw. auswärtige Arbeitsstellen,
4. der Bestellungsdauer und der erforderlichen Fachkenntnisse der Sicher-

heitsvertrauenspersonen
Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

Bestellung von Präventivfachkräften

§ 113e. (1) Der Dienstgeber hat eine angemessene sicherheitstechnische
und arbeitsmedizinische Betreuung einzurichten. Zu diesem Zweck hat er dafür
zu sorgen, dass jeder Dienststelle eine ausreichende Anzahl an Sicherheitsfach-
kräften und Arbeitsmedizinern zur Verfügung steht. Dies enthebt den Dienst-
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geber nicht von seiner Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Bestimmungen
dieses Abschnittes. Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner werden im fol-
genden als Präventivfachkräfte bezeichnet.

(2) Der Dienstgeber hat seine Verpflichtung zur Einrichtung einer angemes-
senen sicherheitstechnischen Betreuung zu erfüllen

1. durch Inanspruchnahme geeigneter Bediensteter (eigene Sicherheitsfach-
kräfte) oder,

2. soweit solche nicht zur Verfügung stehen, durch Inanspruchnahme exter-
ner Sicherheitsfachkräfte oder eines sicherheitstechnischen Zentrums
nach § 75 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994, in
seiner jeweils geltenden Fassung, das in der aktuellen Liste der sicher-
heitstechnischen Zentren der Bundesministerin oder des Bundesministers
für Arbeit, Familie und Jugend eingetragen ist.

(3) Als Sicherheitsfachkräfte dürfen nur Personen herangezogen werden, die
die erforderlichen Fachkenntnisse in Form einer nach § 74 des ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetzes anerkannten Fachausbildung nachweisen.

(4) Landeslehrer, die vor dem 1. September 2004 nachweislich als Sicher-
heitstechniker in einer Dienststelle des Landes bestellt wurden und seither unun-
terbrochen als Sicherheitstechniker tätig waren, oder vor dem 1. September
2004 nachweislich mindestens drei Jahre als Sicherheitstechniker in einer
Dienststelle des Landes bestellt waren und einen Lehrgang für Sicherheitstech-
niker in der Dauer von mindestens zwei Wochen absolviert haben, dürfen ohne
den Nachweis der erforderlichen Fachkenntnisse einer gemäß § 74 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes anerkannten Fachausbildung als Sicherheitsfach-
kraft bestellt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. im Zeitpunkt der erstmaligen Beschäftigung als Sicherheitstechniker müs-
sen diese Landeslehrer zumindest jene Fachkenntnisse besessen haben,
die jenen entsprachen, die nach den hiefür zu diesem Zeitpunkt geltenden
Rechtsvorschriften für die Verleihung der Standesbezeichnung „Ingenieur“
Voraussetzung waren;

2. ferner müssen diese Landeslehrer das für ihre Tätigkeit notwendige Wis-
sen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik sowie entsprechende Erfah-
rungen in Dienststellen und Kenntnisse über die Bedienstetenschutzvor-
schriften besitzen.

(5) Der Dienstgeber kann Landeslehrer, die ein Drittel der Fachausbildung
zur Sicherheitsfachkraft absolviert haben, für einen Zeitraum von höchstens
zwei Jahren als Sicherheitsfachkräfte bestellen, wenn sie seit mindestens drei
Jahren in einer Dienststelle des Landes beschäftigt sind.

(6) Sicherheitsfachkräfte sind bei der Anwendung ihrer Fachkunde weisungs-
frei.

(7) Der Dienstgeber hat seine Verpflichtung zur Einrichtung einer angemes-
senen arbeitsmedizinischen Betreuung zu erfüllen

1. durch Inanspruchnahme geeigneter Bediensteter (eigene Arbeitsmedizi-
ner) oder,

2. soweit solche nicht zur Verfügung stehen, durch Inanspruchnahme exter-
ner Arbeitsmediziner oder eines arbeitsmedizinischen Zentrums nach § 80
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des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, das in der aktuellen Liste der
arbeitsmedizinischen Zentren der Bundesministerin oder des Bundes-
ministers für Arbeit, Familie und Jugend eingetragen ist.

Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen herangezogen werden, die zur selbst-
ständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des Ärztegesetzes 1998,
BGBl. I Nr. 169, in seiner jeweils geltenden Fassung, berechtigt sind und eine
von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz anerkannte arbeitsmedizinische Ausbildung
absolviert haben.

(8) Zur Ergänzung und Optimierung der sicherheitstechnischen und arbeits-
medizinischen Betreuung von Bediensteten kann der Dienstgeber entsprechend
der in einer Dienststelle gegebenen Gefährdungs- und Belastungssituation ne-
ben den Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern auch andere geeignete
Fachleute wie Chemiker, Toxikologen, Ergonomen und Arbeitspsychologen hin-
zuziehen.

(9) Der Dienstgeber hat den Präventivfachkräften sowie den in Abs. 8 ge-
nannten Fachleuten

1. alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und Unter-
lagen und

2. das notwendige Hilfspersonal und die erforderlichen Räume, Ausstattung
und Mittel, soweit diese nicht von den Präventivfachkräften selbst beige-
stellt werden,

zur Verfügung zu stellen.

(10) Werden Landeslehrer als Präventivfachkräfte verwendet, so ist diesen
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit unter Anrechnung auf die
Dienstzeit zu gewähren. Landeslehrer, die als Präventivfachkräfte verwendet
werden, dürfen deshalb weder im Zusammenhang mit ihrem Dienstverhältnis –
insbesondere bei der Leistungsfeststellung, der dienstlichen Verwendung und
dem beruflichen Aufstieg – benachteiligt noch disziplinär zur Verantwortung ge-
zogen oder gekündigt werden.

§ 113f. (1) Die Präventivfachkräfte haben
1. den Dienstgeber, die Bediensteten, die Sicherheitsvertrauenspersonen

und die zuständigen Organe der Personalvertretung auf den Gebieten der
Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingun-
gen bezogenen Gesundheitsförderung und der menschengerechten Ar-
beitsgestaltung zu beraten und

2. den Dienstgeber bei der Erfüllung seiner Pflichten auf diesen Gebieten zu
unterstützen.

(2) Die Präventivfachkräfte sowie die in § 113e Abs. 8 genannten Fachleute
haben Aufzeichnungen über die geleistete Präventionszeit und die nach diesem
Abschnitt durchgeführten Tätigkeiten zu führen, insbesondere auch über die von
ihnen durchgeführten Besichtigungen und Untersuchungen sowie deren Ergeb-
nisse. Den Sicherheitsvertrauenspersonen ist auf Verlangen Einsicht in diese
Unterlagen zu gewähren.
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(3) Die Präventivfachkräfte haben die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben fest-
gestellten Missstände neben dem Dienstgeber auch dem nach landesgesetzli-
chen Vorschriften zur Überprüfung und Einhaltung der den Dienstgeber treffen-
den gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz der Landesbediensteten berufe-
nen Organ und den Sicherheitsvertrauenspersonen mitzuteilen.

(4) Stellen Präventivfachkräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben eine ernste
oder unmittelbare Gefahr für die Sicherheit oder die Gesundheit der Bedienste-
ten fest, so haben sie unverzüglich neben dem Dienstgeber die betroffenen Be-
diensteten, das nach landesgesetzlichen Vorschriften zur Überprüfung und Ein-
haltung der den Dienstgeber treffenden gesetzlichen Verpflichtungen zum
Schutz der Landesbediensteten jeweils berufenen Organ und die Sicherheits-
vertrauenspersonen zu informieren und Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr
vorzuschlagen.

§ 113g. Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, zu den §§ 113e und 113f
hinsichtlich

1. einer allfälligen Präventionszeit der Präventivfachkräfte,
2. deren Aufzeichnungen und Berichte,
3. deren Einbeziehung und Information durch den Dienstgeber,
4. der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsfachkräften, Arbeitsmedizinern,

sonstigen Fachleuten gemäß § 113e Abs. 8 und Personalvertretungs-
organen,

5. der Meldung von Missständen,
6. der Abberufung von Präventivfachkräften,
7. der allfälligen Einrichtung von Arbeitsschutzausschüssen und deren Zu-

sammensetzung sowie der Entsendung von Vertretern in diese,
8. des notwendigen Fach- und Hilfspersonals für Sicherheitsfachkräfte sowie
9. der allfälligen Fortbildung der eigenen Präventivfachkräfte

Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

11. Abschnitt

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 115. (1) Der Monatsbezug der in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis teilbeschäftigten Landeslehrer für einzelne Unterrichtsgegenstände, ins-
besondere der Lehrer für Werkerziehung, beträgt für jede Wochenstunde 4,4 vH
des Monatsbezuges eines vollbeschäftigten Landeslehrers der entsprechenden
Verwendungsgruppe.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2002)
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003)
(4) Die Bezüge auf Grund der Abs. 1 bis 3 dürfen den Monatsbezug eines

vollbeschäftigten Landeslehrers der entsprechenden Verwendungsgruppe nicht
übersteigen.

(5) Die Vollbeschäftigung der im Abs. 1 genannten Landeslehrer ist anzu-
streben.
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(6) Auf Verfahren zur Besetzung von schulfesten Stellen, die vor dem 1. Sep-
tember 2008 ausgeschrieben wurden, finden die §§ 24 bis 26a in der zum Zeit-
punkt der Ausschreibung geltenden Fassung weiterhin Anwendung.

(7)1) Auf Lehrer, die am 31. August 2008 eine schulfeste Stelle inne hatten
oder denen eine solche gemäß Abs. 6 verliehen wurde, sind § 8 Abs. 2, § 13
Abs. 4, § 15 Abs. 4, § 19 Abs. 2 und 4, § 24 Abs. 4 und 5 und die §§ 25 bis 26a,
soweit sich diese Bestimmungen auf die Schulfestigkeit beziehen, in der zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

§ 115a. (1) Zeiten einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung, die nach
§ 44a in einer bis zum 31. August 2001 geltenden Fassung gewährt worden
sind, sind auf die Obergrenze nach § 45 Abs. 3 anzurechnen. Nicht anzurech-
nen sind jedoch Zeiten einer Herabsetzung der Wochendienstzeit, die vor dem
Ablauf des 30. Juni 1991 nach § 44a zur Pflege eines eigenen Kindes, eines
Wahl- oder Pflegekindes oder eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des
Landeslehrers angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder)
sein Ehegatte aufkommen, gewährt worden sind.

(2) Auf Zeiten, für die eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den
§§ 44a oder 44b in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung gewährt wor-
den ist, sind ansonsten die §§ 44a bis 44e und die darauf Bezug nehmenden
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und des Gehaltsgesetzes 1956 – alle in
der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung – weiterhin anzuwenden. Dies gilt
auch dann, wenn solche Zeiten nach Ablauf des 30. Juni 1997 enden.

(3) Lehrpflichtermäßigungen im öffentlichen Interesse, die nach § 44 in der
bis zum 31. August 1993 geltenden Fassung gewährt wurden, sind auf das Ge-
samtausmaß von zehn Jahren gemäß § 44 Abs. 4 in der ab 1. September 1993
geltenden Fassung, höchstens jedoch mit fünf Jahren anzurechnen.

(4) Auf Zeiten einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach § 44 Abs. 7 in
der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung sind § 44 Abs. 7 und 8 in der bis
zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung und § 22 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes
1956 in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(5) Das Außerkrafttreten des § 44 Abs. 7 mit 30. Juni 1997 bewirkt kein vor-
zeitiges Enden einer nach dieser Bestimmung erfolgten Ermäßigung der Lehr-
verpflichtung.

(6) Zeiten einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach § 44 Abs. 7 in der
bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung sind auf die Höchstdauer der He-
rabsetzung der Wochendienstzeit bzw. der Jahresnorm nach § 45 nicht anzu-
rechnen.

§ 115b. (1) Vor Ablauf des 31. Dezember 1995 eingeleitete Verfahren zur
Versetzung in den Ruhestand nach § 12 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des
31. Dezember 1995 geltenden Fassung sind nach den bis zum Ablauf des
31. Dezember 1995 geltenden Bestimmungen zu Ende zu führen.

1) Siehe auch Fußnote zu den §§ 24 Abs. 4 und 5, 25, 26 und 26a.
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(2) Der Landeslehrer des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen durch
Ernennung wieder in den Dienststand aufgenommen werden, wenn er

1. im Fall des § 12 Abs. 1 Z 2 oder 3 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember
1995 geltenden Fassung oder

2. im Fall des § 12 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 gel-
tenden Fassung

seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des Landeslehrers ist
nicht erforderlich. § 14 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden.

Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen
Landeslehrpersonen mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit

§ 115d. (1) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Landeslehrpersonen kön-
nen durch schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen,
ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken,
in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, wenn sie zum Zeitpunkt der Wirk-
samkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamt-
dienstzeit von 40 Jahren aufweisen. § 13c Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzu-
wenden.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
1. die ruhegenussfähige Landesdienstzeit im Sinne des § 6 Abs. 2 des Pen-

sionsgesetzes 1965, wobei Teilbeschäftigungszeiten immer voll zu zählen
sind,

2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 des Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder
nach § 164 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl.
Nr. 559/1978, in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach § 308
Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war
oder ist oder für die die Landeslehrperson einen besonderen Pensionsbei-
trag geleistet oder noch zu leisten hat,

2 a. bei Landeslehrpersonen, auf die § 1 Abs. 14 Pensionsgesetz 1965 anzu-
wenden ist: Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 ASVG,
nach § 172 GSVG oder nach § 164 BSVG in Höhe von 7% der Berech-
nungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder
§ 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist, oder für die die Landeslehr-
person einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten
hat,

3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes,
4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a

ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 sowie 5 und
6 decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Landesdienstzeit
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder ent-
sprechenden Bestimmungen,

5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG),
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6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie
7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.

Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
(3) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Landeslehrpersonen des Dienststan-

des können durch nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitra-
ges bewirken, dass

1. beitragsfrei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2
lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 sowie

2. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1
BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,

als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.
(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der
1. nach Abs. 3 Z 1 nachgekauften Zeiten 22,8% der am Tag des Antrags auf

nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und

2. nach Abs. 3 Z 2 nachgekauften Zeiten 22,8% der dreißigfachen Mindest-
beitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG

und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel davon. Diese Beträge erhöhen sich
für Landeslehrpersonen, die den Antrag auf Nachkauf nach dem vollendeten
55. bis zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% und nach dem vollendeten 60. Le-
bensjahr um 134% (Risikozuschlag).

(5) Auf Antrag der Landeslehrperson des Dienststandes ist für nach den je-
weils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete
Zeiten, die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienst-
zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der sei-
nerzeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den
Bund zu leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallen-
den Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf
drei Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich der Refe-
renzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 GehG seit dem Monat der Auszahlung des Erstat-
tungsbetrages an die Landeslehrperson bis zum Datum des Antrages auf nach-
trägliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbe-
trages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist von
der Landeslehrperson zu erbringen und der Monat der Auszahlung des Erstat-
tungsbetrages von ihr glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden dabei
jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit anzu-
rechnen gewesen wären.

(6) Landeslehrpersonen des Dienststandes können eine bescheidmäßige
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen
des Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 115d Abs. 3 bis
5a in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind
der Landeslehrperson auf Antrag im beantragten Ausmaß rückzuerstatten. Die
zu erstattenden besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeit-
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punkt ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den
§§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.

Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen
Landeslehrpersonen mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit

§ 115f. (1) Nach dem 31. Dezember 1953 geborene Landeslehrpersonen
können durch schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu wol-
len, ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewir-
ken, in dem sie das 62. Lebensjahr vollenden, wenn sie zum Zeitpunkt der Wirk-
samkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienst-
zeit von 42 Jahren aufweisen. § 13c Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
1. die ruhegenussfähige Landesdienstzeit im Sinne des § 6 Abs. 2 des Pen-

sionsgesetzes 1965, wobei Teilbeschäftigungszeiten immer voll zu zählen
sind,

2. bedingt oder unbedingt als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Zei-
ten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955,
nach § 172 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG),
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-Sozialversicherungsge-
setzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von mindestens 7% der Be-
rechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder
§ 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für die die Landeslehrper-
son einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat,

2a. bei Landeslehrpersonen, auf die § 1 Abs. 14 Pensionsgesetz 1965 anzu-
wenden ist: Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag
nach § 308 ASVG, nach § 172 GSVG oder nach § 164 BSVG in Höhe von
mindestens 7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG,
§ 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist, oder
für die die Landeslehrperson einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet
oder noch zu leisten hat,

3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes,
4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a

ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 und 5 de-
cken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Landesdienstzeit
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder ent-
sprechenden Bestimmungen,

5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG) sowie
6. nach Abs. 3 oder nach § 104 Abs. 1 in der am 30. Dezember 2010 gelten-

den Fassung des Pensionsgesetzes 1965 nachgekaufte Zeiten (ausge-
nommen Schul- und Studienzeiten sowie Zeiten vor der Vollendung des
18. Lebensjahres).

Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
(3) Auf Antrag der Landeslehrperson des Dienststandes ist für nach den je-

weils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete
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Zeiten, die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzei-
ten nach § 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seiner-
zeit empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den
Bund zu leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallen-
den Erstattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf
drei Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich der Refe-
renzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 GehG seit dem Monat der Auszahlung des Erstat-
tungsbetrages an die Landeslehrperson bis zum Datum des Antrages auf nach-
trägliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbe-
trages erhöht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist von
der Landeslehrperson zu erbringen und der Monat der Auszahlung des Erstat-
tungsbetrages von ihr glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden dabei
jene entfertigten Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit anzu-
rechnen gewesen wären.

(4) Landeslehrpersonen des Dienststandes können eine bescheidmäßige
Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen
des Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(5) Von Landeslehrpersonen des Geburtsjahrganges 1954 für den Nachkauf
von Schul- und Studienzeiten gemäß § 115d Abs. 3 bis 5a in der vor der Kund-
machung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, geltenden
Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der Landeslehrperson
rückzuerstatten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils
mit dem dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwer-
tungsfaktor nach den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.

Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 138/2017

§ 115i. (1) Ein Antrag auf Verbrauch von gutgeschriebenen Unterrichts-
stunden für das Schuljahr 2017/2018 gemäß § 50 Abs. 15 in Verbindung mit
Abs. 16a kann abweichend von § 50 Abs. 15 Z 3 bis 31. August 2017 gestellt
werden.

(2) Auf Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf eine ausgeschriebene
Leitungsposition mit Ende Bewerbungsfrist bis spätestens 31. Dezember 2023
beworben haben, ist § 26 Abs. 6 Z 2 und § 26b Abs. 2 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Auf Leiterinnen und Leiter, deren Ernennung vor dem 1. Jänner 2023
wirksam geworden ist, ist § 26b Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2022 gel-
tenden Fassung anzuwenden.

(4) Bei der Besetzung von Planstellen für Schulleitungen, für die die Kollegien
der Landesschulräte oder des Stadtschulrates für Wien bis spätestens 31. Dezem-
ber 2018 Besetzungsvorschläge beschlossen haben, ist § 26 Abs. 6 und 7 jeweils
in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(5) Die Frist gemäß § 26b Abs. 2 letzter Satz in der Fassung ab 1. Jänner
2019 verlängert sich auf Antrag längstens um jene Zeiträume, die gemäß § 26a
Abs. 2 in der bis 31. Dezember 2018 geltenden Fassung einzurechnen waren.
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(6) Kann die Verpflichtung zur Absolvierung des Schulmanagementkurses –
Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang gemäß § 26b) Abs. 2 aufgrund von
Maßnahmen zu COVID-19 nicht rechtzeitig erfüllt werden, hat die landesge-
setzlich zuständige Behörde auf Antrag der Inhaberin oder des Inhabers der
Leitungsfunktion die für die Absolvierung vorgesehene Frist um ein Jahr zu er-
strecken. Diese Erstreckung bewirkt eine Verlängerung der Funktionsdauer im
Sinne des § 26b Abs. 1 um ein Jahr.

§ 116. Auf Grund der bisherigen Vorschriften zuerkannte besoldungs- oder
pensionsrechtliche Ansprüche von Landeslehrern des Dienst- und Ruhestandes
oder ihrer Hinterbliebenen beziehungsweise Angehörigen bleiben unberührt.

§ 117. Volksschullehrern, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes-
gesetzes an Haupt-, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen verwendet
werden, kann zum Zwecke der Ausbildung zum Lehrer für Neue Mittelschulen
oder für Hauptschulen oder für Sonderschulen oder für Polytechnische Schulen
auf ihr Ansuchen ein Sonderurlaub bis zu einem Jahr gewährt werden, wenn die
Voraussetzungen für eine solche Ausbildung gegeben sind und wichtige dienst-
liche Gründe nicht entgegenstehen.

Datenverarbeitung

§ 119a. (1) Die landesgesetzlich zuständigen Behörden sind als jeweils
Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (im Folgenden: DSGVO), ABl. Nr. L 119 vom 04. 05. 2016
S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 04. 03. 2021 S. 35, je-
weils für ihren Wirkungsbereich ermächtigt, die dienstrechtlichen, arbeits- und
sozialrechtlichen, haushaltsrechtlichen, besoldungsrechtlichen, pensionsrechtli-
chen, organisationsbezogenen, ausbildungsbezogenen und sonstigen mit dem
Rechtsverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang stehenden personenbezo-
genen Daten von Personen, die

1. in einem Dienstverhältnis zum Land als Landeslehrpersonen gemäß § 1
oder als Landesvertragslehrpersonen gemäß Landesvertragslehrperso-
nengesetz 1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/1966, stehen, gestanden sind oder
die Aufnahme in ein solches Rechtsverhältnis anstreben,

2. an Pflichtschulen im Rahmen eines Dienstverhältnisses zum Bund als
Bundeslehrpersonen gemäß § 1 Abs. 1 BDG 1979 oder als Bundesver-
tragslehrpersonen gemäß § 1 Abs. 1 Vertragsbedienstetengesetz 1948 –
VBG, BGBl. Nr. 86/1948, verwendet werden, verwendet worden sind oder
verwendet werden sollen, oder

3. als Lehrpersonen in einem Dienstverhältnis zu einer oder einem Dritten
stehen, gestanden sind oder die Aufnahme in ein solches Rechtsverhält-
nis anstreben, bei denen der Bund und/oder die Länder den wirtschaftli-
chen Aufwand zur Gänze oder zum Teil tragen und die zugehörigen admi-
nistrativen Tätigkeiten durchführen,
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im Sinne des Art. 4 Z 2 DSGVO zu verarbeiten, einander sowie Verantwortlichen
gemäß § 280 Abs. 1 BDG 1979 zu übermitteln (Übermittlung) und zu einem an-
deren in § 280 Abs. 2 BDG 1979 genannten Zweck, als zu demjenigen, zu dem
die personenbezogenen Daten erhoben wurden, zu verarbeiten (Weiterverarbei-
tung). Diese Ermächtigung bezieht sich, soweit zumindest einer der in Art. 9
Abs. 2 DSGVO angeführten Fälle vorliegt, auch auf besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Werden personenbezo-
gene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten durch einen
der genannten Verantwortlichen an Dritte übermittelt, die nicht Verantwortliche
im Sinne dieses Gesetzes sind (Übermittlung an Dritte), so ist diese Übermitt-
lung an Dritte anhand ihrer jeweiligen Rechtsgrundlage zu beurteilen und zu
dokumentieren. Übermitteln Verantwortliche gemäß § 280 Abs. 1 BDG 1979
personenbezogene Daten oder besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten im Sinne des ersten Satzes an Verantwortliche gemäß diesem Absatz, so gilt
dies als Übermittlung im Sinne des § 280 Abs. 1 BDG 1979.

(2) Bei einer Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung gemäß
Abs. 1 finden § 280 Abs. 2 bis 7 BDG 1979, § 280a Abs. 1 bis 7 BDG 1979 und
§ 280b Abs. 2 bis 8 BDG 1979 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle
der Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen die landesgesetzlich vorgesehenen
zuständigen Behörden treten. Die Länder werden ermächtigt, die von der Bun-
desregierung gemäß § 280b Abs. 2 letzter Satz BDG 1979 erlassene Verord-
nung mittels Verordnung für anwendbar zu erklären.

§ 120. § 115 Abs. 3 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung ist auf die im
§ 115 Abs. 1 genannten Landeslehrer, die vor dem 1. Mai 1995 in ein Dienstver-
hältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft aufgenommen worden sind
und seither bis zum Zeitpunkt ihrer Ruhestandsversetzung oder ihres Übertrittes
in den Ruhestand ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer österreichi-
schen Gebietskörperschaft stehen, mit der Maßgabe weiterhin anzuwenden, daß
an die Stelle des Ausdrucks „15 Jahren“ der Ausdruck „zehn Jahren“ tritt.

§ 120a. Auf Landeslehrer, deren provisorisches Dienstverhältnis vor dem
1. Juni 1996 begonnen hat, sind die bis zum 31. Mai 1996 geltenden Vorschrif-
ten über die Definitivstellung weiter anzuwenden.

Leistungsfeststellung

§ 120b. (1) Am 1. September 1996 anhängige Leistungsfeststellungsver-
fahren, die nach den §§ 61 bis 68 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 gel-
tenden Fassung eingeleitet worden sind, sind nach den bisherigen Vorschriften
zu Ende zu führen.

(2) Auf Landeslehrer, über die gemäß § 66 Abs. 1 Z 2 die Feststellung ge-
troffen worden ist, daß sie den von ihnen zu erwartenden Arbeitserfolg nicht auf-
weisen und für die diese Feststellung am 1. September 1996 gültig ist, sind, so-
lange für sie eine Feststellung nach § 66 Abs. 1 Z 2 gültig ist, die §§ 18 und 61
bis 68 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 geltenden Fassung weiter an-
zuwenden.
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§ 121. (1) Solange der Bund ganz oder teilweise die Kosten der Besoldung
der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen trägt (Art. IV des Bundesverfassungsge-
setzes vom 18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215), gelten folgende Bestimmungen:

1. Die Länder haben dem Bund jenen Mehraufwand zu ersetzen, der durch
eine Verwendung von Berufsschullehrern als Erzieher unter Einrechnung
des Erzieherdienstes in die Lehrverpflichtung von Berufsschullehrern ge-
mäß § 52 Abs. 14 entsteht.

2. Der Bund leistet den Ländern, in denen dienstrechtliche Krankenfürsorge-
einrichtungen bestehen, einen Beitrag in der Höhe jenes Betrages, den er
bei Nichtbestehen dieser Einrichtungen für die in Betracht kommenden
Landeslehrer nach bundesgesetzlichen Vorschriften für eine Krankenver-
sicherung zu leisten hätte.

3. Der Bund leistet den Ländern, in denen dienstrechtliche Unfallfürsorge-
einrichtungen bestehen, einen Beitrag in der Höhe jenes Betrages, den er
bei Nichtbestehen dieser Einrichtungen für die in Betracht kommenden
Landeslehrer nach bundesgesetzlichen Vorschriften für eine Unfallversi-
cherung zu leisten hätte.

4. Der durch § 43 Abs. 6 entstehende Aufwand wird den Ländern vom Bund
nicht ersetzt.

(2) Der Bund hat die durch die in § 53 Abs. 3 vorgesehene Berücksichtigung
der Teilnahme an Lehrbesprechungen entstehenden Kosten zur Gänze zu tragen.

§ 121a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze ver-
wiesen wird und nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind diese Bundes-
gesetze in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) § 106 Abs. 2 wird durch Abs. 1 nicht berührt.

§ 121c. Von den Bestimmungen über Ausschreibungs- und Besetzungsver-
fahren bleiben unberührt:

1. § 20 und § 21 Abs. 3 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962,
2. § 4 des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949.

Karenzurlaub

§ 121d. (1) Auf Karenzurlaube, die gemäß § 58 in der bis zum Ablauf des
30. Juni 1997 geltenden Fassung gewährt worden sind, ist § 58 in dieser Fas-
sung weiterhin anzuwenden.

(2) Verwendungen als Lehrer in Vollbeschäftigung im Ausland im Rahmen
eines Lehrervermittlungs- und -austauschprogrammes auf Grund einer zwischen-
staatlichen Vereinbarung sind Fällen des § 58a Abs. 2 Z 2 lit. a gleichzuhalten.

(3) § 58a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/
2001 ist nicht auf Karenzurlaube anzuwenden, die am Tag des In-Kraft-Tretens
des § 58a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001
bereits beendet waren.

(4) Für Karenzurlaube nach § 58a Abs. 2 Z 2, die am Tag des In-Kraft-Tre-
tens des § 58a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001



Band1.Buch : 07-LDG.pod    1183
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1183

1183

§§ 121e–121h LDG 1984

bereits beendet waren, läuft die Frist für eine Antragstellung nach § 58a Abs. 3
bis 30. Juni 2002.

(5) Für Karenzurlaube von vor dem 1. Jänner 2005 in das öffentlich-rechtli-
che Dienstverhältnis aufgenommenen Landeslehrerinnen und Landeslehrern,
die zur Begründung eines Dienstverhältnisses zum Bund als Vertragshochschul-
lehrperson oder als Vertragslehrkraft an einer Praxisschule gewährt werden
oder worden sind, gelten die zeitlichen Obergrenzen des § 58 Abs. 3 nicht. Sol-
che Karenzurlaube sind weiters auf Antrag zur Gänze für zeitabhängige Rechte
zu berücksichtigen, wobei ein derartiger Antrag bei sonstiger Unwirksamkeit
längstens bis zum Ablauf eines Jahres nach Beendigung des Karenzurlaubs
gestellt werden kann. Für solche Karenzurlaube, die zum 1. Oktober 2012 be-
reits beendet waren, können derartige Anträge bis 30. September 2013 gestellt
werden.

(6) Auf vor dem 1. Jänner 2013 gewährte Karenzurlaube sind § 58a sowie
§ 22 Abs. 9 und 9a GehG jeweils in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden. § 22b Abs. 5 GehG ist auf vor dem 1. Jänner 2013
gewährte oder eingetretene Karenzurlaube (Dienstfreistellungen, Außerdienst-
stellungen) nicht anzuwenden.

Außerdienststellung

§ 121e. Einem Landeslehrer, der für die Ausübung einer Funktion gemäß
§ 59b einen Karenzurlaub gemäß § 58 in der ab 1. Juli 1997 geltenden Fassung
in Anspruch genommen hat, ist dieser Karenzurlaub für die Zeit ab 1. Juli 1997
oder ab einem von ihm gewählten späteren Monatsersten in eine Außerdienst-
stellung gemäß § 59b umzuwandeln, wenn er

1. dies beantragt und
2. für diese Zeit nachträglich einen Pensionsbeitrag nach § 22 des Gehalts-

gesetzes 1956 leistet.

Sonderurlaub

§ 121f. Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Bestimmung aufrechte Son-
derurlaube, welche nach § 57 für eine drei Monate übersteigende Dauer ge-
währt wurden, enden spätestens mit Ablauf des 31. August 2002. Danach wirk-
sam werdende, nach § 57 für eine drei Monate übersteigende Dauer gewährte
Sonderurlaube enden jedenfalls mit Ablauf der Dauer von drei Monaten.

Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2004

§ 121g. § 58a Abs. 2 Z 2 lit. e gilt nur für am 1. Jänner 2005 noch nicht been-
dete und nach dem 31. Dezember 2004 neu angetretene Karenzurlaube.

Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2011

§ 121h. In vor dem 1. Jänner 2012 eingeleiteten Disziplinarverfahren sowie
auf vor dem 1. Jänner 2012 ausgesprochene (vorläufige) Suspendierungen sind
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die am 31. Dezember 2011 diesbezüglich geltenden Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes weiter anzuwenden.

Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2015

§ 121i. Die Aufzeichnungen über Belehrungen oder Ermahnungen, die vor
dem 1. Juli 2015 erteilt wurden, sind nur auf Antrag der Landeslehrperson zu
vernichten. Auch sämtliche Schriftstücke hinsichtlich des Antrags sind zu ver-
nichten.

§ 122. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die nachstehen-
den dienstrechtlichen Vorschriften außer Kraft, sofern nicht in diesem Bundes-
gesetz ausdrücklich anderes bestimmt ist:

1. Das Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 245/1962, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 261/1978,

2. die Landeslehrer-Amtstitelverordnung 1970, BGBl. Nr. 269, idF der Ver-
ordnung BGBl. Nr. 448/1978,

3. die Verordnung über die Beurteilung der Leistung der Lehrer, Erzieher
und Schulleiter, BGBl. Nr. 447/1978, hinsichtlich der im § 1 genannten
Personen.

§ 123. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit in Abs. 2 nicht anderes be-
stimmt ist, mit 1. September 1984 in Kraft.

(2) § 107 tritt mit 1. Jänner 1985 in Kraft.

(3) § 113 Abs. 1 tritt nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Stück des
Bundesgesetzblattes, das die Kundmachung dieses Bundesgesetzes enthält,
herausgegeben und versendet wird. Die Ausführungsgesetze der Länder sind
innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten zu erlassen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. Nr. 314/1992)

(5) Die Änderungen dieses Bundesgesetzes auf Grund des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 410/1991 treten mit 1. September 1991 in Kraft.

(6) § 23a, § 34, § 38 Abs. 3, § 74, § 75, § 85 Abs. 2, § 88, § 93 Abs. 14 und
Art. I Abs. 5 der Anlage in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 688/1991
treten mit 1. November 1991 in Kraft.

(7) § 56 Abs. 6, die §§ 59 und 59a samt Überschriften und § 115a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992 treten mit 1. Jänner 1993 in
Kraft.

(8) § 107a samt Überschrift und § 124 Abs. 2 bis 4 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 334/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(9) Die folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 519/1993 treten wie folgt in Kraft:

1. § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 4 bis 6, § 12 Abs. 8, § 13 Abs. 3, 4 und 5, § 15 Abs. 4,
§ 19 Abs. 3, § 22 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 6, § 44, § 44 f, § 48 (mit Aus-
nahme des zweiten Satzes sowie des zweiten Halbsatzes des dritten Sat-
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zes im Abs. 6), § 49 Abs. 3 (mit Ausnahme des zweiten Satzes und letzten
Halbsatzes), § 50, § 52 Abs. 3, 4 bis 4d und Abs. 5, § 59a Abs. 3, § 72
Abs. 3 und 4, § 96 Abs. 2, § 115a Abs. 3 und § 121b mit 1. September
1993,

2. § 43 Abs. 4 und 5, § 48 Abs. 6 zweiter Satz sowie zweiter Halbsatz des
dritten Satzes, § 49 Abs. 3 zweiter Satz und letzter Halbsatz, sowie § 121
Abs. 1 hinsichtlich der Vorschulstufe, der 1. und 5. Schulstufe sowie des
Polytechnischen Lehrganges mit 1. September 1994, hinsichtlich der 2.
und 6. Schulstufe mit 1. September 1995, hinsichtlich der 3. und 7. Schul-
stufe mit 1. September 1996 und hinsichtlich der 4. und 8. Schulstufe mit
1. September 1997.

§ 120 tritt mit Ablauf des 31. August 1993 außer Kraft.

(10) § 32 Abs. 3 und 3a, § 37 Abs. 1 bis 1b, § 72 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 2,
§ 74 Z 1, § 82 samt Überschrift und § 121b in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 16/1994 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(11) § 4 Abs. 1 Z 1 und Abs. 1a, § 16 Abs. 1 Z 5, § 28a, § 37 Abs. 2 Z 3 und
Anlage Art.I Abs. 6 bis 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 389/
1994 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(12) Es treten in Kraft:
1. § 121a Abs. 1 und § 121b Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. September 1993,
2. § 72 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 und § 121b Abs. 3 und 4 (Anm.: richtig: § 121b

Abs. 4) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit 1. Juli
1994,

3. § 22 Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. September 1994,

4. § 59a Abs. 1, 2, 4, 5 und 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. Oktober 1994.

(13) Es treten in Kraft:
1. Anlage Art. I Abs. 6 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 43/1995, mit 1. Jänner 1994,
2. § 12 Abs. 2 und § 15 Abs. 6 bis 8 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 43/1995, mit 1. Jänner 1995.

(Anm.: Abs. 14 wurde nicht vergeben)

(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 treten in Kraft:
1. § 15 Abs. 7 Z 2 mit 1. Jänner 1995,
2. § 70 Abs. 1 Z 2 und 3, § 80 Abs. 4, § 100, § 104 Z 2, § 114 Abs. 2, § 115

Abs. 3 und § 120 mit 1. Mai 1995,
3. § 44 Abs. 7 und 8, § 49 Abs. 1a, § 51 Abs. 1a und § 52 Abs. 4a und 4b

sowie der Entfall des § 47 (samt Überschrift) und des § 52 Abs. 12 mit
1. September 1995.

(16) § 12 Abs. 1 und 5, § 36 und § 115b in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 820/1995 sowie die Aufhebung des § 12 Abs. 4 durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 820/1995 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft.
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(17) Es treten in Kraft:
1. § 4 Abs. 6, § 10, § 17 Abs. 3, § 18, § 23b, § 26 Abs. 5 und 7, § 26a, § 58

Abs. 4 und 5, § 91 Abs. 1, § 119a, § 120a, § 120b und § 121c in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1996 mit 1. Juni 1996,

2. § 22 Abs. 4, § 23a Abs. 2, § 63, § 63a, § 65 Abs. 2 und § 66 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1996 mit 1. September 1996.

(18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten in Kraft:
1. § 12 Abs. 6 mit 1. Mai 1996,
2. § 107a samt Überschrift mit 1. Juni 1996,
3. § 12 Abs. 1, § 14 Abs. 1 Z 1, § 44 Abs. 4, § 115b Abs. 2 und die Aufhe-

bung des § 12 Abs. 5 mit 1. September 1996.

(19) § 37 Abs. 1d und Anlage Art. I Abs. 8 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 375/1996 treten mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 375/1996 folgenden Tag in Kraft.

(Anm.: Abs. 20 wurde durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 18, BGBl. I Nr. 2/2008, als
nicht mehr geltend festgestellt)

(21) Es treten in Kraft:
1. a) § 12, § 15 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 392/1996,
b) § 14 Abs. 1 in der Fassung des Art. 9 Z 2 des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 392/1996,
mit 1. August 1996,

2. § 14 Abs. 1 in der Fassung des Art. 9 Z 3 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 392/1996 mit 1. September 1996.

(Anm.: wurde durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 18, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr
geltend festgestellt. Durch Art. 2 § 5 Abs. 1 Z 9 wird die Verfassungsbestimmung
zu einfach bundesgesetzlicher Bestimmung)

(22) § 1, § 19 Abs. 8, § 22 Abs. 1, § 27 Abs. 1 Z 2, § 24 Abs. 1, 2 und 3, § 25,
§ 27 Abs. 1 Z 2, § 48 Abs. 3, § 49 Abs. 1a, § 50 Abs. 2 und 3, die Überschrift des
§ 51, § 51 Abs. 1 und 1a, § 53 Abs. 1, § 55 Abs. 4, § 117 sowie Artikel II Ab-
schnitt 2 Z 1 und 2 der Anlage in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 772/1996 treten mit 1. September 1997 in Kraft.

(23) § 15 Abs. 2 bis 6 und 8 (§ 15 Abs. 8 ausgenommen hinsichtlich des
Amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates oder des Stadtschulrates für
Wien) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 tritt mit 1. August
1997 in Kraft. Hinsichtlich des Amtsführenden Präsidenten des Landesschul-
rates (des Stadtschulrates für Wien) tritt § 15 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 mit dem Zeitpunkt in Kraft, in dem für das betref-
fende Land des Amtsführenden Präsidenten eines Landesschulrates (des Stadt-
schulrates für Wien) § 32 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, in der
Fassung BGBl. Nr. 368/1925, außer Kraft tritt.

(24) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 15 Abs. 2 und § 37 Abs. 1c mit 1. August 1996,
2. § 124 Abs. 2 mit 15. Februar 1997,
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3. § 40 Abs. 4 Z 1 und 3, die §§ 44a bis 44e samt Überschriften, die §§ 58
bis 58c samt Überschriften (mit Ausnahme des § 58 Abs. 2 Z 3), § 59a
Abs. 3, § 115a Abs. 1, 2 und 4 bis 6, § 121d samt Überschrift und die Auf-
hebung des § 44 Abs. 7 und 8 und des § 44 f mit 1. Juli 1997,

4. § 58 Abs. 2 Z 3 mit dem Zeitpunkt, in dem für das betreffende Land des
Vizepräsidenten eines Landesschulrates (des Stadtschulrates für Wien)
§ 32 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, in der Fassung BGBl.
Nr. 368/1925, außer Kraft tritt.

(25) Die Überschrift zu § 22, § 22 Abs. 1a, § 48 Abs. 6, § 72 Abs. 1a, § 72
Abs. 2, § 74 Z 1, § 75 Abs. 1 letzter Satz, § 78 Abs. 2a, § 82 Abs. 3, § 93 Abs. 3,
§ 94, § 94a, § 95 Abs. 1, § 95 Abs. 3, § 95 Abs. 4 und § 97 sowie Artikel II der
Anlage in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/1998 treten mit dem
auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Monatsersten in Kraft.

(26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in
Kraft:

1. § 13a, § 58 Abs. 5 und die §§ 58d bis 58 f samt Überschrift mit 1. Jänner
1998,

2. § 43 Abs. 7 und 8, § 45 Abs. 2, § 52 Abs. 3 und 5 und § 106 Abs. 2 und 3
mit 1. September 1998,

3. § 115 Abs. 4 mit 1. Jänner 2003.
§ 58 Abs. 5 und die §§ 58d bis 58 f samt Überschrift treten mit Ablauf des 31. Au-
gust 2007, § 13a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. Die §§ 58d
bis 58 f in der bis zum 31. August 2007 geltenden Fassung sind jedoch auf
Rahmenzeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu deren
Ablauf weiterhin anzuwenden. § 13a ist ausschließlich auf Landeslehrer anzu-
wenden, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren worden sind.

(27) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 treten in
Kraft:

1. § 1, § 44c Abs. 3, § 52 Abs. 1, 2, 3 und 7, § 59b samt Überschrift, § 115a
Abs. 1 und 6 und Anlage Art. II Abschnitt 3 mit 1. Juli 1997,

2. § 15 Abs. 3 und 4 und Abs. 8 Z 1 und die Aufhebung des § 15 Abs. 9 mit
1. August 1997,

3. § 58d Abs. 2 und § 58 f Abs. 3 Z 2 mit 1. Jänner 1998,
4. § 60 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 und § 121e samt Überschrift mit 1. Juli 1998,
5. § 43 Abs. 9 und § 58e Abs. 2 mit 1. September 1998 und
6. § 115 Abs. 3 bis 6 und die Aufhebung des § 115 Abs. 7 mit 1. Jänner 2003.
(28) § 16 Abs. 1 Z 4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/

1999 tritt am ersten Tag des zweiten Kalendermonats nach Ablauf des Kalen-
dermonats in Kraft, in dem die Kundmachung des EUB-SVG erfolgt ist.

(29) § 48 Abs. 1a, § 49 Abs. 1a, § 50 Abs. 1a und § 51 Abs. 1a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/1999 treten mit 1. September 1999
in Kraft.

(30) § 106 Abs. 2 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/1999
tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(31) § 19 Abs. 3, § 27 Abs. 1a und 4, § 45 Abs. 3, § 48 Abs. 1, 3a und 6, § 49
Abs. 1, § 50 Abs. 1, 2a und 4, § 51 Abs. 1, § 82 Abs. 2, § 94a, § 95 Abs. 1 und 4
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sowie § 106 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/1999
treten mit 1. September 1999 in Kraft.

(32) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 treten in
Kraft:

1. § 58 f Abs. 5 mit 1. Jänner 1998,
2. § 106 Abs. 4 mit 1. September 1998,
3. § 106 Abs. 1 Z 3 mit 1. Jänner 2001.

(33) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2000 treten in Kraft:
1. § 40 Abs. 4 Z 2, § 44d Abs. 3, § 58b Abs. 2, § 59 Abs. 1 Z 2, § 59a Abs. 3,

§ 106 Abs. 2 Z 9 und § 119a mit 1. Jänner 2000,
2. § 115 Abs. 6 Z 2 mit 1. Jänner 2003.

(34) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 treten in Kraft:
1. § 121d mit 1. September 1998,
2. § 115 Abs. 7 Z 2 mit 1. Jänner 2000,
3. § 124 Abs. 1 und 2 mit 1. April 2000.

(35) § 13, § 13a Abs. 1 und 4, § 13b samt Überschrift, § 26 Abs. 4, § 58e
Abs. 1, § 58 f Abs. 5, § 115d samt Überschriften und § 115e in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 und die Aufhebung des § 106 Abs. 2 Z 6
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 86/2001, treten mit 1. Oktober 2000 in
Kraft. § 50 Abs. 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 tritt
mit 1. September 2001 in Kraft.

(36) § 112 letzter Satz und § 113a (Anm.: idF BGBl. I Nr. 96/2000) treten mit
1. Juni 2000 in Kraft.

(37) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten in
Kraft:

1. § 42 Abs. 2, § 115d Abs. 1, Abs. 2 Z 3 und 4, Abs. 3, Abs. 6 und Abs. 7 so-
wie die Aufhebung des § 13a Abs. 2 und des § 106 Abs. 4 mit 1. Oktober
2000,

2. § 27 Abs. 4, § 43 Abs. 7, § 44c Abs. 3 Z 2, § 48 Abs. 1 und 1a Z 1, § 49
Abs. 1, 1a und 1b, § 50 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 3, § 51 Abs. 1 und 3,
§ 52, § 55 Abs. 5 und § 121 Abs. 1 und 2 mit 1. September 2001,

3. § 106 Abs. 2 Z 9 und § 115d Abs. 4 mit 1. Jänner 2002.

(38) Die §§ 15 Abs. 1, 19 Abs. 3, 22 Abs. 1, 4 und 5, 23a Abs. 1, 27 Abs. 1,
§ 31, § 40 Abs. 4 Z 1, §§ 43 bis 51, 52 Abs. 12 bis 17, § 53, § 57 Abs. 1a, §§ 58d
Abs. 1, 58e Abs. 1, 58 f Abs. 6, 59a Abs. 3, 115 Abs. 1, 3, 4 und 7, §§ 115a
Abs. 1 und 6 sowie 121 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 47/2001 treten mit 1. September 2001 in Kraft. § 115f tritt mit
1. September 2001 in Kraft und mit 31. August 2005 außer Kraft.

(39) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 treten in Kraft:
1. § 115d Abs. 4 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung mit

1. Jänner 2001,
2. § 13a Abs. 1 und 4 mit 1. Juni 2001,
3. § 115d Abs. 8 mit 1. August 2001,
4. § 13b Abs. 1 und § 52 Abs. 21 mit 1. September 2001,
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5. § 115d Abs. 4 in der ab 1. Jänner 2002 geltenden Fassung mit diesem
Tag.

(40) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten in Kraft:
1. § 40 Abs. 4 Z 2, § 48 Abs. 3, § 58b Überschrift und Abs. 2, § 58 f Abs. 3

Z 1, § 59a Abs. 3, § 106 Abs. 2 Z 9, § 115 Abs. 7 und § 115d Abs. 2 Z 4
mit 1. Jänner 2002,

2. § 57 Abs. 4, § 59c samt Überschrift, § 59d samt Überschrift, § 114 Abs. 3,
§ 115f Abs. 1 sowie der Entfall des § 115 Abs. 2 mit 1. September 2002,

3. § 115 Abs. 6 in der ab 1. Jänner 2003 geltenden Fassung mit 1. Jänner
2003.

§ 115 Abs. 6 in der ab 1. Jänner 2003 geltenden Fassung tritt mit Ablauf des
31. August 2005 außer Kraft. § 115 Abs. 7 tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2002 außer Kraft.

(41) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 treten in
Kraft:

1. § 4 Abs. 2, § 59d Abs. 1 und § 106 Abs. 2 Z 9 sowie die Aufhebung des
Art. I Abs. 2 der Anlage mit 1. September 2002,

2. § 44 Abs. 6, § 50 Abs. 11, § 59a Abs. 6, § 106 Abs. 1, § 107 Abs. 1 und
§ 107a mit 1. Jänner 2003.

(42) § 106 Abs. 2 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2003
tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft.

(43) § 58a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/
2003 tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

(44) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten in Kraft:
1. § 45 Abs. 3, § 58 Abs. 5, § 58d Abs. 1, § 58e und § 115e Abs. 4 mit

1. September 2003,
2. § 13a Abs. 1, § 115d Abs. 1, 2, 7 und 8 und § 115e Abs. 1 und 2 mit

1. Jänner 2004,
3. § 11 mit 31. Dezember 2016.

§ 115 Abs. 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2003, §§ 13 und 13b samt Über-
schriften treten mit Ablauf des 1. September 2017 außer Kraft.

(45) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 treten in
Kraft:

1. Art. 1 Abs. 8 und Abs. 9 Z 2 der Anlage mit 1. Juni 2002,
2. § 13a Abs. 1, § 16 Abs. 2 Z 2, § 46 Abs. 5, § 58a Abs. 4 Z 2 (Anm.: richtig:

§ 58a Abs. 2 Z 2), § 106 Abs. 2 Z 9 und § 115e Abs. 1 und 3 mit 1. Jänner
2004,

3. § 106 Abs. 2 Z 7 mit 1. Jänner 2005.
§ 46 Abs. 5 ist auf Landeslehrer anzuwenden, deren Kinder nach dem 31. De-
zember 2001 geboren sind.

(46) § 26a Abs. 3a und Abschnitt 10 samt Überschrift mit Ausnahme von
§ 113d Abs. 5 und § 113e Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 69/2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft.

(Anm.: Abs. 47 wurde durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 18, BGBl. I Nr. 2/2008, als
nicht mehr geltend festgestellt)
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(48) § 42 Abs. 2, § 58a Abs. 2 Z 2, § 59d Abs. 1, § 106 Abs. 2 Z 9, § 121g
samt Überschrift und Anlage Art. I Abs. 2 und Artikel II Z 1 bis 5 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(49) § 50 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2005
tritt mit 1. September 2006 in Kraft.

(50) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten in
Kraft:

1. § 13c samt Überschrift, § 58c, § 106 Abs. 2 Z 6 und § 115d Abs. 1 und 7
mit 1. Jänner 2005,

2. § 13a Abs. 2 mit 1. September 2005.

(51) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 treten in Kraft:
1. § 106 Abs. 4, § 115d Abs. 5 und 7 sowie Artikel I Abs. 2 der Anlage mit

1. Jänner 2005,
2. § 40 Abs. 4 Z 2, § 48 Abs. 3, § 59a Abs. 3 und § 94b samt Überschrift mit

1. Juli 2005.

(52) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in
Kraft:

1. § 59d Abs. 1 und 4 und § 106 Abs. 2 Z 9 mit 1. Jänner 2006,
2. § 19 Abs. 3, § 26 Abs. 2, 3 und 4, § 27 Abs. 2, § 32 Abs. 5, § 43 Abs. 6,

§ 51 Abs. 8, § 52 Abs. 17 bis 20, § 59 Abs. 3 bis 9, § 106 Abs. 2 Z 8 und
§ 121 Abs. 2 mit 1. September 2006,

3. die Überschrift zu § 22, § 22 Abs. 1 und 4 sowie § 23 samt Überschrift mit
1. Oktober 2007.

§ 59d Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 gilt für
eine Betreuung von schwersterkrankten Kindern, die nach dem 31. Dezember
2005 gewährt wird. Landeslehrern ist auf ihr Ansuchen bei einer Betreuung von
schwersterkrankten Kindern, die vor dem 1. Jänner 2006 gewährt wurde, eine
Verlängerung der Maßnahme auf insgesamt höchstens neun Monate zu gewäh-
ren.

(53) § 9 Abs. 4 Z 1, § 12 Abs. 3 und § 36 Abs. 1 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 90/2006 treten mit 1. September 2006 in Kraft.

(54) § 59d Abs. 1 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/
2006 tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft. Die §§ 114, 118, 119 und 121b treten mit Ab-
lauf des 31. August 2006 außer Kraft.

(55) § 106 Abs. 2 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 166/
2006 tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

(56) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in Kraft:
1. § 58 Abs. 2 mit 1. September 2006,
2. § 40 Abs. 3 und Abs. 7, § 59 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2 mit 1. Juli

2007,
3. § 13 Abs. 4 in der Fassung des Art. 13 Z 2, § 24 in der Fassung des

Art. 13 Z 7, § 26 in der Fassung des Art. 13 Z 9, § 26a in der Fassung des
Art. 13 Z 10, § 43 Abs. 3 Z 3, § 58c Abs. 2 Z 2, § 58d samt Überschrift,
§ 115 Abs. 6 und 7 in der Fassung des Art. 13 Z 22, § 123 Abs. 26, An-
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lage Artikel I Abs. 6 bis 11 und Anlage Artikel II Z 5 mit 1. September 2007
und

4. § 8 Abs. 2, § 13 Abs. 4 in der Fassung des Art. 13 Z 3, § 15 Abs. 4, § 19
Abs. 2 und 4, der Entfall des § 24 samt Überschrift und des § 25, § 26
und § 26a in der Fassung des Art. 13 Z 11 und § 115 Abs. 6 und 7 in der
Fassung des Art. 13 Z 23 mit 1. September 2008.

Anträge gemäß § 58d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007
dürfen bereits von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes im Bundes-
gesetzblatt folgenden Tag an gestellt werden. Bescheide gemäß § 58d in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 können vor dessen In-Kraft-
Treten erlassen werden, sie dürfen jedoch frühestens mit 1. September 2007
rechtswirksam werden.

(57) § 50 Abs. 6, § 106 Abs. 2 Z 9 und die Änderungen in der Anlage II
(Anm.: richtig: Anlage Art. II) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/
2007 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. § 50 Abs. 6 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 96/2007 ist nur auf Überschreitungen ab diesem Tag anzu-
wenden.

(58) § 106 Abs. 2 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/
2008 tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft.

(59) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2009 treten in Kraft:
1. § 43 Abs. 1 und Abs. 3 Z 5, der Entfall des § 50 Abs. 1 fünfter und sechster

Satz, § 50 Abs. 2 und § 51 Abs. 1 mit 1. September 2008,
2. § 43 Abs. 3 Z 3, § 50 Abs. 5, der Entfall des § 50 Abs. 8, § 51 Abs. 2, § 52

Abs. 3, der Entfall des § 52 Abs. 16 und § 53 Abs. 2 mit 1. September
2009.

§ 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 47/2001 tritt mit
1. September 2012 wieder in Kraft. § 52 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2009 tritt mit Ablauf des 31. August 2012 außer
Kraft.

(60) § 2a, § 59 Abs. 10 und § 59d Abs. 5 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(61) § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b, § 29a samt Überschrift und § 106 Abs. 2 Z 9 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in
Kraft.

(62) § 52 Abs. 20 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, tritt mit 1. September 2009 in Kraft.

(63) § 43 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Für das Schuljahr 2010/11 ver-
kürzt sich für Landeslehrpersonen, deren 43. Geburtstag vor dem 1. März 2011
liegt, die Jahresnorm abweichend von § 43 Abs. 1 um 25 Jahresstunden.

(64) § 46 Abs. 6, § 58e samt Überschrift und § 106 Abs. 2 Z 9 in der Fassung
des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit 1. Jänner
2011 in Kraft.

(65) § 22 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 30/2011 tritt mit 1. September 2011 in Kraft.
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(66) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten in
Kraft:

1. § 4 Abs. 1 Z 4, § 4 Abs. 3, § 70 Abs. 1, § 76 Abs. 2, § 76 Abs. 3, § 80
Abs. 3, 3a und 4, § 88, § 92 Abs. 2, die Überschrift zu § 93, § 93 Abs. 1 bis
3, 5 und 13, § 97 und § 97a samt Überschriften, § 100, § 104 Z 2 und
§ 121h samt Überschrift mit 1. Jänner 2012,

2. § 106 Abs. 2 Z 9 mit 1. Februar 2012,
3. § 2a und § 28 mit 1. Juli 2012.
(67) In der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012,

treten in Kraft:
1. § 115d Abs. 7 mit 1. Juli 2012,
2. § 13c Abs. 1 und § 115h samt Überschrift mit 1. Jänner 2013,
3. § 123 Abs. 66 Z 1 mit 1. Jänner 2012.
(68) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/2012 treten in Kraft:
1. § 22 Abs. 1, 4 und 4a zweiter bis fünfter Satz mit 1. September 2013,
2. § 22 Abs. 4a erster Satz mit 1. September 2015.
(69) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in

Kraft:
1. § 16 Abs. 1 Z 3a, § 58a, § 58e Abs. 1 und 2, § 80 Abs. 1 und 4 sowie

§ 121d Abs. 6 mit 1. Jänner 2013,
2. § 49, § 49a samt Überschrift § 50 Abs. 1 und 3 sowie § 106a samt Über-

schrift mit 1. September 2013,
3. § 58 Abs. 2, § 72 Abs. 2 Z 2, 3 und 5, § 73 Abs. 2, § 94a Abs. 2, § 100 Z 3

mit 1. Jänner 2014,
4. § 6 Abs. 5 und § 97a mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 120/2012 folgenden Tag.
(70) § 22 Abs. 1 und 4, § 43 Abs. 3, § 50 Abs. 10, § 52 Abs. 3, § 113a, Art. I

Abs. 13 sowie Art. II Z 1 und 2 der Anlage in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 24/2013 treten mit 1. September 2012 in Kraft. § 52 Abs. 3 letzter
Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2013 tritt mit Ablauf des
31. August 2024 außer Kraft.

(71) § 12 Abs. 7, § 19 Abs. 6, § 72 Abs. 3 Z 2, § 75 Abs. 2, § 80 Abs. 2 und
3a, § 97a und § 98 samt Überschrift dieses Bundesgesetzes in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 151/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft; zu-
gleich treten § 67 samt Überschrift, § 80 Abs. 6, § 82 Abs. 3 letzter Satz, § 88
samt Überschrift, § 92 Abs. 2 letzter Satz, § 95 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 4
außer Kraft.

(72) § 27 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2013
tritt mit 1. September 2014 in Kraft.

(72a) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 treten in
Kraft:

1. § 115e Abs. 1 mit 2. August 2004,
2. § 16 Abs. 1 Z 3a, § 80 Abs. 1 Z 2 und § 121d Abs. 6 mit 1. Jänner 2013,
3. § 18a samt Überschrift, § 38 Abs. 3 Z 4, § 40 Abs. 4 Z 1, § 46a samt Über-

schrift, § 47 Abs. 3 und 3a, § 48 Abs. 1, 2 und 3, § 50 Abs. 6, § 58c Abs. 1,
1a, 2 und 3, § 59a Abs. 3, § 72 Abs. 3 Z 2, § 73 Abs. 2, § 74 Z 1, § 75
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Abs. 2 Z 2, § 94a Abs. 2, die Überschrift zu § 94b und § 94b Abs. 3 und
§ 100 Z 3 mit 1. Jänner 2014.

(73) § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 tritt mit
1. September 2015 in Kraft.

(74) § 106 Abs. 2 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2014
tritt mit 1. März 2014 in Kraft.

(75) § 51 Abs. 4 tritt mit 1. August 2014 in Kraft.
(76) § 5 Abs. 1, § 10 Abs. 3, § 27 Abs. 1 Z 1 und 2, § 106 Abs. 2 Z 9, § 106

Abs. 5, § 115d Abs. 5 und § 115f Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 32/2015 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(77) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. § 121d Abs. 5 mit 15. Juni 2012,
2. § 123 Abs. 72a mit 28. Dezember 2013,
3. § 26a Abs. 3 und § 70 Abs. 2 mit 1. Jänner 2014,
4. § 50 Abs. 18 mit 1. März 2014,
5. § 4 Abs. 1 Z 1, § 16 Abs. 1 Z 5 und der Entfall des § 28a mit 1. September

2014,
6. § 10 Abs. 3 und § 106 Abs. 2 Z 9 mit 12. Februar 2015,
7. § 58d Abs. 7 mit 1. März 2015,
8. § 38 Abs. 3 Z 2, § 58e samt Überschrift, § 59c Abs. 1, § 78 Abs. 2a,

§ 113a Z 12 bis 14, § 121 i samt Überschrift, § 123 Abs. 70 und die An-
lage, Artikel II, Z 1, 2 und 4 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(78) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 treten in
Kraft:

1. § 106 Abs. 2 Z 9 mit 1. Jänner 2016,
2. § 23, § 115d Abs. 2 Z 2a und § 115f Abs. 2 Z 2a mit dem der Kundma-

chung folgenden Tag.
(79) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 6 Abs. 5, Art. I Abs. 6 der Anlage, Art. 1 Abs. 7 der Anlage und Art. I

Abs. 9 bis 11c der Anlage mit 18. Jänner 2016,
2. § 11 Abs. 1, § 13c samt Überschrift, § 115d Abs. 1 und § 115f Abs. 1 so-

wie der Entfall der § 115e, § 115g und § 115h samt Überschriften mit
2. September 2017,

3. § 51 Abs. 4, § 59d Abs. 5, § 74 Z 1, § 87 Abs. 3, § 93 Abs. 1, die Über-
schrift zu § 94b, § 94b Abs. 1 und 2, § 95 Abs. 4 und 5, § 113a Z 6 bis 9
und 14 bis 16, § 115d Abs. 2 Z 1 und § 115f Abs. 2 Z 1 mit dem der Kund-
machung folgenden Tag.

(80) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2016 treten in
Kraft:

1. Art. 1 Abs. 14 der Anlage mit 1. September 2016,
2. § 106 Abs. 2 Z 9 mit 1. Jänner 2017,
3. § 94b Abs. 2 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(81) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten in

Kraft:
1. § 50 Abs. 15 Z 2 sowie Abs. 15a und § 115 i Abs. 1 mit 1. Juli 2017,
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2. die §§ 4a und 4b samt Überschriften mit 1. Jänner 2018,
3. § 19 Abs. 2a, § 22 Abs. 1 und 4b, die Überschrift zu § 26, §§ 26c bis 26 f

samt Überschriften, § 27 Abs. 2, § 32 Abs. 6 und 7, § 50 Abs. 10, § 51
Abs. 6a, § 51 Abs. 10, § 55 Abs. 4 und § 115 i Abs. 2 und 3 mit 1. Septem-
ber 2018,

4. § 15 Abs. 8 Z 1, § 26 Abs. 1, 2 und 4 bis 8, §§ 26a und 26b samt Über-
schriften mit 1. Jänner 2019 und

5. § 26 Abs. 6 Z 2 in der Fassung des Artikels 34 Ziffer 11 und § 26b Abs. 2
in der Fassung des Artikels 34 Ziffer 14 mit 1. Jänner 2024.

§ 4 Abs. 6 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft, § 58 Abs. 2 Z 3
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2018 außer Kraft und § 51 Abs. 4 tritt mit Ablauf des
31. August 2018 außer Kraft.

(82) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 treten in
Kraft:

1. § 58 Abs. 2 in der Fassung des Art. 5 Z 1 und § 106 Abs. 2 mit 1. Jänner
2018,

2. § 58 Abs. 2 in der Fassung des Art. 5 Z 2 mit 1. Juli 2018,
3. § 115 i Abs. 4 mit 1. Jänner 2019.

(83) § 6 Abs. 5 und § 119a samt Überschrift in der Fassung des Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai
2018 in Kraft.

(84) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-
ten in Kraft:

1. § 52 Abs. 1 Z 2 mit 1. September 2016,
2. § 58 Abs. 2 Z 3a mit 1. Jänner 2018,
3. § 50 Abs. 18, § 113e Abs. 2 Z 2 und Abs. 7 sowie § 124 Abs. 1 und 2 mit

8. Jänner 2018,
4. § 26a Abs. 14 mit 1. Jänner 2019,
5. § 12 Abs. 6, § 41 samt Überschrift, § 59d Abs. 4, § 113a Z 11 und Z 15 bis

18, § 115d Abs. 2 Z 3 und § 115f Abs. 2 Z 3 mit dem der Kundmachung
folgenden Tag.

(85) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018,
treten in Kraft:

1. § 4b Abs. 5 und § 26c Abs. 3 Z 3 mit 1. September 2018,
2. § 106 Abs. 2 Z 9 und § 115 i Abs. 5 mit 1. Jänner 2019,
3. § 1 Abs. 1, § 19 Abs. 8, § 26 Abs. 1, § 27 Abs. 1 Z 2, § 43 Abs. 1 Z 1, § 51

Abs. 3 und 5, § 55 Abs. 4, Artikel I Abs. 12 und 14 der Anlage und Artikel II
Z 2.1., 3.1., 4.1., 4.2. und 5 der Anlage mit 1. September 2019,

4. § 13c Abs. 5, § 41 Abs. 1, 2 und Abs. 6 Z 4 und § 58 Abs. 3 mit dem der
Kundmachung folgenden Tag.

(86) § 46b samt Überschrift in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle
2018, BGBl. I Nr. 102/2018, tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

(87) § 121 j samt Überschrift in der Fassung des Brexit-Begleitgesetzes
2019, BGBl. I Nr. 25/2019, tritt mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Aus-
tritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Euro-
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päischen Union unter der Bedingung in Kraft, dass der Austritt ohne Austrittsab-
kommen gemäß Art. 50 Abs. 2 EUV erfolgt.

(88) Artikel I Abs. 14a der Anlage in der Fassung BGBl. I Nr. 51/2019 tritt mit
1. September 2019 in Kraft.

(89) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,
treten in Kraft:

1. § 115f Abs. 2 Z 2 und 2a mit 1. Februar 2016,
2. § 106 Abs. 2 Z 9 mit 1. Jänner 2020,
3. § 52 Abs. 3a sowie § 106 Abs. 2 Z 9 und 10 mit 1. September 2020,
4. § 123 Abs. 86 mit dem der Kundmachung folgenden Tag,
5. § 13c Abs. 2 mit dem vierten auf die Kundmachung dieses Bundesgeset-

zes folgenden Monatsersten.
(90) § 115i Abs. 6 in der Fassung des 3. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 24/

2020, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des
30. Juni 2021 außer Kraft.

(91) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. § 58e Abs. 2 in der Fassung des Art. 5 Z 18 mit 1. Jänner 2019,
2. § 50 Abs. 18, § 113e Abs. 2 Z 2 und Abs. 7 Z 2 sowie § 124 Abs. 1 und 2

mit 29. Jänner 2020,
3. § 1 Abs. 1, § 19 Abs. 8, § 26 Abs. 1, § 27 Abs. 1 Z 2, § 43 Abs. 1 Z 1, § 51

Abs. 3 und 5, Anlage Art. I Abs. 12, Art. II Z 2, Art. II Z 3, Art. II Z 4 und
Art. II Z 5 mit 1. September 2020,

4. § 58d Abs. 6 Z 1, § 58e Abs. 1, Abs. 2 in der Fassung des Art. 5 Z 17 und
Abs. 3, § 59 Abs. 4 Z 2 und § 106 Abs. 2 Z 10 mit 1. Jänner 2021,

5. § 26c Abs. 7 und 9 mit 1. September 2021,
6. § 15 Abs. 6, § 26 Abs. 3, § 26a Abs. 3, 7a, 8 und 9, § 26c Abs. 12, § 34,

§ 55 Abs. 4, § 80 Abs. 4, § 113a Z 3 und 8, § 119a Abs. 1 mit dem der
Kundmachung folgenden Tag.

(92) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2021, BGBl. I Nr. 224/2021,
treten in Kraft:

1. § 106 Abs. 2 Z 10 mit 1. Jänner 2022,
2. § 113a Z 3 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(93) § 26 Abs. 6, § 51a samt Überschrift und § 119a Abs. 1 in der Fassung

der Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 137/2022, treten mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.

(94) Im Rahmen der Sommerschule 2022 hat die Schulleitung die Übertra-
gung der Leitung der Sommerschule an eine Landeslehrperson gemäß § 51a
Abs. 5 spätestens zwei Wochen vor Beginn der Sommerschule der zuständigen
Schulbehörde anzuzeigen.

(95) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,
treten in Kraft:

1. § 23b Abs. 3, § 26b Abs. 5, § 26c Abs. 6, § 27 Abs. 2, § 32 Abs. 8, § 41
Abs. 7, § 50 Abs. 6, § 115 i Abs. 2, § 123 Abs. 94 und Art. I Abs. 16 der An-
lage mit dem der Kundmachung folgenden Tag,
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2. § 9 Abs. 6 bis 8, § 46 Abs. 2, Abs. 3 Z 1 und Abs. 6, § 59 Abs. 1 Z 1 und
Abs. 11, § 60a samt Überschrift, § 106 Abs. 2 Z 10 sowie § 123 Abs. 81
Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 mit 1. Jän-
ner 2023,

3. § 5a samt Überschrift mit 1. April 2023.

§ 124. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Artikel 14 Abs. 8
B-VG zustehenden Rechte ist die Bundesministerin oder der Bundesminister für
Bildung, Wissenschaft und Forschung (Anm. 1) betraut.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind – soweit sie nicht
von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde zu erlassen sind – von der
Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und For-
schung (Anm. 1) zu erlassen. Sofern die Bundesministerin oder der Bundesminister
für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Anm. 1) für die Erlassung von Verordnun-
gen auf Grund von Bundesgesetzen, die auf Bundeslehrer anwendbar sind, das
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport herzustellen hat, gilt dies auch im Anwen-
dungsbereich dieses Bundesgesetzes.

(3) Sofern für die Erlassung von Verordnungen auf Grund von Bundesgeset-
zen, die gemäß § 106 auf Landeslehrer anwendbar sind, die Bundesregierung
oder die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Natio-
nalrates zuständig ist, gilt dies auch im Anwendungsbereich dieses Bundes-
gesetzes.

(4) Die im Abs. 3 angeführten Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset-
zes und seiner Novellen können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bun-
desgesetzes oder der betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen
dürfen frühestens mit dem Tag in Kraft gesetzt werden, mit dem die betreffende
Verordnungsermächtigung in Kraft tritt.

(Anm. 1: Art. 5 Z 2 lit. b der Novelle BGBl. I Nr. 60/2018 lautet: „In der jeweils
grammatikalisch richtigen Form werden ersetzt: b) in . . . und § 124 Abs. 1 und 2
die Wortfolge „Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung und
Frauen“ jeweils durch die Wortfolge „Bundesministerin oder Bundesminister für
Bildung, Wissenschaft und Forschung“ und . . .“,“. Diese Anordnung konnte nicht
eingearbeitet werden.
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Anlage

Ernennungserfordernisse

Artikel I

(1) Anstellungs- oder Definitivstellungserfordernisse oder Teile von solchen
Erfordernissen, die nach den vor dem Inkrafttreten der Anlage geltenden Bestim-
mungen erfüllt wurden, gelten auch nach den neuen Rechtsvorschriften als erfüllt,
wenn die betreffende Verwendung in der Anlage nicht mehr vorgesehen ist.

(2) Für Verwendungen gemäß Artikel II Z 1 bis 5 der Anlage gelten An-
stellungserfordernisse oder Teile von solchen Erfordernissen, die nach den Be-
stimmungen des Artikels II Z 1 bis 5 der Anlage in der am 31. Dezember 2004
geltenden Fassung erfüllt werden, auch nach den ab 1. Jänner 2005 geltenden
Erfordernissen als erfüllt.

(3) Lehrer an zweisprachigen Schulen oder Klassen sowie an Schulen oder
Klassen mit einer anderen als der deutschen Sprache als Unterrichtssprache
haben die der Schulart entsprechende Befähigung zur Erteilung des Unterrich-
tes auch in der betreffenden Unterrichtssprache nachzuweisen, sofern sie in die-
ser Unterrichtssprache tatsächlich Unterricht zu erteilen haben.

(4) Religionslehrer haben die kirchlich (religionsgesellschaftlich) erklärte Be-
fähigung und Ermächtigung für die Erteilung des entsprechenden Unterrichtes
an der betreffenden Schulart nach den hiefür geltenden kirchlichen (religionsge-
sellschaftlichen) Vorschriften nachzuweisen. Eine Nachsicht von diesem Erfor-
dernis ist ausgeschlossen.

(5) Fremdsprachlehrer der Verwendungsgruppe L3, die sich am 1. Jänner
1991 im Dienststand befunden haben, erfüllen die Ernennungserfordernisse für
die Verwendungsgruppe L2b1, wenn sie eine Zusatzprüfung für Fremdsprach-
lehrer ablegen.

(6) Für Inländer und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit eines
Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im
Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang
zu gewähren hat wie Inländern, gelten hinsichtlich der besonderen Ernennungs-
erfordernisse ergänzend die Abs. 7 bis 11c.

(7) Landeslehrpersonen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittel-
baren Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes be-
rechtigt, erfüllen die entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für
eine Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn

1. diese Entsprechung gemäß Abs. 9 festgestellt worden ist und
2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 9 ohne Festlegung von Ausgleichs-

maßnahmen ausgesprochen worden ist oder
b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 9 festgelegten Ausgleichsmaß-

nahmen erbracht worden sind.
(8) Ausbildungsnachweise nach Abs. 7 sind:
1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise ge-

mäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der Richtlinie
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2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl.
Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22 oder

2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG
gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder

3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise ge-
mäß Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft andererseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114/2002 S. 6
(BGBl. III Nr. 133/2002).

(9) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde hat auf einen Antrag im
Einzelfall zu entscheiden,

1. ob ein im Abs. 7 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslan-
des der angestrebten Verwendung im Wesentlichen entspricht und

2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf
die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung Aus-
gleichsmaßnahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG festzulegen.
Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang gemäß Art. 3
Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG
oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe h in Verbin-
dung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG.

(10) Bei der Entscheidung nach Abs. 9 Z 2 ist auf den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die vom An-
tragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis oder durch lebensbegleitendes Ler-
nen in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erworbenen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen, die hierfür von einer einschlägigen Stelle formell als
gültig anerkannt wurden, die wesentlichen Unterschiede, aufgrund deren die
Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise
ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat der Antragsteller,
ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die
Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung.

(11) Auf das Verfahren gemäß Abs. 9 und 10 ist das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, anzuwenden. Der oder dem
Antragstellenden ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu bestä-
tigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der Bescheid
ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach Vorliegen der
vollständigen Unterlagen der oder des Antragstellenden zu erlassen.

(11a)
1. Die landesgesetzlich hierzu berufene Behörde hat auf Antrag eine erfolg-

reich absolvierte Ausbildung für einen partiellen Zugang zu einem nach
diesem Bundesgesetz geregelten Beruf anzuerkennen, wenn
a) die oder der Antragstellende in einem Mitgliedstaat der EU, in einem

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft sämtli-
che fachliche Voraussetzungen zur Ausübung der Lehrtätigkeit erfüllt,

b) die Unterschiede zwischen der betreffenden Lehrtätigkeit im Herkunfts-
land und dem nach diesem Bundesgesetz geregelten Lehrberuf so
groß sind, dass die Anerkennung der Ausbildung einen Anpassungs-
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lehrgang bzw. eine Ergänzungsprüfung in einem Umfang erfordern
würde, der der nach diesem Gesetz vorgesehenen Ausbildung voll-
ständig entspräche und

c) sich die betreffende Lehrtätigkeit im Herkunftsland nach objektiven Kri-
terien von dem nach diesem Bundesgesetz geregelten Lehrberuf tren-
nen lässt.

2. Die Anerkennung einer Ausbildung ist ungeachtet des Vorliegens der Vo-
raussetzungen nach Abs. 1 zu verweigern, wenn dies durch zwingende
Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt und zur Zielerreichung ge-
eignet sowie verhältnismäßig ist.

3. Für Anträge nach Z 1 gelten die Abs. 7 bis 11 sinngemäß mit der Maß-
gabe, dass die betreffende Lehrtätigkeit sowie die hierfür erforderlichen
fachlichen Voraussetzungen im Antrag genau zu bezeichnen sind.

(11b) Wenn sich Zweifel an der Sprachkompetenz der oder des Antragstel-
lenden ergeben, im Übrigen jedoch die Anerkennungsvoraussetzungen gemäß
den Abs. 7 bis 10 erfüllt sind, ist eine Überprüfung der Sprachkenntnisse anzu-
ordnen. Über das Ergebnis der Sprachüberprüfung ist im Bescheid nach Abs. 9
gesondert abzusprechen.

(11c)
1. Die landesgesetzlich hierzu berufene Behörde hat zum Zwecke der Er-

leichterung der Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG im Rahmen der ihr
nach diesem Gesetz zukommenden Zuständigkeiten mit den zuständigen
Behörden der anderen Mitgliedstaaten der EU, der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zusammenzuarbeiten und die-
sen Behörden Amtshilfe zu leisten.

2. Die Verwaltungszusammenarbeit nach Z 1 umfasst insbesondere den ge-
genseitigen Austausch von Informationen nach Art. 56 Abs. 2 der Richt-
linie 2005/36/EG. Die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen ist
sicherzustellen.

3. Die landesgesetzlich hierzu berufene Behörde hat im Rahmen des Infor-
mationsaustausches nach Z 2 das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI)
zu nutzen, die von den Behörden anderer Mitgliedstaaten der EU, anderer
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft übermittelten Informa-
tionen zu prüfen und diese über die auf Grund der übermittelten Infor-
mationen allenfalls gezogenen Konsequenzen zu unterrichten.

(12) Werklehrer, die vor dem 1. Oktober 2007 ein Lehramtsstudium für das Lehr-
amt für Hauptschulen für Werklehrer begonnen haben und dieses Studium nach
dem Hochschulgesetz 2005 abgeschlossen haben, erfüllen bei einer Verwendung
an einer Mittelschule die besonderen Ernennungserfordernisse für die Verwen-
dungsgruppe L 2a 2, bei einer Verwendung an einer Volksschule, Sonderschule
oder Polytechnischen Schule die besonderen Ernennungserfordernisse für die Ver-
wendungsgruppe L 2a 1. Für diese an einer allgemein bildenden Pflichtschule ver-
wendeten Lehrer gilt für die Unterrichtsverpflichtung § 43 Abs. 1 vorletzter Satz.

(13) Die Ernennungsvoraussetzungen für die Verwendung an einer Heil-
stättenschule gelten auch durch ein einschlägiges Lehramt an Volksschu-
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len, Neuen Mittelschulen, Hauptschulen oder Polytechnischen Schulen als
erfüllt.

(14) Die Ernennungserfordernisse für die Verwendung an einer Neuen Mittel-
schule gelten auch durch ein Lehramt für die Polytechnische Schule, die Ernen-
nungserfordernisse für die Verwendung an einer Polytechnischen Schule gelten
auch durch ein Lehramt für eine Neue Mittelschule oder eine Hauptschule alserfüllt.

(14a) Die Ernennungserfordernisse für die Verwendung an einer (Neuen)
Mittelschule und an einer Polytechnischen Schule gelten auch durch ein der Ver-
wendung entsprechendes Lehramt für die mittleren und höheren Schulen in zwei
Unterrichtsgegenständen gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 –
UG, BGBl. I Nr. 120/2002, bzw. § 66 Abs. 1 des Universitäts-Studiengesetzes –
UniStG, BGBl. I Nr. 48/1997, als erfüllt.

(15) Die Ernennungserfordernisse für die Leitung mehrerer Schulen gelten
durch ein einschlägiges Lehramt an einer der gemeinsam geleiteten Schulen als
erfüllt.

(16) Die Ernennungserfordernisse für die Verwendung an einer allgemeinbil-
denden Pflichtschule werden weiters durch den Erwerb eines auf einen Lehr-
amts-Bachelorgrad aufbauenden und der Verwendung entsprechenden Erwei-
terungsstudiums im Ausmaß von mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkten
gemäß § 65 HG bzw. § 38d HG oder § 87 Abs. 1 UG bzw. § 54c UG erfüllt.

Artikel II

1. VERWENDUNGSGRUPPE L 1

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und
die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse.

Verwendung Erfordernis

Lehrer am Blindeninstitut in Graz,
am Landesinstitut für Hörgeschädig-
tenbildung Graz oder an der Landes-
lehranstalt für Hör- und Sehbildung in
Linz

(1) Eine den Unterrichtsgegenstän-
den entsprechende abgeschlossene Uni-
versitätsausbildung (Lehramt) durch den
Erwerb eines Diplomgrades in zwei Un-
terrichtsfächern gemäß § 87 Abs. 1 des
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66
Abs. 1 UniStG und die Absolvierung ei-
nes für die entsprechende Sonderschul-
art einschlägigen Lehrganges oder Hoch-
schullehrganges gemäß § 39 Abs. 1 des
Hochschulgesetzes 2005 bzw. einschlä-
gigen Akademielehrganges.

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1
werden durch die Erfüllung sämtlicher
nachstehender Erfordernisse ersetzt:

1. Der Erwerb eines der Verwen-
dung entsprechenden akademi-



Band1.Buch : 07-LDG.pod    1201
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1201

Anlage LDG 1984

2. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 2

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen
und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfor-
dernisse.

schen Grades Bachelor of Edu-
cation (BEd) gemäß § 65 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005 für
das Lehramt an Neuen Mittel-
schulen, Hauptschulen oder Poly-
technischen Schulen bzw. Diplom
gemäß AStG für das Lehramt
an Hauptschulen oder Polytech-
nischen Schulen;

2. die Absolvierung eines für die
entsprechende Sonderschulart
einschlägigen Lehrganges oder
Hochschullehrganges gemäß § 39
Abs. 1 des Hochschulgesetzes
2005 bzw. einschlägigen Akade-
mielehrganges;

3. eine sechsjährige einschlägige
Lehrpraxis mit hervorragenden
pädagogischen Leistungen.

(3) Bei Religionslehrern wird das Er-
fordernis des Abs. 1 durch den Erwerb
eines Diplom- oder Mastergrades gemäß
§ 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes
2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG ersetzt

Verwendung Erfordernis

1. Lehrer an Mittelschulen, Sonder-
schulen und Polytechnischen Schulen

Der Erwerb eines der Verwendung
entsprechenden akademischen Grades
Bachelor of Education (BEd) gemäß
§ 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes
2005 bzw. das der Verwendung ent-
sprechende Diplom gemäß AStG an
einer Pädagogischen oder Religions-
pädagogischen Akademie.

Dieses Erfordernis wird ersetzt:
1. Bei Religionslehrern durch

a) die erfolgreiche Ablegung der
Reife- und Diplomprüfung bzw.

Verwendung Erfordernis
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Reifeprüfung an einer höheren
Schule und die der Verwen-
dung entsprechende Lehrbe-
fähigung auf Grund einer Aus-
bildung, die der Ausbildung an
einer Pädagogischen Hoch-
schule bzw. an einer Religi-
onspädagogischen Akademie
hinsichtlich Bildungshöhe und
Dauer vergleichbar ist, oder

b) den Erwerb eines Diplom- oder
Mastergrades gemäß § 87
Abs. 1 des Universitätsgeset-
zes 2002 bzw. § 66 Abs. 1
UniStG in einem anderen dem
Fachgebiet entsprechenden
Studium;

2. bei Lehrern an Polytechnischen
Schulen im Bereich der Berufs-
grundbildung durch den Erwerb
eines der Verwendung entspre-
chenden akademischen Grades
Bachelor of Education (BEd) ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschul-
gesetzes 2005 an Berufsschulen
bzw. durch ein Diplom gemäß
AStG für das Lehramt an Berufs-
schulen an einer Berufspädagogi-
schen Akademie.

2. Lehrer an Volksschulen Der Erwerb eines der Verwendung
entsprechenden akademischen Grades
Bachelor of Education (BEd) gemäß
§ 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes
2005 bzw. das der Verwendung entspre-
chende Diplom gemäß AStG an einer
Pädagogischen Akademie.

3. Lehrer an Berufsschulen Der Erwerb eines der Verwendung
entsprechenden akademischen Grades
Bachelor of Education (BEd) gemäß
§ 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes
2005 an Berufsschulen bzw. das der
Verwendung entsprechende Diplom ge-
mäß AStG an einer Berufspädagogi-
schen Akademie.

Verwendung Erfordernis
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Dieses Erfordernis wird ersetzt:
1. Bei Religionslehrern durch den

Erwerb eines der Verwendung
entsprechenden akademischen
Grades Bachelor of Education
(BEd) gemäß § 65 Abs. 1 des
Hochschulgesetzes 2005 bzw.
durch ein Diplom gemäß AStG
an einer Religionspädagogischen
Akademie oder durch den Erwerb
eines Diplom- oder Mastergrades
gemäß § 87 Abs. 1 des Univer-
sitätsgesetzes 2002 bzw. § 66
Abs. 1 UniStG in einem anderen
dem Fachgebiet entsprechenden
Studium;

2. bei Lehrern für andere allge-
mein bildende Pflichtgegenstände
durch den Erwerb eines der Ver-
wendung entsprechenden akade-
mischen Grades Bachelor of Edu-
cation (BEd) gemäß § 65 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005 an
Neuen Mittelschulen, an Haupt-
schulen oder an Polytechnischen
Schulen bzw. durch ein Diplom
gemäß AStG für das Lehramt an
Hauptschulen oder an Polytechni-
schen Schulen.

4. Religionslehrer an Volksschulen Der Erwerb eines der Verwendung
entsprechenden akademischen Gra-
des Bachelor of Education (BEd) ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgeset-
zes 2005 bzw. das der Verwendung
entsprechende Diplom gemäß AStG
an einer Religionspädagogischen Aka-
demie oder der Erwerb eines Diplom-
oder Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1
des Universitätsgesetzes 2002 bzw.
§ 66 Abs. 1 UniStG in einem ande-
ren dem Fachgebiet entsprechenden
Studium.

Verwendung Erfordernis
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3. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 1

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen
und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfor-
dernisse.

4. VERWENDUNGSGRUPPE L 2b 1

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen
und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfor-
dernisse.

Verwendung Erfordernis

1. Religionslehrer an Volksschu-
len, Mittelschulen, Sonderschulen
und Polytechnischen Schulen, so-
weit sie nicht die Erfordernisse für die
Verwendungsgruppe L 2a 2 oder für
eine höhere Verwendungsgruppe er-
füllen

Die Ablegung der Reife- und Diplom-
prüfung bzw. Reifeprüfung an einer hö-
heren Schule und die der Verwendung
entsprechende Lehrbefähigung.

2. Lehrer für Werkerziehung Die Ablegung der Reifeprüfung und
die Befähigung für Werkerziehung an
einer allgemein bildenden Pflichtschule
gemeinsam mit einer Zusatzprüfung
über die Bereiche

1. Gebrauchsgut und Design (Pro-
duktgestaltung),

2. Wohnen und Umweltgestaltung
sowie

3. Material- und Werkzeugkunde
einschließlich Unfallverhütung.

Verwendung Erfordernis

1. Lehrer an Volksschulen, Mittel-
schulen und Sonderschulen und Po-
lytechnischen Schulen, soweit sie
nicht die Ernennungserfordernisse für
eine der Verwendungsgruppen L 2a
oder eine höhere Verwendungs-
gruppe erfüllen und auch nicht in Z 2
erfasst werden

Bei Lehrern für musikalische Unter-
richtsgegenstände durch den Erwerb
eines Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1
des Universitätsgesetzes 2002 bzw.
der Erwerb eines Diplomgrades ge-
mäß § 66 Abs. 1 UniStG, eines ein-
schlägigen Studiums an einer Universi-
tät der Künste bzw. Kunsthochschule
oder einer gleichwertigen Studienrich-
tung an einer anderen Musiklehranstalt
oder durch den Erwerb eines Bakkalau-
reatsgrades gemäß § 87 Abs. 1 des Uni-
versitätsgesetzes 2002 in den Studien
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5. VERWENDUNGSGRUPPE L 3

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen
und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfor-
dernisse.

Instrumental(Gesangs)pädagogik oder
Musik- und Bewegungserziehung bzw.
durch die Lehrbefähigung (in den bei-
den letztgenannten Fällen aus Gesang
oder einem zugelassenen Instrumental-
fach oder für rhythmisch-musikalische
Erziehung).

2. Lehrer für Religion an Volks-
schulen, Mittelschulen und Sonder-
schulen, Polytechnischen Schulen
sowie Berufsschulen, soweit sie nicht
die Erfordernisse der Verwendungs-
gruppen L 2a oder einer höheren
Verwendungsgruppe erfüllen

Die erfolgreiche Ablegung der Reife-
und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung
an einer höheren Schule.

3. Lehrer für Bewegung und Sport Die erfolgreiche Ablegung der Be-
fähigungsprüfung für Leibeserzieher
an Schulen oder Abschlussprüfung der
staatlichen Sportlehrerausbildung mit
dem Spezialfach Leibeserziehung an
Schulen an einer Schule zur Ausbildung
von Leibeserziehern.

Verwendung Erfordernis

Lehrer an Volksschulen, Mittel-
schulen, Sonderschulen und Poly-
technischen Schulen, soweit sie nicht
die Erfordernisse für eine der Ver-
wendungsgruppen L 2 oder eine hö-
here Verwendungsgruppe erfüllen

Die für die Verwendung einschlägige
Lehrbefähigung oder sonstige Befähi-
gung. Bei Lehrern für Religion wird die-
ses Erfordernis durch die Erfüllung der
Erfordernisse des Art. I Abs. 4 erbracht.

Verwendung Erfordernis
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Artikel 16

Austrittszeitpunkt

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 25/2019, zu § 123, BGBl. Nr. 302/1984)

Erfolgt der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land aus der Europäischen Union ohne Austrittsabkommen gemäß Art. 50
Abs. 2 EUV, so hat der Bundeskanzler den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Austritts im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

Artikel XV

(Verfassungsbestimmung)

Bemessung von Versorgungsbezügen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 334/1993, zu den §§ 107a, 123 und 124,
BGBl. Nr. 302/1984)

Bei der Bemessung von Versorgungsbezügen des überlebenden Ehegatten
ist dessen sonstiges Einkommen zu berücksichtigen. Soweit es sich bei dieser
Bemessung nicht um eine Erhöhung von Versorgungsbezügen auf eine Min-
destversorgungsleistung handelt, ist dieses Einkommen nur in dem Ausmaß zu
berücksichtigen, als es für Ansprüche oder Anwartschaften aus der Altersversor-
gung zugrunde zu legen ist.

(Anm.: aus BGBl. Nr. 384/1986, zu § 107, BGBl. Nr. 302/1984)

5. § 24 Abs. 6 (Anm.: Finanzausgleichsgesetz 1985, BGBl. Nr. 544/1984)
lautet:

„(6) Für die Geltungsdauer dieses Bundesgesetzes sind
1. § 107 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, und
2. § 116 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsge-

setzes, BGBl. Nr. 296/1985,
nicht anzuwenden.“

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 529/1989, zu §§ 49, 50 und 51, BGBl. Nr. 302/1984)

Für die Zeit vom 1. September 1989 bis 31. August 1990 vermindert sich die
Lehrverpflichtung für die Verwaltung der Unterrichtsmittel für den Informatikbe-
reich

1. an Hauptschulen und an nach dem Lehrplan der Hauptschule geführten
Sonderschulen mit angeschlossenem Polytechnischen Lehrgang gemäß
§ 51 Abs. 1a Z 1 LDG 1984, wenn kein anderer Lehrer an dieser Schule
eine derartige Lehrverpflichtungsminderung erhält,

2. an sonstigen Hauptschulen in der Art und um das Ausmaß, das sich aus
§ 49 Abs. 1 Z 4 LDG 1984 für die Verwaltung einer dort angeführten
Sammlung ergibt.
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Artikel III

(Anm.: aus BGBl. Nr. 389/1986, zu § 49 Abs. 3, BGBl. Nr. 302/1984)

(1) Abweichend vom § 49 Abs. 3 LDG 1984, BGBl. Nr. 302, richtet sich beim
Leiter einer Hauptschule, dessen Ernennung in diese Funktion schon vor dem
1. September 1985 wirksam geworden ist, soweit es für ihn günstiger ist, die für
das Ausmaß seiner Lehr(Supplier)verpflichtung maßgebende Zahl der Klassen
nach der gemäß Abs. 2 ermittelten fiktiven Klassenzahl der Hauptschule.

(2) Zunächst sind die Zahlen der Schüler zu ermitteln, die jeweils am
15. September den einzelnen Schulstufen der betreffenden Schule angehören.
Auf Grund dieser Schülerzahlen ist für jede Schulstufe die fiktive Klassenzahl zu
ermitteln, die sich aus folgender Gegenüberstellung ergibt:
Zahl der Schüler fiktive Klassenzahl

je Schulstufe
bis 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
26–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
51–75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
76–100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
über 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Die so ermittelten fiktiven Klassenzahlen sind in jeder einzelnen Schulstufe mit
der tatsächlichen Klassenzahl zu vergleichen; ist die tatsächliche Klassenzahl
einer Schulstufe höher, so ist bei der weiteren Berechnung von dieser höheren
Zahl auszugehen. Die auf diese Weise ermittelten Klassenzahlen der einzelnen
Schulstufen sind zusammenzuzählen. Die Summe (fiktive Klassenzahl der
Hauptschule) ist der Ermittlung der Lehrverpflichtung des Leiters dieser Schule
unter sinngemäßer Anwendung des § 49 LDG 1984 für das betreffende Schul-
jahr zugrunde zu legen.

(3) Beim Leiter einer Hauptschule, dessen Ernennung in diese Funktion in
der Zeit zwischen dem 31. August 1985 und dem 1. September 1988 wirksam
geworden ist, sind die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die fikti-
ven Klassenzahlen nur für jene Schulstufen zu ermitteln sind, die sich aus der
nachstehenden Tabelle ergeben:

zwischen dem 31. August 1985 und dem 1. September 1986 . . . . . 6, 7, 8
zwischen dem 31. August 1986 und dem 1. September 1987 . . . . . . . 7, 8
zwischen dem 31. August 1987 und dem 1. September 1988 . . . . . . . . . 8

Für die übrigen Schulstufen ist jedenfalls von den tatsächlichen Klassenzah-
len auszugehen.

(4) War der Leiter einer Hauptschule unmittelbar vor seiner Ernennung in
diese Funktion mit der Leitung der betreffenden Hauptschule betraut, so ist für
die Anwendung der Abs. 1 bis 3 an Stelle des Tages der Wirksamkeit der Ernen-
nung der Tag der Wirksamkeit der Betrauung maßgebend.

(5) Die Abs. 1 bis 3 sind auch auf jene Lehrer sinngemäß anzuwenden, die
mit der Leitung einer Hauptschule betraut sind.

Wirksamkeitsbeginn der Ernennung in die
gegenwärtige Funktion

Schulstufen, auf
die Abs. 2 anzu-

wenden ist
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(6) In der Zeit vom 1. September 1985 bis zum 31. August 1988 sind die
Abs. 1 bis 5 mit der Maßgabe anzuwenden, daß in folgenden Fällen auf jeden
Fall von der tatsächlichen Klassenzahl auszugehen ist:

1. vom 1. September 1985 bis zum 31. August 1986 bei der 6., 7. und
8. Schulstufe,

2. vom 1. September 1986 bis zum 31. August 1987 bei der 7. und 8. Schul-
stufe,

3. vom 1. September 1987 bis zum 31. August 1988 bei der 8. Schulstufe.

Artikel VI

(Anm.: aus BGBl. Nr. 326/1988, zu § 48 Abs. 4a, BGBl. Nr. 302/1984)

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1988 in Kraft. § 16a Z 1 und
3 ist im Schuljahr 1988/89 jedoch nur für die Vorschulstufe sowie die 1. und
2. Schulstufe, § 16a Z 2 ist im Schuljahr 1988/89 jedoch nur für die Vorschul-
stufe sowie die 1. Schulstufe und im Schuljahr 1989/90 nur für die Vorschulstufe
sowie die 1. und 2. Schulstufe anzuwenden.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten frühes-
tens mit 1. September 1988 in Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit sie in die Zuständig-
keit des Bundes fällt, sowie mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14
Abs. 8 B-VG zustehenden Rechte auf den durch dieses Bundesgesetz geregel-
ten Gebieten ist die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung betraut.

(4) Abs. 3 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/
2018, tritt mit 8. Jänner 2018 in Kraft.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 641/1987, zu § 80, BGBl. Nr. 302/1984)

Kürzungen des Monatsbezuges, die gemäß § 80 Abs. 4 des Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes 1984 und § 88 Abs. 4 des Land- und forstwirtschaftlichen
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 vor dem 1. Dezember 1987 verfügt
worden sind, werden durch die Neufassung dieser Gesetzesbestimmungen im
Art. III und IV dieses Bundesgesetzes nicht berührt. Auf solche Kürzungen ist
§ 13 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 30. November 1987 gel-
tenden Fassung weiterhin anwendbar.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu Anlage 1, BGBl. Nr. 302/1984)

(1) Lehrern an Volksschulen der Verwendungsgruppe L 2 a 1, die die Er-
nennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2 a 2 gemäß Anlage
Artikel II Abschnitt 2 Z 3 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG
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1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschieds-
betrages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstzulage
gemäß Art. XII der 41. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 656/1983) und dem
Gehalt eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2 a 2 in derselben Gehalts-
stufe.

(2) Religionslehrern an Volksschulen der Verwendungsgruppe L 2a 1, die
die Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 gemäß Anlage
Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 Z 24.8 Abs. 1 BDG
1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbe-
trages zwischen ihrem Gehalt und dem Gehalt eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 2a 2 in derselben Gehaltsstufe.

Artikel VIII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu Anlage 1, BGBl. Nr. 302/1984)

(1) Lehrern an Volksschulen des Entlohnungsschemas I L der Entloh-
nungsgruppe l 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 3 LDG 1984 oder gemäß
Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Monatsentgelt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstzulage gemäß Art. VII der 34. Vertragsbediensteten-
gesetz-Novelle, BGBl. Nr. 657/1983) und dem Monatsentgelt eines Lehrers der
Entlohnungsgruppe l 2a 2 in derselben Entlohnungsstufe.

(2) Religionslehrern an Volksschulen des Entlohnungsschemas I L der Ent-
lohnungsgruppe l 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß
Anlage 1 Z 24.8 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Monatsentgelt und dem Mo-
natsentgelt eines Lehrers der Entlohnungsgruppe l 2a 2 in derselben Entloh-
nungsstufe.

Artikel IX

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu Anlage 1, BGBl. Nr. 302/1984)

(1) Lehrern an Volksschulen des Entlohnungsschemas II L der Entloh-
nungsgruppe l 2 a 1, die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe L 2 a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 3 LDG 1984 oder gemäß
Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrer Jahresentlohnung und der
Jahresentlohnung in der Entlohnungsgruppe l 2 a 2.

(2) Religionslehrern an Volksschulen des Entlohnungsschemas II L der Ent-
lohnungsgruppe l 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die Verwendungs-
gruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß
Anlage 1 Z 24.8 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszulage im
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrer Jahresentlohnung und der
Jahresentlohnung in der Entlohnungsgruppe l 2a 2.



Band1.Buch : 07-LDG.pod    1210
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1210

LDG 1984 Anlage

Artikel X

(Anm.: aus BGBl. Nr. 372/1989, zu Anlage 1, BGBl. Nr. 302/1984)

Ergänzungszulagen gemäß Artikel VII, VIII und IX treten an die Stelle all-
fälliger Dienstzulagen, die in einem Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt
(Monatsentgelt) der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe L 2a 1 (l 2a 1) und dem
Gehalt (Monatsentgelt) der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe L 2a 2 (l 2a 2)
bemessen sind.

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 2a, 59 und 59d,
BGBl. Nr. 302/1984)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3
(Änderung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizin-
gesetzes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Straf-
gesetzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bun-
desabgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61
(Änderung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassenge-
setzes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung
des Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelfer-
gesetzes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organi-
sation des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die
Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen)
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.
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Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG
Bundesgesetz über das Dienst- und Besoldungsrecht

der Vertragslehrpersonen der Länder für Volksschulen,
Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnische Schulen

sowie für Berufsschulen mit Ausnahme der
land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Lan-
desvertragslehrergesetzes erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 644/1994,
BGBl. Nr. 61/1997,
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 47/2001 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 100/2002 (Art. 25),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 11)
BGBl. I Nr. 69/2004 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 23/2005 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 2/2008,
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 30/2011 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 24/2013 (Art. 9).
BGBl. I Nr. 211/2013 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 10/2014 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 32/2015 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 164/2015 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 119/2016 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 36),
BGBl. I Nr. 167/2017 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 25/2019 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 51/2019 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 7),
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BGBl. I Nr. 24/2020 (Art. 20),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 224/2021 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 137/2022,
BGBl. I Nr. 205/2022.

1. Abschnitt

Anwendungsbereich

§ 1. Dieses Bundesgesetz ist auf Landesvertragslehrpersonen an öffentli-
chen Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen, Polytechnischen Schulen so-
wie Berufsschulen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Berufs-
schulen, sofern diese Schulen nicht vom Bund erhalten werden, anzuwenden.

2. Abschnitt

Pädagogischer Dienst

Anwendungsbereich

§ 2. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten, soweit sich aus Abs. 2
und 3 nichts Abweichendes ergibt, für Landesvertragslehrpersonen im Sinne
des § 1, deren Dienstverhältnis mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 oder da-
nach beginnt.

(Anm.: Abs. 1a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 164/2015)

(2) Personen, die während der Schuljahre 2014/2015, 2015/2016, 2016/
2017, 2017/2018 oder 2018/2019 erstmals in ein Dienstverhältnis als Landes-
vertragslehrperson aufgenommen werden, haben bei der ersten in den Schul-
jahren 2015/2016 bis 2018/2019 (Übergangszeitraum) erfolgenden Anstellung
das Recht festzulegen, ob auf ihr Dienstverhältnis

1. die Bestimmungen dieses Abschnittes oder
2. die Bestimmungen des 3. Abschnittes

Anwendung finden. Diese Festlegung kann wirksam nur schriftlich vorgenom-
men werden, sie ist Voraussetzung für das Zustandekommen des Dienstvertra-
ges und nicht widerruflich. Die Festlegung wirkt auch für alle später begründeten
Dienstverhältnisse als Landesvertragslehrperson zum selben oder zu einem
anderen Land. Eine gemäß § 37 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes
1948 – VBG, BGBl. Nr. 86/1948, für ein Dienstverhältnis als Vertragslehrperson
des Bundes getroffene Festlegung wirkt auch für ein später begründetes Dienst-
verhältnis als Landesvertragslehrperson.

(2a) Auf Landesvertragslehrpersonen ist § 37 Abs. 2a VBG anzuwenden.

(3) Personen, die vor dem Beginn des Schuljahres 2014/2015 schon einmal
in einem öffentlich-rechtlichen oder in einem vertraglichen Dienstverhältnis zum
Bund oder zu einem Land als Lehrperson gestanden sind, unterliegen den Be-
stimmungen des 3. Abschnittes.
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(4) Auf Landesvertragslehrpersonen ist der Abschnitt I des VBG in der je-
weils geltenden Fassung (einschließlich der in Novellen enthaltenen Bestim-
mungen), insoweit mit den in Abs. 5 vorgesehenen Maßgaben anzuwenden, als
dieser Abschnitt nicht anderes bestimmt. Nicht anzuwenden sind jedoch jene
Bestimmungen des Abschnittes I des VBG, die sich ausschließlich auf Vertrags-
bedienstete anderer Entlohnungsschemata beziehen.

(5) An die Stelle des Dienstverhältnisses zum Bund tritt das Dienstverhältnis
zu dem betreffenden Bundesland. Sofern auf ein früheres oder gleichzeitiges
Dienstverhältnis zu einem Bundesland Bezug genommen wird, ist an dessen
Stelle ein früheres oder gleichzeitiges Dienstverhältnis zu einem anderen Bun-
desland oder zum Bund zu verstehen. Die Zuständigkeit als Dienstgeber richtet
sich nach § 29. Die Zuständigkeit für die Auswahl der Mitarbeitervorsorgekasse
richtet sich abweichend von § 35 Abs. 1 Z 2 VBG nach § 29. Bezüglich der Er-
lassung von Verordnungen (Art. 14 Abs. 2 dritter Satz des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929) richtet sich die Zuständigkeit nach § 33
Abs. 2.

(6) Die §§ 47a bis 50 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979,
BGBl. Nr. 333, sind auf Landesvertragslehrpersonen nicht anzuwenden.

(7) Soweit die Bestimmungen der §§ 50a bis 50e BDG 1979 über die Herab-
setzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gemäß § 20 VBG für Vertrags-
bedienstete gelten, sind sie auf Landesvertragslehrpersonen mit den Abwei-
chungen anzuwenden, die sich aus § 213 BDG 1979 ergeben, wobei eine Wert-
einheit 1,2 Wochenstunden entspricht.

(8) Auf den Schutz der Sicherheit, des Lebens und der Gesundheit der Lan-
desvertragslehrpersonen ist der 10. Abschnitt des Landeslehrer-Dienstrechts-
gesetzes – LDG 1984, BGBl. Nr. 302, mit Ausnahme von § 113d Abs. 5 und
§ 113e Abs. 6, anzuwenden. Hinsichtlich der Weisungsfreiheit der Sicherheits-
vertrauenspersonen bei der Ausübung ihrer Aufgaben ist § 113d Abs. 5 LDG
1984 und hinsichtlich der Weisungsfreiheit der Sicherheitsfachkräfte bei der An-
wendung ihrer Fachkunde ist § 113e Abs. 6 LDG 1984 anzuwenden.

(9) Auf Landesvertragslehrpersonen sind die §§ 109 und 110 LDG 1984 mit
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Ausdrucks „Landeslehrer des
Aktiv- und Ruhestandes“ der Ausdruck „Landesvertragslehrpersonen sowie Per-
sonen, die aufgrund eines Dienstverhältnisses nach dem LVG eine Pension
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz – ASVG, BGBl. Nr. 189/
1955, oder nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz – APG, BGBl. I Nr. 142/
2004, oder, wenn eine Pension gemäß § 86 Abs. 3 Z 2 letzter Satz ASVG nicht
angefallen ist und sie nicht gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 ASVG versichert sind, Über-
gangsgeld gemäß § 306 ASVG beziehen,“ tritt.

(10) Auf Landesvertragslehrpersonen ist die Reisegebührenvorschrift 1955,
BGBl. Nr. 133, anzuwenden.

(11) Das Prüfungstaxengesetz – Schulen/Pädagogische Hochschulen, BGBl.
Nr. 314/1976, ist auf Landesvertragslehrpersonen nur insoweit anzuwenden, als
es sich auf Vergütungen für Externistenprüfungen bezieht.
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(12) Auf Landesvertragslehrpersonen ist § 121 Abs. 1 Z 2 und 3 LDG 1984
anzuwenden.

(13) § 6 ist auch auf Landeslehrer gemäß § 1 LDG 1984 und auf Landesver-
tragslehrpersonen im Sinne des § 26 Abs. 1a anzuwenden, wenn sie der Bestel-
lung zur Mentorin oder zum Mentor zustimmen.

(14) § 20c VBG ist auf Landesvertragslehrpersonen mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass während der Wiedereingliederungsteilzeit die regelmäßige Wo-
chendienstzeit 30 vH der Lehrverpflichtung nicht unterschreiten darf, wobei eine
Werteinheit 1,2 Wochenstunden entspricht. Im Anwendungsbereich des § 8
Abs. 8 steht hinsichtlich der Heranziehung einer Landesvertragslehrperson zur
anteiligen Supplierverpflichtung (gemäß § 23 Abs. 4) § 20c Abs. 3 VBG nicht
entgegen.

Zuordnung

§ 3. (1) Für Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst (Landesvertrags-
lehrpersonen) ist die Entlohnungsgruppe pd vorgesehen.

(2) Voraussetzung für die Zuordnung zur Entlohnungsgruppe pd ist eine der
Verwendung entsprechende Lehrbefähigung. Diese ist nachzuweisen durch:

1. den Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines Lehramtsstudi-
ums im Ausmaß von mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß
§ 65 Abs. 1 HG oder § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 – UG,
BGBl. I Nr. 120/2002 sowie

2. den Erwerb eines auf diesen Bachelorgrad aufbauenden Masterstudiums
im Ausmaß von mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65
Abs. 1 HG oder § 87 Abs. 1 UG.

(2a) Bei einer Verwendung im Unterrichtsgegenstand Religion kann die dem
Unterrichtsgegenstand entsprechende Lehrbefähigung gemäß Abs. 2 Z 1 und 2
auch durch den Erwerb eines Bachelor- und Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1
UG nach Abschluss eines polyvalenten Masterstudiums, das für pädagogische
und außerpädagogische theologische Berufsfelder qualifiziert, im Ausmaß von
mindestens 300 ECTS-Anrechnungspunkten nachgewiesen werden.

(2b) Bei einer Verwendung in den Unterrichtsgegenständen der Berufsbil-
dung ist die den Unterrichtsgegenständen entsprechende Lehrbefähigung nach-
zuweisen durch

1. den Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines Lehramtsstudi-
ums im Ausmaß von mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß
§ 65 Abs. 1 HG und

2. eine vor oder nach dem Erwerb des Bachelorgrades zurückzulegende
dreijährige fachlich geeignete Berufspraxis.

(3) Die Zuordnungsvoraussetzungen zur Entlohnungsgruppe pd werden aus-
genommen für Verwendungen an Volks- und Sonderschulen auch erfüllt durch

1. eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung
gemäß Z 1.12 der Anlage 1 bzw. § 235 BDG 1979,

2. eine nach dem Erwerb des Mastergrades bzw. Diplomgrades zurückzule-
gende dreijährige fachlich geeignete Berufspraxis sowie
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3. die Absolvierung einer ergänzenden pädagogisch-didaktischen Ausbil-
dung im Ausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten; dieses Erfordernis
entfällt, wenn die der Verwendung entsprechende abgeschlossene Hoch-
schulbildung durch den Abschluss eines polyvalenten Diplom- oder Mas-
terstudiums, das für pädagogische und außerpädagogische Berufsfelder
qualifiziert, im Ausmaß von mindestens 270 ECTS-Anrechnungspunkten
erworben worden ist.

(3a) Im Zuge der Ergänzung des Lehrpersonals, solange nicht ausreichend
Personen zur Verfügung stehen, die die gemäß Abs. 2 bis 3 für die Verwendung
vorgesehenen Zuordnungserfordernisse erfüllen, werden ausgenommen für
Verwendungen an Volks- und Sonderschulen, die Zuordnungsvoraussetzungen
zur Entlohnungsgruppe pd weiters erfüllt durch

1. eine für die vorgesehene unterrichtliche Verwendung fachlich geeignete
abgeschlossene Hochschulbildung gemäß Z 1.12 oder Z 1.12a der An-
lage 1 bzw. § 235 BDG 1979,

2. eine nach dem Erwerb des Bachelor- oder Diplomgrades der abgeschlos-
senen Hochschulbildung zurückzulegende dreijährige fachlich geeignete
Berufspraxis sowie

3. die Absolvierung einer ergänzenden pädagogisch-didaktischen Ausbildung
im Ausmaß von
a) 60 ECTS-Anrechnungspunkten bei Abschluss eines Hochschulstudi-

ums gemäß Z 1.12 bzw. § 235 BDG 1979 oder
b) 90 ECTS-Anrechnungspunkten bei Abschluss eines Hochschulstudi-

ums gemäß Z 1.12a BDG 1979.

(4) Die Nichterfüllung des Bachelorstudiums gemäß Abs. 2b Z 1 oder der
ergänzenden pädagogisch-didaktischen Ausbildung gemäß Abs. 3 Z 3 und
Abs. 3a Z 3 steht einer Einreihung in die Entlohnungsgruppe pd nicht entgegen,
wenn die Landesvertragslehrperson sich verpflichtet, diese ergänzende Lehr-
amtsausbildung bzw. diese pädagogisch-didaktische Ausbildung innerhalb von
acht Jahren berufsbegleitend zu absolvieren.

(5) Vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist ge-
meinsam mit den Bildungsdirektionen eine Zertifizierungskommission zur Über-
prüfung der pädagogischen Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern gemäß
Abs. 3 und 3a einzurichten. Der Zertifizierungskommission, die in Senate unter-
gliedert werden kann, haben vier Mitglieder anzugehören. Bei Bedarf kann die
Mitgliederanzahl auf sechs Mitglieder erhöht werden. In beiden Fällen haben der
Kommission jeweils 50% weibliche Mitglieder anzugehören. Bei einer ange-
strebten Verwendung in einem allgemeinbildenden Unterrichtsgegenstand hat
die sich um eine Anstellung gemäß Abs. 3 oder 3a bewerbende Landesver-
tragslehrperson als zusätzliches Anstellungserfordernis spätestens bis zum
Auswahlverfahren den von der Zertifizierungskommission ausgestellten Nach-
weis über die pädagogische Eignung für den Lehrberuf vorzulegen. Hat die Be-
werberin oder der Bewerber diesen Nachweis noch nicht erhalten, dann nimmt
sie oder er am Auswahlverfahren vorläufig weiter teil.

(6) Das Erfordernis der Berufspraxis gemäß Abs. 2b Z 2, Abs. 3 Z 2 und
Abs. 3a Z 2 wird durch eine berufliche Tätigkeit erfüllt, für die die abgeschlos-
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sene Hochschulbildung eine geeignete Qualifikation dargestellt hat. Kann das
Hochschulstudium berufsbegleitend absolviert werden, wird das Erfordernis der
Berufspraxis durch eine berufliche Tätigkeit erfüllt, für die die Berufsausbildung
eine geeignete Qualifikation dargestellt hat. Bei Verwendungen in der Allge-
meinbildung können bis zu zwei Jahre der geforderten Berufspraxis auch durch
eine lehramtliche Verwendung erfüllt werden.

(7) Landesvertragslehrpersonen, die die für ihre Verwendung vorgesehenen
Einreihungsvoraussetzungen in die Entlohnungsgruppe l 1 oder in die Entloh-
nungsgruppe l 2a 2 (Anlage Art. I und II zum LDG 1984) erfüllen, erfüllen auch
die Zuordnungserfordernisse zur Entlohnungsgruppe pd.

(8) Zuordnungsvoraussetzung für Landesvertragslehrpersonen für Religion
ist ergänzend zu Abs. 2, 2a, 3 oder 3a die kirchlich oder religionsgesellschaftlich
erklärte Befähigung und Ermächtigung für die Erteilung des entsprechenden Un-
terrichtes an der betreffenden Schulart nach den hiefür geltenden kirchlichen
oder religionsgesellschaftlichen Vorschriften.

(9) Landesvertragslehrpersonen an zweisprachigen Schulen oder Klassen
sowie an Schulen oder Klassen mit einer anderen als der deutschen Sprache als
Unterrichtssprache haben die der Schulart entsprechende Befähigung zur Er-
teilung des Unterrichtes auch in der betreffenden Unterrichtssprache nachzu-
weisen, sofern sie in dieser Unterrichtssprache tatsächlich Unterricht zu erteilen
haben. Dies gilt auch für von der Unterrichtsverpflichtung befreite Landesver-
tragslehrpersonen in der Funktion Schulleitung.

(10) Die in Anlage Art. I Abs. 6 bis 11c LDG 1984 enthaltenen Bestimmun-
gen gelten als Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Zuordnung.

(11) Solange geeignete Personen, die die für ihre Verwendung gemäß
Abs. 2 vorgeschriebenen Zuordnungsvoraussetzungen erfüllen, trotz Ausschrei-
bung der Planstelle nicht gefunden werden, dürfen auch Personen aufgenom-
men werden, die den Nachweis der Zuordnungsvoraussetzungen nicht zur
Gänze erbringen, wenn zu erwarten ist, dass sie die Zuordnungsvoraussetzun-
gen erfüllen werden.

(11a) Solange trotz Ausschreibung der Planstelle geeignete Personen, die
die für ihre Verwendung vorgeschriebenen Zuordnungsvoraussetzungen erfül-
len, nicht gefunden werden, dürfen Personen mittels Sondervertrag gemäß § 36
aufgenommen werden, wobei das sondervertraglich festgelegte Monatsentgelt
das bei einer Einstufung in die Entlohnungsgruppe pd vorgesehene Entgelt um
bis zu 30% unterschreiten kann.

(12) Zusätzlich zu den Erfordernissen gemäß Abs. 2 bis 3a, Abs. 7 sowie
Abs. 10 bis 11a hat eine Bewerberin oder ein Bewerber, deren oder dessen
Dienstverhältnis mit dem Schuljahr beginnen soll, als Voraussetzung für das
Wirksamwerden des Dienstvertrages den Besuch der Lehrveranstaltungen der
Pädagogischen Hochschulen zur Einführung in die Strukturen und Rechtsgrund-
lagen des Schulwesens und die Methoden zur Durchführung und Auswertung
von Unterricht nachzuweisen. Diese Verpflichtung umfasst für

1. Bewerberinnen und Bewerber mit einem abgeschlossenen Lehramts-
studium oder einem abgeschlossenen polyvalenten Studium mindestens
mit Bachelor-Niveau den Besuch einer fünftägigen Lehrveranstaltung,
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2. für alle übrigen Bewerberinnen und Bewerber den Besuch einer zehntägi-
gen Lehrveranstaltung.

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber diese Lehrveranstaltungen noch nicht
besucht, und werden diese unmittelbar vor dem Beginn des Unterrichtsjahres
absolviert, beginnt das Dienstverhältnis anstatt mit Beginn des Schuljahres be-
reits mit dem ersten Tag der zu besuchenden Lehrveranstaltung. Beginnt das
Dienstverhältnis einer Landesvertragslehrperson im laufenden Unterrichtsjahr
so sind die Lehrveranstaltungen nach Zuweisung durch den Dienstgeber ehest-
möglich nachzuholen. Gleiches gilt, wenn die Teilnahme an den Lehrveranstal-
tungen aus durch die Landesvertragslehrperson unverschuldeten Gründen nicht
möglich war. Für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen besteht kein An-
spruch auf Leistungen nach der Reisegebührenvorschrift 1955.

(13) Die Verpflichtung gemäß Abs. 12 gilt nicht für Bewerberinnen und Be-
werber, die eine mindestens einjährige Lehrpraxis im Ausmaß einer Vollbe-
schäftigung oder einer Teilbeschäftigung von mindestens 25% an einer Schule
oder mehreren Schulen, deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG,
BGBl. Nr. 242/1962, im Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974,
oder im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/
1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Türkischen Republik
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen.

(14) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister
kann durch Verordnung

1. bezüglich der zu erbringenden Berufspraxis im Hinblick auf die Anforde-
rungen des Lehrplans sowie die abzuschließende Lehramtsausbildung
(Berufsbildung) vorsehen, dass diese vor oder während des Lehramts-
studiums absolviert werden oder teilweise nachgesehen werden kann,

2. für den Bereich der Erfüllung der Zuordnungsvoraussetzungen gemäß
Abs. 3 und 3a zu einzelnen Unterrichtsgegenständen für die Erfüllung der
Zuordnungsvoraussetzungen gemäß Abs. 3 Z 1 und 3a Z 1 geeignete
abgeschlossene Hochschulbildungen festlegen sowie für alle oder ein-
zelne lehramtliche Verwendungen ergänzende Regelungen über die ge-
mäß Abs. 3 Z 3 und Abs. 3a Z 3 zu erbringende pädagogisch-didaktische
Ausbildung treffen,

3. für die Zuordnung zum Entlohnungsschema pd von nicht über eine Lehr-
befähigung verfügenden Personen gemäß Abs. 3 oder 3a zur Prüfung der
pädagogischen Eignung dieser Interessentinnen und Interessenten für
den Lehrberuf ein vor einer Zertifizierungskommission abzuhaltendes An-
hörungsverfahren näher ausführen.

(15) Das zur Aufnahme in die Entlohnungsgruppe pd erforderliche Lehramts-
studium hat die in Anlage 2 zum VBG festgelegten Wissensgebiete zu enthalten.

Ausschreibungspflicht

§ 3a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle hat, soweit nicht eine Beset-
zung mit einer im Dienststand stehenden Landesvertragslehrperson in Aussicht
genommen ist, ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren voranzugehen.
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(1a) Ist eine Planstelle unvorhergesehen frei geworden und ist sie so rasch
zu besetzen, dass zuvor ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren nicht
mehr durchführbar ist, kann sie bis zum Ende des laufenden Unterrichtsjahres
auch ohne Durchführung eines solchen Verfahrens besetzt werden. Solche Lan-
desvertragslehrpersonen dürfen jedoch über das Ende des laufenden Unter-
richtsjahres hinaus nur aufgrund des Ergebnisses eines Ausschreibungs- und
Bewerbungsverfahrens gemäß Abs. 1 verwendet werden.

(2) Die Schulleitung ist von einer in Aussicht genommenen Besetzung der
Planstelle mit einer im Dienststand stehenden Landesvertragslehrperson in
Kenntnis zu setzen. Sie hat das Recht, sich begründet gegen die in Aussicht
genommene Maßnahme auszusprechen. Nimmt die Bildungsdirektion die Maß-
nahme dennoch vor, so ist diese gegenüber der Schulleitung zu begründen.

(3) Die Ausschreibung hat zu enthalten:
1. die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben (insbesondere den Unter-

richtsgegenstand oder die Unterrichtsgegenstände),
2. die Zuordnungserfordernisse,
3. den Dienstort,
4. die Schule oder die Schulen (den Schulcluster),
5. die Bewerbungsfrist und
6. die Einreichungsstelle für die Bewerbungsgesuche.

(4) Wenn es sich für die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsplatzes als erfor-
derlich erweist, sind in der Ausschreibung zusätzliche fachspezifische Kennt-
nisse und Fähigkeiten anzuführen.

(5) Die ausschreibende Stelle kann vorsehen, dass Bewerbungen aus-
schließlich online auf einer Bewerbungsplattform einzubringen sind.

(6) Die Bewerbungsgesuche haben sich auf eine oder auf mehrere in der
Ausschreibung angeführte Planstellen zu beziehen und sind innerhalb der Be-
werbungsfrist bei der in der Ausschreibung bezeichneten Stelle einzureichen.

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber

§ 3b. (1) Für die Aufnahme als Landesvertragslehrpersonen sind aus-
schließlich Bewerberinnen oder Bewerber mit gültiger Bewerbung heranzu-
ziehen.

(2) Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die vorgesehene Ver-
wendung richtet sich nach der entsprechenden Ausbildung und allenfalls in der
Ausschreibung angeführten zusätzlichen Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 3a
Abs. 4) sowie sonstigen aufgewiesenen einschlägigen Kenntnissen, Fähigkeiten
und Erfahrungen.

(3) Die Schulleitung hat bezüglich der an der Schule zu besetzenden Plan-
stellen innerhalb der von der Bildungsdirektion gesetzten Frist eine begründete
Auswahl aus den (auch) für ihre Schule wirksamen Bewerbungen zu treffen. Die
ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber sind im Hinblick auf ihre Eignung
zu reihen. Bei konkurrierenden Anforderungen hat die Bildungsdirektion eine
Entscheidung zu treffen.
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(4) Bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses kann die Bildungs-
direktion eine nicht der Auswahlentscheidung der Schulleitung entsprechende
Zuweisung vornehmen. Beabsichtigt die Bildungsdirektion der Auswahlentschei-
dung der Schulleitung nicht zu entsprechen, so hat diese das Recht, sich be-
gründet gegen die in Aussicht genommene Zuweisung einer Bewerberin oder
eines Bewerbers auszusprechen. Nimmt die Bildungsdirektion die Zuweisung
dennoch vor, so ist sie gegenüber der Schulleitung zu begründen.

(5) Vor der Zuweisung von Landesvertragslehrpersonen für den Unterrichts-
gegenstand Religion ist – ungeachtet der Zuständigkeit der Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften für die Zuweisung der Religionslehrpersonen – bei erst-
mals am Schulstandort tätigen Landesvertragslehrpersonen (ausgenommen nur
vorübergehende Zuweisungen) der Schulleitung Gelegenheit zur Stellung-
nahme einzuräumen.

Dienstvertrag

§ 4. (1) Das Dienstverhältnis gilt auch dann auf bestimmte Zeit eingegangen
(§ 4 Abs. 3 VBG), wenn es von vornherein auf Unterrichtsperioden (zB Schul-
jahr, Semester) abgestellt ist.

(2) Das Dienstverhältnis ist jedenfalls auf das Schuljahr bzw. die Schuljahre,
in dem bzw. in denen die Induktionsphase (§ 5) absolviert wird, und im Fall des
§ 3 Abs. 11 auf die Zeit der Ausbildungsphase (§ 7) befristet.

(3) § 4 Abs. 4 VBG ist nicht anzuwenden. Übersteigt die Dauer eines oder
mehrerer mit einer Landesvertragslehrperson eingegangenen befristeten Dienst-
verhältnisse fünf Jahre, gilt das zuletzt eingegangene Dienstverhältnis ab diesem
Zeitpunkt als unbefristetes Dienstverhältnis.

Induktionsphase

§ 5. (1) Die Induktionsphase dient der berufsbegleitenden Einführung in das
Lehramt. Die Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase ist durch eine
Mentorin oder einen Mentor zu begleiten.

(2) Die Induktionsphase beginnt mit dem Dienstantritt und endet spätestens
nach zwölf Monaten. Bei Dienstantritt bis spätestens dem ersten Unterrichtstag
nach den Herbstferien endet die Induktionsphase mit dem Ende des betreffen-
den Schuljahres.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat der landesgesetzlich vorgesehe-
nen Stelle (Personalstelle) bis spätestens zwei Monate vor Ablauf der Induk-
tionsphase aufgrund eigener Wahrnehmungen bzw. nach Rücksprache mit der
Mentorin oder dem Mentor über den Verwendungserfolg der Landesvertrags-
lehrperson in der Induktionsphase schriftlich zu berichten. Endet das Dienstver-
hältnis vor dem Ablauf der Induktionsphase, so hat die Schulleiterin oder der
Schulleiter der Personalstelle über den Verwendungserfolg der Landesvertrags-
lehrperson in der Induktionsphase spätestens zum Ende des Dienstverhältnis-
ses zu berichten. Der Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase ist Ge-
legenheit zu geben, zum Bericht der Schulleitung Stellung zu nehmen.
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(4) Wird durch die Schulleiterin oder den Schulleiter der Personalstelle über
den erbrachten Verwendungserfolg der Landesvertragslehrperson in der Induk-
tionsphase nach einer mindestens sechsmonatigen unterrichtlichen Verwen-
dung schriftlich berichtet, hat die Personalstelle die Induktionsphase vorzeitig zu
beenden. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden. Die betroffene Landesvertrags-
lehrperson sowie die zuständige Schulleitung sind über die vorzeitige Beendi-
gung der Induktionsphase unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die betroffene
Landesvertragslehrperson hat bis zum Zeitpunkt des Endens der für sie ur-
sprünglich vorgesehenen Induktionsphase weiterhin an den Vernetzungs- und
Beratungsveranstaltungen gemäß § 6 Abs. 4 teilzunehmen.

(5) Durch Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutz-
gesetz 1979 – MSchG, BGBl. Nr. 409/1980, wird der Ablauf der Induktionsphase
gehemmt. Wurde aufgrund des Beschäftigungsverbotes die für die Induktions-
phase vorgesehene Dauer nicht erreicht oder hat das Dienstverhältnis vor der
Erreichung der für die Induktionsphase vorgesehenen Dauer vorzeitig geendet,
ist die Induktionsphase im Dienstverhältnis zum selben Dienstgeber bis zum vor-
gesehenen Zeitraum von zwölf Monaten fortzusetzen.

(6) Die erfolgreiche Zurücklegung der Induktionsphase ist von der Personal-
stelle zu bestätigen.

(7) Die Schulleitung hat für jede Landesvertragslehrperson in der Induktions-
phase bis zum Ende des Schuljahres, längstens jedoch bis zum Ende der In-
duktionsphase, eine Mentorin oder einen Mentor einzuteilen. An Schulen im
Schulcluster erstreckt sich nach Maßgabe der Einteilung durch die Schulcluster-
Leitung die Zuständigkeit der eingeteilten Mentorinnen und Mentoren auf alle zu
begleitenden Landesvertragslehrpersonen der im Schulcluster zusammenge-
fassten Schulen.

(8) Im Einvernehmen mit den betroffenen Schulleitungen können entspre-
chend der für die Einteilung von Mentorinnen und Mentoren in Abs. 7 getroffe-
nen Festlegung übergreifend für mehrere Schulen eine oder mehrere Mentorin-
nen oder Mentoren eingeteilt werden. Die Einteilung der Mentorinnen und Men-
toren für mehrere nicht in einem Schulcluster zusammengefasste Schulen hat
jeweils durch die für die betreffende Mentorin oder den betreffenden Mentor zu-
ständige Schulleitung zu erfolgen und eine über den Dienstort der betroffenen
Mentorin oder des betroffenen Mentors hinausreichende Einteilung bedarf über-
dies der Zustimmung der betroffenen Mentorin oder des betroffenen Mentors.

(9) Ist die Mentorin oder der Mentor mehr als einen Monat vom Dienst ab-
wesend, kann an ihrer oder seiner Stelle für die Dauer dieser Abwesenheit eine
andere Lehrperson als Mentorin oder als Mentor eingeteilt werden.

(10) Die Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase hat mit der Men-
torin oder dem Mentor (den Mentorinnen oder den Mentoren) zusammenzu-
arbeiten und ihre Tätigkeit den Vorgaben entsprechend auszurichten. Sie hat
den Unterricht anderer Lehrpersonen nach Möglichkeit zu beobachten. Ferner
hat die Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase an den Vernetzungs-
und Beratungsveranstaltungen gemäß § 6 Abs. 4 und gegebenenfalls an einem
durch die Pädagogischen Hochschulen angebotenen Coaching teilzunehmen.
Der Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase ist für die Erfüllung dieser
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Aufgaben eine Wochenstunde der weiteren zwei zu erbringenden Wochenstun-
den (§ 8 Abs. 3 dritter Satz) anzurechnen.

(11) Landesvertragslehrpersonen in der Induktionsphase, die über eine Lehr-
amtsausbildung verfügen, sind im Rahmen ihrer Lehrbefähigung zu verwenden.
Weiters sind sie nicht für die Wahrnehmung der Funktion einer Klassenvorstän-
din oder eines Klassenvorstandes sowie zu dauernden Mehrdienstleistungen
heranzuziehen. Die Heranziehung zur Klassenlehrerin oder zum Klassenlehrer
an einer Volksschule oder an einer Sonderschule ist jedoch zulässig.

(12) Auf Landesvertragslehrpersonen, die als Bundes- oder als Landesver-
tragslehrpersonen die Induktionsphase erfolgreich abgeschlossen haben oder
die die Voraussetzungen für die Zuordnung in die Entlohnungsgruppe pd gemäß
§ 3 Abs. 7 in Verbindung mit Artikel I Abs. 14a der Anlage zum LDG 1984 erfül-
len oder die eine mindestens einjährige Lehrpraxis im Ausmaß einer Vollbe-
schäftigung oder einer Teilbeschäftigung von mindestens 25% an einer Schule
oder mehreren Schulen, deren Schulart im Schulorganisationsgesetz – SchOG,
BGBl. Nr. 242/1962, im Bundessportakademiengesetz, BGBl. Nr. 140/1974,
oder im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/
1966, geregelt ist, oder einer vergleichbaren Schule in einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Türkischen Republik
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft aufweisen, sind die Bestimmun-
gen über die Induktionsphase nicht anzuwenden.

Mentorinnen und Mentoren

§ 6. (1) Voraussetzung für die Einteilung zur Mentorin oder zum Mentor ist
eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Lehrperson an einer Schule,
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, im Land- und
forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, im Bundesgesetz
betreffend die Grundsätze für land- und forstwirtschaftliche Berufsschulen,
BGBl. Nr. 319/1975, oder im Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für land-
und forstwirtschaftliche Fachschulen, BGBl. Nr. 320/1975, geregelt ist, und die
Absolvierung des Hochschullehrganges „Mentoring, Berufseinstieg professionell
begleiten“ oder eines vergleichbaren Hochschullehrganges im Umfang von min-
destens 30 ECTS-Anrechnungspunkten.

(2) Die zu Mentorinnen oder Mentoren eingeteilten Lehrpersonen haben bei
Einteilung durch die Schulleitung Landesvertragslehrpersonen in der Induktions-
phase zu begleiten. Einer Mentorin oder einem Mentor dürfen gleichzeitig bis zu
drei Landesvertragslehrpersonen in der Induktionsphase zugewiesen werden.

(3) Die Mentorin oder der Mentor hat die Landesvertragslehrperson in der In-
duktionsphase bei der Planung und Gestaltung des Unterrichts zu beraten, mit
ihr deren Tätigkeit in Unterricht und Erziehung zu analysieren und zu reflektie-
ren, sie im erforderlichen Ausmaß anzuleiten und sie in ihrer beruflichen Ent-
wicklung und bei der Bewältigung der beruflichen Anforderungen zu unterstüt-
zen. Die Mentorin oder der Mentor hat den Unterricht der Landesvertragslehr-
person in der Induktionsphase im erforderlichen Ausmaß zu hospitieren. Weiters
hat die Mentorin oder der Mentor die Landesvertragslehrperson in der Indukti-
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onsphase in die Spezifika des Schulstandorts einzuführen und aktuelle Schwer-
punkte der Schulentwicklung zu vermitteln.

(4) Der Schulleitung obliegt die Koordination des Mentorings an der Schule
und sie hat sich regelmäßig bei den Mentorinnen und den Mentoren über den
aktuellen Stand der Induktionsphase zu informieren. Ferner hat sie drei- bis
viermal je Semester die Mentorinnen und Mentoren sowie die in der Induktions-
phase befindlichen Landesvertragslehrpersonen zu gemeinsamen Vernet-
zungs- und Beratungsveranstaltungen an der Schule einzuberufen und an die-
sen Besprechungen nach Möglichkeit selbst teilzunehmen. Bei der Erstreckung
der Induktion auf mehrere Schulen sind die gemeinsamen Vernetzungs- und Be-
ratungsveranstaltungen an einem der Schulstandorte durch eine der zuständi-
gen Schulleitungen zu organisieren.

(5) Die Schulleitung hat zur Erstellung des Berichtes über den Verwendungs-
erfolg der der Induktionsphase unterliegenden Landesvertragslehrpersonen de-
ren Unterricht in einem für eine zuverlässige Beurteilung erforderlichen Ausmaß
zu hospitieren und sich über deren sonstigen Verwendungserfolg zu informie-
ren. Weiters hat die Schulleitung soweit erforderlich die der Induktionsphase un-
terliegenden Landesvertragslehrpersonen zu beraten und zu unterstützen.

(6) Bis zum Schuljahr 2029/2030 dürfen auch Landesvertragslehrpersonen
als Mentorinnen oder als Mentoren eingesetzt werden, die

1. eine fünfjährige erfolgreiche Verwendung als Besuchs- oder Praxisschul-
lehrkraft aufweisen oder

2. für diese Tätigkeit auf Grund ihrer bisherigen Verwendung insbesondere in
den Bereichen Team- und Personalentwicklung sowie auf Grund ihrer
Kommunikationsfähigkeit besonders geeignet sind.

Ausbildungsphase

§ 7. (1) Landesvertragslehrpersonen, die die Voraussetzungen für die Zu-
ordnung in die Entlohnungsgruppe pd gemäß § 3 Abs. 2b, Abs. 3 oder Abs. 3a
(allenfalls in Verbindung mit § 3 Abs. 4) oder gemäß § 3 Abs. 11 erfüllen, begin-
nen ihr Dienstverhältnis neben einer gegebenenfalls zeitgleich gemäß § 5 zu
absolvierenden Induktionsphase mit der Ausbildungsphase.

(2) Die Landesvertragslehrperson in der Ausbildungsphase hat berufsbe-
gleitend

1. in den Fällen des § 3 Abs. 2b Z 1 das erforderliche Bachelor-Lehramts-
studium,

2. in den Fällen des § 3 Abs. 3 die erforderliche ergänzende pädagogisch-
didaktische Ausbildung gemäß § 3 Abs. 3 Z 3,

3. in den Fällen des § 3 Abs. 3a die erforderliche ergänzende pädagogisch-
didaktische Ausbildung gemäß § 3 Abs. 3a Z 3 und

4. in den Fällen des § 3 Abs. 11 das Bachelor-Lehramtsstudium gemäß § 3
Abs. 2 Z 1

zu absolvieren.

(3) Die Ausbildungsphase endet bei Nachweis des erfolgreichen Abschlus-
ses des Studiums gemäß Abs. 2 rückwirkend mit Ablauf des Monates, in dem
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die Beurteilung der letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder wissenschaftlichen
Arbeit dieses Studiums erfolgt ist.

(4) Anschließend an die Ausbildungsphase ist in den Fällen des Abs. 2 Z 4
das auf das berufsbegleitend abzuschließende Lehramtsstudium aufbauende
Masterstudium gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 zu absolvieren.

(5) Berufsschullehrpersonen kann für ihre berufsbegleitend zu absolvierende
Ausbildung zur Berufsschullehrperson für den Besuch von Lehrveranstaltungen
an der Pädagogischen Hochschule eine Freistellung von der Unterrichtsver-
pflichtung im Gesamtausmaß von bis zu 22 Wochen oder höchstens 110 Tagen,
soweit dies für die Präsenz an der Pädagogischen Hochschule erforderlich ist,
unter Beibehaltung des Entgeltes gewährt werden.

(6) Die Zeit der Freistellungen ist für Rechte, die von der Dauer des Dienst-
verhältnisses abhängen, zu berücksichtigen.

Dienstpflichten

§ 8. (1) Die Landesvertragslehrperson ist zur gewissenhaften und engagier-
ten Wahrnehmung der pädagogischen Kernaufgaben und zur sorgfältigen Erfül-
lung der sonstigen sich aus der lehramtlichen Stellung ergebenden Aufgaben
verpflichtet.

(2) Die pädagogischen Kernaufgaben (im Sinne der Durchführung und Be-
gleitung von Lern- und Lehrprozessen) sind:

1. unterrichtliche Aufgaben (Unterrichtsverpflichtung), bestehend aus
a) der Unterrichtserteilung und
b) der qualifizierten Betreuung von Lernzeiten im Rahmen der Tagesbe-

treuung, und
2. Vor- und Nachbereitung des Unterrichtes und der Lernzeiten, Korrektur

schriftlicher Arbeiten, Evaluierung der Lernergebnisse, Reflexion und Eva-
luierung der eigenen Lehrleistung.

(3) Die Unterrichtsverpflichtung einer vollbeschäftigten Landesvertragslehr-
person beträgt 24 Wochenstunden, im zweisprachigen Unterricht an Volksschu-
len mit zweisprachigem Unterricht gemäß dem Minderheiten-Schulgesetz für
Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, sowie dem Minderheiten-Schulgesetz für das Bur-
genland, BGBl. Nr. 641/1994 (zweisprachiger Unterricht), 22 Wochenstunden.
Von dieser Unterrichtsverpflichtung sind 22 Wochenstunden, bei zweisprachi-
gem Unterricht 20 Wochenstunden im Sinne des Abs. 2 Z 1 zu erbringen. Im Ge-
samtumfang von weiteren zwei Wochenstunden sind von der vollbeschäftigten
Landesvertragslehrperson je nach Beauftragung Aufgaben, die jeweils einer
Wochenstunde entsprechen, aus folgenden Tätigkeitsbereichen zu erbringen:

1. Aufgaben einer klassenführenden Lehrkraft bzw. eines Klassenvorstan-
des (§ 54 Schulunterrichtsgesetz – SchUG, BGBl. Nr. 472/1986),

2. Funktion einer Mentorin oder eines Mentors (§ 6),
3. Aufgaben im Sinne der Anlage,
4. qualifizierte Beratungstätigkeit im Sinne des Abs. 4.

Bei der Ausübung der Funktion einer Klassenvorständin oder eines Klassen-
vorstandes an Berufsschulen sind die Klassenvorstandsgeschäfte für bis zu drei
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Klassen einer halben Wochenstunde, die Klassenvorstandsgeschäfte für mehr
als drei Klassen einer Wochenstunde gleichzuhalten. Eine Aufgabe im Sinne der
Anlage darf nicht übertragen werden, wenn an der Schule eine andere Bediens-
tete oder ein anderer Bediensteter mit derselben Aufgabe betraut ist, ausgenom-
men die Aufgabe gemäß Anlage Z 2.

(4) Wenn keine Beauftragung aus den Tätigkeitsbereichen des Abs. 3 Z 1 bis
3 vorliegt, sind im Rahmen der qualifizierten Beratungstätigkeit 72 Stunden pro
Schuljahr zu erbringen. Wenn eine Beauftragung aus den Tätigkeitsbereichen
des Abs. 3 Z 1 bis 3 im Umfang von einer Wochenstunde vorliegt, sind im Rah-
men der qualifizierten Beratungstätigkeit 36 Stunden pro Schuljahr zu erbringen.
Die Beratungsstunden sind in der Lehrfächerverteilung auszuweisen und die
entsprechenden Angebote in geeigneter Weise bekannt zu machen. Sie dienen
insbesondere der Beratung von Schülerinnen und Schülern (etwa im Hinblick
auf Lernprobleme und die Entwicklung von Begabungen), der Lernbegleitung,
der vertiefenden Beratung der Eltern (außerhalb der regelmäßigen Sprechstun-
den und der Sprechtage) oder der Koordination der Beratung zwischen Lehrkräf-
ten und Erziehungsberechtigten gemäß § 62 SchUG. Die Beratungsstunden
sind je nach Anordnung in regelmäßiger oder geblockter Form zu erbringen.

(5) Soweit es Blockungen und andere autonome Gestaltungsmöglichkeiten
erfordern, darf bei Wahrung des Durchschnittswertes das Wochenstundenmaß
gemäß Abs. 3 zweiter Satz in einzelnen Wochen unabhängig vom Beschäfti-
gungsausmaß um bis zu vier Wochenstunden über- oder unterschritten werden.

(6) Auf Landesvertragslehrpersonen
1. an nicht ganzjährig geführten Schulen und Klassen,
2. an lehrgangs-, kurs- oder seminarmäßig geführten Schulen und Klassen

und
3. mit aufgrund der Lehrfächerverteilung, von Blockungen und anderen auto-

nomen Gestaltungsmöglichkeiten unregelmäßiger oder nicht ganzjähriger
Unterrichtserteilung

mit wöchentlich unterschiedlichem Beschäftigungsausmaß ist Abs. 3 zweiter
Satz mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gesamtzahl der Jahresstunden
jener einer vergleichbaren Landesvertragslehrperson in den von Z 1 bis 3 nicht
erfassten Fällen entspricht. Als nicht ganzjährig geführte Schulen und Klassen
gelten insbesondere Schulen und Klassen, deren Unterrichtsjahr aufgrund
schulzeitrechtlicher Vorschriften verkürzt wird. Bei einer nicht im vollen Beschäf-
tigungsausmaß verwendeten Landesvertragslehrperson ist in den Fällen der Z 1
bis 3 eine unterschiedliche Verwendung in der Höhe des sich ergebenden Mit-
telwertes abzugelten.

(6a)1) Landesvertragslehrpersonen an Berufsschulen kann auf Antrag eine
Freistellung von der Unterrichtsverpflichtung für die Dauer von höchstens einem
halben Unterrichtsjahr gewährt werden.

(7) Aus wichtigen Gründen kann die Landesvertragslehrperson verhalten
werden, über das Ausmaß von 22 Wochenstunden (bei zweisprachigem Unter-

1) § 8 Abs. 6a tritt mit 1. September 2020 in Kraft.
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richt 20 Wochenstunden) hinaus regelmäßigen Unterrichts im Ausmaß von bis
zu drei weiteren Wochenstunden (Mehrdienstleistungen) zu erteilen.

(8) Die Landesvertragslehrperson hat vorübergehend an der Erfüllung ihrer
lehramtlichen Pflichten gehinderte Lehrkräfte zu vertreten. Landesvertragslehr-
personen mit einem geringeren Beschäftigungsausmaß sollen – wenn sie nicht
selbst eine häufigere Heranziehung wünschen – nach Möglichkeit in einem ge-
ringeren Ausmaß zu Dienstleistungen über die für sie maßgebende Unterrichts-
verpflichtung hinaus herangezogen werden als Landesvertragslehrpersonen mit
einem höheren Beschäftigungsausmaß.

(9) Sonstige sich aus der lehramtlichen Stellung ergebende Aufgaben glie-
dern sich in standortbezogene Tätigkeiten, die in örtlicher und zeitlicher Abstim-
mung mit der Schulleitung (Stellvertretenden Schulleitung) zu erbringen sind,
und in individuell organisierte Tätigkeiten.

(10) Standortbezogene Tätigkeiten sind insbesondere die Mitarbeit im Rah-
men der Unterrichts-, Schul- und Qualitätsentwicklung, die Leitung von und die
Mitwirkung an Schul- und Unterrichtsprojekten, die Teilnahme an Konferenzen,
Teambesprechungen und schulinterner Fortbildung und die Zusammenarbeit
mit den Erziehungsberechtigten und Lehrberechtigten. Die Schulleitung hat die
standortbezogenen Tätigkeiten unter Bedachtnahme auf die besonderen Kennt-
nisse und Fähigkeiten der Landesvertragslehrpersonen und deren Beschäfti-
gungsausmaß ausgewogen festzulegen.

(11) Individuell organisierte Tätigkeiten sind insbesondere die Vor- und
Nachbereitung des Unterrichtes und der Lernzeiten, die Korrektur schriftlicher
Arbeiten, die Evaluierung der Lernergebnisse und die Reflexion und Evaluierung
der eigenen Lehrleistung.

(12) Die Landesvertragslehrperson ist zum Einsatz und zur berufsbegleiten-
den Weiterentwicklung ihrer professionsorientierten Kompetenzen verpflichtet
und hat auf Anordnung Fortbildungsveranstaltungen bis zum Ausmaß von
15 Stunden pro Schuljahr in der unterrichtsfreien Zeit zu besuchen. Fortbildung
darf nur bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses mit Unterrichtsent-
fall verbunden sein.

(13) Die Landesvertragslehrperson hat ihre Vorbildfunktion im Sinne der Auf-
gaben der Schule auszuüben, dabei hat sie insbesondere einen achtungsvollen
Umgang mit den ihr anvertrauten jungen Menschen zu pflegen und das Schaffen
von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche Würde verlet-
zen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind.

(14) Die Landesvertragslehrperson hat auf Anordnung Aufgaben im Rahmen
von Spezialfunktionen zu erfüllen, wenn sie die dafür vorgesehene Aus- oder
Fortbildung absolviert hat.

(14a) Das landesgesetzlich zuständige Organ kann für die pädagogisch-
fachliche Betreuung der für den lehrplanmäßigen Unterricht verwendeten Infor-
mationstechnologie-Arbeitsplätze sowie die Betreuung einer eingerichteten
Schulbibliothek die Unterrichtsverpflichtung um bis zu drei Wochenstunden ver-
mindern. Sofern eine Landesvertragslehrperson die pädagogisch-fachliche Be-
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treuung der für den lehrplanmäßigen Unterricht verwendeten Informationstech-
nologie-Arbeitsplätze an bis zu drei Schulen übernimmt, kann das landesgesetz-
lich zuständige Organ die Unterrichtsverpflichtung dieser Landesvertragslehr-
person für jede betreute Schule um drei Wochenstunden vermindern.

(15) Bei der teilbeschäftigten Landesvertragslehrperson entspricht eine Wo-
chenstunde der Unterrichtsverpflichtung 4,545% der Vollbeschäftigung. An die
Stelle der weiteren zwei zu erbringenden Wochenstunden (Abs. 3 dritter Satz)
tritt die dem Anteil des Beschäftigungsausmaßes an der Vollbeschäftigung ent-
sprechende Zahl von Wochenstunden. Beauftragungen mit Aufgaben gemäß
Abs. 3 Z 1 bis 3 dürfen nur bei einem Beschäftigungsausmaß von mindestens
50% erfolgen. Je Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung sind im Verlauf
des Unterrichtsjahres 3,273 Stunden an Beratungstätigkeit zu erbringen.

(16) Bei der teilbeschäftigten Landesvertragslehrperson im zweisprachigen
Unterricht entspricht eine Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung 5% der
Vollbeschäftigung. An die Stelle der weiteren zwei zu erbringenden Wochen-
stunden (Abs. 3 dritter Satz) tritt die dem Anteil des Beschäftigungsausmaßes
an der Vollbeschäftigung entsprechende Zahl von Wochenstunden. Beauftra-
gungen mit Aufgaben gemäß Abs. 3 Z 1 bis 3 dürfen nur bei einem Beschäfti-
gungsausmaß von mindestens 50% erfolgen. Je Wochenstunde der Unterrichts-
verpflichtung sind im Verlauf des Unterrichtsjahres 3,6 Stunden an Beratungs-
tätigkeit zu erbringen.

(17) Bei einer Landesvertragslehrperson, die gemäß § 14 Abs. 1 zweiter
Satz mit der Leitung einer Schule oder mehrerer Schulen betraut ist, ist die Aus-
übung der Leitungsfunktion der Unterrichtserteilung in folgendem Ausmaß
gleichzuhalten:

1. sechs Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zu-
gewiesenen Lehrkräfte bis 4,999 Vollbeschäftigungsäquivalente beträgt,

2. zwölf Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zu-
gewiesenen Lehrkräfte 5,000 oder mehr Vollbeschäftigungsäquivalente
beträgt,

3. dreizehn Wochenstunden an einer Volksschule mit zweisprachigem Un-
terricht gemäß dem Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten sowie dem
Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland, wenn die Zahl der der
Schule (den Schulen) zugewiesenen Lehrkräfte 5,000 oder mehr Vollbe-
schäftigungsäquivalente beträgt.

Eine volle Lehrverpflichtung (§ 8 Abs. 3; § 43, §§ 52 und 53 LDG 1984) ent-
spricht einem Vollbeschäftigungsäquivalent; allfällige dauernde Mehrdienstleis-
tungen und Mitverwendungen sind nicht zu berücksichtigen. Stichtag für die Er-
mittlung der Vollbeschäftigungsäquivalente ist jeweils der 30. September des
vorangegangenen Schuljahres.

(18) Bei Landesvertragslehrpersonen an Berufsschulen darf aus Gründen
der Schulorganisation die Grenze des Abs. 5 überschritten werden. Das landes-
gesetzlich zuständige Organ kann für die Wahrnehmung von Tätigkeiten im
Rahmen der Verbesserung der Eingliederung von benachteiligten Personen mit
persönlichen Vermittlungshindernissen in das Berufsleben (§ 8b Abs. 1 und 2
des Berufsausbildungsgesetzes – BAG, BGBl. Nr. 142/1969) die Unterrichtsver-
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pflichtung um bis zu vier Wochenstunden vermindern; weiters können Bera-
tungsstunden im Sinne des Abs. 4 für solche Tätigkeiten verwendet werden.

(Anm.: Abs. 19 aufgehoben durch Art. 36 Z 8, BGBl. I Nr. 138/2017)

(20) Die Unterrichtsverpflichtung der Landesvertragslehrperson, die mit der
Funktion Bereichsleitung betraut ist, vermindert sich nach Maßgabe der Zuwei-
sung im Sinne des § 26c Abs. 7 LDG 1984.

(21) Die Tätigkeit der Landesvertragslehrperson, die im Schulcluster mit pä-
dagogisch-didaktischen Projekten und Projekten der Unterrichtsorganisation
und Schulentwicklung betraut ist, ist – soweit dafür nicht eine andere Form der
Abgeltung oder Berücksichtigung im Rahmen der dienstlichen Pflichten vorge-
sehen ist – der Unterrichtserteilung in dem Ausmaß gleichzuhalten, das sich aus
der Zuweisung gemäß § 26c Abs. 8 Z 3 LDG 1984 ergibt.

(22) Die Verminderung der Unterrichtungsverpflichtung der Landesvertrags-
lehrperson, die nach Beendigung der leitenden Funktion gemäß § 14a Abs. 1
die Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten Aufgabenbereich unterstützt, be-
trägt im ersten Jahr nach der Beendigung 100%, im zweiten Jahr nach der Be-
endigung 70% und im dritten Jahr nach der Beendigung 50% des Ausmaßes,
das der Minderung der Unterrichtsverpflichtung unmittelbar vor der Beendigung
der leitenden Funktion entspricht. Eine Zuweisung für die Funktion Bereichs-
leitung ist auf das Ausmaß der Verminderung der Unterrichtsverpflichtung anzu-
rechnen.

Verwendung, Dienstzuteilung und Mitverwendung

§ 9. (1) Die Landesvertragslehrperson ist entweder unmittelbar einer Schule
oder der Lehrerreserve zur Dienstleistung zuzuweisen. Die Verwendung in der
Lehrerreserve darf ohne Zustimmung der Landesvertragslehrperson zwei Jahre
nicht überschreiten.

(2) Die Landesvertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen
vorübergehend auch zur Erteilung des Unterrichtes in Unterrichtsgegenständen
verhalten werden, für die sie nicht lehrbefähigt ist, wobei dies bei einem ein Se-
mester übersteigenden Zeitraum der Zustimmung der Landesvertragslehrper-
son bedarf.

(3) Als andere Dienststelle im Sinne des § 6a Abs. 1 VBG kommt auch eine
nicht öffentliche Schule oder Pädagogische Hochschule, eine in der Verwaltung
des Bundes stehende Schule oder eine Dienststelle der Bundes- oder Landes-
verwaltung in Betracht.

(4) Die Landesvertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen
im Auftrag der Personalstelle auch an einer anderen Schule oder an einer
Pädagogischen Hochschule verwendet werden (Mitverwendung), wobei dies bei
einem ein Schuljahr übersteigenden Zeitraum der Zustimmung der Landes-
vertragslehrperson bedarf. Die Mitverwendung an einer Pädagogischen Hoch-
schule darf bis zum halben Ausmaß einer vollen Unterrichtsverpflichtung (§ 8
Abs. 3 erster Satz) erfolgen. Die Landesvertragslehrperson kann für die an der
Bildungsdirektion wahrzunehmende Koordination sonderpädagogischer Maß-
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nahmen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemein bilden-
den Schulen, einschließlich der Betreuung von für Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf zusätzlich eingesetzten Landesvertragslehrpersonen, an
der Bildungsdirektion mitverwendet werden; dabei sind je 5% der Vollbeschäfti-
gung 80 Arbeitsstunden für die Diensteinteilung an der Bildungsdirektion zu be-
rücksichtigen; eine Heranziehung zu einer bis zu dreiwöchigen Vorbereitungs-
zeit außerhalb des Unterrichtsjahres ist zulässig.

(4a) Landesvertragslehrerinnen und Landesvertragslehrer können mit ihrer
Zustimmung zur Koordination des Fachbereiches Inklusiv- und Sonderpädago-
gik an die Bildungsdirektion versetzt werden. Der Versetzung zum Fachbereich
Inklusiv- und Sonderpädagogik hat eine Ausschreibung voranzugehen. Mit dem
Wirksamwerden einer solchen Versetzung endet eine allfällige Schulleitungs-
funktion. Auf die zur Koordination des Fachbereiches Inklusiv- und Sonderpäda-
gogik an die Bildungsdirektion versetzte Landeslehrperson ist § 9 Abs. 7 nicht
anzuwenden. Eine Heranziehung zu einer bis zu dreiwöchigen Vorbereitungs-
zeit außerhalb des Unterrichtsjahres ist jedoch zulässig.

(4b) Landesvertragslehrpersonen können vorläufig mit der Funktion Schul-
qualitätsmanagement gemäß § 48r Abs. 9 VBG betraut werden.

(4c) Landesvertragslehrpersonen können nach Maßgabe der hiefür einge-
richteten Planstellen nach Durchführung eines Ausschreibungs- und Beset-
zungsverfahrens gemäß § 48r Abs. 3 VBG mit dem Aufgabenbereich der Fach-
inspektion gemäß § 32 Abs. 2 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten,
BGBl. Nr. 101/1959, und gemäß § 16 Abs. 1 und 2 des Minderheiten-Schulge-
setzes für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, betraut werden.

(4d) Landesvertragslehrpersonen können nach Maßgabe der hiefür einge-
richteten Planstellen als gemäß § 7c Religionsunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 190/
1949, von den Kirchen und Religionsgesellschaften zu bestellende Fachinspek-
torinnen und Fachinspektoren betraut werden.

(5) Landesvertragslehrpersonen an Berufsschulen können mit ihrer Zustim-
mung vorübergehend an einer Berufsschule eines anderen Landes mitverwen-
det werden, wenn dies zur Erfüllung der vollen Unterrichtsverpflichtung erforder-
lich und vom unterrichtlichen Standpunkt zweckmäßig ist.

(6) Die Beschäftigung von Landesvertragslehrpersonen an Berufsschulen
als Erzieherinnen oder Erzieher an Schülerheimen, die im Zusammenhang mit
einer lehrgangsmäßigen Berufsschule bestehen, ist nur mit Zustimmung der Be-
rufsschulvertragslehrperson zulässig und von der landesgesetzlich hiezu beru-
fenen Behörde allgemein durch Verordnung oder im Einzelfall auf die Unter-
richtsverpflichtung anzurechnen. Gleiches gilt für den Fall, in dem eine Landes-
vertragslehrperson als Leiterin oder Leiter des Schülerheimes beschäftigt wird.
Die Länder haben dem Bund den Mehraufwand zu ersetzen, der durch Verwen-
dungen im Sinne dieses Absatzes entsteht.

(7) Die Landesvertragslehrperson unterliegt für die Dauer einer solchen Ver-
wendung, soweit sie nicht in der Ausübung des Lehramtes besteht, den für die
Bediensteten dieser Dienststelle geltenden Bestimmungen über die dienstliche
Tätigkeit, die Pflichten, die Feiertagsruhe und den Urlaub.
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Amtsverschwiegenheit, Meldepflichten, Nebenbeschäftigung

§ 10. (1) Auf Landesvertragslehrpersonen, die Privatschulen zur Dienstleis-
tung zugewiesen sind, ist § 46 BDG 1979 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
sie auch über Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der Privatschule
geboten ist, Stillschweigen zu bewahren haben.

(2) Die während der Hauptferien beurlaubte Landesvertragslehrperson hat
für ihre Erreichbarkeit angemessene Vorsorge zu treffen. Eine Vertragslehr-
person in der Funktion Schulleitung hat diese Vorsorge auch für die Zeit der
Weihnachts-, Semester- und Osterferien zu treffen. Die gerechtfertigt vom
Dienst abwesende Vertragslehrperson hat die Aufenthaltnahme außerhalb des
Wohnsitzes der unmittelbar vorgesetzten Dienststelle zu melden.

(3) § 56 BDG 1979 ist auf Landesvertragslehrpersonen mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass der Betrieb einer Privatschule oder einer Privatlehr- und Erzie-
hungsanstalt sowie die Erteilung des Privatunterrichtes an Schülerinnen oder
Schüler der eigenen Schule und die Aufnahme solcher Schülerinnen oder Schü-
ler in Kost und Quartier der vorhergehenden Genehmigung der Personalstelle
bedarf.

Sabbatical

§ 11. Die §§ 20a und 20b VBG sind auf Landesvertragslehrpersonen mit fol-
genden Abweichungen anzuwenden:

1. Die Rahmenzeit und die Freistellung haben grundsätzlich volle Schuljahre
zu umfassen. Als Schuljahr gilt dabei jeweils der Zeitraum vom 1. Septem-
ber bis zum 31. August.

1a. Bei Enden des Dienstverhältnisses während des letzten Schuljahres der
Rahmenzeit tritt, wenn zum Zeitpunkt des Endens die Anspruchsvoraus-
setzungen für eine Pensionsleistung wegen Erreichens des gesetzlichen
Pensionsalters nach dem ASVG erfüllt sind, an die Stelle des vollen Schul-
jahres der Zeitraum vom 1. September bis zum Ende des Dienstverhält-
nisses. Die Rahmenzeit (samt der Zeit der Freistellung) kann in diesem
Fall bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem das Dienstverhältnis endet,
erstreckt werden.

2. Auf die nach den §§ 19 bis 21 gebührenden Dienstzulagen ist die Aliquo-
tierungsbestimmung des § 20b Abs. 1 VBG nicht anzuwenden.

3. Während der Freistellung gebühren die in Z 2 angeführten Zulagen nicht.

Ferien und Urlaub, Pflegefreistellung, Karenzurlaub,
Dienstfreistellung mit einem Gemeindemandat

§ 12. (1) An Stelle der §§ 27 bis 28b VBG sind auf die Ferien und den Urlaub
der Landesvertragslehrpersonen die folgenden Abs. 2 bis 5 anzuwenden.

(2) Landesvertragslehrpersonen haben, wenn für die klaglose Erledigung
dringender Amtsgeschäfte vorgesorgt ist und nicht besondere dienstliche Rück-
sichten (Abhaltung von Prüfungen u. dgl.) die persönliche Anwesenheit am
Dienstort erfordern, Anspruch auf einen Urlaub während der Hauptferien, der
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frühestens nach Abwicklung der sie betreffenden Schlussgeschäfte beginnt und
mit dem Montag vor Beginn des folgenden Schuljahres endet.

(3) Während der sonstigen Ferien haben Landesvertragslehrpersonen ge-
gen Meldung bei ihren Vorgesetzten die Befugnis zur Entfernung vom Dienstort,
wenn nicht besondere dienstliche Verhältnisse ihre Anwesenheit an der Schule
erfordern.

(4) Eine Landesvertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen
während eines Ferienurlaubes zur Dienstleistung zurückberufen werden. In die-
sem Falle ist ihr, sobald es der Dienst gestattet, die Fortsetzung des Ferienurlau-
bes zu ermöglichen.

(5) Ist die Landesvertragslehrperson aus dem Urlaub zurückberufen worden,
sind ihr die hierdurch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu ersetzen,
soweit sie nicht gemäß § 15 der Reisegebührenvorschrift 1955 zu ersetzen sind.
Die Ersatzpflicht umfasst auch die entstandenen unvermeidlichen Mehrausla-
gen für die mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebenden nahen Angehörigen im
Sinne des § 29 f Abs. 2 VBG, wenn ihnen eine Fortsetzung des Urlaubes ohne
die Landesvertragslehrperson nicht zumutbar ist.

(6) § 29 f VBG ist auf Landesvertragslehrpersonen mit folgenden Abweichun-
gen anzuwenden:

1. Die Pflegefreistellung ist in vollen Unterrichtsstunden zu verbrauchen.
2. Durch den Verbrauch

a) der Pflegefreistellung nach § 29 f Abs. 1 VBG dürfen je Schuljahr nicht
mehr als 24 Wochenstunden (an Schulen gemäß § 8 Abs. 3 nicht mehr
als 22 Wochenstunden),

b) der Pflegefreistellung nach § 29 f Abs. 4 VBG dürfen je Schuljahr nicht
mehr als 24 (an Schulen gemäß § 8 Abs. 3 nicht mehr als 22 Wochen-
stunden) weitere Wochenstunden

an Dienstleistung entfallen.
3. Diese Zahl vermindert sich entsprechend, wenn die Landesvertragslehr-

person nicht vollbeschäftigt ist. Die Zahl erhöht sich entsprechend, wenn
das Ausmaß der Unterrichtsverpflichtung überschritten wird.

4. Bei der Anwendung des § 29 f Abs. 6 VBG tritt an die Stelle des Kalender-
jahres das Schuljahr.

5. § 29 f Abs. 7 und 8 VBG sind nicht anzuwenden.
(7) Eine Landesvertragslehrperson, die zur Bildungsdirektorin oder zum

Bildungsdirektor gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bil-
dungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz –
BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017, bestellt wird, ist für die Dauer der Funktion gegen
Entfall des Monatsentgelts beurlaubt; diese Beurlaubung gilt als Beurlaubung im
Sinne des § 29b Abs. 2 VBG. Verwendungen als Lehrkraft in Vollbeschäftigung
an einer Schule im Ausland im Rahmen eines Lehrervermittlungs- und -aus-
tauschprogrammes aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung sind Fäl-
len des § 29c Abs. 4 Z 2 VBG gleichzuhalten.

(8) § 13e GehG ist auf Landesvertragslehrpersonen mit der Maßgabe sinn-
gemäß anzuwenden, dass an die Stelle des gesetzlichen Pensionsalters das
Regelpensionsalter nach § 253 ASVG tritt.
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(9) § 29g VBG ist auf Landesvertragslehrpersonen mit folgenden Abwei-
chungen anzuwenden:

1. Durch die Gewährung der erforderlichen freien Zeit gemäß § 29g Abs. 2
Z 2 VBG dürfen nicht mehr als 36 Unterrichtsstunden und bei Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern nicht mehr als 72 Unterrichtsstunden je
Schuljahr entfallen.

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Semesters vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern acht Unterrichtsstunden nicht überschreiten.

3. Die Dienstfreistellung darf das Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je Se-
mester nicht übersteigen und ist in vollen Unterrichtsstunden zu gewäh-
ren. Sie soll im Monatsdurchschnitt innerhalb eines Semesters 20 Stun-
den nicht überschreiten. In einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte
der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in Anspruch ge-
nommen werden.

4. Für die Tätigkeit im Rahmen des Gemeindemandats darf eine über die
Maßnahmen nach Z 1 bis 3 hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht
gewährt werden.

5. Die datums- und uhrzeitmäßige Festlegung nach § 29g Abs. 5 VBG ist
nicht erforderlich, wenn die Zeit der Dienstfreistellung auf Grund der Lehr-
fächerverteilung im Stundenplan bereits berücksichtigt ist.

(10) § 29g VBG ist auf Landesvertragslehrpersonen, die eine im § 8 Abs. 1
BDG 1979 angeführte Leitungsfunktion ausüben, und auf Klassenlehrpersonen
nicht anzuwenden.

Verwendungsbezeichnung

§ 13. Landesvertragslehrpersonen führen die Verwendungsbezeichnung Pro-
fessorin oder Professor.

Schulleitung

§ 14. (1) Wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zugewiesenen Lehr-
kräfte in Vollbeschäftigungsäquivalenten (§ 8 Abs. 17 vorletzter Satz) mindes-
tens zehn beträgt, ist eine Schulleitung einzurichten. Mit der Ausübung der
Schulleitung in den übrigen Fällen hat die Personalstelle eine geeignete Lehr-
kraft zu betrauen (§ 8 Abs. 17).

(2) Auf die Ausschreibung, die Besetzung von Planstellen für leitende Funk-
tionen sowie die Abberufung wegen Nichtbewährung sind die §§ 26 bis 26d
LDG 1984 sinngemäß anzuwenden.

(3) Wird eine Landesvertragslehrperson im Sinne dieses Abschnittes für die
Schulleitung (Abs. 1 erster Satz) ausgewählt und bestellt, sind auf sie die §§ 15,
16 und 20 anzuwenden. Wird eine Lehrperson im Sinne des § 2 Z 4 Gehalts-
gesetz 1956 – GehG, BGBl. Nr. 54, für die Schulleitung (Abs. 1 erster Satz) aus-
gewählt und ernannt, sind auf sie die Bestimmungen über die Besetzung von
Planstellen für leitende Funktionen (§§ 26 und 26a LDG 1984) sowie die §§ 51
und 52 LDG 1984 und § 106 Abs. 2 Z 9 LDG 1984 anzuwenden. Wird eine Lan-
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desvertragslehrperson im Sinne des § 26 Abs. 1a für die Schulleitung (Abs. 1
erster Satz) ausgewählt und bestellt, sind auf sie § 26 Abs. 2 lit. j sowie die §§ 51
und 52 LDG 1984 und § 26 Abs. 2 lit. p anzuwenden.

(4) Wird eine Landesvertragslehrperson im Sinne dieses Abschnittes mit der
Schulleitung (Abs. 1 zweiter Satz) betraut, sind auf sie § 8 Abs. 17 und gegebe-
nenfalls § 19 Abs. 10 anzuwenden. Wird eine Lehrperson im Sinne des § 2 Z 4
GehG mit der Schulleitung (Abs. 1 zweiter Satz) betraut, sind auf sie §§ 51 und
52 LDG 1984 sowie § 106 Abs. 2 Z 9 LDG 1984 anzuwenden. Wird eine Landes-
vertragslehrperson im Sinne des § 26 Abs. 1a mit der Schulleitung (Abs. 1 zwei-
ter Satz) betraut, sind auf sie § 106 Abs. 1 Z 1 LDG 1984 in Verbindung mit § 59
GehG und § 26 Abs. 2 lit. p anzuwenden.

Schulcluster und Schulcluster-Leitung

§ 14a. (1) Mit dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters (§ 26c LDG
1984) endet an den Schulen im Schulcluster die Funktionen Schulleitung und die
Funktionen gemäß § 17; diese Funktionen sind nicht nachzubesetzen; § 26b
Abs. 7 und 8 LDG 1984 ist sinngemäß anzuwenden. Weiters enden Betrauun-
gen mit solchen Funktionen und Betrauungen gemäß § 14 Abs. 1 zweiter Satz.
Für das erste Schuljahr ab dem Zeitpunkt der Errichtung des Schulclusters ist je-
weils die bisherige Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung mit
der Funktion Bereichsleitung betraut. Für die Schule, an welcher die Schul-
cluster-Leitung eingerichtet ist, ist keine Bereichsleitung vorzusehen.

(2) Wird eine Landesvertragslehrperson zur Schulcluster-Leiterin oder zum
Schulcluster-Leiter bestellt, sind auf sie, soweit in den nachstehenden Absätzen
nicht anderes bestimmt ist, die Bestimmungen über die Schulleitung anzuwenden.

(3) Die Zuordnungsvoraussetzungen gelten durch die Erfüllung der Voraus-
setzungen für eine Verwendung an einer der Schulen im Schulcluster als erfüllt.
Für die Auswahl für die Funktion Schulcluster-Leitung kommen nur Bewerberin-
nen und Bewerber in Betracht, die entweder am Schulmanagementkurs – Berufs-
begleitender Weiterbildungslehrgang erfolgreich teilgenommen haben oder den
Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ erfolgreich absolviert haben.

(4) Sofern einem Schulcluster eine Schule gemäß dem Minderheiten-Schul-
gesetz für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, oder dem Minderheiten-Schulgesetz für
das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, angehört, kommen nur Bewerberinnen
und Bewerber in Betracht, die Kenntnisse in der Minderheitensprache nach zu-
mindest dem Referenzniveau B 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen entsprechend der Empfehlung des Ministerkomitees des
Europarates an die Mitgliedsstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1998 zum Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – GER nachweisen.
Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, zusätzlich das Erfordernis der Be-
fähigung zur Erteilung des Unterrichts in der entsprechenden Minderheiten-
sprache oder eine gleichwertige Befähigung festzulegen.

(5) Der Schulcluster-Leitung obliegt die Leitung des Schulclusters in pädago-
gischer, in rechtlich-organisatorisch-administrativer, in personeller und in wirt-
schaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der im Schulcluster zusammengefass-
ten Schulen nach außen. Die Schulcluster-Leitung hat alle ihr aus dem Schul- und
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Dienstrecht zukommenden Aufgaben und die sonstigen sich aus der Leitungs-
funktion ergebenden Aufgaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen. Sie hat
die Besetzung der Bereichsleitungen in geeigneter Weise schulclusterintern be-
kannt zu machen. Die Bekanntmachung hat insbesondere die für die zu beset-
zende Funktion vorgesehenen Aufgaben sowie die Bewerbungsfrist enthalten.

(6) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulcluster-Leitung führt
die Verwendungsbezeichnung „Schulcluster-Leiterin“ oder „Schulcluster-Leiter“.

(7) Die Bereichsleitung beinhaltet die im § 55d des Schulunterrichtsgeset-
zes – SchUG, BGBl. Nr. 476/1986, umschriebenen Aufgaben; bei den Aufgaben
gemäß § 55d Z 3 SchUG kommt ihr Vorgesetztenfunktion gegenüber den Lan-
desvertragslehrpersonen an der Schule zu. Die Schulcluster-Leitung hat im
Rahmen der Lehrfächerverteilung die Zuweisungen gemäß § 26c Abs. 7 und 8
vorzunehmen.

(8) Landesvertragslehrpersonen im Anwendungsbereich des § 8 Abs. 22 ha-
ben die Schulcluster-Leitung in ihrem gesamten Aufgabenbereich zu unterstüt-
zen, soweit die Einrechnung gemäß § 8 Abs. 22 das Ausmaß der Einrechnung
aus anderen Funktionen übersteigt.

(9) Die Unterrichtsverpflichtung der Schulcluster-Leitung vermindert sich
nach Maßgabe der Zuweisung gemäß § 26c Abs. 8 Z 1 LDG 1984, wobei als
Unterrichtsverpflichtung der Schulleitung eine zwanzigstündige Unterrichtsver-
pflichtung gilt.

(10) Dienststelle ist der Schulcluster. Im reisegebührenrechtlichen Sinn gilt
jedoch jene Schule als Dienststelle, an der die Landesvertragslehrperson über-
wiegend verwendet wird. Bei gleicher Verwendung an zwei oder mehreren
Standorten entscheidet die Schulcluster-Leitung.

(11) Bei einem aus Pflicht- und Bundesschulen bestehenden Schulcluster ist
§ 26 f LDG 1984 sinngemäß anzuwenden.

Pflichten und Rechte der Schulleitung

§ 16. (1) Der Schulleiterin oder dem Schulleiter obliegt die Leitung der
Schule (Schulmanagement) in pädagogischer Hinsicht, in rechtlich-organisato-
risch-administrativer Hinsicht, in personeller und in wirtschaftlicher Hinsicht so-
wie die Vertretung der Schule nach außen. Die Landesvertragslehrperson in der
Funktion Schulleitung hat alle ihr aus dem Schul- und Dienstrecht zukommen-
den Aufgaben und die sonstigen sich aus der Leitungsfunktion ergebenden Auf-
gaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen.

(2) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung hat in der Re-
gel während der Unterrichtszeit in der Schule anwesend zu sein. Im Falle einer
vorübergehenden Abwesenheit während der Unterrichtszeit hat sie für ihre Ver-
tretung vorzusorgen. Die Personalstelle kann die Anwesenheitspflicht der Lan-
desvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung unter Bedachtnahme auf die
Erfordernisse der Schule einschränken.

(3) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung ist von der
Unterrichtsverpflichtung befreit.
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(4) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung führt die Ver-
wendungsbezeichnung „Direktorin“ oder „Direktor“.

(5) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung hat bezüglich
der an der Schule zu besetzenden Stellen das Recht, zu den Bewerbungen Stel-
lung zu nehmen und der Personalstelle Vorschläge zu übermitteln.

(6) Die Schulleitung (Schulcluster-Leitung) hat mit jeder Lehrperson regelmä-
ßig einzeln oder in Kleingruppen Gespräche zur Planung der individuellen Fort-
und Weiterbildung für die kommenden drei Schuljahre zu führen. Die Ergebnisse
dieser Gespräche sind schriftlich zusammenzufassen und von der Schulleitung
(Schulcluster-Leitung) sowie der Lehrperson zu unterfertigen. Eine Ausfertigung
dieser Zusammenfassung verbleibt bei der Lehrperson.

(7) Die Führung der Fort- und Weiterbildungsplanungsgespräche darf einer
Berufsschulleitung-Stellvertretung ganz oder zum Teil übertragen werden. Eine
Ausfertigung der Zusammenfassungen ist der Schulleitung (Schulcluster-Lei-
tung) zu übermitteln.

(8) Im Zuge der Planung der individuellen Fort- und Weiterbildungen hat die
Schulleitung (Schulcluster-Leitung) bei Landesvertragslehrpersonen eine Be-
urteilung der digitalen Kompetenzen vorzunehmen und gegebenenfalls die Ab-
solvierung entsprechender einschlägiger Fortbildungen anzuordnen.

Stellvertretende Leitung an Berufsschulen

§ 17. (1) Wenn die Zahl der an der Berufsschule geführten Klassen 29 über-
steigt, ist eine Landesvertragslehrperson mit der Stellvertretung der Leitung zu
betrauen. Landesvertragslehrpersonen in der Funktion Stellvertretung der Lei-
tung an Berufsschulen haben die Schulleitung im Qualitätsmanagement zu un-
terstützen und nach Maßgabe der Größe und des Organisationsplans der
Schule in Unterordnung unter die Schulleiterin oder den Schulleiter Leitungs-
und Koordinationsaufgaben im jeweiligen Team wahrzunehmen. Sie sind Vorge-
setzte der Lehrkräfte des jeweiligen Teams.

(2) Bei Ausübung der Funktion Stellvertretung der Leitung an Berufsschulen
vermindert sich die Verpflichtung in folgendem Ausmaß:

1. um zwölf Wochenstunden, wenn die Zahl der an der Berufsschule geführ-
ten Klassen 30 bis 45 beträgt,

2. um 24 Wochenstunden, wenn die Zahl der an der Berufsschule geführten
Klassen 46 oder mehr beträgt.

(3) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Stellvertretung der Leitung
an Berufsschulen führt die Verwendungsbezeichnung „Berufsschuldirektorin-
Stellvertreterin“ oder „Berufsschuldirektor-Stellvertreter“ oder „Berufsschuldirek-
tor-Stellvertreterin“ oder „Berufsschuldirektorin-Stellvertreter“.

Mit der Leitung teilbetraute Landesvertragslehrperson

§ 17a. (1) Wird für eine Landesvertragslehrperson in der Funktion Schullei-
tung die Lehrverpflichtung herabgesetzt, ist eine geeignete Landeslehrperson
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mit der (dem Ausmaß der Herabsetzung entsprechenden) Vertretung der Inha-
berin oder des Inhabers der Leitungsfunktion zu betrauen. Die mit der Leitung
teilbetraute Landesvertragslehrperson hat während der Abwesenheit der Inha-
berin oder des Inhabers der Leitungsfunktion – gegebenenfalls entsprechend
den von dieser oder diesem erteilten Weisungen – die anfallenden Leitungsauf-
gaben wahrzunehmen.

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion hat für ihre oder
seine Vertretung eine Diensteinteilung dahingehend zu treffen, dass während
ihrer oder seiner Abwesenheit eine dauernde Vertretung sicher gestellt ist.

(3) Soweit für den Bereich der Berufsschulen eine Stellvertretung für die Lei-
terin oder den Leiter bestellt ist, übt diese oder dieser die teilweise Vertretung
gemäß Abs. 1 aus. Sofern durch die Maßnahme die Stellvertreterin oder der
Stellvertreter mehr als eine volle Freistellung aufweisen würde, ist für die aus
Anlass der Vertretung anfallenden zusätzlichen Abzugsstunden eine Landesver-
tragslehrperson mit der zusätzlichen Unterstützung zu betrauen.

Entgelt

§ 18. (1) Das Monatsentgelt für vollbeschäftigte Vertragsbedienstete im Pä-
dagogischen Dienst beträgt:

(1a)1) Einer Landesvertragslehrperson, der eine Freistellung gemäß § 8
Abs. 6a gewährt wird, gebührt für das Schuljahr das Entgelt, das jeweils gemes-
sen nach der Anzahl der Öffnungstage der Schule dem Durchschnitt der wäh-
rend der Dienstleistungszeit der Schule zu erbringenden Unterrichtsverpflich-
tung und dem Entfall der Dienstleistung während der Freistellung entspricht.
§ 20b Abs. 1 bis 3 VBG sind sinngemäß anzuwenden.

(2) Bei der Anwendung des § 15 VBG gelten
1. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die einen Bachelor of

Education im Ausmaß von 180 oder 240 ECTS-Anrechnungspunkten ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 erworben haben, als Ver-
tragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß Z 1.12a der Anlage 1
zum BDG 1979 aufweisen,

2. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die ein Masterstudium ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 abgeschlossen haben, als

1) § 18 Abs. 1a tritt mit 1. September 2020 in Kraft.

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3116,1
2 3546,0
3 3977,1
4 4408,2
5 4839,5
6 5270,7
7 5537,1
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Vertragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß Z 1.12 der An-
lage 1 zum BDG 1979 aufweisen,

3. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die ein Diplom einer
öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädago-
gischen, Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaftlichen berufs-
pädagogischen oder Religionspädagogischen Akademie gemäß dem
Akademien-Studiengesetz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erworben
sowie einen Lehrgang zur hochschulischen Nachqualifizierung im Ge-
samtausmaß von 39 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65a HG absol-
viert haben, als Vertragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß
Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 aufweisen.

(2a) Der Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines Lehramts-
studiums im Ausmaß von 180 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65 HG und
die Absolvierung eines Erweiterungsstudiums für Absolventinnen und Absol-
venten sechssemestriger Lehramtsstudien gemäß § 38d HG oder § 82c HG in
der bis 30. September 2019 geltenden Fassung gelten für die Anwendung des
§ 15 VBG in Verbindung mit § 38 VBG als Bachelorstudium mit zumindest
240 ECTS-Anrechnungspunkten. Die Ermittlung der gemäß § 15 Abs. 4 VBG
vom individuellen Vorbildungsausgleich umfassten angerechneten Vordienstzei-
ten erfolgt für das abgeschlossene Lehramt und für das abgeschlossene Erwei-
terungsstudium jeweils gesondert. Bei der Anwendung des § 15 Abs. 5 VBG
sind die ersten 12 Monate (60 ECTS-Anrechnungspunkte) des absolvierten Er-
weiterungsstudiums dem absolvierten Bachelorstudium zuzurechnen.

(3) § 26 Abs. 3 VBG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass mit Wirkung für
die Dauer der Zugehörigkeit zur Entlohnungsgruppe pd nach dieser Bestim-
mung Zeiten bis zum Höchstausmaß von zwölf Jahren berücksichtigt werden
können. Durch Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder des zustän-
digen Bundesministers können berufliche Tätigkeiten, die wegen ihrer Nütz-
lichkeit die inhaltlichen Erfordernisse des § 26 Abs. 3 VBG erfüllen, festgelegt
werden.

(4) Abweichend von den allgemeinen Bestimmungen über die Vorrückung
betragen die für die Vorrückung in weitere Entlohnungsstufen erforderlichen
Zeiträume in der Entlohnungsgruppe pd

1. in die Entlohnungsstufe 2 drei Jahre und sechs Monate,
2. in die Entlohnungsstufe 3 fünf Jahre,
3. in die Entlohnungsstufe 4 fünf Jahre,
4. in die Entlohnungsstufe 5 sechs Jahre,
5. in die Entlohnungsstufe 6 sechs Jahre,
6. in die Entlohnungsstufe 7 sechs Jahre.
(5) Während der Dauer einer Ausbildungsphase gemäß § 7 Abs. 2 Z 4 ge-

bührt das Monatsentgelt im Ausmaß von 85% der Beträge gemäß Abs. 1.
(6) Abweichend von Abs. 1 gebührt Landesvertragslehrpersonen für die Teil-

nahme an den Lehrveranstaltungen gemäß § 3 Abs. 12 dritter Satz ab dem Be-
ginn der Lehrveranstaltungen für die jeweilige Lehrveranstaltungswoche ein
Entgelt in der Höhe von 6,25% des für die Entlohnungsstufe 1 vorgesehenen
Monatsentgelts.
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Dienstzulagen für bestimmte Funktionen

§ 19. (1) Einer Landesvertragslehrperson, die nach Absolvierung der ein-
schlägigen Ausbildung mit der Wahrnehmung einer der folgenden Spezialfunk-
tionen betraut ist, gebührt eine Dienstzulage:

1. Mentoring (§ 6),
2. Schülerberatung (Abs. 2),
3. Berufsorientierungskoordination (Abs. 3),
4. Lerndesign Mittelschule (Abs. 4),
5. Sonder- und Heilpädagogik (Abs. 5),
6. Praxisschulunterricht (Abs. 6).

(2) Die mit der Funktion Schülerberatung beauftragte Vertragslehrperson hat
über Bildungswege und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren und bei
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten zu beraten und Hilfe zu vermitteln.

(3) Die mit der Funktion Berufsorientierungskoordination beauftragte Ver-
tragslehrperson hat die Erstellung eines Maßnahmenkataloges zu Information,
Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf (7. und 8. Schulstufe) und des-
sen standortbezogene Umsetzung, insbesondere hinsichtlich der Realbegeg-
nungen, zu koordinieren.

(4) Die mit der Funktion Lerndesign Mittelschule beauftragte Vertragslehrper-
son hat in Abstimmung mit der Schulleitung die Umsetzung der neuen Lernkultur
in Bezug auf die Differenzierungselemente (§ 31a Abs. 2 Z 1 bis 7 SchUG), die
Individualisierung des Unterrichts zu koordinieren und die Team- und Koopera-
tionskultur zu fördern.

(5) Eine Betrauung mit der Funktion Sonder- und Heilpädagogik liegt vor,
wenn die Vertragslehrperson zu Unterrichtstätigkeiten in Bezug auf Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder von körper- und
sinnesbehinderten Schülerinnen und Schülern herangezogen wird.

(6) Eine Betrauung mit der Funktion Praxisschulunterricht liegt vor, wenn die
Landesvertragslehrperson für die Betreuung der (nicht im Dienstverhältnis als
Lehrperson stehenden) Lehramtsstudierenden im Rahmen der Schulpraxis der
Pädagogischen Hochschulen oder Universitäten im Umfang von mindestens
zwei Halbtagen je Woche herangezogen wird. Sollten zu wenige Lehrpersonen
zur Verfügung stehen, kann diese Dienstzulage auch für einen Halbtag je Wo-
che gewährt werden, wobei der zustehende Betrag in diesen Fällen zu halbieren
ist.

(7) Die Anzahl der Vertragslehrpersonen, die an der Schule mit der Funktion
Schülerberatung (Abs. 2), Berufsorientierungskoordination (Abs. 3) und Lern-
design Mittelschule (Abs. 4) betraut werden dürfen, ist unter Bedachtnahme auf
die Zahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler und auf mit entsprechen-
den Aufgaben betraute Lehrkräfte, die den Bestimmungen dieses Abschnittes
nicht unterliegen, durch Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder des
zuständigen Bundesministers festzulegen.

(8) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 Z 1 beträgt für die Betreuung
1. einer Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase 116,2 E,
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2. von zwei Landesvertragslehrpersonen in der Induktionsphase 154,6 E

und
3. von drei Landesvertragslehrpersonen in der Induktionsphase 193,1 E.

(9) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 Z 2 bis 6 beträgt jeweils 193,1 E.

(10) Landesvertragslehrpersonen, auf die § 8 Abs. 17 Z 2 anzuwenden ist,
gebührt eine Dienstzulage in Höhe von 386,2 E, ab einer Funktionsdauer von
fünf Jahren in Höhe von 579,4 E.

(10a) Einer Vertragslehrperson, die nach § 9 Abs. 4c oder 4d mit der Funk-
tion Fachinspektion betraut ist, gebührt nach Maßgabe der eingerichteten Plan-
stelle eine Dienstzulage und eine Vergütung. Für die Bemessung der Höhe der
Dienstzulage und der Vergütung findet § 168 GehG Anwendung.

(11) Bezüglich der Dienstzulagen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 und gemäß
Abs. 10 ist § 21 Abs. 1 VBG nicht anzuwenden. Wird die Landesvertragslehrper-
son nur mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung in der Spezialfunktion „Son-
der- und Heilpädagogik“ verwendet, so gebührt die Dienstzulage gemäß Abs. 1
Z 5 entsprechend dem Anteil der Verwendung im Bereich Sonder- und Heil-
pädagogik an der Unterrichtsverpflichtung.

Dienstzulage für Schulcluster-Leitung und Schulleitung

§ 20. (1) Landesvertragslehrpersonen, die zur Schulcluster-Leiterin oder
zum Schulcluster-Leiter, zur Schulleiterin oder zum Schulleiter bestellt oder mit
der Schulcluster-Leitung oder mit der Schulleitung (§ 14 Abs. 1 erster Satz) pro-
visorisch betraut sind, gebührt eine Dienstzulage. Die Schulen (Leitungsfunktio-
nen) sind durch Verordnung der zuständigen Bundesministerin oder des zustän-
digen Bundesministers den Kategorien A bis D zuzuweisen; dabei ist auf die
Zahl der der Schule (den Schulen) zugewiesenen Lehrkräfte in Vollbeschäfti-
gungsäquivalenten und die Komplexität der Struktur der Schule (der Schulen)
Bedacht zu nehmen.

(2) Die Dienstzulage beträgt

(3) Bei Leitung mehrerer Schulen ist die Dienstzulage nach der den Schulen
insgesamt zugewiesenen Lehrkräften in Vollbeschäftigungsäquivalenten und
der Komplexität der Struktur der Schulen zu bemessen.

(4) Landesvertragslehrpersonen, die gemäß § 37a VBG zur Schulleiterin
oder zum Schulleiter bestellt worden sind und deren Schulleitungsfunktion ge-
mäß § 43b Abs. 1 VBG geendet hat, gebührt für die ersten sechs Jahre nach
Beendigung der Funktion nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8
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Dienstzulage in Höhe des im Abs. 2 oder im § 19 Abs. 10 für sie vorgesehenen
Betrages:

1. Eine Erhöhung aufgrund der Funktionsdauer findet nicht statt.
2. Die Dienstzulage reduziert sich

a) im vierten Jahr auf 90%,
b) im fünften Jahr auf 75% und
c) im sechsten Jahr auf 50%.

3. Der Anspruch endet vorzeitig zu dem Zeitpunkt, mit dem eine der folgen-
den Maßnahmen wirksam wird:
a) Bestellung in eine leitende Funktion im Sinne des § 43a Abs. 1 VBG

oder Betrauung mit einer solchen Funktion,
b) Betrauung mit einer Schulaufsichtsfunktion,
c) Betrauung der Lehrperson mit der Leitung einer Praxisschule gemäß

§ 22 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005,
d) Überstellung in eine andere Entlohnungsgruppe.

Dienstzulage für die Funktion Stellvertretung der Leitung
an Berufsschulen und Bereichsleitung

§ 21. (1) Landesvertragslehrpersonen, die mit der Funktion
1. Stellvertretung der Leitung an Berufsschulen oder
2. Bereichsleitung an allgemein bildenden Pflichtschulen im Schulcluster

betraut sind, gebührt eine Dienstzulage. In den Fällen des § 14a Abs. 1 gebührt
keine Dienstzulage für die Bereichsleitung. Dienstzulagen für leitende Funktio-
nen und für Funktionen im Schulcluster gebühren nur in dem Ausmaß, in dem
sie die gemäß § 20 Abs. 4 gebührende Dienstzulage übersteigen.

(2) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 Z 1 beträgt
1. wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung zwölf Wochenstunden

beträgt: 643,7 E,
2. wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung 24 Wochenstunden be-

trägt: 771,3 E.

(3) Einer Landesvertragslehrperson, die mit der Funktion Bereichsleitung be-
traut ist, gebührt eine Dienstzulage nach Maßgabe des § 19 Abs. 10.

Vertretungsabgeltung für Landesvertragslehrpersonen

§ 21a. (1) Der mit Leitungsaufgaben teilbetrauten Landesvertragslehrper-
son (§ 17a Abs. 1) gebührt für die Dauer dieser Teilbetrauung eine Vergütung.
Diese ist nach den Bestimmungen über die Dienstzulage nach § 19 Abs. 10 oder
§ 20 und dem Ausmaß der Teilbetrauung zu bemessen.

(2) Einer Landesvertragslehrperson, die die Schulleitung vertritt, ohne mit der
Schulleitungsfunktion oder der Schulleitungs-Stellvertretung gemäß § 17 betraut
worden zu sein, gebührt für jeden Tag der Vertretung eine Vergütung in Höhe
des verhältnismäßigen Teils der gemäß § 20 Abs. 2 der Leitung der Schule wäh-
rend der ersten fünf Jahre für die Ausübung der Leitungsfunktion gebührenden
Dienstzulage.
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Dienstzulage für die Koordination im Fachbereich Inklusiv-
und Sonderpädagogik an der Bildungsdirektion

§ 21b. Der Koordinatorin oder dem Koordinator im Fachbereich Inklusiv- und
Sonderpädagogik an der Bildungsdirektion gebührt eine Dienstzulage in der
Höhe von 1066,9 E.

Fächervergütung

§ 22. (1) Vertragsbediensteten im Pädagogischen Dienst gebührt eine mo-
natliche Vergütung, wenn sie im Rahmen der Lehrfächerverteilung

1. in der Sekundarstufe 1, in der Polytechnischen Schule oder in der
9. Schulstufe der Sonderschule in den Unterrichtsgegenständen Deutsch,
Mathematik und Lebende Fremdsprache verwendet werden (Fächerver-
gütung C) oder

2. in der Berufsschule in den Pflichtgegenständen der Fachgruppe I (allge-
mein bildender und betriebswirtschaftlicher Unterricht) oder in den Pflicht-
gegenständen der Fachgruppe II (fachtheoretischer, fachzeichnerischer
und computergestützter Unterricht einschließlich entsprechender Übun-
gen im Laboratorium bzw. waren-, verkaufskundlicher und werbetechni-
scher Unterricht ) verwendet werden (Fächervergütung B).

(2) Die Vergütung beträgt je gemäß Lehrfächerverteilung regelmäßig zu er-
bringender Wochenstunde

1. als Fächervergütung C: 30,8 E,
2. als Fächervergütung B: 16,1 E.

(3) Für die Zeit der Hauptferien gebührt die Vergütung in dem Ausmaß, das
dem Durchschnitt der im Unterrichtsjahr zustehenden Vergütung entspricht.

(4) Auf die Vergütung ist § 15 Abs. 5 GehG sinngemäß mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Monatsfrist ein Zeitraum von zwei Wochen tritt.

Vergütung für Mehrdienstleistung

§ 23. (1) Überschreitet die Landesvertragslehrperson durch dauernde Un-
terrichtserteilung oder qualifizierte Betreuung von Lernzeiten gemäß § 8 Abs. 2
Z 1 das Ausmaß von 24 Wochenstunden gemäß § 8 Abs. 3, so gebührt ihr hiefür
an Stelle der in § 22 Abs. 1 VBG in Verbindung mit den §§ 16 bis 18 GehG an-
geführten Nebengebühren eine besondere Vergütung. Aus Tätigkeiten gemäß
§ 8 Abs. 3 dritter Satz besteht weder Anspruch auf eine besondere Vergütung
noch auf die in § 22 Abs. 1 VBG in Verbindung mit den §§ 16 bis 18 GehG ange-
führten Nebengebühren. Im Vertretungsfall ist die Lehrfächerverteilung entspre-
chend abzuändern, sobald feststeht, dass die Vertretungsdauer zwei Wochen
übersteigen wird.

(2) Die Vergütung beträgt für jede Unterrichts- oder Betreuungsstunde, mit
der das Ausmaß von 24 Wochenstunden in der betreffenden Kalenderwoche
(Montag bis Sonntag) überschritten wird, 1,3% des Monatsentgelts gemäß § 18;
für die Bemessung sind Dienstzulagen, Vergütungen und Abgeltungen dem Mo-
natsentgelt nicht zuzuzählen. Fällt die betreffende Kalenderwoche in zwei Ka-
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lendermonate und steht für diese Monate das Monatsentgelt in unterschiedlicher
Höhe zu, sind die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen in dem Ausmaß
anteilig heranzuziehen, der den Anteilen der auf die beiden Monate entfallenden
Teile der Kalenderwoche entspricht.

(3) Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen ist nach Maßgabe des
§ 61 Abs. 5 bis 7 GehG einzustellen.

(4) Einer Landesvertragslehrperson, die außerhalb ihrer laut Diensteinteilung
zu haltenden Unterrichtsstunden zur Vertretung einer vorübergehend an der Er-
füllung ihrer lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrkraft herangezogen wird,
gebührt für jede Vertretungsstunde, die im jeweiligen Unterrichtsjahr über
24 Vertretungsstunden hinausgeht, eine Vergütung von 43,5 E. Auf Landesver-
tragslehrpersonen in Teilbeschäftigung tritt an die Stelle von 24 Vertretungs-
stunden die ihrem Beschäftigungsausmaß entsprechende anteilige Zahl von
Vertretungsstunden. Auf Landesvertragslehrpersonen an Berufsschulen ge-
bührt die Vergütung bereits ab der ersten Vertretungsstunde pro Woche.

(5) Auf Landesvertragslehrpersonen, deren Beschäftigungsausmaß herab-
gesetzt ist, die in Teilbeschäftigung stehen oder eine Teilzeitbeschäftigung nach
dem Mutterschutzgesetz 1979 – MSchG, BGBl. Nr. 409/1980, oder nach dem
Väter-Karenzgesetz – VKG, BGBl. Nr. 299/1990, in Anspruch nehmen, sind die
Abs. 1 und 2 mit der Abweichung anzuwenden, dass das dem Beschäftigungs-
ausmaß entsprechende Unterrichtsausmaß der Landesvertragslehrperson als
Unterrichtsausmaß im Sinne des Abs. 1 gilt.

Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen

§ 24. (1) Der Vertragslehrperson gebührt für die Teilnahme an mindestens
zweitägigen Schulveranstaltungen, sofern sie die pädagogisch-inhaltliche Betreu-
ung einer Schülergruppe innehat, eine Abgeltung in Höhe von 47,0 E pro Tag.

(2) Der Vertragslehrperson gebührt für die Leitung einer mehrtägigen Schul-
veranstaltung mit einer mindestens viertägigen Dauer eine Abgeltung von 231,5 E.

Verwendung von Lehrpersonen in der Sommerschule

§ 24a. (1) Die Verwendung einer Landesvertragslehrperson in der Sommer-
schule setzt eine freiwillige, unter Angabe der für die Unterrichtserteilung vorge-
sehenen Schulen bei der zuständigen Personalstelle abzugebende, verbindliche
Anmeldung voraus. Sofern eine Landesvertragslehrperson anstelle der Ver-
gütung gemäß Abs. 4 eine Verminderung der Unterrichtsverpflichtung im nächst-
folgenden Unterrichtsjahr um die in der Sommerschule geleisteten Stunden in
Anspruch nehmen will, hat sie das bereits in der verbindlichen Anmeldung anzu-
geben. Für diese Einrechnung in die Unterrichtsverpflichtung entsprechen 36 ge-
leistete Unterrichtsstunden einer Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung.

(2) Die Landesvertragslehrperson unterliegt für die Dauer der Verwendung in
der Sommerschule und nach Maßgabe der für die Sommerschule festgelegten
Aufgaben den für die Unterrichtserteilung geltenden Pflichten und den sonstigen
sich aus der lehramtlichen Stellung ergebenden Obliegenheiten.
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(3) Im Rahmen der Verwendung an der Sommerschule gilt der Standort der
Sommerschule als Dienstort.

(4) Der Landesvertragslehrperson gebührt für jede gehaltene Unterrichts-
stunde eine Vergütung in der Höhe von 53,7 E. Mit dieser Vergütung sind alle
mit der unterrichtlichen Verwendung an der Sommerschule verbundenen Auf-
gaben abgegolten und es gebührt hierfür keine Sonderzahlung gemäß § 8a
Abs. 2 VBG.

(5) Die Schulleitung der Schule, an welcher der Sommerschulunterricht statt-
findet, ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der an der Sommerschule eingesetzten
Lehrpersonen. Sie hat in Bezug auf die der Sommerschule zugrundeliegende
Zielsetzung bezüglich der an der Sommerschule verwendeten Lehrpersonen
und des sonstigen an der Sommerschule verwendeten Personals die der Schul-
leitung obliegenden Pflichten wahrzunehmen. Ihr obliegt weiters die Aufsicht
über die an der Sommerschule im Rahmen ihrer schulpraktischen Ausbildung
verwendeten Studierenden.

(6) Der Schulleitung gebührt für die Leitung der Sommerschule eine Ver-
gütung in der Höhe von

1. 643,9 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten bis zu
vier Gruppen an Schülerinnen und Schülern,

2. 858,6 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten fünf
bis elf Gruppen an Schülerinnen und Schülern und

3. 1.073,2 E bei an der Schule für den Sommerschulunterricht geführten
mehr als elf Gruppen an Schülerinnen und Schülern.

Die Vergütung gebührt in voller Höhe bei zehntägiger Ausübung der Leitung der
Sommerschule. Wird die Leitung der Sommerschule an weniger als zehn Tagen
ausgeübt, so ist die Vergütung entsprechend der Tagesanzahl zu aliquotieren.

(7) Die Schulleitung darf die Leitung der Sommerschule an eine sich zur
Übernahme der Leitung der Sommerschule bereit erklärende für diese Tätigkeit
geeignete Landesvertragslehrperson übertragen. Die Schulleitung hat diese
Übertragung spätestens sechs Wochen vor Beginn der Sommerschule der zu-
ständigen Schulbehörde anzuzeigen.

(8) Die gemäß Abs. 7 die Leitung der Sommerschule übernehmende Lan-
desvertragslehrperson hat die der Schulleitung im Rahmen der Sommerschule
obliegenden Aufgaben wahrzunehmen und es gebührt ihr hierfür anstelle der
Schulleitung die für die Leitung der Sommerschule gemäß Abs. 6 vorgesehene
Vergütung. Eine zusätzliche Unterrichtserteilung ist insoweit zulässig als da-
durch die Wahrnehmung der Aufgaben der Schulleitung nicht beeinträchtigt
wird.

(9) Abs. 1 bis 8 finden auch auf die im Rahmen der Sommerschule verwen-
deten Landesvertragslehrpersonen nach dem 3. Abschnitt Anwendung.

Lehramtliche Verwendung von Studierenden oder Absolventinnen
und Absolventen eines Lehramtsstudiums in der Sommerschule

§ 24b. (1) Studierende oder Absolventinnen und Absolventen eines Lehr-
amtsstudiums sind im Rahmen eines vertraglichen Landeslehrpersonendienst-
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verhältnisses zu verwenden. Als Beginn des Dienstverhältnisses ist der erste
Schultag der Unterrichtstätigkeit in der Sommerschule und als Ende der letzte
Werktag der Verwendung in der Sommerschule zu vereinbaren.

(2) § 24a Abs. 2 ist anzuwenden.

(3) Abweichend von § 3a hat die zuständige Personalstelle vor der Zuwei-
sung der Studierenden oder der Absolventinnen und Absolventen zur Unter-
richtserteilung in der Sommerschule die Anzahl an verfügbaren Verwendungen
in geeigneter Weise bekanntzumachen. Bei der Auswahl durch die Bildungs-
direktion sind § 3b Abs. 2 in Verbindung mit § 3 VBG anzuwenden.

(4) Den Studierenden oder den Absolventinnen und Absolventen gebührt für
die Verwendung in der Sommerschule je vereinbarte Wochenstunde eine Ver-
gütung in Höhe von 32,2 E. Damit sind alle Ersatzleistungen und Sonderzahlun-
gen abgegolten.

(5) Auf Personen gemäß Abs. 1 sind, soweit § 24b nicht anderes bestimmt,
§ 4 Abs. 4 und Abs. 7, § 5 Abs. 3, § 8a, § 15, § 19, § 22, § 26, § 28b, die §§ 29g
bis 29 j sowie § 30a VBG und die §§ 5 bis 7 nicht anzuwenden.

Kündigung

§ 25. Ein Grund, der den Dienstgeber zur Kündigung berechtigt, liegt auch
vor, wenn die Landesvertragslehrperson aus Gründen, die sie zu vertreten hat
oder die in ihrer Person gelegen sind,

1. das in § 3 Abs. 2 Z 2 vorgeschriebene Masterstudium nicht innerhalb von
acht Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Anstellung erfolgreich ab-
solviert hat,

2. das in § 3 Abs. 2b vorgeschriebene Bachelorstudium nicht innerhalb von
acht Jahren ab der Beendigung der Ausbildungsphase erfolgreich absol-
viert hat,

3. das in § 7 Abs. 2 Z 4 vorgeschriebene Lehramtsstudium nicht innerhalb
von acht Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Anstellung erfolgreich
absolviert hat oder

4. die in § 3 Abs. 3 Z 3 oder Abs. 3a Z 3 vorgeschriebene ergänzende päda-
gogisch-didaktische Ausbildung nicht innerhalb von acht Jahren ab Beginn
des Dienstverhältnisses erfolgreich absolviert hat.

Auf die Fünfjahresfrist ist § 32 Abs. 3 VBG sinngemäß anzuwenden.

(4) Die Kündigungsfirst beträgt für beide Teile einen Monat und hat mit dem
Ablauf eines Kalendermonates zu enden.

3. Abschnitt

Übergangsbestimmungen

§ 26. (1) Auf die Landesvertragslehrpersonen finden folgende Vorschriften
Anwendung:

a) das Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG), BGBl. Nr. 86,
b) die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133,
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c) die §§ 109 und 110 sowie § 121 Abs. 1 Z 2 und 3 des Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes – LDG 1984, BGBl. Nr. 302.

(1 a) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für Landesvertragslehr-
personen, die vor dem Beginn des Schuljahres 2019/2020 in ein Dienstver-
hältnis als Landesvertragslehrperson aufgenommen werden, wenn nicht an-
lässlich ihrer Anstellung die Anwendung der Sonderbestimmungen für Ver-
tragslehrpersonen im Pädagogischen Dienst schriftlich festgelegt worden ist
(§ 2 Abs. 2).

(1b) Die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegenden Lan-
desvertragslehrpersonen werden in das durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/
2015 neu geschaffene Besoldungssystem gemäß § 94a VBG in Verbindung mit
den §§ 169c und 169d GehG übergeleitet.

(2) Die im Sinne des Abs. 1 anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften fin-
den in ihrer jeweils geltenden Fassung (einschließlich der in den Novellen zu
diesen Vorschriften sonst enthaltenen Bestimmungen), soweit sie für Bundes-
vertragslehrpersonen gelten, mit der Maßgabe Anwendung, daß

a) an die Stelle des Dienstverhältnisses zum Bund das Dienstverhältnis zu
dem betreffenden Bundesland tritt; bei der Anwendung des § 90k Abs. 1
VBG sind die bei mehreren Bundesländern oder beim Bund zurückgeleg-
ten Zeiten zusammenzuzählen;

b) sofern in diesen Vorschriften auf ein früheres oder gleichzeitiges Dienst-
verhältnis zu einem Bundesland Bezug genommen wird, an dessen Stelle
ein früheres oder gleichzeitiges Dienstverhältnis zu einem anderen Bun-
desland oder zum Bund zu verstehen ist,

c) bezüglich der Erlassung von Verordnungen (Art. 14 Abs. 2 dritter Satz des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929) sich die Zustän-
digkeit nach § 33 Abs. 2 richtet,

d) sich die Zuständigkeit als Dienstgeber nach § 29 richtet,
e) bezüglich des Erholungsurlaubes der Landesvertragslehrpersonen an-

stelle des § 91c Abs. 1 VBG der § 56 des Landeslehrer-Dienstrechtsge-
setzes 1984, BGBl. Nr. 302, anzuwenden ist,

f) bezüglich der Pflegefreistellung der Landesvertragslehrpersonen anstelle
der §§ 29f und 91c Abs. 2 VBG der § 59 des Landeslehrer-Dienstrechts-
gesetzes 1984 anzuwenden ist,

g) bezüglich der Zuweisung und Versetzung der Landesvertragslehrper-
sonen zusätzlich zu § 6 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 der § 19
Abs. 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 anzuwenden ist,

h) bezüglich
aa) der vorübergehenden Verwendung von Landesvertragslehrpersonen

bei einer Dienststelle des Bundes oder der Landesverwaltung oder
einer in der Verwaltung des Bundes stehenden Schule § 22 Abs. 1
erster Satz,

bb) der Mitverwendung für Unterrichtstätigkeiten im Bereich der Lehrer-
aus- und Fortbildung § 22 Abs. 1 Z 1,

cc) der Mitverwendung für Unterrichtstätigkeiten im Bereich der Betreu-
ung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Bundes-
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schulen bis einschließlich der 8. Schulstufe und der Betreuung von
körper- und sinnesbehinderten Schülerinnen und Schülern an Bun-
desschulen § 22 Abs. 1 Z 3,

dd) der Mitverwendung für sonstige Unterrichtstätigkeiten an Bundes-
schulen § 22 Abs. 1 Z 4,

ee) der vorübergehenden Mitverwendung von Berufsschullehrpersonen
an einer Berufsschule eines anderen Landes § 22 Abs. 1a und

ff) der Mitverwendung für die an der Bildungsdirektion wahrzunehmende
Koordination sonderpädagogischer Maßnahmen für Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf, einschließlich der Betreuung von für
diese Kinder zusätzlich eingesetzten Lehrpersonen § 22 Abs. 1 Z 2

sowie § 22 Abs. 2 bis 4 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes anzuwen-
den sind,

i) bezüglich der Voraussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungsgrup-
pen Artikel I und Artikel II der Anlage zum Landeslehrer-Dienstrechtsge-
setz 1984 anzuwenden sind und § 32 Abs. 15 vorletzter und letzter Satz
mit der Maßgabe anzuwenden sind, dass für bis zum Ablauf des Schul-
jahres 2028/2029 eine mittels Sondervertrag gemäß § 36 VBG in den
Schuldienst aufgenommene Landesvertragslehrperson, die ein Lehramts-
studium abgeschlossen hat, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 zuzuordnen ist,

j) abweichend von § 90a VBG sich die Aufnahme von Landesvertragslehr-
personen im Sinne des § 1 Abs. 1 nach den für die Bewerbung und Aus-
wahl im Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, BGBl. Nr. 302, vorgese-
henen Regelungen bestimmt,

k) für Landesvertragslehrpersonen an Berufsschulen an die Stelle der Be-
stimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 über die Lehrver-
pflichtung §§ 52 und 53 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes sowie für
Landesvertragslehrpersonen an allgemein bildenden Pflichtschulen an die
Stelle der Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 über
die Lehrverpflichtung und die Abgeltung von Mehrdienstleistungen die Be-
stimmungen über die Jahresnorm und die Abgeltung von Mehrdienst-
leistungen des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes treten. Für teilbeschäf-
tigte Landesvertragslehrpersonen gelten die Jahresnorm sowie die in § 43
Abs. 1 Z 1 bis 3 vorgesehenen Jahresstunden in dem Prozentausmaß,
das der Teilbeschäftigung entspricht, wobei § 50 Abs. 6 des Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes 1984 sinngemäß anzuwenden ist,

l) abweichend von § 35 Abs. 1 Z 1 VBG sich die Zuständigkeit für die Aus-
wahl der Mitarbeitervorsorgekasse nach § 29 richtet,

m) an die Stelle des Ausdrucks „Landesvertragslehrpersonen des Aktiv- und
Ruhestandes“ in den §§ 109 und 110 LDG 1984 der Ausdruck „Landesver-
tragslehrpersonen sowie Personen, die aufgrund eines Dienstverhältnis-
ses nach dem LVG eine Pension nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, oder nach dem Allgemeinen
Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 142/2004, oder, wenn eine Pension gemäß
§ 86 Abs. 3 Z 2 letzter Satz ASVG nicht angefallen ist und sie nicht gemäß
§ 4 Abs. 1 Z 8 ASVG versichert sind, Übergangsgeld gemäß § 306 ASVG
beziehen“ tritt,
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n) bezüglich
aa) der Bestellung von ständigen Stellvertreterinnen oder Stellvertretern

der Leiterinnen oder Leiter von Berufsschulen § 52 Abs. 11 und 12,
bb) der Betrauung mit der Leitung von Pflichtschulen § 27 Abs. 2 oder mit

der ständigen Stellvertretung der Leiterinnen oder Leiter von Berufs-
schulen § 27 Abs. 4 zweiter Satz und

cc) der Vertretung einer oder eines an der Ausübung seiner Dienstpflich-
ten verhinderten Schulleiterin oder Schulleiters bzw. Direktorin-Stell-
vertreterin oder Direktorin-Stellvertreters oder Direktor-Stellvertreterin
oder Direktor-Stellvertreters an Berufsschulen für einen längstens
zweimonatigen Zeitraum § 27 Abs. 1, 1a, 3 und 4

des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes anzuwenden sind,
o) bezüglich der Dienstzulage der betrauten Schulleiterin oder des betrauten

Schulleiters § 59 des Gehaltsgesetzes 1956 und bezüglich der Dienstzu-
lage der Direktorin-Stellvertreterin oder des Direktorin-Stellvertreters oder
der Direktor-Stellvertreterin oder des Direktor-Stellvertreters an Berufs-
schulen § 58 Abs. 1 Z 2 des Gehaltsgesetzes 1956 auch auf Landesver-
tragslehrpersonen des Entlohnungsschemas II L anzuwenden ist; für die
Ermittlung der Dienstzulage ist dabei die für die Gehaltsstufen 1 bis 8 je-
weils vorgesehene Dienstzulage zu Grunde zu legen,

p) Landesvertragslehrpersonen der Entlohnungsgruppe l 2a 2, die mit der
Leitung von Pflichtschulen betraut sind (lit. n sublit. bb), abweichend von
§ 90e Abs. 2 VBG die Dienstzulage gemäß § 106 Abs. 2 Z 10 des Landes-
lehrer-Dienstrechtsgesetzes mit der Maßgabe, dass an die Stelle der je-
weiligen Gehaltsstufe die entsprechende Entlohnungsstufe tritt, gebührt.
Für die Ermittlung der Dienstzulage von Landesvertragslehrpersonen des
Entlohnungsschemas II L ist dabei lit. o zweiter Halbsatz sinngemäß anzu-
wenden,

q) bei teilbeschäftigten Landesvertragslehrpersonen bei der Anwendung der
lit. o und p das Gehalt bzw. Entgelt zu Grunde zu legen ist, welches bei
Vollbeschäftigung gebühren würde,

r) bezüglich der Verpflichtung zu Mehrdienstleistungen der Landesvertrags-
lehrpersonen anstelle des § 40a Abs. 7 VBG der § 31 Abs. 2 LDG 1984
anzuwenden ist.

(3) Bei der Besetzung von Leiterstellen und bezüglich deren Funktionsdauer
ist das in den §§ 26 bis 26b des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 vor-
gesehene Auswahl- und Besetzungsverfahren auf Landesvertragslehrpersonen
mit der Maßgabe anzuwenden, dass Bewerbungen von Landesvertragslehrper-
sonen, die die Ernennungserfordernisse für die betreffende Stelle erfüllen, zu-
lässig sind. An die Stelle des Reihungskriteriums „Leistungsfeststellung“ tritt für
Landesvertragslehrpersonen die bisherige Bewährung bei der Erfüllung pädago-
gischer Aufgaben (Erfolge im Unterricht und in der Erziehung) und administrati-
ver Aufgaben an Schulen.

(4) Auf den Schutz der Sicherheit, des Lebens und der Gesundheit der Lan-
desvertragslehrpersonen ist der 10. Abschnitt des Landeslehrer-Dienstrechts-
gesetzes 1984 anzuwenden.

(5) aufgehoben
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(6) Landesvertragslehrpersonen führen:
1. in der Entlohnungsgruppe l 1 die Verwendungsbezeichnung „Professorin

d. (unter Hinzufügung der Bezeichnung der Schule)“ oder „Professor d.
(unter Hinzufügung der Bezeichnung der Schule)“,

2. in den Entlohnungsgruppen l 2 bei Erfüllung der für die Verwendung als
Lehrer an einer Volksschule, Mittelschule, Sonderschule, Polytechnischen
Schule oder Berufsschule erforderlichen Ernennungserfordernisse die der
absolvierten Lehramtsausbildung entsprechende Verwendungsbezeich-
nung „Volksschullehrerin“ oder „Volksschullehrer“, „Lehrerin an der Mittel-
schule“ oder „Lehrer an der Mittelschule“, „Sonderschullehrerin“ oder
„Sonderschullehrer“, „Lehrerin der Polytechnischen Schule“ oder „Lehrer
der Polytechnischen Schule“ oder „Berufsschullehrerin“ oder „Berufs-
schullehrer“ sowie

3. als Lehrperson für einzelne Gegenstände die Verwendungsbezeichnung
mit einem den betreffenden Unterrichtsgegenstand bezeichnenden Zu-
satz: zB „Religionslehrerin“ oder „Religionslehrer“, „Sprachlehrerin“ oder
„Sprachlehrer“, „Lehrerin für Leibesübungen“ oder „Lehrer für Leibesübun-
gen“, „Lehrerin für Musikerziehung“ oder „Lehrer für Musikerziehung“ so-
wie „Lehrerin für Werkerziehung“ oder „Lehrer für Werkerziehung“.

(7) Abweichend von Abs. 6 führt die Leiterin oder der Leiter einer Schule die
Verwendungsbezeichnung „Direktorin“ oder „Direktor“ sowie die an einer Berufs-
schule gemäß § 52 Abs. 11 LDG 1984 zur Stellvertreterin oder zum Stellvertre-
ter der Leiterin oder des Leiters bestellte Landeslehrperson die Verwendungsbe-
zeichnung „Berufsschuldirektorin-Stellvertreterin“ oder „Berufsschuldirektorin-
Stellvertreter“ oder „Berufsschuldirektor-Stellvertreterin“ oder „Berufsschuldirek-
tor-Stellvertreter“.

(8) Eine Landesvertragslehrperson, die zur Bildungsdirektorin oder zum Bil-
dungsdirektor gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bil-
dungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz –
BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017, bestellt wird, ist für die Dauer der Funktion gegen
Entfall des Monatsentgelts beurlaubt; diese Beurlaubung gilt als Beurlaubung im
Sinne des § 29b Abs. 2 VBG.

§ 27. (1) Für Landesvertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas II L an
allgemein bildenden Pflichtschulen sind bei Anwendung der §§ 90o und 90p
VBG der dreiundzwanzigste Teil der Jahresnorm gemäß § 43 Abs. 1 des Lan-
deslehrerdienstrechtsgesetzes 1984 einer Jahreswochenstunde gleichzuhalten.

(2) Landesvertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas II L an allgemein
bildenden Pflichtschulen gebührt für jede gemäß § 50 Abs. 4 LDG gehaltene Un-
terrichtsstunde 1,92 vH der für eine entsprechende Jahreswochenstunde ge-
bührenden Jahresentlohnung.

§ 28. Landesvertragslehrpersonen mit Ausnahme der Landesvertragslehr-
personen, die in das Entlohnungsschema II L eingereiht sind, die

1. für einen längstens zweimonatigen Zeitraum die Schulleiterin oder Schul-
leiter vertreten, oder die



Band1.Buch : 08-LVG.pod    1248
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1248

1248

LVG §§ 29–32

2. an Berufsschulen für einen längstens zweimonatigen Zeitraum die Direk-
torin-Stellvertreterin oder den Direktorin-Stellvertreter oder die Direktor-
Stellvertreterin oder den Direktor-Stellvertreter vertreten,

gebührt für jeden Tag der Vertretung eine Vergütung in Höhe des verhältnis-
mäßigen Teils der Dienstzulage gemäß § 106 Abs. 2 Z 9 des Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes mit der Maßgabe, dass an die Stelle der jeweiligen Ge-
haltsstufe die entsprechende Entlohnungsstufe tritt.

§ 29. (1) Die nach den im § 26 Abs. 1 genannten gesetzlichen Vorschriften
den Dienststellen des Bundes als Dienstgeber zukommenden Zuständigkeiten
fallen hinsichtlich der Landesvertragslehrpersonen den entsprechenden Orga-
nen der Vollziehung der Länder zu.

(2) Die Bestimmungen des Art. IV Abs. 3 des Bundesverfassungsgesetzes
vom 18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215, werden hiedurch nicht berührt.

§ 30. (1) Berufsschullehrpersonen kann für ihre berufsbegleitend zu absol-
vierende Ausbildung zur Berufsschullehrperson für den Besuch von Lehrver-
anstaltungen an der Pädagogischen Hochschule eine Freistellung von der Un-
terrichtsverpflichtung im Gesamtausmaß von bis zu 22 Wochen oder höchstens
110 Tagen, soweit dies für die Präsenz an der Pädagogischen Hochschule er-
forderlich ist, unter Beibehaltung des Entgeltes gewährt werden.

(2) Die Zeit der Freistellungen ist für Rechte, die von der Dauer des Dienst-
verhältnisses abhängen, zu berücksichtigen.

§ 31. Auf Berufsschullehrpersonen, welche im Studienjahr 2017/18 die Aus-
bildung für das Bachelor-Studium „Lehramt an Berufsschulen“ im Rahmen des
180 ECTS-Lehramtsstudiums absolvieren, ist § 30 in der bis 31. August 2017
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

§ 32. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. September 1966 in Kraft.

(2) Der Titel sowie § 1, § 2 Abs. 2 lit. d bis i und § 4 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 644/1994 treten mit 1. September 1994 in Kraft.

(3) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 7 Abs. 2 erster Satz mit 15. Februar 1997,
2. § 2 Abs. 2 mit 1. September 1997.

(4) § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 tritt mit
1. April 2000 in Kraft.

(5) § 2 Abs. 2 lit. k und § 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 47/2001 treten mit 1. September 2001 in Kraft.

(6) § 2 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. a und f in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 87/2002 tritt mit 1. September 2002 in Kraft.

(7) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2002 tritt
mit 1. Juli 2002 in Kraft.
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(8) § 2 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 69/2004 tritt
mit 1. September 2004 in Kraft.

(Anm.: Abs. 9 wurde durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 8, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht
mehr geltend festgestellt)

(10) § 2 Abs. 2 lit. a und § 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 176/2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft.

(11) § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 tritt mit
1. September 2005 in Kraft.

(12) § 2 Abs. 2 lit. h und n bis q sowie § 2b in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 165/2005 treten mit 1. September 2006 in Kraft.

(13) § 2 Abs. 2 lit. h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2011
tritt mit 1. September 2011 in Kraft.

(14) Der Titel, § 1 und § 2 Abs. 2 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 24/2013 treten mit 1. September 2012 in Kraft.

(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 treten in
Kraft:

1. der Gesetzestitel, § 1 samt Überschriften, der 2. Abschnitt (ausgenommen
§ 5 (neu), § 6 (neu), § 19 Abs. 1 Z 1 und Abs. 8 (neu)), die Neubezeich-
nung der bisherigen §§ 2 bis 7, die Überschriften zu § 26 (neu), § 26
Abs. 1a (neu), § 26 Abs. 2 lit. a, c, d, e, f, j, l, p (neu), § 27 Abs. 1 (neu) und
die Anlage zu § 8 mit 1. September 2015,

2. § 5 (neu), § 6 (neu) und § 19 Abs. 1 Z 1 (neu) mit 1. September 2019.
Personen, die während des Schuljahres 2014/2015 erstmals in ein Dienstver-
hältnis als Landesvertragslehrperson aufgenommen werden, haben, wenn ihr
Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen worden ist, das Recht auf
Festlegung im Sinne des § 2 Abs. 2 erster Satz; diese Festlegung wird mit
1. September 2015 wirksam. Die Nichterfüllung der Voraussetzungen gemäß
§ 3 Abs. 2 Z 2 steht bis zum Ablauf des 31. August 2029 einer Einreihung in
die Entlohnungsgruppe pd nicht entgegen, wenn die Landesvertragslehrperson
sich verpflichtet, das Masterstudium innerhalb von acht Jahren berufsbegleitend
zu absolvieren. Steht keine Person mit einer für die betreffende Schulart vor-
gesehenen Lehrbefähigung zur Verfügung oder erweist sich eine Person durch
die für eine andere Schulart erworbene Lehrbefähigung als besonders geeignet,
werden bis zum Ablauf des Schuljahres 2028/2029 die Zuordnungsvoraus-
setzungen auch durch eine für eine andere Schulart erworbene Lehrbefähi-
gung erfüllt. Eine mittels Sondervertrag gemäß § 36 VBG in Verbindung mit
§ 3 Abs. 11a in den Schuldienst aufgenommene Landesvertragslehrperson,
die ein Lehramtsstudium abgeschlossen hat, ist auf Antrag dem Entlohnungs-
schema pd zuzuordnen. Die Zuordnung hat während der ersten sechs Monate
des Inkrafttretens dieser Bestimmung rückwirkend ab dem 1. September 2022
zu erfolgen, danach ab dem nächstfolgenden Monatsersten.

(16) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2014 treten in Kraft:
1. § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 9 und 10, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23

Abs. 4 und § 24 mit 1. September 2015,
2. § 19 Abs. 8 mit 1. September 2019.
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(17) § 2 Abs. 1a und Abs. 2 lit. o in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 32/2015 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. § 2 Abs. 2 lit. o und § 18 samt Überschrift mit 12. Februar 2015,
2. § 14 Abs. 1, § 17a Abs. 1, § 19 Abs. 10, § 29 Abs. 1, § 33 Abs. 2 und die

Anlage zu § 8 mit 1. September 2015,
3. der bisherige § 7 sowie der Entfall des § 32 Abs. 15 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013, des § 32 Abs. 16 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2014 und des § 32 Abs. 18 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 mit dem der Kundmachung
folgenden Tag.

(19) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 treten in
Kraft:

1. § 26 Abs. 1b (§ 2 Abs. 1b in der bis zum Ablauf des 31. August 2015 gel-
tenden Fassung) mit 12. Februar 2015,

2. § 2 Abs. 2a sowie der Entfall des § 2 Abs. 1a mit 1. September 2015,
3. § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 9 und 10, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23

Abs. 4 und § 24 Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 2016,
4. § 19 Abs. 8 mit 1. September 2019.
(20) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 11 Z 1a und § 12 Abs. 8 mit 1. September 2015,
2. § 3 Abs. 10 mit 18. Jänner 2016,
3. § 7 Abs. 5 und 6 mit 1. September 2016.
(21) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2016 treten in

Kraft:
1. § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 9 und 10, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23

Abs. 4 und § 24 Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 2017,
2. § 19 Abs. 6, § 30 und § 31 mit 1. September 2017,
3. § 19 Abs. 8 mit 1. September 2019.
(22) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten in

Kraft:
1. §§ 3a und 3b samt Überschriften mit 1. Jänner 2018,
2. § 3 Abs. 3, 3a, 4, 6 und 8, § 4 Abs. 3, § 7 Abs. 1, 2 Z 2 und 4, § 8 Abs. 20

bis 22, § 9 Abs. 4 und 4a, § 14a samt Überschrift, § 16 Abs. 6 und 7, die
Überschrift zu § 20, § 20 Abs. 1 und 4, die Überschrift zu § 21 sowie § 21
Abs. 1 bis 3, § 21b (Anm.: samt Überschrift) und § 25 mit 1. September
2018 und

3. § 14 Abs. 2, die Anlage zu § 8 und § 15 Abs. 2, 3 und 5 mit 1. Jänner 2019.
§ 8 Abs. 19 tritt mit Ablauf des 31. August 2018 außer Kraft.

(23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 treten in
Kraft:

1. § 12 Abs. 7, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 9 und 10, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 22
Abs. 2, § 23 Abs. 4, § 24 Abs. 1 und 2 und § 26 Abs. 8 mit 1. Jänner 2018,

2. § 21b mit 1. September 2018,
3. § 19 Abs. 8 mit 1. September 2019.
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(24) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018,
treten in Kraft:

1. § 22 Abs. 1 Z 2 mit 1. September 2016,
2. § 3 Abs. 6 und § 33 Abs. 1 und 2 mit 8. Jänner 2018,
3. § 3 Abs. 3 Z 3, § 18 Abs. 5 und § 25 Z 2 und 5 mit 1. September 2018,
4. § 18 Abs. 2 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(25) § 2 Abs. 14 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I

Nr. 60/2018 tritt mit 1. August 2018 in Kraft.
(26) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018,

treten in Kraft:
1. § 3b Abs. 5 mit 1. September 2018,
2. § 9 Abs. 4b bis 4d, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 9, 10 und 10a, § 20 Abs. 2, § 21

Abs. 2 Z 1 und 2, § 21b, § 22 Abs 2 Z 1 und 2, § 23 Abs. 4 sowie § 24
Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 2019,

3. der Langtitel, § 1, § 3 Abs. 11a, § 5 Abs. 10, § 19 Abs. 8 und 11 sowie § 26
Abs. 6 Z 2 mit 1. September 2019,

4. § 12 Abs. 6 Z 4 und 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(27) § 25a samt Überschrift in der Fassung des Brexit-Begleitgesetzes 2019,

BGBl. I Nr. 25/2019, tritt mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europä-
ischen Union unter der Bedingung in Kraft, dass der Austritt ohne Austrittsab-
kommen gemäß Art. 50 Abs. 2 EUV erfolgt.

(28) § 3 Abs. 7 und § 5 Abs. 11 in der Fassung BGBl. I Nr. 51/2019 treten mit
1. September 2019 in Kraft.

(29) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,
treten in Kraft:

1. § 18 Abs. 3 mit 9. Juli 2019,
2. § 6 Abs. 4 mit 1. September 2019,
3. § 32 Abs. 25 mit 31. Dezember 2019,
4. § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 8 bis 10, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 21b, § 22

Abs. 2, § 23 Abs. 4, § 24 mit 1. Jänner 2020,
5. § 8 Abs. 6a und § 18 Abs. 1a mit 1. September 2020,
6. § 14 Abs. 4 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(30) § 15 Abs. 6 in der Fassung des 3. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 24/

2020, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des
30. Juni 2021 außer Kraft.

(31) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. § 3 Abs. 6 und § 33 Abs. 2 mit 29. Jänner 2020,
2. der Langtitel, § 1, § 19 Abs. 1 Z 4, Abs. 4 und 7, § 26 Abs. 2 lit. p und

Abs. 6 Z 2 sowie die Anlage zu § 8 Z 4 mit 1. September 2020,
3. § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 8 bis 10, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 21b, § 22

Abs. 2, § 23 Abs. 4 und § 24 mit 1. Jänner 2021,
4. § 18 Abs. 3 mit 1. Jänner 2021; § 18 Abs. 3 in der Fassung der Dienst-

rechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020, ist auf Vertragsbedienstete im
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Pädagogischen Dienst anzuwenden, deren Dienstverhältnis nach dem
31. Dezember 2020 begründet wird,

5. § 3a Abs. 1a, § 5 Abs. 12, § 6 Abs. 4 Z 3, die Überschrift zu § 12, § 12
Abs. 9 und 10, § 14 Abs. 2, § 20 Abs. 4 Z 3 lit. a und § 26 Abs. 2 lit. f, lit. h
sublit. cc bis sublit. ff, lit. i und lit. l sowie Abs. 3, 4 und 7 sowie der Entfall
von § 26 Abs. 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(32) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2021, BGBl. I Nr. 224/2021,
treten in Kraft:

1. § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 8 bis 10, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 21b, § 22
Abs. 2, § 23 Abs. 4 und § 24 mit 1. Jänner 2022,

2. § 3 Abs. 1 mit 1. September 2022,
3. § 2 Abs. 1 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(33) Auf eine Landesvertragslehrperson, die vor dem 1. September 2022 ge-
mäß § 3 Abs. 3 oder Abs. 3a dem Entlohnungsschema pd zugeordnet worden
ist, ist § 3 Abs. 3 und Abs. 3a in der bis zum 31. August 2022 geltenden Fassung
weiter anzuwenden. Eine mittels Sondervertrag gemäß § 36 VBG in Verbindung
mit § 3 Abs. 11a in den Schuldienst aufgenommene Landesvertragslehrperson
ist auf Antrag bei Erfüllung der Erfordernisse gemäß § 3 Abs. 3a und Abs. 6
dem Entlohnungsschema pd zuzuordnen, sofern sie sich verpflichtet die in § 3
Abs. 3a Z 3 vorgesehene pädagogisch-didaktische Ausbildung zu binnen acht
Jahren zu absolvieren. Die Zuordnung hat bei Antragstellung während der ers-
ten sechs Monate nach dem Inkrafttreten des § 3 Abs. 3a in der Fassung des
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 137/2022 rückwirkend zu dem Monatsersten zu er-
folgen, ab dem die Erfordernisse gemäß § 3 Abs. 3a und Abs. 6 erfüllt wurden,
frühestens ab dem 1. September 2022, danach ab dem der Antragstellung
nächstfolgenden Monatsersten. Anträge können bis längstens 31. August 2023
eingebracht werden.

(34) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 137/2022,
treten in Kraft:

1. § 3 Abs. 2 bis 6 sowie 8 und 11 bis 15, § 4 Abs. 2 und 3, § 5, § 6 Abs. 1 bis
6, § 7 Abs. 1, 2 und 4, § 18 Abs. 5 und 6, § 22 Abs. 1 Z 1, § 25 samt Über-
schrift sowie § 32 Abs. 33 mit 1. September 2022;

2. § 2 Abs. 2, § 7 Abs. 3, § 15 Abs. 2, § 24a samt Überschrift, § 24b samt
Überschrift mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

3. Die Verpflichtung zur Absolvierung des Auswahlverfahrens vor der Zertifi-
zierungskommission gemäß § 3 Abs. 5 gilt erstmals für Anstellungen für
das Schuljahr 2023/24.

4. Landesvertragslehrpersonen, die die Induktionsphase gemäß § 5 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 vor dem Schuljahr
2022/23 bereits angetreten und noch nicht abgeschlossen haben, setzen
die Induktionsphase ab dem 1. September 2022 nach § 5 und § 6 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/2022 unter Anrechnung der
bereits absolvierten Induktionszeiten und Berücksichtigung der für diese
Zeiten abzugebenden Beurteilung fort.

5. Gemäß § 3 Abs. 3 a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 138/2017 aufgenommene Vertragslehrpersonen, die das gemäß § 3
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Abs. 3 a Z 3 vorgeschriebene Masterstudium im Ausmaß von 120 ECTS-
Anrechnungspunkten vor dem 1. September 2022 noch nicht begonnen
haben, haben die vorgesehene pädagogisch-didaktische Ausbildung
über 90 ECTS-Anrechnungspunkte bis zum Ablauf des 31. August 2027
erfolgreich zu absolvieren.

(35) Landesvertragslehrpersonen, deren Dienstverhältnis mit Beginn des
Schuljahres 2022/23 oder zu einem späteren Zeitpunkt des Schuljahres 2022/23
beginnt, haben die einführenden Lehrveranstaltungen gemäß § 3 Abs. 12 im
Laufe des Schuljahres 2022/23 zu absolvieren.

(36) Im Rahmen der Sommerschule 2022 hat die Schulleitung die Übertra-
gung der Leitung der Sommerschule an eine Landesvertragslehrperson gemäß
§ 24a Abs. 7 spätestens zwei Wochen vor Beginn der Sommerschule der zu-
ständigen Schulbehörde anzuzeigen.

(37) Für Landesvertragslehrpersonen, die sich im Schuljahr 2022/23 in der
Induktionsphase befinden, ist eine Heranziehung für die Wahrnehmung der
Funktion einer Klassenvorständin oder eines Klassenvorstandes auch dann zu-
lässig, wenn dies aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich ist.

(38) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,
treten in Kraft:

1. § 7 Abs. 3 mit 29. Juli 2022;
2. § 19 Abs. 6, § 26 Abs. 2 lit. i und § 32 Abs. 15 in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 in der Fassung des Art. 7 Z 24 mit 1. Sep-
tember 2022;

3. § 3 Abs. 2b Z 2 und Abs. 3 Z 2, § 14a Abs. 9, § 16 Abs. 8, § 18 Abs. 2 Z 2
und 3 und Abs. 2a, § 23 Abs. 5, § 24b Abs. 1 und 5, § 26 Abs. 2 lit. q und r
und § 32 Abs. 39 mit dem der Kundmachung folgenden Tag. § 15 Abs. 2
und Abs. 3 zweiter und dritter Satz treten mit 31. Dezember 2022 außer
Kraft,

4. § 3 Abs. 11a, § 14 Abs. 2, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 8 bis 10, § 20 Abs. 2,
§ 21 Abs. 2, § 21b, § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 4, § 24, § 24a Abs. 4 und 6 und
§ 24b Abs. 4 sowie der Entfall des § 15 mit 1. Jänner 2023,

5. § 3 Abs. 4, § 8 Abs. 14a, § 21a, § 25 Abs. 1 bis 4, § 32 Abs. 15 dritter Satz
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 in der Fassung
des Art. 7 Z 23 und § 32 Abs. 33 zweiter Satz mit 1. September 2023,

6. § 5 Abs. 12 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(39) Vertragsbediensteten im Pädagogischen Dienst, die ein Diplom einer
öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädagogischen,
Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen
oder Religionspädagogischen Akademie gemäß dem Akademien-Studienge-
setz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erworben sowie einen Lehrgang zur
hochschulischen Nachqualifizierung im Gesamtausmaß von 39 ECTS-Anrech-
nungspunkten gemäß § 65a HG absolviert haben, ist auf Antrag der Vorbil-
dungsausgleich neu zu bemessen. Die Neubemessung des Vorbildungsaus-
gleichs wird mit dem der Absolvierung des Lehrgangs zur hochschulischen
Nachqualifizierung folgenden Monatsersten wirksam.
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§ 33. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden Rechte ist
die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und
Forschung betraut.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind von der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung
zu erlassen. Sofern die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung für die Erlassung von Verordnungen auf Grund
von Bundesgesetzen, die auf Bundesvertragslehrpersonen anwendbar sind, das
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport herzustellen hat, gilt dies auch im Anwen-
dungsbereich dieses Bundesgesetzes. Sofern für die Erlassung von Verordnun-
gen auf Grund von Bundesgesetzen, die gemäß § 26 auf Landesvertragslehr-
personen anwendbar sind, die Bundesregierung oder die Bundesregierung im
Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates zuständig ist, gilt
dies auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes.

Anlage zu § 8

1. Verwaltung von Lehrmittelsammlungen im Sinne des § 52 SchUG
2. Wahrnehmung der Aufgaben des Qualitätsmanagements auf Schulebene

(Qualitätsinitiative Berufsbildung- QIBB, Schulqualität Allgemeinbildung –
SQA) im Sinne des § 6 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bil-
dungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsge-
setz – BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017

3. Fachkoordination im Sinne des § 54a Abs. 1 lit. b SchUG
4. Koordination an Mittelschulen (§ 59b Abs. 1a Z 2 GehG)

Artikel 16

Austrittszeitpunkt

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 25/2019, zu § 32, BGBl. Nr. 172/1966)

Erfolgt der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland aus der Europäischen Union ohne Austrittsabkommen gemäß Art. 50
Abs. 2 EUV, so hat der Bundeskanzler den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Austritts im Bundesgesetzblatt kundzumachen.
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Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz – LLDG 1985

Bundesgesetz über das Dienst- und Besoldungsrecht
der im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden

land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrpersonen
(Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrpersonen-

Dienstrechtsgesetz – LLDG 1985)
Unter Berücksichtigung aller Gesetze, die zur Abänderung erlas-

sen wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahr 2000 wurde aus Platz-
gründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 6/2000 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 95/2000 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 142/2000 (Art. 60),
BGBl. I Nr. 34/2001 (VfGH),
BGBl. I Nr. 86/2001 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 65/2003 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 71/2003 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 139/2004 (VfGH),
BGBl. I Nr. 142/2004 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 87/2005 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 90/2006 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 117/2006 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 2/2008,
BGBl. I Nr. 129/2008 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 52/2009 (Art. 66),
BGBl. I Nr. 76/2009 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 45),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 129),
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BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 42),
BGBl. I Nr. 55/2012 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 147/2013 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 148/2013,
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 211/2013 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 32/2015 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 164/2015 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 119/2016 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 35),
BGBl. I Nr. 167/2017 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 20),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 25/2019 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 24/2020 (Art. 19),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 168/2020 (Art. 1),
BGBl. I 224/2021 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 137/2022,
BGBl. I Nr. 205/2022.

1. Abschnitt

ANWENDUNGSBEREICH UND DIENSTBEHÖRDEN

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf die im öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis zu den Ländern stehenden land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer
(im folgenden als „Lehrer“ bezeichnet) sowie auf die Personen, die einen An-
spruch auf Ruhe-(Versorgungs-)bezug aus einem solchen Dienstverhältnis ha-
ben, anzuwenden.

(2) Die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis im Sinne des
Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn der oder die zu Ernennende dem Entlohnungs-
schema Pädagogischer Dienst angehört oder angehört hat.

§ 2. Dienstbehörden (einschließlich der Leistungsfeststellungs- und Diszipli-
narbehörden) im Sinne dieses Bundesgesetzes sind jene Behörden, die zur



Band1.Buch : 09-LLDG.pod    1257
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1257

1257
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Ausübung der Diensthoheit über die im § 1 genannten Personen hinsichtlich der
einzelnen dienstbehördlichen Aufgaben durch die gemäß Art. 14a Abs. 3 lit. b
B-VG erlassenen Landesgesetze berufen sind.

§ 2a. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetra-
gene Partnerinnen und Partner von Lehrerinnen oder Lehrern nach dem Bun-
desgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-
Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 28, § 46
Abs. 1 Z 3, § 65 Abs. 4 Z 1 lit. c und § 66 Abs. 2.

2. Abschnitt

DIENSTVERHÄLTNIS

Ernennung

Begriff

§ 3. Ernennung ist die bescheidmäßige Verleihung einer Planstelle.

Ernennungserfordernisse

§ 4. (1) Allgemeine Ernennungserfordernisse sind:
1. a) bei Verwendungen gemäß § 28a die österreichische Staatsbürger-

schaft,
b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft

oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt,
2. die volle Handlungsfähigkeit,
3. die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die

mit der vorgesehenen Verwendung verbunden sind, und
4. ein Lebensalter von mindestens 18 Jahren beim Eintritt in den Landes-

dienst.

(2) Das Erfordernis der fachlichen Eignung gemäß Abs. 1 Z 3 umfaßt auch
die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Bei Verwendun-
gen, für deren Ausübung die Beherrschung der deutschen Sprache in geringe-
rem Umfang genügt, ist ihre Beherrschung in dem für diese Verwendung erfor-
derlichen Ausmaß nachzuweisen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)

(4) Die besonderen Ernennungserfordernisse werden durch die Anlage zu
diesem Bundesgesetz geregelt.

(5) Voraussetzung für die Ernennung zum Lehrer ist eine Bewerbung.

(6) Bei der Auswahl der Bewerber ist zunächst auf die persönliche und fach-
liche Eignung, ferner auf die Zeit, die seit Erfüllung der besonderen Ernennungs-
erfordernisse vergangen ist, Bedacht zu nehmen. Die Landesgesetzgebung
kann hiezu nähere Bestimmungen erlassen, wobei zusätzliche Auswahlkriterien
festgelegt werden können.
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Ernennungsbescheid

§ 5. (1) Im Ernennungsbescheid sind die Planstelle, der Amtstitel des Leh-
rers und der Tag der Wirksamkeit der Ernennung anzuführen. Ferner ist dem Er-
nennungsbescheid anläßlich der Begründung des öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses ein Hinweis über die Mitwirkung bei der Ermittlung des Besol-
dungsdienstalters und der Ruhegenußvordienstzeiten beizugeben.

(2) Der Ernennungsbescheid ist dem Lehrer spätestens an dem im Bescheid
angeführten Tag der Wirksamkeit der Ernennung zuzustellen. Ist dies aus Grün-
den, die nicht vom Lehrer zu vertreten sind, nicht möglich, so gilt die Zustellung
als rechtzeitig, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hinder-
nisses nachgeholt wird. Erfolgt die Zustellung nicht rechtzeitig, wird die Ernen-
nung abweichend vom Abs. 1 mit dem Tag der Zustellung wirksam.

Informationen zum Dienstverhältnis

§ 5a. (1) Die Lehrperson ist bei Begründung und bei Änderungen des öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses über die wesentlichen Aspekte des Dienst-
verhältnisses zu unterrichten. Dies hat jedenfalls zu umfassen:

1. Bezeichnung der zuständigen Dienstbehörde sowie Name und Geburts-
datum der Lehrperson,

2. Beginn des Dienstverhältnisses,
3. Dauer und Bedingungen des provisorischen Dienstverhältnisses sowie

der Probezeit,
4. Dienstort oder örtlicher Verwaltungsbereich,
5. welcher Verwendungsgruppe die Lehrperson zugeordnet wird,
6. Ausmaß der Wochendienstzeit,
7. das Ferien- und Urlaubsausmaß,
8. das bei einer Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses einzu-

haltende Verfahren einschließlich der formellen Anforderungen und ein-
zuhaltenden Fristen,

9. die Bezüge, gegebenenfalls Angaben zu Nebengebühren und sonstigen
Zulagen, Vergütungen und Abgeltungen sowie die Modalitäten der Aus-
zahlung,

10. Identität des Sozialversicherungsträgers.

(2) Die Informationen nach Abs. 1 Z 3 und 7 bis 10 können durch Hinweis auf
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, des Gehaltsgesetzes 1956 – GehG,
BGBl. Nr. 54/1956, und die zu deren Durchführung erlassenen Verordnungen
sowie die entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften in der je-
weils geltenden Fassung erteilt werden; hinsichtlich der Z 9 ist jedenfalls der auf-
grund der Zuordnung nach Z 5 gebührende Mindestmonatsbezug anzugeben.

(3) Bei einer länger als vier Wochen andauernden Verwendung im Ausland
sind der Lehrperson vor der Abreise zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Infor-
mationen zumindest folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1. Staat, in dem die Lehrperson verwendet wird, und die voraussichtliche
Dauer der Verwendung,
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2. Währung, in der die Bezüge, gegebenenfalls Nebengebühren und sonsti-
gen Zulagen, Vergütungen und Abgeltungen ausgezahlt werden,

3. gegebenenfalls mit der Verwendung im Ausland verbundene zusätzliche
Besoldungsbestandteile,

4. allfällige Bedingungen für die Rückführung nach Österreich.

(4) Die Informationen nach Abs. 1 und 3 sind jedenfalls innerhalb von sieben
Kalendertagen nach Beginn und spätestens mit dem Wirksamkeitsbeginn jeder
Änderung des Dienstverhältnisses schriftlich in Form einer Mitteilung oder in
elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Eine elektronische Zurverfügung-
stellung ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Informationen von der
Lehrperson gespeichert und ausgedruckt werden können und der Dienstgeber
einen Übermittlungs- oder Empfangsnachweis erhält.

Beginn des Dienstverhältnisses

§ 6. (1) Das Dienstverhältnis beginnt mit dem Tag der Zustellung des Ernen-
nungsbescheides, sofern darin nicht ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist,
frühestens jedoch – soweit nicht Abs. 3 anzuwenden ist – mit dem Tag des
Dienstantrittes.

(2) Wird der Dienst nicht am Tag des Wirksamkeitsbeginnes der Ernennung
angetreten, tritt der Ernennungsbescheid und damit die Ernennung rückwirkend
außer Kraft. Diese Rechtsfolge tritt nicht ein, wenn die Säumnis innerhalb einer
Woche gerechtfertigt und der Dienst am Tag nach dem Wegfall des Hinderungs-
grundes, spätestens aber einen Monat nach dem Tag des Wirksamkeitsbegin-
nes angetreten wird.

(3) Im Falle der Ernennung durch Übernahme aus dem vertraglichen land-
und forstwirtschaftlichen Lehrerdienstverhältnis zum gleichen Land oder unmit-
telbar nach dem Ausscheiden aus dem öffentlich-rechtlichen Lehrerdienstver-
hältnis zu einem anderen Land beginnt das Dienstverhältnis mit dem Tag der
Zustellung des Ernennungsbescheides, sofern darin nicht ausdrücklich ein spä-
terer Tag bestimmt ist.

(4) Der Dienst gilt auch dann an einem Monatsersten als angetreten, wenn
der Dienst zwar nicht an diesem, wohl aber am ersten Schultag des Monats an-
getreten wird.

(5) Die Dienstbehörde hat vor dem Beginn des Dienstverhältnisses unver-
züglich Strafregisterauskünfte gemäß den §§ 9 und 9a des Strafregisterge-
setzes 1968, BGBl. Nr. 277, einzuholen und schriftlich dokumentiert zu verarbei-
ten. Diese sind nach ihrer Überprüfung von der Dienstbehörde unverzüglich zu
löschen. Die hierfür zuständige Dienstbehörde hat außerdem umgehend eine
Abfrage und schriftlich dokumentierte Verarbeitung von Vorwarnungen nach
Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, zuletzt berichtigt durch ABl.
Nr. L 305 vom 24. 10. 2014 S. 115, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/
55/EU, ABl. Nr. L 354 vom 28. 12. 2013 S. 132, im Binnenmarkt-Informations-
system (IMI) vorzunehmen.
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Angelobung

§ 7. Der Lehrer hat binnen vier Wochen nach Beginn des öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnisses folgende Angelobung zu leisten: „Ich gelobe, daß ich
die Gesetze der Republik Österreich befolgen und alle mit meinem Amte verbun-
denen Pflichten treu und gewissenhaft erfüllen werde.“

Ernennung im Dienstverhältnis

§ 8. (1) Die Ernennung auf eine andere Planstelle erfolgt auf Ansuchen; sie
ist nur zulässig, wenn der Lehrer die besonderen Ernennungserfordernisse hie-
für erfüllt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 53/2007)
(3) Die Ernennung des Lehrers, der vom Dienst suspendiert oder gegen den

ein Disziplinarverfahren eingeleitet ist, kann unter Offenhaltung der Planstelle
durch Bescheid vorbehalten werden. Wird die Suspendierung ohne Einleitung
eines Disziplinarverfahrens aufgehoben oder endet das Verfahren durch Einstel-
lung, Freispruch, Schuldspruch ohne Strafe oder durch Verhängung der Strafe
eines Verweises oder einer Geldbuße, so kann innerhalb dreier Monate ab
rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens die vorbehaltene Ernennung mit
Rückwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes vollzogen werden.

Provisorisches Dienstverhältnis

§ 9. (1) Das Dienstverhältnis ist zunächst provisorisch.
(2) Das provisorische Dienstverhältnis kann mit Bescheid gekündigt werden.

Die Kündigungsfrist beträgt
während der ersten sechs Monate des Dienstverhältnis-
ses (Probezeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einen Kalendermonat,
nach Ablauf der Probezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwei Kalendermonate
und nach Vollendung des zweiten Dienstjahres . . . . . . . drei Kalendermonate.
Die Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalendermonates zu enden.

(3) Während der Probezeit ist die Kündigung ohne Angabe von Gründen,
später nur mit Angabe des Grundes möglich. Auf den Lehrer, der unmittelbar vor
Beginn des Dienstverhältnisses mindestens ein Jahr in einem vertraglichen
Dienstverhältnis zum Land im Lehrer- beziehungsweise Erzieherdienst zuge-
bracht hat, sind die Bestimmungen über die Probezeit nicht anzuwenden.

(4) Kündigungsgründe sind insbesondere:
1. Mangel der für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforderlichen ge-

sundheitlichen Eignung,
2. unbefriedigender Arbeitserfolg,
3. pflichtwidriges Verhalten,
4. Bedarfsmangel.
(5) Der Leiter hat über den provisorischen Lehrer vor der Definitivstellung zu

berichten, ob der Lehrer den Arbeitserfolg aufweist, der im Hinblick auf seine
dienstliche Stellung zu erwarten ist. Dieser Bericht ist dem provisorischen Lehrer
nachweislich zur Kenntnis zu bringen.



Band1.Buch : 09-LLDG.pod    1261
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1261

1261

§ 10 LLDG

(6) Die Lehrperson im provisorischen Dienstverhältnis darf nicht aufgrund der
Beantragung, Inanspruchnahme oder Ausübung

1. einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung zur Betreuung eines Kindes
nach § 46,

2. einer Pflegeteilzeit nach § 46a,
3. einer zulässigen Nebenbeschäftigung nach § 40,
4. eines Frühkarenzurlaubes nach § 65e oder
5. einer Pflegefreistellung nach § 66

gekündigt werden. Gleiches gilt für das Verlangen nach Zurverfügungstellung
von Informationen zum Dienstverhältnis gemäß § 5a.

(7) Wird die Lehrperson während der Probezeit gekündigt und ist sie der An-
sicht, aufgrund eines in Abs. 6 genannten Umstandes gekündigt worden zu sein,
kann sie eine schriftliche Begründung der Kündigung verlangen.

(8) Ist die Lehrperson der Ansicht, aufgrund eines in Abs. 6 Z 3 bis 5 genann-
ten Umstandes oder des Verlangens nach Zurverfügungstellung von Informa-
tionen zum Dienstverhältnis gemäß § 5a gekündigt worden zu sein, trägt der
Dienstgeber die Beweislast dafür, dass die Kündigung aus anderen Gründen
erfolgt ist.

Definitives Dienstverhältnis

§ 10. (1) Das Dienstverhältnis wird auf Antrag des Lehrers definitiv, wenn er
die Ernennungserfordernisse erfüllt und eine Dienstzeit von sechs Jahren im
provisorischen Dienstverhältnis vollendet hat. Der Eintritt der Definitivstellung ist
mit Bescheid festzustellen.

(2) Die Definitivstellung wird durch eine Beeinträchtigung der persönlichen
Eignung des Lehrers nicht gehindert, wenn diese Beeinträchtigung auf Grund
eines Dienstunfalles eingetreten ist, den der Lehrer nach einer Dauer des provi-
sorischen Dienstverhältnisses von vier Jahren erlitten hat.

(3) In die Zeit des provisorischen Dienstverhältnisses können Zeiten
1. eines Dienstverhältnis nach § 12 Abs. 2 Z 1 oder 2 des Gehaltsgesetzes

1956 – GehG, BGBl. Nr. 54/1956, oder
2. einer einschlägigen Berufstätigkeit oder eines einschlägigen Verwaltungs-

praktikums nach § 12 Abs. 3 GehG
ganz oder zum Teil, im Fall der Z 2 bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren, ein-
gerechnet werden, soweit sie zur Gänze als Vordienstzeiten auf das Besol-
dungsdienstalter angerechnet worden sind. Diese Einrechnung wird auch für die
in Abs. 2 angeführte Frist von vier Jahren wirksam.

(4) Bei der Einrechnung nach Abs. 3 ist auf die bisherige Berufslaufbahn im
Hinblick auf die vorgesehene Verwendung des Lehrers Bedacht zu nehmen.

(5) Die Wirkung des Abs. 1 tritt während eines Disziplinarverfahrens und bis zu
drei Monate nach dessen rechtskräftigem Abschluß nicht ein. Wird jedoch das Dis-
ziplinarverfahren eingestellt oder der Lehrer freigesprochen, tritt die Wirkung des
Abs. 1 rückwirkend ein. Im Falle eines Schuldspruches ohne Strafe kann mit Be-
scheid festgestellt werden, daß die Wirkung des Abs. 1 rückwirkend eintritt, wenn

1. die Schuld des Lehrers gering ist,
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2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(6) Endet das Disziplinarverfahren anders als durch Einstellung, Freispruch
oder Schuldspruch ohne Strafe und sind außerdem die Voraussetzungen des
Abs. 1 erfüllt, kann die landesgesetzlich dazu berufene Behörde aus berücksich-
tigungswürdigen Gründen schon während des dreimonatigen Zeitraumes eine
Definitivstellung vornehmen.

(7) Im Falle der Ernennung unmittelbar nach dem Ausscheiden aus dem
öffentlich-rechtlichen Lehrerdienstverhältnis zu einem anderen Land bleibt eine
bereits erlangte Definitivstellung gemäß Abs. 1 gewahrt; ebenso ist die im provi-
sorischen Dienstverhältnis beim abgebenden Land zurückgelegte Dienstzeit in
die provisorische Dienstzeit beim übernehmenden Land im Sinne des Abs. 3
einzurechnen.

Übertritt und Versetzung in den Ruhestand

Übertritt in den Ruhestand

§ 11. (1) Der Lehrer tritt mit Ablauf des Monats, in dem er sein 65. Lebens-
jahr vollendet, in den Ruhestand („gesetzliches Pensionsalter“).

(2) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde kann den Übertritt des Leh-
rers in den Ruhestand aufschieben, falls an seinem Verbleiben im Dienststand
ein wichtiges dienstliches Interesse besteht. Der Aufschub darf jeweils höchs-
tens bis zum Ende des laufenden bzw. des jeweils nächsten Schuljahrs und ins-
gesamt für höchstens fünf Jahre ausgesprochen werden.

Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
und bei Außerdienststellung

§ 12. (1) Der Lehrer ist von Amts wegen oder auf seinen Antrag in den
Ruhestand zu versetzen, wenn er dauernd dienstunfähig ist.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. Nr. 392/1996)

(3) Der Lehrer ist dienstunfähig, wenn er infolge seiner gesundheitlichen Ver-
fassung seine dienstlichen Aufgaben nicht erfüllen und ihm kein mindestens
gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden kann, dessen Aufgaben er nach
seiner gesundheitlichen Verfassung zu erfüllen imstande ist und der ihm mit
Rücksicht auf seine persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse billiger-
weise zugemutet werden kann.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. Nr. 820/1995)

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. Nr. 201/1996)

(6) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf jenes Monats wirksam,
in dem sie rechtskräftig wird.

(7) Solange über eine zulässige und rechtzeitige Beschwerde gegen eine
Versetzung in den Ruhestand nicht entschieden ist, gilt der Lehrer als beurlaubt.
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(8) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den Abs. 1 bis 6 ist während
einer (vorläufigen) Suspendierung gemäß § 88 nicht zulässig.

(§ 13 außer Kraft seit 31. 8. 2007, § 13a außer Kraft seit 31. 12. 2013 und
§ 13b außer Kraft seit 1. 9. 2017)

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung („Korridorpension“)

§ 13c. (1) Die Lehrperson kann durch schriftliche Erklärung, aus dem
Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Versetzung in den Ruhestand frühes-
tens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie ihr 62. Lebensjahr vollendet
hat, wenn sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand
eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (pensionswirksame Zeit) von 480 Mo-
naten aufweist.

(2) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monats wirksam,
den die Lehrperson bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des dritten Monats,
der der Abgabe der Erklärung folgt. Hat die Lehrperson keinen oder einen frühe-
ren Zeitpunkt bestimmt, so wird die Versetzung in den Ruhestand ebenfalls mit
Ablauf des dritten Monats wirksam, der der Abgabe der Erklärung folgt.

(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 88 kann eine Erklä-
rung nach Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die Erklärung frü-
hestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläufige) Suspendierung
geendet hat.

(4) Die Erklärung nach Abs. 1 kann frühestens zwölf Monate vor dem beab-
sichtigten Wirksamkeitstermin der Ruhestandsversetzung abgegeben und bis
spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen werden. Diese
Frist erhöht sich auf drei Monate für Inhaber von Leiterstellen, die gemäß § 26
neu auszuschreiben sind. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die
Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) Sus-
pendierung nach § 88 kann jedoch die Lehrperson die Erklärung nach Abs. 1 je-
derzeit widerrufen.

(5) Die nach Abs. 1 erforderliche ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit ver-
ringert sich um die Zeiten der Kindererziehung gemäß § 25a Abs. 3 und 7 Pen-
sionsgesetz 1965 – PG 1965, BGBl. Nr. 340/1965, die nicht ruhegenussfähig
sind, jedoch um höchstens sechs Monate pro Kind. Sich überlagernde Zeiten
der Kindererziehung zählen für jedes Kind gesondert.

Wiederaufnahme in den Dienststand

§ 14. (1) Der Lehrer des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen durch
Ernennung wieder in den Dienststand aufgenommen werden, wenn er im Fall
des § 12 Abs. 1 seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des Leh-
rers ist nicht erforderlich.

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig, wenn der Lehrer das 60. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat und es wahrscheinlich ist, daß er noch durch min-
destens fünf Jahre seine dienstlichen Aufgaben versehen kann.
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(3) Der Lehrer hat den Dienst spätestens zwei Wochen nach Rechtskraft des
Bescheides, mit dem die Wiederaufnahme in den Dienststand verfügt wird, an-
zutreten.

Dienstfreistellung und Außerdienststellung

§ 15. (1) Soweit im Abs. 8 Z 1 nicht anderes bestimmt ist, ist dem Lehrer, der
Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages ist, die zur
Ausübung seines Mandates erforderliche Dienstfreistellung in dem von ihm be-
antragten prozentuellen Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit unter
anteiliger Kürzung seiner Bezüge zu gewähren. Dienstplanerleichterungen (zB
Diensttausch, Einarbeitung) sind unter Berücksichtigung dienstlicher Interessen
in größtmöglichem Ausmaß einzuräumen.

(2) Das prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs. 1 ist vom Leh-
rer unter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates erforderliche Zeit
beginnend vom Tag der Angelobung bis zum Tag des Ausscheidens aus der
Funktion für jedes Schuljahr im vorhinein festzulegen. Über- oder Unterschrei-
tungen dieses Prozentsatzes im Durchrechnungszeitraum sind zulässig. Der
Lehrer, der Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates ist, hat das Aus-
maß der von ihm festgelegten Dienstfreistellung im Dienstweg der nach Art. 59b
B-VG eingerichteten Kommission mitzuteilen. Bei Meinungsverschiedenheiten
über das Ausmaß von Über- oder Unterschreitungen hat die Kommission dazu
auf Antrag der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde oder des Lehrers eine
Stellungnahme abzugeben.

(3) Der Lehrer, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines
Landtages ist, ist jedoch abweichend von Abs. 1 für die Dauer der Mandatsaus-
übung unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu stellen, wenn er dies beantragt.

(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Lehrers nach Abs. 1 auf seinem bishe-
rigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil die weitere Tätigkeit auf dem bisherigen
Arbeitsplatz

1. auf Grund der Feststellung der vom Unvereinbarkeitsausschuß gemäß
§ 6a Abs. 2 des Unvereinbarkeitsgesetzes 1983, BGBl. Nr. 330, oder vom
zuständigen Ausschuß eines Landtages getroffenen Feststellung unzu-
lässig ist oder

2. auf Grund der besonderen Gegebenheiten neben der Ausübung des Man-
dates nur unter erheblicher Beeinträchtigung des Dienstbetriebes möglich
wäre,

so ist ihm innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Funktion ein seiner bis-
herigen Verwendung mindestens gleichwertiger zumutbarer Arbeitsplatz oder –
mit seiner Zustimmung – ein seiner bisherigen Verwendung möglichst gleichwer-
tiger Arbeitsplatz zuzuweisen, auf den keiner der in den Z 1 und 2 angeführten
Umstände zutrifft. Bei der Auswahl des Arbeitsplatzes ist danach zu trachten,
dem Lehrer eine Teilbeschäftigung möglichst in dem von ihm gewählten Umfang
anzubieten. § 19 Abs. 2 bis 9 und § 21 sind in diesen Fällen nicht anzuwenden.
Verweigert ein Lehrer nach Z 1 seine Zustimmung für die Zuweisung eines sei-
ner bisherigen Verwendung möglichst gleichwertigen Arbeitsplatzes, so ist er mit
Ablauf der zweimonatigen Frist unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu stellen.
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(5) Wird über die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes nach Abs. 4 kein
Einvernehmen mit dem Lehrer erzielt, hat hierüber die landesgesetzlich hiezu
berufene Behörde mit Bescheid zu entscheiden. Bei Mitgliedern des National-
rates und des Bundesrates ist zuvor auf Antrag dieser Behörde oder des Lehrers
eine Stellungnahme der nach Art. 59b B-VG eingerichteten Kommission zu den
bestehenden Meinungsverschiedenheiten einzuholen.

(6) Ist durch Landesverfassungsgesetz eine Einrichtung mit den gleichen
Befugnissen wie die Kommission gemäß Art. 59b B-VG geschaffen worden,
so sind Abs. 2 letzter Satz und Abs. 5 letzter Satz auf Lehrer, die Mitglied des
betreffenden Landtages sind, mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Stellung-
nahme von der gemäß Art. 95 Abs. 5 B-VG geschaffenen Einrichtung einzu-
holen ist.

(7) Dem Lehrer, der sich um das Amt des Bundespräsidenten oder um ein
Mandat im Nationalrat, im Europäischen Parlament oder in einem Landtag be-
wirbt, ist ab der Einbringung des Wahlvorschlages bei der zuständigen Wahlbe-
hörde bis zur Bekanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses die erforderliche
freie Zeit zu gewähren.

(8) Der Lehrer, der
1. Bundespräsident, Mitglied der Bundesregierung, Staatssekretär, Präsi-

dent des Rechnungshofes, Präsident des Nationalrates, Obmann eines
Klubs des Nationalrates, Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied einer
Landesregierung, Landesvolksanwalt oder

2. a) Mitglied des Europäischen Parlaments oder
b) der Kommission der Europäischen Gemeinschaften

ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu
stellen.

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 123/1998)
(10) Sind die Voraussetzungen der Außerdienststellung entfallen, so hat sich

der Lehrer unverzüglich zum Dienstantritt zu melden.

Auflösung des Dienstverhältnisses

§ 16. (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst durch:
1. Austritt,
2. Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses,
3. Entlassung,

3a. rechtskräftige Verurteilung durch ein inländisches Gericht ausschließlich
oder auch wegen eines ab dem 1. Jänner 2013 begangenen Vorsatz-
delikts gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB,

4. Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974,
4a. Eintritt der Unzulässigkeit der Zurückziehung eines Antrages auf Leistung

eines besonderen Erstattungsbetrages an das Versorgungssystem der
Europäischen Gemeinschaften nach § 2 Abs. 2 letzter Satz des EU-Beam-
ten-Sozialversicherungsgesetzes (EUB-SVG),

5. a) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft bei Verwendungen ge-
mäß § 28a,
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b) Wegfall der Erfüllung der Ernennungserfordernisse gemäß § 4 Abs. 1
Z 1 lit. b bei sonstigen Verwendungen,
aa) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn nicht die

Staatsangehörigkeit eines vom § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b erfaßten Lan-
des gegeben ist,

bb) Verlust der Staatsangehörigkeit eines vom § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b er-
faßten Landes, wenn nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen
vom § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b erfaßten Landes oder die österreichische
Staatsbürgerschaft gegeben ist,

6. Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zu einer an-
deren Gebietskörperschaft,

7. Tod.
(2) Beim Lehrer des Ruhestandes wird das Dienstverhältnis außerdem auf-

gelöst durch die:
1. Verhängung der Disziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienstver-

hältnis fließenden Rechte und Ansprüche,
2. Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit

Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe, wenn
a) die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder
b) die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate über-

steigt.
Das Dienstverhältnis wird jedoch nicht aufgelöst, wenn diese Rechtsfolge
bedingt nachgesehen wird, es sei denn, dass die Nachsicht widerrufen wird.

(3) Durch die Auflösung des Dienstverhältnisses erlöschen, soweit gesetzlich
nicht anderes bestimmt ist, alle aus dem Dienstverhältnis sich ergebenden An-
wartschaften, Rechte und Befugnisse des Lehrers und seiner Angehörigen.
Ansprüche des Lehrers, die sich auf die Zeit vor der Auflösung des Dienstver-
hältnisses beziehen, bleiben unberührt.

Austritt

§ 17. (1) Der Lehrer kann schriftlich seinen Austritt aus dem Dienstverhältnis
erklären.

(2) Die Austrittserklärung wird mit Ablauf des Monates wirksam, den der Leh-
rer bestimmt, frühestens jedoch mit Ablauf des Monates, in dem sie abgegeben
wurde. Hat der Lehrer keinen oder einen früheren Zeitpunkt der Wirksamkeit be-
stimmt, so wird die Austrittserklärung ebenfalls mit Ablauf des Monates wirksam,
in dem sie abgegeben wurde.

(3) Der Lehrer kann die Erklärung nach Abs. 1 bis spätestens einen Monat
vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam,
wenn die Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat.

Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges

§ 18. Der Lehrer, über den zweimal aufeinanderfolgend die Feststellung ge-
troffen worden ist, daß er den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufge-
wiesen hat, ist mit Rechtskraft der zweiten Feststellung entlassen.
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Zeugnis

§ 18a. Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist der Lehrperson ein
schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art ihrer Dienstleistung auszustellen.

3. Abschnitt

VERWENDUNG DER LEHRPERSON

Zuweisung und Versetzung

§ 19. (1) Der Lehrer ist entweder unmittelbar einer Schule zur Dienstleistung
oder der Lehrerreserve zuzuweisen.

(2) Unter Aufhebung der jeweiligen Zuweisung kann der Lehrer von Amts
wegen oder auf Ansuchen jederzeit durch eine anderweitige Zuweisung an eine
andere Schule oder zur Lehrerreserve versetzt werden (Versetzung).

(3) Der Lehrer, der an einer Schule (Stammschule) nicht die volle Lehrver-
pflichtung (§§ 53 bis 60) erfüllt, kann ohne seine Zustimmung erforderlichenfalls
gleichzeitig mehreren benachbarten Schulen derselben Schulart zugewiesen
werden. Mit seiner Zustimmung kann ein Lehrer auch nach Erfüllung der vollen
Lehrverpflichtung an einer Schule (§§ 53 bis 60) erforderlichenfalls gleichzeitig
mehreren Schulen zugewiesen werden.

(4) Bei der Versetzung von Amts wegen ist auf die sozialen Verhältnisse und
auf das Dienstalter des Lehrers soweit Rücksicht zu nehmen, als dienstliche In-
teressen nicht gefährdet werden. Die Versetzung ist unzulässig, wenn sie für
den Lehrer einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil bedeuten würde und ein
anderer geeigneter Lehrer, bei dem dies nicht der Fall ist, zur Verfügung steht.

(5) Der Lehrer, der an einer Schule nicht die volle Lehrverpflichtung erfüllt
und auch keiner benachbarten Schule derselben Schulart zugewiesen werden
kann (Abs. 3), kann für die Dauer der Nichterreichbarkeit der vollen Lehrver-
pflichtung ohne seine Zustimmung einer anderen land- und forstwirtschaftlichen
Schulart, als seiner Ernennung entspricht, zugewiesen werden.

(6) Die Verwendung eines Lehrers in der Lehrerreserve darf ohne seine Zu-
stimmung zwei Jahre nicht überschreiten.

(7) Ist die Versetzung eines Lehrers von Amts wegen in Aussicht genommen,
so ist der Lehrer hievon schriftlich unter Bekanntgabe seiner neuen Verwendung
mit dem Beifügen zu verständigen, daß es ihm freisteht, gegen die beabsichtigte
Maßnahme binnen zwei Wochen nach Zustellung Einwendungen vorzubringen.
Werden innerhalb der angegebenen Frist solche Einwendungen nicht vorge-
bracht, so gilt dies als Zustimmung zur Versetzung.

(8) Die Versetzung ist mit Bescheid zu verfügen. Eine Beschwerde gegen
diesen Bescheid hat aufschiebende Wirkung; ist die Aufrechterhaltung eines
ordnungsgemäßen Unterrichts ohne die sofortige Zuweisung des Lehrers nicht
möglich und würde den Schülern hiedurch ein erheblicher Nachteil erwachsen,
so ist die aufschiebende Wirkung der Beschwerde im Bescheid auszuschließen.
Bei Ausschluß der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ist über die Be-
schwerde binnen vier Wochen nach Einbringung zu entscheiden.
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(9) Im Falle der Versetzung an einen anderen Dienstort ist dem Lehrer eine
angemessene Übersiedlungsfrist zu gewähren.

Diensttausch

§ 20. Lehrern kann auf Ansuchen von ihrer Dienstbehörde ein Diensttausch
bewilligt werden. Bei Lehrern verschiedener Länder kommt die Bewilligung des
Diensttausches einer Ernennung (§ 3) im übernehmenden Land und einer Auf-
lösung des Dienstverhältnisses zum abgebenden Land gleich (§ 16 Abs. 1 Z 6).

Vorübergehende Zuweisung

§ 21. (1) Ein der Lehrerreserve zugewiesener Lehrer ist einer Stammschule
und von dieser nach Bedarf anderen Schulen vorübergehend zur Dienstleistung
zuzuweisen.

(2) Darüber hinaus, insbesondere wenn die Lehrerreserve erschöpft ist, kann
aus dienstlichen Gründen, vor allem zur Vertretung abwesender Lehrer, ein Leh-
rer innerhalb oder außerhalb seines Dienstortes einer anderen Schule derselben
oder einer anderen Schulart vorübergehend zugewiesen werden.

(3) § 19 Abs. 3 bis 6 gilt für die vorübergehende Zuweisung sinngemäß.

(4) Der Inhaber einer schulfesten Stelle kann nur mit seiner Zustimmung län-
ger als drei Monate innerhalb eines Schuljahres vorübergehend einer anderen
Schule zugewiesen werden.

Vorübergehende Verwendung bei einer Dienststelle der Verwaltung,
einer in der Zuständigkeit des Bundes oder eines anderen

Landes stehenden Schule oder einer Pädagogischen Hochschule

§ 22. (1) Die Lehrperson kann bei Bedarf mit ihrer Zustimmung unter Frei-
stellung von der bisherigen Unterrichtserteilung vorübergehend einer Dienst-
stelle der Landesverwaltung (einschließlich des land- und forstwirtschaftlichen
Förderungsdienstes) oder einer in der Verwaltung des Bundes stehenden
Schule oder einer in der Verwaltung des Bundes stehenden Pädagogischen
Hochschule zugewiesen werden. Die Lehrperson kann aus wichtigen dienstli-
chen Gründen im Auftrag der Dienstbehörde auch an einer in der Verwaltung
des Bundes stehenden Schule oder an einer in der Verwaltung des Bundes ste-
henden Pädagogischen Hochschule verwendet werden (Mitverwendung), wobei
dies bei einem ein Schuljahr übersteigenden Zeitraum der Zustimmung der
Lehrperson bedarf. Eine Mitverwendung an einer in der Verwaltung des Bundes
stehenden Pädagogischen Hochschule darf höchstens im Ausmaß von 50% der
Vollbeschäftigung erfolgen.

(2) Darüber hinaus kann die Lehrperson nach Beendigung eines Lehrgan-
ges, der sich nur auf einen Teil des Unterrichtsjahres erstreckt, auch ohne ihre
Zustimmung vorübergehend zu einer ihrer Ausbildung angemessenen Dienst-
leistung einer Dienststelle der Landesverwaltung (einschließlich des land- und
forstwirtschaftlichen Förderungsdienstes) zugewiesen werden.
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(3) Berufsschullehrpersonen können mit ihrer Zustimmung vorübergehend
an einer Berufsschule eines anderen Landes mitverwendet werden, wenn dies
zur Erfüllung der vollen Lehrverpflichtung erforderlich und vom unterrichtlichen
Standpunkt zweckmäßig ist.

(4) Der Zustimmung der Lehrperson bedarf es nicht, wenn die vorüberge-
hende Verwendung bei einer Dienststelle der Landesverwaltung (einschließlich
des land- und forstwirtschaftlichen Förderungsdienstes) und für einen Zeitraum
erfolgt, in dem die Lehrperson auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses we-
gen ihres gesundheitlichen oder die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler
gefährdenden Zustandes zwar für den Schuldienst, nicht aber für den Verwal-
tungsdienst ungeeignet ist.

(5) Die Lehrperson unterliegt für die Dauer einer solchen Verwendung, so-
weit sie nicht in der Ausübung des Lehramtes besteht, den für Beamtinnen und
Beamten dieser Dienststelle geltenden Bestimmungen über die dienstliche Tä-
tigkeit, die Pflichten, die Feiertagsruhe und den Urlaub. Ist die Verwendung bei
einer Dienststelle der Verwaltung für mindestens ein Schuljahr vorgesehen, so
sind in diesem Zeitraum die für die Bediensteten der Dienststelle der Verwaltung
geltenden Bestimmungen über den Urlaub mit der Abweichung anzuwenden,
dass an Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr tritt.

(6) Für die Unterrichtstätigkeit an einer in der Verwaltung des Bundes ste-
henden Schule oder an einer der Pädagogischen Hochschule eingegliederten
Praxisschule gelten hinsichtlich der Lehrverpflichtung die Bestimmungen des
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl. Nr. 244/1965. Für diese Ver-
wendung ersetzt der Bund den Ländern 100% der Aufwendungen. Eine Anrech-
nung auf die Dienstpostenpläne der Länder erfolgt im Falle des Abs. 1 erster
Satz nicht.

(7) Soweit die Mitverwendung gemäß Abs. 1 zweiter Satz an einer in der Ver-
waltung des Bundes stehenden Pädagogischen Hochschule für die Wahrneh-
mung von Aufgaben der Lehre verfügt wird, entsprechen 32 Lehrveranstaltungs-
stunden, die an der in der Verwaltung des Bundes stehenden Pädagogischen
Hochschule im Zeitraum 1. September bis 31. August des Folgejahres zu erbrin-
gen sind, einer Werteinheit. Aus Anlass der Abhaltung und des Unterbleibens
der Abhaltung solcher Lehrveranstaltungsstunden ist § 61 Abs. 5 und 8 GehG
nicht anzuwenden. Soweit die Mitverwendung für die Wahrnehmung von ande-
ren Aufgaben der in der Verwaltung des Bundes stehenden Pädagogischen
Hochschule verfügt wird, sind je Werteinheit 80 Arbeitsstunden für die Dienstein-
teilung an der in der Verwaltung des Bundes stehenden Pädagogischen Hoch-
schule zu berücksichtigen.

Verwendung an nicht öffentlichen Schulen
oder Pädagogischen Hochschulen

§ 23. Für die Anwendung der §§ 19 bis 22 kommen als Dienststelle auch
nicht öffentliche Schulen oder private Pädagogische Hochschulen, Studien-
gänge, Hochschullehrgänge oder Lehrgänge gemäß § 4 des Hochschulgeset-
zes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, in Betracht, sofern der Lehrer der Verwendung
an der nicht öffentlichen Einrichtung zustimmt.
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Sonstige Arten der Verwendung

§ 23a. (1) Der Lehrer kann mit seiner Zustimmung
1. zu Ausbildungszwecken oder als Nationaler Experte zu einer Einrichtung,

die im Rahmen der Europäischen Integration oder der OECD tätig ist, oder
2. für eine im Bundes- oder Landesinteresse gelegene Tätigkeit zu einer

sonstigen zwischenstaatlichen Einrichtung oder
3. zu Aus- oder Fortbildungszwecken für seine dienstliche Verwendung zu

einer Einrichtung eines anderen inländischen Rechtsträgers im Inland
entsendet werden.

(2) Auf die Entsendung sind die Bestimmungen über die vorübergehende
Verwendung bei einer Dienststelle der Verwaltung (§ 22) anzuwenden. Für die
Dauer einer solchen Entsendung gilt die betreffende Einrichtung als Dienststelle.

(3) Entsendungen nach Abs. 1 Z 2 dürfen, soweit es sich nicht um Abordnun-
gen aufgrund der Vereinbarung über die Satzung der Europäischen Schulen
handelt, eine Gesamtdauer von sechs Jahren im Dienstverhältnis, eine Entsen-
dung nach Abs. 1 Z 3 darf die dem Anlaß angemessene Dauer, längstens je-
doch sechs Monate nicht übersteigen.

(4) Erhält der Lehrer für die Tätigkeit selbst, zu der er entsandt worden ist,
oder im Zusammenhang mit ihr Zuwendungen von dritter Seite, so hat er diese
Zuwendungen dem Land abzuführen.

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Landeslehrer auf alle ihm aus An-
laß der Entsendung nach § 21 des Gehaltsgesetzes 1956 und nach der Reise-
gebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, gebührenden Leistungen schriftlich
verzichtet; ein teilweiser Verzicht ist unzulässig. Im Fall des Verzichts gelten die
von dritter Seite erhaltenen Zuwendungen, soweit sie nicht Reisekostenersätze
sind, als Zulagen und Zuschüsse gemäß § 21 des Gehaltsgesetzes 1956. Ein
Verzicht ist rechtsunwirksam, wenn ihm eine Bedingung beigefügt ist. Der Ver-
zicht oder ein allfälliger Widerruf des Verzichts werden ab dem dem Einlangen
folgenden Monatsersten wirksam; langen sie an einem Monatsersten ein, dann
ab diesem.

Schulleitung

§ 26. (1) Leiterstellen der land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fach-
schulen sind im Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren zu besetzen. Ein
Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren ist jedoch nicht durchzuführen,
wenn die Schule nicht mindestens zehn Vollbeschäftigtenäquivalente (§ 8
Abs. 17 Land- und forstwirtschaftliches Landesvertragslehrpersonengesetz –
LLVG, BGBl. Nr. 244/1969) aufweist oder die Stelle im Falle des Diensttausches
(§ 20) von Inhaberinnen oder Inhabern solcher Stellen besetzt wird.

(2) Die freigewordenen Leiterstellen sind ehestens, längstens jedoch inner-
halb von sechs Monaten nach Freiwerden, in den zur Veröffentlichung amtlicher
Mitteilungen der ausschreibenden Behörde bestimmten Verlautbarungsblättern
auszuschreiben.

(3) Leiterstellen, die durch Übertritt ihres Inhabers in den Ruhestand (§ 11)
oder wegen Versetzung in den Ruhestand (§§ 12 und 13c) frei werden, sind, au-
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ßer es soll eine Betrauung gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz erfolgen, so zeitge-
recht auszuschreiben, dass sie nach Möglichkeit im Zeitpunkt des Freiwerdens
besetzt werden können.

(4) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb der Bewerbungsfrist, die nicht
kürzer als zwei Wochen sein darf, im Dienstweg einzureichen. Die Zeit der
Hauptferien ist in diese Frist nicht einzurechnen. Nicht rechtzeitig eingereichte
Bewerbungsgesuche gelten als nicht eingebracht.

(5) Für die Besetzung der schulfesten Stellen ist die landesgesetzlich hiezu
berufene Behörde zuständig.

(6) Bei der Besetzung der schulfesten Stellen ist zunächst auf die in der Aus-
schreibung allenfalls angeführten zusätzlichen fachspezifischen Kenntnisse und
Fähigkeiten, dann auf die Leistungsfeststellung sowie auf das Besoldungs-
dienstalter und auf die in dieser Schulart zurückgelegte Verwendungszeit Be-
dacht zu nehmen. Die Landesgesetzgebung kann hiezu nähere Bestimmungen
erlassen, wobei zusätzliche Auswahlkriterien festgelegt werden können. Lehrer,
die ihre schulfeste Stelle durch Auflassung der Planstelle verloren haben oder
nach Aufhebung der schulfesten Stelle versetzt worden sind (§ 25), sind bevor-
zugt zu reihen.

(7) Die Verleihung hat erforderlichenfalls unter gleichzeitiger Ernennung oder
unter gleichzeitiger Zuweisung an die betreffende Schule oder unter gleichzeiti-
ger Ernennung und Zuweisung zu erfolgen.

(8) Unterbleibt die Verleihung der ausgeschriebenen Stelle, so ist diese bis
zur ordnungsgemäßen Besetzung im Bewerbungsverfahren weiterhin auszu-
schreiben.

(9) Das Besetzungsverfahren ist unverzüglich durchzuführen.

§ 26a. (1) Die Bewerbungen der die Erfordernisse erfüllenden Bewerber
sind dem Schulforum und/oder dem Schulgemeinschaftsausschuss der Schule,
für die die Bewerbungen abgegeben wurden, zu übermitteln. Das Schulforum
und/oder der Schulgemeinschaftsausschuss haben das Recht, binnen drei Wo-
chen ab Erhalt der Bewerbungen eine begründete schriftliche Stellungnahme
abzugeben.

(2) Ernennungen zu Schulleitern sind zunächst auf einen Zeitraum von vier
Jahren wirksam. In diesen Zeitraum sind bis zu einem Höchstausmaß von zwei
Jahren Zeiten einzurechnen, die bereits auf einer Planstelle eines Schulleiters
oder auf Grund einer Betrauung mit einer solchen Funktion zurückgelegt worden
sind.

(3) Voraussetzung für den Entfall der zeitlichen Begrenzung nach Abs. 2 ist
die Bewährung als Schulleiter und die erfolgreiche Teilnahme am Schulmanage-
mentkurs – Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang. Wird dem Inhaber der
leitenden Funktion nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des Zeitraumes ge-
mäß Abs. 2 mitgeteilt, dass er sich auf seinem Arbeitsplatz nicht bewährt hat,
entfällt die zeitliche Begrenzung aus dem Grund der Bewährung kraft Gesetzes.
Ein Ausspruch der Nichtbewährung ist nur auf Grund von derartigen Gutachten
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sowohl zumindest der landesgesetzlich zuständigen Schulbehörde als auch des
Schulforums oder des Schulgemeinschaftsausschusses zulässig.

(4) Endet die Leitungsfunktion gemäß Abs. 3 und verbleibt deren Inhaber im
Dienststand, so ist er kraft Gesetzes auf jene Planstelle übergeleitet, die er zu-
letzt vor der Ernennung unbefristet innehatte. In diesem Fall richtet sich seine
Lehrverpflichtung nach seiner tatsächlichen Verwendung.

(5) Hatte der Inhaber der leitenden Funktion im betreffenden Dienstverhältnis
zuvor keine andere Planstelle inne, so ist er mit dem Ende der Funktion kraft Ge-
setzes auf eine Planstelle eines Lehrers ohne Leitungsfunktion in jener Verwen-
dungsgruppe übergeleitet, der er als Inhaber der Leitungsfunktion angehört hat.

(6) Ferner endet die Innehabung der leitenden Funktion im Falle eines dies-
bezüglichen Disziplinarerkenntnisses, bei Privatschulen auch im Falle der Abbe-
rufung durch den Privatschulerhalter.

(7) Kann die Verpflichtung zur Absolvierung des Schulmanagementkurses –
Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang gemäß Abs. 3 aufgrund von Maß-
nahmen zu COVID-19 nicht rechtzeitig erfüllt werden, hat die landesgesetzlich
zuständige Behörde auf Antrag der Inhaberin oder des Inhabers der Leitungs-
funktion die für die Absolvierung vorgesehene Frist um ein Jahr zu erstrecken.
Diese Erstreckung bewirkt eine Verlängerung der Funktionsdauer im Sinne des
Abs. 2 um ein Jahr.

Vertretung der Leitung und Betrauung mit der Leitung

§ 27. (1) Im Falle der Verhinderung der Leitung wird sie – sofern nicht eine
Lehrperson von der Dienstbehörde mit der Vertretung betraut wird – von der der
Schule zugewiesenen Lehrperson mit dem höchsten Besoldungsdienstalter der
jeweils höchsten Verwendungsgruppe vertreten. Das gleiche gilt jeweils sinnge-
mäß im Falle der Verhinderung der Vertretungsperson oder der nach Abs. 2 mit
der Leitung betrauten Lehrperson. Bei der Feststellung der jeweils höchsten
Verwendungsgruppe hat bezüglich der Verwendungsgruppen L 2 die Reihen-
folge L 2a 2, L 2a 1, L 2b 1 zu gelten.

(1a) Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, die Vertretung der an der
Ausübung ihrer Dienstpflichten verhinderten Leitung für einen längstens zwei-
monatigen Zeitraum abweichend von Abs. 1 zu regeln. Hiebei sind jedenfalls
Vorkehrungen zu treffen, dass diese Vertretung auf andere Weise gesichert ist.

(2) Nach zweimonatiger Verhinderung der Leitung einer Schule ist erforder-
lichenfalls unter gleichzeitiger vorübergehender Zuweisung eine Lehrperson,
welche die besonderen Ernennungserfordernisse für die betreffende Schulart
erfüllt, mit der Leitung zu betrauen, wenn in diesem Zeitpunkt das Ende der Ver-
hinderung nicht innerhalb eines weiteren Monates mit Sicherheit zu erwarten ist.
Die Betrauung hat unverzüglich zu erfolgen, wenn zu erwarten ist, dass die Ver-
hinderung länger als drei Monate dauern wird, oder wenn die Leitung frei gewor-
den ist.

(3) Aus berücksichtigungswürdigen Gründen kann die zur Stellvertretung der
Leitung verpflichtete Lehrperson auf ihren Antrag von der Vertretungspflicht ent-
bunden werden.
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(4) Sofern eine verwaltungsmäßige Unterstützung und Vertretung der Schul-
leitung nach § 56b eingerichtet ist, vertritt diese die Leitung in allen Fällen der
Verhinderung.

Verwendungsbeschränkungen

§ 28. (1) Lehrpersonen, die miteinander verheiratet sind, die in eingetrage-
ner Partnerschaft leben, die zueinander in einem Wahlkindschaftsverhältnis ste-
hen oder die miteinander in auf- oder absteigender Linie oder bis einschließlich
zum zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, dürfen an
derselben Schule im dienstlichen Verhältnis der Über- und Unterordnung nicht
verwendet werden. Diese Verwendungsbeschränkungen gelten sinngemäß für
alle Personen, die an derselben Schule verwendet werden.

(2) Die landesgesetzlich hierzu berufene Behörde kann Ausnahmen von den
Verwendungsbeschränkungen des Abs. 1 genehmigen, wenn aus besonderen
Gründen eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nicht zu befürchten ist.

(3) Die Genehmigung einer Ausnahme gemäß Abs. 2 ist an der Amtstafel der
betroffenen Dienststelle zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat

1. die Namen der betroffenen Bediensteten und ihre Funktionen,
2. das zwischen diesen Bediensteten bestehende Weisungs-, Kontroll- oder

sonstige in Abs. 2 angeführte dienstliche Verhältnis und
3. jene besonderen Gründe, die eine Beeinträchtigung dienstlicher Inter-

essen im konkreten Fall nicht befürchten lassen,
anzuführen.

4. Abschnitt

DIENSTPFLICHTEN DER LEHRPERSON

Allgemeine Dienstpflichten

§ 29. (1) Der Lehrer ist verpflichtet, die ihm obliegenden Unterrichts-, Erzie-
hungs- und Verwaltungsaufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsord-
nung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln aus eigenem zu besorgen.

(2) Der Lehrer hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu neh-
men, daß das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung sei-
ner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.

(3) Der Lehrer hat um seine berufliche Fortbildung bestrebt zu sein.

Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)

§ 29a. Lehrpersonen haben als Vorgesetzte ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren Vorgesetzten sowie
einander mit Achtung zu begegnen und zu einem guten Funktionieren der
dienstlichen Zusammenarbeit beizutragen. Sie haben im Umgang mit ihren Vor-
gesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
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Verhaltensweisen oder das Schaffen von Arbeitsbedingungen zu unterlassen,
die deren menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder sonst diskri-
minierend sind.

Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten

§ 30. (1) Der Lehrer hat die Weisungen seiner Vorgesetzten, soweit verfas-
sungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen.

(2) Der Lehrer kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Wei-
sung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befol-
gung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.

(3) Hält der Lehrer eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen
Grund für rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr in Verzug um
eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor Befolgung der Weisung seine Be-
denken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat eine solche Wei-
sung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt.

Lehramtliche Pflichten

§ 31. (1) Der Lehrer ist zur Erteilung regelmäßigen Unterrichtes (Lehrver-
pflichtung) sowie zur Erfüllung der sonstigen aus seiner lehramtlichen Stellung
sich ergebenden Obliegenheiten verpflichtet und hat die vorgeschriebene Unter-
richtszeit einzuhalten.

(2) Der Lehrer kann verpflichtet werden, an dem der Schule angeschlosse-
nen Schülerheim Erzieherdienst zu leisten bzw. seiner Ausbildung angemes-
sene Tätigkeiten in dem der Schule angeschlossenen Lehrbetrieb bzw. Lehr-
haushalt zu verrichten; er kann ferner zur Schülerbetreuung während des
Pflichtpraktikums und im Absolventenberatungsdienst verwendet werden.

Dienstpflichten der Schulleitung

§ 32. (1) Der Leiter hat die ihm auf Grund seiner Funktion obliegenden
Pflichten gewissenhaft zu erfüllen.

(2) Der Leiter hat darauf zu achten, daß alle an der Schule tätigen Lehrer und
sonstigen Bediensteten ihre dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweck-
mäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer Weise erfüllen. Er hat sie dabei anzu-
leiten, ihnen erforderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufgetretene Fehler und
Mißstände abzustellen und für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. Er hat ihr
dienstliches Fortkommen nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern.

(3) Wird dem Leiter in Ausübung seines Dienstes der begründete Verdacht
einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung bekannt,
die den Wirkungsbereich der Schule betrifft, so hat er dies, sofern er nicht ohne-
hin gemäß § 86 Abs. 1 vorzugehen hat, unverzüglich der zur Anzeige berufenen
Stelle zu melden. Deren Anzeigepflicht richtet sich nach § 78 der Strafprozess-
ordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631.
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(3a) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 3 besteht,
1. wenn die Meldung eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren

Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder
2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die

Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch schadensbereinigende
Maßnahmen entfallen.

(4) Der Leiter hat in der Regel während der Unterrichtszeit in der Schule an-
wesend zu sein. Im Falle einer vorübergehenden Abwesenheit während der Un-
terrichtszeit hat er für seine Vertretung möglichst unter Bedachtnahme auf § 27
vorzusorgen. An Schulen, an denen der Unterricht vor- und nachmittags stattfin-
det, kann die Dienstbehörde die Anwesenheitspflicht des Leiters unter Bedacht-
nahme auf die Erfordernisse der Schule einschränken, wobei für die Vertretung
ebenfalls im Sinne des § 27 vorzusorgen ist.

(5) Wird eine land- und forstwirtschaftliche Berufsschule auf Grund landes-
gesetzlicher Vorschriften in organisatorischer Verbindung mit einer land- und
forstwirtschaftlichen Fachschule geführt, obliegt die verwaltungsmäßige Leitung
des Schülerheimes und der sonstigen Schulliegenschaften dem Leiter der land-
und forstwirtschaftlichen Fachschule.

Amtsverschwiegenheit

§ 33. (1) Der Lehrer ist über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der um-
fassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftli-
chen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung
einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist,
gegenüber jedermann, dem er über solche Tatsachen nicht eine amtliche Mit-
teilung zu machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet (Amtsverschwiegen-
heit).

(2) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des
Dienstverhältnisses.

(3) Hat der Lehrer vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde auszusa-
gen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand der Aussage
der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er dies seiner Dienstbe-
hörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Lehrer von der
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse
an der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen, wobei
der Zweck des Verfahrens sowie der dem Lehrer allenfalls drohende Schaden
zu berücksichtigen sind. Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der Vo-
raussetzung aussprechen, daß die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, der
den Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird.

(4) Läßt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, daß der Gegenstand
der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, und stellt sich dies
erst bei der Aussage des Lehrers heraus, so hat der Lehrer die Beantwortung
weiterer Fragen zu verweigern. Hält die vernehmende Behörde die Aussage für
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erforderlich, so hat sie die Entbindung des Lehrers von der Pflicht zur Amtsver-
schwiegenheit zu beantragen. Die Dienstbehörde hat gemäß Abs. 3 zweiter bis
fünfter Satz vorzugehen.

(5) Im Disziplinarverfahren sind weder der Beschuldigte noch die Organe der
Disziplinarbehörde oder der Disziplinaranwalt zur Wahrung der Amtsverschwie-
genheit verpflichtet.

(6) Lehrer, die Privatschulen zur Dienstleistung zugewiesen sind, haben
auch über Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der Privatschule gebo-
ten ist, Stillschweigen zu bewahren.

Befangenheit

§ 34. Der Lehrer hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten und seine
Vertretung zu veranlassen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind,
seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. Wenn die Vertretung durch ein
anderes Organ nicht sogleich bewirkt werden kann, hat auch der befangene
Lehrer die unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vorzunehmen. § 7 AVG,
BGBl. Nr. 51/1991, und sonstige die Befangenheit regelnde Verfahrensvor-
schriften bleiben unberührt.

Abwesenheit vom Dienst

§ 35. (1) Der Lehrer, der vom Dienst abwesend ist, ohne vom Dienst befreit
oder enthoben zu sein, hat den Grund seiner Abwesenheit unverzüglich zu mel-
den und seine Abwesenheit zu rechtfertigen.

(2) Ist der Lehrer durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen an der Ausübung
seines Dienstes verhindert, so hat er eine ärztliche Bescheinigung über den Be-
ginn der Krankheit und nach Möglichkeit über die voraussichtliche Dauer der
Dienstverhinderung vorzulegen, wenn er dem Dienst länger als drei Arbeitstage
fernbleibt oder die Dienstbehörde es verlangt. Kommt der Lehrer dieser Ver-
pflichtung nicht nach, entzieht er sich einer zumutbaren Krankenbehandlung
oder verweigert er die zumutbare Mitwirkung an einer ärztlichen Untersuchung,
so gilt die Abwesenheit vom Dienst nicht als gerechtfertigt.

Ärztliche Untersuchung

§ 36. (1) Bestehen berechtigte Zweifel an der für die Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben erforderlichen gesundheitlichen Eignung des Lehrers, so hat
sich dieser auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärztlichen Untersuchung zu
unterziehen.

(2) Der infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens vom Dienst abwesende
Lehrer hat sich auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärztlichen Untersuchung
zur Prüfung seines Gesundheitszustandes zu unterziehen. Wenn es zur zuver-
lässigen Beurteilung erforderlich ist, sind Fachärzte heranzuziehen. Eine Anord-
nung im Sinne des ersten Satzes ist spätestens drei Monate nach Beginn der
Abwesenheit vom Dienst und sodann in Abständen von längstens drei Monaten
zu erteilen.
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Meldepflichten

§ 37. (1) Wird dem Lehrer in Ausübung seines Dienstes der begründete Ver-
dacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung
bekannt, die den Wirkungsbereich der Schule betrifft, so hat er dies unverzüglich
dem unmittelbaren Vorgesetzten zu melden.

(1a) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 1 besteht, wenn die Meldung eine
amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen
Vertrauensverhältnisses bedarf.

(1b) Der Leiter der Schule kann aus
1. in der Person, auf die sich die amtliche Tätigkeit bezieht, oder
2. in der amtlichen Tätigkeit selbst

gelegenen Gründen abweichend von Abs. 1a eine Meldepflicht verfügen.

(1c) Ist eine Dienstverhinderung des Lehrers ganz oder teilweise auf das
Einwirken Dritter zurückzuführen, hat der Lehrer dies unverzüglich seiner
Dienstbehörde zu melden. Auf Verlangen der Dienstbehörde hat er sämtliche für
die Geltendmachung von Ersatzansprüchen erforderlichen Daten und Beweis-
mittel bekanntzugeben.

(2) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften weitere Meldepflichten festge-
legt sind, hat der Lehrer zu melden:

1. Namensänderung,
2. Standesveränderung,
3. Jede Veränderung seiner Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörig-

keit(en) und jede Veränderung hinsichtlich seiner Berechtigung zum unbe-
schränkten Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt,

4. Änderung des Wohnsitzes,
5. Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderteneinstel-

lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970.

(3) Ein gerechtfertigt vom Dienst abwesender Lehrer hat die Aufenthalt-
nahme außerhalb seines Wohnsitzes sowie die Adresse zu melden, falls er
außerhalb seines ständigen Wohnsitzes Aufenthalt nimmt. Der während der
Schulferien beurlaubte Lehrer hat die Adresse, unter der ihm im kürzesten Wege
amtliche Verständigungen zukommen können, nur für die Zeit der Hauptferien
zu melden. Schulleiter haben diese Meldung auch für die Zeit der Weihnachts-,
Semester- und Osterferien zu erstatten.

Dienstweg

§ 38. (1) Der Lehrer hat Anbringen, die sich auf sein Dienstverhältnis oder
auf seine dienstlichen Aufgaben beziehen, bei seinem unmittelbaren Vorgesetz-
ten einzubringen. Dieser hat das Anbringen unverzüglich an die zuständige
Stelle weiterzuleiten.

(2) Von der Einbringung im Dienstweg darf bei Gefahr in Verzug sowie dann
abgesehen werden, wenn die Einhaltung des Dienstweges dem Lehrer billiger-
weise nicht zumutbar ist.
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Wohnsitz und Dienstort

§ 39. Der Lehrer hat seinen Wohnsitz so zu wählen, daß er bei der Erfüllung
seiner dienstlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Aus der Lage seiner
Wohnung kann der Lehrer, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, keinen
Anspruch auf dienstliche Begünstigungen ableiten.

Nebenbeschäftigung

§ 40. (1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Lehrer außer-
halb seines Dienstverhältnisses ausübt.

(2) Der Lehrer darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der Er-
füllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung seiner Befangen-
heit hervorruft oder sonstige wesentliche dienstliche Interessen gefährdet.

(3) Der Lehrer hat jede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung und jede Ände-
rung einer solchen unverzüglich zu melden. Eine Nebenbeschäftigung ist er-
werbsmäßig, wenn sie die Schaffung von nennenswerten Einkünften in Geld-
oder Güterform bezweckt.

(4) Der Lehrer,
1. dessen Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a herabgesetzt wor-

den ist oder
2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzgesetz (MSchG),

BGBl. Nr. 221/1979, oder dem Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/
1989 in Anspruch nimmt oder

3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes nach
§ 65c befindet,

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und inso-
weit die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist – abgesehen von
den Fällen des Abs. 2 – zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäf-
tigung dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet.

(5) Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem
sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten
Rechtes hat der Lehrer jedenfalls zu melden.

(6) Der Betrieb einer Privatschule oder einer Privatlehr- und Erziehungs-
anstalt sowie die Erteilung des Privatunterrichts an Schüler der eigenen Schule
und die Aufnahme solcher Schüler in Kost und Quartier bedarf der vorhergehen-
den Genehmigung.

(7) Die Ausübung einer aus den Gründen des Abs. 2 unzulässigen Neben-
beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des Abs. 5 ist von der Dienstbehörde un-
verzüglich mit schriftlicher Weisung zu untersagen.

Verbot der Geschenkannahme

§ 41. (1) Der Lehrperson ist es verboten, im Hinblick auf ihre amtliche Stel-
lung oder Amtsführung für sich oder eine Dritte oder einen Dritten ein Geschenk
oder einen sonstigen Vorteil zu fordern oder anzunehmen. Ebenso ist es der
Lehrperson verboten, im Hinblick auf ihre amtliche Stellung oder Amtsführung
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sich oder einer oder einem Dritten ein Geschenk oder einen sonstigen Vorteil zu
verschaffen oder versprechen zu lassen.

(2) Eine orts- oder landesübliche Aufmerksamkeit von geringem Wert gilt
nicht als Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1, soweit die Lehr-
person nicht die Absicht verfolgt, sich oder einer oder einem Dritten durch die
wiederkehrende Begehung im Sinne des Abs. 1 eine fortlaufende Einnahme zu
verschaffen.

(3) Ehrengeschenke sind Gegenstände, die der Lehrperson von Staaten, öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften oder Traditionsinstitutionen für Verdienste
oder aus Courtoisie übergeben werden.

(4) Die Lehrperson darf Ehrengeschenke entgegennehmen. Sie hat die
Dienstbehörde unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Diese kann das Eh-
rengeschenk als Landesvermögen erfassen.

(5) Ehrengeschenke von geringfügigem oder lediglich symbolischem Wert
können der Lehrperson zur persönlichen Nutzung überlassen werden.

(6) Ein Vorteil, der einer Lehrperson im Rahmen einer Veranstaltung gewährt
wird, an deren Teilnahme ein dienstlich oder sonst sachlich gerechtfertigtes In-
teresse besteht, darf von ihr angenommen werden, wenn dieser Vorteil

1. grundsätzlich allen Teilnehmenden im Rahmen dieser Veranstaltung ge-
währt wird,

2. dem üblichen Standard vergleichbarer Veranstaltungen entspricht,
3. einen inhaltlichen Bezug zu dieser Veranstaltung hat und
4. abgesehen von Z 3 in keinem Konnex zu einem konkreten Amtsgeschäft

steht.
(7) Ein Geschenk oder sonstiger Vorteil im Sinne des Abs. 1 liegt nicht vor,

wenn
1. die Lehrperson durch ihr Verhalten im Sinne des Abs. 1 eine durch Ge-

setz, Verordnung oder sonstige generelle Anordnung vorgesehene Zu-
ständigkeit oder einen von zuständiger Stelle ergangenen ausdrücklichen
Dienstauftrag erfüllt,

2. diese Zuwendung ausschließlich dem Bund oder dem Rechtsträger zu-
kommt, für den die Lehrperson als solche tätig ist,

3. diese Zuwendung darüber hinaus in keinem Konnex zu einem konkreten
Amtsgeschäft steht,

4. bereits der Anschein einer möglichen Beeinflussung oder Abhängigkeit
der Amtsführung ausgeschlossen werden kann,

5. der gesamte Vorgang ordnungsgemäß aktenmäßig dokumentiert wird und
6. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Pflichten der Lehrperson des Ruhestandes

§ 42. (1) Die in den §§ 33 und 37 Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten Pflichten oblie-
gen auch dem Lehrer des Ruhestandes.

(2) Hat der Lehrer des Ruhestandes sein 60. Lebensjahr noch nicht voll-
endet, so obliegen ihm außerdem die im § 40 Abs. 3 und 5 genannten Pflichten.
Ferner hat er sich auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärztlichen Untersu-
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chung zu unterziehen, sofern dies zur Feststellung der Dienstfähigkeit im Hin-
blick auf § 14 Abs. 1 erforderlich ist.

Lehrverpflichtung

Allgemeines

§ 43. (1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer (§ 31) beträgt
20 Wochenstunden. Die Unterrichtsstunden in den einzelnen Gegenständen
(§§ 53 bis 60) sind auf die Lehrverpflichtung mit folgenden Werteinheiten je Wo-
chenstunde anzurechnen.

1. für Gegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe 1 . . . . . . . . . . . . . 1,105
2. für Gegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe 2 . . . . . . . . . . . . . 1,05
3. für Gegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe 3 . . . . . . . . . . . . . 0,955
4. für Gegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe 4 . . . . . . . . . . . . . 0,913
5. für Gegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe 5 . . . . . . . . . . . . . 0,875
6. für Gegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe 6 . . . . . . . . . . . . . 0,825.
(2) Der Lehrer ist nach Möglichkeit im vollen Ausmaß seiner Lehrverpflich-

tung zur Unterrichtserteilung heranzuziehen.
(3) Innerhalb des Ausmaßes seiner Lehrverpflichtung hat der Lehrer erfor-

derlichenfalls auch Unterricht in Unterrichtsgegenständen zu erteilen, für die er
nicht lehrbefähigt ist, ferner Vertretungsstunden zu übernehmen und Freigegen-
stände, unverbindliche Übungen und Förderunterricht zu halten.

(4) Über das Ausmaß der Lehrverpflichtung hinaus kann ein Lehrer nur aus
zwingenden Gründen zu Mehrdienstleistungen bis zum Ausmaß von fünf Wert-
einheiten verhalten werden.

(5) Die besonderen Bestimmungen für die Lehrverpflichtung der Schulleiter
gelten nur für ernannte Leiter und für gemäß § 27 Abs. 2 mit der Leitung betraute
Lehrer. Diese besonderen Bestimmungen gelten jeweils ab der Wirksamkeit der
Ernennung oder der Betrauung.

(6) Wenn das in der Stundentafel vorgesehene Stundenausmaß dem Lehr-
plan entsprechend ganz oder teilweise in Form eines Blockunterrichtes erfüllt
wird, reduziert oder erhöht sich die gesetzlich vorgeschriebene wöchentliche
Lehrverpflichtung um das Ausmaß von Wochenstunden, das der durch die
Blockung bedingten Verschiebung der jeweiligen Wochenstunden in die andere
Unterrichtswoche (in die anderen Unterrichtswochen) entspricht. Das gleiche gilt
bei einem nicht in vollem Beschäftigungsausmaß verwendeten Lehrer hinsicht-
lich seiner Wochenlehrverpflichtung.

Lehrpflichtermäßigung

§ 44. (1) Die Lehrverpflichtung kann auf Ansuchen des Lehrers herabgesetzt
werden (Lehrpflichtermäßigung). Eine Lehrpflichtermäßigung ist nur zulässig:

1. aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des Lehrers liegen, oder
2. im öffentlichen Interesse zur Ausübung von Tätigkeiten auf dem Unter-

richtsgebiet des Lehrers, die pädagogische Praxis voraussetzen und mit
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der Gewinnung von Erfahrungen verbunden sind, die eine positive Rück-
wirkung auf die konkrete Unterrichtsarbeit des Lehrers erwarten lassen,
oder

3. zur Ausübung anderer der Aufgabe der österreichischen Schule gemäßen
Tätigkeiten auf kulturellem, sozialem, religiösem, sportlichem oder wissen-
schaftlichem Gebiet, wenn von der Einrichtung, für die der Lehrer tätig
wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird.

(2) Eine Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2 oder 3 darf nur dann einge-
räumt werden, wenn

1. dies unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Unterrichtes möglich
ist und

2. die Ausübung der Tätigkeit, für die die Lehrpflichtermäßigung beantragt
ist, nicht neben den lehramtlichen Pflichten ausgeübt werden kann.

(3) Die Lehrpflichtermäßigung darf in den Fällen des Abs. 1 Z 1 nicht mehr
als die Hälfte des Ausmaßes der Lehrverpflichtung betragen. Lehrpflichtermäßi-
gungen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 dürfen nur bis zu jenem Ausmaß gewährt
werden, das sicherstellt, daß mit der verbleibenden Unterrichtsverpflichtung
eine dauernde Unterrichtserteilung in zumindest einem Unterrichtsgegenstand
erfolgt.

(4) Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 1 sind nur im Gesamtausmaß
von höchstens zwei Jahren, Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 sind nur
im Gesamtausmaß von höchstens fünf Jahren, Lehrpflichtermäßigungen nach
Abs. 1 Z 3 sind nur im Gesamtausmaß von höchstens zehn Jahren zulässig.
Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 und nach Abs. 1 Z 3 dürfen zusam-
men ein Gesamtausmaß von zehn Jahren nicht übersteigen.

(5) Eine Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2 hat eine anteilige Minderung
der Bezüge zur Folge. Davon kann die Dienstbehörde aus wichtigen öffentlichen
Interessen abgehen. Die anteilige Minderung der Bezüge tritt nicht ein, wenn die
dem Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung entsprechenden anteiligen Bezüge er-
setzt werden.

(6) Der Ersatz gemäß Abs. 1 Z 3 hat zu umfassen:
1. den dem Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung entsprechenden Aktivitäts-

aufwand für den Lehrer und
2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der dem Ausmaß der Lehrpflichter-

mäßigung entsprechenden Bezüge, von denen der Lehrer einen Pen-
sionsbeitrag gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, oder
gemäß § 60 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, zu leisten hat.

(Anm.: Abs. 7 und 8 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/1997)

Herabsetzung der Lehrverpflichtung aus beliebigem Anlaß

§ 45. (1) Die Lehrverpflichtung des Lehrers kann auf seinen Antrag bis auf
die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgeschriebenen Ausmaßes herabge-
setzt werden, wenn der Verwendung im verlangten Ausmaß keine wichtigen
dienstlichen Interessen entgegenstehen.
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(2) Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, daß die verbleibende
Unterrichtstätigkeit ganze Unterrichtsstunden umfaßt. Die verbleibende Lehrver-
pflichtung

1. darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen
Lehrverpflichtung und

2. muß unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen Lehrverpflichtung
liegen.

(3) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder eines Vielfachen
eines Jahres wirksam. Übersteigen die gesamten Zeiträume einer solchen He-
rabsetzung für einen Lehrer insgesamt zehn Jahre, bleibt das zuletzt gewährte
Ausmaß der Herabsetzung ab diesem Zeitpunkt bis zu seiner allfälligen Ände-
rung gemäß § 48 Abs. 2 dauernd wirksam. Abweichend davon kann die Dienst-
behörde das Ausmaß der Herabsetzung der Lehrverpflichtung mit Wirksamkeit
für ein Schuljahr von Amts wegen aus dienstlichen Gründen insoweit absenken,
als es erforderlich ist, um eine Unterschreitung des Ausmaßes der Dienst-
leistung im Verhältnis zum zuletzt wirksamen Beschäftigungsausmaß zu ver-
meiden. Die Absenkung darf vom zuletzt antragsgemäß gewährten Ausmaß um
nicht mehr als 2,5 Werteinheiten abweichen.

(4) Die Lehrverpflichtung darf nicht herabgesetzt werden:
1. während einer Verwendung auf einem Arbeitsplatz an einer im Ausland

gelegenen Dienststelle;
2. in den übrigen Fällen, wenn der Lehrer infolge der Herabsetzung der Lehr-

verpflichtung aus wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen seines
bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner dienstrechtlichen
Stellung zumindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte.

Herabsetzung der Lehrverpflichtung zur Betreuung eines Kindes

§ 46. (1) Die Lehrverpflichtung des Lehrers ist auf seinen Antrag zur Be-
treuung

1. eines eigenen Kindes,
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder
3. eines sonstigen Kindes, für dessen Unterhalt der Lehrer und (oder) sein

Ehegatte überwiegend aufkommen,
bis auf die Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes he-
rabzusetzen. § 45 Abs. 2 und 4 ist anzuwenden.

(2) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder des Vielfachen ei-
nes Jahres oder bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes wirksam.
Sie endet spätestens mit der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes.

(3) Eine solche Herabsetzung ist nur zulässig, wenn
1. das Kind dem Haushalt des Lehrers angehört und
2. der Lehrer das Kind überwiegend selbst betreuen will.
(4) Der Lehrer hat den Antrag auf Herabsetzung der Lehrverpflichtung spä-

testens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen.
(5) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist dem Lehrer für die von ihm beantragte

Dauer, während der er Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat, eine Herabset-
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zung der regelmäßigen Wochendienstzeit auch unter die Hälfte des für eine Voll-
beschäftigung vorgesehenen Ausmaßes zu gewähren.

(6) Abweichend von Abs. 2 und 3 sowie § 48 Abs. 1 letzter Satz ist eine
Herabsetzung zur Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt le-
benden behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8
Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen
wird, auch nach der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes oder über
die Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes hinaus zu gewähren. Der
gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft
aufhält.

Pflegeteilzeit

§ 46a. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 65c Abs. 1 Z 2 oder 3
kann die regelmäßige Wochendienstzeit der Lehrperson auf ihren Antrag für
mindestens einen Monat und höchstens drei Monate bis auf ein Viertel des für
eine Vollbeschäftigung erforderlichen Ausmaßes herabgesetzt werden (Pflege-
teilzeit), wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. § 47 ist
anzuwenden.

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jede zu betreuende Angehörige oder jeden zu
betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhö-
hung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 Bundes-
pflegegeldgesetz – BPGG, BGBl. Nr. 110/1993) ist jedoch einmalig eine neuer-
liche Gewährung einer Pflegeteilzeit auf Antrag zulässig.

(3) Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Lehrperson die vorzeitige Rück-
kehr zur ursprünglichen regelmäßigen Wochendienstzeit verfügen bei

1. Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und ähn-
lichen Einrichtungen,

2. nicht nur vorübergehender Übernahme der Pflege oder Betreuung durch
eine andere Betreuungsperson sowie

3. Tod
der oder des nahen Angehörigen.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 127 Abs. 68

Wiedereingliederungsteilzeit

§ 46b. (1) Einer Lehrperson kann nach einer mindestens sechswöchigen
ununterbrochenen Dienstverhinderung wegen Unfall oder Krankheit auf Antrag
eine Herabsetzung ihrer regelmäßigen vollen Lehrverpflichtung auf mindestens
45 vH und höchstens 55 vH (Wiedereingliederungsteilzeit) für die Dauer von
mindestens einem Monat bis zu sechs Monaten gewährt werden, wenn keine
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. Die Wiedereingliederungs-
teilzeit muss spätestens einen Monat nach dem Ende der Dienstverhinderung im
Sinne des ersten Satzes angetreten werden.
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(2) Vor Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit nach Abs. 1 hat eine ärztli-
che Untersuchung gemäß § 36 Abs. 2 erster und zweiter Satz zur Dienstfähig-
keit der Lehrperson und der Zweckmäßigkeit der Wiedereingliederungsteilzeit
zu erfolgen.

(3) Eine Herabsetzung ihrer regelmäßigen vollen Lehrverpflichtung auf die
Hälfte gemäß Abs. 1 kann nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung gemäß
§ 36 Abs. 2 erster und zweiter Satz einmalig für die Dauer von mindestens
einem bis zu drei Monaten verlängert werden.

(4) Während einer Wiedereingliederungsteilzeit ist die Anordnung von Mehr-
dienstleistungen mit Ausnahme einer wöchentlichen Supplierstunde und der an-
teiligen Supplierverpflichtung (gemäß § 61 Abs. 8 GehG) unzulässig.

(5) Der Landeslehrperson kann eine vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen
regelmäßigen Lehrverpflichtung gewährt werden, wenn die Zweckmäßigkeit der
Wiedereingliederungsteilzeit nicht mehr gegeben ist.

Dienstleistung während der Herabsetzung der Lehrverpflichtung

§ 47. (1) Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen der
Lehrer Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse des Leh-
rers, insbesondere auf die Gründe, die zur Herabsetzung der Lehrverpflichtung
geführt haben, soweit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche Inter-
essen entgegenstehen.

(2) Lassen im Falle einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung die besonde-
ren Umstände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganzzahligen Aus-
maßes an Unterrichtsstunden nicht zu, so ist es soweit zu überschreiten, als es
nötig ist, um seine Unterschreitung zu vermeiden.

(3) Lehrer mit einem geringeren Beschäftigungsausmaß sollen – wenn sie
nicht selbst eine häufigere Heranziehung wünschen – nach Möglichkeit nur in
einem geringeren Ausmaß zu Dienstleistungen über die für sie maßgebende
Lehrverpflichtung hinaus herangezogen werden als Lehrer mit einem höheren
Beschäftigungsausmaß.

(4) Die Verpflichtung des Lehrers zur Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen wird durch Abs. 1 und 3 nicht berührt.

Beendigung der Herabsetzung der Lehrverpflichtung

§ 48. (1) Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung endet mit Ablauf
des Schuljahres, in dem die im § 45 Abs. 3 oder im § 46 Abs. 2 festgelegte Frist
abläuft. Dies gilt nicht für solche Zeiträume, an die ohne Unterbrechung ein wei-
terer Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder
46a anschließt. Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach § 46
endet jedoch in allen Fällen spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes.

(2) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Lehrers eine Änderung des Aus-
maßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Lehrverpflichtung
nach den §§ 45, 46 oder 46a verfügen, wenn keine wichtigen dienstlichen Inter-
essen entgegenstehen.
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(3) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der
Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a zu verfügen, wenn der Lehrer eine
Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in Anspruch nimmt.

(4) Zeiten, um die sich dadurch ein ursprünglich vorgesehener Zeitraum der
Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach § 45 verkürzt, bleiben für eine neuer-
liche Herabsetzung der Lehrverpflichtung gewahrt. Bruchteile eines Jahres kön-
nen bei einer neuerlichen Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach § 45 nur
ungeteilt in Anspruch genommen werden.

(5) Eine Anwendung des Abs. 2 ist in den letzten vier Monaten des Schul-
jahres ausgeschlossen.

Ausnahme von der Herabsetzung der Lehrverpflichtung

§ 49. Auf Lehrer, die eine Leiterfunktion gemäß § 26a ausüben oder mit
einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, ist § 45 nicht anzuwenden.

Mit der Leitung teilbetraute Lehrperson

§ 50. (1) Wird für eine Leiterin oder für einen Leiter die Lehrverpflichtung he-
rabgesetzt, ist eine geeignete Lehrperson mit der (dem Ausmaß der Herab-
setzung entsprechenden) Vertretung der Leiterin oder des Leiters zu betrauen.
Die mit der Leitung teilbetraute Lehrperson hat während der Abwesenheit der
Leiterin oder des Leiters – gegebenenfalls entsprechend von der Leiterin oder
von dem Leiter erteilter Weisungen – die an der Schule anfallenden Leitungsauf-
gaben wahrzunehmen.

(2) Für die Leiterin oder den Leiter, deren oder dessen Lehrverpflichtung he-
rabgesetzt ist, verringert sich auch die Verminderung der Unterrichtsverpflich-
tung im Sinne des § 58. Die Lehrverpflichtung der Lehrperson, die gemäß Abs. 1
mit der Leitung teilbetraut ist, vermindert sich in dem Ausmaß, um das sich die
Verminderung der Unterrichtsverpflichtung beim Inhaber der Leitungsfunktion
reduziert.

(3) Die Leiterin oder der Leiter hat für ihre oder seine Vertretung eine Dienst-
einteilung dahingehend zu treffen, dass während ihrer oder seiner Abwesenheit
von der Schule eine dauernde Vertretung sichergestellt ist.

Anrechnung von Wegzeiten und von besonderen
Nebenleistungen auf die Lehrverpflichtung

§ 51. (1) Hat ein Lehrer an mehreren Schulen (Exposituren) zu unterrichten
(§ 19 Abs. 3), so wird ihm die nach den örtlichen Verhältnissen erforderliche Zeit
(Geh-, Warte- und Fahrzeit) für die Zurücklegung des Hin-, Zwischen- und Rück-
weges zwischen seinem Wohnsitz und den einzelnen Schulen (Exposituren) so-
weit zur Hälfte auf die Erfüllung der Lehrverpflichtung von 20 Wochenstunden
angerechnet, als sie die jeweils an einem Tag erforderliche Zeit (Geh-, Warte-
und Fahrzeit) für die Zurücklegung des Hin- und Rückweges zwischen seinem
Wohnsitz und dem Sitz der Stammschule überschreitet. Die Vorschriften über
Reisegebühren werden dadurch nicht berührt.
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(2) Die Leitung einer mehrtägigen Schulveranstaltung mit einer mindestens
viertägigen Dauer und Nächtigung ist mit 0,875 Werteinheiten für den Monat, in
dem die jeweilige Schulveranstaltung endet, gleichzuhalten.

(3) Der mit der Leitung verbundene Organisationsaufwand bezüglich der
Vorbereitung einer mindestens viertägigen berufspraktischen Schulveranstal-
tung im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen ist
auch dann mit 0,875 Werteinheiten für den Monat, in dem die jeweilige Schulver-
anstaltung endet, anzurechnen, wenn mit der betreffenden Schulveranstaltung
keine Nächtigung verbunden ist.

Behandlung von Bruchteilen bei der Ermittlung der Lehrverpflichtung

§ 52. Ergeben sich bei der Ermittlung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung
nach den §§ 43 und 44 sowie 51 bis 60 zuletzt nicht volle Werteinheiten, so sind
Bruchteile ab der 4. Dezimalstelle zu vernachlässigen.

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrpersonen für öffentliche
land- und forstwirtschaftliche Berufsschulen

§ 53. (1) Die Unterrichtsstunden der Lehrer für öffentliche land- und forstwirt-
schaftliche Berufsschulen – mit Ausnahme der Religionslehrer (Abs. 2) – wer-
den in den fachtheoretischen und allgemeinbildenden Gegenständen in die
Lehrverpflichtungsgruppe 5, im praktischen Unterricht in die Lehrverpflichtungs-
gruppe 6 eingereiht.

(2) Die Unterrichtsstunden der Lehrer für Religion an öffentlichen land- und
forstwirtschaftlichen Berufsschulen werden in die Lehrverpflichtungsgruppe 4
eingereiht.

§ 54. (1) In die Lehrverpflichtung nach den §§ 53, 57 und 58 werden einge-
rechnet:

1. für den Unterricht in Gegenständen, in denen lehrplanmäßig Schularbei-
ten vorgesehen sind, 0,875 Werteinheiten, würden sich dabei mehr als
vier Anspruchsberechtigungen ergeben, 1,75 Werteinheiten,

2. für die pädagogisch-fachliche Betreuung der für den lehrplanmäßigen Un-
terricht verwendeten Informationstechnologie-Arbeitsplätze – wenn diese
Betreuung nicht von einem anderen Bediensteten wahrgenommen wird –
insgesamt
a) 2,21 Werteinheiten, wenn bis zu zehn IT-Arbeitsplätze hiefür verwen-

det werden,
b) 2,762 Werteinheiten, wenn mehr als zehn IT-Arbeitsplätze hiefür ver-

wendet werden,
c) 3,315 Werteinheiten, wenn mehr als 30 IT-Arbeitsplätze hiefür verwen-

det werden.
Sind an einer Schule jeweils mehrere Lehrer mit der Verwaltung der in
Z 2 genannten Betreuung von IT-Arbeitsplätzen betraut, so ist die in
dieser Ziffer bestimmte Gesamteinrechnung auf diese Lehrer im aliquo-
ten Ausmaß aufzuteilen.
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3. Lehrern, die mit mehr als zehn Werteinheiten an lehrgangsmäßigen land-
und forstwirtschaftlichen Schulen unterrichten, 0,218 Werteinheiten.

(2) Die pädagogisch-fachliche Betreuung umfasst insbesondere
1. die anwendungsnahe Hard- und Softwareunterstützung einschließlich In-

ternetanbindung und Anwenderprogramme,
2. unterrichtsorganisatorische Arbeiten,
3. die Betreuung der Lehrer und der Schüler im IT-Betrieb der Schule,
4. Mitwirkung am facheinschlägigen Beschaffungswesen,
5. die Führung der Fachbibliothek,
6. die Erstellung eigener und die Evidenthaltung elektronischer Publikationen

des Fachgebietes und
7. Sicherheit und Virenschutz.
(3) Das landesgesetzlich zuständige Organ kann für die Wahrnehmung von

Tätigkeiten im Rahmen der Verbesserung der Eingliederung von benachteiligten
Personen mit persönlichen Vermittlungshindernissen in das Berufsleben (§ 11a
und § 11b des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes,
BGBl. Nr. 298/1990) und im Rahmen von Projekten der Qualitätssicherung eine
Verminderung der Lehrverpflichtung um bis zu fünf Werteinheiten vornehmen.

(4) § 61 Abs. 8 GehG ist auf Berufsschullehrpersonen mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Vergütung bereits ab der ersten Vertretungsstunde pro Wo-
che gebührt.

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrpersonen für öffentliche
land- und forstwirtschaftliche Fachschulen

§ 55. (1) Die Unterrichtsstunden der Lehrer für öffentliche land- und forstwirt-
schaftliche Fachschulen – mit Ausnahme der Religionslehrer (Abs. 3) – werden,
soweit nicht Abs. 2 anzuwenden ist, in die Lehrverpflichtungsgruppe 5 eingereiht.

(2) Die Unterrichtsstunden der folgenden Gegenstände werden eingereiht:
1. In die Lehrverpflichtungsgruppe 1: fachtheoretische Gegenstände ge-

mäß § 5 lit. b des Bundesgesetzes betreffend die Grundsätze für land-
und forstwirtschaftliche Fachschulen, BGBl. Nr. 320/1975, Mathematik,
Deutsch, Lebende Fremdsprache, Elektronische Datenverarbeitung, Ge-
genstände der Betriebswirtschaftslehre und der Buchführung;

2. In die Lehrverpflichtungsgruppe 2: allgemein naturkundliche, berufs- und
rechtskundliche Gegenstände, Gegenstände der Wirtschaftskunde, Le-
benskunde, Gesundheitslehre, Politische Bildung;

3. In die Lehrverpflichtungsgruppe 3: Bewegung und Sport, Maschinschrei-
ben einschließlich Textverarbeitung;

4. In die Lehrverpflichtungsgruppe 6: Praktischer Unterricht.
(3) Die Unterrichtsstunden der Lehrer für Religion an öffentlichen land- und

forstwirtschaftlichen Fachschulen werden in die Lehrverpflichtungsgruppe 2 ein-
gereiht.

(4) Das landesgesetzlich zuständige Organ kann für die Wahrnehmung von
Tätigkeiten im Rahmen von Projekten der Qualitätssicherung eine Verminde-
rung der Lehrverpflichtung um bis zu einer Werteinheit vornehmen.
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§ 55a. Bei der Unterrichtserteilung an berufsbildenden mittleren Schulen für
Berufstätige, die gemäß § 2 Abs. 1 zweiter Satz des Bundesgrundsatzgesetzes
für land- und forstwirtschaftliche Fachschulen, BGBl. Nr. 320/1975, in der Fas-
sung BGBl. Nr. 649/1994 eingerichtet werden, sind drei gehaltene Unterrichts-
stunden als vier Wochenstunden zu werten. Diese Umrechnung gilt nicht für
Unterrichtsstunden an Samstag-Vormittagen sowie für Unterrichtsstunden, die
stundenplanmäßig vor 18.45 Uhr beginnen.

§ 56. (1) In die Lehrverpflichtung nach den §§ 55 bis 58 werden eingerechnet:
1. für die pädagogisch-fachliche Betreuung der für den lehrplanmäßigen Un-

terricht verwendeten Informationstechnologie-Arbeitsplätze – wenn diese
Betreuung nicht von einem anderen Bediensteten wahrgenommen wird –
insgesamt
a) 2,21 Werteinheiten, wenn bis zu zehn IT-Arbeitsplätze hiefür verwen-

det werden,
b) 2,762 Werteinheiten, wenn mehr als zehn IT-Arbeitsplätze hiefür ver-

wendet werden,
c) 3,315 Werteinheiten, wenn mehr als 30 IT-Arbeitsplätze hiefür verwen-

det werden.
Sind an einer Schule jeweils mehrere Lehrer mit der Verwaltung der in Z 1
genannten Betreuung von IT-Arbeitsplätzen betraut, so ist die in dieser
Ziffer bestimmte Gesamteinrechnung auf diese Lehrer im aliquoten Aus-
maß aufzuteilen.

2. Lehrern, die mit mehr als zehn Werteinheiten an lehrgangsmäßigen Schu-
len unterrichten, 0,218 Werteinheiten.

(2) Die pädagogisch-fachliche Betreuung umfasst insbesondere
1. die anwendungsnahe Hard- und Softwareunterstützung einschließlich In-

ternetanbindung und Anwenderprogramme,
2. unterrichtsorganisatorische Arbeiten,
3. die Betreuung der Lehrer und der Schüler im IT-Betrieb der Schule,
4. Mitwirkung am facheinschlägigen Beschaffungswesen,
5. die Führung der Fachbibliothek,
6. die Erstellung eigener und die Evidenthaltung elektronischer Publikationen

des Fachgebietes und
7. Sicherheit und Virenschutz.

(3) Die Teilnahme von Praxisschullehrern an Lehrbesprechungen ist dem
Praxisschulunterricht gleichzuhalten.

Abteilungsvorstehung

§ 56a. (1) Wird eine Lehrperson für die Funktion Abteilungsvorstehung an
land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen ausgewählt und bestellt, sind auf sie
die folgenden Absätze und § 114a anzuwenden.

(2) Die Bestellung einer Abteilungsvorstehung ist nur an einer land- und forst-
wirtschaftlichen Fachschule zulässig, an der es mehr als eine Fachrichtung gibt.
Wird eine land- und forstwirtschaftliche Berufsschule auf Grund schulbehördli-
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cher Vorgaben in organisatorischer Verbindung mit einer land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschule geführt und obliegt die Leitung der Leiterin oder dem
Leiter der land- und forstwirtschaftlichen Fachschule, so darf auch an dieser
land- und forstwirtschaftlichen Berufsschule eine Abteilungsvorstehung bestellt
werden. Die land- und forstwirtschaftliche Berufsschule gilt in diesem Falle als
eigene Fachrichtung.

(3) Die Funktion Abteilungsvorstehung ist im Ausschreibungs- und Bewer-
bungsverfahren zu besetzen. Ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren
ist jedoch nicht durchzuführen, wenn die Schule nicht mindestens zehn Voll-
beschäftigtigungsäquivalente § 8 Abs. 17 LLVG) aufweist oder die Stelle im
Falle des Diensttausches (§ 20) von Inhaberinnen oder Inhabern solcher Stellen
besetzt wird.

(4) Die Bestellung zur Abteilungsvorstehung ist für einen Zeitraum von fünf
Jahren wirksam. Die Dienstbehörde kann die Lehrperson in der Funktion Abtei-
lungsvorstehung bei Nichtbewährung vorzeitig abberufen.

(5) Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Dienstbehörde hat der zur Abtei-
lungsvorstehung bestellten Lehrperson frühestens sechs und spätestens drei
Monate vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 4 schriftlich mitzuteilen, ob sie wieder-
bestellt wird. Eine Wiederbestellung bedarf keines Ausschreibungs- und Bewer-
bungsverfahrens; sie ist auf unbestimmte Zeit wirksam. Wird von einer Wieder-
bestellung abgesehen, wird das Dienstverhältnis in ein Dienstverhältnis als
Lehrperson ohne Abteilungsvorstehungsfunktion umgewandelt und ist die Abtei-
lungsvorstehungsfunktion auszuschreiben.

(6) Lehrpersonen in der Funktion Abteilungsvorstehung haben die Schullei-
tung im Qualitätsmanagement zu unterstützen und nach Maßgabe der Größe
und des Organisationsplans der Schule in Unterordnung unter die Schulleitung
Leitungs- und Koordinationsaufgaben im jeweiligen Team wahrzunehmen. Sie
sind Vorgesetzte der Lehrpersonen des jeweiligen Teams.

(7) Bei Ausübung der Funktion Abteilungsvorstehung vermindert sich die
Lehrverpflichtung in folgendem Ausmaß:

1. bei bis zu sechs ganzjährig unterstellten Klassen um 5 Werteinheiten,
2. bei sieben bis elf ganzjährig unterstellten Klassen um 10 Werteinheiten,
3. bei zwölf oder mehr ganzjährig unterstellten Klassen um 15 Werteinheiten

der zwanzigstündigen Lehrverpflichtung.
(8) Die Lehrperson führt die Verwendungsbezeichnung Abteilungsvorständin

oder Abteilungsvorstand.

Verwaltungsmäßige Unterstützung und Vertretung der Schulleitung

§ 56b. (1) Die Tätigkeit der Lehrperson, die mit der verwaltungsmäßigen
Unterstützung und Vertretung der Schulleitung an land- und forstwirtschaftlichen
Fachschulen betraut ist, ist in Abhängigkeit von der Zahl der Vollbeschäftigungs-
äquivalente der Unterrichtserteilung in folgendem Ausmaß gleichzuhalten:

1. zehn Werteinheiten, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zugewie-
senen Lehrpersonen von 10,000 bis 39,999 Vollbeschäftigungsäquiva-
lente beträgt,
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2. fünfzehn Werteinheiten, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zu-
gewiesenen Lehrpersonen 40,000 bis 59,999 Vollbeschäftigungsäquiva-
lente beträgt,

3. zwanzig Werteinheiten, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zuge-
wiesenen Lehrpersonen mindestens 60,000 Vollbeschäftigungsäquiva-
lente beträgt.

(2) Eine Betrauung mit der verwaltungsmäßigen Unterstützung und Vertre-
tung der Schulleitung ist nur an einer selbstständig geführten Fachschule zuläs-
sig, die mindestens acht Klassen aufweist; eine Betrauung zur Unterstützung
und Vertretung der Schulleitung ist auch zulässig, wenn diese mehrere Fach-
schulen umfasst oder wenn der Fachschule oder den Fachschulen eine Berufs-
schule angeschlossen ist oder mehrere Berufsschulen angeschlossen sind,
diese Schulen insgesamt mindestens acht ganzjährig geführte Klassen aufwei-
sen und die Leitung der Schulen der Leiterin oder dem Leiter einer Fachschule
obliegt. Umfasst die Schulleitung auch eine Berufsschule, darf auch eine Lehr-
person der Berufsschule mit der verwaltungsmäßigen Unterstützung der Schul-
leitung betraut werden. Gruppen im Rahmen des Betreuungsteiles ganztägiger
Schulformen und vergleichbarer Betreuungsteile sind bei der Ermittlung der Zahl
der Klassen nicht zu berücksichtigen. Die Betrauung mehrerer Personen zur Un-
terstützung und Vertretung einer Leitungsfunktion ist unzulässig.

(3) Eine Betrauung mit der verwaltungsmäßigen Unterstützung und Vertre-
tung ist nur zulässig, wenn keine Abteilungsvorstehung bestellt ist.

Lehrverpflichtung der Lehrpersonen an lehrgangsmäßig
oder saisonmäßig geführten Schulen

§ 57. (1) Die Vorschriften der §§ 53 und 55 sind auf Lehrer an lehrgangs-
mäßig oder saisonmäßig geführten öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen
Berufs- und Fachschulen, die während der unterrichtsfreien Zeit nicht bei einer
Dienststelle der Landesverwaltung (einschließlich des land- und forstwirtschaft-
lichen Förderungsdienstes) oder im Lehrbetrieb oder Lehrhaushalt verwendet
werden, mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Gesamtzahl der Jahresstun-
den jener eines vergleichbaren Lehrers einer ganzjährig geführten Schule ent-
spricht.

(2) Diese Bestimmung ist auch für land- und forstwirtschaftliche Fachschulen
anzuwenden, in denen lediglich einzelne Klassen nicht ganzjährig geführt wer-
den. § 43 Abs. 4 ist anzuwenden.

Lehrverpflichtung der Lehrperson in der Funktion Leitung

§ 58. (1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung für die Lehrperson in Leitungs-
funktion öffentlicher land- und forstwirtschaftlicher Berufs- und Fachschulen ver-
mindert sich je nach der Zuweisung dieser Schulen zu den Dienstzulagengrup-
pen im Sinne des § 57 GehG. Das Ausmaß der Verminderung der Lehrverpflich-
tung der Leitung beträgt bei Zuweisung der Schule zur

1. Dienstzulagengruppe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07,000 Werteinheiten
2. Dienstzulagengruppe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,500 Werteinheiten
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3. Dienstzulagengruppe III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,875 Werteinheiten
4. Dienstzulagengruppe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,500 Werteinheiten
5. Dienstzulagengruppe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,250 Werteinheiten

der zwanzigstündigen Lehrverpflichtung££

(2) Abweichend von Abs. 1 sind Leiterinnen oder Leiter von Fachschulen von
der regelmäßigen Unterrichtserteilung befreit, wenn die Zahl der der Schule zu-
gewiesenen Lehrpersonen mindestens 60,000 Vollbeschäftigungsäquivalente
beträgt.

Einrechnung sonstiger Tätigkeiten in die Lehrverpflichtung

§ 59. (1) Zeiten, in denen der Lehrer auf Grund einer Verfügung gemäß § 31
neben seiner Unterrichtstätigkeit im Lehrbetrieb oder im Lehrhaushalt verwendet
wird, werden mit 0,5 Werteinheiten je tatsächlich geleisteter Stunde in der Wo-
che in die Lehrverpflichtung eingerechnet.

(2) Desgleichen werden Tätigkeiten, während derer ein Lehrer neben seiner
Unterrichtstätigkeit auf Grund einer Verfügung gemäß § 22 oder 31 bei einer
Dienststelle der Landesverwaltung (einschließlich des land- und forstwirtschaft-
lichen Förderungsdienstes) oder im Rahmen der Schülerbetreuung während
des Pflichtpraktikums tätig ist, mit 0,5 Werteinheiten je tatsächlich geleisteter
Stunde in der Woche in die Lehrverpflichtung eingerechnet.

(3) Für Zeiten, in denen keine Unterrichtserteilung erfolgt, gebührt keine Ver-
gütung für Mehrdienstleistungen im Sinne des § 61 des Gehaltsgesetzes 1956.

Einrechnung der Erziehertätigkeit in die Lehrverpflichtung

§ 60. (1) Zeiten, in denen der Lehrer auf Grund einer Verfügung gemäß § 31
Abs. 2 Erzieherdienst leistet, werden wie folgt in die Lehrverpflichtung eingerechnet:

1. Die Betreuung und Beaufsichtigung der Schüler im Schülerheim außer-
halb der Zeit des Nachtdienstes und der im Abs. 2 angeführten Dienstleis-
tung – je Stunde in der Woche – an Werktagen mit 0,5 und an Sonn- und
Feiertagen mit 0,75 Werteinheiten,

2. der Dienst innerhalb des neunstündigen Zeitraumes, der dem dienstplan-
mäßigen Wecken der vom Erzieher zu betreuenden Schüler im Schüler-
heim vorangeht (Nachtdienst) an Werktagen mit 2,25 und an Sonn- und
Feiertagen mit 3,375 Werteinheiten,

3. der Nachtdienst, der an einem Sonn- oder Feiertag beginnt und an einem
Werktag endet, mit 2,625, und der an einem Werktag beginnt und an
einem Sonn- oder Feiertag endet, mit drei Werteinheiten

der zwanzigstündigen Lehrverpflichtung.

(2) Wird ein Lehrer während der Unterrichtszeit der Schüler, während der er
nicht von vornherein mit der Betreuung und Beaufsichtigung von Schülern be-
auftragt ist, zur Dienstleistung eingeteilt, so ist diese Zeit je Stunde in der Woche
mit 0,25 Werteinheiten in die Lehrverpflichtung einzurechnen.

(3) Leistet der Lehrer im Rahmen einer bestehenden Diensteinteilung regel-
mäßig Erzieherdienst, wobei allfällige Sonn- und Feiertagsdienste bzw. an
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Sonn- und Feiertagen beginnende oder endende Dienste möglichst gleichmäßig
auf die Lehrer aufzuteilen sind, so kann die Anrechnung des im Rahmen der
laufenden Diensteinteilung zu leistenden Erzieherdienstes auf die für die Be-
messung des Monatsbezuges maßgebende Zahl von Werteinheiten mit einem
Durchschnittswert erfolgen, der unter Beachtung der Bestimmungen der Abs. 1
und 2 zu ermitteln ist.

5. Abschnitt

RECHTE

Bezüge

§ 61. Der Lehrer hat nach Maßgabe der §§ 114 bis 116a Anspruch auf Be-
züge oder Ruhebezüge.

Amtstitel

§ 62. (1) Der Lehrer ist zur Führung eines Amtstitels berechtigt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002)

(3) Der Lehrer des Ruhestandes ist berechtigt, den Amtstitel zu führen, zu
dessen Führung er im Zeitpunkt der Versetzung oder des Übertrittes in den Ru-
hestand berechtigt war. Er hat dabei dem Amtstitel den Zusatz „im Ruhestand“
(„i.R.“) hinzuzufügen.

(4) Den Lehrern kommen folgende Amtstitel zu:

Verwendungsgruppe
und Schulart

ab Gehalts-
stufe (§ 55
Abs. 1 des
Gehaltsge-

setzes 1956)

Planstelle Amtstitel

L 2a 2, L 2a 1
land- und forstwirt-
schaftliche Berufs-
schulen

–
10

Lehrer Berufsschullehrer
Berufsschuloberlehrer

Leiter Berufsschuldirektor

L 1
land- und forst-
wirtschaftliche
Fachschulen

– Lehrer Professor d. (unter Hinzu-
fügung der Bezeich-
nung der Schule)

– Leiter Direktor d. (unter Hinzu-
fügung der Bezeich-
nung der Schule)

L 2a 2, L 2a 1, L 2b 1
land- und forst-
wirtschaftliche
Fachschulen

–
10

Lehrer Fachschullehrer,
Fachschuloberlehrer

Leiter Fachschuldirektor
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Lehrerinnen führen diese Amtstitel in der weiblichen Form.

(5) Wird ein Lehrer in eine andere Verwendungsgruppe überstellt und steht
ihm in der bisherigen Verwendungsgruppe ein Amtstitel zu, auf den er in der
neuen Verwendungsgruppe erst später Anspruch hätte, so behält er den bishe-
rigen Amtstitel.

(6) Die Wirkung der mit der Erreichung einer höheren Gehaltsstufe verbun-
denen Änderung des Amtstitels tritt während eines Disziplinarverfahrens bis zu
dessen rechtskräftigem Abschluss nicht ein. Wird jedoch das Disziplinarverfah-
ren eingestellt oder der Lehrer freigesprochen, tritt diese Wirkung rückwirkend
ein. Im Falle eines Schuldspruches ohne Strafe kann mit Bescheid festgestellt
werden, dass diese Wirkung rückwirkend eintritt, wenn

1. die Schuld des Lehrers gering ist,
2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und
3. keine dienstlichen Interessen entegegenstehen.

Ferien und Urlaub

§ 63. (1) Die Lehrperson an ganzjährig geführten Schulen ist, soweit nicht
besondere Verpflichtungen (Vertretung des Schulleiters, Abhaltung von Prü-
fungen u. dgl.) entgegenstehen, während der Dauer der Schulferien (Haupt-,
Weihnachts-, Semester- und Osterferien) vom Dienst beurlaubt, soweit in den
folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt wird. Der Lehrperson an einer sai-
sonmäßig geführten Schule gebührt – soweit nicht § 22 Abs. 5 letzter Satz anzu-
wenden ist – ein Urlaub im Ausmaß von 26 Werktagen; dieses Ausmaß erhöht
sich um 2,5 Werktage für jeden im Unterricht verbrachten vollen Monat des
Schuljahres, das in dem Kalenderjahr endet, für das der Urlaubsanspruch gilt.
Ergeben sich bei der Regelung des Urlaubsausmaßes für ein Kalenderjahr zu-

L 2a 2, L 2a 1,
L 2b 1, L 3
Lehrer für einzelne
Gegenstände

–

10

Lehrer für
den be-
treffenden
Gegenstand

Lehrer mit einem das
Unterrichtsfach be-
zeichnenden Zusatz:
zB Religionslehrer,
Sprachlehrer, Lehrer für
Musikerziehung, Lehrer
für Werkerziehung,

Oberlehrer mit demselben
Zusatz: zB Religions-
oberlehrer, Sprach-
oberlehrer, Oberlehrer
für Musikerziehung,
Oberlehrer für Werk-
erziehung

Verwendungsgruppe
und Schulart

ab Gehalts-
stufe (§ 55
Abs. 1 des
Gehaltsge-

setzes 1956)

Planstelle Amtstitel
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letzt nicht volle Tage, so ist auf die nächsthöhere Zahl von vollen Urlaubstagen
aufzurunden. Die in die Weihnachts-, Semester- und Osterferien fallenden
Werktage sind nicht einzurechnen.

(2) Die Person in der Funktion Leitung ist verpflichtet, drei Werktage vor
Schulbeginn und drei Werktage nach Schulschluß am Dienstort anwesend zu
sein.

(3) Im Übrigen hat die Person in der Funktion Leitung durch eine entspre-
chende Urlaubseinteilung dafür Sorge zu tragen, dass unaufschiebbare Leitungs-
geschäfte während der Zeit seines Urlaubes wahrgenommen werden, wobei sie
auch die ihrer Schule zugewiesenen Lehrpersonen unter tunlichster Berücksichti-
gung berechtigter Wünsche im möglichst gleichen Maße heranziehen kann.

(4) Die Lehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen während der
Schulferien zur Dienstleistung zurückberufen werden. Sobald es der Dienst ge-
stattet ist die Rückberufung zu beenden

(5) Ist die Lehrperson unvorhergesehen gemäß Abs. 4 rückberufen worden,
sind ihm die hiedurch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu erset-
zen, soweit sie nicht gemäß § 15 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl.
Nr. 133, zu ersetzen sind. Die Ersatzpflicht umfasst auch die entstandenen un-
vermeidlichen Mehrauslagen für die mit ihm im gemeinsamen Haushalt leben-
den nahen Angehörigen im Sinne des § 66 Abs. 2, wenn ihnen eine Fortsetzung
des Urlaubes ohne der Lehrperson nicht zumutbar ist.

Sonderurlaub

§ 64. (1) Dem Lehrer kann auf sein Ansuchen aus wichtigen persönlichen
oder familiären Gründen, zur Fortbildung oder aus einem sonstigen besonderen
Anlaß ein Sonderurlaub gewährt werden.

(2) Für die Zeit des Sonderurlaubes behält der Lehrer den Anspruch auf die
vollen Bezüge.

(3) Der Sonderurlaub darf nur gewährt werden, wenn keine zwingenden
dienstlichen Erfordernisse entgegenstehen und darf die dem Anlaß angemes-
sene Dauer nicht übersteigen.

(4) Die Gesamtdauer der für ein Kalenderjahr gewährten Sonderurlaube darf
das Ausmaß der auf zwölf Wochen entfallenden regelmäßigen Dienstzeit des
Lehrers nicht übersteigen.

Karenzurlaub

§ 65. (1) Dem Lehrer kann auf Antrag ein Urlaub unter Entfall der Bezüge
(Karenzurlaub) gewährt werden, sofern nicht zwingende dienstliche Gründe ent-
gegenstehen.

(2) Ein Lehrer,
(Anm.: Z 1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)
2. der befristet zum Mitglied eines Organes einer zwischenstaatlichen Ein-

richtung über Vorschlag der oder im Einvernehmen mit der Republik Ös-
terreich bestellt wird oder
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3. der zum Bildungsdirektor gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die Ein-
richtung von Bildungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Ein-
richtungsgesetz – BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017, bestellt wird oder

4. der zum Rektor oder Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule gemäß
§ 1 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 Z 1 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I
Nr. 30/2006, bestellt wird,

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zu einem Organ einer zwischenstaatlichen
Einrichtung oder der Bestellung zum Bildungsdirektor oder der Ausübung der
Funktion als Rektor oder als Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule gegen
Entfall der Bezüge beurlaubt.

(3) Ein Karenzurlaub endet
1. spätestens mit Ablauf des Kalendermonates, in dem er gemeinsam mit

früheren Karenzurlauben oder Freistellungen nach § 160 Abs. 2 BDG
1979 eine Gesamtdauer von zehn Jahren erreicht, oder

2. spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem der Lehrer sein 64. Lebensjahr
vollendet.

(3) Ein Karenzurlaub endet spätestens mit Ablauf des Kalendermonates, in
dem er gemeinsam mit früheren Karenzurlauben oder Freistellungen nach § 160
Abs. 2 BDG 1979 eine Gesamtdauer von zehn Jahren erreicht.

(4) Abs. 3 gilt nicht für Karenzurlaube,
1. die zur Betreuung

a) eines eigenen Kindes,
b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder
c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Lehrers angehört und für

dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) sein Ehegatte aufkommen,
längstens bis zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes ge-
währt worden sind,

2. auf die ein Rechtsanspruch besteht oder
3. die kraft Gesetzes eintreten.
(Anm.: Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. August 2007 außer Kraft)

Berücksichtigung des Karenzurlaubes für zeitabhängige Rechte

§ 65a. (1) Die Zeit eines Karenzurlaubs ist, soweit bundesgesetzlich nicht
anderes bestimmt wird, für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses
abhängen, nicht zu berücksichtigen.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Zeit eines Karenzurlaubs in den nachste-
hend angeführten Fällen bis zum jeweils angeführten zeitlichen Höchstausmaß
für die Vorrückung zu berücksichtigen:

1. wenn der Karenzurlaub kraft Gesetzes eintritt: für die Dauer des Anlasses
des Karenzurlaubs;

2. wenn der Karenzurlaub
a) zur Ausbildung der Lehrperson für ihre dienstliche Verwendung oder
b) zur Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer Einrichtung der

Europäischen Union oder zu einer sonstigen zwischenstaatlichen Ein-
richtung, der Österreich angehört, oder
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c) zur Begründung eines Dienstverhältnisses gemäß §§ 3 oder 4 des Ent-
wicklungshelfergesetzes, BGBl. Nr. 574/1983, oder

d) zur Teilnahme an Partnerschaftsprojekten im Rahmen von Außenhilfs-
programmen der Europäischen Union (insbesondere so genannten
Twinning-Projekten)

e) zur Begründung eines Dienstverhältnisses zu einer anderen inländi-
schen Gebietskörperschaft, zu einem inländischen Gemeindeverband
oder zu einer vergleichbaren Einrichtung eines Staates, der oder des-
sen Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder der Europäischen Union ist,

gewährt worden ist: für alle von Z 2 erfassten Karenzurlaube insgesamt
fünf Jahre, davon für allfällige von lit. a erfasste Karenzurlaube insgesamt
höchstens drei Jahre.

(3) Die Zeit eines Karenzurlaubs gemäß Abs. 2 ist bis zum dort angeführten
Höchstausmaß auf Antrag für die ruhegenussfähige Landesdienstzeit zu be-
rücksichtigen.

(4) Zeiten eines früheren Karenzurlaubs, die für Rechte, die von der Dauer
des Dienstverhältnisses abhängen, berücksichtigt worden sind, sind auf die
Höchstdauer nach Abs. 2 Z 2 anzurechnen. Dies gilt nicht für berücksichtigte
Zeiten eines Karenzurlaubs, der kraft Gesetzes eingetreten ist oder auf dessen
Gewährung ein Rechtsanspruch bestanden hat.

Auswirkungen des Karenzurlaubes und der Karenz auf den Arbeitsplatz

§ 65b. (1) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten übersteigen-
den Karenzurlaubes ist, wenn bundesgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die
Abberufung des Lehrers von seinem Arbeitsplatz verbunden. In den letzten
zwölf Monaten vor Antritt des Karenzurlaubes zurückgelegte Karenzurlaubs-
zeiten sind für die Berechnung der Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen.

(2) Hat der Lehrer eine Karenz nach dem MSchG oder dem VKG in Anspruch
genommen, so darf der von ihm vor Antritt der Karenz innegehabte Arbeitsplatz
nicht auf Dauer nachbesetzt werden. Er hat nach Wiederantritt des Dienstes ein
Rückkehrrecht an seine bisherige Schule.

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes
oder eines pflegebedürftigen Angehörigen

§ 65c. (1) Einer Lehrerin oder einem Lehrer ist auf ihr oder sein Ansuchen
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder
er sich der Pflege

1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für
das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlasten-
ausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, und ihre oder
seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2),
längstens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes,
oder
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2. einer in § 66d Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld zu-
mindest der Stufe 3 nach § 5 BPGG unter gänzlicher Beanspruchung ihrer
oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet oder

3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 66d Abs. 1 genann-
ten Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach § 5 BPGG
widmet.

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft
aufhält.

(1a) Ein Karenzurlaub gemäß Abs. 1 Z 3 hat mindestens einen Monat und
höchstens drei Monate zu dauern und ist für jede zu betreuende Angehörige
oder jeden zu betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig.
Bei einer Erhöhung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9
Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung einer Pflegeka-
renz auf Antrag zulässig.

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z 1
liegt vor, solange das behinderte Kind

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des Schul-
pflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) noch nicht erreicht hat und ständiger
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,

2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit
(§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen
Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf,

3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des
40. Lebensjahres dauernd bettlägrig ist oder ständiger persönlicher Hilfe
und Pflege bedarf.

(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs gemäß Abs. 1 Z 1
oder 2 mehr als drei Monate, ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs
spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen.

(4) Der Lehrer hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die Karenzie-
rung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden.

(5) Die Zeit eines Karenzurlaubes nach Abs. 1 gilt als ruhegenußfähige Lan-
desdienstzeit, ist aber für sonstige Rechte, die von der Dauer des Dienstverhält-
nisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, soweit in den Besoldungsvorschrif-
ten nicht anderes bestimmt ist.

(6) Die Berücksichtigung als ruhegenußfähige Landesdienstzeit endet mit
dem Ende des Kalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen gemäß
Abs. 1 und 2 weggefallen ist.

(7) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Lehrers die vorzeitige Beendi-
gung des Karenzurlaubes verfügen, wenn

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen ist,
2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer des Karenzurlaubes

für den Lehrer eine Härte bedeuten würde und
3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.
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Sabbatical

§ 65d. (1) Der Lehrer kann auf Antrag ein Schuljahr gegen anteilige Bezugs-
kürzung innerhalb einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Schuljahren vom
Dienst freigestellt werden, wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. ein Dienstverhältnis als Lehrer bereits zumindest seit fünf Jahren besteht.

Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.
(2) Der Antrag hat den Beginn und die Dauer der Rahmenzeit zu enthalten.

Beginn und Ende der Freistellung sind schriftlich zwischen Antragsteller und
Dienstbehörde zu vereinbaren. Diese darf eine derartige Vereinbarung nicht ein-
gehen, wenn eine für die Dauer der Freistellung erforderliche Vertretung voraus-
sichtlich weder durch einen geeigneten vorhandenen Lehrer oder Vertragslehrer
noch durch einen ausschließlich zum Zweck dieser Vertretung in ein befriste-
tes vertragliches Dienstverhältnis aufzunehmenden geeigneten Vertragslehrer
wahrgenommen werden können wird. Kommt eine Vereinbarung aus diesem
Grund nicht zustande, ist der Antrag abzuweisen.

(3) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit
erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder fünfjähri-
gen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen Dienstleistungszeit
angetreten werden. Die Freistellung ist ungeteilt zu verbrauchen. Der Lehrer darf
während der Freistellung nicht zur Dienstleistung herangezogen werden.

(4) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der Lehrer
entsprechend der Lehrverpflichtung, die für ihn ohne Sabbatical gelten würde,
Dienst zu leisten.

(5) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Lehrers das Sabbatical widerrufen
oder beenden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(6) Das Sabbatical endet bei:
1. Karenzurlaub oder Karenz (mit Ausnahme des Frühkarenzurlaubs gemäß

§ 65e),
2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung,
3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst,
4. Suspendierung,
5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder
6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG,

sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats überschreitet.
(7) § 213b dritter und vierter Satz BDG 1979 ist sinngemäß anzuwenden.

Frühkarenzurlaub

§ 65e. (1) Einer Lehrperson ist auf ihr Ansuchen für den Zeitraum von der
Geburt eines Kindes oder, im Fall von Mehrlingsgeburten, mehrerer Kinder bis
längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter gemäß § 5 Abs. 1
und 2 MSchG, gleichartiger österreichischer Rechtsvorschriften oder gleicharti-
ger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Frühkarenzurlaub)
im Ausmaß von bis zu 31 Tagen zu gewähren, wenn sie mit der Mutter in einer
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Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft und der Mutter und
dem Kind (den Kindern) im gemeinsamen Haushalt lebt. Wenn keine der ge-
nannten Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden sind, gelten die im § 5
Abs. 1 und 2 MSchG festgelegten Fristen sinngemäß.

(2) Einer männlichen Lehrperson, die mit ihrem Partner in einer Ehe, einge-
tragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft lebt, ist auf ihr Ansuchen für
den Zeitraum von der Geburt ihres Kindes (ihrer Kinder) oder des Kindes (der
Kinder) des Partners bis zur Vollendung des dritten Lebensmonats des Kindes
(der Kinder) ein Frühkarenzurlaub im Ausmaß von bis zu 31 Tagen zu gewäh-
ren, wenn sie mit dem Partner und dem Kind (den Kindern) im gemeinsamen
Haushalt lebt.

(3) Einer Lehrperson, die ein Kind, welches das zweite Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, adoptiert oder in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt anzuneh-
men, dieses in unentgeltliche Pflege genommen hat und mit dem Kind im ge-
meinsamen Haushalt lebt, ist auf ihr Ansuchen ein Frühkarenzurlaub im Ausmaß
von bis zu 31 Tagen zu gewähren. Der Frühkarenzurlaub beginnt mit dem Tag
der Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege.

(4) Die Lehrperson hat Beginn und Dauer des Frühkarenzurlaubs spätestens
eine Woche vor dem beabsichtigten Antritt bzw. spätestens am Tag der An-
nahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege zu melden
und die anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden Umstände
unverzüglich darzulegen.

(5) Der Frühkarenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt
mit dem Kind und der Mutter bzw. Partner, im Fall des Abs. 3 der gemeinsame
Haushalt mit dem Kind, aufgehoben wird.

(6) Die Zeit des Frühkarenzurlaubs ist in dienst-, besoldungs- und pensions-
rechtlicher Hinsicht wie eine Karenz nach dem VKG zu behandeln.

(7) Die Inanspruchnahme eines Frühkarenzurlaubs durch eine Person für
dasselbe Kind (dieselben Kinder) ist nur einmal zulässig.

Pflegefreistellung

§ 66. (1) Der Lehrer hat – unbeschadet des § 64 – Anspruch auf Pflegefrei-
stellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der Dienst-
leistung verhindert ist:

1. wegen der notwendigen Pflege einer oder eines erkrankten oder verun-
glückten nahen Angehörigen oder einer im gemeinsamen Haushalt leben-
den erkrankten oder verunglückten Person oder

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder Pflegekindes,
Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der Lehrer in Lebensge-
meinschaft lebt, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den
Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege ausfällt oder

3. wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes,
Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der er in Lebensgemeinschaft
lebt, bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, so-
fern das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
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(2) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit
dem Lehrer in gerader Linie verwandt sind, ferner Geschwister, Stief-, Wahl- und
Pflegekinder sowie die Person, mit der der Lehrer in Lebensgemeinschaft lebt.

(3) 1. Die Pflegefreistellung ist in vollen Unterrichtsstunden zu verbrauchen.
2. Die Pflegefreistellung darf je Schuljahr 20 Wochenstunden nicht über-

steigen.
3. Diese Zahl vermindert sich entsprechend, wenn die Wochendienstzeit des

Lehrers herabgesetzt oder ermäßigt ist. Die Zahl erhöht sich entspre-
chend, wenn das Ausmaß der Lehrverpflichtung aus den im § 61 Abs. 1
des Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Gründen überschritten wird.

4. Entfallen durch die Pflegefreistellung Zeiten einer Verwaltungstätigkeit, die
in die Lehrverpflichtung einzurechnen sind, so ist jede Stunde als halbe
Wochenstunde auf die Höchstdauer nach den Z 2 und 3 anzurechnen.

5. Ändert sich das Ausmaß der dienstplanmäßigen Wochendienstzeit des
Lehrers während des Schuljahres, so ist die in diesem Schuljahr bereits
verbrauchte Zeit der Pflegefreistellung in dem Ausmaß umzurechnen, das
der Änderung des Ausmaßes der dienstplanmäßigen Wochendienstzeit
entspricht. Bruchteile von Stunden sind hiebei auf volle Stunden aufzu-
runden.

(4) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 64 – Anspruch auf Pflege-
freistellung bis zum Höchstausmaß von weiteren 20 Wochenstunden, wenn der
Lehrer

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 1 verbraucht hat und
2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt leben-

den erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder Stiefkindes oder
Kindes der Person, mit der der Lehrer in Lebensgemeinschaft lebt), das
das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat oder für das erhöhte
Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichs-
gesetzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967, gewährt wird, an der Dienstleistung
neuerlich oder weiterhin verhindert ist.

(5) Im Fall der notwendigen Pflege ihres oder seines erkrankten Kindes (Wahl-
oder Pflegekindes) hat auch jene Lehrerin oder jener Lehrer Anspruch auf Pflege-
freistellung nach Abs. 4, die oder der nicht mit ihrem oder seinem erkrankten Kind
(Wahl- oder Pflegekind) im gemeinsamen Haushalt lebt.

Dienstfreistellung für Gemeindemandatare

§ 66a. (1) Dem Lehrer, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Bezirksvorsteher-Stellvertreter oder
4. Mitglied eines Gemeindevorstandes oder eines Stadtsenates oder eines

Gemeinderates oder einer Bezirksvertretung
ist, ist auf sein Ansuchen die zur Ausübung des Mandates erforderliche Dienst-
freistellung zu gewähren, wenn dem Dienstgeber von der Gebietskörperschaft,
für die der Lehrer tätig wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird, oder der Lehrer
diese Dienstfreistellung unter anteiliger Kürzung der Bezüge beantragt hat.
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(2) Die Dienstfreistellung ist nur dann zu gewähren, wenn
1. mit Stundenplanerleichterungen (zB Stundentausch) oder
2. durch Gewährung der erforderlichen freien Zeit bis zum Höchstausmaß

von 36 Unterrichtsstunden je Schuljahr, bei Bürgermeistern bis zum
Höchstausmaß von 72 Unterrichtsstunden je Schuljahr

nicht das Auslangen gefunden werden kann. Eine Maßnahme nach Z 2 ist nur
zulässig, wenn Maßnahmen nach Z 1 nicht möglich sind oder nicht ausreichen.

(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn
1. die Lehrverpflichtung des Lehrers nach den §§ 45, 46 oder 46a herabge-

setzt ist oder
2. der Lehrer

a) eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in
Anspruch nimmt oder

b) die Funktion eines Schulleiters oder eine Schulaufsichtsfunktion ausübt
oder Klassenlehrer ist.

(4) Die Dienstfreistellung kann bis zum Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je
Semester und nur in vollen Unterrichtsstunden gewährt werden.

(5) Dienstfreistellung, Dienstplanerleichterungen und Gewährung der erfor-
derlichen freien Zeit dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des
Schulbetriebes führen und sind unter Berücksichtigung der dienstlichen Inter-
essen und unter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates erforder-
lichen Zeiträume möglichst gleichmäßig und bleibend im vorhinein datums- und
uhrzeitmäßig festzulegen. Diese Festlegung ist nicht erforderlich, wenn die Zeit
der Dienstfreistellung auf Grund der Lehrfächerverteilung im Stundenplan be-
reits berücksichtigt ist.

(5a) Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Semesters vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern acht Unterrichts-
stunden nicht überschreiten. Die Dienstfreistellung soll im Monatsdurchschnitt
innerhalb eines Semesters 20 Stunden nicht überschreiten. In einer Kalender-
woche darf höchstens die Hälfte der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienst-
freistellung in Anspruch genommen werden.

(6) Der Ersatz für die Dienstfreistellung hat zu umfassen:
1. den der Zeit der Dienstfreistellung entsprechenden Aktivitätsaufwand für

den Lehrer und
2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der der Zeit der Dienstfreistellung

entsprechenden Bezüge, von denen der Lehrer einen Pensionsbeitrag ge-
mäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 oder gemäß § 60 des Pensionsge-
setzes 1965, BGBl. Nr. 340, zu leisten hat.

Außerdienststellung für bestimmte Gemeindemandatare

§ 66b. Der Lehrer, der
1. Bürgermeister oder
2. Bezirksvorsteher oder
3. Mitglied eines Stadtsenates oder eines Gemeindevorstandes (Stadtrates)
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ist, ist für die Dauer dieser Funktion unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu
stellen, wenn er dies beantragt; in diesem Fall ist § 66a nicht anzuwenden. Die
Zeit dieser Außerdienststellung gilt als ruhegenußfähige Dienstzeit. Im übrigen
ist auf diese Zeit § 65a Abs. 1 anzuwenden.

Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung

§ 66c. (1) Dem Lehrer kann auf Antrag eine im öffentlichen Interesse lie-
gende volle Dienstfreistellung unter Fortzahlung der laufenden Bezüge gewährt
werden, wenn

1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und
2. dem Dienstgeber von der Einrichtung, für die der Lehrer tätig werden soll,

Ersatz nach Abs. 4 geleistet wird.
Eine teilweise Dienstfreistellung ist unzulässig.

(2) Für die Dauer der Ausübung einer Funktion in einer auf freiwilliger Mit-
gliedschaft beruhenden kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung öffentlich
Bediensteter ist auf Antrag eine Dienstfreistellung unter Fortzahlung der vollen
Bezüge zu gewähren, wenn dem Dienstgeber Ersatz nach Abs. 4 geleistet wird.

(3) Eine teilweise Dienstfreistellung aus dem im Abs. 2 angeführten Anlass
ist auf Antrag gegen anteiligen Ersatz zu gewähren, wenn der Verwendung im
beantragten Ausmaß keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen. Auf
die teilweise Freistellung sind die §§ 47 und 48 Abs. 2, 3 und 5 anzuwenden. Die
gleichzeitige oder aufeinander folgende Gewährung einer Freistellung und von
Sonderurlaub aus diesem Anlass ist unzulässig.

(4) Der Ersatz hat zu umfassen:
1. den dem Ausmaß der Dienstfreistellung entsprechenden laufenden Aktivi-

tätsaufwand samt Nebenkosten für den Lehrer sowie
2. einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes (Deckungsbeitrag) im

Ausmaß von 31,8% des Aufwandes an Aktivbezügen, wobei die vom Leh-
rer einbehaltenen Pensionsbeiträge anzurechnen sind.

Als Aktivbezüge gelten alle Geldleistungen, von denen ein Pensionsbeitrag zu
entrichten ist. Im Falle einer künftigen Änderung der Höhe des Pensionsbeitra-
ges gemäß § 22 GehG ändert sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages im
gleichen Ausmaß.

Familienhospizfreistellung

§ 66d. (1) Dem Lehrer ist auf sein Ansuchen die zum Zwecke der Sterbebe-
gleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 66 Abs. 2 für einen bestimm-
ten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum erforderliche

1. Dienstplanerleichterung (zB Stundentausch),
2. Herabsetzung der Lehrverpflichtung in dem von ihm beantragten prozen-

tuellen Ausmaß unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge oder
3. gänzliche Dienstfreistellung gegen Entfall der Bezüge

zu gewähren. Eine solche Maßnahme ist auch für die Sterbebegleitung von
Schwiegereltern, Schwiegerkindern und Wahl- und Pflegeeltern sowie von Kin-
dern der Person, mit der der Lehrer in Lebensgemeinschaft lebt zu gewähren.
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Dienstplanerleichterungen dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung
des Schulbetriebes führen. Auf die Herabsetzung der Lehrverpflichtung sind die
§§ 47 und 48 Abs. 2, 3 und 5 anzuwenden. Dem Lehrer ist auf sein Ansuchen
eine Verlängerung der Maßnahme zu gewähren, wobei die Gesamtdauer der
Maßnahmen pro Anlassfall sechs Monate nicht überschreiten darf.

(2) Der Lehrer hat sowohl den Grund für die Maßnahme und deren Verlänge-
rung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen. Auf Verlangen
der Dienstbehörde ist eine schriftliche Bescheinigung über das Angehörigenver-
hältnis vorzulegen.

(3) Die Dienstbehörde hat über die vom Lehrer beantragte Maßnahme inner-
halb von fünf Arbeitstagen, über die Verlängerung innerhalb von zehn Arbeits-
tagen ab Einlangen des Ansuchens zu entscheiden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auch bei der Betreuung von im gemeinsamen Haus-
halt lebenden schwersterkrankten Kindern (einschließlich Wahl-, Pflege- oder
Stiefkindern oder leiblichen Kindern der Person, mit der der Lehrer in Lebens-
gemeinschaft lebt) des Lehrers anzuwenden. Abweichend von Abs. 1 kann die
Maßnahme zunächst für einen bestimmten, fünf Monate nicht übersteigenden
Zeitraum gewährt werden; bei einer Verlängerung darf die Gesamtdauer der
Maßnahme neun Monate nicht überschreiten. Wurde die Maßnahme bereits voll
ausgeschöpft, kann diese höchstens zweimal in der Dauer von jeweils höchstens
neun Monaten verlangt werden, wenn die Maßnahme anlässlich einer weiteren
medizinisch notwendigen Therapie für das schwersterkrankte Kind erfolgen soll.

(5) Die Lehrperson hat den Wegfall des Grundes für eine Maßnahme nach
Abs. 1 oder 4 innerhalb von zwei Wochen zu melden. Auf Antrag der Lehrperson
kann die Dienstbehörde die vorzeitige Beendigung der Dienstplanerleichterung
oder der gänzlichen Dienstfreistellung verfügen, wenn keine dienstlichen Inter-
essen entgegenstehen.

Dienstbefreiung für Kuraufenthalt

§ 67. (1) Dem Lehrer ist auf Antrag für die Dauer eines Kuraufenthaltes
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn

1. ein Sozialversicherungsträger, eine dienstrechtliche Kranken- oder Unfall-
fürsorgeeinrichtung oder ein Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen die Kosten der Kur trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet und

2. die Kur in der Benützung einer Mineralquelle oder eines Moorbades oder
im Aufenthalt in einem vorgeschriebenen Klima oder in der therapeuti-
schen Anwendung von kaltem Wasser (sogenannten „Kneipp-Kuren“) be-
steht und ärztlich überwacht wird.

(2) Bei der zeitlichen Einteilung der Dienstbefreiung ist auf zwingende dienst-
liche Gründe Rücksicht zu nehmen.

(3) Dem Lehrer ist auf Antrag auch für die Dauer der Unterbringung in einem
Genesungsheim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn er zur völligen Herstellung
der Gesundheit von einem Sozialversicherungsträger, einer dienstrechtlichen
Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtung oder einem Bundesamt für Soziales
und Behindertenwesen nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer
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schweren Erkrankung in ein Genesungsheim eingewiesen wird und die Kosten
des Aufenthaltes im Genesungsheim vom Bundesamt für Soziales und Behin-
dertenwesen oder von der dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeein-
richtung oder vom Sozialversicherungsträger getragen werden.

(4) Bei einem Lehrer, der im Ausland verwendet wird und dessen Besol-
dungskosten vom Bund (Artikel IV Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 316/1975) getragen werden, gelten die Voraussetzungen der Abs. 1
und 3 auch dann als erfüllt, wenn nach dem Gutachten eines Sozialversiche-
rungsträgers oder einer dienstrechtlichen Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrich-
tung die ärztlichen Voraussetzungen für die Gewährung eines Kuraufenthaltes
oder für die Einweisung in ein Genesungsheim vorliegen.

(5) Eine Dienstbefreiung nach Abs. 1 und 3 gilt als eine durch Krankheit ver-
ursachte Abwesenheit vom Dienst.

Sachleistungen

§ 68. (Grundsatzbestimmung) Ob und inwieweit den Lehrern Naturalwoh-
nungen zur Verfügung zu stellen sind, bestimmt die Landesgesetzgebung. Dies-
bezügliche landesgesetzliche Regelungen haben auch Bestimmungen über den
Entzug von Naturalwohnungen zu enthalten. Durch die Zuweisung einer Natu-
ralwohnung wird kein Bestandsverhältnis begründet.

Sonstige Rechte

§ 68a. (1) Die Lehrperson, die oder der eine zulässige Nebenbeschäftigung
gemäß § 40 ausübt, eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung zur Betreuung ei-
nes Kindes nach § 46, eine Pflegeteilzeit nach § 46a, einen Frühkarenzurlaubes
nach § 65e oder eine Pflegefreistellung nach § 66 anregt bzw. beantragt oder in
Anspruch nimmt, darf deswegen durch die Vertreterin oder den Vertreter des
Dienstgebers nicht benachteiligt werden.

(2) Die Lehrperson, die oder der eines der in Abs. 1 aufgezählten Rechte gel-
tend macht, darf als Reaktion darauf nicht benachteiligt werden. Dasselbe gilt für
das Recht auf Zurverfügungstellung von Informationen zum Dienstverhältnis ge-
mäß § 5a.

6. Abschnitt

LEISTUNGSFESTSTELLUNG

Bericht des Leiters

§ 69. Der Leiter hat im Dienstwege der zur Leistungsfeststellung berufenen
Behörde über die dienstlichen Leistungen des Lehrers zu berichten.

Beurteilungsmerkmale

§ 70. (1) Für die Leistungsfeststellung sind der Umfang und die Wertigkeit
der Leistungen des Lehrers maßgebend.
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(2) Für die Beurteilung der Leistungen der Lehrer werden folgende Merkmale
für die Erstellung der Berichte zum Zwecke der Leistungsfeststellung festgelegt:

1. Vermittlung des im Lehrplan vorgeschriebenen Lehrstoffes gemäß dem
Stand der Wissenschaft sowie unter Beachtung der dem Unterrichts-
gegenstand entsprechenden didaktischen und methodischen Grundsätze,

2. erzieherisches Wirken,
3. die für die Unterrichts- und Erziehertätigkeit erforderliche Zusammenarbeit

mit den anderen Lehrern sowie mit den Erziehungsberechtigten, bei den
Berufsschulen überdies mit den Lehrberechtigten,

4. Erfüllung übertragener Funktionen (wie Klassenvorstand, Kustos) im
Sinne entsprechender landesgesetzlicher Bestimmungen sowie der admi-
nistrativen Aufgaben.

(3) Für die Beurteilung der Leistungen der Religionslehrer sind bezüglich des
Abs. 2 Z 1 die von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemein-
schaften Beauftragten, bezüglich des Abs. 2 Z 2 bis 4 die Leiter für die Erstellung
des Berichtes im Sinne des § 69 zuständig.

(4) Für die Beurteilung der Leistungen der Erzieher werden folgende Merk-
male für die Erstellung der Berichte zum Zwecke der Leistungsfeststellung fest-
gelegt:

1. Erzieherisches Wirken,
2. Kenntnis der Schüler und ihrer Individuallage,
3. die für die Erziehertätigkeit erforderliche Zusammenarbeit mit den anderen

Erziehern, mit den Lehrern der Schüler sowie mit den Erziehungsberech-
tigten,

4. Erfüllung übertragener Erziehungsaufgaben sowie der administrativen
Aufgaben.

(5) Bei der Beurteilung der Leistungen der Leiter ist insbesondere auf die Er-
füllung der ihnen nach entsprechenden landesgesetzlichen Bestimmungen ob-
liegenden Aufgaben Bedacht zu nehmen. Soweit der Leiter Unterricht erteilt, ist
auch Abs. 2 zu berücksichtigen.

Bericht aus besonderem Anlaß

§ 71. (1) Der Leiter hat über den Lehrer zu berichten, wenn er der Meinung
ist, daß der Lehrer im Beurteilungszeitraum den zu erwartenden Arbeitserfolg

1. durch besondere Leistungen erheblich überschritten oder
2. trotz zweimaliger nachweislicher Ermahnung, wobei die zweite Ermah-

nung frühestens drei Monate und spätestens fünf Monate nach der ersten
zu erfolgen hat, nicht aufgewiesen hat.

Ferner hat der Leiter über den Lehrer zu berichten, wenn dies die Dienst- oder
Schulbehörde verlangt; ein solches Verlangen darf nur erfolgen, wenn die Leis-
tungsfeststellung für eine dienstrechtliche Maßnahme von Bedeutung ist.

(2) Ist für den Lehrer auf Grund des § 74 Abs. 3 („negative“ Leistung) eine
neuerliche Leistungsfeststellung durchzuführen, so hat der Vorgesetzte den Be-
richt innerhalb eines Monats nach Ablauf des an den Beurteilungszeitraum nach
§ 71a Abs. 2 anschließenden Zeitraumes zu erstatten.
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(3) Über einen Lehrer darf im Sinne des Abs. 1 nur dann berichtet werden, wenn
er im Schuljahr vor der Erstattung des Berichtes mindestens während 13 Wo-
chen Dienst versehen hat. Ein Bericht ist nicht zu erstatten, wenn der Lehrer den
zu erwartenden Arbeitserfolg ohne sein Verschulden vorübergehend nicht aufweist.

(4) Solange keine anderslautende Leistungsfeststellung getroffen worden ist,
ist davon auszugehen, daß der Beamte den zu erwartenden Arbeitserfolg aufge-
wiesen hat.

Beurteilungszeitraum

§ 71a. (1) Für eine Leistungsfeststellung nach § 74 Abs. 1 Z 1 („überdurch-
schnittliche“ Leistung) ist der Beurteilungszeitraum das vorangegangene Schul-
jahr.

(2) Für eine Leistungsfeststellung nach § 74 Abs. 1 Z 2 („negative“ Leistung)
gilt als Beurteilungszeitraum der Zeitraum vom Tag der ersten nachweislichen
Ermahnung bis zu dem Tag, der drei Monate nach der zweiten nachweislichen
Ermahnung liegt.

Befassung des Lehrers

§ 72. (1) Die Absicht, einen Bericht zu erstatten, hat der Leiter dem Lehrer
mitzuteilen und mit diesem die Gründe seines Vorhabens zu besprechen. Erstat-
tet der Leiter den Bericht, so hat er vor Weiterleitung dem Lehrer Gelegenheit zu
geben, binnen zwei Wochen zum Bericht Stellung zu nehmen.

(2) Der Bericht ist unter Anschluß der Stellungnahme des Lehrers im Dienst-
weg der zur Leistungsfeststellung berufenen Behörde zu übermitteln. Die im
Dienstweg befaßten Vorgesetzten haben sich im Falle einer abweichenden Mei-
nung zum Bericht zu äußern. Dem Lehrer ist von der Behörde Gelegenheit zu
geben, zu den Äußerungen binnen zwei Wochen Stellung zu nehmen.

Antrag des Lehrers auf Leistungsfeststellung

§ 73. (1) Der Lehrer, der der Meinung ist, daß er im laufenden Schuljahr den
von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg durch besondere Leistungen erheblich
überschritten hat, kann eine Leistungsfeststellung im Sinne des § 74 Abs. 1 ab
Beginn der zweiten Hälfte des Unterrichtsjahres bis spätestens an dem diesem
folgenden 31. Oktober beantragen.

(2) Der Leiter hat zu dem Antrag unverzüglich Stellung zu nehmen und dem
Lehrer Gelegenheit zu geben, sich binnen zwei Wochen hiezu zu äußern.

(3) Der Antrag ist unter Anschluß der Stellungnahme unverzüglich im Dienst-
wege der zur Leistungsfeststellung berufenen Behörde zu übermitteln. § 72
Abs. 2 zweiter und dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden.

Leistungsfeststellung durch die Behörde

§ 74. (1) Die zur Leistungsfeststellung berufene Behörde hat auf Grund des
Berichtes des Leiters oder des Antrags des Lehrers und der allfälligen Bemer-
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kungen und Stellungnahmen sowie sonstiger Erhebungen mit Bescheid festzu-
stellen, ob der Lehrer den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg

1. durch besondere Leistungen erheblich überschritten oder
2. trotz zweimaliger nachweislicher Ermahnung, wobei die zweite Ermah-

nung frühestens drei Monate und spätestens fünf Monate nach der ersten
zu erfolgen hat, nicht aufgewiesen hat.

Im Falle des § 71 Abs. 1 zweiter Satz (Bericht auf Verlangen der Dienst- oder
Schulbehörde) kann die Feststellung auch lauten, daß der Lehrer den von ihm
zu erwartenden Arbeitserfolg aufgewiesen hat.

(2) Eine Leistungsfeststellung gemäß Abs. 1 Z 1 („überdurchschnittliche“
Leistung) ist bis zu einer neuerlichen Leistungsfeststellung wirksam. Wurde über
einen Lehrer eine Leistungsfeststellung gemäß Abs. 1 Z 1 („überdurchschnittli-
che“ Leistung) getroffen und ist der Leiter der Meinung, diese Leistungsfeststel-
lung treffe nicht mehr zu, so ist über den Lehrer neuerlich Bericht zu erstatten.
Trifft die Meinung des Leiters zu, so ist eine dementsprechende Leistungsfest-
stellung zu treffen.

(3) Gilt für den Lehrer eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 2 („negative“
Leistung), so ist für den an den Beurteilungszeitraum nach § 71a Abs. 2 an-
schließenden Zeitraum von sechs Monaten eine neuerliche Leistungsfeststel-
lung durchzuführen.

(4) Wurde über den Lehrer eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 2
(„negative“ Leistung) getroffen und wird aus diesem Grund seine Versetzung
oder eine Verwendungsänderung verfügt, so gilt für ihn ab dieser Versetzung
oder Verwendungsänderung die Leistungsfeststellung, daß der Lehrer den von
ihm zu erwartenden Arbeitserfolg aufgewiesen hat.

(5) Die zur Leistungsfeststellung berufene Behörde hat den Bescheid im
Sinne des Abs. 1 binnen sechs Wochen zu erlassen. Der Lauf der Frist beginnt
mit dem Tag des Einlangens des Berichtes bzw. des Antrages des Lehrers auf
Leistungsfeststellung.

(6) Stellt die zur Leistungsfeststellung berufene Behörde das Verfahren ein,
ohne eine Leistungsfeststellung getroffen zu haben, so ist der Lehrer von der
Einstellung nachweislich zu verständigen. Er kann binnen zwei Wochen eine
Leistungsfeststellung beantragen.

Beschwerde

§ 75. Gegen den Bescheid der zur Leistungsfeststellung berufenen Behörde
steht der Lehrperson die Beschwerde zu.

Kommissionen zur Leistungsfeststellung

§ 76. Sofern die Landesgesetzgebung zur Durchführung der Leistungsfest-
stellung Kommissionen vorsieht, sind deren Mitglieder in Ausübung dieses Am-
tes selbständig und unabhängig.
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7. Abschnitt

DISZIPLINARRECHT

Allgemeine Bestimmungen

Dienstpflichtverletzungen

§ 77. Lehrer, die schuldhaft ihre Dienstpflichten verletzen, sind nach den Be-
stimmungen dieses Abschnittes zur Verantwortung zu ziehen.

Disziplinarstrafen

§ 78. (1) Disziplinarstrafen sind
1. der Verweis,
2. die Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges,
3. die Geldstrafe in der Höhe von einem Monatsbezug bis zu fünf Monats-

bezügen,
4. die Entlassung.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 ist von dem Monatsbezug auszuge-
hen, der dem Lehrer auf Grund seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeit-
punkt der Fällung des erstinstanzlichen Disziplinarerkenntnisses bzw. im Zeit-
punkt der Verhängung der Disziplinarverfügung gebührt. Allfällige Kürzungen
des Monatsbezuges sind bei der Strafbemessung nicht zu berücksichtigen.

Strafbemessung

§ 79. (1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere der Dienstpflicht-
verletzung. Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte
Strafe erforderlich ist, um den Lehrer von der Begehung weiterer Dienstpflicht-
verletzungen abzuhalten oder der Begehung von Dienstpflichtverletzungen
durch andere Lehrer entgegenzuwirken. Die nach dem Strafgesetzbuch für die
Strafbemessung maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu berücksichti-
gen; weiters ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Lehrers Bedacht zu nehmen.

(2) Hat der Lehrer durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten
mehrere Dienstpflichtverletzungen begangen und wird über diese Dienstpflicht-
verletzungen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach
der schwersten Dienstpflichtverletzung zu bemessen ist, wobei die weiteren
Dienstpflichtverletzungen als Erschwerungsgrund zu werten sind.

Verjährung

§ 80. (1) Ein Lehrer darf wegen einer Dienstpflichtverletzung nicht mehr be-
straft werden, wenn gegen ihn nicht

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem die
Dienstpflichtverletzung der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens
berufenen Behörde zur Kenntnis gelangt ist, oder
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2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt der Beendigung
der Dienstpflichtverletzung,

eine Disziplinarverfügung (§ 108) erlassen oder ein Disziplinarverfahren einge-
leitet (§ 100) wurde. Sind von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde vor
Einleitung des Disziplinarverfahrens im Auftrag der Disziplinarkommission not-
wendige Ermittlungen durchzuführen (§ 100 Abs. 1 zweiter Satz), verlängert sich
die unter Z 1 genannte Frist um sechs Monate.

(1a) Drei Jahre nach der an den beschuldigten Lehrer erfolgten Zustellung
der Entscheidung, gegen ihn ein Disziplinarverfahren durchzuführen, darf eine
Disziplinarstrafe nicht mehr verhängt werden.

(2) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird – sofern der der
Dienstpflichtverletzung zugrundeliegende Sachverhalt Gegenstand der Anzeige
oder eines der folgenden Verfahren ist – gehemmt

1. für die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfassungs- oder Verwaltungs-
gerichtshof,

2. für die Dauer eines Strafverfahrens nach der StPO oder eines bei einem
Verwaltungsgericht oder einer Verwaltungsbehörde anhängigen Strafver-
fahrens,

3. für die Dauer eines Verfahrens vor einem Verwaltungsgericht über Be-
schwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelba-
rer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt oder auf andere
Weise in ihren Rechten verletzt worden zu sein,

4. für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Beendigung oder, wenn
auch nur vorläufigen, Einstellung eines Strafverfahrens und dem Einlan-
gen einer diesbezüglichen Mitteilung bei der landesgesetzlich zuständigen
Behörde und

5. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der Anzeige und dem Einlangen
der Mitteilung
a) über die Beendigung des verwaltungsbehördlichen oder des gerichtli-

chen Verfahrens bzw. des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht,
b) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder
c) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines

Verwaltungsstrafverfahrens
bei der landesgesetzlich zuständigen Behörde.

(3) Hat der Sachverhalt, der einer Dienstpflichtverletzung zugrunde liegt, zu
einer strafgerichtlichen Verurteilung geführt und ist die strafrechtliche Verjäh-
rungfrist länger als die im Abs. 1 Z 2 genannte Frist, so tritt an die Stelle dieser
Frist die strafrechtliche Verjährungsfrist.

Zusammentreffen von strafbaren Handlungen
mit Dienstpflichtverletzungen

§ 81. (1) Wurde der Lehrer wegen einer gerichtlich oder verwaltungsbehörd-
lich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und erschöpft sich die Dienst-
pflichtverletzung in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes, ist von der
disziplinären Verfolgung des Lehrers abzusehen. Erschöpft sich die Dienst-
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pflichtverletzung nicht in der Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes (diszi-
plinärer Überhang), ist nach § 79 vorzugehen.

(2) Die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde ist an
die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfest-
stellung eines Strafgerichtes (Straferkenntnis eines Verwaltungsgerichts oder
eines unabhängigen Verwaltungssenates) gebunden. Sie darf auch nicht eine
Tatsache als erwiesen annehmen, die das Gericht (das Verwaltungsgericht oder
der unabhängige Verwaltungssenat) als nicht erweisbar angenommen hat.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 147/2008)

Anwendung des AVG und des Zustellgesetzes

§ 82. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf das
Disziplinarverfahren

1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 39 Abs. 2a, §§ 41, 42, 44a bis
44g, 51, 57, 58a, 62 Abs. 3, §§ 63 bis 67, 68 Abs. 2 und 3, § 73 Abs. 2 und
3, §§ 75 bis 79 sowie

2. das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982,
anzuwenden.

Parteien

§ 83. (1) Parteien im Disziplinarverfahren sind der Beschuldigte und der Dis-
ziplinaranwalt, sofern ein solcher zur Vertretung der dienstlichen Interessen im
Disziplinarverfahren landesgesetzlich vorgesehen ist. Die Stellung als Partei
kommt ihnen mit dem Zeitpunkt der Zustellung der Disziplinaranzeige zu.

(2) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt wird das Recht ein-
geräumt

1. gegen Bescheide der Disziplinarkommission gemäß Art. 132 Abs. 5 B-VG
Beschwerde an das Verwaltungsgericht und

2. gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts gemäß Art. 133 Abs. 8
B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof

zu erheben.

Verteidiger

§ 84. (1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch einen
Rechtsanwalt, einen Verteidiger in Strafsachen oder einen Bediensteten einer
Gebietskörperschaft verteidigen lassen.

(2) Auf Verlangen der oder des Beschuldigten ist eine Lehrperson des
Dienststandes oder eine Vertragslehrperson als Verteidigerin oder als Verteidi-
ger zu bestellen.

(3) Abgesehen von dem im Abs. 2 genannten Fall ist die oder der Bediens-
tete zur Übernahme einer Verteidigung nicht verpflichtet. Er darf in keinem Falle
eine Belohnung annehmen und hat gegenüber dem Beschuldigten nur Anspruch
auf Vergütung des im Interesse der Verteidigung notwendigen und zweckmäßi-
gen Aufwandes.
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(4) Die Bestellung eines Verteidigers schließt nicht aus, daß der Beschul-
digte im eigenen Namen Erklärungen abgibt.

(5) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser Eigenschaft zukommenden Mit-
teilungen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Zustellungen

§ 85. (1) Zustellungen an die Parteien haben zu eigenen Handen zu er-
folgen.

(2) Sofern der Beschuldigte einen Verteidiger hat, sind sämtliche Schrift-
stücke auch dem Verteidiger zu eigenen Handen zuzustellen. Ist der Verteidiger
zustellungsbevollmächtigt, so treten die Rechtswirkungen der Zustellung für den
Beschuldigten mit dem Zeitpunkt der Zustellung an den Verteidiger ein.

Disziplinaranzeige

§ 86. (1) Der Vorgesetzte hat jeden begründeten Verdacht einer Dienst-
pflichtverletzung unverzüglich zu melden, wenn nach seiner Ansicht eine Beleh-
rung oder Ermahnung nicht ausreicht.

(2) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde hat die zur vorläufigen
Klarstellung des Sachverhaltes erforderlichen Erhebungen zu pflegen und bei
Verdacht einer Dienstpflichtverletzung Disziplinaranzeige an die zur Durch-
führung des Disziplinarverfahrens zuständige Behörde zu erstatten. Dies gilt
nicht,

1. wenn mit einer Belehrung oder Ermahnung des Lehrers das Auslangen
gefunden werden kann,

2. wenn eine Disziplinarverfügung (§ 108) erlassen wird oder
3. solange nach Abs. 4 vorzugehen ist oder
4. wenn nach Abs. 5 vorzugehen ist.

(2a) Eine Belehrung oder Ermahnung ist der Lehrperson nachweislich mit-
zuteilen. Nach Ablauf von drei Jahren ab Mitteilung an die Lehrperson darf eine
Belehrung oder Ermahnung zu keinen dienstlichen Nachteilen führen und sind
die Aufzeichnungen über die Belehrung oder Ermahnung zu vernichten, wenn
die Lehrperson in diesem Zeitraum keine weitere Dienstpflichtverletzung be-
gangen hat.

(3) Eine Abschrift der Disziplinaranzeige ist, sofern es sich nicht um eine
Selbstanzeige handelt, dem Beschuldigten unverzüglich zuzustellen. Ferner ist
die Disziplinaranzeige auch dem Disziplinaranwalt zu übermitteln, sofern dieser
landesgesetzlich vorgesehen ist.

(4) Erweckt der Verdacht einer Dienstpflichtverletzung auch den Verdacht ei-
ner von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung, haben
weitere Erhebungen zu unterbleiben. In diesem Fall ist nach § 78 StPO vorzu-
gehen.

(5) Von der Erlassung einer Disziplinarverfügung oder der Erstattung bezie-
hungsweise Weiterleitung einer Disziplinaranzeige kann abgesehen werden,
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wenn das Verschulden geringfügig ist und die Folgen der Dienstpflichtverletzung
unbedeutend sind. Auf Verlangen des Lehrers ist dieser hievon formlos zu ver-
ständigen.

Selbstanzeige

§ 87. (1) Jeder Lehrer hat das Recht, bei der zur Einleitung eines Disziplinar-
verfahrens landesgesetzlich zuständigen Behörde schriftlich die Einleitung eines
Disziplinarverfahrens gegen sich selbst zu beantragen.

(2) Hat ein Lehrer die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich
selbst beantragt, so ist nach § 86 Abs. 2 bis 5 vorzugehen. Auf Verlangen des
Lehrers ist dieser Antrag unverzüglich dem Disziplinaranwalt und dem Vorsit-
zenden der Disziplinarkommission zu übermitteln, sofern diese landesgesetzlich
vorgesehen sind.

Suspendierung

§ 88. (1) Die landesgesetzlich zuständige Behörde hat die vorläufige Sus-
pendierung einer Lehrperson zu verfügen,

1. wenn über sie die Untersuchungshaft verhängt wird oder
2. wenn gegen sie eine rechtswirksame Anklage wegen eines in § 16 Abs. 1

Z 3a angeführten Delikts vorliegt und sich die Anklage auf die Tatbege-
hung ab dem 1. Jänner 2013 bezieht oder

3. wenn durch ihre Belassung im Dienst wegen der Art der ihr zur Last geleg-
ten Dienstpflichtverletzungen das Ansehen des Amtes oder wesentliche
Interessen des Dienstes gefährdet würden.

Die Staatsanwaltschaft hat die zuständige Dienstbehörde umgehend vom Vor-
liegen einer rechtswirksamen Anklage gegen eine Lehrperson wegen eines in
§ 16 Abs. 1 Z 3a angeführten Delikts zu verständigen.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr 148/2013)

(3) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der zur Durchführung des
Disziplinarverfahrens berufenen Behörde mitzuteilen, die über die Suspendie-
rung zu entscheiden hat. Die vorläufige Suspendierung endet spätestens mit
rechtskräftiger Entscheidung der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens
landesgesetzlich hierfür zuständigen Behörden über die Suspendierung. Ist je-
doch ein Disziplinarverfahren bereits anhängig, so hat die zur Durchführung
dieses Verfahrens berufene Behörde bei Vorliegen der im Abs. 1 genannten Vo-
raussetzungen die Suspendierung zu verfügen.

(3a) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt steht gegen die Ent-
scheidung der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde
gemäß Abs. 3 keine Suspendierung zu verfügen und gegen die Aufhebung einer
Suspendierung durch die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufenen
Behörde das Recht der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu.

(4) Jede Suspendierung, auch eine vorläufige, hat die Kürzung des Monats-
bezuges der Lehrperson auf zwei Drittel für die Dauer der Suspendierung zur
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Folge. Für die Dauer der vorläufigen Suspendierung erfolgt eine Auszahlung
ohne Kürzung. Nach Verfügung der Suspendierung durch die zur Durchfüh-
rung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde nach Abs. 3 oder durch das
Verwaltungsgericht nach Abs. 3a ist der über die gekürzten Bezüge hinausge-
hend ausbezahlte Betrag unter sinngemäßer Anwendung des § 13a Abs. 2 bis
4 GehG hereinzubringen. Nimmt die Lehrperson während der Suspendierung
eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung auf oder weitet eine solche aus oder
übt sie während der Suspendierung eine unzulässige Nebenbeschäftigung
aus, erhöht sich die Kürzung des Monatsbezugs um jenen Teil, um den ihre
Einkünfte aus dieser Nebenbeschäftigung ein Drittel ihres Monatsbezugs über-
steigen. Zu diesem Zweck hat die Lehrperson unverzüglich ihre Einkünfte aus
dieser Nebenbeschäftigung bekannt zu geben. Kommt sie dieser Pflicht nicht
nach, so gilt der ihrer besoldungsrechtlichen Stellung entsprechende Monats-
bezug als monatliches Einkommen aus der Nebenbeschäftigung. Die zur
Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde hat auf Antrag der
Lehrperson oder von Amts wegen die Kürzung zu vermindern oder aufzuhe-
ben, wenn und soweit das monatliche Gesamteinkommen der Lehrperson und
ihrer Familienangehörigen, für die sie sorgepflichtig ist, die Höhe des Mindest-
satzes im Sinne des § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
nicht erreicht.

(5) Die Suspendierung endet spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluß
des Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die Suspendierung
des Lehrers maßgebend gewesen sind, weg, so ist die Suspendierung von der
Behörde, bei der das Disziplinarverfahren anhängig ist, unverzüglich aufzu-
heben.

(6) Die Beschwerde gegen eine (vorläufige) Suspendierung beziehungs-
weise gegen eine Entscheidung über die Verminderung (Aufhebung) der Be-
zugskürzung hat keine aufschiebende Wirkung.

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Lehrers vermindert oder aufge-
hoben, so wird diese Verfügung mit dem Tage der Antragstellung wirksam.

Verbindung des Disziplinarverfahrens gegen mehrere Beschuldigte

§ 89. Sind an einer Dienstpflichtverletzung mehrere Lehrer beteiligt, so ist
das Disziplinarverfahren für alle Beteiligten gemeinsam durchzuführen, soweit
landesgesetzlich dieselbe Zuständigkeit besteht.

Strafanzeige und Unterbrechung des Disziplinarverfahrens

§ 90. (1) Kommt die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene
Behörde während des Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß eine von Amts we-
gen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, so hat sie gemäß
§ 78 StPO vorzugehen.

(2) Hat die zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufene Behörde
Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die Sicherheitsbehörde oder die Verwal-
tungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von einem anhängigen ge-
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richtlichen oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, so hat sie das Diszipli-
narverfahren zu unterbrechen.

(3) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen und binnen sechs Monaten
abzuschließen, nachdem

1. die Mitteilung
a) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens oder
b) der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der Einleitung eines

Verwaltungsstrafverfahrens
bei der zur Durchführung des Disziplinarverfahrens berufenen Behörde
eingelangt ist oder

2. das Strafverfahren nach der StPO oder das verwaltungsbehördliche Straf-
verfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn auch nur vorläufig, ein-
gestellt worden ist.

Absehen von der Strafe

§ 91. Im Falle eines Schuldspruches kann von der Verhängung einer Strafe
abgesehen werden, wenn dies ohne Verletzung dienstlicher Interessen möglich
ist und nach den Umständen des Falles und nach der Persönlichkeit des Lehrers
angenommen werden kann, daß ein Schuldspruch allein genügen wird, den
Lehrer von weiteren Verfehlungen abzuhalten.

Verlust der schulfesten Stelle

§ 92. Im Falle eines Schuldspruches hat das Erkenntnis den Verlust der aus
der Innehabung einer schulfesten Stelle fließenden Rechte auszusprechen, so-
fern dies aus dienstlichen Interessen geboten erscheint.

Außerordentliche Rechtsmittel

§ 93. (1) Vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Verfahrens
oder über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind die Parteien (§ 83) zu
hören.

(2) § 69 Abs. 2 und 3 AVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die mit drei
Jahren festgesetzten Fristen im Disziplinarverfahren zehn Jahre betragen.

(3) Die Wiederaufnahme eines Verfahrens zum Nachteil des Beschuldigten
ist nur innerhalb der im § 80 festgelegten Fristen zulässig. Im Falle der Wieder-
aufnahme des Verfahrens auf Antrag des Beschuldigten und im Falle der Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand darf über den Beschuldigten keine strengere
als die bereits verhängte Strafe ausgesprochen werden.

(4) Nach dem Tod des Lehrers können auch Personen die Wiederaufnahme
des Verfahrens und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen, die
nach dem bestraften Lehrer einen Versorgungsanspruch nach dem Pensionsge-
setz 1965, BGBl. Nr. 340, besitzen. Hat das Erkenntnis auf Entlassung gelautet,
so steht dieses Recht den Personen zu, die bei Nichtvorliegen dieser Strafe
einen Versorgungsanspruch besäßen.
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(5) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme des Verfahrens und die Bewil-
ligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird der frühere Bescheid
nicht aufgehoben.

Kosten

§ 94. (1) Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Reisegebühren und
der Gebühren für Zeugen, Sachverständige und Dolmetscher sind von Amts
wegen zu tragen, wenn

1. das Verfahren eingestellt,
2. der Lehrer freigesprochen oder
3. gegen den Lehrer eine Disziplinarverfügung erlassen wird.

(2) Wird über den Lehrer von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde
eine Disziplinarstrafe verhängt, so ist im Erkenntnis auszusprechen, ob und in-
wieweit er mit Rücksicht auf den von ihm verursachten Verfahrensaufwand,
seine persönlichen Verhältnisse und seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit die
Kosten des Verfahrens zu ersetzen hat; dasselbe gilt, wenn im Schuldspruch
von der Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen wird. Die aus der Beizie-
hung eines Verteidigers erwachsenden Kosten hat in allen Fällen der Lehrer zu
tragen.

(3) Hinsichtlich der Gebühren der Zeugen, Sachverständigen und Dolmet-
scher ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, sinngemäß an-
zuwenden.

Einstellung des Disziplinarverfahrens

§ 95. (1) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzustellen, wenn
1. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienstpflichtverletzung nicht be-

gangen hat oder Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen,
2. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann

oder keine Dienstpflichtverletzung darstellt,
3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen, oder
4. die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat keine oder nur unbedeu-

tende Folgen nach sich gezogen hat und überdies eine Bestrafung nicht
geboten ist, um den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflichten
abzuhalten oder der Verletzung von Dienstpflichten durch andere Lehrer
entgegenzuwirken.

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis des Beschuldigten endet.

(3) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde ist von der Einstellung des
Disziplinarverfahrens unverzüglich zu verständigen.

Entscheidungspflicht

§ 96. § 73 AVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß bei der Entscheidung
über die Beschwerde gegen eine Suspendierung oder gegen eine Aufhebung
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einer Suspendierung oder gegen eine Entscheidung gemäß § 88 Abs. 3, keine
Suspendierung zu verfügen, diese Frist einen Monat beträgt.

Abgaben- und Gebührenfreiheit

§ 97. Schriften und Amtshandlungen auf Grund dieses Abschnittes sind von
der Entrichtung bundesgesetzlich geregelter Abgaben und Gebühren befreit.

Auswirkung von Disziplinarstrafen

§ 98. (1) Eine Dienstpflichtverletzung darf über eine Disziplinarstrafe hinaus
unbeschadet des § 92 zu keinen dienstrechtlichen Nachteilen führen.

(2) Hat der Lehrer innerhalb von drei Jahren nach Rechtskraft der Disziplinar-
verfügung oder des Disziplinarerkenntnisses keine Dienstpflichtverletzung be-
gangen, so darf die erfolgte Bestrafung in einem weiteren Disziplinarverfahren
nicht berücksichtigt werden.

Verfahren vor der Disziplinarkommission

§ 99. (1) Sofern die Landesgesetzgebung Disziplinarkommissionen vor-
sieht, finden für das Verfahren vor diesen die §§ 100 bis 109 Anwendung; soweit
in den genannten Bestimmungen Regelungen, im Hinblick auf den Disziplinar-
anwalt enthalten sind, gelten diese nur, sofern die Landesgesetzgebung zur Ver-
tretung der dienstlichen Interessen im Disziplinarverfahren einen Disziplinar-
anwalt vorsieht. Entscheidungen in Disziplinarkommissionen haben mit Stim-
menmehrheit zu erfolgen; die Disziplinarstrafe der Entlassung darf im Verfahren
vor der Disziplinarkommission nur einstimmig verhängt werden. Eine Stimment-
haltung ist unzulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben.

(2) Sofern die Landesgesetzgebung Disziplinarkommissionen vorsieht, sind
deren Mitglieder in Ausübung dieses Amtes selbständig und unabhängig.

Einleitung

§ 100. (1) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat nach Einlangen
der Disziplinaranzeige die Disziplinarkommission zur Entscheidung darüber ein-
zuberufen, ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. Notwendige Ermittlun-
gen sind von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde im Auftrag der Dis-
ziplinarkommission durchzuführen.

(2) Hat die Disziplinarkommission die Durchführung eines Disziplinarverfah-
rens beschlossen, so ist dieser Einleitungsbeschluss der oder dem Beschuldig-
ten, der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt und der landesgesetzlich
hierfür berufenen Behörde zuzustellen. Im Einleitungsbeschluss sind die An-
schuldigungspunkte bestimmt anzuführen und die Zusammensetzung des Se-
nates einschließlich der Ersatzmitglieder bekanntzugeben.

(3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die Einleitung des Disziplinarver-
fahrens Rechtsfolgen geknüpft, so treten diese nur im Falle des Beschlusses der
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Disziplinarkommission, ein Disziplinarverfahren durchzuführen, und im Falle der
Suspendierung ein.

(4) Von der Nichteinleitung eines Disziplinarverfahrens sind der Lehrer und
der Disziplinaranwalt schriftlich zu verständigen.

Mündliche Verhandlung

§ 101. (1) Die Disziplinarkommission hat eine mündliche Verhandlung anzu-
beraumen und die Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeuginnen oder
Zeugen und Sachverständigen zur mündlichen Verhandlung zu laden. Die La-
dung ist den Parteien spätestens zwei Wochen vor dem Verhandlungstermin zu-
zustellen. Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde ist von der mündlichen
Verhandlung zu verständigen.

(2) Auf Verlangen der oder des Beschuldigten dürfen bei der mündlichen
Verhandlung bis zu drei Bedienstete als Vertrauenspersonen anwesend sein.

(3) Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, außer der Senat beschließt auf
Antrag einer Partei oder von Amts wegen den Ausschluss der Öffentlichkeit. Die-
ser Ausschluss ist zulässig:

1. wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicher-
heit,

2. vor Erörterung des persönlichen Lebens- oder Geheimnisbereiches ei-
ner oder eines Beschuldigten, Opfers, Zeugin oder Zeugen oder Dritten
und

3. zum Schutz der Identität einer Zeugin oder eines Zeugen oder einer oder
eines Dritten.

Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Fotoauf-
nahmen von mündlichen Verhandlungen sind unzulässig.

(4) Die Beratungen und Abstimmungen des Senates sind vertraulich.

(5) Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung des Einleitungsbe-
schlusses zu beginnen. Sodann ist der Beschuldigte zu vernehmen.

(6) Nach der Vernehmung des Beschuldigten sind die Beweise in der vom
Vorsitzenden bestimmten Reihenfolge aufzunehmen. Die Parteien haben das
Recht, Beweisanträge zu stellen. Über die Berücksichtigung dieser Anträge hat
der Vorsitzende zu entscheiden; die übrigen Mitglieder des Senates haben je-
doch das Recht, eine Beschlußfassung des Senates über die Berücksichtigung
der Beweisanträge zu verlangen. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden
und die des Senates ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig.

(7) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an ihn gestellten Fragen
nicht gezwungen werden.

(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme eine Unterbrechung der mündli-
chen Verhandlung, so hat hierüber der Senat nach Beratung zu beschließen.

(9) Nach Abschluß des Beweisverfahrens ist dem Disziplinaranwalt das Wort
zu erteilen. Der Disziplinaranwalt hat hierauf die Ergebnisse der Beweisführung
zusammenzufassen sowie seine Anträge zu stellen und zu begründen.
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(10) Nach dem Disziplinaranwalt ist dem Beschuldigten das Wort zu erteilen.
Findet der Disziplinaranwalt hierauf etwas zu erwidern, so hat der Beschuldigte
jedenfalls das Schlußwort.

(11) Nach Schluß der mündlichen Verhandlung hat sich der Senat zur Bera-
tung zurückzuziehen.

(12) Unmittelbar nach dem Beschluß des Senates ist das Erkenntnis samt
den wesentlichen Gründen mündlich zu verkünden.

(13) Über die mündliche Verhandlung ist eine vom Vorsitzenden zu unter-
fertigende Verhandlungsschrift aufzunehmen. Sie ist vor der Beratung des Se-
nates zu verlesen, wenn die Parteien nicht darauf verzichtet haben. Vor der
Beratung des Senates ist die in Kurzschrift aufgenommene Verhandlungs-
schrift zu verlesen oder es ist die Aufnahme des Schallträgers wiederzugeben,
wenn die Parteien nicht darauf verzichtet haben. Aufnahmen in Kurzschrift
oder auf Schallträger sind spätestens binnen einer Woche in Vollschrift zu
übertragen. Der Schallträger ist mindestens drei Monate ab der Übertragung
aufzubewahren.

(14) Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit
der Verhandlungsschrift sind bis spätestens unmittelbar nach der Verlesung
(Wiedergabe) zu erheben. Wenn den Einwendungen nicht Rechnung getragen
wird, sind diese in die Verhandlungsschrift als Nachtrag aufzunehmen. Die Ver-
kündung des Erkenntnisses gemäß Abs. 12 ist am Ende der Verhandlungs-
schrift zu protokollieren. Auf die Verhandlungsschrift ist § 14 Abs. 3, 4 letzter
Satz und 5 AVG nicht anzuwenden.

(15) Über die Beratungen des Senates ist ein Beratungsprotokoll aufzuneh-
men, das vom Vorsitzenden zu unterfertigen ist.

Wiederholung der mündlichen Verhandlung

§ 102. Der Vorsitzende ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer Gründe die
mündliche Verhandlung zu unterbrechen oder zu vertagen. Wurde die Verhand-
lung vertagt, so hat der Vorsitzende bei der Wiederaufnahme der Verhandlung
die wesentlichen Vorgänge der vertagten Verhandlung nach dem Protokoll und
den sonst zu berücksichtigenden Akten mündlich vorzutragen. Die Verhandlung
ist jedoch zu wiederholen, wenn sich die Zusammensetzung des Senates ge-
ändert hat oder seit der Vertagung mehr als sechs Monate verstrichen sind.

§ 102a. (1) Die mündliche Verhandlung kann ungeachtet eines Parteien-
antrages in Abwesenheit des Beschuldigten durchgeführt werden, wenn

1. der Beschuldigte trotz ordnungsgemäß zugestellter Ladung nicht zur
mündlichen Verhandlung erschienen ist, sofern er nachweislich auf diese
Säumnisfolge hingewiesen worden ist, oder

2. der Sachverhalt nach der Aktenlage oder infolge Bindung an die dem
Spruch eines rechtskräftigen Urteils eines Strafgerichtes oder eines Straf-
erkenntnisses eines Verwaltungsgerichts oder eines unabhängigen Ver-
waltungssenates zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung hinreichend ge-
klärt ist.
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(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl I Nr. 148/2013)

(3) In den Fällen des Abs. 1 ist vor schriftlicher Erlassung des Disziplinarer-
kenntnisses dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben, von dem Ergebnis der
Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen.

Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen

§ 102b. (1) Auf Verlangen eines Zeugen ist einer Person seines Vertrauens
die Anwesenheit bei der Vernehmung zu gestatten. Der Vernehmung eines noch
nicht Vierzehnjährigen ist, soweit es in dessen Interesse zweckmäßig ist, jeden-
falls eine Person seines Vertrauens beizuziehen. Auf diese Rechte ist in der Vor-
ladung hinzuweisen. Als Vertrauensperson kann ausgeschlossen werden, wer
der Mitwirkung an der Pflichtverletzung verdächtig oder am Verfahren beteiligt
ist oder wessen Anwesenheit den Zeugen bei der Ablegung einer freien und voll-
ständigen Aussage beeinflussen könnte.

(2) Der Vorsitzende kann im Interesse eines Zeugen die Gelegenheit zur Be-
teiligung an der Vernehmung des Zeugen derart beschränken, dass die Parteien
und ihre Vertreter die Vernehmung des Zeugen erforderlichenfalls unter Ver-
wendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung mitverfolgen
und ihr Fragerecht ausüben können, ohne bei der Befragung anwesend zu sein.

(3) Eine Zeugin oder ein Zeuge, die wegen ihres Aufenthalts oder der wegen
seines Aufenthalts im Ausland nicht in der Lage ist, vor der Disziplinarkom-
mission zu erscheinen, kann unter Verwendung technischer Einrichtungen zur
Wort- und Bildübertragung an der jeweiligen österreichischen Vertretungsbe-
hörde vernommen werden.

Disziplinarerkenntnis

§ 103. (1) Die Disziplinarkommission hat bei der Beschlußfassung über das
Disziplinarerkenntnis nur auf das, was in der mündlichen Verhandlung vorge-
kommen ist, sowie auf eine allfällige Stellungnahme des Beschuldigten gemäß
§ 102a Abs. 3 Rücksicht zu nehmen.

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch oder auf Freispruch zu
lauten und im Falle eines Schuldspruches, sofern nicht nach § 81 Abs. 3 oder
§ 91 von einem Strafausspruch abgesehen wird, die Strafe festzusetzen.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist den Par-
teien längstens innerhalb von zwei Wochen zuzustellen und der landesgesetz-
lich hiezu berufenen Behörde zu übermitteln.

(4) Wurde gegen das Disziplinarerkenntnis Beschwerde eingebracht, sind
die andere Partei und die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde unverzüg-
lich davon in Kenntnis zu setzen. Eine Beschwerdevorentscheidung ist der lan-
desgesetzlich hiezu berufenen Behörde zu übermitteln.

(5) Die Parteien und die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde sind
vom Eintritt der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses unverzüglich zu ver-
ständigen.
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Ratenbewilligung und Verwendung
der Geldstrafen und Geldbußen

§ 104. (1) Bei der Hereinbringung einer Geldstrafe oder einer Geldbuße ist
auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Lehrers Bedacht zu nehmen.

(2) Die Disziplinarkommission darf die Abstattung einer Geldstrafe oder einer
Geldbuße in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die Geldstrafen und Geld-
bußen sind erforderlichenfalls durch Abzug vom Monatsbezug hereinzubringen.

(3) Die näheren Bestimmungen über die Verwendung der in Disziplinarver-
fahren eingegangenen Geldstrafen und Geldbußen haben durch Verordnung
der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde zu erfolgen.

Ausschluss der Mitteilung an die Öffentlichkeit

§ 105. Soweit die Öffentlichkeit gemäß § 101 Abs. 3 von der mündlichen Ver-
handlung ausgeschlossen wurde, sind Mitteilungen an diese untersagt.

Veröffentlichung von Entscheidungen

§ 105a. Rechtskräftige Disziplinarerkenntnisse und rechtskräftige Einstel-
lungsbeschlüsse sind von der oder dem Vorsitzenden der zur Durchführung des
Disziplinarverfahrens zuständigen Behörde unverzüglich in anonymisierter Form
zu veröffentlichen.

Beschwerde des Beschuldigten

§ 106. Auf Grund einer vom Beschuldigten erhobenen Beschwerde darf das
Disziplinarerkenntnis nicht zu seinen Ungunsten abgeändert werden.

Vollzug des Disziplinarerkenntnisses

§ 107. (1) Der Vorsitzende hat nach Eintritt der Rechtskraft des Disziplinar-
erkenntnisses den Vollzug der Disziplinarstrafe durch die landesgesetzlich hiezu
berufene Behörde zu veranlassen.

(2) Im Falle des Todes des Lehrers oder seines Austrittes aus dem Dienst-
verhältnis erlischt die Vollziehbarkeit der Disziplinarstrafe.

Abgekürztes Verfahren

Disziplinarverfügung

§ 108. Die Dienstbehörde kann ohne weiteres Verfahren schriftlich eine Dis-
ziplinarverfügung erlassen, wenn

1. die Lehrperson vor der oder dem Dienstvorgesetzten, der Leiterin oder
dem Leiter der Dienststelle oder vor der Dienstbehörde eine Dienstpflicht-
verletzung gestanden hat,
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2. eine Dienstpflichtverletzung aufgrund eindeutiger Aktenlage als erwiesen
anzunehmen ist oder

3. die Lehrperson wegen des der Dienstpflichtverletzung zugrundeliegen-
den Sachverhaltes rechtskräftig durch ein Strafgericht durch ein Verwal-
tungsgericht oder durch einen unabhängigen Verwaltungssenat bestraft
wurde,

und dies unter Bedachtnahme auf die für die Strafbemessung maßgebenden
Gründe zur Ahndung der Dienstpflichtverletzung ausreichend erscheint. Die Dis-
ziplinarverfügung ist auch der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt zu-
zustellen. In der Disziplinarverfügung darf nur der Verweis ausgesprochen oder
eine Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges, auf den die Lehrper-
son im Zeitpunkt der Erlassung der Disziplinarverfügung Anspruch hat, verhängt
werden.

Einspruch

§ 109. Der Beschuldigte und der Disziplinaranwalt können gegen die Diszipli-
narverfügung innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch erheben.
Der rechtzeitige Einspruch setzt die Disziplinarverfügung außer Kraft; die lan-
desgesetzlich hiezu berufene Behörde hat zu entscheiden, ob ein Verfahren ein-
zuleiten ist.

Sonstige Verfahrensbestimmungen

§ 110. Sofern die Landesgesetzgebung keine Disziplinarkommissionen vor-
sieht, finden die §§ 100 bis 107 sinngemäß Anwendung.

Bestimmungen für Lehrer des Ruhestandes

Verantwortlichkeit

§ 111. Lehrer des Ruhestandes sind nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes wegen einer im Dienststand begangenen Dienstpflichtverletzung
oder wegen gröblicher Verletzung der ihnen im Ruhestand obliegenden Ver-
pflichtungen zur Verantwortung zu ziehen.

Disziplinarstrafen

§ 112. Disziplinarstrafen sind
1. der Verweis,
2. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhebezügen,
3. der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis fließenden Rechte und An-

sprüche.

Gnadenrecht

§ 113. Die von landesgesetzlich hiezu berufenen Behörden rechtskräftig
verhängten Disziplinarstrafen können im Gnadenweg erlassen oder gemildert,
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und es können deren Rechtsfolgen ganz oder teilweise nachgesehen werden.
Ferner kann im Gnadenweg angeordnet werden, daß ein Disziplinarverfahren
nicht eingeleitet oder ein eingeleitetes Disziplinarverfahren wieder eingestellt
werde.

8. Abschnitt

Besoldungs- und pensionsrechtliche Vorschriften

Anwendung von für Bundeslehrpersonen geltenden besoldungs-
und pensionsrechtlichen Vorschriften

§ 114. (1) Für das Besoldungs- und Pensionsrecht gelten unter Bedacht-
nahme auf Abs. 2 folgende Vorschriften, soweit nicht in den folgenden Bestim-
mungen anderes bestimmt wird:

1. Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54,
2. das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340,
3. das Teilpensionsgesetz, BGBl. I Nr. 138/1997,
4. § 3 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1921, BGBl. Nr. 735, für die vor dem In-

krafttreten des Pensionsgesetzes 1965 aus dem Dienststand ausgeschie-
denen Lehrer und ihre Hinterbliebenen,

5. die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133.

(2) Die nach Abs. 1 für Lehrer und ihre Hinterbliebenen für anwendbar erklär-
ten Vorschriften sind in ihrer jeweils geltenden Fassung (einschließlich der in
den Novellen zu diesen Vorschriften sonst enthaltenen Bestimmungen, soweit
sich diese auf die in Abs. 1 genannten Rechtsbereiche beziehen) mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß

1. anstelle des Dienstverhältnisses zum Bund das Dienstverhältnis zu dem
betreffenden Land tritt,

2. sofern in diesen Vorschriften auf ein früheres oder ein gleichzeitiges
Dienstverhältnis zu einem Land Bezug genommen wird, an dessen Stelle
ein früheres oder gleichzeitiges Dienstverhältnis zu einem anderen Land
oder zum Bund zu verstehen ist,

3. bezüglich der Erlassung von Verordnungen (Art. 14a Abs. 3 lit. b B-VG)
sich die Zuständigkeiten nach § 128 Abs. 2 und

4. bezüglich der Ausübung der Diensthoheit sich die Zuständigkeit nach § 2
richtet,

5. sofern diese Vorschriften auf andere dienstrechtliche Bestimmungen ver-
weisen, deren Inhalt für Lehrer in diesem Bundesgesetz geregelt wird, die
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten,

6. die Führung des Pensionskontos nach Abschnitt XIII des Pensionsgeset-
zes 1965 durch die Dienstbehörden nach § 2 erfolgt,

7. Lehrern, die Schulleiter vertreten, ohne mit der Leitungsfunktion betraut
oder teilbetraut worden zu sein (§§ 27 Abs. 2 bzw. 50 Abs. 1), für jeden
Tag der Vertretung eine Vergütung in Höhe des verhältnismäßigen Teils
der sich nach den Bestimmungen des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956
richtenden Dienstzulage gebührt,
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8. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2 die Dienstzulage nach § 57
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 anstelle in der im § 57 Abs. 2 lit. c des
Gehaltsgesetzes 1956 angeführten Höhe in der im § 106 Abs. 2 Z 9 LDG
1984 angeführten Höhe gebührt.

(3) Abs. 2 Z 8 ist auf Lehrer, die vor dem 1. September 1998 aus dem Dienst-
stand ausgeschieden sind, nicht anzuwenden.

(4) Lehrer, die vor dem 1. Jänner 2005 in ein öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis zu einem Land aufgenommen worden sind und sich am 31. Dezember
2004 im Dienststand befunden haben, sind im Falle einer nach dem 31. Dezem-
ber 2004 wirksam werdenden Ernennung in ein öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis

1. zum Bund oder
2. zu einem Land als Lehrer oder Landeslehrer

in pensionsrechtlicher Hinsicht Bundesbeamten gleichgestellt, die sich am
31. Dezember 2004 im Dienststand befunden haben.

(5) Die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegenden Landes-
lehrpersonen werden in das durch Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 32/2015 neu ge-
schaffene Besoldungssystem gemäß den §§ 169c und 169d GehG übergeleitet.

Dienstzulage für die Abteilungsvorstehung

§ 114a. (1) Lehrpersonen, die gemäß § 56a zur Abteilungsvorstehung be-
stellt sind, gebührt eine Dienstzulage.

(2) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 beträgt
1. 5/6 des in § 22 Abs. 2 Z 1 Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertrags-

lehrpersonengesetz – LLVG, BGBl. Nr. 244/1969, festgelegten Betrages
bei Minderung der Unterrichtsverpflichtung um höchstens fünf Werteinhei-
ten;

2. 5/6 des in § 22 Abs. 2 Z 2 LLVG festgelegten Betrages bei Minderung der
Unterrichtsverpflichtung um mehr als fünf Werteinheiten.

Dienstzulage für die verwaltungsmäßige Unterstützung
und Vertretung der Schulleitung

§ 114b. Lehrpersonen, die nach § 56b mit der verwaltungsmäßigen Unter-
stützung und Vertretung der Schulleitung betraut sind, gebührt eine Dienstzu-
lage in der Höhe von

1. 5/6 des in § 20 Abs. 7 Z 1 LLVG festgelegten Betrages im Fall des § 56b
Abs. 1 Z 1;

2. 5/6 des in § 20 Abs. 7 Z 2 LLVG festgelegten Betrages im Fall des § 56b
Abs. 1 Z 2;

3. 5/6 des in § 20 Abs. 7 Z 3 LLVG festgelegten Betrages im Fall des § 56b
Abs. 1 Z 3.

§ 115. (1) Dem Lehrer gebührt eine Erzieherdienstzulage gemäß § 60a
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956,

1. im halben Ausmaß, wenn ihm mindestens 7,5 Werteinheiten,
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2. im vollen Ausmaß, wenn ihm mindestens 15 Werteinheiten der zwanzig-
stündigen Lehrverpflichtung pro Woche für geleistete Erzieherdienste auf
die Lehrverpflichtung angerechnet werden, wobei durch die Erzieher-
dienstzulage im halben Ausmaß 1,687 Werteinheiten und durch die Erzie-
herdienstzulage im vollen Ausmaß 3,375 Werteinheiten sowie alle sonsti-
gen Dienstleistungen, die auf Grund der Tätigkeit als Erzieher zu erbrin-
gen und nicht gemäß § 60 auf die Lehrverpflichtung anzurechnen sind,
abgegolten werden.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind anstelle des § 60a Abs. 1 und 3 bis 10
des Gehaltsgesetzes 1956 anzuwenden.

(3) § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß
an die Stelle der Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Ausmaß der
Lehrverpflichtung der Bundeslehrer, BGBl. Nr. 244/1965, die entsprechenden
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten.

(4) Für Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen an
land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen ist § 63b GehG sinngemäß anzu-
wenden, sofern in den landesgesetzlichen Schulgesetzen vergleichbare Rege-
lungen für Abschlussprüfungen festgelegt sind.

Beachte für folgende Bestimmung
Gemäß § 27 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 3/2001,
in der Zeit vom 1. Jänner 2001 bis 31. Dezember 2004 nicht anzuwenden.
Gemäß § 25 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 156/
2004, in der Zeit vom 1. Jänner 2005 bis 31. Dezember 2008 nicht anzuwenden.
Gemäß § 24 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/
2007, in der Zeit vom 1. Jänner 2008 bis 31. Dezember 2016 nicht anzuwenden.
Gemäß § 30 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/
2016, in der Zeit vom 1. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2021 nicht anzuwenden.

Beitragsverrechnung

§ 116. (1) Der aus Anlaß der Anrechnung von Vordienstzeiten für die Be-
messung des Ruhegenusses zu entrichtende besondere Pensionsbeitrag oder
zu leistende Überweisungsbetrag fließt, soweit im Abs. 2 nicht anderes be-
stimmt ist, dem Bund solange zu, als dieser den Pensionsaufwand der im § 1 ge-
nannten Personen trägt. Das gleiche gilt hinsichtlich der Pensionsbeiträge im
Sinne des § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 und des § 60 des Pensionsgesetzes
1965.

(2) Tritt ein Lehrer im unmittelbaren Anschluß an das Ausscheiden aus
einem Dienstverhältnis zu einem Land in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis zu einem anderen Land als Lehrer, so ist der Überweisungsbetrag gemäß
§ 311 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes zinsenlos bis zum
Ausscheiden aus dem neuen pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis,
längstens jedoch solange der Bund die Kosten der Besoldung der im § 1 ange-
führten Personen trägt, gestundet. Der frühere Dienstgeber hat dem Pensions-
versicherungsträger den Übertritt des Lehrers anzuzeigen.
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(3) Leistungen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, die bei der An-
rechnung von Vordienstzeiten für die Bemessung des Ruhegenusses als Bei-
trag gelten, sind von der sie empfangenden Gebietskörperschaft, wenn sie nicht
selbst Trägerin des Pensionsaufwandes ist, an diejenige Gebietskörperschaft zu
überweisen, die im Zeitpunkt der Fälligkeit der einzelnen Leistung den Pensions-
aufwand für den betreffenden Lehrer trägt.

(4) Bei teilweiser Tragung der Pensionslast ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3
eine anteilige Überweisung vorzunehmen.

Verrechnung der Beiträge

§ 116a. Die Beiträge im Sinne des § 13a des Pensionsgesetzes 1965 flie-
ßen dem Bund zu.

Gewährung außerordentlicher Zulagen,
Versorgungsgenüsse und Zuwendungen

§ 117. (1) Es können gewährt werden:
1. Lehrern im aktiven Dienstverhältnis persönliche für den Ruhegenuß an-

rechenbare außerordentliche Zulagen,
2. Lehrern und deren Hinterbliebenen außerordentliche Zulagen zu den nor-

malmäßigen Ruhe- und Versorgungsgenüssen,
3. Lehrern und deren Hinterbliebenen außerordentliche Versorgungsge-

nüsse und Zuwendungen.
(2) Auf die Gewährung von außerordentlichen Zulagen, Versorgungsgenüs-

sen und Zuwendungen im Sinne des Abs. 1 besteht kein Rechtsanspruch.
(3) Außerordentliche Zulagen, Versorgungsgenüsse und Zuwendungen im

Sinne des Abs. 1 dürfen nur insoweit gewährt werden, als dies zur Beseitigung
von Härten angemessen ist; die Gewährung kann, wenn die Umstände, unter
denen sie erfolgte, sich ändern, jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

9. Abschnitt

Kranken- und Unfallfürsorgeeinrichtungen

Dienstrechtliche Krankenfürsorgeeinrichtungen

§ 118. (1) Für Lehrer können durch Landesgesetz dienstrechtliche Kranken-
fürsorgeeinrichtungen geschaffen werden.

(2) (Grundsatzbestimmung) Die Regelung der dienstrechtlichen Kranken-
fürsorgeeinrichtungen hat vorzusehen, daß der Dienstgeber Leistungen an die
Lehrer des Aktiv- und Ruhestandes und an deren Angehörige bzw. Hinterblie-
bene zu erbringen hat, die derart festzulegen sind, daß sie jenen, die nach den
jeweiligen bundesgesetzlichen Vorschriften über die Krankenversicherung den
Bundesbeamten und ihren Angehörigen beziehungsweise Hinterbliebenen zu-
stehen, in ihrer Gesamtheit mindestens gleichwertig sind; der Kreis der Ange-
hörigen beziehungsweise Hinterbliebenen hat sich hiebei nach diesen bundes-
gesetzlichen Vorschriften zu richten.
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(3) (Grundsatzbestimmung) In den nach Abs. 1 ergehenden Landesge-
setzen können Beiträge der Lehrer des Aktiv- und Ruhestandes bzw. deren
Hinterbliebenen für dienstrechtliche Krankenfürsorgeeinrichtungen vorgesehen
werden.

Dienstrechtliche Unfallfürsorgeeinrichtungen

§ 119. (1) Für Lehrer können durch Landesgesetz dienstrechtliche Unfall-
fürsorgeeinrichtungen geschaffen werden.

(2) (Grundsatzbestimmung) Die Regelung der dienstrechtlichen Unfall-
fürsorgeeinrichtungen hat vorzusehen, daß der Dienstgeber im Falle eines
Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit des Lehrers Leistungen zu erbringen
hat, die in ihrer Gesamtheit den Leistungen nach den jeweiligen bundesgesetz-
lichen Vorschriften über die Unfallversicherung der Bundesbeamten mindestens
gleichwertig sind; der Kreis der Begünstigten hat sich hiebei nach diesen bun-
desgesetzlichen Vorschriften zu richten.

(3) (Grundsatzbestimmung) In den nach Abs. 1 ergehenden Landesgeset-
zen dürfen Beiträge der Lehrer für dienstrechtliche Unfallfürsorgeeinrichtungen
nicht vorgesehen werden.

9a. Abschnitt

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ DER LEHRPERSONEN

§ 119a. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten auch für land- und
forstwirtschaftliche Landesvertragslehrer nach dem Land- und forstwirtschaftli-
chen Landesvertragslehrergesetz, BGBl. Nr. 244/1969, in der jeweils geltenden
Fassung.

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes regeln den Schutz des Lebens
und der Gesundheit der Lehrer bei der dienstlichen Tätigkeit in land- und forst-
wirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Hiezu sind alle zum Schutz des Le-
bens, der Gesundheit und Sittlichkeit der Lehrer erforderlichen Maßnahmen ein-
schließlich der Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Infor-
mation und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organi-
sation und der erforderlichen Mittel zu treffen.

§ 119b. (1) Das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz – B-BSG, BGBl. I
Nr. 70/1999 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass

1. sich der in § 1 Abs. 2 enthaltene Verweis auf Bedienstete in Dienststellen
des Bundes auf in öffentlichen Schulen verwendete Lehrer für land- und
forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen bezieht,

2. an die Stelle des Begriffes „Bund“ der Begriff „Land“ im jeweils richtigen
grammatikalischen Zusammenhang tritt,

3. an die Stelle des Begriffes „Dienststellenleiter“ der Begriff „Schulleiter“ im
jeweils richtigen grammatikalischen Zusammenhang tritt,

4. an die Stelle der Wendung „Organe der Arbeitsinspektion“, die nach lan-
desgesetzlichen Vorschriften zur Überprüfung und Einhaltung der den
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Dienstgeber treffenden gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz der Lan-
desbediensteten berufenen Organe des Landes tritt,

5. insoweit nach den Abschnitten 1 bis 7 obersten Bundesorganen Zustän-
digkeiten zukommen, an deren Stelle – soweit es sich nicht um die Erlas-
sung von Verordnungen handelt – die Landesregierung tritt,

6. an land- und forstwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen ein geringes
Gefährdungspotential gegeben ist.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Abschnittes sind alle öffentlichen land- und
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen.

(3) Zentralstelle im Sinne dieses Abschnittes ist das „Amt der Landesre-
gierung“. Ressorts im Sinne dieses Abschnittes sind die Zentralstellen mit den
ihnen nachgeordneten Dienststellen.

(4) Betreffend den Geltungsbereich und die Dienstbehörden ist der
1. Abschnitt dieses Bundesgesetzes anzuwenden.

(5) § 2 Abs. 3 und 5 B-BSG und die Bestimmungen des 9. Abschnittes des
B-BSG sind nicht anzuwenden.

Zulässiges Verhalten bei Gefahr

§ 119c. Ein Lehrer, den keine mit Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 des B-BSG
verbundenen besonderen Dienst- und Aufsichtspflichten insbesondere zur Hilfe-
leistung oder Gefahrenabwehr treffen und der bei ernster und unmittelbarer Ge-
fahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verlässt, darf deshalb im
Zusammenhang mit seinem Dienstverhältnis weder benachteiligt, insbesondere
nicht bei der dienstlichen Verwendung und dem beruflichen Aufstieg, noch aus
diesem Grunde disziplinär zur Verantwortung gezogen oder gekündigt werden.
Das gleiche gilt, wenn ein Lehrer unter Berücksichtigung seiner Kenntnisse und
der zur Verfügung stehenden technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Abwehr
der Gefahr trifft, weil er die sonst zuständigen Personen nicht erreicht, es sei
denn, seine Handlungsweise war grob fahrlässig.

Sicherheitsvertrauensperson, Sicherheitsfachkräfte

§ 119d. Sicherheitsvertrauenspersonen und Lehrer, die als Sicherheitsfach-
kräfte, Arbeitsmedizinerinnen oder Arbeitsmediziner oder als deren Fach- oder
Hilfspersonal oder als arbeitsmedizinischer Fachdienst beschäftigt sind, dürfen
wegen der Ausübung dieser Tätigkeit im Zusammenhang mit ihrem Dienstver-
hältnis weder benachteiligt, insbesondere nicht bei der Leistungsfeststellung,
der dienstlichen Verwendung und dem beruflichen Aufstieg, noch aus diesem
Grunde disziplinär zur Verantwortung gezogen oder gekündigt werden.

§ 119e. (1) Für die unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fal-
lenden Dienststellen (Dienststellenteile) tritt die Verpflichtung zur Bestellung von
Sicherheitsfachkräften am 1. Jänner 2005 in Kraft.

(2) Lehrer, die vor dem 1. Juli 2003 nachweislich als Sicherheitstechniker in
einer Dienststelle des Landes bestellt wurden und seither ununterbrochen als
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Sicherheitstechniker tätig waren, oder vor dem 1. Juli 2003 nachweislich mindes-
tens drei Jahre als Sicherheitstechniker in einer Dienststelle des Landes bestellt
waren und einen Lehrgang für Sicherheitstechniker in der Dauer von mindestens
zwei Wochen absolviert haben, dürfen ohne den gemäß § 73 Abs. 2 B-BSG erfor-
derlichen Nachweis der Fachkenntnisse als Sicherheitsfachkraft an Dienststellen
des Landes bestellt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Im Zeitpunkt der erstmaligen Beschäftigung als Sicherheitstechniker müs-
sen diese Lehrer zumindest jene Fachkenntnisse besessen haben, die je-
nen entsprachen, die nach den hiefür zu diesem Zeitpunkt geltenden
Rechtsvorschriften für die Verleihung der Standesbezeichnung „Ingenieur“
Voraussetzung waren.

2. Ferner müssen diese Lehrer das für ihre Tätigkeit notwendige Wissen auf
dem Gebiet der Sicherheitstechnik sowie entsprechende Erfahrungen in
Dienststellen und Kenntnisse über die Bedienstetenschutzvorschriften
besitzen.

(3) Der Dienstgeber kann Lehrer, die ein Drittel der Fachausbildung als Si-
cherheitsfachkraft absolviert haben, für einen Zeitraum von höchstens zwei Jah-
ren als Sicherheitsfachkräfte bestellen, wenn sie seit mindestens drei Jahren in
einer Dienststelle des Landes beschäftigt sind.

(4) Für die unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden
Dienststellen (Dienststellenteile) tritt die Verpflichtung zur Bestellung eines ar-
beitsmedizinischen Zentrums am 1. Jänner 2004 in Kraft.

Kontrollmaßnahmen

§ 119f. Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und tech-
nischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist unzulässig.

§ 119g. Folgende Verordnungen gelten im Anwendungsbereich dieses Bun-
desgesetzes als Bundesgesetze:

1. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bundesbediens-
teten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln (Bundes-Arbeitsmittelverord-
nung – B-AM-VO), BGBl. II Nr. 392/2002, in der Fassung der Verordnung
BGBl. II Nr. 293/2005,

2. Verordnung der Bundesregierung, mit der Anforderungen an Arbeitsstät-
ten von Dienststellen des Bundes festgelegt werden (Bundes-Arbeits-
stättenverordnung – B-AStV), BGBl. II Nr. 352/2002, in der Fassung der
Verordnung BGBl. II Nr. 291/2011,

3. Verordnung der Bundesregierung über Grenzwerte für Arbeitsstoffe so-
wie über krebserzeugende und fortpflanzungsgefährdende (reprodukti-
onstoxische) Arbeitsstoffe (Bundes-Grenzwerteverordnung – B-GKV),
BGBl. II Nr. 393/2002, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 424/
2020,

4. Verordnung der Bundesregierung über die Zurordnung von Dienststellen
und Dienststellenteilen zu Gefahrenklassen (Gefahrenklassen-Verord-
nung), BGBl. II Nr. 239/2002, in der Fassung der Verordnung BGBl. II
Nr. 221/2006,
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5. Verordnung der Bundesregierung über die Gesundheitsüberwachung am
Arbeitsplatz (B-VGÜ), BGBl. II Nr. 15/2000, in der Fassung der Verord-
nung BGBl. II Nr. 294/2005,

6. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bundesbediens-
teten bei Bildschirmarbeit (B-BS-V), BGBl. II Nr. 453/1999,

7. Verordnung der Bundesregierung über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente (B-DOK-VO), BGBl. II Nr. 452/1999,

8. Verordnung der Bundesregierung über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung (B-KennV), BGBl. II Nr. 414/1999, in der Fas-
sung der Verordnung BGBl. II Nr. 94/2016,

9. Verordnung der Bundesregierung über die Sicherheitsvertrauensperso-
nen (B-SVP-VO), BGBl. II Nr. 14/2000,

10. Verordnung über den Schutz der Bundesbediensteten gegen Gefähr-
dung durch biologische Arbeitsstoffe (Bundes-Verordnung biologische
Arbeitsstoffe – B-VbA), BGBl. II Nr. 415/1999, in der Fassung der Verord-
nung BGBl. II Nr. 424/2020,

11. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
explosionsfähigen Atmosphären (B-VEXAT), BGBl. II Nr. 156/2005, in
der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 94/2016,

12. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (B-VOLV), BGBl. II Nr. 90/
2006,

13. Verordnung der Bundesregierung zum Schutz der Sicherheit und der Ge-
sundheit der Dienstnehmer/innen des Bundes vor Gefahren durch den
elektrischen Strom (Bundes-Elektroschutzverordnung-B-ESV), BGBl. II
Nr. 121/2017

14. Verordnung der Bundesregierung über den Nachweis der Fachkennt-
nisse (Bundes-Fachkenntnisnachweis-Verordnung-B-FK-V), BGBl. II
Nr. 229/2007,

15. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
der Einwirkung durch optische Strahlung (Verordnung optische Strahlung
Bund – B-VOPST), BGBl. II Nr. 291/2011,

16. Verordnung der Bundesregierung zum Schutz der Bediensteten vor Ver-
letzungen durch scharfe oder spitze medizinische Instrumente (Nadel-
stichverordnung Bund – B-NastV), BGBl. II Nr. 50/2015,

17. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor
der Einwirkung durch elektromagnetische Felder (Verordnung elektro-
magnetische Felder Bund – B-VEMF), BGBl. II Nr. 384/2016,

18. Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten
durch persönliche Schutzausrüstung (Verordnung Persönliche Schutz-
ausrüstung Bund – B-PSA-V), BGBl. II Nr. 120/2017.

Datenverarbeitung

§ 119h. (1) Die landesgesetzlich zuständigen Behörden sind als jeweils
Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
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freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (im Folgenden: DSGVO), ABl. Nr. L 119 vom 04. 05. 2016
S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 04. 03. 2021 S. 35, je-
weils für ihren Wirkungsbereich ermächtigt, die dienstrechtlichen, arbeits- und
sozialrechtlichen, haushaltsrechtlichen, besoldungsrechtlichen, pensionsrechtli-
chen, organisationsbezogenen, ausbildungsbezogenen und sonstigen mit dem
Rechtsverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang stehenden personenbezo-
genen Daten von Personen, die

1. in einem Dienstverhältnis zum Land als Landeslehrpersonen gemäß § 1
oder als Landesvertragslehrpersonen gemäß Land- und forstwirtschaftli-
chen Landesvertragslehrpersonengesetz – LLVG, BGBl. Nr. 244/1969,
stehen, gestanden sind oder die Aufnahme in ein solches Rechtsverhält-
nis anstreben,

2. an land- und forstwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen im Rahmen
eines Dienstverhältnisses zum Bund als Bundeslehrpersonen gemäß § 1
Abs. 1 BDG 1979 oder als Bundesvertragslehrpersonen gemäß § 1 Abs. 1
Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG, BGBl. Nr. 86/1948, verwendet
werden, verwendet worden sind oder verwendet werden sollen, oder

3. als Lehrpersonen in einem Dienstverhältnis zu einer oder einem Dritten
stehen, gestanden sind oder die Aufnahme in ein solches Rechtsverhält-
nis anstreben, bei denen der Bund und/oder die Länder den wirtschaft-
lichen Aufwand zur Gänze oder zum Teil tragen und die zugehörigen ad-
ministrativen Tätigkeiten durchführen,

im Sinne des Art. 4 Z 2 DSGVO zu verarbeiten, einander sowie Verantwortlichen
gemäß § 280 Abs. 1 BDG 1979 zu übermitteln (Übermittlung) und zu einem an-
deren in § 280 Abs. 2 BDG 1979 genannten Zweck, als zu demjenigen, zu dem
die personenbezogenen Daten erhoben wurden, zu verarbeiten (Weiterverarbei-
tung). Diese Ermächtigung bezieht sich, soweit zumindest einer der in Art. 9
Abs. 2 DSGVO angeführten Fälle vorliegt, auch auf besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Werden personenbezo-
gene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten durch einen
der genannten Verantwortlichen an Dritte übermittelt, die nicht Verantwortliche
im Sinne dieses Gesetzes sind (Übermittlung an Dritte), so ist diese Übermitt-
lung an Dritte anhand ihrer jeweiligen Rechtsgrundlage zu beurteilen und zu
dokumentieren. Übermitteln Verantwortliche gemäß § 280 Abs. 1 BDG 1979
personenbezogene Daten oder besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten im Sinne des ersten Satzes an Verantwortliche gemäß diesem Absatz, so gilt
dies als Übermittlung im Sinne des § 280 Abs. 1 BDG 1979.

(2) Bei einer Verarbeitung, Übermittlung oder Weiterverarbeitung gemäß
Abs. 1 finden § 280 Abs. 2, 3, 5 und 6 BDG 1979, § 280a Abs. 1 bis 7 BDG 1979
und § 280b Abs. 2 bis 8 BDG 1979 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die
Stelle der Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen die landesgesetzlich vorgese-
henen zuständigen Behörden treten. Die Ermächtigung des § 280 Abs. 5 BDG
1979 gilt sinngemäß auch für die Bundesministerin oder den Bundesminister für
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, soweit dies zur Ausübung der ihr oder
ihm übertragenen Mitwirkungsbefugnisse erforderlich ist. Zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gilt die Er-
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mächtigung des § 280 Abs. 6 BDG 1979 sinngemäß auch für die Bundesminis-
terin oder den Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, so-
weit dies im Rahmen der Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. In
diesen Fällen ist die Bundesministerin oder der Bundesminister für Landwirt-
schaft, Regionen und Tourismus Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO.

10. Abschnitt

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 120. (1) Der monatliche Dienstbezug der in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis teilbeschäftigten Lehrer für einzelne Gegenstände, die vor dem
28. August 1951 angestellt worden sind und deren Bezug bisher nach den am
13. März 1938 in Geltung gestandenen landesrechtlichen Bestimmungen für
jede Wochenstunde 5 vH des Bezuges eines vollbeschäftigten Lehrers der ent-
sprechenden Verwendungsgruppe betragen hat, richtet sich weiterhin nach die-
sem Hundertsatz.

(2) Die bis zum 28. August 1951 in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis in Teilbeschäftigung zurückgelegten Dienstzeiten sind für die Bemes-
sung des Ruhegenusses mit den vollen Hundertsätzen gemäß § 7 Abs. 1 des
Pensionsgesetzes 1965 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung anzurech-
nen, soweit es sich nicht um Personen handelt, auf die § 2 Abs. 4 des Pensions-
überleitungsgesetzes anzuwenden ist.

(3) Auf die nicht vollbeschäftigten, in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis stehenden Lehrer, denen bisher nach den am 13. März 1938 in Geltung
gestandenen landesrechtlichen Bestimmungen nur eine Remuneration zuer-
kannt worden ist, sind Abs. 1 und § 115 Abs. 3 gleichfalls anzuwenden. Ein
Ruhe-(Versorgungs-)genuß steht ihnen oder ihren versorgungsberechtigten An-
gehörigen nach Maßgabe des Abs. 2 und des § 121 Abs. 4 und 5 zu.

(4) Auf Lehrer, denen bisher nach den am 13. März 1938 in Geltung gestan-
denen landesrechtlichen Bestimmungen auf Grund eines in Teilbeschäftigung
zugebrachten öffentlich-rechtlichen einschließlich eines remunerierten Dienst-
verhältnisses ein dauernder ordentlicher Ruhegenuß oder eine Provision zuer-
kannt worden ist, sind Abs. 2 und § 121 Abs. 4 und 5 anzuwenden.

(5) Die Bezüge auf Grund des Abs. 1 bis 4 dürfen den Dienstbezug (Ruhe-
und Versorgungsgenuß) eines vollbeschäftigten Lehrers der entsprechenden
Verwendungsgruppe nicht übersteigen.

§ 121. (1) Der Monatsbezug der in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis teilbeschäftigten Lehrer für einzelne Unterrichtsgegenstände, insbe-
sondere der Lehrer für Werkerziehung, beträgt für jede Werteinheit 5 vH des
Monatsbezuges eines vollbeschäftigten Lehrers der entsprechenden Verwen-
dungsgruppe.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2002)

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003)
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(4) Abs. 3 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung ist auf die im Abs. 1
genannten Lehrer, die vor dem 1. Mai 1995 in ein Dienstverhältnis zu einer
österreichischen Gebietskörperschaft aufgenommen worden sind und seither
bis zum Zeitpunkt ihrer Ruhestandsversetzung oder ihres Übertrittes in den Ru-
hestand ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer österreichischen
Gebietskörperschaft stehen, mit der Maßgabe weiterhin anzuwenden, daß an
die Stelle des Ausdrucks „15 Jahren“ der Ausdruck „10 Jahren“ tritt.

(5) Die Bezüge auf Grund der Abs. 1 bis 3 dürfen den Monatsbezug eines
vollbeschäftigten Lehrers der entsprechenden Verwendungsgruppe nicht über-
steigen.

(6) Die Vollbeschäftigung der im Abs. 1 genannten Lehrer ist anzustreben.

(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf Lehrer,
1. deren Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a herabgesetzt ist

oder
2. die eine Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 15h und 15 i MSchG oder nach

den §§ 8 oder 8a VKG in Anspruch nehmen,
nicht anzuwenden.

Herabsetzung und Ermäßigung der Lehrverpflichtung

§ 121a. (1) Zeiten einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung, die nach § 45
in einer vor dem 1. Juli 1997 geltenden Fassung gewährt worden sind, sind auf
die Obergrenze nach § 45 Abs. 3 anzurechnen. Nicht anzurechnen sind jedoch
Zeiten einer Herabsetzung der Wochendienstzeit, die vor dem Ablauf des
30. Juni 1991 nach § 45 zur Pflege eines eigenen Kindes, eines Wahl- oder Pfle-
gekindes oder eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Lehrers angehört
und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) sein Ehegatte aufkommen,
gewährt worden sind.

(2) Auf Zeiten, für die eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den
§§ 45 oder 46 in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung gewährt worden
ist, sind ansonsten die §§ 45 bis 49 und die darauf Bezug nehmenden Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes und des Gehaltsgesetzes 1956 – alle in der bis
zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung – weiterhin anzuwenden. Dies gilt auch
dann, wenn solche Zeiten nach Ablauf des 30. Juni 1997 enden.

(3) Auf Zeiten einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach § 44 Abs. 7 in
der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung sind § 44 Abs. 7 und 8 in der
bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung und § 22 Abs. 4 des Gehaltsgeset-
zes 1956 in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden.

(4) Das Außerkrafttreten des § 44 Abs. 7 mit 30. Juni 1997 bewirkt kein vor-
zeitiges Enden einer nach dieser Bestimmung erfolgten Ermäßigung der Lehr-
verpflichtung.

(5) Zeiten einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach § 44 Abs. 7 in der bis
zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung sind auf die Höchstdauer der Herabset-
zung der Wochendienstzeit nach § 45 Abs. 3 nicht anzurechnen.
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§ 121b. Lehrpflichtermäßigungen im öffentlichen Interesse, die nach § 44 in
der bis zum 31. August 1995 geltenden Fassung gewährt wurden, sind auf das
Gesamtausmaß von zehn Jahren gemäß § 44 Abs. 4 in der ab 1. September
1995 geltenden Fassung, höchstens jedoch mit fünf Jahren anzurechnen.

§ 121c. (1) Vor Ablauf des 31. Dezember 1995 eingeleitete Verfahren zur
Versetzung in den Ruhestand nach § 12 Abs. 1 Z 2 oder 3 in der bis zum Ablauf
des 31. Dezember 1995 geltenden Fassung sind nach den bis zum Ablauf des
31. Dezember 1995 geltenden Bestimmungen zu Ende zu führen.

(2) Der Lehrer des Ruhestandes kann aus dienstlichen Gründen durch Er-
nennung wieder in den Dienststand aufgenommen werden, wenn er

1. im Fall des § 12 Abs. 1 Z 2 oder 3 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember
1995 geltenden Fassung oder

2. im Fall des § 12 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 gel-
tenden Fassung

seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein Ansuchen des Lehrers ist nicht er-
forderlich. § 14 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden.

(§ 121d durch Art. 2 § 2 Abs. 3 Z 10, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr gel-
tend festgestellt)

Karenzurlaub

§ 121e. (1) Auf Karenzurlaube, die gemäß § 58 in der bis zum Ablauf des
30. Juni 1997 geltenden Fassung gewährt worden sind, ist § 58 in dieser Fas-
sung weiterhin anzuwenden.

(2) § 65a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/
2001 ist nicht auf Karenzurlaube anzuwenden, die am Tag des In-Kraft-Tretens
des § 65a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001
bereits beendet waren.

(3) Für Karenzurlaube nach § 65a Abs. 2 Z 2, die am Tag des In-Kraft-Tre-
tens des § 65a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001
bereits beendet waren, läuft die Frist für eine Antragstellung nach § 65a Abs. 3
bis 30. Juni 2002.

(4) Auf vor dem 1. Jänner 2013 gewährte Karenzurlaube sind § 65a sowie
§ 22 Abs. 9 und 9a GehG jeweils in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden. § 22b Abs. 5 GehG ist auf vor dem 1. Jänner 2013
gewährte oder eingetretene Karenzurlaube (Dienstfreistellungen, Außerdienst-
stellungen) nicht anzuwenden.

Außerdienststellung

§ 121f. Einem Lehrer, der für die Ausübung einer Funktion gemäß § 66b
einen Karenzurlaub gemäß § 65 in der ab 1. Juli 1997 geltenden Fassung in An-
spruch genommen hat, ist dieser Karenzurlaub für die Zeit ab 1. Juli 1997 oder
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ab einem von ihm gewählten späteren Monatsersten in eine Außerdienststellung
gemäß § 66b umzuwandeln, wenn er

1. dies beantragt und
2. für diese Zeit nachträglich einen Pensionsbeitrag nach § 22 des Gehalts-

gesetzes 1956 leistet.

§ 122. Auf Grund der bisherigen Vorschriften zuerkannte besoldungs- oder
pensionsrechtliche Ansprüche von Lehrern des Dienst- und Ruhestandes oder
ihrer Hinterbliebenen bzw. Angehörigen bleiben unberührt.

§ 123. Außerordentliche Urlaube, die gemäß § 45 Abs. 3 des land- und forst-
wirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstgesetzes, BGBl. Nr. 176/1966, unter Be-
lassung der Bezüge gegen Ersatz der Vertretungskosten vor dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes gewährt worden sind, behalten ihre Gül-
tigkeit für die Dauer des gewährten Urlaubes.

Sonderurlaub

§ 123a. Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Bestimmung aufrechte Son-
derurlaube, welche nach § 64 für eine drei Monate übersteigende Dauer ge-
währt wurden, enden spätestens mit Ablauf des 31. August 2002. Danach wirk-
sam werdende, nach § 64 für eine drei Monate übersteigende Dauer gewährte
Sonderurlaube enden jedenfalls mit Ablauf der Dauer von drei Monaten.

Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2004

§ 123b. § 65a Abs. 2 Z 2 lit. e gilt nur für am 1. Jänner 2005 noch nicht been-
dete und nach dem 31. Dezember 2004 neu angetretene Karenzurlaube.

§ 124. Lehrer, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes im
Rahmen ihres Amtstitels zur Führung der Bezeichnung „Hauptlehrer“ berechtigt
waren, dürfen bis zur Verleihung eines neuen Amtstitels nach § 62 Abs. 4 diesen
Amtstitel weiter führen.

(§ 124a aufgehoben mit BGBl. I Nr. 32/2018)

§ 124b. Auf Lehrer, deren provisorisches Dienstverhältnis vor dem 1. Sep-
tember 1996 begonnen hat, sind die bis zum Ablauf des 31. August 1996 gelten-
den Vorschriften über die Definitivstellung weiter anzuwenden.

§ 124c. (1) Am 1. September 1996 anhängige Leistungsfeststellungsverfah-
ren, die nach den §§ 69 bis 76 in der bis zum Ablauf des 31. August 1996 gelten-
den Fassung eingeleitet worden sind, sind nach den bisherigen Vorschriften zu
Ende zu führen.

(2) Auf Lehrer, über die gemäß § 74 Abs. 1 Z 2 die Feststellung getroffen
worden ist, daß sie den von ihnen zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufweisen
und für die diese Feststellung am 1. September 1996 gültig ist, sind, solange für
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sie eine Feststellung nach § 74 Abs. 1 Z 2 gültig ist, die §§ 18 und 69 bis 76 in
der bis zum Ablauf des 31. August 1996 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Versetzung in den Ruhestand von vor 1954 geborenen Lehrpersonen
mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit

§ 124d. (1) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Lehrpersonen können durch
schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre Verset-
zung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in dem sie
das 60. Lebensjahr vollenden, wenn sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Ver-
setzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jah-
ren aufweisen. § 13c Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
1. die ruhegenussfähige Landesdienstzeit im Sinne des § 6 Abs. 2 des Pen-

sionsgesetzes 1965, wobei Teilbeschäftigungszeiten immer voll zu zählen
sind,

2. bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten, für die
ein Überweisungsbetrag nach § 308 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, nach § 172 des Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder
nach § 164 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl.
Nr. 559/1978, in Höhe von 7% der Berechnungsgrundlage nach § 308
Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war
oder ist oder für die die Lehrperson einen besonderen Pensionsbeitrag ge-
leistet oder noch zu leisten hat,

2a. bei Lehrpersonen, auf die § 1 Abs. 14 Pensionsgesetz 1965 anzuwenden
ist: Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 ASVG, nach § 172
GSVG oder nach § 164 BSVG in Höhe von 7% der Berechnungsgrund-
lage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6
BSVG zu leisten war oder ist, oder für die die Lehrperson einen besonde-
ren Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat,

3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes,
4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a

ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 sowie 5 und
6 decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Landesdienstzeit
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder ent-
sprechenden Bestimmungen,

5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG),
6. Zeiten eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 ASVG) sowie
7. nach den Abs. 3 bis 5 nachgekaufte Zeiten.

Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
(3) Vor dem 1. Jänner 1954 geborene Lehrpersonen des Dienststandes kön-

nen durch nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages be-
wirken, dass

1. beitragsfrei angerechnete Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2
lit. h und i des Pensionsgesetzes 1965 sowie
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2. Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach § 107 Abs. 1 Z 1
BSVG, soweit sie nach dem vollendeten 18. Lebensjahr liegen,

als nachgekaufte Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.
(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der
1. nach Abs. 3 Z 1 nachgekauften Zeiten 22,8% der am Tag des Antrags auf

nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und

2. nach Abs. 3 Z 2 nachgekauften Zeiten 22,8% der dreißigfachen Mindest-
beitragsgrundlage nach § 76a Abs. 3 ASVG

und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel davon. Diese Beträge erhöhen sich
für Lehrpersonen, die den Antrag auf Nachkauf nach dem vollendeten 55. bis
zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% und nach dem vollendeten 60. Lebensjahr
um 134% (Risikozuschlag).

(5) Auf Antrag der Lehrperson des Dienststandes ist für nach den jeweils an-
zuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten,
die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten
nach § 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit
empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu
leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden Erstat-
tungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kom-
mastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich der Referenzbetrag
gemäß § 3 Abs. 4 GehG seit dem Monat der Auszahlung des Erstattungsbetra-
ges an die Lehrperson bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche Entrich-
tung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht hat.
Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist von der Lehrperson zu
erbringen und der Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihr glaub-
haft zu machen. Als beitragsgedeckt werden dabei jene entfertigten Zeiten be-
rücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit anzurechnen gewesen wären.

(6) Lehrpersonen des Dienststandes können eine bescheidmäßige Fest-
stellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Für den Nachkauf von Schul- und Studienzeiten gemäß § 124d Abs. 3 bis
5a in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, geltenden Fassung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind
der Lehrperson auf Antrag im beantragten Ausmaß rückzuerstatten. Die zu er-
stattenden besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem Zeitpunkt
ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwertungsfaktor nach den §§ 108
Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.

(§ 124e außer Kraft seit 31. 7. 2007)

§ 124f. Solange der Bund ganz oder teilweise die Kosten der Besoldung der
Lehrer trägt (Art. IV des Bundesverfassungsgesetzes vom 28. April 1975, BGBl.
Nr. 316/1975), gelten folgende Bestimmungen:

1. Der Bund leistet den Ländern, in denen dienstrechtliche Krankenfürsorge-
einrichtungen bestehen, einen Beitrag in der Höhe jenes Beitrages, den er
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bei Nichtbestehen dieser Einrichtungen für die in Betracht kommenden
Lehrer nach bundesgesetzlichen Vorschriften für eine Krankenversiche-
rung zu leisten hätte.

2. Der Bund leistet den Ländern, in denen dienstrechtliche Unfallfürsorgeein-
richtungen bestehen, einen Beitrag in der Höhe jenes Beitrages, den er bei
Nichtbestehen dieser Einrichtungen für die in Betracht kommenden Lehrer
nach bundesgesetzlichen Vorschriften für eine Unfallversicherung zu leis-
ten hätte.

Versetzung in den Ruhestand von nach 1953 geborenen Lehrpersonen
mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit

§ 124g. (1) Nach dem 31. Dezember 1953 geborene Lehrpersonen können
durch schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, ihre
Versetzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf des Monats bewirken, in
dem sie das 62. Lebensjahr vollenden, wenn sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit
der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von
42 Jahren aufweisen. § 13c Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen
1. die ruhegenussfähige Landesdienstzeit im Sinne des § 6 Abs. 2 des Pen-

sionsgesetzes 1965, wobei Teilbeschäftigungszeiten immer voll zu zählen
sind,

2. bedingt oder unbedingt als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Zei-
ten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach § 308 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955,
nach § 172 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG),
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 164 des Bauern-Sozialversicherungsge-
setzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, in Höhe von mindestens 7% der Be-
rechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172 Abs. 6 GSVG oder
§ 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder für die die Lehrperson ei-
nen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu leisten hat,

2a. bei Lehrpersonen, auf die § 1 Abs. 14 Pensionsgesetz 1965 anzuwenden
ist: Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die ein Überweisungsbetrag nach
§ 308 ASVG, nach § 172 GSVG oder nach § 164 BSVG in Höhe von min-
destens 7% der Berechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, § 172
Abs. 6 GSVG oder § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist, oder für die
die Lehrperson einen besonderen Pensionsbeitrag geleistet oder noch zu
leisten hat,

3. Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes,
4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 227a

ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 und 5 de-
cken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß
verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Landesdienstzeit
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder ent-
sprechenden Bestimmungen,

5. Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 Z 3 ASVG) sowie
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6. nach Abs. 3 oder nach § 104 Abs. 1 in der am 30. Dezember 2010 gelten-
den Fassung des Pensionsgesetzes 1965 nachgekaufte Zeiten (ausge-
nommen Schul- und Studienzeiten sowie Zeiten vor der Vollendung des
18. Lebensjahres).

Eine doppelte Zählung ein und desselben Zeitraumes ist unzulässig.
(3) Auf Antrag der Lehrperson des Dienststandes ist für nach den jeweils an-

zuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erstattete Zeiten,
die sich zeitlich mit beitragsfrei angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten
nach § 53 Abs. 2 lit. h oder i des Pensionsgesetzes 1965 decken, der seinerzeit
empfangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbeitrag an den Bund zu
leisten. Für Resttage ist ein Dreißigstel des auf einen Monat entfallenden Er-
stattungsbetrages zu entrichten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei
Kommastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das der Refe-
renzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 GehG seit dem Monat der Auszahlung des Erstat-
tungsbetrages an die Lehrperson bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche
Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages er-
höht hat. Der Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist von der Lehr-
person zu erbringen und der Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages
von ihr glaubhaft zu machen. Als beitragsgedeckt werden dabei jene entfertigten
Zeiten berücksichtigt, die als Ruhegenussvordienstzeit anzurechnen gewesen
wären.

(4) Lehrpersonen des Dienststandes können eine bescheidmäßige Fest-
stellung ihrer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zu dem dem Einlangen des
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht wird mit
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(5) Von Lehrpersonen des Geburtsjahrganges 1954 für den Nachkauf von
Schul- und Studienzeiten gemäß § 124d Abs. 3 bis 5a in der vor der Kundma-
chung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, geltenden Fas-
sung entrichtete besondere Pensionsbeiträge sind der Lehrperson rückzuerstat-
ten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbeiträge sind jeweils mit dem dem
Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung entsprechenden Aufwertungsfaktor nach
den §§ 108 Abs. 4 und 108c ASVG aufzuwerten.

§ 125. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Dies gilt
jedoch nicht für die in den §§ 123 und 126 enthaltenen Zitierungen.

(2) § 114 Abs. 2 wird durch Abs. 1 nicht berührt.

§ 125a. (1) Auf die Dienstpflichtverletzungen, die vor dem 1. Juli 1991 be-
gangen worden sind, ist § 99 Abs. 1 in der bis zum 30. Juni 1991 geltenden Fas-
sung anzuwenden.

(2) Disziplinarverfahren, die vor dem 1. Jänner 1994 eingeleitet worden sind,
sind nach den am 31. Dezember 1993 geltenden Bestimmungen zu Ende zu
führen.

(3) Auf Dienstpflichtverletzungen, die vor dem 1. Jänner 1994 begangen wor-
den sind, ist § 80 in der bis 31. Dezember 1993 geltenden Fassung anzuwenden.
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(4) § 80 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 ist nur auf
Dienstpflichtverletzungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1994 begangen
wurden.

(5) Die Aufzeichnungen über Belehrungen oder Ermahnungen, die vor dem
1. Juli 2015 erteilt wurden, sind nur auf Antrag der Lehrperson zu vernichten.
Auch sämtliche Schriftstücke hinsichtlich des Antrags sind zu vernichten.

§ 125b. (1) Das in Artikel II Abschnitt 2 „Verwendungsgruppe L 2a 2“ Z 2.3
angeführte Erfordernis wird ersetzt durch

1. die Lehramtsprüfung für Volksschulen an einer Pädagogischen Akademie
nach Absolvierung eines viersemestrigen Studienganges für das Lehramt
an Volksschulen gemäß § 119 des Schulorganisationsgesetzes in der vor
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 365/1982 geltenden
Fassung, gemeinsam mit

2. der erfolgreichen Teilnahme am pädagogischen Lehrgang für Absolventen
höherer Land- und forstwirtschaftlicher Lehranstalten am Bundesseminar
für das landwirtschaftliche Bildungswesen in Wien – Ober St. Veit vor dem
1. September 1989.

(2) Die Ernennung eines Lehrers für einzelne Unterrichtsgegenstände an
land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen der Verwendungs-
gruppe L 2a 1 in die Verwendungsgruppe L 2a 2 kann frühestens mit Wirkung
vom 1. Jänner 1992 erfolgen, wenn dieser Lehrer die für die Verwendungs-
gruppe vorgesehenen Erfordernisse gemäß § 125b des Land- und forstwirt-
schaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 erfüllt.

§ 125c. Von den Bestimmungen über Ausschreibungs- und Besetzungsver-
fahren bleiben unberührt:

1. § 6 des land- und forstwirtschaftlichen Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 318/
1975,

2. § 4 des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949.

§ 125d. (1) Auf Verfahren zur Besetzung von schulfesten Stellen, die vor
dem 1. September 2008 ausgeschrieben wurden, finden die §§ 24 bis 26a in der
zum Zeitpunkt der Ausschreibung geltenden Fassung weiterhin Anwendung.

(2) Auf Lehrer, die am 31. August 2008 eine schulfeste Stelle inne hatten
oder denen eine solche gemäß Abs. 1 verliehen wurde, sind § 8 Abs. 2, § 13
Abs. 4, § 15 Abs. 4, § 19 Abs. 2 und 4, § 24 Abs. 4 und 5 und die §§ 25 bis 26a,
soweit sich diese Bestimmungen auf die Schulfestigkeit beziehen, in der zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Übergangsbestimmung zur Dienstrechts-Novelle 2011

§ 125e. In vor dem 1. Jänner 2012 eingeleiteten Disziplinarverfahren sowie
auf vor dem 1. Jänner 2012 ausgesprochene (vorläufige) Suspendierungen sind
die am 31. Dezember 2011 diesbezüglich geltenden Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes weiter anzuwenden.
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§ 126. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Land- und forst-
wirtschaftliche Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 176/1966, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 550/1984, außer Kraft.

§ 127. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1985 in Kraft.
(2) Die §§ 45 bis 50 und 116 treten abweichend von Abs. 1 mit 1. Jänner

1985 in Kraft.
(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner Novellen

können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der be-
treffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen treten frühestens mit
dem Tag in Kraft, mit dem die betreffende Verordnungsermächtigung in Kraft
tritt.

(4) Es treten in Kraft:
1. § 65a Abs. 5 bis 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/

1992 mit 1. Februar 1991,
2. § 63 Abs. 5, die §§ 66 und 66a samt Überschriften und § 121a in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992 mit 1. Jänner 1993.
(5) § 116a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 334/1993 tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft.
(6) § 32 Abs. 3 und 3a, § 37 Abs. 1 bis 1b, § 80 Abs. 1 und 2, § 81 Abs. 2,

§ 82, § 90 samt Überschrift und § 125a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 16/1994 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(7) § 4 Abs. 1 Z 1 und Abs. 1a, § 16 Abs. 1 Z 5, § 28a, § 37 Abs. 2 Z 3 und
Anlage Art. 1 Abs. 5 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 389/
1994 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(8) Es treten in Kraft:
1. § 34, § 80 Abs. 2 Z 3, § 82 samt Überschrift, § 93 Abs. 2, § 96, § 101

Abs. 14 und § 125a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. Juli 1994,

2. § 66a Abs. 1, 2, 4, 5 und 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. Oktober 1994.

(9) Es treten in Kraft:
1. Anlage Art. I Abs. 5 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 43/1995 mit 1. Jänner 1994,
2. § 12 Abs. 2 und § 15 Abs. 6 bis 8 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 43/1995 mit 1. Jänner 1995,
3. Anlage Art. II Abschnitt 3 Z 3.1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 43/1995 mit 1. Februar 1995,
4. § 44 samt Überschrift und § 121b in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 43/1995 mit 1. September 1995.
(10) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 treten in Kraft:
1. § 15 Abs. 7 Z 2 mit 1. Jänner 1995,
2. § 78 Abs. 1 Z 2 und 3, § 88 Abs. 4, § 108, § 112 Z 2, § 120 Abs. 2 und

§ 121 Abs. 3 und 3a mit 1. Mai 1995,
3. § 44 Abs. 7 und 8 und § 115 Abs. 3 mit 1. September 1995.
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(11) § 12 Abs. 1 und 5, § 36 und § 121c in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 820/1995 sowie die Aufhebung des § 12 Abs. 4 durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 820/1995 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(12) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten in Kraft:
1. § 12 Abs. 6 mit 1. Mai 1996,
2. § 116a samt Überschrift mit 1. Juni 1996,
3. § 12 Abs. 1, § 14 Abs. 1 Z 1, § 44 Abs. 4, § 121c Abs. 2 und die Aufhe-

bung des § 12 Abs. 5 mit 1. September 1996.
(13) § 37 Abs. 1d und Anlage Art. I Abs. 7 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. Nr. 375/1996 treten mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 375/1996 folgenden Tag in Kraft.

(14) § 4 Abs. 6, 10 samt Überschrift, § 17 Abs. 3, § 18, § 23a samt Überschrift,
§ 26 Abs. 5 und 7, § 26a samt Überschrift, § 43 Abs. 4, § 55a, § 65 Abs. 4 und 5,
die §§ 71 und 71a samt Überschriften, § 73 Abs. 2, § 74 samt Überschrift, die
§§ 124a bis 124c, § 125c und § 128 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 376/1996 treten mit 1. September 1996 in Kraft.

(Anm.: Abs. 15 wurde durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 19, BGBl. I Nr. 2/2008, als
nicht mehr geltend festgestellt)

(16) Es treten in Kraft:
1. a) § 12, § 15 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 392/1996,
b) § 14 Abs. 1 in der Fassung des Art. 10 Z 2 des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 392/1996,
mit 1. August 1996,

2. § 14 Abs. 1 in der Fassung des Art. 10 Z 3 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 392/1996 mit 1. September 1996.

(17) § 15 Abs. 2 bis 6 und 8 (§ 15 Abs. 8 ausgenommen hinsichtlich des
Amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates oder des Stadtschulrates für
Wien) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 tritt mit 1. August
1997 in Kraft. Hinsichtlich des Amtsführenden Präsidenten des Landesschul-
rates (des Stadtschulrates für Wien) tritt § 15 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 mit dem Zeitpunkt in Kraft, in dem für das betref-
fende Land des Amtsführenden Präsidenten eines Landesschulrates (des Stadt-
schulrates für Wien) § 32 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, in der
Fassung BGBl. Nr. 368/1925, außer Kraft tritt.

(18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 15 Abs. 2 und § 37 Abs. 1c mit 1. August 1996,
2. § 128 Abs. 2 mit 15. Februar 1997,
3. § 40 Abs. 4 Z 1 und 3, die §§ 45 bis 49 samt Überschriften, die §§ 65 bis

65c samt Überschriften (ausgenommen § 65 Abs. 2 Z 3), § 66a Abs. 3
Z 1, die §§ 121a und 121e samt Überschriften und die Aufhebung des
§ 44 Abs. 7 und 8 und des § 50 mit 1. Juli 1997,

4. § 65 Abs. 2 Z 3 mit dem Zeitpunkt, in dem für das betreffende Land des
Vizepräsidenten eines Landesschulrates (des Stadtschulrates für Wien)
§ 32 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, in der Fassung BGBl.
Nr. 368/1925, außer Kraft tritt.
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(19) Die Überschrift zu § 22, § 22 Abs. 1, § 22 Abs. 1a, § 22 Abs. 4, § 80
Abs. 1a, § 80 Abs. 2, § 82 Z 1, § 83 letzter Satz, § 86 Abs. 2a, § 90 Abs. 3, § 101
Abs. 3, § 102, § 102a, § 103 Abs. 1, § 103 Abs. 3, § 103 Abs. 4 und § 105 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 47/1998 treten mit dem auf die Kund-
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Monatsersten in Kraft.

(20) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in
Kraft:

1. § 13a, § 65 Abs. 5 und die §§ 65d bis 65 f samt Überschrift mit 1. Jänner
1998,

2. § 43 Abs. 5, § 51 Abs. 2, § 114 Abs. 2 und 3 und § 115 Abs. 3 mit 1. Sep-
tember 1998,

3. § 121 Abs. 4 mit 1. Jänner 2003.
§ 65 Abs. 5 und die §§ 65d bis 65 f samt Überschrift treten mit Ablauf des 31. Au-
gust 2007, § 13a tritt mit 31. Dezember 2013 außer Kraft. Die §§ 65d bis 65 f in
der bis zum 31. August 2007 geltenden Fassung sind jedoch auf Rahmenzeiten,
die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu deren Ablauf weiter-
hin anzuwenden. § 13a ist ausschließlich auf Lehrer anzuwenden, die vor dem
1. Jänner 1954 geboren worden sind.

(21) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 treten in
Kraft:

1. § 121a Abs. 1 und 5 und § 66b samt Überschrift mit 1. Juli 1997,
2. § 15 Abs. 3 und 4 und Abs. 8 Z 1 und die Aufhebung des § 15 Abs. 9 mit

1. August 1997,
3. § 65d Abs. 2 und § 65 f Abs. 3 Z 2 mit 1. Jänner 1998,
4. § 67 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 und § 121f samt Überschrift mit 1. Juli 1998,
5. § 43 Abs. 6 und § 65e Abs. 2 mit 1. September 1998 und
6. § 121 Abs. 3 bis 7 mit 1. Jänner 2003.
(22) § 16 Abs. 1 Z 4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/

1999 tritt am ersten Tag des zweiten Kalendermonats nach Ablauf des Kalen-
dermonats in Kraft, in dem die Kundmachung des EUB-SVG erfolgt ist.

(23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 treten in
Kraft:

1. § 65 f Abs. 5 mit 1. Jänner 1998,
2. § 114 Abs. 4 mit 1. September 1998,
3. § 114 Abs. 1 Z 3 mit 1. Jänner 2001.
(24) § 40 Abs. 4 Z 2, § 48 Abs. 3, § 65b Abs. 2, § 66 Abs. 1 Z 2, § 66a Abs. 3

Z 2 lit. a, § 121 Abs. 7 Z 2 und § 124a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 6/2000 treten mit 1. Jänner 2000, § 121 Abs. 7 Z 2 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft.

(25) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 treten in Kraft:
1. § 128 Abs. 1 und 2 mit 1. April 2000,
2. § 68a mit 1. Juni 2000.
(26) § 13, § 13a Abs. 1 und 4, § 13b samt Überschrift, § 26 Abs. 4, § 65e

Abs. 1, § 65 f Abs. 5, § 124d samt Überschriften und § 124e in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 und die Aufhebung des § 114 Abs. 2 Z 6
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 86/2001 treten mit 1. Oktober 2000 in Kraft.
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(27) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten in
Kraft:

1. § 42 Abs. 2, § 124d Abs. 1, Abs. 2 Z 3 und 4, Abs. 3, Abs. 6 und Abs. 7 so-
wie die Aufhebung des § 13a Abs. 2 und des § 114 Abs. 4 mit 1. Oktober
2000,

2. § 54, § 56 Abs. 1 und § 115 Abs. 3 mit 1. September 2001,
3. § 124d Abs. 4 mit 1. Jänner 2002.
(28) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 treten in Kraft:
1. § 124d Abs. 4 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung mit

1. Jänner 2001,
2. § 13a Abs. 1 und 4 mit 1. Juni 2001,
3. § 124d Abs. 8 mit 1. August 2001,
4. § 13b Abs. 1, § 51 Abs. 3, § 54, § 56 und § 57 mit 1. September 2001,
5. § 124d Abs. 4 in der ab 1. Jänner 2002 geltenden Fassung mit diesem Tag.
(29) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten in Kraft:
1. § 40 Abs. 4 Z 2, § 48 Abs. 3, § 65b Überschrift und Abs. 2, § 65 f Abs. 3

Z 1, § 66a Abs. 3 Z 2 lit. a, § 121 Abs. 7 Z 2 in der bis zum 31. Dezember
2002 geltenden Fassung und § 124d Abs. 2 Z 4 mit 1. Jänner 2002,

2. § 64 Abs. 4, § 66c samt Überschrift, § 66d samt Überschrift, § 120 Abs. 3
sowie der Entfall des § 121 Abs. 2 mit 1. September 2002,

3. § 121 Abs. 7 Z 2 in der ab 1. Jänner 2003 geltenden Fassung mit 1. Jän-
ner 2003.

(30) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 treten in
Kraft:

1. § 4 Abs. 2, § 66d Abs. 1 und § 114 Abs. 2 Z 8 sowie die Aufhebung des
Art. I Abs. 2 der Anlage mit 1. September 2002,

2. § 44 Abs. 6, § 66a Abs. 6, § 114 Abs. 1, § 116 Abs. 1 und § 116a mit
1. Jänner 2003.

(31) § 65a Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/
2003 tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

(32) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten in Kraft:
1. § 45 Abs. 3, § 65 Abs. 5, § 65d Abs. 1, § 65e und § 124e Abs. 4 mit

1. September 2003,
2. § 13a Abs. 1, § 124d Abs. 1, 2, 7 und 8 sowie § 124e Abs. 1 und 2 mit

1. Jänner 2004,
3. § 11 mit 31. Dezember 2016.

§ 121 Abs. 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2003, §§ 13 und 13b samt Über-
schriften treten mit Ablauf des 1. September 2017 außer Kraft.

(33)
1. Die §§ 4 und 5 des B-BSG in der Fassung BGBl. I Nr. 70/1999 treten für

die unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Dienst-
stellen (Dienststellenteile) mit 1. Jänner 2004 in Kraft. Die erstmalige
Durchführung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, die Fest-
legung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung und die Erstellung der
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente muss spätestens mit
30. Juni 2005 fertiggestellt sein.
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2. Der § 41 Abs. 2 bis 6 des B-BSG in der Fassung BGBl. I Nr. 70/1999 tritt
mit 1. August 2003 in Kraft. Die Umsetzung der in § 41 Abs. 2 bis 6 des
B-BSG festgelegten Verpflichtungen muss spätestens mit 31. Dezember
2004 fertiggestellt sein.

3. Sofern Z 1 und 2 nichts anderes bestimmt, tritt 9a. Abschnitt samt Über-
schrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2003 sowie die
Aufhebung des § 68a mit 1. Juli 2003 in Kraft.

(34) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 treten in
Kraft:

1. Art. 1 Abs. 7 und Abs. 8 Z 2 der Anlage mit 1. Juni 2002,
2. § 115 Abs. 3 mit 1. September 2003,
3. § 13a Abs. 1, § 16 Abs. 2 Z 2, § 46 Abs. 5, § 65a Abs. 4 Z 2 (Anm.: richtig:

§ 65a Abs. 2 Z 2), § 124e Abs. 1 und 3 mit 1. Jänner 2004,
4. § 114 Abs. 2 Z 7 mit 1. Jänner 2005.

§ 46 Abs. 5 ist auf Lehrer anzuwenden, deren Kinder nach dem 31. Dezember
2001 geboren sind.

(35) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten in
Kraft:

1. § 13c samt Überschrift, § 65c, § 114 Abs. 2 Z 6 und § 124d Abs. 1 und 7
mit 1. Jänner 2005,

2. § 13a Abs. 2 mit 1. September 2005.
(36) § 42 Abs. 2, § 65a Abs. 2 Z 2, § 66d Abs. 1, § 123b samt Überschrift

und Anlage Art. I Abs. 2 und Artikel II Z 1 bis 5 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 176/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(37) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 treten in Kraft:
1. § 114 Abs. 4 und § 124d Abs. 5 und 7 mit 1. Jänner 2005,
2. § 40 Abs. 4 Z 2, § 48 Abs. 3, § 66a Abs. 3 Z 2 und § 102b samt Überschrift

mit 1. Juli 2005,
3. § 124f mit 1. September 2005.
(38) § 66 Abs. 3 und 4, Art. I Abs. 2 und Artikel II Z 2.2. der Anlage in der

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2005 treten mit 1. September 2005
in Kraft.

(39) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in
Kraft:

1. § 66d Abs. 1 und 4 mit 1. Jänner 2006,
2. die Überschrift zu § 22, § 22 Abs. 1 und 4 sowie § 23 samt Überschrift mit

1. Oktober 2007.
§ 66d Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 gilt für
eine Betreuung von schwersterkrankten Kindern, die nach dem 31. Dezember
2005 gewährt wird. Lehrern ist auf ihr Ansuchen bei einer Betreuung von
schwersterkrankten Kindern, die vor dem 1. Jänner 2006 gewährt wurde, eine
Verlängerung der Maßnahme auf insgesamt höchstens neun Monate zu ge-
währen.

(40) § 9 Abs. 4 Z 1, § 12 Abs. 3 und § 36 Abs. 1 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 90/2006 treten mit 1. September 2006 in Kraft.
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(41) § 66d Abs. 1 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/
2006 tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft.

(42) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in Kraft:
1. § 40 Abs. 3 und Abs. 7, § 66 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2 mit 1. Juli

2007,
2. § 13 Abs. 4 in der Fassung des Art. 15 Z 2, § 24 in der Fassung des Art. 15

Z 7, § 26 in der Fassung des Art. 15 Z 9, § 26a in der Fassung der Z 10,
§ 65d, § 125d in der Fassung des Art. 15 Z 23 und Anlage Artikel I Abs. 5
bis 10 mit 1. September 2007 und 3. § 8 Abs. 2, § 13 Abs. 4 in der Fas-
sung des Art. 15 Z 3, § 15 Abs. 4, § 19 Abs. 2 und 4, der Entfall des § 24
samt Überschrift, § 25, § 26 und § 26a in der Fassung des Art. 15 Z 11,
§ 125d in der Fassung des Art. 15 Z 24, mit 1. September 2008.

Anträge gemäß § 65d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007
dürfen bereits von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes im Bundes-
gesetzblatt folgenden Tag an gestellt werden. Bescheide gemäß § 65d in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 können vor dessen In-Kraft-
Treten erlassen werden, sie dürfen jedoch frühestens mit 1. September 2007
rechtswirksam werden.

(43) Die Änderungen in der Anlage Art. II in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 96/2007 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft.

(44) § 79 Abs. 1 und § 81 Abs. 1 samt Überschrift, Anlage Art. II Z 1.3 Abs. 2
lit. a sowie der Entfall des § 81 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 147/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft.

(45) § 54 Abs. 3 und § 55a letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 52/2009 treten mit 1. September 2009 in Kraft. § 54 Abs. 3 in der
Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit Ablauf des 31. August 2012
außer Kraft.

(46) § 2a, § 66 Abs. 5 und § 66d Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(47) § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b und § 29a samt Überschrift in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(48) § 46 Abs. 6 und § 65e samt Überschrift in der Fassung des Budget-
begleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

(49) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten in
Kraft:

1. § 4 Abs. 1 Z 4, § 4 Abs. 3, § 78 Abs. 1, § 84 Abs. 2 und 3, § 88 Abs. 3, 3a
und 4, § 96, § 100 Abs. 2, die Überschrift zu § 101, § 101 Abs. 1, 2, 3, 5
und 13, § 105 und § 105a samt Überschriften, § 108, § 112 Z 2 und
§ 125e samt Überschrift mit 1. Jänner 2012,

2. § 28 samt Überschrift mit 1. Juli 2012.
(50) In der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, tre-

ten in Kraft:
1. § 124d Abs. 7 mit 1. Juli 2012,
2. § 13c Abs. 1 und § 124 i samt Überschrift mit 1. Jänner 2013,
3. § 127 Abs. 49 Z 1 mit 1. Jänner 2012.
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(51) § 22 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Art. 6 Z 1 des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 55/2012 und § 22 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 55/2012 treten mit 1. September 2013 in Kraft. § 22 Abs. 1
zweiter Satz in der Fassung des Art. 6 Z 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 55/
2012 tritt mit 1. September 2015 in Kraft.

(52) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in
Kraft:

1. § 54 Abs. 3 mit 1. September 2012,
2. § 16 Abs. 1 Z 3a, § 65a, § 65e Abs. 1 und 2, § 88 Abs. 1 und 4 sowie

§ 121e Abs. 4 mit 1. Jänner 2013,
3. § 49, § 50 samt Überschrift und § 114 Abs. 2 Z 7 mit 1. September 2013,
4. § 65 Abs. 2, § 80 Abs. 2 Z 2, 3 und 5, § 81 Abs. 2, § 102a Abs. 1 Z 2, § 108

Z 3 mit 1. Jänner 2014,
5. § 6 Abs. 5, § 105a und § 119g mit dem der Kundmachung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 folgenden Tag.
(53) § 54 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012

tritt mit Ablauf des 31. August 2015 außer Kraft.
(54) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 148/2013 treten die

§§ 12 Abs. 7, 19 Abs. 8, 75 samt Überschrift, 83, 88 Abs. 3a und 6, 96, 105a so-
wie 106 samt Überschrift mit 1. Jänner 2014 in Kraft; gleichzeitig treten die §§ 88
Abs. 2, 90 Abs. 3 letzter Satz, 100 Abs. 2 letzter Satz, 102a Abs. 2 sowie 103
Abs. 4 außer Kraft.

(55) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 treten in
Kraft:

1. § 124e Abs. 1 mit 2. August 2004,
2. § 16 Abs. 1 Z 3a, § 88 Abs. 1 Z 2 und § 121e Abs. 4 mit 1. Jänner 2013,
3. § 18a samt Überschrift, § 40 Abs. 4 Z 1, § 46a samt Überschrift, § 48

Abs. 1, 2 und 3, § 65c Abs. 1, 1a, 2 und 3, § 66a Abs. 3 Z 1, § 81 Abs. 2,
§ 82 Z 1, § 83 Abs. 2 Z 2, § 88 Abs. 6, § 102a Abs. 1 Z 2, die Überschrift
zu § 102b, § 102b Abs. 3, § 108 Z 3 und § 121 Abs. 7 Z 1 mit 1. Jänner
2014.

(56) § 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 tritt mit
1. September 2015 in Kraft.

(57) § 5 Abs. 1, § 10 Abs. 3, § 26 Abs. 6, § 27 Abs. 1, § 114 Abs. 5, § 124d
Abs. 5 und § 124g Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/
2015 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(58) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. § 26a Abs. 3 mit 1. Jänner 2014,
2. § 10 Abs. 3 mit 12. Februar 2015,
3. § 65d Abs. 7 mit 1. März 2015,
4. § 65e samt Überschrift, § 66c Abs. 1, § 86 Abs. 2a, § 119g und § 125a

Abs. 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(59) § 124d Abs. 2 Z 2a und § 124g Abs. 2 Z 2a in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag
in Kraft.
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(60) § 54 Abs. 3 in der Fassung des BGBl. I Nr. 164/2015 tritt mit 1. Septem-
ber 2018 in Kraft und mit Ablauf des 31. August 2021 außer Kraft.

(61) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 115 Abs. 4 mit 1. September 2015,
2. § 6 Abs. 5, Art. I Abs. 5 der Anlage, Art. I Abs. 6 der Anlage und Art. I

Abs. 8 bis 13 der Anlage sowie der Entfall des § 28a mit 18. Jänner 2016,
3. § 11 Abs. 1, § 13c samt Überschrift, § 124d Abs. 1 und § 124g Abs. 1 so-

wie der Entfall der § 124e, § 124h und § 124 i samt Überschriften mit
2. September 2017,

4. § 66d Abs. 5, § 82 Z 1, § 95 Abs. 3, § 101 Abs. 1, die Überschrift zu
§ 102b, § 102b Abs. 1 und 2, § 103 Abs. 4 und 5, § 119g Z 8, 10 und 11,
§ 124d Abs. 2 Z 1 und § 124g Abs. 2 Z 1 mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag.

(62) § 102b Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/
2016 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(63) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten in Kraft:
1. § 26 Abs. 1 mit 1. Jänner 2018 in Kraft
2. § 15 Abs. 8 Z 1 mit 1. Jänner 2019 in Kraft.
(64) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 treten in

Kraft:
1. § 65 Abs. 2 in der Fassung des Art. 6 Z 1 mit 1. Jänner 2018,
2. § 65 Abs. 2 in der Fassung des Art. 6 Z 2 mit 1. Juli 2018.
(65) § 6 Abs. 5 und § 119h samt Überschrift in der Fassung des Materien-

Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai
2018 in Kraft; gleichzeitig tritt § 124a außer Kraft.

(66) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-
ten in Kraft:

1. § 128 Abs. 1 und 2 mit 8. Jänner 2018,
2. § 12 Abs. 6, § 41 samt Überschrift, § 66d Abs. 4, § 119g Z 13 und Z 16 bis

18, § 124d Abs. 2 Z 3 und § 124g Abs. 2 Z 3 mit dem der Kundmachung
folgenden Tag.

(67) § 13c Abs. 5, § 41 Abs. 1, 2 und Abs. 6 Z 4 und § 65 Abs. 3 in der Fas-
sung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018, treten mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(68) § 46b samt Überschrift in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle
2018, BGBl. I Nr. 102/2018, tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

(69) § 125f samt Überschrift in der Fassung des Brexit-Begleitgesetzes
2019, BGBl. I Nr. 25/2019, tritt mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Aus-
tritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Euro-
päischen Union unter der Bedingung in Kraft, dass der Austritt ohne Austritts-
abkommen gemäß Art. 50 Abs. 2 EUV erfolgt.

(70) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,
treten in Kraft:

1. § 124g Abs. 2 Z 2 und 2a mit 1. Februar 2016,
2. § 127 Abs. 68 mit dem der Kundmachung folgenden Tag,
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3. § 13c Abs. 2 mit dem vierten auf die Kundmachung dieses Bundesgeset-
zes folgenden Monatsersten.

(71) § 26a Abs. 7 in der Fassung des 3. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 24/
2020, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des
30. Juni 2021 außer Kraft.

(72) Der Titel, die Überschriften der Abschnitte 3., 4. und 9a. sowie die Über-
schriften der §§ 26, 32, 42, 53, 54, 55 bis 56, 57 und 114, die §§ 22 und 27 samt
Überschriften, die §§ 54 Abs. 3, 54 Abs. 4, 55 Abs. 4 sowie die §§ 56a, 56b, 58,
63, 114a und 114b samt Überschriften in der Fassung, BGBl. I Nr. 168/2020,
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(73) § 56a Abs. 3 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2021, BGBl. I
Nr. 224/2021, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(74) § 119h Abs. 1 und die Anlage Art. II Z 1.3 Abs. 3 lit. a sublit. bb in der
Fassung der Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 137/2022, treten mit dem
der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

§ 128. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Artikel 14a Abs. 6
B-VG zustehenden Rechte ist die Bundesministerin oder der Bundesminister für
Nachhaltigkeit und Tourismus betraut.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind – soweit sie nicht
von der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde zu erlassen sind – von der
Bundesministerin oder vom Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus zu erlassen. Sofern die Bundesministerin oder der Bundesminister
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus für die Erlassung von Verordnun-
gen auf Grund von Bundesgesetzen, die auf Bundeslehrer anwendbar sind, das
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport herzustellen hat, gilt dies auch im Anwen-
dungsbereich dieses Bundesgesetzes.

(3) Sofern für die Erlassung von Verordnungen auf Grund von Bundesgeset-
zen, die gemäß § 114 auf land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer anwendbar
sind, die Bundesregierung oder die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem
Hauptausschuß des Nationalrates zuständig ist, gilt dies auch im Anwendungs-
bereich dieses Bundesgesetzes.

(4) Die im Abs. 3 angeführten Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset-
zes und seiner Novellen können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bun-
desgesetzes oder der betreffenden Novelle erlassen werden. Diese Verordnun-
gen dürfen frühestens mit dem Tag in Kraft gesetzt werden, mit dem die betref-
fende Verordnungsermächtigung in Kraft tritt.

(75) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,
treten in Kraft:

1. § 23a Abs. 3, § 41 Abs. 7 und § 65b Abs. 2 mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag,

2. § 9 Abs. 6 bis 8, § 46 Abs. 2, Abs. 3 Z 1 und Abs. 6, § 66 Abs. 1 Z 1 und
Abs. 5, § 68a samt Überschrift und § 119d mit 1. Jänner 2023,

3. § 5a samt Überschrift mit 1. April 2023.
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Ernennungserfordernisse

Artikel I

(1) Anstellungs- oder Definitivstellungserfordernisse oder Teile von solchen
Erfordernissen, die nach den vor dem Inkrafttreten der Anlage geltenden Be-
stimmungen erfüllt wurden, gelten auch als nach den neuen Rechtsvorschriften
dann als erfüllt, wenn die betreffende Verwendung in der Anlage nicht mehr vor-
gesehen ist.

(2) Für Verwendungen gemäß Artikel II Z 1 bis 5 der Anlage gelten Anstel-
lungserfordernisse oder Teile von solchen Erfordernissen, die nach den Bestim-
mungen des Artikels II Z 1 bis 5 der Anlage in der am 31. Dezember 2004 gel-
tenden Fassung erfüllt werden, auch nach den ab 1. Jänner 2005 geltenden Er-
fordernissen als erfüllt.

(3) Lehrer an zweisprachigen Schulen oder Klassen sowie an Schulen oder
Klassen mit einer anderen als der deutschen Sprache als Unterrichtssprache
haben die der Schulart entsprechende Befähigung zur Erteilung des Unterrich-
tes auch in der betreffenden Unterrichtssprache nachzuweisen, sofern sie in die-
ser Unterrichtssprache tatsächlich Unterricht zu erteilen haben.

(4) Religionslehrer haben die kirchlich (religionsgesellschaftlich) erklärte Be-
fähigung und Ermächtigung für die Erteilung des entsprechenden Unterrichtes
an der betreffenden Schulart nach den hiefür geltenden kirchlichen (religionsge-
sellschaftlichen) Vorschriften nachzuweisen. Eine Nachsicht von diesem Erfor-
dernis ist ausgeschlossen.

(5) Für Inländer und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit eines
Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im
Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang
zu gewähren hat wie Inländern, gelten hinsichtlich der besonderen Ernennungs-
erfordernisse ergänzend die Abs. 6 bis 13.

(6) Lehrpersonen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren
Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt,
erfüllen die entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für eine Ver-
wendung, die diesem Beruf im wesentlichen entspricht, wenn

1. diese Entsprechung gemäß Abs. 8 festgestellt worden ist und
2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 8 ohne Festlegung von Ausgleichs-

maßnahmen ausgesprochen worden ist oder
b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 8 festgelegten Ausgleichsmaß-

nahmen erbracht worden sind.
(7) Ausbildungsnachweise nach Abs. 6 sind:
1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß

Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der Richtlinie 2005/36/
EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom
30. 09. 2005 S. 22 oder

2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG
gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder
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3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise ge-
mäß Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft andererseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114/2002, S. 6
(BGBl. III Nr. 133/2002).

(8) Die Dienstbehörde hat auf einen Antrag im Einzelfall zu entscheiden,
1. ob ein im Abs. 6 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslan-

des der angestrebten Verwendung im Wesentlichen entspricht und
2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf

die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung Aus-
gleichsmaßnahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG festzule-
gen. Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang gemäß Art. 3
Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG
oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe h in Verbin-
dung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG.

(9) Bei der Entscheidung nach Abs. 8 Z 2 ist auf den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die vom An-
tragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis oder durch lebensbegleitendes Ler-
nen in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erworbenen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen, die hierfür von einer einschlägigen Stelle formell als
gültig anerkannt wurden die wesentlichen Unterschiede, aufgrund deren die
Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise
ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat der Antragsteller,
ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die
Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung.

(10) Auf das Verfahren gemäß Abs. 8 und 9 ist das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, anzuwenden. Der oder dem
Antragstellenden ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu be-
stätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der Be-
scheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach Vor-
liegen der vollständigen Unterlagen der oder des Antragstellenden zu erlassen.

(11)
1. Die landesgesetzlich hierzu berufene Behörde hat auf Antrag eine erfolg-

reich absolvierte Ausbildung für einen partiellen Zugang zu einem nach
diesem Bundesgesetz geregelten Beruf anzuerkennen, wenn
a) die oder der Antragstellende in einem Mitgliedstaat der EU, in einem

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft sämt-
liche fachliche Voraussetzungen zur Ausübung der Lehrtätigkeit erfüllt,

b) die Unterschiede zwischen der betreffenden Lehrtätigkeit im Herkunftsland
und dem nach diesem Bundesgesetz geregelten Lehrberuf so groß sind,
dass die Anerkennung der Ausbildung einen Anpassungslehrgang bzw.
eine Ergänzungsprüfung in einem Umfang erfordern würde, der der nach
diesem Gesetz vorgesehenen Ausbildung vollständig entspräche und

c) sich die betreffende Lehrtätigkeit im Herkunftsland nach objektiven
Kriterien von dem nach diesem Bundesgesetz geregelten Lehrberuf
trennen lässt.
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2. Die Anerkennung einer Ausbildung ist ungeachtet des Vorliegens der Vo-
raussetzungen nach Abs. 1 zu verweigern, wenn dies durch zwingende
Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt und zur Zielerreichung ge-
eignet sowie verhältnismäßig ist.

3. Für Anträge nach Z 1 gelten die Abs. 6 bis 10 sinngemäß mit der Maß-
gabe, dass die betreffende Lehrtätigkeit sowie die hierfür erforderlichen
fachlichen Voraussetzungen im Antrag genau zu bezeichnen sind.

(12) Wenn sich Zweifel an der Sprachkompetenz der oder des Antragstellen-
den ergeben, im Übrigen jedoch die Anerkennungsvoraussetzungen gemäß den
Abs. 6 bis 10 erfüllt sind, ist eine Überprüfung der Sprachkenntnisse anzuord-
nen. Über das Ergebnis der Sprachüberprüfung ist im Bescheid nach Abs. 8 ge-
sondert abzusprechen.

(13)
1. Die landesgesetzlich hierzu berufene Behörde hat zum Zwecke der Er-

leichterung der Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG im Rahmen der ihr
nach diesem Gesetz zukommenden Zuständigkeiten mit den zuständigen
Behörden der anderen Mitgliedstaaten der EU, der anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der
Schweizerischen Eidgenossenschaft zusammenzuarbeiten und diesen
Behörden Amtshilfe zu leisten.

2. Die Verwaltungszusammenarbeit nach Z 1 umfasst insbesondere den ge-
genseitigen Austausch von Informationen nach Art. 56 Abs. 2 der Richtli-
nie 2005/36/EG. Die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen ist
sicherzustellen.

3. Die landesgesetzlich hierzu berufene Behörde hat im Rahmen des Infor-
mationsaustausches nach Z 2 das Binnen-Informationssystem (IMI) zu
nutzen, die von den Behörden anderer Mitgliedstaaten der EU, anderer
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft übermittelten Infor-
mationen zu prüfen und diese über die auf Grund der übermittelten Infor-
mationen allenfalls gezogenen Konsequenzen zu unterrichten.

Artikel II

1. VERWENDUNGSGRUPPE L 1

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendun-
gen und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Er-
fordernisse.

Verwendung Erfordernis

1.1. Lehrer an land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschulen, fachein-
schlägiges soweit sie nicht in den fol-
genden Diplom- oder Verwendungen
erfasst werden

a) Ein abgeschlossenes Magisterstu-
dium gemäß § 87 Abs. 1 des Uni-
versitätsgesetzes 2002 bzw. § 66
Abs. 1 UniStG an der Universität
für Bodenkultur Wien,
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b) überdies der Erwerb des akademi-
schen Grades des Bachelor of Edu-
cation (BEd) gemäß § 65 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005 an
der Hochschule für Agrar- und Um-
weltpädagogik Wien bzw. die Di-
plomprüfung für das Lehramt und
die Befähigungsprüfung für den
land- und forstwirtschaftlichen Be-
ratungs- und Förderungsdienst.

1.2. Lehrer für Religion an land-
und forstwirtschaftlichen Fachschulen

Ein abgeschlossenes theologisches
Universitätsstudium durch den Erwerb
eines Diplom- oder Magisterstudiums
gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsge-
setzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG.

1.3. Lehrpersonen für einzelne
Unterrichtsgegenstände an den in
Z 1.1 angeführten Schulen.

(1) Eine den Unterrichtsgegenstän-
den entsprechende abgeschlossene
Universitätsausbildung (Lehramt) durch
den Erwerb eines Diplomgrades in zwei
Unterrichtsfächern gemäß § 87 Abs. 1
des Universitätsgesetzes 2002 bzw.
§ 66 Abs. 1 UniStG.

(2) Bei Lehrpersonen für Unterrichts-
gegenstände im Bereich der Wirtschaft
eine nach Erwerb eines Diplom- oder
Magistergrades gemäß § 87 Abs. 1 des
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66
Abs. 1 UniStG des Studiums der Wirt-
schaftspädagogik zurückgelegte zwei-
jährige facheinschlägige Berufspraxis.
(3) Soweit keine den Unterrichts-
gegenständen entsprechende universi-
täre Lehramtsausbildung vorgesehen ist
oder für die Unterrichtsgegenstände im
Bereich der Mathematik, Physik, Che-
mie, Informatik oder Wirtschaft, werden
die Erfordernisse des Abs. 1 auch erfüllt
durch

a) eine den Unterrichtsgegenständen
entsprechende abgeschlossene
Hochschulbildung durch
aa) den Erwerb eines Diplom- oder

Magistergrades gemäß § 87
Abs. 1 des Universitätsgeset-

Verwendung Erfordernis
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2. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 2

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendun-
gen und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Er-
fordernisse.

zes 2002 bzw. § 66 Abs. 1
UniStG oder

bb) den Erwerb eines akademi-
schen Grades gemäß § 6
Abs. 2 des Fachhochschulge-
setzes aufgrund des Abschlus-
ses eines Fachhochschul-Mas-
terstudienganges oder eines
Fachhochschul-Diplomstudien-
ganges,

jeweils mit
b) dem Erwerb des akademischen Gra-

des des Bachelor of Education (BEd)
gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschul-
gesetzes 2005 an der Hochschule
für Agrar- und Umweltpädagogik
Wien bzw. die Diplomprüfung für
das Lehramt und die Befähigungs-
prüfung für den land- und forstwirt-
schaftlichen Förderungsdienst oder

c) einer vierjährigen einschlägigen
Berufspraxis.

Verwendung Erfordernis

2.1. Lehrer an land- und forstwirt-
schaftlichen Berufs- und Fachschu-
len, soweit sie nicht in den folgenden
Verwendungen erfasst werden

a) Die erfolgreiche Ablegung der Reife-
und Diplomprüfung bzw. Reifeprü-
fung an einer höheren land- und
forstwirtschaftlichen Lehranstalt,

b) überdies der Erwerb des akademi-
schen Grades des Bachelor of Edu-
cation (BEd) gemäß § 65 Abs. 1
des Hochschulgesetzes 2005 an
der Hochschule für Agrar- und Um-
weltpädagogik Wien bzw. die Di-
plomprüfung für das Lehramt und
die Befähigungsprüfung für den
land- und forstwirtschaftlichen Be-
ratungs- und Förderungsdienst

Verwendung Erfordernis
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2.2. Lehrpersonen für Religion in
land- und forstwirtschaftlichen Be-
rufs- und Fachschulen, soweit sie
nicht von Z 1.2 erfasst werden

a) Die Lehramtsausbildung für Religi-
onslehrer durch den Erwerb des
akademischen Grades des Bache-
lor of Education (BEd) gemäß § 65
Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005
für das Lehramt für Religion bzw. ein
der Verwendung entsprechendes
Diplom gemäß AStG an einer Religi-
onspädagogischen Akademie oder

b) die erfolgreiche Ablegung der
Reife- und Diplomprüfung bzw. Rei-
feprüfung an einer höheren Schule
und die der Verwendung entspre-
chende Lehrbefähigung auf Grund
einer Ausbildung, die der Ausbil-
dung an einer Pädagogischen
Hochschule bzw. an einer Religi-
onspädagogischen Akademie hin-
sichtlich Bildungshöhe und Dauer
vergleichbar ist, oder

c) durch den Erwerb eines Diplom-
oder Magistergrades gemäß § 87
Abs. 1 des Universitätsgesetzes
2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG der
theologischen Studien.

2.3. Lehrer für einzelne Unter-
richtsgegenstände an land- und forst-
wirtschaftlichen Berufs- und Fach-
schulen

Das den Unterrichtsgegenständen
entsprechende Lehramt bzw. der Er-
werb des akademischen Grades des
Bachelor of Education (BEd) gemäß
§ 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes
2005 bzw. Diplom gemäß AStG an einer
Land- und forstwirtschaftlichen berufs-
pädagogischen, Pädagogischen oder
Berufspädagogischen Akademie oder
eine nach der Reife- und Diplomprüfung
bzw. Reifeprüfung nach schulrechtli-
chen Vorschriften erworbene gleichwer-
tige Lehrbefähigung.

2.4. Lehrer für den forstwirtschaft-
lichen Fachunterricht an land- und
forstwirtschaftlichen Berufs- und
Fachschulen

Der Erwerb des akademischen Gra-
des des Bachelor of Education (BEd)
gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulge-
setzes 2005 an der Hochschule für
Agrar- und Umweltpädagogik Wien bzw.
die Diplomprüfung für das Lehramt und

Verwendung Erfordernis
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3. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 1

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendun-
gen und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Er-
fordernisse.

4. VERWENDUNGSGRUPPE L 2b 1

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendun-
gen und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Er-
fordernisse.

die Befähigungsprüfung für den land-
und forstwirtschaftlichen Beratungs-
und Förderungsdienst und

a) die erfolgreiche Absolvierung einer
höheren Lehranstalt für Forstwirt-
schaft, oder

b) die erfolgreiche Absolvierung einer
Försterschule und eine sechsjäh-
rige Berufspraxis.

Verwendung Erfordernis

3.1. Lehrer für einzelne Unter-
richtsgegenstände an land- und
forstwirtschaftlichen Berufs- und
Fachschulen, soweit sie nicht die Er-
fordernisse für eine höhere Verwen-
dungsgruppe erfüllen

(1) Der Erwerb des akademischen
Grades des Bachelor of Education
(BEd) gemäß § 65 Abs. 1 des Hoch-
schulgesetzes 2005 für das Lehramt an
Volksschulen oder an der Hochschule
für Agrar- und Umweltpädagogik Wien
bzw. das Lehramt für Volksschulen an
einer Pädagogischen Akademie oder
die Diplomprüfung für das Lehramt und
die Befähigungsprüfung für den land-
und forstwirtschaftlichen Beratungs-
und Förderungsdienst.

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1 wer-
den bei Religionslehrern ersetzt durch
den Erwerb eines Diplom- oder Magis-
tergrades gemäß § 87 Abs. 1 des Uni-
versitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1
UniStG der theologischen Studien oder
ein Lehramt an einer Pädagogischen
Hochschule bzw. Religionspädagogi-
schen Akademie.

Verwendung Erfordernis



Band1.Buch : 09-LLDG.pod    1356
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1356

LLDG Anlage

5. VERWENDUNGSGRUPPE L 3

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendun-
gen und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen Er-
fordernisse.

Verwendung Erfordernis

4.1. Lehrpersonen für einzelne
Unterrichtsgegenstände an land-
und forstwirtschaftlichen Fachschu-
len, soweit sie nicht die Erforder-
nisse für eine der Verwendungs-
gruppen L 2a oder eine höhere Ver-
wendungsgruppe erfüllen

(1) Die erfolgreiche Ablegung der
Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprü-
fung an einer höheren land- und forstwirt-
schaftlichen oder sonstigen höheren be-
rufsbildenden Lehranstalt oder die erfolg-
reiche Ablegung der Berufsreifeprüfung.

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1 wer-
den ersetzt durch die Erlernung eines
einschlägigen Lehrberufes, überdies eine
nach Vollendung des 18. Lebensjahres
zurückgelegte sechsjährige Berufspraxis
mit besonderen Leistungen auf dem in
Betracht kommenden Fachgebiet.

4.2. Lehrer für Bewegung und
Sport

Die erfolgreiche Ablegung der
a) Befähigungsprüfung für Leibes-

erzieher an Schulen oder
b) Abschlussprüfungen der staatlichen

Sportlehrerausbildung mit dem Spe-
zialfach Leibeserziehung an Schu-
len an einer Schule zur Ausbildung
von Leibeserziehern.

Verwendung Erfordernis

5.1. Lehrer an land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschulen, soweit sie
nicht die Erfordernisse für eine der
Verwendungsgruppen L 2 oder eine
höhere Verwendungsgruppe erfüllen

(1) Die der Verwendung einschlä-
gige Lehrbefähigung oder sonstige ein-
schlägige Befähigung nach den schul-
rechtlichen Vorschriften.

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1
werden ersetzt durch die erfolgreiche
Absolvierung einer mittleren Schule ge-
meinsam mit einer nach dem 18. Le-
bensjahr zurückgelegten dreijährigen
Berufspraxis.

(3) Bei Lehrern für Religion an Stelle
der Erfordernisse des Abs. 1 die Er-
füllung der Erfordernisse des Artikels I
Abs. 4.
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Artikel 16

Austrittszeitpunkt

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 25/2019, zu § 127, BGBl. Nr. 296/1985)

Erfolgt der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland aus der Europäischen Union ohne Austrittsabkommen gemäß Art. 50
Abs. 2 EUV, so hat der Bundeskanzler den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Austritts im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

Artikel XV

(Verfassungsbestimmung)

Bemessung von Versorgungsbezügen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 334/1993, zu den §§ 116a und 127, BGBl. Nr. 296/1985)

Bei der Bemessung von Versorgungsbezügen des überlebenden Ehegatten
ist dessen sonstiges Einkommen zu berücksichtigen. Soweit es sich bei dieser
Bemessung nicht um eine Erhöhung von Versorgungsbezügen auf eine Min-
destversorgungsleistung handelt, ist dieses Einkommen nur in dem Ausmaß zu
berücksichtigen, als es für Ansprüche oder Anwartschaften aus der Altersversor-
gung zugrunde zu legen ist.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 641/1987, zu § 88, BGBl. Nr. 296/1985)

Kürzungen des Monatsbezuges, die gemäß § 80 Abs. 4 des Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes 1984 und § 88 Abs. 4 des Land- und forstwirtschaftlichen
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 vor dem 1. Dezember 1987 verfügt
worden sind, werden durch die Neufassung dieser Gesetzesbestimmungen im
Art. III und IV dieses Bundesgesetzes nicht berührt. Auf solche Kürzungen ist
§ 13 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 30. November 1987 gel-
tenden Fassung weiterhin anwendbar.

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 2a, 66 und 66d, BGBl. Nr. 296/1985)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3
(Änderung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizin-
gesetzes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Straf-
gesetzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
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satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bundes-
abgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61 (Än-
derung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassengeset-
zes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung des
Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelfergeset-
zes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisation
des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die Einräu-
mung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen) treten
mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.
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Land- und forstwirtschaftliches Landesvertrags-
lehrpersonengesetz – LLVG

Bundesgesetz über das Dienst- und Besoldungsrecht
der Vertragslehrerinnen und Vertragslehrer der Länder

für öffentliche land- und forstwirtschaftliche
Berufs- und Fachschulen

Unter Berücksichtigung der Gesetze die zur Abänderung erlassen
wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 250/1970
BGBl. Nr. 61/1997 (Art. XXV),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 100/2002 (Art. 26),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 83/2005,
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 52/2009 (Art. 67),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 19),
BGBl. I Nr. 211/2013 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 10/2014 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 32/2015 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 164/2015 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 37),
BGBl. I Nr. 167/2017 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 25/2019 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 168/2020 (Art 2),
BGBl. I Nr. 224/2021 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 137/2022,
BGBl. I Nr. 205/2022.
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1. Abschnitt

Anwendungsbereich

§ 1. Dieses Bundesgesetz ist auf Landesvertragslehrpersonen an land- und
forstwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen anzuwenden, sofern diese Schu-
len nicht vom Bund erhalten werden.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 31 Abs. 19

2. Abschnitt

Pädagogischer Dienst

Anwendungsbereich

§ 2. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten, soweit sich aus Abs. 2
und 3 nicht Abweichendes ergibt, für Landesvertragslehrpersonen im Sinne des
§ 1, deren Dienstverhältnis mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 oder danach
beginnt.

(2) Personen, die während der Schuljahre 2014/2015, 2015/2016, 2016/
2017, 2017/2018 oder 2018/2019 erstmals in ein Dienstverhältnis als Landes-
vertragslehrperson aufgenommen werden, haben bei der ersten in den Schul-
jahren 2015/2016 bis 2018/2019 (Übergangszeitraum) erfolgenden Anstellung
das Recht festzulegen, ob auf ihr Dienstverhältnis

1. die Bestimmungen dieses Abschnittes oder
2. die Bestimmungen des 3. Abschnittes

Anwendung finden. Diese Festlegung kann wirksam nur schriftlich vorgenom-
men werden, sie ist Voraussetzung für das Zustandekommen des Dienstver-
trages und nicht widerruflich. Die Festlegung wirkt auch für alle später begründe-
ten Dienstverhältnisse als Landesvertragslehrperson zum selben oder zu einem
anderen Land. Eine gemäß § 37 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
(VBG), BGBl. Nr. 86, für ein Dienstverhältnis als Vertragslehrperson des Bundes
getroffene Festlegung wirkt auch für ein später begründetes Dienstverhältnis als
Landesvertragslehrperson.

(2a) Auf Landesvertragslehrpersonen ist § 37 Abs. 2a VBG anzuwenden.

(3) Personen, die vor dem Beginn des Schuljahres 2014/2015 schon einmal
in einem öffentlich-rechtlichen oder in einem vertraglichen Dienstverhältnis zum
Bund oder zu einem Land als Lehrperson gestanden sind, unterliegen den Be-
stimmungen des 3. Abschnitts.

(4) Auf Landesvertragslehrpersonen ist der Abschnitt I des VBG in der je-
weils geltenden Fassung (einschließlich der in Novellen enthaltenen Bestim-
mungen), insoweit mit den in Abs. 5 vorgesehenen Maßgaben anzuwenden, als
dieser Abschnitt nicht anderes bestimmt. Nicht anzuwenden sind jedoch jene
Bestimmungen des Abschnittes I des VBG, die sich ausschließlich auf Vertrags-
bedienstete anderer Entlohnungsschemata beziehen.
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(5) An die Stelle des Dienstverhältnisses zum Bund tritt das Dienstverhältnis
zu dem betreffenden Bundesland. Sofern auf ein früheres oder gleichzeitiges
Dienstverhältnis zu einem Bundesland Bezug genommen wird, ist an dessen
Stelle ein früheres oder gleichzeitiges Dienstverhältnis zu einem anderen Bun-
desland oder zum Bund zu verstehen. Die Zuständigkeit als Dienstgeber richtet
sich nach § 27. Die Zuständigkeit für die Auswahl der Mitarbeitervorsorgekasse
richtet sich nach § 27. Bezüglich der Erlassung von Verordnungen (Art. 14a
Abs. 3 letzter Satz des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929)
richtet sich die Zuständigkeit nach § 32 Abs. 2.

(6) Die §§ 47a bis 50 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979-BDG 1979,
BGBl. Nr. 333, sind auf Landesvertragslehrpersonen nicht anzuwenden.

(7) Soweit die Bestimmungen der §§ 50a bis 50e BDG 1979 über die Herab-
setzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gemäß § 20 VBG für Vertrags-
bedienstete gelten, sind sie auf Landesvertragslehrpersonen mit den Abwei-
chungen anzuwenden, die sich aus § 213 BDG 1979 ergeben, wobei eine Wert-
einheit 1,2 Wochenstunden entspricht.

(8) Auf den Schutz der Sicherheit, des Lebens und der Gesundheit der Lan-
desvertragslehrpersonen ist der 9a. Abschnitt des Land- und forstwirtschaft-
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes – LLDG 1985, BGBl. Nr. 296, anzu-
wenden.

(9) Auf Landesvertragslehrpersonen sind die §§ 118 und 119 des land- und
forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes – LLDG 1985, BGBl.
Nr. 296, mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Ausdrucks
„Lehrer des Aktiv- und Ruhestandes“ der Ausdruck „Landesvertragslehrperso-
nen sowie Personen, die aufgrund eines Dienstverhältnisses nach dem LLVG
eine Pension nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz – ASVG, BGBl.
Nr. 189/1955, oder nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 142/
2004, oder, wenn eine Pension gemäß § 86 Abs. 3 Z 2 letzter Satz ASVG nicht
angefallen ist und sie nicht gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 ASVG versichert sind, Über-
gangsgeld gemäß § 306 ASVG beziehen“ tritt.

(10) Auf Landesvertragslehrpersonen ist die Reisegebührenvorschrift 1955,
BGBl. Nr. 133, anzuwenden.

(10a) Für Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen
an land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen ist § 47b VBG sinngemäß anzu-
wenden, sofern in den landesgesetzlichen Schulgesetzen vergleichbare Rege-
lungen für Abschlussprüfungen festgelegt sind.

(11) § 6 ist auch auf Landeslehrer gemäß § 1 LLDG 1985 und auf Landes-
vertragslehrpersonen im Sinne des § 27 Abs. 1a anzuwenden, wenn sie der Be-
stellung zur Mentorin oder zum Mentor zustimmen.

(12) Auf Landesvertragslehrpersonen ist § 124f LLDG 1985 anzuwenden.

(Anm.: Abs. 13 entfällt durch BGBl. I Nr. 168/2020)

(14) § 20c VBG ist auf Landesvertragslehrpersonen mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass während der Wiedereingliederungsteilzeit die regelmäßige Wo-
chendienstzeit 30 vH der Lehrverpflichtung nicht unterschreiten darf, wobei eine
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Werteinheit 1,2 Wochenstunden entspricht. Im Anwendungsbereich des § 8
Abs. 8 steht hinsichtlich der Heranziehung einer Landesvertragslehrperson zur
anteiligen Supplierverpflichtung (gemäß § 24 Abs. 4) § 20c Abs. 3 VBG nicht
entgegen.

Zuordnung

§ 3. (1) Für Landesvertragslehrpersonen im Pädagogischen Dienst ist die
Entlohnungsgruppe pd vorgesehen.

(2) Voraussetzung für die Zuordnung zur Entlohnungsgruppe pd an land- und
forstwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen ist eine der Verwendung (den Un-
terrichtsgegenständen/ dem Unterrichtsgegenstand) entsprechende Lehrbefähi-
gung. Diese ist nachzuweisen durch:

1. den Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines Lehramtsstudi-
ums im Ausmaß von mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß
§ 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 HG, BGBl. I Nr. 30/2006, oder
§ 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I Nr. 120, und

2. den Erwerb eines auf diesen Bachelorgrad aufbauenden Masterstudiums
im Ausmaß von mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65
Abs. 1 HG oder § 87 Abs. 1 UG.

(2a) Bei einer Verwendung im Unterrichtsgegenstand Religion kann die dem
Unterrichtsgegenstand entsprechende Lehrbefähigung gemäß Abs. 2 Z 1 und 2
auch durch den Erwerb eines Bachelor- und Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1
UG nach Abschluss eines polyvalenten Masterstudiums, das für pädagogische
und außerpädagogische theologische Berufsfelder qualifiziert, im Ausmaß von
mindestens 300 ECTS-Anrechnungspunkten nachgewiesen werden.

(3) Bei einer Verwendung in Unterrichtsgegenständen der Fachpraxis, der
Fachtheorie, in Unterrichtsgegenständen, in denen eine Lehramtsausbildung im
Sinne des Abs. 2 Z 1 nicht angeboten wird sowie in allgemein bildenden Unter-
richtsgegenständen, für die neben dem Lehramtsstudium ein diesem inhaltlich
verwandtes Studium angeboten wird, werden die Zuordnungsvoraussetzungen
gemäß Abs. 2 auch erfüllt durch:

1. a) den Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines der Verwen-
dung entsprechenden Lehramtsstudiums im Ausmaß von mindestens
240 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65 Abs. 1 HG oder

b) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Hochschulbil-
dung gemäß Z 1.12 der Anlage 1 bzw. § 235 BDG 1979 und

2. eine nach dem Erwerb eines Bachelorgrades bzw. Diplomgrades zurück-
zulegende erforderliche Lehr- oder Berufspraxis sowie

3. eine für die Verwendung erforderliche universitäre oder hochschulische
ergänzende Lehramtsausbildung im Ausmaß von mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkten.

(4) Die Nichterfüllung der Voraussetzungen gemäß Abs. 3 Z 3 steht einer
Einreihung in die Entlohnungsgruppe pd nicht entgegen, wenn die Landesver-
tragslehrperson sich verpflichtet, die ergänzende Lehramtsausbildung innerhalb
von acht Jahren berufsbegleitend zu absolvieren.
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(5) Bei einer Verwendung an Berufsschulen und bei einer Verwendung in
fachpraktischen Unterrichtsgegenständen an Fachschulen kann die erforderli-
che Berufspraxis gemäß Abs. 3 Z 2 auch vor dem Studium zurückgelegt wer-
den und das Erfordernis gemäß Abs. 3 Z 1 lit. a berufsbegleitend absolviert
werden.

(6) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat
im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Art und Ausmaß der im Hinblick auf die An-
forderungen des Lehrplans erforderlichen Lehr- oder Berufspraxis gemäß Abs. 3
Z 2 in einem Rahmen von einem Jahr bis zu vier Jahren durch Verordnung fest-
zulegen sowie jene Verwendungen zu bezeichnen, bei denen die ergänzende
Lehramtsausbildung gemäß Abs. 3 Z 3 entfallen kann.

(7) Landesvertragslehrpersonen, die nach den am 31. August 2015 in Gel-
tung stehenden Bestimmungen die für ihre Verwendung vorgesehenen Einrei-
hungsvoraussetzungen in die Entlohnungsgruppe l 1 oder in die Entlohnungs-
gruppe l 2a 2 (Anlage Art. II zum LLDG 1985) erfüllen, erfüllen auch die Zuord-
nungserfordernisse zur Entlohnungsgruppe pd.

(8) Zuordnungsvoraussetzung für Landesvertragslehrpersonen für Religion
ist ergänzend zu Abs. 2 oder 3 die kirchlich oder religionsgesellschaftlich er-
klärte Befähigung und Ermächtigung für die Erteilung des entsprechenden Un-
terrichtes an der betreffenden Schulart nach den hiefür geltenden kirchlichen
oder religionsgesellschaftlichen Vorschriften.

(9) Landesvertragslehrpersonen an zweisprachigen Schulen oder Klassen
sowie an Schulen oder Klassen mit einer anderen als der deutschen Sprache
als Unterrichtssprache haben die der Schulart entsprechende Befähigung zur
Erteilung des Unterrichtes auch in der betreffenden Unterrichtssprache nachzu-
weisen, sofern sie in dieser Unterrichtssprache tatsächlich Unterricht zu erteilen
haben.

(10) Die in Anlage Art. I Abs. 5 bis 13 LLDG 1985 enthaltenen Bestimmungen
gelten als Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Zuordnung.

(10a) Die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Artikel II Z 1.3 der Anlage
zum LLDG 1985 gilt als Nachweis der Lehrbefähigung im Sinne des Abs. 2 Z 1
und 2.

(11) Solange geeignete Personen, die die für ihre Verwendung vorgeschrie-
benen Zuordnungsvoraussetzungen erfüllen, trotz Ausschreibung der Planstelle
nicht gefunden werden, dürfen auch Personen aufgenommen werden, die den
Nachweis der Zuordnungsvoraussetzungen nicht zur Gänze erbringen, wenn zu
erwarten ist, dass sie die Zuordnungsvoraussetzungen erfüllen werden.

(12) Solange trotz Ausschreibung der Planstelle geeignete Personen, die die
für ihre Verwendung vorgeschriebenen Zuordnungsvoraussetzungen erfüllen,
nicht gefunden werden, dürfen Personen mittels Sondervertrag gemäß § 36
VBG aufgenommen werden, wobei das sondervertraglich festgelegte Monats-
entgelt das bei einer Einstufung in die Entlohnungsgruppe pd vorgesehene Ent-
gelt um bis zu 30% unterschreiten kann.
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Ausschreibungspflicht

§ 3a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle hat, soweit nicht eine Beset-
zung mit einer im Dienststand stehenden Landesvertragslehrperson in Aussicht
genommen ist, ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren voranzugehen.

(2) Ist eine Planstelle unvorhergesehen frei geworden und ist sie so rasch zu
besetzen, dass zuvor ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren nicht
mehr durchführbar ist, kann sie bis zum Ende des laufenden Unterrichtsjahres
auch ohne Durchführung eines solchen Verfahrens mit einer Vertragslehrperson
besetzt werden. Solche Vertragslehrpersonen dürfen jedoch über das Ende des
laufenden Unterrichtsjahres hinaus nur aufgrund des Ergebnisses eines Aus-
schreibungs- und Bewerbungsverfahrens gemäß Abs. 1 verwendet werden.

Dienstvertrag

§ 4. (1) Das Dienstverhältnis gilt auch dann auf bestimmte Zeit eingegangen
(§ 4 Abs. 3 VBG), wenn es von vornherein auf Unterrichtsperioden (zB Schul-
jahr, Semester) abgestellt ist.

(2) Das Dienstverhältnis ist jedenfalls auf die Zeit der Absolvierung der Induk-
tionsphase (§ 5) und im Fall des § 3 Abs. 11 auf die Zeit der Ausbildungsphase
(§ 7) befristet.

(3) § 4 Abs. 4 VBG ist nicht anzuwenden. Übersteigt die Dauer eines oder
mehrerer mit einer Landesvertragslehrperson eingegangenen befristeten
Dienstverhältnisse fünf Jahre, gilt das zuletzt eingegangene Dienstverhältnis ab
diesem Zeitpunkt als unbefristetes Dienstverhältnis, soweit nicht § 5 Abs. 7 letz-
ter Satz entgegensteht.

Induktionsphase

§ 5. (1) Die Induktionsphase dient der berufsbegleitenden Einführung in das
Lehramt. Die Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase ist durch eine
Mentorin oder durch einen Mentor zu begleiten.

(2) Die Induktionsphase beginnt mit dem Dienstantritt und endet spätestens
nach zwölf Monaten. Bei Dienstantritt bis spätestens dem ersten Unterrichtstag
nach den Herbstferien endet die Induktionsphase mit dem Ende des betreffen-
den Schuljahres.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat der landesgesetzlich vorgese-
hene Stelle (Personalstelle) bis spätestens zwei Monate vor Ablauf der Induk-
tionsphase aufgrund eigener Wahrnehmungen bzw. nach Rücksprache mit der
Mentorin bzw. dem Mentor über den Verwendungserfolg der Landesvertrags-
lehrperson in der Induktionsphase schriftlich zu berichten. Endet das Dienstver-
hältnis vor dem Ablauf der Induktionsphase, so hat die Schulleiterin oder der
Schulleiter der Personalstelle über den Verwendungserfolg der Landesvertrags-
lehrperson in der Induktionsphase spätestens zum Ende des Dienstverhältnis-
ses zu berichten. Der Landesvertragslehrperson ist Gelegenheit zu geben, zum
Bericht der Schulleitung Stellung zu nehmen.
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(4) Wird durch die Schulleiterin oder den Schulleiter der Personalstelle über
den erbrachten Verwendungserfolg der Landesvertragslehrperson in der Induk-
tionsphase nach einer mindestens sechsmonatigen unterrichtlichen Verwen-
dung schriftlich berichtet, hat die Personalstelle die Induktionsphase vorzeitig zu
beenden. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden. Die betroffene Landesvertrags-
lehrperson sowie die zuständige Schulleitung sind über die vorzeitige Beendi-
gung der Induktionsphase unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die betroffene
Landesvertragslehrperson hat bis zum Zeitpunkt des Endens der für sie ur-
sprünglich vorgesehenen Induktionsphase weiterhin an den Vernetzungs- und
Beratungsveranstaltungen gemäß § 6 Abs. 4 teilzunehmen.

(5) Durch Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutz-
gesetz 1979 – MSchG, BGBl. Nr. 409/1980, wird der Ablauf der Induktionsphase
gehemmt. Wurde aufgrund des Beschäftigungsverbotes die für die Induktions-
phase vorgesehene Dauer nicht erreicht oder hat das Dienstverhältnis vor der
Erreichung der für die Induktionsphase vorgesehenen Dauer vorzeitig geendet,
ist die Induktionsphase im Dienstverhältnis zum selben Dienstgeber bis zum vor-
gesehenen Zeitraum von zwölf Monaten fortzusetzen.

(6) Die erfolgreiche Zurücklegung der Induktionsphase ist von der Personal-
stelle zu bestätigen.

(7) Die Schulleitung hat für jede Landesvertragslehrperson in der Induktions-
phase bis zum Ende des Schuljahres, längstens jedoch bis zum Ende der Induk-
tionsphase, eine Mentorin oder einen Mentor einzuteilen.

(8) Im Einvernehmen mit den betroffenen Schulleitungen können entspre-
chend der für die Einteilung von Mentorinnen und Mentoren in Abs. 7 getrof-
fenen Festlegung übergreifend für mehrere Schulen eine oder mehrere Mento-
rinnen oder Mentoren eingeteilt werden. Die Einteilung der Mentorinnen und
Mentoren für mehrere nicht in einem Schulcluster zusammengefasste Schulen
hat jeweils durch die für die betreffende Mentorin oder den betreffenden Men-
tor zuständige Schulleitung zu erfolgen und eine über den Dienstort der betrof-
fenen Mentorin oder des betroffenen Mentors hinausreichende Einteilung be-
darf überdies der Zustimmung der betroffenen Mentorin oder des betroffenen
Mentors.

(9) Ist die Mentorin oder der Mentor mehr als einen Monat vom Dienst ab-
wesend, kann an ihrer oder seiner Stelle für die Dauer dieser Abwesenheit eine
andere Lehrperson als Mentorin oder als Mentor eingeteilt werden.

(10) Die Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase hat mit der Men-
torin oder dem Mentor (den Mentorinnen oder den Mentoren) zusammenzuar-
beiten und ihre Tätigkeit den Vorgaben entsprechend auszurichten. Sie hat den
Unterricht anderer Lehrpersonen nach Möglichkeit zu beobachten und im Rah-
men ihrer Fortbildung Einführungslehrveranstaltungen insbesondere im Hinblick
auf die Einführung in die Strukturen und Rechtsgrundlagen des Schulwesens,
die Methoden der Planung sowie die Durchführung und Auswertung von Unter-
richt an der Pädagogischen Hochschule im Gesamtumfang von bis zu zehn Ta-
gen zu absolvieren. Ferner hat die Landesvertragslehrperson in der Induktions-
phase an den Vernetzungs- und Beratungsveranstaltungen gemäß § 6 Abs. 4
und gegebenenfalls an einem durch den Dienstgeber angebotenen Coaching
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teilzunehmen. Der Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase ist für die
Erfüllung dieser Aufgaben eine Wochenstunde der weiteren zwei zu erbringen-
den Wochenstunden (§ 8 Abs. 3 dritter Satz) anzurechnen.

(11) Landesvertragslehrpersonen in der Induktionsphase, die über eine Lehr-
amtsausbildung verfügen, sind im Rahmen ihrer Lehrbefähigung zu verwenden.
Weiters sind sie nicht für die Wahrnehmung der Funktion einer Klassenvorstän-
din oder eines Klassenvorstandes sowie zu dauernden Mehrdienstleistungen
heranzuziehen.

(12) Auf Landesvertragslehrpersonen, die als Bundes- oder als Landesver-
tragslehrpersonen die Induktionsphase erfolgreich abgeschlossen haben, sind
die Bestimmungen über die Induktionsphase nicht anzuwenden.

Mentorinnen und Mentoren

§ 6. (1) Voraussetzung für die Einteilung zur Mentorin oder zum Mentor ist
eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Lehrperson an einer Schule,
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, im Land- und
forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, BGBl Nr. 175/1966, im Bundesgesetz
betreffend die Grundsätze für land- und forstwirtschaftliche Berufsschulen,
BGBl. Nr. 319/1975, und im Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für land-
und forstwirtschaftliche Fachschulen, BGBl. Nr. 320/1975, geregelt ist, und die
Absolvierung des Hochschullehrganges „Mentoring, Berufseinstieg professionell
begleiten“ oder eines vergleichbaren Hochschullehrganges im Umfang von min-
destens 30 ECTS-Anrechnungspunkten.

(2) Die zu Mentorinnen oder Mentoren eingeteilten Lehrpersonen haben bei
Einteilung durch die Schulleitung Landesvertragslehrpersonen in der Induktions-
phase zu begleiten. Einer Mentorin oder einem Mentor dürfen gleichzeitig bis zu
drei Landesvertragslehrpersonen in der Induktionsphase zugewiesen werden.

(3) Die Mentorin oder der Mentor hat die Landesvertragslehrperson in der In-
duktionsphase bei der Planung und Gestaltung des Unterrichtes zu beraten, mit
ihr deren Tätigkeit in Unterricht und Erziehung zu analysieren und zu reflektie-
ren, sie im erforderlichen Ausmaß anzuleiten und sie in ihrer beruflichen Ent-
wicklung und bei der Bewältigung der beruflichen Anforderungen zu unterstüt-
zen. Die Mentorin oder der Mentor hat den Unterricht der Landesvertragslehr-
person in der Induktionsphase im erforderlichen Ausmaß zu hospitieren. Weiters
hat die Mentorin oder der Mentor die Landesvertragslehrperson in der Indukti-
onsphase in die Spezifika des Schulstandorts einzuführen und aktuelle Schwer-
punkte der Schulentwicklung zu vermitteln.

(4) Der Schulleitung obliegt die Koordination des Mentorings an der Schule
und sie hat sich regelmäßig bei den Mentorinnen und den Mentoren über den
aktuellen Stand der Induktionsphase zu informieren. Ferner hat sie drei- bis
viermal je Semester die Mentorinnen und Mentoren sowie die in der Induk-
tionsphase befindlichen Landesvertragslehrpersonen zu gemeinsamen Vernet-
zungs- und Beratungsveranstaltungen an der Schule einzuberufen und an die-
sen Besprechungen nach Möglichkeit selbst teilzunehmen. Bei der Erstreckung
der Induktion auf mehrere Schulen sind die gemeinsamen Vernetzungs- und Be-
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ratungsveranstaltungen an einem der Schulstandorte durch eine der zuständi-
gen Schulleitungen zu organisieren.

(5) Die Schulleitung hat zur Erstellung des Berichtes über den Verwendungs-
erfolg der der Induktionsphase unterliegenden Landesvertragslehrpersonen de-
ren Unterricht in einem für eine zuverlässige Beurteilung erforderlichen Ausmaß
zu hospitieren und sich über deren sonstigen Verwendungserfolg zu informie-
ren. Weiters hat die Schulleitung soweit erforderlich die der Induktionsphase un-
terliegenden Landesvertragslehrpersonen zu beraten und zu unterstützen.

(6) Bis zum Schuljahr 2029/2030 dürfen auch Landesvertragslehrpersonen
als Mentorinnen oder als Mentoren eingesetzt werden, die

1. eine fünfjährige erfolgreiche Verwendung als Besuchs- oder Praxisschul-
lehrkraft aufweisen oder

2. für diese Tätigkeit auf Grund ihrer bisherigen Verwendung insbesondere in
den Bereichen Team- und Personalentwicklung sowie auf Grund ihrer
Kommunikationsfähigkeit besonders geeignet sind.

Ausbildungsphase

§ 7. (1) Landesvertragslehrpersonen, die die Voraussetzungen für die Zu-
ordnung in die Entlohnungsgruppe pd gemäß § 3 Abs. 3 (allenfalls in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 4 und 5) oder gemäß § 3 Abs. 11 erfüllen, beginnen ihr Dienst-
verhältnis neben einer gegebenenfalls zeitgleich gemäß § 5 zu absolvierenden
Induktionsphase mit der Ausbildungsphase.

(2) Die Landesvertragslehrperson in der Ausbildungsphase hat:
1. eine möglichst vor Aufnahme der Tätigkeit anzubietende Einführung in die

Strukturen und Rechtsgrundlagen des Schulwesens, die Methoden der
Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht im Ausmaß von
mindestens einer Woche und

2. berufsbegleitend
a) im Falle des § 3 Abs. 3 Z 1 lit. b (Fachtheorie, allgemein bildende Un-

terrichtsgegenstände) die erforderliche ergänzende Lehramtsausbil-
dung gemäß § 3 Abs. 3 Z 3,

b) in den Fällen des § 3 Abs. 5 (Fachpraxis) das Studium gemäß § 3
Abs. 3 Z 1 lit. a,

c) in den Fällen des § 3 Abs. 11 das Lehramtsstudium gemäß § 3 Abs. 2
Z 1

zu absolvieren.
(3) Die Ausbildungsphase endet bei Nachweis des erfolgreichen Abschlus-

ses des Studiums gemäß Abs. 2 Z 2 rückwirkend mit Ablauf des Monates, in
dem die Beurteilung der letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder wissenschaftli-
chen Arbeit dieses Studiums erfolgt ist.

(4) Anschließend an die Ausbildungsphase ist in den Fällen des Abs. 2 Z 2
lit. c das auf das berufsbegleitend abzuschließende Lehramtsstudium aufbau-
ende Masterstudium gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 zu absolvieren.

(5) Berufsschullehrpersonen und Fachschullehrpersonen kann für ihre be-
rufsbegleitend zu absolvierende Ausbildung zur Berufsschullehrperson oder
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Fachschullehrperson für den Besuch von Lehrveranstaltungen an der Pädagogi-
schen Hochschule eine Freistellung von der Unterrichtsverpflichtung im Ge-
samtausmaß von bis zu 22 Wochen oder höchstens 110 Tagen, soweit dies für
die Präsenz an der Pädagogischen Hochschule erforderlich ist, unter Beibehal-
tung des Entgeltes gewährt werden.

(6) Die Zeit der Freistellungen ist für Rechte, die von der Dauer des Dienst-
verhältnisses abhängen, zu berücksichtigen.

Dienstpflichten

§ 8. (1) Die Landesvertragslehrperson ist zur gewissenhaften und engagier-
ten Wahrnehmung der pädagogischen Kernaufgaben und zur sorgfältigen Erfül-
lung der sonstigen sich aus der lehramtlichen Stellung ergebenden Aufgaben
verpflichtet.

(2) Die pädagogischen Kernaufgaben (im Sinne der Durchführung und Be-
gleitung von Lern- und Lehrprozessen) sind:

1. unterrichtliche Aufgaben (Unterrichtsverpflichtung), bestehend aus
a) der Unterrichtserteilung und
b) der qualifizierten Betreuung von Lernzeiten im Rahmen der Tagesbe-

treuung, und
2. Vor- und Nachbereitung des Unterrichtes und der Lernzeiten, Korrektur

schriftlicher Arbeiten, Evaluierung der Lernergebnisse, RefleXion und
Evaluierung der eigenen Lehrleistung.

(3) Die Unterrichtsverpflichtung einer vollbeschäftigten Landesvertragslehr-
person beträgt 24 Wochenstunden. Von dieser Unterrichtsverpflichtung sind
22 Wochenstunden im Sinne des Abs. 2 Z 1 zu erbringen; dabei sind an land-
und forstwirtschaftlichen Fachschulen Wochenstunden in Unterrichtsgegenstän-
den, die gemäß § 43 LLDG 1985 in die Lehrverpflichtungsgruppe 1 eingereiht
sind, mit je 1,1 Wochenstunden auf die Erfüllung der Unterrichtsverpflichtung
anzurechnen. Im Gesamtumfang von weiteren zwei Wochenstunden sind von
der vollbeschäftigten Landesvertragslehrperson je nach Beauftragung Aufga-
ben, die jeweils einer Wochenstunde entsprechen, aus folgenden Tätigkeitsbe-
reichen zu erbringen:

1. Aufgaben einer Klassenvorständin oder eines Klassenvorstandes im
Sinne landesgesetzlicher Bestimmungen,

2. Funktion einer Mentorin oder eines Mentors (§ 6),
3. Aufgaben im Sinne der Anlage,
4. qualifizierte Beratungstätigkeit im Sinne des Abs. 4.

Bei der Ausübung der Funktion des Klassenvorstandes an Berufsschulen
sind die Klassenvorstandsgeschäfte für bis zu drei Klassen einer halben Wo-
chenstunde gleichzuhalten, die Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei
Klassen einer Wochenstunde gleichzuhalten. Eine Aufgabe im Sinne der Anlage
darf nicht übertragen werden, wenn an der Schule eine andere Bedienstete oder
ein anderer Bediensteter mit derselben Aufgabe betraut ist, ausgenommen die
Aufgaben gemäß Anlage Z 2.
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(4) Wenn keine Beauftragung aus den Tätigkeitsbereichen des Abs. 3 Z 1 bis
3 vorliegt, sind im Rahmen der qualifizierten Beratungstätigkeit 72 Stunden pro
Schuljahr zu erbringen. Wenn eine Beauftragung aus den Tätigkeitsbereichen
des Abs. 3 Z 1 bis 3 im Umfang von einer Wochenstunde vorliegt, sind im Rah-
men der qualifizierten Beratungstätigkeit 36 Stunden pro Schuljahr zu erbringen.
Die Beratungsstunden sind in der Lehrfächerverteilung auszuweisen und die
entsprechenden Angebote in geeigneter Weise bekannt zu machen. Sie dienen
insbesondere der Beratung von Schülerinnen und Schülern (etwa im Hinblick
auf Lernprobleme und die Entwicklung von Begabungen), der Lernbegleitung,
der vertiefenden Beratung der Eltern (außerhalb der regelmäßigen Sprechstun-
den und der Sprechtage) oder der Koordination der Beratung zwischen Lehrkräf-
ten und Erziehungsberechtigten. Die Beratungsstunden sind je nach Anordnung
in regelmäßiger oder geblockter Form zu erbringen.

(5) Soweit es Blockungen und andere autonome Gestaltungsmöglichkeiten
erfordern, darf bei Wahrung des Durchschnittswertes das Wochenstundenmaß
gemäß Abs. 3 zweiter Satz in einzelnen Wochen unabhängig vom Beschäfti-
gungsausmaß um bis zu vier Wochenstunden über- oder unterschritten werden.

(6) Auf Vertragslehrpersonen
1. an nicht ganzjährig geführten Schulen und Klassen,
2. an lehrgangs-, kurs- oder seminarmäßig geführten Schulen und Klassen

und
3. mit aufgrund der Lehrfächerverteilung, von Blockungen und anderen auto-

nomen Gestaltungsmöglichkeiten unregelmäßiger oder nicht ganzjähriger
Unterrichtserteilung

mit wöchentlich unterschiedlichem Beschäftigungsausmaß ist Abs. 3 zweiter
Satz mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gesamtzahl der Jahresstunden
jener einer vergleichbaren Vertragslehrperson in den von Z 1 bis 3 nicht erfass-
ten Fällen entspricht. Als nicht ganzjährig geführte Schulen und Klassen gelten
insbesondere Schulen und Klassen, deren Unterrichtsjahr aufgrund schulzeit-
rechtlicher Vorschriften verkürzt wird. Bei einer nicht im vollen Beschäftigungs-
ausmaß verwendeten Landesvertragslehrperson ist in den Fällen der Z 1 bis 3
eine unterschiedliche Verwendung in der Höhe des sich ergebenden Mittelwer-
tes abzugelten.

(7) Aus wichtigen Gründen kann die Landesvertragslehrperson verhalten
werden, über das Ausmaß von 22 Wochenstunden hinaus regelmäßigen Unter-
richts im Ausmaß von bis zu drei weiteren Wochenstunden (Mehrdienstleistun-
gen) zu erteilen.

(8) Die Landesvertragslehrperson hat vorübergehend an der Erfüllung ihrer
lehramtlichen Pflichten gehinderte Lehrkräfte zu vertreten. Landesvertragslehr-
personen mit einem geringerem Beschäftigungsausmaß sollen – wenn sie nicht
selbst ein häufigere Heranziehung wünschen – nach Möglichkeit in einem ge-
ringeren Ausmaß zu Dienstleistungen über die für sie maßgebende Unterrichts-
verpflichtung hinaus herangezogen werden als Landesvertragslehrpersonen mit
einem höheren Beschäftigungsausmaß.

(9) Sonstige sich aus der lehramtlichen Stellung ergebende Aufgaben glie-
dern sich in standortbezogene Tätigkeiten, die in örtlicher und zeitlicher Abstim-
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mung mit der Schulleitung (Abteilungsvorstehung) zu erbringen sind, und in indi-
viduell organisierte Tätigkeiten.

(10) Standortbezogene Tätigkeiten sind insbesondere die Mitarbeit im Rah-
men der Unterrichts-, Schul- und Qualitätsentwicklung, die Leitung von und die
Mitwirkung an Schul- und Unterrichtsprojekten, die Teilnahme an Konferenzen,
Teambesprechungen und schulinterner Fortbildung und die Zusammenarbeit
mit den Erziehungsberechtigten. Die Schulleitung (Abteilungsvorstehung) hat
die standortbezogenen Tätigkeiten unter Bedachtnahme auf die besonderen
Kenntnisse und Fähigkeiten der Landesvertragslehrpersonen und deren Be-
schäftigungsausmaß ausgewogen festzulegen.

(11) Individuell organisierte Tätigkeiten sind insbesondere die Vor- und
Nachbereitung des Unterrichtes und der Lernzeiten, die Korrektur schriftlicher
Arbeiten, die Evaluierung der Lernergebnisse und die Reflexion und Evaluierung
der eigenen Lehrleistung.

(12) Die Landesvertragslehrperson ist zum Einsatz und zur berufsbegleiten-
den Weiterentwicklung ihrer professionsorientierten Kompetenzen verpflichtet
und hat auf Anordnung Fortbildungsveranstaltungen bis zum Ausmaß von
15 Stunden pro Schuljahr in der unterrichtsfreien Zeit zu besuchen. Fortbildung
darf nur bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses mit Unterrichtsent-
fall verbunden sein.

(13) Die Landesvertragslehrperson hat ihre Vorbildfunktion im Sinne der Auf-
gaben der Schule auszuüben, dabei hat sie insbesondere einen achtungsvollen
Umgang mit den ihr anvertrauten jungen Menschen zu pflegen und das Schaffen
von Arbeitsbedingungen zu unterlassen, die deren menschliche Würde verlet-
zen oder dies bezwecken oder sonst diskriminierend sind.

(14) Die Landesvertragslehrperson hat auf Anordnung Aufgaben im Rahmen
von Spezialfunktionen zu erfüllen, wenn sie die dafür vorgesehene Aus- oder
Fortbildung absolviert hat.

(14a) Das landesgesetzlich zuständige Organ kann für die pädagogisch-
fachliche Betreuung der für den lehrplanmäßigen Unterricht verwendeten In-
formationstechnologie-Arbeitsplätze die Unterrichtsverpflichtung um bis zu drei
Wochenstunden vermindern.

(15) Bei der teilbeschäftigten Landesvertragslehrperson entspricht eine Wo-
chenstunde der Unterrichtsverpflichtung 4,545% der Vollbeschäftigung. An die
Stelle der weiteren zwei zu erbringenden Wochenstunden (Abs. 3 dritter Satz)
tritt die dem Anteil des Beschäftigungsausmaßes an der Vollbeschäftigung ent-
sprechende Zahl von Wochenstunden. Beauftragungen mit Aufgaben gemäß
Abs. 3 Z 1 bis 3 dürfen nur bei einem Beschäftigungsausmaß von mindestens
50% erfolgen. Je Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung sind im Verlauf
des Unterrichtsjahres 3,273 Stunden an Beratungstätigkeit zu erbringen.

(16) Die Landesvertragslehrperson kann verpflichtet werden, an dem der
Schule angeschlossenen Schülerheim Erzieherdienst zu leisten bzw. ihrer Aus-
bildung angemessene Tätigkeiten in dem der Schule angeschlossenen Lehrbe-
trieb bzw. Lehrhaushalt zu verrichten; sie kann ferner zur Schülerbetreuung
während des Pflichtpraktikums und im Absolventenberatungsdienst verwendet
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werden. Zeiten, für die die Landesvertragslehrperson im Lehrbetrieb oder im
Lehrhaushalt oder zur Schülerbetreuung während des Pflichtpraktikums ver-
wendet wird, sind je Beschäftigungsstunde in der Woche mit 0,6 Wochenstun-
den auf die Unterrichtsverpflichtung anzurechnen.

(17) Bei einer Landesvertragslehrperson, die gemäß § 14 Abs. 1 zweiter
Satz mit der Leitung einer Schule oder mehrerer Schulen betraut ist, ist die Aus-
übung der Leitungsfunktion der Unterrichtserteilung im nachstehenden Ausmaß
gleichzuhalten:

1. sechs Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zu-
gewiesenen Lehrkräfte bis 4,999 Vollbeschäftigungsäquivalente beträgt,

2. zwölf Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zu-
gewiesenen Lehrkräfte 5,000 oder mehr Vollbeschäftigungsäquivalente
beträgt.

Ein volle Lehrverpflichtung (§ 8 Abs. 3; §§ 43, 53, 55 und 57 LLDG 1985) ent-
spricht einem Vollbeschäftigungsäquivalent; allfällige dauernde Mehrdienstleis-
tungen und Mitverwendungen sind nicht zu berücksichtigen. Stichtag für die
Ermittlung der Vollbeschäftigungsäquivalente ist jeweils der 30. September des
vorangegangenen Schuljahres.

(17a) Die Tätigkeit der Landesvertragslehrperson, die mit der verwaltungs-
mäßigen Unterstützung und Vertretung der Schulleitung betraut ist, ist in Abhän-
gigkeit von der Zahl der Vollbeschäftigungsäquivalente (Abs. 17 letzter Satz) der
Unterrichtserteilung in folgendem Ausmaß gleichzuhalten:

1. zwölf Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zu-
gewiesenen Lehrkräfte von 10,000 bis 39,999 Vollbeschäftigungsäquiva-
lente beträgt,

2. achtzehn Wochenstunden, wenn die Zahl der der Schule (den Schulen)
zugewiesenen Lehrkräfte 40,000 bis 59,999 Vollbeschäftigungsäquiva-
lente beträgt,

3. zweiundzwanzig Wochenstunden (sowie zwei Wochenstunden im Sinne
des Abs. 3 dritter Satz), wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zuge-
wiesenen Lehrkräfte mindestens 60,000 Vollbeschäftigungsäquivalente
beträgt.

Eine Bestellung zur verwaltungsmäßigen Unterstützung und Vertretung der
Schulleitung ist nur an einer selbständig geführten mittleren Schule zulässig, die
mindestens acht Klassen aufweist und an der kein Abteilungsvorstand bestellt
ist; eine Bestellung ist auch zulässig zur Unterstützung und Vertretung einer
Schulleitung, wenn diese mehrere solcher Schulen umfasst und diese insge-
samt mindestens acht Klassen aufweisen. Die Bestellung mehrerer Personen an
einer Schule (zur Unterstützung und Vertretung einer Leitungsfunktion) ist unzu-
lässig. Gruppen im Rahmen des Betreuungsteiles ganztägiger Schulformen und
vergleichbarer Betreuungsteile sind bei der Ermittlung der Zahl der Klassen nicht
zu berücksichtigen.

(18) Landesvertragslehrpersonen, die die Zuordnungsvoraussetzungen durch
den Erwerb des akademischen Grades Bachelor of Education (zur Erlangung
eines der Verwendung entsprechenden Lehramtes) erfüllen, sind verpflichtet,
binnen acht Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Anstellung das auf ihr
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Bachelorstudium aufbauenden Masterstudiums erfolgreich abzuschließen. Im
Falle des § 3 Abs. 5 ist die Verpflichtung innerhalb von acht Jahren ab Beendi-
gung der Ausbildungsphase (§ 7 Abs. 3) zu erfüllen. Zeiten eines Beschäfti-
gungsverbotes nach den §§ 3 bis 5 MSchG, einer Karenz nach dem MSchG
oder dem VKG sind auf die Fristen nicht anzurechnen.

(19) Bei Landesvertragslehrpersonen an Berufsschulen darf aus Gründen
der Schulorganisation die Grenze des Abs. 5 überschritten werden. Das landes-
gesetzlich zuständige Organ kann für die Wahrnehmung von Tätigkeiten im
Rahmen der Verbesserung der Eingliederung von benachteiligten Personen mit
persönlichen Vermittlungshindernissen in das Berufsleben (§ 11a und § 11b
des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 298/
1990) und im Rahmen von Projekten der Qualitätssicherung die Unterrichtsver-
pflichtung um bis zu vier Wochenstunden vermindern; weiters können Bera-
tungsstunden im Sinne des Abs. 4 für solche Tätigkeiten verwendet werden.

(20) Landesvertragslehrpersonen dürfen für Erziehertätigkeiten bis zum hal-
ben Ausmaß ihrer Unterrichtsverpflichtung herangezogen werden. Soweit in den
folgenden Ziffern nicht anderes bestimmt wird, ist die Erziehertätigkeit je Be-
schäftigungsstunde in der Woche mit 0,6 Wochenstunden (an Sonn- und Feier-
tagen mit 0,9 Wochenstunden) auf die Unterrichtsverpflichtung anzurechnen.

1. Der neunstündige Zeitraum eines dem dienstplanmäßigen Wecken der
von der Vertragslehrperson zu betreuenden Jugendlichen vorangehenden
Nachtdienstes ist mit 2,7 Wochenstunden auf die Unterrichtsverpflichtung
anzurechnen.

2. Abweichend von Z 1 ist ein Nachtdienst, der
a) an einem Sonn- oder Feiertag beginnt und an einem Werktag endet,

mit 3,15 Wochenstunden,
b) an einem Werktag beginnt und an einem Sonn- oder Feiertag endet,

mit 3,60 Wochenstunden,
c) zur Gänze auf Sonn- beziehungsweise Feiertage fällt, mit 4,05 Wo-

chenstunden
auf die Unterrichtsverpflichtung anzurechnen.

3. Die Aufsichtsführung an Tagesschulheimen, offenen Studiersälen und
ähnlichen Einrichtungen ist für je zwei tatsächlich gehaltene Stunden als
1,26 Wochenstunden auf die Unterrichtsverpflichtung anzurechnen.

Verwendung, Dienstzuteilung und Mitverwendung

§ 9. (1) Die Landesvertragslehrperson ist entweder unmittelbar einer Schule
oder der Lehrerreserve zur Dienstleistung zuzuweisen. Die Verwendung in der
Lehrerreserve darf ohne Zustimmung der Landesvertragslehrperson zwei Jahre
nicht überschreiten.

(2) Die Landesvertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen
vorübergehend auch zur Erteilung des Unterrichtes in Unterrichtsgegenständen
verhalten werden, für die sie nicht lehrbefähigt ist, wobei dies bei einem ein Se-
mester übersteigenden Zeitraum der Zustimmung der Landesvertragslehrper-
son bedarf.
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(3) Als andere Dienststelle im Sinne des § 6a Abs. 1 VBG kommt auch eine
nicht öffentliche Schule oder Pädagogische Hochschule, eine in der Verwaltung
des Bundes stehende Schule oder eine Dienststelle der Bundes- oder Landes-
verwaltung in Betracht.

(4) Die Landesvertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen
im Auftrag der Personalstelle auch an einer anderen Schule oder an einer
Pädagogischen Hochschule verwendet werden (Mitverwendung), wobei dies bei
einem ein Schuljahr übersteigenden Zeitraum der Zustimmung der Landesver-
tragslehrperson bedarf. Die Mitverwendung an einer Pädagogischen Hoch-
schule darf bis zum halben Ausmaß einer vollen Unterrichtsverpflichtung (§ 8
Abs. 3 erster Satz) erfolgen.

(5) Landesvertragslehrpersonen an Berufsschulen können mit ihrer Zustim-
mung vorübergehend an einer Berufsschule eines anderen Landes mitverwen-
det werden, wenn dies zur Erfüllung der vollen Unterrichtsverpflichtung erforder-
lich und vom unterrichtlichen Standpunkt zweckmäßig ist.

(6) Der Landesvertragslehrperson unterliegt für die Dauer einer solchen Ver-
wendung, soweit sie nicht in der Ausübung des Lehramtes besteht, den für die
Bediensteten dieser Dienststelle geltenden Bestimmungen über die dienstliche
Tätigkeit, die Pflichten, die Feiertagsruhe und den Urlaub.

Amtsverschwiegenheit, Meldepflichten, Nebenbeschäftigung

§ 10. (1) Auf Landesvertragslehrpersonen, die Privatschulen zur Dienstleis-
tung zugewiesen sind, ist § 46 BDG 1979 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
sie auch über Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse der Privatschule
geboten ist, Stillschweigen zu bewahren haben.

(2) Die während der Hauptferien beurlaubte Landesvertragslehrperson hat
für ihre Erreichbarkeit angemessene Vorsorge zu treffen. Eine Landesvertrags-
lehrperson in der Funktion Schulleitung hat diese Vorsorge auch für die Zeit der
Weihnachts-, Semester- und Osterferien zu treffen. Die gerechtfertigt vom
Dienst abwesende Landesvertragslehrperson hat die Aufenthaltnahme außer-
halb des Wohnsitzes der unmittelbar vorgesetzten Dienststelle zu melden.

(3) § 56 BDG 1979 ist auf Landesvertragslehrpersonen mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass der Betrieb einer Privatschule oder einer Privatlehr- und Erzie-
hungsanstalt sowie die Erteilung des Privatunterrichtes an Schülerinnen oder
Schüler der eigenen Schule und die Aufnahme solcher Schülerinnen und Schü-
ler in Kost und Quartier der vorhergehenden Genehmigung der Personalstelle
bedarf.

Sabbatical

§ 11. Die §§ 20a und 20b VBG sind auf Landesvertragslehrpersonen mit fol-
genden Abweichungen anzuwenden:

1. Die Rahmenzeit und die Freistellung haben grundsätzlich volle Schuljahre
zu umfassen. Als Schuljahr gilt dabei jeweils der Zeitraum vom 1. Septem-
ber bis zum 31. August.
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1a. Bei Enden des Dienstverhältnisses während des letzten Schuljahres der
Rahmenzeit tritt, wenn zum Zeitpunkt des Endens die Anspruchsvoraus-
setzungen für eine Pensionsleistung wegen Erreichens des gesetzlichen
Pensionsalters nach dem ASVG erfüllt sind, an die Stelle des vollen Schul-
jahres der Zeitraum vom 1. September bis zum Ende des Dienstverhält-
nisses. Die Rahmenzeit (samt der Zeit der Freistellung) kann in diesem
Fall bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem das Dienstverhältnis endet,
erstreckt werden.

2. Auf die nach den §§ 20, 21 und 22 gebührenden Dienstzulagen ist die Ali-
quotierungsbestimmung des § 20b Abs. 1 VBG nicht anzuwenden.

3. Während der Freistellung gebühren die in Z 2 angeführten Zulagen nicht.

Ferien und Urlaub, Pflegefreistellung, Karenzurlaub,
Dienstfreistellung mit einem Gemeindemandat

§ 12. (1) An Stelle der §§ 27 bis 28b VBG sind auf die Ferien und den Urlaub
der Landesvertragslehrpersonen die folgenden Abs. 2 bis 5 anzuwenden.

(2) Landesvertragslehrpersonen haben, wenn für die klaglose Erledigung
dringender Amtsgeschäfte vorgesorgt ist und nicht besondere dienstliche
Rücksichten (Abhaltung von Prüfungen und dergleichen) die persönliche An-
wesenheit am Dienstort erfordern, Anspruch auf einen Urlaub während der
Hauptferien, der frühestens nach Abwicklung der sie betreffenden Schluss-
geschäfte beginnt und mit dem Montag vor Beginn des folgenden Schuljahres
endet.

(3) Während der sonstigen Ferien haben Landesvertragslehrpersonen ge-
gen Meldung bei ihren Vorgesetzten die Befugnis zur Entfernung vom Dienstort,
wenn nicht besondere dienstliche Verhältnisse ihre Anwesenheit an der Schule
erfordern.

(4) Eine Landesvertragslehrperson kann aus wichtigen dienstlichen Gründen
während eines Ferienurlaubes zur Dienstleistung zurückberufen werden. In die-
sem Falle ist ihr, sobald es der Dienst gestattet, die Fortsetzung des Ferien-
urlaubes zu ermöglichen.

(5) Ist die Landesvertragslehrperson aus dem Urlaub zurückberufen worden,
sind ihr die hierdurch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu ersetzen,
soweit sie nicht gemäß § 15 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133,
zu ersetzen sind. Die Ersatzpflicht umfasst auch die entstandenen unvermeidli-
chen Mehrauslagen für die mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebenden nahen
Angehörigen im Sinne des § 29 f Abs. 2 VBG, wenn ihnen eine Fortsetzung des
Urlaubes ohne die Landesvertragslehrperson nicht zumutbar ist.

(6) § 29 f VBG ist auf Landesvertragslehrpersonen mit folgenden Abweichun-
gen anzuwenden:

1. Die Pflegefreistellung ist in vollen Unterrichtsstunden zu verbrauchen.
2. Durch den Verbrauch

a) der Pflegefreistellung nach § 29 f Abs. 1 VBG dürfen je Schuljahr nicht
mehr als 24 Wochenstunden,
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b) der Pflegefreistellung nach § 29 f Abs. 4 VBG dürfen je Schuljahr nicht
mehr als 24 weitere Wochenstunden

an Dienstleistung entfallen.
3. Diese Zahl vermindert sich entsprechend, wenn die Landesvertragslehr-

person nicht vollbeschäftigt ist. Die Zahl erhöht sich entsprechend, wenn
das Ausmaß der Unterrichtsverpflichtung überschritten wird.

4. Bei der Anwendung des § 29 f Abs. 6 VBG tritt an die Stelle des Kalender-
jahres das Schuljahr.

5. § 29 f Abs. 7 und 8 VBG sind nicht anzuwenden.
(6a) Eine Landesvertragslehrperson, die zur Bildungsdirektorin oder zum

Bildungsdirektor gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bil-
dungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz –
BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017, bestellt wird, ist für die Dauer der Funktion gegen
Entfall des Monatsentgelts beurlaubt; diese Beurlaubung gilt als Beurlaubung im
Sinne des § 29b Abs. 2 VBG.

(7) § 13e GehG ist auf Landesvertragslehrpersonen mit der Maßgabe sinn-
gemäß anzuwenden, dass an die Stelle des gesetzlichen Pensionsalters das
Regelpensionsalter nach § 253 ASVG tritt.

(8) § 29g VBG ist auf Landesvertragslehrpersonen mit folgenden Abwei-
chungen anzuwenden:

1. Durch die Gewährung der erforderlichen freien Zeit gemäß § 29g Abs. 2
Z 2 VBG dürfen nicht mehr als 36 Unterrichtsstunden und bei Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern nicht mehr als 72 Unterrichtsstunden je
Schuljahr entfallen.

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit soll im Monatsdurchschnitt
eines Semesters vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern acht Unterrichtsstunden nicht überschreiten.

3. Die Dienstfreistellung darf das Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je Se-
mester nicht übersteigen und ist in vollen Unterrichtsstunden zu gewäh-
ren. Sie soll im Monatsdurchschnitt innerhalb eines Semesters 20 Stun-
den nicht überschreiten. In einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte
der als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistellung in Anspruch ge-
nommen werden.

4. Für die Tätigkeit im Rahmen des Gemeindemandats darf eine über die
Maßnahmen nach Z 1 bis 3 hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht
gewährt werden.

5. Die datums- und uhrzeitmäßige Festlegung nach § 29g Abs. 5 VBG ist
nicht erforderlich, wenn die Zeit der Dienstfreistellung auf Grund der Lehr-
fächerverteilung im Stundenplan bereits berücksichtigt ist.

(9) § 29g VBG ist auf Landesvertragslehrpersonen, die eine im § 8 Abs. 1
BDG 1979 angeführte Leitungsfunktion ausüben, und auf Klassenlehrpersonen
nicht anzuwenden.

Verwendungsbezeichnung

§ 13. Landesvertragslehrpersonen führen die Verwendungsbezeichnung Pro-
fessorin oder Professor.
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Schulleitung

§ 14. (1) Wenn die Zahl der der Schule (den Schulen) zugewiesenen Lehr-
kräfte in Vollbeschäftigungsäquivalenten (§ 8 Abs. 17 vorletzter Satz) min-
destens zehn beträgt, ist eine Schulleitung einzurichten. Mit der Ausübung der
Schulleitung in den übrigen Fällen hat die Personalstelle eine geeignete Lehr-
kraft zu betrauen (§ 8 Abs. 17).

(2) Auf die Ausschreibung von Planstellen der Schulleitung sind die §§ 26
und 26a LLDG 1985 sinngemäß anzuwenden.

(3) Wird eine Landesvertragslehrperson im Sinne dieses Abschnittes für die
Schulleitung (Abs. 1 erster Satz) ausgewählt und bestellt, sind auf sie die §§ 15,
16 und 21 anzuwenden. Wird eine Lehrperson im Sinne des § 2 Z 4 GehG für die
Schulleitung (Abs. 1 erster Satz) ausgewählt und ernannt, sind auf sie die Be-
stimmungen über die Besetzung von Planstellen für leitende Funktionen (§§ 26
und 26a LLDG 1985) sowie die §§ 43 und 114 Abs. 2 Z 8 LLDG 1985 anzuwen-
den. Wird eine Landesvertragslehrperson im Sinne des § 27 Abs. 1a für die
Schulleitung ausgewählt und bestellt, sind auf sie bezüglich der Besetzung von
Planstellen § 27 Abs. 2 lit. l sowie bezüglich der Lehrverpflichtung §§ 43 und 58
LLDG 1985 anzuwenden.

(4) Wird eine Landesvertragslehrperson im Sinne dieses Abschnittes mit der
Schulleitung (Abs. 1 zweiter Satz) betraut, sind auf sie § 8 Abs. 12 und gegebe-
nenfalls § 20 Abs. 6 anzuwenden. Wird eine Lehrperson im Sinne des § 2 Z 4
GehG mit der Schulleitung (Abs. 1 zweiter Satz) betraut, sind auf sie die §§ 43
und 58 LLDG 1985 sowie § 114 Abs. 2 Z 8 LLDG 1985 anzuwenden. Wird eine
Landesvertragslehrperson im Sinne des § 27 Abs. 1a mit der Schulleitung be-
traut, sind auf sie bezüglich der Besetzung von Planstellen § 27 Abs. 2 lit. l sowie
bezüglich der Lehrverpflichtung §§ 43 und 58 LLDG 1985 anzuwenden.

Bestellung der Schulleitung

§ 15. (1) Wird eine Landesvertragslehrperson zur Schulleiterin oder zum
Schulleiter bestellt, sind auf sie anstelle der §§ 26 und 26a LLDG 1985 die nach-
stehenden Absätze anzuwenden.

(2) Voraussetzung für die Bestellung zur Schulleiterin oder zum Schulleiter
ist eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Lehrperson an einer Schule,
deren Schulart im Schulorganisationsgesetz, im Land- und forstwirtschaftlichen
Bundesschulgesetz, im Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für land- und
forstwirtschaftliche Berufsschulen oder im Bundesgesetz betreffend die Grund-
sätze für land- und forstwirtschaftliche Fachschulen geregelt ist, und die Absol-
vierung des ersten Teiles (20 ECTS) des Hochschullehrganges „Schulen profes-
sionell führen“ oder einer inhaltlich gleichwertigen Ausbildung.

(3) Die Bestellung einer Landesvertragslehrperson zur Schulleiterin oder
zum Schulleiter ist für einen Zeitraum von fünf Jahren wirksam. Die Landesver-
tragslehrperson in der Funktion Schulleitung ist verpflichtet, binnen vier Jahren
und sechs Monaten den Hochschullehrgang „Schulen professionell führen“ im
Gesamtumfang von 60 ECTS erfolgreich zu absolvieren. Auf diesen Hochschul-
lehrgang können Ausbildungen oder Lehrgänge angerechnet werden, soweit sie
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gleichwertig sind und dies im Hinblick auf die Ziele des Hochschullehrganges
„Schulen professionell führen“ zweckmäßig ist; auch die gänzliche Anrechnung
ist zulässig.

(4) Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Personalstelle hat der zur Schul-
leiterin oder zum Schulleiter bestellten Landesvertragslehrperson frühestens
sechs und spätestens drei Monate vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 3 schriftlich
mitzuteilen, ob sie wiederbestellt wird. Eine Wiederbestellung bedarf keines
Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahrens; sie ist auf unbestimmte Zeit wirk-
sam. Wird von einer Wiederbestellung abgesehen, wird das Dienstverhältnis in
ein Dienstverhältnis als Landesvertragslehrperson ohne Schulleitungsfunktion
umgewandelt und ist die Schulleitungsplanstelle auszuschreiben, soweit die Vo-
raussetzungen gemäß § 14 Abs. 1 erster Satz vorliegen.

(5) Die Personalstelle kann die Landesvertragslehrperson in der Funktion
Schulleitung bei Nichtbewährung nach Befassung des zuständigen Personal-
vertretungsorganes gemäß § 9 Abs. 3 lit. a Bundes-Personalvertretungsgesetz
(PVG), BGBl. Nr. 133/1967, von der Leitungsfunktion (vorzeitig) abberufen.

(6) Kann die Verpflichtung zur Absolvierung des Hochschullehrgangs „Schu-
len professionell führen“ gemäß § 15 Abs. 3 zweiter Satz aufgrund von Maß-
nahmen zu COVID-19 nicht rechtzeitig erfüllt werden, hat die landesgesetzlich
zuständige Personalstelle auf Antrag der Inhaberin oder des Inhabers der Lei-
tungsfunktion die für die Absolvierung vorgesehene Frist um ein Jahr zu erstre-
cken. Diese Erstreckung bewirkt eine Verlängerung der Funktionsdauer gemäß
§ 15 Abs. 3 erster Satz um ein Jahr.

Pflichten und Rechte der Schulleitung

§ 16. (1) Der Schulleiterin oder dem Schulleiter obliegt die Leitung der
Schule (Schulmanagement) in pädagogischer Hinsicht, in rechtlich-organisato-
risch-administrativer Hinsicht, in personeller und in wirtschaftlicher Hinsicht so-
wie die Vertretung der Schule nach außen. Die Landesvertragslehrperson in der
Funktion Schulleitung hat alle ihr aus dem Schul- und Dienstrecht zukommen-
den Aufgaben und die sonstigen sich aus der Leitungsfunktion ergebenden Auf-
gaben umsichtig und sorgfältig wahrzunehmen.

(2) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung hat in der Re-
gel während der Unterrichtszeit in der Schule anwesend zu sein. Im Falle einer
vorübergehenden Abwesenheit während der Unterrichtszeit hat sie für ihre Ver-
tretung vorzusorgen. Die Personalstelle kann die Anwesenheitspflicht der Lan-
desvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung unter Bedachtnahme auf die
Erfordernisse der Schule einschränken.

(3) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung ist von der
Unterrichtsverpflichtung befreit.

(4) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung führt die Ver-
wendungsbezeichnung „Direktorin“ oder „Direktor“.

(5) Die Landesvertragslehrperson in der Funktion Schulleitung hat bezüglich
der an der Schule zu besetzenden Stellen das Recht, zu den Bewerbungen Stel-
lung zu nehmen und der Personalstelle Vorschläge zu übermitteln.
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LLVG §§ 17, 18

Abteilungsvorstehung

§ 17. (1) Wird eine Landesvertragslehrperson im Sinne dieses Abschnittes
für die Funktion Abteilungsvorstehung an land- und forstwirtschaftlichen Fach-
schulen ausgewählt und bestellt, sind auf sie die Abs. 3 bis 5 und § 22 anzu-
wenden.

(2) Die Bestellung einer Abteilungsvorstehung ist nur an einer land- und forst-
wirtschaftlichen Fachschule zulässig, an der es mehr als eine Fachrichtung gibt.
Wird eine land- und forstwirtschaftliche Berufsschule auf Grund schulbehördli-
cher Vorgaben in organisatorischer Verbindung mit einer land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschule geführt und obliegt die Leitung der Leiterin oder dem
Leiter der land- und forstwirtschaftlichen Fachschule, so darf auch an dieser
land- und forstwirtschaftlichen Berufsschule eine Abteilungsvorstehung bestellt
werden. Die land- und forstwirtschaftliche Berufsschule gilt in diesem Falle als
eigene Fachrichtung.

(3) Die Funktion Abteilungsvorstehung ist im Ausschreibungs- und Bewer-
bungsverfahren zu besetzen. Ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren
ist jedoch nicht durchzuführen, wenn die Schule nicht mindestens zehn Vollbe-
schäftigtigungsäquivalente (§ 8 Abs. 17) aufweist.

(4) Die Bestellung einer Landesvertragslehrperson zur Abteilungsvorstehung
ist für einen Zeitraum von fünf Jahren wirksam. Die Personalstelle kann die Lan-
desvertragslehrperson in der Funktion Abteilungsvorstehung bei Nichtbewäh-
rung vorzeitig abberufen.

(5) Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Personalstelle hat der zur Abtei-
lungsvorstehung bestellten Landesvertragslehrperson frühestens sechs und
spätestens drei Monate vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 4 schriftlich mitzu-
teilen, ob sie wiederbestellt wird. Eine Wiederbestellung bedarf keines Aus-
schreibungs- und Bewerbungsverfahrens; sie ist auf unbestimmte Zeit wirk-
sam. Wird von einer Wiederbestellung abgesehen, wird das Dienstverhältnis
in ein Dienstverhältnis als Landesvertragslehrperson ohne Abteilungsvorste-
hungsfunktion umgewandelt und ist die Abteilungsvorstehungsfunktion auszu-
schreiben.

Pflichten und Rechte der Abteilungsvorstehung

§ 18. (1) Landesvertragslehrpersonen in der Funktion Abteilungsvorstehung
haben die Schulleitung im Qualitätsmanagement zu unterstützen und nach Maß-
gabe der Größe und des Organisationsplans der Schule in Unterordnung unter
die Schulleiterin oder den Schulleiter Leitungs- und Koordinationsaufgaben im
jeweiligen Team wahrzunehmen. Sie sind Vorgesetzte der Lehrkräfte des jewei-
ligen Teams.

(2) Bei Ausübung der Funktion Abteilungsvorstehung vermindert sich die
Verpflichtung in folgendem Ausmaß:

1. um sechs Wochenstunden bei bis zu sechs unterstellten Klassen,
2. um zwölf Wochenstunden bei sieben bis elf unterstellten Klassen,
3. um achtzehn Wochenstunden bei zwölf oder mehr unterstellten Klassen.
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(3) Bei Ausübung der Funktion Abteilungsvorstehung sind je Wochenstunde
der verbleibenden Unterrichtsverpflichtung im Verlauf des Unterrichtsjahres
3,273 Beratungsstunden (§ 8 Abs. 4) zu erbringen.

(4) Die Landesvertragslehrperson im Sinne des Abs. 1 führt die Verwen-
dungsbezeichnung Abteilungsvorständin oder Abteilungsvorstand.

Mit der Leitung teilbetraute Landesvertragslehrperson

§ 18a. (1) Wird für eine Landesvertragslehrperson in der Funktion Schul-
leitung oder Abteilungsvorstehung die Lehrverpflichtung herabgesetzt, ist eine
geeignete Landeslehrperson mit der (dem Ausmaß der Herabsetzung entspre-
chenden) Vertretung der Inhaberin oder des Inhabers der Leitungsfunktion zu
betrauen. Die mit der Leitung teilbetraute Landesvertragslehrperson hat wäh-
rend der Abwesenheit der Inhaberin oder des Inhabers der Leitungsfunktion –
gegebenenfalls entsprechend den von dieser oder diesem erteilten Weisun-
gen – die anfallenden Leitungsaufgaben wahrzunehmen.

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Leitungsfunktion hat für ihre oder
seine Vertretung eine Diensteinteilung dahingehend zu treffen, dass während ih-
rer oder seiner Abwesenheit eine dauernde Vertretung sicher gestellt ist.

Entgelt

§ 19. (1) Das Monatsentgelt für vollbeschäftigte Landesvertragslehrperso-
nen im Pädagogischen Dienst beträgt:

(2) Bei der Anwendung des § 15 VBG gelten
1. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die einen Bachelor of

Education im Ausmaß von 180 oder 240 ECTS-Anrechnungspunkten ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 erworben haben, als Ver-
tragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß Z 1.12a der Anlage 1
zum BDG 1979 aufweisen,

2. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die ein Masterstudium ge-
mäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 abgeschlossen haben, als
Vertragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß Z 1.12 der An-
lage 1 zum BDG 1979 aufweisen,

3. Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst, die ein Diplom einer
öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädago-

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3116,1
2 3546,0
3 3977,1
4 4408,2
5 4839,5
6 5270,7
7 5537,1
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gischen, Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaftlichen berufs-
pädagogischen oder Religionspädagogischen Akademie gemäß dem
Akademien-Studiengesetz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erworben
sowie einen Lehrgang zur hochschulischen Nachqualifizierung im Ge-
samtausmaß von 39 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65a HG absol-
viert haben, als Vertragsbedienstete, die eine Hochschulbildung gemäß
Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 aufweisen,

(2a) Der Erwerb eines Bachelorgrades nach Abschluss eines Lehramts-
studiums im Ausmaß von 180 ECTS-Anrechnungspunkten gemäß § 65 HG und
die Absolvierung eines Erweiterungsstudiums für Absolventinnen und Absol-
venten sechssemestriger Lehramtsstudien gemäß § 38d HG oder § 82c HG in
der bis 30. September 2019 geltenden Fassung gelten für die Anwendung des
§ 15 VBG in Verbindung mit § 38 VBG als Bachelorstudium mit zumindest
240 ECTS-Anrechnungspunkten. Die Ermittlung der gemäß § 15 Abs. 4 VBG
vom individuellen Vorbildungsausgleich umfassten angerechneten Vordienstzei-
ten erfolgt für das abgeschlossene Lehramt und für das abgeschlossene Erwei-
terungsstudium jeweils gesondert. Bei der Anwendung des § 15 Abs. 5 VBG
sind die ersten zwölf Monate (60 ECTS-Anrechnungspunkte) des absolvierten
Erweiterungsstudiums dem absolvierten Bachelorstudium zuzurechnen.

(3) § 26 Abs. 3 VBG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass mit Wirkung für
die Dauer der Zugehörigkeit zur Entlohnungsgruppe pd nach dieser Bestim-
mung Zeiten bis zum Höchstausmaß von zwölf Jahren berücksichtigt werden
können.

(4) Abweichend von den allgemeinen Bestimmungen über die Vorrückung
betragen die für die Vorrückung in weitere Entlohnungsstufen erforderlichen
Zeiträume in der Entlohnungsgruppe pd

1. in die Entlohnungsstufe 2 drei Jahre und sechs Monate,
2. in die Entlohnungsstufe 3 fünf Jahre,
3. in die Entlohnungsstufe 4 fünf Jahre,
4. in die Entlohnungsstufe 5 sechs Jahre,
5. in die Entlohnungsstufe 6 sechs Jahre,
6. in die Entlohnungsstufe 7 sechs Jahre.
(5) Während der Dauer einer Ausbildungsphase gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 lit. c

gebührt das Monatsentgelt im Ausmaß von 85% der Beträge gemäß Abs. 1.

Dienstzulagen für bestimmte Funktionen

§ 20. (1) Einer Landesvertragslehrperson, die nach Absolvierung der ein-
schlägigen Ausbildung mit der Wahrnehmung einer der folgenden Spezialfunk-
tionen betraut ist, gebührt eine Dienstzulage:

1. Mentoring (§ 6),
2. Bildungsberatung (Abs. 2),
3. Sonder- und Heilpädagogik (Abs. 3).
(2) Die mit der Funktion Bildungsberatung beauftragte Landesvertragslehr-

person hat über Bildungswege und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren
und bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten zu beraten und Hilfe zu vermitteln.
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(3) Eine Betrauung mit der Funktion Sonder- und Heilpädagogik liegt vor,
wenn die Landesvertragslehrperson zu Unterrichtstätigkeiten in Bezug auf
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder von
körper- und sinnesbehinderten Schülerinnen und Schülern herangezogen
wird.

(4) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 Z 1 beträgt für die Betreuung
1. einer Landesvertragslehrperson in der Induktionsphase 116,2 E,
2. von zwei Landesvertragslehrpersonen in der Induktionsphase 154,6 E

und
3. von drei Landesvertragslehrpersonen in der Induktionsphase 193,1 E.

(5) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 beträgt jeweils 174,7 E.

(6) Landesvertragslehrpersonen, auf die § 8 Abs. 17 Z 2 anzuwenden ist, ge-
bührt eine Dienstzulage in Höhe von 386,2 E, ab einer Funktionsdauer von fünf
Jahren 579,4 E.

(7) Landesvertragslehrpersonen, die mit der verwaltungsmäßigen Unterstüt-
zung und Vertretung der Schulleitung betraut sind, gebührt eine Dienstzulage in
der Höhe von

1. im Fall des § 8 Abs. 17a Z 1: 515,0 E,
2. im Fall des § 8 Abs. 17a Z 2: 771,3 E,
3. im Fall des § 8 Abs. 17a Z 3: 926,1 E.

(8) Bezüglich der Dienstzulagen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 und gemäß Abs. 6
und Abs. 7 ist § 21 Abs. 1 VBG nicht anzuwenden.

Dienstzulage für Schulleitung.

§ 21. (1) Landesvertragslehrpersonen, die zur Schulleiterin oder zum Schul-
leiter bestellt oder mit der Schulleitungsfunktion provisorisch betraut sind, ge-
bührt eine Dienstzulage. Die Schulen (Leitungsfunktionen) sind durch Verord-
nung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers
den Kategorien A bis D zuzuweisen; dabei ist auf die Zahl der der Schule (den
Schulen) zugewiesenen Lehrkräfte in Vollbeschäftigungsäquivalenten und die
KompleXität der Struktur der Schule (der Schulen) Bedacht zu nehmen.

(2) Die Dienstzulage beträgt

(3) Bei Leitung mehrerer Schulen ist die Dienstzulage nach der den Schulen
insgesamt zugewiesenen Lehrkräften in Vollbeschäftigungsäquivalenten und
der Komplexität der Struktur der Schulen zu bemessen.

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8
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LLVG §§ 22–24

Dienstzulage für die Abteilungsvorstehung

§ 22. (1) Landesvertragslehrpersonen, die in die Funktion Abteilungsvorste-
hung bestellt oder mit einer solchen Funktion provisorisch betraut sind, gebührt
eine Dienstzulage.

(2) Die Dienstzulage gemäß Abs. 1 beträgt
1. wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung bis sechs Wochenstun-

den beträgt, 900,0 E,
2. wenn die Minderung der Unterrichtsverpflichtung mehr als sechs Wochen-

stunden beträgt, 1093,1 E.

Vertretungsabgeltung für Landesvertragslehrpersonen

§ 22a. (1) Der mit Leitungsaufgaben teilbetrauten Landesvertragslehrper-
son (§ 18a Abs. 1) gebührt für die Dauer dieser Teilbetrauung eine Vergütung.
Diese ist nach den Bestimmungen über die Dienstzulage nach § 20 Abs. 6 oder
§ 21 und dem Ausmaß der Teilbetrauung zu bemessen.

(2) Einer Landesvertragslehrperson, die die Schulleitung vertritt, ohne mit der
Schulleitungsfunktion oder der Schulleitungs-Stellvertretung gemäß § 14 betraut
worden zu sein, gebührt für jeden Tag der Vertretung eine Vergütung in Höhe
des verhältnismäßigen Teils der gemäß § 21 Abs. 2 der Leitung der Schule wäh-
rend der ersten fünf Jahre für die Ausübung der Leitungsfunktion gebührenden
Dienstzulage.

Fächervergütung

§ 23. (1) Landesvertragslehrpersonen im Pädagogischen Dienst gebührt
eine monatliche Vergütung, wenn sie im Rahmen der Lehrfächerverteilung

1. in Unterrichtsgegenständen verwendet werden, die gemäß § 43 LLDG 1985
in die Lehrverpflichtungsgruppe 1 eingereiht sind (Fächervergütung A),

2. in Unterrichtsgegenständen verwendet werden, die gemäß § 43 LLDG
1985 in die Lehrverpflichtungsgruppe 2 oder gemäß § 53 LLDG 1985 in
die Lehrverpflichtungsgruppe 5 eingereiht sind (Fächervergütung B)

(2) Die Vergütung beträgt je gemäß Lehrfächerverteilung regelmäßig zu er-
bringender Wochenstunde

1. als Fächervergütung A: 39,6 E,
2. als Fächervergütung B: 16,1 E.
(3) Für die Zeit der Hauptferien gebührt die Vergütung in dem Ausmaß, das

dem Durchschnitt der im Unterrichtsjahr zustehenden Vergütung entspricht.
(4) Auf die Vergütung ist § 15 Abs. 5 GehG sinngemäß mit der Maßgabe

anzuwenden, dass an die Stelle der Monatsfrist ein Zeitraum von zwei Wochen
tritt.

Vergütung für Mehrdienstleistung

§ 24. (1) Überschreitet die Landesvertragslehrperson durch dauernde Un-
terrichtserteilung oder Betreuung von Lernzeiten gemäß § 8 Abs. 2 Z 1 das Aus-
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maß von 24 Wochenstunden gemäß § 8 Abs. 3 so gebührt ihr hiefür an Stelle
der in § 22 Abs. 1 VBG in Verbindung mit den §§ 16 bis 18 GehG angeführten
Nebengebühren eine besondere Vergütung. Aus Tätigkeiten gemäß § 8 Abs. 3
dritter Satz besteht weder Anspruch auf besondere Vergütung noch auf die in
§ 22 Abs. 1 VBG in Verbindung mit den §§ 16 bis 18 GehG angeführten Neben-
gebühren. Im Vertretungsfall ist die Lehrfächerverteilung entsprechend abzu-
ändern, sobald feststeht, dass die Vertretungsdauer zwei Wochen übersteigen
wird.

(2) Die Vergütung beträgt für jede Unterrichts- oder Betreuungsstunde, mit
der das Ausmaß von 24 Wochenstunden in der betreffenden Kalenderwoche
(Montag bis Sonntag) überschritten wird, 1,3% des Monatsentgelts gemäß § 19;
für die Bemessung sind Dienstzulagen, Vergütungen und Abgeltungen dem Mo-
natsentgelt nicht zuzuzählen. Fällt die betreffende Kalenderwoche in zwei Ka-
lendermonate und steht für diese Monate das Monatsentgelt in unterschiedlicher
Höhe zu, sind die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen in dem Ausmaß
anteilig heranzuziehen, der den Anteilen der auf die beiden Monate entfallenden
Teile der Kalenderwoche entspricht.

(3) Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen ist nach Maßgabe des
§ 61 Abs. 5 bis 7 GehG einzustellen.

(4) Einer Landesvertragslehrperson, die außerhalb ihrer laut Diensteintei-
lung zu haltenden Unterrichtsstunden zur Vertretung einer vorübergehend an
der Erfüllung ihrer lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrkraft herangezo-
gen wird, gebührt für jede Vertretungsstunde, die im jeweiligen Unterrichts-
jahr über 24 Vertretungsstunden hinausgeht, eine Vergütung von 43,5 E.
Auf Landesvertragslehrpersonen in Teilbeschäftigung tritt an die Stelle von
24 Vertretungsstunden die ihrem Beschäftigungsausmaß entsprechende an-
teilige Zahl von Vertretungsstunden. Auf Landesvertragslehrpersonen an Be-
rufsschulen gebührt die Vergütung bereits ab der ersten Vertretungsstunde
pro Woche.

(5) Auf Landesvertragslehrpersonen, deren Beschäftigungsausmaß herab-
gesetzt ist, die in Teilbeschäftigung stehen oder eine Teilzeitbeschäftigung nach
dem MSchG oder nach dem VKG in Anspruch nehmen, sind die Abs. 1 und 2 mit
der Abweichung anzuwenden, dass das dem Beschäftigungsausmaß entspre-
chende Unterrichtsausmaß der Landesvertragslehrperson als Unterrichtsaus-
maß im Sinne des Abs. 1 gilt.

Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen

§ 25. (1) Der Vertragslehrperson gebührt für die Teilnahme an mindestens
zweitägigen Schulveranstaltungen, sofern sie die pädagogisch-inhaltliche Be-
treuung einer Schülergruppe innehat, eine Abgeltung in Höhe von 47,0 E pro
Tag.

(2) Der Vertragslehrperson gebührt für die Leitung einer mehrtägigen Schul-
veranstaltung mit einer mindestens viertägigen Dauer eine Abgeltung von
231,5 E.
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Kündigung

§ 26. (1) Ein Grund, der den Dienstgeber zur Kündigung berechtigt, liegt
auch vor, wenn die Landesvertragslehrperson aus Gründen, die sie zu vertreten
hat oder die in ihrer Person gelegen sind,

1. das in § 3 Abs. 2 Z 2 vorgeschriebene Masterstudium nicht innerhalb von
acht Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Anstellung erfolgreich ab-
solviert hat,

2. das in § 3 Abs. 2 Z 2 vorgeschriebene Masterstudium in den Fällen des § 7
Abs. 2 Z 2 lit. c nicht innerhalb von acht Jahren ab der Beendigung der
Ausbildungsphase erfolgreich absolviert hat,

3. die ergänzende Lehramtsausbildung (§ 3 Abs. 3 Z 3) entgegen der gemäß
§ 3 Abs. 4 übernommenen Verpflichtung nicht innerhalb von acht Jahren
ab Beginn des Dienstverhältnisses erfolgreich absolviert hat oder

4. das in § 7 Abs. 2 Z 2 lit. b oder c vorgeschriebene Studium nicht innerhalb
von acht Jahren ab Beginn des Dienstverhältnisses erfolgreich absolviert
hat.

Auf die Achtjahresfrist ist § 32 Abs. 3 VBG sinngemäß anzuwenden.
(2) Der Dienstgeber kann ein befristetes Dienstverhältnis im ersten Dienst-

jahr schriftlich kündigen, wenn die Landesvertragslehrperson den im allgemei-
nen erzielbaren angemessenen Arbeitserfolg trotz Ermahnungen nicht erreicht,
sofern nicht die Entlassung in Frage kommt.

(3) Die Vertragslehrperson kann das befristete Dienstverhältnis ohne An-
gabe von Gründen schriftlich kündigen.

(4) Die Kündigungsfrist beträgt für beide Teile einen Monat und hat mit dem
Ablauf eines Kalendermonates zu enden.

3. Abschnitt

Übergangsbestimmungen

§ 27. (1) Auf die Landesvertragslehrpersonen für öffentliche land- und forst-
wirtschaftliche Berufs- und Fachschulen finden folgende Vorschriften Anwen-
dung:

a) das Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG), BGBl. Nr. 86,
b) die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133,
c) die §§ 118 und 119 sowie § 124f des Land- und forstwirtschaftlichen Lan-

deslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 296.
(1a) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für Landesvertragslehr-

personen, die vor dem Beginn des Schuljahres 2019/2020 in ein Dienstverhält-
nis als Landesvertragslehrperson aufgenommen werden, wenn nicht anläss-
lich ihrer Anstellung die Anwendung der Sonderbestimmungen für Vertragslehr-
personen im Pädagogischen Dienst schriftlich festgelegt worden ist (§ 2 Abs. 2).

(1b) Die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegenden Lan-
desvertragslehrpersonen werden in das durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/
2015 neu geschaffene Besoldungssystem gemäß § 94a VBG in Verbindung mit
den §§ 169c und 169d GehG übergeleitet.
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(2) Die im Sinne des Abs. 1 anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften fin-
den in ihrer jeweils geltenden Fassung (einschließlich der in den Novellen zu
diesen Vorschriften sonst enthaltenen Bestimmungen), soweit sie für Bundes-
vertragslehrer gelten, mit der Maßgabe Anwendung, daß

a) an die Stelle des Dienstverhältnisses zum Bund das Dienstverhältnis zu
dem betreffenden Bundesland tritt; bei der Anwendung des § 90k Abs. 1
VBG sind die bei mehreren Bundesländern oder beim Bund zurückgeleg-
ten Zeiten zusammenzuzählen;

b) sofern in diesen Vorschriften auf ein früheres oder gleichzeitiges Dienst-
verhältnis zu einem Bundesland Bezug genommen wird, an dessen Stelle
ein früheres oder gleichzeitiges Dienstverhältnis zu einem anderen Bun-
desland oder zum Bund zu verstehen ist,

c) bezüglich der Erlassung von Verordnungen (§ 1 Abs. 3 des Lehrerdienst-
rechts-Kompetenzgesetzes, BGBl. Nr. 88/1948) sich die Zuständigkeit
nach § 32 Abs. 2 richtet,

d) sich die Zuständigkeiten als Dienstgeber nach § 28 richten und
e) abweichend von den Bestimmungen des § 91c Abs. 1 VBG sich der Erho-

lungsurlaub der Landesvertragslehrpersonen nach den Urlaubsvorschrif-
ten für die unter die Bestimmungen des land- und forstwirtschaftlichen
Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 176/1966, fal-
lenden land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer bestimmt,

f) abweichend von § 90a VBG sich die Aufnahme von Landesvertragslehr-
personen für öffentliche land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fach-
schulen nach den für die Bewerbung und Auswahl im Land- und forst-
wirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, BGBl. Nr. 296,
vorgesehenen Regelungen bestimmt,

g) abweichend von § 35 Abs. 1 Z 1 VBG sich die Zuständigkeit für die Aus-
wahl der Mitarbeitervorsorgekasse nach § 28 richtet,

h) an die Stelle des Ausdrucks „Lehrer“ in den §§ 118 und 119 des Land-
und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl.
Nr. 296, der Ausdruck „Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehr-
personen sowie Personen, die aufgrund eines Dienstverhältnisses nach
dem Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrergesetz eine
Pension nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG),
BGBl. Nr. 189/1955, oder, wenn die Pension gemäß § 86 Abs. 3 Z 2 letzter
Satz ASVG nicht angefallen ist und sie nicht gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 ASVG
versichert sind, Übergangsgeld gemäß § 306 ASVG beziehen“ tritt,

i) bezüglich
aa) der vorübergehenden Verwendung von Landesvertragslehrpersonen

bei einer Dienststelle der Landesverwaltung (einschließlich des land-
und forstwirtschaftlichen Förderungsdienstes) oder einer in der Ver-
waltung des Bundes stehenden Schule oder einer in der Verwaltung
des Bundes stehenden Pädagogischen Hochschule § 22 Abs. 1 ers-
ter Satz,

bb) der Mitverwendung an einer in der Verwaltung des Bundes stehen-
den Schule oder an einer in der Verwaltung des Bundes stehenden
Pädagogischen Hochschule § 22 Abs. 1 zweiter Satz,
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cc) der vorübergehenden Mitverwendung von Berufsschullehrpersonen
an einer Berufsschule eines anderen Landes § 22 Abs. 3,

sowie § 22 Abs. 4 bis 6 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrper-
sonen-Dienstrechtsgesetzes anzuwenden sind,

j) bezüglich der Voraussetzungen für die Einreihung in die Entlohnungs-
gruppen Artikel I und Artikel II der Anlage zum Land- und forstwirtschaftli-
chen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985 anzuwenden sind.

k) abweichend von Abs. 2 lit. j sind einzureihen:
aa) Landesvertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas I L, die an

land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen in allgemein bildenden
Unterrichtsgegenständen verwendet werden,
1. in die Entlohnungsgruppe l 2a 2, wenn sie die Voraussetzungen

gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 erfüllen;
2. in die Entlohnungsgruppe l 1, wenn sie die Voraussetzungen ge-

mäß § 3 Abs. 2 Z 1 und 2 erfüllen.
bb) Landesvertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas I L, die an

land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen in allgemein bildenden
Unterrichtsgegenständen verwendet werden, sind in die Entlohnungs-
gruppe l 1 einzureihen, wenn sie die Voraussetzungen gemäß Arti-
kel II Z 1.3 der Anlage zum LLDG 1985 erfüllen und eine Verwendung
gemäß § 27a Z 1 oder 2 Unterrichtspraktikumsgesetz, BGBl. Nr. 145/
1988, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 56/2016, auf-
weisen.

l) sich die Betrauung mit der Leitung bzw. die Besetzung von Leiterinnen-
und Leiterstellen nach den für die Betrauung bzw. Bewerbung und Aus-
wahl im Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz
vorgesehenen Regelungen bestimmt. An die Stelle des Reihungskriteri-
ums „Leistungsfeststellung“ tritt für Landesvertragslehrpersonen die bis-
herige Bewährung bei der Erfüllung pädagogischer Aufgaben (Erfolge im
Unterricht und in der Erziehung) und administrativer Aufgaben an Schulen.

m) Für Abgeltungen im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen an
land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen ist § 47b VBG sinngemäß an-
zuwenden, sofern in den landesgesetzlichen Schulgesetzen vergleichbare
Regelungen für Abschlussprüfungen festgelegt sind,

n) bezüglich der Abteilungsvorstehung und der verwaltungsmäßigen Unter-
stützung und Vertretung der Schulleitung die §§ 56a und 56b, 114a und
114b des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrpersonen-Dienst-
rechtsgesetzes anzuwenden sind.

(3) Landesvertragslehrpersonen führen:
1. in der Entlohnungsgruppe l 1 die Verwendungsbezeichnung „Professorin

d. (unter Hinzufügung der Bezeichnung der Schule)“ oder „Professor d.
(unter Hinzufügung der Bezeichnung der Schule)“,

2. in der Entlohnungsgruppe l 2 je nach Verwendung die Verwendungsbe-
zeichnung „Berufsschullehrerin“ oder „Berufsschullehrer“ oder „Fach-
schullehrerin“ oder „Fachschullehrer“ sowie

3. als Lehrperson für einzelne Gegenstände die Verwendungsbezeichnung
mit einem den betreffenden Unterrichtsgegenstand bezeichnenden Zusatz:
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zB „Religionslehrerin“ oder „Religionslehrer“, „Sprachlehrerin“ oder „Sprach-
lehrer“, „Lehrerin für Musikerziehung“ oder „Lehrer für Musikerziehung“ so-
wie „Lehrerin für Werkerziehung“ oder „Lehrer für Werkerziehung“.

(4) Abweichend von Abs. 3 führt die Leiterin oder der Leiter einer Fachschule
die Verwendungsbezeichnung „Fachschuldirektorin“ oder „Fachschuldirektor“
bzw. einer Berufsschule die Verwendungsbezeichnung „Berufsschuldirektorin“
oder „Berufsschuldirektor“.

(5) Eine Landesvertragslehrperson, die zur Bildungsdirektorin oder zum Bil-
dungsdirektor gemäß § 7 des Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bil-
dungsdirektionen in den Ländern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz –
BD-EG), BGBl. I Nr. 138/2017, bestellt wird, ist für die Dauer der Funktion gegen
Entfall des Monatsentgelts beurlaubt; diese Beurlaubung gilt als Beurlaubung im
Sinne des § 29b Abs. 2 VBG.

§ 28. (1) Die nach den im § 27 Abs. 1 genannten gesetzlichen Vorschriften
den Dienststellen des Bundes als Dienstgeber zukommenden Zuständigkeiten
fallen hinsichtlich der Landesvertragslehrpersonen den in den nach dem ersten
Satz des § 3 des Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes ergehenden Landes-
gesetzen bestimmten Organen zu.

(2) Die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 Z 1 des Lehrerdienstrechts-Kompe-
tenzgesetzes werden hiedurch nicht berührt.

§ 29. (1) Berufsschullehrpersonen und Fachschullehrpersonen kann für ihre
berufsbegleitend zu absolvierende Ausbildung zur Berufsschullehrperson oder
Fachschullehrperson für den Besuch von Lehrveranstaltungen an der Pädago-
gischen Hochschule eine Freistellung von der Unterrichtsverpflichtung im Ge-
samtausmaß von bis zu 22 Wochen oder höchstens 110 Tagen, soweit dies für
die Präsenz an der Pädagogischen Hochschule erforderlich ist, unter Beibehal-
tung des Entgeltes gewährt werden.

(2) Die Zeit der Freistellungen ist für Rechte, die von der Dauer des Dienst-
verhältnisses abhängen, zu berücksichtigen.

§ 29a. Auf Landesvertragslehrpersonen, welche im Studienjahr 2017/18 die
Ausbildung für den Bachelor of Education im Rahmen des 180 ECTS-Lehramts-
studiums für Berufsschulen oder Fachschulen absolvieren, ist § 29 in der bis
31. August 2017 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

§ 30. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes wird das Landesvertrags-
lehrergesetz 1949, BGBl. Nr. 189, in der Fassung der 1. Landesvertragslehrer-
gesetz-Novelle, BGBl. Nr. 58/1962, aufgehoben.

§ 31. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. September 1969 in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von
dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen wer-
den. Sie treten jedoch frühestens gleichzeitig mit diesem Bundesgesetz in Kraft.
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(3) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 6 Abs. 2 erster Satz mit 15. Februar 1997,
2. § 1 Abs. 2 mit 1. September 1997.
(4) § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 tritt mit

1. April 2000 in Kraft.
(5) § 1 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 87/2002 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
(6) § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2002 tritt

mit 1. Juli 2002 in Kraft.
(7) § 1 Abs. 2 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004

tritt mit 1. September 2004 in Kraft.
(8) § 1 Abs. 1 lit. c und § 1 Abs. 2 lit. h in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 83/2005 treten mit 1. September 2005 in Kraft.
(9) § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 tritt

mit 1. September 2006 in Kraft.
(10) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 treten in

Kraft:
1. Der 1. und 2. Abschnitt (ausgenommen § 5 (neu), § 6 (neu), § 20 Abs. 1

Z 1 und Abs. 4 (neu)), die Neubezeichnung der bisherigen §§ 1 bis 6, die
Überschrift zu § 27 (neu), § 27 Abs. 1a (neu), § 27 Abs. 2 lit. a, c, d, e, f, g
(neu) mit 1. September 2015,

2. § 5 (neu), § 6 (neu) und § 20 Abs. 1 Z 1 (neu) mit 1. September 2019.
Personen, die während des Schuljahres 2014/2015 erstmals in ein Dienst-
verhältnis als Landesvertragslehrperson aufgenommen werden, haben,
wenn ihr Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen worden ist,
das Recht auf Festlegung im Sinne des § 2 Abs. 2 erster Satz; diese Fest-
legung wird mit 1. September 2015 wirksam. Die Nichterfüllung der Vo-
raussetzungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 steht bis zum Ablauf des 31. August
2029 einer Einreihung in die Entlohnungsgruppe pd nicht entgegen, wenn
die Landesvertragslehrperson sich verpflichtet, das Masterstudium inner-
halb von acht Jahren berufsbegleitend zu absolvieren.

(11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2014 treten in Kraft:
1. § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 5 bis 7, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 2, § 24

Abs. 4 und § 25 mit 1. September 2015,
2. § 20 Abs. 4 mit 1. September 2019.
(12) § 1 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 tritt

mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(13) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. der Entfall des § 31 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 211/2013, des § 31 Abs. 11 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 10/2014 und des § 31 Abs. 13 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 mit dem der Kundmachung folgenden Tag,

2. § 8 Abs. 9, 10 und 17a, § 14 Abs. 1 und 4, § 20 Abs. 8, § 28 Abs. 1 und
§ 32 Abs. 2 mit 1. September 2015,

3. § 19 samt Überschrift mit 12. Februar 2015.
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(14) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 treten in
Kraft:

1. § 27 Abs. 1b (§ 1 Abs. 1b in der bis zum Ablauf des 31. August 2015 gel-
tenden Fassung) mit 12. Februar 2015,

2. § 2 Abs. 2a mit 1. September 2015,
3. § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 5 bis 7, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 2, § 24

Abs. 4 und § 25 Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 2016,
4. § 20 Abs. 4 mit 1. September 2019.
(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 2 Abs. 10a, § 11 Z 1a, § 12 Abs. 7 und § 27 Abs. 2 lit. l mit 1. September

2015,
2. § 3 Abs. 10 mit 18. Jänner 2016,
3. § 7 Abs. 5 und 6 mit 1. September 2016.
(16) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten in

Kraft:
1. § 4 Abs. 3 mit 1. September 2018.
2. Z 2 der Anlage zu § 8 mit 1. Jänner 2019.
(17) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2017 treten in

Kraft:
1. § 12 Abs. 6a, § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 5 bis 7, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23

Abs. 2, § 24 Abs. 4, § 25 Abs. 1 und 2 und § 27 Abs. 5 mit 1. Jänner 2018,
2. § 20 Abs. 4 mit 1. September 2019.
(18) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018,

treten in Kraft:
1. § 29 und § 29a mit 1. September 2017,
2. § 2 Abs. 13, § 3 Abs. 6 und § 32 Abs. 1 und 2 mit 8. Jänner 2018,
3. § 3 Abs. 10a und § 5 Abs. 11 mit 1. September 2019,
4. § 19 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(19) § 2 Abs. 14 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I

Nr. 60/2018 tritt mit 1. August 2018 in Kraft.
(20) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018,

treten in Kraft:
1. § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 7 Z 1 bis 3, § 21 Abs. 2, § 22

Abs. 2 Z 1 und 2, § 23 Abs. 2 Z 1 und 2, § 24 Abs. 4 sowie § 25 Abs. 1 und
2 mit 1. Jänner 2019,

2. § 20 Abs. 4 Z 1 bis 3 mit 1. September 2019,
3. § 12 Abs. 6 Z 4 und 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(21) § 26a samt Überschrift in der Fassung des Brexit-Begleitgesetzes 2019,

BGBl. I Nr. 25/2019, tritt mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europä-
ischen Union unter der Bedingung in Kraft, dass der Austritt ohne Austrittsab-
kommen gemäß Art. 50 Abs. 2 EUV erfolgt.

(22) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,
treten in Kraft:

1. § 6 Abs. 4 mit 1. September 2019,
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2. § 31 Abs. 19 mit 31. Dezember 2019,
3. § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 4 bis 7, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 2, § 24

Abs. 4 sowie § 25 Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 2020,
4. der Entfall des § 19 Abs. 3 mit Ablauf des 8. Juli 2019.
(23) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,

treten in Kraft:
1. § 2 Abs. 13, § 3 Abs. 6 sowie § 32 Abs. 1 und 2 mit 29. Jänner 2020,
2. § 19 Abs. 1 und 3, § 20 Abs. 4 bis 7, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 2,

§ 24 Abs. 4 und § 25 mit 1. Jänner 2021,
3. die Überschrift zu § 12, § 12 Abs. 8 und 9 sowie § 27 Abs. 2 lit. g und j mit

dem der Kundmachung folgenden Tag.
(24) Die §§ 2 Abs. 13, 3 Abs. 5, 3 Abs. 12, 6 Abs. 4, 8 Abs. 14a, 15 Abs. 2

bis 6, 18a Abs. 1, 19 Abs. 1, 23 Abs. 1 und 27 Abs. 2 und die §§ 3a und 17 samt
Überschriften in der Fassung BGBl. I Nr. 168/2020, treten mit dem der Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft. § 15 Abs. 6 in der Fassung BGBl. I Nr. 168/2020,
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft.

(25) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2021, BGBl. I Nr. 224/2021,
treten in Kraft:

1. § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 4 bis 7, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 2, § 24
Abs. 4 und § 25 mit 1. Jänner 2022,

2. § 3 Abs. 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(26) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 137/2022,

treten in Kraft:
1. § 5 Abs. 2 bis 12, § 6 und § 7 Abs. 1 mit 1. September 2022 und
2. § 7 Abs. 3 sowie § 14 Abs. 3 und 4 mit dem der Kundmachung folgenden

Tag.
(27) Landesvertragslehrpersonen, die die Induktionsphase gemäß § 5 in der

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 vor dem Schuljahr 2022/23
bereits angetreten und noch nicht abgeschlossen haben, setzen die Induktions-
phase ab dem 1. September 2022 nach § 5 und § 6 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 137/2022 unter Anrechnung der bereits absolvierten
Induktionszeiten und Berücksichtigung der für diese Zeiten abzugebenden Be-
urteilung fort.

(28) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,
treten in Kraft:

1. § 3 Abs. 2a mit 1. September 2022,
2. § 3 Abs. 12, § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 4 bis 7, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 23

Abs. 2, § 24 Abs. 4 und § 25 mit 1. Jänner 2023,
3. § 3 Abs. 4, § 8 Abs. 18, § 22a, § 26, § 31 Abs. 10 Z 2 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 211/2013 mit 1. September 2023 und
4. § 19 Abs. 2 Z 2 und 3 und Abs. 2a sowie § 24 Abs. 5 mit dem der Kund-

machung folgenden Tag.
(29) Vertragsbediensteten im Pädagogischen Dienst, die ein Diplom einer

öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädagogischen,
Berufspädagogischen, Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen
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§ 32, Anlage zu § 8 LLVG

oder Religionspädagogischen Akademie gemäß dem Akademien-Studienge-
setz 1999 – AStG, BGBl. I Nr. 94/1999, erworben sowie einen Lehrgang zur
hochschulischen Nachqualifizierung im Gesamtausmaß von 39 ECTS-Anrech-
nungspunkten gemäß § 65a HG absolviert haben, ist auf Antrag der Vorbil-
dungsausgleich neu zu bemessen. Die Neubemessung des Vorbildungsaus-
gleichs wird mit dem der Absolvierung des Lehrgangs zur hochschulischen
Nachqualifizierung folgenden Monatsersten wirksam.

§ 32. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 15 Abs. 8 des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden Rechte ist
die Bundesministerin oder der Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus betraut.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind von der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Touris-
mus zu erlassen. Sofern die Bundesministerin oder der Bundesminister für
Nachhaltigkeit und Tourismus für die Erlassung von Verordnungen auf Grund
von Bundesgesetzen, die auf Bundesvertragslehrpersonen anwendbar sind, das
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport herzustellen hat, gilt dies auch im Anwen-
dungsbereich dieses Bundesgesetzes. Sofern für die Erlassung von Verordnun-
gen auf Grund von Bundesgesetzen, die gemäß § 27 auf Landesvertragslehr-
personen anwendbar sind, die Bundesregierung oder die Bundesregierung im
Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates zuständig ist, gilt
dies auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes.

Anlage zu § 8

1. Verwaltung von Lehrmittelsammlungen im Sinne landesgesetzlicher Be-
stimmungen (§ 61e GehG),

2. Sofern landesgesetzlich ein Qualitätsmanagement im Sinne des § 6 des
Bundesgesetzes über die Einrichtung von Bildungsdirektionen in den Län-
dern (Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG), BGBl. I Nr. 138/
2017, an den Schulen vorgesehen ist, die Wahrnehmung der Aufgaben
des Qualitätsmanagements auf Schulebene (Qualitätsinitiative Berufsbil-
dung – QIBB).

Artikel 16

Austrittszeitpunkt

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 25/2019, zu § 31, BGBl. Nr. 244/1969)

Erfolgt der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land aus der Europäischen Union ohne Austrittsabkommen gemäß Art. 50
Abs. 2 EUV, so hat der Bundeskanzler den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Austritts im Bundesgesetzblatt kundzumachen.
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Fachinspektoren-Zulagenverordnung §§ 1–3

Fachinspektoren-Zulagenverordnung 1970
Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst

vom 17. August 1970, BGBl. Nr. 267, zur Durchführung
des § 71 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956

Auf Grund des § 71 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 245/1970, sowie auf Grund der §§ 45
und 64 Abs. 2 des Landeslehrer-Dienstgesetzes, BGBl. Nr. 245/1962, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 340/1965 und BGBl. Nr. 247/1970, wird
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für Finan-
zen verordnet:

§ 1. Diese Verordnung gilt für Lehrer, die mit der Fachinspektion für einzelne
Unterrichtsgegenstände an den der Aufsicht des Bundesministeriums für Unter-
richt und Kunst unterstehenden Schulen betraut werden, sofern diese Lehrer
der Diensthoheit des Bundesministers für Unterricht und Kunst unterstehen
oder ihr Dienstverhältnis durch das Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 245/
1962, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 245/1965, BGBl. Nr. 340/
1965, BGBl. Nr. 171/1966, BGBl. Nr. 298/1968 und BGBl. Nr. 247/1970, ge-
regelt wird.

§ 2. Die Dienstzulage der Lehrer, die mit der Fachinspektion für einzelne Un-
terrichtsgegenstände betraut werden, entspricht dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Gehalt (einschließlich der ruhegenußfähigen Zulagen) des Lehrers
und dem im § 3 angeführten Teil des Gehaltes (einschließlich der ruhegenuß-
fähigen Zulagen), der dem Lehrer gebühren würde, wenn er

a) soweit es sich um Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 handelt, zum Be-
amten des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe S 1,

b) soweit es sich um Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 handelt, zum Be-
amten des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe S 2,

c) soweit es sich um Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 handelt, zum Leh-
rer der Verwendungsgruppe L 2a 2 in der gleichen Gehaltsstufe

ernannt worden wäre, soweit nicht der im § 4 angeführte Mindestsatz zur An-
wendung kommt.

§ 3. (1) Der der Berechnung der Dienstzulage zugrunde zu legende Teil des
Gehaltes (einschließlich der ruhegenußfähigen Zulagen), der dem Lehrer ge-
bühren würde, wenn er im Sinne des § 2 ernannt worden wäre, beträgt 84 vH
dieses Gehaltes (einschließlich der ruhegenußfähigen Zulagen).

(2) Bei Lehrern, die mit der Fachinspektion für einzelne Gegenstände in meh-
reren Bundesländern betraut werden, erhöht sich der im Abs. 1 angeführte Hun-
dertsatz für das zweite und jedes weitere Bundesland um je 2 vH.

(3) Bei Lehrern, die mit der Fachinspektion für mehr als einen Unterrichts-
gegenstand betraut werden, erhöht sich der im Abs. 1 angeführte Hundertsatz
um 2 vH.
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§§ 4, 5 Fachinspektoren-Zulagenverordnung

(4) Bei Lehrern, die mit der Fachinspektion für einzelne Unterrichtsgegen-
stände an mittleren oder höheren Schulen oder den Akademien verwandten
Lehranstalten und zugleich mit der Beratung der Lehrer an Pflichtschulen be-
traut werden, erhöht sich der im Abs. 1 angeführte Hundertsatz um 2 vH.

(5) Bei der Anwendung der Abs. 2 bis 4 darf der Höchstsatz von 90 vH des
nach Abs. 1 in Betracht kommenden Gehaltes (einschließlich der ruhegenuß-
fähigen Zulagen) nicht überschritten werden.

§ 4. (1) Die Dienstzulage beträgt in der Verwendungsgruppe L 1 mindestens
8,25 vH des Gehaltes in der ersten Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe S 1
und in den Verwendungsgruppen L 2 mindestens 8,25 vH des Gehaltes in der
ersten Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe S 2.

(2) Bei Anwendung der Mindestsätze des Abs. 1 darf die Dienstzulage den
Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt (einschließlich der ruhegenußfähigen
Zulagen) des Lehrers und dem Gehalt (einschließlich der ruhegenußfähigen Zu-
lagen), den der Lehrer erhalten würde, wenn er im Sinne des § 2 ernannt worden
wäre, nicht übersteigen.

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. September 1970 in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Fachinspektoren-Zu-

lagenverordnung 1966, BGBl. Nr. 190, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 354/1968 und BGBl. Nr. 326/1969, sowie § 2 Abs. 1 lit. b der Landeslehrer-
Dienstrechtsüberleitungsverordnung 1966, BGBl. Nr. 197, in der Fassung der
Verordnung BGBl. Nr. 325/1969, aufgehoben.
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Schulleiter-Zulagenverordnung §§ 1, 2

Schulleiter-Zulagenverordnung 1966
Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht
vom 27. Juli 1966, BGBl. Nr. 192, zur Durchführung

des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956
Unter Berücksichtigung der Verordnungen, die zur Abänderung er-

Iassen wurden, und zwar:

Verordnung vom 14. August 1968, BGBl. Nr. 336,
Verordnung vom 17. August 1970, BGBl. Nr. 268,
Verordnung vom 15. Juli 1977, BGBl. Nr. 503,
Verordnung vom 4. Mai 1981, BGBl. Nr. 309,
Verordnung vom 19. November 1985, BGBl. Nr. 509,
Verordnung vom 25. Juni 1987, BGBl. Nr. 305,
Verordnung BGBl. Nr. 772/1990,
Verordnung BGBl. Nr. 746/1994,
Verordnung BGBl. Nr. 719/1995,
Verordnung BGBl. II Nr. 339/1998,
Verordnung BGBl. II Nr. 193/1999,
Verordnung BGBl. II Nr. 415/2005.

Auf Grund des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzleramt verordnet:

§ 1. Diese Verordnung gilt für die der Aufsicht des Bundesministers für Unter-
richt und Kunst unterstehenden Schulen.

§ 2. (1) Gemäß § 57 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 werden zugewiesen:

der Dienstzulagengruppe

I II III IV V

1. Pädagogische
Akademien, Reli-
gionspädagogi-
sche Akademien

mit mehr als
400 Studie-

renden

mehr als
300 Studie-

renden

mehr als
200 Studie-

renden

200 oder
weniger Stu-

dierenden

–

2. Berufspädagogi-
sche Akademien

mit mehr als
200 Studie-

renden

mehr als
150 Studie-

renden

mehr als
100 Studie-

renden

100 oder
weniger Stu-

dierenden

–

3. Akademien für
Sozialarbeit

mit mehr als
300 Studie-

renden

mehr als
200 Studie-

renden

mehr als
150 Studie-

renden

150 oder
weniger Stu-

dierenden

–

4. Religionspädago-
gische Institute

für mehr als
5000

mehr als
4000

mehr als
3000

mehr als
2000

2000 oder
weniger
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§ 2 Schulleiter-Zulagenverordnung

(1a) Abweichend von Abs. 1 Z 6 bis 10 werden zugewiesen:

Religionslehrer im Betreuungsbereich des betreffenden Religionspädago-
gischen Institutes (einschließlich der Absolventen der fachtheologischen
und selbständigen religionspädagogischen Studienrichtungen, die am
betreffenden Religionspädagogischen Institut in einer der Einführung in
das praktische Lehramt gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 271/1937
entsprechenden Weise vorbereitet werden).

5. Mittlere und
höhere Schulen

mit mehr als
12 Klassen

9 bis
12 Klassen

8 Klassen 4 bis
7 Klassen

1 bis
3 Klassen

6. Berufsschulen mit mehr als 10 7 bis
10 Klassen

4 bis
6 Klassen

– 1 bis
3 Klassen

7. Als selbständige
Schulen geführte
Polytechnische
Schulen

mit mehr als
4 Klassen

4 Klassen 3 Klassen 2 Klassen –

8. Hauptschulen mit mehr als
4 Klassen

4 Klassen 3 Klassen 2 Klassen 1 Klasse

9. Sonderschulen mit mehr als
4 Klassen

4 Klassen 3 Klassen 2 Klassen
oder

1 Klasse
geteilt

1 Klasse
ungeteilt

10. Volksschulen mit mehr als
4 Klassen

4 Klassen 3 Klassen 2 Klassen
oder

1 Klasse
geteilt

1 Klasse
ungeteilt

11. Bundeskonvikte mit mehr als
12 Erzie-
hungs-

gruppen

9 bis
12 Erzie-
hungs-

gruppen

4 bis
8 Erzie-
hungs-

gruppen

1 bis
3 Erzie-
hungs-

gruppen

–

der Dienstzulagengruppe

I II III

Allgemeinbildende
Pflichtschulen

mit mehr als 12 Klassen 10 bis 12 Klassen 8 und 9 Klassen

Berufsschulen mit mehr als 25 Klassen 16 bis 25 Klassen 10 bis 15 Klassen

der Dienstzulagengruppe

IV V VI

Allgemeinbildende
Pflichtschulen

mit 4 bis 7 Klassen 2 und 3 Klassen 1 Klasse

Berufsschulen mit 5 bis 9 Klassen 3 bis 4 Klassen 1 und 2 Klassen

der Dienstzulagengruppe

I II III IV V
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Schulleiter-Zulagenverordnung § 2

sofern diese Schulen von Leitern der Verwendungsgruppen L 2a 2, L 2b 3 oder
L 2b 2 geleitet werden.

(2) An den Berufspädagogischen Akademien erhöhen sich die im Abs. 1 Z 2
genannten Zahlen der Studierenden für jeden zusätzlich zu einem Abteilungs-
vorstand hinzukommenden Abteilungsvorstand um 50, in der Dienstzulagen-
gruppe I höchstens auf 400, in der Dienstzulagengruppe II höchstens auf 300
und in den Dienstzulagengruppen III und IV höchstens auf 200 Studierende.

(3) Ferner werden gemäß § 57 Abs. 1 und 9 des Gehaltsgesetzes 1956 die
Pädagogischen Institute und deren Abteilungen den Dienstzulagengruppen wie
folgt zugewiesen:

1) Der Abteilungsleiter ist mit der Leitung der beiden Abteilungen für Lehrer an berufsbildenden
Schulen betraut.

2) Der Abteilungsleiter ist mit der Leitung der beiden Abteilungen für Lehrer an Pflichtschulen betraut.
3) An den betreffenden Instituten werden diese Abteilungen nicht geführt.
4) Der für diese Abteilungen betraute Abteilungsleiter ist auch Leiter des Pädagogischen Institutes.

Leiter

Abteilungs-
leiter für die
Abteilung für

Lehrer an
allgemein-
bildenden

Pflichtschulen

Abteilungs-
leiter für die
Abteilung für

Lehrer an
Berufsschulen

Abteilungs-
leiter für die
Abteilung für

Lehrer an
allgemein-
bildenden
höheren
Schulen

Abteilungs-
leiter für die Ab-
teilung für die
Lehrer an be-
rufsbildenden
Schulen (aus-

genommen Be-
rufsschulen)

Pädagogisches Institut des
Bundes für Burgenland

I IV V1) V –1)

Pädagogisches Institut des
Bundes für Kärnten

I I V IV IV

Pädagogisches Institut des
Bundes für Niederösterreich

I I IV II I

Pädagogisches Institut des
Bundes für Oberösterreich

I I IV III I

Pädagogisches Institut des
Bundes für Salzburg

I II V IV IV

Pädagogisches Institut des
Bundes für Steiermark

I I IV II I

Pädagogisches Institut des
Landes Tirol

I I V IV III

Pädagogisches Institut des
Bundes für Vorarlberg

IV –3) –3) –4) –4)

Pädagogisches Institut des
Landes Vorarlberg

III –4) –4) –3) –3)

Pädagogisches Institut des
Bundes für Wien

I –3) IV –3) I

Pädagogisches Institut der
Stadt Wien

I I –3) I –3)
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§ 3 Schulleiter-Zulagenverordnung

(4) Ferner werden gemäß § 57 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 zuge-
wiesen:

a) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in Wien der Dienstzulagengruppe I;
diese Dienstzulage wird für den Leiter gemäß § 57 Abs. 6 des Gehaltsge-
setzes 1956 um 7,5 vH erhöht,

b) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in Graz sowie die Bundesanstalt für
Leibeserziehung in Innsbruck der Dienstzulagengruppe II,

c) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in Linz der Dienstzulagengruppe II.

(5) Die Zentrallehranstalten gemäß § 3 Abs. 4 des Bundes-Schulaufsichts-
gesetzes, BGBl. Nr. 240/1962, werden der Dienstzulagengruppe I zugewiesen.

§ 3. (1) Die Dienstzulage der Dienstzulagengruppe I wird für die Leiter fol-
gender Schulen gemäß § 57 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956 erhöht:

(2) Die Dienstzulage der Leiter der Pädagogischen Institute des Bundes für
Niederösterreich, für Oberösterreich und für Steiermark sowie des Pädagogi-
schen Institutes der Stadt Wien wird um 15 vH, die Dienstzulage der Leiter der
Pädagogischen Institute des Bundes für Kärnten, für Salzburg und für Tirol wird
um 7,5 vH, die Dienstzulage des Abteilungsleiters für die Abteilung für Lehrer an
allgemeinbildenden Pflichtschulen am Pädagogischen Institut des Bundes für
Oberösterreich wird um 15 vH und die Dienstzulage der Abteilungsleiter für die

um 7.5 vH um 15 vH

1. Pädagogische Akademien,
Religionspädagogische
Akademien

mit mehr als 700 Studierenden mit mehr als 1000 Studierenden

2. Berufspädagogische
Akademien

mit mehr als 350 Studierenden mit mehr als 500 Studierenden

3. Akademien für Sozialarbeit mit mehr als 500 Studierenden mit mehr als 700 Studierenden

4. Religionspädagogische
Institute

8750 12500

Religionslehrer im Betreuungsbereich des betreffenden Religions-
pädagogischen Institutes (einschließlich der Absolventen der fach-
theologischen und selbständigen religionspädagogischen Studien-
richtungen, die am betreffenden Religionspädagogischen Institut
in einer der Einführung in das praktische Lehramt gemäß der Ver-
ordnung BGBl. Nr. 271/1937 entsprechenden Weise vorbereitet
werden).

5. Mittlere und höhere Schulen mit mehr als 22 Klassen mit mehr als 30 Klassen

6. Berufsschulen mit mehr als 35 Klassen mit mehr als 50 Klassen

7. Haupt- und Sonderschulen
sowie als selbständige
Schulen geführte Polytech-
nische Lehrgänge

mit mehr als 16 Klassen mit mehr als 20 Klassen

8. Volksschulen mit mehr als 16 Klassen mit mehr als 20 Klassen
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Schulleiter-Zulagenverordnung § 4

Abteilung für Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen an den Pädagogi-
schen Instituten des Bundes für Niederösterreich und für Steiermark sowie am
Pädagogischen Institut der Stadt Wien wird um 7,5 vH erhöht.

(3) Die Dienstzulage für die Leiter der im § 2 Abs. 5 genannten Schulen wird
um 15 vH erhöht.

§ 4. Für die Einreihung der Schulen in die Dienstzulagengruppen gelten fol-
gende weitere Bestimmungen:

1. Sind einer mittleren oder höheren Schule eine oder mehrere Volks-,
Haupt- oder Sonderschulklassen, Klassen der Polytechnischen Schulen,
Berufsschulklassen, Kindergarten- oder Sonderkindergartenabteilungen
oder Hort- oder Sonderhortabteilungen eingegliedert, so ist jede solche
Klasse oder Abteilung als eine halbe Klasse der mittleren beziehungs-
weise höheren Schule zu zählen, wobei ein Bruchteil auf die nächstfol-
gende ganze Zahl zu erhöhen ist.

2. Die im organisatorischen Zusammenhang mit einer sonstigen allgemein-
bildenden Pflichtschule geführten Klassen der Polytechnischen Schulen
sind den Klassen der Schule, der sie angeschlossen sind, hinzuzuzählen.

3. Sind einer Volksschule eine oder mehrere Sonderschulklassen ange-
schlossen, so ist der tatsächlichen Zahl der Volks- und Sonderschul-
klassen eine Klasse hinzuzuzählen. Das gleiche gilt sinngemäß, wenn im
organisatorischen Zusammenhang mit einer Volksschule Klassen des
Polytechnischen Lehrganges geführt werden.

4. Werden an einer Sonderschule im organisatorischen Zusammenhang
mit dieser besondere Kurse für Kinder mit physischen oder psychischen
Mängeln (zum Beispiel Heilkurse für sprachgestörte Kinder) mit einem
eigenen Lehrer geführt, so ist jeder derartige Kurs als eine Klasse der
Sonderschule zu zählen.

5. Am Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien und am Bundesinstitut für
Gehörlosenbildung in Wien sowie an sonstigen vollorganisierten Blinden-
instituten und Instituten für Gehörlosenbildung ist jede Klasse, Kindergar-
tenabteilung und Erziehungsgruppe als eine Klasse zu zählen.

6. An Bundeserziehungsanstalten sowie an sonstigen Schulen, denen ein
Schülerheim unter der Leitung des Direktors angegliedert ist, sind auch
die Gruppen des Schülerheimes (Erziehungsgruppen) als Klassen zu
zählen.

7. Ist einer Schule ein Tagesschulheim unter der Leitung des Direktors an-
gegliedert, so ist jede Gruppe des Tagesschulheimes als eine halbe
Klasse zu zählen, wobei ein Bruchteil auf die nächstfolgende ganze Zahl
zu erhöhen ist.

8. An Berufsschulen, berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sind
auch die für den praktischen Unterricht in Verwendung stehenden orga-
nisationsmäßig vorgesehenen Werkstätten, Laboratorien und gleichge-
arteten Einrichtungen als Klassen zu zählen.

9. An lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen entspricht jede
Klasse eines solchen Lehrganges einer Klasse, die an einer ganzjähri-
gen Berufsschule während des ganzen Schuljahres geführt wird.
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10. An ganztägigen Schulformen ist neben der Klassenanzahl die Anzahl der
Gruppen des Betreuungsteiles zu berücksichtigen, wobei jede Gruppe
des Betreuungsteiles als eine halbe Klasse gilt. Ein Bruchteil ist dabei auf
die nächstfolgende ganze Zahl zu erhöhen. Ist die Anzahl der Gruppen
des Betreuungsteiles innerhalb einer Woche nicht an jedem Tag gleich
groß, ist von der durchschnittlichen Anzahl der Gruppen des Betreuungs-
teiles in der Woche auszugehen.

11. Im Zuständigkeitsbereich eines Sonderpädagogischen Zentrums (§ 27a
des Schulorganisationsgesetzes) sind je zehn betreute Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in allgemeinbildenden Pflichtschulen oder
Unterstufen der allgemeinbildenden höheren Schulen als eine Klasse der
Sonderschule, die als Sonderpädagogisches Zentrum festgelegt ist, zu
zählen.

(Anm.: § 5 aufgehoben durch die Verordnung BGBl. Nr. 503/1977)

§ 6. (1) Diese Verordnung tritt am 1. September 1966, bezüglich des § 2
Abs. 3 jedoch mit 1. Jänner 1967 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. August 1966 treten die Schulleiter-Zulagenverordnung
1956, BGBl. Nr. 235, und die Verordnung BGBl. Nr. 250/1962 zur Durchführung
des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956 außer Kraft.

(3) § 2 Abs. 3 und § 4 Z 10 dieser Verordnung in der Fassung der Verord-
nung BGBl. Nr. 746/1994 treten mit 1. September 1994 in Kraft.

(4) § 2 Abs. 3 dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl.
Nr. 719/1995 tritt mit 1. September 1995 in Kraft.

(5) § 2 Abs. 1, § 2 Abs. 1a, § 2 Abs. 3 und § 4 Z 1 und 2 in der Fassung der
Verordnung BGBl. II Nr. 339/1998 treten mit 1. September 1998 in Kraft.

(6) § 4 Z 11 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 193/1999 tritt mit
1. September 1999 in Kraft.

(7) § 2 Abs. 3 dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl. II
Nr. 415/2005 tritt mit 1. September 2005 in Kraft.
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Berufspraxiszeiten Pädagogischer Dienst §§ 1–3

Berücksichtigung von Berufspraxiszeiten für
Vertragsbedienstete im Pädagogischen Dienst

Auf Grund des § 46 Abs. 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 – VBG,
BGBl. Nr. 86/1948, und des § 18 Abs. 3 des Landesvertragslehrpersonen-
gesetzes 1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/1966, jeweils in der Fassung der Dienst-
rechts-Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst, BGBl. I Nr. 211/2013, wird ver-
ordnet:

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1. (1) Einschlägige Berufstätigkeiten sind als Vordienstzeiten auf das Be-
soldungsdienstalter gemäß § 26 Abs. 3 Vertragsbedienstetengesetz 1948 –
VBG, BGBl. Nr. 86/1948, anrechenbar, insoweit durch die damit vermittelte fach-
liche Erfahrung eine fachliche Einarbeitung auf dem neuen Arbeitsplatz überwie-
gend unterbleiben kann oder ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vor-
handene Routine zu erwarten ist.

(2) Eine Berufspraxis kann im Rahmen eines (freien) Dienstverhältnisses
oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit erworben werden.

(3) Einschlägigkeit liegt vor, wenn die Berufspraxis ihrem Inhalt nach einschlä-
gig in Bezug auf den überwiegenden Teil der vorgesehenen Verwendung ist.

(4) Berufstätigkeiten sind im vollen Umfang anrechenbar, wenn sie im Aus-
maß einer Vollbeschäftigung zurückgelegt worden sind.

(5) Anrechenbare Berufspraxiszeiten im Sinne dieser Verordnung sind Zei-
ten, die zum Zeitpunkt des Beginns des Dienstverhältnisses nicht mehr als
20 Jahre zurückliegen.

Anrechnung von Zeiten einer vorgeschriebenen Berufspraxis

§ 2. (1) Die durch Verordnung gemäß § 38 Abs. 6 VBG und § 3 Abs. 6 Lan-
desvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/1966, vorgeschrie-
benen Berufspraxiszeiten sind als Vordienstzeiten anzurechnen.

(2) Für die die Zuordnungserfordernisse für das Entlohnungsschema pd ge-
mäß § 38 Abs. 7 VBG erfüllenden Lehrkräfte sind die nach der Anlage 1 zum
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979, als Ernen-
nungserfordernis vorgeschriebenen Berufspraxiszeiten als Vordienstzeiten an-
zurechnen.

Anrechnung von Zeiten einer zusätzlichen Berufspraxis für die
Verwendung in fachtheoretischen oder fachpraktischen

Unterrichtsgegenständen an berufsbildenden mittleren und höheren
Schulen sowie an Berufsschulen und in allgemein bildenden

Unterrichtsgegenständen (Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger)

§ 3. (1) Über die gemäß § 2 anzurechnenden Berufspraxiszeiten hinaus sind
weitere die Begriffsbestimmungen des § 1 erfüllende einschlägige Berufspraxis-
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zeiten soweit anzurechnen, als diese in Verbindung mit den gemäß § 2 anzu-
rechnenden Zeiten das Ausmaß von zwölf Jahren nicht überschreiten.

(2) Als gemäß Abs. 1 anzurechnende Berufspraxiszeiten kommen insbeson-
dere folgende in Betracht:

1. für die Verwendung zB in den Unterrichtsgegenständen Maschinenbau
oder Elektrotechnik an einer Höheren technischen Lehranstalt: eine ein-
schlägige Tätigkeit im Bereich der Entwicklung, des Baus oder der War-
tung von Maschinen oder elektrischen oder elektronischen Anlagen;

2. für die Verwendung zB im Unterrichtsgegenstand Betriebswirtschaft an
Handelsakademien und/oder Handelsschulen sowie im Unterrichtsgegen-
stand Betriebs- und Volkswirtschaft an höheren Lehranstalten für wirt-
schaftliche Berufe: eine einschlägige Tätigkeit in der Steuerberatung, Wirt-
schaftstreuhandschaft und Unternehmensberatung oder eine einschlägige
Tätigkeit in einem (anderen) Unternehmen;

3. für die Verwendung zB im Unterrichtsgegenstand Angewandte Chemie:
eine einschlägige Tätigkeit in einem chemischen oder pharmazeutischen
Unternehmen;

4. für die Verwendung zB im Unterrichtsgegenstand Küche und Service an
höheren Lehranstalten für Tourismus und/oder wirtschaftliche Berufe oder
an Berufsschulen: eine einschlägige Tätigkeit in der Gastronomie;

5. für die Verwendung zB im Unterrichtsgegenstand Informations- und Office-
management an Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe: eine einschlägige
Tätigkeit in Unternehmen;

6. für die Verwendung zB im betriebswirtschaftlichen Unterricht an berufs-
bildenden Pflichtschulen: eine einschlägige betriebswirtschaftliche Tätig-
keit;

7. für die Verwendung zB im fachtheoretischen Unterricht/Lehrberuf Kraft-
fahrzeugtechnik: eine einschlägige Verwendung in einem Kraftfahrzeug-
oder Maschinenbauunternehmen;

8. für die Verwendung zB im Unterricht/Lehrberuf Einzelhandel: eine ein-
schlägige Tätigkeit im Handel;

9. für die Verwendung zB im fachpraktischen Unterricht/Lehrberuf Kraftfahr-
zeugtechnik: eine einschlägige Verwendung in einer einschlägigen Werk-
stätte.

(3) Bei einer Verwendung in allgemein bildenden Unterrichtsgegenständen
nach abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung gemäß Z 1.12 der An-
lage 1 zum BDG 1979 bzw. § 235 BDG 1979 (§ 38 Abs. 3 VBG bzw. § 3 Abs. 3
LVG) sind über die gemäß § 2 anzurechnende Berufspraxiszeiten hinausge-
hende und die Begriffsbestimmungen des § 1 erfüllende einschlägige Berufs-
praxiszeiten im Ausmaß bis zu weiteren sechs Jahren als Vordienstzeiten an-
zurechnen.

(4) Als gemäß Abs. 3 anzurechnende Berufspraxiszeiten kommen insbeson-
dere folgende in Betracht:

1. Verwendung im Unterrichtsgegenstand Deutsch: Lektor/innentätigkeit bei
einem Verlag, Bibliotheks- und Dokumentationsdienst, Medien- und Öf-
fentlichkeitsarbeit;
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2. Verwendung im Fremdsprachenunterricht: Tätigkeit als Dolmetscher/in
oder Übersetzer/in oder Tätigkeit in der Reiseleitung oder Fremdenfüh-
rung oder in Arbeitsfeldern (insbesondere in Betrieben oder internationa-
len Organisationen) mit überwiegender Verwendung der entsprechenden
Fremdsprache als Arbeitssprache;

3. Verwendung in den Unterrichtsgegenständen Physik, Biologie und Um-
weltkunde oder Chemie: Tätigkeiten in der einschlägigen Forschung, La-
bordiagnostik, Umweltanalytik und Umweltberatung;

4. Verwendung im Unterrichtsgegenstand Mathematik: einschlägige Tätig-
keiten in der Forschung oder Analytik oder im Versicherungs- und Banken-
wesen;

5. Verwendung im Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport: Tätigkeiten
als Trainer/in;

6. Verwendung im Unterrichtsgegenstand Religion: Einschlägige Tätigkeit in
Arbeitsfeldern der Pastoral der jeweiligen Kirche oder Religionsgesell-
schaft;

7. Verwendung im Unterrichtsgegenstand Geschichte und Sozialkunde/Poli-
tische Bildung: einschlägige Tätigkeit in einem Archiv oder Museum;

8. Verwendung im Unterrichtsgegenstand Geografie und Wirtschaftskunde:
einschlägige Tätigkeit in der Raumplanung oder Meteorologie.

Anrechnung von Berufspraxiszeiten für Absolventinnen und
Absolventen eines Lehramtsstudiums im Bereich der

Allgemeinbildung (§ 38 Abs. 2 und 7 VBG, § 3 Abs. 2 und 7 LVG)

§ 4. (1) Bei einer Verwendung im Bereich der Primarstufe, der Sekundar-
stufe 1, der Bildungsanstalten, der Fachschulen für Sozialberufe sowie der
Schulen für Sozialbetreuungsberufe sind Zeiten einer einschlägigen Tätigkeit im
Kindergarten- und Hortwesen, soweit diese als ausgebildete Kindergarten- oder
Hortpädagogin oder als Kindergarten- oder Hortpädagoge geleistet worden sind,
im Ausmaß von bis zu vier Jahren anzurechnen.

(2) Für Lehrkräfte sind mit dem Fach des abgeschlossenen Lehramtsstudi-
ums inhaltlich in engem Zusammenhang stehende einschlägige Berufspraxis-
zeiten (gegebenenfalls zusätzlich zu Zeiten gemäß Abs. 1) bis zum Gesamtaus-
maß von sechs Jahren als Vordienstzeit anzurechnen.

(3) Als einschlägige Berufspraxiszeiten im Sinne des Abs. 2 gelten insbeson-
dere die in § 3 Abs. 4 genannten sowie die im Folgenden angeführten Zeiten:

1. für im Unterrichtsgegenstand Informatik ausgebildete Lehrkräfte: eine Tä-
tigkeit in der Informatikbranche, beispielsweise in der Systementwicklung
oder in der Netzwerkbetreuung;

2. für im Fremdsprachenunterricht ausgebildete Lehrkräfte: eine vor allem
auf Kommunikation in der lebenden Fremdsprache, für die das Lehramt
erlangt worden ist, angelegte berufliche Tätigkeit im Ausland;

3. für im Gegenstand Musikerziehung oder Instrumentalunterricht ausgebil-
dete Lehrkräfte: eine berufliche Tätigkeit als Musikerin oder Musiker;

4. eine berufliche Tätigkeit in der Jugendwohlfahrt mit dem Schwerpunkt Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen.
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Anrechnung von Zeiten einer Unterrichts- bzw. Lehrtätigkeit

§ 5. (1) Zeiten einer Unterrichtstätigkeit als ausgebildete Lehrperson
1. an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen Privatschule

im Sinne des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962,
2. als kirchlich bestellte Religionslehrperson gemäß § 3 Abs. 1 lit. b Religi-

onsunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 190/1949,
3. im Rahmen eines Lehrer/innenvermittlungs- und -austauschprogrammes

aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung sowie
4. an einer zu den den Bestimmungen des Schulorganisationsgesetzes –

SchOG, BGBl. Nr. 242/1962, unterliegenden öffentlichen Schule ver-
gleichbaren Schule im Ausland

sind im Ausmaß von bis zu zwölf Jahren als Vordienstzeit anzurechnen.
(2) Zeiten einer Lehrtätigkeit an einer Universität, Fachhochschule oder Pä-

dagogischen Hochschule sind im Ausmaß von bis zu sechs Jahren als Vor-
dienstzeit anzurechnen.

(3) Zeiten einer Unterrichtstätigkeit im Rahmen der Erwachsenenbildung
sind im Ausmaß von bis zu sechs Jahren, davon Zeiten außerhalb des zu unter-
richtenden Fachgebietes im Umfang von bis zu drei Jahren, als Vordienstzeit an-
zurechnen.

Anrechnung zusätzlicher Vordienstzeiten

§ 6. Berufspraxiszeiten, die über die in den §§ 3 bis 5 festgelegten Höchst-
grenzen hinausgehen, können im Rahmen der Obergrenze von zwölf Jahren
dann angerechnet werden, wenn diese zusätzlichen Zeiten aus besonderen
Gründen zu einer weiteren erheblichen Verbesserung des Arbeitserfolges füh-
ren. Bei Bundeslehrkräften bedarf eine solche Maßnahme der Zustimmung der
Zentralstelle.

Inkrafttreten

§ 7. Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.
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Leistungsbeurteilung Bundeslehrer
Verordnung des Bundesministers für Unterricht, Kunst und

Sport vom 26. März 1985, BGBl. Nr. 242, über die Beurteilung
der Leistung der Lehrer, Erzieher und Schulleiter

Auf Grund des § 82 Abs. 2 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl.
Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 550/1984, wird im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:

§ 1. Diese Verordnung findet auf die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis zum Bund stehenden Lehrer und Erzieher an den dem Bundesminis-
ter für Unterricht, Kunst und Sport unterstehenden Schulen und Schülerheimen
Anwendung.

§ 2. Für die Beurteilung der Leistung der Lehrer werden folgende Merkmale
für die Erstellung der Berichte zum Zwecke der Leistungsfeststellung festgelegt:

1. Vermittlung des im Lehrplan vorgeschriebenen Lehrstoffes gemäß dem
Stand der Wissenschaft sowie unter Beachtung der dem Unterrichtsge-
genstand entsprechenden didaktischen und methodischen Grundsätze,

2. erzieherisches Wirken,
3. die für die Unterrichts- und Erziehungstätigkeit erforderliche Zusammen-

arbeit mit den anderen Lehrern sowie mit den Erziehungsberechtigten,
4. Erfüllung übertragener Funktionen (wie Klassenvorstand, Abteilungsvor-

stand, Kustos) im Sinne des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/
1974, sowie der administrativen Aufgaben.

§ 3. Bei Religionslehrern ist bezüglich des § 2 Z 1 der unmittelbare Vorge-
setzte im Sinne des § 81 Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 der
von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften Beauf-
tragte, bezüglich des § 2 Z 2 bis 4 der Schulleiter.

§ 4. Für die Beurteilung der Leistung der Erzieher werden folgende Merk-
male für die Erstellung der Berichte zum Zwecke der Leistungsfeststellung fest-
gelegt:

1. erzieherisches Wirken,
2. Kenntnis der Schüler und ihrer Individuallage,
3. die für die Erziehertätigkeit erforderliche Zusammenarbeit mit den anderen

Erziehern, mit den Lehrern der Schüler sowie mit den Erziehungsberech-
tigten,

4. Erfüllung übertragener Erziehungsaufgaben sowie der administrativen
Aufgaben.

§ 5. Bei der Beurteilung der Leistung der Schulleiter ist insbesondere auf die
Erfüllung der ihnen gemäß § 56 Abs. 2 bis 4 des Schulunterrichtsgesetzes oblie-
genden Aufgaben Bedacht zu nehmen. Soweit der Schulleiter Unterricht erteilt,
ist auch § 2 zu berücksichtigen.
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§ 6. Die Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom
24. Juli 1978, BGBl. Nr. 447, über die Beurteilung der Leistung der Lehrer, Er-
zieher und Schulleiter tritt außer Kraft.
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Aufsichtserlass 2005
Rundschreiben des BMBWK vom 28. Juli 2005, betreffend die

Novellierung der Schulordnung mit BGBl. II Nr. 181/2005
Mit BGBl. II Nr. 181/2005 wurde die Verordnung betreffend die Schulordnung

novelliert. Wesentlicher Inhalt dieser Novelle ist das Einführen einer neuen
Altersgrenze (umgelegt auf die [7.] Schulstufe), welche hinsichtlich der Beauf-
sichtigung der Schüler eine neue Situation schafft.

Der bislang in Geltung gestandene Aufsichtserlass wurde daher der neuen
Rechtslage angepasst: das Ergebnis ist der vorliegende überarbeitete Text, wel-
cher eine Zusammenfassung und Erläuterung der für die Aufsichtsführung durch
die Lehrkräfte sowie durch andere Aufsichtspersonen i.S. des § 44a SchUG
wesentlichen Rechtsvorschriften – nach Rechtsbereichen gegliedert – darstellt.

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Erlass umfassen gleicher-
maßen Personen männlichen und weiblichen Geschlechts.

Zur besseren Lesbarkeit werden Gesetzes- und Verordnungszitate nicht
authentisch sondern in der neuen deutschen Rechtschreibung wiedergegeben.

Allgemeine Erwägungen

Die österreichische Bundesverfassung definiert Schulen als Einrichtungen,
die neben dem Bildungsauftrag auch einen umfassenden Erziehungsauftrag
wahrzunehmen haben (Art. 14 Abs. 6 B-VG, BGBl. Nr. 1/1930 in der Fassung
der Novelle BGBl. I Nr. 31/2005).

Um diesem Erziehungsauftrag, welcher jenen der Erziehungsberechtigten er-
gänzt, nachkommen zu können, sind Kinder für die Zeit des Schulaufenthaltes
der Obsorge ihrer Erziehungsberechtigten entzogen und hat daher auch gleich-
zeitig die Schule für die an sich den Obsorgeberechtigten zukommende Beauf-
sichtigung der Kinder Sorge zu tragen. Die Beaufsichtigung verfolgt zwei Ziele
gleichermaßen: einerseits soll durch eine angemessene Beaufsichtigung der
Schüler deren eigene Sicherheit gewährleistet werden, andererseits soll die Ver-
ursachung von Schäden am Eigentum und an der Person anderer durch Schüler
weitgehend hintan gehalten werden.

Schulrechtliche Bestimmungen

1. Aufsichtsverpflichtung

§ 51 Abs. 3 SchUG: Der Lehrer hat nach der jeweiligen Diensteinteilung die
Schüler in der Schule auch 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, in den Un-
terrichtspausen – ausgenommen die zwischen dem Vormittags- und dem Nach-
mittagsunterricht liegende Zeit – und unmittelbar nach Beendigung des Unter-
richtes beim Verlassen der Schule sowie bei allen Schulveranstaltungen und
schulbezogenen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Schulhauses zu
beaufsichtigen, soweit dies nach dem Alter und der geistigen Reife der Schüler
erforderlich ist.
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Hiebei hat er insbesondere auf die körperliche Sicherheit und auf die Gesund-
heit der Schüler zu achten und Gefahren nach Kräften abzuwehren. Dies gilt
sinngemäß für den Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, wobei an die
Stelle des Unterrichtes der Betreuungsteil tritt.

§ 13b Abs. 4 SchUG: Während der individuellen Berufs(bildungs)orien-
tierung sind die Schüler in einem ihrem Alter, ihrer geistigen und körperlichen
Reife sowie den sonstigen Umständen entsprechenden Ausmaß zu beaufsich-
tigen. . . .

§ 2 Abs. 1 Schulordnung: Die Schüler haben sich vor Beginn des Unter-
richtes sowie vor Beginn von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veran-
staltungen, an denen teilzunehmen sie verpflichtet sind, am Unterrichtsort bzw.
am sonst festgelegten Treffpunkt einzufinden. Die Beaufsichtigung der Schüler
beginnt 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, der Schulveranstaltung bzw.
der schulbezogenen Veranstaltung. Die Beaufsichtigung der Schüler ab der
7. Schulstufe darf entfallen, wenn dies im Hinblick auf die Gestaltung des Unter-
richtes, von Schulveranstaltungen (§ 13 SchUG), von schulbezogenen Veran-
staltungen (§ 13a SchUG) und der individuellen Berufs(bildungs)orientierung
(§ 13b SchUG) zweckmäßig ist und weiters im Hinblick auf die körperliche und
geistige Reife der Schüler entbehrlich ist. Die Beaufsichtigung der Schüler ab
der 9. Schulstufe darf entfallen, wenn sie im Hinblick auf die körperliche und
geistige Reife entbehrlich ist.

1.1 Der zeitliche Geltungsbereich umfasst demnach:

– die 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes
– die Zeit des Unterrichtes
– sämtliche Pausen mit Ausnahme der „Mittagspause“, das ist die Zeit zwi-

schen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht
– den Zeitraum während des Verlassens der Schule unmittelbar nach Be-

endigung des Unterrichtes
– bei Schulen mit Tagesbetreuung (ganztägige Schulformen): zusätzlich die

Zeit der Tagesbetreuung (Betreuungsteil), also die gegenstandsbezogene
und die individuelle Lernzeit und die Freizeit (einschließlich die Zeit für die
Verabreichung der Verpflegung in der Mittagspause)

– den Zeitraum einer Schulveranstaltung
– den Zeitraum einer schulbezogenen Veranstaltung
– den Zeitraum einer Berufsbildungsorientierung

Beginnt für einzelne Klassen oder Schülergruppen ein Unterricht zu einem
anderen Zeitpunkt als für die übrigen Schüler, so ist in der vom Schulleiter ge-
mäß § 56 Abs. 4 SchUG zu erstellenden Diensteinteilung die erforderliche Vor-
sorge für die Beaufsichtigung auch dieser Schüler zu treffen.

1.2 Sonderkonstellationen

Finden Unterrichtsstunden, Schulveranstaltungen oder schulbezogene Ver-
anstaltungen anschließend an einen in der Schule stattfindenden Unterricht an
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einem anderen Ort als in der Schule (also disloziert) statt, so sind die Schüler un-
ter Aufsicht an diesen Ort und zurück zur Schule zu führen. Falls es zweckmäßig
ist, können Schüler ab der 7. Schulstufe, sofern es ihre körperliche und geistige
Reife zulässt, auch ohne Aufsicht an den betreffenden Ort und allenfalls zur
Schule zurück geschickt werden.

Findet ein solcher Unterricht, eine Schulveranstaltung oder schulbezogene
Veranstaltung in der letzten Unterrichtsstunde statt, so können alle oder ein-
zelne Schüler ab der 7. Schulstufe unmittelbar vom Ort dieses Unterrichts, der
Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veranstaltung entlassen werden, so-
fern dies zweckmäßig und unbedenklich erscheint (so z.B., wenn der Unterricht,
die Schulveranstaltung oder schulbezogene Veranstaltung in der Nähe der
Wohnung des Schülers stattfindet, der Rückweg in die Schule einen Umweg be-
deuten würde, der Schüler mit der Umgebung gut vertraut ist und damit kein zu-
sätzliches Sicherheitsrisiko für den Schüler entsteht).

Findet der Unterricht, eine Schulveranstaltung oder schulbezogene Veran-
staltung in der ersten Unterrichtsstunde (Vormittagsunterricht oder Nachmittags-
unterricht) an einem anderen Ort als in der Schule statt, so kann, wenn dies
zweckmäßig und für die Erziehungsberechtigten zumutbar erscheint, ein ande-
rer Treffpunkt als der Schulstandort bestimmt werden. Hievon sind die Erzie-
hungsberechtigten rechtzeitig zu verständigen.

Bei Unfällen oder schweren Erkrankungen von Schülern während des Un-
terrichtes, einer Schulveranstaltung, einer schulbezogenen Veranstaltung oder
einer Berufs(bildungs)orientierung sind alle erforderlichen Maßnahmen, wie zum
Beispiel Zuziehung eines Arztes, Transport in ein Krankenhaus, unverzüglich zu
treffen. Ebenso sind der Schulleiter und die Erziehungsberechtigten der ver-
unglückten bzw. erkrankten Schüler umgehend zu verständigen. Bei leichteren
Verletzungen oder Erkrankungen eines Schülers während des Unterrichtes,
einer Schulveranstaltung einer schulbezogenen Veranstaltung oder einer Be-
rufs(bildungs)orientierung richten sich die zu ergreifenden Maßnahmen nach
dem für den Lehrer erkennbaren Grad der gesundheitlichen Beeinträchtigung.
Schülerunfälle sind der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt gemäß § 363
Abs. 4 ASVG anzuzeigen.

§ 10 Abs. 2 SchUG: Wenn der Entfall von Unterrichtsstunden vom Schul-
leiter angeordnet werden muss, hat er für die Beaufsichtigung der Schüler bis
zum stundenplanmäßig vorgesehenen Unterrichtsende zu sorgen, soweit eine
Gefährdung der Schüler durch ein vorzeitiges Unterrichtsende zu befürchten
ist.

Es ist nicht zulässig, dass seitens der Erziehungsberechtigten eine „General-
ermächtigung“ erteilt wird, wonach die Schüler bei (Rand)Stundenentfall ohne
vorhergehende Verständigung der Erziehungsberechtigten vorzeitig aus der
Schule entlassen werden dürfen. Vielmehr hat eine solche Verständigung im
konkreten Einzelfall bzw. für konkrete Fälle zu erfolgen und ist ein vorzeitiges
Entlassen in diesem Fall nur nach nachweislicher Kenntnisnahme durch die Er-
ziehungsberechtigten erlaubt.

§ 5 Schulordnung: Die Schüler sind vor dem Gebrauch von Maschinen und
Geräten, die eine Gefährdung verursachen können, auf die notwendigen Sicher-
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heitsmaßnahmen aufmerksam zu machen. Verletzt ein Schüler die Sicherheits-
vorschriften, ist er nachweisbar zu ermahnen und ihm der Ausschluss von der
weiteren Teilnahme an diesem Unterricht am betreffenden Tag anzudrohen. Bei
weiterem Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften ist er von der weiteren Teil-
nahme an diesem Unterricht am betreffenden Tage auszuschließen. Der da-
durch versäumte Unterricht ist wie ein Unterricht zu behandeln, dem der Schüler
unentschuldigt fernbleibt.

Wird der Schüler vom Unterricht ausgeschlossen, richtet sich die Beaufsichti-
gung nach den allgemeinen Grundsätzen dieses Erlasses.

Die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen finden als solche auf Schüler
nicht unmittelbar Anwendung. Es sind die im § 5 der Schulordnung erwähnten
Sicherheitsvorschriften (Werkstättenordnungen der einzelnen Schulen usw.)
einzuhalten.

2. Schulautonome Möglichkeiten

§ 2 Abs. 6 Schulordnung: Inwieweit die Schüler früher als 15 Minuten vor
Beginn des Unterrichtes, einer Schulveranstaltung oder einer schulbezogenen
Veranstaltung, zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht sowie
nach Beendigung des Unterrichtes, der Schulveranstaltung oder der schulbezo-
genen Veranstaltung im Schulgebäude anwesend sein dürfen, bestimmt die
Hausordnung. Dabei ist festzulegen, ob eine Beaufsichtigung der Schüler sei-
tens der Schule (allenfalls unter Anwendung des § 44a des Schulunterrichts-
gesetzes) erfolgt und dass diese Beaufsichtigung ab der 7. Schulstufe entfallen
kann, wenn sie im Hinblick auf die konkrete Situation sowie die körperliche und
geistige Reife entbehrlich ist.

Eine Hausordnung kann, soweit es die besonderen Verhältnisse erfordern,
gemäß § 44 Abs. 1 SchUG vom Schulforum (§ 63a SchUG) bzw. vom Schul-
gemeinschaftsausschuss (§ 64 SchUG) erlassen werden. In dieser kann fest-
gelegt werden, dass sich die Schüler auch außerhalb der gesetzlich vorgese-
henen Aufsichtszeiten im Schulgebäude aufhalten dürfen, sofern für eine Be-
aufsichtigung gesorgt ist. Die Beaufsichtigung kann seitens der Schule – durch
Lehrer, aber auch durch andere geeignete Personen im Sinne des § 44a
SchUG – oder durch andere – nicht schulische – Einrichtungen erfolgen. We-
sentlich für diese Unterscheidung ist, ob die aufsichtsführenden Personen im
Auftrag der Schule tätig werden oder nicht. So ist es durchaus zulässig, dass
auch Eltern, Erzieher oder andere Aufsichtspersonen im Auftrag der Schule die
Aufsichtsführung übernehmen; in diesem Fall greift § 44a SchUG. Für Schüler
ab der 7. Schulstufe kann in der Hausordnung vorgesehen werden, dass unter
den in Punkt 4. ausgeführten Voraussetzungen, die Beaufsichtigung auch ent-
fallen kann.

§ 2 Abs. 4 Schulordnung: Während des Vormittags- bzw. des Nachmittags-
unterrichtes (einschließlich der Pausen) darf der Schüler das Schulgebäude
oder einen anderen Unterrichtsort nur mit Genehmigung des aufsichtsführenden
Lehrers oder des Schulleiters, soweit die Hausordnung nicht anderes bestimmt,
verlassen. Dies gilt sinngemäß für Schulveranstaltungen und schulbezogene
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Veranstaltungen. Hiedurch werden Vorschriften über das Fernbleiben von der
Schule nicht berührt.

Wenn der Schüler in unterrichtsfreien Stunden (während des Vormittags-
oder während des Nachmittagsunterrichtes), die nach dem jeweils geltenden
Stundenplan zwischen Unterrichtsstunden gelegen sind, das Schulgebäude
nicht verlässt, ist eine Beaufsichtigung (zum Beispiel Aufenthalt im Unterricht
einer anderen Klasse oder in einem Pausenraum) einzurichten, sofern nicht
ein Entfall der Beaufsichtigung (§ 51 Abs. 3 SchUG, § 2 Abs. 1 Schulordnung)
möglich ist.

3. Inhalt der Aufsichtspflicht

§ 51 Abs. 3 SchUG: Der Lehrer hat [bei der Beaufsichtigung] insbesondere
auf die körperliche Sicherheit und auf die Gesundheit der Schüler zu achten und
Gefahren nach Kräften abzuwehren.

Aus dem Wort „insbesondere“ ergibt sich, dass sich eine ordnungsgemäße
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht nicht nur auf die ausdrücklich erwähnte
körperliche Sicherheit bzw. Gesundheit der Schüler bezieht, sondern darüber
hinaus auch die Verpflichtung beinhaltet, körperliche bzw. wirtschaftliche Schä-
digungen dritter Personen bzw. deren Eigentum, ebenso wie etwa von Bundes-
eigentum, durch Schüler hintan zu halten.

4. Umfang der Aufsichtspflicht

Grundsätzlich besteht die Pflicht zur Beaufsichtigung hinsichtlich aller Schüler
in den oben genannten Zeiträumen. Die Intensität und die Form der Aufsichts-
führung kann jedoch situationsbezogen differieren. So ist in gefährlichen Situa-
tionen (Turnunterricht, Schulveranstaltungen in fremden Verkehrszonen, etc.),
aber auch an Schultagen, welche auf Grund besonderer Ereignisse ungewöhn-
lich ablaufen, ebenso wie in Klassen, in welchen sich Kinder mit Behinderungen
oder verhaltensauffällige Kinder befinden, ein strengerer Maßstab anzulegen als
in alltäglichen Situationen des Schulalltages. Ebenso wird eine noch geringe
Erfahrung des Lehrers, zum Beispiel mit der betreffenden Klasse, einen stren-
geren Maßstab erfordern. Weiters wird der Informationsstand der Schüler über
Gefahrenquellen und die Beziehung zur Umgebung zu berücksichtigen sein.

Die Aufsichtsmaßnahmen werden auch vom Verhältnis der Anzahl der Auf-
sichtspersonen zur Anzahl der ihnen anvertrauten Schüler abhängig sein. So hat
der Lehrer im konkreten Einzelfall die jeweils angemessene Intensität der Be-
aufsichtigung (von „nicht aus den Augen lassen“ bis „in der Nähe oder erreichbar
sein“) eigenverantwortlich zu wählen.

Ebenso wie der Lehrer gefordert ist, in jeder Situation das richtige Maß der
Beaufsichtigung zu finden, obliegt ihm die Einschätzung, ob die – mehr oder we-
niger intensive – Beaufsichtigung für Schüler ab der 9. Schulstufe auch ganz
entfallen kann. Dies ist jedoch nur dann erlaubt, wenn eine Beaufsichtigung im
Hinblick auf die körperliche und geistige Reife der Schüler entbehrlich ist. Auch
hier ist auf den Einzelfall abzustellen. So kann ein Schüler, welcher üblicher
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Weise die geistige Reife aufweist, um unbeaufsichtigt keinen Risikofaktor für
sich oder andere darzustellen, auf Grund besonders tief greifender Ereignisse
(z.B. überraschendes „Nicht genügend“ bei einer Prüfung), in der (anschließen-
den) Pause einer Beaufsichtigung bedürfen, wenngleich er schon die 9. oder
eine höhere Schulstufe besucht.

Eine besondere Regelung erfährt die Altersgruppe der Schüler auf der 7. und
8. Schulstufe. Hier kann nämlich die Aufsichtsführung bei Vorliegen der notwen-
digen körperlichen und geistigen Reife – unter den oben dargestellten Erwägun-
gen – bereits auf dieser Altersstufe entfallen, sofern dies aus besonderen schu-
lischen Gründen zweckmäßig ist. So kann es etwa bei Projektunterricht, beim
selbständigen Einkaufen für den Kochunterricht, bei Auslandssprachreisen oder
in der durch die Hausordnung vorgesehenen grundsätzlich zu beaufsichtigen-
den Mittagspause zweckmäßig sein, auf eine Beaufsichtigung zu Gunsten ande-
rer Aspekte (Selbsttätigkeit, Organisationsvereinfachung u.a.m.) zu verzichten,
wenn angenommen werden kann, dass die Schüler die nötige Reife aufweisen.
Auch hier gilt der Grundsatz, dass stets im konkreten Einzelfall abzuwägen und
zu entscheiden ist.

5. Besondere Bestimmungen für Schulveranstaltungen, schulbezogene
Veranstaltungen und individuelle Berufs(bildungs)orientierung

§ 2 Abs. 1 SchVV: Bei der Planung von Schulveranstaltungen ist auf die
Sicherheit der Schüler Bedacht zu nehmen.

§ 10 Abs. 3 SchVV: Auf die Gewährleistung der Sicherheit der Schüler ist
besonders zu achten.

§ 13b Abs. 4 SchUG: Während der individuellen Berufs(bildungs)orientie-
rung sind die Schüler in einem ihrem Alter und ihrer geistigen und körperlichen
Reife sowie den sonstigen Umständen entsprechenden Ausmaß zu beaufsich-
tigen. Die Festlegung geeigneter Aufsichtspersonen hat unter Anwendung des
§ 44a auf Vorschlag der Erziehungsberechtigten bzw. derjenigen Einrichtung zu
erfolgen, die der Schüler zum Zweck der individuellen Berufs(bildungs)orientie-
rung zu besuchen beabsichtigt.

Für schulbezogene Veranstaltungen (§ 13a SchUG) gilt mangels einer diese
konkretisierenden Verordnung § 51 Abs. 3 SchUG unmittelbar.

Die Beaufsichtigung obliegt dem Lehrer 15 Minuten vor Beginn bis zum Ende
der Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veranstaltung. Ein Entfall der Auf-
sichtspflicht in bestimmten Zeiträumen während der Schulveranstaltung oder
schulbezogenen Veranstaltung (einschließlich der 15 Minuten vor Beginn) ist
nur für Schüler ab der 7. Schulstufe zulässig, wenn dies für die Gestaltung der
jeweiligen Veranstaltung zweckmäßig und im Hinblick auf die körperliche und
geistige Reife der Schüler entbehrlich ist. Für Schüler ab der 9. Schulstufe kann
vom Kriterium der Zweckmäßigkeit abgesehen werden; das heißt, dass bei aus-
reichender körperlicher und geistiger Reife auch aus anderen Erwägungen
(Schaffen von Freiräumen etwa für Freizeitaktivitäten, Besichtigungen, Einkau-
fen, etc.) eine Beaufsichtigung entfallen kann.
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Die einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften, wie zum Beispiel Jugend-
schutzgesetze, sind zu beachten. Informationen darüber können bei den Be-
zirksverwaltungsbehörden eingeholt werden.

6. Vorgehensweise bei Ausschluss von einer Schulveranstaltung bzw.
schulbezogenen Veranstaltung:

§ 10 Abs. 5 SchVV: Stört ein Schüler den geordneten Ablauf einer Schul-
veranstaltung in schwer wiegender Weise oder wird durch sein Verhalten die
eigene oder die körperliche Sicherheit der anderen Teilnehmer gefährdet, so
kann der Leiter der Schulveranstaltung den Schüler von der weiteren Teilnahme
an der Schulveranstaltung ausschließen. In diesem Fall sind der Schulleiter und
die Erziehungsberechtigten des betreffenden Schülers unverzüglich in Kenntnis
zu setzen. Die Erziehungsberechtigten sind vor der Durchführung einer mehr-
tägigen Schulveranstaltung verpflichtet, eine Erklärung darüber abzugeben, ob
sie im Falle des Ausschlusses ihres Kindes mit dessen Heimfahrt ohne Beglei-
tung einverstanden sind oder für eine Beaufsichtigung während der Heimfahrt
Sorge tragen werden.

In letzterem Fall haben sie auch eine Adresse/Telefonnummer anzugeben,
an/unter der sie tatsächlich erreichbar sind. Die Nichtabgabe solch einer Erklä-
rung hat keinen Einfluss auf die Verpflichtung des Schülers zur Teilnahme an
der Schulveranstaltung. Im Zweifelsfall hat die Beaufsichtigung jedenfalls durch
die Schule zu erfolgen.

Dies gilt sinngemäß auch für schulbezogene Veranstaltungen.

7. Schülermitverwaltung; Schülervertretung

§ 58 Abs. 4 SchUG: Veranstaltungen der Schülermitverwaltung . . . unter-
liegen nicht der Aufsichtspflicht des Lehrers (des Schulleiters). Die Befugnis der
Lehrer (des Schulleiters), an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, wird davon
nicht berührt.

§ 59b Abs. 3 SchUG (Schülervertreterstunden): Schülervertreterstunden,
die außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden unterliegen nicht der Aufsichts-
pflicht des Lehrers.

Die gemäß § 59 Abs. 5 SchUG durch den Schulsprecher bzw. den Vertreter
der Klassensprecher einzuberufende Versammlung der Schülervertreter, die
Teilnahme der Vertreter der Schüler im Schulgemeinschaftsausschuss bzw. im
Schulforum an den Sitzungen dieser Gremien (§ 63a, § 64 SchUG), sowie die
Teilnahme der Schülervertreter an Lehrerkonferenzen (§ 58 Abs. 2 Z 1 lit. d
SchUG) unterliegen nicht der Aufsichtspflicht des Lehrers. Auch die Wahr-
nehmung von Aufgaben durch Schülervertreter nach dem Schülervertretungen-
gesetz unterliegt nicht der Aufsichtspflicht des Lehrers.

Hingegen sind Schülervertreterstunden gemäß § 59b SchUG, sofern sie
während der Unterrichtszeit stattfinden, zu beaufsichtigen. Hierbei wird unter
Berücksichtigung des allfälligen Interesses der Beteiligten an Vertraulichkeit des
Themas eine weniger intensive Beaufsichtigung angemessen sein.
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Persönlicher Geltungsbereich

§ 44a SchUG: Die Beaufsichtigung von Schülern in der Schule, bei Schulver-
anstaltungen oder schulbezogenen Veranstaltungen kann auch durch andere
geeignete Personen als durch Lehrer oder Erzieher erfolgen, wenn dies

1. zur Gewährleistung der Sicherheit für die Schüler erforderlich ist und
2. im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben der Schule zweckmäßig ist.

Diese Personen (z.B. Erziehungsberechtigte) werden funktionell als Bundes-
organe tätig.

Träger der Aufsichtspflicht sind Lehrer und andere Personen, die in Vollzie-
hung des SchUG und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnun-
gen tätig werden, wie zum Beispiel Unterrichtspraktikanten, Austauschlehrer,
Fremdsprachenassistenten, Lehrbeauftragte, an Besuchs- und Übungsschulen
unterrichtende Akademiestudenten, Übungskindergärtnerinnen bzw. Erzieher,
die die Studierenden der Bildungsanstalten für Kindergarten- bzw. Sozialpäda-
gogik unterrichten, sowie sonstige geeignete Personen wie etwa Begleitper-
sonen oder Gastfamilien bei Schulveranstaltungen und schulbezogenen Ver-
anstaltungen. Hier ist allerdings zu beachten, dass den Schulleiter, welchem
in diesem Fall die Übertragung der Aufsichtspflicht obliegt, gemäß § 1313a
ABGB das Auswahlverschulden (culpa in eligendo) treffen kann. Diese Perso-
nen sind auf die die Aufsichtspflicht betreffenden Vorschriften ausdrücklich hin-
zuweisen.

Sonderbestimmungen

Außerschulische Veranstaltungen

Veranstaltungen, die ein Lehrer als Privatperson durchführt, wie z.B. abend-
liche Theaterbesuche oder Wochenend-Schiausflüge mit Schülern, sind weder
Schulveranstaltungen noch schulbezogene Veranstaltungen im Sinne der §§ 13
bzw. 13a SchUG. In diesen Fällen richten sich das zugrunde liegende Rechts-
verhältnis und die Haftung des Lehrers nach den Bestimmungen des Zivilrech-
tes. An dieser Tatsache vermag auch die Erteilung der erforderlichen Bewilli-
gung zur bloßen Organisation einer derartigen Veranstaltung in der Schule
durch das Klassen- oder Schulforum, den Schulgemeinschaftsausschuss bzw.
die Schulbehörde erster Instanz nichts zu ändern (§ 46 Abs. 2 SchUG).

Religiöse Übungen (z.B. Gottesdienste, Einkehrtage, . . .) sind keine Schul-
veranstaltungen bzw. schulbezogene Veranstaltungen. Übernimmt ein Lehrer
aber die Beaufsichtigung von Schülern auf dem Weg zu oder von der religiösen
Übung, handelt er in örtlichem, zeitlichem und ursächlichem Zusammenhang mit
der Besorgung von Aufgaben, die sich aus dem Dienstverhältnis ergeben. Ein
Unfall, den der Lehrer dabei erleidet, ist daher ein Dienstunfall.

Dienst- und disziplinarrechtliche Aspekte

§ 51 Abs. 3 SchUG: Der Lehrer hat nach der jeweiligen Diensteinteilung die
Schüler zu beaufsichtigen. . . .
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§ 43 Abs. 1 BDG 1979: Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Auf-
gaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und
unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu
besorgen.

§ 211 BDG 1979: Der Lehrer ist zur Erteilung regelmäßigen Unterrichtes
(Lehrverpflichtung) sowie zur genauen Erfüllung der sonstigen aus seiner lehr-
amtlichen Stellung sich ergebenden Obliegenheiten verpflichtet und hat die vor-
geschriebene Unterrichtszeit einzuhalten.

Die Aufsichtspflicht gehört zu den sonstigen aus der lehramtlichen Stellung
des Lehrers sich ergebenden Obliegenheiten.

§ 5 VBG 1948: Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, die ihm übertragenen
Arbeiten und Verrichtungen fleißig und gewissenhaft nach bestem Wissen und
Können zu vollziehen. . . .

§ 29 LDG 1984: Der Landeslehrer ist verpflichtet, die ihm obliegenden Unter-
richts-, Erziehungs- und Verwaltungsaufgaben unter Beachtung der geltenden
Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen.

Für Landesvertragslehrer gelten dem § 5 VBG vergleichbare Regelungen.
§ 91 BDG 1979: Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt,

ist [nach dem 9. Abschnitt des BDG (Disziplinarrecht)] zur Verantwortung zu
ziehen.

§ 69 LDG 1984: Landeslehrer, die schuldhaft ihre Dienstpflichten verletzen,
sind [nach den Bestimmungen des 7. Abschnittes des LDG 1984 (Disziplinar-
recht)] zur Verantwortung zu ziehen.

Eine Handlung (Unterlassung) eines pragmatischen Bundes- bzw. Landes-
lehrers ist bloß dann zu ahnden, wenn die Dienstpflichtverletzung dem Lehrer
vorgeworfen werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn der Lehrer voll zurech-
nungsfähig ist, vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat und ihm zugemutet wer-
den konnte, sich rechtmäßig zu verhalten.

Aufsichtsführung und Zivilrecht

§ 1 Abs. 1 AHG: Der Bund, die Länder, die Bezirke, die Gemeinden, sonstige
Körperschaften des öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung
. . . haften nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden
am Vermögen oder an der Person, den die als ihre Organe handelnden Per-
sonen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem
immer schuldhaft zugefügt haben; dem Geschädigten haftet das Organ nicht.
Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.

§ 1 Abs. 2 AHG: Organe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle physi-
schen Personen, wenn sie in Vollziehung der Gesetze (. . . Verwaltung) handeln,
gleichviel, ob sie dauernd oder vorübergehend oder für den einzelnen Fall be-
stellt sind, ob sie gewählte, ernannte oder sonst wie bestellte Organe sind und
ob ihr Verhältnis zum Rechtsträger nach öffentlichem oder privatem Recht zu
beurteilen ist.
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§ 3 Abs. 1 AHG: Hat der Rechtsträger dem Geschädigten auf Grund dieses
Bundesgesetzes den Schaden ersetzt, so kann er von den Personen, die als
seine Organe gehandelt und die Rechtsverletzung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verübt oder verursacht haben, Rückersatz begehren.

§ 4 AHG: Von einem Organ kann kein Rückersatz wegen einer Handlung be-
gehrt werden, die auf Weisung (Auftrag, Befehl) eines Vorgesetzten erfolgt ist,
es sei denn, das Organ hätte die Weisung eines offenbar unzuständigen Vorge-
setzten befolgt oder in Befolgung der Weisung gegen strafgesetzliche Vorschrif-
ten verstoßen.

Im Zivilrecht wird unter Fahrlässigkeit die Außerachtlassung der gebotenen
Sorgfalt verstanden. Wird der Schaden „aus schuldbarer Unwissenheit oder aus
Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit oder des gehörigen Fleißes“ verursacht,
handelt es sich um Fahrlässigkeit (§ 1294 ABGB). Ein Verhalten ist leicht fahr-
lässig, wenn es auf einem Fehler beruht, der gelegentlich auch einem sorgfälti-
gen Menschen unterläuft. Dagegen liegt grobe Fahrlässigkeit vor, wenn die
Sorgfaltswidrigkeit so schwer ist, dass sie einem ordentlichen Menschen in die-
ser Situation keinesfalls unterläuft.

Der Bund haftet daher nach den Bestimmungen des AHG für den Schaden,
den Lehrer oder andere Aufsichtspersonen i.S. des § 44a SchUG in Vollziehung
des Schulrechtes des Bundes durch rechtswidriges Verhalten wem immer
schuldhaft zugefügt haben. Haftungssubjekt ist der Bund; eine Haftung des Leh-
rers bzw. einer anderen Aufsichtsperson i.S.d. § 44a SchUG gegen- über dem
Geschädigten (Schüler) ist dadurch ausgeschlossen.

Unter „Vollziehung der Gesetze“ ist ein Verhalten zu verstehen, das auf
Grund von Gesetzen oder Durchführungsverordnungen gesetzt worden ist oder
pflichtgemäß zu setzen gewesen wäre. Das haftungsauslösende Verhalten kann
demnach in einem Handeln, aber auch in einem Unterlassen bestehen.

Bei Schülerunfällen (das sind Unfälle, die sich in örtlichem, zeitlichem und ur-
sächlichem Zusammenhang mit der Schulausbildung, bei der Teilnahme an
Schulveranstaltungen im Sinne der SchVV, an gleichartigen Schulveranstaltun-
gen an anderen – vom Geltungsbereich der zit. Verordnung nicht erfassten –
Schularten, an schulbezogenen Veranstaltungen gemäß § 13a SchUG oder bei
einer individuellen Berufs(bildungs)orientierung gemäß § 13b SchUG ereignen;
§§ 175 Abs. 4 und 5, 176 Abs. 1 Z 11 ASVG) ist der Rechtsträger (der Bund) im
Rahmen der Amtshaftung dem Schüler zum Ersatz des Schadens, der diesem
durch eine Körperverletzung infolge eines Schülerunfalles entstanden ist, nur
verpflichtet, wenn der Aufsichtsführende den Unfall vorsätzlich verursacht hat
(§§ 333 Abs. 1, 335 Abs. 3 ASVG). Die Amtshaftung für fahrlässiges (grob fahr-
lässiges und leicht fahrlässiges) Verhalten der Aufsichtsperson wird in diesen
Fällen durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung abgelöst, das heißt, dass
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt dem Schüler gegenüber leistungs-
pflichtig ist. Daraus folgt, dass in diesen Fällen die Aufsichtsperson vom Rechts-
träger im Regressweg nicht nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts
haftbar gemacht werden kann.

Das Amtshaftungsgesetz und die einschlägigen Regelungen des ASVG fin-
den auch Anwendung, wenn die Schulveranstaltung, die schulbezogene Ver-
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anstaltung oder die individuelle Berufs(bildungs)orientierung im Ausland statt-
findet.

§ 1 Abs. 1 OrgHG: Personen, die als Organe des Bundes . . . handeln, haften
. . . nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden am Ver-
mögen, den sie dem Rechtsträger, als dessen Organ sie gehandelt haben, in
Vollziehung der Gesetze durch ein schuldhaftes und rechtswidriges Verhalten
unmittelbar zugefügt haben. . . . Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.

§ 2 Abs. 2 OrgHG: Von einem Organ kann kein Ersatz wegen einer Hand-
lung begehrt werden, die auf einer entschuldbaren Fehlleistung beruht oder auf
Weisung (Auftrag, Befehl) eines Vorgesetzten erfolgt ist, es sei denn, das Organ
hätte die Weisung eines offenbar unzuständigen Vorgesetzten befolgt oder in
Befolgung der Weisung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen.

Eine in Vollziehung des Schulrechtes des Bundes handelnde Aufsichtsperson
haftet demnach für den Vermögensschaden, den sie dem Bund durch ein
schuldhaftes (es genügt leichte Fahrlässigkeit) und rechtswidriges Verhalten
zugefügt hat. – Im Gegensatz zur Amtshaftung, die einen geschädigten Dritten
voraussetzt, hat die Organhaftung nur das Verhältnis zwischen Organ und ge-
schädigtem Rechtsträger (Bund) zum Gegenstand.

Mäßigungen des (Rück)Ersatzes

§ 3 Abs. 2 AHG: Hat das Organ die Rechtsverletzung grobfahrlässig verübt
oder verursacht, so kann das Gericht aus Gründen der Billigkeit den Rückersatz
mäßigen. . . .

§ 3 Abs. 1 OrgHG: Beruht die Schädigung, derentwegen das Organ zur
Ersatzleistung herangezogen wird, auf einem Versehen, so kann das Gericht
aus Gründen der Billigkeit den Ersatz mäßigen oder, sofern der Schaden durch
einen minderen Grad des Versehens zugefügt worden ist, auch ganz erlassen.

Aufsichtsführung und Strafrecht

Im Zusammenhang mit der Verletzung der Aufsichtspflicht sind auch Bestim-
mungen des StGB von Bedeutung. Insbesondere bei Schülerunfällen können
die Tatbestände der fahrlässigen Körperverletzung oder der Tötung (§§ 88, 80
StGB) gegeben sein.

§ 6 Abs. 1 StGB: Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer acht lässt, zu der
er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen
Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt,
dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild
entspringt.

§ 6 Abs. 2 StGB: Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, dass er
einen solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber nicht herbeiführen will.

Die Pflicht zur Sorgfaltsausübung kann sich aus Gesetz, Vertrag, vorausge-
gangenem Verhalten oder Lebens- oder Gefahrengemeinschaften ergeben. Das
Maß der aufzuwendenden Sorgfalt (Aufmerksamkeit) ist je nach den Umständen
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größer oder geringer; die Nähe der Gefahr und der Wert des gefährdeten
Rechtsgutes spielen dabei eine Rolle. Die Außerachtlassung der objektiv gebo-
tenen und subjektiv möglichen Sorgfalt kann dem Täter aber nur vorgeworfen
werden, wenn es ihm unter den besonderen Umständen des Einzelfalls auch zu-
zumuten war, die Sorgfalt tatsächlich anzuwenden.

§ 2 StGB: Bedroht das Gesetz die Herbeiführung eines Erfolges mit Strafe,
so ist auch strafbar, wer es unterlässt, ihn abzuwenden, obwohl er zufolge einer
ihn im besonderen treffenden Verpflichtung durch die Rechtsordnung dazu ver-
halten ist und die Unterlassung der Erfolgsabwendung einer Verwirklichung des
gesetzlichen Tatbildes durch ein Tun gleichzuhalten ist.

Dieser Erlass tritt an die Stelle des Erlasses vom 20. August 1997, Zl. 10.361/
115-III/4/96, RS Nr. 46/1997.
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Religionsunterrichtsgesetz
Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBl. Nr. 190,
betreffend den Religionsunterricht in der Schule

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Reli-
gionsunterrichtsgesetzes erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 185/1957,
BGBl. Nr. 243/1962,
BGBl. Nr. 324/1975,
BGBl. Nr. 329/1988,
BGBl. Nr. 256/1993, (Art. 15),
BGBl. Nr. 36/2012 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 24).

§ 1. (1) Für alle Schüler, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Reli-
gionsgesellschaft angehören, ist der Religionsunterricht ihres Bekenntnisses
Pflichtgegenstand an den öffentlichen und den mit dem Öffentlichkeitsrecht aus-
gestatteten

a) Volks- und Hauptschulen, Neue Mittelschulen und Sonderschulen,
b) Polytechnischen Schulen,
c) allgemeinbildenden höheren Schulen,
d) berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (einschließlich der land-

und forstwirtschaftlichen Schulen),
e) Berufsschulen in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg sowie land- und

forstwirtschaftlichen Berufsschulen im gesamten Bundesgebiet,
f) Akademien für Sozialarbeit,
g) Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung (einschließlich der land- und

forstwirtschaftlichen Lehranstalten), wobei an den Pädagogischen, Be-
rufspädagogischen und Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogi-
schen Akademien an die Stelle des Religionsunterrichtes der Unterricht in
Religionspädagogik tritt und in den folgenden Bestimmungen unter Reli-
gionsunterricht auch Religionspädagogik zu verstehen ist.

(2) Schüler, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können je-
doch von ihren Eltern zu Beginn eines jeden Schuljahres von der Teilnahme am
Religionsunterricht schriftlich abgemeldet werden; Schüler über 14 Jahren kön-
nen eine solche schriftliche Abmeldung selbst vornehmen.

(3) An den öffentlichen und mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Be-
rufsschulen, soweit sie nicht unter Abs. 1 lit. e fallen, ist für alle Schüler, die einer
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehören, der Religi-
onsunterricht ihres Bekenntnisses als Freigegenstand zu führen.

§ 2. (1) Der Religionsunterricht wird durch die betreffende gesetzlich an-
erkannte Kirche oder Religionsgemeinschaft besorgt, geleitet und unmittelbar
beaufsichtigt. Dem Bund steht jedoch – soweit § 7d nicht anderes bestimmt –
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das Recht zu, durch seine Schulaufsichtsorgane den Religionsunterricht in orga-
nisatorischer und schuldisziplinärer Hinsicht zu beaufsichtigen.

(2) Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden hinsichtlich des Lehr-
stoffes und seiner Aufteilung auf die einzelnen Schulstufen von der betreffenden
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft im Rahmen der staat-
lich festgesetzten Wochenstundenzahl für den Religionsunterricht erlassen und
sodann – soweit § 7d nicht anderes bestimmt – vom zuständigen Bundesminis-
ter bekanntgemacht. Den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsge-
sellschaften ist vor der Festsetzung und vor jeder Änderung der Wochen-
stundenanzahl für den Religionsunterricht Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben.

(3) Für den Religionsunterricht dürfen nur Lehrbücher und Lehrmittel verwen-
det werden, die nicht im Widerspruch zur staatsbürgerlichen Erziehung stehen.

§ 2a. (1) Die Teilnahme an den von den gesetzlich anerkannten Kirchen und
Religionsgesellschaften zu besonderen Anlässen des schulischen oder staatli-
chen Lebens, insbesondere zu Beginn und am Ende des Schuljahres abgehal-
tenen Schülergottesdiensten sowie die Teilnahme an religiösen Übungen oder
Veranstaltungen ist den Lehrern und Schülern freigestellt.

(2) Den Schülern ist zur Teilnahme an den im Abs. 1 genannten Schüler-
gottesdiensten und religiösen Übungen oder Veranstaltungen die Erlaubnis zum
Fernbleiben vom Unterricht im bisherigen Ausmaß zu erteilen.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1: teilweise Grundsatzbestimmung

§ 2b. (1) In den unter § 1 Abs. 1 fallenden Schulen, an denen die Mehrzahl
der Schüler einem christlichen Religionsbekenntnis angehört, ist in allen Klas-
senräumen vom Schulerhalter ein Kreuz anzubringen.

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt hinsichtlich jener Schularten, bezüglich
deren Erhaltung dem Bund die Grundsatzgesetzgebung und den Ländern die
Ausführungsgesetzgebung zukommt, als Grundsatzbestimmung.

(3) Hinsichtlich jener Schulen, bezüglich deren Erhaltung die Gesetzgebung
ausschließlich den Ländern zukommt, bleibt die Regelung der im Abs. 1 behan-
delten Frage der Landesgesetzgebung vorbehalten.

§ 3. (1) Die Religionslehrer an den öffentlichen Schulen, an denen Reli-
gionsunterricht Pflichtgegenstand oder Freigegenstand ist, werden entweder

a) von der Gebietskörperschaft (Bund, Länder), die die Diensthoheit über die
Lehrer der entsprechenden Schulen ausübt, angestellt oder

b) von der betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesell-
schaft bestellt.

(2) Die Anzahl der Lehrerstellen, die gemäß Abs. 1 lit. a besetzt werden,
bestimmt die Gebietskörperschaft auf Antrag der zuständigen kirchlichen (reli-
gionsgesellschaftlichen) Behörde.
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(3) Alle Religionslehrer unterstehen hinsichtlich der Vermittlung des Lehr-
gutes des Religionsunterrichtes den Vorschriften des Lehrplanes und den kirch-
lichen (religionsgesellschaftlichen) Vorschriften und Anordnungen; im übrigen
unterstehen sie in der Ausübung ihrer Lehrtätigkeit den allgemeinen staatlichen
schulrechtlichen Vorschriften.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 243/1962)

§ 4. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 lit. a von den Gebietskörperschaften (Bund,
Länder) angestellten Religionslehrer sind Bedienstete der betreffenden Gebiets-
körperschaft. Auf sie finden die für die Lehrer an den betreffenden öffentlichen
Schulen geltenden Vorschriften des Dienstrechtes einschließlich des Besol-
dungsrechtes und, sofern es sich um Religionslehrer handelt, die zu der Ge-
bietskörperschaft in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, auch
einschließlich des Pensions- und des Disziplinarrechtes unter Bedachtnahme
auf die Bestimmungen der folgenden Abs. 2 bis 5 Anwendung.

(2) Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder) dürfen nur solche Personen
als Religionslehrer anstellen, die von der zuständigen kirchlichen (religions-
gesellschaftlichen) Behörde als hiezu befähigt und ermächtigt erklärt sind. Vor
Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis als Religionslehrer und
vor Verleihung einer schulfesten Stelle an einen Religionslehrer ist die zustän-
dige kirchliche (religionsgesellschaftliche) Behörde zu hören.

(3) Wird einem unter Abs. 1 fallenden Religionslehrer die ihm erteilte Er-
mächtigung (Abs. 2) nach erfolgter Anstellung von der zuständigen kirchlichen
(religionsgesellschaftlichen) Behörde entzogen, so darf er für die Erteilung des
Religionsunterrichtes nicht mehr verwendet werden.

(4) Bei einem als Vertragsbediensteten angestellten Religionslehrer gilt der
Entzug der kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Ermächtigung für den
Dienstgeber als Kündigungsgrund, sofern nicht nach den Vorschriften des Ver-
tragsbedienstetenrechtes zugleich ein Grund zur Entlassung oder für eine sons-
tige vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses vorliegt.

(5) Wird einem im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis angestellten Reli-
gionslehrer die kirchliche (religionsgesellschaftliche) Ermächtigung entzogen,
so ist er, wenn nicht zugleich ein Austritt aus dem Dienstverhältnis oder ein auf
Entlassung lautendes Disziplinarerkenntnis oder ein den Verlust des Amtes zur
Folge habendes rechtskräftiges strafgerichtliches Urteil vorliegt, oder sofern er
nicht nach den allgemeinen Bestimmungen des Dienstrechtes wegen Dienst-
unfähigkeit – wobei der Entzug der kirchlichen (religionsgesellschaftlichen)
Ermächtigung als solcher nicht als Dienstunfähigkeit gilt – oder wegen seines
Alters in den dauernden Ruhestand versetzt wird oder wegen Erreichung der
Altersgrenze von Gesetzes wegen in den dauernden Ruhestand tritt, aus dem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis unter Bedachtnahme auf die sozialver-
sicherungsrechtlichen Vorschriften auszuscheiden und so zu behandeln, als ob
er Vertragsbediensteter wäre (Abs. 4); hiebei sind die für die Erlangung höherer
Bezüge angerechneten Vordienstzeiten hinsichtlich der Höhe des Monatsent-
geltes zu berücksichtigen.
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§ 5. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 lit. b von den gesetzlich anerkannten Kirchen
und Religionsgesellschaften bestellten Religionslehrer müssen die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzen und – außer dem Erfordernis der kirchlich (re-
ligionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung und Ermächtigung für die Erteilung
des Religionsunterrichtes – hinsichtlich der Vorbildung die besonderen Anstel-
lungserfordernisse erfüllen, die für die im § 3 Abs. 1 lit. a genannten Religions-
lehrer gelten. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann – soweit § 7d
nicht anderes bestimmt – der zuständige Bundesminister von dem Erfordernis
der österreichischen Staatsbürgerschaft Nachsicht erteilen.

(2) Durch die Bestellung dieser Religionslehrer wird ein Dienstverhältnis zu
den Gebietskörperschaften (Bund, Länder) nicht begründet.

§ 6. (1) Die im § 3 Abs. 1 lit. b genannten Religionslehrer erhalten für ihre
Lehrtätigkeit an öffentlichen Schulen eine Vergütung nach den Ansätzen des
Entlohnungsschemas II L (§ 44 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl.
Nr. 86, in seiner jeweils geltenden Fassung) zuzüglich der jeweiligen Bezugszu-
schläge, nach den für die Lehrer der betreffenden Schularten dort festgesetzten
Entlohnungsgruppen.

(2) Im übrigen finden hinsichtlich der Bemessung der Vergütung für die im
§ 3 Abs. 1 lit. b genannten Religionslehrer die Bestimmungen des Vertrags-
bedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in seiner jeweils geltenden Fassung,
soweit sie sich auf Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas II L beziehen,
dem Sinne nach – insbesondere hinsichtlich Dauer des Dienstverhältnisses,
Kündigung, Abfertigung, Entlassung, Erkrankung, Todesfall – Anwendung. Des-
gleichen haben diese Religionslehrer Anspruch auf Vergütung nach den für die
Vertragsbediensteten des Bundes jeweils geltenden Reisegebührenvorschriften
mit der Maßgabe, daß bei Religionslehrern, die Geistliche oder Ordensange-
hörige oder Angehörige von Diakonissenanstalten sind, der Wohnort als Dienst-
ort gilt.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Inkrafttreten vgl. § 9 Abs. 1

§ 7. Den Aufwand für die im § 6 angeführten Vergütungen trägt die Gebiets-
körperschaft (Bund, Länder), die nach Maßgabe der bundesgesetzlichen Vor-
schriften die Kosten der Besoldung der übrigen Lehrer an der betreffenden
Schule trägt.

§ 7a. (1) Nehmen am Religionsunterricht eines Bekenntnisses weniger als
die Hälfte der Schüler einer Klasse teil, so können die Schüler dieses Bekennt-
nisses mit Schülern desselben Bekenntnisses von anderen Klassen oder Schu-
len (derselben Schulart oder verschiedener Schularten) zu Religionsunterrichts-
gruppen zusammengezogen werden, soweit dies vom Standpunkt der Schul-
organisation und des Religionsunterrichtes vertretbar ist.

(2) Nehmen am Religionsunterricht eines Bekenntnisses in einer Klasse we-
niger als 10 Schüler teil, die zugleich weniger als die Hälfte der Schüler dieser
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Klasse sind, oder nehmen am Religionsunterricht in einer Religionsunterrichts-
gruppe weniger als 10 Schüler teil, die in ihren Klassen jeweils weniger als die
Hälfte der Schüler jeder einzelnen Klasse sind, so vermindert sich die festge-
setzte Wochenstundenanzahl für den Religionsunterricht (§ 2 Abs. 2), sofern sie
mehr als eine Stunde beträgt, auf die Hälfte, mindestens jedoch auf eine Wo-
chenstunde; diese Verminderung tritt nicht ein, wenn der Lehrerpersonalauf-
wand für die Erteilung des Religionsunterrichtes hinsichtlich der Differenz auf
das volle Wochenstundenausmaß von der betreffenden gesetzlich anerkannten
Kirche oder Religionsgesellschaft getragen wird.

(3) Nehmen am Religionsunterricht eines Bekenntnisses in einer Klasse vier
oder drei Schüler teil, die zugleich weniger als die Hälfte der Schüler dieser
Klasse sind, oder nehmen am Religionsunterricht in einer Religionsunterrichts-
gruppe vier oder drei Schüler teil, die in ihren Klassen jeweils weniger als die
Hälfte der Schüler jeder einzelnen Klasse sind, und konnte durch Zusammenzie-
hung der Schüler gemäß Abs. 1 keine höhere Zahl erreicht werden, so beträgt
die Wochenstundenanzahl für den Religionsunterricht (§ 2 Abs. 2) eine Wochen-
stunde; diese Verminderung tritt nicht ein, wenn der Lehrerpersonalaufwand für
die Erteilung des Religionsunterrichtes hinsichtlich der Differenz auf das volle
Wochenstundenausmaß von der betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche
oder Religionsgesellschaft getragen wird. In diesen Fällen gebühren den Reli-
gionslehrern nur die Bezahlung für eine Wochenstunde, nicht jedoch sonstige
Vergütungen für finanzielle und zeitliche Aufwendungen für die im Zusammen-
hang mit der Erteilung dieses Religionsunterrichtes allenfalls erforderlichen
Reisebewegungen.

(4) Ein Religionsunterricht für weniger als drei Schüler einer Klasse, die zu-
gleich weniger als die Hälfte der Schüler dieser Klasse sind, sowie ein Religions-
unterricht für weniger als drei Schüler einer Religionsunterrichtsgruppe, die in
ihren Klassen jeweils weniger als die Hälfte der Schüler jeder einzelnen Klasse
sind, ist im vollen oder in dem in den Abs. 2 oder 3 angeführten verminderten
Wochenstundenausmaß nur dann zu erteilen, wenn die betreffende gesetzlich
anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft den Lehrerpersonalaufwand hie-
für trägt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf Religion als Wahlpflicht-
gegenstand an allgemeinbildenden höheren Schulen im Sinne des § 39 Abs. 1
Z 3 lit. b des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 327/1988.

§ 7b. (1) Als Religionslehrer an den unter § 1 fallenden mit dem Öffentlich-
keitsrecht ausgestatteten und sonstigen privaten Schulen dürfen nur Personen
verwendet werden, die von der zuständigen kirchlichen (religionsgesellschaft-
lichen) Behörde als hiezu befähigt und ermächtigt erklärt sind. Wird einem sol-
chen Religionslehrer die ihm erteilte Ermächtigung von der zuständigen kirchli-
chen (religionsgesellschaftlichen) Behörde entzogen, so darf er für die Erteilung
des Religionsunterrichtes nicht mehr verwendet werden.

(2) Auf die im Abs. 1 genannten Religionslehrer finden die Bestimmungen
des § 3 Abs. 3 sowie sinngemäß die Bestimmungen des § 4 Abs. 4 und 5 An-
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wendung; ferner finden auf die im Abs. 1 genannten Schulen die Bestimmungen
des § 7a sinngemäß Anwendung.

§ 7c. (1) Für die unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes
(§ 2 Abs. 1) werden von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsge-
sellschaften Fachinspektoren für den Religionsunterricht bestellt.

(2) Durch die Bestellung zum Fachinspektor für den Religionsunterricht wird
weder ein eigenes Dienstverhältnis zu den Gebietskörperschaften (Bund, Län-
der) begründet noch ein auf Grund der Anstellung als Religionslehrer (§ 3 Abs. 1
lit. a) bestehendes Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft (Bund, Län-
der) berührt.

(3) Religionslehrern (§ 3 Abs. 1), die zu Fachinspektoren für den Religions-
unterricht bestellt werden, ist, soweit sie unter die nach Abs. 4 festzusetzende
Zahl fallen, für ihre Tätigkeit als Religionsinspektoren die nötige Lehrpflicht-
ermäßigung oder Lehrpflichtbefreiung unter Belassung ihrer vollen Bezüge be-
ziehungsweise ihrer vollen Vergütung zu gewähren. Außerdem ist ihnen nach
den Grundsätzen, die für die Dienstzulagen der Fachinspektoren für einzelne
Gegenstände gelten (§ 71 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54), ein
Verwendungszuschuß in gleicher Höhe und erforderlichenfalls ein Reisekosten-
pauschale nach den für die Fachinspektoren für einzelne Gegenstände gelten-
den Grundsätzen zu gewähren. Der Verwendungszuschuß ist bei den als Fach-
inspektoren für den Religionsunterricht verwendeten Religionslehrern, die als
Religionslehrer im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu einer Gebietskör-
perschaft (Bund, Länder) stehen, nach den für die Dienstzulagen der Fach-
inspektoren für einzelne Gegenstände geltenden Grundsätzen (§ 71 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54) für die Bemessung des Ruhegenusses an-
rechenbar. Der aus den Bestimmungen dieses Absatzes sich ergebende Auf-
wand einschließlich der Vertretungskosten für die zu Fachinspektoren für den
Religionsunterricht bestellten Religionslehrer ist entsprechend den Bestimmun-
gen über den Personalaufwand für die Beamten des Schulaufsichtsdienstes
vom Bund zu tragen.

(4) Die Zahl der Fachinspektoren für den Religionsunterricht, auf die die Be-
stimmungen des Abs. 3 Anwendung finden, wird auf Antrag der zuständigen
kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) Behörden – soweit es sich nicht um
land- und forstwirtschaftliche Schulen handelt, nach Anhörung der zuständigen
Bildungsdirektion – vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzler – soweit § 7d nicht anderes bestimmt – festgesetzt.

§ 7d. (1) Die gemäß § 2 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 erster Satz, § 5
Abs. 1 letzter Satz und § 7c Abs. 4 vom Bund wahrzunehmenden Aufgaben
kommen in den Angelegenheiten der land- und forstwirtschaftlichen Berufs-
schulen und der land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen den Ländern zu;
soweit in den angeführten Bestimmungen Bundesminister genannt sind, treten
an ihre Stelle die Landesregierungen.

(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht, soweit es sich um Fachschulen für die
Ausbildung von Forstpersonal oder um öffentliche land- und forstwirtschaftliche
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Fachschulen handelt, die mit einer höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr-
anstalt, mit einer Anstalt für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an land-
und forstwirtschaftlichen Schulen, mit einer Fachschule für die Ausbildung von
Forstpersonal oder mit einer land- und forstwirtschaftlichen Versuchsanstalt des
Bundes organisatorisch verbunden sind.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Inkrafttreten vgl. § 9 Abs. 1

§ 8. Folgende Vorschriften, soweit sie noch in Geltung stehen, treten außer
Kraft:

1. Das Gesetz vom 20. Juni 1872, R.G.Bl. Nr. 86, in der Fassung des Geset-
zes vom 17. Juni 1888, R.G.Bl. Nr. 99, betreffend die Besorgung des Re-
ligionsunterrichtes in den öffentlichen Volks- und Mittelschulen sowie in
den Lehrerbildungsanstalten und den Kostenaufwand für denselben;

2. die §§ 1 bis 5 des Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiete des Schul-
wesens in Österreich, G. Bl. f.d. L.Ö. Nr. 121/1939;

3. der Erlaß des Ministeriums für innere und kulturelle Angelegenheiten,
Abt. IV: Erziehung, Kultus und Volksbildung, Z 335.908/1939-3a vom
29. August 1939, Verordnungsblatt des Ministeriums für innere und
kulturelle Angelegenheiten, Abt IV: Erziehung, Kultus und Volksbildung,
Nr. 106;

4. der Erlaß des Staatsamtes für Volksaufklärung, für Unterricht und Erzie-
hung und für Kultusangelegenheiten vom 7. Juni 1945, Z 505, betreffend
die vorläufige Regelung des Religionsunterrichtes an öffentlichen Schulen.

§ 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt in jedem Bundesland mit dem 1. jenes Mo-
nates in Kraft, der der Kundmachung des mit diesem Bundesgesetze überein-
stimmenden Landesgesetzes des betreffenden Bundeslandes nachfolgt, die Be-
stimmungen des § 3, Abs. (1) und Abs. (2), lit. a, sowie der §§ 4, 6 und 7 jedoch
nicht vor dem 1. Jänner 1950.

(2) § 7c Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 256/1993 tritt
mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(3) § 1 Abs. 1 lit. a und b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/
2012 tritt mit 1. September 2012 in Kraft.

(4) Für das Inkrafttreten der durch das Bildungsreformgesetz 2017, BGBl. I
Nr. 138/2017, geänderten oder eingefügten Bestimmungen gilt Folgendes:

1. § 10 Abs. 1 und 2 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundes-
gesetzblatt in Kraft;

2. § 7c Abs. 4 tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

§ 10. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit sie in den Wir-
kungsbereich des Bundes fällt, sowie mit der Wahrnehmung der Rechte des
Bundes gemäß Art. 14 Abs. 8 und 14a Abs. 6 des Bundes-Verfassungsgeset-
zes in der Fassung von 1929 ist der Bundesminister für Bildung betraut, soweit
Abs. 2 nicht anderes bestimmt.
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(2) Mit der die land- und forstwirtschaftlichen Schulen des Bundes betreffen-
den Vollziehung des § 2b Abs. 1 und der dienst- und besoldungsrechtlichen Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes für die Religionslehrer sowie mit der Wahr-
nehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 14a Abs. 6 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 hinsichtlich der dienst- und be-
soldungsrechtlichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für Religionslehrer
an sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Schulen ist der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut.

(3) Mit der Vollziehung des § 7c Abs. 4 ist der gemäß Abs. 1 und 2 zustän-
dige Bundesminister, jeweils im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem
Bundesminister für Finanzen, betraut.

Artikel II.

(Anm.: Zu den §§ 1, 2–2b, 3, 7a–7c und 9, BGBl. Nr. 190/1949)

Solange öffentliche oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete hauswirt-
schaftliche Berufsschulen bestehen, ist für alle Schüler dieser Schulen, die einer
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehören, der Reli-
gionsunterricht ihres Bekenntnisses Pflichtgegenstand. Die Bestimmungen des
Religionsunterrichtsgesetzes in der Fassung der Religionsunterrichtsgesetz-
Novelle 1957 und in der Fassung des Artikels I dieses Bundesgesetzes finden
hiebei sinngemäß Anwendung.
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Allgemeiner Verwaltungsdienst
Gehalt (§ 28 Abs. 1 und 3 GehG)

Dienstalterszulage (§ 29 Abs. 2 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

A 1 A 1 Bach A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro

1 2918,3 2658,1 2287,2 2076,6 2039,5 2005,8 1971,0 1936,4
2 3022,8 2740,4 2340,0 2120,2 2071,9 2034,0 1994,6 1953,1
3 3180,1 2827,4 2392,7 2162,8 2104,5 2064,0 2017,1 1971,0
4 3404,8 2950,3 2445,3 2205,4 2137,0 2092,2 2040,6 1987,9
5 3630,7 3151,7 2498,1 2249,2 2169,6 2122,4 2064,0 2006,9
6 3857,9 3407,3 2552,2 2290,7 2201,8 2151,5 2086,5 2025,0
7 4084,0 3542,5 2698,5 2341,2 2233,4 2184,0 2110,2 2041,7
8 4311,2 3751,1 2872,9 2397,1 2267,0 2214,4 2133,6 2059,7
9 4539,7 3958,9 3044,9 2454,3 2299,5 2244,6 2157,1 2077,6

10 4768,3 4168,9 3219,3 2511,4 2335,4 2277,2 2180,8 2095,6
11 4995,5 4383,8 3390,0 2569,3 2369,2 2307,5 2205,4 2113,5
12 5222,8 4592,7 3578,1 2638,4 2405,0 2340,0 2230,0 2133,6
13 5451,3 4783,0 3767,4 2714,4 2439,7 2373,6 2254,9 2151,5
14 5678,6 4974,7 3904,7 2796,8 2475,7 2411,7 2278,2 2170,7
15 5930,4 5163,8 4025,1 2889,0 2532,7 2472,2 2302,9 2190,8
16 6166,2 5381,3 4146,7 2982,4 2617,5 2558,4 2329,8 2208,7
17 – 5604,9 4268,3 3079,4 2703,5 2653,0 2354,5 2227,7
18 – – 4495,6 3173,8 2763,6 2716,7 2381,3 2247,0
19 – – 4562,0 3269,6 2799,2 2751,3 2407,2 2265,9

in der Verwendungsgruppe

A 1 A 1 (§ 28
Abs. 3) A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro

kleine Daz 120,2 112,8 302,1 120,2 44,6 44,6 36,0 27,2
große Daz 479,1 451,8 401,1 193,1 69,2 73,1 58,3 41,9
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Funktionszulage (§ 30 Abs. 1 GehG)

Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 2 in der Verwendungsgruppe

a) A 1 nach elf Jahren und sechs Monaten,
b) A 2 nach 16 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 17 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

2. die Funktionsstufe 3 in der Verwendungsgruppe
a) A 1 nach 23 Jahren und sechs Monaten,
b) A 2 nach 28 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 29 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

in der
Verwendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

A 1

1 68,0 201,7 376,4 429,7
2 335,5 537,2 1207,0 2010,4
3 362,7 663,6 1453,3 2405,4
4 386,2 845,5 1582,0 2536,5
5 887,5 1558,6 2782,7 3791,6
6 1069,4 1802,3 3050,1 4033,2

A 2

1 40,8 68,0 94,1 121,3
2 68,0 107,6 134,9 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 671,0 1207,0
5 362,7 469,2 804,6 1407,6
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 671,0 1073,2 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9

A 3

1 40,8 54,6 68,0 80,5
2 68,0 87,9 107,6 134,9
3 107,6 161,0 268,7 469,2
4 147,2 201,7 335,5 537,2
5 201,7 268,7 402,3 604,0
6 268,7 335,5 469,2 671,0
7 335,5 402,3 563,3 737,6
8 402,3 537,2 671,0 804,6

A 4
1 33,5 40,8 48,2 54,6
2 68,0 107,6 161,0 268,7

A 5 1 33,5 40,8 48,2 54,6
2 48,2 60,5 74,3 87,9
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3. die Funktionsstufe 4 in der Verwendungsgruppe
a) A 1 nach 35 Jahren und sechs Monaten,
b) A 2 nach 40 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 41 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen.

Fixgehalt (§ 31 Abs. 2 GehG)

1. in der Funktionsgruppe 7
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10336,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10950,7 E,

2. in der Funktionsgruppe 8
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11065,0 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,

3. in der Funktionsgruppe 9
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12535,5 E.
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Beamt:innen der Allgemeinen Verwaltung und
Beamt:innen in handwerklicher Verwendung

Gehalt (§ 118 Abs. 3 GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

A B C D E

Euro

1 2634,6 2111,2 1902,7 1833,2 1763,8
2 2736,5 2160,7 1940,8 1862,3 1781,6
3 2838,4 2208,7 1979,1 1891,3 1799,6
4 2940,4 2257,0 2018,1 1919,5 1817,4
5 3041,2 2307,5 2057,4 1948,6 1834,2
6 3143,1 2360,1 2095,6 1977,7 1851,2
7 3242,7 2476,7 2133,6 2006,9 1870,1
8 3342,2 2584,1 2171,8 2035,0 1886,9
9 3444,1 2686,0 2211,0 2065,1 1904,9

10 3544,7 2788,2 2250,3 2093,2 1922,9
11 3645,6 2890,2 2289,6 2123,6 1940,8
12 3752,5 2990,7 2364,5 2151,5 1957,7
13 3885,0 3091,5 2465,5 2179,6 1975,6
14 4016,4 3192,3 2558,4 2209,8 1993,6
15 4148,0 3292,9 2660,2 2237,9 2011,4
16 4280,6 3393,8 2762,2 2292,8 2028,1
17 4413,2 3494,5 2864,3 2372,4 2046,1
18 4511,6 3595,0 2966,2 2474,5 2064,0
19 4562,0 3694,6 3068,3 2533,9 2086,5
20 4710,4 3720,6 3193,4 – 2099,0
21 – 3832,1 3269,6 – –
22 – 3870,4 – – –
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Gehalt (§ 118 Abs. 4 GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

Euro

1 1902,7 1867,9 1833,2 1798,3 1763,8
2 1940,8 1899,2 1862,3 1820,9 1781,6
3 1979,1 1931,8 1891,3 1843,3 1799,6
4 2018,1 1963,2 1919,5 1865,7 1817,4
5 2057,4 1995,8 1948,6 1888,2 1834,2
6 2095,6 2027,1 1977,7 1910,6 1851,2
7 2133,6 2060,7 2006,9 1932,9 1870,1
8 2171,8 2092,2 2035,0 1955,3 1886,9
9 2211,0 2124,6 2065,1 1977,7 1904,9

10 2250,3 2156,1 2093,2 2001,4 1922,9
11 2289,6 2188,7 2123,6 2022,7 1940,8
12 2330,9 2221,2 2151,5 2045,1 1957,7
13 2373,6 2253,5 2179,6 2068,6 1975,6
14 2408,3 2286,1 2209,8 2089,9 1993,6
15 2465,5 2320,8 2237,9 2112,3 2011,4
16 2558,4 2372,4 2292,8 2135,9 2028,1
17 2660,2 2442,1 2372,4 2158,2 2046,1
18 2762,2 2528,3 2474,5 2179,6 2064,0
19 2864,3 2583,0 2533,9 2208,7 2086,5
20 2966,2 – – 2224,5 2099,0
21 3068,3 – – – –
22 3193,4 – – – –
23 3269,6 – – – –
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Gehalt (§ 118 Abs. 5 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Dienstklasse

IV V VI VII VIII IX

Euro

1 – – 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4
2 – 3016,4 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1
3 2420,7 3117,2 3720,6 4511,6 6258,3 8896,9
4 2511,4 3216,8 3851,9 4802,7 6698,1 9336,7
5 2610,0 3317,6 3983,4 5093,9 7137,9 9776,5
6 2710,7 3418,2 4114,8 5386,2 7577,5 10215,0
7 2812,7 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4 –
8 2914,6 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1 –
9 3016,4 3720,6 4511,6 6258,3 – –

Daz – 151,4 197,3 436,7 659,6 657,8
daz 101,8 100,9 – – – –
DAZ 254,5 252,3 – – – –
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Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes
und des handwerklichen Dienstes

Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h (§ 71 Abs. 1 und 2 VBG)

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

v1 v2 v3 v4 v5

Euro

1 3115,1 2438,6 2194,2 2067,6 1976,6
2 3452,6 2490,2 2231,3 2096,6 1995,8
3 3666,4 2590,5 2276,0 2128,1 2014,7
4 3848,1 2709,6 2314,1 2157,1 2032,7
5 4039,9 2829,8 2350,1 2187,4 2051,8
6 4221,7 2947,8 2388,1 2217,8 2070,9
7 4343,3 3071,9 2425,2 2247,0 2089,9
8 4443,7 3150,6 2463,3 2277,2 2106,6
9 4509,0 3214,2 2500,2 2307,5 2122,4

10 4574,1 3277,1 2539,5 2337,6 2137,0
11 4639,3 3340,8 2580,7 2368,0 2152,8
12 4704,4 3404,8 2622,2 2399,4 2167,3
13 4768,3 3469,9 2665,4 2428,6 2184,0
14 4833,3 3533,7 2705,8 2459,8 2198,6
15 4897,4 3597,9 2748,9 2490,2 2214,4
16 4962,4 3661,3 2790,5 2521,7 2229,0
17 5027,5 3725,3 2832,4 2553,5 2244,6
18 5075,4 3789,3 2875,4 2589,1 2260,3
19 – 3853,2 2915,9 2624,7 2275,0
20 – 3871,5 2958,8 2680,0 2290,7
21 – – 2979,7 2715,6 2298,5
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in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

h1 h2 h3 h4 h5

Euro

1 2206,5 2121,3 2078,6 2032,7 1986,9
2 2243,4 2151,5 2107,8 2058,7 2006,9
3 2289,6 2180,8 2139,3 2082,1 2025,0
4 2326,5 2212,2 2169,6 2106,6 2044,1
5 2363,4 2241,3 2199,8 2131,4 2064,0
6 2401,7 2272,8 2230,0 2156,1 2082,1
7 2438,6 2301,8 2260,3 2179,6 2101,1
8 2477,8 2333,3 2290,7 2204,4 2118,1
9 2515,9 2363,4 2320,8 2226,7 2133,6

10 2554,7 2394,9 2351,2 2250,3 2149,3
11 2597,7 2425,2 2382,6 2272,8 2163,9
12 2639,4 2456,6 2412,8 2294,9 2179,6
13 2682,4 2489,1 2444,2 2319,8 2196,5
14 2724,3 2526,1 2474,5 2342,2 2211,0
15 2766,1 2564,4 2504,8 2364,5 2225,6
16 2809,0 2607,6 2537,2 2388,1 2241,3
17 2850,7 2650,5 2569,3 2410,6 2258,0
18 2893,8 2692,3 2606,3 2434,2 2272,8
19 2936,9 2735,3 2642,0 2459,8 2288,3
20 2978,3 2777,0 2697,1 2491,2 2302,9
21 3000,5 2799,2 2734,0 2512,6 2310,8
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Funktionszulage (§ 73 Abs. 2 VBG)

Fixes Monatsentgelt (§ 74 Abs. 2 VBG)

1. in der Bewertungsgruppe v1/5
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9778,8 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10321,8 E,

2. in der Bewertungsgruppe v1/6
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10422,6 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10965,4 E,

3. in der Bewertungsgruppe v1/7
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10965,4 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11720,9 E.

in der Bewertungsgruppe
in der Einstiegsstufe in der Regelstufe

Euro

v1/1 174,3 348,5
v1/2 174,3 567,1
v1/3 174,3 709,2
v1/4 174,3 1712,1

v2/1 31,0 62,0
v2/2 95,1 190,1
v2/3 159,0 318,0
v2/4 159,0 465,4
v2/5 159,0 611,5
v2/6 159,0 1186,0

v3/1, h1/1 23,0 45,8
v3/2, h1/2 51,4 102,8
v3/3, h1/3 79,8 159,7
v3/4, h1/4 79,8 282,5

v3/5 79,8 415,9

v4/1, h2/1 24,8 49,5
v4/2, h2/2 41,9 83,6
v4/3, h2/3 58,9 117,7
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Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Vertragsbedienstete der Entlohnungsschemata I und II
Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I (§ 11 VBG)

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

a b c d e

Euro

1 2699,6 2165,0 1944,3 1872,4 1799,6
2 2762,2 2209,8 1981,1 1901,6 1816,3
3 2825,1 2254,9 2019,3 1931,8 1833,2
4 2887,6 2300,8 2058,7 1961,1 1848,8
5 2961,2 2348,9 2095,6 1991,3 1866,8
6 3065,8 2399,4 2133,6 2020,4 1882,4
7 3172,7 2451,0 2171,8 2049,5 1899,2
8 3279,3 2518,2 2209,8 2079,8 1916,2
9 3383,9 2596,6 2247,0 2109,1 1932,9

10 3489,6 2694,8 2287,2 2139,3 1949,7
11 3595,0 2802,8 2328,7 2167,3 1966,6
12 3699,5 2908,5 2370,2 2197,6 1982,3
13 3806,5 3015,3 2415,0 2226,7 2000,1
14 3920,6 3119,9 2458,7 2258,0 2017,1
15 4058,1 3226,7 2502,6 2287,2 2032,7
16 4198,2 3332,4 2547,4 2319,8 2049,5
17 4335,9 3437,8 2597,7 2351,2 2067,6
18 4474,5 3543,7 2646,9 2385,9 2083,1
19 4580,4 3649,2 2694,8 2419,7 2100,0
20 – 3675,1 2745,1 2454,3 2115,5
21 – – 2769,6 2471,2 2125,8
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Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas II (§ 14 VBG)

Verwaltungsdienstzulagen (§ 120 Abs. 1 GehG und § 22 Abs. 2 VBG)

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

p 1 p 2 p 3 p 4 p 5

Euro

1 1952,0 1915,1 1880,3 1843,3 1807,4
2 1991,3 1948,6 1909,4 1867,9 1824,3
3 2028,1 1981,1 1940,8 1890,3 1841,0
4 2067,6 2014,7 1970,0 1912,7 1856,8
5 2105,6 2047,3 2000,1 1937,4 1874,8
6 2143,8 2081,0 2029,4 1959,8 1891,3
7 2181,9 2112,3 2059,7 1982,3 1908,3
8 2221,2 2146,1 2088,7 2006,9 1924,0
9 2260,3 2178,6 2118,1 2029,4 1941,8

10 2299,5 2212,2 2148,1 2053,0 1958,8
11 2341,2 2244,6 2177,4 2076,6 1975,6
12 2384,8 2279,3 2207,6 2099,0 1993,6
13 2428,6 2315,4 2236,7 2123,6 2009,2
14 2473,2 2350,1 2267,0 2146,1 2026,1
15 2518,2 2387,1 2298,5 2169,6 2042,8
16 2564,4 2425,2 2330,9 2193,0 2059,7
17 2614,8 2464,3 2363,4 2216,6 2076,6
18 2664,1 2501,4 2398,2 2239,1 2093,2
19 2714,4 2540,7 2431,8 2263,8 2110,2
20 2763,6 2583,0 2466,6 2287,2 2128,1
21 2788,2 2603,9 2483,5 2299,5 2135,9

in den Dienstklassen Euro

III bis V 199,3
VI bis IX 253,8

in der Entlohnungsgruppe Entlohnungsstufe Euro

p 1 bis p 5, e, d, c, b
199,3

a 1 bis 7 (2. Jahr 6. Monat)

a ab 7 (2. Jahr 7. Monat) 253,8
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Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Pflegedienstzulage (§ 123 Abs. 2 GehG)

1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,2 E,
2. für Beamte der medizinisch-technischen Dienste . . . . . . . . . . . . 180,6 E,
3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes und für Hebammen

a) bis zur Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III . . . . . . . . . . . . . . . 180,6 E,
b) ab der Gehaltsstufe 10 der Dienstklasse III . . . . . . . . . . . . . . 216,7 E.

Pflegedienst-Chargenzulage (§ 124 Abs. 2 GehG)

1. für Stationspfleger und Stationsschwestern . . . . . . . . . . . . . . . . 268,7 E,
2. für Oberpfleger und Oberschwestern sowie für Lehrer und Leh-

rerinnen für Gesundheits-und Krankenpflege . . . . . . . . . . . . . . . 346,5 E,
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen sowie Direktoren und Direk-

torinnen einer Schule für Gesundheits-und Krankenpflege . . . . 422,3 E.

Pflegedienst-Chargenzulage (§ 62 VBG, § 111 Abs. 2 GehG)

Pflegedienst-Chargenzulage VB Beamte

für Stationsassistent:innen 282,1 E 268,7 E

für medizinisch-technische Oberassistent:innen 363,8 E 346,5 E

für leitende medizinisch-technische
Oberassistent:innen 443,4 E 422,3 E
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Gehaltstabellen – Richter und Staatsanwälte
1. Jänner 2023

Richter:innen
Gehalt (§ 66 Abs. 1 RStDG)

Dienstzulage (§ 68 RStDG)

§ 68. Eine ruhegenussfähige Dienstzulage gebührt folgenden Richterinnen
und Richtern im nachgenannten Ausmaß:

1. Vorsteherin oder Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem
zumindest eine ganze Richterplanstelle und 0,6 Richterplan-
stellenanteile systemisiert sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,5 E,

2. Vorsteherin oder Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem
zumindest drei ganze Richterplanstellen systemisiert sind . . 269,8 E,

3. Vorsteherin oder Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem
zumindest zehn ganze Richterplanstellen systemisiert sind . . 415,9 E,

4. Vorsteherin oder Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem
zumindest 20 ganze Richterplanstellen systemisiert sind . . . 490,1 E,

5. Vorsteherin oder Vorsteher des Bezirksgerichtes Innere
Stadt Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624,0 E,

6. Vizepräsidentin oder Vizepräsident eines Gerichtshofes
erster Instanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,9 E,

7. Präsidentin oder Präsident eines Gerichtshofes erster In-
stanz, soweit er nicht unter Z 8 angeführt ist . . . . . . . . . . . . . . 1148,9 E,

8. a) Präsidentin oder Präsident des Landesgerichtes für Zivil-
rechtssachen Wien,

b) Präsidentin oder Präsident des Landesgerichtes für Straf-
sachen Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429,8 E,

9. Vizepräsidention oder Vizepräsident eines Oberlandesge-
richtes, des Bundesverwaltungsgerichtes und des Bundes-
finanzgerichtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051,0 E,

10. für die Leitung der Controllingstelle des Bundesverwaltungs-
gerichtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734,1 E.

In der
Gehaltsstufe

in der Gehaltsgruppe

R 1a R 1b R 1c R 2 R 3

Euro

1 4530,0 4530,0 4530,0 – –
2 4942,6 4942,6 4942,6 – –
3 5564,2 5564,2 5564,2 – –
4 6163,8 6163,8 6349,3 7108,4 –
5 6763,2 6875,0 7161,3 7557,9 9506,3
6 7325,6 7505,0 7879,9 8276,7 10030,6
7 7788,9 7969,5 8448,7 8995,1 10869,6
8 8172,2 8351,5 8869,9 9678,1 12028,0
9 8307,3 8486,7 9011,2 9926,1 12536,7
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Gehaltstabellen – Richter und Staatsanwälte
1. Jänner 2023

Richteramtsanwärter:innen
Gehalt (§ 67 RStDG)

1. für Richteramtsanwärter ohne Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3457,8 E.
2. für Richteramtsanwärter mit Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3850,0 E.

Staatsanwält:innen
Gehalt (§ 190 Abs. 1 RStDG)

Dienstzulage (§ 192 RStDG)

1. Leiter einer staatsanwaltschaftlichen Gruppe (Gruppenleiter) 330,5 E,
2. Erster Stellvertreter des Leiters einer Staatsanwaltschaft . . . . 415,9 E,
3. Leiter einer Staatsanwaltschaft, der nicht unter Z 4 oder 5 an-

geführt ist, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867,8 E,
4. a) Leiter einer Staatsanwaltschaft am Sitz eines Oberlandes-

gerichtes, soweit er nicht unter Z 5 angeführt ist,
b) Leiter der Staatsanwaltschaft Klagenfurt,
c) Leiter der Staatsanwaltschaft Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . 1148,9 E,

5. Leiter der Staatsanwaltschaft Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429,8 E,
6. Erster Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft 1051,0 E,
7. Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,9 E,
8. Erster Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur . . . . . . 379,9 E.

in der
Gehaltsstufe

in der Gehaltsgruppe

St 1 St 2 St 3

Euro

1 4805,0 – –
2 5217,9 – –
3 5840,7 – –
4 6438,9 7108,4 –
5 7039,6 7557,9 9506,3
6 7601,0 8276,7 10030,6
7 8065,3 8995,1 10869,6
8 8448,7 9678,1 12028,0
9 8583,6 9926,1 12536,7
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Gehaltstabellen – Richter und Staatsanwälte
1. Jänner 2023

Richter:innen und Staatsanwält:innen
der Gehaltsgruppen I bis III
Gehalt (§ 168 und 197 Abs. 2 RStDG)

Dienstalterszulage (§ 169a und 198 RStDG)

in der
Gehaltsstufe

in der Gehaltsgruppe

I II III

Euro

1 3143,1 – –
2 3223,0 – –
3 3541,3 – –
4 3860,5 – –
5 4179,8 – –
6 4503,0 – –
7 4823,6 – –
8 5119,6 5548,3 –
9 5354,5 5628,2 5943,8

10 5658,9 5948,8 6023,7
11 5965,9 6271,8 6426,6
12 6271,8 6592,5 7151,5
13 6577,6 6915,6 7956,1
14 6888,4 7317,3 8277,9
15 7209,3 7960,9 8599,5
16 7532,0 8523,6 8920,2
17 7772,9 8765,5 9163,5

Euro

kleine Daz 124,9
große Daz 501,4
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Gehaltstabellen – Richter und Staatsanwälte
1. Jänner 2023

Leistungsstrukturzulage für bestimmte Richter:innen
der Gehaltsgruppen I und II (§ 170 und 200 Abs. 1 RStDG)

(1) Eine Leistungsstrukturzulage gebührt in folgendem Ausmaß:
1. den Richterinnen und Richtern der Gehaltsgruppe I

a) ab einem Besoldungsdienstalter von 19 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,6 E,

b) ab einem Besoldungsdienstalter von 21 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,0 E,

c) ab einem Besoldungsdienstalter von 23 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,9 E,

d) ab einem Besoldungsdienstalter von 25 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,7 E,

e) ab einem Besoldungsdienstalter von 27 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,3 E,

f) ab einem Besoldungsdienstalter von 29 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,7 E,

g) ab einem Besoldungsdienstalter von 31 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 E,

2. den Richterinnen und Richtern der Gehaltsgruppe II
a) ab einem Besoldungsdienstalter von 25 Jahren und sechs

Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,2 E,
b) ab einem Besoldungsdienstalter von 27 Jahren und sechs

Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,1 E,
c) ab einem Besoldungsdienstalter von 29 Jahren und sechs

Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 E,
d) ab einem Besoldungsdienstalter von 31 Jahren und sechs

Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,3 E.
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Universitätsprofessor:innen
Gehalt (§ 48 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 50 Abs. 4 GehG)

Die Dienstalterszulage des Universitätsprofessors beträgt 910,0 E.

in der
Gehaltsstufe

für

Universitäts-
professor:innen

Außerordentliche
Universitäts-

professor:innen

Ordentliche
Universitäts-

professor:innen

Euro

1 4555,7 4056,9 5278,0
2 4778,1 4182,4 5528,6
3 5027,5 4306,6 5779,2
4 5278,0 4430,7 6029,8
5 5528,6 4555,7 6362,8
6 5779,2 4778,1 6698,1
7 6029,8 5027,5 7134,2
8 6362,8 5278,0 7571,4
9 6698,1 5528,6 8007,5

10 7134,2 5779,2 8444,8
11 7571,4 6029,8 –
12 8007,5 6362,8 –
13 8444,8 6698,1 –
14 – 7134,2 –
15 – 7571,4 –
16 – – –
17 – – –
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Universitätsdozent:innen
Gehalt (§ 48a Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 50 Abs. 3 GehG)

Universitätsassistent:innen
Abgeltung der Lehrtätigkeit (§ 52 Abs. 1 GehG)

Dem Universitätsassistenten, der auf Grund einer Beauftragung gemäß
§ 180b Abs. 3, 5 und 7 BDG 1979 Lehrveranstaltungen im Ausmaß von min-
destens zwei Semesterstunden abhält, gebührt für die Dauer dieses Semesters
eine ruhegenußfähige Dienstzulage (Lehrzulage) von monatlich 490,1 E. Für
den Anspruch auf diese Dienstzulage gelten sechs Monate als ein Semester.
Die Ansprüche nach § 49 Abs. 2 werden hiedurch nicht berührt.

in den Dienstklassen Euro

1 3069,5
2 3161,7
3 3406,0
4 3986,8
5 4214,4
6 4441,6
7 4670,0
8 4897,4
9 5125,6

10 5352,9
11 5581,6
12 5808,7
13 6048,3
14 6332,0
15 6647,6
16 6964,5
17 7201,8

Euro

kleine Daz 120,2
große Daz 477,9
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Universitätsassistent:innen
Gehalt (§ 49 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 56 GehG)

in den Dienstklassen Euro

1 2918,3
2 3022,8
3 3180,1
4 3404,8
5 3630,7
6 3857,9
7 4084,0
8 4311,2
9 4539,7

10 4768,3
11 4995,5
12 5222,8
13 5451,3
14 5678,6
15 5930,4
16 6166,2
17 –

Euro

kleine Daz 120,2
große Daz 479,1
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder
zahnärztlicher Aufgaben (§ 53b Abs. 1 GehG)

Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung stehen-
den Universitätsassistenten und Universitätsdozenten gebührt für ihre Mitwir-
kung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung
beträgt 477,9 E. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit
einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Be-
stimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 652,4 E.

Vertragsdozent:innen
Monatsentgelt (§ 56 VBG)

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3220,6
2 3452,6
3 4003,0
4 4227,7
5 4453,7
6 4683,5
7 4905,8
8 5125,6
9 5354,5

10 5581,6
11 5807,5
12 6040,8
13 6322,2
14 6699,3
15 7130,4
16 7454,7
17 7561,7
18 7885,9
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Assistent:innen (§ 49q Abs. 1 VBG)
(1) Das jährliche Bruttoentgelt bei Vollbeschäftigung beträgt
1. für Assistenten, die nicht von Z 2 oder 3 erfasst sind,

a) 58961,9 E,
b) 70486,5 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält;
2. für Assistenten in ärztlicher Verwendung im nichtklinischen Bereich

a) 64724,3 E,
b) 76247,7 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält;
3. für Assistenten in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung im Klinischen

Bereich einer Medizinischen Universität
a) 70486,5 E,
b) 82010,0 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält.
(1a) Für die Dauer der Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4

und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeit-
grenzen voll ausschöpft, tritt an die Stelle

1. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. a der Betrag 72544,1 E,
2. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. b der Betrag 84066,6 E.

Staff Scientists
Entgelt (§ 49v Abs. 1 VBG)

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3064,6
2 3466,3
3 3580,3
4 3877,8
5 4176,3
6 4476,2
7 4741,3
8 5006,6
9 5178,6

10 5351,7
11 5465,9
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Vertragsassistent:innen
Gehalt (§ 54 VBG)

Auf das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsassistentin oder des
vollbeschäftigten Vertragsassistenten sind die Bestimmungen über das Monats-
entgelt der Vertragslehrpersonen der Entlohnungsgruppe l 1 anzuwenden.

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder
zahnärztlicher Aufgaben (§ 54e Abs. 1 VBG)

Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung stehen-
den Vertragsassistenten gebührt für ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG
1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung beträgt 477,9 E. Diese Ver-
gütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß§ 3
Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeits-
zeitgrenzen voll ausschöpft, auf 652,4 E.
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Pragmatische Lehrpersonen
Gehalt (§ 55 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 56 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

Euro

1 2040,6 2232,4 2451,0 2603,9 2918,3 3033,8
2 2068,6 2265,9 2512,6 2677,5 3022,8 3096,5
3 2095,6 2300,8 2578,0 2751,3 3180,1 3343,4
4 2123,6 2336,6 2664,1 2842,3 3404,8 3591,6
5 2157,1 2419,7 2802,8 2998,2 3630,7 3839,5
6 2212,2 2519,3 2946,6 3175,1 3857,9 4089,0
7 2279,3 2625,8 3094,0 3359,3 4084,0 4339,7
8 2350,1 2737,6 3257,5 3564,3 4311,2 4590,1
9 2425,2 2846,9 3421,9 3768,5 4539,7 4840,7

10 2502,6 2958,8 3584,1 3973,6 4768,3 5090,3
11 2584,1 3100,2 3747,6 4178,6 4995,5 5342,0
12 2668,9 3251,3 3910,9 4385,1 5222,8 5591,3
13 2753,6 3402,3 4075,6 4592,7 5451,3 5841,8
14 2856,8 3553,4 4235,1 4792,9 5678,6 6113,3
15 2973,6 3693,5 4382,6 4979,7 5930,4 6445,1
16 3091,5 3831,0 4496,9 5123,4 6166,2 6779,1
17 3150,6 3866,6 – – – 7029,8

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

Euro

kleine Daz 89,1 159,7 56,8 73,1 120,2 126,1
große Daz 178,3 211,6 230,1 290,9 479,1 505,0
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Leiter:innenzulage (§ 57 Abs. 2 GehG)

a) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppe L PH

b) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppe L 1

c) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 2

in der
Dienstzulagengruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro

I 1082,0 1156,2 1228,1
II 973,1 1041,2 1105,6
III 865,3 924,7 981,7
IV 756,3 809,6 860,2
V 649,8 693,3 736,4

in der
Dienstzulagengruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro

I 965,6 1031,1 1094,1
II 867,8 929,7 985,3
III 771,3 825,7 876,4
IV 674,6 721,7 767,6
V 579,4 619,0 657,3

in der
Dienstzulagengruppe

in den Gehaltsstufen

1 2 3

Euro

I 441,8 477,9 513,6
II 362,7 391,3 420,8
III 290,9 313,1 335,5
IV 243,9 261,1 279,7
V 203,0 217,9 232,7



Band1.Buch : 17-Gehaltstabellen.pod    1451
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1451

Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

d) in den Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2b 1

e) in der Verwendungsgruppe L 3

Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Dienstzulagenstufe 2 in den Verwendungsgruppen

a) L PH, L 1 sowie L 2a nach 13 Jahren und sechs Monaten,
b) L 2b 1 nach 14 Jahren und sechs Monaten, sowie
c) L 3 nach 19 Jahren;

2. die Dienstzulagenstufe 3 in den Verwendungsgruppen
a) L PH, L 1 und L 2a nach 21 Jahren und sechs Monaten,
b) L 2b 1 nach 22 Jahren und sechs Monaten, sowie
c) L 3 nach 29 Jahren.

Es gebührt die jeweils höchste Dienstzulagenstufe, zumindest aber die
Dienstzulagenstufe 1.

in der
Dienstzulagengruppe

in den Gehaltsstufen

1 2 3

Euro

I 344,2 375,0 404,8
II 289,7 314,4 335,5
III 242,7 261,1 279,7
IV 201,7 218,9 232,7
V 146,1 157,3 167,2

in der
Dienstzulagengruppe

in den Gehaltsstufen

1 2 3

Euro

I 272,5 278,6 295,7
II 201,7 209,2 224,1
III 189,3 194,5 205,6
IV 136,1 139,9 148,6
V 95,2 97,9 102,8
VI 66,9 69,2 75,7
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Erzieherzulage (§ 60a Abs. 2 GehG)

Vertragslehrpersonen der
Entlohnungsschemata I L und II L

Monatsentgelt der Vertragslehrer:innen des Entlohnungsschemas I L
(§ 90e Abs. 1 VGB)

in der
Verwendungs-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3 4 5

Euro

L 1 568,2 624,0 719,3 813,3 907,3
L 2a 507,6 548,4 621,4 709,2 798,5
L 2b 412,3 471,7 535,8 554,6 588,2
L 3 362,7 379,9 414,8 451,8 490,1

in der Ent-
lohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

I ph I 1 I 2a 2 I 2a 1 I 2b 1 I 3

Euro

1 3160,4 2978,3 2709,6 2539,5 2300,8 2089,9
2 3224,1 3071,9 2787,0 2608,8 2337,6 2120,2
3 3482,2 3199,6 2861,8 2680,0 2376,0 2149,3
4 3740,1 3418,2 2957,7 2768,5 2416,2 2178,6
5 3999,5 3646,7 3119,9 2913,3 2503,6 2217,8
6 4258,5 3872,8 3304,1 3061,9 2616,2 2277,2
7 4519,9 4095,1 3497,1 3216,8 2733,0 2351,2
8 4781,9 4325,0 3709,4 3385,1 2846,9 2429,6
9 5042,2 4554,5 3923,2 3555,7 2962,4 2511,4

10 5305,1 4768,3 4139,4 3729,2 3079,4 2596,6
11 5569,0 4995,5 4355,6 3899,8 3225,3 2686,0
12 5832,0 5222,8 4571,8 4073,0 3383,9 2774,6
13 6093,6 5451,3 4787,9 4246,1 3542,5 2865,5
14 6382,4 5677,2 4998,0 4414,6 3699,5 2972,4
15 6744,9 5915,5 5193,5 4568,1 3845,8 3095,3
16 7093,7 6131,9 5399,6 4730,4 3989,6 3217,9
17 7441,2 6238,8 5608,4 4897,4 4144,3 3338,5
18 7701,6 6562,7 5758,2 5015,4 4291,7 3461,3
19 – – – – 4326,1 3522,8
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Jahresentlohnung des Entlohnungsschemas II L (§ 90o VGB)

Vertragslehrpersonen im Pädagogischen Dienst,
Entlohnungsgruppe pd
Monatsentgelt (§ 46 Abs. 1 VBG)

Dienstzulage für Schulcluster-Leitung und Schulleitung
(§ 46b Abs. 3 VBG)

in der Entlohnungsgruppe Euro

für jede Jahreswerteinheit I 1 1889,14

für jede Jahreswochenstunde

I ph 2871,6
I 2a 2 1459,2
I 2a 1 1366,8
I 2b 1 1213,2
I 3 1122,0

in der Entlohnungsstufe Euro Verweildauer in Jahren

1 3116,1 3,5
2 3546,0 5
3 3977,1 5
4 4408,2 6
5 4839,5 6
6 5270,7 6
7 5537,1 –

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Pragmatische Landeslehrpersonen
(§ 106 Abs. 2 LDG)

Landesvertragslehrpersonen
im Pädagogischen Dienst

Entgelt (§ 18 Abs. 1 LVG)

Leiter:innenzulage (§ 20 Abs. 2 LVG)

in der
Dienstzulagengruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro

I 708,1 756,3 803,3
II 659,6 705,4 749,0
III 543,4 580,6 616,6
IV 483,9 517,4 549,6
V 325,5 346,5 368,9
VI 271,0 289,7 307,0

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3116,1
2 3546,0
3 3977,1
4 4408,2
5 4839,5
6 5270,7
7 5537,1

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8
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Gehaltstabellen – Schulaufsichtsbedienstete
1. Jänner 2023

Land- und forstwirtschaftliche Landesvertrags-
lehrpersonen im Pädagogischen Dienst

Entgelt (§ 19 Abs. 1 LLVG)

Leiter:innenzulage (§ 21 Abs. 2 LLVG)

Beamt:innen des Schulqualitätsmanagements
Gehalt (§ 65 Abs. 1 GehG)

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3116,1
2 3546,0
3 3977,1
4 4408,2
5 4839,5
6 5270,7
7 5537,1

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8

in der Fixgehaltsstufe Euro

1 6233,9
2 7017,5
3 7682,0
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Gehaltstabellen – Schulaufsichtsbedienstete
1. Jänner 2023

Schulinspektion (§ 164 Abs. 1 GehG)

Fachinspektion (§ 164 Abs. 1 GehG)

Leitung einer Bildungsregion
Dienstzulage (§ 66 GehG bzw. § 48 VBG)

Gehaltsstufe

Verwendungsgruppe

SI 1 SI 2

Euro

1 7430,2 6233,9
2 8120,5 7017,5
3 8996,3 7682,0

Gehaltsstufe

Verwendungsgruppe

FI 1 FI 2

Euro

1 5961,2 5020,0
2 6523,6 5634,3
3 7223,6 6169,8

Funktionsdauer Euro

bis zu 5 Jahre 1147,3
mehr als 5 Jahre 1364,0
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Exekutivdienst Gehalt
(§ 72 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 73 Abs. 2 GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

E 1 E 2a E 2b E 2c

Euro

1 – – 2194,2 2103,4
2 – – 2194,2 2103,4
3 – 2332,2 2194,2 2103,4
4 2681,2 2379,1 2253,5 2103,4
5 2789,4 2461,0 2291,8 2103,4
6 2897,6 2540,7 2332,2 2133,6
7 3005,5 2587,9 2370,2 2165,0
8 3111,2 2633,4 2410,6 2180,8
9 3280,8 2681,2 2452,1 –

10 3510,3 2729,2 2521,7 –
11 3683,7 2783,1 2625,8 –
12 3826,1 2897,6 2729,2 –
13 3996,7 3026,3 2800,3 –
14 4140,6 3118,5 2877,5 –
15 4257,2 3214,2 2985,8 –
16 4376,4 3312,6 3094,0 –
17 4495,6 3409,6 3200,9 –
18 4693,4 3489,6 3285,6 –
19 4829,6 3551,2 3346,0 –

in der Verwendungsgruppe

E 1 E 2a E 2b

Euro

kleine Daz 208,0 76,7 76,7
große Daz 415,9 122,7 121,3
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Funktionszulage (§ 74 Abs. 1 GehG)

Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 2 nach 17 Jahren,
2. die Funktionsstufe 3 nach 29 Jahren, sowie
3. die Funktionsstufe 4 nach 39 Jahren.
Es gebührt die jeweils höchste Funktionsstufe, zumindest aber die Funktions-

stufe 1.

Fixbezug (§ 74a Abs. 1 GehG)

Dem Beamten des Exekutivdienstes der Funktionsgruppe 12 der Verwen-
dungsgruppe E 1 gebührt anstelle des Gehaltes nach § 72, einer allfälligen
Dienstalterszulage nach § 73 und einer Funktionszulage ein Fixgehalt. Dieses be-
trägt für die ersten fünf Jahre 10336,5 E und ab dem sechsten Jahr 10950,7 E.

in der Ver-
wendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

E 1

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 643,7 1273,9
5 323,1 429,7 696,9 1367,9
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 604,0 1005,3 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9
9 1008,8 1387,8 2080,9 3151,8

10 1198,2 1512,8 2269,0 3908,2
11 1512,8 1765,2 2521,6 4285,6

E 2a

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 174,6
3 134,9 201,7 268,7 469,2
4 201,7 268,7 335,5 537,2
5 268,7 335,5 537,2 818,3
6 335,5 402,3 671,0 871,7
7 402,3 537,2 804,6 1073,2
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Wachdienstzulage (§ 81 Abs. 2 GehG)

Vergütung für Beamt:innen des Exekutivdienstes (§ 83 Abs. 1 GehG)

Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt für wachespezifische Belastun-
gen eine monatliche Vergütung. Diese Vergütung beträgt 133,6 E.

Pauschalierte Gefahrenzulage für die Bundespolizei

in der Verwendungsgruppe Euro

E 2c 95,2
E 2b 111,4
E 2a 111,4
E 1 127,7

66% Außendienst der Dienstleistung 364,00
50% Außendienst der Dienstleistung 275,57
40% Außendienst der Dienstleistung 220,33

Gefahrenzulage für außerhalb des Dienstplanes im exekutiven
Außendienst erbrachte Dienstleistungen pro Stunde: 3,018

Pauschalierte Gefahrenzulagen für Beamte der Justizwache
60% Außendienst der Dienstleistung 335,33

Abgeltung für Nachtzeitgutschrift pro Nachtdienst § 82b (4) 22,27
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Wachebeamt:innen
Gehalt (§ 138 GehG)

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

W 2 W 1

Euro

1 1902,7 2111,2
2 1940,8 2160,7
3 1979,1 2208,7
4 2018,1 2257,0
5 2057,4 2307,5
6 2095,6 2360,1
7 2133,6 2476,7
8 2171,8 2584,1
9 2211,0 2686,0

10 2250,3 2788,2
11 2289,6 2890,2
12 2364,5 2990,7
13 2465,5 3091,5
14 2558,4 3192,3
15 2660,2 3292,9
16 2762,2 3393,8
17 2864,3 3494,5
18 2966,2 3595,0
19 3068,3 3694,6
20 3092,6 3720,6
21 3167,6 3832,1
22 – 3870,4
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Dienstzulagen (§ 140 Abs. 1 GehG)

Dem Wachebeamten gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage. Sie be-
trägt während der Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 42,8 E und im
definitiven Dienstverhältnis

in der
Gehaltsstufe

in der Dienstklasse

IV V VI VII VIII

Euro

1 – – 3520,1 4247,4 5676,1
2 – 3016,4 3619,7 4380,1 5967,2
3 2420,7 3117,2 3720,6 4511,6 6258,3
4 2511,4 3216,8 3851,9 4802,7 6698,1
5 2610,0 3317,6 3983,4 5093,9 7137,9
6 2710,7 3418,2 4114,8 5386,2 7577,5
7 2812,7 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4
8 2914,6 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1
9 3016,4 3720,6 4511,6 6258,3 –

Daz 152,7 151,4 197,3 436,7 659,6

in der Verwendungsgruppe W 2

in der

in der Dienstzulagenstufe nach einer Dienst-
zeit von 30 Jahren1 2

Euro

Grundstufe 80,5 143,7 170,7
Dienststufe 1a) 170,7 243,9
Dienststufe 1b) 215,4 308,3
Dienststufe 2 308,3 381,2
Dienststufe 3 454,3 543,4

Verwendungsgruppe W 1

in den Dienstklassen bei Führung eines Amtstitels, der einem der nach-
stehend angeführten Amtstitel vergleichbar ist

Dienstzulage

Euro

III
und
IV

Leutnant 181,9
Oberleutnant 214,1
Hauptmann 278,6

ab der Dienstklasse V 304,5
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Besondere Dienstzulage (§ 141 GehG)

Den Wachebeamten gebührt eine ruhegenußfähige besondere Dienstzulage.
Sie beträgt in der Verwendungsgruppe W 2 137,5 E und in der Verwendungs-
gruppe W 1 162,1 E.

Dienstzulage (§ 142 GehG)

W 1 und W 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,7 E

Wachdienstzulage (§ 143 Abs. 1 GehG)

Vergütung (§ 145 GehG)

W 1 und W 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,6 E

Gefahrenzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,018 E

Sonn- u. Feiertagszulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,527 E

Erschwerniszulage pro NStd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,09 E

WNZ/Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 E

in der Verwendungsgruppe Euro

W 3 95,2
W 2 111,4
W 1 127,7
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Gehaltstabellen – Militärpersonen und Berufsoffiziere
1. Jänner 2023

Berufsmilitärpersonen Gehalt
(§ 85 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 86 Abs. 2 GehG)

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M BO 1 M BO 2 M BUO

Euro

1 2918,3 2523,7 2241,3
2 3022,8 2536,2 2259,2
3 3180,1 2587,9 2277,2
4 3404,8 2658,1 2294,9
5 3630,7 2777,0 2332,2
6 3857,9 2897,6 2369,2
7 4084,0 3035,0 2416,2
8 4311,2 3224,1 2473,2
9 4539,7 3386,3 2530,6

10 4768,3 3482,2 2592,8
11 4995,5 3620,9 2655,5
12 5222,8 3774,6 2724,3
13 5451,3 3877,8 2799,2
14 5678,6 3990,7 2881,5
15 5930,4 4109,8 2973,6
16 6166,2 4272,0 3068,3
17 – 4487,1 3162,7
18 – – 3258,6
19 – – 3355,6

in der Verwendungsgruppe

M BO 1 M BO 2 M BUO

Euro

kleine Daz 120,2 109,0 121,3
große Daz 479,1 434,5 193,1
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Gehaltstabellen – Militärpersonen und Berufsoffiziere
1. Jänner 2023

Fixgehalt (§ 87 Abs. 2 GehG)

Das Fixgehalt beträgt für Berufsmilitärpersonen
1. in der Funktionsgruppe 7

a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10336,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10950,7 E,

2. in der Funktionsgruppe 8
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11065,0 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,

3. in der Funktionsgruppe 9
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12535,5 E.

Militärpersonen auf Zeit
Gehalt (§ 89 Abs. 1 GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M ZO 1 M ZO 2 M ZO 3 M ZUO M ZCh

Euro

1 2918,3 2523,7 2476,7 2241,3 2103,4
2 3022,8 2536,2 2512,6 2259,2 2103,4
3 3180,1 2587,9 2523,7 2277,2 2103,4
4 3404,8 2658,1 2560,8 2294,9 2103,4
5 3630,7 2777,0 2613,7 2332,2 2103,4
6 3857,9 2897,6 2718,2 2369,2 2106,7
7 4084,0 3035,0 2837,2 2416,2 2124,8
8 4311,2 3224,1 2957,7 2473,2 2145,1
9 4539,7 3386,3 3128,2 2530,6 2162,9

10 4768,3 3482,2 3317,6 2592,8 2180,9
11 4995,5 3620,9 3430,5 2655,5 2199,9
12 5222,8 3774,6 3546,0 2724,3 2210,0
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Gehaltstabellen – Militärpersonen und Berufsoffiziere
1. Jänner 2023

Gemeinsame Bestimmungen zu Berufsmilitär-
personen und Militärpersonen auf Zeit

Funktionszulage (§ 91 Abs. 1 GehG)

Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 2 in den Verwendungsgruppen

a) M BO 1 und M ZO 1 nach elf Jahren und sechs Monaten,
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 13 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 16 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 17 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

2. die Funktionsstufe 3 in den Verwendungsgruppen
a) M BO 1 und M ZO 1 nach 23 Jahren und sechs Monaten
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 25 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 28 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 29 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

in der Ver-
wendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

M BO 1
und

M ZO 1

1 68,0 201,7 376,4 429,7
2 335,5 537,2 1207,0 2010,4
3 362,7 663,6 1453,3 2405,4
4 386,2 845,5 1582,0 2536,5
5 887,5 1558,6 2782,7 3791,6
6 1069,4 1802,3 3050,1 4033,2

M BO 2
M ZO 2

und
M ZO 3

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 643,7 1273,9
5 323,1 429,7 696,9 1367,9
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 604,0 1005,3 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9
9 1008,8 1387,8 2080,9 3151,8

M BUO
und

M ZUO

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 174,6
3 134,9 201,7 268,7 469,2
4 201,7 268,7 335,5 537,2
5 268,7 335,5 537,2 818,3
6 335,5 402,3 671,0 871,7
7 402,3 537,2 804,6 1073,2
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1. Jänner 2023

3. die Funktionsstufe 4 in den Verwendungsgruppen
a) M BO 1 und M ZO 1 nach 35 Jahren und sechs Monaten,
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 37 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 40 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 41 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen.

Es gebührt die jeweils höchste Funktionsstufe, zumindest aber die Funktions-
stufe 1.

Truppendienstzulage (§ 98 Abs. 2 GehG)

Die Truppendienstzulage beträgt
1. 127,7 E in den Verwendungsgruppen M BO 1, M BO 2, M ZO 1, M ZO 2

und M ZO 3,
2. 65,6 E in den Verwendungsgruppen M BUO, M ZUO und M ZCh.

Berufsoffizier:innen
Gehalt (§ 149 Abs. 1 GehG)

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

H 2 H 1

Euro

1 2111,2 2634,6
2 2160,7 2736,5
3 2208,7 2838,4
4 2257,0 2940,4
5 2307,5 3041,2
6 2360,1 3143,1
7 2476,7 3242,7
8 2584,1 3342,2
9 2686,0 3444,1

10 2788,2 3544,7
11 2890,2 3645,6
12 2990,7 3752,5
13 3091,5 3885,0
14 3192,3 4016,4
15 3292,9 4148,0
16 3393,8 4280,6
17 3494,5 4413,2
18 3595,0 4511,6
19 3694,6 4562,0
20 3720,6 4710,4
21 3832,1 –
22 3870,4 –
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Dienstzulage (§ 150 GehG)

Heeresdienstzulage (§ 151 Abs. 1 GehG)

1. in den Gehaltsstufen 1 bis 4 der Dienstklasse III der Verwen-
dungsgruppe H 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,6 E,

2. in den Gehaltsstufen 5 bis 7 der Dienstklasse III der Verwen-
dungsgruppe H 2, in der Dienstklasse III der Verwendungs-
gruppe H 1 und in der Dienstklasse IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,2 E,

3. in der Dienstklasse V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,9 E.

Truppendienstzulage (§ 152 Abs. 1 GehG)

H 1 und H 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,7 E

Beamt:innen in UO-Funktion (§ 131 GehG)

Heeresdienstzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,5 E

Truppendienstzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,6 E

in der
Gehalts-

stufe

in der Dienstklasse

IV V VI VII VIII IX

Euro

1 – – 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4
2 – 3016,4 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1
3 2420,7 3117,2 3720,6 4511,6 6258,3 8896,9
4 2511,4 3216,8 3851,9 4802,7 6698,1 9336,7
5 2610,0 3317,6 3983,4 5093,9 7137,9 9776,5
6 2710,7 3418,2 4114,8 5386,2 7577,5 10215,0
7 2812,7 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4 –
8 2914,6 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1 –
9 3016,4 3720,6 4511,6 6258,3 – –

Daz 152,7 151,4 197,3 436,7 659,6 657,8

in den Dienstklassen

bei Führung eines Amtstitels oder einer
Verwendungsbezeichnung, der oder

die einer der nachstehend angeführten
Verwendungsbezeichnungen vergleichbar ist

Dienstzulage

Euro

III
und
IV

Fähnrich 107,6
Leutnant 134,9

Oberleutnant 162,1
Hauptmann 189,3

ab der Dienstklasse V 210,3
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Beamt:innen des Krankenpflegedienstes
Gehalt (§ 109 GehG)

Dienstalterszulage (§ 110 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6

Euro

1 2856,8 2579,2 2705,8 2362,4 2296,2 2137,0
2 2930,6 2644,4 2773,4 2413,9 2344,4 2167,3
3 3021,5 2726,5 2839,7 2465,5 2393,7 2198,6
4 3171,4 2861,8 2907,3 2517,1 2444,2 2230,0
5 3320,0 2994,5 2973,6 2570,7 2493,6 2261,4
6 3468,6 3128,2 3041,2 2627,3 2544,0 2292,8
7 3617,4 3261,0 3121,0 2695,9 2606,3 2329,8
8 3765,9 3394,8 3205,8 2769,6 2677,5 2371,3
9 3915,8 3527,7 3292,9 2842,3 2748,9 2412,8

10 4065,7 3660,2 3377,7 2915,9 2820,1 2455,6
11 4215,5 3794,1 3462,4 2989,5 2890,2 2496,9
12 4365,4 3926,8 3547,3 3061,9 2961,2 2540,7
13 4516,5 4060,8 3649,2 3149,1 3041,2 2586,7
14 4666,4 4193,4 3756,0 3240,1 3128,2 2632,0
15 4816,3 4328,5 3863,0 3329,7 3217,9 2680,0
16 4965,9 4462,4 3968,7 3421,9 3305,4 2726,5
17 5117,1 4596,3 4076,7 3511,7 3392,6 2773,4
18 5267,0 4730,4 4183,6 3602,6 3481,0 2820,1
19 – – 4290,5 3692,3 3569,4 2867,9
20 – – 4397,1 3784,3 3656,6 2913,3

in der Verwendungsgruppe

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6

Euro

kleine Daz 170,7 153,6 149,8 126,1 111,4 59,3
große Daz 340,4 305,9 189,3 161,0 178,3 95,2
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Pflegedienst-Chargenzulage (§ 111 Abs. 2 GehG)

Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich
1. für Stationsschwestern (Stationspfleger) und Stationsassistenten 268,7 E,
2. für Oberschwestern (Oberpfleger), Lehrerinnen (Lehrer) für Ge-

sundheits-und Krankenpflege, Lehrhebammen und Medizi-
nisch-technische Oberassistentinnen (Medizinisch-technische
Oberassistenten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,5 E,

3. für Oberinnen (Pflegevorsteher), Direktorinnen (Direktoren)
einer Schule für Gesundheits-und Krankenpflege, und Leitende
medizinisch-technische Oberassistentinnen (Leitende medizi-
nisch-technische Oberassistenten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422,3 E.

Vergütung (§ 112 Abs. 1 GehG)

Euro

198,1 225,4

in den Verwendungsgruppen in den Gehaltsstufen ab der Gehaltsstufe

K 1 und K 2 1 bis 4 (2. Jahr 6. Monat) 4 (2. Jahr 7. Monat)
K 3 und K 4 1 bis 6 (6. Monat) 6 (7. Monat)
K 5 und K 6 1 bis 6 (1. Jahr) 6 (2. Jahr)
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Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes
Monatsentgelt (§ 61 VBG)

Pflegedienst-Chargenzulage (§ 62 VBG)

für Stationsassistent:innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,1 E

medizinisch-technische Oberassistent:innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363,8 E

leitende medizinisch-technische Oberassistent:innen . . . . . . . . . . . 443,4 E

in der Ent-
lohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6

Euro

1 2919,6 2635,7 2766,1 2409,5 2340,0 2175,1
2 2994,5 2703,5 2834,9 2462,2 2390,5 2206,5
3 3089,1 2788,2 2903,6 2514,8 2442,1 2237,9
4 3242,7 2924,4 2972,4 2569,3 2491,2 2271,6
5 3394,8 3061,9 3041,2 2627,3 2542,9 2302,9
6 3547,3 3198,3 3108,5 2686,0 2600,1 2336,6
7 3699,5 3334,7 3191,0 2757,3 2665,4 2374,6
8 3853,2 3471,1 3279,3 2832,4 2737,6 2417,2
9 4005,5 3607,6 3366,8 2907,3 2810,2 2461,0

10 4159,1 3743,8 3453,8 2982,4 2882,7 2503,6
11 4308,9 3880,2 3539,8 3057,1 2955,2 2547,4
12 4445,3 4016,4 3627,2 3130,9 3027,6 2596,6
13 4575,4 4154,2 3731,5 3220,6 3108,5 2644,4
14 4706,8 4288,0 3840,9 3312,6 3199,6 2691,0
15 4837,1 4413,2 3950,1 3404,8 3290,6 2739,1
16 4971,0 4528,6 4060,8 3499,2 3380,0 2788,2
17 5117,1 4645,6 4170,1 3591,6 3469,9 2834,9
18 5267,0 4763,4 4280,6 3683,7 3559,5 2883,9
19 5436,6 4893,6 4378,8 3776,9 3650,4 2931,7
20 5604,9 5025,1 4474,5 3869,1 3740,1 2979,7
21 – – 4606,2 3998,2 3853,2 3038,8
22 – – 4642,9 4032,4 3920,6 3075,6
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ADV-Sonderverträge

Entloh-
nungs-
stufe

Bedienstetengruppen

1–I 1– II 2 3 4 5 6 7

Euro

1 6576,4 5954,8 4503,0 3574,3 3415,8 3162,7 2355,6 2236,7
2 6700,5 6079,0 4762,2 3831,0 3650,4 3379,0 2541,7 2410,6
3 6824,7 6203,1 5021,3 4089,0 3885,0 3595,0 2748,9 2603,9
4 6948,6 6327,2 5280,6 4348,1 4121,0 3810,1 2957,7 2811,4
5 7074,0 6451,2 5539,9 4606,2 4357,9 4026,3 3162,7 3019,2
6 7198,1 6576,4 5670,1 4736,4 4476,2 4135,7 3266,0 3122,2
7 7322,3 6700,5 5711,6 4778,1 4510,3 4168,9 3299,0 3149,1
8 7446,2 6824,7 5753,4 4819,8 4543,5 4202,0 3332,4 3177,5
9 7571,4 6948,6 5795,1 4861,8 4576,7 4236,4 3365,6 3203,4

10 7695,4 7074,0 5835,8 4903,5 4611,1 4269,6 3398,7 3230,4
11 7819,5 7198,1 5877,4 4945,1 4644,1 4302,7 3431,8 3257,5
12 – – 5919,2 4987,1 4677,4 4335,9 3464,9 3284,5
13 – – 5961,2 5028,7 4710,4 4370,2 3498,1 3311,5
14 – – 6002,9 5070,6 4745,0 4403,3 3531,3 3338,5
15 – – 6044,5 5112,1 4778,1 4436,7 3565,5 3365,6
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Beamt:innen der Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung

Gehalt (§ 117a Abs. 2 GehG)

Außerordentliche Vorrückung Dienstalterszulage (§ 117b Abs. 2 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

Euro

1 2096,6 2096,6 2324,3 2324,3 2324,3 2870,5
2 2116,9 2158,2 2369,2 2369,2 2369,2 3010,6
3 2143,8 2214,4 2422,8 2424,0 2424,0 3157,8
4 2176,2 2224,5 2484,7 2488,0 2526,1 3313,8
5 2214,4 2245,9 2553,5 2563,3 2619,8 3476,2
6 2259,2 2279,3 2638,4 2655,5 2716,7 3648,0
7 2309,6 2324,3 2731,6 2757,3 2823,7 3826,1
8 2368,0 2381,3 2831,0 2869,2 2945,4 4014,2
9 2433,1 2448,7 2940,4 2989,5 3079,4 4209,4

10 2504,8 2528,3 3054,6 3121,0 3224,1 4413,2
11 2586,7 2627,3 3177,5 3263,5 3382,7 4624,5
12 2680,0 2741,4 3307,7 3414,5 3553,4 4844,4
13 2779,6 2867,9 3445,3 3575,4 3737,7 5071,8
14 2887,6 3007,9 3591,6 3746,1 3934,2 5246,0
15 3002,0 3157,8 3746,1 3928,2 4145,5 –
16 3121,0 3320,0 3907,2 4119,8 4370,2 –
17 3183,6 3403,6 3948,9 4168,9 4428,0 –

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

Euro

kleine AVO 62,0 86,5 123,8 148,6 171,9 58,3
große AVO 123,8 170,7 165,8 196,7 230,1 236,4

kleine Daz 94,1 127,7 185,7 222,8 258,7 89,1
große Daz 187,0 256,2 247,6 297,2 344,2 353,0
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Funktionszulage (§ 117c Abs. 1 GehG)

Verwendungszulage (§ 117e Abs. 1 GehG)

auf Arbeits-
plätzen der

Verwendungs-
gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro

PF 1
S 1563,3 2983,3 4774,6
2 1032,3 1376,6 2753,2
3 947,0 1291,1 1720,7

PF 2

1 914,7 1281,3 1556,0
1b 183,2 823,1 1556,0
2 366,3 823,1 1098,0

2b 128,9 366,3 1098,0
3 183,2 366,3 733,0

3b 128,9 366,3 733,0

PF 3 2 128,9 256,2 384,8

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2

Euro

1 0,0 120,2 0,0 0,0 203,0
2 23,4 110,2 0,0 0,0 178,3
3 39,6 109,0 1,1 0,0 196,7
4 27,2 134,9 2,4 21,0 210,3
5 18,6 161,0 5,0 29,7 234,1
6 12,2 183,2 8,7 30,8 262,5
7 8,7 204,1 13,6 34,7 288,5
8 7,4 222,8 19,9 38,3 310,7
9 8,7 238,9 26,0 44,6 331,8

10 13,6 252,7 34,7 51,9 350,3
11 21,0 262,5 44,6 60,5 367,8
12 32,1 269,8 54,6 70,6 381,2
13 44,6 273,6 65,6 81,8 393,6
14 60,5 276,0 77,9 95,2 403,5
15 79,1 277,3 92,9 110,2 409,7
16 100,2 276,0 107,6 126,1 412,3
17 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4
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Verwendungszulage nach Überleitung (§ 117e Abs. 1a GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2

Euro

1 0,0 126,1 0,0 0,0 198,1
2 45,8 94,1 0,0 0,0 170,7
3 32,1 122,7 1,1 0,0 205,6
4 22,1 148,6 3,6 28,5 211,6
5 15,0 173,2 6,2 29,7 241,5
6 9,9 194,5 9,9 32,1 268,7
7 7,4 214,1 15,0 34,7 294,6
8 7,4 231,5 21,0 39,6 316,9
9 11,1 246,4 28,5 47,0 336,8

10 17,3 257,5 37,1 54,6 355,2
11 26,0 265,9 45,8 62,0 371,4
12 37,1 272,5 56,8 73,1 384,8
13 51,9 276,0 69,2 85,3 396,2
14 69,2 277,3 81,8 99,1 404,8
15 89,1 277,3 95,2 114,0 410,9
16 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4
17 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4
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Sozialversicherung 2023

Dienstnehmerbeiträge

1) Höchstbeitragsgrundlage monatlich E 5850,00.
2) ab 1. 1. 1999 eingetretene VB 4,1%.
3) Gebunden an das Geburtsjahr.
4) Einkommensstaffelung (Sonderbestimmungen für Lehrlinge wären zu beachten): bis E 1885,00

0%, über E 1885,00 bis E 2056,00 1%, über E 2056,00 bis E 2.228,00 2%, über E 2228,00 3%.

Dienstgeberbeiträge

1) Höchstbeitragsgrundlage monatlich E 5850,00.
2) Leistungen aus dem FLAG (Familienbeihilfe, Schulfahrtbeihilfe, Schulbücher, Geburtenbeihilfe, . . .)

werden vom Dienstgeber (Bund, Land, Gemeinde) getragen.
3) ab 1. 1. 1999 eingetretene VB 3,535%

Dienstnehmerbeiträge

Pension/Ruhestand

1) Höchstbeitragsgrundlage monatlich E 5850,00.

Beamte Vertrags-
bedienstete Angestellte

Krankenversicherung1) 4,10% 3,87%2) 3,87%3)
Pensionsversicherungsbeitrag1) – 10,25% 10,25%
Pensionsbeitrag 10,25%–

12,55%3)
– –

Wohnbauförderung1) 0,5% 0,5% 0,5%
Arbeitslosenversicherung1)4) – 0–3,0% 0–3,0%
Arbeiterkammerumlage1) – – 0,5%

Beamte Vertrags-
bedienstete

Krankenversicherung1) 3,535% 3,78%
Unfallversicherung 0,47% 1,20%
Wohnbauförderung1) 0,50% 0,50%
Pensionsversicherungsbeitrag1) 12,55% 12,55%
Arbeitslosenversicherung1) – 3,00%

Beitrag gem. FLAG 2) 3,9%

ASVG Beamte

Krankenversicherung1) 5,1% 4,9%
Beitrag gem. § 13a Abs. 2 u. 2a PG – 0–3,3%
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Familienbeihilfe

Die Familienbeihilfe richtet sich nach dem Alter der Kinder, sowie nach der
Anzahl der Kinder für die Familienbeihilfe bezogen wird.

zusätzlich zur Altersstaffelung gibt es pro Kind

Für jedes weitere Kind E 55,00.

Mit der Familienbeihilfe wird zusätzlich auch ein Kinderabsetzbetrag von
E 61,80 pro Kind ausbezahlt. Der Mehrkinderzuschlag (Familieneinkommen un-
ter E 55000,00) von 20 E monatlich für das dritte und jedes weitere Kind muss
mit der Arbeitnehmerveranlagung beantragt werden. Für Kinder mit einem Be-
hinderungsgrad von mehr als 50%, sowie wenn das Kind nicht in der Lage ist,
durch die Behinderung selbst den Unterhalt zu erwirtschaften, gebührt ein Zu-
schlag von 164,90 E pro Monat.

Ein Schulstartgeld wird für Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren in der
Höhe von 105,80 E gemeinsam mit der Familienbeihilfe im September aus-
bezahlt.

Pflegegeld ab 1. 1. 2023

1) Für die Stufen 5 bis 7 muss – neben dem Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden – noch zusätz-
lich das Erfordernis einer besonders qualifizierten Pflege vorliegen.

bis zum vollendeten 3. Lebensjahr E 120,60
ab dem vollendeten 3. Lebensjahr E 129,00
ab dem vollendeten 10. Lebensjahr E 149,70
ab dem vollendeten 19. Lebensjahr E 174,70

Zusatzbetrag insgesamt

für 2 Kinder E 7,50 E 15,00
für 3 Kinder E 18,40 E 55,20
für 4 Kinder E 28,00 E 112,00
für 5 Kinder E 33,90 E 112,00
für 6 Kinder E 37,80 E 226,80
für 7 Kinder E 55,00 E 385,00

Bedarf in Std./Monat

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6
Stufe 7

E 175,00
E 322,70
E 502,80
E 754,00
E 1.024,20
E 1.430,20
E 1.879,50

mehr als 65
mehr als 95
mehr als 120
mehr als 160
mehr als 1801)
mehr als 1801)
mehr als 1801)
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Sozialversicherung 2023

Rezeptgebühr ab 1. 1. 2023

Die Rezeptgebühr beträgt E 6,85 und ist mit in einer Höhe von 2% des Jah-
resnettoeinkommens begrenzt.

Grenzbeträge für die Befreiung von der Rezeptgebühr

Geringfügigkeitsgrenze ab 1. 1. 2023

ASVG § 5 Abs. 2
monatlich E 500,91

Richtsätze für Ausgleichszulagen ab 1. 1. 2023

Alters- und Invaliditätspensionen
für Alleinstehende E 1110,26
für Ehepaare und eingetragene Partnerschaften E 1751,56
Erhöhung für jedes Kind E 171,31

Witwen- und Witwerpension E 1110,26

Waisenpensionen bis 24. Lebensjahr
Halbwaisen E 408,36
Vollwaisen E 613,16

Waisenpension ab 24. Lebensjahr
Halbwaisen E 725,67
Vollwaisen E 1110,26

Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung

ASVG, GSVG, BSVG, APG E 2090,61

a) Personen, deren monatliche Nettoeinkünfte
E 1110,86 für Alleinstehende
E 1751,56 für Ehepaare bzw. Lebensgefährten
nicht übersteigen, sowie

b) Personen, die infolge von Leiden oder Gebrechen
überdurchschnittliche Ausgaben nachweisen und
deren monatlichen Nettoeinkünfte
E 1276,80 für Alleinstehende
E 2014,29 für Ehepaare bzw. Lebensgefährten
nicht übersteigen, sind auf Antrag von der Ent-
richtung zu befreien.

Die angeführten
Grenzbeträge er-
höhen sich für jedes
Kind um E 171,31,
sofern das Netto-
einkommen des
Kindes den Grenz-
betrag von E 408,36
nicht erreicht
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Warum sich die 
 GÖD-Mitgliedschaft 
auszahlt ...

Mitglied werden ist ganz einfach:  
Mit dem QR-Code direkt zur Mitgliedsanmeldung.

Wir bieten …

-

bis zu € 100.000,–, wenn im 

Tätigkeit eine dritte Person 

… vollen  Einsatz 
bei Lohn- und 

Gehalts-
verhandlungen sowie 

Einsatz, um faire Arbeits-

… Vertretung in Dienst-
-

Entgeltforderung, Kündigung 

-
-

Disziplinarverfahren.

… Förderungen bei 
berufs bezogener 

 Weiterbildung.

... Beratung in 
dienst-, besoldungs- 

und pensions-

Lebenslagen.

Mobbing beratung.

 Ermäßigungen 
bei Einkauf, 

Freizeit und Kultur.
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Sachregister

Von den den Stichworten beigefügten Zahlen verweisen die vor dem Schräg-
strich auf die Seiten, die nach dem Schrägstrich auf den jeweiligen Band.

A
Abberufung, Beamte (BDG § 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71/1
Abfertigung
—, Beamte (GehG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523/1
—, der Waise (PG § 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2
—, des überlebenden Ehegatten (PG § 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2
—, Militärperson auf Zeit (GehG § 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618/1
—, Universitätsassistenten (GehG §§ 49a, 54) . . . . . . . . . . . . . . . 549/1, 556/1
—, VB (VBG §§ 35, 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841/1, 949/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980/1
Abfindung des überlebenden Ehegatten (PG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/2
—, für den Erholungsurlaub, VB (VBG § 28b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822/1
Abgaben- und Gebührenfreiheit (LLDG § 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316/1
Abgängigkeit, Versorgung (PG § 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57/2
Abgekürztes Verfahren
—, Disziplinarrecht (BDG § 131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144/1
—, Disziplinarverfahren (LLDG § 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320/1
Abgeltung
—, für mehrtägige Schulveranstaltungen (GehG § 63a;

LLVG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591/1, 1383/1
—, für Reifeprüfung (GehG § 63b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591/1
Abschlagsregelung (PG §§ 5, 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/2, 89/2
Absehen von der Strafe (BDG § 115; LLDG § 91) . . . . . . . . . . . . 138/1, 1314/1
Absonderungsmaßnahmen (EpiG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341/2
Abteilungsvorstehung (LLDG § 56a; LLVG § 17) . . . . . . . . . . . . 1288/1, 1378/1
—, Dienstzulage (LLVG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382/1
—, Rechte und Pflichten (LLVG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378/1
Abtretung von Pensionsansprüchen (PG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/2
Abwesenheit vom Dienst (BDG § 51; LLDG § 35) . . . . . . . . . . . . . 87/1, 1276/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110/1
Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot) (LLDG § 29a) . . . . . . . . . . . . 1273/1
Akademische Verwendungsgruppe (GehG § 12a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 479/1
Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung (LLDG § 66c) . . . . . 1302/1
Allgemeine Dienstpflichten (BDG § 43; LLDG § 29) . . . . . . . . . . . . 73/1, 1273/1
—, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Allgemeiner Verwaltungsdienst (BDG § 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147/1
—, Amtstitel (BDG § 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153/1
—, Ausbildungsphase (BDG § 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151/1
—, Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen (BDG § 137) . . . . . . . 149/1
—, Einteilung (BDG § 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147/1
—, Funktionsgruppen (BDG § 136; GehG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . 147/1, 526/1
—, Grundausbildungen (BDG § 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152/1
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—, Verwendungsänderungen und Versetzung (BDG § 141a;
GehG § 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159/1, 532/1

—, Verwendungsbezeichnungen (BDG § 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153/1
—, Verwendungsgruppen (BDG § 136; GehG § 35) . . . . . . . . . . . 147/1, 532/1
—, Verwendungszeiten (BDG § 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152/1
—, zeitlich begrenzte Funktionen (BDG § 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157/1
—, zeitlicher Geltungsbereich (BDG § 244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264/1
Allgemeines Pensionsgesetz – APG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/2
—, Anlage 1–7 (für Berechnungen) (APG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140/2
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG, Anwendung

im Disziplinarverfahren (BDG § 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134/1
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG . . . . . . . . . . 442/2
Alterspension (APG §§ 1, 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/2, 125/2
Amtshaftungsgesetz – AHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379/2
Amtstitel (BDG §§ 63, 140, 152, 255;

LLDG § 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/1, 153/1, 172/1, 282/1, 1292/1
—, allgemeine Verwaltung (BDG § 255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282/1
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (BDG § 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153/1
—, Exekutivdienst (BDG § 145a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1
—, handwerkliche Verwendung (BDG § 256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284/1
—, Krankenpflegedienst (BDG § 231c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133/1
—, Lehrer (BDG § 217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233/1
—, Militärischer Dienst (BDG § 152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172/1
—, Wachebeamte (BDG § 264) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289/1
Amtsverlust durch Strafurteil
—, Beamte (BDG § 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/1
—, VB (VBG § 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839/1
Amtsverschwiegenheit (BDG § 46; LLDG § 33) . . . . . . . . . . . . . . . 76/1, 1275/1
—, Bundeslehrer (BDG § 214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109/1
—, Lehrer an Privatschulen (BDG § 214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
—, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Amtsverschwiegenheit, Meldepflichten, Nebenbeschäftigung

(LLVG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373/1
Anfall des Entgelts
—, der Leistungen B-KUVG (B-KUVG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183/2
—, des Monatsbezuges (GehG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474/1
—, VB (VBG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803/1
Angehörige
—, Mitversicherung (B-KUVG § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194/2
—, nahe (Urlaubsgesetz § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935/2
Angehörigenbonus (BPGG §§ 21g, 21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799/2, 801/2
Angelobung (LLDG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260/1
—, Beamte (BDG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084/1
—, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Angestelltengesetz – AngG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831/2
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Anrechnung
—, von Ruhegenussvordienstzeiten (PG § 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/2
—, von Wegzeiten (LLDG § 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285/1
Antigen-Schnelltest (EpiG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327/2
Antigentest (B-KUVG §§ 261b, 262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296/2, 297/2
Antikörpertest (EpiG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327/2
Antrag des Lehrers auf Leistungsfeststellung (LLDG § 73) . . . . . . . . . . . 1306/1
Anwartschaft (PG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/2
Anwendung des AVG und des Zustellgesetzes (LLDG § 82) . . . . . . . . . 1310/1
Anwendungsbereich (LLDG § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256/1
Arbeitsbereitschaft (AZG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855/2
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940/2
Arbeitsplatz, Beamte (BDG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65/1
Arbeitsruhegesetz – ARG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901/2
Arbeitsverhältnis (Urlaubsgesetz § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929/2
Arbeitsvertrag, Inhalt (AVRAG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965/2
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz – AVRAG . . . . . . . . . . . . . 964/2
Arbeitszeit (AZG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852/2
—, gleitende (AZG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854/2
—, Höchstgrenzen (AZG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858/2
—, Verlängerung
—, —, bei höheren Arbeitsbedarf (AZG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856/2
—, —, für Vor- und Nacharbeiten (AZG § 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857/2
Arbeitszeitgesetz – AZG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850/2
—, leitende Angestellte (AZG § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850/2
—, nahe Angehörige (AZG § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850/2
Arbeitszeitverkürzung (AZG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852/2
Arztbesuch (Dienstverhinderung) Beamte (BDG § 51) . . . . . . . . . . . . . . 87/1
Ärztliche Untersuchung (BDG § 52; LLDG § 36) . . . . . . . . . . . . . . 87/1, 1276/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111/1
—, PG (PG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51/2
—, —, Kostenersatz (PG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51/2
—, VB (VBG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796/1
Auflösung des Dienstverhältnisses (LLDG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265/1
—, Beamte (BDG § 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090/1
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—, nach anderen Bundesgesetzen (AusG § 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613/2
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Ausgleichstaxfonds (BEinstG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074/2
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Auslandsverwendung, VB (VBG § 22a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811/1
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Beamte der allgemeinen Verwaltung (BDG § 252) . . . . . . . . . . . . . . . . . 278/1
—, Amtstitel (BDG § 255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282/1
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Beendigung (Urlaubsgesetz § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932/2
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Begünstigte Behinderte (BEinstG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056/2
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Beiträge Krankenversicherung (B-KUVG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167/2
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Belohnung (GehG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499/1
Bereitschaft (BDG § 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1
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—, des Entgeltes, VB (VBG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803/1
—, des Monatsbezuges (Beamte) (GehG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474/1
Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz . . . . . . . . . . 828/2
einverständliche Auflösung des Dienstverhältnisses (VBG § 30) . . . . . . 835/1
Einwendungen gegen Versetzung (BDG § 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67/1
Einzelprüfungen (BDG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62/1
Elektronische Verständigung (BDG § 277c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296/1
Elektronische Zustellung (BDG § 275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294/1
Elektronischer Impfpass (B-KUVG § 263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297/2
Emeritierung (BDG § 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182/1
Enden des Dienstverhältnisses, VB (VBG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835/1
Entfall der Bezüge (GehG § 12c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482/1
Entgelt (LLVG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379/1
—, für Feiertage und Ersatzruhe (ARG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906/2
Entlassung
—, Beamte (BDG §§ 22, 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58/1, 123/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 §§ 18, 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091/1, 1149/1
—, VB (VBG § 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839/1
—, wegen mangelnden Arbeitserfolges (LLDG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . 1266/1
—, —, Beamte (BDG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58/1
Entlassungsschutz
—, Mutterschutzgesetz (MSchG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633/2
—, Väter-Karenzgesetz (VKG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668/2
Entlohnungsgruppen, I und II (VBG §§ 10, 13) . . . . . . . . . . . . . . . . 797/1, 798/1
Entlohnungsgruppen I und II
—, Vertragslehrer I L (VBG § 90d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961/1
—, —, II L (VBG § 90n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969/1
Entlohnungsschema
—, I L und II L (VBG §§ 90c, 90h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961/1, 967/1
—, I und II (VBG §§ 11, 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798/1, 799/1
—, v und h (VBG § 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928/1
—, K (VBG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927/1
—, —, Entlohnungsgruppen (VBG § 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926/1
Entschädigung für Erholungsurlaub, VB (VBG § 28b) . . . . . . . . . . . . . . . 822/1
Entscheidungspflicht (LLDG § 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315/1
Entsendung zu Ausbildungszwecken, EG, OECD (BDG § 39a) . . . . . . . 70/1
Entstehung Urlaubsanspruch (Urlaubsgesetz § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928/2
Epidemiegesetz 1950 – EpiG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319/2
Ergänzungsregister (E-GovG § 6a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007/2
Ergänzungszulage (PG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/2
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534/1
—, Beamte (GehG §§ 12b, 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482/1, 534/1
—, Exekutivdienst (GehG § 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605/1
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—, Militärischen Dienst (GehG § 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626/1
—, PG (PG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/2
—, VB (VBG § 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940/1
—, —, bei Überstellung (VBG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800/1
erhöhter Arbeitsbedarf (AZG §§ 7, 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856/2, 885/2
Erholungsurlaub (Urlaubsgesetz § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927/2
—, Angestellte (AngG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838/2
—, Anspruch (BDG § 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/1
—, Ausmaß (BDG § 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94/1
—, Beamte (BDG § 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/1
—, bei Fünftagewoche (BDG § 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94/1
—, für Menschen mit Behinderung (BDG § 72; VBG § 27b) . . . . . . . 97/1, 818/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135/1
—, Lehrer (BDG § 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235/1
—, Unterbrechung (BDG § 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105/1
—, —, VB (VBG § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821/1
—, Verbrauch (BDG § 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95/1
—, —, VB (VBG § 27e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819/1
—, Verfall (BDG § 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96/1
—, —, VB (VBG § 27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821/1
—, Verhinderung des Antrittes
—, —, Beamte (BDG § 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105/1
—, Verhinderung des Antrittes VB (VBG § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976/1
—, —, VB (VBG § 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817/1
—, Vorgriff (BDG § 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96/1
Erholungszweck (Urlaubsgesetz § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930/2
Erkenntnis in Disziplinarangelegenheiten (BDG § 126) . . . . . . . . . . . . . . 142/1
Erkrankung während des Urlaubes (BDG § 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96/1
—, VB (VBG § 27g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820/1
Ermahnung
—, Beamte (BDG § 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117/1
—, VB (VBG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837/1
Ermahnung, Beamte (BDG § 109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135/1
Ernennung (BDG § 2; LLDG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42/1, 1257/1
—, im Dienstverhältnis (BDG § 8; LLDG § 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/1, 1260/1
Ernennungsbescheid (BDG § 5; LLDG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/1, 1258/1
Ernennungserfordernisse (BDG § 4; LDG 1984 § 4;

LLDG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/1, 1080/1, 1257/1
—, Bundeslehrer (BDG § 202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197/1
—, land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer (LLDG § 128) . . . . . . . . . 1349/1
Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse (Anlage 1 zum BDG) 333/1
Erreichen eines höheren Gehalts (GehG § 125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676/1
Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen
—, Beamte (GehG § 13a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489/1
—, PG (PG § 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52/2
—, VB (VBG § 18a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804/1
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Ersatzruhe (ARG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904/2
Ersatzruhezeit (BDG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Erschwerniszulage (GehG § 19a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499/1
Erwerbsunfähigkeitspension (APG §§ 1, 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/2, 125/2
Erziehertätigkeit, Einrechnung (LLDG § 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291/1
Erzieherzulage (GehG § 60a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579/1
—, Vertragslehrer (VBG §§ 90e, 90p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963/1, 970/1
Europa – VB (VBG § 6a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795/1
Europa-Beamter (BDG § 39a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70/1
Exekutivdienst (BDG § 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162/1
—, Amtstitel (BDG § 145a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1
—, Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen (BDG § 143) . . . . . . . 162/1
—, Dienstzeit (BDG § 145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1
—, Einteilung (BDG § 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162/1
—, Grundausbildung (BDG § 144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163/1
—, Vergütung für besondere Gefährdung (GehG § 82) . . . . . . . . . . . . . . 612/1
—, Vergütung für Erschwernisse und Aufwendungen im Nachtdienst

(GehG § 82a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613/1
—, Vergütung für wachespezifische Belastung (GehG § 83) . . . . . . . . . 614/1
—, Verwendungsänderung und Versetzung (BDG § 145b;

GehG § 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165/1, 603/1
—, Verwendungsbezeichnung (BDG § 145a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1
—, Zeitguthaben für Nachtdienst (GehG § 82b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613/1
—, zeitlich begrenzte Funktion (BDG § 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157/1
Exekutivdienstliche Tätigkeiten (GehG § 40a; VBG § 78) . . . . . . . 542/1, 943/1
Exekutivdienstzulage (GehG § 40a; VBG § 78) . . . . . . . . . . . . . . . 542/1, 943/1

F
Fachakademie (BDG Anlage 1  2.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361/1
Facharbeiter – Aufstiegsausbildung (BDG Anlage 1  3.13) . . . . . . . . . . . 370/1
Fächervergütung (LLVG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382/1
Fachinspektoren-Zulagenverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392/1
Fahrtkostenzuschuss (GehG § 20b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500/1
Familienhospizfreistellung (BDG § 78d;

VBG § 29k; LDG 1984 § 59d; LLDG § 66d) . . 108/1, 831/1, 1144/1, 1302/1
Familienzeitbonusgesetz – FamZeitbG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720/2
Fehlgeldentschädigung (GehG § 20a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500/1
Feiertagsruhe (ARG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905/2
Ferien
—, Bundeslehrer (BDG § 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976/1
Ferien und Urlaub, Pflegefreistellung, Karenzurlaub (LLVG § 12) . . . . . 1374/1
Fixes Monatsgehalt VB (VBG § 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939/1
Fixgehalt
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529/1
—, Militärischer Dienst (GehG § 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616/1
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Forschungszulage
—, Universitätslehrer (GehG § 49a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549/1
—, VB (VBG § 54a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917/1
Freigabepflicht bei Ressortwechsel (BDG § 38a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68/1
Freispruch (BDG § 126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142/1
Freizeitausgleich (BDG § 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82/1
Frühere Ehegatten, Versorgungsbezug (PG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/2
Frühkarenzurlaub (BDG § 75d; VBG § 29o;

LDG 1984 § 58e; LLDG § 65e) . . . . . . . . . . . . 103/1, 833/1, 1140/1, 1298/1
Funktionsabgeltung (GehG § 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537/1
—, Exekutivdienst (GehG § 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608/1
—, Militärischer Dienst (GehG § 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629/1
Funktionsbetrauung Bundesministeriengesetz (AusG § 83a) . . . . . . . . . 614/2
Funktionsgruppen, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 30) . . . . . . 526/1
Funktionsstufe
—, alIgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526/1
Funktionszulage
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526/1
—, Exekutivdienst (GehG § 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599/1
—, Militärischer Dienst (GehG § 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619/1
—, VB (VBG § 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937/1

G
Gebührenfreiheit (LLDG § 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316/1
—, Disziplinarverfahren (BDG § 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139/1
—, PG (PG § 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48/2
Gefahr, Verhalten (BDG § 79a; VBG § 29 l; AVRAG § 8) . . 110/1, 832/1, 973/2
Gefahrenklassen-Verordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048/2
Gefahrenzulage (GehG § 19b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500/1
Gehalt
—, Allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525/1
—, Beamte der allgemeinen Verwaltung und handwerklicher

Verwendung (GehG § 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670/1
—, Berufsoffiziere (GehG § 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699/1
—, Hochschullehrpersonen (GehG § 54a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557/1
—, Krankenpflegedienst (GehG § 109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650/1
—, Lehrer (GehG § 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559/1
—, Militärischer Dienst (GehG § 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616/1
—, Staatsanwälte (GehG § 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545/1
—, Universitätslehrer (GehG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545/1
—, Wachebeamte (GehG § 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691/1
Gehaltsgesetz 1956 – GehG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459/1
Gehaltskonto
—, Beamte (GehG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474/1
—, VB (VBG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804/1
Gehaltstabellen 1. 1. 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426/1, 1105/2
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Gehaltsvorschuss (GehG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517/1
—, VB (VBG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814/1
Geldaushilfe
—, Beamte (GehG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517/1
—, PG (PG § 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48/2
—, VB (VBG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814/1
Geldbuße (BDG § 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/1
Geldstrafe (BDG § 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/1
Geltungsbereich ARG
—, Bund (ARG § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901/2
—, Gebietskörperschaft (ARG § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901/2
—, Jugendliche (ARG § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902/2
Gemeindemandatare
—, Ausserdienststellung (LLDG § 66b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301/1
—, Dienstfreistellung (LLDG § 66a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300/1
Genesungszertifikat (EpiG § 4d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331/2
GeoSphere Austria (B-KUVG § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153/2
geringe epidemiologische Gefahr (EpiG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346/2
Geschenkannahme (BDG § 59; LLDG § 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90/1, 1278/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113/1
Gesundheitsschutz (LLDG § 119a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326/1
Gewährung außerordentlicher Zulagen (LLDG § 117) . . . . . . . . . . . . . . . 1325/1
gleichwertige Berufstätigkeit (GehG §§ 12, 169g) . . . . . . . . . . . . . 477/1, 723/1
gleichwertiges Verwaltungspraktikum (GehG § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . 477/1
gleitende Dienstzeit (BDG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Gleitpension VB (VBG § 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949/1
Gleitzeit (AZG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854/2
Gnadenrecht, Landeslehrer (Ruhestandsbeamte) (LDG 1984 § 105) . . 1163/1
Grundausbildung (BDG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/1
Grundlaufbahn (BDG § 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149/1
Gruppenüberleitung (GehG § 169d; VBG § 94a) . . . . . . . . . . . . . 714/1, 982/1
Günstigkeitsbestimmung (Urlaubsgesetz § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936/2
Gutachten (BDG § 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90/1
Gutschrift (APG §§ 11, 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127/2, 128/2

H
Haushalt gemeinsamer (Urlaubsgesetz § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935/2
Haushaltszulage siehe Kinderzulage Heeresdienstzulage

(GehG § 151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700/1
Heimaturlaub
—, Beamte (BDG § 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98/1
—, VB (VBG § 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823/1
Hemmung der Vorrückung (GehG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475/1
Herabsetzung
—, der Lehrverpflichtung
—, —, aus beliebigem Anlaß (LLDG § 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281/1
—, —, Ausnahme (LLDG § 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285/1
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—, —, Beendigung (LLDG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284/1
—, —, zur Betreuung eines Kindes (LLDG § 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282/1
—, der Wochendienstzeit (BDG § 50a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1
—, —, der Lehrverpflichtung
—, —, —, Bundeslehrer (BDG § 213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230/1
—, —, —, Landeslehrer (LDG 1984 § 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117/1
—, —, —, —, Vertragslehrer (VBG § 91d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977/1
—, und Ermäßigung der Lehrverpflichtung (LLDG § 121a) . . . . . . . . . . . 1332/1
Hilfeleistungen, besondere (GehG § 23a; VBG § 25a) . . . . . . . . . 517/1, 815/1
Hinterbliebene, Versorgungsbezüge (PG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32/2
Hinterbliebenenpension, Abfindung (APG §§ 1, 7) . . . . . . . . . . . . . 122/2, 126/2
Hochschullehrpersonen (BDG § 200a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204/1
—, Verwendungsgruppen (BDG Anlage 1  Z. 22a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 403/1
Homeoffice (VBG § 5c; B-KUVG § 90; DHG § 2;

AVRAG § 2h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793/1, 216/2, 392/2, 970/2
Hospizfreistellung (BDG § 78d; VBG § 29k;

LDG 1984 § 59d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108/1, 831/1, 1144/1

I
Impfregister (EpiG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323/2
Impfzertifikat (B-KUVG § 263; EpiG § 4e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297/2, 332/2
Induktionsphase (VBG § 39; LVG § 5; LLVG §§ 5, 5) . . . 852/1, 1219/1, 1364/1
Inländervorbehalt
—, Beamte (BDG § 42a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72/1
—, VB (VBG § 6c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796/1
Invaliditätspension (APG §§ 1, 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/2, 125/2

J
Jahresentlohnung der Vertragslehrer II L, Auszahlung (VBG § 90s) . . . 974/1
Jahresnorm – Landeslehrer (LDG 1984 § 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114/1
Jobrad (GehG § 20e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504/1
Journaldienst (BDG § 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1
Journaldienstzulage (GehG § 17a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498/1
Jubiläumszuwendung
—, Beamte (GehG § 20c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501/1
—, VB (VBG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810/1

K
Karenz
—, Mutterschutz (MSchG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637/2
—, Teilung (MSchG § 15a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638/2
—, VB (VBG § 29b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824/1
Karenzurlaub (LVG § 11; LLDG §§ 65, 121e;

LLVG §§ 11, 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229/1, 1294/1, 1333/1, 1374/1
—, Beamte (BDG § 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99/1
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—, bei Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung (MSchG § 15h) . . . . . . . . . 642/2
—, bei Verhinderung des anderen Elternteils (MSchG § 15d;

VKG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640/2, 668/2
—, Berücksichtigung (LLDG § 65a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295/1
—, für Väter (VKG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664/2
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136/1
—, zur Pflege
—, —, eines Angehörigen (LLDG § 65c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296/1
—, —, eines behinderten Kindes (LLDG § 65c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296/1
Kaufkraftausgleichszulage (GehG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505/1
—, PG (PG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/2
Kind (Urlaubsgesetz § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935/2
Kinderbetreuungsgeldgesetz – KBGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685/2
Kinderzuschuss (GehG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472/1
—, PG (PG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2
—, VB (VBG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803/1
Kirchlich bestellte Religionslehrer (Religionsunterrichtsgesetz § 5) . . . . 1421/1
Kollegiengeldabgeltung (GehG § 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551/1
Kollektivverträge, VB (VBG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785/1
Kommissionen zur Leistungsfeststellung (LLDG § 76) . . . . . . . . . . . . . . 1307/1
Konkurrenzklausel (AngG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845/2
Konkurrenzverbot (AngG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833/2
Kontrollmaßnahmen (BDG § 79c; VBG § 29n) . . . . . . . . . . . . . . . 111/1, 833/1
Korridorpension (APG §§ 4, 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/2, 127/2
Kosten des Disziplinarverfahrens (BDG § 117; LLDG § 94) . . . . 138/1, 1315/1
Krankenfürsorgeeinrichtungen, Landeslehrer (LDG 1984 § 109) . . . . . . 1167/1
Krankenpflegedienst (GehG § 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650/1
—, Anwendungsbereich
—, —, Beamte (BDG § 231a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249/1
—, —, VB (VBG § 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926/1
—, Belastungsvergütung (GehG § 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652/1
—, Dienstalterszulage (GehG § 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651/1
—, Gehalt (GehG § 109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650/1
—, Militärpersonen (GehG § 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634/1
—, Monatsentgelt
—, —, VB (VBG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927/1
—, Pflegedienst-Chargenzulage (GehG § 111; VBG § 62) . . . . . . 651/1, 928/1
—, Sonderausbildung (BDG § 251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278/1
—, Überleitung in das K-Schema VB (VBG § 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981/1
—, UO-Funktion (GehG § 132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678/1
—, —, VB (VBG § 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953/1
—, VB (VBG §§ 59, 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926/1, 981/1
—, Vergütung
—, —, Beamte (GehG § 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652/1
—, Vergütung VB (VBG § 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928/1
Krankenstand (BDG § 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87/1
—, VB (VBG §§ 7, 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796/1, 811/1
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Kranken- und Unfallfürsorgeeinrichtungen (LLDG § 118) . . . . . . . . . . . . 1325/1
Krankenversicherung (B-KUVG § 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190/2
Kündigung (VBG § 48; LVG § 25; LLVG § 26;

BEinstG § 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878/1, 1243/1, 1384/1, 1071/2
—, provisorisches Dienstverhältnis (BDG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47/1
—, —, Landeslehrer (LDG 1984 § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084/1
—, Religionslehrer (Religionsunterrichtsgesetz § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . 1420/1
—, VB (VBG §§ 32, 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837/1, 935/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978/1
Kündigungsfristen
—, VB (VBG § 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839/1
—, Vertragslehrer
—, —, II L (VBG § 91f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978/1
Kündigungsschutz und Entlassungsschutz (VKG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . 668/2
Kuraufenthalt
—, Beamte (BDG § 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110/1
—, Dienstfreistellung (LLDG § 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145/1
—, VB (VBG § 24a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813/1
Kürzung der Bezüge (GehG § 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488/1
Kustodiate (GehG §§ 61b, 61d; BLVG § 9) . . . . . . . . . . . . 586/1, 588/1, 1034/1

L
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 – LDG 1984 . . . . . . . . . . . . . . 1078/1
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG . . . . . . . . . . . . . . . . 1211/1
Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz –

LLDG 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255/1
Land- und forstwirtschaftliches Landesvertragslehrpersonen-

gesetz – LLVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359/1
Lehrabschluss (BDG Anlage 1  2.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361/1
Lehramtliche Pflichten (BDG § 211; LLDG § 31) . . . . . . . . . . . . . 229/1, 1274/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108/1
Lehrer
—, Dienstalterszulage (GehG § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560/1
—, Gehalt (GehG § 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559/1
Lehrerreserve (LDG 1984 §§ 19, 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091/1, 1093/1
Lehrpersonen in bestimmten Tätigkeiten an Pädagogischen

Hochschulen (BDG § 222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237/1
Lehrpflichtermäßigung (LLDG § 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117/1
Lehrverpflichtung (LLDG § 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280/1
—, Bundeslehrer (BDG § 212; BLVG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229/1, 1028/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114/1
—, lehrgangsmäßig oder saisonmäßig (LLDG § 57) . . . . . . . . . . . . . . . . 1290/1
—, Nebenleistungen (LLDG § 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285/1
Lehrzulage, Universitätsassistenten (GehG § 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554/1



Band1.Buch : 19-Notizen-Sachregister-Inhalt.p
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1521

1521

Leistungsbeurteilung Bundeslehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404/1
Leistungsfeststellung (BDG § 81; LLDG § 69) . . . . . . . . . . . . . . . 117/1, 1304/1
—, auf Antrag des Lehrers (LLDG § 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306/1
—, Befassung des Beamten (BDG § 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119/1
—, Bericht des Vorgesetzten (BDG § 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118/1
—, Bundeslehrer (BDG § 220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236/1
—, durch die Behörde (LLDG § 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306/1
—, Kommissionen (LLDG § 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146/1
—, Wachebeamte (BDG § 265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289/1
Leistungsfeststellungskommission (BDG § 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120/1
—, Bundeslehrer (BDG § 220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148/1
Leistungsprämie VB (VBG § 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942/1
leitende Funktion
—, Abberufung (BDG § 207 i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223/1
—, Auswahlkriterien (BDG § 207e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219/1
—, Auswahlverfahren (BDG § 207f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219/1
—, Funktionsdauer (BDG § 207h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222/1
Liste der Berufskrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314/2

M
Management-Training (BDG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63/1
Mandatsausübung
—, Außerdienststellung (BDG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53/1
—, VB (VBG § 29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830/1
Mehrdienstleistung (BDG § 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82/1
—, Vergütung (LLVG § 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382/1
Mehrdienstleistungsvergütung
—, Lehrer (GehG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974/1
Mehrleistungszulage (GehG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499/1
mehrtägige Schulveranstaltungen (LLVG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383/1
—, Abgeltung (GehG § 63a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591/1
Meisterprüfung (BDG Anlage 1  3.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370/1
Meldepflicht (LLDG § 37; LLVG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1277/1, 1373/1
—, Beamte (BDG §§ 53, 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87/1, 92/1
—, Bundeslehrer (BDG § 215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
—, Fahrtkostenzuschuss (GehG § 20b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500/1
—, Kinderzuschuss (GehG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111/1
—, PG (PG §§ 15d, 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36/2, 52/2
—, Vorgesetzte und Dienststellenleiter (BDG § 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . 74/1
Mentorinnen und Mentoren (LLVG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366/1
Militär-Luftfahrttechnischer Dienst
—, Vergütung (GehG §§ 40b, 101, 133, 153) . . . . . 543/1, 635/1, 679/1, 701/1
—, —, VB (VBG § 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953/1



Band1.Buch : 19-Notizen-Sachregister-Inhalt.p
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1522

1522

Militärischer Dienst (BDG § 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167/1
—, Amtstitel und Verwendungsbezeichnung für Berufsmilitärpersonen

(BDG § 152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172/1
—, Ausbildungsphase (BDG § 148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169/1
—, Berufsmilitärpersonen (BDG § 150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170/1
—, Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen (BDG § 147) . . . . . . . 168/1
—, Einteilung (BDG § 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167/1
—, Militärpersonen auf Zeit (BDG § 151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170/1
—, Verwendungsänderung und Versetzung (BDG § 152c;

GehG § 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174/1, 624/1
—, Verwendungszeiten und Grundausbildungen (BDG § 149) . . . . . . . . 170/1
—, zeitlich begrenzte Funktionen (BDG § 152b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173/1
—, zeitlicher Geltungsbereich (BDG § 247) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265/1
Militärpersonen auf Zeit (BDG § 151; GehG § 89) . . . . . . . . . . . . . 170/1, 617/1
—, Abfertigung (GehG § 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618/1
—, Gehalt (GehG § 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616/1
Mindestsatz (PG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/2
Mindestversicherungszeit (APG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/2
mit der Leitung teilbetraute
—, Landesvertragslehrperson (LLVG § 18a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379/1
—, Lehrperson (LLDG § 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285/1
Mitarbeitergespräche (BDG § 45a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74/1
—, Bundeslehrer (BDG § 213d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
Mitarbeiterqualifizierung (BDG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63/1
Mitteilung an die Öffentlichkeit (BDG § 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143/1
—, Ausschluss (LLDG § 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320/1
Mitteilungspflicht (Urlaubsgesetz § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930/2
Mitversicherung Angehörige (B-KUVG § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194/2
Mitverwendung (LLVG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372/1
Mitwirkung der Dienstnehmervertretung (AusG § 87) . . . . . . . . . . . . . . . 615/2
Mobbingverbot (BDG § 43a; LDG 1984 § 29a;

LLDG § 29a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73/1, 1107/1, 1273/1
Monatsbezug (GehG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472/1
—, Anfall und Einstellung (GehG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474/1
—, Auszahlung (GehG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474/1
—, Entfall (GehG § 12c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482/1
—, Kürzung (GehG §§ 12g, 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486/1, 488/1
—, Verringerung bei Dienstverhinderung (GehG § 13c) . . . . . . . . . . . . . 490/1
Monatsentgelt
—, VB (VBG § 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798/1
—, Vertragslehrer (VBG § 90e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963/1
Mündliche Verhandlung (LLDG § 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317/1
—, Absehen (BDG § 125a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142/1
—, Disziplinarverfahren (BDG § 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140/1
—, Wiederholung (BDG § 125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141/1
Mutterschutzgesetz 1979 – MSchG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622/2
Mutwillensstrafen (DVG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434/2
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N
Nachtarbeit (BDG § 48e; AZG § 12a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80/1, 861/2
Nachtzeit, Beamte (BDG § 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82/1
Naturalwohnung
—, Beamte (BDG § 80; GehG § 24a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115/1, 520/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112/1
Naturalwohnungsvergütung (GehG § 24a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520/1
Nebenbeschäftigung (BDG § 56; LLDG § 40;

LLVG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89/1, 1278/1, 1373/1
—, Bundeslehrer (BDG § 216) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112/1
—, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Nebengebühren (GehG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494/1
—, Teilzeitbeschäftigung (GehG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494/1
—, VB (VBG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810/1
—, zum Ruhegenuss (PG § 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64/2
Nebentätigkeit
—, Beamte (BDG § 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66/1
—, Vergütung (GehG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522/1
Nicht berücksichtigte Bewerber (AusG § 36a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597/2
Normalarbeitskraft, Beamte (BDG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65/1
Normalarbeitszeit (AZG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852/2
—, andere Verteilung (AZG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852/2
—, Arbeitsbereitschaft (AZG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855/2
—, bei besonderen Erholungsmöglichkeiten (AZG § 5a) . . . . . . . . . . . . 856/2
—, bei Schichtarbeit (AZG § 4a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854/2
—, Lage (AZG § 19c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882/2
nützliche Berufstätigkeit (GehG § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477/1
nützliches Verwaltungspraktikum (GehG § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477/1

O
Öffentlichkeit, Disziplinarverfahren (BDG § 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134/1
Ökologisierung (RGV § 2a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501/2
Ordnungsstrafen (DVG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434/2
Organhaftpflichtgesetz – OrgHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387/2

P
Pädagogischer Dienst (LLVG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360/1
Parallelrechnung (APG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130/2
Parteien im Disziplinarverfahren (BDG § 106; LLDG § 83) . . . . . 134/1, 1310/1
—, im Dienstrechtsverfahren (DVG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433/2
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152/1
Parteiengehör (DVG § 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434/2
Pauschalierung, Nebengebühren (GehG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494/1
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1524

1524

Pauschalvergütung für verlängerten Dienstplan (GehG § 16a) . . . . . . . 497/1
PCR (EpiG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327/2
Pensionsbeitrag (GehG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510/1
—, besonderer (PG § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62/2
Pensionsgesetz 1965 – PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/2
Pensionskassenvorsorge (VBG § 78a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943/1
Pensionskonto (APG §§ 1, 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/2, 127/2
Personalstelle VB (VBG § 2e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785/1
Personalstellenverordnung – PSVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441/2
Personalverzeichnis (BDG § 9; VBG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/1, 791/1
persönlicher Feiertag (ARG § 7a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905/2
Pflegedienst-Chargenzulage (GehG §§ 111, 124) . . . . . . . . . . . . . 651/1, 676/1
—, militärischer Dienst (GehG § 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633/1
—, VB (VBG § 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928/1
Pflegedienstzulage (GehG § 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676/1
—, militärischer Dienst (GehG § 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633/1
—, VB (VBG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810/1
Pflegefreistellung (LVG § 11; LLDG § 66;

LLVG §§ 11, 12; Urlaubsgesetz §§ 15, 16) . . 1229/1, 1299/1, 1374/1, 935/2
—, Beamte (BDG § 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104/1
—, Bundeslehrer (BDG § 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141/1
—, VB (VBG § 29f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976/1
Pflegegeld (BPGG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780/2
Pflegekarenz (VBG § 29e; LDG 1984 § 58c;

AVRAG § 14c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826/1, 1138/1, 982/2
Pflegeteilzeit (BDG § 50e; LDG 1984 § 46a;

LLDG § 46a; AVRAG § 14d) . . . . . . . . . . . . . . . 85/1, 1120/1, 1283/1, 983/2
Pflichten des Lehrers des Ruhestandes (LLDG § 42) . . . . . . . . . . . . . . . 1279/1
Pflichten und Rechte
—, der Abteilungsvorstehung (LLVG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378/1
—, der Schulleitung (LLVG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377/1
Pflichtenangelobung, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Pflichtverletzung (BDG § 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/1
Pflichtverteidiger (BDG § 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134/1
Planstelle (BDG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42/1
—, VB (VBG § 2a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785/1
Planstellenbesetzungsverordnung 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045/2
Probezeit (BDG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47/1
—, VB (VBG §§ 4, 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788/1, 835/1
Provisorisches Dienstverhältnis (BDG § 10; LLDG § 9) . . . . . . . . . 47/1, 1260/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084/1
Prüfungskommission (BDG § 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61/1
Prüfungsverfahren (BDG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62/1
Prüfungsvorschriften, weitergeltende (BDG Anlage 2) . . . . . . . . . . . . . . 449/1
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1525

1525

R
Ratenbewilligung und Verwendung der Geldstrafen und Geldbußen

(LLDG § 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320/1
Ratenzahlung, Disziplinarstrafen (BDG § 127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143/1
Reaktivierung
—, Beamte (BDG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088/1
Rechte, Beamte (BDG § 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/1
Rechtsmittel, außerordentliche (LLDG § 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314/1
Rechtsstellung (AusG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586/2
—, (Parteistellung) der Bewerber (AusG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597/2
Referenzbetrag (GehG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472/1
Regelstudiendauer (VBG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801/1
Reifeprüfung, Abgeltung (GehG § 63b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591/1
Reifeprüfung (BDG Anlage 1  2.11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361/1
Reisegebührenvorschrift 1955 – RGV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499/2
Reisezeit (AZG § 20b; ARG § 10a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886/2, 907/2
Religionsunterrichtsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418/1
Ressort, Begriff (BDG § 278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296/1
Ressortwechsel, Beamte (BDG § 38a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68/1
Resturlaub, Abgeltung VB (VBG § 28b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822/1
Richtverwendungen (BDG § 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149/1
Richtverwendungen (BDG Anlage 1  1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333/1
Rufbereitschaft (BDG § 50; AZG § 20a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1, 885/2
Ruhebezug (PG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/2
Ruhegenuss
—, Anspruch (PG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/2
—, Verlust des Anspruches (PG § 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/2
Ruhegenussbemessungsgrundlage (PG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/2
Ruhegenussberechnungsgrundlage (PG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/2
Ruhegenussermittlungsgrundlage (PG § 3a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/2
Ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (PG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/2
Ruhegenussvordienstzeiten (PG § 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/2
—, Ausschluss und Verzicht (PG § 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61/2
Ruhepausen (BDG § 48b; AZG § 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80/1, 859/2
Ruhestand
—, Pflichten (LLDG § 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279/1
—, Übertritt (BDG § 13; LLDG § 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/1, 1262/1
—, Versetzung (LLDG § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262/1
Ruhestandsbeamte, Pflichten (BDG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92/1
Ruhestandsversetzung (BDG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087/1
Ruhestandszeiten, Anrechnung (PG § 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/2
Ruhezeit (AZG § 12; ARG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860/2, 902/2
—, tägliche (BDG § 48c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80/1
Rundschreiben des Bundeskanzleramts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050/2
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1526

S
Sabbatical (BDG §§ 78e, 213b;

VBG § 20a; LDG 1984 § 58d;
LLDG § 65d; LLVG § 11) . . . . 109/1, 231/1, 806/1, 1139/1, 1298/1, 1373/1

Sachbehelfe (BDG § 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91/1
Sachleistungen (LLDG § 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304/1
—, Beamte (BDG § 80; GehG § 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115/1, 519/1
—, PG (PG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/2
—, VB (VBG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811/1
saisonmäßig geführten Schulen (LLDG § 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1290/1
Schadenersatzforderungen des Bundes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398/2
Schichtarbeit (AZG § 4a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854/2
Schichtdienst (BDG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Schuldspruch ohne Strafe (BDG § 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138/1
Schule (Urlaubsgesetz § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929/2
Schulleiter (LLDG § 26; LLVG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270/1, 1376/1
Schulleiter-Zulagenverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394/1
Schulleitung
—, Bestellung (LLVG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376/1
—, Dienstzulage (LLVG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381/1
Schulmanagementkurs (LDG 1984 § 115 i; LLDG § 26a) . . . . . 1180/1, 1272/1
Schulpraktika
—, VB (VBG § 90e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963/1
—, Vergütung (GehG § 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590/1
Schulqualitätsmanagement (BDG § 225; GehG § 65;

VBG § 48r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239/1, 595/1, 891/1
—, Amtstitel (BDG § 227a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242/1
—, Ausschreibung (BDG § 225; VBG § 48r) . . . . . . . . . . . . . . . . . 239/1, 891/1
—, Besetzung (BDG § 225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239/1
—, Betrauung mit Aufgaben (GehG § 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597/1
—, Dienstzulage (GehG § 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596/1
—, Ernennungserfordernisse (BDG Anlage 1  28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422/1
—, Gehalt (GehG § 65; VBG § 48v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595/1, 894/1
—, Vergütung (GehG § 67; VBG § 48x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597/1, 895/1
—, Verwendung (BDG § 225; VBG § 48r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239/1, 891/1
—, Verwendungsbezeichnung (VBG § 48u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893/1
Schul- und Fachinspektoren (BDG § 273; GehG § 164) . . . . . . . . 292/1, 706/1
—, Amtstitel (BDG § 274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294/1
—, Betrauung (GehG § 168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708/1
—, Ernennungserfordernisse (BDG Anlage 1  29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423/1
—, Vergütung (GehG § 165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707/1
Schulveranstaltungen, mehrtägige (LLVG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383/1
Schwerarbeitspension, -zeiten (APG §§ 4, 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/2, 127/2
Schwerarbeitsverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373/2
SchwerarbeitVO-Ermächtigung (APG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/2
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1527

1527

Screenings (EpiG § 28d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357/2
Selbstanzeige (LLDG § 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312/1
—, im Disziplinarverfahren (BDG § 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135/1
Selbstbehalt siehe auch Behandlungsbeitrag (B-KUVG § 63) . . . . . . . . 200/2
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Lehrer (LLDG § 119a) . . . . . . . . 1326/1
Sicherheitsvertrauensperson
—, Sicherheitsfachkräfte (LLDG § 119d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327/1
—, sonstige Arbeitnehmer (AVRAG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974/2
Sommerschule (BDG § 212a; GehG § 63d;

VBG § 47c; LDG 1984 § 51a;
LVG § 24a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229/1, 593/1, 876/1, 1128/1, 1241/1

Sonderbetreuungszeit (AVRAG § 18b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986/2
Sonderfreistellung COVID-19 (MSchG § 3a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626/2
Sonderkarenzurlaubsgeld (B-KUVG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167/2
Sonderurlaub (LLDG §§ 64, 123a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294/1, 1334/1
—, Beamte (BDG § 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135/1
—, VB (VBG § 29a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824/1
—, während der Kündigungsfrist VB (VBG § 33a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839/1
Sonderverträge, VB (VBG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841/1
Sonderzahlungen
—, Beamte (GehG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472/1
—, PG (PG § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48/2
—, VB (VBG § 8a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797/1
Sonn- und Feiertagsvergütung (-zulage) (GehG § 17) . . . . . . . . . . . . . . 498/1
sonstige Arten der Verwendung (LLDG § 23a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270/1
sonstige Verfahrensbestimmungen (Disziplinarverfahren)

(LLDG § 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321/1
Sozialversicherung 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475/1, 1154/2
Stellenplan (BDG § 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149/1
Sterbebegleitung (LDG 1984 § 59d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144/1
—, AVRAG (AVRAG §§ 14a, 15a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980/2, 985/2
—, VBG (VBG § 29k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831/1
Sterbekostenbeitrag
—, Beamte (PG § 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56/2
—, VB (VBG § 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949/1
Stillzeit (MSchG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632/2
Strafanzeige (BDG § 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137/1
—, und Unterbrechung des Disziplinarverfahrens (LLDG § 90) . . . . . . . 1313/1
Strafbemessung (BDG § 93; LLDG § 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/1, 1308/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150/1
Studienberechtigungsprüfung (BDG Anlage 1  2.12) . . . . . . . . . . . . . . . . 361/1
Studium (Urlaubsgesetz § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929/2
Supplierung (GehG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581/1
Suspendierung (BDG § 112; LLDG § 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136/1, 1312/1
—, im Disziplinarverfahren (BDG § 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136/1
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1528

T
Tagesdienstzeit (BDG § 47a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Teamarbeitsbesprechung (BDG § 45b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75/1
—, Bundeslehrer (BDG § 213d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
Teilbeschäftigte VB (VBG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810/1
Teilrechtsfähigkeit (VBG § 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922/1
Teilung (Urlaubsgesetz § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930/2
—, des Karenzurlaubes zwischen Mutter und Vater (MSchG § 15a) . . . 638/2
Teilzeitarbeit (AZG § 19d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882/2
Teilzeitbeschäftigung
—, Bundesbeamte (BDG § 50a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1
—, Bundeslehrer (BDG § 211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117/1
—, Mutterschutzgesetz (MSchG § 15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642/2
—, Väter-Karenzgesetz (VKG § 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670/2
Telearbeit (BDG § 36a; VBG § 5c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65/1, 793/1
Testzertifikat (EpiG § 4c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329/2
Teuerungszulagen
—, Gehaltsgesetz (GehG § 170) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725/1
—, VB (VBG § 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989/1
Tod (Urlaubsgesetz § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932/2
Todesfallbeitrag (PG § 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56/2
Truppendienstzulage (GehG §§ 98, 152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633/1, 700/1

U
Überbrückungshilfengesetz – ÜHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041/2
Übergangsbeitrag, Witwen (PG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37/2
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—, Beschwerde (VwGVG § 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428/2
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—, VB (VBG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815/1
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—, VB (VBG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815/1
Vorschuss
—, Beamte (GehG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517/1
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—, VB (VBG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814/1
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—, Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen (BDG § 264) . . . . . . . . . 289/1
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Wahrungszulagen (GehG § 170a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725/1
Waisenversorgungsgenuss (PG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37/2
—, Ausmaß (PG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/2
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Wechseldienst (BDG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Wegzeiten, Anrechnung (LLDG § 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285/1
Weisung
—, Beamte (BDG § 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73/1
—, VB (VBG § 5a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Weiterbestellung befristeter Funktionen (AusG §§ 16, 19) . . . . . . 588/2, 589/2
Weiterbestellungskommission (AusG §§ 16, 19) . . . . . . . . . . . . . . 588/2, 589/2
Weiterbildungsmaßnahmen (BDG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63/1
Wiederaufleben des Versorgungsanspruches (PG § 21) . . . . . . . . . . . . 43/2
Wiederaufnahme
—, Beamte (BDG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53/1
—, des Dienstrechtsverfahrens (DVG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436/2
—, —, im Disziplinarverfahren (BDG § 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138/1
—, in den Dienststand (LLDG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088/1
Wiedereingliederungsteilzeit (BDG § 50f;

VBG § 20c; LDG 1984 § 46b; AVRAG § 13a) . . 86/1, 808/1, 1120/1, 977/2
—, Bezüge (GehG § 12 j; VBG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487/1, 810/1
Wiedereinsetzung im Dienstrechtsverfahren (DVG § 15) . . . . . . . . . . . . 436/2
—, im Disziplinarverfahren (BDG § 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138/1
Wiederholung der mündlichen Verhandlung (LLDG § 102) . . . . . . . . . . . 1318/1
Wiederverehelichung (PG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/2
Witwe, Übergangsbeitrag (PG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37/2
Witwen- und Witwer-Versorgungsgenuss (PG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . 32/2
—, Ausmaß (PG § 15a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35/2
—, Erhöhung (PG § 15b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35/2
—, Ermittlung (PG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/2
—, Vorschüsse auf den Witwen- und Witwer-Versorgungsbezug

(PG § 15e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36/2
Wochendienstzeit (BDG § 47a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
—, Herabsetzung (BDG § 50a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1
—, VB (VBG § 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805/1
Wochenendruhe (ARG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903/2
Wochenend- und Feiertagsruhe, Ausnahmen (ARG § 10) . . . . . . . . . . . 907/2
Wochenersatzruhe (ARG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904/2
Wochenruhe (ARG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903/2
Wochenruhezeit (BDG § 48d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80/1
Wohnsitz
—, Beamte (BDG § 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112/1
—, und Dienstort (LLDG § 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1278/1
Wohnungsbereitschaft (BDG § 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1

Z
Zeitausgleich (BDG § 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82/1
Zeitguthaben
—, Abbau (AZG § 19f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884/2
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Zuweisung
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091/1
—, und Versetzung (LLDG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267/1
—, vorübergehende (LLDG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268/1
Zuwendungen, außerordentliche (LLDG § 117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325/1



Band1.Buch : 19-Notizen-Sachregister-Inhalt.p
23-02-15 13:46:29  -weinberger- weinberger

1536

1536

Inhaltsverzeichnis

Seite
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kalendarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Adressen ÖGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Adressen GÖD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 – BDG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Gehaltsgesetz 1956 – GehG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz – BLVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 – LDG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211
Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz –

LLDG 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255
Land- und forstwirtschaftliches Landesvertragslehrpersonengesetz –

LLVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359
Fachinspektoren-Zulagenverordnung 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392
Schulleiter-Zulagenverordnung 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394
Berücksichtigung von Berufspraxiszeiten für Vertragsbedienstete

im Pädagogischen Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Leistungsbeurteilung Bundeslehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404
Aufsichtserlass 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406
Religionsunterrichtsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418
Gehaltstabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426
Sozialversicherung 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475
Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503



goed.at

Gemeinsam jeden Tag 

für Fairness

Jahrbuch

2023
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien

+43 1 53 454 
goed@goed.at

Band 1

Jahrbuch
2023

Band 1




